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PRÄAMBEL 

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER, DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, DER PRÄ
SIDENT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK, DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK, IHRE KÖNIGLICHE 
HOHEIT DIE GROSSHERZOGIN VON LUXEMBURG, IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE ( 1 ), 

IN DEM FESTEN WILLEN, die Grundlagen für einen immer engeren Zusammenschluss der europäischen 
Völker zu schaffen, 

ENTSCHLOSSEN, durch gemeinsames Handeln den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt ihrer Staa
ten zu sichern, indem sie die Europa trennenden Schranken beseitigen, 

IN DEM VORSATZ, die stetige Besserung der Lebens- und Beschäftigungsbedingungen ihrer Völker als 
wesentliches Ziel anzustreben, 

IN DER ERKENNTNIS, dass zur Beseitigung der bestehenden Hindernisse ein einverständliches Vorgehen 
erforderlich ist, um eine beständige Wirtschaftsausweitung, einen ausgewogenen Handelsverkehr und 
einen redlichen Wettbewerb zu gewährleisten, 

IN DEM BESTREBEN, ihre Volkswirtschaften zu einigen und deren harmonische Entwicklung zu fördern, 
indem sie den Abstand zwischen einzelnen Gebieten und den Rückstand weniger begünstigter 
Gebiete verringern, 

IN DEM WUNSCH, durch eine gemeinsame Handelspolitik zur fortschreitenden Beseitigung der Be
schränkungen im zwischenstaatlichen Wirtschaftsverkehr beizutragen, 

IN DER ABSICHT, die Verbundenheit Europas mit den überseeischen Ländern zu bekräftigen, und in 
dem Wunsch, entsprechend den Grundsätzen der Satzung der Vereinten Nationen den Wohlstand 
der überseeischen Länder zu fördern, 

ENTSCHLOSSEN, durch diesen Zusammenschluss ihrer Wirtschaftskräfte Frieden und Freiheit zu wah
ren und zu festigen, und mit der Aufforderung an die anderen Völker Europas, die sich zu dem 
gleichen hohen Ziel bekennen, sich diesen Bestrebungen anzuschließen, 

ENTSCHLOSSEN, durch umfassenden Zugang zur Bildung und durch ständige Weiterbildung auf einen 
möglichst hohen Wissensstand ihrer Völker hinzuwirken, 

HABEN zu diesem Zweck zu ihren Bevollmächtigten ERNANNT 

(Aufzählung der Bevollmächtigten nicht wiedergegeben) 

DIESE SIND nach Austausch ihrer als gut und gehörig befundenen Vollmachten wie folgt übereinge
kommen:
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( 1 ) Seit dem ursprünglichen Vertragsschluss sind Mitgliedstaaten der Europäischen Union geworden: die Republik Bulga
rien, die Tschechische Republik, das Königreich Dänemark, die Republik Estland, Irland, die Hellenische Republik, das 
Königreich Spanien, die Republik Zypern, die Republik Lettland, die Republik Litauen, die Republik Ungarn, die 
Republik Malta, die Republik Österreich, die Republik Polen, die Portugiesische Republik, Rumänien, die Republik 
Slowenien, die Slowakische Republik, die Republik Finnland, das Königreich Schweden und das Vereinigte Königreich 
Großbritannien und Nordirland.



ERSTER TEIL 

GRUNDSÄTZE 

Artikel 1 

(1) Dieser Vertrag regelt die Arbeitsweise der Union und legt die Bereiche, die Abgrenzung und die 
Einzelheiten der Ausübung ihrer Zuständigkeiten fest. 

(2) Dieser Vertrag und der Vertrag über die Europäische Union bilden die Verträge, auf die sich die 
Union gründet. Diese beiden Verträge, die rechtlich gleichrangig sind, werden als „die Verträge“ 
bezeichnet. 

TITEL I 

ARTEN UND BEREICHE DER ZUSTÄNDIGKEIT DER UNION 

Artikel 2 

(1) Übertragen die Verträge der Union für einen bestimmten Bereich eine ausschließliche Zustän
digkeit, so kann nur die Union gesetzgeberisch tätig werden und verbindliche Rechtsakte erlassen; die 
Mitgliedstaaten dürfen in einem solchen Fall nur tätig werden, wenn sie von der Union hierzu 
ermächtigt werden, oder um Rechtsakte der Union durchzuführen. 

(2) Übertragen die Verträge der Union für einen bestimmten Bereich eine mit den Mitgliedstaaten 
geteilte Zuständigkeit, so können die Union und die Mitgliedstaaten in diesem Bereich gesetzgebe
risch tätig werden und verbindliche Rechtsakte erlassen. Die Mitgliedstaaten nehmen ihre Zuständig
keit wahr, sofern und soweit die Union ihre Zuständigkeit nicht ausgeübt hat. Die Mitgliedstaaten 
nehmen ihre Zuständigkeit erneut wahr, sofern und soweit die Union entschieden hat, ihre Zustän
digkeit nicht mehr auszuüben. 

(3) Die Mitgliedstaaten koordinieren ihre Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik im Rahmen von 
Regelungen nach Maßgabe dieses Vertrags, für deren Festlegung die Union zuständig ist. 

(4) Die Union ist nach Maßgabe des Vertrags über die Europäische Union dafür zuständig, eine 
gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik einschließlich der schrittweisen Festlegung einer gemein
samen Verteidigungspolitik zu erarbeiten und zu verwirklichen. 

(5) In bestimmten Bereichen ist die Union nach Maßgabe der Verträge dafür zuständig, Maß
nahmen zur Unterstützung, Koordinierung oder Ergänzung der Maßnahmen der Mitgliedstaaten 
durchzuführen, ohne dass dadurch die Zuständigkeit der Union für diese Bereiche an die Stelle 
der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten tritt. 

Die verbindlichen Rechtsakte der Union, die aufgrund der diese Bereiche betreffenden Bestimmungen 
der Verträge erlassen werden, dürfen keine Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
beinhalten. 

(6) Der Umfang der Zuständigkeiten der Union und die Einzelheiten ihrer Ausübung ergeben sich 
aus den Bestimmungen der Verträge zu den einzelnen Bereichen.
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Artikel 3 

(1) Die Union hat ausschließliche Zuständigkeit in folgenden Bereichen: 

a) Zollunion, 

b) Festlegung der für das Funktionieren des Binnenmarkts erforderlichen Wettbewerbsregeln, 

c) Währungspolitik für die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, 

d) Erhaltung der biologischen Meeresschätze im Rahmen der gemeinsamen Fischereipolitik, 

e) gemeinsame Handelspolitik. 

(2) Die Union hat ferner die ausschließliche Zuständigkeit für den Abschluss internationaler Über
einkünfte, wenn der Abschluss einer solchen Übereinkunft in einem Gesetzgebungsakt der Union 
vorgesehen ist, wenn er notwendig ist, damit sie ihre interne Zuständigkeit ausüben kann, oder 
soweit er gemeinsame Regeln beeinträchtigen oder deren Tragweite verändern könnte. 

Artikel 4 

(1) Die Union teilt ihre Zuständigkeit mit den Mitgliedstaaten, wenn ihr die Verträge außerhalb der 
in den Artikeln 3 und 6 genannten Bereiche eine Zuständigkeit übertragen. 

(2) Die von der Union mit den Mitgliedstaaten geteilte Zuständigkeit erstreckt sich auf die fol
genden Hauptbereiche: 

a) Binnenmarkt, 

b) Sozialpolitik hinsichtlich der in diesem Vertrag genannten Aspekte, 

c) wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt, 

d) Landwirtschaft und Fischerei, ausgenommen die Erhaltung der biologischen Meeresschätze, 

e) Umwelt, 

f) Verbraucherschutz, 

g) Verkehr, 

h) transeuropäische Netze, 

i) Energie,
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j) Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, 

k) gemeinsame Sicherheitsanliegen im Bereich der öffentlichen Gesundheit hinsichtlich der in diesem 
Vertrag genannten Aspekte. 

(3) In den Bereichen Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt erstreckt sich die 
Zuständigkeit der Union darauf, Maßnahmen zu treffen, insbesondere Programme zu erstellen und 
durchzuführen, ohne dass die Ausübung dieser Zuständigkeit die Mitgliedstaaten hindert, ihre Zu
ständigkeit auszuüben. 

(4) In den Bereichen Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe erstreckt sich die Zu
ständigkeit der Union darauf, Maßnahmen zu treffen und eine gemeinsame Politik zu verfolgen, ohne 
dass die Ausübung dieser Zuständigkeit die Mitgliedstaaten hindert, ihre Zuständigkeit auszuüben. 

Artikel 5 

(1) Die Mitgliedstaaten koordinieren ihre Wirtschaftspolitik innerhalb der Union. Zu diesem 
Zweck erlässt der Rat Maßnahmen; insbesondere beschließt er die Grundzüge dieser Politik. 

Für die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, gelten besondere Regelungen. 

(2) Die Union trifft Maßnahmen zur Koordinierung der Beschäftigungspolitik der Mitgliedstaaten, 
insbesondere durch die Festlegung von Leitlinien für diese Politik. 

(3) Die Union kann Initiativen zur Koordinierung der Sozialpolitik der Mitgliedstaaten ergreifen. 

Artikel 6 

Die Union ist für die Durchführung von Maßnahmen zur Unterstützung, Koordinierung oder Ergän
zung der Maßnahmen der Mitgliedstaaten zuständig. Diese Maßnahmen mit europäischer Zielsetzung 
können in folgenden Bereichen getroffen werden: 

a) Schutz und Verbesserung der menschlichen Gesundheit, 

b) Industrie, 

c) Kultur, 

d) Tourismus, 

e) allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport,
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f) Katastrophenschutz, 

g) Verwaltungszusammenarbeit. 

TITEL II 

ALLGEMEIN GELTENDE BESTIMMUNGEN 

Artikel 7 

Die Union achtet auf die Kohärenz zwischen ihrer Politik und ihren Maßnahmen in den verschie
denen Bereichen und trägt dabei unter Einhaltung des Grundsatzes der begrenzten Einzelermächti
gung ihren Zielen in ihrer Gesamtheit Rechnung. 

Artikel 8 
(ex-Artikel 3 Absatz 2 EGV) ( 1 ) 

Bei allen ihren Tätigkeiten wirkt die Union darauf hin, Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleich
stellung von Männern und Frauen zu fördern. 

Artikel 9 

Bei der Festlegung und Durchführung ihrer Politik und ihrer Maßnahmen trägt die Union den 
Erfordernissen im Zusammenhang mit der Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus, mit der 
Gewährleistung eines angemessenen sozialen Schutzes, mit der Bekämpfung der sozialen Ausgren
zung sowie mit einem hohen Niveau der allgemeinen und beruflichen Bildung und des Gesundheits
schutzes Rechnung. 

Artikel 10 

Bei der Festlegung und Durchführung ihrer Politik und ihrer Maßnahmen zielt die Union darauf ab, 
Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion 
oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu bekämp
fen. 

Artikel 11 
(ex-Artikel 6 EGV) 

Die Erfordernisse des Umweltschutzes müssen bei der Festlegung und Durchführung der Unions
politiken und -maßnahmen insbesondere zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung einbezogen 
werden.
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( 1 ) Dieser Verweis hat lediglich hinweisenden Charakter. Zur Vertiefung vgl. die Übereinstimmungstabellen für die Ent
sprechung zwischen bisheriger und neuer Nummerierung der Verträge.



Artikel 12 
(ex-Artikel 153 Absatz 2 EGV) 

Den Erfordernissen des Verbraucherschutzes wird bei der Festlegung und Durchführung der anderen 
Unionspolitiken und -maßnahmen Rechnung getragen. 

Artikel 13 

Bei der Festlegung und Durchführung der Politik der Union in den Bereichen Landwirtschaft, Fi
scherei, Verkehr, Binnenmarkt, Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt tragen die 
Union und die Mitgliedstaaten den Erfordernissen des Wohlergehens der Tiere als fühlende Wesen 
in vollem Umfang Rechnung; sie berücksichtigen hierbei die Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
und die Gepflogenheiten der Mitgliedstaaten insbesondere in Bezug auf religiöse Riten, kulturelle 
Traditionen und das regionale Erbe. 

Artikel 14 
(ex-Artikel 16 EGV) 

Unbeschadet des Artikels 4 des Vertrags über die Europäische Union und der Artikel 93, 106 und 
107 dieses Vertrags und in Anbetracht des Stellenwerts, den Dienste von allgemeinem wirtschaftli
chem Interesse innerhalb der gemeinsamen Werte der Union einnehmen, sowie ihrer Bedeutung bei 
der Förderung des sozialen und territorialen Zusammenhalts tragen die Union und die Mitglied
staaten im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse im Anwendungsbereich der Verträge dafür Sorge, dass 
die Grundsätze und Bedingungen, insbesondere jene wirtschaftlicher und finanzieller Art, für das 
Funktionieren dieser Dienste so gestaltet sind, dass diese ihren Aufgaben nachkommen können. Diese 
Grundsätze und Bedingungen werden vom Europäischen Parlament und vom Rat durch Verordnun
gen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren festgelegt, unbeschadet der Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten, diese Dienste im Einklang mit den Verträgen zur Verfügung zu stellen, in Auftrag zu 
geben und zu finanzieren. 

Artikel 15 
(ex-Artikel 255 EGV) 

(1) Um eine verantwortungsvolle Verwaltung zu fördern und die Beteiligung der Zivilgesellschaft 
sicherzustellen, handeln die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union unter weitest
gehender Beachtung des Grundsatzes der Offenheit. 

(2) Das Europäische Parlament tagt öffentlich; dies gilt auch für den Rat, wenn er über Entwürfe 
zu Gesetzgebungsakten berät oder abstimmt. 

(3) Jeder Unionsbürger sowie jede natürliche oder juristische Person mit Wohnsitz oder satzungs
gemäßem Sitz in einem Mitgliedstaat hat das Recht auf Zugang zu Dokumenten der Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, unabhängig von der Form der für diese Dokumente 
verwendeten Träger, vorbehaltlich der Grundsätze und Bedingungen, die nach diesem Absatz fest
zulegen sind.
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Die allgemeinen Grundsätze und die aufgrund öffentlicher oder privater Interessen geltenden Ein
schränkungen für die Ausübung dieses Rechts auf Zugang zu Dokumenten werden vom Europäi
schen Parlament und vom Rat durch Verordnungen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfah
ren festgelegt. 

Die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen gewährleisten die Transparenz ihrer Tätigkeit und 
legen im Einklang mit den in Unterabsatz 2 genannten Verordnungen in ihrer Geschäftsordnung 
Sonderbestimmungen hinsichtlich des Zugangs zu ihren Dokumenten fest. 

Dieser Absatz gilt für den Gerichtshof der Europäischen Union, die Europäische Zentralbank und die 
Europäische Investitionsbank nur dann, wenn sie Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. 

Das Europäische Parlament und der Rat sorgen dafür, dass die Dokumente, die die Gesetzgebungs
verfahren betreffen, nach Maßgabe der in Unterabsatz 2 genannten Verordnungen öffentlich zugäng
lich gemacht werden. 

Artikel 16 
(ex-Artikel 286 EGV) 

(1) Jede Person hat das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten. 

(2) Das Europäische Parlament und der Rat erlassen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsver
fahren Vorschriften über den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union sowie durch die Mitglied
staaten im Rahmen der Ausübung von Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich des Unionsrechts 
fallen, und über den freien Datenverkehr. Die Einhaltung dieser Vorschriften wird von unabhängigen 
Behörden überwacht. 

Die auf der Grundlage dieses Artikels erlassenen Vorschriften lassen die spezifischen Bestimmungen 
des Artikels 39 des Vertrags über die Europäische Union unberührt. 

Artikel 17 

(1) Die Union achtet den Status, den Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften in 
den Mitgliedstaaten nach deren Rechtsvorschriften genießen, und beeinträchtigt ihn nicht. 

(2) Die Union achtet in gleicher Weise den Status, den weltanschauliche Gemeinschaften nach den 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften genießen. 

(3) Die Union pflegt mit diesen Kirchen und Gemeinschaften in Anerkennung ihrer Identität und 
ihres besonderen Beitrags einen offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog.
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ZWEITER TEIL 

NICHTDISKRIMINIERUNG UND UNIONSBÜRGERSCHAFT 

Artikel 18 
(ex-Artikel 12 EGV) 

Unbeschadet besonderer Bestimmungen der Verträge ist in ihrem Anwendungsbereich jede Diskri
minierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit verboten. 

Das Europäische Parlament und der Rat können gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
Regelungen für das Verbot solcher Diskriminierungen treffen. 

Artikel 19 
(ex-Artikel 13 EGV) 

(1) Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen der Verträge kann der Rat im Rahmen der durch die 
Verträge auf die Union übertragenen Zuständigkeiten gemäß einem besonderen Gesetzgebungsver
fahren und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments einstimmig geeignete Vorkehrungen 
treffen, um Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, 
der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
zu bekämpfen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 können das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren die Grundprinzipien für Fördermaßnahmen der Union unter 
Ausschluss jeglicher Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten zur 
Unterstützung der Maßnahmen festlegen, die die Mitgliedstaaten treffen, um zur Verwirklichung der 
in Absatz 1 genannten Ziele beizutragen. 

Artikel 20 
(ex-Artikel 17 EGV) 

(1) Es wird eine Unionsbürgerschaft eingeführt. Unionsbürger ist, wer die Staatsangehörigkeit eines 
Mitgliedstaats besitzt. Die Unionsbürgerschaft tritt zur nationalen Staatsbürgerschaft hinzu, ersetzt sie 
aber nicht. 

(2) Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger haben die in den Verträgen vorgesehenen Rechte 
und Pflichten. Sie haben unter anderem 

a) das Recht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten; 

b) in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren Wohnsitz haben, das aktive und passive Wahlrecht bei den 
Wahlen zum Europäischen Parlament und bei den Kommunalwahlen, wobei für sie dieselben 
Bedingungen gelten wie für die Angehörigen des betreffenden Mitgliedstaats;
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c) im Hoheitsgebiet eines Drittlands, in dem der Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit sie besit
zen, nicht vertreten ist, Recht auf Schutz durch die diplomatischen und konsularischen Behörden 
eines jeden Mitgliedstaats unter denselben Bedingungen wie Staatsangehörige dieses Staates; 

d) das Recht, Petitionen an das Europäische Parlament zu richten und sich an den Europäischen 
Bürgerbeauftragten zu wenden, sowie das Recht, sich in einer der Sprachen der Verträge an die 
Organe und die beratenden Einrichtungen der Union zu wenden und eine Antwort in derselben 
Sprache zu erhalten. 

Diese Rechte werden unter den Bedingungen und innerhalb der Grenzen ausgeübt, die in den Ver
trägen und durch die in Anwendung der Verträge erlassenen Maßnahmen festgelegt sind. 

Artikel 21 
(ex-Artikel 18 EGV) 

(1) Jeder Unionsbürger hat das Recht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vorbehaltlich der 
in den Verträgen und in den Durchführungsvorschriften vorgesehenen Beschränkungen und Bedin
gungen frei zu bewegen und aufzuhalten. 

(2) Erscheint zur Erreichung dieses Ziels ein Tätigwerden der Union erforderlich und sehen die 
Verträge hierfür keine Befugnisse vor, so können das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Vorschriften erlassen, mit denen die Ausübung der Rechte nach 
Absatz 1 erleichtert wird. 

(3) Zu den gleichen wie den in Absatz 1 genannten Zwecken kann der Rat, sofern die Verträge 
hierfür keine Befugnisse vorsehen, gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen 
erlassen, die die soziale Sicherheit oder den sozialen Schutz betreffen. Der Rat beschließt einstimmig 
nach Anhörung des Europäischen Parlaments. 

Artikel 22 
(ex-Artikel 19 EGV) 

(1) Jeder Unionsbürger mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit er nicht 
besitzt, hat in dem Mitgliedstaat, in dem er seinen Wohnsitz hat, das aktive und passive Wahlrecht 
bei Kommunalwahlen, wobei für ihn dieselben Bedingungen gelten wie für die Angehörigen des 
betreffenden Mitgliedstaats. Dieses Recht wird vorbehaltlich der Einzelheiten ausgeübt, die vom Rat 
einstimmig gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Europäischen 
Parlaments festgelegt werden; in diesen können Ausnahmeregelungen vorgesehen werden, wenn dies 
aufgrund besonderer Probleme eines Mitgliedstaats gerechtfertigt ist. 

(2) Unbeschadet des Artikels 223 Absatz 1 und der Bestimmungen zu dessen Durchführung 
besitzt jeder Unionsbürger mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit er nicht 
besitzt, in dem Mitgliedstaat, in dem er seinen Wohnsitz hat, das aktive und passive Wahlrecht bei 
den Wahlen zum Europäischen Parlament, wobei für ihn dieselben Bedingungen gelten wie für die 
Angehörigen des betreffenden Mitgliedstaats. Dieses Recht wird vorbehaltlich der Einzelheiten aus
geübt, die vom Rat einstimmig gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhö
rung des Europäischen Parlaments festgelegt werden; in diesen können Ausnahmeregelungen vor
gesehen werden, wenn dies aufgrund besonderer Probleme eines Mitgliedstaats gerechtfertigt ist.
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Artikel 23 
(ex-Artikel 20 EGV) 

Jeder Unionsbürger genießt im Hoheitsgebiet eines dritten Landes, in dem der Mitgliedstaat, dessen 
Staatsangehörigkeit er besitzt, nicht vertreten ist, den diplomatischen und konsularischen Schutz 
eines jeden Mitgliedstaats unter denselben Bedingungen wie Staatsangehörige dieses Staates. Die 
Mitgliedstaaten treffen die notwendigen Vorkehrungen und leiten die für diesen Schutz erforderlichen 
internationalen Verhandlungen ein. 

Der Rat kann gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Europäi
schen Parlaments Richtlinien zur Festlegung der notwendigen Koordinierungs- und Kooperations
maßnahmen zur Erleichterung dieses Schutzes erlassen. 

Artikel 24 
(ex-Artikel 21 EGV) 

Die Bestimmungen über die Verfahren und Bedingungen, die für eine Bürgerinitiative im Sinne des 
Artikels 11 des Vertrags über die Europäische Union gelten, einschließlich der Mindestzahl der 
Mitgliedstaaten, aus denen die Bürgerinnen und Bürger, die diese Initiative ergreifen, kommen müs
sen, werden vom Europäischen Parlament und vom Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungs
verfahren durch Verordnungen festgelegt. 

Jeder Unionsbürger besitzt das Petitionsrecht beim Europäischen Parlament nach Artikel 227. 

Jeder Unionsbürger kann sich an den nach Artikel 228 eingesetzten Bürgerbeauftragten wenden. 

Jeder Unionsbürger kann sich schriftlich in einer der in Artikel 55 Absatz 1 des Vertrags über die 
Europäische Union genannten Sprachen an jedes Organ oder an jede Einrichtung wenden, die in dem 
vorliegenden Artikel oder in Artikel 13 des genannten Vertrags genannt sind, und eine Antwort in 
derselben Sprache erhalten. 

Artikel 25 
(ex-Artikel 22 EGV) 

Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem Wirtschafts- und Sozial
ausschuss alle drei Jahre über die Anwendung dieses Teils Bericht. In dem Bericht wird der Fort
entwicklung der Union Rechnung getragen. 

Auf dieser Grundlage kann der Rat unbeschadet der anderen Bestimmungen der Verträge zur Ergän
zung der in Artikel 20 Absatz 2 aufgeführten Rechte einstimmig gemäß einem besonderen Gesetz
gebungsverfahren nach Zustimmung des Europäischen Parlaments Bestimmungen erlassen. Diese 
Bestimmungen treten nach Zustimmung der Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren jeweiligen ver
fassungsrechtlichen Vorschriften in Kraft.
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DRITTER TEIL 

DIE INTERNEN POLITIKEN UND MASSNAHMEN DER UNION 

TITEL I 

DER BINNENMARKT 

Artikel 26 
(ex-Artikel 14 EGV) 

(1) Die Union erlässt die erforderlichen Maßnahmen, um nach Maßgabe der einschlägigen Be
stimmungen der Verträge den Binnenmarkt zu verwirklichen beziehungsweise dessen Funktionieren 
zu gewährleisten. 

(2) Der Binnenmarkt umfasst einen Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von 
Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital gemäß den Bestimmungen der Verträge gewährleistet 
ist. 

(3) Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission die Leitlinien und Bedingungen fest, die erforder
lich sind, um in allen betroffenen Sektoren einen ausgewogenen Fortschritt zu gewährleisten. 

Artikel 27 
(ex-Artikel 15 EGV) 

Bei der Formulierung ihrer Vorschläge zur Verwirklichung der Ziele des Artikels 26 berücksichtigt die 
Kommission den Umfang der Anstrengungen, die einigen Volkswirtschaften mit unterschiedlichem 
Entwicklungsstand für die Errichtung des Binnenmarkts abverlangt werden, und kann geeignete 
Bestimmungen vorschlagen. 

Erhalten diese Bestimmungen die Form von Ausnahmeregelungen, so müssen sie vorübergehender 
Art sein und dürfen das Funktionieren des Binnenmarkts so wenig wie möglich stören. 

TITEL II 

DER FREIE WARENVERKEHR 

Artikel 28 
(ex-Artikel 23 EGV) 

(1) Die Union umfasst eine Zollunion, die sich auf den gesamten Warenaustausch erstreckt; sie 
umfasst das Verbot, zwischen den Mitgliedstaaten Ein- und Ausfuhrzölle und Abgaben gleicher 
Wirkung zu erheben, sowie die Einführung eines Gemeinsamen Zolltarifs gegenüber dritten Ländern.
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(2) Artikel 30 und Kapitel 3 dieses Titels gelten für die aus den Mitgliedstaaten stammenden 
Waren sowie für diejenigen Waren aus dritten Ländern, die sich in den Mitgliedstaaten im freien 
Verkehr befinden. 

Artikel 29 
(ex-Artikel 24 EGV) 

Als im freien Verkehr eines Mitgliedstaats befindlich gelten diejenigen Waren aus dritten Ländern, für 
die in dem betreffenden Mitgliedstaat die Einfuhrförmlichkeiten erfüllt sowie die vorgeschriebenen 
Zölle und Abgaben gleicher Wirkung erhoben und nicht ganz oder teilweise rückvergütet worden 
sind. 

KAPITEL 1 

DIE ZOLLUNION 

Artikel 30 
(ex-Artikel 25 EGV) 

Ein- und Ausfuhrzölle oder Abgaben gleicher Wirkung sind zwischen den Mitgliedstaaten verboten. 
Dieses Verbot gilt auch für Finanzzölle. 

Artikel 31 
(ex-Artikel 26 EGV) 

Der Rat legt die Sätze des Gemeinsamen Zolltarifs auf Vorschlag der Kommission fest. 

Artikel 32 
(ex-Artikel 27 EGV) 

Bei der Ausübung der ihr aufgrund dieses Kapitels übertragenen Aufgaben geht die Kommission von 
folgenden Gesichtspunkten aus: 

a) der Notwendigkeit, den Handelsverkehr zwischen den Mitgliedstaaten und dritten Ländern zu 
fördern; 

b) der Entwicklung der Wettbewerbsbedingungen innerhalb der Union, soweit diese Entwicklung zu 
einer Zunahme der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen führt; 

c) dem Versorgungsbedarf der Union an Rohstoffen und Halbfertigwaren; hierbei achtet die Kommis
sion darauf, zwischen den Mitgliedstaaten die Wettbewerbsbedingungen für Fertigwaren nicht zu 
verfälschen; 

d) der Notwendigkeit, ernsthafte Störungen im Wirtschaftsleben der Mitgliedstaaten zu vermeiden 
und eine rationelle Entwicklung der Erzeugung sowie eine Ausweitung des Verbrauchs innerhalb 
der Union zu gewährleisten.
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KAPITEL 2 

DIE ZUSAMMENARBEIT IM ZOLLWESEN 

Artikel 33 
(ex-Artikel 135 EGV) 

Das Europäische Parlament und der Rat treffen im Rahmen des Geltungsbereichs der Verträge gemäß 
dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen zum Ausbau der Zusammenarbeit im Zoll
wesen zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission. 

KAPITEL 3 

VERBOT VON MENGENMÄßIGEN BESCHRÄNKUNGEN ZWISCHEN DEN MITGLIEDSTAATEN 

Artikel 34 
(ex-Artikel 28 EGV) 

Mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung sind zwischen den 
Mitgliedstaaten verboten. 

Artikel 35 
(ex-Artikel 29 EGV) 

Mengenmäßige Ausfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung sind zwischen den 
Mitgliedstaaten verboten. 

Artikel 36 
(ex-Artikel 30 EGV) 

Die Bestimmungen der Artikel 34 und 35 stehen Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrverboten oder 
-beschränkungen nicht entgegen, die aus Gründen der öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung und Sicher
heit, zum Schutze der Gesundheit und des Lebens von Menschen, Tieren oder Pflanzen, des na
tionalen Kulturguts von künstlerischem, geschichtlichem oder archäologischem Wert oder des ge
werblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind. Diese Verbote oder Beschränkungen 
dürfen jedoch weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschrän
kung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen. 

Artikel 37 
(ex-Artikel 31 EGV) 

(1) Die Mitgliedstaaten formen ihre staatlichen Handelsmonopole derart um, dass jede Diskrimi
nierung in den Versorgungs- und Absatzbedingungen zwischen den Angehörigen der Mitgliedstaaten 
ausgeschlossen ist.
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Dieser Artikel gilt für alle Einrichtungen, durch die ein Mitgliedstaat unmittelbar oder mittelbar die 
Einfuhr oder die Ausfuhr zwischen den Mitgliedstaaten rechtlich oder tatsächlich kontrolliert, lenkt 
oder merklich beeinflusst. Er gilt auch für die von einem Staat auf andere Rechtsträger übertragenen 
Monopole. 

(2) Die Mitgliedstaaten unterlassen jede neue Maßnahme, die den in Absatz 1 genannten Grund
sätzen widerspricht oder die Tragweite der Artikel über das Verbot von Zöllen und mengenmäßigen 
Beschränkungen zwischen den Mitgliedstaaten einengt. 

(3) Ist mit einem staatlichen Handelsmonopol eine Regelung zur Erleichterung des Absatzes oder 
der Verwertung landwirtschaftlicher Erzeugnisse verbunden, so sollen bei der Anwendung dieses 
Artikels gleichwertige Sicherheiten für die Beschäftigung und Lebenshaltung der betreffenden Erzeu
ger gewährleistet werden. 

TITEL III 

DIE LANDWIRTSCHAFT UND DIE FISCHEREI 

Artikel 38 
(ex-Artikel 32 EGV) 

(1) Die Union legt eine gemeinsame Agrar- und Fischereipolitik fest und führt sie durch. 

Der Binnenmarkt umfasst auch die Landwirtschaft, die Fischerei und den Handel mit landwirtschaft
lichen Erzeugnissen. Unter landwirtschaftlichen Erzeugnissen sind die Erzeugnisse des Bodens, der 
Viehzucht und der Fischerei sowie die mit diesen in unmittelbarem Zusammenhang stehenden 
Erzeugnisse der ersten Verarbeitungsstufe zu verstehen. Die Bezugnahmen auf die gemeinsame Agrar
politik oder auf die Landwirtschaft und die Verwendung des Wortes „landwirtschaftlich“ sind in dem 
Sinne zu verstehen, dass damit unter Berücksichtigung der besonderen Merkmale des Fischereisektors 
auch die Fischerei gemeint ist. 

(2) Die Vorschriften für die Errichtung oder das Funktionieren des Binnenmarkts finden auf die 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse Anwendung, soweit in den Artikeln 39 bis 44 nicht etwas anderes 
bestimmt ist. 

(3) Die Erzeugnisse, für welche die Artikel 39 bis 44 gelten, sind in Anhang I aufgeführt. 

(4) Mit dem Funktionieren und der Entwicklung des Binnenmarkts für landwirtschaftliche Erzeug
nisse muss die Gestaltung einer gemeinsamen Agrarpolitik Hand in Hand gehen. 

Artikel 39 
(ex-Artikel 33 EGV) 

(1) Ziel der gemeinsamen Agrarpolitik ist es, 

a) die Produktivität der Landwirtschaft durch Förderung des technischen Fortschritts, Rationalisierung 
der landwirtschaftlichen Erzeugung und den bestmöglichen Einsatz der Produktionsfaktoren, ins
besondere der Arbeitskräfte, zu steigern;
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b) auf diese Weise der landwirtschaftlichen Bevölkerung, insbesondere durch Erhöhung des Pro-Kopf- 
Einkommens der in der Landwirtschaft tätigen Personen, eine angemessene Lebenshaltung zu 
gewährleisten; 

c) die Märkte zu stabilisieren; 

d) die Versorgung sicherzustellen; 

e) für die Belieferung der Verbraucher zu angemessenen Preisen Sorge zu tragen. 

(2) Bei der Gestaltung der gemeinsamen Agrarpolitik und der hierfür anzuwendenden besonderen 
Methoden ist Folgendes zu berücksichtigen: 

a) die besondere Eigenart der landwirtschaftlichen Tätigkeit, die sich aus dem sozialen Aufbau der 
Landwirtschaft und den strukturellen und naturbedingten Unterschieden der verschiedenen land
wirtschaftlichen Gebiete ergibt; 

b) die Notwendigkeit, die geeigneten Anpassungen stufenweise durchzuführen; 

c) die Tatsache, dass die Landwirtschaft in den Mitgliedstaaten einen mit der gesamten Volkswirt
schaft eng verflochtenen Wirtschaftsbereich darstellt. 

Artikel 40 
(ex-Artikel 34 EGV) 

(1) Um die Ziele des Artikels 39 zu erreichen, wird eine gemeinsame Organisation der Agrar
märkte geschaffen. 

Diese besteht je nach Erzeugnis aus einer der folgenden Organisationsformen: 

a) gemeinsame Wettbewerbsregeln, 

b) bindende Koordinierung der verschiedenen einzelstaatlichen Marktordnungen, 

c) eine europäische Marktordnung. 

(2) Die nach Absatz 1 gestaltete gemeinsame Organisation kann alle zur Durchführung des 
Artikels 39 erforderlichen Maßnahmen einschließen, insbesondere Preisregelungen, Beihilfen für die 
Erzeugung und die Verteilung der verschiedenen Erzeugnisse, Einlagerungs- und Ausgleichsmaßnah
men, gemeinsame Einrichtungen zur Stabilisierung der Ein- oder Ausfuhr. 

Die gemeinsame Organisation hat sich auf die Verfolgung der Ziele des Artikels 39 zu beschränken 
und jede Diskriminierung zwischen Erzeugern oder Verbrauchern innerhalb der Union auszuschlie
ßen. 

Eine etwaige gemeinsame Preispolitik muss auf gemeinsamen Grundsätzen und einheitlichen Berech
nungsmethoden beruhen.
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(3) Um der in Absatz 1 genannten gemeinsamen Organisation die Erreichung ihrer Ziele zu 
ermöglichen, können ein oder mehrere Ausrichtungs- oder Garantiefonds für die Landwirtschaft 
geschaffen werden. 

Artikel 41 
(ex-Artikel 35 EGV) 

Um die Ziele des Artikels 39 zu erreichen, können im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik 
folgende Maßnahmen vorgesehen werden: 

a) eine wirksame Koordinierung der Bestrebungen auf dem Gebiet der Berufsausbildung, der For
schung und der Verbreitung landwirtschaftlicher Fachkenntnisse; hierbei können Vorhaben oder 
Einrichtungen gemeinsam finanziert werden; 

b) gemeinsame Maßnahmen zur Förderung des Verbrauchs bestimmter Erzeugnisse. 

Artikel 42 
(ex-Artikel 36 EGV) 

Das Kapitel über die Wettbewerbsregeln findet auf die Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
und den Handel mit diesen nur insoweit Anwendung, als das Europäische Parlament und der Rat dies 
unter Berücksichtigung der Ziele des Artikels 39 im Rahmen des Artikels 43 Absatz 2 und gemäß 
dem dort vorgesehenen Verfahren bestimmt. 

Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission genehmigen, dass Beihilfen gewährt werden 

a) zum Schutz von Betrieben, die durch strukturelle oder naturgegebene Bedingungen benachteiligt 
sind, oder 

b) im Rahmen wirtschaftlicher Entwicklungsprogramme. 

Artikel 43 
(ex-Artikel 37 EGV) 

(1) Die Kommission legt zur Gestaltung und Durchführung der gemeinsamen Agrarpolitik Vor
schläge vor, welche unter anderem die Ablösung der einzelstaatlichen Marktordnungen durch eine 
der in Artikel 40 Absatz 1 vorgesehenen gemeinsamen Organisationsformen sowie die Durchführung 
der in diesem Titel bezeichneten Maßnahmen vorsehen. 

Diese Vorschläge müssen dem inneren Zusammenhang der in diesem Titel aufgeführten landwirt
schaftlichen Fragen Rechnung tragen. 

(2) Das Europäische Parlament und der Rat legen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfah
ren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses die gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte nach Artikel 40 Absatz 1 sowie die anderen Bestimmungen fest, die für die Verwirk
lichung der Ziele der gemeinsamen Agrar- und Fischereipolitik notwendig sind.
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(3) Der Rat erlässt auf Vorschlag der Kommission die Maßnahmen zur Festsetzung der Preise, der 
Abschöpfungen, der Beihilfen und der mengenmäßigen Beschränkungen sowie zur Festsetzung und 
Aufteilung der Fangmöglichkeiten in der Fischerei. 

(4) Die einzelstaatlichen Marktordnungen können nach Maßgabe des Absatzes 1 durch die in 
Artikel 40 Absatz 2 vorgesehene gemeinsame Organisation ersetzt werden, 

a) wenn sie den Mitgliedstaaten, die sich gegen diese Maßnahme ausgesprochen haben und eine 
eigene Marktordnung für die in Betracht kommende Erzeugung besitzen, gleichwertige Sicherhei
ten für die Beschäftigung und Lebenshaltung der betreffenden Erzeuger bietet; hierbei sind die im 
Zeitablauf möglichen Anpassungen und erforderlichen Spezialisierungen zu berücksichtigen, und 

b) wenn die gemeinsame Organisation für den Handelsverkehr innerhalb der Union Bedingungen 
sicherstellt, die denen eines Binnenmarkts entsprechen. 

(5) Wird eine gemeinsame Organisation für bestimmte Rohstoffe geschaffen, bevor eine gemein
same Organisation für die entsprechenden weiterverarbeiteten Erzeugnisse besteht, so können die 
betreffenden Rohstoffe aus Ländern außerhalb der Union eingeführt werden, wenn sie für weiterver
arbeitete Erzeugnisse verwendet werden, die zur Ausfuhr nach dritten Ländern bestimmt sind. 

Artikel 44 
(ex-Artikel 38 EGV) 

Besteht in einem Mitgliedstaat für ein Erzeugnis eine innerstaatliche Marktordnung oder Regelung 
gleicher Wirkung und wird dadurch eine gleichartige Erzeugung in einem anderen Mitgliedstaat in 
ihrer Wettbewerbslage beeinträchtigt, so erheben die Mitgliedstaaten bei der Einfuhr des betreffenden 
Erzeugnisses aus dem Mitgliedstaat, in dem die genannte Marktordnung oder Regelung besteht, eine 
Ausgleichsabgabe, es sei denn, dass dieser Mitgliedstaat eine Ausgleichsabgabe bei der Ausfuhr erhebt. 

Die Kommission setzt diese Abgaben in der zur Wiederherstellung des Gleichgewichts erforderlichen 
Höhe fest; sie kann auch andere Maßnahmen genehmigen, deren Bedingungen und Einzelheiten sie 
festlegt. 

TITEL IV 

DIE FREIZÜGIGKEIT, DER FREIE DIENSTLEISTUNGS- UND KAPITALVERKEHR 

KAPITEL 1 

DIE ARBEITSKRÄFTE 

Artikel 45 
(ex-Artikel 39 EGV) 

(1) Innerhalb der Union ist die Freizügigkeit der Arbeitnehmer gewährleistet.
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(2) Sie umfasst die Abschaffung jeder auf der Staatsangehörigkeit beruhenden unterschiedlichen 
Behandlung der Arbeitnehmer der Mitgliedstaaten in Bezug auf Beschäftigung, Entlohnung und sons
tige Arbeitsbedingungen. 

(3) Sie gibt – vorbehaltlich der aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit 
gerechtfertigten Beschränkungen – den Arbeitnehmern das Recht, 

a) sich um tatsächlich angebotene Stellen zu bewerben; 

b) sich zu diesem Zweck im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen; 

c) sich in einem Mitgliedstaat aufzuhalten, um dort nach den für die Arbeitnehmer dieses Staates 
geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften eine Beschäftigung auszuüben; 

d) nach Beendigung einer Beschäftigung im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats unter Bedingungen zu 
verbleiben, welche die Kommission durch Verordnungen festlegt. 

(4) Dieser Artikel findet keine Anwendung auf die Beschäftigung in der öffentlichen Verwaltung. 

Artikel 46 
(ex-Artikel 40 EGV) 

Das Europäische Parlament und der Rat treffen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und 
nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses durch Richtlinien oder Verordnungen alle 
erforderlichen Maßnahmen, um die Freizügigkeit der Arbeitnehmer im Sinne des Artikels 45 herzu
stellen, insbesondere 

a) durch Sicherstellung einer engen Zusammenarbeit zwischen den einzelstaatlichen Arbeitsverwal
tungen; 

b) durch die Beseitigung der Verwaltungsverfahren und -praktiken sowie der für den Zugang zu 
verfügbaren Arbeitsplätzen vorgeschriebenen Fristen, die sich aus innerstaatlichen Rechtsvorschrif
ten oder vorher zwischen den Mitgliedstaaten geschlossenen Übereinkünften ergeben und deren 
Beibehaltung die Herstellung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer hindert; 

c) durch die Beseitigung aller Fristen und sonstigen Beschränkungen, die in innerstaatlichen Rechts
vorschriften oder vorher zwischen den Mitgliedstaaten geschlossenen Übereinkünften vorgesehen 
sind und die den Arbeitnehmern der anderen Mitgliedstaaten für die freie Wahl des Arbeitsplatzes 
andere Bedingungen als den inländischen Arbeitnehmern auferlegen; 

d) durch die Schaffung geeigneter Verfahren für die Zusammenführung und den Ausgleich von 
Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt zu Bedingungen, die eine ernstliche Gefährdung 
der Lebenshaltung und des Beschäftigungsstands in einzelnen Gebieten und Industrien ausschlie
ßen.
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Artikel 47 
(ex-Artikel 41 EGV) 

Die Mitgliedstaaten fördern den Austausch junger Arbeitskräfte im Rahmen eines gemeinsamen 
Programms. 

Artikel 48 
(ex-Artikel 42 EGV) 

Das Europäische Parlament und der Rat beschließen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfah
ren die auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit für die Herstellung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer 
notwendigen Maßnahmen; zu diesem Zweck führen sie insbesondere ein System ein, das zu- und 
abwandernden Arbeitnehmern und Selbstständigen sowie deren anspruchsberechtigten Angehörigen 
Folgendes sichert: 

a) die Zusammenrechnung aller nach den verschiedenen innerstaatlichen Rechtsvorschriften berück
sichtigten Zeiten für den Erwerb und die Aufrechterhaltung des Leistungsanspruchs sowie für die 
Berechnung der Leistungen; 

b) die Zahlung der Leistungen an Personen, die in den Hoheitsgebieten der Mitgliedstaaten wohnen. 

Erklärt ein Mitglied des Rates, dass ein Entwurf eines Gesetzgebungsakts nach Absatz 1 wichtige 
Aspekte seines Systems der sozialen Sicherheit, insbesondere dessen Geltungsbereich, Kosten oder 
Finanzstruktur, verletzen oder dessen finanzielles Gleichgewicht beeinträchtigen würde, so kann es 
beantragen, dass der Europäische Rat befasst wird. In diesem Fall wird das ordentliche Gesetz
gebungsverfahren ausgesetzt. Nach einer Aussprache geht der Europäische Rat binnen vier Monaten 
nach Aussetzung des Verfahrens wie folgt vor: 

a) er verweist den Entwurf an den Rat zurück, wodurch die Aussetzung des ordentlichen Gesetz
gebungsverfahrens beendet wird, oder 

b) er sieht von einem Tätigwerden ab, oder aber er ersucht die Kommission um Vorlage eines neuen 
Vorschlags; in diesem Fall gilt der ursprünglich vorgeschlagene Rechtsakt als nicht erlassen. 

KAPITEL 2 

DAS NIEDERLASSUNGSRECHT 

Artikel 49 
(ex-Artikel 43 EGV) 

Die Beschränkungen der freien Niederlassung von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats im Hoheits
gebiet eines anderen Mitgliedstaats sind nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen verboten. Das 
Gleiche gilt für Beschränkungen der Gründung von Agenturen, Zweigniederlassungen oder Toch
tergesellschaften durch Angehörige eines Mitgliedstaats, die im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
ansässig sind. 

Vorbehaltlich des Kapitels über den Kapitalverkehr umfasst die Niederlassungsfreiheit die Aufnahme 
und Ausübung selbstständiger Erwerbstätigkeiten sowie die Gründung und Leitung von Unterneh
men, insbesondere von Gesellschaften im Sinne des Artikels 54 Absatz 2, nach den Bestimmungen 
des Aufnahmestaats für seine eigenen Angehörigen.
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Artikel 50 
(ex-Artikel 44 EGV) 

(1) Das Europäische Parlament und der Rat erlassen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsver
fahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses Richtlinien zur Verwirklichung 
der Niederlassungsfreiheit für eine bestimmte Tätigkeit. 

(2) Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission erfüllen die Aufgaben, die ihnen 
aufgrund der obigen Bestimmungen übertragen sind, indem sie insbesondere 

a) im Allgemeinen diejenigen Tätigkeiten mit Vorrang behandeln, bei denen die Niederlassungs
freiheit die Entwicklung der Produktion und des Handels in besonderer Weise fördert; 

b) eine enge Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Verwaltungen der Mitgliedstaaten sicher
stellen, um sich über die besondere Lage auf den verschiedenen Tätigkeitsgebieten innerhalb der 
Union zu unterrichten; 

c) die aus innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder vorher zwischen den Mitgliedstaaten geschlosse
nen Übereinkünften abgeleiteten Verwaltungsverfahren und -praktiken ausschalten, deren Beibe
haltung der Niederlassungsfreiheit entgegensteht; 

d) dafür Sorge tragen, dass Arbeitnehmer eines Mitgliedstaats, die im Hoheitsgebiet eines anderen 
Mitgliedstaats beschäftigt sind, dort verbleiben und eine selbstständige Tätigkeit unter denselben 
Voraussetzungen ausüben können, die sie erfüllen müssten, wenn sie in diesen Staat erst zu dem 
Zeitpunkt einreisen würden, in dem sie diese Tätigkeit aufzunehmen beabsichtigen; 

e) den Erwerb und die Nutzung von Grundbesitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats durch An
gehörige eines anderen Mitgliedstaats ermöglichen, soweit hierdurch die Grundsätze des Artikels 
39 Absatz 2 nicht beeinträchtigt werden; 

f) veranlassen, dass bei jedem in Betracht kommenden Wirtschaftszweig die Beschränkungen der 
Niederlassungsfreiheit in Bezug auf die Voraussetzungen für die Errichtung von Agenturen, Zweig
niederlassungen und Tochtergesellschaften im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats sowie für den 
Eintritt des Personals der Hauptniederlassung in ihre Leitungs- oder Überwachungsorgane schritt
weise aufgehoben werden; 

g) soweit erforderlich, die Schutzbestimmungen koordinieren, die in den Mitgliedstaaten den Gesell
schaften im Sinne des Artikels 54 Absatz 2 im Interesse der Gesellschafter sowie Dritter vor
geschrieben sind, um diese Bestimmungen gleichwertig zu gestalten; 

h) sicherstellen, dass die Bedingungen für die Niederlassung nicht durch Beihilfen der Mitgliedstaaten 
verfälscht werden. 

Artikel 51 
(ex-Artikel 45 EGV) 

Auf Tätigkeiten, die in einem Mitgliedstaat dauernd oder zeitweise mit der Ausübung öffentlicher 
Gewalt verbunden sind, findet dieses Kapitel in dem betreffenden Mitgliedstaat keine Anwendung.
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Das Europäische Parlament und der Rat können gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
beschließen, dass dieses Kapitel auf bestimmte Tätigkeiten keine Anwendung findet. 

Artikel 52 
(ex-Artikel 46 EGV) 

(1) Dieses Kapitel und die aufgrund desselben getroffenen Maßnahmen beeinträchtigen nicht die 
Anwendbarkeit der Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die eine Sonderregelung für Ausländer 
vorsehen und aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit gerechtfertigt sind. 

(2) Das Europäische Parlament und der Rat erlassen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsver
fahren Richtlinien für die Koordinierung der genannten Vorschriften. 

Artikel 53 
(ex-Artikel 47 EGV) 

(1) Um die Aufnahme und Ausübung selbstständiger Tätigkeiten zu erleichtern, erlassen das 
Europäische Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Richtlinien 
für die gegenseitige Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnach
weise sowie für die Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
die Aufnahme und Ausübung selbstständiger Tätigkeiten. 

(2) Die schrittweise Aufhebung der Beschränkungen für die ärztlichen, arztähnlichen und phar
mazeutischen Berufe setzt die Koordinierung der Bedingungen für die Ausübung dieser Berufe in den 
einzelnen Mitgliedstaaten voraus. 

Artikel 54 
(ex-Artikel 48 EGV) 

Für die Anwendung dieses Kapitels stehen die nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats 
gegründeten Gesellschaften, die ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre Haupt
niederlassung innerhalb der Union haben, den natürlichen Personen gleich, die Angehörige der Mit
gliedstaaten sind. 

Als Gesellschaften gelten die Gesellschaften des bürgerlichen Rechts und des Handelsrechts ein
schließlich der Genossenschaften und die sonstigen juristischen Personen des öffentlichen und pri
vaten Rechts mit Ausnahme derjenigen, die keinen Erwerbszweck verfolgen. 

Artikel 55 
(ex-Artikel 294 EGV) 

Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen der Verträge stellen die Mitgliedstaaten die Staatsangehö
rigen der anderen Mitgliedstaaten hinsichtlich ihrer Beteiligung am Kapital von Gesellschaften im 
Sinne des Artikels 54 den eigenen Staatsangehörigen gleich.
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KAPITEL 3 

DIENSTLEISTUNGEN 

Artikel 56 
(ex-Artikel 49 EGV) 

Die Beschränkungen des freien Dienstleistungsverkehrs innerhalb der Union für Angehörige der 
Mitgliedstaaten, die in einem anderen Mitgliedstaat als demjenigen des Leistungsempfängers ansässig 
sind, sind nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen verboten. 

Das Europäische Parlament und der Rat können gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
beschließen, dass dieses Kapitel auch auf Erbringer von Dienstleistungen Anwendung findet, welche 
die Staatsangehörigkeit eines dritten Landes besitzen und innerhalb der Union ansässig sind. 

Artikel 57 
(ex-Artikel 50 EGV) 

Dienstleistungen im Sinne der Verträge sind Leistungen, die in der Regel gegen Entgelt erbracht 
werden, soweit sie nicht den Vorschriften über den freien Waren- und Kapitalverkehr und über 
die Freizügigkeit der Personen unterliegen. 

Als Dienstleistungen gelten insbesondere: 

a) gewerbliche Tätigkeiten, 

b) kaufmännische Tätigkeiten, 

c) handwerkliche Tätigkeiten, 

d) freiberufliche Tätigkeiten. 

Unbeschadet des Kapitels über die Niederlassungsfreiheit kann der Leistende zwecks Erbringung 
seiner Leistungen seine Tätigkeit vorübergehend in dem Mitgliedstaat ausüben, in dem die Leistung 
erbracht wird, und zwar unter den Voraussetzungen, welche dieser Mitgliedstaat für seine eigenen 
Angehörigen vorschreibt. 

Artikel 58 
(ex-Artikel 51 EGV) 

(1) Für den freien Dienstleistungsverkehr auf dem Gebiet des Verkehrs gelten die Bestimmungen 
des Titels über den Verkehr. 

(2) Die Liberalisierung der mit dem Kapitalverkehr verbundenen Dienstleistungen der Banken und 
Versicherungen wird im Einklang mit der Liberalisierung des Kapitalverkehrs durchgeführt.
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Artikel 59 
(ex-Artikel 52 EGV) 

(1) Das Europäische Parlament und der Rat erlassen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsver
fahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses Richtlinien zur Liberalisierung 
einer bestimmten Dienstleistung. 

(2) Bei den in Absatz 1 genannten Richtlinien sind im Allgemeinen mit Vorrang diejenigen 
Dienstleistungen zu berücksichtigen, welche die Produktionskosten unmittelbar beeinflussen oder 
deren Liberalisierung zur Förderung des Warenverkehrs beiträgt. 

Artikel 60 
(ex-Artikel 53 EGV) 

Die Mitgliedstaaten bemühen sich, über das Ausmaß der Liberalisierung der Dienstleistungen, zu dem 
sie aufgrund der Richtlinien gemäß Artikel 59 Absatz 1 verpflichtet sind, hinauszugehen, falls ihre 
wirtschaftliche Gesamtlage und die Lage des betreffenden Wirtschaftszweigs dies zulassen. 

Die Kommission richtet entsprechende Empfehlungen an die betreffenden Staaten. 

Artikel 61 
(ex-Artikel 54 EGV) 

Solange die Beschränkungen des freien Dienstleistungsverkehrs nicht aufgehoben sind, wendet sie 
jeder Mitgliedstaat ohne Unterscheidung nach Staatsangehörigkeit oder Aufenthaltsort auf alle in 
Artikel 56 Absatz 1 bezeichneten Erbringer von Dienstleistungen an. 

Artikel 62 
(ex-Artikel 55 EGV) 

Die Bestimmungen der Artikel 51 bis 54 finden auf das in diesem Kapitel geregelte Sachgebiet 
Anwendung. 

KAPITEL 4 

DER KAPITAL- UND ZAHLUNGSVERKEHR 

Artikel 63 
(ex-Artikel 56 EGV) 

(1) Im Rahmen der Bestimmungen dieses Kapitels sind alle Beschränkungen des Kapitalverkehrs 
zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen den Mitgliedstaaten und dritten Ländern verboten. 

(2) Im Rahmen der Bestimmungen dieses Kapitels sind alle Beschränkungen des Zahlungsverkehrs 
zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen den Mitgliedstaaten und dritten Ländern verboten.
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Artikel 64 
(ex-Artikel 57 EGV) 

(1) Artikel 63 berührt nicht die Anwendung derjenigen Beschränkungen auf dritte Länder, die am 
31. Dezember 1993 aufgrund einzelstaatlicher Rechtsvorschriften oder aufgrund von Rechtsvorschrif
ten der Union für den Kapitalverkehr mit dritten Ländern im Zusammenhang mit Direktinvestitionen 
einschließlich Anlagen in Immobilien, mit der Niederlassung, der Erbringung von Finanzdienstleis
tungen oder der Zulassung von Wertpapieren zu den Kapitalmärkten bestehen. Für in Bulgarien, 
Estland und Ungarn bestehende Beschränkungen nach innerstaatlichem Recht ist der maßgebliche 
Zeitpunkt der 31. Dezember 1999. 

(2) Unbeschadet der anderen Kapitel der Verträge sowie ihrer Bemühungen um eine möglichst 
weit gehende Verwirklichung des Zieles eines freien Kapitalverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten 
und dritten Ländern beschließen das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen für den Kapitalverkehr mit dritten Ländern im Zusammenhang 
mit Direktinvestitionen einschließlich Anlagen in Immobilien, mit der Niederlassung, der Erbringung 
von Finanzdienstleistungen oder der Zulassung von Wertpapieren zu den Kapitalmärkten. 

(3) Abweichend von Absatz 2 kann nur der Rat gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfah
ren und nach Anhörung des Europäischen Parlaments Maßnahmen einstimmig beschließen, die im 
Rahmen des Unionsrechts für die Liberalisierung des Kapitalverkehrs mit Drittländern einen Rück
schritt darstellen. 

Artikel 65 
(ex-Artikel 58 EGV) 

(1) Artikel 63 berührt nicht das Recht der Mitgliedstaaten, 

a) die einschlägigen Vorschriften ihres Steuerrechts anzuwenden, die Steuerpflichtige mit unterschied
lichem Wohnort oder Kapitalanlageort unterschiedlich behandeln, 

b) die unerlässlichen Maßnahmen zu treffen, um Zuwiderhandlungen gegen innerstaatliche Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften, insbesondere auf dem Gebiet des Steuerrechts und der Aufsicht über 
Finanzinstitute, zu verhindern, sowie Meldeverfahren für den Kapitalverkehr zwecks administrati
ver oder statistischer Information vorzusehen oder Maßnahmen zu ergreifen, die aus Gründen der 
öffentlichen Ordnung oder Sicherheit gerechtfertigt sind. 

(2) Dieses Kapitel berührt nicht die Anwendbarkeit von Beschränkungen des Niederlassungsrechts, 
die mit den Verträgen vereinbar sind. 

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen und Verfahren dürfen weder ein Mittel 
zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des freien Kapital- und 
Zahlungsverkehrs im Sinne des Artikels 63 darstellen.
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(4) Sind keine Maßnahmen nach Artikel 64 Absatz 3 erlassen worden, so kann die Kommission 
oder, wenn diese binnen drei Monaten nach der Vorlage eines entsprechenden Antrags des betref
fenden Mitgliedstaats keinen Beschluss erlassen hat, der Rat einen Beschluss erlassen, mit dem fest
gelegt wird, dass die von einem Mitgliedstaat in Bezug auf ein oder mehrere Drittländer getroffenen 
restriktiven steuerlichen Maßnahmen insofern als mit den Verträgen vereinbar anzusehen sind, als sie 
durch eines der Ziele der Union gerechtfertigt und mit dem ordnungsgemäßen Funktionieren des 
Binnenmarkts vereinbar sind. Der Rat beschließt einstimmig auf Antrag eines Mitgliedstaats. 

Artikel 66 
(ex-Artikel 59 EGV) 

Falls Kapitalbewegungen nach oder aus dritten Ländern unter außergewöhnlichen Umständen das 
Funktionieren der Wirtschafts- und Währungsunion schwerwiegend stören oder zu stören drohen, 
kann der Rat auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung der Europäischen Zentralbank 
gegenüber dritten Ländern Schutzmaßnahmen mit einer Geltungsdauer von höchstens sechs Monaten 
treffen, wenn diese unbedingt erforderlich sind. 

TITEL V 

DER RAUM DER FREIHEIT, DER SICHERHEIT UND DES RECHTS 

KAPITEL 1 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 67 
(ex-Artikel 61 EGV und ex-Artikel 29 EUV) 

(1) Die Union bildet einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, in dem die Grund
rechte und die verschiedenen Rechtsordnungen und -traditionen der Mitgliedstaaten geachtet werden. 

(2) Sie stellt sicher, dass Personen an den Binnengrenzen nicht kontrolliert werden, und entwickelt 
eine gemeinsame Politik in den Bereichen Asyl, Einwanderung und Kontrollen an den Außengrenzen, 
die sich auf die Solidarität der Mitgliedstaaten gründet und gegenüber Drittstaatsangehörigen an
gemessen ist. Für die Zwecke dieses Titels werden Staatenlose den Drittstaatsangehörigen gleich
gestellt. 

(3) Die Union wirkt darauf hin, durch Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Krimi
nalität sowie von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, zur Koordinierung und Zusammenarbeit von 
Polizeibehörden und Organen der Strafrechtspflege und den anderen zuständigen Behörden sowie 
durch die gegenseitige Anerkennung strafrechtlicher Entscheidungen und erforderlichenfalls durch die 
Angleichung der strafrechtlichen Rechtsvorschriften ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten. 

(4) Die Union erleichtert den Zugang zum Recht, insbesondere durch den Grundsatz der gegen
seitigen Anerkennung gerichtlicher und außergerichtlicher Entscheidungen in Zivilsachen.
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Artikel 68 

Der Europäische Rat legt die strategischen Leitlinien für die gesetzgeberische und operative Pro
grammplanung im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts fest. 

Artikel 69 

Die nationalen Parlamente tragen bei Gesetzgebungsvorschlägen und -initiativen, die im Rahmen der 
Kapitel 4 und 5 vorgelegt werden, Sorge für die Achtung des Subsidiaritätsprinzips nach Maßgabe 
des Protokolls über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit. 

Artikel 70 

Unbeschadet der Artikel 258, 259 und 260 kann der Rat auf Vorschlag der Kommission Maß
nahmen erlassen, mit denen Einzelheiten festgelegt werden, nach denen die Mitgliedstaaten in Zu
sammenarbeit mit der Kommission eine objektive und unparteiische Bewertung der Durchführung 
der unter diesen Titel fallenden Unionspolitik durch die Behörden der Mitgliedstaaten vornehmen, 
insbesondere um die umfassende Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung zu 
fördern. Das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente werden vom Inhalt und den 
Ergebnissen dieser Bewertung unterrichtet. 

Artikel 71 
(ex-Artikel 36 EUV) 

Im Rat wird ein ständiger Ausschuss eingesetzt, um sicherzustellen, dass innerhalb der Union die 
operative Zusammenarbeit im Bereich der inneren Sicherheit gefördert und verstärkt wird. Er fördert 
unbeschadet des Artikels 240 die Koordinierung der Maßnahmen der zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten. Die Vertreter der betroffenen Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union können 
an den Arbeiten des Ausschusses beteiligt werden. Das Europäische Parlament und die nationalen 
Parlamente werden über die Arbeiten des Ausschusses auf dem Laufenden gehalten. 

Artikel 72 
(ex-Artikel 64 Absatz 1 EGV und ex-Artikel 33 EUV) 

Dieser Titel berührt nicht die Wahrnehmung der Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten für die Auf
rechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der inneren Sicherheit. 

Artikel 73 

Es steht den Mitgliedstaaten frei, untereinander und in eigener Verantwortung Formen der Zusam
menarbeit und Koordinierung zwischen den zuständigen Dienststellen ihrer für den Schutz der 
nationalen Sicherheit verantwortlichen Verwaltungen einzurichten, die sie für geeignet halten.
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Artikel 74 
(ex-Artikel 66 EGV) 

Der Rat erlässt Maßnahmen, um die Verwaltungszusammenarbeit zwischen den zuständigen Dienst
stellen der Mitgliedstaaten in den Bereichen dieses Titels sowie die Zusammenarbeit zwischen diesen 
Dienststellen und der Kommission zu gewährleisten. Dabei beschließt er auf Vorschlag der Kommis
sion vorbehaltlich des Artikels 76 und nach Anhörung des Europäischen Parlaments. 

Artikel 75 
(ex-Artikel 60 EGV) 

Sofern dies notwendig ist, um die Ziele des Artikels 67 in Bezug auf die Verhütung und Bekämpfung 
von Terrorismus und damit verbundener Aktivitäten zu verwirklichen, schaffen das Europäische 
Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren durch Verordnungen einen 
Rahmen für Verwaltungsmaßnahmen in Bezug auf Kapitalbewegungen und Zahlungen, wozu das 
Einfrieren von Geldern, finanziellen Vermögenswerten oder wirtschaftlichen Erträgen gehören kann, 
deren Eigentümer oder Besitzer natürliche oder juristische Personen, Gruppierungen oder nichtstaat
liche Einheiten sind. 

Der Rat erlässt auf Vorschlag der Kommission Maßnahmen zur Umsetzung des in Absatz 1 genann
ten Rahmens. 

In den Rechtsakten nach diesem Artikel müssen die erforderlichen Bestimmungen über den Rechts
schutz vorgesehen sein. 

Artikel 76 

Die in den Kapiteln 4 und 5 genannten Rechtsakte sowie die in Artikel 74 genannten Maßnahmen, 
mit denen die Verwaltungszusammenarbeit in den Bereichen der genannten Kapitel gewährleistet 
wird, werden wie folgt erlassen: 

a) auf Vorschlag der Kommission oder 

b) auf Initiative eines Viertels der Mitgliedstaaten. 

KAPITEL 2 

POLITIK IM BEREICH GRENZKONTROLLEN, ASYL UND EINWANDERUNG 

Artikel 77 
(ex-Artikel 62 EGV) 

(1) Die Union entwickelt eine Politik, mit der 

a) sichergestellt werden soll, dass Personen unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit beim Über
schreiten der Binnengrenzen nicht kontrolliert werden;
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b) die Personenkontrolle und die wirksame Überwachung des Grenzübertritts an den Außengrenzen 
sichergestellt werden soll; 

c) schrittweise ein integriertes Grenzschutzsystem an den Außengrenzen eingeführt werden soll. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 erlassen das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen, die folgende Bereiche betreffen: 

a) die gemeinsame Politik in Bezug auf Visa und andere kurzfristige Aufenthaltstitel; 

b) die Kontrollen, denen Personen beim Überschreiten der Außengrenzen unterzogen werden; 

c) die Voraussetzungen, unter denen sich Drittstaatsangehörige innerhalb der Union während eines 
kurzen Zeitraums frei bewegen können; 

d) alle Maßnahmen, die für die schrittweise Einführung eines integrierten Grenzschutzsystems an den 
Außengrenzen erforderlich sind; 

e) die Abschaffung der Kontrolle von Personen gleich welcher Staatsangehörigkeit beim Überschrei
ten der Binnengrenzen. 

(3) Erscheint zur Erleichterung der Ausübung des in Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe a genannten 
Rechts ein Tätigwerden der Union erforderlich, so kann der Rat gemäß einem besonderen Gesetz
gebungsverfahren Bestimmungen betreffend Pässe, Personalausweise, Aufenthaltstitel oder diesen 
gleichgestellte Dokumente erlassen, sofern die Verträge hierfür anderweitig keine Befugnisse vorsehen. 
Der Rat beschließt einstimmig nach Anhörung des Europäischen Parlaments. 

(4) Dieser Artikel berührt nicht die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die geografische Fest
legung ihrer Grenzen nach dem Völkerrecht. 

Artikel 78 
(ex-Artikel 63 Nummern 1 und 2 und ex-Artikel 64 Absatz 2 EGV) 

(1) Die Union entwickelt eine gemeinsame Politik im Bereich Asyl, subsidiärer Schutz und vorü
bergehender Schutz, mit der jedem Drittstaatsangehörigen, der internationalen Schutz benötigt, ein 
angemessener Status angeboten und die Einhaltung des Grundsatzes der Nicht-Zurückweisung ge
währleistet werden soll. Diese Politik muss mit dem Genfer Abkommen vom 28. Juli 1951 und dem 
Protokoll vom 31. Januar 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge sowie den anderen ein
schlägigen Verträgen im Einklang stehen. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 erlassen das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen in Bezug auf ein gemeinsames europäisches Asyl
system, das Folgendes umfasst: 

a) einen in der ganzen Union gültigen einheitlichen Asylstatus für Drittstaatsangehörige; 

b) einen einheitlichen subsidiären Schutzstatus für Drittstaatsangehörige, die keinen europäischen 
Asylstatus erhalten, aber internationalen Schutz benötigen;
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c) eine gemeinsame Regelung für den vorübergehenden Schutz von Vertriebenen im Falle eines 
Massenzustroms; 

d) gemeinsame Verfahren für die Gewährung und den Entzug des einheitlichen Asylstatus bezie
hungsweise des subsidiären Schutzstatus; 

e) Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines Antrags auf 
Asyl oder subsidiären Schutz zuständig ist; 

f) Normen über die Aufnahmebedingungen von Personen, die Asyl oder subsidiären Schutz be
antragen; 

g) Partnerschaft und Zusammenarbeit mit Drittländern zur Steuerung des Zustroms von Personen, 
die Asyl oder subsidiären beziehungsweise vorübergehenden Schutz beantragen. 

(3) Befinden sich ein oder mehrere Mitgliedstaaten aufgrund eines plötzlichen Zustroms von 
Drittstaatsangehörigen in einer Notlage, so kann der Rat auf Vorschlag der Kommission vorläufige 
Maßnahmen zugunsten der betreffenden Mitgliedstaaten erlassen. Er beschließt nach Anhörung des 
Europäischen Parlaments. 

Artikel 79 
(ex-Artikel 63 Nummern 3 und 4 EGV) 

(1) Die Union entwickelt eine gemeinsame Einwanderungspolitik, die in allen Phasen eine wirk
same Steuerung der Migrationsströme, eine angemessene Behandlung von Drittstaatsangehörigen, die 
sich rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhalten, sowie die Verhütung und verstärkte Bekämpfung 
von illegaler Einwanderung und Menschenhandel gewährleisten soll. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 erlassen das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen in folgenden Bereichen: 

a) Einreise- und Aufenthaltsvoraussetzungen sowie Normen für die Erteilung von Visa und Auf
enthaltstiteln für einen langfristigen Aufenthalt, einschließlich solcher zur Familienzusammenfüh
rung, durch die Mitgliedstaaten; 

b) Festlegung der Rechte von Drittstaatsangehörigen, die sich rechtmäßig in einem Mitgliedstaat 
aufhalten, einschließlich der Bedingungen, unter denen sie sich in den anderen Mitgliedstaaten 
frei bewegen und aufhalten dürfen; 

c) illegale Einwanderung und illegaler Aufenthalt, einschließlich Abschiebung und Rückführung 
solcher Personen, die sich illegal in einem Mitgliedstaat aufhalten; 

d) Bekämpfung des Menschenhandels, insbesondere des Handels mit Frauen und Kindern. 

(3) Die Union kann mit Drittländern Übereinkünfte über eine Rückübernahme von Drittstaats
angehörigen in ihr Ursprungs- oder Herkunftsland schließen, die die Voraussetzungen für die Einreise 
in das Hoheitsgebiet eines der Mitgliedstaaten oder die Anwesenheit oder den Aufenthalt in diesem 
Gebiet nicht oder nicht mehr erfüllen.
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(4) Das Europäische Parlament und der Rat können gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsver
fahren unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Maß
nahmen festlegen, mit denen die Bemühungen der Mitgliedstaaten um die Integration der sich recht
mäßig in ihrem Hoheitsgebiet aufhaltenden Drittstaatsangehörigen gefördert und unterstützt werden. 

(5) Dieser Artikel berührt nicht das Recht der Mitgliedstaaten, festzulegen, wie viele Drittstaats
angehörige aus Drittländern in ihr Hoheitsgebiet einreisen dürfen, um dort als Arbeitnehmer oder 
Selbstständige Arbeit zu suchen. 

Artikel 80 

Für die unter dieses Kapitel fallende Politik der Union und ihre Umsetzung gilt der Grundsatz der 
Solidarität und der gerechten Aufteilung der Verantwortlichkeiten unter den Mitgliedstaaten, ein
schließlich in finanzieller Hinsicht. Die aufgrund dieses Kapitels erlassenen Rechtsakte der Union 
enthalten, immer wenn dies erforderlich ist, entsprechende Maßnahmen für die Anwendung dieses 
Grundsatzes. 

KAPITEL 3 

JUSTIZIELLE ZUSAMMENARBEIT IN ZIVILSACHEN 

Artikel 81 
(ex-Artikel 65 EGV) 

(1) Die Union entwickelt eine justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen mit grenzüberschreiten
dem Bezug, die auf dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher und außergericht
licher Entscheidungen beruht. Diese Zusammenarbeit kann den Erlass von Maßnahmen zur Anglei
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten umfassen. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 erlassen das Europäische Parlament und der Rat, insbesondere 
wenn dies für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts erforderlich ist, gemäß dem ordent
lichen Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen, die Folgendes sicherstellen sollen: 

a) die gegenseitige Anerkennung und die Vollstreckung gerichtlicher und außergerichtlicher Ent
scheidungen zwischen den Mitgliedstaaten; 

b) die grenzüberschreitende Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke; 

c) die Vereinbarkeit der in den Mitgliedstaaten geltenden Kollisionsnormen und Vorschriften zur 
Vermeidung von Kompetenzkonflikten; 

d) die Zusammenarbeit bei der Erhebung von Beweismitteln; 

e) einen effektiven Zugang zum Recht; 

f) die Beseitigung von Hindernissen für die reibungslose Abwicklung von Zivilverfahren, erforderli
chenfalls durch Förderung der Vereinbarkeit der in den Mitgliedstaaten geltenden zivilrechtlichen 
Verfahrensvorschriften;
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g) die Entwicklung von alternativen Methoden für die Beilegung von Streitigkeiten; 

h) die Förderung der Weiterbildung von Richtern und Justizbediensteten. 

(3) Abweichend von Absatz 2 werden Maßnahmen zum Familienrecht mit grenzüberschreitendem 
Bezug vom Rat gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren festgelegt. Dieser beschließt ein
stimmig nach Anhörung des Europäischen Parlaments. 

Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission einen Beschluss erlassen, durch den die Aspekte des 
Familienrechts mit grenzüberschreitendem Bezug bestimmt werden, die Gegenstand von Rechtsakten 
sein können, die gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren erlassen werden. Der Rat be
schließt einstimmig nach Anhörung des Europäischen Parlaments. 

Der in Unterabsatz 2 genannte Vorschlag wird den nationalen Parlamenten übermittelt. Wird dieser 
Vorschlag innerhalb von sechs Monaten nach der Übermittlung von einem nationalen Parlament 
abgelehnt, so wird der Beschluss nicht erlassen. Wird der Vorschlag nicht abgelehnt, so kann der Rat 
den Beschluss erlassen. 

KAPITEL 4 

JUSTIZIELLE ZUSAMMENARBEIT IN STRAFSACHEN 

Artikel 82 
(ex-Artikel 31 EUV) 

(1) Die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen in der Union beruht auf dem Grundsatz der 
gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Urteile und Entscheidungen und umfasst die Angleichung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten in den in Absatz 2 und in Artikel 83 genannten Bereichen. 

Das Europäische Parlament und der Rat erlassen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
Maßnahmen, um 

a) Regeln und Verfahren festzulegen, mit denen die Anerkennung aller Arten von Urteilen und 
gerichtlichen Entscheidungen in der gesamten Union sichergestellt wird; 

b) Kompetenzkonflikte zwischen den Mitgliedstaaten zu verhindern und beizulegen; 

c) die Weiterbildung von Richtern und Staatsanwälten sowie Justizbediensteten zu fördern; 

d) die Zusammenarbeit zwischen den Justizbehörden oder entsprechenden Behörden der Mitglied
staaten im Rahmen der Strafverfolgung sowie des Vollzugs und der Vollstreckung von Entschei
dungen zu erleichtern.
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(2) Soweit dies zur Erleichterung der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Urteile und Ent
scheidungen und der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen mit grenzüber
schreitender Dimension erforderlich ist, können das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren durch Richtlinien Mindestvorschriften festlegen. Bei diesen Min
destvorschriften werden die Unterschiede zwischen den Rechtsordnungen und -traditionen der Mit
gliedstaaten berücksichtigt. 

Die Vorschriften betreffen Folgendes: 

a) die Zulässigkeit von Beweismitteln auf gegenseitiger Basis zwischen den Mitgliedstaaten; 

b) die Rechte des Einzelnen im Strafverfahren; 

c) die Rechte der Opfer von Straftaten; 

d) sonstige spezifische Aspekte des Strafverfahrens, die zuvor vom Rat durch Beschluss bestimmt 
worden sind; dieser Beschluss wird vom Rat einstimmig nach Zustimmung des Europäischen 
Parlaments erlassen. 

Der Erlass von Mindestvorschriften nach diesem Absatz hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, ein 
höheres Schutzniveau für den Einzelnen beizubehalten oder einzuführen. 

(3) Ist ein Mitglied des Rates der Auffassung, dass ein Entwurf einer Richtlinie nach Absatz 2 
grundlegende Aspekte seiner Strafrechtsordnung berühren würde, so kann es beantragen, dass der 
Europäische Rat befasst wird. In diesem Fall wird das ordentliche Gesetzgebungsverfahren ausgesetzt. 
Nach einer Aussprache verweist der Europäische Rat im Falle eines Einvernehmens den Entwurf 
binnen vier Monaten nach Aussetzung des Verfahrens an den Rat zurück, wodurch die Aussetzung 
des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens beendet wird. 

Sofern kein Einvernehmen erzielt wird, mindestens neun Mitgliedstaaten aber eine Verstärkte Zu
sammenarbeit auf der Grundlage des betreffenden Entwurfs einer Richtlinie begründen möchten, 
teilen diese Mitgliedstaaten dies binnen derselben Frist dem Europäischen Parlament, dem Rat und 
der Kommission mit. In diesem Fall gilt die Ermächtigung zu einer Verstärkten Zusammenarbeit nach 
Artikel 20 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union und Artikel 329 Absatz 1 dieses 
Vertrags als erteilt, und die Bestimmungen über die Verstärkte Zusammenarbeit finden Anwendung. 

Artikel 83 
(ex-Artikel 31 EUV) 

(1) Das Europäische Parlament und der Rat können gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsver
fahren durch Richtlinien Mindestvorschriften zur Festlegung von Straftaten und Strafen in Bereichen 
besonders schwerer Kriminalität festlegen, die aufgrund der Art oder der Auswirkungen der Straftaten 
oder aufgrund einer besonderen Notwendigkeit, sie auf einer gemeinsamen Grundlage zu bekämpfen, 
eine grenzüberschreitende Dimension haben.
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Derartige Kriminalitätsbereiche sind: Terrorismus, Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung von 
Frauen und Kindern, illegaler Drogenhandel, illegaler Waffenhandel, Geldwäsche, Korruption, Fäl
schung von Zahlungsmitteln, Computerkriminalität und organisierte Kriminalität. 

Je nach Entwicklung der Kriminalität kann der Rat einen Beschluss erlassen, in dem andere Krimi
nalitätsbereiche bestimmt werden, die die Kriterien dieses Absatzes erfüllen. Er beschließt einstimmig 
nach Zustimmung des Europäischen Parlaments. 

(2) Erweist sich die Angleichung der strafrechtlichen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten als 
unerlässlich für die wirksame Durchführung der Politik der Union auf einem Gebiet, auf dem 
Harmonisierungsmaßnahmen erfolgt sind, so können durch Richtlinien Mindestvorschriften für die 
Festlegung von Straftaten und Strafen auf dem betreffenden Gebiet festgelegt werden. Diese Richt
linien werden unbeschadet des Artikels 76 gemäß dem gleichen ordentlichen oder besonderen 
Gesetzgebungsverfahren wie die betreffenden Harmonisierungsmaßnahmen erlassen. 

(3) Ist ein Mitglied des Rates der Auffassung, dass der Entwurf einer Richtlinie nach den Absätzen 
1 oder 2 grundlegende Aspekte seiner Strafrechtsordnung berühren würde, so kann es beantragen, 
dass der Europäische Rat befasst wird. In diesem Fall wird das ordentliche Gesetzgebungsverfahren 
ausgesetzt. Nach einer Aussprache verweist der Europäische Rat im Falle eines Einvernehmens den 
Entwurf binnen vier Monaten nach Aussetzung des Verfahrens an den Rat zurück, wodurch die 
Aussetzung des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens beendet wird. 

Sofern kein Einvernehmen erzielt wird, mindestens neun Mitgliedstaaten aber eine Verstärkte Zu
sammenarbeit auf der Grundlage des betreffenden Entwurfs einer Richtlinie begründen möchten, 
teilen diese Mitgliedstaaten dies binnen derselben Frist dem Europäischen Parlament, dem Rat und 
der Kommission mit. In diesem Fall gilt die Ermächtigung zu einer Verstärkten Zusammenarbeit nach 
Artikel 20 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union und Artikel 329 Absatz 1 dieses 
Vertrags als erteilt, und die Bestimmungen über die Verstärkte Zusammenarbeit finden Anwendung. 

Artikel 84 

Das Europäische Parlament und der Rat können gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Maßnahmen 
festlegen, um das Vorgehen der Mitgliedstaaten im Bereich der Kriminalprävention zu fördern und zu 
unterstützen. 

Artikel 85 
(ex-Artikel 31 EUV) 

(1) Eurojust hat den Auftrag, die Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den nationalen 
Behörden zu unterstützen und zu verstärken, die für die Ermittlung und Verfolgung von schwerer 
Kriminalität zuständig sind, wenn zwei oder mehr Mitgliedstaaten betroffen sind oder eine Ver
folgung auf gemeinsamer Grundlage erforderlich ist; Eurojust stützt sich dabei auf die von den 
Behörden der Mitgliedstaaten und von Europol durchgeführten Operationen und gelieferten Infor
mationen.
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Zu diesem Zweck legen das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetz
gebungsverfahren durch Verordnungen den Aufbau, die Arbeitsweise, den Tätigkeitsbereich und die 
Aufgaben von Eurojust fest. Zu diesen Aufgaben kann Folgendes gehören: 

a) Einleitung von strafrechtlichen Ermittlungsmaßnahmen sowie Vorschläge zur Einleitung von straf
rechtlichen Verfolgungsmaßnahmen, die von den zuständigen nationalen Behörden durchgeführt 
werden, insbesondere bei Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union; 

b) Koordinierung der unter Buchstabe a genannten Ermittlungs- und Verfolgungsmaßnahmen; 

c) Verstärkung der justiziellen Zusammenarbeit, unter anderem auch durch die Beilegung von Kom
petenzkonflikten und eine enge Zusammenarbeit mit dem Europäischen Justiziellen Netz. 

Durch diese Verordnungen werden ferner die Einzelheiten für die Beteiligung des Europäischen 
Parlaments und der nationalen Parlamente an der Bewertung der Tätigkeit von Eurojust festgelegt. 

(2) Im Rahmen der Strafverfolgungsmaßnahmen nach Absatz 1 werden die förmlichen Prozess
handlungen unbeschadet des Artikels 86 durch die zuständigen einzelstaatlichen Bediensteten vor
genommen. 

Artikel 86 

(1) Zur Bekämpfung von Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union kann der 
Rat gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren durch Verordnungen ausgehend von Eurojust 
eine Europäische Staatsanwaltschaft einsetzen. Der Rat beschließt einstimmig nach Zustimmung des 
Europäischen Parlaments. 

Sofern keine Einstimmigkeit besteht, kann eine Gruppe von mindestens neun Mitgliedstaaten be
antragen, dass der Europäische Rat mit dem Entwurf einer Verordnung befasst wird. In diesem Fall 
wird das Verfahren im Rat ausgesetzt. Nach einer Aussprache verweist der Europäische Rat im Falle 
eines Einvernehmens den Entwurf binnen vier Monaten nach Aussetzung des Verfahrens an den Rat 
zur Annahme zurück. 

Sofern kein Einvernehmen erzielt wird, mindestens neun Mitgliedstaaten aber eine Verstärkte Zu
sammenarbeit auf der Grundlage des betreffenden Entwurfs einer Verordnung begründen möchten, 
teilen diese Mitgliedstaaten dies binnen derselben Frist dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 
Kommission mit. In diesem Fall gilt die Ermächtigung zu einer Verstärkten Zusammenarbeit nach 
Artikel 20 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union und Artikel 329 Absatz 1 dieses 
Vertrags als erteilt, und die Bestimmungen über die Verstärkte Zusammenarbeit finden Anwendung. 

(2) Die Europäische Staatsanwaltschaft ist, gegebenenfalls in Verbindung mit Europol, zuständig 
für die strafrechtliche Untersuchung und Verfolgung sowie die Anklageerhebung in Bezug auf Per
sonen, die als Täter oder Teilnehmer Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union 
begangen haben, die in der Verordnung nach Absatz 1 festgelegt sind. Die Europäische Staatsanwalt
schaft nimmt bei diesen Straftaten vor den zuständigen Gerichten der Mitgliedstaaten die Aufgaben 
der Staatsanwaltschaft wahr.
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(3) Die in Absatz 1 genannte Verordnung legt die Satzung der Europäischen Staatsanwaltschaft, 
die Einzelheiten für die Erfüllung ihrer Aufgaben, die für ihre Tätigkeit geltenden Verfahrensvor
schriften sowie die Regeln für die Zulässigkeit von Beweismitteln und für die gerichtliche Kontrolle 
der von der Europäischen Staatsanwaltschaft bei der Erfüllung ihrer Aufgaben vorgenommenen 
Prozesshandlungen fest. 

(4) Der Europäische Rat kann gleichzeitig mit der Annahme der Verordnung oder im Anschluss 
daran einen Beschluss zur Änderung des Absatzes 1 mit dem Ziel einer Ausdehnung der Befugnisse 
der Europäischen Staatsanwaltschaft auf die Bekämpfung der schweren Kriminalität mit grenzüber
schreitender Dimension und zur entsprechenden Änderung des Absatzes 2 hinsichtlich Personen, die 
als Täter oder Teilnehmer schwere, mehr als einen Mitgliedstaat betreffende Straftaten begangen 
haben, erlassen. Der Europäische Rat beschließt einstimmig nach Zustimmung des Europäischen 
Parlaments und nach Anhörung der Kommission. 

KAPITEL 5 

POLIZEILICHE ZUSAMMENARBEIT 

Artikel 87 
(ex-Artikel 30 EUV) 

(1) Die Union entwickelt eine polizeiliche Zusammenarbeit zwischen allen zuständigen Behörden 
der Mitgliedstaaten, einschließlich der Polizei, des Zolls und anderer auf die Verhütung oder die 
Aufdeckung von Straftaten sowie entsprechende Ermittlungen spezialisierter Strafverfolgungsbehör
den. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 können das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen erlassen, die Folgendes betreffen: 

a) Einholen, Speichern, Verarbeiten, Analysieren und Austauschen sachdienlicher Informationen; 

b) Unterstützung bei der Aus- und Weiterbildung von Personal sowie Zusammenarbeit in Bezug auf 
den Austausch von Personal, die Ausrüstungsgegenstände und die kriminaltechnische Forschung; 

c) gemeinsame Ermittlungstechniken zur Aufdeckung schwerwiegender Formen der organisierten 
Kriminalität. 

(3) Der Rat kann gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen erlassen, die die 
operative Zusammenarbeit zwischen den in diesem Artikel genannten Behörden betreffen. Der Rat 
beschließt einstimmig nach Anhörung des Europäischen Parlaments. 

Sofern keine Einstimmigkeit besteht, kann eine Gruppe von mindestens neun Mitgliedstaaten be
antragen, dass der Europäische Rat mit dem Entwurf von Maßnahmen befasst wird. In diesem Fall 
wird das Verfahren im Rat ausgesetzt. Nach einer Aussprache verweist der Europäische Rat im Falle 
eines Einvernehmens den Entwurf binnen vier Monaten nach Aussetzung des Verfahrens an den Rat 
zur Annahme zurück.
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Sofern kein Einvernehmen erzielt wird, mindestens neun Mitgliedstaaten aber eine Verstärkte Zu
sammenarbeit auf der Grundlage des betreffenden Entwurfs von Maßnahmen begründen möchten, 
teilen diese Mitgliedstaaten dies binnen derselben Frist dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 
Kommission mit. In diesem Fall gilt die Ermächtigung zu einer Verstärkten Zusammenarbeit nach 
Artikel 20 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union und Artikel 329 Absatz 1 dieses 
Vertrags als erteilt, und die Bestimmungen über die Verstärkte Zusammenarbeit finden Anwendung. 

Das besondere Verfahren nach den Unterabsätzen 2 und 3 gilt nicht für Rechtsakte, die eine Weiter
entwicklung des Schengen-Besitzstands darstellen. 

Artikel 88 
(ex-Artikel 30 EUV) 

(1) Europol hat den Auftrag, die Tätigkeit der Polizeibehörden und der anderen Strafverfolgungs
behörden der Mitgliedstaaten sowie deren gegenseitige Zusammenarbeit bei der Verhütung und 
Bekämpfung der zwei oder mehr Mitgliedstaaten betreffenden schweren Kriminalität, des Terrorismus 
und der Kriminalitätsformen, die ein gemeinsames Interesse verletzen, das Gegenstand einer Politik 
der Union ist, zu unterstützen und zu verstärken. 

(2) Das Europäische Parlament und der Rat legen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfah
ren durch Verordnungen den Aufbau, die Arbeitsweise, den Tätigkeitsbereich und die Aufgaben von 
Europol fest. Zu diesen Aufgaben kann Folgendes gehören: 

a) Einholen, Speichern, Verarbeiten, Analysieren und Austauschen von Informationen, die insbeson
dere von den Behörden der Mitgliedstaaten oder Drittländern beziehungsweise Stellen außerhalb 
der Union übermittelt werden; 

b) Koordinierung, Organisation und Durchführung von Ermittlungen und von operativen Maßnah
men, die gemeinsam mit den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten oder im Rahmen gemein
samer Ermittlungsgruppen durchgeführt werden, gegebenenfalls in Verbindung mit Eurojust. 

Durch diese Verordnungen werden ferner die Einzelheiten für die Kontrolle der Tätigkeiten von 
Europol durch das Europäische Parlament festgelegt; an dieser Kontrolle werden die nationalen 
Parlamente beteiligt. 

(3) Europol darf operative Maßnahmen nur in Verbindung und in Absprache mit den Behörden 
des Mitgliedstaats oder der Mitgliedstaaten ergreifen, deren Hoheitsgebiet betroffen ist. Die Anwen
dung von Zwangsmaßnahmen bleibt ausschließlich den zuständigen einzelstaatlichen Behörden vor
behalten. 

Artikel 89 
(ex-Artikel 32 EUV) 

Der Rat legt gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren fest, unter welchen Bedingungen und 
innerhalb welcher Grenzen die in den Artikeln 82 und 87 genannten zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats in Verbindung und in Absprache mit 
dessen Behörden tätig werden dürfen. Der Rat beschließt einstimmig nach Anhörung des Europäi
schen Parlaments.
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TITEL VI 

DER VERKEHR 

Artikel 90 
(ex-Artikel 70 EGV) 

Auf dem in diesem Titel geregelten Sachgebiet werden die Ziele der Verträge im Rahmen einer 
gemeinsamen Verkehrspolitik verfolgt. 

Artikel 91 
(ex-Artikel 71 EGV) 

(1) Zur Durchführung des Artikels 90 werden das Europäische Parlament und der Rat unter 
Berücksichtigung der Besonderheiten des Verkehrs gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen 

a) für den internationalen Verkehr aus oder nach dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats oder für den 
Durchgangsverkehr durch das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Mitgliedstaaten gemeinsame 
Regeln aufstellen; 

b) für die Zulassung von Verkehrsunternehmern zum Verkehr innerhalb eines Mitgliedstaats, in dem 
sie nicht ansässig sind, die Bedingungen festlegen; 

c) Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit erlassen; 

d) alle sonstigen zweckdienlichen Vorschriften erlassen. 

(2) Beim Erlass von Maßnahmen nach Absatz 1 wird den Fällen Rechnung getragen, in denen die 
Anwendung den Lebensstandard und die Beschäftigungslage in bestimmten Regionen sowie den 
Betrieb der Verkehrseinrichtungen ernstlich beeinträchtigen könnte. 

Artikel 92 
(ex-Artikel 72 EGV) 

Bis zum Erlass der in Artikel 91 Absatz 1 genannten Vorschriften darf ein Mitgliedstaat die ver
schiedenen, am 1. Januar 1958 oder, im Falle später beigetretener Staaten, zum Zeitpunkt ihres 
Beitritts auf diesem Gebiet geltenden Vorschriften in ihren unmittelbaren oder mittelbaren Auswir
kungen auf die Verkehrsunternehmer anderer Mitgliedstaaten im Vergleich zu den inländischen 
Verkehrsunternehmern nicht ungünstiger gestalten, es sei denn, dass der Rat einstimmig eine Maß
nahme billigt, die eine Ausnahmeregelung gewährt.
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Artikel 93 
(ex-Artikel 73 EGV) 

Mit den Verträgen vereinbar sind Beihilfen, die den Erfordernissen der Koordinierung des Verkehrs 
oder der Abgeltung bestimmter, mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes zusammenhängender 
Leistungen entsprechen. 

Artikel 94 
(ex-Artikel 74 EGV) 

Jede Maßnahme auf dem Gebiet der Beförderungsentgelte und -bedingungen, die im Rahmen der 
Verträge getroffen wird, hat der wirtschaftlichen Lage der Verkehrsunternehmer Rechnung zu tragen. 

Artikel 95 
(ex-Artikel 75 EGV) 

(1) Im Verkehr innerhalb der Union sind Diskriminierungen verboten, die darin bestehen, dass ein 
Verkehrsunternehmer in denselben Verkehrsverbindungen für die gleichen Güter je nach ihrem Her
kunfts- oder Bestimmungsland unterschiedliche Frachten und Beförderungsbedingungen anwendet. 

(2) Absatz 1 schließt sonstige Maßnahmen nicht aus, die das Europäische Parlament und der Rat 
gemäß Artikel 91 Absatz 1 treffen können. 

(3) Der Rat trifft auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments 
und des Wirtschafts- und Sozialausschusses eine Regelung zur Durchführung des Absatzes 1. 

Er kann insbesondere die erforderlichen Vorschriften erlassen, um es den Organen der Union zu 
ermöglichen, für die Beachtung des Absatzes 1 Sorge zu tragen, und um den Verkehrsnutzern die 
Vorteile dieser Bestimmung voll zukommen zu lassen. 

(4) Die Kommission prüft von sich aus oder auf Antrag eines Mitgliedstaats die Diskriminierungs
fälle des Absatzes 1 und erlässt nach Beratung mit jedem in Betracht kommenden Mitgliedstaat die 
erforderlichen Beschlüsse im Rahmen der gemäß Absatz 3 getroffenen Regelung. 

Artikel 96 
(ex-Artikel 76 EGV) 

(1) Im Verkehr innerhalb der Union sind die von einem Mitgliedstaat auferlegten Frachten und 
Beförderungsbedingungen verboten, die in irgendeiner Weise der Unterstützung oder dem Schutz 
eines oder mehrerer bestimmter Unternehmen oder Industrien dienen, es sei denn, dass die Kommis
sion die Genehmigung hierzu erteilt.
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(2) Die Kommission prüft von sich aus oder auf Antrag eines Mitgliedstaats die in Absatz 1 
bezeichneten Frachten und Beförderungsbedingungen; hierbei berücksichtigt sie insbesondere sowohl 
die Erfordernisse einer angemessenen Standortpolitik, die Bedürfnisse der unterentwickelten Gebiete 
und die Probleme der durch politische Umstände schwer betroffenen Gebiete als auch die Aus
wirkungen dieser Frachten und Beförderungsbedingungen auf den Wettbewerb zwischen den Ver
kehrsarten. 

Die Kommission erlässt die erforderlichen Beschlüsse nach Beratung mit jedem in Betracht kom
menden Mitgliedstaat. 

(3) Das in Absatz 1 genannte Verbot trifft nicht die Wettbewerbstarife. 

Artikel 97 
(ex-Artikel 77 EGV) 

Die Abgaben oder Gebühren, die ein Verkehrsunternehmer neben den Frachten beim Grenzübergang 
in Rechnung stellt, dürfen unter Berücksichtigung der hierdurch tatsächlich verursachten Kosten eine 
angemessene Höhe nicht übersteigen. 

Die Mitgliedstaaten werden bemüht sein, diese Kosten schrittweise zu verringern. 

Die Kommission kann zur Durchführung dieses Artikels Empfehlungen an die Mitgliedstaaten rich
ten. 

Artikel 98 
(ex-Artikel 78 EGV) 

Die Bestimmungen dieses Titels stehen Maßnahmen in der Bundesrepublik Deutschland nicht ent
gegen, soweit sie erforderlich sind, um die wirtschaftlichen Nachteile auszugleichen, die der Wirt
schaft bestimmter, von der Teilung Deutschlands betroffener Gebiete der Bundesrepublik aus dieser 
Teilung entstehen. Der Rat kann fünf Jahre nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon auf 
Vorschlag der Kommission einen Beschluss erlassen, mit dem dieser Artikel aufgehoben wird. 

Artikel 99 
(ex-Artikel 79 EGV) 

Bei der Kommission wird ein beratender Ausschuss gebildet; er besteht aus Sachverständigen, die von 
den Regierungen der Mitgliedstaaten ernannt werden. Die Kommission hört den Ausschuss je nach 
Bedarf in Verkehrsfragen an. 

Artikel 100 
(ex-Artikel 80 EGV) 

(1) Dieser Titel gilt für die Beförderungen im Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehr.
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(2) Das Europäische Parlament und der Rat können gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsver
fahren geeignete Vorschriften für die Seeschifffahrt und die Luftfahrt erlassen. Sie beschließen nach 
Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen. 

TITEL VII 

GEMEINSAME REGELN BETREFFEND WETTBEWERB, STEUERFRAGEN UND 
ANGLEICHUNG DER RECHTSVORSCHRIFTEN 

KAPITEL 1 

WETTBEWERBSREGELN 

ABSCHNITT 1 

VORSCHRIFTEN FÜR UNTERNEHMEN 

Artikel 101 
(ex-Artikel 81 EGV) 

(1) Mit dem Binnenmarkt unvereinbar und verboten sind alle Vereinbarungen zwischen Unter
nehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltenswei
sen, welche den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen geeignet sind und eine Ver
hinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Binnenmarkts bezwe
cken oder bewirken, insbesondere 

a) die unmittelbare oder mittelbare Festsetzung der An- oder Verkaufspreise oder sonstiger Ge
schäftsbedingungen; 

b) die Einschränkung oder Kontrolle der Erzeugung, des Absatzes, der technischen Entwicklung oder 
der Investitionen; 

c) die Aufteilung der Märkte oder Versorgungsquellen; 

d) die Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleichwertigen Leistungen gegenüber Handels
partnern, wodurch diese im Wettbewerb benachteiligt werden; 

e) die an den Abschluss von Verträgen geknüpfte Bedingung, dass die Vertragspartner zusätzliche 
Leistungen annehmen, die weder sachlich noch nach Handelsbrauch in Beziehung zum Vertrags
gegenstand stehen. 

(2) Die nach diesem Artikel verbotenen Vereinbarungen oder Beschlüsse sind nichtig. 

(3) Die Bestimmungen des Absatzes 1 können für nicht anwendbar erklärt werden auf 

— Vereinbarungen oder Gruppen von Vereinbarungen zwischen Unternehmen, 

— Beschlüsse oder Gruppen von Beschlüssen von Unternehmensvereinigungen,
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— aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen oder Gruppen von solchen, 

die unter angemessener Beteiligung der Verbraucher an dem entstehenden Gewinn zur Verbesserung 
der Warenerzeugung oder -verteilung oder zur Förderung des technischen oder wirtschaftlichen 
Fortschritts beitragen, ohne dass den beteiligten Unternehmen 

a) Beschränkungen auferlegt werden, die für die Verwirklichung dieser Ziele nicht unerlässlich sind, 
oder 

b) Möglichkeiten eröffnet werden, für einen wesentlichen Teil der betreffenden Waren den Wett
bewerb auszuschalten. 

Artikel 102 
(ex-Artikel 82 EGV) 

Mit dem Binnenmarkt unvereinbar und verboten ist die missbräuchliche Ausnutzung einer beherr
schenden Stellung auf dem Binnenmarkt oder auf einem wesentlichen Teil desselben durch ein oder 
mehrere Unternehmen, soweit dies dazu führen kann, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu 
beeinträchtigen. 

Dieser Missbrauch kann insbesondere in Folgendem bestehen: 

a) der unmittelbaren oder mittelbaren Erzwingung von unangemessenen Einkaufs- oder Verkaufs
preisen oder sonstigen Geschäftsbedingungen; 

b) der Einschränkung der Erzeugung, des Absatzes oder der technischen Entwicklung zum Schaden 
der Verbraucher; 

c) der Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleichwertigen Leistungen gegenüber Handels
partnern, wodurch diese im Wettbewerb benachteiligt werden; 

d) der an den Abschluss von Verträgen geknüpften Bedingung, dass die Vertragspartner zusätzliche 
Leistungen annehmen, die weder sachlich noch nach Handelsbrauch in Beziehung zum Vertrags
gegenstand stehen. 

Artikel 103 
(ex-Artikel 83 EGV) 

(1) Die zweckdienlichen Verordnungen oder Richtlinien zur Verwirklichung der in den Artikeln 
101 und 102 niedergelegten Grundsätze werden vom Rat auf Vorschlag der Kommission und nach 
Anhörung des Europäischen Parlaments beschlossen. 

(2) Die in Absatz 1 vorgesehenen Vorschriften bezwecken insbesondere, 

a) die Beachtung der in Artikel 101 Absatz 1 und Artikel 102 genannten Verbote durch die 
Einführung von Geldbußen und Zwangsgeldern zu gewährleisten;
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b) die Einzelheiten der Anwendung des Artikels 101 Absatz 3 festzulegen; dabei ist dem Erfordernis 
einer wirksamen Überwachung bei möglichst einfacher Verwaltungskontrolle Rechnung zu tragen; 

c) gegebenenfalls den Anwendungsbereich der Artikel 101 und 102 für die einzelnen Wirtschafts
zweige näher zu bestimmen; 

d) die Aufgaben der Kommission und des Gerichtshofs der Europäischen Union bei der Anwendung 
der in diesem Absatz vorgesehenen Vorschriften gegeneinander abzugrenzen; 

e) das Verhältnis zwischen den innerstaatlichen Rechtsvorschriften einerseits und den in diesem 
Abschnitt enthaltenen oder aufgrund dieses Artikels getroffenen Bestimmungen andererseits fest
zulegen. 

Artikel 104 
(ex-Artikel 84 EGV) 

Bis zum Inkrafttreten der gemäß Artikel 103 erlassenen Vorschriften entscheiden die Behörden der 
Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren eigenen Rechtsvorschriften und den Bestimmungen der Ar
tikel 101, insbesondere Absatz 3, und 102 über die Zulässigkeit von Vereinbarungen, Beschlüssen 
und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen sowie über die missbräuchliche Ausnutzung einer 
beherrschenden Stellung auf dem Binnenmarkt. 

Artikel 105 
(ex-Artikel 85 EGV) 

(1) Unbeschadet des Artikels 104 achtet die Kommission auf die Verwirklichung der in den 
Artikeln 101 und 102 niedergelegten Grundsätze. Sie untersucht auf Antrag eines Mitgliedstaats 
oder von Amts wegen in Verbindung mit den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, die ihr 
Amtshilfe zu leisten haben, die Fälle, in denen Zuwiderhandlungen gegen diese Grundsätze vermutet 
werden. Stellt sie eine Zuwiderhandlung fest, so schlägt sie geeignete Mittel vor, um diese abzustellen. 

(2) Wird die Zuwiderhandlung nicht abgestellt, so trifft die Kommission in einem mit Gründen 
versehenen Beschluss die Feststellung, dass eine derartige Zuwiderhandlung vorliegt. Sie kann den 
Beschluss veröffentlichen und die Mitgliedstaaten ermächtigen, die erforderlichen Abhilfemaßnahmen 
zu treffen, deren Bedingungen und Einzelheiten sie festlegt. 

(3) Die Kommission kann Verordnungen zu den Gruppen von Vereinbarungen erlassen, zu denen 
der Rat nach Artikel 103 Absatz 2 Buchstabe b eine Verordnung oder Richtlinie erlassen hat. 

Artikel 106 
(ex-Artikel 86 EGV) 

(1) Die Mitgliedstaaten werden in Bezug auf öffentliche Unternehmen und auf Unternehmen, 
denen sie besondere oder ausschließliche Rechte gewähren, keine den Verträgen und insbesondere 
den Artikeln 18 und 101 bis 109 widersprechende Maßnahmen treffen oder beibehalten.
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(2) Für Unternehmen, die mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut 
sind oder den Charakter eines Finanzmonopols haben, gelten die Vorschriften der Verträge, ins
besondere die Wettbewerbsregeln, soweit die Anwendung dieser Vorschriften nicht die Erfüllung 
der ihnen übertragenen besonderen Aufgabe rechtlich oder tatsächlich verhindert. Die Entwicklung 
des Handelsverkehrs darf nicht in einem Ausmaß beeinträchtigt werden, das dem Interesse der Union 
zuwiderläuft. 

(3) Die Kommission achtet auf die Anwendung dieses Artikels und richtet erforderlichenfalls 
geeignete Richtlinien oder Beschlüsse an die Mitgliedstaaten. 

ABSCHNITT 2 

STAATLICHE BEIHILFEN 

Artikel 107 
(ex-Artikel 87 EGV) 

(1) Soweit in den Verträgen nicht etwas anderes bestimmt ist, sind staatliche oder aus staatlichen 
Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen 
oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnen
markt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen. 

(2) Mit dem Binnenmarkt vereinbar sind: 

a) Beihilfen sozialer Art an einzelne Verbraucher, wenn sie ohne Diskriminierung nach der Herkunft 
der Waren gewährt werden; 

b) Beihilfen zur Beseitigung von Schäden, die durch Naturkatastrophen oder sonstige außergewöhn
liche Ereignisse entstanden sind; 

c) Beihilfen für die Wirtschaft bestimmter, durch die Teilung Deutschlands betroffener Gebiete der 
Bundesrepublik Deutschland, soweit sie zum Ausgleich der durch die Teilung verursachten wirt
schaftlichen Nachteile erforderlich sind. Der Rat kann fünf Jahre nach dem Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon auf Vorschlag der Kommission einen Beschluss erlassen, mit dem dieser 
Buchstabe aufgehoben wird. 

(3) Als mit dem Binnenmarkt vereinbar können angesehen werden: 

a) Beihilfen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung von Gebieten, in denen die Lebens
haltung außergewöhnlich niedrig ist oder eine erhebliche Unterbeschäftigung herrscht, sowie 
der in Artikel 349 genannten Gebiete unter Berücksichtigung ihrer strukturellen, wirtschaftlichen 
und sozialen Lage; 

b) Beihilfen zur Förderung wichtiger Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse oder zur 
Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats;
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c) Beihilfen zur Förderung der Entwicklung gewisser Wirtschaftszweige oder Wirtschaftsgebiete, 
soweit sie die Handelsbedingungen nicht in einer Weise verändern, die dem gemeinsamen Inte
resse zuwiderläuft; 

d) Beihilfen zur Förderung der Kultur und der Erhaltung des kulturellen Erbes, soweit sie die Han
dels- und Wettbewerbsbedingungen in der Union nicht in einem Maß beeinträchtigen, das dem 
gemeinsamen Interesse zuwiderläuft; 

e) sonstige Arten von Beihilfen, die der Rat durch einen Beschluss auf Vorschlag der Kommission 
bestimmt. 

Artikel 108 
(ex-Artikel 88 EGV) 

(1) Die Kommission überprüft fortlaufend in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten die in 
diesen bestehenden Beihilferegelungen. Sie schlägt ihnen die zweckdienlichen Maßnahmen vor, wel
che die fortschreitende Entwicklung und das Funktionieren des Binnenmarkts erfordern. 

(2) Stellt die Kommission fest, nachdem sie den Beteiligten eine Frist zur Äußerung gesetzt hat, 
dass eine von einem Staat oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfe mit dem Binnenmarkt nach 
Artikel 107 unvereinbar ist oder dass sie missbräuchlich angewandt wird, so beschließt sie, dass der 
betreffende Staat sie binnen einer von ihr bestimmten Frist aufzuheben oder umzugestalten hat. 

Kommt der betreffende Staat diesem Beschluss innerhalb der festgesetzten Frist nicht nach, so kann 
die Kommission oder jeder betroffene Staat in Abweichung von den Artikeln 258 und 259 den 
Gerichtshof der Europäischen Union unmittelbar anrufen. 

Der Rat kann einstimmig auf Antrag eines Mitgliedstaats beschließen, dass eine von diesem Staat 
gewährte oder geplante Beihilfe in Abweichung von Artikel 107 oder von den nach Artikel 109 
erlassenen Verordnungen als mit dem Binnenmarkt vereinbar gilt, wenn außergewöhnliche Umstände 
einen solchen Beschluss rechtfertigen. Hat die Kommission bezüglich dieser Beihilfe das in Unter
absatz 1 dieses Absatzes vorgesehene Verfahren bereits eingeleitet, so bewirkt der Antrag des be
treffenden Staates an den Rat die Aussetzung dieses Verfahrens, bis der Rat sich geäußert hat. 

Äußert sich der Rat nicht binnen drei Monaten nach Antragstellung, so beschließt die Kommission. 

(3) Die Kommission wird von jeder beabsichtigten Einführung oder Umgestaltung von Beihilfen so 
rechtzeitig unterrichtet, dass sie sich dazu äußern kann. Ist sie der Auffassung, dass ein derartiges 
Vorhaben nach Artikel 107 mit dem Binnenmarkt unvereinbar ist, so leitet sie unverzüglich das in 
Absatz 2 vorgesehene Verfahren ein. Der betreffende Mitgliedstaat darf die beabsichtigte Maßnahme 
nicht durchführen, bevor die Kommission einen abschließenden Beschluss erlassen hat.
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(4) Die Kommission kann Verordnungen zu den Arten von staatlichen Beihilfen erlassen, für die 
der Rat nach Artikel 109 festgelegt hat, dass sie von dem Verfahren nach Absatz 3 ausgenommen 
werden können. 

Artikel 109 
(ex-Artikel 89 EGV) 

Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments alle 
zweckdienlichen Durchführungsverordnungen zu den Artikeln 107 und 108 erlassen und insbeson
dere die Bedingungen für die Anwendung des Artikels 108 Absatz 3 sowie diejenigen Arten von 
Beihilfen festlegen, die von diesem Verfahren ausgenommen sind. 

KAPITEL 2 

STEUERLICHE VORSCHRIFTEN 

Artikel 110 
(ex-Artikel 90 EGV) 

Die Mitgliedstaaten erheben auf Waren aus anderen Mitgliedstaaten weder unmittelbar noch mittelbar 
höhere inländische Abgaben gleich welcher Art, als gleichartige inländische Waren unmittelbar oder 
mittelbar zu tragen haben. 

Die Mitgliedstaaten erheben auf Waren aus anderen Mitgliedstaaten keine inländischen Abgaben, die 
geeignet sind, andere Produktionen mittelbar zu schützen. 

Artikel 111 
(ex-Artikel 91 EGV) 

Werden Waren in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats ausgeführt, so darf die Rückvergütung für 
inländische Abgaben nicht höher sein als die auf die ausgeführten Waren mittelbar oder unmittelbar 
erhobenen inländischen Abgaben. 

Artikel 112 
(ex-Artikel 92 EGV) 

Für Abgaben außer Umsatzsteuern, Verbrauchsabgaben und sonstigen indirekten Steuern sind Ent
lastungen und Rückvergütungen bei der Ausfuhr nach anderen Mitgliedstaaten sowie Ausgleichs
abgaben bei der Einfuhr aus den Mitgliedstaaten nur zulässig, soweit der Rat sie vorher auf Vorschlag 
der Kommission für eine begrenzte Frist genehmigt hat.
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Artikel 113 
(ex-Artikel 93 EGV) 

Der Rat erlässt gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Europäi
schen Parlaments und des Wirtschafts- und Sozialausschusses einstimmig die Bestimmungen zur 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften über die Umsatzsteuern, die Verbrauchsabgaben und sonstige 
indirekte Steuern, soweit diese Harmonisierung für die Errichtung und das Funktionieren des Bin
nenmarkts und die Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen notwendig ist. 

KAPITEL 3 

ANGLEICHUNG DER RECHTSVORSCHRIFTEN 

Artikel 114 
(ex-Artikel 95 EGV) 

(1) Soweit in den Verträgen nichts anderes bestimmt ist, gilt für die Verwirklichung der Ziele des 
Artikels 26 die nachstehende Regelung. Das Europäische Parlament und der Rat erlassen gemäß dem 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses die 
Maßnahmen zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, welche 
die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarkts zum Gegenstand haben. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für die Bestimmungen über die Steuern, die Bestimmungen über die 
Freizügigkeit und die Bestimmungen über die Rechte und Interessen der Arbeitnehmer. 

(3) Die Kommission geht in ihren Vorschlägen nach Absatz 1 in den Bereichen Gesundheit, 
Sicherheit, Umweltschutz und Verbraucherschutz von einem hohen Schutzniveau aus und berück
sichtigt dabei insbesondere alle auf wissenschaftliche Ergebnisse gestützten neuen Entwicklungen. Im 
Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse streben das Europäische Parlament und der Rat dieses Ziel 
ebenfalls an. 

(4) Hält es ein Mitgliedstaat nach dem Erlass einer Harmonisierungsmaßnahme durch das Euro
päische Parlament und den Rat beziehungsweise durch den Rat oder die Kommission für erforderlich, 
einzelstaatliche Bestimmungen beizubehalten, die durch wichtige Erfordernisse im Sinne des Artikels 
36 oder in Bezug auf den Schutz der Arbeitsumwelt oder den Umweltschutz gerechtfertigt sind, so 
teilt er diese Bestimmungen sowie die Gründe für ihre Beibehaltung der Kommission mit. 

(5) Unbeschadet des Absatzes 4 teilt ferner ein Mitgliedstaat, der es nach dem Erlass einer Har
monisierungsmaßnahme durch das Europäische Parlament und den Rat beziehungsweise durch den 
Rat oder die Kommission für erforderlich hält, auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse gestützte 
einzelstaatliche Bestimmungen zum Schutz der Umwelt oder der Arbeitsumwelt aufgrund eines 
spezifischen Problems für diesen Mitgliedstaat, das sich nach dem Erlass der Harmonisierungsmaß
nahme ergibt, einzuführen, die in Aussicht genommenen Bestimmungen sowie die Gründe für ihre 
Einführung der Kommission mit.
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(6) Die Kommission beschließt binnen sechs Monaten nach den Mitteilungen nach den Absätzen 
4 und 5, die betreffenden einzelstaatlichen Bestimmungen zu billigen oder abzulehnen, nachdem sie 
geprüft hat, ob sie ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung und eine verschleierte Beschränkung 
des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen und ob sie das Funktionieren des Binnenmarkts 
behindern. 

Erlässt die Kommission innerhalb dieses Zeitraums keinen Beschluss, so gelten die in den Absätzen 4 
und 5 genannten einzelstaatlichen Bestimmungen als gebilligt. 

Die Kommission kann, sofern dies aufgrund des schwierigen Sachverhalts gerechtfertigt ist und keine 
Gefahr für die menschliche Gesundheit besteht, dem betreffenden Mitgliedstaat mitteilen, dass der in 
diesem Absatz genannte Zeitraum gegebenenfalls um einen weiteren Zeitraum von bis zu sechs 
Monaten verlängert wird. 

(7) Wird es einem Mitgliedstaat nach Absatz 6 gestattet, von der Harmonisierungsmaßnahme 
abweichende einzelstaatliche Bestimmungen beizubehalten oder einzuführen, so prüft die Kommis
sion unverzüglich, ob sie eine Anpassung dieser Maßnahme vorschlägt. 

(8) Wirft ein Mitgliedstaat in einem Bereich, der zuvor bereits Gegenstand von Harmonisierungs
maßnahmen war, ein spezielles Gesundheitsproblem auf, so teilt er dies der Kommission mit, die 
dann umgehend prüft, ob sie dem Rat entsprechende Maßnahmen vorschlägt. 

(9) In Abweichung von dem Verfahren der Artikel 258 und 259 kann die Kommission oder ein 
Mitgliedstaat den Gerichtshof der Europäischen Union unmittelbar anrufen, wenn die Kommission 
oder der Staat der Auffassung ist, dass ein anderer Mitgliedstaat die in diesem Artikel vorgesehenen 
Befugnisse missbraucht. 

(10) Die vorgenannten Harmonisierungsmaßnahmen sind in geeigneten Fällen mit einer Schutz
klausel verbunden, welche die Mitgliedstaaten ermächtigt, aus einem oder mehreren der in Artikel 36 
genannten nicht wirtschaftlichen Gründe vorläufige Maßnahmen zu treffen, die einem Kontrollver
fahren der Union unterliegen. 

Artikel 115 
(ex-Artikel 94 EGV) 

Unbeschadet des Artikels 114 erlässt der Rat gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren 
einstimmig und nach Anhörung des Europäischen Parlaments und des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses Richtlinien für die Angleichung derjenigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mit
gliedstaaten, die sich unmittelbar auf die Errichtung oder das Funktionieren des Binnenmarkts aus
wirken. 

Artikel 116 
(ex-Artikel 96 EGV) 

Stellt die Kommission fest, dass vorhandene Unterschiede in den Rechts- und Verwaltungsvorschrif
ten der Mitgliedstaaten die Wettbewerbsbedingungen auf dem Binnenmarkt verfälschen und dadurch 
eine Verzerrung hervorrufen, die zu beseitigen ist, so tritt sie mit den betreffenden Mitgliedstaaten in 
Beratungen ein.
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Führen diese Beratungen nicht zur Beseitigung dieser Verzerrung, so erlassen das Europäische Par
lament und der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren die erforderlichen Richtlinien. 
Es können alle sonstigen in den Verträgen vorgesehenen zweckdienlichen Maßnahmen erlassen 
werden. 

Artikel 117 
(ex-Artikel 97 EGV) 

(1) Ist zu befürchten, dass der Erlass oder die Änderung einer Rechts- oder Verwaltungsvorschrift 
eine Verzerrung im Sinne des Artikels 116 verursacht, so setzt sich der Mitgliedstaat, der diese 
Maßnahme beabsichtigt, mit der Kommission ins Benehmen. Diese empfiehlt nach Beratung mit 
den Mitgliedstaaten den beteiligten Staaten die zur Vermeidung dieser Verzerrung geeigneten Maß
nahmen. 

(2) Kommt der Staat, der innerstaatliche Vorschriften erlassen oder ändern will, der an ihn ge
richteten Empfehlung der Kommission nicht nach, so kann nicht gemäß Artikel 116 verlangt werden, 
dass die anderen Mitgliedstaaten ihre innerstaatlichen Vorschriften ändern, um die Verzerrung zu 
beseitigen. Verursacht ein Mitgliedstaat, der die Empfehlung der Kommission außer Acht lässt, eine 
Verzerrung lediglich zu seinem eigenen Nachteil, so findet Artikel 116 keine Anwendung. 

Artikel 118 

Im Rahmen der Verwirklichung oder des Funktionierens des Binnenmarkts erlassen das Europäische 
Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen zur Schaffung 
europäischer Rechtstitel über einen einheitlichen Schutz der Rechte des geistigen Eigentums in der 
Union sowie zur Einführung von zentralisierten Zulassungs-, Koordinierungs- und Kontrollregelun
gen auf Unionsebene. 

Der Rat legt gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren durch Verordnungen die Sprachen
regelungen für die europäischen Rechtstitel fest. Der Rat beschließt einstimmig nach Anhörung des 
Europäischen Parlaments. 

TITEL VIII 

DIE WIRTSCHAFTS- UND WÄHRUNGSPOLITIK 

Artikel 119 
(ex-Artikel 4 EGV) 

(1) Die Tätigkeit der Mitgliedstaaten und der Union im Sinne des Artikels 3 des Vertrags über die 
Europäische Union umfasst nach Maßgabe der Verträge die Einführung einer Wirtschaftspolitik, die 
auf einer engen Koordinierung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten, dem Binnenmarkt und der 
Festlegung gemeinsamer Ziele beruht und dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem 
Wettbewerb verpflichtet ist.
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(2) Parallel dazu umfasst diese Tätigkeit nach Maßgabe der Verträge und der darin vorgesehenen 
Verfahren eine einheitliche Währung, den Euro, sowie die Festlegung und Durchführung einer ein
heitlichen Geld- sowie Wechselkurspolitik, die beide vorrangig das Ziel der Preisstabilität verfolgen 
und unbeschadet dieses Zieles die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Union unter Beachtung des 
Grundsatzes einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb unterstützen sollen. 

(3) Diese Tätigkeit der Mitgliedstaaten und der Union setzt die Einhaltung der folgenden richtung
weisenden Grundsätze voraus: stabile Preise, gesunde öffentliche Finanzen und monetäre Rahmen
bedingungen sowie eine tragfähige Zahlungsbilanz. 

KAPITEL 1 

DIE WIRTSCHAFTSPOLITIK 

Artikel 120 
(ex-Artikel 98 EGV) 

Die Mitgliedstaaten richten ihre Wirtschaftspolitik so aus, dass sie im Rahmen der in Artikel 121 
Absatz 2 genannten Grundzüge zur Verwirklichung der Ziele der Union im Sinne des Artikels 3 des 
Vertrags über die Europäische Union beitragen. Die Mitgliedstaaten und die Union handeln im 
Einklang mit dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb, wodurch ein 
effizienter Einsatz der Ressourcen gefördert wird, und halten sich dabei an die in Artikel 119 
genannten Grundsätze. 

Artikel 121 
(ex-Artikel 99 EGV) 

(1) Die Mitgliedstaaten betrachten ihre Wirtschaftspolitik als eine Angelegenheit von gemein
samem Interesse und koordinieren sie im Rat nach Maßgabe des Artikels 120. 

(2) Der Rat erstellt auf Empfehlung der Kommission einen Entwurf für die Grundzüge der Wirt
schaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Union und erstattet dem Europäischen Rat hierüber Bericht. 

Der Europäische Rat erörtert auf der Grundlage dieses Berichtes des Rates eine Schlussfolgerung zu 
den Grundzügen der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Union. 

Auf der Grundlage dieser Schlussfolgerung verabschiedet der Rat eine Empfehlung, in der diese 
Grundzüge dargelegt werden. Der Rat unterrichtet das Europäische Parlament über seine Empfehlung. 

(3) Um eine engere Koordinierung der Wirtschaftspolitik und eine dauerhafte Konvergenz der 
Wirtschaftsleistungen der Mitgliedstaaten zu gewährleisten, überwacht der Rat anhand von Berichten 
der Kommission die wirtschaftliche Entwicklung in jedem Mitgliedstaat und in der Union sowie die 
Vereinbarkeit der Wirtschaftspolitik mit den in Absatz 2 genannten Grundzügen und nimmt in 
regelmäßigen Abständen eine Gesamtbewertung vor.
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Zum Zwecke dieser multilateralen Überwachung übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission 
Angaben zu wichtigen einzelstaatlichen Maßnahmen auf dem Gebiet ihrer Wirtschaftspolitik sowie 
weitere von ihnen für erforderlich erachtete Angaben. 

(4) Wird im Rahmen des Verfahrens nach Absatz 3 festgestellt, dass die Wirtschaftspolitik eines 
Mitgliedstaats nicht mit den in Absatz 2 genannten Grundzügen vereinbar ist oder das ordnungs
gemäße Funktionieren der Wirtschafts- und Währungsunion zu gefährden droht, so kann die Kom
mission eine Verwarnung an den betreffenden Mitgliedstaat richten. Der Rat kann auf Empfehlung 
der Kommission die erforderlichen Empfehlungen an den betreffenden Mitgliedstaat richten. Der Rat 
kann auf Vorschlag der Kommission beschließen, seine Empfehlungen zu veröffentlichen. 

Der Rat beschließt im Rahmen dieses Absatzes ohne Berücksichtigung der Stimme des den betref
fenden Mitgliedstaat vertretenden Mitglieds des Rates. 

Die qualifizierte Mehrheit der übrigen Mitglieder des Rates bestimmt sich nach Artikel 238 Absatz 3 
Buchstabe a. 

(5) Der Präsident des Rates und die Kommission erstatten dem Europäischen Parlament über die 
Ergebnisse der multilateralen Überwachung Bericht. Der Präsident des Rates kann ersucht werden, vor 
dem zuständigen Ausschuss des Europäischen Parlaments zu erscheinen, wenn der Rat seine Emp
fehlungen veröffentlicht hat. 

(6) Das Europäische Parlament und der Rat können gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsver
fahren durch Verordnungen die Einzelheiten des Verfahrens der multilateralen Überwachung im 
Sinne der Absätze 3 und 4 festlegen. 

Artikel 122 
(ex-Artikel 100 EGV) 

(1) Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission unbeschadet der sonstigen in den Verträgen 
vorgesehenen Verfahren im Geiste der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten über die der Wirt
schaftslage angemessenen Maßnahmen beschließen, insbesondere falls gravierende Schwierigkeiten in 
der Versorgung mit bestimmten Waren, vor allem im Energiebereich, auftreten. 

(2) Ist ein Mitgliedstaat aufgrund von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Ereignissen, die 
sich seiner Kontrolle entziehen, von Schwierigkeiten betroffen oder von gravierenden Schwierigkeiten 
ernstlich bedroht, so kann der Rat auf Vorschlag der Kommission beschließen, dem betreffenden 
Mitgliedstaat unter bestimmten Bedingungen einen finanziellen Beistand der Union zu gewähren. Der 
Präsident des Rates unterrichtet das Europäische Parlament über den Beschluss.
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Artikel 123 
(ex-Artikel 101 EGV) 

(1) Überziehungs- oder andere Kreditfazilitäten bei der Europäischen Zentralbank oder den Zen
tralbanken der Mitgliedstaaten (im Folgenden als „nationale Zentralbanken“ bezeichnet) für Organe, 
Einrichtungen oder sonstige Stellen der Union, Zentralregierungen, regionale oder lokale Gebiets
körperschaften oder andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, sonstige Einrichtungen des öffent
lichen Rechts oder öffentliche Unternehmen der Mitgliedstaaten sind ebenso verboten wie der un
mittelbare Erwerb von Schuldtiteln von diesen durch die Europäische Zentralbank oder die nationa
len Zentralbanken. 

(2) Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten nicht für Kreditinstitute in öffentlichem Eigentum; 
diese werden von der jeweiligen nationalen Zentralbank und der Europäischen Zentralbank, was die 
Bereitstellung von Zentralbankgeld betrifft, wie private Kreditinstitute behandelt. 

Artikel 124 
(ex-Artikel 102 EGV) 

Maßnahmen, die nicht aus aufsichtsrechtlichen Gründen getroffen werden und einen bevorrechtigten 
Zugang der Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union, der Zentralregierungen, der 
regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, 
sonstiger Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder öffentlicher Unternehmen der Mitgliedstaaten 
zu den Finanzinstituten schaffen, sind verboten. 

Artikel 125 
(ex-Artikel 103 EGV) 

(1) Die Union haftet nicht für die Verbindlichkeiten der Zentralregierungen, der regionalen oder 
lokalen Gebietskörperschaften oder anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, sonstiger Einrich
tungen des öffentlichen Rechts oder öffentlicher Unternehmen von Mitgliedstaaten und tritt nicht für 
derartige Verbindlichkeiten ein; dies gilt unbeschadet der gegenseitigen finanziellen Garantien für die 
gemeinsame Durchführung eines bestimmten Vorhabens. Ein Mitgliedstaat haftet nicht für die Ver
bindlichkeiten der Zentralregierungen, der regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder ande
ren öffentlich-rechtlichen Körperschaften, sonstiger Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder öffent
licher Unternehmen eines anderen Mitgliedstaats und tritt nicht für derartige Verbindlichkeiten ein; 
dies gilt unbeschadet der gegenseitigen finanziellen Garantien für die gemeinsame Durchführung 
eines bestimmten Vorhabens. 

(2) Der Rat kann erforderlichenfalls auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des 
Europäischen Parlaments die Definitionen für die Anwendung der in den Artikeln 123 und 124 
sowie in diesem Artikel vorgesehenen Verbote näher bestimmen. 

Artikel 126 
(ex-Artikel 104 EGV) 

(1) Die Mitgliedstaaten vermeiden übermäßige öffentliche Defizite.
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(2) Die Kommission überwacht die Entwicklung der Haushaltslage und der Höhe des öffentlichen 
Schuldenstands in den Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Feststellung schwerwiegender Fehler. Ins
besondere prüft sie die Einhaltung der Haushaltsdisziplin anhand von zwei Kriterien, nämlich daran, 

a) ob das Verhältnis des geplanten oder tatsächlichen öffentlichen Defizits zum Bruttoinlandsprodukt 
einen bestimmten Referenzwert überschreitet, es sei denn, dass 

— entweder das Verhältnis erheblich und laufend zurückgegangen ist und einen Wert in der 
Nähe des Referenzwerts erreicht hat 

— oder der Referenzwert nur ausnahmsweise und vorübergehend überschritten wird und das 
Verhältnis in der Nähe des Referenzwerts bleibt, 

b) ob das Verhältnis des öffentlichen Schuldenstands zum Bruttoinlandsprodukt einen bestimmten 
Referenzwert überschreitet, es sei denn, dass das Verhältnis hinreichend rückläufig ist und sich 
rasch genug dem Referenzwert nähert. 

Die Referenzwerte werden in einem den Verträgen beigefügten Protokoll über das Verfahren bei 
einem übermäßigen Defizit im Einzelnen festgelegt. 

(3) Erfüllt ein Mitgliedstaat keines oder nur eines dieser Kriterien, so erstellt die Kommission einen 
Bericht. In diesem Bericht wird berücksichtigt, ob das öffentliche Defizit die öffentlichen Ausgaben 
für Investitionen übertrifft; berücksichtigt werden ferner alle sonstigen einschlägigen Faktoren, ein
schließlich der mittelfristigen Wirtschafts- und Haushaltslage des Mitgliedstaats. 

Die Kommission kann ferner einen Bericht erstellen, wenn sie ungeachtet der Erfüllung der Kriterien 
der Auffassung ist, dass in einem Mitgliedstaat die Gefahr eines übermäßigen Defizits besteht. 

(4) Der Wirtschafts- und Finanzausschuss gibt eine Stellungnahme zu dem Bericht der Kommis
sion ab. 

(5) Ist die Kommission der Auffassung, dass in einem Mitgliedstaat ein übermäßiges Defizit besteht 
oder sich ergeben könnte, so legt sie dem betreffenden Mitgliedstaat eine Stellungnahme vor und 
unterrichtet den Rat. 

(6) Der Rat beschließt auf Vorschlag der Kommission und unter Berücksichtigung der Bemerkun
gen, die der betreffende Mitgliedstaat gegebenenfalls abzugeben wünscht, nach Prüfung der Gesamt
lage, ob ein übermäßiges Defizit besteht. 

(7) Stellt der Rat nach Absatz 6 ein übermäßiges Defizit fest, so richtet er auf Empfehlung der 
Kommission unverzüglich Empfehlungen an den betreffenden Mitgliedstaat mit dem Ziel, dieser Lage 
innerhalb einer bestimmten Frist abzuhelfen. Vorbehaltlich des Absatzes 8 werden diese Empfeh
lungen nicht veröffentlicht. 

(8) Stellt der Rat fest, dass seine Empfehlungen innerhalb der gesetzten Frist keine wirksamen 
Maßnahmen ausgelöst haben, so kann er seine Empfehlungen veröffentlichen.
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(9) Falls ein Mitgliedstaat den Empfehlungen des Rates weiterhin nicht Folge leistet, kann der Rat 
beschließen, den Mitgliedstaat mit der Maßgabe in Verzug zu setzen, innerhalb einer bestimmten Frist 
Maßnahmen für den nach Auffassung des Rates zur Sanierung erforderlichen Defizitabbau zu treffen. 

Der Rat kann in diesem Fall den betreffenden Mitgliedstaat ersuchen, nach einem konkreten Zeitplan 
Berichte vorzulegen, um die Anpassungsbemühungen des Mitgliedstaats überprüfen zu können. 

(10) Das Recht auf Klageerhebung nach den Artikeln 258 und 259 kann im Rahmen der Absätze 
1 bis 9 dieses Artikels nicht ausgeübt werden. 

(11) Solange ein Mitgliedstaat einen Beschluss nach Absatz 9 nicht befolgt, kann der Rat be
schließen, eine oder mehrere der nachstehenden Maßnahmen anzuwenden oder gegebenenfalls zu 
verschärfen, nämlich 

— von dem betreffenden Mitgliedstaat verlangen, vor der Emission von Schuldverschreibungen und 
sonstigen Wertpapieren vom Rat näher zu bezeichnende zusätzliche Angaben zu veröffentlichen, 

— die Europäische Investitionsbank ersuchen, ihre Darlehenspolitik gegenüber dem Mitgliedstaat zu 
überprüfen, 

— von dem Mitgliedstaat verlangen, eine unverzinsliche Einlage in angemessener Höhe bei der 
Union zu hinterlegen, bis das übermäßige Defizit nach Ansicht des Rates korrigiert worden ist, 

— Geldbußen in angemessener Höhe verhängen. 

Der Präsident des Rates unterrichtet das Europäische Parlament von den Beschlüssen. 

(12) Der Rat hebt einige oder sämtliche Beschlüsse oder Empfehlungen nach den Absätzen 6 bis 9 
und 11 so weit auf, wie das übermäßige Defizit in dem betreffenden Mitgliedstaat nach Ansicht des 
Rates korrigiert worden ist. Hat der Rat zuvor Empfehlungen veröffentlicht, so stellt er, sobald der 
Beschluss nach Absatz 8 aufgehoben worden ist, in einer öffentlichen Erklärung fest, dass in dem 
betreffenden Mitgliedstaat kein übermäßiges Defizit mehr besteht. 

(13) Die Beschlussfassung und die Empfehlungen des Rates nach den Absätzen 8, 9, 11 und 12 
erfolgen auf Empfehlung der Kommission. 

Erlässt der Rat Maßnahmen nach den Absätzen 6 bis 9 sowie den Absätzen 11 und 12, so beschließt 
er ohne Berücksichtigung der Stimme des den betreffenden Mitgliedstaat vertretenden Mitglieds des 
Rates. 

Die qualifizierte Mehrheit der übrigen Mitglieder des Rates bestimmt sich nach Artikel 238 Absatz 3 
Buchstabe a. 

(14) Weitere Bestimmungen über die Durchführung des in diesem Artikel beschriebenen Ver
fahrens sind in dem den Verträgen beigefügten Protokoll über das Verfahren bei einem übermäßigen 
Defizit enthalten.
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Der Rat verabschiedet gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren einstimmig und nach An
hörung des Europäischen Parlaments sowie der Europäischen Zentralbank die geeigneten Bestimmun
gen, die sodann das genannte Protokoll ablösen. 

Der Rat beschließt vorbehaltlich der sonstigen Bestimmungen dieses Absatzes auf Vorschlag der 
Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments nähere Einzelheiten und Begriffs
bestimmungen für die Durchführung des genannten Protokolls. 

KAPITEL 2 

DIE WÄHRUNGSPOLITIK 

Artikel 127 
(ex-Artikel 105 EGV) 

(1) Das vorrangige Ziel des Europäischen Systems der Zentralbanken (im Folgenden „ESZB“) ist es, 
die Preisstabilität zu gewährleisten. Soweit dies ohne Beeinträchtigung des Zieles der Preisstabilität 
möglich ist, unterstützt das ESZB die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Union, um zur Verwirk
lichung der in Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union festgelegten Ziele der Union 
beizutragen. Das ESZB handelt im Einklang mit dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit 
freiem Wettbewerb, wodurch ein effizienter Einsatz der Ressourcen gefördert wird, und hält sich 
dabei an die in Artikel 119 genannten Grundsätze. 

(2) Die grundlegenden Aufgaben des ESZB bestehen darin, 

— die Geldpolitik der Union festzulegen und auszuführen, 

— Devisengeschäfte im Einklang mit Artikel 219 durchzuführen, 

— die offiziellen Währungsreserven der Mitgliedstaaten zu halten und zu verwalten, 

— das reibungslose Funktionieren der Zahlungssysteme zu fördern. 

(3) Absatz 2 dritter Gedankenstrich berührt nicht die Haltung und Verwaltung von Arbeitsgutha
ben in Fremdwährungen durch die Regierungen der Mitgliedstaaten. 

(4) Die Europäische Zentralbank wird gehört 

— zu allen Vorschlägen für Rechtsakte der Union im Zuständigkeitsbereich der Europäischen Zen
tralbank, 

— von den nationalen Behörden zu allen Entwürfen für Rechtsvorschriften im Zuständigkeitsbereich 
der Europäischen Zentralbank, und zwar innerhalb der Grenzen und unter den Bedingungen, die 
der Rat nach dem Verfahren des Artikels 129 Absatz 4 festlegt. 

Die Europäische Zentralbank kann gegenüber den zuständigen Organen, Einrichtungen oder sons
tigen Stellen der Union und gegenüber den nationalen Behörden Stellungnahmen zu in ihren Zu
ständigkeitsbereich fallenden Fragen abgeben.
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(5) Das ESZB trägt zur reibungslosen Durchführung der von den zuständigen Behörden auf dem 
Gebiet der Aufsicht über die Kreditinstitute und der Stabilität des Finanzsystems ergriffenen Maß
nahmen bei. 

(6) Der Rat kann einstimmig durch Verordnungen gemäß einem besonderen Gesetzgebungsver
fahren und nach Anhörung des Europäischen Parlaments und der Europäischen Zentralbank beson
dere Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute und sonstige Finanzinstitute 
mit Ausnahme von Versicherungsunternehmen der Europäischen Zentralbank übertragen. 

Artikel 128 
(ex-Artikel 106 EGV) 

(1) Die Europäische Zentralbank hat das ausschließliche Recht, die Ausgabe von Euro-Banknoten 
innerhalb der Union zu genehmigen. Die Europäische Zentralbank und die nationalen Zentralbanken 
sind zur Ausgabe dieser Banknoten berechtigt. Die von der Europäischen Zentralbank und den 
nationalen Zentralbanken ausgegebenen Banknoten sind die einzigen Banknoten, die in der Union 
als gesetzliches Zahlungsmittel gelten. 

(2) Die Mitgliedstaaten haben das Recht zur Ausgabe von Euro-Münzen, wobei der Umfang dieser 
Ausgabe der Genehmigung durch die Europäische Zentralbank bedarf. Der Rat kann auf Vorschlag 
der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments und der Europäischen Zentral
bank Maßnahmen erlassen, um die Stückelung und die technischen Merkmale aller für den Umlauf 
bestimmten Münzen so weit zu harmonisieren, wie dies für deren reibungslosen Umlauf innerhalb 
der Union erforderlich ist. 

Artikel 129 
(ex-Artikel 107 EGV) 

(1) Das ESZB wird von den Beschlussorganen der Europäischen Zentralbank, nämlich dem Rat der 
Europäischen Zentralbank und dem Direktorium, geleitet. 

(2) Die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank 
(im Folgenden „Satzung des ESZB und der EZB“) ist in einem den Verträgen beigefügten Protokoll 
festgelegt. 

(3) Das Europäische Parlament und der Rat können die Artikel 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 
24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 Buchstabe a und 36 der Satzung des ESZB und der EZB gemäß 
dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren ändern. Sie beschließen entweder auf Empfehlung der 
Europäischen Zentralbank nach Anhörung der Kommission oder auf Empfehlung der Kommission 
nach Anhörung der Europäischen Zentralbank. 

(4) Der Rat erlässt entweder auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen 
Parlaments und der Europäischen Zentralbank oder auf Empfehlung der Europäischen Zentralbank 
und nach Anhörung des Europäischen Parlaments und der Kommission die in den Artikeln 4, 5.4, 
19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 und 34.3 der Satzung des ESZB und der EZB genannten Bestimmungen.
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Artikel 130 
(ex-Artikel 108 EGV) 

Bei der Wahrnehmung der ihnen durch die Verträge und die Satzung des ESZB und der EZB 
übertragenen Befugnisse, Aufgaben und Pflichten darf weder die Europäische Zentralbank noch 
eine nationale Zentralbank noch ein Mitglied ihrer Beschlussorgane Weisungen von Organen, Ein
richtungen oder sonstigen Stellen der Union, Regierungen der Mitgliedstaaten oder anderen Stellen 
einholen oder entgegennehmen. Die Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union sowie 
die Regierungen der Mitgliedstaaten verpflichten sich, diesen Grundsatz zu beachten und nicht zu 
versuchen, die Mitglieder der Beschlussorgane der Europäischen Zentralbank oder der nationalen 
Zentralbanken bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu beeinflussen. 

Artikel 131 
(ex-Artikel 109 EGV) 

Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass seine innerstaatlichen Rechtsvorschriften einschließlich der Sat
zung seiner nationalen Zentralbank mit den Verträgen sowie mit der Satzung des ESZB und der EZB 
im Einklang stehen. 

Artikel 132 
(ex-Artikel 110 EGV) 

(1) Zur Erfüllung der dem ESZB übertragenen Aufgaben werden von der Europäischen Zentral
bank gemäß den Verträgen und unter den in der Satzung des ESZB und der EZB vorgesehenen 
Bedingungen 

— Verordnungen erlassen, insoweit dies für die Erfüllung der in Artikel 3.1 erster Gedankenstrich, 
Artikel 19.1, Artikel 22 oder Artikel 25.2 der Satzung des ESZB und der EZB festgelegten 
Aufgaben erforderlich ist; sie erlässt Verordnungen ferner in den Fällen, die in den Rechtsakten 
des Rates nach Artikel 129 Absatz 4 vorgesehen werden, 

— Beschlüsse erlassen, die zur Erfüllung der dem ESZB nach den Verträgen und der Satzung des 
ESZB und der EZB übertragenen Aufgaben erforderlich sind, 

— Empfehlungen und Stellungnahmen abgegeben. 

(2) Die Europäische Zentralbank kann die Veröffentlichung ihrer Beschlüsse, Empfehlungen und 
Stellungnahmen beschließen. 

(3) Innerhalb der Grenzen und unter den Bedingungen, die der Rat nach dem Verfahren des 
Artikels 129 Absatz 4 festlegt, ist die Europäische Zentralbank befugt, Unternehmen bei Nichtein
haltung der Verpflichtungen, die sich aus ihren Verordnungen und Beschlüssen ergeben, mit Geld
bußen oder in regelmäßigen Abständen zu zahlenden Zwangsgeldern zu belegen.
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Artikel 133 

Unbeschadet der Befugnisse der Europäischen Zentralbank erlassen das Europäische Parlament und 
der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren die Maßnahmen, die für die Verwendung 
des Euro als einheitliche Währung erforderlich sind. Diese Maßnahmen werden nach Anhörung der 
Europäischen Zentralbank erlassen. 

KAPITEL 3 

INSTITUTIONELLE BESTIMMUNGEN 

Artikel 134 
(ex-Artikel 114 EGV) 

(1) Um die Koordinierung der Politiken der Mitgliedstaaten in dem für das Funktionieren des 
Binnenmarkts erforderlichen Umfang zu fördern, wird ein Wirtschafts- und Finanzausschuss einge
setzt. 

(2) Der Wirtschafts- und Finanzausschuss hat die Aufgabe, 

— auf Ersuchen des Rates oder der Kommission oder von sich aus Stellungnahmen an diese Organe 
abzugeben; 

— die Wirtschafts- und Finanzlage der Mitgliedstaaten und der Union zu beobachten und dem Rat 
und der Kommission regelmäßig darüber Bericht zu erstatten, insbesondere über die finanziellen 
Beziehungen zu dritten Ländern und internationalen Einrichtungen; 

— unbeschadet des Artikels 240 an der Vorbereitung der in Artikel 66, Artikel 75, Artikel 121 
Absätze 2, 3, 4 und 6, Artikel 122, Artikel 124, Artikel 125, Artikel 126, Artikel 127 Absatz 6, 
Artikel 128 Absatz 2, Artikel 129 Absätze 3 und 4, Artikel 138, Artikel 140 Absätze 2 und 3, 
Artikel 143, Artikel 144 Absätze 2 und 3 und Artikel 219 genannten Arbeiten des Rates 
mitzuwirken und die sonstigen ihm vom Rat übertragenen Beratungsaufgaben und vorbereiten
den Arbeiten auszuführen; 

— mindestens einmal jährlich die Lage hinsichtlich des Kapitalverkehrs und der Freiheit des Zah
lungsverkehrs, wie sie sich aus der Anwendung der Verträge und der Maßnahmen des Rates 
ergeben, zu prüfen; die Prüfung erstreckt sich auf alle Maßnahmen im Zusammenhang mit dem 
Kapital- und Zahlungsverkehr; der Ausschuss erstattet der Kommission und dem Rat Bericht über 
das Ergebnis dieser Prüfung. 

Jeder Mitgliedstaat sowie die Kommission und die Europäische Zentralbank ernennen jeweils höchs
tens zwei Mitglieder des Ausschusses.
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(3) Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung der Europäischen Zentralbank 
und des in diesem Artikel genannten Ausschusses im Einzelnen fest, wie sich der Wirtschafts- und 
Finanzausschuss zusammensetzt. Der Präsident des Rates unterrichtet das Europäische Parlament über 
diesen Beschluss. 

(4) Sofern und solange es Mitgliedstaaten gibt, für die eine Ausnahmeregelung nach Artikel 139 
gilt, hat der Ausschuss zusätzlich zu den in Absatz 2 beschriebenen Aufgaben die Währungs- und 
Finanzlage sowie den allgemeinen Zahlungsverkehr der betreffenden Mitgliedstaaten zu beobachten 
und dem Rat und der Kommission regelmäßig darüber Bericht zu erstatten. 

Artikel 135 
(ex-Artikel 115 EGV) 

Bei Fragen, die in den Geltungsbereich von Artikel 121 Absatz 4, Artikel 126 mit Ausnahme von 
Absatz 14, Artikel 138, Artikel 140 Absatz 1, Artikel 140 Absatz 2 Unterabsatz 1, Artikel 140 
Absatz 3 und Artikel 219 fallen, kann der Rat oder ein Mitgliedstaat die Kommission ersuchen, je 
nach Zweckmäßigkeit eine Empfehlung oder einen Vorschlag zu unterbreiten. Die Kommission prüft 
dieses Ersuchen und unterbreitet dem Rat umgehend ihre Schlussfolgerungen. 

KAPITEL 4 

BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR DIE MITGLIEDSTAATEN, DEREN 
WÄHRUNG DER EURO IST 

Artikel 136 

(1) Im Hinblick auf das reibungslose Funktionieren der Wirtschafts- und Währungsunion erlässt 
der Rat für die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, Maßnahmen nach den einschlägigen 
Bestimmungen der Verträge und dem entsprechenden Verfahren unter den in den Artikeln 121 und 
126 genannten Verfahren, mit Ausnahme des in Artikel 126 Absatz 14 genannten Verfahrens, um 

a) die Koordinierung und Überwachung ihrer Haushaltsdisziplin zu verstärken, 

b) für diese Staaten Grundzüge der Wirtschaftspolitik auszuarbeiten, wobei darauf zu achten ist, dass 
diese mit den für die gesamte Union angenommenen Grundzügen der Wirtschaftspolitik vereinbar 
sind, und ihre Einhaltung zu überwachen. 

(2) Bei den in Absatz 1 genannten Maßnahmen sind nur die Mitglieder des Rates stimmberechtigt, 
die die Mitgliedstaaten vertreten, deren Währung der Euro ist. 

Die qualifizierte Mehrheit dieser Mitglieder bestimmt sich nach Artikel 238 Absatz 3 Buchstabe a.
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Artikel 137 

Die Einzelheiten für die Tagungen der Minister der Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, sind 
in dem Protokoll betreffend die Euro-Gruppe festgelegt. 

Artikel 138 
(ex-Artikel 111 Absatz 4 EGV) 

(1) Zur Gewährleistung der Stellung des Euro im internationalen Währungssystem erlässt der Rat 
auf Vorschlag der Kommission einen Beschluss zur Festlegung der innerhalb der zuständigen interna
tionalen Einrichtungen und Konferenzen im Finanzbereich einzunehmenden gemeinsamen Stand
punkte zu den Fragen, die von besonderer Bedeutung für die Wirtschafts- und Währungsunion sind. 
Der Rat beschließt nach Anhörung der Europäischen Zentralbank. 

(2) Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission geeignete Maßnahmen mit dem Ziel erlassen, 
eine einheitliche Vertretung bei den internationalen Einrichtungen und Konferenzen im Finanzbereich 
sicherzustellen. Der Rat beschließt nach Anhörung der Europäischen Zentralbank. 

(3) Bei den in den Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen sind nur die Mitglieder des Rates 
stimmberechtigt, die die Mitgliedstaaten vertreten, deren Währung der Euro ist. 

Die qualifizierte Mehrheit dieser Mitglieder bestimmt sich nach Artikel 238 Absatz 3 Buchstabe a. 

KAPITEL 5 

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 

Artikel 139 

(1) Die Mitgliedstaaten, für die der Rat nicht beschlossen hat, dass sie die erforderlichen Voraus
setzungen für die Einführung des Euro erfüllen, werden im Folgenden als „Mitgliedstaaten, für die 
eine Ausnahmeregelung gilt“ oder „Mitgliedstaaten mit Ausnahmeregelung“ bezeichnet. 

(2) Auf die Mitgliedstaaten, für die eine Ausnahmeregelung gilt, finden die im Folgenden auf
geführten Bestimmungen der Verträge keine Anwendung: 

a) Annahme der das Euro-Währungsgebiet generell betreffenden Teile der Grundzüge der Wirt
schaftspolitik (Artikel 121 Absatz 2); 

b) Zwangsmittel zum Abbau eines übermäßigen Defizits (Artikel 126 Absätze 9 und 11); 

c) Ziele und Aufgaben des ESZB (Artikel 127 Absätze 1, 2, 3 und 5); 

d) Ausgabe des Euro (Artikel 128); 

e) Rechtsakte der Europäischen Zentralbank (Artikel 132);
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f) Maßnahmen bezüglich der Verwendung des Euro (Artikel 133); 

g) Währungsvereinbarungen und andere Maßnahmen bezüglich der Wechselkurspolitik (Arti
kel 219); 

h) Ernennung der Mitglieder des Direktoriums der Europäischen Zentralbank (Artikel 283 Absatz 2); 

i) Beschlüsse zur Festlegung der innerhalb der zuständigen internationalen Einrichtungen und Kon
ferenzen im Finanzbereich einzunehmenden gemeinsamen Standpunkte zu den Fragen, die von 
besonderer Bedeutung für die Wirtschafts- und Währungsunion sind (Artikel 138 Absatz 1); 

j) Maßnahmen zur Sicherstellung einer einheitlichen Vertretung bei den internationalen Einrichtun
gen und Konferenzen im Finanzbereich (Artikel 138 Absatz 2). 

Somit sind „Mitgliedstaaten“ im Sinne der in den Buchstaben a bis j genannten Artikel die Mitglied
staaten, deren Währung der Euro ist. 

(3) Die Mitgliedstaaten, für die eine Ausnahmeregelung gilt, und deren nationale Zentralbanken 
sind nach Kapitel IX der Satzung des ESZB und der EZB von den Rechten und Pflichten im Rahmen 
des ESZB ausgeschlossen. 

(4) Das Stimmrecht der Mitglieder des Rates, die Mitgliedstaaten mit Ausnahmeregelung vertreten, 
ruht beim Erlass von Maßnahmen nach den in Absatz 2 genannten Artikeln durch den Rat sowie bei 

a) Empfehlungen an die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, im Rahmen der multilateralen 
Überwachung, einschließlich Empfehlungen zu den Stabilitätsprogrammen und Verwarnungen 
(Artikel 121 Absatz 4); 

b) Maßnahmen bei übermäßigem Defizit von Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist (Arti
kel 126 Absätze 6, 7, 8, 12 und 13). 

Die qualifizierte Mehrheit der übrigen Mitglieder des Rates bestimmt sich nach Artikel 238 Absatz 3 
Buchstabe a. 

Artikel 140 
(ex-Artikel 121 Absatz 1, ex-Artikel 122 Absatz 2 Satz 2 und ex-Artikel 123 Absatz 5 EGV)) 

(1) Mindestens einmal alle zwei Jahre oder auf Antrag eines Mitgliedstaats, für den eine Aus
nahmeregelung gilt, berichten die Kommission und die Europäische Zentralbank dem Rat, inwieweit 
die Mitgliedstaaten, für die eine Ausnahmeregelung gilt, bei der Verwirklichung der Wirtschafts- und 
Währungsunion ihren Verpflichtungen bereits nachgekommen sind. In ihren Berichten wird auch die
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Frage geprüft, inwieweit die innerstaatlichen Rechtsvorschriften jedes einzelnen dieser Mitgliedstaaten 
einschließlich der Satzung der jeweiligen nationalen Zentralbank mit Artikel 130 und Artikel 131 
sowie der Satzung des ESZB und der EZB vereinbar sind. Ferner wird darin geprüft, ob ein hoher 
Grad an dauerhafter Konvergenz erreicht ist; Maßstab hierfür ist, ob die einzelnen Mitgliedstaaten 
folgende Kriterien erfüllen: 

— Erreichung eines hohen Grades an Preisstabilität, ersichtlich aus einer Inflationsrate, die der 
Inflationsrate jener – höchstens drei – Mitgliedstaaten nahe kommt, die auf dem Gebiet der 
Preisstabilität das beste Ergebnis erzielt haben; 

— eine auf Dauer tragbare Finanzlage der öffentlichen Hand, ersichtlich aus einer öffentlichen Haus
haltslage ohne übermäßiges Defizit im Sinne des Artikels 126 Absatz 6; 

— Einhaltung der normalen Bandbreiten des Wechselkursmechanismus des Europäischen Währungs
systems seit mindestens zwei Jahren ohne Abwertung gegenüber dem Euro; 

— Dauerhaftigkeit der von dem Mitgliedstaat mit Ausnahmeregelung erreichten Konvergenz und 
seiner Teilnahme am Wechselkursmechanismus, die im Niveau der langfristigen Zinssätze zum 
Ausdruck kommt. 

Die vier Kriterien in diesem Absatz sowie die jeweils erforderliche Dauer ihrer Einhaltung sind in 
einem den Verträgen beigefügten Protokoll näher festgelegt. Die Berichte der Kommission und der 
Europäischen Zentralbank berücksichtigen auch die Ergebnisse bei der Integration der Märkte, den 
Stand und die Entwicklung der Leistungsbilanzen, die Entwicklung bei den Lohnstückkosten und 
andere Preisindizes. 

(2) Der Rat beschließt nach Anhörung des Europäischen Parlaments und nach Aussprache im 
Europäischen Rat auf Vorschlag der Kommission, welche der Mitgliedstaaten, für die eine Ausnahme
regelung gilt, die auf den Kriterien des Absatzes 1 beruhenden Voraussetzungen erfüllen, und hebt 
die Ausnahmeregelungen der betreffenden Mitgliedstaaten auf. 

Der Rat beschließt auf Empfehlung einer qualifizierten Mehrheit derjenigen seiner Mitglieder, die 
Mitgliedstaaten vertreten, deren Währung der Euro ist. Diese Mitglieder beschließen innerhalb von 
sechs Monaten nach Eingang des Vorschlags der Kommission beim Rat. 

Die in Unterabsatz 2 genannte qualifizierte Mehrheit dieser Mitglieder bestimmt sich nach Artikel 238 
Absatz 3 Buchstabe a. 

(3) Wird nach dem Verfahren des Absatzes 2 beschlossen, eine Ausnahmeregelung aufzuheben, so 
legt der Rat aufgrund eines einstimmigen Beschlusses der Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro 
ist, und des betreffenden Mitgliedstaats auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung der
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Europäischen Zentralbank den Kurs, zu dem dessen Währung durch den Euro ersetzt wird, unwider
ruflich fest und ergreift die sonstigen erforderlichen Maßnahmen zur Einführung des Euro als ein
heitliche Währung in dem betreffenden Mitgliedstaat. 

Artikel 141 
(ex-Artikel 123 Absatz 3 und ex-Artikel 117 Absatz 2 erster bis fünfter Gedankenstrich EGV) 

(1) Sofern und solange es Mitgliedstaaten gibt, für die eine Ausnahmeregelung gilt, wird unbe
schadet des Artikels 129 Absatz 1 der in Artikel 44 der Satzung des ESZB und der EZB bezeichnete 
Erweiterte Rat der Europäischen Zentralbank als drittes Beschlussorgan der Europäischen Zentralbank 
errichtet. 

(2) Sofern und solange es Mitgliedstaaten gibt, für die eine Ausnahmeregelung gilt, ist es die 
Aufgabe der Europäischen Zentralbank, in Bezug auf diese Mitgliedstaaten 

— die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Zentralbanken zu verstärken; 

— die Koordinierung der Geldpolitiken der Mitgliedstaaten mit dem Ziel zu verstärken, die Preis
stabilität aufrechtzuerhalten; 

— das Funktionieren des Wechselkursmechanismus zu überwachen; 

— Konsultationen zu Fragen durchzuführen, die in die Zuständigkeit der nationalen Zentralbanken 
fallen und die Stabilität der Finanzinstitute und -märkte berühren; 

— die seinerzeitigen Aufgaben des Europäischen Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit, die 
zuvor vom Europäischen Währungsinstitut übernommen worden waren, wahrzunehmen. 

Artikel 142 
(ex-Artikel 124 Absatz 1 EGV) 

Jeder Mitgliedstaat, für den eine Ausnahmeregelung gilt, behandelt seine Wechselkurspolitik als eine 
Angelegenheit von gemeinsamem Interesse. Er berücksichtigt dabei die Erfahrungen, die bei der 
Zusammenarbeit im Rahmen des Wechselkursmechanismus gesammelt worden sind. 

Artikel 143 
(ex-Artikel 119 EGV) 

(1) Ist ein Mitgliedstaat, für den eine Ausnahmeregelung gilt, hinsichtlich seiner Zahlungsbilanz 
von Schwierigkeiten betroffen oder ernstlich bedroht, die sich entweder aus einem Ungleichgewicht 
seiner Gesamtzahlungsbilanz oder aus der Art der ihm zur Verfügung stehenden Devisen ergeben, 
und sind diese Schwierigkeiten geeignet, insbesondere das Funktionieren des Binnenmarkts oder die 
Verwirklichung der gemeinsamen Handelspolitik zu gefährden, so prüft die Kommission unverzüglich 
die Lage dieses Staates sowie die Maßnahmen, die er getroffen hat oder unter Einsatz aller ihm zur 
Verfügung stehenden Mittel nach den Verträgen treffen kann. Die Kommission gibt die Maßnahmen 
an, die sie dem betreffenden Mitgliedstaat empfiehlt.
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Erweisen sich die von einem Mitgliedstaat mit Ausnahmeregelung ergriffenen und die von der 
Kommission angeregten Maßnahmen als unzureichend, die aufgetretenen oder drohenden Schwierig
keiten zu beheben, so empfiehlt die Kommission dem Rat nach Anhörung des Wirtschafts- und 
Finanzausschusses einen gegenseitigen Beistand und die dafür geeigneten Methoden. 

Die Kommission unterrichtet den Rat regelmäßig über die Lage und ihre Entwicklung. 

(2) Der Rat gewährt den gegenseitigen Beistand; er erlässt Richtlinien oder Beschlüsse, welche die 
Bedingungen und Einzelheiten hierfür festlegen. Der gegenseitige Beistand kann insbesondere erfolgen 

a) durch ein abgestimmtes Vorgehen bei anderen internationalen Organisationen, an die sich die 
Mitgliedstaaten, für die eine Ausnahmeregelung gilt, wenden können; 

b) durch Maßnahmen, die notwendig sind, um Verlagerungen von Handelsströmen zu vermeiden, 
falls der in Schwierigkeiten befindliche Mitgliedstaat mit Ausnahmeregelung mengenmäßige Be
schränkungen gegenüber dritten Ländern beibehält oder wieder einführt; 

c) durch Bereitstellung von Krediten in begrenzter Höhe seitens anderer Mitgliedstaaten; hierzu ist 
ihr Einverständnis erforderlich. 

(3) Stimmt der Rat dem von der Kommission empfohlenen gegenseitigen Beistand nicht zu oder 
sind der gewährte Beistand und die getroffenen Maßnahmen unzureichend, so ermächtigt die Kom
mission den in Schwierigkeiten befindlichen Mitgliedstaat mit Ausnahmeregelung, Schutzmaßnahmen 
zu treffen, deren Bedingungen und Einzelheiten sie festlegt. 

Der Rat kann diese Ermächtigung aufheben und die Bedingungen und Einzelheiten ändern. 

Artikel 144 
(ex-Artikel 120 EGV) 

(1) Gerät ein Mitgliedstaat, für den eine Ausnahmeregelung gilt, in eine plötzliche Zahlungsbilanz
krise und wird ein Beschluss im Sinne des Artikels 143 Absatz 2 nicht unverzüglich getroffen, so 
kann der betreffende Staat vorsorglich die erforderlichen Schutzmaßnahmen ergreifen. Sie dürfen nur 
ein Mindestmaß an Störungen im Funktionieren des Binnenmarkts hervorrufen und nicht über das 
zur Behebung der plötzlich aufgetretenen Schwierigkeiten unbedingt erforderliche Ausmaß hinaus
gehen. 

(2) Die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten werden über die Schutzmaßnahmen spätes
tens bei deren Inkrafttreten unterrichtet. Die Kommission kann dem Rat den gegenseitigen Beistand 
nach Artikel 143 empfehlen. 

(3) Auf Empfehlung der Kommission und nach Anhörung des Wirtschafts- und Finanzausschusses 
kann der Rat beschließen, dass der betreffende Mitgliedstaat diese Schutzmaßnahmen zu ändern, 
auszusetzen oder aufzuheben hat.
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TITEL IX 

BESCHÄFTIGUNG 

Artikel 145 
(ex-Artikel 125 EGV) 

Die Mitgliedstaaten und die Union arbeiten nach diesem Titel auf die Entwicklung einer koordinierten 
Beschäftigungsstrategie und insbesondere auf die Förderung der Qualifizierung, Ausbildung und 
Anpassungsfähigkeit der Arbeitnehmer sowie der Fähigkeit der Arbeitsmärkte hin, auf die Erforder
nisse des wirtschaftlichen Wandels zu reagieren, um die Ziele des Artikels 3 des Vertrags über die 
Europäische Union zu erreichen. 

Artikel 146 
(ex-Artikel 126 EGV) 

(1) Die Mitgliedstaaten tragen durch ihre Beschäftigungspolitik im Einklang mit den nach Arti
kel 121 Absatz 2 verabschiedeten Grundzügen der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der 
Union zur Erreichung der in Artikel 145 genannten Ziele bei. 

(2) Die Mitgliedstaaten betrachten die Förderung der Beschäftigung als Angelegenheit von gemein
samem Interesse und stimmen ihre diesbezüglichen Tätigkeiten nach Maßgabe des Artikels 148 im 
Rat aufeinander ab, wobei die einzelstaatlichen Gepflogenheiten in Bezug auf die Verantwortung der 
Sozialpartner berücksichtigt werden. 

Artikel 147 
(ex-Artikel 127 EGV) 

(1) Die Union trägt zu einem hohen Beschäftigungsniveau bei, indem sie die Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten fördert und deren Maßnahmen in diesem Bereich unterstützt und 
erforderlichenfalls ergänzt. Hierbei wird die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten beachtet. 

(2) Das Ziel eines hohen Beschäftigungsniveaus wird bei der Festlegung und Durchführung der 
Unionspolitiken und -maßnahmen berücksichtigt. 

Artikel 148 
(ex-Artikel 128 EGV) 

(1) Anhand eines gemeinsamen Jahresberichts des Rates und der Kommission prüft der Europäi
sche Rat jährlich die Beschäftigungslage in der Union und nimmt hierzu Schlussfolgerungen an. 

(2) Anhand der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates legt der Rat auf Vorschlag der Kom
mission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments, des Wirtschafts- und Sozialausschusses, 
des Ausschusses der Regionen und des in Artikel 150 genannten Beschäftigungsausschusses jährlich 
Leitlinien fest, welche die Mitgliedstaaten in ihrer Beschäftigungspolitik berücksichtigen. Diese Leit
linien müssen mit den nach Artikel 121 Absatz 2 verabschiedeten Grundzügen in Einklang stehen.
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(3) Jeder Mitgliedstaat übermittelt dem Rat und der Kommission jährlich einen Bericht über die 
wichtigsten Maßnahmen, die er zur Durchführung seiner Beschäftigungspolitik im Lichte der be
schäftigungspolitischen Leitlinien nach Absatz 2 getroffen hat. 

(4) Anhand der in Absatz 3 genannten Berichte und nach Stellungnahme des Beschäftigungs
ausschusses unterzieht der Rat die Durchführung der Beschäftigungspolitik der Mitgliedstaaten im 
Lichte der beschäftigungspolitischen Leitlinien jährlich einer Prüfung. Der Rat kann dabei auf Emp
fehlung der Kommission Empfehlungen an die Mitgliedstaaten richten, wenn er dies aufgrund der 
Ergebnisse dieser Prüfung für angebracht hält. 

(5) Auf der Grundlage der Ergebnisse der genannten Prüfung erstellen der Rat und die Kommis
sion einen gemeinsamen Jahresbericht für den Europäischen Rat über die Beschäftigungslage in der 
Union und über die Umsetzung der beschäftigungspolitischen Leitlinien. 

Artikel 149 
(ex-Artikel 129 EGV) 

Das Europäische Parlament und der Rat können gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen 
Anreizmaßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und zur Unter
stützung ihrer Beschäftigungsmaßnahmen durch Initiativen beschließen, die darauf abzielen, den 
Austausch von Informationen und bewährten Verfahren zu entwickeln, vergleichende Analysen 
und Gutachten bereitzustellen sowie innovative Ansätze zu fördern und Erfahrungen zu bewerten, 
und zwar insbesondere durch den Rückgriff auf Pilotvorhaben. 

Diese Maßnahmen schließen keinerlei Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten ein. 

Artikel 150 
(ex-Artikel 130 EGV) 

Der Rat, der mit einfacher Mehrheit beschließt, setzt nach Anhörung des Europäischen Parlaments 
einen Beschäftigungsausschuss mit beratender Funktion zur Förderung der Koordinierung der Be
schäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik der Mitgliedstaaten ein. Der Ausschuss hat folgende Aufgaben: 

— Er verfolgt die Beschäftigungslage und die Beschäftigungspolitik in den Mitgliedstaaten und der 
Union; 

— er gibt unbeschadet des Artikels 240 auf Ersuchen des Rates oder der Kommission oder von sich 
aus Stellungnahmen ab und trägt zur Vorbereitung der in Artikel 148 genannten Beratungen des 
Rates bei. 

Bei der Erfüllung seines Auftrags hört der Ausschuss die Sozialpartner. 

Jeder Mitgliedstaat und die Kommission entsenden zwei Mitglieder in den Ausschuss.
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TITEL X 

SOZIALPOLITIK 

Artikel 151 
(ex-Artikel 136 EGV) 

Die Union und die Mitgliedstaaten verfolgen eingedenk der sozialen Grundrechte, wie sie in der am 
18. Oktober 1961 in Turin unterzeichneten Europäischen Sozialcharta und in der Gemeinschafts
charta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer von 1989 festgelegt sind, folgende Ziele: die 
Förderung der Beschäftigung, die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, um dadurch 
auf dem Wege des Fortschritts ihre Angleichung zu ermöglichen, einen angemessenen sozialen 
Schutz, den sozialen Dialog, die Entwicklung des Arbeitskräftepotenzials im Hinblick auf ein dauer
haft hohes Beschäftigungsniveau und die Bekämpfung von Ausgrenzungen. 

Zu diesem Zweck führen die Union und die Mitgliedstaaten Maßnahmen durch, die der Vielfalt der 
einzelstaatlichen Gepflogenheiten, insbesondere in den vertraglichen Beziehungen, sowie der Notwen
digkeit, die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft der Union zu erhalten, Rechnung tragen. 

Sie sind der Auffassung, dass sich eine solche Entwicklung sowohl aus dem eine Abstimmung der 
Sozialordnungen begünstigenden Wirken des Binnenmarkts als auch aus den in den Verträgen 
vorgesehenen Verfahren sowie aus der Angleichung ihrer Rechts- und Verwaltungsvorschriften er
geben wird. 

Artikel 152 

Die Union anerkennt und fördert die Rolle der Sozialpartner auf Ebene der Union unter Berück
sichtigung der Unterschiedlichkeit der nationalen Systeme. Sie fördert den sozialen Dialog und achtet 
dabei die Autonomie der Sozialpartner. 

Der Dreigliedrige Sozialgipfel für Wachstum und Beschäftigung trägt zum sozialen Dialog bei. 

Artikel 153 
(ex-Artikel 137 EGV) 

(1) Zur Verwirklichung der Ziele des Artikels 151 unterstützt und ergänzt die Union die Tätigkeit 
der Mitgliedstaaten auf folgenden Gebieten: 

a) Verbesserung insbesondere der Arbeitsumwelt zum Schutz der Gesundheit und der Sicherheit der 
Arbeitnehmer, 

b) Arbeitsbedingungen, 

c) soziale Sicherheit und sozialer Schutz der Arbeitnehmer, 

d) Schutz der Arbeitnehmer bei Beendigung des Arbeitsvertrags, 

e) Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer,
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f) Vertretung und kollektive Wahrnehmung der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen, ein
schließlich der Mitbestimmung, vorbehaltlich des Absatzes 5, 

g) Beschäftigungsbedingungen der Staatsangehörigen dritter Länder, die sich rechtmäßig im Gebiet 
der Union aufhalten, 

h) berufliche Eingliederung der aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenzten Personen, unbeschadet des 
Artikels 166, 

i) Chancengleichheit von Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt und Gleichbehandlung am 
Arbeitsplatz, 

j) Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung, 

k) Modernisierung der Systeme des sozialen Schutzes, unbeschadet des Buchstabens c. 

(2) Zu diesem Zweck können das Europäische Parlament und der Rat 

a) unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitglied
staaten Maßnahmen annehmen, die dazu bestimmt sind, die Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten durch Initiativen zu fördern, die die Verbesserung des Wissensstands, die Entwick
lung des Austauschs von Informationen und bewährten Verfahren, die Förderung innovativer 
Ansätze und die Bewertung von Erfahrungen zum Ziel haben; 

b) in den in Absatz 1 Buchstaben a bis i genannten Bereichen unter Berücksichtigung der in den 
einzelnen Mitgliedstaaten bestehenden Bedingungen und technischen Regelungen durch Richt
linien Mindestvorschriften erlassen, die schrittweise anzuwenden sind. Diese Richtlinien sollen 
keine verwaltungsmäßigen, finanziellen oder rechtlichen Auflagen vorschreiben, die der Gründung 
und Entwicklung von kleinen und mittleren Unternehmen entgegenstehen. 

Das Europäische Parlament und der Rat beschließen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfah
ren nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen. 

In den in Absatz 1 Buchstaben c, d, f und g genannten Bereichen beschließt der Rat einstimmig 
gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren nach Anhörung des Europäischen Parlaments und 
der genannten Ausschüsse. 

Der Rat kann einstimmig auf Vorschlag der Kommission nach Anhörung des Europäischen Par
laments beschließen, dass das ordentliche Gesetzgebungsverfahren auf Absatz 1 Buchstaben d, f und 
g angewandt wird. 

(3) Ein Mitgliedstaat kann den Sozialpartnern auf deren gemeinsamen Antrag die Durchführung 
von aufgrund des Absatzes 2 angenommenen Richtlinien oder gegebenenfalls die Durchführung eines 
nach Artikel 155 erlassenen Beschlusses des Rates übertragen. 

In diesem Fall vergewissert sich der Mitgliedstaat, dass die Sozialpartner spätestens zu dem Zeitpunkt, 
zu dem eine Richtlinie umgesetzt oder ein Beschluss durchgeführt sein muss, im Wege einer Ver
einbarung die erforderlichen Vorkehrungen getroffen haben; dabei hat der Mitgliedstaat alle erfor
derlichen Maßnahmen zu treffen, um jederzeit gewährleisten zu können, dass die durch diese Richt
linie oder diesen Beschluss vorgeschriebenen Ergebnisse erzielt werden.
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(4) Die aufgrund dieses Artikels erlassenen Bestimmungen 

— berühren nicht die anerkannte Befugnis der Mitgliedstaaten, die Grundprinzipien ihres Systems 
der sozialen Sicherheit festzulegen, und dürfen das finanzielle Gleichgewicht dieser Systeme nicht 
erheblich beeinträchtigen; 

— hindern die Mitgliedstaaten nicht daran, strengere Schutzmaßnahmen beizubehalten oder zu 
treffen, die mit den Verträgen vereinbar sind. 

(5) Dieser Artikel gilt nicht für das Arbeitsentgelt, das Koalitionsrecht, das Streikrecht sowie das 
Aussperrungsrecht. 

Artikel 154 
(ex-Artikel 138 EGV) 

(1) Die Kommission hat die Aufgabe, die Anhörung der Sozialpartner auf Unionsebene zu fördern, 
und erlässt alle zweckdienlichen Maßnahmen, um den Dialog zwischen den Sozialpartnern zu 
erleichtern, wobei sie für Ausgewogenheit bei der Unterstützung der Parteien sorgt. 

(2) Zu diesem Zweck hört die Kommission vor Unterbreitung von Vorschlägen im Bereich der 
Sozialpolitik die Sozialpartner zu der Frage, wie eine Unionsaktion gegebenenfalls ausgerichtet wer
den sollte. 

(3) Hält die Kommission nach dieser Anhörung eine Unionsmaßnahme für zweckmäßig, so hört 
sie die Sozialpartner zum Inhalt des in Aussicht genommenen Vorschlags. Die Sozialpartner über
mitteln der Kommission eine Stellungnahme oder gegebenenfalls eine Empfehlung. 

(4) Bei den Anhörungen nach den Absätzen 2 und 3 können die Sozialpartner der Kommission 
mitteilen, dass sie den Prozess nach Artikel 155 in Gang setzen wollen. Die Dauer dieses Prozesses 
darf höchstens neun Monate betragen, sofern die betroffenen Sozialpartner und die Kommission 
nicht gemeinsam eine Verlängerung beschließen. 

Artikel 155 
(ex-Artikel 139 EGV) 

(1) Der Dialog zwischen den Sozialpartnern auf Unionsebene kann, falls sie es wünschen, zur 
Herstellung vertraglicher Beziehungen einschließlich des Abschlusses von Vereinbarungen führen. 

(2) Die Durchführung der auf Unionsebene geschlossenen Vereinbarungen erfolgt entweder nach 
den jeweiligen Verfahren und Gepflogenheiten der Sozialpartner und der Mitgliedstaaten oder – in 
den durch Artikel 153 erfassten Bereichen – auf gemeinsamen Antrag der Unterzeichnerparteien 
durch einen Beschluss des Rates auf Vorschlag der Kommission. Das Europäische Parlament wird 
unterrichtet. 

Der Rat beschließt einstimmig, sofern die betreffende Vereinbarung eine oder mehrere Bestimmungen 
betreffend einen der Bereiche enthält, für die nach Artikel 153 Absatz 2 Einstimmigkeit erforderlich 
ist.
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Artikel 156 
(ex-Artikel 140 EGV) 

Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen der Verträge fördert die Kommission im Hinblick auf die 
Erreichung der Ziele des Artikels 151 die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und er
leichtert die Abstimmung ihres Vorgehens in allen unter dieses Kapitel fallenden Bereichen der 
Sozialpolitik, insbesondere auf dem Gebiet 

— der Beschäftigung, 

— des Arbeitsrechts und der Arbeitsbedingungen, 

— der beruflichen Ausbildung und Fortbildung, 

— der sozialen Sicherheit, 

— der Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten, 

— des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit, 

— des Koalitionsrechts und der Kollektivverhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. 

Zu diesem Zweck wird die Kommission in enger Verbindung mit den Mitgliedstaaten durch Unter
suchungen, Stellungnahmen und die Durchführung von Konsultationen in Bezug auf innerstaatlich 
oder in den internationalen Organisationen zu behandelnde Fragen tätig, und zwar insbesondere im 
Wege von Initiativen, die darauf abzielen, Leitlinien und Indikatoren festzulegen, den Austausch 
bewährter Verfahren durchzuführen und die erforderlichen Elemente für eine regelmäßige Über
wachung und Bewertung auszuarbeiten. Das Europäische Parlament wird in vollem Umfang unter
richtet. 

Vor Abgabe der in diesem Artikel vorgesehenen Stellungnahmen hört die Kommission den Wirt
schafts- und Sozialausschuss. 

Artikel 157 
(ex-Artikel 141 EGV) 

(1) Jeder Mitgliedstaat stellt die Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und 
Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit sicher. 

(2) Unter „Entgelt“ im Sinne dieses Artikels sind die üblichen Grund- oder Mindestlöhne und 
-gehälter sowie alle sonstigen Vergütungen zu verstehen, die der Arbeitgeber aufgrund des Dienst
verhältnisses dem Arbeitnehmer unmittelbar oder mittelbar in bar oder in Sachleistungen zahlt. 

Gleichheit des Arbeitsentgelts ohne Diskriminierung aufgrund des Geschlechts bedeutet, 

a) dass das Entgelt für eine gleiche nach Akkord bezahlte Arbeit aufgrund der gleichen Maßeinheit 
festgesetzt wird,

DE 26.10.2012 Amtsblatt der Europäischen Union C 326/117



b) dass für eine nach Zeit bezahlte Arbeit das Entgelt bei gleichem Arbeitsplatz gleich ist. 

(3) Das Europäische Parlament und der Rat beschließen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungs
verfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses Maßnahmen zur Gewährleis
tung der Anwendung des Grundsatzes der Chancengleichheit und der Gleichbehandlung von Män
nern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen, einschließlich des Grundsatzes des gleichen 
Entgelts bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit. 

(4) Im Hinblick auf die effektive Gewährleistung der vollen Gleichstellung von Männern und 
Frauen im Arbeitsleben hindert der Grundsatz der Gleichbehandlung die Mitgliedstaaten nicht daran, 
zur Erleichterung der Berufstätigkeit des unterrepräsentierten Geschlechts oder zur Verhinderung 
bzw. zum Ausgleich von Benachteiligungen in der beruflichen Laufbahn spezifische Vergünstigungen 
beizubehalten oder zu beschließen. 

Artikel 158 
(ex-Artikel 142 EGV) 

Die Mitgliedstaaten sind bestrebt, die bestehende Gleichwertigkeit der Ordnungen über die bezahlte 
Freizeit beizubehalten. 

Artikel 159 
(ex-Artikel 143 EGV) 

Die Kommission erstellt jährlich einen Bericht über den Stand der Verwirklichung der in Artikel 151 
genannten Ziele sowie über die demografische Lage in der Union. Sie übermittelt diesen Bericht dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und dem Wirtschafts- und Sozialausschuss. 

Artikel 160 
(ex-Artikel 144 EGV) 

Der Rat, der mit einfacher Mehrheit beschließt, setzt nach Anhörung des Europäischen Parlaments 
einen Ausschuss für Sozialschutz mit beratender Aufgabe ein, um die Zusammenarbeit im Bereich 
des sozialen Schutzes zwischen den Mitgliedstaaten und mit der Kommission zu fördern. Der Aus
schuss hat folgende Aufgaben: 

— Er verfolgt die soziale Lage und die Entwicklung der Politiken im Bereich des sozialen Schutzes in 
den Mitgliedstaaten und der Union; 

— er fördert den Austausch von Informationen, Erfahrungen und bewährten Verfahren zwischen 
den Mitgliedstaaten und mit der Kommission; 

— unbeschadet des Artikels 240 arbeitet er auf Ersuchen des Rates oder der Kommission oder von 
sich aus in seinem Zuständigkeitsbereich Berichte aus, gibt Stellungnahmen ab oder wird auf 
andere Weise tätig. 

Bei der Erfüllung seines Auftrags stellt der Ausschuss geeignete Kontakte zu den Sozialpartnern her.
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Jeder Mitgliedstaat und die Kommission ernennen zwei Mitglieder des Ausschusses. 

Artikel 161 
(ex-Artikel 145 EGV) 

Der Jahresbericht der Kommission an das Europäische Parlament hat stets ein besonderes Kapitel über 
die Entwicklung der sozialen Lage in der Union zu enthalten. 

Das Europäische Parlament kann die Kommission auffordern, Berichte über besondere, die soziale 
Lage betreffende Fragen auszuarbeiten. 

TITEL XI 

DER EUROPÄISCHE SOZIALFONDS 

Artikel 162 
(ex-Artikel 146 EGV) 

Um die Beschäftigungsmöglichkeiten der Arbeitskräfte im Binnenmarkt zu verbessern und damit zur 
Hebung der Lebenshaltung beizutragen, wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein Euro
päischer Sozialfonds errichtet, dessen Ziel es ist, innerhalb der Union die berufliche Verwendbarkeit 
und die örtliche und berufliche Mobilität der Arbeitskräfte zu fördern sowie die Anpassung an die 
industriellen Wandlungsprozesse und an Veränderungen der Produktionssysteme insbesondere durch 
berufliche Bildung und Umschulung zu erleichtern. 

Artikel 163 
(ex-Artikel 147 EGV) 

Die Verwaltung des Fonds obliegt der Kommission. 

Die Kommission wird hierbei von einem Ausschuss unterstützt, der aus Vertretern der Regierungen 
sowie der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerverbände besteht; den Vorsitz führt ein Mitglied der 
Kommission. 

Artikel 164 
(ex-Artikel 148 EGV) 

Das Europäische Parlament und der Rat erlassen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen die 
den Europäischen Sozialfonds betreffenden Durchführungsverordnungen.
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TITEL XII 

ALLGEMEINE UND BERUFLICHE BILDUNG, JUGEND UND SPORT 

Artikel 165 
(ex-Artikel 149 EGV) 

(1) Die Union trägt zur Entwicklung einer qualitativ hoch stehenden Bildung dadurch bei, dass sie 
die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten fördert und die Tätigkeit der Mitgliedstaaten unter 
strikter Beachtung der Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Lehrinhalte und die Gestaltung des 
Bildungssystems sowie der Vielfalt ihrer Kulturen und Sprachen erforderlichenfalls unterstützt und 
ergänzt. 

Die Union trägt zur Förderung der europäischen Dimension des Sports bei und berücksichtigt dabei 
dessen besondere Merkmale, dessen auf freiwilligem Engagement basierende Strukturen sowie dessen 
soziale und pädagogische Funktion. 

(2) Die Tätigkeit der Union hat folgende Ziele: 

— Entwicklung der europäischen Dimension im Bildungswesen, insbesondere durch Erlernen und 
Verbreitung der Sprachen der Mitgliedstaaten; 

— Förderung der Mobilität von Lernenden und Lehrenden, auch durch die Förderung der akademi
schen Anerkennung der Diplome und Studienzeiten; 

— Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Bildungseinrichtungen; 

— Ausbau des Informations- und Erfahrungsaustauschs über gemeinsame Probleme im Rahmen der 
Bildungssysteme der Mitgliedstaaten; 

— Förderung des Ausbaus des Jugendaustauschs und des Austauschs sozialpädagogischer Betreuer 
und verstärkte Beteiligung der Jugendlichen am demokratischen Leben in Europa; 

— Förderung der Entwicklung der Fernlehre; 

— Entwicklung der europäischen Dimension des Sports durch Förderung der Fairness und der 
Offenheit von Sportwettkämpfen und der Zusammenarbeit zwischen den für den Sport verant
wortlichen Organisationen sowie durch den Schutz der körperlichen und seelischen Unversehrt
heit der Sportler, insbesondere der jüngeren Sportler. 

(3) Die Union und die Mitgliedstaaten fördern die Zusammenarbeit mit dritten Ländern und den 
für den Bildungsbereich und den Sport zuständigen internationalen Organisationen, insbesondere 
dem Europarat. 

(4) Als Beitrag zur Verwirklichung der Ziele dieses Artikels 

— erlassen das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen 
Fördermaßnahmen unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvor
schriften der Mitgliedstaaten;
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— erlässt der Rat auf Vorschlag der Kommission Empfehlungen. 

Artikel 166 
(ex-Artikel 150 EGV) 

(1) Die Union führt eine Politik der beruflichen Bildung, welche die Maßnahmen der Mitglied
staaten unter strikter Beachtung der Verantwortung der Mitgliedstaaten für Inhalt und Gestaltung der 
beruflichen Bildung unterstützt und ergänzt. 

(2) Die Tätigkeit der Union hat folgende Ziele: 

— Erleichterung der Anpassung an die industriellen Wandlungsprozesse, insbesondere durch beruf
liche Bildung und Umschulung; 

— Verbesserung der beruflichen Erstausbildung und Weiterbildung zur Erleichterung der beruflichen 
Eingliederung und Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt; 

— Erleichterung der Aufnahme einer beruflichen Bildung sowie Förderung der Mobilität der Aus
bilder und der in beruflicher Bildung befindlichen Personen, insbesondere der Jugendlichen; 

— Förderung der Zusammenarbeit in Fragen der beruflichen Bildung zwischen Unterrichtsanstalten 
und Unternehmen; 

— Ausbau des Informations- und Erfahrungsaustauschs über gemeinsame Probleme im Rahmen der 
Berufsbildungssysteme der Mitgliedstaaten. 

(3) Die Union und die Mitgliedstaaten fördern die Zusammenarbeit mit dritten Ländern und den 
für die berufliche Bildung zuständigen internationalen Organisationen. 

(4) Das Europäische Parlament und der Rat erlassen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsver
fahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie des Ausschusses der 
Regionen Maßnahmen, die zur Verwirklichung der Ziele dieses Artikels beitragen, unter Ausschluss 
jeglicher Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, und der Rat 
erlässt auf Vorschlag der Kommission Empfehlungen. 

TITEL XIII 

KULTUR 

Artikel 167 
(ex-Artikel 151 EGV) 

(1) Die Union leistet einen Beitrag zur Entfaltung der Kulturen der Mitgliedstaaten unter Wahrung 
ihrer nationalen und regionalen Vielfalt sowie gleichzeitiger Hervorhebung des gemeinsamen kultu
rellen Erbes.
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(2) Die Union fördert durch ihre Tätigkeit die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und 
unterstützt und ergänzt erforderlichenfalls deren Tätigkeit in folgenden Bereichen: 

— Verbesserung der Kenntnis und Verbreitung der Kultur und Geschichte der europäischen Völker, 

— Erhaltung und Schutz des kulturellen Erbes von europäischer Bedeutung, 

— nichtkommerzieller Kulturaustausch, 

— künstlerisches und literarisches Schaffen, einschließlich im audiovisuellen Bereich. 

(3) Die Union und die Mitgliedstaaten fördern die Zusammenarbeit mit dritten Ländern und den 
für den Kulturbereich zuständigen internationalen Organisationen, insbesondere mit dem Europarat. 

(4) Die Union trägt bei ihrer Tätigkeit aufgrund anderer Bestimmungen der Verträge den kultu
rellen Aspekten Rechnung, insbesondere zur Wahrung und Förderung der Vielfalt ihrer Kulturen. 

(5) Als Beitrag zur Verwirklichung der Ziele dieses Artikels 

— erlassen das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
und nach Anhörung des Ausschusses der Regionen Fördermaßnahmen unter Ausschluss jeglicher 
Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten. 

— erlässt der Rat auf Vorschlag der Kommission Empfehlungen. 

TITEL XIV 

GESUNDHEITSWESEN 

Artikel 168 
(ex-Artikel 152 EGV) 

(1) Bei der Festlegung und Durchführung aller Unionspolitiken und -maßnahmen wird ein hohes 
Gesundheitsschutzniveau sichergestellt. 

Die Tätigkeit der Union ergänzt die Politik der Mitgliedstaaten und ist auf die Verbesserung der 
Gesundheit der Bevölkerung, die Verhütung von Humankrankheiten und die Beseitigung von Ursa
chen für die Gefährdung der körperlichen und geistigen Gesundheit gerichtet. Sie umfasst die Be
kämpfung der weit verbreiteten schweren Krankheiten, wobei die Erforschung der Ursachen, der 
Übertragung und der Verhütung dieser Krankheiten sowie Gesundheitsinformation und -erziehung 
gefördert werden; außerdem umfasst sie die Beobachtung, frühzeitige Meldung und Bekämpfung 
schwerwiegender grenzüberschreitender Gesundheitsgefahren. 

Die Union ergänzt die Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Verringerung drogenkonsumbedingter 
Gesundheitsschäden einschließlich der Informations- und Vorbeugungsmaßnahmen.
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(2) Die Union fördert die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in den in diesem Artikel 
genannten Bereichen und unterstützt erforderlichenfalls deren Tätigkeit. Sie fördert insbesondere die 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, die darauf abzielt, die Komplementarität ihrer Ge
sundheitsdienste in den Grenzgebieten zu verbessern. 

Die Mitgliedstaaten koordinieren untereinander im Benehmen mit der Kommission ihre Politiken und 
Programme in den in Absatz 1 genannten Bereichen. Die Kommission kann in enger Verbindung mit 
den Mitgliedstaaten alle Initiativen ergreifen, die dieser Koordinierung förderlich sind, insbesondere 
Initiativen, die darauf abzielen, Leitlinien und Indikatoren festzulegen, den Austausch bewährter 
Verfahren durchzuführen und die erforderlichen Elemente für eine regelmäßige Überwachung und 
Bewertung auszuarbeiten. Das Europäische Parlament wird in vollem Umfang unterrichtet. 

(3) Die Union und die Mitgliedstaaten fördern die Zusammenarbeit mit dritten Ländern und den 
für das Gesundheitswesen zuständigen internationalen Organisationen. 

(4) Abweichend von Artikel 2 Absatz 5 und Artikel 6 Buchstabe a tragen das Europäische 
Parlament und der Rat nach Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe k gemäß dem ordentlichen Gesetz
gebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie des Ausschusses 
der Regionen mit folgenden Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele dieses Artikels bei, um den 
gemeinsamen Sicherheitsanliegen Rechnung zu tragen: 

a) Maßnahmen zur Festlegung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards für Organe und Substanzen 
menschlichen Ursprungs sowie für Blut und Blutderivate; diese Maßnahmen hindern die Mitglied
staaten nicht daran, strengere Schutzmaßnahmen beizubehalten oder einzuführen; 

b) Maßnahmen in den Bereichen Veterinärwesen und Pflanzenschutz, die unmittelbar den Schutz der 
Gesundheit der Bevölkerung zum Ziel haben; 

c) Maßnahmen zur Festlegung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards für Arzneimittel und Me
dizinprodukte. 

(5) Das Europäische Parlament und der Rat können unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach 
Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen auch Förder
maßnahmen zum Schutz und zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit sowie insbesondere 
zur Bekämpfung der weit verbreiteten schweren grenzüberschreitenden Krankheiten, Maßnahmen zur 
Beobachtung, frühzeitigen Meldung und Bekämpfung schwerwiegender grenzüberschreitender Ge
sundheitsgefahren sowie Maßnahmen, die unmittelbar den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung 
vor Tabakkonsum und Alkoholmissbrauch zum Ziel haben, erlassen. 

(6) Der Rat kann ferner auf Vorschlag der Kommission für die in diesem Artikel genannten 
Zwecke Empfehlungen erlassen. 

(7) Bei der Tätigkeit der Union wird die Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Festlegung ihrer 
Gesundheitspolitik sowie für die Organisation des Gesundheitswesens und die medizinische Ver
sorgung gewahrt. Die Verantwortung der Mitgliedstaaten umfasst die Verwaltung des
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Gesundheitswesens und der medizinischen Versorgung sowie die Zuweisung der dafür bereitgestellten 
Mittel. Die Maßnahmen nach Absatz 4 Buchstabe a lassen die einzelstaatlichen Regelungen über die 
Spende oder die medizinische Verwendung von Organen und Blut unberührt. 

TITEL XV 

VERBRAUCHERSCHUTZ 

Artikel 169 
(ex-Artikel 153 EGV) 

(1) Zur Förderung der Interessen der Verbraucher und zur Gewährleistung eines hohen Verbrau
cherschutzniveaus leistet die Union einen Beitrag zum Schutz der Gesundheit, der Sicherheit und der 
wirtschaftlichen Interessen der Verbraucher sowie zur Förderung ihres Rechtes auf Information, 
Erziehung und Bildung von Vereinigungen zur Wahrung ihrer Interessen. 

(2) Die Union leistet einen Beitrag zur Erreichung der in Absatz 1 genannten Ziele durch 

a) Maßnahmen, die sie im Rahmen der Verwirklichung des Binnenmarkts nach Artikel 114 erlässt; 

b) Maßnahmen zur Unterstützung, Ergänzung und Überwachung der Politik der Mitgliedstaaten. 

(3) Das Europäische Parlament und der Rat beschließen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungs
verfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses die Maßnahmen nach Absatz 
2 Buchstabe b. 

(4) Die nach Absatz 3 beschlossenen Maßnahmen hindern die einzelnen Mitgliedstaaten nicht 
daran, strengere Schutzmaßnahmen beizubehalten oder zu ergreifen. Diese Maßnahmen müssen mit 
den Verträgen vereinbar sein. Sie werden der Kommission mitgeteilt. 

TITEL XVI 

TRANSEUROPÄISCHE NETZE 

Artikel 170 
(ex-Artikel 154 EGV) 

(1) Um einen Beitrag zur Verwirklichung der Ziele der Artikel 26 und 174 zu leisten und den 
Bürgern der Union, den Wirtschaftsbeteiligten sowie den regionalen und lokalen Gebietskörperschaf
ten in vollem Umfang die Vorteile zugute kommen zu lassen, die sich aus der Schaffung eines 
Raumes ohne Binnengrenzen ergeben, trägt die Union zum Auf- und Ausbau transeuropäischer 
Netze in den Bereichen der Verkehrs-, Telekommunikations- und Energieinfrastruktur bei.
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(2) Die Tätigkeit der Union zielt im Rahmen eines Systems offener und wettbewerbsorientierter 
Märkte auf die Förderung des Verbunds und der Interoperabilität der einzelstaatlichen Netze sowie 
des Zugangs zu diesen Netzen ab. Sie trägt insbesondere der Notwendigkeit Rechnung, insulare, 
eingeschlossene und am Rande gelegene Gebiete mit den zentralen Gebieten der Union zu verbinden. 

Artikel 171 
(ex-Artikel 155 EGV) 

(1) Zur Erreichung der Ziele des Artikels 170 geht die Union wie folgt vor: 

— Sie stellt eine Reihe von Leitlinien auf, in denen die Ziele, die Prioritäten und die Grundzüge der 
im Bereich der transeuropäischen Netze in Betracht gezogenen Aktionen erfasst werden; in diesen 
Leitlinien werden Vorhaben von gemeinsamem Interesse ausgewiesen; 

— sie führt jede Aktion durch, die sich gegebenenfalls als notwendig erweist, um die Interoperabilität 
der Netze zu gewährleisten, insbesondere im Bereich der Harmonisierung der technischen Nor
men; 

— sie kann von den Mitgliedstaaten unterstützte Vorhaben von gemeinsamem Interesse, die im 
Rahmen der Leitlinien gemäß dem ersten Gedankenstrich ausgewiesen sind, insbesondere in 
Form von Durchführbarkeitsstudien, Anleihebürgschaften oder Zinszuschüssen unterstützen; die 
Union kann auch über den nach Artikel 177 errichteten Kohäsionsfonds zu spezifischen Ver
kehrsinfrastrukturvorhaben in den Mitgliedstaaten finanziell beitragen. 

Die Union berücksichtigt bei ihren Maßnahmen die potenzielle wirtschaftliche Lebensfähigkeit der 
Vorhaben. 

(2) Die Mitgliedstaaten koordinieren untereinander in Verbindung mit der Kommission die einzel
staatlichen Politiken, die sich erheblich auf die Verwirklichung der Ziele des Artikels 170 auswirken 
können. Die Kommission kann in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten alle Initiativen 
ergreifen, die dieser Koordinierung förderlich sind. 

(3) Die Union kann beschließen, mit dritten Ländern zur Förderung von Vorhaben von gemein
samem Interesse sowie zur Sicherstellung der Interoperabilität der Netze zusammenzuarbeiten. 

Artikel 172 
(ex-Artikel 156 EGV) 

Die Leitlinien und die übrigen Maßnahmen nach Artikel 171 Absatz 1 werden vom Europäischen 
Parlament und vom Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des 
Wirtschafts- und Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen festgelegt. 

Leitlinien und Vorhaben von gemeinsamem Interesse, die das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
betreffen, bedürfen der Billigung des betroffenen Mitgliedstaats.
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TITEL XVII 

INDUSTRIE 

Artikel 173 
(ex-Artikel 157 EGV) 

(1) Die Union und die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die notwendigen Voraussetzungen für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie der Union gewährleistet sind. 

Zu diesem Zweck zielt ihre Tätigkeit entsprechend einem System offener und wettbewerbsorientierter 
Märkte auf Folgendes ab: 

— Erleichterung der Anpassung der Industrie an die strukturellen Veränderungen; 

— Förderung eines für die Initiative und Weiterentwicklung der Unternehmen in der gesamten 
Union, insbesondere der kleinen und mittleren Unternehmen, günstigen Umfelds; 

— Förderung eines für die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen günstigen Umfelds; 

— Förderung einer besseren Nutzung des industriellen Potenzials der Politik in den Bereichen 
Innovation, Forschung und technologische Entwicklung. 

(2) Die Mitgliedstaaten konsultieren einander in Verbindung mit der Kommission und koordinie
ren, soweit erforderlich, ihre Maßnahmen. Die Kommission kann alle Initiativen ergreifen, die dieser 
Koordinierung förderlich sind, insbesondere Initiativen, die darauf abzielen, Leitlinien und Indikatoren 
festzulegen, den Austausch bewährter Verfahren durchzuführen und die erforderlichen Elemente für 
eine regelmäßige Überwachung und Bewertung auszuarbeiten. Das Europäische Parlament wird in 
vollem Umfang unterrichtet. 

(3) Die Union trägt durch die Politik und die Maßnahmen, die sie aufgrund anderer Bestimmungen 
der Verträge durchführt, zur Erreichung der Ziele des Absatzes 1 bei. Das Europäische Parlament und 
der Rat können unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozial
ausschusses spezifische Maßnahmen zur Unterstützung der in den Mitgliedstaaten durchgeführten 
Maßnahmen im Hinblick auf die Verwirklichung der Ziele des Absatzes 1 beschließen. 

Dieser Titel bietet keine Grundlage dafür, dass die Union irgendeine Maßnahme einführt, die zu 
Wettbewerbsverzerrungen führen könnte oder steuerliche Vorschriften oder Bestimmungen betref
fend die Rechte und Interessen der Arbeitnehmer enthält.
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TITEL XVIII 

WIRTSCHAFTLICHER, SOZIALER UND TERRITORIALER ZUSAMMENHALT 

Artikel 174 
(ex-Artikel 158 EGV) 

Die Union entwickelt und verfolgt weiterhin ihre Politik zur Stärkung ihres wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalts, um eine harmonische Entwicklung der Union als Ganzes zu för
dern. 

Die Union setzt sich insbesondere zum Ziel, die Unterschiede im Entwicklungsstand der verschiede
nen Regionen und den Rückstand der am stärksten benachteiligten Gebiete zu verringern. 

Unter den betreffenden Gebieten gilt besondere Aufmerksamkeit den ländlichen Gebieten, den vom 
industriellen Wandel betroffenen Gebieten und den Gebieten mit schweren und dauerhaften natür
lichen oder demografischen Nachteilen, wie den nördlichsten Regionen mit sehr geringer Bevölke
rungsdichte sowie den Insel-, Grenz- und Bergregionen. 

Artikel 175 
(ex-Artikel 159 EGV) 

Die Mitgliedstaaten führen und koordinieren ihre Wirtschaftspolitik in der Weise, dass auch die in 
Artikel 174 genannten Ziele erreicht werden. Die Festlegung und Durchführung der Politiken und 
Aktionen der Union sowie die Errichtung des Binnenmarkts berücksichtigen die Ziele des Artikels 
174 und tragen zu deren Verwirklichung bei. Die Union unterstützt auch diese Bemühungen durch 
die Politik, die sie mit Hilfe der Strukturfonds (Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die 
Landwirtschaft – Abteilung Ausrichtung, Europäischer Sozialfonds, Europäischer Fonds für regionale 
Entwicklung), der Europäischen Investitionsbank und der sonstigen vorhandenen Finanzierungsinstru
mente führt. 

Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament, dem Rat, dem Wirtschafts- und Sozialaus
schuss und dem Ausschuss der Regionen alle drei Jahre Bericht über die Fortschritte bei der Ver
wirklichung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts und über die Art und 
Weise, in der die in diesem Artikel vorgesehenen Mittel hierzu beigetragen haben. Diesem Bericht 
werden erforderlichenfalls entsprechende Vorschläge beigefügt. 

Falls sich spezifische Aktionen außerhalb der Fonds und unbeschadet der im Rahmen der anderen 
Politiken der Union beschlossenen Maßnahmen als erforderlich erweisen, so können sie vom Euro
päischen Parlament und vom Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren nach Anhörung 
des Wirtschafts- und Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen beschlossen werden. 

Artikel 176 
(ex-Artikel 160 EGV) 

Aufgabe des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung ist es, durch Beteiligung an der Entwick
lung und an der strukturellen Anpassung der rückständigen Gebiete und an der Umstellung der 
Industriegebiete mit rückläufiger Entwicklung zum Ausgleich der wichtigsten regionalen Ungleichge
wichte in der Union beizutragen.
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Artikel 177 
(ex-Artikel 161 EGV) 

Unbeschadet des Artikels 178 legen das Europäische Parlament und der Rat durch Verordnungen 
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozial
ausschusses und des Ausschusses der Regionen die Aufgaben, die vorrangigen Ziele und die Orga
nisation der Strukturfonds fest, was ihre Neuordnung einschließen kann. Nach demselben Verfahren 
werden ferner die für die Fonds geltenden allgemeinen Regeln sowie die Bestimmungen festgelegt, die 
zur Gewährleistung einer wirksamen Arbeitsweise und zur Koordinierung der Fonds sowohl unter
einander als auch mit den anderen vorhandenen Finanzierungsinstrumenten erforderlich sind. 

Ein nach demselben Verfahren errichteter Kohäsionsfonds trägt zu Vorhaben in den Bereichen Um
welt und transeuropäische Netze auf dem Gebiet der Verkehrsinfrastruktur finanziell bei. 

Artikel 178 
(ex-Artikel 162 EGV) 

Die den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung betreffenden Durchführungsverordnungen 
werden vom Europäischen Parlament und vom Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen 
gefasst. 

Für den Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft, Abteilung Ausrich
tung, und den Europäischen Sozialfonds sind die Artikel 43 bzw. 164 weiterhin anwendbar. 

TITEL XIX 

FORSCHUNG, TECHNOLOGISCHE ENTWICKLUNG UND RAUMFAHRT 

Artikel 179 
(ex-Artikel 163 EGV) 

(1) Die Union hat zum Ziel, ihre wissenschaftlichen und technologischen Grundlagen dadurch zu 
stärken, dass ein europäischer Raum der Forschung geschaffen wird, in dem Freizügigkeit für Forscher 
herrscht und wissenschaftliche Erkenntnisse und Technologien frei ausgetauscht werden, die Entwick
lung ihrer Wettbewerbsfähigkeit einschließlich der ihrer Industrie zu fördern sowie alle Forschungs
maßnahmen zu unterstützen, die aufgrund anderer Kapitel der Verträge für erforderlich gehalten 
werden. 

(2) In diesem Sinne unterstützt sie in der gesamten Union die Unternehmen – einschließlich der 
kleinen und mittleren Unternehmen –, die Forschungszentren und die Hochschulen bei ihren Bemü
hungen auf dem Gebiet der Forschung und technologischen Entwicklung von hoher Qualität; sie 
fördert ihre Zusammenarbeitsbestrebungen, damit vor allem die Forscher ungehindert über die 
Grenzen hinweg zusammenarbeiten und die Unternehmen die Möglichkeiten des Binnenmarkts in 
vollem Umfang nutzen können, und zwar insbesondere durch Öffnen des einzelstaatlichen öffent
lichen Auftragswesens, Festlegung gemeinsamer Normen und Beseitigung der dieser Zusammenarbeit 
entgegenstehenden rechtlichen und steuerlichen Hindernisse.
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(3) Alle Maßnahmen der Union aufgrund der Verträge auf dem Gebiet der Forschung und der 
technologischen Entwicklung einschließlich der Demonstrationsvorhaben werden nach Maßgabe die
ses Titels beschlossen und durchgeführt. 

Artikel 180 
(ex-Artikel 164 EGV) 

Zur Erreichung dieser Ziele trifft die Union folgende Maßnahmen, welche die in den Mitgliedstaaten 
durchgeführten Aktionen ergänzen: 

a) Durchführung von Programmen für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration 
unter Förderung der Zusammenarbeit mit und zwischen Unternehmen, Forschungszentren und 
Hochschulen; 

b) Förderung der Zusammenarbeit mit dritten Ländern und internationalen Organisationen auf dem 
Gebiet der Forschung der Union, technologischen Entwicklung und Demonstration; 

c) Verbreitung und Auswertung der Ergebnisse der Tätigkeiten auf dem Gebiet der Forschung der 
Union, technologischen Entwicklung und Demonstration; 

d) Förderung der Ausbildung und der Mobilität der Forscher aus der Union. 

Artikel 181 
(ex-Artikel 165 EGV) 

(1) Die Union und die Mitgliedstaaten koordinieren ihre Tätigkeiten auf dem Gebiet der Forschung 
und der technologischen Entwicklung, um die Kohärenz der einzelstaatlichen Politiken und der 
Politik der Union sicherzustellen. 

(2) Die Kommission kann in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten alle Initiativen er
greifen, die der Koordinierung nach Absatz 1 förderlich sind, insbesondere Initiativen, die darauf 
abzielen, Leitlinien und Indikatoren festzulegen, den Austausch bewährter Verfahren durchzuführen 
und die erforderlichen Elemente für eine regelmäßige Überwachung und Bewertung auszuarbeiten. 
Das Europäische Parlament wird in vollem Umfang unterrichtet. 

Artikel 182 
(ex-Artikel 166 EGV) 

(1) Das Europäische Parlament und der Rat stellen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsver
fahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses ein mehrjähriges Rahmenpro
gramm auf, in dem alle Aktionen der Union zusammengefasst werden. 

In dem Rahmenprogramm werden 

— die wissenschaftlichen und technologischen Ziele, die mit den Maßnahmen nach Artikel 180 
erreicht werden sollen, sowie die jeweiligen Prioritäten festgelegt;
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— die Grundzüge dieser Maßnahmen angegeben; 

— der Gesamthöchstbetrag und die Einzelheiten der finanziellen Beteiligung der Union am Rahmen
programm sowie die jeweiligen Anteile der vorgesehenen Maßnahmen festgelegt. 

(2) Das Rahmenprogramm wird je nach Entwicklung der Lage angepasst oder ergänzt. 

(3) Die Durchführung des Rahmenprogramms erfolgt durch spezifische Programme, die innerhalb 
einer jeden Aktion entwickelt werden. In jedem spezifischen Programm werden die Einzelheiten 
seiner Durchführung, seine Laufzeit und die für notwendig erachteten Mittel festgelegt. Die Summe 
der in den spezifischen Programmen für notwendig erachteten Beträge darf den für das Rahmenpro
gramm und für jede Aktion festgesetzten Gesamthöchstbetrag nicht überschreiten. 

(4) Die spezifischen Programme werden vom Rat gemäß einem besonderen Gesetzgebungsver
fahren nach Anhörung des Europäischen Parlaments und des Wirtschafts- und Sozialausschusses 
beschlossen. 

(5) Ergänzend zu den in dem mehrjährigen Rahmenprogramm vorgesehenen Aktionen erlassen 
das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach 
Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses die Maßnahmen, die für die Verwirklichung des 
Europäischen Raums der Forschung notwendig sind. 

Artikel 183 
(ex-Artikel 167 EGV) 

Zur Durchführung des mehrjährigen Rahmenprogramms legt die Union Folgendes fest: 

— die Regeln für die Beteiligung der Unternehmen, der Forschungszentren und der Hochschulen; 

— die Regeln für die Verbreitung der Forschungsergebnisse. 

Artikel 184 
(ex-Artikel 168 EGV) 

Bei der Durchführung des mehrjährigen Rahmenprogramms können Zusatzprogramme beschlossen 
werden, an denen nur bestimmte Mitgliedstaaten teilnehmen, die sie vorbehaltlich einer etwaigen 
Beteiligung der Union auch finanzieren. 

Die Union legt die Regeln für die Zusatzprogramme fest, insbesondere hinsichtlich der Verbreitung 
der Kenntnisse und des Zugangs anderer Mitgliedstaaten.
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Artikel 185 
(ex-Artikel 169 EGV) 

Die Union kann im Einvernehmen mit den betreffenden Mitgliedstaaten bei der Durchführung des 
mehrjährigen Rahmenprogramms eine Beteiligung an Forschungs- und Entwicklungsprogrammen 
mehrerer Mitgliedstaaten, einschließlich der Beteiligung an den zu ihrer Durchführung geschaffenen 
Strukturen, vorsehen. 

Artikel 186 
(ex-Artikel 170 EGV) 

Die Union kann bei der Durchführung des mehrjährigen Rahmenprogramms eine Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Forschung, technologischen Entwicklung und Demonstration der Union mit 
dritten Ländern oder internationalen Organisationen vorsehen. 

Die Einzelheiten dieser Zusammenarbeit können Gegenstand von Abkommen zwischen der Union 
und den betreffenden dritten Parteien sein. 

Artikel 187 
(ex-Artikel 171 EGV) 

Die Union kann gemeinsame Unternehmen gründen oder andere Strukturen schaffen, die für die 
ordnungsgemäße Durchführung der Programme für Forschung, technologische Entwicklung und 
Demonstration der Union erforderlich sind. 

Artikel 188 
(ex-Artikel 172) 

Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments und 
des Wirtschafts- und Sozialausschusses die in Artikel 187 vorgesehenen Bestimmungen fest. 

Das Europäische Parlament und der Rat legen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und 
nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses die in den Artikeln 183, 184 und 185 
vorgesehenen Bestimmungen fest. Für die Verabschiedung der Zusatzprogramme ist die Zustimmung 
der daran beteiligten Mitgliedstaaten erforderlich. 

Artikel 189 

(1) Zur Förderung des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts, der Wettbewerbsfähigkeit 
der Industrie und der Durchführung ihrer Politik arbeitet die Union eine europäische Raumfahrt
politik aus. Sie kann zu diesem Zweck gemeinsame Initiativen fördern, die Forschung und tech
nologische Entwicklung unterstützen und die Anstrengungen zur Erforschung und Nutzung des 
Weltraums koordinieren.
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(2) Als Beitrag zur Erreichung der Ziele des Absatzes 1 werden vom Europäischen Parlament und 
vom Rat unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten gemäß 
dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren die notwendigen Maßnahmen erlassen, was in Form eines 
europäischen Raumfahrtprogramms geschehen kann. 

(3) Die Union stellt die zweckdienlichen Verbindungen zur Europäischen Weltraumorganisation 
her. 

(4) Dieser Artikel gilt unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Titels. 

Artikel 190 
(ex-Artikel 173 EGV) 

Zu Beginn jedes Jahres unterbreitet die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen 
Bericht. Dieser Bericht erstreckt sich insbesondere auf die Tätigkeiten auf dem Gebiet der Forschung 
und technologischen Entwicklung und der Verbreitung der Ergebnisse dieser Tätigkeiten während des 
Vorjahres sowie auf das Arbeitsprogramm des laufenden Jahres. 

TITEL XX 

UMWELT 

Artikel 191 
(ex-Artikel 174 EGV) 

(1) Die Umweltpolitik der Union trägt zur Verfolgung der nachstehenden Ziele bei: 

— Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Verbesserung ihrer Qualität; 

— Schutz der menschlichen Gesundheit; 

— umsichtige und rationelle Verwendung der natürlichen Ressourcen; 

— Förderung von Maßnahmen auf internationaler Ebene zur Bewältigung regionaler oder globaler 
Umweltprobleme und insbesondere zur Bekämpfung des Klimawandels. 

(2) Die Umweltpolitik der Union zielt unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Gegebenheiten 
in den einzelnen Regionen der Union auf ein hohes Schutzniveau ab. Sie beruht auf den Grundsätzen 
der Vorsorge und Vorbeugung, auf dem Grundsatz, Umweltbeeinträchtigungen mit Vorrang an ihrem 
Ursprung zu bekämpfen, sowie auf dem Verursacherprinzip. 

Im Hinblick hierauf umfassen die den Erfordernissen des Umweltschutzes entsprechenden Harmoni
sierungsmaßnahmen gegebenenfalls eine Schutzklausel, mit der die Mitgliedstaaten ermächtigt wer
den, aus nicht wirtschaftlich bedingten umweltpolitischen Gründen vorläufige Maßnahmen zu treffen, 
die einem Kontrollverfahren der Union unterliegen.
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(3) Bei der Erarbeitung ihrer Umweltpolitik berücksichtigt die Union 

— die verfügbaren wissenschaftlichen und technischen Daten; 

— die Umweltbedingungen in den einzelnen Regionen der Union; 

— die Vorteile und die Belastung aufgrund des Tätigwerdens bzw. eines Nichttätigwerdens; 

— die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Union insgesamt sowie die ausgewogene Entwick
lung ihrer Regionen. 

(4) Die Union und die Mitgliedstaaten arbeiten im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse mit dritten 
Ländern und den zuständigen internationalen Organisationen zusammen. Die Einzelheiten der Zu
sammenarbeit der Union können Gegenstand von Abkommen zwischen dieser und den betreffenden 
dritten Parteien sein. 

Unterabsatz 1 berührt nicht die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, in internationalen Gremien zu 
verhandeln und internationale Abkommen zu schließen. 

Artikel 192 
(ex-Artikel 175 EGV) 

(1) Das Europäische Parlament und der Rat beschließen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungs
verfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie des Ausschusses der 
Regionen über das Tätigwerden der Union zur Erreichung der in Artikel 191 genannten Ziele. 

(2) Abweichend von dem Beschlussverfahren des Absatzes 1 und unbeschadet des Artikels 114 
erlässt der Rat gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren nach Anhörung des Europäischen 
Parlaments, des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen einstimmig 

a) Vorschriften überwiegend steuerlicher Art; 

b) Maßnahmen, die 

— die Raumordnung berühren, 

— die mengenmäßige Bewirtschaftung der Wasserressourcen berühren oder die Verfügbarkeit 
dieser Ressourcen mittelbar oder unmittelbar betreffen, 

— die Bodennutzung mit Ausnahme der Abfallbewirtschaftung berühren; 

c) Maßnahmen, welche die Wahl eines Mitgliedstaats zwischen verschiedenen Energiequellen und die 
allgemeine Struktur seiner Energieversorgung erheblich berühren. 

Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments, des 
Wirtschafts- und Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen einstimmig festlegen, dass für 
die in Unterabsatz 1 genannten Bereiche das ordentliche Gesetzgebungsverfahren gilt.
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(3) Das Europäische Parlament und der Rat beschließen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungs
verfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie des Ausschusses der 
Regionen allgemeine Aktionsprogramme, in denen die vorrangigen Ziele festgelegt werden. 

Die zur Durchführung dieser Programme erforderlichen Maßnahmen werden, je nach Fall, nach dem 
in Absatz 1 beziehungsweise Absatz 2 vorgesehenen Verfahren erlassen. 

(4) Unbeschadet bestimmter Maßnahmen der Union tragen die Mitgliedstaaten für die Finanzie
rung und Durchführung der Umweltpolitik Sorge. 

(5) Sofern eine Maßnahme nach Absatz 1 mit unverhältnismäßig hohen Kosten für die Behörden 
eines Mitgliedstaats verbunden ist, werden darin unbeschadet des Verursacherprinzips geeignete Be
stimmungen in folgender Form vorgesehen: 

— vorübergehende Ausnahmeregelungen und/oder 

— eine finanzielle Unterstützung aus dem nach Artikel 177 errichteten Kohäsionsfonds. 

Artikel 193 
(ex-Artikel 176 EGV) 

Die Schutzmaßnahmen, die aufgrund des Artikels 192 getroffen werden, hindern die einzelnen 
Mitgliedstaaten nicht daran, verstärkte Schutzmaßnahmen beizubehalten oder zu ergreifen. Die be
treffenden Maßnahmen müssen mit den Verträgen vereinbar sein. Sie werden der Kommission 
notifiziert. 

TITEL XXI 

ENERGIE 

Artikel 194 

(1) Die Energiepolitik der Union verfolgt im Geiste der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten im 
Rahmen der Verwirklichung oder des Funktionierens des Binnenmarkts und unter Berücksichtigung 
der Notwendigkeit der Erhaltung und Verbesserung der Umwelt folgende Ziele: 

a) Sicherstellung des Funktionierens des Energiemarkts; 

b) Gewährleistung der Energieversorgungssicherheit in der Union; 

c) Förderung der Energieeffizienz und von Energieeinsparungen sowie Entwicklung neuer und er
neuerbarer Energiequellen und 

d) Förderung der Interkonnektion der Energienetze.
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(2) Unbeschadet der Anwendung anderer Bestimmungen der Verträge erlassen das Europäische 
Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren die Maßnahmen, die er
forderlich sind, um die Ziele nach Absatz 1 zu verwirklichen. Der Erlass dieser Maßnahmen erfolgt 
nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen. 

Diese Maßnahmen berühren unbeschadet des Artikels 192 Absatz 2 Buchstabe c nicht das Recht 
eines Mitgliedstaats, die Bedingungen für die Nutzung seiner Energieressourcen, seine Wahl zwischen 
verschiedenen Energiequellen und die allgemeine Struktur seiner Energieversorgung zu bestimmen. 

(3) Abweichend von Absatz 2 erlässt der Rat die darin genannten Maßnahmen gemäß einem 
besonderen Gesetzgebungsverfahren einstimmig nach Anhörung des Europäischen Parlaments, wenn 
sie überwiegend steuerlicher Art sind. 

TITEL XXII 

TOURISMUS 

Artikel 195 

(1) Die Union ergänzt die Maßnahmen der Mitgliedstaaten im Tourismussektor, insbesondere 
durch die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen der Union in diesem Sektor. 

Die Union verfolgt zu diesem Zweck mit ihrer Tätigkeit das Ziel, 

a) die Schaffung eines günstigen Umfelds für die Entwicklung der Unternehmen in diesem Sektor 
anzuregen; 

b) die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten insbesondere durch den Austausch bewährter 
Praktiken zu unterstützen. 

(2) Das Europäische Parlament und der Rat erlassen unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren die 
spezifischen Maßnahmen zur Ergänzung der Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten zur Verwirklichung 
der in diesem Artikel genannten Ziele durchführen. 

TITEL XXIII 

KATASTROPHENSCHUTZ 

Artikel 196 

(1) Die Union fördert die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, um die Systeme zur 
Verhütung von Naturkatastrophen oder von vom Menschen verursachten Katastrophen und zum 
Schutz vor solchen Katastrophen wirksamer zu gestalten.
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Die Tätigkeit der Union hat folgende Ziele: 

a) Unterstützung und Ergänzung der Tätigkeit der Mitgliedstaaten auf nationaler, regionaler und 
kommunaler Ebene im Hinblick auf die Risikoprävention, auf die Ausbildung der in den Mit
gliedstaaten am Katastrophenschutz Beteiligten und auf Einsätze im Falle von Naturkatastrophen 
oder von vom Menschen verursachten Katastrophen in der Union; 

b) Förderung einer schnellen und effizienten Zusammenarbeit in der Union zwischen den einzel
staatlichen Katastrophenschutzstellen; 

c) Verbesserung der Kohärenz der Katastrophenschutzmaßnahmen auf internationaler Ebene. 

(2) Das Europäische Parlament und der Rat erlassen unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren die er
forderlichen Maßnahmen zur Verfolgung der Ziele des Absatzes 1. 

TITEL XXIV 

VERWALTUNGSZUSAMMENARBEIT 

Artikel 197 

(1) Die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Union entscheidende effektive Durchführung 
des Unionsrechts durch die Mitgliedstaaten ist als Frage von gemeinsamem Interesse anzusehen. 

(2) Die Union kann die Mitgliedstaaten in ihren Bemühungen um eine Verbesserung der Fähigkeit 
ihrer Verwaltung zur Durchführung des Unionsrechts unterstützen. Dies kann insbesondere die 
Erleichterung des Austauschs von Informationen und von Beamten sowie die Unterstützung von 
Aus- und Weiterbildungsprogrammen beinhalten. Die Mitgliedstaaten müssen diese Unterstützung 
nicht in Anspruch nehmen. Das Europäische Parlament und der Rat erlassen die erforderlichen 
Maßnahmen unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
durch Verordnungen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren. 

(3) Dieser Artikel berührt weder die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, das Unionsrecht durch
zuführen, noch die Befugnisse und Pflichten der Kommission. Er berührt auch nicht die übrigen 
Bestimmungen der Verträge, in denen eine Verwaltungszusammenarbeit unter den Mitgliedstaaten 
sowie zwischen diesen und der Union vorgesehen ist.
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VIERTER TEIL 

DIE ASSOZIIERUNG DER ÜBERSEEISCHEN LÄNDER UND 
HOHEITSGEBIETE 

Artikel 198 
(ex-Artikel 182 EGV) 

Die Mitgliedstaaten kommen überein, die außereuropäischen Länder und Hoheitsgebiete, die mit 
Dänemark, Frankreich, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich besondere Beziehungen 
unterhalten, der Union zu assoziieren. Diese Länder und Hoheitsgebiete, im Folgenden als „Länder 
und Hoheitsgebiete“ bezeichnet, sind in Anhang II aufgeführt. 

Ziel der Assoziierung ist die Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Länder und 
Hoheitsgebiete und die Herstellung enger Wirtschaftsbeziehungen zwischen ihnen und der gesamten 
Union. 

Entsprechend den in der Präambel dieses Vertrags aufgestellten Grundsätzen soll die Assoziierung in 
erster Linie den Interessen der Einwohner dieser Länder und Hoheitsgebiete dienen und ihren Wohl
stand fördern, um sie der von ihnen erstrebten wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung 
entgegenzuführen. 

Artikel 199 
(ex-Artikel 183 EGV) 

Mit der Assoziierung werden folgende Zwecke verfolgt: 

1. Die Mitgliedstaaten wenden auf ihren Handelsverkehr mit den Ländern und Hoheitsgebieten das 
System an, das sie aufgrund der Verträge untereinander anwenden. 

2. Jedes Land oder Hoheitsgebiet wendet auf seinen Handelsverkehr mit den Mitgliedstaaten und den 
anderen Ländern und Hoheitsgebieten das System an, das es auf den europäischen Staat anwendet, 
mit dem es besondere Beziehungen unterhält. 

3. Die Mitgliedstaaten beteiligen sich an den Investitionen, welche die fortschreitende Entwicklung 
dieser Länder und Hoheitsgebiete erfordert. 

4. Bei Ausschreibungen und Lieferungen für Investitionen, die von der Union finanziert werden, 
steht die Beteiligung zu gleichen Bedingungen allen natürlichen und juristischen Personen offen, 
welche die Staatsangehörigkeit der Mitgliedstaaten oder der Länder oder Hoheitsgebiete besitzen. 

5. Soweit aufgrund des Artikels 203 nicht Sonderregelungen getroffen werden, gelten zwischen den 
Mitgliedstaaten und den Ländern und Hoheitsgebieten für das Niederlassungsrecht ihrer Staats
angehörigen und Gesellschaften die Bestimmungen und Verfahrensregeln des Kapitels Niederlas
sungsfreiheit, und zwar unter Ausschluss jeder Diskriminierung.
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Artikel 200 
(ex-Artikel 184 EGV) 

(1) Zölle bei der Einfuhr von Waren aus den Ländern und Hoheitsgebieten in die Mitgliedstaaten 
sind verboten; dies geschieht nach Maßgabe des in den Verträgen vorgesehenen Verbots von Zöllen 
zwischen den Mitgliedstaaten. 

(2) In jedem Land und Hoheitsgebiet sind Zölle bei der Einfuhr von Waren aus den Mitglied
staaten und den anderen Ländern und Hoheitsgebieten nach Maßgabe des Artikels 30 verboten. 

(3) Die Länder und Hoheitsgebiete können jedoch Zölle erheben, die den Erfordernissen ihrer 
Entwicklung und Industrialisierung entsprechen oder als Finanzzölle der Finanzierung ihres Haushalts 
dienen. 

Die in Unterabsatz 1 genannten Zölle dürfen nicht höher sein als diejenigen, die für die Einfuhr von 
Waren aus dem Mitgliedstaat gelten, mit dem das entsprechende Land oder Hoheitsgebiet besondere 
Beziehungen unterhält. 

(4) Absatz 2 gilt nicht für die Länder und Hoheitsgebiete, die aufgrund besonderer internationaler 
Verpflichtungen bereits einen nichtdiskriminierenden Zolltarif anwenden. 

(5) Die Festlegung oder Änderung der Zollsätze für Waren, die in die Länder und Hoheitsgebiete 
eingeführt werden, darf weder rechtlich noch tatsächlich zu einer mittelbaren oder unmittelbaren 
Diskriminierung zwischen den Einfuhren aus den einzelnen Mitgliedstaaten führen. 

Artikel 201 
(ex-Artikel 185 EGV) 

Ist die Höhe der Zollsätze, die bei der Einfuhr in ein Land oder Hoheitsgebiet für Waren aus einem 
dritten Land gelten, bei Anwendung des Artikels 200 Absatz 1 geeignet, Verkehrsverlagerungen zum 
Nachteil eines Mitgliedstaats hervorzurufen, so kann dieser die Kommission ersuchen, den anderen 
Mitgliedstaaten die erforderlichen Abhilfemaßnahmen vorzuschlagen. 

Artikel 202 
(ex-Artikel 186 EGV) 

Vorbehaltlich der Bestimmungen über die Volksgesundheit und die öffentliche Sicherheit und Ord
nung werden für die Freizügigkeit der Arbeitskräfte aus den Ländern und Hoheitsgebieten in den 
Mitgliedstaaten und der Arbeitskräfte aus den Mitgliedstaaten in den Ländern und Hoheitsgebieten 
Rechtsakte nach Artikel 203 erlassen.
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Artikel 203 
(ex-Artikel 187 EGV) 

Der Rat erlässt einstimmig auf Vorschlag der Kommission und aufgrund der im Rahmen der Asso
ziierung der Länder und Hoheitsgebiete an die Union erzielten Ergebnisse und der Grundsätze der 
Verträge die Bestimmungen über die Einzelheiten und das Verfahren für die Assoziierung der Länder 
und Hoheitsgebiete an die Union. Werden diese Bestimmungen vom Rat gemäß einem besonderen 
Gesetzgebungsverfahren angenommen, so beschließt er einstimmig auf Vorschlag der Kommission 
nach Anhörung des Europäischen Parlaments. 

Artikel 204 
(ex-Artikel 188 EGV) 

Die Artikel 198 bis 203 sind auf Grönland anwendbar, vorbehaltlich der spezifischen Bestimmungen 
für Grönland in dem Protokoll über die Sonderregelung für Grönland im Anhang zu den Verträgen. 

FÜNFTER TEIL 

DAS AUSWÄRTIGE HANDELN DER UNION 

TITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN ÜBER DAS AUSWÄRTIGE HANDELN DER UNION 

Artikel 205 

Das Handeln der Union auf internationaler Ebene im Rahmen dieses Teils wird von den Grundsätzen 
bestimmt, von den Zielen geleitet und an den allgemeinen Bestimmungen ausgerichtet, die in Titel V 
Kapitel 1 des Vertrags über die Europäische Union niedergelegt sind. 

TITEL II 

GEMEINSAME HANDELSPOLITIK 

Artikel 206 
(ex-Artikel 131 EGV) 

Durch die Schaffung einer Zollunion nach den Artikeln 28 bis 32 trägt die Union im gemeinsamen 
Interesse zur harmonischen Entwicklung des Welthandels, zur schrittweisen Beseitigung der Be
schränkungen im internationalen Handelsverkehr und bei den ausländischen Direktinvestitionen 
sowie zum Abbau der Zollschranken und anderer Schranken bei.
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Artikel 207 
(ex-Artikel 133 EGV) 

(1) Die gemeinsame Handelspolitik wird nach einheitlichen Grundsätzen gestaltet; dies gilt ins
besondere für die Änderung von Zollsätzen, für den Abschluss von Zoll- und Handelsabkommen, die 
den Handel mit Waren und Dienstleistungen betreffen, und für die Handelsaspekte des geistigen 
Eigentums, die ausländischen Direktinvestitionen, die Vereinheitlichung der Liberalisierungsmaßnah
men, die Ausfuhrpolitik sowie die handelspolitischen Schutzmaßnahmen, zum Beispiel im Fall von 
Dumping und Subventionen. Die gemeinsame Handelspolitik wird im Rahmen der Grundsätze und 
Ziele des auswärtigen Handelns der Union gestaltet. 

(2) Das Europäische Parlament und der Rat erlassen durch Verordnungen gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren die Maßnahmen, mit denen der Rahmen für die Umsetzung der gemein
samen Handelspolitik bestimmt wird. 

(3) Sind mit einem oder mehreren Drittländern oder internationalen Organisationen Abkommen 
auszuhandeln und zu schließen, so findet Artikel 218 vorbehaltlich der besonderen Bestimmungen 
dieses Artikels Anwendung. 

Die Kommission legt dem Rat Empfehlungen vor; dieser ermächtigt die Kommission zur Aufnahme 
der erforderlichen Verhandlungen. Der Rat und die Kommission haben dafür Sorge zu tragen, dass 
die ausgehandelten Abkommen mit der internen Politik und den internen Vorschriften der Union 
vereinbar sind. 

Die Kommission führt diese Verhandlungen im Benehmen mit einem zu ihrer Unterstützung vom 
Rat bestellten Sonderausschuss und nach Maßgabe der Richtlinien, die ihr der Rat erteilen kann. Die 
Kommission erstattet dem Sonderausschuss sowie dem Europäischen Parlament regelmäßig Bericht 
über den Stand der Verhandlungen. 

(4) Über die Aushandlung und den Abschluss der in Absatz 3 genannten Abkommen beschließt 
der Rat mit qualifizierter Mehrheit. 

Über die Aushandlung und den Abschluss eines Abkommens über den Dienstleistungsverkehr, über 
Handelsaspekte des geistigen Eigentums oder über ausländische Direktinvestitionen beschließt der Rat 
einstimmig, wenn das betreffende Abkommen Bestimmungen enthält, bei denen für die Annahme 
interner Vorschriften Einstimmigkeit erforderlich ist. 

Der Rat beschließt ebenfalls einstimmig über die Aushandlung und den Abschluss von Abkommen in 
den folgenden Bereichen: 

a) Handel mit kulturellen und audiovisuellen Dienstleistungen, wenn diese Abkommen die kulturelle 
und sprachliche Vielfalt in der Union beeinträchtigen könnten; 

b) Handel mit Dienstleistungen des Sozial-, des Bildungs- und des Gesundheitssektors, wenn diese 
Abkommen die einzelstaatliche Organisation dieser Dienstleistungen ernsthaft stören und die 
Verantwortlichkeit der Mitgliedstaaten für ihre Erbringung beinträchtigen könnten. 

(5) Für die Aushandlung und den Abschluss von internationalen Abkommen im Bereich des 
Verkehrs gelten der Dritte Teil Titel VI sowie Artikel 218.
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(6) Die Ausübung der durch diesen Artikel übertragenen Zuständigkeiten im Bereich der gemein
samen Handelspolitik hat keine Auswirkungen auf die Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen der 
Union und den Mitgliedstaaten und führt nicht zu einer Harmonisierung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten, soweit eine solche Harmonisierung in den Verträgen ausgeschlossen wird. 

TITEL III 

ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTLÄNDERN UND HUMANITÄRE HILFE 

KAPITEL 1 

ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT 

Artikel 208 
(ex-Artikel 177 EGV) 

(1) Die Politik der Union auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit wird im Rahmen der 
Grundsätze und Ziele des auswärtigen Handelns der Union durchgeführt. Die Politik der Union und 
die Politik der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit ergänzen und ver
stärken sich gegenseitig. 

Hauptziel der Unionspolitik in diesem Bereich ist die Bekämpfung und auf längere Sicht die Besei
tigung der Armut. Bei der Durchführung politischer Maßnahmen, die sich auf die Entwicklungsländer 
auswirken können, trägt die Union den Zielen der Entwicklungszusammenarbeit Rechnung. 

(2) Die Union und die Mitgliedstaaten kommen den im Rahmen der Vereinten Nationen und 
anderer zuständiger internationaler Organisationen gegebenen Zusagen nach und berücksichtigen die 
in diesem Rahmen gebilligten Zielsetzungen. 

Artikel 209 
(ex-Artikel 179 EGV) 

(1) Das Europäische Parlament und der Rat erlassen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsver
fahren die zur Durchführung der Politik im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit erforderlichen 
Maßnahmen; diese Maßnahmen können Mehrjahresprogramme für die Zusammenarbeit mit Entwick
lungsländern oder thematische Programme betreffen. 

(2) Die Union kann mit Drittländern und den zuständigen internationalen Organisationen alle 
Übereinkünfte schließen, die zur Verwirklichung der Ziele des Artikels 21 des Vertrags über die 
Europäische Union und des Artikels 208 dieses Vertrags beitragen. 

Unterabsatz 1 berührt nicht die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, in internationalen Gremien zu 
verhandeln und Übereinkünfte zu schließen. 

(3) Die Europäische Investitionsbank trägt nach Maßgabe ihrer Satzung zur Durchführung der 
Maßnahmen im Sinne des Absatzes 1 bei.
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Artikel 210 
(ex-Artikel 180 EGV) 

(1) Die Union und die Mitgliedstaaten koordinieren ihre Politik auf dem Gebiet der Entwicklungs
zusammenarbeit und stimmen ihre Hilfsprogramme aufeinander ab, auch in internationalen Organi
sationen und auf internationalen Konferenzen, damit ihre Maßnahmen einander besser ergänzen und 
wirksamer sind. Sie können gemeinsame Maßnahmen ergreifen. Die Mitgliedstaaten tragen erforder
lichenfalls zur Durchführung der Hilfsprogramme der Union bei. 

(2) Die Kommission kann alle Initiativen ergreifen, die der in Absatz 1 genannten Koordinierung 
förderlich sind. 

Artikel 211 
(ex-Artikel 181 EGV) 

Die Union und die Mitgliedstaaten arbeiten im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse mit dritten 
Ländern und den zuständigen internationalen Organisationen zusammen. 

KAPITEL 2 

WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT 
MIT DRITTLÄNDERN 

Artikel 212 
(ex-Artikel 181a EGV) 

(1) Unbeschadet der übrigen Bestimmungen der Verträge, insbesondere der Artikel 208 bis 211, 
führt die Union mit Drittländern, die keine Entwicklungsländer sind, Maßnahmen der wirtschaftli
chen, finanziellen und technischen Zusammenarbeit durch, die auch Unterstützung, insbesondere im 
finanziellen Bereich, einschließen. Diese Maßnahmen stehen mit der Entwicklungspolitik der Union 
im Einklang und werden im Rahmen der Grundsätze und Ziele ihres auswärtigen Handelns durch
geführt. Die Maßnahmen der Union und die Maßnahmen der Mitgliedstaaten ergänzen und ver
stärken sich gegenseitig. 

(2) Das Europäische Parlament und der Rat erlassen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsver
fahren die zur Durchführung des Absatzes 1 erforderlichen Maßnahmen. 

(3) Die Union und die Mitgliedstaaten arbeiten im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten mit 
Drittländern und den zuständigen internationalen Organisationen zusammen. Die Einzelheiten der 
Zusammenarbeit der Union können in Abkommen zwischen dieser und den betreffenden dritten 
Parteien geregelt werden. 

Unterabsatz 1 berührt nicht die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, in internationalen Gremien zu 
verhandeln und internationale Abkommen zu schließen.
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Artikel 213 

Ist es aufgrund der Lage in einem Drittland notwendig, dass die Union umgehend finanzielle Hilfe 
leistet, so erlässt der Rat auf Vorschlag der Kommission die erforderlichen Beschlüsse. 

KAPITEL 3 

HUMANITÄRE HILFE 

Artikel 214 

(1) Den Rahmen für die Maßnahmen der Union im Bereich der humanitären Hilfe bilden die 
Grundsätze und Ziele des auswärtigen Handelns der Union. Die Maßnahmen dienen dazu, Einwoh
nern von Drittländern, die von Naturkatastrophen oder von vom Menschen verursachten Katastro
phen betroffen sind, gezielt Hilfe, Rettung und Schutz zu bringen, damit die aus diesen Notständen 
resultierenden humanitären Bedürfnisse gedeckt werden können. Die Maßnahmen der Union und die 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten ergänzen und verstärken sich gegenseitig. 

(2) Die Maßnahmen der humanitären Hilfe werden im Einklang mit den Grundsätzen des Völker
rechts sowie den Grundsätzen der Unparteilichkeit, der Neutralität und der Nichtdiskriminierung 
durchgeführt. 

(3) Das Europäische Parlament und der Rat legen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfah
ren die Maßnahmen zur Festlegung des Rahmens fest, innerhalb dessen die Maßnahmen der huma
nitären Hilfe der Union durchgeführt werden. 

(4) Die Union kann mit Drittländern und den zuständigen internationalen Organisationen alle 
Übereinkünfte schließen, die zur Verwirklichung der Ziele des Absatzes 1 und des Artikels 21 des 
Vertrags über die Europäische Union beitragen. 

Unterabsatz 1 berührt nicht die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, in internationalen Gremien zu 
verhandeln und Übereinkünfte zu schließen. 

(5) Als Rahmen für gemeinsame Beiträge der jungen Europäer zu den Maßnahmen der humani
tären Hilfe der Union wird ein Europäisches Freiwilligenkorps für humanitäre Hilfe geschaffen. Das 
Europäische Parlament und der Rat legen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren durch 
Verordnungen die Rechtsstellung und die Einzelheiten der Arbeitsweise des Korps fest. 

(6) Die Kommission kann alle Initiativen ergreifen, die der Koordinierung zwischen den Maß
nahmen der Union und denen der Mitgliedstaaten förderlich sind, damit die Programme der Union 
und der Mitgliedstaaten im Bereich der humanitären Hilfe wirksamer sind und einander besser 
ergänzen. 

(7) Die Union trägt dafür Sorge, dass ihre Maßnahmen der humanitären Hilfe mit den Maß
nahmen der internationalen Organisationen und Einrichtungen, insbesondere derer, die zum System 
der Vereinten Nationen gehören, abgestimmt werden und im Einklang mit ihnen stehen.

DE 26.10.2012 Amtsblatt der Europäischen Union C 326/143



TITEL IV 

RESTRIKTIVE MASSNAHMEN 

Artikel 215 
(ex-Artikel 301 EGV) 

(1) Sieht ein nach Titel V Kapitel 2 des Vertrags über die Europäische Union erlassener Beschluss 
die Aussetzung, Einschränkung oder vollständige Einstellung der Wirtschafts- und Finanzbeziehungen 
zu einem oder mehreren Drittländern vor, so erlässt der Rat die erforderlichen Maßnahmen mit 
qualifizierter Mehrheit auf gemeinsamen Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik und der Kommission. Er unterrichtet hierüber das Europäische Parlament. 

(2) Sieht ein nach Titel V Kapitel 2 des Vertrags über die Europäische Union erlassener Beschluss 
dies vor, so kann der Rat nach dem Verfahren des Absatzes 1 restriktive Maßnahmen gegen natür
liche oder juristische Personen sowie Gruppierungen oder nichtstaatliche Einheiten erlassen. 

(3) In den Rechtsakten nach diesem Artikel müssen die erforderlichen Bestimmungen über den 
Rechtsschutz vorgesehen sein. 

TITEL V 

INTERNATIONALE ÜBEREINKÜNFTE 

Artikel 216 

(1) Die Union kann mit einem oder mehreren Drittländern oder einer oder mehreren interna
tionalen Organisationen eine Übereinkunft schließen, wenn dies in den Verträgen vorgesehen ist oder 
wenn der Abschluss einer Übereinkunft im Rahmen der Politik der Union entweder zur Verwirk
lichung eines der in den Verträgen festgesetzten Ziele erforderlich oder in einem verbindlichen 
Rechtsakt der Union vorgesehen ist oder aber gemeinsame Vorschriften beeinträchtigen oder deren 
Anwendungsbereich ändern könnte. 

(2) Die von der Union geschlossenen Übereinkünfte binden die Organe der Union und die Mit
gliedstaaten. 

Artikel 217 
(ex-Artikel 310 EGV) 

Die Union kann mit einem oder mehreren Drittländern oder einer oder mehreren internationalen 
Organisationen Abkommen schließen, die eine Assoziierung mit gegenseitigen Rechten und Pflichten, 
gemeinsamem Vorgehen und besonderen Verfahren herstellen. 

Artikel 218 
(ex-Artikel 300 EGV) 

(1) Unbeschadet der besonderen Bestimmungen des Artikels 207 werden Übereinkünfte zwischen 
der Union und Drittländern oder internationalen Organisationen nach dem im Folgenden beschrie
benen Verfahren ausgehandelt und geschlossen.
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(2) Der Rat erteilt eine Ermächtigung zur Aufnahme von Verhandlungen, legt Verhandlungsricht
linien fest, genehmigt die Unterzeichnung und schließt die Übereinkünfte. 

(3) Die Kommission oder, wenn sich die geplante Übereinkunft ausschließlich oder hauptsächlich 
auf die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik bezieht, der Hohe Vertreter der Union für Außen- 
und Sicherheitspolitik legt dem Rat Empfehlungen vor; dieser erlässt einen Beschluss über die Er
mächtigung zur Aufnahme von Verhandlungen und über die Benennung, je nach dem Gegenstand 
der geplanten Übereinkunft, des Verhandlungsführers oder des Leiters des Verhandlungsteams der 
Union. 

(4) Der Rat kann dem Verhandlungsführer Richtlinien erteilen und einen Sonderausschuss bestel
len; die Verhandlungen sind im Benehmen mit diesem Ausschuss zu führen. 

(5) Der Rat erlässt auf Vorschlag des Verhandlungsführers einen Beschluss, mit dem die Unter
zeichnung der Übereinkunft und gegebenenfalls deren vorläufige Anwendung vor dem Inkrafttreten 
genehmigt werden. 

(6) Der Rat erlässt auf Vorschlag des Verhandlungsführers einen Beschluss über den Abschluss der 
Übereinkunft. 

Mit Ausnahme der Übereinkünfte, die ausschließlich die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 
betreffen, erlässt der Rat den Beschluss über den Abschluss der Übereinkunft 

a) nach Zustimmung des Europäischen Parlaments in folgenden Fällen: 

i) Assoziierungsabkommen; 

ii) Übereinkunft über den Beitritt der Union zur Europäischen Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten; 

iii) Übereinkünfte, die durch die Einführung von Zusammenarbeitsverfahren einen besonderen 
institutionellen Rahmen schaffen; 

iv) Übereinkünfte mit erheblichen finanziellen Folgen für die Union; 

v) Übereinkünfte in Bereichen, für die entweder das ordentliche Gesetzgebungsverfahren oder, 
wenn die Zustimmung des Europäischen Parlaments erforderlich ist, das besondere Gesetz
gebungsverfahren gilt. 

Das Europäische Parlament und der Rat können in dringenden Fällen eine Frist für die Zustim
mung vereinbaren. 

b) nach Anhörung des Europäischen Parlaments in den übrigen Fällen. Das Europäische Parlament 
gibt seine Stellungnahme innerhalb einer Frist ab, die der Rat entsprechend der Dringlichkeit 
festlegen kann. Ergeht innerhalb dieser Frist keine Stellungnahme, so kann der Rat einen Beschluss 
fassen.
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(7) Abweichend von den Absätzen 5, 6 und 9 kann der Rat den Verhandlungsführer bei Ab
schluss einer Übereinkunft ermächtigen, im Namen der Union Änderungen der Übereinkunft zu 
billigen, wenn die Übereinkunft vorsieht, dass diese Änderungen im Wege eines vereinfachten Ver
fahrens oder durch ein durch die Übereinkunft eingesetztes Gremium anzunehmen sind. Der Rat 
kann diese Ermächtigung gegebenenfalls mit besonderen Bedingungen verbinden. 

(8) Der Rat beschließt während des gesamten Verfahrens mit qualifizierter Mehrheit. 

Er beschließt jedoch einstimmig, wenn die Übereinkunft einen Bereich betrifft, in dem für den Erlass 
eines Rechtsakts der Union Einstimmigkeit erforderlich ist, sowie bei Assoziierungsabkommen und 
Übereinkünften nach Artikel 212 mit beitrittswilligen Staaten. Auch über die Übereinkunft über den 
Beitritt der Union zur Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreihei
ten beschließt der Rat einstimmig; der Beschluss zum Abschluss dieser Übereinkunft tritt in Kraft, 
nachdem die Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften 
zugestimmt haben. 

(9) Der Rat erlässt auf Vorschlag der Kommission oder des Hohen Vertreters der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik einen Beschluss über die Aussetzung der Anwendung einer Überein
kunft und zur Festlegung der Standpunkte, die im Namen der Union in einem durch eine Über
einkunft eingesetzten Gremium zu vertreten sind, sofern dieses Gremium rechtswirksame Akte, mit 
Ausnahme von Rechtsakten zur Ergänzung oder Änderung des institutionellen Rahmens der betref
fenden Übereinkunft, zu erlassen hat. 

(10) Das Europäische Parlament wird in allen Phasen des Verfahrens unverzüglich und umfassend 
unterrichtet. 

(11) Ein Mitgliedstaat, das Europäische Parlament, der Rat oder die Kommission können ein 
Gutachten des Gerichtshofs über die Vereinbarkeit einer geplanten Übereinkunft mit den Verträgen 
einholen. Ist das Gutachten des Gerichtshofs ablehnend, so kann die geplante Übereinkunft nur in 
Kraft treten, wenn sie oder die Verträge geändert werden. 

Artikel 219 
(ex-Artikel 111 Absätze 1 bis 3 und Absatz 5 EGV) 

(1) Abweichend von Artikel 218 kann der Rat entweder auf Empfehlung der Europäischen Zen
tralbank oder auf Empfehlung der Kommission und nach Anhörung der Europäischen Zentralbank in 
dem Bemühen, zu einem mit dem Ziel der Preisstabilität im Einklang stehenden Konsens zu ge
langen, förmliche Vereinbarungen über ein Wechselkurssystem für den Euro gegenüber den Wäh
rungen von Drittstaaten treffen. Der Rat beschließt nach dem Verfahren des Absatzes 3 einstimmig 
nach Anhörung des Europäischen Parlaments. 

Der Rat kann entweder auf Empfehlung der Europäischen Zentralbank oder auf Empfehlung der 
Kommission und nach Anhörung der Europäischen Zentralbank in dem Bemühen, zu einem mit dem 
Ziel der Preisstabilität im Einklang stehenden Konsens zu gelangen, die Euro-Leitkurse innerhalb des 
Wechselkurssystems festlegen, ändern oder aufgeben. Der Präsident des Rates unterrichtet das Euro
päische Parlament von der Festlegung, Änderung oder Aufgabe der Euro-Leitkurse.
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(2) Besteht gegenüber einer oder mehreren Währungen von Drittstaaten kein Wechselkurssystem 
nach Absatz 1, so kann der Rat entweder auf Empfehlung der Kommission und nach Anhörung der 
Europäischen Zentralbank oder auf Empfehlung der Europäischen Zentralbank allgemeine Orientie
rungen für die Wechselkurspolitik gegenüber diesen Währungen aufstellen. Diese allgemeinen Ori
entierungen dürfen das vorrangige Ziel des ESZB, die Preisstabilität zu gewährleisten, nicht beein
trächtigen. 

(3) Wenn von der Union mit einem oder mehreren Drittstaaten oder internationalen Organisa
tionen Vereinbarungen im Zusammenhang mit Währungsfragen oder Devisenregelungen auszuhan
deln sind, beschließt der Rat abweichend von Artikel 218 auf Empfehlung der Kommission und nach 
Anhörung der Europäischen Zentralbank die Modalitäten für die Aushandlung und den Abschluss 
solcher Vereinbarungen. Mit diesen Modalitäten wird gewährleistet, dass die Union einen einheitli
chen Standpunkt vertritt. Die Kommission wird an den Verhandlungen in vollem Umfang beteiligt. 

(4) Die Mitgliedstaaten haben das Recht, unbeschadet der Unionszuständigkeit und der Unions
vereinbarungen über die Wirtschafts- und Währungsunion in internationalen Gremien Verhandlun
gen zu führen und internationale Vereinbarungen zu treffen. 

TITEL VI 

BEZIEHUNGEN DER UNION ZU INTERNATIONALEN ORGANISATIONEN UND 
DRITTLÄNDERN SOWIE DELEGATIONEN DER UNION 

Artikel 220 
(ex-Artikel 302 bis 304 EGV) 

(1) Die Union betreibt jede zweckdienliche Zusammenarbeit mit den Organen der Vereinten 
Nationen und ihrer Sonderorganisationen, dem Europarat, der Organisation für Sicherheit und Zu
sammenarbeit in Europa und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. 

Die Union unterhält ferner, soweit zweckdienlich, Beziehungen zu anderen internationalen Organi
sationen. 

(2) Die Durchführung dieses Artikels obliegt dem Hohen Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik und der Kommission. 

Artikel 221 

(1) Die Delegationen der Union in Drittländern und bei internationalen Organisationen sorgen für 
die Vertretung der Union. 

(2) Die Delegationen der Union unterstehen der Leitung des Hohen Vertreters der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik. Sie werden in enger Zusammenarbeit mit den diplomatischen und 
konsularischen Vertretungen der Mitgliedstaaten tätig.
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TITEL VII 

SOLIDARITÄTSKLAUSEL 

Artikel 222 

(1) Die Union und ihre Mitgliedstaaten handeln gemeinsam im Geiste der Solidarität, wenn ein 
Mitgliedstaat von einem Terroranschlag, einer Naturkatastrophe oder einer vom Menschen verursach
ten Katastrophe betroffen ist. Die Union mobilisiert alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel, ein
schließlich der ihr von den Mitgliedstaaten bereitgestellten militärischen Mittel, um 

a) — terroristische Bedrohungen im Hoheitsgebiet von Mitgliedstaaten abzuwenden; 

— die demokratischen Institutionen und die Zivilbevölkerung vor etwaigen Terroranschlägen zu 
schützen; 

— im Falle eines Terroranschlags einen Mitgliedstaat auf Ersuchen seiner politischen Organe 
innerhalb seines Hoheitsgebiets zu unterstützen; 

b) im Falle einer Naturkatastrophe oder einer vom Menschen verursachten Katastrophe einen Mit
gliedstaat auf Ersuchen seiner politischen Organe innerhalb seines Hoheitsgebiets zu unterstützen. 

(2) Ist ein Mitgliedstaat von einem Terroranschlag, einer Naturkatastrophe oder einer vom Men
schen verursachten Katastrophe betroffen, so leisten die anderen Mitgliedstaaten ihm auf Ersuchen 
seiner politischen Organe Unterstützung. Zu diesem Zweck sprechen die Mitgliedstaaten sich im Rat 
ab. 

(3) Die Einzelheiten für die Anwendung dieser Solidaritätsklausel durch die Union werden durch 
einen Beschluss festgelegt, den der Rat aufgrund eines gemeinsamen Vorschlags der Kommission und 
des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik erlässt. Hat dieser Beschluss 
Auswirkungen im Bereich der Verteidigung, so beschließt der Rat nach Artikel 31 Absatz 1 des 
Vertrags über die Europäische Union. Das Europäische Parlament wird darüber unterrichtet. 

Für die Zwecke dieses Absatzes unterstützen den Rat unbeschadet des Artikels 240 das Politische und 
Sicherheitspolitische Komitee, das sich hierbei auf die im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik entwickelten Strukturen stützt, sowie der Ausschuss nach Artikel 71, die dem 
Rat gegebenenfalls gemeinsame Stellungnahmen vorlegen. 

(4) Damit die Union und ihre Mitgliedstaaten auf effiziente Weise tätig werden können, nimmt der 
Europäische Rat regelmäßig eine Einschätzung der Bedrohungen vor, denen die Union ausgesetzt ist.
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SECHSTER TEIL 

INSTITUTIONELLE BESTIMMUNGEN UND FINANZVORSCHRIFTEN 

TITEL I 

VORSCHRIFTEN ÜBER DIE ORGANE 

KAPITEL 1 

DIE ORGANE 

ABSCHNITT 1 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT 

Artikel 223 
(ex-Artikel 190 Absätze 4 und 5 EGV) 

(1) Das Europäische Parlament erstellt einen Entwurf der erforderlichen Bestimmungen für die 
allgemeine unmittelbare Wahl seiner Mitglieder nach einem einheitlichen Verfahren in allen Mitglied
staaten oder im Einklang mit den allen Mitgliedstaaten gemeinsamen Grundsätzen. 

Der Rat erlässt die erforderlichen Bestimmungen einstimmig gemäß einem besonderen Gesetz
gebungsverfahren und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments, die mit der Mehrheit seiner 
Mitglieder erteilt wird. Diese Bestimmungen treten nach Zustimmung der Mitgliedstaaten im Einklang 
mit ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften in Kraft. 

(2) Das Europäische Parlament legt aus eigener Initiative gemäß einem besonderen Gesetzgebungs
verfahren durch Verordnungen nach Anhörung der Kommission und mit Zustimmung des Rates die 
Regelungen und allgemeinen Bedingungen für die Wahrnehmung der Aufgaben seiner Mitglieder fest. 
Alle Vorschriften und Bedingungen, die die Steuerregelung für die Mitglieder oder ehemaligen Mit
glieder betreffen, sind vom Rat einstimmig festzulegen. 

Artikel 224 
(ex-Artikel 191 Absatz 2 EGV) 

Das Europäische Parlament und der Rat legen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
durch Verordnungen die Regelungen für die politischen Parteien auf europäischer Ebene nach Ar
tikel 10 Absatz 4 des Vertrags über die Europäische Union und insbesondere die Vorschriften über 
ihre Finanzierung fest.
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Artikel 225 
(ex-Artikel 192 Absatz 2 EGV) 

Das Europäische Parlament kann mit der Mehrheit seiner Mitglieder die Kommission auffordern, 
geeignete Vorschläge zu Fragen zu unterbreiten, die nach seiner Auffassung die Ausarbeitung eines 
Unionsakts zur Durchführung der Verträge erfordern. Legt die Kommission keinen Vorschlag vor, so 
teilt sie dem Europäischen Parlament die Gründe dafür mit. 

Artikel 226 
(ex-Artikel 193 EGV) 

Das Europäische Parlament kann bei der Erfüllung seiner Aufgaben auf Antrag eines Viertels seiner 
Mitglieder die Einsetzung eines nichtständigen Untersuchungsausschusses beschließen, der unbescha
det der Befugnisse, die anderen Organen oder Einrichtungen durch die Verträge übertragen sind, 
behauptete Verstöße gegen das Unionsrecht oder Missstände bei der Anwendung desselben prüft; dies 
gilt nicht, wenn ein Gericht mit den behaupteten Sachverhalten befasst ist, solange das Gerichts
verfahren nicht abgeschlossen ist. 

Mit der Vorlage seines Berichts hört der nichtständige Untersuchungsausschuss auf zu bestehen. 

Die Einzelheiten der Ausübung des Untersuchungsrechts werden vom Europäischen Parlament fest
gelegt, das aus eigener Initiative gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren durch Verord
nungen nach Zustimmung des Rates und der Kommission beschließt. 

Artikel 227 
(ex-Artikel 194 EGV) 

Jeder Bürger der Union sowie jede natürliche oder juristische Person mit Wohnort oder satzungs
mäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat kann allein oder zusammen mit anderen Bürgern oder Personen 
in Angelegenheiten, die in die Tätigkeitsbereiche der Union fallen und die ihn oder sie unmittelbar 
betreffen, eine Petition an das Europäische Parlament richten. 

Artikel 228 
(ex-Artikel 195 EGV) 

(1) Ein vom Europäischen Parlament gewählter Europäischer Bürgerbeauftragter ist befugt, Be
schwerden von jedem Bürger der Union oder von jeder natürlichen oder juristischen Person mit 
Wohnort oder satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat über Missstände bei der Tätigkeit der 
Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union, mit Ausnahme des Gerichtshofs der Euro
päischen Union in Ausübung seiner Rechtsprechungsbefugnisse, entgegenzunehmen. Er untersucht 
diese Beschwerden und erstattet darüber Bericht. 

Der Bürgerbeauftragte führt im Rahmen seines Auftrags von sich aus oder aufgrund von Beschwer
den, die ihm unmittelbar oder über ein Mitglied des Europäischen Parlaments zugehen, Untersuchun
gen durch, die er für gerechtfertigt hält; dies gilt nicht, wenn die behaupteten Sachverhalte Gegen
stand eines Gerichtsverfahrens sind oder waren. Hat der Bürgerbeauftragte einen Missstand fest
gestellt, so befasst er das betreffende Organ, die betreffende Einrichtung oder sonstige Stelle, das 
bzw. die über eine Frist von drei Monaten verfügt, um ihm seine bzw. ihre Stellungnahme zu 
übermitteln. Der Bürgerbeauftragte legt anschließend dem Europäischen Parlament und dem betref
fenden Organ, der betreffenden Einrichtung oder sonstigen Stelle einen Bericht vor. Der Beschwerde
führer wird über das Ergebnis dieser Untersuchungen unterrichtet.
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Der Bürgerbeauftragte legt dem Europäischen Parlament jährlich einen Bericht über die Ergebnisse 
seiner Untersuchungen vor. 

(2) Der Bürgerbeauftragte wird nach jeder Wahl des Europäischen Parlaments für die Dauer der 
Wahlperiode gewählt. Wiederwahl ist zulässig. 

Der Bürgerbeauftragte kann auf Antrag des Europäischen Parlaments vom Gerichtshof seines Amtes 
enthoben werden, wenn er die Voraussetzungen für die Ausübung seines Amtes nicht mehr erfüllt 
oder eine schwere Verfehlung begangen hat. 

(3) Der Bürgerbeauftragte übt sein Amt in völliger Unabhängigkeit aus. Er darf bei der Erfüllung 
seiner Pflichten von keiner Regierung, keinem Organ, keiner Einrichtung oder sonstigen Stelle Wei
sungen einholen oder entgegennehmen. Der Bürgerbeauftragte darf während seiner Amtszeit keine 
andere entgeltliche oder unentgeltliche Berufstätigkeit ausüben. 

(4) Das Europäische Parlament legt aus eigener Initiative gemäß einem besonderen Gesetzgebungs
verfahren durch Verordnungen nach Stellungnahme der Kommission und nach Zustimmung des 
Rates die Regelungen und allgemeinen Bedingungen für die Ausübung der Aufgaben des Bürger
beauftragten fest. 

Artikel 229 
(ex-Artikel 196 EGV) 

Das Europäische Parlament hält jährlich eine Sitzungsperiode ab. Es tritt, ohne dass es einer Ein
berufung bedarf, am zweiten Dienstag des Monats März zusammen. 

Das Europäische Parlament kann auf Antrag der Mehrheit seiner Mitglieder sowie auf Antrag des 
Rates oder der Kommission zu einer außerordentlichen Sitzungsperiode zusammentreten. 

Artikel 230 
(ex-Artikel 197 Absätze 2, 3 und 4 EGV) 

Die Kommission kann an allen Sitzungen des Europäischen Parlaments teilnehmen und wird auf 
ihren Antrag gehört. 

Die Kommission antwortet mündlich oder schriftlich auf die ihr vom Europäischen Parlament oder 
von dessen Mitgliedern gestellten Fragen. 

Der Europäische Rat und der Rat werden vom Europäischen Parlament nach Maßgabe der Geschäfts
ordnung des Europäischen Rates und der Geschäftsordnung des Rates gehört.
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Artikel 231 
(ex-Artikel 198 EGV) 

Soweit die Verträge nicht etwas anderes bestimmen, beschließt das Europäische Parlament mit der 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

Die Geschäftsordnung legt die Beschlussfähigkeit fest. 

Artikel 232 
(ex-Artikel 199 EGV) 

Das Europäische Parlament gibt sich seine Geschäftsordnung; hierzu sind die Stimmen der Mehrheit 
seiner Mitglieder erforderlich. 

Die Verhandlungsniederschriften des Europäischen Parlaments werden nach Maßgabe der Verträge 
und seiner Geschäftsordnung veröffentlicht. 

Artikel 233 
(ex-Artikel 200 EGV) 

Das Europäische Parlament erörtert in öffentlicher Sitzung den jährlichen Gesamtbericht, der ihm von 
der Kommission vorgelegt wird. 

Artikel 234 
(ex-Artikel 201 EGV) 

Wird wegen der Tätigkeit der Kommission ein Misstrauensantrag eingebracht, so darf das Europäische 
Parlament nicht vor Ablauf von drei Tagen nach seiner Einbringung und nur in offener Abstimmung 
darüber entscheiden. 

Wird der Misstrauensantrag mit der Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen und mit 
der Mehrheit der Mitglieder des Europäischen Parlaments angenommen, so legen die Mitglieder der 
Kommission geschlossen ihr Amt nieder, und der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicher
heitspolitik legt sein im Rahmen der Kommission ausgeübtes Amt nieder. Sie bleiben im Amt und 
führen die laufenden Geschäfte bis zu ihrer Ersetzung nach Artikel 17 des Vertrags über die Euro
päische Union weiter. In diesem Fall endet die Amtszeit der zu ihrer Ersetzung ernannten Mitglieder 
der Kommission zu dem Zeitpunkt, zu dem die Amtszeit der Mitglieder der Kommission, die ihr Amt 
geschlossen niederlegen mussten, geendet hätte. 

ABSCHNITT 2 

DER EUROPÄISCHE RAT 

Artikel 235 

(1) Jedes Mitglied des Europäischen Rates kann sich das Stimmrecht höchstens eines anderen 
Mitglieds übertragen lassen.
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Beschließt der Europäische Rat mit qualifizierter Mehrheit, so gelten für ihn Artikel 16 Absatz 4 des 
Vertrags über die Europäische Union und Artikel 238 Absatz 2 dieses Vertrags. An Abstimmungen 
im Europäischen Rat nehmen dessen Präsident und der Präsident der Kommission nicht teil. 

Die Stimmenthaltung von anwesenden oder vertretenen Mitgliedern steht dem Zustandekommen von 
Beschlüssen des Europäischen Rates, zu denen Einstimmigkeit erforderlich ist, nicht entgegen. 

(2) Der Präsident des Europäischen Parlaments kann vom Europäischen Rat gehört werden. 

(3) Der Europäische Rat beschließt mit einfacher Mehrheit über Verfahrensfragen sowie über den 
Erlass seiner Geschäftsordnung. 

(4) Der Europäische Rat wird vom Generalsekretariat des Rates unterstützt. 

Artikel 236 

Der Europäische Rat erlässt mit qualifizierter Mehrheit 

a) einen Beschluss zur Festlegung der Zusammensetzungen des Rates, mit Ausnahme des Rates 
„Allgemeine Angelegenheiten“ und des Rates „Auswärtige Angelegenheiten“ nach Artikel 16 Ab
satz 6 des Vertrags über die Europäische Union; 

b) einen Beschluss nach Artikel 16 Absatz 9 des Vertrags über die Europäische Union zur Festlegung 
des Vorsitzes im Rat in allen seinen Zusammensetzungen mit Ausnahme des Rates „Auswärtige 
Angelegenheiten“. 

ABSCHNITT 3 

DER RAT 

Artikel 237 
(ex-Artikel 204 EGV) 

Der Rat wird von seinem Präsidenten aus eigenem Entschluss oder auf Antrag eines seiner Mitglieder 
oder der Kommission einberufen. 

Artikel 238 
(ex-Artikel 205 Absätze 1 und 2 EGV) 

(1) Ist zu einem Beschluss des Rates die einfache Mehrheit erforderlich, so beschließt der Rat mit 
der Mehrheit seiner Mitglieder. 

(2) Beschließt der Rat nicht auf Vorschlag der Kommission oder des Hohen Vertreters der Union 
für Außen- und Sicherheitspolitik, so gilt ab dem 1. November 2014 abweichend von Artikel 16 
Absatz 4 des Vertrags über die Europäische Union und vorbehaltlich der Vorschriften des Protokolls
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über die Übergangsbestimmungen als qualifizierte Mehrheit eine Mehrheit von mindestens 72 % der 
Mitglieder des Rates, sofern die von ihnen vertretenen Mitgliedstaaten zusammen mindestens 65 % 
der Bevölkerung der Union ausmachen. 

(3) In den Fällen, in denen in Anwendung der Verträge nicht alle Mitglieder des Rates stimm
berechtigt sind, gilt ab dem 1. November 2014 vorbehaltlich der Vorschriften des Protokolls über die 
Übergangsbestimmungen für die qualifizierte Mehrheit Folgendes: 

a) Als qualifizierte Mehrheit gilt eine Mehrheit von mindestens 55 % derjenigen Mitglieder des Rates, 
die die beteiligten Mitgliedstaaten vertreten, sofern die von ihnen vertretenen Mitgliedstaaten 
zusammen mindestens 65 % der Bevölkerung der beteiligten Mitgliedstaaten ausmachen. 

Für eine Sperrminorität bedarf es mindestens der Mindestzahl von Mitgliedern des Rates, die 
zusammen mehr als 35 % der Bevölkerung der beteiligten Mitgliedstaaten vertreten, zuzüglich 
eines Mitglieds; andernfalls gilt die qualifizierte Mehrheit als erreicht. 

b) Beschließt der Rat nicht auf Vorschlag der Kommission oder des Hohen Vertreters der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik, so gilt abweichend von Buchstabe a als qualifizierte Mehrheit eine 
Mehrheit von mindestens 72 % derjenigen Mitglieder des Rates, die die beteiligten Mitgliedstaaten 
vertreten, sofern die von ihnen vertretenen Mitgliedstaaten zusammen mindestens 65 % der 
Bevölkerung der beteiligten Mitgliedstaaten ausmachen. 

(4) Die Stimmenthaltung von anwesenden oder vertretenen Mitgliedern steht dem Zustandekom
men von Beschlüssen des Rates, zu denen Einstimmigkeit erforderlich ist, nicht entgegen. 

Artikel 239 
(ex-Artikel 206 EGV) 

Jedes Mitglied kann sich das Stimmrecht höchstens eines anderen Mitglieds übertragen lassen. 

Artikel 240 
(ex-Artikel 207 EGV) 

(1) Ein Ausschuss, der sich aus den Ständigen Vertretern der Regierungen der Mitgliedstaaten 
zusammensetzt, trägt die Verantwortung, die Arbeiten des Rates vorzubereiten und die ihm vom 
Rat übertragenen Aufträge auszuführen. Der Ausschuss kann in Fällen, die in der Geschäftsordnung 
des Rates vorgesehen sind, Verfahrensbeschlüsse fassen. 

(2) Der Rat wird von einem Generalsekretariat unterstützt, das einem vom Rat ernannten Ge
neralsekretär untersteht. 

Der Rat beschließt mit einfacher Mehrheit über die Organisation des Generalsekretariats. 

(3) Der Rat beschließt mit einfacher Mehrheit über Verfahrensfragen sowie über den Erlass seiner 
Geschäftsordnung.
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Artikel 241 
(ex-Artikel 208 EGV) 

Der Rat, der mit einfacher Mehrheit beschließt, kann die Kommission auffordern, die nach seiner 
Ansicht zur Verwirklichung der gemeinsamen Ziele geeigneten Untersuchungen vorzunehmen und 
ihm entsprechende Vorschläge zu unterbreiten. Legt die Kommission keinen Vorschlag vor, so teilt 
sie dem Rat die Gründe dafür mit. 

Artikel 242 
(ex-Artikel 209 EGV) 

Der Rat, der mit einfacher Mehrheit beschließt, regelt nach Anhörung der Kommission die rechtliche 
Stellung der in den Verträgen vorgesehenen Ausschüsse. 

Artikel 243 
(ex-Artikel 210 EGV) 

Der Rat setzt die Gehälter, Vergütungen und Ruhegehälter für den Präsidenten des Europäischen 
Rates, den Präsidenten der Kommission, den Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheits
politik, die Mitglieder der Kommission, die Präsidenten, die Mitglieder und die Kanzler des Gerichts
hofs der Europäischen Union sowie den Generalsekretär des Rates fest. Er setzt ebenfalls alle als 
Entgelt gezahlten Vergütungen fest. 

ABSCHNITT 4 

DIE KOMMISSION 

Artikel 244 

Gemäß Artikel 17 Absatz 5 des Vertrags über die Europäische Union werden die Kommissions
mitglieder in einem vom Europäischen Rat einstimmig festgelegten System der Rotation ausgewählt, 
das auf folgenden Grundsätzen beruht: 

a) Die Mitgliedstaaten werden bei der Festlegung der Reihenfolge und der Dauer der Amtszeiten ihrer 
Staatsangehörigen in der Kommission vollkommen gleich behandelt; demzufolge kann die Ge
samtzahl der Mandate, welche Staatsangehörige zweier beliebiger Mitgliedstaaten innehaben, nie
mals um mehr als eines voneinander abweichen. 

b) Vorbehaltlich des Buchstabens a ist jede der aufeinander folgenden Kommissionen so zusammen
gesetzt, dass das demografische und geografische Spektrum der Gesamtheit der Mitgliedstaaten auf 
zufrieden stellende Weise zum Ausdruck kommt.
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Artikel 245 
(ex-Artikel 213 EGV) 

Die Mitglieder der Kommission haben jede Handlung zu unterlassen, die mit ihren Aufgaben unver
einbar ist. Die Mitgliedstaaten achten ihre Unabhängigkeit und versuchen nicht, sie bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben zu beeinflussen. 

Die Mitglieder der Kommission dürfen während ihrer Amtszeit keine andere entgeltliche oder un
entgeltliche Berufstätigkeit ausüben. Bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit übernehmen sie die feierliche 
Verpflichtung, während der Ausübung und nach Ablauf ihrer Amtstätigkeit die sich aus ihrem Amt 
ergebenden Pflichten zu erfüllen, insbesondere die Pflicht, bei der Annahme gewisser Tätigkeiten oder 
Vorteile nach Ablauf dieser Tätigkeit ehrenhaft und zurückhaltend zu sein. Werden diese Pflichten 
verletzt, so kann der Gerichtshof auf Antrag des Rates, der mit einfacher Mehrheit beschließt, oder 
der Kommission das Mitglied je nach Lage des Falles gemäß Artikel 247 seines Amtes entheben oder 
ihm seine Ruhegehaltsansprüche oder andere an ihrer Stelle gewährte Vergünstigungen aberkennen. 

Artikel 246 
(ex-Artikel 215 EGV) 

Abgesehen von den regelmäßigen Neubesetzungen und von Todesfällen endet das Amt eines Mit
glieds der Kommission durch Rücktritt oder Amtsenthebung. 

Für ein zurückgetretenes, seines Amtes enthobenes oder verstorbenes Mitglied wird für die verblei
bende Amtszeit vom Rat mit Zustimmung des Präsidenten der Kommission nach Anhörung des 
Europäischen Parlaments und nach den Anforderungen des Artikels 17 Absatz 3 Unterabsatz 2 des 
Vertrags über die Europäische Union ein neues Mitglied derselben Staatsangehörigkeit ernannt. 

Der Rat kann auf Vorschlag des Präsidenten der Kommission einstimmig beschließen, dass ein 
ausscheidendes Mitglied der Kommission für die verbleibende Amtszeit nicht ersetzt werden muss, 
insbesondere wenn es sich um eine kurze Zeitspanne handelt. 

Bei Rücktritt, Amtsenthebung oder Tod des Präsidenten wird für die verbleibende Amtszeit ein 
Nachfolger ernannt. Für die Ersetzung findet das Verfahren des Artikels 17 Absatz 7 Unterabsatz 
1 des Vertrags über die Europäische Union Anwendung. 

Bei Rücktritt, Amtsenthebung oder Tod des Hohen Vertreters der Union für die Außen- und Sicher
heitspolitik wird für die verbleibende Amtszeit nach Artikel 18 Absatz 1 des Vertrags über die 
Europäische Union ein Nachfolger ernannt. 

Bei Rücktritt aller Mitglieder der Kommission bleiben diese bis zur Neubesetzung ihres Sitzes nach 
Artikel 17 des Vertrags über die Europäische Union für die verbleibende Amtszeit im Amt und 
führen die laufenden Geschäfte weiter.
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Artikel 247 
(ex-Artikel 216 EGV) 

Jedes Mitglied der Kommission, das die Voraussetzungen für die Ausübung seines Amtes nicht mehr 
erfüllt oder eine schwere Verfehlung begangen hat, kann auf Antrag des Rates, der mit einfacher 
Mehrheit beschließt, oder der Kommission durch den Gerichtshof seines Amtes enthoben werden. 

Artikel 248 
(ex-Artikel 217 Absatz 2 EGV) 

Die Zuständigkeiten der Kommission werden unbeschadet des Artikels 18 Absatz 4 des Vertrags über 
die Europäische Union von ihrem Präsidenten nach Artikel 17 Absatz 6 des genannten Vertrags 
gegliedert und zwischen ihren Mitgliedern aufgeteilt. Der Präsident kann diese Zuständigkeitsvertei
lung im Laufe der Amtszeit ändern. Die Mitglieder der Kommission üben die ihnen vom Präsidenten 
übertragenen Aufgaben unter dessen Leitung aus. 

Artikel 249 
(ex-Artikel 218 Absatz 2 und ex-Artikel 212 EGV) 

(1) Die Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung, um ihr ordnungsgemäßes Arbeiten und das 
ihrer Dienststellen zu gewährleisten. Sie sorgt für die Veröffentlichung dieser Geschäftsordnung. 

(2) Die Kommission veröffentlicht jährlich, und zwar spätestens einen Monat vor Beginn der 
Sitzungsperiode des Europäischen Parlaments, einen Gesamtbericht über die Tätigkeit der Union. 

Artikel 250 
(ex-Artikel 219 EGV) 

Die Beschlüsse der Kommission werden mit der Mehrheit ihrer Mitglieder gefasst. 

Die Beschlussfähigkeit wird in ihrer Geschäftsordnung festgelegt. 

ABSCHNITT 5 

DER GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN UNION 

Artikel 251 
(ex-Artikel 221 EGV) 

Der Gerichtshof tagt in Kammern oder als Große Kammer entsprechend den hierfür in der Satzung 
des Gerichtshofs der Europäischen Union vorgesehenen Regeln. 

Wenn die Satzung es vorsieht, kann der Gerichtshof auch als Plenum tagen.
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Artikel 252 
(ex-Artikel 222 EGV) 

Der Gerichtshof wird von acht Generalanwälten unterstützt. Auf Antrag des Gerichtshofs kann der 
Rat einstimmig die Zahl der Generalanwälte erhöhen. 

Der Generalanwalt hat öffentlich in völliger Unparteilichkeit und Unabhängigkeit begründete Schluss
anträge zu den Rechtssachen zu stellen, in denen nach der Satzung des Gerichtshofs der Europäi
schen Union seine Mitwirkung erforderlich ist. 

Artikel 253 
(ex-Artikel 223 EGV) 

Zu Richtern und Generalanwälten des Gerichtshofs sind Persönlichkeiten auszuwählen, die jede 
Gewähr für Unabhängigkeit bieten und in ihrem Staat die für die höchsten richterlichen Ämter 
erforderlichen Voraussetzungen erfüllen oder Juristen von anerkannt hervorragender Befähigung sind; 
sie werden von den Regierungen der Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen nach Anhörung 
des in Artikel 255 vorgesehenen Ausschusses auf sechs Jahre ernannt. 

Alle drei Jahre findet nach Maßgabe der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union eine 
teilweise Neubesetzung der Stellen der Richter und Generalanwälte statt. 

Die Richter wählen aus ihrer Mitte den Präsidenten des Gerichtshofs für die Dauer von drei Jahren. 
Wiederwahl ist zulässig. 

Die Wiederernennung ausscheidender Richter und Generalanwälte ist zulässig. 

Der Gerichtshof ernennt seinen Kanzler und bestimmt dessen Stellung. 

Der Gerichtshof erlässt seine Verfahrensordnung. Sie bedarf der Genehmigung des Rates. 

Artikel 254 
(ex-Artikel 224 EGV) 

Die Zahl der Richter des Gerichts wird in der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union 
festgelegt. In der Satzung kann vorgesehen werden, dass das Gericht von Generalanwälten unterstützt 
wird. 

Zu Mitgliedern des Gerichts sind Personen auszuwählen, die jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten 
und über die Befähigung zur Ausübung hoher richterlicher Tätigkeiten verfügen. Sie werden von den 
Regierungen der Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen nach Anhörung des in Artikel 255 
vorgesehenen Ausschusses für sechs Jahre ernannt. Alle drei Jahre wird das Gericht teilweise neu 
besetzt. Die Wiederernennung ausscheidender Mitglieder ist zulässig.

DE C 326/158 Amtsblatt der Europäischen Union 26.10.2012



Die Richter wählen aus ihrer Mitte den Präsidenten des Gerichts für die Dauer von drei Jahren. 
Wiederwahl ist zulässig. 

Das Gericht ernennt seinen Kanzler und bestimmt dessen Stellung. 

Das Gericht erlässt seine Verfahrensordnung im Einvernehmen mit dem Gerichtshof. Sie bedarf der 
Genehmigung des Rates. 

Soweit die Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union nichts anderes vorsieht, finden die den 
Gerichtshof betreffenden Bestimmungen der Verträge auf das Gericht Anwendung. 

Artikel 255 

Es wird ein Ausschuss eingerichtet, der die Aufgabe hat, vor einer Ernennung durch die Regierungen 
der Mitgliedstaaten nach den Artikeln 253 und 254 eine Stellungnahme zur Eignung der Bewerber 
für die Ausübung des Amts eines Richters oder Generalanwalts beim Gerichtshof oder beim Gericht 
abzugeben. 

Der Ausschuss setzt sich aus sieben Persönlichkeiten zusammen, die aus dem Kreis ehemaliger 
Mitglieder des Gerichtshofs und des Gerichts, der Mitglieder der höchsten einzelstaatlichen Gerichte 
und der Juristen von anerkannt hervorragender Befähigung ausgewählt werden, von denen einer vom 
Europäischen Parlament vorgeschlagen wird. Der Rat erlässt einen Beschluss zur Festlegung der 
Vorschriften für die Arbeitsweise und einen Beschluss zur Ernennung der Mitglieder dieses Aus
schusses. Er beschließt auf Initiative des Präsidenten des Gerichtshofs. 

Artikel 256 
(ex-Artikel 225 EGV) 

(1) Das Gericht ist für Entscheidungen im ersten Rechtszug über die in den Artikeln 263, 265, 
268, 270 und 272 genannten Klagen zuständig, mit Ausnahme derjenigen Klagen, die einem nach 
Artikel 257 gebildeten Fachgericht übertragen werden, und der Klagen, die gemäß der Satzung dem 
Gerichtshof vorbehalten sind. In der Satzung kann vorgesehen werden, dass das Gericht für andere 
Kategorien von Klagen zuständig ist. 

Gegen die Entscheidungen des Gerichts aufgrund dieses Absatzes kann nach Maßgabe der Bedingun
gen und innerhalb der Grenzen, die in der Satzung vorgesehen sind, beim Gerichtshof ein auf 
Rechtsfragen beschränktes Rechtsmittel eingelegt werden. 

(2) Das Gericht ist für Entscheidungen über Rechtsmittel gegen die Entscheidungen der Fachge
richte zuständig. 

Die Entscheidungen des Gerichts aufgrund dieses Absatzes können nach Maßgabe der Bedingungen 
und innerhalb der Grenzen, die in der Satzung vorgesehen sind, in Ausnahmefällen vom Gerichtshof 
überprüft werden, wenn die ernste Gefahr besteht, dass die Einheit oder Kohärenz des Unionsrechts 
berührt wird. 

(3) Das Gericht ist in besonderen in der Satzung festgelegten Sachgebieten für Vorabentscheidun
gen nach Artikel 267 zuständig.
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Wenn das Gericht der Auffassung ist, dass eine Rechtssache eine Grundsatzentscheidung erfordert, 
die die Einheit oder die Kohärenz des Unionsrechts berühren könnte, kann es die Rechtssache zur 
Entscheidung an den Gerichtshof verweisen. 

Die Entscheidungen des Gerichts über Anträge auf Vorabentscheidung können nach Maßgabe der 
Bedingungen und innerhalb der Grenzen, die in der Satzung vorgesehen sind, in Ausnahmefällen 
vom Gerichtshof überprüft werden, wenn die ernste Gefahr besteht, dass die Einheit oder die 
Kohärenz des Unionsrechts berührt wird. 

Artikel 257 
(ex-Artikel 225a EGV) 

Das Europäische Parlament und der Rat können gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
dem Gericht beigeordnete Fachgerichte bilden, die für Entscheidungen im ersten Rechtszug über 
bestimmte Kategorien von Klagen zuständig sind, die auf besonderen Sachgebieten erhoben werden. 
Das Europäische Parlament und der Rat beschließen durch Verordnungen entweder auf Vorschlag der 
Kommission nach Anhörung des Gerichtshofs oder auf Antrag des Gerichtshofs nach Anhörung der 
Kommission. 

In der Verordnung über die Bildung eines Fachgerichts werden die Regeln für die Zusammensetzung 
dieses Gerichts und der ihm übertragene Zuständigkeitsbereich festgelegt. 

Gegen die Entscheidungen der Fachgerichte kann vor dem Gericht ein auf Rechtsfragen beschränktes 
Rechtsmittel oder, wenn die Verordnung über die Bildung des Fachgerichts dies vorsieht, ein auch 
Sachfragen betreffendes Rechtsmittel eingelegt werden. 

Zu Mitgliedern der Fachgerichte sind Personen auszuwählen, die jede Gewähr für Unabhängigkeit 
bieten und über die Befähigung zur Ausübung richterlicher Tätigkeiten verfügen. Sie werden ein
stimmig vom Rat ernannt. 

Die Fachgerichte erlassen ihre Verfahrensordnung im Einvernehmen mit dem Gerichtshof. Diese 
Verfahrensordnung bedarf der Genehmigung des Rates. 

Soweit die Verordnung über die Bildung der Fachgerichte nichts anderes vorsieht, finden die den 
Gerichtshof der Europäischen Union betreffenden Bestimmungen der Verträge und die Satzung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union auf die Fachgerichte Anwendung. Titel I und Artikel 64 der 
Satzung gelten auf jeden Fall für die Fachgerichte. 

Artikel 258 
(ex-Artikel 226 EGV) 

Hat nach Auffassung der Kommission ein Mitgliedstaat gegen eine Verpflichtung aus den Verträgen 
verstoßen, so gibt sie eine mit Gründen versehene Stellungnahme hierzu ab; sie hat dem Staat zuvor 
Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

Kommt der Staat dieser Stellungnahme innerhalb der von der Kommission gesetzten Frist nicht nach, 
so kann die Kommission den Gerichtshof der Europäischen Union anrufen.

DE C 326/160 Amtsblatt der Europäischen Union 26.10.2012



Artikel 259 
(ex-Artikel 227 EGV) 

Jeder Mitgliedstaat kann den Gerichtshof der Europäischen Union anrufen, wenn er der Auffassung 
ist, dass ein anderer Mitgliedstaat gegen eine Verpflichtung aus den Verträgen verstoßen hat. 

Bevor ein Mitgliedstaat wegen einer angeblichen Verletzung der Verpflichtungen aus den Verträgen 
gegen einen anderen Staat Klage erhebt, muss er die Kommission damit befassen. 

Die Kommission erlässt eine mit Gründen versehene Stellungnahme; sie gibt den beteiligten Staaten 
zuvor Gelegenheit zu schriftlicher und mündlicher Äußerung in einem kontradiktorischen Verfahren. 

Gibt die Kommission binnen drei Monaten nach dem Zeitpunkt, in dem ein entsprechender Antrag 
gestellt wurde, keine Stellungnahme ab, so kann ungeachtet des Fehlens der Stellungnahme vor dem 
Gerichtshof geklagt werden. 

Artikel 260 
(ex-Artikel 228 EGV) 

(1) Stellt der Gerichtshof der Europäischen Union fest, dass ein Mitgliedstaat gegen eine Ver
pflichtung aus den Verträgen verstoßen hat, so hat dieser Staat die Maßnahmen zu ergreifen, die 
sich aus dem Urteil des Gerichtshofs ergeben. 

(2) Hat der betreffende Mitgliedstaat die Maßnahmen, die sich aus dem Urteil des Gerichtshofs 
ergeben, nach Auffassung der Kommission nicht getroffen, so kann die Kommission den Gerichtshof 
anrufen, nachdem sie diesem Staat zuvor Gelegenheit zur Äußerung gegeben hat. Hierbei benennt sie 
die Höhe des von dem betreffenden Mitgliedstaat zu zahlenden Pauschalbetrags oder Zwangsgelds, 
die sie den Umständen nach für angemessen hält. 

Stellt der Gerichtshof fest, dass der betreffende Mitgliedstaat seinem Urteil nicht nachgekommen ist, 
so kann er die Zahlung eines Pauschalbetrags oder Zwangsgelds verhängen. 

Dieses Verfahren lässt den Artikel 259 unberührt. 

(3) Erhebt die Kommission beim Gerichtshof Klage nach Artikel 258, weil sie der Auffassung ist, 
dass der betreffende Mitgliedstaat gegen seine Verpflichtung verstoßen hat, Maßnahmen zur Umset
zung einer gemäß einem Gesetzgebungsverfahren erlassenen Richtlinie mitzuteilen, so kann sie, wenn 
sie dies für zweckmäßig hält, die Höhe des von dem betreffenden Mitgliedstaat zu zahlenden 
Pauschalbetrags oder Zwangsgelds benennen, die sie den Umständen nach für angemessen hält. 

Stellt der Gerichtshof einen Verstoß fest, so kann er gegen den betreffenden Mitgliedstaat die Zahlung 
eines Pauschalbetrags oder eines Zwangsgelds bis zur Höhe des von der Kommission genannten 
Betrags verhängen. Die Zahlungsverpflichtung gilt ab dem vom Gerichtshof in seinem Urteil fest
gelegten Zeitpunkt.
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Artikel 261 
(ex-Artikel 229 EGV) 

Aufgrund der Verträge vom Europäischen Parlament und vom Rat gemeinsam sowie vom Rat 
erlassene Verordnungen können hinsichtlich der darin vorgesehenen Zwangsmaßnahmen dem Ge
richtshof der Europäischen Union eine Zuständigkeit übertragen, welche die Befugnis zu unbe
schränkter Ermessensnachprüfung und zur Änderung oder Verhängung solcher Maßnahmen umfasst. 

Artikel 262 
(ex-Artikel 229a EGV) 

Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen der Verträge kann der Rat gemäß einem besonderen 
Gesetzgebungsverfahren nach Anhörung des Europäischen Parlaments einstimmig Bestimmungen 
erlassen, mit denen dem Gerichtshof der Europäischen Union in dem vom Rat festgelegten Umfang 
die Zuständigkeit übertragen wird, über Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Anwendung 
von aufgrund der Verträge erlassenen Rechtsakten, mit denen europäische Rechtstitel für das geistige 
Eigentum geschaffen werden, zu entscheiden. Diese Bestimmungen treten nach Zustimmung der 
Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften in Kraft. 

Artikel 263 
(ex-Artikel 230 EGV) 

Der Gerichtshof der Europäischen Union überwacht die Rechtmäßigkeit der Gesetzgebungsakte sowie 
der Handlungen des Rates, der Kommission und der Europäischen Zentralbank, soweit es sich nicht 
um Empfehlungen oder Stellungnahmen handelt, und der Handlungen des Europäischen Parlaments 
und des Europäischen Rates mit Rechtswirkung gegenüber Dritten. Er überwacht ebenfalls die Recht
mäßigkeit der Handlungen der Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union mit Rechtswirkung 
gegenüber Dritten. 

Zu diesem Zweck ist der Gerichtshof der Europäischen Union für Klagen zuständig, die ein Mit
gliedstaat, das Europäische Parlament, der Rat oder die Kommission wegen Unzuständigkeit, Ver
letzung wesentlicher Formvorschriften, Verletzung der Verträge oder einer bei seiner Durchführung 
anzuwendenden Rechtsnorm oder wegen Ermessensmissbrauchs erhebt. 

Der Gerichtshof der Europäischen Union ist unter den gleichen Voraussetzungen zuständig für 
Klagen des Rechnungshofs, der Europäischen Zentralbank und des Ausschusses der Regionen, die 
auf die Wahrung ihrer Rechte abzielen. 

Jede natürliche oder juristische Person kann unter den Bedingungen nach den Absätzen 1 und 2 
gegen die an sie gerichteten oder sie unmittelbar und individuell betreffenden Handlungen sowie 
gegen Rechtsakte mit Verordnungscharakter, die sie unmittelbar betreffen und keine Durchführungs
maßnahmen nach sich ziehen, Klage erheben. 

In den Rechtsakten zur Gründung von Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union können 
besondere Bedingungen und Einzelheiten für die Erhebung von Klagen von natürlichen oder juris
tischen Personen gegen Handlungen dieser Einrichtungen und sonstigen Stellen vorgesehen werden, 
die eine Rechtswirkung gegenüber diesen Personen haben.
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Die in diesem Artikel vorgesehenen Klagen sind binnen zwei Monaten zu erheben; diese Frist läuft je 
nach Lage des Falles von der Bekanntgabe der betreffenden Handlung, ihrer Mitteilung an den Kläger 
oder in Ermangelung dessen von dem Zeitpunkt an, zu dem der Kläger von dieser Handlung Kennt
nis erlangt hat. 

Artikel 264 
(ex-Artikel 231 EGV) 

Ist die Klage begründet, so erklärt der Gerichtshof der Europäischen Union die angefochtene Hand
lung für nichtig. 

Erklärt der Gerichtshof eine Handlung für nichtig, so bezeichnet er, falls er dies für notwendig hält, 
diejenigen ihrer Wirkungen, die als fortgeltend zu betrachten sind. 

Artikel 265 
(ex-Artikel 232 EGV) 

Unterlässt es das Europäische Parlament, der Europäische Rat, der Rat, die Kommission oder die 
Europäische Zentralbank unter Verletzung der Verträge, einen Beschluss zu fassen, so können die 
Mitgliedstaaten und die anderen Organe der Union beim Gerichtshof der Europäischen Union Klage 
auf Feststellung dieser Vertragsverletzung erheben. Dieser Artikel gilt entsprechend für die Einrich
tungen und sonstigen Stellen der Union, die es unterlassen, tätig zu werden. 

Diese Klage ist nur zulässig, wenn das in Frage stehende Organ, die in Frage stehende Einrichtung 
oder sonstige Stelle zuvor aufgefordert worden ist, tätig zu werden. Hat es bzw. sie binnen zwei 
Monaten nach dieser Aufforderung nicht Stellung genommen, so kann die Klage innerhalb einer 
weiteren Frist von zwei Monaten erhoben werden. 

Jede natürliche oder juristische Person kann nach Maßgabe der Absätze 1 und 2 vor dem Gerichtshof 
Beschwerde darüber führen, dass ein Organ oder eine Einrichtung oder sonstige Stelle der Union es 
unterlassen hat, einen anderen Akt als eine Empfehlung oder eine Stellungnahme an sie zu richten. 

Artikel 266 
(ex-Artikel 233 EGV) 

Die Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen, denen das für nichtig erklärte Handeln zur Last 
fällt oder deren Untätigkeit als vertragswidrig erklärt worden ist, haben die sich aus dem Urteil des 
Gerichtshofs der Europäischen Union ergebenden Maßnahmen zu ergreifen. 

Diese Verpflichtung besteht unbeschadet der Verpflichtungen, die sich aus der Anwendung des 
Artikels 340 Absatz 2 ergeben.
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Artikel 267 
(ex-Artikel 234 EGV) 

Der Gerichtshof der Europäischen Union entscheidet im Wege der Vorabentscheidung 

a) über die Auslegung der Verträge, 

b) über die Gültigkeit und die Auslegung der Handlungen der Organe, Einrichtungen oder sonstigen 
Stellen der Union, 

Wird eine derartige Frage einem Gericht eines Mitgliedstaats gestellt und hält dieses Gericht eine 
Entscheidung darüber zum Erlass seines Urteils für erforderlich, so kann es diese Frage dem Gerichts
hof zur Entscheidung vorlegen. 

Wird eine derartige Frage in einem schwebenden Verfahren bei einem einzelstaatlichen Gericht 
gestellt, dessen Entscheidungen selbst nicht mehr mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts 
angefochten werden können, so ist dieses Gericht zur Anrufung des Gerichtshofs verpflichtet. 

Wird eine derartige Frage in einem schwebenden Verfahren, das eine inhaftierte Person betrifft, bei 
einem einzelstaatlichen Gericht gestellt, so entscheidet der Gerichtshof innerhalb kürzester Zeit. 

Artikel 268 
(ex-Artikel 235 EGV) 

Der Gerichtshof der Europäischen Union ist für Streitsachen über den in Artikel 340 Absätze 2 und 
3 vorgesehenen Schadensersatz zuständig. 

Artikel 269 

Der Gerichtshof ist für Entscheidungen über die Rechtmäßigkeit eines nach Artikel 7 des Vertrags 
über die Europäische Union erlassenen Rechtsakts des Europäischen Rates oder des Rates nur auf 
Antrag des von einer Feststellung des Europäischen Rates oder des Rates betroffenen Mitgliedstaats 
und lediglich im Hinblick auf die Einhaltung der in dem genannten Artikel vorgesehenen Verfahrens
bestimmungen zuständig. 

Der Antrag muss binnen eines Monats nach der jeweiligen Feststellung gestellt werden. Der Gerichts
hof entscheidet binnen eines Monats nach Antragstellung. 

Artikel 270 
(ex-Artikel 236 EGV) 

Der Gerichtshof der Europäischen Union ist für alle Streitsachen zwischen der Union und deren 
Bediensteten innerhalb der Grenzen und nach Maßgabe der Bedingungen zuständig, die im Statut der 
Beamten der Union und in den Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Union 
festgelegt sind.
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Artikel 271 
(ex-Artikel 237 EGV) 

Der Gerichtshof der Europäischen Union ist nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zuständig 
in Streitsachen über 

a) die Erfüllung der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten aus der Satzung der Europäischen Investi
tionsbank. Der Verwaltungsrat der Bank besitzt hierbei die der Kommission in Artikel 258 über
tragenen Befugnisse; 

b) die Beschlüsse des Rates der Gouverneure der Europäischen Investitionsbank. Jeder Mitgliedstaat, 
die Kommission und der Verwaltungsrat der Bank können hierzu nach Maßgabe des Artikels 263 
Klage erheben; 

c) die Beschlüsse des Verwaltungsrats der Europäischen Investitionsbank. Diese können nach Maß
gabe des Artikels 263 nur von Mitgliedstaaten oder der Kommission und lediglich wegen Ver
letzung der Formvorschriften des Artikels 19 Absatz 2 und Absätze 5 bis 7 der Satzung der 
Investitionsbank angefochten werden; 

d) die Erfüllung der sich aus den Verträgen und der Satzung des ESZB und der EZB ergebenden 
Verpflichtungen durch die nationalen Zentralbanken. Der Rat der Gouverneure der Europäischen 
Zentralbank besitzt hierbei gegenüber den nationalen Zentralbanken die Befugnisse, die der 
Kommission in Artikel 258 gegenüber den Mitgliedstaaten eingeräumt werden. Stellt der Gerichts
hof der Europäischen Union fest, dass eine nationale Zentralbank gegen eine Verpflichtung aus 
den Verträgen verstoßen hat, so hat diese Bank die Maßnahmen zu ergreifen, die sich aus dem 
Urteil des Gerichtshofs ergeben. 

Artikel 272 
(ex-Artikel 238 EGV) 

Der Gerichtshof der Europäischen Union ist für Entscheidungen aufgrund einer Schiedsklausel zu
ständig, die in einem von der Union oder für ihre Rechnung abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen 
oder privatrechtlichen Vertrag enthalten ist. 

Artikel 273 
(ex-Artikel 239 EGV) 

Der Gerichtshof ist für jede mit dem Gegenstand der Verträge in Zusammenhang stehende Streitigkeit 
zwischen Mitgliedstaaten zuständig, wenn diese bei ihm aufgrund eines Schiedsvertrags anhängig 
gemacht wird. 

Artikel 274 
(ex-Artikel 240 EGV) 

Soweit keine Zuständigkeit des Gerichtshofs der Europäischen Union aufgrund der Verträge besteht, 
sind Streitsachen, bei denen die Union Partei ist, der Zuständigkeit der einzelstaatlichen Gerichte 
nicht entzogen.
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Artikel 275 

Der Gerichtshof der Europäischen Union ist nicht zuständig für die Bestimmungen hinsichtlich der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und für die auf der Grundlage dieser Bestimmungen 
erlassenen Rechtsakte. 

Der Gerichtshof ist jedoch zuständig für die Kontrolle der Einhaltung von Artikel 40 des Vertrags 
über die Europäische Union und für die unter den Voraussetzungen des Artikels 263 Absatz 4 dieses 
Vertrags erhobenen Klagen im Zusammenhang mit der Überwachung der Rechtmäßigkeit von Be
schlüssen über restriktive Maßnahmen gegenüber natürlichen oder juristischen Personen, die der Rat 
auf der Grundlage von Titel V Kapitel 2 des Vertrags über die Europäische Union erlassen hat. 

Artikel 276 

Bei der Ausübung seiner Befugnisse im Rahmen der Bestimmungen des Dritten Teils Titel V Kapitel 4 
und 5 über den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ist der Gerichtshof der Europäi
schen Union nicht zuständig für die Überprüfung der Gültigkeit oder Verhältnismäßigkeit von Maß
nahmen der Polizei oder anderer Strafverfolgungsbehörden eines Mitgliedstaats oder der Wahrneh
mung der Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung 
und den Schutz der inneren Sicherheit. 

Artikel 277 
(ex-Artikel 241 EGV) 

Ungeachtet des Ablaufs der in Artikel 263 Absatz 6 genannten Frist kann jede Partei in einem 
Rechtsstreit, bei dem die Rechtmäßigkeit eines von einem Organ, einer Einrichtung oder einer sons
tigen Stelle der Union erlassenen Rechtsakts mit allgemeiner Geltung angefochten wird, vor dem 
Gerichtshof der Europäischen Union die Unanwendbarkeit dieses Rechtsakts aus den in Artikel 263 
Absatz 2 genannten Gründen geltend machen. 

Artikel 278 
(ex-Artikel 242 EGV) 

Klagen bei dem Gerichtshof der Europäischen Union haben keine aufschiebende Wirkung. Der 
Gerichtshof kann jedoch, wenn er dies den Umständen nach für nötig hält, die Durchführung der 
angefochtenen Handlung aussetzen. 

Artikel 279 
(ex-Artikel 243 EGV) 

Der Gerichtshof der Europäischen Union kann in den bei ihm anhängigen Sachen die erforderlichen 
einstweiligen Anordnungen treffen.
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Artikel 280 
(ex-Artikel 244 EGV) 

Die Urteile des Gerichtshofs der Europäischen Union sind gemäß Artikel 299 vollstreckbar. 

Artikel 281 
(ex-Artikel 245 EGV) 

Die Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union wird in einem besonderen Protokoll festgelegt. 

Das Europäische Parlament und der Rat können gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
die Satzung mit Ausnahme ihres Titels I und ihres Artikels 64 ändern. Das Europäische Parlament 
und der Rat beschließen entweder auf Antrag des Gerichtshofs nach Anhörung der Kommission oder 
auf Vorschlag der Kommission nach Anhörung des Gerichtshofs. 

ABSCHNITT 6 

DIE EUROPÄISCHE ZENTRALBANK 

Artikel 282 

(1) Die Europäische Zentralbank und die nationalen Zentralbanken bilden das Europäische System 
der Zentralbanken (ESZB). Die Europäische Zentralbank und die nationalen Zentralbanken der Mit
gliedstaaten, deren Währung der Euro ist, bilden das Eurosystem und betreiben die Währungspolitik 
der Union. 

(2) Das ESZB wird von den Beschlussorganen der Europäischen Zentralbank geleitet. Sein vor
rangiges Ziel ist es, die Preisstabilität zu gewährleisten. Unbeschadet dieses Zieles unterstützt es die 
allgemeine Wirtschaftspolitik in der Union, um zur Verwirklichung ihrer Ziele beizutragen. 

(3) Die Europäische Zentralbank besitzt Rechtspersönlichkeit. Sie allein ist befugt, die Ausgabe des 
Euro zu genehmigen. Sie ist in der Ausübung ihrer Befugnisse und der Verwaltung ihrer Mittel 
unabhängig. Die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union sowie die Regierungen 
der Mitgliedstaaten achten diese Unabhängigkeit. 

(4) Die Europäische Zentralbank erlässt die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Maß
nahmen nach den Artikeln 127 bis 133 und Artikel 138 und nach Maßgabe der Satzung des ESZB 
und der EZB. Nach diesen Artikeln behalten die Mitgliedstaaten, deren Währung nicht der Euro ist, 
sowie deren Zentralbanken ihre Zuständigkeiten im Währungsbereich. 

(5) Die Europäische Zentralbank wird in den Bereichen, auf die sich ihre Befugnisse erstrecken, zu 
allen Entwürfen für Rechtsakte der Union sowie zu allen Entwürfen für Rechtsvorschriften auf 
einzelstaatlicher Ebene gehört und kann Stellungnahmen abgeben.
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Artikel 283 
(ex-Artikel 112 EGV) 

(1) Der Rat der Europäischen Zentralbank besteht aus den Mitgliedern des Direktoriums der 
Europäischen Zentralbank und den Präsidenten der nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten, 
deren Währung der Euro ist. 

(2) Das Direktorium besteht aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten und vier weiteren Mit
gliedern. 

Der Präsident, der Vizepräsident und die weiteren Mitglieder des Direktoriums werden vom Euro
päischen Rat auf Empfehlung des Rates, der hierzu das Europäische Parlament und den Rat der 
Europäischen Zentralbank anhört, aus dem Kreis der in Währungs- oder Bankfragen anerkannten und 
erfahrenen Persönlichkeiten mit qualifizierter Mehrheit ausgewählt und ernannt. 

Ihre Amtszeit beträgt acht Jahre; Wiederernennung ist nicht zulässig. 

Nur Staatsangehörige der Mitgliedstaaten können Mitglieder des Direktoriums werden. 

Artikel 284 
(ex-Artikel 113 EGV) 

(1) Der Präsident des Rates und ein Mitglied der Kommission können ohne Stimmrecht an den 
Sitzungen des Rates der Europäischen Zentralbank teilnehmen. 

Der Präsident des Rates kann dem Rat der Europäischen Zentralbank einen Antrag zur Beratung 
vorlegen. 

(2) Der Präsident der Europäischen Zentralbank wird zur Teilnahme an den Tagungen des Rates 
eingeladen, wenn dieser Fragen im Zusammenhang mit den Zielen und Aufgaben des ESZB erörtert. 

(3) Die Europäische Zentralbank unterbreitet dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 
Kommission sowie auch dem Europäischen Rat einen Jahresbericht über die Tätigkeit des ESZB 
und die Geld- und Währungspolitik im vergangenen und im laufenden Jahr. Der Präsident der 
Europäischen Zentralbank legt den Bericht dem Rat und dem Europäischen Parlament vor, das auf 
dieser Grundlage eine allgemeine Aussprache durchführen kann. 

Der Präsident der Europäischen Zentralbank und die anderen Mitglieder des Direktoriums können auf 
Ersuchen des Europäischen Parlaments oder auf ihre Initiative hin von den zuständigen Ausschüssen 
des Europäischen Parlaments gehört werden.
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ABSCHNITT 7 

DER RECHNUNGSHOF 

Artikel 285 
(ex-Artikel 246 EGV) 

Der Rechnungshof nimmt die Rechnungsprüfung der Union wahr. 

Der Rechnungshof besteht aus einem Staatsangehörigen je Mitgliedstaat. Seine Mitglieder üben ihre 
Aufgaben in voller Unabhängigkeit zum allgemeinen Wohl der Union aus. 

Artikel 286 
(ex-Artikel 247 EGV) 

(1) Zu Mitgliedern des Rechnungshofs sind Persönlichkeiten auszuwählen, die in ihren Staaten 
Rechnungsprüfungsorganen angehören oder angehört haben oder die für dieses Amt besonders 
geeignet sind. Sie müssen jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten. 

(2) Die Mitglieder des Rechnungshofs werden auf sechs Jahre ernannt. Der Rat nimmt die gemäß 
den Vorschlägen der einzelnen Mitgliedstaaten erstellte Liste der Mitglieder nach Anhörung des 
Europäischen Parlaments an. Die Wiederernennung der Mitglieder des Rechnungshofs ist zulässig. 

Sie wählen aus ihrer Mitte den Präsidenten des Rechnungshofs für drei Jahre. Wiederwahl ist zulässig. 

(3) Die Mitglieder des Rechnungshofs dürfen bei der Erfüllung ihrer Pflichten Anweisungen von 
einer Regierung oder einer anderen Stelle weder anfordern noch entgegennehmen. Sie haben jede 
Handlung zu unterlassen, die mit ihren Aufgaben unvereinbar ist. 

(4) Die Mitglieder des Rechnungshofs dürfen während ihrer Amtszeit keine andere entgeltliche 
oder unentgeltliche Berufstätigkeit ausüben. Bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit übernehmen sie die 
feierliche Verpflichtung, während der Ausübung und nach Ablauf ihrer Amtstätigkeit die sich aus 
ihrem Amt ergebenden Pflichten zu erfüllen, insbesondere die Pflicht, bei der Annahme gewisser 
Tätigkeiten oder Vorteile nach Ablauf dieser Tätigkeit ehrenhaft und zurückhaltend zu sein. 

(5) Abgesehen von regelmäßigen Neubesetzungen und von Todesfällen endet das Amt eines Mit
glieds des Rechnungshofs durch Rücktritt oder durch Amtsenthebung durch den Gerichtshof gemäß 
Absatz 6. 

Für das ausscheidende Mitglied wird für die verbleibende Amtszeit ein Nachfolger ernannt. 

Außer im Fall der Amtsenthebung bleiben die Mitglieder des Rechnungshofs bis zur Neubesetzung 
ihres Sitzes im Amt.

DE 26.10.2012 Amtsblatt der Europäischen Union C 326/169



(6) Ein Mitglied des Rechnungshofs kann nur dann seines Amtes enthoben oder seiner Ruhe
gehaltsansprüche oder anderer an ihrer Stelle gewährter Vergünstigungen für verlustig erklärt werden, 
wenn der Gerichtshof auf Antrag des Rechnungshofs feststellt, dass es nicht mehr die erforderlichen 
Voraussetzungen erfüllt oder den sich aus seinem Amt ergebenden Verpflichtungen nicht mehr 
nachkommt. 

(7) Der Rat setzt die Beschäftigungsbedingungen für den Präsidenten und die Mitglieder des 
Rechnungshofs fest, insbesondere die Gehälter, Vergütungen und Ruhegehälter. Er setzt alle sonstigen 
als Entgelt gezahlten Vergütungen fest. 

(8) Die für die Richter des Gerichtshofs der Europäischen Union geltenden Bestimmungen des 
Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union gelten auch für die Mitglieder 
des Rechnungshofs. 

Artikel 287 
(ex-Artikel 248 EGV) 

(1) Der Rechnungshof prüft die Rechnung über alle Einnahmen und Ausgaben der Union. Er prüft 
ebenfalls die Rechnung über alle Einnahmen und Ausgaben jeder von der Union geschaffenen 
Einrichtung oder sonstigen Stelle, soweit der Gründungsakt dies nicht ausschließt. 

Der Rechnungshof legt dem Europäischen Parlament und dem Rat eine Erklärung über die Zuver
lässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde 
liegenden Vorgänge vor, die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wird. Diese Erklärung 
kann durch spezifische Beurteilungen zu allen größeren Tätigkeitsbereichen der Union ergänzt wer
den. 

(2) Der Rechungshof prüft die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Einnahmen und Aus
gaben und überzeugt sich von der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung. Dabei berichtet er ins
besondere über alle Fälle von Unregelmäßigkeiten. 

Die Prüfung der Einnahmen erfolgt anhand der Feststellungen und der Zahlungen der Einnahmen an 
die Union. 

Die Prüfung der Ausgaben erfolgt anhand der Mittelbindungen und der Zahlungen. 

Diese Prüfungen können vor Abschluss der Rechnung des betreffenden Haushaltsjahrs durchgeführt 
werden. 

(3) Die Prüfung wird anhand der Rechnungsunterlagen und erforderlichenfalls an Ort und Stelle 
bei den anderen Organen der Union, in den Räumlichkeiten der Einrichtungen oder sonstigen Stellen, 
die Einnahmen oder Ausgaben für Rechnung der Union verwalten, sowie der natürlichen und 
juristischen Personen, die Zahlungen aus dem Haushalt erhalten, und in den Mitgliedstaaten durch
geführt. Die Prüfung in den Mitgliedstaaten erfolgt in Verbindung mit den einzelstaatlichen Rech
nungsprüfungsorganen oder, wenn diese nicht über die erforderliche Zuständigkeit verfügen, mit den 
zuständigen einzelstaatlichen Dienststellen. Der Rechnungshof und die einzelstaatlichen Rechnungs
prüfungsorgane arbeiten unter Wahrung ihrer Unabhängigkeit vertrauensvoll zusammen. Diese Or
gane oder Dienststellen teilen dem Rechnungshof mit, ob sie an der Prüfung teilzunehmen beabsich
tigen.

DE C 326/170 Amtsblatt der Europäischen Union 26.10.2012



Die anderen Organe der Union, die Einrichtungen oder sonstigen Stellen, die Einnahmen oder 
Ausgaben für Rechnung der Union verwalten, die natürlichen oder juristischen Personen, die Zah
lungen aus dem Haushalt erhalten, und die einzelstaatlichen Rechnungsprüfungsorgane oder, wenn 
diese nicht über die erforderliche Zuständigkeit verfügen, die zuständigen einzelstaatlichen Dienst
stellen übermitteln dem Rechnungshof auf dessen Antrag die für die Erfüllung seiner Aufgabe er
forderlichen Unterlagen oder Informationen. 

Die Rechte des Rechnungshofs auf Zugang zu Informationen der Europäischen Investitionsbank im 
Zusammenhang mit deren Tätigkeit bei der Verwaltung von Einnahmen und Ausgaben der Union 
werden in einer Vereinbarung zwischen dem Rechnungshof, der Bank und der Kommission geregelt. 
Der Rechnungshof hat auch dann Recht auf Zugang zu den Informationen, die für die Prüfung der 
von der Bank verwalteten Einnahmen und Ausgaben der Union erforderlich sind, wenn eine ent
sprechende Vereinbarung nicht besteht. 

(4) Der Rechnungshof erstattet nach Abschluss eines jeden Haushaltsjahrs einen Jahresbericht. 
Dieser Bericht wird den anderen Organen der Union vorgelegt und im Amtsblatt der Europäischen 
Union zusammen mit den Antworten dieser Organe auf die Bemerkungen des Rechnungshofs ver
öffentlicht. 

Der Rechnungshof kann ferner jederzeit seine Bemerkungen zu besonderen Fragen vorlegen, ins
besondere in Form von Sonderberichten, und auf Antrag eines der anderen Organe der Union 
Stellungnahmen abgeben. 

Er nimmt seine jährlichen Berichte, Sonderberichte oder Stellungnahmen mit der Mehrheit seiner 
Mitglieder an. Er kann jedoch für die Annahme bestimmter Arten von Berichten oder Stellung
nahmen nach Maßgabe seiner Geschäftsordnung Kammern bilden. 

Er unterstützt das Europäische Parlament und den Rat bei der Kontrolle der Ausführung des Haus
haltsplans. 

Der Rechnungshof gibt sich eine Geschäftsordnung. Diese bedarf der Genehmigung des Rates. 

KAPITEL 2 

RECHTSAKTE DER UNION, ANNAHMEVERFAHREN UND SONSTIGE 
VORSCHRIFTEN 

ABSCHNITT 1 

DIE RECHTSAKTE DER UNION 

Artikel 288 
(ex-Artikel 249 EGV) 

Für die Ausübung der Zuständigkeiten der Union nehmen die Organe Verordnungen, Richtlinien, 
Beschlüsse, Empfehlungen und Stellungnahmen an. 

Die Verordnung hat allgemeine Geltung. Sie ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar 
in jedem Mitgliedstaat.
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Die Richtlinie ist für jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet wird, hinsichtlich des zu erreichenden 
Ziels verbindlich, überlässt jedoch den innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form und der Mittel. 

Beschlüsse sind in allen ihren Teilen verbindlich. Sind sie an bestimmte Adressaten gerichtet, so sind 
sie nur für diese verbindlich. 

Die Empfehlungen und Stellungnahmen sind nicht verbindlich. 

Artikel 289 

(1) Das ordentliche Gesetzgebungsverfahren besteht in der gemeinsamen Annahme einer Verord
nung, einer Richtlinie oder eines Beschlusses durch das Europäische Parlament und den Rat auf 
Vorschlag der Kommission. Dieses Verfahren ist in Artikel 294 festgelegt. 

(2) In bestimmten, in den Verträgen vorgesehenen Fällen erfolgt als besonderes Gesetzgebungs
verfahren die Annahme einer Verordnung, einer Richtlinie oder eines Beschlusses durch das Euro
päische Parlament mit Beteiligung des Rates oder durch den Rat mit Beteiligung des Europäischen 
Parlaments. 

(3) Rechtsakte, die gemäß einem Gesetzgebungsverfahren angenommen werden, sind Gesetz
gebungsakte. 

(4) In bestimmten, in den Verträgen vorgesehenen Fällen können Gesetzgebungsakte auf Initiative 
einer Gruppe von Mitgliedstaaten oder des Europäischen Parlaments, auf Empfehlung der Europäi
schen Zentralbank oder auf Antrag des Gerichtshofs oder der Europäischen Investitionsbank erlassen 
werden. 

Artikel 290 

(1) In Gesetzgebungsakten kann der Kommission die Befugnis übertragen werden, Rechtsakte 
ohne Gesetzescharakter mit allgemeiner Geltung zur Ergänzung oder Änderung bestimmter nicht 
wesentlicher Vorschriften des betreffenden Gesetzgebungsaktes zu erlassen. 

In den betreffenden Gesetzgebungsakten werden Ziele, Inhalt, Geltungsbereich und Dauer der Befug
nisübertragung ausdrücklich festgelegt. Die wesentlichen Aspekte eines Bereichs sind dem Gesetz
gebungsakt vorbehalten und eine Befugnisübertragung ist für sie deshalb ausgeschlossen. 

(2) Die Bedingungen, unter denen die Übertragung erfolgt, werden in Gesetzgebungsakten aus
drücklich festgelegt, wobei folgende Möglichkeiten bestehen: 

a) Das Europäische Parlament oder der Rat kann beschließen, die Übertragung zu widerrufen. 

b) Der delegierte Rechtsakt kann nur in Kraft treten, wenn das Europäische Parlament oder der Rat 
innerhalb der im Gesetzgebungsakt festgelegten Frist keine Einwände erhebt. 

Für die Zwecke der Buchstaben a und b beschließt das Europäische Parlament mit der Mehrheit seiner 
Mitglieder und der Rat mit qualifizierter Mehrheit. 

(3) In den Titel der delegierten Rechtsakte wird das Wort „delegiert“ eingefügt.
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Artikel 291 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen alle zur Durchführung der verbindlichen Rechtsakte der Union 
erforderlichen Maßnahmen nach innerstaatlichem Recht. 

(2) Bedarf es einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der verbindlichen Rechtsakte der 
Union, so werden mit diesen Rechtsakten der Kommission oder, in entsprechend begründeten 
Sonderfällen und in den in den Artikeln 24 und 26 des Vertrags über die Europäische Union 
vorgesehenen Fällen, dem Rat Durchführungsbefugnisse übertragen. 

(3) Für die Zwecke des Absatzes 2 legen das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren durch Verordnungen im Voraus allgemeine Regeln und Grund
sätze fest, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren. 

(4) In den Titel der Durchführungsrechtsakte wird der Wortteil „Durchführungs-“ eingefügt. 

Artikel 292 

Der Rat gibt Empfehlungen ab. Er beschließt auf Vorschlag der Kommission in allen Fällen, in denen 
er nach Maßgabe der Verträge Rechtsakte auf Vorschlag der Kommission erlässt. In den Bereichen, in 
denen für den Erlass eines Rechtsakts der Union Einstimmigkeit vorgesehen ist, beschließt er ein
stimmig. Die Kommission und, in bestimmten in den Verträgen vorgesehenen Fällen, die Europäische 
Zentralbank geben Empfehlungen ab. 

ABSCHNITT 2 

ANNAHMEVERFAHREN UND SONSTIGE VORSCHRIFTEN 

Artikel 293 
(ex-Artikel 250 EGV) 

(1) Wird der Rat aufgrund der Verträge auf Vorschlag der Kommission tätig, so kann er diesen 
Vorschlag nur einstimmig abändern; dies gilt nicht in den Fällen nach Artikel 294 Absätze 10 und 
13, nach Artikel 310, Artikel 312, Artikel 314 und nach Artikel 315 Absatz 2. 

(2) Solange ein Beschluss des Rates nicht ergangen ist, kann die Kommission ihren Vorschlag 
jederzeit im Verlauf der Verfahren zur Annahme eines Rechtsakts der Union ändern. 

Artikel 294 
(ex-Artikel 251 EGV) 

(1) Wird in den Verträgen hinsichtlich der Annahme eines Rechtsakts auf das ordentliche Gesetz
gebungsverfahren Bezug genommen, so gilt das nachstehende Verfahren. 

(2) Die Kommission unterbreitet dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Vorschlag.

DE 26.10.2012 Amtsblatt der Europäischen Union C 326/173



Erste Lesung 

(3) Das Europäische Parlament legt seinen Standpunkt in erster Lesung fest und übermittelt ihn 
dem Rat. 

(4) Billigt der Rat den Standpunkt des Europäischen Parlaments, so ist der betreffende Rechtsakt in 
der Fassung des Standpunkts des Europäischen Parlaments erlassen. 

(5) Billigt der Rat den Standpunkt des Europäischen Parlaments nicht, so legt er seinen Standpunkt 
in erster Lesung fest und übermittelt ihn dem Europäischen Parlament. 

(6) Der Rat unterrichtet das Europäische Parlament in allen Einzelheiten über die Gründe, aus 
denen er seinen Standpunkt in erster Lesung festgelegt hat. Die Kommission unterrichtet das Euro
päische Parlament in vollem Umfang über ihren Standpunkt. 

Zweite Lesung 

(7) Hat das Europäische Parlament binnen drei Monaten nach der Übermittlung 

a) den Standpunkt des Rates in erster Lesung gebilligt oder sich nicht geäußert, so gilt der betref
fende Rechtsakt als in der Fassung des Standpunkts des Rates erlassen; 

b) den Standpunkt des Rates in erster Lesung mit der Mehrheit seiner Mitglieder abgelehnt, so gilt 
der vorgeschlagene Rechtsakt als nicht erlassen; 

c) mit der Mehrheit seiner Mitglieder Abänderungen an dem Standpunkt des Rates in erster Lesung 
vorgeschlagen, so wird die abgeänderte Fassung dem Rat und der Kommission zugeleitet; die 
Kommission gibt eine Stellungnahme zu diesen Abänderungen ab. 

(8) Hat der Rat binnen drei Monaten nach Eingang der Abänderungen des Europäischen Par
laments mit qualifizierter Mehrheit 

a) alle diese Abänderungen gebilligt, so gilt der betreffende Rechtsakt als erlassen; 

b) nicht alle Abänderungen gebilligt, so beruft der Präsident des Rates im Einvernehmen mit dem 
Präsidenten des Europäischen Parlaments binnen sechs Wochen den Vermittlungsausschuss ein. 

(9) Über Abänderungen, zu denen die Kommission eine ablehnende Stellungnahme abgegeben 
hat, beschließt der Rat einstimmig. 

Vermittlung 

(10) Der Vermittlungsausschuss, der aus den Mitgliedern des Rates oder deren Vertretern und 
ebenso vielen das Europäische Parlament vertretenden Mitgliedern besteht, hat die Aufgabe, mit 
der qualifizierten Mehrheit der Mitglieder des Rates oder deren Vertretern und der Mehrheit der 
das Europäische Parlament vertretenden Mitglieder binnen sechs Wochen nach seiner Einberufung 
eine Einigung auf der Grundlage der Standpunkte des Europäischen Parlaments und des Rates in 
zweiter Lesung zu erzielen.
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(11) Die Kommission nimmt an den Arbeiten des Vermittlungsausschusses teil und ergreift alle 
erforderlichen Initiativen, um auf eine Annäherung der Standpunkte des Europäischen Parlaments 
und des Rates hinzuwirken. 

(12) Billigt der Vermittlungsausschuss binnen sechs Wochen nach seiner Einberufung keinen 
gemeinsamen Entwurf, so gilt der vorgeschlagene Rechtsakt als nicht erlassen. 

Dritte Lesung 

(13) Billigt der Vermittlungsausschuss innerhalb dieser Frist einen gemeinsamen Entwurf, so ver
fügen das Europäische Parlament und der Rat ab dieser Billigung über eine Frist von sechs Wochen, 
um den betreffenden Rechtsakt entsprechend diesem Entwurf zu erlassen, wobei im Europäischen 
Parlament die Mehrheit der abgegebenen Stimmen und im Rat die qualifizierte Mehrheit erforderlich 
ist. Andernfalls gilt der vorgeschlagene Rechtsakt als nicht erlassen. 

(14) Die in diesem Artikel genannten Fristen von drei Monaten beziehungsweise sechs Wochen 
werden auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates um höchstens einen Monat bezie
hungsweise zwei Wochen verlängert. 

Besondere Bestimmungen 

(15) Wird in den in den Verträgen vorgesehenen Fällen ein Gesetzgebungsakt auf Initiative einer 
Gruppe von Mitgliedstaaten, auf Empfehlung der Europäischen Zentralbank oder auf Antrag des 
Gerichtshofs im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren erlassen, so finden Absatz 2, Absatz 6 Satz 
2 und Absatz 9 keine Anwendung. 

In diesen Fällen übermitteln das Europäische Parlament und der Rat der Kommission den Entwurf des 
Rechtsakts sowie ihre jeweiligen Standpunkte in erster und zweiter Lesung. Das Europäische Par
lament oder der Rat kann die Kommission während des gesamten Verfahrens um eine Stellungnahme 
bitten, die die Kommission auch von sich aus abgeben kann. Sie kann auch nach Maßgabe des 
Absatzes 11 an dem Vermittlungsausschuss teilnehmen, sofern sie dies für erforderlich hält. 

Artikel 295 

Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission beraten sich und regeln einvernehmlich die 
Einzelheiten ihrer Zusammenarbeit. Dazu können sie unter Wahrung der Verträge interinstitutionelle 
Vereinbarungen schließen, die auch bindenden Charakter haben können. 

Artikel 296 
(ex-Artikel 253 EGV) 

Wird die Art des zu erlassenden Rechtsakts von den Verträgen nicht vorgegeben, so entscheiden die 
Organe darüber von Fall zu Fall unter Einhaltung der geltenden Verfahren und des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit.
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Die Rechtsakte sind mit einer Begründung zu versehen und nehmen auf die in den Verträgen 
vorgesehenen Vorschläge, Initiativen, Empfehlungen, Anträge oder Stellungnahmen Bezug. 

Werden das Europäische Parlament und der Rat mit dem Entwurf eines Gesetzgebungsakts befasst, so 
nehmen sie keine Rechtsakte an, die gemäß dem für den betreffenden Bereich geltenden Gesetz
gebungsverfahren nicht vorgesehen sind. 

Artikel 297 
(ex-Artikel 254 EGV) 

(1) Gesetzgebungsakte, die gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren erlassen wurden, 
werden vom Präsidenten des Europäischen Parlaments und vom Präsidenten des Rates unterzeichnet. 

Gesetzgebungsakte, die gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren erlassen wurden, werden 
vom Präsidenten des Organs unterzeichnet, das sie erlassen hat. 

Die Gesetzgebungsakte werden im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Sie treten zu dem 
durch sie festgelegten Zeitpunkt oder anderenfalls am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung in 
Kraft. 

(2) Rechtsakte ohne Gesetzescharakter, die als Verordnung, Richtlinie oder Beschluss, der an 
keinen bestimmten Adressaten gerichtet ist, erlassen wurden, werden vom Präsidenten des Organs 
unterzeichnet, das sie erlassen hat. 

Verordnungen, Richtlinien, die an alle Mitgliedstaaten gerichtet sind, sowie Beschlüsse, die an keinen 
bestimmten Adressaten gerichtet sind, werden im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Sie 
treten zu dem durch sie festgelegten Zeitpunkt oder anderenfalls am zwanzigsten Tag nach ihrer 
Veröffentlichung in Kraft. 

Die anderen Richtlinien sowie die Beschlüsse, die an einen bestimmten Adressaten gerichtet sind, 
werden denjenigen, für die sie bestimmt sind, bekannt gegeben und durch diese Bekanntgabe wirk
sam. 

Artikel 298 

(1) Zur Ausübung ihrer Aufgaben stützen sich die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen 
der Union auf eine offene, effiziente und unabhängige europäische Verwaltung. 

(2) Die Bestimmungen zu diesem Zweck werden unter Beachtung des Statuts und der Beschäfti
gungsbedingungen nach Artikel 336 vom Europäischen Parlament und vom Rat gemäß dem or
dentlichen Gesetzgebungsverfahren durch Verordnungen erlassen. 

Artikel 299 
(ex-Artikel 256 EGV) 

Die Rechtsakte des Rates, der Kommission oder der Europäischen Zentralbank, die eine Zahlung 
auferlegen, sind vollstreckbare Titel; dies gilt nicht gegenüber Staaten. 

Die Zwangsvollstreckung erfolgt nach den Vorschriften des Zivilprozessrechts des Staates, in dessen 
Hoheitsgebiet sie stattfindet. Die Vollstreckungsklausel wird nach einer Prüfung, die sich lediglich auf 
die Echtheit des Titels erstrecken darf, von der staatlichen Behörde erteilt, welche die Regierung jedes 
Mitgliedstaats zu diesem Zweck bestimmt und der Kommission und dem Gerichtshof der Europäi
schen Union benennt.
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Sind diese Formvorschriften auf Antrag der die Vollstreckung betreibenden Partei erfüllt, so kann 
diese die Zwangsvollstreckung nach innerstaatlichem Recht betreiben, indem sie die zuständige Stelle 
unmittelbar anruft. 

Die Zwangsvollstreckung kann nur durch eine Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen 
Union ausgesetzt werden. Für die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Vollstreckungsmaßnahmen 
sind jedoch die einzelstaatlichen Rechtsprechungsorgane zuständig. 

KAPITEL 3 

DIE BERATENDEN EINRICHTUNGEN DER UNION 

Artikel 300 

(1) Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission werden von einem Wirtschafts- und 
Sozialausschuss sowie einem Ausschuss der Regionen unterstützt, die beratende Aufgaben wahr
nehmen. 

(2) Der Wirtschafts- und Sozialausschuss setzt sich zusammen aus Vertretern der Organisationen 
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sowie anderen Vertretern der Zivilgesellschaft, insbesondere 
aus dem sozialen und wirtschaftlichen, dem staatsbürgerlichen, dem beruflichen und dem kulturellen 
Bereich. 

(3) Der Ausschuss der Regionen setzt sich zusammen aus Vertretern der regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften, die entweder ein auf Wahlen beruhendes Mandat in einer regionalen oder 
lokalen Gebietskörperschaft innehaben oder gegenüber einer gewählten Versammlung politisch ver
antwortlich sind. 

(4) Die Mitglieder des Wirtschafts- und Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen sind 
an keine Weisungen gebunden. Sie üben ihre Tätigkeit in voller Unabhängigkeit zum allgemeinen 
Wohl der Union aus. 

(5) Die Vorschriften der Absätze 2 und 3 über die Art der Zusammensetzung dieser Ausschüsse 
werden in regelmäßigen Abständen vom Rat überprüft, um der wirtschaftlichen, sozialen und de
mografischen Entwicklung in der Union Rechnung zu tragen. Der Rat erlässt auf Vorschlag der 
Kommission Beschlüsse zu diesem Zweck. 

ABSCHNITT 1 

DER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS 

Artikel 301 
(ex-Artikel 258 EGV) 

Der Wirtschafts- und Sozialausschuss hat höchstens dreihundertfünfzig Mitglieder. 

Der Rat erlässt einstimmig auf Vorschlag der Kommission einen Beschluss über die Zusammenset
zung des Ausschusses. 

Der Rat setzt die Vergütungen für die Mitglieder des Ausschusses fest.
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Artikel 302 
(ex-Artikel 259 EGV) 

(1) Die Mitglieder des Ausschusses werden für fünf Jahre ernannt. Der Rat nimmt die gemäß den 
Vorschlägen der einzelnen Mitgliedstaaten erstellte Liste der Mitglieder an. Die Wiederernennung der 
Mitglieder des Ausschusses ist zulässig. 

(2) Der Rat beschließt nach Anhörung der Kommission. Er kann die Meinung der maßgeblichen 
europäischen Organisationen der verschiedenen Zweige des Wirtschafts- und Soziallebens und der 
Zivilgesellschaft einholen, die von der Tätigkeit der Union betroffen sind. 

Artikel 303 
(ex-Artikel 260 EGV) 

Der Ausschuss wählt aus seiner Mitte seinen Präsidenten und sein Präsidium auf zweieinhalb Jahre. 

Er gibt sich eine Geschäftsordnung. 

Der Ausschuss wird von seinem Präsidenten auf Antrag des Europäischen Parlaments, des Rates oder 
der Kommission einberufen. Er kann auch von sich aus zusammentreten. 

Artikel 304 
(ex-Artikel 262 EGV) 

Der Ausschuss wird vom Europäischen Parlament, vom Rat oder der Kommission in den in den 
Verträgen vorgesehenen Fällen gehört. Er kann von diesen Organen in allen Fällen gehört werden, in 
denen diese es für zweckmäßig erachten. Er kann von sich aus eine Stellungnahme in den Fällen 
abgeben, in denen er dies für zweckmäßig erachtet. 

Wenn das Europäische Parlament, der Rat oder die Kommission es für notwendig erachten, setzen sie 
dem Ausschuss für die Vorlage seiner Stellungnahme eine Frist; diese beträgt mindestens einen 
Monat, vom Eingang der Mitteilung beim Präsidenten des Ausschusses an gerechnet. Nach Ablauf 
der Frist kann das Fehlen einer Stellungnahme unberücksichtigt bleiben. 

Die Stellungnahmen des Ausschusses sowie ein Bericht über die Beratungen werden dem Europäi
schen Parlament, dem Rat und der Kommission übermittelt. 

ABSCHNITT 2 

DER AUSSCHUSS DER REGIONEN 

Artikel 305 
(ex-Artikel 263 Absätze 2, 3 und 4 EGV) 

Der Ausschuss der Regionen hat höchstens dreihundertfünfzig Mitglieder.
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Der Rat erlässt einstimmig auf Vorschlag der Kommission einen Beschluss über die Zusammenset
zung des Ausschusses. 

Die Mitglieder des Ausschusses sowie eine gleiche Anzahl von Stellvertretern werden auf fünf Jahre 
ernannt. Wiederernennung ist zulässig. Der Rat nimmt die gemäß den Vorschlägen der einzelnen 
Mitgliedstaaten erstellte Liste der Mitglieder und Stellvertreter an. Die Amtszeit der Mitglieder des 
Ausschusses endet automatisch bei Ablauf des in Artikel 300 Absatz 3 genannten Mandats, aufgrund 
dessen sie vorgeschlagen wurden; für die verbleibende Amtszeit wird nach demselben Verfahren ein 
Nachfolger ernannt. Ein Mitglied des Ausschusses darf nicht gleichzeitig Mitglied des Europäischen 
Parlaments sein. 

Artikel 306 
(ex-Artikel 264 EGV) 

Der Ausschuss der Regionen wählt aus seiner Mitte seinen Präsidenten und sein Präsidium auf 
zweieinhalb Jahre. 

Er gibt sich eine Geschäftsordnung. 

Der Ausschuss wird von seinem Präsidenten auf Antrag des Europäischen Parlaments, des Rates oder 
der Kommission einberufen. Er kann auch von sich aus zusammentreten. 

Artikel 307 
(ex-Artikel 265 EGV) 

Der Ausschuss der Regionen wird vom Europäischen Parlament, vom Rat oder von der Kommission 
in den in den Verträgen vorgesehenen Fällen und in allen anderen Fällen gehört, in denen eines dieser 
Organe dies für zweckmäßig erachtet, insbesondere in Fällen, welche die grenzüberschreitende Zu
sammenarbeit betreffen. 

Wenn das Europäische Parlament, der Rat oder die Kommission es für notwendig erachten, setzen sie 
dem Ausschuss für die Vorlage seiner Stellungnahme eine Frist; diese beträgt mindestens einen 
Monat, vom Eingang der diesbezüglichen Mitteilung beim Präsidenten des Ausschusses an gerechnet. 
Nach Ablauf der Frist kann das Fehlen einer Stellungnahme unberücksichtigt bleiben. 

Wird der Wirtschafts- und Sozialausschuss nach Artikel 304 gehört, so wird der Ausschuss der 
Regionen vom Europäischen Parlament, vom Rat oder von der Kommission über dieses Ersuchen 
um Stellungnahme unterrichtet. Der Ausschuss der Regionen kann, wenn er der Auffassung ist, dass 
spezifische regionale Interessen berührt werden, eine entsprechende Stellungnahme abgeben. 

Er kann, wenn er dies für zweckdienlich erachtet, von sich aus eine Stellungnahme abgeben. 

Die Stellungnahme des Ausschusses sowie ein Bericht über die Beratungen werden dem Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission übermittelt.
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KAPITEL 4 

DIE EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK 

Artikel 308 
(ex-Artikel 266 EGV) 

Die Europäische Investitionsbank besitzt Rechtspersönlichkeit. 

Mitglieder der Europäischen Investitionsbank sind die Mitgliedstaaten. 

Die Satzung der Europäischen Investitionsbank ist den Verträgen als Protokoll beigefügt. Der Rat 
kann auf Antrag der Europäischen Investitionsbank und nach Anhörung des Europäischen Par
laments und der Kommission oder auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Euro
päischen Parlaments und der Europäischen Investitionsbank die Satzung der Bank einstimmig gemäß 
einem besonderen Gesetzgebungsverfahren ändern. 

Artikel 309 
(ex-Artikel 267 EGV) 

Aufgabe der Europäischen Investitionsbank ist es, zu einer ausgewogenen und reibungslosen Entwick
lung des Binnenmarkts im Interesse der Union beizutragen; hierbei bedient sie sich des Kapitalmarkts 
sowie ihrer eigenen Mittel. In diesem Sinne erleichtert sie ohne Verfolgung eines Erwerbszwecks 
durch Gewährung von Darlehen und Bürgschaften die Finanzierung der nachstehend bezeichneten 
Vorhaben in allen Wirtschaftszweigen: 

a) Vorhaben zur Erschließung der weniger entwickelten Gebiete; 

b) Vorhaben zur Modernisierung oder Umstellung von Unternehmen oder zur Schaffung neuer 
Arbeitsmöglichkeiten, die sich aus der Errichtung oder dem Funktionieren des Binnenmarkts 
ergeben und wegen ihres Umfangs oder ihrer Art mit den in den einzelnen Mitgliedstaaten 
vorhandenen Mitteln nicht vollständig finanziert werden können; 

c) Vorhaben von gemeinsamem Interesse für mehrere Mitgliedstaaten, die wegen ihres Umfangs oder 
ihrer Art mit den in den einzelnen Mitgliedstaaten vorhandenen Mitteln nicht vollständig finan
ziert werden können. 

In Erfüllung ihrer Aufgabe erleichtert die Bank die Finanzierung von Investitionsprogrammen in 
Verbindung mit der Unterstützung aus den Strukturfonds und anderen Finanzierungsinstrumenten 
der Union.
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TITEL II 

FINANZVORSCHRIFTEN 

Artikel 310 
(ex-Artikel 268 EGV) 

(1) Alle Einnahmen und Ausgaben der Union werden für jedes Haushaltsjahr veranschlagt und in 
den Haushaltsplan eingesetzt. 

Der jährliche Haushaltsplan der Union wird vom Europäischen Parlament und vom Rat nach Maß
gabe des Artikels 314 aufgestellt. 

Der Haushaltsplan ist in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen. 

(2) Die in den Haushaltsplan eingesetzten Ausgaben werden für ein Haushaltsjahr entsprechend 
der Verordnung nach Artikel 322 bewilligt. 

(3) Die Ausführung der in den Haushaltsplan eingesetzten Ausgaben setzt den Erlass eines ver
bindlichen Rechtsakts der Union voraus, mit dem die Maßnahme der Union und die Ausführung der 
entsprechenden Ausgabe entsprechend der Verordnung nach Artikel 322 eine Rechtsgrundlage er
halten, soweit nicht diese Verordnung Ausnahmen vorsieht. 

(4) Um die Haushaltsdisziplin sicherzustellen, erlässt die Union keine Rechtsakte, die erhebliche 
Auswirkungen auf den Haushaltsplan haben könnten, ohne die Gewähr zu bieten, dass die mit diesen 
Rechtsakten verbundenen Ausgaben im Rahmen der Eigenmittel der Union und unter Einhaltung des 
mehrjährigen Finanzrahmens nach Artikel 312 finanziert werden können. 

(5) Der Haushaltsplan wird entsprechend dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushalts
führung ausgeführt. Die Mitgliedstaaten arbeiten mit der Union zusammen, um sicherzustellen, 
dass die in den Haushaltsplan eingesetzten Mittel nach diesem Grundsatz verwendet werden. 

(6) Die Union und die Mitgliedstaaten bekämpfen nach Artikel 325 Betrügereien und sonstige 
gegen die finanziellen Interessen der Union gerichtete rechtswidrige Handlungen. 

KAPITEL 1 

DIE EIGENMITTEL DER UNION 

Artikel 311 
(ex-Artikel 269 EGV) 

Die Union stattet sich mit den erforderlichen Mitteln aus, um ihre Ziele erreichen und ihre Politik 
durchführen zu können.
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Der Haushalt wird unbeschadet der sonstigen Einnahmen vollständig aus Eigenmitteln finanziert. 

Der Rat erlässt gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren einstimmig und nach Anhörung 
des Europäischen Parlaments einen Beschluss, mit dem die Bestimmungen über das System der 
Eigenmittel der Union festgelegt werden. Darin können neue Kategorien von Eigenmitteln eingeführt 
oder bestehende Kategorien abgeschafft werden. Dieser Beschluss tritt erst nach Zustimmung der 
Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften in Kraft. 

Der Rat legt gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren durch Verordnungen Durchführungs
maßnahmen zu dem System der Eigenmittel der Union fest, sofern dies in dem nach Absatz 3 
erlassenen Beschluss vorgesehen ist. Der Rat beschließt nach Zustimmung des Europäischen Par
laments. 

KAPITEL 2 

DER MEHRJÄHRIGE FINANZRAHMEN 

Artikel 312 

(1) Mit dem mehrjährigen Finanzrahmen soll sichergestellt werden, dass die Ausgaben der Union 
innerhalb der Grenzen ihrer Eigenmittel eine geordnete Entwicklung nehmen. 

Er wird für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren aufgestellt. 

Bei der Aufstellung des jährlichen Haushaltsplans der Union ist der mehrjährige Finanzrahmen ein
zuhalten. 

(2) Der Rat erlässt gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren eine Verordnung zur Fest
legung des mehrjährigen Finanzrahmens. Er beschließt einstimmig nach Zustimmung des Europäi
schen Parlaments, die mit der Mehrheit seiner Mitglieder erteilt wird. 

Der Europäische Rat kann einstimmig einen Beschluss fassen, wonach der Rat mit qualifizierter 
Mehrheit beschließen kann, wenn er die in Unterabsatz 1 genannte Verordnung erlässt. 

(3) In dem Finanzrahmen werden die jährlichen Obergrenzen der Mittel für Verpflichtungen je 
Ausgabenkategorie und die jährliche Obergrenze der Mittel für Zahlungen festgelegt. Die Ausgaben
kategorien, von denen es nur wenige geben darf, entsprechen den Haupttätigkeitsbereichen der 
Union. 

Der Finanzrahmen enthält auch alle sonstigen für den reibungslosen Ablauf des jährlichen Haus
haltsverfahrens sachdienlichen Bestimmungen. 

(4) Hat der Rat bis zum Ablauf des vorangegangenen Finanzrahmens keine Verordnung zur 
Aufstellung eines neuen Finanzrahmens erlassen, so werden die Obergrenzen und sonstigen Bestim
mungen des letzten Jahres des vorangegangenen Finanzrahmens bis zum Erlass dieses Rechtsakts 
fortgeschrieben.
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(5) Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission treffen während des gesamten Ver
fahrens zur Annahme des Finanzrahmens alle erforderlichen Maßnahmen, um den Erlass des Rechts
akts zu erleichtern. 

KAPITEL 3 

DER JAHRESHAUSHALTSPLAN DER UNION 

Artikel 313 
(ex-Artikel 272 Absatz 1 EGV) 

Das Haushaltsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember. 

Artikel 314 
(ex-Artikel 272 Absätze 2 bis 10 EGV) 

Das Europäische Parlament und der Rat legen den Jahreshaushaltsplan der Union im Rahmen eines 
besonderen Gesetzgebungsverfahrens nach den folgenden Bestimmungen fest: 

(1) Jedes Organ, mit Ausnahme der Europäischen Zentralbank, stellt vor dem 1. Juli einen Haus
haltsvoranschlag für seine Ausgaben für das folgende Haushaltsjahr auf. Die Kommission fasst diese 
Voranschläge in einem Entwurf für den Haushaltsplan zusammen, der abweichende Voranschläge 
enthalten kann. 

Dieser Entwurf umfasst den Ansatz der Einnahmen und den Ansatz der Ausgaben. 

(2) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat spätestens am 1. September 
des Jahres, das dem entsprechenden Haushaltsjahr vorausgeht, einen Vorschlag mit dem Entwurf des 
Haushaltsplans vor. 

Die Kommission kann den Entwurf des Haushaltsplans während des laufenden Verfahrens bis zur 
Einberufung des in Absatz 5 genannten Vermittlungsausschusses ändern. 

(3) Der Rat legt seinen Standpunkt zu dem Entwurf des Haushaltsplans fest und leitet ihn spä
testens am 1. Oktober des Jahres, das dem entsprechenden Haushaltsjahr vorausgeht, dem Europäi
schen Parlament zu. Er unterrichtet das Europäische Parlament in vollem Umfang über die Gründe, 
aus denen er seinen Standpunkt festgelegt hat. 

(4) Hat das Europäische Parlament binnen 42 Tagen nach der Übermittlung 

a) den Standpunkt des Rates gebilligt, so ist der Haushaltsplan erlassen; 

b) keinen Beschluss gefasst, so gilt der Haushaltsplan als erlassen; 

c) mit der Mehrheit seiner Mitglieder Abänderungen angenommen, so wird die abgeänderte Fassung 
des Entwurfs dem Rat und der Kommission zugeleitet. Der Präsident des Europäischen Parlaments 
beruft im Einvernehmen mit dem Präsidenten des Rates umgehend den Vermittlungsausschuss ein.
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Der Vermittlungsausschuss tritt jedoch nicht zusammen, wenn der Rat dem Europäischen Par
lament binnen zehn Tagen nach der Übermittlung des geänderten Entwurfs mitteilt, dass er alle 
seine Abänderungen billigt. 

(5) Der Vermittlungsausschuss, der aus den Mitgliedern des Rates oder deren Vertretern und 
ebenso vielen das Europäische Parlament vertretenden Mitgliedern besteht, hat die Aufgabe, binnen 
21 Tagen nach seiner Einberufung auf der Grundlage der Standpunkte des Europäischen Parlaments 
und des Rates mit der qualifizierten Mehrheit der Mitglieder des Rates oder deren Vertretern und der 
Mehrheit der das Europäische Parlament vertretenden Mitglieder eine Einigung über einen gemein
samen Entwurf zu erzielen. 

Die Kommission nimmt an den Arbeiten des Vermittlungsausschusses teil und ergreift alle erforder
lichen Initiativen, um eine Annäherung der Standpunkte des Europäischen Parlaments und des Rates 
zu bewirken. 

(6) Einigt sich der Vermittlungsausschuss innerhalb der in Absatz 5 genannten Frist von 21 Tagen 
auf einen gemeinsamen Entwurf, so verfügen das Europäische Parlament und der Rat ab dieser 
Einigung über eine Frist von 14 Tagen, um den gemeinsamen Entwurf zu billigen. 

(7) Wenn innerhalb der in Absatz 6 genannten Frist von 14 Tagen 

a) der gemeinsame Entwurf sowohl vom Europäischen Parlament als auch vom Rat gebilligt wird 
oder beide keinen Beschluss fassen oder eines dieser Organe den gemeinsamen Entwurf billigt, 
während das andere Organ keinen Beschluss fasst, so gilt der Haushaltsplan als entsprechend dem 
gemeinsamen Entwurf endgültig erlassen, oder 

b) der gemeinsame Entwurf sowohl vom Europäischen Parlament mit der Mehrheit seiner Mitglieder 
als auch vom Rat abgelehnt wird oder eines dieser Organe den gemeinsamen Entwurf ablehnt, 
während das andere Organ keinen Beschluss fasst, so legt die Kommission einen neuen Entwurf 
für den Haushaltsplan vor, oder 

c) der gemeinsame Entwurf vom Europäischen Parlament mit der Mehrheit seiner Mitglieder abge
lehnt wird, während er vom Rat gebilligt wird, so legt die Kommission einen neuen Entwurf für 
den Haushaltsplan vor, oder 

d) der gemeinsame Entwurf vom Europäischen Parlament gebilligt wird, während er vom Rat abge
lehnt wird, so kann das Europäische Parlament binnen 14 Tagen ab dem Tag der Ablehnung 
durch den Rat mit der Mehrheit seiner Mitglieder und drei Fünfteln der abgegebenen Stimmen 
beschließen, alle oder einige der in Absatz 4 Buchstabe c genannten Abänderungen zu bestätigen. 
Wird eine Abänderung des Europäischen Parlaments nicht bestätigt, so wird der im Vermittlungs
ausschuss vereinbarte Standpunkt zu dem Haushaltsposten, der Gegenstand der Abänderung ist, 
übernommen. Der Haushaltsplan gilt als auf dieser Grundlage endgültig erlassen. 

(8) Einigt sich der Vermittlungsausschuss nicht binnen der in Absatz 5 genannten Frist von 21 
Tagen auf einen gemeinsamen Entwurf, so legt die Kommission einen neuen Entwurf für den Haus
haltsplan vor.
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(9) Nach Abschluss des Verfahrens dieses Artikels stellt der Präsident des Europäischen Parlaments 
fest, dass der Haushaltsplan endgültig erlassen ist. 

(10) Jedes Organ übt die ihm aufgrund dieses Artikels zufallenden Befugnisse unter Wahrung der 
Verträge und der Rechtsakte aus, die auf der Grundlage der Verträge insbesondere im Bereich der 
Eigenmittel der Union und des Gleichgewichts von Einnahmen und Ausgaben erlassen wurden. 

Artikel 315 
(ex-Artikel 273 EGV) 

Ist zu Beginn eines Haushaltsjahres der Haushaltsplan noch nicht endgültig erlassen, so können nach 
der gemäß Artikel 322 festgelegten Haushaltsordnung für jedes Kapitel monatliche Ausgaben bis zur 
Höhe eines Zwölftels der im betreffenden Kapitel des Haushaltsplans des vorangegangenen Haus
haltsjahres eingesetzten Mittel vorgenommen werden, die jedoch ein Zwölftel der Mittelansätze des 
gleichen Kapitels des Haushaltsplanentwurfs nicht überschreiten dürfen. 

Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission unter Beachtung der sonstigen Bestimmungen des 
Absatzes 1 entsprechend der nach Artikel 322 erlassenen Verordnung Ausgaben genehmigen, die 
über dieses Zwölftel hinausgehen. Er leitet seinen Beschluss unverzüglich dem Europäischen Par
lament zu. 

In dem Beschluss nach Absatz 2 werden unter Beachtung der in Artikel 311 genannten Rechtsakte 
die zur Durchführung dieses Artikels erforderlichen Maßnahmen betreffend die Mittel vorgesehen. 

Der Beschluss tritt 30 Tage nach seinem Erlass in Kraft, sofern das Europäische Parlament nicht 
innerhalb dieser Frist mit der Mehrheit seiner Mitglieder beschließt, diese Ausgaben zu kürzen. 

Artikel 316 
(ex-Artikel 271 EGV) 

Nach Maßgabe der aufgrund des Artikels 322 erlassenen Vorschriften dürfen die nicht für Personal
ausgaben vorgesehenen Mittel, die bis zum Ende der Durchführungszeit eines Haushaltsplans nicht 
verbraucht worden sind, lediglich auf das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. 

Die vorgesehenen Mittel werden nach Kapiteln gegliedert, in denen die Ausgaben nach Art oder 
Bestimmung zusammengefasst sind; die Kapitel werden nach der gemäß Artikel 322 festgelegten 
Haushaltsordnung unterteilt. 

Die Ausgaben des Europäischen Parlaments, des Europäischen Rates und des Rates, der Kommission 
sowie des Gerichtshofs der Europäischen Union werden unbeschadet einer besonderen Regelung für 
bestimmte gemeinsame Ausgaben in gesonderten Teilen des Haushaltsplans aufgeführt.
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KAPITEL 4 

AUSFÜHRUNG DES HAUSHALTSPLANS UND ENTLASTUNG 

Artikel 317 
(ex-Artikel 274 EGV) 

Die Kommission führt den Haushaltsplan zusammen mit den Mitgliedstaaten gemäß der nach Ar
tikel 322 festgelegten Haushaltsordnung in eigener Verantwortung und im Rahmen der zugewiesenen 
Mittel entsprechend dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung aus. Die Mitglied
staaten arbeiten mit der Kommission zusammen, um sicherzustellen, dass die Mittel nach dem 
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung verwendet werden. 

In der Haushaltsordnung sind die Kontroll- und Wirtschaftsprüfungspflichten der Mitgliedstaaten bei 
der Ausführung des Haushaltsplans sowie die damit verbundenen Verantwortlichkeiten geregelt. 
Darin sind ferner die Verantwortlichkeiten und die besonderen Einzelheiten geregelt, nach denen 
jedes Organ an der Vornahme seiner Ausgaben beteiligt ist. 

Die Kommission kann nach der gemäß Artikel 322 festgelegten Haushaltsordnung Mittel von Kapitel 
zu Kapitel oder von Untergliederung zu Untergliederung übertragen. 

Artikel 318 
(ex-Artikel 275 EGV) 

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat jährlich die Rechnung des abge
laufenen Haushaltsjahres für die Rechnungsvorgänge des Haushaltsplans vor. Sie übermittelt ihnen 
ferner eine Übersicht über das Vermögen und die Schulden der Union. 

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat ferner einen Evaluierungsbericht zu 
den Finanzen der Union vor, der sich auf die Ergebnisse stützt, die insbesondere in Bezug auf die 
Vorgaben erzielt wurden, die vom Europäischen Parlament und vom Rat nach Artikel 319 erteilt 
wurden. 

Artikel 319 
(ex-Artikel 276 EGV) 

(1) Auf Empfehlung des Rates erteilt das Europäische Parlament der Kommission Entlastung zur 
Ausführung des Haushaltsplans. Zu diesem Zweck prüft es nach dem Rat die Rechnung, die Über
sicht und den Evaluierungsbericht nach Artikel 318 sowie den Jahresbericht des Rechnungshofs 
zusammen mit den Antworten der kontrollierten Organe auf dessen Bemerkungen, die in Artikel 287 
Absatz 1 Unterabsatz 2 genannte Zuverlässigkeitserklärung und die einschlägigen Sonderberichte des 
Rechnungshofs.
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(2) Das Europäische Parlament kann vor der Entlastung der Kommission sowie auch zu anderen 
Zwecken im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Haushaltsbefugnisse die Kommission auffor
dern, Auskunft über die Vornahme der Ausgaben oder die Arbeitsweise der Finanzkontrollsysteme zu 
erteilen. Die Kommission legt dem Europäischen Parlament auf dessen Ersuchen alle notwendigen 
Informationen vor. 

(3) Die Kommission trifft alle zweckdienlichen Maßnahmen, um den Bemerkungen in den Ent
lastungsbeschlüssen und anderen Bemerkungen des Europäischen Parlaments zur Vornahme der 
Ausgaben sowie den Erläuterungen, die den Entlastungsempfehlungen des Rates beigefügt sind, nach
zukommen. 

Auf Ersuchen des Europäischen Parlaments oder des Rates erstattet die Kommission Bericht über die 
Maßnahmen, die aufgrund dieser Bemerkungen und Erläuterungen getroffen wurden, insbesondere 
über die Weisungen, die den für die Ausführung des Haushaltsplans zuständigen Dienststellen erteilt 
worden sind. Diese Berichte sind auch dem Rechnungshof zuzuleiten. 

KAPITEL 5 

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN 

Artikel 320 
(ex-Artikel 277 EGV) 

Der mehrjährige Finanzrahmen und der Jahreshaushaltsplan werden in Euro aufgestellt. 

Artikel 321 
(ex-Artikel 278 EGV) 

Die Kommission kann vorbehaltlich der Unterrichtung der zuständigen Behörden der betreffenden 
Mitgliedstaaten ihre Guthaben in der Währung eines dieser Staaten in die Währung eines anderen 
Mitgliedstaats transferieren, soweit dies erforderlich ist, um diese Guthaben für die in den Verträgen 
vorgesehenen Zwecke zu verwenden. Besitzt die Kommission verfügbare oder flüssige Guthaben in 
der benötigten Währung, so vermeidet sie soweit möglich derartige Transferierungen. 

Die Kommission verkehrt mit jedem Mitgliedstaat über die von diesem bezeichnete Behörde. Bei der 
Durchführung ihrer Finanzgeschäfte nimmt sie die Notenbank des betreffenden Mitgliedstaats oder 
ein anderes von diesem genehmigtes Finanzinstitut in Anspruch. 

Artikel 322 
(ex-Artikel 279 EGV) 

(1) Das Europäische Parlament und der Rat erlassen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsver
fahren durch Verordnungen nach Anhörung des Rechnungshofs 

a) die Haushaltsvorschriften, in denen insbesondere die Aufstellung und Ausführung des Haushalts
plans sowie die Rechnungslegung und Rechnungsprüfung im Einzelnen geregelt werden;
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b) die Vorschriften, die die Kontrolle der Verantwortung der Finanzakteure und insbesondere der 
Anweisungsbefugten und der Rechnungsführer regeln. 

(2) Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments 
und des Rechnungshofs die Einzelheiten und das Verfahren fest, nach denen die Haushaltseinnahmen, 
die in der Regelung über die Eigenmittel der Union vorgesehen sind, der Kommission zur Verfügung 
gestellt werden, sowie die Maßnahmen, die zu treffen sind, um gegebenenfalls die erforderlichen 
Kassenmittel bereitzustellen. 

Artikel 323 

Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission stellen sicher, dass der Union die Finanz
mittel zur Verfügung stehen, die es ihr ermöglichen, ihren rechtlichen Verpflichtungen gegenüber 
Dritten nachzukommen. 

Artikel 324 

Auf Initiative der Kommission werden im Rahmen der nach diesem Titel vorgesehenen Haushalts
verfahren regelmäßige Treffen der Präsidenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission einberufen. Diese treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um die Abstimmung und 
Annäherung der Standpunkte der Organe, denen sie vorstehen, zu fördern und so die Durchführung 
dieses Titels zu erleichtern. 

KAPITEL 6 

BETRUGSBEKÄMPFUNG 

Artikel 325 
(ex-Artikel 280 EGV) 

(1) Die Union und die Mitgliedstaaten bekämpfen Betrügereien und sonstige gegen die finanziellen 
Interessen der Union gerichtete rechtswidrige Handlungen mit Maßnahmen nach diesem Artikel, die 
abschreckend sind und in den Mitgliedstaaten sowie in den Organen, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der Union einen effektiven Schutz bewirken. 

(2) Zur Bekämpfung von Betrügereien, die sich gegen die finanziellen Interessen der Union rich
ten, ergreifen die Mitgliedstaaten die gleichen Maßnahmen, die sie auch zur Bekämpfung von Be
trügereien ergreifen, die sich gegen ihre eigenen finanziellen Interessen richten. 

(3) Die Mitgliedstaaten koordinieren unbeschadet der sonstigen Bestimmungen der Verträge ihre 
Tätigkeit zum Schutz der finanziellen Interessen der Union vor Betrügereien. Sie sorgen zu diesem 
Zweck zusammen mit der Kommission für eine enge, regelmäßige Zusammenarbeit zwischen den 
zuständigen Behörden.
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(4) Zur Gewährleistung eines effektiven und gleichwertigen Schutzes in den Mitgliedstaaten sowie 
in den Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union beschließen das Europäische Par
lament und der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren nach Anhörung des Rech
nungshofs die erforderlichen Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Betrügereien, die sich 
gegen die finanziellen Interessen der Union richten. 

(5) Die Kommission legt in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten dem Europäischen Parlament 
und dem Rat jährlich einen Bericht über die Maßnahmen vor, die zur Durchführung dieses Artikels 
getroffen wurden. 

TITEL III 

VERSTÄRKTE ZUSAMMENARBEIT 

Artikel 326 
(ex-Artikel 27a bis 27e, 40 bis 40b und 43 bis 45 EUV sowie ex-Artikel 11 und 11a EGV) 

Eine Verstärkte Zusammenarbeit achtet die Verträge und das Recht der Union. 

Sie darf weder den Binnenmarkt noch den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt 
beeinträchtigen. Sie darf für den Handel zwischen den Mitgliedstaaten weder ein Hindernis noch eine 
Diskriminierung darstellen noch darf sie zu Verzerrungen des Wettbewerbs zwischen den Mitglied
staaten führen. 

Artikel 327 
(ex-Artikel 27a bis 27e, 40 bis 40b und 43 bis 45 EUV sowie ex-Artikel 11 und 11a EGV) 

Eine Verstärkte Zusammenarbeit achtet die Zuständigkeiten, Rechte und Pflichten der nicht an der 
Zusammenarbeit beteiligten Mitgliedstaaten. Diese stehen der Durchführung der Verstärkten Zusam
menarbeit durch die daran beteiligten Mitgliedstaaten nicht im Wege. 

Artikel 328 
(ex-Artikel 27a bis 27e, 40 bis 40b und 43 bis 45 EUV sowie ex-Artikel 11 und 11a EGV) 

(1) Bei ihrer Begründung steht eine Verstärkte Zusammenarbeit allen Mitgliedstaaten offen, sofern 
sie die in dem hierzu ermächtigenden Beschluss gegebenenfalls festgelegten Teilnahmevoraussetzun
gen erfüllen. Dies gilt auch zu jedem anderen Zeitpunkt, sofern sie neben den genannten Voraus
setzungen auch die in diesem Rahmen bereits erlassenen Rechtsakte beachten. 

Die Kommission und die an einer Verstärkten Zusammenarbeit teilnehmenden Mitgliedstaaten tragen 
dafür Sorge, dass die Teilnahme möglichst vieler Mitgliedstaaten gefördert wird. 

(2) Die Kommission und gegebenenfalls der Hohe Vertreter der Union für die Außen- und Sicher
heitspolitik unterrichten das Europäische Parlament und den Rat regelmäßig über die Entwicklung 
einer Verstärkten Zusammenarbeit.
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Artikel 329 
(ex-Artikel 27a bis 27e, 40 bis 40b und 43 bis 45 EUV sowie ex-Artikel 11 und 11a EGV) 

(1) Die Mitgliedstaaten, die in einem der Bereiche der Verträge – mit Ausnahme der Bereiche, für 
die die Union die ausschließliche Zuständigkeit besitzt, und der Gemeinsamen Außen- und Sicher
heitspolitik – untereinander eine Verstärkte Zusammenarbeit begründen möchten, richten einen 
Antrag an die Kommission, in dem der Anwendungsbereich und die Ziele aufgeführt werden, die 
mit der beabsichtigten Verstärkten Zusammenarbeit angestrebt werden. Die Kommission kann dem 
Rat einen entsprechenden Vorschlag vorlegen. Legt die Kommission keinen Vorschlag vor, so teilt sie 
den betroffenen Mitgliedstaaten ihre Gründe dafür mit. 

Die Ermächtigung zur Einleitung einer Verstärkten Zusammenarbeit nach Unterabsatz 1 wird vom 
Rat auf Vorschlag der Kommission und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments erteilt. 

(2) Der Antrag der Mitgliedstaaten, die untereinander im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik eine Verstärkte Zusammenarbeit begründen möchten, wird an den Rat gerichtet. Er 
wird dem Hohen Vertreter der Union für die Außen- und Sicherheitspolitik, der zur Kohärenz der 
beabsichtigten Verstärkten Zusammenarbeit mit der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der 
Union Stellung nimmt, sowie der Kommission übermittelt, die insbesondere zur Kohärenz der 
beabsichtigten Verstärkten Zusammenarbeit mit der Politik der Union in anderen Bereichen Stellung 
nimmt. Der Antrag wird ferner dem Europäischen Parlament zur Unterrichtung übermittelt. 

Die Ermächtigung zur Einleitung einer Verstärkten Zusammenarbeit wird mit einem Beschluss des 
Rates erteilt, der einstimmig beschließt. 

Artikel 330 
(ex-Artikel 27a bis 27e, 40 bis 40b und 43 bis 45 EUV sowie ex-Artikel 11 und 11a EGV) 

Alle Mitglieder des Rates können an dessen Beratungen teilnehmen, aber nur die Mitglieder des Rates, 
die die an der Verstärkten Zusammenarbeit beteiligten Mitgliedstaaten vertreten, sind stimmberech
tigt. 

Die Einstimmigkeit bezieht sich allein auf die Stimmen der Vertreter der an der Verstärkten Zu
sammenarbeit beteiligten Mitgliedstaaten. 

Die qualifizierte Mehrheit bestimmt sich nach Artikel 238 Absatz 3. 

Artikel 331 
(ex-Artikel 27a bis 27e, 40 bis 40b und 43 bis 45 EUV sowie ex-Artikel 11 und 11a EGV) 

(1) Jeder Mitgliedstaat, der sich einer bestehenden Verstärkten Zusammenarbeit in einem der in 
Artikel 329 Absatz 1 genannten Bereiche anschließen will, teilt dem Rat und der Kommission seine 
Absicht mit. 

Die Kommission bestätigt binnen vier Monaten nach Eingang der Mitteilung die Beteiligung des 
betreffenden Mitgliedstaats. Dabei stellt sie gegebenenfalls fest, dass die Beteiligungsvoraussetzungen 
erfüllt sind, und erlässt die notwendigen Übergangsmaßnahmen zur Anwendung der im Rahmen der 
Verstärkten Zusammenarbeit bereits erlassenen Rechtsakte.
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Ist die Kommission jedoch der Auffassung, dass die Beteiligungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind, so 
gibt sie an, welche Bestimmungen zur Erfüllung dieser Voraussetzungen erlassen werden müssen, und 
legt eine Frist für die erneute Prüfung des Antrags fest. Nach Ablauf dieser Frist prüft sie den Antrag 
erneut nach dem in Unterabsatz 2 vorgesehenen Verfahren. Ist die Kommission der Auffassung, dass 
die Beteiligungsvoraussetzungen weiterhin nicht erfüllt sind, so kann der betreffende Mitgliedstaat mit 
dieser Frage den Rat befassen, der über den Antrag befindet. Der Rat beschließt nach Artikel 330. Er 
kann außerdem auf Vorschlag der Kommission die in Unterabsatz 2 genannten Übergangsmaßnah
men erlassen. 

(2) Jeder Mitgliedstaat, der an einer bestehenden Verstärkten Zusammenarbeit im Rahmen der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik teilnehmen möchte, teilt dem Rat, dem Hohen Vertreter 
der Union für die Außen- und Sicherheitspolitik und der Kommission seine Absicht mit. 

Der Rat bestätigt die Teilnahme des betreffenden Mitgliedstaats nach Anhörung des Hohen Vertreters 
der Union für die Außen- und Sicherheitspolitik und gegebenenfalls nach der Feststellung, dass die 
Teilnahmevoraussetzungen erfüllt sind. Der Rat kann auf Vorschlag des Hohen Vertreters ferner die 
notwendigen Übergangsmaßnahmen zur Anwendung der im Rahmen der Verstärkten Zusammen
arbeit bereits erlassenen Rechtsakte treffen. Ist der Rat jedoch der Auffassung, dass die Teilnahme
voraussetzungen nicht erfüllt sind, so gibt er an, welche Schritte zur Erfüllung dieser Voraussetzun
gen notwendig sind, und legt eine Frist für die erneute Prüfung des Antrags auf Teilnahme fest. 

Für die Zwecke dieses Absatzes beschließt der Rat einstimmig nach Artikel 330. 

Artikel 332 
(ex-Artikel 27a bis 27e, 40 bis 40b und 43 bis 45 EUV sowie ex-Artikel 11 und 11a EGV) 

Die sich aus der Durchführung einer Verstärkten Zusammenarbeit ergebenden Ausgaben, mit Aus
nahme der Verwaltungskosten der Organe, werden von den beteiligten Mitgliedstaaten getragen, 
sofern der Rat nicht nach Anhörung des Europäischen Parlaments durch einstimmigen Beschluss 
sämtlicher Mitglieder des Rates etwas anderes beschließt. 

Artikel 333 
(ex-Artikel 27a bis 27e, 40 bis 40b und 43 bis 45 EUV sowie ex-Artikel 11 und 11a EGV) 

(1) Wenn nach einer Bestimmung der Verträge, die im Rahmen einer Verstärkten Zusammenarbeit 
angewendet werden könnte, der Rat einstimmig beschließen muss, kann der Rat nach Artikel 330 
einstimmig einen Beschluss dahin gehend erlassen, dass er mit qualifizierter Mehrheit beschließt. 

(2) Wenn nach einer Bestimmung der Verträge, die im Rahmen einer Verstärkten Zusammenarbeit 
angewendet werden könnte, Rechtsakte vom Rat gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren 
erlassen werden müssen, kann der Rat nach Artikel 330 einstimmig einen Beschluss dahin gehend 
erlassen, dass er gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren beschließt. Der Rat beschließt 
nach Anhörung des Europäischen Parlaments.
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(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Beschlüsse mit militärischen oder verteidigungspoliti
schen Bezügen. 

Artikel 334 
(ex-Artikel 27a bis 27e, 40 bis 40b und 43 bis 45 EUV sowie ex-Artikel 11 und 11a EGV) 

Der Rat und die Kommission stellen sicher, dass die im Rahmen einer Verstärkten Zusammenarbeit 
durchgeführten Maßnahmen untereinander und mit der Politik der Union im Einklang stehen, und 
arbeiten entsprechend zusammen. 

SIEBTER TEIL 

ALLGEMEINE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 335 
(ex-Artikel 282 EGV) 

Die Union besitzt in jedem Mitgliedstaat die weitestgehende Rechts- und Geschäftsfähigkeit, die 
juristischen Personen nach dessen Rechtsvorschriften zuerkannt ist; sie kann insbesondere beweg
liches und unbewegliches Vermögen erwerben und veräußern sowie vor Gericht stehen. Zu diesem 
Zweck wird sie von der Kommission vertreten. In Fragen, die das Funktionieren der einzelnen Organe 
betreffen, wird die Union hingegen aufgrund von deren Verwaltungsautonomie von dem betreffenden 
Organ vertreten. 

Artikel 336 
(ex-Artikel 283 EGV) 

Das Europäische Parlament und der Rat erlassen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
durch Verordnungen nach Anhörung der anderen betroffenen Organe das Statut der Beamten der 
Europäischen Union und die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Union. 

Artikel 337 
(ex-Artikel 284 EGV) 

Zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben kann die Kommission alle erforderlichen Auskünfte 
einholen und alle erforderlichen Nachprüfungen vornehmen; der Rahmen und die nähere Maßgabe 
hierfür werden vom Rat, der mit einfacher Mehrheit beschließt, gemäß den Bestimmungen der 
Verträge festgelegt. 

Artikel 338 
(ex-Artikel 285 EGV) 

(1) Unbeschadet des Artikels 5 des Protokolls über die Satzung des Europäischen Systems der 
Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank beschließen das Europäische Parlament und der Rat 
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen für die Erstellung von Statistiken, 
wenn dies für die Durchführung der Tätigkeiten der Union erforderlich ist.
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(2) Die Erstellung der Unionsstatistiken erfolgt unter Wahrung der Unparteilichkeit, der Zuver
lässigkeit, der Objektivität, der wissenschaftlichen Unabhängigkeit, der Kostenwirksamkeit und der 
statistischen Geheimhaltung; der Wirtschaft dürfen dadurch keine übermäßigen Belastungen entste
hen. 

Artikel 339 
(ex-Artikel 287 EGV) 

Die Mitglieder der Organe der Union, die Mitglieder der Ausschüsse sowie die Beamten und sonstigen 
Bediensteten der Union sind verpflichtet, auch nach Beendigung ihrer Amtstätigkeit Auskünfte, die 
ihrem Wesen nach unter das Berufsgeheimnis fallen, nicht preiszugeben; dies gilt insbesondere für 
Auskünfte über Unternehmen sowie deren Geschäftsbeziehungen oder Kostenelemente. 

Artikel 340 
(ex-Artikel 288 EGV) 

Die vertragliche Haftung der Union bestimmt sich nach dem Recht, das auf den betreffenden Vertrag 
anzuwenden ist. 

Im Bereich der außervertraglichen Haftung ersetzt die Union den durch ihre Organe oder Bediens
teten in Ausübung ihrer Amtstätigkeit verursachten Schaden nach den allgemeinen Rechtsgrund
sätzen, die den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsam sind. 

Abweichend von Absatz 2 ersetzt die Europäische Zentralbank den durch sie oder ihre Bediensteten 
in Ausübung ihrer Amtstätigkeit verursachten Schaden nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, die 
den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsam sind. 

Die persönliche Haftung der Bediensteten gegenüber der Union bestimmt sich nach den Vorschriften 
ihres Statuts oder der für sie geltenden Beschäftigungsbedingungen. 

Artikel 341 
(ex-Artikel 289 EGV) 

Der Sitz der Organe der Union wird im Einvernehmen zwischen den Regierungen der Mitgliedstaaten 
bestimmt. 

Artikel 342 
(ex-Artikel 290 EGV) 

Die Regelung der Sprachenfrage für die Organe der Union wird unbeschadet der Satzung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union vom Rat einstimmig durch Verordnungen getroffen.
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Artikel 343 
(ex-Artikel 291 EGV) 

Die Union genießt im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten die zur Erfüllung ihrer Aufgabe erforderli
chen Vorrechte und Befreiungen nach Maßgabe des Protokolls vom 8. April 1965 über die Vorrechte 
und Befreiungen der Europäischen Union. Dasselbe gilt für die Europäische Zentralbank und die 
Europäische Investitionsbank. 

Artikel 344 
(ex-Artikel 292 EGV) 

Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung der Verträge 
nicht anders als hierin vorgesehen zu regeln. 

Artikel 345 
(ex-Artikel 295 EGV) 

Die Verträge lassen die Eigentumsordnung in den verschiedenen Mitgliedstaaten unberührt. 

Artikel 346 
(ex-Artikel 296 EGV) 

(1) Die Vorschriften der Verträge stehen folgenden Bestimmungen nicht entgegen: 

a) Ein Mitgliedstaat ist nicht verpflichtet, Auskünfte zu erteilen, deren Preisgabe seines Erachtens 
seinen wesentlichen Sicherheitsinteressen widerspricht; 

b) jeder Mitgliedstaat kann die Maßnahmen ergreifen, die seines Erachtens für die Wahrung seiner 
wesentlichen Sicherheitsinteressen erforderlich sind, soweit sie die Erzeugung von Waffen, Muni
tion und Kriegsmaterial oder den Handel damit betreffen; diese Maßnahmen dürfen auf dem 
Binnenmarkt die Wettbewerbsbedingungen hinsichtlich der nicht eigens für militärische Zwecke 
bestimmten Waren nicht beeinträchtigen. 

(2) Der Rat kann die von ihm am 15. April 1958 festgelegte Liste der Waren, auf die Absatz 1 
Buchstabe b Anwendung findet, einstimmig auf Vorschlag der Kommission ändern. 

Artikel 347 
(ex-Artikel 297 EGV) 

Die Mitgliedstaaten setzen sich miteinander ins Benehmen, um durch gemeinsames Vorgehen zu 
verhindern, dass das Funktionieren des Binnenmarkts durch Maßnahmen beeinträchtigt wird, die ein 
Mitgliedstaat bei einer schwerwiegenden innerstaatlichen Störung der öffentlichen Ordnung, im 
Kriegsfall, bei einer ernsten, eine Kriegsgefahr darstellenden internationalen Spannung oder in Erfül
lung der Verpflichtungen trifft, die er im Hinblick auf die Aufrechterhaltung des Friedens und der 
internationalen Sicherheit übernommen hat.
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Artikel 348 
(ex-Artikel 298 EGV) 

Werden auf dem Binnenmarkt die Wettbewerbsbedingungen durch Maßnahmen aufgrund der Ar
tikel 346 und 347 verfälscht, so prüft die Kommission gemeinsam mit dem beteiligten Staat, wie 
diese Maßnahmen den Vorschriften der Verträge angepasst werden können. 

In Abweichung von dem in den Artikeln 258 und 259 vorgesehenen Verfahren kann die Kommis
sion oder ein Mitgliedstaat den Gerichtshof unmittelbar anrufen, wenn die Kommission oder der 
Staat der Auffassung ist, dass ein anderer Mitgliedstaat die in den Artikeln 346 und 347 vorgese
henen Befugnisse missbraucht. Der Gerichtshof entscheidet unter Ausschluss der Öffentlichkeit. 

Artikel 349 
(ex-Artikel 299 Absatz 2 Unterabsätze 2, 3 und 4 EGV) 

Unter Berücksichtigung der strukturbedingten sozialen und wirtschaftlichen Lage von Guadeloupe, 
Französisch-Guayana, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy und Saint-Martin, der Azoren, Madeiras 
und der Kanarischen Inseln, die durch die Faktoren Abgelegenheit, Insellage, geringe Größe, schwie
rige Relief- und Klimabedingungen und wirtschaftliche Abhängigkeit von einigen wenigen Erzeug
nissen erschwert wird, die als ständige Gegebenheiten und durch ihr Zusammenwirken die Entwick
lung schwer beeinträchtigen, beschließt der Rat auf Vorschlag der Kommission nach Anhörung des 
Europäischen Parlaments spezifische Maßnahmen, die insbesondere darauf abzielen, die Bedingungen 
für die Anwendung der Verträge auf die genannten Gebiete, einschließlich gemeinsamer Politiken, 
festzulegen. Werden die betreffenden spezifischen Maßnahmen vom Rat gemäß einem besonderen 
Gesetzgebungsverfahren erlassen, so beschließt er ebenfalls auf Vorschlag der Kommission und nach 
Anhörung des Europäischen Parlaments. 

Die Maßnahmen nach Absatz 1 betreffen insbesondere die Zoll- und Handelspolitik, Steuerpolitik, 
Freizonen, Agrar- und Fischereipolitik, die Bedingungen für die Versorgung mit Rohstoffen und 
grundlegenden Verbrauchsgütern, staatliche Beihilfen sowie die Bedingungen für den Zugang zu 
den Strukturfonds und zu den horizontalen Unionsprogrammen. 

Der Rat beschließt die in Absatz 1 genannten Maßnahmen unter Berücksichtigung der besonderen 
Merkmale und Zwänge der Gebiete in äußerster Randlage, ohne dabei die Integrität und Kohärenz der 
Rechtsordnung der Union, die auch den Binnenmarkt und die gemeinsamen Politiken umfasst, aus
zuhöhlen. 

Artikel 350 
(ex-Artikel 306 EGV) 

Die Verträge stehen dem Bestehen und der Durchführung der regionalen Zusammenschlüsse zwi
schen Belgien und Luxemburg sowie zwischen Belgien, Luxemburg und den Niederlanden nicht 
entgegen, soweit die Ziele dieser Zusammenschlüsse durch Anwendung der Verträge nicht erreicht 
sind.
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Artikel 351 
(ex-Artikel 307 EGV) 

Die Rechte und Pflichten aus Übereinkünften, die vor dem 1. Januar 1958 oder, im Falle später 
beigetretener Staaten, vor dem Zeitpunkt ihres Beitritts zwischen einem oder mehreren Mitglied
staaten einerseits und einem oder mehreren dritten Ländern andererseits geschlossen wurden, werden 
durch die Verträge nicht berührt. 

Soweit diese Übereinkünfte mit den Verträgen nicht vereinbar sind, wenden der oder die betreffenden 
Mitgliedstaaten alle geeigneten Mittel an, um die festgestellten Unvereinbarkeiten zu beheben. Er
forderlichenfalls leisten die Mitgliedstaaten zu diesem Zweck einander Hilfe; sie nehmen gegebenen
falls eine gemeinsame Haltung ein. 

Bei Anwendung der in Absatz 1 bezeichneten Übereinkünfte tragen die Mitgliedstaaten dem Um
stand Rechnung, dass die in den Verträgen von jedem Mitgliedstaat gewährten Vorteile Bestandteil 
der Errichtung der Union sind und daher in untrennbarem Zusammenhang stehen mit der Schaffung 
gemeinsamer Organe, der Übertragung von Zuständigkeiten auf diese und der Gewährung der 
gleichen Vorteile durch alle anderen Mitgliedstaaten. 

Artikel 352 
(ex-Artikel 308 EGV) 

(1) Erscheint ein Tätigwerden der Union im Rahmen der in den Verträgen festgelegten Politik
bereiche erforderlich, um eines der Ziele der Verträge zu verwirklichen, und sind in den Verträgen die 
hierfür erforderlichen Befugnisse nicht vorgesehen, so erlässt der Rat einstimmig auf Vorschlag der 
Kommission und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments die geeigneten Vorschriften. Wer
den diese Vorschriften vom Rat gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren erlassen, so be
schließt er ebenfalls einstimmig auf Vorschlag der Kommission und nach Zustimmung des Europäi
schen Parlaments. 

(2) Die Kommission macht die nationalen Parlamente im Rahmen des Verfahrens zur Kontrolle 
der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips nach Artikel 5 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische 
Union auf die Vorschläge aufmerksam, die sich auf diesen Artikel stützen. 

(3) Die auf diesem Artikel beruhenden Maßnahmen dürfen keine Harmonisierung der Rechtsvor
schriften der Mitgliedstaaten in den Fällen beinhalten, in denen die Verträge eine solche Harmoni
sierung ausschließen. 

(4) Dieser Artikel kann nicht als Grundlage für die Verwirklichung von Zielen der Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik dienen, und Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, 
müssen innerhalb der in Artikel 40 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union festgelegten 
Grenzen bleiben.
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Artikel 353 

Artikel 48 Absatz 7 des Vertrags über die Europäische Union findet keine Anwendung auf die 
folgenden Artikel: 

— Artikel 311 Absätze 3 und 4, 

— Artikel 312 Absatz 2 Unterabsatz 1, 

— Artikel 352 und 

— Artikel 354. 

Artikel 354 
(ex-Artikel 309 EGV) 

Für die Zwecke des Artikels 7 des Vertrags über die Europäische Union über die Aussetzung be
stimmter mit der Zugehörigkeit zur Union verbundener Rechte ist das Mitglied des Europäischen 
Rates oder des Rates, das den betroffenen Mitgliedstaat vertritt, nicht stimmberechtigt und der 
betreffende Mitgliedstaat wird bei der Berechnung des Drittels oder der vier Fünftel der Mitglied
staaten nach den Absätzen 1 und 2 des genannten Artikels nicht berücksichtigt. Die Stimmenthal
tung von anwesenden oder vertretenen Mitgliedern steht dem Erlass von Beschlüssen nach Absatz 2 
des genannten Artikels nicht entgegen. 

Für den Erlass von Beschlüssen nach Artikel 7 Absätze 3 und 4 des Vertrags über die Europäische 
Union bestimmt sich die qualifizierte Mehrheit nach Artikel 238 Absatz 3 Buchstabe b dieses Ver
trags. 

Beschließt der Rat nach dem Erlass eines Beschlusses über die Aussetzung der Stimmrechte nach 
Artikel 7 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union auf der Grundlage einer Bestimmung der 
Verträge mit qualifizierter Mehrheit, so bestimmt sich die qualifizierte Mehrheit hierfür nach Arti
kel 238 Absatz 3 Buchstabe b dieses Vertrags oder, wenn der Rat auf Vorschlag der Kommission 
oder des Hohen Vertreters der Union für die Außen- und Sicherheitspolitik handelt, nach Artikel 238 
Absatz 3 Buchstabe a. 

Für die Zwecke des Artikels 7 des Vertrags über die Europäische Union beschließt das Europäische 
Parlament mit der Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen und mit der Mehrheit seiner 
Mitglieder. 

Artikel 355 
(ex-Artikel 299 Absatz 2 Unterabsatz 1 und Absätze 3 bis 6 EGV) 

Zusätzlich zu den Bestimmungen des Artikels 52 des Vertrags über die Europäische Union über den 
räumlichen Geltungsbereich der Verträge gelten folgende Bestimmungen: 

(1) Die Verträge gelten nach Artikel 349 für Guadeloupe, Französisch-Guayana, Martinique, Ré
union, Saint Barthélemy, Saint Martin, die Azoren, Madeira und die Kanarischen Inseln. 

(2) Für die in Anhang II aufgeführten überseeischen Länder und Hoheitsgebiete gilt das besondere 
Assoziierungssystem, das im Vierten Teil festgelegt ist. 

Die Verträge finden keine Anwendung auf die überseeischen Länder und Hoheitsgebiete, die beson
dere Beziehungen zum Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland unterhalten und die in 
dem genannten Anhang nicht aufgeführt sind.
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(3) Die Verträge finden auf die europäischen Hoheitsgebiete Anwendung, deren auswärtige Bezie
hungen ein Mitgliedstaat wahrnimmt. 

(4) Die Verträge finden entsprechend den Bestimmungen des Protokolls Nr. 2 zur Akte über die 
Bedingungen des Beitritts der Republik Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs 
Schweden auf die Ålandinseln Anwendung. 

(5) Abweichend von Artikel 52 des Vertrags über die Europäische Union und von den Absätzen 1 
bis 4 dieses Artikels gilt: 

a) Die Verträge finden auf die Färöer keine Anwendung. 

b) Die Verträge finden auf die Hoheitszonen des Vereinigten Königreichs auf Zypern, Akrotiri und 
Dhekelia, nur insoweit Anwendung, als dies erforderlich ist, um die Anwendung der Regelungen 
des Protokolls über die Hoheitszonen des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland 
in Zypern, das der Akte über die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Republik, der 
Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik 
Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen 
Republik zur Europäischen Union beigefügt ist, nach Maßgabe jenes Protokolls sicherzustellen. 

c) Die Verträge finden auf die Kanalinseln und die Insel Man nur insoweit Anwendung, als dies 
erforderlich ist, um die Anwendung der Regelung sicherzustellen, die in dem am 22. Januar 1972 
unterzeichneten Vertrag über den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur Europäischen Wirtschafts
gemeinschaft und zur Europäischen Atomgemeinschaft für diese Inseln vorgesehen ist. 

(6) Der Europäische Rat kann auf Initiative des betroffenen Mitgliedstaats einen Beschluss zur 
Änderung des Status eines in den Absätzen 1 und 2 genannten dänischen, französischen oder 
niederländischen Landes oder Hoheitsgebiets gegenüber der Union erlassen. Der Europäische Rat 
beschließt einstimmig nach Anhörung der Kommission. 

Artikel 356 
(ex-Artikel 312 EGV) 

Dieser Vertrag gilt auf unbegrenzte Zeit. 

Artikel 357 
(ex-Artikel 313 EGV) 

Dieser Vertrag bedarf der Ratifizierung durch die Hohen Vertragsparteien gemäß ihren verfassungs
rechtlichen Vorschriften. Die Ratifikationsurkunden werden bei der Regierung der Italienischen Re
publik hinterlegt.
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Dieser Vertrag tritt am ersten Tag des auf die Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde folgenden 
Monats in Kraft. Findet diese Hinterlegung weniger als fünfzehn Tage vor Beginn des folgenden 
Monats statt, so tritt der Vertrag am ersten Tag des zweiten Monats nach dieser Hinterlegung in Kraft. 

Artikel 358 

Die Bestimmungen des Artikels 55 des Vertrags über die Europäische Union sind auf diesen Vertrag 
anwendbar. 

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen 
Vertrag gesetzt. 

Geschehen zu Rom am fünfundzwanzigsten März neunzehnhundertsiebenundfünfzig. 

(Aufzählung der Unterzeichner nicht wiedergegeben)
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PROTOKOLL (Nr. 1) 
ÜBER DIE ROLLE DER NATIONALEN PARLAMENTE 

IN DER EUROPÄISCHEN UNION 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN – 

EINGEDENK dessen, dass die Art der Kontrolle der Regierungen durch die nationalen Parlamente 
hinsichtlich der Tätigkeiten der Europäischen Union Sache der besonderen verfassungsrechtlichen 
Gestaltung und Praxis jedes Mitgliedstaats ist, 

IN DEM WUNSCH, eine stärkere Beteiligung der nationalen Parlamente an den Tätigkeiten der 
Europäischen Union zu fördern und ihnen bessere Möglichkeiten zu geben, sich zu den 
Entwürfen von Gesetzgebungsakten der Europäischen Union sowie zu anderen Fragen, die für sie 
von besonderem Interesse sein können, zu äußern – 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Europäische 
Union, dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union und dem Vertrag zur 
Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft beigefügt sind: 

TITEL I 

UNTERRICHTUNG DER NATIONALEN PARLAMENTE 

Artikel 1 

Die Konsultationsdokumente der Kommission (Grün- und Weißbücher sowie Mitteilungen) werden 
bei ihrer Veröffentlichung von der Kommission direkt den nationalen Parlamenten zugeleitet. Ferner 
leitet die Kommission den nationalen Parlamenten gleichzeitig mit der Übermittlung an das 
Europäische Parlament und den Rat das jährliche Rechtsetzungsprogramm sowie alle weiteren 
Dokumente für die Ausarbeitung der Rechtsetzungsprogramme oder politischen Strategien zu. 

Artikel 2 

Die an das Europäische Parlament und den Rat gerichteten Entwürfe von Gesetzgebungsakten werden 
den nationalen Parlamenten zugeleitet. 

Im Sinne dieses Protokolls bezeichnet „Entwurf eines Gesetzgebungsakts“ die Vorschläge der 
Kommission, die Initiativen einer Gruppe von Mitgliedstaaten, die Initiativen des Europäischen 
Parlaments, die Anträge des Gerichtshofs, die Empfehlungen der Europäischen Zentralbank und die 
Anträge der Europäischen Investitionsbank, die den Erlass eines Gesetzgebungsaktes zum Ziel haben. 

Die von der Kommission vorgelegten Entwürfe von Gesetzgebungsakten werden von der 
Kommission gleichzeitig mit der Übermittlung an das Europäische Parlament und den Rat direkt 
den nationalen Parlamenten zugeleitet. 

Die vom Europäischen Parlament vorgelegten Entwürfe von Gesetzgebungsakten werden vom 
Europäischen Parlament direkt den nationalen Parlamenten zugeleitet.
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Die von einer Gruppe von Mitgliedstaaten, vom Gerichtshof, von der Europäischen Zentralbank oder 
von der Europäischen Investitionsbank vorgelegten Entwürfe von Gesetzgebungsakten werden vom 
Rat den nationalen Parlamenten zugeleitet. 

Artikel 3 

Die nationalen Parlamente können nach dem im Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit vorgesehenen Verfahren eine begründete Stellungnahme 
zur Übereinstimmung eines Entwurfs eines Gesetzgebungsakts mit dem Subsidiaritätsprinzip an die 
Präsidenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission richten. 

Wird der Entwurf eines Gesetzgebungsakts von einer Gruppe von Mitgliedstaaten vorgelegt, so 
übermittelt der Präsident des Rates die begründete Stellungnahme oder die begründeten 
Stellungnahmen den Regierungen dieser Mitgliedstaaten. 

Wird der Entwurf eines Gesetzgebungsakts vom Gerichtshof, von der Europäischen Zentralbank oder 
von der Europäischen Investitionsbank vorgelegt, so übermittelt der Präsident des Rates die 
begründete Stellungnahme oder die begründeten Stellungnahmen dem betreffenden Organ oder 
der betreffenden Einrichtung. 

Artikel 4 

Zwischen dem Zeitpunkt, zu dem ein Entwurf eines Gesetzgebungsakts den nationalen Parlamenten 
in den Amtssprachen der Union zugeleitet wird, und dem Zeitpunkt, zu dem er zwecks Erlass oder 
zur Festlegung eines Standpunkts im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens auf die vorläufige 
Tagesordnung des Rates gesetzt wird, müssen acht Wochen liegen. In dringenden Fällen, die in 
dem Rechtsakt oder dem Standpunkt des Rates begründet werden, sind Ausnahmen möglich. 
Außer in ordnungsgemäß begründeten dringenden Fällen darf in diesen acht Wochen keine 
Einigung über den Entwurf eines Gesetzgebungsakts festgestellt werden. Außer in ordnungsgemäß 
begründeten dringenden Fällen müssen zwischen der Aufnahme des Entwurfs eines 
Gesetzgebungsakts in die vorläufige Tagesordnung für die Tagung des Rates und der Festlegung 
eines Standpunkts zehn Tage liegen. 

Artikel 5 

Den nationalen Parlamenten werden die Tagesordnungen für die Tagungen des Rates und die 
Ergebnisse dieser Tagungen, einschließlich der Protokolle der Tagungen, auf denen der Rat über 
Entwürfe von Gesetzgebungsakten berät, gleichzeitig mit der Übermittlung an die Regierungen der 
Mitgliedstaaten direkt zugeleitet. 

Artikel 6 

Beabsichtigt der Europäische Rat, Artikel 48 Absatz 7 Unterabsatz 1 oder Unterabsatz 2 des Vertrags 
über die Europäische Union in Anspruch zu nehmen, so werden die nationalen Parlamente 
mindestens sechs Monate vor dem Erlass eines Beschlusses von der Initiative des Europäischen 
Rates unterrichtet. 

Artikel 7 

Der Rechnungshof übermittelt den nationalen Parlamenten gleichzeitig mit der Übermittlung an das 
Europäische Parlament und den Rat seinen Jahresbericht zur Unterrichtung.
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Artikel 8 

Handelt es sich bei dem System des nationalen Parlaments nicht um ein Einkammersystem, so gelten 
die Artikel 1 bis 7 für jede der Kammern des Parlaments. 

TITEL II 

ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN DEN PARLAMENTEN 

Artikel 9 

Das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente legen gemeinsam fest, wie eine effiziente 
und regelmäßige Zusammenarbeit zwischen den Parlamenten innerhalb der Union gestaltet und 
gefördert werden kann. 

Artikel 10 

Eine Konferenz der Europa-Ausschüsse der Parlamente kann jeden ihr zweckmäßig erscheinenden 
Beitrag dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission zur Kenntnis bringen. Diese 
Konferenz fördert ferner den Austausch von Informationen und bewährten Praktiken zwischen den 
nationalen Parlamenten und dem Europäischen Parlament, einschließlich ihrer Fachausschüsse. Sie 
kann auch interparlamentarische Konferenzen zu Einzelthemen organisieren, insbesondere zur 
Erörterung von Fragen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, einschließlich der 
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Die Beiträge der Konferenz binden nicht die 
nationalen Parlamente und greifen ihrem Standpunkt nicht vor.
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PROTOKOLL (Nr. 2) 
ÜBER DIE ANWENDUNG DER GRUNDSÄTZE DER 

SUBSIDIARITÄT UND DER VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN – 

IN DEM WUNSCH sicherzustellen, dass die Entscheidungen in der Union so bürgernah wie möglich 
getroffen werden, 

ENTSCHLOSSEN, die Bedingungen für die Anwendung der in Artikel 5 des Vertrags über die Europäi
sche Union verankerten Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit festzulegen und ein 
System zur Kontrolle der Anwendung dieser Grundsätze zu schaffen – 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Europäische Union 
und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügt sind: 

Artikel 1 

Jedes Organ trägt stets für die Einhaltung der in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 
niedergelegten Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit Sorge. 

Artikel 2 

Die Kommission führt umfangreiche Anhörungen durch, bevor sie einen Gesetzgebungsakt vor
schlägt. Dabei ist gegebenenfalls der regionalen und lokalen Bedeutung der in Betracht gezogenen 
Maßnahmen Rechnung zu tragen. In außergewöhnlich dringenden Fällen führt die Kommission keine 
Konsultationen durch. Sie begründet dies in ihrem Vorschlag. 

Artikel 3 

Im Sinne dieses Protokolls bezeichnet „Entwurf eines Gesetzgebungsakts“ die Vorschläge der Kom
mission, die Initiativen einer Gruppe von Mitgliedstaaten, die Initiativen des Europäischen Parlaments, 
die Anträge des Gerichtshofs, die Empfehlungen der Europäischen Zentralbank und die Anträge der 
Europäischen Investitionsbank, die den Erlass eines Gesetzgebungsakts zum Ziel haben. 

Artikel 4 

Die Kommission leitet ihre Entwürfe für Gesetzgebungsakte und ihre geänderten Entwürfe den 
nationalen Parlamenten und dem Unionsgesetzgeber gleichzeitig zu. 

Das Europäische Parlament leitet seine Entwürfe von Gesetzgebungsakten sowie seine geänderten 
Entwürfe den nationalen Parlamenten zu. 

Der Rat leitet die von einer Gruppe von Mitgliedstaaten, vom Gerichtshof, von der Europäischen 
Zentralbank oder von der Europäischen Investitionsbank vorgelegten Entwürfe von Gesetzgebungs
akten sowie die geänderten Entwürfe den nationalen Parlamenten zu.
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Sobald das Europäische Parlament seine legislativen Entschließungen angenommen und der Rat seine 
Standpunkte festgelegt hat, leiten sie diese den nationalen Parlamenten zu. 

Artikel 5 

Die Entwürfe von Gesetzgebungsakten werden im Hinblick auf die Grundsätze der Subsidiarität und 
der Verhältnismäßigkeit begründet. Jeder Entwurf eines Gesetzgebungsakts sollte einen Vermerk mit 
detaillierten Angaben enthalten, die es ermöglichen zu beurteilen, ob die Grundsätze der Subsidiarität 
und der Verhältnismäßigkeit eingehalten wurden. Dieser Vermerk sollte Angaben zu den voraussicht
lichen finanziellen Auswirkungen sowie im Fall einer Richtlinie zu den Auswirkungen auf die von 
den Mitgliedstaaten zu erlassenden Rechtsvorschriften, einschließlich gegebenenfalls der regionalen 
Rechtsvorschriften, enthalten. Die Feststellung, dass ein Ziel der Union besser auf Unionsebene 
erreicht werden kann, beruht auf qualitativen und, soweit möglich, quantitativen Kriterien. Die 
Entwürfe von Gesetzgebungsakten berücksichtigen dabei, dass die finanzielle Belastung und der 
Verwaltungsaufwand der Union, der nationalen Regierungen, der regionalen und lokalen Behörden, 
der Wirtschaftsteilnehmer und der Bürgerinnen und Bürger so gering wie möglich gehalten werden 
und in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Ziel stehen müssen. 

Artikel 6 

Die nationalen Parlamente oder die Kammern eines dieser Parlamente können binnen acht Wochen 
nach dem Zeitpunkt der Übermittlung eines Entwurfs eines Gesetzgebungsakts in den Amtssprachen 
der Union in einer begründeten Stellungnahme an die Präsidenten des Europäischen Parlaments, des 
Rates und der Kommission darlegen, weshalb der Entwurf ihres Erachtens nicht mit dem Subsidia
ritätsprinzip vereinbar ist. Dabei obliegt es dem jeweiligen nationalen Parlament oder der jeweiligen 
Kammer eines nationalen Parlaments, gegebenenfalls die regionalen Parlamente mit Gesetzgebungs
befugnissen zu konsultieren. 

Wird der Entwurf eines Gesetzgebungsakts von einer Gruppe von Mitgliedstaaten vorgelegt, so 
übermittelt der Präsident des Rates die Stellungnahme den Regierungen dieser Mitgliedstaaten. 

Wird der Entwurf eines Gesetzgebungsakts vom Gerichtshof, von der Europäischen Zentralbank oder 
von der Europäischen Investitionsbank vorgelegt, so übermittelt der Präsident des Rates die Stellung
nahme dem betreffenden Organ oder der betreffenden Einrichtung. 

Artikel 7 

(1) Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission sowie gegebenenfalls die Gruppe von 
Mitgliedstaaten, der Gerichtshof, die Europäische Zentralbank oder die Europäische Investitionsbank, 
sofern der Entwurf eines Gesetzgebungsakts von ihnen vorgelegt wurde, berücksichtigen die begrün
deten Stellungnahmen der nationalen Parlamente oder einer der Kammern eines dieser Parlamente. 

Jedes nationale Parlament hat zwei Stimmen, die entsprechend dem einzelstaatlichen parlamentari
schen System verteilt werden. In einem Zweikammersystem hat jede der beiden Kammern eine 
Stimme.
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(2) Erreicht die Anzahl begründeter Stellungnahmen, wonach der Entwurf eines Gesetzgebungsakts 
nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip im Einklang steht, mindestens ein Drittel der Gesamtzahl der den 
nationalen Parlamenten nach Absatz 1 Unterabsatz 2 zugewiesenen Stimmen, so muss der Entwurf 
überprüft werden. Die Schwelle beträgt ein Viertel der Stimmen, wenn es sich um den Entwurf eines 
Gesetzgebungsakts auf der Grundlage des Artikels 76 des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro
päischen Union betreffend den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts handelt. 

Nach Abschluss der Überprüfung kann die Kommission oder gegebenenfalls die Gruppe von Mit
gliedstaaten, das Europäische Parlament, der Gerichtshof, die Europäische Zentralbank oder die 
Europäische Investitionsbank, sofern der Entwurf eines Gesetzgebungsakts von ihr beziehungsweise 
ihm vorgelegt wurde, beschließen, an dem Entwurf festzuhalten, ihn zu ändern oder ihn zurück
zuziehen. Dieser Beschluss muss begründet werden. 

(3) Außerdem gilt im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens Folgendes: Erreicht die 
Anzahl begründeter Stellungnahmen, wonach der Vorschlag für einen Gesetzgebungsakt nicht mit 
dem Subsidiaritätsprinzip im Einklang steht, mindestens die einfache Mehrheit der Gesamtzahl der 
den nationalen Parlamenten nach Absatz 1 Unterabsatz 2 zugewiesenen Stimmen, so muss der 
Vorschlag überprüft werden. Nach Abschluss dieser Überprüfung kann die Kommission beschließen, 
an dem Vorschlag festzuhalten, ihn zu ändern oder ihn zurückzuziehen. 

Beschließt die Kommission, an dem Vorschlag festzuhalten, so hat sie in einer begründeten Stellung
nahme darzulegen, weshalb der Vorschlag ihres Erachtens mit dem Subsidiaritätsprinzip im Einklang 
steht. Die begründete Stellungnahme der Kommission wird zusammen mit den begründeten Stellung
nahmen der nationalen Parlamente dem Unionsgesetzgeber vorgelegt, damit dieser sie im Rahmen 
des Verfahrens berücksichtigt: 

a) Vor Abschluss der ersten Lesung prüft der Gesetzgeber (das Europäische Parlament und der Rat), 
ob der Gesetzgebungsvorschlag mit dem Subsidiaritätsprinzip im Einklang steht; hierbei berück
sichtigt er insbesondere die angeführten Begründungen, die von einer Mehrheit der nationalen 
Parlamente unterstützt werden, sowie die begründete Stellungnahme der Kommission. 

b) Ist der Gesetzgeber mit der Mehrheit von 55 % der Mitglieder des Rates oder einer Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen im Europäischen Parlament der Ansicht, dass der Vorschlag nicht mit dem 
Subsidiaritätsprinzip im Einklang steht, wird der Gesetzgebungsvorschlag nicht weiter geprüft. 

Artikel 8 

Der Gerichtshof der Europäischen Union ist für Klagen wegen Verstoßes eines Gesetzgebungsakts 
gegen das Subsidiaritätsprinzip zuständig, die nach Maßgabe des Artikels 263 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union von einem Mitgliedstaat erhoben oder entsprechend der jewei
ligen innerstaatlichen Rechtsordnung von einem Mitgliedstaat im Namen seines nationalen Par
laments oder einer Kammer dieses Parlaments übermittelt werden. 

Nach Maßgabe des genannten Artikels können entsprechende Klagen in Bezug auf Gesetzgebungs
akte, für deren Erlass die Anhörung des Ausschusses der Regionen nach dem Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union vorgeschrieben ist, auch vom Ausschuss der Regionen erhoben 
werden.
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Artikel 9 

Die Kommission legt dem Europäischen Rat, dem Europäischen Parlament, dem Rat und den na
tionalen Parlamenten jährlich einen Bericht über die Anwendung des Artikels 5 des Vertrags über die 
Europäische Union vor. Dieser Jahresbericht wird auch dem Wirtschafts- und Sozialausschuss und 
dem Ausschuss der Regionen zugeleitet.
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PROTOKOLL (Nr. 3) 
ÜBER DIE SATZUNG DES GERICHTSHOFS DER 

EUROPÄISCHEN UNION 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN – 

IN DEM WUNSCH, die in Artikel 281 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) vorgesehene Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union festzulegen – 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Europäische 
Union, dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union und dem Vertrag zur Gründung 
der Europäischen Atomgemeinschaft beigefügt sind: 

Artikel 1 

Für die Errichtung und die Tätigkeit des Gerichtshofs der Europäischen Union gelten die Bestimmun
gen der Verträge, des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft (EAG-Vertrag) und 
dieser Satzung. 

TITEL I 

DIE RICHTER UND DIE GENERALANWÄLTE 

Artikel 2 

Jeder Richter leistet vor Aufnahme seiner Amtstätigkeit vor dem in öffentlicher Sitzung tagenden 
Gerichtshof den Eid, sein Amt unparteiisch und gewissenhaft auszuüben und das Beratungsgeheimnis 
zu wahren. 

Artikel 3 

Die Richter sind keiner Gerichtsbarkeit unterworfen. Hinsichtlich ihrer in amtlicher Eigenschaft 
vorgenommenen Handlungen, einschließlich ihrer mündlichen und schriftlichen Äußerungen, steht 
ihnen diese Befreiung auch nach Abschluss ihrer Amtstätigkeit zu. 

Der Gerichtshof kann die Befreiung durch Plenarentscheidung aufheben. Betrifft die Entscheidung ein 
Mitglied des Gerichts oder eines Fachgerichts, so entscheidet der Gerichtshof nach Anhörung des 
betreffenden Gerichts. 

Wird nach Aufhebung der Befreiung ein Strafverfahren gegen einen Richter eingeleitet, so darf dieser 
in jedem Mitgliedstaat nur vor ein Gericht gestellt werden, das für Verfahren gegen Richter der 
höchsten Gerichte dieses Mitgliedstaats zuständig ist.
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Die Artikel 11 bis 14 und Artikel 17 des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der 
Europäischen Union finden auf die Richter, die Generalanwälte, den Kanzler und die Hilfsbericht
erstatter des Gerichtshofs der Europäischen Union Anwendung; die Bestimmungen der Absätze 1 bis 
3 betreffend die Befreiung der Richter von der Gerichtsbarkeit bleiben hiervon unberührt. 

Artikel 4 

Die Richter dürfen weder ein politisches Amt noch ein Amt in der Verwaltung ausüben. 

Sie dürfen keine entgeltliche oder unentgeltliche Berufstätigkeit ausüben, es sei denn, dass der Rat mit 
einfacher Mehrheit ausnahmsweise von dieser Vorschrift Befreiung erteilt. 

Bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit übernehmen sie die feierliche Verpflichtung, während der Ausübung 
und nach Ablauf ihrer Amtstätigkeit die sich aus ihrem Amt ergebenden Pflichten zu erfüllen, 
insbesondere die Pflicht, bei der Annahme bestimmter Tätigkeiten oder Vorteile nach Ablauf dieser 
Tätigkeit ehrenhaft und zurückhaltend zu sein. 

Im Zweifelsfalle entscheidet der Gerichtshof. Betrifft die Entscheidung ein Mitglied des Gerichts oder 
eines Fachgerichts, so entscheidet der Gerichtshof nach Anhörung des betreffenden Gerichts. 

Artikel 5 

Abgesehen von den regelmäßigen Neubesetzungen und von Todesfällen endet das Amt eines Richters 
durch Rücktritt. 

Bei Rücktritt eines Richters ist das Rücktrittsschreiben an den Präsidenten des Gerichtshofs zur 
Weiterleitung an den Präsidenten des Rates zu richten. Mit der Benachrichtigung des Letzteren 
wird der Sitz frei. 

Mit Ausnahme der Fälle, in denen Artikel 6 Anwendung findet, bleibt jeder Richter bis zum Amts
antritt seines Nachfolgers im Amt. 

Artikel 6 

Ein Richter kann nur dann seines Amtes enthoben oder seiner Ruhegehaltsansprüche oder anderer an 
ihrer Stelle gewährter Vergünstigungen für verlustig erklärt werden, wenn er nach einstimmigem 
Urteil der Richter und Generalanwälte des Gerichtshofs nicht mehr die erforderlichen Voraussetzun
gen erfüllt oder den sich aus seinem Amt ergebenden Verpflichtungen nicht mehr nachkommt. Der 
Betroffene wirkt bei der Beschlussfassung nicht mit. Ist der Betroffene ein Mitglied des Gerichts oder 
eines Fachgerichts, so entscheidet der Gerichtshof nach Anhörung des betreffenden Gerichts. 

Der Kanzler bringt den Präsidenten des Europäischen Parlaments und der Kommission die Entschei
dung des Gerichtshofs zur Kenntnis und übermittelt sie dem Präsidenten des Rates. 

Wird durch eine solche Entscheidung ein Richter seines Amtes enthoben, so wird sein Sitz mit der 
Benachrichtigung des Präsidenten des Rates frei.
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Artikel 7 

Endet das Amt eines Richters vor Ablauf seiner Amtszeit, so wird es für die verbleibende Amtszeit 
neu besetzt. 

Artikel 8 

Die Artikel 2 bis 7 finden auf die Generalanwälte Anwendung. 

TITEL II 

ORGANISATION DES GERICHTSHOFS 

Artikel 9 

Die teilweise Neubesetzung der Richterstellen, die alle drei Jahre stattfindet, betrifft abwechselnd 
vierzehn und dreizehn Richter. 

Die teilweise Neubesetzung der Stellen der Generalanwälte, die alle drei Jahre stattfindet, betrifft jedes 
Mal vier Generalanwälte. 

Artikel 10 

Der Kanzler leistet vor dem Gerichtshof den Eid, sein Amt unparteiisch und gewissenhaft auszuüben 
und das Beratungsgeheimnis zu wahren. 

Artikel 11 

Der Gerichtshof regelt die Vertretung des Kanzlers für den Fall seiner Verhinderung. 

Artikel 12 

Dem Gerichtshof werden Beamte und sonstige Bedienstete beigegeben, um ihm die Erfüllung seiner 
Aufgaben zu ermöglichen. Sie unterstehen dem Kanzler unter Aufsicht des Präsidenten. 

Artikel 13 

Das Europäische Parlament und der Rat können gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
auf Antrag des Gerichtshofs die Ernennung von Hilfsberichterstattern vorsehen und ihre Stellung 
bestimmen. Die Hilfsberichterstatter können nach Maßgabe der Verfahrensordnung berufen werden, 
an der Bearbeitung der beim Gerichtshof anhängigen Sachen teilzunehmen und mit dem Bericht
erstatter zusammenzuarbeiten. 

Zu Hilfsberichterstattern sind Persönlichkeiten auszuwählen, die jede Gewähr für Unabhängigkeit 
bieten und die erforderlichen juristischen Befähigungsnachweise erbringen; sie werden vom Rat 
mit einfacher Mehrheit ernannt. Sie leisten vor dem Gerichtshof den Eid, ihr Amt unparteiisch 
und gewissenhaft auszuüben und das Beratungsgeheimnis zu wahren.
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Artikel 14 

Die Richter, die Generalanwälte und der Kanzler sind verpflichtet, am Sitz des Gerichtshofs zu 
wohnen. 

Artikel 15 

Der Gerichtshof übt seine Tätigkeit ständig aus. Die Dauer der Gerichtsferien wird vom Gerichtshof 
unter Berücksichtigung der dienstlichen Erfordernisse festgesetzt. 

Artikel 16 

Der Gerichtshof bildet aus seiner Mitte Kammern mit drei und mit fünf Richtern. Die Richter wählen 
aus ihrer Mitte die Präsidenten der Kammern. Die Präsidenten der Kammern mit fünf Richtern 
werden für drei Jahre gewählt. Einmalige Wiederwahl ist zulässig. 

Die Große Kammer ist mit dreizehn Richtern besetzt. Den Vorsitz führt der Präsident des Gerichts
hofs. Der Großen Kammer gehören außerdem die Präsidenten der Kammern mit fünf Richtern und 
weitere Richter, die nach Maßgabe der Verfahrensordnung ernannt werden, an. 

Der Gerichtshof tagt als Große Kammer, wenn ein am Verfahren beteiligter Mitgliedstaat oder ein am 
Verfahren beteiligtes Unionsorgan dies beantragt. 

Der Gerichtshof tagt als Plenum, wenn er gemäß Artikel 228 Absatz 2, Artikel 245 Absatz 2, 
Artikel 247 oder Artikel 286 Absatz 6 AEUV befasst wird. 

Außerdem kann der Gerichtshof, wenn er zu der Auffassung gelangt, dass eine Rechtssache, mit der 
er befasst ist, von außergewöhnlicher Bedeutung ist, nach Anhörung des Generalanwalts entscheiden, 
diese Rechtssache an das Plenum zu verweisen. 

Artikel 17 

Der Gerichtshof kann nur in der Besetzung mit einer ungeraden Zahl von Richtern rechtswirksam 
entscheiden. 

Die Entscheidungen der Kammern mit drei oder fünf Richtern sind nur dann gültig, wenn sie von 
drei Richtern getroffen werden. 

Die Entscheidungen der Großen Kammer sind nur dann gültig, wenn neun Richter anwesend sind. 

Die vom Plenum getroffenen Entscheidungen des Gerichtshofs sind nur dann gültig, wenn fünfzehn 
Richter anwesend sind. 

Bei Verhinderung eines Richters einer Kammer kann nach Maßgabe der Verfahrensordnung ein 
Richter einer anderen Kammer herangezogen werden.
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Artikel 18 

Die Richter und Generalanwälte dürfen nicht an der Erledigung einer Sache teilnehmen, in der sie 
vorher als Bevollmächtigte, Beistände oder Anwälte einer der Parteien tätig gewesen sind oder über 
die zu befinden sie als Mitglied eines Gerichts, eines Untersuchungsausschusses oder in anderer 
Eigenschaft berufen waren. 

Glaubt ein Richter oder Generalanwalt, bei der Entscheidung oder Untersuchung einer bestimmten 
Sache aus einem besonderen Grund nicht mitwirken zu können, so macht er davon dem Präsidenten 
Mitteilung. Hält der Präsident die Teilnahme eines Richters oder Generalanwalts an der Verhandlung 
oder Entscheidung einer bestimmten Sache aus einem besonderen Grund für unangebracht, so setzt 
er diesen hiervon in Kenntnis. 

Ergibt sich bei der Anwendung dieses Artikels eine Schwierigkeit, so entscheidet der Gerichtshof. 

Eine Partei kann den Antrag auf Änderung der Zusammensetzung des Gerichtshofs oder einer seiner 
Kammern weder mit der Staatsangehörigkeit eines Richters noch damit begründen, dass dem Ge
richtshof oder einer seiner Kammern kein Richter ihrer Staatsangehörigkeit angehört. 

TITEL III 

VERFAHREN VOR DEM GERICHTSHOF 

Artikel 19 

Die Mitgliedstaaten sowie die Unionsorgane werden vor dem Gerichtshof durch einen Bevollmäch
tigten vertreten, der für jede Sache bestellt wird; der Bevollmächtigte kann sich der Hilfe eines 
Beistands oder eines Anwalts bedienen. 

Die Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, die nicht Mitglied
staaten sind, und die in jenem Abkommen genannte EFTA-Überwachungsbehörde werden in der 
gleichen Weise vertreten. 

Die anderen Parteien müssen durch einen Anwalt vertreten sein. 

Nur ein Anwalt, der berechtigt ist, vor einem Gericht eines Mitgliedstaats oder eines anderen Ver
tragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum aufzutreten, kann vor dem 
Gerichtshof als Vertreter oder Beistand einer Partei auftreten. 

Die vor dem Gerichtshof auftretenden Bevollmächtigten, Beistände und Anwälte genießen nach 
Maßgabe der Verfahrensordnung die zur unabhängigen Ausübung ihrer Aufgaben erforderlichen 
Rechte und Sicherheiten. 

Der Gerichtshof hat nach Maßgabe der Verfahrensordnung gegenüber den vor ihm auftretenden 
Beiständen und Anwälten die den Gerichten üblicherweise zuerkannten Befugnisse. 

Hochschullehrer, die Angehörige von Mitgliedstaaten sind, deren Rechtsordnung ihnen gestattet, vor 
Gericht als Vertreter einer Partei aufzutreten, haben vor dem Gerichtshof die durch diesen Artikel den 
Anwälten eingeräumte Rechtsstellung.
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Artikel 20 

Das Verfahren vor dem Gerichtshof gliedert sich in ein schriftliches und ein mündliches Verfahren. 

Das schriftliche Verfahren umfasst die Übermittlung der Klageschriften, Schriftsätze, Klagebeantwor
tungen und Erklärungen und gegebenenfalls der Repliken sowie aller zur Unterstützung vorgelegten 
Belegstücke und Urkunden oder ihrer beglaubigten Abschriften an die Parteien sowie an diejenigen 
Unionsorgane, deren Entscheidungen Gegenstand des Verfahrens sind. 

Die Übermittlung obliegt dem Kanzler in der Reihenfolge und innerhalb der Fristen, die die Ver
fahrensordnung bestimmt. 

Das mündliche Verfahren umfasst die Verlesung des von einem Berichterstatter vorgelegten Berichts, 
die Anhörung der Bevollmächtigten, Beistände und Anwälte und der Schlussanträge des General
anwalts durch den Gerichtshof sowie gegebenenfalls die Vernehmung von Zeugen und Sachverstän
digen. 

Ist der Gerichtshof der Auffassung, dass eine Rechtssache keine neue Rechtsfrage aufwirft, so kann er 
nach Anhörung des Generalanwalts beschließen, dass ohne Schlussanträge des Generalanwalts über 
die Sache entschieden wird. 

Artikel 21 

Die Klageerhebung bei dem Gerichtshof erfolgt durch Einreichung einer an den Kanzler zu richtenden 
Klageschrift. Die Klageschrift muss Namen und Wohnsitz des Klägers, die Stellung des Unterzeich
nenden, die Partei oder die Parteien, gegen die die Klage erhoben wird, und den Streitgegenstand 
angeben sowie die Anträge und eine kurze Darstellung der Klagegründe enthalten. 

Ihr ist gegebenenfalls der Rechtsakt beizufügen, dessen Nichtigerklärung beantragt wird, oder in dem 
in Artikel 265 AEUV geregelten Fall eine Unterlage, aus der sich der Zeitpunkt der in dem genannten 
Artikel vorgesehenen Aufforderung ergibt. Sind der Klageschrift diese Unterlagen nicht beigefügt, so 
fordert der Kanzler den Kläger auf, sie innerhalb einer angemessenen Frist beizubringen; die Klage 
kann nicht deshalb zurückgewiesen werden, weil die Beibringung erst nach Ablauf der für die Kla
geerhebung vorgeschriebenen Frist erfolgt. 

Artikel 22 

In den Fällen nach Artikel 18 des EAG-Vertrags erfolgt die Klageerhebung bei dem Gerichtshof durch 
Einreichung einer an den Kanzler zu richtenden Klageschrift. Die Klageschrift muss Namen und 
Wohnsitz des Klägers, die Stellung des Unterzeichnenden, die Entscheidung, gegen die Klage erhoben 
wird, die Gegenparteien und den Streitgegenstand angeben sowie die Anträge und eine kurze Dar
stellung der Klagegründe enthalten. 

Eine beglaubigte Abschrift der angefochtenen Entscheidung des Schiedsausschusses ist beizufügen. 

Weist der Gerichtshof die Klage ab, so wird die Entscheidung des Schiedsausschusses rechtskräftig. 

Hebt der Gerichtshof die Entscheidung des Schiedsausschusses auf, so kann das Verfahren gegebe
nenfalls auf Betreiben einer Prozesspartei vor dem Schiedsausschuss wieder aufgenommen werden. 
Dieser ist an die vom Gerichtshof gegebene rechtliche Beurteilung gebunden.
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Artikel 23 

In den Fällen nach Artikel 267 AEUV obliegt es dem Gericht des Mitgliedstaats, das ein Verfahren 
aussetzt und den Gerichtshof anruft, diese Entscheidung dem Gerichtshof zu übermitteln. Der Kanzler 
des Gerichtshofs stellt diese Entscheidung den beteiligten Parteien, den Mitgliedstaaten und der 
Kommission zu und außerdem den Organen, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union, von 
denen die Handlung, deren Gültigkeit oder Auslegung streitig ist, ausgegangen ist. 

Binnen zwei Monaten nach dieser Zustellung können die Parteien, die Mitgliedstaaten, die Kommis
sion und gegebenenfalls die Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union, von denen die 
Handlung, deren Gültigkeit oder Auslegung streitig ist, ausgegangen ist, beim Gerichtshof Schriftsätze 
einreichen oder schriftliche Erklärungen abgeben. 

In den Fällen nach Artikel 267 AEUV stellt der Kanzler des Gerichtshofs die Entscheidung des 
Gerichts des Mitgliedstaats darüber hinaus den Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäi
schen Wirtschaftsraum, die nicht Mitgliedstaaten sind, und der in jenem Abkommen genannten 
EFTA-Überwachungsbehörde zu, die binnen zwei Monaten nach der Zustellung beim Gerichtshof 
Schriftsätze einreichen oder schriftliche Erklärungen abgeben können, wenn einer der Anwendungs
bereiche des Abkommens betroffen ist. 

Sieht ein vom Rat mit einem oder mehreren Drittstaaten über einen bestimmten Bereich geschlos
senes Abkommen vor, dass diese Staaten Schriftsätze einreichen oder schriftliche Erklärungen abge
ben können, wenn ein Gericht eines Mitgliedstaats dem Gerichtshof eine in den Anwendungsbereich 
des Abkommens fallende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt hat, so wird die Entscheidung des 
Gerichts des Mitgliedstaats, die eine solche Frage enthält, auch den betreffenden Drittstaaten zu
gestellt, die binnen zwei Monaten nach der Zustellung beim Gerichtshof Schriftsätze einreichen 
oder schriftliche Erklärungen abgeben können. 

Artikel 23a (*) 

In der Verfahrensordnung können ein beschleunigtes Verfahren und für Vorabentscheidungsersuchen 
zum Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ein Eilverfahren vorgesehen werden. 

Diese Verfahren können vorsehen, dass für die Einreichung von Schriftsätzen oder schriftlichen 
Erklärungen eine kürzere Frist als die des Artikels 23 gilt und dass abweichend von Artikel 20 
Absatz 4 keine Schlussanträge des Generalanwalts gestellt werden. 

Das Eilverfahren kann außerdem eine Beschränkung der in Artikel 23 bezeichneten Parteien und 
sonstigen Beteiligten, die Schriftsätze einreichen oder schriftliche Erklärungen abgeben können, und 
in Fällen äußerster Dringlichkeit das Entfallen des schriftlichen Verfahrens vorsehen.
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Artikel 24 

Der Gerichtshof kann von den Parteien die Vorlage aller Urkunden und die Erteilung aller Auskünfte 
verlangen, die er für wünschenswert hält. Im Falle einer Weigerung stellt der Gerichtshof diese 
ausdrücklich fest. 

Der Gerichtshof kann ferner von den Mitgliedstaaten und den Organen, Einrichtungen oder sonstigen 
Stellen, die nicht Parteien in einem Rechtsstreit sind, alle Auskünfte verlangen, die er zur Regelung 
dieses Rechtsstreits für erforderlich erachtet. 

Artikel 25 

Der Gerichtshof kann jederzeit Personen, Personengemeinschaften, Dienststellen, Ausschüsse oder 
Einrichtungen seiner Wahl mit der Abgabe von Gutachten betrauen. 

Artikel 26 

Zeugen können nach Maßgabe der Verfahrensordnung vernommen werden. 

Artikel 27 

Nach Maßgabe der Verfahrensordnung kann der Gerichtshof gegenüber ausbleibenden Zeugen die 
den Gerichten allgemein zuerkannten Befugnisse ausüben und Geldbußen verhängen. 

Artikel 28 

Zeugen und Sachverständige können unter Benutzung der in der Verfahrensordnung vorgeschriebe
nen Eidesformel oder in der in der Rechtsordnung ihres Landes vorgesehenen Weise eidlich ver
nommen werden. 

Artikel 29 

Der Gerichtshof kann anordnen, dass ein Zeuge oder Sachverständiger von dem Gericht seines 
Wohnsitzes vernommen wird. 

Diese Anordnung ist gemäß den Bestimmungen der Verfahrensordnung zur Ausführung an das 
zuständige Gericht zu richten. Die in Ausführung des Rechtshilfeersuchens abgefassten Schriftstücke 
werden dem Gerichtshof nach denselben Bestimmungen übermittelt. 

Der Gerichtshof übernimmt die anfallenden Auslagen; er erlegt sie gegebenenfalls den Parteien auf. 

Artikel 30 

Jeder Mitgliedstaat behandelt die Eidesverletzung eines Zeugen oder Sachverständigen wie eine vor 
seinen eigenen in Zivilsachen zuständigen Gerichten begangene Straftat. Auf Anzeige des Gerichts
hofs verfolgt er den Täter vor seinen zuständigen Gerichten.
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Artikel 31 

Die Verhandlung ist öffentlich, es sei denn, dass der Gerichtshof von Amts wegen oder auf Antrag 
der Parteien aus wichtigen Gründen anders beschließt. 

Artikel 32 

Der Gerichtshof kann während der Verhandlung Sachverständige, Zeugen sowie die Parteien selbst 
vernehmen. Für die Letzteren können jedoch nur ihre bevollmächtigten Vertreter mündlich verhan
deln. 

Artikel 33 

Über jede mündliche Verhandlung ist ein vom Präsidenten und vom Kanzler zu unterschreibendes 
Protokoll aufzunehmen. 

Artikel 34 

Die Terminliste wird vom Präsidenten festgelegt. 

Artikel 35 

Die Beratungen des Gerichtshofs sind und bleiben geheim. 

Artikel 36 

Die Urteile sind mit Gründen zu versehen. Sie enthalten die Namen der Richter, die bei der Ent
scheidung mitgewirkt haben. 

Artikel 37 

Die Urteile sind vom Präsidenten und vom Kanzler zu unterschreiben. Sie werden in öffentlicher 
Sitzung verlesen. 

Artikel 38 

Der Gerichtshof entscheidet über die Kosten. 

Artikel 39 

Der Präsident des Gerichtshofs kann in einem abgekürzten Verfahren, das erforderlichenfalls von 
einzelnen Bestimmungen dieser Satzung abweichen kann und in der Verfahrensordnung geregelt ist, 
über Anträge auf Aussetzung gemäß Artikel 278 AEUV und Artikel 157 EAG-Vertrag, auf Erlass 
einstweiliger Anordnungen gemäß Artikel 279 AEUV oder auf Aussetzung der Zwangsvollstreckung 
gemäß Artikel 299 Absatz 4 AEUV oder Artikel 164 Absatz 3 EAG-Vertrag entscheiden.
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Bei Verhinderung des Präsidenten wird dieser durch einen anderen Richter nach Maßgabe der Ver
fahrensordnung vertreten. 

Die von dem Präsidenten oder seinem Vertreter getroffene Anordnung stellt eine einstweilige Re
gelung dar und greift der Entscheidung des Gerichtshofs in der Hauptsache nicht vor. 

Artikel 40 

Die Mitgliedstaaten und die Unionsorgane können einem bei dem Gerichtshof anhängigen Rechts
streit beitreten. 

Dasselbe gilt für die Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union sowie alle anderen Personen, 
sofern sie ein berechtigtes Interesse am Ausgang eines bei dem Gerichtshof anhängigen Rechtsstreits 
glaubhaft machen können. Natürliche oder juristische Personen können Rechtssachen zwischen Mit
gliedstaaten, zwischen Organen der Union oder zwischen Mitgliedstaaten und Organen der Union 
nicht beitreten. 

Unbeschadet des Absatzes 2 können die Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum, die nicht Mitgliedstaaten sind, und die in jenem Abkommen genannte EFTA-Über
wachungsbehörde einem bei dem Gerichtshof anhängigen Rechtsstreit beitreten, wenn dieser einen 
der Anwendungsbereiche jenes Abkommens betrifft. 

Mit den aufgrund des Beitritts gestellten Anträgen können nur die Anträge einer Partei unterstützt 
werden. 

Artikel 41 

Stellt der ordnungsmäßig geladene Beklagte keine schriftlichen Anträge, so ergeht gegen ihn Ver
säumnisurteil. Gegen dieses Urteil kann binnen einem Monat nach Zustellung Einspruch eingelegt 
werden. Der Einspruch hat keine Aussetzung der Vollstreckung aus dem Versäumnisurteil zur Folge, 
es sei denn, dass der Gerichtshof anders beschließt. 

Artikel 42 

Mitgliedstaaten, Organe, Einrichtungen oder sonstige Stellen der Union und alle sonstigen natürlichen 
und juristischen Personen können nach Maßgabe der Verfahrensordnung in den dort genannten 
Fällen Drittwiderspruch gegen ein Urteil erheben, wenn dieses Urteil ihre Rechte beeinträchtigt 
und in einem Rechtsstreit erlassen worden ist, an dem sie nicht teilgenommen haben. 

Artikel 43 

Bestehen Zweifel über Sinn und Tragweite eines Urteils, so ist der Gerichtshof zuständig, dieses Urteil 
auf Antrag einer Partei oder eines Unionsorgans auszulegen, wenn diese ein berechtigtes Interesse 
hieran glaubhaft machen.
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Artikel 44 

Die Wiederaufnahme des Verfahrens kann beim Gerichtshof nur dann beantragt werden, wenn eine 
Tatsache von entscheidender Bedeutung bekannt wird, die vor Verkündung des Urteils dem Gerichts
hof und der die Wiederaufnahme beantragenden Partei unbekannt war. 

Das Wiederaufnahmeverfahren wird durch eine Entscheidung des Gerichtshofs eröffnet, die das Vor
liegen der neuen Tatsache ausdrücklich feststellt, ihr die für die Eröffnung des Wiederaufnahme
verfahrens erforderlichen Merkmale zuerkennt und deshalb den Antrag für zulässig erklärt. 

Nach Ablauf von zehn Jahren nach Erlass des Urteils kann kein Wiederaufnahmeantrag mehr gestellt 
werden. 

Artikel 45 

In der Verfahrensordnung sind besondere, den Entfernungen Rechnung tragende Fristen festzulegen. 

Der Ablauf von Fristen hat keinen Rechtsnachteil zur Folge, wenn der Betroffene nachweist, dass ein 
Zufall oder ein Fall höherer Gewalt vorliegt. 

Artikel 46 

Die aus außervertraglicher Haftung der Union hergeleiteten Ansprüche verjähren in fünf Jahren nach 
Eintritt des Ereignisses, das ihnen zugrunde liegt. Die Verjährung wird durch Einreichung der Kla
geschrift beim Gerichtshof oder dadurch unterbrochen, dass der Geschädigte seinen Anspruch vorher 
gegenüber dem zuständigen Unionsorgan geltend macht. In letzterem Fall muss die Klage innerhalb 
der in Artikel 263 AEUV vorgesehenen Frist von zwei Monaten erhoben werden; gegebenenfalls 
findet Artikel 265 Absatz 2 AEUV Anwendung. 

Dieser Artikel gilt auch für Ansprüche, die aus außervertraglicher Haftung der Europäischen Zentral
bank hergeleitet werden. 

TITEL IV 

DAS GERICHT 

Artikel 47 

Artikel 9 Absatz 1, die Artikel 14 und 15, Artikel 17 Absätze 1, 2, 4 und 5 sowie Artikel 18 finden 
auf das Gericht und dessen Mitglieder Anwendung. 

Artikel 3 Absatz 4 sowie die Artikel 10, 11 und 14 finden auf den Kanzler des Gerichts ent
sprechende Anwendung. 

Artikel 48 

Das Gericht besteht aus siebenundzwanzig Mitgliedern.
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Artikel 49 

Die Mitglieder des Gerichts können dazu bestellt werden, die Tätigkeit eines Generalanwalts aus
zuüben. 

Der Generalanwalt hat in völliger Unparteilichkeit und Unabhängigkeit begründete Schlussanträge zu 
bestimmten dem Gericht unterbreiteten Rechtssachen öffentlich zu stellen, um das Gericht bei der 
Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen. 

Die Kriterien für die Bestimmung solcher Rechtssachen sowie die Einzelheiten für die Bestellung der 
Generalanwälte werden in der Verfahrensordnung des Gerichts festgelegt. 

Ein in einer Rechtssache zum Generalanwalt bestelltes Mitglied darf bei der Entscheidung dieser 
Rechtssache nicht mitwirken. 

Artikel 50 

Das Gericht tagt in Kammern mit drei oder mit fünf Richtern. Die Richter wählen aus ihrer Mitte die 
Präsidenten der Kammern. Die Präsidenten der Kammern mit fünf Richtern werden für drei Jahre 
gewählt. Einmalige Wiederwahl ist zulässig. 

Die Besetzung der Kammern und die Zuweisung der Rechtssachen an sie richten sich nach der 
Verfahrensordnung. In bestimmten in der Verfahrensordnung festgelegten Fällen kann das Gericht 
als Plenum oder als Einzelrichter tagen. 

Die Verfahrensordnung kann auch vorsehen, dass das Gericht in den Fällen und unter den Bedin
gungen, die in der Verfahrensordnung festgelegt sind, als Große Kammer tagt. 

Artikel 51 

Abweichend von der in Artikel 256 Absatz 1 AEUV vorgesehenen Regelung sind dem Gerichtshof 
die Klagen gemäß den Artikeln 263 und 265 AEUV vorbehalten, 

a) die von einem Mitgliedstaat gegen eine Handlung oder wegen unterlassener Beschlussfassung des 
Europäischen Parlaments oder des Rates oder dieser beiden Organe in den Fällen, in denen sie 
gemeinsam beschließen, erhoben werden, mit Ausnahme 

— der Beschlüsse des Rates gemäß Artikel 108 Absatz 2 Unterabsatz 3 AEUV; 

— der Rechtsakte, die der Rat aufgrund einer Verordnung des Rates über handelspolitische 
Schutzmaßnahmen im Sinne von Artikel 207 AEUV erlässt; 

— der Handlungen des Rates, mit denen dieser gemäß Artikel 291 Absatz 2 AEUV Durch
führungsbefugnisse ausübt;
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b) die von einem Mitgliedstaat gegen eine Handlung oder wegen unterlassener Beschlussfassung der 
Kommission gemäß Artikel 331 Absatz 1 AEUV erhoben werden. 

Dem Gerichtshof sind ebenfalls die Klagen gemäß denselben Artikeln vorbehalten, die von einem 
Unionsorgan gegen eine Handlung oder wegen unterlassener Beschlussfassung des Europäischen 
Parlaments, des Rates, dieser beiden Organe in den Fällen, in denen sie gemeinsam beschließen, 
oder der Kommission erhoben werden, sowie die Klagen, die von einem Unionsorgan gegen eine 
Handlung oder wegen unterlassener Beschlussfassung der Europäischen Zentralbank erhoben werden. 

Artikel 52 

Der Präsident des Gerichtshofs und der Präsident des Gerichts legen einvernehmlich fest, in welcher 
Weise Beamte und sonstige Bedienstete, die dem Gerichtshof beigegeben sind, dem Gericht Dienste 
leisten, um ihm die Erfüllung seiner Aufgaben zu ermöglichen. Einzelne Beamte oder sonstige 
Bedienstete unterstehen dem Kanzler des Gerichts unter Aufsicht des Präsidenten des Gerichts. 

Artikel 53 

Das Verfahren vor dem Gericht bestimmt sich nach Titel III. 

Das Verfahren vor dem Gericht wird, soweit dies erforderlich ist, durch seine Verfahrensordnung im 
Einzelnen geregelt und ergänzt. Die Verfahrensordnung kann von Artikel 40 Absatz 4 und Artikel 41 
abweichen, um den Besonderheiten der Rechtsstreitigkeiten auf dem Gebiet des geistigen Eigentums 
Rechnung zu tragen. 

Abweichend von Artikel 20 Absatz 4 kann der Generalanwalt seine begründeten Schlussanträge 
schriftlich stellen. 

Artikel 54 

Wird eine Klageschrift oder ein anderer Schriftsatz, die an das Gericht gerichtet sind, irrtümlich beim 
Kanzler des Gerichtshofs eingereicht, so übermittelt dieser sie unverzüglich an den Kanzler des 
Gerichts; wird eine Klageschrift oder ein anderer Schriftsatz, die an den Gerichtshof gerichtet sind, 
irrtümlich beim Kanzler des Gerichts eingereicht, so übermittelt dieser sie unverzüglich an den 
Kanzler des Gerichtshofs. 

Stellt das Gericht fest, dass es für eine Klage nicht zuständig ist, die in die Zuständigkeit des 
Gerichtshofs fällt, so verweist es den Rechtsstreit an den Gerichtshof; stellt der Gerichtshof fest, 
dass eine Klage in die Zuständigkeit des Gerichts fällt, so verweist er den Rechtsstreit an das Gericht, 
das sich dann nicht für unzuständig erklären kann. 

Sind bei dem Gerichtshof und dem Gericht Rechtssachen anhängig, die den gleichen Gegenstand 
haben, die gleiche Auslegungsfrage aufwerfen oder die Gültigkeit desselben Rechtsaktes betreffen, so 
kann das Gericht nach Anhörung der Parteien das Verfahren bis zum Erlass des Urteils des Gerichts
hofs aussetzen, oder, wenn es sich um Klagen gemäß Artikel 263 AEUV handelt, sich für nicht 
zuständig erklären, damit der Gerichtshof über diese Klagen entscheidet. Unter den gleichen Voraus
setzungen kann auch der Gerichtshof die Aussetzung des bei ihm anhängigen Verfahrens beschließen; 
in diesem Fall wird das Verfahren vor dem Gericht fortgeführt. 

Fechten ein Mitgliedstaat und ein Unionsorgan denselben Rechtsakt an, so erklärt sich das Gericht für 
nicht zuständig, damit der Gerichtshof über diese Klagen entscheidet.
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Artikel 55 

Der Kanzler des Gerichts übermittelt jeder Partei sowie allen Mitgliedstaaten und den Unionsorganen, 
auch wenn diese vor dem Gericht der Rechtssache nicht als Streithelfer beigetreten sind, die End
entscheidungen des Gerichts und die Entscheidungen, die über einen Teil des Streitgegenstands 
ergangen sind oder die einen Zwischenstreit beenden, der eine Einrede wegen Unzuständigkeit 
oder Unzulässigkeit zum Gegenstand hat. 

Artikel 56 

Gegen die Endentscheidungen des Gerichts und gegen die Entscheidungen, die über einen Teil des 
Streitgegenstands ergangen sind oder die einen Zwischenstreit beenden, der eine Einrede der Un
zuständigkeit oder Unzulässigkeit zum Gegenstand hat, kann ein Rechtsmittel beim Gerichtshof 
eingelegt werden; die Rechtsmittelfrist beträgt zwei Monate und beginnt mit der Zustellung der 
angefochtenen Entscheidung. 

Dieses Rechtsmittel kann von einer Partei eingelegt werden, die mit ihren Anträgen ganz oder 
teilweise unterlegen ist. Andere Streithelfer als Mitgliedstaaten oder Unionsorgane können dieses 
Rechtsmittel jedoch nur dann einlegen, wenn die Entscheidung des Gerichts sie unmittelbar berührt. 

Mit Ausnahme von Fällen, die sich auf Streitsachen zwischen der Union und ihren Bediensteten 
beziehen, kann dieses Rechtsmittel auch von den Mitgliedstaaten und den Unionsorganen eingelegt 
werden, die dem Rechtsstreit vor dem Gericht nicht beigetreten sind. In diesem Fall befinden sie sich 
in derselben Stellung wie Mitgliedstaaten und Organe, die dem Rechtsstreit im ersten Rechtszug 
beigetreten sind. 

Artikel 57 

Wird ein Antrag auf Zulassung als Streithelfer von dem Gericht abgelehnt, so kann der Antragsteller 
binnen zwei Wochen nach Zustellung der ablehnenden Entscheidung ein Rechtsmittel beim Gerichts
hof einlegen. 

Gegen die aufgrund des Artikels 278, des Artikels 279 oder des Artikels 299 Absatz 4 AEUV oder 
aufgrund des Artikels 157 oder des Artikels 164 Absatz 3 EAG-Vertrag ergangenen Entscheidungen 
des Gerichts können die Parteien des Verfahrens binnen zwei Monaten nach Zustellung ein Rechts
mittel beim Gerichtshof einlegen. 

Die Entscheidung über gemäß den Absätzen 1 und 2 eingelegte Rechtsmittel ergeht nach Maßgabe 
des Artikels 39. 

Artikel 58 

Das beim Gerichtshof eingelegte Rechtsmittel ist auf Rechtsfragen beschränkt. Es kann nur auf die 
Unzuständigkeit des Gerichts, auf einen Verfahrensfehler, durch den die Interessen des Rechtsmittel
führers beeinträchtigt werden, sowie auf eine Verletzung des Unionsrechts durch das Gericht gestützt 
werden. 

Ein Rechtsmittel nur gegen die Kostenentscheidung oder gegen die Kostenfestsetzung ist unzulässig.
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Artikel 59 

Wird gegen eine Entscheidung des Gerichts ein Rechtsmittel eingelegt, so besteht das Verfahren vor 
dem Gerichtshof aus einem schriftlichen und einem mündlichen Verfahren. Unter den in der Ver
fahrensordnung festgelegten Voraussetzungen kann der Gerichtshof nach Anhörung des General
anwalts und der Parteien ohne mündliches Verfahren entscheiden. 

Artikel 60 

Unbeschadet der Artikel 278 und 279 AEUV oder des Artikels 157 EAG-Vertrag haben Rechtsmittel 
keine aufschiebende Wirkung. 

Abweichend von Artikel 280 AEUV werden die Entscheidungen des Gerichts, in denen eine Ver
ordnung für nichtig erklärt wird, erst nach Ablauf der in Artikel 56 Absatz 1 dieser Satzung 
vorgesehenen Frist oder, wenn innerhalb dieser Frist ein Rechtsmittel eingelegt worden ist, nach 
dessen Zurückweisung wirksam; ein Beteiligter kann jedoch gemäß den Artikeln 278 und 279 
AEUV oder dem Artikel 157 EAG-Vertrag beim Gerichtshof die Aussetzung der Wirkungen der 
für nichtig erklärten Verordnung oder sonstige einstweilige Anordnungen beantragen. 

Artikel 61 

Ist das Rechtsmittel begründet, so hebt der Gerichtshof die Entscheidung des Gerichts auf. Er kann 
sodann den Rechtsstreit selbst endgültig entscheiden, wenn dieser zur Entscheidung reif ist, oder die 
Sache zur Entscheidung an das Gericht zurückverweisen. 

Im Falle der Zurückverweisung ist das Gericht an die rechtliche Beurteilung in der Entscheidung des 
Gerichtshofs gebunden. 

Ist das von einem Mitgliedstaat oder einem Unionsorgan, die dem Rechtsstreit vor dem Gericht nicht 
beigetreten sind, eingelegte Rechtsmittel begründet, so kann der Gerichtshof, falls er dies für not
wendig hält, diejenigen Wirkungen der aufgehobenen Entscheidung des Gerichts bezeichnen, die für 
die Parteien des Rechtsstreits als fortgeltend zu betrachten sind. 

Artikel 62 

Wenn in Fällen nach Artikel 256 Absätze 2 und 3 AEUV der Erste Generalanwalt der Auffassung ist, 
dass die ernste Gefahr einer Beeinträchtigung der Einheit oder der Kohärenz des Unionsrechts besteht, 
so kann er dem Gerichtshof vorschlagen, die Entscheidung des Gerichts zu überprüfen. 

Der Vorschlag muss innerhalb eines Monats nach Verkündung der Entscheidung des Gerichts erfol
gen. Der Gerichtshof entscheidet innerhalb eines Monats nach Vorlage des Vorschlags durch den 
Ersten Generalanwalt, ob die Entscheidung zu überprüfen ist oder nicht. 

Artikel 62a 

Der Gerichtshof entscheidet über die Fragen, die Gegenstand der Überprüfung sind, im Wege eines 
Eilverfahrens auf der Grundlage der ihm vom Gericht übermittelten Akten.
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Die in Artikel 23 dieses Statuts bezeichneten Beteiligten sowie — in den Fällen des Artikels 256 
Absatz 2 AEUV — die Parteien des Verfahrens vor dem Gericht können zu den Fragen, die Gegen
stand der Überprüfung sind, beim Gerichtshof innerhalb einer hierfür bestimmten Frist Schriftsätze 
einreichen oder schriftliche Erklärungen abgeben. 

Der Gerichtshof kann beschließen, vor einer Entscheidung das mündliche Verfahren zu eröffnen. 

Artikel 62b 

In den Fällen des Artikels 256 Absatz 2 AEUV haben unbeschadet der Artikel 278 und 279 AEUV 
der Vorschlag einer Überprüfung und die Entscheidung, das Überprüfungsverfahren zu eröffnen, 
keine aufschiebende Wirkung. Stellt der Gerichtshof fest, dass die Entscheidung des Gerichts die 
Einheit oder die Kohärenz des Unionsrechts beeinträchtigt, verweist er die Sache an das Gericht 
zurück, das an die rechtliche Beurteilung durch den Gerichtshof gebunden ist; der Gerichtshof kann 
die Wirkungen der Entscheidung des Gerichts bezeichnen, die für die Parteien des Rechtsstreits als 
endgültig zu betrachten sind. Ergibt sich jedoch der Ausgang des Rechtsstreits unter Berücksichtigung 
des Ergebnisses der Überprüfung aus den Tatsachenfeststellungen, auf denen die Entscheidung des 
Gerichts beruht, so entscheidet der Gerichtshof endgültig. 

In den Fällen des Artikels 256 Absatz 3 AEUV werden, sofern ein Überprüfungsvorschlag oder eine 
Entscheidung zur Eröffnung des Überprüfungsverfahrens nicht vorliegt, die Antwort oder die Ant
worten des Gerichts auf die ihm unterbreiteten Fragen nach Ablauf der hierzu in Artikel 62 Absatz 2 
vorgesehenen Fristen wirksam. Im Fall der Eröffnung eines Überprüfungsverfahrens werden die Ant
wort oder die Antworten, die Gegenstand der Überprüfung sind, am Ende dieses Verfahrens wirksam, 
es sei denn, dass der Gerichtshof anders beschließt. Stellt der Gerichtshof fest, dass die Entscheidung 
des Gerichts die Einheit oder die Kohärenz des Unionsrechts beeinträchtigt, so ersetzt die Antwort 
des Gerichtshofs auf die Fragen, die Gegenstand der Überprüfung waren, die Antwort des Gerichts. 

TITEL IV a 

DIE FACHGERICHTE 

Artikel 62c 

Die Bestimmungen über die Zuständigkeitsbereiche, die Zusammensetzung, den Aufbau und das 
Verfahren der gemäß dem Artikel 257 AEUV errichteten Fachgerichte werden im Anhang dieser 
Satzung aufgeführt. 

TITEL V 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 63 

Die Verfahrensordnungen des Gerichtshofs und des Gerichts enthalten alle Bestimmungen, die für die 
Anwendung dieser Satzung und erforderlichenfalls für ihre Ergänzung notwendig sind.
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Artikel 64 

Die Vorschriften über die Regelung der Sprachenfrage für den Gerichtshof der Europäischen Union 
werden in einer vom Rat einstimmig erlassenen Verordnung festgelegt. Diese Verordnung wird 
entweder auf Antrag des Gerichtshofs nach Anhörung der Kommission und des Europäischen Par
laments oder auf Vorschlag der Kommission nach Anhörung des Gerichtshofs und des Europäischen 
Parlaments erlassen. 

Bis zum Erlass dieser Vorschriften gelten die Bestimmungen der Verfahrensordnung des Gerichtshofs 
und der Verfahrensordnung des Gerichts, die die Regelung der Sprachenfrage betreffen, fort. Abwei
chend von den Artikeln 253 und 254 AEUV bedürfen Änderungen der genannten Bestimmungen 
oder deren Aufhebung der einstimmigen Genehmigung durch den Rat. 

ANHANG 

DAS GERICHT FÜR DEN ÖFFENTLICHEN DIENST DER EUROPÄISCHEN UNION 

Artikel 1 

Das Gericht für den öffentlichen Dienst der Europäischen Union, nachstehend „Gericht für den öffentlichen Dienst“ 
genannt, ist im ersten Rechtszug für Streitsachen zwischen der Union und deren Bediensteten gemäß Artikel 270 
AEUV zuständig, einschließlich der Streitsachen zwischen den Einrichtungen sowie Ämtern und Agenturen und deren 
Bediensteten, für die der Gerichtshof der Europäischen Union zuständig ist. 

Artikel 2 

Das Gericht für den öffentlichen Dienst besteht aus sieben Richtern. Auf Antrag des Gerichtshofs kann der Rat be
schließen, die Zahl der Richter zu erhöhen. 

Die Richter werden für die Dauer von sechs Jahren ernannt. Die Wiederernennung ausscheidender Richter ist zulässig. 

Frei werdende Richterstellen sind durch die Ernennung eines neuen Richters für die Dauer von sechs Jahren zu besetzen. 

Artikel 3 

(1) Die Richter werden vom Rat, der gemäß Artikel 257 Absatz 4 AEUV beschließt, nach Anhörung des in diesem 
Artikel vorgesehenen Ausschusses ernannt. Bei der Ernennung der Richter achtet der Rat auf eine ausgewogene Zusam
mensetzung des Gerichts für den öffentlichen Dienst, indem die Richter unter den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten 
auf möglichst breiter geografischer Grundlage ausgewählt und die vertretenen einzelstaatlichen Rechtsordnungen berück
sichtigt werden. 

(2) Jede Person, die die Unionsbürgerschaft besitzt und die Voraussetzungen des Artikels 257 Absatz 4 AEUV erfüllt, 
kann ihre Bewerbung einreichen. Der Rat legt auf Empfehlung des Gerichtshofs die Bedingungen und Einzelheiten für die 
Vorlage und Behandlung der Bewerbungen fest. 

(3) Es wird ein Ausschuss eingerichtet, der sich aus sieben Persönlichkeiten zusammensetzt, die aus dem Kreis 
ehemaliger Mitglieder des Gerichtshofs und des Gerichts sowie Juristen von anerkannter Befähigung ausgewählt werden. 
Der Rat ernennt die Mitglieder des Ausschusses und erlässt die Vorschriften für seine Arbeitsweise auf Empfehlung des 
Präsidenten des Gerichtshofs.
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(4) Der Ausschuss gibt eine Stellungnahme über die Eignung der Bewerber für die Ausübung des Amts eines Richters 
beim Gericht für den öffentlichen Dienst ab. Der Ausschuss fügt seiner Stellungnahme eine Liste von Bewerbern bei, die 
aufgrund ihrer Erfahrung auf hoher Ebene am geeignetsten erscheinen. Diese Liste enthält mindestens doppelt so viele 
Bewerber wie die Zahl der vom Rat zu ernennenden Richter. 

Artikel 4 

(1) Die Richter wählen aus ihrer Mitte den Präsidenten des Gerichts für den öffentlichen Dienst für die Dauer von drei 
Jahren. Wiederwahl ist zulässig. 

(2) Das Gericht für den öffentlichen Dienst tagt in Kammern mit drei Richtern. In bestimmten in der Verfahrens
ordnung festgelegten Fällen kann das Gericht als Plenum, als Kammer mit fünf Richtern oder als Einzelrichter tagen. 

(3) Der Präsident des Gerichts für den öffentlichen Dienst steht dem Plenum und der Kammer mit fünf Richtern vor. 
Die Präsidenten der Kammern mit drei Richtern werden nach dem Verfahren des Absatzes 1 gewählt. Wird der Präsident 
des Gerichts für den öffentlichen Dienst einer Kammer mit drei Richtern zugeteilt, so steht er dieser Kammer vor. 

(4) Die Zuständigkeiten und die Beschlussfähigkeit des Plenums sowie die Besetzung der Kammern und die Zuweisung 
der Rechtssachen an sie richten sich nach der Verfahrensordnung. 

Artikel 5 

Die Artikel 2 bis 6, die Artikel 14 und 15, Artikel 17 Absätze 1, 2 und 5 sowie Artikel 18 der Satzung des Gerichtshofs 
der Europäischen Union finden auf das Gericht für den öffentlichen Dienst und dessen Mitglieder Anwendung. 

Der Eid nach Artikel 2 der Satzung wird vor dem Gerichtshof geleistet, und die Entscheidungen nach den Artikeln 3, 4 
und 6 der Satzung werden vom Gerichtshof nach Anhörung des Gerichts für den öffentlichen Dienst getroffen. 

Artikel 6 

(1) Das Gericht für den öffentlichen Dienst stützt sich auf die Dienste des Gerichtshofs und des Gerichts. Der Präsident 
des Gerichtshofs oder gegebenenfalls der Präsident des Gerichts legt einvernehmlich mit dem Präsidenten des Gerichts für 
den öffentlichen Dienst fest, in welcher Weise Beamte und sonstige Bedienstete, die dem Gerichtshof oder dem Gericht 
beigegeben sind, dem Gericht für den öffentlichen Dienst Dienste leisten, um diesem die Erfüllung seiner Aufgaben zu 
ermöglichen. Einzelne Beamte oder sonstige Bedienstete unterstehen dem Kanzler des Gerichts für den öffentlichen Dienst 
unter Aufsicht des Präsidenten dieses Gerichts. 

(2) Das Gericht für den öffentlichen Dienst ernennt seinen Kanzler und bestimmt dessen Stellung. Artikel 3 Absatz 4 
sowie die Artikel 10, 11 und 14 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union finden auf den Kanzler dieses 
Gerichts Anwendung. 

Artikel 7 

(1) Das Verfahren vor dem Gericht für den öffentlichen Dienst bestimmt sich nach Titel III der Satzung des Gerichts
hofs der Europäischen Union mit Ausnahme der Artikel 22 und 23. Es wird, soweit dies erforderlich ist, durch die 
Verfahrensordnung dieses Gerichts im Einzelnen geregelt und ergänzt. 

(2) Die Bestimmungen des Gerichts über die Sprachenregelung finden auf das Gericht für den öffentlichen Dienst 
entsprechende Anwendung. 

(3) Das schriftliche Verfahren umfasst die Vorlage der Klageschrift und der Klagebeantwortung, sofern das Gericht für 
den öffentlichen Dienst nicht beschließt, dass ein zweiter Austausch von Schriftsätzen erforderlich ist. Hat ein zweiter 
Austausch von Schriftsätzen stattgefunden, so kann das Gericht für den öffentlichen Dienst mit Zustimmung der Parteien 
beschließen, ohne mündliche Verhandlung zu entscheiden.
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(4) Das Gericht für den öffentlichen Dienst kann in jedem Verfahrensabschnitt, auch bereits ab der Einreichung der 
Klageschrift, die Möglichkeiten für eine gütliche Beilegung der Streitsache prüfen und versuchen, eine solche Einigung zu 
erleichtern. 

(5) Das Gericht für den öffentlichen Dienst entscheidet über die Kosten. Vorbehaltlich der besonderen Bestimmungen 
der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. 

Artikel 8 

(1) Wird eine Klageschrift oder ein anderer Schriftsatz, die an das Gericht für den öffentlichen Dienst gerichtet sind, 
irrtümlich beim Kanzler des Gerichtshofs oder des Gerichts eingereicht, so übermittelt dieser sie unverzüglich an den 
Kanzler des Gerichts für den öffentlichen Dienst. Wird eine Klageschrift oder ein anderer Schriftsatz, die an den Gerichts
hof oder das Gericht gerichtet sind, irrtümlich beim Kanzler des Gerichts für den öffentlichen Dienst eingereicht, so 
übermittelt dieser sie unverzüglich an den Kanzler des Gerichtshofs oder des Gerichts. 

(2) Stellt das Gericht für den öffentlichen Dienst fest, dass es für eine Klage nicht zuständig ist, die in die Zuständigkeit 
des Gerichtshofs oder des Gerichts fällt, so verweist es den Rechtsstreit an den Gerichtshof oder das Gericht. Stellt der 
Gerichtshof oder das Gericht fest, dass eine Klage in die Zuständigkeit des Gerichts für den öffentlichen Dienst fällt, so 
verweisen sie den Rechtsstreit an das Gericht für den öffentlichen Dienst, das sich dann nicht für unzuständig erklären 
kann. 

(3) Sind bei dem Gericht für den öffentlichen Dienst und bei dem Gericht Rechtssachen anhängig, die die gleiche 
Auslegungsfrage aufwerfen oder die Gültigkeit desselben Rechtsaktes betreffen, so kann das Gericht für den öffentlichen 
Dienst nach Anhörung der Streitparteien das Verfahren aussetzen, bis das Gericht sein Urteil verkündet hat. 

Sind bei dem Gericht für den öffentlichen Dienst und bei dem Gericht Rechtssachen anhängig, die den gleichen Gegen
stand haben, so erklärt sich das Gericht für den öffentlichen Dienst für unzuständig, damit das Gericht über diese Klagen 
entscheiden kann. 

Artikel 9 

Gegen die Endentscheidungen des Gerichts für den öffentlichen Dienst und gegen die Entscheidungen, die über einen Teil 
des Streitgegenstands ergangen sind oder die einen Zwischenstreit beenden, der eine Einrede der Unzuständigkeit oder 
Unzulässigkeit zum Gegenstand hat, kann ein Rechtsmittel beim Gericht eingelegt werden; die Rechtsmittelfrist beträgt 
zwei Monate und beginnt mit der Zustellung der angefochtenen Entscheidung. 

Dieses Rechtsmittel kann von jeder Partei eingelegt werden, die mit ihren Anträgen ganz oder teilweise unterlegen ist. 
Andere Streithelfer als Mitgliedstaaten oder Unionsorgane können dieses Rechtsmittel jedoch nur dann einlegen, wenn die 
Entscheidung des Gerichts für den öffentlichen Dienst sie unmittelbar berührt. 

Artikel 10 

(1) Wird ein Antrag auf Zulassung als Streithelfer vom Gericht für den öffentlichen Dienst abgelehnt, so kann jede 
Person, deren Antrag abgewiesen wurde, binnen zwei Wochen nach Zustellung der ablehnenden Entscheidung ein 
Rechtsmittel beim Gericht einlegen. 

(2) Gegen die aufgrund des Artikels 278, des Artikels 279 oder des Artikels 299 Absatz 4 AEUV oder aufgrund des 
Artikels 157 oder des Artikels 164 Absatz 3 EAG-Vertrag ergangenen Entscheidungen des Gerichts für den öffentlichen 
Dienst können die Parteien des Verfahrens binnen zwei Monaten nach Zustellung ein Rechtsmittel beim Gericht einlegen. 

(3) Der Präsident des Gerichts kann über die Rechtsmittel der Absätze 1 und 2 in einem abgekürzten Verfahren 
entscheiden, das, falls erforderlich, von einzelnen Bestimmungen dieses Anhangs abweichen kann und in der Verfahrens
ordnung des Gerichts geregelt ist.
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Artikel 11 

(1) Das beim Gericht eingelegte Rechtsmittel ist auf Rechtsfragen beschränkt. Es kann nur auf die Unzuständigkeit des 
Gerichts für den öffentlichen Dienst, auf einen Verfahrensfehler vor diesem Gericht, durch den die Interessen des Rechts
mittelführers beeinträchtigt werden, sowie auf eine Verletzung des Unionsrechts durch das Gericht für den öffentlichen 
Dienst gestützt werden. 

(2) Ein Rechtsmittel, das sich nur gegen die Kostenentscheidung oder gegen die Kostenfestsetzung wendet, ist un
zulässig. 

Artikel 12 

(1) Unbeschadet der Artikel 278 und 279 AEUV sowie des Artikels 157 EAG-Vertrag haben Rechtsmittel beim Gericht 
keine aufschiebende Wirkung. 

(2) Wird gegen eine Entscheidung des Gerichts für den öffentlichen Dienst ein Rechtsmittel eingelegt, so besteht das 
Verfahren vor dem Gericht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Verfahren. Unter den in der Verfahrens
ordnung festgelegten Voraussetzungen kann das Gericht nach Anhörung der Parteien ohne mündliches Verfahren ent
scheiden. 

Artikel 13 

(1) Ist das Rechtsmittel begründet, so hebt das Gericht die Entscheidung des Gerichts für den öffentlichen Dienst auf 
und entscheidet den Rechtsstreit selbst. Das Gericht verweist die Sache zur Entscheidung an das Gericht für den öffent
lichen Dienst zurück, wenn der Rechtsstreit noch nicht zur Entscheidung reif ist. 

(2) Im Falle der Zurückverweisung ist das Gericht für den öffentlichen Dienst an die rechtliche Beurteilung in der 
Entscheidung des Gerichts gebunden.
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PROTOKOLL (Nr. 4) 
ÜBER DIE SATZUNG DES EUROPÄISCHEN SYSTEMS 
DER ZENTRALBANKEN UND DER EUROPÄISCHEN 

ZENTRALBANK 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN — 

IN DEM WUNSCH, die in Artikel 129 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union vorgesehene Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen 
Zentralbank festzulegen — 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Europäische 
Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügt sind: 

KAPITEL I 

DAS EUROPÄISCHE SYSTEM DER ZENTRALBANKEN 

Artikel 1 

Das Europäische System der Zentralbanken 

Die Europäische Zentralbank (EZB) und die nationalen Zentralbanken bilden nach Artikel 282 Ab
satz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union das Europäische System der 
Zentralbanken (ESZB). Die EZB und die nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten, deren Wäh
rung der Euro ist, bilden das Eurosystem. 

Das ESZB und die EZB nehmen ihre Aufgaben und ihre Tätigkeit nach Maßgabe der Verträge und 
dieser Satzung wahr. 

KAPITEL II 

ZIELE UND AUFGABEN DES ESZB 

Artikel 2 

Ziele 

Nach Artikel 127 Absatz 1 und Artikel 282 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union ist es das vorrangige Ziel des ESZB, die Preisstabilität zu gewährleisten. Soweit 
dies ohne Beeinträchtigung des Zieles der Preisstabilität möglich ist, unterstützt das ESZB die all
gemeine Wirtschaftspolitik in der Union, um zur Verwirklichung der in Artikel 3 des Vertrags über 
die Europäische Union festgelegten Ziele der Union beizutragen. Das ESZB handelt im Einklang mit 
dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb, wodurch ein effizienter Einsatz 
der Ressourcen gefördert wird, und hält sich dabei an die in Artikel 119 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union genannten Grundsätze.
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Artikel 3 

Aufgaben 

3.1. Nach Artikel 127 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
bestehen die grundlegenden Aufgaben des ESZB darin, 

— die Geldpolitik der Union festzulegen und auszuführen, 

— Devisengeschäfte im Einklang mit Artikel 219 des genannten Vertrags durchzuführen, 

— die offiziellen Währungsreserven der Mitgliedstaaten zu halten und zu verwalten, 

— das reibungslose Funktionieren der Zahlungssysteme zu fördern. 

3.2. Nach Artikel 127 Absatz 3 des genannten Vertrags berührt Artikel 3.1 dritter Gedankenstrich 
nicht die Haltung und Verwaltung von Arbeitsguthaben in Fremdwährungen durch die Regierungen 
der Mitgliedstaaten. 

3.3. Das ESZB trägt nach Artikel 127 Absatz 5 des genannten Vertrags zur reibungslosen Durch
führung der von den zuständigen Behörden auf dem Gebiet der Aufsicht über die Kreditinstitute und 
der Stabilität des Finanzsystems ergriffenen Maßnahmen bei. 

Artikel 4 

Beratende Funktionen 

Nach Artikel 127 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

a) wird die EZB gehört 

— zu allen Vorschlägen für Rechtsakte der Union im Zuständigkeitsbereich der EZB; 

— von den nationalen Behörden zu allen Entwürfen für Rechtsvorschriften im Zuständigkeits
bereich der EZB, und zwar innerhalb der Grenzen und unter den Bedingungen, die der Rat 
nach dem Verfahren des Artikels 41 festlegt; 

b) kann die EZB gegenüber den Organen, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union und 
gegenüber den nationalen Behörden Stellungnahmen zu in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden 
Fragen abgeben. 

Artikel 5 

Erhebung von statistischen Daten 

5.1. Zur Wahrnehmung der Aufgaben des ESZB holt die EZB mit Unterstützung der nationalen 
Zentralbanken die erforderlichen statistischen Daten entweder von den zuständigen nationalen Be
hörden oder unmittelbar von den Wirtschaftssubjekten ein. Zu diesem Zweck arbeitet sie mit den 
Organen, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union und den zuständigen Behörden der Mit
gliedstaaten oder dritter Länder sowie mit internationalen Organisationen zusammen.
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5.2. Die in Artikel 5.1 bezeichneten Aufgaben werden so weit wie möglich von den nationalen 
Zentralbanken ausgeführt. 

5.3. Soweit erforderlich, fördert die EZB die Harmonisierung der Bestimmungen und Gepflogen
heiten auf dem Gebiet der Erhebung, Zusammenstellung und Weitergabe von statistischen Daten in 
den in ihre Zuständigkeit fallenden Bereichen. 

5.4. Der Kreis der berichtspflichtigen natürlichen und juristischen Personen, die Bestimmungen 
über die Vertraulichkeit sowie die geeigneten Vorkehrungen zu ihrer Durchsetzung werden vom Rat 
nach dem Verfahren des Artikels 41 festgelegt. 

Artikel 6 

Internationale Zusammenarbeit 

6.1. Im Bereich der internationalen Zusammenarbeit, die die dem ESZB übertragenen Aufgaben 
betrifft, beschließt die EZB, wie das ESZB vertreten wird. 

6.2. Die EZB und, soweit diese zustimmt, die nationalen Zentralbanken sind befugt, sich an 
internationalen Währungseinrichtungen zu beteiligen. 

6.3. Die Artikel 6.1 und 6.2 finden unbeschadet des Artikels 138 des Vertrags über die Arbeits
weise der Europäischen Union Anwendung. 

KAPITEL III 

ORGANISATION DES ESZB 

Artikel 7 

Unabhängigkeit 

Nach Artikel 130 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union darf bei der Wahr
nehmung der ihnen durch die Verträge und diese Satzung übertragenen Befugnisse, Aufgaben und 
Pflichten weder die EZB noch eine nationale Zentralbank noch ein Mitglied ihrer Beschlussorgane 
Weisungen von Organen, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union, Regierungen der Mitglied
staaten oder anderen Stellen einholen oder entgegennehmen. Die Organe, Einrichtungen oder sons
tigen Stellen der Union sowie die Regierungen der Mitgliedstaaten verpflichten sich, diesen Grundsatz 
zu beachten und nicht zu versuchen, die Mitglieder der Beschlussorgane der EZB oder der nationalen 
Zentralbanken bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu beeinflussen. 

Artikel 8 

Allgemeiner Grundsatz 

Das ESZB wird von den Beschlussorganen der EZB geleitet.
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Artikel 9 

Die Europäische Zentralbank 

9.1. Die EZB, die nach Artikel 282 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union mit Rechtspersönlichkeit ausgestattet ist, besitzt in jedem Mitgliedstaat die weitestgehende 
Rechts- und Geschäftsfähigkeit, die juristischen Personen nach dessen Rechtsvorschriften zuerkannt 
ist; sie kann insbesondere bewegliches und unbewegliches Vermögen erwerben und veräußern sowie 
vor Gericht stehen. 

9.2. Die EZB stellt sicher, dass die dem ESZB nach Artikel 127 Absätze 2, 3 und 5 des genannten 
Vertrags übertragenen Aufgaben entweder durch ihre eigene Tätigkeit nach Maßgabe dieser Satzung 
oder durch die nationalen Zentralbanken nach den Artikeln 12.1 und 14 erfüllt werden. 

9.3. Die Beschlussorgane der EZB sind nach Artikel 129 Absatz 1 des genannten Vertrags der 
EZB-Rat und das Direktorium. 

Artikel 10 

Der EZB-Rat 

10.1. Nach Artikel 283 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
besteht der EZB-Rat aus den Mitgliedern des Direktoriums der EZB und den Präsidenten der na
tionalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist. 

10.2. Jedes Mitglied des EZB-Rates hat eine Stimme. Ab dem Zeitpunkt, zu dem die Anzahl der 
Mitglieder des EZB-Rates 21 übersteigt, hat jedes Mitglied des Direktoriums eine Stimme und beträgt 
die Anzahl der stimmberechtigten Präsidenten der nationalen Zentralbanken 15. Die Verteilung und 
Rotation dieser Stimmrechte erfolgt wie im Folgenden dargelegt: 

— Ab dem Zeitpunkt, zu dem die Anzahl der Präsidenten der nationalen Zentralbanken 15 über
steigt, und bis zu dem Zeitpunkt, zu dem diese 22 beträgt, werden die Präsidenten der nationalen 
Zentralbanken aufgrund der Position des Mitgliedstaats ihrer jeweiligen nationalen Zentralbank, 
die sich aus der Größe des Anteils des Mitgliedstaats ihrer jeweiligen nationalen Zentralbank am 
aggregierten Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen und an der gesamten aggregierten Bilanz der 
monetären Finanzinstitute der Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, ergibt, in zwei 
Gruppen eingeteilt. Die Gewichtung der Anteile am aggregierten Bruttoinlandsprodukt zu Markt
preisen und an der gesamten aggregierten Bilanz der monetären Finanzinstitute beträgt 5/6 bzw. 
1/6. Die erste Gruppe besteht aus fünf Präsidenten der nationalen Zentralbanken und die zweite 
Gruppe aus den übrigen Präsidenten der nationalen Zentralbanken. Die Präsidenten der nationa
len Zentralbanken, die in die erste Gruppe eingeteilt werden, sind nicht weniger häufig stimm
berechtigt als die Präsidenten der nationalen Zentralbanken der zweiten Gruppe. Vorbehaltlich 
des vorstehenden Satzes werden der ersten Gruppe vier Stimmrechte und der zweiten Gruppe elf 
Stimmrechte zugeteilt. 

— Ab dem Zeitpunkt, zu dem die Anzahl der Präsidenten der nationalen Zentralbanken 22 beträgt, 
werden die Präsidenten der nationalen Zentralbanken nach Maßgabe der sich aufgrund der oben 
genannten Kriterien ergebenden Position in drei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe, der vier 
Stimmrechte zugeteilt werden, besteht aus fünf Präsidenten der nationalen Zentralbanken. Die 
zweite Gruppe, der acht Stimmrechte zugeteilt werden, besteht aus der Hälfte aller Präsidenten 
der nationalen Zentralbanken, wobei jeder Bruchteil auf die nächste ganze Zahl aufgerundet wird. 
Die dritte Gruppe, der drei Stimmrechte zugeteilt werden, besteht aus den übrigen Präsidenten der 
nationalen Zentralbanken.
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— Innerhalb jeder Gruppe sind die Präsidenten der nationalen Zentralbanken für gleich lange 
Zeiträume stimmberechtigt. 

— Artikel 29.2 gilt für die Berechnung der Anteile am aggregierten Bruttoinlandsprodukt zu Markt
preisen. Die gesamte aggregierte Bilanz der monetären Finanzinstitute wird gemäß dem zum 
Zeitpunkt der Berechnung in der Union geltenden statistischen Berichtsrahmen berechnet. 

— Bei jeder Anpassung des aggregierten Bruttoinlandsprodukts zu Marktpreisen gemäß Artikel 29.3 
oder bei jeder Erhöhung der Anzahl der Präsidenten der nationalen Zentralbanken wird die Größe 
und/oder die Zusammensetzung der Gruppen nach den oben genannten Grundsätzen angepasst. 

— Der EZB-Rat trifft mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner stimmberechtigten und nicht 
stimmberechtigten Mitglieder alle zur Durchführung der oben genannten Grundsätze erforderli
chen Maßnahmen und kann beschließen, den Beginn des Rotationssystems bis zu dem Zeitpunkt 
zu verschieben, zu dem die Anzahl der Präsidenten der nationalen Zentralbanken 18 übersteigt. 

Das Stimmrecht wird persönlich ausgeübt. Abweichend von dieser Bestimmung kann in der in 
Artikel 12.3 genannten Geschäftsordnung vorgesehen werden, dass Mitglieder des EZB-Rates im 
Wege einer Telekonferenz an der Abstimmung teilnehmen können. In der Geschäftsordnung wird 
ferner vorgesehen, dass ein für längere Zeit an der Teilnahme an Sitzungen des EZB-Rates ver
hindertes Mitglied einen Stellvertreter als Mitglied des EZB-Rates benennen kann. 

Die Stimmrechte aller stimmberechtigten und nicht stimmberechtigten Mitglieder des EZB-Rates 
gemäß den Artikeln 10.3, 40.2 und 40.3 bleiben von den Bestimmungen der vorstehenden Absätze 
unberührt. 

Soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, beschließt der EZB-Rat mit einfacher Mehrheit 
seiner stimmberechtigten Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Präsidenten den 
Ausschlag. 

Der EZB-Rat ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel seiner stimmberechtigten Mitglieder an 
der Abstimmung teilnehmen. Ist der EZB-Rat nicht beschlussfähig, so kann der Präsident eine außer
ordentliche Sitzung einberufen, bei der für die Beschlussfähigkeit die Mindestteilnahmequote nicht 
erforderlich ist. 

10.3. Für alle Beschlüsse im Rahmen der Artikel 28, 29, 30, 32 und 33 werden die Stimmen im 
EZB-Rat nach den Anteilen der nationalen Zentralbanken am gezeichneten Kapital der EZB gewogen. 
Die Stimmen der Mitglieder des Direktoriums werden mit Null gewogen. Ein Beschluss, der die 
qualifizierte Mehrheit der Stimmen erfordert, gilt als angenommen, wenn die abgegebenen Ja-Stim
men mindestens zwei Drittel des gezeichneten Kapitals der EZB und mindestens die Hälfte der 
Anteilseigner vertreten. Bei Verhinderung eines Präsidenten einer nationalen Zentralbank kann dieser 
einen Stellvertreter zur Abgabe seiner gewogenen Stimme benennen. 

10.4. Die Aussprachen in den Ratssitzungen sind vertraulich. Der EZB-Rat kann beschließen, das 
Ergebnis seiner Beratungen zu veröffentlichen. 

10.5. Der EZB-Rat tritt mindestens zehnmal im Jahr zusammen.
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Artikel 11 

Das Direktorium 

11.1. Nach Artikel 283 Absatz 2 Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union besteht das Direktorium aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten und vier weiteren Mit
gliedern. 

Die Mitglieder erfüllen ihre Pflichten hauptamtlich. Ein Mitglied darf weder entgeltlich noch unent
geltlich einer anderen Beschäftigung nachgehen, es sei denn, der EZB-Rat erteilt hierzu ausnahms
weise seine Zustimmung. 

11.2. Nach Artikel 283 Absatz 2 Unterabsatz 2 des genannten Vertrags werden der Präsident, der 
Vizepräsident und die weiteren Mitglieder des Direktoriums vom Europäischen Rat auf Empfehlung 
des Rates, der hierzu das Europäische Parlament und den EZB-Rat anhört, aus dem Kreis der in 
Währungs- oder Bankfragen anerkannten und erfahrenen Persönlichkeiten mit qualifizierter Mehrheit 
ernannt. 

Ihre Amtszeit beträgt acht Jahre; Wiederernennung ist nicht zulässig. 

Nur Staatsangehörige der Mitgliedstaaten können Mitglieder des Direktoriums sein. 

11.3. Die Beschäftigungsbedingungen für die Mitglieder des Direktoriums, insbesondere ihre Ge
hälter und Ruhegehälter sowie andere Leistungen der sozialen Sicherheit, sind Gegenstand von Ver
trägen mit der EZB und werden vom EZB-Rat auf Vorschlag eines Ausschusses festgelegt, der aus drei 
vom EZB-Rat und drei vom Rat ernannten Mitgliedern besteht. Die Mitglieder des Direktoriums 
haben in den in diesem Absatz bezeichneten Angelegenheiten kein Stimmrecht. 

11.4. Ein Mitglied des Direktoriums, das die Voraussetzungen für die Ausübung seines Amtes 
nicht mehr erfüllt oder eine schwere Verfehlung begangen hat, kann auf Antrag des EZB-Rates oder 
des Direktoriums durch den Gerichtshof seines Amtes enthoben werden. 

11.5. Jedes persönlich anwesende Mitglied des Direktoriums ist berechtigt, an Abstimmungen 
teilzunehmen, und hat zu diesem Zweck eine Stimme. Soweit nichts anderes bestimmt ist, beschließt 
das Direktorium mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt 
die Stimme des Präsidenten den Ausschlag. Die Abstimmungsmodalitäten werden in der in Arti
kel 12.3 bezeichneten Geschäftsordnung geregelt. 

11.6. Das Direktorium führt die laufenden Geschäfte der EZB. 

11.7. Frei werdende Sitze im Direktorium sind durch Ernennung eines neuen Mitglieds nach 
Artikel 11.2 zu besetzen.
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Artikel 12 

Aufgaben der Beschlussorgane 

12.1. Der EZB-Rat erlässt die Leitlinien und Beschlüsse, die notwendig sind, um die Erfüllung der 
dem ESZB nach den Verträgen und dieser Satzung übertragenen Aufgaben zu gewährleisten. Der 
EZB-Rat legt die Geldpolitik der Union fest, gegebenenfalls einschließlich von Beschlüssen in Bezug 
auf geldpolitische Zwischenziele, Leitzinssätze und die Bereitstellung von Zentralbankgeld im ESZB, 
und erlässt die für ihre Ausführung notwendigen Leitlinien. 

Das Direktorium führt die Geldpolitik gemäß den Leitlinien und Beschlüssen des EZB-Rates aus. Es 
erteilt hierzu den nationalen Zentralbanken die erforderlichen Weisungen. Ferner können dem Di
rektorium durch Beschluss des EZB-Rates bestimmte Befugnisse übertragen werden. 

Unbeschadet dieses Artikels nimmt die EZB die nationalen Zentralbanken zur Durchführung von 
Geschäften, die zu den Aufgaben des ESZB gehören, in Anspruch, soweit dies möglich und sachge
recht erscheint. 

12.2. Die Vorbereitung der Sitzungen des EZB-Rates obliegt dem Direktorium. 

12.3. Der EZB-Rat beschließt eine Geschäftsordnung, die die interne Organisation der EZB und 
ihrer Beschlussorgane regelt. 

12.4. Der EZB-Rat nimmt die in Artikel 4 genannten beratenden Funktionen wahr. 

12.5. Der EZB-Rat trifft die Beschlüsse nach Artikel 6. 

Artikel 13 

Der Präsident 

13.1. Den Vorsitz im EZB-Rat und im Direktorium der EZB führt der Präsident oder, bei seiner 
Verhinderung, der Vizepräsident. 

13.2. Unbeschadet des Artikels 38 vertritt der Präsident oder eine von ihm benannte Person die 
EZB nach außen. 

Artikel 14 

Nationale Zentralbanken 

14.1. Nach Artikel 131 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union stellt jeder 
Mitgliedstaat sicher, dass seine innerstaatlichen Rechtsvorschriften einschließlich der Satzung seiner 
Zentralbank mit den Verträgen und dieser Satzung im Einklang stehen. 

14.2. In den Satzungen der nationalen Zentralbanken ist insbesondere vorzusehen, dass die Amts
zeit des Präsidenten der jeweiligen nationalen Zentralbank mindestens fünf Jahre beträgt.
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Der Präsident einer nationalen Zentralbank kann aus seinem Amt nur entlassen werden, wenn er die 
Voraussetzungen für die Ausübung seines Amtes nicht mehr erfüllt oder eine schwere Verfehlung 
begangen hat. Gegen einen entsprechenden Beschluss kann der betreffende Präsident einer nationalen 
Zentralbank oder der EZB-Rat wegen Verletzung der Verträge oder einer bei ihrer Durchführung 
anzuwendenden Rechtsnorm den Gerichtshof anrufen. Solche Klagen sind binnen zwei Monaten zu 
erheben; diese Frist läuft je nach Lage des Falles von der Bekanntgabe des betreffenden Beschlusses, 
ihrer Mitteilung an den Kläger oder in Ermangelung dessen von dem Zeitpunkt an, zu dem der 
Kläger von diesem Beschluss Kenntnis erlangt hat. 

14.3. Die nationalen Zentralbanken sind integraler Bestandteil des ESZB und handeln gemäß den 
Leitlinien und Weisungen der EZB. Der EZB-Rat trifft die notwendigen Maßnahmen, um die Ein
haltung der Leitlinien und Weisungen der EZB sicherzustellen, und kann verlangen, dass ihm hierzu 
alle erforderlichen Informationen zur Verfügung gestellt werden. 

14.4. Die nationalen Zentralbanken können andere als die in dieser Satzung bezeichneten Auf
gaben wahrnehmen, es sei denn, der EZB-Rat stellt mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stim
men fest, dass diese Aufgaben nicht mit den Zielen und Aufgaben des ESZB vereinbar sind. Derartige 
Aufgaben werden von den nationalen Zentralbanken in eigener Verantwortung und auf eigene 
Rechnung wahrgenommen und gelten nicht als Aufgaben des ESZB. 

Artikel 15 

Berichtspflichten 

15.1. Die EZB erstellt und veröffentlicht mindestens vierteljährlich Berichte über die Tätigkeit des 
ESZB. 

15.2. Ein konsolidierter Ausweis des ESZB wird wöchentlich veröffentlicht. 

15.3. Nach Artikel 284 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
unterbreitet die EZB dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission sowie auch dem 
Europäischen Rat einen Jahresbericht über die Tätigkeit des ESZB und die Geld- und Währungspolitik 
im vergangenen und im laufenden Jahr. 

15.4. Die in diesem Artikel bezeichneten Berichte und Ausweise werden Interessenten kostenlos 
zur Verfügung gestellt. 

Artikel 16 

Banknoten 

Nach Artikel 128 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union hat der EZB- 
Rat das ausschließliche Recht, die Ausgabe von Euro-Banknoten innerhalb der Union zu genehmigen. 
Die EZB und die nationalen Zentralbanken sind zur Ausgabe dieser Banknoten berechtigt. Die von 
der EZB und den nationalen Zentralbanken ausgegebenen Banknoten sind die einzigen Banknoten, 
die in der Union als gesetzliches Zahlungsmittel gelten. 

Die EZB berücksichtigt so weit wie möglich die Gepflogenheiten bei der Ausgabe und der Gestaltung 
von Banknoten.

DE 26.10.2012 Amtsblatt der Europäischen Union C 326/237



KAPITEL IV 

WÄHRUNGSPOLITISCHE AUFGABEN UND OPERATIONEN DES ESZB 

Artikel 17 

Konten bei der EZB und den nationalen Zentralbanken 

Zur Durchführung ihrer Geschäfte können die EZB und die nationalen Zentralbanken für Kredit
institute, öffentliche Stellen und andere Marktteilnehmer Konten eröffnen und Vermögenswerte, 
einschließlich Schuldbuchforderungen, als Sicherheit hereinnehmen. 

Artikel 18 

Offenmarkt- und Kreditgeschäfte 

18.1. Zur Erreichung der Ziele des ESZB und zur Erfüllung seiner Aufgaben können die EZB und 
die nationalen Zentralbanken 

— auf den Finanzmärkten tätig werden, indem sie auf Euro oder sonstige Währungen lautende 
Forderungen und börsengängige Wertpapiere sowie Edelmetalle endgültig (per Kasse oder Termin) 
oder im Rahmen von Rückkaufsvereinbarungen kaufen und verkaufen oder entsprechende Dar
lehensgeschäfte tätigen; 

— Kreditgeschäfte mit Kreditinstituten und anderen Marktteilnehmern abschließen, wobei für die 
Darlehen ausreichende Sicherheiten zu stellen sind. 

18.2. Die EZB stellt allgemeine Grundsätze für ihre eigenen Offenmarkt- und Kreditgeschäfte und 
die der nationalen Zentralbanken auf; hierzu gehören auch die Grundsätze für die Bekanntmachung 
der Bedingungen, zu denen sie bereit sind, derartige Geschäfte abzuschließen. 

Artikel 19 

Mindestreserven 

19.1. Vorbehaltlich des Artikels 2 kann die EZB zur Verwirklichung der geldpolitischen Ziele 
verlangen, dass die in den Mitgliedstaaten niedergelassenen Kreditinstitute Mindestreserven auf Kon
ten bei der EZB und den nationalen Zentralbanken unterhalten. Verordnungen über die Berechnung 
und Bestimmung des Mindestreservesolls können vom EZB-Rat erlassen werden. Bei Nichteinhaltung 
kann die EZB Strafzinsen erheben und sonstige Sanktionen mit vergleichbarer Wirkung verhängen. 

19.2. Zum Zwecke der Anwendung dieses Artikels legt der Rat nach dem Verfahren des Artikels 
41 die Basis für die Mindestreserven und die höchstzulässigen Relationen zwischen diesen Mindest
reserven und ihrer Basis sowie die angemessenen Sanktionen fest, die bei Nichteinhaltung anzuwen
den sind.
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Artikel 20 

Sonstige geldpolitische Instrumente 

Der EZB-Rat kann mit der Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen über die Anwen
dung anderer Instrumente der Geldpolitik entscheiden, die er bei Beachtung des Artikels 2 für 
zweckmäßig hält. 

Der Rat legt nach dem Verfahren des Artikels 41 den Anwendungsbereich solcher Instrumente fest, 
wenn sie Verpflichtungen für Dritte mit sich bringen. 

Artikel 21 

Geschäfte mit öffentlichen Stellen 

21.1. Nach Artikel 123 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union sind Über
ziehungs- oder andere Kreditfazilitäten bei der EZB oder den nationalen Zentralbanken für Organe, 
Einrichtungen oder sonstige Stellen der Union, Zentralregierungen, regionale oder lokale Gebiets
körperschaften oder andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, sonstige Einrichtungen des öffent
lichen Rechts oder öffentliche Unternehmen der Mitgliedstaaten ebenso verboten wie der unmittel
bare Erwerb von Schuldtiteln von diesen durch die EZB oder die nationalen Zentralbanken. 

21.2. Die EZB und die nationalen Zentralbanken können als Fiskalagent für die in Artikel 21.1 
bezeichneten Stellen tätig werden. 

21.3. Die Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht für Kreditinstitute in öffentlichem Eigentum; 
diese werden von der jeweiligen nationalen Zentralbank und der EZB, was die Bereitstellung von 
Zentralbankgeld betrifft, wie private Kreditinstitute behandelt. 

Artikel 22 

Verrechnungs- und Zahlungssysteme 

Die EZB und die nationalen Zentralbanken können Einrichtungen zur Verfügung stellen und die EZB 
kann Verordnungen erlassen, um effiziente und zuverlässige Verrechnungs- und Zahlungssysteme 
innerhalb der Union und im Verkehr mit dritten Ländern zu gewährleisten. 

Artikel 23 

Geschäfte mit dritten Ländern und internationalen Organisationen 

Die EZB und die nationalen Zentralbanken sind befugt, 

— mit Zentralbanken und Finanzinstituten in dritten Ländern und, soweit zweckdienlich, mit in
ternationalen Organisationen Beziehungen aufzunehmen; 

— alle Arten von Devisen und Edelmetalle per Kasse und per Termin zu kaufen und zu verkaufen; 
der Begriff „Devisen“ schließt Wertpapiere und alle sonstigen Vermögenswerte, die auf beliebige 
Währungen oder Rechnungseinheiten lauten, unabhängig von deren Ausgestaltung ein;
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— die in diesem Artikel bezeichneten Vermögenswerte zu halten und zu verwalten; 

— alle Arten von Bankgeschäften, einschließlich der Aufnahme und Gewährung von Krediten, im 
Verkehr mit dritten Ländern sowie internationalen Organisationen zu tätigen. 

Artikel 24 

Sonstige Geschäfte 

Die EZB und die nationalen Zentralbanken sind befugt, außer den mit ihren Aufgaben verbundenen 
Geschäften auch Geschäfte für ihren eigenen Betrieb und für ihre Bediensteten zu tätigen. 

KAPITEL V 

AUFSICHT 

Artikel 25 

Aufsicht 

25.1. Die EZB kann den Rat, die Kommission und die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
in Fragen des Geltungsbereichs und der Anwendung der Rechtsvorschriften der Union hinsichtlich 
der Aufsicht über die Kreditinstitute sowie die Stabilität des Finanzsystems beraten und von diesen 
konsultiert werden. 

25.2. Aufgrund von Verordnungen des Rates nach Artikel 127 Absatz 6 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union kann die EZB besondere Aufgaben im Zusammenhang mit der 
Aufsicht über die Kreditinstitute und sonstige Finanzinstitute mit Ausnahme von Versicherungsunter
nehmen wahrnehmen. 

KAPITEL VI 

FINANZVORSCHRIFTEN DES ESZB 

Artikel 26 

Jahresabschlüsse 

26.1. Das Geschäftsjahr der EZB und der nationalen Zentralbanken beginnt am 1. Januar und 
endet am 31. Dezember. 

26.2. Der Jahresabschluss der EZB wird vom Direktorium nach den vom EZB-Rat aufgestellten 
Grundsätzen erstellt. Der Jahresabschluss wird vom EZB-Rat festgestellt und sodann veröffentlicht. 

26.3. Für Analyse- und Geschäftsführungszwecke erstellt das Direktorium eine konsolidierte Bilanz 
des ESZB, in der die zum ESZB gehörenden Aktiva und Passiva der nationalen Zentralbanken 
ausgewiesen werden.
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26.4. Zur Anwendung dieses Artikels erlässt der EZB-Rat die notwendigen Vorschriften für die 
Standardisierung der buchmäßigen Erfassung und der Meldung der Geschäfte der nationalen Zentral
banken. 

Artikel 27 

Rechnungsprüfung 

27.1. Die Jahresabschlüsse der EZB und der nationalen Zentralbanken werden von unabhängigen 
externen Rechnungsprüfern, die vom EZB-Rat empfohlen und vom Rat anerkannt wurden, geprüft. 
Die Rechnungsprüfer sind befugt, alle Bücher und Konten der EZB und der nationalen Zentralbanken 
zu prüfen und alle Auskünfte über deren Geschäfte zu verlangen. 

27.2. Artikel 287 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ist nur auf eine 
Prüfung der Effizienz der Verwaltung der EZB anwendbar. 

Artikel 28 

Kapital der EZB 

28.1. Das Kapital der EZB beträgt 5 Milliarden Euro. Das Kapital kann durch einen Beschluss des 
EZB-Rates mit der in Artikel 10.3 vorgesehenen qualifizierten Mehrheit innerhalb der Grenzen und 
unter den Bedingungen, die der Rat nach dem Verfahren des Artikels 41 festlegt, erhöht werden. 

28.2. Die nationalen Zentralbanken sind alleinige Zeichner und Inhaber des Kapitals der EZB. Die 
Zeichnung des Kapitals erfolgt nach dem gemäß Artikel 29 festgelegten Schlüssel. 

28.3. Der EZB-Rat bestimmt mit der in Artikel 10.3 vorgesehenen qualifizierten Mehrheit, in 
welcher Höhe und welcher Form das Kapital einzuzahlen ist. 

28.4. Vorbehaltlich des Artikels 28.5 können die Anteile der nationalen Zentralbanken am ge
zeichneten Kapital der EZB nicht übertragen, verpfändet oder gepfändet werden. 

28.5. Im Falle einer Anpassung des in Artikel 29 bezeichneten Schlüssels sorgen die nationalen 
Zentralbanken durch Übertragungen von Kapitalanteilen untereinander dafür, dass die Verteilung der 
Kapitalanteile dem angepassten Schlüssel entspricht. Die Bedingungen für derartige Übertragungen 
werden vom EZB-Rat festgelegt.
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Artikel 29 

Schlüssel für die Kapitalzeichnung 

29.1. Der Schlüssel für die Zeichnung des Kapitals der EZB, der 1998 bei der Errichtung des ESZB 
erstmals festgelegt wurde, wird festgelegt, indem jede nationale Zentralbank in diesem Schlüssel einen 
Gewichtsanteil, der der Summe folgender Prozentsätze entspricht, erhält: 

— 50 % des Anteils des jeweiligen Mitgliedstaats an der Bevölkerung der Union im vorletzten Jahr 
vor der Errichtung des ESZB; 

— 50 % des Anteils des jeweiligen Mitgliedstaats am Bruttoinlandsprodukt der Union zu Markt
preisen in den fünf Jahren vor dem vorletzten Jahr vor der Errichtung des ESZB. 

Die Prozentsätze werden zum nächsten Vielfachen von 0,0001 Prozentpunkten ab- oder aufgerundet. 

29.2. Die zur Anwendung dieses Artikels zu verwendenden statistischen Daten werden von der 
Kommission nach den Regeln bereitgestellt, die der Rat nach dem Verfahren des Artikels 41 festlegt. 

29.3. Die den nationalen Zentralbanken zugeteilten Gewichtsanteile werden nach Errichtung des 
ESZB alle fünf Jahre unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des Artikels 29.1 angepasst. 
Der neue Schlüssel gilt jeweils vom ersten Tag des folgenden Jahres an. 

29.4. Der EZB-Rat trifft alle weiteren Maßnahmen, die zur Anwendung dieses Artikels erforderlich 
sind. 

Artikel 30 

Übertragung von Währungsreserven auf die EZB 

30.1. Unbeschadet des Artikels 28 wird die EZB von den nationalen Zentralbanken mit Wäh
rungsreserven, die jedoch nicht aus Währungen der Mitgliedstaaten, Euro, IWF-Reservepositionen und 
SZR gebildet werden dürfen, bis zu einem Gegenwert von 50 Milliarden Euro ausgestattet. Der EZB- 
Rat entscheidet über den von der EZB nach ihrer Errichtung einzufordernden Teil sowie die zu 
späteren Zeitpunkten einzufordernden Beträge. Die EZB hat das uneingeschränkte Recht, die ihr 
übertragenen Währungsreserven zu halten und zu verwalten sowie für die in dieser Satzung genann
ten Zwecke zu verwenden. 

30.2. Die Beiträge der einzelnen nationalen Zentralbanken werden entsprechend ihrem jeweiligen 
Anteil am gezeichneten Kapital der EZB bestimmt. 

30.3. Die EZB schreibt jeder nationalen Zentralbank eine ihrem Beitrag entsprechende Forderung 
gut. Der EZB-Rat entscheidet über die Denominierung und Verzinsung dieser Forderungen. 

30.4. Die EZB kann nach Artikel 30.2 über den in Artikel 30.1 festgelegten Betrag hinaus inner
halb der Grenzen und unter den Bedingungen, die der Rat nach dem Verfahren des Artikels 41 
festlegt, die Einzahlung weiterer Währungsreserven fordern.

DE C 326/242 Amtsblatt der Europäischen Union 26.10.2012



30.5. Die EZB kann IWF-Reservepositionen und SZR halten und verwalten sowie die Zusammen
legung solcher Aktiva vorsehen. 

30.6. Der EZB-Rat trifft alle weiteren Maßnahmen, die zur Anwendung dieses Artikels erforderlich 
sind. 

Artikel 31 

Währungsreserven der nationalen Zentralbanken 

31.1. Die nationalen Zentralbanken sind befugt, zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen gegenüber 
internationalen Organisationen nach Artikel 23 Geschäfte abzuschließen. 

31.2. Alle sonstigen Geschäfte mit den Währungsreserven, die den nationalen Zentralbanken nach 
den in Artikel 30 genannten Übertragungen verbleiben, sowie von Mitgliedstaaten ausgeführte Trans
aktionen mit ihren Arbeitsguthaben in Fremdwährungen bedürfen oberhalb eines bestimmten im 
Rahmen des Artikels 31.3 festzulegenden Betrags der Zustimmung der EZB, damit Übereinstimmung 
mit der Wechselkurs- und der Währungspolitik der Union gewährleistet ist. 

31.3. Der EZB-Rat erlässt Richtlinien mit dem Ziel, derartige Geschäfte zu erleichtern. 

Artikel 32 

Verteilung der monetären Einkünfte der nationalen Zentralbanken 

32.1. Die Einkünfte, die den nationalen Zentralbanken aus der Erfüllung der währungspolitischen 
Aufgaben des ESZB zufließen (im Folgenden als „monetäre Einkünfte“ bezeichnet), werden am Ende 
eines jeden Geschäftsjahres nach diesem Artikel verteilt. 

32.2. Der Betrag der monetären Einkünfte einer jeden nationalen Zentralbank entspricht ihren 
jährlichen Einkünften aus Vermögenswerten, die sie als Gegenposten zum Bargeldumlauf und zu 
ihren Verbindlichkeiten aus Einlagen der Kreditinstitute hält. Diese Vermögenswerte werden von den 
nationalen Zentralbanken gemäß den vom EZB-Rat zu erlassenden Richtlinien gesondert erfasst. 

32.3. Wenn nach der Einführung des Euro die Bilanzstrukturen der nationalen Zentralbanken 
nach Auffassung des EZB-Rates die Anwendung des Artikels 32.2 nicht gestatten, kann der EZB- 
Rat beschließen, dass die monetären Einkünfte für einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren ab
weichend von Artikel 32.2 nach einem anderen Verfahren bemessen werden. 

32.4. Der Betrag der monetären Einkünfte einer jeden nationalen Zentralbank vermindert sich um 
den Betrag etwaiger Zinsen, die von dieser Zentralbank auf ihre Verbindlichkeiten aus Einlagen der 
Kreditinstitute nach Artikel 19 gezahlt werden. 

Der EZB-Rat kann beschließen, dass die nationalen Zentralbanken für Kosten in Verbindung mit der 
Ausgabe von Banknoten oder unter außergewöhnlichen Umständen für spezifische Verluste aus für 
das ESZB unternommenen währungspolitischen Operationen entschädigt werden. Die Entschädigung 
erfolgt in einer Form, die der EZB-Rat für angemessen hält; diese Beträge können mit den monetären 
Einkünften der nationalen Zentralbanken verrechnet werden.
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32.5. Die Summe der monetären Einkünfte der nationalen Zentralbanken wird vorbehaltlich 
etwaiger Beschlüsse des EZB-Rates nach Artikel 33.2 unter den nationalen Zentralbanken entspre
chend ihren eingezahlten Anteilen am Kapital der EZB verteilt. 

32.6. Die Verrechnung und den Ausgleich der Salden aus der Verteilung der monetären Einkünfte 
nimmt die EZB gemäß den Richtlinien des EZB-Rates vor. 

32.7. Der EZB-Rat trifft alle weiteren Maßnahmen, die zur Anwendung dieses Artikels erforderlich 
sind. 

Artikel 33 

Verteilung der Nettogewinne und Verluste der EZB 

33.1. Der Nettogewinn der EZB wird in der folgenden Reihenfolge verteilt: 

a) Ein vom EZB-Rat zu bestimmender Betrag, der 20 % des Nettogewinns nicht übersteigen darf, 
wird dem allgemeinen Reservefonds bis zu einer Obergrenze von 100 % des Kapitals zugeführt; 

b) der verbleibende Nettogewinn wird an die Anteilseigner der EZB entsprechend ihren eingezahlten 
Anteilen ausgeschüttet. 

33.2. Falls die EZB einen Verlust erwirtschaftet, kann der Fehlbetrag aus dem allgemeinen Reser
vefonds der EZB und erforderlichenfalls nach einem entsprechenden Beschluss des EZB-Rates aus den 
monetären Einkünften des betreffenden Geschäftsjahres im Verhältnis und bis in Höhe der Beträge 
gezahlt werden, die nach Artikel 32.5 an die nationalen Zentralbanken verteilt werden. 

KAPITEL VII 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 34 

Rechtsakte 

34.1. Nach Artikel 132 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union werden von 
der EZB 

— Verordnungen erlassen, insoweit dies für die Erfüllung der in Artikel 3.1 erster Gedankenstrich, 
Artikel 19.1, Artikel 22 oder Artikel 25.2 festgelegten Aufgaben erforderlich ist; sie erlässt Ver
ordnungen ferner in den Fällen, die in den Rechtsakten des Rates nach Artikel 41 vorgesehen 
werden; 

— die Beschlüsse erlassen, die zur Erfüllung der dem ESZB nach den Verträgen und dieser Satzung 
übertragenen Aufgaben erforderlich sind; 

— Empfehlungen und Stellungnahmen abgegeben. 

34.2. Die EZB kann die Veröffentlichung ihrer Beschlüsse, Empfehlungen und Stellungnahmen 
beschließen.
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34.3. Innerhalb der Grenzen und unter den Bedingungen, die der Rat nach dem Verfahren des 
Artikels 41 festlegt, ist die EZB befugt, Unternehmen bei Nichteinhaltung der Verpflichtungen, die 
sich aus ihren Verordnungen und Beschlüsse ergeben, mit Geldbußen oder in regelmäßigen Abstän
den zu zahlenden Strafgeldern zu belegen. 

Artikel 35 

Gerichtliche Kontrolle und damit verbundene Angelegenheiten 

35.1. Die Handlungen und Unterlassungen der EZB unterliegen in den Fällen und unter den 
Bedingungen, die in den Verträgen vorgesehen sind, der Überprüfung und Auslegung durch den 
Gerichtshof der Europäischen Union. Die EZB ist in den Fällen und unter den Bedingungen, die in 
den Verträgen vorgesehen sind, klageberechtigt. 

35.2. Über Rechtsstreitigkeiten zwischen der EZB einerseits und ihren Gläubigern, Schuldnern 
oder dritten Personen andererseits entscheiden die zuständigen Gerichte der einzelnen Staaten vor
behaltlich der Zuständigkeiten, die dem Gerichtshof der Europäischen Union zuerkannt sind. 

35.3. Die EZB unterliegt der Haftungsregelung des Artikels 340 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union. Die Haftung der nationalen Zentralbanken richtet sich nach dem jeweiligen 
innerstaatlichen Recht. 

35.4. Der Gerichtshof der Europäischen Union ist für Entscheidungen aufgrund einer Schieds
klausel zuständig, die in einem von der EZB oder für ihre Rechnung abgeschlossenen öffentlich- 
rechtlichen oder privatrechtlichen Vertrag enthalten ist. 

35.5. Für einen Beschluss der EZB, den Gerichtshof der Europäischen Union anzurufen, ist der 
EZB-Rat zuständig. 

35.6. Der Gerichtshof der Europäischen Union ist für Streitsachen zuständig, die die Erfüllung der 
Verpflichtungen aus den Verträgen und dieser Satzung durch eine nationale Zentralbank betreffen. Ist 
die EZB der Auffassung, dass eine nationale Zentralbank einer Verpflichtung aus den Verträgen und 
dieser Satzung nicht nachgekommen ist, so legt sie in der betreffenden Sache eine mit Gründen 
versehene Stellungnahme vor, nachdem sie der nationalen Zentralbank Gelegenheit zur Vorlage von 
Bemerkungen gegeben hat. Entspricht die nationale Zentralbank nicht innerhalb der von der EZB 
gesetzten Frist deren Stellungnahme, so kann die EZB den Gerichtshof der Europäischen Union 
anrufen. 

Artikel 36 

Personal 

36.1. Der EZB-Rat legt auf Vorschlag des Direktoriums die Beschäftigungsbedingungen für das 
Personal der EZB fest. 

36.2. Der Gerichtshof der Europäischen Union ist für alle Streitsachen zwischen der EZB und 
deren Bediensteten innerhalb der Grenzen und unter den Bedingungen zuständig, die sich aus den 
Beschäftigungsbedingungen ergeben.
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Artikel 37 (ex-Artikel 38) 

Geheimhaltung 

37.1. Die Mitglieder der Leitungsgremien und des Personals der EZB und der nationalen Zentral
banken dürfen auch nach Beendigung ihres Dienstverhältnisses keine der Geheimhaltungspflicht 
unterliegenden Informationen weitergeben. 

37.2. Auf Personen mit Zugang zu Daten, die unter Unionsvorschriften fallen, die eine Verpflich
tung zur Geheimhaltung vorsehen, finden diese Unionsvorschriften Anwendung. 

Artikel 38 (ex-Artikel 39) 

Unterschriftsberechtigte 

Die EZB wird Dritten gegenüber durch den Präsidenten oder zwei Direktoriumsmitglieder oder durch 
die Unterschriften zweier vom Präsidenten zur Zeichnung im Namen der EZB gehörig ermächtigter 
Bediensteter der EZB rechtswirksam verpflichtet. 

Artikel 39 (ex-Artikel 40) 

Vorrechte und Befreiungen 

Die EZB genießt im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten die zur Erfüllung ihrer Aufgabe erforderlichen 
Vorrechte und Befreiungen nach Maßgabe des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der 
Europäischen Union. 

KAPITEL VIII 

ÄNDERUNG DER SATZUNG UND ERGÄNZENDE RECHTSVORSCHRIFTEN 

Artikel 40 (ex-Artikel 41) 

Vereinfachtes Änderungsverfahren 

40.1. Nach Artikel 129 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
können das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren die 
Artikel 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1.a und 36 dieser 
Satzung entweder auf Empfehlung der EZB nach Anhörung der Kommission oder auf Vorschlag der 
Kommission nach Anhörung der EZB ändern. 

40.2. Artikel 10.2 kann durch einen Beschluss des Europäischen Rates entweder auf Empfehlung 
der Europäischen Zentralbank nach Anhörung des Europäischen Parlaments und der Kommission 
oder auf Empfehlung der Kommission nach Anhörung des Europäischen Parlaments und der Euro
päischen Zentralbank einstimmig geändert werden. Diese Änderungen treten erst nach Zustimmung 
der Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften in Kraft.
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40.3. Eine Empfehlung der EZB nach diesem Artikel erfordert einen einstimmigen Beschluss des 
EZB-Rates. 

Artikel 41 (ex-Artikel 42) 

Ergänzende Rechtsvorschriften 

Nach Artikel 129 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union erlässt der Rat 
entweder auf Vorschlag der Kommission nach Anhörung des Europäischen Parlaments und der EZB 
oder auf Empfehlung der EZB nach Anhörung des Europäischen Parlaments und der Kommission die 
in den Artikeln 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 und 34.3 dieser Satzung genannten Bestimmungen. 

KAPITEL IX 

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN UND SONSTIGE BESTIMMUNGEN FÜR DAS ESZB 

Artikel 42 (ex-Artikel 43) 

Allgemeine Bestimmungen 

42.1. Eine Ausnahmeregelung nach Artikel 139 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi
schen Union bewirkt, dass folgende Artikel dieser Satzung für den betreffenden Mitgliedstaat keinerlei 
Rechte oder Verpflichtungen entstehen lassen: Artikel 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 
26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34 und 49. 

42.2. Die Zentralbanken der Mitgliedstaaten, für die eine Ausnahmeregelung nach Artikel 139 des 
genannten Vertrags gilt, behalten ihre währungspolitischen Befugnisse nach innerstaatlichem Recht. 

42.3. In den Artikeln 3, 11.2 und 19 bezeichnet der Ausdruck „Mitgliedstaaten“ gemäß Arti
kel 139 des genannten Vertrags die „Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist“. 

42.4. In den Artikeln 9.2, 10.2, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33.2 und 49 
dieser Satzung ist der Ausdruck „nationale Zentralbanken“ im Sinne von „Zentralbanken der Mit
gliedstaaten, deren Währung der Euro ist“ zu verstehen. 

42.5. In den Artikeln 10.3 und 33.1 bezeichnet der Ausdruck „Anteilseigner“ die „Zentralbanken 
der Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist“. 

42.6. In den Artikeln 10.3 und 30.2 ist der Ausdruck „gezeichnetes Kapital der EZB“ im Sinne 
von „Kapital der EZB, das von den Zentralbanken der Mitgliedstaaten gezeichnet wurde, deren 
Währung der Euro ist“ zu verstehen.
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Artikel 43 (ex-Artikel 44) 

Vorübergehende Aufgaben der EZB 

Die EZB übernimmt die in Artikel 141 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union genannten früheren Aufgaben des EWI, die infolge der für einen oder mehrere Mitgliedstaaten 
geltenden Ausnahmeregelungen nach der Einführung des Euro noch erfüllt werden müssen. 

Bei der Vorbereitung der Aufhebung der Ausnahmeregelungen nach Artikel 140 des genannten 
Vertrags nimmt die EZB eine beratende Funktion wahr. 

Artikel 44 (ex-Artikel 45) 

Der Erweiterte Rat der EZB 

44.1. Unbeschadet des Artikels 129 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union wird der Erweiterte Rat als drittes Beschlussorgan der EZB eingesetzt. 

44.2. Der Erweiterte Rat besteht aus dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten der EZB sowie 
den Präsidenten der nationalen Zentralbanken. Die weiteren Mitglieder des Direktoriums können an 
den Sitzungen des Erweiterten Rates teilnehmen, besitzen aber kein Stimmrecht. 

44.3. Die Verantwortlichkeiten des Erweiterten Rates sind in Artikel 46 dieser Satzung vollständig 
aufgeführt. 

Artikel 45 (ex-Artikel 46) 

Geschäftsordnung des Erweiterten Rates 

45.1. Der Präsident oder bei seiner Verhinderung der Vizepräsident der EZB führt den Vorsitz im 
Erweiterten Rat der EZB. 

45.2. Der Präsident des Rates und ein Mitglied der Kommission können an den Sitzungen des 
Erweiterten Rates teilnehmen, besitzen aber kein Stimmrecht. 

45.3. Der Präsident bereitet die Sitzungen des Erweiterten Rates vor. 

45.4. Abweichend von Artikel 12.3 gibt sich der Erweiterte Rat eine Geschäftsordnung. 

45.5. Das Sekretariat des Erweiterten Rates wird von der EZB gestellt. 

Artikel 46 (ex-Artikel 47) 

Verantwortlichkeiten des Erweiterten Rates 

46.1. Der Erweiterte Rat 

— nimmt die in Artikel 43 aufgeführten Aufgaben wahr, 

— wirkt bei der Erfüllung der Beratungsfunktionen nach den Artikeln 4 und 25.1 mit.
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46.2. Der Erweiterte Rat wirkt auch mit bei 

— der Erhebung der statistischen Daten im Sinne von Artikel 5; 

— den Berichtstätigkeiten der EZB im Sinne von Artikel 15; 

— der Festlegung der erforderlichen Regeln für die Anwendung von Artikel 26 gemäß Artikel 26.4; 

— allen sonstigen erforderlichen Maßnahmen zur Anwendung von Artikel 29 gemäß Artikel 29.4; 

— der Festlegung der Beschäftigungsbedingungen für das Personal der EZB gemäß Artikel 36. 

46.3. Der Erweiterte Rat trägt zu den Vorarbeiten bei, die erforderlich sind, um für die Währungen 
der Mitgliedstaaten, für die eine Ausnahmeregelung gilt, die Wechselkurse gegenüber dem Euro 
gemäß Artikel 140 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union unwider
ruflich festzulegen. 

46.4. Der Erweiterte Rat wird vom Präsidenten der EZB über die Beschlüsse des EZB-Rates unter
richtet. 

Artikel 47 (ex-Artikel 48) 

Übergangsbestimmungen für das Kapital der EZB 

Nach Artikel 29.1 wird jeder nationalen Zentralbank ein Gewichtsanteil in dem Schlüssel für die 
Zeichnung des Kapitals der EZB zugeteilt. Abweichend von Artikel 28.3 zahlen Zentralbanken von 
Mitgliedstaaten, für die eine Ausnahmeregelung gilt, das von ihnen gezeichnete Kapital nicht ein, es 
sei denn, dass der Erweiterte Rat mit der Mehrheit von mindestens zwei Dritteln des gezeichneten 
Kapitals der EZB und zumindest der Hälfte der Anteilseigner beschließt, dass als Beitrag zu den 
Betriebskosten der EZB ein Mindestprozentsatz eingezahlt werden muss. 

Artikel 48 (ex-Artikel 49) 

Zurückgestellte Einzahlung von Kapital, Reserven und Rückstellungen der EZB 

48.1. Die Zentralbank eines Mitgliedstaats, dessen Ausnahmeregelung aufgehoben wurde, zahlt 
den von ihr gezeichneten Anteil am Kapital der EZB im selben Verhältnis wie die Zentralbanken von 
anderen Mitgliedstaaten ein, deren Währung der Euro ist, und überträgt der EZB Währungsreserven 
gemäß Artikel 30.1. Die Höhe der Übertragungen bestimmt sich durch Multiplikation des in Euro 
zum jeweiligen Wechselkurs ausgedrückten Wertes der Währungsreserven, die der EZB schon gemäß 
Artikel 30.1 übertragen wurden, mit dem Faktor, der das Verhältnis zwischen der Anzahl der von der 
betreffenden nationalen Zentralbank gezeichneten Anteile und der Anzahl der von den anderen 
nationalen Zentralbanken bereits eingezahlten Anteile ausdrückt. 

48.2. Zusätzlich zu der Einzahlung nach Artikel 48.1 leistet die betreffende Zentralbank einen 
Beitrag zu den Reserven der EZB und zu den diesen Reserven gleichwertigen Rückstellungen sowie zu 
dem Betrag, der gemäß dem Saldo der Gewinn-und-Verlust-Rechnung zum 31. Dezember des Jahres 
vor der Aufhebung der Ausnahmeregelung noch für die Reserven und Rückstellungen bereitzustellen
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ist. Die Höhe des zu leistenden Beitrags bestimmt sich durch Multiplikation des in der genehmigten 
Bilanz der EZB ausgewiesenen Betrags der Reserven im Sinne der obigen Definition mit dem Faktor, 
der das Verhältnis zwischen der Anzahl der von der betreffenden Zentralbank gezeichneten Anteile 
und der Anzahl der von den anderen Zentralbanken bereits eingezahlten Anteile ausdrückt. 

48.3. Wenn ein Land oder mehrere Länder Mitgliedstaaten werden und ihre jeweiligen nationalen 
Zentralbanken sich dem ESZB anschließen, erhöht sich automatisch das gezeichnete Kapital der EZB 
und der Höchstbetrag der Währungsreserven, die der EZB übertragen werden können. Die Erhöhung 
bestimmt sich durch Multiplikation der dann jeweils geltenden Beträge mit dem Faktor, der das 
Verhältnis zwischen dem Gewichtsanteil der betreffenden beitretenden nationalen Zentralbanken 
und dem Gewichtsanteil der nationalen Zentralbanken, die bereits Mitglied des ESZB sind, im 
Rahmen des erweiterten Schlüssels für die Zeichnung des Kapitals ausdrückt. Der Gewichtsanteil 
jeder nationalen Zentralbank am Schlüssel für die Zeichnung des Kapitals wird analog zu Artikel 29.1 
und nach Maßgabe des Artikels 29.2 berechnet. Die Bezugszeiträume für die statistischen Daten 
entsprechen denjenigen, die für die letzte der alle fünf Jahre vorzunehmenden Anpassungen der 
Gewichtsanteile nach Artikel 29.3 herangezogen wurden. 

Artikel 49 (ex-Artikel 52) 

Umtausch von auf Währungen der Mitgliedstaaten lautenden Banknoten 

Im Anschluss an die unwiderrufliche Festlegung der Wechselkurse nach Artikel 140 Absatz 3 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ergreift der EZB-Rat die erforderlichen Maß
nahmen, um sicherzustellen, dass Banknoten, die auf Währungen mit unwiderruflich festgelegten 
Wechselkursen lauten, von den nationalen Zentralbanken zu ihrer jeweiligen Parität umgetauscht 
werden. 

Artikel 50 (ex-Artikel 53) 

Anwendbarkeit der Übergangsbestimmungen 

Sofern und solange es Mitgliedstaaten gibt, für die eine Ausnahmeregelung gilt, sind die Artikel 42 
bis 47 anwendbar.
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PROTOKOLL (Nr. 5) 
ÜBER DIE SATZUNG DER EUROPÄISCHEN 

INVESTITIONSBANK 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN, 

IN DEM WUNSCH, die in Artikel 308 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
vorgesehene Satzung der Europäischen Investitionsbank festzulegen, 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Europäische Union 
und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügt sind: 

Artikel 1 

Die durch Artikel 308 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union gegründete 
Europäische Investitionsbank, im Folgenden als „Bank“ bezeichnet, wird entsprechend diesen Ver
trägen und dieser Satzung errichtet; sie übt ihre Aufgaben und ihre Tätigkeit nach Maßgabe dieser 
Übereinkünfte aus. 

Artikel 2 

Die Aufgabe der Bank ist in Artikel 309 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
bestimmt. 

Artikel 3 

Nach Artikel 308 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union sind Mitglieder der 
Bank die Mitgliedstaaten. 

Artikel 4 

(1) Die Bank wird mit einem Kapital von 232 392 989 000 EUR ausgestattet, das von den Mit
gliedstaaten in folgender Höhe gezeichnet wird: 

Deutschland 37 578 019 000 

Frankreich 37 578 019 000 

Italien 37 578 019 000 

Vereinigtes Königreich 37 578 019 000 

Spanien 22 546 811 500 

Belgien 10 416 365 500 

Niederlande 10 416 365 500 

Schweden 6 910 226 000 

Dänemark 5 274 105 000 

Österreich 5 170 732 500 

Polen 4 810 160 500 

Finnland 2 970 783 000
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Griechenland 2 825 416 500 

Portugal 1 820 820 000 

Tschechische Republik 1 774 990 500 

Ungarn 1 679 222 000 

Irland 1 318 525 000 

Rumänien 1 217 626 000 

Slowakei 604 206 500 

Slowenien 560 951 500 

Bulgarien 410 217 500 

Litauen 351 981 000 

Luxemburg 263 707 000 

Zypern 258 583 500 

Lettland 214 805 000 

Estland 165 882 000 

Malta 98 429 500 

Die Mitgliedstaaten haften nur bis zur Höhe ihres Anteils am gezeichneten und nicht eingezahlten 
Kapital. 

(2) Bei Aufnahme eines neuen Mitglieds erhöht sich das gezeichnete Kapital entsprechend dem 
Beitrag des neuen Mitglieds. 

(3) Der Rat der Gouverneure kann einstimmig über eine Erhöhung des gezeichneten Kapitals 
entscheiden. 

(4) Der Anteil am gezeichneten Kapital kann weder abgetreten noch verpfändet noch gepfändet 
werden. 

Artikel 5 

(1) Das gezeichnete Kapital wird von den Mitgliedstaaten in Höhe von durchschnittlich 5 v.H. der 
in Artikel 4 Absatz 1 festgesetzten Beträge eingezahlt. 

(2) Im Falle einer Erhöhung des gezeichneten Kapitals setzt der Rat der Gouverneure einstimmig 
den einzuzahlenden Hundertsatz sowie die Art und Weise der Einzahlung fest. Barzahlungen werden 
ausschließlich in Euro geleistet. 

(3) Der Verwaltungsrat kann die Zahlung des restlichen gezeichneten Kapitals verlangen, soweit 
dies erforderlich wird, um den Verpflichtungen der Bank nachzukommen. 

Die Zahlung erfolgt im Verhältnis zu den Anteilen der Mitgliedstaaten am gezeichneten Kapital.
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Artikel 6 
(ex-Artikel 8) 

Die Bank wird von einem Rat der Gouverneure, einem Verwaltungsrat und einem Direktorium 
verwaltet und geleitet. 

Artikel 7 
(ex-Artikel 9) 

(1) Der Rat der Gouverneure besteht aus den von den Mitgliedstaaten benannten Ministern. 

(2) Er erlässt die allgemeinen Richtlinien für die Kreditpolitik der Bank nach den Zielen der Union. 
Er achtet auf die Durchführung dieser Richtlinien. 

(3) Er hat ferner folgende Befugnisse: 

a) Er entscheidet über die Erhöhung des gezeichneten Kapitals gemäß Artikel 4 Absatz 3 und 
Artikel 5 Absatz 2; 

b) für die Zwecke des Artikels 9 Absatz 1 legt er die Grundsätze fest, die für die Finanzgeschäfte im 
Rahmen der Aufgaben der Bank gelten; 

c) er übt die in den Artikeln 9 und 11 für die Ernennung und Amtsenthebung der Mitglieder des 
Verwaltungsrats und des Direktoriums sowie die in Artikel 11 Absatz 1 Unterabsatz 2 vorgese
henen Befugnisse aus; 

d) er entscheidet nach Artikel 16 Absatz 1 über die Gewährung von Finanzierungen für Investitions
vorhaben, die ganz oder teilweise außerhalb der Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten durchgeführt 
werden sollen; 

e) er genehmigt den vom Verwaltungsrat ausgearbeiteten Jahresbericht; 

f) er genehmigt die Jahresbilanz und die Ertragsrechnung; 

g) er nimmt die sonstigen Befugnisse und Obliegenheiten wahr, die ihm in dieser Satzung übertragen 
werden; 

h) er genehmigt die Geschäftsordnung der Bank. 

(4) Der Rat der Gouverneure ist im Rahmen der Verträge und dieser Satzung befugt, einstimmig 
alle Entscheidungen über die Einstellung der Tätigkeit der Bank und ihre etwaige Liquidation zu 
treffen.
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Artikel 8 
(ex-Artikel 10) 

Soweit in dieser Satzung nichts Gegenteiliges bestimmt ist, werden die Entscheidungen des Rates der 
Gouverneure mit der Mehrheit seiner Mitglieder gefasst. Diese Mehrheit muss mindestens 50 v.H. des 
gezeichneten Kapitals vertreten. 

Für die qualifizierte Mehrheit sind 18 Stimmen und 68 Prozent des gezeichneten Kapitals erforder
lich. 

Die Stimmenthaltung von anwesenden oder vertretenen Mitgliedern steht dem Zustandekommen von 
Entscheidungen, für die Einstimmigkeit erforderlich ist, nicht entgegen. 

Artikel 9 
(ex-Artikel 11) 

(1) Der Verwaltungsrat entscheidet über die Gewährung von Finanzierungen, insbesondere in 
Form von Darlehen und Bürgschaften, und die Aufnahme von Anleihen; er setzt die Darlehenszins
sätze und Provisionen sowie sonstige Gebühren fest. Er kann auf der Grundlage eines mit qualifi
zierter Mehrheit erlassenen Beschlusses dem Direktorium einige seiner Befugnisse übertragen. Er legt 
die Bedingungen und Einzelheiten für die Übertragung dieser Befugnisse fest und überwacht deren 
Ausübung. 

Der Verwaltungsrat sorgt für die ordnungsmäßige Verwaltung der Bank; er gewährleistet, dass die 
Führung der Geschäfte der Bank mit den Verträgen und der Satzung und den allgemeinen Richtlinien 
des Rates der Gouverneure im Einklang steht. 

Am Ende des Geschäftsjahres hat er dem Rat der Gouverneure einen Bericht vorzulegen und ihn, 
nachdem er genehmigt ist, zu veröffentlichen. 

(2) Der Verwaltungsrat besteht aus achtundzwanzig ordentlichen und achtzehn stellvertretenden 
Mitgliedern. 

Die ordentlichen Mitglieder werden für fünf Jahre vom Rat der Gouverneure bestellt, wobei die 
einzelnen Mitgliedstaaten und die Kommission jeweils ein ordentliches Mitglied benennen. 

Die stellvertretenden Mitglieder werden für fünf Jahre vom Rat der Gouverneure wie folgt bestellt: 

— zwei stellvertretende Mitglieder, die von der Bundesrepublik Deutschland benannt werden; 

— zwei stellvertretende Mitglieder, die von der Französischen Republik benannt werden; 

— zwei stellvertretende Mitglieder, die von der Italienischen Republik benannt werden; 

— zwei stellvertretende Mitglieder, die vom Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland 
benannt werden; 

— ein stellvertretendes Mitglied, das vom Königreich Spanien und von der Portugiesischen Republik 
im gegenseitigen Einvernehmen benannt wird;
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— ein stellvertretendes Mitglied, das vom Königreich Belgien, vom Großherzogtum Luxemburg und 
vom Königreich der Niederlande im gegenseitigen Einvernehmen benannt wird; 

— zwei stellvertretende Mitglieder, die vom Königreich Dänemark, von der Hellenischen Republik, 
Irland und Rumänien im gegenseitigen Einvernehmen benannt werden; 

— zwei stellvertretende Mitglieder, die von der Republik Estland, der Republik Lettland, der Republik 
Litauen, der Republik Österreich, der Republik Finnland und dem Königreich Schweden im 
gegenseitigen Einvernehmen benannt werden; 

— drei stellvertretende Mitglieder, die von der Republik Bulgarien, der Tschechischen Republik, der 
Republik Zypern, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik 
Slowenien und der Slowakischen Republik im gegenseitigen Einvernehmen benannt werden; 

— ein stellvertretendes Mitglied, das von der Kommission benannt wird. 

Der Verwaltungsrat kooptiert sechs Sachverständige ohne Stimmrecht: drei ordentliche und drei 
stellvertretende Sachverständige. 

Die Wiederbestellung der ordentlichen Mitglieder und der stellvertretenden Mitglieder ist zulässig. 

Die Einzelheiten für die Teilnahme an den Sitzungen des Verwaltungsrats und die für die stellver
tretenden Mitglieder und die kooptierten Sachverständigen geltenden Bestimmungen werden in der 
Geschäftsordnung festgelegt. 

Bei den Sitzungen des Verwaltungsrats führt der Präsident des Direktoriums oder bei seiner Ver
hinderung ein Vizepräsident den Vorsitz; der Vorsitzende nimmt an Abstimmungen nicht teil. 

Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden Persönlichkeiten bestellt, die jede Gewähr für Unabhän
gigkeit und Befähigung bieten. Sie sind nur der Bank verantwortlich. 

(3) Ein ordentliches Mitglied kann nur dann seines Amtes enthoben werden, wenn es die für die 
Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlichen Voraussetzungen nicht mehr erfüllt; in diesem Falle 
kann der Rat der Gouverneure seine Amtsenthebung verfügen. 

Wird ein Jahresbericht nicht genehmigt, so hat dies den Rücktritt des Verwaltungsrats zur Folge. 

(4) Sitze, die durch Todesfall, freiwilligen Rücktritt, Amtsenthebung oder Gesamtrücktritt frei 
werden, sind nach Maßgabe des Absatzes 2 neu zu besetzen. Außer den allgemeinen Neubestellungen 
sind frei werdende Sitze für die verbleibende Amtszeit neu zu besetzen. 

(5) Der Rat der Gouverneure bestimmt die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats. Er stellt 
fest, welche Tätigkeiten mit dem Amt eines ordentlichen oder stellvertretenden Mitglieds unvereinbar 
sind.
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Artikel 10 
(ex-Artikel 12) 

(1) Jedes ordentliche Mitglied verfügt im Verwaltungsrat über eine Stimme. Es kann sein Stimm
recht ohne Einschränkung gemäß den in der Geschäftsordnung der Bank festzulegenden Regeln 
übertragen. 

(2) Soweit in dieser Satzung nicht etwas Gegenteiliges bestimmt ist, werden die Entscheidungen 
des Verwaltungsrats von mindestens einem Drittel seiner stimmberechtigten Mitglieder, die mindes
tens 50 % des gezeichneten Kapitals repräsentieren, getroffen. Für die qualifizierte Mehrheit sind 18 
Stimmen und 68 % des gezeichneten Kapitals erforderlich. In der Geschäftsordnung der Bank wird 
festgelegt, wann der Verwaltungsrat beschlussfähig ist. 

Artikel 11 
(ex-Artikel 13) 

(1) Das Direktorium besteht aus einem Präsidenten und acht Vizepräsidenten, die vom Rat der 
Gouverneure auf Vorschlag des Verwaltungsrats für sechs Jahre bestellt werden. Ihre Wiederbestellung 
ist zulässig. 

Der Rat der Gouverneure kann einstimmig die Zahl der Mitglieder des Direktoriums ändern. 

(2) Der Rat der Gouverneure kann mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag des Verwaltungsrats, 
der mit qualifizierter Mehrheit beschließt, die Amtsenthebung der Mitglieder des Direktoriums an
ordnen. 

(3) Das Direktorium nimmt unter der Aufsicht des Präsidenten und der Kontrolle des Verwal
tungsrats die laufenden Geschäfte der Bank wahr. 

Es bereitet die Entscheidungen des Verwaltungsrats vor, insbesondere hinsichtlich der Aufnahme von 
Anleihen sowie der Gewährung von Finanzierungen, insbesondere in Form von Darlehen und Bürg
schaften; es sorgt für die Durchführung dieser Entscheidungen. 

(4) Die Stellungnahmen des Direktoriums zu Vorschlägen für die Aufnahme von Anleihen und die 
Gewährung von Finanzierungen, insbesondere in Form von Darlehen und Bürgschaften, werden mit 
Mehrheit beschlossen. 

(5) Der Rat der Gouverneure setzt die Vergütung der Mitglieder des Direktoriums fest und be
stimmt, welche Tätigkeiten mit ihrem Amt unvereinbar sind. 

(6) Die Bank wird gerichtlich und außergerichtlich vom Präsidenten oder bei seiner Verhinderung 
von einem Vizepräsidenten vertreten. 

(7) Der Präsident ist der Vorgesetzte der Mitglieder des Personals der Bank. Er stellt sie ein und 
entlässt sie. Bei der Auswahl des Personals ist nicht nur die persönliche Eignung und die berufliche 
Befähigung zu berücksichtigen, sondern auch auf eine angemessene Beteiligung von Staatsangehöri
gen der einzelnen Mitgliedstaaten zu achten. In der Geschäftsordnung wird festgelegt, welches Gre
mium für den Erlass von Bestimmungen für das Personal zuständig ist.
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(8) Das Direktorium und das Personal der Bank sind nur dieser verantwortlich und üben ihre 
Ämter unabhängig aus. 

Artikel 12 
(ex-Artikel 14) 

(1) Ein Ausschuss, der aus sechs vom Rat der Gouverneure aufgrund ihrer Befähigung ernannten 
Mitgliedern besteht, prüft, ob die Tätigkeit der Bank mit den bewährtesten Praktiken im Bankwesen 
im Einklang steht, und ist für die Rechnungsprüfung der Bank verantwortlich. 

(2) Der Ausschuss nach Absatz 1 prüft jährlich die Ordnungsmäßigkeit der Geschäfte und der 
Bücher der Bank. Zu diesem Zweck überprüft er, ob die Geschäfte der Bank unter Einhaltung der in 
dieser Satzung und der Geschäftsordnung vorgesehenen Formvorschriften und Verfahren durch
geführt worden sind. 

(3) Der Ausschuss nach Absatz 1 stellt fest, ob die Finanzausweise sowie sämtliche Finanzinfor
mationen, die in dem vom Verwaltungsrat erstellten Jahresabschluss enthalten sind, ein exaktes Bild 
der Finanzlage der Bank auf der Aktiv- und Passivseite sowie ihres Geschäftsergebnisses und der 
Zahlungsströme für das geprüfte Rechnungsjahr wiedergeben. 

(4) In der Geschäftsordnung wird im Einzelnen festgelegt, welche Qualifikationen die Mitglieder 
des Ausschusses nach Absatz 1 besitzen müssen und nach welchen Bedingungen und Einzelheiten 
der Ausschuss seine Tätigkeit ausübt. 

Artikel 13 
(ex-Artikel 15) 

Die Bank verkehrt mit jedem Mitgliedstaat über die von diesem bezeichnete Behörde. Bei der Durch
führung ihrer Finanzgeschäfte nimmt sie die nationale Zentralbank des betreffenden Mitgliedstaats 
oder andere von diesem genehmigte Finanzinstitute in Anspruch. 

Artikel 14 
(ex-Artikel 16) 

(1) Die Bank arbeitet mit allen in ähnlichen Bereichen tätigen internationalen Organisationen 
zusammen. 

(2) Die Bank nimmt zu den Bank- und Finanzinstituten der Länder, auf die sie ihre Geschäfts
tätigkeit erstreckt, alle der Zusammenarbeit dienlichen Beziehungen auf. 

Artikel 15 
(ex-Artikel 17) 

Auf Ersuchen eines Mitgliedstaats oder der Kommission oder von Amts wegen nimmt der Rat der 
Gouverneure die Auslegung oder Ergänzung seiner nach Artikel 7 dieser Satzung erlassenen Richt
linien gemäß den für ihren Erlass maßgebenden Bestimmungen vor.
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Artikel 16 
(ex-Artikel 18) 

(1) Im Rahmen der ihr in Artikel 309 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
gestellten Aufgabe gewährt die Bank ihren Mitgliedern oder privaten oder öffentlichen Unternehmen 
Finanzierungen, insbesondere in Form von Darlehen und Bürgschaften für Investitionen, die in den 
Hoheitsgebieten der Mitgliedstaaten zu tätigen sind, soweit Mittel aus anderen Quellen zu angemes
senen Bedingungen nicht zur Verfügung stehen. 

Die Bank kann auf Vorschlag des Verwaltungsrats durch eine vom Rat der Gouverneure mit quali
fizierter Mehrheit gefasste Entscheidung auch Finanzierungen für Investitionen gewähren, die ganz 
oder teilweise außerhalb der Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten getätigt werden sollen. 

(2) Die Gewährung von Darlehen wird so weit wie möglich von dem Einsatz auch anderer 
Finanzierungsmittel abhängig gemacht. 

(3) Wird einem Unternehmen oder einer Körperschaft – mit Ausnahme der Mitgliedstaaten – ein 
Darlehen gewährt, so macht die Bank dies entweder von einer Bürgschaft des Mitgliedstaats, in dessen 
Hoheitsgebiet die Investition getätigt wird, oder von anderen ausreichenden Bürgschaften oder der 
finanziellen Solidität des Schuldners abhängig. 

Wenn die Durchführung der Vorhaben nach Artikel 309 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union dies erfordert, legt der Verwaltungsrat außerdem im Rahmen der vom Rat der 
Gouverneure nach Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe b festgelegten Grundsätze mit qualifizierter Mehrheit 
die Bedingungen und Einzelheiten für alle Finanzierungen fest, die ein spezielles Risikoprofil auf
weisen und daher als eine Sondertätigkeit betrachtet werden. 

(4) Die Bank kann Bürgschaften für Anleihen übernehmen, die von öffentlichen oder privaten 
Unternehmen oder von Körperschaften für die Durchführung der in Artikel 309 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union bezeichneten Vorhaben aufgenommen werden. 

(5) Die jeweils ausstehenden Darlehen und Bürgschaften der Bank dürfen insgesamt 250 Prozent 
des gezeichneten Kapitals, der Rücklagen, der nicht zugeteilten Provisionen und des Überschusses der 
Gewinn- und Verlustrechnung nicht überschreiten. Der kumulierte Betrag der betreffenden Positionen 
wird unter Abzug einer Summe, die dem für jede Beteiligung der Bank gezeichneten – ausgezahlten 
oder noch nicht ausgezahlten – Betrag entspricht, berechnet. 

Der im Rahmen der Beteiligungen der Bank ausgezahlte Betrag darf zu keinem Zeitpunkt die Gesamt
summe des eingezahlten Teils ihres Kapitals, ihrer Rücklagen, der nicht zugeteilten Provisionen und 
des Überschusses der Gewinn- und Verlustrechnung überschreiten. 

Für die Sondertätigkeiten der Bank, die vom Rat der Gouverneure und vom Verwaltungsrat nach 
Absatz 3 entschieden werden, ist ausnahmsweise eine besondere Einstellung in die Rücklagen vor
zusehen. 

Dieser Absatz findet ebenfalls Anwendung auf den konsolidierten Abschluss der Bank. 

(6) Die Bank sichert sich gegen das Wechselrisiko, indem sie die Darlehens- und Bürgschafts
verträge mit den ihres Erachtens geeigneten Klauseln versieht.
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Artikel 17 
(ex-Artikel 19) 

(1) Die Darlehenszinssätze, Provisionen und sonstigen Gebühren der Bank werden den jeweiligen 
Bedingungen des Kapitalmarkts angepasst und so bemessen, dass die Bank aus den Erträgen ihre 
Verpflichtungen erfüllen, ihre Kosten und ihre Risiken decken und gemäß Artikel 22 einen Reser
vefonds bilden kann. 

(2) Die Bank gewährt keine Zinsermäßigungen. Lässt die Eigenart der zu finanzierenden Investi
tion eine Zinsermäßigung angezeigt erscheinen, so kann der betreffende Mitgliedstaat oder eine dritte 
Stelle Zinsvergütungen gewähren, soweit die Gewährung mit Artikel 107 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union vereinbar ist. 

Artikel 18 
(ex-Artikel 20) 

Bei ihren Finanzierungsgeschäften beachtet die Bank folgende Grundsätze: 

1. Sie achtet auf die wirtschaftlich zweckmäßigste Verwendung ihrer Mittel im Interesse der 
Union. 

Sie darf nur dann Darlehen gewähren oder Bürgschaft leisten, 

a) wenn der Zinsen- und Tilgungsdienst bei Investitionen von Produktionsunternehmen aus deren 
Erträgen und bei sonstigen Investitionen durch eine entsprechende Verpflichtung des Staates, in 
dem die Investition getätigt wird, oder auf andere Weise sichergestellt ist und 

b) wenn die Investition zu einer Steigerung der volkswirtschaftlichen Produktivität im Allgemeinen 
beiträgt und die Verwirklichung des Binnenmarkts fördert. 

2. Sie darf weder Beteiligungen an Unternehmen erwerben noch Verantwortung bei deren Ge
schäftsführung übernehmen, es sei denn, dass dies für die Wahrnehmung ihrer Rechte erforderlich ist, 
um die Rückzahlung der von ihr ausgeliehenen Mittel zu sichern. 

Wenn die Durchführung der Vorhaben nach Artikel 309 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union dies erfordert, legt der Verwaltungsrat jedoch im Rahmen der vom Rat der 
Gouverneure nach Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe b festgelegten Grundsätze mit qualifizierter Mehrheit 
die Bedingungen und Einzelheiten für eine Beteiligung am Kapital eines Handelsunternehmens – in 
der Regel als Ergänzung eines Darlehens oder einer Bürgschaft – fest, soweit dies für die Finanzierung 
einer Investition oder eines Programms erforderlich ist. 

3. Sie kann ihre Forderungen auf dem Kapitalmarkt abtreten und von ihren Darlehensnehmern die 
Ausgabe von Schuldverschreibungen oder anderen Wertpapieren verlangen.
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4. Weder die Bank noch die Mitgliedstaaten dürfen Bedingungen vorschreiben, nach denen Beträge 
aus ihren Darlehen in einem bestimmten Mitgliedstaat ausgegeben werden müssen. 

5. Sie kann die Gewährung von Darlehen davon abhängig machen, dass internationale Ausschrei
bungen stattfinden. 

6. Sie darf eine Investition weder finanzieren noch zu ihrer Finanzierung beitragen, wenn der 
Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet sie getätigt werden soll, Einspruch erhebt. 

7. Ergänzend zu ihren Darlehenstätigkeiten kann die Bank unter den vom Rat der Gouverneure 
mit qualifizierter Mehrheit festgelegten Bedingungen und Einzelheiten und unter Einhaltung dieser 
Satzung technische Unterstützungsdienste bereitstellen. 

Artikel 19 
(ex-Artikel 21) 

(1) Jedes Unternehmen oder jede öffentlich- oder privatrechtliche Körperschaft kann bei der Bank 
direkt einen Finanzierungsantrag einreichen. Dies kann auch entweder über die Kommission oder 
über denjenigen Mitgliedstaat geschehen, in dessen Hoheitsgebiet die Investition getätigt wird. 

(2) Werden der Bank Anträge über die Kommission zugeleitet, so sind sie dem Mitgliedstaat, in 
dessen Hoheitsgebiet die Investition getätigt wird, zur Stellungnahme vorzulegen. Werden sie der 
Bank über einen Staat zugeleitet, so sind sie der Kommission zur Stellungnahme vorzulegen. Werden 
sie von einem Unternehmen unmittelbar eingereicht, so sind sie dem betreffenden Mitgliedstaat und 
der Kommission vorzulegen. 

Die betreffenden Mitgliedstaaten und die Kommission haben eine Frist von zwei Monaten zur Abgabe 
ihrer Stellungnahme. Ist diese Frist verstrichen, so kann die Bank das betreffende Vorhaben als 
genehmigt betrachten. 

(3) Der Verwaltungsrat beschließt über die ihm vom Direktorium vorgelegten Finanzierungs
geschäfte. 

(4) Das Direktorium prüft, ob die ihm vorgelegten Finanzierungsgeschäfte dieser Satzung, ins
besondere der Artikel 16 und 18, entsprechen. Spricht sich das Direktorium für die Gewährung der 
Finanzierung aus, so legt es den entsprechenden Vorschlag dem Verwaltungsrat vor; es kann seine 
positive Stellungnahme von Voraussetzungen abhängig machen, die es als wesentlich erachtet. 
Spricht sich das Direktorium gegen die Gewährung der Finanzierung aus, so unterbreitet es die 
Unterlagen mit seiner Stellungnahme dem Verwaltungsrat. 

(5) Bei einer negativen Stellungnahme des Direktoriums kann der Verwaltungsrat die Finanzierung 
nur einstimmig gewähren. 

(6) Bei einer negativen Stellungnahme der Kommission kann der Verwaltungsrat die Finanzierung 
nur einstimmig gewähren; bei dieser Abstimmung enthält sich das von der Kommission benannte 
Mitglied des Verwaltungsrats der Stimme.

DE C 326/260 Amtsblatt der Europäischen Union 26.10.2012



(7) Bei einer negativen Stellungnahme des Direktoriums und der Kommission darf der Verwal
tungsrat die Finanzierung nicht gewähren. 

(8) Ist eine Umstrukturierung eines mit genehmigten Investitionen im Zusammenhang stehenden 
Finanzierungsgeschäfts zum Schutz der Rechte und Interessen der Bank gerechtfertigt, so ergreift das 
Direktorium unverzüglich die Dringlichkeitsmaßnahmen, die es für erforderlich hält, wobei es dem 
Verwaltungsrat unverzüglich Bericht zu erstatten hat. 

Artikel 20 
(ex-Artikel 22) 

(1) Die Bank nimmt die zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen Anleihen auf den 
Kapitalmärkten auf. 

(2) Die Bank kann auf den Kapitalmärkten der Mitgliedstaaten Anleihen nach den dort geltenden 
Rechtsvorschriften aufnehmen. 

Die zuständigen Stellen eines Mitgliedstaats, für den eine Ausnahmeregelung nach Artikel 139 Absatz 
1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union gilt, können dies nur dann ablehnen, 
wenn auf dem Kapitalmarkt dieses Staates ernstliche Störungen zu befürchten sind. 

Artikel 21 
(ex-Artikel 23) 

(1) Die Bank kann die verfügbaren Mittel, die sie nicht unmittelbar zur Erfüllung ihrer Verpflich
tungen benötigt, in folgender Weise verwenden: 

a) Sie kann Anlagen auf den Geldmärkten vornehmen; 

b) vorbehaltlich des Artikels 18 Absatz 2 kann sie Wertpapiere kaufen oder verkaufen; 

c) sie kann alle sonstigen in ihren Aufgabenbereich fallenden Finanzgeschäfte vornehmen. 

(2) Unbeschadet des Artikels 23 befasst sich die Bank bei der Handhabung ihrer Anlagen nur mit 
solchen Devisenarbitragen, die für die Durchführung ihrer Darlehensverträge oder die Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen aus den von ihr aufgenommenen Anleihen oder gewährten Bürgschaften unmittelbar 
erforderlich sind. 

(3) Auf den in diesem Artikel genannten Gebieten handelt die Bank im Einvernehmen mit den 
zuständigen Behörden oder der nationalen Zentralbank des betreffenden Mitgliedstaats.
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Artikel 22 
(ex-Artikel 24) 

(1) Es wird schrittweise ein Reservefonds bis zum Höchstbetrag von 10 v.H. des gezeichneten 
Kapitals gebildet. Der Verwaltungsrat kann die Bildung zusätzlicher Rücklagen beschließen, wenn die 
Verbindlichkeiten der Bank es rechtfertigen. Solange der Reservefonds noch nicht in voller Höhe 
gebildet ist, sind an ihn abzuführen: 

a) die Zinserträge der Darlehen, welche die Bank aus den nach Artikel 5 von den Mitgliedstaaten 
einzuzahlenden Beträgen gewährt hat, 

b) die Zinserträge der Darlehen, welche die Bank aus den Rückzahlungen der unter Buchstabe a 
bezeichneten Darlehen gewährt hat, 

soweit diese Zinserträge nicht zur Erfüllung der Verpflichtungen und zur Deckung der Kosten der 
Bank benötigt werden. 

(2) Die Mittel des Reservefonds sind so anzulegen, dass sie jederzeit entsprechend dem Zweck des 
Fonds eingesetzt werden können. 

Artikel 23 
(ex-Artikel 25) 

(1) Die Bank ist jederzeit ermächtigt, ihre Guthaben in die Währung eines Mitgliedstaats, dessen 
Währung nicht der Euro ist, zu transferieren, um die Geschäfte durchzuführen, die der ihr in 
Artikel 309 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union und in Artikel 21 dieser 
Satzung gestellten Aufgabe entsprechen. Besitzt die Bank flüssige oder verfügbare Mittel in der von 
ihr benötigten Währung, so vermeidet sie, soweit möglich, derartige Transferierungen. 

(2) Die Bank kann ihre Guthaben in der Währung eines Mitgliedstaats, dessen Währung nicht der 
Euro ist, nur mit dessen Zustimmung in die Währung dritter Länder konvertieren. 

(3) Die Bank kann über die eingezahlten Kapitalbeträge sowie über die auf dritten Märkten auf
genommenen Devisen frei verfügen. 

(4) Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, den Schuldnern der Bank die erforderlichen Devisen
beträge zur Rückzahlung von Kapital sowie zur Zahlung von Zinsen für Darlehen und Provisionen 
für Bürgschaften zur Verfügung zu stellen, welche die Bank für Investitionen im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten gewährt hat.
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Artikel 24 
(ex-Artikel 26) 

Kommt ein Mitgliedstaat seinen Mitgliedspflichten aus dieser Satzung, insbesondere der Pflicht zur 
Einzahlung seines Anteils oder zur Bedienung in Anspruch genommener Darlehen nicht nach, so 
kann die Gewährung von Darlehen oder Bürgschaften an diesen Staat oder seine Angehörigen durch 
eine mit qualifizierter Mehrheit gefasste Entscheidung des Rates der Gouverneure ausgesetzt werden. 

Diese Entscheidung befreit den Mitgliedstaat oder seine Angehörigen nicht von ihren Verpflichtungen 
gegenüber der Bank. 

Artikel 25 
(ex-Artikel 27) 

(1) Entscheidet der Rat der Gouverneure, dass die Tätigkeit der Bank einzustellen ist, so wird der 
gesamte Geschäftsbetrieb unverzüglich beendet; ausgenommen sind lediglich Amtshandlungen, die 
zur ordnungsmäßigen Verwertung, Sicherstellung und Erhaltung der Vermögenswerte sowie zur 
Regelung der Verbindlichkeiten notwendig sind. 

(2) Im Falle der Liquidation bestellt der Rat der Gouverneure die Liquidatoren und erteilt ihnen 
Weisungen zur Durchführung der Liquidation. Er achtet auf die Wahrung der Rechte der Mitglieder 
des Personals. 

Artikel 26 
(ex-Artikel 28) 

(1) Die Bank besitzt in jedem Mitgliedstaat die weitestgehende Rechts- und Geschäftsfähigkeit, die 
juristischen Personen nach dessen Rechtsvorschriften zuerkannt wird; sie kann insbesondere beweg
liches und unbewegliches Vermögen erwerben und veräußern sowie vor Gericht stehen. 

(2) Das Vermögen der Bank kann in keiner Form beschlagnahmt oder enteignet werden. 

Artikel 27 
(ex-Artikel 29) 

Über Rechtsstreitigkeiten zwischen der Bank einerseits und ihren Gläubigern, Kreditnehmern oder 
dritten Personen andererseits entscheiden die zuständigen Gerichte der einzelnen Staaten vorbehalt
lich der Zuständigkeiten, die dem Gerichtshof der Europäischen Union zuerkannt sind. Die Bank 
kann in einem Vertrag ein Schiedsverfahren vorsehen. 

Die Bank begründet in jedem Mitgliedstaat einen Gerichtsstand der Niederlassung. Sie kann in Ver
trägen einen besonderen Gerichtsstand bestimmen. 

Das Vermögen und die Guthaben der Bank können nur auf gerichtliche Anordnung beschlagnahmt 
oder der Zwangsvollstreckung unterworfen werden.
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Artikel 28 
(ex-Artikel 30) 

(1) Der Rat der Gouverneure kann einstimmig entscheiden, Tochtergesellschaften oder andere 
Rechtsträger mit eigener Rechtspersönlichkeit und finanzieller Autonomie zu errichten. 

(2) Der Rat der Gouverneure entscheidet einstimmig über die Satzung der Einrichtungen nach 
Absatz 1. In dieser Satzung werden insbesondere Ziele, Aufbau, Kapital, Mitgliedschaft, Sitz, finan
zielle Mittel, Interventionsmöglichkeiten, Prüfungsverfahren sowie die Beziehungen zwischen den 
Einrichtungen und den Organen der Bank festgelegt. 

(3) Die Bank ist berechtigt, sich an der Verwaltung dieser Einrichtungen zu beteiligen und zum 
gezeichneten Kapital dieser Einrichtungen bis zur Höhe des vom Rat der Gouverneure einstimmig 
festgelegten Betrags beizutragen. 

(4) Das Protokoll über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union gilt für die Ein
richtungen nach Absatz 1, soweit sie unter das Unionsrecht fallen, die Mitglieder ihrer Organe in 
Ausübung ihrer einschlägigen Aufgaben und ihr Personal in dem gleichen Maße und unter denselben 
Bedingungen wie für die Bank. 

Dividenden, Kapitalerträge oder andere Einkommen aus diesen Einrichtungen, auf die die Mitglieder 
mit Ausnahme der Europäischen Union und der Bank Anspruch haben, unterliegen indessen den 
einschlägigen Steuerbestimmungen. 

(5) Der Gerichtshof der Europäischen Union ist innerhalb der im Folgenden festgelegten Grenzen 
für Streitfälle zuständig, die Maßnahmen der Organe einer dem Unionsrecht unterliegenden Einrich
tung betreffen. Klagen gegen derartige Maßnahmen können von jedem Mitglied einer solchen Ein
richtung in dieser Eigenschaft oder von den Mitgliedstaaten nach Artikel 263 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union erhoben werden. 

(6) Der Rat der Gouverneure kann einstimmig entscheiden, dass das Personal von dem Unions
recht unterliegenden Einrichtungen unter Einhaltung der jeweiligen internen Verfahren Zugang zu 
gemeinsam mit der Bank geführten Systemen erhält.
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PROTOKOLL (Nr. 6) 
ÜBER DIE FESTLEGUNG DER SITZE DER 

ORGANE UND BESTIMMTER EINRICHTUNGEN, SONSTIGER 
STELLEN UND DIENSTSTELLEN DER EUROPÄISCHEN 

UNION 

DIE VERTRETER DER REGIERUNGEN DER MITGLIEDSTAATEN — 

GESTÜTZT auf Artikel 341 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, und Arti
kel 189 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, 

EINGEDENK UND IN BESTÄTIGUNG des Beschlusses vom 8. April 1965, jedoch unbeschadet der Be
schlüsse über den Sitz künftiger Organe, Einrichtungen, sonstiger Stellen und Dienststellen — 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Europäische Union, 
dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union und dem Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Atomgemeinschaft beigefügt sind: 

Einziger Artikel 

a) Das Europäische Parlament hat seinen Sitz in Straßburg; dort finden die 12 monatlichen Ple
nartagungen einschließlich der Haushaltstagung statt. Zusätzliche Plenartagungen finden in Brüssel 
statt. Die Ausschüsse des Europäischen Parlaments treten in Brüssel zusammen. Das Generalse
kretariat des Europäischen Parlaments und dessen Dienststellen verbleiben in Luxemburg. 

b) Der Rat hat seinen Sitz in Brüssel. In den Monaten April, Juni und Oktober hält der Rat seine 
Tagungen in Luxemburg ab. 

c) Die Kommission hat ihren Sitz in Brüssel. Die in den Artikeln 7, 8 und 9 des Beschlusses vom 
8. April 1965 aufgeführten Dienststellen sind in Luxemburg untergebracht. 

d) Der Gerichtshof der Europäischen Union hat seinen Sitz in Luxemburg. 

e) Der Rechnungshof hat seinen Sitz in Luxemburg. 

f) Der Wirtschafts- und Sozialausschuss hat seinen Sitz in Brüssel. 

g) Der Ausschuss der Regionen hat seinen Sitz in Brüssel. 

h) Die Europäische Investitionsbank hat ihren Sitz in Luxemburg. 

i) Die Europäische Zentralbank hat ihren Sitz in Frankfurt. 

j) Das Europäische Polizeiamt (Europol) hat seinen Sitz in Den Haag.
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PROTOKOLL (Nr. 7) 
ÜBER DIE VORRECHTE UND BEFREIUNGEN DER 

EUROPÄISCHEN UNION 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN, 

IN DER ERWÄGUNG, dass die Europäische Union und die Europäische Atomgemeinschaft nach 
Artikel 343 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union und Artikel 191 des 
Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 
die zur Erfüllung ihrer Aufgabe erforderlichen Vorrechte und Befreiungen genießen, 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Europäische Union, 
dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union und dem Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Atomgemeinschaft beigefügt sind: 

KAPITEL I 

VERMÖGENSGEGENSTÄNDE, LIEGENSCHAFTEN, GUTHABEN UND GESCHÄFTE DER 
EUROPÄISCHEN UNION 

Artikel 1 

Die Räumlichkeiten und Gebäude der Union sind unverletzlich. Sie dürfen nicht durchsucht, 
beschlagnahmt, eingezogen oder enteignet werden. Die Vermögensgegenstände und Guthaben der 
Union dürfen ohne Ermächtigung des Gerichtshofs nicht Gegenstand von Zwangsmaßnahmen der 
Verwaltungsbehörden oder Gerichte sein. 

Artikel 2 

Die Archive der Union sind unverletzlich. 

Artikel 3 

Die Union, ihre Guthaben, Einkünfte und sonstigen Vermögensgegenstände sind von jeder direkten 
Steuer befreit. 

Die Regierungen der Mitgliedstaaten treffen in allen Fällen, in denen es ihnen möglich ist, geeignete 
Maßnahmen für den Erlass oder die Erstattung des Betrages der indirekten Steuern und 
Verkaufsabgaben, die in den Preisen für bewegliche oder unbewegliche Güter inbegriffen sind, 
wenn die Union für ihren Dienstbedarf größere Einkäufe tätigt, bei denen derartige Steuern und 
Abgaben im Preis enthalten sind. Die Durchführung dieser Maßnahmen darf jedoch den Wettbewerb 
innerhalb der Union nicht verfälschen. 

Von den Abgaben, die lediglich die Vergütung für Leistungen gemeinnütziger Versorgungsbetriebe 
darstellen, wird keine Befreiung gewährt.
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Artikel 4 

Die Union ist von allen Zöllen sowie Ein- und Ausfuhrverboten und -beschränkungen bezüglich der 
zu ihrem Dienstgebrauch bestimmten Gegenstände befreit; die in dieser Weise eingeführten 
Gegenstände dürfen im Hoheitsgebiet des Staates, in das sie eingeführt worden sind, weder 
entgeltlich noch unentgeltlich veräußert werden, es sei denn zu Bedingungen, welche die 
Regierung dieses Staates genehmigt. 

Der Union steht ferner für ihre Veröffentlichungen Befreiung von Zöllen sowie Ein- und 
Ausfuhrverboten und -beschränkungen zu. 

KAPITEL II 

NACHRICHTENÜBERMITTLUNG UND AUSWEISE 

Artikel 5 
(ex-Artikel 6) 

Den Organen der Union steht für ihre amtliche Nachrichtenübermittlung und die Übermittlung aller 
ihrer Schriftstücke im Hoheitsgebiet jedes Mitgliedstaats die gleiche Behandlung wie den 
diplomatischen Vertretungen zu. 

Der amtliche Schriftverkehr und die sonstige amtliche Nachrichtenübermittlung der Organe der 
Union unterliegen nicht der Zensur. 

Artikel 6 
(ex-Artikel 7) 

Die Präsidenten der Organe der Union können den Mitgliedern und Bediensteten dieser Organe 
Ausweise ausstellen, deren Form vom Rat mit einfacher Mehrheit bestimmt wird und die von den 
Behörden der Mitgliedstaaten als gültige Reiseausweise anerkannt werden. Diese Ausweise werden den 
Beamten und sonstigen Bediensteten nach Maßgabe des Statuts der Beamten und der 
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Union ausgestellt. 

Die Kommission kann Abkommen zur Anerkennung dieser Ausweise als im Hoheitsgebiet dritter 
Länder gültige Reiseausweise schließen. 

KAPITEL III 

MITGLIEDER DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

Artikel 7 
(ex-Artikel 8) 

Die Reise der Mitglieder des Europäischen Parlaments zum und vom Tagungsort des Europäischen 
Parlaments unterliegt keinen verwaltungsmäßigen oder sonstigen Beschränkungen.
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Die Mitglieder des Europäischen Parlaments erhalten bei der Zollabfertigung und Devisenkontrolle 

a) seitens ihrer eigenen Regierung dieselben Erleichterungen wie hohe Beamte, die sich in offiziellem 
Auftrag vorübergehend ins Ausland begeben; 

b) seitens der Regierungen der anderen Mitgliedstaaten dieselben Erleichterungen wie ausländische 
Regierungsvertreter mit vorübergehendem offiziellem Auftrag. 

Artikel 8 
(ex-Artikel 9) 

Wegen einer in Ausübung ihres Amtes erfolgten Äußerung oder Abstimmung dürfen Mitglieder des 
Europäischen Parlaments weder in ein Ermittlungsverfahren verwickelt noch festgenommen oder 
verfolgt werden. 

Artikel 9 
(ex-Artikel 10) 

Während der Dauer der Sitzungsperiode des Europäischen Parlaments 

a) steht seinen Mitgliedern im Hoheitsgebiet ihres eigenen Staates die den Parlamentsmitgliedern 
zuerkannte Unverletzlichkeit zu, 

b) können seine Mitglieder im Hoheitsgebiet jedes anderen Mitgliedstaats weder festgehalten noch 
gerichtlich verfolgt werden. 

Die Unverletzlichkeit besteht auch während der Reise zum und vom Tagungsort des Europäischen 
Parlaments. 

Bei Ergreifung auf frischer Tat kann die Unverletzlichkeit nicht geltend gemacht werden; sie steht 
auch nicht der Befugnis des Europäischen Parlaments entgegen, die Unverletzlichkeit eines seiner 
Mitglieder aufzuheben. 

KAPITEL IV 

VERTRETER DER MITGLIEDSTAATEN, DIE AN DEN ARBEITEN DER ORGANE DER 
EUROPÄISCHEN UNION TEILNEHMEN 

Artikel 10 
(ex-Artikel 11) 

Den Vertretern der Mitgliedstaaten, die an den Arbeiten der Organe der Union teilnehmen, sowie 
ihren Beratern und Sachverständigen stehen während der Ausübung ihrer Tätigkeit und auf der Reise 
zum und vom Tagungsort die üblichen Vorrechte, Befreiungen und Erleichterungen zu. 

Dies gilt auch für die Mitglieder der beratenden Organe der Union.
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KAPITEL V 

BEAMTE UND SONSTIGE BEDIENSTETE DER EUROPÄISCHEN UNION 

Artikel 11 
(ex-Artikel 12) 

Den Beamten und sonstigen Bediensteten der Union stehen im Hoheitsgebiet jedes Mitgliedstaats 
ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit folgende Vorrechte und Befreiungen zu: 

a) Befreiung von der Gerichtsbarkeit bezüglich der von ihnen in amtlicher Eigenschaft 
vorgenommenen Handlungen, einschließlich ihrer mündlichen und schriftlichen Äußerungen, 
jedoch vorbehaltlich der Anwendung der Bestimmungen der Verträge über die Vorschriften 
betreffend die Haftung der Beamten und sonstigen Bediensteten gegenüber der Union und über 
die Zuständigkeit des Gerichtshofs der Europäischen Union für Streitsachen zwischen der Union 
und ihren Beamten sowie sonstigen Bediensteten. Diese Befreiung gilt auch nach Beendigung ihrer 
Amtstätigkeit; 

b) Befreiung von Einwanderungsbeschränkungen und von der Meldepflicht für Ausländer; das 
Gleiche gilt für ihre Ehegatten und die von ihnen unterhaltenen Familienmitglieder; 

c) die den Beamten der internationalen Organisationen üblicherweise gewährten Erleichterungen auf 
dem Gebiet der Vorschriften des Währungs- und Devisenrechts; 

d) das Recht, ihre Wohnungseinrichtung und ihre persönlichen Gebrauchsgegenstände bei Antritt 
ihres Dienstes in das in Frage stehende Land zollfrei einzuführen und bei Beendigung ihrer 
Amtstätigkeit in diesem Land ihre Wohnungseinrichtung und ihre persönlichen 
Gebrauchsgegenstände zollfrei wieder auszuführen, vorbehaltlich der Bedingungen, welche die 
Regierung des Landes, in dem dieses Recht ausgeübt wird, in dem einen und anderen Fall für 
erforderlich erachtet; 

e) das Recht, das zu ihrem eigenen Gebrauch bestimmte Kraftfahrzeug, sofern es im Land ihres 
letzten ständigen Aufenthalts oder in dem Land, dem sie angehören, zu den auf dem Binnenmarkt 
dieses Landes geltenden Bedingungen erworben worden ist, zollfrei einzuführen und es zollfrei 
wieder auszuführen, vorbehaltlich der Bedingungen, welche die Regierung des in Frage stehenden 
Landes in dem einen und anderen Fall für erforderlich erachtet. 

Artikel 12 
(ex-Artikel 13) 

Von den Gehältern, Löhnen und anderen Bezügen, welche die Union ihren Beamten und sonstigen 
Bediensteten zahlt, wird zugunsten der Union eine Steuer gemäß den Bestimmungen und dem 
Verfahren erhoben, die vom Europäischen Parlament und vom Rat durch Verordnungen gemäß 
dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung der betroffenen Organe festgelegt 
werden. 

Die Beamten und sonstigen Bediensteten sind von innerstaatlichen Steuern auf die von der Union 
gezahlten Gehälter, Löhne und Bezüge befreit.
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Artikel 13 
(ex-Artikel 14) 

Die Beamten und sonstigen Bediensteten der Union, die sich lediglich zur Ausübung einer 
Amtstätigkeit im Dienst der Union im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats als des Staates 
niederlassen, in dem sie zur Zeit des Dienstantritts bei der Union ihren steuerlichen Wohnsitz 
haben, werden in den beiden genannten Staaten für die Erhebung der Einkommen-, Vermögen- 
und Erbschaftsteuer sowie für die Anwendung der zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
zwischen den Mitgliedstaaten der Union geschlossenen Abkommen so behandelt, als hätten sie 
ihren früheren Wohnsitz beibehalten, sofern sich dieser in einem Mitgliedstaat der Union befindet. 
Dies gilt auch für den Ehegatten, soweit dieser keine eigene Berufstätigkeit ausübt, sowie für die 
Kinder, die unter der Aufsicht der in diesem Artikel bezeichneten Personen stehen und von ihnen 
unterhalten werden. 

Das im Hoheitsgebiet des Aufenthaltsstaats befindliche bewegliche Vermögen der in Absatz 1 
bezeichneten Personen ist in diesem Staat von der Erbschaftsteuer befreit; für die Veranlagung 
dieser Steuer wird es vorbehaltlich der Rechte dritter Länder und der etwaigen Anwendung 
internationaler Abkommen über die Doppelbesteuerung als in dem Staat des steuerlichen 
Wohnsitzes befindlich betrachtet. 

Ein lediglich zur Ausübung einer Amtstätigkeit im Dienste anderer internationaler Organisationen 
begründeter Wohnsitz bleibt bei der Anwendung dieses Artikels unberücksichtigt. 

Artikel 14 
(ex-Artikel 15) 

Das Europäische Parlament und der Rat legen durch Verordnungen gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren nach Anhörung der betroffenen Organe das System der Sozialleistungen 
für die Beamten und sonstigen Bediensteten der Union fest. 

Artikel 15 
(ex-Artikel 16) 

Das Europäische Parlament und der Rat bestimmen durch Verordnungen gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren nach Anhörung der anderen betroffenen Organe die Gruppen von Beamten 
und sonstigen Bediensteten der Union, auf welche Artikel 11, Artikel 12 Absatz 2 und Artikel 13 
ganz oder teilweise Anwendung finden. 

Namen, Dienstrang und -stellung sowie Anschrift der Beamten und sonstigen Bediensteten dieser 
Gruppen werden den Regierungen der Mitgliedstaaten in regelmäßigen Zeitabständen mitgeteilt.
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KAPITEL VI 

VORRECHTE UND BEFREIUNGEN DER VERTRETUNGEN DRITTER LÄNDER, DIE BEI DER 
EUROPÄISCHEN UNION BEGLAUBIGT SIND 

Artikel 16 
(ex-Artikel 17) 

Der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich der Sitz der Union befindet, gewährt den bei der 
Union beglaubigten Vertretungen dritter Länder die üblichen diplomatischen Vorrechte und 
Befreiungen. 

KAPITEL VII 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 17 
(ex-Artikel 18) 

Die Vorrechte, Befreiungen und Erleichterungen werden den Beamten und sonstigen Bediensteten der 
Union ausschließlich im Interesse der Union gewährt. 

Jedes Organ der Union hat die Befreiung eines Beamten oder sonstigen Bediensteten in allen Fällen 
aufzuheben, in denen dies nach seiner Auffassung den Interessen der Union nicht zuwiderläuft. 

Artikel 18 
(ex-Artikel 19) 

Bei der Anwendung dieses Protokolls handeln die Organe der Union und die verantwortlichen 
Behörden der beteiligten Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen. 

Artikel 19 
(ex-Artikel 20) 

Die Artikel 11 bis 14 und Artikel 17 finden auf den Präsidenten des Europäischen Rates Anwendung. 

Sie finden auch auf die Mitglieder der Kommission Anwendung. 

Artikel 20 
(ex-Artikel 21) 

Die Artikel 11 bis 14 und Artikel 17 finden auf die Richter, die Generalanwälte, die Kanzler und die 
Hilfsberichterstatter des Gerichtshofs der Europäischen Union Anwendung; die Bestimmungen des 
Artikels 3 des Protokolls über die Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union betreffend die 
Befreiung der Richter und Generalanwälte von der Gerichtsbarkeit bleiben hiervon unberührt.
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Artikel 21 
(ex-Artikel 22) 

Dieses Protokoll gilt auch für die Europäische Investitionsbank, die Mitglieder ihrer Organe, ihr 
Personal und die Vertreter der Mitgliedstaaten, die an ihren Arbeiten teilnehmen; die 
Bestimmungen des Protokolls über die Satzung der Bank bleiben hiervon unberührt. 

Die Europäische Investitionsbank ist außerdem von allen Steuern und sonstigen Abgaben anlässlich 
der Erhöhungen ihres Kapitals sowie von den verschiedenen Förmlichkeiten befreit, die hiermit in 
dem Staat, in dem sie ihren Sitz hat, verbunden sind. Desgleichen werden bei ihrer etwaigen 
Auflösung und Liquidation keine Abgaben erhoben. Ferner unterliegt die Tätigkeit der Bank und 
ihrer Organe, soweit sie nach Maßgabe der Satzung ausgeübt wird, nicht der Umsatzsteuer. 

Artikel 22 
(ex-Artikel 23) 

Dieses Protokoll gilt auch für die Europäische Zentralbank, die Mitglieder ihrer Beschlussorgane und 
ihre Bediensteten; die Bestimmungen des Protokolls über die Satzung des Europäischen Systems der 
Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank bleiben hiervon unberührt. 

Die Europäische Zentralbank ist außerdem von allen Steuern und sonstigen Abgaben anlässlich der 
Erhöhungen ihres Kapitals sowie von den verschiedenen Förmlichkeiten befreit, die hiermit in dem 
Staat, in dem sie ihren Sitz hat, verbunden sind. Ferner unterliegt die Tätigkeit der Bank und ihrer 
Beschlussorgane, soweit sie nach Maßgabe der Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken 
und der Europäischen Zentralbank ausgeübt wird, nicht der Umsatzsteuer.
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PROTOKOLL (Nr. 8) 
ZU ARTIKEL 6 ABSATZ 2 DES VERTRAGS ÜBER DIE 

EUROPÄISCHE UNION ÜBER DEN BEITRITT DER 
UNION ZUR EUROPÄISCHEN KONVENTION ZUM 

SCHUTZ DER MENSCHENRECHTE UND 
GRUNDFREIHEITEN 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Europäische Union 
und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügt sind: 

Artikel 1 

In der Übereinkunft über den Beitritt der Union zur Europäischen Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten (im Folgenden „Europäische Konvention“) nach Artikel 6 Ab
satz 2 des Vertrags über die Europäische Union wird dafür Sorge getragen, dass die besonderen 
Merkmale der Union und des Unionsrechts erhalten bleiben, insbesondere in Bezug auf 

a) die besondere Regelung für eine etwaige Beteiligung der Union an den Kontrollgremien der 
Europäischen Konvention; 

b) die nötigen Mechanismen, um sicherzustellen, dass Beschwerden von Nichtmitgliedstaaten und 
Individualbeschwerden den Mitgliedstaaten und/oder gegebenenfalls der Union ordnungsgemäß 
übermittelt werden. 

Artikel 2 

In der Übereinkunft nach Artikel 1 wird sichergestellt, dass der Beitritt der Union die Zuständigkeiten 
der Union und die Befugnisse ihrer Organe unberührt lässt. Es wird sichergestellt, dass die Bestim
mungen der Übereinkunft die besondere Situation der Mitgliedstaaten in Bezug auf die Europäische 
Konvention unberührt lassen, insbesondere in Bezug auf ihre Protokolle, auf Maßnahmen, die von 
den Mitgliedstaaten in Abweichung von der Europäischen Konvention nach deren Artikel 15 ge
troffen werden, und auf Vorbehalte, die die Mitgliedstaaten gegen die Europäische Konvention nach 
deren Artikel 57 anbringen. 

Artikel 3 

Keine der Bestimmungen der Übereinkunft nach Artikel 1 berührt Artikel 344 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union.
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PROTOKOLL (Nr. 9) 
ÜBER DEN BESCHLUSS DES RATES ÜBER DIE 

ANWENDUNG DES ARTIKELS 16 ABSATZ 4 DES 
VERTRAGS ÜBER DIE EUROPÄISCHE UNION UND 

DES ARTIKELS 238 ABSATZ 2 DES VERTRAGS ÜBER 
DIE ARBEITSWEISE DER EUROPÄISCHEN UNION 
ZWISCHEN DEM 1. NOVEMBER 2014 UND DEM 

31. MÄRZ 2017 EINERSEITS UND AB DEM 1. APRIL 
2017 ANDERERSEITS 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN – 

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG der Tatsache, dass es zum Zeitpunkt der Billigung des Vertrags von 
Lissabon von grundlegender Bedeutung war, dass eine Einigung über den Beschluss des Rates über 
die Anwendung des Artikels 16 Absatz 4 des Vertrags über die Europäische Union und des Artikels 
238 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zwischen dem 1. November 
2014 und dem 31. März 2017 einerseits und ab dem 1. April 2017 andererseits (im Folgenden 
„Beschluss“) zustande kommt – 

SIND über folgende Bestimmung ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Europäische Union 
und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügt ist: 

Einziger Artikel 

Bevor der Rat einen Entwurf prüft, der entweder darauf abzielt, den Beschluss oder eine seiner 
Bestimmungen zu ändern oder aufzuheben, oder aber darauf abzielt, eine mittelbare Änderung seines 
Geltungsbereichs oder seiner Bedeutung zu bewirken, indem ein anderer Rechtsakt der Union ge
ändert wird, führt der Europäische Rat eine vorläufige Beratung über diesen Entwurf durch, wobei er 
gemäß Artikel 15 Absatz 4 des Vertrags über die Europäische Union im Konsens handelt.
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PROTOKOLL (Nr. 10) 
ÜBER DIE STÄNDIGE STRUKTURIERTE ZUSAMMENARBEIT 

NACH ARTIKEL 42 DES VERTRAGS ÜBER DIE 
EUROPÄISCHE UNION 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN – 

GESTÜTZT AUF Artikel 42 Absatz 6 und Artikel 46 des Vertrags über die Europäische Union, 

EINGEDENK DESSEN, dass die Union eine Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik verfolgt, die auf 
der Erreichung einer immer stärkeren Konvergenz des Handelns der Mitgliedstaaten beruht, 

EINGEDENK DESSEN, dass die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik integraler Bestandteil 
der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik ist, dass sie der Union eine auf zivile und militä
rische Mittel gestützte Fähigkeit zu Operationen sichert, dass die Union hierauf bei Missionen nach 
Artikel 43 des Vertrags über die Europäische Union außerhalb der Union zur Friedenssicherung, 
Konfliktverhütung und Stärkung der internationalen Sicherheit nach den Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen zurückgreifen kann und dass diese Aufgaben dank der von den Mitgliedstaaten 
nach dem Grundsatz der „nur einmal einsetzbaren Streitkräfte“ bereitgestellten militärischen Fähig
keiten erfüllt werden, 

EINGEDENK DESSEN, dass die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Union den be
sonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten unberührt 
lässt, 

EINGEDENK DESSEN, dass die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Union die aus dem 
Nordatlantikvertrag erwachsenden Verpflichtungen der Mitgliedstaaten achtet, die ihre gemeinsame 
Verteidigung als durch die Nordatlantikvertrags-Organisation verwirklicht betrachten, die das Fun
dament der kollektiven Verteidigung ihrer Mitglieder bleibt, und dass sie mit der in jenem Rahmen 
festgelegten gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik vereinbar ist, 

IN DER ÜBERZEUGUNG, dass eine maßgeblichere Rolle der Union im Bereich von Sicherheit und 
Verteidigung im Einklang mit den so genannten Berlin-plus-Vereinbarungen zur Vitalität eines er
neuerten Atlantischen Bündnisses beitragen wird, 

FEST ENTSCHLOSSEN, dass die Union in der Lage sein muss, die ihr im Rahmen der Staatengemein
schaft obliegenden Verantwortungen in vollem Umfang wahrzunehmen, 

IN DER ERKENNTNIS, dass die Organisation der Vereinten Nationen die Union für die Durchführung 
dringender Missionen nach den Kapiteln VI und VII der Charta der Vereinten Nationen um Unterstüt
zung ersuchen kann, 

IN DER ERKENNTNIS, dass die Stärkung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik von den Mitglied
staaten Anstrengungen im Bereich der Fähigkeiten erfordern wird, 

IN DEM BEWUSSTSEIN, dass der Eintritt in eine neue Phase der Entwicklung der Europäischen Sicher
heits- und Verteidigungspolitik von den Mitgliedstaaten, die dazu bereit sind, entschiedene Anstren
gungen erfordert, 

EINGEDENK der Bedeutung, die der umfassenden Beteiligung des Hohen Vertreters der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik an den Arbeiten im Rahmen der Ständigen Strukturierten Zusammen
arbeit zukommt –
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SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Europäische Union 
und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügt sind: 

Artikel 1 

An der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit nach Artikel 42 Absatz 6 des Vertrags über die 
Europäische Union kann jeder Mitgliedstaat teilnehmen, der sich ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des Vertrags von Lissabon verpflichtet, 

a) seine Verteidigungsfähigkeiten durch Ausbau seiner nationalen Beiträge und gegebenenfalls durch 
Beteiligung an multinationalen Streitkräften, an den wichtigsten europäischen Ausrüstungspro
grammen und an der Tätigkeit der Agentur für die Bereiche Entwicklung der Verteidigungsfähig
keiten, Forschung, Beschaffung und Rüstung (Europäische Verteidigungsagentur) intensiver zu 
entwickeln und 

b) spätestens 2010 über die Fähigkeit zu verfügen, entweder als nationales Kontingent oder als Teil 
von multinationalen Truppenverbänden bewaffnete Einheiten bereitzustellen, die auf die in Aus
sicht genommenen Missionen ausgerichtet sind, taktisch als Gefechtsverband konzipiert sind, über 
Unterstützung unter anderem für Transport und Logistik verfügen und fähig sind, innerhalb von 5 
bis 30 Tagen Missionen nach Artikel 43 des Vertrags über die Europäische Union aufzunehmen, 
um insbesondere Ersuchen der Organisation der Vereinten Nationen nachzukommen, und diese 
Missionen für eine Dauer von zunächst 30 Tagen, die bis auf 120 Tage ausgedehnt werden kann, 
aufrechtzuerhalten. 

Artikel 2 

Die an der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit teilnehmenden Mitgliedstaaten verpflichten sich 
zwecks Erreichung der in Artikel 1 genannten Ziele zu 

a) einer Zusammenarbeit ab dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon zur Verwirklichung der 
vereinbarten Ziele für die Höhe der Investitionsausgaben für Verteidigungsgüter und zur regel
mäßigen Überprüfung dieser Ziele im Lichte des Sicherheitsumfelds und der internationalen Ver
antwortung der Union; 

b) einer möglichst weit gehenden Angleichung ihres Verteidigungsinstrumentariums, indem sie ins
besondere die Ermittlung des militärischen Bedarfs harmonisieren, ihre Verteidigungsmittel und 
-fähigkeiten gemeinsam nutzen und gegebenenfalls spezialisieren sowie die Zusammenarbeit auf 
den Gebieten Ausbildung und Logistik stärken; 

c) konkreten Maßnahmen zur Stärkung der Verfügbarkeit, der Interoperabilität, der Flexibilität und 
der Verlegefähigkeit ihrer Truppen insbesondere, indem sie gemeinsame Ziele für die Entsendung 
von Streitkräften aufstellen und gegebenenfalls ihre nationalen Beschlussfassungsverfahren über
prüfen; 

d) einer Zusammenarbeit mit dem Ziel, dass sie die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um unter 
anderem durch multinationale Konzepte und unbeschadet der sie betreffenden Verpflichtungen im 
Rahmen der Nordatlantikvertrags-Organisation die im Rahmen des „Mechanismus zur Entwick
lung der Fähigkeiten“ festgestellten Lücken zu schließen;
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e) einer eventuellen Mitwirkung an der Entwicklung gemeinsamer oder europäischer Programme für 
wichtige Güter im Rahmen der Europäischen Verteidigungsagentur. 

Artikel 3 

Die Europäische Verteidigungsagentur trägt zur regelmäßigen Beurteilung der Beiträge der teilneh
menden Mitgliedstaaten zu den Fähigkeiten bei, insbesondere der Beiträge nach den unter anderem 
auf der Grundlage von Artikel 2 aufgestellten Kriterien, und erstattet hierüber mindestens einmal 
jährlich Bericht. Die Beurteilung kann als Grundlage für die Empfehlungen sowie für die Beschlüsse 
des Rates dienen, die nach Artikel 46 des Vertrags über die Europäische Union erlassen werden.
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PROTOKOLL (Nr. 11) 
ZU ARTIKEL 42 DES VERTRAGS ÜBER DIE 

EUROPÄISCHE UNION 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN – 

IN ANBETRACHT der Notwendigkeit, den Artikel 42 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union 
in vollem Umfang umzusetzen, 

IN ANBETRACHT der Tatsache, dass die Politik der Union nach Artikel 42 den besonderen Charakter 
der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten nicht berührt, die Verpflichtun
gen einiger Mitgliedstaaten, die ihre gemeinsame Verteidigung in der NATO verwirklicht sehen, aus 
dem Nordatlantikvertrag achtet und mit der in jenem Rahmen festgelegten gemeinsamen Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik vereinbar ist – 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Europäische Union 
und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügt sind: 

Die Europäische Union erarbeitet zusammen mit der Westeuropäischen Union Regelungen für eine 
verstärkte Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der Westeuropäischen Union.
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PROTOKOLL (Nr. 12) 
ÜBER DAS VERFAHREN BEI EINEM ÜBERMÄSSIGEN 

DEFIZIT 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN – 

IN DEM WUNSCH, die Einzelheiten des in Artikel 126 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union genannten Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit festzulegen – 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Europäische 
Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügt sind: 

Artikel 1 

Die in Artikel 126 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union genannten 
Referenzwerte sind: 

— 3 % für das Verhältnis zwischen dem geplanten oder tatsächlichen öffentlichen Defizit und dem 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen, 

— 60 % für das Verhältnis zwischen dem öffentlichen Schuldenstand und dem Bruttoinlandsprodukt 
zu Marktpreisen. 

Artikel 2 

In Artikel 126 des genannten Vertrags und in diesem Protokoll bedeutet 

— „öffentlich“ zum Staat, d.h. zum Zentralstaat (Zentralregierung), zu regionalen oder lokalen 
Gebietskörperschaften oder Sozialversicherungseinrichtungen gehörig, mit Ausnahme von 
kommerziellen Transaktionen, im Sinne des Europäischen Systems volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnungen; 

— „Defizit“ das Finanzierungsdefizit im Sinne des Europäischen Systems volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnungen; 

— „Investitionen“ die Brutto-Anlageinvestitionen im Sinne des Europäischen Systems 
volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen; 

— „Schuldenstand“ den Brutto-Gesamtschuldenstand zum Nominalwert am Jahresende nach 
Konsolidierung innerhalb und zwischen den einzelnen Bereichen des Staatssektors im Sinne 
des ersten Gedankenstrichs. 

Artikel 3 

Um die Wirksamkeit des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit zu gewährleisten, sind die 
Regierungen der Mitgliedstaaten im Rahmen dieses Verfahrens für die Defizite des Staatssektors im 
Sinne von Artikel 2 erster Gedankenstrich verantwortlich. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die
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innerstaatlichen Verfahren im Haushaltsbereich sie in die Lage versetzen, ihre sich aus den Verträgen 
ergebenden Verpflichtungen in diesem Bereich zu erfüllen. Die Mitgliedstaaten müssen ihre geplanten 
und tatsächlichen Defizite und die Höhe ihres Schuldenstands der Kommission unverzüglich und 
regelmäßig mitteilen. 

Artikel 4 

Die zur Anwendung dieses Protokolls erforderlichen statistischen Daten werden von der Kommission 
zur Verfügung gestellt.
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PROTOKOLL (Nr. 13) 
ÜBER DIE KONVERGENZKRITERIEN 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN — 

IN DEM WUNSCH, die Konvergenzkriterien, welche die Union bei den Beschlüssen nach Artikel 140 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union über die Aufhebung der Ausnahmerege
lungen für die Mitgliedstaaten, für die eine Ausnahmeregelung gilt, leiten sollen, näher festzulegen — 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Europäische 
Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügt sind: 

Artikel 1 

Das in Artikel 140 Absatz 1 erster Gedankenstrich des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi
schen Union genannte Kriterium der Preisstabilität bedeutet, dass ein Mitgliedstaat eine anhaltende 
Preisstabilität und eine während des letzten Jahres vor der Prüfung gemessene durchschnittliche 
Inflationsrate aufweisen muss, die um nicht mehr als 1 ½ Prozentpunkte über der Inflationsrate 
jener – höchstens drei – Mitgliedstaaten liegt, die auf dem Gebiet der Preisstabilität das beste Ergebnis 
erzielt haben. Die Inflation wird anhand des Verbraucherpreisindexes auf vergleichbarer Grundlage 
unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Definitionen in den einzelnen Mitgliedstaaten gemessen. 

Artikel 2 

Das in Artikel 140 Absatz 1 zweiter Gedankenstrich des genannten Vertrags genannte Kriterium der 
Finanzlage der öffentlichen Hand bedeutet, dass zum Zeitpunkt der Prüfung kein Beschluss des Rates 
nach Artikel 126 Absatz 6 des genannten Vertrags vorliegt, wonach in dem betreffenden Mitglied
staat ein übermäßiges Defizit besteht. 

Artikel 3 

Das in Artikel 140 Absatz 1 dritter Gedankenstrich des genannten Vertrags genannte Kriterium der 
Teilnahme am Wechselkursmechanismus des Europäischen Währungssystems bedeutet, dass ein Mit
gliedstaat die im Rahmen des Wechselkursmechanismus des Europäischen Währungssystems vor
gesehenen normalen Bandbreiten zumindest in den letzten zwei Jahren vor der Prüfung ohne starke 
Spannungen eingehalten haben muss. Insbesondere darf er den bilateralen Leitkurs seiner Währung 
innerhalb des gleichen Zeitraums gegenüber dem Euro nicht von sich aus abgewertet haben. 

Artikel 4 

Das in Artikel 140 Absatz 1 vierter Gedankenstrich des genannten Vertrags genannte Kriterium der 
Konvergenz der Zinssätze bedeutet, dass im Verlauf von einem Jahr vor der Prüfung in einem 
Mitgliedstaat der durchschnittliche langfristige Nominalzinssatz um nicht mehr als 2 Prozentpunkte 
über dem entsprechenden Satz in jenen – höchstens drei – Mitgliedstaaten liegt, die auf dem Gebiet
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der Preisstabilität das beste Ergebnis erzielt haben. Die Zinssätze werden anhand langfristiger Staats
schuldverschreibungen oder vergleichbarer Wertpapiere unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Definitionen in den einzelnen Mitgliedstaaten gemessen. 

Artikel 5 

Die zur Anwendung dieses Protokolls erforderlichen statistischen Daten werden von der Kommission 
zur Verfügung gestellt. 

Artikel 6 

Der Rat erlässt auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments und 
der EZB sowie des Wirtschafts- und Finanzausschusses einstimmig geeignete Vorschriften zur Fest
legung der Einzelheiten der in Artikel 140 des genannten Vertrags genannten Konvergenzkriterien, 
die dann an die Stelle dieses Protokolls treten.
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PROTOKOLL (Nr. 14) 
BETREFFEND DIE EURO-GRUPPE 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN – 

IN DEM WUNSCH, die Voraussetzungen für ein stärkeres Wirtschaftswachstum in der Europäischen 
Union zu verbessern und zu diesem Zwecke eine immer engere Koordinierung der Wirtschaftspolitik 
im Euro-Währungsgebiet zu fördern, 

IN DEM BEWUSSTSEIN, dass besondere Bestimmungen für einen verstärkten Dialog zwischen den Mit
gliedstaaten, deren Währung der Euro ist, vorgesehen werden müssen, bis der Euro zur Währung 
aller Mitgliedstaaten der Union geworden ist – 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Europäische Union 
und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügt sind: 

Artikel 1 

Die Minister der Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, treten zu informellen Sitzungen 
zusammen. Diese Sitzungen werden bei Bedarf abgehalten, um Fragen im Zusammenhang mit ihrer 
gemeinsamen spezifischen Verantwortung im Bereich der einheitlichen Währung zu erörtern. Die 
Kommission nimmt an den Sitzungen teil. Die Europäische Zentralbank wird zu diesen Sitzungen 
eingeladen, die von den Vertretern der für Finanzen zuständigen Minister der Mitgliedstaaten, deren 
Währung der Euro ist, und der Kommission vorbereitet werden. 

Artikel 2 

Die Minister der Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, wählen mit der Mehrheit dieser Mit
gliedstaaten einen Präsidenten für zweieinhalb Jahre.
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PROTOKOLL (Nr. 15) 
ÜBER EINIGE BESTIMMUNGEN BETREFFEND DAS 

VEREINIGTE KÖNIGREICH GROSSBRITANNIEN UND 
NORDIRLAND 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN – 

IN DER ERKENNTNIS, dass das Vereinigte Königreich nicht gezwungen oder verpflichtet ist, ohne einen 
gesonderten diesbezüglichen Beschluss seiner Regierung und seines Parlaments den Euro einzuführen, 

ANGESICHTS der Tatsache, dass die Regierung des Vereinigten Königreichs dem Rat am 16. Oktober 
1996 und am 30. Oktober 1997 notifiziert hat, dass sie nicht beabsichtigt, an der dritten Stufe der 
Wirtschafts- und Währungsunion teilzunehmen, 

IN ANBETRACHT der Gepflogenheit der Regierung des Vereinigten Königreichs, ihren Kreditbedarf 
durch Verkauf von Schuldtiteln an den Privatsektor zu decken – 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Europäische Union 
und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügt sind: 

1. Sofern das Vereinigte Königreich dem Rat nicht notifiziert, dass es den Euro einzuführen 
beabsichtigt, ist es dazu nicht verpflichtet. 

2. Die Nummern 3 bis 8 und Nummer 10 gelten für das Vereinigte Königreich aufgrund der von 
der Regierung des Vereinigten Königreichs dem Rat am 16. Oktober 1996 und am 30. Oktober 
1997 zugeleiteten Notifizierung. 

3. Das Vereinigte Königreich behält seine Befugnisse auf dem Gebiet der Währungspolitik nach 
seinem innerstaatlichen Recht. 

4. Artikel 119 Absatz 2, Artikel 126 Absätze 1, 9 und 11, Artikel 127 Absätze 1 bis 5, 
Artikel 128, die Artikel 130, 131, 132 und 133, Artikel 138, Artikel 140 Absatz 3, Artikel 219, 
Artikel 282 Absatz 2 mit Ausnahme des ersten und des letzten Satzes, Artikel 282 Absatz 5 und 
Artikel 283 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union gelten nicht für das Ver
einigte Königreich. Artikel 121 Absatz 2 des genannten Vertrags gilt hinsichtlich der Annahme der 
das Euro-Währungsgebiet generell betreffenden Teile der Grundzüge der Wirtschaftspolitik ebenfalls 
nicht für das Vereinigte Königreich. In diesen Bestimmungen enthaltene Bezugnahmen auf die Union 
oder die Mitgliedstaaten betreffen nicht das Vereinigte Königreich, und Bezugnahmen auf die na
tionalen Zentralbanken betreffen nicht die Bank of England. 

5. Das Vereinigte Königreich bemüht sich, ein übermäßiges öffentliches Defizit zu vermeiden. 

Die Artikel 143 und 144 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union gelten auch 
weiterhin für das Vereinigte Königreich. Artikel 134 Absatz 4 und Artikel 142 werden so auf das 
Vereinigte Königreich angewandt, als gelte für dieses eine Ausnahmeregelung.
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6. Das Stimmrecht des Vereinigten Königreichs wird in Bezug auf die Rechtsakte des Rates, auf die 
in den unter Nummer 4 aufgeführten Artikeln Bezug genommen wird, und in den in Artikel 139 
Absatz 4 Unterabsatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union genannten Fällen 
ausgesetzt. Zu diesem Zweck findet Artikel 139 Absatz 4 Unterabsatz 2 des genannten Vertrags 
Anwendung. 

Das Vereinigte Königreich ist ferner nicht berechtigt, sich an der Ernennung des Präsidenten, des 
Vizepräsidenten und der weiteren Mitglieder des Direktoriums der EZB nach Artikel 283 Absatz 2 
Unterabsatz 2 des genannten Vertrags zu beteiligen. 

7. Die Artikel 3, 4, 6, 7, 9.2, 10.1, 10.3, 11.2, 12.1, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 
32, 33, 34 und 49 des Protokolls über die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und 
der Europäischen Zentralbank („die Satzung“) gelten nicht für das Vereinigte Königreich. 

In diesen Artikeln enthaltene Bezugnahmen auf die Union oder die Mitgliedstaaten betreffen nicht 
das Vereinigte Königreich, und Bezugnahmen auf die nationalen Zentralbanken oder die Anteilseigner 
betreffen nicht die Bank of England. 

In den Artikeln 10.3 und 30.2 der Satzung enthaltene Bezugnahmen auf das „gezeichnete Kapital der 
EZB“ betreffen nicht das von der Bank of England gezeichnete Kapital. 

8. Artikel 141 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union und die 
Artikel 43 bis 47 der Satzung gelten unabhängig davon, ob es Mitgliedstaaten gibt, für die eine 
Ausnahmeregelung gilt, vorbehaltlich folgender Änderungen: 

a) Bezugnahmen in Artikel 43 auf die Aufgaben der EZB und des EWI schließen auch die Aufgaben 
ein, die im Fall einer etwaigen Entscheidung des Vereinigten Königreichs, nicht den Euro ein
zuführen, nach der Einführung des Euro noch erfüllt werden müssen. 

b) Zusätzlich zu den Aufgaben nach Artikel 46 berät die EZB ferner bei der Vorbereitung von 
Beschlüssen des Rates betreffend das Vereinigte Königreich nach Nummer 9 Buchstaben a und 
c dieses Protokolls und wirkt an deren Ausarbeitung mit. 

c) Die Bank of England zahlt das von ihr gezeichnete Kapital der EZB als Beitrag zu den EZB- 
Betriebskosten auf derselben Grundlage ein wie die nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten, 
für die eine Ausnahmeregelung gilt. 

9. Das Vereinigte Königreich kann jederzeit notifizieren, dass es beabsichtigt, den Euro einzufüh
ren. In diesem Fall gilt Folgendes: 

a) Das Vereinigte Königreich hat das Recht, den Euro einzuführen, sofern es die notwendigen 
Voraussetzungen erfüllt. Der Rat entscheidet auf Antrag des Vereinigten Königreichs unter den 
Bedingungen und nach dem Verfahren des Artikels 140 Absätze 1 und 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, ob das Vereinigte Königreich die notwendigen Vorausset
zungen erfüllt. 

b) Die Bank of England zahlt das von ihr gezeichnete Kapital ein, überträgt der EZB Währungs
reserven und leistet ihren Beitrag zu den Reserven der EZB auf derselben Grundlage wie die 
nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten, deren Ausnahmeregelung aufgehoben worden ist.
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c) Der Rat fasst unter den Bedingungen und nach dem Verfahren des Artikels 140 Absatz 3 des 
genannten Vertrags alle weiteren Beschlüsse, die erforderlich sind, um dem Vereinigten Königreich 
die Einführung des Euro zu ermöglichen. 

Führt das Vereinigte Königreich nach den Bestimmungen dieser Nummer den Euro ein, so treten die 
Nummern 3 bis 9 dieses Protokolls außer Kraft. 

10. Unbeschadet des Artikels 123 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
sowie des Artikels 21.1 der Satzung kann die Regierung des Vereinigten Königreichs ihre „Ways and 
Means“-Fazilität bei der Bank of England beibehalten, sofern und solange das Vereinigte Königreich 
nicht den Euro einführt.
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PROTOKOLL (Nr. 16) 
ÜBER EINIGE BESTIMMUNGEN BETREFFEND DÄNEMARK 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN — 

MIT RÜCKSICHT DARAUF, dass die dänische Verfassung Bestimmungen enthält, die vor einem Verzicht 
Dänemarks auf seine Freistellung in Dänemark eine Volksabstimmung erfordern könnten — 

ANGESICHTS DER TATSACHE, dass die dänische Regierung dem Rat am 3. November 1993 notifiziert 
hat, dass sie nicht beabsichtigt, an der dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion 
teilzunehmen 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Europäische Union 
und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügt sind: 

1. Aufgrund der Notifikation der dänischen Regierung an den Rat vom 3. November 1993 gilt für 
Dänemark eine Freistellung. Die Freistellung hat zur Folge, dass alle eine Ausnahmeregelung 
betreffenden Artikel und Bestimmungen der Verträge und der Satzung des ESZB und der EZB auf 
Dänemark Anwendung finden. 

2. Zur Aufhebung der Freistellung wird das Verfahren nach Artikel 140 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union nur dann eingeleitet, wenn Dänemark einen entsprechenden 
Antrag stellt. 

3. Nach Aufhebung der Freistellung ist dieses Protokoll nicht mehr anwendbar.
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PROTOKOLL (Nr. 17) 
BETREFFEND DÄNEMARK 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN – 

IN DEM WUNSCH, gewisse besondere Probleme betreffend Dänemark zu regeln – 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Europäische 
Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügt sind: 

Artikel 14 des Protokolls über die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der 
Europäischen Zentralbank berührt nicht das Recht der Nationalbank Dänemarks, ihre derzeitigen 
Aufgaben hinsichtlich der nicht der Union angehörenden Teile des Königreichs Dänemark 
wahrzunehmen.
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PROTOKOLL (Nr. 18) 
BETREFFEND FRANKREICH 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN – 

IN DEM WUNSCH, einen besonderen Punkt im Zusammenhang mit Frankreich zu berücksichtigen – 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Europäische 
Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügt sind: 

Frankreich behält das Recht, nach Maßgabe seiner innerstaatlichen Rechtsvorschriften in Neukaledo
nien, in Französisch-Polynesien und in Wallis und Futuna Geldzeichen auszugeben, und ist allein 
befugt, die Parität des CFP-Franc festzusetzen.
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PROTOKOLL (Nr. 19) 
ÜBER DEN IN DEN RAHMEN DER EUROPÄISCHEN 
UNION EINBEZOGENEN SCHENGEN-BESITZSTAND 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN – 

ANGESICHTS dessen, dass die von einigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union am 14. Juni 1985 
und am 19. Juni 1990 in Schengen unterzeichneten Übereinkommen betreffend den schrittweisen 
Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen sowie damit zusammenhängende 
Übereinkommen und die auf deren Grundlage erlassenen Regelungen durch den Vertrag von 
Amsterdam vom 2. Oktober 1997 in den Rahmen der Europäischen Union einbezogen wurden, 

IN DEM WUNSCH, den seit Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam weiterentwickelten Schengen- 
Besitzstand zu wahren und diesen Besitzstand fortzuentwickeln, um zur Verwirklichung des Ziels 
beizutragen, den Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts ohne Binnengrenzen zu bieten, 

MIT RÜCKSICHT auf die besondere Position Dänemarks, 

MIT RÜCKSICHT darauf, dass Irland und das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland sich 
nicht an sämtlichen Bestimmungen des Schengen-Besitzstands beteiligen, dass es diesen 
Mitgliedstaaten jedoch ermöglicht werden sollte, andere Bestimmungen dieses Besitzstands ganz 
oder teilweise anzunehmen, 

IN DER ERKENNTNIS, dass es infolgedessen erforderlich ist, auf die in den Verträgen enthaltenen 
Bestimmungen über eine Verstärkte Zusammenarbeit zwischen einigen Mitgliedstaaten 
zurückzugreifen, 

MIT RÜCKSICHT darauf, dass es notwendig ist, ein besonderes Verhältnis zur Republik Island und zum 
Königreich Norwegen aufrechtzuerhalten, da diese beiden Staaten sowie diejenigen nordischen 
Staaten, die Mitglieder der Europäischen Union sind, durch die Bestimmungen der Nordischen 
Passunion gebunden sind – 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Europäische Union 
und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügt sind: 

Artikel 1 

Das Königreich Belgien, die Republik Bulgarien, die Tschechische Republik, das Königreich 
Dänemark, die Bundesrepublik Deutschland, die Republik Estland, die Hellenische Republik, das 
Königreich Spanien, die Französische Republik, die Italienische Republik, die Republik Zypern, die 
Republik Lettland, die Republik Litauen, das Großherzogtum Luxemburg, die Republik Ungarn, die 
Republik Malta, das Königreich der Niederlande, die Republik Österreich, die Republik Polen, die 
Portugiesische Republik, Rumänien, die Republik Slowenien, die Slowakische Republik, die Republik 
Finnland und das Königreich Schweden werden ermächtigt, untereinander eine Verstärkte 
Zusammenarbeit in den Bereichen der vom Rat festgelegten Bestimmungen, die den Schengen- 
Besitzstand bilden, zu begründen. Diese Zusammenarbeit erfolgt innerhalb des institutionellen und 
rechtlichen Rahmens der Europäischen Union und unter Beachtung der einschlägigen Bestimmungen 
der Verträge.
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Artikel 2 

Der Schengen-Besitzstand ist unbeschadet des Artikels 3 der Beitrittsakte vom 16. April 2003 und 
des Artikels 4 der Beitrittsakte vom 25. April 2005 für die in Artikel 1 aufgeführten Mitgliedstaaten 
anwendbar. Der Rat tritt an die Stelle des durch die Schengener Übereinkommen eingesetzten 
Exekutivausschusses. 

Artikel 3 

Die Beteiligung Dänemarks am Erlass der Maßnahmen, die eine Weiterentwicklung des Schengen- 
Besitzstands darstellen, sowie die Umsetzung und Anwendung dieser Maßnahmen in Dänemark 
unterliegt den einschlägigen Bestimmungen des Protokolls über die Position Dänemarks. 

Artikel 4 

Irland und das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland können jederzeit beantragen, 
dass einzelne oder alle Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auch auf sie Anwendung finden 
sollen. 

Der Rat beschließt einstimmig über einen solchen Antrag, wobei die Einstimmigkeit mit den 
Stimmen seiner in Artikel 1 genannten Mitglieder und der Stimme des Vertreters der Regierung 
des betreffenden Staates zustande kommt. 

Artikel 5 

(1) Vorschläge und Initiativen auf der Grundlage des Schengen-Besitzstands unterliegen den 
einschlägigen Bestimmungen der Verträge. 

In diesem Zusammenhang gilt, sofern Irland oder das Vereinigte Königreich dem Rat nicht innerhalb 
eines vertretbaren Zeitraums schriftlich mitgeteilt hat, dass es sich beteiligen möchte, die 
Ermächtigung nach Artikel 329 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
gegenüber den in Artikel 1 genannten Mitgliedstaaten sowie gegenüber Irland oder dem 
Vereinigten Königreich als erteilt, sofern einer dieser beiden Mitgliedstaaten sich in den 
betreffenden Bereichen der Zusammenarbeit beteiligen möchte. 

(2) Gilt eine Mitteilung durch Irland oder das Vereinigte Königreich nach einem Beschluss gemäß 
Artikel 4 als erfolgt, so kann Irland oder das Vereinigte Königreich dennoch dem Rat innerhalb von 
drei Monaten schriftlich mitteilen, dass es sich an dem Vorschlag oder der Initiative nicht beteiligen 
möchte. In diesem Fall beteiligt sich Irland bzw. das Vereinigte Königreich nicht an der Annahme des 
Vorschlags oder der Initiative. Ab der letzteren Mitteilung wird das Verfahren zur Annahme der 
Maßnahme auf der Grundlage des Schengen-Besitzstands bis zum Ende des Verfahrens nach Absatz 3 
oder Absatz 4 oder bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die genannte Mitteilung während des Verfahrens 
zurückgenommen wird, ausgesetzt. 

(3) In Bezug auf den Mitgliedstaat, der eine Mitteilung nach Absatz 2 vorgenommen hat, gilt ein 
Beschluss des Rates nach Artikel 4 ab dem Inkrafttreten der vorgeschlagenen Maßnahme nicht mehr, 
und zwar in dem vom Rat für erforderlich gehaltenen Ausmaß und unter den vom Rat mit 
qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission in einem Beschluss festzulegenden 
Bedingungen. Dieser Beschluss wird nach den folgenden Kriterien gefasst: Der Rat bemüht sich, 
das größtmögliche Maß an Beteiligung des betreffenden Mitgliedstaats aufrechtzuerhalten, ohne 
dass dabei die praktische Durchführbarkeit der verschiedenen Teile des Schengen-Besitzstands 
ernsthaft beeinträchtigt wird und unter Wahrung ihrer Kohärenz. Die Kommission unterbreitet
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ihren Vorschlag so bald wie möglich nach der Mitteilung nach Absatz 2. Der Rat beschließt innerhalb 
von vier Monaten nach dem Vorschlag der Kommission erforderlichenfalls nach Einberufung von 
zwei aufeinander folgenden Tagungen. 

(4) Hat der Rat nach Ablauf von vier Monaten keinen Beschluss gefasst, so kann ein Mitgliedstaat 
unverzüglich beantragen, dass der Europäische Rat befasst wird. In diesem Fall fasst der Europäische 
Rat auf seiner nächsten Tagung mit qualifizierter Mehrheit auf der Grundlage des Vorschlags der 
Kommission einen Beschluss nach den in Absatz 3 genannten Kriterien. 

(5) Hat der Rat oder gegebenenfalls der Europäische Rat bis zum Ende des Verfahrens nach Absatz 
3 oder Absatz 4 keinen Beschluss gefasst, so ist die Aussetzung des Verfahrens für die Annahme der 
Maßnahme auf der Grundlage des Schengen-Besitzstands beendet. Wird die Maßnahme im Anschluss 
daran angenommen, so gilt ein Beschluss des Rates nach Artikel 4 für den betreffenden Mitgliedstaat 
ab dem Inkrafttreten der Maßnahme in dem Ausmaß und unter den Bedingungen, die von der 
Kommission beschlossen wurden, nicht mehr, es sei denn, der betreffende Mitgliedstaat hat seine 
Mitteilung nach Absatz 2 vor Annahme der Maßnahme zurückgezogen. Die Kommission beschließt 
bis zum Tag dieser Annahme. Die Kommission beachtet bei ihrem Beschluss die Kriterien nach 
Absatz 3. 

Artikel 6 

Die Republik Island und das Königreich Norwegen werden bei der Durchführung des Schengen- 
Besitzstands und bei seiner weiteren Entwicklung assoziiert. Die entsprechenden Verfahren hierfür 
werden in einem Übereinkommen mit diesen Staaten festgelegt, das vom Rat mit einstimmigem 
Beschluss seiner in Artikel 1 genannten Mitglieder geschlossen wird. Das Übereinkommen enthält 
auch Bestimmungen über den Beitrag Islands und Norwegens zu etwaigen finanziellen Folgen der 
Durchführung dieses Protokolls. 

Mit Island und Norwegen schließt der Rat mit einstimmigem Beschluss ein gesondertes 
Übereinkommen zur Festlegung der Rechte und Pflichten zwischen Irland und dem Vereinigten 
Königreich Großbritannien und Nordirland einerseits und Island und Norwegen andererseits in den 
für diese Staaten geltenden Bereichen des Schengen-Besitzstands. 

Artikel 7 

Bei den Verhandlungen über die Aufnahme neuer Mitgliedstaaten in die Europäische Union gelten der 
Schengen-Besitzstand und weitere Maßnahmen, welche die Organe im Rahmen seines 
Anwendungsbereichs getroffen haben, als ein Besitzstand, der von allen Staaten, die 
Beitrittskandidaten sind, vollständig zu übernehmen ist.
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PROTOKOLL (Nr. 20) 
ÜBER DIE ANWENDUNG BESTIMMTER ASPEKTE DES ARTIKELS 26 

DES VERTRAGS ÜBER DIE ARBEITSWEISE DER EUROPÄISCHEN 
UNION AUF DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH UND AUF IRLAND 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN — 

IN DEM WUNSCH, bestimmte das Vereinigte Königreich und Irland betreffende Fragen zu regeln, 

IM HINBLICK darauf, dass seit vielen Jahren zwischen dem Vereinigten Königreich und Irland besondere 
Reiseregelungen bestehen — 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Europäische 
Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügt sind: 

Artikel 1 

Das Vereinigte Königreich darf ungeachtet der Artikel 26 und 77 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, anderer Bestimmungen jenes Vertrags oder des Vertrags über die Europäi
sche Union, im Rahmen dieser Verträge beschlossener Maßnahmen oder von der Union oder der 
Union und ihren Mitgliedstaaten mit einem oder mehreren Drittstaaten geschlossener internationaler 
Übereinkünfte an seinen Grenzen mit anderen Mitgliedstaaten bei Personen, die in das Vereinigte 
Königreich einreisen wollen, Kontrollen durchführen, die nach seiner Auffassung erforderlich sind 

a) zur Überprüfung des Rechts auf Einreise in das Vereinigte Königreich bei Staatsangehörigen von 
Mitgliedstaaten und ihren unterhaltsberechtigten Angehörigen, welche die ihnen nach dem Uni
onsrecht zustehenden Rechte wahrnehmen, sowie bei Staatsangehörigen anderer Staaten, denen 
solche Rechte aufgrund einer Übereinkunft zustehen, an die das Vereinigte Königreich gebunden 
ist, und 

b) zur Entscheidung darüber, ob anderen Personen die Genehmigung zur Einreise in das Vereinigte 
Königreich erteilt wird. 

Die Artikel 26 und 77 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union oder die anderen 
Bestimmungen jenes Vertrags oder des Vertrags über die Europäische Union oder die im Rahmen 
dieser Verträge beschlossenen Maßnahmen berühren in keiner Weise das Recht des Vereinigten 
Königreichs, solche Kontrollen ein- oder durchzuführen. Wird im vorliegenden Artikel auf das Ver
einigte Königreich Bezug genommen, so gilt diese Bezugnahme auch für die Gebiete, für deren 
Außenbeziehungen das Vereinigte Königreich verantwortlich ist. 

Artikel 2 

Das Vereinigte Königreich und Irland können weiterhin untereinander Regelungen über den freien 
Personenverkehr zwischen ihren Hoheitsgebieten („einheitliches Reisegebiet“) treffen, sofern die 
Rechte der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a dieses Protokolls genannten Personen in vollem 
Umfang gewahrt bleiben. Dementsprechend findet, solange sie solche Regelungen beibehalten, Ar
tikel 1 dieses Protokolls unter denselben Bedingungen und Voraussetzungen wie im Falle des Ver
einigten Königreichs auf Irland Anwendung. Die Artikel 26 und 77 des Vertrags über die
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Arbeitsweise der Europäischen Union oder andere Bestimmungen jenes Vertrags oder des Vertrags 
über die Europäische Union oder im Rahmen dieser Verträge beschlossene Maßnahmen berühren 
diese Regelungen in keiner Weise. 

Artikel 3 

Die übrigen Mitgliedstaaten dürfen an ihren Grenzen oder an allen Orten, an denen ihr Hoheitsgebiet 
betreten werden kann, solche Kontrollen bei Personen durchführen, die aus dem Vereinigten König
reich oder aus Gebieten, deren Außenbeziehungen für die in Artikel 1 dieses Protokolls genannten 
Zwecke in seiner Verantwortung liegen, oder aber, solange Artikel 1 dieses Protokolls für Irland gilt, 
aus Irland in ihr Hoheitsgebiet einreisen wollen. 

Die Artikel 26 und 77 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union oder andere 
Bestimmungen jenes Vertrags oder des Vertrags über die Europäische Union oder im Rahmen dieser 
Verträge beschlossene Maßnahmen berühren in keiner Weise das Recht der übrigen Mitgliedstaaten, 
solche Kontrollen ein- oder durchzuführen.
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PROTOKOLL (Nr. 21) 
ÜBER DIE POSITION DES VEREINIGTEN KÖNIG

REICHS UND IRLANDS HINSICHTLICH DES RAUMS 
DER FREIHEIT, DER SICHERHEIT UND DES RECHTS 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN — 

IN DEM WUNSCH, bestimmte das Vereinigte Königreich und Irland betreffende Fragen zu regeln, 

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG des Protokolls über die Anwendung bestimmter Aspekte des Artikels 26 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf das Vereinigte Königreich und auf 
Irland — 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Europäische Union 
und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügt sind: 

Artikel 1 

Vorbehaltlich des Artikels 3 beteiligen sich das Vereinigte Königreich und Irland nicht an der An
nahme von Maßnahmen durch den Rat, die nach dem Dritten Teil Titel V des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union vorgeschlagen werden. Für Beschlüsse des Rates, die einstimmig 
angenommen werden müssen, ist die Zustimmung der Mitglieder des Rates mit Ausnahme der 
Vertreter der Regierungen des Vereinigten Königreichs und Irlands erforderlich. 

Für die Zwecke dieses Artikels bestimmt sich die qualifizierte Mehrheit nach Artikel 238 Absatz 3 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union. 

Artikel 2 

Entsprechend Artikel 1 und vorbehaltlich der Artikel 3, 4 und 6 sind Vorschriften des Dritten Teils 
Titel V des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, nach jenem Titel beschlossene 
Maßnahmen, Vorschriften internationaler Übereinkünfte, die von der Union nach jenem Titel ge
schlossen werden, sowie Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen Union, in denen solche 
Vorschriften oder Maßnahmen ausgelegt werden, für das Vereinigte Königreich oder Irland nicht 
bindend oder anwendbar; und diese Vorschriften, Maßnahmen oder Entscheidungen berühren in 
keiner Weise die Zuständigkeiten, Rechte und Pflichten dieser Staaten; ebenso wenig berühren diese 
Vorschriften, Maßnahmen oder Entscheidungen in irgendeiner Weise den Besitzstand der Gemein
schaft oder der Union oder sind sie Teil des Unionsrechts, soweit sie auf das Vereinigte Königreich 
und Irland Anwendung finden. 

Artikel 3 

(1) Das Vereinigte Königreich oder Irland kann dem Präsidenten des Rates innerhalb von drei 
Monaten nach der Vorlage eines Vorschlags oder einer Initiative nach dem Dritten Teil Titel V des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union beim Rat schriftlich mitteilen, dass es sich an 
der Annahme und Anwendung der betreffenden Maßnahme beteiligen möchte, was dem betreffenden 
Staat daraufhin gestattet ist.
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Für Beschlüsse des Rates, die einstimmig angenommen werden müssen, ist die Zustimmung aller 
Mitglieder des Rates mit Ausnahme der Mitglieder, die keine solche Mitteilung gemacht haben, 
erforderlich. Eine nach diesem Absatz beschlossene Maßnahme ist für alle an der Annahme betei
ligten Mitgliedstaaten bindend. 

Die Bedingungen für eine Beteiligung des Vereinigten Königreichs und Irlands an den Bewertungen, 
die die unter den Dritten Teil Titel V des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
fallenden Bereiche betreffen, werden in den nach Artikel 70 des genannten Vertrags erlassenen 
Maßnahmen geregelt. 

Für die Zwecke dieses Artikels bestimmt sich die qualifizierte Mehrheit nach Artikel 238 Absatz 3 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union. 

(2) Kann eine Maßnahme nach Absatz 1 nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraums mit 
Beteiligung des Vereinigten Königreichs oder Irlands angenommen werden, so kann der Rat die 
betreffende Maßnahme nach Artikel 1 ohne Beteiligung des Vereinigten Königreichs oder Irlands 
annehmen. In diesem Fall findet Artikel 2 Anwendung. 

Artikel 4 

Das Vereinigte Königreich oder Irland kann nach der Annahme einer Maßnahme nach dem Dritten 
Teil Titel V des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union durch den Rat dem Rat und 
der Kommission jederzeit mitteilen, dass es die Maßnahme anzunehmen wünscht. In diesem Fall 
findet das in Artikel 331 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
vorgesehene Verfahren sinngemäß Anwendung. 

Artikel 4a 

(1) Die Bestimmungen dieses Protokolls gelten für das Vereinigte Königreich und Irland auch für 
nach dem Dritten Teil Titel V des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union vorgeschla
gene oder erlassene Maßnahmen, mit denen eine bestehende Maßnahme, die für sie bindend ist, 
geändert wird. 

(2) In Fällen, in denen der Rat auf Vorschlag der Kommission feststellt, dass die Nichtbeteiligung 
des Vereinigten Königreichs oder Irlands an der geänderten Fassung einer bestehenden Maßnahme die 
Anwendung dieser Maßnahme für andere Mitgliedstaaten oder die Union unpraktikabel macht, kann 
er das Vereinigte Königreich bzw. Irland nachdrücklich ersuchen, eine Mitteilung nach Artikel 3 oder 
Artikel 4 vorzunehmen. Für die Zwecke des Artikels 3 beginnt ab dem Tag, an dem der Rat die 
Feststellung trifft, eine weitere Frist von zwei Monaten. 

Hat das Vereinigte Königreich oder Irland bei Ablauf der Frist von zwei Monaten ab der Feststellung 
des Rates keine Mitteilung nach Artikel 3 oder Artikel 4 vorgenommen, so ist die bestehende 
Maßnahme für den betreffenden Mitgliedstaat weder bindend noch anwendbar, es sei denn, er nimmt 
vor dem Inkrafttreten der Änderungsmaßnahme eine Mitteilung nach Artikel 4 vor. Dies gilt mit 
Wirkung ab dem Tag des Inkrafttretens der Änderungsmaßnahme oder ab dem Tag des Ablaufs der 
Frist von zwei Monaten, je nachdem, welcher Zeitpunkt später liegt.
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Für die Zwecke dieses Absatzes beschließt der Rat nach eingehender Erörterung der Angelegenheit 
mit der qualifizierten Mehrheit derjenigen Mitglieder des Rates, die Mitgliedstaaten vertreten, die sich 
an der Annahme der Änderungsmaßnahme beteiligen oder beteiligt haben. Die qualifizierte Mehrheit 
des Rates bestimmt sich nach Artikel 238 Absatz 3 Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union. 

(3) Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission festlegen, dass das 
Vereinigte Königreich oder Irland etwaige unmittelbare finanzielle Folgen zu tragen hat, die sich 
zwangsläufig und unvermeidbar daraus ergeben, dass sich das Vereinigte Königreich bzw. Irland 
nicht mehr an der bestehenden Maßnahme beteiligt. 

(4) Dieser Artikel lässt Artikel 4 unberührt. 

Artikel 5 

Ein Mitgliedstaat, der durch eine nach dem Dritten Teil Titel V des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union beschlossene Maßnahme nicht gebunden ist, hat außer den für die Organe sich 
ergebenden Verwaltungskosten keine finanziellen Folgen dieser Maßnahme zu tragen, sofern der Rat 
nicht mit allen seinen Mitgliedern nach Anhörung des Europäischen Parlaments einstimmig etwas 
anderes beschließt. 

Artikel 6 

In Fällen, in denen nach diesem Protokoll das Vereinigte Königreich oder Irland durch eine vom Rat 
nach dem Dritten Teil Titel V des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union beschlos
sene Maßnahme gebunden ist, gelten hinsichtlich dieser Maßnahme für den betreffenden Staat die 
einschlägigen Bestimmungen der Verträge. 

Artikel 6a 

Die auf der Grundlage des Artikels 16 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
festgelegten Vorschriften über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Mitgliedstaaten 
im Rahmen der Ausübung von Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich des Dritten Teils Titel V 
Kapitel 4 und 5 des genannten Vertrags fallen, werden für das Vereinigte Königreich und Irland nicht 
bindend sein, wenn das Vereinigte Königreich und Irland nicht durch Unionsvorschriften gebunden 
sind, die Formen der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen oder der polizeilichen Zusammen
arbeit regeln, in deren Rahmen die auf der Grundlage des Artikels 16 festgelegten Vorschriften 
eingehalten werden müssen. 

Artikel 7 

Die Artikel 3, 4 und 4a berühren nicht das Protokoll über den in den Rahmen der Europäischen 
Union einbezogenen Schengen-Besitzstand. 

Artikel 8 

Irland kann dem Rat schriftlich mitteilen, dass dieses Protokoll nicht mehr für Irland gelten soll. In 
diesem Fall gelten für Irland die üblichen Vertragsbestimmungen.
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Artikel 9 

Im Falle Irlands gilt dieses Protokoll nicht für Artikel 75 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union.
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PROTOKOLL (Nr. 22) 
ÜBER DIE POSITION DÄNEMARKS 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN — 

UNTER BERUFUNG auf den Beschluss der am 12. Dezember 1992 in Edinburgh im Europäischen Rat 
vereinigten Staats- und Regierungschefs zu bestimmten von Dänemark aufgeworfenen Problemen 
betreffend den Vertrag über die Europäische Union, 

IN KENNTNIS der in dem Beschluss von Edinburgh festgelegten Haltung Dänemarks in Bezug auf die 
Unionsbürgerschaft, die Wirtschafts- und Währungsunion sowie auf die Verteidigungspolitik und die 
Bereiche Justiz und Inneres, 

IN DEM BEWUSSTSEIN, dass Dänemarks Beteiligung an wichtigen Bereichen der Zusammenarbeit in der 
Union erheblich eingeschränkt wird, wenn die auf den Beschluss von Edinburgh zurückgehende 
Rechtsregelung im Rahmen der Verträge fortgesetzt wird, und dass es im Interesse der Union liegt, 
die uneingeschränkte Anwendung des Besitzstands im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts zu gewährleisten, 

IN DEM WUNSCH, aufgrund dessen einen Rechtsrahmen festzulegen, der Dänemark die Option bieten 
wird, sich am Erlass von Maßnahmen zu beteiligen, die auf der Grundlage des Dritten Teils Titel V 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union vorgeschlagen werden, und die Absicht 
Dänemarks begrüßend, wenn möglich von dieser Option im Einklang mit seinen verfassungsrecht
lichen Vorschriften Gebrauch zu machen, 

IN ANBETRACHT DESSEN, dass Dänemark die anderen Mitgliedstaaten nicht daran hindern wird, ihre 
Zusammenarbeit in Bezug auf Maßnahmen, die für Dänemark nicht bindend sind, weiter auszubauen, 

EINGEDENK des Artikels 3 des Protokolls über den in den Rahmen der Europäischen Union ein
bezogenen Schengen-Besitzstand — 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Europäische 
Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügt sind: 

TEIL I 

Artikel 1 

Dänemark beteiligt sich nicht an der Annahme von Maßnahmen durch den Rat, die nach dem 
Dritten Teil Titel V des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union vorgeschlagen 
werden. Für Beschlüsse des Rates, die einstimmig angenommen werden müssen, ist die Zustimmung 
der Mitglieder des Rates mit Ausnahme des Vertreters der Regierung Dänemarks erforderlich. 

Für die Zwecke dieses Artikels bestimmt sich die qualifizierte Mehrheit nach Artikel 238 Absatz 3 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union.
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Artikel 2 

Vorschriften des Dritten Teils Titel V des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
nach jenem Titel beschlossene Maßnahmen, Vorschriften internationaler Übereinkünfte, die von der 
Union nach jenem Titel geschlossen werden, sowie Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäi
schen Union, in denen solche Vorschriften oder Maßnahmen oder nach jenem Titel geänderte oder 
änderbare Maßnahmen ausgelegt werden, sind für Dänemark nicht bindend oder anwendbar. Diese 
Vorschriften, Maßnahmen oder Entscheidungen berühren in keiner Weise die Zuständigkeiten, Rechte 
und Pflichten Dänemarks; ebenso wenig berühren diese Vorschriften, Maßnahmen oder Entscheidun
gen in irgendeiner Weise den Besitzstand der Gemeinschaft oder der Union oder sind sie Teil des 
Unionsrechts, soweit sie auf Dänemark Anwendung finden. Insbesondere sind Rechtsakte der Union 
auf dem Gebiet der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, die vor dem 
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon angenommen wurden und die geändert werden, für Däne
mark ohne die Änderungen weiterhin bindend und anwendbar. 

Artikel 2a 

Artikel 2 dieses Protokolls gilt auch für die auf der Grundlage des Artikels 16 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union festgelegten Vorschriften über die Verarbeitung personenbezo
gener Daten durch die Mitgliedstaaten im Rahmen der Ausübung von Tätigkeiten, die in den 
Anwendungsbereich des Dritten Teils Titel V Kapitel 4 und 5 des genannten Vertrags fallen. 

Artikel 3 

Dänemark hat außer den für die Organe sich ergebenden Verwaltungskosten keine finanziellen 
Folgen von Maßnahmen nach Artikel 1 zu tragen. 

Artikel 4 

(1) Dänemark beschließt innerhalb von sechs Monaten, nachdem der Rat über einen Vorschlag 
oder eine Initiative zur Ergänzung des Schengen-Besitzstands nach diesem Teil beschlossen hat, ob es 
diese Maßnahme in einzelstaatliches Recht umsetzt. Fasst es einen solchen Beschluss, so begründet 
diese Maßnahme eine Verpflichtung nach dem Völkerrecht zwischen Dänemark und den übrigen 
Mitgliedstaaten, für die diese Maßnahme bindend ist. 

(2) Beschließt Dänemark, eine Maßnahme des Rates nach Absatz 1 nicht umzusetzen, so werden 
die Mitgliedstaaten, für die diese Maßnahme bindend ist, und Dänemark prüfen, welche Maßnahmen 
zu treffen sind. 

TEIL II 

Artikel 5 

Hinsichtlich der vom Rat im Bereich des Artikels 26 Absatz 1, des Artikels 42 und der Artikel 43 bis 
46 des Vertrags über die Europäische Union angenommenen Maßnahmen beteiligt sich Dänemark 
nicht an der Ausarbeitung und Durchführung von Beschlüssen und Maßnahmen der Union, die 
verteidigungspolitische Bezüge haben. Dänemark nimmt daher nicht an der Annahme dieser Maß
nahmen teil. Es wird die anderen Mitgliedstaaten nicht daran hindern, ihre Zusammenarbeit auf
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diesem Gebiet weiter auszubauen. Dänemark ist nicht verpflichtet, zur Finanzierung operativer Aus
gaben beizutragen, die als Folge solcher Maßnahmen anfallen, oder der Union militärische Fähig
keiten zur Verfügung zu stellen. 

Für Rechtsakte des Rates, die einstimmig erlassen werden müssen, ist die Zustimmung der Mitglieder 
des Rates mit Ausnahme des Vertreters der Regierung Dänemarks erforderlich. 

Für die Zwecke dieses Artikels bestimmt sich die qualifizierte Mehrheit nach Artikel 238 Absatz 3 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union. 

TEIL III 

Artikel 6 

Die Artikel 1, 2 und 3 finden keine Anwendung auf Maßnahmen zur Bestimmung derjenigen 
Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen der Mitgliedstaaten im 
Besitz eines Visums sein müssen, sowie auf Maßnahmen zur einheitlichen Visumgestaltung. 

TEIL IV 

Artikel 7 

Dänemark kann den übrigen Mitgliedstaaten im Einklang mit seinen verfassungsrechtlichen Vor
schriften jederzeit mitteilen, dass es von diesem Protokoll insgesamt oder zum Teil keinen Gebrauch 
mehr machen will. In diesem Fall wird Dänemark sämtliche im Rahmen der Europäischen Union 
getroffenen einschlägigen Maßnahmen, die bis dahin in Kraft getreten sind, in vollem Umfang 
anwenden. 

Artikel 8 

(1) Dänemark kann jederzeit unbeschadet des Artikels 7 den anderen Mitgliedstaaten im Einklang 
mit seinen verfassungsrechtlichen Vorschriften mitteilen, dass ab dem ersten Tag des auf die Mit
teilung folgenden Monats Teil I dieses Protokolls aus den Bestimmungen im Anhang zu diesem 
Protokoll besteht. In diesem Fall werden die Artikel 5 bis 8 entsprechend umnummeriert. 

(2) Sechs Monate nach dem Tag, an dem die Mitteilung nach Absatz 1 wirksam wird, sind der 
gesamte Schengen-Besitzstand und alle zur Ergänzung dieses Besitzstands erlassenen Maßnahmen, die 
für Dänemark bis dahin als Verpflichtungen im Rahmen des Völkerrechts bindend waren, für Dä
nemark als Unionsrecht bindend.
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ANHANG 

Artikel 1 

Vorbehaltlich des Artikels 3 beteiligt sich Dänemark nicht am Erlass von Maßnahmen durch den Rat, die nach dem 
Dritten Teil Titel V des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union vorgeschlagen werden. Für Rechtsakte des 
Rates, die einstimmig erlassen werden müssen, ist die Zustimmung der Mitglieder des Rates mit Ausnahme des Vertreters 
der Regierung Dänemarks erforderlich. 

Für die Zwecke dieses Artikels bestimmt sich die qualifizierte Mehrheit nach Artikel 238 Absatz 3 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union. 

Artikel 2 

Entsprechend Artikel 1 und vorbehaltlich der Artikel 3, 4 und 8 sind Vorschriften des Dritten Teils Titel V des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union, nach jenem Titel erlassene Maßnahmen, Vorschriften internationaler 
Übereinkünfte, die von der Union nach jenem Titel geschlossen werden, sowie Entscheidungen des Gerichtshofs der 
Europäischen Union, in denen solche Vorschriften oder Maßnahmen ausgelegt werden, für Dänemark nicht bindend oder 
anwendbar. Diese Vorschriften, Maßnahmen oder Entscheidungen berühren in keiner Weise die Zuständigkeiten, Rechte 
und Pflichten Dänemarks. Diese Vorschriften, Maßnahmen oder Entscheidungen verändern in keiner Weise den 
Besitzstand der Gemeinschaft oder der Union und sind nicht Teil des Unionsrechts, soweit sie auf Dänemark 
Anwendung finden. 

Artikel 3 

(1) Dänemark kann dem Präsidenten des Rates innerhalb von drei Monaten nach der Vorlage beim Rat eines 
Vorschlags oder einer Initiative nach dem Dritten Teil Titel V des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union schriftlich mitteilen, dass es sich am Erlass und an der Anwendung der betreffenden Maßnahme beteiligen 
möchte; dies ist Dänemark daraufhin gestattet. 

(2) Kann eine Maßnahme nach Absatz 1 nach Ablauf eines angemessenen Zeitraums nicht mit Beteiligung Dänemarks 
erlassen werden, so kann der Rat die Maßnahme nach Artikel 1 ohne Beteiligung Dänemarks erlassen. In diesem Fall 
findet Artikel 2 Anwendung. 

Artikel 4 

Dänemark kann nach Erlass einer Maßnahme nach dem Dritten Teil Titel V des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union dem Rat und der Kommission jederzeit mitteilen, dass es die Maßnahme anzunehmen wünscht. In 
diesem Fall findet das in Artikel 331 Absatz 1 des genannten Vertrags vorgesehene Verfahren sinngemäß Anwendung. 

Artikel 5 

(1) Die Bestimmungen dieses Protokolls gelten für Dänemark auch für nach dem Dritten Teil Titel V des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union vorgeschlagene oder erlassene Maßnahmen, mit denen eine bestehende 
Maßnahme, die für Dänemark bindend ist, geändert wird. 

(2) In Fällen, in denen der Rat auf Vorschlag der Kommission feststellt, dass durch die Nichtbeteiligung Dänemarks an 
der geänderten Fassung einer bestehenden Maßnahme die Durchführung dieser Maßnahme für andere Mitgliedstaaten oder 
die Union nicht mehr möglich ist, kann er Dänemark jedoch nachdrücklich ersuchen, eine Mitteilung nach Artikel 3 oder 
Artikel 4 vorzunehmen. Für die Zwecke des Artikels 3 beginnt ab dem Tag, an dem der Rat die Feststellung trifft, eine 
weitere Frist von zwei Monaten.
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Hat Dänemark bei Ablauf der Frist von zwei Monaten ab dem Zeitpunkt der Feststellung des Rates keine Mitteilung nach 
Artikel 3 oder Artikel 4 vorgenommen, so ist die bestehende Maßnahme für Dänemark nicht mehr bindend und nicht 
mehr anwendbar, es sei denn, Dänemark nimmt vor dem Inkrafttreten der Änderungsmaßnahme eine Mitteilung nach 
Artikel 4 vor. Dies gilt mit Wirkung ab dem Tag des Inkrafttretens der Änderungsmaßnahme oder ab dem Tag des 
Ablaufs der Frist von zwei Monaten, je nachdem, welcher Zeitpunkt später liegt. 

Für die Zwecke dieses Absatzes beschließt der Rat nach eingehender Erörterung der Angelegenheit mit der qualifizierten 
Mehrheit derjenigen Mitglieder des Rates, die Mitgliedstaaten vertreten, die sich an der Annahme der 
Änderungsmaßnahme beteiligen oder beteiligt haben. Die qualifizierte Mehrheit des Rates bestimmt sich nach 
Artikel 238 Absatz 3 Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union. 

(3) Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission festlegen, dass Dänemark etwaige 
unmittelbare finanzielle Folgen zu tragen hat, die sich zwangsläufig und unvermeidbar daraus ergeben, dass Dänemark 
sich nicht mehr an der bestehenden Maßnahme beteiligt. 

(4) Dieser Artikel lässt Artikel 4 unberührt. 

Artikel 6 

(1) Die Mitteilung nach Artikel 4 hat spätestens sechs Monate nach dem endgültigen Erlass einer Maßnahme zu 
erfolgen, wenn diese Maßnahme eine Ergänzung des Schengen-Besitzstands darstellt. 

Erfolgt von Dänemark keine Mitteilung nach Artikel 3 oder Artikel 4 zu Maßnahmen, die eine Ergänzung des Schengen- 
Besitzstands darstellen, so werden die Mitgliedstaaten, für die die Maßnahme bindend ist, und Dänemark prüfen, welche 
Schritte zu unternehmen sind. 

(2) Eine Mitteilung nach Artikel 3 zu Maßnahmen, die eine Ergänzung des Schengen-Besitzstands darstellen, gilt 
unwiderruflich als Mitteilung nach Artikel 3 zu weiteren Vorschlägen oder Initiativen, mit denen diese Maßnahmen 
ergänzt werden sollen, sofern diese Vorschläge oder Initiativen eine Ergänzung des Schengen-Besitzstands darstellen. 

Artikel 7 

Die auf der Grundlage des Artikels 16 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union festgelegten 
Vorschriften über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Mitgliedstaaten im Rahmen der Ausübung von 
Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich des Dritten Teils Titel V Kapitel 4 und 5 des genannten Vertrags fallen, 
werden für Dänemark nicht bindend sein, wenn Dänemark nicht durch Unionsvorschriften gebunden ist, die Formen der 
justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen oder der polizeilichen Zusammenarbeit regeln, in deren Rahmen die auf der 
Grundlage des Artikels 16 festgelegten Vorschriften eingehalten werden müssen. 

Artikel 8 

In Fällen, in denen nach diesem Teil Dänemark durch eine vom Rat nach dem Dritten Teil Titel V des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union erlassene Maßnahme gebunden ist, gelten hinsichtlich dieser Maßnahme für 
Dänemark die einschlägigen Bestimmungen der Verträge. 

Artikel 9 

Ist Dänemark durch eine nach dem Dritten Teil Titel V des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
erlassene Maßnahme nicht gebunden, so hat es außer den sich für die Organe ergebenden Verwaltungskosten keine 
finanziellen Folgen dieser Maßnahme zu tragen, es sei denn, der Rat beschließt mit Einstimmigkeit aller seiner Mitglieder 
nach Anhörung des Europäischen Parlaments etwas anderes.
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PROTOKOLL (Nr. 23) 
ÜBER DIE AUSSENBEZIEHUNGEN DER MITGLIED

STAATEN HINSICHTLICH DES ÜBERSCHREITENS DER 
AUSSENGRENZEN 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN — 

EINGEDENK der Notwendigkeit, dass die Mitgliedstaaten, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit Dritt
ländern, für wirksame Kontrollen an ihren Außengrenzen sorgen — 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Europäische 
Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügt sind: 

Die in Artikel 77 Absatz 2 Buchstabe b des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
aufgenommenen Bestimmungen über Maßnahmen in Bezug auf das Überschreiten der Außengrenzen 
berühren nicht die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die Aushandlung und den Abschluss von 
Übereinkünften mit Drittländern, sofern sie mit den Rechtsvorschriften der Union und anderen in 
Betracht kommenden internationalen Übereinkünften in Einklang stehen.
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PROTOKOLL (Nr. 24) 
ÜBER DIE GEWÄHRUNG VON ASYL FÜR 

STAATSANGEHÖRIGE VON MITGLIEDSTAATEN DER 
EUROPÄISCHEN UNION 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN – 

IN DER ERWÄGUNG, dass die Union nach Artikel 6 Absatz 1 des Vertrags über die Europäische Union 
die Rechte, Freiheiten und Grundsätze anerkennt, die in der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union enthalten sind, 

IN DER ERWÄGUNG, dass die Grundrechte nach Artikel 6 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische 
Union, wie sie in der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
gewährleistet sind, als allgemeine Grundsätze zum Unionsrecht gehören, 

IN DER ERWÄGUNG, dass der Gerichtshof der Europäischen Union dafür zuständig ist, sicherzustellen, 
dass die Union bei der Auslegung und Anwendung des Artikels 6 Absätze 1 und 3 des Vertrags über 
die Europäische Union die Rechtsvorschriften einhält, 

IN DER ERWÄGUNG, dass nach Artikel 49 des Vertrags über die Europäische Union jeder europäische 
Staat, der beantragt, Mitglied der Union zu werden, die in Artikel 2 des Vertrags über die Europäische 
Union genannten Werte achten muss, 

EINGEDENK dessen, dass Artikel 7 des Vertrags über die Europäische Union ein Verfahren für die 
Aussetzung bestimmter Rechte im Falle einer schwerwiegenden und anhaltenden Verletzung dieser 
Werte durch einen Mitgliedstaat vorsieht, 

UNTER HINWEIS darauf, dass jeder Staatsangehörige eines Mitgliedstaats als Unionsbürger einen be
sonderen Status und einen besonderen Schutz genießt, welche die Mitgliedstaaten gemäß dem Zwei
ten Teil des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union gewährleisten, 

IN DEM BEWUSSTSEIN, dass die Verträge einen Raum ohne Binnengrenzen schaffen und jedem Unions
bürger das Recht gewähren, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und auf
zuhalten, 

IN DEM WUNSCH, zu verhindern, dass Asyl für andere als die vorgesehenen Zwecke in Anspruch 
genommen wird, 

IN DER ERWÄGUNG, dass dieses Protokoll den Zweck und die Ziele des Genfer Abkommens vom 
28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge beachtet –
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SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Europäische Union 
und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügt sind: 

Einziger Artikel 

In Anbetracht des Niveaus des Schutzes der Grundrechte und Grundfreiheiten in den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union gelten die Mitgliedstaaten füreinander für alle rechtlichen und praktischen 
Zwecke im Zusammenhang mit Asylangelegenheiten als sichere Herkunftsländer. Dementsprechend 
darf ein Asylantrag eines Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats von einem anderen Mitgliedstaat nur 
berücksichtigt oder zur Bearbeitung zugelassen werden, 

a) wenn der Mitgliedstaat, dessen Staatsangehöriger der Antragsteller ist, nach Inkrafttreten des 
Vertrags von Amsterdam Artikel 15 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten anwendet und Maßnahmen ergreift, die in seinem Hoheitsgebiet die in der Kon
vention vorgesehenen Verpflichtungen außer Kraft setzen; 

b) wenn das Verfahren des Artikels 7 Absatz 1 des Vertrags über die Europäische Union eingeleitet 
worden ist und bis der Rat oder gegebenenfalls der Europäische Rat diesbezüglich einen Beschluss 
im Hinblick auf den Mitgliedstaat, dessen Staatsangehöriger der Antragsteller ist, gefasst hat; 

c) wenn der Rat einen Beschluss nach Artikel 7 Absatz 1 des Vertrags über die Europäische Union 
im Hinblick auf den Mitgliedstaat, dessen Staatsangehöriger der Antragsteller ist, erlassen hat, oder 
wenn der Europäische Rat einen Beschluss nach Artikel 7 Absatz 2 des genannten Vertrags im 
Hinblick auf den Mitgliedstaat, dessen Staatsangehöriger der Antragsteller ist, erlassen hat; 

d) wenn ein Mitgliedstaat in Bezug auf den Antrag eines Staatsangehörigen eines anderen Mitglied
staats einseitig einen solchen Beschluss fasst; in diesem Fall wird der Rat umgehend unterrichtet; 
bei der Prüfung des Antrags wird von der Vermutung ausgegangen, dass der Antrag offensichtlich 
unbegründet ist, ohne dass die Entscheidungsbefugnis des Mitgliedstaats in irgendeiner Weise 
beeinträchtigt wird.
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PROTOKOLL (Nr. 25) 
ÜBER DIE AUSÜBUNG DER GETEILTEN 

ZUSTÄNDIGKEIT 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN – 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Europäische Union 
und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügt sind: 

Einziger Artikel 

Ist die Union in einem bestimmten Bereich im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union betreffend die geteilte Zuständigkeit tätig geworden, so er
streckt sich die Ausübung der Zuständigkeit nur auf die durch den entsprechenden Rechtsakt der 
Union geregelten Elemente und nicht auf den gesamten Bereich.
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PROTOKOLL (Nr. 26) 
ÜBER DIENSTE VON ALLGEMEINEM INTERESSE 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN – 

IN DEM WUNSCH, die Bedeutung der Dienste von allgemeinem Interesse hervorzuheben – 

SIND über folgende auslegende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Euro
päische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügt sind: 

Artikel 1 

Zu den gemeinsamen Werten der Union in Bezug auf Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse im Sinne des Artikels 14 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zählen 
insbesondere: 

— die wichtige Rolle und der weite Ermessensspielraum der nationalen, regionalen und lokalen 
Behörden in der Frage, wie Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse auf eine den 
Bedürfnissen der Nutzer so gut wie möglich entsprechende Weise zur Verfügung zu stellen, in 
Auftrag zu geben und zu organisieren sind; 

— die Vielfalt der jeweiligen Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse und die 
Unterschiede bei den Bedürfnissen und Präferenzen der Nutzer, die aus unterschiedlichen geo
grafischen, sozialen oder kulturellen Gegebenheiten folgen können; 

— ein hohes Niveau in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Bezahlbarkeit, Gleichbehandlung und 
Förderung des universellen Zugangs und der Nutzerrechte. 

Artikel 2 

Die Bestimmungen der Verträge berühren in keiner Weise die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, 
nichtwirtschaftliche Dienste von allgemeinem Interesse zur Verfügung zu stellen, in Auftrag zu geben 
und zu organisieren.
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PROTOKOLL (Nr. 27) 
ÜBER DEN BINNENMARKT UND DEN WETTBEWERB 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN — 

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG der Tatsache, dass der Binnenmarkt, wie er in Artikel 3 des Vertrags über 
die Europäische Union beschrieben wird, ein System umfasst, das den Wettbewerb vor Verfälschun
gen schützt — 

SIND ÜBEREINGEKOMMEN, dass 

für diese Zwecke die Union erforderlichenfalls nach den Bestimmungen der Verträge, einschließlich 
des Artikels 352 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, tätig wird. 

Dieses Protokoll wird dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeits
weise der Europäischen Union beigefügt.
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PROTOKOLL (Nr. 28) 
ÜBER DEN WIRTSCHAFTLICHEN, SOZIALEN UND TERRITORIALEN 

ZUSAMMENHALT 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN — 

UNTER HINWEIS darauf, dass in Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union unter anderen 
Zielen die Förderung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts und der Solida
rität zwischen den Mitgliedstaaten erwähnt ist und dass dieser Zusammenhalt zu den in Artikel 4 
Absatz 2 Buchstabe c des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union aufgeführten 
Bereichen gehört, in denen die Union über geteilte Zuständigkeit verfügt, 

UNTER HINWEIS darauf, dass der Dritte Teil Titel XVIII über den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt insgesamt die Rechtsgrundlage für die Konsolidierung und Weiterent
wicklung der Unionstätigkeit im Bereich des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammen
halts, einschließlich der Schaffung eines neuen Fonds, darstellt; 

UNTER HINWEIS darauf, dass in Artikel 177 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union die Einrichtung eines Kohäsionsfonds vorgesehen ist, 

IN ANBETRACHT dessen, dass die EIB erhebliche und noch steigende Beträge zugunsten der ärmeren 
Gebiete ausleiht; 

IN ANBETRACHT des Wunsches nach größerer Flexibilität bei den Regelungen für die Zuweisungen aus 
den Strukturfonds; 

IN ANBETRACHT des Wunsches nach einer Differenzierung der Höhe der Unionsbeteiligung an den 
Programmen und Vorhaben in bestimmten Ländern; 

ANGESICHTS des Vorschlags, dem relativen Wohlstand der Mitgliedstaaten im Rahmen des Systems der 
eigenen Mittel stärker Rechnung zu tragen — 

BEKRÄFTIGEN, dass die Förderung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts für 
die umfassende Entwicklung und den dauerhaften Erfolg der Union wesentlich ist; 

BEKRÄFTIGEN ihre Überzeugung, dass die Strukturfonds bei der Erreichung der Unionsziele hinsicht
lich des Zusammenhalts weiterhin eine gewichtige Rolle zu spielen haben; 

BEKRÄFTIGEN ihre Überzeugung, dass die EIB weiterhin den Großteil ihrer Mittel für die Förderung des 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts einsetzen sollte, und erklären sich bereit, 
den Kapitalbedarf der EIB zu überprüfen, sobald dies für diesen Zweck notwendig ist; 

VEREINBAREN, dass der Kohäsionsfonds finanzielle Beiträge der Union für Vorhaben in den Bereichen 
Umwelt und transeuropäische Netze in Mitgliedstaaten mit einem Pro-Kopf-BSP von weniger als 
90 v.H. des Unionsdurchschnitts bereitstellt, die ein Programm zur Erfüllung der in Artikel 126 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union genannten Bedingungen der wirtschaft
lichen Konvergenz vorweisen;
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BEKUNDEN ihre Absicht, ein größeres Maß an Flexibilität bei der Zuweisung von Finanzmitteln aus 
den Strukturfonds für besondere Bedürfnisse vorzusehen, die nicht von den derzeitigen Strukturfonds 
abgedeckt werden; 

BEKUNDEN ihre Bereitschaft, die Höhe der Unionsbeteiligung an Programmen und Vorhaben im 
Rahmen der Strukturfonds zu differenzieren, um einen übermäßigen Anstieg der Haushaltsausgaben 
in den weniger wohlhabenden Mitgliedstaaten zu vermeiden; 

ERKENNEN AN, dass die Fortschritte im Hinblick auf den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalt laufend überwacht werden müssen, und bekunden ihre Bereitschaft, alle dazu erfor
derlichen Maßnahmen zu prüfen; 

ERKLÄREN ihre Absicht, der Beitragskapazität der einzelnen Mitgliedstaaten im Rahmen des Systems 
der Eigenmittel stärker Rechnung zu tragen und zu prüfen, wie für die weniger wohlhabenden 
Mitgliedstaaten regressive Elemente im derzeitigen System der Eigenmittel korrigiert werden können; 

KOMMEN ÜBEREIN, dieses Protokoll dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union beizufügen.
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PROTOKOLL (Nr. 29) 
ÜBER DEN ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN RUNDFUNK IN DEN 

MITGLIEDSTAATEN 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN — 

IN DER ERWÄGUNG, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in den Mitgliedstaaten unmittelbar mit 
den demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen jeder Gesellschaft sowie mit dem 
Erfordernis verknüpft ist, den Pluralismus in den Medien zu wahren — 

SIND über folgende auslegende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die 
Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügt sind: 

Die Bestimmungen der Verträge berühren nicht die Befugnis der Mitgliedstaaten, den öffentlich- 
rechtlichen Rundfunk zu finanzieren, sofern die Finanzierung der Rundfunkanstalten dem 
öffentlich-rechtlichen Auftrag, wie er von den Mitgliedstaaten den Anstalten übertragen, festgelegt 
und ausgestaltet wird, dient und die Handels- und Wettbewerbsbedingungen in der Union nicht in 
einem Ausmaß beeinträchtigt, das dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft, wobei den 
Erfordernissen der Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags Rechnung zu tragen ist.
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PROTOKOLL (Nr. 30) 
ÜBER DIE ANWENDUNG DER CHARTA DER GRUNDRECHTE DER 

EUROPÄISCHEN UNION AUF POLEN UND DAS 
VEREINIGTE KÖNIGREICH 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN – 

IN DER ERWÄGUNG, dass die Union in Artikel 6 des Vertrags über die Europäische Union die in der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union enthaltenen Rechte, Freiheiten und Grundsätze 
anerkennt; 

IN DER ERWÄGUNG, dass die Charta streng im Einklang mit den Bestimmungen des genannten Artikels 
6 und mit Titel VII der Charta anzuwenden ist; 

IN DER ERWÄGUNG, dass der genannte Artikel 6 vorsieht, dass die Charta von den Gerichten Polens 
und des Vereinigten Königreichs streng im Einklang mit den in jenem Artikel erwähnten Erläute
rungen anzuwenden und auszulegen ist; 

IN DER ERWÄGUNG, dass die Charta sowohl Rechte als auch Grundsätze enthält, 

IN DER ERWÄGUNG, dass die Charta sowohl Bestimmungen bürgerlicher und politischer Art als auch 
Bestimmungen wirtschaftlicher und sozialer Art enthält; 

IN DER ERWÄGUNG, dass die Charta die in der Union anerkannten Rechte, Freiheiten und Grundsätze 
bekräftigt und diese Rechte besser sichtbar macht, aber keine neuen Rechte oder Grundsätze schafft; 

EINGEDENK DER Verpflichtungen Polens und des Vereinigten Königreichs aufgrund des Vertrags über 
die Europäische Union, des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union und des Unions
rechts im Allgemeinen; 

IN KENNTNIS des Wunsches Polens und des Vereinigten Königreichs, bestimmte Aspekte der Anwen
dung der Charta zu klären; 

demzufolge IN DEM WUNSCH, die Anwendung der Charta in Bezug auf die Gesetze und Verwaltungs
maßnahmen Polens und des Vereinigten Königreichs und die Frage der Einklagbarkeit in Polen und 
im Vereinigten Königreich zu klären; 

IN BEKRÄFTIGUNG DESSEN, dass in diesem Protokoll enthaltene Bezugnahmen auf die Wirkungsweise 
spezifischer Bestimmungen der Charta auf keinen Fall die Wirkungsweise anderer Bestimmungen der 
Charta berühren; 

IN BEKRÄFTIGUNG DESSEN, dass dieses Protokoll die Anwendung der Charta auf andere Mitgliedstaaten 
nicht berührt; 

IN BEKRÄFTIGUNG DESSEN, dass dieses Protokoll andere Verpflichtungen Polens und des Vereinigten 
Königreichs aufgrund des Vertrags über die Europäische Union, des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union und des Unionsrechts im Allgemeinen nicht berührt –
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SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Europäische 
Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügt sind: 

Artikel 1 

(1) Die Charta bewirkt keine Ausweitung der Befugnis des Gerichtshofs der Europäischen Union 
oder eines Gerichts Polens oder des Vereinigten Königreichs zu der Feststellung, dass die Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, die Verwaltungspraxis oder -maßnahmen Polens oder des Vereinigten Kö
nigreichs nicht mit den durch die Charta bekräftigten Grundrechten, Freiheiten und Grundsätzen im 
Einklang stehen. 

(2) Insbesondere – und um jeden Zweifel auszuräumen – werden mit Titel IV der Charta keine für 
Polen oder das Vereinigte Königreich geltenden einklagbaren Rechte geschaffen, soweit Polen bzw. 
das Vereinigte Königreich solche Rechte nicht in seinem nationalen Recht vorgesehen hat. 

Artikel 2 

Wird in einer Bestimmung der Charta auf das innerstaatliche Recht und die innerstaatliche Praxis 
Bezug genommen, so findet diese Bestimmung auf Polen und das Vereinigte Königreich nur in dem 
Maße Anwendung, in dem die darin enthaltenen Rechte oder Grundsätze durch das Recht oder die 
Praxis Polens bzw. des Vereinigten Königreichs anerkannt sind.
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PROTOKOLL (Nr. 31) 
ÜBER DIE EINFUHR IN DEN NIEDERLÄNDISCHEN 
ANTILLEN RAFFINIERTER ERDÖLERZEUGNISSE IN 

DIE EUROPÄISCHE UNION 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN, 

IN DEM WUNSCH nach einer näheren Regelung für den Handelsverkehr bei der Einfuhr von in den 
Niederländischen Antillen raffinierten Erdölerzeugnissen in die Union, 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Europäische Union 
und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügt sind: 

Artikel 1 

Dieses Protokoll gilt für die Erdölerzeugnisse der Tarifnummern 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 
(Paraffin, Petrolatum aus Erdöl oder Schieferöl, paraffinische Rückstände) und 27.14 des Brüsseler 
Zolltarifschemas, soweit sie zum Verbrauch in den Mitgliedstaaten eingeführt werden. 

Artikel 2 

Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, den in den Niederländischen Antillen raffinierten Erdölerzeug
nissen nach Maßgabe dieses Protokolls die Zollvorteile einzuräumen, die sich aus der Assoziierung 
der letztgenannten mit der Union ergeben. Diese Bestimmungen gelten ungeachtet der Ursprungs
regeln der Mitgliedstaaten. 

Artikel 3 

(1) Stellt die Kommission auf Antrag eines Mitgliedstaats oder von sich aus fest, dass die gemäß 
der Regelung des Artikels 2 getätigten Einfuhren in den Niederländischen Antillen raffinierter Erd
ölerzeugnisse in die Union tatsächlich Schwierigkeiten auf dem Markt eines oder mehrerer Mitglied
staaten hervorrufen, so beschließt sie, dass die Zollsätze für die genannte Einfuhr von den betref
fenden Mitgliedstaaten eingeführt, erhöht oder wieder eingeführt werden, soweit und solange dies 
erforderlich ist, um dieser Lage gerecht zu werden. Die so eingeführten, erhöhten oder wieder 
eingeführten Zollsätze dürfen nicht über den Sätzen der Zölle liegen, die gegenüber dritten Ländern 
für dieselben Erzeugnisse angewendet werden. 

(2) Absatz 1 kann auf jeden Fall angewendet werden, wenn die Einfuhr von in den Niederlän
dischen Antillen raffinierten Erdölerzeugnissen nach den Mitgliedstaaten zwei Millionen Tonnen pro 
Jahr erreicht. 

(3) Die Beschlüsse der Kommission gemäß den Absätzen 1 und 2 einschließlich derjenigen, die auf 
die Ablehnung des Antrags eines Mitgliedstaats abzielen, werden dem Rat bekannt gegeben. Dieser 
kann sich auf Antrag eines jeden Mitgliedstaats mit den genannten Beschlüssen befassen, und er kann 
sie jederzeit abändern oder zurückstellen.
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Artikel 4 

(1) Ist ein Mitgliedstaat der Ansicht, dass die unmittelbar oder über einen anderen Mitgliedstaat 
gemäß der Regelung des Artikels 2 durchgeführte Einfuhr in den Niederländischen Antillen raf
finierter Erdölerzeugnisse auf seinem Markt tatsächlich Schwierigkeiten hervorruft und dass sofortige 
Maßnahmen zur Behebung dieser Sachlage erforderlich sind, so kann er von sich aus beschließen, 
dass auf diese Einfuhr Zölle erhoben werden, deren Sätze nicht über den Zollsätzen liegen dürfen, die 
gegenüber dritten Staaten für dieselben Erzeugnisse angewendet werden. Er notifiziert diesen Be
schluss der Kommission, die binnen eines Monats beschließt, ob die von dem Staat getroffenen 
Maßnahmen aufrechterhalten werden können oder geändert bzw. aufgehoben werden müssen. Ar
tikel 3 Absatz 3 ist auf diesen Beschluss der Kommission anwendbar. 

(2) Überschreitet die unmittelbar oder über einen anderen Mitgliedstaat gemäß der Regelung des 
Artikels 2 durchgeführte Einfuhr in den Niederländischen Antillen raffinierter Erdölerzeugnisse in 
einem oder mehreren Mitgliedstaaten der Europäischen Union während eines Kalenderjahrs die im 
Anhang zu diesem Protokoll angegebene Menge, so werden die von dem oder den betreffenden 
Mitgliedstaaten für das laufende Jahr gemäß Absatz 1 etwa getroffenen Maßnahmen als rechtmäßig 
betrachtet; die Kommission nimmt von den getroffenen Maßnahmen Kenntnis, nachdem sie sich 
vergewissert hat, dass die festgelegte Menge erreicht wurde. In einem solchen Fall sehen die übrigen 
Mitgliedstaaten davon ab, den Rat zu befassen. 

Artikel 5 

Beschließt die Union die Anwendung von mengenmäßigen Beschränkungen auf die Einfuhr von 
Erdölerzeugnissen jeder Herkunft, so können diese auch auf die Einfuhr dieser Erzeugnisse aus den 
Niederländischen Antillen angewendet werden. In einem derartigen Fall wird den Niederländischen 
Antillen eine Vorzugsbehandlung gegenüber dritten Ländern gewährt. 

Artikel 6 

(1) Der Rat revidiert die Bestimmungen der Artikel 2 bis 5 einstimmig nach Anhörung des 
Europäischen Parlaments und der Kommission, wenn er eine gemeinsame Ursprungsbestimmung 
für die Erdölerzeugnisse aus dritten Ländern und assoziierten Ländern erlässt oder im Rahmen einer 
gemeinsamen Handelspolitik für die betreffenden Erzeugnisse Beschlüsse fasst oder eine gemeinsame 
Energiepolitik aufstellt. 

(2) Bei einer derartigen Revision müssen jedoch auf jeden Fall gleichwertige Vorteile zugunsten der 
Niederländischen Antillen in geeigneter Form und für eine Menge von mindestens 2 ½ Millionen 
Tonnen Erdölerzeugnissen aufrechterhalten werden. 

(3) Die Verpflichtungen der Union bezüglich der gleichwertigen Vorteile gemäß Absatz 2 können 
erforderlichenfalls auf die einzelnen Länder aufgeteilt werden, wobei die im Anhang zu diesem 
Protokoll aufgeführten Mengen zu berücksichtigen sind.
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Artikel 7 

Zur Durchführung dieses Protokolls hat die Kommission die Entwicklung der Einfuhr in den Nieder
ländischen Antillen raffinierter Erdölerzeugnisse in die Mitgliedstaaten zu verfolgen. Die Mitglied
staaten teilen der Kommission, die für die entsprechende Verteilung sorgt, alle diesem Zweck die
nenden Aufschlüsse nach den von der Kommission empfohlenen Verwaltungsmodalitäten mit. 

ANHANG ZUM PROTOKOLL 

Zur Durchführung des Artikels 4 Absatz 2 des Protokolls über die Einfuhr in den Niederländischen Antillen raffinierter 
Erdölerzeugnisse in die Europäische Union haben die Hohen Vertragsparteien beschlossen, dass die Menge von 2 
Millionen Tonnen Erdölerzeugnissen aus den Antillen sich wie folgt auf die Mitgliedstaaten verteilt: 

Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 000 Tonnen 

Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsgemeinschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 000 Tonnen 

Frankreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 000 Tonnen 

Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 Tonnen 

Niederlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 000 Tonnen
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PROTOKOLL (Nr. 32) 
BETREFFEND DEN ERWERB VON IMMOBILIEN IN DÄNEMARK 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN — 

VON DEM WUNSCH GELEITET, gewisse besondere Probleme betreffend Dänemark zu regeln — 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Europäische 
Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügt sind: 

Ungeachtet der Verträge kann Dänemark seine geltenden Rechtsvorschriften für den Erwerb von 
Zweitwohnungen beibehalten.
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PROTOKOLL (Nr. 33) 
ZU ARTIKEL 157 DES VERTRAGS ÜBER DIE 
ARBEITSWEISE DER EUROPÄISCHEN UNION 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Europäische 
Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügt sind: 

Im Sinne des Artikels 157 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union gelten Leis
tungen aufgrund eines betrieblichen Systems der sozialen Sicherheit nicht als Entgelt, sofern und 
soweit sie auf Beschäftigungszeiten vor dem 17. Mai 1990 zurückgeführt werden können, außer im 
Fall von Arbeitnehmern oder deren anspruchsberechtigten Angehörigen, die vor diesem Zeitpunkt 
eine Klage bei Gericht oder ein gleichwertiges Verfahren nach geltendem einzelstaatlichen Recht 
anhängig gemacht haben.
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PROTOKOLL (Nr. 34) 
ÜBER DIE SONDERREGELUNG FÜR GRÖNLAND 

Einziger Artikel 

(1) Die Behandlung von der gemeinsamen Fischereimarktorganisation unterliegenden Erzeugnissen 
mit Ursprung in Grönland bei der Einfuhr in die Union erfolgt unter Beachtung der Mechanismen der 
gemeinsamen Marktorganisation frei von Zöllen und Abgaben gleicher Wirkung sowie ohne mengen
mäßige Beschränkungen und Maßnahmen gleicher Wirkung, sofern die aufgrund eines Abkommens 
zwischen der Union und der für Grönland zuständigen Behörde eingeräumten Möglichkeiten des 
Zugangs der Union zu den grönländischen Fischereizonen für die Union zufrieden stellend sind. 

(2) Alle die Einfuhrregelung für die genannten Erzeugnisse betreffenden Maßnahmen einschließlich 
derjenigen zur Einführung dieser Maßnahmen werden nach dem Verfahren des Artikels 43 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union beschlossen.
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PROTOKOLL (Nr. 35) 
ÜBER ARTIKEL 40.3.3 DER VERFASSUNG IRLANDS 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Europäische 
Union, dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union und dem Vertrag zur Gründung 
der Europäischen Atomgemeinschaft beigefügt sind: 

Die Verträge, der Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft sowie die Verträge und 
Akte zur Änderung oder Ergänzung der genannten Verträge berühren nicht die Anwendung des 
Artikels 40.3.3 der irischen Verfassung in Irland.
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PROTOKOLL (Nr. 36) 
ÜBER DIE ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN – 

IN DER ERWÄGUNG, dass zur Regelung des Übergangs von den institutionellen Bestimmungen der 
Verträge, die vor dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon anwendbar sind, zu den Bestimmungen 
des genannten Vertrags Übergangsbestimmungen vorgesehen werden müssen – 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Europäische 
Union, dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union und dem Vertrag zur Gründung 
der Europäischen Atomgemeinschaft beigefügt sind: 

Artikel 1 

In diesem Protokoll bezeichnet der Ausdruck „die Verträge“ den Vertrag über die Europäische Union, 
den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union und den Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Atomgemeinschaft. 

TITEL I 

BESTIMMUNGEN ÜBER DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT 

Artikel 2 

(1) Für den ab Inkrafttreten dieses Artikels verbleibenden Zeitraum der Legislaturperiode 2009- 
2014 werden in Abweichung von Artikel 189 Absatz 2 und Artikel 190 Absatz 2 des Vertrags zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft sowie von Artikel 107 Absatz 2 und Artikel 108 Absatz 
2 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, die zum Zeitpunkt der Wahlen 
zum Europäischen Parlament im Juni 2009 in Kraft waren, sowie in Abweichung von der in 
Artikel 14 Absatz 2 Unterabsatz 1 des Vertrags über die Europäische Union vorgesehenen Anzahl 
der Sitze den bestehenden 736 Sitzen die folgenden 18 Sitze hinzugefügt, wodurch sich die Gesamt
zahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments bis zum Ende der Legislaturperiode 2009-2014 
vorübergehend auf 754 erhöht: 

Bulgarien 1 
Spanien 4 
Frankreich 2 
Italien 1 
Lettland 1 
Malta 1 

Niederlande 1 
Österreich 2 
Polen 1 
Slowenien 1 
Schweden 2 
Vereinigtes Königreich 1 

(2) In Abweichung von Artikel 14 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union benennen 
die betroffenen Mitgliedstaaten die Personen, die die zusätzlichen Sitze nach Absatz 1 einnehmen 
werden, nach ihren innerstaatlichen Rechtsvorschriften und unter der Voraussetzung, dass diese 
Personen in allgemeinen unmittelbaren Wahlen gewählt wurden, und zwar: 

a) in allgemeinen, unmittelbaren Ad-hoc-Wahlen in dem betroffenen Mitgliedstaat gemäß den für die 
Wahlen zum Europäischen Parlament geltenden Bestimmungen,
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b) auf der Grundlage der Ergebnisse der Wahlen zum Europäischen Parlament vom 4. bis 7. Juni 
2009 oder 

c) indem das nationale Parlament des betroffenen Mitgliedstaats die erforderliche Zahl von Mitglie
dern aus seiner Mitte nach dem von dem jeweiligen Mitgliedstaat festgelegten Verfahren benennt. 

(3) Rechtzeitig vor den Wahlen zum Europäischen Parlament 2014 erlässt der Europäische Rat 
nach Artikel 14 Absatz 2 Unterabsatz 2 des Vertrags über die Europäische Union einen Beschluss 
über die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments. 

TITEL II 

BESTIMMUNGEN ÜBER DIE QUALIFIZIERTE MEHRHEIT 

Artikel 3 

(1) Nach Artikel 16 Absatz 4 des Vertrags über die Europäische Union treten die Bestimmungen 
dieses Absatzes und die Bestimmungen des Artikels 238 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union zur Definition der qualifizierten Mehrheit im Europäischen Rat und im Rat 
am 1. November 2014 in Kraft. 

(2) Für den Zeitraum vom 1. November 2014 bis zum 31. März 2017 gilt Folgendes: Ist für eine 
Beschlussfassung eine qualifizierte Mehrheit erforderlich, kann ein Mitglied des Rates beantragen, dass 
die Beschlussfassung mit der qualifizierten Mehrheit nach Absatz 3 erfolgt. In diesem Fall finden die 
Absätze 3 und 4 Anwendung. 

(3) Bis zum 31. Oktober 2014 gelten unbeschadet des Artikels 235 Absatz 1 Unterabsatz 2 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union die nachstehenden Bestimmungen: 

Ist für die Beschlussfassung im Europäischen Rat und im Rat eine qualifizierte Mehrheit erforderlich, 
so werden die Stimmen der Mitglieder wie folgt gewichtet: 

Belgien 12 
Bulgarien 10 
Tschechische Republik 12 
Dänemark 7 
Deutschland 29 
Estland 4 
Irland 7 
Griechenland 12 
Spanien 27 
Frankreich 29 
Italien 29 
Zypern 4 
Lettland 4 
Litauen 7 

Luxemburg 4 
Ungarn 12 
Malta 3 
Niederlande 13 
Österreich 10 
Polen 27 
Portugal 12 
Rumänien 14 
Slowenien 4 
Slowakei 7 
Finnland 7 
Schweden 10 
Vereinigtes Königreich 29 

In den Fällen, in denen Beschlüsse nach den Verträgen auf Vorschlag der Kommission zu fassen sind, 
kommen diese Beschlüsse mit einer Mindestzahl von 255 Stimmen zustande, die die Zustimmung 
der Mehrheit der Mitglieder umfasst. In den anderen Fällen kommen die Beschlüsse mit einer 
Mindestzahl von 255 Stimmen zustande, die die Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der 
Mitglieder umfasst.
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Ein Mitglied des Europäischen Rates oder des Rates kann beantragen, dass beim Erlass eines Rechts
akts des Europäischen Rates oder des Rates mit qualifizierter Mehrheit überprüft wird, ob die Mit
gliedstaaten, die diese qualifizierte Mehrheit bilden, mindestens 62 % der Gesamtbevölkerung der 
Union ausmachen. Falls sich erweist, dass diese Bedingung nicht erfüllt ist, wird der betreffende 
Rechtsakt nicht erlassen. 

(4) Bis zum 31. Oktober 2014 gilt in den Fällen, in denen in Anwendung der Verträge nicht alle 
Mitglieder des Rates stimmberechtigt sind, das heißt in den Fällen, in denen auf die qualifizierte 
Mehrheit nach Artikel 238 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
Bezug genommen wird, als qualifizierte Mehrheit derselbe Anteil der gewogenen Stimmen und 
derselbe Anteil der Anzahl der Mitglieder des Rates sowie gegebenenfalls derselbe Prozentsatz der 
Bevölkerung der betreffenden Mitgliedstaaten wie in Absatz 3 dieses Artikels festgelegt. 

TITEL III 

BESTIMMUNGEN ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNGEN DES RATES 

Artikel 4 

Bis zum Inkrafttreten des Beschlusses nach Artikel 16 Absatz 6 Unterabsatz 1 des Vertrags über die 
Europäische Union kann der Rat in den in den Unterabsätzen 2 und 3 des genannten Absatzes 
vorgesehenen Zusammensetzungen sowie in anderen Zusammensetzungen zusammentreten, deren 
Liste durch einen Beschluss des Rates in seiner Zusammensetzung „Allgemeine Angelegenheiten“ 
festgesetzt wird, der mit einfacher Mehrheit beschließt. 

TITEL IV 

BESTIMMUNGEN ÜBER DIE KOMMISSION EINSCHLIESSLICH DES HOHEN 
VERTRETERS DER UNION FÜR AUSSEN- UND SICHERHEITSPOLITIK 

Artikel 5 

Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon amtierenden Mitglieder der Kommis
sion bleiben bis zum Ende ihrer Amtszeit im Amt. Am Tag der Ernennung des Hohen Vertreters der 
Union für Außen- und Sicherheitspolitik endet jedoch die Amtszeit des Mitglieds, das die gleiche 
Staatsangehörigkeit wie dieser besitzt. 

TITEL V 

BESTIMMUNGEN BETREFFEND DEN GENERALSEKRETÄR DES RATES UND HOHEN 
VERTRETER FÜR DIE GEMEINSAME AUSSEN- UND SICHERHEITSPOLITIK UND DEN 

STELLVERTRETENDEN GENERALSEKRETÄR DES RATES 

Artikel 6 

Die Amtszeit des Generalsekretärs des Rates und Hohen Vertreters für die Gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik sowie des Stellvertretenden Generalsekretärs des Rates endet zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon. Der Rat ernennt seinen Generalsekretär nach Artikel 240 
Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union.
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TITEL VI 

BESTIMMUNGEN ÜBER DIE BERATENDEN EINRICHTUNGEN 

Artikel 7 

Bis zum Inkrafttreten des Beschlusses nach Artikel 301 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union verteilen sich die Mitglieder des Wirtschafts- und Sozialausschusses wie folgt: 

Belgien 12 
Bulgarien 12 
Tschechische Republik 12 
Dänemark 9 
Deutschland 24 
Estland 7 
Irland 9 
Griechenland 12 
Spanien 21 
Frankreich 24 
Italien 24 
Zypern 6 
Lettland 7 
Litauen 9 

Luxemburg 6 
Ungarn 12 
Malta 5 
Niederlande 12 
Österreich 12 
Polen 21 
Portugal 12 
Rumänien 15 
Slowenien 7 
Slowakei 9 
Finnland 9 
Schweden 12 
Vereinigtes Königreich 24 

Artikel 8 

Bis zum Inkrafttreten des Beschlusses nach Artikel 305 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union verteilen sich die Mitglieder des Ausschusses der Regionen wie folgt: 

Belgien 12 
Bulgarien 12 
Tschechische Republik 12 
Dänemark 9 
Deutschland 24 
Estland 7 
Irland 9 
Griechenland 12 
Spanien 21 
Frankreich 24 
Italien 24 
Zypern 6 
Lettland 7 
Litauen 9 

Luxemburg 6 
Ungarn 12 
Malta 5 
Niederlande 12 
Österreich 12 
Polen 21 
Portugal 12 
Rumänien 15 
Slowenien 7 
Slowakei 9 
Finnland 9 
Schweden 12 
Vereinigtes Königreich 24
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TITEL VII 

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN ÜBER DIE VOR DEM INKRAFTTRETEN DES 
VERTRAGS VON LISSABON AUF DER GRUNDLAGE DER TITEL V UND VI DES 
VERTRAGS ÜBER DIE EUROPÄISCHE UNION ANGENOMMENEN RECHTSAKTE 

Artikel 9 

Die Rechtsakte der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, die vor dem Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon auf der Grundlage des Vertrags über die Europäische Union angenommen 
wurden, behalten so lange Rechtswirkung, bis sie in Anwendung der Verträge aufgehoben, für nichtig 
erklärt oder geändert werden. Dies gilt auch für Übereinkommen, die auf der Grundlage des Vertrags 
über die Europäische Union zwischen Mitgliedstaaten geschlossen wurden. 

Artikel 10 

(1) Als Übergangsmaßnahme gilt bezüglich der Befugnisse der Organe bei Rechtsakten der Union 
im Bereich der polizeilichen Zusammenarbeit und der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, die 
vor dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon angenommen wurden, bei Inkrafttreten des genann
ten Vertrags Folgendes: Die Befugnisse der Kommission nach Artikel 258 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union gelten nicht, und die Befugnisse des Gerichtshofs der Europäi
schen Union nach Titel VI des Vertrags über die Europäische Union in der vor dem Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon geltenden Fassung bleiben unverändert, einschließlich in den Fällen, in denen 
sie nach Artikel 35 Absatz 2 des genannten Vertrags über die Europäische Union anerkannt wurden. 

(2) Die Änderung eines in Absatz 1 genannten Rechtsakts hat zur Folge, dass hinsichtlich des 
geänderten Rechtsakts in Bezug auf diejenigen Mitgliedstaaten, für die der geänderte Rechtsakt gilt, 
die in den Verträgen vorgesehenen Befugnisse der in Absatz 1 genannten Organe gelten. 

(3) Die Übergangsmaßnahme nach Absatz 1 tritt auf jeden Fall fünf Jahre nach dem Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon außer Kraft. 

(4) Das Vereinigte Königreich kann dem Rat spätestens sechs Monate vor dem Ende des Über
gangszeitraums nach Absatz 3 mitteilen, dass es hinsichtlich der Rechtsakte nach Absatz 1 die in den 
Verträgen festgelegten Befugnisse der in Absatz 1 genannten Organe nicht anerkennt. Im Falle einer 
solchen Mitteilung durch das Vereinigte Königreich gelten alle Rechtsakte nach Absatz 1 für das 
Vereinigte Königreich nicht mehr ab dem Tag, an dem der Übergangszeitraum nach Absatz 3 endet. 
Dieser Unterabsatz gilt nicht in Bezug auf die geänderten Rechtsakte nach Absatz 2, die für das 
Vereinigte Königreich gelten. 

Der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission die erforderlichen Folge- 
und Übergangsmaßnahmen. Das Vereinigte Königreich nimmt an der Annahme dieses Beschlusses 
nicht teil. Die qualifizierte Mehrheit des Rates bestimmt sich nach Artikel 238 Absatz 3 Buchstabe a 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union. 

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission ferner einen Beschluss 
annehmen, mit dem bestimmt wird, dass das Vereinigte Königreich etwaige unmittelbare finanzielle 
Folgen trägt, die sich zwangsläufig und unvermeidbar daraus ergeben, dass es sich nicht mehr an 
diesen Rechtsakten beteiligt.
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(5) Das Vereinigte Königreich kann dem Rat in der Folge jederzeit mitteilen, dass es sich an 
Rechtsakten beteiligen möchte, die nach Absatz 4 Unterabsatz 1 für das Vereinigte Königreich nicht 
mehr gelten. In diesem Fall finden die einschlägigen Bestimmungen des Protokolls über den in den 
Rahmen der Europäischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand bzw. des Protokolls über die 
Position des Vereinigten Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts Anwendung. In Bezug auf diese Rechtsakte gelten die in den Verträgen festgelegten 
Befugnisse der Organe. Handeln die Organe der Union und das Vereinigte Königreich im Rahmen der 
betreffenden Protokolle, so bemühen sie sich, das größtmögliche Maß an Beteiligung des Vereinigten 
Königreichs am Besitzstand der Union bezüglich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts wiederherzustellen, ohne dass die praktische Funktionsfähigkeit seiner verschiedenen Bestand
teile ernsthaft beeinträchtigt wird, und unter Wahrung von deren Kohärenz.
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PROTOKOLL (Nr. 37) 
ÜBER DIE FINANZIELLEN FOLGEN DES ABLAUFS DES 

EGKS-VERTRAGS UND ÜBER DEN FORSCHUNGSFONDS 
FÜR KOHLE UND STAHL 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN — 

UNTER HINWEIS DARAUF, dass das gesamte Vermögen und alle Verbindlichkeiten der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl zum Stand vom 23. Juli 2002 am 24. Juli 2002 auf die Euro
päische Gemeinschaft übergegangen sind, 

EINGEDENK der Tatsache, dass diese Mittel für die Forschung in Sektoren verwendet werden sollten, 
die mit der Kohle- und Stahlindustrie zusammenhängen, und der sich daraus ergebenden Notwendig
keit, hierfür eine Reihe besonderer Vorschriften vorzusehen — 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Europäische 
Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügt sind: 

Artikel 1 

(1) Der Nettowert dieses Vermögens und dieser Verbindlichkeiten gemäß der Bilanz der EGKS 
vom 23. Juli 2002, vorbehaltlich etwaiger Erhöhungen oder Minderungen infolge der Abwicklungs
vorgänge, gilt als Vermögen für Forschung in Sektoren, die die Kohle- und Stahlindustrie betreffen, 
und erhält die Bezeichnung „EGKS in Abwicklung“. Nach Abschluss der Abwicklung wird dieses 
Vermögen als „Vermögen des Forschungsfonds für Kohle und Stahl“ bezeichnet. 

(2) Die Erträge aus diesem Vermögen, die als „Forschungsfonds für Kohle und Stahl“ bezeichnet 
werden, werden im Einklang mit diesem Protokoll und den auf dieser Grundlage erlassenen Rechts
akten ausschließlich für die außerhalb des Forschungsrahmenprogramms durchgeführten Forschungs
arbeiten in Sektoren, die mit der Kohle- und Stahlindustrie zusammenhängen, verwendet. 

Artikel 2 

Der Rat erlässt gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren und nach Zustimmung des Euro
päischen Parlaments alle für die Durchführung dieses Protokolls erforderlichen Bestimmungen, ein
schließlich der wesentlichen Grundsätze. 

Der Rat erlässt auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments die 
Maßnahmen zur Festlegung der mehrjährigen Finanzleitlinien für die Verwaltung des Vermögens des 
Forschungsfonds für Kohle und Stahl sowie technischer Leitlinien für das Forschungsprogramm des 
Fonds.
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Artikel 3 

Soweit in diesem Protokoll und in den auf der Grundlage dieses Protokolls erlassenen Rechtsakten 
nichts anderes vorgesehen ist, finden die Verträge Anwendung.
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ANHÄNGE
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ANHANG I 

LISTE ZU ARTIKEL 38 DES VERTRAGS ÜBER DIE ARBEITSWEISE DER 
EUROPÄISCHEN UNION 

– 1 – – 2 – 

Nummer des Brüsseler 
Zolltarifschemas 

Warenbezeichnung 

Kapitel 1 Lebende Tiere 

Kapitel 2 Fleisch und genießbarer Schlachtabfall 

Kapitel 3 Fische, Krebstiere und Weichtiere 

Kapitel 4 Milch und Milcherzeugnisse, Vogeleier; natürlicher Honig 

Kapitel 5 

05.04 Därme, Blasen und Mägen von anderen Tieren als Fischen, ganz oder 
geteilt 

05.15 Waren tierischen Ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen; 
nicht lebende Tiere des Kapitels 1 oder 3, ungenießbar 

Kapitel 6 Lebende Pflanzen und Waren des Blumenhandels 

Kapitel 7 Gemüse, Pflanzen, Wurzeln und Knollen, die zu Ernährungszwecken ver
wendet werden 

Kapitel 8 Genießbare Früchte, Schalen von Zitrusfrüchten oder von Melonen 

Kapitel 9 Kaffee, Tee und Gewürze, ausgenommen Mate (Position 09.03) 

Kapitel 10 Getreide 

Kapitel 11 Müllereierzeugnisse, Malz; Stärke; Kleber, Inulin 

Kapitel 12 Ölsaaten und ölhaltige Früchte; verschiedene Samen und Früchte; Pflan
zen zum Gewerbe- oder Heilgebrauch, Stroh und Futter 

Kapitel 13 

ex 13.03 Pektin 

Kapitel 15 

15.01 Schweineschmalz; Geflügelfett, ausgepresst oder ausgeschmolzen 

15.02 Talg von Rindern, Schafen oder Ziegen, roh oder ausgeschmolzen, ein
schließlich Premier Jus 

15.03 Schmalzstearin; Oleostearin; Schmalzöl, Oleomargarine und Talgöl, weder 
emulgiert, vermischt noch anders verarbeitet 

15.04 Fette und Öle von Fischen oder Meeressäugetieren, auch raffiniert 

15.07 Fette pflanzliche Öle, flüssig oder fest, roh, gereinigt oder raffiniert 

15.12 Tierische und pflanzliche Fette und Öle, gehärtet, auch raffiniert, jedoch 
nicht weiter verarbeitet
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– 1 – – 2 – 

Nummer des Brüsseler 
Zolltarifschemas 

Warenbezeichnung 

15.13 Margarine, Kunstspeisefett und andere genießbare verarbeitete Fette 

15.17 Rückstände aus der Verarbeitung von Fettstoffen oder von tierischen oder 
pflanzlichen Wachsen 

Kapitel 16 Zubereitungen von Fleisch, Fischen, Krebstieren und Weichtieren 

Kapitel 17 

17.01 Rüben- und Rohrzucker, fest 

17.02 Andere Zucker; Sirupe; Kunsthonig, auch mit natürlichem Honig ver
mischt; Zucker und Melassen, karamellisiert 

17.03 Melassen, auch entfärbt 

17.05 (*) Zucker, Sirupe und Melassen, aromatisiert oder gefärbt (einschließlich 
Vanille- und Vanillinzucker), ausgenommen Fruchtsäfte mit beliebigem 
Zusatz von Zucker 

Kapitel 18 

18.01 Kakaobohnen, auch Bruch, roh oder geröstet 

18.02 Kakaoschalen, Kakaohäutchen und anderer Kakaoabfall 

Kapitel 20 Zubereitungen von Gemüse, Küchenkräutern, Früchten und anderen 
Pflanzen oder Pflanzenteilen 

Kapitel 22 

22.04 Traubenmost, teilweise vergoren, auch ohne Alkohol stummgemacht 

22.05 Wein aus frischen Weintrauben; mit Alkohol stummgemachter Most aus 
frischen Weintrauben 

22.07 Apfelwein, Birnenwein, Met und andere gegorene Getränke 

ex 22.08 (*) 

ex 22.09 (*) 

Äthylalkohol und Sprit, vergällt und unvergällt, mit einem beliebigen 
Äthylalkoholgehalt, hergestellt aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die 
in Anhang I aufgeführt sind (ausgenommen Branntwein, Likör und an
dere alkoholische Getränke, zusammengesetzte alkoholische Zubereitun
gen – Essenzen – zur Herstellung von Getränken) 

ex 22.10 (*) Speiseessig 

Kapitel 23 Rückstände und Abfälle der Lebensmittelindustrie; zubereitetes Futter 

Kapitel 24 

24.01 Tabak, unverarbeitet; Tabakabfälle 

Kapitel 45 

45.01 Naturkork, unbearbeitet, und Korkabfälle; Korkschrot, Korkmehl
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– 1 – – 2 – 

Nummer des Brüsseler 
Zolltarifschemas 

Warenbezeichnung 

Kapitel 54 

54.01 Flachs, roh, geröstet, geschwungen, gehechelt oder anders bearbeitet, je
doch nicht versponnen; Werg und Abfälle (einschließlich Reißspinnstoff) 

Kapitel 57 

57.01 Hanf (Cannabis sativa), roh, geröstet, geschwungen, gehechelt oder anders 
bearbeitet, jedoch nicht versponnen; Werg und Abfälle (einschließlich 
Reißspinnstoff) 

(*) Position eingefügt gemäß Artikel 1 der Verordnung Nr. 7a des Rates der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft vom 18.12.1959 (ABl. 7 vom 30.1.1961, S. 71/61).
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ANHANG II 

ÜBERSEEISCHE LÄNDER UND HOHEITSGEBIETE, AUF WELCHE DER VIERTE TEIL 
DES VERTRAGS ÜBER DIE ARBEITSWEISE DER EUROPÄISCHEN UNION 

ANWENDUNG FINDET 

— Grönland 

— Neukaledonien und Nebengebiete 

— Französisch-Polynesien 

— Französische Süd- und Antarktisgebiete 

— Wallis und Futuna 

— Mayotte 

— St. Pierre und Miquelon 

— Aruba 

— Niederländische Antillen: 

— Bonaire 

— Curaçao 

— Saba 

— Sint Eustatius 

— Sint Maarten 

— Anguilla 

— Kaimaninseln 

— Falklandinseln 

— Südgeorgien und südliche Sandwichinseln 

— Montserrat 

— Pitcairn 

— St. Helena und Nebengebiete 

— Britisches Antarktis-Territorium 

— Britisches Territorium im Indischen Ozean 

— Turks- und Caicosinseln 

— Britische Jungferninseln 

— Bermuda
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ERKLÄRUNGEN 

ZUR SCHLUSSAKTE DER REGIERUNGSKONFERENZ, 

die den am 13. Dezember 2007 unterzeichneten Vertrag von Lissabon angenommen hat
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A. ERKLÄRUNGEN ZU BESTIMMUNGEN DER VERTRÄGE 

1. Erklärung zur Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, die rechtsverbindlich ist, bekräftigt die 
Grundrechte, die durch die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten garantiert werden und die sich aus den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen 
der Mitgliedstaaten ergeben. 

Die Charta dehnt weder den Geltungsbereich des Unionsrechts über die Zuständigkeiten der Union 
hinaus aus noch begründet sie neue Zuständigkeiten oder neue Aufgaben für die Union, und sie 
ändert nicht die in den Verträgen festgelegten Zuständigkeiten und Aufgaben. 

2. Erklärung zu Artikel 6 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union 

Die Konferenz kommt überein, dass der Beitritt der Union zur Europäischen Konvention zum Schutz 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten unter Bedingungen erfolgen sollte, die es gestatten, die 
Besonderheiten der Rechtsordnung der Union zu wahren. In diesem Zusammenhang stellt die 
Konferenz fest, dass der Gerichtshof der Europäischen Union und der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte in einem regelmäßigen Dialog stehen; dieser Dialog könnte beim Beitritt der Union 
zu dieser Konvention intensiviert werden. 

3. Erklärung zu Artikel 8 des Vertrags über die Europäische Union 

Die Union trägt der besonderen Lage der Länder mit geringer territorialer Ausdehnung Rechnung, die 
spezifische Nachbarschaftsbeziehungen zur Union unterhalten. 

4. Erklärung zur Zusammensetzung des Europäischen Parlaments 

Der zusätzliche Sitz im Europäischen Parlament wird Italien zugewiesen. 

5. Erklärung zur politischen Einigung des Europäischen Rates über den 
Entwurf eines Beschlusses über die Zusammensetzung des Europäischen 

Parlaments 

Der Europäische Rat wird seine politische Zustimmung zum überarbeiteten Entwurf eines Beschlusses 
über die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments in der Legislaturperiode 2009-2014 auf der 
Grundlage des Vorschlags des Europäischen Parlaments erteilen.
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6. Erklärung zu Artikel 15 Absätze 5 und 6, Artikel 17 Absätze 6 und 7 
und Artikel 18 des Vertrags über die Europäische Union 

Bei der Auswahl der Personen, die das Amt des Präsidenten des Europäischen Rates, des Präsidenten 
der Kommission und des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik ausüben 
sollen, ist gebührend zu berücksichtigen, dass die geografische und demografische Vielfalt der Union 
und ihrer Mitgliedstaaten angemessen geachtet werden muss. 

7. Erklärung zu Artikel 16 Absatz 4 des Vertrags über die Europäische 
Union und zu Artikel 238 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union 

Die Konferenz erklärt, dass der Beschluss über die Anwendung des Artikels 16 Absatz 4 des Vertrags 
über die Europäische Union und des Artikels 238 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union vom Rat am Tag der Unterzeichnung des Vertrags von Lissabon angenommen 
wird und am Tag des Inkrafttretens jenes Vertrags in Kraft tritt. Der entsprechende Beschlussentwurf 
ist nachstehend wiedergegeben: 

Entwurf eines Beschlusses des Rates 

über die Anwendung des Artikels 16 Absatz 4 des Vertrags über die Europäische 
Union und des Artikels 238 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union zwischen dem 1. November 2014 und dem 31. März 2017 
einerseits und ab dem 1. April 2017 andererseits 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Es sollten Bestimmungen erlassen werden, die einen reibungslosen Übergang von der Regelung 
für die Beschlussfassung des Rates mit qualifizierter Mehrheit, die in Artikel 3 Absatz 3 des 
Protokolls über die Übergangsbestimmungen festgelegt ist und die bis zum 31. Oktober 2014 
weiterhin gelten wird, zu der in Artikel 16 Absatz 4 des Vertrags über die Europäische Union 
und Artikel 238 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
vorgesehenen Abstimmungsregelung gewährleisten, die ab dem 1. November 2014 gelten 
wird, einschließlich – während eines Übergangszeitraums bis zum 31. März 2017 – der 
besonderen Bestimmungen gemäß Artikel 3 Absatz 2 des genannten Protokolls. 

(2) Der Rat wird auch in Zukunft alles daran setzen, die demokratische Legitimierung der mit 
qualifizierter Mehrheit angenommenen Rechtsakte zu erhöhen —
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BESCHLIESST: 

Abschnitt 1 

Für die Zeit vom 1. November 2014 bis zum 31. März 2017 anwendbare Bestimmungen 

Artikel 1 

Für die Zeit vom 1. November 2014 bis zum 31. März 2017 gilt Folgendes: Wenn Mitglieder des 
Rates, die 

a) mindestens drei Viertel der Bevölkerung oder 

b) mindestens drei Viertel der Anzahl der Mitgliedstaaten 

vertreten, die für die Bildung einer Sperrminorität erforderlich sind, wie sie sich aus der Anwendung 
von Artikel 16 Absatz 4 Unterabsatz 1 des Vertrags über die Europäische Union oder Artikel 238 
Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ergibt, erklären, dass sie die 
Annahme eines Rechtsakts durch den Rat mit qualifizierter Mehrheit ablehnen, so wird die Frage vom 
Rat erörtert. 

Artikel 2 

Der Rat wird im Verlauf dieser Erörterungen alles in seiner Macht Stehende tun, um innerhalb einer 
angemessenen Zeit und unbeschadet der durch das Unionsrecht vorgeschriebenen zwingenden Fristen 
eine zufrieden stellende Lösung für die von den Mitgliedern des Rates nach Artikel 1 vorgebrachten 
Anliegen zu finden. 

Artikel 3 

Zu diesem Zweck unternimmt der Präsident des Rates mit Unterstützung der Kommission unter 
Einhaltung der Geschäftsordnung des Rates alle erforderlichen Schritte, um im Rat eine breitere 
Einigungsgrundlage zu ermöglichen. Die Mitglieder des Rates unterstützen ihn hierbei. 

Abschnitt 2 

Ab dem 1. April 2017 anwendbare Bestimmungen 

Artikel 4 

Ab dem 1. April 2017 gilt Folgendes: Wenn Mitglieder des Rates, die 

a) mindestens 55 % der Bevölkerung oder 

b) mindestens 55 % der Anzahl der Mitgliedstaaten
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vertreten, die für die Bildung einer Sperrminorität erforderlich sind, wie sie sich aus der Anwendung 
von Artikel 16 Absatz 4 Unterabsatz 1 des Vertrags über die Europäische Union oder Artikel 238 
Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ergibt, erklären, dass sie die 
Annahme eines Rechtsakts durch den Rat mit qualifizierter Mehrheit ablehnen, so wird die Frage vom 
Rat erörtert. 

Artikel 5 

Der Rat wird im Verlauf dieser Erörterungen alles in seiner Macht Stehende tun, um innerhalb einer 
angemessenen Zeit und unbeschadet der durch das Unionsrecht vorgeschriebenen zwingenden Fristen 
eine zufrieden stellende Lösung für die von den Mitgliedern des Rates nach Artikel 4 vorgebrachten 
Anliegen zu finden. 

Artikel 6 

Zu diesem Zweck unternimmt der Präsident des Rates mit Unterstützung der Kommission unter 
Einhaltung der Geschäftsordnung des Rates alle erforderlichen Schritte, um im Rat eine breitere 
Einigungsgrundlage zu ermöglichen. Die Mitglieder des Rates unterstützen ihn hierbei. 

Abschnitt 3 

Inkrafttreten des Beschlusses 

Artikel 7 

Dieser Beschluss tritt am Tag des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon in Kraft. 

8. Erklärung zu den praktischen Maßnahmen, die zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon in Bezug auf den Vorsitz im 

Europäischen Rat und im Rat „Auswärtige Angelegenheiten“ zu ergreifen 
sind 

Für den Fall, dass der Vertrag von Lissabon nach dem 1. Januar 2009 in Kraft tritt, ersucht die 
Konferenz die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, der zu jenem Zeitpunkt den halbjährlich 
wechselnden Vorsitz im Rat wahrnimmt, einerseits und die Persönlichkeit, die zum Präsidenten des 
Europäischen Rats gewählt wird, sowie die Persönlichkeit, die zum Hohen Vertreter der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik ernannt wird, andererseits, in Absprache mit dem nachfolgenden 
halbjährlichen Vorsitz die konkreten Maßnahmen zu ergreifen, die erforderlich sind, damit der 
Übergang in Bezug auf die sachbezogenen und die organisatorischen Aspekte der Ausübung des 
Vorsitzes im Europäischen Rat und im Rat „Auswärtige Angelegenheiten“ reibungslos erfolgen kann.
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9. Erklärung zu Artikel 16 Absatz 9 des Vertrags über die Europäische 
Union betreffend den Beschluss des Europäischen Rates über die Ausübung 

des Vorsitzes im Rat 

Die Konferenz erklärt, dass der Rat nach der Unterzeichnung des Vertrags von Lissabon umgehend 
mit der Ausarbeitung des Beschlusses zur Festlegung der Verfahren für die Anwendung des 
Beschlusses über die Ausübung des Vorsitzes im Rat beginnen und innerhalb von sechs Monaten 
zu einer politischen Einigung gelangen sollte. Ein Entwurf für einen Beschluss des Europäischen 
Rates, der am Tag des Inkrafttretens jenes Vertrags angenommen wird, ist nachstehend 
wiedergegeben: 

Entwurf eines Beschlusses des Europäischen Rates 

über die Ausübung des Vorsitzes im Rat 

Artikel 1 

(1) Der Vorsitz im Rat außer in der Zusammensetzung „Auswärtige Angelegenheiten“ wird von 
zuvor festgelegten Gruppen von drei Mitgliedstaaten für einen Zeitraum von 18 Monaten 
wahrgenommen. Diese Gruppen werden in gleichberechtigter Rotation der Mitgliedstaaten unter 
Berücksichtigung ihrer Verschiedenheit und des geografischen Gleichgewichts innerhalb der Union 
zusammengestellt. 

(2) Jedes Mitglied der Gruppe nimmt den Vorsitz in allen Zusammensetzungen des Rates außer in 
der Zusammensetzung „Auswärtige Angelegenheiten“ im Wechsel für einen Zeitraum von sechs 
Monaten wahr. Die anderen Mitglieder der Gruppe unterstützen den Vorsitz auf der Grundlage 
eines gemeinsamen Programms bei all seinen Aufgaben. Die Mitglieder der Gruppe können 
untereinander alternative Regelungen beschließen. 

Artikel 2 

Der Vorsitz im Ausschuss der Ständigen Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten wird von 
einem Vertreter des Mitgliedstaats wahrgenommen, der den Vorsitz im Rat in der Zusammensetzung 
„Allgemeine Angelegenheiten“ innehat. 

Der Vorsitz im Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee wird von einem Vertreter des Hohen 
Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik wahrgenommen. 

Der Vorsitz in den vorbereitenden Gremien des Rates in seinen verschiedenen Zusammensetzungen 
außer in der Zusammensetzung „Auswärtige Angelegenheiten“ wird von dem Mitglied der Gruppe 
wahrgenommen, das den Vorsitz in der entsprechenden Zusammensetzung des Rates führt, sofern 
nach Artikel 4 nichts anderes beschlossen wird. 

Artikel 3 

Der Rat in der Zusammensetzung „Allgemeine Angelegenheiten“ sorgt im Rahmen einer 
Mehrjahresplanung in Zusammenarbeit mit der Kommission für die Kohärenz und die Kontinuität 
der Arbeiten des Rates in seinen verschiedenen Zusammensetzungen. Die den Vorsitz 
wahrnehmenden Mitgliedstaaten treffen mit Unterstützung des Generalsekretariats des Rates alle 
für die Organisation und den reibungslosen Ablauf der Arbeiten des Rates erforderlichen 
Vorkehrungen.
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Artikel 4 

Der Rat erlässt einen Beschluss mit Bestimmungen zur Anwendung dieses Beschlusses. 

10. Erklärung zu Artikel 17 des Vertrags über die Europäische Union 

Die Konferenz ist der Auffassung, dass die Kommission, wenn ihr nicht mehr Staatsangehörige aller 
Mitgliedstaaten angehören, besonders beachten sollte, dass in den Beziehungen zu allen 
Mitgliedstaaten vollständige Transparenz gewährleistet sein muss. Dementsprechend sollte die 
Kommission enge Verbindungen zu allen Mitgliedstaaten unterhalten, unabhängig davon, ob einer 
ihrer Staatsangehörigen Mitglied der Kommission ist, und in diesem Zusammenhang besonders 
beachten, dass Informationen mit allen Mitgliedstaaten geteilt und alle Mitgliedstaaten konsultiert 
werden müssen. 

Die Konferenz ist ferner der Auffassung, dass die Kommission alle notwendigen Maßnahmen 
ergreifen sollte, um sicherzustellen, dass die politischen, sozialen und wirtschaftlichen 
Gegebenheiten in allen Mitgliedstaaten, auch in Mitgliedstaaten, die kein Kommissionsmitglied 
stellen, in vollem Umfang berücksichtigt werden. Dabei sollte durch geeignete organisatorische 
Vorkehrungen auch gewährleistet werden, dass der Standpunkt dieser Mitgliedstaaten berücksichtigt 
wird. 

11. Erklärung zu Artikel 17 Absätze 6 und 7 des Vertrags über die 
Europäische Union 

Die Konferenz ist der Auffassung, dass das Europäische Parlament und der Europäische Rat im 
Einklang mit den Verträgen gemeinsam für den reibungslosen Ablauf des Prozesses, der zur Wahl 
des Präsidenten der Europäischen Kommission führt, verantwortlich sind. Vertreter des Europäischen 
Parlaments und des Europäischen Rates werden daher vor dem Beschluss des Europäischen Rates die 
erforderlichen Konsultationen in dem Rahmen durchführen, der als am besten geeignet erachtet wird. 
Nach Artikel 17 Absatz 7 Unterabsatz 1 betreffen diese Konsultationen das Profil der Kandidaten für 
das Amt des Präsidenten der Kommission unter Berücksichtigung der Wahlen zum Europäischen 
Parlament. Die Einzelheiten dieser Konsultationen können zu gegebener Zeit einvernehmlich 
zwischen dem Europäischen Parlament und dem Europäischen Rat festgelegt werden. 

12. Erklärung zu Artikel 18 des Vertrags über die Europäische Union 

(1) Die Konferenz erklärt, dass bei den Vorbereitungsarbeiten zur Ernennung des Hohen Vertreters 
der Union für Außen- und Sicherheitspolitik gemäß Artikel 18 des Vertrags über die Europäische 
Union und Artikel 5 des Protokolls über die Übergangsbestimmungen, die am Tag des Inkrafttretens 
des Vertrags von Lissabon erfolgen soll, geeignete Kontakte zum Europäischen Parlament erfolgen 
werden; die Amtszeit des Hohen Vertreters wird am selben Tag beginnen und bis zum Ende der 
Amtszeit der an diesem Tag amtierenden Kommission dauern. 

(2) Des Weiteren erinnert die Konferenz daran, dass die Ernennung desjenigen Hohen Vertreters 
der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, dessen Amtszeit im November 2009 zum gleichen 
Zeitpunkt wie die Amtszeit der nächsten Kommission beginnen und dieselbe Dauer wie diese haben 
wird, nach den Artikeln 17 und 18 des Vertrags über die Europäische Union erfolgen wird.
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13. Erklärung zur Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 

Die Konferenz unterstreicht, dass die Bestimmungen des Vertrags über die Europäische Union 
betreffend die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, einschließlich der Schaffung des Amts 
des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und der Errichtung eines 
Auswärtigen Dienstes, weder die derzeit bestehenden Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten für die 
Formulierung und Durchführung ihrer Außenpolitik noch ihre nationale Vertretung in Drittländern 
und internationalen Organisationen berühren. 

Die Konferenz erinnert außerdem daran, dass die Bestimmungen über die Gemeinsame Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik den besonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik der 
Mitgliedstaaten unberührt lassen. 

Sie hebt hervor, dass die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten nach wie vor durch die 
Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen und insbesondere durch die 
Hauptverantwortung des Sicherheitsrats und seiner Mitglieder für die Wahrung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit gebunden sind. 

14. Erklärung zur Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 

Zusätzlich zu den in Artikel 24 Absatz 1 des Vertrags über die Europäische Union genannten 
besonderen Regeln und Verfahren betont die Konferenz, dass die Bestimmungen zur 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, einschließlich zum Hohen Vertreter der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik und zum Auswärtigen Dienst, die bestehenden Rechtsgrundlagen, 
die Zuständigkeiten und Befugnisse der einzelnen Mitgliedstaaten in Bezug auf die Formulierung 
und die Durchführung ihrer Außenpolitik, ihre nationalen diplomatischen Dienste, ihre 
Beziehungen zu Drittländern und ihre Beteiligung an internationalen Organisationen, einschließlich 
der Mitgliedschaft eines Mitgliedstaats im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, nicht berühren. 

Die Konferenz stellt ferner fest, dass der Kommission durch die Bestimmungen zur Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik keine neuen Befugnisse zur Einleitung von Beschlüssen übertragen 
werden und dass diese Bestimmungen die Rolle des Europäischen Parlaments nicht erweitern. 

Die Konferenz erinnert außerdem daran, dass die Bestimmungen über die Gemeinsame Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik den besonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik der 
Mitgliedstaaten unberührt lassen. 

15. Erklärung zu Artikel 27 des Vertrags über die Europäische Union 

Die Konferenz erklärt, dass der Generalsekretär des Rates und Hohe Vertreter für die Gemeinsame 
Außen- und Sicherheitspolitik, die Kommission und die Mitgliedstaaten die Vorarbeiten zur 
Errichtung des Europäischen Auswärtigen Dienstes einleiten sollten, sobald der Vertrag von 
Lissabon unterzeichnet worden ist.
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16. Erklärung zu Artikel 55 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union 

Die Konferenz ist der Auffassung, dass die Möglichkeit der Erstellung von Übersetzungen der 
Verträge in den Sprachen nach Artikel 55 Absatz 2 zur Verwirklichung des Ziels beiträgt, den 
Reichtum der kulturellen und sprachlichen Vielfalt der Union im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 
Unterabsatz 4 zu wahren. Sie bekräftigt diesbezüglich, dass die Union großen Wert auf die 
kulturelle Vielfalt Europas legt und diesen und anderen Sprachen weiterhin besondere Bedeutung 
beimessen wird. 

Die Konferenz empfiehlt, dass die Mitgliedstaaten, die von der in Artikel 55 Absatz 2 vorgesehenen 
Möglichkeit Gebrauch machen möchten, dem Rat innerhalb von sechs Monaten nach der 
Unterzeichnung des Vertrags von Lissabon die Sprache bzw. Sprachen mitteilen, in die die 
Verträge übersetzt werden sollen. 

17. Erklärung zum Vorrang 

Die Konferenz weist darauf hin, dass die Verträge und das von der Union auf der Grundlage der 
Verträge gesetzte Recht im Einklang mit der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union unter den in dieser Rechtsprechung festgelegten Bedingungen Vorrang vor 
dem Recht der Mitgliedstaaten haben. 

Darüber hinaus hat die Konferenz beschlossen, dass das Gutachten des Juristischen Dienstes des Rates 
zum Vorrang in der Fassung des Dokuments 11197/07 (JUR 260) dieser Schlussakte beigefügt wird: 

„Gutachten des Juristischen Dienstes des Rates 

vom 22. Juni 2007 

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist der Vorrang des EG-Rechts einer der Grundpfeiler des 
Gemeinschaftsrechts. Dem Gerichtshof zufolge ergibt sich dieser Grundsatz aus der Besonderheit der 
Europäischen Gemeinschaft. Zum Zeitpunkt des ersten Urteils im Rahmen dieser ständigen Rechtsprechung 
(Rechtssache 6/64, Costa gegen ENEL, 15. Juli 1964 ( 1 )) war dieser Vorrang im Vertrag nicht erwähnt. Dies 
ist auch heute noch der Fall. Die Tatsache, dass der Grundsatz dieses Vorrangs nicht in den künftigen Vertrag 
aufgenommen wird, ändert nichts an seiner Existenz und an der bestehenden Rechtsprechung des Gerichtshofs.“ 

___________ 
( 1 ) „Aus (…) folgt, dass dem vom Vertrag geschaffenen, somit aus einer autonomen Rechtsquelle fließenden Recht wegen dieser seiner 

Eigenständigkeit keine wie immer gearteten innerstaatlichen Rechtsvorschriften vorgehen können, wenn ihm nicht sein Charakter als 
Gemeinschaftsrecht aberkannt und wenn nicht die Rechtsgrundlage der Gemeinschaft selbst in Frage gestellt werden soll.“ 

18. Erklärung zur Abgrenzung der Zuständigkeiten 

Die Konferenz unterstreicht, dass gemäß dem in dem Vertrag über die Europäische Union und dem 
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union vorgesehenen System der Aufteilung der 
Zuständigkeiten zwischen der Union und den Mitgliedstaaten alle der Union nicht in den 
Verträgen übertragenen Zuständigkeiten bei den Mitgliedstaaten verbleiben.
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Übertragen die Verträge der Union für einen bestimmten Bereich eine mit den Mitgliedstaaten geteilte 
Zuständigkeit, so nehmen die Mitgliedstaaten ihre Zuständigkeit wahr, sofern und soweit die Union 
ihre Zuständigkeit nicht ausgeübt hat oder entschieden hat, diese nicht mehr auszuüben. Der 
letztgenannte Fall ist gegeben, wenn die zuständigen Organe der Union beschließen, einen 
Gesetzgebungsakt aufzuheben, insbesondere um die ständige Einhaltung der Grundsätze der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit besser sicherzustellen. Der Rat kann die Kommission auf 
Initiative eines oder mehrerer seiner Mitglieder (Vertreter der Mitgliedstaaten) gemäß Artikel 241 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auffordern, Vorschläge für die Aufhebung 
eines Gesetzgebungsakts zu unterbreiten. Die Konferenz begrüßt, dass die Kommission erklärt, sie 
werde solchen Aufforderungen besondere Beachtung schenken. 

Ebenso können die Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten im Rahmen einer 
Regierungskonferenz gemäß dem ordentlichen Änderungsverfahren nach Artikel 48 Absätze 2 bis 
5 des Vertrags über die Europäische Union eine Änderung der Verträge, auf denen die Union beruht, 
einschließlich einer Ausweitung oder Verringerung der der Union in diesen Verträgen übertragenen 
Zuständigkeiten, beschließen. 

19. Erklärung zu Artikel 8 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union 

Die Konferenz ist sich darüber einig, dass die Union bei ihren allgemeinen Bemühungen, 
Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern zu beseitigen, in den verschiedenen Politikbereichen 
darauf hinwirken wird, jede Art der häuslichen Gewalt zu bekämpfen. Die Mitgliedstaaten sollten alle 
erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um solche strafbaren Handlungen zu verhindern und zu 
ahnden sowie die Opfer zu unterstützen und zu schützen. 

20. Erklärung zu Artikel 16 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union 

Die Konferenz erklärt, dass immer dann, wenn Bestimmungen über den Schutz personenbezogener 
Daten, die auf der Grundlage von Artikel 16 zu erlassen sind, direkte Auswirkungen auf die nationale 
Sicherheit haben könnten, dieser Umstand gebührend zu berücksichtigen ist. Sie weist darauf hin, 
dass die derzeit geltenden Rechtsvorschriften (siehe insbesondere Richtlinie 95/46/EG) besondere 
Ausnahmeregelungen hierzu enthalten. 

21. Erklärung zum Schutz personenbezogener Daten im Bereich der 
justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen und der polizeilichen Zusammenarbeit 

Die Konferenz erkennt an, dass es sich aufgrund des spezifischen Charakters der Bereiche justizielle 
Zusammenarbeit in Strafsachen und polizeiliche Zusammenarbeit als erforderlich erweisen könnte, in 
diesen Bereichen spezifische, auf Artikel 16 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union gestützte Vorschriften über den Schutz personenbezogener Daten und den freien 
Datenverkehr zu erlassen.
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22. Erklärung zu den Artikeln 48 und 79 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 

Die Konferenz geht davon aus, dass den Interessen des betroffenen Mitgliedstaats gebührend 
Rechnung getragen wird, wenn ein Entwurf eines Gesetzgebungsakts nach Artikel 79 Absatz 2 – 
wie in Artikel 48 Absatz 2 dargelegt – wichtige Aspekte, wie den Geltungsbereich, die Kosten oder 
die Finanzstruktur des Systems der sozialen Sicherheit eines Mitgliedstaats verletzen oder das 
finanzielle Gleichgewicht dieses Systems beeinträchtigen würde. 

23. Erklärung zu Artikel 48 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union 

Die Konferenz verweist darauf, dass der Europäische Rat in diesem Fall nach Artikel 15 Absatz 4 des 
Vertrags über die Europäische Union im Konsens entscheidet. 

24. Erklärung zur Rechtspersönlichkeit der Europäischen Union 

Die Konferenz bestätigt, dass der Umstand, dass die Europäische Union Rechtspersönlichkeit hat, die 
Union keinesfalls ermächtigt, über die ihr von den Mitgliedstaaten in den Verträgen übertragenen 
Zuständigkeiten hinaus gesetzgeberisch tätig zu sein oder über diese Zuständigkeiten hinaus zu 
handeln. 

25. Erklärung zu den Artikeln 75 und 215 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 

Die Konferenz weist darauf hin, dass die Achtung der Grundrechte und -freiheiten es insbesondere 
erforderlich macht, dass der Rechtsschutz der betreffenden Einzelpersonen oder Einheiten gebührend 
berücksichtigt wird. Zu diesem Zweck und zur Gewährleistung einer gründlichen gerichtlichen 
Prüfung von Beschlüssen, durch die Einzelpersonen oder Einheiten restriktiven Maßnahmen 
unterworfen werden, müssen diese Beschlüsse auf klaren und eindeutigen Kriterien beruhen. Diese 
Kriterien müssen auf die Besonderheiten der jeweiligen restriktiven Maßnahme zugeschnitten sein. 

26. Erklärung zur Nichtbeteiligung eines Mitgliedstaats an einer auf den 
Dritten Teil Titel V des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union gestützten Maßnahme 

Die Konferenz erklärt, dass der Rat in dem Fall, dass ein Mitgliedstaat entscheidet, sich nicht an einer 
auf den Dritten Teil Titel V des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union gestützten 
Maßnahme zu beteiligen, eine eingehende Erörterung über die möglichen Implikationen und 
Auswirkungen der Nichtbeteiligung dieses Mitgliedstaats an dieser Maßnahme führen wird. 

Außerdem kann jeder Mitgliedstaat die Kommission ersuchen, die Lage auf der Grundlage des 
Artikels 116 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu prüfen. 

Die vorstehenden Absätze berühren nicht die Möglichkeit für einen Mitgliedstaat, den Europäischen 
Rat mit dieser Frage zu befassen.

DE C 326/348 Amtsblatt der Europäischen Union 26.10.2012



27. Erklärung zu Artikel 85 Absatz 1 Unterabsatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 

Nach Auffassung der Konferenz sollten die Verordnungen nach Artikel 85 Absatz 1 Unterabsatz 2 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union den nationalen Vorschriften und 
Verfahrensweisen im Zusammenhang mit der Einleitung strafrechtlicher Ermittlungsmaßnahmen 
Rechnung tragen. 

28. Erklärung zu Artikel 98 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union 

Die Konferenz stellt fest, dass Artikel 98 nach der gegenwärtigen Praxis anzuwenden ist. Die 
Formulierung „Maßnahmen (…), soweit sie erforderlich sind, um die wirtschaftlichen Nachteile 
auszugleichen, die der Wirtschaft bestimmter, von der Teilung Deutschlands betroffener Gebiete 
der Bundesrepublik aus dieser Teilung entstehen“ wird im Einklang mit der geltenden 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union ausgelegt. 

29. Erklärung zu Artikel 107 Absatz 2 Buchstabe c des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 

Die Konferenz stellt fest, dass Artikel 107 Absatz 2 Buchstabe c im Einklang mit der geltenden 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union zur Anwendbarkeit dieser Bestimmungen 
auf die Beihilfen für bestimmte, durch die frühere Teilung Deutschlands beeinträchtigte Gebiete der 
Bundesrepublik Deutschland auszulegen ist. 

30. Erklärung zu Artikel 126 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union 

In Bezug auf Artikel 126 bekräftigt die Konferenz, dass die Wirtschafts- und Haushaltspolitik der 
Union und der Mitgliedstaaten auf die beiden fundamentalen Ziele ausgerichtet ist, das 
Wachstumspotenzial zu steigern und eine solide Haushaltslage zu gewährleisten. Der Stabilitäts- 
und Wachstumspakt ist ein wichtiges Instrument für die Verwirklichung dieser Ziele. 

Die Konferenz bekennt sich erneut zu den Bestimmungen über den Stabilitäts- und Wachstumspakt 
als Rahmen für die Koordinierung der Haushaltspolitik in den Mitgliedstaaten. 

Die Konferenz bekräftigt, dass sich mit einem auf Regeln beruhenden System am besten 
gewährleisten lässt, dass die Verpflichtungen tatsächlich eingehalten und alle Mitgliedstaaten gleich 
behandelt werden. 

In diesem Zusammenhang erneuert die Konferenz ferner ihr Bekenntnis zu den Zielen der 
Lissabonner Strategie: Schaffung von Arbeitsplätzen, Strukturreformen und sozialer Zusammenhalt. 

Die Union strebt ein ausgewogenes Wirtschaftswachstum und Preisstabilität an. Deshalb muss die 
Wirtschafts- und Haushaltspolitik in Zeiten schwachen Wirtschaftswachstums die entsprechenden
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Prioritäten in Bezug auf Wirtschaftsreformen, Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und Steigerung der 
privaten Investitionen und des privaten Verbrauchs setzen. Dies sollte in der Ausrichtung der 
Haushaltsbeschlüsse auf Ebene der Mitgliedstaaten und der Union zum Ausdruck kommen, 
insbesondere dadurch, dass die öffentlichen Einnahmen und Ausgaben umgeschichtet werden, 
wobei die Haushaltsdisziplin nach den Verträgen und dem Stabilitäts- und Wachstumspakt zu 
wahren ist. 

Die haushalts- und wirtschaftspolitischen Herausforderungen, vor denen die Mitgliedstaaten stehen, 
unterstreichen die Bedeutung einer soliden Haushaltspolitik während des gesamten Konjunkturzyklus. 

Die Konferenz kommt überein, dass die Mitgliedstaaten Phasen der wirtschaftlichen Erholung aktiv 
nutzen sollten, um die öffentlichen Finanzen zu konsolidieren und ihre Haushaltslage zu verbessern. 
Das Ziel ist dabei, in Zeiten günstiger Konjunktur schrittweise einen Haushaltsüberschuss zu 
erreichen, um in Zeiten der konjunkturellen Abschwächung über den nötigen Spielraum zu 
verfügen und so zur langfristigen Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen beizutragen. 

Die Mitgliedstaaten sehen etwaigen Vorschlägen der Kommission und weiteren Beiträgen der 
Mitgliedstaaten zu der Frage, wie die Umsetzung des Stabilitäts- und Wachstumspakts verstärkt 
und klarer gestaltet werden kann, mit Interesse entgegen. Die Mitgliedstaaten werden die 
notwendigen Maßnahmen zur Steigerung des Wachstumspotenzials ihrer Wirtschaft treffen. Hierzu 
könnte auch eine bessere Abstimmung der Wirtschaftspolitik beitragen. Diese Erklärung greift 
künftigen Beratungen über den Stabilitäts- und Wachstumspakt nicht vor. 

31. Erklärung zu Artikel 156 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union 

Die Konferenz bestätigt, dass die in Artikel 156 aufgeführten Politikbereiche im Wesentlichen in die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen. Die auf Unionsebene nach diesem Artikel zu ergreifenden 
Förder- und Koordinierungsmaßnahmen haben ergänzenden Charakter. Sie dienen der Stärkung der 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und nicht der Harmonisierung einzelstaatlicher 
Systeme. Die in den einzelnen Mitgliedstaaten bestehenden Garantien und Gepflogenheiten 
hinsichtlich der Verantwortung der Sozialpartner bleiben unberührt. 

Diese Erklärung berührt nicht die Bestimmungen der Verträge, einschließlich im Sozialbereich, mit 
denen der Union Zuständigkeiten übertragen werden. 

32. Erklärung zu Artikel 168 Absatz 4 Buchstabe c des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 

Die Konferenz erklärt, dass die nach Artikel 168 Absatz 4 Buchstabe c zu erlassenden Maßnahmen 
den gemeinsamen Sicherheitsanliegen Rechnung tragen und auf die Festlegung hoher Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards gerichtet sein müssen, wenn aufgrund nationaler Standards, die den 
Binnenmarkt berühren, andernfalls ein hohes Gesundheitsschutzniveau nicht erreicht werden könnte.
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33. Erklärung zu Artikel 174 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union 

Die Konferenz vertritt die Auffassung, dass die Bezugnahme auf Inselregionen in Artikel 174 auch für 
Inselstaaten insgesamt gelten kann, sofern die notwendigen Kriterien erfüllt sind. 

34. Erklärung zu Artikel 179 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union 

Die Konferenz ist sich darüber einig, dass die Tätigkeit der Union auf dem Gebiet der Forschung und 
technologischen Entwicklung den grundsätzlichen Ausrichtungen und Entscheidungen in der 
Forschungspolitik der Mitgliedstaaten angemessen Rechnung tragen wird. 

35. Erklärung zu Artikel 194 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union 

Die Konferenz ist der Auffassung, dass Artikel 194 das Recht der Mitgliedstaaten unberührt lässt, 
Bestimmungen zu erlassen, die für die Gewährleistung ihrer Energieversorgung unter den 
Bedingungen des Artikels 347 erforderlich sind. 

36. Erklärung zu Artikel 218 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union über die Aushandlung und den Abschluss internationaler Übereinkünfte 

betreffend den Raum der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts durch die Mitgliedstaaten 

Die Konferenz bestätigt, dass die Mitgliedstaaten Übereinkünfte mit Drittländern oder internationalen 
Organisationen in den Bereichen des Dritten Teils Titel V Kapitel 3, 4 und 5 aushandeln und 
schließen können, sofern diese Übereinkünfte mit dem Unionsrecht im Einklang stehen. 

37. Erklärung zu Artikel 222 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union 

Unbeschadet der Maßnahmen der Union zur Erfüllung ihrer Verpflichtung zur Solidarität gegenüber 
einem Mitgliedstaat, der von einem Terroranschlag, einer Naturkatastrophe oder einer vom Menschen 
verursachten Katastrophe betroffen ist, zielt keine der Bestimmungen des Artikels 222 darauf ab, das 
Recht eines anderen Mitgliedstaats zu beeinträchtigen, die am besten geeigneten Mittel zur Erfüllung 
seiner Verpflichtung zur Solidarität gegenüber dem betreffenden Mitgliedstaat zu wählen.
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38. Erklärung zu Artikel 252 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union zur Zahl der Generalanwälte des Gerichtshofs 

Die Konferenz erklärt, dass der Rat, wenn der Gerichtshof gemäß Artikel 252 Absatz 1 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union beantragt, die Zahl der Generalanwälte um drei zu 
erhöhen (elf anstelle von acht), einstimmig eine solche Erhöhung beschließen wird. 

Für diesen Fall ist sich die Konferenz darin einig, dass Polen einen ständigen Generalanwalt stellen 
wird, wie dies bereits für Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und das Vereinigte Königreich der 
Fall ist, und nicht länger am Rotationssystem teilnehmen wird, wobei das bestehende 
Rotationssystem dann die Rotation von fünf anstelle von drei Generalanwälten beinhalten wird. 

39. Erklärung zu Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union 

Die Konferenz nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission beabsichtigt, bei der Ausarbeitung ihrer 
Entwürfe für delegierte Rechtsakte im Bereich der Finanzdienstleistungen nach ihrer üblichen 
Vorgehensweise weiterhin von den Mitgliedstaaten benannte Experten zu konsultieren. 

40. Erklärung zu Artikel 329 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union 

Die Konferenz erklärt, dass die Mitgliedstaaten, die einen Antrag auf Begründung einer Verstärkten 
Zusammenarbeit stellen, angeben können, ob sie bereits in diesem Stadium beabsichtigen, 
Artikel 333 über die Ausdehnung der Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit anzuwenden 
oder ob sie das ordentliche Gesetzgebungsverfahren in Anspruch nehmen möchten. 

41. Erklärung zu Artikel 352 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union 

Die Konferenz erklärt, dass die in Artikel 352 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union enthaltene Bezugnahme auf die Ziele der Union die in Artikel 3 Absätze 2 
und 3 des Vertrags über die Europäische Union festgelegten Ziele sowie die Ziele des Artikels 3 
Absatz 5 des genannten Vertrags hinsichtlich des auswärtigen Handelns nach dem Fünften Teil des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union betrifft. Es ist daher ausgeschlossen, dass auf 
Artikel 352 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union gestützte Maßnahmen 
ausschließlich Ziele nach Artikel 3 Absatz 1 des Vertrags über die Europäische Union verfolgen. 
In diesem Zusammenhang stellt die Konferenz fest, dass gemäß Artikel 31 Absatz 1 des Vertrags 
über die Europäische Union im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik keine 
Gesetzgebungsakte erlassen werden dürfen.
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42. Erklärung zu Artikel 352 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union 

Die Konferenz unterstreicht, dass nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union Artikel 352 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
integrierender Bestandteil einer auf dem Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung beruhenden 
institutionellen Ordnung ist und daher keine Grundlage dafür bieten kann, den Bereich der 
Unionsbefugnisse über den allgemeinen Rahmen hinaus auszudehnen, der sich aus der Gesamtheit 
der Bestimmungen der Verträge und insbesondere der Bestimmungen ergibt, die die Aufgaben und 
Tätigkeiten der Union festlegen. Dieser Artikel kann jedenfalls nicht als Rechtsgrundlage für den 
Erlass von Bestimmungen dienen, die der Sache nach, gemessen an ihren Folgen, auf eine Änderung 
der Verträge ohne Einhaltung des hierzu in den Verträgen vorgesehenen Verfahrens hinausliefen. 

43. Erklärung zu Artikel 355 Absatz 6 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union 

Die Hohen Vertragsparteien kommen überein, dass der Europäische Rat nach Artikel 355 Absatz 6 
einen Beschluss im Hinblick auf die Änderung des Status von Mayotte gegenüber der Union erlassen 
wird, um dieses Gebiet zu einem Gebiet in äußerster Randlage im Sinne des Artikels 355 Absatz 1 
und des Artikels 349 zu machen, wenn die französischen Behörden dem Europäischen Rat und der 
Kommission mitteilen, dass die jüngste Entwicklung des internen Status der Insel dies gestattet.
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B. ERKLÄRUNGEN ZU DEN DEN VERTRÄGEN BEIGEFÜGTEN PROTOKOLLEN 

44. Erklärung zu Artikel 5 des Protokolls über den in den Rahmen der 
Europäischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand 

Die Konferenz stellt fest, dass ein Mitgliedstaat, der nach Artikel 5 Absatz 2 des Protokolls über den 
in den Rahmen der Europäischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand mitgeteilt hat, dass er 
sich nicht an einem Vorschlag oder einer Initiative beteiligen möchte, die betreffende Mitteilung vor 
der Annahme der auf dem Schengen-Besitzstand aufbauenden Maßnahme jederzeit zurückziehen 
kann. 

45. Erklärung zu Artikel 5 Absatz 2 des Protokolls über den in den 
Rahmen der Europäischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand 

Die Konferenz erklärt, dass der Rat, wenn das Vereinigte Königreich bzw. Irland ihm mitteilt, sich 
nicht an einer Maßnahme beteiligen zu wollen, die auf einen Teil des Schengen-Besitzstands aufbaut, 
an dem sich das Vereinigte Königreich bzw. Irland beteiligt, eine eingehende Erörterung der 
möglichen Auswirkungen der Nichtbeteiligung des betreffenden Mitgliedstaats an der betreffenden 
Maßnahme führen wird. Die Erörterung im Rat soll im Lichte der Angaben der Kommission zu dem 
Verhältnis zwischen dem Vorschlag und dem Schengen-Besitzstand geführt werden. 

46. Erklärung zu Artikel 5 Absatz 3 des Protokolls über den in den 
Rahmen der Europäischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand 

Die Konferenz weist darauf hin, dass die Kommission, falls der Rat nach einer ersten vertieften 
Erörterung der Frage keinen Beschluss fasst, dem Rat einen geänderten Vorschlag im Hinblick auf 
eine weitere vertiefte Überprüfung durch den Rat, die innerhalb von vier Monaten vorzunehmen ist, 
vorlegen kann. 

47. Erklärung zu Artikel 5 Absätze 3, 4 und 5 des Protokolls über den in 
den Rahmen der Europäischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand 

Die Konferenz stellt fest, dass in den Bedingungen, die in dem Beschluss nach Artikel 5 Absätze 3, 4 
oder 5 des Protokolls über den in den Rahmen der Europäischen Union einbezogenen Schengen- 
Besitzstand festzulegen sind, vorgesehen werden kann, dass der betreffende Mitgliedstaat etwaige 
unmittelbare finanzielle Folgen zu tragen hat, die sich zwangsläufig und unvermeidbar daraus 
ergeben, dass er sich an dem in einem Beschluss des Rates nach Artikel 4 des genannten 
Protokolls aufgeführten Besitzstand in seiner Gesamtheit oder in Teilen nicht mehr beteiligt.
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48. Erklärung zu dem Protokoll über die Position Dänemarks 

Die Konferenz nimmt zur Kenntnis, dass Dänemark in Bezug auf Rechtsakte, die vom Rat allein oder 
gemeinsam mit dem Europäischen Parlament zu erlassen sind und sowohl Bestimmungen enthalten, 
die auf Dänemark anwendbar sind, als auch Bestimmungen, die auf Dänemark nicht anwendbar sind, 
da sie sich auf eine Rechtsgrundlage stützen, für die Teil I des Protokolls über die Position Dänemarks 
gilt, erklärt, dass es nicht von seinem Stimmrecht Gebrauch machen wird, um den Erlass von 
Bestimmungen zu verhindern, die nicht auf Dänemark anwendbar sind. 

Die Konferenz nimmt darüber hinaus zur Kenntnis, dass Dänemark auf der Grundlage seiner 
Erklärung zu Artikel 222 erklärt, dass Dänemarks Beteiligung an Maßnahmen oder Rechtsakten 
nach Artikel 222 im Einklang mit Teil I und Teil II des Protokolls über die Position Dänemarks 
erfolgen wird. 

49. Erklärung betreffend Italien 

Die Konferenz nimmt zur Kenntnis, dass das Protokoll betreffend Italien, das 1957 dem Vertrag zur 
Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft beigefügt war, in der bei der Annahme des 
Vertrags über die Europäische Union geänderten Fassung Folgendes vorsah: 

„DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN — 

VON DEM WUNSCH GELEITET, gewisse besondere Probleme betreffend Italien zu regeln – 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die diesem Vertrag als Anhang beigefügt 
sind: 

DIE MITGLIEDSTAATEN DER GEMEINSCHAFT 

NEHMEN ZUR KENNTNIS, dass sich die italienische Regierung mit der Durchführung eines 
Zehnjahresplans zur wirtschaftlichen Ausweitung befasst, durch den die strukturellen Unterschiede 
der italienischen Volkswirtschaft ausgeglichen werden sollen, und zwar insbesondere durch die 
Ausrüstung der weniger entwickelten Gebiete Süditaliens und der italienischen Inseln sowie durch 
die Schaffung neuer Arbeitsplätze zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit; 

WEISEN DARAUF HIN, dass die Grundsätze und die Ziele dieses Plans der italienischen Regierung 
von Organisationen für internationale Zusammenarbeit, deren Mitglieder sie sind, berücksichtigt und 
gebilligt wurden; 

ERKENNEN AN, dass die Erreichung der Ziele des italienischen Plans in ihrem gemeinsamen Interesse 
liegt; 

KOMMEN ÜBEREIN, den Organen der Gemeinschaft die Anwendung aller in diesem Vertrag 
vorgesehenen Mittel und Verfahren zu empfehlen, insbesondere durch eine angemessene 
Verwendung der Mittel der Europäischen Investitionsbank und des Europäischen Sozialfonds der 
italienischen Regierung die Erfüllung dieser Aufgabe zu erleichtern;
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SIND DER AUFFASSUNG, dass die Organe der Gemeinschaft bei der Anwendung dieses Vertrags 
berücksichtigen müssen, dass die italienische Volkswirtschaft in den kommenden Jahren erheblichen 
Belastungen ausgesetzt sein wird, und dass gefährliche Spannungen, namentlich in der 
Zahlungsbilanz oder im Beschäftigungsstand, durch welche die Anwendung dieses Vertrags in 
Italien in Frage gestellt werden könnte, zu vermeiden sind; 

ERKENNEN insbesondere AN, dass im Falle der Anwendung der Artikel 109h und 109i darauf zu 
achten ist, dass bei den Maßnahmen, um welche die italienische Regierung ersucht wird, die 
Durchführung ihres Plans zur wirtschaftlichen Ausweitung und zur Hebung des Lebensstandards 
der Bevölkerung gesichert bleibt.“ 

50. Erklärung zu Artikel 10 des Protokolls über die 
Übergangsbestimmungen 

Die Konferenz ersucht das Europäische Parlament, den Rat und die Kommission, sich im Rahmen 
ihrer jeweiligen Befugnisse zu bemühen, in geeigneten Fällen und nach Möglichkeit innerhalb der in 
Artikel 10 Absatz 3 des Protokolls über die Übergangsbestimmungen genannten Frist von fünf 
Jahren Rechtsakte zu erlassen, mit denen die in Artikel 10 Absatz 1 jenes Protokolls genannten 
Rechtsakte geändert oder ersetzt werden.

DE C 326/356 Amtsblatt der Europäischen Union 26.10.2012



C. ERKLÄRUNGEN VON MITGLIEDSTAATEN 

51. Erklärung des Königreichs Belgien zu den nationalen Parlamenten 

Belgien erklärt, dass aufgrund seines Verfassungsrechts sowohl das Abgeordnetenhaus und der Senat 
des Bundesparlaments als auch die Parlamente der Gemeinschaften und Regionen – je nach den von 
der Union ausgeübten Befugnissen – als Bestandteil des Systems des nationalen Parlaments oder als 
Kammern des nationalen Parlaments handeln. 

52. Erklärung des Königreichs Belgien, der Republik Bulgarien, der 
Bundesrepublik Deutschland, der Hellenischen Republik, des Königreichs 
Spanien, der Italienischen Republik, der Republik Zypern, der Republik 

Litauen, des Großherzogtums Luxemburg, der Republik Ungarn, der 
Republik Malta, der Republik Österreich, der Portugiesischen Republik, 

Rumäniens, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik zu den 
Symbolen der Europäischen Union 

Belgien, Bulgarien, Deutschland, Griechenland, Spanien, Italien, Zypern, Litauen, Luxemburg, Ungarn, 
Malta, Österreich, Portugal, Rumänien, Slowenien und die Slowakei erklären, dass die Flagge mit 
einem Kreis von zwölf goldenen Sternen auf blauem Hintergrund, die Hymne aus der „Ode an die 
Freude“ der Neunten Symphonie von Ludwig van Beethoven, der Leitspruch „In Vielfalt geeint“, der 
Euro als Währung der Europäischen Union und der Europatag am 9. Mai für sie auch künftig als 
Symbole die Zusammengehörigkeit der Menschen in der Europäischen Union und ihre 
Verbundenheit mit dieser zum Ausdruck bringen. 

53. Erklärung der Tschechischen Republik zur Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union 

1. Die Tschechische Republik erinnert daran, dass die Bestimmungen der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union für die Organe und Einrichtungen der Europäischen Union gelten, wobei das 
Subsidiaritätsprinzip und die Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen der Europäischen Union und 
ihren Mitgliedstaaten, wie sie in der Erklärung (Nr. 18) zur Abgrenzung der Zuständigkeiten 
bekräftigt wird, gebührend zu beachten sind. Die Tschechische Republik betont, dass die 
Bestimmungen der Charta ausschließlich dann für die Mitgliedstaaten gelten, wenn diese 
Unionsrecht durchführen, nicht aber, wenn sie vom Unionsrecht unabhängige nationale 
Rechtsvorschriften erlassen und durchführen. 

2. Die Tschechische Republik hebt ferner hervor, dass die Charta den Geltungsbereich des 
Unionsrechts nicht ausdehnt und auch keine neuen Zuständigkeiten für die Union begründet. 
Weder begrenzt sie den Geltungsbereich der nationalen Rechtsvorschriften noch beschneidet sie 
die derzeitigen Zuständigkeiten der nationalen Regierungen auf diesem Gebiet.
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3. Die Tschechische Republik betont, dass in der Charta Grundrechte und Grundsätze, wie sie sich 
aus den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten ergeben, anerkannt werden und 
diese Grundrechte und Grundsätze somit im Einklang mit diesen Überlieferungen auszulegen sind. 

4. Die Tschechische Republik betont ferner, dass keine Bestimmung dieser Charta als eine 
Einschränkung oder Verletzung der Menschenrechte und Grundfreiheiten ausgelegt werden darf, 
die in dem jeweiligen Anwendungsbereich durch das Recht der Union und durch die 
internationalen Übereinkünfte, bei denen die Union oder alle Mitgliedstaaten Vertragsparteien sind, 
darunter insbesondere die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, sowie durch die Verfassungen der Mitgliedstaaten anerkannt werden. 

54. Erklärung der Bundesrepublik Deutschland, Irlands, der Republik 
Ungarn, der Republik Österreich und des Königreichs Schweden 

Deutschland, Irland, Ungarn, Österreich und Schweden stellen fest, dass die zentralen Bestimmungen 
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft seit seinem Inkrafttreten in ihrer 
Substanz nicht geändert worden sind und aktualisiert werden müssen. Daher unterstützen sie den 
Gedanken einer Konferenz der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten, die so rasch wie 
möglich einberufen werden sollte. 

55. Erklärung des Königreichs Spanien und des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland 

Die Verträge gelten für Gibraltar als ein europäisches Gebiet, dessen auswärtige Beziehungen ein 
Mitgliedstaat wahrnimmt. Dies bringt jedoch keine Änderungen der jeweiligen Standpunkte der 
betreffenden Mitgliedstaaten mit sich. 

56. Erklärung Irlands zu Artikel 3 des Protokolls über die Position des 
Vereinigten Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, der 

Sicherheit und des Rechts 

Irland bekräftigt sein Bekenntnis zur Union als einem Raum der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts, in dem die Grundrechte und die verschiedenen Rechtsordnungen und -traditionen der 
Mitgliedstaaten geachtet werden und der den Bürgerinnen und Bürgern ein hohes Sicherheitsniveau 
bietet. 

Dementsprechend bekundet Irland seine feste Absicht, sein Recht nach Artikel 3 des Protokolls über 
die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts, sich an der Annahme von Maßnahmen nach dem Dritten Teil Titel V 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu beteiligen, im größten Umfang 
wahrzunehmen, der ihm möglich erscheint. 

Irland wird sich insbesondere im größtmöglichen Umfang an Maßnahmen im Bereich der 
polizeilichen Zusammenarbeit beteiligen.
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Ferner weist Irland erneut darauf hin, dass es gemäß Artikel 8 des Protokolls dem Rat schriftlich 
mitteilen kann, dass die Bestimmungen des Protokolls nicht mehr für Irland gelten sollen. Irland 
beabsichtigt, die Funktionsweise dieser Regelungen innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon zu überprüfen. 

57. Erklärung der Italienischen Republik zur Zusammensetzung des 
Europäischen Parlaments 

Italien stellt fest, dass sich nach den Artikeln 10 und 14 des Vertrags über die Europäische Union das 
Europäische Parlament aus Vertretern der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger zusammensetzt, 
deren Vertretung degressiv proportional gestaltet ist. 

Italien stellt ferner fest, dass nach Artikel 9 des Vertrags über die Europäische Union und des Artikels 
20 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union Unionsbürger ist, wer 
die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt. 

Italien ist daher der Auffassung dass, unbeschadet des Beschlusses zur Legislaturperiode 2009-2014, 
jeder vom Europäischen Rat auf Initiative des Europäischen Parlaments und mit seiner Zustimmung 
angenommene Beschluss zur Festlegung der Zusammensetzung des Europäischen Parlaments die in 
Artikel 14 Absatz 2 Unterabsatz 1 niedergelegten Grundsätze beachten muss. 

58. Erklärung der Republik Lettland, der Republik Ungarn und der 
Republik Malta zur Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung in 

den Verträgen 

Unbeschadet der in den Verträgen enthaltenen vereinheitlichten Schreibweise des Namens der 
einheitlichen Währung der Europäischen Union, wie sie auf den Banknoten und Münzen 
erscheint, erklären Lettland, Ungarn und Malta, dass die Schreibweise des Namens der 
einheitlichen Währung – einschließlich ihrer abgeleiteten Formen, die in der lettischen, der 
ungarischen und der maltesischen Sprachfassung der Verträge benutzt werden – keine 
Auswirkungen auf die geltenden Regeln der lettischen, der ungarischen und der maltesischen 
Sprache hat. 

59. Erklärung des Königreichs der Niederlande zu Artikel 312 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

Das Königreich der Niederlande wird einem Beschluss nach Artikel 312 Absatz 2 Unterabsatz 2 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zustimmen, sobald im Rahmen der 
Überprüfung des Beschlusses nach Artikel 311 Absatz 3 jenes Vertrags für die Niederlande eine 
zufrieden stellende Lösung für ihre in Bezug auf den Haushalt der Union äußerst nachteilige Position 
als Nettozahler gefunden wurde.
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60. Erklärung des Königreichs der Niederlande zu Artikel 355 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

Das Königreich der Niederlande erklärt, dass eine Initiative für einen Beschluss nach Artikel 355 
Absatz 6, die auf eine Änderung des Status der Niederländischen Antillen und/oder Arubas 
gegenüber der Union abzielt, nur auf der Grundlage eines Beschlusses vorgelegt wird, der im 
Einklang mit dem Status des Königreichs der Niederlande gefasst worden ist. 

61. Erklärung der Republik Polen zur Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union 

Die Charta berührt in keiner Weise das Recht der Mitgliedstaaten, in den Bereichen der öffentlichen 
Sittlichkeit, des Familienrechts sowie des Schutzes der Menschenwürde und der Achtung der 
körperlichen und moralischen Unversehrtheit Recht zu setzen. 

62. Erklärung der Republik Polen zu dem Protokoll über die Anwendung 
der Charta der Grundrechte der Europäischen Union auf Polen und das 

Vereinigte Königreich 

Polen erklärt, dass es in Anbetracht der Tradition der sozialen Bewegung der „Solidarność“ und ihres 
bedeutenden Beitrags zur Erkämpfung von Sozial- und Arbeitnehmerrechten die im Recht der 
Europäischen Union niedergelegten Sozial- und Arbeitnehmerrechte und insbesondere die in 
Titel IV der Charta der Grundrechte der Europäischen Union bekräftigten Sozial- und 
Arbeitnehmerrechte uneingeschränkt achtet. 

63. Erklärung des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland zur Definition des Begriffs „Staatsangehöriger“ 

In Bezug auf die Verträge und den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft sowie 
alle Rechtsakte, die aus diesen Verträgen abgeleitet werden oder durch diese Verträge weiter in Kraft 
bleiben, bekräftigt das Vereinigte Königreich seine Erklärung vom 31. Dezember 1982 über die 
Definition des Begriffs „Staatsangehöriger“ mit der Ausnahme, dass die „Bürger der 'British 
Dependent Territories'“ als „Bürger der 'British overseas territories'“ zu verstehen sind. 

64. Erklärung des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland über das Wahlrecht für die Wahlen zum Europäischen Parlament 

Das Vereinigte Königreich stellt fest, dass durch Artikel 14 des Vertrags über die Europäische Union 
und andere Bestimmungen der Verträge nicht die Grundlagen des Wahlrechts für die Wahlen zum 
Europäischen Parlament geändert werden sollen.
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65. Erklärung des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland zu Artikel 75 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union 

Das Vereinigte Königreich unterstützt voll und ganz entschiedene Maßnahmen im Hinblick auf die 
Festlegung finanzieller Sanktionen, die der Verhütung und Bekämpfung von Terrorismus und damit 
verbundener Aktivitäten dienen. Das Vereinigte Königreich erklärt daher, dass es beabsichtigt, sein 
Recht nach Artikel 3 des Protokolls über die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands 
hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts wahrzunehmen und sich an der 
Annahme aller Vorschläge zu beteiligen, die im Rahmen von Artikel 75 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union vorgelegt werden.
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ÜBEREINSTIMMUNGSTABELLEN (*) 

Vertrag über die Europäische Union 

Bisherige Nummerierung des Vertrags über die 
Europäische Union 

Neue Nummerierung des Vertrags über die 
Europäische Union 

TITEL I – GEMEINSAME BESTIMMUNGEN TITEL I – GEMEINSAME BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 Artikel 1 

Artikel 2 

Artikel 2 Artikel 3 

Artikel 3 (aufgehoben) ( 1 ) 

Artikel 4 

Artikel 5 ( 2 ) 

Artikel 4 (aufgehoben) ( 3 ) 

Artikel 5 (aufgehoben) ( 4 ) 

Artikel 6 Artikel 6 

Artikel 7 Artikel 7 

Artikel 8 

TITEL II – BESTIMMUNGEN ZUR ÄNDERUNG 
DES VERTRAGS ZUR GRÜNDUNG DER EU
ROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT 
IM HINBLICK AUF DIE GRÜNDUNG DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 

TITEL II – BESTIMMUNGEN ÜBER DIE DE
MOKRATISCHEN GRUNDSÄTZE 

Artikel 8 (aufgehoben) ( 5 ) Artikel 9 

Artikel 10 ( 6 ) 

( 1 ) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 7 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) und Artikel 13 Absatz 1 sowie Artikel 21 Absatz 3 Unterabsatz 2 des Vertrags über die 
Europäische Union (EUV). 

( 2 ) Ersetzt Artikel 5 des Vertrags über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV). 
( 3 ) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 15 EUV. 
( 4 ) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 13 Absatz 2 EUV. 
( 5 ) Artikel 8 EUV in der Fassung vor dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon (im Folgenden „bishe

riger EUV“) enthielt Vorschriften zur Änderung des EGV. Die in diesem Artikel enthaltenen Änderungen 
wurden in den EGV eingefügt und Artikel 8 wird aufgehoben. Unter seiner Nummer wird eine neue 
Bestimmung eingefügt. 

( 6 ) Absatz 4 ersetzt im Wesentlichen Artikel 191 Absatz 1 EGV.
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Bisherige Nummerierung des Vertrags über die 
Europäische Union 

Neue Nummerierung des Vertrags über die 
Europäische Union 

Artikel 11 

Artikel 12 

TITEL III – BESTIMMUNGEN ZUR ÄNDE
RUNG DES VERTRAGS ÜBER DIE GRÜN
DUNG DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 
FÜR KOHLE UND STAHL 

TITEL III – BESTIMMUNGEN ÜBER DIE OR
GANE 

Artikel 9 (aufgehoben) ( 7 ) Artikel 13 

Artikel 14 ( 8 ) 

Artikel 15 ( 9 ) 

Artikel 16 ( 10 ) 

Artikel 17 ( 11 ) 

Artikel 18 

Artikel 19 ( 12 ) 

TITEL IV – BESTIMMUNGEN ZUR ÄNDE
RUNG DES VERTRAGS ZUR GRÜNDUNG 
DER EUROPÄISCHEN ATOMGEMEINSCHAFT 

TITEL IV – BESTIMMUNGEN ÜBER EINE 
VERSTÄRKTE ZUSAMMENARBEIT 

Artikel 10 (aufgehoben) ( 13 ) 
Artikel 27a bis 27e (ersetzt) 
Artikel 40 bis 40b (ersetzt) 
Artikel 43 bis 45 (ersetzt) 

Artikel 20 ( 14 ) 

( 7 ) Artikel 9 des bisherigen EUV enthielt Vorschriften zur Änderung des Vertrags über die Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Der EGKS-Vertrag trat am 23. Juli 2002 außer Kraft. 
Artikel 9 wird aufgehoben und unter seiner Nummer wird eine andere Bestimmung eingefügt. 

( 8 ) — Die Absätze 1 und 2 ersetzen im Wesentlichen Artikel 189 EGV. 
— Die Absätze 1 bis 3 ersetzen im Wesentlichen Artikel 190 Absätze 1 bis 3 EGV. 
— Absatz 1 ersetzt im Wesentlichen Artikel 192 Absatz 1 EGV. 
— Absatz 4 ersetzt im Wesentlichen Artikel 197 Absatz 1 EGV. 

( 9 ) Ersetzt im Wesentlichen Artikel 4 des bisherigen EUV. 
( 10 ) — Absatz 1 ersetzt im Wesentlichen Artikel 202 erster und zweiter Gedankenstrich EGV. 

— Die Absätze 2 und 9 ersetzen im Wesentlichen Artikel 203 EGV. 
— Die Absätze 4 und 5 ersetzen im Wesentlichen Artikel 205 Absätze 2 und 4 EGV. 

( 11 ) — Absatz 1 ersetzt im Wesentlichen Artikel 211 EGV. 
— Die Absätze 3 und 7 ersetzen im Wesentlichen Artikel 214 EGV. 
— Absatz 6 ersetzt im Wesentlichen Artikel 217 Absätze 1, 3 und 4 EGV. 

( 12 ) — Ersetzt im Wesentlichen Artikel 220 EGV. 
— Absatz 2 Unterabsatz 1 ersetzt im Wesentlichen Artikel 221 Absatz 1 EGV. 

( 13 ) Artikel 10 des bisherigen EUV enthielt Vorschriften zur Änderung des Vertrags zur Gründung der 
Europäischen Atomgemeinschaft. Die in diesem Artikel enthaltenen Änderungen wurden in den 
Euratom-Vertrag eingefügt und Artikel 10 wird aufgehoben. Unter seiner Nummer wird eine andere 
Bestimmung eingefügt. 

( 14 ) Ersetzt auch die Artikel 11 und 11a EGV.
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UNION UND BESONDERE BESTIMMUNGEN 
ÜBER DIE GEMEINSAME AUSSEN- UND SI
CHERHEITSPOLITIK 

Kapitel 1 – Allgemeine Bestimmungen über das 
auswärtige Handeln der Union 

Artikel 21 

Artikel 22 

Kapitel 2 – Besondere Bestimmungen über die 
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 

Abschnitt 1 – Gemeinsame Bestimmungen 

Artikel 23 

Artikel 11 Artikel 24 

Artikel 12 Artikel 25 

Artikel 13 Artikel 26 

Artikel 27 

Artikel 14 Artikel 28 

Artikel 15 Artikel 29 

Artikel 22 (umgestellt) Artikel 30 

Artikel 23 (umgestellt) Artikel 31 

Artikel 16 Artikel 32 

Artikel 17 (umgestellt) Artikel 42 

Artikel 18 Artikel 33 

Artikel 19 Artikel 34 

Artikel 20 Artikel 35 

Artikel 21 Artikel 36 

Artikel 22 (umgestellt) Artikel 30 

Artikel 23 (umgestellt) Artikel 31 

Artikel 24 Artikel 37
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Artikel 25 Artikel 38 

Artikel 39 

Artikel 47 (umgestellt) Artikel 40 

Artikel 26 (aufgehoben) 

Artikel 27 (aufgehoben) 

Artikel 27a (ersetzt) ( 15 ) Artikel 20 

Artikel 27b (ersetzt) ( 15 ) Artikel 20 

Artikel 27c (ersetzt) ( 15 ) Artikel 20 

Artikel 27d (ersetzt) ( 15 ) Artikel 20 

Artikel 27e (ersetzt) ( 15 ) Artikel 20 

Artikel 28 Artikel 41 

Abschnitt 2 – Bestimmungen über die ge
meinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

Artikel 17 (umgestellt) Artikel 42 

Artikel 43 

Artikel 44 

Artikel 45 

Artikel 46 

TITEL VI – BESTIMMUNGEN ÜBER DIE POLI
ZEILICHE UND JUSTIZIELLE ZUSAMMEN
ARBEIT IN STRAFSACHEN (aufgehoben) ( 16 ) 

Artikel 29 (ersetzt) ( 17 ) 

Artikel 30 (ersetzt) ( 18 ) 

Artikel 31 (ersetzt) ( 19 ) 

( 15 ) Die Artikel 27a bis 27e des bisherigen EUV über die Verstärkte Zusammenarbeit werden auch durch 
die Artikel 326 bis 334 AEUV ersetzt. 

( 16 ) Die Bestimmungen des Titels VI des bisherigen EUV über die polizeiliche und justizielle Zusammen
arbeit in Strafsachen werden ersetzt durch die Bestimmungen des Dritten Teils, Titel V, Kapitel 1, 4 
und 5 AEUV. 

( 17 ) Ersetzt durch Artikel 67 AEUV. 
( 18 ) Ersetzt durch die Artikel 87 und 88 AEUV. 
( 19 ) Ersetzt durch die Artikel 82, 83 und 85 AEUV.
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Artikel 32 (ersetzt) ( 20 ) 

Artikel 33 (ersetzt) ( 21 ) 

Artikel 34 (aufgehoben) 

Artikel 35 (aufgehoben) 

Artikel 36 (ersetzt) ( 22 ) 

Artikel 37 (aufgehoben) 

Artikel 38 (aufgehoben) 

Artikel 39 (aufgehoben) 

Artikel 40 (ersetzt) ( 23 ) Artikel 20 

Artikel 40a (ersetzt) ( 23 ) Artikel 20 

Artikel 40b (ersetzt) ( 23 ) Artikel 20 

Artikel 41 (aufgehoben) 

Artikel 42 (aufgehoben) 

TITEL VII – BESTIMMUNGEN ÜBER EINE 
VERSTÄRKTE ZUSAMMENARBEIT (ersetzt) ( 24 ) 

Titel IV – DIE FREIZÜGIGKEIT, DER FREIE 
DIENSTLEISTUNGS- UND KAPITALVERKEHR 

Artikel 43 (ersetzt) ( 24 ) Artikel 20 

Artikel 43a (ersetzt) ( 24 ) Artikel 20 

Artikel 43b (ersetzt) ( 24 ) Artikel 20 

Artikel 44 (ersetzt) ( 24 ) Artikel 20 

Artikel 44a (ersetzt) ( 24 ) Artikel 20 

Artikel 45 (ersetzt) ( 24 ) Artikel 20 

TITEL VIII – SCHLUSSBESTIMMUNGEN TITEL VI – SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 46 (aufgehoben) 

Artikel 47 

( 20 ) Ersetzt durch Artikel 89 AEUV. 
( 21 ) Ersetzt durch Artikel 72 AEUV. 
( 22 ) Ersetzt durch Artikel 71 AEUV. 
( 23 ) Die Artikel 40 bis 40b des bisherigen EUV über die Verstärkte Zusammenarbeit werden auch durch 

die Artikel 326 bis 334 AEUV ersetzt. 
( 24 ) Die Artikel 43 bis 45 und Titel VII des bisherigen EUV über die Verstärkte Zusammenarbeit werden 

auch durch die Artikel 326 bis 334 AEUV ersetzt.
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Artikel 47 (ersetzt) Artikel 40 

Artikel 48 Artikel 48 

Artikel 49 Artikel 49 

Artikel 50 

Artikel 51 

Artikel 52 

Artikel 50 (aufgehoben) 

Artikel 51 Artikel 53 

Artikel 52 Artikel 54 

Artikel 53 Artikel 55 

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

Bisherige Nummerierung des Vertrags zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft 

Neue Nummerierung des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 

ERSTER TEIL – GRUNDSÄTZE ERSTER TEIL – GRUNDSÄTZE 

Artikel 1 (aufgehoben) 

Artikel 1 

Artikel 2 (aufgehoben) ( 25 ) 

Titel I – Arten und Bereiche der Zuständigkeit 
der Union 

Artikel 2 

Artikel 3 

Artikel 4 

Artikel 5 

Artikel 6 

Titel II – Allgemein geltende Bestimmungen 

( 25 ) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 3 EUV.
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Artikel 7 

Artikel 3 Absatz 1 (aufgehoben) ( 26 ) 

Artikel 3 Absatz 2 Artikel 8 

Artikel 4 (umgestellt) Artikel 119 

Artikel 5 (ersetzt) ( 27 ) 

Artikel 9 

Artikel 10 

Artikel 6 Artikel 11 

Artikel 153 Absatz 2 (umgestellt) Artikel 12 

Artikel 13 ( 28 ) 

Artikel 7 (aufgehoben) ( 29 ) 

Artikel 8 (aufgehoben) ( 30 ) 

Artikel 9 (aufgehoben) 

Artikel 10 (aufgehoben) ( 31 ) 

Artikel 11 (ersetzt) ( 32 ) Artikel 326 bis 334 

Artikel 11a (ersetzt) ( 32 ) Artikel 326 bis 334 

Artikel 12 (umgestellt) Artikel 18 

Artikel 13 (umgestellt) Artikel 19 

Artikel 14 (umgestellt) Artikel 26 

Artikel 15 (umgestellt) Artikel 27 

Artikel 16 Artikel 14 

Artikel 255 (umgestellt) Artikel 15 

Artikel 286 (umgestellt) Artikel 16 

( 26 ) Im Wesentlichen ersetzt durch die Artikel 3 bis 6 AEUV. 
( 27 ) Ersetzt durch Artikel 5 EUV. 
( 28 ) Übernahme des verfügenden Teils des Protokolls über das Wohlergehen der Tiere. 
( 29 ) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 13 EUV. 
( 30 ) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 13 EUV und Artikel 282 Absatz 1 AEUV. 
( 31 ) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 4 Absatz 3 EUV. 
( 32 ) Auch ersetzt durch Artikel 20 EUV.
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Artikel 17 

ZWEITER TEIL – DIE UNIONSBÜRGER
SCHAFT 

ZWEITER TEIL – NICHTDISKRIMINIERUNG 
UND UNIONSBÜRGERSCHAFT 

Artikel 12 (umgestellt) Artikel 18 

Artikel 13 (umgestellt) Artikel 19 

Artikel 17 Artikel 20 

Artikel 18 Artikel 21 

Artikel 19 Artikel 22 

Artikel 20 Artikel 23 

Artikel 21 Artikel 24 

Artikel 22 Artikel 25 

DRITTER TEIL – DIE POLITIKEN DER GE
MEINSCHAFT 

DRITTER TEIL – DIE INTERNEN POLITIKEN 
UND MASSNAHMEN DER UNION 

Titel I – Der Binnenmarkt 

Artikel 14 (umgestellt) Artikel 26 

Artikel 15 (umgestellt) Artikel 27 

Titel I – Der freie Warenverkehr Titel II – Der freie Warenverkehr 

Artikel 23 Artikel 28 

Artikel 24 Artikel 29 

Kapitel 1 – Die Zollunion Kapitel 1 – Die Zollunion 

Artikel 25 Artikel 30 

Artikel 26 Artikel 31 

Artikel 27 Artikel 32 

Dritter Teil Titel X, Zusammenarbeit im Zollwesen 
(umgestellt) 

Kapitel 2 – Die Zusammenarbeit im Zollwesen 

Artikel 135 (umgestellt) Artikel 33 

Kapitel 2 – Verbot von mengenmäßigen Be
schränkungen zwischen den Mitgliedstaaten 

Kapitel 3 – Verbot von mengenmäßigen Be
schränkungen zwischen den Mitgliedstaaten 

Artikel 28 Artikel 34
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Artikel 29 Artikel 35 

Artikel 30 Artikel 36 

Artikel 31 Artikel 37 

Titel II – Die Landwirtschaft Titel III – Die Landwirtschaft und die Fischerei 

Artikel 32 Artikel 38 

Artikel 33 Artikel 39 

Artikel 34 Artikel 40 

Artikel 35 Artikel 41 

Artikel 36 Artikel 42 

Artikel 37 Artikel 43 

Artikel 38 Artikel 44 

Titel III – Die Freizügigkeit, der freie Dienst
leistungs- und Kapitalverkehr 

Titel IV – Die Freizügigkeit, der freie Dienst
leistungs- und Kapitalverkehr 

Kapitel 1 – Die Arbeitskräfte Kapitel 1 – Die Arbeitskräfte 

Artikel 39 Artikel 45 

Artikel 40 Artikel 46 

Artikel 41 Artikel 47 

Artikel 42 Artikel 48 

Kapitel 2 – Das Niederlassungsrecht Kapitel 2 – Das Niederlassungsrecht 

Artikel 43 Artikel 49 

Artikel 44 Artikel 50 

Artikel 45 Artikel 51 

Artikel 46 Artikel 52 

Artikel 47 Artikel 53 

Artikel 48 Artikel 54 

Artikel 294 (umgestellt) Artikel 55 

Kapitel 3 – Dienstleistungen Kapitel 3 – Dienstleistungen 

Artikel 49 Artikel 56
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Artikel 50 Artikel 57 

Artikel 51 Artikel 58 

Artikel 52 Artikel 59 

Artikel 53 Artikel 60 

Artikel 54 Artikel 61 

Artikel 55 Artikel 62 

Kapitel 4 – Der Kapital- und Zahlungsverkehr Kapitel 4 – Der Kapital- und Zahlungsverkehr 

Artikel 56 Artikel 63 

Artikel 57 Artikel 64 

Artikel 58 Artikel 65 

Artikel 59 Artikel 66 

Artikel 60 (umgestellt) Artikel 75 

Titel IV – Visa, Asyl, Einwanderung und andere 
Politiken betreffend den freien Personenverkehr 

Titel V – Der Raum der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts 

Kapitel 1 – Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 61 Artikel 67 ( 33 ) 

Artikel 68 

Artikel 69 

Artikel 70 

Artikel 71 ( 34 ) 

Artikel 64 Absatz 1 (ersetzt) Artikel 72 ( 35 ) 

Artikel 73 

Artikel 66 (ersetzt) Artikel 74 

Artikel 60 (umgestellt) Artikel 75 

Artikel 76 

( 33 ) Ersetzt auch Artikel 29 des bisherigen EUV. 
( 34 ) Ersetzt auch Artikel 36 des bisherigen EUV. 
( 35 ) Ersetzt auch Artikel 33 des bisherigen EUV.
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Kapitel 2 – Politik im Bereich Grenzkontrollen, 
Asyl und Einwanderung 

Artikel 62 Artikel 77 

Artikel 63 Nummern 1 und 2 und Artikel 64 
Absatz 2 ( 36 ) 

Artikel 78 

Artikel 63 Nummern 3 und 4 Artikel 79 

Artikel 80 

Artikel 64 Absatz 1 (ersetzt) Artikel 72 

Kapitel 3 – Justizielle Zusammenarbeit in Zi
vilsachen 

Artikel 65 Artikel 81 

Artikel 66 (ersetzt) Artikel 74 

Artikel 67 (aufgehoben) 

Artikel 68 (aufgehoben) 

Artikel 69 (aufgehoben) 

Kapitel 4 – Justizielle Zusammenarbeit in 
Strafsachen 

Artikel 82 ( 37 ) 

Artikel 83 ( 37 ) 

Artikel 84 

Artikel 85 ( 37 ) 

Artikel 86 

Kapitel 5 – Polizeiliche Zusammenarbeit 

Artikel 87 ( 38 ) 

Artikel 88 ( 38 ) 

Artikel 89 ( 39 ) 

( 36 ) Artikel 63 Nummern 1 und 2 EGV wird durch Artikel 78 Absätze 1 und 2 AEUV und Artikel 64 
Absatz 2 wird durch Artikel 78 Absatz 3 AEUV ersetzt. 

( 37 ) Ersetzt auch Artikel 31 des bisherigen EUV. 
( 38 ) Ersetzt auch Artikel 30 des bisherigen EUV. 
( 39 ) Ersetzt auch Artikel 32 des bisherigen EUV.
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Titel V – Der Verkehr Titel VI – Der Verkehr 

Artikel 70 Artikel 90 

Artikel 71 Artikel 91 

Artikel 72 Artikel 92 

Artikel 73 Artikel 93 

Artikel 74 Artikel 94 

Artikel 75 Artikel 95 

Artikel 76 Artikel 96 

Artikel 77 Artikel 97 

Artikel 78 Artikel 98 

Artikel 79 Artikel 99 

Artikel 80 Artikel 100 

Titel VI – Gemeinsame Regeln betreffend 
Wettbewerb, Steuerfragen und Angleichung der 
Rechtsvorschriften 

Titel VII – Gemeinsame Regeln betreffend 
Wettbewerb, Steuerfragen und Angleichung der 
Rechtsvorschriften 

Kapitel 1 – Wettbewerbsregeln Kapitel 1 – Wettbewerbsregeln 

Abschnitt 1 – Vorschriften für Unternehmen Abschnitt 1 – Vorschriften für Unternehmen 

Artikel 81 Artikel 101 

Artikel 82 Artikel 102 

Artikel 83 Artikel 103 

Artikel 84 Artikel 104 

Artikel 85 Artikel 105 

Artikel 86 Artikel 106 

Abschnitt 2 – Staatliche Beihilfen Abschnitt 2 – Staatliche Beihilfen 

Artikel 87 Artikel 107 

Artikel 88 Artikel 108 

Artikel 89 Artikel 109 

Kapitel 2 – Steuerliche Vorschriften Kapitel 2 – Steuerliche Vorschriften
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Artikel 90 Artikel 110 

Artikel 91 Artikel 111 

Artikel 92 Artikel 112 

Artikel 93 Artikel 113 

Kapitel 3 – Angleichung der Rechtsvorschriften Kapitel 3 – Angleichung der Rechtsvorschriften 

Artikel 95 (umgestellt) Artikel 114 

Artikel 94 (umgestellt) Artikel 115 

Artikel 96 Artikel 116 

Artikel 97 Artikel 117 

Artikel 118 

Titel VII – Die Wirtschafts- und Währungs
politik 

Titel VIII – Die Wirtschafts- und Währungs
politik 

Artikel 4 (umgestellt) Artikel 119 

Kapitel 1 – Die Wirtschaftspolitik Kapitel 1 – Die Wirtschaftspolitik 

Artikel 98 Artikel 120 

Artikel 99 Artikel 121 

Artikel 100 Artikel 122 

Artikel 101 Artikel 123 

Artikel 102 Artikel 124 

Artikel 103 Artikel 125 

Artikel 104 Artikel 126 

Kapitel 2 – Die Währungspolitik Kapitel 2 – Die Währungspolitik 

Artikel 105 Artikel 127 

Artikel 106 Artikel 128 

Artikel 107 Artikel 129 

Artikel 108 Artikel 130 

Artikel 109 Artikel 131 

Artikel 110 Artikel 132
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Artikel 111 Absätze 1 bis 3 und 5 (umgestellt) Artikel 219 

Artikel 111 Absatz 4 (umgestellt) Artikel 138 

Artikel 133 

Kapitel 3 – Institutionelle Bestimmungen Kapitel 3 – Institutionelle Bestimmungen 

Artikel 112 (umgestellt) Artikel 283 

Artikel 113 (umgestellt) Artikel 284 

Artikel 114 Artikel 134 

Artikel 115 Artikel 135 

Kapitel 4 – Besondere Bestimmungen für die 
Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist 

Artikel 136 

Artikel 137 

Artikel 111 Absatz 4 (umgestellt) Artikel 138 

Kapitel 4 – Übergangsbestimmungen Kapitel 5 – Übergangsbestimmungen 

Artikel 116 (aufgehoben) 

Artikel 139 

Artikel 117 Absätze 1, 2 sechster Gedanken
strich und 3 bis 9 (aufgehoben) 

Artikel 117 Absatz 2 erste fünf Gedankenstri
che (umgestellt) 

Artikel 141 Absatz 2 

Artikel 121 Absatz 1 (umgestellt) 
Artikel 122 Absatz 2 Satz 2 (umgestellt) 
Artikel 123 Absatz 5 (umgestellt) 

Artikel 140 ( 40 ) 

Artikel 118 (aufgehoben) 

Artikel 123 Absatz 3 (umgestellt) 
Artikel 117 Absatz 2 erste fünf Gedankenstriche 
(umgestellt) 

Artikel 141 ( 41 ) 

( 40 ) — Artikel 140 Absatz 1 übernimmt den Wortlaut des Artikels 121. 
— Artikel 140 Absatz 2 übernimmt den Wortlaut des Artikels 122 Absatz 2 Satz 2. 
— Artikel 140 Absatz 3 übernimmt den Wortlaut des Artikels 123 Absatz 5. 

( 41 ) — Artikel 141 Absatz 1 übernimmt den Wortlaut des Artikels 123 Absatz 3. 
— Artikel 141 Absatz 2 übernimmt den Wortlaut der fünf ersten Gedankenstriche des Artikels 117.
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Artikel 124 Absatz 1 (umgestellt) Artikel 142 

Artikel 119 Artikel 143 

Artikel 120 Artikel 144 

Artikel 121 Absatz 1 (umgestellt) Artikel 140 Absatz 1 

Artikel 121 Absätze 2 bis 4 (aufgehoben) 

Artikel 122 Absätze 1, 2 Satz 1, Absätze 3, 4, 
5 und 6 (aufgehoben) 

Artikel 122 Absatz 2 Satz 2 (umgestellt) Artikel 140 Absatz 2 Unterabsatz 1 

Artikel 123 Absätze 1, 2 und 4 (aufgehoben) 

Artikel 123 Absatz 3 (umgestellt) Artikel 141 Absatz 1 

Artikel 123 Absatz 5 (umgestellt) Artikel 140 Absatz 3 

Artikel 124 Absatz 1 (umgestellt) Artikel 142 

Artikel 124 Absatz 2 (aufgehoben) 

Titel VIII – Beschäftigung Titel IX – Beschäftigung 

Artikel 125 Artikel 145 

Artikel 126 Artikel 146 

Artikel 127 Artikel 147 

Artikel 128 Artikel 148 

Artikel 129 Artikel 149 

Artikel 130 Artikel 150 

Titel IX – Gemeinsame Handelspolitik (umge
stellt) 

Fünfter Teil Titel II – Gemeinsame Handelspolitik 

Artikel 131 (umgestellt) Artikel 206 

Artikel 132 (aufgehoben) 

Artikel 133 (umgestellt) Artikel 207 

Artikel 134 (aufgehoben) 

Titel X – Zusammenarbeit im Zollwesen (um
gestellt) 

Dritter Teil Titel II Kapitel 2 – Zusammenarbeit im 
Zollwesen
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Artikel 135 (umgestellt) Artikel 33 

Titel XI – Sozialpolitik, allgemeine und beruf
liche Bildung und Jugend 

Titel X – Sozialpolitik 

Kapitel 1 – Sozialvorschriften (aufgehoben) 

Artikel 136 Artikel 151 

Artikel 152 

Artikel 137 Artikel 153 

Artikel 138 Artikel 154 

Artikel 139 Artikel 155 

Artikel 140 Artikel 156 

Artikel 141 Artikel 157 

Artikel 142 Artikel 158 

Artikel 143 Artikel 159 

Artikel 144 Artikel 160 

Artikel 145 Artikel 161 

Kapitel 2 – Der Europäische Sozialfonds Titel XI – Der Europäische Sozialfonds 

Artikel 146 Artikel 162 

Artikel 147 Artikel 163 

Artikel 148 Artikel 164 

Kapitel 3 – Allgemeine und berufliche Bildung 
und Jugend 

Titel XII – Allgemeine und berufliche Bildung, 
Jugend und Sport 

Artikel 149 Artikel 165 

Artikel 150 Artikel 166 

Titel XII – Kultur Titel XIII – Kultur 

Artikel 151 Artikel 167 

Titel XIII – Gesundheitswesen Titel XIV – Gesundheitswesen 

Artikel 152 Artikel 168 

Titel XIV – Verbraucherschutz Titel XV – Verbraucherschutz
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Artikel 153, Absätze 1, 3, 4 und 5 Artikel 169 

Artikel 153, Absatz 2 (umgestellt) Artikel 12 

Titel XV – Transeuropäische Netze Titel XVI – Transeuropäische Netze 

Artikel 154 Artikel 170 

Artikel 155 Artikel 171 

Artikel 156 Artikel 172 

Titel XVI – Industrie Titel XVII – Industrie 

Artikel 157 Artikel 173 

Titel XVII – Wirtschaftlicher und sozialer Zu
sammenhalt 

Titel XVIII – Wirtschaftlicher, sozialer und ter
ritorialer Zusammenhalt 

Artikel 158 Artikel 174 

Artikel 159 Artikel 175 

Artikel 160 Artikel 176 

Artikel 161 Artikel 177 

Artikel 162 Artikel 178 

Titel XVIII – Forschung und technologische 
Entwicklung 

Titel XIX – Forschung, technologische Ent
wicklung und Raumfahrt 

Artikel 163 Artikel 179 

Artikel 164 Artikel 180 

Artikel 165 Artikel 181 

Artikel 166 Artikel 182 

Artikel 167 Artikel 183 

Artikel 168 Artikel 184 

Artikel 169 Artikel 185 

Artikel 170 Artikel 186 

Artikel 171 Artikel 187 

Artikel 172 Artikel 188 

Artikel 189
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Artikel 173 Artikel 190 

Titel XIX – Umwelt Titel XX – Umwelt 

Artikel 174 Artikel 191 

Artikel 175 Artikel 192 

Artikel 176 Artikel 193 

Titel XXI – Energie 

Artikel 194 

Titel XXII –Tourismus 

Artikel 195 

Titel XXIII –Katastrophenschutz 

Artikel 196 

Titel XXIV –Verwaltungszusammenarbeit 

Artikel 197 

Titel XX – Entwicklungszusammenarbeit (um
gestellt) 

Fünfter Teil Titel III Kapitel 1 – Entwicklungs
zusammenarbeit 

Artikel 177 (umgestellt) Artikel 208 

Artikel 178 (aufgehoben) ( 42 ) 

Artikel 179 (umgestellt) Artikel 209 

Artikel 180 (umgestellt) Artikel 210 

Artikel 181 (umgestellt) Artikel 211 

Titel XXI – Wirtschaftliche, finanzielle und 
technische Zusammenarbeit mit Drittländern 
(umgestellt) 

Fünfter Teil Titel III, Kapitel 2 – Wirtschaftliche, 
finanzielle und technische Zusammenarbeit mit 
Drittländern 

Artikel 181a (umgestellt) Artikel 212 

VIERTER TEIL – DIE ASSOZIIERUNG DER 
ÜBERSEEISCHEN LÄNDER UND HOHEITS
GEBIETE 

VIERTER TEIL – DIE ASSOZIIERUNG DER 
ÜBERSEEISCHEN LÄNDER UND HOHEITS
GEBIETE 

Artikel 182 Artikel 198 

Artikel 183 Artikel 199 

( 42 ) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 208 Absatz 1 Unterabsatz 2 Satz 2 AEUV.
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Artikel 184 Artikel 200 

Artikel 185 Artikel 201 

Artikel 186 Artikel 202 

Artikel 187 Artikel 203 

Artikel 188 Artikel 204 

FÜNFTER TEIL – DAS AUSWÄRTIGE HAN
DELN DER UNION 

Titel I – Allgemeine Bestimmungen über das 
auswärtige Handeln der Union 

Artikel 205 

Dritter Teil Titel IX – Gemeinsame Handelspolitik 
(umgestellt) 

Titel II – Gemeinsame Handelspolitik 

Artikel 131 (umgestellt) Artikel 206 

Artikel 133 (umgestellt) Artikel 207 

Titel III – Zusammenarbeit mit Drittländern 
und humanitäre Hilfe 

Dritter Teil Titel XX – Entwicklungszusammen
arbeit (umgestellt) 

Kapitel 1 – Entwicklungszusammenarbeit 

Artikel 177 (umgestellt) Artikel 208 ( 43 ) 

Artikel 179 (umgestellt) Artikel 209 

Artikel 180 (umgestellt) Artikel 210 

Artikel 181 (umgestellt) Artikel 211 

Dritter Teil, Titel XXI – Wirtschaftliche, finanzielle 
und technische Zusammenarbeit mit Drittländern 
(umgestellt) 

Kapitel 2 – Wirtschaftliche, finanzielle und 
technische Zusammenarbeit mit Drittländern 

Artikel 181a (umgestellt) Artikel 212 

Artikel 213 

Kapitel 3 – Humanitäre Hilfe 

Artikel 214 

Titel IV – Restriktive Maßnahmen 

( 43 ) Absatz 1 Unterabsatz 2 Satz 2 ersetzt im Wesentlichen Artikel 178 EGV.
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Artikel 301 (ersetzt) Artikel 215 

Titel V – Internationale Übereinkünfte 

Artikel 216 

Artikel 310 (umgestellt) Artikel 217 

Artikel 300 (ersetzt) Artikel 218 

Artikel 111 Absätze 1 bis 3 und 5 (umgestellt) Artikel 219 

Titel VI – Beziehungen der Union zu interna
tionalen Organisationen und Drittländern sowie 
Delegationen der Union 

Artikel 302 bis 304 (ersetzt) Artikel 220 

Artikel 221 

Titel VII – Solidaritätsklausel 

Artikel 222 

FÜNFTER TEIL – DIE ORGANE DER GE
MEINSCHAFT 

SECHSTER TEIL – INSTITUTIONELLE BE
STIMMUNGEN UND FINANZVORSCHRIFTEN 

Titel I – Vorschriften über die Organe Titel I – Vorschriften über die Organe 

Kapitel 1 – Die Organe Kapitel 1 – Die Organe 

Abschnitt 1 – Das Europäische Parlament Abschnitt 1 – Das Europäische Parlament 

Artikel 189 (aufgehoben) ( 44 ) 

Artikel 190 Absätze 1 bis 3 (aufgehoben) ( 45 ) 

Artikel 190 Absätze 4 und 5 Artikel 223 

Artikel 191 Absatz 1 (aufgehoben) ( 46 ) 

Artikel 191 Absatz 2 Artikel 224 

Artikel 192 Absatz 1 (aufgehoben) ( 47 ) 

Artikel 192 Absatz 2 Artikel 225 

Artikel 193 Artikel 226 

( 44 ) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 14 Absätze 1 und 2 EUV. 
( 45 ) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 14 Absätze 1 bis 3 EUV. 
( 46 ) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 11 Absatz 4 EUV. 
( 47 ) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 14 Absatz 1 EUV.

DE C 326/382 Amtsblatt der Europäischen Union 26.10.2012



Bisherige Nummerierung des Vertrags zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft 

Neue Nummerierung des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 

Artikel 194 Artikel 227 

Artikel 195 Artikel 228 

Artikel 196 Artikel 229 

Artikel 197 Absatz 1 (aufgehoben) ( 48 ) 

Artikel 197 Absätze 2, 3 und 4 Artikel 230 

Artikel 198 Artikel 231 

Artikel 199 Artikel 232 

Artikel 200 Artikel 233 

Artikel 201 Artikel 234 

Abschnitt 2 – Der Europäische Rat 

Artikel 235 

Artikel 236 

Abschnitt 2 – Der Rat Abschnitt 3 – Der Rat 

Artikel 202 (aufgehoben) ( 49 ) 

Artikel 203 (aufgehoben) ( 50 ) 

Artikel 204 Artikel 237 

Artikel 205 Absätze 2 und 4 (aufgehoben) ( 51 ) 

Artikel 205 Absätze 1 und 3 Artikel 238 

Artikel 206 Artikel 239 

Artikel 207 Artikel 240 

Artikel 208 Artikel 241 

Artikel 209 Artikel 242 

Artikel 210 Artikel 243 

Abschnitt 3 – Die Kommission Abschnitt 4 – Die Kommission 

( 48 ) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 14 Absatz 4 EUV. 
( 49 ) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 16 Absatz 1 EUV und die Artikel 290 und 291 AEUV. 
( 50 ) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 16 Absätze 2 und 9 EUV. 
( 51 ) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 16 Absätze 4 und 5 EUV.
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Artikel 211 (aufgehoben) ( 52 ) 

Artikel 244 

Artikel 212 (umgestellt) Artikel 249 Absatz 2 

Artikel 213 Artikel 245 

Artikel 214 (aufgehoben) ( 53 ) 

Artikel 215 Artikel 246 

Artikel 216 Artikel 247 

Artikel 217 Absätze 1, 3 und 4 (aufgeho
ben) ( 54 ) 

Artikel 217 Absatz 2 Artikel 248 

Artikel 218 Absatz 1 (aufgehoben) ( 55 ) 

Artikel 218 Absatz 2 Artikel 249 

Artikel 219 Artikel 250 

Abschnitt 4 – Der Gerichtshof Abschnitt 5 – Der Gerichtshof der Europäi
schen Union 

Artikel 220 (aufgehoben) ( 56 ) 

Artikel 221 Absatz 1 (aufgehoben) ( 57 ) 

Artikel 221 Absätze 2 und 3 Artikel 251 

Artikel 222 Artikel 252 

Artikel 223 Artikel 253 

Artikel 224 ( 58 ) Artikel 254 

Artikel 255 

Artikel 225 Artikel 256 

Artikel 225a Artikel 257 

( 52 ) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 17 Absatz 1 EUV. 
( 53 ) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 17 Absätze 3 und 7 EUV. 
( 54 ) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 17 Absatz 6 EUV. 
( 55 ) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 295 AEUV. 
( 56 ) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 19 EUV. 
( 57 ) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 19 Absatz 2 Unterabsatz 1 EUV. 
( 58 ) Absatz 1 Satz 1 wird im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 19 Absatz 2 Unterabsatz 2 EUV.
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Artikel 226 Artikel 258 

Artikel 227 Artikel 259 

Artikel 228 Artikel 260 

Artikel 229 Artikel 261 

Artikel 229a Artikel 262 

Artikel 230 Artikel 263 

Artikel 231 Artikel 264 

Artikel 232 Artikel 265 

Artikel 233 Artikel 266 

Artikel 234 Artikel 267 

Artikel 235 Artikel 268 

Artikel 269 

Artikel 236 Artikel 270 

Artikel 237 Artikel 271 

Artikel 238 Artikel 272 

Artikel 239 Artikel 273 

Artikel 240 Artikel 274 

Artikel 275 

Artikel 276 

Artikel 241 Artikel 277 

Artikel 242 Artikel 278 

Artikel 243 Artikel 279 

Artikel 244 Artikel 280 

Artikel 245 Artikel 281 

Abschnitt 6 – Die Europäische Zentralbank 

Artikel 282 

Artikel 112 (umgestellt) Artikel 283
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Artikel 113 (umgestellt) Artikel 284 

Abschnitt 5 – Der Rechnungshof Abschnitt 7 – Der Rechnungshof 

Artikel 246 Artikel 285 

Artikel 247 Artikel 286 

Artikel 248 Artikel 287 

Kapitel 2 – Gemeinsame Vorschriften für 
mehrere Organe 

Kapitel 2 – Rechtsakte der Union, Annahme
verfahren und sonstige Vorschriften 

Abschnitt 1 – Die Rechtsakte der Union 

Artikel 249 Artikel 288 

Artikel 289 

Artikel 290 ( 59 ) 

Artikel 291 ( 59 ) 

Artikel 292 

Abschnitt 2 – Annahmeverfahren und sonstige 
Vorschriften 

Artikel 250 Artikel 293 

Artikel 251 Artikel 294 

Artikel 252 (aufgehoben) 

Artikel 295 

Artikel 253 Artikel 296 

Artikel 254 Artikel 297 

Artikel 298 

Artikel 255 (umgestellt) Artikel 15 

Artikel 256 Artikel 299 

Kapitel 3 – Die beratenden Einrichtungen der 
Union 

Artikel 300 

Kapitel 3 – Der Wirtschafts- und Sozialaus
schuss 

Abschnitt 1 – Der Wirtschafts- und Sozialaus
schuss 

( 59 ) Ersetzt im Wesentlichen den Artikel 202 dritter Gedankenstrich EGV.
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Artikel 257 (aufgehoben) ( 60 ) 

Artikel 258 Absätze 1, 2 und 4 Artikel 301 

Artikel 258 Absatz 3 (aufgehoben) ( 61 ) 

Artikel 259 Artikel 302 

Artikel 260 Artikel 303 

Artikel 261 (aufgehoben) 

Artikel 262 Artikel 304 

Kapitel 4 – Der Ausschuss der Regionen Abschnitt 2 – Der Ausschuss der Regionen 

Artikel 263, Absätze 1 und 5 (aufgehoben) ( 62 ) 

Artikel 263 Absätze 2 bis 4 Artikel 305 

Artikel 264 Artikel 306 

Artikel 265 Artikel 307 

Kapitel 5 – Die Europäische Investitionsbank Kapitel 4 – Die Europäische Investitionsbank 

Artikel 266 Artikel 308 

Artikel 267 Artikel 309 

Titel II – Finanzvorschriften Titel II – Finanzvorschriften 

Artikel 268 Artikel 310 

Kapitel 1 – Die Eigenmittel der Union 

Artikel 269 Artikel 311 

Artikel 270 (aufgehoben) ( 63 ) 

Kapitel 2 – Der mehrjährige Finanzrahmen 

Artikel 312 

Kapitel 3 – Der Jahreshaushaltsplan der Union 

( 60 ) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 300 Absatz 2 AEUV. 
( 61 ) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 300 Absatz 4 AEUV. 
( 62 ) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 300 Absätze 3 und 4 AEUV. 
( 63 ) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 310 Absatz 4 AEUV.
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Neue Nummerierung des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 

Artikel 272 Absatz 1 (umgestellt) Artikel 313 

Artikel 271 (umgestellt) Artikel 316 

Artikel 272 Absatz 1 (umgestellt) Artikel 313 

Artikel 272 Absätze 2 bis 10 Artikel 314 

Artikel 273 Artikel 315 

Artikel 271 (umgestellt) Artikel 316 

Kapitel 4 – Ausführung des Haushaltsplans und 
Entlastung 

Artikel 274 Artikel 317 

Artikel 275 Artikel 318 

Artikel 276 Artikel 319 

Kapitel 5 – Gemeinsame Bestimmungen 

Artikel 277 Artikel 320 

Artikel 278 Artikel 321 

Artikel 279 Artikel 322 

Artikel 323 

Artikel 324 

Kapitel 6 – Betrugsbekämpfung 

Artikel 280 Artikel 325 

Titel III – Verstärkte Zusammenarbeit 

Artikel 11 und 11a (ersetzt) Artikel 326 ( 64 ) 

Artikel 11 und 11a (ersetzt) Artikel 327 ( 64 ) 

Artikel 11 und 11a (ersetzt) Artikel 328 ( 64 ) 

Artikel 11 und 11a (ersetzt) Artikel 329 ( 64 ) 

Artikel 11 und 11a (ersetzt) Artikel 330 ( 64 ) 

Artikel 11 und 11a (ersetzt) Artikel 331 ( 64 ) 

Artikel 11 und 11a (ersetzt) Artikel 332 ( 64 ) 

( 64 ) Ersetzt auch die Artikel 27a bis 27e, 40 bis 40b und 43 bis 45 des bisherigen EUV.
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Neue Nummerierung des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 

Artikel 11 und 11a (ersetzt) Artikel 333 ( 64 ) 

Artikel 11 und 11a (ersetzt) Artikel 334 ( 64 ) 

SECHSTER TEIL – ALLGEMEINE UND 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

SIEBTER TEIL – ALLGEMEINE UND 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 281 (aufgehoben) ( 65 ) 

Artikel 282 Artikel 335 

Artikel 283 Artikel 336 

Artikel 284 Artikel 337 

Artikel 285 Artikel 338 

Artikel 286 (ersetzt) Artikel 16 

Artikel 287 Artikel 339 

Artikel 288 Artikel 340 

Artikel 289 Artikel 341 

Artikel 290 Artikel 342 

Artikel 291 Artikel 343 

Artikel 292 Artikel 344 

Artikel 293 (aufgehoben) 

Artikel 294 (umgestellt) Artikel 55 

Artikel 295 Artikel 345 

Artikel 296 Artikel 346 

Artikel 297 Artikel 347 

Artikel 298 Artikel 348 

Artikel 299 Absatz 1 (aufgehoben) ( 66 ) 

Artikel 299 Absatz 2 Unterabsätze 2, 3 und 4 Artikel 349 

Artikel 299 Absatz 2 Unterabsatz 1 und Ab
sätze 3 bis 6 (umgestellt) 

Artikel 355 

( 64 ) Ersetzt auch die Artikel 27a bis 27e, 40 bis 40b und 43 bis 45 des bisherigen EUV. 
( 65 ) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 47 EUV. 
( 66 ) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 52 EUV.
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Neue Nummerierung des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 

Artikel 300 (ersetzt) Artikel 218 

Artikel 301 (ersetzt) Artikel 215 

Artikel 302 (ersetzt) Artikel 220 

Artikel 303 (ersetzt) Artikel 220 

Artikel 304 (ersetzt) Artikel 220 

Artikel 305 (aufgehoben) 

Artikel 306 Artikel 350 

Artikel 307 Artikel 351 

Artikel 308 Artikel 352 

Artikel 353 

Artikel 309 Artikel 354 

Artikel 310 (umgestellt) Artikel 217 

Artikel 311 (aufgehoben) ( 67 ) 

Artikel 299 Absatz 2 Unterabsatz 1 und Absätze 
3 bis 6 (umgestellt) 

Artikel 355 

Artikel 312 Artikel 356 

Schlussbestimmungen 

Artikel 313 Artikel 357 

Artikel 358 

Artikel 314 (aufgehoben) ( 68 ) 

( 67 ) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 51 EUV. 
( 68 ) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 55 EUV.
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Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
BGB

Ausfertigungsdatum: 18.08.1896

Vollzitat:

"Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S.
738), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 72) geändert worden ist"

Stand: Neugefasst durch Bek. v. 2.1.2002 I 42, 2909; 2003, 738;
  zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 14.3.2023 I Nr. 72

Dieses Gesetz dient der Umsetzung folgender Richtlinien:
1.   Richtlinie 76/207/EWG des Rates vom 9. Februar 1976 zur Verwirklichung des Grundsatzes der

Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung
und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen (ABl. EG Nr. L 39 S. 40),
 

2.   Richtlinie 77/187/EWG des Rates vom 14. Februar 1977 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über die Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim Übergang von Unternehmen,
Betrieben oder Betriebsteilen (ABl. EG Nr. L 61 S. 26),
 

3.   Richtlinie 85/577/EWG des Rates vom 20. Dezember 1985 betreffend den Verbraucherschutz im Falle von
außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen (ABl. EG Nr. L 372 S. 31),
 

4.   Richtlinie 87/102/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der
Mitgliedstaaten über den Verbraucherkredit (ABl. EG Nr. L 42 S. 48), zuletzt geändert durch die Richtlinie
98/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 1998 zur Änderung der Richtlinie
87/102/EWG zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über den
Verbraucherkredit (ABl. EG Nr. L 101 S. 17),
 

5.   Richtlinie 90/314/EWG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 1990 über
Pauschalreisen (ABl. EG Nr. L 158 S. 59),
 

6.   Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen
(ABl. EG Nr. L 95 S. 29),
 

7.   Richtlinie 94/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 1994 zum Schutz der
Erwerber im Hinblick auf bestimmte Aspekte von Verträgen über den Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten
an Immobilien (ABl. EG Nr. L 280 S. 82),
 

8.   der Richtlinie 97/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 1997 über
grenzüberschreitende Überweisungen (ABl. EG Nr. L 43 S. 25),
 

9.   Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 1997 über den
Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz (ABl. EG Nr. L 144 S. 19),
 

10.   Artikel 3 bis 5 der Richtlinie 98/26/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Wirksamkeit
von Abrechnungen in Zahlungs- und Wertpapierliefer- und -abrechnungssystemen vom 19. Mai 1998 (ABl.
EG Nr. L 166 S. 45),
 

11.   Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu bestimmten
Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter (ABl. EG Nr. L 171 S. 12),
 

12.   Artikel 10, 11 und 18 der Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8.
Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere
des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt ("Richtlinie über den elektronischen
Geschäftsverkehr", ABl. EG Nr. L 178 S. 1),
 

13.   Richtlinie 2000/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Juni 2000 zur Bekämpfung von
Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr (ABl. EG Nr. L 200 S. 35).
 

Fußnote
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(+++ Textnachweis Geltung ab: 1.1.1980 +++)
(+++ Maßgaben aufgrund EinigVtr vgl. BGB Anhang EV; 
     nicht mehr anzuwenden +++)
(+++ Zur Anwendung im Beitrittsgebiet vgl. BGBEG Sechster Teil
     (Art. 230 bis Art. 235) +++)
(+++ Zur Anwendung d. § 1906 Abs. 3 
     vgl. BVerfGE vom 26.7.2016
     - 1 BvL 8/15 - +++)
(+++ Zur Anwendung d. § 311b Abs. 2 
     vgl. § 184 Satz 2 KAGB +++)
(+++ Zur Anwendung d. §§ 271, 286, 288, 308 u. 310 
     vgl. Art. 229 § 34 BGBEG +++)
(+++ Zur Nichtanwendung d. §§ 313, 314, 489, 490, 723 bis 725, 727, 728 
     vgl. § 10 Abs. 5 KredWG +++)
(+++ Zur Nichtanwendung d. §§ 556d, 556e 
     vgl. § 556f u. Art. 229 § 35 BGBEG +++)
(+++ Zur Anwendung d. §§ 556d bis 556g 
     vgl. §§ 557a, 557b +++)
(+++ Zur Nichtanwendung d. §§ 556f, 556g, 557a Abs. 4 u. 557b Abs. 4 
     vgl. Art. 229 § 35 BGBEG +++)
(+++ Zur Nichtanwendung d. §§ 814, 817 Satz 2 
     vgl. § 556g Abs. 1 +++)
(+++ Zur Nichtanwendung d. §§ 559 Abs. 4 u. 559a Abs. 2 Satz 1 bis 3 
     vgl. § 559c +++) 
(+++ Zur Anwendung d. §§ 557, 557a Abs. 1 bis 3, 5, 557b Abs. 1 bis 3, 5,      
     §§ 558 bis 559d, 561, 568 Abs. 1, 569 Abs. 3 bis 5,
     §§ 573 bis 573d, 575, 575a Abs. 1, 3, 4, §§ 577, 577a 
     vgl. § 578 Abs. 3 +++)
(+++ Zur Anwendung d. §§ 559c, 559d, 559g vgl. Art. 229 § 49 BGBEG +++)
(+++ Zur Anwendung d. §§ 728 bis 728b vgl. § 712a +++)
(+++ Zur Anwendung d. § 671 Abs. 2 u. 3 vgl. § 715 +++)
(+++ Zur Anwendung d. § 210 vgl. § 724 +++)
(+++ Zur Anwendung d. §§ 204, 206, 210, 211 u. 212 Abs. 2 u. 3 vgl. § 728 +++)
(+++ Zur Anwendung d. §§ 708, 709, 710, 711, 711a, 712, 714, 715, 715a, 716,   
     717 Abs. 1, 718 vgl. § 740 +++) 
(+++ Zur Anwendung d. §§ 725, 726, 730, 732, 734 Abs. 1 u. 2 vgl. § 740a +++)
(+++ Zur Anwendung d. §§ 736d Abs. 2, 4, 5 u. 6 u. § 736 vgl. § 740b +++)
(+++ Zur Anwendung d. §§ 727, 728, 728a vgl. § 740c +++)
(+++ Amtliche Hinweise des Normgebers auf EG-Recht:
     Umsetzung der
       EWGRL 207/76 (CELEX Nr: 31976L0207)
       EWGRL 187/77 (CELEX Nr: 31977L0187)
       EWGRL 577/85 (CELEX Nr: 31985L0577)
       EWGRL 102/87 (CELEX Nr: 31987L0102)
       EWGRL 314/90 (CELEX Nr: 31990L0314)
       EWGRL 13/93  (CELEX Nr: 31993L0013)
       EGRL 47/94   (CELEX Nr: 31994L0047)
       EGRL 5/97    (CELEX Nr: 31997L0005)
       EGRL 7/97    (CELEX Nr: 31997L0007)
       EGRL 26/98   (CELEX Nr: 31998L0026)
       EGRL 44/99   (CELEX Nr: 31999L0044)
       EGRL 31/2000 (CELEX Nr: 32000L0031)
       EGRL 35/2000 (CELEX Nr: 32000L0035) vgl. Bek. v. 2.1.2002 I 42
     Umsetzung der
       EGRL 23/2001 (CELEX Nr: 32001L0023) vgl. G v. 23.3.2002 I 1163 
     Umsetzung der
       EGRL 7/97    (CELEX Nr: 31997L0007) vgl. G v. 27.7.2011 I 1600 +++) 
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K a p i t e l  4
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A b w e i c h e n d e  V e r e i n b a r u n g e n  u n d  B e w e i s l a s t
 
 

Untertitel 3
 

Anpassung und Beendigung von Verträgen
 
 

Untertitel 4
 

Einseitige Leistungsbestimmungsrechte
 
 

T i t e l  2
 

G e g e n s e i t i g e r  V e r t r a g
 
 

T i t e l  2 a
 

V e r t r ä g e  ü b e r  d i g i t a l e  P r o d u k t e
 
 

Untertitel 1
 

Verbraucherverträge über digitale Produkte
 
 

Untertitel 2
 

Besondere
Bestimmungen für Verträge über

digitale Produkte zwischen Unternehmern
 
 

T i t e l  3
 

V e r s p r e c h e n  d e r  L e i s t u n g  a n  e i n e n  D r i t t e n
 
 

T i t e l  4
 

D r a u f g a b e ,  V e r t r a g s s t r a f e
 
 

T i t e l  5
 

R ü c k t r i t t ;  W i d e r r u f s r e c h t  b e i  V e r b r a u c h e r v e r t r ä g e n
 
 

Untertitel 1
 

Rücktritt
 
 

Untertitel 2
 

Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen
 
 

Abschnitt 4
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Erlöschen der Schuldverhältnisse

 
 

T i t e l  1
 

E r f ü l l u n g
 
 

T i t e l  2
 

H i n t e r l e g u n g
 
 

T i t e l  3
 

A u f r e c h n u n g
 
 

T i t e l  4
 

E r l a s s
 
 

Abschnitt 5
 

Übertragung einer Forderung
 
 

Abschnitt 6
 

Schuldübernahme
 
 

Abschnitt 7
 

Mehrheit von Schuldnern und Gläubigern
 
 

Abschnitt 8
 

Einzelne Schuldverhältnisse
 
 

T i t e l  1
 

K a u f ,  T a u s c h
 
 

Untertitel 1
 

Allgemeine Vorschriften
 
 

Untertitel 2
 

Besondere Arten des Kaufs
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K a p i t e l  1

 
K a u f  a u f  P r o b e

 
 

K a p i t e l  2
 

W i e d e r k a u f
 
 

K a p i t e l  3
 

V o r k a u f
 
 

Untertitel 3
 

Verbrauchsgüterkauf
 
 

Untertitel 4
 

Tausch
 
 

T i t e l  2
 

T e i l z e i t - W o h n r e c h t e v e r t r ä g e ,  V e r t r ä g e  ü b e r  l a n g f r i s t i g e
U r l a u b s p r o d u k t e ,  V e r m i t t l u n g s v e r t r ä g e  u n d  T a u s c h s y s t e m v e r t r ä g e

 
 

T i t e l  3
 

D a r l e h e n s v e r t r a g ;  F i n a n z i e r u n g s h i l f e n  u n d  R a t e n l i e f e r u n g s v e r t r ä g e
z w i s c h e n  e i n e m  U n t e r n e h m e r  u n d  e i n e m  V e r b r a u c h e r

 
 

Untertitel 1
 

Darlehensvertrag
 
 

Untertitel 2
 

Finanzierungshilfen zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher
 
 

Untertitel 3
 

Ratenlieferungsverträge zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher
 
 

Untertitel 4
 

Beratungsleistungen bei Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen
 
 

Untertitel 5
 

Unabdingbarkeit, Anwendung auf Existenzgründer
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Untertitel 6
 

Unentgeltliche Darlehensverträge und unentgeltliche Finanzierungshilfen
zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher

 
 

T i t e l  4
 

S c h e n k u n g
 
 

T i t e l  5
 

M i e t v e r t r a g ,  P a c h t v e r t r a g
 
 

Untertitel 1
 

Allgemeine Vorschriften für Mietverhältnisse
 
 

Untertitel 2
 

Mietverhältnisse über Wohnraum
 
 

K a p i t e l  1
 

A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n
 
 

K a p i t e l  1 a
 

E r h a l t u n g s -  u n d  M o d e r n i s i e r u n g s m a ß n a h m e n
 
 

K a p i t e l  2
 

D i e  M i e t e
 
 

Unterkapitel 1
 

Vereinbarungen über die Miete
 
 

Unterkapitel 1a
 

Vereinbarungen über die Miethöhe bei Mietbeginn in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten
 
 

Unterkapitel 2
 

Regelungen über die Miethöhe
 
 

K a p i t e l  3
 

P f a n d r e c h t  d e s  V e r m i e t e r s
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K a p i t e l  4
 

W e c h s e l  d e r  V e r t r a g s p a r t e i e n
 
 

K a p i t e l  5
 

B e e n d i g u n g  d e s  M i e t v e r h ä l t n i s s e s
 
 

Unterkapitel 1
 

Allgemeine Vorschriften
 
 

Unterkapitel 2
 

Mietverhältnisse auf unbestimmte Zeit
 
 

Unterkapitel 3
 

Mietverhältnisse auf bestimmte Zeit
 
 

Unterkapitel 4
 

Werkwohnungen
 
 

K a p i t e l  6
 

B e s o n d e r h e i t e n  b e i  d e r  B i l d u n g  v o n
W o h n u n g s e i g e n t u m  a n  v e r m i e t e t e n  W o h n u n g e n

 
 

Untertitel 3
 

Mietverhältnisse über
andere Sachen und digitale Produkte

 
 

Untertitel 4
 

Pachtvertrag
 
 

Untertitel 5
 

Landpachtvertrag
 
 

T i t e l  6
 

L e i h e
 
 

T i t e l  7
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S a c h d a r l e h e n s v e r t r a g
 
 

T i t e l  8
 

D i e n s t v e r t r a g  u n d  ä h n l i c h e  V e r t r ä g e
 
 

Untertitel 1
 

Dienstvertrag
 
 

Untertitel 2
 

Behandlungsvertrag
 
 

T i t e l  9
 

W e r k v e r t r a g  u n d  ä h n l i c h e  V e r t r ä g e
 
 

Untertitel 1
 

Werkvertragsrecht
 
 

Kapitel 1
 

Allgemeine Vorschriften
 
 

Kapitel 2
 

Bauvertrag
 
 

Kapitel 3
 

Verbraucherbauvertrag
 
 

Kapitel 4
 

Unabdingbarkeit
 
 

Untertitel 2
 

Architektenvertrag und Ingenieurvertrag
 
 

Untertitel 3
 

Bauträgervertrag
 
 

Untertitel 4
 

Pauschalreisevertrag, Reisevermittlung und Vermittlung verbundener Reiseleistungen
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T i t e l  1 0
 

M a k l e r v e r t r a g
 
 

Untertitel 1
 

Allgemeine Vorschriften
 
 

Untertitel 2
 

Vermittlung von Verbraucherdarlehensverträgen und entgeltlichen Finanzierungshilfen
 
 

Untertitel 3
 

Ehevermittlung
 
 

Untertitel 4
 

Vermittlung von Kaufverträgen über Wohnungen und Einfamilienhäuser
 
 

T i t e l  1 1
 

A u s l o b u n g
 
 

T i t e l  1 2
 

A u f t r a g  G e s c h ä f t s b e s o r g u n g s v e r t r a g  u n d  Z a h l u n g s d i e n s t e
 
 

Untertitel 1
 

Auftrag
 
 

Untertitel 2
 

Geschäftsbesorgungsvertrag
 
 

Untertitel 3
 

Zahlungsdienste
 
 

K a p i t e l  1
 

A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n
 
 

K a p i t e l  2
 

Z a h l u n g s d i e n s t e v e r t r a g
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K a p i t e l  3

 
E r b r i n g u n g  u n d  N u t z u n g  v o n  Z a h l u n g s d i e n s t e n

 
 

Unterkapitel 1
 

Autorisierung von Zahlungsvorgängen; Zahlungsinstrumente
 
 

Unterkapitel 2
 

Ausführung von Zahlungsvorgängen
 
 

Unterkapitel 3
 

Haftung
 
 

T i t e l  1 3
 

G e s c h ä f t s f ü h r u n g  o h n e  A u f t r a g
 
 

T i t e l  1 4
 

V e r w a h r u n g
 
 

T i t e l  1 5
 

E i n b r i n g u n g  v o n  S a c h e n  b e i  G a s t w i r t e n
 
 

T i t e l  1 6
 

G e s e l l s c h a f t
 
 

T i t e l  1 7
 

G e m e i n s c h a f t
 
 

T i t e l  1 8
 

L e i b r e n t e
 
 

T i t e l  1 9
 

U n v o l l k o m m e n e  V e r b i n d l i c h k e i t e n
 
 

T i t e l  2 0
 

B ü r g s c h a f t
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T i t e l  2 1
 

V e r g l e i c h
 
 

T i t e l  2 2
 

S c h u l d v e r s p r e c h e n ,  S c h u l d a n e r k e n n t n i s
 
 

T i t e l  2 3
 

A n w e i s u n g
 
 

T i t e l  2 4
 

S c h u l d v e r s c h r e i b u n g  a u f  d e n  I n h a b e r
 
 

T i t e l  2 5
 

V o r l e g u n g  v o n  S a c h e n
 
 

T i t e l  2 6
 

U n g e r e c h t f e r t i g t e  B e r e i c h e r u n g
 
 

T i t e l  2 7
 

U n e r l a u b t e  H a n d l u n g e n
 
 

B u c h  3
 

S a c h e n r e c h t
 
 

Abschnitt 1
 

Besitz
 
 

Abschnitt 2
 

Allgemeine Vorschriften über Rechte an Grundstücken
 
 

Abschnitt 3
 

Eigentum
 
 

T i t e l  1
 

I n h a l t  d e s  E i g e n t u m s
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T i t e l  2

 
E r w e r b  u n d  V e r l u s t  d e s  E i g e n t u m s  a n  G r u n d s t ü c k e n

 
 

T i t e l  3
 

E r w e r b  u n d  V e r l u s t  d e s  E i g e n t u m s  a n  b e w e g l i c h e n  S a c h e n
 
 

Untertitel 1
 

Übertragung
 
 

Untertitel 2
 

Ersitzung
 
 

Untertitel 3
 

Verbindung, Vermischung, Verarbeitung
 
 

Untertitel 4
 

Erwerb von Erzeugnissen und sonstigen Bestandteilen einer Sache
 
 

Untertitel 5
 

Aneignung
 
 

Untertitel 6
 

Fund
 
 

T i t e l  4
 

A n s p r ü c h e  a u s  d e m  E i g e n t u m
 
 

T i t e l  5
 

M i t e i g e n t u m
 
 

Abschnitt 4
 

Dienstbarkeiten
 
 

T i t e l  1
 

G r u n d d i e n s t b a r k e i t e n
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T i t e l  2

 
N i e ß b r a u c h

 
 

Untertitel 1
 

Nießbrauch an Sachen
 
 

Untertitel 2
 

Nießbrauch an Rechten
 
 

Untertitel 3
 

Nießbrauch an einem Vermögen
 
 

T i t e l  3
 

B e s c h r ä n k t e  p e r s ö n l i c h e  D i e n s t b a r k e i t e n
 
 

Abschnitt 5
 

Vorkaufsrecht
 
 

Abschnitt 6
 

Reallasten
 
 

Abschnitt 7
 

Hypothek, Grundschuld, Rentenschuld
 
 

T i t e l  1
 

H y p o t h e k
 
 

T i t e l  2
 

G r u n d s c h u l d ,  R e n t e n s c h u l d
 
 

Untertitel 1
 

Grundschuld
 
 

Untertitel 2
 

Rentenschuld
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Abschnitt 8
 

Pfandrecht an beweglichen Sachen und an Rechten
 
 

T i t e l  1
 

P f a n d r e c h t  a n  b e w e g l i c h e n  S a c h e n
 
 

T i t e l  2
 

P f a n d r e c h t  a n  R e c h t e n
 
 

B u c h  4
 

F a m i l i e n r e c h t
 
 

Abschnitt 1
 

Bürgerliche Ehe
 
 

T i t e l  1
 

V e r l ö b n i s
 
 

T i t e l  2
 

E i n g e h u n g  d e r  E h e
 
 

Untertitel 1
 

Ehefähigkeit
 
 

Untertitel 2
 

Eheverbote
 
 

Untertitel 3
 

Ehefähigkeitszeugnis
 
 

Untertitel 4
 

Eheschließung
 
 

T i t e l  3
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A u f h e b u n g  d e r  E h e
 
 

T i t e l  4
 

W i e d e r v e r h e i r a t u n g  n a c h  T o d e s e r k l ä r u n g
 
 

T i t e l  5
 

W i r k u n g e n  d e r  E h e  i m  A l l g e m e i n e n
 
 

T i t e l  6
 

E h e l i c h e s  G ü t e r r e c h t
 
 

Untertitel 1
 

Gesetzliches Güterrecht
 
 

Untertitel 2
 

Vertragliches Güterrecht
 
 

K a p i t e l  1
 

A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n
 
 

K a p i t e l  2
 

G ü t e r t r e n n u n g
 
 

K a p i t e l  3
 

G ü t e r g e m e i n s c h a f t
 
 

Unterkapitel 1
 

Allgemeine Vorschriften
 
 

Unterkapitel 2
 

Verwaltung des Gesamtguts durch einen Ehegatten
 
 

Unterkapitel 3
 

Gemeinschaftliche Verwaltung des Gesamtguts durch den Ehegatten
 
 

Unterkapitel 4
 

Auseinandersetzung des Gesamtguts
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Unterkapitel 5
 

Fortgesetzte Gütergemeinschaft
 
 

K a p i t e l  4
 

W a h l - Z u g e w i n n g e m e i n s c h a f t
 
 

Untertitel 3
 

(weggefallen)
 
 

T i t e l  7
 

S c h e i d u n g  d e r  E h e
 
 

Untertitel 1
 

Scheidungsgründe
 
 

Untertitel 1a
 

Behandlung der Ehewohnung und der Haushaltsgegenstände anlässlich der Scheidung
 
 

Untertitel 2
 

Unterhalt des geschiedenen Ehegatten
 
 

K a p i t e l  1
 

G r u n d s a t z
 
 

K a p i t e l  2
 

U n t e r h a l t s b e r e c h t i g u n g
 
 

K a p i t e l  3
 

L e i s t u n g s f ä h i g k e i t  u n d  R a n g f o l g e
 
 

K a p i t e l  4
 

G e s t a l t u n g  d e s  U n t e r h a l t s a n s p r u c h s
 
 

K a p i t e l  5
 

E n d e  d e s  U n t e r h a l t s a n s p r u c h s
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Untertitel 3

 
Versorgungsausgleich

 
 

T i t e l  8
 

K i r c h l i c h e  V e r p f l i c h t u n g e n
 
 

Abschnitt 2
 

Verwandtschaft
 
 

T i t e l  1
 

A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n
 
 

T i t e l  2
 

A b s t a m m u n g
 
 

T i t e l  3
 

U n t e r h a l t s p f l i c h t
 
 

Untertitel 1
 

Allgemeine Vorschriften
 
 

Untertitel 2
 

Besondere Vorschriften für das Kind und seine nicht miteinander verheirateten Eltern
 
 

T i t e l  4
 

R e c h t s v e r h ä l t n i s  z w i s c h e n  d e n  E l t e r n  u n d  d e m  K i n d  i m  A l l g e m e i n e n
 
 

T i t e l  5
 

E l t e r l i c h e  S o r g e
 
 

T i t e l  6
 

B e i s t a n d s c h a f t
 
 

T i t e l  7
 

A n n a h m e  a l s  K i n d
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Untertitel 1

 
Annahme Minderjähriger

 
 

Untertitel 2
 

Annahme Volljähriger
 
 

Abschnitt 3
 

Vormundschaft,
Pflegschaft für Minderjährige,

rechtliche Betreuung, sonstige Pflegschaft
 
 

T i t e l  1
 

V o r m u n d s c h a f t
 
 

Untertitel 1
 

Begründung der Vormundschaft
 
 

K a p i t e l  1
 

B e s t e l l t e  V o r m u n d s c h a f t
 
 

Unterkapitel 1
 

Allgemeine Vorschriften
 
 

Unterkapitel 2
 

Auswahl des Vormunds
 
 

K a p i t e l  2
 

G e s e t z l i c h e  A m t s v o r m u n d s c h a f t
 
 

Untertitel 2
 

Führung der Vormundschaft
 
 

K a p i t e l  1
 

A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n
 
 

K a p i t e l  2
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P e r s o n e n s o r g e
 
 

K a p i t e l  3
 

V e r m ö g e n s s o r g e
 
 

Untertitel 3
 

Beratung und Aufsicht
durch das Familiengericht

 
 

Untertitel 4
 

Beendigung der Vormundschaft
 
 

Untertitel 5
 

Vergütung und Aufwendungsersatz
 
 

T i t e l  2
 

P f l e g s c h a f t  f ü r  M i n d e r j ä h r i g e
 
 

T i t e l  3
 

R e c h t l i c h e  B e t r e u u n g
 
 

Untertitel 1
 

Betreuerbestellung
 
 

Untertitel 2
 

Führung der Betreuung
 
 

K a p i t e l  1
 

A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n
 
 

K a p i t e l  2
 

P e r s o n e n a n g e l e g e n h e i t e n
 
 

K a p i t e l  3
 

V e r m ö g e n s a n g e l e g e n h e i t e n
 
 

Unterkapitel 1
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Allgemeine Vorschriften
 
 

Unterkapitel 2
 

Verwaltung von Geld,
Wertpapieren und Wertgegenständen

 
 

Unterkapitel 3
 

Anzeigepflichten
 
 

Unterkapitel 4
 

Genehmigungsbedürftige Rechtsgeschäfte
 
 

Unterkapitel 5
 

Genehmigungserklärung
 
 

Unterkapitel 6
 

Befreiungen
 
 

Untertitel 3
 

Beratung und Aufsicht
durch das Betreuungsgericht

 
 

Untertitel 4
 

Beendigung, Aufhebung oder Änderung
von Betreuung und Einwilligungsvorbehalt

 
 

Untertitel 5
 

Vergütung und Aufwendungsersatz
 
 

T i t e l  4
 

S o n s t i g e  P f l e g s c h a f t
 
 

B u c h  5
 

E r b r e c h t
 
 

Abschnitt 1
 

Erbfolge
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Abschnitt 2

 
Rechtliche Stellung des Erben

 
 

T i t e l  1
 

A n n a h m e  u n d  A u s s c h l a g u n g  d e r  E r b s c h a f t ,  F ü r s o r g e  d e s  N a c h l a s s g e r i c h t s
 
 

T i t e l  2
 

H a f t u n g  d e s  E r b e n  f ü r  d i e  N a c h l a s s v e r b i n d l i c h k e i t e n
 
 

Untertitel 1
 

Nachlassverbindlichkeiten
 
 

Untertitel 2
 

Aufgebot der Nachlassgläubiger
 
 

Untertitel 3
 

Beschränkung der Haftung des Erben
 
 

Untertitel 4
 

Inventarerrichtung, unbeschränkte Haftung des Erben
 
 

Untertitel 5
 

Aufschiebende Einreden
 
 

T i t e l  3
 

E r b s c h a f t s a n s p r u c h
 
 

T i t e l  4
 

M e h r h e i t  v o n  E r b e n
 
 

Untertitel 1
 

Rechtsverhältnis der Erben untereinander
 
 

Untertitel 2
 

Rechtsverhältnis zwischen den Erben und den Nachlassgläubigern
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Abschnitt 3

 
Testament

 
 

T i t e l  1
 

A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n
 
 

T i t e l  2
 

E r b e i n s e t z u n g
 
 

T i t e l  3
 

E i n s e t z u n g  e i n e s  N a c h e r b e n
 
 

T i t e l  4
 

V e r m ä c h t n i s
 
 

T i t e l  5
 

A u f l a g e
 
 

T i t e l  6
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Fußnote

(+++ Amtliche Inhaltsübersicht ohne Paragraphenangaben seit dem 1.1.2010, vgl. Art. 1 Nr. 27 G v. 24.9.2009 I
3142; insoweit besteht ein Widerspruch zur Änderung durch Art. 1 Nr. 1 Buchst. a bis g G v. 29.7.2009 I 2355 ab
dem 11.6.2010 +++)

Buch 1
Allgemeiner Teil

Abschnitt 1
Personen

Titel 1
Natürliche Personen, Verbraucher, Unternehmer
§ 1 Beginn der Rechtsfähigkeit

Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt.

§ 2 Eintritt der Volljährigkeit

Die Volljährigkeit tritt mit der Vollendung des 18. Lebensjahres ein.

§§ 3 bis 6 (weggefallen)

§ 7 Wohnsitz; Begründung und Aufhebung

(1) Wer sich an einem Orte ständig niederlässt, begründet an diesem Ort seinen Wohnsitz.

(2) Der Wohnsitz kann gleichzeitig an mehreren Orten bestehen.

(3) Der Wohnsitz wird aufgehoben, wenn die Niederlassung mit dem Willen aufgehoben wird, sie aufzugeben.

§ 8 Wohnsitz nicht voll Geschäftsfähiger

Wer geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist, kann ohne den Willen seines gesetzlichen
Vertreters einen Wohnsitz weder begründen noch aufheben.

§ 9 Wohnsitz eines Soldaten

(1) Ein Soldat hat seinen Wohnsitz am Standort. Als Wohnsitz eines Soldaten, der im Inland keinen Standort hat,
gilt der letzte inländische Standort.
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(2) Diese Vorschriften finden keine Anwendung auf Soldaten, die nur auf Grund der Wehrpflicht Wehrdienst
leisten oder die nicht selbständig einen Wohnsitz begründen können.

§ 10 (weggefallen)

§ 11 Wohnsitz des Kindes

Ein minderjähriges Kind teilt den Wohnsitz der Eltern; es teilt nicht den Wohnsitz eines Elternteils, dem das Recht
fehlt, für die Person des Kindes zu sorgen. Steht keinem Elternteil das Recht zu, für die Person des Kindes zu
sorgen, so teilt das Kind den Wohnsitz desjenigen, dem dieses Recht zusteht. Das Kind behält den Wohnsitz, bis
es ihn rechtsgültig aufhebt.

§ 12 Namensrecht

Wird das Recht zum Gebrauch eines Namens dem Berechtigten von einem anderen bestritten oder wird das
Interesse des Berechtigten dadurch verletzt, dass ein anderer unbefugt den gleichen Namen gebraucht, so kann
der Berechtigte von dem anderen Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. Sind weitere Beeinträchtigungen
zu besorgen, so kann er auf Unterlassung klagen.

§ 13 Verbraucher

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.

§ 14 Unternehmer

*)

(1) Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die
bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit
handelt.

(2) Eine rechtsfähige Personengesellschaft ist eine Personengesellschaft, die mit der Fähigkeit ausgestattet ist,
Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen.

 

*)    Amtlicher Hinweis:
Diese Vorschrift dient der Umsetzung der eingangs zu den Nummern 3, 4, 6, 7, 9 und 11 genannten
Richtlinien.
 

§§ 15 bis 20 (weggefallen)

Titel 2
Juristische Personen

Untertitel 1
Vereine

Kapitel 1
Allgemeine Vorschriften
§ 21 Nicht wirtschaftlicher Verein

Ein Verein, dessen Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, erlangt Rechtsfähigkeit
durch Eintragung in das Vereinsregister des zuständigen Amtsgerichts.

§ 22 Wirtschaftlicher Verein

Ein Verein, dessen Zweck auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, erlangt in Ermangelung
besonderer bundesgesetzlicher Vorschriften Rechtsfähigkeit durch staatliche Verleihung. Die Verleihung steht
dem Land zu, in dessen Gebiet der Verein seinen Sitz hat.

§ 23 (weggefallen)
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§ 24 Sitz

Als Sitz eines Vereins gilt, wenn nicht ein anderes bestimmt ist, der Ort, an welchem die Verwaltung geführt wird.

§ 25 Verfassung

Die Verfassung eines rechtsfähigen Vereins wird, soweit sie nicht auf den nachfolgenden Vorschriften beruht,
durch die Vereinssatzung bestimmt.

§ 26 Vorstand und Vertretung

(1) Der Verein muss einen Vorstand haben. Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich; er
hat die Stellung eines gesetzlichen Vertreters. Der Umfang der Vertretungsmacht kann durch die Satzung mit
Wirkung gegen Dritte beschränkt werden.

(2) Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so wird der Verein durch die Mehrheit der Vorstandsmitglieder
vertreten. Ist eine Willenserklärung gegenüber einem Verein abzugeben, so genügt die Abgabe gegenüber einem
Mitglied des Vorstands.

§ 27 Bestellung und Geschäftsführung des Vorstands

(1) Die Bestellung des Vorstands erfolgt durch Beschluss der Mitgliederversammlung.

(2) Die Bestellung ist jederzeit widerruflich, unbeschadet des Anspruchs auf die vertragsmäßige Vergütung.
Die Widerruflichkeit kann durch die Satzung auf den Fall beschränkt werden, dass ein wichtiger Grund
für den Widerruf vorliegt; ein solcher Grund ist insbesondere grobe Pflichtverletzung oder Unfähigkeit zur
ordnungsmäßigen Geschäftsführung.

(3) Auf die Geschäftsführung des Vorstands finden die für den Auftrag geltenden Vorschriften der §§ 664 bis 670
entsprechende Anwendung. Die Mitglieder des Vorstands sind unentgeltlich tätig.

§ 28 Beschlussfassung des Vorstands

Bei einem Vorstand, der aus mehreren Personen besteht, erfolgt die Beschlussfassung nach den für die
Beschlüsse der Mitglieder des Vereins geltenden Vorschriften der §§ 32 und 34.

§ 29 Notbestellung durch Amtsgericht

Soweit die erforderlichen Mitglieder des Vorstands fehlen, sind sie in dringenden Fällen für die Zeit bis zur
Behebung des Mangels auf Antrag eines Beteiligten von dem Amtsgericht zu bestellen, das für den Bezirk, in
dem der Verein seinen Sitz hat, das Vereinsregister führt.

§ 30 Besondere Vertreter

Durch die Satzung kann bestimmt werden, dass neben dem Vorstand für gewisse Geschäfte besondere
Vertreter zu bestellen sind. Die Vertretungsmacht eines solchen Vertreters erstreckt sich im Zweifel auf alle
Rechtsgeschäfte, die der ihm zugewiesene Geschäftskreis gewöhnlich mit sich bringt.

§ 31 Haftung des Vereins für Organe

Der Verein ist für den Schaden verantwortlich, den der Vorstand, ein Mitglied des Vorstands oder ein anderer
verfassungsmäßig berufener Vertreter durch eine in Ausführung der ihm zustehenden Verrichtungen begangene,
zum Schadensersatz verpflichtende Handlung einem Dritten zufügt.

§ 31a Haftung von Organmitgliedern und besonderen Vertretern

(1) Sind Organmitglieder oder besondere Vertreter unentgeltlich tätig oder erhalten sie für ihre Tätigkeit eine
Vergütung, die 840 Euro jährlich nicht übersteigt, haften sie dem Verein für einen bei der Wahrnehmung ihrer
Pflichten verursachten Schaden nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Satz 1 gilt auch für die
Haftung gegenüber den Mitgliedern des Vereins. Ist streitig, ob ein Organmitglied oder ein besonderer Vertreter
einen Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat, trägt der Verein oder das Vereinsmitglied die
Beweislast.
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(2) Sind Organmitglieder oder besondere Vertreter nach Absatz 1 Satz 1 einem anderen zum Ersatz eines
Schadens verpflichtet, den sie bei der Wahrnehmung ihrer Pflichten verursacht haben, so können sie von dem
Verein die Befreiung von der Verbindlichkeit verlangen. Satz 1 gilt nicht, wenn der Schaden vorsätzlich oder grob
fahrlässig verursacht wurde.

§ 31b Haftung von Vereinsmitgliedern

(1) Sind Vereinsmitglieder unentgeltlich für den Verein tätig oder erhalten sie für ihre Tätigkeit eine Vergütung,
die 840 Euro jährlich nicht übersteigt, haften sie dem Verein für einen Schaden, den sie bei der Wahrnehmung
der ihnen übertragenen satzungsgemäßen Vereinsaufgaben verursachen, nur bei Vorliegen von Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit. § 31a Absatz 1 Satz 3 ist entsprechend anzuwenden.

(2) Sind Vereinsmitglieder nach Absatz 1 Satz 1 einem anderen zum Ersatz eines Schadens verpflichtet, den sie
bei der Wahrnehmung der ihnen übertragenen satzungsgemäßen Vereinsaufgaben verursacht haben, so können
sie von dem Verein die Befreiung von der Verbindlichkeit verlangen. Satz 1 gilt nicht, wenn die Vereinsmitglieder
den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben.

§ 32 Mitgliederversammlung; Beschlussfassung

(1) Die Angelegenheiten des Vereins werden, soweit sie nicht von dem Vorstand oder einem anderen
Vereinsorgan zu besorgen sind, durch Beschlussfassung in einer Versammlung der Mitglieder geordnet. Zur
Gültigkeit des Beschlusses ist erforderlich, dass der Gegenstand bei der Berufung bezeichnet wird. Bei der
Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

(2) Bei der Berufung der Versammlung kann vorgesehen werden, dass Mitglieder auch ohne Anwesenheit
am Versammlungsort im Wege der elektronischen Kommunikation an der Versammlung teilnehmen und
andere Mitgliederrechte ausüben können (hybride Versammlung). Die Mitglieder können beschließen, dass
künftige Versammlungen auch als virtuelle Versammlungen einberufen werden können, an der Mitglieder ohne
Anwesenheit am Versammlungsort im Wege der elektronischen Kommunikation teilnehmen und ihre anderen
Mitgliederrechte ausüben müssen. Wird eine hybride oder virtuelle Versammlung einberufen, so muss bei der
Berufung auch angegeben werden, wie die Mitglieder ihre Rechte im Wege der elektronischen Kommunikation
ausüben können.

(3) Auch ohne Versammlung der Mitglieder ist ein Beschluss gültig, wenn alle Mitglieder ihre Zustimmung zu dem
Beschluss schriftlich erklären.

§ 33 Satzungsänderung

(1) Zu einem Beschluss, der eine Änderung der Satzung enthält, ist eine Mehrheit von drei Vierteln der
abgegebenen Stimmen erforderlich. Zur Änderung des Zweckes des Vereins ist die Zustimmung aller Mitglieder
erforderlich; die Zustimmung der nicht erschienenen Mitglieder muss schriftlich erfolgen.

(2) Beruht die Rechtsfähigkeit des Vereins auf Verleihung, so ist zu jeder Änderung der Satzung die
Genehmigung der zuständigen Behörde erforderlich.

§ 34 Ausschluss vom Stimmrecht

Ein Mitglied ist nicht stimmberechtigt, wenn die Beschlussfassung die Vornahme eines Rechtsgeschäfts mit ihm
oder die Einleitung oder Erledigung eines Rechtsstreits zwischen ihm und dem Verein betrifft.

§ 35 Sonderrechte

Sonderrechte eines Mitglieds können nicht ohne dessen Zustimmung durch Beschluss der
Mitgliederversammlung beeinträchtigt werden.

§ 36 Berufung der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung ist in den durch die Satzung bestimmten Fällen sowie dann zu berufen, wenn das
Interesse des Vereins es erfordert.

§ 37 Berufung auf Verlangen einer Minderheit
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(1) Die Mitgliederversammlung ist zu berufen, wenn der durch die Satzung bestimmte Teil oder in Ermangelung
einer Bestimmung der zehnte Teil der Mitglieder die Berufung schriftlich unter Angabe des Zweckes und der
Gründe verlangt.

(2) Wird dem Verlangen nicht entsprochen, so kann das Amtsgericht die Mitglieder, die das Verlangen gestellt
haben, zur Berufung der Versammlung ermächtigen; es kann Anordnungen über die Führung des Vorsitzes in der
Versammlung treffen. Zuständig ist das Amtsgericht, das für den Bezirk, in dem der Verein seinen Sitz hat, das
Vereinsregister führt. Auf die Ermächtigung muss bei der Berufung der Versammlung Bezug genommen werden.

§ 38 Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar und nicht vererblich. Die Ausübung der Mitgliedschaftsrechte kann nicht
einem anderen überlassen werden.

§ 39 Austritt aus dem Verein

(1) Die Mitglieder sind zum Austritt aus dem Verein berechtigt.

(2) Durch die Satzung kann bestimmt werden, dass der Austritt nur am Schluss eines Geschäftsjahrs oder erst
nach dem Ablauf einer Kündigungsfrist zulässig ist; die Kündigungsfrist kann höchstens zwei Jahre betragen.

§ 40 Nachgiebige Vorschriften

Die Vorschriften des § 26 Absatz 2 Satz 1, des § 27 Absatz 1 und 3, , der §§ 28, 31a Abs. 1 Satz 2 sowie der §§ 32,
33 und 38 finden insoweit keine Anwendung als die Satzung ein anderes bestimmt. Von § 34 kann auch für die
Beschlussfassung des Vorstands durch die Satzung nicht abgewichen werden.

§ 41 Auflösung des Vereins

Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden. Zu dem Beschluss ist eine
Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen erforderlich, wenn nicht die Satzung ein anderes bestimmt.

§ 42 Insolvenz

(1) Der Verein wird durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens und mit Rechtskraft des Beschlusses, durch den
die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgewiesen worden ist, aufgelöst. Wird das Verfahren
auf Antrag des Schuldners eingestellt oder nach der Bestätigung eines Insolvenzplans, der den Fortbestand des
Vereins vorsieht, aufgehoben, so kann die Mitgliederversammlung die Fortsetzung des Vereins beschließen.
Durch die Satzung kann bestimmt werden, dass der Verein im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens als
nicht rechtsfähiger Verein fortbesteht; auch in diesem Falle kann unter den Voraussetzungen des Satzes 2 die
Fortsetzung als rechtsfähiger Verein beschlossen werden.

(2) Der Vorstand hat im Falle der Zahlungsunfähigkeit oder der Überschuldung die Eröffnung des
Insolvenzverfahrens zu beantragen. Wird die Stellung des Antrags verzögert, so sind die Vorstandsmitglieder,
denen ein Verschulden zur Last fällt, den Gläubigern für den daraus entstehenden Schaden verantwortlich; sie
haften als Gesamtschuldner.

§ 43 Entziehung der Rechtsfähigkeit

Einem Verein, dessen Rechtsfähigkeit auf Verleihung beruht, kann die Rechtsfähigkeit entzogen werden, wenn er
einen anderen als den in der Satzung bestimmten Zweck verfolgt.

§ 44 Zuständigkeit und Verfahren

Die Zuständigkeit und das Verfahren für die Entziehung der Rechtsfähigkeit nach § 43 bestimmen sich nach dem
Recht des Landes, in dem der Verein seinen Sitz hat.

§ 45 Anfall des Vereinsvermögens

(1) Mit der Auflösung des Vereins oder der Entziehung der Rechtsfähigkeit fällt das Vermögen an die in der
Satzung bestimmten Personen.

(2) Durch die Satzung kann vorgeschrieben werden, dass die Anfallberechtigten durch Beschluss der
Mitgliederversammlung oder eines anderen Vereinsorgans bestimmt werden. Ist der Zweck des Vereins nicht
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auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet, so kann die Mitgliederversammlung auch ohne eine solche
Vorschrift das Vermögen einer öffentlichen Stiftung oder Anstalt zuweisen.

(3) Fehlt es an einer Bestimmung der Anfallberechtigten, so fällt das Vermögen, wenn der Verein nach der
Satzung ausschließlich den Interessen seiner Mitglieder diente, an die zur Zeit der Auflösung oder der Entziehung
der Rechtsfähigkeit vorhandenen Mitglieder zu gleichen Teilen, anderenfalls an den Fiskus des Landes, in dessen
Gebiet der Verein seinen Sitz hatte.

§ 46 Anfall an den Fiskus

Fällt das Vereinsvermögen an den Fiskus, so finden die Vorschriften über eine dem Fiskus als gesetzlichem Erben
anfallende Erbschaft entsprechende Anwendung. Der Fiskus hat das Vermögen tunlichst in einer den Zwecken
des Vereins entsprechenden Weise zu verwenden.

§ 47 Liquidation

Fällt das Vereinsvermögen nicht an den Fiskus, so muss eine Liquidation stattfinden, sofern nicht über das
Vermögen des Vereins das Insolvenzverfahren eröffnet ist.

§ 48 Liquidatoren

(1) Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand. Zu Liquidatoren können auch andere Personen bestellt werden;
für die Bestellung sind die für die Bestellung des Vorstands geltenden Vorschriften maßgebend.

(2) Die Liquidatoren haben die rechtliche Stellung des Vorstands, soweit sich nicht aus dem Zwecke der
Liquidation ein anderes ergibt.

(3) Sind mehrere Liquidatoren vorhanden, so sind sie nur gemeinschaftlich zur Vertretung befugt und können
Beschlüsse nur einstimmig fassen, sofern nicht ein anderes bestimmt ist.

§ 49 Aufgaben der Liquidatoren

(1) Die Liquidatoren haben die laufenden Geschäfte zu beendigen, die Forderungen einzuziehen, das übrige
Vermögen in Geld umzusetzen, die Gläubiger zu befriedigen und den Überschuss den Anfallberechtigten
auszuantworten. Zur Beendigung schwebender Geschäfte können die Liquidatoren auch neue Geschäfte
eingehen. Die Einziehung der Forderungen sowie die Umsetzung des übrigen Vermögens in Geld darf
unterbleiben, soweit diese Maßregeln nicht zur Befriedigung der Gläubiger oder zur Verteilung des Überschusses
unter die Anfallberechtigten erforderlich sind.

(2) Der Verein gilt bis zur Beendigung der Liquidation als fortbestehend, soweit der Zweck der Liquidation es
erfordert.

§ 50 Bekanntmachung des Vereins in Liquidation

(1) Die Auflösung des Vereins oder die Entziehung der Rechtsfähigkeit ist durch die Liquidatoren öffentlich
bekannt zu machen. In der Bekanntmachung sind die Gläubiger zur Anmeldung ihrer Ansprüche aufzufordern.
Die Bekanntmachung erfolgt durch das in der Satzung für Veröffentlichungen bestimmte Blatt. Die
Bekanntmachung gilt mit dem Ablauf des zweiten Tages nach der Einrückung oder der ersten Einrückung als
bewirkt.

(2) Bekannte Gläubiger sind durch besondere Mitteilung zur Anmeldung aufzufordern.

§ 50a Bekanntmachungsblatt

Hat ein Verein in der Satzung kein Blatt für Bekanntmachungen bestimmt oder hat das bestimmte
Bekanntmachungsblatt sein Erscheinen eingestellt, sind Bekanntmachungen des Vereins in dem Blatt zu
veröffentlichen, welches für Bekanntmachungen des Amtsgerichts bestimmt ist, in dessen Bezirk der Verein
seinen Sitz hat.

§ 51 Sperrjahr

Das Vermögen darf den Anfallberechtigten nicht vor dem Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung der
Auflösung des Vereins oder der Entziehung der Rechtsfähigkeit ausgeantwortet werden.
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§ 52 Sicherung für Gläubiger

(1) Meldet sich ein bekannter Gläubiger nicht, so ist der geschuldete Betrag, wenn die Berechtigung zur
Hinterlegung vorhanden ist, für den Gläubiger zu hinterlegen.

(2) Ist die Berichtigung einer Verbindlichkeit zur Zeit nicht ausführbar oder ist eine Verbindlichkeit streitig, so
darf das Vermögen den Anfallberechtigten nur ausgeantwortet werden, wenn dem Gläubiger Sicherheit geleistet
ist.

§ 53 Schadensersatzpflicht der Liquidatoren

Liquidatoren, welche die ihnen nach dem § 42 Abs. 2 und den §§ 50, 51 und 52 obliegenden Verpflichtungen
verletzen oder vor der Befriedigung der Gläubiger Vermögen den Anfallberechtigten ausantworten, sind, wenn
ihnen ein Verschulden zur Last fällt, den Gläubigern für den daraus entstehenden Schaden verantwortlich; sie
haften als Gesamtschuldner.

§ 54 Nicht rechtsfähige Vereine

Auf Vereine, die nicht rechtsfähig sind, finden die Vorschriften über die Gesellschaft Anwendung. Aus einem
Rechtsgeschäft, das im Namen eines solchen Vereins einem Dritten gegenüber vorgenommen wird, haftet der
Handelnde persönlich; handeln mehrere, so haften sie als Gesamtschuldner.

Kapitel 2
Eingetragene Vereine
§ 55 Zuständigkeit für die Registereintragung

Die Eintragung eines Vereins der in § 21 bezeichneten Art in das Vereinsregister hat bei dem Amtsgericht zu
geschehen, in dessen Bezirk der Verein seinen Sitz hat.

§ 55a Elektronisches Vereinsregister

(1) Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung bestimmen, dass und in welchem Umfang das
Vereinsregister in maschineller Form als automatisierte Datei geführt wird. Hierbei muss gewährleistet sein, dass
1.   die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Datenverarbeitung eingehalten, insbesondere Vorkehrungen gegen

einen Datenverlust getroffen sowie die erforderlichen Kopien der Datenbestände mindestens tagesaktuell
gehalten und die originären Datenbestände sowie deren Kopien sicher aufbewahrt werden,
 

2.   die vorzunehmenden Eintragungen alsbald in einen Datenspeicher aufgenommen und auf Dauer inhaltlich
unverändert in lesbarer Form wiedergegeben werden können und
 

3.   die nach den Artikeln 24, 25 und 32 der Verordnung (EU) 2016/679 erforderlichen Anforderungen erfüllt
sind.
 

Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung die Ermächtigung nach Satz 1 auf die
Landesjustizverwaltungen übertragen.

(2) Das maschinell geführte Vereinsregister tritt für eine Seite des Registers an die Stelle des bisherigen
Registers, sobald die Eintragungen dieser Seite in den für die Vereinsregistereintragungen bestimmten
Datenspeicher aufgenommen und als Vereinsregister freigegeben worden sind. Die entsprechenden Seiten des
bisherigen Vereinsregisters sind mit einem Schließungsvermerk zu versehen.

(3) Eine Eintragung wird wirksam, sobald sie in den für die Registereintragungen bestimmten Datenspeicher
aufgenommen ist und auf Dauer inhaltlich unverändert in lesbarer Form wiedergegeben werden kann. Durch
eine Bestätigungsanzeige oder in anderer geeigneter Weise ist zu überprüfen, ob diese Voraussetzungen
eingetreten sind. Jede Eintragung soll den Tag angeben, an dem sie wirksam geworden ist.

§ 56 Mindestmitgliederzahl des Vereins

Die Eintragung soll nur erfolgen, wenn die Zahl der Mitglieder mindestens sieben beträgt.

§ 57 Mindesterfordernisse an die Vereinssatzung
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(1) Die Satzung muss den Zweck, den Namen und den Sitz des Vereins enthalten und ergeben, dass der Verein
eingetragen werden soll.

(2) Der Name soll sich von den Namen der an demselben Orte oder in derselben Gemeinde bestehenden
eingetragenen Vereine deutlich unterscheiden.

§ 58 Sollinhalt der Vereinssatzung

Die Satzung soll Bestimmungen enthalten:
1.   über den Eintritt und Austritt der Mitglieder,

 

2.   darüber, ob und welche Beiträge von den Mitgliedern zu leisten sind,
 

3.   über die Bildung des Vorstands,
 

4.   über die Voraussetzungen, unter denen die Mitgliederversammlung zu berufen ist, über die Form der
Berufung und über die Beurkundung der Beschlüsse.
 

§ 59 Anmeldung zur Eintragung

(1) Der Vorstand hat den Verein zur Eintragung anzumelden.

(2) Der Anmeldung sind Abschriften der Satzung und der Urkunden über die Bestellung des Vorstands
beizufügen.

(3) Die Satzung soll von mindestens sieben Mitgliedern unterzeichnet sein und die Angabe des Tages der
Errichtung enthalten.

§ 60 Zurückweisung der Anmeldung

Die Anmeldung ist, wenn den Erfordernissen der §§ 56 bis 59 nicht genügt ist, von dem Amtsgericht unter
Angabe der Gründe zurückzuweisen.

§§ 61 bis 63 (weggefallen)

§ 64 Inhalt der Vereinsregistereintragung

Bei der Eintragung sind der Name und der Sitz des Vereins, der Tag der Errichtung der Satzung, die Mitglieder
des Vorstands und ihre Vertretungsmacht anzugeben.

§ 65 Namenszusatz

Mit der Eintragung erhält der Name des Vereins den Zusatz "eingetragener Verein".

§ 66 Aufbewahrung von Dokumenten

Die mit einer Anmeldung eingereichten Dokumente werden vom Amtsgericht aufbewahrt.

§ 67 Änderung des Vorstands

(1) Jede Änderung des Vorstands ist von dem Vorstand zur Eintragung anzumelden. Der Anmeldung ist eine
Abschrift der Urkunde über die Änderung beizufügen.

(2) Die Eintragung gerichtlich bestellter Vorstandsmitglieder erfolgt von Amts wegen.

§ 68 Vertrauensschutz durch Vereinsregister

Wird zwischen den bisherigen Mitgliedern des Vorstands und einem Dritten ein Rechtsgeschäft vorgenommen, so
kann die Änderung des Vorstands dem Dritten nur entgegengesetzt werden, wenn sie zur Zeit der Vornahme des
Rechtsgeschäfts im Vereinsregister eingetragen oder dem Dritten bekannt ist. Ist die Änderung eingetragen, so
braucht der Dritte sie nicht gegen sich gelten zu lassen, wenn er sie nicht kennt, seine Unkenntnis auch nicht auf
Fahrlässigkeit beruht.

§ 69 Nachweis des Vereinsvorstands
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Der Nachweis, dass der Vorstand aus den im Register eingetragenen Personen besteht, wird Behörden
gegenüber durch ein Zeugnis des Amtsgerichts über die Eintragung geführt.

§ 70 Vertrauensschutz bei Eintragungen zur Vertretungsmacht

Die Vorschriften des § 68 gelten auch für Bestimmungen, die den Umfang der Vertretungsmacht des Vorstands
beschränken oder die Vertretungsmacht des Vorstands abweichend von der Vorschrift des § 26 Absatz 2 Satz 1
regeln.

§ 71 Änderungen der Satzung

(1) Änderungen der Satzung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Eintragung in das Vereinsregister. Die Änderung
ist von dem Vorstand zur Eintragung anzumelden. Der Anmeldung sind eine Abschrift des die Änderung
enthaltenden Beschlusses und der Wortlaut der Satzung beizufügen. In dem Wortlaut der Satzung müssen die
geänderten Bestimmungen mit dem Beschluss über die Satzungsänderung, die unveränderten Bestimmungen
mit dem zuletzt eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung und, wenn die Satzung geändert worden
ist, ohne dass ein vollständiger Wortlaut der Satzung eingereicht wurde, auch mit den zuvor eingetragenen
Änderungen übereinstimmen.

(2) Die Vorschriften der §§ 60, 64 und 66 finden entsprechende Anwendung.

§ 72 Bescheinigung der Mitgliederzahl

Der Vorstand hat dem Amtsgericht auf dessen Verlangen jederzeit eine schriftliche Bescheinigung über die Zahl
der Vereinsmitglieder einzureichen.

§ 73 Unterschreiten der Mindestmitgliederzahl

Sinkt die Zahl der Vereinsmitglieder unter drei herab, so hat das Amtsgericht auf Antrag des Vorstands und,
wenn der Antrag nicht binnen drei Monaten gestellt wird, von Amts wegen nach Anhörung des Vorstands dem
Verein die Rechtsfähigkeit zu entziehen.

§ 74 Auflösung

(1) Die Auflösung des Vereins sowie die Entziehung der Rechtsfähigkeit ist in das Vereinsregister einzutragen.

(2) Wird der Verein durch Beschluss der Mitgliederversammlung oder durch den Ablauf der für die Dauer
des Vereins bestimmten Zeit aufgelöst, so hat der Vorstand die Auflösung zur Eintragung anzumelden. Der
Anmeldung ist im ersteren Falle eine Abschrift des Auflösungsbeschlusses beizufügen.

(3) (weggefallen)

§ 75 Eintragungen bei Insolvenz

(1) Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens und der Beschluss, durch den die Eröffnung des Insolvenzverfahrens
mangels Masse rechtskräftig abgewiesen worden ist, sowie die Auflösung des Vereins nach § 42 Absatz 2 Satz 1
sind von Amts wegen einzutragen. Von Amts wegen sind auch einzutragen
1.   die Aufhebung des Eröffnungsbeschlusses,

 

2.   die Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters, wenn zusätzlich dem Schuldner ein allgemeines
Verfügungsverbot auferlegt oder angeordnet wird, dass Verfügungen des Schuldners nur mit
Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind, und die Aufhebung einer derartigen
Sicherungsmaßnahme,
 

3.   die Anordnung der Eigenverwaltung durch den Schuldner und deren Aufhebung sowie die Anordnung der
Zustimmungsbedürftigkeit bestimmter Rechtsgeschäfte des Schuldners,
 

4.   die Einstellung und die Aufhebung des Verfahrens und
 

5.   die Überwachung der Erfüllung eines Insolvenzplans und die Aufhebung der Überwachung.
 

(2) Wird der Verein durch Beschluss der Mitgliederversammlung nach § 42 Absatz 1 Satz 2 fortgesetzt, so hat
der Vorstand die Fortsetzung zur Eintragung anzumelden. Der Anmeldung ist eine Abschrift des Beschlusses
beizufügen.
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§ 76 Eintragungen bei Liquidation

(1) Bei der Liquidation des Vereins sind die Liquidatoren und ihre Vertretungsmacht in das Vereinsregister
einzutragen. Das Gleiche gilt für die Beendigung des Vereins nach der Liquidation.

(2) Die Anmeldung der Liquidatoren hat durch den Vorstand zu erfolgen. Bei der Anmeldung ist der Umfang der
Vertretungsmacht der Liquidatoren anzugeben. Änderungen der Liquidatoren oder ihrer Vertretungsmacht sowie
die Beendigung des Vereins sind von den Liquidatoren anzumelden. Der Anmeldung der durch Beschluss der
Mitgliederversammlung bestellten Liquidatoren ist eine Abschrift des Bestellungsbeschlusses, der Anmeldung der
Vertretungsmacht, die abweichend von § 48 Absatz 3 bestimmt wurde, ist eine Abschrift der diese Bestimmung
enthaltenden Urkunde beizufügen.

(3) Die Eintragung gerichtlich bestellter Liquidatoren geschieht von Amts wegen.

§ 77 Anmeldepflichtige und Form der Anmeldungen

Die Anmeldungen zum Vereinsregister sind von Mitgliedern des Vorstands sowie von den Liquidatoren, die
insoweit zur Vertretung des Vereins berechtigt sind, mittels öffentlich beglaubigter Erklärung abzugeben. Die
Erklärung kann in Urschrift oder in öffentlich beglaubigter Abschrift beim Gericht eingereicht werden.

§ 78 Festsetzung von Zwangsgeld

(1) Das Amtsgericht kann die Mitglieder des Vorstands zur Befolgung der Vorschriften des § 67 Abs. 1, des § 71
Abs. 1, des § 72, des § 74 Abs. 2, des § 75 Absatz 2 und des § 76 durch Festsetzung von Zwangsgeld anhalten.

(2) In gleicher Weise können die Liquidatoren zur Befolgung der Vorschriften des § 76 angehalten werden.

§ 79 Einsicht in das Vereinsregister

(1) Die Einsicht des Vereinsregisters sowie der von dem Verein bei dem Amtsgericht eingereichten Dokumente
ist jedem gestattet. Von den Eintragungen kann eine Abschrift verlangt werden; die Abschrift ist auf Verlangen zu
beglaubigen. Wird das Vereinsregister maschinell geführt, tritt an die Stelle der Abschrift ein Ausdruck, an die der
beglaubigten Abschrift ein amtlicher Ausdruck.

(2) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das die Übermittlung von Daten aus maschinell geführten
Vereinsregistern durch Abruf ermöglicht, ist zulässig, wenn sichergestellt ist, dass
1.   der Abruf von Daten die zulässige Einsicht nach Absatz 1 nicht überschreitet und

 

2.   die Zulässigkeit der Abrufe auf der Grundlage einer Protokollierung kontrolliert werden kann.
 

Die Länder können für das Verfahren ein länderübergreifendes elektronisches Informations- und
Kommunikationssystem bestimmen.

(3) Der Nutzer ist darauf hinzuweisen, dass er die übermittelten Daten nur zu Informationszwecken verwenden
darf. Die zuständige Stelle hat (z. B. durch Stichproben) zu prüfen, ob sich Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die
nach Satz 1 zulässige Einsicht überschritten oder übermittelte Daten missbraucht werden.

(4) Die zuständige Stelle kann einen Nutzer, der die Funktionsfähigkeit der Abrufeinrichtung gefährdet, die nach
Absatz 3 Satz 1 zulässige Einsicht überschreitet oder übermittelte Daten missbraucht, von der Teilnahme am
automatisierten Abrufverfahren ausschließen; dasselbe gilt bei drohender Überschreitung oder drohendem
Missbrauch.

(5) Zuständige Stelle ist die Landesjustizverwaltung. Örtlich zuständig ist die Landesjustizverwaltung, in deren
Zuständigkeitsbereich das betreffende Amtsgericht liegt. Die Zuständigkeit kann durch Rechtsverordnung
der Landesregierung abweichend geregelt werden. Sie kann diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf
die Landesjustizverwaltung übertragen. Die Länder können auch die Übertragung der Zuständigkeit auf die
zuständige Stelle eines anderen Landes vereinbaren.

§ 79a Anwendung der Verordnung (EU) 2016/679 im Registerverfahren

(1) Die Rechte nach Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119
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vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) werden nach § 79 und den
dazu erlassenen Vorschriften der Vereinsregisterverordnung durch Einsicht in das Register oder den Abruf
von Registerdaten über das länderübergreifende Informations- und Kommunikationssystem gewährt. Das
Registergericht ist nicht verpflichtet, Personen, deren personenbezogene Daten im Vereinsregister oder in den
Registerakten gespeichert sind, über die Offenlegung dieser Daten an Dritte Auskunft zu erteilen.

(2) Das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 der Verordnung (EU) 2016/679 kann für personenbezogene Daten,
die im Vereinsregister oder in den Registerakten gespeichert sind, nur unter den Voraussetzungen und in dem
Verfahren ausgeübt werden, die im Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit sowie der Vereinsregisterverordnung für eine Löschung oder Berichtigung von
Eintragungen geregelt sind.

(3) Das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 der Verordnung (EU) 2016/679 ist auf personenbezogene Daten, die
im Vereinsregister und in den Registerakten gespeichert sind, nicht anzuwenden.

Untertitel 2
Stiftungen
§ 80 Entstehung einer rechtsfähigen Stiftung

(1) Zur Entstehung einer rechtsfähigen Stiftung sind das Stiftungsgeschäft und die Anerkennung durch die
zuständige Behörde des Landes erforderlich, in dem die Stiftung ihren Sitz haben soll.

(2) Die Stiftung ist als rechtsfähig anzuerkennen, wenn das Stiftungsgeschäft den Anforderungen des § 81 Abs. 1
genügt, die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks gesichert erscheint und der Stiftungszweck
das Gemeinwohl nicht gefährdet. Bei einer Stiftung, die für eine bestimmte Zeit errichtet und deren Vermögen
für die Zweckverfolgung verbraucht werden soll (Verbrauchsstiftung), erscheint die dauernde Erfüllung des
Stiftungszwecks gesichert, wenn die Stiftung für einen im Stiftungsgeschäft festgelegten Zeitraum bestehen soll,
der mindestens zehn Jahre umfasst.

(3) Vorschriften der Landesgesetze über kirchliche Stiftungen bleiben unberührt. Das gilt entsprechend für
Stiftungen, die nach den Landesgesetzen kirchlichen Stiftungen gleichgestellt sind.

§ 81 Stiftungsgeschäft

(1) Das Stiftungsgeschäft unter Lebenden bedarf der schriftlichen Form. Es muss die verbindliche Erklärung des
Stifters enthalten, ein Vermögen zur Erfüllung eines von ihm vorgegebenen Zweckes zu widmen, das auch zum
Verbrauch bestimmt werden kann. Durch das Stiftungsgeschäft muss die Stiftung eine Satzung erhalten mit
Regelungen über
1.   den Namen der Stiftung,

 

2.   den Sitz der Stiftung,
 

3.   den Zweck der Stiftung,
 

4.   das Vermögen der Stiftung,
 

5.   die Bildung des Vorstands der Stiftung.
 

Genügt das Stiftungsgeschäft den Erfordernissen des Satzes 3 nicht und ist der Stifter verstorben, findet § 83
Satz 2 bis 4 entsprechende Anwendung.

(2) Bis zur Anerkennung der Stiftung als rechtsfähig ist der Stifter zum Widerruf des Stiftungsgeschäfts
berechtigt. Ist die Anerkennung bei der zuständigen Behörde beantragt, so kann der Widerruf nur dieser
gegenüber erklärt werden. Der Erbe des Stifters ist zum Widerruf nicht berechtigt, wenn der Stifter den Antrag
bei der zuständigen Behörde gestellt oder im Falle der notariellen Beurkundung des Stiftungsgeschäfts den Notar
bei oder nach der Beurkundung mit der Antragstellung betraut hat.

§ 82 Übertragungspflicht des Stifters

Wird die Stiftung als rechtsfähig anerkannt, so ist der Stifter verpflichtet, das in dem Stiftungsgeschäft
zugesicherte Vermögen auf die Stiftung zu übertragen. Rechte, zu deren Übertragung der Abtretungsvertrag
genügt, gehen mit der Anerkennung auf die Stiftung über, sofern nicht aus dem Stiftungsgeschäft sich ein
anderer Wille des Stifters ergibt.
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§ 83 Stiftung von Todes wegen

Besteht das Stiftungsgeschäft in einer Verfügung von Todes wegen, so hat das Nachlassgericht dies
der zuständigen Behörde zur Anerkennung mitzuteilen, sofern sie nicht von dem Erben oder dem
Testamentsvollstrecker beantragt wird. Genügt das Stiftungsgeschäft nicht den Erfordernissen des § 81 Abs. 1
Satz 3, wird der Stiftung durch die zuständige Behörde vor der Anerkennung eine Satzung gegeben oder eine
unvollständige Satzung ergänzt; dabei soll der Wille des Stifters berücksichtigt werden. Als Sitz der Stiftung gilt,
wenn nicht ein anderes bestimmt ist, der Ort, an welchem die Verwaltung geführt wird. Im Zweifel gilt der letzte
Wohnsitz des Stifters im Inland als Sitz.

§ 84 Anerkennung nach Tod des Stifters

Wird die Stiftung erst nach dem Tode des Stifters als rechtsfähig anerkannt, so gilt sie für die Zuwendungen des
Stifters als schon vor dessen Tod entstanden.

§ 85 Stiftungsverfassung

Die Verfassung einer Stiftung wird, soweit sie nicht auf Bundes- oder Landesgesetz beruht, durch das
Stiftungsgeschäft bestimmt.

§ 86 Anwendung des Vereinsrechts

Die Vorschriften der §§ 26 und 27 Absatz 3 und der §§ 28 bis 31a und 42 finden auf Stiftungen entsprechende
Anwendung, die Vorschriften des § 26 Absatz 2 Satz 1, des § 27 Absatz 3 und des § 28 jedoch nur insoweit, als
sich nicht aus der Verfassung, insbesondere daraus, dass die Verwaltung der Stiftung von einer öffentlichen
Behörde geführt wird, ein anderes ergibt. Die Vorschriften des § 26 Absatz 2 Satz 2 und des § 29 finden auf
Stiftungen, deren Verwaltung von einer öffentlichen Behörde geführt wird, keine Anwendung.

§ 87 Zweckänderung; Aufhebung

(1) Ist die Erfüllung des Stiftungszwecks unmöglich geworden oder gefährdet sie das Gemeinwohl, so kann die
zuständige Behörde der Stiftung eine andere Zweckbestimmung geben oder sie aufheben.

(2) Bei der Umwandlung des Zweckes soll der Wille des Stifters berücksichtigt werden, insbesondere soll dafür
gesorgt werden, dass die Erträge des Stiftungsvermögens dem Personenkreis, dem sie zustatten kommen
sollten, im Sinne des Stifters erhalten bleiben. Die Behörde kann die Verfassung der Stiftung ändern, soweit die
Umwandlung des Zweckes es erfordert.

(3) Vor der Umwandlung des Zweckes und der Änderung der Verfassung soll der Vorstand der Stiftung gehört
werden.

§ 88 Vermögensanfall

Mit dem Erlöschen der Stiftung fällt das Vermögen an die in der Verfassung bestimmten Personen. Fehlt es an
einer Bestimmung der Anfallberechtigten, so fällt das Vermögen an den Fiskus des Landes, in dem die Stiftung
ihren Sitz hatte, oder an einen anderen nach dem Recht dieses Landes bestimmten Anfallberechtigten. Die
Vorschriften der §§ 46 bis 53 finden entsprechende Anwendung.

Untertitel 3
Juristische Personen des öffentlichen Rechts
§ 89 Haftung für Organe; Insolvenz

(1) Die Vorschrift des § 31 findet auf den Fiskus sowie auf die Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des
öffentlichen Rechts entsprechende Anwendung.

(2) Das Gleiche gilt, soweit bei Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts das
Insolvenzverfahren zulässig ist, von der Vorschrift des § 42 Abs. 2.

Abschnitt 2
Sachen und Tiere
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§ 90 Begriff der Sache

Sachen im Sinne des Gesetzes sind nur körperliche Gegenstände.

§ 90a Tiere

Tiere sind keine Sachen. Sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Auf sie sind die für Sachen geltenden
Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

§ 91 Vertretbare Sachen

Vertretbare Sachen im Sinne des Gesetzes sind bewegliche Sachen, die im Verkehr nach Zahl, Maß oder Gewicht
bestimmt zu werden pflegen.

§ 92 Verbrauchbare Sachen

(1) Verbrauchbare Sachen im Sinne des Gesetzes sind bewegliche Sachen, deren bestimmungsmäßiger
Gebrauch in dem Verbrauch oder in der Veräußerung besteht.

(2) Als verbrauchbar gelten auch bewegliche Sachen, die zu einem Warenlager oder zu einem sonstigen
Sachinbegriff gehören, dessen bestimmungsmäßiger Gebrauch in der Veräußerung der einzelnen Sachen
besteht.

§ 93 Wesentliche Bestandteile einer Sache

Bestandteile einer Sache, die voneinander nicht getrennt werden können, ohne dass der eine oder der andere
zerstört oder in seinem Wesen verändert wird (wesentliche Bestandteile), können nicht Gegenstand besonderer
Rechte sein.

§ 94 Wesentliche Bestandteile eines Grundstücks oder Gebäudes

(1) Zu den wesentlichen Bestandteilen eines Grundstücks gehören die mit dem Grund und Boden fest
verbundenen Sachen, insbesondere Gebäude, sowie die Erzeugnisse des Grundstücks, solange sie mit dem
Boden zusammenhängen. Samen wird mit dem Aussäen, eine Pflanze wird mit dem Einpflanzen wesentlicher
Bestandteil des Grundstücks.

(2) Zu den wesentlichen Bestandteilen eines Gebäudes gehören die zur Herstellung des Gebäudes eingefügten
Sachen.

§ 95 Nur vorübergehender Zweck

(1) Zu den Bestandteilen eines Grundstücks gehören solche Sachen nicht, die nur zu einem vorübergehenden
Zweck mit dem Grund und Boden verbunden sind. Das Gleiche gilt von einem Gebäude oder anderen Werk, das
in Ausübung eines Rechts an einem fremden Grundstück von dem Berechtigten mit dem Grundstück verbunden
worden ist.

(2) Sachen, die nur zu einem vorübergehenden Zweck in ein Gebäude eingefügt sind, gehören nicht zu den
Bestandteilen des Gebäudes.

§ 96 Rechte als Bestandteile eines Grundstücks

Rechte, die mit dem Eigentum an einem Grundstück verbunden sind, gelten als Bestandteile des Grundstücks.

§ 97 Zubehör

(1) Zubehör sind bewegliche Sachen, die, ohne Bestandteile der Hauptsache zu sein, dem wirtschaftlichen
Zwecke der Hauptsache zu dienen bestimmt sind und zu ihr in einem dieser Bestimmung entsprechenden
räumlichen Verhältnis stehen. Eine Sache ist nicht Zubehör, wenn sie im Verkehr nicht als Zubehör angesehen
wird.

(2) Die vorübergehende Benutzung einer Sache für den wirtschaftlichen Zweck einer anderen begründet nicht
die Zubehöreigenschaft. Die vorübergehende Trennung eines Zubehörstücks von der Hauptsache hebt die
Zubehöreigenschaft nicht auf.
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§ 98 Gewerbliches und landwirtschaftliches Inventar

Dem wirtschaftlichen Zwecke der Hauptsache sind zu dienen bestimmt:
1.   bei einem Gebäude, das für einen gewerblichen Betrieb dauernd eingerichtet ist, insbesondere bei einer

Mühle, einer Schmiede, einem Brauhaus, einer Fabrik, die zu dem Betrieb bestimmten Maschinen und
sonstigen Gerätschaften,
 

2.   bei einem Landgut das zum Wirtschaftsbetrieb bestimmte Gerät und Vieh, die landwirtschaftlichen
Erzeugnisse, soweit sie zur Fortführung der Wirtschaft bis zu der Zeit erforderlich sind, zu welcher
gleiche oder ähnliche Erzeugnisse voraussichtlich gewonnen werden, sowie der vorhandene, auf dem Gut
gewonnene Dünger.
 

§ 99 Früchte

(1) Früchte einer Sache sind die Erzeugnisse der Sache und die sonstige Ausbeute, welche aus der Sache ihrer
Bestimmung gemäß gewonnen wird.

(2) Früchte eines Rechts sind die Erträge, welche das Recht seiner Bestimmung gemäß gewährt, insbesondere
bei einem Recht auf Gewinnung von Bodenbestandteilen die gewonnenen Bestandteile.

(3) Früchte sind auch die Erträge, welche eine Sache oder ein Recht vermöge eines Rechtsverhältnisses gewährt.

§ 100 Nutzungen

Nutzungen sind die Früchte einer Sache oder eines Rechts sowie die Vorteile, welche der Gebrauch der Sache
oder des Rechts gewährt.

§ 101 Verteilung der Früchte

Ist jemand berechtigt, die Früchte einer Sache oder eines Rechts bis zu einer bestimmten Zeit oder von einer
bestimmten Zeit an zu beziehen, so gebühren ihm, sofern nicht ein anderes bestimmt ist:
1.   die in § 99 Abs. 1 bezeichneten Erzeugnisse und Bestandteile, auch wenn er sie als Früchte eines Rechts zu

beziehen hat, insoweit, als sie während der Dauer der Berechtigung von der Sache getrennt werden,
 

2.   andere Früchte insoweit, als sie während der Dauer der Berechtigung fällig werden; bestehen jedoch
die Früchte in der Vergütung für die Überlassung des Gebrauchs oder des Fruchtgenusses, in Zinsen,
Gewinnanteilen oder anderen regelmäßig wiederkehrenden Erträgen, so gebührt dem Berechtigten ein der
Dauer seiner Berechtigung entsprechender Teil.
 

§ 102 Ersatz der Gewinnungskosten

Wer zur Herausgabe von Früchten verpflichtet ist, kann Ersatz der auf die Gewinnung der Früchte verwendeten
Kosten insoweit verlangen, als sie einer ordnungsmäßigen Wirtschaft entsprechen und den Wert der Früchte
nicht übersteigen.

§ 103 Verteilung der Lasten

Wer verpflichtet ist, die Lasten einer Sache oder eines Rechts bis zu einer bestimmten Zeit oder von einer
bestimmten Zeit an zu tragen, hat, sofern nicht ein anderes bestimmt ist, die regelmäßig wiederkehrenden
Lasten nach dem Verhältnis der Dauer seiner Verpflichtung, andere Lasten insoweit zu tragen, als sie während
der Dauer seiner Verpflichtung zu entrichten sind.

Abschnitt 3
Rechtsgeschäfte

Titel 1
Geschäftsfähigkeit
§ 104 Geschäftsunfähigkeit

Geschäftsunfähig ist:
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1.   wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat,
 

2.   wer sich in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der
Geistestätigkeit befindet, sofern nicht der Zustand seiner Natur nach ein vorübergehender ist.
 

§ 105 Nichtigkeit der Willenserklärung

(1) Die Willenserklärung eines Geschäftsunfähigen ist nichtig.

(2) Nichtig ist auch eine Willenserklärung, die im Zustand der Bewusstlosigkeit oder vorübergehender Störung
der Geistestätigkeit abgegeben wird.

§ 105a Geschäfte des täglichen Lebens

Tätigt ein volljähriger Geschäftsunfähiger ein Geschäft des täglichen Lebens, das mit geringwertigen Mitteln
bewirkt werden kann, so gilt der von ihm geschlossene Vertrag in Ansehung von Leistung und, soweit vereinbart,
Gegenleistung als wirksam, sobald Leistung und Gegenleistung bewirkt sind. Satz 1 gilt nicht bei einer
erheblichen Gefahr für die Person oder das Vermögen des Geschäftsunfähigen.

§ 106 Beschränkte Geschäftsfähigkeit Minderjähriger

Ein Minderjähriger, der das siebente Lebensjahr vollendet hat, ist nach Maßgabe der §§ 107 bis 113 in der
Geschäftsfähigkeit beschränkt.

§ 107 Einwilligung des gesetzlichen Vertreters

Der Minderjährige bedarf zu einer Willenserklärung, durch die er nicht lediglich einen rechtlichen Vorteil erlangt,
der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters.

§ 108 Vertragsschluss ohne Einwilligung

(1) Schließt der Minderjährige einen Vertrag ohne die erforderliche Einwilligung des gesetzlichen Vertreters, so
hängt die Wirksamkeit des Vertrags von der Genehmigung des Vertreters ab.

(2) Fordert der andere Teil den Vertreter zur Erklärung über die Genehmigung auf, so kann die Erklärung nur
ihm gegenüber erfolgen; eine vor der Aufforderung dem Minderjährigen gegenüber erklärte Genehmigung oder
Verweigerung der Genehmigung wird unwirksam. Die Genehmigung kann nur bis zum Ablauf von zwei Wochen
nach dem Empfang der Aufforderung erklärt werden; wird sie nicht erklärt, so gilt sie als verweigert.

(3) Ist der Minderjährige unbeschränkt geschäftsfähig geworden, so tritt seine Genehmigung an die Stelle der
Genehmigung des Vertreters.

§ 109 Widerrufsrecht des anderen Teils

(1) Bis zur Genehmigung des Vertrags ist der andere Teil zum Widerruf berechtigt. Der Widerruf kann auch dem
Minderjährigen gegenüber erklärt werden.

(2) Hat der andere Teil die Minderjährigkeit gekannt, so kann er nur widerrufen, wenn der Minderjährige der
Wahrheit zuwider die Einwilligung des Vertreters behauptet hat; er kann auch in diesem Falle nicht widerrufen,
wenn ihm das Fehlen der Einwilligung bei dem Abschluss des Vertrags bekannt war.

§ 110 Bewirken der Leistung mit eigenen Mitteln

Ein von dem Minderjährigen ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters geschlossener Vertrag gilt als von
Anfang an wirksam, wenn der Minderjährige die vertragsmäßige Leistung mit Mitteln bewirkt, die ihm zu diesem
Zweck oder zu freier Verfügung von dem Vertreter oder mit dessen Zustimmung von einem Dritten überlassen
worden sind.

§ 111 Einseitige Rechtsgeschäfte

Ein einseitiges Rechtsgeschäft, das der Minderjährige ohne die erforderliche Einwilligung des gesetzlichen
Vertreters vornimmt, ist unwirksam. Nimmt der Minderjährige mit dieser Einwilligung ein solches Rechtsgeschäft
einem anderen gegenüber vor, so ist das Rechtsgeschäft unwirksam, wenn der Minderjährige die Einwilligung
nicht in schriftlicher Form vorlegt und der andere das Rechtsgeschäft aus diesem Grunde unverzüglich
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zurückweist. Die Zurückweisung ist ausgeschlossen, wenn der Vertreter den anderen von der Einwilligung in
Kenntnis gesetzt hatte.

§ 112 Selbständiger Betrieb eines Erwerbsgeschäfts

(1) Ermächtigt der gesetzliche Vertreter mit Genehmigung des Familiengerichts den Minderjährigen zum
selbständigen Betrieb eines Erwerbsgeschäfts, so ist der Minderjährige für solche Rechtsgeschäfte unbeschränkt
geschäftsfähig, welche der Geschäftsbetrieb mit sich bringt. Ausgenommen sind Rechtsgeschäfte, zu denen der
Vertreter der Genehmigung des Familiengerichts bedarf.

(2) Die Ermächtigung kann von dem Vertreter nur mit Genehmigung des Familiengerichts zurückgenommen
werden.

§ 113 Dienst- oder Arbeitsverhältnis

(1) Ermächtigt der gesetzliche Vertreter den Minderjährigen, in Dienst oder in Arbeit zu treten, so ist der
Minderjährige für solche Rechtsgeschäfte unbeschränkt geschäftsfähig, welche die Eingehung oder Aufhebung
eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses der gestatteten Art oder die Erfüllung der sich aus einem solchen
Verhältnis ergebenden Verpflichtungen betreffen. Ausgenommen sind Verträge, zu denen der Vertreter der
Genehmigung des Familiengerichts bedarf.

(2) Die Ermächtigung kann von dem Vertreter zurückgenommen oder eingeschränkt werden.

(3) Ist der gesetzliche Vertreter ein Vormund, so kann die Ermächtigung, wenn sie von ihm verweigert wird, auf
Antrag des Minderjährigen durch das Familiengericht ersetzt werden. Das Familiengericht hat die Ermächtigung
zu ersetzen, wenn sie im Interesse des Mündels liegt.

(4) Die für einen einzelnen Fall erteilte Ermächtigung gilt im Zweifel als allgemeine Ermächtigung zur Eingehung
von Verhältnissen derselben Art.

§§ 114 und 115 (weggefallen)

Titel 2
Willenserklärung
§ 116 Geheimer Vorbehalt

Eine Willenserklärung ist nicht deshalb nichtig, weil sich der Erklärende insgeheim vorbehält, das Erklärte nicht
zu wollen. Die Erklärung ist nichtig, wenn sie einem anderen gegenüber abzugeben ist und dieser den Vorbehalt
kennt.

§ 117 Scheingeschäft

(1) Wird eine Willenserklärung, die einem anderen gegenüber abzugeben ist, mit dessen Einverständnis nur zum
Schein abgegeben, so ist sie nichtig.

(2) Wird durch ein Scheingeschäft ein anderes Rechtsgeschäft verdeckt, so finden die für das verdeckte
Rechtsgeschäft geltenden Vorschriften Anwendung.

§ 118 Mangel der Ernstlichkeit

Eine nicht ernstlich gemeinte Willenserklärung, die in der Erwartung abgegeben wird, der Mangel der
Ernstlichkeit werde nicht verkannt werden, ist nichtig.

§ 119 Anfechtbarkeit wegen Irrtums

(1) Wer bei der Abgabe einer Willenserklärung über deren Inhalt im Irrtum war oder eine Erklärung dieses Inhalts
überhaupt nicht abgeben wollte, kann die Erklärung anfechten, wenn anzunehmen ist, dass er sie bei Kenntnis
der Sachlage und bei verständiger Würdigung des Falles nicht abgegeben haben würde.

(2) Als Irrtum über den Inhalt der Erklärung gilt auch der Irrtum über solche Eigenschaften der Person oder der
Sache, die im Verkehr als wesentlich angesehen werden.

§ 120 Anfechtbarkeit wegen falscher Übermittlung
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Eine Willenserklärung, welche durch die zur Übermittlung verwendete Person oder Einrichtung unrichtig
übermittelt worden ist, kann unter der gleichen Voraussetzung angefochten werden wie nach § 119 eine
irrtümlich abgegebene Willenserklärung.

§ 121 Anfechtungsfrist

(1) Die Anfechtung muss in den Fällen der §§ 119, 120 ohne schuldhaftes Zögern (unverzüglich) erfolgen,
nachdem der Anfechtungsberechtigte von dem Anfechtungsgrund Kenntnis erlangt hat. Die einem Abwesenden
gegenüber erfolgte Anfechtung gilt als rechtzeitig erfolgt, wenn die Anfechtungserklärung unverzüglich
abgesendet worden ist.

(2) Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn seit der Abgabe der Willenserklärung zehn Jahre verstrichen sind.

§ 122 Schadensersatzpflicht des Anfechtenden

(1) Ist eine Willenserklärung nach § 118 nichtig oder auf Grund der §§ 119, 120 angefochten, so hat der
Erklärende, wenn die Erklärung einem anderen gegenüber abzugeben war, diesem, andernfalls jedem Dritten
den Schaden zu ersetzen, den der andere oder der Dritte dadurch erleidet, dass er auf die Gültigkeit der
Erklärung vertraut, jedoch nicht über den Betrag des Interesses hinaus, welches der andere oder der Dritte an
der Gültigkeit der Erklärung hat.

(2) Die Schadensersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Beschädigte den Grund der Nichtigkeit oder der
Anfechtbarkeit kannte oder infolge von Fahrlässigkeit nicht kannte (kennen musste).

§ 123 Anfechtbarkeit wegen Täuschung oder Drohung

(1) Wer zur Abgabe einer Willenserklärung durch arglistige Täuschung oder widerrechtlich durch Drohung
bestimmt worden ist, kann die Erklärung anfechten.

(2) Hat ein Dritter die Täuschung verübt, so ist eine Erklärung, die einem anderen gegenüber abzugeben war,
nur dann anfechtbar, wenn dieser die Täuschung kannte oder kennen musste. Soweit ein anderer als derjenige,
welchem gegenüber die Erklärung abzugeben war, aus der Erklärung unmittelbar ein Recht erworben hat, ist die
Erklärung ihm gegenüber anfechtbar, wenn er die Täuschung kannte oder kennen musste.

§ 124 Anfechtungsfrist

(1) Die Anfechtung einer nach § 123 anfechtbaren Willenserklärung kann nur binnen Jahresfrist erfolgen.

(2) Die Frist beginnt im Falle der arglistigen Täuschung mit dem Zeitpunkt, in welchem der
Anfechtungsberechtigte die Täuschung entdeckt, im Falle der Drohung mit dem Zeitpunkt, in welchem die
Zwangslage aufhört. Auf den Lauf der Frist finden die für die Verjährung geltenden Vorschriften der §§ 206, 210
und 211 entsprechende Anwendung.

(3) Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn seit der Abgabe der Willenserklärung zehn Jahre verstrichen sind.

§ 125 Nichtigkeit wegen Formmangels

Ein Rechtsgeschäft, welches der durch Gesetz vorgeschriebenen Form ermangelt, ist nichtig. Der Mangel der
durch Rechtsgeschäft bestimmten Form hat im Zweifel gleichfalls Nichtigkeit zur Folge.

§ 126 Schriftform

(1) Ist durch Gesetz schriftliche Form vorgeschrieben, so muss die Urkunde von dem Aussteller eigenhändig
durch Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet werden.

(2) Bei einem Vertrag muss die Unterzeichnung der Parteien auf derselben Urkunde erfolgen. Werden über den
Vertrag mehrere gleichlautende Urkunden aufgenommen, so genügt es, wenn jede Partei die für die andere
Partei bestimmte Urkunde unterzeichnet.

(3) Die schriftliche Form kann durch die elektronische Form ersetzt werden, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein
anderes ergibt.

(4) Die schriftliche Form wird durch die notarielle Beurkundung ersetzt.
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§ 126a Elektronische Form

(1) Soll die gesetzlich vorgeschriebene schriftliche Form durch die elektronische Form ersetzt werden, so muss
der Aussteller der Erklärung dieser seinen Namen hinzufügen und das elektronische Dokument mit seiner
qualifizierten elektronischen Signatur versehen.

(2) Bei einem Vertrag müssen die Parteien jeweils ein gleichlautendes Dokument in der in Absatz 1 bezeichneten
Weise elektronisch signieren.

§ 126b Textform

Ist durch Gesetz Textform vorgeschrieben, so muss eine lesbare Erklärung, in der die Person des Erklärenden
genannt ist, auf einem dauerhaften Datenträger abgegeben werden. Ein dauerhafter Datenträger ist jedes
Medium, das
1.   es dem Empfänger ermöglicht, eine auf dem Datenträger befindliche, an ihn persönlich gerichtete

Erklärung so aufzubewahren oder zu speichern, dass sie ihm während eines für ihren Zweck angemessenen
Zeitraums zugänglich ist, und
 

2.   geeignet ist, die Erklärung unverändert wiederzugeben.
 

§ 127 Vereinbarte Form

(1) Die Vorschriften des § 126, des § 126a oder des § 126b gelten im Zweifel auch für die durch Rechtsgeschäft
bestimmte Form.

(2) Zur Wahrung der durch Rechtsgeschäft bestimmten schriftlichen Form genügt, soweit nicht ein anderer Wille
anzunehmen ist, die telekommunikative Übermittlung und bei einem Vertrag der Briefwechsel. Wird eine solche
Form gewählt, so kann nachträglich eine dem § 126 entsprechende Beurkundung verlangt werden.

(3) Zur Wahrung der durch Rechtsgeschäft bestimmten elektronischen Form genügt, soweit nicht ein
anderer Wille anzunehmen ist, auch eine andere als die in § 126a bestimmte elektronische Signatur und bei
einem Vertrag der Austausch von Angebots- und Annahmeerklärung, die jeweils mit einer elektronischen
Signatur versehen sind. Wird eine solche Form gewählt, so kann nachträglich eine dem § 126a entsprechende
elektronische Signierung oder, wenn diese einer der Parteien nicht möglich ist, eine dem § 126 entsprechende
Beurkundung verlangt werden.

§ 127a Gerichtlicher Vergleich

Die notarielle Beurkundung wird bei einem gerichtlichen Vergleich durch die Aufnahme der Erklärungen in ein
nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung errichtetes Protokoll ersetzt.

§ 128 Notarielle Beurkundung

Ist durch Gesetz notarielle Beurkundung eines Vertrags vorgeschrieben, so genügt es, wenn zunächst der Antrag
und sodann die Annahme des Antrags von einem Notar beurkundet wird.

§ 129 Öffentliche Beglaubigung

(1) Ist für eine Erklärung durch Gesetz öffentliche Beglaubigung vorgeschrieben, so muss die Erklärung
1.   in schriftlicher Form abgefasst und die Unterschrift des Erklärenden von einem Notar beglaubigt werden

oder
 

2.   in elektronischer Form abgefasst und die qualifizierte elektronische Signatur des Erklärenden von einem
Notar beglaubigt werden.
 

In dem Gesetz kann vorgesehen werden, dass eine Erklärung nur nach Satz 1 Nummer 1 oder nach Satz 1
Nummer 2 öffentlich beglaubigt werden kann.

(2) Wurde eine Erklärung in schriftlicher Form von dem Erklärenden mittels notariell beglaubigten Handzeichens
unterzeichnet, so erfüllt die Erklärung auch die Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1.

(3) Die öffentliche Beglaubigung wird durch die notarielle Beurkundung ersetzt.
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§ 130 Wirksamwerden der Willenserklärung gegenüber Abwesenden

(1) Eine Willenserklärung, die einem anderen gegenüber abzugeben ist, wird, wenn sie in dessen Abwesenheit
abgegeben wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in welchem sie ihm zugeht. Sie wird nicht wirksam, wenn dem
anderen vorher oder gleichzeitig ein Widerruf zugeht.

(2) Auf die Wirksamkeit der Willenserklärung ist es ohne Einfluss, wenn der Erklärende nach der Abgabe stirbt
oder geschäftsunfähig wird.

(3) Diese Vorschriften finden auch dann Anwendung, wenn die Willenserklärung einer Behörde gegenüber
abzugeben ist.

§ 131 Wirksamwerden gegenüber nicht voll Geschäftsfähigen

(1) Wird die Willenserklärung einem Geschäftsunfähigen gegenüber abgegeben, so wird sie nicht wirksam, bevor
sie dem gesetzlichen Vertreter zugeht.

(2) Das Gleiche gilt, wenn die Willenserklärung einer in der Geschäftsfähigkeit beschränkten Person gegenüber
abgegeben wird. Bringt die Erklärung jedoch der in der Geschäftsfähigkeit beschränkten Person lediglich einen
rechtlichen Vorteil oder hat der gesetzliche Vertreter seine Einwilligung erteilt, so wird die Erklärung in dem
Zeitpunkt wirksam, in welchem sie ihr zugeht.

§ 132 Ersatz des Zugehens durch Zustellung

(1) Eine Willenserklärung gilt auch dann als zugegangen, wenn sie durch Vermittlung eines Gerichtsvollziehers
zugestellt worden ist. Die Zustellung erfolgt nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung.

(2) Befindet sich der Erklärende über die Person desjenigen, welchem gegenüber die Erklärung abzugeben ist,
in einer nicht auf Fahrlässigkeit beruhenden Unkenntnis oder ist der Aufenthalt dieser Person unbekannt, so
kann die Zustellung nach den für die öffentliche Zustellung geltenden Vorschriften der Zivilprozessordnung
erfolgen. Zuständig für die Bewilligung ist im ersteren Falle das Amtsgericht, in dessen Bezirk der Erklärende
seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines inländischen Wohnsitzes seinen Aufenthalt hat, im letzteren Falle
das Amtsgericht, in dessen Bezirk die Person, welcher zuzustellen ist, den letzten Wohnsitz oder in Ermangelung
eines inländischen Wohnsitzes den letzten Aufenthalt hatte.

§ 133 Auslegung einer Willenserklärung

Bei der Auslegung einer Willenserklärung ist der wirkliche Wille zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen
Sinne des Ausdrucks zu haften.

§ 134 Gesetzliches Verbot

Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, ist nichtig, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein
anderes ergibt.

§ 135 Gesetzliches Veräußerungsverbot

(1) Verstößt die Verfügung über einen Gegenstand gegen ein gesetzliches Veräußerungsverbot, das nur
den Schutz bestimmter Personen bezweckt, so ist sie nur diesen Personen gegenüber unwirksam. Der
rechtsgeschäftlichen Verfügung steht eine Verfügung gleich, die im Wege der Zwangsvollstreckung oder der
Arrestvollziehung erfolgt.

(2) Die Vorschriften zugunsten derjenigen, welche Rechte von einem Nichtberechtigten herleiten, finden
entsprechende Anwendung.

§ 136 Behördliches Veräußerungsverbot

Ein Veräußerungsverbot, das von einem Gericht oder von einer anderen Behörde innerhalb ihrer Zuständigkeit
erlassen wird, steht einem gesetzlichen Veräußerungsverbot der in § 135 bezeichneten Art gleich.

§ 137 Rechtsgeschäftliches Verfügungsverbot
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Die Befugnis zur Verfügung über ein veräußerliches Recht kann nicht durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen oder
beschränkt werden. Die Wirksamkeit einer Verpflichtung, über ein solches Recht nicht zu verfügen, wird durch
diese Vorschrift nicht berührt.

§ 138 Sittenwidriges Rechtsgeschäft; Wucher

(1) Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig.

(2) Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch das jemand unter Ausbeutung der Zwangslage, der
Unerfahrenheit, des Mangels an Urteilsvermögen oder der erheblichen Willensschwäche eines anderen sich oder
einem Dritten für eine Leistung Vermögensvorteile versprechen oder gewähren lässt, die in einem auffälligen
Missverhältnis zu der Leistung stehen.

§ 139 Teilnichtigkeit

Ist ein Teil eines Rechtsgeschäfts nichtig, so ist das ganze Rechtsgeschäft nichtig, wenn nicht anzunehmen ist,
dass es auch ohne den nichtigen Teil vorgenommen sein würde.

§ 140 Umdeutung

Entspricht ein nichtiges Rechtsgeschäft den Erfordernissen eines anderen Rechtsgeschäfts, so gilt das letztere,
wenn anzunehmen ist, dass dessen Geltung bei Kenntnis der Nichtigkeit gewollt sein würde.

§ 141 Bestätigung des nichtigen Rechtsgeschäfts

(1) Wird ein nichtiges Rechtsgeschäft von demjenigen, welcher es vorgenommen hat, bestätigt, so ist die
Bestätigung als erneute Vornahme zu beurteilen.

(2) Wird ein nichtiger Vertrag von den Parteien bestätigt, so sind diese im Zweifel verpflichtet, einander zu
gewähren, was sie haben würden, wenn der Vertrag von Anfang an gültig gewesen wäre.

§ 142 Wirkung der Anfechtung

(1) Wird ein anfechtbares Rechtsgeschäft angefochten, so ist es als von Anfang an nichtig anzusehen.

(2) Wer die Anfechtbarkeit kannte oder kennen musste, wird, wenn die Anfechtung erfolgt, so behandelt, wie
wenn er die Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts gekannt hätte oder hätte kennen müssen.

§ 143 Anfechtungserklärung

(1) Die Anfechtung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Anfechtungsgegner.

(2) Anfechtungsgegner ist bei einem Vertrag der andere Teil, im Falle des § 123 Abs. 2 Satz 2 derjenige, welcher
aus dem Vertrag unmittelbar ein Recht erworben hat.

(3) Bei einem einseitigen Rechtsgeschäft, das einem anderen gegenüber vorzunehmen war, ist der andere
der Anfechtungsgegner. Das Gleiche gilt bei einem Rechtsgeschäft, das einem anderen oder einer Behörde
gegenüber vorzunehmen war, auch dann, wenn das Rechtsgeschäft der Behörde gegenüber vorgenommen
worden ist.

(4) Bei einem einseitigen Rechtsgeschäft anderer Art ist Anfechtungsgegner jeder, der auf Grund des
Rechtsgeschäfts unmittelbar einen rechtlichen Vorteil erlangt hat. Die Anfechtung kann jedoch, wenn die
Willenserklärung einer Behörde gegenüber abzugeben war, durch Erklärung gegenüber der Behörde erfolgen;
die Behörde soll die Anfechtung demjenigen mitteilen, welcher durch das Rechtsgeschäft unmittelbar betroffen
worden ist.

§ 144 Bestätigung des anfechtbaren Rechtsgeschäfts

(1) Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn das anfechtbare Rechtsgeschäft von dem Anfechtungsberechtigten
bestätigt wird.

(2) Die Bestätigung bedarf nicht der für das Rechtsgeschäft bestimmten Form.

Titel 3
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Vertrag
§ 145 Bindung an den Antrag

Wer einem anderen die Schließung eines Vertrags anträgt, ist an den Antrag gebunden, es sei denn, dass er die
Gebundenheit ausgeschlossen hat.

§ 146 Erlöschen des Antrags

Der Antrag erlischt, wenn er dem Antragenden gegenüber abgelehnt oder wenn er nicht diesem gegenüber nach
den §§ 147 bis 149 rechtzeitig angenommen wird.

§ 147 Annahmefrist

(1) Der einem Anwesenden gemachte Antrag kann nur sofort angenommen werden. Dies gilt auch von einem
mittels Fernsprechers oder einer sonstigen technischen Einrichtung von Person zu Person gemachten Antrag.

(2) Der einem Abwesenden gemachte Antrag kann nur bis zu dem Zeitpunkt angenommen werden, in welchem
der Antragende den Eingang der Antwort unter regelmäßigen Umständen erwarten darf.

§ 148 Bestimmung einer Annahmefrist

Hat der Antragende für die Annahme des Antrags eine Frist bestimmt, so kann die Annahme nur innerhalb der
Frist erfolgen.

§ 149 Verspätet zugegangene Annahmeerklärung

Ist eine dem Antragenden verspätet zugegangene Annahmeerklärung dergestalt abgesendet worden, dass
sie bei regelmäßiger Beförderung ihm rechtzeitig zugegangen sein würde, und musste der Antragende dies
erkennen, so hat er die Verspätung dem Annehmenden unverzüglich nach dem Empfang der Erklärung
anzuzeigen, sofern es nicht schon vorher geschehen ist. Verzögert er die Absendung der Anzeige, so gilt die
Annahme als nicht verspätet.

§ 150 Verspätete und abändernde Annahme

(1) Die verspätete Annahme eines Antrags gilt als neuer Antrag.

(2) Eine Annahme unter Erweiterungen, Einschränkungen oder sonstigen Änderungen gilt als Ablehnung
verbunden mit einem neuen Antrag.

§ 151 Annahme ohne Erklärung gegenüber dem Antragenden

Der Vertrag kommt durch die Annahme des Antrags zustande, ohne dass die Annahme dem Antragenden
gegenüber erklärt zu werden braucht, wenn eine solche Erklärung nach der Verkehrssitte nicht zu erwarten ist
oder der Antragende auf sie verzichtet hat. Der Zeitpunkt, in welchem der Antrag erlischt, bestimmt sich nach
dem aus dem Antrag oder den Umständen zu entnehmenden Willen des Antragenden.

§ 152 Annahme bei notarieller Beurkundung

Wird ein Vertrag notariell beurkundet, ohne dass beide Teile gleichzeitig anwesend sind, so kommt der Vertrag
mit der nach § 128 erfolgten Beurkundung der Annahme zustande, wenn nicht ein anderes bestimmt ist. Die
Vorschrift des § 151 Satz 2 findet Anwendung.

§ 153 Tod oder Geschäftsunfähigkeit des Antragenden

Das Zustandekommen des Vertrags wird nicht dadurch gehindert, dass der Antragende vor der Annahme stirbt
oder geschäftsunfähig wird, es sei denn, dass ein anderer Wille des Antragenden anzunehmen ist.

§ 154 Offener Einigungsmangel; fehlende Beurkundung

(1) Solange nicht die Parteien sich über alle Punkte eines Vertrags geeinigt haben, über die nach der Erklärung
auch nur einer Partei eine Vereinbarung getroffen werden soll, ist im Zweifel der Vertrag nicht geschlossen. Die
Verständigung über einzelne Punkte ist auch dann nicht bindend, wenn eine Aufzeichnung stattgefunden hat.
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(2) Ist eine Beurkundung des beabsichtigten Vertrags verabredet worden, so ist im Zweifel der Vertrag nicht
geschlossen, bis die Beurkundung erfolgt ist.

§ 155 Versteckter Einigungsmangel

Haben sich die Parteien bei einem Vertrag, den sie als geschlossen ansehen, über einen Punkt, über den eine
Vereinbarung getroffen werden sollte, in Wirklichkeit nicht geeinigt, so gilt das Vereinbarte, sofern anzunehmen
ist, dass der Vertrag auch ohne eine Bestimmung über diesen Punkt geschlossen sein würde.

§ 156 Vertragsschluss bei Versteigerung

Bei einer Versteigerung kommt der Vertrag erst durch den Zuschlag zustande. Ein Gebot erlischt, wenn ein
Übergebot abgegeben oder die Versteigerung ohne Erteilung des Zuschlags geschlossen wird.

§ 157 Auslegung von Verträgen

Verträge sind so auszulegen, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

Titel 4
Bedingung und Zeitbestimmung
§ 158 Aufschiebende und auflösende Bedingung

(1) Wird ein Rechtsgeschäft unter einer aufschiebenden Bedingung vorgenommen, so tritt die von der Bedingung
abhängig gemachte Wirkung mit dem Eintritt der Bedingung ein.

(2) Wird ein Rechtsgeschäft unter einer auflösenden Bedingung vorgenommen, so endigt mit dem Eintritt der
Bedingung die Wirkung des Rechtsgeschäfts; mit diesem Zeitpunkt tritt der frühere Rechtszustand wieder ein.

§ 159 Rückbeziehung

Sollen nach dem Inhalt des Rechtsgeschäfts die an den Eintritt der Bedingung geknüpften Folgen auf einen
früheren Zeitpunkt zurückbezogen werden, so sind im Falle des Eintritts der Bedingung die Beteiligten
verpflichtet, einander zu gewähren, was sie haben würden, wenn die Folgen in dem früheren Zeitpunkt
eingetreten wären.

§ 160 Haftung während der Schwebezeit

(1) Wer unter einer aufschiebenden Bedingung berechtigt ist, kann im Falle des Eintritts der Bedingung
Schadensersatz von dem anderen Teil verlangen, wenn dieser während der Schwebezeit das von der Bedingung
abhängige Recht durch sein Verschulden vereitelt oder beeinträchtigt.

(2) Den gleichen Anspruch hat unter denselben Voraussetzungen bei einem unter einer auflösenden Bedingung
vorgenommenen Rechtsgeschäft derjenige, zu dessen Gunsten der frühere Rechtszustand wieder eintritt.

§ 161 Unwirksamkeit von Verfügungen während der Schwebezeit

(1) Hat jemand unter einer aufschiebenden Bedingung über einen Gegenstand verfügt, so ist jede weitere
Verfügung, die er während der Schwebezeit über den Gegenstand trifft, im Falle des Eintritts der Bedingung
insoweit unwirksam, als sie die von der Bedingung abhängige Wirkung vereiteln oder beeinträchtigen
würde. Einer solchen Verfügung steht eine Verfügung gleich, die während der Schwebezeit im Wege der
Zwangsvollstreckung oder der Arrestvollziehung oder durch den Insolvenzverwalter erfolgt.

(2) Dasselbe gilt bei einer auflösenden Bedingung von den Verfügungen desjenigen, dessen Recht mit dem
Eintritt der Bedingung endigt.

(3) Die Vorschriften zugunsten derjenigen, welche Rechte von einem Nichtberechtigten herleiten, finden
entsprechende Anwendung.

§ 162 Verhinderung oder Herbeiführung des Bedingungseintritts

(1) Wird der Eintritt der Bedingung von der Partei, zu deren Nachteil er gereichen würde, wider Treu und Glauben
verhindert, so gilt die Bedingung als eingetreten.
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(2) Wird der Eintritt der Bedingung von der Partei, zu deren Vorteil er gereicht, wider Treu und Glauben
herbeigeführt, so gilt der Eintritt als nicht erfolgt.

§ 163 Zeitbestimmung

Ist für die Wirkung eines Rechtsgeschäfts bei dessen Vornahme ein Anfangs- oder ein Endtermin bestimmt
worden, so finden im ersteren Falle die für die aufschiebende, im letzteren Falle die für die auflösende Bedingung
geltenden Vorschriften der §§ 158, 160, 161 entsprechende Anwendung.

Titel 5
Vertretung und Vollmacht
§ 164 Wirkung der Erklärung des Vertreters

(1) Eine Willenserklärung, die jemand innerhalb der ihm zustehenden Vertretungsmacht im Namen des
Vertretenen abgibt, wirkt unmittelbar für und gegen den Vertretenen. Es macht keinen Unterschied, ob die
Erklärung ausdrücklich im Namen des Vertretenen erfolgt oder ob die Umstände ergeben, dass sie in dessen
Namen erfolgen soll.

(2) Tritt der Wille, in fremdem Namen zu handeln, nicht erkennbar hervor, so kommt der Mangel des Willens, im
eigenen Namen zu handeln, nicht in Betracht.

(3) Die Vorschriften des Absatzes 1 finden entsprechende Anwendung, wenn eine gegenüber einem anderen
abzugebende Willenserklärung dessen Vertreter gegenüber erfolgt.

§ 165 Beschränkt geschäftsfähiger Vertreter

Die Wirksamkeit einer von oder gegenüber einem Vertreter abgegebenen Willenserklärung wird nicht dadurch
beeinträchtigt, dass der Vertreter in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist.

§ 166 Willensmängel; Wissenszurechnung

(1) Soweit die rechtlichen Folgen einer Willenserklärung durch Willensmängel oder durch die Kenntnis oder das
Kennenmüssen gewisser Umstände beeinflusst werden, kommt nicht die Person des Vertretenen, sondern die
des Vertreters in Betracht.

(2) Hat im Falle einer durch Rechtsgeschäft erteilten Vertretungsmacht (Vollmacht) der Vertreter nach
bestimmten Weisungen des Vollmachtgebers gehandelt, so kann sich dieser in Ansehung solcher Umstände,
die er selbst kannte, nicht auf die Unkenntnis des Vertreters berufen. Dasselbe gilt von Umständen, die der
Vollmachtgeber kennen musste, sofern das Kennenmüssen der Kenntnis gleichsteht.

§ 167 Erteilung der Vollmacht

(1) Die Erteilung der Vollmacht erfolgt durch Erklärung gegenüber dem zu Bevollmächtigenden oder dem Dritten,
dem gegenüber die Vertretung stattfinden soll.

(2) Die Erklärung bedarf nicht der Form, welche für das Rechtsgeschäft bestimmt ist, auf das sich die Vollmacht
bezieht.

§ 168 Erlöschen der Vollmacht

Das Erlöschen der Vollmacht bestimmt sich nach dem ihrer Erteilung zugrunde liegenden Rechtsverhältnis. Die
Vollmacht ist auch bei dem Fortbestehen des Rechtsverhältnisses widerruflich, sofern sich nicht aus diesem ein
anderes ergibt. Auf die Erklärung des Widerrufs findet die Vorschrift des § 167 Abs. 1 entsprechende Anwendung.

§ 169 Vollmacht des Beauftragten und des geschäftsführenden Gesellschafters

Soweit nach den §§ 674, 729 die erloschene Vollmacht eines Beauftragten oder eines geschäftsführenden
Gesellschafters als fortbestehend gilt, wirkt sie nicht zugunsten eines Dritten, der bei der Vornahme eines
Rechtsgeschäfts das Erlöschen kennt oder kennen muss.

§ 170 Wirkungsdauer der Vollmacht
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Wird die Vollmacht durch Erklärung gegenüber einem Dritten erteilt, so bleibt sie diesem gegenüber in Kraft, bis
ihm das Erlöschen von dem Vollmachtgeber angezeigt wird.

§ 171 Wirkungsdauer bei Kundgebung

(1) Hat jemand durch besondere Mitteilung an einen Dritten oder durch öffentliche Bekanntmachung
kundgegeben, dass er einen anderen bevollmächtigt habe, so ist dieser auf Grund der Kundgebung im ersteren
Falle dem Dritten gegenüber, im letzteren Falle jedem Dritten gegenüber zur Vertretung befugt.

(2) Die Vertretungsmacht bleibt bestehen, bis die Kundgebung in derselben Weise, wie sie erfolgt ist, widerrufen
wird.

§ 172 Vollmachtsurkunde

(1) Der besonderen Mitteilung einer Bevollmächtigung durch den Vollmachtgeber steht es gleich, wenn dieser
dem Vertreter eine Vollmachtsurkunde ausgehändigt hat und der Vertreter sie dem Dritten vorlegt.

(2) Die Vertretungsmacht bleibt bestehen, bis die Vollmachtsurkunde dem Vollmachtgeber zurückgegeben oder
für kraftlos erklärt wird.

§ 173 Wirkungsdauer bei Kenntnis und fahrlässiger Unkenntnis

Die Vorschriften des § 170, des § 171 Abs. 2 und des § 172 Abs. 2 finden keine Anwendung, wenn der Dritte das
Erlöschen der Vertretungsmacht bei der Vornahme des Rechtsgeschäfts kennt oder kennen muss.

§ 174 Einseitiges Rechtsgeschäft eines Bevollmächtigten

Ein einseitiges Rechtsgeschäft, das ein Bevollmächtigter einem anderen gegenüber vornimmt, ist unwirksam,
wenn der Bevollmächtigte eine Vollmachtsurkunde nicht vorlegt und der andere das Rechtsgeschäft aus diesem
Grunde unverzüglich zurückweist. Die Zurückweisung ist ausgeschlossen, wenn der Vollmachtgeber den anderen
von der Bevollmächtigung in Kenntnis gesetzt hatte.

§ 175 Rückgabe der Vollmachtsurkunde

Nach dem Erlöschen der Vollmacht hat der Bevollmächtigte die Vollmachtsurkunde dem Vollmachtgeber
zurückzugeben; ein Zurückbehaltungsrecht steht ihm nicht zu.

§ 176 Kraftloserklärung der Vollmachtsurkunde

(1) Der Vollmachtgeber kann die Vollmachtsurkunde durch eine öffentliche Bekanntmachung für kraftlos
erklären; die Kraftloserklärung muss nach den für die öffentliche Zustellung einer Ladung geltenden Vorschriften
der Zivilprozessordnung veröffentlicht werden. Mit dem Ablauf eines Monats nach der letzten Einrückung in die
öffentlichen Blätter wird die Kraftloserklärung wirksam.

(2) Zuständig für die Bewilligung der Veröffentlichung ist sowohl das Amtsgericht, in dessen Bezirk der
Vollmachtgeber seinen allgemeinen Gerichtsstand hat, als das Amtsgericht, welches für die Klage auf Rückgabe
der Urkunde, abgesehen von dem Wert des Streitgegenstands, zuständig sein würde.

(3) Die Kraftloserklärung ist unwirksam, wenn der Vollmachtgeber die Vollmacht nicht widerrufen kann.

§ 177 Vertragsschluss durch Vertreter ohne Vertretungsmacht

(1) Schließt jemand ohne Vertretungsmacht im Namen eines anderen einen Vertrag, so hängt die Wirksamkeit
des Vertrags für und gegen den Vertretenen von dessen Genehmigung ab.

(2) Fordert der andere Teil den Vertretenen zur Erklärung über die Genehmigung auf, so kann die Erklärung
nur ihm gegenüber erfolgen; eine vor der Aufforderung dem Vertreter gegenüber erklärte Genehmigung oder
Verweigerung der Genehmigung wird unwirksam. Die Genehmigung kann nur bis zum Ablauf von zwei Wochen
nach dem Empfang der Aufforderung erklärt werden; wird sie nicht erklärt, so gilt sie als verweigert.

§ 178 Widerrufsrecht des anderen Teils
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Bis zur Genehmigung des Vertrags ist der andere Teil zum Widerruf berechtigt, es sei denn, dass er den Mangel
der Vertretungsmacht bei dem Abschluss des Vertrags gekannt hat. Der Widerruf kann auch dem Vertreter
gegenüber erklärt werden.

§ 179 Haftung des Vertreters ohne Vertretungsmacht

(1) Wer als Vertreter einen Vertrag geschlossen hat, ist, sofern er nicht seine Vertretungsmacht nachweist, dem
anderen Teil nach dessen Wahl zur Erfüllung oder zum Schadensersatz verpflichtet, wenn der Vertretene die
Genehmigung des Vertrags verweigert.

(2) Hat der Vertreter den Mangel der Vertretungsmacht nicht gekannt, so ist er nur zum Ersatz desjenigen
Schadens verpflichtet, welchen der andere Teil dadurch erleidet, dass er auf die Vertretungsmacht vertraut,
jedoch nicht über den Betrag des Interesses hinaus, welches der andere Teil an der Wirksamkeit des Vertrags
hat.

(3) Der Vertreter haftet nicht, wenn der andere Teil den Mangel der Vertretungsmacht kannte oder kennen
musste. Der Vertreter haftet auch dann nicht, wenn er in der Geschäftsfähigkeit beschränkt war, es sei denn,
dass er mit Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters gehandelt hat.

§ 180 Einseitiges Rechtsgeschäft

Bei einem einseitigen Rechtsgeschäft ist Vertretung ohne Vertretungsmacht unzulässig. Hat jedoch derjenige,
welchem gegenüber ein solches Rechtsgeschäft vorzunehmen war, die von dem Vertreter behauptete
Vertretungsmacht bei der Vornahme des Rechtsgeschäfts nicht beanstandet oder ist er damit einverstanden
gewesen, dass der Vertreter ohne Vertretungsmacht handele, so finden die Vorschriften über Verträge
entsprechende Anwendung. Das Gleiche gilt, wenn ein einseitiges Rechtsgeschäft gegenüber einem Vertreter
ohne Vertretungsmacht mit dessen Einverständnis vorgenommen wird.

§ 181 Insichgeschäft

Ein Vertreter kann, soweit nicht ein anderes ihm gestattet ist, im Namen des Vertretenen mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten ein Rechtsgeschäft nicht vornehmen, es sei denn, dass das
Rechtsgeschäft ausschließlich in der Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht.

Titel 6
Einwilligung und Genehmigung
§ 182 Zustimmung

(1) Hängt die Wirksamkeit eines Vertrags oder eines einseitigen Rechtsgeschäfts, das einem anderen gegenüber
vorzunehmen ist, von der Zustimmung eines Dritten ab, so kann die Erteilung sowie die Verweigerung der
Zustimmung sowohl dem einen als dem anderen Teil gegenüber erklärt werden.

(2) Die Zustimmung bedarf nicht der für das Rechtsgeschäft bestimmten Form.

(3) Wird ein einseitiges Rechtsgeschäft, dessen Wirksamkeit von der Zustimmung eines Dritten abhängt,
mit Einwilligung des Dritten vorgenommen, so finden die Vorschriften des § 111 Satz 2, 3 entsprechende
Anwendung.

§ 183 Widerruflichkeit der Einwilligung

Die vorherige Zustimmung (Einwilligung) ist bis zur Vornahme des Rechtsgeschäfts widerruflich, soweit nicht aus
dem ihrer Erteilung zugrunde liegenden Rechtsverhältnis sich ein anderes ergibt. Der Widerruf kann sowohl dem
einen als dem anderen Teil gegenüber erklärt werden.

§ 184 Rückwirkung der Genehmigung

(1) Die nachträgliche Zustimmung (Genehmigung) wirkt auf den Zeitpunkt der Vornahme des Rechtsgeschäfts
zurück, soweit nicht ein anderes bestimmt ist.

(2) Durch die Rückwirkung werden Verfügungen nicht unwirksam, die vor der Genehmigung über
den Gegenstand des Rechtsgeschäfts von dem Genehmigenden getroffen worden oder im Wege der
Zwangsvollstreckung oder der Arrestvollziehung oder durch den Insolvenzverwalter erfolgt sind.
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§ 185 Verfügung eines Nichtberechtigten

(1) Eine Verfügung, die ein Nichtberechtigter über einen Gegenstand trifft, ist wirksam, wenn sie mit Einwilligung
des Berechtigten erfolgt.

(2) Die Verfügung wird wirksam, wenn der Berechtigte sie genehmigt oder wenn der Verfügende den
Gegenstand erwirbt oder wenn er von dem Berechtigten beerbt wird und dieser für die Nachlassverbindlichkeiten
unbeschränkt haftet. In den beiden letzteren Fällen wird, wenn über den Gegenstand mehrere miteinander nicht
in Einklang stehende Verfügungen getroffen worden sind, nur die frühere Verfügung wirksam.

Abschnitt 4
Fristen, Termine
§ 186 Geltungsbereich

Für die in Gesetzen, gerichtlichen Verfügungen und Rechtsgeschäften enthaltenen Frist- und
Terminsbestimmungen gelten die Auslegungsvorschriften der §§ 187 bis 193.

§ 187 Fristbeginn

(1) Ist für den Anfang einer Frist ein Ereignis oder ein in den Lauf eines Tages fallender Zeitpunkt maßgebend, so
wird bei der Berechnung der Frist der Tag nicht mitgerechnet, in welchen das Ereignis oder der Zeitpunkt fällt.

(2) Ist der Beginn eines Tages der für den Anfang einer Frist maßgebende Zeitpunkt, so wird dieser Tag bei
der Berechnung der Frist mitgerechnet. Das Gleiche gilt von dem Tage der Geburt bei der Berechnung des
Lebensalters.

Fußnote

(+++ § 187: Zur Anwendung vgl. § 31 Abs. 5 KVBG +++)

§ 188 Fristende

(1) Eine nach Tagen bestimmte Frist endigt mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist.

(2) Eine Frist, die nach Wochen, nach Monaten oder nach einem mehrere Monate umfassenden Zeitraum - Jahr,
halbes Jahr, Vierteljahr - bestimmt ist, endigt im Falle des § 187 Abs. 1 mit dem Ablauf desjenigen Tages der
letzten Woche oder des letzten Monats, welcher durch seine Benennung oder seine Zahl dem Tage entspricht, in
den das Ereignis oder der Zeitpunkt fällt, im Falle des § 187 Abs. 2 mit dem Ablauf desjenigen Tages der letzten
Woche oder des letzten Monats, welcher dem Tage vorhergeht, der durch seine Benennung oder seine Zahl dem
Anfangstag der Frist entspricht.

(3) Fehlt bei einer nach Monaten bestimmten Frist in dem letzten Monat der für ihren Ablauf maßgebende Tag, so
endigt die Frist mit dem Ablauf des letzten Tages dieses Monats.

Fußnote

(+++ § 188: Zur Anwendung vgl. § 31 Abs. 5 KVBG +++)

§ 189 Berechnung einzelner Fristen

(1) Unter einem halben Jahr wird eine Frist von sechs Monaten, unter einem Vierteljahr eine Frist von drei
Monaten, unter einem halben Monat eine Frist von 15 Tagen verstanden.

(2) Ist eine Frist auf einen oder mehrere ganze Monate und einen halben Monat gestellt, so sind die 15 Tage
zuletzt zu zählen.

§ 190 Fristverlängerung

Im Falle der Verlängerung einer Frist wird die neue Frist von dem Ablauf der vorigen Frist an berechnet.

§ 191 Berechnung von Zeiträumen
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Ist ein Zeitraum nach Monaten oder nach Jahren in dem Sinne bestimmt, dass er nicht zusammenhängend zu
verlaufen braucht, so wird der Monat zu 30, das Jahr zu 365 Tagen gerechnet.

§ 192 Anfang, Mitte, Ende des Monats

Unter Anfang des Monats wird der erste, unter Mitte des Monats der 15., unter Ende des Monats der letzte Tag
des Monats verstanden.

§ 193 Sonn- und Feiertag; Sonnabend

Ist an einem bestimmten Tage oder innerhalb einer Frist eine Willenserklärung abzugeben oder eine Leistung
zu bewirken und fällt der bestimmte Tag oder der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen am Erklärungs-
oder Leistungsort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder einen Sonnabend, so tritt an die Stelle eines
solchen Tages der nächste Werktag.

Abschnitt 5
Verjährung

Titel 1
Gegenstand und Dauer der Verjährung
§ 194 Gegenstand der Verjährung

(1) Das Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen (Anspruch), unterliegt der Verjährung.

(2) Der Verjährung unterliegen nicht
1.   Ansprüche, die aus einem nicht verjährbaren Verbrechen erwachsen sind,

 

2.   Ansprüche aus einem familienrechtlichen Verhältnis, soweit sie auf die Herstellung des dem Verhältnis
entsprechenden Zustands für die Zukunft oder auf die Einwilligung in die genetische Untersuchung zur
Klärung der leiblichen Abstammung gerichtet sind.
 

§ 195 Regelmäßige Verjährungsfrist

Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre.

§ 196 Verjährungsfrist bei Rechten an einem Grundstück

Ansprüche auf Übertragung des Eigentums an einem Grundstück sowie auf Begründung, Übertragung oder
Aufhebung eines Rechts an einem Grundstück oder auf Änderung des Inhalts eines solchen Rechts sowie die
Ansprüche auf die Gegenleistung verjähren in zehn Jahren.

§ 197 Dreißigjährige Verjährungsfrist

(1) In 30 Jahren verjähren, soweit nicht ein anderes bestimmt ist,
1.   Schadensersatzansprüche, die auf der vorsätzlichen Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit,

der Freiheit oder der sexuellen Selbstbestimmung beruhen,
 

2.   Herausgabeansprüche aus Eigentum, anderen dinglichen Rechten, den §§ 2018, 2130 und 2362 sowie die
Ansprüche, die der Geltendmachung der Herausgabeansprüche dienen,
 

3.   rechtskräftig festgestellte Ansprüche,
 

4.   Ansprüche aus vollstreckbaren Vergleichen oder vollstreckbaren Urkunden,
 

5.   Ansprüche, die durch die im Insolvenzverfahren erfolgte Feststellung vollstreckbar geworden sind, und
 

6.   Ansprüche auf Erstattung der Kosten der Zwangsvollstreckung.
 

(2) Soweit Ansprüche nach Absatz 1 Nr. 3 bis 5 künftig fällig werdende regelmäßig wiederkehrende Leistungen
zum Inhalt haben, tritt an die Stelle der Verjährungsfrist von 30 Jahren die regelmäßige Verjährungsfrist.

§ 198 Verjährung bei Rechtsnachfolge
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Gelangt eine Sache, hinsichtlich derer ein dinglicher Anspruch besteht, durch Rechtsnachfolge in den Besitz
eines Dritten, so kommt die während des Besitzes des Rechtsvorgängers verstrichene Verjährungszeit dem
Rechtsnachfolger zugute.

§ 199 Beginn der regelmäßigen Verjährungsfrist und Verjährungshöchstfristen

(1) Die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt, soweit nicht ein anderer Verjährungsbeginn bestimmt ist, mit dem
Schluss des Jahres, in dem
1.   der Anspruch entstanden ist und

 

2.   der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
 

(2) Schadensersatzansprüche, die auf der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der Freiheit
beruhen, verjähren ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in 30
Jahren von der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den Schaden auslösenden
Ereignis an.

(3) Sonstige Schadensersatzansprüche verjähren
1.   ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von ihrer Entstehung an

und
 

2.   ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren von der
Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den Schaden auslösenden Ereignis an.
 

Maßgeblich ist die früher endende Frist.

(3a) Ansprüche, die auf einem Erbfall beruhen oder deren Geltendmachung die Kenntnis einer Verfügung von
Todes wegen voraussetzt, verjähren ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in 30
Jahren von der Entstehung des Anspruchs an.

(4) Andere Ansprüche als die nach den Absätzen 2 bis 3a verjähren ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob
fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von ihrer Entstehung an.

(5) Geht der Anspruch auf ein Unterlassen, so tritt an die Stelle der Entstehung die Zuwiderhandlung.

§ 200 Beginn anderer Verjährungsfristen

Die Verjährungsfrist von Ansprüchen, die nicht der regelmäßigen Verjährungsfrist unterliegen, beginnt mit
der Entstehung des Anspruchs, soweit nicht ein anderer Verjährungsbeginn bestimmt ist. § 199 Abs. 5 findet
entsprechende Anwendung.

§ 201 Beginn der Verjährungsfrist von festgestellten Ansprüchen

Die Verjährung von Ansprüchen der in § 197 Abs. 1 Nr. 3 bis 6 bezeichneten Art beginnt mit der Rechtskraft der
Entscheidung, der Errichtung des vollstreckbaren Titels oder der Feststellung im Insolvenzverfahren, nicht jedoch
vor der Entstehung des Anspruchs. § 199 Abs. 5 findet entsprechende Anwendung.

§ 202 Unzulässigkeit von Vereinbarungen über die Verjährung

(1) Die Verjährung kann bei Haftung wegen Vorsatzes nicht im Voraus durch Rechtsgeschäft erleichtert werden.

(2) Die Verjährung kann durch Rechtsgeschäft nicht über eine Verjährungsfrist von 30 Jahren ab dem
gesetzlichen Verjährungsbeginn hinaus erschwert werden.

Titel 2
Hemmung, Ablaufhemmung und Neubeginn der Verjährung
§ 203 Hemmung der Verjährung bei Verhandlungen

Schweben zwischen dem Schuldner und dem Gläubiger Verhandlungen über den Anspruch oder die den
Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der eine oder der andere Teil die
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Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem Ende der
Hemmung ein.

§ 204 Hemmung der Verjährung durch Rechtsverfolgung

(1) Die Verjährung wird gehemmt durch
1.   die Erhebung der Klage auf Leistung oder auf Feststellung des Anspruchs, auf Erteilung der

Vollstreckungsklausel oder auf Erlass des Vollstreckungsurteils,
 

1a.   die Erhebung einer Musterfeststellungsklage für einen Anspruch, den ein Gläubiger zu dem zu der
Klage geführten Klageregister wirksam angemeldet hat, wenn dem angemeldeten Anspruch derselbe
Lebenssachverhalt zugrunde liegt wie den Feststellungszielen der Musterfeststellungsklage,
 

2.   die Zustellung des Antrags im vereinfachten Verfahren über den Unterhalt Minderjähriger,
 

3.   die Zustellung des Mahnbescheids im Mahnverfahren oder des Europäischen Zahlungsbefehls im
Europäischen Mahnverfahren nach der Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 12. Dezember 2006 zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens (ABl. EU Nr.
L 399 S. 1),
 

4.   die Veranlassung der Bekanntgabe eines Antrags, mit dem der Anspruch geltend gemacht wird, bei
einer
a)   staatlichen oder staatlich anerkannten Streitbeilegungsstelle oder

 

b)   anderen Streitbeilegungsstelle, wenn das Verfahren im Einvernehmen mit dem Antragsgegner
betrieben wird;
 

die Verjährung wird schon durch den Eingang des Antrags bei der Streitbeilegungsstelle gehemmt, wenn
der Antrag demnächst bekannt gegeben wird,
 

5.   die Geltendmachung der Aufrechnung des Anspruchs im Prozess,
 

6.   die Zustellung der Streitverkündung,
 

6a.   die Zustellung der Anmeldung zu einem Musterverfahren für darin bezeichnete Ansprüche, soweit
diesen der gleiche Lebenssachverhalt zugrunde liegt wie den Feststellungszielen des Musterverfahrens
und wenn innerhalb von drei Monaten nach dem rechtskräftigen Ende des Musterverfahrens die Klage
auf Leistung oder Feststellung der in der Anmeldung bezeichneten Ansprüche erhoben wird,
 

7.   die Zustellung des Antrags auf Durchführung eines selbständigen Beweisverfahrens,
 

8.   den Beginn eines vereinbarten Begutachtungsverfahrens,
 

9.   die Zustellung des Antrags auf Erlass eines Arrests, einer einstweiligen Verfügung oder einer
einstweiligen Anordnung, oder, wenn der Antrag nicht zugestellt wird, dessen Einreichung, wenn der
Arrestbefehl, die einstweilige Verfügung oder die einstweilige Anordnung innerhalb eines Monats seit
Verkündung oder Zustellung an den Gläubiger dem Schuldner zugestellt wird,
 

10.   die Anmeldung des Anspruchs im Insolvenzverfahren oder im Schifffahrtsrechtlichen
Verteilungsverfahren,
 

10a.   die Anordnung einer Vollstreckungssperre nach dem Unternehmensstabilisierungs- und -
restrukturierungsgesetz, durch die der Gläubiger an der Einleitung der Zwangsvollstreckung wegen des
Anspruchs gehindert ist,
 

11.   den Beginn des schiedsrichterlichen Verfahrens,
 

12.   die Einreichung des Antrags bei einer Behörde, wenn die Zulässigkeit der Klage von der
Vorentscheidung dieser Behörde abhängt und innerhalb von drei Monaten nach Erledigung des Gesuchs
die Klage erhoben wird; dies gilt entsprechend für bei einem Gericht oder bei einer in Nummer 4
bezeichneten Streitbeilegungsstelle zu stellende Anträge, deren Zulässigkeit von der Vorentscheidung
einer Behörde abhängt,
 

13.   die Einreichung des Antrags bei dem höheren Gericht, wenn dieses das zuständige Gericht zu
bestimmen hat und innerhalb von drei Monaten nach Erledigung des Gesuchs die Klage erhoben oder
der Antrag, für den die Gerichtsstandsbestimmung zu erfolgen hat, gestellt wird, und
 

14.   die Veranlassung der Bekanntgabe des erstmaligen Antrags auf Gewährung von Prozesskostenhilfe oder
Verfahrenskostenhilfe; wird die Bekanntgabe demnächst nach der Einreichung des Antrags veranlasst,
so tritt die Hemmung der Verjährung bereits mit der Einreichung ein.
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(2) Die Hemmung nach Absatz 1 endet sechs Monate nach der rechtskräftigen Entscheidung oder anderweitigen
Beendigung des eingeleiteten Verfahrens. Die Hemmung nach Absatz 1 Nummer 1a endet auch sechs Monate
nach der Rücknahme der Anmeldung zum Klageregister. Gerät das Verfahren dadurch in Stillstand, dass die
Parteien es nicht betreiben, so tritt an die Stelle der Beendigung des Verfahrens die letzte Verfahrenshandlung
der Parteien, des Gerichts oder der sonst mit dem Verfahren befassten Stelle. Die Hemmung beginnt erneut,
wenn eine der Parteien das Verfahren weiter betreibt.

(3) Auf die Frist nach Absatz 1 Nr. 6a, 9, 12 und 13 finden die §§ 206, 210 und 211 entsprechende Anwendung.

§ 205 Hemmung der Verjährung bei Leistungsverweigerungsrecht

Die Verjährung ist gehemmt, solange der Schuldner auf Grund einer Vereinbarung mit dem Gläubiger
vorübergehend zur Verweigerung der Leistung berechtigt ist.

§ 206 Hemmung der Verjährung bei höherer Gewalt

Die Verjährung ist gehemmt, solange der Gläubiger innerhalb der letzten sechs Monate der Verjährungsfrist
durch höhere Gewalt an der Rechtsverfolgung gehindert ist.

§ 207 Hemmung der Verjährung aus familiären und ähnlichen Gründen

(1) Die Verjährung von Ansprüchen zwischen Ehegatten ist gehemmt, solange die Ehe besteht. Das Gleiche gilt
für Ansprüche zwischen
1.   Lebenspartnern, solange die Lebenspartnerschaft besteht,

 

2.   dem Kind und
a)   seinen Eltern oder

 

b)   dem Ehegatten oder Lebenspartner eines Elternteils
 

bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres des Kindes,
 

3.   dem Vormund und dem Mündel während der Dauer des Vormundschaftsverhältnisses,
 

4.   dem Betreuten und dem Betreuer während der Dauer des Betreuungsverhältnisses und
 

5.   dem Pflegling und dem Pfleger während der Dauer der Pflegschaft.
 

Die Verjährung von Ansprüchen des Kindes gegen den Beistand ist während der Dauer der Beistandschaft
gehemmt.

(2) § 208 bleibt unberührt.

§ 208 Hemmung der Verjährung bei Ansprüchen wegen Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung

Die Verjährung von Ansprüchen wegen Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung ist bis zur Vollendung
des 21. Lebensjahrs des Gläubigers gehemmt. Lebt der Gläubiger von Ansprüchen wegen Verletzung der
sexuellen Selbstbestimmung bei Beginn der Verjährung mit dem Schuldner in häuslicher Gemeinschaft, so ist die
Verjährung auch bis zur Beendigung der häuslichen Gemeinschaft gehemmt.

§ 209 Wirkung der Hemmung

Der Zeitraum, während dessen die Verjährung gehemmt ist, wird in die Verjährungsfrist nicht eingerechnet.

§ 210 Ablaufhemmung bei nicht voll Geschäftsfähigen

(1) Ist eine geschäftsunfähige oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkte Person ohne gesetzlichen Vertreter, so
tritt eine für oder gegen sie laufende Verjährung nicht vor dem Ablauf von sechs Monaten nach dem Zeitpunkt
ein, in dem die Person unbeschränkt geschäftsfähig oder der Mangel der Vertretung behoben wird. Ist die
Verjährungsfrist kürzer als sechs Monate, so tritt der für die Verjährung bestimmte Zeitraum an die Stelle der
sechs Monate.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, soweit eine in der Geschäftsfähigkeit beschränkte Person prozessfähig ist.

§ 211 Ablaufhemmung in Nachlassfällen
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Die Verjährung eines Anspruchs, der zu einem Nachlass gehört oder sich gegen einen Nachlass richtet, tritt nicht
vor dem Ablauf von sechs Monaten nach dem Zeitpunkt ein, in dem die Erbschaft von dem Erben angenommen
oder das Insolvenzverfahren über den Nachlass eröffnet wird oder von dem an der Anspruch von einem oder
gegen einen Vertreter geltend gemacht werden kann. Ist die Verjährungsfrist kürzer als sechs Monate, so tritt der
für die Verjährung bestimmte Zeitraum an die Stelle der sechs Monate.

§ 212 Neubeginn der Verjährung

(1) Die Verjährung beginnt erneut, wenn
1.   der Schuldner dem Gläubiger gegenüber den Anspruch durch Abschlagszahlung, Zinszahlung,

Sicherheitsleistung oder in anderer Weise anerkennt oder
 

2.   eine gerichtliche oder behördliche Vollstreckungshandlung vorgenommen oder beantragt wird.
 

(2) Der erneute Beginn der Verjährung infolge einer Vollstreckungshandlung gilt als nicht eingetreten, wenn
die Vollstreckungshandlung auf Antrag des Gläubigers oder wegen Mangels der gesetzlichen Voraussetzungen
aufgehoben wird.

(3) Der erneute Beginn der Verjährung durch den Antrag auf Vornahme einer Vollstreckungshandlung gilt
als nicht eingetreten, wenn dem Antrag nicht stattgegeben oder der Antrag vor der Vollstreckungshandlung
zurückgenommen oder die erwirkte Vollstreckungshandlung nach Absatz 2 aufgehoben wird.

§ 213 Hemmung, Ablaufhemmung und erneuter Beginn der Verjährung bei anderen Ansprüchen

Die Hemmung, die Ablaufhemmung und der erneute Beginn der Verjährung gelten auch für Ansprüche, die aus
demselben Grunde wahlweise neben dem Anspruch oder an seiner Stelle gegeben sind.

Titel 3
Rechtsfolgen der Verjährung
§ 214 Wirkung der Verjährung

(1) Nach Eintritt der Verjährung ist der Schuldner berechtigt, die Leistung zu verweigern.

(2) Das zur Befriedigung eines verjährten Anspruchs Geleistete kann nicht zurückgefordert werden, auch wenn in
Unkenntnis der Verjährung geleistet worden ist. Das Gleiche gilt von einem vertragsmäßigen Anerkenntnis sowie
einer Sicherheitsleistung des Schuldners.

§ 215 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht nach Eintritt der Verjährung

Die Verjährung schließt die Aufrechnung und die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts nicht aus,
wenn der Anspruch in dem Zeitpunkt noch nicht verjährt war, in dem erstmals aufgerechnet oder die Leistung
verweigert werden konnte.

§ 216 Wirkung der Verjährung bei gesicherten Ansprüchen

(1) Die Verjährung eines Anspruchs, für den eine Hypothek, eine Schiffshypothek oder ein Pfandrecht besteht,
hindert den Gläubiger nicht, seine Befriedigung aus dem belasteten Gegenstand zu suchen.

(2) Ist zur Sicherung eines Anspruchs ein Recht verschafft worden, so kann die Rückübertragung nicht auf
Grund der Verjährung des Anspruchs gefordert werden. Ist das Eigentum vorbehalten, so kann der Rücktritt vom
Vertrag auch erfolgen, wenn der gesicherte Anspruch verjährt ist.

(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung auf die Verjährung von Ansprüchen auf Zinsen und andere
wiederkehrende Leistungen.

§ 217 Verjährung von Nebenleistungen

Mit dem Hauptanspruch verjährt der Anspruch auf die von ihm abhängenden Nebenleistungen, auch wenn die für
diesen Anspruch geltende besondere Verjährung noch nicht eingetreten ist.

§ 218 Unwirksamkeit des Rücktritts
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(1) Der Rücktritt wegen nicht oder nicht vertragsgemäß erbrachter Leistung ist unwirksam, wenn der Anspruch
auf die Leistung oder der Nacherfüllungsanspruch verjährt ist und der Schuldner sich hierauf beruft. Dies gilt
auch, wenn der Schuldner nach § 275 Absatz 1 bis 3, § 439 Absatz 4 oder § 635 Absatz 3 nicht zu leisten braucht
und der Anspruch auf die Leistung oder der Nacherfüllungsanspruch verjährt wäre. § 216 Abs. 2 Satz 2 bleibt
unberührt.

(2) § 214 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.

§§ 219 bis 225 (weggefallen)

Abschnitt 6
Ausübung der Rechte, Selbstverteidigung, Selbsthilfe
§ 226 Schikaneverbot

Die Ausübung eines Rechts ist unzulässig, wenn sie nur den Zweck haben kann, einem anderen Schaden
zuzufügen.

§ 227 Notwehr

(1) Eine durch Notwehr gebotene Handlung ist nicht widerrechtlich.

(2) Notwehr ist diejenige Verteidigung, welche erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff
von sich oder einem anderen abzuwenden.

§ 228 Notstand

Wer eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, um eine durch sie drohende Gefahr von sich oder einem
anderen abzuwenden, handelt nicht widerrechtlich, wenn die Beschädigung oder die Zerstörung zur Abwendung
der Gefahr erforderlich ist und der Schaden nicht außer Verhältnis zu der Gefahr steht. Hat der Handelnde die
Gefahr verschuldet, so ist er zum Schadensersatz verpflichtet.

§ 229 Selbsthilfe

Wer zum Zwecke der Selbsthilfe eine Sache wegnimmt, zerstört oder beschädigt oder wer zum Zwecke
der Selbsthilfe einen Verpflichteten, welcher der Flucht verdächtig ist, festnimmt oder den Widerstand des
Verpflichteten gegen eine Handlung, die dieser zu dulden verpflichtet ist, beseitigt, handelt nicht widerrechtlich,
wenn obrigkeitliche Hilfe nicht rechtzeitig zu erlangen ist und ohne sofortiges Eingreifen die Gefahr besteht, dass
die Verwirklichung des Anspruchs vereitelt oder wesentlich erschwert werde.

§ 230 Grenzen der Selbsthilfe

(1) Die Selbsthilfe darf nicht weiter gehen, als zur Abwendung der Gefahr erforderlich ist.

(2) Im Falle der Wegnahme von Sachen ist, sofern nicht Zwangsvollstreckung erwirkt wird, der dingliche Arrest zu
beantragen.

(3) Im Falle der Festnahme des Verpflichteten ist, sofern er nicht wieder in Freiheit gesetzt wird, der persönliche
Sicherheitsarrest bei dem Amtsgericht zu beantragen, in dessen Bezirk die Festnahme erfolgt ist; der
Verpflichtete ist unverzüglich dem Gericht vorzuführen.

(4) Wird der Arrestantrag verzögert oder abgelehnt, so hat die Rückgabe der weggenommenen Sachen und die
Freilassung des Festgenommenen unverzüglich zu erfolgen.

§ 231 Irrtümliche Selbsthilfe

Wer eine der im § 229 bezeichneten Handlungen in der irrigen Annahme vornimmt, dass die für den
Ausschluss der Widerrechtlichkeit erforderlichen Voraussetzungen vorhanden seien, ist dem anderen Teil zum
Schadensersatz verpflichtet, auch wenn der Irrtum nicht auf Fahrlässigkeit beruht.

Abschnitt 7
Sicherheitsleistung
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§ 232 Arten

(1) Wer Sicherheit zu leisten hat, kann dies bewirken
durch Hinterlegung von Geld oder Wertpapieren,
durch Verpfändung von Forderungen, die in das Bundesschuldbuch oder in das Landesschuldbuch eines Landes
eingetragen sind,
durch Verpfändung beweglicher Sachen,
durch Bestellung von Schiffshypotheken an Schiffen oder Schiffsbauwerken, die in einem deutschen
Schiffsregister oder Schiffsbauregister eingetragen sind,
durch Bestellung von Hypotheken an inländischen Grundstücken,
durch Verpfändung von Forderungen, für die eine Hypothek an einem inländischen Grundstück besteht, oder
durch Verpfändung von Grundschulden oder Rentenschulden an inländischen Grundstücken.

(2) Kann die Sicherheit nicht in dieser Weise geleistet werden, so ist die Stellung eines tauglichen Bürgen
zulässig.

§ 233 Wirkung der Hinterlegung

Mit der Hinterlegung erwirbt der Berechtigte ein Pfandrecht an dem hinterlegten Geld oder an den
hinterlegten Wertpapieren und, wenn das Geld oder die Wertpapiere in das Eigentum des Fiskus oder der als
Hinterlegungsstelle bestimmten Anstalt übergehen, ein Pfandrecht an der Forderung auf Rückerstattung.

§ 234 Geeignete Wertpapiere

(1) Zur Sicherheitsleistung geeignete Wertpapiere sind Inhaberpapiere und Orderpapiere, die mit
Blankoindossament versehen sind, wenn sie einen Kurswert haben und zu einer in der Rechtsverordnung nach §
240a aufgeführten Gattung gehören.

(2) Mit den Wertpapieren sind die Zins-, Renten-, Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine zu hinterlegen.

(3) Mit Wertpapieren kann Sicherheit nur in Höhe von drei Vierteln des Kurswerts geleistet werden.

§ 235 Umtauschrecht

Wer durch Hinterlegung von Geld oder von Wertpapieren Sicherheit geleistet hat, ist berechtigt, das hinterlegte
Geld gegen geeignete Wertpapiere, die hinterlegten Wertpapiere gegen andere geeignete Wertpapiere oder
gegen Geld umzutauschen.

§ 236 Buchforderungen

Mit einer Schuldbuchforderung gegen den Bund oder ein Land kann Sicherheit nur in Höhe von drei Vierteln
des Kurswerts der Wertpapiere geleistet werden, deren Aushändigung der Gläubiger gegen Löschung seiner
Forderung verlangen kann.

§ 237 Bewegliche Sachen

Mit einer beweglichen Sache kann Sicherheit nur in Höhe von zwei Dritteln des Schätzungswerts geleistet
werden. Sachen, deren Verderb zu besorgen oder deren Aufbewahrung mit besonderen Schwierigkeiten
verbunden ist, können zurückgewiesen werden.

§ 238 Hypotheken, Grund- und Rentenschulden

(1) Eine Hypothekenforderung, eine Grundschuld oder eine Rentenschuld ist zur Sicherheitsleistung nur geeignet,
wenn sie den in der Rechtsverordnung nach § 240a festgelegten Voraussetzungen entspricht.

(2) Eine Forderung, für die eine Sicherungshypothek besteht, ist zur Sicherheitsleistung nicht geeignet.

§ 239 Bürge

(1) Ein Bürge ist tauglich, wenn er ein der Höhe der zu leistenden Sicherheit angemessenes Vermögen besitzt
und seinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat.

(2) Die Bürgschaftserklärung muss den Verzicht auf die Einrede der Vorausklage enthalten.
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§ 240 Ergänzungspflicht

Wird die geleistete Sicherheit ohne Verschulden des Berechtigten unzureichend, so ist sie zu ergänzen oder
anderweitige Sicherheit zu leisten.

§ 240a Verordnungsermächtigung

(1) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des
Bundesrates bedarf, Folgendes festzulegen:
1.   Gattungen von Inhaberpapieren und Orderpapieren nach § 234 Absatz 1, die zur Sicherheitsleistung

geeignet sind und die Voraussetzungen, unter denen Hypothekenforderungen, Grundschulden und
Rentenschulden zur Sicherheitsleistung geeignet sind, sowie
 

2.   die Voraussetzungen für Anlagen nach den §§ 1079, 1288 Absatz 1 und § 2119.
 

(2) Die Festlegungen nach Absatz 1 Nummer 1 müssen gewährleisten, dass der Gläubiger bei Unvermögen
des Schuldners oder wenn der Schuldner aus anderen Gründen nicht zur Leistung bereit ist, die Schuld durch
Verwertung der hinterlegten Wertpapiere, der Hypothekenforderung oder der Grund- und Rentenschulden
begleichen kann.

Buch 2
Recht der Schuldverhältnisse

Abschnitt 1
Inhalt der Schuldverhältnisse

Titel 1
Verpflichtung zur Leistung
§ 241 Pflichten aus dem Schuldverhältnis

(1) Kraft des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger berechtigt, von dem Schuldner eine Leistung zu fordern. Die
Leistung kann auch in einem Unterlassen bestehen.

(2) Das Schuldverhältnis kann nach seinem Inhalt jeden Teil zur Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und
Interessen des anderen Teils verpflichten.

§ 241a Unbestellte Leistungen

*)

(1) Durch die Lieferung beweglicher Sachen, die nicht auf Grund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen oder
anderen gerichtlichen Maßnahmen verkauft werden (Waren), oder durch die Erbringung sonstiger Leistungen
durch einen Unternehmer an den Verbraucher wird ein Anspruch gegen den Verbraucher nicht begründet, wenn
der Verbraucher die Waren oder sonstigen Leistungen nicht bestellt hat.

(2) Gesetzliche Ansprüche sind nicht ausgeschlossen, wenn die Leistung nicht für den Empfänger bestimmt war
oder in der irrigen Vorstellung einer Bestellung erfolgte und der Empfänger dies erkannt hat oder bei Anwendung
der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen können.

(3) Von den Regelungen dieser Vorschrift darf nicht zum Nachteil des Verbrauchers abgewichen werden. Die
Regelungen finden auch Anwendung, wenn sie durch anderweitige Gestaltungen umgangen werden.

 

*)    Amtlicher Hinweis:
Diese Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 9 der Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 20. Mai 1997 über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz (ABl. EG
Nr. L 144 S. 19).
 

§ 242 Leistung nach Treu und Glauben
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Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die
Verkehrssitte es erfordern.

§ 243 Gattungsschuld

(1) Wer eine nur der Gattung nach bestimmte Sache schuldet, hat eine Sache von mittlerer Art und Güte zu
leisten.

(2) Hat der Schuldner das zur Leistung einer solchen Sache seinerseits Erforderliche getan, so beschränkt sich
das Schuldverhältnis auf diese Sache.

§ 244 Fremdwährungsschuld

(1) Ist eine in einer anderen Währung als Euro ausgedrückte Geldschuld im Inland zu zahlen, so kann die Zahlung
in Euro erfolgen, es sei denn, dass Zahlung in der anderen Währung ausdrücklich vereinbart ist.

(2) Die Umrechnung erfolgt nach dem Kurswert, der zur Zeit der Zahlung für den Zahlungsort maßgebend ist.

§ 245 Geldsortenschuld

Ist eine Geldschuld in einer bestimmten Münzsorte zu zahlen, die sich zur Zeit der Zahlung nicht mehr im Umlauf
befindet, so ist die Zahlung so zu leisten, wie wenn die Münzsorte nicht bestimmt wäre.

§ 246 Gesetzlicher Zinssatz

Ist eine Schuld nach Gesetz oder Rechtsgeschäft zu verzinsen, so sind vier vom Hundert für das Jahr zu
entrichten, sofern nicht ein anderes bestimmt ist.

§ 247 Basiszinssatz

*)

(1) Der Basiszinssatz beträgt 3,62 Prozent. Er verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um
die Prozentpunkte, um welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen
oder gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen
Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahrs.

(2) Die Deutsche Bundesbank gibt den geltenden Basiszinssatz unverzüglich nach den in Absatz 1 Satz 2
genannten Zeitpunkten im Bundesanzeiger bekannt.

 

*)    Amtlicher Hinweis:
Diese Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 3 der Richtlinie 2000/35/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 29. Juni 2000 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr (ABl. EG Nr. L
200 S. 35).
 

§ 248 Zinseszinsen

(1) Eine im Voraus getroffene Vereinbarung, dass fällige Zinsen wieder Zinsen tragen sollen, ist nichtig.

(2) Sparkassen, Kreditanstalten und Inhaber von Bankgeschäften können im Voraus vereinbaren, dass nicht
erhobene Zinsen von Einlagen als neue verzinsliche Einlagen gelten sollen. Kreditanstalten, die berechtigt
sind, für den Betrag der von ihnen gewährten Darlehen verzinsliche Schuldverschreibungen auf den Inhaber
auszugeben, können sich bei solchen Darlehen die Verzinsung rückständiger Zinsen im Voraus versprechen
lassen.

§ 249 Art und Umfang des Schadensersatzes

(1) Wer zum Schadensersatz verpflichtet ist, hat den Zustand herzustellen, der bestehen würde, wenn der zum
Ersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre.

(2) Ist wegen Verletzung einer Person oder wegen Beschädigung einer Sache Schadensersatz zu leisten, so
kann der Gläubiger statt der Herstellung den dazu erforderlichen Geldbetrag verlangen. Bei der Beschädigung
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einer Sache schließt der nach Satz 1 erforderliche Geldbetrag die Umsatzsteuer nur mit ein, wenn und soweit sie
tatsächlich angefallen ist.

§ 250 Schadensersatz in Geld nach Fristsetzung

Der Gläubiger kann dem Ersatzpflichtigen zur Herstellung eine angemessene Frist mit der Erklärung bestimmen,
dass er die Herstellung nach dem Ablauf der Frist ablehne. Nach dem Ablauf der Frist kann der Gläubiger den
Ersatz in Geld verlangen, wenn nicht die Herstellung rechtzeitig erfolgt; der Anspruch auf die Herstellung ist
ausgeschlossen.

§ 251 Schadensersatz in Geld ohne Fristsetzung

(1) Soweit die Herstellung nicht möglich oder zur Entschädigung des Gläubigers nicht genügend ist, hat der
Ersatzpflichtige den Gläubiger in Geld zu entschädigen.

(2) Der Ersatzpflichtige kann den Gläubiger in Geld entschädigen, wenn die Herstellung nur mit
unverhältnismäßigen Aufwendungen möglich ist. Die aus der Heilbehandlung eines verletzten Tieres
entstandenen Aufwendungen sind nicht bereits dann unverhältnismäßig, wenn sie dessen Wert erheblich
übersteigen.

§ 252 Entgangener Gewinn

Der zu ersetzende Schaden umfasst auch den entgangenen Gewinn. Als entgangen gilt der Gewinn, welcher
nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge oder nach den besonderen Umständen, insbesondere nach den
getroffenen Anstalten und Vorkehrungen, mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte.

§ 253 Immaterieller Schaden

(1) Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann Entschädigung in Geld nur in den durch das
Gesetz bestimmten Fällen gefordert werden.

(2) Ist wegen einer Verletzung des Körpers, der Gesundheit, der Freiheit oder der sexuellen Selbstbestimmung
Schadensersatz zu leisten, kann auch wegen des Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, eine billige
Entschädigung in Geld gefordert werden.

§ 254 Mitverschulden

(1) Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Beschädigten mitgewirkt, so hängt die
Verpflichtung zum Ersatz sowie der Umfang des zu leistenden Ersatzes von den Umständen, insbesondere davon
ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder dem anderen Teil verursacht worden ist.

(2) Dies gilt auch dann, wenn sich das Verschulden des Beschädigten darauf beschränkt, dass er unterlassen hat,
den Schuldner auf die Gefahr eines ungewöhnlich hohen Schadens aufmerksam zu machen, die der Schuldner
weder kannte noch kennen musste, oder dass er unterlassen hat, den Schaden abzuwenden oder zu mindern.
Die Vorschrift des § 278 findet entsprechende Anwendung.

§ 255 Abtretung der Ersatzansprüche

Wer für den Verlust einer Sache oder eines Rechts Schadensersatz zu leisten hat, ist zum Ersatz nur gegen
Abtretung der Ansprüche verpflichtet, die dem Ersatzberechtigten auf Grund des Eigentums an der Sache oder
auf Grund des Rechts gegen Dritte zustehen.

§ 256 Verzinsung von Aufwendungen

Wer zum Ersatz von Aufwendungen verpflichtet ist, hat den aufgewendeten Betrag oder, wenn andere
Gegenstände als Geld aufgewendet worden sind, den als Ersatz ihres Wertes zu zahlenden Betrag von der
Zeit der Aufwendung an zu verzinsen. Sind Aufwendungen auf einen Gegenstand gemacht worden, der
dem Ersatzpflichtigen herauszugeben ist, so sind Zinsen für die Zeit, für welche dem Ersatzberechtigten die
Nutzungen oder die Früchte des Gegenstands ohne Vergütung verbleiben, nicht zu entrichten.

§ 257 Befreiungsanspruch
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Wer berechtigt ist, Ersatz für Aufwendungen zu verlangen, die er für einen bestimmten Zweck macht, kann,
wenn er für diesen Zweck eine Verbindlichkeit eingeht, Befreiung von der Verbindlichkeit verlangen. Ist die
Verbindlichkeit noch nicht fällig, so kann ihm der Ersatzpflichtige, statt ihn zu befreien, Sicherheit leisten.

§ 258 Wegnahmerecht

Wer berechtigt ist, von einer Sache, die er einem anderen herauszugeben hat, eine Einrichtung wegzunehmen,
hat im Falle der Wegnahme die Sache auf seine Kosten in den vorigen Stand zu setzen. Erlangt der andere den
Besitz der Sache, so ist er verpflichtet, die Wegnahme der Einrichtung zu gestatten; er kann die Gestattung
verweigern, bis ihm für den mit der Wegnahme verbundenen Schaden Sicherheit geleistet wird.

§ 259 Umfang der Rechenschaftspflicht

(1) Wer verpflichtet ist, über eine mit Einnahmen oder Ausgaben verbundene Verwaltung Rechenschaft
abzulegen, hat dem Berechtigten eine die geordnete Zusammenstellung der Einnahmen oder der Ausgaben
enthaltende Rechnung mitzuteilen und, soweit Belege erteilt zu werden pflegen, Belege vorzulegen.

(2) Besteht Grund zu der Annahme, dass die in der Rechnung enthaltenen Angaben über die Einnahmen nicht
mit der erforderlichen Sorgfalt gemacht worden sind, so hat der Verpflichtete auf Verlangen zu Protokoll an Eides
statt zu versichern, dass er nach bestem Wissen die Einnahmen so vollständig angegeben habe, als er dazu
imstande sei.

(3) In Angelegenheiten von geringer Bedeutung besteht eine Verpflichtung zur Abgabe der eidesstattlichen
Versicherung nicht.

§ 260 Pflichten bei Herausgabe oder Auskunft über Inbegriff von Gegenständen

(1) Wer verpflichtet ist, einen Inbegriff von Gegenständen herauszugeben oder über den Bestand eines solchen
Inbegriffs Auskunft zu erteilen, hat dem Berechtigten ein Verzeichnis des Bestands vorzulegen.

(2) Besteht Grund zu der Annahme, dass das Verzeichnis nicht mit der erforderlichen Sorgfalt aufgestellt worden
ist, so hat der Verpflichtete auf Verlangen zu Protokoll an Eides statt zu versichern, dass er nach bestem Wissen
den Bestand so vollständig angegeben habe, als er dazu imstande sei.

(3) Die Vorschrift des § 259 Abs. 3 findet Anwendung.

§ 261 Änderung der eidesstattlichen Versicherung; Kosten

(1) Das Gericht kann eine den Umständen entsprechende Änderung der eidesstattlichen Versicherung
beschließen.

(2) Die Kosten der Abnahme der eidesstattlichen Versicherung hat derjenige zu tragen, welcher die Abgabe der
Versicherung verlangt.

§ 262 Wahlschuld; Wahlrecht

Werden mehrere Leistungen in der Weise geschuldet, dass nur die eine oder die andere zu bewirken ist, so steht
das Wahlrecht im Zweifel dem Schuldner zu.

§ 263 Ausübung des Wahlrechts; Wirkung

(1) Die Wahl erfolgt durch Erklärung gegenüber dem anderen Teil.

(2) Die gewählte Leistung gilt als die von Anfang an allein geschuldete.

§ 264 Verzug des Wahlberechtigten

(1) Nimmt der wahlberechtigte Schuldner die Wahl nicht vor dem Beginn der Zwangsvollstreckung vor, so kann
der Gläubiger die Zwangsvollstreckung nach seiner Wahl auf die eine oder auf die andere Leistung richten; der
Schuldner kann sich jedoch, solange nicht der Gläubiger die gewählte Leistung ganz oder zum Teil empfangen
hat, durch eine der übrigen Leistungen von seiner Verbindlichkeit befreien.



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz sowie des Bundesamts für
Justiz ‒ www.gesetze-im-internet.de

- Seite 63 von 466 -

(2) Ist der wahlberechtigte Gläubiger im Verzug, so kann der Schuldner ihn unter Bestimmung einer
angemessenen Frist zur Vornahme der Wahl auffordern. Mit dem Ablauf der Frist geht das Wahlrecht auf den
Schuldner über, wenn nicht der Gläubiger rechtzeitig die Wahl vornimmt.

§ 265 Unmöglichkeit bei Wahlschuld

Ist eine der Leistungen von Anfang an unmöglich oder wird sie später unmöglich, so beschränkt sich das
Schuldverhältnis auf die übrigen Leistungen. Die Beschränkung tritt nicht ein, wenn die Leistung infolge eines
Umstands unmöglich wird, den der nicht wahlberechtigte Teil zu vertreten hat.

§ 266 Teilleistungen

Der Schuldner ist zu Teilleistungen nicht berechtigt.

§ 267 Leistung durch Dritte

(1) Hat der Schuldner nicht in Person zu leisten, so kann auch ein Dritter die Leistung bewirken. Die Einwilligung
des Schuldners ist nicht erforderlich.

(2) Der Gläubiger kann die Leistung ablehnen, wenn der Schuldner widerspricht.

§ 268 Ablösungsrecht des Dritten

(1) Betreibt der Gläubiger die Zwangsvollstreckung in einen dem Schuldner gehörenden Gegenstand, so ist jeder,
der Gefahr läuft, durch die Zwangsvollstreckung ein Recht an dem Gegenstand zu verlieren, berechtigt, den
Gläubiger zu befriedigen. Das gleiche Recht steht dem Besitzer einer Sache zu, wenn er Gefahr läuft, durch die
Zwangsvollstreckung den Besitz zu verlieren.

(2) Die Befriedigung kann auch durch Hinterlegung oder durch Aufrechnung erfolgen.

(3) Soweit der Dritte den Gläubiger befriedigt, geht die Forderung auf ihn über. Der Übergang kann nicht zum
Nachteil des Gläubigers geltend gemacht werden.

§ 269 Leistungsort

(1) Ist ein Ort für die Leistung weder bestimmt noch aus den Umständen, insbesondere aus der Natur des
Schuldverhältnisses, zu entnehmen, so hat die Leistung an dem Ort zu erfolgen, an welchem der Schuldner zur
Zeit der Entstehung des Schuldverhältnisses seinen Wohnsitz hatte.

(2) Ist die Verbindlichkeit im Gewerbebetrieb des Schuldners entstanden, so tritt, wenn der Schuldner seine
gewerbliche Niederlassung an einem anderen Ort hatte, der Ort der Niederlassung an die Stelle des Wohnsitzes.

(3) Aus dem Umstand allein, dass der Schuldner die Kosten der Versendung übernommen hat, ist nicht zu
entnehmen, dass der Ort, nach welchem die Versendung zu erfolgen hat, der Leistungsort sein soll.

§ 270 Zahlungsort

(1) Geld hat der Schuldner im Zweifel auf seine Gefahr und seine Kosten dem Gläubiger an dessen Wohnsitz zu
übermitteln.

(2) Ist die Forderung im Gewerbebetrieb des Gläubigers entstanden, so tritt, wenn der Gläubiger seine
gewerbliche Niederlassung an einem anderen Ort hat, der Ort der Niederlassung an die Stelle des Wohnsitzes.

(3) Erhöhen sich infolge einer nach der Entstehung des Schuldverhältnisses eintretenden Änderung des
Wohnsitzes oder der gewerblichen Niederlassung des Gläubigers die Kosten oder die Gefahr der Übermittlung, so
hat der Gläubiger im ersteren Falle die Mehrkosten, im letzteren Falle die Gefahr zu tragen.

(4) Die Vorschriften über den Leistungsort bleiben unberührt.

§ 270a Vereinbarungen über Entgelte für die Nutzung bargeldloser Zahlungsmittel

Eine Vereinbarung, durch die der Schuldner verpflichtet wird, ein Entgelt für die Nutzung einer SEPA-
Basislastschrift, einer SEPA-Firmenlastschrift, einer SEPA-Überweisung oder einer Zahlungskarte zu entrichten,
ist unwirksam. Satz 1 gilt für die Nutzung von Zahlungskarten nur bei Zahlungsvorgängen mit Verbrauchern,
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wenn auf diese Kapitel II der Verordnung (EU) 2015/751 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.
April 2015 über Interbankenentgelte für kartengebundene Zahlungsvorgänge (ABl. L 123 vom 19.5.2015, S. 1)
anwendbar ist.

§ 271 Leistungszeit

(1) Ist eine Zeit für die Leistung weder bestimmt noch aus den Umständen zu entnehmen, so kann der Gläubiger
die Leistung sofort verlangen, der Schuldner sie sofort bewirken.

(2) Ist eine Zeit bestimmt, so ist im Zweifel anzunehmen, dass der Gläubiger die Leistung nicht vor dieser Zeit
verlangen, der Schuldner aber sie vorher bewirken kann.

§ 271a Vereinbarungen über Zahlungs-, Überprüfungs- oder Abnahmefristen

(1) Eine Vereinbarung, nach der der Gläubiger die Erfüllung einer Entgeltforderung erst nach mehr als 60
Tagen nach Empfang der Gegenleistung verlangen kann, ist nur wirksam, wenn sie ausdrücklich getroffen
und im Hinblick auf die Belange des Gläubigers nicht grob unbillig ist. Geht dem Schuldner nach Empfang der
Gegenleistung eine Rechnung oder gleichwertige Zahlungsaufstellung zu, tritt der Zeitpunkt des Zugangs
dieser Rechnung oder Zahlungsaufstellung an die Stelle des in Satz 1 genannten Zeitpunkts des Empfangs der
Gegenleistung. Es wird bis zum Beweis eines anderen Zeitpunkts vermutet, dass der Zeitpunkt des Zugangs der
Rechnung oder Zahlungsaufstellung auf den Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung fällt; hat der Gläubiger
einen späteren Zeitpunkt benannt, so tritt dieser an die Stelle des Zeitpunkts des Empfangs der Gegenleistung.

(2) Ist der Schuldner ein öffentlicher Auftraggeber im Sinne von § 99 Nummer 1 bis 3 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen, so ist abweichend von Absatz 1
1.   eine Vereinbarung, nach der der Gläubiger die Erfüllung einer Entgeltforderung erst nach mehr als 30

Tagen nach Empfang der Gegenleistung verlangen kann, nur wirksam, wenn die Vereinbarung ausdrücklich
getroffen und aufgrund der besonderen Natur oder der Merkmale des Schuldverhältnisses sachlich
gerechtfertigt ist;
 

2.   eine Vereinbarung, nach der der Gläubiger die Erfüllung einer Entgeltforderung erst nach mehr als 60
Tagen nach Empfang der Gegenleistung verlangen kann, unwirksam.
 

Absatz 1 Satz 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.

(3) Ist eine Entgeltforderung erst nach Überprüfung oder Abnahme der Gegenleistung zu erfüllen, so ist eine
Vereinbarung, nach der die Zeit für die Überprüfung oder Abnahme der Gegenleistung mehr als 30 Tage nach
Empfang der Gegenleistung beträgt, nur wirksam, wenn sie ausdrücklich getroffen und im Hinblick auf die
Belange des Gläubigers nicht grob unbillig ist.

(4) Ist eine Vereinbarung nach den Absätzen 1 bis 3 unwirksam, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.

(5) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden auf
1.   die Vereinbarung von Abschlagszahlungen und sonstigen Ratenzahlungen sowie

 

2.   ein Schuldverhältnis, aus dem ein Verbraucher die Erfüllung der Entgeltforderung schuldet.
 

(6) Die Absätze 1 bis 3 lassen sonstige Vorschriften, aus denen sich Beschränkungen für Vereinbarungen über
Zahlungs-, Überprüfungs- oder Abnahmefristen ergeben, unberührt.

Fußnote

(+++ § 271a: Zur Anwendung vgl. § 34 BGBEG +++)

§ 272 Zwischenzinsen

Bezahlt der Schuldner eine unverzinsliche Schuld vor der Fälligkeit, so ist er zu einem Abzug wegen der
Zwischenzinsen nicht berechtigt.

§ 273 Zurückbehaltungsrecht

(1) Hat der Schuldner aus demselben rechtlichen Verhältnis, auf dem seine Verpflichtung beruht, einen fälligen
Anspruch gegen den Gläubiger, so kann er, sofern nicht aus dem Schuldverhältnis sich ein anderes ergibt, die
geschuldete Leistung verweigern, bis die ihm gebührende Leistung bewirkt wird (Zurückbehaltungsrecht).
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(2) Wer zur Herausgabe eines Gegenstands verpflichtet ist, hat das gleiche Recht, wenn ihm ein fälliger Anspruch
wegen Verwendungen auf den Gegenstand oder wegen eines ihm durch diesen verursachten Schadens zusteht,
es sei denn, dass er den Gegenstand durch eine vorsätzlich begangene unerlaubte Handlung erlangt hat.

(3) Der Gläubiger kann die Ausübung des Zurückbehaltungsrechts durch Sicherheitsleistung abwenden. Die
Sicherheitsleistung durch Bürgen ist ausgeschlossen.

§ 274 Wirkungen des Zurückbehaltungsrechts

(1) Gegenüber der Klage des Gläubigers hat die Geltendmachung des Zurückbehaltungsrechts nur die Wirkung,
dass der Schuldner zur Leistung gegen Empfang der ihm gebührenden Leistung (Erfüllung Zug um Zug) zu
verurteilen ist.

(2) Auf Grund einer solchen Verurteilung kann der Gläubiger seinen Anspruch ohne Bewirkung der ihm
obliegenden Leistung im Wege der Zwangsvollstreckung verfolgen, wenn der Schuldner im Verzug der Annahme
ist.

§ 275 Ausschluss der Leistungspflicht

*)

(1) Der Anspruch auf Leistung ist ausgeschlossen, soweit diese für den Schuldner oder für jedermann unmöglich
ist.

(2) Der Schuldner kann die Leistung verweigern, soweit diese einen Aufwand erfordert, der unter Beachtung des
Inhalts des Schuldverhältnisses und der Gebote von Treu und Glauben in einem groben Missverhältnis zu dem
Leistungsinteresse des Gläubigers steht. Bei der Bestimmung der dem Schuldner zuzumutenden Anstrengungen
ist auch zu berücksichtigen, ob der Schuldner das Leistungshindernis zu vertreten hat.

(3) Der Schuldner kann die Leistung ferner verweigern, wenn er die Leistung persönlich zu erbringen hat und
sie ihm unter Abwägung des seiner Leistung entgegenstehenden Hindernisses mit dem Leistungsinteresse des
Gläubigers nicht zugemutet werden kann.

(4) Die Rechte des Gläubigers bestimmen sich nach den §§ 280, 283 bis 285, 311a und 326.

 

*)    Amtlicher Hinweis:
Diese Vorschrift dient auch der Umsetzung der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für
Verbrauchsgüter (ABl. EG Nr. L 171 S. 12).
 

§ 276 Verantwortlichkeit des Schuldners

(1) Der Schuldner hat Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten, wenn eine strengere oder mildere Haftung
weder bestimmt noch aus dem sonstigen Inhalt des Schuldverhältnisses, insbesondere aus der Übernahme
einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos, zu entnehmen ist. Die Vorschriften der §§ 827 und 828 finden
entsprechende Anwendung.

(2) Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt.

(3) Die Haftung wegen Vorsatzes kann dem Schuldner nicht im Voraus erlassen werden.

§ 277 Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten

Wer nur für diejenige Sorgfalt einzustehen hat, welche er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt, ist von
der Haftung wegen grober Fahrlässigkeit nicht befreit.

§ 278 Verantwortlichkeit des Schuldners für Dritte

Der Schuldner hat ein Verschulden seines gesetzlichen Vertreters und der Personen, deren er sich zur Erfüllung
seiner Verbindlichkeit bedient, in gleichem Umfang zu vertreten wie eigenes Verschulden. Die Vorschrift des §
276 Abs. 3 findet keine Anwendung.
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§ 279  

(weggefallen)

§ 280 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung

(1) Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger Ersatz des hierdurch
entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten
hat.

(2) Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung kann der Gläubiger nur unter der zusätzlichen
Voraussetzung des § 286 verlangen.

(3) Schadensersatz statt der Leistung kann der Gläubiger nur unter den zusätzlichen Voraussetzungen des § 281,
des § 282 oder des § 283 verlangen.

§ 281 Schadensersatz statt der Leistung wegen nicht oder nicht wie geschuldet erbrachter Leistung

(1) Soweit der Schuldner die fällige Leistung nicht oder nicht wie geschuldet erbringt, kann der Gläubiger unter
den Voraussetzungen des § 280 Abs. 1 Schadensersatz statt der Leistung verlangen, wenn er dem Schuldner
erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung bestimmt hat. Hat der Schuldner eine
Teilleistung bewirkt, so kann der Gläubiger Schadensersatz statt der ganzen Leistung nur verlangen, wenn er
an der Teilleistung kein Interesse hat. Hat der Schuldner die Leistung nicht wie geschuldet bewirkt, so kann der
Gläubiger Schadensersatz statt der ganzen Leistung nicht verlangen, wenn die Pflichtverletzung unerheblich ist.

(2) Die Fristsetzung ist entbehrlich, wenn der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert
oder wenn besondere Umstände vorliegen, die unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die sofortige
Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs rechtfertigen.

(3) Kommt nach der Art der Pflichtverletzung eine Fristsetzung nicht in Betracht, so tritt an deren Stelle eine
Abmahnung.

(4) Der Anspruch auf die Leistung ist ausgeschlossen, sobald der Gläubiger statt der Leistung Schadensersatz
verlangt hat.

(5) Verlangt der Gläubiger Schadensersatz statt der ganzen Leistung, so ist der Schuldner zur Rückforderung des
Geleisteten nach den §§ 346 bis 348 berechtigt.

§ 282 Schadensersatz statt der Leistung wegen Verletzung einer Pflicht nach § 241 Abs. 2

Verletzt der Schuldner eine Pflicht nach § 241 Abs. 2, kann der Gläubiger unter den Voraussetzungen des § 280
Abs. 1 Schadensersatz statt der Leistung verlangen, wenn ihm die Leistung durch den Schuldner nicht mehr
zuzumuten ist.

§ 283 Schadensersatz statt der Leistung bei Ausschluss der Leistungspflicht

Braucht der Schuldner nach § 275 Abs. 1 bis 3 nicht zu leisten, kann der Gläubiger unter den Voraussetzungen
des § 280 Abs. 1 Schadensersatz statt der Leistung verlangen. § 281 Abs. 1 Satz 2 und 3 und Abs. 5 findet
entsprechende Anwendung.

§ 284 Ersatz vergeblicher Aufwendungen

Anstelle des Schadensersatzes statt der Leistung kann der Gläubiger Ersatz der Aufwendungen verlangen, die er
im Vertrauen auf den Erhalt der Leistung gemacht hat und billigerweise machen durfte, es sei denn, deren Zweck
wäre auch ohne die Pflichtverletzung des Schuldners nicht erreicht worden.

§ 285 Herausgabe des Ersatzes

(1) Erlangt der Schuldner infolge des Umstands, auf Grund dessen er die Leistung nach § 275 Abs. 1 bis 3 nicht
zu erbringen braucht, für den geschuldeten Gegenstand einen Ersatz oder einen Ersatzanspruch, so kann der
Gläubiger Herausgabe des als Ersatz Empfangenen oder Abtretung des Ersatzanspruchs verlangen.
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(2) Kann der Gläubiger statt der Leistung Schadensersatz verlangen, so mindert sich dieser, wenn er von dem in
Absatz 1 bestimmten Recht Gebrauch macht, um den Wert des erlangten Ersatzes oder Ersatzanspruchs.

§ 286 Verzug des Schuldners

*)

(1) Leistet der Schuldner auf eine Mahnung des Gläubigers nicht, die nach dem Eintritt der Fälligkeit erfolgt, so
kommt er durch die Mahnung in Verzug. Der Mahnung stehen die Erhebung der Klage auf die Leistung sowie die
Zustellung eines Mahnbescheids im Mahnverfahren gleich.

(2) Der Mahnung bedarf es nicht, wenn
1.   für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist,

 

2.   der Leistung ein Ereignis vorauszugehen hat und eine angemessene Zeit für die Leistung in der Weise
bestimmt ist, dass sie sich von dem Ereignis an nach dem Kalender berechnen lässt,
 

3.   der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert,
 

4.   aus besonderen Gründen unter Abwägung der beiderseitigen Interessen der sofortige Eintritt des Verzugs
gerechtfertigt ist.
 

(3) Der Schuldner einer Entgeltforderung kommt spätestens in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen
nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung leistet; dies gilt gegenüber
einem Schuldner, der Verbraucher ist, nur, wenn auf diese Folgen in der Rechnung oder Zahlungsaufstellung
besonders hingewiesen worden ist. Wenn der Zeitpunkt des Zugangs der Rechnung oder Zahlungsaufstellung
unsicher ist, kommt der Schuldner, der nicht Verbraucher ist, spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Empfang
der Gegenleistung in Verzug.

(4) Der Schuldner kommt nicht in Verzug, solange die Leistung infolge eines Umstands unterbleibt, den er nicht
zu vertreten hat.

(5) Für eine von den Absätzen 1 bis 3 abweichende Vereinbarung über den Eintritt des Verzugs gilt § 271a Absatz
1 bis 5 entsprechend.

 

*)    Amtlicher Hinweis:
Diese Vorschrift dient zum Teil auch der Umsetzung der Richtlinie 2000/35/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 29. Juni 2000 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr (ABl. EG Nr. L
200 S. 35).
 

Fußnote

(+++ § 286: Zur Anwendung vgl. § 34 BGBEG +++)

§ 287 Verantwortlichkeit während des Verzugs

Der Schuldner hat während des Verzugs jede Fahrlässigkeit zu vertreten. Er haftet wegen der Leistung auch für
Zufall, es sei denn, dass der Schaden auch bei rechtzeitiger Leistung eingetreten sein würde.

§ 288 Verzugszinsen und sonstiger Verzugsschaden

*)

(1) Eine Geldschuld ist während des Verzugs zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf
Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.

(2) Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, beträgt der Zinssatz für
Entgeltforderungen neun Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.

(3) Der Gläubiger kann aus einem anderen Rechtsgrund höhere Zinsen verlangen.

(4) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.
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(5) Der Gläubiger einer Entgeltforderung hat bei Verzug des Schuldners, wenn dieser kein Verbraucher ist,
außerdem einen Anspruch auf Zahlung einer Pauschale in Höhe von 40 Euro. Dies gilt auch, wenn es sich bei
der Entgeltforderung um eine Abschlagszahlung oder sonstige Ratenzahlung handelt. Die Pauschale nach Satz
1 ist auf einen geschuldeten Schadensersatz anzurechnen, soweit der Schaden in Kosten der Rechtsverfolgung
begründet ist.

(6) Eine im Voraus getroffene Vereinbarung, die den Anspruch des Gläubigers einer Entgeltforderung auf
Verzugszinsen ausschließt, ist unwirksam. Gleiches gilt für eine Vereinbarung, die diesen Anspruch beschränkt
oder den Anspruch des Gläubigers einer Entgeltforderung auf die Pauschale nach Absatz 5 oder auf Ersatz des
Schadens, der in Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist, ausschließt oder beschränkt, wenn sie im Hinblick
auf die Belange des Gläubigers grob unbillig ist. Eine Vereinbarung über den Ausschluss der Pauschale nach
Absatz 5 oder des Ersatzes des Schadens, der in Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist, ist im Zweifel
als grob unbillig anzusehen. Die Sätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, wenn sich der Anspruch gegen einen
Verbraucher richtet.

 

*)    Amtlicher Hinweis:
Diese Vorschrift dient zum Teil auch der Umsetzung der Richtlinie 2000/35/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 29. Juni 2000 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr (ABl. EG Nr. L
200 S. 35).
 

Fußnote

(+++ § 288: Zur Anwendung vgl. § 34 BGBEG +++)

§ 289 Zinseszinsverbot

Von Zinsen sind Verzugszinsen nicht zu entrichten. Das Recht des Gläubigers auf Ersatz des durch den Verzug
entstehenden Schadens bleibt unberührt.

§ 290 Verzinsung des Wertersatzes

Ist der Schuldner zum Ersatz des Wertes eines Gegenstands verpflichtet, der während des Verzugs
untergegangen ist oder aus einem während des Verzugs eingetretenen Grund nicht herausgegeben werden
kann, so kann der Gläubiger Zinsen des zu ersetzenden Betrags von dem Zeitpunkt an verlangen, welcher der
Bestimmung des Wertes zugrunde gelegt wird. Das Gleiche gilt, wenn der Schuldner zum Ersatz der Minderung
des Wertes eines während des Verzugs verschlechterten Gegenstands verpflichtet ist.

§ 291 Prozesszinsen

Eine Geldschuld hat der Schuldner von dem Eintritt der Rechtshängigkeit an zu verzinsen, auch wenn er nicht im
Verzug ist; wird die Schuld erst später fällig, so ist sie von der Fälligkeit an zu verzinsen. Die Vorschriften des §
288 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2, Abs. 3 und des § 289 Satz 1 finden entsprechende Anwendung.

§ 292 Haftung bei Herausgabepflicht

(1) Hat der Schuldner einen bestimmten Gegenstand herauszugeben, so bestimmt sich von dem Eintritt der
Rechtshängigkeit an der Anspruch des Gläubigers auf Schadensersatz wegen Verschlechterung, Untergangs
oder einer aus einem anderen Grunde eintretenden Unmöglichkeit der Herausgabe nach den Vorschriften,
welche für das Verhältnis zwischen dem Eigentümer und dem Besitzer von dem Eintritt der Rechtshängigkeit
des Eigentumsanspruchs an gelten, soweit nicht aus dem Schuldverhältnis oder dem Verzug des Schuldners sich
zugunsten des Gläubigers ein anderes ergibt.

(2) Das Gleiche gilt von dem Anspruch des Gläubigers auf Herausgabe oder Vergütung von Nutzungen und von
dem Anspruch des Schuldners auf Ersatz von Verwendungen.

Titel 2
Verzug des Gläubigers
§ 293 Annahmeverzug

Der Gläubiger kommt in Verzug, wenn er die ihm angebotene Leistung nicht annimmt.
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§ 294 Tatsächliches Angebot

Die Leistung muss dem Gläubiger so, wie sie zu bewirken ist, tatsächlich angeboten werden.

§ 295 Wörtliches Angebot

Ein wörtliches Angebot des Schuldners genügt, wenn der Gläubiger ihm erklärt hat, dass er die Leistung
nicht annehmen werde, oder wenn zur Bewirkung der Leistung eine Handlung des Gläubigers erforderlich ist,
insbesondere wenn der Gläubiger die geschuldete Sache abzuholen hat. Dem Angebot der Leistung steht die
Aufforderung an den Gläubiger gleich, die erforderliche Handlung vorzunehmen.

§ 296 Entbehrlichkeit des Angebots

Ist für die von dem Gläubiger vorzunehmende Handlung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt, so bedarf es des
Angebots nur, wenn der Gläubiger die Handlung rechtzeitig vornimmt. Das Gleiche gilt, wenn der Handlung ein
Ereignis vorauszugehen hat und eine angemessene Zeit für die Handlung in der Weise bestimmt ist, dass sie sich
von dem Ereignis an nach dem Kalender berechnen lässt.

§ 297 Unvermögen des Schuldners

Der Gläubiger kommt nicht in Verzug, wenn der Schuldner zur Zeit des Angebots oder im Falle des § 296 zu der
für die Handlung des Gläubigers bestimmten Zeit außerstande ist, die Leistung zu bewirken.

§ 298 Zug-um-Zug-Leistungen

Ist der Schuldner nur gegen eine Leistung des Gläubigers zu leisten verpflichtet, so kommt der Gläubiger in
Verzug, wenn er zwar die angebotene Leistung anzunehmen bereit ist, die verlangte Gegenleistung aber nicht
anbietet.

§ 299 Vorübergehende Annahmeverhinderung

Ist die Leistungszeit nicht bestimmt oder ist der Schuldner berechtigt, vor der bestimmten Zeit zu leisten,
so kommt der Gläubiger nicht dadurch in Verzug, dass er vorübergehend an der Annahme der angebotenen
Leistung verhindert ist, es sei denn, dass der Schuldner ihm die Leistung eine angemessene Zeit vorher
angekündigt hat.

§ 300 Wirkungen des Gläubigerverzugs

(1) Der Schuldner hat während des Verzugs des Gläubigers nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten.

(2) Wird eine nur der Gattung nach bestimmte Sache geschuldet, so geht die Gefahr mit dem Zeitpunkt auf den
Gläubiger über, in welchem er dadurch in Verzug kommt, dass er die angebotene Sache nicht annimmt.

§ 301 Wegfall der Verzinsung

Von einer verzinslichen Geldschuld hat der Schuldner während des Verzugs des Gläubigers Zinsen nicht zu
entrichten.

§ 302 Nutzungen

Hat der Schuldner die Nutzungen eines Gegenstands herauszugeben oder zu ersetzen, so beschränkt sich seine
Verpflichtung während des Verzugs des Gläubigers auf die Nutzungen, welche er zieht.

§ 303 Recht zur Besitzaufgabe

Ist der Schuldner zur Herausgabe eines Grundstücks oder eines eingetragenen Schiffs oder Schiffsbauwerks
verpflichtet, so kann er nach dem Eintritt des Verzugs des Gläubigers den Besitz aufgeben. Das Aufgeben muss
dem Gläubiger vorher angedroht werden, es sei denn, dass die Androhung untunlich ist.

§ 304 Ersatz von Mehraufwendungen

Der Schuldner kann im Falle des Verzugs des Gläubigers Ersatz der Mehraufwendungen verlangen, die er für das
erfolglose Angebot sowie für die Aufbewahrung und Erhaltung des geschuldeten Gegenstands machen musste.
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Abschnitt 2
Gestaltung rechtsgeschäftlicher Schuldverhältnisse durch Allgemeine
Geschäftsbedingungen *)

 

*)    Amtlicher Hinweis:
Dieser Abschnitt dient auch der Umsetzung der Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über
missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen (ABl. EG Nr. L 95 S. 29).
 

§ 305 Einbeziehung Allgemeiner Geschäftsbedingungen in den Vertrag

(1) Allgemeine Geschäftsbedingungen sind alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten
Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei (Verwender) der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines
Vertrags stellt. Gleichgültig ist, ob die Bestimmungen einen äußerlich gesonderten Bestandteil des Vertrags
bilden oder in die Vertragsurkunde selbst aufgenommen werden, welchen Umfang sie haben, in welcher
Schriftart sie verfasst sind und welche Form der Vertrag hat. Allgemeine Geschäftsbedingungen liegen nicht vor,
soweit die Vertragsbedingungen zwischen den Vertragsparteien im Einzelnen ausgehandelt sind.

(2) Allgemeine Geschäftsbedingungen werden nur dann Bestandteil eines Vertrags, wenn der Verwender bei
Vertragsschluss
1.   die andere Vertragspartei ausdrücklich oder, wenn ein ausdrücklicher Hinweis wegen der Art des

Vertragsschlusses nur unter unverhältnismäßigen Schwierigkeiten möglich ist, durch deutlich sichtbaren
Aushang am Ort des Vertragsschlusses auf sie hinweist und
 

2.   der anderen Vertragspartei die Möglichkeit verschafft, in zumutbarer Weise, die auch eine für den
Verwender erkennbare körperliche Behinderung der anderen Vertragspartei angemessen berücksichtigt,
von ihrem Inhalt Kenntnis zu nehmen,
 

und wenn die andere Vertragspartei mit ihrer Geltung einverstanden ist.

(3) Die Vertragsparteien können für eine bestimmte Art von Rechtsgeschäften die Geltung bestimmter
Allgemeiner Geschäftsbedingungen unter Beachtung der in Absatz 2 bezeichneten Erfordernisse im Voraus
vereinbaren.

§ 305a Einbeziehung in besonderen Fällen

Auch ohne Einhaltung der in § 305 Abs. 2 Nr. 1 und 2 bezeichneten Erfordernisse werden einbezogen, wenn die
andere Vertragspartei mit ihrer Geltung einverstanden ist,
1.   die mit Genehmigung der zuständigen Verkehrsbehörde oder auf Grund von internationalen

Übereinkommen erlassenen Tarife und Ausführungsbestimmungen der Eisenbahnen und die nach Maßgabe
des Personenbeförderungsgesetzes genehmigten Beförderungsbedingungen der Straßenbahnen, Obusse
und Kraftfahrzeuge im Linienverkehr in den Beförderungsvertrag,
 

2.   die im Amtsblatt der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
veröffentlichten und in den Geschäftsstellen des Verwenders bereitgehaltenen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
a)   in Beförderungsverträge, die außerhalb von Geschäftsräumen durch den Einwurf von Postsendungen

in Briefkästen abgeschlossen werden,
 

b)   in Verträge über Telekommunikations-, Informations- und andere Dienstleistungen, die
unmittelbar durch Einsatz von Fernkommunikationsmitteln und während der Erbringung einer
Telekommunikationsdienstleistung in einem Mal erbracht werden, wenn die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der anderen Vertragspartei nur unter unverhältnismäßigen Schwierigkeiten vor
dem Vertragsschluss zugänglich gemacht werden können.
 

 

§ 305b Vorrang der Individualabrede

Individuelle Vertragsabreden haben Vorrang vor Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

§ 305c Überraschende und mehrdeutige Klauseln
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(1) Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die nach den Umständen, insbesondere nach dem
äußeren Erscheinungsbild des Vertrags, so ungewöhnlich sind, dass der Vertragspartner des Verwenders mit
ihnen nicht zu rechnen braucht, werden nicht Vertragsbestandteil.

(2) Zweifel bei der Auslegung Allgemeiner Geschäftsbedingungen gehen zu Lasten des Verwenders.

§ 306 Rechtsfolgen bei Nichteinbeziehung und Unwirksamkeit

(1) Sind Allgemeine Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nicht Vertragsbestandteil geworden oder
unwirksam, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.

(2) Soweit die Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sind, richtet sich der Inhalt
des Vertrags nach den gesetzlichen Vorschriften.

(3) Der Vertrag ist unwirksam, wenn das Festhalten an ihm auch unter Berücksichtigung der nach Absatz 2
vorgesehenen Änderung eine unzumutbare Härte für eine Vertragspartei darstellen würde.

§ 306a Umgehungsverbot

Die Vorschriften dieses Abschnitts finden auch Anwendung, wenn sie durch anderweitige Gestaltungen
umgangen werden.

§ 307 Inhaltskontrolle

(1) Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des
Verwenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. Eine unangemessene
Benachteiligung kann sich auch daraus ergeben, dass die Bestimmung nicht klar und verständlich ist.

(2) Eine unangemessene Benachteiligung ist im Zweifel anzunehmen, wenn eine Bestimmung
1.   mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung, von der abgewichen wird, nicht zu

vereinbaren ist oder
 

2.   wesentliche Rechte oder Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrags ergeben, so einschränkt, dass die
Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist.
 

(3) Die Absätze 1 und 2 sowie die §§ 308 und 309 gelten nur für Bestimmungen in Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, durch die von Rechtsvorschriften abweichende oder diese ergänzende Regelungen
vereinbart werden. Andere Bestimmungen können nach Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 1
unwirksam sein.

§ 308 Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit

In Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist insbesondere unwirksam
1.   (Annahme- und Leistungsfrist)

eine Bestimmung, durch die sich der Verwender unangemessen lange oder nicht hinreichend bestimmte
Fristen für die Annahme oder Ablehnung eines Angebots oder die Erbringung einer Leistung vorbehält;
ausgenommen hiervon ist der Vorbehalt, erst nach Ablauf der Widerrufsfrist nach § 355 Absatz 1 und 2 zu
leisten;
 

1a.   (Zahlungsfrist)
eine Bestimmung, durch die sich der Verwender eine unangemessen lange Zeit für die Erfüllung einer
Entgeltforderung des Vertragspartners vorbehält; ist der Verwender kein Verbraucher, ist im Zweifel
anzunehmen, dass eine Zeit von mehr als 30 Tagen nach Empfang der Gegenleistung oder, wenn dem
Schuldner nach Empfang der Gegenleistung eine Rechnung oder gleichwertige Zahlungsaufstellung
zugeht, von mehr als 30 Tagen nach Zugang dieser Rechnung oder Zahlungsaufstellung unangemessen
lang ist;
 

1b.   (Überprüfungs- und Abnahmefrist)
eine Bestimmung, durch die sich der Verwender vorbehält, eine Entgeltforderung des Vertragspartners
erst nach unangemessen langer Zeit für die Überprüfung oder Abnahme der Gegenleistung zu erfüllen; ist
der Verwender kein Verbraucher, ist im Zweifel anzunehmen, dass eine Zeit von mehr als 15 Tagen nach
Empfang der Gegenleistung unangemessen lang ist;
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2.   (Nachfrist)
eine Bestimmung, durch die sich der Verwender für die von ihm zu bewirkende Leistung abweichend von
Rechtsvorschriften eine unangemessen lange oder nicht hinreichend bestimmte Nachfrist vorbehält;
 

3.   (Rücktrittsvorbehalt)
die Vereinbarung eines Rechts des Verwenders, sich ohne sachlich gerechtfertigten und im Vertrag
angegebenen Grund von seiner Leistungspflicht zu lösen; dies gilt nicht für Dauerschuldverhältnisse;
 

4.   (Änderungsvorbehalt)
die Vereinbarung eines Rechts des Verwenders, die versprochene Leistung zu ändern oder von ihr
abzuweichen, wenn nicht die Vereinbarung der Änderung oder Abweichung unter Berücksichtigung der
Interessen des Verwenders für den anderen Vertragsteil zumutbar ist;
 

5.   (Fingierte Erklärungen)
eine Bestimmung, wonach eine Erklärung des Vertragspartners des Verwenders bei Vornahme oder
Unterlassung einer bestimmten Handlung als von ihm abgegeben oder nicht abgegeben gilt, es sei denn,
dass
a)   dem Vertragspartner eine angemessene Frist zur Abgabe einer ausdrücklichen Erklärung eingeräumt

ist und
 

b)   der Verwender sich verpflichtet, den Vertragspartner bei Beginn der Frist auf die vorgesehene
Bedeutung seines Verhaltens besonders hinzuweisen;
 

 

6.   (Fiktion des Zugangs)
eine Bestimmung, die vorsieht, dass eine Erklärung des Verwenders von besonderer Bedeutung dem
anderen Vertragsteil als zugegangen gilt;
 

7.   (Abwicklung von Verträgen)
eine Bestimmung, nach der der Verwender für den Fall, dass eine Vertragspartei vom Vertrag zurücktritt
oder den Vertrag kündigt,
a)   eine unangemessen hohe Vergütung für die Nutzung oder den Gebrauch einer Sache oder eines

Rechts oder für erbrachte Leistungen oder
 

b)   einen unangemessen hohen Ersatz von Aufwendungen verlangen kann;
 

 

8.   (Nichtverfügbarkeit der Leistung)
die nach Nummer 3 zulässige Vereinbarung eines Vorbehalts des Verwenders, sich von der Verpflichtung
zur Erfüllung des Vertrags bei Nichtverfügbarkeit der Leistung zu lösen, wenn sich der Verwender nicht
verpflichtet,
a)   den Vertragspartner unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit zu informieren und

 

b)   Gegenleistungen des Vertragspartners unverzüglich zu erstatten;
 

 

9.   (Abtretungsausschluss)
eine Bestimmung, durch die die Abtretbarkeit ausgeschlossen wird
a)   für einen auf Geld gerichteten Anspruch des Vertragspartners gegen den Verwender oder

 

b)   für ein anderes Recht, das der Vertragspartner gegen den Verwender hat, wenn
aa)   beim Verwender ein schützenswertes Interesse an dem Abtretungsausschluss nicht besteht

oder
 

bb)   berechtigte Belange des Vertragspartners an der Abtretbarkeit des Rechts das
schützenswerte Interesse des Verwenders an dem Abtretungsausschluss überwiegen;
 

 

Buchstabe a gilt nicht für Ansprüche aus Zahlungsdiensterahmenverträgen und die Buchstaben a und b
gelten nicht für Ansprüche auf Versorgungsleistungen im Sinne des Betriebsrentengesetzes.
 

Fußnote

(+++ § 308: Zur Anwendung vgl. § 34 BGBEG +++)

§ 309 Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit

Auch soweit eine Abweichung von den gesetzlichen Vorschriften zulässig ist, ist in Allgemeinen
Geschäftsbedingungen unwirksam
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1.   (Kurzfristige Preiserhöhungen)
eine Bestimmung, welche die Erhöhung des Entgelts für Waren oder Leistungen vorsieht, die innerhalb
von vier Monaten nach Vertragsschluss geliefert oder erbracht werden sollen; dies gilt nicht bei Waren
oder Leistungen, die im Rahmen von Dauerschuldverhältnissen geliefert oder erbracht werden;
 

2.   (Leistungsverweigerungsrechte)
eine Bestimmung, durch die
a)   das Leistungsverweigerungsrecht, das dem Vertragspartner des Verwenders nach § 320 zusteht,

ausgeschlossen oder eingeschränkt wird oder
 

b)   ein dem Vertragspartner des Verwenders zustehendes Zurückbehaltungsrecht, soweit es auf
demselben Vertragsverhältnis beruht, ausgeschlossen oder eingeschränkt, insbesondere von der
Anerkennung von Mängeln durch den Verwender abhängig gemacht wird;
 

 

3.   (Aufrechnungsverbot)
eine Bestimmung, durch die dem Vertragspartner des Verwenders die Befugnis genommen wird, mit einer
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung aufzurechnen;
 

4.   (Mahnung, Fristsetzung)
eine Bestimmung, durch die der Verwender von der gesetzlichen Obliegenheit freigestellt wird, den
anderen Vertragsteil zu mahnen oder ihm eine Frist für die Leistung oder Nacherfüllung zu setzen;
 

5.   (Pauschalierung von Schadensersatzansprüchen)
die Vereinbarung eines pauschalierten Anspruchs des Verwenders auf Schadensersatz oder Ersatz einer
Wertminderung, wenn
a)   die Pauschale den in den geregelten Fällen nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden

Schaden oder die gewöhnlich eintretende Wertminderung übersteigt oder
 

b)   dem anderen Vertragsteil nicht ausdrücklich der Nachweis gestattet wird, ein Schaden oder eine
Wertminderung sei überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger als die Pauschale;
 

 

6.   (Vertragsstrafe)
eine Bestimmung, durch die dem Verwender für den Fall der Nichtabnahme oder verspäteten Abnahme
der Leistung, des Zahlungsverzugs oder für den Fall, dass der andere Vertragsteil sich vom Vertrag löst,
Zahlung einer Vertragsstrafe versprochen wird;
 

7.   (Haftungsausschluss bei Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit und bei grobem Verschulden)
a)   (Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit)

ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders
oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder
Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen;
 

b)   (Grobes Verschulden)
ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für sonstige Schäden, die auf einer grob
fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen;
 

die Buchstaben a und b gelten nicht für Haftungsbeschränkungen in den nach Maßgabe des
Personenbeförderungsgesetzes genehmigten Beförderungsbedingungen und Tarifvorschriften der
Straßenbahnen, Obusse und Kraftfahrzeuge im Linienverkehr, soweit sie nicht zum Nachteil des
Fahrgasts von der Verordnung über die Allgemeinen Beförderungsbedingungen für den Straßenbahn- und
Obusverkehr sowie den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen vom 27. Februar 1970 abweichen; Buchstabe b
gilt nicht für Haftungsbeschränkungen für staatlich genehmigte Lotterie- oder Ausspielverträge;
 

8.   (Sonstige Haftungsausschlüsse bei Pflichtverletzung)
a)   (Ausschluss des Rechts, sich vom Vertrag zu lösen)

eine Bestimmung, die bei einer vom Verwender zu vertretenden, nicht in einem Mangel der
Kaufsache oder des Werkes bestehenden Pflichtverletzung das Recht des anderen Vertragsteils,
sich vom Vertrag zu lösen, ausschließt oder einschränkt; dies gilt nicht für die in der Nummer
7 bezeichneten Beförderungsbedingungen und Tarifvorschriften unter den dort genannten
Voraussetzungen;
 

b)   (Mängel)
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eine Bestimmung, durch die bei Verträgen über Lieferungen neu hergestellter Sachen und über
Werkleistungen
aa)   (Ausschluss und Verweisung auf Dritte)

die Ansprüche gegen den Verwender wegen eines Mangels insgesamt oder bezüglich
einzelner Teile ausgeschlossen, auf die Einräumung von Ansprüchen gegen Dritte beschränkt
oder von der vorherigen gerichtlichen Inanspruchnahme Dritter abhängig gemacht werden;
 

bb)   (Beschränkung auf Nacherfüllung)
die Ansprüche gegen den Verwender insgesamt oder bezüglich einzelner Teile auf ein Recht
auf Nacherfüllung beschränkt werden, sofern dem anderen Vertragsteil nicht ausdrücklich
das Recht vorbehalten wird, bei Fehlschlagen der Nacherfüllung zu mindern oder, wenn
nicht eine Bauleistung Gegenstand der Mängelhaftung ist, nach seiner Wahl vom Vertrag
zurückzutreten;
 

cc)   (Aufwendungen bei Nacherfüllung)
die Verpflichtung des Verwenders ausgeschlossen oder beschränkt wird, die zum Zweck der
Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen nach § 439 Absatz 2 und 3 oder § 635 Absatz 2
zu tragen oder zu ersetzen;
 

dd)   (Vorenthalten der Nacherfüllung)
der Verwender die Nacherfüllung von der vorherigen Zahlung des vollständigen Entgelts
oder eines unter Berücksichtigung des Mangels unverhältnismäßig hohen Teils des Entgelts
abhängig macht;
 

ee)   (Ausschlussfrist für Mängelanzeige)
der Verwender dem anderen Vertragsteil für die Anzeige nicht offensichtlicher Mängel eine
Ausschlussfrist setzt, die kürzer ist als die nach dem Doppelbuchstaben ff zulässige Frist;
 

ff)   (Erleichterung der Verjährung)
die Verjährung von Ansprüchen gegen den Verwender wegen eines Mangels in den Fällen des
§ 438 Abs. 1 Nr. 2 und des § 634a Abs. 1 Nr. 2 erleichtert oder in den sonstigen Fällen eine
weniger als ein Jahr betragende Verjährungsfrist ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn
erreicht wird;
 

 

 

9.   bei einem Vertragsverhältnis, das die regelmäßige Lieferung von Waren oder die regelmäßige Erbringung
von Dienst- oder Werkleistungen durch den Verwender zum Gegenstand hat,
a)   eine den anderen Vertragsteil länger als zwei Jahre bindende Laufzeit des Vertrags,

 

b)   eine den anderen Vertragsteil bindende stillschweigende Verlängerung des Vertragsverhältnisses,
es sei denn das Vertragsverhältnis wird nur auf unbestimmte Zeit verlängert und dem anderen
Vertragsteil wird das Recht eingeräumt, das verlängerte Vertragsverhältnis jederzeit mit einer Frist
von höchstens einem Monat zu kündigen, oder
 

c)   eine zu Lasten des anderen Vertragsteils längere Kündigungsfrist als einen Monat vor Ablauf der
zunächst vorgesehenen Vertragsdauer;
 

dies gilt nicht für Verträge über die Lieferung zusammengehörig verkaufter Sachen sowie für
Versicherungsverträge;
 

10.   (Wechsel des Vertragspartners)
eine Bestimmung, wonach bei Kauf-, Darlehens-, Dienst- oder Werkverträgen ein Dritter anstelle des
Verwenders in die sich aus dem Vertrag ergebenden Rechte und Pflichten eintritt oder eintreten kann, es
sei denn, in der Bestimmung wird
a)   der Dritte namentlich bezeichnet oder

 

b)   dem anderen Vertragsteil das Recht eingeräumt, sich vom Vertrag zu lösen;
 

 

11.   (Haftung des Abschlussvertreters)
eine Bestimmung, durch die der Verwender einem Vertreter, der den Vertrag für den anderen Vertragsteil
abschließt,
a)   ohne hierauf gerichtete ausdrückliche und gesonderte Erklärung eine eigene Haftung oder

Einstandspflicht oder
 

b)   im Falle vollmachtsloser Vertretung eine über § 179 hinausgehende Haftung
 

auferlegt;
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12.   (Beweislast)
eine Bestimmung, durch die der Verwender die Beweislast zum Nachteil des anderen Vertragsteils ändert,
insbesondere indem er
a)   diesem die Beweislast für Umstände auferlegt, die im Verantwortungsbereich des Verwenders

liegen, oder
 

b)   den anderen Vertragsteil bestimmte Tatsachen bestätigen lässt;
 

Buchstabe b gilt nicht für Empfangsbekenntnisse, die gesondert unterschrieben oder mit einer
gesonderten qualifizierten elektronischen Signatur versehen sind;
 

13.   (Form von Anzeigen und Erklärungen)
eine Bestimmung, durch die Anzeigen oder Erklärungen, die dem Verwender oder einem Dritten
gegenüber abzugeben sind, gebunden werden
a)   an eine strengere Form als die schriftliche Form in einem Vertrag, für den durch Gesetz notarielle

Beurkundung vorgeschrieben ist oder
 

b)   an eine strengere Form als die Textform in anderen als den in Buchstabe a genannten Verträgen
oder
 

c)   an besondere Zugangserfordernisse;
 

 

14.   (Klageverzicht)
eine Bestimmung, wonach der andere Vertragsteil seine Ansprüche gegen den Verwender gerichtlich
nur geltend machen darf, nachdem er eine gütliche Einigung in einem Verfahren zur außergerichtlichen
Streitbeilegung versucht hat;
 

15.   (Abschlagszahlungen und Sicherheitsleistung)
eine Bestimmung, nach der der Verwender bei einem Werkvertrag
a)   für Teilleistungen Abschlagszahlungen vom anderen Vertragsteil verlangen kann, die wesentlich

höher sind als die nach § 632a Absatz 1 und § 650m Absatz 1 zu leistenden Abschlagszahlungen,
oder
 

b)   die Sicherheitsleistung nach § 650m Absatz 2 nicht oder nur in geringerer Höhe leisten muss.
 

 

§ 310 Anwendungsbereich

(1) § 305 Absatz 2 und 3, § 308 Nummer 1, 2 bis 9 und § 309 finden keine Anwendung auf Allgemeine
Geschäftsbedingungen, die gegenüber einem Unternehmer, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts
oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen verwendet werden. § 307 Abs. 1 und 2 findet in den Fällen
des Satzes 1 auch insoweit Anwendung, als dies zur Unwirksamkeit von in § 308 Nummer 1, 2 bis 9 und § 309
genannten Vertragsbestimmungen führt; auf die im Handelsverkehr geltenden Gewohnheiten und Gebräuche ist
angemessen Rücksicht zu nehmen. In den Fällen des Satzes 1 finden § 307 Absatz 1 und 2 sowie § 308 Nummer
1a und 1b auf Verträge, in die die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B (VOB/B) in der jeweils
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden Fassung ohne inhaltliche Abweichungen insgesamt einbezogen
ist, in Bezug auf eine Inhaltskontrolle einzelner Bestimmungen keine Anwendung.

(2) Die §§ 308 und 309 finden keine Anwendung auf Verträge der Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme- und
Wasserversorgungsunternehmen über die Versorgung von Sonderabnehmern mit elektrischer Energie, Gas,
Fernwärme und Wasser aus dem Versorgungsnetz, soweit die Versorgungsbedingungen nicht zum Nachteil der
Abnehmer von Verordnungen über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung von Tarifkunden mit elektrischer
Energie, Gas, Fernwärme und Wasser abweichen. Satz 1 gilt entsprechend für Verträge über die Entsorgung von
Abwasser.

(3) Bei Verträgen zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher (Verbraucherverträge) finden die
Vorschriften dieses Abschnitts mit folgenden Maßgaben Anwendung:
1.   Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten als vom Unternehmer gestellt, es sei denn, dass sie durch den

Verbraucher in den Vertrag eingeführt wurden;
 

2.   § 305c Abs. 2 und die §§ 306 und 307 bis 309 dieses Gesetzes sowie Artikel 46b des Einführungsgesetzes
zum Bürgerlichen Gesetzbuche finden auf vorformulierte Vertragsbedingungen auch dann Anwendung,
wenn diese nur zur einmaligen Verwendung bestimmt sind und soweit der Verbraucher auf Grund der
Vorformulierung auf ihren Inhalt keinen Einfluss nehmen konnte;
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3.   bei der Beurteilung der unangemessenen Benachteiligung nach § 307 Abs. 1 und 2 sind auch die den
Vertragsschluss begleitenden Umstände zu berücksichtigen.
 

(4) Dieser Abschnitt findet keine Anwendung bei Verträgen auf dem Gebiet des Erb-, Familien- und
Gesellschaftsrechts sowie auf Tarifverträge, Betriebs- und Dienstvereinbarungen. Bei der Anwendung auf
Arbeitsverträge sind die im Arbeitsrecht geltenden Besonderheiten angemessen zu berücksichtigen; § 305 Abs.
2 und 3 ist nicht anzuwenden. Tarifverträge, Betriebs- und Dienstvereinbarungen stehen Rechtsvorschriften im
Sinne von § 307 Abs. 3 gleich.

Fußnote

(+++ § 310: Zur Anwendung vgl. § 34 BGBEG +++)

Abschnitt 3
Schuldverhältnisse aus Verträgen

Titel 1
Begründung, Inhalt und Beendigung

Untertitel 1
Begründung
§ 311 Rechtsgeschäftliche und rechtsgeschäftsähnliche Schuldverhältnisse

(1) Zur Begründung eines Schuldverhältnisses durch Rechtsgeschäft sowie zur Änderung des Inhalts eines
Schuldverhältnisses ist ein Vertrag zwischen den Beteiligten erforderlich, soweit nicht das Gesetz ein anderes
vorschreibt.

(2) Ein Schuldverhältnis mit Pflichten nach § 241 Abs. 2 entsteht auch durch
1.   die Aufnahme von Vertragsverhandlungen,

 

2.   die Anbahnung eines Vertrags, bei welcher der eine Teil im Hinblick auf eine etwaige rechtsgeschäftliche
Beziehung dem anderen Teil die Möglichkeit zur Einwirkung auf seine Rechte, Rechtsgüter und Interessen
gewährt oder ihm diese anvertraut, oder
 

3.   ähnliche geschäftliche Kontakte.
 

(3) Ein Schuldverhältnis mit Pflichten nach § 241 Abs. 2 kann auch zu Personen entstehen, die nicht selbst
Vertragspartei werden sollen. Ein solches Schuldverhältnis entsteht insbesondere, wenn der Dritte in
besonderem Maße Vertrauen für sich in Anspruch nimmt und dadurch die Vertragsverhandlungen oder den
Vertragsschluss erheblich beeinflusst.

§ 311a Leistungshindernis bei Vertragsschluss

(1) Der Wirksamkeit eines Vertrags steht es nicht entgegen, dass der Schuldner nach § 275 Abs. 1 bis 3 nicht zu
leisten braucht und das Leistungshindernis schon bei Vertragsschluss vorliegt.

(2) Der Gläubiger kann nach seiner Wahl Schadensersatz statt der Leistung oder Ersatz seiner Aufwendungen
in dem in § 284 bestimmten Umfang verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Schuldner das Leistungshindernis bei
Vertragsschluss nicht kannte und seine Unkenntnis auch nicht zu vertreten hat. § 281 Abs. 1 Satz 2 und 3 und
Abs. 5 findet entsprechende Anwendung.

§ 311b Verträge über Grundstücke, das Vermögen und den Nachlass

(1) Ein Vertrag, durch den sich der eine Teil verpflichtet, das Eigentum an einem Grundstück zu übertragen oder
zu erwerben, bedarf der notariellen Beurkundung. Ein ohne Beachtung dieser Form geschlossener Vertrag wird
seinem ganzen Inhalt nach gültig, wenn die Auflassung und die Eintragung in das Grundbuch erfolgen.

(2) Ein Vertrag, durch den sich der eine Teil verpflichtet, sein künftiges Vermögen oder einen Bruchteil seines
künftigen Vermögens zu übertragen oder mit einem Nießbrauch zu belasten, ist nichtig.
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(3) Ein Vertrag, durch den sich der eine Teil verpflichtet, sein gegenwärtiges Vermögen oder einen Bruchteil
seines gegenwärtigen Vermögens zu übertragen oder mit einem Nießbrauch zu belasten, bedarf der notariellen
Beurkundung.

(4) Ein Vertrag über den Nachlass eines noch lebenden Dritten ist nichtig. Das Gleiche gilt von einem Vertrag
über den Pflichtteil oder ein Vermächtnis aus dem Nachlass eines noch lebenden Dritten.

(5) Absatz 4 gilt nicht für einen Vertrag, der unter künftigen gesetzlichen Erben über den gesetzlichen Erbteil
oder den Pflichtteil eines von ihnen geschlossen wird. Ein solcher Vertrag bedarf der notariellen Beurkundung.

Fußnote

(+++ § 311b Abs. 2: Zur Anwendung vgl. § 184 Satz 2 KAGB +++)

§ 311c Erstreckung auf Zubehör

Verpflichtet sich jemand zur Veräußerung oder Belastung einer Sache, so erstreckt sich diese Verpflichtung im
Zweifel auch auf das Zubehör der Sache.

Untertitel 2
Grundsätze bei Verbraucherverträgen und besondere Vertriebsformen

Kapitel 1
Anwendungsbereich und Grundsätze bei Verbraucherverträgen
§ 312 Anwendungsbereich

(1) Die Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses Untertitels sind auf Verbraucherverträge anzuwenden, bei denen
sich der Verbraucher zu der Zahlung eines Preises verpflichtet.

(1a) Die Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses Untertitels sind auch auf Verbraucherverträge anzuwenden, bei
denen der Verbraucher dem Unternehmer personenbezogene Daten bereitstellt oder sich hierzu verpflichtet.
Dies gilt nicht, wenn der Unternehmer die vom Verbraucher bereitgestellten personenbezogenen Daten
ausschließlich verarbeitet, um seine Leistungspflicht oder an ihn gestellte rechtliche Anforderungen zu erfüllen,
und sie zu keinem anderen Zweck verarbeitet.

(2) Von den Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses Untertitels ist nur § 312a Absatz 1, 3, 4 und 6 auf folgende
Verträge anzuwenden:
1.   notariell beurkundete Verträge

a)   über Finanzdienstleistungen, die außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen werden,
 

b)   die keine Verträge über Finanzdienstleistungen sind; für Verträge, für die das Gesetz die notarielle
Beurkundung des Vertrags oder einer Vertragserklärung nicht vorschreibt, gilt dies nur, wenn der
Notar darüber belehrt, dass die Informationspflichten nach § 312d Absatz 1 und das Widerrufsrecht
nach § 312g Absatz 1 entfallen,
 

 

2.   Verträge über die Begründung, den Erwerb oder die Übertragung von Eigentum oder anderen Rechten an
Grundstücken,
 

3.   Verbraucherbauverträge nach § 650i Absatz 1,
 

4.   (weggefallen)
 

5.   (weggefallen)
 

6.   Verträge über Teilzeit-Wohnrechte, langfristige Urlaubsprodukte, Vermittlungen und Tauschsysteme nach
den §§ 481 bis 481b,
 

7.   Behandlungsverträge nach § 630a,
 

8.   Verträge über die Lieferung von Lebensmitteln, Getränken oder sonstigen Haushaltsgegenständen des
täglichen Bedarfs, die am Wohnsitz, am Aufenthaltsort oder am Arbeitsplatz eines Verbrauchers von
einem Unternehmer im Rahmen häufiger und regelmäßiger Fahrten geliefert werden,
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9.   Verträge, die unter Verwendung von Warenautomaten und automatisierten Geschäftsräumen geschlossen
werden,
 

10.   Verträge, die mit Betreibern von Telekommunikationsmitteln mit Hilfe öffentlicher Münz- und
Kartentelefone zu deren Nutzung geschlossen werden,
 

11.   Verträge zur Nutzung einer einzelnen von einem Verbraucher hergestellten Telefon-, Internet- oder
Telefaxverbindung,
 

12.   außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge, bei denen die Leistung bei Abschluss der
Verhandlungen sofort erbracht und bezahlt wird und das vom Verbraucher zu zahlende Entgelt 40 Euro
nicht überschreitet, und
 

13.   Verträge über den Verkauf beweglicher Sachen auf Grund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen oder
anderen gerichtlichen Maßnahmen.
 

(3) Auf Verträge über soziale Dienstleistungen, wie Kinderbetreuung oder Unterstützung von dauerhaft oder
vorübergehend hilfsbedürftigen Familien oder Personen, einschließlich Langzeitpflege, sind von den Vorschriften
der Kapitel 1 und 2 dieses Untertitels nur folgende anzuwenden:
1.   die Definitionen der außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträge und der Fernabsatzverträge

nach den §§ 312b und 312c,
 

2.   § 312a Absatz 1 über die Pflicht zur Offenlegung bei Telefonanrufen,
 

3.   § 312a Absatz 3 über die Wirksamkeit der Vereinbarung, die auf eine über das vereinbarte Entgelt für die
Hauptleistung hinausgehende Zahlung gerichtet ist,
 

4.   § 312a Absatz 4 über die Wirksamkeit der Vereinbarung eines Entgelts für die Nutzung von
Zahlungsmitteln,
 

5.   § 312a Absatz 6,
 

6.   § 312d Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246a § 1 Absatz 2 und 3 des Einführungsgesetzes zum
Bürgerlichen Gesetzbuche über die Pflicht zur Information über das Widerrufsrecht und
 

7.   § 312g über das Widerrufsrecht.
 

(4) Auf Verträge über die Vermietung von Wohnraum sind von den Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses
Untertitels nur die in Absatz 3 Nummer 1 bis 7 genannten Bestimmungen anzuwenden. Die in Absatz 3 Nummer
1, 6 und 7 genannten Bestimmungen sind jedoch nicht auf die Begründung eines Mietverhältnisses über
Wohnraum anzuwenden, wenn der Mieter die Wohnung zuvor besichtigt hat.

(5) Bei Vertragsverhältnissen über Bankdienstleistungen sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit
einer Kreditgewährung, Versicherung, Altersversorgung von Einzelpersonen, Geldanlage oder Zahlung
(Finanzdienstleistungen), die eine erstmalige Vereinbarung mit daran anschließenden aufeinanderfolgenden
Vorgängen oder eine daran anschließende Reihe getrennter, in einem zeitlichen Zusammenhang stehender
Vorgänge gleicher Art umfassen, sind die Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses Untertitels nur auf die erste
Vereinbarung anzuwenden. § 312a Absatz 1, 3, 4 und 6 ist daneben auf jeden Vorgang anzuwenden. Wenn
die in Satz 1 genannten Vorgänge ohne eine solche Vereinbarung aufeinanderfolgen, gelten die Vorschriften
über Informationspflichten des Unternehmers nur für den ersten Vorgang. Findet jedoch länger als ein Jahr kein
Vorgang der gleichen Art mehr statt, so gilt der nächste Vorgang als der erste Vorgang einer neuen Reihe im
Sinne von Satz 3.

(6) Von den Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses Untertitels ist auf Verträge über Versicherungen sowie auf
Verträge über deren Vermittlung nur § 312a Absatz 3, 4 und 6 anzuwenden.

(7) Auf Pauschalreiseverträge nach den §§ 651a und 651c sind von den Vorschriften dieses Untertitels
nur § 312a Absatz 3 bis 6, die §§ 312i, 312j Absatz 2 bis 5 und § 312m anzuwenden; diese Vorschriften
finden auch Anwendung, wenn der Reisende kein Verbraucher ist. Ist der Reisende ein Verbraucher, ist auf
Pauschalreiseverträge nach § 651a, die außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen worden sind, auch § 312g
Absatz 1 anzuwenden, es sei denn, die mündlichen Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss beruht, sind
auf vorhergehende Bestellung des Verbrauchers geführt worden.

(8) Auf Verträge über die Beförderung von Personen ist von den Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses
Untertitels nur § 312a Absatz 1 und 3 bis 6 anzuwenden.
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§ 312a Allgemeine Pflichten und Grundsätze bei Verbraucherverträgen; Grenzen der Vereinbarung
von Entgelten

(1) Ruft der Unternehmer oder eine Person, die in seinem Namen oder Auftrag handelt, den Verbraucher
an, um mit diesem einen Vertrag zu schließen, hat der Anrufer zu Beginn des Gesprächs seine Identität
und gegebenenfalls die Identität der Person, für die er anruft, sowie den geschäftlichen Zweck des Anrufs
offenzulegen.

(2) Der Unternehmer ist verpflichtet, den Verbraucher nach Maßgabe des Artikels 246 des Einführungsgesetzes
zum Bürgerlichen Gesetzbuche zu informieren. Der Unternehmer kann von dem Verbraucher Fracht-, Liefer- oder
Versandkosten und sonstige Kosten nur verlangen, soweit er den Verbraucher über diese Kosten entsprechend
den Anforderungen aus Artikel 246 Absatz 1 Nummer 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche
informiert hat. Die Sätze 1 und 2 sind weder auf außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge noch
auf Fernabsatzverträge noch auf Verträge über Finanzdienstleistungen anzuwenden.

(3) Eine Vereinbarung, die auf eine über das vereinbarte Entgelt für die Hauptleistung hinausgehende Zahlung
des Verbrauchers gerichtet ist, kann ein Unternehmer mit einem Verbraucher nur ausdrücklich treffen. Schließen
der Unternehmer und der Verbraucher einen Vertrag im elektronischen Geschäftsverkehr, wird eine solche
Vereinbarung nur Vertragsbestandteil, wenn der Unternehmer die Vereinbarung nicht durch eine Voreinstellung
herbeiführt.

(4) Eine Vereinbarung, durch die ein Verbraucher verpflichtet wird, ein Entgelt dafür zu zahlen, dass er für die
Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten ein bestimmtes Zahlungsmittel nutzt, ist unwirksam, wenn
1.   für den Verbraucher keine gängige und zumutbare unentgeltliche Zahlungsmöglichkeit besteht oder

 

2.   das vereinbarte Entgelt über die Kosten hinausgeht, die dem Unternehmer durch die Nutzung des
Zahlungsmittels entstehen.
 

(5) Eine Vereinbarung, durch die ein Verbraucher verpflichtet wird, ein Entgelt dafür zu zahlen, dass der
Verbraucher den Unternehmer wegen Fragen oder Erklärungen zu einem zwischen ihnen geschlossenen
Vertrag über eine Rufnummer anruft, die der Unternehmer für solche Zwecke bereithält, ist unwirksam,
wenn das vereinbarte Entgelt das Entgelt für die bloße Nutzung des Telekommunikationsdienstes übersteigt.
Ist eine Vereinbarung nach Satz 1 unwirksam, ist der Verbraucher auch gegenüber dem Anbieter des
Telekommunikationsdienstes nicht verpflichtet, ein Entgelt für den Anruf zu zahlen. Der Anbieter des
Telekommunikationsdienstes ist berechtigt, das Entgelt für die bloße Nutzung des Telekommunikationsdienstes
von dem Unternehmer zu verlangen, der die unwirksame Vereinbarung mit dem Verbraucher geschlossen hat.

(6) Ist eine Vereinbarung nach den Absätzen 3 bis 5 nicht Vertragsbestandteil geworden oder ist sie unwirksam,
bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.

Kapitel 2
Außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge und Fernabsatzverträge
§ 312b Außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge

(1) Außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge sind Verträge,
1.   die bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit des Verbrauchers und des Unternehmers an einem Ort

geschlossen werden, der kein Geschäftsraum des Unternehmers ist,
 

2.   für die der Verbraucher unter den in Nummer 1 genannten Umständen ein Angebot abgegeben hat,
 

3.   die in den Geschäftsräumen des Unternehmers oder durch Fernkommunikationsmittel geschlossen werden,
bei denen der Verbraucher jedoch unmittelbar zuvor außerhalb der Geschäftsräume des Unternehmers bei
gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit des Verbrauchers und des Unternehmers persönlich und individuell
angesprochen wurde, oder
 

4.   die auf einem Ausflug geschlossen werden, der von dem Unternehmer oder mit seiner Hilfe organisiert
wurde, um beim Verbraucher für den Verkauf von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen zu
werben und mit ihm entsprechende Verträge abzuschließen.
 

Dem Unternehmer stehen Personen gleich, die in seinem Namen oder Auftrag handeln.
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(2) Geschäftsräume im Sinne des Absatzes 1 sind unbewegliche Gewerberäume, in denen der Unternehmer
seine Tätigkeit dauerhaft ausübt, und bewegliche Gewerberäume, in denen der Unternehmer seine Tätigkeit für
gewöhnlich ausübt. Gewerberäume, in denen die Person, die im Namen oder Auftrag des Unternehmers handelt,
ihre Tätigkeit dauerhaft oder für gewöhnlich ausübt, stehen Räumen des Unternehmers gleich.

§ 312c Fernabsatzverträge

(1) Fernabsatzverträge sind Verträge, bei denen der Unternehmer oder eine in seinem Namen oder Auftrag
handelnde Person und der Verbraucher für die Vertragsverhandlungen und den Vertragsschluss ausschließlich
Fernkommunikationsmittel verwenden, es sei denn, dass der Vertragsschluss nicht im Rahmen eines für den
Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems erfolgt.

(2) Fernkommunikationsmittel im Sinne dieses Gesetzes sind alle Kommunikationsmittel, die zur Anbahnung oder
zum Abschluss eines Vertrags eingesetzt werden können, ohne dass die Vertragsparteien gleichzeitig körperlich
anwesend sind, wie Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails, über den Mobilfunkdienst versendete
Nachrichten (SMS) sowie Rundfunk und Telemedien.

§ 312d Informationspflichten

(1) Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen ist der
Unternehmer verpflichtet, den Verbraucher nach Maßgabe des Artikels 246a des Einführungsgesetzes zum
Bürgerlichen Gesetzbuche zu informieren. Die in Erfüllung dieser Pflicht gemachten Angaben des Unternehmers
werden Inhalt des Vertrags, es sei denn, die Vertragsparteien haben ausdrücklich etwas anderes vereinbart.

(2) Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen über
Finanzdienstleistungen ist der Unternehmer abweichend von Absatz 1 verpflichtet, den Verbraucher nach
Maßgabe des Artikels 246b des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche zu informieren.

§ 312e Verletzung von Informationspflichten über Kosten

Der Unternehmer kann von dem Verbraucher Fracht-, Liefer- oder Versandkosten und sonstige Kosten nur
verlangen, soweit er den Verbraucher über diese Kosten entsprechend den Anforderungen aus § 312d Absatz
1 in Verbindung mit Artikel 246a § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen
Gesetzbuche informiert hat.

§ 312f Abschriften und Bestätigungen

(1) Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen ist der Unternehmer verpflichtet, dem
Verbraucher alsbald auf Papier zur Verfügung zu stellen
1.   eine Abschrift eines Vertragsdokuments, das von den Vertragsschließenden so unterzeichnet wurde, dass

ihre Identität erkennbar ist, oder
 

2.   eine Bestätigung des Vertrags, in der der Vertragsinhalt wiedergegeben ist.
 

Wenn der Verbraucher zustimmt, kann für die Abschrift oder die Bestätigung des Vertrags auch ein anderer
dauerhafter Datenträger verwendet werden. Die Bestätigung nach Satz 1 muss die in Artikel 246a des
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche genannten Angaben nur enthalten, wenn der Unternehmer
dem Verbraucher diese Informationen nicht bereits vor Vertragsschluss in Erfüllung seiner Informationspflichten
nach § 312d Absatz 1 auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung gestellt hat.

(2) Bei Fernabsatzverträgen ist der Unternehmer verpflichtet, dem Verbraucher eine Bestätigung des Vertrags, in
der der Vertragsinhalt wiedergegeben ist, innerhalb einer angemessenen Frist nach Vertragsschluss, spätestens
jedoch bei der Lieferung der Ware oder bevor mit der Ausführung der Dienstleistung begonnen wird, auf
einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung zu stellen. Die Bestätigung nach Satz 1 muss die in Artikel
246a des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche genannten Angaben enthalten, es sei denn,
der Unternehmer hat dem Verbraucher diese Informationen bereits vor Vertragsschluss in Erfüllung seiner
Informationspflichten nach § 312d Absatz 1 auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung gestellt.

(3) Bei Verträgen über digitale Inhalte (§ 327 Absatz 2 Satz 1), die nicht auf einem körperlichen Datenträger
bereitgestellt werden, ist auf der Abschrift oder in der Bestätigung des Vertrags nach den Absätzen 1 und 2
gegebenenfalls auch festzuhalten, dass der Verbraucher vor Ausführung des Vertrags
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1.   ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Unternehmer mit der Ausführung des Vertrags vor Ablauf der
Widerrufsfrist beginnt, und
 

2.   seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er durch seine Zustimmung mit Beginn der Ausführung des
Vertrags sein Widerrufsrecht verliert.
 

(4) Diese Vorschrift ist nicht anwendbar auf Verträge über Finanzdienstleistungen.

§ 312g Widerrufsrecht

(1) Dem Verbraucher steht bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei
Fernabsatzverträgen ein Widerrufsrecht gemäß § 355 zu.

(2) Das Widerrufsrecht besteht, soweit die Parteien nichts anderes vereinbart haben, nicht bei folgenden
Verträgen:
1.   Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle

Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen
Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind,
 

2.   Verträge zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell
überschritten würde,
 

3.   Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene
nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde,
 

4.   Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit
untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden,
 

5.   Verträge zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss vereinbart wurde, die
aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können und deren aktueller Wert von
Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat,
 

6.   Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten
Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde,
 

7.   Verträge zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-
Verträgen,
 

8.   Verträge zur Lieferung von Waren oder zur Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich
Finanzdienstleistungen, deren Preis von Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängt, auf die der
Unternehmer keinen Einfluss hat und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können, insbesondere
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Aktien, mit Anteilen an offenen Investmentvermögen im Sinne
von § 1 Absatz 4 des Kapitalanlagegesetzbuchs und mit anderen handelbaren Wertpapieren, Devisen,
Derivaten oder Geldmarktinstrumenten,
 

9.   Verträge zur Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Beherbergung zu anderen Zwecken als zu
Wohnzwecken, Beförderung von Waren, Kraftfahrzeugvermietung, Lieferung von Speisen und Getränken
sowie zur Erbringung weiterer Dienstleistungen im Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen, wenn der
Vertrag für die Erbringung einen spezifischen Termin oder Zeitraum vorsieht,
 

10.   Verträge, die im Rahmen einer Vermarktungsform geschlossen werden, bei der der Unternehmer
Verbrauchern, die persönlich anwesend sind oder denen diese Möglichkeit gewährt wird, Waren oder
Dienstleistungen anbietet, und zwar in einem vom Versteigerer durchgeführten, auf konkurrierenden
Geboten basierenden transparenten Verfahren, bei dem der Bieter, der den Zuschlag erhalten hat, zum
Erwerb der Waren oder Dienstleistungen verpflichtet ist (öffentlich zugängliche Versteigerung),
 

11.   Verträge, bei denen der Verbraucher den Unternehmer ausdrücklich aufgefordert hat, ihn aufzusuchen,
um dringende Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten vorzunehmen; dies gilt nicht hinsichtlich weiterer
bei dem Besuch erbrachter Dienstleistungen, die der Verbraucher nicht ausdrücklich verlangt hat, oder
hinsichtlich solcher bei dem Besuch gelieferter Waren, die bei der Instandhaltung oder Reparatur nicht
unbedingt als Ersatzteile benötigt werden,
 

12.   Verträge zur Erbringung von Wett- und Lotteriedienstleistungen, es sei denn, dass der Verbraucher
seine Vertragserklärung telefonisch abgegeben hat oder der Vertrag außerhalb von Geschäftsräumen
geschlossen wurde, und
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13.   notariell beurkundete Verträge; dies gilt für Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen nur, wenn
der Notar bestätigt, dass die Rechte des Verbrauchers aus § 312d Absatz 2 gewahrt sind.
 

(3) Das Widerrufsrecht besteht ferner nicht bei Verträgen, bei denen dem Verbraucher bereits auf
Grund der §§ 495, 506 bis 513 ein Widerrufsrecht nach § 355 zusteht, und nicht bei außerhalb von
Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen, bei denen dem Verbraucher bereits nach § 305 Absatz 1 bis 6 des
Kapitalanlagegesetzbuchs ein Widerrufsrecht zusteht.

§ 312h Kündigung und Vollmacht zur Kündigung

Wird zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher nach diesem Untertitel ein Dauerschuldverhältnis
begründet, das ein zwischen dem Verbraucher und einem anderen Unternehmer bestehendes
Dauerschuldverhältnis ersetzen soll, und wird anlässlich der Begründung des Dauerschuldverhältnisses von dem
Verbraucher
1.   die Kündigung des bestehenden Dauerschuldverhältnisses erklärt und der Unternehmer oder ein von ihm

beauftragter Dritter zur Übermittlung der Kündigung an den bisherigen Vertragspartner des Verbrauchers
beauftragt oder
 

2.   der Unternehmer oder ein von ihm beauftragter Dritter zur Erklärung der Kündigung gegenüber dem
bisherigen Vertragspartner des Verbrauchers bevollmächtigt,
 

bedarf die Kündigung des Verbrauchers oder die Vollmacht zur Kündigung der Textform.

Kapitel 3
Verträge im elektronischen Geschäftsverkehr; Online-Marktplätze
§ 312i Allgemeine Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr

(1) Bedient sich ein Unternehmer zum Zwecke des Abschlusses eines Vertrags über die Lieferung von Waren
oder über die Erbringung von Dienstleistungen der Telemedien (Vertrag im elektronischen Geschäftsverkehr),
hat er dem Kunden
1.   angemessene, wirksame und zugängliche technische Mittel zur Verfügung zu stellen, mit deren Hilfe der

Kunde Eingabefehler vor Abgabe seiner Bestellung erkennen und berichtigen kann,
 

2.   die in Artikel 246c des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche bestimmten Informationen
rechtzeitig vor Abgabe von dessen Bestellung klar und verständlich mitzuteilen,
 

3.   den Zugang von dessen Bestellung unverzüglich auf elektronischem Wege zu bestätigen und
 

4.   die Möglichkeit zu verschaffen, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen bei Vertragsschluss abzurufen und in wiedergabefähiger Form zu speichern.
 

Bestellung und Empfangsbestätigung im Sinne von Satz 1 Nummer 3 gelten als zugegangen, wenn die Parteien,
für die sie bestimmt sind, sie unter gewöhnlichen Umständen abrufen können.

(2) Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 ist nicht anzuwenden, wenn der Vertrag ausschließlich durch individuelle
Kommunikation geschlossen wird. Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und Satz 2 ist nicht anzuwenden, wenn
zwischen Vertragsparteien, die nicht Verbraucher sind, etwas anderes vereinbart wird.

(3) Weitergehende Informationspflichten auf Grund anderer Vorschriften bleiben unberührt.

§ 312j Besondere Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr gegenüber Verbrauchern

(1) Auf Webseiten für den elektronischen Geschäftsverkehr mit Verbrauchern hat der Unternehmer zusätzlich zu
den Angaben nach § 312i Absatz 1 spätestens bei Beginn des Bestellvorgangs klar und deutlich anzugeben, ob
Lieferbeschränkungen bestehen und welche Zahlungsmittel akzeptiert werden.

(2) Bei einem Verbrauchervertrag im elektronischen Geschäftsverkehr, der den Verbraucher zur Zahlung
verpflichtet, muss der Unternehmer dem Verbraucher die Informationen gemäß Artikel 246a § 1 Absatz 1 Satz 1
Nummer 1, 5 bis 7, 8, 14 und 15 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche, unmittelbar bevor der
Verbraucher seine Bestellung abgibt, klar und verständlich in hervorgehobener Weise zur Verfügung stellen.

(3) Der Unternehmer hat die Bestellsituation bei einem Vertrag nach Absatz 2 so zu gestalten, dass der
Verbraucher mit seiner Bestellung ausdrücklich bestätigt, dass er sich zu einer Zahlung verpflichtet. Erfolgt die
Bestellung über eine Schaltfläche, ist die Pflicht des Unternehmers aus Satz 1 nur erfüllt, wenn diese Schaltfläche
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gut lesbar mit nichts anderem als den Wörtern „zahlungspflichtig bestellen“ oder mit einer entsprechenden
eindeutigen Formulierung beschriftet ist.

(4) Ein Vertrag nach Absatz 2 kommt nur zustande, wenn der Unternehmer seine Pflicht aus Absatz 3 erfüllt.

(5) Die Absätze 2 bis 4 sind nicht anzuwenden, wenn der Vertrag ausschließlich durch individuelle
Kommunikation geschlossen wird. Die Pflichten aus den Absätzen 1 und 2 gelten weder für Webseiten, die
Finanzdienstleistungen betreffen, noch für Verträge über Finanzdienstleistungen.

§ 312k Kündigung von Verbraucherverträgen im elektronischen Geschäftsverkehr

(1) Wird Verbrauchern über eine Webseite ermöglicht, einen Vertrag im elektronischen Geschäftsverkehr zu
schließen, der auf die Begründung eines Dauerschuldverhältnisses gerichtet ist, das einen Unternehmer zu einer
entgeltlichen Leistung verpflichtet, so treffen den Unternehmer die Pflichten nach dieser Vorschrift. Dies gilt nicht
1.   für Verträge, für deren Kündigung gesetzlich ausschließlich eine strengere Form als die Textform

vorgesehen ist, und
 

2.   in Bezug auf Webseiten, die Finanzdienstleistungen betreffen, oder für Verträge über
Finanzdienstleistungen.
 

(2) Der Unternehmer hat sicherzustellen, dass der Verbraucher auf der Webseite eine Erklärung zur ordentlichen
oder außerordentlichen Kündigung eines auf der Webseite abschließbaren Vertrags nach Absatz 1 Satz 1 über
eine Kündigungsschaltfläche abgeben kann. Die Kündigungsschaltfläche muss gut lesbar mit nichts anderem als
den Wörtern „Verträge hier kündigen“ oder mit einer entsprechenden eindeutigen Formulierung beschriftet sein.
Sie muss den Verbraucher unmittelbar zu einer Bestätigungsseite führen, die
1.   den Verbraucher auffordert und ihm ermöglicht Angaben zu machen

a)   zur Art der Kündigung sowie im Falle der außerordentlichen Kündigung zum Kündigungsgrund,
 

b)   zu seiner eindeutigen Identifizierbarkeit,
 

c)   zur eindeutigen Bezeichnung des Vertrags,
 

d)   zum Zeitpunkt, zu dem die Kündigung das Vertragsverhältnis beenden soll,
 

e)   zur schnellen elektronischen Übermittlung der Kündigungsbestätigung an ihn und
 

 

2.   eine Bestätigungsschaltfläche enthält, über deren Betätigung der Verbraucher die Kündigungserklärung
abgeben kann und die gut lesbar mit nichts anderem als den Wörtern „jetzt kündigen“ oder mit einer
entsprechenden eindeutigen Formulierung beschriftet ist.
 

Die Schaltflächen und die Bestätigungsseite müssen ständig verfügbar sowie unmittelbar und leicht zugänglich
sein.

(3) Der Verbraucher muss seine durch das Betätigen der Bestätigungsschaltfläche abgegebene
Kündigungserklärung mit dem Datum und der Uhrzeit der Abgabe auf einem dauerhaften Datenträger
so speichern können, dass erkennbar ist, dass die Kündigungserklärung durch das Betätigen der
Bestätigungsschaltfläche abgegeben wurde.

(4) Der Unternehmer hat dem Verbraucher den Inhalt sowie Datum und Uhrzeit des Zugangs der
Kündigungserklärung sowie den Zeitpunkt, zu dem das Vertragsverhältnis durch die Kündigung beendet werden
soll, sofort auf elektronischem Wege in Textform zu bestätigen. Es wird vermutet, dass eine durch das Betätigen
der Bestätigungsschaltfläche abgegebene Kündigungserklärung dem Unternehmer unmittelbar nach ihrer
Abgabe zugegangen ist.

(5) Wenn der Verbraucher bei der Abgabe der Kündigungserklärung keinen Zeitpunkt angibt, zu dem die
Kündigung das Vertragsverhältnis beenden soll, wirkt die Kündigung im Zweifel zum frühestmöglichen Zeitpunkt.

(6) Werden die Schaltflächen und die Bestätigungsseite nicht entsprechend den Absätzen 1 und 2 zur Verfügung
gestellt, kann ein Verbraucher einen Vertrag, für dessen Kündigung die Schaltflächen und die Bestätigungsseite
zur Verfügung zu stellen sind, jederzeit und ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die Möglichkeit des
Verbrauchers zur außerordentlichen Kündigung bleibt hiervon unberührt.

§ 312l Allgemeine Informationspflichten für Betreiber von Online-Marktplätzen
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(1) Der Betreiber eines Online-Marktplatzes ist verpflichtet, den Verbraucher nach Maßgabe des Artikels 246d
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche zu informieren.

(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit auf dem Online-Marktplatz Verträge über Finanzdienstleistungen angeboten
werden.

(3) Online-Marktplatz ist ein Dienst, der es Verbrauchern ermöglicht, durch die Verwendung von Software, die
vom Unternehmer oder im Namen des Unternehmers betrieben wird, einschließlich einer Webseite, eines Teils
einer Webseite oder einer Anwendung, Fernabsatzverträge mit anderen Unternehmern oder Verbrauchern
abzuschließen.

(4) Betreiber eines Online-Marktplatzes ist der Unternehmer, der einen Online-Marktplatz für Verbraucher zur
Verfügung stellt.

Kapitel 4
Abweichende Vereinbarungen und Beweislast
§ 312m Abweichende Vereinbarungen und Beweislast

(1) Von den Vorschriften dieses Untertitels darf, soweit nichts anderes bestimmt ist, nicht zum Nachteil des
Verbrauchers oder Kunden abgewichen werden. Die Vorschriften dieses Untertitels finden, soweit nichts anderes
bestimmt ist, auch Anwendung, wenn sie durch anderweitige Gestaltungen umgangen werden.

(2) Der Unternehmer trägt gegenüber dem Verbraucher die Beweislast für die Erfüllung der in diesem Untertitel
geregelten Informationspflichten.

Untertitel 3
Anpassung und Beendigung von Verträgen
§ 313 Störung der Geschäftsgrundlage

(1) Haben sich Umstände, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind, nach Vertragsschluss schwerwiegend
verändert und hätten die Parteien den Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt geschlossen, wenn sie diese
Veränderung vorausgesehen hätten, so kann Anpassung des Vertrags verlangt werden, soweit einem Teil
unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der vertraglichen oder gesetzlichen
Risikoverteilung, das Festhalten am unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden kann.

(2) Einer Veränderung der Umstände steht es gleich, wenn wesentliche Vorstellungen, die zur Grundlage des
Vertrags geworden sind, sich als falsch herausstellen.

(3) Ist eine Anpassung des Vertrags nicht möglich oder einem Teil nicht zumutbar, so kann der benachteiligte
Teil vom Vertrag zurücktreten. An die Stelle des Rücktrittsrechts tritt für Dauerschuldverhältnisse das Recht zur
Kündigung.

Fußnote

(+++ § 313: Zur Nichtanwendung vgl. § 10 Abs. 5 KredWG +++)

§ 314 Kündigung von Dauerschuldverhältnissen aus wichtigem Grund

(1) Dauerschuldverhältnisse kann jeder Vertragsteil aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des
Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur
vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf einer Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann.

(2) Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer Pflicht aus dem Vertrag, ist die Kündigung erst nach
erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig. Für die
Entbehrlichkeit der Bestimmung einer Frist zur Abhilfe und für die Entbehrlichkeit einer Abmahnung findet §
323 Absatz 2 Nummer 1 und 2 entsprechende Anwendung. Die Bestimmung einer Frist zur Abhilfe und eine
Abmahnung sind auch entbehrlich, wenn besondere Umstände vorliegen, die unter Abwägung der beiderseitigen
Interessen die sofortige Kündigung rechtfertigen.
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(3) Der Berechtigte kann nur innerhalb einer angemessenen Frist kündigen, nachdem er vom Kündigungsgrund
Kenntnis erlangt hat.

(4) Die Berechtigung, Schadensersatz zu verlangen, wird durch die Kündigung nicht ausgeschlossen.

Fußnote

(+++ § 314: Zur Nichtanwendung vgl. § 10 Abs. 5 KredWG +++)

Untertitel 4
Einseitige Leistungsbestimmungsrechte
§ 315 Bestimmung der Leistung durch eine Partei

(1) Soll die Leistung durch einen der Vertragschließenden bestimmt werden, so ist im Zweifel anzunehmen, dass
die Bestimmung nach billigem Ermessen zu treffen ist.

(2) Die Bestimmung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem anderen Teil.

(3) Soll die Bestimmung nach billigem Ermessen erfolgen, so ist die getroffene Bestimmung für den anderen
Teil nur verbindlich, wenn sie der Billigkeit entspricht. Entspricht sie nicht der Billigkeit, so wird die Bestimmung
durch Urteil getroffen; das Gleiche gilt, wenn die Bestimmung verzögert wird.

§ 316 Bestimmung der Gegenleistung

Ist der Umfang der für eine Leistung versprochenen Gegenleistung nicht bestimmt, so steht die Bestimmung im
Zweifel demjenigen Teil zu, welcher die Gegenleistung zu fordern hat.

§ 317 Bestimmung der Leistung durch einen Dritten

(1) Ist die Bestimmung der Leistung einem Dritten überlassen, so ist im Zweifel anzunehmen, dass sie nach
billigem Ermessen zu treffen ist.

(2) Soll die Bestimmung durch mehrere Dritte erfolgen, so ist im Zweifel Übereinstimmung aller erforderlich;
soll eine Summe bestimmt werden, so ist, wenn verschiedene Summen bestimmt werden, im Zweifel die
Durchschnittssumme maßgebend.

§ 318 Anfechtung der Bestimmung

(1) Die einem Dritten überlassene Bestimmung der Leistung erfolgt durch Erklärung gegenüber einem der
Vertragschließenden.

(2) Die Anfechtung der getroffenen Bestimmung wegen Irrtums, Drohung oder arglistiger Täuschung steht nur
den Vertragschließenden zu; Anfechtungsgegner ist der andere Teil. Die Anfechtung muss unverzüglich erfolgen,
nachdem der Anfechtungsberechtigte von dem Anfechtungsgrund Kenntnis erlangt hat. Sie ist ausgeschlossen,
wenn 30 Jahre verstrichen sind, nachdem die Bestimmung getroffen worden ist.

§ 319 Unwirksamkeit der Bestimmung; Ersetzung

(1) Soll der Dritte die Leistung nach billigem Ermessen bestimmen, so ist die getroffene Bestimmung für die
Vertragschließenden nicht verbindlich, wenn sie offenbar unbillig ist. Die Bestimmung erfolgt in diesem Falle
durch Urteil; das Gleiche gilt, wenn der Dritte die Bestimmung nicht treffen kann oder will oder wenn er sie
verzögert.

(2) Soll der Dritte die Bestimmung nach freiem Belieben treffen, so ist der Vertrag unwirksam, wenn der Dritte
die Bestimmung nicht treffen kann oder will oder wenn er sie verzögert.

Titel 2
Gegenseitiger Vertrag
§ 320 Einrede des nicht erfüllten Vertrags
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(1) Wer aus einem gegenseitigen Vertrag verpflichtet ist, kann die ihm obliegende Leistung bis zur Bewirkung
der Gegenleistung verweigern, es sei denn, dass er vorzuleisten verpflichtet ist. Hat die Leistung an mehrere
zu erfolgen, so kann dem einzelnen der ihm gebührende Teil bis zur Bewirkung der ganzen Gegenleistung
verweigert werden. Die Vorschrift des § 273 Abs. 3 findet keine Anwendung.

(2) Ist von der einen Seite teilweise geleistet worden, so kann die Gegenleistung insoweit nicht verweigert
werden, als die Verweigerung nach den Umständen, insbesondere wegen verhältnismäßiger Geringfügigkeit des
rückständigen Teils, gegen Treu und Glauben verstoßen würde.

§ 321 Unsicherheitseinrede

(1) Wer aus einem gegenseitigen Vertrag vorzuleisten verpflichtet ist, kann die ihm obliegende Leistung
verweigern, wenn nach Abschluss des Vertrags erkennbar wird, dass sein Anspruch auf die Gegenleistung durch
mangelnde Leistungsfähigkeit des anderen Teils gefährdet wird. Das Leistungsverweigerungsrecht entfällt, wenn
die Gegenleistung bewirkt oder Sicherheit für sie geleistet wird.

(2) Der Vorleistungspflichtige kann eine angemessene Frist bestimmen, in welcher der andere Teil Zug um
Zug gegen die Leistung nach seiner Wahl die Gegenleistung zu bewirken oder Sicherheit zu leisten hat.
Nach erfolglosem Ablauf der Frist kann der Vorleistungspflichtige vom Vertrag zurücktreten. § 323 findet
entsprechende Anwendung.

§ 322 Verurteilung zur Leistung Zug-um-Zug

(1) Erhebt aus einem gegenseitigen Vertrag der eine Teil Klage auf die ihm geschuldete Leistung, so hat die
Geltendmachung des dem anderen Teil zustehenden Rechts, die Leistung bis zur Bewirkung der Gegenleistung
zu verweigern, nur die Wirkung, dass der andere Teil zur Erfüllung Zug um Zug zu verurteilen ist.

(2) Hat der klagende Teil vorzuleisten, so kann er, wenn der andere Teil im Verzug der Annahme ist, auf Leistung
nach Empfang der Gegenleistung klagen.

(3) Auf die Zwangsvollstreckung findet die Vorschrift des § 274 Abs. 2 Anwendung.

§ 323 Rücktritt wegen nicht oder nicht vertragsgemäß erbrachter Leistung

*)

(1) Erbringt bei einem gegenseitigen Vertrag der Schuldner eine fällige Leistung nicht oder nicht vertragsgemäß,
so kann der Gläubiger, wenn er dem Schuldner erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung
bestimmt hat, vom Vertrag zurücktreten.

(2) Die Fristsetzung ist entbehrlich, wenn
1.   der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert,

 

2.   der Schuldner die Leistung bis zu einem im Vertrag bestimmten Termin oder innerhalb einer im Vertrag
bestimmten Frist nicht bewirkt, obwohl die termin- oder fristgerechte Leistung nach einer Mitteilung
des Gläubigers an den Schuldner vor Vertragsschluss oder auf Grund anderer den Vertragsabschluss
begleitenden Umstände für den Gläubiger wesentlich ist, oder
 

3.   im Falle einer nicht vertragsgemäß erbrachten Leistung besondere Umstände vorliegen, die unter
Abwägung der beiderseitigen Interessen den sofortigen Rücktritt rechtfertigen.
 

(3) Kommt nach der Art der Pflichtverletzung eine Fristsetzung nicht in Betracht, so tritt an deren Stelle eine
Abmahnung.

(4) Der Gläubiger kann bereits vor dem Eintritt der Fälligkeit der Leistung zurücktreten, wenn offensichtlich ist,
dass die Voraussetzungen des Rücktritts eintreten werden.

(5) Hat der Schuldner eine Teilleistung bewirkt, so kann der Gläubiger vom ganzen Vertrag nur zurücktreten,
wenn er an der Teilleistung kein Interesse hat. Hat der Schuldner die Leistung nicht vertragsgemäß bewirkt, so
kann der Gläubiger vom Vertrag nicht zurücktreten, wenn die Pflichtverletzung unerheblich ist.
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(6) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Gläubiger für den Umstand, der ihn zum Rücktritt berechtigen
würde, allein oder weit überwiegend verantwortlich ist oder wenn der vom Schuldner nicht zu vertretende
Umstand zu einer Zeit eintritt, zu welcher der Gläubiger im Verzug der Annahme ist.

 

*)    Amtlicher Hinweis:
Diese Vorschrift dient auch der Umsetzung der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für
Verbrauchsgüter (ABl. EG Nr. L 171 S. 12).
 

§ 324 Rücktritt wegen Verletzung einer Pflicht nach § 241 Abs. 2

Verletzt der Schuldner bei einem gegenseitigen Vertrag eine Pflicht nach § 241 Abs. 2, so kann der Gläubiger
zurücktreten, wenn ihm ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zuzumuten ist.

§ 325 Schadensersatz und Rücktritt

Das Recht, bei einem gegenseitigen Vertrag Schadensersatz zu verlangen, wird durch den Rücktritt nicht
ausgeschlossen.

§ 326 Befreiung von der Gegenleistung und Rücktritt beim Ausschluss der Leistungspflicht

*)

(1) Braucht der Schuldner nach § 275 Abs. 1 bis 3 nicht zu leisten, entfällt der Anspruch auf die Gegenleistung;
bei einer Teilleistung findet § 441 Abs. 3 entsprechende Anwendung. Satz 1 gilt nicht, wenn der Schuldner im
Falle der nicht vertragsgemäßen Leistung die Nacherfüllung nach § 275 Abs. 1 bis 3 nicht zu erbringen braucht.

(2) Ist der Gläubiger für den Umstand, auf Grund dessen der Schuldner nach § 275 Abs. 1 bis 3 nicht zu leisten
braucht, allein oder weit überwiegend verantwortlich oder tritt dieser vom Schuldner nicht zu vertretende
Umstand zu einer Zeit ein, zu welcher der Gläubiger im Verzug der Annahme ist, so behält der Schuldner den
Anspruch auf die Gegenleistung. Er muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Befreiung
von der Leistung erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben
böswillig unterlässt.

(3) Verlangt der Gläubiger nach § 285 Herausgabe des für den geschuldeten Gegenstand erlangten Ersatzes
oder Abtretung des Ersatzanspruchs, so bleibt er zur Gegenleistung verpflichtet. Diese mindert sich jedoch nach
Maßgabe des § 441 Abs. 3 insoweit, als der Wert des Ersatzes oder des Ersatzanspruchs hinter dem Wert der
geschuldeten Leistung zurückbleibt.

(4) Soweit die nach dieser Vorschrift nicht geschuldete Gegenleistung bewirkt ist, kann das Geleistete nach den
§§ 346 bis 348 zurückgefordert werden.

(5) Braucht der Schuldner nach § 275 Abs. 1 bis 3 nicht zu leisten, kann der Gläubiger zurücktreten; auf den
Rücktritt findet § 323 mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, dass die Fristsetzung entbehrlich ist.

 

*)    Amtlicher Hinweis:
Diese Vorschrift dient auch der Umsetzung der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für
Verbrauchsgüter (ABl. EG Nr. L 171 S. 12).
 

Titel 2a
Verträge über digitale Produkte

Untertitel 1
Verbraucherverträge über digitale Produkte
§ 327 Anwendungsbereich

(1) Die Vorschriften dieses Untertitels sind auf Verbraucherverträge anzuwenden, welche die Bereitstellung
digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistungen (digitale Produkte) durch den Unternehmer gegen Zahlung eines
Preises zum Gegenstand haben. Preis im Sinne dieses Untertitels ist auch eine digitale Darstellung eines Werts.
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(2) Digitale Inhalte sind Daten, die in digitaler Form erstellt und bereitgestellt werden. Digitale Dienstleistungen
sind Dienstleistungen, die dem Verbraucher
1.   die Erstellung, die Verarbeitung oder die Speicherung von Daten in digitaler Form oder den Zugang zu

solchen Daten ermöglichen, oder
 

2.   die gemeinsame Nutzung der vom Verbraucher oder von anderen Nutzern der entsprechenden
Dienstleistung in digitaler Form hochgeladenen oder erstellten Daten oder sonstige Interaktionen mit diesen
Daten ermöglichen.
 

(3) Die Vorschriften dieses Untertitels sind auch auf Verbraucherverträge über die Bereitstellung digitaler
Produkte anzuwenden, bei denen der Verbraucher dem Unternehmer personenbezogene Daten bereitstellt oder
sich zu deren Bereitstellung verpflichtet, es sei denn, die Voraussetzungen des § 312 Absatz 1a Satz 2 liegen vor.

(4) Die Vorschriften dieses Untertitels sind auch auf Verbraucherverträge anzuwenden, die digitale Produkte zum
Gegenstand haben, welche nach den Spezifikationen des Verbrauchers entwickelt werden.

(5) Die Vorschriften dieses Untertitels sind mit Ausnahme der §§ 327b und 327c auch auf Verbraucherverträge
anzuwenden, welche die Bereitstellung von körperlichen Datenträgern, die ausschließlich als Träger digitaler
Inhalte dienen, zum Gegenstand haben.

(6) Die Vorschriften dieses Untertitels sind nicht anzuwenden auf:
1.   Verträge über andere Dienstleistungen als digitale Dienstleistungen, unabhängig davon, ob der

Unternehmer digitale Formen oder Mittel einsetzt, um das Ergebnis der Dienstleistung zu generieren oder
es dem Verbraucher zu liefern oder zu übermitteln,
 

2.   Verträge über Telekommunikationsdienste im Sinne des § 3 Nummer 61 des Telekommunikationsgesetzes
vom 23. Juni 2021 (BGBl. I S. 1858) mit Ausnahme von nummernunabhängigen interpersonellen
Telekommunikationsdiensten im Sinne des § 3 Nummer 40 des Telekommunikationsgesetzes,
 

3.   Behandlungsverträge nach § 630a,
 

4.   Verträge über Glücksspieldienstleistungen, die einen geldwerten Einsatz erfordern und unter Zuhilfenahme
elektronischer oder anderer Kommunikationstechnologien auf individuellen Abruf eines Empfängers
erbracht werden,
 

5.   Verträge über Finanzdienstleistungen,
 

6.   Verträge über die Bereitstellung von Software, für die der Verbraucher keinen Preis zahlt und die der
Unternehmer im Rahmen einer freien und quelloffenen Lizenz anbietet, sofern die vom Verbraucher
bereitgestellten personenbezogenen Daten durch den Unternehmer ausschließlich zur Verbesserung der
Sicherheit, der Kompatibilität oder der Interoperabilität der vom Unternehmer angebotenen Software
verarbeitet werden,
 

7.   Verträge über die Bereitstellung digitaler Inhalte, wenn die digitalen Inhalte der Öffentlichkeit auf eine
andere Weise als durch Signalübermittlung als Teil einer Darbietung oder Veranstaltung zugänglich
gemacht werden,
 

8.   Verträge über die Bereitstellung von Informationen im Sinne des Informationsweiterverwendungsgesetzes
vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2913), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 2015 (BGBl. I S.
1162) geändert worden ist.
 

§ 327a Anwendung auf Paketverträge und Verträge über Sachen mit digitalen Elementen

(1) Die Vorschriften dieses Untertitels sind auch auf Verbraucherverträge anzuwenden, die in einem Vertrag
zwischen denselben Vertragsparteien neben der Bereitstellung digitaler Produkte die Bereitstellung anderer
Sachen oder die Bereitstellung anderer Dienstleistungen zum Gegenstand haben (Paketvertrag). Soweit
nachfolgend nicht anders bestimmt, sind die Vorschriften dieses Untertitels jedoch nur auf diejenigen
Bestandteile des Paketvertrags anzuwenden, welche die digitalen Produkte betreffen.

(2) Die Vorschriften dieses Untertitels sind auch auf Verbraucherverträge über Sachen anzuwenden, die
digitale Produkte enthalten oder mit ihnen verbunden sind. Soweit nachfolgend nicht anders bestimmt, sind
die Vorschriften dieses Untertitels jedoch nur auf diejenigen Bestandteile des Vertrags anzuwenden, welche die
digitalen Produkte betreffen.
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(3) Absatz 2 gilt nicht für Kaufverträge über Waren, die in einer Weise digitale Produkte enthalten oder mit ihnen
verbunden sind, dass die Waren ihre Funktionen ohne diese digitalen Produkte nicht erfüllen können (Waren
mit digitalen Elementen). Beim Kauf einer Ware mit digitalen Elementen ist im Zweifel anzunehmen, dass die
Verpflichtung des Verkäufers die Bereitstellung der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen umfasst.

§ 327b Bereitstellung digitaler Produkte

(1) Ist der Unternehmer durch einen Verbrauchervertrag gemäß § 327 oder § 327a dazu verpflichtet, dem
Verbraucher ein digitales Produkt bereitzustellen, so gelten für die Bestimmung der Leistungszeit sowie für die
Art und Weise der Bereitstellung durch den Unternehmer die nachfolgenden Vorschriften.

(2) Sofern die Vertragsparteien keine Zeit für die Bereitstellung des digitalen Produkts nach Absatz 1 vereinbart
haben, kann der Verbraucher die Bereitstellung unverzüglich nach Vertragsschluss verlangen, der Unternehmer
sie sofort bewirken.

(3) Ein digitaler Inhalt ist bereitgestellt, sobald der digitale Inhalt oder die geeigneten Mittel für den Zugang zu
diesem oder das Herunterladen des digitalen Inhalts dem Verbraucher unmittelbar oder mittels einer von ihm
hierzu bestimmten Einrichtung zur Verfügung gestellt oder zugänglich gemacht worden ist.

(4) Eine digitale Dienstleistung ist bereitgestellt, sobald die digitale Dienstleistung dem Verbraucher unmittelbar
oder mittels einer von ihm hierzu bestimmten Einrichtung zugänglich gemacht worden ist.

(5) Wenn der Unternehmer durch den Vertrag zu einer Reihe einzelner Bereitstellungen verpflichtet ist, gelten
die Absätze 2 bis 4 für jede einzelne Bereitstellung innerhalb der Reihe.

(6) Die Beweislast für die nach den Absätzen 1 bis 4 erfolgte Bereitstellung trifft abweichend von § 363 den
Unternehmer.

§ 327c Rechte bei unterbliebener Bereitstellung

(1) Kommt der Unternehmer seiner fälligen Verpflichtung zur Bereitstellung des digitalen Produkts auf
Aufforderung des Verbrauchers nicht unverzüglich nach, so kann der Verbraucher den Vertrag beenden. Nach
einer Aufforderung gemäß Satz 1 kann eine andere Zeit für die Bereitstellung nur ausdrücklich vereinbart
werden.

(2) Liegen die Voraussetzungen für eine Beendigung des Vertrags nach Absatz 1 Satz 1 vor, so kann der
Verbraucher nach den §§ 280 und 281 Absatz 1 Satz 1 Schadensersatz oder nach § 284 Ersatz vergeblicher
Aufwendungen verlangen, wenn die Voraussetzungen dieser Vorschriften vorliegen. § 281 Absatz 1 Satz 1 ist
mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der Bestimmung einer angemessenen Frist die Aufforderung
nach Absatz 1 Satz 1 tritt. Ansprüche des Verbrauchers auf Schadensersatz nach den §§ 283 und 311a Absatz 2
bleiben unberührt.

(3) Die Aufforderung nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist entbehrlich, wenn
1.   der Unternehmer die Bereitstellung verweigert,

 

2.   es nach den Umständen eindeutig zu erkennen ist, dass der Unternehmer das digitale Produkt nicht
bereitstellen wird, oder
 

3.   der Unternehmer die Bereitstellung bis zu einem bestimmten Termin oder innerhalb einer bestimmten
Frist nicht bewirkt, obwohl vereinbart war oder es sich für den Unternehmer aus eindeutig erkennbaren,
den Vertragsabschluss begleitenden Umständen ergeben konnte, dass die termin- oder fristgerechte
Bereitstellung für den Verbraucher wesentlich ist.
 

In den Fällen des Satzes 1 ist die Mahnung gemäß § 286 stets entbehrlich.

(4) Für die Beendigung des Vertrags nach Absatz 1 Satz 1 und deren Rechtsfolgen sind die §§ 327o und 327p
entsprechend anzuwenden. Das Gleiche gilt für den Fall, dass der Verbraucher in den Fällen des Absatzes 2
Schadensersatz statt der ganzen Leistung verlangt. § 325 gilt entsprechend.

(5) § 218 ist auf die Vertragsbeendigung nach Absatz 1 Satz 1 entsprechend anzuwenden.

(6) Sofern der Verbraucher den Vertrag nach Absatz 1 Satz 1 beenden kann, kann er sich im Hinblick auf
alle Bestandteile des Paketvertrags vom Vertrag lösen, wenn er an dem anderen Teil des Paketvertrags
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ohne das nicht bereitgestellte digitale Produkt kein Interesse hat. Satz 1 ist nicht auf Paketverträge
anzuwenden, bei denen der andere Bestandteil ein Telekommunikationsdienst im Sinne des § 3 Nummer 61 des
Telekommunikationsgesetzes ist.

(7) Sofern der Verbraucher den Vertrag nach Absatz 1 Satz 1 beenden kann, kann er sich im Hinblick auf alle
Bestandteile eines Vertrags nach § 327a Absatz 2 vom Vertrag lösen, wenn aufgrund des nicht bereitgestellten
digitalen Produkts sich die Sache nicht zur gewöhnlichen Verwendung eignet.

§ 327d Vertragsmäßigkeit digitaler Produkte

Ist der Unternehmer durch einen Verbrauchervertrag gemäß § 327 oder § 327a zur Bereitstellung eines digitalen
Produkts verpflichtet, so hat er das digitale Produkt frei von Produkt- und Rechtsmängeln im Sinne der §§ 327e
bis 327g bereitzustellen.

§ 327e Produktmangel

(1) Das digitale Produkt ist frei von Produktmängeln, wenn es zur maßgeblichen Zeit nach den Vorschriften
dieses Untertitels den subjektiven Anforderungen, den objektiven Anforderungen und den Anforderungen an
die Integration entspricht. Soweit nachfolgend nicht anders bestimmt, ist die maßgebliche Zeit der Zeitpunkt
der Bereitstellung nach § 327b. Wenn der Unternehmer durch den Vertrag zu einer fortlaufenden Bereitstellung
über einen Zeitraum (dauerhafte Bereitstellung) verpflichtet ist, ist der maßgebliche Zeitraum der gesamte
vereinbarte Zeitraum der Bereitstellung (Bereitstellungszeitraum).

(2) Das digitale Produkt entspricht den subjektiven Anforderungen, wenn
1.   das digitale Produkt

a)   die vereinbarte Beschaffenheit hat, einschließlich der Anforderungen an seine Menge, seine
Funktionalität, seine Kompatibilität und seine Interoperabilität,
 

b)   sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet,
 

 

2.   es wie im Vertrag vereinbart mit Zubehör, Anleitungen und Kundendienst bereitgestellt wird und
 

3.   die im Vertrag vereinbarten Aktualisierungen während des nach dem Vertrag maßgeblichen Zeitraums
bereitgestellt werden.
 

Funktionalität ist die Fähigkeit eines digitalen Produkts, seine Funktionen seinem Zweck entsprechend zu
erfüllen. Kompatibilität ist die Fähigkeit eines digitalen Produkts, mit Hardware oder Software zu funktionieren,
mit der digitale Produkte derselben Art in der Regel genutzt werden, ohne dass sie konvertiert werden müssen.
Interoperabilität ist die Fähigkeit eines digitalen Produkts, mit anderer Hardware oder Software als derjenigen,
mit der digitale Produkte derselben Art in der Regel genutzt werden, zu funktionieren.

(3) Das digitale Produkt entspricht den objektiven Anforderungen, wenn
1.   es sich für die gewöhnliche Verwendung eignet,

 

2.   es eine Beschaffenheit, einschließlich der Menge, der Funktionalität, der Kompatibilität, der Zugänglichkeit,
der Kontinuität und der Sicherheit aufweist, die bei digitalen Produkten derselben Art üblich ist und die der
Verbraucher unter Berücksichtigung der Art des digitalen Produkts erwarten kann,
 

3.   es der Beschaffenheit einer Testversion oder Voranzeige entspricht, die der Unternehmer dem Verbraucher
vor Vertragsschluss zur Verfügung gestellt hat,
 

4.   es mit dem Zubehör und den Anleitungen bereitgestellt wird, deren Erhalt der Verbraucher erwarten kann,
 

5.   dem Verbraucher gemäß § 327f Aktualisierungen bereitgestellt werden und der Verbraucher über diese
Aktualisierungen informiert wird und
 

6.   sofern die Parteien nichts anderes vereinbart haben, es in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses
neuesten verfügbaren Version bereitgestellt wird.
 

Zu der üblichen Beschaffenheit nach Satz 1 Nummer 2 gehören auch Anforderungen, die der Verbraucher
nach vom Unternehmer oder einer anderen Person in vorhergehenden Gliedern der Vertriebskette selbst oder
in deren Auftrag vorgenommenen öffentlichen Äußerungen, die insbesondere in der Werbung oder auf dem
Etikett abgegeben wurden, erwarten kann. Das gilt nicht, wenn der Unternehmer die Äußerung nicht kannte
und auch nicht kennen konnte, wenn die Äußerung im Zeitpunkt des Vertragsschlusses in derselben oder in
gleichwertiger Weise berichtigt war oder wenn die Äußerung die Entscheidung, das digitale Produkt zu erwerben,
nicht beeinflussen konnte.
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(4) Soweit eine Integration durchzuführen ist, entspricht das digitale Produkt den Anforderungen an die
Integration, wenn die Integration
1.   sachgemäß durchgeführt worden ist oder

 

2.   zwar unsachgemäß durchgeführt worden ist, dies jedoch weder auf einer unsachgemäßen Integration durch
den Unternehmer noch auf einem Mangel in der vom Unternehmer bereitgestellten Anleitung beruht.
 

Integration ist die Verbindung und die Einbindung eines digitalen Produkts mit den oder in die Komponenten
der digitalen Umgebung des Verbrauchers, damit das digitale Produkt gemäß den Anforderungen nach den
Vorschriften dieses Untertitels genutzt werden kann. Digitale Umgebung sind Hardware, Software oder
Netzverbindungen aller Art, die vom Verbraucher für den Zugang zu einem digitalen Produkt oder die Nutzung
eines digitalen Produkts verwendet werden.

(5) Einem Produktmangel steht es gleich, wenn der Unternehmer ein anderes digitales Produkt als das
vertraglich geschuldete digitale Produkt bereitstellt.

§ 327f Aktualisierungen

(1) Der Unternehmer hat sicherzustellen, dass dem Verbraucher während des maßgeblichen Zeitraums
Aktualisierungen, die für den Erhalt der Vertragsmäßigkeit des digitalen Produkts erforderlich sind, bereitgestellt
werden und der Verbraucher über diese Aktualisierungen informiert wird. Zu den erforderlichen Aktualisierungen
gehören auch Sicherheitsaktualisierungen. Der maßgebliche Zeitraum nach Satz 1 ist
1.   bei einem Vertrag über die dauerhafte Bereitstellung eines digitalen Produkts der Bereitstellungszeitraum,

 

2.   in allen anderen Fällen der Zeitraum, den der Verbraucher aufgrund der Art und des Zwecks des digitalen
Produkts und unter Berücksichtigung der Umstände und der Art des Vertrags erwarten kann.
 

(2) Unterlässt es der Verbraucher, eine Aktualisierung, die ihm gemäß Absatz 1 bereitgestellt worden ist,
innerhalb einer angemessenen Frist zu installieren, so haftet der Unternehmer nicht für einen Produktmangel,
der allein auf das Fehlen dieser Aktualisierung zurückzuführen ist, sofern
1.   der Unternehmer den Verbraucher über die Verfügbarkeit der Aktualisierung und die Folgen einer

unterlassenen Installation informiert hat und
 

2.   die Tatsache, dass der Verbraucher die Aktualisierung nicht oder unsachgemäß installiert hat, nicht auf eine
dem Verbraucher bereitgestellte mangelhafte Installationsanleitung zurückzuführen ist.
 

§ 327g Rechtsmangel

Das digitale Produkt ist frei von Rechtsmängeln, wenn der Verbraucher es gemäß den subjektiven oder
objektiven Anforderungen nach § 327e Absatz 2 und 3 nutzen kann, ohne Rechte Dritter zu verletzen.

§ 327h Abweichende Vereinbarungen über Produktmerkmale

Von den objektiven Anforderungen nach § 327e Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 bis 5 und Satz 2, § 327f Absatz 1
und § 327g kann nur abgewichen werden, wenn der Verbraucher vor Abgabe seiner Vertragserklärung eigens
davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass ein bestimmtes Merkmal des digitalen Produkts von diesen objektiven
Anforderungen abweicht, und diese Abweichung im Vertrag ausdrücklich und gesondert vereinbart wurde.

§ 327i Rechte des Verbrauchers bei Mängeln

Ist das digitale Produkt mangelhaft, kann der Verbraucher, wenn die Voraussetzungen der folgenden Vorschriften
vorliegen,
1.   nach § 327l Nacherfüllung verlangen,

 

2.   nach § 327m Absatz 1, 2, 4 und 5 den Vertrag beenden oder nach § 327n den Preis mindern und
 

3.   nach § 280 Absatz 1 oder § 327m Absatz 3 Schadensersatz oder nach § 284 Ersatz vergeblicher
Aufwendungen verlangen.
 

§ 327j Verjährung

(1) Die in § 327i Nummer 1 und 3 bezeichneten Ansprüche verjähren in zwei Jahren. Die Verjährung beginnt mit
der Bereitstellung.
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(2) Im Fall der dauerhaften Bereitstellung verjähren die Ansprüche nicht vor Ablauf von zwölf Monaten nach dem
Ende des Bereitstellungszeitraums.

(3) Ansprüche wegen einer Verletzung der Aktualisierungspflicht verjähren nicht vor Ablauf von zwölf Monaten
nach dem Ende des für die Aktualisierungspflicht maßgeblichen Zeitraums.

(4) Hat sich ein Mangel innerhalb der Verjährungsfrist gezeigt, so tritt die Verjährung nicht vor dem Ablauf von
vier Monaten nach dem Zeitpunkt ein, in dem sich der Mangel erstmals gezeigt hat.

(5) Für die in § 327i Nummer 2 bezeichneten Rechte gilt § 218 entsprechend.

§ 327k Beweislastumkehr

(1) Zeigt sich bei einem digitalen Produkt innerhalb eines Jahres seit seiner Bereitstellung ein von den
Anforderungen nach § 327e oder § 327g abweichender Zustand, so wird vermutet, dass das digitale Produkt
bereits bei Bereitstellung mangelhaft war.

(2) Zeigt sich bei einem dauerhaft bereitgestellten digitalen Produkt während der Dauer der Bereitstellung ein
von den Anforderungen nach § 327e oder § 327g abweichender Zustand, so wird vermutet, dass das digitale
Produkt während der bisherigen Dauer der Bereitstellung mangelhaft war.

(3) Die Vermutungen nach den Absätzen 1 und 2 gelten vorbehaltlich des Absatzes 4 nicht, wenn
1.   die digitale Umgebung des Verbrauchers mit den technischen Anforderungen des digitalen Produkts zur

maßgeblichen Zeit nicht kompatibel war oder
 

2.   der Unternehmer nicht feststellen kann, ob die Voraussetzungen der Nummer 1 vorlagen, weil der
Verbraucher eine hierfür notwendige und ihm mögliche Mitwirkungshandlung nicht vornimmt und der
Unternehmer zur Feststellung ein technisches Mittel einsetzen wollte, das für den Verbraucher den
geringsten Eingriff darstellt.
 

(4) Absatz 3 ist nur anzuwenden, wenn der Unternehmer den Verbraucher vor Vertragsschluss klar und
verständlich informiert hat über
1.   die technischen Anforderungen des digitalen Produkts an die digitale Umgebung im Fall des Absatzes 3

Nummer 1 oder
 

2.   die Obliegenheit des Verbrauchers nach Absatz 3 Nummer 2.
 

§ 327l Nacherfüllung

(1) Verlangt der Verbraucher vom Unternehmer Nacherfüllung, so hat dieser den vertragsgemäßen Zustand
herzustellen und die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen zu tragen. Der Unternehmer
hat die Nacherfüllung innerhalb einer angemessenen Frist ab dem Zeitpunkt, zu dem der Verbraucher ihn über
den Mangel informiert hat, und ohne erhebliche Unannehmlichkeiten für den Verbraucher durchzuführen.

(2) Der Anspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, wenn die Nacherfüllung unmöglich oder für den
Unternehmer nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. Dabei sind insbesondere der Wert des digitalen
Produkts in mangelfreiem Zustand sowie die Bedeutung des Mangels zu berücksichtigen. § 275 Absatz 2 und 3
findet keine Anwendung.

§ 327m Vertragsbeendigung und Schadensersatz

(1) Ist das digitale Produkt mangelhaft, so kann der Verbraucher den Vertrag gemäß § 327o beenden, wenn
1.   der Nacherfüllungsanspruch gemäß § 327l Absatz 2 ausgeschlossen ist,

 

2.   der Nacherfüllungsanspruch des Verbrauchers nicht gemäß § 327l Absatz 1 erfüllt wurde,
 

3.   sich trotz der vom Unternehmer versuchten Nacherfüllung ein Mangel zeigt,
 

4.   der Mangel derart schwerwiegend ist, dass die sofortige Vertragsbeendigung gerechtfertigt ist,
 

5.   der Unternehmer die gemäß § 327l Absatz 1 Satz 2 ordnungsgemäße Nacherfüllung verweigert hat, oder
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6.   es nach den Umständen offensichtlich ist, dass der Unternehmer nicht gemäß § 327l Absatz 1 Satz 2
ordnungsgemäß nacherfüllen wird.
 

(2) Eine Beendigung des Vertrags nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, wenn der Mangel unerheblich ist. Dies gilt
nicht für Verbraucherverträge im Sinne des § 327 Absatz 3.

(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 bis 6 kann der Verbraucher unter den Voraussetzungen des § 280
Absatz 1 Schadensersatz statt der Leistung verlangen. § 281 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 4 sind entsprechend
anzuwenden. Verlangt der Verbraucher Schadensersatz statt der ganzen Leistung, so ist der Unternehmer zur
Rückforderung des Geleisteten nach den §§ 327o und 327p berechtigt. § 325 gilt entsprechend.

(4) Sofern der Verbraucher den Vertrag nach Absatz 1 beenden kann, kann er sich im Hinblick auf alle
Bestandteile des Paketvertrags vom Vertrag lösen, wenn er an dem anderen Teil des Paketvertrags ohne
das mangelhafte digitale Produkt kein Interesse hat. Satz 1 ist nicht auf Paketverträge anzuwenden,
bei denen der andere Bestandteil ein Telekommunikationsdienst im Sinne des § 3 Nummer 61 des
Telekommunikationsgesetzes ist.

(5) Sofern der Verbraucher den Vertrag nach Absatz 1 beenden kann, kann er sich im Hinblick auf alle
Bestandteile eines Vertrags nach § 327a Absatz 2 vom Vertrag lösen, wenn aufgrund des Mangels des digitalen
Produkts sich die Sache nicht zur gewöhnlichen Verwendung eignet.

§ 327n Minderung

(1) Statt den Vertrag nach § 327m Absatz 1 zu beenden, kann der Verbraucher den Preis durch Erklärung
gegenüber dem Unternehmer mindern. Der Ausschlussgrund des § 327m Absatz 2 Satz 1 findet keine
Anwendung. § 327o Absatz 1 ist entsprechend anzuwenden.

(2) Bei der Minderung ist der Preis in dem Verhältnis herabzusetzen, in welchem zum Zeitpunkt der
Bereitstellung der Wert des digitalen Produkts in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden
haben würde. Bei Verträgen über die dauerhafte Bereitstellung eines digitalen Produkts ist der Preis unter
entsprechender Anwendung des Satzes 1 nur anteilig für die Dauer der Mangelhaftigkeit herabzusetzen.

(3) Die Minderung ist, soweit erforderlich, durch Schätzung zu ermitteln.

(4) Hat der Verbraucher mehr als den geminderten Preis gezahlt, so hat der Unternehmer den Mehrbetrag zu
erstatten. Der Mehrbetrag ist unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen zu erstatten. Die Frist
beginnt mit dem Zugang der Minderungserklärung beim Unternehmer. Für die Erstattung muss der Unternehmer
dasselbe Zahlungsmittel verwenden, das der Verbraucher bei der Zahlung verwendet hat, es sei denn, es wurde
ausdrücklich etwas anderes vereinbart und dem Verbraucher entstehen durch die Verwendung eines anderen
Zahlungsmittels keine Kosten. Der Unternehmer kann vom Verbraucher keinen Ersatz für die Kosten verlangen,
die ihm für die Erstattung des Mehrbetrags entstehen.

§ 327o Erklärung und Rechtsfolgen der Vertragsbeendigung

(1) Die Beendigung des Vertrags erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Unternehmer, in welcher der Entschluss
des Verbrauchers zur Beendigung zum Ausdruck kommt. § 351 ist entsprechend anzuwenden.

(2) Im Fall der Vertragsbeendigung hat der Unternehmer dem Verbraucher die Zahlungen zu erstatten, die
der Verbraucher zur Erfüllung des Vertrags geleistet hat. Für Leistungen, die der Unternehmer aufgrund der
Vertragsbeendigung nicht mehr zu erbringen hat, erlischt sein Anspruch auf Zahlung des vereinbarten Preises.

(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 2 erlischt bei Verträgen über die dauerhafte Bereitstellung eines digitalen
Produkts der Anspruch des Unternehmers auch für bereits erbrachte Leistungen, jedoch nur für denjenigen Teil
des Bereitstellungszeitraums, in dem das digitale Produkt mangelhaft war. Der gezahlte Preis für den Zeitraum,
für den der Anspruch nach Satz 1 entfallen ist, ist dem Verbraucher zu erstatten.

(4) Für die Erstattungen nach den Absätzen 2 und 3 ist § 327n Absatz 4 Satz 2 bis 5 entsprechend anzuwenden.

(5) Der Verbraucher ist verpflichtet, einen vom Unternehmer bereitgestellten körperlichen Datenträger an
diesen unverzüglich zurückzusenden, wenn der Unternehmer dies spätestens 14 Tage nach Vertragsbeendigung
verlangt. Der Unternehmer trägt die Kosten der Rücksendung. § 348 ist entsprechend anzuwenden.
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§ 327p Weitere Nutzung nach Vertragsbeendigung

(1) Der Verbraucher darf das digitale Produkt nach Vertragsbeendigung weder weiter nutzen noch Dritten zur
Verfügung stellen. Der Unternehmer ist berechtigt, die weitere Nutzung durch den Verbraucher zu unterbinden.
Absatz 3 bleibt hiervon unberührt.

(2) Der Unternehmer darf die Inhalte, die nicht personenbezogene Daten sind und die der Verbraucher bei der
Nutzung des vom Unternehmer bereitgestellten digitalen Produkts bereitgestellt oder erstellt hat, nach der
Vertragsbeendigung nicht weiter nutzen. Dies gilt nicht, wenn die Inhalte
1.   außerhalb des Kontextes des vom Unternehmer bereitgestellten digitalen Produkts keinen Nutzen haben,

 

2.   ausschließlich mit der Nutzung des vom Unternehmer bereitgestellten digitalen Produkts durch den
Verbraucher zusammenhängen,
 

3.   vom Unternehmer mit anderen Daten aggregiert wurden und nicht oder nur mit unverhältnismäßigem
Aufwand disaggregiert werden können oder
 

4.   vom Verbraucher gemeinsam mit anderen erzeugt wurden, sofern andere Verbraucher die Inhalte weiterhin
nutzen können.
 

(3) Der Unternehmer hat dem Verbraucher auf dessen Verlangen die Inhalte gemäß Absatz 2 Satz 1
bereitzustellen. Dies gilt nicht für Inhalte nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 bis 3. Die Inhalte müssen dem
Verbraucher unentgeltlich, ohne Behinderung durch den Unternehmer, innerhalb einer angemessenen Frist und
in einem gängigen und maschinenlesbaren Format bereitgestellt werden.

§ 327q Vertragsrechtliche Folgen datenschutzrechtlicher Erklärungen des Verbrauchers

(1) Die Ausübung von datenschutzrechtlichen Betroffenenrechten und die Abgabe datenschutzrechtlicher
Erklärungen des Verbrauchers nach Vertragsschluss lassen die Wirksamkeit des Vertrags unberührt.

(2) Widerruft der Verbraucher eine von ihm erteilte datenschutzrechtliche Einwilligung oder widerspricht er einer
weiteren Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten, so kann der Unternehmer einen Vertrag, der ihn zu
einer Reihe einzelner Bereitstellungen digitaler Produkte oder zur dauerhaften Bereitstellung eines digitalen
Produkts verpflichtet, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn ihm unter Berücksichtigung des
weiterhin zulässigen Umfangs der Datenverarbeitung und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die
Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zum vereinbarten Vertragsende oder bis zum Ablauf einer gesetzlichen
oder vertraglichen Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann.

(3) Ersatzansprüche des Unternehmers gegen den Verbraucher wegen einer durch die Ausübung von
Datenschutzrechten oder die Abgabe datenschutzrechtlicher Erklärungen bewirkten Einschränkung der
zulässigen Datenverarbeitung sind ausgeschlossen.

§ 327r Änderungen an digitalen Produkten

(1) Bei einer dauerhaften Bereitstellung darf der Unternehmer Änderungen des digitalen Produkts, die über
das zur Aufrechterhaltung der Vertragsmäßigkeit nach § 327e Absatz 2 und 3 und § 327f erforderliche Maß
hinausgehen, nur vornehmen, wenn
1.   der Vertrag diese Möglichkeit vorsieht und einen triftigen Grund dafür enthält,

 

2.   dem Verbraucher durch die Änderung keine zusätzlichen Kosten entstehen und
 

3.   der Verbraucher klar und verständlich über die Änderung informiert wird.
 

(2) Eine Änderung des digitalen Produkts, welche die Zugriffsmöglichkeit des Verbrauchers auf das digitale
Produkt oder welche die Nutzbarkeit des digitalen Produkts für den Verbraucher beeinträchtigt, darf der
Unternehmer nur vornehmen, wenn er den Verbraucher darüber hinaus innerhalb einer angemessenen Frist vor
dem Zeitpunkt der Änderung mittels eines dauerhaften Datenträgers informiert. Die Information muss Angaben
enthalten über:
1.   Merkmale und Zeitpunkt der Änderung sowie

 

2.   die Rechte des Verbrauchers nach den Absätzen 3 und 4.
 

Satz 1 gilt nicht, wenn die Beeinträchtigung der Zugriffsmöglichkeit oder der Nutzbarkeit nur unerheblich ist.
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(3) Beeinträchtigt eine Änderung des digitalen Produkts die Zugriffsmöglichkeit oder die Nutzbarkeit im Sinne des
Absatzes 2 Satz 1, so kann der Verbraucher den Vertrag innerhalb von 30 Tagen unentgeltlich beenden. Die Frist
beginnt mit dem Zugang der Information nach Absatz 2 zu laufen. Erfolgt die Änderung nach dem Zugang der
Information, so tritt an die Stelle des Zeitpunkts des Zugangs der Information der Zeitpunkt der Änderung.

(4) Die Beendigung des Vertrags nach Absatz 3 Satz 1 ist ausgeschlossen, wenn
1.   die Beeinträchtigung der Zugriffsmöglichkeit oder der Nutzbarkeit nur unerheblich ist oder

 

2.   dem Verbraucher die Zugriffsmöglichkeit auf das unveränderte digitale Produkt und die Nutzbarkeit des
unveränderten digitalen Produkts ohne zusätzliche Kosten erhalten bleiben.
 

(5) Für die Beendigung des Vertrags nach Absatz 3 Satz 1 und deren Rechtsfolgen sind die §§ 327o und 327p
entsprechend anzuwenden.

(6) Die Absätze 1 bis 5 sind auf Paketverträge, bei denen der andere Bestandteil des Paketvertrags die
Bereitstellung eines Internetzugangsdienstes oder eines öffentlich zugänglichen nummerngebundenen
interpersonellen Telekommunikationsdienstes im Rahmen eines Paketvertrags im Sinne des § 66 Absatz 1 des
Telekommunikationsgesetzes zum Gegenstand hat, nicht anzuwenden.

§ 327s Abweichende Vereinbarungen

(1) Auf eine Vereinbarung mit dem Verbraucher, die zum Nachteil des Verbrauchers von den Vorschriften dieses
Untertitels abweicht, kann der Unternehmer sich nicht berufen, es sei denn, die Vereinbarung wurde erst nach
der Mitteilung des Verbrauchers gegenüber dem Unternehmer über die unterbliebene Bereitstellung oder über
den Mangel des digitalen Produkts getroffen.

(2) Auf eine Vereinbarung mit dem Verbraucher über eine Änderung des digitalen Produkts, die zum Nachteil des
Verbrauchers von den Vorschriften dieses Untertitels abweicht, kann der Unternehmer sich nicht berufen, es sei
denn, sie wurde nach der Information des Verbrauchers über die Änderung des digitalen Produkts gemäß § 327r
getroffen.

(3) Die Vorschriften dieses Untertitels sind auch anzuwenden, wenn sie durch anderweitige Gestaltungen
umgangen werden.

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für den Ausschluss oder die Beschränkung des Anspruchs auf
Schadensersatz.

(5) § 327h bleibt unberührt.

Untertitel 2
Besondere Bestimmungen für Verträge über digitale Produkte zwischen
Unternehmern
§ 327t Anwendungsbereich

Auf Verträge zwischen Unternehmern, die der Bereitstellung digitaler Produkte gemäß der nach den §§ 327 und
327a vom Anwendungsbereich des Untertitels 1 erfassten Verbraucherverträge dienen, sind ergänzend die
Vorschriften dieses Untertitels anzuwenden.

§ 327u Rückgriff des Unternehmers

(1) Der Unternehmer kann von dem Unternehmer, der sich ihm gegenüber zur Bereitstellung eines digitalen
Produkts verpflichtet hat (Vertriebspartner), Ersatz der Aufwendungen verlangen, die ihm im Verhältnis zu einem
Verbraucher wegen einer durch den Vertriebspartner verursachten unterbliebenen Bereitstellung des vom
Vertriebspartner bereitzustellenden digitalen Produkts aufgrund der Ausübung des Rechts des Verbrauchers
nach § 327c Absatz 1 Satz 1 entstanden sind. Das Gleiche gilt für die nach § 327l Absatz 1 vom Unternehmer zu
tragenden Aufwendungen, wenn der vom Verbraucher gegenüber dem Unternehmer geltend gemachte Mangel
bereits bei der Bereitstellung durch den Vertriebspartner vorhanden war oder in einer durch den Vertriebspartner
verursachten Verletzung der Aktualisierungspflicht des Unternehmers nach § 327f Absatz 1 besteht.

(2) Die Aufwendungsersatzansprüche nach Absatz 1 verjähren in sechs Monaten. Die Verjährung beginnt
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1.   im Fall des Absatzes 1 Satz 1 mit dem Zeitpunkt, zu dem der Verbraucher sein Recht ausgeübt hat,
 

2.   im Fall des Absatzes 1 Satz 2 mit dem Zeitpunkt, zu dem der Unternehmer die Ansprüche des Verbrauchers
nach § 327l Absatz 1 erfüllt hat.
 

(3) § 327k Absatz 1 und 2 ist mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass die Frist mit der Bereitstellung an
den Verbraucher beginnt.

(4) Der Vertriebspartner kann sich nicht auf eine Vereinbarung berufen, die er vor Geltendmachung der in Absatz
1 bezeichneten Aufwendungsersatzansprüche mit dem Unternehmer getroffen hat und die zum Nachteil des
Unternehmers von den Absätzen 1 bis 3 abweicht. Satz 1 ist auch anzuwenden, wenn die Absätze 1 bis 3 durch
anderweitige Gestaltungen umgangen werden.

(5) § 377 des Handelsgesetzbuchs bleibt unberührt.

(6) Die vorstehenden Absätze sind auf die Ansprüche des Vertriebspartners und der übrigen Vertragspartner
in der Vertriebskette gegen die jeweiligen zur Bereitstellung verpflichteten Vertragspartner entsprechend
anzuwenden, wenn die Schuldner Unternehmer sind.

Titel 3
Versprechen der Leistung an einen Dritten
§ 328 Vertrag zugunsten Dritter

(1) Durch Vertrag kann eine Leistung an einen Dritten mit der Wirkung bedungen werden, dass der Dritte
unmittelbar das Recht erwirbt, die Leistung zu fordern.

(2) In Ermangelung einer besonderen Bestimmung ist aus den Umständen, insbesondere aus dem Zwecke
des Vertrags, zu entnehmen, ob der Dritte das Recht erwerben, ob das Recht des Dritten sofort oder nur unter
gewissen Voraussetzungen entstehen und ob den Vertragschließenden die Befugnis vorbehalten sein soll, das
Recht des Dritten ohne dessen Zustimmung aufzuheben oder zu ändern.

§ 329 Auslegungsregel bei Erfüllungsübernahme

Verpflichtet sich in einem Vertrag der eine Teil zur Befriedigung eines Gläubigers des anderen Teils, ohne die
Schuld zu übernehmen, so ist im Zweifel nicht anzunehmen, dass der Gläubiger unmittelbar das Recht erwerben
soll, die Befriedigung von ihm zu fordern.

§ 330 Auslegungsregel bei Leibrentenvertrag

Wird in einem Leibrentenvertrag die Zahlung der Leibrente an einen Dritten vereinbart, ist im Zweifel
anzunehmen, dass der Dritte unmittelbar das Recht erwerben soll, die Leistung zu fordern. Das Gleiche gilt,
wenn bei einer unentgeltlichen Zuwendung dem Bedachten eine Leistung an einen Dritten auferlegt oder bei
einer Vermögens- oder Gutsübernahme von dem Übernehmer eine Leistung an einen Dritten zum Zwecke der
Abfindung versprochen wird.

§ 331 Leistung nach Todesfall

(1) Soll die Leistung an den Dritten nach dem Tode desjenigen erfolgen, welchem sie versprochen wird, so
erwirbt der Dritte das Recht auf die Leistung im Zweifel mit dem Tode des Versprechensempfängers.

(2) Stirbt der Versprechensempfänger vor der Geburt des Dritten, so kann das Versprechen, an den Dritten zu
leisten, nur dann noch aufgehoben oder geändert werden, wenn die Befugnis dazu vorbehalten worden ist.

§ 332 Änderung durch Verfügung von Todes wegen bei Vorbehalt

Hat sich der Versprechensempfänger die Befugnis vorbehalten, ohne Zustimmung des Versprechenden an die
Stelle des in dem Vertrag bezeichneten Dritten einen anderen zu setzen, so kann dies im Zweifel auch in einer
Verfügung von Todes wegen geschehen.

§ 333 Zurückweisung des Rechts durch den Dritten
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Weist der Dritte das aus dem Vertrag erworbene Recht dem Versprechenden gegenüber zurück, so gilt das Recht
als nicht erworben.

§ 334 Einwendungen des Schuldners gegenüber dem Dritten

Einwendungen aus dem Vertrag stehen dem Versprechenden auch gegenüber dem Dritten zu.

§ 335 Forderungsrecht des Versprechensempfängers

Der Versprechensempfänger kann, sofern nicht ein anderer Wille der Vertragschließenden anzunehmen ist, die
Leistung an den Dritten auch dann fordern, wenn diesem das Recht auf die Leistung zusteht.

Titel 4
Draufgabe, Vertragsstrafe
§ 336 Auslegung der Draufgabe

(1) Wird bei der Eingehung eines Vertrags etwas als Draufgabe gegeben, so gilt dies als Zeichen des Abschlusses
des Vertrags.

(2) Die Draufgabe gilt im Zweifel nicht als Reugeld.

§ 337 Anrechnung oder Rückgabe der Draufgabe

(1) Die Draufgabe ist im Zweifel auf die von dem Geber geschuldete Leistung anzurechnen oder, wenn dies nicht
geschehen kann, bei der Erfüllung des Vertrags zurückzugeben.

(2) Wird der Vertrag wieder aufgehoben, so ist die Draufgabe zurückzugeben.

§ 338 Draufgabe bei zu vertretender Unmöglichkeit der Leistung

Wird die von dem Geber geschuldete Leistung infolge eines Umstands, den er zu vertreten hat, unmöglich
oder verschuldet der Geber die Wiederaufhebung des Vertrags, so ist der Empfänger berechtigt, die Draufgabe
zu behalten. Verlangt der Empfänger Schadensersatz wegen Nichterfüllung, so ist die Draufgabe im Zweifel
anzurechnen oder, wenn dies nicht geschehen kann, bei der Leistung des Schadensersatzes zurückzugeben.

§ 339 Verwirkung der Vertragsstrafe

Verspricht der Schuldner dem Gläubiger für den Fall, dass er seine Verbindlichkeit nicht oder nicht in gehöriger
Weise erfüllt, die Zahlung einer Geldsumme als Strafe, so ist die Strafe verwirkt, wenn er in Verzug kommt.
Besteht die geschuldete Leistung in einem Unterlassen, so tritt die Verwirkung mit der Zuwiderhandlung ein.

§ 340 Strafversprechen für Nichterfüllung

(1) Hat der Schuldner die Strafe für den Fall versprochen, dass er seine Verbindlichkeit nicht erfüllt, so kann der
Gläubiger die verwirkte Strafe statt der Erfüllung verlangen. Erklärt der Gläubiger dem Schuldner, dass er die
Strafe verlange, so ist der Anspruch auf Erfüllung ausgeschlossen.

(2) Steht dem Gläubiger ein Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu, so kann er die verwirkte
Strafe als Mindestbetrag des Schadens verlangen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht
ausgeschlossen.

§ 341 Strafversprechen für nicht gehörige Erfüllung

(1) Hat der Schuldner die Strafe für den Fall versprochen, dass er seine Verbindlichkeit nicht in gehöriger
Weise, insbesondere nicht zu der bestimmten Zeit, erfüllt, so kann der Gläubiger die verwirkte Strafe neben der
Erfüllung verlangen.

(2) Steht dem Gläubiger ein Anspruch auf Schadensersatz wegen der nicht gehörigen Erfüllung zu, so findet die
Vorschrift des § 340 Abs. 2 Anwendung.

(3) Nimmt der Gläubiger die Erfüllung an, so kann er die Strafe nur verlangen, wenn er sich das Recht dazu bei
der Annahme vorbehält.
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§ 342 Andere als Geldstrafe

Wird als Strafe eine andere Leistung als die Zahlung einer Geldsumme versprochen, so finden die Vorschriften
der §§ 339 bis 341 Anwendung; der Anspruch auf Schadensersatz ist ausgeschlossen, wenn der Gläubiger die
Strafe verlangt.

§ 343 Herabsetzung der Strafe

(1) Ist eine verwirkte Strafe unverhältnismäßig hoch, so kann sie auf Antrag des Schuldners durch Urteil auf
den angemessenen Betrag herabgesetzt werden. Bei der Beurteilung der Angemessenheit ist jedes berechtigte
Interesse des Gläubigers, nicht bloß das Vermögensinteresse, in Betracht zu ziehen. Nach der Entrichtung der
Strafe ist die Herabsetzung ausgeschlossen.

(2) Das Gleiche gilt auch außer in den Fällen der §§ 339, 342, wenn jemand eine Strafe für den Fall verspricht,
dass er eine Handlung vornimmt oder unterlässt.

§ 344 Unwirksames Strafversprechen

Erklärt das Gesetz das Versprechen einer Leistung für unwirksam, so ist auch die für den Fall der Nichterfüllung
des Versprechens getroffene Vereinbarung einer Strafe unwirksam, selbst wenn die Parteien die Unwirksamkeit
des Versprechens gekannt haben.

§ 345 Beweislast

Bestreitet der Schuldner die Verwirkung der Strafe, weil er seine Verbindlichkeit erfüllt habe, so hat er die
Erfüllung zu beweisen, sofern nicht die geschuldete Leistung in einem Unterlassen besteht.

Titel 5
Rücktritt; Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen

Untertitel 1
Rücktritt
*)

 

*)    Amtlicher Hinweis:
Dieser Untertitel dient auch der Umsetzung der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für
Verbrauchsgüter (ABl. EG Nr. L 171 S. 12).
 

§ 346 Wirkungen des Rücktritts

(1) Hat sich eine Vertragspartei vertraglich den Rücktritt vorbehalten oder steht ihr ein gesetzliches
Rücktrittsrecht zu, so sind im Falle des Rücktritts die empfangenen Leistungen zurückzugewähren und die
gezogenen Nutzungen herauszugeben.

(2) Statt der Rückgewähr oder Herausgabe hat der Schuldner Wertersatz zu leisten, soweit
1.   die Rückgewähr oder die Herausgabe nach der Natur des Erlangten ausgeschlossen ist,

 

2.   er den empfangenen Gegenstand verbraucht, veräußert, belastet, verarbeitet oder umgestaltet hat,
 

3.   der empfangene Gegenstand sich verschlechtert hat oder untergegangen ist; jedoch bleibt die durch die
bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme entstandene Verschlechterung außer Betracht.
 

Ist im Vertrag eine Gegenleistung bestimmt, ist sie bei der Berechnung des Wertersatzes zugrunde zu legen; ist
Wertersatz für den Gebrauchsvorteil eines Darlehens zu leisten, kann nachgewiesen werden, dass der Wert des
Gebrauchsvorteils niedriger war.

(3) Die Pflicht zum Wertersatz entfällt,
1.   wenn sich der zum Rücktritt berechtigende Mangel erst während der Verarbeitung oder Umgestaltung des

Gegenstandes gezeigt hat,
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2.   soweit der Gläubiger die Verschlechterung oder den Untergang zu vertreten hat oder der Schaden bei ihm
gleichfalls eingetreten wäre,
 

3.   wenn im Falle eines gesetzlichen Rücktrittsrechts die Verschlechterung oder der Untergang beim
Berechtigten eingetreten ist, obwohl dieser diejenige Sorgfalt beobachtet hat, die er in eigenen
Angelegenheiten anzuwenden pflegt.
 

Eine verbleibende Bereicherung ist herauszugeben.

(4) Der Gläubiger kann wegen Verletzung einer Pflicht aus Absatz 1 nach Maßgabe der §§ 280 bis 283
Schadensersatz verlangen.

§ 347 Nutzungen und Verwendungen nach Rücktritt

(1) Zieht der Schuldner Nutzungen entgegen den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft nicht, obwohl ihm
das möglich gewesen wäre, so ist er dem Gläubiger zum Wertersatz verpflichtet. Im Falle eines gesetzlichen
Rücktrittsrechts hat der Berechtigte hinsichtlich der Nutzungen nur für diejenige Sorgfalt einzustehen, die er in
eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt.

(2) Gibt der Schuldner den Gegenstand zurück, leistet er Wertersatz oder ist seine Wertersatzpflicht gemäß § 346
Abs. 3 Nr. 1 oder 2 ausgeschlossen, so sind ihm notwendige Verwendungen zu ersetzen. Andere Aufwendungen
sind zu ersetzen, soweit der Gläubiger durch diese bereichert wird.

§ 348 Erfüllung Zug-um-Zug

Die sich aus dem Rücktritt ergebenden Verpflichtungen der Parteien sind Zug um Zug zu erfüllen. Die
Vorschriften der §§ 320, 322 finden entsprechende Anwendung.

§ 349 Erklärung des Rücktritts

Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem anderen Teil.

§ 350 Erlöschen des Rücktrittsrechts nach Fristsetzung

Ist für die Ausübung des vertraglichen Rücktrittsrechts eine Frist nicht vereinbart, so kann dem Berechtigten von
dem anderen Teil für die Ausübung eine angemessene Frist bestimmt werden. Das Rücktrittsrecht erlischt, wenn
nicht der Rücktritt vor dem Ablauf der Frist erklärt wird.

§ 351 Unteilbarkeit des Rücktrittsrechts

Sind bei einem Vertrag auf der einen oder der anderen Seite mehrere beteiligt, so kann das Rücktrittsrecht nur
von allen und gegen alle ausgeübt werden. Erlischt das Rücktrittsrecht für einen der Berechtigten, so erlischt es
auch für die übrigen.

§ 352 Aufrechnung nach Nichterfüllung

Der Rücktritt wegen Nichterfüllung einer Verbindlichkeit wird unwirksam, wenn der Schuldner sich von der
Verbindlichkeit durch Aufrechnung befreien konnte und unverzüglich nach dem Rücktritt die Aufrechnung erklärt.

§ 353 Rücktritt gegen Reugeld

Ist der Rücktritt gegen Zahlung eines Reugeldes vorbehalten, so ist der Rücktritt unwirksam, wenn das
Reugeld nicht vor oder bei der Erklärung entrichtet wird und der andere Teil aus diesem Grunde die Erklärung
unverzüglich zurückweist. Die Erklärung ist jedoch wirksam, wenn das Reugeld unverzüglich nach der
Zurückweisung entrichtet wird.

§ 354 Verwirkungsklausel

Ist ein Vertrag mit dem Vorbehalt geschlossen, dass der Schuldner seiner Rechte aus dem Vertrag verlustig sein
soll, wenn er seine Verbindlichkeit nicht erfüllt, so ist der Gläubiger bei dem Eintritt dieses Falles zum Rücktritt
von dem Vertrag berechtigt.

Untertitel 2
Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen
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§ 355 Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen

(1) Wird einem Verbraucher durch Gesetz ein Widerrufsrecht nach dieser Vorschrift eingeräumt, so sind der
Verbraucher und der Unternehmer an ihre auf den Abschluss des Vertrags gerichteten Willenserklärungen nicht
mehr gebunden, wenn der Verbraucher seine Willenserklärung fristgerecht widerrufen hat. Der Widerruf erfolgt
durch Erklärung gegenüber dem Unternehmer. Aus der Erklärung muss der Entschluss des Verbrauchers zum
Widerruf des Vertrags eindeutig hervorgehen. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten. Zur Fristwahrung
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

(2) Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage. Sie beginnt mit Vertragsschluss, soweit nichts anderes bestimmt ist.

(3) Im Falle des Widerrufs sind die empfangenen Leistungen unverzüglich zurückzugewähren. Bestimmt das
Gesetz eine Höchstfrist für die Rückgewähr, so beginnt diese für den Unternehmer mit dem Zugang und für den
Verbraucher mit der Abgabe der Widerrufserklärung. Ein Verbraucher wahrt diese Frist durch die rechtzeitige
Absendung der Waren. Der Unternehmer trägt bei Widerruf die Gefahr der Rücksendung der Waren.

§ 356 Widerrufsrecht bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und
Fernabsatzverträgen

(1) Der Unternehmer kann dem Verbraucher die Möglichkeit einräumen, das Muster-Widerrufsformular nach
Anlage 2 zu Artikel 246a § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche
oder eine andere eindeutige Widerrufserklärung auf der Webseite des Unternehmers auszufüllen und zu
übermitteln. Macht der Verbraucher von dieser Möglichkeit Gebrauch, muss der Unternehmer dem Verbraucher
den Zugang des Widerrufs unverzüglich auf einem dauerhaften Datenträger bestätigen.

(2) Die Widerrufsfrist beginnt
1.   bei einem Verbrauchsgüterkauf,

a)   der nicht unter die Buchstaben b bis d fällt, sobald der Verbraucher oder ein von ihm benannter
Dritter, der nicht Frachtführer ist, die Waren erhalten hat,
 

b)   bei dem der Verbraucher mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt hat und
die Waren getrennt geliefert werden, sobald der Verbraucher oder ein von ihm benannter Dritter, der
nicht Frachtführer ist, die letzte Ware erhalten hat,
 

c)   bei dem die Ware in mehreren Teilsendungen oder Stücken geliefert wird, sobald der Verbraucher
oder ein vom Verbraucher benannter Dritter, der nicht Frachtführer ist, die letzte Teilsendung oder
das letzte Stück erhalten hat,
 

d)   der auf die regelmäßige Lieferung von Waren über einen festgelegten Zeitraum gerichtet ist, sobald
der Verbraucher oder ein von ihm benannter Dritter, der nicht Frachtführer ist, die erste Ware erhalten
hat,
 

 

2.   bei einem Vertrag, der die nicht in einem begrenzten Volumen oder in einer bestimmten Menge angebotene
Lieferung von Wasser, Gas oder Strom, die Lieferung von Fernwärme oder die Lieferung von nicht auf einem
körperlichen Datenträger befindlichen digitalen Inhalten zum Gegenstand hat, mit Vertragsschluss.
 

(3) Die Widerrufsfrist beginnt nicht, bevor der Unternehmer den Verbraucher entsprechend den Anforderungen
des Artikels 246a § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 oder des Artikels 246b § 2 Absatz 1 des Einführungsgesetzes
zum Bürgerlichen Gesetzbuche unterrichtet hat. Das Widerrufsrecht erlischt spätestens zwölf Monate und
14 Tage nach dem in Absatz 2 oder § 355 Absatz 2 Satz 2 genannten Zeitpunkt. Satz 2 ist auf Verträge über
Finanzdienstleistungen nicht anwendbar.

(4) Das Widerrufsrecht erlischt bei Verträgen über die Erbringung von Dienstleistungen auch unter folgenden
Voraussetzungen:
1.   bei einem Vertrag, der den Verbraucher nicht zur Zahlung eines Preises verpflichtet, wenn der Unternehmer

die Dienstleistung vollständig erbracht hat,
 

2.   bei einem Vertrag, der den Verbraucher zur Zahlung eines Preises verpflichtet, mit der vollständigen
Erbringung der Dienstleistung, wenn der Verbraucher vor Beginn der Erbringung
a)   ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Unternehmer mit der Erbringung der Dienstleistung vor Ablauf

der Widerrufsfrist beginnt,
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b)   bei einem außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrag die Zustimmung nach Buchstabe a
auf einem dauerhaften Datenträger übermittelt hat und
 

c)   seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass sein Widerrufsrecht mit vollständiger Vertragserfüllung durch
den Unternehmer erlischt,
 

 

3.   bei einem Vertrag, bei dem der Verbraucher den Unternehmer ausdrücklich aufgefordert hat, ihn
aufzusuchen, um Reparaturarbeiten auszuführen, mit der vollständigen Erbringung der Dienstleistung,
wenn der Verbraucher die in Nummer 2 Buchstabe a und b genannten Voraussetzungen erfüllt hat,
 

4.   bei einem Vertrag über die Erbringung von Finanzdienstleistungen, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf
ausdrücklichen Wunsch des Verbrauchers vollständig erfüllt ist, bevor der Verbraucher sein Widerrufsrecht
ausübt.
 

(5) Das Widerrufsrecht erlischt bei Verträgen über die Bereitstellung von nicht auf einem körperlichen
Datenträger befindlichen digitalen Inhalten auch unter folgenden Voraussetzungen:
1.   bei einem Vertrag, der den Verbraucher nicht zur Zahlung eines Preises verpflichtet, wenn der Unternehmer

mit der Vertragserfüllung begonnen hat,
 

2.   bei einem Vertrag, der den Verbraucher zur Zahlung eines Preises verpflichtet, wenn
a)   der Unternehmer mit der Vertragserfüllung begonnen hat,

 

b)   der Verbraucher ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Unternehmer mit der Vertragserfüllung vor
Ablauf der Widerrufsfrist beginnt,
 

c)   der Verbraucher seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass durch seine Zustimmung nach Buchstabe b
mit Beginn der Vertragserfüllung sein Widerrufsrecht erlischt, und
 

d)   der Unternehmer dem Verbraucher eine Bestätigung gemäß § 312f zur Verfügung gestellt hat.
 

 

§ 356a Widerrufsrecht bei Teilzeit-Wohnrechteverträgen, Verträgen über ein langfristiges
Urlaubsprodukt, bei Vermittlungsverträgen und Tauschsystemverträgen

(1) Der Widerruf ist in Textform zu erklären.

(2) Die Widerrufsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses oder des Abschlusses eines Vorvertrags.
Erhält der Verbraucher die Vertragsurkunde oder die Abschrift des Vertrags erst nach Vertragsschluss, beginnt
die Widerrufsfrist mit dem Zeitpunkt des Erhalts.

(3) Sind dem Verbraucher die in § 482 Absatz 1 bezeichneten vorvertraglichen Informationen oder das in
Artikel 242 § 1 Absatz 2 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche bezeichnete Formblatt
vor Vertragsschluss nicht, nicht vollständig oder nicht in der in § 483 Absatz 1 vorgeschriebenen Sprache
überlassen worden, so beginnt die Widerrufsfrist abweichend von Absatz 2 erst mit dem vollständigen Erhalt der
vorvertraglichen Informationen und des Formblatts in der vorgeschriebenen Sprache. Das Widerrufsrecht erlischt
spätestens drei Monate und 14 Tage nach dem in Absatz 2 genannten Zeitpunkt.

(4) Ist dem Verbraucher die in § 482a bezeichnete Widerrufsbelehrung vor Vertragsschluss nicht, nicht
vollständig oder nicht in der in § 483 Absatz 1 vorgeschriebenen Sprache überlassen worden, so beginnt
die Widerrufsfrist abweichend von Absatz 2 erst mit dem vollständigen Erhalt der Widerrufsbelehrung in
der vorgeschriebenen Sprache. Das Widerrufsrecht erlischt gegebenenfalls abweichend von Absatz 3 Satz 2
spätestens zwölf Monate und 14 Tage nach dem in Absatz 2 genannten Zeitpunkt.

(5) Hat der Verbraucher einen Teilzeit-Wohnrechtevertrag und einen Tauschsystemvertrag abgeschlossen und
sind ihm diese Verträge zum gleichen Zeitpunkt angeboten worden, so beginnt die Widerrufsfrist für beide
Verträge mit dem nach Absatz 2 für den Teilzeit-Wohnrechtevertrag geltenden Zeitpunkt. Die Absätze 3 und 4
gelten entsprechend.

§ 356b Widerrufsrecht bei Verbraucherdarlehensverträgen

(1) Die Widerrufsfrist beginnt auch nicht, bevor der Darlehensgeber dem Darlehensnehmer eine für diesen
bestimmte Vertragsurkunde, den schriftlichen Antrag des Darlehensnehmers oder eine Abschrift der
Vertragsurkunde oder seines Antrags zur Verfügung gestellt hat.
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(2) Enthält bei einem Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag die dem Darlehensnehmer nach Absatz 1 zur
Verfügung gestellte Urkunde die Pflichtangaben nach § 492 Absatz 2 nicht, beginnt die Frist erst mit Nachholung
dieser Angaben gemäß § 492 Absatz 6. Enthält bei einem Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag die dem
Darlehensnehmer nach Absatz 1 zur Verfügung gestellte Urkunde die Pflichtangaben zum Widerrufsrecht nach §
492 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 247 § 6 Absatz 2 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche
nicht, beginnt die Frist erst mit Nachholung dieser Angaben gemäß § 492 Absatz 6. In den Fällen der Sätze 1 und
2 beträgt die Widerrufsfrist einen Monat. Das Widerrufsrecht bei einem Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag
erlischt spätestens zwölf Monate und 14 Tage nach dem Vertragsschluss oder nach dem in Absatz 1 genannten
Zeitpunkt, wenn dieser nach dem Vertragsschluss liegt.

(3) Die Widerrufsfrist beginnt im Falle des § 494 Absatz 7 bei einem Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag erst,
wenn der Darlehensnehmer die dort bezeichnete Abschrift des Vertrags erhalten hat.

§ 356c Widerrufsrecht bei Ratenlieferungsverträgen

(1) Bei einem Ratenlieferungsvertrag, der weder im Fernabsatz noch außerhalb von Geschäftsräumen
geschlossenen wird, beginnt die Widerrufsfrist nicht, bevor der Unternehmer den Verbraucher gemäß Artikel 246
Absatz 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche über sein Widerrufsrecht unterrichtet hat.

(2) § 356 Absatz 1 gilt entsprechend. Das Widerrufsrecht erlischt spätestens zwölf Monate und 14 Tage nach dem
in § 355 Absatz 2 Satz 2 genannten Zeitpunkt.

§ 356d Widerrufsrecht des Verbrauchers bei unentgeltlichen Darlehensverträgen und
unentgeltlichen Finanzierungshilfen

Bei einem Vertrag, durch den ein Unternehmer einem Verbraucher ein unentgeltliches Darlehen oder eine
unentgeltliche Finanzierungshilfe gewährt, beginnt die Widerrufsfrist abweichend von § 355 Absatz 2 Satz 2
nicht, bevor der Unternehmer den Verbraucher entsprechend den Anforderungen des § 514 Absatz 2 Satz 3 über
dessen Widerrufsrecht unterrichtet hat. Das Widerrufsrecht erlischt spätestens zwölf Monate und 14 Tage nach
dem Vertragsschluss oder nach dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt, wenn dieser nach dem Vertragsschluss liegt.

§ 356e Widerrufsrecht bei Verbraucherbauverträgen

Bei einem Verbraucherbauvertrag (§ 650i Absatz 1) beginnt die Widerrufsfrist nicht, bevor der Unternehmer
den Verbraucher gemäß Artikel 249 § 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche über sein
Widerrufsrecht belehrt hat. Das Widerrufsrecht erlischt spätestens zwölf Monate und 14 Tage nach dem in § 355
Absatz 2 Satz 2 genannten Zeitpunkt.

§ 357 Rechtsfolgen des Widerrufs von außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen
und Fernabsatzverträgen mit Ausnahme von Verträgen über Finanzdienstleistungen

(1) Die empfangenen Leistungen sind spätestens nach 14 Tagen zurückzugewähren.

(2) Der Unternehmer muss auch etwaige Zahlungen des Verbrauchers für die Lieferung zurückgewähren. Dies
gilt nicht, soweit dem Verbraucher zusätzliche Kosten entstanden sind, weil er sich für eine andere Art der
Lieferung als die vom Unternehmer angebotene günstigste Standardlieferung entschieden hat.

(3) Für die Rückzahlung muss der Unternehmer dasselbe Zahlungsmittel verwenden, das der Verbraucher bei
der Zahlung verwendet hat. Satz 1 gilt nicht, wenn ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist und dem
Verbraucher dadurch keine Kosten entstehen.

(4) Bei einem Verbrauchsgüterkauf kann der Unternehmer die Rückzahlung verweigern, bis er die Waren
zurückerhalten hat oder der Verbraucher den Nachweis erbracht hat, dass er die Waren abgesandt hat. Dies gilt
nicht, wenn der Unternehmer angeboten hat, die Waren abzuholen.

(5) Der Verbraucher trägt die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren, wenn der Unternehmer den
Verbraucher nach Artikel 246a § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen
Gesetzbuche von dieser Pflicht unterrichtet hat. Satz 1 gilt nicht, wenn der Unternehmer sich bereit erklärt hat,
diese Kosten zu tragen.

(6) Der Verbraucher ist nicht verpflichtet, die Waren zurückzusenden, wenn der Unternehmer angeboten hat, die
Waren abzuholen.
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(7) Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen, bei denen die Waren zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses zur Wohnung des Verbrauchers gebracht worden sind, ist der Unternehmer verpflichtet, die
Waren auf eigene Kosten abzuholen, wenn die Waren so beschaffen sind, dass sie nicht per Post zurückgesandt
werden können.

(8) Für die Rechtsfolgen des Widerrufs von Verträgen über die Bereitstellung digitaler Produkte gilt ferner § 327p
entsprechend.

§ 357a Wertersatz als Rechtsfolge des Widerrufs von außerhalb von Geschäftsräumen
geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen mit Ausnahme von Verträgen über
Finanzdienstleistungen

(1) Der Verbraucher hat Wertersatz für einen Wertverlust der Ware zu leisten, wenn
1.   der Wertverlust auf einen Umgang mit den Waren zurückzuführen ist, der zur Prüfung der Beschaffenheit,

der Eigenschaften und der Funktionsweise der Waren nicht notwendig war, und
 

2.   der Unternehmer den Verbraucher nach Artikel 246a § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche über dessen Widerrufsrecht unterrichtet hat.
 

(2) Der Verbraucher hat Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachten Dienstleistungen, für die der Vertrag die
Zahlung eines Preises vorsieht, oder die bis zum Widerruf erfolgte Lieferung von Wasser, Gas oder Strom in nicht
bestimmten Mengen oder nicht begrenztem Volumen oder von Fernwärme zu leisten, wenn
1.   der Verbraucher von dem Unternehmer ausdrücklich verlangt hat, dass mit der Leistung vor Ablauf der

Widerrufsfrist begonnen werden soll,
 

2.   bei einem außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrag der Verbraucher das Verlangen nach
Nummer 1 auf einem dauerhaften Datenträger übermittelt hat und
 

3.   der Unternehmer den Verbraucher nach Artikel 246a § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 3 des
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche ordnungsgemäß informiert hat.
 

Bei der Berechnung des Wertersatzes ist der vereinbarte Gesamtpreis zu Grunde zu legen. Ist der vereinbarte
Gesamtpreis unverhältnismäßig hoch, so ist der Wertersatz auf der Grundlage des Marktwerts der erbrachten
Leistung zu berechnen.

(3) Widerruft der Verbraucher einen Vertrag über die Bereitstellung von nicht auf einem körperlichen Datenträger
befindlichen digitalen Inhalten, so hat er keinen Wertersatz zu leisten.

§ 357b Rechtsfolgen des Widerrufs von Verträgen über Finanzdienstleistungen

(1) Die empfangenen Leistungen sind spätestens nach 30 Tagen zurückzugewähren.

(2) Im Falle des Widerrufs von außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen oder
Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen ist der Verbraucher zur Zahlung von Wertersatz für die vom
Unternehmer bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn er
1.   vor Abgabe seiner Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen worden ist und

 

2.   ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Unternehmer vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der
Dienstleistung beginnt.
 

Im Falle des Widerrufs von Verträgen über eine entgeltliche Finanzierungshilfe, die von der Ausnahme des § 506
Absatz 4 erfasst sind, gelten auch § 357 Absatz 5 bis 7 und § 357a Absatz 1 und 2 entsprechend. Ist Gegenstand
des Vertrags über die entgeltliche Finanzierungshilfe die Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträger
befindlichen digitalen Inhalten, hat der Verbraucher Wertersatz für die bis zum Widerruf gelieferten digitalen
Inhalte zu leisten, wenn er
1.   vor Abgabe seiner Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen worden ist und

 

2.   ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Unternehmer vor Ende der Widerrufsfrist mit der Lieferung der
digitalen Inhalte beginnt.
 

Ist im Vertrag eine Gegenleistung bestimmt, ist sie bei der Berechnung des Wertersatzes zu Grunde zu legen. Ist
der vereinbarte Gesamtpreis unverhältnismäßig hoch, ist der Wertersatz auf der Grundlage des Marktwerts der
erbrachten Leistung zu berechnen.
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(3) Im Falle des Widerrufs von Verbraucherdarlehensverträgen hat der Darlehensnehmer für den Zeitraum
zwischen der Auszahlung und der Rückzahlung des Darlehens den vereinbarten Sollzins zu entrichten. Bei einem
Immobiliar-Verbraucherdarlehen kann nachgewiesen werden, dass der Wert des Gebrauchsvorteils niedriger war
als der vereinbarte Sollzins. In diesem Fall ist nur der niedrigere Betrag geschuldet. Im Falle des Widerrufs von
Verträgen über eine entgeltliche Finanzierungshilfe, die nicht von der Ausnahme des § 506 Absatz 4 erfasst sind,
gilt auch Absatz 2 entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Unterrichtung über das Widerrufsrecht
die Pflichtangaben nach Artikel 247 § 12 Absatz 1 in Verbindung mit § 6 Absatz 2 des Einführungsgesetzes zum
Bürgerlichen Gesetzbuche, die das Widerrufsrecht betreffen, treten. Darüber hinaus hat der Darlehensnehmer
dem Darlehensgeber nur die Aufwendungen zu ersetzen, die der Darlehensgeber gegenüber öffentlichen Stellen
erbracht hat und nicht zurückverlangen kann.

§ 357c Rechtsfolgen des Widerrufs von Teilzeit-Wohnrechteverträgen, Verträgen über ein
langfristiges Urlaubsprodukt, Vermittlungsverträgen und Tauschsystemverträgen

(1) Der Verbraucher hat im Falle des Widerrufs keine Kosten zu tragen. Die Kosten des Vertrags, seiner
Durchführung und seiner Rückabwicklung hat der Unternehmer dem Verbraucher zu erstatten. Eine Vergütung
für geleistete Dienste sowie für die Überlassung von Wohngebäuden zur Nutzung ist ausgeschlossen.

(2) Der Verbraucher hat für einen Wertverlust der Unterkunft im Sinne des § 481 nur Wertersatz zu leisten,
soweit der Wertverlust auf einer nicht bestimmungsgemäßen Nutzung der Unterkunft beruht.

§ 357d Rechtsfolgen des Widerrufs von weder im Fernabsatz noch außerhalb von Geschäftsräumen
geschlossenen Ratenlieferungsverträgen

Für die Rückgewähr der empfangenen Leistungen gilt § 357 Absatz 1 bis 4 und 6 entsprechend. Der Verbraucher
trägt die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der empfangenen Sachen, es sei denn, der Unternehmer hat
sich bereit erklärt, diese Kosten zu tragen. § 357a Absatz 1 ist mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden,
dass an die Stelle der Unterrichtung nach Artikel 246a § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des Einführungsgesetzes
zum Bürgerlichen Gesetzbuche die Unterrichtung nach Artikel 246 Absatz 3 des Einführungsgesetzes zum
Bürgerlichen Gesetzbuche tritt.

§ 357e Rechtsfolgen des Widerrufs bei Verbraucherbauverträgen

Ist die Rückgewähr der bis zum Widerruf erbrachten Leistung ihrer Natur nach ausgeschlossen, schuldet der
Verbraucher dem Unternehmer Wertersatz. Bei der Berechnung des Wertersatzes ist die vereinbarte Vergütung
zugrunde zu legen. Ist die vereinbarte Vergütung unverhältnismäßig hoch, ist der Wertersatz auf der Grundlage
des Marktwertes der erbrachten Leistung zu berechnen.

§ 358 Mit dem widerrufenen Vertrag verbundener Vertrag

(1) Hat der Verbraucher seine auf den Abschluss eines Vertrags über die Lieferung einer Ware oder die
Erbringung einer anderen Leistung durch einen Unternehmer gerichtete Willenserklärung wirksam widerrufen,
so ist er auch an seine auf den Abschluss eines mit diesem Vertrag verbundenen Darlehensvertrags gerichtete
Willenserklärung nicht mehr gebunden.

(2) Hat der Verbraucher seine auf den Abschluss eines Darlehensvertrags gerichtete Willenserklärung auf Grund
des § 495 Absatz 1 oder des § 514 Absatz 2 Satz 1 wirksam widerrufen, so ist er auch nicht mehr an diejenige
Willenserklärung gebunden, die auf den Abschluss eines mit diesem Darlehensvertrag verbundenen Vertrags
über die Lieferung einer Ware oder die Erbringung einer anderen Leistung gerichtet ist.

(3) Ein Vertrag über die Lieferung einer Ware oder über die Erbringung einer anderen Leistung und ein
Darlehensvertrag nach den Absätzen 1 oder 2 sind verbunden, wenn das Darlehen ganz oder teilweise
der Finanzierung des anderen Vertrags dient und beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Eine
wirtschaftliche Einheit ist insbesondere anzunehmen, wenn der Unternehmer selbst die Gegenleistung des
Verbrauchers finanziert, oder im Falle der Finanzierung durch einen Dritten, wenn sich der Darlehensgeber bei
der Vorbereitung oder dem Abschluss des Darlehensvertrags der Mitwirkung des Unternehmers bedient. Bei
einem finanzierten Erwerb eines Grundstücks oder eines grundstücksgleichen Rechts ist eine wirtschaftliche
Einheit nur anzunehmen, wenn der Darlehensgeber selbst dem Verbraucher das Grundstück oder das
grundstücksgleiche Recht verschafft oder wenn er über die Zurverfügungstellung von Darlehen hinaus den
Erwerb des Grundstücks oder grundstücksgleichen Rechts durch Zusammenwirken mit dem Unternehmer
fördert, indem er sich dessen Veräußerungsinteressen ganz oder teilweise zu Eigen macht, bei der Planung,
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Werbung oder Durchführung des Projekts Funktionen des Veräußerers übernimmt oder den Veräußerer einseitig
begünstigt.

(4) Auf die Rückabwicklung des verbundenen Vertrags sind unabhängig von der Vertriebsform § 355 Absatz 3
und, je nach Art des verbundenen Vertrags, die §§ 357 bis 357c entsprechend anzuwenden. Ist der verbundene
Vertrag ein Vertrag über die Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträger befindlichen digitalen
Inhalten, hat der Verbraucher abweichend von § 357a Absatz 3 unter den Voraussetzungen des § 356 Absatz
5 Nummer 2 Wertersatz für die bis zum Widerruf gelieferten digitalen Inhalte zu leisten. Ist der verbundene
Vertrag ein im Fernabsatz oder außerhalb von Geschäftsräumen geschlossener Ratenlieferungsvertrag, sind
neben § 355 Absatz 3 auch die §§ 357 und 357a entsprechend anzuwenden; im Übrigen gelten für verbundene
Ratenlieferungsverträge § 355 Absatz 3 und § 357d entsprechend. Im Falle des Absatzes 1 sind jedoch Ansprüche
auf Zahlung von Zinsen und Kosten aus der Rückabwicklung des Darlehensvertrags gegen den Verbraucher
ausgeschlossen. Der Darlehensgeber tritt im Verhältnis zum Verbraucher hinsichtlich der Rechtsfolgen des
Widerrufs in die Rechte und Pflichten des Unternehmers aus dem verbundenen Vertrag ein, wenn das Darlehen
dem Unternehmer bei Wirksamwerden des Widerrufs bereits zugeflossen ist.

(5) Die Absätze 2 und 4 sind nicht anzuwenden auf Darlehensverträge, die der Finanzierung des Erwerbs von
Finanzinstrumenten dienen.

§ 359 Einwendungen bei verbundenen Verträgen

(1) Der Verbraucher kann die Rückzahlung des Darlehens verweigern, soweit Einwendungen aus dem
verbundenen Vertrag ihn gegenüber dem Unternehmer, mit dem er den verbundenen Vertrag geschlossen
hat, zur Verweigerung seiner Leistung berechtigen würden. Dies gilt nicht bei Einwendungen, die auf einer
Vertragsänderung beruhen, welche zwischen diesem Unternehmer und dem Verbraucher nach Abschluss des
Darlehensvertrags vereinbart wurde. Kann der Verbraucher Nacherfüllung verlangen, so kann er die Rückzahlung
des Darlehens erst verweigern, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf Darlehensverträge, die der Finanzierung des Erwerbs von
Finanzinstrumenten dienen, oder wenn das finanzierte Entgelt weniger als 200 Euro beträgt.

§ 360 Zusammenhängende Verträge

(1) Hat der Verbraucher seine auf den Abschluss eines Vertrags gerichtete Willenserklärung wirksam widerrufen
und liegen die Voraussetzungen für einen verbundenen Vertrag nicht vor, so ist er auch an seine auf den
Abschluss eines damit zusammenhängenden Vertrags gerichtete Willenserklärung nicht mehr gebunden.
Auf die Rückabwicklung des zusammenhängenden Vertrags ist § 358 Absatz 4 Satz 1 bis 3 entsprechend
anzuwenden. Widerruft der Verbraucher einen Teilzeit-Wohnrechtevertrag oder einen Vertrag über ein
langfristiges Urlaubsprodukt, hat er auch für den zusammenhängenden Vertrag keine Kosten zu tragen; § 357c
Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(2) Ein zusammenhängender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist
und eine Leistung betrifft, die von dem Unternehmer des widerrufenen Vertrags oder einem Dritten auf der
Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Unternehmer des widerrufenen Vertrags erbracht
wird. Ein Darlehensvertrag ist auch dann ein zusammenhängender Vertrag, wenn das Darlehen, das ein
Unternehmer einem Verbraucher gewährt, ausschließlich der Finanzierung des widerrufenen Vertrags dient und
die Leistung des Unternehmers aus dem widerrufenen Vertrag in dem Darlehensvertrag genau angegeben ist.

§ 361 Weitere Ansprüche, abweichende Vereinbarungen und Beweislast

(1) Über die Vorschriften dieses Untertitels hinaus bestehen keine weiteren Ansprüche gegen den Verbraucher
infolge des Widerrufs.

(2) Von den Vorschriften dieses Untertitels darf, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, nicht zum Nachteil des
Verbrauchers abgewichen werden. Die Vorschriften dieses Untertitels finden, soweit nichts anderes bestimmt ist,
auch Anwendung, wenn sie durch anderweitige Gestaltungen umgangen werden.

(3) Ist der Beginn der Widerrufsfrist streitig, so trifft die Beweislast den Unternehmer.

Abschnitt 4
Erlöschen der Schuldverhältnisse

Titel 1
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Erfüllung
§ 362 Erlöschen durch Leistung

(1) Das Schuldverhältnis erlischt, wenn die geschuldete Leistung an den Gläubiger bewirkt wird.

(2) Wird an einen Dritten zum Zwecke der Erfüllung geleistet, so finden die Vorschriften des § 185 Anwendung.

§ 363 Beweislast bei Annahme als Erfüllung

Hat der Gläubiger eine ihm als Erfüllung angebotene Leistung als Erfüllung angenommen, so trifft ihn die
Beweislast, wenn er die Leistung deshalb nicht als Erfüllung gelten lassen will, weil sie eine andere als die
geschuldete Leistung oder weil sie unvollständig gewesen sei.

§ 364 Annahme an Erfüllungs statt

(1) Das Schuldverhältnis erlischt, wenn der Gläubiger eine andere als die geschuldete Leistung an Erfüllungs
statt annimmt.

(2) Übernimmt der Schuldner zum Zwecke der Befriedigung des Gläubigers diesem gegenüber eine neue
Verbindlichkeit, so ist im Zweifel nicht anzunehmen, dass er die Verbindlichkeit an Erfüllungs statt übernimmt.

§ 365 Gewährleistung bei Hingabe an Erfüllungs statt

Wird eine Sache, eine Forderung gegen einen Dritten oder ein anderes Recht an Erfüllungs statt gegeben, so
hat der Schuldner wegen eines Mangels im Recht oder wegen eines Mangels der Sache in gleicher Weise wie ein
Verkäufer Gewähr zu leisten.

§ 366 Anrechnung der Leistung auf mehrere Forderungen

(1) Ist der Schuldner dem Gläubiger aus mehreren Schuldverhältnissen zu gleichartigen Leistungen verpflichtet
und reicht das von ihm Geleistete nicht zur Tilgung sämtlicher Schulden aus, so wird diejenige Schuld getilgt,
welche er bei der Leistung bestimmt.

(2) Trifft der Schuldner keine Bestimmung, so wird zunächst die fällige Schuld, unter mehreren fälligen Schulden
diejenige, welche dem Gläubiger geringere Sicherheit bietet, unter mehreren gleich sicheren die dem Schuldner
lästigere, unter mehreren gleich lästigen die ältere Schuld und bei gleichem Alter jede Schuld verhältnismäßig
getilgt.

§ 367 Anrechnung auf Zinsen und Kosten

(1) Hat der Schuldner außer der Hauptleistung Zinsen und Kosten zu entrichten, so wird eine zur Tilgung der
ganzen Schuld nicht ausreichende Leistung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die
Hauptleistung angerechnet.

(2) Bestimmt der Schuldner eine andere Anrechnung, so kann der Gläubiger die Annahme der Leistung ablehnen.

§ 368 Quittung

Der Gläubiger hat gegen Empfang der Leistung auf Verlangen ein schriftliches Empfangsbekenntnis (Quittung)
zu erteilen. Hat der Schuldner ein rechtliches Interesse, dass die Quittung in anderer Form erteilt wird, so kann er
die Erteilung in dieser Form verlangen.

§ 369 Kosten der Quittung

(1) Die Kosten der Quittung hat der Schuldner zu tragen und vorzuschießen, sofern nicht aus dem zwischen ihm
und dem Gläubiger bestehenden Rechtsverhältnis sich ein anderes ergibt.

(2) Treten infolge einer Übertragung der Forderung oder im Wege der Erbfolge an die Stelle des ursprünglichen
Gläubigers mehrere Gläubiger, so fallen die Mehrkosten den Gläubigern zur Last.

§ 370 Leistung an den Überbringer der Quittung

Der Überbringer einer Quittung gilt als ermächtigt, die Leistung zu empfangen, sofern nicht die dem Leistenden
bekannten Umstände der Annahme einer solchen Ermächtigung entgegenstehen.
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§ 371 Rückgabe des Schuldscheins

Ist über die Forderung ein Schuldschein ausgestellt worden, so kann der Schuldner neben der Quittung Rückgabe
des Schuldscheins verlangen. Behauptet der Gläubiger, zur Rückgabe außerstande zu sein, so kann der
Schuldner das öffentlich beglaubigte Anerkenntnis verlangen, dass die Schuld erloschen sei.

Titel 2
Hinterlegung
§ 372 Voraussetzungen

Geld, Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie Kostbarkeiten kann der Schuldner bei einer dazu bestimmten
öffentlichen Stelle für den Gläubiger hinterlegen, wenn der Gläubiger im Verzug der Annahme ist. Das Gleiche
gilt, wenn der Schuldner aus einem anderen in der Person des Gläubigers liegenden Grund oder infolge einer
nicht auf Fahrlässigkeit beruhenden Ungewissheit über die Person des Gläubigers seine Verbindlichkeit nicht
oder nicht mit Sicherheit erfüllen kann.

§ 373 Zug-um-Zug-Leistung

Ist der Schuldner nur gegen eine Leistung des Gläubigers zu leisten verpflichtet, so kann er das Recht des
Gläubigers zum Empfang der hinterlegten Sache von der Bewirkung der Gegenleistung abhängig machen.

§ 374 Hinterlegungsort; Anzeigepflicht

(1) Die Hinterlegung hat bei der Hinterlegungsstelle des Leistungsorts zu erfolgen; hinterlegt der Schuldner bei
einer anderen Stelle, so hat er dem Gläubiger den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.

(2) Der Schuldner hat dem Gläubiger die Hinterlegung unverzüglich anzuzeigen; im Falle der Unterlassung ist er
zum Schadensersatz verpflichtet. Die Anzeige darf unterbleiben, wenn sie untunlich ist.

§ 375 Rückwirkung bei Postübersendung

Ist die hinterlegte Sache der Hinterlegungsstelle durch die Post übersendet worden, so wirkt die Hinterlegung auf
die Zeit der Aufgabe der Sache zur Post zurück.

§ 376 Rücknahmerecht

(1) Der Schuldner hat das Recht, die hinterlegte Sache zurückzunehmen.

(2) Die Rücknahme ist ausgeschlossen:
1.   wenn der Schuldner der Hinterlegungsstelle erklärt, dass er auf das Recht zur Rücknahme verzichte,

 

2.   wenn der Gläubiger der Hinterlegungsstelle die Annahme erklärt,
 

3.   wenn der Hinterlegungsstelle ein zwischen dem Gläubiger und dem Schuldner ergangenes rechtskräftiges
Urteil vorgelegt wird, das die Hinterlegung für rechtmäßig erklärt.
 

§ 377 Unpfändbarkeit des Rücknahmerechts

(1) Das Recht zur Rücknahme ist der Pfändung nicht unterworfen.

(2) Wird über das Vermögen des Schuldners das Insolvenzverfahren eröffnet, so kann während des
Insolvenzverfahrens das Recht zur Rücknahme auch nicht von dem Schuldner ausgeübt werden.

§ 378 Wirkung der Hinterlegung bei ausgeschlossener Rücknahme

Ist die Rücknahme der hinterlegten Sache ausgeschlossen, so wird der Schuldner durch die Hinterlegung von
seiner Verbindlichkeit in gleicher Weise befreit, wie wenn er zur Zeit der Hinterlegung an den Gläubiger geleistet
hätte.

§ 379 Wirkung der Hinterlegung bei nicht ausgeschlossener Rücknahme

(1) Ist die Rücknahme der hinterlegten Sache nicht ausgeschlossen, so kann der Schuldner den Gläubiger auf die
hinterlegte Sache verweisen.
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(2) Solange die Sache hinterlegt ist, trägt der Gläubiger die Gefahr und ist der Schuldner nicht verpflichtet,
Zinsen zu zahlen oder Ersatz für nicht gezogene Nutzungen zu leisten.

(3) Nimmt der Schuldner die hinterlegte Sache zurück, so gilt die Hinterlegung als nicht erfolgt.

§ 380 Nachweis der Empfangsberechtigung

Soweit nach den für die Hinterlegungsstelle geltenden Bestimmungen zum Nachweis der Empfangsberechtigung
des Gläubigers eine diese Berechtigung anerkennende Erklärung des Schuldners erforderlich oder genügend ist,
kann der Gläubiger von dem Schuldner die Abgabe der Erklärung unter denselben Voraussetzungen verlangen,
unter denen er die Leistung zu fordern berechtigt sein würde, wenn die Hinterlegung nicht erfolgt wäre.

§ 381 Kosten der Hinterlegung

Die Kosten der Hinterlegung fallen dem Gläubiger zur Last, sofern nicht der Schuldner die hinterlegte Sache
zurücknimmt.

§ 382 Erlöschen des Gläubigerrechts

Das Recht des Gläubigers auf den hinterlegten Betrag erlischt mit dem Ablauf von 30 Jahren nach dem Empfang
der Anzeige von der Hinterlegung, wenn nicht der Gläubiger sich vorher bei der Hinterlegungsstelle meldet; der
Schuldner ist zur Rücknahme berechtigt, auch wenn er auf das Recht zur Rücknahme verzichtet hat.

§ 383 Versteigerung hinterlegungsunfähiger Sachen

(1) Ist die geschuldete bewegliche Sache zur Hinterlegung nicht geeignet, so kann der Schuldner sie im
Falle des Verzugs des Gläubigers am Leistungsort versteigern lassen und den Erlös hinterlegen. Das Gleiche
gilt in den Fällen des § 372 Satz 2, wenn der Verderb der Sache zu besorgen oder die Aufbewahrung mit
unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist.

(2) Ist von der Versteigerung am Leistungsort ein angemessener Erfolg nicht zu erwarten, so ist die Sache an
einem geeigneten anderen Orte zu versteigern.

(3) Die Versteigerung hat durch einen für den Versteigerungsort bestellten Gerichtsvollzieher oder zu
Versteigerungen befugten anderen Beamten oder öffentlich angestellten Versteigerer öffentlich zu erfolgen
(öffentliche Versteigerung). Zeit und Ort der Versteigerung sind unter allgemeiner Bezeichnung der Sache
öffentlich bekannt zu machen.

(4) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 3 gelten nicht für eingetragene Schiffe und Schiffsbauwerke.

§ 384 Androhung der Versteigerung

(1) Die Versteigerung ist erst zulässig, nachdem sie dem Gläubiger angedroht worden ist; die Androhung
darf unterbleiben, wenn die Sache dem Verderb ausgesetzt und mit dem Aufschub der Versteigerung Gefahr
verbunden ist.

(2) Der Schuldner hat den Gläubiger von der Versteigerung unverzüglich zu benachrichtigen; im Falle der
Unterlassung ist er zum Schadensersatz verpflichtet.

(3) Die Androhung und die Benachrichtigung dürfen unterbleiben, wenn sie untunlich sind.

§ 385 Freihändiger Verkauf

Hat die Sache einen Börsen- oder Marktpreis, so kann der Schuldner den Verkauf aus freier Hand durch einen zu
solchen Verkäufen öffentlich ermächtigten Handelsmakler oder durch eine zur öffentlichen Versteigerung befugte
Person zum laufenden Preis bewirken.

§ 386 Kosten der Versteigerung

Die Kosten der Versteigerung oder des nach § 385 erfolgten Verkaufs fallen dem Gläubiger zur Last, sofern nicht
der Schuldner den hinterlegten Erlös zurücknimmt.

Titel 3
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Aufrechnung
§ 387 Voraussetzungen

Schulden zwei Personen einander Leistungen, die ihrem Gegenstand nach gleichartig sind, so kann jeder Teil
seine Forderung gegen die Forderung des anderen Teils aufrechnen, sobald er die ihm gebührende Leistung
fordern und die ihm obliegende Leistung bewirken kann.

§ 388 Erklärung der Aufrechnung

Die Aufrechnung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem anderen Teil. Die Erklärung ist unwirksam, wenn sie
unter einer Bedingung oder einer Zeitbestimmung abgegeben wird.

§ 389 Wirkung der Aufrechnung

Die Aufrechnung bewirkt, dass die Forderungen, soweit sie sich decken, als in dem Zeitpunkt erloschen gelten, in
welchem sie zur Aufrechnung geeignet einander gegenübergetreten sind.

§ 390 Keine Aufrechnung mit einredebehafteter Forderung

Eine Forderung, der eine Einrede entgegensteht, kann nicht aufgerechnet werden.

§ 391 Aufrechnung bei Verschiedenheit der Leistungsorte

(1) Die Aufrechnung wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass für die Forderungen verschiedene Leistungs-
oder Ablieferungsorte bestehen. Der aufrechnende Teil hat jedoch den Schaden zu ersetzen, den der andere
Teil dadurch erleidet, dass er infolge der Aufrechnung die Leistung nicht an dem bestimmten Orte erhält oder
bewirken kann.

(2) Ist vereinbart, dass die Leistung zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Orte erfolgen soll, so
ist im Zweifel anzunehmen, dass die Aufrechnung einer Forderung, für die ein anderer Leistungsort besteht,
ausgeschlossen sein soll.

§ 392 Aufrechnung gegen beschlagnahmte Forderung

Durch die Beschlagnahme einer Forderung wird die Aufrechnung einer dem Schuldner gegen den Gläubiger
zustehenden Forderung nur dann ausgeschlossen, wenn der Schuldner seine Forderung nach der Beschlagnahme
erworben hat oder wenn seine Forderung erst nach der Beschlagnahme und später als die in Beschlag
genommene Forderung fällig geworden ist.

§ 393 Keine Aufrechnung gegen Forderung aus unerlaubter Handlung

Gegen eine Forderung aus einer vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung ist die Aufrechnung nicht
zulässig.

§ 394 Keine Aufrechnung gegen unpfändbare Forderung

Soweit eine Forderung der Pfändung nicht unterworfen ist, findet die Aufrechnung gegen die Forderung nicht
statt. Gegen die aus Kranken-, Hilfs- oder Sterbekassen, insbesondere aus Knappschaftskassen und Kassen der
Knappschaftsvereine, zu beziehenden Hebungen können jedoch geschuldete Beiträge aufgerechnet werden.

§ 395 Aufrechnung gegen Forderungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften

Gegen eine Forderung des Bundes oder eines Landes sowie gegen eine Forderung einer Gemeinde oder eines
anderen Kommunalverbands ist die Aufrechnung nur zulässig, wenn die Leistung an dieselbe Kasse zu erfolgen
hat, aus der die Forderung des Aufrechnenden zu berichtigen ist.

§ 396 Mehrheit von Forderungen

(1) Hat der eine oder der andere Teil mehrere zur Aufrechnung geeignete Forderungen, so kann der
aufrechnende Teil die Forderungen bestimmen, die gegeneinander aufgerechnet werden sollen. Wird die
Aufrechnung ohne eine solche Bestimmung erklärt oder widerspricht der andere Teil unverzüglich, so findet die
Vorschrift des § 366 Abs. 2 entsprechende Anwendung.
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(2) Schuldet der aufrechnende Teil dem anderen Teil außer der Hauptleistung Zinsen und Kosten, so findet die
Vorschrift des § 367 entsprechende Anwendung.

Titel 4
Erlass
§ 397 Erlassvertrag, negatives Schuldanerkenntnis

(1) Das Schuldverhältnis erlischt, wenn der Gläubiger dem Schuldner durch Vertrag die Schuld erlässt.

(2) Das Gleiche gilt, wenn der Gläubiger durch Vertrag mit dem Schuldner anerkennt, dass das Schuldverhältnis
nicht bestehe.

Abschnitt 5
Übertragung einer Forderung
§ 398 Abtretung

Eine Forderung kann von dem Gläubiger durch Vertrag mit einem anderen auf diesen übertragen werden
(Abtretung). Mit dem Abschluss des Vertrags tritt der neue Gläubiger an die Stelle des bisherigen Gläubigers.

§ 399 Ausschluss der Abtretung bei Inhaltsänderung oder Vereinbarung

Eine Forderung kann nicht abgetreten werden, wenn die Leistung an einen anderen als den ursprünglichen
Gläubiger nicht ohne Veränderung ihres Inhalts erfolgen kann oder wenn die Abtretung durch Vereinbarung mit
dem Schuldner ausgeschlossen ist.

§ 400 Ausschluss bei unpfändbaren Forderungen

Eine Forderung kann nicht abgetreten werden, soweit sie der Pfändung nicht unterworfen ist.

§ 401 Übergang der Neben- und Vorzugsrechte

(1) Mit der abgetretenen Forderung gehen die Hypotheken, Schiffshypotheken oder Pfandrechte, die für sie
bestehen, sowie die Rechte aus einer für sie bestellten Bürgschaft auf den neuen Gläubiger über.

(2) Ein mit der Forderung für den Fall der Zwangsvollstreckung oder des Insolvenzverfahrens verbundenes
Vorzugsrecht kann auch der neue Gläubiger geltend machen.

§ 402 Auskunftspflicht; Urkundenauslieferung

Der bisherige Gläubiger ist verpflichtet, dem neuen Gläubiger die zur Geltendmachung der Forderung nötige
Auskunft zu erteilen und ihm die zum Beweis der Forderung dienenden Urkunden, soweit sie sich in seinem
Besitz befinden, auszuliefern.

§ 403 Pflicht zur Beurkundung

Der bisherige Gläubiger hat dem neuen Gläubiger auf Verlangen eine öffentlich beglaubigte Urkunde über die
Abtretung auszustellen. Die Kosten hat der neue Gläubiger zu tragen und vorzuschießen.

§ 404 Einwendungen des Schuldners

Der Schuldner kann dem neuen Gläubiger die Einwendungen entgegensetzen, die zur Zeit der Abtretung der
Forderung gegen den bisherigen Gläubiger begründet waren.

§ 405 Abtretung unter Urkundenvorlegung

Hat der Schuldner eine Urkunde über die Schuld ausgestellt, so kann er sich, wenn die Forderung unter
Vorlegung der Urkunde abgetreten wird, dem neuen Gläubiger gegenüber nicht darauf berufen, dass die
Eingehung oder Anerkennung des Schuldverhältnisses nur zum Schein erfolgt oder dass die Abtretung durch
Vereinbarung mit dem ursprünglichen Gläubiger ausgeschlossen sei, es sei denn, dass der neue Gläubiger bei
der Abtretung den Sachverhalt kannte oder kennen musste.
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§ 406 Aufrechnung gegenüber dem neuen Gläubiger

Der Schuldner kann eine ihm gegen den bisherigen Gläubiger zustehende Forderung auch dem neuen Gläubiger
gegenüber aufrechnen, es sei denn, dass er bei dem Erwerb der Forderung von der Abtretung Kenntnis hatte
oder dass die Forderung erst nach der Erlangung der Kenntnis und später als die abgetretene Forderung fällig
geworden ist.

§ 407 Rechtshandlungen gegenüber dem bisherigen Gläubiger

(1) Der neue Gläubiger muss eine Leistung, die der Schuldner nach der Abtretung an den bisherigen Gläubiger
bewirkt, sowie jedes Rechtsgeschäft, das nach der Abtretung zwischen dem Schuldner und dem bisherigen
Gläubiger in Ansehung der Forderung vorgenommen wird, gegen sich gelten lassen, es sei denn, dass der
Schuldner die Abtretung bei der Leistung oder der Vornahme des Rechtsgeschäfts kennt.

(2) Ist in einem nach der Abtretung zwischen dem Schuldner und dem bisherigen Gläubiger anhängig
gewordenen Rechtsstreit ein rechtskräftiges Urteil über die Forderung ergangen, so muss der neue Gläubiger
das Urteil gegen sich gelten lassen, es sei denn, dass der Schuldner die Abtretung bei dem Eintritt der
Rechtshängigkeit gekannt hat.

§ 408 Mehrfache Abtretung

(1) Wird eine abgetretene Forderung von dem bisherigen Gläubiger nochmals an einen Dritten abgetreten,
so finden, wenn der Schuldner an den Dritten leistet oder wenn zwischen dem Schuldner und dem Dritten ein
Rechtsgeschäft vorgenommen oder ein Rechtsstreit anhängig wird, zugunsten des Schuldners die Vorschriften
des § 407 dem früheren Erwerber gegenüber entsprechende Anwendung.

(2) Das Gleiche gilt, wenn die bereits abgetretene Forderung durch gerichtlichen Beschluss einem Dritten
überwiesen wird oder wenn der bisherige Gläubiger dem Dritten gegenüber anerkennt, dass die bereits
abgetretene Forderung kraft Gesetzes auf den Dritten übergegangen sei.

§ 409 Abtretungsanzeige

(1) Zeigt der Gläubiger dem Schuldner an, dass er die Forderung abgetreten habe, so muss er dem Schuldner
gegenüber die angezeigte Abtretung gegen sich gelten lassen, auch wenn sie nicht erfolgt oder nicht wirksam
ist. Der Anzeige steht es gleich, wenn der Gläubiger eine Urkunde über die Abtretung dem in der Urkunde
bezeichneten neuen Gläubiger ausgestellt hat und dieser sie dem Schuldner vorlegt.

(2) Die Anzeige kann nur mit Zustimmung desjenigen zurückgenommen werden, welcher als der neue Gläubiger
bezeichnet worden ist.

§ 410 Aushändigung der Abtretungsurkunde

(1) Der Schuldner ist dem neuen Gläubiger gegenüber zur Leistung nur gegen Aushändigung einer von dem
bisherigen Gläubiger über die Abtretung ausgestellten Urkunde verpflichtet. Eine Kündigung oder eine Mahnung
des neuen Gläubigers ist unwirksam, wenn sie ohne Vorlegung einer solchen Urkunde erfolgt und der Schuldner
sie aus diesem Grunde unverzüglich zurückweist.

(2) Diese Vorschriften finden keine Anwendung, wenn der bisherige Gläubiger dem Schuldner die Abtretung
schriftlich angezeigt hat.

§ 411 Gehaltsabtretung

Tritt eine Militärperson, ein Beamter, ein Geistlicher oder ein Lehrer an einer öffentlichen Unterrichtsanstalt den
übertragbaren Teil des Diensteinkommens, des Wartegelds oder des Ruhegehalts ab, so ist die auszahlende
Kasse durch Aushändigung einer von dem bisherigen Gläubiger ausgestellten, öffentlich oder amtlich
beglaubigten Urkunde von der Abtretung zu benachrichtigen. Bis zur Benachrichtigung gilt die Abtretung als der
Kasse nicht bekannt.

§ 412 Gesetzlicher Forderungsübergang

Auf die Übertragung einer Forderung kraft Gesetzes finden die Vorschriften der §§ 399 bis 404, 406 bis 410
entsprechende Anwendung.
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§ 413 Übertragung anderer Rechte

Die Vorschriften über die Übertragung von Forderungen finden auf die Übertragung anderer Rechte
entsprechende Anwendung, soweit nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt.

Abschnitt 6
Schuldübernahme
§ 414 Vertrag zwischen Gläubiger und Übernehmer

Eine Schuld kann von einem Dritten durch Vertrag mit dem Gläubiger in der Weise übernommen werden, dass
der Dritte an die Stelle des bisherigen Schuldners tritt.

§ 415 Vertrag zwischen Schuldner und Übernehmer

(1) Wird die Schuldübernahme von dem Dritten mit dem Schuldner vereinbart, so hängt ihre Wirksamkeit von der
Genehmigung des Gläubigers ab. Die Genehmigung kann erst erfolgen, wenn der Schuldner oder der Dritte dem
Gläubiger die Schuldübernahme mitgeteilt hat. Bis zur Genehmigung können die Parteien den Vertrag ändern
oder aufheben.

(2) Wird die Genehmigung verweigert, so gilt die Schuldübernahme als nicht erfolgt. Fordert der Schuldner oder
der Dritte den Gläubiger unter Bestimmung einer Frist zur Erklärung über die Genehmigung auf, so kann die
Genehmigung nur bis zum Ablauf der Frist erklärt werden; wird sie nicht erklärt, so gilt sie als verweigert.

(3) Solange nicht der Gläubiger die Genehmigung erteilt hat, ist im Zweifel der Übernehmer dem Schuldner
gegenüber verpflichtet, den Gläubiger rechtzeitig zu befriedigen. Das Gleiche gilt, wenn der Gläubiger die
Genehmigung verweigert.

§ 416 Übernahme einer Hypothekenschuld

(1) Übernimmt der Erwerber eines Grundstücks durch Vertrag mit dem Veräußerer eine Schuld des Veräußerers,
für die eine Hypothek an dem Grundstück besteht, so kann der Gläubiger die Schuldübernahme nur genehmigen,
wenn der Veräußerer sie ihm mitteilt. Sind seit dem Empfang der Mitteilung sechs Monate verstrichen, so gilt
die Genehmigung als erteilt, wenn nicht der Gläubiger sie dem Veräußerer gegenüber vorher verweigert hat; die
Vorschrift des § 415 Abs. 2 Satz 2 findet keine Anwendung.

(2) Die Mitteilung des Veräußerers kann erst erfolgen, wenn der Erwerber als Eigentümer im Grundbuch
eingetragen ist. Sie muss schriftlich geschehen und den Hinweis enthalten, dass der Übernehmer an die Stelle
des bisherigen Schuldners tritt, wenn nicht der Gläubiger die Verweigerung innerhalb der sechs Monate erklärt.

(3) Der Veräußerer hat auf Verlangen des Erwerbers dem Gläubiger die Schuldübernahme mitzuteilen. Sobald die
Erteilung oder Verweigerung der Genehmigung feststeht, hat der Veräußerer den Erwerber zu benachrichtigen.

§ 417 Einwendungen des Übernehmers

(1) Der Übernehmer kann dem Gläubiger die Einwendungen entgegensetzen, welche sich aus dem
Rechtsverhältnis zwischen dem Gläubiger und dem bisherigen Schuldner ergeben. Eine dem bisherigen
Schuldner zustehende Forderung kann er nicht aufrechnen.

(2) Aus dem der Schuldübernahme zugrunde liegenden Rechtsverhältnis zwischen dem Übernehmer und dem
bisherigen Schuldner kann der Übernehmer dem Gläubiger gegenüber Einwendungen nicht herleiten.

§ 418 Erlöschen von Sicherungs- und Vorzugsrechten

(1) Infolge der Schuldübernahme erlöschen die für die Forderung bestellten Bürgschaften und Pfandrechte.
Besteht für die Forderung eine Hypothek oder eine Schiffshypothek, so tritt das Gleiche ein, wie wenn der
Gläubiger auf die Hypothek oder die Schiffshypothek verzichtet. Diese Vorschriften finden keine Anwendung,
wenn der Bürge oder derjenige, welchem der verhaftete Gegenstand zur Zeit der Schuldübernahme gehört, in
diese einwilligt.

(2) Ein mit der Forderung für den Fall des Insolvenzverfahrens verbundenes Vorzugsrecht kann nicht im
Insolvenzverfahren über das Vermögen des Übernehmers geltend gemacht werden.
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§ 419  

(weggefallen)

Abschnitt 7
Mehrheit von Schuldnern und Gläubigern
§ 420 Teilbare Leistung

Schulden mehrere eine teilbare Leistung oder haben mehrere eine teilbare Leistung zu fordern, so ist im
Zweifel jeder Schuldner nur zu einem gleichen Anteil verpflichtet, jeder Gläubiger nur zu einem gleichen Anteil
berechtigt.

§ 421 Gesamtschuldner

Schulden mehrere eine Leistung in der Weise, dass jeder die ganze Leistung zu bewirken verpflichtet, der
Gläubiger aber die Leistung nur einmal zu fordern berechtigt ist (Gesamtschuldner), so kann der Gläubiger die
Leistung nach seinem Belieben von jedem der Schuldner ganz oder zu einem Teil fordern. Bis zur Bewirkung der
ganzen Leistung bleiben sämtliche Schuldner verpflichtet.

§ 422 Wirkung der Erfüllung

(1) Die Erfüllung durch einen Gesamtschuldner wirkt auch für die übrigen Schuldner. Das Gleiche gilt von der
Leistung an Erfüllungs statt, der Hinterlegung und der Aufrechnung.

(2) Eine Forderung, die einem Gesamtschuldner zusteht, kann nicht von den übrigen Schuldnern aufgerechnet
werden.

§ 423 Wirkung des Erlasses

Ein zwischen dem Gläubiger und einem Gesamtschuldner vereinbarter Erlass wirkt auch für die übrigen
Schuldner, wenn die Vertragschließenden das ganze Schuldverhältnis aufheben wollten.

§ 424 Wirkung des Gläubigerverzugs

Der Verzug des Gläubigers gegenüber einem Gesamtschuldner wirkt auch für die übrigen Schuldner.

§ 425 Wirkung anderer Tatsachen

(1) Andere als die in den §§ 422 bis 424 bezeichneten Tatsachen wirken, soweit sich nicht aus dem
Schuldverhältnis ein anderes ergibt, nur für und gegen den Gesamtschuldner, in dessen Person sie eintreten.

(2) Dies gilt insbesondere von der Kündigung, dem Verzug, dem Verschulden, von der Unmöglichkeit der
Leistung in der Person eines Gesamtschuldners, von der Verjährung, deren Neubeginn, Hemmung und
Ablaufhemmung, von der Vereinigung der Forderung mit der Schuld und von dem rechtskräftigen Urteil.

§ 426 Ausgleichungspflicht, Forderungsübergang

(1) Die Gesamtschuldner sind im Verhältnis zueinander zu gleichen Anteilen verpflichtet, soweit nicht ein anderes
bestimmt ist. Kann von einem Gesamtschuldner der auf ihn entfallende Beitrag nicht erlangt werden, so ist der
Ausfall von den übrigen zur Ausgleichung verpflichteten Schuldnern zu tragen.

(2) Soweit ein Gesamtschuldner den Gläubiger befriedigt und von den übrigen Schuldnern Ausgleichung
verlangen kann, geht die Forderung des Gläubigers gegen die übrigen Schuldner auf ihn über. Der Übergang
kann nicht zum Nachteil des Gläubigers geltend gemacht werden.

§ 427 Gemeinschaftliche vertragliche Verpflichtung

Verpflichten sich mehrere durch Vertrag gemeinschaftlich zu einer teilbaren Leistung, so haften sie im Zweifel als
Gesamtschuldner.

§ 428 Gesamtgläubiger
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Sind mehrere eine Leistung in der Weise zu fordern berechtigt, dass jeder die ganze Leistung fordern kann, der
Schuldner aber die Leistung nur einmal zu bewirken verpflichtet ist (Gesamtgläubiger), so kann der Schuldner
nach seinem Belieben an jeden der Gläubiger leisten. Dies gilt auch dann, wenn einer der Gläubiger bereits Klage
auf die Leistung erhoben hat.

§ 429 Wirkung von Veränderungen

(1) Der Verzug eines Gesamtgläubigers wirkt auch gegen die übrigen Gläubiger.

(2) Vereinigen sich Forderung und Schuld in der Person eines Gesamtgläubigers, so erlöschen die Rechte der
übrigen Gläubiger gegen den Schuldner.

(3) Im Übrigen finden die Vorschriften der §§ 422, 423, 425 entsprechende Anwendung. Insbesondere bleiben,
wenn ein Gesamtgläubiger seine Forderung auf einen anderen überträgt, die Rechte der übrigen Gläubiger
unberührt.

§ 430 Ausgleichungspflicht der Gesamtgläubiger

Die Gesamtgläubiger sind im Verhältnis zueinander zu gleichen Anteilen berechtigt, soweit nicht ein anderes
bestimmt ist.

§ 431 Mehrere Schuldner einer unteilbaren Leistung

Schulden mehrere eine unteilbare Leistung, so haften sie als Gesamtschuldner.

§ 432 Mehrere Gläubiger einer unteilbaren Leistung

(1) Haben mehrere eine unteilbare Leistung zu fordern, so kann, sofern sie nicht Gesamtgläubiger sind, der
Schuldner nur an alle gemeinschaftlich leisten und jeder Gläubiger nur die Leistung an alle fordern. Jeder
Gläubiger kann verlangen, dass der Schuldner die geschuldete Sache für alle Gläubiger hinterlegt oder, wenn sie
sich nicht zur Hinterlegung eignet, an einen gerichtlich zu bestellenden Verwahrer abliefert.

(2) Im Übrigen wirkt eine Tatsache, die nur in der Person eines der Gläubiger eintritt, nicht für und gegen die
übrigen Gläubiger.

Abschnitt 8
Einzelne Schuldverhältnisse

Titel 1
Kauf, Tausch
*)

 

*)    Amtlicher Hinweis:
Dieser Titel dient der Umsetzung der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für
Verbrauchsgüter (ABl. EG Nr. L 171 S. 12).
 

Untertitel 1
Allgemeine Vorschriften
§ 433 Vertragstypische Pflichten beim Kaufvertrag

(1) Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache verpflichtet, dem Käufer die Sache zu übergeben
und das Eigentum an der Sache zu verschaffen. Der Verkäufer hat dem Käufer die Sache frei von Sach- und
Rechtsmängeln zu verschaffen.

(2) Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen und die gekaufte Sache
abzunehmen.

§ 434 Sachmangel
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(1) Die Sache ist frei von Sachmängeln, wenn sie bei Gefahrübergang den subjektiven Anforderungen, den
objektiven Anforderungen und den Montageanforderungen dieser Vorschrift entspricht.

(2) Die Sache entspricht den subjektiven Anforderungen, wenn sie
1.   die vereinbarte Beschaffenheit hat,

 

2.   sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet und
 

3.   mit dem vereinbarten Zubehör und den vereinbarten Anleitungen, einschließlich Montage- und
Installationsanleitungen, übergeben wird.
 

Zu der Beschaffenheit nach Satz 1 Nummer 1 gehören Art, Menge, Qualität, Funktionalität, Kompatibilität,
Interoperabilität und sonstige Merkmale der Sache, für die die Parteien Anforderungen vereinbart haben.

(3) Soweit nicht wirksam etwas anderes vereinbart wurde, entspricht die Sache den objektiven Anforderungen,
wenn sie
1.   sich für die gewöhnliche Verwendung eignet,

 

2.   eine Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen derselben Art üblich ist und die der Käufer erwarten kann
unter Berücksichtigung
a)   der Art der Sache und

 

b)   der öffentlichen Äußerungen, die von dem Verkäufer oder einem anderen Glied der Vertragskette oder
in deren Auftrag, insbesondere in der Werbung oder auf dem Etikett, abgegeben wurden,
 

 

3.   der Beschaffenheit einer Probe oder eines Musters entspricht, die oder das der Verkäufer dem Käufer vor
Vertragsschluss zur Verfügung gestellt hat, und
 

4.   mit dem Zubehör einschließlich der Verpackung, der Montage- oder Installationsanleitung sowie anderen
Anleitungen übergeben wird, deren Erhalt der Käufer erwarten kann.
 

Zu der üblichen Beschaffenheit nach Satz 1 Nummer 2 gehören Menge, Qualität und sonstige Merkmale der
Sache, einschließlich ihrer Haltbarkeit, Funktionalität, Kompatibilität und Sicherheit. Der Verkäufer ist durch die
in Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b genannten öffentlichen Äußerungen nicht gebunden, wenn er sie nicht kannte
und auch nicht kennen konnte, wenn die Äußerung im Zeitpunkt des Vertragsschlusses in derselben oder in
gleichwertiger Weise berichtigt war oder wenn die Äußerung die Kaufentscheidung nicht beeinflussen konnte.

(4) Soweit eine Montage durchzuführen ist, entspricht die Sache den Montageanforderungen, wenn die Montage
1.   sachgemäß durchgeführt worden ist oder

 

2.   zwar unsachgemäß durchgeführt worden ist, dies jedoch weder auf einer unsachgemäßen Montage durch
den Verkäufer noch auf einem Mangel in der vom Verkäufer übergebenen Anleitung beruht.
 

(5) Einem Sachmangel steht es gleich, wenn der Verkäufer eine andere Sache als die vertraglich geschuldete
Sache liefert.

§ 435 Rechtsmangel

Die Sache ist frei von Rechtsmängeln, wenn Dritte in Bezug auf die Sache keine oder nur die im Kaufvertrag
übernommenen Rechte gegen den Käufer geltend machen können. Einem Rechtsmangel steht es gleich, wenn
im Grundbuch ein Recht eingetragen ist, das nicht besteht.

§ 436 Öffentliche Lasten von Grundstücken

(1) Soweit nicht anders vereinbart, ist der Verkäufer eines Grundstücks verpflichtet, Erschließungsbeiträge und
sonstige Anliegerbeiträge für die Maßnahmen zu tragen, die bis zum Tage des Vertragsschlusses bautechnisch
begonnen sind, unabhängig vom Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld.

(2) Der Verkäufer eines Grundstücks haftet nicht für die Freiheit des Grundstücks von anderen öffentlichen
Abgaben und von anderen öffentlichen Lasten, die zur Eintragung in das Grundbuch nicht geeignet sind.

§ 437 Rechte des Käufers bei Mängeln



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz sowie des Bundesamts für
Justiz ‒ www.gesetze-im-internet.de

- Seite 116 von 466 -

Ist die Sache mangelhaft, kann der Käufer, wenn die Voraussetzungen der folgenden Vorschriften vorliegen und
soweit nicht ein anderes bestimmt ist,
1.   nach § 439 Nacherfüllung verlangen,

 

2.   nach den §§ 440, 323 und 326 Abs. 5 von dem Vertrag zurücktreten oder nach § 441 den Kaufpreis mindern
und
 

3.   nach den §§ 440, 280, 281, 283 und 311a Schadensersatz oder nach § 284 Ersatz vergeblicher
Aufwendungen verlangen.
 

§ 438 Verjährung der Mängelansprüche

(1) Die in § 437 Nr. 1 und 3 bezeichneten Ansprüche verjähren
1.   in 30 Jahren, wenn der Mangel

a)   in einem dinglichen Recht eines Dritten, auf Grund dessen Herausgabe der Kaufsache verlangt werden
kann, oder
 

b)   in einem sonstigen Recht, das im Grundbuch eingetragen ist,
 

besteht,
 

2.   in fünf Jahren
a)   bei einem Bauwerk und

 

b)   bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet
worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, und
 

 

3.   im Übrigen in zwei Jahren.
 

(2) Die Verjährung beginnt bei Grundstücken mit der Übergabe, im Übrigen mit der Ablieferung der Sache.

(3) Abweichend von Absatz 1 Nr. 2 und 3 und Absatz 2 verjähren die Ansprüche in der regelmäßigen
Verjährungsfrist, wenn der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen hat. Im Falle des Absatzes 1 Nr. 2 tritt
die Verjährung jedoch nicht vor Ablauf der dort bestimmten Frist ein.

(4) Für das in § 437 bezeichnete Rücktrittsrecht gilt § 218. Der Käufer kann trotz einer Unwirksamkeit des
Rücktritts nach § 218 Abs. 1 die Zahlung des Kaufpreises insoweit verweigern, als er auf Grund des Rücktritts
dazu berechtigt sein würde. Macht er von diesem Recht Gebrauch, kann der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten.

(5) Auf das in § 437 bezeichnete Minderungsrecht finden § 218 und Absatz 4 Satz 2 entsprechende Anwendung.

§ 439 Nacherfüllung

(1) Der Käufer kann als Nacherfüllung nach seiner Wahl die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer
mangelfreien Sache verlangen.

(2) Der Verkäufer hat die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-,
Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen.

(3) Hat der Käufer die mangelhafte Sache gemäß ihrer Art und ihrem Verwendungszweck in eine andere Sache
eingebaut oder an eine andere Sache angebracht, bevor der Mangel offenbar wurde, ist der Verkäufer im
Rahmen der Nacherfüllung verpflichtet, dem Käufer die erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der
mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien Sache zu
ersetzen.

(4) Der Verkäufer kann die vom Käufer gewählte Art der Nacherfüllung unbeschadet des § 275 Abs. 2 und 3
verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. Dabei sind insbesondere der Wert der
Sache in mangelfreiem Zustand, die Bedeutung des Mangels und die Frage zu berücksichtigen, ob auf die andere
Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Käufer zurückgegriffen werden könnte. Der Anspruch
des Käufers beschränkt sich in diesem Fall auf die andere Art der Nacherfüllung; das Recht des Verkäufers, auch
diese unter den Voraussetzungen des Satzes 1 zu verweigern, bleibt unberührt.

(5) Der Käufer hat dem Verkäufer die Sache zum Zweck der Nacherfüllung zur Verfügung zu stellen.
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(6) Liefert der Verkäufer zum Zwecke der Nacherfüllung eine mangelfreie Sache, so kann er vom Käufer
Rückgewähr der mangelhaften Sache nach Maßgabe der §§ 346 bis 348 verlangen. Der Verkäufer hat die
ersetzte Sache auf seine Kosten zurückzunehmen.

§ 440 Besondere Bestimmungen für Rücktritt und Schadensersatz

Außer in den Fällen des § 281 Absatz 2 und des § 323 Absatz 2 bedarf es der Fristsetzung auch dann nicht,
wenn der Verkäufer beide Arten der Nacherfüllung gemäß § 439 Absatz 4 verweigert oder wenn die dem Käufer
zustehende Art der Nacherfüllung fehlgeschlagen oder ihm unzumutbar ist. Eine Nachbesserung gilt nach dem
erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache oder des
Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt.

§ 441 Minderung

(1) Statt zurückzutreten, kann der Käufer den Kaufpreis durch Erklärung gegenüber dem Verkäufer mindern. Der
Ausschlussgrund des § 323 Abs. 5 Satz 2 findet keine Anwendung.

(2) Sind auf der Seite des Käufers oder auf der Seite des Verkäufers mehrere beteiligt, so kann die Minderung nur
von allen oder gegen alle erklärt werden.

(3) Bei der Minderung ist der Kaufpreis in dem Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit des
Vertragsschlusses der Wert der Sache in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden haben würde.
Die Minderung ist, soweit erforderlich, durch Schätzung zu ermitteln.

(4) Hat der Käufer mehr als den geminderten Kaufpreis gezahlt, so ist der Mehrbetrag vom Verkäufer zu
erstatten. § 346 Abs. 1 und § 347 Abs. 1 finden entsprechende Anwendung.

§ 442 Kenntnis des Käufers

(1) Die Rechte des Käufers wegen eines Mangels sind ausgeschlossen, wenn er bei Vertragsschluss den Mangel
kennt. Ist dem Käufer ein Mangel infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben, kann der Käufer Rechte
wegen dieses Mangels nur geltend machen, wenn der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen oder eine
Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen hat.

(2) Ein im Grundbuch eingetragenes Recht hat der Verkäufer zu beseitigen, auch wenn es der Käufer kennt.

§ 443 Garantie

(1) Geht der Verkäufer, der Hersteller oder ein sonstiger Dritter in einer Erklärung oder einschlägigen Werbung,
die vor oder bei Abschluss des Kaufvertrags verfügbar war, zusätzlich zu der gesetzlichen Mängelhaftung
insbesondere die Verpflichtung ein, den Kaufpreis zu erstatten, die Sache auszutauschen, nachzubessern
oder in ihrem Zusammenhang Dienstleistungen zu erbringen, falls die Sache nicht diejenige Beschaffenheit
aufweist oder andere als die Mängelfreiheit betreffende Anforderungen nicht erfüllt, die in der Erklärung oder
einschlägigen Werbung beschrieben sind (Garantie), stehen dem Käufer im Garantiefall unbeschadet der
gesetzlichen Ansprüche die Rechte aus der Garantie gegenüber demjenigen zu, der die Garantie gegeben hat
(Garantiegeber).

(2) Soweit der Garantiegeber eine Garantie dafür übernommen hat, dass die Sache für eine bestimmte
Dauer eine bestimmte Beschaffenheit behält (Haltbarkeitsgarantie), wird vermutet, dass ein während ihrer
Geltungsdauer auftretender Sachmangel die Rechte aus der Garantie begründet.

§ 444 Haftungsausschluss

Auf eine Vereinbarung, durch welche die Rechte des Käufers wegen eines Mangels ausgeschlossen oder
beschränkt werden, kann sich der Verkäufer nicht berufen, soweit er den Mangel arglistig verschwiegen oder
eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen hat.

§ 445 Haftungsbegrenzung bei öffentlichen Versteigerungen

Wird eine Sache auf Grund eines Pfandrechts in einer öffentlichen Versteigerung unter der Bezeichnung als Pfand
verkauft, so stehen dem Käufer Rechte wegen eines Mangels nur zu, wenn der Verkäufer den Mangel arglistig
verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen hat.
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§ 445a Rückgriff des Verkäufers

(1) Der Verkäufer kann beim Verkauf einer neu hergestellten Sache von dem Verkäufer, der ihm die Sache
verkauft hatte (Lieferant), Ersatz der Aufwendungen verlangen, die er im Verhältnis zum Käufer nach § 439
Absatz 2, 3 und 6 Satz 2 sowie nach § 475 Absatz 4 zu tragen hatte, wenn der vom Käufer geltend gemachte
Mangel bereits beim Übergang der Gefahr auf den Verkäufer vorhanden war oder auf einer Verletzung der
Aktualisierungspflicht gemäß § 475b Absatz 4 beruht.

(2) Für die in § 437 bezeichneten Rechte des Verkäufers gegen seinen Lieferanten bedarf es wegen des vom
Käufer geltend gemachten Mangels der sonst erforderlichen Fristsetzung nicht, wenn der Verkäufer die verkaufte
neu hergestellte Sache als Folge ihrer Mangelhaftigkeit zurücknehmen musste oder der Käufer den Kaufpreis
gemindert hat.

(3) Die Absätze 1 und 2 finden auf die Ansprüche des Lieferanten und der übrigen Käufer in der Lieferkette gegen
die jeweiligen Verkäufer entsprechende Anwendung, wenn die Schuldner Unternehmer sind.

(4) § 377 des Handelsgesetzbuchs bleibt unberührt.

§ 445b Verjährung von Rückgriffsansprüchen

(1) Die in § 445a Absatz 1 bestimmten Aufwendungsersatzansprüche verjähren in zwei Jahren ab Ablieferung der
Sache.

(2) Die Verjährung der in den §§ 437 und 445a Absatz 1 bestimmten Ansprüche des Verkäufers gegen seinen
Lieferanten wegen des Mangels einer verkauften neu hergestellten Sache tritt frühestens zwei Monate nach dem
Zeitpunkt ein, in dem der Verkäufer die Ansprüche des Käufers erfüllt hat.

(3) Die Absätze 1 und 2 finden auf die Ansprüche des Lieferanten und der übrigen Käufer in der Lieferkette gegen
die jeweiligen Verkäufer entsprechende Anwendung, wenn die Schuldner Unternehmer sind.

§ 445c Rückgriff bei Verträgen über digitale Produkte

Ist der letzte Vertrag in der Lieferkette ein Verbrauchervertrag über die Bereitstellung digitaler Produkte nach
den §§ 327 und 327a, so sind die §§ 445a, 445b und 478 nicht anzuwenden. An die Stelle der nach Satz 1 nicht
anzuwendenden Vorschriften treten die Vorschriften des Abschnitts 3 Titel 2a Untertitel 2.

§ 446 Gefahr- und Lastenübergang

Mit der Übergabe der verkauften Sache geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen
Verschlechterung auf den Käufer über. Von der Übergabe an gebühren dem Käufer die Nutzungen und trägt er
die Lasten der Sache. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.

§ 447 Gefahrübergang beim Versendungskauf

(1) Versendet der Verkäufer auf Verlangen des Käufers die verkaufte Sache nach einem anderen Ort als dem
Erfüllungsort, so geht die Gefahr auf den Käufer über, sobald der Verkäufer die Sache dem Spediteur, dem
Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert hat.

(2) Hat der Käufer eine besondere Anweisung über die Art der Versendung erteilt und weicht der Verkäufer ohne
dringenden Grund von der Anweisung ab, so ist der Verkäufer dem Käufer für den daraus entstehenden Schaden
verantwortlich.

§ 448 Kosten der Übergabe und vergleichbare Kosten

(1) Der Verkäufer trägt die Kosten der Übergabe der Sache, der Käufer die Kosten der Abnahme und der
Versendung der Sache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort.

(2) Der Käufer eines Grundstücks trägt die Kosten der Beurkundung des Kaufvertrags und der Auflassung, der
Eintragung ins Grundbuch und der zu der Eintragung erforderlichen Erklärungen.

§ 449 Eigentumsvorbehalt
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(1) Hat sich der Verkäufer einer beweglichen Sache das Eigentum bis zur Zahlung des Kaufpreises vorbehalten,
so ist im Zweifel anzunehmen, dass das Eigentum unter der aufschiebenden Bedingung vollständiger Zahlung
des Kaufpreises übertragen wird (Eigentumsvorbehalt).

(2) Auf Grund des Eigentumsvorbehalts kann der Verkäufer die Sache nur herausverlangen, wenn er vom Vertrag
zurückgetreten ist.

(3) Die Vereinbarung eines Eigentumsvorbehalts ist nichtig, soweit der Eigentumsübergang davon abhängig
gemacht wird, dass der Käufer Forderungen eines Dritten, insbesondere eines mit dem Verkäufer verbundenen
Unternehmens, erfüllt.

§ 450 Ausgeschlossene Käufer bei bestimmten Verkäufen

(1) Bei einem Verkauf im Wege der Zwangsvollstreckung dürfen der mit der Vornahme oder Leitung des Verkaufs
Beauftragte und die von ihm zugezogenen Gehilfen einschließlich des Protokollführers den zu verkaufenden
Gegenstand weder für sich persönlich oder durch einen anderen noch als Vertreter eines anderen kaufen.

(2) Absatz 1 gilt auch bei einem Verkauf außerhalb der Zwangsvollstreckung, wenn der Auftrag zu dem Verkauf
auf Grund einer gesetzlichen Vorschrift erteilt worden ist, die den Auftraggeber ermächtigt, den Gegenstand für
Rechnung eines anderen verkaufen zu lassen, insbesondere in den Fällen des Pfandverkaufs und des in den §§
383 und 385 zugelassenen Verkaufs, sowie bei einem Verkauf aus einer Insolvenzmasse.

§ 451 Kauf durch ausgeschlossenen Käufer

(1) Die Wirksamkeit eines dem § 450 zuwider erfolgten Kaufs und der Übertragung des gekauften Gegenstandes
hängt von der Zustimmung der bei dem Verkauf als Schuldner, Eigentümer oder Gläubiger Beteiligten ab. Fordert
der Käufer einen Beteiligten zur Erklärung über die Genehmigung auf, so findet § 177 Abs. 2 entsprechende
Anwendung.

(2) Wird infolge der Verweigerung der Genehmigung ein neuer Verkauf vorgenommen, so hat der frühere Käufer
für die Kosten des neuen Verkaufs sowie für einen Mindererlös aufzukommen.

§ 452 Schiffskauf

Die Vorschriften dieses Untertitels über den Kauf von Grundstücken finden auf den Kauf von eingetragenen
Schiffen und Schiffsbauwerken entsprechende Anwendung.

§ 453 Rechtskauf; Verbrauchervertrag über den Kauf digitaler Inhalte

(1) Die Vorschriften über den Kauf von Sachen finden auf den Kauf von Rechten und sonstigen Gegenständen
entsprechende Anwendung. Auf einen Verbrauchervertrag über den Verkauf digitaler Inhalte durch einen
Unternehmer sind die folgenden Vorschriften nicht anzuwenden:
1.   § 433 Absatz 1 Satz 1 und § 475 Absatz 1 über die Übergabe der Kaufsache und die Leistungszeit sowie

 

2.   § 433 Absatz 1 Satz 2, die §§ 434 bis 442, 475 Absatz 3 Satz 1, Absatz 4 bis 6 und die §§ 476 und 477 über
die Rechte bei Mängeln.
 

An die Stelle der nach Satz 2 nicht anzuwendenden Vorschriften treten die Vorschriften des Abschnitts 3 Titel 2a
Untertitel 1.

(2) Der Verkäufer trägt die Kosten der Begründung und Übertragung des Rechts.

(3) Ist ein Recht verkauft, das zum Besitz einer Sache berechtigt, so ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer
die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu übergeben.

Untertitel 2
Besondere Arten des Kaufs

Kapitel 1
Kauf auf Probe
§ 454 Zustandekommen des Kaufvertrags
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(1) Bei einem Kauf auf Probe oder auf Besichtigung steht die Billigung des gekauften Gegenstandes im Belieben
des Käufers. Der Kauf ist im Zweifel unter der aufschiebenden Bedingung der Billigung geschlossen.

(2) Der Verkäufer ist verpflichtet, dem Käufer die Untersuchung des Gegenstandes zu gestatten.

§ 455 Billigungsfrist

Die Billigung eines auf Probe oder auf Besichtigung gekauften Gegenstandes kann nur innerhalb der
vereinbarten Frist und in Ermangelung einer solchen nur bis zum Ablauf einer dem Käufer von dem Verkäufer
bestimmten angemessenen Frist erklärt werden. War die Sache dem Käufer zum Zwecke der Probe oder der
Besichtigung übergeben, so gilt sein Schweigen als Billigung.

Kapitel 2
Wiederkauf
§ 456 Zustandekommen des Wiederkaufs

(1) Hat sich der Verkäufer in dem Kaufvertrag das Recht des Wiederkaufs vorbehalten, so kommt der Wiederkauf
mit der Erklärung des Verkäufers gegenüber dem Käufer, dass er das Wiederkaufsrecht ausübe, zustande. Die
Erklärung bedarf nicht der für den Kaufvertrag bestimmten Form.

(2) Der Preis, zu welchem verkauft worden ist, gilt im Zweifel auch für den Wiederkauf.

§ 457 Haftung des Wiederverkäufers

(1) Der Wiederverkäufer ist verpflichtet, dem Wiederkäufer den gekauften Gegenstand nebst Zubehör
herauszugeben.

(2) Hat der Wiederverkäufer vor der Ausübung des Wiederkaufsrechts eine Verschlechterung, den Untergang
oder eine aus einem anderen Grund eingetretene Unmöglichkeit der Herausgabe des gekauften Gegenstandes
verschuldet oder den Gegenstand wesentlich verändert, so ist er für den daraus entstehenden Schaden
verantwortlich. Ist der Gegenstand ohne Verschulden des Wiederverkäufers verschlechtert oder ist er nur
unwesentlich verändert, so kann der Wiederkäufer Minderung des Kaufpreises nicht verlangen.

§ 458 Beseitigung von Rechten Dritter

Hat der Wiederverkäufer vor der Ausübung des Wiederkaufsrechts über den gekauften Gegenstand verfügt, so
ist er verpflichtet, die dadurch begründeten Rechte Dritter zu beseitigen. Einer Verfügung des Wiederverkäufers
steht eine Verfügung gleich, die im Wege der Zwangsvollstreckung oder der Arrestvollziehung oder durch den
Insolvenzverwalter erfolgt.

§ 459 Ersatz von Verwendungen

Der Wiederverkäufer kann für Verwendungen, die er auf den gekauften Gegenstand vor dem Wiederkauf
gemacht hat, insoweit Ersatz verlangen, als der Wert des Gegenstandes durch die Verwendungen erhöht ist. Eine
Einrichtung, mit der er die herauszugebende Sache versehen hat, kann er wegnehmen.

§ 460 Wiederkauf zum Schätzungswert

Ist als Wiederkaufpreis der Schätzungswert vereinbart, den der gekaufte Gegenstand zur Zeit des Wiederkaufs
hat, so ist der Wiederverkäufer für eine Verschlechterung, den Untergang oder die aus einem anderen Grund
eingetretene Unmöglichkeit der Herausgabe des Gegenstandes nicht verantwortlich, der Wiederkäufer zum
Ersatz von Verwendungen nicht verpflichtet.

§ 461 Mehrere Wiederkaufsberechtigte

Steht das Wiederkaufsrecht mehreren gemeinschaftlich zu, so kann es nur im Ganzen ausgeübt werden. Ist
es für einen der Berechtigten erloschen oder übt einer von ihnen sein Recht nicht aus, so sind die übrigen
berechtigt, das Wiederkaufsrecht im Ganzen auszuüben.

§ 462 Ausschlussfrist
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Das Wiederkaufsrecht kann bei Grundstücken nur bis zum Ablauf von 30, bei anderen Gegenständen nur bis zum
Ablauf von drei Jahren nach der Vereinbarung des Vorbehalts ausgeübt werden. Ist für die Ausübung eine Frist
bestimmt, so tritt diese an die Stelle der gesetzlichen Frist.

Kapitel 3
Vorkauf
§ 463 Voraussetzungen der Ausübung

Wer in Ansehung eines Gegenstandes zum Vorkauf berechtigt ist, kann das Vorkaufsrecht ausüben, sobald der
Verpflichtete mit einem Dritten einen Kaufvertrag über den Gegenstand geschlossen hat.

§ 464 Ausübung des Vorkaufsrechts

(1) Die Ausübung des Vorkaufsrechts erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Verpflichteten. Die Erklärung
bedarf nicht der für den Kaufvertrag bestimmten Form.

(2) Mit der Ausübung des Vorkaufsrechts kommt der Kauf zwischen dem Berechtigten und dem Verpflichteten
unter den Bestimmungen zustande, welche der Verpflichtete mit dem Dritten vereinbart hat.

§ 465 Unwirksame Vereinbarungen

Eine Vereinbarung des Verpflichteten mit dem Dritten, durch welche der Kauf von der Nichtausübung des
Vorkaufsrechts abhängig gemacht oder dem Verpflichteten für den Fall der Ausübung des Vorkaufsrechts der
Rücktritt vorbehalten wird, ist dem Vorkaufsberechtigten gegenüber unwirksam.

§ 466 Nebenleistungen

Hat sich der Dritte in dem Vertrag zu einer Nebenleistung verpflichtet, die der Vorkaufsberechtigte zu bewirken
außerstande ist, so hat der Vorkaufsberechtigte statt der Nebenleistung ihren Wert zu entrichten. Lässt sich die
Nebenleistung nicht in Geld schätzen, so ist die Ausübung des Vorkaufsrechts ausgeschlossen; die Vereinbarung
der Nebenleistung kommt jedoch nicht in Betracht, wenn der Vertrag mit dem Dritten auch ohne sie geschlossen
sein würde.

§ 467 Gesamtpreis

Hat der Dritte den Gegenstand, auf den sich das Vorkaufsrecht bezieht, mit anderen Gegenständen zu einem
Gesamtpreis gekauft, so hat der Vorkaufsberechtigte einen verhältnismäßigen Teil des Gesamtpreises zu
entrichten. Der Verpflichtete kann verlangen, dass der Vorkauf auf alle Sachen erstreckt wird, die nicht ohne
Nachteil für ihn getrennt werden können.

§ 468 Stundung des Kaufpreises

(1) Ist dem Dritten in dem Vertrag der Kaufpreis gestundet worden, so kann der Vorkaufsberechtigte die
Stundung nur in Anspruch nehmen, wenn er für den gestundeten Betrag Sicherheit leistet.

(2) Ist ein Grundstück Gegenstand des Vorkaufs, so bedarf es der Sicherheitsleistung insoweit nicht, als für
den gestundeten Kaufpreis die Bestellung einer Hypothek an dem Grundstück vereinbart oder in Anrechnung
auf den Kaufpreis eine Schuld, für die eine Hypothek an dem Grundstück besteht, übernommen worden ist.
Entsprechendes gilt, wenn ein eingetragenes Schiff oder Schiffsbauwerk Gegenstand des Vorkaufs ist.

§ 469 Mitteilungspflicht, Ausübungsfrist

(1) Der Verpflichtete hat dem Vorkaufsberechtigten den Inhalt des mit dem Dritten geschlossenen Vertrags
unverzüglich mitzuteilen. Die Mitteilung des Verpflichteten wird durch die Mitteilung des Dritten ersetzt.

(2) Das Vorkaufsrecht kann bei Grundstücken nur bis zum Ablauf von zwei Monaten, bei anderen Gegenständen
nur bis zum Ablauf einer Woche nach dem Empfang der Mitteilung ausgeübt werden. Ist für die Ausübung eine
Frist bestimmt, so tritt diese an die Stelle der gesetzlichen Frist.

§ 470 Verkauf an gesetzlichen Erben
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Das Vorkaufsrecht erstreckt sich im Zweifel nicht auf einen Verkauf, der mit Rücksicht auf ein künftiges Erbrecht
an einen gesetzlichen Erben erfolgt.

§ 471 Verkauf bei Zwangsvollstreckung oder Insolvenz

Das Vorkaufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Verkauf im Wege der Zwangsvollstreckung oder aus einer
Insolvenzmasse erfolgt.

§ 472 Mehrere Vorkaufsberechtigte

Steht das Vorkaufsrecht mehreren gemeinschaftlich zu, so kann es nur im Ganzen ausgeübt werden. Ist es für
einen der Berechtigten erloschen oder übt einer von ihnen sein Recht nicht aus, so sind die übrigen berechtigt,
das Vorkaufsrecht im Ganzen auszuüben.

§ 473 Unübertragbarkeit

Das Vorkaufsrecht ist nicht übertragbar und geht nicht auf die Erben des Berechtigten über, sofern nicht ein
anderes bestimmt ist. Ist das Recht auf eine bestimmte Zeit beschränkt, so ist es im Zweifel vererblich.

Untertitel 3
Verbrauchsgüterkauf
§ 474 Verbrauchsgüterkauf

(1) Verbrauchsgüterkäufe sind Verträge, durch die ein Verbraucher von einem Unternehmer eine Ware (§ 241a
Absatz 1) kauft. Um einen Verbrauchsgüterkauf handelt es sich auch bei einem Vertrag, der neben dem Verkauf
einer Ware die Erbringung einer Dienstleistung durch den Unternehmer zum Gegenstand hat.

(2) Für den Verbrauchsgüterkauf gelten ergänzend die folgenden Vorschriften dieses Untertitels. Für gebrauchte
Waren, die in einer öffentlich zugänglichen Versteigerung (§ 312g Absatz 2 Nummer 10) verkauft werden, gilt
dies nicht, wenn dem Verbraucher klare und umfassende Informationen darüber, dass die Vorschriften dieses
Untertitels nicht gelten, leicht verfügbar gemacht wurden.

§ 475 Anwendbare Vorschriften

(1) Ist eine Zeit für die nach § 433 zu erbringenden Leistungen weder bestimmt noch aus den Umständen zu
entnehmen, so kann der Gläubiger diese Leistungen abweichend von § 271 Absatz 1 nur unverzüglich verlangen.
Der Unternehmer muss die Ware in diesem Fall spätestens 30 Tage nach Vertragsschluss übergeben. Die
Vertragsparteien können die Leistungen sofort bewirken.

(2) § 447 Absatz 1 gilt mit der Maßgabe, dass die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen
Verschlechterung nur dann auf den Käufer übergeht, wenn der Käufer den Spediteur, den Frachtführer oder die
sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person oder Anstalt mit der Ausführung beauftragt hat und der
Unternehmer dem Käufer diese Person oder Anstalt nicht zuvor benannt hat.

(3) § 439 Absatz 6 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass Nutzungen nicht herauszugeben oder durch ihren Wert
zu ersetzen sind. Die §§ 442, 445 und 447 Absatz 2 sind nicht anzuwenden.

(4) Der Verbraucher kann von dem Unternehmer für Aufwendungen, die ihm im Rahmen der Nacherfüllung
gemäß § 439 Absatz 2 und 3 entstehen und die vom Unternehmer zu tragen sind, Vorschuss verlangen.

(5) Der Unternehmer hat die Nacherfüllung innerhalb einer angemessenen Frist ab dem Zeitpunkt, zu dem
der Verbraucher ihn über den Mangel unterrichtet hat, und ohne erhebliche Unannehmlichkeiten für den
Verbraucher durchzuführen, wobei die Art der Ware sowie der Zweck, für den der Verbraucher die Ware benötigt,
zu berücksichtigen sind.

(6) Im Fall des Rücktritts oder des Schadensersatzes statt der ganzen Leistung wegen eines Mangels der Ware ist
§ 346 mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Unternehmer die Kosten der Rückgabe der Ware trägt. § 348 ist
mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Nachweis des Verbrauchers über die Rücksendung der Rückgewähr der
Ware gleichsteht.

§ 475a Verbrauchsgüterkaufvertrag über digitale Produkte
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(1) Auf einen Verbrauchsgüterkaufvertrag, welcher einen körperlichen Datenträger zum Gegenstand hat, der
ausschließlich als Träger digitaler Inhalte dient, sind § 433 Absatz 1 Satz 2, die §§ 434 bis 442, 475 Absatz 3 Satz
1, Absatz 4 bis 6, die §§ 475b bis 475e und die §§ 476 und 477 über die Rechte bei Mängeln nicht anzuwenden.
An die Stelle der nach Satz 1 nicht anzuwendenden Vorschriften treten die Vorschriften des Abschnitts 3 Titel 2a
Untertitel 1.

(2) Auf einen Verbrauchsgüterkaufvertrag über eine Ware, die in einer Weise digitale Produkte enthält oder mit
digitalen Produkten verbunden ist, dass die Ware ihre Funktionen auch ohne diese digitalen Produkte erfüllen
kann, sind im Hinblick auf diejenigen Bestandteile des Vertrags, welche die digitalen Produkte betreffen, die
folgenden Vorschriften nicht anzuwenden:
1.   § 433 Absatz 1 Satz 1 und § 475 Absatz 1 über die Übergabe der Kaufsache und die Leistungszeit sowie

 

2.   § 433 Absatz 1 Satz 2, die §§ 434 bis 442, 475 Absatz 3 Satz 1, Absatz 4 bis 6, die §§ 475b bis 475e und die
§§ 476 und 477 über die Rechte bei Mängeln.
 

An die Stelle der nach Satz 1 nicht anzuwendenden Vorschriften treten die Vorschriften des Abschnitts 3 Titel 2a
Untertitel 1.

§ 475b Sachmangel einer Ware mit digitalen Elementen

(1) Für den Kauf einer Ware mit digitalen Elementen (§ 327a Absatz 3 Satz 1), bei dem sich der Unternehmer
verpflichtet, dass er oder ein Dritter die digitalen Elemente bereitstellt, gelten ergänzend die Regelungen dieser
Vorschrift. Hinsichtlich der Frage, ob die Verpflichtung des Unternehmers die Bereitstellung der digitalen Inhalte
oder digitalen Dienstleistungen umfasst, gilt § 327a Absatz 3 Satz 2.

(2) Eine Ware mit digitalen Elementen ist frei von Sachmängeln, wenn sie bei Gefahrübergang und in Bezug
auf eine Aktualisierungspflicht auch während des Zeitraums nach Absatz 3 Nummer 2 und Absatz 4 Nummer
2 den subjektiven Anforderungen, den objektiven Anforderungen, den Montageanforderungen und den
Installationsanforderungen entspricht.

(3) Eine Ware mit digitalen Elementen entspricht den subjektiven Anforderungen, wenn
1.   sie den Anforderungen des § 434 Absatz 2 entspricht und

 

2.   für die digitalen Elemente die im Kaufvertrag vereinbarten Aktualisierungen während des nach dem Vertrag
maßgeblichen Zeitraums bereitgestellt werden.
 

(4) Eine Ware mit digitalen Elementen entspricht den objektiven Anforderungen, wenn
1.   sie den Anforderungen des § 434 Absatz 3 entspricht und

 

2.   dem Verbraucher während des Zeitraums, den er aufgrund der Art und des Zwecks der Ware und ihrer
digitalen Elemente sowie unter Berücksichtigung der Umstände und der Art des Vertrags erwarten kann,
Aktualisierungen bereitgestellt werden, die für den Erhalt der Vertragsmäßigkeit der Ware erforderlich sind,
und der Verbraucher über diese Aktualisierungen informiert wird.
 

(5) Unterlässt es der Verbraucher, eine Aktualisierung, die ihm gemäß Absatz 4 bereitgestellt worden ist,
innerhalb einer angemessenen Frist zu installieren, so haftet der Unternehmer nicht für einen Sachmangel, der
allein auf das Fehlen dieser Aktualisierung zurückzuführen ist, wenn
1.   der Unternehmer den Verbraucher über die Verfügbarkeit der Aktualisierung und die Folgen einer

unterlassenen Installation informiert hat und
 

2.   die Tatsache, dass der Verbraucher die Aktualisierung nicht oder unsachgemäß installiert hat, nicht auf eine
dem Verbraucher bereitgestellte mangelhafte Installationsanleitung zurückzuführen ist.
 

(6) Soweit eine Montage oder eine Installation durchzuführen ist, entspricht eine Ware mit digitalen Elementen
1.   den Montageanforderungen, wenn sie den Anforderungen des § 434 Absatz 4 entspricht, und

 

2.   den Installationsanforderungen, wenn die Installation
a)   der digitalen Elemente sachgemäß durchgeführt worden ist oder
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b)   zwar unsachgemäß durchgeführt worden ist, dies jedoch weder auf einer unsachgemäßen Installation
durch den Unternehmer noch auf einem Mangel der Anleitung beruht, die der Unternehmer oder
derjenige übergeben hat, der die digitalen Elemente bereitgestellt hat.
 

 

§ 475c Sachmangel einer Ware mit digitalen Elementen bei dauerhafter Bereitstellung der digitalen
Elemente

(1) Ist beim Kauf einer Ware mit digitalen Elementen eine dauerhafte Bereitstellung für die digitalen Elemente
vereinbart, so gelten ergänzend die Regelungen dieser Vorschrift. Haben die Parteien nicht bestimmt, wie lange
die Bereitstellung andauern soll, so ist § 475b Absatz 4 Nummer 2 entsprechend anzuwenden.

(2) Der Unternehmer haftet über die §§ 434 und 475b hinaus auch dafür, dass die digitalen Elemente während
des Bereitstellungszeitraums, mindestens aber für einen Zeitraum von zwei Jahren ab der Ablieferung der Ware,
den Anforderungen des § 475b Absatz 2 entsprechen.

§ 475d Sonderbestimmungen für Rücktritt und Schadensersatz

(1) Für einen Rücktritt wegen eines Mangels der Ware bedarf es der in § 323 Absatz 1 bestimmten Fristsetzung
zur Nacherfüllung abweichend von § 323 Absatz 2 und § 440 nicht, wenn
1.   der Unternehmer die Nacherfüllung trotz Ablaufs einer angemessenen Frist ab dem Zeitpunkt, zu dem der

Verbraucher ihn über den Mangel unterrichtet hat, nicht vorgenommen hat,
 

2.   sich trotz der vom Unternehmer versuchten Nacherfüllung ein Mangel zeigt,
 

3.   der Mangel derart schwerwiegend ist, dass der sofortige Rücktritt gerechtfertigt ist,
 

4.   der Unternehmer die gemäß § 439 Absatz 1 oder 2 oder § 475 Absatz 5 ordnungsgemäße Nacherfüllung
verweigert hat oder
 

5.   es nach den Umständen offensichtlich ist, dass der Unternehmer nicht gemäß § 439 Absatz 1 oder 2 oder §
475 Absatz 5 ordnungsgemäß nacherfüllen wird.
 

(2) Für einen Anspruch auf Schadensersatz wegen eines Mangels der Ware bedarf es der in § 281 Absatz 1
bestimmten Fristsetzung in den in Absatz 1 bestimmten Fällen nicht. § 281 Absatz 2 und § 440 sind nicht
anzuwenden.

§ 475e Sonderbestimmungen für die Verjährung

(1) Im Fall der dauerhaften Bereitstellung digitaler Elemente nach § 475c Absatz 1 Satz 1 verjähren Ansprüche
wegen eines Mangels an den digitalen Elementen nicht vor dem Ablauf von zwölf Monaten nach dem Ende des
Bereitstellungszeitraums.

(2) Ansprüche wegen einer Verletzung der Aktualisierungspflicht nach § 475b Absatz 3 oder 4 verjähren nicht vor
dem Ablauf von zwölf Monaten nach dem Ende des Zeitraums der Aktualisierungspflicht.

(3) Hat sich ein Mangel innerhalb der Verjährungsfrist gezeigt, so tritt die Verjährung nicht vor dem Ablauf von
vier Monaten nach dem Zeitpunkt ein, in dem sich der Mangel erstmals gezeigt hat.

(4) Hat der Verbraucher zur Nacherfüllung oder zur Erfüllung von Ansprüchen aus einer Garantie die Ware dem
Unternehmer oder auf Veranlassung des Unternehmers einem Dritten übergeben, so tritt die Verjährung von
Ansprüchen wegen des geltend gemachten Mangels nicht vor dem Ablauf von zwei Monaten nach dem Zeitpunkt
ein, in dem die nachgebesserte oder ersetzte Ware dem Verbraucher übergeben wurde.

§ 476 Abweichende Vereinbarungen

(1) Auf eine vor Mitteilung eines Mangels an den Unternehmer getroffene Vereinbarung, die zum Nachteil des
Verbrauchers von den §§ 433 bis 435, 437, 439 bis 441 und 443 sowie von den Vorschriften dieses Untertitels
abweicht, kann der Unternehmer sich nicht berufen. Von den Anforderungen nach § 434 Absatz 3 oder § 475b
Absatz 4 kann vor Mitteilung eines Mangels an den Unternehmer durch Vertrag abgewichen werden, wenn
1.   der Verbraucher vor der Abgabe seiner Vertragserklärung eigens davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass ein

bestimmtes Merkmal der Ware von den objektiven Anforderungen abweicht, und
 

2.   die Abweichung im Sinne der Nummer 1 im Vertrag ausdrücklich und gesondert vereinbart wurde.
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(2) Die Verjährung der in § 437 bezeichneten Ansprüche kann vor Mitteilung eines Mangels an den Unternehmer
nicht durch Rechtsgeschäft erleichtert werden, wenn die Vereinbarung zu einer Verjährungsfrist ab dem
gesetzlichen Verjährungsbeginn von weniger als zwei Jahren, bei gebrauchten Waren von weniger als einem Jahr
führt. Die Vereinbarung ist nur wirksam, wenn
1.   der Verbraucher vor der Abgabe seiner Vertragserklärung von der Verkürzung der Verjährungsfrist eigens in

Kenntnis gesetzt wurde und
 

2.   die Verkürzung der Verjährungsfrist im Vertrag ausdrücklich und gesondert vereinbart wurde.
 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten unbeschadet der §§ 307 bis 309 nicht für den Ausschluss oder die Beschränkung
des Anspruchs auf Schadensersatz.

(4) Die Regelungen der Absätze 1 und 2 sind auch anzuwenden, wenn sie durch anderweitige Gestaltungen
umgangen werden.

§ 477 Beweislastumkehr

(1) Zeigt sich innerhalb eines Jahres seit Gefahrübergang ein von den Anforderungen nach § 434 oder § 475b
abweichender Zustand der Ware, so wird vermutet, dass die Ware bereits bei Gefahrübergang mangelhaft war,
es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Ware oder des mangelhaften Zustands unvereinbar. Beim Kauf
eines lebenden Tieres gilt diese Vermutung für einen Zeitraum von sechs Monaten seit Gefahrübergang.

(2) Ist bei Waren mit digitalen Elementen die dauerhafte Bereitstellung der digitalen Elemente im Kaufvertrag
vereinbart und zeigt sich ein von den vertraglichen Anforderungen nach § 434 oder § 475b abweichender
Zustand der digitalen Elemente während der Dauer der Bereitstellung oder innerhalb eines Zeitraums von zwei
Jahren seit Gefahrübergang, so wird vermutet, dass die digitalen Elemente während der bisherigen Dauer der
Bereitstellung mangelhaft waren.

§ 478 Sonderbestimmungen für den Rückgriff des Unternehmers

(1) Ist der letzte Vertrag in der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf (§ 474), findet § 477 in den Fällen des § 445a
Absatz 1 und 2 mit der Maßgabe Anwendung, dass die Frist mit dem Übergang der Gefahr auf den Verbraucher
beginnt.

(2) Auf eine vor Mitteilung eines Mangels an den Lieferanten getroffene Vereinbarung, die zum Nachteil des
Unternehmers von Absatz 1 sowie von den §§ 433 bis 435, 437, 439 bis 443, 445a Absatz 1 und 2 sowie den
§§ 445b, 475b und 475c abweicht, kann sich der Lieferant nicht berufen, wenn dem Rückgriffsgläubiger kein
gleichwertiger Ausgleich eingeräumt wird. Satz 1 gilt unbeschadet des § 307 nicht für den Ausschluss oder
die Beschränkung des Anspruchs auf Schadensersatz. Die in Satz 1 bezeichneten Vorschriften finden auch
Anwendung, wenn sie durch anderweitige Gestaltungen umgangen werden.

(3) Die Absätze 1 und 2 finden auf die Ansprüche des Lieferanten und der übrigen Käufer in der Lieferkette gegen
die jeweiligen Verkäufer entsprechende Anwendung, wenn die Schuldner Unternehmer sind.

§ 479 Sonderbestimmungen für Garantien

(1) Eine Garantieerklärung (§ 443) muss einfach und verständlich abgefasst sein. Sie muss Folgendes enthalten:
1.   den Hinweis auf die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers bei Mängeln, darauf, dass die Inanspruchnahme

dieser Rechte unentgeltlich ist sowie darauf, dass diese Rechte durch die Garantie nicht eingeschränkt
werden,
 

2.   den Namen und die Anschrift des Garantiegebers,
 

3.   das vom Verbraucher einzuhaltende Verfahren für die Geltendmachung der Garantie,
 

4.   die Nennung der Ware, auf die sich die Garantie bezieht, und
 

5.   die Bestimmungen der Garantie, insbesondere die Dauer und den räumlichen Geltungsbereich des
Garantieschutzes.
 

(2) Die Garantieerklärung ist dem Verbraucher spätestens zum Zeitpunkt der Lieferung der Ware auf einem
dauerhaften Datenträger zur Verfügung zu stellen.
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(3) Hat der Hersteller gegenüber dem Verbraucher eine Haltbarkeitsgarantie übernommen, so hat der
Verbraucher gegen den Hersteller während des Zeitraums der Garantie mindestens einen Anspruch auf
Nacherfüllung gemäß § 439 Absatz 2, 3, 5 und 6 Satz 2 und § 475 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 5.

(4) Die Wirksamkeit der Garantieverpflichtung wird nicht dadurch berührt, dass eine der vorstehenden
Anforderungen nicht erfüllt wird.

Untertitel 4
Tausch
§ 480 Tausch

Auf den Tausch finden die Vorschriften über den Kauf entsprechende Anwendung.

Titel 2
Teilzeit-Wohnrechteverträge, Verträge über langfristige Urlaubsprodukte,
Vermittlungsverträge und Tauschsystemverträge
§ 481 Teilzeit-Wohnrechtevertrag

(1) Ein Teilzeit-Wohnrechtevertrag ist ein Vertrag, durch den ein Unternehmer einem Verbraucher gegen
Zahlung eines Gesamtpreises das Recht verschafft oder zu verschaffen verspricht, für die Dauer von
mehr als einem Jahr ein Wohngebäude mehrfach für einen bestimmten oder zu bestimmenden Zeitraum
zu Übernachtungszwecken zu nutzen. Bei der Berechnung der Vertragsdauer sind sämtliche im Vertrag
vorgesehenen Verlängerungsmöglichkeiten zu berücksichtigen.

(2) Das Recht kann ein dingliches oder anderes Recht sein und insbesondere auch durch eine Mitgliedschaft in
einem Verein oder einen Anteil an einer Gesellschaft eingeräumt werden. Das Recht kann auch darin bestehen,
aus einem Bestand von Wohngebäuden ein Wohngebäude zur Nutzung zu wählen.

(3) Einem Wohngebäude steht ein Teil eines Wohngebäudes gleich, ebenso eine bewegliche, als
Übernachtungsunterkunft gedachte Sache oder ein Teil derselben.

§ 481a Vertrag über ein langfristiges Urlaubsprodukt

Ein Vertrag über ein langfristiges Urlaubsprodukt ist ein Vertrag für die Dauer von mehr als einem Jahr, durch
den ein Unternehmer einem Verbraucher gegen Zahlung eines Gesamtpreises das Recht verschafft oder zu
verschaffen verspricht, Preisnachlässe oder sonstige Vergünstigungen in Bezug auf eine Unterkunft zu erwerben.
§ 481 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 481b Vermittlungsvertrag, Tauschsystemvertrag

(1) Ein Vermittlungsvertrag ist ein Vertrag, durch den sich ein Unternehmer von einem Verbraucher ein Entgelt
versprechen lässt für den Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss eines Vertrags oder für die Vermittlung eines
Vertrags, durch den die Rechte des Verbrauchers aus einem Teilzeit-Wohnrechtevertrag oder einem Vertrag über
ein langfristiges Urlaubsprodukt erworben oder veräußert werden sollen.

(2) Ein Tauschsystemvertrag ist ein Vertrag, durch den sich ein Unternehmer von einem Verbraucher ein Entgelt
versprechen lässt für den Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss eines Vertrags oder für die Vermittlung eines
Vertrags, durch den einzelne Rechte des Verbrauchers aus einem Teilzeit-Wohnrechtevertrag oder einem Vertrag
über ein langfristiges Urlaubsprodukt getauscht oder auf andere Weise erworben oder veräußert werden sollen.

§ 482 Vorvertragliche Informationen, Werbung und Verbot des Verkaufs als Geldanlage

(1) Der Unternehmer hat dem Verbraucher rechtzeitig vor Abgabe von dessen Vertragserklärung zum
Abschluss eines Teilzeit-Wohnrechtevertrags, eines Vertrags über ein langfristiges Urlaubsprodukt, eines
Vermittlungsvertrags oder eines Tauschsystemvertrags vorvertragliche Informationen nach Artikel 242 § 1 des
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche in Textform zur Verfügung zu stellen. Diese müssen klar und
verständlich sein.

(2) In jeder Werbung für solche Verträge ist anzugeben, dass vorvertragliche Informationen erhältlich
sind und wo diese angefordert werden können. Der Unternehmer hat bei der Einladung zu Werbe- oder
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Verkaufsveranstaltungen deutlich auf den gewerblichen Charakter der Veranstaltung hinzuweisen. Dem
Verbraucher sind auf solchen Veranstaltungen die vorvertraglichen Informationen jederzeit zugänglich zu
machen.

(3) Ein Teilzeit-Wohnrecht oder ein Recht aus einem Vertrag über ein langfristiges Urlaubsprodukt darf nicht als
Geldanlage beworben oder verkauft werden.

§ 482a Widerrufsbelehrung

Der Unternehmer muss den Verbraucher vor Vertragsschluss in Textform auf das Widerrufsrecht einschließlich
der Widerrufsfrist sowie auf das Anzahlungsverbot nach § 486 hinweisen. Der Erhalt der entsprechenden
Vertragsbestimmungen ist vom Verbraucher schriftlich zu bestätigen. Die Einzelheiten sind in Artikel 242 § 2 des
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche geregelt.

§ 483 Sprache des Vertrags und der vorvertraglichen Informationen

(1) Der Teilzeit-Wohnrechtevertrag, der Vertrag über ein langfristiges Urlaubsprodukt, der Vermittlungsvertrag
oder der Tauschsystemvertrag ist in der Amtssprache oder, wenn es dort mehrere Amtssprachen gibt, in der
vom Verbraucher gewählten Amtssprache des Mitgliedstaats der Europäischen Union oder des Vertragsstaats
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum abzufassen, in dem der Verbraucher seinen Wohnsitz
hat. Ist der Verbraucher Angehöriger eines anderen Mitgliedstaats, so kann er statt der Sprache seines
Wohnsitzstaats auch die oder eine der Amtssprachen des Staats, dem er angehört, wählen. Die Sätze 1 und 2
gelten auch für die vorvertraglichen Informationen und für die Widerrufsbelehrung.

(2) Ist der Vertrag von einem deutschen Notar zu beurkunden, so gelten die §§ 5 und 16 des
Beurkundungsgesetzes mit der Maßgabe, dass dem Verbraucher eine beglaubigte Übersetzung des Vertrags in
der von ihm nach Absatz 1 gewählten Sprache auszuhändigen ist.

(3) Verträge, die Absatz 1 Satz 1 und 2 oder Absatz 2 nicht entsprechen, sind nichtig.

§ 484 Form und Inhalt des Vertrags

(1) Der Teilzeit-Wohnrechtevertrag, der Vertrag über ein langfristiges Urlaubsprodukt, der Vermittlungsvertrag
oder der Tauschsystemvertrag bedarf der schriftlichen Form, soweit nicht in anderen Vorschriften eine strengere
Form vorgeschrieben ist.

(2) Die dem Verbraucher nach § 482 Absatz 1 zur Verfügung gestellten vorvertraglichen Informationen werden
Inhalt des Vertrags, soweit sie nicht einvernehmlich oder einseitig durch den Unternehmer geändert wurden.
Der Unternehmer darf die vorvertraglichen Informationen nur einseitig ändern, um sie an Veränderungen
anzupassen, die durch höhere Gewalt verursacht wurden. Die Änderungen nach Satz 1 müssen dem
Verbraucher vor Abschluss des Vertrags in Textform mitgeteilt werden. Sie werden nur wirksam, wenn sie in
die Vertragsdokumente mit dem Hinweis aufgenommen werden, dass sie von den nach § 482 Absatz 1 zur
Verfügung gestellten vorvertraglichen Informationen abweichen. In die Vertragsdokumente sind aufzunehmen:
1.   die vorvertraglichen Informationen nach § 482 Absatz 1 unbeschadet ihrer Geltung nach Satz 1,

 

2.   die Namen und ladungsfähigen Anschriften beider Parteien sowie
 

3.   Datum und Ort der Abgabe der darin enthaltenen Vertragserklärungen.
 

(3) Der Unternehmer hat dem Verbraucher die Vertragsurkunde oder eine Abschrift des Vertrags zu überlassen.
Bei einem Teilzeit-Wohnrechtevertrag hat er, wenn die Vertragssprache und die Amtssprache des Mitgliedstaats
der Europäischen Union oder des Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum,
in dem sich das Wohngebäude befindet, verschieden sind, eine beglaubigte Übersetzung des Vertrags in
einer Amtssprache des Staats beizufügen, in dem sich das Wohngebäude befindet. Die Pflicht zur Beifügung
einer beglaubigten Übersetzung entfällt, wenn sich der Teilzeit-Wohnrechtevertrag auf einen Bestand von
Wohngebäuden bezieht, die sich in verschiedenen Staaten befinden.

§ 485 Widerrufsrecht

Dem Verbraucher steht bei einem Teilzeit-Wohnrechtevertrag, einem Vertrag über ein langfristiges
Urlaubsprodukt, einem Vermittlungsvertrag oder einem Tauschsystemvertrag ein Widerrufsrecht nach § 355 zu.

§ 486 Anzahlungsverbot
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(1) Der Unternehmer darf Zahlungen des Verbrauchers vor Ablauf der Widerrufsfrist nicht fordern oder
annehmen.

(2) Es dürfen keine Zahlungen des Verbrauchers im Zusammenhang mit einem Vermittlungsvertrag gefordert
oder angenommen werden, bis der Unternehmer seine Pflichten aus dem Vermittlungsvertrag erfüllt hat oder
diese Vertragsbeziehung beendet ist.

§ 486a Besondere Vorschriften für Verträge über langfristige Urlaubsprodukte

(1) Bei einem Vertrag über ein langfristiges Urlaubsprodukt enthält das in Artikel 242 § 1 Absatz 2 des
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche bezeichnete Formblatt einen Ratenzahlungsplan. Der
Unternehmer darf von den dort genannten Zahlungsmodalitäten nicht abweichen. Er darf den laut Formblatt
fälligen jährlichen Teilbetrag vom Verbraucher nur fordern oder annehmen, wenn er den Verbraucher zuvor in
Textform zur Zahlung dieses Teilbetrags aufgefordert hat. Die Zahlungsaufforderung muss dem Verbraucher
mindestens zwei Wochen vor Fälligkeit des jährlichen Teilbetrags zugehen.

(2) Ab dem Zeitpunkt, der nach Absatz 1 für die Zahlung des zweiten Teilbetrags vorgesehen ist, kann der
Verbraucher den Vertrag innerhalb von zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung zum Fälligkeitstermin
gemäß Absatz 1 kündigen.

§ 487 Abweichende Vereinbarungen

Von den Vorschriften dieses Titels darf nicht zum Nachteil des Verbrauchers abgewichen werden. Die
Vorschriften dieses Titels finden, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, auch Anwendung, wenn sie durch
anderweitige Gestaltungen umgangen werden.

Titel 3
Darlehensvertrag; Finanzierungshilfen und Ratenlieferungsverträge zwischen
einem Unternehmer und einem Verbraucher
*)

 

*)    Amtlicher Hinweis:
Dieser Titel dient der Umsetzung der Richtlinie 87/102/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über den Verbraucherkredit (ABl. EG Nr. L 42 S. 48), zuletzt
geändert durch die Richtlinie 98/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 1998
zur Änderung der Richtlinie 87/102/EWG zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der
Mitgliedstaaten über den Verbraucherkredit (ABl. EG Nr. L 101 S. 17).
 

Untertitel 1
Darlehensvertrag

Kapitel 1
Allgemeine Vorschriften
§ 488 Vertragstypische Pflichten beim Darlehensvertrag

(1) Durch den Darlehensvertrag wird der Darlehensgeber verpflichtet, dem Darlehensnehmer einen Geldbetrag
in der vereinbarten Höhe zur Verfügung zu stellen. Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, einen geschuldeten
Zins zu zahlen und bei Fälligkeit das zur Verfügung gestellte Darlehen zurückzuzahlen.

(2) Die vereinbarten Zinsen sind, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, nach dem Ablauf je eines Jahres und,
wenn das Darlehen vor dem Ablauf eines Jahres zurückzuzahlen ist, bei der Rückzahlung zu entrichten.

(3) Ist für die Rückzahlung des Darlehens eine Zeit nicht bestimmt, so hängt die Fälligkeit davon ab, dass der
Darlehensgeber oder der Darlehensnehmer kündigt. Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate. Sind Zinsen nicht
geschuldet, so ist der Darlehensnehmer auch ohne Kündigung zur Rückzahlung berechtigt.

§ 489 Ordentliches Kündigungsrecht des Darlehensnehmers
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(1) Der Darlehensnehmer kann einen Darlehensvertrag mit gebundenem Sollzinssatz ganz oder teilweise
kündigen,
1.   wenn die Sollzinsbindung vor der für die Rückzahlung bestimmten Zeit endet und keine neue Vereinbarung

über den Sollzinssatz getroffen ist, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat frühestens
für den Ablauf des Tages, an dem die Sollzinsbindung endet; ist eine Anpassung des Sollzinssatzes in
bestimmten Zeiträumen bis zu einem Jahr vereinbart, so kann der Darlehensnehmer jeweils nur für den
Ablauf des Tages, an dem die Sollzinsbindung endet, kündigen;
 

2.   in jedem Fall nach Ablauf von zehn Jahren nach dem vollständigen Empfang unter Einhaltung einer
Kündigungsfrist von sechs Monaten; wird nach dem Empfang des Darlehens eine neue Vereinbarung über
die Zeit der Rückzahlung oder den Sollzinssatz getroffen, so tritt der Zeitpunkt dieser Vereinbarung an die
Stelle des Zeitpunkts des Empfangs.
 

(2) Der Darlehensnehmer kann einen Darlehensvertrag mit veränderlichem Zinssatz jederzeit unter Einhaltung
einer Kündigungsfrist von drei Monaten kündigen.

(3) Eine Kündigung des Darlehensnehmers gilt als nicht erfolgt, wenn er den geschuldeten Betrag nicht binnen
zwei Wochen nach Wirksamwerden der Kündigung zurückzahlt.

(4) Das Kündigungsrecht des Darlehensnehmers nach den Absätzen 1 und 2 kann nicht durch Vertrag
ausgeschlossen oder erschwert werden. Dies gilt nicht bei Darlehen an den Bund, ein Sondervermögen des
Bundes, ein Land, eine Gemeinde, einen Gemeindeverband, die Europäischen Gemeinschaften oder ausländische
Gebietskörperschaften.

(5) Sollzinssatz ist der gebundene oder veränderliche periodische Prozentsatz, der pro Jahr auf das in Anspruch
genommene Darlehen angewendet wird. Der Sollzinssatz ist gebunden, wenn für die gesamte Vertragslaufzeit
ein Sollzinssatz oder mehrere Sollzinssätze vereinbart sind, die als feststehende Prozentzahl ausgedrückt
werden. Ist für die gesamte Vertragslaufzeit keine Sollzinsbindung vereinbart, gilt der Sollzinssatz nur für
diejenigen Zeiträume als gebunden, für die er durch eine feste Prozentzahl bestimmt ist.

Fußnote

(+++ § 489: Zur Nichtanwendung vgl. § 10 Abs. 5 KredWG +++)

§ 490 Außerordentliches Kündigungsrecht

(1) Wenn in den Vermögensverhältnissen des Darlehensnehmers oder in der Werthaltigkeit einer für das
Darlehen gestellten Sicherheit eine wesentliche Verschlechterung eintritt oder einzutreten droht, durch die die
Rückzahlung des Darlehens, auch unter Verwertung der Sicherheit, gefährdet wird, kann der Darlehensgeber
den Darlehensvertrag vor Auszahlung des Darlehens im Zweifel stets, nach Auszahlung nur in der Regel fristlos
kündigen.

(2) Der Darlehensnehmer kann einen Darlehensvertrag, bei dem der Sollzinssatz gebunden und das Darlehen
durch ein Grund- oder Schiffspfandrecht gesichert ist, unter Einhaltung der Fristen des § 488 Abs. 3 Satz 2
vorzeitig kündigen, wenn seine berechtigten Interessen dies gebieten und seit dem vollständigen Empfang
des Darlehens sechs Monate abgelaufen sind. Ein solches Interesse liegt insbesondere vor, wenn der
Darlehensnehmer ein Bedürfnis nach einer anderweitigen Verwertung der zur Sicherung des Darlehens
beliehenen Sache hat. Der Darlehensnehmer hat dem Darlehensgeber denjenigen Schaden zu ersetzen, der
diesem aus der vorzeitigen Kündigung entsteht (Vorfälligkeitsentschädigung).

(3) Die Vorschriften der §§ 313 und 314 bleiben unberührt.

Fußnote

(+++ § 490: Zur Nichtanwendung vgl. § 10 Abs. 5 KredWG +++)

Kapitel 2
Besondere Vorschriften für Verbraucherdarlehensverträge
§ 491 Verbraucherdarlehensvertrag
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(1) Die Vorschriften dieses Kapitels gelten für Verbraucherdarlehensverträge, soweit nichts anderes
bestimmt ist. Verbraucherdarlehensverträge sind Allgemein-Verbraucherdarlehensverträge und Immobiliar-
Verbraucherdarlehensverträge.

(2) Allgemein-Verbraucherdarlehensverträge sind entgeltliche Darlehensverträge zwischen einem
Unternehmer als Darlehensgeber und einem Verbraucher als Darlehensnehmer. Keine Allgemein-
Verbraucherdarlehensverträge sind Verträge,
1.   bei denen der Nettodarlehensbetrag (Artikel 247 § 3 Abs. 2 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen

Gesetzbuche) weniger als 200 Euro beträgt,
 

2.   bei denen sich die Haftung des Darlehensnehmers auf eine dem Darlehensgeber zum Pfand übergebene
Sache beschränkt,
 

3.   bei denen der Darlehensnehmer das Darlehen binnen drei Monaten zurückzuzahlen hat und nur geringe
Kosten vereinbart sind,
 

4.   die von Arbeitgebern mit ihren Arbeitnehmern als Nebenleistung zum Arbeitsvertrag zu einem niedrigeren
als dem marktüblichen effektiven Jahreszins (§ 6 der Preisangabenverordnung) abgeschlossen werden und
anderen Personen nicht angeboten werden,
 

5.   die nur mit einem begrenzten Personenkreis auf Grund von Rechtsvorschriften in öffentlichem Interesse
abgeschlossen werden, wenn im Vertrag für den Darlehensnehmer günstigere als marktübliche
Bedingungen und höchstens der marktübliche Sollzinssatz vereinbart sind,
 

6.   bei denen es sich um Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträge oder Immobilienverzehrkreditverträge
gemäß Absatz 3 handelt.
 

(3) Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträge sind entgeltliche Darlehensverträge zwischen einem Unternehmer
als Darlehensgeber und einem Verbraucher als Darlehensnehmer, die
1.   durch ein Grundpfandrecht oder eine Reallast besichert sind oder

 

2.   für den Erwerb oder die Erhaltung des Eigentumsrechts an Grundstücken, an bestehenden oder zu
errichtenden Gebäuden oder für den Erwerb oder die Erhaltung von grundstücksgleichen Rechten bestimmt
sind.
 

Keine Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträge sind Verträge gemäß Absatz 2 Satz 2 Nummer 4. Auf Immobiliar-
Verbraucherdarlehensverträge gemäß Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 ist nur § 491a Absatz 4 anwendbar. Keine
Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträge sind Immobilienverzehrkreditverträge, bei denen der Kreditgeber
1.   pauschale oder regelmäßige Zahlungen leistet oder andere Formen der Kreditauszahlung vornimmt und

im Gegenzug nur einen Betrag aus dem künftigen Erlös des Verkaufs einer Wohnimmobilie erhält oder ein
Recht an einer Wohnimmobilie erwirbt und
 

2.   erst nach dem Tod des Verbrauchers eine Rückzahlung fordert, außer der Verbraucher verstößt gegen die
Vertragsbestimmungen, was dem Kreditgeber erlaubt, den Vertrag zu kündigen.
 

(4) § 358 Abs. 2 und 4 sowie die §§ 491a bis 495 und 505a bis 505e sind nicht auf Darlehensverträge
anzuwenden, die in ein nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung errichtetes gerichtliches Protokoll
aufgenommen oder durch einen gerichtlichen Beschluss über das Zustandekommen und den Inhalt eines
zwischen den Parteien geschlossenen Vergleichs festgestellt sind, wenn in das Protokoll oder den Beschluss
der Sollzinssatz, die bei Abschluss des Vertrags in Rechnung gestellten Kosten des Darlehens sowie die
Voraussetzungen aufgenommen worden sind, unter denen der Sollzinssatz oder die Kosten angepasst werden
können.

§ 491a Vorvertragliche Informationspflichten bei Verbraucherdarlehensverträgen

(1) Der Darlehensgeber ist verpflichtet, den Darlehensnehmer nach Maßgabe des Artikels 247 des
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche zu informieren.

(2) Der Darlehensnehmer kann vom Darlehensgeber einen Entwurf des Verbraucherdarlehensvertrags
verlangen. Dies gilt nicht, solange der Darlehensgeber zum Vertragsabschluss nicht bereit ist. Unterbreitet
der Darlehensgeber bei einem Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag dem Darlehensnehmer ein Angebot
oder einen bindenden Vorschlag für bestimmte Vertragsbestimmungen, so muss er dem Darlehensnehmer
anbieten, einen Vertragsentwurf auszuhändigen oder zu übermitteln; besteht kein Widerrufsrecht nach § 495,
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ist der Darlehensgeber dazu verpflichtet, dem Darlehensnehmer einen Vertragsentwurf auszuhändigen oder zu
übermitteln.

(3) Der Darlehensgeber ist verpflichtet, dem Darlehensnehmer vor Abschluss eines
Verbraucherdarlehensvertrags angemessene Erläuterungen zu geben, damit der Darlehensnehmer in die Lage
versetzt wird, zu beurteilen, ob der Vertrag dem von ihm verfolgten Zweck und seinen Vermögensverhältnissen
gerecht wird. Hierzu sind gegebenenfalls die vorvertraglichen Informationen gemäß Absatz 1, die
Hauptmerkmale der vom Darlehensgeber angebotenen Verträge sowie ihre vertragstypischen Auswirkungen
auf den Darlehensnehmer, einschließlich der Folgen bei Zahlungsverzug, zu erläutern. Werden mit einem
Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag Finanzprodukte oder -dienstleistungen im Paket angeboten, so muss
dem Darlehensnehmer erläutert werden, ob sie gesondert gekündigt werden können und welche Folgen die
Kündigung hat.

(4) Bei einem Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag entsprechend § 491 Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 ist der
Darlehensgeber verpflichtet, den Darlehensnehmer rechtzeitig vor Abgabe von dessen Vertragserklärung auf
einem dauerhaften Datenträger über die Merkmale gemäß den Abschnitten 3, 4 und 13 des in Artikel 247 § 1
Absatz 2 Satz 2 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche genannten Musters zu informieren.
Artikel 247 § 1 Absatz 2 Satz 6 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche findet Anwendung.

§ 492 Schriftform, Vertragsinhalt

(1) Verbraucherdarlehensverträge sind, soweit nicht eine strengere Form vorgeschrieben ist, schriftlich
abzuschließen. Der Schriftform ist genügt, wenn Antrag und Annahme durch die Vertragsparteien jeweils
getrennt schriftlich erklärt werden. Die Erklärung des Darlehensgebers bedarf keiner Unterzeichnung, wenn sie
mit Hilfe einer automatischen Einrichtung erstellt wird.

(2) Der Vertrag muss die für den Verbraucherdarlehensvertrag vorgeschriebenen Angaben nach Artikel 247 §§ 6
bis 13 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche enthalten.

(3) Nach Vertragsschluss stellt der Darlehensgeber dem Darlehensnehmer eine Abschrift des Vertrags zur
Verfügung. Ist ein Zeitpunkt für die Rückzahlung des Darlehens bestimmt, kann der Darlehensnehmer vom
Darlehensgeber jederzeit einen Tilgungsplan nach Artikel 247 § 14 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen
Gesetzbuche verlangen.

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für die Vollmacht, die ein Darlehensnehmer zum Abschluss eines
Verbraucherdarlehensvertrags erteilt. Satz 1 gilt nicht für die Prozessvollmacht und eine Vollmacht, die notariell
beurkundet ist.

(5) Erklärungen des Darlehensgebers, die dem Darlehensnehmer gegenüber nach Vertragsabschluss abzugeben
sind, müssen auf einem dauerhaften Datenträger erfolgen.

(6) Enthält der Vertrag die Angaben nach Absatz 2 nicht oder nicht vollständig, können sie nach wirksamem
Vertragsschluss oder in den Fällen des § 494 Absatz 2 Satz 1 nach Gültigwerden des Vertrags auf einem
dauerhaften Datenträger nachgeholt werden. Hat das Fehlen von Angaben nach Absatz 2 zu Änderungen der
Vertragsbedingungen gemäß § 494 Absatz 2 Satz 2 bis Absatz 6 geführt, kann die Nachholung der Angaben nur
dadurch erfolgen, dass der Darlehensnehmer die nach § 494 Absatz 7 erforderliche Abschrift des Vertrags erhält.
In den sonstigen Fällen muss der Darlehensnehmer spätestens im Zeitpunkt der Nachholung der Angaben eine
der in § 356b Absatz 1 genannten Unterlagen erhalten. Mit der Nachholung der Angaben nach Absatz 2 ist der
Darlehensnehmer auf einem dauerhaften Datenträger darauf hinzuweisen, dass die Widerrufsfrist von einem
Monat nach Erhalt der nachgeholten Angaben beginnt.

(7) Die Vereinbarung eines veränderlichen Sollzinssatzes, der sich nach einem Index oder Referenzzinssatz
richtet, ist nur wirksam, wenn der Index oder Referenzzinssatz objektiv, eindeutig bestimmt und für
Darlehensgeber und Darlehensnehmer verfügbar und überprüfbar ist.

§ 492a Kopplungsgeschäfte bei Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen

(1) Der Darlehensgeber darf den Abschluss eines Immobiliar-Verbraucherdarlehenvertrags unbeschadet des
§ 492b nicht davon abhängig machen, dass der Darlehensnehmer oder ein Dritter weitere Finanzprodukte
oder -dienstleistungen erwirbt (Kopplungsgeschäft). Ist der Darlehensgeber zum Abschluss des Immobiliar-
Verbraucherdarlehensvertrags bereit, ohne dass der Verbraucher weitere Finanzprodukte oder -dienstleistungen
erwirbt, liegt ein Kopplungsgeschäft auch dann nicht vor, wenn die Bedingungen für den Immobiliar-
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Verbraucherdarlehensvertrag von denen abweichen, zu denen er zusammen mit den weiteren Finanzprodukten
oder -dienstleistungen angeboten wird.

(2) Soweit ein Kopplungsgeschäft unzulässig ist, sind die mit dem Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag
gekoppelten Geschäfte nichtig; die Wirksamkeit des Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrags bleibt davon
unberührt.

§ 492b Zulässige Kopplungsgeschäfte

(1) Ein Kopplungsgeschäft ist zulässig, wenn der Darlehensgeber den Abschluss eines Immobiliar-
Verbraucherdarlehensvertrags davon abhängig macht, dass der Darlehensnehmer, ein Familienangehöriger des
Darlehensnehmers oder beide zusammen
1.   ein Zahlungs- oder ein Sparkonto eröffnen, dessen einziger Zweck die Ansammlung von Kapital ist, um

a)   das Immobiliar-Verbraucherdarlehen zurückzuzahlen oder zu bedienen,
 

b)   die erforderlichen Mittel für die Gewährung des Darlehens bereitzustellen oder
 

c)   als zusätzliche Sicherheit für den Darlehensgeber für den Fall eines Zahlungsausfalls zu dienen;
 

 

2.   ein Anlageprodukt oder ein privates Rentenprodukt erwerben oder behalten, das
a)   in erster Linie als Ruhestandseinkommen dient und

 

b)   bei Zahlungsausfall als zusätzliche Sicherheit für den Darlehensgeber dient oder das der Ansammlung
von Kapital dient, um damit das Immobiliar-Verbraucherdarlehen zurückzuzahlen oder zu bedienen
oder um damit die erforderlichen Mittel für die Gewährung des Darlehens bereitzustellen;
 

 

3.   einen weiteren Darlehensvertrag abschließen, bei dem das zurückzuzahlende Kapital auf einem vertraglich
festgelegten Prozentsatz des Werts der Immobilie beruht, die diese zum Zeitpunkt der Rückzahlung oder
Rückzahlungen des Kapitals (Darlehensvertrag mit Wertbeteiligung) hat.
 

(2) Ein Kopplungsgeschäft ist zulässig, wenn der Darlehensgeber den Abschluss eines Immobiliar-
Verbraucherdarlehensvertrags davon abhängig macht, dass der Darlehensnehmer im Zusammenhang mit dem
Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag eine einschlägige Versicherung abschließt und dem Darlehensnehmer
gestattet ist, diese Versicherung auch bei einem anderen als bei dem vom Darlehensgeber bevorzugten Anbieter
abzuschließen.

(3) Ein Kopplungsgeschäft ist zulässig, wenn die für den Darlehensgeber zuständige Aufsichtsbehörde
die weiteren Finanzprodukte oder -dienstleistungen sowie deren Kopplung mit dem Immobiliar-
Verbraucherdarlehensvertrag nach § 18a Absatz 8a des Kreditwesengesetzes genehmigt hat.

§ 493 Informationen während des Vertragsverhältnisses

(1) Ist in einem Verbraucherdarlehensvertrag der Sollzinssatz gebunden und endet die Sollzinsbindung vor
der für die Rückzahlung bestimmten Zeit, unterrichtet der Darlehensgeber den Darlehensnehmer spätestens
drei Monate vor Ende der Sollzinsbindung darüber, ob er zu einer neuen Sollzinsbindungsabrede bereit ist.
Erklärt sich der Darlehensgeber hierzu bereit, muss die Unterrichtung den zum Zeitpunkt der Unterrichtung vom
Darlehensgeber angebotenen Sollzinssatz enthalten.

(2) Der Darlehensgeber unterrichtet den Darlehensnehmer spätestens drei Monate vor Beendigung eines
Verbraucherdarlehensvertrags darüber, ob er zur Fortführung des Darlehensverhältnisses bereit ist. Erklärt sich
der Darlehensgeber zur Fortführung bereit, muss die Unterrichtung die zum Zeitpunkt der Unterrichtung gültigen
Pflichtangaben gemäß § 491a Abs. 1 enthalten.

(3) Die Anpassung des Sollzinssatzes eines Verbraucherdarlehensvertrags mit veränderlichem Sollzinssatz
wird erst wirksam, nachdem der Darlehensgeber den Darlehensnehmer über die Einzelheiten unterrichtet
hat, die sich aus Artikel 247 § 15 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche ergeben.
Abweichende Vereinbarungen über die Wirksamkeit sind im Rahmen des Artikels 247 § 15 Absatz 2 und 3 des
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche zulässig.

(4) Bei einem Vertrag über ein Immobiliar-Verbraucherdarlehen in Fremdwährung gemäß § 503 Absatz 1 Satz
1, auch in Verbindung mit Satz 3, hat der Darlehensgeber den Darlehensnehmer unverzüglich zu informieren,
wenn der Wert des noch zu zahlenden Restbetrags oder der Wert der regelmäßigen Raten in der Landeswährung
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des Darlehensnehmers um mehr als 20 Prozent gegenüber dem Wert steigt, der bei Zugrundelegung des
Wechselkurses bei Vertragsabschluss gegeben wäre. Die Information
1.   ist auf einem dauerhaften Datenträger zu übermitteln,

 

2.   hat die Angabe über die Veränderung des Restbetrags in der Landeswährung des Darlehensnehmers zu
enthalten,
 

3.   hat den Hinweis auf die Möglichkeit einer Währungsumstellung aufgrund des § 503 und die hierfür
geltenden Bedingungen und gegebenenfalls die Erläuterung weiterer Möglichkeiten zur Begrenzung des
Wechselkursrisikos zu enthalten und
 

4.   ist so lange in regelmäßigen Abständen zu erteilen, bis die Differenz von 20 Prozent wieder unterschritten
wird.
 

Die Sätze 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden, wenn ein Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag in
der Währung des Mitgliedstaats der Europäischen Union, in dem der Darlehensnehmer bei Vertragsschluss
seinen Wohnsitz hat, geschlossen wurde und der Darlehensnehmer zum Zeitpunkt der maßgeblichen
Kreditwürdigkeitsprüfung in einer anderen Währung überwiegend sein Einkommen bezieht oder Vermögenswerte
hält, aus denen das Darlehen zurückgezahlt werden soll.

(5) Wenn der Darlehensnehmer eines Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrags dem Darlehensgeber mitteilt,
dass er eine vorzeitige Rückzahlung des Darlehens beabsichtigt, ist der Darlehensgeber verpflichtet, ihm
unverzüglich die für die Prüfung dieser Möglichkeit erforderlichen Informationen auf einem dauerhaften
Datenträger zu übermitteln. Diese Informationen müssen insbesondere folgende Angaben enthalten:
1.   Auskunft über die Zulässigkeit der vorzeitigen Rückzahlung,

 

2.   im Fall der Zulässigkeit die Höhe des zurückzuzahlenden Betrags und
 

3.   gegebenenfalls die Höhe einer Vorfälligkeitsentschädigung.
 

Soweit sich die Informationen auf Annahmen stützen, müssen diese nachvollziehbar und sachlich gerechtfertigt
sein und als solche dem Darlehensnehmer gegenüber offengelegt werden.

(6) Wurden Forderungen aus dem Darlehensvertrag abgetreten, treffen die Pflichten aus den Absätzen 1 bis 5
auch den neuen Gläubiger, wenn nicht der bisherige Darlehensgeber mit dem neuen Gläubiger vereinbart hat,
dass im Verhältnis zum Darlehensnehmer weiterhin allein der bisherige Darlehensgeber auftritt.

§ 494 Rechtsfolgen von Formmängeln

(1) Der Verbraucherdarlehensvertrag und die auf Abschluss eines solchen Vertrags vom Verbraucher erteilte
Vollmacht sind nichtig, wenn die Schriftform insgesamt nicht eingehalten ist oder wenn eine der in Artikel 247 §§
6 und 10 bis 13 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche für den Verbraucherdarlehensvertrag
vorgeschriebenen Angaben fehlt.

(2) Ungeachtet eines Mangels nach Absatz 1 wird der Verbraucherdarlehensvertrag gültig, soweit der
Darlehensnehmer das Darlehen empfängt oder in Anspruch nimmt. Jedoch ermäßigt sich der dem
Verbraucherdarlehensvertrag zugrunde gelegte Sollzinssatz auf den gesetzlichen Zinssatz, wenn die Angabe des
Sollzinssatzes, des effektiven Jahreszinses oder des Gesamtbetrags fehlt.

(3) Ist der effektive Jahreszins zu niedrig angegeben, so vermindert sich der dem Verbraucherdarlehensvertrag
zugrunde gelegte Sollzinssatz um den Prozentsatz, um den der effektive Jahreszins zu niedrig angegeben ist.

(4) Nicht angegebene Kosten werden vom Darlehensnehmer nicht geschuldet. Ist im Vertrag nicht angegeben,
unter welchen Voraussetzungen Kosten oder Zinsen angepasst werden können, so entfällt die Möglichkeit, diese
zum Nachteil des Darlehensnehmers anzupassen.

(5) Wurden Teilzahlungen vereinbart, ist deren Höhe vom Darlehensgeber unter Berücksichtigung der
verminderten Zinsen oder Kosten neu zu berechnen.

(6) Fehlen im Vertrag Angaben zur Laufzeit oder zum Kündigungsrecht, ist der Darlehensnehmer jederzeit zur
Kündigung berechtigt. Fehlen Angaben zu Sicherheiten, so können Sicherheiten nicht gefordert werden; dies gilt
nicht bei Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen, wenn der Nettodarlehensbetrag 75 000 Euro übersteigt.
Fehlen Angaben zum Umwandlungsrecht bei Immobiliar-Verbraucherdarlehen in Fremdwährung, so kann das
Umwandlungsrecht jederzeit ausgeübt werden.
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(7) Der Darlehensgeber stellt dem Darlehensnehmer eine Abschrift des Vertrags zur Verfügung, in der die
Vertragsänderungen berücksichtigt sind, die sich aus den Absätzen 2 bis 6 ergeben.

§ 495 Widerrufsrecht; Bedenkzeit

(1) Dem Darlehensnehmer steht bei einem Verbraucherdarlehensvertrag ein Widerrufsrecht nach § 355 zu.

(2) Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei Darlehensverträgen,
1.   die einen Darlehensvertrag, zu dessen Kündigung der Darlehensgeber wegen Zahlungsverzugs des

Darlehensnehmers berechtigt ist, durch Rückzahlungsvereinbarungen ergänzen oder ersetzen, wenn
dadurch ein gerichtliches Verfahren vermieden wird und wenn der Gesamtbetrag (Artikel 247 § 3 des
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche) geringer ist als die Restschuld des ursprünglichen
Vertrags,
 

2.   die notariell zu beurkunden sind, wenn der Notar bestätigt, dass die Rechte des Darlehensnehmers aus den
§§ 491a und 492 gewahrt sind, oder
 

3.   die § 504 Abs. 2 oder § 505 entsprechen.
 

(3) Bei Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen ist dem Darlehensnehmer in den Fällen des Absatzes 2 vor
Vertragsschluss eine Bedenkzeit von zumindest sieben Tagen einzuräumen. Während des Laufs der Frist ist der
Darlehensgeber an sein Angebot gebunden. Die Bedenkzeit beginnt mit der Aushändigung des Vertragsangebots
an den Darlehensnehmer.

§ 496 Einwendungsverzicht, Wechsel- und Scheckverbot

(1) Eine Vereinbarung, durch die der Darlehensnehmer auf das Recht verzichtet, Einwendungen, die ihm
gegenüber dem Darlehensgeber zustehen, gemäß § 404 einem Abtretungsgläubiger entgegenzusetzen oder eine
ihm gegen den Darlehensgeber zustehende Forderung gemäß § 406 auch dem Abtretungsgläubiger gegenüber
aufzurechnen, ist unwirksam.

(2) Wird eine Forderung des Darlehensgebers aus einem Verbraucherdarlehensvertrag an einen Dritten
abgetreten oder findet in der Person des Darlehensgebers ein Wechsel statt, ist der Darlehensnehmer
unverzüglich darüber sowie über die Kontaktdaten des neuen Gläubigers nach Artikel 246b § 1 Absatz 1 Nummer
1, 3 und 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche zu unterrichten. Die Unterrichtung ist
bei Abtretungen entbehrlich, wenn der bisherige Darlehensgeber mit dem neuen Gläubiger vereinbart hat,
dass im Verhältnis zum Darlehensnehmer weiterhin allein der bisherige Darlehensgeber auftritt. Fallen die
Voraussetzungen des Satzes 2 fort, ist die Unterrichtung unverzüglich nachzuholen.

(3) Der Darlehensnehmer darf nicht verpflichtet werden, für die Ansprüche des Darlehensgebers aus dem
Verbraucherdarlehensvertrag eine Wechselverbindlichkeit einzugehen. Der Darlehensgeber darf vom
Darlehensnehmer zur Sicherung seiner Ansprüche aus dem Verbraucherdarlehensvertrag einen Scheck nicht
entgegennehmen. Der Darlehensnehmer kann vom Darlehensgeber jederzeit die Herausgabe eines Wechsels
oder Schecks, der entgegen Satz 1 oder 2 begeben worden ist, verlangen. Der Darlehensgeber haftet für jeden
Schaden, der dem Darlehensnehmer aus einer solchen Wechsel- oder Scheckbegebung entsteht.

§ 497 Verzug des Darlehensnehmers

(1) Soweit der Darlehensnehmer mit Zahlungen, die er auf Grund des Verbraucherdarlehensvertrags schuldet,
in Verzug kommt, hat er den geschuldeten Betrag nach § 288 Abs. 1 zu verzinsen. Im Einzelfall kann der
Darlehensgeber einen höheren oder der Darlehensnehmer einen niedrigeren Schaden nachweisen.

(2) Die nach Eintritt des Verzugs anfallenden Zinsen sind auf einem gesonderten Konto zu verbuchen und
dürfen nicht in ein Kontokorrent mit dem geschuldeten Betrag oder anderen Forderungen des Darlehensgebers
eingestellt werden. Hinsichtlich dieser Zinsen gilt § 289 Satz 2 mit der Maßgabe, dass der Darlehensgeber
Schadensersatz nur bis zur Höhe des gesetzlichen Zinssatzes (§ 246) verlangen kann.

(3) Zahlungen des Darlehensnehmers, die zur Tilgung der gesamten fälligen Schuld nicht ausreichen, werden
abweichend von § 367 Abs. 1 zunächst auf die Kosten der Rechtsverfolgung, dann auf den übrigen geschuldeten
Betrag (Absatz 1) und zuletzt auf die Zinsen (Absatz 2) angerechnet. Der Darlehensgeber darf Teilzahlungen
nicht zurückweisen. Die Verjährung der Ansprüche auf Darlehensrückzahlung und Zinsen ist vom Eintritt des
Verzugs nach Absatz 1 an bis zu ihrer Feststellung in einer in § 197 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 bezeichneten Art gehemmt,
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jedoch nicht länger als zehn Jahre von ihrer Entstehung an. Auf die Ansprüche auf Zinsen findet § 197 Abs. 2
keine Anwendung. Die Sätze 1 bis 4 finden keine Anwendung, soweit Zahlungen auf Vollstreckungstitel geleistet
werden, deren Hauptforderung auf Zinsen lautet.

(4) Bei Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen beträgt der Verzugszinssatz abweichend von Absatz 1 für
das Jahr 2,5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Die Absätze 2 und 3 Satz 1, 2, 4 und 5 sind auf Immobiliar-
Verbraucherdarlehensverträge nicht anzuwenden.

§ 498 Gesamtfälligstellung bei Teilzahlungsdarlehen

(1) Der Darlehensgeber kann den Verbraucherdarlehensvertrag bei einem Darlehen, das in Teilzahlungen zu
tilgen ist, wegen Zahlungsverzugs des Darlehensnehmers nur dann kündigen, wenn
1.   der Darlehensnehmer

a)   mit mindestens zwei aufeinander folgenden Teilzahlungen ganz oder teilweise in Verzug ist,
 

b)   bei einer Vertragslaufzeit bis zu drei Jahren mit mindestens 10 Prozent oder bei einer Vertragslaufzeit
von mehr als drei Jahren mit mindestens 5 Prozent des Nennbetrags des Darlehens in Verzug ist und
 

 

2.   der Darlehensgeber dem Darlehensnehmer erfolglos eine zweiwöchige Frist zur Zahlung des rückständigen
Betrags mit der Erklärung gesetzt hat, dass er bei Nichtzahlung innerhalb der Frist die gesamte Restschuld
verlange.
 

Der Darlehensgeber soll dem Darlehensnehmer spätestens mit der Fristsetzung ein Gespräch über die
Möglichkeiten einer einverständlichen Regelung anbieten.

(2) Bei einem Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag muss der Darlehensnehmer abweichend von Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b mit mindestens 2,5 Prozent des Nennbetrags des Darlehens in Verzug sein.

§ 499 Kündigungsrecht des Darlehensgebers; Leistungsverweigerung

(1) In einem Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag ist eine Vereinbarung über ein Kündigungsrecht des
Darlehensgebers unwirksam, wenn eine bestimmte Vertragslaufzeit vereinbart wurde oder die Kündigungsfrist
zwei Monate unterschreitet.

(2) Der Darlehensgeber ist bei entsprechender Vereinbarung berechtigt, die Auszahlung eines Allgemein-
Verbraucherdarlehens, bei dem eine Zeit für die Rückzahlung nicht bestimmt ist, aus einem sachlichen Grund
zu verweigern. Beabsichtigt der Darlehensgeber dieses Recht auszuüben, hat er dies dem Darlehensnehmer
unverzüglich mitzuteilen und ihn über die Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der
Rechtsausübung zu unterrichten. Die Unterrichtung über die Gründe unterbleibt, soweit hierdurch die öffentliche
Sicherheit oder Ordnung gefährdet würde.

(3) Der Darlehensgeber kann einen Verbraucherdarlehensvertrag nicht allein deshalb kündigen, auf andere
Weise beenden oder seine Änderung verlangen, weil die vom Darlehensnehmer vor Vertragsschluss
gemachten Angaben unvollständig waren oder weil die Kreditwürdigkeitsprüfung des Darlehensnehmers
nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Satz 1 findet keine Anwendung, soweit der Mangel der
Kreditwürdigkeitsprüfung darauf beruht, dass der Darlehensnehmer dem Darlehensgeber für die
Kreditwürdigkeitsprüfung relevante Informationen wissentlich vorenthalten oder diese gefälscht hat.

§ 500 Kündigungsrecht des Darlehensnehmers; vorzeitige Rückzahlung

(1) Der Darlehensnehmer kann einen Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag, bei dem eine Zeit für die
Rückzahlung nicht bestimmt ist, ganz oder teilweise kündigen, ohne eine Frist einzuhalten. Eine Vereinbarung
über eine Kündigungsfrist von mehr als einem Monat ist unwirksam.

(2) Der Darlehensnehmer kann seine Verbindlichkeiten aus einem Verbraucherdarlehensvertrag jederzeit
ganz oder teilweise vorzeitig erfüllen. Abweichend von Satz 1 kann der Darlehensnehmer eines Immobiliar-
Verbraucherdarlehensvertrags, für den ein gebundener Sollzinssatz vereinbart wurde, seine Verbindlichkeiten
im Zeitraum der Sollzinsbindung nur dann ganz oder teilweise vorzeitig erfüllen, wenn hierfür ein berechtigtes
Interesse des Darlehensnehmers besteht.

§ 501 Kostenermäßigung bei vorzeitiger Rückzahlung und bei Kündigung
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(1) Soweit der Darlehensnehmer seine Verbindlichkeiten aus einem Verbraucherdarlehensvertrag nach §
500 Absatz 2 vorzeitig erfüllt, ermäßigen sich die Gesamtkosten des Kredits um die Zinsen und die Kosten
entsprechend der verbleibenden Laufzeit des Vertrags.

(2) Soweit die Restschuld eines Verbraucherdarlehens vor der vereinbarten Zeit durch Kündigung fällig wird,
ermäßigen sich die Gesamtkosten des Kredits um die Zinsen und die sonstigen laufzeitabhängigen Kosten, die
bei gestaffelter Berechnung auf die Zeit nach der Fälligkeit entfallen.

§ 502 Vorfälligkeitsentschädigung

(1) Der Darlehensgeber kann im Fall der vorzeitigen Rückzahlung eine angemessene Vorfälligkeitsentschädigung
für den unmittelbar mit der vorzeitigen Rückzahlung zusammenhängenden Schaden verlangen, wenn der
Darlehensnehmer zum Zeitpunkt der Rückzahlung Zinsen zu einem gebundenen Sollzinssatz schuldet.
Bei Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen gilt Satz 1 nur, wenn der gebundene Sollzinssatz bei
Vertragsabschluss vereinbart wurde.

(2) Der Anspruch auf Vorfälligkeitsentschädigung ist ausgeschlossen, wenn
1.   die Rückzahlung aus den Mitteln einer Versicherung bewirkt wird, die auf Grund einer entsprechenden

Verpflichtung im Darlehensvertrag abgeschlossen wurde, um die Rückzahlung zu sichern, oder
 

2.   im Vertrag die Angaben über die Laufzeit des Vertrags, das Kündigungsrecht des Darlehensnehmers oder
die Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung unzureichend sind.
 

(3) Bei Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen darf die Vorfälligkeitsentschädigung folgende Beträge jeweils
nicht überschreiten:
1.   1 Prozent des vorzeitig zurückgezahlten Betrags oder, wenn der Zeitraum zwischen der vorzeitigen und der

vereinbarten Rückzahlung ein Jahr nicht überschreitet, 0,5 Prozent des vorzeitig zurückgezahlten Betrags,
 

2.   den Betrag der Sollzinsen, den der Darlehensnehmer in dem Zeitraum zwischen der vorzeitigen und der
vereinbarten Rückzahlung entrichtet hätte.
 

§ 503 Umwandlung bei Immobiliar-Verbraucherdarlehen in Fremdwährung

(1) Bei einem nicht auf die Währung des Mitgliedstaats der Europäischen Union, in dem der Darlehensnehmer
bei Vertragsschluss seinen Wohnsitz hat (Landeswährung des Darlehensnehmers), geschlossenen Immobiliar-
Verbraucherdarlehensvertrag (Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag in Fremdwährung) kann der
Darlehensnehmer die Umwandlung des Darlehens in die Landeswährung des Darlehensnehmers verlangen.
Das Recht auf Umwandlung besteht dann, wenn der Wert des ausstehenden Restbetrags oder der Wert
der regelmäßigen Raten in der Landeswährung des Darlehensnehmers auf Grund der Änderung des
Wechselkurses um mehr als 20 Prozent über dem Wert liegt, der bei Zugrundelegung des Wechselkurses bei
Vertragsabschluss gegeben wäre. Im Darlehensvertrag kann abweichend von Satz 1 vereinbart werden, dass die
Landeswährung des Darlehensnehmers ausschließlich oder ergänzend die Währung ist, in der er zum Zeitpunkt
der maßgeblichen Kreditwürdigkeitsprüfung überwiegend sein Einkommen bezieht oder Vermögenswerte hält,
aus denen das Darlehen zurückgezahlt werden soll.

(2) Die Umstellung des Darlehens hat zu dem Wechselkurs zu erfolgen, der dem am Tag des Antrags auf
Umstellung geltenden Marktwechselkurs entspricht. Satz 1 gilt nur, wenn im Darlehensvertrag nicht etwas
anderes vereinbart wurde.

§ 504 Eingeräumte Überziehungsmöglichkeit

(1) Ist ein Verbraucherdarlehen in der Weise gewährt, dass der Darlehensgeber in einem Vertragsverhältnis über
ein laufendes Konto dem Darlehensnehmer das Recht einräumt, sein Konto in bestimmter Höhe zu überziehen
(Überziehungsmöglichkeit), hat der Darlehensgeber den Darlehensnehmer in regelmäßigen Zeitabständen
über die Angaben zu unterrichten, die sich aus Artikel 247 § 16 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen
Gesetzbuche ergeben. Ein Anspruch auf Vorfälligkeitsentschädigung aus § 502 ist ausgeschlossen. § 493 Abs.
3 ist nur bei einer Erhöhung des Sollzinssatzes anzuwenden und gilt entsprechend bei einer Erhöhung der
vereinbarten sonstigen Kosten. § 499 Abs. 1 ist nicht anzuwenden.

(2) Ist in einer Überziehungsmöglichkeit in Form des Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrags vereinbart, dass
nach der Auszahlung die Laufzeit höchstens drei Monate beträgt oder der Darlehensgeber kündigen kann, ohne
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eine Frist einzuhalten, sind § 491a Abs. 3, die §§ 495, 499 Abs. 2 und § 500 Abs. 1 Satz 2 nicht anzuwenden.
§ 492 Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn außer den Sollzinsen keine weiteren laufenden Kosten vereinbart
sind, die Sollzinsen nicht in kürzeren Zeiträumen als drei Monaten fällig werden und der Darlehensgeber dem
Darlehensnehmer den Vertragsinhalt spätestens unverzüglich nach Vertragsabschluss auf einem dauerhaften
Datenträger mitteilt.

§ 504a Beratungspflicht bei Inanspruchnahme der Überziehungsmöglichkeit

(1) Der Darlehensgeber hat dem Darlehensnehmer eine Beratung gemäß Absatz 2 anzubieten, wenn der
Darlehensnehmer eine ihm eingeräumte Überziehungsmöglichkeit ununterbrochen über einen Zeitraum
von sechs Monaten und durchschnittlich in Höhe eines Betrags in Anspruch genommen hat, der 75
Prozent des vereinbarten Höchstbetrags übersteigt. Wenn der Rechnungsabschluss für das laufende Konto
vierteljährlich erfolgt, ist der maßgebliche Zeitpunkt für das Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1
der jeweilige Rechnungsabschluss. Das Beratungsangebot ist dem Darlehensnehmer in Textform auf dem
Kommunikationsweg zu unterbreiten, der für den Kontakt mit dem Darlehensnehmer üblicherweise genutzt wird.
Das Beratungsangebot ist zu dokumentieren.

(2) Nimmt der Darlehensnehmer das Angebot an, ist eine Beratung zu möglichen kostengünstigen Alternativen
zur Inanspruchnahme der Überziehungsmöglichkeit und zu möglichen Konsequenzen einer weiteren
Überziehung des laufenden Kontos durchzuführen sowie gegebenenfalls auf geeignete Beratungseinrichtungen
hinzuweisen. Die Beratung hat in Form eines persönlichen Gesprächs zu erfolgen. Für dieses können auch
Fernkommunikationsmittel genutzt werden. Der Ort und die Zeit des Beratungsgesprächs sind zu dokumentieren.

(3) Nimmt der Darlehensnehmer das Beratungsangebot nicht an oder wird ein Vertrag über ein geeignetes
kostengünstigeres Finanzprodukt nicht geschlossen, hat der Darlehensgeber das Beratungsangebot
bei erneutem Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 1 zu wiederholen. Dies gilt nicht, wenn der
Darlehensnehmer ausdrücklich erklärt, keine weiteren entsprechenden Beratungsangebote erhalten zu wollen.

§ 505 Geduldete Überziehung

(1) Vereinbart ein Unternehmer in einem Vertrag mit einem Verbraucher über ein laufendes Konto ohne
eingeräumte Überziehungsmöglichkeit ein Entgelt für den Fall, dass er eine Überziehung des Kontos duldet,
müssen in diesem Vertrag die Angaben nach Artikel 247 § 17 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen
Gesetzbuche auf einem dauerhaften Datenträger enthalten sein und dem Verbraucher in regelmäßigen
Zeitabständen auf einem dauerhaften Datenträger mitgeteilt werden. Satz 1 gilt entsprechend, wenn ein
Darlehensgeber mit einem Darlehensnehmer in einem Vertrag über ein laufendes Konto mit eingeräumter
Überziehungsmöglichkeit ein Entgelt für den Fall vereinbart, dass er eine Überziehung des Kontos über die
vertraglich bestimmte Höhe hinaus duldet.

(2) Kommt es im Fall des Absatzes 1 zu einer erheblichen Überziehung von mehr als einem Monat, unterrichtet
der Darlehensgeber den Darlehensnehmer unverzüglich auf einem dauerhaften Datenträger über die sich aus
Artikel 247 § 17 Abs. 2 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche ergebenden Einzelheiten. Wenn
es im Fall des Absatzes 1 zu einer ununterbrochenen Überziehung von mehr als drei Monaten gekommen ist
und der durchschnittliche Überziehungsbetrag die Hälfte des durchschnittlichen monatlichen Geldeingangs
innerhalb der letzten drei Monate auf diesem Konto übersteigt, so gilt § 504a entsprechend. Wenn der
Rechnungsabschluss für das laufende Konto vierteljährlich erfolgt, ist der maßgebliche Zeitpunkt für das
Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 der jeweilige Rechnungsabschluss.

(3) Verstößt der Unternehmer gegen Absatz 1 oder Absatz 2, kann der Darlehensgeber über die Rückzahlung des
Darlehens hinaus Kosten und Zinsen nicht verlangen.

(4) Die §§ 491a bis 496 und 499 bis 502 sind auf Allgemein-Verbraucherdarlehensverträge, die unter den in
Absatz 1 genannten Voraussetzungen zustande kommen, nicht anzuwenden.

§ 505a Pflicht zur Kreditwürdigkeitsprüfung bei Verbraucherdarlehensverträgen

(1) Der Darlehensgeber hat vor dem Abschluss eines Verbraucherdarlehensvertrags die Kreditwürdigkeit des
Darlehensnehmers zu prüfen. Der Darlehensgeber darf den Verbraucherdarlehensvertrag nur abschließen,
wenn aus der Kreditwürdigkeitsprüfung hervorgeht, dass bei einem Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag
keine erheblichen Zweifel daran bestehen und dass es bei einem Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag
wahrscheinlich ist, dass der Darlehensnehmer seinen Verpflichtungen, die im Zusammenhang mit dem
Darlehensvertrag stehen, vertragsgemäß nachkommen wird.
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(2) Wird der Nettodarlehensbetrag nach Abschluss des Darlehensvertrags deutlich erhöht, so ist die
Kreditwürdigkeit auf aktualisierter Grundlage neu zu prüfen, es sei denn, der Erhöhungsbetrag des
Nettodarlehens wurde bereits in die ursprüngliche Kreditwürdigkeitsprüfung einbezogen.

(3) Bei Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen, die
1.   im Anschluss an einen zwischen den Vertragsparteien abgeschlossenen Darlehensvertrag ein neues

Kapitalnutzungsrecht zur Erreichung des von dem Darlehensnehmer mit dem vorangegangenen
Darlehensvertrag verfolgten Zweckes einräumen oder
 

2.   einen anderen Darlehensvertrag zwischen den Vertragsparteien zur Vermeidung von Kündigungen wegen
Zahlungsverzugs des Darlehensnehmers oder zur Vermeidung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen
gegen den Darlehensnehmer ersetzen oder ergänzen,
 

bedarf es einer erneuten Kreditwürdigkeitsprüfung nur unter den Voraussetzungen des Absatzes 2. Ist
danach keine Kreditwürdigkeitsprüfung erforderlich, darf der Darlehensgeber den neuen Immobiliar-
Verbraucherdarlehensvertrag nicht abschließen, wenn ihm bereits bekannt ist, dass der Darlehensnehmer seinen
Verpflichtungen, die im Zusammenhang mit diesem Darlehensvertrag stehen, dauerhaft nicht nachkommen
kann. Bei Verstößen gilt § 505d entsprechend.

§ 505b Grundlage der Kreditwürdigkeitsprüfung bei Verbraucherdarlehensverträgen

(1) Bei Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen können Grundlage für die Kreditwürdigkeitsprüfung Auskünfte
des Darlehensnehmers und erforderlichenfalls Auskünfte von Stellen sein, die geschäftsmäßig personenbezogene
Daten, die zur Bewertung der Kreditwürdigkeit von Verbrauchern genutzt werden dürfen, zum Zweck der
Übermittlung erheben, speichern, verändern oder nutzen.

(2) Bei Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen hat der Darlehensgeber die Kreditwürdigkeit des
Darlehensnehmers auf der Grundlage notwendiger, ausreichender und angemessener Informationen zu
Einkommen, Ausgaben sowie anderen finanziellen und wirtschaftlichen Umständen des Darlehensnehmers
eingehend zu prüfen. Dabei hat der Darlehensgeber die Faktoren angemessen zu berücksichtigen, die für
die Einschätzung relevant sind, ob der Darlehensnehmer seinen Verpflichtungen aus dem Darlehensvertrag
voraussichtlich nachkommen kann. Die Kreditwürdigkeitsprüfung darf sich nicht hauptsächlich darauf stützen,
dass der Wert der Wohnimmobilie den Darlehensbetrag übersteigt, oder auf die Annahme, dass der Wert
der Wohnimmobilie zunimmt, es sei denn, der Darlehensvertrag dient zum Bau oder zur Renovierung der
Wohnimmobilie.

(3) Der Darlehensgeber ermittelt die gemäß Absatz 2 erforderlichen Informationen aus einschlägigen internen
oder externen Quellen, wozu auch Auskünfte des Darlehensnehmers gehören. Der Darlehensgeber berücksichtigt
auch die Auskünfte, die einem Darlehensvermittler erteilt wurden. Der Darlehensgeber ist verpflichtet,
die Informationen in angemessener Weise zu überprüfen, soweit erforderlich auch durch Einsichtnahme in
unabhängig nachprüfbare Unterlagen.

(4) Bei Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen ist der Darlehensgeber verpflichtet, die Verfahren und
Angaben, auf die sich die Kreditwürdigkeitsprüfung stützt, festzulegen, zu dokumentieren und die Dokumentation
aufzubewahren.

(5) Die Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten bleiben unberührt.

§ 505c Weitere Pflichten bei grundpfandrechtlich oder durch Reallast besicherten Immobiliar-
Verbraucherdarlehensverträgen

Darlehensgeber, die grundpfandrechtlich oder durch Reallast besicherte Immobiliar-Verbraucherdarlehen
vergeben, haben
1.   bei der Bewertung von Wohnimmobilien zuverlässige Standards anzuwenden und

 

2.   sicherzustellen, dass interne und externe Gutachter, die Immobilienbewertungen für sie vornehmen,
fachlich kompetent und so unabhängig vom Darlehensvergabeprozess sind, dass sie eine objektive
Bewertung vornehmen können, und
 

3.   Bewertungen für Immobilien, die als Sicherheit für Immobiliar-Verbraucherdarlehen dienen, auf einem
dauerhaften Datenträger zu dokumentieren und aufzubewahren.
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§ 505d Verstoß gegen die Pflicht zur Kreditwürdigkeitsprüfung

(1) Hat der Darlehensgeber gegen die Pflicht zur Kreditwürdigkeitsprüfung verstoßen, so ermäßigt sich
1.   ein im Darlehensvertrag vereinbarter gebundener Sollzins auf den marktüblichen Zinssatz am Kapitalmarkt

für Anlagen in Hypothekenpfandbriefe und öffentliche Pfandbriefe, deren Laufzeit derjenigen der
Sollzinsbindung entspricht und
 

2.   ein im Darlehensvertrag vereinbarter veränderlicher Sollzins auf den marktüblichen Zinssatz, zu dem
europäische Banken einander Anleihen in Euro mit einer Laufzeit von drei Monaten gewähren.
 

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Bestimmung des marktüblichen Zinssatzes gemäß Satz 1 ist der Zeitpunkt
des Vertragsschlusses sowie gegebenenfalls jeweils der Zeitpunkt vertraglich vereinbarter Zinsanpassungen.
Der Darlehensnehmer kann den Darlehensvertrag jederzeit fristlos kündigen; ein Anspruch auf eine
Vorfälligkeitsentschädigung besteht nicht. Der Darlehensgeber stellt dem Darlehensnehmer eine Abschrift des
Vertrags zur Verfügung, in der die Vertragsänderungen berücksichtigt sind, die sich aus den Sätzen 1 bis 3
ergeben. Die Sätze 1 bis 4 finden keine Anwendung, wenn bei einer ordnungsgemäßen Kreditwürdigkeitsprüfung
der Darlehensvertrag hätte geschlossen werden dürfen.

(2) Kann der Darlehensnehmer Pflichten, die im Zusammenhang mit dem Darlehensvertrag stehen, nicht
vertragsgemäß erfüllen, so kann der Darlehensgeber keine Ansprüche wegen Pflichtverletzung geltend machen,
wenn die Pflichtverletzung auf einem Umstand beruht, der bei ordnungsgemäßer Kreditwürdigkeitsprüfung dazu
geführt hätte, dass der Darlehensvertrag nicht hätte geschlossen werden dürfen.

(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung, soweit der Mangel der Kreditwürdigkeitsprüfung darauf beruht,
dass der Darlehensnehmer dem Darlehensgeber vorsätzlich oder grob fahrlässig Informationen im Sinne des §
505b Absatz 1 bis 3 unrichtig erteilt oder vorenthalten hat.

§ 505e Verordnungsermächtigung

Das Bundesministerium der Finanzen und das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz werden
ermächtigt, durch gemeinsame Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates Leitlinien zu den Kriterien
und Methoden der Kreditwürdigkeitsprüfung bei Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen nach den §§ 505a
und 505b Absatz 2 bis 4 festzulegen. Durch die Rechtsverordnung können insbesondere Leitlinien festgelegt
werden
1.   zu den Faktoren, die für die Einschätzung relevant sind, ob der Darlehensnehmer seinen Verpflichtungen

aus dem Darlehensvertrag voraussichtlich nachkommen kann,
 

2.   zu den anzuwendenden Verfahren und der Erhebung und Prüfung von Informationen.
 

Untertitel 2
Finanzierungshilfen zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher
§ 506 Zahlungsaufschub, sonstige Finanzierungshilfe

(1) Die für Allgemein-Verbraucherdarlehensverträge geltenden Vorschriften der §§ 358 bis 360 und 491a bis 502
sowie 505a bis 505e sind mit Ausnahme des § 492 Abs. 4 und vorbehaltlich der Absätze 3 und 4 auf Verträge
entsprechend anzuwenden, durch die ein Unternehmer einem Verbraucher einen entgeltlichen Zahlungsaufschub
oder eine sonstige entgeltliche Finanzierungshilfe gewährt. Bezieht sich der entgeltliche Zahlungsaufschub
oder die sonstige entgeltliche Finanzierungshilfe auf den Erwerb oder die Erhaltung des Eigentumsrechts an
Grundstücken, an bestehenden oder zu errichtenden Gebäuden oder auf den Erwerb oder die Erhaltung von
grundstücksgleichen Rechten oder ist der Anspruch des Unternehmers durch ein Grundpfandrecht oder eine
Reallast besichert, so sind die für Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträge geltenden, in Satz 1 genannten
Vorschriften sowie § 503 entsprechend anwendbar. Ein unentgeltlicher Zahlungsaufschub gilt als entgeltlicher
Zahlungsaufschub gemäß Satz 2, wenn er davon abhängig gemacht wird, dass die Forderung durch ein
Grundpfandrecht oder eine Reallast besichert wird.

(2) Verträge zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher über die entgeltliche Nutzung eines
Gegenstandes gelten als entgeltliche Finanzierungshilfe, wenn vereinbart ist, dass
1.   der Verbraucher zum Erwerb des Gegenstandes verpflichtet ist,

 

2.   der Unternehmer vom Verbraucher den Erwerb des Gegenstandes verlangen kann oder
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3.   der Verbraucher bei Beendigung des Vertrags für einen bestimmten Wert des Gegenstandes einzustehen
hat.
 

Auf Verträge gemäß Satz 1 Nummer 3 sind § 500 Absatz 2, § 501 Absatz 1 und § 502 nicht anzuwenden.

(3) Für Verträge, die die Lieferung einer bestimmten Sache oder die Erbringung einer bestimmten anderen
Leistung gegen Teilzahlungen zum Gegenstand haben (Teilzahlungsgeschäfte), gelten vorbehaltlich des Absatzes
4 zusätzlich die in den §§ 507 und 508 geregelten Besonderheiten.

(4) Die Vorschriften dieses Untertitels sind in dem in § 491 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 bis 5, Absatz 3 Satz 2
und Absatz 4 bestimmten Umfang nicht anzuwenden. Soweit nach der Vertragsart ein Nettodarlehensbetrag (§
491 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1) nicht vorhanden ist, tritt an seine Stelle der Barzahlungspreis oder, wenn der
Unternehmer den Gegenstand für den Verbraucher erworben hat, der Anschaffungspreis.

§ 507 Teilzahlungsgeschäfte

(1) § 494 Abs. 1 bis 3 und 6 Satz 2 zweiter Halbsatz ist auf Teilzahlungsgeschäfte nicht anzuwenden. Gibt
der Verbraucher sein Angebot zum Vertragsabschluss im Fernabsatz auf Grund eines Verkaufsprospekts
oder eines vergleichbaren elektronischen Mediums ab, aus dem der Barzahlungspreis, der Sollzinssatz, der
effektive Jahreszins, ein Tilgungsplan anhand beispielhafter Gesamtbeträge sowie die zu stellenden Sicherheiten
und Versicherungen ersichtlich sind, ist auch § 492 Abs. 1 nicht anzuwenden, wenn der Unternehmer dem
Verbraucher den Vertragsinhalt spätestens unverzüglich nach Vertragsabschluss auf einem dauerhaften
Datenträger mitteilt.

(2) Das Teilzahlungsgeschäft ist nichtig, wenn die vorgeschriebene Schriftform des § 492 Abs. 1 nicht
eingehalten ist oder im Vertrag eine der in Artikel 247 §§ 6, 12 und 13 des Einführungsgesetzes zum
Bürgerlichen Gesetzbuche vorgeschriebenen Angaben fehlt. Ungeachtet eines Mangels nach Satz 1 wird das
Teilzahlungsgeschäft gültig, wenn dem Verbraucher die Sache übergeben oder die Leistung erbracht wird.
Jedoch ist der Barzahlungspreis höchstens mit dem gesetzlichen Zinssatz zu verzinsen, wenn die Angabe des
Gesamtbetrags oder des effektiven Jahreszinses fehlt. Ist ein Barzahlungspreis nicht genannt, so gilt im Zweifel
der Marktpreis als Barzahlungspreis. Ist der effektive Jahreszins zu niedrig angegeben, so vermindert sich der
Gesamtbetrag um den Prozentsatz, um den der effektive Jahreszins zu niedrig angegeben ist.

(3) Abweichend von den §§ 491a und 492 Abs. 2 dieses Gesetzes und von Artikel 247 §§ 3, 6 und 12
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche müssen in der vorvertraglichen Information
und im Vertrag der Barzahlungspreis und der effektive Jahreszins nicht angegeben werden, wenn der
Unternehmer nur gegen Teilzahlungen Sachen liefert oder Leistungen erbringt. Im Fall des § 501 ist der
Berechnung der Kostenermäßigung der gesetzliche Zinssatz (§ 246) zugrunde zu legen. Ein Anspruch auf
Vorfälligkeitsentschädigung ist ausgeschlossen.

§ 508 Rücktritt bei Teilzahlungsgeschäften

Der Unternehmer kann von einem Teilzahlungsgeschäft wegen Zahlungsverzugs des Verbrauchers nur unter
den in § 498 Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Voraussetzungen zurücktreten. Dem Nennbetrag entspricht der
Gesamtbetrag. Der Verbraucher hat dem Unternehmer auch die infolge des Vertrags gemachten Aufwendungen
zu ersetzen. Bei der Bemessung der Vergütung von Nutzungen einer zurückzugewährenden Sache ist auf
die inzwischen eingetretene Wertminderung Rücksicht zu nehmen. Nimmt der Unternehmer die auf Grund
des Teilzahlungsgeschäfts gelieferte Sache wieder an sich, gilt dies als Ausübung des Rücktrittsrechts, es sei
denn, der Unternehmer einigt sich mit dem Verbraucher, diesem den gewöhnlichen Verkaufswert der Sache im
Zeitpunkt der Wegnahme zu vergüten. Satz 5 gilt entsprechend, wenn ein Vertrag über die Lieferung einer Sache
mit einem Verbraucherdarlehensvertrag verbunden ist (§ 358 Absatz 3) und wenn der Darlehensgeber die Sache
an sich nimmt; im Fall des Rücktritts bestimmt sich das Rechtsverhältnis zwischen dem Darlehensgeber und dem
Verbraucher nach den Sätzen 3 und 4.

§ 509 (weggefallen)

Untertitel 3
Ratenlieferungsverträge zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher
§ 510 Ratenlieferungsverträge
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(1) Der Vertrag zwischen einem Verbraucher und einem Unternehmer bedarf der schriftlichen Form, wenn der
Vertrag
1.   die Lieferung mehrerer als zusammengehörend verkaufter Sachen in Teilleistungen zum Gegenstand hat

und das Entgelt für die Gesamtheit der Sachen in Teilzahlungen zu entrichten ist,
 

2.   die regelmäßige Lieferung von Sachen gleicher Art zum Gegenstand hat oder
 

3.   die Verpflichtung zum wiederkehrenden Erwerb oder Bezug von Sachen zum Gegenstand hat.
 

Dies gilt nicht, wenn dem Verbraucher die Möglichkeit verschafft wird, die Vertragsbestimmungen einschließlich
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei Vertragsschluss abzurufen und in wiedergabefähiger Form zu
speichern. Der Unternehmer hat dem Verbraucher den Vertragsinhalt in Textform mitzuteilen.

(2) Dem Verbraucher steht vorbehaltlich des Absatzes 3 bei Verträgen nach Absatz 1, die weder im Fernabsatz
noch außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen werden, ein Widerrufsrecht nach § 355 zu.

(3) Das Widerrufsrecht nach Absatz 2 gilt nicht in dem in § 491 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 bis 5, Absatz 3 Satz
2 und Absatz 4 bestimmten Umfang. Dem in § 491 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 genannten Nettodarlehensbetrag
entspricht die Summe aller vom Verbraucher bis zum frühestmöglichen Kündigungszeitpunkt zu entrichtenden
Teilzahlungen.

Untertitel 4
Beratungsleistungen bei Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen
§ 511 Beratungsleistungen bei Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen

(1) Bevor der Darlehensgeber dem Darlehensnehmer individuelle Empfehlungen zu einem oder mehreren
Geschäften erteilt, die im Zusammenhang mit einem Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag stehen
(Beratungsleistungen), hat er den Darlehensnehmer über die sich aus Artikel 247 § 18 des Einführungsgesetzes
zum Bürgerlichen Gesetzbuche ergebenden Einzelheiten in der dort vorgesehenen Form zu informieren.

(2) Vor Erbringung der Beratungsleistung hat sich der Darlehensgeber über den Bedarf, die persönliche und
finanzielle Situation sowie über die Präferenzen und Ziele des Darlehensnehmers zu informieren, soweit
dies für eine passende Empfehlung eines Darlehensvertrags erforderlich ist. Auf Grundlage dieser aktuellen
Informationen und unter Zugrundelegung realistischer Annahmen hinsichtlich der Risiken, die für den
Darlehensnehmer während der Laufzeit des Darlehensvertrags zu erwarten sind, hat der Darlehensgeber eine
ausreichende Zahl an Darlehensverträgen zumindest aus seiner Produktpalette auf ihre Geeignetheit zu prüfen.

(3) Der Darlehensgeber hat dem Darlehensnehmer auf Grund der Prüfung gemäß Absatz 2 ein geeignetes oder
mehrere geeignete Produkte zu empfehlen oder ihn darauf hinzuweisen, dass er kein Produkt empfehlen kann.
Die Empfehlung oder der Hinweis ist dem Darlehensnehmer auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung
zu stellen.

Untertitel 5
Unabdingbarkeit, Anwendung auf Existenzgründer
§ 512 Abweichende Vereinbarungen

Von den Vorschriften der §§ 491 bis 511, 514 und 515 darf, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, nicht zum
Nachteil des Verbrauchers abgewichen werden. Diese Vorschriften finden auch Anwendung, wenn sie durch
anderweitige Gestaltungen umgangen werden.

§ 513 Anwendung auf Existenzgründer

Die §§ 491 bis 512 gelten auch für natürliche Personen, die sich ein Darlehen, einen Zahlungsaufschub
oder eine sonstige Finanzierungshilfe für die Aufnahme einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen
Tätigkeit gewähren lassen oder zu diesem Zweck einen Ratenlieferungsvertrag schließen, es sei
denn, der Nettodarlehensbetrag oder Barzahlungspreis übersteigt 75 000 Euro oder die Verordnung
(EU) 2020/1503 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Oktober 2020 über Europäische
Schwarmfinanzierungsdienstleister für Unternehmen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/1129 und der
Richtlinie (EU) 2019/1937 (ABl. L 347 vom 20.10.2020, S. 1) ist anwendbar.
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Untertitel 6
Unentgeltliche Darlehensverträge und unentgeltliche Finanzierungshilfen zwischen
einem Unternehmer und einem Verbraucher
§ 514 Unentgeltliche Darlehensverträge

(1) § 497 Absatz 1 und 3 sowie § 498 und die §§ 505a bis 505c sowie 505d Absatz 2 und 3 sowie § 505e sind
entsprechend auf Verträge anzuwenden, durch die ein Unternehmer einem Verbraucher ein unentgeltliches
Darlehen gewährt. Dies gilt nicht in dem in § 491 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 bestimmten Umfang.

(2) Bei unentgeltlichen Darlehensverträgen gemäß Absatz 1 steht dem Verbraucher ein Widerrufsrecht
nach § 355 zu. Dies gilt nicht, wenn bereits ein Widerrufsrecht nach § 312g Absatz 1 besteht, und nicht bei
Verträgen, die § 495 Absatz 2 Nummer 1 entsprechen. Der Unternehmer hat den Verbraucher rechtzeitig
vor der Abgabe von dessen Willenserklärung gemäß Artikel 246 Absatz 3 des Einführungsgesetzes zum
Bürgerlichen Gesetzbuche über sein Widerrufsrecht zu unterrichten. Der Unternehmer kann diese Pflicht dadurch
erfüllen, dass er dem Verbraucher das in der Anlage 9 zum Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche
vorgesehene Muster für die Widerrufsbelehrung ordnungsgemäß ausgefüllt in Textform übermittelt.

§ 515 Unentgeltliche Finanzierungshilfen

§ 514 sowie die §§ 358 bis 360 gelten entsprechend, wenn ein Unternehmer einem Verbraucher einen
unentgeltlichen Zahlungsaufschub oder eine sonstige unentgeltliche Finanzierungshilfe gewährt.

Titel 4
Schenkung
§ 516 Begriff der Schenkung

(1) Eine Zuwendung, durch die jemand aus seinem Vermögen einen anderen bereichert, ist Schenkung, wenn
beide Teile darüber einig sind, dass die Zuwendung unentgeltlich erfolgt.

(2) Ist die Zuwendung ohne den Willen des anderen erfolgt, so kann ihn der Zuwendende unter Bestimmung
einer angemessenen Frist zur Erklärung über die Annahme auffordern. Nach dem Ablauf der Frist gilt die
Schenkung als angenommen, wenn nicht der andere sie vorher abgelehnt hat. Im Falle der Ablehnung kann
die Herausgabe des Zugewendeten nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten
Bereicherung gefordert werden.

§ 516a Verbrauchervertrag über die Schenkung digitaler Produkte

(1) Auf einen Verbrauchervertrag, bei dem der Unternehmer dem Verbraucher
1.   digitale Produkte oder

 

2.   einen körperlichen Datenträger, der ausschließlich als Träger digitaler Inhalte dient,
 

schenkt, und der Verbraucher dem Unternehmer personenbezogene Daten nach Maßgabe des § 327 Absatz 3
bereitstellt oder sich hierzu verpflichtet, sind die §§ 523 und 524 über die Haftung des Schenkers für Rechts-
oder Sachmängel nicht anzuwenden. An die Stelle der nach Satz 1 nicht anzuwendenden Vorschriften treten die
Vorschriften des Abschnitts 3 Titel 2a.

(2) Für einen Verbrauchervertrag, bei dem der Unternehmer dem Verbraucher eine Sache schenkt, die digitale
Produkte enthält oder mit digitalen Produkten verbunden ist, gilt der Anwendungsausschluss nach Absatz 1
entsprechend für diejenigen Bestandteile des Vertrags, welche die digitalen Produkte betreffen.

§ 517 Unterlassen eines Vermögenserwerbs

Eine Schenkung liegt nicht vor, wenn jemand zum Vorteil eines anderen einen Vermögenserwerb unterlässt oder
auf ein angefallenes, noch nicht endgültig erworbenes Recht verzichtet oder eine Erbschaft oder ein Vermächtnis
ausschlägt.

§ 518 Form des Schenkungsversprechens

(1) Zur Gültigkeit eines Vertrags, durch den eine Leistung schenkweise versprochen wird, ist die notarielle
Beurkundung des Versprechens erforderlich. Das Gleiche gilt, wenn ein Schuldversprechen oder ein
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Schuldanerkenntnis der in den §§ 780, 781 bezeichneten Art schenkweise erteilt wird, von dem Versprechen oder
der Anerkennungserklärung.

(2) Der Mangel der Form wird durch die Bewirkung der versprochenen Leistung geheilt.

§ 519 Einrede des Notbedarfs

(1) Der Schenker ist berechtigt, die Erfüllung eines schenkweise erteilten Versprechens zu verweigern, soweit
er bei Berücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen außerstande ist, das Versprechen zu erfüllen, ohne
dass sein angemessener Unterhalt oder die Erfüllung der ihm kraft Gesetzes obliegenden Unterhaltspflichten
gefährdet wird.

(2) Treffen die Ansprüche mehrerer Beschenkten zusammen, so geht der früher entstandene Anspruch vor.

§ 520 Erlöschen eines Rentenversprechens

Verspricht der Schenker eine in wiederkehrenden Leistungen bestehende Unterstützung, so erlischt die
Verbindlichkeit mit seinem Tode, sofern nicht aus dem Versprechen sich ein anderes ergibt.

§ 521 Haftung des Schenkers

Der Schenker hat nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten.

§ 522 Keine Verzugszinsen

Zur Entrichtung von Verzugszinsen ist der Schenker nicht verpflichtet.

§ 523 Haftung für Rechtsmängel

(1) Verschweigt der Schenker arglistig einen Mangel im Recht, so ist er verpflichtet, dem Beschenkten den
daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.

(2) Hatte der Schenker die Leistung eines Gegenstandes versprochen, den er erst erwerben sollte, so kann
der Beschenkte wegen eines Mangels im Recht Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen, wenn der
Mangel dem Schenker bei dem Erwerb der Sache bekannt gewesen oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt
geblieben ist. Die für die Haftung des Verkäufers für Rechtsmängel geltenden Vorschriften des § 433 Abs. 1 und
der §§ 435, 436, 444, 452, 453 finden entsprechende Anwendung.

§ 524 Haftung für Sachmängel

(1) Verschweigt der Schenker arglistig einen Fehler der verschenkten Sache, so ist er verpflichtet, dem
Beschenkten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.

(2) Hatte der Schenker die Leistung einer nur der Gattung nach bestimmten Sache versprochen, die er erst
erwerben sollte, so kann der Beschenkte, wenn die geleistete Sache fehlerhaft und der Mangel dem Schenker bei
dem Erwerb der Sache bekannt gewesen oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist, verlangen,
dass ihm anstelle der fehlerhaften Sache eine fehlerfreie geliefert wird. Hat der Schenker den Fehler arglistig
verschwiegen, so kann der Beschenkte statt der Lieferung einer fehlerfreien Sache Schadensersatz wegen
Nichterfüllung verlangen. Auf diese Ansprüche finden die für die Gewährleistung wegen Fehler einer verkauften
Sache geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung.

§ 525 Schenkung unter Auflage

(1) Wer eine Schenkung unter einer Auflage macht, kann die Vollziehung der Auflage verlangen, wenn er
seinerseits geleistet hat.

(2) Liegt die Vollziehung der Auflage im öffentlichen Interesse, so kann nach dem Tod des Schenkers auch die
zuständige Behörde die Vollziehung verlangen.

§ 526 Verweigerung der Vollziehung der Auflage

Soweit infolge eines Mangels im Recht oder eines Mangels der verschenkten Sache der Wert der Zuwendung die
Höhe der zur Vollziehung der Auflage erforderlichen Aufwendungen nicht erreicht, ist der Beschenkte berechtigt,
die Vollziehung der Auflage zu verweigern, bis der durch den Mangel entstandene Fehlbetrag ausgeglichen
wird. Vollzieht der Beschenkte die Auflage ohne Kenntnis des Mangels, so kann er von dem Schenker Ersatz der
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durch die Vollziehung verursachten Aufwendungen insoweit verlangen, als sie infolge des Mangels den Wert der
Zuwendung übersteigen.

§ 527 Nichtvollziehung der Auflage

(1) Unterbleibt die Vollziehung der Auflage, so kann der Schenker die Herausgabe des Geschenkes unter den
für das Rücktrittsrecht bei gegenseitigen Verträgen bestimmten Voraussetzungen nach den Vorschriften über
die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung insoweit fordern, als das Geschenk zur Vollziehung der
Auflage hätte verwendet werden müssen.

(2) Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter berechtigt ist, die Vollziehung der Auflage zu verlangen.

§ 528 Rückforderung wegen Verarmung des Schenkers

(1) Soweit der Schenker nach der Vollziehung der Schenkung außerstande ist, seinen angemessenen Unterhalt
zu bestreiten und die ihm seinen Verwandten, seinem Ehegatten, seinem Lebenspartner oder seinem
früheren Ehegatten oder Lebenspartner gegenüber gesetzlich obliegende Unterhaltspflicht zu erfüllen, kann
er von dem Beschenkten die Herausgabe des Geschenkes nach den Vorschriften über die Herausgabe einer
ungerechtfertigten Bereicherung fordern. Der Beschenkte kann die Herausgabe durch Zahlung des für den
Unterhalt erforderlichen Betrags abwenden. Auf die Verpflichtung des Beschenkten findet die Vorschrift des §
760 sowie die für die Unterhaltspflicht der Verwandten geltende Vorschrift des § 1613 und im Falle des Todes des
Schenkers auch die Vorschrift des § 1615 entsprechende Anwendung.

(2) Unter mehreren Beschenkten haftet der früher Beschenkte nur insoweit, als der später Beschenkte nicht
verpflichtet ist.

§ 529 Ausschluss des Rückforderungsanspruchs

(1) Der Anspruch auf Herausgabe des Geschenkes ist ausgeschlossen, wenn der Schenker seine Bedürftigkeit
vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt hat oder wenn zur Zeit des Eintritts seiner Bedürftigkeit
seit der Leistung des geschenkten Gegenstandes zehn Jahre verstrichen sind.

(2) Das Gleiche gilt, soweit der Beschenkte bei Berücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen außerstande
ist, das Geschenk herauszugeben, ohne dass sein standesmäßiger Unterhalt oder die Erfüllung der ihm kraft
Gesetzes obliegenden Unterhaltspflichten gefährdet wird.

§ 530 Widerruf der Schenkung

(1) Eine Schenkung kann widerrufen werden, wenn sich der Beschenkte durch eine schwere Verfehlung gegen
den Schenker oder einen nahen Angehörigen des Schenkers groben Undanks schuldig macht.

(2) Dem Erben des Schenkers steht das Recht des Widerrufs nur zu, wenn der Beschenkte vorsätzlich und
widerrechtlich den Schenker getötet oder am Widerruf gehindert hat.

§ 531 Widerrufserklärung

(1) Der Widerruf erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Beschenkten.

(2) Ist die Schenkung widerrufen, so kann die Herausgabe des Geschenks nach den Vorschriften über die
Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung gefordert werden.

§ 532 Ausschluss des Widerrufs

Der Widerruf ist ausgeschlossen, wenn der Schenker dem Beschenkten verziehen hat oder wenn seit dem
Zeitpunkt, in welchem der Widerrufsberechtigte von dem Eintritt der Voraussetzungen seines Rechts Kenntnis
erlangt hat, ein Jahr verstrichen ist. Nach dem Tode des Beschenkten ist der Widerruf nicht mehr zulässig.

§ 533 Verzicht auf Widerrufsrecht

Auf das Widerrufsrecht kann erst verzichtet werden, wenn der Undank dem Widerrufsberechtigten bekannt
geworden ist.

§ 534 Pflicht- und Anstandsschenkungen
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Schenkungen, durch die einer sittlichen Pflicht oder einer auf den Anstand zu nehmenden Rücksicht entsprochen
wird, unterliegen nicht der Rückforderung und dem Widerruf.

Titel 5
Mietvertrag, Pachtvertrag

Untertitel 1
Allgemeine Vorschriften für Mietverhältnisse
§ 535 Inhalt und Hauptpflichten des Mietvertrags

(1) Durch den Mietvertrag wird der Vermieter verpflichtet, dem Mieter den Gebrauch der Mietsache während der
Mietzeit zu gewähren. Der Vermieter hat die Mietsache dem Mieter in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch
geeigneten Zustand zu überlassen und sie während der Mietzeit in diesem Zustand zu erhalten. Er hat die auf
der Mietsache ruhenden Lasten zu tragen.

(2) Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter die vereinbarte Miete zu entrichten.

§ 536 Mietminderung bei Sach- und Rechtsmängeln

(1) Hat die Mietsache zur Zeit der Überlassung an den Mieter einen Mangel, der ihre Tauglichkeit zum
vertragsgemäßen Gebrauch aufhebt, oder entsteht während der Mietzeit ein solcher Mangel, so ist der Mieter für
die Zeit, in der die Tauglichkeit aufgehoben ist, von der Entrichtung der Miete befreit. Für die Zeit, während der
die Tauglichkeit gemindert ist, hat er nur eine angemessen herabgesetzte Miete zu entrichten. Eine unerhebliche
Minderung der Tauglichkeit bleibt außer Betracht.

(1a) Für die Dauer von drei Monaten bleibt eine Minderung der Tauglichkeit außer Betracht, soweit diese auf
Grund einer Maßnahme eintritt, die einer energetischen Modernisierung nach § 555b Nummer 1 dient.

(2) Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt auch, wenn eine zugesicherte Eigenschaft fehlt oder später wegfällt.

(3) Wird dem Mieter der vertragsgemäße Gebrauch der Mietsache durch das Recht eines Dritten ganz oder zum
Teil entzogen, so gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.

(4) Bei einem Mietverhältnis über Wohnraum ist eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
unwirksam.

§ 536a Schadens- und Aufwendungsersatzanspruch des Mieters wegen eines Mangels

(1) Ist ein Mangel im Sinne des § 536 bei Vertragsschluss vorhanden oder entsteht ein solcher Mangel später
wegen eines Umstands, den der Vermieter zu vertreten hat, oder kommt der Vermieter mit der Beseitigung eines
Mangels in Verzug, so kann der Mieter unbeschadet der Rechte aus § 536 Schadensersatz verlangen.

(2) Der Mieter kann den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen, wenn
1.   der Vermieter mit der Beseitigung des Mangels in Verzug ist oder

 

2.   die umgehende Beseitigung des Mangels zur Erhaltung oder Wiederherstellung des Bestands der Mietsache
notwendig ist.
 

§ 536b Kenntnis des Mieters vom Mangel bei Vertragsschluss oder Annahme

Kennt der Mieter bei Vertragsschluss den Mangel der Mietsache, so stehen ihm die Rechte aus den §§ 536 und
536a nicht zu. Ist ihm der Mangel infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben, so stehen ihm diese Rechte
nur zu, wenn der Vermieter den Mangel arglistig verschwiegen hat. Nimmt der Mieter eine mangelhafte Sache
an, obwohl er den Mangel kennt, so kann er die Rechte aus den §§ 536 und 536a nur geltend machen, wenn er
sich seine Rechte bei der Annahme vorbehält.

§ 536c Während der Mietzeit auftretende Mängel; Mängelanzeige durch den Mieter

(1) Zeigt sich im Laufe der Mietzeit ein Mangel der Mietsache oder wird eine Maßnahme zum Schutz der
Mietsache gegen eine nicht vorhergesehene Gefahr erforderlich, so hat der Mieter dies dem Vermieter
unverzüglich anzuzeigen. Das Gleiche gilt, wenn ein Dritter sich ein Recht an der Sache anmaßt.
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(2) Unterlässt der Mieter die Anzeige, so ist er dem Vermieter zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens
verpflichtet. Soweit der Vermieter infolge der Unterlassung der Anzeige nicht Abhilfe schaffen konnte, ist der
Mieter nicht berechtigt,
1.   die in § 536 bestimmten Rechte geltend zu machen,

 

2.   nach § 536a Abs. 1 Schadensersatz zu verlangen oder
 

3.   ohne Bestimmung einer angemessenen Frist zur Abhilfe nach § 543 Abs. 3 Satz 1 zu kündigen.
 

§ 536d Vertraglicher Ausschluss von Rechten des Mieters wegen eines Mangels

Auf eine Vereinbarung, durch die die Rechte des Mieters wegen eines Mangels der Mietsache ausgeschlossen
oder beschränkt werden, kann sich der Vermieter nicht berufen, wenn er den Mangel arglistig verschwiegen hat.

§ 537 Entrichtung der Miete bei persönlicher Verhinderung des Mieters

(1) Der Mieter wird von der Entrichtung der Miete nicht dadurch befreit, dass er durch einen in seiner Person
liegenden Grund an der Ausübung seines Gebrauchsrechts gehindert wird. Der Vermieter muss sich jedoch den
Wert der ersparten Aufwendungen sowie derjenigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus einer anderweitigen
Verwertung des Gebrauchs erlangt.

(2) Solange der Vermieter infolge der Überlassung des Gebrauchs an einen Dritten außerstande ist, dem Mieter
den Gebrauch zu gewähren, ist der Mieter zur Entrichtung der Miete nicht verpflichtet.

§ 538 Abnutzung der Mietsache durch vertragsgemäßen Gebrauch

Veränderungen oder Verschlechterungen der Mietsache, die durch den vertragsgemäßen Gebrauch
herbeigeführt werden, hat der Mieter nicht zu vertreten.

§ 539 Ersatz sonstiger Aufwendungen und Wegnahmerecht des Mieters

(1) Der Mieter kann vom Vermieter Aufwendungen auf die Mietsache, die der Vermieter ihm nicht nach § 536a
Abs. 2 zu ersetzen hat, nach den Vorschriften über die Geschäftsführung ohne Auftrag ersetzt verlangen.

(2) Der Mieter ist berechtigt, eine Einrichtung wegzunehmen, mit der er die Mietsache versehen hat.

§ 540 Gebrauchsüberlassung an Dritte

(1) Der Mieter ist ohne die Erlaubnis des Vermieters nicht berechtigt, den Gebrauch der Mietsache einem Dritten
zu überlassen, insbesondere sie weiter zu vermieten. Verweigert der Vermieter die Erlaubnis, so kann der Mieter
das Mietverhältnis außerordentlich mit der gesetzlichen Frist kündigen, sofern nicht in der Person des Dritten ein
wichtiger Grund vorliegt.

(2) Überlässt der Mieter den Gebrauch einem Dritten, so hat er ein dem Dritten bei dem Gebrauch zur Last
fallendes Verschulden zu vertreten, auch wenn der Vermieter die Erlaubnis zur Überlassung erteilt hat.

§ 541 Unterlassungsklage bei vertragswidrigem Gebrauch

Setzt der Mieter einen vertragswidrigen Gebrauch der Mietsache trotz einer Abmahnung des Vermieters fort, so
kann dieser auf Unterlassung klagen.

§ 542 Ende des Mietverhältnisses

(1) Ist die Mietzeit nicht bestimmt, so kann jede Vertragspartei das Mietverhältnis nach den gesetzlichen
Vorschriften kündigen.

(2) Ein Mietverhältnis, das auf bestimmte Zeit eingegangen ist, endet mit dem Ablauf dieser Zeit, sofern es nicht
1.   in den gesetzlich zugelassenen Fällen außerordentlich gekündigt oder

 

2.   verlängert wird.
 

§ 543 Außerordentliche fristlose Kündigung aus wichtigem Grund
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(1) Jede Vertragspartei kann das Mietverhältnis aus wichtigem Grund außerordentlich fristlos kündigen. Ein
wichtiger Grund liegt vor, wenn dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls,
insbesondere eines Verschuldens der Vertragsparteien, und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die
Fortsetzung des Mietverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zur sonstigen Beendigung des
Mietverhältnisses nicht zugemutet werden kann.

(2) Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn
1.   dem Mieter der vertragsgemäße Gebrauch der Mietsache ganz oder zum Teil nicht rechtzeitig gewährt oder

wieder entzogen wird,
 

2.   der Mieter die Rechte des Vermieters dadurch in erheblichem Maße verletzt, dass er die Mietsache durch
Vernachlässigung der ihm obliegenden Sorgfalt erheblich gefährdet oder sie unbefugt einem Dritten
überlässt oder
 

3.   der Mieter
a)   für zwei aufeinander folgende Termine mit der Entrichtung der Miete oder eines nicht unerheblichen

Teils der Miete in Verzug ist oder
 

b)   in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine erstreckt, mit der Entrichtung der Miete in
Höhe eines Betrages in Verzug ist, der die Miete für zwei Monate erreicht.
 

 

Im Falle des Satzes 1 Nr. 3 ist die Kündigung ausgeschlossen, wenn der Vermieter vorher befriedigt wird. Sie wird
unwirksam, wenn sich der Mieter von seiner Schuld durch Aufrechnung befreien konnte und unverzüglich nach
der Kündigung die Aufrechnung erklärt.

(3) Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer Pflicht aus dem Mietvertrag, so ist die Kündigung erst
nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten angemessenen Frist oder nach erfolgloser Abmahnung
zulässig. Dies gilt nicht, wenn
1.   eine Frist oder Abmahnung offensichtlich keinen Erfolg verspricht,

 

2.   die sofortige Kündigung aus besonderen Gründen unter Abwägung der beiderseitigen Interessen
gerechtfertigt ist oder
 

3.   der Mieter mit der Entrichtung der Miete im Sinne des Absatzes 2 Nr. 3 in Verzug ist.
 

(4) Auf das dem Mieter nach Absatz 2 Nr. 1 zustehende Kündigungsrecht sind die §§ 536b und 536d
entsprechend anzuwenden. Ist streitig, ob der Vermieter den Gebrauch der Mietsache rechtzeitig gewährt oder
die Abhilfe vor Ablauf der hierzu bestimmten Frist bewirkt hat, so trifft ihn die Beweislast.

§ 544 Vertrag über mehr als 30 Jahre

Wird ein Mietvertrag für eine längere Zeit als 30 Jahre geschlossen, so kann jede Vertragspartei nach Ablauf
von 30 Jahren nach Überlassung der Mietsache das Mietverhältnis außerordentlich mit der gesetzlichen Frist
kündigen. Die Kündigung ist unzulässig, wenn der Vertrag für die Lebenszeit des Vermieters oder des Mieters
geschlossen worden ist.

§ 545 Stillschweigende Verlängerung des Mietverhältnisses

Setzt der Mieter nach Ablauf der Mietzeit den Gebrauch der Mietsache fort, so verlängert sich das Mietverhältnis
auf unbestimmte Zeit, sofern nicht eine Vertragspartei ihren entgegenstehenden Willen innerhalb von zwei
Wochen dem anderen Teil erklärt. Die Frist beginnt
1.   für den Mieter mit der Fortsetzung des Gebrauchs,

 

2.   für den Vermieter mit dem Zeitpunkt, in dem er von der Fortsetzung Kenntnis erhält.
 

§ 546 Rückgabepflicht des Mieters

(1) Der Mieter ist verpflichtet, die Mietsache nach Beendigung des Mietverhältnisses zurückzugeben.

(2) Hat der Mieter den Gebrauch der Mietsache einem Dritten überlassen, so kann der Vermieter die Sache nach
Beendigung des Mietverhältnisses auch von dem Dritten zurückfordern.



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz sowie des Bundesamts für
Justiz ‒ www.gesetze-im-internet.de

- Seite 148 von 466 -

§ 546a Entschädigung des Vermieters bei verspäteter Rückgabe

(1) Gibt der Mieter die Mietsache nach Beendigung des Mietverhältnisses nicht zurück, so kann der Vermieter
für die Dauer der Vorenthaltung als Entschädigung die vereinbarte Miete oder die Miete verlangen, die für
vergleichbare Sachen ortsüblich ist.

(2) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

§ 547 Erstattung von im Voraus entrichteter Miete

(1) Ist die Miete für die Zeit nach Beendigung des Mietverhältnisses im Voraus entrichtet worden, so hat
der Vermieter sie zurückzuerstatten und ab Empfang zu verzinsen. Hat der Vermieter die Beendigung des
Mietverhältnisses nicht zu vertreten, so hat er das Erlangte nach den Vorschriften über die Herausgabe einer
ungerechtfertigten Bereicherung zurückzuerstatten.

(2) Bei einem Mietverhältnis über Wohnraum ist eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
unwirksam.

§ 548 Verjährung der Ersatzansprüche und des Wegnahmerechts

(1) Die Ersatzansprüche des Vermieters wegen Veränderungen oder Verschlechterungen der Mietsache verjähren
in sechs Monaten. Die Verjährung beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem er die Mietsache zurückerhält. Mit der
Verjährung des Anspruchs des Vermieters auf Rückgabe der Mietsache verjähren auch seine Ersatzansprüche.

(2) Ansprüche des Mieters auf Ersatz von Aufwendungen oder auf Gestattung der Wegnahme einer Einrichtung
verjähren in sechs Monaten nach der Beendigung des Mietverhältnisses.

(3) (aufgehoben)

§ 548a Miete digitaler Produkte

Die Vorschriften über die Miete von Sachen sind auf die Miete digitaler Produkte entsprechend anzuwenden.

Untertitel 2
Mietverhältnisse über Wohnraum

Kapitel 1
Allgemeine Vorschriften
§ 549 Auf Wohnraummietverhältnisse anwendbare Vorschriften

(1) Für Mietverhältnisse über Wohnraum gelten die §§ 535 bis 548, soweit sich nicht aus den §§ 549 bis 577a
etwas anderes ergibt.

(2) Die Vorschriften über die Miethöhe bei Mietbeginn in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten
(§§ 556d bis 556g), über die Mieterhöhung (§§ 557 bis 561) und über den Mieterschutz bei Beendigung des
Mietverhältnisses sowie bei der Begründung von Wohnungseigentum (§ 568 Abs. 2, §§ 573, 573a, 573d Abs. 1, §§
574 bis 575, 575a Abs. 1 und §§ 577, 577a) gelten nicht für Mietverhältnisse über
1.   Wohnraum, der nur zum vorübergehenden Gebrauch vermietet ist,

 

2.   Wohnraum, der Teil der vom Vermieter selbst bewohnten Wohnung ist und den der Vermieter überwiegend
mit Einrichtungsgegenständen auszustatten hat, sofern der Wohnraum dem Mieter nicht zum dauernden
Gebrauch mit seiner Familie oder mit Personen überlassen ist, mit denen er einen auf Dauer angelegten
gemeinsamen Haushalt führt,
 

3.   Wohnraum, den eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein anerkannter privater Träger der
Wohlfahrtspflege angemietet hat, um ihn Personen mit dringendem Wohnungsbedarf zu überlassen, wenn
sie den Mieter bei Vertragsschluss auf die Zweckbestimmung des Wohnraums und die Ausnahme von den
genannten Vorschriften hingewiesen hat.
 

(3) Für Wohnraum in einem Studenten- oder Jugendwohnheim gelten die §§ 556d bis 561 sowie die §§ 573, 573a,
573d Abs. 1 und §§ 575, 575a Abs. 1, §§ 577, 577a nicht.
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§ 550 Form des Mietvertrags

Wird der Mietvertrag für längere Zeit als ein Jahr nicht in schriftlicher Form geschlossen, so gilt er für
unbestimmte Zeit. Die Kündigung ist jedoch frühestens zum Ablauf eines Jahres nach Überlassung des
Wohnraums zulässig.

§ 551 Begrenzung und Anlage von Mietsicherheiten

(1) Hat der Mieter dem Vermieter für die Erfüllung seiner Pflichten Sicherheit zu leisten, so darf diese
vorbehaltlich des Absatzes 3 Satz 4 höchstens das Dreifache der auf einen Monat entfallenden Miete ohne die als
Pauschale oder als Vorauszahlung ausgewiesenen Betriebskosten betragen.

(2) Ist als Sicherheit eine Geldsumme bereitzustellen, so ist der Mieter zu drei gleichen monatlichen
Teilzahlungen berechtigt. Die erste Teilzahlung ist zu Beginn des Mietverhältnisses fällig. Die weiteren
Teilzahlungen werden zusammen mit den unmittelbar folgenden Mietzahlungen fällig.

(3) Der Vermieter hat eine ihm als Sicherheit überlassene Geldsumme bei einem Kreditinstitut zu dem für
Spareinlagen mit dreimonatiger Kündigungsfrist üblichen Zinssatz anzulegen. Die Vertragsparteien können
eine andere Anlageform vereinbaren. In beiden Fällen muss die Anlage vom Vermögen des Vermieters getrennt
erfolgen und stehen die Erträge dem Mieter zu. Sie erhöhen die Sicherheit. Bei Wohnraum in einem Studenten-
oder Jugendwohnheim besteht für den Vermieter keine Pflicht, die Sicherheitsleistung zu verzinsen.

(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

§ 552 Abwendung des Wegnahmerechts des Mieters

(1) Der Vermieter kann die Ausübung des Wegnahmerechts (§ 539 Abs. 2) durch Zahlung einer angemessenen
Entschädigung abwenden, wenn nicht der Mieter ein berechtigtes Interesse an der Wegnahme hat.

(2) Eine Vereinbarung, durch die das Wegnahmerecht ausgeschlossen wird, ist nur wirksam, wenn ein
angemessener Ausgleich vorgesehen ist.

§ 553 Gestattung der Gebrauchsüberlassung an Dritte

(1) Entsteht für den Mieter nach Abschluss des Mietvertrags ein berechtigtes Interesse, einen Teil des
Wohnraums einem Dritten zum Gebrauch zu überlassen, so kann er von dem Vermieter die Erlaubnis hierzu
verlangen. Dies gilt nicht, wenn in der Person des Dritten ein wichtiger Grund vorliegt, der Wohnraum übermäßig
belegt würde oder dem Vermieter die Überlassung aus sonstigen Gründen nicht zugemutet werden kann.

(2) Ist dem Vermieter die Überlassung nur bei einer angemessenen Erhöhung der Miete zuzumuten, so kann er
die Erlaubnis davon abhängig machen, dass der Mieter sich mit einer solchen Erhöhung einverstanden erklärt.

(3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

§ 554 Barrierereduzierung, E-Mobilität und Einbruchsschutz

(1) Der Mieter kann verlangen, dass ihm der Vermieter bauliche Veränderungen der Mietsache erlaubt, die
dem Gebrauch durch Menschen mit Behinderungen, dem Laden elektrisch betriebener Fahrzeuge oder dem
Einbruchsschutz dienen. Der Anspruch besteht nicht, wenn die bauliche Veränderung dem Vermieter auch unter
Würdigung der Interessen des Mieters nicht zugemutet werden kann. Der Mieter kann sich im Zusammenhang
mit der baulichen Veränderung zur Leistung einer besonderen Sicherheit verpflichten; § 551 Absatz 3 gilt
entsprechend.

(2) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

§ 555 Unwirksamkeit einer Vertragsstrafe

Eine Vereinbarung, durch die sich der Vermieter eine Vertragsstrafe vom Mieter versprechen lässt, ist
unwirksam.

Kapitel 1a
Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen
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§ 555a Erhaltungsmaßnahmen

(1) Der Mieter hat Maßnahmen zu dulden, die zur Instandhaltung oder Instandsetzung der Mietsache erforderlich
sind (Erhaltungsmaßnahmen).

(2) Erhaltungsmaßnahmen sind dem Mieter rechtzeitig anzukündigen, es sei denn, sie sind nur mit einer
unerheblichen Einwirkung auf die Mietsache verbunden oder ihre sofortige Durchführung ist zwingend
erforderlich.

(3) Aufwendungen, die der Mieter infolge einer Erhaltungsmaßnahme machen muss, hat der Vermieter in
angemessenem Umfang zu ersetzen. Auf Verlangen hat er Vorschuss zu leisten.

(4) Eine zum Nachteil des Mieters von Absatz 2 oder 3 abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

§ 555b Modernisierungsmaßnahmen

Modernisierungsmaßnahmen sind bauliche Veränderungen,
1.   durch die in Bezug auf die Mietsache Endenergie nachhaltig eingespart wird (energetische

Modernisierung),
 

2.   durch die nicht erneuerbare Primärenergie nachhaltig eingespart oder das Klima nachhaltig geschützt
wird, sofern nicht bereits eine energetische Modernisierung nach Nummer 1 vorliegt,
 

3.   durch die der Wasserverbrauch nachhaltig reduziert wird,
 

4.   durch die der Gebrauchswert der Mietsache nachhaltig erhöht wird,
 

4a.   durch die die Mietsache erstmalig mittels Glasfaser an ein öffentliches Netz mit sehr hoher Kapazität im
Sinne des § 3 Nummer 33 des Telekommunikationsgesetzes angeschlossen wird,
 

5.   durch die die allgemeinen Wohnverhältnisse auf Dauer verbessert werden,
 

6.   die auf Grund von Umständen durchgeführt werden, die der Vermieter nicht zu vertreten hat, und die
keine Erhaltungsmaßnahmen nach § 555a sind, oder
 

7.   durch die neuer Wohnraum geschaffen wird.
 

§ 555c Ankündigung von Modernisierungsmaßnahmen

(1) Der Vermieter hat dem Mieter eine Modernisierungsmaßnahme spätestens drei Monate vor ihrem Beginn
in Textform anzukündigen (Modernisierungsankündigung). Die Modernisierungsankündigung muss Angaben
enthalten über:
1.   die Art und den voraussichtlichen Umfang der Modernisierungsmaßnahme in wesentlichen Zügen,

 

2.   den voraussichtlichen Beginn und die voraussichtliche Dauer der Modernisierungsmaßnahme,
 

3.   den Betrag der zu erwartenden Mieterhöhung, sofern eine Erhöhung nach § 559 oder § 559c verlangt
werden soll, sowie die voraussichtlichen künftigen Betriebskosten.
 

(2) Der Vermieter soll den Mieter in der Modernisierungsankündigung auf die Form und die Frist des
Härteeinwands nach § 555d Absatz 3 Satz 1 hinweisen.

(3) In der Modernisierungsankündigung für eine Modernisierungsmaßnahme nach § 555b Nummer 1 und 2 kann
der Vermieter insbesondere hinsichtlich der energetischen Qualität von Bauteilen auf allgemein anerkannte
Pauschalwerte Bezug nehmen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Modernisierungsmaßnahmen, die nur mit einer unerheblichen Einwirkung
auf die Mietsache verbunden sind und nur zu einer unerheblichen Mieterhöhung führen.

(5) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

§ 555d Duldung von Modernisierungsmaßnahmen, Ausschlussfrist

(1) Der Mieter hat eine Modernisierungsmaßnahme zu dulden.
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(2) Eine Duldungspflicht nach Absatz 1 besteht nicht, wenn die Modernisierungsmaßnahme für den Mieter, seine
Familie oder einen Angehörigen seines Haushalts eine Härte bedeuten würde, die auch unter Würdigung der
berechtigten Interessen sowohl des Vermieters als auch anderer Mieter in dem Gebäude sowie von Belangen
der Energieeinsparung und des Klimaschutzes nicht zu rechtfertigen ist. Die zu erwartende Mieterhöhung sowie
die voraussichtlichen künftigen Betriebskosten bleiben bei der Abwägung im Rahmen der Duldungspflicht außer
Betracht; sie sind nur nach § 559 Absatz 4 und 5 bei einer Mieterhöhung zu berücksichtigen.

(3) Der Mieter hat dem Vermieter Umstände, die eine Härte im Hinblick auf die Duldung oder die Mieterhöhung
begründen, bis zum Ablauf des Monats, der auf den Zugang der Modernisierungsankündigung folgt, in Textform
mitzuteilen. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Modernisierungsankündigung den Vorschriften des § 555c
entspricht.

(4) Nach Ablauf der Frist sind Umstände, die eine Härte im Hinblick auf die Duldung oder die Mieterhöhung
begründen, noch zu berücksichtigen, wenn der Mieter ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist gehindert
war und er dem Vermieter die Umstände sowie die Gründe der Verzögerung unverzüglich in Textform mitteilt.
Umstände, die eine Härte im Hinblick auf die Mieterhöhung begründen, sind nur zu berücksichtigen, wenn sie
spätestens bis zum Beginn der Modernisierungsmaßnahme mitgeteilt werden.

(5) Hat der Vermieter in der Modernisierungsankündigung nicht auf die Form und die Frist des Härteeinwands
hingewiesen (§ 555c Absatz 2), so bedarf die Mitteilung des Mieters nach Absatz 3 Satz 1 nicht der dort
bestimmten Form und Frist. Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend.

(6) § 555a Absatz 3 gilt entsprechend.

(7) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

§ 555e Sonderkündigungsrecht des Mieters bei Modernisierungsmaßnahmen

(1) Nach Zugang der Modernisierungsankündigung kann der Mieter das Mietverhältnis außerordentlich zum
Ablauf des übernächsten Monats kündigen. Die Kündigung muss bis zum Ablauf des Monats erfolgen, der auf den
Zugang der Modernisierungsankündigung folgt.

(2) § 555c Absatz 4 gilt entsprechend.

(3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

§ 555f Vereinbarungen über Erhaltungs- oder Modernisierungsmaßnahmen

Die Vertragsparteien können nach Abschluss des Mietvertrags aus Anlass von Erhaltungs- oder
Modernisierungsmaßnahmen Vereinbarungen treffen, insbesondere über die
1.   zeitliche und technische Durchführung der Maßnahmen,

 

2.   Gewährleistungsrechte und Aufwendungsersatzansprüche des Mieters,
 

3.   künftige Höhe der Miete.
 

Kapitel 2
Die Miete

Unterkapitel 1
Vereinbarungen über die Miete
§ 556 Vereinbarungen über Betriebskosten

(1) Die Vertragsparteien können vereinbaren, dass der Mieter Betriebskosten trägt. Betriebskosten sind
die Kosten, die dem Eigentümer oder Erbbauberechtigten durch das Eigentum oder das Erbbaurecht am
Grundstück oder durch den bestimmungsmäßigen Gebrauch des Gebäudes, der Nebengebäude, Anlagen,
Einrichtungen und des Grundstücks laufend entstehen. Für die Aufstellung der Betriebskosten gilt die
Betriebskostenverordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346, 2347) fort. Die Bundesregierung wird
ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates Vorschriften über die Aufstellung der
Betriebskosten zu erlassen.
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(2) Die Vertragsparteien können vorbehaltlich anderweitiger Vorschriften vereinbaren, dass Betriebskosten
als Pauschale oder als Vorauszahlung ausgewiesen werden. Vorauszahlungen für Betriebskosten dürfen nur in
angemessener Höhe vereinbart werden.

(3) Über die Vorauszahlungen für Betriebskosten ist jährlich abzurechnen; dabei ist der Grundsatz der
Wirtschaftlichkeit zu beachten. Die Abrechnung ist dem Mieter spätestens bis zum Ablauf des zwölften
Monats nach Ende des Abrechnungszeitraums mitzuteilen. Nach Ablauf dieser Frist ist die Geltendmachung
einer Nachforderung durch den Vermieter ausgeschlossen, es sei denn, der Vermieter hat die verspätete
Geltendmachung nicht zu vertreten. Der Vermieter ist zu Teilabrechnungen nicht verpflichtet. Einwendungen
gegen die Abrechnung hat der Mieter dem Vermieter spätestens bis zum Ablauf des zwölften Monats nach
Zugang der Abrechnung mitzuteilen. Nach Ablauf dieser Frist kann der Mieter Einwendungen nicht mehr geltend
machen, es sei denn, der Mieter hat die verspätete Geltendmachung nicht zu vertreten.

(3a) Ein Glasfaserbereitstellungsentgelt nach § 72 Absatz 1 des Telekommunikationsgesetzes hat der Mieter nur
bei wirtschaftlicher Umsetzung der Maßnahme zu tragen. Handelt es sich um eine aufwändige Maßnahme im
Sinne von § 72 Absatz 2 Satz 4 des Telekommunikationsgesetzes, hat der Mieter die Kosten nur dann zu tragen,
wenn der Vermieter vor Vereinbarung der Glasfaserbereitstellung soweit möglich drei Angebote eingeholt und
das wirtschaftlichste ausgewählt hat.

(4) Eine zum Nachteil des Mieters von Absatz 1, Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 oder Absatz 3a abweichende
Vereinbarung ist unwirksam.

§ 556a Abrechnungsmaßstab für Betriebskosten

(1) Haben die Vertragsparteien nichts anderes vereinbart, sind die Betriebskosten vorbehaltlich anderweitiger
Vorschriften nach dem Anteil der Wohnfläche umzulegen. Betriebskosten, die von einem erfassten Verbrauch
oder einer erfassten Verursachung durch die Mieter abhängen, sind nach einem Maßstab umzulegen, der dem
unterschiedlichen Verbrauch oder der unterschiedlichen Verursachung Rechnung trägt.

(2) Haben die Vertragsparteien etwas anderes vereinbart, kann der Vermieter durch Erklärung in Textform
bestimmen, dass die Betriebskosten zukünftig abweichend von der getroffenen Vereinbarung ganz oder
teilweise nach einem Maßstab umgelegt werden dürfen, der dem erfassten unterschiedlichen Verbrauch
oder der erfassten unterschiedlichen Verursachung Rechnung trägt. Die Erklärung ist nur vor Beginn eines
Abrechnungszeitraums zulässig. Sind die Kosten bislang in der Miete enthalten, so ist diese entsprechend
herabzusetzen.

(3) Ist Wohnungseigentum vermietet und haben die Vertragsparteien nichts anderes vereinbart, sind die
Betriebskosten abweichend von Absatz 1 nach dem für die Verteilung zwischen den Wohnungseigentümern
jeweils geltenden Maßstab umzulegen. Widerspricht der Maßstab billigem Ermessen, ist nach Absatz 1
umzulegen.

(4) Eine zum Nachteil des Mieters von Absatz 2 abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

§ 556b Fälligkeit der Miete, Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht

(1) Die Miete ist zu Beginn, spätestens bis zum dritten Werktag der einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten, nach
denen sie bemessen ist.

(2) Der Mieter kann entgegen einer vertraglichen Bestimmung gegen eine Mietforderung mit einer Forderung
auf Grund der §§ 536a, 539 oder aus ungerechtfertigter Bereicherung wegen zu viel gezahlter Miete aufrechnen
oder wegen einer solchen Forderung ein Zurückbehaltungsrecht ausüben, wenn er seine Absicht dem Vermieter
mindestens einen Monat vor der Fälligkeit der Miete in Textform angezeigt hat. Eine zum Nachteil des Mieters
abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

§ 556c Kosten der Wärmelieferung als Betriebskosten, Verordnungsermächtigung

(1) Hat der Mieter die Betriebskosten für Wärme oder Warmwasser zu tragen und stellt der Vermieter die
Versorgung von der Eigenversorgung auf die eigenständig gewerbliche Lieferung durch einen Wärmelieferanten
(Wärmelieferung) um, so hat der Mieter die Kosten der Wärmelieferung als Betriebskosten zu tragen, wenn
1.   die Wärme mit verbesserter Effizienz entweder aus einer vom Wärmelieferanten errichteten neuen Anlage

oder aus einem Wärmenetz geliefert wird und
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2.   die Kosten der Wärmelieferung die Betriebskosten für die bisherige Eigenversorgung mit Wärme oder
Warmwasser nicht übersteigen.
 

Beträgt der Jahresnutzungsgrad der bestehenden Anlage vor der Umstellung mindestens 80 Prozent, kann sich
der Wärmelieferant anstelle der Maßnahmen nach Nummer 1 auf die Verbesserung der Betriebsführung der
Anlage beschränken.

(2) Der Vermieter hat die Umstellung spätestens drei Monate zuvor in Textform anzukündigen
(Umstellungsankündigung).

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates
Vorschriften für Wärmelieferverträge, die bei einer Umstellung nach Absatz 1 geschlossen werden, sowie für die
Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2 zu erlassen. Hierbei sind die Belange von Vermietern, Mietern und
Wärmelieferanten angemessen zu berücksichtigen.

(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

Unterkapitel 1a
Vereinbarungen über die Miethöhe bei Mietbeginn in Gebieten mit angespannten
Wohnungsmärkten
§ 556d Zulässige Miethöhe bei Mietbeginn; Verordnungsermächtigung

(1) Wird ein Mietvertrag über Wohnraum abgeschlossen, der in einem durch Rechtsverordnung nach Absatz
2 bestimmten Gebiet mit einem angespannten Wohnungsmarkt liegt, so darf die Miete zu Beginn des
Mietverhältnisses die ortsübliche Vergleichsmiete (§ 558 Absatz 2) höchstens um 10 Prozent übersteigen.

(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten durch
Rechtsverordnung für die Dauer von jeweils höchstens fünf Jahren zu bestimmen. Gebiete mit angespannten
Wohnungsmärkten liegen vor, wenn die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen in einer
Gemeinde oder einem Teil der Gemeinde zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist. Dies kann
insbesondere dann der Fall sein, wenn
1.   die Mieten deutlich stärker steigen als im bundesweiten Durchschnitt,

 

2.   die durchschnittliche Mietbelastung der Haushalte den bundesweiten Durchschnitt deutlich übersteigt,
 

3.   die Wohnbevölkerung wächst, ohne dass durch Neubautätigkeit insoweit erforderlicher Wohnraum
geschaffen wird, oder
 

4.   geringer Leerstand bei großer Nachfrage besteht.
 

Eine Rechtsverordnung nach Satz 1 muss spätestens mit Ablauf des 31. Dezember 2025 außer Kraft treten. Sie
muss begründet werden. Aus der Begründung muss sich ergeben, auf Grund welcher Tatsachen ein Gebiet mit
einem angespannten Wohnungsmarkt im Einzelfall vorliegt. Ferner muss sich aus der Begründung ergeben,
welche Maßnahmen die Landesregierung in dem nach Satz 1 durch die Rechtsverordnung jeweils bestimmten
Gebiet und Zeitraum ergreifen wird, um Abhilfe zu schaffen.

Fußnote

(+++ § 556d: Zur Nichtanwendung vgl. § 556f +++)
(+++ § 556d: Zur Anwendung vgl. §§ 557a, 557b +++)
(+++ § 556d: Zur Nichtanwendung vgl. Art. 229 § 35 BGBEG +++)

§ 556e Berücksichtigung der Vormiete oder einer durchgeführten Modernisierung

(1) Ist die Miete, die der vorherige Mieter zuletzt schuldete (Vormiete), höher als die nach § 556d Absatz 1
zulässige Miete, so darf eine Miete bis zur Höhe der Vormiete vereinbart werden. Bei der Ermittlung der Vormiete
unberücksichtigt bleiben Mietminderungen sowie solche Mieterhöhungen, die mit dem vorherigen Mieter
innerhalb des letzten Jahres vor Beendigung des Mietverhältnisses vereinbart worden sind.

(2) Hat der Vermieter in den letzten drei Jahren vor Beginn des Mietverhältnisses Modernisierungsmaßnahmen
im Sinne des § 555b durchgeführt, so darf die nach § 556d Absatz 1 zulässige Miete um den Betrag überschritten
werden, der sich bei einer Mieterhöhung nach § 559 Absatz 1 bis 3a und § 559a Absatz 1 bis 4 ergäbe. Bei der



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz sowie des Bundesamts für
Justiz ‒ www.gesetze-im-internet.de

- Seite 154 von 466 -

Berechnung nach Satz 1 ist von der ortsüblichen Vergleichsmiete (§ 558 Absatz 2) auszugehen, die bei Beginn
des Mietverhältnisses ohne Berücksichtigung der Modernisierung anzusetzen wäre.

Fußnote

(+++ § 556e: Zur Nichtanwendung vgl. § 556f +++)
(+++ § 556e: Zur Anwendung vgl. §§ 557a, 557b +++)
(+++ § 556e: Zur Nichtanwendung vgl. Art. 229 § 35 BGBEG +++)

§ 556f Ausnahmen

§ 556d ist nicht anzuwenden auf eine Wohnung, die nach dem 1. Oktober 2014 erstmals genutzt und vermietet
wird. Die §§ 556d und 556e sind nicht anzuwenden auf die erste Vermietung nach umfassender Modernisierung.

Fußnote

(+++ § 556f: Zur Anwendung vgl. §§ 557a, 557b +++)
(+++ § 556f: Zur Nichtanwendung vgl. Art. 229 § 35 BGBEG +++)

§ 556g Rechtsfolgen; Auskunft über die Miete

(1) Eine zum Nachteil des Mieters von den Vorschriften dieses Unterkapitels abweichende Vereinbarung ist
unwirksam. Für Vereinbarungen über die Miethöhe bei Mietbeginn gilt dies nur, soweit die zulässige Miete
überschritten wird. Der Vermieter hat dem Mieter zu viel gezahlte Miete nach den Vorschriften über die
Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung herauszugeben. Die §§ 814 und 817 Satz 2 sind nicht
anzuwenden.

(1a) Soweit die Zulässigkeit der Miete auf § 556e oder § 556f beruht, ist der Vermieter verpflichtet, dem Mieter
vor dessen Abgabe der Vertragserklärung über Folgendes unaufgefordert Auskunft zu erteilen:
1.   im Fall des § 556e Absatz 1 darüber, wie hoch die Vormiete war,

 

2.   im Fall des § 556e Absatz 2 darüber, dass in den letzten drei Jahren vor Beginn des Mietverhältnisses
Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden,
 

3.   im Fall des § 556f Satz 1 darüber, dass die Wohnung nach dem 1. Oktober 2014 erstmals genutzt und
vermietet wurde,
 

4.   im Fall des § 556f Satz 2 darüber, dass es sich um die erste Vermietung nach umfassender Modernisierung
handelt.
 

Soweit der Vermieter die Auskunft nicht erteilt hat, kann er sich nicht auf eine nach § 556e oder § 556f zulässige
Miete berufen. Hat der Vermieter die Auskunft nicht erteilt und hat er diese in der vorgeschriebenen Form
nachgeholt, kann er sich erst zwei Jahre nach Nachholung der Auskunft auf eine nach § 556e oder § 556f
zulässige Miete berufen. Hat der Vermieter die Auskunft nicht in der vorgeschriebenen Form erteilt, so kann
er sich auf eine nach § 556e oder § 556f zulässige Miete erst dann berufen, wenn er die Auskunft in der
vorgeschriebenen Form nachgeholt hat.

(2) Der Mieter kann von dem Vermieter eine nach den §§ 556d und 556e nicht geschuldete Miete nur
zurückverlangen, wenn er einen Verstoß gegen die Vorschriften dieses Unterkapitels gerügt hat. Hat der
Vermieter eine Auskunft nach Absatz 1a Satz 1 erteilt, so muss die Rüge sich auf diese Auskunft beziehen. Rügt
der Mieter den Verstoß mehr als 30 Monate nach Beginn des Mietverhältnisses oder war das Mietverhältnis
bei Zugang der Rüge bereits beendet, kann er nur die nach Zugang der Rüge fällig gewordene Miete
zurückverlangen.

(3) Der Vermieter ist auf Verlangen des Mieters verpflichtet, Auskunft über diejenigen Tatsachen zu erteilen,
die für die Zulässigkeit der vereinbarten Miete nach den Vorschriften dieses Unterkapitels maßgeblich sind,
soweit diese Tatsachen nicht allgemein zugänglich sind und der Vermieter hierüber unschwer Auskunft geben
kann. Für die Auskunft über Modernisierungsmaßnahmen (§ 556e Absatz 2) gilt § 559b Absatz 1 Satz 2 und 3
entsprechend.

(4) Sämtliche Erklärungen nach den Absätzen 1a bis 3 bedürfen der Textform.

Fußnote
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(+++ § 556g: Zur Anwendung vgl. §§ 557a, 557b +++)
(+++ § 556g: Zur Nichtanwendung vgl. Art. 229 § 35 BGBEG +++)
(+++ § 556g: Zur Anwendung vgl. Art. 229 § 49 Abs. 2 BGBEG u. Art. 229 § 51 BGBEG +++)

Unterkapitel 2
Regelungen über die Miethöhe
§ 557 Mieterhöhungen nach Vereinbarung oder Gesetz

(1) Während des Mietverhältnisses können die Parteien eine Erhöhung der Miete vereinbaren.

(2) Künftige Änderungen der Miethöhe können die Vertragsparteien als Staffelmiete nach § 557a oder als
Indexmiete nach § 557b vereinbaren.

(3) Im Übrigen kann der Vermieter Mieterhöhungen nur nach Maßgabe der §§ 558 bis 560 verlangen, soweit nicht
eine Erhöhung durch Vereinbarung ausgeschlossen ist oder sich der Ausschluss aus den Umständen ergibt.

(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

Fußnote

(+++ § 557: Zur Anwendung vgl. § 578 Abs. 3 Satz 1 +++)

§ 557a Staffelmiete

(1) Die Miete kann für bestimmte Zeiträume in unterschiedlicher Höhe schriftlich vereinbart werden; in der
Vereinbarung ist die jeweilige Miete oder die jeweilige Erhöhung in einem Geldbetrag auszuweisen (Staffelmiete).

(2) Die Miete muss jeweils mindestens ein Jahr unverändert bleiben. Während der Laufzeit einer Staffelmiete ist
eine Erhöhung nach den §§ 558 bis 559b ausgeschlossen.

(3) Das Kündigungsrecht des Mieters kann für höchstens vier Jahre seit Abschluss der Staffelmietvereinbarung
ausgeschlossen werden. Die Kündigung ist frühestens zum Ablauf dieses Zeitraums zulässig.

(4) Die §§ 556d bis 556g sind auf jede Mietstaffel anzuwenden. Maßgeblich für die Berechnung der nach § 556d
Absatz 1 zulässigen Höhe der zweiten und aller weiteren Mietstaffeln ist statt des Beginns des Mietverhältnisses
der Zeitpunkt, zu dem die erste Miete der jeweiligen Mietstaffel fällig wird. Die in einer vorangegangenen
Mietstaffel wirksam begründete Miethöhe bleibt erhalten.

(5) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

Fußnote

(+++ § 557a Abs. 1 bis 3, 5: Zur Anwendung vgl. § 578 Abs. 3 Satz 1 +++)
(+++ § 557a Abs. 4: Zur Nichtanwendung vgl. Art. 229 § 35 BGBEG +++)

§ 557b Indexmiete

(1) Die Vertragsparteien können schriftlich vereinbaren, dass die Miete durch den vom Statistischen Bundesamt
ermittelten Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Deutschland bestimmt wird (Indexmiete).

(2) Während der Geltung einer Indexmiete muss die Miete, von Erhöhungen nach den §§ 559 bis 560 abgesehen,
jeweils mindestens ein Jahr unverändert bleiben. Eine Erhöhung nach § 559 kann nur verlangt werden, soweit der
Vermieter bauliche Maßnahmen auf Grund von Umständen durchgeführt hat, die er nicht zu vertreten hat. Eine
Erhöhung nach § 558 ist ausgeschlossen.

(3) Eine Änderung der Miete nach Absatz 1 muss durch Erklärung in Textform geltend gemacht werden.
Dabei sind die eingetretene Änderung des Preisindexes sowie die jeweilige Miete oder die Erhöhung in einem
Geldbetrag anzugeben. Die geänderte Miete ist mit Beginn des übernächsten Monats nach dem Zugang der
Erklärung zu entrichten.

(4) Die §§ 556d bis 556g sind nur auf die Ausgangsmiete einer Indexmietvereinbarung anzuwenden.
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(5) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

Fußnote

(+++ § 557b Abs. 1 bis 3, 5: Zur Anwendung vgl. § 578 Abs. 3 Satz 1 +++)
(+++ § 557b Abs. 4: Zur Nichtanwendung vgl. Art. 229 § 35 BGBEG +++)

§ 558 Mieterhöhung bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete

(1) Der Vermieter kann die Zustimmung zu einer Erhöhung der Miete bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete
verlangen, wenn die Miete in dem Zeitpunkt, zu dem die Erhöhung eintreten soll, seit 15 Monaten unverändert
ist. Das Mieterhöhungsverlangen kann frühestens ein Jahr nach der letzten Mieterhöhung geltend gemacht
werden. Erhöhungen nach den §§ 559 bis 560 werden nicht berücksichtigt.

(2) Die ortsübliche Vergleichsmiete wird gebildet aus den üblichen Entgelten, die in der Gemeinde oder einer
vergleichbaren Gemeinde für Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage
einschließlich der energetischen Ausstattung und Beschaffenheit in den letzten sechs Jahren vereinbart oder, von
Erhöhungen nach § 560 abgesehen, geändert worden sind. Ausgenommen ist Wohnraum, bei dem die Miethöhe
durch Gesetz oder im Zusammenhang mit einer Förderzusage festgelegt worden ist.

(3) Bei Erhöhungen nach Absatz 1 darf sich die Miete innerhalb von drei Jahren, von Erhöhungen nach den §§
559 bis 560 abgesehen, nicht um mehr als 20 vom Hundert erhöhen (Kappungsgrenze). Der Prozentsatz nach
Satz 1 beträgt 15 vom Hundert, wenn die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu
angemessenen Bedingungen in einer Gemeinde oder einem Teil einer Gemeinde besonders gefährdet ist und
diese Gebiete nach Satz 3 bestimmt sind. Die Landesregierungen werden ermächtigt, diese Gebiete durch
Rechtsverordnung für die Dauer von jeweils höchstens fünf Jahren zu bestimmen.

(4) Die Kappungsgrenze gilt nicht,
1.   wenn eine Verpflichtung des Mieters zur Ausgleichszahlung nach den Vorschriften über den Abbau der

Fehlsubventionierung im Wohnungswesen wegen des Wegfalls der öffentlichen Bindung erloschen ist und
 

2.   soweit die Erhöhung den Betrag der zuletzt zu entrichtenden Ausgleichszahlung nicht übersteigt.
 

Der Vermieter kann vom Mieter frühestens vier Monate vor dem Wegfall der öffentlichen Bindung verlangen, ihm
innerhalb eines Monats über die Verpflichtung zur Ausgleichszahlung und über deren Höhe Auskunft zu erteilen.
Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verpflichtung des Mieters zur Leistung einer Ausgleichszahlung nach den §§
34 bis 37 des Wohnraumförderungsgesetzes und den hierzu ergangenen landesrechtlichen Vorschriften wegen
Wegfalls der Mietbindung erloschen ist.

(5) Von dem Jahresbetrag, der sich bei einer Erhöhung auf die ortsübliche Vergleichsmiete ergäbe, sind
Drittmittel im Sinne des § 559a abzuziehen, im Falle des § 559a Absatz 1 mit 8 Prozent des Zuschusses.

(6) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

Fußnote

(+++ § 558: Zur Anwendung vgl. § 578 Abs. 3 Satz 1 +++)

§ 558a Form und Begründung der Mieterhöhung

(1) Das Mieterhöhungsverlangen nach § 558 ist dem Mieter in Textform zu erklären und zu begründen.

(2) Zur Begründung kann insbesondere Bezug genommen werden auf
1.   einen Mietspiegel (§§ 558c, 558d),

 

2.   eine Auskunft aus einer Mietdatenbank (§ 558e),
 

3.   ein mit Gründen versehenes Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen,
 

4.   entsprechende Entgelte für einzelne vergleichbare Wohnungen; hierbei genügt die Benennung von drei
Wohnungen.
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(3) Enthält ein qualifizierter Mietspiegel (§ 558d Abs. 1), bei dem die Vorschrift des § 558d Abs. 2 eingehalten ist,
Angaben für die Wohnung, so hat der Vermieter in seinem Mieterhöhungsverlangen diese Angaben auch dann
mitzuteilen, wenn er die Mieterhöhung auf ein anderes Begründungsmittel nach Absatz 2 stützt.

(4) Bei der Bezugnahme auf einen Mietspiegel, der Spannen enthält, reicht es aus, wenn die verlangte Miete
innerhalb der Spanne liegt. Ist in dem Zeitpunkt, in dem der Vermieter seine Erklärung abgibt, kein Mietspiegel
vorhanden, bei dem § 558c Abs. 3 oder § 558d Abs. 2 eingehalten ist, so kann auch ein anderer, insbesondere ein
veralteter Mietspiegel oder ein Mietspiegel einer vergleichbaren Gemeinde verwendet werden.

(5) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

§ 558b Zustimmung zur Mieterhöhung

(1) Soweit der Mieter der Mieterhöhung zustimmt, schuldet er die erhöhte Miete mit Beginn des dritten
Kalendermonats nach dem Zugang des Erhöhungsverlangens.

(2) Soweit der Mieter der Mieterhöhung nicht bis zum Ablauf des zweiten Kalendermonats nach dem Zugang des
Verlangens zustimmt, kann der Vermieter auf Erteilung der Zustimmung klagen. Die Klage muss innerhalb von
drei weiteren Monaten erhoben werden.

(3) Ist der Klage ein Erhöhungsverlangen vorausgegangen, das den Anforderungen des § 558a nicht entspricht,
so kann es der Vermieter im Rechtsstreit nachholen oder die Mängel des Erhöhungsverlangens beheben. Dem
Mieter steht auch in diesem Fall die Zustimmungsfrist nach Absatz 2 Satz 1 zu.

(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

§ 558c Mietspiegel; Verordnungsermächtigung

(1) Ein Mietspiegel ist eine Übersicht über die ortsübliche Vergleichsmiete, soweit die Übersicht von der nach
Landesrecht zuständigen Behörde oder von Interessenvertretern der Vermieter und der Mieter gemeinsam
erstellt oder anerkannt worden ist.

(2) Mietspiegel können für das Gebiet einer Gemeinde oder mehrerer Gemeinden oder für Teile von Gemeinden
erstellt werden.

(3) Mietspiegel sollen im Abstand von zwei Jahren der Marktentwicklung angepasst werden.

(4) Die nach Landesrecht zuständigen Behörden sollen Mietspiegel erstellen, wenn hierfür ein Bedürfnis besteht
und dies mit einem vertretbaren Aufwand möglich ist. Für Gemeinden mit mehr als 50 000 Einwohnern sind
Mietspiegel zu erstellen. Die Mietspiegel und ihre Änderungen sind zu veröffentlichen.

(5) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
Vorschriften zu erlassen über den näheren Inhalt von Mietspiegeln und das Verfahren zu deren Erstellung und
Anpassung einschließlich Dokumentation und Veröffentlichung.

§ 558d Qualifizierter Mietspiegel

(1) Ein qualifizierter Mietspiegel ist ein Mietspiegel, der nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen
erstellt und von der nach Landesrecht zuständigen Behörde oder von Interessenvertretern der Vermieter
und der Mieter anerkannt worden ist. Entspricht ein Mietspiegel den Anforderungen, die eine nach § 558c
Absatz 5 erlassene Rechtsverordnung an qualifizierte Mietspiegel richtet, wird vermutet, dass er nach
anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt wurde. Haben die nach Landesrecht zuständige Behörde
und Interessenvertreter der Vermieter und der Mieter den Mietspiegel als qualifizierten Mietspiegel anerkannt, so
wird vermutet, dass der Mietspiegel anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen entspricht.

(2) Der qualifizierte Mietspiegel ist im Abstand von zwei Jahren der Marktentwicklung anzupassen. Dabei
kann eine Stichprobe oder die Entwicklung des vom Statistischen Bundesamt ermittelten Preisindexes für
die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Deutschland zugrunde gelegt werden. Nach vier Jahren ist der
qualifizierte Mietspiegel neu zu erstellen. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Anpassung nach Satz 1 und für die
Neuerstellung nach Satz 3 ist der Stichtag, zu dem die Daten für den Mietspiegel erhoben wurden. Satz 4 gilt
entsprechend für die Veröffentlichung des Mietspiegels.
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(3) Ist die Vorschrift des Absatzes 2 eingehalten, so wird vermutet, dass die im qualifizierten Mietspiegel
bezeichneten Entgelte die ortsübliche Vergleichsmiete wiedergeben.

§ 558e Mietdatenbank

Eine Mietdatenbank ist eine zur Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete fortlaufend geführte Sammlung von
Mieten, die von der Gemeinde oder von Interessenvertretern der Vermieter und der Mieter gemeinsam geführt
oder anerkannt wird und aus der Auskünfte gegeben werden, die für einzelne Wohnungen einen Schluss auf die
ortsübliche Vergleichsmiete zulassen.

§ 559 Mieterhöhung nach Modernisierungsmaßnahmen

(1) Hat der Vermieter Modernisierungsmaßnahmen im Sinne des § 555b Nummer 1, 3, 4, 5 oder 6 durchgeführt,
so kann er die jährliche Miete um 8 Prozent der für die Wohnung aufgewendeten Kosten erhöhen. Im Fall des
§ 555b Nummer 4a ist die Erhöhung nur zulässig, wenn der Mieter seinen Anbieter von öffentlich zugänglichen
Telekommunikationsdiensten über den errichteten Anschluss frei wählen kann und der Vermieter kein
Bereitstellungsentgelt gemäß § 72 des Telekommunikationsgesetzes als Betriebskosten umlegt oder umgelegt
hat.

(2) Kosten, die für Erhaltungsmaßnahmen erforderlich gewesen wären, gehören nicht zu den aufgewendeten
Kosten nach Absatz 1; sie sind, soweit erforderlich, durch Schätzung zu ermitteln.

(3) Werden Modernisierungsmaßnahmen für mehrere Wohnungen durchgeführt, so sind die Kosten angemessen
auf die einzelnen Wohnungen aufzuteilen.

(3a) Bei Erhöhungen der jährlichen Miete nach Absatz 1 darf sich die monatliche Miete innerhalb von sechs
Jahren, von Erhöhungen nach § 558 oder § 560 abgesehen, nicht um mehr als 3 Euro je Quadratmeter
Wohnfläche erhöhen. Beträgt die monatliche Miete vor der Mieterhöhung weniger als 7 Euro pro Quadratmeter
Wohnfläche, so darf sie sich abweichend von Satz 1 nicht um mehr als 2 Euro je Quadratmeter Wohnfläche
erhöhen.

(4) Die Mieterhöhung ist ausgeschlossen, soweit sie auch unter Berücksichtigung der voraussichtlichen künftigen
Betriebskosten für den Mieter eine Härte bedeuten würde, die auch unter Würdigung der berechtigten Interessen
des Vermieters nicht zu rechtfertigen ist. Eine Abwägung nach Satz 1 findet nicht statt, wenn
1.   die Mietsache lediglich in einen Zustand versetzt wurde, der allgemein üblich ist, oder

 

2.   die Modernisierungsmaßnahme auf Grund von Umständen durchgeführt wurde, die der Vermieter nicht zu
vertreten hatte.
 

(5) Umstände, die eine Härte nach Absatz 4 Satz 1 begründen, sind nur zu berücksichtigen, wenn sie nach § 555d
Absatz 3 bis 5 rechtzeitig mitgeteilt worden sind. Die Bestimmungen über die Ausschlussfrist nach Satz 1 sind
nicht anzuwenden, wenn die tatsächliche Mieterhöhung die angekündigte um mehr als 10 Prozent übersteigt.

(6) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

Fußnote

(+++ § 559: Zur Anwendung vgl. § 578 Abs. 3 Satz 1 +++)
(+++ § 559 Abs. 4: Zur Nichtanwendung vgl. § 559c Abs. 1 Satz 3 +++)

§ 559a Anrechnung von Drittmitteln

(1) Kosten, die vom Mieter oder für diesen von einem Dritten übernommen oder die mit Zuschüssen aus
öffentlichen Haushalten gedeckt werden, gehören nicht zu den aufgewendeten Kosten im Sinne des § 559.

(2) Werden die Kosten für die Modernisierungsmaßnahmen ganz oder teilweise durch zinsverbilligte oder
zinslose Darlehen aus öffentlichen Haushalten gedeckt, so verringert sich der Erhöhungsbetrag nach
§ 559 um den Jahresbetrag der Zinsermäßigung. Dieser wird errechnet aus dem Unterschied zwischen
dem ermäßigten Zinssatz und dem marktüblichen Zinssatz für den Ursprungsbetrag des Darlehens.
Maßgebend ist der marktübliche Zinssatz für erstrangige Hypotheken zum Zeitpunkt der Beendigung der
Modernisierungsmaßnahmen. Werden Zuschüsse oder Darlehen zur Deckung von laufenden Aufwendungen
gewährt, so verringert sich der Erhöhungsbetrag um den Jahresbetrag des Zuschusses oder Darlehens.
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(3) Ein Mieterdarlehen, eine Mietvorauszahlung oder eine von einem Dritten für den Mieter erbrachte Leistung
für die Modernisierungsmaßnahmen stehen einem Darlehen aus öffentlichen Haushalten gleich. Mittel der
Finanzierungsinstitute des Bundes oder eines Landes gelten als Mittel aus öffentlichen Haushalten.

(4) Kann nicht festgestellt werden, in welcher Höhe Zuschüsse oder Darlehen für die einzelnen Wohnungen
gewährt worden sind, so sind sie nach dem Verhältnis der für die einzelnen Wohnungen aufgewendeten Kosten
aufzuteilen.

(5) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

Fußnote

(+++ § 559a: Zur Anwendung vgl. § 578 Abs. 3 Satz 1 +++)
(+++ § 559a Abs. 2 Satz 1 bis 3: Zur Nichtanwendung vgl. § 559c Abs. 1 Satz 3 +++)

§ 559b Geltendmachung der Erhöhung, Wirkung der Erhöhungserklärung

(1) Die Mieterhöhung nach § 559 ist dem Mieter in Textform zu erklären. Die Erklärung ist nur wirksam, wenn in
ihr die Erhöhung auf Grund der entstandenen Kosten berechnet und entsprechend den Voraussetzungen der §§
559 und 559a erläutert wird. § 555c Absatz 3 gilt entsprechend.

(2) Der Mieter schuldet die erhöhte Miete mit Beginn des dritten Monats nach dem Zugang der Erklärung. Die
Frist verlängert sich um sechs Monate, wenn
1.   der Vermieter dem Mieter die Modernisierungsmaßnahme nicht nach den Vorschriften des § 555c Absatz 1

und 3 bis 5 angekündigt hat oder
 

2.   die tatsächliche Mieterhöhung die angekündigte um mehr als 10 Prozent übersteigt.
 

(3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

Fußnote

(+++ § 559b: Zur Anwendung vgl. § 578 Abs. 3 Satz 1 +++)

§ 559c Vereinfachtes Verfahren

(1) Übersteigen die für die Modernisierungsmaßnahme geltend gemachten Kosten für die Wohnung vor Abzug
der Pauschale nach Satz 2 10 000 Euro nicht, so kann der Vermieter die Mieterhöhung nach einem vereinfachten
Verfahren berechnen. Als Kosten, die für Erhaltungsmaßnahmen erforderlich gewesen wären (§ 559 Absatz 2),
werden pauschal 30 Prozent der nach Satz 1 geltend gemachten Kosten abgezogen. § 559 Absatz 4 und § 559a
Absatz 2 Satz 1 bis 3 finden keine Anwendung.

(2) Hat der Vermieter die Miete in den letzten fünf Jahren bereits nach Absatz 1 oder nach § 559 erhöht, so
mindern sich die Kosten, die nach Absatz 1 Satz 1 für die weitere Modernisierungsmaßnahme geltend gemacht
werden können, um die Kosten, die in diesen früheren Verfahren für Modernisierungsmaßnahmen geltend
gemacht wurden.

(3) § 559b gilt für das vereinfachte Verfahren entsprechend. Der Vermieter muss in der Mieterhöhungserklärung
angeben, dass er die Mieterhöhung nach dem vereinfachten Verfahren berechnet hat.

(4) Hat der Vermieter eine Mieterhöhung im vereinfachten Verfahren geltend gemacht, so kann er innerhalb von
fünf Jahren nach Zugang der Mieterhöhungserklärung beim Mieter keine Mieterhöhungen nach § 559 geltend
machen. Dies gilt nicht,
1.   soweit der Vermieter in diesem Zeitraum Modernisierungsmaßnahmen auf Grund einer gesetzlichen

Verpflichtung durchzuführen hat und er diese Verpflichtung bei Geltendmachung der Mieterhöhung im
vereinfachten Verfahren nicht kannte oder kennen musste,
 

2.   sofern eine Modernisierungsmaßnahme auf Grund eines Beschlusses von Wohnungseigentümern
durchgeführt wird, der frühestens zwei Jahre nach Zugang der Mieterhöhungserklärung beim Mieter gefasst
wurde.
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(5) Für die Modernisierungsankündigung, die zu einer Mieterhöhung nach dem vereinfachten Verfahren führen
soll, gilt § 555c mit den Maßgaben, dass
1.   der Vermieter in der Modernisierungsankündigung angeben muss, dass er von dem vereinfachten Verfahren

Gebrauch macht,
 

2.   es der Angabe der voraussichtlichen künftigen Betriebskosten nach § 555c Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 nicht
bedarf.
 

Fußnote

(+++ § 559c: Zur Anwendung vgl. § 578 Abs. 3 Satz 1 +++)
(+++ § 559c: Zur Anwendung vgl. Art. 229 § 49 Abs. 1 Satz 3 BGBEG +++)

§ 559d Pflichtverletzungen bei Ankündigung oder Durchführung einer baulichen Veränderung

Es wird vermutet, dass der Vermieter seine Pflichten aus dem Schuldverhältnis verletzt hat, wenn
1.   mit der baulichen Veränderung nicht innerhalb von zwölf Monaten nach deren angekündigtem Beginn

oder, wenn Angaben hierzu nicht erfolgt sind, nach Zugang der Ankündigung der baulichen Veränderung
begonnen wird,
 

2.   in der Ankündigung nach § 555c Absatz 1 ein Betrag für die zu erwartende Mieterhöhung angegeben wird,
durch den die monatliche Miete mindestens verdoppelt würde,
 

3.   die bauliche Veränderung in einer Weise durchgeführt wird, die geeignet ist, zu erheblichen, objektiv nicht
notwendigen Belastungen des Mieters zu führen, oder
 

4.   die Arbeiten nach Beginn der baulichen Veränderung mehr als zwölf Monate ruhen.
 

Diese Vermutung gilt nicht, wenn der Vermieter darlegt, dass für das Verhalten im Einzelfall ein
nachvollziehbarer objektiver Grund vorliegt.

Fußnote

(+++ § 559d: Zur Anwendung vgl. § 578 Abs. 3 Satz 1 +++)
(+++ § 559d: Zur Anwendung vgl. Art. 229 § 49 Abs. 1 Satz 4 BGBEG +++)

§ 560 Veränderungen von Betriebskosten

(1) Bei einer Betriebskostenpauschale ist der Vermieter berechtigt, Erhöhungen der Betriebskosten durch
Erklärung in Textform anteilig auf den Mieter umzulegen, soweit dies im Mietvertrag vereinbart ist. Die Erklärung
ist nur wirksam, wenn in ihr der Grund für die Umlage bezeichnet und erläutert wird.

(2) Der Mieter schuldet den auf ihn entfallenden Teil der Umlage mit Beginn des auf die Erklärung folgenden
übernächsten Monats. Soweit die Erklärung darauf beruht, dass sich die Betriebskosten rückwirkend erhöht
haben, wirkt sie auf den Zeitpunkt der Erhöhung der Betriebskosten, höchstens jedoch auf den Beginn des
der Erklärung vorausgehenden Kalenderjahres zurück, sofern der Vermieter die Erklärung innerhalb von drei
Monaten nach Kenntnis von der Erhöhung abgibt.

(3) Ermäßigen sich die Betriebskosten, so ist eine Betriebskostenpauschale vom Zeitpunkt der Ermäßigung an
entsprechend herabzusetzen. Die Ermäßigung ist dem Mieter unverzüglich mitzuteilen.

(4) Sind Betriebskostenvorauszahlungen vereinbart worden, so kann jede Vertragspartei nach einer Abrechnung
durch Erklärung in Textform eine Anpassung auf eine angemessene Höhe vornehmen.

(5) Bei Veränderungen von Betriebskosten ist der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit zu beachten.

(6) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

§ 561 Sonderkündigungsrecht des Mieters nach Mieterhöhung

(1) Macht der Vermieter eine Mieterhöhung nach § 558 oder § 559 geltend, so kann der Mieter bis zum Ablauf des
zweiten Monats nach dem Zugang der Erklärung des Vermieters das Mietverhältnis außerordentlich zum Ablauf
des übernächsten Monats kündigen. Kündigt der Mieter, so tritt die Mieterhöhung nicht ein.
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(2) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

Fußnote

(+++ § 561: Zur Anwendung vgl. § 578 Abs. 3 Satz 1 +++)

Kapitel 3
Pfandrecht des Vermieters
§ 562 Umfang des Vermieterpfandrechts

(1) Der Vermieter hat für seine Forderungen aus dem Mietverhältnis ein Pfandrecht an den eingebrachten
Sachen des Mieters. Es erstreckt sich nicht auf die Sachen, die der Pfändung nicht unterliegen.

(2) Für künftige Entschädigungsforderungen und für die Miete für eine spätere Zeit als das laufende und das
folgende Mietjahr kann das Pfandrecht nicht geltend gemacht werden.

§ 562a Erlöschen des Vermieterpfandrechts

Das Pfandrecht des Vermieters erlischt mit der Entfernung der Sachen von dem Grundstück, außer wenn diese
ohne Wissen oder unter Widerspruch des Vermieters erfolgt. Der Vermieter kann nicht widersprechen, wenn sie
den gewöhnlichen Lebensverhältnissen entspricht oder wenn die zurückbleibenden Sachen zur Sicherung des
Vermieters offenbar ausreichen.

§ 562b Selbsthilferecht, Herausgabeanspruch

(1) Der Vermieter darf die Entfernung der Sachen, die seinem Pfandrecht unterliegen, auch ohne Anrufen des
Gerichts verhindern, soweit er berechtigt ist, der Entfernung zu widersprechen. Wenn der Mieter auszieht, darf
der Vermieter diese Sachen in seinen Besitz nehmen.

(2) Sind die Sachen ohne Wissen oder unter Widerspruch des Vermieters entfernt worden, so kann er die
Herausgabe zum Zwecke der Zurückschaffung auf das Grundstück und, wenn der Mieter ausgezogen ist,
die Überlassung des Besitzes verlangen. Das Pfandrecht erlischt mit dem Ablauf eines Monats, nachdem der
Vermieter von der Entfernung der Sachen Kenntnis erlangt hat, wenn er diesen Anspruch nicht vorher gerichtlich
geltend gemacht hat.

§ 562c Abwendung des Pfandrechts durch Sicherheitsleistung

Der Mieter kann die Geltendmachung des Pfandrechts des Vermieters durch Sicherheitsleistung abwenden. Er
kann jede einzelne Sache dadurch von dem Pfandrecht befreien, dass er in Höhe ihres Wertes Sicherheit leistet.

§ 562d Pfändung durch Dritte

Wird eine Sache, die dem Pfandrecht des Vermieters unterliegt, für einen anderen Gläubiger gepfändet, so
kann diesem gegenüber das Pfandrecht nicht wegen der Miete für eine frühere Zeit als das letzte Jahr vor der
Pfändung geltend gemacht werden.

Kapitel 4
Wechsel der Vertragsparteien
§ 563 Eintrittsrecht bei Tod des Mieters

(1) Der Ehegatte oder Lebenspartner, der mit dem Mieter einen gemeinsamen Haushalt führt, tritt mit dem Tod
des Mieters in das Mietverhältnis ein.

(2) Leben in dem gemeinsamen Haushalt Kinder des Mieters, treten diese mit dem Tod des Mieters in das
Mietverhältnis ein, wenn nicht der Ehegatte oder Lebenspartner eintritt. Andere Familienangehörige, die mit dem
Mieter einen gemeinsamen Haushalt führen, treten mit dem Tod des Mieters in das Mietverhältnis ein, wenn
nicht der Ehegatte oder der Lebenspartner eintritt. Dasselbe gilt für Personen, die mit dem Mieter einen auf
Dauer angelegten gemeinsamen Haushalt führen.
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(3) Erklären eingetretene Personen im Sinne des Absatzes 1 oder 2 innerhalb eines Monats, nachdem sie vom
Tod des Mieters Kenntnis erlangt haben, dem Vermieter, dass sie das Mietverhältnis nicht fortsetzen wollen, gilt
der Eintritt als nicht erfolgt. Für geschäftsunfähige oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkte Personen gilt §
210 entsprechend. Sind mehrere Personen in das Mietverhältnis eingetreten, so kann jeder die Erklärung für sich
abgeben.

(4) Der Vermieter kann das Mietverhältnis innerhalb eines Monats, nachdem er von dem endgültigen Eintritt in
das Mietverhältnis Kenntnis erlangt hat, außerordentlich mit der gesetzlichen Frist kündigen, wenn in der Person
des Eingetretenen ein wichtiger Grund vorliegt.

(5) Eine abweichende Vereinbarung zum Nachteil des Mieters oder solcher Personen, die nach Absatz 1 oder 2
eintrittsberechtigt sind, ist unwirksam.

§ 563a Fortsetzung mit überlebenden Mietern

(1) Sind mehrere Personen im Sinne des § 563 gemeinsam Mieter, so wird das Mietverhältnis beim Tod eines
Mieters mit den überlebenden Mietern fortgesetzt.

(2) Die überlebenden Mieter können das Mietverhältnis innerhalb eines Monats, nachdem sie vom Tod des
Mieters Kenntnis erlangt haben, außerordentlich mit der gesetzlichen Frist kündigen.

(3) Eine abweichende Vereinbarung zum Nachteil der Mieter ist unwirksam.

§ 563b Haftung bei Eintritt oder Fortsetzung

(1) Die Personen, die nach § 563 in das Mietverhältnis eingetreten sind oder mit denen es nach § 563a
fortgesetzt wird, haften neben dem Erben für die bis zum Tod des Mieters entstandenen Verbindlichkeiten als
Gesamtschuldner. Im Verhältnis zu diesen Personen haftet der Erbe allein, soweit nichts anderes bestimmt ist.

(2) Hat der Mieter die Miete für einen nach seinem Tod liegenden Zeitraum im Voraus entrichtet, sind die
Personen, die nach § 563 in das Mietverhältnis eingetreten sind oder mit denen es nach § 563a fortgesetzt wird,
verpflichtet, dem Erben dasjenige herauszugeben, was sie infolge der Vorausentrichtung der Miete ersparen oder
erlangen.

(3) Der Vermieter kann, falls der verstorbene Mieter keine Sicherheit geleistet hat, von den Personen, die nach §
563 in das Mietverhältnis eingetreten sind oder mit denen es nach § 563a fortgesetzt wird, nach Maßgabe des §
551 eine Sicherheitsleistung verlangen.

§ 564 Fortsetzung des Mietverhältnisses mit dem Erben, außerordentliche Kündigung

Treten beim Tod des Mieters keine Personen im Sinne des § 563 in das Mietverhältnis ein oder wird es nicht
mit ihnen nach § 563a fortgesetzt, so wird es mit dem Erben fortgesetzt. In diesem Fall ist sowohl der Erbe als
auch der Vermieter berechtigt, das Mietverhältnis innerhalb eines Monats außerordentlich mit der gesetzlichen
Frist zu kündigen, nachdem sie vom Tod des Mieters und davon Kenntnis erlangt haben, dass ein Eintritt in das
Mietverhältnis oder dessen Fortsetzung nicht erfolgt sind.

§ 565 Gewerbliche Weitervermietung

(1) Soll der Mieter nach dem Mietvertrag den gemieteten Wohnraum gewerblich einem Dritten zu Wohnzwecken
weitervermieten, so tritt der Vermieter bei der Beendigung des Mietverhältnisses in die Rechte und Pflichten aus
dem Mietverhältnis zwischen dem Mieter und dem Dritten ein. Schließt der Vermieter erneut einen Mietvertrag
zur gewerblichen Weitervermietung ab, so tritt der Mieter anstelle der bisherigen Vertragspartei in die Rechte
und Pflichten aus dem Mietverhältnis mit dem Dritten ein.

(2) Die §§ 566a bis 566e gelten entsprechend.

(3) Eine zum Nachteil des Dritten abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

§ 566 Kauf bricht nicht Miete

(1) Wird der vermietete Wohnraum nach der Überlassung an den Mieter von dem Vermieter an einen Dritten
veräußert, so tritt der Erwerber anstelle des Vermieters in die sich während der Dauer seines Eigentums aus dem
Mietverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein.
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(2) Erfüllt der Erwerber die Pflichten nicht, so haftet der Vermieter für den von dem Erwerber zu ersetzenden
Schaden wie ein Bürge, der auf die Einrede der Vorausklage verzichtet hat. Erlangt der Mieter von dem Übergang
des Eigentums durch Mitteilung des Vermieters Kenntnis, so wird der Vermieter von der Haftung befreit, wenn
nicht der Mieter das Mietverhältnis zum ersten Termin kündigt, zu dem die Kündigung zulässig ist.

§ 566a Mietsicherheit

Hat der Mieter des veräußerten Wohnraums dem Vermieter für die Erfüllung seiner Pflichten Sicherheit
geleistet, so tritt der Erwerber in die dadurch begründeten Rechte und Pflichten ein. Kann bei Beendigung des
Mietverhältnisses der Mieter die Sicherheit von dem Erwerber nicht erlangen, so ist der Vermieter weiterhin zur
Rückgewähr verpflichtet.

§ 566b Vorausverfügung über die Miete

(1) Hat der Vermieter vor dem Übergang des Eigentums über die Miete verfügt, die auf die Zeit der Berechtigung
des Erwerbers entfällt, so ist die Verfügung wirksam, soweit sie sich auf die Miete für den zur Zeit des
Eigentumsübergangs laufenden Kalendermonat bezieht. Geht das Eigentum nach dem 15. Tag des Monats über,
so ist die Verfügung auch wirksam, soweit sie sich auf die Miete für den folgenden Kalendermonat bezieht.

(2) Eine Verfügung über die Miete für eine spätere Zeit muss der Erwerber gegen sich gelten lassen, wenn er sie
zur Zeit des Übergangs des Eigentums kennt.

§ 566c Vereinbarung zwischen Mieter und Vermieter über die Miete

Ein Rechtsgeschäft, das zwischen dem Mieter und dem Vermieter über die Mietforderung vorgenommen wird,
insbesondere die Entrichtung der Miete, ist dem Erwerber gegenüber wirksam, soweit es sich nicht auf die Miete
für eine spätere Zeit als den Kalendermonat bezieht, in welchem der Mieter von dem Übergang des Eigentums
Kenntnis erlangt. Erlangt der Mieter die Kenntnis nach dem 15. Tag des Monats, so ist das Rechtsgeschäft auch
wirksam, soweit es sich auf die Miete für den folgenden Kalendermonat bezieht. Ein Rechtsgeschäft, das nach
dem Übergang des Eigentums vorgenommen wird, ist jedoch unwirksam, wenn der Mieter bei der Vornahme des
Rechtsgeschäfts von dem Übergang des Eigentums Kenntnis hat.

§ 566d Aufrechnung durch den Mieter

Soweit die Entrichtung der Miete an den Vermieter nach § 566c dem Erwerber gegenüber wirksam ist, kann der
Mieter gegen die Mietforderung des Erwerbers eine ihm gegen den Vermieter zustehende Forderung aufrechnen.
Die Aufrechnung ist ausgeschlossen, wenn der Mieter die Gegenforderung erworben hat, nachdem er von dem
Übergang des Eigentums Kenntnis erlangt hat, oder wenn die Gegenforderung erst nach der Erlangung der
Kenntnis und später als die Miete fällig geworden ist.

§ 566e Mitteilung des Eigentumsübergangs durch den Vermieter

(1) Teilt der Vermieter dem Mieter mit, dass er das Eigentum an dem vermieteten Wohnraum auf einen Dritten
übertragen hat, so muss er in Ansehung der Mietforderung dem Mieter gegenüber die mitgeteilte Übertragung
gegen sich gelten lassen, auch wenn sie nicht erfolgt oder nicht wirksam ist.

(2) Die Mitteilung kann nur mit Zustimmung desjenigen zurückgenommen werden, der als der neue Eigentümer
bezeichnet worden ist.

§ 567 Belastung des Wohnraums durch den Vermieter

Wird der vermietete Wohnraum nach der Überlassung an den Mieter von dem Vermieter mit dem Recht eines
Dritten belastet, so sind die §§ 566 bis 566e entsprechend anzuwenden, wenn durch die Ausübung des Rechts
dem Mieter der vertragsgemäße Gebrauch entzogen wird. Wird der Mieter durch die Ausübung des Rechts in
dem vertragsgemäßen Gebrauch beschränkt, so ist der Dritte dem Mieter gegenüber verpflichtet, die Ausübung
zu unterlassen, soweit sie den vertragsgemäßen Gebrauch beeinträchtigen würde.

§ 567a Veräußerung oder Belastung vor der Überlassung des Wohnraums

Hat vor der Überlassung des vermieteten Wohnraums an den Mieter der Vermieter den Wohnraum an einen
Dritten veräußert oder mit einem Recht belastet, durch dessen Ausübung der vertragsgemäße Gebrauch dem
Mieter entzogen oder beschränkt wird, so gilt das Gleiche wie in den Fällen des § 566 Abs. 1 und des § 567, wenn
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der Erwerber dem Vermieter gegenüber die Erfüllung der sich aus dem Mietverhältnis ergebenden Pflichten
übernommen hat.

§ 567b Weiterveräußerung oder Belastung durch Erwerber

Wird der vermietete Wohnraum von dem Erwerber weiterveräußert oder belastet, so sind § 566 Abs. 1 und die §§
566a bis 567a entsprechend anzuwenden. Erfüllt der neue Erwerber die sich aus dem Mietverhältnis ergebenden
Pflichten nicht, so haftet der Vermieter dem Mieter nach § 566 Abs. 2.

Kapitel 5
Beendigung des Mietverhältnisses

Unterkapitel 1
Allgemeine Vorschriften
§ 568 Form und Inhalt der Kündigung

(1) Die Kündigung des Mietverhältnisses bedarf der schriftlichen Form.

(2) Der Vermieter soll den Mieter auf die Möglichkeit, die Form und die Frist des Widerspruchs nach den §§ 574
bis 574b rechtzeitig hinweisen.

Fußnote

(+++ § 568 Abs. 1: Zur Anwendung vgl. § 578 Abs. 3 Satz 1 +++)

§ 569 Außerordentliche fristlose Kündigung aus wichtigem Grund

(1) Ein wichtiger Grund im Sinne des § 543 Abs. 1 liegt für den Mieter auch vor, wenn der gemietete Wohnraum
so beschaffen ist, dass seine Benutzung mit einer erheblichen Gefährdung der Gesundheit verbunden ist.
Dies gilt auch, wenn der Mieter die Gefahr bringende Beschaffenheit bei Vertragsschluss gekannt oder darauf
verzichtet hat, die ihm wegen dieser Beschaffenheit zustehenden Rechte geltend zu machen.

(2) Ein wichtiger Grund im Sinne des § 543 Abs. 1 liegt ferner vor, wenn eine Vertragspartei den Hausfrieden
nachhaltig stört, so dass dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere
eines Verschuldens der Vertragsparteien, und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des
Mietverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zur sonstigen Beendigung des Mietverhältnisses
nicht zugemutet werden kann.

(2a) Ein wichtiger Grund im Sinne des § 543 Absatz 1 liegt ferner vor, wenn der Mieter mit einer
Sicherheitsleistung nach § 551 in Höhe eines Betrages im Verzug ist, der der zweifachen Monatsmiete entspricht.
Die als Pauschale oder als Vorauszahlung ausgewiesenen Betriebskosten sind bei der Berechnung der
Monatsmiete nach Satz 1 nicht zu berücksichtigen. Einer Abhilfefrist oder einer Abmahnung nach § 543 Absatz 3
Satz 1 bedarf es nicht. Absatz 3 Nummer 2 Satz 1 sowie § 543 Absatz 2 Satz 2 sind entsprechend anzuwenden.

(3) Ergänzend zu § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 gilt:
1.   Im Falle des § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchstabe a ist der rückständige Teil der Miete nur dann als nicht

unerheblich anzusehen, wenn er die Miete für einen Monat übersteigt. Dies gilt nicht, wenn der Wohnraum
nur zum vorübergehenden Gebrauch vermietet ist.
 

2.   Die Kündigung wird auch dann unwirksam, wenn der Vermieter spätestens bis zum Ablauf von zwei
Monaten nach Eintritt der Rechtshängigkeit des Räumungsanspruchs hinsichtlich der fälligen Miete und der
fälligen Entschädigung nach § 546a Abs. 1 befriedigt wird oder sich eine öffentliche Stelle zur Befriedigung
verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn der Kündigung vor nicht länger als zwei Jahren bereits eine nach Satz 1
unwirksam gewordene Kündigung vorausgegangen ist.
 

3.   Ist der Mieter rechtskräftig zur Zahlung einer erhöhten Miete nach den §§ 558 bis 560 verurteilt
worden, so kann der Vermieter das Mietverhältnis wegen Zahlungsverzugs des Mieters nicht vor Ablauf
von zwei Monaten nach rechtskräftiger Verurteilung kündigen, wenn nicht die Voraussetzungen der
außerordentlichen fristlosen Kündigung schon wegen der bisher geschuldeten Miete erfüllt sind.
 

(4) Der zur Kündigung führende wichtige Grund ist in dem Kündigungsschreiben anzugeben.
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(5) Eine Vereinbarung, die zum Nachteil des Mieters von den Absätzen 1 bis 3 dieser Vorschrift oder von § 543
abweicht, ist unwirksam. Ferner ist eine Vereinbarung unwirksam, nach der der Vermieter berechtigt sein soll,
aus anderen als den im Gesetz zugelassenen Gründen außerordentlich fristlos zu kündigen.

Fußnote

(+++ § 569 Abs. 3 bis 5: Zur Anwendung vgl. § 578 Abs. 3 Satz 1 +++)

§ 570 Ausschluss des Zurückbehaltungsrechts

Dem Mieter steht kein Zurückbehaltungsrecht gegen den Rückgabeanspruch des Vermieters zu.

§ 571 Weiterer Schadensersatz bei verspäteter Rückgabe von Wohnraum

(1) Gibt der Mieter den gemieteten Wohnraum nach Beendigung des Mietverhältnisses nicht zurück, so kann der
Vermieter einen weiteren Schaden im Sinne des § 546a Abs. 2 nur geltend machen, wenn die Rückgabe infolge
von Umständen unterblieben ist, die der Mieter zu vertreten hat. Der Schaden ist nur insoweit zu ersetzen, als
die Billigkeit eine Schadloshaltung erfordert. Dies gilt nicht, wenn der Mieter gekündigt hat.

(2) Wird dem Mieter nach § 721 oder § 794a der Zivilprozessordnung eine Räumungsfrist gewährt, so ist er für
die Zeit von der Beendigung des Mietverhältnisses bis zum Ablauf der Räumungsfrist zum Ersatz eines weiteren
Schadens nicht verpflichtet.

(3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

§ 572 Vereinbartes Rücktrittsrecht; Mietverhältnis unter auflösender Bedingung

(1) Auf eine Vereinbarung, nach der der Vermieter berechtigt sein soll, nach Überlassung des Wohnraums an den
Mieter vom Vertrag zurückzutreten, kann der Vermieter sich nicht berufen.

(2) Ferner kann der Vermieter sich nicht auf eine Vereinbarung berufen, nach der das Mietverhältnis zum
Nachteil des Mieters auflösend bedingt ist.

Unterkapitel 2
Mietverhältnisse auf unbestimmte Zeit
§ 573 Ordentliche Kündigung des Vermieters

(1) Der Vermieter kann nur kündigen, wenn er ein berechtigtes Interesse an der Beendigung des
Mietverhältnisses hat. Die Kündigung zum Zwecke der Mieterhöhung ist ausgeschlossen.

(2) Ein berechtigtes Interesse des Vermieters an der Beendigung des Mietverhältnisses liegt insbesondere vor,
wenn
1.   der Mieter seine vertraglichen Pflichten schuldhaft nicht unerheblich verletzt hat,

 

2.   der Vermieter die Räume als Wohnung für sich, seine Familienangehörigen oder Angehörige seines
Haushalts benötigt oder
 

3.   der Vermieter durch die Fortsetzung des Mietverhältnisses an einer angemessenen wirtschaftlichen
Verwertung des Grundstücks gehindert und dadurch erhebliche Nachteile erleiden würde; die Möglichkeit,
durch eine anderweitige Vermietung als Wohnraum eine höhere Miete zu erzielen, bleibt außer Betracht;
der Vermieter kann sich auch nicht darauf berufen, dass er die Mieträume im Zusammenhang mit einer
beabsichtigten oder nach Überlassung an den Mieter erfolgten Begründung von Wohnungseigentum
veräußern will.
 

(3) Die Gründe für ein berechtigtes Interesse des Vermieters sind in dem Kündigungsschreiben anzugeben.
Andere Gründe werden nur berücksichtigt, soweit sie nachträglich entstanden sind.

(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

Fußnote

(+++ § 573: Zur Anwendung vgl. § 578 Abs. 3 Satz 1 +++)
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§ 573a Erleichterte Kündigung des Vermieters

(1) Ein Mietverhältnis über eine Wohnung in einem vom Vermieter selbst bewohnten Gebäude mit nicht mehr als
zwei Wohnungen kann der Vermieter auch kündigen, ohne dass es eines berechtigten Interesses im Sinne des §
573 bedarf. Die Kündigungsfrist verlängert sich in diesem Fall um drei Monate.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Wohnraum innerhalb der vom Vermieter selbst bewohnten Wohnung, sofern
der Wohnraum nicht nach § 549 Abs. 2 Nr. 2 vom Mieterschutz ausgenommen ist.

(3) In dem Kündigungsschreiben ist anzugeben, dass die Kündigung auf die Voraussetzungen des Absatzes 1
oder 2 gestützt wird.

(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

Fußnote

(+++ § 573a: Zur Anwendung vgl. § 578 Abs. 3 Satz 1 +++)

§ 573b Teilkündigung des Vermieters

(1) Der Vermieter kann nicht zum Wohnen bestimmte Nebenräume oder Teile eines Grundstücks ohne
ein berechtigtes Interesse im Sinne des § 573 kündigen, wenn er die Kündigung auf diese Räume oder
Grundstücksteile beschränkt und sie dazu verwenden will,
1.   Wohnraum zum Zwecke der Vermietung zu schaffen oder

 

2.   den neu zu schaffenden und den vorhandenen Wohnraum mit Nebenräumen oder Grundstücksteilen
auszustatten.
 

(2) Die Kündigung ist spätestens am dritten Werktag eines Kalendermonats zum Ablauf des übernächsten
Monats zulässig.

(3) Verzögert sich der Beginn der Bauarbeiten, so kann der Mieter eine Verlängerung des Mietverhältnisses um
einen entsprechenden Zeitraum verlangen.

(4) Der Mieter kann eine angemessene Senkung der Miete verlangen.

(5) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

Fußnote

(+++ § 573b: Zur Anwendung vgl. § 578 Abs. 3 Satz 1 +++)

§ 573c Fristen der ordentlichen Kündigung

(1) Die Kündigung ist spätestens am dritten Werktag eines Kalendermonats zum Ablauf des übernächsten
Monats zulässig. Die Kündigungsfrist für den Vermieter verlängert sich nach fünf und acht Jahren seit der
Überlassung des Wohnraums um jeweils drei Monate.

(2) Bei Wohnraum, der nur zum vorübergehenden Gebrauch vermietet worden ist, kann eine kürzere
Kündigungsfrist vereinbart werden.

(3) Bei Wohnraum nach § 549 Abs. 2 Nr. 2 ist die Kündigung spätestens am 15. eines Monats zum Ablauf dieses
Monats zulässig.

(4) Eine zum Nachteil des Mieters von Absatz 1 oder 3 abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

Fußnote

(+++ § 573c: Zur Anwendung vgl. § 578 Abs. 3 Satz 1 +++)

§ 573d Außerordentliche Kündigung mit gesetzlicher Frist
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(1) Kann ein Mietverhältnis außerordentlich mit der gesetzlichen Frist gekündigt werden, so gelten mit Ausnahme
der Kündigung gegenüber Erben des Mieters nach § 564 die §§ 573 und 573a entsprechend.

(2) Die Kündigung ist spätestens am dritten Werktag eines Kalendermonats zum Ablauf des übernächsten
Monats zulässig, bei Wohnraum nach § 549 Abs. 2 Nr. 2 spätestens am 15. eines Monats zum Ablauf dieses
Monats (gesetzliche Frist). § 573a Abs. 1 Satz 2 findet keine Anwendung.

(3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

Fußnote

(+++ § 573d: Zur Anwendung vgl. § 578 Abs. 3 Satz 1 +++)

§ 574 Widerspruch des Mieters gegen die Kündigung

(1) Der Mieter kann der Kündigung des Vermieters widersprechen und von ihm die Fortsetzung des
Mietverhältnisses verlangen, wenn die Beendigung des Mietverhältnisses für den Mieter, seine Familie oder einen
anderen Angehörigen seines Haushalts eine Härte bedeuten würde, die auch unter Würdigung der berechtigten
Interessen des Vermieters nicht zu rechtfertigen ist. Dies gilt nicht, wenn ein Grund vorliegt, der den Vermieter
zur außerordentlichen fristlosen Kündigung berechtigt.

(2) Eine Härte liegt auch vor, wenn angemessener Ersatzwohnraum zu zumutbaren Bedingungen nicht beschafft
werden kann.

(3) Bei der Würdigung der berechtigten Interessen des Vermieters werden nur die in dem Kündigungsschreiben
nach § 573 Abs. 3 angegebenen Gründe berücksichtigt, außer wenn die Gründe nachträglich entstanden sind.

(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

§ 574a Fortsetzung des Mietverhältnisses nach Widerspruch

(1) Im Falle des § 574 kann der Mieter verlangen, dass das Mietverhältnis so lange fortgesetzt wird, wie dies
unter Berücksichtigung aller Umstände angemessen ist. Ist dem Vermieter nicht zuzumuten, das Mietverhältnis
zu den bisherigen Vertragsbedingungen fortzusetzen, so kann der Mieter nur verlangen, dass es unter einer
angemessenen Änderung der Bedingungen fortgesetzt wird.

(2) Kommt keine Einigung zustande, so werden die Fortsetzung des Mietverhältnisses, deren Dauer sowie
die Bedingungen, zu denen es fortgesetzt wird, durch Urteil bestimmt. Ist ungewiss, wann voraussichtlich die
Umstände wegfallen, auf Grund derer die Beendigung des Mietverhältnisses eine Härte bedeutet, so kann
bestimmt werden, dass das Mietverhältnis auf unbestimmte Zeit fortgesetzt wird.

(3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

§ 574b Form und Frist des Widerspruchs

(1) Der Widerspruch des Mieters gegen die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Auf Verlangen des Vermieters
soll der Mieter über die Gründe des Widerspruchs unverzüglich Auskunft erteilen.

(2) Der Vermieter kann die Fortsetzung des Mietverhältnisses ablehnen, wenn der Mieter ihm den Widerspruch
nicht spätestens zwei Monate vor der Beendigung des Mietverhältnisses erklärt hat. Hat der Vermieter nicht
rechtzeitig vor Ablauf der Widerspruchsfrist auf die Möglichkeit des Widerspruchs sowie auf dessen Form und
Frist hingewiesen, so kann der Mieter den Widerspruch noch im ersten Termin des Räumungsrechtsstreits
erklären.

(3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

§ 574c Weitere Fortsetzung des Mietverhältnisses bei unvorhergesehenen Umständen

(1) Ist auf Grund der §§ 574 bis 574b durch Einigung oder Urteil bestimmt worden, dass das Mietverhältnis auf
bestimmte Zeit fortgesetzt wird, so kann der Mieter dessen weitere Fortsetzung nur verlangen, wenn dies durch
eine wesentliche Änderung der Umstände gerechtfertigt ist oder wenn Umstände nicht eingetreten sind, deren
vorgesehener Eintritt für die Zeitdauer der Fortsetzung bestimmend gewesen war.
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(2) Kündigt der Vermieter ein Mietverhältnis, dessen Fortsetzung auf unbestimmte Zeit durch Urteil bestimmt
worden ist, so kann der Mieter der Kündigung widersprechen und vom Vermieter verlangen, das Mietverhältnis
auf unbestimmte Zeit fortzusetzen. Haben sich die Umstände verändert, die für die Fortsetzung bestimmend
gewesen waren, so kann der Mieter eine Fortsetzung des Mietverhältnisses nur nach § 574 verlangen;
unerhebliche Veränderungen bleiben außer Betracht.

(3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

Unterkapitel 3
Mietverhältnisse auf bestimmte Zeit
§ 575 Zeitmietvertrag

(1) Ein Mietverhältnis kann auf bestimmte Zeit eingegangen werden, wenn der Vermieter nach Ablauf der
Mietzeit
1.   die Räume als Wohnung für sich, seine Familienangehörigen oder Angehörige seines Haushalts nutzen will,

 

2.   in zulässiger Weise die Räume beseitigen oder so wesentlich verändern oder instand setzen will, dass die
Maßnahmen durch eine Fortsetzung des Mietverhältnisses erheblich erschwert würden, oder
 

3.   die Räume an einen zur Dienstleistung Verpflichteten vermieten will
 

und er dem Mieter den Grund der Befristung bei Vertragsschluss schriftlich mitteilt. Anderenfalls gilt das
Mietverhältnis als auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.

(2) Der Mieter kann vom Vermieter frühestens vier Monate vor Ablauf der Befristung verlangen, dass dieser ihm
binnen eines Monats mitteilt, ob der Befristungsgrund noch besteht. Erfolgt die Mitteilung später, so kann der
Mieter eine Verlängerung des Mietverhältnisses um den Zeitraum der Verspätung verlangen.

(3) Tritt der Grund der Befristung erst später ein, so kann der Mieter eine Verlängerung des Mietverhältnisses
um einen entsprechenden Zeitraum verlangen. Entfällt der Grund, so kann der Mieter eine Verlängerung
auf unbestimmte Zeit verlangen. Die Beweislast für den Eintritt des Befristungsgrundes und die Dauer der
Verzögerung trifft den Vermieter.

(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

Fußnote

(+++ § 575: Zur Anwendung vgl. § 578 Abs. 3 Satz 1 +++)

§ 575a Außerordentliche Kündigung mit gesetzlicher Frist

(1) Kann ein Mietverhältnis, das auf bestimmte Zeit eingegangen ist, außerordentlich mit der gesetzlichen Frist
gekündigt werden, so gelten mit Ausnahme der Kündigung gegenüber Erben des Mieters nach § 564 die §§ 573
und 573a entsprechend.

(2) Die §§ 574 bis 574c gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass die Fortsetzung des Mietverhältnisses
höchstens bis zum vertraglich bestimmten Zeitpunkt der Beendigung verlangt werden kann.

(3) Die Kündigung ist spätestens am dritten Werktag eines Kalendermonats zum Ablauf des übernächsten
Monats zulässig, bei Wohnraum nach § 549 Abs. 2 Nr. 2 spätestens am 15. eines Monats zum Ablauf dieses
Monats (gesetzliche Frist). § 573a Abs. 1 Satz 2 findet keine Anwendung.

(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

Fußnote

(+++ § 575a Abs. 1, 3, 4: Zur Anwendung vgl. § 578 Abs. 3 Satz 1 +++)

Unterkapitel 4
Werkwohnungen
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§ 576 Fristen der ordentlichen Kündigung bei Werkmietwohnungen

(1) Ist Wohnraum mit Rücksicht auf das Bestehen eines Dienstverhältnisses vermietet, so kann der Vermieter
nach Beendigung des Dienstverhältnisses abweichend von § 573c Abs. 1 Satz 2 mit folgenden Fristen kündigen:
1.   bei Wohnraum, der dem Mieter weniger als zehn Jahre überlassen war, spätestens am dritten Werktag

eines Kalendermonats zum Ablauf des übernächsten Monats, wenn der Wohnraum für einen anderen zur
Dienstleistung Verpflichteten benötigt wird;
 

2.   spätestens am dritten Werktag eines Kalendermonats zum Ablauf dieses Monats, wenn das Dienstverhältnis
seiner Art nach die Überlassung von Wohnraum erfordert hat, der in unmittelbarer Beziehung oder Nähe
zur Arbeitsstätte steht, und der Wohnraum aus dem gleichen Grund für einen anderen zur Dienstleistung
Verpflichteten benötigt wird.
 

(2) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

§ 576a Besonderheiten des Widerspruchsrechts bei Werkmietwohnungen

(1) Bei der Anwendung der §§ 574 bis 574c auf Werkmietwohnungen sind auch die Belange des
Dienstberechtigten zu berücksichtigen.

(2) Die §§ 574 bis 574c gelten nicht, wenn
1.   der Vermieter nach § 576 Abs. 1 Nr. 2 gekündigt hat;

 

2.   der Mieter das Dienstverhältnis gelöst hat, ohne dass ihm von dem Dienstberechtigten gesetzlich
begründeter Anlass dazu gegeben war, oder der Mieter durch sein Verhalten dem Dienstberechtigten
gesetzlich begründeten Anlass zur Auflösung des Dienstverhältnisses gegeben hat.
 

(3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

§ 576b Entsprechende Geltung des Mietrechts bei Werkdienstwohnungen

(1) Ist Wohnraum im Rahmen eines Dienstverhältnisses überlassen, so gelten für die Beendigung des
Rechtsverhältnisses hinsichtlich des Wohnraums die Vorschriften über Mietverhältnisse entsprechend, wenn
der zur Dienstleistung Verpflichtete den Wohnraum überwiegend mit Einrichtungsgegenständen ausgestattet
hat oder in dem Wohnraum mit seiner Familie oder Personen lebt, mit denen er einen auf Dauer angelegten
gemeinsamen Haushalt führt.

(2) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

Kapitel 6
Besonderheiten bei der Bildung von Wohnungseigentum an vermieteten
Wohnungen
§ 577 Vorkaufsrecht des Mieters

(1) Werden vermietete Wohnräume, an denen nach der Überlassung an den Mieter Wohnungseigentum
begründet worden ist oder begründet werden soll, an einen Dritten verkauft, so ist der Mieter zum Vorkauf
berechtigt. Dies gilt nicht, wenn der Vermieter die Wohnräume an einen Familienangehörigen oder an einen
Angehörigen seines Haushalts verkauft. Soweit sich nicht aus den nachfolgenden Absätzen etwas anderes ergibt,
finden auf das Vorkaufsrecht die Vorschriften über den Vorkauf Anwendung.

(2) Die Mitteilung des Verkäufers oder des Dritten über den Inhalt des Kaufvertrags ist mit einer Unterrichtung
des Mieters über sein Vorkaufsrecht zu verbinden.

(3) Die Ausübung des Vorkaufsrechts erfolgt durch schriftliche Erklärung des Mieters gegenüber dem Verkäufer.

(4) Stirbt der Mieter, so geht das Vorkaufsrecht auf diejenigen über, die in das Mietverhältnis nach § 563 Abs. 1
oder 2 eintreten.

(5) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.
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Fußnote

(+++ § 577: Zur Anwendung vgl. § 578 Abs. 3 Satz 1 +++)

§ 577a Kündigungsbeschränkung bei Wohnungsumwandlung

(1) Ist an vermieteten Wohnräumen nach der Überlassung an den Mieter Wohnungseigentum begründet und das
Wohnungseigentum veräußert worden, so kann sich ein Erwerber auf berechtigte Interessen im Sinne des § 573
Abs. 2 Nr. 2 oder 3 erst nach Ablauf von drei Jahren seit der Veräußerung berufen.

(1a) Die Kündigungsbeschränkung nach Absatz 1 gilt entsprechend, wenn vermieteter Wohnraum nach der
Überlassung an den Mieter
1.   an eine Personengesellschaft oder an mehrere Erwerber veräußert worden ist oder

 

2.   zu Gunsten einer Personengesellschaft oder mehrerer Erwerber mit einem Recht belastet worden ist, durch
dessen Ausübung dem Mieter der vertragsgemäße Gebrauch entzogen wird.
 

Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Gesellschafter oder Erwerber derselben Familie oder demselben Haushalt
angehören oder vor Überlassung des Wohnraums an den Mieter Wohnungseigentum begründet worden ist.

(2) Die Frist nach Absatz 1 oder nach Absatz 1a beträgt bis zu zehn Jahre, wenn die ausreichende Versorgung
der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen in einer Gemeinde oder einem Teil einer
Gemeinde besonders gefährdet ist und diese Gebiete nach Satz 2 bestimmt sind. Die Landesregierungen werden
ermächtigt, diese Gebiete und die Frist nach Satz 1 durch Rechtsverordnung für die Dauer von jeweils höchstens
zehn Jahren zu bestimmen.

(2a) Wird nach einer Veräußerung oder Belastung im Sinne des Absatzes 1a Wohnungseigentum begründet, so
beginnt die Frist, innerhalb der eine Kündigung nach § 573 Absatz 2 Nummer 2 oder 3 ausgeschlossen ist, bereits
mit der Veräußerung oder Belastung nach Absatz 1a.

(3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

Fußnote

(+++ § 577a: Zur Anwendung vgl. § 578 Abs. 3 Satz 1 +++)

Untertitel 3
Mietverhältnisse über andere Sachen und digitale Produkte
§ 578 Mietverhältnisse über Grundstücke und Räume

(1) Auf Mietverhältnisse über Grundstücke sind die Vorschriften der §§ 550, 554, 562 bis 562d, 566 bis 567b
sowie 570 entsprechend anzuwenden.

(2) Auf Mietverhältnisse über Räume, die keine Wohnräume sind, sind die in Absatz 1 genannten Vorschriften
sowie § 552 Abs. 1, § 555a Absatz 1 bis 3, §§ 555b, 555c Absatz 1 bis 4, § 555d Absatz 1 bis 6, § 555e Absatz
1 und 2, § 555f und § 569 Abs. 2 entsprechend anzuwenden. § 556c Absatz 1 und 2 sowie die auf Grund des §
556c Absatz 3 erlassene Rechtsverordnung sind entsprechend anzuwenden, abweichende Vereinbarungen sind
zulässig. Sind die Räume zum Aufenthalt von Menschen bestimmt, so gilt außerdem § 569 Abs. 1 entsprechend.

(3) Auf Verträge über die Anmietung von Räumen durch eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder
einen anerkannten privaten Träger der Wohlfahrtspflege, die geschlossen werden, um die Räume Personen
mit dringendem Wohnungsbedarf zum Wohnen zu überlassen, sind die in den Absätzen 1 und 2 genannten
Vorschriften sowie die §§ 557, 557a Absatz 1 bis 3 und 5, § 557b Absatz 1 bis 3 und 5, die §§ 558 bis 559d,
561, 568 Absatz 1, § 569 Absatz 3 bis 5, die §§ 573 bis 573d, 575, 575a Absatz 1, 3 und 4, die §§ 577 und 577a
entsprechend anzuwenden. Solche Verträge können zusätzlich zu den in § 575 Absatz 1 Satz 1 genannten
Gründen auch dann auf bestimmte Zeit geschlossen werden, wenn der Vermieter die Räume nach Ablauf der
Mietzeit für ihm obliegende oder ihm übertragene öffentliche Aufgaben nutzen will.

Fußnote

(+++ § 578 Abs. 3: Zur Nichtanwendung vgl. Art. 229 § 49 Abs. 3 BGBEG +++)
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§ 578a Mietverhältnisse über eingetragene Schiffe

(1) Die Vorschriften der §§ 566, 566a, 566e bis 567b gelten im Falle der Veräußerung oder Belastung eines im
Schiffsregister eingetragenen Schiffs entsprechend.

(2) Eine Verfügung, die der Vermieter vor dem Übergang des Eigentums über die Miete getroffen hat, die
auf die Zeit der Berechtigung des Erwerbers entfällt, ist dem Erwerber gegenüber wirksam. Das Gleiche gilt
für ein Rechtsgeschäft, das zwischen dem Mieter und dem Vermieter über die Mietforderung vorgenommen
wird, insbesondere die Entrichtung der Miete; ein Rechtsgeschäft, das nach dem Übergang des Eigentums
vorgenommen wird, ist jedoch unwirksam, wenn der Mieter bei der Vornahme des Rechtsgeschäfts von dem
Übergang des Eigentums Kenntnis hat. § 566d gilt entsprechend.

§ 578b Verträge über die Miete digitaler Produkte

(1) Auf einen Verbrauchervertrag, bei dem der Unternehmer sich verpflichtet, dem Verbraucher digitale Produkte
zu vermieten, sind die folgenden Vorschriften nicht anzuwenden:
1.   § 535 Absatz 1 Satz 2 und die §§ 536 bis 536d über die Rechte bei Mängeln und

 

2.   § 543 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und Absatz 4 über die Rechte bei unterbliebener Bereitstellung.
 

An die Stelle der nach Satz 1 nicht anzuwendenden Vorschriften treten die Vorschriften des Abschnitts 3 Titel
2a. Der Anwendungsausschluss nach Satz 1 Nummer 2 gilt nicht, wenn der Vertrag die Bereitstellung eines
körperlichen Datenträgers zum Gegenstand hat, der ausschließlich als Träger digitaler Inhalte dient.

(2) Wenn der Verbraucher einen Verbrauchervertrag nach Absatz 1 wegen unterbliebener Bereitstellung (§
327c), Mangelhaftigkeit (§ 327m) oder Änderung (§ 327r Absatz 3 und 4) des digitalen Produkts beendet, sind
die §§ 546 bis 548 nicht anzuwenden. An die Stelle der nach Satz 1 nicht anzuwendenden Vorschriften treten die
Vorschriften des Abschnitts 3 Titel 2a.

(3) Für einen Verbrauchervertrag, bei dem der Unternehmer sich verpflichtet, dem Verbraucher eine Sache zu
vermieten, die ein digitales Produkt enthält oder mit ihm verbunden ist, gelten die Anwendungsausschlüsse nach
den Absätzen 1 und 2 entsprechend für diejenigen Bestandteile des Vertrags, die das digitale Produkt betreffen.

(4) Auf einen Vertrag zwischen Unternehmern, der der Bereitstellung digitaler Produkte gemäß eines
Verbrauchervertrags nach Absatz 1 oder Absatz 3 dient, ist § 536a Absatz 2 über den Anspruch des
Unternehmers gegen den Vertriebspartner auf Ersatz von denjenigen Aufwendungen nicht anzuwenden, die er
im Verhältnis zum Verbraucher nach § 327l zu tragen hatte. An die Stelle des nach Satz 1 nicht anzuwendenden §
536a Absatz 2 treten die Vorschriften des Abschnitts 3 Titel 2a Untertitel 2.

§ 579 Fälligkeit der Miete

(1) Die Miete für ein Grundstück und für bewegliche Sachen ist am Ende der Mietzeit zu entrichten. Ist die Miete
nach Zeitabschnitten bemessen, so ist sie nach Ablauf der einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten. Die Miete
für ein Grundstück ist, sofern sie nicht nach kürzeren Zeitabschnitten bemessen ist, jeweils nach Ablauf eines
Kalendervierteljahrs am ersten Werktag des folgenden Monats zu entrichten.

(2) Für Mietverhältnisse über Räume gilt § 556b Abs. 1 entsprechend.

§ 580 Außerordentliche Kündigung bei Tod des Mieters

Stirbt der Mieter, so ist sowohl der Erbe als auch der Vermieter berechtigt, das Mietverhältnis innerhalb eines
Monats, nachdem sie vom Tod des Mieters Kenntnis erlangt haben, außerordentlich mit der gesetzlichen Frist zu
kündigen.

§ 580a Kündigungsfristen

(1) Bei einem Mietverhältnis über Grundstücke, über Räume, die keine Geschäftsräume sind, ist die ordentliche
Kündigung zulässig,
1.   wenn die Miete nach Tagen bemessen ist, an jedem Tag zum Ablauf des folgenden Tages;

 

2.   wenn die Miete nach Wochen bemessen ist, spätestens am ersten Werktag einer Woche zum Ablauf des
folgenden Sonnabends;
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3.   wenn die Miete nach Monaten oder längeren Zeitabschnitten bemessen ist, spätestens am dritten Werktag
eines Kalendermonats zum Ablauf des übernächsten Monats, bei einem Mietverhältnis über gewerblich
genutzte unbebaute Grundstücke jedoch nur zum Ablauf eines Kalendervierteljahrs.
 

(2) Bei einem Mietverhältnis über Geschäftsräume ist die ordentliche Kündigung spätestens am dritten Werktag
eines Kalendervierteljahres zum Ablauf des nächsten Kalendervierteljahrs zulässig.

(3) Bei einem Mietverhältnis über bewegliche Sachen oder digitale Produkte ist die ordentliche Kündigung
zulässig,
1.   wenn die Miete nach Tagen bemessen ist, an jedem Tag zum Ablauf des folgenden Tages;

 

2.   wenn die Miete nach längeren Zeitabschnitten bemessen ist, spätestens am dritten Tag vor dem Tag, mit
dessen Ablauf das Mietverhältnis enden soll.
 

Die Vorschriften über die Beendigung von Verbraucherverträgen über digitale Produkte bleiben unberührt.

(4) Absatz 1 Nr. 3, Absatz 2 und 3 Nr. 2 sind auch anzuwenden, wenn ein Mietverhältnis außerordentlich mit der
gesetzlichen Frist gekündigt werden kann.

Untertitel 4
Pachtvertrag
§ 581 Vertragstypische Pflichten beim Pachtvertrag

(1) Durch den Pachtvertrag wird der Verpächter verpflichtet, dem Pächter den Gebrauch des verpachteten
Gegenstands und den Genuss der Früchte, soweit sie nach den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft als
Ertrag anzusehen sind, während der Pachtzeit zu gewähren. Der Pächter ist verpflichtet, dem Verpächter die
vereinbarte Pacht zu entrichten.

(2) Auf den Pachtvertrag mit Ausnahme des Landpachtvertrags sind, soweit sich nicht aus den §§ 582 bis 584b
etwas anderes ergibt, die Vorschriften über den Mietvertrag entsprechend anzuwenden.

§ 582 Erhaltung des Inventars

(1) Wird ein Grundstück mit Inventar verpachtet, so obliegt dem Pächter die Erhaltung der einzelnen
Inventarstücke.

(2) Der Verpächter ist verpflichtet, Inventarstücke zu ersetzen, die infolge eines vom Pächter nicht zu
vertretenden Umstands in Abgang kommen. Der Pächter hat jedoch den gewöhnlichen Abgang der zum Inventar
gehörenden Tiere insoweit zu ersetzen, als dies einer ordnungsmäßigen Wirtschaft entspricht.

§ 582a Inventarübernahme zum Schätzwert

(1) Übernimmt der Pächter eines Grundstücks das Inventar zum Schätzwert mit der Verpflichtung, es bei
Beendigung des Pachtverhältnisses zum Schätzwert zurückzugewähren, so trägt er die Gefahr des zufälligen
Untergangs und der zufälligen Verschlechterung des Inventars. Innerhalb der Grenzen einer ordnungsmäßigen
Wirtschaft kann er über die einzelnen Inventarstücke verfügen.

(2) Der Pächter hat das Inventar in dem Zustand zu erhalten und in dem Umfang laufend zu ersetzen, der
den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft entspricht. Die von ihm angeschafften Stücke werden mit der
Einverleibung in das Inventar Eigentum des Verpächters.

(3) Bei Beendigung des Pachtverhältnisses hat der Pächter das vorhandene Inventar dem Verpächter
zurückzugewähren. Der Verpächter kann die Übernahme derjenigen von dem Pächter angeschafften
Inventarstücke ablehnen, welche nach den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft für das Grundstück
überflüssig oder zu wertvoll sind; mit der Ablehnung geht das Eigentum an den abgelehnten Stücken auf den
Pächter über. Besteht zwischen dem Gesamtschätzwert des übernommenen und dem des zurückzugewährenden
Inventars ein Unterschied, so ist dieser in Geld auszugleichen. Den Schätzwerten sind die Preise im Zeitpunkt der
Beendigung des Pachtverhältnisses zugrunde zu legen.

§ 583 Pächterpfandrecht am Inventar
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(1) Dem Pächter eines Grundstücks steht für die Forderungen gegen den Verpächter, die sich auf das
mitgepachtete Inventar beziehen, ein Pfandrecht an den in seinen Besitz gelangten Inventarstücken zu.

(2) Der Verpächter kann die Geltendmachung des Pfandrechts des Pächters durch Sicherheitsleistung abwenden.
Er kann jedes einzelne Inventarstück dadurch von dem Pfandrecht befreien, dass er in Höhe des Wertes
Sicherheit leistet.

§ 583a Verfügungsbeschränkungen bei Inventar

Vertragsbestimmungen, die den Pächter eines Betriebs verpflichten, nicht oder nicht ohne Einwilligung des
Verpächters über Inventarstücke zu verfügen oder Inventar an den Verpächter zu veräußern, sind nur wirksam,
wenn sich der Verpächter verpflichtet, das Inventar bei der Beendigung des Pachtverhältnisses zum Schätzwert
zu erwerben.

§ 584 Kündigungsfrist

(1) Ist bei dem Pachtverhältnis über ein Grundstück oder ein Recht die Pachtzeit nicht bestimmt, so ist die
Kündigung nur für den Schluss eines Pachtjahrs zulässig; sie hat spätestens am dritten Werktag des halben
Jahres zu erfolgen, mit dessen Ablauf die Pacht enden soll.

(2) Dies gilt auch, wenn das Pachtverhältnis außerordentlich mit der gesetzlichen Frist gekündigt werden kann.

§ 584a Ausschluss bestimmter mietrechtlicher Kündigungsrechte

(1) Dem Pächter steht das in § 540 Abs. 1 bestimmte Kündigungsrecht nicht zu.

(2) Der Verpächter ist nicht berechtigt, das Pachtverhältnis nach § 580 zu kündigen.

§ 584b Verspätete Rückgabe

Gibt der Pächter den gepachteten Gegenstand nach der Beendigung des Pachtverhältnisses nicht zurück,
so kann der Verpächter für die Dauer der Vorenthaltung als Entschädigung die vereinbarte Pacht nach dem
Verhältnis verlangen, in dem die Nutzungen, die der Pächter während dieser Zeit gezogen hat oder hätte ziehen
können, zu den Nutzungen des ganzen Pachtjahrs stehen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist
nicht ausgeschlossen.

Untertitel 5
Landpachtvertrag
§ 585 Begriff des Landpachtvertrags

(1) Durch den Landpachtvertrag wird ein Grundstück mit den seiner Bewirtschaftung dienenden Wohn- oder
Wirtschaftsgebäuden (Betrieb) oder ein Grundstück ohne solche Gebäude überwiegend zur Landwirtschaft
verpachtet. Landwirtschaft sind die Bodenbewirtschaftung und die mit der Bodennutzung verbundene
Tierhaltung, um pflanzliche oder tierische Erzeugnisse zu gewinnen, sowie die gartenbauliche Erzeugung.

(2) Für Landpachtverträge gelten § 581 Abs. 1 und die §§ 582 bis 583a sowie die nachfolgenden besonderen
Vorschriften.

(3) Die Vorschriften über Landpachtverträge gelten auch für Pachtverhältnisse über forstwirtschaftliche
Grundstücke, wenn die Grundstücke zur Nutzung in einem überwiegend landwirtschaftlichen Betrieb verpachtet
werden.

§ 585a Form des Landpachtvertrags

Wird der Landpachtvertrag für längere Zeit als zwei Jahre nicht in schriftlicher Form geschlossen, so gilt er für
unbestimmte Zeit.

§ 585b Beschreibung der Pachtsache

(1) Der Verpächter und der Pächter sollen bei Beginn des Pachtverhältnisses gemeinsam eine Beschreibung
der Pachtsache anfertigen, in der ihr Umfang sowie der Zustand, in dem sie sich bei der Überlassung befindet,
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festgestellt werden. Dies gilt für die Beendigung des Pachtverhältnisses entsprechend. Die Beschreibung soll mit
der Angabe des Tages der Anfertigung versehen werden und ist von beiden Teilen zu unterschreiben.

(2) Weigert sich ein Vertragsteil, bei der Anfertigung einer Beschreibung mitzuwirken, oder ergeben sich bei
der Anfertigung Meinungsverschiedenheiten tatsächlicher Art, so kann jeder Vertragsteil verlangen, dass
eine Beschreibung durch einen Sachverständigen angefertigt wird, es sei denn, dass seit der Überlassung
der Pachtsache mehr als neun Monate oder seit der Beendigung des Pachtverhältnisses mehr als drei Monate
verstrichen sind; der Sachverständige wird auf Antrag durch das Landwirtschaftsgericht ernannt. Die insoweit
entstehenden Kosten trägt jeder Vertragsteil zur Hälfte.

(3) Ist eine Beschreibung der genannten Art angefertigt, so wird im Verhältnis der Vertragsteile zueinander
vermutet, dass sie richtig ist.

§ 586 Vertragstypische Pflichten beim Landpachtvertrag

(1) Der Verpächter hat die Pachtsache dem Pächter in einem zu der vertragsmäßigen Nutzung geeigneten
Zustand zu überlassen und sie während der Pachtzeit in diesem Zustand zu erhalten. Der Pächter hat jedoch
die gewöhnlichen Ausbesserungen der Pachtsache, insbesondere die der Wohn- und Wirtschaftsgebäude, der
Wege, Gräben, Dränungen und Einfriedigungen, auf seine Kosten durchzuführen. Er ist zur ordnungsmäßigen
Bewirtschaftung der Pachtsache verpflichtet.

(2) Für die Haftung des Verpächters für Sach- und Rechtsmängel der Pachtsache sowie für die Rechte und
Pflichten des Pächters wegen solcher Mängel gelten die Vorschriften des § 536 Abs. 1 bis 3 und der §§ 536a bis
536d entsprechend.

§ 586a Lasten der Pachtsache

Der Verpächter hat die auf der Pachtsache ruhenden Lasten zu tragen.

§ 587 Fälligkeit der Pacht; Entrichtung der Pacht bei persönlicher Verhinderung des Pächters

(1) Die Pacht ist am Ende der Pachtzeit zu entrichten. Ist die Pacht nach Zeitabschnitten bemessen, so ist sie am
ersten Werktag nach dem Ablauf der einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten.

(2) Der Pächter wird von der Entrichtung der Pacht nicht dadurch befreit, dass er durch einen in seiner Person
liegenden Grund an der Ausübung des ihm zustehenden Nutzungsrechts verhindert ist. § 537 Abs. 1 Satz 2 und
Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 588 Maßnahmen zur Erhaltung oder Verbesserung

(1) Der Pächter hat Einwirkungen auf die Pachtsache zu dulden, die zu ihrer Erhaltung erforderlich sind.

(2) Maßnahmen zur Verbesserung der Pachtsache hat der Pächter zu dulden, es sei denn, dass die Maßnahme
für ihn eine Härte bedeuten würde, die auch unter Würdigung der berechtigten Interessen des Verpächters nicht
zu rechtfertigen ist. Der Verpächter hat die dem Pächter durch die Maßnahme entstandenen Aufwendungen und
entgangenen Erträge in einem den Umständen nach angemessenen Umfang zu ersetzen. Auf Verlangen hat der
Verpächter Vorschuss zu leisten.

(3) Soweit der Pächter infolge von Maßnahmen nach Absatz 2 Satz 1 höhere Erträge erzielt oder bei
ordnungsmäßiger Bewirtschaftung erzielen könnte, kann der Verpächter verlangen, dass der Pächter in eine
angemessene Erhöhung der Pacht einwilligt, es sei denn, dass dem Pächter eine Erhöhung der Pacht nach den
Verhältnissen des Betriebs nicht zugemutet werden kann.

(4) Über Streitigkeiten nach den Absätzen 1 und 2 entscheidet auf Antrag das Landwirtschaftsgericht. Verweigert
der Pächter in den Fällen des Absatzes 3 seine Einwilligung, so kann sie das Landwirtschaftsgericht auf Antrag
des Verpächters ersetzen.

§ 589 Nutzungsüberlassung an Dritte

(1) Der Pächter ist ohne Erlaubnis des Verpächters nicht berechtigt,
1.   die Nutzung der Pachtsache einem Dritten zu überlassen, insbesondere die Sache weiter zu verpachten,
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2.   die Pachtsache ganz oder teilweise einem landwirtschaftlichen Zusammenschluss zum Zwecke der
gemeinsamen Nutzung zu überlassen.
 

(2) Überlässt der Pächter die Nutzung der Pachtsache einem Dritten, so hat er ein Verschulden, das dem Dritten
bei der Nutzung zur Last fällt, zu vertreten, auch wenn der Verpächter die Erlaubnis zur Überlassung erteilt hat.

§ 590 Änderung der landwirtschaftlichen Bestimmung oder der bisherigen Nutzung

(1) Der Pächter darf die landwirtschaftliche Bestimmung der Pachtsache nur mit vorheriger Erlaubnis des
Verpächters ändern.

(2) Zur Änderung der bisherigen Nutzung der Pachtsache ist die vorherige Erlaubnis des Verpächters nur dann
erforderlich, wenn durch die Änderung die Art der Nutzung über die Pachtzeit hinaus beeinflusst wird. Der
Pächter darf Gebäude nur mit vorheriger Erlaubnis des Verpächters errichten. Verweigert der Verpächter die
Erlaubnis, so kann sie auf Antrag des Pächters durch das Landwirtschaftsgericht ersetzt werden, soweit die
Änderung zur Erhaltung oder nachhaltigen Verbesserung der Rentabilität des Betriebs geeignet erscheint
und dem Verpächter bei Berücksichtigung seiner berechtigten Interessen zugemutet werden kann. Dies gilt
nicht, wenn der Pachtvertrag gekündigt ist oder das Pachtverhältnis in weniger als drei Jahren endet. Das
Landwirtschaftsgericht kann die Erlaubnis unter Bedingungen und Auflagen ersetzen, insbesondere eine
Sicherheitsleistung anordnen sowie Art und Umfang der Sicherheit bestimmen. Ist die Veranlassung für die
Sicherheitsleistung weggefallen, so entscheidet auf Antrag das Landwirtschaftsgericht über die Rückgabe der
Sicherheit; § 109 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend.

(3) Hat der Pächter das nach § 582a zum Schätzwert übernommene Inventar im Zusammenhang mit einer
Änderung der Nutzung der Pachtsache wesentlich vermindert, so kann der Verpächter schon während der
Pachtzeit einen Geldausgleich in entsprechender Anwendung des § 582a Abs. 3 verlangen, es sei denn, dass
der Erlös der veräußerten Inventarstücke zu einer zur Höhe des Erlöses in angemessenem Verhältnis stehenden
Verbesserung der Pachtsache nach § 591 verwendet worden ist.

§ 590a Vertragswidriger Gebrauch

Macht der Pächter von der Pachtsache einen vertragswidrigen Gebrauch und setzt er den Gebrauch ungeachtet
einer Abmahnung des Verpächters fort, so kann der Verpächter auf Unterlassung klagen.

§ 590b Notwendige Verwendungen

Der Verpächter ist verpflichtet, dem Pächter die notwendigen Verwendungen auf die Pachtsache zu ersetzen.

§ 591 Wertverbessernde Verwendungen

(1) Andere als notwendige Verwendungen, denen der Verpächter zugestimmt hat, hat er dem Pächter bei
Beendigung des Pachtverhältnisses zu ersetzen, soweit die Verwendungen den Wert der Pachtsache über die
Pachtzeit hinaus erhöhen (Mehrwert).

(2) Weigert sich der Verpächter, den Verwendungen zuzustimmen, so kann die Zustimmung auf Antrag des
Pächters durch das Landwirtschaftsgericht ersetzt werden, soweit die Verwendungen zur Erhaltung oder
nachhaltigen Verbesserung der Rentabilität des Betriebs geeignet sind und dem Verpächter bei Berücksichtigung
seiner berechtigten Interessen zugemutet werden können. Dies gilt nicht, wenn der Pachtvertrag gekündigt ist
oder das Pachtverhältnis in weniger als drei Jahren endet. Das Landwirtschaftsgericht kann die Zustimmung
unter Bedingungen und Auflagen ersetzen.

(3) Das Landwirtschaftsgericht kann auf Antrag auch über den Mehrwert Bestimmungen treffen und ihn
festsetzen. Es kann bestimmen, dass der Verpächter den Mehrwert nur in Teilbeträgen zu ersetzen hat, und
kann Bedingungen für die Bewilligung solcher Teilzahlungen festsetzen. Ist dem Verpächter ein Ersatz des
Mehrwerts bei Beendigung des Pachtverhältnisses auch in Teilbeträgen nicht zuzumuten, so kann der Pächter
nur verlangen, dass das Pachtverhältnis zu den bisherigen Bedingungen so lange fortgesetzt wird, bis der
Mehrwert der Pachtsache abgegolten ist. Kommt keine Einigung zustande, so entscheidet auf Antrag das
Landwirtschaftsgericht über eine Fortsetzung des Pachtverhältnisses.

§ 591a Wegnahme von Einrichtungen

Der Pächter ist berechtigt, eine Einrichtung, mit der er die Sache versehen hat, wegzunehmen. Der Verpächter
kann die Ausübung des Wegnahmerechts durch Zahlung einer angemessenen Entschädigung abwenden, es
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sei denn, dass der Pächter ein berechtigtes Interesse an der Wegnahme hat. Eine Vereinbarung, durch die
das Wegnahmerecht des Pächters ausgeschlossen wird, ist nur wirksam, wenn ein angemessener Ausgleich
vorgesehen ist.

§ 591b Verjährung von Ersatzansprüchen

(1) Die Ersatzansprüche des Verpächters wegen Veränderung oder Verschlechterung der verpachteten Sache
sowie die Ansprüche des Pächters auf Ersatz von Verwendungen oder auf Gestattung der Wegnahme einer
Einrichtung verjähren in sechs Monaten.

(2) Die Verjährung der Ersatzansprüche des Verpächters beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem er die Sache
zurückerhält. Die Verjährung der Ansprüche des Pächters beginnt mit der Beendigung des Pachtverhältnisses.

(3) Mit der Verjährung des Anspruchs des Verpächters auf Rückgabe der Sache verjähren auch die
Ersatzansprüche des Verpächters.

§ 592 Verpächterpfandrecht

Der Verpächter hat für seine Forderungen aus dem Pachtverhältnis ein Pfandrecht an den eingebrachten
Sachen des Pächters sowie an den Früchten der Pachtsache. Für künftige Entschädigungsforderungen kann
das Pfandrecht nicht geltend gemacht werden. Das Pfandrecht erstreckt sich nur auf Sachen, die der Pfändung
unterliegen; betreibt der Pächter Landwirtschaft, erstreckt sich das Pfandrecht auch auf Sachen im Sinne des
§ 811 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b und Tiere im Sinne des § 811 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b der
Zivilprozessordnung. Die Vorschriften der §§ 562a bis 562c gelten entsprechend.

§ 593 Änderung von Landpachtverträgen

(1) Haben sich nach Abschluss des Pachtvertrags die Verhältnisse, die für die Festsetzung der Vertragsleistungen
maßgebend waren, nachhaltig so geändert, dass die gegenseitigen Verpflichtungen in ein grobes Missverhältnis
zueinander geraten sind, so kann jeder Vertragsteil eine Änderung des Vertrags mit Ausnahme der Pachtdauer
verlangen. Verbessert oder verschlechtert sich infolge der Bewirtschaftung der Pachtsache durch den Pächter
deren Ertrag, so kann, soweit nichts anderes vereinbart ist, eine Änderung der Pacht nicht verlangt werden.

(2) Eine Änderung kann frühestens zwei Jahre nach Beginn des Pachtverhältnisses oder nach dem
Wirksamwerden der letzten Änderung der Vertragsleistungen verlangt werden. Dies gilt nicht, wenn verwüstende
Naturereignisse, gegen die ein Versicherungsschutz nicht üblich ist, das Verhältnis der Vertragsleistungen
grundlegend und nachhaltig verändert haben.

(3) Die Änderung kann nicht für eine frühere Zeit als für das Pachtjahr verlangt werden, in dem das
Änderungsverlangen erklärt wird.

(4) Weigert sich ein Vertragsteil, in eine Änderung des Vertrags einzuwilligen, so kann der andere Teil die
Entscheidung des Landwirtschaftsgerichts beantragen.

(5) Auf das Recht, eine Änderung des Vertrags nach den Absätzen 1 bis 4 zu verlangen, kann nicht verzichtet
werden. Eine Vereinbarung, dass einem Vertragsteil besondere Nachteile oder Vorteile erwachsen sollen, wenn
er die Rechte nach den Absätzen 1 bis 4 ausübt oder nicht ausübt, ist unwirksam.

§ 593a Betriebsübergabe

Wird bei der Übergabe eines Betriebs im Wege der vorweggenommenen Erbfolge ein zugepachtetes
Grundstück, das der Landwirtschaft dient, mit übergeben, so tritt der Übernehmer anstelle des Pächters in
den Pachtvertrag ein. Der Verpächter ist von der Betriebsübergabe jedoch unverzüglich zu benachrichtigen.
Ist die ordnungsmäßige Bewirtschaftung der Pachtsache durch den Übernehmer nicht gewährleistet, so ist der
Verpächter berechtigt, das Pachtverhältnis außerordentlich mit der gesetzlichen Frist zu kündigen.

§ 593b Veräußerung oder Belastung des verpachteten Grundstücks

Wird das verpachtete Grundstück veräußert oder mit dem Recht eines Dritten belastet, so gelten die §§ 566 bis
567b entsprechend.

§ 594 Ende und Verlängerung des Pachtverhältnisses
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Das Pachtverhältnis endet mit dem Ablauf der Zeit, für die es eingegangen ist. Es verlängert sich bei
Pachtverträgen, die auf mindestens drei Jahre geschlossen worden sind, auf unbestimmte Zeit, wenn auf die
Anfrage eines Vertragsteils, ob der andere Teil zur Fortsetzung des Pachtverhältnisses bereit ist, dieser nicht
binnen einer Frist von drei Monaten die Fortsetzung ablehnt. Die Anfrage und die Ablehnung bedürfen der
schriftlichen Form. Die Anfrage ist ohne Wirkung, wenn in ihr nicht auf die Folge der Nichtbeachtung ausdrücklich
hingewiesen wird und wenn sie nicht innerhalb des drittletzten Pachtjahrs gestellt wird.

§ 594a Kündigungsfristen

(1) Ist die Pachtzeit nicht bestimmt, so kann jeder Vertragsteil das Pachtverhältnis spätestens am dritten
Werktag eines Pachtjahrs für den Schluss des nächsten Pachtjahrs kündigen. Im Zweifel gilt das Kalenderjahr als
Pachtjahr. Die Vereinbarung einer kürzeren Frist bedarf der Schriftform.

(2) Für die Fälle, in denen das Pachtverhältnis außerordentlich mit der gesetzlichen Frist vorzeitig gekündigt
werden kann, ist die Kündigung nur für den Schluss eines Pachtjahrs zulässig; sie hat spätestens am dritten
Werktag des halben Jahres zu erfolgen, mit dessen Ablauf die Pacht enden soll.

§ 594b Vertrag über mehr als 30 Jahre

Wird ein Pachtvertrag für eine längere Zeit als 30 Jahre geschlossen, so kann nach 30 Jahren jeder Vertragsteil
das Pachtverhältnis spätestens am dritten Werktag eines Pachtjahrs für den Schluss des nächsten Pachtjahrs
kündigen. Die Kündigung ist nicht zulässig, wenn der Vertrag für die Lebenszeit des Verpächters oder des
Pächters geschlossen ist.

§ 594c Kündigung bei Berufsunfähigkeit des Pächters

Ist der Pächter berufsunfähig im Sinne der Vorschriften der gesetzlichen Rentenversicherung geworden, so kann
er das Pachtverhältnis außerordentlich mit der gesetzlichen Frist kündigen, wenn der Verpächter der Überlassung
der Pachtsache zur Nutzung an einen Dritten, der eine ordnungsmäßige Bewirtschaftung gewährleistet,
widerspricht. Eine abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

§ 594d Tod des Pächters

(1) Stirbt der Pächter, so sind sowohl seine Erben als auch der Verpächter innerhalb eines Monats, nachdem sie
vom Tod des Pächters Kenntnis erlangt haben, berechtigt, das Pachtverhältnis mit einer Frist von sechs Monaten
zum Ende eines Kalendervierteljahrs zu kündigen.

(2) Die Erben können der Kündigung des Verpächters widersprechen und die Fortsetzung des Pachtverhältnisses
verlangen, wenn die ordnungsmäßige Bewirtschaftung der Pachtsache durch sie oder durch einen von
ihnen beauftragten Miterben oder Dritten gewährleistet erscheint. Der Verpächter kann die Fortsetzung des
Pachtverhältnisses ablehnen, wenn die Erben den Widerspruch nicht spätestens drei Monate vor Ablauf des
Pachtverhältnisses erklärt und die Umstände mitgeteilt haben, nach denen die weitere ordnungsmäßige
Bewirtschaftung der Pachtsache gewährleistet erscheint. Die Widerspruchserklärung und die Mitteilung bedürfen
der schriftlichen Form. Kommt keine Einigung zustande, so entscheidet auf Antrag das Landwirtschaftsgericht.

(3) Gegenüber einer Kündigung des Verpächters nach Absatz 1 ist ein Fortsetzungsverlangen des Erben nach §
595 ausgeschlossen.

§ 594e Außerordentliche fristlose Kündigung aus wichtigem Grund

(1) Die außerordentliche fristlose Kündigung des Pachtverhältnisses ist in entsprechender Anwendung der §§ 543,
569 Abs. 1 und 2 zulässig.

(2) Abweichend von § 543 Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe a und b liegt ein wichtiger Grund insbesondere vor, wenn der
Pächter mit der Entrichtung der Pacht oder eines nicht unerheblichen Teils der Pacht länger als drei Monate in
Verzug ist. Ist die Pacht nach Zeitabschnitten von weniger als einem Jahr bemessen, so ist die Kündigung erst
zulässig, wenn der Pächter für zwei aufeinander folgende Termine mit der Entrichtung der Pacht oder eines nicht
unerheblichen Teils der Pacht in Verzug ist.

§ 594f Schriftform der Kündigung

Die Kündigung bedarf der schriftlichen Form.
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§ 595 Fortsetzung des Pachtverhältnisses

(1) Der Pächter kann vom Verpächter die Fortsetzung des Pachtverhältnisses verlangen, wenn
1.   bei einem Betriebspachtverhältnis der Betrieb seine wirtschaftliche Lebensgrundlage bildet,

 

2.   bei dem Pachtverhältnis über ein Grundstück der Pächter auf dieses Grundstück zur Aufrechterhaltung
seines Betriebs, der seine wirtschaftliche Lebensgrundlage bildet, angewiesen ist
 

und die vertragsmäßige Beendigung des Pachtverhältnisses für den Pächter oder seine Familie eine Härte
bedeuten würde, die auch unter Würdigung der berechtigten Interessen des Verpächters nicht zu rechtfertigen
ist. Die Fortsetzung kann unter diesen Voraussetzungen wiederholt verlangt werden.

(2) Im Falle des Absatzes 1 kann der Pächter verlangen, dass das Pachtverhältnis so lange fortgesetzt wird,
wie dies unter Berücksichtigung aller Umstände angemessen ist. Ist dem Verpächter nicht zuzumuten, das
Pachtverhältnis nach den bisher geltenden Vertragsbedingungen fortzusetzen, so kann der Pächter nur
verlangen, dass es unter einer angemessenen Änderung der Bedingungen fortgesetzt wird.

(3) Der Pächter kann die Fortsetzung des Pachtverhältnisses nicht verlangen, wenn
1.   er das Pachtverhältnis gekündigt hat,

 

2.   der Verpächter zur außerordentlichen fristlosen Kündigung oder im Falle des § 593a zur außerordentlichen
Kündigung mit der gesetzlichen Frist berechtigt ist,
 

3.   die Laufzeit des Vertrags bei einem Pachtverhältnis über einen Betrieb, der Zupachtung von Grundstücken,
durch die ein Betrieb entsteht, oder bei einem Pachtverhältnis über Moor- und Ödland, das vom Pächter
kultiviert worden ist, auf mindestens 18 Jahre, bei der Pacht anderer Grundstücke auf mindestens zwölf
Jahre vereinbart ist,
 

4.   der Verpächter die nur vorübergehend verpachtete Sache in eigene Nutzung nehmen oder zur Erfüllung
gesetzlicher oder sonstiger öffentlicher Aufgaben verwenden will.
 

(4) Die Erklärung des Pächters, mit der er die Fortsetzung des Pachtverhältnisses verlangt, bedarf der
schriftlichen Form. Auf Verlangen des Verpächters soll der Pächter über die Gründe des Fortsetzungsverlangens
unverzüglich Auskunft erteilen.

(5) Der Verpächter kann die Fortsetzung des Pachtverhältnisses ablehnen, wenn der Pächter die Fortsetzung
nicht mindestens ein Jahr vor Beendigung des Pachtverhältnisses vom Verpächter verlangt oder auf eine Anfrage
des Verpächters nach § 594 die Fortsetzung abgelehnt hat. Ist eine zwölfmonatige oder kürzere Kündigungsfrist
vereinbart, so genügt es, wenn das Verlangen innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung erklärt wird.

(6) Kommt keine Einigung zustande, so entscheidet auf Antrag das Landwirtschaftsgericht über eine Fortsetzung
und über die Dauer des Pachtverhältnisses sowie über die Bedingungen, zu denen es fortgesetzt wird. Das
Gericht kann die Fortsetzung des Pachtverhältnisses jedoch nur bis zu einem Zeitpunkt anordnen, der die in
Absatz 3 Nr. 3 genannten Fristen, ausgehend vom Beginn des laufenden Pachtverhältnisses, nicht übersteigt. Die
Fortsetzung kann auch auf einen Teil der Pachtsache beschränkt werden.

(7) Der Pächter hat den Antrag auf gerichtliche Entscheidung spätestens neun Monate vor Beendigung des
Pachtverhältnisses und im Falle einer zwölfmonatigen oder kürzeren Kündigungsfrist zwei Monate nach Zugang
der Kündigung bei dem Landwirtschaftsgericht zu stellen. Das Gericht kann den Antrag nachträglich zulassen,
wenn es zur Vermeidung einer unbilligen Härte geboten erscheint und der Pachtvertrag noch nicht abgelaufen
ist.

(8) Auf das Recht, die Verlängerung eines Pachtverhältnisses nach den Absätzen 1 bis 7 zu verlangen,
kann nur verzichtet werden, wenn der Verzicht zur Beilegung eines Pachtstreits vor Gericht oder vor einer
berufsständischen Pachtschlichtungsstelle erklärt wird. Eine Vereinbarung, dass einem Vertragsteil besondere
Nachteile oder besondere Vorteile erwachsen sollen, wenn er die Rechte nach den Absätzen 1 bis 7 ausübt oder
nicht ausübt, ist unwirksam.

§ 595a Vorzeitige Kündigung von Landpachtverträgen

(1) Soweit die Vertragsteile zur außerordentlichen Kündigung eines Landpachtverhältnisses mit der gesetzlichen
Frist berechtigt sind, steht ihnen dieses Recht auch nach Verlängerung des Landpachtverhältnisses oder
Änderung des Landpachtvertrags zu.
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(2) Auf Antrag eines Vertragsteils kann das Landwirtschaftsgericht Anordnungen über die Abwicklung eines
vorzeitig beendeten oder eines teilweise beendeten Landpachtvertrags treffen. Wird die Verlängerung eines
Landpachtvertrags auf einen Teil der Pachtsache beschränkt, kann das Landwirtschaftsgericht die Pacht für
diesen Teil festsetzen.

(3) Der Inhalt von Anordnungen des Landwirtschaftsgerichts gilt unter den Vertragsteilen als Vertragsinhalt. Über
Streitigkeiten, die diesen Vertragsinhalt betreffen, entscheidet auf Antrag das Landwirtschaftsgericht.

§ 596 Rückgabe der Pachtsache

(1) Der Pächter ist verpflichtet, die Pachtsache nach Beendigung des Pachtverhältnisses in dem Zustand
zurückzugeben, der einer bis zur Rückgabe fortgesetzten ordnungsmäßigen Bewirtschaftung entspricht.

(2) Dem Pächter steht wegen seiner Ansprüche gegen den Verpächter ein Zurückbehaltungsrecht am Grundstück
nicht zu.

(3) Hat der Pächter die Nutzung der Pachtsache einem Dritten überlassen, so kann der Verpächter die Sache
nach Beendigung des Pachtverhältnisses auch von dem Dritten zurückfordern.

§ 596a Ersatzpflicht bei vorzeitigem Pachtende

(1) Endet das Pachtverhältnis im Laufe eines Pachtjahrs, so hat der Verpächter dem Pächter den Wert der noch
nicht getrennten, jedoch nach den Regeln einer ordnungsmäßigen Bewirtschaftung vor dem Ende des Pachtjahrs
zu trennenden Früchte zu ersetzen. Dabei ist das Ernterisiko angemessen zu berücksichtigen.

(2) Lässt sich der in Absatz 1 bezeichnete Wert aus jahreszeitlich bedingten Gründen nicht feststellen, so
hat der Verpächter dem Pächter die Aufwendungen auf diese Früchte insoweit zu ersetzen, als sie einer
ordnungsmäßigen Bewirtschaftung entsprechen.

(3) Absatz 1 gilt auch für das zum Einschlag vorgesehene, aber noch nicht eingeschlagene Holz. Hat der Pächter
mehr Holz eingeschlagen, als bei ordnungsmäßiger Nutzung zulässig war, so hat er dem Verpächter den Wert der
die normale Nutzung übersteigenden Holzmenge zu ersetzen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist
nicht ausgeschlossen.

§ 596b Rücklassungspflicht

(1) Der Pächter eines Betriebs hat von den bei Beendigung des Pachtverhältnisses vorhandenen
landwirtschaftlichen Erzeugnissen so viel zurückzulassen, wie zur Fortführung der Wirtschaft bis zur nächsten
Ernte nötig ist, auch wenn er bei Beginn des Pachtverhältnisses solche Erzeugnisse nicht übernommen hat.

(2) Soweit der Pächter nach Absatz 1 Erzeugnisse in größerer Menge oder besserer Beschaffenheit
zurückzulassen verpflichtet ist, als er bei Beginn des Pachtverhältnisses übernommen hat, kann er vom
Verpächter Ersatz des Wertes verlangen.

§ 597 Verspätete Rückgabe

Gibt der Pächter die Pachtsache nach Beendigung des Pachtverhältnisses nicht zurück, so kann der Verpächter
für die Dauer der Vorenthaltung als Entschädigung die vereinbarte Pacht verlangen. Die Geltendmachung eines
weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

Titel 6
Leihe
§ 598 Vertragstypische Pflichten bei der Leihe

Durch den Leihvertrag wird der Verleiher einer Sache verpflichtet, dem Entleiher den Gebrauch der Sache
unentgeltlich zu gestatten.

§ 599 Haftung des Verleihers

Der Verleiher hat nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten.
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§ 600 Mängelhaftung

Verschweigt der Verleiher arglistig einen Mangel im Recht oder einen Fehler der verliehenen Sache, so ist er
verpflichtet, dem Entleiher den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.

§ 601 Verwendungsersatz

(1) Der Entleiher hat die gewöhnlichen Kosten der Erhaltung der geliehenen Sache, bei der Leihe eines Tieres
insbesondere die Fütterungskosten, zu tragen.

(2) Die Verpflichtung des Verleihers zum Ersatz anderer Verwendungen bestimmt sich nach den Vorschriften
über die Geschäftsführung ohne Auftrag. Der Entleiher ist berechtigt, eine Einrichtung, mit der er die Sache
versehen hat, wegzunehmen.

§ 602 Abnutzung der Sache

Veränderungen oder Verschlechterungen der geliehenen Sache, die durch den vertragsmäßigen Gebrauch
herbeigeführt werden, hat der Entleiher nicht zu vertreten.

§ 603 Vertragsmäßiger Gebrauch

Der Entleiher darf von der geliehenen Sache keinen anderen als den vertragsmäßigen Gebrauch machen. Er ist
ohne die Erlaubnis des Verleihers nicht berechtigt, den Gebrauch der Sache einem Dritten zu überlassen.

§ 604 Rückgabepflicht

(1) Der Entleiher ist verpflichtet, die geliehene Sache nach dem Ablauf der für die Leihe bestimmten Zeit
zurückzugeben.

(2) Ist eine Zeit nicht bestimmt, so ist die Sache zurückzugeben, nachdem der Entleiher den sich aus dem Zweck
der Leihe ergebenden Gebrauch gemacht hat. Der Verleiher kann die Sache schon vorher zurückfordern, wenn so
viel Zeit verstrichen ist, dass der Entleiher den Gebrauch hätte machen können.

(3) Ist die Dauer der Leihe weder bestimmt noch aus dem Zweck zu entnehmen, so kann der Verleiher die Sache
jederzeit zurückfordern.

(4) Überlässt der Entleiher den Gebrauch der Sache einem Dritten, so kann der Verleiher sie nach der
Beendigung der Leihe auch von dem Dritten zurückfordern.

(5) Die Verjährung des Anspruchs auf Rückgabe der Sache beginnt mit der Beendigung der Leihe.

§ 605 Kündigungsrecht

Der Verleiher kann die Leihe kündigen:
1.   wenn er infolge eines nicht vorhergesehenen Umstandes der verliehenen Sache bedarf,

 

2.   wenn der Entleiher einen vertragswidrigen Gebrauch von der Sache macht, insbesondere unbefugt den
Gebrauch einem Dritten überlässt, oder die Sache durch Vernachlässigung der ihm obliegenden Sorgfalt
erheblich gefährdet,
 

3.   wenn der Entleiher stirbt.
 

§ 606 Kurze Verjährung

Die Ersatzansprüche des Verleihers wegen Veränderungen oder Verschlechterungen der verliehenen Sache
sowie die Ansprüche des Entleihers auf Ersatz von Verwendungen oder auf Gestattung der Wegnahme
einer Einrichtung verjähren in sechs Monaten. Die Vorschriften des § 548 Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 2 finden
entsprechende Anwendung.

Titel 7
Sachdarlehensvertrag
§ 607 Vertragstypische Pflichten beim Sachdarlehensvertrag
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(1) Durch den Sachdarlehensvertrag wird der Darlehensgeber verpflichtet, dem Darlehensnehmer eine
vereinbarte vertretbare Sache zu überlassen. Der Darlehensnehmer ist zur Zahlung eines Darlehensentgelts und
bei Fälligkeit zur Rückerstattung von Sachen gleicher Art, Güte und Menge verpflichtet.

(2) Die Vorschriften dieses Titels finden keine Anwendung auf die Überlassung von Geld.

§ 608 Kündigung

(1) Ist für die Rückerstattung der überlassenen Sache eine Zeit nicht bestimmt, hängt die Fälligkeit davon ab,
dass der Darlehensgeber oder der Darlehensnehmer kündigt.

(2) Ein auf unbestimmte Zeit abgeschlossener Sachdarlehensvertrag kann, soweit nicht ein anderes vereinbart
ist, jederzeit vom Darlehensgeber oder Darlehensnehmer ganz oder teilweise gekündigt werden.

§ 609 Entgelt

Ein Entgelt hat der Darlehensnehmer spätestens bei Rückerstattung der überlassenen Sache zu bezahlen.

§ 610  

(weggefallen)

Titel 8
Dienstvertrag und ähnliche Verträge
*)

 

*)    Amtlicher Hinweis:
Dieser Titel dient der Umsetzung
1.   der Richtlinie 76/207/EWG des Rates vom 9. Februar 1976 zur Verwirklichung des Grundsatzes

der Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur
Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen (ABl. EG Nr. L
39 S. 40) und
 

2.   der Richtlinie 77/187/EWG des Rates vom 14. Februar 1977 zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten über die Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim Übergang von
Unternehmen, Betrieben oder Betriebsteilen (ABl. EG Nr. L 61 S. 26).
 

 

Untertitel 1
Dienstvertrag
§ 611 Vertragstypische Pflichten beim Dienstvertrag

(1) Durch den Dienstvertrag wird derjenige, welcher Dienste zusagt, zur Leistung der versprochenen Dienste, der
andere Teil zur Gewährung der vereinbarten Vergütung verpflichtet.

(2) Gegenstand des Dienstvertrags können Dienste jeder Art sein.

§ 611a Arbeitsvertrag

(1) Durch den Arbeitsvertrag wird der Arbeitnehmer im Dienste eines anderen zur Leistung weisungsgebundener,
fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet. Das Weisungsrecht kann Inhalt,
Durchführung, Zeit und Ort der Tätigkeit betreffen. Weisungsgebunden ist, wer nicht im Wesentlichen frei
seine Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit bestimmen kann. Der Grad der persönlichen Abhängigkeit
hängt dabei auch von der Eigenart der jeweiligen Tätigkeit ab. Für die Feststellung, ob ein Arbeitsvertrag
vorliegt, ist eine Gesamtbetrachtung aller Umstände vorzunehmen. Zeigt die tatsächliche Durchführung des
Vertragsverhältnisses, dass es sich um ein Arbeitsverhältnis handelt, kommt es auf die Bezeichnung im Vertrag
nicht an.

(2) Der Arbeitgeber ist zur Zahlung der vereinbarten Vergütung verpflichtet.
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§ 611b (weggefallen)

§ 612 Vergütung

(1) Eine Vergütung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die Dienstleistung den Umständen nach nur gegen
eine Vergütung zu erwarten ist.

(2) Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem Bestehen einer Taxe die taxmäßige Vergütung, in
Ermangelung einer Taxe die übliche Vergütung als vereinbart anzusehen.

(3) (weggefallen)

§ 612a Maßregelungsverbot

Der Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer bei einer Vereinbarung oder einer Maßnahme nicht benachteiligen, weil
der Arbeitnehmer in zulässiger Weise seine Rechte ausübt.

§ 613 Unübertragbarkeit

Der zur Dienstleistung Verpflichtete hat die Dienste im Zweifel in Person zu leisten. Der Anspruch auf die Dienste
ist im Zweifel nicht übertragbar.

§ 613a Rechte und Pflichten bei Betriebsübergang

(1) Geht ein Betrieb oder Betriebsteil durch Rechtsgeschäft auf einen anderen Inhaber über, so tritt dieser in
die Rechte und Pflichten aus den im Zeitpunkt des Übergangs bestehenden Arbeitsverhältnissen ein. Sind diese
Rechte und Pflichten durch Rechtsnormen eines Tarifvertrags oder durch eine Betriebsvereinbarung geregelt, so
werden sie Inhalt des Arbeitsverhältnisses zwischen dem neuen Inhaber und dem Arbeitnehmer und dürfen nicht
vor Ablauf eines Jahres nach dem Zeitpunkt des Übergangs zum Nachteil des Arbeitnehmers geändert werden.
Satz 2 gilt nicht, wenn die Rechte und Pflichten bei dem neuen Inhaber durch Rechtsnormen eines anderen
Tarifvertrags oder durch eine andere Betriebsvereinbarung geregelt werden. Vor Ablauf der Frist nach Satz 2
können die Rechte und Pflichten geändert werden, wenn der Tarifvertrag oder die Betriebsvereinbarung nicht
mehr gilt oder bei fehlender beiderseitiger Tarifgebundenheit im Geltungsbereich eines anderen Tarifvertrags
dessen Anwendung zwischen dem neuen Inhaber und dem Arbeitnehmer vereinbart wird.

(2) Der bisherige Arbeitgeber haftet neben dem neuen Inhaber für Verpflichtungen nach Absatz 1, soweit sie
vor dem Zeitpunkt des Übergangs entstanden sind und vor Ablauf von einem Jahr nach diesem Zeitpunkt
fällig werden, als Gesamtschuldner. Werden solche Verpflichtungen nach dem Zeitpunkt des Übergangs fällig,
so haftet der bisherige Arbeitgeber für sie jedoch nur in dem Umfang, der dem im Zeitpunkt des Übergangs
abgelaufenen Teil ihres Bemessungszeitraums entspricht.

(3) Absatz 2 gilt nicht, wenn eine juristische Person oder eine Personenhandelsgesellschaft durch Umwandlung
erlischt.

(4) Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines Arbeitnehmers durch den bisherigen Arbeitgeber oder durch
den neuen Inhaber wegen des Übergangs eines Betriebs oder eines Betriebsteils ist unwirksam. Das Recht zur
Kündigung des Arbeitsverhältnisses aus anderen Gründen bleibt unberührt.

(5) Der bisherige Arbeitgeber oder der neue Inhaber hat die von einem Übergang betroffenen Arbeitnehmer vor
dem Übergang in Textform zu unterrichten über:
1.   den Zeitpunkt oder den geplanten Zeitpunkt des Übergangs,

 

2.   den Grund für den Übergang,
 

3.   die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Übergangs für die Arbeitnehmer und
 

4.   die hinsichtlich der Arbeitnehmer in Aussicht genommenen Maßnahmen.
 

(6) Der Arbeitnehmer kann dem Übergang des Arbeitsverhältnisses innerhalb eines Monats nach Zugang der
Unterrichtung nach Absatz 5 schriftlich widersprechen. Der Widerspruch kann gegenüber dem bisherigen
Arbeitgeber oder dem neuen Inhaber erklärt werden.
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Fußnote

(+++ § 613a: Zur Anwendung im beigetretenen Gebiet vgl. BGBEG Art. 232 § 5 +++)

§ 614 Fälligkeit der Vergütung

Die Vergütung ist nach der Leistung der Dienste zu entrichten. Ist die Vergütung nach Zeitabschnitten bemessen,
so ist sie nach dem Ablauf der einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten.

§ 615 Vergütung bei Annahmeverzug und bei Betriebsrisiko

Kommt der Dienstberechtigte mit der Annahme der Dienste in Verzug, so kann der Verpflichtete für die infolge
des Verzugs nicht geleisteten Dienste die vereinbarte Vergütung verlangen, ohne zur Nachleistung verpflichtet
zu sein. Er muss sich jedoch den Wert desjenigen anrechnen lassen, was er infolge des Unterbleibens der
Dienstleistung erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Dienste erwirbt oder zu erwerben böswillig
unterlässt. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend in den Fällen, in denen der Arbeitgeber das Risiko des
Arbeitsausfalls trägt.

§ 616 Vorübergehende Verhinderung

Der zur Dienstleistung Verpflichtete wird des Anspruchs auf die Vergütung nicht dadurch verlustig, dass er für
eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschulden
an der Dienstleistung verhindert wird. Er muss sich jedoch den Betrag anrechnen lassen, welcher ihm für die Zeit
der Verhinderung aus einer auf Grund gesetzlicher Verpflichtung bestehenden Kranken- oder Unfallversicherung
zukommt.

§ 617 Pflicht zur Krankenfürsorge

(1) Ist bei einem dauernden Dienstverhältnis, welches die Erwerbstätigkeit des Verpflichteten vollständig oder
hauptsächlich in Anspruch nimmt, der Verpflichtete in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen, so hat der
Dienstberechtigte ihm im Falle der Erkrankung die erforderliche Verpflegung und ärztliche Behandlung bis zur
Dauer von sechs Wochen, jedoch nicht über die Beendigung des Dienstverhältnisses hinaus, zu gewähren, sofern
nicht die Erkrankung von dem Verpflichteten vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt worden
ist. Die Verpflegung und ärztliche Behandlung kann durch Aufnahme des Verpflichteten in eine Krankenanstalt
gewährt werden. Die Kosten können auf die für die Zeit der Erkrankung geschuldete Vergütung angerechnet
werden. Wird das Dienstverhältnis wegen der Erkrankung von dem Dienstberechtigten nach § 626 gekündigt, so
bleibt die dadurch herbeigeführte Beendigung des Dienstverhältnisses außer Betracht.

(2) Die Verpflichtung des Dienstberechtigten tritt nicht ein, wenn für die Verpflegung und ärztliche Behandlung
durch eine Versicherung oder durch eine Einrichtung der öffentlichen Krankenpflege Vorsorge getroffen ist.

§ 618 Pflicht zu Schutzmaßnahmen

(1) Der Dienstberechtigte hat Räume, Vorrichtungen oder Gerätschaften, die er zur Verrichtung der Dienste zu
beschaffen hat, so einzurichten und zu unterhalten und Dienstleistungen, die unter seiner Anordnung oder seiner
Leitung vorzunehmen sind, so zu regeln, dass der Verpflichtete gegen Gefahr für Leben und Gesundheit soweit
geschützt ist, als die Natur der Dienstleistung es gestattet.

(2) Ist der Verpflichtete in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen, so hat der Dienstberechtigte in Ansehung
des Wohn- und Schlafraums, der Verpflegung sowie der Arbeits- und Erholungszeit diejenigen Einrichtungen
und Anordnungen zu treffen, welche mit Rücksicht auf die Gesundheit, die Sittlichkeit und die Religion des
Verpflichteten erforderlich sind.

(3) Erfüllt der Dienstberechtigte die ihm in Ansehung des Lebens und der Gesundheit des Verpflichteten
obliegenden Verpflichtungen nicht, so finden auf seine Verpflichtung zum Schadensersatz die für unerlaubte
Handlungen geltenden Vorschriften der §§ 842 bis 846 entsprechende Anwendung.

§ 619 Unabdingbarkeit der Fürsorgepflichten

Die dem Dienstberechtigten nach den §§ 617, 618 obliegenden Verpflichtungen können nicht im Voraus durch
Vertrag aufgehoben oder beschränkt werden.
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§ 619a Beweislast bei Haftung des Arbeitnehmers

Abweichend von § 280 Abs. 1 hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber Ersatz für den aus der Verletzung einer
Pflicht aus dem Arbeitsverhältnis entstehenden Schaden nur zu leisten, wenn er die Pflichtverletzung zu
vertreten hat.

§ 620 Beendigung des Dienstverhältnisses

(1) Das Dienstverhältnis endigt mit dem Ablauf der Zeit, für die es eingegangen ist.

(2) Ist die Dauer des Dienstverhältnisses weder bestimmt noch aus der Beschaffenheit oder dem Zwecke der
Dienste zu entnehmen, so kann jeder Teil das Dienstverhältnis nach Maßgabe der §§ 621 bis 623 kündigen.

(3) Für Arbeitsverträge, die auf bestimmte Zeit abgeschlossen werden, gilt das Teilzeit- und Befristungsgesetz.

(4) Ein Verbrauchervertrag über eine digitale Dienstleistung kann auch nach Maßgabe der §§ 327c, 327m und
327r Absatz 3 und 4 beendet werden.

§ 621 Kündigungsfristen bei Dienstverhältnissen

Bei einem Dienstverhältnis, das kein Arbeitsverhältnis im Sinne des § 622 ist, ist die Kündigung zulässig,
1.   wenn die Vergütung nach Tagen bemessen ist, an jedem Tag für den Ablauf des folgenden Tages;

 

2.   wenn die Vergütung nach Wochen bemessen ist, spätestens am ersten Werktag einer Woche für den Ablauf
des folgenden Sonnabends;
 

3.   wenn die Vergütung nach Monaten bemessen ist, spätestens am 15. eines Monats für den Schluss des
Kalendermonats;
 

4.   wenn die Vergütung nach Vierteljahren oder längeren Zeitabschnitten bemessen ist, unter Einhaltung einer
Kündigungsfrist von sechs Wochen für den Schluss eines Kalendervierteljahrs;
 

5.   wenn die Vergütung nicht nach Zeitabschnitten bemessen ist, jederzeit; bei einem die Erwerbstätigkeit
des Verpflichteten vollständig oder hauptsächlich in Anspruch nehmenden Dienstverhältnis ist jedoch eine
Kündigungsfrist von zwei Wochen einzuhalten.
 

§ 622 Kündigungsfristen bei Arbeitsverhältnissen

(1) Das Arbeitsverhältnis eines Arbeiters oder eines Angestellten (Arbeitnehmers) kann mit einer Frist von vier
Wochen zum Fünfzehnten oder zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden.

(2) Für eine Kündigung durch den Arbeitgeber beträgt die Kündigungsfrist, wenn das Arbeitsverhältnis in dem
Betrieb oder Unternehmen
1.   zwei Jahre bestanden hat, einen Monat zum Ende eines Kalendermonats,

 

2.   fünf Jahre bestanden hat, zwei Monate zum Ende eines Kalendermonats,
 

3.   acht Jahre bestanden hat, drei Monate zum Ende eines Kalendermonats,
 

4.   zehn Jahre bestanden hat, vier Monate zum Ende eines Kalendermonats,
 

5.   zwölf Jahre bestanden hat, fünf Monate zum Ende eines Kalendermonats,
 

6.   15 Jahre bestanden hat, sechs Monate zum Ende eines Kalendermonats,
 

7.   20 Jahre bestanden hat, sieben Monate zum Ende eines Kalendermonats.
 

(3) Während einer vereinbarten Probezeit, längstens für die Dauer von sechs Monaten, kann das
Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden.

(4) Von den Absätzen 1 bis 3 abweichende Regelungen können durch Tarifvertrag vereinbart werden. Im
Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrags gelten die abweichenden tarifvertraglichen Bestimmungen zwischen
nicht tarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, wenn ihre Anwendung zwischen ihnen vereinbart ist.

(5) Einzelvertraglich kann eine kürzere als die in Absatz 1 genannte Kündigungsfrist nur vereinbart werden,
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1.   wenn ein Arbeitnehmer zur vorübergehenden Aushilfe eingestellt ist; dies gilt nicht, wenn das
Arbeitsverhältnis über die Zeit von drei Monaten hinaus fortgesetzt wird;
 

2.   wenn der Arbeitgeber in der Regel nicht mehr als 20 Arbeitnehmer ausschließlich der zu ihrer Berufsbildung
Beschäftigten beschäftigt und die Kündigungsfrist vier Wochen nicht unterschreitet.
 

Bei der Feststellung der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer sind teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer mit einer
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und nicht mehr als 30 Stunden
mit 0,75 zu berücksichtigen. Die einzelvertragliche Vereinbarung längerer als der in den Absätzen 1 bis 3
genannten Kündigungsfristen bleibt hiervon unberührt.

(6) Für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer darf keine längere Frist vereinbart
werden als für die Kündigung durch den Arbeitgeber.

§ 623 Schriftform der Kündigung

Die Beendigung von Arbeitsverhältnissen durch Kündigung oder Auflösungsvertrag bedürfen zu ihrer
Wirksamkeit der Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen.

§ 624 Kündigungsfrist bei Verträgen über mehr als fünf Jahre

Ist das Dienstverhältnis für die Lebenszeit einer Person oder für längere Zeit als fünf Jahre eingegangen, so kann
es von dem Verpflichteten nach dem Ablauf von fünf Jahren gekündigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt sechs
Monate.

§ 625 Stillschweigende Verlängerung

Wird das Dienstverhältnis nach dem Ablauf der Dienstzeit von dem Verpflichteten mit Wissen des anderen Teiles
fortgesetzt, so gilt es als auf unbestimmte Zeit verlängert, sofern nicht der andere Teil unverzüglich widerspricht.

§ 626 Fristlose Kündigung aus wichtigem Grund

(1) Das Dienstverhältnis kann von jedem Vertragsteil aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, auf Grund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung
aller Umstände des Einzelfalles und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung
des Dienstverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zu der vereinbarten Beendigung des
Dienstverhältnisses nicht zugemutet werden kann.

(2) Die Kündigung kann nur innerhalb von zwei Wochen erfolgen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der
Kündigungsberechtigte von den für die Kündigung maßgebenden Tatsachen Kenntnis erlangt. Der Kündigende
muss dem anderen Teil auf Verlangen den Kündigungsgrund unverzüglich schriftlich mitteilen.

§ 627 Fristlose Kündigung bei Vertrauensstellung

(1) Bei einem Dienstverhältnis, das kein Arbeitsverhältnis im Sinne des § 622 ist, ist die Kündigung auch ohne
die in § 626 bezeichnete Voraussetzung zulässig, wenn der zur Dienstleistung Verpflichtete, ohne in einem
dauernden Dienstverhältnis mit festen Bezügen zu stehen, Dienste höherer Art zu leisten hat, die auf Grund
besonderen Vertrauens übertragen zu werden pflegen.

(2) Der Verpflichtete darf nur in der Art kündigen, dass sich der Dienstberechtigte die Dienste anderweit
beschaffen kann, es sei denn, dass ein wichtiger Grund für die unzeitige Kündigung vorliegt. Kündigt er ohne
solchen Grund zur Unzeit, so hat er dem Dienstberechtigten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.

§ 628 Teilvergütung und Schadensersatz bei fristloser Kündigung

(1) Wird nach dem Beginn der Dienstleistung das Dienstverhältnis auf Grund des § 626 oder des § 627 gekündigt,
so kann der Verpflichtete einen seinen bisherigen Leistungen entsprechenden Teil der Vergütung verlangen.
Kündigt er, ohne durch vertragswidriges Verhalten des anderen Teiles dazu veranlasst zu sein, oder veranlasst
er durch sein vertragswidriges Verhalten die Kündigung des anderen Teiles, so steht ihm ein Anspruch auf die
Vergütung insoweit nicht zu, als seine bisherigen Leistungen infolge der Kündigung für den anderen Teil kein
Interesse haben. Ist die Vergütung für eine spätere Zeit im Voraus entrichtet, so hat der Verpflichtete sie nach
Maßgabe des § 346 oder, wenn die Kündigung wegen eines Umstands erfolgt, den er nicht zu vertreten hat, nach
den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung zurückzuerstatten.
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(2) Wird die Kündigung durch vertragswidriges Verhalten des anderen Teiles veranlasst, so ist dieser zum Ersatz
des durch die Aufhebung des Dienstverhältnisses entstehenden Schadens verpflichtet.

§ 629 Freizeit zur Stellungssuche

Nach der Kündigung eines dauernden Dienstverhältnisses hat der Dienstberechtigte dem Verpflichteten auf
Verlangen angemessene Zeit zum Aufsuchen eines anderen Dienstverhältnisses zu gewähren.

§ 630 Pflicht zur Zeugniserteilung

Bei der Beendigung eines dauernden Dienstverhältnisses kann der Verpflichtete von dem anderen Teil ein
schriftliches Zeugnis über das Dienstverhältnis und dessen Dauer fordern. Das Zeugnis ist auf Verlangen auf
die Leistungen und die Führung im Dienst zu erstrecken. Die Erteilung des Zeugnisses in elektronischer Form ist
ausgeschlossen. Wenn der Verpflichtete ein Arbeitnehmer ist, findet § 109 der Gewerbeordnung Anwendung.

Untertitel 2
Behandlungsvertrag
§ 630a Vertragstypische Pflichten beim Behandlungsvertrag

(1) Durch den Behandlungsvertrag wird derjenige, welcher die medizinische Behandlung eines Patienten zusagt
(Behandelnder), zur Leistung der versprochenen Behandlung, der andere Teil (Patient) zur Gewährung der
vereinbarten Vergütung verpflichtet, soweit nicht ein Dritter zur Zahlung verpflichtet ist.

(2) Die Behandlung hat nach den zum Zeitpunkt der Behandlung bestehenden, allgemein anerkannten fachlichen
Standards zu erfolgen, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.

§ 630b Anwendbare Vorschriften

Auf das Behandlungsverhältnis sind die Vorschriften über das Dienstverhältnis, das kein Arbeitsverhältnis im
Sinne des § 622 ist, anzuwenden, soweit nicht in diesem Untertitel etwas anderes bestimmt ist.

§ 630c Mitwirkung der Vertragsparteien; Informationspflichten

(1) Behandelnder und Patient sollen zur Durchführung der Behandlung zusammenwirken.

(2) Der Behandelnde ist verpflichtet, dem Patienten in verständlicher Weise zu Beginn der Behandlung und,
soweit erforderlich, in deren Verlauf sämtliche für die Behandlung wesentlichen Umstände zu erläutern,
insbesondere die Diagnose, die voraussichtliche gesundheitliche Entwicklung, die Therapie und die zu und nach
der Therapie zu ergreifenden Maßnahmen. Sind für den Behandelnden Umstände erkennbar, die die Annahme
eines Behandlungsfehlers begründen, hat er den Patienten über diese auf Nachfrage oder zur Abwendung
gesundheitlicher Gefahren zu informieren. Ist dem Behandelnden oder einem seiner in § 52 Absatz 1 der
Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen ein Behandlungsfehler unterlaufen, darf die Information nach
Satz 2 zu Beweiszwecken in einem gegen den Behandelnden oder gegen seinen Angehörigen geführten Straf-
oder Bußgeldverfahren nur mit Zustimmung des Behandelnden verwendet werden.

(3) Weiß der Behandelnde, dass eine vollständige Übernahme der Behandlungskosten durch einen Dritten
nicht gesichert ist oder ergeben sich nach den Umständen hierfür hinreichende Anhaltspunkte, muss er den
Patienten vor Beginn der Behandlung über die voraussichtlichen Kosten der Behandlung in Textform informieren.
Weitergehende Formanforderungen aus anderen Vorschriften bleiben unberührt.

(4) Der Information des Patienten bedarf es nicht, soweit diese ausnahmsweise aufgrund besonderer Umstände
entbehrlich ist, insbesondere wenn die Behandlung unaufschiebbar ist oder der Patient auf die Information
ausdrücklich verzichtet hat.

§ 630d Einwilligung

(1) Vor Durchführung einer medizinischen Maßnahme, insbesondere eines Eingriffs in den Körper oder
die Gesundheit, ist der Behandelnde verpflichtet, die Einwilligung des Patienten einzuholen. Ist der
Patient einwilligungsunfähig, ist die Einwilligung eines hierzu Berechtigten einzuholen, soweit nicht eine
Patientenverfügung nach § 1827 Absatz 1 Satz 1 die Maßnahme gestattet oder untersagt. Weitergehende
Anforderungen an die Einwilligung aus anderen Vorschriften bleiben unberührt. Kann eine Einwilligung für eine
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unaufschiebbare Maßnahme nicht rechtzeitig eingeholt werden, darf sie ohne Einwilligung durchgeführt werden,
wenn sie dem mutmaßlichen Willen des Patienten entspricht.

(2) Die Wirksamkeit der Einwilligung setzt voraus, dass der Patient oder im Fall des Absatzes 1 Satz 2 der zur
Einwilligung Berechtigte vor der Einwilligung nach Maßgabe von § 630e Absatz 1 bis 4 aufgeklärt worden ist.

(3) Die Einwilligung kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen formlos widerrufen werden.

§ 630e Aufklärungspflichten

(1) Der Behandelnde ist verpflichtet, den Patienten über sämtliche für die Einwilligung wesentlichen Umstände
aufzuklären. Dazu gehören insbesondere Art, Umfang, Durchführung, zu erwartende Folgen und Risiken der
Maßnahme sowie ihre Notwendigkeit, Dringlichkeit, Eignung und Erfolgsaussichten im Hinblick auf die Diagnose
oder die Therapie. Bei der Aufklärung ist auch auf Alternativen zur Maßnahme hinzuweisen, wenn mehrere
medizinisch gleichermaßen indizierte und übliche Methoden zu wesentlich unterschiedlichen Belastungen,
Risiken oder Heilungschancen führen können.

(2) Die Aufklärung muss
1.   mündlich durch den Behandelnden oder durch eine Person erfolgen, die über die zur Durchführung der

Maßnahme notwendige Ausbildung verfügt; ergänzend kann auch auf Unterlagen Bezug genommen
werden, die der Patient in Textform erhält,
 

2.   so rechtzeitig erfolgen, dass der Patient seine Entscheidung über die Einwilligung wohlüberlegt treffen
kann,
 

3.   für den Patienten verständlich sein.
 

Dem Patienten sind Abschriften von Unterlagen, die er im Zusammenhang mit der Aufklärung oder Einwilligung
unterzeichnet hat, auszuhändigen.

(3) Der Aufklärung des Patienten bedarf es nicht, soweit diese ausnahmsweise aufgrund besonderer Umstände
entbehrlich ist, insbesondere wenn die Maßnahme unaufschiebbar ist oder der Patient auf die Aufklärung
ausdrücklich verzichtet hat.

(4) Ist nach § 630d Absatz 1 Satz 2 die Einwilligung eines hierzu Berechtigten einzuholen, ist dieser nach
Maßgabe der Absätze 1 bis 3 aufzuklären.

(5) Im Fall des § 630d Absatz 1 Satz 2 sind die wesentlichen Umstände nach Absatz 1 auch dem Patienten
entsprechend seinem Verständnis zu erläutern, soweit dieser aufgrund seines Entwicklungsstandes und seiner
Verständnismöglichkeiten in der Lage ist, die Erläuterung aufzunehmen, und soweit dies seinem Wohl nicht
zuwiderläuft. Absatz 3 gilt entsprechend.

§ 630f Dokumentation der Behandlung

(1) Der Behandelnde ist verpflichtet, zum Zweck der Dokumentation in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang
mit der Behandlung eine Patientenakte in Papierform oder elektronisch zu führen. Berichtigungen und
Änderungen von Eintragungen in der Patientenakte sind nur zulässig, wenn neben dem ursprünglichen Inhalt
erkennbar bleibt, wann sie vorgenommen worden sind. Dies ist auch für elektronisch geführte Patientenakten
sicherzustellen.

(2) Der Behandelnde ist verpflichtet, in der Patientenakte sämtliche aus fachlicher Sicht für die derzeitige
und künftige Behandlung wesentlichen Maßnahmen und deren Ergebnisse aufzuzeichnen, insbesondere
die Anamnese, Diagnosen, Untersuchungen, Untersuchungsergebnisse, Befunde, Therapien und ihre
Wirkungen, Eingriffe und ihre Wirkungen, Einwilligungen und Aufklärungen. Arztbriefe sind in die Patientenakte
aufzunehmen.

(3) Der Behandelnde hat die Patientenakte für die Dauer von zehn Jahren nach Abschluss der Behandlung
aufzubewahren, soweit nicht nach anderen Vorschriften andere Aufbewahrungsfristen bestehen.

§ 630g Einsichtnahme in die Patientenakte

(1) Dem Patienten ist auf Verlangen unverzüglich Einsicht in die vollständige, ihn betreffende Patientenakte
zu gewähren, soweit der Einsichtnahme nicht erhebliche therapeutische Gründe oder sonstige erhebliche
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Rechte Dritter entgegenstehen. Die Ablehnung der Einsichtnahme ist zu begründen. § 811 ist entsprechend
anzuwenden.

(2) Der Patient kann auch elektronische Abschriften von der Patientenakte verlangen. Er hat dem Behandelnden
die entstandenen Kosten zu erstatten.

(3) Im Fall des Todes des Patienten stehen die Rechte aus den Absätzen 1 und 2 zur Wahrnehmung der
vermögensrechtlichen Interessen seinen Erben zu. Gleiches gilt für die nächsten Angehörigen des Patienten,
soweit sie immaterielle Interessen geltend machen. Die Rechte sind ausgeschlossen, soweit der Einsichtnahme
der ausdrückliche oder mutmaßliche Wille des Patienten entgegensteht.

§ 630h Beweislast bei Haftung für Behandlungs- und Aufklärungsfehler

(1) Ein Fehler des Behandelnden wird vermutet, wenn sich ein allgemeines Behandlungsrisiko verwirklicht hat,
das für den Behandelnden voll beherrschbar war und das zur Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit des Patienten geführt hat.

(2) Der Behandelnde hat zu beweisen, dass er eine Einwilligung gemäß § 630d eingeholt und entsprechend den
Anforderungen des § 630e aufgeklärt hat. Genügt die Aufklärung nicht den Anforderungen des § 630e, kann
der Behandelnde sich darauf berufen, dass der Patient auch im Fall einer ordnungsgemäßen Aufklärung in die
Maßnahme eingewilligt hätte.

(3) Hat der Behandelnde eine medizinisch gebotene wesentliche Maßnahme und ihr Ergebnis entgegen § 630f
Absatz 1 oder Absatz 2 nicht in der Patientenakte aufgezeichnet oder hat er die Patientenakte entgegen § 630f
Absatz 3 nicht aufbewahrt, wird vermutet, dass er diese Maßnahme nicht getroffen hat.

(4) War ein Behandelnder für die von ihm vorgenommene Behandlung nicht befähigt, wird vermutet, dass die
mangelnde Befähigung für den Eintritt der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit ursächlich
war.

(5) Liegt ein grober Behandlungsfehler vor und ist dieser grundsätzlich geeignet, eine Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit der tatsächlich eingetretenen Art herbeizuführen, wird vermutet, dass
der Behandlungsfehler für diese Verletzung ursächlich war. Dies gilt auch dann, wenn es der Behandelnde
unterlassen hat, einen medizinisch gebotenen Befund rechtzeitig zu erheben oder zu sichern, soweit der Befund
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Ergebnis erbracht hätte, das Anlass zu weiteren Maßnahmen gegeben
hätte, und wenn das Unterlassen solcher Maßnahmen grob fehlerhaft gewesen wäre.

Titel 9
Werkvertrag und ähnliche Verträge

Untertitel 1
Werkvertrag

Kapitel 1
Allgemeine Vorschriften
§ 631 Vertragstypische Pflichten beim Werkvertrag

(1) Durch den Werkvertrag wird der Unternehmer zur Herstellung des versprochenen Werkes, der Besteller zur
Entrichtung der vereinbarten Vergütung verpflichtet.

(2) Gegenstand des Werkvertrags kann sowohl die Herstellung oder Veränderung einer Sache als auch ein
anderer durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender Erfolg sein.

§ 632 Vergütung

(1) Eine Vergütung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die Herstellung des Werkes den Umständen nach nur
gegen eine Vergütung zu erwarten ist.

(2) Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem Bestehen einer Taxe die taxmäßige Vergütung, in
Ermangelung einer Taxe die übliche Vergütung als vereinbart anzusehen.
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(3) Ein Kostenanschlag ist im Zweifel nicht zu vergüten.

§ 632a Abschlagszahlungen

(1) Der Unternehmer kann von dem Besteller eine Abschlagszahlung in Höhe des Wertes der von ihm erbrachten
und nach dem Vertrag geschuldeten Leistungen verlangen. Sind die erbrachten Leistungen nicht vertragsgemäß,
kann der Besteller die Zahlung eines angemessenen Teils des Abschlags verweigern. Die Beweislast für die
vertragsgemäße Leistung verbleibt bis zur Abnahme beim Unternehmer. § 641 Abs. 3 gilt entsprechend. Die
Leistungen sind durch eine Aufstellung nachzuweisen, die eine rasche und sichere Beurteilung der Leistungen
ermöglichen muss. Die Sätze 1 bis 5 gelten auch für erforderliche Stoffe oder Bauteile, die angeliefert oder
eigens angefertigt und bereitgestellt sind, wenn dem Besteller nach seiner Wahl Eigentum an den Stoffen oder
Bauteilen übertragen oder entsprechende Sicherheit hierfür geleistet wird.

(2) Die Sicherheit nach Absatz 1 Satz 6 kann auch durch eine Garantie oder ein sonstiges Zahlungsversprechen
eines im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts oder Kreditversicherers
geleistet werden.

§ 633 Sach- und Rechtsmangel

(1) Der Unternehmer hat dem Besteller das Werk frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen.

(2) Das Werk ist frei von Sachmängeln, wenn es die vereinbarte Beschaffenheit hat. Soweit die Beschaffenheit
nicht vereinbart ist, ist das Werk frei von Sachmängeln,
1.   wenn es sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte, sonst

 

2.   für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Werken der gleichen Art
üblich ist und die der Besteller nach der Art des Werkes erwarten kann.
 

Einem Sachmangel steht es gleich, wenn der Unternehmer ein anderes als das bestellte Werk oder das Werk in
zu geringer Menge herstellt.

(3) Das Werk ist frei von Rechtsmängeln, wenn Dritte in Bezug auf das Werk keine oder nur die im Vertrag
übernommenen Rechte gegen den Besteller geltend machen können.

§ 634 Rechte des Bestellers bei Mängeln

Ist das Werk mangelhaft, kann der Besteller, wenn die Voraussetzungen der folgenden Vorschriften vorliegen und
soweit nicht ein anderes bestimmt ist,
1.   nach § 635 Nacherfüllung verlangen,

 

2.   nach § 637 den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen,
 

3.   nach den §§ 636, 323 und 326 Abs. 5 von dem Vertrag zurücktreten oder nach § 638 die Vergütung mindern
und
 

4.   nach den §§ 636, 280, 281, 283 und 311a Schadensersatz oder nach § 284 Ersatz vergeblicher
Aufwendungen verlangen.
 

§ 634a Verjährung der Mängelansprüche

(1) Die in § 634 Nr. 1, 2 und 4 bezeichneten Ansprüche verjähren
1.   vorbehaltlich der Nummer 2 in zwei Jahren bei einem Werk, dessen Erfolg in der Herstellung, Wartung

oder Veränderung einer Sache oder in der Erbringung von Planungs- oder Überwachungsleistungen hierfür
besteht,
 

2.   in fünf Jahren bei einem Bauwerk und einem Werk, dessen Erfolg in der Erbringung von Planungs- oder
Überwachungsleistungen hierfür besteht, und
 

3.   im Übrigen in der regelmäßigen Verjährungsfrist.
 

(2) Die Verjährung beginnt in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 mit der Abnahme.
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(3) Abweichend von Absatz 1 Nr. 1 und 2 und Absatz 2 verjähren die Ansprüche in der regelmäßigen
Verjährungsfrist, wenn der Unternehmer den Mangel arglistig verschwiegen hat. Im Fall des Absatzes 1 Nr. 2 tritt
die Verjährung jedoch nicht vor Ablauf der dort bestimmten Frist ein.

(4) Für das in § 634 bezeichnete Rücktrittsrecht gilt § 218. Der Besteller kann trotz einer Unwirksamkeit des
Rücktritts nach § 218 Abs. 1 die Zahlung der Vergütung insoweit verweigern, als er auf Grund des Rücktritts dazu
berechtigt sein würde. Macht er von diesem Recht Gebrauch, kann der Unternehmer vom Vertrag zurücktreten.

(5) Auf das in § 634 bezeichnete Minderungsrecht finden § 218 und Absatz 4 Satz 2 entsprechende Anwendung.

§ 635 Nacherfüllung

(1) Verlangt der Besteller Nacherfüllung, so kann der Unternehmer nach seiner Wahl den Mangel beseitigen oder
ein neues Werk herstellen.

(2) Der Unternehmer hat die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen.

(3) Der Unternehmer kann die Nacherfüllung unbeschadet des § 275 Abs. 2 und 3 verweigern, wenn sie nur mit
unverhältnismäßigen Kosten möglich ist.

(4) Stellt der Unternehmer ein neues Werk her, so kann er vom Besteller Rückgewähr des mangelhaften Werkes
nach Maßgabe der §§ 346 bis 348 verlangen.

§ 636 Besondere Bestimmungen für Rücktritt und Schadensersatz

Außer in den Fällen der § 281 Abs. 2 und 323 Abs. 2 bedarf es der Fristsetzung auch dann nicht, wenn der
Unternehmer die Nacherfüllung gemäß § 635 Abs. 3 verweigert oder wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder
dem Besteller unzumutbar ist.

§ 637 Selbstvornahme

(1) Der Besteller kann wegen eines Mangels des Werkes nach erfolglosem Ablauf einer von ihm zur Nacherfüllung
bestimmten angemessenen Frist den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen
verlangen, wenn nicht der Unternehmer die Nacherfüllung zu Recht verweigert.

(2) § 323 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung. Der Bestimmung einer Frist bedarf es auch dann nicht, wenn
die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder dem Besteller unzumutbar ist.

(3) Der Besteller kann von dem Unternehmer für die zur Beseitigung des Mangels erforderlichen Aufwendungen
Vorschuss verlangen.

§ 638 Minderung

(1) Statt zurückzutreten, kann der Besteller die Vergütung durch Erklärung gegenüber dem Unternehmer
mindern. Der Ausschlussgrund des § 323 Abs. 5 Satz 2 findet keine Anwendung.

(2) Sind auf der Seite des Bestellers oder auf der Seite des Unternehmers mehrere beteiligt, so kann die
Minderung nur von allen oder gegen alle erklärt werden.

(3) Bei der Minderung ist die Vergütung in dem Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit des
Vertragsschlusses der Wert des Werkes in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden haben
würde. Die Minderung ist, soweit erforderlich, durch Schätzung zu ermitteln.

(4) Hat der Besteller mehr als die geminderte Vergütung gezahlt, so ist der Mehrbetrag vom Unternehmer zu
erstatten. § 346 Abs. 1 und § 347 Abs. 1 finden entsprechende Anwendung.

§ 639 Haftungsausschluss

Auf eine Vereinbarung, durch welche die Rechte des Bestellers wegen eines Mangels ausgeschlossen oder
beschränkt werden, kann sich der Unternehmer nicht berufen, soweit er den Mangel arglistig verschwiegen oder
eine Garantie für die Beschaffenheit des Werkes übernommen hat.
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§ 640 Abnahme

(1) Der Besteller ist verpflichtet, das vertragsmäßig hergestellte Werk abzunehmen, sofern nicht nach der
Beschaffenheit des Werkes die Abnahme ausgeschlossen ist. Wegen unwesentlicher Mängel kann die Abnahme
nicht verweigert werden.

(2) Als abgenommen gilt ein Werk auch, wenn der Unternehmer dem Besteller nach Fertigstellung des Werks
eine angemessene Frist zur Abnahme gesetzt hat und der Besteller die Abnahme nicht innerhalb dieser
Frist unter Angabe mindestens eines Mangels verweigert hat. Ist der Besteller ein Verbraucher, so treten die
Rechtsfolgen des Satzes 1 nur dann ein, wenn der Unternehmer den Besteller zusammen mit der Aufforderung
zur Abnahme auf die Folgen einer nicht erklärten oder ohne Angabe von Mängeln verweigerten Abnahme
hingewiesen hat; der Hinweis muss in Textform erfolgen.

(3) Nimmt der Besteller ein mangelhaftes Werk gemäß Absatz 1 Satz 1 ab, obschon er den Mangel kennt, so
stehen ihm die in § 634 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Rechte nur zu, wenn er sich seine Rechte wegen des Mangels
bei der Abnahme vorbehält.

§ 641 Fälligkeit der Vergütung

(1) Die Vergütung ist bei der Abnahme des Werkes zu entrichten. Ist das Werk in Teilen abzunehmen und
die Vergütung für die einzelnen Teile bestimmt, so ist die Vergütung für jeden Teil bei dessen Abnahme zu
entrichten.

(2) Die Vergütung des Unternehmers für ein Werk, dessen Herstellung der Besteller einem Dritten versprochen
hat, wird spätestens fällig,
1.   soweit der Besteller von dem Dritten für das versprochene Werk wegen dessen Herstellung seine Vergütung

oder Teile davon erhalten hat,
 

2.   soweit das Werk des Bestellers von dem Dritten abgenommen worden ist oder als abgenommen gilt oder
 

3.   wenn der Unternehmer dem Besteller erfolglos eine angemessene Frist zur Auskunft über die in den
Nummern 1 und 2 bezeichneten Umstände bestimmt hat.
 

Hat der Besteller dem Dritten wegen möglicher Mängel des Werks Sicherheit geleistet, gilt Satz 1 nur, wenn der
Unternehmer dem Besteller entsprechende Sicherheit leistet.

(3) Kann der Besteller die Beseitigung eines Mangels verlangen, so kann er nach der Fälligkeit die Zahlung
eines angemessenen Teils der Vergütung verweigern; angemessen ist in der Regel das Doppelte der für die
Beseitigung des Mangels erforderlichen Kosten.

(4) Eine in Geld festgesetzte Vergütung hat der Besteller von der Abnahme des Werkes an zu verzinsen, sofern
nicht die Vergütung gestundet ist.

§ 641a (weggefallen)

-

§ 642 Mitwirkung des Bestellers

(1) Ist bei der Herstellung des Werkes eine Handlung des Bestellers erforderlich, so kann der Unternehmer,
wenn der Besteller durch das Unterlassen der Handlung in Verzug der Annahme kommt, eine angemessene
Entschädigung verlangen.

(2) Die Höhe der Entschädigung bestimmt sich einerseits nach der Dauer des Verzugs und der Höhe der
vereinbarten Vergütung, andererseits nach demjenigen, was der Unternehmer infolge des Verzugs an
Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwerben kann.

§ 643 Kündigung bei unterlassener Mitwirkung

Der Unternehmer ist im Falle des § 642 berechtigt, dem Besteller zur Nachholung der Handlung eine
angemessene Frist mit der Erklärung zu bestimmen, dass er den Vertrag kündige, wenn die Handlung nicht bis
zum Ablauf der Frist vorgenommen werde. Der Vertrag gilt als aufgehoben, wenn nicht die Nachholung bis zum
Ablauf der Frist erfolgt.
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§ 644 Gefahrtragung

(1) Der Unternehmer trägt die Gefahr bis zur Abnahme des Werkes. Kommt der Besteller in Verzug der Annahme,
so geht die Gefahr auf ihn über. Für den zufälligen Untergang und eine zufällige Verschlechterung des von dem
Besteller gelieferten Stoffes ist der Unternehmer nicht verantwortlich.

(2) Versendet der Unternehmer das Werk auf Verlangen des Bestellers nach einem anderen Ort als dem
Erfüllungsort, so finden die für den Kauf geltenden Vorschriften des § 447 entsprechende Anwendung.

§ 645 Verantwortlichkeit des Bestellers

(1) Ist das Werk vor der Abnahme infolge eines Mangels des von dem Besteller gelieferten Stoffes oder
infolge einer von dem Besteller für die Ausführung erteilten Anweisung untergegangen, verschlechtert oder
unausführbar geworden, ohne dass ein Umstand mitgewirkt hat, den der Unternehmer zu vertreten hat, so
kann der Unternehmer einen der geleisteten Arbeit entsprechenden Teil der Vergütung und Ersatz der in der
Vergütung nicht inbegriffenen Auslagen verlangen. Das Gleiche gilt, wenn der Vertrag in Gemäßheit des § 643
aufgehoben wird.

(2) Eine weitergehende Haftung des Bestellers wegen Verschuldens bleibt unberührt.

§ 646 Vollendung statt Abnahme

Ist nach der Beschaffenheit des Werkes die Abnahme ausgeschlossen, so tritt in den Fällen des § 634a Abs. 2 und
der §§ 641, 644 und 645 an die Stelle der Abnahme die Vollendung des Werkes.

§ 647 Unternehmerpfandrecht

Der Unternehmer hat für seine Forderungen aus dem Vertrag ein Pfandrecht an den von ihm hergestellten
oder ausgebesserten beweglichen Sachen des Bestellers, wenn sie bei der Herstellung oder zum Zwecke der
Ausbesserung in seinen Besitz gelangt sind.

§ 647a Sicherungshypothek des Inhabers einer Schiffswerft

Der Inhaber einer Schiffswerft kann für seine Forderungen aus dem Bau oder der Ausbesserung eines Schiffes
die Einräumung einer Schiffshypothek an dem Schiffsbauwerk oder dem Schiff des Bestellers verlangen. Ist
das Werk noch nicht vollendet, so kann er die Einräumung der Schiffshypothek für einen der geleisteten Arbeit
entsprechenden Teil der Vergütung und für die in der Vergütung nicht inbegriffenen Auslagen verlangen. § 647
findet keine Anwendung.

§ 648 Kündigungsrecht des Bestellers

Der Besteller kann bis zur Vollendung des Werkes jederzeit den Vertrag kündigen. Kündigt der Besteller,
so ist der Unternehmer berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu verlangen; er muss sich jedoch dasjenige
anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrags an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige
Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt. Es wird vermutet, dass danach
dem Unternehmer 5 vom Hundert der auf den noch nicht erbrachten Teil der Werkleistung entfallenden
vereinbarten Vergütung zustehen.

§ 648a Kündigung aus wichtigem Grund

(1) Beide Vertragsparteien können den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des
Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur
Fertigstellung des Werks nicht zugemutet werden kann.

(2) Eine Teilkündigung ist möglich; sie muss sich auf einen abgrenzbaren Teil des geschuldeten Werks beziehen.

(3) § 314 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend.

(4) Nach der Kündigung kann jede Vertragspartei von der anderen verlangen, dass sie an einer gemeinsamen
Feststellung des Leistungsstandes mitwirkt. Verweigert eine Vertragspartei die Mitwirkung oder bleibt sie einem
vereinbarten oder einem von der anderen Vertragspartei innerhalb einer angemessenen Frist bestimmten Termin
zur Leistungsstandfeststellung fern, trifft sie die Beweislast für den Leistungsstand zum Zeitpunkt der Kündigung.
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Dies gilt nicht, wenn die Vertragspartei infolge eines Umstands fernbleibt, den sie nicht zu vertreten hat und den
sie der anderen Vertragspartei unverzüglich mitgeteilt hat.

(5) Kündigt eine Vertragspartei aus wichtigem Grund, ist der Unternehmer nur berechtigt, die Vergütung zu
verlangen, die auf den bis zur Kündigung erbrachten Teil des Werks entfällt.

(6) Die Berechtigung, Schadensersatz zu verlangen, wird durch die Kündigung nicht ausgeschlossen.

§ 649 Kostenanschlag

(1) Ist dem Vertrag ein Kostenanschlag zugrunde gelegt worden, ohne dass der Unternehmer die Gewähr für
die Richtigkeit des Anschlags übernommen hat, und ergibt sich, dass das Werk nicht ohne eine wesentliche
Überschreitung des Anschlags ausführbar ist, so steht dem Unternehmer, wenn der Besteller den Vertrag aus
diesem Grund kündigt, nur der im § 645 Abs. 1 bestimmte Anspruch zu.

(2) Ist eine solche Überschreitung des Anschlags zu erwarten, so hat der Unternehmer dem Besteller
unverzüglich Anzeige zu machen.

§ 650 Werklieferungsvertrag; Verbrauchervertrag über die Herstellung digitaler Produkte

(1) Auf einen Vertrag, der die Lieferung herzustellender oder zu erzeugender beweglicher Sachen zum
Gegenstand hat, finden die Vorschriften über den Kauf Anwendung. § 442 Abs. 1 Satz 1 findet bei diesen
Verträgen auch Anwendung, wenn der Mangel auf den vom Besteller gelieferten Stoff zurückzuführen ist. Soweit
es sich bei den herzustellenden oder zu erzeugenden beweglichen Sachen um nicht vertretbare Sachen handelt,
sind auch die §§ 642, 643, 645, 648 und 649 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der Abnahme der
nach den §§ 446 und 447 maßgebliche Zeitpunkt tritt.

(2) Auf einen Verbrauchervertrag, bei dem der Unternehmer sich verpflichtet,
1.   digitale Inhalte herzustellen,

 

2.   einen Erfolg durch eine digitale Dienstleistung herbeizuführen oder
 

3.   einen körperlichen Datenträger herzustellen, der ausschließlich als Träger digitaler Inhalte dient,
 

sind die §§ 633 bis 639 über die Rechte bei Mängeln sowie § 640 über die Abnahme nicht anzuwenden. An die
Stelle der nach Satz 1 nicht anzuwendenden Vorschriften treten die Vorschriften des Abschnitts 3 Titel 2a. Die
§§ 641, 644 und 645 sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der Abnahme die Bereitstellung des
digitalen Produkts (§ 327b Absatz 3 bis 5) tritt.

(3) Auf einen Verbrauchervertrag, bei dem der Unternehmer sich verpflichtet, einen herzustellenden körperlichen
Datenträger zu liefern, der ausschließlich als Träger digitaler Inhalte dient, sind abweichend von Absatz 1 Satz
1 und 2 § 433 Absatz 1 Satz 2, die §§ 434 bis 442, 475 Absatz 3 Satz 1, Absatz 4 bis 6 und die §§ 476 und 477
über die Rechte bei Mängeln nicht anzuwenden. An die Stelle der nach Satz 1 nicht anzuwendenden Vorschriften
treten die Vorschriften des Abschnitts 3 Titel 2a.

(4) Für einen Verbrauchervertrag, bei dem der Unternehmer sich verpflichtet, eine Sache herzustellen, die ein
digitales Produkt enthält oder mit digitalen Produkten verbunden ist, gilt der Anwendungsausschluss nach Absatz
2 entsprechend für diejenigen Bestandteile des Vertrags, welche die digitalen Produkte betreffen. Für einen
Verbrauchervertrag, bei dem der Unternehmer sich verpflichtet, eine herzustellende Sache zu liefern, die ein
digitales Produkt enthält oder mit digitalen Produkten verbunden ist, gilt der Anwendungsausschluss nach Absatz
3 entsprechend für diejenigen Bestandteile des Vertrags, welche die digitalen Produkte betreffen.

Kapitel 2
Bauvertrag
§ 650a Bauvertrag

(1) Ein Bauvertrag ist ein Vertrag über die Herstellung, die Wiederherstellung, die Beseitigung oder den Umbau
eines Bauwerks, einer Außenanlage oder eines Teils davon. Für den Bauvertrag gelten ergänzend die folgenden
Vorschriften dieses Kapitels.

(2) Ein Vertrag über die Instandhaltung eines Bauwerks ist ein Bauvertrag, wenn das Werk für die Konstruktion,
den Bestand oder den bestimmungsgemäßen Gebrauch von wesentlicher Bedeutung ist.
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§ 650b Änderung des Vertrags; Anordnungsrecht des Bestellers

(1) Begehrt der Besteller
1.   eine Änderung des vereinbarten Werkerfolgs (§ 631 Absatz 2) oder

 

2.   eine Änderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist,
 

streben die Vertragsparteien Einvernehmen über die Änderung und die infolge der Änderung zu leistende Mehr-
oder Mindervergütung an. Der Unternehmer ist verpflichtet, ein Angebot über die Mehr- oder Mindervergütung
zu erstellen, im Falle einer Änderung nach Satz 1 Nummer 1 jedoch nur, wenn ihm die Ausführung der Änderung
zumutbar ist. Macht der Unternehmer betriebsinterne Vorgänge für die Unzumutbarkeit einer Anordnung nach
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 geltend, trifft ihn die Beweislast hierfür. Trägt der Besteller die Verantwortung für
die Planung des Bauwerks oder der Außenanlage, ist der Unternehmer nur dann zur Erstellung eines Angebots
über die Mehr- oder Mindervergütung verpflichtet, wenn der Besteller die für die Änderung erforderliche Planung
vorgenommen und dem Unternehmer zur Verfügung gestellt hat. Begehrt der Besteller eine Änderung, für die
dem Unternehmer nach § 650c Absatz 1 Satz 2 kein Anspruch auf Vergütung für vermehrten Aufwand zusteht,
streben die Parteien nur Einvernehmen über die Änderung an; Satz 2 findet in diesem Fall keine Anwendung.

(2) Erzielen die Parteien binnen 30 Tagen nach Zugang des Änderungsbegehrens beim Unternehmer keine
Einigung nach Absatz 1, kann der Besteller die Änderung in Textform anordnen. Der Unternehmer ist verpflichtet,
der Anordnung des Bestellers nachzukommen, einer Anordnung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 jedoch nur,
wenn ihm die Ausführung zumutbar ist. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 650c Vergütungsanpassung bei Anordnungen nach § 650b Absatz 2

(1) Die Höhe des Vergütungsanspruchs für den infolge einer Anordnung des Bestellers nach § 650b Absatz 2
vermehrten oder verminderten Aufwand ist nach den tatsächlich erforderlichen Kosten mit angemessenen
Zuschlägen für allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn zu ermitteln. Umfasst die Leistungspflicht des
Unternehmers auch die Planung des Bauwerks oder der Außenanlage, steht diesem im Fall des § 650b Absatz 1
Satz 1 Nummer 2 kein Anspruch auf Vergütung für vermehrten Aufwand zu.

(2) Der Unternehmer kann zur Berechnung der Vergütung für den Nachtrag auf die Ansätze in einer
vereinbarungsgemäß hinterlegten Urkalkulation zurückgreifen. Es wird vermutet, dass die auf Basis der
Urkalkulation fortgeschriebene Vergütung der Vergütung nach Absatz 1 entspricht.

(3) Bei der Berechnung von vereinbarten oder gemäß § 632a geschuldeten Abschlagszahlungen kann der
Unternehmer 80 Prozent einer in einem Angebot nach § 650b Absatz 1 Satz 2 genannten Mehrvergütung
ansetzen, wenn sich die Parteien nicht über die Höhe geeinigt haben oder keine anderslautende gerichtliche
Entscheidung ergeht. Wählt der Unternehmer diesen Weg und ergeht keine anderslautende gerichtliche
Entscheidung, wird die nach den Absätzen 1 und 2 geschuldete Mehrvergütung erst nach der Abnahme des
Werks fällig. Zahlungen nach Satz 1, die die nach den Absätzen 1 und 2 geschuldete Mehrvergütung übersteigen,
sind dem Besteller zurückzugewähren und ab ihrem Eingang beim Unternehmer zu verzinsen. § 288 Absatz 1
Satz 2, Absatz 2 und § 289 Satz 1 gelten entsprechend.

§ 650d Einstweilige Verfügung

Zum Erlass einer einstweiligen Verfügung in Streitigkeiten über das Anordnungsrecht gemäß § 650b oder
die Vergütungsanpassung gemäß § 650c ist es nach Beginn der Bauausführung nicht erforderlich, dass der
Verfügungsgrund glaubhaft gemacht wird.

§ 650e Sicherungshypothek des Bauunternehmers

Der Unternehmer kann für seine Forderungen aus dem Vertrag die Einräumung einer Sicherungshypothek an
dem Baugrundstück des Bestellers verlangen. Ist das Werk noch nicht vollendet, so kann er die Einräumung
der Sicherungshypothek für einen der geleisteten Arbeit entsprechenden Teil der Vergütung und für die in der
Vergütung nicht inbegriffenen Auslagen verlangen.

§ 650f Bauhandwerkersicherung

(1) Der Unternehmer kann vom Besteller Sicherheit für die auch in Zusatzaufträgen vereinbarte und noch nicht
gezahlte Vergütung einschließlich dazugehöriger Nebenforderungen, die mit 10 Prozent des zu sichernden
Vergütungsanspruchs anzusetzen sind, verlangen. Satz 1 gilt in demselben Umfang auch für Ansprüche,
die an die Stelle der Vergütung treten. Der Anspruch des Unternehmers auf Sicherheit wird nicht dadurch
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ausgeschlossen, dass der Besteller Erfüllung verlangen kann oder das Werk abgenommen hat. Ansprüche, mit
denen der Besteller gegen den Anspruch des Unternehmers auf Vergütung aufrechnen kann, bleiben bei der
Berechnung der Vergütung unberücksichtigt, es sei denn, sie sind unstreitig oder rechtskräftig festgestellt.
Die Sicherheit ist auch dann als ausreichend anzusehen, wenn sich der Sicherungsgeber das Recht vorbehält,
sein Versprechen im Falle einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers
mit Wirkung für Vergütungsansprüche aus Bauleistungen zu widerrufen, die der Unternehmer bei Zugang der
Widerrufserklärung noch nicht erbracht hat.

(2) Die Sicherheit kann auch durch eine Garantie oder ein sonstiges Zahlungsversprechen eines im
Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts oder Kreditversicherers geleistet
werden. Das Kreditinstitut oder der Kreditversicherer darf Zahlungen an den Unternehmer nur leisten, soweit
der Besteller den Vergütungsanspruch des Unternehmers anerkennt oder durch vorläufig vollstreckbares
Urteil zur Zahlung der Vergütung verurteilt worden ist und die Voraussetzungen vorliegen, unter denen die
Zwangsvollstreckung begonnen werden darf.

(3) Der Unternehmer hat dem Besteller die üblichen Kosten der Sicherheitsleistung bis zu einem Höchstsatz von
2 Prozent für das Jahr zu erstatten. Dies gilt nicht, soweit eine Sicherheit wegen Einwendungen des Bestellers
gegen den Vergütungsanspruch des Unternehmers aufrechterhalten werden muss und die Einwendungen sich
als unbegründet erweisen.

(4) Soweit der Unternehmer für seinen Vergütungsanspruch eine Sicherheit nach Absatz 1 oder 2 erlangt hat, ist
der Anspruch auf Einräumung einer Sicherungshypothek nach § 650e ausgeschlossen.

(5) Hat der Unternehmer dem Besteller erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung der Sicherheit nach
Absatz 1 bestimmt, so kann der Unternehmer die Leistung verweigern oder den Vertrag kündigen. Kündigt
er den Vertrag, ist der Unternehmer berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu verlangen; er muss sich jedoch
dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrages an Aufwendungen erspart oder durch
anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder böswillig zu erwerben unterlässt. Es wird vermutet,
dass danach dem Unternehmer 5 Prozent der auf den noch nicht erbrachten Teil der Werkleistung entfallenden
vereinbarten Vergütung zustehen.

(6) Die Absätze 1 bis 5 finden keine Anwendung, wenn der Besteller
1.   eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, über

deren Vermögen ein Insolvenzverfahren unzulässig ist, oder
 

2.   Verbraucher ist und es sich um einen Verbraucherbauvertrag nach § 650i oder um einen Bauträgervertrag
nach § 650u handelt.
 

Satz 1 Nummer 2 gilt nicht bei Betreuung des Bauvorhabens durch einen zur Verfügung über die
Finanzierungsmittel des Bestellers ermächtigten Baubetreuer.

(7) Eine von den Absätzen 1 bis 5 abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

§ 650g Zustandsfeststellung bei Verweigerung der Abnahme; Schlussrechnung

(1) Verweigert der Besteller die Abnahme unter Angabe von Mängeln, hat er auf Verlangen des Unternehmers
an einer gemeinsamen Feststellung des Zustands des Werks mitzuwirken. Die gemeinsame Zustandsfeststellung
soll mit der Angabe des Tages der Anfertigung versehen werden und ist von beiden Vertragsparteien zu
unterschreiben.

(2) Bleibt der Besteller einem vereinbarten oder einem von dem Unternehmer innerhalb einer angemessenen
Frist bestimmten Termin zur Zustandsfeststellung fern, so kann der Unternehmer die Zustandsfeststellung
auch einseitig vornehmen. Dies gilt nicht, wenn der Besteller infolge eines Umstands fernbleibt, den er nicht
zu vertreten hat und den er dem Unternehmer unverzüglich mitgeteilt hat. Der Unternehmer hat die einseitige
Zustandsfeststellung mit der Angabe des Tages der Anfertigung zu versehen und sie zu unterschreiben sowie
dem Besteller eine Abschrift der einseitigen Zustandsfeststellung zur Verfügung zu stellen.

(3) Ist das Werk dem Besteller verschafft worden und ist in der Zustandsfeststellung nach Absatz 1 oder 2 ein
offenkundiger Mangel nicht angegeben, wird vermutet, dass dieser nach der Zustandsfeststellung entstanden
und vom Besteller zu vertreten ist. Die Vermutung gilt nicht, wenn der Mangel nach seiner Art nicht vom
Besteller verursacht worden sein kann.

(4) Die Vergütung ist zu entrichten, wenn
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1.   der Besteller das Werk abgenommen hat oder die Abnahme nach § 641 Absatz 2 entbehrlich ist und
 

2.   der Unternehmer dem Besteller eine prüffähige Schlussrechnung erteilt hat.
 

Die Schlussrechnung ist prüffähig, wenn sie eine übersichtliche Aufstellung der erbrachten Leistungen enthält
und für den Besteller nachvollziehbar ist. Sie gilt als prüffähig, wenn der Besteller nicht innerhalb von 30 Tagen
nach Zugang der Schlussrechnung begründete Einwendungen gegen ihre Prüffähigkeit erhoben hat.

§ 650h Schriftform der Kündigung

Die Kündigung des Bauvertrags bedarf der schriftlichen Form.

Kapitel 3
Verbraucherbauvertrag
§ 650i Verbraucherbauvertrag

(1) Verbraucherbauverträge sind Verträge, durch die der Unternehmer von einem Verbraucher zum Bau eines
neuen Gebäudes oder zu erheblichen Umbaumaßnahmen an einem bestehenden Gebäude verpflichtet wird.

(2) Der Verbraucherbauvertrag bedarf der Textform.

(3) Für Verbraucherbauverträge gelten ergänzend die folgenden Vorschriften dieses Kapitels.

§ 650j Baubeschreibung

Der Unternehmer hat den Verbraucher über die sich aus Artikel 249 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen
Gesetzbuche ergebenden Einzelheiten in der dort vorgesehenen Form zu unterrichten, es sei denn, der
Verbraucher oder ein von ihm Beauftragter macht die wesentlichen Planungsvorgaben.

§ 650k Inhalt des Vertrags

(1) Die Angaben der vorvertraglich zur Verfügung gestellten Baubeschreibung in Bezug auf die Bauausführung
werden Inhalt des Vertrags, es sei denn, die Vertragsparteien haben ausdrücklich etwas anderes vereinbart.

(2) Soweit die Baubeschreibung unvollständig oder unklar ist, ist der Vertrag unter Berücksichtigung sämtlicher
vertragsbegleitender Umstände, insbesondere des Komfort- und Qualitätsstandards nach der übrigen
Leistungsbeschreibung, auszulegen. Zweifel bei der Auslegung des Vertrags bezüglich der vom Unternehmer
geschuldeten Leistung gehen zu dessen Lasten.

(3) Der Bauvertrag muss verbindliche Angaben zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Werks oder, wenn
dieser Zeitpunkt zum Zeitpunkt des Abschlusses des Bauvertrags nicht angegeben werden kann, zur Dauer
der Bauausführung enthalten. Enthält der Vertrag diese Angaben nicht, werden die vorvertraglich in der
Baubeschreibung übermittelten Angaben zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Werks oder zur Dauer der
Bauausführung Inhalt des Vertrags.

§ 650l Widerrufsrecht

Dem Verbraucher steht ein Widerrufsrecht gemäß § 355 zu, es sei denn, der Vertrag wurde notariell beurkundet.
Der Unternehmer ist verpflichtet, den Verbraucher nach Maßgabe des Artikels 249 § 3 des Einführungsgesetzes
zum Bürgerlichen Gesetzbuche über sein Widerrufsrecht zu belehren.

§ 650m Abschlagszahlungen; Absicherung des Vergütungsanspruchs

(1) Verlangt der Unternehmer Abschlagszahlungen nach § 632a, darf der Gesamtbetrag der Abschlagszahlungen
90 Prozent der vereinbarten Gesamtvergütung einschließlich der Vergütung für Nachtragsleistungen nach § 650c
nicht übersteigen.

(2) Dem Verbraucher ist bei der ersten Abschlagszahlung eine Sicherheit für die rechtzeitige Herstellung des
Werks ohne wesentliche Mängel in Höhe von 5 Prozent der vereinbarten Gesamtvergütung zu leisten. Erhöht
sich der Vergütungsanspruch infolge einer Anordnung des Verbrauchers nach den §§ 650b und 650c oder infolge
sonstiger Änderungen oder Ergänzungen des Vertrags um mehr als 10 Prozent, ist dem Verbraucher bei der
nächsten Abschlagszahlung eine weitere Sicherheit in Höhe von 5 Prozent des zusätzlichen Vergütungsanspruchs



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz sowie des Bundesamts für
Justiz ‒ www.gesetze-im-internet.de

- Seite 197 von 466 -

zu leisten. Auf Verlangen des Unternehmers ist die Sicherheitsleistung durch Einbehalt dergestalt zu erbringen,
dass der Verbraucher die Abschlagszahlungen bis zu dem Gesamtbetrag der geschuldeten Sicherheit zurückhält.

(3) Sicherheiten nach Absatz 2 können auch durch eine Garantie oder ein sonstiges Zahlungsversprechen eines
im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts oder Kreditversicherers
geleistet werden.

(4) Verlangt der Unternehmer Abschlagszahlungen nach § 632a, ist eine Vereinbarung unwirksam, die
den Verbraucher zu einer Sicherheitsleistung für die vereinbarte Vergütung verpflichtet, die die nächste
Abschlagszahlung oder 20 Prozent der vereinbarten Vergütung übersteigt. Gleiches gilt, wenn die Parteien
Abschlagszahlungen vereinbart haben.

§ 650n Erstellung und Herausgabe von Unterlagen

(1) Rechtzeitig vor Beginn der Ausführung einer geschuldeten Leistung hat der Unternehmer diejenigen
Planungsunterlagen zu erstellen und dem Verbraucher herauszugeben, die dieser benötigt, um gegenüber
Behörden den Nachweis führen zu können, dass die Leistung unter Einhaltung der einschlägigen öffentlich-
rechtlichen Vorschriften ausgeführt werden wird. Die Pflicht besteht nicht, soweit der Verbraucher oder ein von
ihm Beauftragter die wesentlichen Planungsvorgaben erstellt.

(2) Spätestens mit der Fertigstellung des Werks hat der Unternehmer diejenigen Unterlagen zu erstellen und
dem Verbraucher herauszugeben, die dieser benötigt, um gegenüber Behörden den Nachweis führen zu können,
dass die Leistung unter Einhaltung der einschlägigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften ausgeführt worden ist.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn ein Dritter, etwa ein Darlehensgeber, Nachweise für die
Einhaltung bestimmter Bedingungen verlangt und wenn der Unternehmer die berechtigte Erwartung des
Verbrauchers geweckt hat, diese Bedingungen einzuhalten.

Kapitel 4
Unabdingbarkeit
§ 650o Abweichende Vereinbarungen

Von § 640 Absatz 2 Satz 2, den §§ 650i bis 650l und 650n kann nicht zum Nachteil des Verbrauchers abgewichen
werden. Diese Vorschriften finden auch Anwendung, wenn sie durch anderweitige Gestaltungen umgangen
werden.

Untertitel 2
Architektenvertrag und Ingenieurvertrag
§ 650p Vertragstypische Pflichten aus Architekten- und Ingenieurverträgen

(1) Durch einen Architekten- oder Ingenieurvertrag wird der Unternehmer verpflichtet, die Leistungen zu
erbringen, die nach dem jeweiligen Stand der Planung und Ausführung des Bauwerks oder der Außenanlage
erforderlich sind, um die zwischen den Parteien vereinbarten Planungs- und Überwachungsziele zu erreichen.

(2) Soweit wesentliche Planungs- und Überwachungsziele noch nicht vereinbart sind, hat der Unternehmer
zunächst eine Planungsgrundlage zur Ermittlung dieser Ziele zu erstellen. Er legt dem Besteller die
Planungsgrundlage zusammen mit einer Kosteneinschätzung für das Vorhaben zur Zustimmung vor.

§ 650q Anwendbare Vorschriften

(1) Für Architekten- und Ingenieurverträge gelten die Vorschriften des Kapitels 1 des Untertitels 1 sowie die §§
650b, 650e bis 650h entsprechend, soweit sich aus diesem Untertitel nichts anderes ergibt.

(2) Für die Vergütungsanpassung im Fall von Anordnungen nach § 650b Absatz 2 gelten die
Entgeltberechnungsregeln der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure in der jeweils geltenden Fassung,
soweit infolge der Anordnung zu erbringende oder entfallende Leistungen vom Anwendungsbereich der
Honorarordnung erfasst werden. Im Übrigen gilt § 650c entsprechend.

§ 650r Sonderkündigungsrecht
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(1) Nach Vorlage von Unterlagen gemäß § 650p Absatz 2 kann der Besteller den Vertrag kündigen. Das
Kündigungsrecht erlischt zwei Wochen nach Vorlage der Unterlagen, bei einem Verbraucher jedoch nur dann,
wenn der Unternehmer ihn bei der Vorlage der Unterlagen in Textform über das Kündigungsrecht, die Frist, in der
es ausgeübt werden kann, und die Rechtsfolgen der Kündigung unterrichtet hat.

(2) Der Unternehmer kann dem Besteller eine angemessene Frist für die Zustimmung nach § 650p Absatz 2 Satz
2 setzen. Er kann den Vertrag kündigen, wenn der Besteller die Zustimmung verweigert oder innerhalb der Frist
nach Satz 1 keine Erklärung zu den Unterlagen abgibt.

(3) Wird der Vertrag nach Absatz 1 oder 2 gekündigt, ist der Unternehmer nur berechtigt, die Vergütung zu
verlangen, die auf die bis zur Kündigung erbrachten Leistungen entfällt.

§ 650s Teilabnahme

Der Unternehmer kann ab der Abnahme der letzten Leistung des bauausführenden Unternehmers oder der
bauausführenden Unternehmer eine Teilabnahme der von ihm bis dahin erbrachten Leistungen verlangen.

§ 650t Gesamtschuldnerische Haftung mit dem bauausführenden Unternehmer

Nimmt der Besteller den Unternehmer wegen eines Überwachungsfehlers in Anspruch, der zu einem Mangel an
dem Bauwerk oder an der Außenanlage geführt hat, kann der Unternehmer die Leistung verweigern, wenn auch
der ausführende Bauunternehmer für den Mangel haftet und der Besteller dem bauausführenden Unternehmer
noch nicht erfolglos eine angemessene Frist zur Nacherfüllung bestimmt hat.

Untertitel 3
Bauträgervertrag
§ 650u Bauträgervertrag; anwendbare Vorschriften

(1) Ein Bauträgervertrag ist ein Vertrag, der die Errichtung oder den Umbau eines Hauses oder eines
vergleichbaren Bauwerks zum Gegenstand hat und der zugleich die Verpflichtung des Unternehmers enthält,
dem Besteller das Eigentum an dem Grundstück zu übertragen oder ein Erbbaurecht zu bestellen oder zu
übertragen. Hinsichtlich der Errichtung oder des Umbaus finden die Vorschriften des Untertitels 1 Anwendung,
soweit sich aus den nachfolgenden Vorschriften nichts anderes ergibt. Hinsichtlich des Anspruchs auf
Übertragung des Eigentums an dem Grundstück oder auf Übertragung oder Bestellung des Erbbaurechts finden
die Vorschriften über den Kauf Anwendung.

(2) Keine Anwendung finden die §§ 648, 648a, 650b bis 650e, 650k Absatz 1 sowie die §§ 650l und 650m Absatz
1.

§ 650v Abschlagszahlungen

Der Unternehmer kann von dem Besteller Abschlagszahlungen nur verlangen, soweit sie gemäß einer
Verordnung auf Grund von Artikel 244 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche vereinbart sind.

Untertitel 4
Pauschalreisevertrag, Reisevermittlung und Vermittlung verbundener
Reiseleistungen
§ 651a Vertragstypische Pflichten beim Pauschalreisevertrag

(1) Durch den Pauschalreisevertrag wird der Unternehmer (Reiseveranstalter) verpflichtet, dem Reisenden eine
Pauschalreise zu verschaffen. Der Reisende ist verpflichtet, dem Reiseveranstalter den vereinbarten Reisepreis
zu zahlen.

(2) Eine Pauschalreise ist eine Gesamtheit von mindestens zwei verschiedenen Arten von Reiseleistungen für den
Zweck derselben Reise. Eine Pauschalreise liegt auch dann vor, wenn
1.   die von dem Vertrag umfassten Reiseleistungen auf Wunsch des Reisenden oder entsprechend seiner

Auswahl zusammengestellt wurden oder
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2.   der Reiseveranstalter dem Reisenden in dem Vertrag das Recht einräumt, die Auswahl der Reiseleistungen
aus seinem Angebot nach Vertragsschluss zu treffen.
 

(3) Reiseleistungen im Sinne dieses Gesetzes sind
1.   die Beförderung von Personen,

 

2.   die Beherbergung, außer wenn sie Wohnzwecken dient,
 

3.   die Vermietung
a)   von vierrädrigen Kraftfahrzeugen gemäß § 3 Absatz 1 der EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung vom

3. Februar 2011 (BGBl. I S. 126), die zuletzt durch Artikel 7 der Verordnung vom 23. März 2017 (BGBl.
I S. 522) geändert worden ist, und
 

b)   von Krafträdern der Fahrerlaubnisklasse A gemäß § 6 Absatz 1 der Fahrerlaubnis-Verordnung vom 13.
Dezember 2010 (BGBl. I S. 1980), die zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 18. Mai 2017 (BGBl. I
S. 1282) geändert worden ist,
 

 

4.   jede touristische Leistung, die nicht Reiseleistung im Sinne der Nummern 1 bis 3 ist.
 

Nicht als Reiseleistungen nach Satz 1 gelten Reiseleistungen, die wesensmäßig Bestandteil einer anderen
Reiseleistung sind.

(4) Keine Pauschalreise liegt vor, wenn nur eine Art von Reiseleistung im Sinne des Absatzes 3 Satz 1
Nummer 1 bis 3 mit einer oder mehreren touristischen Leistungen im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 Nummer 4
zusammengestellt wird und die touristischen Leistungen
1.   keinen erheblichen Anteil am Gesamtwert der Zusammenstellung ausmachen und weder ein wesentliches

Merkmal der Zusammenstellung darstellen noch als solches beworben werden oder
 

2.   erst nach Beginn der Erbringung einer Reiseleistung im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 Nummer 1 bis 3
ausgewählt und vereinbart werden.
 

Touristische Leistungen machen im Sinne des Satzes 1 Nummer 1 keinen erheblichen Anteil am Gesamtwert der
Zusammenstellung aus, wenn auf sie weniger als 25 Prozent des Gesamtwertes entfallen.

(5) Die Vorschriften über Pauschalreiseverträge gelten nicht für Verträge über Reisen, die
1.   nur gelegentlich, nicht zum Zwecke der Gewinnerzielung und nur einem begrenzten Personenkreis

angeboten werden,
 

2.   weniger als 24 Stunden dauern und keine Übernachtung umfassen (Tagesreisen) und deren Reisepreis 500
Euro nicht übersteigt oder
 

3.   auf der Grundlage eines Rahmenvertrags für die Organisation von Geschäftsreisen mit einem Reisenden,
der Unternehmer ist, für dessen unternehmerische Zwecke geschlossen werden.
 

§ 651b Abgrenzung zur Vermittlung

(1) Unbeschadet der §§ 651v und 651w gelten für die Vermittlung von Reiseleistungen die allgemeinen
Vorschriften. Ein Unternehmer kann sich jedoch nicht darauf berufen, nur Verträge mit den Personen zu
vermitteln, welche alle oder einzelne Reiseleistungen ausführen sollen (Leistungserbringer), wenn dem
Reisenden mindestens zwei verschiedene Arten von Reiseleistungen für den Zweck derselben Reise erbracht
werden sollen und
1.   der Reisende die Reiseleistungen in einer einzigen Vertriebsstelle des Unternehmers im Rahmen desselben

Buchungsvorgangs auswählt, bevor er sich zur Zahlung verpflichtet,
 

2.   der Unternehmer die Reiseleistungen zu einem Gesamtpreis anbietet oder zu verschaffen verspricht oder in
Rechnung stellt oder
 

3.   der Unternehmer die Reiseleistungen unter der Bezeichnung „Pauschalreise“ oder unter einer ähnlichen
Bezeichnung bewirbt oder auf diese Weise zu verschaffen verspricht.
 

In diesen Fällen ist der Unternehmer Reiseveranstalter. Der Buchungsvorgang im Sinne des Satzes 2 Nummer 1
beginnt noch nicht, wenn der Reisende hinsichtlich seines Reisewunsches befragt wird und zu Reiseangeboten
lediglich beraten wird.

(2) Vertriebsstellen im Sinne dieses Gesetzes sind
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1.   unbewegliche und bewegliche Gewerberäume,
 

2.   Webseiten für den elektronischen Geschäftsverkehr und ähnliche Online-Verkaufsplattformen,
 

3.   Telefondienste.
 

Wird bei mehreren Webseiten und ähnlichen Online-Verkaufsplattformen nach Satz 1 Nummer 2 der Anschein
eines einheitlichen Auftritts begründet, handelt es sich um eine Vertriebsstelle.

§ 651c Verbundene Online-Buchungsverfahren

(1) Ein Unternehmer, der mittels eines Online-Buchungsverfahrens mit dem Reisenden einen Vertrag über
eine Reiseleistung geschlossen hat oder ihm auf demselben Weg einen solchen Vertrag vermittelt hat, ist als
Reiseveranstalter anzusehen, wenn
1.   er dem Reisenden für den Zweck derselben Reise mindestens einen Vertrag über eine andere Art

von Reiseleistung vermittelt, indem er den Zugriff auf das Online-Buchungsverfahren eines anderen
Unternehmers ermöglicht,
 

2.   er den Namen, die Zahlungsdaten und die E-Mail-Adresse des Reisenden an den anderen Unternehmer
übermittelt und
 

3.   der weitere Vertrag spätestens 24 Stunden nach der Bestätigung des Vertragsschlusses über die erste
Reiseleistung geschlossen wird.
 

(2) Kommen nach Absatz 1 ein Vertrag über eine andere Art von Reiseleistung oder mehrere Verträge über
mindestens eine andere Art von Reiseleistung zustande, gelten vorbehaltlich des § 651a Absatz 4 die vom
Reisenden geschlossenen Verträge zusammen als ein Pauschalreisevertrag im Sinne des § 651a Absatz 1.

(3) § 651a Absatz 5 Nummer 2 ist unabhängig von der Höhe des Reisepreises anzuwenden.

§ 651d Informationspflichten; Vertragsinhalt

(1) Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, den Reisenden, bevor dieser seine Vertragserklärung abgibt, nach
Maßgabe des Artikels 250 §§ 1 bis 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche zu informieren. Er
erfüllt damit zugleich die Verpflichtungen des Reisevermittlers aus § 651v Absatz 1 Satz 1.

(2) Dem Reisenden fallen zusätzliche Gebühren, Entgelte und sonstige Kosten nur dann zur Last, wenn er über
diese vor Abgabe seiner Vertragserklärung gemäß Artikel 250 § 3 Nummer 3 des Einführungsgesetzes zum
Bürgerlichen Gesetzbuche informiert worden ist.

(3) Die gemäß Artikel 250 § 3 Nummer 1, 3 bis 5 und 7 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche
gemachten Angaben werden Inhalt des Vertrags, es sei denn, die Vertragsparteien haben ausdrücklich etwas
anderes vereinbart. Der Reiseveranstalter hat dem Reisenden bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss nach
Maßgabe des Artikels 250 § 6 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche eine Abschrift oder
Bestätigung des Vertrags zur Verfügung zu stellen. Er hat dem Reisenden rechtzeitig vor Reisebeginn gemäß
Artikel 250 § 7 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche die notwendigen Reiseunterlagen zu
übermitteln.

(4) Der Reiseveranstalter trägt gegenüber dem Reisenden die Beweislast für die Erfüllung seiner
Informationspflichten.

(5) Bei Pauschalreiseverträgen nach § 651c gelten für den als Reiseveranstalter anzusehenden Unternehmer
sowie für jeden anderen Unternehmer, dem nach § 651c Absatz 1 Nummer 2 Daten übermittelt werden, die
besonderen Vorschriften des Artikels 250 §§ 4 und 8 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche. Im
Übrigen bleiben die vorstehenden Absätze unberührt.

§ 651e Vertragsübertragung

(1) Der Reisende kann innerhalb einer angemessenen Frist vor Reisebeginn auf einem dauerhaften Datenträger
erklären, dass statt seiner ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem Pauschalreisevertrag eintritt.
Die Erklärung ist in jedem Fall rechtzeitig, wenn sie dem Reiseveranstalter nicht später als sieben Tage vor
Reisebeginn zugeht.
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(2) Der Reiseveranstalter kann dem Eintritt des Dritten widersprechen, wenn dieser die vertraglichen
Reiseerfordernisse nicht erfüllt.

(3) Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, haften er und der Reisende dem Reiseveranstalter als Gesamtschuldner
für den Reisepreis und die durch den Eintritt des Dritten entstehenden Mehrkosten. Der Reiseveranstalter darf
eine Erstattung von Mehrkosten nur fordern, wenn und soweit diese angemessen und ihm tatsächlich entstanden
sind.

(4) Der Reiseveranstalter hat dem Reisenden einen Nachweis darüber zu erteilen, in welcher Höhe durch den
Eintritt des Dritten Mehrkosten entstanden sind.

§ 651f Änderungsvorbehalte; Preissenkung

(1) Der Reiseveranstalter kann den Reisepreis einseitig nur erhöhen, wenn
1.   der Vertrag diese Möglichkeit vorsieht und zudem einen Hinweis auf die Verpflichtung des

Reiseveranstalters zur Senkung des Reisepreises nach Absatz 4 Satz 1 sowie die Angabe enthält, wie
Änderungen des Reisepreises zu berechnen sind, und
 

2.   die Erhöhung des Reisepreises sich unmittelbar ergibt aus einer nach Vertragsschluss erfolgten
a)   Erhöhung des Preises für die Beförderung von Personen aufgrund höherer Kosten für Treibstoff oder

andere Energieträger,
 

b)   Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben für vereinbarte Reiseleistungen, wie Touristenabgaben,
Hafen- oder Flughafengebühren, oder
 

c)   Änderung der für die betreffende Pauschalreise geltenden Wechselkurse.
 

 

Der Reiseveranstalter hat den Reisenden auf einem dauerhaften Datenträger klar und verständlich über die
Preiserhöhung und deren Gründe zu unterrichten und hierbei die Berechnung der Preiserhöhung mitzuteilen. Eine
Preiserhöhung ist nur wirksam, wenn sie diesen Anforderungen entspricht und die Unterrichtung des Reisenden
nicht später als 20 Tage vor Reisebeginn erfolgt.

(2) Andere Vertragsbedingungen als den Reisepreis kann der Reiseveranstalter einseitig nur ändern, wenn dies
im Vertrag vorgesehen und die Änderung unerheblich ist. Der Reiseveranstalter hat den Reisenden auf einem
dauerhaften Datenträger klar, verständlich und in hervorgehobener Weise über die Änderung zu unterrichten.
Eine Änderung ist nur wirksam, wenn sie diesen Anforderungen entspricht und vor Reisebeginn erklärt wird.

(3) § 308 Nummer 4 und § 309 Nummer 1 sind auf Änderungsvorbehalte nach den Absätzen 1 und 2, die durch
vorformulierte Vertragsbedingungen vereinbart werden, nicht anzuwenden.

(4) Sieht der Vertrag die Möglichkeit einer Erhöhung des Reisepreises vor, kann der Reisende eine Senkung
des Reisepreises verlangen, wenn und soweit sich die in Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 genannten Preise, Abgaben
oder Wechselkurse nach Vertragsschluss und vor Reisebeginn geändert haben und dies zu niedrigeren Kosten
für den Reiseveranstalter führt. Hat der Reisende mehr als den hiernach geschuldeten Betrag gezahlt, ist der
Mehrbetrag vom Reiseveranstalter zu erstatten. Der Reiseveranstalter darf von dem zu erstattenden Mehrbetrag
die ihm tatsächlich entstandenen Verwaltungsausgaben abziehen. Er hat dem Reisenden auf dessen Verlangen
nachzuweisen, in welcher Höhe Verwaltungsausgaben entstanden sind.

§ 651g Erhebliche Vertragsänderungen

(1) Übersteigt die im Vertrag nach § 651f Absatz 1 vorbehaltene Preiserhöhung 8 Prozent des Reisepreises,
kann der Reiseveranstalter sie nicht einseitig vornehmen. Er kann dem Reisenden jedoch eine entsprechende
Preiserhöhung anbieten und verlangen, dass der Reisende innerhalb einer vom Reiseveranstalter bestimmten
Frist, die angemessen sein muss,
1.   das Angebot zur Preiserhöhung annimmt oder

 

2.   seinen Rücktritt vom Vertrag erklärt.
 

Satz 2 gilt für andere Vertragsänderungen als Preiserhöhungen entsprechend, wenn der Reiseveranstalter die
Pauschalreise aus einem nach Vertragsschluss eingetretenen Umstand nur unter erheblicher Änderung einer
der wesentlichen Eigenschaften der Reiseleistungen (Artikel 250 § 3 Nummer 1 des Einführungsgesetzes zum
Bürgerlichen Gesetzbuche) oder nur unter Abweichung von besonderen Vorgaben des Reisenden, die Inhalt des
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Vertrags geworden sind, verschaffen kann. Das Angebot zu einer Preiserhöhung kann nicht später als 20 Tage
vor Reisebeginn, das Angebot zu sonstigen Vertragsänderungen nicht nach Reisebeginn unterbreitet werden.

(2) Der Reiseveranstalter kann dem Reisenden in einem Angebot zu einer Preiserhöhung oder sonstigen
Vertragsänderung nach Absatz 1 wahlweise auch die Teilnahme an einer anderen Pauschalreise (Ersatzreise)
anbieten. Der Reiseveranstalter hat den Reisenden nach Maßgabe des Artikels 250 § 10 des Einführungsgesetzes
zum Bürgerlichen Gesetzbuche zu informieren. Nach dem Ablauf der vom Reiseveranstalter bestimmten Frist gilt
das Angebot zur Preiserhöhung oder sonstigen Vertragsänderung als angenommen.

(3) Tritt der Reisende vom Vertrag zurück, findet § 651h Absatz 1 Satz 2 und Absatz 5 entsprechende
Anwendung; Ansprüche des Reisenden nach § 651i Absatz 3 Nummer 7 bleiben unberührt. Nimmt er das Angebot
zur Vertragsänderung oder zur Teilnahme an einer Ersatzreise an und ist die Pauschalreise im Vergleich zur
ursprünglich geschuldeten nicht von mindestens gleichwertiger Beschaffenheit, gilt § 651m entsprechend; ist
sie von gleichwertiger Beschaffenheit, aber für den Reiseveranstalter mit geringeren Kosten verbunden, ist im
Hinblick auf den Unterschiedsbetrag § 651m Absatz 2 entsprechend anzuwenden.

§ 651h Rücktritt vor Reisebeginn

(1) Vor Reisebeginn kann der Reisende jederzeit vom Vertrag zurücktreten. Tritt der Reisende vom Vertrag
zurück, verliert der Reiseveranstalter den Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis. Der Reiseveranstalter kann
jedoch eine angemessene Entschädigung verlangen.

(2) Im Vertrag können, auch durch vorformulierte Vertragsbedingungen, angemessene
Entschädigungspauschalen festgelegt werden, die sich nach Folgendem bemessen:
1.   Zeitraum zwischen der Rücktrittserklärung und dem Reisebeginn,

 

2.   zu erwartende Ersparnis von Aufwendungen des Reiseveranstalters und
 

3.   zu erwartender Erwerb durch anderweitige Verwendung der Reiseleistungen.
 

Werden im Vertrag keine Entschädigungspauschalen festgelegt, bestimmt sich die Höhe der Entschädigung
nach dem Reisepreis abzüglich des Werts der vom Reiseveranstalter ersparten Aufwendungen sowie abzüglich
dessen, was er durch anderweitige Verwendung der Reiseleistungen erwirbt. Der Reiseveranstalter ist auf
Verlangen des Reisenden verpflichtet, die Höhe der Entschädigung zu begründen.

(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 3 kann der Reiseveranstalter keine Entschädigung verlangen, wenn am
Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände auftreten,
die die Durchführung der Pauschalreise oder die Beförderung von Personen an den Bestimmungsort erheblich
beeinträchtigen. Umstände sind unvermeidbar und außergewöhnlich im Sinne dieses Untertitels, wenn sie
nicht der Kontrolle der Partei unterliegen, die sich hierauf beruft, und sich ihre Folgen auch dann nicht hätten
vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen worden wären.

(4) Der Reiseveranstalter kann vor Reisebeginn in den folgenden Fällen vom Vertrag zurücktreten:
1.   für die Pauschalreise haben sich weniger Personen als die im Vertrag angegebene Mindestteilnehmerzahl

angemeldet; in diesem Fall hat der Reiseveranstalter den Rücktritt innerhalb der im Vertrag bestimmten
Frist zu erklären, jedoch spätestens
a)   20 Tage vor Reisebeginn bei einer Reisedauer von mehr als sechs Tagen,

 

b)   sieben Tage vor Reisebeginn bei einer Reisedauer von mindestens zwei und höchstens sechs Tagen,
 

c)   48 Stunden vor Reisebeginn bei einer Reisedauer von weniger als zwei Tagen,
 

 

2.   der Reiseveranstalter ist aufgrund unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände an der Erfüllung des
Vertrags gehindert; in diesem Fall hat er den Rücktritt unverzüglich nach Kenntnis von dem Rücktrittsgrund
zu erklären.
 

Tritt der Reiseveranstalter vom Vertrag zurück, verliert er den Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis.

(5) Wenn der Reiseveranstalter infolge eines Rücktritts zur Rückerstattung des Reisepreises verpflichtet ist, hat
er unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach dem Rücktritt zu leisten.

§ 651i Rechte des Reisenden bei Reisemängeln

(1) Der Reiseveranstalter hat dem Reisenden die Pauschalreise frei von Reisemängeln zu verschaffen.
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(2) Die Pauschalreise ist frei von Reisemängeln, wenn sie die vereinbarte Beschaffenheit hat. Soweit die
Beschaffenheit nicht vereinbart ist, ist die Pauschalreise frei von Reisemängeln,
1.   wenn sie sich für den nach dem Vertrag vorausgesetzten Nutzen eignet, ansonsten

 

2.   wenn sie sich für den gewöhnlichen Nutzen eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Pauschalreisen
der gleichen Art üblich ist und die der Reisende nach der Art der Pauschalreise erwarten kann.
 

Ein Reisemangel liegt auch vor, wenn der Reiseveranstalter Reiseleistungen nicht oder mit unangemessener
Verspätung verschafft.

(3) Ist die Pauschalreise mangelhaft, kann der Reisende, wenn die Voraussetzungen der folgenden Vorschriften
vorliegen und soweit nichts anderes bestimmt ist,
1.   nach § 651k Absatz 1 Abhilfe verlangen,

 

2.   nach § 651k Absatz 2 selbst Abhilfe schaffen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen,
 

3.   nach § 651k Absatz 3 Abhilfe durch andere Reiseleistungen (Ersatzleistungen) verlangen,
 

4.   nach § 651k Absatz 4 und 5 Kostentragung für eine notwendige Beherbergung verlangen,
 

5.   den Vertrag nach § 651l kündigen,
 

6.   die sich aus einer Minderung des Reisepreises (§ 651m) ergebenden Rechte geltend machen und
 

7.   nach § 651n Schadensersatz oder nach § 284 Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen.
 

§ 651j Verjährung

Die in § 651i Absatz 3 bezeichneten Ansprüche des Reisenden verjähren in zwei Jahren. Die Verjährungsfrist
beginnt mit dem Tag, an dem die Pauschalreise dem Vertrag nach enden sollte.

§ 651k Abhilfe

(1) Verlangt der Reisende Abhilfe, hat der Reiseveranstalter den Reisemangel zu beseitigen. Er kann die Abhilfe
nur verweigern, wenn sie
1.   unmöglich ist oder

 

2.   unter Berücksichtigung des Ausmaßes des Reisemangels und des Werts der betroffenen Reiseleistung mit
unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist.
 

(2) Leistet der Reiseveranstalter vorbehaltlich der Ausnahmen des Absatzes 1 Satz 2 nicht innerhalb einer vom
Reisenden bestimmten angemessenen Frist Abhilfe, kann der Reisende selbst Abhilfe schaffen und Ersatz der
erforderlichen Aufwendungen verlangen. Der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, wenn die Abhilfe vom
Reiseveranstalter verweigert wird oder wenn sofortige Abhilfe notwendig ist.

(3) Kann der Reiseveranstalter die Beseitigung des Reisemangels nach Absatz 1 Satz 2 verweigern und
betrifft der Reisemangel einen erheblichen Teil der Reiseleistungen, hat der Reiseveranstalter Abhilfe durch
angemessene Ersatzleistungen anzubieten. Haben die Ersatzleistungen zur Folge, dass die Pauschalreise
im Vergleich zur ursprünglich geschuldeten nicht von mindestens gleichwertiger Beschaffenheit ist, hat
der Reiseveranstalter dem Reisenden eine angemessene Herabsetzung des Reisepreises zu gewähren; die
Angemessenheit richtet sich nach § 651m Absatz 1 Satz 2. Sind die Ersatzleistungen nicht mit den im Vertrag
vereinbarten Leistungen vergleichbar oder ist die vom Reiseveranstalter angebotene Herabsetzung des
Reisepreises nicht angemessen, kann der Reisende die Ersatzleistungen ablehnen. In diesem Fall oder wenn
der Reiseveranstalter außerstande ist, Ersatzleistungen anzubieten, ist § 651l Absatz 2 und 3 mit der Maßgabe
anzuwenden, dass es auf eine Kündigung des Reisenden nicht ankommt.

(4) Ist die Beförderung des Reisenden an den Ort der Abreise oder an einen anderen Ort, auf den sich
die Parteien geeinigt haben (Rückbeförderung), vom Vertrag umfasst und aufgrund unvermeidbarer,
außergewöhnlicher Umstände nicht möglich, hat der Reiseveranstalter die Kosten für eine notwendige
Beherbergung des Reisenden für einen höchstens drei Nächte umfassenden Zeitraum zu tragen, und zwar
möglichst in einer Unterkunft, die der im Vertrag vereinbarten gleichwertig ist.

(5) Der Reiseveranstalter kann sich auf die Begrenzung des Zeitraums auf höchstens drei Nächte gemäß Absatz
4 in folgenden Fällen nicht berufen:
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1.   der Leistungserbringer hat nach unmittelbar anwendbaren Regelungen der Europäischen Union dem
Reisenden die Beherbergung für einen längeren Zeitraum anzubieten oder die Kosten hierfür zu tragen,
 

2.   der Reisende gehört zu einem der folgenden Personenkreise und der Reiseveranstalter wurde mindestens
48 Stunden vor Reisebeginn von den besonderen Bedürfnissen des Reisenden in Kenntnis gesetzt:
a)   Personen mit eingeschränkter Mobilität im Sinne des Artikels 2 Buchstabe a der Verordnung (EG)

Nr. 1107/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 über die Rechte
von behinderten Flugreisenden und Flugreisenden mit eingeschränkter Mobilität (ABl. L 204 vom
26.7.2006, S. 1; L 26 vom 26.1.2013, S. 34) und deren Begleitpersonen,
 

b)   Schwangere,
 

c)   unbegleitete Minderjährige,
 

d)   Personen, die besondere medizinische Betreuung benötigen.
 

 

§ 651l Kündigung

(1) Wird die Pauschalreise durch den Reisemangel erheblich beeinträchtigt, kann der Reisende den Vertrag
kündigen. Die Kündigung ist erst zulässig, wenn der Reiseveranstalter eine ihm vom Reisenden bestimmte
angemessene Frist hat verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu leisten; § 651k Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(2) Wird der Vertrag gekündigt, so behält der Reiseveranstalter hinsichtlich der erbrachten und nach Absatz 3
zur Beendigung der Pauschalreise noch zu erbringenden Reiseleistungen den Anspruch auf den vereinbarten
Reisepreis; Ansprüche des Reisenden nach § 651i Absatz 3 Nummer 6 und 7 bleiben unberührt. Hinsichtlich der
nicht mehr zu erbringenden Reiseleistungen entfällt der Anspruch des Reiseveranstalters auf den vereinbarten
Reisepreis; insoweit bereits geleistete Zahlungen sind dem Reisenden vom Reiseveranstalter zu erstatten.

(3) Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, die infolge der Aufhebung des Vertrags notwendigen Maßnahmen
zu treffen, insbesondere, falls der Vertrag die Beförderung des Reisenden umfasste, unverzüglich für dessen
Rückbeförderung zu sorgen; das hierfür eingesetzte Beförderungsmittel muss dem im Vertrag vereinbarten
gleichwertig sein. Die Mehrkosten für die Rückbeförderung fallen dem Reiseveranstalter zur Last.

§ 651m Minderung

(1) Für die Dauer des Reisemangels mindert sich der Reisepreis. Bei der Minderung ist der Reisepreis in dem
Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit des Vertragsschlusses der Wert der Pauschalreise in mangelfreiem
Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden haben würde. Die Minderung ist, soweit erforderlich, durch
Schätzung zu ermitteln.

(2) Hat der Reisende mehr als den geminderten Reisepreis gezahlt, so ist der Mehrbetrag vom Reiseveranstalter
zu erstatten. § 346 Absatz 1 und § 347 Absatz 1 finden entsprechende Anwendung.

§ 651n Schadensersatz

(1) Der Reisende kann unbeschadet der Minderung oder der Kündigung Schadensersatz verlangen, es sei denn,
der Reisemangel
1.   ist vom Reisenden verschuldet,

 

2.   ist von einem Dritten verschuldet, der weder Leistungserbringer ist noch in anderer Weise an der
Erbringung der von dem Pauschalreisevertrag umfassten Reiseleistungen beteiligt ist, und war für den
Reiseveranstalter nicht vorhersehbar oder nicht vermeidbar oder
 

3.   wurde durch unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände verursacht.
 

(2) Wird die Pauschalreise vereitelt oder erheblich beeinträchtigt, kann der Reisende auch wegen nutzlos
aufgewendeter Urlaubszeit eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen.

(3) Wenn der Reiseveranstalter zum Schadensersatz verpflichtet ist, hat er unverzüglich zu leisten.

§ 651o Mängelanzeige durch den Reisenden

(1) Der Reisende hat dem Reiseveranstalter einen Reisemangel unverzüglich anzuzeigen.
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(2) Soweit der Reiseveranstalter infolge einer schuldhaften Unterlassung der Anzeige nach Absatz 1 nicht Abhilfe
schaffen konnte, ist der Reisende nicht berechtigt,
1.   die in § 651m bestimmten Rechte geltend zu machen oder

 

2.   nach § 651n Schadensersatz zu verlangen.
 

§ 651p Zulässige Haftungsbeschränkung; Anrechnung

(1) Der Reiseveranstalter kann durch Vereinbarung mit dem Reisenden seine Haftung für solche Schäden auf den
dreifachen Reisepreis beschränken, die
1.   keine Körperschäden sind und

 

2.   nicht schuldhaft herbeigeführt werden.
 

(2) Gelten für eine Reiseleistung internationale Übereinkünfte oder auf solchen beruhende gesetzliche
Vorschriften, nach denen ein Anspruch auf Schadensersatz gegen den Leistungserbringer nur unter bestimmten
Voraussetzungen oder Beschränkungen entsteht oder geltend gemacht werden kann oder unter bestimmten
Voraussetzungen ausgeschlossen ist, so kann sich auch der Reiseveranstalter gegenüber dem Reisenden hierauf
berufen.

(3) Hat der Reisende gegen den Reiseveranstalter Anspruch auf Schadensersatz oder auf Erstattung eines infolge
einer Minderung zu viel gezahlten Betrages, so muss sich der Reisende den Betrag anrechnen lassen, den er
aufgrund desselben Ereignisses als Entschädigung oder als Erstattung infolge einer Minderung nach Maßgabe
internationaler Übereinkünfte oder von auf solchen beruhenden gesetzlichen Vorschriften erhalten hat oder nach
Maßgabe
1.   der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004

über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall
der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen und zur Aufhebung der
Verordnung (EWG) Nr. 295/91 (ABl. L 46 vom 17.2.2004, S. 1),
 

2.   der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007
über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr (ABl. L 315 vom 3.12.2007, S. 14),
 

3.   der Verordnung (EG) Nr. 392/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über die
Unfallhaftung von Beförderern von Reisenden auf See (ABl. L 131 vom 28.5.2009, S. 24),
 

4.   der Verordnung (EU) Nr. 1177/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010
über die Fahrgastrechte im See- und Binnenschiffsverkehr und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr.
2006/2004 (ABl. L 334 vom 17.12.2010, S. 1) oder
 

5.   der Verordnung (EU) Nr. 181/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 über
die Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 (ABl. L
55 vom 28.2.2011, S. 1).
 

Hat der Reisende vom Reiseveranstalter bereits Schadensersatz erhalten oder ist ihm infolge einer Minderung
vom Reiseveranstalter bereits ein Betrag erstattet worden, so muss er sich den erhaltenen Betrag auf dasjenige
anrechnen lassen, was ihm aufgrund desselben Ereignisses als Entschädigung oder als Erstattung infolge
einer Minderung nach Maßgabe internationaler Übereinkünfte oder von auf solchen beruhenden gesetzlichen
Vorschriften oder nach Maßgabe der in Satz 1 genannten Verordnungen geschuldet ist.

§ 651q Beistandspflicht des Reiseveranstalters

(1) Befindet sich der Reisende im Fall des § 651k Absatz 4 oder aus anderen Gründen in Schwierigkeiten, hat der
Reiseveranstalter ihm unverzüglich in angemessener Weise Beistand zu gewähren, insbesondere durch
1.   Bereitstellung geeigneter Informationen über Gesundheitsdienste, Behörden vor Ort und konsularische

Unterstützung,
 

2.   Unterstützung bei der Herstellung von Fernkommunikationsverbindungen und
 

3.   Unterstützung bei der Suche nach anderen Reisemöglichkeiten; § 651k Absatz 3 bleibt unberührt.
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(2) Hat der Reisende die den Beistand erfordernden Umstände schuldhaft selbst herbeigeführt, kann der
Reiseveranstalter Ersatz seiner Aufwendungen verlangen, wenn und soweit diese angemessen und ihm
tatsächlich entstanden sind.

§ 651r Insolvenzsicherung; Sicherungsschein

(1) Der Reiseveranstalter hat sicherzustellen, dass dem Reisenden der gezahlte Reisepreis erstattet wird, soweit
im Fall der Zahlungsunfähigkeit des Reiseveranstalters
1.   Reiseleistungen ausfallen oder

 

2.   der Reisende im Hinblick auf erbrachte Reiseleistungen Zahlungsaufforderungen von Leistungserbringern
nachkommt, deren Entgeltforderungen der Reiseveranstalter nicht erfüllt hat.
 

Umfasst der Vertrag auch die Beförderung des Reisenden, hat der Reiseveranstalter zudem die vereinbarte
Rückbeförderung und die Beherbergung des Reisenden bis zum Zeitpunkt der Rückbeförderung sicherzustellen.
Der Zahlungsunfähigkeit des Reiseveranstalters stehen die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein
Vermögen und die Abweisung eines Eröffnungsantrags mangels Masse gleich.

(2) Die Verpflichtungen nach Absatz 1 kann der Reiseveranstalter vorbehaltlich des Satzes 2 ab dem 1.
November 2021 nur durch einen Absicherungsvertrag mit einem nach dem Reisesicherungsfondsgesetz zum
Geschäftsbetrieb befugten Reisesicherungsfonds erfüllen. Reiseveranstalter, die im letzten abgeschlossenen
Geschäftsjahr einen Umsatz im Sinne des § 1 Nummer 2 Buchstabe a des Reisesicherungsfondsgesetzes von
weniger als 10 Millionen Euro erzielt haben, können im jeweils darauffolgenden Geschäftsjahr die Verpflichtungen
nach Absatz 1 auch erfüllen
1.   durch eine Versicherung bei einem im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb befugten

Versicherungsunternehmen oder
 

2.   durch ein Zahlungsversprechen eines im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb befugten
Kreditinstituts.
 

Der Reiseveranstalter muss die Verpflichtungen nach Absatz 1 ohne Rücksicht auf den Wohnsitz des Reisenden,
den Ort der Abreise und den Ort des Vertragsschlusses erfüllen.

(3) Der Reisesicherungsfonds, der Versicherer oder das Kreditinstitut (Absicherer) kann dem Reisenden
die Fortsetzung der Pauschalreise anbieten. Verlangt der Reisende eine Erstattung nach Absatz 1, hat der
Absicherer diesen Anspruch unverzüglich zu erfüllen. Versicherer und Kreditinstitute können ihre aus Verträgen
nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 und 2 folgende Einstandspflicht für jede Insolvenz eines Reiseveranstalters,
der im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr einen Umsatz im Sinne des § 1 Nummer 2 Buchstabe a des
Reisesicherungsfondsgesetzes von weniger als 3 Millionen Euro erzielt hat, auf 1 Million Euro begrenzen.
Übersteigen in diesem Fall die zu erbringenden Leistungen den vereinbarten Höchstbetrag, so verringern sich
die einzelnen Leistungsansprüche der Reisenden in dem Verhältnis, in dem ihr Gesamtbetrag zum Höchstbetrag
steht.

(4) Zur Erfüllung seiner Verpflichtungen nach Absatz 1 hat der Reiseveranstalter dem Reisenden einen
unmittelbaren Anspruch gegen den Absicherer zu verschaffen und durch eine von diesem oder auf dessen
Veranlassung gemäß Artikel 252 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche ausgestellte
Bestätigung (Sicherungsschein) nachzuweisen. Der im Vertrag gemäß Artikel 250 § 6 Absatz 2 Nummer 3 des
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche genannte Absicherer kann sich gegenüber dem Reisenden
weder auf Einwendungen aus dem Absicherungsvertrag berufen noch auf dessen Beendigung, wenn die
Beendigung nach Abschluss des Pauschalreisevertrags erfolgt ist. In den Fällen des Satzes 2 geht der Anspruch
des Reisenden gegen den Reiseveranstalter auf den Absicherer über, soweit dieser den Reisenden befriedigt.

§ 651s Insolvenzsicherung der im Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassenen Reiseveranstalter

Hat der Reiseveranstalter im Zeitpunkt des Vertragsschlusses seine Niederlassung im Sinne des § 4 Absatz
3 der Gewerbeordnung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem sonstigen
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, so genügt er seiner Verpflichtung zur
Insolvenzsicherung auch dann, wenn er dem Reisenden Sicherheit in Übereinstimmung mit den Vorschriften
dieses anderen Staates zur Umsetzung des Artikels 17 der Richtlinie (EU) 2015/2302 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen, zur
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und
des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 90/314/EWG des Rates (ABl. L 326 vom 11.12.2015, S. 1) leistet.
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§ 651t Rückbeförderung; Vorauszahlungen

Der Reiseveranstalter darf eine Rückbeförderung des Reisenden nur vereinbaren und Zahlungen des Reisenden
auf den Reisepreis vor Beendigung der Pauschalreise nur fordern oder annehmen, wenn
1.   ein wirksamer Absicherungsvertrag besteht oder, in den Fällen des § 651s, der Reiseveranstalter nach §

651s Sicherheit leistet und
 

2.   dem Reisenden klar, verständlich und in hervorgehobener Weise Name und Kontaktdaten des Absicherers
oder, in den Fällen des § 651s, Name und Kontaktdaten der Einrichtung, die den Insolvenzschutz bietet,
sowie gegebenenfalls der Name und die Kontaktdaten der von dem betreffenden Staat benannten
zuständigen Behörde zur Verfügung gestellt wurden.
 

§ 651u Gastschulaufenthalte

(1) Für einen Vertrag, der einen mindestens drei Monate andauernden und mit dem geregelten Besuch einer
Schule verbundenen Aufenthalt des Gastschülers bei einer Gastfamilie in einem anderen Staat (Aufnahmeland)
zum Gegenstand hat, gelten § 651a Absatz 1, 2 und 5, die §§ 651b, 651d Absatz 1 bis 4 und die §§ 651e bis 651t
entsprechend sowie die nachfolgenden Absätze. Für einen Vertrag, der einen kürzeren Gastschulaufenthalt (Satz
1) oder einen mit der geregelten Durchführung eines Praktikums verbundenen Aufenthalt bei einer Gastfamilie
im Aufnahmeland zum Gegenstand hat, gelten diese Vorschriften nur, wenn dies vereinbart ist.

(2) Der Anbieter des Gastschulaufenthalts ist als Reiseveranstalter bei Mitwirkung des Gastschülers verpflichtet,
1.   für eine nach den Verhältnissen des Aufnahmelands angemessene Unterkunft, Beaufsichtigung und

Betreuung des Gastschülers in einer Gastfamilie zu sorgen und
 

2.   die Voraussetzungen für einen geregelten Schulbesuch des Gastschülers im Aufnahmeland zu schaffen.
 

(3) Tritt der Reisende vor Reisebeginn vom Vertrag zurück, findet § 651h Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 nur
Anwendung, wenn der Reiseveranstalter den Reisenden auf den Aufenthalt angemessen vorbereitet und
spätestens zwei Wochen vor Antritt der Reise jedenfalls über Folgendes informiert hat:
1.   Name und Anschrift der für den Gastschüler nach Ankunft bestimmten Gastfamilie und

 

2.   Name und Erreichbarkeit eines Ansprechpartners im Aufnahmeland, bei dem auch Abhilfe verlangt werden
kann.
 

(4) Der Reisende kann den Vertrag bis zur Beendigung der Reise jederzeit kündigen. Kündigt der Reisende,
ist der Reiseveranstalter berechtigt, den vereinbarten Reisepreis abzüglich der ersparten Aufwendungen zu
verlangen. Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, die infolge der Kündigung notwendigen Maßnahmen zu treffen,
insbesondere, falls der Vertrag die Beförderung des Gastschülers umfasste, für dessen Rückbeförderung zu
sorgen. Die Mehrkosten fallen dem Reisenden zur Last. Die vorstehenden Sätze gelten nicht, wenn der Reisende
nach § 651l kündigen kann.

§ 651v Reisevermittlung

(1) Ein Unternehmer, der einem Reisenden einen Pauschalreisevertrag vermittelt (Reisevermittler), ist
verpflichtet, den Reisenden nach Maßgabe des Artikels 250 §§ 1 bis 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen
Gesetzbuche zu informieren. Er erfüllt damit zugleich die Verpflichtungen des Reiseveranstalters aus § 651d
Absatz 1 Satz 1. Der Reisevermittler trägt gegenüber dem Reisenden die Beweislast für die Erfüllung seiner
Informationspflichten.

(2) Für die Annahme von Zahlungen auf den Reisepreis durch den Reisevermittler gilt § 651t Nummer 2
entsprechend. Ein Reisevermittler gilt als vom Reiseveranstalter zur Annahme von Zahlungen auf den Reisepreis
ermächtigt, wenn er dem Reisenden eine den Anforderungen des Artikels 250 § 6 des Einführungsgesetzes
zum Bürgerlichen Gesetzbuche entsprechende Abschrift oder Bestätigung des Vertrags zur Verfügung stellt
oder sonstige dem Reiseveranstalter zuzurechnende Umstände ergeben, dass er von diesem damit betraut
ist, Pauschalreiseverträge für ihn zu vermitteln. Dies gilt nicht, wenn die Annahme von Zahlungen durch den
Reisevermittler in hervorgehobener Form gegenüber dem Reisenden ausgeschlossen ist.

(3) Hat der Reiseveranstalter im Zeitpunkt des Vertragsschlusses seinen Sitz nicht in einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum,
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treffen den Reisevermittler die sich aus den §§ 651i bis 651t ergebenden Pflichten des Reiseveranstalters, es sei
denn, der Reisevermittler weist nach, dass der Reiseveranstalter seine Pflichten nach diesen Vorschriften erfüllt.

(4) Der Reisevermittler gilt als vom Reiseveranstalter bevollmächtigt, Mängelanzeigen sowie andere Erklärungen
des Reisenden bezüglich der Erbringung der Reiseleistungen entgegenzunehmen. Der Reisevermittler hat den
Reiseveranstalter unverzüglich von solchen Erklärungen des Reisenden in Kenntnis zu setzen.

§ 651w Vermittlung verbundener Reiseleistungen

(1) Ein Unternehmer ist Vermittler verbundener Reiseleistungen, wenn er für den Zweck derselben Reise, die
keine Pauschalreise ist,
1.   dem Reisenden anlässlich eines einzigen Besuchs in seiner Vertriebsstelle oder eines einzigen Kontakts mit

seiner Vertriebsstelle Verträge mit anderen Unternehmern über mindestens zwei verschiedene Arten von
Reiseleistungen vermittelt und der Reisende diese Leistungen getrennt auswählt und
a)   getrennt bezahlt oder

 

b)   sich bezüglich jeder Leistung getrennt zur Zahlung verpflichtet oder
 

 

2.   dem Reisenden, mit dem er einen Vertrag über eine Reiseleistung geschlossen hat oder dem er
einen solchen Vertrag vermittelt hat, in gezielter Weise mindestens einen Vertrag mit einem anderen
Unternehmer über eine andere Art von Reiseleistung vermittelt und der weitere Vertrag spätestens 24
Stunden nach der Bestätigung des Vertragsschlusses über die erste Reiseleistung geschlossen wird.
 

Eine Vermittlung in gezielter Weise im Sinne des Satzes 1 Nummer 2 liegt insbesondere dann nicht vor, wenn
der Unternehmer den Reisenden lediglich mit einem anderen Unternehmer in Kontakt bringt. Im Übrigen findet
auf Satz 1 § 651a Absatz 4 Satz 1 Nummer 1, Satz 2 und Absatz 5 Nummer 1 und 3 entsprechende Anwendung. §
651a Absatz 5 Nummer 2 ist unabhängig von der Höhe des Reisepreises entsprechend anzuwenden.

(2) Der Vermittler verbundener Reiseleistungen ist verpflichtet, den Reisenden nach Maßgabe des Artikels 251
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche zu informieren.

(3) Nimmt der Vermittler verbundener Reiseleistungen Zahlungen des Reisenden auf Vergütungen
für Reiseleistungen entgegen, hat er sicherzustellen, dass diese dem Reisenden erstattet werden,
soweit Reiseleistungen von dem Vermittler verbundener Reiseleistungen selbst zu erbringen sind oder
Entgeltforderungen anderer Unternehmer im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 noch zu erfüllen sind und im Fall der
Zahlungsunfähigkeit des Vermittlers verbundener Reiseleistungen
1.   Reiseleistungen ausfallen oder

 

2.   der Reisende im Hinblick auf erbrachte Reiseleistungen Zahlungsaufforderungen nicht befriedigter anderer
Unternehmer im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 nachkommt.
 

Hat sich der Vermittler verbundener Reiseleistungen selbst zur Beförderung des Reisenden verpflichtet, hat
er zudem die vereinbarte Rückbeförderung und die Beherbergung bis zum Zeitpunkt der Rückbeförderung
sicherzustellen. Der Zahlungsunfähigkeit stehen die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des
Vermittlers verbundener Reiseleistungen und die Abweisung eines Eröffnungsantrags mangels Masse gleich. §
651r Absatz 2 bis 4 sowie die §§ 651s und 651t sind entsprechend anzuwenden.

(4) Erfüllt der Vermittler verbundener Reiseleistungen seine Pflichten aus den Absätzen 2 und 3 nicht, finden auf
das Rechtsverhältnis zwischen ihm und dem Reisenden § 312 Absatz 7 Satz 2 sowie die §§ 651e, 651h bis 651q
und 651v Absatz 4 entsprechende Anwendung.

(5) Kommen infolge der Vermittlung nach Absatz 1 ein oder mehrere Verträge über Reiseleistungen mit dem
Reisenden zustande, hat der jeweilige andere Unternehmer den Vermittler verbundener Reiseleistungen über
den Umstand des Vertragsschlusses zu unterrichten. Die Pflicht nach Satz 1 besteht nicht, wenn der Vermittler
verbundener Reiseleistungen den Vertrag als Vertreter des anderen Unternehmers geschlossen hat.

§ 651x Haftung für Buchungsfehler

Der Reisende hat Anspruch auf Ersatz des Schadens,
1.   der ihm durch einen technischen Fehler im Buchungssystem des Reiseveranstalters, Reisevermittlers,

Vermittlers verbundener Reiseleistungen oder eines Leistungserbringers entsteht, es sei denn, der jeweilige
Unternehmer hat den technischen Fehler nicht zu vertreten,
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2.   den einer der in Nummer 1 genannten Unternehmer durch einen Fehler während des Buchungsvorgangs
verursacht hat, es sei denn, der Fehler ist vom Reisenden verschuldet oder wurde durch unvermeidbare,
außergewöhnliche Umstände verursacht.
 

§ 651y Abweichende Vereinbarungen

Von den Vorschriften dieses Untertitels darf, soweit nichts anderes bestimmt ist, nicht zum Nachteil des
Reisenden abgewichen werden. Die Vorschriften dieses Untertitels finden, soweit nichts anderes bestimmt ist,
auch Anwendung, wenn sie durch anderweitige Gestaltungen umgangen werden.

Titel 10
Maklervertrag

Untertitel 1
Allgemeine Vorschriften
§ 652 Entstehung des Lohnanspruchs

(1) Wer für den Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss eines Vertrags oder für die Vermittlung eines
Vertrags einen Maklerlohn verspricht, ist zur Entrichtung des Lohnes nur verpflichtet, wenn der Vertrag infolge
des Nachweises oder infolge der Vermittlung des Maklers zustande kommt. Wird der Vertrag unter einer
aufschiebenden Bedingung geschlossen, so kann der Maklerlohn erst verlangt werden, wenn die Bedingung
eintritt.

(2) Aufwendungen sind dem Makler nur zu ersetzen, wenn es vereinbart ist. Dies gilt auch dann, wenn ein
Vertrag nicht zustande kommt.

§ 653 Maklerlohn

(1) Ein Maklerlohn gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die dem Makler übertragene Leistung den Umständen
nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist.

(2) Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem Bestehen einer Taxe der taxmäßige Lohn, in
Ermangelung einer Taxe der übliche Lohn als vereinbart anzusehen.

§ 654 Verwirkung des Lohnanspruchs

Der Anspruch auf den Maklerlohn und den Ersatz von Aufwendungen ist ausgeschlossen, wenn der Makler dem
Inhalt des Vertrags zuwider auch für den anderen Teil tätig gewesen ist.

§ 655 Herabsetzung des Maklerlohns

Ist für den Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss eines Dienstvertrags oder für die Vermittlung eines solchen
Vertrags ein unverhältnismäßig hoher Maklerlohn vereinbart worden, so kann er auf Antrag des Schuldners
durch Urteil auf den angemessenen Betrag herabgesetzt werden. Nach der Entrichtung des Lohnes ist die
Herabsetzung ausgeschlossen.

Untertitel 2
Vermittlung von Verbraucherdarlehensverträgen und entgeltlichen
Finanzierungshilfen
§ 655a Darlehensvermittlungsvertrag

(1) Für einen Vertrag, nach dem es ein Unternehmer unternimmt, einem Verbraucher
1.   gegen eine vom Verbraucher oder einem Dritten zu leistende Vergütung einen

Verbraucherdarlehensvertrag oder eine entgeltliche Finanzierungshilfe zu vermitteln,
 

2.   die Gelegenheit zum Abschluss eines Vertrags nach Nummer 1 nachzuweisen oder
 

3.   auf andere Weise beim Abschluss eines Vertrags nach Nummer 1 behilflich zu sein,
 

gelten vorbehaltlich des Satzes 2 die folgenden Vorschriften dieses Untertitels. Bei entgeltlichen
Finanzierungshilfen, die den Ausnahmen des § 491 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 bis 5 und Absatz 3 Satz 2
entsprechen, gelten die Vorschriften dieses Untertitels nicht.
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(2) Der Darlehensvermittler ist verpflichtet, den Verbraucher nach Maßgabe des Artikels 247 § 13 Absatz 2 und
§ 13b Absatz 1 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche zu informieren. Der Darlehensvermittler
ist gegenüber dem Verbraucher zusätzlich wie ein Darlehensgeber gemäß § 491a verpflichtet. Satz 2 gilt nicht für
Warenlieferanten oder Dienstleistungserbringer, die in lediglich untergeordneter Funktion als Darlehensvermittler
von Allgemein-Verbraucherdarlehen oder von entsprechenden entgeltlichen Finanzierungshilfen tätig werden,
etwa indem sie als Nebenleistung den Abschluss eines verbundenen Verbraucherdarlehensvertrags vermitteln.

(3) Bietet der Darlehensvermittler im Zusammenhang mit der Vermittlung eines Immobiliar-
Verbraucherdarlehensvertrags oder entsprechender entgeltlicher Finanzierungshilfen Beratungsleistungen
gemäß § 511 Absatz 1 an, so gilt § 511 entsprechend. § 511 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend mit der Maßgabe,
dass der Darlehensvermittler eine ausreichende Zahl von am Markt verfügbaren Darlehensverträgen zu
prüfen hat. Ist der Darlehensvermittler nur im Namen und unter der unbeschränkten und vorbehaltlosen
Verantwortung nur eines Darlehensgebers oder einer begrenzten Zahl von Darlehensgebern tätig, die am Markt
keine Mehrheit darstellt, so braucht der Darlehensvermittler abweichend von Satz 2 nur Darlehensverträge aus
der Produktpalette dieser Darlehensgeber zu berücksichtigen.

§ 655b Schriftform bei einem Vertrag mit einem Verbraucher

(1) Der Darlehensvermittlungsvertrag mit einem Verbraucher bedarf der schriftlichen Form. Der Vertrag
darf nicht mit dem Antrag auf Hingabe des Darlehens verbunden werden. Der Darlehensvermittler hat dem
Verbraucher den Vertragsinhalt in Textform mitzuteilen.

(2) Ein Darlehensvermittlungsvertrag mit einem Verbraucher, der den Anforderungen des Absatzes 1 Satz 1 und
2 nicht genügt oder vor dessen Abschluss die Pflichten aus Artikel 247 § 13 Abs. 2 sowie § 13b Absatz 1 und 3
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche nicht erfüllt worden sind, ist nichtig.

§ 655c Vergütung

Der Verbraucher ist zur Zahlung der Vergütung für die Tätigkeiten nach § 655a Absatz 1 nur verpflichtet, wenn
infolge der Vermittlung, des Nachweises oder auf Grund der sonstigen Tätigkeit des Darlehensvermittlers das
Darlehen an den Verbraucher geleistet wird und ein Widerruf des Verbrauchers nach § 355 nicht mehr möglich
ist. Soweit der Verbraucherdarlehensvertrag mit Wissen des Darlehensvermittlers der vorzeitigen Ablösung eines
anderen Darlehens (Umschuldung) dient, entsteht ein Anspruch auf die Vergütung nur, wenn sich der effektive
Jahreszins nicht erhöht; bei der Berechnung des effektiven Jahreszinses für das abzulösende Darlehen bleiben
etwaige Vermittlungskosten außer Betracht.

§ 655d Nebenentgelte

Der Darlehensvermittler darf für Leistungen, die mit der Vermittlung des Verbraucherdarlehensvertrags oder
dem Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss eines Verbraucherdarlehensvertrags zusammenhängen, außer
der Vergütung nach § 655c Satz 1 sowie eines gegebenenfalls vereinbarten Entgelts für Beratungsleistungen
ein Entgelt nicht vereinbaren. Jedoch kann vereinbart werden, dass dem Darlehensvermittler entstandene,
erforderliche Auslagen zu erstatten sind. Dieser Anspruch darf die Höhe oder die Höchstbeträge, die
der Darlehensvermittler dem Verbraucher gemäß Artikel 247 § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 des
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche mitgeteilt hat, nicht übersteigen.

§ 655e Abweichende Vereinbarungen, Anwendung auf Existenzgründer

(1) Von den Vorschriften dieses Untertitels darf nicht zum Nachteil des Verbrauchers abgewichen werden. Die
Vorschriften dieses Untertitels finden auch Anwendung, wenn sie durch anderweitige Gestaltungen umgangen
werden.

(2) Existenzgründer im Sinne des § 513 stehen Verbrauchern in diesem Untertitel gleich.

Untertitel 3
Ehevermittlung
§ 656 Heiratsvermittlung

(1) Durch das Versprechen eines Lohnes für den Nachweis der Gelegenheit zur Eingehung einer Ehe oder für
die Vermittlung des Zustandekommens einer Ehe wird eine Verbindlichkeit nicht begründet. Das auf Grund des
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Versprechens Geleistete kann nicht deshalb zurückgefordert werden, weil eine Verbindlichkeit nicht bestanden
hat.

(2) Diese Vorschriften gelten auch für eine Vereinbarung, durch die der andere Teil zum Zwecke der Erfüllung
des Versprechens dem Makler gegenüber eine Verbindlichkeit eingeht, insbesondere für ein Schuldanerkenntnis.

Untertitel 4
Vermittlung von Kaufverträgen über Wohnungen und Einfamilienhäuser
§ 656a Textform

Ein Maklervertrag, der den Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss eines Kaufvertrags über eine Wohnung oder
ein Einfamilienhaus oder die Vermittlung eines solchen Vertrags zum Gegenstand hat, bedarf der Textform.

§ 656b Persönlicher Anwendungsbereich der §§ 656c und 656d

Die §§ 656c und 656d gelten nur, wenn der Käufer ein Verbraucher ist.

§ 656c Lohnanspruch bei Tätigkeit für beide Parteien

(1) Lässt sich der Makler von beiden Parteien des Kaufvertrags über eine Wohnung oder ein Einfamilienhaus einen
Maklerlohn versprechen, so kann dies nur in der Weise erfolgen, dass sich die Parteien in gleicher Höhe verpflichten.
Vereinbart der Makler mit einer Partei des Kaufvertrags, dass er für diese unentgeltlich tätig wird, kann er sich auch
von der anderen Partei keinen Maklerlohn versprechen lassen. Ein Erlass wirkt auch zugunsten des jeweils anderen
Vertragspartners des Maklers. Von Satz 3 kann durch Vertrag nicht abgewichen werden.

(2) Ein Maklervertrag, der von Absatz 1 Satz 1 und 2 abweicht, ist unwirksam. § 654 bleibt unberührt.

§ 656d Vereinbarungen über die Maklerkosten

(1) Hat nur eine Partei des Kaufvertrags über eine Wohnung oder ein Einfamilienhaus einen Maklervertrag
abgeschlossen, ist eine Vereinbarung, die die andere Partei zur Zahlung oder Erstattung von Maklerlohn
verpflichtet, nur wirksam, wenn die Partei, die den Maklervertrag abgeschlossen hat, zur Zahlung des Maklerlohns
mindestens in gleicher Höhe verpflichtet bleibt. Der Anspruch gegen die andere Partei wird erst fällig, wenn die
Partei, die den Maklervertrag abgeschlossen hat, ihrer Verpflichtung zur Zahlung des Maklerlohns nachgekommen
ist und sie oder der Makler einen Nachweis hierüber erbringt.

(2) § 656c Absatz 1 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.

Titel 11
Auslobung
§ 657 Bindendes Versprechen

Wer durch öffentliche Bekanntmachung eine Belohnung für die Vornahme einer Handlung, insbesondere für die
Herbeiführung eines Erfolges, aussetzt, ist verpflichtet, die Belohnung demjenigen zu entrichten, welcher die
Handlung vorgenommen hat, auch wenn dieser nicht mit Rücksicht auf die Auslobung gehandelt hat.

§ 658 Widerruf

(1) Die Auslobung kann bis zur Vornahme der Handlung widerrufen werden. Der Widerruf ist nur wirksam, wenn
er in derselben Weise wie die Auslobung bekannt gemacht wird oder wenn er durch besondere Mitteilung erfolgt.

(2) Auf die Widerruflichkeit kann in der Auslobung verzichtet werden; ein Verzicht liegt im Zweifel in der
Bestimmung einer Frist für die Vornahme der Handlung.

§ 659 Mehrfache Vornahme

(1) Ist die Handlung, für welche die Belohnung ausgesetzt ist, mehrmals vorgenommen worden, so gebührt die
Belohnung demjenigen, welcher die Handlung zuerst vorgenommen hat.

(2) Ist die Handlung von mehreren gleichzeitig vorgenommen worden, so gebührt jedem ein gleicher Teil der
Belohnung. Lässt sich die Belohnung wegen ihrer Beschaffenheit nicht teilen oder soll nach dem Inhalt der
Auslobung nur einer die Belohnung erhalten, so entscheidet das Los.
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§ 660 Mitwirkung mehrerer

(1) Haben mehrere zu dem Erfolg mitgewirkt, für den die Belohnung ausgesetzt ist, so hat der Auslobende die
Belohnung unter Berücksichtigung des Anteils eines jeden an dem Erfolg nach billigem Ermessen unter sie zu
verteilen. Die Verteilung ist nicht verbindlich, wenn sie offenbar unbillig ist; sie erfolgt in einem solchen Fall
durch Urteil.

(2) Wird die Verteilung des Auslobenden von einem der Beteiligten nicht als verbindlich anerkannt, so ist der
Auslobende berechtigt, die Erfüllung zu verweigern, bis die Beteiligten den Streit über ihre Berechtigung unter
sich ausgetragen haben; jeder von ihnen kann verlangen, dass die Belohnung für alle hinterlegt wird.

(3) Die Vorschrift des § 659 Abs. 2 Satz 2 findet Anwendung.

§ 661 Preisausschreiben

(1) Eine Auslobung, die eine Preisbewerbung zum Gegenstand hat, ist nur gültig, wenn in der Bekanntmachung
eine Frist für die Bewerbung bestimmt wird.

(2) Die Entscheidung darüber, ob eine innerhalb der Frist erfolgte Bewerbung der Auslobung entspricht oder
welche von mehreren Bewerbungen den Vorzug verdient, ist durch die in der Auslobung bezeichnete Person,
in Ermangelung einer solchen durch den Auslobenden zu treffen. Die Entscheidung ist für die Beteiligten
verbindlich.

(3) Bei Bewerbungen von gleicher Würdigkeit findet auf die Zuerteilung des Preises die Vorschrift des § 659 Abs.
2 Anwendung.

(4) Die Übertragung des Eigentums an dem Werk kann der Auslobende nur verlangen, wenn er in der Auslobung
bestimmt hat, dass die Übertragung erfolgen soll.

§ 661a Gewinnzusagen

Ein Unternehmer, der Gewinnzusagen oder vergleichbare Mitteilungen an Verbraucher sendet und durch die
Gestaltung dieser Zusendungen den Eindruck erweckt, dass der Verbraucher einen Preis gewonnen hat, hat dem
Verbraucher diesen Preis zu leisten.

Titel 12
Auftrag, Geschäftsbesorgungsvertrag und Zahlungsdienste

Untertitel 1
Auftrag
§ 662 Vertragstypische Pflichten beim Auftrag

Durch die Annahme eines Auftrags verpflichtet sich der Beauftragte, ein ihm von dem Auftraggeber übertragenes
Geschäft für diesen unentgeltlich zu besorgen.

§ 663 Anzeigepflicht bei Ablehnung

Wer zur Besorgung gewisser Geschäfte öffentlich bestellt ist oder sich öffentlich erboten hat, ist, wenn er
einen auf solche Geschäfte gerichteten Auftrag nicht annimmt, verpflichtet, die Ablehnung dem Auftraggeber
unverzüglich anzuzeigen. Das Gleiche gilt, wenn sich jemand dem Auftraggeber gegenüber zur Besorgung
gewisser Geschäfte erboten hat.

§ 664 Unübertragbarkeit; Haftung für Gehilfen

(1) Der Beauftragte darf im Zweifel die Ausführung des Auftrags nicht einem Dritten übertragen. Ist die
Übertragung gestattet, so hat er nur ein ihm bei der Übertragung zur Last fallendes Verschulden zu vertreten.
Für das Verschulden eines Gehilfen ist er nach § 278 verantwortlich.

(2) Der Anspruch auf Ausführung des Auftrags ist im Zweifel nicht übertragbar.

§ 665 Abweichung von Weisungen
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Der Beauftragte ist berechtigt, von den Weisungen des Auftraggebers abzuweichen, wenn er den Umständen
nach annehmen darf, dass der Auftraggeber bei Kenntnis der Sachlage die Abweichung billigen würde.
Der Beauftragte hat vor der Abweichung dem Auftraggeber Anzeige zu machen und dessen Entschließung
abzuwarten, wenn nicht mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist.

§ 666 Auskunfts- und Rechenschaftspflicht

Der Beauftragte ist verpflichtet, dem Auftraggeber die erforderlichen Nachrichten zu geben, auf Verlangen über
den Stand des Geschäfts Auskunft zu erteilen und nach der Ausführung des Auftrags Rechenschaft abzulegen.

§ 667 Herausgabepflicht

Der Beauftragte ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des Auftrags erhält und was er
aus der Geschäftsbesorgung erlangt, herauszugeben.

§ 668 Verzinsung des verwendeten Geldes

Verwendet der Beauftragte Geld für sich, das er dem Auftraggeber herauszugeben oder für ihn zu verwenden
hat, so ist er verpflichtet, es von der Zeit der Verwendung an zu verzinsen.

§ 669 Vorschusspflicht

Für die zur Ausführung des Auftrags erforderlichen Aufwendungen hat der Auftraggeber dem Beauftragten auf
Verlangen Vorschuss zu leisten.

§ 670 Ersatz von Aufwendungen

Macht der Beauftragte zum Zwecke der Ausführung des Auftrags Aufwendungen, die er den Umständen nach für
erforderlich halten darf, so ist der Auftraggeber zum Ersatz verpflichtet.

§ 671 Widerruf; Kündigung

(1) Der Auftrag kann von dem Auftraggeber jederzeit widerrufen, von dem Beauftragten jederzeit gekündigt
werden.

(2) Der Beauftragte darf nur in der Art kündigen, dass der Auftraggeber für die Besorgung des Geschäfts
anderweit Fürsorge treffen kann, es sei denn, dass ein wichtiger Grund für die unzeitige Kündigung vorliegt.
Kündigt er ohne solchen Grund zur Unzeit, so hat er dem Auftraggeber den daraus entstehenden Schaden zu
ersetzen.

(3) Liegt ein wichtiger Grund vor, so ist der Beauftragte zur Kündigung auch dann berechtigt, wenn er auf das
Kündigungsrecht verzichtet hat.

§ 672 Tod oder Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers

Der Auftrag erlischt im Zweifel nicht durch den Tod oder den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers.
Erlischt der Auftrag, so hat der Beauftragte, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist, die Besorgung des
übertragenen Geschäfts fortzusetzen, bis der Erbe oder der gesetzliche Vertreter des Auftraggebers anderweit
Fürsorge treffen kann; der Auftrag gilt insoweit als fortbestehend.

§ 673 Tod des Beauftragten

Der Auftrag erlischt im Zweifel durch den Tod des Beauftragten. Erlischt der Auftrag, so hat der Erbe des
Beauftragten den Tod dem Auftraggeber unverzüglich anzuzeigen und, wenn mit dem Aufschub Gefahr
verbunden ist, die Besorgung des übertragenen Geschäfts fortzusetzen, bis der Auftraggeber anderweit Fürsorge
treffen kann; der Auftrag gilt insoweit als fortbestehend.

§ 674 Fiktion des Fortbestehens

Erlischt der Auftrag in anderer Weise als durch Widerruf, so gilt er zugunsten des Beauftragten gleichwohl als
fortbestehend, bis der Beauftragte von dem Erlöschen Kenntnis erlangt oder das Erlöschen kennen muss.

Untertitel 2



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz sowie des Bundesamts für
Justiz ‒ www.gesetze-im-internet.de

- Seite 214 von 466 -

Geschäftsbesorgungsvertrag
*)

 

*)    Amtlicher Hinweis:
Dieser Untertitel dient der Umsetzung
1.   der Richtlinie 97/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 1997 über

grenzüberschreitende Überweisungen (ABl. EG Nr. L 43 S. 25) und
 

2.   Artikel 3 bis 5 der Richtlinie 98/26/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die
Wirksamkeit von Abrechnungen in Zahlungs- und Wertpapierliefer- und -abrechnungssystemen vom
19. Mai 1998 (ABl. EG Nr. L 166 S. 45).
 

 

§ 675 Entgeltliche Geschäftsbesorgung

(1) Auf einen Dienstvertrag oder einen Werkvertrag, der eine Geschäftsbesorgung zum Gegenstand hat, finden,
soweit in diesem Untertitel nichts Abweichendes bestimmt wird, die Vorschriften der §§ 663, 665 bis 670, 672 bis
674 und, wenn dem Verpflichteten das Recht zusteht, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen, auch
die Vorschriften des § 671 Abs. 2 entsprechende Anwendung.

(2) Wer einem anderen einen Rat oder eine Empfehlung erteilt, ist, unbeschadet der sich aus einem
Vertragsverhältnis, einer unerlaubten Handlung oder einer sonstigen gesetzlichen Bestimmung ergebenden
Verantwortlichkeit, zum Ersatz des aus der Befolgung des Rates oder der Empfehlung entstehenden Schadens
nicht verpflichtet.

(3) Ein Vertrag, durch den sich der eine Teil verpflichtet, die Anmeldung oder Registrierung des anderen Teils zur
Teilnahme an Gewinnspielen zu bewirken, die von einem Dritten durchgeführt werden, bedarf der Textform.

§ 675a Informationspflichten

Wer zur Besorgung von Geschäften öffentlich bestellt ist oder sich dazu öffentlich erboten hat, stellt für
regelmäßig anfallende standardisierte Geschäftsvorgänge (Standardgeschäfte) unentgeltlich Informationen über
Entgelte und Auslagen der Geschäftsbesorgung in Textform zur Verfügung, soweit nicht eine Preisfestsetzung
nach § 315 erfolgt oder die Entgelte und Auslagen gesetzlich verbindlich geregelt sind.

§ 675b Aufträge zur Übertragung von Wertpapieren in Systemen

Der Teilnehmer an Wertpapierlieferungs- und Abrechnungssystemen kann einen Auftrag, der die Übertragung
von Wertpapieren oder Ansprüchen auf Herausgabe von Wertpapieren im Wege der Verbuchung oder auf
sonstige Weise zum Gegenstand hat, von dem in den Regeln des Systems bestimmten Zeitpunkt an nicht mehr
widerrufen.

Untertitel 3
Zahlungsdienste

Kapitel 1
Allgemeine Vorschriften
§ 675c Zahlungsdienste und E-Geld

(1) Auf einen Geschäftsbesorgungsvertrag, der die Erbringung von Zahlungsdiensten zum Gegenstand hat,
sind die §§ 663, 665 bis 670 und 672 bis 674 entsprechend anzuwenden, soweit in diesem Untertitel nichts
Abweichendes bestimmt ist.

(2) Die Vorschriften dieses Untertitels sind auch auf einen Vertrag über die Ausgabe und Nutzung von E-Geld
anzuwenden.

(3) Die Begriffsbestimmungen des Kreditwesengesetzes und des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes sind
anzuwenden.

(4) Die Vorschriften dieses Untertitels sind mit Ausnahme von § 675d Absatz 2 Satz 2 sowie Absatz 3 nicht auf
einen Vertrag über die Erbringung von Kontoinformationsdiensten anzuwenden.
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§ 675d Unterrichtung bei Zahlungsdiensten

(1) Zahlungsdienstleister haben Zahlungsdienstnutzer bei der Erbringung von Zahlungsdiensten über die
in Artikel 248 §§ 1 bis 12, 13 Absatz 1, 3 bis 5 und §§ 14 bis 16 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen
Gesetzbuche bestimmten Umstände in der dort vorgesehenen Form zu unterrichten.

(2) Zahlungsauslösedienstleister haben Zahler ausschließlich über die in Artikel 248 § 13 Absatz 1 bis 3
und § 13a des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche bestimmten Umstände in der Form zu
unterrichten, die in Artikel 248 §§ 2 und 12 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche vorgesehen
ist. Kontoinformationsdienstleister haben Zahlungsdienstnutzer entsprechend den Anforderungen des Artikels
248 §§ 4 und 13 Absatz 1 und 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche zu unterrichten; sie
können die Form und den Zeitpunkt der Unterrichtung mit dem Zahlungsdienstnutzer vereinbaren.

(3) Ist die ordnungsgemäße Unterrichtung streitig, so trifft die Beweislast den Zahlungsdienstleister.

(4) Für die Unterrichtung darf der Zahlungsdienstleister mit dem Zahlungsdienstnutzer nur dann ein
Entgelt vereinbaren, wenn die Information auf Verlangen des Zahlungsdienstnutzers erbracht wird und der
Zahlungsdienstleister
1.   diese Information häufiger erbringt, als in Artikel 248 §§ 1 bis 16 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen

Gesetzbuche vorgesehen,
 

2.   eine Information erbringt, die über die in Artikel 248 §§ 1 bis 16 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen
Gesetzbuche vorgeschriebenen hinausgeht, oder
 

3.   diese Information mithilfe anderer als der im Zahlungsdiensterahmenvertrag vereinbarten
Kommunikationsmittel erbringt.
 

Das Entgelt muss angemessen und an den tatsächlichen Kosten des Zahlungsdienstleisters ausgerichtet sein.

(5) Zahlungsempfänger, Dienstleister, die Bargeldabhebungsdienste erbringen, und Dritte unterrichten über die
in Artikel 248 §§ 17 bis 18 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche bestimmten Umstände. Der
Zahler ist nur dann verpflichtet, die Entgelte gemäß Artikel 248 § 17 Absatz 2 und § 18 des Einführungsgesetzes
zum Bürgerlichen Gesetzbuche zu entrichten, wenn deren volle Höhe vor der Auslösung des Zahlungsvorgangs
bekannt gemacht wurde.

(6) Die Absätze 1 bis 5 sind nicht anzuwenden auf
1.   die Bestandteile eines Zahlungsvorgangs, die außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums getätigt

werden, wenn
a)   der Zahlungsvorgang in der Währung eines Staates außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums

erfolgt und sowohl der Zahlungsdienstleister des Zahlers als auch der Zahlungsdienstleister des
Zahlungsempfängers innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums belegen ist oder
 

b)   bei Beteiligung mehrerer Zahlungsdienstleister an dem Zahlungsvorgang von diesen
Zahlungsdienstleistern mindestens einer innerhalb und mindestens einer außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums belegen ist;
 

 

2.   Zahlungsvorgänge, bei denen keiner der beteiligten Zahlungsdienstleister innerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums belegen ist.
 

In den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 sind die Informationspflichten nach Artikel 248 § 4 Absatz 1 Nummer 2
Buchstabe e, § 6 Nummer 1 sowie § 13 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen
Gesetzbuche auch auf die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums getätigten Bestandteile des
Zahlungsvorgangs nicht anzuwenden. Gleiches gilt im Fall des Satzes 1 Nummer 1 Buchstabe b für die
Informationspflicht nach Artikel 248 § 4 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe g des Einführungsgesetzes zum
Bürgerlichen Gesetzbuche.

§ 675e Abweichende Vereinbarungen

(1) Soweit nichts anderes bestimmt ist, darf von den Vorschriften dieses Untertitels nicht zum Nachteil des
Zahlungsdienstnutzers abgewichen werden.

(2) In den Fällen des § 675d Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 und 2
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1.   sind § 675s Absatz 1, § 675t Absatz 2, § 675x Absatz 1, § 675y Absatz 1 bis 4 sowie § 675z Satz 3 nicht
anzuwenden;
 

2.   darf im Übrigen zum Nachteil des Zahlungsdienstnutzers von den Vorschriften dieses Untertitels
abgewichen werden.
 

(3) Für Zahlungsvorgänge, die nicht in Euro erfolgen, können der Zahlungsdienstnutzer und sein
Zahlungsdienstleister vereinbaren, dass § 675t Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 ganz oder teilweise nicht anzuwenden
ist.

(4) Handelt es sich bei dem Zahlungsdienstnutzer nicht um einen Verbraucher, so können die Parteien
vereinbaren, dass § 675d Absatz 1 bis 5, § 675f Absatz 5 Satz 2, die §§ 675g, 675h, 675j Absatz 2, die §§ 675p
sowie 675v bis 676 ganz oder teilweise nicht anzuwenden sind; sie können auch andere als die in § 676b Absatz
2 und 4 vorgesehenen Fristen vereinbaren.

Kapitel 2
Zahlungsdienstevertrag
§ 675f Zahlungsdienstevertrag

(1) Durch einen Einzelzahlungsvertrag wird der Zahlungsdienstleister verpflichtet, für die Person, die
einen Zahlungsdienst als Zahler, Zahlungsempfänger oder in beiden Eigenschaften in Anspruch nimmt
(Zahlungsdienstnutzer), einen Zahlungsvorgang auszuführen.

(2) Durch einen Zahlungsdiensterahmenvertrag wird der Zahlungsdienstleister verpflichtet, für den
Zahlungsdienstnutzer einzelne und aufeinander folgende Zahlungsvorgänge auszuführen sowie gegebenenfalls
für den Zahlungsdienstnutzer ein auf dessen Namen oder die Namen mehrerer Zahlungsdienstnutzer lautendes
Zahlungskonto zu führen. Ein Zahlungsdiensterahmenvertrag kann auch Bestandteil eines sonstigen Vertrags
sein oder mit einem anderen Vertrag zusammenhängen.

(3) Der Zahlungsdienstnutzer ist berechtigt, einen Zahlungsauslösedienst oder einen Kontoinformationsdienst
zu nutzen, es sei denn, das Zahlungskonto des Zahlungsdienstnutzers ist für diesen nicht online zugänglich.
Der kontoführende Zahlungsdienstleister darf die Nutzung dieser Dienste durch den Zahlungsdienstnutzer nicht
davon abhängig machen, dass der Zahlungsauslösedienstleister oder der Kontoinformationsdienstleister zu
diesem Zweck einen Vertrag mit dem kontoführenden Zahlungsdienstleister abschließt.

(4) Zahlungsvorgang ist jede Bereitstellung, Übermittlung oder Abhebung eines Geldbetrags, unabhängig
von der zugrunde liegenden Rechtsbeziehung zwischen Zahler und Zahlungsempfänger. Zahlungsauftrag ist
jeder Auftrag, den ein Zahler seinem Zahlungsdienstleister zur Ausführung eines Zahlungsvorgangs entweder
unmittelbar oder mittelbar über einen Zahlungsauslösedienstleister oder den Zahlungsempfänger erteilt.

(5) Der Zahlungsdienstnutzer ist verpflichtet, dem Zahlungsdienstleister das für die Erbringung eines
Zahlungsdienstes vereinbarte Entgelt zu entrichten. Für die Erfüllung von Nebenpflichten nach diesem Untertitel
hat der Zahlungsdienstleister nur dann einen Anspruch auf ein Entgelt, sofern dies zugelassen und zwischen dem
Zahlungsdienstnutzer und dem Zahlungsdienstleister vereinbart worden ist; dieses Entgelt muss angemessen
und an den tatsächlichen Kosten des Zahlungsdienstleisters ausgerichtet sein.

(6) In einem Zahlungsdiensterahmenvertrag zwischen dem Zahlungsempfänger und seinem
Zahlungsdienstleister darf das Recht des Zahlungsempfängers, dem Zahler für die Nutzung eines bestimmten
Zahlungsinstruments eine Ermäßigung oder einen anderweitigen Anreiz anzubieten, nicht ausgeschlossen
werden.

§ 675g Änderung des Zahlungsdiensterahmenvertrags

(1) Eine Änderung des Zahlungsdiensterahmenvertrags auf Veranlassung des Zahlungsdienstleisters setzt
voraus, dass dieser die beabsichtigte Änderung spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt
ihres Wirksamwerdens dem Zahlungsdienstnutzer in der in Artikel 248 §§ 2 und 3 des Einführungsgesetzes zum
Bürgerlichen Gesetzbuche vorgesehenen Form anbietet.

(2) Der Zahlungsdienstleister und der Zahlungsdienstnutzer können vereinbaren, dass die Zustimmung des
Zahlungsdienstnutzers zu einer Änderung nach Absatz 1 als erteilt gilt, wenn dieser dem Zahlungsdienstleister
seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung
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angezeigt hat. Im Fall einer solchen Vereinbarung ist der Zahlungsdienstnutzer auch berechtigt, den
Zahlungsdiensterahmenvertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung
fristlos zu kündigen. Der Zahlungsdienstleister ist verpflichtet, den Zahlungsdienstnutzer mit dem Angebot
zur Vertragsänderung auf die Folgen seines Schweigens sowie auf das Recht zur kostenfreien und fristlosen
Kündigung hinzuweisen.

(3) Änderungen von Zinssätzen oder Wechselkursen werden unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung
wirksam, soweit dies im Zahlungsdiensterahmenvertrag vereinbart wurde und die Änderungen auf den dort
vereinbarten Referenzzinssätzen oder Referenzwechselkursen beruhen. Referenzzinssatz ist der Zinssatz, der
bei der Zinsberechnung zugrunde gelegt wird und aus einer öffentlich zugänglichen und für beide Parteien eines
Zahlungsdienstevertrags überprüfbaren Quelle stammt. Referenzwechselkurs ist der Wechselkurs, der bei jedem
Währungsumtausch zugrunde gelegt und vom Zahlungsdienstleister zugänglich gemacht wird oder aus einer
öffentlich zugänglichen Quelle stammt.

(4) Der Zahlungsdienstnutzer darf durch Vereinbarungen zur Berechnung nach Absatz 3 nicht benachteiligt
werden.

§ 675h Ordentliche Kündigung eines Zahlungsdiensterahmenvertrags

(1) Der Zahlungsdienstnutzer kann den Zahlungsdiensterahmenvertrag, auch wenn dieser für einen bestimmten
Zeitraum geschlossen ist, jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, sofern nicht eine
Kündigungsfrist vereinbart wurde. Die Vereinbarung einer Kündigungsfrist von mehr als einem Monat ist
unwirksam.

(2) Der Zahlungsdienstleister kann den Zahlungsdiensterahmenvertrag nur kündigen, wenn der Vertrag auf
unbestimmte Zeit geschlossen wurde und das Kündigungsrecht vereinbart wurde. Die Kündigungsfrist darf zwei
Monate nicht unterschreiten. Die Kündigung ist in der in Artikel 248 §§ 2 und 3 des Einführungsgesetzes zum
Bürgerlichen Gesetzbuche vorgesehenen Form zu erklären.

(3) Im Fall der Kündigung sind regelmäßig erhobene Entgelte nur anteilig bis zum Zeitpunkt der Beendigung des
Vertrags zu entrichten. Im Voraus gezahlte Entgelte, die auf die Zeit nach Beendigung des Vertrags fallen, sind
anteilig zu erstatten.

(4) Der Zahlungsdienstleister darf mit dem Zahlungsdienstnutzer für die Kündigung des
Zahlungsdiensterahmenvertrags kein Entgelt vereinbaren.

§ 675i Ausnahmen für Kleinbetragsinstrumente und E-Geld

(1) Ein Zahlungsdienstevertrag kann die Überlassung eines Kleinbetragsinstruments an den
Zahlungsdienstnutzer vorsehen. Ein Kleinbetragsinstrument ist ein Mittel,
1.   mit dem nur einzelne Zahlungsvorgänge bis höchstens 30 Euro ausgelöst werden können,

 

2.   das eine Ausgabenobergrenze von 150 Euro hat oder
 

3.   das Geldbeträge speichert, die zu keiner Zeit 150 Euro übersteigen.
 

In den Fällen der Nummern 2 und 3 erhöht sich die Betragsgrenze auf 200 Euro, wenn das
Kleinbetragsinstrument nur für inländische Zahlungsvorgänge genutzt werden kann.

(2) Im Fall des Absatzes 1 können die Parteien vereinbaren, dass
1.   der Zahlungsdienstleister Änderungen der Vertragsbedingungen nicht in der in § 675g Abs. 1 vorgesehenen

Form anbieten muss,
 

2.   § 675l Absatz 1 Satz 2, § 675m Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und 5 sowie Satz 2 und § 675v Absatz 5 nicht
anzuwenden sind, wenn das Kleinbetragsinstrument nicht gesperrt oder eine weitere Nutzung nicht
verhindert werden kann,
 

3.   die §§ 675u, 675v Absatz 1 bis 3 und 5, die §§ 675w und 676 nicht anzuwenden sind, wenn die
Nutzung des Kleinbetragsinstruments keinem Zahlungsdienstnutzer zugeordnet werden kann oder der
Zahlungsdienstleister aus anderen Gründen, die in dem Kleinbetragsinstrument selbst angelegt sind, nicht
nachweisen kann, dass ein Zahlungsvorgang autorisiert war,
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4.   der Zahlungsdienstleister abweichend von § 675o Abs. 1 nicht verpflichtet ist, den Zahlungsdienstnutzer
von einer Ablehnung des Zahlungsauftrags zu unterrichten, wenn die Nichtausführung aus dem
Zusammenhang hervorgeht,
 

5.   der Zahler abweichend von § 675p den Zahlungsauftrag nach dessen Übermittlung oder nachdem er dem
Zahlungsempfänger seine Zustimmung zum Zahlungsauftrag erteilt hat, nicht widerrufen kann, oder
 

6.   andere als die in § 675s bestimmten Ausführungsfristen gelten.
 

(3) Die §§ 675u und 675v sind für E-Geld nicht anzuwenden, wenn der Zahlungsdienstleister des Zahlers nicht
die Möglichkeit hat, das Zahlungskonto, auf dem das E-Geld gespeichert ist, oder das Kleinbetragsinstrument zu
sperren. Satz 1 gilt nur für Zahlungskonten, auf denen das E-Geld gespeichert ist, oder Kleinbetragsinstrumente
mit einem Wert von höchstens 200 Euro.

Kapitel 3
Erbringung und Nutzung von Zahlungsdiensten

Unterkapitel 1
Autorisierung von Zahlungsvorgängen; Zahlungsinstrumente; Verweigerung des
Zugangs zum Zahlungskonto
§ 675j Zustimmung und Widerruf der Zustimmung

(1) Ein Zahlungsvorgang ist gegenüber dem Zahler nur wirksam, wenn er diesem zugestimmt hat
(Autorisierung). Die Zustimmung kann entweder als Einwilligung oder, sofern zwischen dem Zahler und seinem
Zahlungsdienstleister zuvor vereinbart, als Genehmigung erteilt werden. Art und Weise der Zustimmung sind
zwischen dem Zahler und seinem Zahlungsdienstleister zu vereinbaren. Insbesondere kann vereinbart werden,
dass die Zustimmung mittels eines bestimmten Zahlungsinstruments erteilt werden kann.

(2) Die Zustimmung kann vom Zahler durch Erklärung gegenüber dem Zahlungsdienstleister so lange widerrufen
werden, wie der Zahlungsauftrag widerruflich ist (§ 675p). Auch die Zustimmung zur Ausführung mehrerer
Zahlungsvorgänge kann mit der Folge widerrufen werden, dass jeder nachfolgende Zahlungsvorgang nicht mehr
autorisiert ist.

§ 675k Begrenzung der Nutzung eines Zahlungsinstruments; Verweigerung des Zugangs zum
Zahlungskonto

(1) In Fällen, in denen die Zustimmung mittels eines Zahlungsinstruments erteilt wird, können der Zahler und der
Zahlungsdienstleister Betragsobergrenzen für die Nutzung dieses Zahlungsinstruments vereinbaren.

(2) Zahler und Zahlungsdienstleister können vereinbaren, dass der Zahlungsdienstleister das Recht hat, ein
Zahlungsinstrument zu sperren, wenn
1.   sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit des Zahlungsinstruments dies rechtfertigen,

 

2.   der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen Verwendung des Zahlungsinstruments
besteht oder
 

3.   bei einem Zahlungsinstrument mit Kreditgewährung ein wesentlich erhöhtes Risiko besteht, dass der Zahler
seiner Zahlungspflicht nicht nachkommen kann.
 

In diesem Fall ist der Zahlungsdienstleister verpflichtet, den Zahler über die Sperrung des Zahlungsinstruments
möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperrung zu unterrichten. In der Unterrichtung
sind die Gründe für die Sperrung anzugeben. Die Angabe von Gründen darf unterbleiben, soweit der
Zahlungsdienstleister hierdurch gegen gesetzliche Verpflichtungen verstoßen würde. Der Zahlungsdienstleister
ist verpflichtet, das Zahlungsinstrument zu entsperren oder dieses durch ein neues Zahlungsinstrument zu
ersetzen, wenn die Gründe für die Sperrung nicht mehr gegeben sind. Der Zahlungsdienstnutzer ist über eine
Entsperrung unverzüglich zu unterrichten.

(3) Hat der kontoführende Zahlungsdienstleister einem Zahlungsauslöse- oder Kontoinformationsdienstleister
den Zugang zum Zahlungskonto des Zahlungsdienstnutzers verweigert, ist er verpflichtet, den
Zahlungsdienstnutzer in einer im Zahlungsdiensterahmenvertrag zu vereinbarenden Form über die Gründe zu
unterrichten. Die Unterrichtung muss möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Verweigerung des
Zugangs erfolgen. Die Angabe von Gründen darf unterbleiben, soweit der kontoführende Zahlungsdienstleister
hierdurch gegen gesetzliche Verpflichtungen verstoßen würde.
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§ 675l Pflichten des Zahlungsdienstnutzers in Bezug auf Zahlungsinstrumente

(1) Der Zahlungsdienstnutzer ist verpflichtet, unmittelbar nach Erhalt eines Zahlungsinstruments alle
zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um die personalisierten Sicherheitsmerkmale vor unbefugtem Zugriff zu
schützen. Er hat dem Zahlungsdienstleister oder einer von diesem benannten Stelle den Verlust, den Diebstahl,
die missbräuchliche Verwendung oder die sonstige nicht autorisierte Nutzung eines Zahlungsinstruments
unverzüglich anzuzeigen, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat. Für den Ersatz eines verlorenen,
gestohlenen, missbräuchlich verwendeten oder sonst nicht autorisiert genutzten Zahlungsinstruments darf der
Zahlungsdienstleister mit dem Zahlungsdienstnutzer ein Entgelt vereinbaren, das allenfalls die ausschließlich
und unmittelbar mit dem Ersatz verbundenen Kosten abdeckt.

(2) Eine Vereinbarung, durch die sich der Zahlungsdienstnutzer gegenüber dem Zahlungsdienstleister
verpflichtet, Bedingungen für die Ausgabe und Nutzung eines Zahlungsinstruments einzuhalten, ist nur insoweit
wirksam, als diese Bedingungen sachlich, verhältnismäßig und nicht benachteiligend sind.

§ 675m Pflichten des Zahlungsdienstleisters in Bezug auf Zahlungsinstrumente; Risiko der
Versendung

(1) Der Zahlungsdienstleister, der ein Zahlungsinstrument ausgibt, ist verpflichtet,
1.   unbeschadet der Pflichten des Zahlungsdienstnutzers gemäß § 675l Absatz 1 sicherzustellen, dass die

personalisierten Sicherheitsmerkmale des Zahlungsinstruments nur der zur Nutzung berechtigten Person
zugänglich sind,
 

2.   die unaufgeforderte Zusendung von Zahlungsinstrumenten an den Zahlungsdienstnutzer zu unterlassen, es
sei denn, ein bereits an den Zahlungsdienstnutzer ausgegebenes Zahlungsinstrument muss ersetzt werden,
 

3.   sicherzustellen, dass der Zahlungsdienstnutzer durch geeignete Mittel jederzeit die Möglichkeit hat, eine
Anzeige gemäß § 675l Absatz 1 Satz 2 vorzunehmen oder die Aufhebung der Sperrung gemäß § 675k
Absatz 2 Satz 5 zu verlangen,
 

4.   dem Zahlungsdienstnutzer eine Anzeige gemäß § 675l Absatz 1 Satz 2 kostenfrei zu ermöglichen und
 

5.   jede Nutzung des Zahlungsinstruments zu verhindern, sobald eine Anzeige gemäß § 675l Absatz 1 Satz 2
erfolgt ist.
 

Hat der Zahlungsdienstnutzer den Verlust, den Diebstahl, die missbräuchliche Verwendung oder die
sonstige nicht autorisierte Nutzung eines Zahlungsinstruments angezeigt, stellt sein Zahlungsdienstleister
ihm auf Anfrage bis mindestens 18 Monate nach dieser Anzeige die Mittel zur Verfügung, mit denen der
Zahlungsdienstnutzer beweisen kann, dass eine Anzeige erfolgt ist.

(2) Die Gefahr der Versendung eines Zahlungsinstruments und der Versendung personalisierter
Sicherheitsmerkmale des Zahlungsinstruments an den Zahlungsdienstnutzer trägt der Zahlungsdienstleister.

(3) Hat ein Zahlungsdienstleister, der kartengebundene Zahlungsinstrumente ausgibt, den kontoführenden
Zahlungsdienstleister des Zahlers um Bestätigung ersucht, dass ein für die Ausführung eines kartengebundenen
Zahlungsvorgangs erforderlicher Betrag auf dem Zahlungskonto verfügbar ist, so kann der Zahler von seinem
kontoführenden Zahlungsdienstleister verlangen, ihm die Identifizierungsdaten dieses Zahlungsdienstleisters und
die erteilte Antwort mitzuteilen.

Unterkapitel 2
Ausführung von Zahlungsvorgängen
§ 675n Zugang von Zahlungsaufträgen

(1) Ein Zahlungsauftrag wird wirksam, wenn er dem Zahlungsdienstleister des Zahlers zugeht. Fällt der
Zeitpunkt des Zugangs nicht auf einen Geschäftstag des Zahlungsdienstleisters des Zahlers, gilt der
Zahlungsauftrag als am darauf folgenden Geschäftstag zugegangen. Der Zahlungsdienstleister kann festlegen,
dass Zahlungsaufträge, die nach einem bestimmten Zeitpunkt nahe am Ende eines Geschäftstags zugehen,
für die Zwecke des § 675s Abs. 1 als am darauf folgenden Geschäftstag zugegangen gelten. Geschäftstag ist
jeder Tag, an dem der an der Ausführung eines Zahlungsvorgangs beteiligte Zahlungsdienstleister den für die
Ausführung von Zahlungsvorgängen erforderlichen Geschäftsbetrieb unterhält.

(2) Vereinbaren der Zahlungsdienstnutzer, der einen Zahlungsvorgang auslöst oder über den ein
Zahlungsvorgang ausgelöst wird, und sein Zahlungsdienstleister, dass die Ausführung des Zahlungsauftrags an
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einem bestimmten Tag oder am Ende eines bestimmten Zeitraums oder an dem Tag, an dem der Zahler dem
Zahlungsdienstleister den zur Ausführung erforderlichen Geldbetrag zur Verfügung gestellt hat, beginnen soll,
so gilt der vereinbarte Termin für die Zwecke des § 675s Abs. 1 als Zeitpunkt des Zugangs. Fällt der vereinbarte
Termin nicht auf einen Geschäftstag des Zahlungsdienstleisters des Zahlers, so gilt für die Zwecke des § 675s
Abs. 1 der darauf folgende Geschäftstag als Zeitpunkt des Zugangs.

§ 675o Ablehnung von Zahlungsaufträgen

(1) Lehnt der Zahlungsdienstleister die Ausführung oder Auslösung eines Zahlungsauftrags ab, ist er verpflichtet,
den Zahlungsdienstnutzer hierüber unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb der Fristen gemäß § 675s Abs. 1
zu unterrichten. In der Unterrichtung sind, soweit möglich, die Gründe für die Ablehnung sowie die Möglichkeiten
anzugeben, wie Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können. Die Angabe von Gründen
darf unterbleiben, soweit sie gegen sonstige Rechtsvorschriften verstoßen würde. Der Zahlungsdienstleister darf
mit dem Zahlungsdienstnutzer im Zahlungsdiensterahmenvertrag ein Entgelt für den Fall vereinbaren, dass er
die Ausführung eines Zahlungsauftrags berechtigterweise ablehnt.

(2) Der Zahlungsdienstleister des Zahlers ist nicht berechtigt, die Ausführung eines autorisierten
Zahlungsauftrags abzulehnen, wenn die im Zahlungsdiensterahmenvertrag festgelegten
Ausführungsbedingungen erfüllt sind und die Ausführung nicht gegen sonstige Rechtsvorschriften verstößt.

(3) Für die Zwecke der §§ 675s, 675y und 675z gilt ein Zahlungsauftrag, dessen Ausführung berechtigterweise
abgelehnt wurde, als nicht zugegangen.

§ 675p Unwiderruflichkeit eines Zahlungsauftrags

(1) Der Zahlungsdienstnutzer kann einen Zahlungsauftrag vorbehaltlich der Absätze 2 bis 4 nach dessen Zugang
beim Zahlungsdienstleister des Zahlers nicht mehr widerrufen.

(2) Wurde der Zahlungsvorgang über einen Zahlungsauslösedienstleister, vom Zahlungsempfänger
oder über diesen ausgelöst, so kann der Zahler den Zahlungsauftrag nicht mehr widerrufen, nachdem
er dem Zahlungsauslösedienstleister die Zustimmung zur Auslösung des Zahlungsvorgangs oder dem
Zahlungsempfänger die Zustimmung zur Ausführung des Zahlungsvorgangs erteilt hat. Im Fall einer Lastschrift
kann der Zahler den Zahlungsauftrag jedoch unbeschadet seiner Rechte gemäß § 675x bis zum Ende des
Geschäftstags vor dem vereinbarten Fälligkeitstag widerrufen.

(3) Ist zwischen dem Zahlungsdienstnutzer und seinem Zahlungsdienstleister ein bestimmter Termin für die
Ausführung eines Zahlungsauftrags (§ 675n Abs. 2) vereinbart worden, kann der Zahlungsdienstnutzer den
Zahlungsauftrag bis zum Ende des Geschäftstags vor dem vereinbarten Tag widerrufen.

(4) Nach den in den Absätzen 1 bis 3 genannten Zeitpunkten kann der Zahlungsauftrag nur widerrufen
werden, wenn der Zahlungsdienstnutzer und der jeweilige Zahlungsdienstleister dies vereinbart haben. In den
Fällen des Absatzes 2 ist zudem die Zustimmung des Zahlungsempfängers zum Widerruf erforderlich. Der
Zahlungsdienstleister darf mit dem Zahlungsdienstnutzer im Zahlungsdiensterahmenvertrag für die Bearbeitung
eines solchen Widerrufs ein Entgelt vereinbaren.

(5) Der Teilnehmer an Zahlungsverkehrssystemen kann einen Auftrag zugunsten eines anderen Teilnehmers von
dem in den Regeln des Systems bestimmten Zeitpunkt an nicht mehr widerrufen.

§ 675q Entgelte bei Zahlungsvorgängen

(1) Der Zahlungsdienstleister des Zahlers sowie sämtliche an dem Zahlungsvorgang beteiligte
zwischengeschaltete Stellen sind verpflichtet, den Betrag, der Gegenstand des Zahlungsvorgangs ist
(Zahlungsbetrag), ungekürzt an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zu übermitteln.

(2) Der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers darf ihm zustehende Entgelte vor Erteilung der Gutschrift
nur dann von dem übermittelten Betrag abziehen, wenn dies mit dem Zahlungsempfänger vereinbart wurde. In
diesem Fall sind der vollständige Betrag des Zahlungsvorgangs und die Entgelte in den Informationen gemäß
Artikel 248 §§ 8 und 15 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche für den Zahlungsempfänger
getrennt auszuweisen.

(3) Zahlungsempfänger und Zahler tragen jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte,
wenn sowohl der Zahlungsdienstleister des Zahlers als auch der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers
innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums belegen ist.
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(4) Wenn einer der Fälle des § 675d Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 vorliegt,
1.   ist § 675q Absatz 1 auf die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums getätigten Bestandteile des

Zahlungsvorgangs nicht anzuwenden und
 

2.   kann von § 675q Absatz 2 für die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums getätigten Bestandteile des
Zahlungsvorgangs abgewichen werden.
 

§ 675r Ausführung eines Zahlungsvorgangs anhand von Kundenkennungen

(1) Die beteiligten Zahlungsdienstleister sind berechtigt, einen Zahlungsvorgang ausschließlich anhand der
von dem Zahlungsdienstnutzer angegebenen Kundenkennung auszuführen. Wird ein Zahlungsauftrag in
Übereinstimmung mit dieser Kundenkennung ausgeführt, so gilt er im Hinblick auf den durch die Kundenkennung
bezeichneten Zahlungsempfänger als ordnungsgemäß ausgeführt.

(2) Eine Kundenkennung ist eine Abfolge aus Buchstaben, Zahlen oder Symbolen, die dem Zahlungsdienstnutzer
vom Zahlungsdienstleister mitgeteilt wird und die der Zahlungsdienstnutzer angeben muss, damit ein anderer
am Zahlungsvorgang beteiligter Zahlungsdienstnutzer oder dessen Zahlungskonto für einen Zahlungsvorgang
zweifelsfrei ermittelt werden kann.

(3) Ist eine vom Zahler angegebene Kundenkennung für den Zahlungsdienstleister des Zahlers erkennbar
keinem Zahlungsempfänger oder keinem Zahlungskonto zuzuordnen, ist dieser verpflichtet, den Zahler
unverzüglich hierüber zu unterrichten und ihm gegebenenfalls den Zahlungsbetrag wieder herauszugeben.

§ 675s Ausführungsfrist für Zahlungsvorgänge

(1) Der Zahlungsdienstleister des Zahlers ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Zahlungsbetrag spätestens am
Ende des auf den Zugangszeitpunkt des Zahlungsauftrags folgenden Geschäftstags beim Zahlungsdienstleister
des Zahlungsempfängers eingeht. Für Zahlungsvorgänge innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, die nicht
in Euro erfolgen, können ein Zahler und sein Zahlungsdienstleister eine Frist von maximal vier Geschäftstagen
vereinbaren. Für in Papierform ausgelöste Zahlungsvorgänge können die Fristen nach Satz 1 um einen weiteren
Geschäftstag verlängert werden.

(2) Bei einem vom oder über den Zahlungsempfänger ausgelösten Zahlungsvorgang ist der Zahlungsdienstleister
des Zahlungsempfängers verpflichtet, den Zahlungsauftrag dem Zahlungsdienstleister des Zahlers innerhalb der
zwischen dem Zahlungsempfänger und seinem Zahlungsdienstleister vereinbarten Fristen zu übermitteln. Im
Fall einer Lastschrift ist der Zahlungsauftrag so rechtzeitig zu übermitteln, dass die Verrechnung an dem vom
Zahlungsempfänger mitgeteilten Fälligkeitstag ermöglicht wird.

(3) Wenn einer der Fälle des § 675d Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 vorliegt, ist § 675s Absatz 1 Satz 1 und 3 auf die
innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums getätigten Bestandteile des Zahlungsvorgangs nicht anzuwenden.
Wenn ein Fall des § 675d Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a vorliegt,
1.   ist auch § 675s Absatz 1 Satz 2 auf die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums getätigten

Bestandteile des Zahlungsvorgangs nicht anzuwenden und
 

2.   kann von § 675s Absatz 2 für die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums getätigten Bestandteile des
Zahlungsvorgangs abgewichen werden.
 

§ 675t Wertstellungsdatum und Verfügbarkeit von Geldbeträgen; Sperrung eines verfügbaren
Geldbetrags

(1) Der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers ist verpflichtet, dem Zahlungsempfänger
den Zahlungsbetrag unverzüglich verfügbar zu machen, nachdem der Betrag auf dem Konto des
Zahlungsdienstleisters eingegangen ist, wenn dieser
1.   keine Währungsumrechnung vornehmen muss oder

 

2.   nur eine Währungsumrechnung zwischen dem Euro und einer Währung eines Vertragsstaates des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder zwischen den Währungen zweier Vertragsstaaten
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vornehmen muss.
 

Sofern der Zahlungsbetrag auf einem Zahlungskonto des Zahlungsempfängers gutgeschrieben werden
soll, ist die Gutschrift, auch wenn sie nachträglich erfolgt, so vorzunehmen, dass der Zeitpunkt, den der
Zahlungsdienstleister für die Berechnung der Zinsen bei Gutschrift oder Belastung eines Betrags auf einem
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Zahlungskonto zugrunde legt (Wertstellungsdatum), spätestens der Geschäftstag ist, an dem der Zahlungsbetrag
auf dem Konto des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers eingegangen ist. Satz 1 gilt auch dann, wenn
der Zahlungsempfänger kein Zahlungskonto unterhält.

(2) Zahlt ein Verbraucher Bargeld auf ein Zahlungskonto bei einem Zahlungsdienstleister in der Währung
des betreffenden Zahlungskontos ein, so stellt dieser Zahlungsdienstleister sicher, dass der Betrag dem
Zahlungsempfänger unverzüglich nach dem Zeitpunkt der Entgegennahme verfügbar gemacht und wertgestellt
wird. Ist der Zahlungsdienstnutzer kein Verbraucher, so muss dem Zahlungsempfänger der Geldbetrag
spätestens an dem auf die Entgegennahme folgenden Geschäftstag verfügbar gemacht und wertgestellt werden.

(3) Eine Belastung auf dem Zahlungskonto des Zahlers ist so vorzunehmen, dass das Wertstellungsdatum
frühestens der Zeitpunkt ist, an dem dieses Zahlungskonto mit dem Zahlungsbetrag belastet wird. Das
Zahlungskonto des Zahlers darf nicht belastet werden, bevor der Zahlungsauftrag seinem Zahlungsdienstleister
zugegangen ist.

(4) Unbeschadet sonstiger gesetzlicher oder vertraglicher Rechte ist der Zahlungsdienstleister des Zahlers
im Fall eines kartengebundenen Zahlungsvorgangs berechtigt, einen verfügbaren Geldbetrag auf dem
Zahlungskonto des Zahlers zu sperren, wenn
1.   der Zahlungsvorgang vom oder über den Zahlungsempfänger ausgelöst worden ist und

 

2.   der Zahler auch der genauen Höhe des zu sperrenden Geldbetrags zugestimmt hat.
 

Den gesperrten Geldbetrag gibt der Zahlungsdienstleister des Zahlers unbeschadet sonstiger gesetzlicher oder
vertraglicher Rechte unverzüglich frei, nachdem ihm entweder der genaue Zahlungsbetrag mitgeteilt worden
oder der Zahlungsauftrag zugegangen ist.

(5) Wenn ein Fall des § 675d Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a vorliegt,
1.   kann von § 675t Absatz 1 Satz 3 für die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums getätigten

Bestandteile des Zahlungsvorgangs abgewichen werden und
 

2.   ist § 675t Absatz 2 auf die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums getätigten Bestandteile des
Zahlungsvorgangs nicht anzuwenden.
 

Unterkapitel 3
Haftung
§ 675u Haftung des Zahlungsdienstleisters für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge

Im Fall eines nicht autorisierten Zahlungsvorgangs hat der Zahlungsdienstleister des Zahlers gegen diesen
keinen Anspruch auf Erstattung seiner Aufwendungen. Er ist verpflichtet, dem Zahler den Zahlungsbetrag
unverzüglich zu erstatten und, sofern der Betrag einem Zahlungskonto belastet worden ist, dieses Zahlungskonto
wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch den nicht autorisierten
Zahlungsvorgang befunden hätte. Diese Verpflichtung ist unverzüglich, spätestens jedoch bis zum Ende des
Geschäftstags zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem dem Zahlungsdienstleister angezeigt wurde,
dass der Zahlungsvorgang nicht autorisiert ist, oder er auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat der
Zahlungsdienstleister einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches
Verhalten des Zahlers vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat der Zahlungsdienstleister seine Verpflichtung aus
Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde der
Zahlungsvorgang über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 2
bis 4 den kontoführenden Zahlungsdienstleister.

§ 675v Haftung des Zahlers bei missbräuchlicher Nutzung eines Zahlungsinstruments

(1) Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge auf der Nutzung eines verloren gegangenen, gestohlenen
oder sonst abhandengekommenen Zahlungsinstruments oder auf der sonstigen missbräuchlichen Verwendung
eines Zahlungsinstruments, so kann der Zahlungsdienstleister des Zahlers von diesem den Ersatz des hierdurch
entstandenen Schadens bis zu einem Betrag von 50 Euro verlangen.

(2) Der Zahler haftet nicht nach Absatz 1, wenn
1.   es ihm nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine sonstige

missbräuchliche Verwendung des Zahlungsinstruments vor dem nicht autorisierten Zahlungsvorgang zu
bemerken, oder
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2.   der Verlust des Zahlungsinstruments durch einen Angestellten, einen Agenten, eine Zweigniederlassung
eines Zahlungsdienstleisters oder eine sonstige Stelle, an die Tätigkeiten des Zahlungsdienstleisters
ausgelagert wurden, verursacht worden ist.
 

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 ist der Zahler seinem Zahlungsdienstleister zum Ersatz des gesamten
Schadens verpflichtet, der infolge eines nicht autorisierten Zahlungsvorgangs entstanden ist, wenn der Zahler
1.   in betrügerischer Absicht gehandelt hat oder

 

2.   den Schaden herbeigeführt hat durch vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung
a)   einer oder mehrerer Pflichten gemäß § 675l Absatz 1 oder

 

b)   einer oder mehrerer vereinbarter Bedingungen für die Ausgabe und Nutzung des
Zahlungsinstruments.
 

 

(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 3 ist der Zahler seinem Zahlungsdienstleister nicht zum Schadensersatz
verpflichtet, wenn
1.   der Zahlungsdienstleister des Zahlers eine starke Kundenauthentifizierung im Sinne des § 1 Absatz 24 des

Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes nicht verlangt oder
 

2.   der Zahlungsempfänger oder sein Zahlungsdienstleister eine starke Kundenauthentifizierung im Sinne des §
1 Absatz 24 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes nicht akzeptiert.
 

Satz 1 gilt nicht, wenn der Zahler in betrügerischer Absicht gehandelt hat. Im Fall von Satz 1 Nummer 2 ist
derjenige, der eine starke Kundenauthentifizierung nicht akzeptiert, verpflichtet, dem Zahlungsdienstleister des
Zahlers den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.

(5) Abweichend von den Absätzen 1 und 3 ist der Zahler nicht zum Ersatz von Schäden verpflichtet, die
aus der Nutzung eines nach der Anzeige gemäß § 675l Absatz 1 Satz 2 verwendeten Zahlungsinstruments
entstanden sind. Der Zahler ist auch nicht zum Ersatz von Schäden im Sinne des Absatzes 1 verpflichtet, wenn
der Zahlungsdienstleister seiner Pflicht gemäß § 675m Abs. 1 Nr. 3 nicht nachgekommen ist. Die Sätze 1 und 2
sind nicht anzuwenden, wenn der Zahler in betrügerischer Absicht gehandelt hat.

§ 675w Nachweis der Authentifizierung

Ist die Autorisierung eines ausgeführten Zahlungsvorgangs streitig, hat der Zahlungsdienstleister nachzuweisen,
dass eine Authentifizierung erfolgt ist und der Zahlungsvorgang ordnungsgemäß aufgezeichnet, verbucht sowie
nicht durch eine Störung beeinträchtigt wurde. Eine Authentifizierung ist erfolgt, wenn der Zahlungsdienstleister
die Nutzung eines bestimmten Zahlungsinstruments, einschließlich seiner personalisierten Sicherheitsmerkmale,
mit Hilfe eines Verfahrens überprüft hat. Wurde der Zahlungsvorgang mittels eines Zahlungsinstruments
ausgelöst, reicht die Aufzeichnung der Nutzung des Zahlungsinstruments einschließlich der Authentifizierung
durch den Zahlungsdienstleister und gegebenenfalls einen Zahlungsauslösedienstleister allein nicht
notwendigerweise aus, um nachzuweisen, dass der Zahler
1.   den Zahlungsvorgang autorisiert,

 

2.   in betrügerischer Absicht gehandelt,
 

3.   eine oder mehrere Pflichten gemäß § 675l Absatz 1 verletzt oder
 

4.   vorsätzlich oder grob fahrlässig gegen eine oder mehrere Bedingungen für die Ausgabe und Nutzung des
Zahlungsinstruments verstoßen
 

hat. Der Zahlungsdienstleister muss unterstützende Beweismittel vorlegen, um Betrug, Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit des Zahlungsdienstnutzers nachzuweisen.

§ 675x Erstattungsanspruch bei einem vom oder über den Zahlungsempfänger ausgelösten
autorisierten Zahlungsvorgang

(1) Der Zahler hat gegen seinen Zahlungsdienstleister einen Anspruch auf Erstattung eines belasteten
Zahlungsbetrags, der auf einem autorisierten, vom oder über den Zahlungsempfänger ausgelösten
Zahlungsvorgang beruht, wenn
1.   bei der Autorisierung der genaue Betrag nicht angegeben wurde und

 

2.   der Zahlungsbetrag den Betrag übersteigt, den der Zahler entsprechend seinem bisherigen
Ausgabeverhalten, den Bedingungen des Zahlungsdiensterahmenvertrags und den jeweiligen Umständen
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des Einzelfalls hätte erwarten können; mit einem etwaigen Währungsumtausch zusammenhängende
Gründe bleiben außer Betracht, wenn der zwischen den Parteien vereinbarte Referenzwechselkurs
zugrunde gelegt wurde.
 

Ist der Zahlungsbetrag einem Zahlungskonto belastet worden, so ist die Gutschrift des Zahlungsbetrags
auf diesem Zahlungskonto so vorzunehmen, dass das Wertstellungsdatum spätestens der Geschäftstag
der Belastung ist. Auf Verlangen seines Zahlungsdienstleisters hat der Zahler nachzuweisen, dass die
Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 1 und 2 erfüllt sind.

(2) Unbeschadet des Absatzes 3 hat der Zahler bei SEPA-Basislastschriften und SEPA-Firmenlastschriften ohne
Angabe von Gründen auch dann einen Anspruch auf Erstattung gegen seinen Zahlungsdienstleister, wenn die
Voraussetzungen für eine Erstattung nach Absatz 1 nicht erfüllt sind.

(3) Der Zahler kann mit seinem Zahlungsdienstleister vereinbaren, dass er keinen Anspruch auf Erstattung
hat, wenn er seine Zustimmung zur Ausführung des Zahlungsvorgangs direkt seinem Zahlungsdienstleister
erteilt hat und er, sofern vereinbart, über den anstehenden Zahlungsvorgang mindestens vier Wochen vor dem
Fälligkeitstermin vom Zahlungsdienstleister oder vom Zahlungsempfänger unterrichtet wurde.

(4) Ein Anspruch des Zahlers auf Erstattung ist ausgeschlossen, wenn er ihn nicht innerhalb von acht Wochen
ab dem Zeitpunkt der Belastung des betreffenden Zahlungsbetrags gegenüber seinem Zahlungsdienstleister
geltend macht.

(5) Der Zahlungsdienstleister ist verpflichtet, innerhalb von zehn Geschäftstagen nach Zugang eines
Erstattungsverlangens entweder den vollständigen Betrag des Zahlungsvorgangs zu erstatten oder dem Zahler
die Gründe für die Ablehnung der Erstattung mitzuteilen. Im Fall der Ablehnung hat der Zahlungsdienstleister
auf die Beschwerdemöglichkeiten gemäß den §§ 60 bis 62 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes und auf die
Möglichkeit, eine Schlichtungsstelle gemäß § 14 des Unterlassungsklagengesetzes anzurufen, hinzuweisen.
Das Recht des Zahlungsdienstleisters, eine innerhalb der Frist nach Absatz 4 geltend gemachte Erstattung
abzulehnen, erstreckt sich nicht auf den Fall nach Absatz 2.

(6) Wenn ein Fall des § 675d Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b vorliegt,
1.   ist § 675x Absatz 1 auf die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums getätigten Bestandteile des

Zahlungsvorgangs nicht anzuwenden und
 

2.   kann von § 675x Absatz 2 bis 5 für die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums getätigten
Bestandteile des Zahlungsvorgangs abgewichen werden.
 

§ 675y Haftung der Zahlungsdienstleister bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter
Ausführung eines Zahlungsauftrags; Nachforschungspflicht

(1) Wird ein Zahlungsvorgang vom Zahler ausgelöst, kann dieser von seinem Zahlungsdienstleister im
Fall einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung des Zahlungsauftrags die unverzügliche und
ungekürzte Erstattung des Zahlungsbetrags verlangen. Wurde der Betrag einem Zahlungskonto des
Zahlers belastet, ist dieses Zahlungskonto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne den
fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte. Wird ein Zahlungsvorgang vom Zahler über einen
Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 1 und 2 den kontoführenden
Zahlungsdienstleister. Soweit vom Zahlungsbetrag entgegen § 675q Abs. 1 Entgelte abgezogen wurden, hat
der Zahlungsdienstleister des Zahlers den abgezogenen Betrag dem Zahlungsempfänger unverzüglich zu
übermitteln. Weist der Zahlungsdienstleister des Zahlers nach, dass der Zahlungsbetrag ungekürzt beim
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist, entfällt die Haftung nach diesem Absatz.

(2) Wird ein Zahlungsvorgang vom oder über den Zahlungsempfänger ausgelöst, kann dieser im Fall einer
nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung des Zahlungsauftrags verlangen, dass sein Zahlungsdienstleister
diesen Zahlungsauftrag unverzüglich, gegebenenfalls erneut, an den Zahlungsdienstleister des Zahlers
übermittelt. Weist der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers nach, dass er die ihm bei der Ausführung
des Zahlungsvorgangs obliegenden Pflichten erfüllt hat, hat der Zahlungsdienstleister des Zahlers dem
Zahler gegebenenfalls unverzüglich den ungekürzten Zahlungsbetrag entsprechend Absatz 1 Satz 1 und 2
zu erstatten. Soweit vom Zahlungsbetrag entgegen § 675q Abs. 1 und 2 Entgelte abgezogen wurden, hat der
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers den abgezogenen Betrag dem Zahlungsempfänger unverzüglich
verfügbar zu machen.
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(3) Wird ein Zahlungsvorgang vom Zahler ausgelöst, kann dieser im Fall einer verspäteten Ausführung
des Zahlungsauftrags verlangen, dass sein Zahlungsdienstleister gegen den Zahlungsdienstleister des
Zahlungsempfängers den Anspruch nach Satz 2 geltend macht. Der Zahlungsdienstleister des Zahlers kann
vom Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers verlangen, die Gutschrift des Zahlungsbetrags auf dem
Zahlungskonto des Zahlungsempfängers so vorzunehmen, als sei der Zahlungsvorgang ordnungsgemäß
ausgeführt worden. Wird ein Zahlungsvorgang vom Zahler über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst,
so trifft die Pflicht aus Satz 1 den kontoführenden Zahlungsdienstleister. Weist der Zahlungsdienstleister
des Zahlers nach, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers
eingegangen ist, entfällt die Haftung nach diesem Absatz.

(4) Wird ein Zahlungsvorgang vom oder über den Zahlungsempfänger ausgelöst, kann dieser im Fall einer
verspäteten Übermittlung des Zahlungsauftrags verlangen, dass sein Zahlungsdienstleister die Gutschrift des
Zahlungsbetrags auf dem Zahlungskonto des Zahlungsempfängers so vornimmt, als sei der Zahlungsvorgang
ordnungsgemäß ausgeführt worden. Weist der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers nach,
dass er den Zahlungsauftrag rechtzeitig an den Zahlungsdienstleister des Zahlers übermittelt hat, ist der
Zahlungsdienstleister des Zahlers verpflichtet, dem Zahler gegebenenfalls unverzüglich den ungekürzten
Zahlungsbetrag nach Absatz 1 Satz 1 und 2 zu erstatten. Dies gilt nicht, wenn der Zahlungsdienstleister
des Zahlers nachweist, dass der Zahlungsbetrag lediglich verspätet beim Zahlungsdienstleister des
Zahlungsempfängers eingegangen ist. In diesem Fall ist der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers
verpflichtet, den Zahlungsbetrag entsprechend Satz 1 auf dem Zahlungskonto des Zahlungsempfängers
gutzuschreiben.

(5) Ansprüche des Zahlungsdienstnutzers gegen seinen Zahlungsdienstleister nach Absatz 1 Satz 1 und
2 sowie Absatz 2 Satz 2 bestehen nicht, soweit der Zahlungsauftrag in Übereinstimmung mit der vom
Zahlungsdienstnutzer angegebenen fehlerhaften Kundenkennung ausgeführt wurde. In diesem Fall kann der
Zahler von seinem Zahlungsdienstleister jedoch verlangen, dass dieser sich im Rahmen seiner Möglichkeiten
darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers
ist verpflichtet, dem Zahlungsdienstleister des Zahlers alle für die Wiedererlangung des Zahlungsbetrags
erforderlichen Informationen mitzuteilen. Ist die Wiedererlangung des Zahlungsbetrags nach den Sätzen 2
und 3 nicht möglich, so ist der Zahlungsdienstleister des Zahlers verpflichtet, dem Zahler auf schriftlichen
Antrag alle verfügbaren Informationen mitzuteilen, damit der Zahler einen Anspruch auf Erstattung des
Zahlungsbetrags geltend machen kann. Der Zahlungsdienstleister kann mit dem Zahlungsdienstnutzer im
Zahlungsdiensterahmenvertrag ein Entgelt für Tätigkeiten nach den Sätzen 2 bis 4 vereinbaren.

(6) Ein Zahlungsdienstnutzer kann von seinem Zahlungsdienstleister über die Ansprüche nach den Absätzen
1 und 2 hinaus die Erstattung der Entgelte und Zinsen verlangen, die der Zahlungsdienstleister ihm im
Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung des Zahlungsvorgangs in Rechnung
gestellt oder mit denen er dessen Zahlungskonto belastet hat.

(7) Wurde ein Zahlungsauftrag nicht oder fehlerhaft ausgeführt, hat der Zahlungsdienstleister desjenigen
Zahlungsdienstnutzers, der einen Zahlungsvorgang ausgelöst hat oder über den ein Zahlungsvorgang ausgelöst
wurde, auf Verlangen seines Zahlungsdienstnutzers den Zahlungsvorgang nachzuvollziehen und seinen
Zahlungsdienstnutzer über das Ergebnis zu unterrichten.

(8) Wenn ein Fall des § 675d Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b vorliegt, ist § 675y Absatz 1 bis 4 auf die
innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums getätigten Bestandteile des Zahlungsvorgangs nicht anzuwenden.

§ 675z Sonstige Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung eines
Zahlungsauftrags oder bei einem nicht autorisierten Zahlungsvorgang

Die §§ 675u und 675y sind hinsichtlich der dort geregelten Ansprüche eines Zahlungsdienstnutzers abschließend.
Die Haftung eines Zahlungsdienstleisters gegenüber seinem Zahlungsdienstnutzer für einen wegen nicht
erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung eines Zahlungsauftrags entstandenen Schaden, der nicht
bereits von § 675y erfasst ist, kann auf 12 500 Euro begrenzt werden; dies gilt nicht für Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit, den Zinsschaden und für Gefahren, die der Zahlungsdienstleister besonders übernommen hat.
Zahlungsdienstleister haben hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie
eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten
Stelle liegt, die der Zahlungsdienstnutzer vorgegeben hat. In den Fällen von Satz 3 zweiter Halbsatz haftet die
von dem Zahlungsdienstnutzer vorgegebene zwischengeschaltete Stelle anstelle des Zahlungsdienstleisters
des Zahlungsdienstnutzers. § 675y Absatz 5 Satz 1 ist auf die Haftung eines Zahlungsdienstleisters nach den
Sätzen 2 bis 4 entsprechend anzuwenden. Wenn ein Fall des § 675d Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b
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vorliegt, ist § 675z Satz 3 auf die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums getätigten Bestandteile des
Zahlungsvorgangs nicht anzuwenden.

§ 676 Nachweis der Ausführung von Zahlungsvorgängen

Ist zwischen dem Zahlungsdienstnutzer und seinem Zahlungsdienstleister streitig, ob der Zahlungsvorgang
ordnungsgemäß ausgeführt wurde, muss der Zahlungsdienstleister nachweisen, dass der Zahlungsvorgang
ordnungsgemäß aufgezeichnet und verbucht sowie nicht durch eine Störung beeinträchtigt wurde.

§ 676a Ausgleichsanspruch

(1) Liegt die Ursache für die Haftung eines Zahlungsdienstleisters gemäß den §§ 675u, 675y und 675z im
Verantwortungsbereich eines anderen Zahlungsdienstleisters, eines Zahlungsauslösedienstleisters oder einer
zwischengeschalteten Stelle, so kann der Zahlungsdienstleister von dem anderen Zahlungsdienstleister, dem
Zahlungsauslösedienstleister oder der zwischengeschalteten Stelle den Ersatz des Schadens verlangen, der ihm
aus der Erfüllung der Ansprüche eines Zahlungsdienstnutzers gemäß den §§ 675u, 675y und 675z entsteht.

(2) Ist zwischen dem kontoführenden Zahlungsdienstleister des Zahlers und einem Zahlungsauslösedienstleister
streitig, ob ein ausgeführter Zahlungsvorgang autorisiert wurde, muss der Zahlungsauslösedienstleister
nachweisen, dass in seinem Verantwortungsbereich eine Authentifizierung erfolgt ist und der Zahlungsvorgang
ordnungsgemäß aufgezeichnet sowie nicht durch eine Störung beeinträchtigt wurde.

(3) Ist zwischen dem kontoführenden Zahlungsdienstleister des Zahlers und einem Zahlungsauslösedienstleister
streitig, ob ein Zahlungsvorgang ordnungsgemäß ausgeführt wurde, muss der Zahlungsauslösedienstleister
nachweisen, dass
1.   der Zahlungsauftrag dem kontoführenden Zahlungsdienstleister gemäß § 675n zugegangen ist und

 

2.   der Zahlungsvorgang im Verantwortungsbereich des Zahlungsauslösedienstleisters ordnungsgemäß
aufgezeichnet sowie nicht durch eine Störung beeinträchtigt wurde.
 

§ 676b Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgeführter Zahlungsvorgänge

(1) Der Zahlungsdienstnutzer hat seinen Zahlungsdienstleister unverzüglich nach Feststellung eines nicht
autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgangs zu unterrichten.

(2) Ansprüche und Einwendungen des Zahlungsdienstnutzers gegen den Zahlungsdienstleister nach diesem
Unterkapitel sind ausgeschlossen, wenn dieser seinen Zahlungsdienstleister nicht spätestens 13 Monate nach
dem Tag der Belastung mit einem nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang hiervon
unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn der Zahlungsdienstleister den Zahlungsdienstnutzer über
die den Zahlungsvorgang betreffenden Angaben gemäß Artikel 248 §§ 7, 10 oder § 14 des Einführungsgesetzes
zum Bürgerlichen Gesetzbuche unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung
maßgeblich.

(3) Für andere als die in § 675z Satz 1 genannten Ansprüche des Zahlungsdienstnutzers gegen seinen
Zahlungsdienstleister wegen eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgangs gilt Absatz
2 mit der Maßgabe, dass der Zahlungsdienstnutzer diese Ansprüche auch nach Ablauf der Frist geltend machen
kann, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert war.

(4) Wurde der Zahlungsvorgang über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, sind Ansprüche und
Einwendungen des Zahlungsdienstnutzers gegen seinen kontoführenden Zahlungsdienstleister ausgeschlossen,
wenn der Zahlungsdienstnutzer den kontoführenden Zahlungsdienstleister nicht spätestens 13 Monate nach dem
Tag der Belastung mit einem nicht autorisierten oder fehlerhaften Zahlungsvorgang hiervon unterrichtet hat.
Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn der kontoführende Zahlungsdienstleister den Zahlungsdienstnutzer über die
den Zahlungsvorgang betreffenden Angaben gemäß Artikel 248 §§ 7, 10 oder § 14 des Einführungsgesetzes zum
Bürgerlichen Gesetzbuche unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung durch
den kontoführenden Zahlungsdienstleister maßgeblich.

(5) Für andere als die in § 675z Satz 1 genannten Ansprüche des Zahlungsdienstnutzers gegen seinen
kontoführenden Zahlungsdienstleister oder gegen den Zahlungsauslösedienstleister wegen eines nicht
autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgangs gilt Absatz 4 mit der Maßgabe, dass
1.   die Anzeige an den kontoführenden Zahlungsdienstleister auch zur Erhaltung von Ansprüchen und

Einwendungen des Zahlungsdienstnutzers gegen den Zahlungsauslösedienstleister genügt und
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2.   der Zahlungsdienstnutzer seine Ansprüche gegen den kontoführenden Zahlungsdienstleister oder
gegen den Zahlungsauslösedienstleister auch nach Ablauf der Frist geltend machen kann, wenn er ohne
Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert war.
 

§ 676c Haftungsausschluss

Ansprüche nach diesem Kapitel sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände
1.   auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das diejenige Partei, die sich auf

dieses Ereignis beruft, keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt
nicht hätten vermieden werden können, oder
 

2.   vom Zahlungsdienstleister auf Grund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.
 

Titel 13
Geschäftsführung ohne Auftrag
§ 677 Pflichten des Geschäftsführers

Wer ein Geschäft für einen anderen besorgt, ohne von ihm beauftragt oder ihm gegenüber sonst dazu berechtigt
zu sein, hat das Geschäft so zu führen, wie das Interesse des Geschäftsherrn mit Rücksicht auf dessen wirklichen
oder mutmaßlichen Willen es erfordert.

§ 678 Geschäftsführung gegen den Willen des Geschäftsherrn

Steht die Übernahme der Geschäftsführung mit dem wirklichen oder dem mutmaßlichen Willen des
Geschäftsherrn in Widerspruch und musste der Geschäftsführer dies erkennen, so ist er dem Geschäftsherrn zum
Ersatz des aus der Geschäftsführung entstehenden Schadens auch dann verpflichtet, wenn ihm ein sonstiges
Verschulden nicht zur Last fällt.

§ 679 Unbeachtlichkeit des entgegenstehenden Willens des Geschäftsherrn

Ein der Geschäftsführung entgegenstehender Wille des Geschäftsherrn kommt nicht in Betracht, wenn ohne
die Geschäftsführung eine Pflicht des Geschäftsherrn, deren Erfüllung im öffentlichen Interesse liegt, oder eine
gesetzliche Unterhaltspflicht des Geschäftsherrn nicht rechtzeitig erfüllt werden würde.

§ 680 Geschäftsführung zur Gefahrenabwehr

Bezweckt die Geschäftsführung die Abwendung einer dem Geschäftsherrn drohenden dringenden Gefahr, so hat
der Geschäftsführer nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten.

§ 681 Nebenpflichten des Geschäftsführers

Der Geschäftsführer hat die Übernahme der Geschäftsführung, sobald es tunlich ist, dem Geschäftsherrn
anzuzeigen und, wenn nicht mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist, dessen Entschließung abzuwarten. Im
Übrigen finden auf die Verpflichtungen des Geschäftsführers die für einen Beauftragten geltenden Vorschriften
der §§ 666 bis 668 entsprechende Anwendung.

§ 682 Fehlende Geschäftsfähigkeit des Geschäftsführers

Ist der Geschäftsführer geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt, so ist er nur nach den
Vorschriften über den Schadensersatz wegen unerlaubter Handlungen und über die Herausgabe einer
ungerechtfertigten Bereicherung verantwortlich.

§ 683 Ersatz von Aufwendungen

Entspricht die Übernahme der Geschäftsführung dem Interesse und dem wirklichen oder dem mutmaßlichen
Willen des Geschäftsherrn, so kann der Geschäftsführer wie ein Beauftragter Ersatz seiner Aufwendungen
verlangen. In den Fällen des § 679 steht dieser Anspruch dem Geschäftsführer zu, auch wenn die Übernahme der
Geschäftsführung mit dem Willen des Geschäftsherrn in Widerspruch steht.

§ 684 Herausgabe der Bereicherung

Liegen die Voraussetzungen des § 683 nicht vor, so ist der Geschäftsherr verpflichtet, dem Geschäftsführer alles,
was er durch die Geschäftsführung erlangt, nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten
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Bereicherung herauszugeben. Genehmigt der Geschäftsherr die Geschäftsführung, so steht dem Geschäftsführer
der in § 683 bestimmte Anspruch zu.

§ 685 Schenkungsabsicht

(1) Dem Geschäftsführer steht ein Anspruch nicht zu, wenn er nicht die Absicht hatte, von dem Geschäftsherrn
Ersatz zu verlangen.

(2) Gewähren Eltern oder Voreltern ihren Abkömmlingen oder diese jenen Unterhalt, so ist im Zweifel
anzunehmen, dass die Absicht fehlt, von dem Empfänger Ersatz zu verlangen.

§ 686 Irrtum über Person des Geschäftsherrn

Ist der Geschäftsführer über die Person des Geschäftsherrn im Irrtum, so wird der wirkliche Geschäftsherr aus der
Geschäftsführung berechtigt und verpflichtet.

§ 687 Unechte Geschäftsführung

(1) Die Vorschriften der §§ 677 bis 686 finden keine Anwendung, wenn jemand ein fremdes Geschäft in der
Meinung besorgt, dass es sein eigenes sei.

(2) Behandelt jemand ein fremdes Geschäft als sein eigenes, obwohl er weiß, dass er nicht dazu berechtigt ist, so
kann der Geschäftsherr die sich aus den §§ 677, 678, 681, 682 ergebenden Ansprüche geltend machen. Macht er
sie geltend, so ist er dem Geschäftsführer nach § 684 Satz 1 verpflichtet.

Titel 14
Verwahrung
§ 688 Vertragstypische Pflichten bei der Verwahrung

Durch den Verwahrungsvertrag wird der Verwahrer verpflichtet, eine ihm von dem Hinterleger übergebene
bewegliche Sache aufzubewahren.

§ 689 Vergütung

Eine Vergütung für die Aufbewahrung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die Aufbewahrung den Umständen
nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist.

§ 690 Haftung bei unentgeltlicher Verwahrung

Wird die Aufbewahrung unentgeltlich übernommen, so hat der Verwahrer nur für diejenige Sorgfalt einzustehen,
welche er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt.

§ 691 Hinterlegung bei Dritten

Der Verwahrer ist im Zweifel nicht berechtigt, die hinterlegte Sache bei einem Dritten zu hinterlegen. Ist die
Hinterlegung bei einem Dritten gestattet, so hat der Verwahrer nur ein ihm bei dieser Hinterlegung zur Last
fallendes Verschulden zu vertreten. Für das Verschulden eines Gehilfen ist er nach § 278 verantwortlich.

§ 692 Änderung der Aufbewahrung

Der Verwahrer ist berechtigt, die vereinbarte Art der Aufbewahrung zu ändern, wenn er den Umständen nach
annehmen darf, dass der Hinterleger bei Kenntnis der Sachlage die Änderung billigen würde. Der Verwahrer hat
vor der Änderung dem Hinterleger Anzeige zu machen und dessen Entschließung abzuwarten, wenn nicht mit
dem Aufschub Gefahr verbunden ist.

§ 693 Ersatz von Aufwendungen

Macht der Verwahrer zum Zwecke der Aufbewahrung Aufwendungen, die er den Umständen nach für erforderlich
halten darf, so ist der Hinterleger zum Ersatz verpflichtet.

§ 694 Schadensersatzpflicht des Hinterlegers
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Der Hinterleger hat den durch die Beschaffenheit der hinterlegten Sache dem Verwahrer entstehenden Schaden
zu ersetzen, es sei denn, dass er die Gefahr drohende Beschaffenheit der Sache bei der Hinterlegung weder
kennt noch kennen muss oder dass er sie dem Verwahrer angezeigt oder dieser sie ohne Anzeige gekannt hat.

§ 695 Rückforderungsrecht des Hinterlegers

Der Hinterleger kann die hinterlegte Sache jederzeit zurückfordern, auch wenn für die Aufbewahrung eine Zeit
bestimmt ist. Die Verjährung des Anspruchs auf Rückgabe der Sache beginnt mit der Rückforderung.

§ 696 Rücknahmeanspruch des Verwahrers

Der Verwahrer kann, wenn eine Zeit für die Aufbewahrung nicht bestimmt ist, jederzeit die Rücknahme der
hinterlegten Sache verlangen. Ist eine Zeit bestimmt, so kann er die vorzeitige Rücknahme nur verlangen, wenn
ein wichtiger Grund vorliegt. Die Verjährung des Anspruchs beginnt mit dem Verlangen auf Rücknahme.

§ 697 Rückgabeort

Die Rückgabe der hinterlegten Sache hat an dem Ort zu erfolgen, an welchem die Sache aufzubewahren war; der
Verwahrer ist nicht verpflichtet, die Sache dem Hinterleger zu bringen.

§ 698 Verzinsung des verwendeten Geldes

Verwendet der Verwahrer hinterlegtes Geld für sich, so ist er verpflichtet, es von der Zeit der Verwendung an zu
verzinsen.

§ 699 Fälligkeit der Vergütung

(1) Der Hinterleger hat die vereinbarte Vergütung bei der Beendigung der Aufbewahrung zu entrichten. Ist
die Vergütung nach Zeitabschnitten bemessen, so ist sie nach dem Ablauf der einzelnen Zeitabschnitte zu
entrichten.

(2) Endigt die Aufbewahrung vor dem Ablauf der für sie bestimmten Zeit, so kann der Verwahrer einen seinen
bisherigen Leistungen entsprechenden Teil der Vergütung verlangen, sofern nicht aus der Vereinbarung über die
Vergütung sich ein anderes ergibt.

§ 700 Unregelmäßiger Verwahrungsvertrag

(1) Werden vertretbare Sachen in der Art hinterlegt, dass das Eigentum auf den Verwahrer übergehen und
dieser verpflichtet sein soll, Sachen von gleicher Art, Güte und Menge zurückzugewähren, so finden bei Geld die
Vorschriften über den Darlehensvertrag, bei anderen Sachen die Vorschriften über den Sachdarlehensvertrag
Anwendung. Gestattet der Hinterleger dem Verwahrer, hinterlegte vertretbare Sachen zu verbrauchen, so
finden bei Geld die Vorschriften über den Darlehensvertrag, bei anderen Sachen die Vorschriften über den
Sachdarlehensvertrag von dem Zeitpunkt an Anwendung, in welchem der Verwahrer sich die Sachen aneignet.
In beiden Fällen bestimmen sich jedoch Zeit und Ort der Rückgabe im Zweifel nach den Vorschriften über den
Verwahrungsvertrag.

(2) Bei der Hinterlegung von Wertpapieren ist eine Vereinbarung der im Absatz 1 bezeichneten Art nur gültig,
wenn sie ausdrücklich getroffen wird.

Titel 15
Einbringung von Sachen bei Gastwirten
§ 701 Haftung des Gastwirts

(1) Ein Gastwirt, der gewerbsmäßig Fremde zur Beherbergung aufnimmt, hat den Schaden zu ersetzen, der durch
den Verlust, die Zerstörung oder die Beschädigung von Sachen entsteht, die ein im Betrieb dieses Gewerbes
aufgenommener Gast eingebracht hat.

(2) Als eingebracht gelten
1.   Sachen, welche in der Zeit, in der der Gast zur Beherbergung aufgenommen ist, in die Gastwirtschaft oder

an einen von dem Gastwirt oder dessen Leuten angewiesenen oder von dem Gastwirt allgemein hierzu
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bestimmten Ort außerhalb der Gastwirtschaft gebracht oder sonst außerhalb der Gastwirtschaft von dem
Gastwirt oder dessen Leuten in Obhut genommen sind,
 

2.   Sachen, welche innerhalb einer angemessenen Frist vor oder nach der Zeit, in der der Gast zur
Beherbergung aufgenommen war, von dem Gastwirt oder seinen Leuten in Obhut genommen sind.
 

Im Falle einer Anweisung oder einer Übernahme der Obhut durch Leute des Gastwirts gilt dies jedoch nur, wenn
sie dazu bestellt oder nach den Umständen als dazu bestellt anzusehen waren.

(3) Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Verlust, die Zerstörung oder die Beschädigung von dem Gast, einem
Begleiter des Gastes oder einer Person, die der Gast bei sich aufgenommen hat, oder durch die Beschaffenheit
der Sachen oder durch höhere Gewalt verursacht wird.

(4) Die Ersatzpflicht erstreckt sich nicht auf Fahrzeuge, auf Sachen, die in einem Fahrzeug belassen worden sind,
und auf lebende Tiere.

§ 702 Beschränkung der Haftung; Wertsachen

(1) Der Gastwirt haftet auf Grund des § 701 nur bis zu einem Betrag, der dem Hundertfachen des
Beherbergungspreises für einen Tag entspricht, jedoch mindestens bis zu dem Betrag von 600 Euro und
höchstens bis zu dem Betrag von 3.500 Euro; für Geld, Wertpapiere und Kostbarkeiten tritt an die Stelle von
3.500 Euro der Betrag von 800 Euro.

(2) Die Haftung des Gastwirts ist unbeschränkt,
1.   wenn der Verlust, die Zerstörung oder die Beschädigung von ihm oder seinen Leuten verschuldet ist,

 

2.   wenn es sich um eingebrachte Sachen handelt, die er zur Aufbewahrung übernommen oder deren
Übernahme zur Aufbewahrung er entgegen der Vorschrift des Absatzes 3 abgelehnt hat.
 

(3) Der Gastwirt ist verpflichtet, Geld, Wertpapiere, Kostbarkeiten und andere Wertsachen zur Aufbewahrung zu
übernehmen, es sei denn, dass sie im Hinblick auf die Größe oder den Rang der Gastwirtschaft von übermäßigem
Wert oder Umfang oder dass sie gefährlich sind. Er kann verlangen, dass sie in einem verschlossenen oder
versiegelten Behältnis übergeben werden.

§ 702a Erlass der Haftung

(1) Die Haftung des Gastwirts kann im Voraus nur erlassen werden, soweit sie den nach § 702 Abs. 1
maßgeblichen Höchstbetrag übersteigt. Auch insoweit kann sie nicht erlassen werden für den Fall, dass der
Verlust, die Zerstörung oder die Beschädigung von dem Gastwirt oder von Leuten des Gastwirts vorsätzlich oder
grob fahrlässig verursacht wird oder dass es sich um Sachen handelt, deren Übernahme zur Aufbewahrung der
Gastwirt entgegen der Vorschrift des § 702 Abs. 3 abgelehnt hat.

(2) Der Erlass ist nur wirksam, wenn die Erklärung des Gastes schriftlich erteilt ist und wenn sie keine anderen
Bestimmungen enthält.

§ 703 Erlöschen des Schadensersatzanspruchs

Der dem Gast auf Grund der §§ 701, 702 zustehende Anspruch erlischt, wenn nicht der Gast unverzüglich,
nachdem er von dem Verlust, der Zerstörung oder der Beschädigung Kenntnis erlangt hat, dem Gastwirt Anzeige
macht. Dies gilt nicht, wenn die Sachen von dem Gastwirt zur Aufbewahrung übernommen waren oder wenn der
Verlust, die Zerstörung oder die Beschädigung von ihm oder seinen Leuten verschuldet ist.

§ 704 Pfandrecht des Gastwirts

Der Gastwirt hat für seine Forderungen für Wohnung und andere dem Gast zur Befriedigung seiner Bedürfnisse
gewährte Leistungen, mit Einschluss der Auslagen, ein Pfandrecht an den eingebrachten Sachen des Gastes.
Die für das Pfandrecht des Vermieters geltenden Vorschriften des § 562 Abs. 1 Satz 2 und der §§ 562a bis 562d
finden entsprechende Anwendung.

Titel 16
Gesellschaft
§ 705 Inhalt des Gesellschaftsvertrags
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Durch den Gesellschaftsvertrag verpflichten sich die Gesellschafter gegenseitig, die Erreichung eines
gemeinsamen Zweckes in der durch den Vertrag bestimmten Weise zu fördern, insbesondere die vereinbarten
Beiträge zu leisten.

§ 706 Beiträge der Gesellschafter

(1) Die Gesellschafter haben in Ermangelung einer anderen Vereinbarung gleiche Beiträge zu leisten.

(2) Sind vertretbare oder verbrauchbare Sachen beizutragen, so ist im Zweifel anzunehmen, dass sie
gemeinschaftliches Eigentum der Gesellschafter werden sollen. Das Gleiche gilt von nicht vertretbaren und nicht
verbrauchbaren Sachen, wenn sie nach einer Schätzung beizutragen sind, die nicht bloß für die Gewinnverteilung
bestimmt ist.

(3) Der Beitrag eines Gesellschafters kann auch in der Leistung von Diensten bestehen.

§ 707 Erhöhung des vereinbarten Beitrags

Zur Erhöhung des vereinbarten Beitrags oder zur Ergänzung der durch Verlust verminderten Einlage ist ein
Gesellschafter nicht verpflichtet.

§§ 707a bis 707c  (zukünftig in Kraft)

Fußnote

(+++ §§ 707a bis 707c: Zukünftig in Kraft gem. Art. 1 Nr. 3 G v. 10.8.2021 I 3436 mWv 1.1.2024 +++)

§ 707d Verordnungsermächtigung

(1) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung nähere Bestimmungen über die
elektronische Führung des Gesellschaftsregisters, die elektronische Anmeldung, die elektronische Einreichung
von Dokumenten sowie deren Aufbewahrung zu treffen, soweit nicht durch das Bundesministerium der Justiz
und für Verbraucherschutz nach § 387 Absatz 2 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechende Vorschriften erlassen werden. Dabei können sie
auch Einzelheiten der Datenübermittlung regeln sowie die Form zu übermittelnder elektronischer Dokumente
festlegen, um die Eignung für die Bearbeitung durch das Gericht sicherzustellen. Die Landesregierungen können
die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Landesjustizverwaltungen übertragen.

(2) Die Landesjustizverwaltungen bestimmen das elektronische Informations- und Kommunikationssystem, über
das die Daten aus den Gesellschaftsregistern abrufbar sind, und sind für die Abwicklung des elektronischen
Abrufverfahrens zuständig. Die Landesregierung kann die Zuständigkeit durch Rechtsverordnung abweichend
regeln; sie kann diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Landesjustizverwaltung übertragen. Die
Länder können ein länderübergreifendes, zentrales elektronisches Informations- und Kommunikationssystem
bestimmen. Sie können auch eine Übertragung der Abwicklungsaufgaben auf die zuständige Stelle eines anderen
Landes sowie mit dem Betreiber des Unternehmensregisters eine Übertragung der Abwicklungsaufgaben auf das
Unternehmensregister vereinbaren.

§ 708 Haftung der Gesellschafter

Ein Gesellschafter hat bei der Erfüllung der ihm obliegenden Verpflichtungen nur für diejenige Sorgfalt
einzustehen, welche er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt.

§ 709 Gemeinschaftliche Geschäftsführung

(1) Die Führung der Geschäfte der Gesellschaft steht den Gesellschaftern gemeinschaftlich zu; für jedes Geschäft
ist die Zustimmung aller Gesellschafter erforderlich.

(2) Hat nach dem Gesellschaftsvertrag die Mehrheit der Stimmen zu entscheiden, so ist die Mehrheit im Zweifel
nach der Zahl der Gesellschafter zu berechnen.

§ 710 Übertragung der Geschäftsführung

Ist in dem Gesellschaftsvertrag die Führung der Geschäfte einem Gesellschafter oder mehreren Gesellschaftern
übertragen, so sind die übrigen Gesellschafter von der Geschäftsführung ausgeschlossen. Ist die
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Geschäftsführung mehreren Gesellschaftern übertragen, so findet die Vorschrift des § 709 entsprechende
Anwendung.

§ 711 Widerspruchsrecht

Steht nach dem Gesellschaftsvertrag die Führung der Geschäfte allen oder mehreren Gesellschaftern in der Art
zu, dass jeder allein zu handeln berechtigt ist, so kann jeder der Vornahme eines Geschäfts durch den anderen
widersprechen. Im Falle des Widerspruchs muss das Geschäft unterbleiben.

§ 712 Entziehung und Kündigung der Geschäftsführung

(1) Die einem Gesellschafter durch den Gesellschaftsvertrag übertragene Befugnis zur Geschäftsführung
kann ihm durch einstimmigen Beschluss oder, falls nach dem Gesellschaftsvertrag die Mehrheit der Stimmen
entscheidet, durch Mehrheitsbeschluss der übrigen Gesellschafter entzogen werden, wenn ein wichtiger Grund
vorliegt; ein solcher Grund ist insbesondere grobe Pflichtverletzung oder Unfähigkeit zur ordnungsmäßigen
Geschäftsführung.

(2) Der Gesellschafter kann auch seinerseits die Geschäftsführung kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt;
die für den Auftrag geltende Vorschrift des § 671 Abs. 2, 3 findet entsprechende Anwendung.

§ 713 Rechte und Pflichten der geschäftsführenden Gesellschafter

Die Rechte und Verpflichtungen der geschäftsführenden Gesellschafter bestimmen sich nach den für den Auftrag
geltenden Vorschriften der §§ 664 bis 670, soweit sich nicht aus dem Gesellschaftsverhältnis ein anderes ergibt.

§ 714 Vertretungsmacht

Soweit einem Gesellschafter nach dem Gesellschaftsvertrag die Befugnis zur Geschäftsführung zusteht, ist er im
Zweifel auch ermächtigt, die anderen Gesellschafter Dritten gegenüber zu vertreten.

§ 715 Entziehung der Vertretungsmacht

Ist im Gesellschaftsvertrag ein Gesellschafter ermächtigt, die anderen Gesellschafter Dritten gegenüber zu
vertreten, so kann die Vertretungsmacht nur nach Maßgabe des § 712 Abs. 1 und, wenn sie in Verbindung mit
der Befugnis zur Geschäftsführung erteilt worden ist, nur mit dieser entzogen werden.

§ 716 Kontrollrecht der Gesellschafter

(1) Ein Gesellschafter kann, auch wenn er von der Geschäftsführung ausgeschlossen ist, sich von den
Angelegenheiten der Gesellschaft persönlich unterrichten, die Geschäftsbücher und die Papiere der Gesellschaft
einsehen und sich aus ihnen eine Übersicht über den Stand des Gesellschaftsvermögens anfertigen.

(2) Eine dieses Recht ausschließende oder beschränkende Vereinbarung steht der Geltendmachung des Rechts
nicht entgegen, wenn Grund zu der Annahme unredlicher Geschäftsführung besteht.

§ 717 Nichtübertragbarkeit der Gesellschafterrechte

Die Ansprüche, die den Gesellschaftern aus dem Gesellschaftsverhältnis gegeneinander zustehen, sind nicht
übertragbar. Ausgenommen sind die einem Gesellschafter aus seiner Geschäftsführung zustehenden Ansprüche,
soweit deren Befriedigung vor der Auseinandersetzung verlangt werden kann, sowie die Ansprüche auf einen
Gewinnanteil oder auf dasjenige, was dem Gesellschafter bei der Auseinandersetzung zukommt.

§ 718 Gesellschaftsvermögen

(1) Die Beiträge der Gesellschafter und die durch die Geschäftsführung für die Gesellschaft erworbenen
Gegenstände werden gemeinschaftliches Vermögen der Gesellschafter (Gesellschaftsvermögen).

(2) Zu dem Gesellschaftsvermögen gehört auch, was auf Grund eines zu dem Gesellschaftsvermögen
gehörenden Rechts oder als Ersatz für die Zerstörung, Beschädigung oder Entziehung eines zu dem
Gesellschaftsvermögen gehörenden Gegenstands erworben wird.

§ 719 Gesamthänderische Bindung

(1) Ein Gesellschafter kann nicht über seinen Anteil an dem Gesellschaftsvermögen und an den einzelnen dazu
gehörenden Gegenständen verfügen; er ist nicht berechtigt, Teilung zu verlangen.
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(2) Gegen eine Forderung, die zum Gesellschaftsvermögen gehört, kann der Schuldner nicht eine ihm gegen
einen einzelnen Gesellschafter zustehende Forderung aufrechnen.

§ 720 Schutz des gutgläubigen Schuldners

Die Zugehörigkeit einer nach § 718 Abs. 1 erworbenen Forderung zum Gesellschaftsvermögen hat der Schuldner
erst dann gegen sich gelten zu lassen, wenn er von der Zugehörigkeit Kenntnis erlangt; die Vorschriften der §§
406 bis 408 finden entsprechende Anwendung.

§ 721 Gewinn- und Verlustverteilung

(1) Ein Gesellschafter kann den Rechnungsabschluss und die Verteilung des Gewinns und Verlustes erst nach der
Auflösung der Gesellschaft verlangen.

(2) Ist die Gesellschaft von längerer Dauer, so hat der Rechnungsabschluss und die Gewinnverteilung im Zweifel
am Schluss jedes Geschäftsjahrs zu erfolgen.

§ 722 Anteile am Gewinn und Verlust

(1) Sind die Anteile der Gesellschafter am Gewinn und Verlust nicht bestimmt, so hat jeder Gesellschafter ohne
Rücksicht auf die Art und die Größe seines Beitrags einen gleichen Anteil am Gewinn und Verlust.

(2) Ist nur der Anteil am Gewinn oder am Verlust bestimmt, so gilt die Bestimmung im Zweifel für Gewinn und
Verlust.

§ 723 Kündigung durch Gesellschafter

(1) Ist die Gesellschaft nicht für eine bestimmte Zeit eingegangen, so kann jeder Gesellschafter sie jederzeit
kündigen. Ist eine Zeitdauer bestimmt, so ist die Kündigung vor dem Ablauf der Zeit zulässig, wenn ein wichtiger
Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor,
1.   wenn ein anderer Gesellschafter eine ihm nach dem Gesellschaftsvertrag obliegende wesentliche

Verpflichtung vorsätzlich oder aus grober Fahrlässigkeit verletzt hat oder wenn die Erfüllung einer solchen
Verpflichtung unmöglich wird,
 

2.   wenn der Gesellschafter das 18. Lebensjahr vollendet hat.
 

Der volljährig Gewordene kann die Kündigung nach Nummer 2 nur binnen drei Monaten von dem Zeitpunkt
an erklären, in welchem er von seiner Gesellschafterstellung Kenntnis hatte oder haben musste. Das
Kündigungsrecht besteht nicht, wenn der Gesellschafter bezüglich des Gegenstands der Gesellschaft zum
selbständigen Betrieb eines Erwerbsgeschäfts gemäß § 112 ermächtigt war oder der Zweck der Gesellschaft
allein der Befriedigung seiner persönlichen Bedürfnisse diente. Unter den gleichen Voraussetzungen ist, wenn
eine Kündigungsfrist bestimmt ist, die Kündigung ohne Einhaltung der Frist zulässig.

(2) Die Kündigung darf nicht zur Unzeit geschehen, es sei denn, dass ein wichtiger Grund für die unzeitige
Kündigung vorliegt. Kündigt ein Gesellschafter ohne solchen Grund zur Unzeit, so hat er den übrigen
Gesellschaftern den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.

(3) Eine Vereinbarung, durch welche das Kündigungsrecht ausgeschlossen oder diesen Vorschriften zuwider
beschränkt wird, ist nichtig.

Fußnote

(+++ § 723: Zur Nichtanwendung vgl. § 10 Abs. 5 KredWG +++)

§ 724 Kündigung bei Gesellschaft auf Lebenszeit oder fortgesetzter Gesellschaft

Ist eine Gesellschaft für die Lebenszeit eines Gesellschafters eingegangen, so kann sie in gleicher Weise
gekündigt werden wie eine für unbestimmte Zeit eingegangene Gesellschaft. Dasselbe gilt, wenn eine
Gesellschaft nach dem Ablauf der bestimmten Zeit stillschweigend fortgesetzt wird.

Fußnote

(+++ § 724: Zur Nichtanwendung vgl. § 10 Abs. 5 KredWG +++)
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§ 725 Kündigung durch Pfändungspfandgläubiger

(1) Hat ein Gläubiger eines Gesellschafters die Pfändung des Anteils des Gesellschafters an dem
Gesellschaftsvermögen erwirkt, so kann er die Gesellschaft ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen,
sofern der Schuldtitel nicht bloß vorläufig vollstreckbar ist.

(2) Solange die Gesellschaft besteht, kann der Gläubiger die sich aus dem Gesellschaftsverhältnis ergebenden
Rechte des Gesellschafters, mit Ausnahme des Anspruchs auf einen Gewinnanteil, nicht geltend machen.

Fußnote

(+++ § 725: Zur Nichtanwendung vgl. § 10 Abs. 5 KredWG +++)

§ 726 Auflösung wegen Erreichens oder Unmöglichwerdens des Zweckes

Die Gesellschaft endigt, wenn der vereinbarte Zweck erreicht oder dessen Erreichung unmöglich geworden ist.

§ 727 Auflösung durch Tod eines Gesellschafters

(1) Die Gesellschaft wird durch den Tod eines der Gesellschafter aufgelöst, sofern nicht aus dem
Gesellschaftsvertrag sich ein anderes ergibt.

(2) Im Falle der Auflösung hat der Erbe des verstorbenen Gesellschafters den übrigen Gesellschaftern den Tod
unverzüglich anzuzeigen und, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist, die seinem Erblasser durch den
Gesellschaftsvertrag übertragenen Geschäfte fortzuführen, bis die übrigen Gesellschafter in Gemeinschaft mit
ihm anderweit Fürsorge treffen können. Die übrigen Gesellschafter sind in gleicher Weise zur einstweiligen
Fortführung der ihnen übertragenen Geschäfte verpflichtet. Die Gesellschaft gilt insoweit als fortbestehend.

Fußnote

(+++ § 727: Zur Nichtanwendung vgl. § 10 Abs. 5 KredWG +++)

§ 728 Auflösung durch Insolvenz der Gesellschaft oder eines Gesellschafters

(1) Die Gesellschaft wird durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft
aufgelöst. Wird das Verfahren auf Antrag des Schuldners eingestellt oder nach der Bestätigung eines
Insolvenzplans, der den Fortbestand der Gesellschaft vorsieht, aufgehoben, so können die Gesellschafter die
Fortsetzung der Gesellschaft beschließen.

(2) Die Gesellschaft wird durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines Gesellschafters
aufgelöst. Die Vorschrift des § 727 Abs. 2 Satz 2, 3 findet Anwendung.

Fußnote

(+++ § 728: Zur Nichtanwendung vgl. § 10 Abs. 5 KredWG +++)

§ 729 Fortdauer der Geschäftsführungsbefugnis

Wird die Gesellschaft aufgelöst, so gilt die Befugnis eines Gesellschafters zur Geschäftsführung zu seinen
Gunsten gleichwohl als fortbestehend, bis er von der Auflösung Kenntnis erlangt oder die Auflösung kennen
muss. Das Gleiche gilt bei Fortbestand der Gesellschaft für die Befugnis zur Geschäftsführung eines aus der
Gesellschaft ausscheidenden Gesellschafters oder für ihren Verlust in sonstiger Weise.

§ 730 Auseinandersetzung; Geschäftsführung

(1) Nach der Auflösung der Gesellschaft findet in Ansehung des Gesellschaftsvermögens die Auseinandersetzung
unter den Gesellschaftern statt, sofern nicht über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet
ist.

(2) Für die Beendigung der schwebenden Geschäfte, für die dazu erforderliche Eingehung neuer Geschäfte
sowie für die Erhaltung und Verwaltung des Gesellschaftsvermögens gilt die Gesellschaft als fortbestehend,
soweit der Zweck der Auseinandersetzung es erfordert. Die einem Gesellschafter nach dem Gesellschaftsvertrag
zustehende Befugnis zur Geschäftsführung erlischt jedoch, wenn nicht aus dem Vertrag sich ein anderes ergibt,
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mit der Auflösung der Gesellschaft; die Geschäftsführung steht von der Auflösung an allen Gesellschaftern
gemeinschaftlich zu.

§ 731 Verfahren bei Auseinandersetzung

Die Auseinandersetzung erfolgt in Ermangelung einer anderen Vereinbarung in Gemäßheit der §§ 732 bis 735. Im
Übrigen gelten für die Teilung die Vorschriften über die Gemeinschaft.

§ 732 Rückgabe von Gegenständen

Gegenstände, die ein Gesellschafter der Gesellschaft zur Benutzung überlassen hat, sind ihm zurückzugeben. Für
einen durch Zufall in Abgang gekommenen oder verschlechterten Gegenstand kann er nicht Ersatz verlangen.

§ 733 Berichtigung der Gesellschaftsschulden; Erstattung der Einlagen

(1) Aus dem Gesellschaftsvermögen sind zunächst die gemeinschaftlichen Schulden mit Einschluss derjenigen
zu berichtigen, welche den Gläubigern gegenüber unter den Gesellschaftern geteilt sind oder für welche einem
Gesellschafter die übrigen Gesellschafter als Schuldner haften. Ist eine Schuld noch nicht fällig oder ist sie
streitig, so ist das zur Berichtigung Erforderliche zurückzubehalten.

(2) Aus dem nach der Berichtigung der Schulden übrig bleibenden Gesellschaftsvermögen sind die Einlagen
zurückzuerstatten. Für Einlagen, die nicht in Geld bestanden haben, ist der Wert zu ersetzen, den sie zur Zeit der
Einbringung gehabt haben. Für Einlagen, die in der Leistung von Diensten oder in der Überlassung der Benutzung
eines Gegenstands bestanden haben, kann nicht Ersatz verlangt werden.

(3) Zur Berichtigung der Schulden und zur Rückerstattung der Einlagen ist das Gesellschaftsvermögen, soweit
erforderlich, in Geld umzusetzen.

§ 734 Verteilung des Überschusses

Verbleibt nach der Berichtigung der gemeinschaftlichen Schulden und der Rückerstattung der Einlagen ein
Überschuss, so gebührt er den Gesellschaftern nach dem Verhältnis ihrer Anteile am Gewinn.

§ 735 Nachschusspflicht bei Verlust

Reicht das Gesellschaftsvermögen zur Berichtigung der gemeinschaftlichen Schulden und zur Rückerstattung
der Einlagen nicht aus, so haben die Gesellschafter für den Fehlbetrag nach dem Verhältnis aufzukommen, nach
welchem sie den Verlust zu tragen haben. Kann von einem Gesellschafter der auf ihn entfallende Beitrag nicht
erlangt werden, so haben die übrigen Gesellschafter den Ausfall nach dem gleichen Verhältnis zu tragen.

§ 736 Ausscheiden eines Gesellschafters, Nachhaftung

(1) Ist im Gesellschaftsvertrag bestimmt, dass, wenn ein Gesellschafter kündigt oder stirbt oder wenn das
Insolvenzverfahren über sein Vermögen eröffnet wird, die Gesellschaft unter den übrigen Gesellschaftern
fortbestehen soll, so scheidet bei dem Eintritt eines solchen Ereignisses der Gesellschafter, in dessen Person es
eintritt, aus der Gesellschaft aus.

(2) Die für Personenhandelsgesellschaften geltenden Regelungen über die Begrenzung der Nachhaftung gelten
sinngemäß.

§ 737 Ausschluss eines Gesellschafters

Ist im Gesellschaftsvertrag bestimmt, dass, wenn ein Gesellschafter kündigt, die Gesellschaft unter den übrigen
Gesellschaftern fortbestehen soll, so kann ein Gesellschafter, in dessen Person ein die übrigen Gesellschafter
nach § 723 Abs. 1 Satz 2 zur Kündigung berechtigender Umstand eintritt, aus der Gesellschaft ausgeschlossen
werden. Das Ausschließungsrecht steht den übrigen Gesellschaftern gemeinschaftlich zu. Die Ausschließung
erfolgt durch Erklärung gegenüber dem auszuschließenden Gesellschafter.

§ 738 Auseinandersetzung beim Ausscheiden

(1) Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, so wächst sein Anteil am Gesellschaftsvermögen
den übrigen Gesellschaftern zu. Diese sind verpflichtet, dem Ausscheidenden die Gegenstände, die er
der Gesellschaft zur Benutzung überlassen hat, nach Maßgabe des § 732 zurückzugeben, ihn von den
gemeinschaftlichen Schulden zu befreien und ihm dasjenige zu zahlen, was er bei der Auseinandersetzung
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erhalten würde, wenn die Gesellschaft zur Zeit seines Ausscheidens aufgelöst worden wäre. Sind
gemeinschaftliche Schulden noch nicht fällig, so können die übrigen Gesellschafter dem Ausscheidenden, statt
ihn zu befreien, Sicherheit leisten.

(2) Der Wert des Gesellschaftsvermögens ist, soweit erforderlich, im Wege der Schätzung zu ermitteln.

§ 739 Haftung für Fehlbetrag

Reicht der Wert des Gesellschaftsvermögens zur Deckung der gemeinschaftlichen Schulden und der Einlagen
nicht aus, so hat der Ausscheidende den übrigen Gesellschaftern für den Fehlbetrag nach dem Verhältnis seines
Anteils am Verlust aufzukommen.

§ 740 Beteiligung am Ergebnis schwebender Geschäfte

(1) Der Ausgeschiedene nimmt an dem Gewinn und dem Verlust teil, welcher sich aus den zur Zeit seines
Ausscheidens schwebenden Geschäften ergibt. Die übrigen Gesellschafter sind berechtigt, diese Geschäfte so zu
beendigen, wie es ihnen am vorteilhaftesten erscheint.

(2) Der Ausgeschiedene kann am Schluss jedes Geschäftsjahrs Rechenschaft über die inzwischen beendigten
Geschäfte, Auszahlung des ihm gebührenden Betrags und Auskunft über den Stand der noch schwebenden
Geschäfte verlangen.

Titel 17
Gemeinschaft
§ 741 Gemeinschaft nach Bruchteilen

Steht ein Recht mehreren gemeinschaftlich zu, so finden, sofern sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt,
die Vorschriften der §§ 742 bis 758 Anwendung (Gemeinschaft nach Bruchteilen).

§ 742 Gleiche Anteile

Im Zweifel ist anzunehmen, dass den Teilhabern gleiche Anteile zustehen.

§ 743 Früchteanteil; Gebrauchsbefugnis

(1) Jedem Teilhaber gebührt ein seinem Anteil entsprechender Bruchteil der Früchte.

(2) Jeder Teilhaber ist zum Gebrauch des gemeinschaftlichen Gegenstands insoweit befugt, als nicht der
Mitgebrauch der übrigen Teilhaber beeinträchtigt wird.

§ 744 Gemeinschaftliche Verwaltung

(1) Die Verwaltung des gemeinschaftlichen Gegenstands steht den Teilhabern gemeinschaftlich zu.

(2) Jeder Teilhaber ist berechtigt, die zur Erhaltung des Gegenstands notwendigen Maßregeln ohne Zustimmung
der anderen Teilhaber zu treffen; er kann verlangen, dass diese ihre Einwilligung zu einer solchen Maßregel im
Voraus erteilen.

§ 745 Verwaltung und Benutzung durch Beschluss

(1) Durch Stimmenmehrheit kann eine der Beschaffenheit des gemeinschaftlichen Gegenstands entsprechende
ordnungsmäßige Verwaltung und Benutzung beschlossen werden. Die Stimmenmehrheit ist nach der Größe der
Anteile zu berechnen.

(2) Jeder Teilhaber kann, sofern nicht die Verwaltung und Benutzung durch Vereinbarung oder durch
Mehrheitsbeschluss geregelt ist, eine dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entsprechende
Verwaltung und Benutzung verlangen.

(3) Eine wesentliche Veränderung des Gegenstands kann nicht beschlossen oder verlangt werden. Das Recht des
einzelnen Teilhabers auf einen seinem Anteil entsprechenden Bruchteil der Nutzungen kann nicht ohne seine
Zustimmung beeinträchtigt werden.

§ 746 Wirkung gegen Sondernachfolger
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Haben die Teilhaber die Verwaltung und Benutzung des gemeinschaftlichen Gegenstands geregelt, so wirkt die
getroffene Bestimmung auch für und gegen die Sondernachfolger.

§ 747 Verfügung über Anteil und gemeinschaftliche Gegenstände

Jeder Teilhaber kann über seinen Anteil verfügen. Über den gemeinschaftlichen Gegenstand im Ganzen können
die Teilhaber nur gemeinschaftlich verfügen.

§ 748 Lasten- und Kostentragung

Jeder Teilhaber ist den anderen Teilhabern gegenüber verpflichtet, die Lasten des gemeinschaftlichen
Gegenstands sowie die Kosten der Erhaltung, der Verwaltung und einer gemeinschaftlichen Benutzung nach dem
Verhältnis seines Anteils zu tragen.

§ 749 Aufhebungsanspruch

(1) Jeder Teilhaber kann jederzeit die Aufhebung der Gemeinschaft verlangen.

(2) Wird das Recht, die Aufhebung zu verlangen, durch Vereinbarung für immer oder auf Zeit ausgeschlossen,
so kann die Aufhebung gleichwohl verlangt werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Unter der gleichen
Voraussetzung kann, wenn eine Kündigungsfrist bestimmt wird, die Aufhebung ohne Einhaltung der Frist verlangt
werden.

(3) Eine Vereinbarung, durch welche das Recht, die Aufhebung zu verlangen, diesen Vorschriften zuwider
ausgeschlossen oder beschränkt wird, ist nichtig.

§ 750 Ausschluss der Aufhebung im Todesfall

Haben die Teilhaber das Recht, die Aufhebung der Gemeinschaft zu verlangen, auf Zeit ausgeschlossen, so tritt
die Vereinbarung im Zweifel mit dem Tode eines Teilhabers außer Kraft.

§ 751 Ausschluss der Aufhebung und Sondernachfolger

Haben die Teilhaber das Recht, die Aufhebung der Gemeinschaft zu verlangen, für immer oder auf Zeit
ausgeschlossen oder eine Kündigungsfrist bestimmt, so wirkt die Vereinbarung auch für und gegen die
Sondernachfolger. Hat ein Gläubiger die Pfändung des Anteils eines Teilhabers erwirkt, so kann er ohne Rücksicht
auf die Vereinbarung die Aufhebung der Gemeinschaft verlangen, sofern der Schuldtitel nicht bloß vorläufig
vollstreckbar ist.

§ 752 Teilung in Natur

Die Aufhebung der Gemeinschaft erfolgt durch Teilung in Natur, wenn der gemeinschaftliche Gegenstand oder,
falls mehrere Gegenstände gemeinschaftlich sind, diese sich ohne Verminderung des Wertes in gleichartige,
den Anteilen der Teilhaber entsprechende Teile zerlegen lassen. Die Verteilung gleicher Teile unter die Teilhaber
geschieht durch das Los.

§ 753 Teilung durch Verkauf

(1) Ist die Teilung in Natur ausgeschlossen, so erfolgt die Aufhebung der Gemeinschaft durch Verkauf des
gemeinschaftlichen Gegenstands nach den Vorschriften über den Pfandverkauf, bei Grundstücken durch
Zwangsversteigerung und durch Teilung des Erlöses. Ist die Veräußerung an einen Dritten unstatthaft, so ist der
Gegenstand unter den Teilhabern zu versteigern.

(2) Hat der Versuch, den Gegenstand zu verkaufen, keinen Erfolg, so kann jeder Teilhaber die Wiederholung
verlangen; er hat jedoch die Kosten zu tragen, wenn der wiederholte Versuch misslingt.

§ 754 Verkauf gemeinschaftlicher Forderungen

Der Verkauf einer gemeinschaftlichen Forderung ist nur zulässig, wenn sie noch nicht eingezogen werden kann.
Ist die Einziehung möglich, so kann jeder Teilhaber gemeinschaftliche Einziehung verlangen.

§ 755 Berichtigung einer Gesamtschuld
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(1) Haften die Teilhaber als Gesamtschuldner für eine Verbindlichkeit, die sie in Gemäßheit des § 748 nach dem
Verhältnis ihrer Anteile zu erfüllen haben oder die sie zum Zwecke der Erfüllung einer solchen Verbindlichkeit
eingegangen sind, so kann jeder Teilhaber bei der Aufhebung der Gemeinschaft verlangen, dass die Schuld aus
dem gemeinschaftlichen Gegenstand berichtigt wird.

(2) Der Anspruch kann auch gegen die Sondernachfolger geltend gemacht werden.

(3) Soweit zur Berichtigung der Schuld der Verkauf des gemeinschaftlichen Gegenstands erforderlich ist, hat der
Verkauf nach § 753 zu erfolgen.

§ 756 Berichtigung einer Teilhaberschuld

Hat ein Teilhaber gegen einen anderen Teilhaber eine Forderung, die sich auf die Gemeinschaft gründet, so
kann er bei der Aufhebung der Gemeinschaft die Berichtigung seiner Forderung aus dem auf den Schuldner
entfallenden Teil des gemeinschaftlichen Gegenstands verlangen. Die Vorschriften des § 755 Abs. 2, 3 finden
Anwendung.

§ 757 Gewährleistung bei Zuteilung an einen Teilhaber

Wird bei der Aufhebung der Gemeinschaft ein gemeinschaftlicher Gegenstand einem der Teilhaber zugeteilt, so
hat wegen eines Mangels im Recht oder wegen eines Mangels der Sache jeder der übrigen Teilhaber zu seinem
Anteil in gleicher Weise wie ein Verkäufer Gewähr zu leisten.

§ 758 Unverjährbarkeit des Aufhebungsanspruchs

Der Anspruch auf Aufhebung der Gemeinschaft unterliegt nicht der Verjährung.

Titel 18
Leibrente
§ 759 Dauer und Betrag der Rente

(1) Wer zur Gewährung einer Leibrente verpflichtet ist, hat die Rente im Zweifel für die Lebensdauer des
Gläubigers zu entrichten.

(2) Der für die Rente bestimmte Betrag ist im Zweifel der Jahresbetrag der Rente.

§ 760 Vorauszahlung

(1) Die Leibrente ist im Voraus zu entrichten.

(2) Eine Geldrente ist für drei Monate vorauszuzahlen; bei einer anderen Rente bestimmt sich der Zeitabschnitt,
für den sie im Voraus zu entrichten ist, nach der Beschaffenheit und dem Zwecke der Rente.

(3) Hat der Gläubiger den Beginn des Zeitabschnitts erlebt, für den die Rente im Voraus zu entrichten ist, so
gebührt ihm der volle auf den Zeitabschnitt entfallende Betrag.

§ 761 Form des Leibrentenversprechens

Zur Gültigkeit eines Vertrags, durch den eine Leibrente versprochen wird, ist, soweit nicht eine andere
Form vorgeschrieben ist, schriftliche Erteilung des Versprechens erforderlich. Die Erteilung des
Leibrentenversprechens in elektronischer Form ist ausgeschlossen, soweit das Versprechen der Gewährung
familienrechtlichen Unterhalts dient.

Titel 19
Unvollkommene Verbindlichkeiten
§ 762 Spiel, Wette

(1) Durch Spiel oder durch Wette wird eine Verbindlichkeit nicht begründet. Das auf Grund des Spieles oder der
Wette Geleistete kann nicht deshalb zurückgefordert werden, weil eine Verbindlichkeit nicht bestanden hat.
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(2) Diese Vorschriften gelten auch für eine Vereinbarung, durch die der verlierende Teil zum Zwecke der
Erfüllung einer Spiel- oder einer Wettschuld dem gewinnenden Teil gegenüber eine Verbindlichkeit eingeht,
insbesondere für ein Schuldanerkenntnis.

§ 763 Lotterie- und Ausspielvertrag

Ein Lotterievertrag oder ein Ausspielvertrag ist verbindlich, wenn die Lotterie oder die Ausspielung staatlich
genehmigt ist. Anderenfalls finden die Vorschriften des § 762 Anwendung.

§ 764  

(weggefallen)

Titel 20
Bürgschaft
§ 765 Vertragstypische Pflichten bei der Bürgschaft

(1) Durch den Bürgschaftsvertrag verpflichtet sich der Bürge gegenüber dem Gläubiger eines Dritten, für die
Erfüllung der Verbindlichkeit des Dritten einzustehen.

(2) Die Bürgschaft kann auch für eine künftige oder eine bedingte Verbindlichkeit übernommen werden.

§ 766 Schriftform der Bürgschaftserklärung

Zur Gültigkeit des Bürgschaftsvertrags ist schriftliche Erteilung der Bürgschaftserklärung erforderlich.
Die Erteilung der Bürgschaftserklärung in elektronischer Form ist ausgeschlossen. Soweit der Bürge die
Hauptverbindlichkeit erfüllt, wird der Mangel der Form geheilt.

§ 767 Umfang der Bürgschaftsschuld

(1) Für die Verpflichtung des Bürgen ist der jeweilige Bestand der Hauptverbindlichkeit maßgebend. Dies
gilt insbesondere auch, wenn die Hauptverbindlichkeit durch Verschulden oder Verzug des Hauptschuldners
geändert wird. Durch ein Rechtsgeschäft, das der Hauptschuldner nach der Übernahme der Bürgschaft
vornimmt, wird die Verpflichtung des Bürgen nicht erweitert.

(2) Der Bürge haftet für die dem Gläubiger von dem Hauptschuldner zu ersetzenden Kosten der Kündigung und
der Rechtsverfolgung.

§ 768 Einreden des Bürgen

(1) Der Bürge kann die dem Hauptschuldner zustehenden Einreden geltend machen. Stirbt der Hauptschuldner,
so kann sich der Bürge nicht darauf berufen, dass der Erbe für die Verbindlichkeit nur beschränkt haftet.

(2) Der Bürge verliert eine Einrede nicht dadurch, dass der Hauptschuldner auf sie verzichtet.

§ 769 Mitbürgschaft

Verbürgen sich mehrere für dieselbe Verbindlichkeit, so haften sie als Gesamtschuldner, auch wenn sie die
Bürgschaft nicht gemeinschaftlich übernehmen.

§ 770 Einreden der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit

(1) Der Bürge kann die Befriedigung des Gläubigers verweigern, solange dem Hauptschuldner das Recht zusteht,
das seiner Verbindlichkeit zugrunde liegende Rechtsgeschäft anzufechten.

(2) Die gleiche Befugnis hat der Bürge, solange sich der Gläubiger durch Aufrechnung gegen eine fällige
Forderung des Hauptschuldners befriedigen kann.

§ 771 Einrede der Vorausklage

Der Bürge kann die Befriedigung des Gläubigers verweigern, solange nicht der Gläubiger eine
Zwangsvollstreckung gegen den Hauptschuldner ohne Erfolg versucht hat (Einrede der Vorausklage). Erhebt
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der Bürge die Einrede der Vorausklage, ist die Verjährung des Anspruchs des Gläubigers gegen den Bürgen
gehemmt, bis der Gläubiger eine Zwangsvollstreckung gegen den Hauptschuldner ohne Erfolg versucht hat.

§ 772 Vollstreckungs- und Verwertungspflicht des Gläubigers

(1) Besteht die Bürgschaft für eine Geldforderung, so muss die Zwangsvollstreckung in die beweglichen
Sachen des Hauptschuldners an seinem Wohnsitz und, wenn der Hauptschuldner an einem anderen Orte eine
gewerbliche Niederlassung hat, auch an diesem Orte, in Ermangelung eines Wohnsitzes und einer gewerblichen
Niederlassung an seinem Aufenthaltsort versucht werden.

(2) Steht dem Gläubiger ein Pfandrecht oder ein Zurückbehaltungsrecht an einer beweglichen Sache des
Hauptschuldners zu, so muss er auch aus dieser Sache Befriedigung suchen. Steht dem Gläubiger ein solches
Recht an der Sache auch für eine andere Forderung zu, so gilt dies nur, wenn beide Forderungen durch den Wert
der Sache gedeckt werden.

§ 773 Ausschluss der Einrede der Vorausklage

(1) Die Einrede der Vorausklage ist ausgeschlossen:
1.   wenn der Bürge auf die Einrede verzichtet, insbesondere wenn er sich als Selbstschuldner verbürgt hat,

 

2.   wenn die Rechtsverfolgung gegen den Hauptschuldner infolge einer nach der Übernahme der Bürgschaft
eingetretenen Änderung des Wohnsitzes, der gewerblichen Niederlassung oder des Aufenthaltsorts des
Hauptschuldners wesentlich erschwert ist,
 

3.   wenn über das Vermögen des Hauptschuldners das Insolvenzverfahren eröffnet ist,
 

4.   wenn anzunehmen ist, dass die Zwangsvollstreckung in das Vermögen des Hauptschuldners nicht zur
Befriedigung des Gläubigers führen wird.
 

(2) In den Fällen der Nummern 3, 4 ist die Einrede insoweit zulässig, als sich der Gläubiger aus einer beweglichen
Sache des Hauptschuldners befriedigen kann, an der er ein Pfandrecht oder ein Zurückbehaltungsrecht hat; die
Vorschrift des § 772 Abs. 2 Satz 2 findet Anwendung.

§ 774 Gesetzlicher Forderungsübergang

(1) Soweit der Bürge den Gläubiger befriedigt, geht die Forderung des Gläubigers gegen den Hauptschuldner auf
ihn über. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Gläubigers geltend gemacht werden. Einwendungen des
Hauptschuldners aus einem zwischen ihm und dem Bürgen bestehenden Rechtsverhältnis bleiben unberührt.

(2) Mitbürgen haften einander nur nach § 426.

§ 775 Anspruch des Bürgen auf Befreiung

(1) Hat sich der Bürge im Auftrag des Hauptschuldners verbürgt oder stehen ihm nach den Vorschriften über die
Geschäftsführung ohne Auftrag wegen der Übernahme der Bürgschaft die Rechte eines Beauftragten gegen den
Hauptschuldner zu, so kann er von diesem Befreiung von der Bürgschaft verlangen:
1.   wenn sich die Vermögensverhältnisse des Hauptschuldners wesentlich verschlechtert haben,

 

2.   wenn die Rechtsverfolgung gegen den Hauptschuldner infolge einer nach der Übernahme der Bürgschaft
eingetretenen Änderung des Wohnsitzes, der gewerblichen Niederlassung oder des Aufenthaltsorts des
Hauptschuldners wesentlich erschwert ist,
 

3.   wenn der Hauptschuldner mit der Erfüllung seiner Verbindlichkeit im Verzug ist,
 

4.   wenn der Gläubiger gegen den Bürgen ein vollstreckbares Urteil auf Erfüllung erwirkt hat.
 

(2) Ist die Hauptverbindlichkeit noch nicht fällig, so kann der Hauptschuldner dem Bürgen, statt ihn zu befreien,
Sicherheit leisten.

§ 776 Aufgabe einer Sicherheit

Gibt der Gläubiger ein mit der Forderung verbundenes Vorzugsrecht, eine für sie bestehende Hypothek oder
Schiffshypothek, ein für sie bestehendes Pfandrecht oder das Recht gegen einen Mitbürgen auf, so wird der
Bürge insoweit frei, als er aus dem aufgegebenen Recht nach § 774 hätte Ersatz erlangen können. Dies gilt auch
dann, wenn das aufgegebene Recht erst nach der Übernahme der Bürgschaft entstanden ist.
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§ 777 Bürgschaft auf Zeit

(1) Hat sich der Bürge für eine bestehende Verbindlichkeit auf bestimmte Zeit verbürgt, so wird er nach dem
Ablauf der bestimmten Zeit frei, wenn nicht der Gläubiger die Einziehung der Forderung unverzüglich nach
Maßgabe des § 772 betreibt, das Verfahren ohne wesentliche Verzögerung fortsetzt und unverzüglich nach der
Beendigung des Verfahrens dem Bürgen anzeigt, dass er ihn in Anspruch nehme. Steht dem Bürgen die Einrede
der Vorausklage nicht zu, so wird er nach dem Ablauf der bestimmten Zeit frei, wenn nicht der Gläubiger ihm
unverzüglich diese Anzeige macht.

(2) Erfolgt die Anzeige rechtzeitig, so beschränkt sich die Haftung des Bürgen im Falle des Absatzes 1 Satz 1 auf
den Umfang, den die Hauptverbindlichkeit zur Zeit der Beendigung des Verfahrens hat, im Falle des Absatzes 1
Satz 2 auf den Umfang, den die Hauptverbindlichkeit bei dem Ablauf der bestimmten Zeit hat.

§ 778 Kreditauftrag

Wer einen anderen beauftragt, im eigenen Namen und auf eigene Rechnung einem Dritten ein Darlehen
oder eine Finanzierungshilfe zu gewähren, haftet dem Beauftragten für die aus dem Darlehen oder der
Finanzierungshilfe entstehende Verbindlichkeit des Dritten als Bürge.

Titel 21
Vergleich
§ 779 Begriff des Vergleichs, Irrtum über die Vergleichsgrundlage

(1) Ein Vertrag, durch den der Streit oder die Ungewissheit der Parteien über ein Rechtsverhältnis im Wege
gegenseitigen Nachgebens beseitigt wird (Vergleich), ist unwirksam, wenn der nach dem Inhalt des Vertrags als
feststehend zugrunde gelegte Sachverhalt der Wirklichkeit nicht entspricht und der Streit oder die Ungewissheit
bei Kenntnis der Sachlage nicht entstanden sein würde.

(2) Der Ungewissheit über ein Rechtsverhältnis steht es gleich, wenn die Verwirklichung eines Anspruchs
unsicher ist.

Titel 22
Schuldversprechen, Schuldanerkenntnis
§ 780 Schuldversprechen

Zur Gültigkeit eines Vertrags, durch den eine Leistung in der Weise versprochen wird, dass das Versprechen die
Verpflichtung selbständig begründen soll (Schuldversprechen), ist, soweit nicht eine andere Form vorgeschrieben
ist, schriftliche Erteilung des Versprechens erforderlich. Die Erteilung des Versprechens in elektronischer Form ist
ausgeschlossen.

§ 781 Schuldanerkenntnis

Zur Gültigkeit eines Vertrags, durch den das Bestehen eines Schuldverhältnisses anerkannt wird
(Schuldanerkenntnis), ist schriftliche Erteilung der Anerkennungserklärung erforderlich. Die Erteilung
der Anerkennungserklärung in elektronischer Form ist ausgeschlossen. Ist für die Begründung des
Schuldverhältnisses, dessen Bestehen anerkannt wird, eine andere Form vorgeschrieben, so bedarf der
Anerkennungsvertrag dieser Form.

§ 782 Formfreiheit bei Vergleich

Wird ein Schuldversprechen oder ein Schuldanerkenntnis auf Grund einer Abrechnung oder im Wege des
Vergleichs erteilt, so ist die Beobachtung der in den §§ 780, 781 vorgeschriebenen schriftlichen Form nicht
erforderlich.

Titel 23
Anweisung
§ 783 Rechte aus der Anweisung
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Händigt jemand eine Urkunde, in der er einen anderen anweist, Geld, Wertpapiere oder andere vertretbare
Sachen an einen Dritten zu leisten, dem Dritten aus, so ist dieser ermächtigt, die Leistung bei dem
Angewiesenen im eigenen Namen zu erheben; der Angewiesene ist ermächtigt, für Rechnung des Anweisenden
an den Anweisungsempfänger zu leisten.

§ 784 Annahme der Anweisung

(1) Nimmt der Angewiesene die Anweisung an, so ist er dem Anweisungsempfänger gegenüber zur Leistung
verpflichtet; er kann ihm nur solche Einwendungen entgegensetzen, welche die Gültigkeit der Annahme
betreffen oder sich aus dem Inhalt der Anweisung oder dem Inhalt der Annahme ergeben oder dem
Angewiesenen unmittelbar gegen den Anweisungsempfänger zustehen.

(2) Die Annahme erfolgt durch einen schriftlichen Vermerk auf der Anweisung. Ist der Vermerk auf die Anweisung
vor der Aushändigung an den Anweisungsempfänger gesetzt worden, so wird die Annahme diesem gegenüber
erst mit der Aushändigung wirksam.

§ 785 Aushändigung der Anweisung

Der Angewiesene ist nur gegen Aushändigung der Anweisung zur Leistung verpflichtet.

§ 786  

(weggefallen)

§ 787 Anweisung auf Schuld

(1) Im Falle einer Anweisung auf Schuld wird der Angewiesene durch die Leistung in deren Höhe von der Schuld
befreit.

(2) Zur Annahme der Anweisung oder zur Leistung an den Anweisungsempfänger ist der Angewiesene dem
Anweisenden gegenüber nicht schon deshalb verpflichtet, weil er Schuldner des Anweisenden ist.

§ 788 Valutaverhältnis

Erteilt der Anweisende die Anweisung zu dem Zwecke, um seinerseits eine Leistung an den
Anweisungsempfänger zu bewirken, so wird die Leistung, auch wenn der Angewiesene die Anweisung annimmt,
erst mit der Leistung des Angewiesenen an den Anweisungsempfänger bewirkt.

§ 789 Anzeigepflicht des Anweisungsempfängers

Verweigert der Angewiesene vor dem Eintritt der Leistungszeit die Annahme der Anweisung oder verweigert er
die Leistung, so hat der Anweisungsempfänger dem Anweisenden unverzüglich Anzeige zu machen. Das Gleiche
gilt, wenn der Anweisungsempfänger die Anweisung nicht geltend machen kann oder will.

§ 790 Widerruf der Anweisung

Der Anweisende kann die Anweisung dem Angewiesenen gegenüber widerrufen, solange nicht der Angewiesene
sie dem Anweisungsempfänger gegenüber angenommen oder die Leistung bewirkt hat. Dies gilt auch dann,
wenn der Anweisende durch den Widerruf einer ihm gegen den Anweisungsempfänger obliegenden Verpflichtung
zuwiderhandelt.

§ 791 Tod oder Geschäftsunfähigkeit eines Beteiligten

Die Anweisung erlischt nicht durch den Tod oder den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit eines der Beteiligten.

§ 792 Übertragung der Anweisung

(1) Der Anweisungsempfänger kann die Anweisung durch Vertrag mit einem Dritten auf diesen übertragen, auch
wenn sie noch nicht angenommen worden ist. Die Übertragungserklärung bedarf der schriftlichen Form. Zur
Übertragung ist die Aushändigung der Anweisung an den Dritten erforderlich.

(2) Der Anweisende kann die Übertragung ausschließen. Die Ausschließung ist dem Angewiesenen gegenüber
nur wirksam, wenn sie aus der Anweisung zu entnehmen ist oder wenn sie von dem Anweisenden dem
Angewiesenen mitgeteilt wird, bevor dieser die Anweisung annimmt oder die Leistung bewirkt.
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(3) Nimmt der Angewiesene die Anweisung dem Erwerber gegenüber an, so kann er aus einem zwischen ihm
und dem Anweisungsempfänger bestehenden Rechtsverhältnis Einwendungen nicht herleiten. Im Übrigen finden
auf die Übertragung der Anweisung die für die Abtretung einer Forderung geltenden Vorschriften entsprechende
Anwendung.

Titel 24
Schuldverschreibung auf den Inhaber
§ 793 Rechte aus der Schuldverschreibung auf den Inhaber

(1) Hat jemand eine Urkunde ausgestellt, in der er dem Inhaber der Urkunde eine Leistung verspricht
(Schuldverschreibung auf den Inhaber), so kann der Inhaber von ihm die Leistung nach Maßgabe des
Versprechens verlangen, es sei denn, dass er zur Verfügung über die Urkunde nicht berechtigt ist. Der Aussteller
wird jedoch auch durch die Leistung an einen nicht zur Verfügung berechtigten Inhaber befreit.

(2) Die Gültigkeit der Unterzeichnung kann durch eine in die Urkunde aufgenommene Bestimmung von der
Beobachtung einer besonderen Form abhängig gemacht werden. Zur Unterzeichnung genügt eine im Wege der
mechanischen Vervielfältigung hergestellte Namensunterschrift.

§ 794 Haftung des Ausstellers

(1) Der Aussteller wird aus einer Schuldverschreibung auf den Inhaber auch dann verpflichtet, wenn sie ihm
gestohlen worden oder verloren gegangen oder wenn sie sonst ohne seinen Willen in den Verkehr gelangt ist.

(2) Auf die Wirksamkeit einer Schuldverschreibung auf den Inhaber ist es ohne Einfluss, wenn die Urkunde
ausgegeben wird, nachdem der Aussteller gestorben oder geschäftsunfähig geworden ist.

§ 795  

(weggefallen)

§ 796 Einwendungen des Ausstellers

Der Aussteller kann dem Inhaber der Schuldverschreibung nur solche Einwendungen entgegensetzen, welche die
Gültigkeit der Ausstellung betreffen oder sich aus der Urkunde ergeben oder dem Aussteller unmittelbar gegen
den Inhaber zustehen.

§ 797 Leistungspflicht nur gegen Aushändigung

Der Aussteller ist nur gegen Aushändigung der Schuldverschreibung zur Leistung verpflichtet. Mit der
Aushändigung erwirbt er das Eigentum an der Urkunde, auch wenn der Inhaber zur Verfügung über sie nicht
berechtigt ist.

§ 798 Ersatzurkunde

Ist eine Schuldverschreibung auf den Inhaber infolge einer Beschädigung oder einer Verunstaltung zum Umlauf
nicht mehr geeignet, so kann der Inhaber, sofern ihr wesentlicher Inhalt und ihre Unterscheidungsmerkmale
noch mit Sicherheit erkennbar sind, von dem Aussteller die Erteilung einer neuen Schuldverschreibung auf den
Inhaber gegen Aushändigung der beschädigten oder verunstalteten verlangen. Die Kosten hat er zu tragen und
vorzuschießen.

§ 799 Kraftloserklärung

(1) Eine abhanden gekommene oder vernichtete Schuldverschreibung auf den Inhaber kann, wenn nicht
in der Urkunde das Gegenteil bestimmt ist, im Wege des Aufgebotsverfahrens für kraftlos erklärt werden.
Ausgenommen sind Zins-, Renten- und Gewinnanteilscheine sowie die auf Sicht zahlbaren unverzinslichen
Schuldverschreibungen.

(2) Der Aussteller ist verpflichtet, dem bisherigen Inhaber auf Verlangen die zur Erwirkung des Aufgebots oder
der Zahlungssperre erforderliche Auskunft zu erteilen und die erforderlichen Zeugnisse auszustellen. Die Kosten
der Zeugnisse hat der bisherige Inhaber zu tragen und vorzuschießen.
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§ 800 Wirkung der Kraftloserklärung

Ist eine Schuldverschreibung auf den Inhaber für kraftlos erklärt, so kann derjenige, welcher den
Ausschließungsbeschluss erwirkt hat, von dem Aussteller, unbeschadet der Befugnis, den Anspruch aus der
Urkunde geltend zu machen, die Erteilung einer neuen Schuldverschreibung auf den Inhaber anstelle der für
kraftlos erklärten verlangen. Die Kosten hat er zu tragen und vorzuschießen.

§ 801 Erlöschen; Verjährung

(1) Der Anspruch aus einer Schuldverschreibung auf den Inhaber erlischt mit dem Ablauf von 30 Jahren nach dem
Eintritt der für die Leistung bestimmten Zeit, wenn nicht die Urkunde vor dem Ablauf der 30 Jahre dem Aussteller
zur Einlösung vorgelegt wird. Erfolgt die Vorlegung, so verjährt der Anspruch in zwei Jahren von dem Ende der
Vorlegungsfrist an. Der Vorlegung steht die gerichtliche Geltendmachung des Anspruchs aus der Urkunde gleich.

(2) Bei Zins-, Renten- und Gewinnanteilscheinen beträgt die Vorlegungsfrist vier Jahre. Die Frist beginnt mit dem
Schluss des Jahres, in welchem die für die Leistung bestimmte Zeit eintritt.

(3) Die Dauer und der Beginn der Vorlegungsfrist können von dem Aussteller in der Urkunde anders bestimmt
werden.

§ 802 Zahlungssperre

Der Beginn und der Lauf der Vorlegungsfrist sowie der Verjährung werden durch die Zahlungssperre zugunsten
des Antragstellers gehemmt. Die Hemmung beginnt mit der Stellung des Antrags auf Zahlungssperre; sie endigt
mit der Erledigung des Aufgebotsverfahrens und, falls die Zahlungssperre vor der Einleitung des Verfahrens
verfügt worden ist, auch dann, wenn seit der Beseitigung des der Einleitung entgegenstehenden Hindernisses
sechs Monate verstrichen sind und nicht vorher die Einleitung beantragt worden ist. Auf diese Frist finden die
Vorschriften der §§ 206, 210, 211 entsprechende Anwendung.

§ 803 Zinsscheine

(1) Werden für eine Schuldverschreibung auf den Inhaber Zinsscheine ausgegeben, so bleiben die Scheine,
sofern sie nicht eine gegenteilige Bestimmung enthalten, in Kraft, auch wenn die Hauptforderung erlischt oder
die Verpflichtung zur Verzinsung aufgehoben oder geändert wird.

(2) Werden solche Zinsscheine bei der Einlösung der Hauptschuldverschreibung nicht zurückgegeben, so ist der
Aussteller berechtigt, den Betrag zurückzubehalten, den er nach Absatz 1 für die Scheine zu zahlen verpflichtet
ist.

§ 804 Verlust von Zins- oder ähnlichen Scheinen

(1) Ist ein Zins-, Renten- oder Gewinnanteilschein abhanden gekommen oder vernichtet und hat der bisherige
Inhaber den Verlust dem Aussteller vor dem Ablauf der Vorlegungsfrist angezeigt, so kann der bisherige Inhaber
nach dem Ablauf der Frist die Leistung von dem Aussteller verlangen. Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn
der abhanden gekommene Schein dem Aussteller zur Einlösung vorgelegt oder der Anspruch aus dem Schein
gerichtlich geltend gemacht worden ist, es sei denn, dass die Vorlegung oder die gerichtliche Geltendmachung
nach dem Ablauf der Frist erfolgt ist. Der Anspruch verjährt in vier Jahren.

(2) In dem Zins-, Renten- oder Gewinnanteilschein kann der im Absatz 1 bestimmte Anspruch ausgeschlossen
werden.

§ 805 Neue Zins- und Rentenscheine

Neue Zins- oder Rentenscheine für eine Schuldverschreibung auf den Inhaber dürfen an den Inhaber der zum
Empfang der Scheine ermächtigenden Urkunde (Erneuerungsschein) nicht ausgegeben werden, wenn der
Inhaber der Schuldverschreibung der Ausgabe widersprochen hat. Die Scheine sind in diesem Falle dem Inhaber
der Schuldverschreibung auszuhändigen, wenn er die Schuldverschreibung vorlegt.

§ 806 Umschreibung auf den Namen

Die Umschreibung einer auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibung auf den Namen eines bestimmten
Berechtigten kann nur durch den Aussteller erfolgen. Der Aussteller ist zur Umschreibung nicht verpflichtet.
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§ 807 Inhaberkarten und -marken

Werden Karten, Marken oder ähnliche Urkunden, in denen ein Gläubiger nicht bezeichnet ist, von dem Aussteller
unter Umständen ausgegeben, aus welchen sich ergibt, dass er dem Inhaber zu einer Leistung verpflichtet sein
will, so finden die Vorschriften des § 793 Abs. 1 und der §§ 794, 796, 797 entsprechende Anwendung.

§ 808 Namenspapiere mit Inhaberklausel

(1) Wird eine Urkunde, in welcher der Gläubiger benannt ist, mit der Bestimmung ausgegeben, dass die in der
Urkunde versprochene Leistung an jeden Inhaber bewirkt werden kann, so wird der Schuldner durch die Leistung
an den Inhaber der Urkunde befreit. Der Inhaber ist nicht berechtigt, die Leistung zu verlangen.

(2) Der Schuldner ist nur gegen Aushändigung der Urkunde zur Leistung verpflichtet. Ist die Urkunde abhanden
gekommen oder vernichtet, so kann sie, wenn nicht ein anderes bestimmt ist, im Wege des Aufgebotsverfahrens
für kraftlos erklärt werden. Die in § 802 für die Verjährung gegebenen Vorschriften finden Anwendung.

Titel 25
Vorlegung von Sachen
§ 809 Besichtigung einer Sache

Wer gegen den Besitzer einer Sache einen Anspruch in Ansehung der Sache hat oder sich Gewissheit verschaffen
will, ob ihm ein solcher Anspruch zusteht, kann, wenn die Besichtigung der Sache aus diesem Grunde für ihn
von Interesse ist, verlangen, dass der Besitzer ihm die Sache zur Besichtigung vorlegt oder die Besichtigung
gestattet.

§ 810 Einsicht in Urkunden

Wer ein rechtliches Interesse daran hat, eine in fremdem Besitz befindliche Urkunde einzusehen, kann von
dem Besitzer die Gestattung der Einsicht verlangen, wenn die Urkunde in seinem Interesse errichtet oder in
der Urkunde ein zwischen ihm und einem anderen bestehendes Rechtsverhältnis beurkundet ist oder wenn die
Urkunde Verhandlungen über ein Rechtsgeschäft enthält, die zwischen ihm und einem anderen oder zwischen
einem von beiden und einem gemeinschaftlichen Vermittler gepflogen worden sind.

§ 811 Vorlegungsort, Gefahr und Kosten

(1) Die Vorlegung hat in den Fällen der §§ 809, 810 an dem Orte zu erfolgen, an welchem sich die vorzulegende
Sache befindet. Jeder Teil kann die Vorlegung an einem anderen Orte verlangen, wenn ein wichtiger Grund
vorliegt.

(2) Die Gefahr und die Kosten hat derjenige zu tragen, welcher die Vorlegung verlangt. Der Besitzer kann die
Vorlegung verweigern, bis ihm der andere Teil die Kosten vorschießt und wegen der Gefahr Sicherheit leistet.

Titel 26
Ungerechtfertigte Bereicherung
§ 812 Herausgabeanspruch

(1) Wer durch die Leistung eines anderen oder in sonstiger Weise auf dessen Kosten etwas ohne rechtlichen
Grund erlangt, ist ihm zur Herausgabe verpflichtet. Diese Verpflichtung besteht auch dann, wenn der rechtliche
Grund später wegfällt oder der mit einer Leistung nach dem Inhalt des Rechtsgeschäfts bezweckte Erfolg nicht
eintritt.

(2) Als Leistung gilt auch die durch Vertrag erfolgte Anerkennung des Bestehens oder des Nichtbestehens eines
Schuldverhältnisses.

§ 813 Erfüllung trotz Einrede

(1) Das zum Zwecke der Erfüllung einer Verbindlichkeit Geleistete kann auch dann zurückgefordert werden,
wenn dem Anspruch eine Einrede entgegenstand, durch welche die Geltendmachung des Anspruchs dauernd
ausgeschlossen wurde. Die Vorschrift des § 214 Abs. 2 bleibt unberührt.
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(2) Wird eine betagte Verbindlichkeit vorzeitig erfüllt, so ist die Rückforderung ausgeschlossen; die Erstattung
von Zwischenzinsen kann nicht verlangt werden.

§ 814 Kenntnis der Nichtschuld

Das zum Zwecke der Erfüllung einer Verbindlichkeit Geleistete kann nicht zurückgefordert werden, wenn der
Leistende gewusst hat, dass er zur Leistung nicht verpflichtet war, oder wenn die Leistung einer sittlichen Pflicht
oder einer auf den Anstand zu nehmenden Rücksicht entsprach.

§ 815 Nichteintritt des Erfolgs

Die Rückforderung wegen Nichteintritts des mit einer Leistung bezweckten Erfolgs ist ausgeschlossen, wenn der
Eintritt des Erfolgs von Anfang an unmöglich war und der Leistende dies gewusst hat oder wenn der Leistende
den Eintritt des Erfolgs wider Treu und Glauben verhindert hat.

§ 816 Verfügung eines Nichtberechtigten

(1) Trifft ein Nichtberechtigter über einen Gegenstand eine Verfügung, die dem Berechtigten gegenüber
wirksam ist, so ist er dem Berechtigten zur Herausgabe des durch die Verfügung Erlangten verpflichtet. Erfolgt
die Verfügung unentgeltlich, so trifft die gleiche Verpflichtung denjenigen, welcher auf Grund der Verfügung
unmittelbar einen rechtlichen Vorteil erlangt.

(2) Wird an einen Nichtberechtigten eine Leistung bewirkt, die dem Berechtigten gegenüber wirksam ist, so ist
der Nichtberechtigte dem Berechtigten zur Herausgabe des Geleisteten verpflichtet.

§ 817 Verstoß gegen Gesetz oder gute Sitten

War der Zweck einer Leistung in der Art bestimmt, dass der Empfänger durch die Annahme gegen ein
gesetzliches Verbot oder gegen die guten Sitten verstoßen hat, so ist der Empfänger zur Herausgabe
verpflichtet. Die Rückforderung ist ausgeschlossen, wenn dem Leistenden gleichfalls ein solcher Verstoß zur
Last fällt, es sei denn, dass die Leistung in der Eingehung einer Verbindlichkeit bestand; das zur Erfüllung einer
solchen Verbindlichkeit Geleistete kann nicht zurückgefordert werden.

§ 818 Umfang des Bereicherungsanspruchs

(1) Die Verpflichtung zur Herausgabe erstreckt sich auf die gezogenen Nutzungen sowie auf dasjenige, was der
Empfänger auf Grund eines erlangten Rechts oder als Ersatz für die Zerstörung, Beschädigung oder Entziehung
des erlangten Gegenstands erwirbt.

(2) Ist die Herausgabe wegen der Beschaffenheit des Erlangten nicht möglich oder ist der Empfänger aus einem
anderen Grunde zur Herausgabe außerstande, so hat er den Wert zu ersetzen.

(3) Die Verpflichtung zur Herausgabe oder zum Ersatz des Wertes ist ausgeschlossen, soweit der Empfänger
nicht mehr bereichert ist.

(4) Von dem Eintritt der Rechtshängigkeit an haftet der Empfänger nach den allgemeinen Vorschriften.

§ 819 Verschärfte Haftung bei Kenntnis und bei Gesetzes- oder Sittenverstoß

(1) Kennt der Empfänger den Mangel des rechtlichen Grundes bei dem Empfang oder erfährt er ihn später, so ist
er von dem Empfang oder der Erlangung der Kenntnis an zur Herausgabe verpflichtet, wie wenn der Anspruch
auf Herausgabe zu dieser Zeit rechtshängig geworden wäre.

(2) Verstößt der Empfänger durch die Annahme der Leistung gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen die guten
Sitten, so ist er von dem Empfang der Leistung an in der gleichen Weise verpflichtet.

§ 820 Verschärfte Haftung bei ungewissem Erfolgseintritt

(1) War mit der Leistung ein Erfolg bezweckt, dessen Eintritt nach dem Inhalt des Rechtsgeschäfts als ungewiss
angesehen wurde, so ist der Empfänger, falls der Erfolg nicht eintritt, zur Herausgabe so verpflichtet, wie wenn
der Anspruch auf Herausgabe zur Zeit des Empfangs rechtshängig geworden wäre. Das Gleiche gilt, wenn die
Leistung aus einem Rechtsgrund, dessen Wegfall nach dem Inhalt des Rechtsgeschäfts als möglich angesehen
wurde, erfolgt ist und der Rechtsgrund wegfällt.
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(2) Zinsen hat der Empfänger erst von dem Zeitpunkt an zu entrichten, in welchem er erfährt, dass der Erfolg
nicht eingetreten oder dass der Rechtsgrund weggefallen ist; zur Herausgabe von Nutzungen ist er insoweit nicht
verpflichtet, als er zu dieser Zeit nicht mehr bereichert ist.

§ 821 Einrede der Bereicherung

Wer ohne rechtlichen Grund eine Verbindlichkeit eingeht, kann die Erfüllung auch dann verweigern, wenn der
Anspruch auf Befreiung von der Verbindlichkeit verjährt ist.

§ 822 Herausgabepflicht Dritter

Wendet der Empfänger das Erlangte unentgeltlich einem Dritten zu, so ist, soweit infolgedessen die
Verpflichtung des Empfängers zur Herausgabe der Bereicherung ausgeschlossen ist, der Dritte zur Herausgabe
verpflichtet, wie wenn er die Zuwendung von dem Gläubiger ohne rechtlichen Grund erhalten hätte.

Titel 27
Unerlaubte Handlungen
§ 823 Schadensersatzpflicht

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein
sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden
Schadens verpflichtet.

(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes
Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so
tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein.

§ 824 Kreditgefährdung

(1) Wer der Wahrheit zuwider eine Tatsache behauptet oder verbreitet, die geeignet ist, den Kredit eines
anderen zu gefährden oder sonstige Nachteile für dessen Erwerb oder Fortkommen herbeizuführen, hat dem
anderen den daraus entstehenden Schaden auch dann zu ersetzen, wenn er die Unwahrheit zwar nicht kennt,
aber kennen muss.

(2) Durch eine Mitteilung, deren Unwahrheit dem Mitteilenden unbekannt ist, wird dieser nicht zum
Schadensersatz verpflichtet, wenn er oder der Empfänger der Mitteilung an ihr ein berechtigtes Interesse hat.

§ 825 Bestimmung zu sexuellen Handlungen

Wer einen anderen durch Hinterlist, Drohung oder Missbrauch eines Abhängigkeitsverhältnisses zur Vornahme
oder Duldung sexueller Handlungen bestimmt, ist ihm zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens
verpflichtet.

§ 826 Sittenwidrige vorsätzliche Schädigung

Wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einem anderen vorsätzlich Schaden zufügt, ist dem
anderen zum Ersatz des Schadens verpflichtet.

§ 827 Ausschluss und Minderung der Verantwortlichkeit

Wer im Zustand der Bewusstlosigkeit oder in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand
krankhafter Störung der Geistestätigkeit einem anderen Schaden zufügt, ist für den Schaden nicht
verantwortlich. Hat er sich durch geistige Getränke oder ähnliche Mittel in einen vorübergehenden Zustand
dieser Art versetzt, so ist er für einen Schaden, den er in diesem Zustand widerrechtlich verursacht, in gleicher
Weise verantwortlich, wie wenn ihm Fahrlässigkeit zur Last fiele; die Verantwortlichkeit tritt nicht ein, wenn er
ohne Verschulden in den Zustand geraten ist.

§ 828 Minderjährige

(1) Wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat, ist für einen Schaden, den er einem anderen zufügt, nicht
verantwortlich.
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(2) Wer das siebente, aber nicht das zehnte Lebensjahr vollendet hat, ist für den Schaden, den er bei einem
Unfall mit einem Kraftfahrzeug, einer Schienenbahn oder einer Schwebebahn einem anderen zufügt, nicht
verantwortlich. Dies gilt nicht, wenn er die Verletzung vorsätzlich herbeigeführt hat.

(3) Wer das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist, sofern seine Verantwortlichkeit nicht nach Absatz 1
oder 2 ausgeschlossen ist, für den Schaden, den er einem anderen zufügt, nicht verantwortlich, wenn er bei der
Begehung der schädigenden Handlung nicht die zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht hat.

§ 829 Ersatzpflicht aus Billigkeitsgründen

Wer in einem der in den §§ 823 bis 826 bezeichneten Fälle für einen von ihm verursachten Schaden auf Grund
der §§ 827, 828 nicht verantwortlich ist, hat gleichwohl, sofern der Ersatz des Schadens nicht von einem
aufsichtspflichtigen Dritten erlangt werden kann, den Schaden insoweit zu ersetzen, als die Billigkeit nach den
Umständen, insbesondere nach den Verhältnissen der Beteiligten, eine Schadloshaltung erfordert und ihm nicht
die Mittel entzogen werden, deren er zum angemessenen Unterhalt sowie zur Erfüllung seiner gesetzlichen
Unterhaltspflichten bedarf.

§ 830 Mittäter und Beteiligte

(1) Haben mehrere durch eine gemeinschaftlich begangene unerlaubte Handlung einen Schaden verursacht,
so ist jeder für den Schaden verantwortlich. Das Gleiche gilt, wenn sich nicht ermitteln lässt, wer von mehreren
Beteiligten den Schaden durch seine Handlung verursacht hat.

(2) Anstifter und Gehilfen stehen Mittätern gleich.

§ 831 Haftung für den Verrichtungsgehilfen

(1) Wer einen anderen zu einer Verrichtung bestellt, ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, den der andere
in Ausführung der Verrichtung einem Dritten widerrechtlich zufügt. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn
der Geschäftsherr bei der Auswahl der bestellten Person und, sofern er Vorrichtungen oder Gerätschaften
zu beschaffen oder die Ausführung der Verrichtung zu leiten hat, bei der Beschaffung oder der Leitung die
im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet oder wenn der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt
entstanden sein würde.

(2) Die gleiche Verantwortlichkeit trifft denjenigen, welcher für den Geschäftsherrn die Besorgung eines der im
Absatz 1 Satz 2 bezeichneten Geschäfte durch Vertrag übernimmt.

§ 832 Haftung des Aufsichtspflichtigen

(1) Wer kraft Gesetzes zur Führung der Aufsicht über eine Person verpflichtet ist, die wegen Minderjährigkeit
oder wegen ihres geistigen oder körperlichen Zustands der Beaufsichtigung bedarf, ist zum Ersatz des Schadens
verpflichtet, den diese Person einem Dritten widerrechtlich zufügt. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn er seiner
Aufsichtspflicht genügt oder wenn der Schaden auch bei gehöriger Aufsichtsführung entstanden sein würde.

(2) Die gleiche Verantwortlichkeit trifft denjenigen, welcher die Führung der Aufsicht durch Vertrag übernimmt.

§ 833 Haftung des Tierhalters

Wird durch ein Tier ein Mensch getötet oder der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine
Sache beschädigt, so ist derjenige, welcher das Tier hält, verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden
Schaden zu ersetzen. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Schaden durch ein Haustier verursacht wird, das
dem Beruf, der Erwerbstätigkeit oder dem Unterhalt des Tierhalters zu dienen bestimmt ist, und entweder der
Tierhalter bei der Beaufsichtigung des Tieres die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet oder der Schaden
auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde.

§ 834 Haftung des Tieraufsehers

Wer für denjenigen, welcher ein Tier hält, die Führung der Aufsicht über das Tier durch Vertrag übernimmt, ist
für den Schaden verantwortlich, den das Tier einem Dritten in der im § 833 bezeichneten Weise zufügt. Die
Verantwortlichkeit tritt nicht ein, wenn er bei der Führung der Aufsicht die im Verkehr erforderliche Sorgfalt
beobachtet oder wenn der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde.
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§ 835  

(weggefallen)

§ 836 Haftung des Grundstücksbesitzers

(1) Wird durch den Einsturz eines Gebäudes oder eines anderen mit einem Grundstück verbundenen Werkes
oder durch die Ablösung von Teilen des Gebäudes oder des Werkes ein Mensch getötet, der Körper oder die
Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der Besitzer des Grundstücks, sofern der
Einsturz oder die Ablösung die Folge fehlerhafter Errichtung oder mangelhafter Unterhaltung ist, verpflichtet,
dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Besitzer
zum Zwecke der Abwendung der Gefahr die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet hat.

(2) Ein früherer Besitzer des Grundstücks ist für den Schaden verantwortlich, wenn der Einsturz oder die
Ablösung innerhalb eines Jahres nach der Beendigung seines Besitzes eintritt, es sei denn, dass er während
seines Besitzes die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet hat oder ein späterer Besitzer durch
Beobachtung dieser Sorgfalt die Gefahr hätte abwenden können.

(3) Besitzer im Sinne dieser Vorschriften ist der Eigenbesitzer.

§ 837 Haftung des Gebäudebesitzers

Besitzt jemand auf einem fremden Grundstück in Ausübung eines Rechts ein Gebäude oder ein anderes Werk, so
trifft ihn anstelle des Besitzers des Grundstücks die im § 836 bestimmte Verantwortlichkeit.

§ 838 Haftung des Gebäudeunterhaltungspflichtigen

Wer die Unterhaltung eines Gebäudes oder eines mit einem Grundstück verbundenen Werkes für den Besitzer
übernimmt oder das Gebäude oder das Werk vermöge eines ihm zustehenden Nutzungsrechts zu unterhalten
hat, ist für den durch den Einsturz oder die Ablösung von Teilen verursachten Schaden in gleicher Weise
verantwortlich wie der Besitzer.

§ 839 Haftung bei Amtspflichtverletzung

(1) Verletzt ein Beamter vorsätzlich oder fahrlässig die ihm einem Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht,
so hat er dem Dritten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Fällt dem Beamten nur Fahrlässigkeit zur
Last, so kann er nur dann in Anspruch genommen werden, wenn der Verletzte nicht auf andere Weise Ersatz zu
erlangen vermag.

(2) Verletzt ein Beamter bei dem Urteil in einer Rechtssache seine Amtspflicht, so ist er für den daraus
entstehenden Schaden nur dann verantwortlich, wenn die Pflichtverletzung in einer Straftat besteht. Auf eine
pflichtwidrige Verweigerung oder Verzögerung der Ausübung des Amts findet diese Vorschrift keine Anwendung.

(3) Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Verletzte vorsätzlich oder fahrlässig unterlassen hat, den Schaden
durch Gebrauch eines Rechtsmittels abzuwenden.

§ 839a Haftung des gerichtlichen Sachverständigen

(1) Erstattet ein vom Gericht ernannter Sachverständiger vorsätzlich oder grob fahrlässig ein unrichtiges
Gutachten, so ist er zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der einem Verfahrensbeteiligten durch eine
gerichtliche Entscheidung entsteht, die auf diesem Gutachten beruht.

(2) § 839 Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden.

§ 840 Haftung mehrerer

(1) Sind für den aus einer unerlaubten Handlung entstehenden Schaden mehrere nebeneinander verantwortlich,
so haften sie als Gesamtschuldner.

(2) Ist neben demjenigen, welcher nach den §§ 831, 832 zum Ersatz des von einem anderen verursachten
Schadens verpflichtet ist, auch der andere für den Schaden verantwortlich, so ist in ihrem Verhältnis zueinander
der andere allein, im Falle des § 829 der Aufsichtspflichtige allein verpflichtet.
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(3) Ist neben demjenigen, welcher nach den §§ 833 bis 838 zum Ersatz des Schadens verpflichtet ist, ein Dritter
für den Schaden verantwortlich, so ist in ihrem Verhältnis zueinander der Dritte allein verpflichtet.

§ 841 Ausgleichung bei Beamtenhaftung

Ist ein Beamter, der vermöge seiner Amtspflicht einen anderen zur Geschäftsführung für einen Dritten zu
bestellen oder eine solche Geschäftsführung zu beaufsichtigen oder durch Genehmigung von Rechtsgeschäften
bei ihr mitzuwirken hat, wegen Verletzung dieser Pflichten neben dem anderen für den von diesem verursachten
Schaden verantwortlich, so ist in ihrem Verhältnis zueinander der andere allein verpflichtet.

§ 842 Umfang der Ersatzpflicht bei Verletzung einer Person

Die Verpflichtung zum Schadensersatz wegen einer gegen die Person gerichteten unerlaubten Handlung
erstreckt sich auf die Nachteile, welche die Handlung für den Erwerb oder das Fortkommen des Verletzten
herbeiführt.

§ 843 Geldrente oder Kapitalabfindung

(1) Wird infolge einer Verletzung des Körpers oder der Gesundheit die Erwerbsfähigkeit des Verletzten
aufgehoben oder gemindert oder tritt eine Vermehrung seiner Bedürfnisse ein, so ist dem Verletzten durch
Entrichtung einer Geldrente Schadensersatz zu leisten.

(2) Auf die Rente finden die Vorschriften des § 760 Anwendung. Ob, in welcher Art und für welchen Betrag der
Ersatzpflichtige Sicherheit zu leisten hat, bestimmt sich nach den Umständen.

(3) Statt der Rente kann der Verletzte eine Abfindung in Kapital verlangen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.

(4) Der Anspruch wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass ein anderer dem Verletzten Unterhalt zu gewähren
hat.

§ 844 Ersatzansprüche Dritter bei Tötung

(1) Im Falle der Tötung hat der Ersatzpflichtige die Kosten der Beerdigung demjenigen zu ersetzen, welchem die
Verpflichtung obliegt, diese Kosten zu tragen.

(2) Stand der Getötete zur Zeit der Verletzung zu einem Dritten in einem Verhältnis, vermöge dessen er
diesem gegenüber kraft Gesetzes unterhaltspflichtig war oder unterhaltspflichtig werden konnte, und ist dem
Dritten infolge der Tötung das Recht auf den Unterhalt entzogen, so hat der Ersatzpflichtige dem Dritten durch
Entrichtung einer Geldrente insoweit Schadensersatz zu leisten, als der Getötete während der mutmaßlichen
Dauer seines Lebens zur Gewährung des Unterhalts verpflichtet gewesen sein würde; die Vorschriften des § 843
Abs. 2 bis 4 finden entsprechende Anwendung. Die Ersatzpflicht tritt auch dann ein, wenn der Dritte zur Zeit der
Verletzung gezeugt, aber noch nicht geboren war.

(3) Der Ersatzpflichtige hat dem Hinterbliebenen, der zur Zeit der Verletzung zu dem Getöteten in einem
besonderen persönlichen Näheverhältnis stand, für das dem Hinterbliebenen zugefügte seelische Leid eine
angemessene Entschädigung in Geld zu leisten. Ein besonderes persönliches Näheverhältnis wird vermutet,
wenn der Hinterbliebene der Ehegatte, der Lebenspartner, ein Elternteil oder ein Kind des Getöteten war.

§ 845 Ersatzansprüche wegen entgangener Dienste

Im Falle der Tötung, der Verletzung des Körpers oder der Gesundheit sowie im Falle der Freiheitsentziehung
hat der Ersatzpflichtige, wenn der Verletzte kraft Gesetzes einem Dritten zur Leistung von Diensten in dessen
Hauswesen oder Gewerbe verpflichtet war, dem Dritten für die entgehenden Dienste durch Entrichtung einer
Geldrente Ersatz zu leisten. Die Vorschrift des § 843 Abs. 2 bis 4 findet entsprechende Anwendung.

§ 846 Mitverschulden des Verletzten

Hat in den Fällen der §§ 844, 845 bei der Entstehung des Schadens, den der Dritte erleidet, ein Verschulden des
Verletzten mitgewirkt, so finden auf den Anspruch des Dritten die Vorschriften des § 254 Anwendung.

§ 847  

(weggefallen)
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§ 848 Haftung für Zufall bei Entziehung einer Sache

Wer zur Rückgabe einer Sache verpflichtet ist, die er einem anderen durch eine unerlaubte Handlung entzogen
hat, ist auch für den zufälligen Untergang, eine aus einem anderen Grunde eintretende zufällige Unmöglichkeit
der Herausgabe oder eine zufällige Verschlechterung der Sache verantwortlich, es sei denn, dass der Untergang,
die anderweitige Unmöglichkeit der Herausgabe oder die Verschlechterung auch ohne die Entziehung
eingetreten sein würde.

§ 849 Verzinsung der Ersatzsumme

Ist wegen der Entziehung einer Sache der Wert oder wegen der Beschädigung einer Sache die Wertminderung zu
ersetzen, so kann der Verletzte Zinsen des zu ersetzenden Betrags von dem Zeitpunkt an verlangen, welcher der
Bestimmung des Wertes zugrunde gelegt wird.

§ 850 Ersatz von Verwendungen

Macht der zur Herausgabe einer entzogenen Sache Verpflichtete Verwendungen auf die Sache, so stehen ihm
dem Verletzten gegenüber die Rechte zu, die der Besitzer dem Eigentümer gegenüber wegen Verwendungen
hat.

§ 851 Ersatzleistung an Nichtberechtigten

Leistet der wegen der Entziehung oder Beschädigung einer beweglichen Sache zum Schadensersatz Verpflichtete
den Ersatz an denjenigen, in dessen Besitz sich die Sache zur Zeit der Entziehung oder der Beschädigung
befunden hat, so wird er durch die Leistung auch dann befreit, wenn ein Dritter Eigentümer der Sache war oder
ein sonstiges Recht an der Sache hatte, es sei denn, dass ihm das Recht des Dritten bekannt oder infolge grober
Fahrlässigkeit unbekannt ist.

§ 852 Herausgabeanspruch nach Eintritt der Verjährung

Hat der Ersatzpflichtige durch eine unerlaubte Handlung auf Kosten des Verletzten etwas erlangt, so ist er
auch nach Eintritt der Verjährung des Anspruchs auf Ersatz des aus einer unerlaubten Handlung entstandenen
Schadens zur Herausgabe nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung
verpflichtet. Dieser Anspruch verjährt in zehn Jahren von seiner Entstehung an, ohne Rücksicht auf die
Entstehung in 30 Jahren von der Begehung der Verletzungshandlung oder dem sonstigen, den Schaden
auslösenden Ereignis an.

§ 853 Arglisteinrede

Erlangt jemand durch eine von ihm begangene unerlaubte Handlung eine Forderung gegen den Verletzten,
so kann der Verletzte die Erfüllung auch dann verweigern, wenn der Anspruch auf Aufhebung der Forderung
verjährt ist.

Buch 3
Sachenrecht

Abschnitt 1
Besitz
§ 854 Erwerb des Besitzes

(1) Der Besitz einer Sache wird durch die Erlangung der tatsächlichen Gewalt über die Sache erworben.

(2) Die Einigung des bisherigen Besitzers und des Erwerbers genügt zum Erwerb, wenn der Erwerber in der Lage
ist, die Gewalt über die Sache auszuüben.

§ 855 Besitzdiener

Übt jemand die tatsächliche Gewalt über eine Sache für einen anderen in dessen Haushalt oder Erwerbsgeschäft
oder in einem ähnlichen Verhältnis aus, vermöge dessen er den sich auf die Sache beziehenden Weisungen des
anderen Folge zu leisten hat, so ist nur der andere Besitzer.
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§ 856 Beendigung des Besitzes

(1) Der Besitz wird dadurch beendigt, dass der Besitzer die tatsächliche Gewalt über die Sache aufgibt oder in
anderer Weise verliert.

(2) Durch eine ihrer Natur nach vorübergehende Verhinderung in der Ausübung der Gewalt wird der Besitz nicht
beendigt.

§ 857 Vererblichkeit

Der Besitz geht auf den Erben über.

§ 858 Verbotene Eigenmacht

(1) Wer dem Besitzer ohne dessen Willen den Besitz entzieht oder ihn im Besitz stört, handelt, sofern nicht das
Gesetz die Entziehung oder die Störung gestattet, widerrechtlich (verbotene Eigenmacht).

(2) Der durch verbotene Eigenmacht erlangte Besitz ist fehlerhaft. Die Fehlerhaftigkeit muss der Nachfolger im
Besitz gegen sich gelten lassen, wenn er Erbe des Besitzers ist oder die Fehlerhaftigkeit des Besitzes seines
Vorgängers bei dem Erwerb kennt.

§ 859 Selbsthilfe des Besitzers

(1) Der Besitzer darf sich verbotener Eigenmacht mit Gewalt erwehren.

(2) Wird eine bewegliche Sache dem Besitzer mittels verbotener Eigenmacht weggenommen, so darf er sie dem
auf frischer Tat betroffenen oder verfolgten Täter mit Gewalt wieder abnehmen.

(3) Wird dem Besitzer eines Grundstücks der Besitz durch verbotene Eigenmacht entzogen, so darf er sofort nach
der Entziehung sich des Besitzes durch Entsetzung des Täters wieder bemächtigen.

(4) Die gleichen Rechte stehen dem Besitzer gegen denjenigen zu, welcher nach § 858 Abs. 2 die Fehlerhaftigkeit
des Besitzes gegen sich gelten lassen muss.

§ 860 Selbsthilfe des Besitzdieners

Zur Ausübung der dem Besitzer nach § 859 zustehenden Rechte ist auch derjenige befugt, welcher die
tatsächliche Gewalt nach § 855 für den Besitzer ausübt.

§ 861 Anspruch wegen Besitzentziehung

(1) Wird der Besitz durch verbotene Eigenmacht dem Besitzer entzogen, so kann dieser die Wiedereinräumung
des Besitzes von demjenigen verlangen, welcher ihm gegenüber fehlerhaft besitzt.

(2) Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der entzogene Besitz dem gegenwärtigen Besitzer oder dessen
Rechtsvorgänger gegenüber fehlerhaft war und in dem letzten Jahre vor der Entziehung erlangt worden ist.

§ 862 Anspruch wegen Besitzstörung

(1) Wird der Besitzer durch verbotene Eigenmacht im Besitz gestört, so kann er von dem Störer die Beseitigung
der Störung verlangen. Sind weitere Störungen zu besorgen, so kann der Besitzer auf Unterlassung klagen.

(2) Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Besitzer dem Störer oder dessen Rechtsvorgänger gegenüber
fehlerhaft besitzt und der Besitz in dem letzten Jahre vor der Störung erlangt worden ist.

§ 863 Einwendungen des Entziehers oder Störers

Gegenüber den in den §§ 861, 862 bestimmten Ansprüchen kann ein Recht zum Besitz oder zur Vornahme der
störenden Handlung nur zur Begründung der Behauptung geltend gemacht werden, dass die Entziehung oder die
Störung des Besitzes nicht verbotene Eigenmacht sei.

§ 864 Erlöschen der Besitzansprüche
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(1) Ein nach den §§ 861, 862 begründeter Anspruch erlischt mit dem Ablauf eines Jahres nach der Verübung der
verbotenen Eigenmacht, wenn nicht vorher der Anspruch im Wege der Klage geltend gemacht wird.

(2) Das Erlöschen tritt auch dann ein, wenn nach der Verübung der verbotenen Eigenmacht durch rechtskräftiges
Urteil festgestellt wird, dass dem Täter ein Recht an der Sache zusteht, vermöge dessen er die Herstellung eines
seiner Handlungsweise entsprechenden Besitzstands verlangen kann.

§ 865 Teilbesitz

Die Vorschriften der §§ 858 bis 864 gelten auch zugunsten desjenigen, welcher nur einen Teil einer Sache,
insbesondere abgesonderte Wohnräume oder andere Räume, besitzt.

§ 866 Mitbesitz

Besitzen mehrere eine Sache gemeinschaftlich, so findet in ihrem Verhältnis zueinander ein Besitzschutz insoweit
nicht statt, als es sich um die Grenzen des den einzelnen zustehenden Gebrauchs handelt.

§ 867 Verfolgungsrecht des Besitzers

Ist eine Sache aus der Gewalt des Besitzers auf ein im Besitz eines anderen befindliches Grundstück gelangt, so
hat ihm der Besitzer des Grundstücks die Aufsuchung und die Wegschaffung zu gestatten, sofern nicht die Sache
inzwischen in Besitz genommen worden ist. Der Besitzer des Grundstücks kann Ersatz des durch die Aufsuchung
und die Wegschaffung entstehenden Schadens verlangen. Er kann, wenn die Entstehung eines Schadens zu
besorgen ist, die Gestattung verweigern, bis ihm Sicherheit geleistet wird; die Verweigerung ist unzulässig, wenn
mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist.

§ 868 Mittelbarer Besitz

Besitzt jemand eine Sache als Nießbraucher, Pfandgläubiger, Pächter, Mieter, Verwahrer oder in einem ähnlichen
Verhältnis, vermöge dessen er einem anderen gegenüber auf Zeit zum Besitz berechtigt oder verpflichtet ist, so
ist auch der andere Besitzer (mittelbarer Besitz).

§ 869 Ansprüche des mittelbaren Besitzers

Wird gegen den Besitzer verbotene Eigenmacht verübt, so stehen die in den §§ 861, 862 bestimmten Ansprüche
auch dem mittelbaren Besitzer zu. Im Falle der Entziehung des Besitzes ist der mittelbare Besitzer berechtigt,
die Wiedereinräumung des Besitzes an den bisherigen Besitzer zu verlangen; kann oder will dieser den Besitz
nicht wieder übernehmen, so kann der mittelbare Besitzer verlangen, dass ihm selbst der Besitz eingeräumt
wird. Unter der gleichen Voraussetzung kann er im Falle des § 867 verlangen, dass ihm die Aufsuchung und
Wegschaffung der Sache gestattet wird.

§ 870 Übertragung des mittelbaren Besitzes

Der mittelbare Besitz kann dadurch auf einen anderen übertragen werden, dass diesem der Anspruch auf
Herausgabe der Sache abgetreten wird.

§ 871 Mehrstufiger mittelbarer Besitz

Steht der mittelbare Besitzer zu einem Dritten in einem Verhältnis der in § 868 bezeichneten Art, so ist auch der
Dritte mittelbarer Besitzer.

§ 872 Eigenbesitz

Wer eine Sache als ihm gehörend besitzt, ist Eigenbesitzer.

Abschnitt 2
Allgemeine Vorschriften über Rechte an Grundstücken
§ 873 Erwerb durch Einigung und Eintragung

(1) Zur Übertragung des Eigentums an einem Grundstück, zur Belastung eines Grundstücks mit einem
Recht sowie zur Übertragung oder Belastung eines solchen Rechts ist die Einigung des Berechtigten und des
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anderen Teils über den Eintritt der Rechtsänderung und die Eintragung der Rechtsänderung in das Grundbuch
erforderlich, soweit nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt.

(2) Vor der Eintragung sind die Beteiligten an die Einigung nur gebunden, wenn die Erklärungen notariell
beurkundet oder vor dem Grundbuchamt abgegeben oder bei diesem eingereicht sind oder wenn der Berechtigte
dem anderen Teil eine den Vorschriften der Grundbuchordnung entsprechende Eintragungsbewilligung
ausgehändigt hat.

§ 874 Bezugnahme auf die Eintragungsbewilligung

Bei der Eintragung eines Rechts, mit dem ein Grundstück belastet wird, kann zur näheren Bezeichnung des
Inhalts des Rechts auf die Eintragungsbewilligung Bezug genommen werden, soweit nicht das Gesetz ein
anderes vorschreibt. Einer Bezugnahme auf die Eintragungsbewilligung steht die Bezugnahme auf die bisherige
Eintragung nach § 44 Absatz 3 Satz 2 der Grundbuchordnung gleich.

§ 875 Aufhebung eines Rechts

(1) Zur Aufhebung eines Rechts an einem Grundstück ist, soweit nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt, die
Erklärung des Berechtigten, dass er das Recht aufgebe, und die Löschung des Rechts im Grundbuch erforderlich.
Die Erklärung ist dem Grundbuchamt oder demjenigen gegenüber abzugeben, zu dessen Gunsten sie erfolgt.

(2) Vor der Löschung ist der Berechtigte an seine Erklärung nur gebunden, wenn er sie dem Grundbuchamt
gegenüber abgegeben oder demjenigen, zu dessen Gunsten sie erfolgt, eine den Vorschriften der
Grundbuchordnung entsprechende Löschungsbewilligung ausgehändigt hat.

§ 876 Aufhebung eines belasteten Rechts

Ist ein Recht an einem Grundstück mit dem Recht eines Dritten belastet, so ist zur Aufhebung des belasteten
Rechts die Zustimmung des Dritten erforderlich. Steht das aufzuhebende Recht dem jeweiligen Eigentümer
eines anderen Grundstücks zu, so ist, wenn dieses Grundstück mit dem Recht eines Dritten belastet ist, die
Zustimmung des Dritten erforderlich, es sei denn, dass dessen Recht durch die Aufhebung nicht berührt wird. Die
Zustimmung ist dem Grundbuchamt oder demjenigen gegenüber zu erklären, zu dessen Gunsten sie erfolgt; sie
ist unwiderruflich.

§ 877 Rechtsänderungen

Die Vorschriften der §§ 873, 874, 876 finden auch auf Änderungen des Inhalts eines Rechts an einem Grundstück
Anwendung.

§ 878 Nachträgliche Verfügungsbeschränkungen

Eine von dem Berechtigten in Gemäßheit der §§ 873, 875, 877 abgegebene Erklärung wird nicht dadurch
unwirksam, dass der Berechtigte in der Verfügung beschränkt wird, nachdem die Erklärung für ihn bindend
geworden und der Antrag auf Eintragung bei dem Grundbuchamt gestellt worden ist.

§ 879 Rangverhältnis mehrerer Rechte

(1) Das Rangverhältnis unter mehreren Rechten, mit denen ein Grundstück belastet ist, bestimmt sich, wenn
die Rechte in derselben Abteilung des Grundbuchs eingetragen sind, nach der Reihenfolge der Eintragungen.
Sind die Rechte in verschiedenen Abteilungen eingetragen, so hat das unter Angabe eines früheren Tages
eingetragene Recht den Vorrang; Rechte, die unter Angabe desselben Tages eingetragen sind, haben gleichen
Rang.

(2) Die Eintragung ist für das Rangverhältnis auch dann maßgebend, wenn die nach § 873 zum Erwerb des
Rechts erforderliche Einigung erst nach der Eintragung zustande gekommen ist.

(3) Eine abweichende Bestimmung des Rangverhältnisses bedarf der Eintragung in das Grundbuch.

§ 880 Rangänderung

(1) Das Rangverhältnis kann nachträglich geändert werden.

(2) Zu der Rangänderung ist die Einigung des zurücktretenden und des vortretenden Berechtigten und die
Eintragung der Änderung in das Grundbuch erforderlich; die Vorschriften des § 873 Abs. 2 und des § 878 finden
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Anwendung. Soll eine Hypothek, eine Grundschuld oder eine Rentenschuld zurücktreten, so ist außerdem die
Zustimmung des Eigentümers erforderlich. Die Zustimmung ist dem Grundbuchamt oder einem der Beteiligten
gegenüber zu erklären; sie ist unwiderruflich.

(3) Ist das zurücktretende Recht mit dem Recht eines Dritten belastet, so findet die Vorschrift des § 876
entsprechende Anwendung.

(4) Der dem vortretenden Recht eingeräumte Rang geht nicht dadurch verloren, dass das zurücktretende Recht
durch Rechtsgeschäft aufgehoben wird.

(5) Rechte, die den Rang zwischen dem zurücktretenden und dem vortretenden Recht haben, werden durch die
Rangänderung nicht berührt.

§ 881 Rangvorbehalt

(1) Der Eigentümer kann sich bei der Belastung des Grundstücks mit einem Recht die Befugnis vorbehalten, ein
anderes, dem Umfang nach bestimmtes Recht mit dem Rang vor jenem Recht eintragen zu lassen.

(2) Der Vorbehalt bedarf der Eintragung in das Grundbuch; die Eintragung muss bei dem Recht erfolgen, das
zurücktreten soll.

(3) Wird das Grundstück veräußert, so geht die vorbehaltene Befugnis auf den Erwerber über.

(4) Ist das Grundstück vor der Eintragung des Rechts, dem der Vorrang beigelegt ist, mit einem Recht ohne
einen entsprechenden Vorbehalt belastet worden, so hat der Vorrang insoweit keine Wirkung, als das mit
dem Vorbehalt eingetragene Recht infolge der inzwischen eingetretenen Belastung eine über den Vorbehalt
hinausgehende Beeinträchtigung erleiden würde.

§ 882 Höchstbetrag des Wertersatzes

Wird ein Grundstück mit einem Recht belastet, für welches nach den für die Zwangsversteigerung geltenden
Vorschriften dem Berechtigten im Falle des Erlöschens durch den Zuschlag der Wert aus dem Erlös zu ersetzen
ist, so kann der Höchstbetrag des Ersatzes bestimmt werden. Die Bestimmung bedarf der Eintragung in das
Grundbuch.

§ 883 Voraussetzungen und Wirkung der Vormerkung

(1) Zur Sicherung des Anspruchs auf Einräumung oder Aufhebung eines Rechts an einem Grundstück oder an
einem das Grundstück belastenden Recht oder auf Änderung des Inhalts oder des Ranges eines solchen Rechts
kann eine Vormerkung in das Grundbuch eingetragen werden. Die Eintragung einer Vormerkung ist auch zur
Sicherung eines künftigen oder eines bedingten Anspruchs zulässig.

(2) Eine Verfügung, die nach der Eintragung der Vormerkung über das Grundstück oder das Recht getroffen
wird, ist insoweit unwirksam, als sie den Anspruch vereiteln oder beeinträchtigen würde. Dies gilt auch, wenn
die Verfügung im Wege der Zwangsvollstreckung oder der Arrestvollziehung oder durch den Insolvenzverwalter
erfolgt.

(3) Der Rang des Rechts, auf dessen Einräumung der Anspruch gerichtet ist, bestimmt sich nach der Eintragung
der Vormerkung.

§ 884 Wirkung gegenüber Erben

Soweit der Anspruch durch die Vormerkung gesichert ist, kann sich der Erbe des Verpflichteten nicht auf die
Beschränkung seiner Haftung berufen.

§ 885 Voraussetzung für die Eintragung der Vormerkung

(1) Die Eintragung einer Vormerkung erfolgt auf Grund einer einstweiligen Verfügung oder auf Grund der
Bewilligung desjenigen, dessen Grundstück oder dessen Recht von der Vormerkung betroffen wird. Zur Erlassung
der einstweiligen Verfügung ist nicht erforderlich, dass eine Gefährdung des zu sichernden Anspruchs glaubhaft
gemacht wird.

(2) Bei der Eintragung kann zur näheren Bezeichnung des zu sichernden Anspruchs auf die einstweilige
Verfügung oder die Eintragungsbewilligung Bezug genommen werden.
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§ 886 Beseitigungsanspruch

Steht demjenigen, dessen Grundstück oder dessen Recht von der Vormerkung betroffen wird, eine Einrede zu,
durch welche die Geltendmachung des durch die Vormerkung gesicherten Anspruchs dauernd ausgeschlossen
wird, so kann er von dem Gläubiger die Beseitigung der Vormerkung verlangen.

§ 887 Aufgebot des Vormerkungsgläubigers

Ist der Gläubiger, dessen Anspruch durch die Vormerkung gesichert ist, unbekannt, so kann er im
Wege des Aufgebotsverfahrens mit seinem Recht ausgeschlossen werden, wenn die im § 1170 für die
Ausschließung eines Hypothekengläubigers bestimmten Voraussetzungen vorliegen. Mit der Rechtskraft des
Ausschließungsbeschlusses erlischt die Wirkung der Vormerkung.

§ 888 Anspruch des Vormerkungsberechtigten auf Zustimmung

(1) Soweit der Erwerb eines eingetragenen Rechts oder eines Rechts an einem solchen Recht gegenüber
demjenigen, zu dessen Gunsten die Vormerkung besteht, unwirksam ist, kann dieser von dem Erwerber die
Zustimmung zu der Eintragung oder der Löschung verlangen, die zur Verwirklichung des durch die Vormerkung
gesicherten Anspruchs erforderlich ist.

(2) Das Gleiche gilt, wenn der Anspruch durch ein Veräußerungsverbot gesichert ist.

§ 889 Ausschluss der Konsolidation bei dinglichen Rechten

Ein Recht an einem fremden Grundstück erlischt nicht dadurch, dass der Eigentümer des Grundstücks das Recht
oder der Berechtigte das Eigentum an dem Grundstück erwirbt.

§ 890 Vereinigung von Grundstücken; Zuschreibung

(1) Mehrere Grundstücke können dadurch zu einem Grundstück vereinigt werden, dass der Eigentümer sie als
ein Grundstück in das Grundbuch eintragen lässt.

(2) Ein Grundstück kann dadurch zum Bestandteil eines anderen Grundstücks gemacht werden, dass der
Eigentümer es diesem im Grundbuch zuschreiben lässt.

§ 891 Gesetzliche Vermutung

(1) Ist im Grundbuch für jemand ein Recht eingetragen, so wird vermutet, dass ihm das Recht zustehe.

(2) Ist im Grundbuch ein eingetragenes Recht gelöscht, so wird vermutet, dass das Recht nicht bestehe.

§ 892 Öffentlicher Glaube des Grundbuchs

(1) Zugunsten desjenigen, welcher ein Recht an einem Grundstück oder ein Recht an einem solchen Recht
durch Rechtsgeschäft erwirbt, gilt der Inhalt des Grundbuchs als richtig, es sei denn, dass ein Widerspruch
gegen die Richtigkeit eingetragen oder die Unrichtigkeit dem Erwerber bekannt ist. Ist der Berechtigte in der
Verfügung über ein im Grundbuch eingetragenes Recht zugunsten einer bestimmten Person beschränkt, so ist
die Beschränkung dem Erwerber gegenüber nur wirksam, wenn sie aus dem Grundbuch ersichtlich oder dem
Erwerber bekannt ist.

(2) Ist zu dem Erwerb des Rechts die Eintragung erforderlich, so ist für die Kenntnis des Erwerbers die Zeit der
Stellung des Antrags auf Eintragung oder, wenn die nach § 873 erforderliche Einigung erst später zustande
kommt, die Zeit der Einigung maßgebend.

§ 893 Rechtsgeschäft mit dem Eingetragenen

Die Vorschrift des § 892 findet entsprechende Anwendung, wenn an denjenigen, für welchen ein Recht im
Grundbuch eingetragen ist, auf Grund dieses Rechts eine Leistung bewirkt oder wenn zwischen ihm und
einem anderen in Ansehung dieses Rechts ein nicht unter die Vorschrift des § 892 fallendes Rechtsgeschäft
vorgenommen wird, das eine Verfügung über das Recht enthält.

§ 894 Berichtigung des Grundbuchs
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Steht der Inhalt des Grundbuchs in Ansehung eines Rechts an dem Grundstück, eines Rechts an einem solchen
Recht oder einer Verfügungsbeschränkung der in § 892 Abs. 1 bezeichneten Art mit der wirklichen Rechtslage
nicht im Einklang, so kann derjenige, dessen Recht nicht oder nicht richtig eingetragen oder durch die Eintragung
einer nicht bestehenden Belastung oder Beschränkung beeinträchtigt ist, die Zustimmung zu der Berichtigung
des Grundbuchs von demjenigen verlangen, dessen Recht durch die Berichtigung betroffen wird.

§ 895 Voreintragung des Verpflichteten

Kann die Berichtigung des Grundbuchs erst erfolgen, nachdem das Recht des nach § 894 Verpflichteten
eingetragen worden ist, so hat dieser auf Verlangen sein Recht eintragen zu lassen.

§ 896 Vorlegung des Briefes

Ist zur Berichtigung des Grundbuchs die Vorlegung eines Hypotheken-, Grundschuld- oder Rentenschuldbriefs
erforderlich, so kann derjenige, zu dessen Gunsten die Berichtigung erfolgen soll, von dem Besitzer des Briefes
verlangen, dass der Brief dem Grundbuchamt vorgelegt wird.

§ 897 Kosten der Berichtigung

Die Kosten der Berichtigung des Grundbuchs und der dazu erforderlichen Erklärungen hat derjenige zu tragen,
welcher die Berichtigung verlangt, sofern nicht aus einem zwischen ihm und dem Verpflichteten bestehenden
Rechtsverhältnis sich ein anderes ergibt.

§ 898 Unverjährbarkeit der Berichtigungsansprüche

Die in den §§ 894 bis 896 bestimmten Ansprüche unterliegen nicht der Verjährung.

§ 899 Eintragung eines Widerspruchs

(1) In den Fällen des § 894 kann ein Widerspruch gegen die Richtigkeit des Grundbuchs eingetragen werden.

(2) Die Eintragung erfolgt auf Grund einer einstweiligen Verfügung oder auf Grund einer Bewilligung desjenigen,
dessen Recht durch die Berichtigung des Grundbuchs betroffen wird. Zur Erlassung der einstweiligen Verfügung
ist nicht erforderlich, dass eine Gefährdung des Rechts des Widersprechenden glaubhaft gemacht wird.

§ 899a Maßgaben für die Gesellschaft bürgerlichen Rechts

Ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts im Grundbuch eingetragen, so wird in Ansehung des eingetragenen
Rechts auch vermutet, dass diejenigen Personen Gesellschafter sind, die nach § 47 Absatz 2 Satz 1 der
Grundbuchordnung im Grundbuch eingetragen sind, und dass darüber hinaus keine weiteren Gesellschafter
vorhanden sind. Die §§ 892 bis 899 gelten bezüglich der Eintragung der Gesellschafter entsprechend.

§ 900 Buchersitzung

(1) Wer als Eigentümer eines Grundstücks im Grundbuch eingetragen ist, ohne dass er das Eigentum erlangt hat,
erwirbt das Eigentum, wenn die Eintragung 30 Jahre bestanden und er während dieser Zeit das Grundstück im
Eigenbesitz gehabt hat. Die dreißigjährige Frist wird in derselben Weise berechnet wie die Frist für die Ersitzung
einer beweglichen Sache. Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange ein Widerspruch gegen die Richtigkeit der
Eintragung im Grundbuch eingetragen ist.

(2) Diese Vorschriften finden entsprechende Anwendung, wenn für jemand ein ihm nicht zustehendes anderes
Recht im Grundbuch eingetragen ist, das zum Besitz des Grundstücks berechtigt oder dessen Ausübung nach
den für den Besitz geltenden Vorschriften geschützt ist. Für den Rang des Rechts ist die Eintragung maßgebend.

§ 901 Erlöschen nicht eingetragener Rechte

Ist ein Recht an einem fremden Grundstück im Grundbuch mit Unrecht gelöscht, so erlischt es, wenn der
Anspruch des Berechtigten gegen den Eigentümer verjährt ist. Das Gleiche gilt, wenn ein kraft Gesetzes
entstandenes Recht an einem fremden Grundstück nicht in das Grundbuch eingetragen worden ist.

§ 902 Unverjährbarkeit eingetragener Rechte

(1) Die Ansprüche aus eingetragenen Rechten unterliegen nicht der Verjährung. Dies gilt nicht für Ansprüche, die
auf Rückstände wiederkehrender Leistungen oder auf Schadensersatz gerichtet sind.
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(2) Ein Recht, wegen dessen ein Widerspruch gegen die Richtigkeit des Grundbuchs eingetragen ist, steht einem
eingetragenen Recht gleich.

Abschnitt 3
Eigentum

Titel 1
Inhalt des Eigentums
§ 903 Befugnisse des Eigentümers

Der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache
nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen. Der Eigentümer eines Tieres hat bei der
Ausübung seiner Befugnisse die besonderen Vorschriften zum Schutz der Tiere zu beachten.

§ 904 Notstand

Der Eigentümer einer Sache ist nicht berechtigt, die Einwirkung eines anderen auf die Sache zu verbieten, wenn
die Einwirkung zur Abwendung einer gegenwärtigen Gefahr notwendig und der drohende Schaden gegenüber
dem aus der Einwirkung dem Eigentümer entstehenden Schaden unverhältnismäßig groß ist. Der Eigentümer
kann Ersatz des ihm entstehenden Schadens verlangen.

§ 905 Begrenzung des Eigentums

Das Recht des Eigentümers eines Grundstücks erstreckt sich auf den Raum über der Oberfläche und auf den
Erdkörper unter der Oberfläche. Der Eigentümer kann jedoch Einwirkungen nicht verbieten, die in solcher Höhe
oder Tiefe vorgenommen werden, dass er an der Ausschließung kein Interesse hat.

§ 906 Zuführung unwägbarer Stoffe

(1) Der Eigentümer eines Grundstücks kann die Zuführung von Gasen, Dämpfen, Gerüchen, Rauch, Ruß, Wärme,
Geräusch, Erschütterungen und ähnliche von einem anderen Grundstück ausgehende Einwirkungen insoweit
nicht verbieten, als die Einwirkung die Benutzung seines Grundstücks nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt.
Eine unwesentliche Beeinträchtigung liegt in der Regel vor, wenn die in Gesetzen oder Rechtsverordnungen
festgelegten Grenz- oder Richtwerte von den nach diesen Vorschriften ermittelten und bewerteten Einwirkungen
nicht überschritten werden. Gleiches gilt für Werte in allgemeinen Verwaltungsvorschriften, die nach § 48 des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes erlassen worden sind und den Stand der Technik wiedergeben.

(2) Das Gleiche gilt insoweit, als eine wesentliche Beeinträchtigung durch eine ortsübliche Benutzung des
anderen Grundstücks herbeigeführt wird und nicht durch Maßnahmen verhindert werden kann, die Benutzern
dieser Art wirtschaftlich zumutbar sind. Hat der Eigentümer hiernach eine Einwirkung zu dulden, so kann er
von dem Benutzer des anderen Grundstücks einen angemessenen Ausgleich in Geld verlangen, wenn die
Einwirkung eine ortsübliche Benutzung seines Grundstücks oder dessen Ertrag über das zumutbare Maß hinaus
beeinträchtigt.

(3) Die Zuführung durch eine besondere Leitung ist unzulässig.

§ 907 Gefahr drohende Anlagen

(1) Der Eigentümer eines Grundstücks kann verlangen, dass auf den Nachbargrundstücken nicht Anlagen
hergestellt oder gehalten werden, von denen mit Sicherheit vorauszusehen ist, dass ihr Bestand oder
ihre Benutzung eine unzulässige Einwirkung auf sein Grundstück zur Folge hat. Genügt eine Anlage den
landesgesetzlichen Vorschriften, die einen bestimmten Abstand von der Grenze oder sonstige Schutzmaßregeln
vorschreiben, so kann die Beseitigung der Anlage erst verlangt werden, wenn die unzulässige Einwirkung
tatsächlich hervortritt.

(2) Bäume und Sträucher gehören nicht zu den Anlagen im Sinne dieser Vorschriften.

§ 908 Drohender Gebäudeeinsturz

Droht einem Grundstück die Gefahr, dass es durch den Einsturz eines Gebäudes oder eines anderen Werkes,
das mit einem Nachbargrundstück verbunden ist, oder durch die Ablösung von Teilen des Gebäudes oder des
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Werkes beschädigt wird, so kann der Eigentümer von demjenigen, welcher nach dem § 836 Abs. 1 oder den §§
837, 838 für den eintretenden Schaden verantwortlich sein würde, verlangen, dass er die zur Abwendung der
Gefahr erforderliche Vorkehrung trifft.

§ 909 Vertiefung

Ein Grundstück darf nicht in der Weise vertieft werden, dass der Boden des Nachbargrundstücks die erforderliche
Stütze verliert, es sei denn, dass für eine genügende anderweitige Befestigung gesorgt ist.

§ 910 Überhang

(1) Der Eigentümer eines Grundstücks kann Wurzeln eines Baumes oder eines Strauches, die von einem
Nachbargrundstück eingedrungen sind, abschneiden und behalten. Das Gleiche gilt von herüberragenden
Zweigen, wenn der Eigentümer dem Besitzer des Nachbargrundstücks eine angemessene Frist zur Beseitigung
bestimmt hat und die Beseitigung nicht innerhalb der Frist erfolgt.

(2) Dem Eigentümer steht dieses Recht nicht zu, wenn die Wurzeln oder die Zweige die Benutzung des
Grundstücks nicht beeinträchtigen.

§ 911 Überfall

Früchte, die von einem Baume oder einem Strauche auf ein Nachbargrundstück hinüberfallen, gelten als Früchte
dieses Grundstücks. Diese Vorschrift findet keine Anwendung, wenn das Nachbargrundstück dem öffentlichen
Gebrauch dient.

§ 912 Überbau; Duldungspflicht

(1) Hat der Eigentümer eines Grundstücks bei der Errichtung eines Gebäudes über die Grenze gebaut, ohne dass
ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, so hat der Nachbar den Überbau zu dulden, es sei denn, dass
er vor oder sofort nach der Grenzüberschreitung Widerspruch erhoben hat.

(2) Der Nachbar ist durch eine Geldrente zu entschädigen. Für die Höhe der Rente ist die Zeit der
Grenzüberschreitung maßgebend.

§ 913 Zahlung der Überbaurente

(1) Die Rente für den Überbau ist dem jeweiligen Eigentümer des Nachbargrundstücks von dem jeweiligen
Eigentümer des anderen Grundstücks zu entrichten.

(2) Die Rente ist jährlich im Voraus zu entrichten.

§ 914 Rang, Eintragung und Erlöschen der Rente

(1) Das Recht auf die Rente geht allen Rechten an dem belasteten Grundstück, auch den älteren, vor. Es erlischt
mit der Beseitigung des Überbaus.

(2) Das Recht wird nicht in das Grundbuch eingetragen. Zum Verzicht auf das Recht sowie zur Feststellung der
Höhe der Rente durch Vertrag ist die Eintragung erforderlich.

(3) Im Übrigen finden die Vorschriften Anwendung, die für eine zugunsten des jeweiligen Eigentümers eines
Grundstücks bestehende Reallast gelten.

§ 915 Abkauf

(1) Der Rentenberechtigte kann jederzeit verlangen, dass der Rentenpflichtige ihm gegen Übertragung
des Eigentums an dem überbauten Teil des Grundstücks den Wert ersetzt, den dieser Teil zur Zeit der
Grenzüberschreitung gehabt hat. Macht er von dieser Befugnis Gebrauch, so bestimmen sich die Rechte und
Verpflichtungen beider Teile nach den Vorschriften über den Kauf.

(2) Für die Zeit bis zur Übertragung des Eigentums ist die Rente fortzuentrichten.

§ 916 Beeinträchtigung von Erbbaurecht oder Dienstbarkeit

Wird durch den Überbau ein Erbbaurecht oder eine Dienstbarkeit an dem Nachbargrundstück beeinträchtigt, so
finden zugunsten des Berechtigten die Vorschriften der §§ 912 bis 914 entsprechende Anwendung.
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§ 917 Notweg

(1) Fehlt einem Grundstück die zur ordnungsmäßigen Benutzung notwendige Verbindung mit einem öffentlichen
Wege, so kann der Eigentümer von den Nachbarn verlangen, dass sie bis zur Hebung des Mangels die Benutzung
ihrer Grundstücke zur Herstellung der erforderlichen Verbindung dulden. Die Richtung des Notwegs und der
Umfang des Benutzungsrechts werden erforderlichenfalls durch Urteil bestimmt.

(2) Die Nachbarn, über deren Grundstücke der Notweg führt, sind durch eine Geldrente zu entschädigen. Die
Vorschriften des § 912 Abs. 2 Satz 2 und der §§ 913, 914, 916 finden entsprechende Anwendung.

§ 918 Ausschluss des Notwegrechts

(1) Die Verpflichtung zur Duldung des Notwegs tritt nicht ein, wenn die bisherige Verbindung des Grundstücks
mit dem öffentlichen Wege durch eine willkürliche Handlung des Eigentümers aufgehoben wird.

(2) Wird infolge der Veräußerung eines Teils des Grundstücks der veräußerte oder der zurückbehaltene Teil
von der Verbindung mit dem öffentlichen Wege abgeschnitten, so hat der Eigentümer desjenigen Teils, über
welchen die Verbindung bisher stattgefunden hat, den Notweg zu dulden. Der Veräußerung eines Teils steht die
Veräußerung eines von mehreren demselben Eigentümer gehörenden Grundstücken gleich.

§ 919 Grenzabmarkung

(1) Der Eigentümer eines Grundstücks kann von dem Eigentümer eines Nachbargrundstücks verlangen, dass
dieser zur Errichtung fester Grenzzeichen und, wenn ein Grenzzeichen verrückt oder unkenntlich geworden ist,
zur Wiederherstellung mitwirkt.

(2) Die Art der Abmarkung und das Verfahren bestimmen sich nach den Landesgesetzen; enthalten diese keine
Vorschriften, so entscheidet die Ortsüblichkeit.

(3) Die Kosten der Abmarkung sind von den Beteiligten zu gleichen Teilen zu tragen, sofern nicht aus einem
zwischen ihnen bestehenden Rechtsverhältnis sich ein anderes ergibt.

§ 920 Grenzverwirrung

(1) Lässt sich im Falle einer Grenzverwirrung die richtige Grenze nicht ermitteln, so ist für die Abgrenzung der
Besitzstand maßgebend. Kann der Besitzstand nicht festgestellt werden, so ist jedem der Grundstücke ein gleich
großes Stück der streitigen Fläche zuzuteilen.

(2) Soweit eine diesen Vorschriften entsprechende Bestimmung der Grenze zu einem Ergebnis führt, das mit den
ermittelten Umständen, insbesondere mit der feststehenden Größe der Grundstücke, nicht übereinstimmt, ist die
Grenze so zu ziehen, wie es unter Berücksichtigung dieser Umstände der Billigkeit entspricht.

§ 921 Gemeinschaftliche Benutzung von Grenzanlagen

Werden zwei Grundstücke durch einen Zwischenraum, Rain, Winkel, einen Graben, eine Mauer, Hecke, Planke
oder eine andere Einrichtung, die zum Vorteil beider Grundstücke dient, voneinander geschieden, so wird
vermutet, dass die Eigentümer der Grundstücke zur Benutzung der Einrichtung gemeinschaftlich berechtigt
seien, sofern nicht äußere Merkmale darauf hinweisen, dass die Einrichtung einem der Nachbarn allein gehört.

§ 922 Art der Benutzung und Unterhaltung

Sind die Nachbarn zur Benutzung einer der in § 921 bezeichneten Einrichtungen gemeinschaftlich berechtigt,
so kann jeder sie zu dem Zwecke, der sich aus ihrer Beschaffenheit ergibt, insoweit benutzen, als nicht die
Mitbenutzung des anderen beeinträchtigt wird. Die Unterhaltungskosten sind von den Nachbarn zu gleichen
Teilen zu tragen. Solange einer der Nachbarn an dem Fortbestand der Einrichtung ein Interesse hat, darf sie
nicht ohne seine Zustimmung beseitigt oder geändert werden. Im Übrigen bestimmt sich das Rechtsverhältnis
zwischen den Nachbarn nach den Vorschriften über die Gemeinschaft.

§ 923 Grenzbaum

(1) Steht auf der Grenze ein Baum, so gebühren die Früchte und, wenn der Baum gefällt wird, auch der Baum
den Nachbarn zu gleichen Teilen.
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(2) Jeder der Nachbarn kann die Beseitigung des Baumes verlangen. Die Kosten der Beseitigung fallen den
Nachbarn zu gleichen Teilen zur Last. Der Nachbar, der die Beseitigung verlangt, hat jedoch die Kosten allein zu
tragen, wenn der andere auf sein Recht an dem Baume verzichtet; er erwirbt in diesem Falle mit der Trennung
das Alleineigentum. Der Anspruch auf die Beseitigung ist ausgeschlossen, wenn der Baum als Grenzzeichen dient
und den Umständen nach nicht durch ein anderes zweckmäßiges Grenzzeichen ersetzt werden kann.

(3) Diese Vorschriften gelten auch für einen auf der Grenze stehenden Strauch.

§ 924 Unverjährbarkeit nachbarrechtlicher Ansprüche

Die Ansprüche, die sich aus den §§ 907 bis 909, 915, dem § 917 Abs. 1, dem § 918 Abs. 2, den §§ 919, 920 und
dem § 923 Abs. 2 ergeben, unterliegen nicht der Verjährung.

Titel 2
Erwerb und Verlust des Eigentums an Grundstücken
§ 925 Auflassung

(1) Die zur Übertragung des Eigentums an einem Grundstück nach § 873 erforderliche Einigung des Veräußerers
und des Erwerbers (Auflassung) muss bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Teile vor einer zuständigen Stelle
erklärt werden. Zur Entgegennahme der Auflassung ist, unbeschadet der Zuständigkeit weiterer Stellen, jeder
Notar zuständig. Eine Auflassung kann auch in einem gerichtlichen Vergleich oder in einem rechtskräftig
bestätigten Insolvenzplan oder Restrukturierungsplan erklärt werden.

(2) Eine Auflassung, die unter einer Bedingung oder einer Zeitbestimmung erfolgt, ist unwirksam.

§ 925a Urkunde über Grundgeschäft

Die Erklärung einer Auflassung soll nur entgegengenommen werden, wenn die nach § 311b Abs. 1 Satz 1
erforderliche Urkunde über den Vertrag vorgelegt oder gleichzeitig errichtet wird.

§ 926 Zubehör des Grundstücks

(1) Sind der Veräußerer und der Erwerber darüber einig, dass sich die Veräußerung auf das Zubehör des
Grundstücks erstrecken soll, so erlangt der Erwerber mit dem Eigentum an dem Grundstück auch das Eigentum
an den zur Zeit des Erwerbs vorhandenen Zubehörstücken, soweit sie dem Veräußerer gehören. Im Zweifel ist
anzunehmen, dass sich die Veräußerung auf das Zubehör erstrecken soll.

(2) Erlangt der Erwerber auf Grund der Veräußerung den Besitz von Zubehörstücken, die dem Veräußerer nicht
gehören oder mit Rechten Dritter belastet sind, so finden die Vorschriften der §§ 932 bis 936 Anwendung; für den
guten Glauben des Erwerbers ist die Zeit der Erlangung des Besitzes maßgebend.

§ 927 Aufgebotsverfahren

(1) Der Eigentümer eines Grundstücks kann, wenn das Grundstück seit 30 Jahren im Eigenbesitz eines anderen
ist, im Wege des Aufgebotsverfahrens mit seinem Recht ausgeschlossen werden. Die Besitzzeit wird in gleicher
Weise berechnet wie die Frist für die Ersitzung einer beweglichen Sache. Ist der Eigentümer im Grundbuch
eingetragen, so ist das Aufgebotsverfahren nur zulässig, wenn er gestorben oder verschollen ist und eine
Eintragung in das Grundbuch, die der Zustimmung des Eigentümers bedurfte, seit 30 Jahren nicht erfolgt ist.

(2) Derjenige, welcher den Ausschließungsbeschluss erwirkt hat, erlangt das Eigentum dadurch, dass er sich als
Eigentümer in das Grundbuch eintragen lässt.

(3) Ist vor dem Erlass des Ausschließungsbeschlusses ein Dritter als Eigentümer oder wegen des Eigentums
eines Dritten ein Widerspruch gegen die Richtigkeit des Grundbuchs eingetragen worden, so wirkt der
Ausschließungsbeschluss nicht gegen den Dritten.

§ 928 Aufgabe des Eigentums, Aneignung des Fiskus

(1) Das Eigentum an einem Grundstück kann dadurch aufgegeben werden, dass der Eigentümer den Verzicht
dem Grundbuchamt gegenüber erklärt und der Verzicht in das Grundbuch eingetragen wird.
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(2) Das Recht zur Aneignung des aufgegebenen Grundstücks steht dem Fiskus des Landes zu, in dem das
Grundstück liegt. Der Fiskus erwirbt das Eigentum dadurch, dass er sich als Eigentümer in das Grundbuch
eintragen lässt.

Titel 3
Erwerb und Verlust des Eigentums an beweglichen Sachen

Untertitel 1
Übertragung
§ 929 Einigung und Übergabe

Zur Übertragung des Eigentums an einer beweglichen Sache ist erforderlich, dass der Eigentümer die Sache dem
Erwerber übergibt und beide darüber einig sind, dass das Eigentum übergehen soll. Ist der Erwerber im Besitz
der Sache, so genügt die Einigung über den Übergang des Eigentums.

§ 929a Einigung bei nicht eingetragenem Seeschiff

(1) Zur Übertragung des Eigentums an einem Seeschiff, das nicht im Schiffsregister eingetragen ist, oder an
einem Anteil an einem solchen Schiff ist die Übergabe nicht erforderlich, wenn der Eigentümer und der Erwerber
darüber einig sind, dass das Eigentum sofort übergehen soll.

(2) Jeder Teil kann verlangen, dass ihm auf seine Kosten eine öffentlich beglaubigte Urkunde über die
Veräußerung erteilt wird.

§ 930 Besitzkonstitut

Ist der Eigentümer im Besitz der Sache, so kann die Übergabe dadurch ersetzt werden, dass zwischen ihm
und dem Erwerber ein Rechtsverhältnis vereinbart wird, vermöge dessen der Erwerber den mittelbaren Besitz
erlangt.

§ 931 Abtretung des Herausgabeanspruchs

Ist ein Dritter im Besitz der Sache, so kann die Übergabe dadurch ersetzt werden, dass der Eigentümer dem
Erwerber den Anspruch auf Herausgabe der Sache abtritt.

§ 932 Gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten

(1) Durch eine nach § 929 erfolgte Veräußerung wird der Erwerber auch dann Eigentümer, wenn die Sache
nicht dem Veräußerer gehört, es sei denn, dass er zu der Zeit, zu der er nach diesen Vorschriften das Eigentum
erwerben würde, nicht in gutem Glauben ist. In dem Falle des § 929 Satz 2 gilt dies jedoch nur dann, wenn der
Erwerber den Besitz von dem Veräußerer erlangt hatte.

(2) Der Erwerber ist nicht in gutem Glauben, wenn ihm bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt ist,
dass die Sache nicht dem Veräußerer gehört.

§ 932a Gutgläubiger Erwerb nicht eingetragener Seeschiffe

Gehört ein nach § 929a veräußertes Schiff nicht dem Veräußerer, so wird der Erwerber Eigentümer, wenn ihm
das Schiff vom Veräußerer übergeben wird, es sei denn, dass er zu dieser Zeit nicht in gutem Glauben ist; ist
ein Anteil an einem Schiff Gegenstand der Veräußerung, so tritt an die Stelle der Übergabe die Einräumung des
Mitbesitzes an dem Schiff.

§ 933 Gutgläubiger Erwerb bei Besitzkonstitut

Gehört eine nach § 930 veräußerte Sache nicht dem Veräußerer, so wird der Erwerber Eigentümer, wenn ihm die
Sache von dem Veräußerer übergeben wird, es sei denn, dass er zu dieser Zeit nicht in gutem Glauben ist.

§ 934 Gutgläubiger Erwerb bei Abtretung des Herausgabeanspruchs

Gehört eine nach § 931 veräußerte Sache nicht dem Veräußerer, so wird der Erwerber, wenn der Veräußerer
mittelbarer Besitzer der Sache ist, mit der Abtretung des Anspruchs, anderenfalls dann Eigentümer, wenn er den
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Besitz der Sache von dem Dritten erlangt, es sei denn, dass er zur Zeit der Abtretung oder des Besitzerwerbs
nicht in gutem Glauben ist.

§ 935 Kein gutgläubiger Erwerb von abhanden gekommenen Sachen

(1) Der Erwerb des Eigentums auf Grund der §§ 932 bis 934 tritt nicht ein, wenn die Sache dem Eigentümer
gestohlen worden, verloren gegangen oder sonst abhanden gekommen war. Das Gleiche gilt, falls der
Eigentümer nur mittelbarer Besitzer war, dann, wenn die Sache dem Besitzer abhanden gekommen war.

(2) Diese Vorschriften finden keine Anwendung auf Geld oder Inhaberpapiere sowie auf Sachen, die im Wege
öffentlicher Versteigerung oder in einer Versteigerung nach § 979 Absatz 1a veräußert werden.

§ 936 Erlöschen von Rechten Dritter

(1) Ist eine veräußerte Sache mit dem Recht eines Dritten belastet, so erlischt das Recht mit dem Erwerb des
Eigentums. In dem Falle des § 929 Satz 2 gilt dies jedoch nur dann, wenn der Erwerber den Besitz von dem
Veräußerer erlangt hatte. Erfolgt die Veräußerung nach § 929a oder § 930 oder war die nach § 931 veräußerte
Sache nicht im mittelbaren Besitz des Veräußerers, so erlischt das Recht des Dritten erst dann, wenn der
Erwerber auf Grund der Veräußerung den Besitz der Sache erlangt.

(2) Das Recht des Dritten erlischt nicht, wenn der Erwerber zu der nach Absatz 1 maßgebenden Zeit in Ansehung
des Rechts nicht in gutem Glauben ist.

(3) Steht im Falle des § 931 das Recht dem dritten Besitzer zu, so erlischt es auch dem gutgläubigen Erwerber
gegenüber nicht.

Untertitel 2
Ersitzung
§ 937 Voraussetzungen, Ausschluss bei Kenntnis

(1) Wer eine bewegliche Sache zehn Jahre im Eigenbesitz hat, erwirbt das Eigentum (Ersitzung).

(2) Die Ersitzung ist ausgeschlossen, wenn der Erwerber bei dem Erwerb des Eigenbesitzes nicht in gutem
Glauben ist oder wenn er später erfährt, dass ihm das Eigentum nicht zusteht.

§ 938 Vermutung des Eigenbesitzes

Hat jemand eine Sache am Anfang und am Ende eines Zeitraums im Eigenbesitz gehabt, so wird vermutet, dass
sein Eigenbesitz auch in der Zwischenzeit bestanden habe.

§ 939 Hemmung der Ersitzung

(1) Die Ersitzung ist gehemmt, wenn der Herausgabeanspruch gegen den Eigenbesitzer oder im Falle eines
mittelbaren Eigenbesitzes gegen den Besitzer, der sein Recht zum Besitz von dem Eigenbesitzer ableitet, in einer
nach den §§ 203 und 204 zur Hemmung der Verjährung geeigneten Weise geltend gemacht wird. Die Hemmung
tritt jedoch nur zugunsten desjenigen ein, welcher sie herbeiführt.

(2) Die Ersitzung ist ferner gehemmt, solange die Verjährung des Herausgabeanspruchs nach den §§ 205 bis 207
oder ihr Ablauf nach den §§ 210 und 211 gehemmt ist.

§ 940 Unterbrechung durch Besitzverlust

(1) Die Ersitzung wird durch den Verlust des Eigenbesitzes unterbrochen.

(2) Die Unterbrechung gilt als nicht erfolgt, wenn der Eigenbesitzer den Eigenbesitz ohne seinen Willen verloren
und ihn binnen Jahresfrist oder mittels einer innerhalb dieser Frist erhobenen Klage wiedererlangt hat.

§ 941 Unterbrechung durch Vollstreckungshandlung

Die Ersitzung wird durch Vornahme oder Beantragung einer gerichtlichen oder behördlichen
Vollstreckungshandlung unterbrochen. § 212 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 942 Wirkung der Unterbrechung
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Wird die Ersitzung unterbrochen, so kommt die bis zur Unterbrechung verstrichene Zeit nicht in Betracht; eine
neue Ersitzung kann erst nach der Beendigung der Unterbrechung beginnen.

§ 943 Ersitzung bei Rechtsnachfolge

Gelangt die Sache durch Rechtsnachfolge in den Eigenbesitz eines Dritten, so kommt die während des Besitzes
des Rechtsvorgängers verstrichene Ersitzungszeit dem Dritten zugute.

§ 944 Erbschaftsbesitzer

Die Ersitzungszeit, die zugunsten eines Erbschaftsbesitzers verstrichen ist, kommt dem Erben zustatten.

§ 945 Erlöschen von Rechten Dritter

Mit dem Erwerb des Eigentums durch Ersitzung erlöschen die an der Sache vor dem Erwerb des Eigenbesitzes
begründeten Rechte Dritter, es sei denn, dass der Eigenbesitzer bei dem Erwerb des Eigenbesitzes in Ansehung
dieser Rechte nicht in gutem Glauben ist oder ihr Bestehen später erfährt. Die Ersitzungsfrist muss auch in
Ansehung des Rechts des Dritten verstrichen sein; die Vorschriften der §§ 939 bis 944 finden entsprechende
Anwendung.

Untertitel 3
Verbindung, Vermischung, Verarbeitung
§ 946 Verbindung mit einem Grundstück

Wird eine bewegliche Sache mit einem Grundstück dergestalt verbunden, dass sie wesentlicher Bestandteil des
Grundstücks wird, so erstreckt sich das Eigentum an dem Grundstück auf diese Sache.

§ 947 Verbindung mit beweglichen Sachen

(1) Werden bewegliche Sachen miteinander dergestalt verbunden, dass sie wesentliche Bestandteile einer
einheitlichen Sache werden, so werden die bisherigen Eigentümer Miteigentümer dieser Sache; die Anteile
bestimmen sich nach dem Verhältnis des Wertes, den die Sachen zur Zeit der Verbindung haben.

(2) Ist eine der Sachen als die Hauptsache anzusehen, so erwirbt ihr Eigentümer das Alleineigentum.

§ 948 Vermischung

(1) Werden bewegliche Sachen miteinander untrennbar vermischt oder vermengt, so finden die Vorschriften des
§ 947 entsprechende Anwendung.

(2) Der Untrennbarkeit steht es gleich, wenn die Trennung der vermischten oder vermengten Sachen mit
unverhältnismäßigen Kosten verbunden sein würde.

§ 949 Erlöschen von Rechten Dritter

Erlischt nach den §§ 946 bis 948 das Eigentum an einer Sache, so erlöschen auch die sonstigen an der Sache
bestehenden Rechte. Erwirbt der Eigentümer der belasteten Sache Miteigentum, so bestehen die Rechte an
dem Anteil fort, der an die Stelle der Sache tritt. Wird der Eigentümer der belasteten Sache Alleineigentümer, so
erstrecken sich die Rechte auf die hinzutretende Sache.

§ 950 Verarbeitung

(1) Wer durch Verarbeitung oder Umbildung eines oder mehrerer Stoffe eine neue bewegliche Sache herstellt,
erwirbt das Eigentum an der neuen Sache, sofern nicht der Wert der Verarbeitung oder der Umbildung erheblich
geringer ist als der Wert des Stoffes. Als Verarbeitung gilt auch das Schreiben, Zeichnen, Malen, Drucken,
Gravieren oder eine ähnliche Bearbeitung der Oberfläche.

(2) Mit dem Erwerb des Eigentums an der neuen Sache erlöschen die an dem Stoffe bestehenden Rechte.

§ 951 Entschädigung für Rechtsverlust

(1) Wer infolge der Vorschriften der §§ 946 bis 950 einen Rechtsverlust erleidet, kann von demjenigen, zu dessen
Gunsten die Rechtsänderung eintritt, Vergütung in Geld nach den Vorschriften über die Herausgabe einer
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ungerechtfertigten Bereicherung fordern. Die Wiederherstellung des früheren Zustands kann nicht verlangt
werden.

(2) Die Vorschriften über die Verpflichtung zum Schadensersatz wegen unerlaubter Handlungen sowie die
Vorschriften über den Ersatz von Verwendungen und über das Recht zur Wegnahme einer Einrichtung bleiben
unberührt. In den Fällen der §§ 946, 947 ist die Wegnahme nach den für das Wegnahmerecht des Besitzers
gegenüber dem Eigentümer geltenden Vorschriften auch dann zulässig, wenn die Verbindung nicht von dem
Besitzer der Hauptsache bewirkt worden ist.

§ 952 Eigentum an Schuldurkunden

(1) Das Eigentum an dem über eine Forderung ausgestellten Schuldschein steht dem Gläubiger zu. Das Recht
eines Dritten an der Forderung erstreckt sich auf den Schuldschein.

(2) Das Gleiche gilt für Urkunden über andere Rechte, kraft deren eine Leistung gefordert werden kann,
insbesondere für Hypotheken-, Grundschuld- und Rentenschuldbriefe.

Untertitel 4
Erwerb von Erzeugnissen und sonstigen Bestandteilen einer Sache
§ 953 Eigentum an getrennten Erzeugnissen und Bestandteilen

Erzeugnisse und sonstige Bestandteile einer Sache gehören auch nach der Trennung dem Eigentümer der Sache,
soweit sich nicht aus den §§ 954 bis 957 ein anderes ergibt.

§ 954 Erwerb durch dinglich Berechtigten

Wer vermöge eines Rechts an einer fremden Sache befugt ist, sich Erzeugnisse oder sonstige Bestandteile der
Sache anzueignen, erwirbt das Eigentum an ihnen, unbeschadet der Vorschriften der §§ 955 bis 957, mit der
Trennung.

§ 955 Erwerb durch gutgläubigen Eigenbesitzer

(1) Wer eine Sache im Eigenbesitz hat, erwirbt das Eigentum an den Erzeugnissen und sonstigen zu den Früchten
der Sache gehörenden Bestandteilen, unbeschadet der Vorschriften der §§ 956, 957, mit der Trennung. Der
Erwerb ist ausgeschlossen, wenn der Eigenbesitzer nicht zum Eigenbesitz oder ein anderer vermöge eines Rechts
an der Sache zum Fruchtbezug berechtigt ist und der Eigenbesitzer bei dem Erwerb des Eigenbesitzes nicht in
gutem Glauben ist oder vor der Trennung den Rechtsmangel erfährt.

(2) Dem Eigenbesitzer steht derjenige gleich, welcher die Sache zum Zwecke der Ausübung eines
Nutzungsrechts an ihr besitzt.

(3) Auf den Eigenbesitz und den ihm gleichgestellten Besitz findet die Vorschrift des § 940 Abs. 2 entsprechende
Anwendung.

§ 956 Erwerb durch persönlich Berechtigten

(1) Gestattet der Eigentümer einem anderen, sich Erzeugnisse oder sonstige Bestandteile der Sache anzueignen,
so erwirbt dieser das Eigentum an ihnen, wenn der Besitz der Sache ihm überlassen ist, mit der Trennung,
anderenfalls mit der Besitzergreifung. Ist der Eigentümer zu der Gestattung verpflichtet, so kann er sie nicht
widerrufen, solange sich der andere in dem ihm überlassenen Besitz der Sache befindet.

(2) Das Gleiche gilt, wenn die Gestattung nicht von dem Eigentümer, sondern von einem anderen ausgeht, dem
Erzeugnisse oder sonstige Bestandteile einer Sache nach der Trennung gehören.

§ 957 Gestattung durch den Nichtberechtigten

Die Vorschrift des § 956 findet auch dann Anwendung, wenn derjenige, welcher die Aneignung einem anderen
gestattet, hierzu nicht berechtigt ist, es sei denn, dass der andere, falls ihm der Besitz der Sache überlassen
wird, bei der Überlassung, anderenfalls bei der Ergreifung des Besitzes der Erzeugnisse oder der sonstigen
Bestandteile nicht in gutem Glauben ist oder vor der Trennung den Rechtsmangel erfährt.

Untertitel 5
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Aneignung
§ 958 Eigentumserwerb an beweglichen herrenlosen Sachen

(1) Wer eine herrenlose bewegliche Sache in Eigenbesitz nimmt, erwirbt das Eigentum an der Sache.

(2) Das Eigentum wird nicht erworben, wenn die Aneignung gesetzlich verboten ist oder wenn durch die
Besitzergreifung das Aneignungsrecht eines anderen verletzt wird.

§ 959 Aufgabe des Eigentums

Eine bewegliche Sache wird herrenlos, wenn der Eigentümer in der Absicht, auf das Eigentum zu verzichten, den
Besitz der Sache aufgibt.

§ 960 Wilde Tiere

(1) Wilde Tiere sind herrenlos, solange sie sich in der Freiheit befinden. Wilde Tiere in Tiergärten und Fische in
Teichen oder anderen geschlossenen Privatgewässern sind nicht herrenlos.

(2) Erlangt ein gefangenes wildes Tier die Freiheit wieder, so wird es herrenlos, wenn nicht der Eigentümer das
Tier unverzüglich verfolgt oder wenn er die Verfolgung aufgibt.

(3) Ein gezähmtes Tier wird herrenlos, wenn es die Gewohnheit ablegt, an den ihm bestimmten Ort
zurückzukehren.

§ 961 Eigentumsverlust bei Bienenschwärmen

Zieht ein Bienenschwarm aus, so wird er herrenlos, wenn nicht der Eigentümer ihn unverzüglich verfolgt oder
wenn der Eigentümer die Verfolgung aufgibt.

§ 962 Verfolgungsrecht des Eigentümers

Der Eigentümer des Bienenschwarms darf bei der Verfolgung fremde Grundstücke betreten. Ist der Schwarm in
eine fremde nicht besetzte Bienenwohnung eingezogen, so darf der Eigentümer des Schwarmes zum Zwecke des
Einfangens die Wohnung öffnen und die Waben herausnehmen oder herausbrechen. Er hat den entstehenden
Schaden zu ersetzen.

§ 963 Vereinigung von Bienenschwärmen

Vereinigen sich ausgezogene Bienenschwärme mehrerer Eigentümer, so werden die Eigentümer, welche ihre
Schwärme verfolgt haben, Miteigentümer des eingefangenen Gesamtschwarms; die Anteile bestimmen sich nach
der Zahl der verfolgten Schwärme.

§ 964 Vermischung von Bienenschwärmen

Ist ein Bienenschwarm in eine fremde besetzte Bienenwohnung eingezogen, so erstrecken sich das Eigentum
und die sonstigen Rechte an den Bienen, mit denen die Wohnung besetzt war, auf den eingezogenen Schwarm.
Das Eigentum und die sonstigen Rechte an dem eingezogenen Schwarme erlöschen.

Untertitel 6
Fund
§ 965 Anzeigepflicht des Finders

(1) Wer eine verlorene Sache findet und an sich nimmt, hat dem Verlierer oder dem Eigentümer oder einem
sonstigen Empfangsberechtigten unverzüglich Anzeige zu machen.

(2) Kennt der Finder die Empfangsberechtigten nicht oder ist ihm ihr Aufenthalt unbekannt, so hat er den Fund
und die Umstände, welche für die Ermittelung der Empfangsberechtigten erheblich sein können, unverzüglich der
zuständigen Behörde anzuzeigen. Ist die Sache nicht mehr als zehn Euro wert, so bedarf es der Anzeige nicht.

§ 966 Verwahrungspflicht

(1) Der Finder ist zur Verwahrung der Sache verpflichtet.
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(2) Ist der Verderb der Sache zu besorgen oder ist die Aufbewahrung mit unverhältnismäßigen Kosten
verbunden, so hat der Finder die Sache öffentlich versteigern zu lassen. Vor der Versteigerung ist der
zuständigen Behörde Anzeige zu machen. Der Erlös tritt an die Stelle der Sache.

§ 967 Ablieferungspflicht

Der Finder ist berechtigt und auf Anordnung der zuständigen Behörde verpflichtet, die Sache oder den
Versteigerungserlös an die zuständige Behörde abzuliefern.

§ 968 Umfang der Haftung

Der Finder hat nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten.

§ 969 Herausgabe an den Verlierer

Der Finder wird durch die Herausgabe der Sache an den Verlierer auch den sonstigen Empfangsberechtigten
gegenüber befreit.

§ 970 Ersatz von Aufwendungen

Macht der Finder zum Zwecke der Verwahrung oder Erhaltung der Sache oder zum Zwecke der Ermittlung eines
Empfangsberechtigten Aufwendungen, die er den Umständen nach für erforderlich halten darf, so kann er von
dem Empfangsberechtigten Ersatz verlangen.

§ 971 Finderlohn

(1) Der Finder kann von dem Empfangsberechtigten einen Finderlohn verlangen. Der Finderlohn beträgt von
dem Werte der Sache bis zu 500 Euro fünf vom Hundert, von dem Mehrwert drei vom Hundert, bei Tieren drei
vom Hundert. Hat die Sache nur für den Empfangsberechtigten einen Wert, so ist der Finderlohn nach billigem
Ermessen zu bestimmen.

(2) Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Finder die Anzeigepflicht verletzt oder den Fund auf Nachfrage
verheimlicht.

§ 972 Zurückbehaltungsrecht des Finders

Auf die in den §§ 970, 971 bestimmten Ansprüche finden die für die Ansprüche des Besitzers gegen den
Eigentümer wegen Verwendungen geltenden Vorschriften der §§ 1000 bis 1002 entsprechende Anwendung.

§ 973 Eigentumserwerb des Finders

(1) Mit dem Ablauf von sechs Monaten nach der Anzeige des Fundes bei der zuständigen Behörde erwirbt der
Finder das Eigentum an der Sache, es sei denn, dass vorher ein Empfangsberechtigter dem Finder bekannt
geworden ist oder sein Recht bei der zuständigen Behörde angemeldet hat. Mit dem Erwerb des Eigentums
erlöschen die sonstigen Rechte an der Sache.

(2) Ist die Sache nicht mehr als zehn Euro wert, so beginnt die sechsmonatige Frist mit dem Fund. Der Finder
erwirbt das Eigentum nicht, wenn er den Fund auf Nachfrage verheimlicht. Die Anmeldung eines Rechts bei der
zuständigen Behörde steht dem Erwerb des Eigentums nicht entgegen.

§ 974 Eigentumserwerb nach Verschweigung

Sind vor dem Ablauf der sechsmonatigen Frist Empfangsberechtigte dem Finder bekannt geworden oder
haben sie bei einer Sache, die mehr als zehn Euro wert ist, ihre Rechte bei der zuständigen Behörde rechtzeitig
angemeldet, so kann der Finder die Empfangsberechtigten nach der Vorschrift des § 1003 zur Erklärung über
die ihm nach den §§ 970 bis 972 zustehenden Ansprüche auffordern. Mit dem Ablauf der für die Erklärung
bestimmten Frist erwirbt der Finder das Eigentum und erlöschen die sonstigen Rechte an der Sache, wenn nicht
die Empfangsberechtigten sich rechtzeitig zu der Befriedigung der Ansprüche bereit erklären.

§ 975 Rechte des Finders nach Ablieferung

Durch die Ablieferung der Sache oder des Versteigerungserlöses an die zuständige Behörde werden die Rechte
des Finders nicht berührt. Lässt die zuständige Behörde die Sache versteigern, so tritt der Erlös an die Stelle
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der Sache. Die zuständige Behörde darf die Sache oder den Erlös nur mit Zustimmung des Finders einem
Empfangsberechtigten herausgeben.

§ 976 Eigentumserwerb der Gemeinde

(1) Verzichtet der Finder der zuständigen Behörde gegenüber auf das Recht zum Erwerb des Eigentums an der
Sache, so geht sein Recht auf die Gemeinde des Fundorts über.

(2) Hat der Finder nach der Ablieferung der Sache oder des Versteigerungserlöses an die zuständige Behörde auf
Grund der Vorschriften der §§ 973, 974 das Eigentum erworben, so geht es auf die Gemeinde des Fundorts über,
wenn nicht der Finder vor dem Ablauf einer ihm von der zuständigen Behörde bestimmten Frist die Herausgabe
verlangt.

§ 977 Bereicherungsanspruch

Wer infolge der Vorschriften der §§ 973, 974, 976 einen Rechtsverlust erleidet, kann in den Fällen der §§ 973,
974 von dem Finder, in den Fällen des § 976 von der Gemeinde des Fundorts die Herausgabe des durch die
Rechtsänderung Erlangten nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung
fordern. Der Anspruch erlischt mit dem Ablauf von drei Jahren nach dem Übergang des Eigentums auf den Finder
oder die Gemeinde, wenn nicht die gerichtliche Geltendmachung vorher erfolgt.

§ 978 Fund in öffentlicher Behörde oder Verkehrsanstalt

(1) Wer eine Sache in den Geschäftsräumen oder den Beförderungsmitteln einer öffentlichen Behörde oder einer
dem öffentlichen Verkehr dienenden Verkehrsanstalt findet und an sich nimmt, hat die Sache unverzüglich an die
Behörde oder die Verkehrsanstalt oder an einen ihrer Angestellten abzuliefern. Die Vorschriften der §§ 965 bis
967 und 969 bis 977 finden keine Anwendung.

(2) Ist die Sache nicht weniger als 50 Euro wert, so kann der Finder von dem Empfangsberechtigten einen
Finderlohn verlangen. Der Finderlohn besteht in der Hälfte des Betrags, der sich bei Anwendung des § 971 Abs.
1 Satz 2, 3 ergeben würde. Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Finder Bediensteter der Behörde oder
der Verkehrsanstalt ist oder der Finder die Ablieferungspflicht verletzt. Die für die Ansprüche des Besitzers
gegen den Eigentümer wegen Verwendungen geltende Vorschrift des § 1001 findet auf den Finderlohnanspruch
entsprechende Anwendung. Besteht ein Anspruch auf Finderlohn, so hat die Behörde oder die Verkehrsanstalt
dem Finder die Herausgabe der Sache an einen Empfangsberechtigten anzuzeigen.

(3) Fällt der Versteigerungserlös oder gefundenes Geld an den nach § 981 Abs. 1 Berechtigten, so besteht ein
Anspruch auf Finderlohn nach Absatz 2 Satz 1 bis 3 gegen diesen. Der Anspruch erlischt mit dem Ablauf von drei
Jahren nach seiner Entstehung gegen den in Satz 1 bezeichneten Berechtigten.

§ 979 Verwertung; Verordnungsermächtigung

(1) Die Behörde oder die Verkehrsanstalt kann die an sie abgelieferte Sache öffentlich versteigern lassen. Die
öffentlichen Behörden und die Verkehrsanstalten des Reichs, der Bundesstaaten und der Gemeinden können die
Versteigerung durch einen ihrer Beamten vornehmen lassen.

(1a) Die Versteigerung kann nach Maßgabe der nachfolgenden Vorschriften auch als allgemein zugängliche
Versteigerung im Internet erfolgen.

(1b) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates für
ihren Bereich Versteigerungsplattformen zur Versteigerung von Fundsachen zu bestimmen; sie kann diese
Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die fachlich zuständigen obersten Bundesbehörden übertragen. Die
Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung für ihren Bereich entsprechende Regelungen
zu treffen; sie können die Ermächtigung auf die fachlich zuständigen obersten Landesbehörden übertragen.
Die Länder können Versteigerungsplattformen bestimmen, die sie länderübergreifend nutzen. Sie können eine
Übertragung von Abwicklungsaufgaben auf die zuständige Stelle eines anderen Landes vereinbaren.

(2) Der Erlös tritt an die Stelle der Sache.

§ 980 Öffentliche Bekanntmachung des Fundes
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(1) Die Versteigerung ist erst zulässig, nachdem die Empfangsberechtigten in einer öffentlichen
Bekanntmachung des Fundes zur Anmeldung ihrer Rechte unter Bestimmung einer Frist aufgefordert worden
sind und die Frist verstrichen ist; sie ist unzulässig, wenn eine Anmeldung rechtzeitig erfolgt ist.

(2) Die Bekanntmachung ist nicht erforderlich, wenn der Verderb der Sache zu besorgen oder die Aufbewahrung
mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist.

§ 981 Empfang des Versteigerungserlöses

(1) Sind seit dem Ablauf der in der öffentlichen Bekanntmachung bestimmten Frist drei Jahre verstrichen, so fällt
der Versteigerungserlös, wenn nicht ein Empfangsberechtigter sein Recht angemeldet hat, bei Reichsbehörden
und Reichsanstalten an den Reichsfiskus, bei Landesbehörden und Landesanstalten an den Fiskus des
Bundesstaats, bei Gemeindebehörden und Gemeindeanstalten an die Gemeinde, bei Verkehrsanstalten, die von
einer Privatperson betrieben werden, an diese.

(2) Ist die Versteigerung ohne die öffentliche Bekanntmachung erfolgt, so beginnt die dreijährige Frist erst,
nachdem die Empfangsberechtigten in einer öffentlichen Bekanntmachung des Fundes zur Anmeldung ihrer
Rechte aufgefordert worden sind. Das Gleiche gilt, wenn gefundenes Geld abgeliefert worden ist.

(3) Die Kosten werden von dem herauszugebenden Betrag abgezogen.

§ 982 Ausführungsvorschriften

Die in den §§ 980, 981 vorgeschriebene Bekanntmachung erfolgt bei Reichsbehörden und Reichsanstalten nach
den von dem Bundesrat, in den übrigen Fällen nach den von der Zentralbehörde des Bundesstaats erlassenen
Vorschriften.

§ 983 Unanbringbare Sachen bei Behörden

Ist eine öffentliche Behörde im Besitz einer Sache, zu deren Herausgabe sie verpflichtet ist, ohne dass die
Verpflichtung auf Vertrag beruht, so finden, wenn der Behörde der Empfangsberechtigte oder dessen Aufenthalt
unbekannt ist, die Vorschriften der §§ 979 bis 982 entsprechende Anwendung.

§ 984 Schatzfund

Wird eine Sache, die so lange verborgen gelegen hat, dass der Eigentümer nicht mehr zu ermitteln ist (Schatz),
entdeckt und infolge der Entdeckung in Besitz genommen, so wird das Eigentum zur Hälfte von dem Entdecker,
zur Hälfte von dem Eigentümer der Sache erworben, in welcher der Schatz verborgen war.

Titel 4
Ansprüche aus dem Eigentum
§ 985 Herausgabeanspruch

Der Eigentümer kann von dem Besitzer die Herausgabe der Sache verlangen.

§ 986 Einwendungen des Besitzers

(1) Der Besitzer kann die Herausgabe der Sache verweigern, wenn er oder der mittelbare Besitzer, von dem er
sein Recht zum Besitz ableitet, dem Eigentümer gegenüber zum Besitz berechtigt ist. Ist der mittelbare Besitzer
dem Eigentümer gegenüber zur Überlassung des Besitzes an den Besitzer nicht befugt, so kann der Eigentümer
von dem Besitzer die Herausgabe der Sache an den mittelbaren Besitzer oder, wenn dieser den Besitz nicht
wieder übernehmen kann oder will, an sich selbst verlangen.

(2) Der Besitzer einer Sache, die nach § 931 durch Abtretung des Anspruchs auf Herausgabe veräußert worden
ist, kann dem neuen Eigentümer die Einwendungen entgegensetzen, welche ihm gegen den abgetretenen
Anspruch zustehen.

§ 987 Nutzungen nach Rechtshängigkeit

(1) Der Besitzer hat dem Eigentümer die Nutzungen herauszugeben, die er nach dem Eintritt der
Rechtshängigkeit zieht.
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(2) Zieht der Besitzer nach dem Eintritt der Rechtshängigkeit Nutzungen nicht, die er nach den Regeln einer
ordnungsmäßigen Wirtschaft ziehen könnte, so ist er dem Eigentümer zum Ersatz verpflichtet, soweit ihm ein
Verschulden zur Last fällt.

§ 988 Nutzungen des unentgeltlichen Besitzers

Hat ein Besitzer, der die Sache als ihm gehörig oder zum Zwecke der Ausübung eines ihm in Wirklichkeit nicht
zustehenden Nutzungsrechts an der Sache besitzt, den Besitz unentgeltlich erlangt, so ist er dem Eigentümer
gegenüber zur Herausgabe der Nutzungen, die er vor dem Eintritt der Rechtshängigkeit zieht, nach den
Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung verpflichtet.

§ 989 Schadensersatz nach Rechtshängigkeit

Der Besitzer ist von dem Eintritt der Rechtshängigkeit an dem Eigentümer für den Schaden verantwortlich, der
dadurch entsteht, dass infolge seines Verschuldens die Sache verschlechtert wird, untergeht oder aus einem
anderen Grunde von ihm nicht herausgegeben werden kann.

§ 990 Haftung des Besitzers bei Kenntnis

(1) War der Besitzer bei dem Erwerb des Besitzes nicht in gutem Glauben, so haftet er dem Eigentümer von der
Zeit des Erwerbs an nach den §§ 987, 989. Erfährt der Besitzer später, dass er zum Besitz nicht berechtigt ist, so
haftet er in gleicher Weise von der Erlangung der Kenntnis an.

(2) Eine weitergehende Haftung des Besitzers wegen Verzugs bleibt unberührt.

§ 991 Haftung des Besitzmittlers

(1) Leitet der Besitzer das Recht zum Besitz von einem mittelbaren Besitzer ab, so findet die Vorschrift des § 990
in Ansehung der Nutzungen nur Anwendung, wenn die Voraussetzungen des § 990 auch bei dem mittelbaren
Besitzer vorliegen oder diesem gegenüber die Rechtshängigkeit eingetreten ist.

(2) War der Besitzer bei dem Erwerb des Besitzes in gutem Glauben, so hat er gleichwohl von dem Erwerb an
den im § 989 bezeichneten Schaden dem Eigentümer gegenüber insoweit zu vertreten, als er dem mittelbaren
Besitzer verantwortlich ist.

§ 992 Haftung des deliktischen Besitzers

Hat sich der Besitzer durch verbotene Eigenmacht oder durch eine Straftat den Besitz verschafft, so haftet er
dem Eigentümer nach den Vorschriften über den Schadensersatz wegen unerlaubter Handlungen.

§ 993 Haftung des redlichen Besitzers

(1) Liegen die in den §§ 987 bis 992 bezeichneten Voraussetzungen nicht vor, so hat der Besitzer die gezogenen
Früchte, soweit sie nach den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft nicht als Ertrag der Sache anzusehen
sind, nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung herauszugeben; im
Übrigen ist er weder zur Herausgabe von Nutzungen noch zum Schadensersatz verpflichtet.

(2) Für die Zeit, für welche dem Besitzer die Nutzungen verbleiben, findet auf ihn die Vorschrift des § 101
Anwendung.

§ 994 Notwendige Verwendungen

(1) Der Besitzer kann für die auf die Sache gemachten notwendigen Verwendungen von dem Eigentümer Ersatz
verlangen. Die gewöhnlichen Erhaltungskosten sind ihm jedoch für die Zeit, für welche ihm die Nutzungen
verbleiben, nicht zu ersetzen.

(2) Macht der Besitzer nach dem Eintritt der Rechtshängigkeit oder nach dem Beginn der in § 990 bestimmten
Haftung notwendige Verwendungen, so bestimmt sich die Ersatzpflicht des Eigentümers nach den Vorschriften
über die Geschäftsführung ohne Auftrag.

§ 995 Lasten

Zu den notwendigen Verwendungen im Sinne des § 994 gehören auch die Aufwendungen, die der Besitzer zur
Bestreitung von Lasten der Sache macht. Für die Zeit, für welche dem Besitzer die Nutzungen verbleiben, sind
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ihm nur die Aufwendungen für solche außerordentliche Lasten zu ersetzen, die als auf den Stammwert der Sache
gelegt anzusehen sind.

§ 996 Nützliche Verwendungen

Für andere als notwendige Verwendungen kann der Besitzer Ersatz nur insoweit verlangen, als sie vor dem
Eintritt der Rechtshängigkeit und vor dem Beginn der in § 990 bestimmten Haftung gemacht werden und der
Wert der Sache durch sie noch zu der Zeit erhöht ist, zu welcher der Eigentümer die Sache wiedererlangt.

§ 997 Wegnahmerecht

(1) Hat der Besitzer mit der Sache eine andere Sache als wesentlichen Bestandteil verbunden, so kann er sie
abtrennen und sich aneignen. Die Vorschrift des § 258 findet Anwendung.

(2) Das Recht zur Abtrennung ist ausgeschlossen, wenn der Besitzer nach § 994 Abs. 1 Satz 2 für die
Verwendung Ersatz nicht verlangen kann oder die Abtrennung für ihn keinen Nutzen hat oder ihm mindestens
der Wert ersetzt wird, den der Bestandteil nach der Abtrennung für ihn haben würde.

§ 998 Bestellungskosten bei landwirtschaftlichem Grundstück

Ist ein landwirtschaftliches Grundstück herauszugeben, so hat der Eigentümer die Kosten, die der Besitzer
auf die noch nicht getrennten, jedoch nach den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft vor dem Ende des
Wirtschaftsjahrs zu trennenden Früchte verwendet hat, insoweit zu ersetzen, als sie einer ordnungsmäßigen
Wirtschaft entsprechen und den Wert dieser Früchte nicht übersteigen.

§ 999 Ersatz von Verwendungen des Rechtsvorgängers

(1) Der Besitzer kann für die Verwendungen eines Vorbesitzers, dessen Rechtsnachfolger er geworden ist,
in demselben Umfang Ersatz verlangen, in welchem ihn der Vorbesitzer fordern könnte, wenn er die Sache
herauszugeben hätte.

(2) Die Verpflichtung des Eigentümers zum Ersatz von Verwendungen erstreckt sich auch auf die Verwendungen,
die gemacht worden sind, bevor er das Eigentum erworben hat.

§ 1000 Zurückbehaltungsrecht des Besitzers

Der Besitzer kann die Herausgabe der Sache verweigern, bis er wegen der ihm zu ersetzenden Verwendungen
befriedigt wird. Das Zurückbehaltungsrecht steht ihm nicht zu, wenn er die Sache durch eine vorsätzlich
begangene unerlaubte Handlung erlangt hat.

§ 1001 Klage auf Verwendungsersatz

Der Besitzer kann den Anspruch auf den Ersatz der Verwendungen nur geltend machen, wenn der Eigentümer
die Sache wiedererlangt oder die Verwendungen genehmigt. Bis zur Genehmigung der Verwendungen kann
sich der Eigentümer von dem Anspruch dadurch befreien, dass er die wiedererlangte Sache zurückgibt. Die
Genehmigung gilt als erteilt, wenn der Eigentümer die ihm von dem Besitzer unter Vorbehalt des Anspruchs
angebotene Sache annimmt.

§ 1002 Erlöschen des Verwendungsanspruchs

(1) Gibt der Besitzer die Sache dem Eigentümer heraus, so erlischt der Anspruch auf den Ersatz der
Verwendungen mit dem Ablauf eines Monats, bei einem Grundstück mit dem Ablauf von sechs Monaten nach der
Herausgabe, wenn nicht vorher die gerichtliche Geltendmachung erfolgt oder der Eigentümer die Verwendungen
genehmigt.

(2) Auf diese Fristen finden die für die Verjährung geltenden Vorschriften der §§ 206, 210, 211 entsprechende
Anwendung.

§ 1003 Befriedigungsrecht des Besitzers

(1) Der Besitzer kann den Eigentümer unter Angabe des als Ersatz verlangten Betrags auffordern, sich innerhalb
einer von ihm bestimmten angemessenen Frist darüber zu erklären, ob er die Verwendungen genehmige. Nach
dem Ablauf der Frist ist der Besitzer berechtigt, Befriedigung aus der Sache nach den Vorschriften über den
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Pfandverkauf, bei einem Grundstück nach den Vorschriften über die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche
Vermögen zu suchen, wenn nicht die Genehmigung rechtzeitig erfolgt.

(2) Bestreitet der Eigentümer den Anspruch vor dem Ablauf der Frist, so kann sich der Besitzer aus der Sache
erst dann befriedigen, wenn er nach rechtskräftiger Feststellung des Betrags der Verwendungen den Eigentümer
unter Bestimmung einer angemessenen Frist zur Erklärung aufgefordert hat und die Frist verstrichen ist; das
Recht auf Befriedigung aus der Sache ist ausgeschlossen, wenn die Genehmigung rechtzeitig erfolgt.

§ 1004 Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch

(1) Wird das Eigentum in anderer Weise als durch Entziehung oder Vorenthaltung des Besitzes beeinträchtigt,
so kann der Eigentümer von dem Störer die Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. Sind weitere
Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann der Eigentümer auf Unterlassung klagen.

(2) Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Eigentümer zur Duldung verpflichtet ist.

§ 1005 Verfolgungsrecht

Befindet sich eine Sache auf einem Grundstück, das ein anderer als der Eigentümer der Sache besitzt, so steht
diesem gegen den Besitzer des Grundstücks der in § 867 bestimmte Anspruch zu.

§ 1006 Eigentumsvermutung für Besitzer

(1) Zugunsten des Besitzers einer beweglichen Sache wird vermutet, dass er Eigentümer der Sache sei. Dies
gilt jedoch nicht einem früheren Besitzer gegenüber, dem die Sache gestohlen worden, verloren gegangen oder
sonst abhanden gekommen ist, es sei denn, dass es sich um Geld oder Inhaberpapiere handelt.

(2) Zugunsten eines früheren Besitzers wird vermutet, dass er während der Dauer seines Besitzes Eigentümer
der Sache gewesen sei.

(3) Im Falle eines mittelbaren Besitzes gilt die Vermutung für den mittelbaren Besitzer.

§ 1007 Ansprüche des früheren Besitzers, Ausschluss bei Kenntnis

(1) Wer eine bewegliche Sache im Besitz gehabt hat, kann von dem Besitzer die Herausgabe der Sache
verlangen, wenn dieser bei dem Erwerb des Besitzes nicht in gutem Glauben war.

(2) Ist die Sache dem früheren Besitzer gestohlen worden, verloren gegangen oder sonst abhanden gekommen,
so kann er die Herausgabe auch von einem gutgläubigen Besitzer verlangen, es sei denn, dass dieser
Eigentümer der Sache ist oder die Sache ihm vor der Besitzzeit des früheren Besitzers abhanden gekommen war.
Auf Geld und Inhaberpapiere findet diese Vorschrift keine Anwendung.

(3) Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der frühere Besitzer bei dem Erwerb des Besitzes nicht in gutem
Glauben war oder wenn er den Besitz aufgegeben hat. Im Übrigen finden die Vorschriften der §§ 986 bis 1003
entsprechende Anwendung.

Titel 5
Miteigentum
§ 1008 Miteigentum nach Bruchteilen

Steht das Eigentum an einer Sache mehreren nach Bruchteilen zu, so gelten die Vorschriften der §§ 1009 bis
1011.

§ 1009 Belastung zugunsten eines Miteigentümers

(1) Die gemeinschaftliche Sache kann auch zugunsten eines Miteigentümers belastet werden.

(2) Die Belastung eines gemeinschaftlichen Grundstücks zugunsten des jeweiligen Eigentümers eines anderen
Grundstücks sowie die Belastung eines anderen Grundstücks zugunsten der jeweiligen Eigentümer des
gemeinschaftlichen Grundstücks wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass das andere Grundstück einem
Miteigentümer des gemeinschaftlichen Grundstücks gehört.
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§ 1010 Sondernachfolger eines Miteigentümers

(1) Haben die Miteigentümer eines Grundstücks die Verwaltung und Benutzung geregelt oder das Recht, die
Aufhebung der Gemeinschaft zu verlangen, für immer oder auf Zeit ausgeschlossen oder eine Kündigungsfrist
bestimmt, so wirkt die getroffene Bestimmung gegen den Sondernachfolger eines Miteigentümers nur, wenn sie
als Belastung des Anteils im Grundbuch eingetragen ist.

(2) Die in den §§ 755, 756 bestimmten Ansprüche können gegen den Sondernachfolger eines Miteigentümers nur
geltend gemacht werden, wenn sie im Grundbuch eingetragen sind.

§ 1011 Ansprüche aus dem Miteigentum

Jeder Miteigentümer kann die Ansprüche aus dem Eigentum Dritten gegenüber in Ansehung der ganzen Sache
geltend machen, den Anspruch auf Herausgabe jedoch nur in Gemäßheit des § 432.

§§ 1012 bis 1017 (weggefallen)

Abschnitt 4
Dienstbarkeiten

Titel 1
Grunddienstbarkeiten
§ 1018 Gesetzlicher Inhalt der Grunddienstbarkeit

Ein Grundstück kann zugunsten des jeweiligen Eigentümers eines anderen Grundstücks in der Weise belastet
werden, dass dieser das Grundstück in einzelnen Beziehungen benutzen darf oder dass auf dem Grundstück
gewisse Handlungen nicht vorgenommen werden dürfen oder dass die Ausübung eines Rechts ausgeschlossen
ist, das sich aus dem Eigentum an dem belasteten Grundstück dem anderen Grundstück gegenüber ergibt
(Grunddienstbarkeit).

§ 1019 Vorteil des herrschenden Grundstücks

Eine Grunddienstbarkeit kann nur in einer Belastung bestehen, die für die Benutzung des Grundstücks des
Berechtigten Vorteil bietet. Über das sich hieraus ergebende Maß hinaus kann der Inhalt der Dienstbarkeit nicht
erstreckt werden.

§ 1020 Schonende Ausübung

Bei der Ausübung einer Grunddienstbarkeit hat der Berechtigte das Interesse des Eigentümers des belasteten
Grundstücks tunlichst zu schonen. Hält er zur Ausübung der Dienstbarkeit auf dem belasteten Grundstück
eine Anlage, so hat er sie in ordnungsmäßigem Zustand zu erhalten, soweit das Interesse des Eigentümers es
erfordert.

§ 1021 Vereinbarte Unterhaltungspflicht

(1) Gehört zur Ausübung einer Grunddienstbarkeit eine Anlage auf dem belasteten Grundstück, so kann
bestimmt werden, dass der Eigentümer dieses Grundstücks die Anlage zu unterhalten hat, soweit das Interesse
des Berechtigten es erfordert. Steht dem Eigentümer das Recht zur Mitbenutzung der Anlage zu, so kann
bestimmt werden, dass der Berechtigte die Anlage zu unterhalten hat, soweit es für das Benutzungsrecht des
Eigentümers erforderlich ist.

(2) Auf eine solche Unterhaltungspflicht finden die Vorschriften über die Reallasten entsprechende Anwendung.

§ 1022 Anlagen auf baulichen Anlagen

Besteht die Grunddienstbarkeit in dem Recht, auf einer baulichen Anlage des belasteten Grundstücks eine
bauliche Anlage zu halten, so hat, wenn nicht ein anderes bestimmt ist, der Eigentümer des belasteten
Grundstücks seine Anlage zu unterhalten, soweit das Interesse des Berechtigten es erfordert. Die Vorschrift des §
1021 Abs. 2 gilt auch für diese Unterhaltungspflicht.

§ 1023 Verlegung der Ausübung
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(1) Beschränkt sich die jeweilige Ausübung einer Grunddienstbarkeit auf einen Teil des belasteten Grundstücks,
so kann der Eigentümer die Verlegung der Ausübung auf eine andere, für den Berechtigten ebenso geeignete
Stelle verlangen, wenn die Ausübung an der bisherigen Stelle für ihn besonders beschwerlich ist; die Kosten der
Verlegung hat er zu tragen und vorzuschießen. Dies gilt auch dann, wenn der Teil des Grundstücks, auf den sich
die Ausübung beschränkt, durch Rechtsgeschäft bestimmt ist.

(2) Das Recht auf die Verlegung kann nicht durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen oder beschränkt werden.

§ 1024 Zusammentreffen mehrerer Nutzungsrechte

Trifft eine Grunddienstbarkeit mit einer anderen Grunddienstbarkeit oder einem sonstigen Nutzungsrecht an dem
Grundstück dergestalt zusammen, dass die Rechte nebeneinander nicht oder nicht vollständig ausgeübt werden
können, und haben die Rechte gleichen Rang, so kann jeder Berechtigte eine den Interessen aller Berechtigten
nach billigem Ermessen entsprechende Regelung der Ausübung verlangen.

§ 1025 Teilung des herrschenden Grundstücks

Wird das Grundstück des Berechtigten geteilt, so besteht die Grunddienstbarkeit für die einzelnen Teile fort;
die Ausübung ist jedoch im Zweifel nur in der Weise zulässig, dass sie für den Eigentümer des belasteten
Grundstücks nicht beschwerlicher wird. Gereicht die Dienstbarkeit nur einem der Teile zum Vorteil, so erlischt sie
für die übrigen Teile.

§ 1026 Teilung des dienenden Grundstücks

Wird das belastete Grundstück geteilt, so werden, wenn die Ausübung der Grunddienstbarkeit auf einen
bestimmten Teil des belasteten Grundstücks beschränkt ist, die Teile, welche außerhalb des Bereichs der
Ausübung liegen, von der Dienstbarkeit frei.

§ 1027 Beeinträchtigung der Grunddienstbarkeit

Wird eine Grunddienstbarkeit beeinträchtigt, so stehen dem Berechtigten die in § 1004 bestimmten Rechte zu.

§ 1028 Verjährung

(1) Ist auf dem belasteten Grundstück eine Anlage, durch welche die Grunddienstbarkeit beeinträchtigt wird,
errichtet worden, so unterliegt der Anspruch des Berechtigten auf Beseitigung der Beeinträchtigung der
Verjährung, auch wenn die Dienstbarkeit im Grundbuch eingetragen ist. Mit der Verjährung des Anspruchs
erlischt die Dienstbarkeit, soweit der Bestand der Anlage mit ihr in Widerspruch steht.

(2) Die Vorschrift des § 892 findet keine Anwendung.

§ 1029 Besitzschutz des Rechtsbesitzers

Wird der Besitzer eines Grundstücks in der Ausübung einer für den Eigentümer im Grundbuch eingetragenen
Grunddienstbarkeit gestört, so finden die für den Besitzschutz geltenden Vorschriften entsprechende
Anwendung, soweit die Dienstbarkeit innerhalb eines Jahres vor der Störung, sei es auch nur einmal, ausgeübt
worden ist.

Titel 2
Nießbrauch

Untertitel 1
Nießbrauch an Sachen
§ 1030 Gesetzlicher Inhalt des Nießbrauchs an Sachen

(1) Eine Sache kann in der Weise belastet werden, dass derjenige, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt,
berechtigt ist, die Nutzungen der Sache zu ziehen (Nießbrauch).

(2) Der Nießbrauch kann durch den Ausschluss einzelner Nutzungen beschränkt werden.

§ 1031 Erstreckung auf Zubehör
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Mit dem Nießbrauch an einem Grundstück erlangt der Nießbraucher den Nießbrauch an dem Zubehör nach den
für den Erwerb des Eigentums geltenden Vorschriften des § 926.

§ 1032 Bestellung an beweglichen Sachen

Zur Bestellung des Nießbrauchs an einer beweglichen Sache ist erforderlich, dass der Eigentümer die Sache dem
Erwerber übergibt und beide darüber einig sind, dass diesem der Nießbrauch zustehen soll. Die Vorschriften des
§ 929 Satz 2, der §§ 930 bis 932 und der §§ 933 bis 936 finden entsprechende Anwendung; in den Fällen des §
936 tritt nur die Wirkung ein, dass der Nießbrauch dem Recht des Dritten vorgeht.

§ 1033 Erwerb durch Ersitzung

Der Nießbrauch an einer beweglichen Sache kann durch Ersitzung erworben werden. Die für den Erwerb des
Eigentums durch Ersitzung geltenden Vorschriften finden entsprechende Anwendung.

§ 1034 Feststellung des Zustands

Der Nießbraucher kann den Zustand der Sache auf seine Kosten durch Sachverständige feststellen lassen. Das
gleiche Recht steht dem Eigentümer zu.

§ 1035 Nießbrauch an Inbegriff von Sachen; Verzeichnis

Bei dem Nießbrauch an einem Inbegriff von Sachen sind der Nießbraucher und der Eigentümer einander
verpflichtet, zur Aufnahme eines Verzeichnisses der Sachen mitzuwirken. Das Verzeichnis ist mit der Angabe
des Tages der Aufnahme zu versehen und von beiden Teilen zu unterzeichnen; jeder Teil kann verlangen, dass
die Unterzeichnung öffentlich beglaubigt wird. Jeder Teil kann auch verlangen, dass das Verzeichnis durch die
zuständige Behörde oder durch einen zuständigen Beamten oder Notar aufgenommen wird. Die Kosten hat
derjenige zu tragen und vorzuschießen, welcher die Aufnahme oder die Beglaubigung verlangt.

§ 1036 Besitzrecht; Ausübung des Nießbrauchs

(1) Der Nießbraucher ist zum Besitz der Sache berechtigt.

(2) Er hat bei der Ausübung des Nutzungsrechts die bisherige wirtschaftliche Bestimmung der Sache
aufrechtzuerhalten und nach den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft zu verfahren.

§ 1037 Umgestaltung

(1) Der Nießbraucher ist nicht berechtigt, die Sache umzugestalten oder wesentlich zu verändern.

(2) Der Nießbraucher eines Grundstücks darf neue Anlagen zur Gewinnung von Steinen, Kies, Sand, Lehm,
Ton, Mergel, Torf und sonstigen Bodenbestandteilen errichten, sofern nicht die wirtschaftliche Bestimmung des
Grundstücks dadurch wesentlich verändert wird.

§ 1038 Wirtschaftsplan für Wald und Bergwerk

(1) Ist ein Wald Gegenstand des Nießbrauchs, so kann sowohl der Eigentümer als der Nießbraucher verlangen,
dass das Maß der Nutzung und die Art der wirtschaftlichen Behandlung durch einen Wirtschaftsplan festgestellt
werden. Tritt eine erhebliche Änderung der Umstände ein, so kann jeder Teil eine entsprechende Änderung des
Wirtschaftsplans verlangen. Die Kosten hat jeder Teil zur Hälfte zu tragen.

(2) Das Gleiche gilt, wenn ein Bergwerk oder eine andere auf Gewinnung von Bodenbestandteilen gerichtete
Anlage Gegenstand des Nießbrauchs ist.

§ 1039 Übermäßige Fruchtziehung

(1) Der Nießbraucher erwirbt das Eigentum auch an solchen Früchten, die er den Regeln einer ordnungsmäßigen
Wirtschaft zuwider oder die er deshalb im Übermaß zieht, weil dies infolge eines besonderen Ereignisses
notwendig geworden ist. Er ist jedoch, unbeschadet seiner Verantwortlichkeit für ein Verschulden, verpflichtet,
den Wert der Früchte dem Eigentümer bei der Beendigung des Nießbrauchs zu ersetzen und für die Erfüllung
dieser Verpflichtung Sicherheit zu leisten. Sowohl der Eigentümer als der Nießbraucher kann verlangen, dass der
zu ersetzende Betrag zur Wiederherstellung der Sache insoweit verwendet wird, als es einer ordnungsmäßigen
Wirtschaft entspricht.
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(2) Wird die Verwendung zur Wiederherstellung der Sache nicht verlangt, so fällt die Ersatzpflicht weg, soweit
durch den ordnungswidrigen oder den übermäßigen Fruchtbezug die dem Nießbraucher gebührenden Nutzungen
beeinträchtigt werden.

§ 1040 Schatz

Das Recht des Nießbrauchers erstreckt sich nicht auf den Anteil des Eigentümers an einem Schatze, der in der
Sache gefunden wird.

§ 1041 Erhaltung der Sache

Der Nießbraucher hat für die Erhaltung der Sache in ihrem wirtschaftlichen Bestand zu sorgen. Ausbesserungen
und Erneuerungen liegen ihm nur insoweit ob, als sie zu der gewöhnlichen Unterhaltung der Sache gehören.

§ 1042 Anzeigepflicht des Nießbrauchers

Wird die Sache zerstört oder beschädigt oder wird eine außergewöhnliche Ausbesserung oder Erneuerung der
Sache oder eine Vorkehrung zum Schutze der Sache gegen eine nicht vorhergesehene Gefahr erforderlich, so hat
der Nießbraucher dem Eigentümer unverzüglich Anzeige zu machen. Das Gleiche gilt, wenn sich ein Dritter ein
Recht an der Sache anmaßt.

§ 1043 Ausbesserung oder Erneuerung

Nimmt der Nießbraucher eines Grundstücks eine erforderlich gewordene außergewöhnliche Ausbesserung oder
Erneuerung selbst vor, so darf er zu diesem Zwecke innerhalb der Grenzen einer ordnungsmäßigen Wirtschaft
auch Bestandteile des Grundstücks verwenden, die nicht zu den ihm gebührenden Früchten gehören.

§ 1044 Duldung von Ausbesserungen

Nimmt der Nießbraucher eine erforderlich gewordene Ausbesserung oder Erneuerung der Sache nicht selbst
vor, so hat er dem Eigentümer die Vornahme und, wenn ein Grundstück Gegenstand des Nießbrauchs ist, die
Verwendung der in § 1043 bezeichneten Bestandteile des Grundstücks zu gestatten.

§ 1045 Versicherungspflicht des Nießbrauchers

(1) Der Nießbraucher hat die Sache für die Dauer des Nießbrauchs gegen Brandschaden und sonstige Unfälle
auf seine Kosten unter Versicherung zu bringen, wenn die Versicherung einer ordnungsmäßigen Wirtschaft
entspricht. Die Versicherung ist so zu nehmen, dass die Forderung gegen den Versicherer dem Eigentümer
zusteht.

(2) Ist die Sache bereits versichert, so fallen die für die Versicherung zu leistenden Zahlungen dem Nießbraucher
für die Dauer des Nießbrauchs zur Last, soweit er zur Versicherung verpflichtet sein würde.

§ 1046 Nießbrauch an der Versicherungsforderung

(1) An der Forderung gegen den Versicherer steht dem Nießbraucher der Nießbrauch nach den Vorschriften zu,
die für den Nießbrauch an einer auf Zinsen ausstehenden Forderung gelten.

(2) Tritt ein unter die Versicherung fallender Schaden ein, so kann sowohl der Eigentümer als der Nießbraucher
verlangen, dass die Versicherungssumme zur Wiederherstellung der Sache oder zur Beschaffung eines Ersatzes
insoweit verwendet wird, als es einer ordnungsmäßigen Wirtschaft entspricht. Der Eigentümer kann die
Verwendung selbst besorgen oder dem Nießbraucher überlassen.

§ 1047 Lastentragung

Der Nießbraucher ist dem Eigentümer gegenüber verpflichtet, für die Dauer des Nießbrauchs die auf der Sache
ruhenden öffentlichen Lasten mit Ausschluss der außerordentlichen Lasten, die als auf den Stammwert der Sache
gelegt anzusehen sind, sowie diejenigen privatrechtlichen Lasten zu tragen, welche schon zur Zeit der Bestellung
des Nießbrauchs auf der Sache ruhten, insbesondere die Zinsen der Hypothekenforderungen und Grundschulden
sowie die auf Grund einer Rentenschuld zu entrichtenden Leistungen.

§ 1048 Nießbrauch an Grundstück mit Inventar
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(1) Ist ein Grundstück samt Inventar Gegenstand des Nießbrauchs, so kann der Nießbraucher über die einzelnen
Stücke des Inventars innerhalb der Grenzen einer ordnungsmäßigen Wirtschaft verfügen. Er hat für den
gewöhnlichen Abgang sowie für die nach den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft ausscheidenden Stücke
Ersatz zu beschaffen; die von ihm angeschafften Stücke werden mit der Einverleibung in das Inventar Eigentum
desjenigen, welchem das Inventar gehört.

(2) Übernimmt der Nießbraucher das Inventar zum Schätzwert mit der Verpflichtung, es bei der Beendigung
des Nießbrauchs zum Schätzwert zurückzugewähren, so finden die Vorschriften des § 582a entsprechende
Anwendung.

§ 1049 Ersatz von Verwendungen

(1) Macht der Nießbraucher Verwendungen auf die Sache, zu denen er nicht verpflichtet ist, so bestimmt sich die
Ersatzpflicht des Eigentümers nach den Vorschriften über die Geschäftsführung ohne Auftrag.

(2) Der Nießbraucher ist berechtigt, eine Einrichtung, mit der er die Sache versehen hat, wegzunehmen.

§ 1050 Abnutzung

Veränderungen oder Verschlechterungen der Sache, welche durch die ordnungsmäßige Ausübung des
Nießbrauchs herbeigeführt werden, hat der Nießbraucher nicht zu vertreten.

§ 1051 Sicherheitsleistung

Wird durch das Verhalten des Nießbrauchers die Besorgnis einer erheblichen Verletzung der Rechte des
Eigentümers begründet, so kann der Eigentümer Sicherheitsleistung verlangen.

§ 1052 Gerichtliche Verwaltung mangels Sicherheitsleistung

(1) Ist der Nießbraucher zur Sicherheitsleistung rechtskräftig verurteilt, so kann der Eigentümer statt der
Sicherheitsleistung verlangen, dass die Ausübung des Nießbrauchs für Rechnung des Nießbrauchers einem von
dem Gericht zu bestellenden Verwalter übertragen wird. Die Anordnung der Verwaltung ist nur zulässig, wenn
dem Nießbraucher auf Antrag des Eigentümers von dem Gericht eine Frist zur Sicherheitsleistung bestimmt
worden und die Frist verstrichen ist; sie ist unzulässig, wenn die Sicherheit vor dem Ablauf der Frist geleistet
wird.

(2) Der Verwalter steht unter der Aufsicht des Gerichts wie ein für die Zwangsverwaltung eines Grundstücks
bestellter Verwalter. Verwalter kann auch der Eigentümer sein.

(3) Die Verwaltung ist aufzuheben, wenn die Sicherheit nachträglich geleistet wird.

§ 1053 Unterlassungsklage bei unbefugtem Gebrauch

Macht der Nießbraucher einen Gebrauch von der Sache, zu dem er nicht befugt ist, und setzt er den Gebrauch
ungeachtet einer Abmahnung des Eigentümers fort, so kann der Eigentümer auf Unterlassung klagen.

§ 1054 Gerichtliche Verwaltung wegen Pflichtverletzung

Verletzt der Nießbraucher die Rechte des Eigentümers in erheblichem Maße und setzt er das verletzende
Verhalten ungeachtet einer Abmahnung des Eigentümers fort, so kann der Eigentümer die Anordnung einer
Verwaltung nach § 1052 verlangen.

§ 1055 Rückgabepflicht des Nießbrauchers

(1) Der Nießbraucher ist verpflichtet, die Sache nach der Beendigung des Nießbrauchs dem Eigentümer
zurückzugeben.

(2) Bei dem Nießbrauch an einem landwirtschaftlichen Grundstück finden die Vorschriften des § 596 Abs. 1 und
des § 596a, bei dem Nießbrauch an einem Landgut finden die Vorschriften des § 596 Abs. 1 und der §§ 596a,
596b entsprechende Anwendung.

§ 1056 Miet- und Pachtverhältnisse bei Beendigung des Nießbrauchs
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(1) Hat der Nießbraucher ein Grundstück über die Dauer des Nießbrauchs hinaus vermietet oder verpachtet,
so finden nach der Beendigung des Nießbrauchs die für den Fall der Veräußerung von vermietetem Wohnraum
geltenden Vorschriften der §§ 566, 566a, 566b Abs. 1 und der §§ 566c bis 566e, 567b entsprechende Anwendung.

(2) Der Eigentümer ist berechtigt, das Miet- oder Pachtverhältnis unter Einhaltung der gesetzlichen
Kündigungsfrist zu kündigen. Verzichtet der Nießbraucher auf den Nießbrauch, so ist die Kündigung erst von der
Zeit an zulässig, zu welcher der Nießbrauch ohne den Verzicht erlöschen würde.

(3) Der Mieter oder der Pächter ist berechtigt, den Eigentümer unter Bestimmung einer angemessenen Frist zur
Erklärung darüber aufzufordern, ob er von dem Kündigungsrecht Gebrauch mache. Die Kündigung kann nur bis
zum Ablauf der Frist erfolgen.

§ 1057 Verjährung der Ersatzansprüche

Die Ersatzansprüche des Eigentümers wegen Veränderungen oder Verschlechterungen der Sache sowie
die Ansprüche des Nießbrauchers auf Ersatz von Verwendungen oder auf Gestattung der Wegnahme
einer Einrichtung verjähren in sechs Monaten. Die Vorschrift des § 548 Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 2 findet
entsprechende Anwendung.

§ 1058 Besteller als Eigentümer

Im Verhältnis zwischen dem Nießbraucher und dem Eigentümer gilt zugunsten des Nießbrauchers der Besteller
als Eigentümer, es sei denn, dass der Nießbraucher weiß, dass der Besteller nicht Eigentümer ist.

§ 1059 Unübertragbarkeit; Überlassung der Ausübung

Der Nießbrauch ist nicht übertragbar. Die Ausübung des Nießbrauchs kann einem anderen überlassen werden.

§ 1059a Übertragbarkeit bei juristischer Person oder rechtsfähiger Personengesellschaft

(1) Steht ein Nießbrauch einer juristischen Person zu, so ist er nach Maßgabe der folgenden Vorschriften
übertragbar:
1.   Geht das Vermögen der juristischen Person auf dem Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf einen anderen

über, so geht auch der Nießbrauch auf den Rechtsnachfolger über, es sei denn, dass der Übergang
ausdrücklich ausgeschlossen ist.
 

2.   Wird sonst ein von einer juristischen Person betriebenes Unternehmen oder ein Teil eines solchen
Unternehmens auf einen anderen übertragen, so kann auf den Erwerber auch ein Nießbrauch übertragen
werden, sofern er den Zwecken des Unternehmens oder des Teils des Unternehmens zu dienen geeignet
ist. Ob diese Voraussetzungen gegeben sind, wird durch eine Erklärung der zuständigen Landesbehörde
festgestellt. Die Erklärung bindet die Gerichte und die Verwaltungsbehörden. Die Landesregierungen
bestimmen durch Rechtsverordnung die zuständige Landesbehörde. Die Landesregierungen können die
Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Landesjustizverwaltungen übertragen.
 

(2) Einer juristischen Person steht eine rechtsfähige Personengesellschaft gleich.

§ 1059b Unpfändbarkeit

Ein Nießbrauch kann auf Grund der Vorschrift des § 1059a weder gepfändet noch verpfändet noch mit einem
Nießbrauch belastet werden.

§ 1059c Übergang oder Übertragung des Nießbrauchs

(1) Im Falle des Übergangs oder der Übertragung des Nießbrauchs tritt der Erwerber anstelle des bisherigen
Berechtigten in die mit dem Nießbrauch verbundenen Rechte und Verpflichtungen gegenüber dem Eigentümer
ein. Sind in Ansehung dieser Rechte und Verpflichtungen Vereinbarungen zwischen dem Eigentümer und dem
Berechtigten getroffen worden, so wirken sie auch für und gegen den Erwerber.

(2) Durch den Übergang oder die Übertragung des Nießbrauchs wird ein Anspruch auf Entschädigung weder für
den Eigentümer noch für sonstige dinglich Berechtigte begründet.

§ 1059d Miet- und Pachtverhältnisse bei Übertragung des Nießbrauchs
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Hat der bisherige Berechtigte das mit dem Nießbrauch belastete Grundstück über die Dauer des Nießbrauchs
hinaus vermietet oder verpachtet, so sind nach der Übertragung des Nießbrauchs die für den Fall der
Veräußerung von vermietetem Wohnraum geltenden Vorschriften der §§ 566 bis 566e, 567a und 567b
entsprechend anzuwenden.

§ 1059e Anspruch auf Einräumung des Nießbrauchs

Steht ein Anspruch auf Einräumung eines Nießbrauchs einer juristischen Person oder einer rechtsfähigen
Personengesellschaft zu, so gelten die Vorschriften der §§ 1059a bis 1059d entsprechend.

§ 1060 Zusammentreffen mehrerer Nutzungsrechte

Trifft ein Nießbrauch mit einem anderen Nießbrauch oder mit einem sonstigen Nutzungsrecht an der Sache
dergestalt zusammen, dass die Rechte nebeneinander nicht oder nicht vollständig ausgeübt werden können, und
haben die Rechte gleichen Rang, so findet die Vorschrift des § 1024 Anwendung.

§ 1061 Tod des Nießbrauchers

Der Nießbrauch erlischt mit dem Tode des Nießbrauchers. Steht der Nießbrauch einer juristischen Person oder
einer rechtsfähigen Personengesellschaft zu, so erlischt er mit dieser.

§ 1062 Erstreckung der Aufhebung auf das Zubehör

Wird der Nießbrauch an einem Grundstück durch Rechtsgeschäft aufgehoben, so erstreckt sich die Aufhebung im
Zweifel auf den Nießbrauch an dem Zubehör.

§ 1063 Zusammentreffen mit dem Eigentum

(1) Der Nießbrauch an einer beweglichen Sache erlischt, wenn er mit dem Eigentum in derselben Person
zusammentrifft.

(2) Der Nießbrauch gilt als nicht erloschen, soweit der Eigentümer ein rechtliches Interesse an dem Fortbestehen
des Nießbrauchs hat.

§ 1064 Aufhebung des Nießbrauchs an beweglichen Sachen

Zur Aufhebung des Nießbrauchs an einer beweglichen Sache durch Rechtsgeschäft genügt die Erklärung des
Nießbrauchers gegenüber dem Eigentümer oder dem Besteller, dass er den Nießbrauch aufgebe.

§ 1065 Beeinträchtigung des Nießbrauchsrechts

Wird das Recht des Nießbrauchers beeinträchtigt, so finden auf die Ansprüche des Nießbrauchers die für die
Ansprüche aus dem Eigentum geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung.

§ 1066 Nießbrauch am Anteil eines Miteigentümers

(1) Besteht ein Nießbrauch an dem Anteil eines Miteigentümers, so übt der Nießbraucher die Rechte aus, die sich
aus der Gemeinschaft der Miteigentümer in Ansehung der Verwaltung der Sache und der Art ihrer Benutzung
ergeben.

(2) Die Aufhebung der Gemeinschaft kann nur von dem Miteigentümer und dem Nießbraucher gemeinschaftlich
verlangt werden.

(3) Wird die Gemeinschaft aufgehoben, so gebührt dem Nießbraucher der Nießbrauch an den Gegenständen,
welche an die Stelle des Anteils treten.

§ 1067 Nießbrauch an verbrauchbaren Sachen

(1) Sind verbrauchbare Sachen Gegenstand des Nießbrauchs, so wird der Nießbraucher Eigentümer der
Sachen; nach der Beendigung des Nießbrauchs hat er dem Besteller den Wert zu ersetzen, den die Sachen zur
Zeit der Bestellung hatten. Sowohl der Besteller als der Nießbraucher kann den Wert auf seine Kosten durch
Sachverständige feststellen lassen.

(2) Der Besteller kann Sicherheitsleistung verlangen, wenn der Anspruch auf Ersatz des Wertes gefährdet ist.
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Untertitel 2
Nießbrauch an Rechten
§ 1068 Gesetzlicher Inhalt des Nießbrauchs an Rechten

(1) Gegenstand des Nießbrauchs kann auch ein Recht sein.

(2) Auf den Nießbrauch an Rechten finden die Vorschriften über den Nießbrauch an Sachen entsprechende
Anwendung, soweit sich nicht aus den §§ 1069 bis 1084 ein anderes ergibt.

§ 1069 Bestellung

(1) Die Bestellung des Nießbrauchs an einem Recht erfolgt nach den für die Übertragung des Rechts geltenden
Vorschriften.

(2) An einem Recht, das nicht übertragbar ist, kann ein Nießbrauch nicht bestellt werden.

§ 1070 Nießbrauch an Recht auf Leistung

(1) Ist ein Recht, kraft dessen eine Leistung gefordert werden kann, Gegenstand des Nießbrauchs, so finden
auf das Rechtsverhältnis zwischen dem Nießbraucher und dem Verpflichteten die Vorschriften entsprechende
Anwendung, welche im Falle der Übertragung des Rechts für das Rechtsverhältnis zwischen dem Erwerber und
dem Verpflichteten gelten.

(2) Wird die Ausübung des Nießbrauchs nach § 1052 einem Verwalter übertragen, so ist die Übertragung dem
Verpflichteten gegenüber erst wirksam, wenn er von der getroffenen Anordnung Kenntnis erlangt oder wenn ihm
eine Mitteilung von der Anordnung zugestellt wird. Das Gleiche gilt von der Aufhebung der Verwaltung.

§ 1071 Aufhebung oder Änderung des belasteten Rechts

(1) Ein dem Nießbrauch unterliegendes Recht kann durch Rechtsgeschäft nur mit Zustimmung des
Nießbrauchers aufgehoben werden. Die Zustimmung ist demjenigen gegenüber zu erklären, zu dessen Gunsten
sie erfolgt; sie ist unwiderruflich. Die Vorschrift des § 876 Satz 3 bleibt unberührt.

(2) Das Gleiche gilt im Falle einer Änderung des Rechts, sofern sie den Nießbrauch beeinträchtigt.

§ 1072 Beendigung des Nießbrauchs

Die Beendigung des Nießbrauchs tritt nach den Vorschriften der §§ 1063, 1064 auch dann ein, wenn das dem
Nießbrauch unterliegende Recht nicht ein Recht an einer beweglichen Sache ist.

§ 1073 Nießbrauch an einer Leibrente

Dem Nießbraucher einer Leibrente, eines Auszugs oder eines ähnlichen Rechts gebühren die einzelnen
Leistungen, die auf Grund des Rechts gefordert werden können.

§ 1074 Nießbrauch an einer Forderung; Kündigung und Einziehung

Der Nießbraucher einer Forderung ist zur Einziehung der Forderung und, wenn die Fälligkeit von einer Kündigung
des Gläubigers abhängt, zur Kündigung berechtigt. Er hat für die ordnungsmäßige Einziehung zu sorgen. Zu
anderen Verfügungen über die Forderung ist er nicht berechtigt.

§ 1075 Wirkung der Leistung

(1) Mit der Leistung des Schuldners an den Nießbraucher erwirbt der Gläubiger den geleisteten Gegenstand und
der Nießbraucher den Nießbrauch an dem Gegenstand.

(2) Werden verbrauchbare Sachen geleistet, so erwirbt der Nießbraucher das Eigentum; die Vorschrift des § 1067
findet entsprechende Anwendung.

§ 1076 Nießbrauch an verzinslicher Forderung

Ist eine auf Zinsen ausstehende Forderung Gegenstand des Nießbrauchs, so gelten die Vorschriften der §§ 1077
bis 1079.
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§ 1077 Kündigung und Zahlung

(1) Der Schuldner kann das Kapital nur an den Nießbraucher und den Gläubiger gemeinschaftlich zahlen.
Jeder von beiden kann verlangen, dass an sie gemeinschaftlich gezahlt wird; jeder kann statt der Zahlung die
Hinterlegung für beide fordern.

(2) Der Nießbraucher und der Gläubiger können nur gemeinschaftlich kündigen. Die Kündigung des Schuldners
ist nur wirksam, wenn sie dem Nießbraucher und dem Gläubiger erklärt wird.

§ 1078 Mitwirkung zur Einziehung

Ist die Forderung fällig, so sind der Nießbraucher und der Gläubiger einander verpflichtet, zur Einziehung
mitzuwirken. Hängt die Fälligkeit von einer Kündigung ab, so kann jeder Teil die Mitwirkung des anderen zur
Kündigung verlangen, wenn die Einziehung der Forderung wegen Gefährdung ihrer Sicherheit nach den Regeln
einer ordnungsmäßigen Vermögensverwaltung geboten ist.

§ 1079 Anlegung des Kapitals

Der Nießbraucher und der Gläubiger sind einander verpflichtet, dazu mitzuwirken, dass das eingezogene Kapital
der Rechtsverordnung nach § 240a entsprechend angelegt und gleichzeitig dem Nießbraucher der Nießbrauch
bestellt wird. Die Art der Anlegung bestimmt der Nießbraucher.

§ 1080 Nießbrauch an Grund- oder Rentenschuld

Die Vorschriften über den Nießbrauch an einer Forderung gelten auch für den Nießbrauch an einer Grundschuld
und an einer Rentenschuld.

§ 1081 Nießbrauch an Inhaber- oder Orderpapieren

(1) Ist ein Inhaberpapier oder ein Orderpapier, das mit Blankoindossament versehen ist, Gegenstand des
Nießbrauchs, so steht der Besitz des Papiers und des zu dem Papier gehörenden Erneuerungsscheins dem
Nießbraucher und dem Eigentümer gemeinschaftlich zu. Der Besitz der zu dem Papier gehörenden Zins-, Renten-
oder Gewinnanteilscheine steht dem Nießbraucher zu.

(2) Zur Bestellung des Nießbrauchs genügt anstelle der Übergabe des Papiers die Einräumung des Mitbesitzes.

§ 1082 Hinterlegung

Das Papier ist nebst dem Erneuerungsschein auf Verlangen des Nießbrauchers oder des Eigentümers bei einer
Hinterlegungsstelle mit der Bestimmung zu hinterlegen, dass die Herausgabe nur von dem Nießbraucher und
dem Eigentümer gemeinschaftlich verlangt werden kann.

§ 1083 Mitwirkung zur Einziehung

(1) Der Nießbraucher und der Eigentümer des Papiers sind einander verpflichtet, zur Einziehung des fälligen
Kapitals, zur Beschaffung neuer Zins-, Renten- oder Gewinnanteilscheine sowie zu sonstigen Maßnahmen
mitzuwirken, die zur ordnungsmäßigen Vermögensverwaltung erforderlich sind.

(2) Im Falle der Einlösung des Papiers finden die Vorschriften des § 1079 Anwendung. Eine bei der Einlösung
gezahlte Prämie gilt als Teil des Kapitals.

§ 1084 Verbrauchbare Sachen

Gehört ein Inhaberpapier oder ein Orderpapier, das mit Blankoindossament versehen ist, nach § 92 zu den
verbrauchbaren Sachen, so bewendet es bei den Vorschriften des § 1067.

Untertitel 3
Nießbrauch an einem Vermögen
§ 1085 Bestellung des Nießbrauchs an einem Vermögen

Der Nießbrauch an dem Vermögen einer Person kann nur in der Weise bestellt werden, dass der Nießbraucher
den Nießbrauch an den einzelnen zu dem Vermögen gehörenden Gegenständen erlangt. Soweit der Nießbrauch
bestellt ist, gelten die Vorschriften der §§ 1086 bis 1088.
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§ 1086 Rechte der Gläubiger des Bestellers

Die Gläubiger des Bestellers können, soweit ihre Forderungen vor der Bestellung entstanden sind, ohne
Rücksicht auf den Nießbrauch Befriedigung aus den dem Nießbrauch unterliegenden Gegenständen verlangen.
Hat der Nießbraucher das Eigentum an verbrauchbaren Sachen erlangt, so tritt an die Stelle der Sachen der
Anspruch des Bestellers auf Ersatz des Wertes; der Nießbraucher ist den Gläubigern gegenüber zum sofortigen
Ersatz verpflichtet.

§ 1087 Verhältnis zwischen Nießbraucher und Besteller

(1) Der Besteller kann, wenn eine vor der Bestellung entstandene Forderung fällig ist, von dem Nießbraucher
Rückgabe der zur Befriedigung des Gläubigers erforderlichen Gegenstände verlangen. Die Auswahl steht ihm
zu; er kann jedoch nur die vorzugsweise geeigneten Gegenstände auswählen. Soweit die zurückgegebenen
Gegenstände ausreichen, ist der Besteller dem Nießbraucher gegenüber zur Befriedigung des Gläubigers
verpflichtet.

(2) Der Nießbraucher kann die Verbindlichkeit durch Leistung des geschuldeten Gegenstands erfüllen. Gehört
der geschuldete Gegenstand nicht zu dem Vermögen, das dem Nießbrauch unterliegt, so ist der Nießbraucher
berechtigt, zum Zwecke der Befriedigung des Gläubigers einen zu dem Vermögen gehörenden Gegenstand zu
veräußern, wenn die Befriedigung durch den Besteller nicht ohne Gefahr abgewartet werden kann. Er hat einen
vorzugsweise geeigneten Gegenstand auszuwählen. Soweit er zum Ersatz des Wertes verbrauchbarer Sachen
verpflichtet ist, darf er eine Veräußerung nicht vornehmen.

§ 1088 Haftung des Nießbrauchers

(1) Die Gläubiger des Bestellers, deren Forderungen schon zur Zeit der Bestellung verzinslich waren, können
die Zinsen für die Dauer des Nießbrauchs auch von dem Nießbraucher verlangen. Das Gleiche gilt von anderen
wiederkehrenden Leistungen, die bei ordnungsmäßiger Verwaltung aus den Einkünften des Vermögens bestritten
werden, wenn die Forderung vor der Bestellung des Nießbrauchs entstanden ist.

(2) Die Haftung des Nießbrauchers kann nicht durch Vereinbarung zwischen ihm und dem Besteller
ausgeschlossen oder beschränkt werden.

(3) Der Nießbraucher ist dem Besteller gegenüber zur Befriedigung der Gläubiger wegen der im Absatz 1
bezeichneten Ansprüche verpflichtet. Die Rückgabe von Gegenständen zum Zwecke der Befriedigung kann der
Besteller nur verlangen, wenn der Nießbraucher mit der Erfüllung dieser Verbindlichkeit in Verzug kommt.

§ 1089 Nießbrauch an einer Erbschaft

Die Vorschriften der §§ 1085 bis 1088 finden auf den Nießbrauch an einer Erbschaft entsprechende Anwendung.

Titel 3
Beschränkte persönliche Dienstbarkeiten
§ 1090 Gesetzlicher Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit

(1) Ein Grundstück kann in der Weise belastet werden, dass derjenige, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt,
berechtigt ist, das Grundstück in einzelnen Beziehungen zu benutzen, oder dass ihm eine sonstige Befugnis
zusteht, die den Inhalt einer Grunddienstbarkeit bilden kann (beschränkte persönliche Dienstbarkeit).

(2) Die Vorschriften der §§ 1020 bis 1024, 1026 bis 1029, 1061 finden entsprechende Anwendung.

§ 1091 Umfang

Der Umfang einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit bestimmt sich im Zweifel nach dem persönlichen
Bedürfnis des Berechtigten.

§ 1092 Unübertragbarkeit; Überlassung der Ausübung

(1) Eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit ist nicht übertragbar. Die Ausübung der Dienstbarkeit kann einem
anderen nur überlassen werden, wenn die Überlassung gestattet ist.
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(2) Steht eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit oder der Anspruch auf Einräumung einer beschränkten
persönlichen Dienstbarkeit einer juristischen Person oder einer rechtsfähigen Personengesellschaft zu, so gelten
die Vorschriften der §§ 1059a bis 1059d entsprechend.

(3) Steht einer juristischen Person oder einer rechtsfähigen Personengesellschaft eine beschränkte persönliche
Dienstbarkeit zu, die dazu berechtigt, ein Grundstück für Anlagen zur Fortleitung von Elektrizität, Gas,
Fernwärme, Wasser, Abwasser, Öl oder Rohstoffen einschließlich aller dazugehörigen Anlagen, die der Fortleitung
unmittelbar dienen, für Telekommunikationsanlagen, für Anlagen zum Transport von Produkten zwischen
Betriebsstätten eines oder mehrerer privater oder öffentlicher Unternehmen oder für Straßenbahn- oder
Eisenbahnanlagen zu benutzen, so ist die Dienstbarkeit übertragbar. Die Übertragbarkeit umfasst nicht das
Recht, die Dienstbarkeit nach ihren Befugnissen zu teilen. Steht ein Anspruch auf Einräumung einer solchen
beschränkten persönlichen Dienstbarkeit einer der in Satz 1 genannten Personen zu, so ist der Anspruch
übertragbar. Die Vorschriften der §§ 1059b bis 1059d gelten entsprechend.

§ 1093 Wohnungsrecht

(1) Als beschränkte persönliche Dienstbarkeit kann auch das Recht bestellt werden, ein Gebäude oder einen Teil
eines Gebäudes unter Ausschluss des Eigentümers als Wohnung zu benutzen. Auf dieses Recht finden die für
den Nießbrauch geltenden Vorschriften der §§ 1031, 1034, 1036, des § 1037 Abs. 1 und der §§ 1041, 1042, 1044,
1049, 1050, 1057, 1062 entsprechende Anwendung.

(2) Der Berechtigte ist befugt, seine Familie sowie die zur standesmäßigen Bedienung und zur Pflege
erforderlichen Personen in die Wohnung aufzunehmen.

(3) Ist das Recht auf einen Teil des Gebäudes beschränkt, so kann der Berechtigte die zum gemeinschaftlichen
Gebrauch der Bewohner bestimmten Anlagen und Einrichtungen mitbenutzen.

Abschnitt 5
Vorkaufsrecht
§ 1094 Gesetzlicher Inhalt des dinglichen Vorkaufsrechts

(1) Ein Grundstück kann in der Weise belastet werden, dass derjenige, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt,
dem Eigentümer gegenüber zum Vorkauf berechtigt ist.

(2) Das Vorkaufsrecht kann auch zugunsten des jeweiligen Eigentümers eines anderen Grundstücks bestellt
werden.

§ 1095 Belastung eines Bruchteils

Ein Bruchteil eines Grundstücks kann mit dem Vorkaufsrecht nur belastet werden, wenn er in dem Anteil eines
Miteigentümers besteht.

§ 1096 Erstreckung auf Zubehör

Das Vorkaufsrecht kann auf das Zubehör erstreckt werden, das mit dem Grundstück verkauft wird. Im Zweifel ist
anzunehmen, dass sich das Vorkaufsrecht auf dieses Zubehör erstrecken soll.

§ 1097 Bestellung für einen oder mehrere Verkaufsfälle

Das Vorkaufsrecht beschränkt sich auf den Fall des Verkaufs durch den Eigentümer, welchem das Grundstück zur
Zeit der Bestellung gehört, oder durch dessen Erben; es kann jedoch auch für mehrere oder für alle Verkaufsfälle
bestellt werden.

§ 1098 Wirkung des Vorkaufsrechts

(1) Das Rechtsverhältnis zwischen dem Berechtigten und dem Verpflichteten bestimmt sich nach den
Vorschriften der §§ 463 bis 473. Das Vorkaufsrecht kann auch dann ausgeübt werden, wenn das Grundstück von
dem Insolvenzverwalter aus freier Hand verkauft wird.

(2) Dritten gegenüber hat das Vorkaufsrecht die Wirkung einer Vormerkung zur Sicherung des durch die
Ausübung des Rechts entstehenden Anspruchs auf Übertragung des Eigentums.
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(3) Steht ein nach § 1094 Abs. 1 begründetes Vorkaufsrecht einer juristischen Person oder einer rechtsfähigen
Personengesellschaft zu, so gelten, wenn seine Übertragbarkeit nicht vereinbart ist, für die Übertragung des
Rechts die Vorschriften der §§ 1059a bis 1059d entsprechend.

§ 1099 Mitteilungen

(1) Gelangt das Grundstück in das Eigentum eines Dritten, so kann dieser in gleicher Weise wie der Verpflichtete
dem Berechtigten den Inhalt des Kaufvertrags mit der im § 469 Abs. 2 bestimmten Wirkung mitteilen.

(2) Der Verpflichtete hat den neuen Eigentümer zu benachrichtigen, sobald die Ausübung des Vorkaufsrechts
erfolgt oder ausgeschlossen ist.

§ 1100 Rechte des Käufers

Der neue Eigentümer kann, wenn er der Käufer oder ein Rechtsnachfolger des Käufers ist, die Zustimmung
zur Eintragung des Berechtigten als Eigentümer und die Herausgabe des Grundstücks verweigern, bis ihm der
zwischen dem Verpflichteten und dem Käufer vereinbarte Kaufpreis, soweit er berichtigt ist, erstattet wird.
Erlangt der Berechtigte die Eintragung als Eigentümer, so kann der bisherige Eigentümer von ihm die Erstattung
des berichtigten Kaufpreises gegen Herausgabe des Grundstücks fordern.

§ 1101 Befreiung des Berechtigten

Soweit der Berechtigte nach § 1100 dem Käufer oder dessen Rechtsnachfolger den Kaufpreis zu erstatten hat,
wird er von der Verpflichtung zur Zahlung des aus dem Vorkauf geschuldeten Kaufpreises frei.

§ 1102 Befreiung des Käufers

Verliert der Käufer oder sein Rechtsnachfolger infolge der Geltendmachung des Vorkaufsrechts das Eigentum, so
wird der Käufer, soweit der von ihm geschuldete Kaufpreis noch nicht berichtigt ist, von seiner Verpflichtung frei;
den berichtigten Kaufpreis kann er nicht zurückfordern.

§ 1103 Subjektiv-dingliches und subjektiv-persönliches Vorkaufsrecht

(1) Ein zugunsten des jeweiligen Eigentümers eines Grundstücks bestehendes Vorkaufsrecht kann nicht von dem
Eigentum an diesem Grundstück getrennt werden.

(2) Ein zugunsten einer bestimmten Person bestehendes Vorkaufsrecht kann nicht mit dem Eigentum an einem
Grundstück verbunden werden.

§ 1104 Ausschluss unbekannter Berechtigter

(1) Ist der Berechtigte unbekannt, so kann er im Wege des Aufgebotsverfahrens mit seinem Recht
ausgeschlossen werden, wenn die in § 1170 für die Ausschließung eines Hypothekengläubigers bestimmten
Voraussetzungen vorliegen. Mit der Rechtskraft des Ausschließungsbeschlusses erlischt das Vorkaufsrecht.

(2) Auf ein Vorkaufsrecht, das zugunsten des jeweiligen Eigentümers eines Grundstücks besteht, finden diese
Vorschriften keine Anwendung.

Abschnitt 6
Reallasten
§ 1105 Gesetzlicher Inhalt der Reallast

(1) Ein Grundstück kann in der Weise belastet werden, dass an denjenigen, zu dessen Gunsten die Belastung
erfolgt, wiederkehrende Leistungen aus dem Grundstück zu entrichten sind (Reallast). Als Inhalt der Reallast
kann auch vereinbart werden, dass die zu entrichtenden Leistungen sich ohne weiteres an veränderte
Verhältnisse anpassen, wenn anhand der in der Vereinbarung festgelegten Voraussetzungen Art und Umfang der
Belastung des Grundstücks bestimmt werden können.

(2) Die Reallast kann auch zugunsten des jeweiligen Eigentümers eines anderen Grundstücks bestellt werden.

§ 1106 Belastung eines Bruchteils
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Ein Bruchteil eines Grundstücks kann mit einer Reallast nur belastet werden, wenn er in dem Anteil eines
Miteigentümers besteht.

§ 1107 Einzelleistungen

Auf die einzelnen Leistungen finden die für die Zinsen einer Hypothekenforderung geltenden Vorschriften
entsprechende Anwendung.

§ 1108 Persönliche Haftung des Eigentümers

(1) Der Eigentümer haftet für die während der Dauer seines Eigentums fällig werdenden Leistungen auch
persönlich, soweit nicht ein anderes bestimmt ist.

(2) Wird das Grundstück geteilt, so haften die Eigentümer der einzelnen Teile als Gesamtschuldner.

§ 1109 Teilung des herrschenden Grundstücks

(1) Wird das Grundstück des Berechtigten geteilt, so besteht die Reallast für die einzelnen Teile fort. Ist die
Leistung teilbar, so bestimmen sich die Anteile der Eigentümer nach dem Verhältnis der Größe der Teile; ist sie
nicht teilbar, so finden die Vorschriften des § 432 Anwendung. Die Ausübung des Rechts ist im Zweifel nur in der
Weise zulässig, dass sie für den Eigentümer des belasteten Grundstücks nicht beschwerlicher wird.

(2) Der Berechtigte kann bestimmen, dass das Recht nur mit einem der Teile verbunden sein soll. Die
Bestimmung hat dem Grundbuchamt gegenüber zu erfolgen und bedarf der Eintragung in das Grundbuch;
die Vorschriften der §§ 876, 878 finden entsprechende Anwendung. Veräußert der Berechtigte einen Teil des
Grundstücks, ohne eine solche Bestimmung zu treffen, so bleibt das Recht mit dem Teil verbunden, den er
behält.

(3) Gereicht die Reallast nur einem der Teile zum Vorteil, so bleibt sie mit diesem Teil allein verbunden.

§ 1110 Subjektiv-dingliche Reallast

Eine zugunsten des jeweiligen Eigentümers eines Grundstücks bestehende Reallast kann nicht von dem
Eigentum an diesem Grundstück getrennt werden.

§ 1111 Subjektiv-persönliche Reallast

(1) Eine zugunsten einer bestimmten Person bestehende Reallast kann nicht mit dem Eigentum an einem
Grundstück verbunden werden.

(2) Ist der Anspruch auf die einzelne Leistung nicht übertragbar, so kann das Recht nicht veräußert oder belastet
werden.

§ 1112 Ausschluss unbekannter Berechtigter

Ist der Berechtigte unbekannt, so finden auf die Ausschließung seines Rechts die Vorschriften des § 1104
entsprechende Anwendung.

Abschnitt 7
Hypothek, Grundschuld, Rentenschuld

Titel 1
Hypothek
§ 1113 Gesetzlicher Inhalt der Hypothek

(1) Ein Grundstück kann in der Weise belastet werden, dass an denjenigen, zu dessen Gunsten die Belastung
erfolgt, eine bestimmte Geldsumme zur Befriedigung wegen einer ihm zustehenden Forderung aus dem
Grundstück zu zahlen ist (Hypothek).

(2) Die Hypothek kann auch für eine künftige oder eine bedingte Forderung bestellt werden.

§ 1114 Belastung eines Bruchteils
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Ein Bruchteil eines Grundstücks kann außer in den in § 3 Abs. 6 der Grundbuchordnung bezeichneten Fällen mit
einer Hypothek nur belastet werden, wenn er in dem Anteil eines Miteigentümers besteht.

§ 1115 Eintragung der Hypothek

(1) Bei der Eintragung der Hypothek müssen der Gläubiger, der Geldbetrag der Forderung und, wenn die
Forderung verzinslich ist, der Zinssatz, wenn andere Nebenleistungen zu entrichten sind, ihr Geldbetrag im
Grundbuch angegeben werden; im Übrigen kann zur Bezeichnung der Forderung auf die Eintragungsbewilligung
Bezug genommen werden.

(2) Bei der Eintragung der Hypothek für ein Darlehen einer Kreditanstalt, deren Satzung von der zuständigen
Behörde öffentlich bekannt gemacht worden ist, genügt zur Bezeichnung der außer den Zinsen satzungsgemäß
zu entrichtenden Nebenleistungen die Bezugnahme auf die Satzung.

§ 1116 Brief- und Buchhypothek

(1) Über die Hypothek wird ein Hypothekenbrief erteilt.

(2) Die Erteilung des Briefes kann ausgeschlossen werden. Die Ausschließung kann auch nachträglich erfolgen.
Zu der Ausschließung ist die Einigung des Gläubigers und des Eigentümers sowie die Eintragung in das
Grundbuch erforderlich; die Vorschriften des § 873 Abs. 2 und der §§ 876, 878 finden entsprechende Anwendung.

(3) Die Ausschließung der Erteilung des Briefes kann aufgehoben werden; die Aufhebung erfolgt in gleicher
Weise wie die Ausschließung.

§ 1117 Erwerb der Briefhypothek

(1) Der Gläubiger erwirbt, sofern nicht die Erteilung des Hypothekenbriefs ausgeschlossen ist, die Hypothek
erst, wenn ihm der Brief von dem Eigentümer des Grundstücks übergeben wird. Auf die Übergabe finden die
Vorschriften des § 929 Satz 2 und der §§ 930, 931 Anwendung.

(2) Die Übergabe des Briefes kann durch die Vereinbarung ersetzt werden, dass der Gläubiger berechtigt sein
soll, sich den Brief von dem Grundbuchamt aushändigen zu lassen.

(3) Ist der Gläubiger im Besitz des Briefes, so wird vermutet, dass die Übergabe erfolgt sei.

§ 1118 Haftung für Nebenforderungen

Kraft der Hypothek haftet das Grundstück auch für die gesetzlichen Zinsen der Forderung sowie für die Kosten
der Kündigung und der die Befriedigung aus dem Grundstück bezweckenden Rechtsverfolgung.

§ 1119 Erweiterung der Haftung für Zinsen

(1) Ist die Forderung unverzinslich oder ist der Zinssatz niedriger als fünf vom Hundert, so kann die Hypothek
ohne Zustimmung der im Range gleich- oder nachstehenden Berechtigten dahin erweitert werden, dass das
Grundstück für Zinsen bis zu fünf vom Hundert haftet.

(2) Zu einer Änderung der Zahlungszeit und des Zahlungsorts ist die Zustimmung dieser Berechtigten gleichfalls
nicht erforderlich.

§ 1120 Erstreckung auf Erzeugnisse, Bestandteile und Zubehör

Die Hypothek erstreckt sich auf die von dem Grundstück getrennten Erzeugnisse und sonstigen Bestandteile,
soweit sie nicht mit der Trennung nach den §§ 954 bis 957 in das Eigentum eines anderen als des Eigentümers
oder des Eigenbesitzers des Grundstücks gelangt sind, sowie auf das Zubehör des Grundstücks mit Ausnahme
der Zubehörstücke, welche nicht in das Eigentum des Eigentümers des Grundstücks gelangt sind.

§ 1121 Enthaftung durch Veräußerung und Entfernung

(1) Erzeugnisse und sonstige Bestandteile des Grundstücks sowie Zubehörstücke werden von der Haftung frei,
wenn sie veräußert und von dem Grundstück entfernt werden, bevor sie zugunsten des Gläubigers in Beschlag
genommen worden sind.
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(2) Erfolgt die Veräußerung vor der Entfernung, so kann sich der Erwerber dem Gläubiger gegenüber nicht darauf
berufen, dass er in Ansehung der Hypothek in gutem Glauben gewesen sei. Entfernt der Erwerber die Sache von
dem Grundstück, so ist eine vor der Entfernung erfolgte Beschlagnahme ihm gegenüber nur wirksam, wenn er
bei der Entfernung in Ansehung der Beschlagnahme nicht in gutem Glauben ist.

§ 1122 Enthaftung ohne Veräußerung

(1) Sind die Erzeugnisse oder Bestandteile innerhalb der Grenzen einer ordnungsmäßigen Wirtschaft von dem
Grundstück getrennt worden, so erlischt ihre Haftung auch ohne Veräußerung, wenn sie vor der Beschlagnahme
von dem Grundstück entfernt werden, es sei denn, dass die Entfernung zu einem vorübergehenden Zwecke
erfolgt.

(2) Zubehörstücke werden ohne Veräußerung von der Haftung frei, wenn die Zubehöreigenschaft innerhalb der
Grenzen einer ordnungsmäßigen Wirtschaft vor der Beschlagnahme aufgehoben wird.

§ 1123 Erstreckung auf Miet- oder Pachtforderung

(1) Ist das Grundstück vermietet oder verpachtet, so erstreckt sich die Hypothek auf die Miet- oder
Pachtforderung.

(2) Soweit die Forderung fällig ist, wird sie mit dem Ablauf eines Jahres nach dem Eintritt der Fälligkeit von
der Haftung frei, wenn nicht vorher die Beschlagnahme zugunsten des Hypothekengläubigers erfolgt. Ist die
Miete oder Pacht im Voraus zu entrichten, so erstreckt sich die Befreiung nicht auf die Miete oder Pacht für eine
spätere Zeit als den zur Zeit der Beschlagnahme laufenden Kalendermonat; erfolgt die Beschlagnahme nach
dem 15. Tage des Monats, so erstreckt sich die Befreiung auch auf den Miet- oder Pachtzins für den folgenden
Kalendermonat.

§ 1124 Vorausverfügung über Miete oder Pacht

(1) Wird die Miete oder Pacht eingezogen, bevor sie zugunsten des Hypothekengläubigers in Beschlag
genommen worden ist, oder wird vor der Beschlagnahme in anderer Weise über sie verfügt, so ist die Verfügung
dem Hypothekengläubiger gegenüber wirksam. Besteht die Verfügung in der Übertragung der Forderung auf
einen Dritten, so erlischt die Haftung der Forderung; erlangt ein Dritter ein Recht an der Forderung, so geht es
der Hypothek im Range vor.

(2) Die Verfügung ist dem Hypothekengläubiger gegenüber unwirksam, soweit sie sich auf die Miete oder
Pacht für eine spätere Zeit als den zur Zeit der Beschlagnahme laufenden Kalendermonat bezieht; erfolgt die
Beschlagnahme nach dem fünfzehnten Tage des Monats, so ist die Verfügung jedoch insoweit wirksam, als sie
sich auf die Miete oder Pacht für den folgenden Kalendermonat bezieht.

(3) Der Übertragung der Forderung auf einen Dritten steht es gleich, wenn das Grundstück ohne die Forderung
veräußert wird.

§ 1125 Aufrechnung gegen Miete oder Pacht

Soweit die Einziehung der Miete oder Pacht dem Hypothekengläubiger gegenüber unwirksam ist, kann der Mieter
oder der Pächter nicht eine ihm gegen den Vermieter oder den Verpächter zustehende Forderung gegen den
Hypothekengläubiger aufrechnen.

§ 1126 Erstreckung auf wiederkehrende Leistungen

Ist mit dem Eigentum an dem Grundstück ein Recht auf wiederkehrende Leistungen verbunden, so erstreckt
sich die Hypothek auf die Ansprüche auf diese Leistungen. Die Vorschriften des § 1123 Abs. 2 Satz 1, des
§ 1124 Abs. 1, 3 und des § 1125 finden entsprechende Anwendung. Eine vor der Beschlagnahme erfolgte
Verfügung über den Anspruch auf eine Leistung, die erst drei Monate nach der Beschlagnahme fällig wird, ist
dem Hypothekengläubiger gegenüber unwirksam.

§ 1127 Erstreckung auf die Versicherungsforderung

(1) Sind Gegenstände, die der Hypothek unterliegen, für den Eigentümer oder den Eigenbesitzer des
Grundstücks unter Versicherung gebracht, so erstreckt sich die Hypothek auf die Forderung gegen den
Versicherer.
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(2) Die Haftung der Forderung gegen den Versicherer erlischt, wenn der versicherte Gegenstand
wiederhergestellt oder Ersatz für ihn beschafft ist.

§ 1128 Gebäudeversicherung

(1) Ist ein Gebäude versichert, so kann der Versicherer die Versicherungssumme mit Wirkung gegen den
Hypothekengläubiger an den Versicherten erst zahlen, wenn er oder der Versicherte den Eintritt des Schadens
dem Hypothekengläubiger angezeigt hat und seit dem Empfang der Anzeige ein Monat verstrichen ist. Der
Hypothekengläubiger kann bis zum Ablauf der Frist dem Versicherer gegenüber der Zahlung widersprechen.
Die Anzeige darf unterbleiben, wenn sie untunlich ist; in diesem Falle wird der Monat von dem Zeitpunkt an
berechnet, in welchem die Versicherungssumme fällig wird.

(2) Hat der Hypothekengläubiger seine Hypothek dem Versicherer angemeldet, so kann der Versicherer mit
Wirkung gegen den Hypothekengläubiger an den Versicherten nur zahlen, wenn der Hypothekengläubiger der
Zahlung schriftlich zugestimmt hat.

(3) Im Übrigen finden die für eine verpfändete Forderung geltenden Vorschriften Anwendung; der Versicherer
kann sich jedoch nicht darauf berufen, dass er eine aus dem Grundbuch ersichtliche Hypothek nicht gekannt
habe.

§ 1129 Sonstige Schadensversicherung

Ist ein anderer Gegenstand als ein Gebäude versichert, so bestimmt sich die Haftung der Forderung gegen den
Versicherer nach den Vorschriften des § 1123 Abs. 2 Satz 1 und des § 1124 Abs. 1, 3.

§ 1130 Wiederherstellungsklausel

Ist der Versicherer nach den Versicherungsbestimmungen nur verpflichtet, die Versicherungssumme zur
Wiederherstellung des versicherten Gegenstands zu zahlen, so ist eine diesen Bestimmungen entsprechende
Zahlung an den Versicherten dem Hypothekengläubiger gegenüber wirksam.

§ 1131 Zuschreibung eines Grundstücks

Wird ein Grundstück nach § 890 Abs. 2 einem anderen Grundstück im Grundbuch zugeschrieben, so erstrecken
sich die an diesem Grundstück bestehenden Hypotheken auf das zugeschriebene Grundstück. Rechte, mit denen
das zugeschriebene Grundstück belastet ist, gehen diesen Hypotheken im Range vor.

§ 1132 Gesamthypothek

(1) Besteht für die Forderung eine Hypothek an mehreren Grundstücken (Gesamthypothek), so haftet jedes
Grundstück für die ganze Forderung. Der Gläubiger kann die Befriedigung nach seinem Belieben aus jedem der
Grundstücke ganz oder zu einem Teil suchen.

(2) Der Gläubiger ist berechtigt, den Betrag der Forderung auf die einzelnen Grundstücke in der Weise zu
verteilen, dass jedes Grundstück nur für den zugeteilten Betrag haftet. Auf die Verteilung finden die Vorschriften
der §§ 875, 876, 878 entsprechende Anwendung.

§ 1133 Gefährdung der Sicherheit der Hypothek

Ist infolge einer Verschlechterung des Grundstücks die Sicherheit der Hypothek gefährdet, so kann der Gläubiger
dem Eigentümer eine angemessene Frist zur Beseitigung der Gefährdung bestimmen. Nach dem Ablauf der Frist
ist der Gläubiger berechtigt, sofort Befriedigung aus dem Grundstück zu suchen, wenn nicht die Gefährdung
durch Verbesserung des Grundstücks oder durch anderweitige Hypothekenbestellung beseitigt worden ist.
Ist die Forderung unverzinslich und noch nicht fällig, so gebührt dem Gläubiger nur die Summe, welche mit
Hinzurechnung der gesetzlichen Zinsen für die Zeit von der Zahlung bis zur Fälligkeit dem Betrag der Forderung
gleichkommt.

§ 1134 Unterlassungsklage

(1) Wirkt der Eigentümer oder ein Dritter auf das Grundstück in solcher Weise ein, dass eine die Sicherheit
der Hypothek gefährdende Verschlechterung des Grundstücks zu besorgen ist, so kann der Gläubiger auf
Unterlassung klagen.
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(2) Geht die Einwirkung von dem Eigentümer aus, so hat das Gericht auf Antrag des Gläubigers die zur
Abwendung der Gefährdung erforderlichen Maßregeln anzuordnen. Das Gleiche gilt, wenn die Verschlechterung
deshalb zu besorgen ist, weil der Eigentümer die erforderlichen Vorkehrungen gegen Einwirkungen Dritter oder
gegen andere Beschädigungen unterlässt.

§ 1135 Verschlechterung des Zubehörs

Einer Verschlechterung des Grundstücks im Sinne der §§ 1133, 1134 steht es gleich, wenn Zubehörstücke, auf
die sich die Hypothek erstreckt, verschlechtert oder den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft zuwider von
dem Grundstück entfernt werden.

§ 1136 Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkung

Eine Vereinbarung, durch die sich der Eigentümer dem Gläubiger gegenüber verpflichtet, das Grundstück nicht
zu veräußern oder nicht weiter zu belasten, ist nichtig.

§ 1137 Einreden des Eigentümers

(1) Der Eigentümer kann gegen die Hypothek die dem persönlichen Schuldner gegen die Forderung sowie die
nach § 770 einem Bürgen zustehenden Einreden geltend machen. Stirbt der persönliche Schuldner, so kann sich
der Eigentümer nicht darauf berufen, dass der Erbe für die Schuld nur beschränkt haftet.

(2) Ist der Eigentümer nicht der persönliche Schuldner, so verliert er eine Einrede nicht dadurch, dass dieser auf
sie verzichtet.

§ 1138 Öffentlicher Glaube des Grundbuchs

Die Vorschriften der §§ 891 bis 899 gelten für die Hypothek auch in Ansehung der Forderung und der dem
Eigentümer nach § 1137 zustehenden Einreden.

§ 1139 Widerspruch bei Darlehensbuchhypothek

Ist bei der Bestellung einer Hypothek für ein Darlehen die Erteilung des Hypothekenbriefs ausgeschlossen
worden, so genügt zur Eintragung eines Widerspruchs, der sich darauf gründet, dass die Hingabe des Darlehens
unterblieben sei, der von dem Eigentümer an das Grundbuchamt gerichtete Antrag, sofern er vor dem Ablauf
eines Monats nach der Eintragung der Hypothek gestellt wird. Wird der Widerspruch innerhalb des Monats
eingetragen, so hat die Eintragung die gleiche Wirkung, wie wenn der Widerspruch zugleich mit der Hypothek
eingetragen worden wäre.

§ 1140 Hypothekenbrief und Unrichtigkeit des Grundbuchs

Soweit die Unrichtigkeit des Grundbuchs aus dem Hypothekenbrief oder einem Vermerk auf dem Brief
hervorgeht, ist die Berufung auf die Vorschriften der §§ 892, 893 ausgeschlossen. Ein Widerspruch gegen die
Richtigkeit des Grundbuchs, der aus dem Briefe oder einem Vermerk auf dem Briefe hervorgeht, steht einem im
Grundbuch eingetragenen Widerspruch gleich.

§ 1141 Kündigung der Hypothek

(1) Hängt die Fälligkeit der Forderung von einer Kündigung ab, so ist die Kündigung für die Hypothek nur
wirksam, wenn sie von dem Gläubiger dem Eigentümer oder von dem Eigentümer dem Gläubiger erklärt
wird. Zugunsten des Gläubigers gilt derjenige, welcher im Grundbuch als Eigentümer eingetragen ist, als der
Eigentümer.

(2) Hat der Eigentümer keinen Wohnsitz im Inland oder liegen die Voraussetzungen des § 132 Abs. 2 vor, so
hat auf Antrag des Gläubigers das Amtsgericht, in dessen Bezirk das Grundstück liegt, dem Eigentümer einen
Vertreter zu bestellen, dem gegenüber die Kündigung des Gläubigers erfolgen kann.

§ 1142 Befriedigungsrecht des Eigentümers

(1) Der Eigentümer ist berechtigt, den Gläubiger zu befriedigen, wenn die Forderung ihm gegenüber fällig
geworden oder wenn der persönliche Schuldner zur Leistung berechtigt ist.

(2) Die Befriedigung kann auch durch Hinterlegung oder durch Aufrechnung erfolgen.
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§ 1143 Übergang der Forderung

(1) Ist der Eigentümer nicht der persönliche Schuldner, so geht, soweit er den Gläubiger befriedigt, die Forderung
auf ihn über. Die für einen Bürgen geltenden Vorschriften des § 774 Abs. 1 finden entsprechende Anwendung.

(2) Besteht für die Forderung eine Gesamthypothek, so gelten für diese die Vorschriften des § 1173.

§ 1144 Aushändigung der Urkunden

Der Eigentümer kann gegen Befriedigung des Gläubigers die Aushändigung des Hypothekenbriefs und
der sonstigen Urkunden verlangen, die zur Berichtigung des Grundbuchs oder zur Löschung der Hypothek
erforderlich sind.

§ 1145 Teilweise Befriedigung

(1) Befriedigt der Eigentümer den Gläubiger nur teilweise, so kann er die Aushändigung des Hypothekenbriefs
nicht verlangen. Der Gläubiger ist verpflichtet, die teilweise Befriedigung auf dem Briefe zu vermerken und den
Brief zum Zwecke der Berichtigung des Grundbuchs oder der Löschung dem Grundbuchamt oder zum Zwecke
der Herstellung eines Teilhypothekenbriefs für den Eigentümer der zuständigen Behörde oder einem zuständigen
Notar vorzulegen.

(2) Die Vorschrift des Absatzes 1 Satz 2 gilt für Zinsen und andere Nebenleistungen nur, wenn sie später als in
dem Kalendervierteljahr, in welchem der Gläubiger befriedigt wird, oder dem folgenden Vierteljahr fällig werden.
Auf Kosten, für die das Grundstück nach § 1118 haftet, findet die Vorschrift keine Anwendung.

§ 1146 Verzugszinsen

Liegen dem Eigentümer gegenüber die Voraussetzungen vor, unter denen ein Schuldner in Verzug kommt, so
gebühren dem Gläubiger Verzugszinsen aus dem Grundstück.

§ 1147 Befriedigung durch Zwangsvollstreckung

Die Befriedigung des Gläubigers aus dem Grundstück und den Gegenständen, auf die sich die Hypothek
erstreckt, erfolgt im Wege der Zwangsvollstreckung.

§ 1148 Eigentumsfiktion

Bei der Verfolgung des Rechts aus der Hypothek gilt zugunsten des Gläubigers derjenige, welcher im Grundbuch
als Eigentümer eingetragen ist, als der Eigentümer. Das Recht des nicht eingetragenen Eigentümers, die ihm
gegen die Hypothek zustehenden Einwendungen geltend zu machen, bleibt unberührt.

§ 1149 Unzulässige Befriedigungsabreden

Der Eigentümer kann, solange nicht die Forderung ihm gegenüber fällig geworden ist, dem Gläubiger nicht
das Recht einräumen, zum Zwecke der Befriedigung die Übertragung des Eigentums an dem Grundstück zu
verlangen oder die Veräußerung des Grundstücks auf andere Weise als im Wege der Zwangsvollstreckung zu
bewirken.

§ 1150 Ablösungsrecht Dritter

Verlangt der Gläubiger Befriedigung aus dem Grundstück, so finden die Vorschriften der §§ 268, 1144, 1145
entsprechende Anwendung.

§ 1151 Rangänderung bei Teilhypotheken

Wird die Forderung geteilt, so ist zur Änderung des Rangverhältnisses der Teilhypotheken untereinander die
Zustimmung des Eigentümers nicht erforderlich.

§ 1152 Teilhypothekenbrief

Im Falle einer Teilung der Forderung kann, sofern nicht die Erteilung des Hypothekenbriefs ausgeschlossen ist,
für jeden Teil ein Teilhypothekenbrief hergestellt werden; die Zustimmung des Eigentümers des Grundstücks ist
nicht erforderlich. Der Teilhypothekenbrief tritt für den Teil, auf den er sich bezieht, an die Stelle des bisherigen
Briefes.



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz sowie des Bundesamts für
Justiz ‒ www.gesetze-im-internet.de

- Seite 291 von 466 -

§ 1153 Übertragung von Hypothek und Forderung

(1) Mit der Übertragung der Forderung geht die Hypothek auf den neuen Gläubiger über.

(2) Die Forderung kann nicht ohne die Hypothek, die Hypothek kann nicht ohne die Forderung übertragen
werden.

§ 1154 Abtretung der Forderung

(1) Zur Abtretung der Forderung ist Erteilung der Abtretungserklärung in schriftlicher Form und Übergabe des
Hypothekenbriefs erforderlich; die Vorschrift des § 1117 findet Anwendung. Der bisherige Gläubiger hat auf
Verlangen des neuen Gläubigers die Abtretungserklärung auf seine Kosten öffentlich beglaubigen zu lassen.

(2) Die schriftliche Form der Abtretungserklärung kann dadurch ersetzt werden, dass die Abtretung in das
Grundbuch eingetragen wird.

(3) Ist die Erteilung des Hypothekenbriefs ausgeschlossen, so finden auf die Abtretung der Forderung die
Vorschriften der §§ 873, 878 entsprechende Anwendung.

§ 1155 Öffentlicher Glaube beglaubigter Abtretungserklärungen

Ergibt sich das Gläubigerrecht des Besitzers des Hypothekenbriefs aus einer zusammenhängenden, auf einen
eingetragenen Gläubiger zurückführenden Reihe von öffentlich beglaubigten Abtretungserklärungen, so finden
die Vorschriften der §§ 891 bis 899 in gleicher Weise Anwendung, wie wenn der Besitzer des Briefes als Gläubiger
im Grundbuch eingetragen wäre. Einer öffentlich beglaubigten Abtretungserklärung steht gleich ein gerichtlicher
Überweisungsbeschluss und das öffentlich beglaubigte Anerkenntnis einer kraft Gesetzes erfolgten Übertragung
der Forderung.

§ 1156 Rechtsverhältnis zwischen Eigentümer und neuem Gläubiger

Die für die Übertragung der Forderung geltenden Vorschriften der §§ 406 bis 408 finden auf das Rechtsverhältnis
zwischen dem Eigentümer und dem neuen Gläubiger in Ansehung der Hypothek keine Anwendung. Der neue
Gläubiger muss jedoch eine dem bisherigen Gläubiger gegenüber erfolgte Kündigung des Eigentümers gegen
sich gelten lassen, es sei denn, dass die Übertragung zur Zeit der Kündigung dem Eigentümer bekannt oder im
Grundbuch eingetragen ist.

§ 1157 Fortbestehen der Einreden gegen die Hypothek

Eine Einrede, die dem Eigentümer auf Grund eines zwischen ihm und dem bisherigen Gläubiger bestehenden
Rechtsverhältnisses gegen die Hypothek zusteht, kann auch dem neuen Gläubiger entgegengesetzt werden. Die
Vorschriften der §§ 892, 894 bis 899, 1140 gelten auch für diese Einrede.

§ 1158 Künftige Nebenleistungen

Soweit die Forderung auf Zinsen oder andere Nebenleistungen gerichtet ist, die nicht später als in dem
Kalendervierteljahr, in welchem der Eigentümer von der Übertragung Kenntnis erlangt, oder dem folgenden
Vierteljahr fällig werden, finden auf das Rechtsverhältnis zwischen dem Eigentümer und dem neuen Gläubiger
die Vorschriften der §§ 406 bis 408 Anwendung; der Gläubiger kann sich gegenüber den Einwendungen, welche
dem Eigentümer nach den §§ 404, 406 bis 408, 1157 zustehen, nicht auf die Vorschriften des § 892 berufen.

§ 1159 Rückständige Nebenleistungen

(1) Soweit die Forderung auf Rückstände von Zinsen oder anderen Nebenleistungen gerichtet ist, bestimmt sich
die Übertragung sowie das Rechtsverhältnis zwischen dem Eigentümer und dem neuen Gläubiger nach den für
die Übertragung von Forderungen geltenden allgemeinen Vorschriften. Das Gleiche gilt für den Anspruch auf
Erstattung von Kosten, für die das Grundstück nach § 1118 haftet.

(2) Die Vorschrift des § 892 findet auf die im Absatz 1 bezeichneten Ansprüche keine Anwendung.

§ 1160 Geltendmachung der Briefhypothek
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(1) Der Geltendmachung der Hypothek kann, sofern nicht die Erteilung des Hypothekenbriefs ausgeschlossen
ist, widersprochen werden, wenn der Gläubiger nicht den Brief vorlegt; ist der Gläubiger nicht im Grundbuch
eingetragen, so sind auch die im § 1155 bezeichneten Urkunden vorzulegen.

(2) Eine dem Eigentümer gegenüber erfolgte Kündigung oder Mahnung ist unwirksam, wenn der Gläubiger die
nach Absatz 1 erforderlichen Urkunden nicht vorlegt und der Eigentümer die Kündigung oder die Mahnung aus
diesem Grunde unverzüglich zurückweist.

(3) Diese Vorschriften gelten nicht für die im § 1159 bezeichneten Ansprüche.

§ 1161 Geltendmachung der Forderung

Ist der Eigentümer der persönliche Schuldner, so findet die Vorschrift des § 1160 auch auf die Geltendmachung
der Forderung Anwendung.

§ 1162 Aufgebot des Hypothekenbriefs

Ist der Hypothekenbrief abhanden gekommen oder vernichtet, so kann er im Wege des Aufgebotsverfahrens für
kraftlos erklärt werden.

§ 1163 Eigentümerhypothek

(1) Ist die Forderung, für welche die Hypothek bestellt ist, nicht zur Entstehung gelangt, so steht die Hypothek
dem Eigentümer zu. Erlischt die Forderung, so erwirbt der Eigentümer die Hypothek.

(2) Eine Hypothek, für welche die Erteilung des Hypothekenbriefs nicht ausgeschlossen ist, steht bis zur
Übergabe des Briefes an den Gläubiger dem Eigentümer zu.

§ 1164 Übergang der Hypothek auf den Schuldner

(1) Befriedigt der persönliche Schuldner den Gläubiger, so geht die Hypothek insoweit auf ihn über, als er von
dem Eigentümer oder einem Rechtsvorgänger des Eigentümers Ersatz verlangen kann. Ist dem Schuldner nur
teilweise Ersatz zu leisten, so kann der Eigentümer die Hypothek, soweit sie auf ihn übergegangen ist, nicht zum
Nachteil der Hypothek des Schuldners geltend machen.

(2) Der Befriedigung des Gläubigers steht es gleich, wenn sich Forderung und Schuld in einer Person vereinigen.

§ 1165 Freiwerden des Schuldners

Verzichtet der Gläubiger auf die Hypothek oder hebt er sie nach § 1183 auf oder räumt er einem anderen Recht
den Vorrang ein, so wird der persönliche Schuldner insoweit frei, als er ohne diese Verfügung nach § 1164 aus
der Hypothek hätte Ersatz erlangen können.

§ 1166 Benachrichtigung des Schuldners

Ist der persönliche Schuldner berechtigt, von dem Eigentümer Ersatz zu verlangen, falls er den Gläubiger
befriedigt, so kann er, wenn der Gläubiger die Zwangsversteigerung des Grundstücks betreibt, ohne
ihn unverzüglich zu benachrichtigen, die Befriedigung des Gläubigers wegen eines Ausfalls bei der
Zwangsversteigerung insoweit verweigern, als er infolge der Unterlassung der Benachrichtigung einen Schaden
erleidet. Die Benachrichtigung darf unterbleiben, wenn sie untunlich ist.

§ 1167 Aushändigung der Berichtigungsurkunden

Erwirbt der persönliche Schuldner, falls er den Gläubiger befriedigt, die Hypothek oder hat er im Falle der
Befriedigung ein sonstiges rechtliches Interesse an der Berichtigung des Grundbuchs, so stehen ihm die in den §§
1144, 1145 bestimmten Rechte zu.

§ 1168 Verzicht auf die Hypothek

(1) Verzichtet der Gläubiger auf die Hypothek, so erwirbt sie der Eigentümer.

(2) Der Verzicht ist dem Grundbuchamt oder dem Eigentümer gegenüber zu erklären und bedarf der Eintragung
in das Grundbuch. Die Vorschriften des § 875 Abs. 2 und der §§ 876, 878 finden entsprechende Anwendung.
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(3) Verzichtet der Gläubiger für einen Teil der Forderung auf die Hypothek, so stehen dem Eigentümer die im §
1145 bestimmten Rechte zu.

§ 1169 Rechtszerstörende Einrede

Steht dem Eigentümer eine Einrede zu, durch welche die Geltendmachung der Hypothek dauernd
ausgeschlossen wird, so kann er verlangen, dass der Gläubiger auf die Hypothek verzichtet.

§ 1170 Ausschluss unbekannter Gläubiger

(1) Ist der Gläubiger unbekannt, so kann er im Wege des Aufgebotsverfahrens mit seinem Recht ausgeschlossen
werden, wenn seit der letzten sich auf die Hypothek beziehenden Eintragung in das Grundbuch zehn Jahre
verstrichen sind und das Recht des Gläubigers nicht innerhalb dieser Frist von dem Eigentümer in einer nach
§ 212 Abs. 1 Nr. 1 zum Neubeginn der Verjährung geeigneten Weise anerkannt worden ist. Besteht für die
Forderung eine nach dem Kalender bestimmte Zahlungszeit, so beginnt die Frist nicht vor dem Ablauf des
Zahlungstags.

(2) Mit der Rechtskraft des Ausschließungsbeschlusses erwirbt der Eigentümer die Hypothek. Der dem Gläubiger
erteilte Hypothekenbrief wird kraftlos.

§ 1171 Ausschluss durch Hinterlegung

(1) Der unbekannte Gläubiger kann im Wege des Aufgebotsverfahrens mit seinem Recht auch dann
ausgeschlossen werden, wenn der Eigentümer zur Befriedigung des Gläubigers oder zur Kündigung berechtigt
ist und den Betrag der Forderung für den Gläubiger unter Verzicht auf das Recht zur Rücknahme hinterlegt.
Die Hinterlegung von Zinsen ist nur erforderlich, wenn der Zinssatz im Grundbuch eingetragen ist; Zinsen für
eine frühere Zeit als das vierte Kalenderjahr vor der Rechtskraft des Ausschließungsbeschlusses sind nicht zu
hinterlegen.

(2) Mit der Rechtskraft des Ausschließungsbeschlusses gilt der Gläubiger als befriedigt, sofern nicht nach den
Vorschriften über die Hinterlegung die Befriedigung schon vorher eingetreten ist. Der dem Gläubiger erteilte
Hypothekenbrief wird kraftlos.

(3) Das Recht des Gläubigers auf den hinterlegten Betrag erlischt mit dem Ablauf von 30 Jahren nach der
Rechtskraft des Ausschließungsbeschlusses, wenn nicht der Gläubiger sich vorher bei der Hinterlegungsstelle
meldet; der Hinterleger ist zur Rücknahme berechtigt, auch wenn er auf das Recht zur Rücknahme verzichtet
hat.

§ 1172 Eigentümergesamthypothek

(1) Eine Gesamthypothek steht in den Fällen des § 1163 den Eigentümern der belasteten Grundstücke
gemeinschaftlich zu.

(2) Jeder Eigentümer kann, sofern nicht ein anderes vereinbart ist, verlangen, dass die Hypothek an seinem
Grundstück auf den Teilbetrag, der dem Verhältnis des Wertes seines Grundstücks zu dem Werte der sämtlichen
Grundstücke entspricht, nach § 1132 Abs. 2 beschränkt und in dieser Beschränkung ihm zugeteilt wird. Der Wert
wird unter Abzug der Belastungen berechnet, die der Gesamthypothek im Range vorgehen.

§ 1173 Befriedigung durch einen der Eigentümer

(1) Befriedigt der Eigentümer eines der mit einer Gesamthypothek belasteten Grundstücke den Gläubiger,
so erwirbt er die Hypothek an seinem Grundstück; die Hypothek an den übrigen Grundstücken erlischt. Der
Befriedigung des Gläubigers durch den Eigentümer steht es gleich, wenn das Gläubigerrecht auf den Eigentümer
übertragen wird oder wenn sich Forderung und Schuld in der Person des Eigentümers vereinigen.

(2) Kann der Eigentümer, der den Gläubiger befriedigt, von dem Eigentümer eines der anderen Grundstücke oder
einem Rechtsvorgänger dieses Eigentümers Ersatz verlangen, so geht in Höhe des Ersatzanspruchs auch die
Hypothek an dem Grundstück dieses Eigentümers auf ihn über; sie bleibt mit der Hypothek an seinem eigenen
Grundstück Gesamthypothek.

§ 1174 Befriedigung durch den persönlichen Schuldner
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(1) Befriedigt der persönliche Schuldner den Gläubiger, dem eine Gesamthypothek zusteht, oder vereinigen
sich bei einer Gesamthypothek Forderung und Schuld in einer Person, so geht, wenn der Schuldner nur von dem
Eigentümer eines der Grundstücke oder von einem Rechtsvorgänger des Eigentümers Ersatz verlangen kann, die
Hypothek an diesem Grundstück auf ihn über; die Hypothek an den übrigen Grundstücken erlischt.

(2) Ist dem Schuldner nur teilweise Ersatz zu leisten und geht deshalb die Hypothek nur zu einem Teilbetrag
auf ihn über, so hat sich der Eigentümer diesen Betrag auf den ihm nach § 1172 gebührenden Teil des übrig
bleibenden Betrags der Gesamthypothek anrechnen zu lassen.

§ 1175 Verzicht auf die Gesamthypothek

(1) Verzichtet der Gläubiger auf die Gesamthypothek, so fällt sie den Eigentümern der belasteten Grundstücke
gemeinschaftlich zu; die Vorschriften des § 1172 Abs. 2 finden Anwendung. Verzichtet der Gläubiger auf die
Hypothek an einem der Grundstücke, so erlischt die Hypothek an diesem.

(2) Das Gleiche gilt, wenn der Gläubiger nach § 1170 mit seinem Recht ausgeschlossen wird.

§ 1176 Eigentümerteilhypothek; Kollisionsklausel

Liegen die Voraussetzungen der §§ 1163, 1164, 1168, 1172 bis 1175 nur in Ansehung eines Teilbetrags der
Hypothek vor, so kann die auf Grund dieser Vorschriften dem Eigentümer oder einem der Eigentümer oder dem
persönlichen Schuldner zufallende Hypothek nicht zum Nachteil der dem Gläubiger verbleibenden Hypothek
geltend gemacht werden.

§ 1177 Eigentümergrundschuld, Eigentümerhypothek

(1) Vereinigt sich die Hypothek mit dem Eigentum in einer Person, ohne dass dem Eigentümer auch die
Forderung zusteht, so verwandelt sich die Hypothek in eine Grundschuld. In Ansehung der Verzinslichkeit, des
Zinssatzes, der Zahlungszeit, der Kündigung und des Zahlungsorts bleiben die für die Forderung getroffenen
Bestimmungen maßgebend.

(2) Steht dem Eigentümer auch die Forderung zu, so bestimmen sich seine Rechte aus der Hypothek, solange die
Vereinigung besteht, nach den für eine Grundschuld des Eigentümers geltenden Vorschriften.

§ 1178 Hypothek für Nebenleistungen und Kosten

(1) Die Hypothek für Rückstände von Zinsen und anderen Nebenleistungen sowie für Kosten, die dem Gläubiger
zu erstatten sind, erlischt, wenn sie sich mit dem Eigentum in einer Person vereinigt. Das Erlöschen tritt nicht
ein, solange einem Dritten ein Recht an dem Anspruch auf eine solche Leistung zusteht.

(2) Zum Verzicht auf die Hypothek für die im Absatz 1 bezeichneten Leistungen genügt die Erklärung des
Gläubigers gegenüber dem Eigentümer. Solange einem Dritten ein Recht an dem Anspruch auf eine solche
Leistung zusteht, ist die Zustimmung des Dritten erforderlich. Die Zustimmung ist demjenigen gegenüber zu
erklären, zu dessen Gunsten sie erfolgt; sie ist unwiderruflich.

§ 1179 Löschungsvormerkung

Verpflichtet sich der Eigentümer einem anderen gegenüber, die Hypothek löschen zu lassen, wenn sie sich mit
dem Eigentum in einer Person vereinigt, so kann zur Sicherung des Anspruchs auf Löschung eine Vormerkung in
das Grundbuch eingetragen werden, wenn demjenigen, zu dessen Gunsten die Eintragung vorgenommen werden
soll,
1.   ein anderes gleichrangiges oder nachrangiges Recht als eine Hypothek, Grundschuld oder Rentenschuld am

Grundstück zusteht oder
 

2.   ein Anspruch auf Einräumung eines solchen anderen Rechts oder auf Übertragung des Eigentums am
Grundstück zusteht; der Anspruch kann auch ein künftiger oder bedingter sein.
 

§ 1179a Löschungsanspruch bei fremden Rechten

(1) Der Gläubiger einer Hypothek kann von dem Eigentümer verlangen, dass dieser eine vorrangige oder
gleichrangige Hypothek löschen lässt, wenn sie im Zeitpunkt der Eintragung der Hypothek des Gläubigers mit
dem Eigentum in einer Person vereinigt ist oder eine solche Vereinigung später eintritt. Ist das Eigentum nach
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der Eintragung der nach Satz 1 begünstigten Hypothek durch Sondernachfolge auf einen anderen übergegangen,
so ist jeder Eigentümer wegen der zur Zeit seines Eigentums bestehenden Vereinigungen zur Löschung
verpflichtet. Der Löschungsanspruch ist in gleicher Weise gesichert, als wenn zu seiner Sicherung gleichzeitig mit
der begünstigten Hypothek eine Vormerkung in das Grundbuch eingetragen worden wäre.

(2) Die Löschung einer Hypothek, die nach § 1163 Abs. 1 Satz 1 mit dem Eigentum in einer Person vereinigt
ist, kann nach Absatz 1 erst verlangt werden, wenn sich ergibt, dass die zu sichernde Forderung nicht mehr
entstehen wird; der Löschungsanspruch besteht von diesem Zeitpunkt ab jedoch auch wegen der vorher
bestehenden Vereinigungen. Durch die Vereinigung einer Hypothek mit dem Eigentum nach § 1163 Abs. 2 wird
ein Anspruch nach Absatz 1 nicht begründet.

(3) Liegen bei der begünstigten Hypothek die Voraussetzungen des § 1163 vor, ohne dass das Recht für den
Eigentümer oder seinen Rechtsnachfolger im Grundbuch eingetragen ist, so besteht der Löschungsanspruch für
den eingetragenen Gläubiger oder seinen Rechtsnachfolger.

(4) Tritt eine Hypothek im Range zurück, so sind auf die Löschung der ihr infolge der Rangänderung vorgehenden
oder gleichstehenden Hypothek die Absätze 1 bis 3 mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass an
die Stelle des Zeitpunkts der Eintragung des zurückgetretenen Rechts der Zeitpunkt der Eintragung der
Rangänderung tritt.

(5) Als Inhalt einer Hypothek, deren Gläubiger nach den vorstehenden Vorschriften ein Anspruch auf Löschung
zusteht, kann der Ausschluss dieses Anspruchs vereinbart werden; der Ausschluss kann auf einen bestimmten
Fall der Vereinigung beschränkt werden. Der Ausschluss ist unter Bezeichnung der Hypotheken, die dem
Löschungsanspruch ganz oder teilweise nicht unterliegen, im Grundbuch anzugeben; ist der Ausschluss
nicht für alle Fälle der Vereinigung vereinbart, so kann zur näheren Bezeichnung der erfassten Fälle auf die
Eintragungsbewilligung Bezug genommen werden. Wird der Ausschluss aufgehoben, so entstehen dadurch nicht
Löschungsansprüche für Vereinigungen, die nur vor dieser Aufhebung bestanden haben.

§ 1179b Löschungsanspruch bei eigenem Recht

(1) Wer als Gläubiger einer Hypothek im Grundbuch eingetragen oder nach Maßgabe des § 1155 als Gläubiger
ausgewiesen ist, kann von dem Eigentümer die Löschung dieser Hypothek verlangen, wenn sie im Zeitpunkt
ihrer Eintragung mit dem Eigentum in einer Person vereinigt ist oder eine solche Vereinigung später eintritt.

(2) § 1179a Abs. 1 Satz 2, 3, Abs. 2, 5 ist entsprechend anzuwenden.

§ 1180 Auswechslung der Forderung

(1) An die Stelle der Forderung, für welche die Hypothek besteht, kann eine andere Forderung gesetzt werden.
Zu der Änderung ist die Einigung des Gläubigers und des Eigentümers sowie die Eintragung in das Grundbuch
erforderlich; die Vorschriften des § 873 Abs. 2 und der §§ 876, 878 finden entsprechende Anwendung.

(2) Steht die Forderung, die an die Stelle der bisherigen Forderung treten soll, nicht dem bisherigen
Hypothekengläubiger zu, so ist dessen Zustimmung erforderlich; die Zustimmung ist dem Grundbuchamt oder
demjenigen gegenüber zu erklären, zu dessen Gunsten sie erfolgt. Die Vorschriften des § 875 Abs. 2 und des §
876 finden entsprechende Anwendung.

§ 1181 Erlöschen durch Befriedigung aus dem Grundstück

(1) Wird der Gläubiger aus dem Grundstück befriedigt, so erlischt die Hypothek.

(2) Erfolgt die Befriedigung des Gläubigers aus einem der mit einer Gesamthypothek belasteten Grundstücke, so
werden auch die übrigen Grundstücke frei.

(3) Der Befriedigung aus dem Grundstück steht die Befriedigung aus den Gegenständen gleich, auf die sich die
Hypothek erstreckt.

§ 1182 Übergang bei Befriedigung aus der Gesamthypothek

Soweit im Falle einer Gesamthypothek der Eigentümer des Grundstücks, aus dem der Gläubiger befriedigt wird,
von dem Eigentümer eines der anderen Grundstücke oder einem Rechtsvorgänger dieses Eigentümers Ersatz
verlangen kann, geht die Hypothek an dem Grundstück dieses Eigentümers auf ihn über. Die Hypothek kann
jedoch, wenn der Gläubiger nur teilweise befriedigt wird, nicht zum Nachteil der dem Gläubiger verbleibenden
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Hypothek und, wenn das Grundstück mit einem im Range gleich- oder nachstehenden Recht belastet ist, nicht
zum Nachteil dieses Rechts geltend gemacht werden.

§ 1183 Aufhebung der Hypothek

Zur Aufhebung der Hypothek durch Rechtsgeschäft ist die Zustimmung des Eigentümers erforderlich. Die
Zustimmung ist dem Grundbuchamt oder dem Gläubiger gegenüber zu erklären; sie ist unwiderruflich.

§ 1184 Sicherungshypothek

(1) Eine Hypothek kann in der Weise bestellt werden, dass das Recht des Gläubigers aus der Hypothek sich nur
nach der Forderung bestimmt und der Gläubiger sich zum Beweis der Forderung nicht auf die Eintragung berufen
kann (Sicherungshypothek).

(2) Die Hypothek muss im Grundbuch als Sicherungshypothek bezeichnet werden.

§ 1185 Buchhypothek; unanwendbare Vorschriften

(1) Bei der Sicherungshypothek ist die Erteilung des Hypothekenbriefs ausgeschlossen.

(2) Die Vorschriften der §§ 1138, 1139, 1141, 1156 finden keine Anwendung.

§ 1186 Zulässige Umwandlungen

Eine Sicherungshypothek kann in eine gewöhnliche Hypothek, eine gewöhnliche Hypothek kann in eine
Sicherungshypothek umgewandelt werden. Die Zustimmung der im Range gleich- oder nachstehenden
Berechtigten ist nicht erforderlich.

§ 1187 Sicherungshypothek für Inhaber- und Orderpapiere

Für die Forderung aus einer Schuldverschreibung auf den Inhaber, aus einem Wechsel oder aus einem anderen
Papier, das durch Indossament übertragen werden kann, kann nur eine Sicherungshypothek bestellt werden. Die
Hypothek gilt als Sicherungshypothek, auch wenn sie im Grundbuch nicht als solche bezeichnet ist. Die Vorschrift
des § 1154 Abs. 3 findet keine Anwendung. Ein Anspruch auf Löschung der Hypothek nach den §§ 1179a, 1179b
besteht nicht.

§ 1188 Sondervorschrift für Schuldverschreibungen auf den Inhaber

(1) Zur Bestellung einer Hypothek für die Forderung aus einer Schuldverschreibung auf den Inhaber genügt die
Erklärung des Eigentümers gegenüber dem Grundbuchamt, dass er die Hypothek bestelle, und die Eintragung in
das Grundbuch; die Vorschrift des § 878 findet Anwendung.

(2) Die Ausschließung des Gläubigers mit seinem Recht nach § 1170 ist nur zulässig, wenn die im § 801
bezeichnete Vorlegungsfrist verstrichen ist. Ist innerhalb der Frist die Schuldverschreibung vorgelegt oder der
Anspruch aus der Urkunde gerichtlich geltend gemacht worden, so kann die Ausschließung erst erfolgen, wenn
die Verjährung eingetreten ist.

§ 1189 Bestellung eines Grundbuchvertreters

(1) Bei einer Hypothek der im § 1187 bezeichneten Art kann für den jeweiligen Gläubiger ein Vertreter mit der
Befugnis bestellt werden, mit Wirkung für und gegen jeden späteren Gläubiger bestimmte Verfügungen über die
Hypothek zu treffen und den Gläubiger bei der Geltendmachung der Hypothek zu vertreten. Zur Bestellung des
Vertreters ist die Eintragung in das Grundbuch erforderlich.

(2) Ist der Eigentümer berechtigt, von dem Gläubiger eine Verfügung zu verlangen, zu welcher der Vertreter
befugt ist, so kann er die Vornahme der Verfügung von dem Vertreter verlangen.

§ 1190 Höchstbetragshypothek

(1) Eine Hypothek kann in der Weise bestellt werden, dass nur der Höchstbetrag, bis zu dem das Grundstück
haften soll, bestimmt, im Übrigen die Feststellung der Forderung vorbehalten wird. Der Höchstbetrag muss in das
Grundbuch eingetragen werden.

(2) Ist die Forderung verzinslich, so werden die Zinsen in den Höchstbetrag eingerechnet.
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(3) Die Hypothek gilt als Sicherungshypothek, auch wenn sie im Grundbuch nicht als solche bezeichnet ist.

(4) Die Forderung kann nach den für die Übertragung von Forderungen geltenden allgemeinen Vorschriften
übertragen werden. Wird sie nach diesen Vorschriften übertragen, so ist der Übergang der Hypothek
ausgeschlossen.

Titel 2
Grundschuld, Rentenschuld

Untertitel 1
Grundschuld
§ 1191 Gesetzlicher Inhalt der Grundschuld

(1) Ein Grundstück kann in der Weise belastet werden, dass an denjenigen, zu dessen Gunsten die Belastung
erfolgt, eine bestimmte Geldsumme aus dem Grundstück zu zahlen ist (Grundschuld).

(2) Die Belastung kann auch in der Weise erfolgen, dass Zinsen von der Geldsumme sowie andere
Nebenleistungen aus dem Grundstück zu entrichten sind.

§ 1192 Anwendbare Vorschriften

(1) Auf die Grundschuld finden die Vorschriften über die Hypothek entsprechende Anwendung, soweit sich nicht
daraus ein anderes ergibt, dass die Grundschuld nicht eine Forderung voraussetzt.

(1a) Ist die Grundschuld zur Sicherung eines Anspruchs verschafft worden (Sicherungsgrundschuld), können
Einreden, die dem Eigentümer auf Grund des Sicherungsvertrags mit dem bisherigen Gläubiger gegen die
Grundschuld zustehen oder sich aus dem Sicherungsvertrag ergeben, auch jedem Erwerber der Grundschuld
entgegengesetzt werden; § 1157 Satz 2 findet insoweit keine Anwendung. Im Übrigen bleibt § 1157 unberührt.

(2) Für Zinsen der Grundschuld gelten die Vorschriften über die Zinsen einer Hypothekenforderung.

§ 1193 Kündigung

(1) Das Kapital der Grundschuld wird erst nach vorgängiger Kündigung fällig. Die Kündigung steht sowohl dem
Eigentümer als dem Gläubiger zu. Die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate.

(2) Abweichende Bestimmungen sind zulässig. Dient die Grundschuld der Sicherung einer Geldforderung, so ist
eine von Absatz 1 abweichende Bestimmung nicht zulässig.

§ 1194 Zahlungsort

Die Zahlung des Kapitals sowie der Zinsen und anderen Nebenleistungen hat, soweit nicht ein anderes bestimmt
ist, an dem Orte zu erfolgen, an dem das Grundbuchamt seinen Sitz hat.

§ 1195 Inhabergrundschuld

Eine Grundschuld kann in der Weise bestellt werden, dass der Grundschuldbrief auf den Inhaber ausgestellt
wird. Auf einen solchen Brief finden die Vorschriften über Schuldverschreibungen auf den Inhaber entsprechende
Anwendung.

§ 1196 Eigentümergrundschuld

(1) Eine Grundschuld kann auch für den Eigentümer bestellt werden.

(2) Zu der Bestellung ist die Erklärung des Eigentümers gegenüber dem Grundbuchamt, dass die Grundschuld
für ihn in das Grundbuch eingetragen werden soll, und die Eintragung erforderlich; die Vorschrift des § 878 findet
Anwendung.

(3) Ein Anspruch auf Löschung der Grundschuld nach § 1179a oder § 1179b besteht nur wegen solcher
Vereinigungen der Grundschuld mit dem Eigentum in einer Person, die eintreten, nachdem die Grundschuld
einem anderen als dem Eigentümer zugestanden hat.
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§ 1197 Abweichungen von der Fremdgrundschuld

(1) Ist der Eigentümer der Gläubiger, so kann er nicht die Zwangsvollstreckung zum Zwecke seiner Befriedigung
betreiben.

(2) Zinsen gebühren dem Eigentümer nur, wenn das Grundstück auf Antrag eines anderen zum Zwecke der
Zwangsverwaltung in Beschlag genommen ist, und nur für die Dauer der Zwangsverwaltung.

§ 1198 Zulässige Umwandlungen

Eine Hypothek kann in eine Grundschuld, eine Grundschuld kann in eine Hypothek umgewandelt werden. Die
Zustimmung der im Range gleich- oder nachstehenden Berechtigten ist nicht erforderlich.

Untertitel 2
Rentenschuld
§ 1199 Gesetzlicher Inhalt der Rentenschuld

(1) Eine Grundschuld kann in der Weise bestellt werden, dass in regelmäßig wiederkehrenden Terminen eine
bestimmte Geldsumme aus dem Grundstück zu zahlen ist (Rentenschuld).

(2) Bei der Bestellung der Rentenschuld muss der Betrag bestimmt werden, durch dessen Zahlung die
Rentenschuld abgelöst werden kann. Die Ablösungssumme muss im Grundbuch angegeben werden.

§ 1200 Anwendbare Vorschriften

(1) Auf die einzelnen Leistungen finden die für Hypothekenzinsen, auf die Ablösungssumme finden die für ein
Grundschuldkapital geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung.

(2) Die Zahlung der Ablösungssumme an den Gläubiger hat die gleiche Wirkung wie die Zahlung des Kapitals
einer Grundschuld.

§ 1201 Ablösungsrecht

(1) Das Recht zur Ablösung steht dem Eigentümer zu.

(2) Dem Gläubiger kann das Recht, die Ablösung zu verlangen, nicht eingeräumt werden. Im Falle des § 1133
Satz 2 ist der Gläubiger berechtigt, die Zahlung der Ablösungssumme aus dem Grundstück zu verlangen.

§ 1202 Kündigung

(1) Der Eigentümer kann das Ablösungsrecht erst nach vorgängiger Kündigung ausüben. Die Kündigungsfrist
beträgt sechs Monate, wenn nicht ein anderes bestimmt ist.

(2) Eine Beschränkung des Kündigungsrechts ist nur soweit zulässig, dass der Eigentümer nach 30 Jahren unter
Einhaltung der sechsmonatigen Frist kündigen kann.

(3) Hat der Eigentümer gekündigt, so kann der Gläubiger nach dem Ablauf der Kündigungsfrist die Zahlung der
Ablösungssumme aus dem Grundstück verlangen.

§ 1203 Zulässige Umwandlungen

Eine Rentenschuld kann in eine gewöhnliche Grundschuld, eine gewöhnliche Grundschuld kann in eine
Rentenschuld umgewandelt werden. Die Zustimmung der im Range gleich- oder nachstehenden Berechtigten ist
nicht erforderlich.

Abschnitt 8
Pfandrecht an beweglichen Sachen und an Rechten

Titel 1
Pfandrecht an beweglichen Sachen
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§ 1204 Gesetzlicher Inhalt des Pfandrechts an beweglichen Sachen

(1) Eine bewegliche Sache kann zur Sicherung einer Forderung in der Weise belastet werden, dass der Gläubiger
berechtigt ist, Befriedigung aus der Sache zu suchen (Pfandrecht).

(2) Das Pfandrecht kann auch für eine künftige oder eine bedingte Forderung bestellt werden.

§ 1205 Bestellung

(1) Zur Bestellung des Pfandrechts ist erforderlich, dass der Eigentümer die Sache dem Gläubiger übergibt und
beide darüber einig sind, dass dem Gläubiger das Pfandrecht zustehen soll. Ist der Gläubiger im Besitz der Sache,
so genügt die Einigung über die Entstehung des Pfandrechts.

(2) Die Übergabe einer im mittelbaren Besitz des Eigentümers befindlichen Sache kann dadurch ersetzt werden,
dass der Eigentümer den mittelbaren Besitz auf den Pfandgläubiger überträgt und die Verpfändung dem Besitzer
anzeigt.

§ 1206 Übergabeersatz durch Einräumung des Mitbesitzes

Anstelle der Übergabe der Sache genügt die Einräumung des Mitbesitzes, wenn sich die Sache unter dem
Mitverschluss des Gläubigers befindet oder, falls sie im Besitz eines Dritten ist, die Herausgabe nur an den
Eigentümer und den Gläubiger gemeinschaftlich erfolgen kann.

§ 1207 Verpfändung durch Nichtberechtigten

Gehört die Sache nicht dem Verpfänder, so finden auf die Verpfändung die für den Erwerb des Eigentums
geltenden Vorschriften der §§ 932, 934, 935 entsprechende Anwendung.

§ 1208 Gutgläubiger Erwerb des Vorrangs

Ist die Sache mit dem Recht eines Dritten belastet, so geht das Pfandrecht dem Recht vor, es sei denn, dass der
Pfandgläubiger zur Zeit des Erwerbs des Pfandrechts in Ansehung des Rechts nicht in gutem Glauben ist. Die
Vorschriften des § 932 Abs. 1 Satz 2, des § 935 und des § 936 Abs. 3 finden entsprechende Anwendung.

§ 1209 Rang des Pfandrechts

Für den Rang des Pfandrechts ist die Zeit der Bestellung auch dann maßgebend, wenn es für eine künftige oder
eine bedingte Forderung bestellt ist.

§ 1210 Umfang der Haftung des Pfandes

(1) Das Pfand haftet für die Forderung in deren jeweiligem Bestand, insbesondere auch für Zinsen und
Vertragsstrafen. Ist der persönliche Schuldner nicht der Eigentümer des Pfandes, so wird durch ein
Rechtsgeschäft, das der Schuldner nach der Verpfändung vornimmt, die Haftung nicht erweitert.

(2) Das Pfand haftet für die Ansprüche des Pfandgläubigers auf Ersatz von Verwendungen, für die dem
Pfandgläubiger zu ersetzenden Kosten der Kündigung und der Rechtsverfolgung sowie für die Kosten des
Pfandverkaufs.

§ 1211 Einreden des Verpfänders

(1) Der Verpfänder kann dem Pfandgläubiger gegenüber die dem persönlichen Schuldner gegen die Forderung
sowie die nach § 770 einem Bürgen zustehenden Einreden geltend machen. Stirbt der persönliche Schuldner, so
kann sich der Verpfänder nicht darauf berufen, dass der Erbe für die Schuld nur beschränkt haftet.

(2) Ist der Verpfänder nicht der persönliche Schuldner, so verliert er eine Einrede nicht dadurch, dass dieser auf
sie verzichtet.

§ 1212 Erstreckung auf getrennte Erzeugnisse

Das Pfandrecht erstreckt sich auf die Erzeugnisse, die von dem Pfande getrennt werden.

§ 1213 Nutzungspfand
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(1) Das Pfandrecht kann in der Weise bestellt werden, dass der Pfandgläubiger berechtigt ist, die Nutzungen des
Pfandes zu ziehen.

(2) Ist eine von Natur Frucht tragende Sache dem Pfandgläubiger zum Alleinbesitz übergeben, so ist im Zweifel
anzunehmen, dass der Pfandgläubiger zum Fruchtbezug berechtigt sein soll.

§ 1214 Pflichten des nutzungsberechtigten Pfandgläubigers

(1) Steht dem Pfandgläubiger das Recht zu, die Nutzungen zu ziehen, so ist er verpflichtet, für die Gewinnung der
Nutzungen zu sorgen und Rechenschaft abzulegen.

(2) Der Reinertrag der Nutzungen wird auf die geschuldete Leistung und, wenn Kosten und Zinsen zu entrichten
sind, zunächst auf diese angerechnet.

(3) Abweichende Bestimmungen sind zulässig.

§ 1215 Verwahrungspflicht

Der Pfandgläubiger ist zur Verwahrung des Pfandes verpflichtet.

§ 1216 Ersatz von Verwendungen

Macht der Pfandgläubiger Verwendungen auf das Pfand, so bestimmt sich die Ersatzpflicht des Verpfänders nach
den Vorschriften über die Geschäftsführung ohne Auftrag. Der Pfandgläubiger ist berechtigt, eine Einrichtung,
mit der er das Pfand versehen hat, wegzunehmen.

§ 1217 Rechtsverletzung durch den Pfandgläubiger

(1) Verletzt der Pfandgläubiger die Rechte des Verpfänders in erheblichem Maße und setzt er das verletzende
Verhalten ungeachtet einer Abmahnung des Verpfänders fort, so kann der Verpfänder verlangen, dass das Pfand
auf Kosten des Pfandgläubigers hinterlegt oder, wenn es sich nicht zur Hinterlegung eignet, an einen gerichtlich
zu bestellenden Verwahrer abgeliefert wird.

(2) Statt der Hinterlegung oder der Ablieferung der Sache an einen Verwahrer kann der Verpfänder die Rückgabe
des Pfandes gegen Befriedigung des Gläubigers verlangen. Ist die Forderung unverzinslich und noch nicht fällig,
so gebührt dem Pfandgläubiger nur die Summe, welche mit Hinzurechnung der gesetzlichen Zinsen für die Zeit
von der Zahlung bis zur Fälligkeit dem Betrag der Forderung gleichkommt.

§ 1218 Rechte des Verpfänders bei drohendem Verderb

(1) Ist der Verderb des Pfandes oder eine wesentliche Minderung des Wertes zu besorgen, so kann der
Verpfänder die Rückgabe des Pfandes gegen anderweitige Sicherheitsleistung verlangen; die Sicherheitsleistung
durch Bürgen ist ausgeschlossen.

(2) Der Pfandgläubiger hat dem Verpfänder von dem drohenden Verderb unverzüglich Anzeige zu machen,
sofern nicht die Anzeige untunlich ist.

§ 1219 Rechte des Pfandgläubigers bei drohendem Verderb

(1) Wird durch den drohenden Verderb des Pfandes oder durch eine zu besorgende wesentliche Minderung des
Wertes die Sicherheit des Pfandgläubigers gefährdet, so kann dieser das Pfand öffentlich versteigern lassen.

(2) Der Erlös tritt an die Stelle des Pfandes. Auf Verlangen des Verpfänders ist der Erlös zu hinterlegen.

§ 1220 Androhung der Versteigerung

(1) Die Versteigerung des Pfandes ist erst zulässig, nachdem sie dem Verpfänder angedroht worden ist; die
Androhung darf unterbleiben, wenn das Pfand dem Verderb ausgesetzt und mit dem Aufschub der Versteigerung
Gefahr verbunden ist. Im Falle der Wertminderung ist außer der Androhung erforderlich, dass der Pfandgläubiger
dem Verpfänder zur Leistung anderweitiger Sicherheit eine angemessene Frist bestimmt hat und diese
verstrichen ist.
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(2) Der Pfandgläubiger hat den Verpfänder von der Versteigerung unverzüglich zu benachrichtigen; im Falle der
Unterlassung ist er zum Schadensersatz verpflichtet.

(3) Die Androhung, die Fristbestimmung und die Benachrichtigung dürfen unterbleiben, wenn sie untunlich sind.

§ 1221 Freihändiger Verkauf

Hat das Pfand einen Börsen- oder Marktpreis, so kann der Pfandgläubiger den Verkauf aus freier Hand
durch einen zu solchen Verkäufen öffentlich ermächtigten Handelsmakler oder durch eine zur öffentlichen
Versteigerung befugte Person zum laufenden Preis bewirken.

§ 1222 Pfandrecht an mehreren Sachen

Besteht das Pfandrecht an mehreren Sachen, so haftet jede für die ganze Forderung.

§ 1223 Rückgabepflicht; Einlösungsrecht

(1) Der Pfandgläubiger ist verpflichtet, das Pfand nach dem Erlöschen des Pfandrechts dem Verpfänder
zurückzugeben.

(2) Der Verpfänder kann die Rückgabe des Pfandes gegen Befriedigung des Pfandgläubigers verlangen, sobald
der Schuldner zur Leistung berechtigt ist.

§ 1224 Befriedigung durch Hinterlegung oder Aufrechnung

Die Befriedigung des Pfandgläubigers durch den Verpfänder kann auch durch Hinterlegung oder durch
Aufrechnung erfolgen.

§ 1225 Forderungsübergang auf den Verpfänder

Ist der Verpfänder nicht der persönliche Schuldner, so geht, soweit er den Pfandgläubiger befriedigt, die
Forderung auf ihn über. Die für einen Bürgen geltenden Vorschrift des § 774 findet entsprechende Anwendung.

§ 1226 Verjährung der Ersatzansprüche

Die Ersatzansprüche des Verpfänders wegen Veränderungen oder Verschlechterungen des Pfandes sowie
die Ansprüche des Pfandgläubigers auf Ersatz von Verwendungen oder auf Gestattung der Wegnahme
einer Einrichtung verjähren in sechs Monaten. Die Vorschrift des § 548 Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 2 findet
entsprechende Anwendung.

§ 1227 Schutz des Pfandrechts

Wird das Recht des Pfandgläubigers beeinträchtigt, so finden auf die Ansprüche des Pfandgläubigers die für die
Ansprüche aus dem Eigentum geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung.

§ 1228 Befriedigung durch Pfandverkauf

(1) Die Befriedigung des Pfandgläubigers aus dem Pfande erfolgt durch Verkauf.

(2) Der Pfandgläubiger ist zum Verkauf berechtigt, sobald die Forderung ganz oder zum Teil fällig ist. Besteht der
geschuldete Gegenstand nicht in Geld, so ist der Verkauf erst zulässig, wenn die Forderung in eine Geldforderung
übergegangen ist.

§ 1229 Verbot der Verfallvereinbarung

Eine vor dem Eintritt der Verkaufsberechtigung getroffene Vereinbarung, nach welcher dem Pfandgläubiger, falls
er nicht oder nicht rechtzeitig befriedigt wird, das Eigentum an der Sache zufallen oder übertragen werden soll,
ist nichtig.

§ 1230 Auswahl unter mehreren Pfändern

Unter mehreren Pfändern kann der Pfandgläubiger, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, diejenigen auswählen,
welche verkauft werden sollen. Er kann nur so viele Pfänder zum Verkauf bringen, als zu seiner Befriedigung
erforderlich sind.
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§ 1231 Herausgabe des Pfandes zum Verkauf

Ist der Pfandgläubiger nicht im Alleinbesitz des Pfandes, so kann er nach dem Eintritt der Verkaufsberechtigung
die Herausgabe des Pfandes zum Zwecke des Verkaufs fordern. Auf Verlangen des Verpfänders hat anstelle der
Herausgabe die Ablieferung an einen gemeinschaftlichen Verwahrer zu erfolgen; der Verwahrer hat sich bei der
Ablieferung zu verpflichten, das Pfand zum Verkauf bereitzustellen.

§ 1232 Nachstehende Pfandgläubiger

Der Pfandgläubiger ist nicht verpflichtet, einem ihm im Range nachstehenden Pfandgläubiger das Pfand zum
Zwecke des Verkaufs herauszugeben. Ist er nicht im Besitz des Pfandes, so kann er, sofern er nicht selbst den
Verkauf betreibt, dem Verkauf durch einen nachstehenden Pfandgläubiger nicht widersprechen.

§ 1233 Ausführung des Verkaufs

(1) Der Verkauf des Pfandes ist nach den Vorschriften der §§ 1234 bis 1240 zu bewirken.

(2) Hat der Pfandgläubiger für sein Recht zum Verkauf einen vollstreckbaren Titel gegen den Eigentümer erlangt,
so kann er den Verkauf auch nach den für den Verkauf einer gepfändeten Sache geltenden Vorschriften bewirken
lassen.

§ 1234 Verkaufsandrohung; Wartefrist

(1) Der Pfandgläubiger hat dem Eigentümer den Verkauf vorher anzudrohen und dabei den Geldbetrag
zu bezeichnen, wegen dessen der Verkauf stattfinden soll. Die Androhung kann erst nach dem Eintritt der
Verkaufsberechtigung erfolgen; sie darf unterbleiben, wenn sie untunlich ist.

(2) Der Verkauf darf nicht vor dem Ablauf eines Monats nach der Androhung erfolgen. Ist die Androhung
untunlich, so wird der Monat von dem Eintritt der Verkaufsberechtigung an berechnet.

§ 1235 Öffentliche Versteigerung

(1) Der Verkauf des Pfandes ist im Wege öffentlicher Versteigerung zu bewirken.

(2) Hat das Pfand einen Börsen- oder Marktpreis, so findet die Vorschrift des § 1221 Anwendung.

§ 1236 Versteigerungsort

Die Versteigerung hat an dem Orte zu erfolgen, an dem das Pfand aufbewahrt wird. Ist von einer Versteigerung
an dem Aufbewahrungsort ein angemessener Erfolg nicht zu erwarten, so ist das Pfand an einem geeigneten
anderen Orte zu versteigern.

§ 1237 Öffentliche Bekanntmachung

Zeit und Ort der Versteigerung sind unter allgemeiner Bezeichnung des Pfandes öffentlich bekannt zu machen.
Der Eigentümer und Dritte, denen Rechte an dem Pfande zustehen, sind besonders zu benachrichtigen; die
Benachrichtigung darf unterbleiben, wenn sie untunlich ist.

§ 1238 Verkaufsbedingungen

(1) Das Pfand darf nur mit der Bestimmung verkauft werden, dass der Käufer den Kaufpreis sofort bar zu
entrichten hat und seiner Rechte verlustig sein soll, wenn dies nicht geschieht.

(2) Erfolgt der Verkauf ohne diese Bestimmung, so ist der Kaufpreis als von dem Pfandgläubiger empfangen
anzusehen; die Rechte des Pfandgläubigers gegen den Ersteher bleiben unberührt. Unterbleibt die sofortige
Entrichtung des Kaufpreises, so gilt das Gleiche, wenn nicht vor dem Schluss des Versteigerungstermins von dem
Vorbehalt der Rechtsverwirkung Gebrauch gemacht wird.

§ 1239 Mitbieten durch Gläubiger und Eigentümer

(1) Der Pfandgläubiger und der Eigentümer können bei der Versteigerung mitbieten. Erhält der Pfandgläubiger
den Zuschlag, so ist der Kaufpreis als von ihm empfangen anzusehen.
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(2) Das Gebot des Eigentümers darf zurückgewiesen werden, wenn nicht der Betrag bar erlegt wird. Das Gleiche
gilt von dem Gebot des Schuldners, wenn das Pfand für eine fremde Schuld haftet.

§ 1240 Gold- und Silbersachen

(1) Gold- und Silbersachen dürfen nicht unter dem Gold- oder Silberwert zugeschlagen werden.

(2) Wird ein genügendes Gebot nicht abgegeben, so kann der Verkauf durch eine zur öffentlichen Versteigerung
befugte Person aus freier Hand zu einem den Gold- oder Silberwert erreichenden Preis erfolgen.

§ 1241 Benachrichtigung des Eigentümers

Der Pfandgläubiger hat den Eigentümer von dem Verkauf des Pfandes und dem Ergebnis unverzüglich zu
benachrichtigen, sofern nicht die Benachrichtigung untunlich ist.

§ 1242 Wirkungen der rechtmäßigen Veräußerung

(1) Durch die rechtmäßige Veräußerung des Pfandes erlangt der Erwerber die gleichen Rechte, wie wenn er die
Sache von dem Eigentümer erworben hätte. Dies gilt auch dann, wenn dem Pfandgläubiger der Zuschlag erteilt
wird.

(2) Pfandrechte an der Sache erlöschen, auch wenn sie dem Erwerber bekannt waren. Das Gleiche gilt von einem
Nießbrauch, es sei denn, dass er allen Pfandrechten im Range vorgeht.

§ 1243 Rechtswidrige Veräußerung

(1) Die Veräußerung des Pfandes ist nicht rechtmäßig, wenn gegen die Vorschriften des § 1228 Abs. 2, des §
1230 Satz 2, des § 1235, des § 1237 Satz 1 oder des § 1240 verstoßen wird.

(2) Verletzt der Pfandgläubiger eine andere für den Verkauf geltende Vorschrift, so ist er zum Schadensersatz
verpflichtet, wenn ihm ein Verschulden zur Last fällt.

§ 1244 Gutgläubiger Erwerb

Wird eine Sache als Pfand veräußert, ohne dass dem Veräußerer ein Pfandrecht zusteht oder den Erfordernissen
genügt wird, von denen die Rechtmäßigkeit der Veräußerung abhängt, so finden die Vorschriften der §§ 932 bis
934, 936 entsprechende Anwendung, wenn die Veräußerung nach § 1233 Abs. 2 erfolgt ist oder die Vorschriften
des § 1235 oder des § 1240 Abs. 2 beobachtet worden sind.

§ 1245 Abweichende Vereinbarungen

(1) Der Eigentümer und der Pfandgläubiger können eine von den Vorschriften der §§ 1234 bis 1240 abweichende
Art des Pfandverkaufs vereinbaren. Steht einem Dritten an dem Pfande ein Recht zu, das durch die Veräußerung
erlischt, so ist die Zustimmung des Dritten erforderlich. Die Zustimmung ist demjenigen gegenüber zu erklären,
zu dessen Gunsten sie erfolgt; sie ist unwiderruflich.

(2) Auf die Beobachtung der Vorschriften des § 1235, des § 1237 Satz 1 und des § 1240 kann nicht vor dem
Eintritt der Verkaufsberechtigung verzichtet werden.

§ 1246 Abweichung aus Billigkeitsgründen

(1) Entspricht eine von den Vorschriften der §§ 1235 bis 1240 abweichende Art des Pfandverkaufs nach billigem
Ermessen den Interessen der Beteiligten, so kann jeder von ihnen verlangen, dass der Verkauf in dieser Art
erfolgt.

(2) Kommt eine Einigung nicht zustande, so entscheidet das Gericht.

§ 1247 Erlös aus dem Pfande

Soweit der Erlös aus dem Pfande dem Pfandgläubiger zu seiner Befriedigung gebührt, gilt die Forderung als von
dem Eigentümer berichtigt. Im Übrigen tritt der Erlös an die Stelle des Pfandes.

§ 1248 Eigentumsvermutung



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz sowie des Bundesamts für
Justiz ‒ www.gesetze-im-internet.de

- Seite 304 von 466 -

Bei dem Verkauf des Pfandes gilt zugunsten des Pfandgläubigers der Verpfänder als der Eigentümer, es sei denn,
dass der Pfandgläubiger weiß, dass der Verpfänder nicht der Eigentümer ist.

§ 1249 Ablösungsrecht

Wer durch die Veräußerung des Pfandes ein Recht an dem Pfande verlieren würde, kann den Pfandgläubiger
befriedigen, sobald der Schuldner zur Leistung berechtigt ist. Die Vorschrift des § 268 Abs. 2, 3 findet
entsprechende Anwendung.

§ 1250 Übertragung der Forderung

(1) Mit der Übertragung der Forderung geht das Pfandrecht auf den neuen Gläubiger über. Das Pfandrecht kann
nicht ohne die Forderung übertragen werden.

(2) Wird bei der Übertragung der Forderung der Übergang des Pfandrechts ausgeschlossen, so erlischt das
Pfandrecht.

§ 1251 Wirkung des Pfandrechtsübergangs

(1) Der neue Pfandgläubiger kann von dem bisherigen Pfandgläubiger die Herausgabe des Pfandes verlangen.

(2) Mit der Erlangung des Besitzes tritt der neue Pfandgläubiger anstelle des bisherigen Pfandgläubigers in die
mit dem Pfandrecht verbundenen Verpflichtungen gegen den Verpfänder ein. Erfüllt er die Verpflichtungen
nicht, so haftet für den von ihm zu ersetzenden Schaden der bisherige Pfandgläubiger wie ein Bürge, der auf
die Einrede der Vorausklage verzichtet hat. Die Haftung des bisherigen Pfandgläubigers tritt nicht ein, wenn
die Forderung kraft Gesetzes auf den neuen Pfandgläubiger übergeht oder ihm auf Grund einer gesetzlichen
Verpflichtung abgetreten wird.

§ 1252 Erlöschen mit der Forderung

Das Pfandrecht erlischt mit der Forderung, für die es besteht.

§ 1253 Erlöschen durch Rückgabe

(1) Das Pfandrecht erlischt, wenn der Pfandgläubiger das Pfand dem Verpfänder oder dem Eigentümer
zurückgibt. Der Vorbehalt der Fortdauer des Pfandrechts ist unwirksam.

(2) Ist das Pfand im Besitz des Verpfänders oder des Eigentümers, so wird vermutet, dass das Pfand ihm von dem
Pfandgläubiger zurückgegeben worden sei. Diese Vermutung gilt auch dann, wenn sich das Pfand im Besitz eines
Dritten befindet, der den Besitz nach der Entstehung des Pfandrechts von dem Verpfänder oder dem Eigentümer
erlangt hat.

§ 1254 Anspruch auf Rückgabe

Steht dem Pfandrecht eine Einrede entgegen, durch welche die Geltendmachung des Pfandrechts dauernd
ausgeschlossen wird, so kann der Verpfänder die Rückgabe des Pfandes verlangen. Das gleiche Recht hat der
Eigentümer.

§ 1255 Aufhebung des Pfandrechts

(1) Zur Aufhebung des Pfandrechts durch Rechtsgeschäft genügt die Erklärung des Pfandgläubigers gegenüber
dem Verpfänder oder dem Eigentümer, dass er das Pfandrecht aufgebe.

(2) Ist das Pfandrecht mit dem Recht eines Dritten belastet, so ist die Zustimmung des Dritten erforderlich. Die
Zustimmung ist demjenigen gegenüber zu erklären, zu dessen Gunsten sie erfolgt; sie ist unwiderruflich.

§ 1256 Zusammentreffen von Pfandrecht und Eigentum

(1) Das Pfandrecht erlischt, wenn es mit dem Eigentum in derselben Person zusammentrifft. Das Erlöschen tritt
nicht ein, solange die Forderung, für welche das Pfandrecht besteht, mit dem Recht eines Dritten belastet ist.

(2) Das Pfandrecht gilt als nicht erloschen, soweit der Eigentümer ein rechtliches Interesse an dem Fortbestehen
des Pfandrechts hat.
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§ 1257 Gesetzliches Pfandrecht

Die Vorschriften über das durch Rechtsgeschäft bestellte Pfandrecht finden auf ein kraft Gesetzes entstandenes
Pfandrecht entsprechende Anwendung.

§ 1258 Pfandrecht am Anteil eines Miteigentümers

(1) Besteht ein Pfandrecht an dem Anteil eines Miteigentümers, so übt der Pfandgläubiger die Rechte aus,
die sich aus der Gemeinschaft der Miteigentümer in Ansehung der Verwaltung der Sache und der Art ihrer
Benutzung ergeben.

(2) Die Aufhebung der Gemeinschaft kann vor dem Eintritt der Verkaufsberechtigung des Pfandgläubigers
nur von dem Miteigentümer und dem Pfandgläubiger gemeinschaftlich verlangt werden. Nach dem Eintritt
der Verkaufsberechtigung kann der Pfandgläubiger die Aufhebung der Gemeinschaft verlangen, ohne dass
es der Zustimmung des Miteigentümers bedarf; er ist nicht an eine Vereinbarung gebunden, durch welche
die Miteigentümer das Recht, die Aufhebung der Gemeinschaft zu verlangen, für immer oder auf Zeit
ausgeschlossen oder eine Kündigungsfrist bestimmt haben.

(3) Wird die Gemeinschaft aufgehoben, so gebührt dem Pfandgläubiger das Pfandrecht an den Gegenständen,
welche an die Stelle des Anteils treten.

(4) Das Recht des Pfandgläubigers zum Verkauf des Anteils bleibt unberührt.

§ 1259 Verwertung des gewerblichen Pfandes

Sind Eigentümer und Pfandgläubiger Unternehmer, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliche Sondervermögen, können sie für die Verwertung des Pfandes, das einen Börsen- oder Marktpreis
hat, schon bei der Verpfändung vereinbaren, dass der Pfandgläubiger den Verkauf aus freier Hand zum
laufenden Preis selbst oder durch Dritte vornehmen kann oder dem Pfandgläubiger das Eigentum an der Sache
bei Fälligkeit der Forderung zufallen soll. In diesem Fall gilt die Forderung in Höhe des am Tag der Fälligkeit
geltenden Börsen- oder Marktpreises als von dem Eigentümer berichtigt. Die §§ 1229 und 1233 bis 1239 finden
keine Anwendung.

§§ 1260 bis 1272 (weggefallen)

Titel 2
Pfandrecht an Rechten
§ 1273 Gesetzlicher Inhalt des Pfandrechts an Rechten

(1) Gegenstand des Pfandrechts kann auch ein Recht sein.

(2) Auf das Pfandrecht an Rechten finden die Vorschriften über das Pfandrecht an beweglichen Sachen
entsprechende Anwendung, soweit sich nicht aus den §§ 1274 bis 1296 ein anderes ergibt. Die Anwendung der
Vorschriften des § 1208 und des § 1213 Abs. 2 ist ausgeschlossen.

§ 1274 Bestellung

(1) Die Bestellung des Pfandrechts an einem Recht erfolgt nach den für die Übertragung des Rechts geltenden
Vorschriften. Ist zur Übertragung des Rechts die Übergabe einer Sache erforderlich, so finden die Vorschriften der
§§ 1205, 1206 Anwendung.

(2) Soweit ein Recht nicht übertragbar ist, kann ein Pfandrecht an dem Recht nicht bestellt werden.

§ 1275 Pfandrecht an Recht auf Leistung

Ist ein Recht, kraft dessen eine Leistung gefordert werden kann, Gegenstand des Pfandrechts, so finden auf
das Rechtsverhältnis zwischen dem Pfandgläubiger und dem Verpflichteten die Vorschriften, welche im Falle
der Übertragung des Rechts für das Rechtsverhältnis zwischen dem Erwerber und dem Verpflichteten gelten,
und im Falle einer nach § 1217 Abs. 1 getroffenen gerichtlichen Anordnung die Vorschrift des § 1070 Abs. 2
entsprechende Anwendung.
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§ 1276 Aufhebung oder Änderung des verpfändeten Rechts

(1) Ein verpfändetes Recht kann durch Rechtsgeschäft nur mit Zustimmung des Pfandgläubigers aufgehoben
werden. Die Zustimmung ist demjenigen gegenüber zu erklären, zu dessen Gunsten sie erfolgt; sie ist
unwiderruflich. Die Vorschrift des § 876 Satz 3 bleibt unberührt.

(2) Das Gleiche gilt im Falle einer Änderung des Rechts, sofern sie das Pfandrecht beeinträchtigt.

§ 1277 Befriedigung durch Zwangsvollstreckung

Der Pfandgläubiger kann seine Befriedigung aus dem Recht nur auf Grund eines vollstreckbaren Titels nach
den für die Zwangsvollstreckung geltenden Vorschriften suchen, sofern nicht ein anderes bestimmt ist. Die
Vorschriften des § 1229 und des § 1245 Abs. 2 bleiben unberührt.

§ 1278 Erlöschen durch Rückgabe

Ist ein Recht, zu dessen Verpfändung die Übergabe einer Sache erforderlich ist, Gegenstand des Pfandrechts, so
findet auf das Erlöschen des Pfandrechts durch die Rückgabe der Sache die Vorschrift des § 1253 entsprechende
Anwendung.

§ 1279 Pfandrecht an einer Forderung

Für das Pfandrecht an einer Forderung gelten die besonderen Vorschriften der §§ 1280 bis 1290. Soweit eine
Forderung einen Börsen- oder Marktpreis hat, findet § 1259 entsprechende Anwendung.

§ 1280 Anzeige an den Schuldner

Die Verpfändung einer Forderung, zu deren Übertragung der Abtretungsvertrag genügt, ist nur wirksam, wenn
der Gläubiger sie dem Schuldner anzeigt.

§ 1281 Leistung vor Fälligkeit

Der Schuldner kann nur an den Pfandgläubiger und den Gläubiger gemeinschaftlich leisten. Jeder von beiden
kann verlangen, dass an sie gemeinschaftlich geleistet wird; jeder kann statt der Leistung verlangen, dass die
geschuldete Sache für beide hinterlegt oder, wenn sie sich nicht zur Hinterlegung eignet, an einen gerichtlich zu
bestellenden Verwahrer abgeliefert wird.

§ 1282 Leistung nach Fälligkeit

(1) Sind die Voraussetzungen des § 1228 Abs. 2 eingetreten, so ist der Pfandgläubiger zur Einziehung der
Forderung berechtigt und kann der Schuldner nur an ihn leisten. Die Einziehung einer Geldforderung steht dem
Pfandgläubiger nur insoweit zu, als sie zu seiner Befriedigung erforderlich ist. Soweit er zur Einziehung berechtigt
ist, kann er auch verlangen, dass ihm die Geldforderung an Zahlungs statt abgetreten wird.

(2) Zu anderen Verfügungen über die Forderung ist der Pfandgläubiger nicht berechtigt; das Recht, die
Befriedigung aus der Forderung nach § 1277 zu suchen, bleibt unberührt.

§ 1283 Kündigung

(1) Hängt die Fälligkeit der verpfändeten Forderung von einer Kündigung ab, so bedarf der Gläubiger zur
Kündigung der Zustimmung des Pfandgläubigers nur, wenn dieser berechtigt ist, die Nutzungen zu ziehen.

(2) Die Kündigung des Schuldners ist nur wirksam, wenn sie dem Pfandgläubiger und dem Gläubiger erklärt wird.

(3) Sind die Voraussetzungen des § 1228 Abs. 2 eingetreten, so ist auch der Pfandgläubiger zur Kündigung
berechtigt; für die Kündigung des Schuldners genügt die Erklärung gegenüber dem Pfandgläubiger.

§ 1284 Abweichende Vereinbarungen

Die Vorschriften der §§ 1281 bis 1283 finden keine Anwendung, soweit der Pfandgläubiger und der Gläubiger ein
anderes vereinbaren.

§ 1285 Mitwirkung zur Einziehung
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(1) Hat die Leistung an den Pfandgläubiger und den Gläubiger gemeinschaftlich zu erfolgen, so sind beide
einander verpflichtet, zur Einziehung mitzuwirken, wenn die Forderung fällig ist.

(2) Soweit der Pfandgläubiger berechtigt ist, die Forderung ohne Mitwirkung des Gläubigers einzuziehen, hat
er für die ordnungsmäßige Einziehung zu sorgen. Von der Einziehung hat er den Gläubiger unverzüglich zu
benachrichtigen, sofern nicht die Benachrichtigung untunlich ist.

§ 1286 Kündigungspflicht bei Gefährdung

Hängt die Fälligkeit der verpfändeten Forderung von einer Kündigung ab, so kann der Pfandgläubiger, sofern
nicht das Kündigungsrecht ihm zusteht, von dem Gläubiger die Kündigung verlangen, wenn die Einziehung der
Forderung wegen Gefährdung ihrer Sicherheit nach den Regeln einer ordnungsmäßigen Vermögensverwaltung
geboten ist. Unter der gleichen Voraussetzung kann der Gläubiger von dem Pfandgläubiger die Zustimmung zur
Kündigung verlangen, sofern die Zustimmung erforderlich ist.

§ 1287 Wirkung der Leistung

Leistet der Schuldner in Gemäßheit der §§ 1281, 1282, so erwirbt mit der Leistung der Gläubiger den geleisteten
Gegenstand und der Pfandgläubiger ein Pfandrecht an dem Gegenstand. Besteht die Leistung in der Übertragung
des Eigentums an einem Grundstück, so erwirbt der Pfandgläubiger eine Sicherungshypothek; besteht sie in der
Übertragung des Eigentums an einem eingetragenen Schiff oder Schiffsbauwerk, so erwirbt der Pfandgläubiger
eine Schiffshypothek.

§ 1288 Anlegung eingezogenen Geldes

(1) Wird eine Geldforderung in Gemäßheit des § 1281 eingezogen, so sind der Pfandgläubiger und der Gläubiger
einander verpflichtet, dazu mitzuwirken, dass der eingezogene Betrag, soweit es ohne Beeinträchtigung des
Interesses des Pfandgläubigers tunlich ist, der Rechtsverordnung nach § 240a entsprechend angelegt und
gleichzeitig dem Pfandgläubiger das Pfandrecht bestellt wird. Die Art der Anlegung bestimmt der Gläubiger.

(2) Erfolgt die Einziehung in Gemäßheit des § 1282, so gilt die Forderung des Pfandgläubigers, soweit ihm der
eingezogene Betrag zu seiner Befriedigung gebührt, als von dem Gläubiger berichtigt.

§ 1289 Erstreckung auf die Zinsen

Das Pfandrecht an einer Forderung erstreckt sich auf die Zinsen der Forderung. Die Vorschriften des § 1123 Abs.
2 und der §§ 1124, 1125 finden entsprechende Anwendung; an die Stelle der Beschlagnahme tritt die Anzeige
des Pfandgläubigers an den Schuldner, dass er von dem Einziehungsrecht Gebrauch mache.

§ 1290 Einziehung bei mehrfacher Verpfändung

Bestehen mehrere Pfandrechte an einer Forderung, so ist zur Einziehung nur derjenige Pfandgläubiger
berechtigt, dessen Pfandrecht den übrigen Pfandrechten vorgeht.

§ 1291 Pfandrecht an Grund- oder Rentenschuld

Die Vorschriften über das Pfandrecht an einer Forderung gelten auch für das Pfandrecht an einer Grundschuld
und an einer Rentenschuld.

§ 1292 Verpfändung von Orderpapieren

Zur Verpfändung eines Wechsels oder eines anderen Papiers, das durch Indossament übertragen werden kann,
genügt die Einigung des Gläubigers und des Pfandgläubigers und die Übergabe des indossierten Papiers.

§ 1293 Pfandrecht an Inhaberpapieren

Für das Pfandrecht an einem Inhaberpapier gelten die Vorschriften über das Pfandrecht an beweglichen Sachen.

§ 1294 Einziehung und Kündigung

Ist ein Wechsel, ein anderes Papier, das durch Indossament übertragen werden kann, oder ein Inhaberpapier
Gegenstand des Pfandrechts, so ist, auch wenn die Voraussetzungen des § 1228 Abs. 2 noch nicht eingetreten
sind, der Pfandgläubiger zur Einziehung und, falls Kündigung erforderlich ist, zur Kündigung berechtigt und kann
der Schuldner nur an ihn leisten.
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§ 1295 Freihändiger Verkauf von Orderpapieren

Hat ein verpfändetes Papier, das durch Indossament übertragen werden kann, einen Börsen- oder Marktpreis, so
ist der Gläubiger nach dem Eintritt der Voraussetzungen des § 1228 Abs. 2 berechtigt, das Papier nach § 1221
verkaufen zu lassen. § 1259 findet entsprechende Anwendung.

§ 1296 Erstreckung auf Zinsscheine

Das Pfandrecht an einem Wertpapier erstreckt sich auf die zu dem Papier gehörenden Zins-, Renten- oder
Gewinnanteilscheine nur dann, wenn sie dem Pfandgläubiger übergeben sind. Der Verpfänder kann, sofern
nicht ein anderes bestimmt ist, die Herausgabe der Scheine verlangen, soweit sie vor dem Eintritt der
Voraussetzungen des § 1228 Abs. 2 fällig werden.

Buch 4
Familienrecht

Abschnitt 1
Bürgerliche Ehe

Titel 1
Verlöbnis
§ 1297 Kein Antrag auf Eingehung der Ehe, Nichtigkeit eines Strafversprechens

(1) Aus einem Verlöbnis kann kein Antrag auf Eingehung der Ehe gestellt werden.

(2) Das Versprechen einer Strafe für den Fall, dass die Eingehung der Ehe unterbleibt, ist nichtig.

§ 1298 Ersatzpflicht bei Rücktritt

(1) Tritt ein Verlobter von dem Verlöbnis zurück, so hat er dem anderen Verlobten und dessen Eltern sowie
dritten Personen, welche anstelle der Eltern gehandelt haben, den Schaden zu ersetzen, der daraus entstanden
ist, dass sie in Erwartung der Ehe Aufwendungen gemacht haben oder Verbindlichkeiten eingegangen sind. Dem
anderen Verlobten hat er auch den Schaden zu ersetzen, den dieser dadurch erleidet, dass er in Erwartung der
Ehe sonstige sein Vermögen oder seine Erwerbsstellung berührende Maßnahmen getroffen hat.

(2) Der Schaden ist nur insoweit zu ersetzen, als die Aufwendungen, die Eingehung der Verbindlichkeiten und die
sonstigen Maßnahmen den Umständen nach angemessen waren.

(3) Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn ein wichtiger Grund für den Rücktritt vorliegt.

§ 1299 Rücktritt aus Verschulden des anderen Teils

Veranlasst ein Verlobter den Rücktritt des anderen durch ein Verschulden, das einen wichtigen Grund für den
Rücktritt bildet, so ist er nach Maßgabe des § 1298 Abs. 1, 2 zum Schadensersatz verpflichtet.

§ 1300  

(weggefallen)

§ 1301 Rückgabe der Geschenke

Unterbleibt die Eheschließung, so kann jeder Verlobte von dem anderen die Herausgabe desjenigen, was er ihm
geschenkt oder zum Zeichen des Verlöbnisses gegeben hat, nach den Vorschriften über die Herausgabe einer
ungerechtfertigten Bereicherung fordern. Im Zweifel ist anzunehmen, dass die Rückforderung ausgeschlossen
sein soll, wenn das Verlöbnis durch den Tod eines der Verlobten aufgelöst wird.

§ 1302 Verjährung

Die Verjährungsfrist der in den §§ 1298 bis 1301 bestimmten Ansprüche beginnt mit der Auflösung des
Verlöbnisses.

Titel 2
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Eingehung der Ehe

Untertitel 1
Ehefähigkeit
§ 1303 Ehemündigkeit

Eine Ehe darf nicht vor Eintritt der Volljährigkeit eingegangen werden. Mit einer Person, die das 16. Lebensjahr
nicht vollendet hat, kann eine Ehe nicht wirksam eingegangen werden.

§ 1304 Geschäftsunfähigkeit

Wer geschäftsunfähig ist, kann eine Ehe nicht eingehen.

§ 1305  

(weggefallen)

Untertitel 2
Eheverbote
§ 1306 Bestehende Ehe oder Lebenspartnerschaft

Eine Ehe darf nicht geschlossen werden, wenn zwischen einer der Personen, die die Ehe miteinander eingehen
wollen, und einer dritten Person eine Ehe oder eine Lebenspartnerschaft besteht.

§ 1307 Verwandtschaft

Eine Ehe darf nicht geschlossen werden zwischen Verwandten in gerader Linie sowie zwischen vollbürtigen
und halbbürtigen Geschwistern. Dies gilt auch, wenn das Verwandtschaftsverhältnis durch Annahme als Kind
erloschen ist.

§ 1308 Annahme als Kind

(1) Eine Ehe soll nicht geschlossen werden zwischen Personen, deren Verwandtschaft im Sinne des § 1307 durch
Annahme als Kind begründet worden ist. Dies gilt nicht, wenn das Annahmeverhältnis aufgelöst worden ist.

(2) Das Familiengericht kann auf Antrag von dieser Vorschrift Befreiung erteilen, wenn zwischen dem
Antragsteller und seinem künftigen Ehegatten durch die Annahme als Kind eine Verwandtschaft in der Seitenlinie
begründet worden ist. Die Befreiung soll versagt werden, wenn wichtige Gründe der Eingehung der Ehe
entgegenstehen.

Untertitel 3
Ehefähigkeitszeugnis
§ 1309 Ehefähigkeitszeugnis für Ausländer

(1) Wer hinsichtlich der Voraussetzungen der Eheschließung vorbehaltlich des Artikels 13 Abs. 2 des
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche ausländischem Recht unterliegt, soll eine Ehe nicht
eingehen, bevor er ein Zeugnis der inneren Behörde seines Heimatstaats darüber beigebracht hat, dass der
Eheschließung nach dem Recht dieses Staates kein Ehehindernis entgegensteht. Als Zeugnis der inneren
Behörde gilt auch eine Urkunde im Sinne von Artikel 3 Nummer 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2016/1191
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2016 zur Förderung der Freizügigkeit von Bürgern
durch die Vereinfachung der Anforderungen an die Vorlage bestimmter öffentlicher Urkunden innerhalb der
Europäischen Union und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 (ABl. L 200 vom 26.7.2016, S.
1) sowie eine Bescheinigung, die von einer anderen Stelle nach Maßgabe eines mit dem Heimatstaat des
Betroffenen geschlossenen Vertrags erteilt ist. Das Zeugnis verliert seine Kraft, wenn die Ehe nicht binnen sechs
Monaten seit der Ausstellung geschlossen wird; ist in dem Zeugnis eine kürzere Geltungsdauer angegeben, ist
diese maßgebend.

(2) Von dem Erfordernis nach Absatz 1 Satz 1 kann der Präsident des Oberlandesgerichts, in dessen Bezirk
das Standesamt, bei dem die Eheschließung angemeldet worden ist, seinen Sitz hat, Befreiung erteilen. Die
Befreiung soll nur Staatenlosen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Ausland und Angehörigen solcher Staaten
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erteilt werden, deren Behörden keine Ehefähigkeitszeugnisse im Sinne des Absatzes 1 ausstellen. In besonderen
Fällen darf sie auch Angehörigen anderer Staaten erteilt werden. Die Befreiung gilt nur für die Dauer von sechs
Monaten.

(3) (weggefallen)

Untertitel 4
Eheschließung
§ 1310 Zuständigkeit des Standesbeamten, Heilung fehlerhafter Ehen

(1) Die Ehe wird nur dadurch geschlossen, dass die Eheschließenden vor dem Standesbeamten erklären, die
Ehe miteinander eingehen zu wollen. Der Standesbeamte darf seine Mitwirkung an der Eheschließung nicht
verweigern, wenn die Voraussetzungen der Eheschließung vorliegen. Der Standesbeamte muss seine Mitwirkung
verweigern, wenn
1.   offenkundig ist, dass die Ehe nach § 1314 Absatz 2 aufhebbar wäre, oder

 

2.   nach Artikel 13 Absatz 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche die beabsichtigte Ehe
unwirksam wäre oder die Aufhebung der Ehe in Betracht kommt.
 

(2) Als Standesbeamter gilt auch, wer, ohne Standesbeamter zu sein, das Amt eines Standesbeamten öffentlich
ausgeübt und die Ehe in das Eheregister eingetragen hat.

(3) Eine Ehe gilt auch dann als geschlossen, wenn die Ehegatten erklärt haben, die Ehe miteinander eingehen zu
wollen, und
1.   der Standesbeamte die Ehe in das Eheregister eingetragen hat,

 

2.   der Standesbeamte im Zusammenhang mit der Beurkundung der Geburt eines gemeinsamen Kindes der
Ehegatten einen Hinweis auf die Eheschließung in das Geburtenregister eingetragen hat oder
 

3.   der Standesbeamte von den Ehegatten eine familienrechtliche Erklärung, die zu ihrer Wirksamkeit
eine bestehende Ehe voraussetzt, entgegengenommen hat und den Ehegatten hierüber eine in
Rechtsvorschriften vorgesehene Bescheinigung erteilt worden ist
 

und die Ehegatten seitdem zehn Jahre oder bis zum Tode eines der Ehegatten, mindestens jedoch fünf Jahre, als
Ehegatten miteinander gelebt haben.

§ 1311 Persönliche Erklärung

Die Eheschließenden müssen die Erklärungen nach § 1310 Abs. 1 persönlich und bei gleichzeitiger Anwesenheit
abgeben. Die Erklärungen können nicht unter einer Bedingung oder Zeitbestimmung abgegeben werden.

§ 1312 Trauung

Der Standesbeamte soll bei der Eheschließung die Eheschließenden einzeln befragen, ob sie die Ehe miteinander
eingehen wollen, und, nachdem die Eheschließenden diese Frage bejaht haben, aussprechen, dass sie nunmehr
kraft Gesetzes rechtmäßig verbundene Eheleute sind. Die Eheschließung kann in Gegenwart von einem oder
zwei Zeugen erfolgen, sofern die Eheschließenden dies wünschen.

Titel 3
Aufhebung der Ehe
§ 1313 Aufhebung durch richterliche Entscheidung

Eine Ehe kann nur durch richterliche Entscheidung auf Antrag aufgehoben werden. Die Ehe ist mit der
Rechtskraft der Entscheidung aufgelöst. Die Voraussetzungen, unter denen die Aufhebung begehrt werden kann,
ergeben sich aus den folgenden Vorschriften.

§ 1314 Aufhebungsgründe

(1) Eine Ehe kann aufgehoben werden, wenn sie
1.   entgegen § 1303 Satz 1 mit einem Minderjährigen geschlossen worden ist, der im Zeitpunkt der

Eheschließung das 16. Lebensjahr vollendet hatte, oder
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2.   entgegen den §§ 1304, 1306, 1307, 1311 geschlossen worden ist.
 

(2) Eine Ehe kann ferner aufgehoben werden, wenn
1.   ein Ehegatte sich bei der Eheschließung im Zustand der Bewusstlosigkeit oder vorübergehender Störung

der Geistestätigkeit befand;
 

2.   ein Ehegatte bei der Eheschließung nicht gewusst hat, dass es sich um eine Eheschließung handelt;
 

3.   ein Ehegatte zur Eingehung der Ehe durch arglistige Täuschung über solche Umstände bestimmt worden
ist, die ihn bei Kenntnis der Sachlage und bei richtiger Würdigung des Wesens der Ehe von der Eingehung
der Ehe abgehalten hätten; dies gilt nicht, wenn die Täuschung Vermögensverhältnisse betrifft oder von
einem Dritten ohne Wissen des anderen Ehegatten verübt worden ist;
 

4.   ein Ehegatte zur Eingehung der Ehe widerrechtlich durch Drohung bestimmt worden ist;
 

5.   beide Ehegatten sich bei der Eheschließung darüber einig waren, dass sie keine Verpflichtung gemäß §
1353 Abs. 1 begründen wollen.
 

§ 1315 Ausschluss der Aufhebung

(1) Eine Aufhebung der Ehe ist ausgeschlossen
1.   bei Verstoß gegen § 1303 Satz 1, wenn

a)   der minderjährige Ehegatte, nachdem er volljährig geworden ist, zu erkennen gegeben hat, dass er
die Ehe fortsetzen will (Bestätigung), oder
 

b)   auf Grund außergewöhnlicher Umstände die Aufhebung der Ehe eine so schwere Härte für den
minderjährigen Ehegatten darstellen würde, dass die Aufrechterhaltung der Ehe ausnahmsweise
geboten erscheint;
 

 

2.   bei Verstoß gegen § 1304, wenn der Ehegatte nach Wegfall der Geschäftsunfähigkeit zu erkennen gegeben
hat, dass er die Ehe fortsetzen will (Bestätigung);
 

3.   im Falle des § 1314 Abs. 2 Nr. 1, wenn der Ehegatte nach Wegfall der Bewusstlosigkeit oder der Störung der
Geistestätigkeit zu erkennen gegeben hat, dass er die Ehe fortsetzen will (Bestätigung);
 

4.   in den Fällen des § 1314 Abs. 2 Nr. 2 bis 4, wenn der Ehegatte nach Entdeckung des Irrtums oder der
Täuschung oder nach Aufhören der Zwangslage zu erkennen gegeben hat, dass er die Ehe fortsetzen will
(Bestätigung);
 

5.   in den Fällen des § 1314 Abs. 2 Nr. 5, wenn die Ehegatten nach der Eheschließung als Ehegatten
miteinander gelebt haben.
 

Die Bestätigung eines Geschäftsunfähigen ist unwirksam.

(2) Eine Aufhebung der Ehe ist ferner ausgeschlossen
1.   bei Verstoß gegen § 1306, wenn vor der Schließung der neuen Ehe die Scheidung oder Aufhebung der

früheren Ehe oder die Aufhebung der Lebenspartnerschaft ausgesprochen ist und dieser Ausspruch nach
der Schließung der neuen Ehe rechtskräftig wird;
 

2.   bei Verstoß gegen § 1311, wenn die Ehegatten nach der Eheschließung fünf Jahre oder, falls einer von ihnen
vorher verstorben ist, bis zu dessen Tode, jedoch mindestens drei Jahre als Ehegatten miteinander gelebt
haben, es sei denn, dass bei Ablauf der fünf Jahre oder zur Zeit des Todes die Aufhebung beantragt ist.
 

§ 1316 Antragsberechtigung

(1) Antragsberechtigt
1.   sind bei Verstoß gegen § 1303 Satz 1, die §§ 1304, 1306, 1307, 1311 sowie in den Fällen des § 1314 Abs.

2 Nr. 1 und 5 jeder Ehegatte, die zuständige Verwaltungsbehörde und in den Fällen des § 1306 auch die
dritte Person. Die zuständige Verwaltungsbehörde wird durch Rechtsverordnung der Landesregierungen
bestimmt. Die Landesregierungen können die Ermächtigung nach Satz 2 durch Rechtsverordnung auf die
zuständigen obersten Landesbehörden übertragen;
 

2.   ist in den Fällen des § 1314 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 der dort genannte Ehegatte.
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(2) Der Antrag kann für einen geschäftsunfähigen Ehegatten nur von seinem gesetzlichen Vertreter gestellt
werden. Bei einem Verstoß gegen § 1303 Satz 1 kann ein minderjähriger Ehegatte den Antrag nur selbst stellen;
er bedarf dazu nicht der Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters.

(3) Bei Verstoß gegen die §§ 1304, 1306, 1307 sowie in den Fällen des § 1314 Abs. 2 Nr. 1 und 5 soll die
zuständige Verwaltungsbehörde den Antrag stellen, wenn nicht die Aufhebung der Ehe für einen Ehegatten
oder für die aus der Ehe hervorgegangenen Kinder eine so schwere Härte darstellen würde, dass die
Aufrechterhaltung der Ehe ausnahmsweise geboten erscheint. Bei einem Verstoß gegen § 1303 Satz 1 muss die
zuständige Behörde den Antrag stellen, es sei denn, der minderjährige Ehegatte ist zwischenzeitlich volljährig
geworden und hat zu erkennen gegeben, dass er die Ehe fortsetzen will.

§ 1317 Antragsfrist

(1) Der Antrag kann in den Fällen des § 1314 Absatz 2 Nummer 2 und 3 nur binnen eines Jahres, im Falle des
§ 1314 Absatz 2 Nummer 4 nur binnen drei Jahren gestellt werden. Die Frist beginnt mit der Entdeckung des
Irrtums oder der Täuschung oder mit dem Aufhören der Zwangslage; für den gesetzlichen Vertreter eines
geschäftsunfähigen Ehegatten beginnt die Frist jedoch nicht vor dem Zeitpunkt, in welchem ihm die den
Fristbeginn begründenden Umstände bekannt werden. Auf den Lauf der Frist sind die §§ 206, 210 Abs. 1 Satz 1
entsprechend anzuwenden.

(2) Hat der gesetzliche Vertreter eines geschäftsunfähigen Ehegatten den Antrag nicht rechtzeitig gestellt, so
kann der Ehegatte selbst innerhalb von sechs Monaten nach dem Wegfall der Geschäftsunfähigkeit den Antrag
stellen.

(3) Ist die Ehe bereits aufgelöst, so kann der Antrag nicht mehr gestellt werden.

§ 1318 Folgen der Aufhebung

(1) Die Folgen der Aufhebung einer Ehe bestimmen sich nur in den nachfolgend genannten Fällen nach den
Vorschriften über die Scheidung.

(2) Die §§ 1569 bis 1586b finden entsprechende Anwendung
1.   zugunsten eines Ehegatten, der bei Verstoß gegen die §§ 1303, 1304, 1306, 1307 oder § 1311 oder in den

Fällen des § 1314 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 die Aufhebbarkeit der Ehe bei der Eheschließung nicht gekannt hat
oder der in den Fällen des § 1314 Abs. 2 Nr. 3 oder 4 von dem anderen Ehegatten oder mit dessen Wissen
getäuscht oder bedroht worden ist;
 

2.   zugunsten beider Ehegatten bei Verstoß gegen die §§ 1306, 1307 oder § 1311, wenn beide Ehegatten die
Aufhebbarkeit kannten; dies gilt nicht bei Verstoß gegen § 1306, soweit der Anspruch eines Ehegatten auf
Unterhalt einen entsprechenden Anspruch der dritten Person beeinträchtigen würde.
 

Die Vorschriften über den Unterhalt wegen der Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes finden
auch insoweit entsprechende Anwendung, als eine Versagung des Unterhalts im Hinblick auf die Belange des
Kindes grob unbillig wäre.

(3) Die §§ 1363 bis 1390 und 1587 finden entsprechende Anwendung, soweit dies nicht im Hinblick auf die
Umstände bei der Eheschließung oder bei Verstoß gegen § 1306 im Hinblick auf die Belange der dritten Person
grob unbillig wäre.

(4) Die §§ 1568a und 1568b finden entsprechende Anwendung; dabei sind die Umstände bei der Eheschließung
und bei Verstoß gegen § 1306 die Belange der dritten Person besonders zu berücksichtigen.

(5) § 1931 findet zugunsten eines Ehegatten, der bei Verstoß gegen die §§ 1304, 1306, 1307 oder § 1311 oder im
Falle des § 1314 Abs. 2 Nr. 1 die Aufhebbarkeit der Ehe bei der Eheschließung gekannt hat, keine Anwendung.

Titel 4
Wiederverheiratung nach Todeserklärung
§ 1319 Aufhebung der bisherigen Ehe

(1) Geht ein Ehegatte, nachdem der andere Ehegatte für tot erklärt worden ist, eine neue Ehe ein, so kann,
wenn der für tot erklärte Ehegatte noch lebt, die neue Ehe nur dann wegen Verstoßes gegen § 1306 aufgehoben
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werden, wenn beide Ehegatten bei der Eheschließung wussten, dass der für tot erklärte Ehegatte im Zeitpunkt
der Todeserklärung noch lebte.

(2) Mit der Schließung der neuen Ehe wird die frühere Ehe aufgelöst, es sei denn, dass beide Ehegatten der
neuen Ehe bei der Eheschließung wussten, dass der für tot erklärte Ehegatte im Zeitpunkt der Todeserklärung
noch lebte. Sie bleibt auch dann aufgelöst, wenn die Todeserklärung aufgehoben wird.

§ 1320 Aufhebung der neuen Ehe

(1) Lebt der für tot erklärte Ehegatte noch, so kann unbeschadet des § 1319 sein früherer Ehegatte die
Aufhebung der neuen Ehe begehren, es sei denn, dass er bei der Eheschließung wusste, dass der für tot erklärte
Ehegatte zum Zeitpunkt der Todeserklärung noch gelebt hat. Die Aufhebung kann nur binnen eines Jahres
begehrt werden. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Ehegatte aus der früheren Ehe Kenntnis davon
erlangt hat, dass der für tot erklärte Ehegatte noch lebt. § 1317 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 gilt entsprechend.

(2) Für die Folgen der Aufhebung gilt § 1318 entsprechend.

§§ 1321 bis 1352 (weggefallen)

Titel 5
Wirkungen der Ehe im Allgemeinen
§ 1353 Eheliche Lebensgemeinschaft

(1) Die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen. Die
Ehegatten sind einander zur ehelichen Lebensgemeinschaft verpflichtet; sie tragen füreinander Verantwortung.

(2) Ein Ehegatte ist nicht verpflichtet, dem Verlangen des anderen Ehegatten nach Herstellung der Gemeinschaft
Folge zu leisten, wenn sich das Verlangen als Missbrauch seines Rechts darstellt oder wenn die Ehe gescheitert
ist.

§ 1354  

(weggefallen)

§ 1355 Ehename

(1) Die Ehegatten sollen einen gemeinsamen Familiennamen (Ehenamen) bestimmen. Die Ehegatten führen den
von ihnen bestimmten Ehenamen. Bestimmen die Ehegatten keinen Ehenamen, so führen sie ihren zur Zeit der
Eheschließung geführten Namen auch nach der Eheschließung.

(2) Zum Ehenamen können die Ehegatten durch Erklärung gegenüber dem Standesamt den Geburtsnamen oder
den zur Zeit der Erklärung über die Bestimmung des Ehenamens geführten Namen eines Ehegatten bestimmen.

(3) Die Erklärung über die Bestimmung des Ehenamens soll bei der Eheschließung erfolgen. Wird die Erklärung
später abgegeben, so muss sie öffentlich beglaubigt werden.

(4) Ein Ehegatte, dessen Name nicht Ehename wird, kann durch Erklärung gegenüber dem Standesamt dem
Ehenamen seinen Geburtsnamen oder den zur Zeit der Erklärung über die Bestimmung des Ehenamens
geführten Namen voranstellen oder anfügen. Dies gilt nicht, wenn der Ehename aus mehreren Namen besteht.
Besteht der Name eines Ehegatten aus mehreren Namen, so kann nur einer dieser Namen hinzugefügt werden.
Die Erklärung kann gegenüber dem Standesamt widerrufen werden; in diesem Falle ist eine erneute Erklärung
nach Satz 1 nicht zulässig. Die Erklärung, wenn sie nicht bei der Eheschließung gegenüber einem deutschen
Standesamt abgegeben wird, und der Widerruf müssen öffentlich beglaubigt werden.

(5) Der verwitwete oder geschiedene Ehegatte behält den Ehenamen. Er kann durch Erklärung gegenüber
dem Standesamt seinen Geburtsnamen oder den Namen wieder annehmen, den er bis zur Bestimmung des
Ehenamens geführt hat, oder dem Ehenamen seinen Geburtsnamen oder den zur Zeit der Bestimmung des
Ehenamens geführten Namen voranstellen oder anfügen. Absatz 4 gilt entsprechend.

(6) Geburtsname ist der Name, der in die Geburtsurkunde eines Ehegatten zum Zeitpunkt der Erklärung
gegenüber dem Standesamt einzutragen ist.
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§ 1356 Haushaltsführung, Erwerbstätigkeit

(1) Die Ehegatten regeln die Haushaltsführung im gegenseitigen Einvernehmen. Ist die Haushaltsführung einem
der Ehegatten überlassen, so leitet dieser den Haushalt in eigener Verantwortung.

(2) Beide Ehegatten sind berechtigt, erwerbstätig zu sein. Bei der Wahl und Ausübung einer Erwerbstätigkeit
haben sie auf die Belange des anderen Ehegatten und der Familie die gebotene Rücksicht zu nehmen.

§ 1357 Geschäfte zur Deckung des Lebensbedarfs

(1) Jeder Ehegatte ist berechtigt, Geschäfte zur angemessenen Deckung des Lebensbedarfs der Familie mit
Wirkung auch für den anderen Ehegatten zu besorgen. Durch solche Geschäfte werden beide Ehegatten
berechtigt und verpflichtet, es sei denn, dass sich aus den Umständen etwas anderes ergibt.

(2) Ein Ehegatte kann die Berechtigung des anderen Ehegatten, Geschäfte mit Wirkung für ihn zu besorgen,
beschränken oder ausschließen; besteht für die Beschränkung oder Ausschließung kein ausreichender
Grund, so hat das Familiengericht sie auf Antrag aufzuheben. Dritten gegenüber wirkt die Beschränkung oder
Ausschließung nur nach Maßgabe des § 1412.

(3) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Ehegatten getrennt leben.

Fußnote

§ 1357 Abs. 1: Mit GG (100-1) vereinbar gem. BVerfGE v. 3.10.1989 I 2052 - 1 BvL 78/86; 1 BvL 79/86 -

§ 1358 Gegenseitige Vertretung von Ehegatten in Angelegenheiten der Gesundheitssorge

(1) Kann ein Ehegatte aufgrund von Bewusstlosigkeit oder Krankheit seine Angelegenheiten der
Gesundheitssorge rechtlich nicht besorgen (vertretener Ehegatte), ist der andere Ehegatte (vertretender
Ehegatte) berechtigt, für den vertretenen Ehegatten
1.   in Untersuchungen des Gesundheitszustandes, Heilbehandlungen oder ärztliche Eingriffe einzuwilligen oder

sie zu untersagen sowie ärztliche Aufklärungen entgegenzunehmen,
 

2.   Behandlungsverträge, Krankenhausverträge oder Verträge über eilige Maßnahmen der Rehabilitation und
der Pflege abzuschließen und durchzusetzen,
 

3.   über Maßnahmen nach § 1831 Absatz 4 zu entscheiden, sofern die Dauer der Maßnahme im Einzelfall sechs
Wochen nicht überschreitet, und
 

4.   Ansprüche, die dem vertretenen Ehegatten aus Anlass der Erkrankung gegenüber Dritten zustehen, geltend
zu machen und an die Leistungserbringer aus den Verträgen nach Nummer 2 abzutreten oder Zahlung an
diese zu verlangen.
 

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 und hinsichtlich der in Absatz 1 Nummer 1 bis 4 genannten
Angelegenheiten sind behandelnde Ärzte gegenüber dem vertretenden Ehegatten von ihrer Schweigepflicht
entbunden. Dieser darf die diese Angelegenheiten betreffenden Krankenunterlagen einsehen und ihre
Weitergabe an Dritte bewilligen.

(3) Die Berechtigungen nach den Absätzen 1 und 2 bestehen nicht, wenn
1.   die Ehegatten getrennt leben,

 

2.   dem vertretenden Ehegatten oder dem behandelnden Arzt bekannt ist, dass der vertretene Ehegatte
a)   eine Vertretung durch ihn in den in Absatz 1 Nummer 1 bis 4 genannten Angelegenheiten ablehnt

oder
 

b)   jemanden zur Wahrnehmung seiner Angelegenheiten bevollmächtigt hat, soweit diese Vollmacht die
in Absatz 1 Nummer 1 bis 4 bezeichneten Angelegenheiten umfasst,
 

 

3.   für den vertretenen Ehegatten ein Betreuer bestellt ist, soweit dessen Aufgabenkreis die in Absatz 1
Nummer 1 bis 4 bezeichneten Angelegenheiten umfasst, oder
 

4.   die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht mehr vorliegen oder mehr als sechs Monate seit dem durch den
Arzt nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 festgestellten Zeitpunkt vergangen sind.
 



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz sowie des Bundesamts für
Justiz ‒ www.gesetze-im-internet.de

- Seite 315 von 466 -

(4) Der Arzt, gegenüber dem das Vertretungsrecht ausgeübt wird, hat
1.   das Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 und den Zeitpunkt, zu dem diese spätestens eingetreten

sind, schriftlich zu bestätigen,
 

2.   dem vertretenden Ehegatten die Bestätigung nach Nummer 1 mit einer schriftlichen Erklärung über das
Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 und das Nichtvorliegen der Ausschlussgründe des Absatzes
3 vorzulegen und
 

3.   sich von dem vertretenden Ehegatten schriftlich versichern zu lassen, dass
a)   das Vertretungsrecht wegen der Bewusstlosigkeit oder Krankheit, aufgrund derer der Ehegatte seine

Angelegenheiten der Gesundheitssorge rechtlich nicht besorgen kann, bisher nicht ausgeübt wurde
und
 

b)   kein Ausschlussgrund des Absatzes 3 vorliegt.
 

 

Das Dokument mit der Bestätigung nach Satz 1 Nummer 1 und der Versicherung nach Satz 1 Nummer 3 ist dem
vertretenden Ehegatten für die weitere Ausübung des Vertretungsrechts auszuhändigen.

(5) Das Vertretungsrecht darf ab der Bestellung eines Betreuers, dessen Aufgabenkreis die in Absatz 1 Nummer
1 bis 4 bezeichneten Angelegenheiten umfasst, nicht mehr ausgeübt werden.

(6) § 1821 Absatz 2 bis 4, § 1827 Absatz 1 bis 3, § 1828 Absatz 1 und 2, § 1829 Absatz 1 bis 4 sowie § 1831
Absatz 4 in Verbindung mit Absatz 2 gelten entsprechend.

§ 1359 Umfang der Sorgfaltspflicht

Die Ehegatten haben bei der Erfüllung der sich aus dem ehelichen Verhältnis ergebenden Verpflichtungen
einander nur für diejenige Sorgfalt einzustehen, welche sie in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegen.

§ 1360 Verpflichtung zum Familienunterhalt

Die Ehegatten sind einander verpflichtet, durch ihre Arbeit und mit ihrem Vermögen die Familie angemessen zu
unterhalten. Ist einem Ehegatten die Haushaltsführung überlassen, so erfüllt er seine Verpflichtung, durch Arbeit
zum Unterhalt der Familie beizutragen, in der Regel durch die Führung des Haushalts.

§ 1360a Umfang der Unterhaltspflicht

(1) Der angemessene Unterhalt der Familie umfasst alles, was nach den Verhältnissen der Ehegatten erforderlich
ist, um die Kosten des Haushalts zu bestreiten und die persönlichen Bedürfnisse der Ehegatten und den
Lebensbedarf der gemeinsamen unterhaltsberechtigten Kinder zu befriedigen.

(2) Der Unterhalt ist in der Weise zu leisten, die durch die eheliche Lebensgemeinschaft geboten ist. Die
Ehegatten sind einander verpflichtet, die zum gemeinsamen Unterhalt der Familie erforderlichen Mittel für einen
angemessenen Zeitraum im Voraus zur Verfügung zu stellen.

(3) Die für die Unterhaltspflicht der Verwandten geltenden Vorschriften der §§ 1613 bis 1615 sind entsprechend
anzuwenden.

(4) Ist ein Ehegatte nicht in der Lage, die Kosten eines Rechtsstreits zu tragen, der eine persönliche
Angelegenheit betrifft, so ist der andere Ehegatte verpflichtet, ihm diese Kosten vorzuschießen, soweit dies der
Billigkeit entspricht. Das Gleiche gilt für die Kosten der Verteidigung in einem Strafverfahren, das gegen einen
Ehegatten gerichtet ist.

§ 1360b Zuvielleistung

Leistet ein Ehegatte zum Unterhalt der Familie einen höheren Beitrag als ihm obliegt, so ist im Zweifel
anzunehmen, dass er nicht beabsichtigt, von dem anderen Ehegatten Ersatz zu verlangen.

§ 1361 Unterhalt bei Getrenntleben

(1) Leben die Ehegatten getrennt, so kann ein Ehegatte von dem anderen den nach den Lebensverhältnissen
und den Erwerbs- und Vermögensverhältnissen der Ehegatten angemessenen Unterhalt verlangen; für
Aufwendungen infolge eines Körper- oder Gesundheitsschadens gilt § 1610a. Ist zwischen den getrennt
lebenden Ehegatten ein Scheidungsverfahren rechtshängig, so gehören zum Unterhalt vom Eintritt der
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Rechtshängigkeit an auch die Kosten einer angemessenen Versicherung für den Fall des Alters sowie der
verminderten Erwerbsfähigkeit.

(2) Der nicht erwerbstätige Ehegatte kann nur dann darauf verwiesen werden, seinen Unterhalt durch eine
Erwerbstätigkeit selbst zu verdienen, wenn dies von ihm nach seinen persönlichen Verhältnissen, insbesondere
wegen einer früheren Erwerbstätigkeit unter Berücksichtigung der Dauer der Ehe, und nach den wirtschaftlichen
Verhältnissen beider Ehegatten erwartet werden kann.

(3) Die Vorschrift des § 1579 Nr. 2 bis 8 über die Beschränkung oder Versagung des Unterhalts wegen grober
Unbilligkeit ist entsprechend anzuwenden.

(4) Der laufende Unterhalt ist durch Zahlung einer Geldrente zu gewähren. Die Rente ist monatlich im Voraus
zu zahlen. Der Verpflichtete schuldet den vollen Monatsbetrag auch dann, wenn der Berechtigte im Laufe des
Monats stirbt. § 1360a Abs. 3, 4 und die §§ 1360b, 1605 sind entsprechend anzuwenden.

§ 1361a Verteilung der Haushaltsgegenstände bei Getrenntleben

(1) Leben die Ehegatten getrennt, so kann jeder von ihnen die ihm gehörenden Haushaltsgegenstände von dem
anderen Ehegatten herausverlangen. Er ist jedoch verpflichtet, sie dem anderen Ehegatten zum Gebrauch zu
überlassen, soweit dieser sie zur Führung eines abgesonderten Haushalts benötigt und die Überlassung nach den
Umständen des Falles der Billigkeit entspricht.

(2) Haushaltsgegenstände, die den Ehegatten gemeinsam gehören, werden zwischen ihnen nach den
Grundsätzen der Billigkeit verteilt.

(3) Können sich die Ehegatten nicht einigen, so entscheidet das zuständige Gericht. Dieses kann eine
angemessene Vergütung für die Benutzung der Haushaltsgegenstände festsetzen.

(4) Die Eigentumsverhältnisse bleiben unberührt, sofern die Ehegatten nichts anderes vereinbaren.

§ 1361b Ehewohnung bei Getrenntleben

(1) Leben die Ehegatten voneinander getrennt oder will einer von ihnen getrennt leben, so kann ein Ehegatte
verlangen, dass ihm der andere die Ehewohnung oder einen Teil zur alleinigen Benutzung überlässt, soweit
dies auch unter Berücksichtigung der Belange des anderen Ehegatten notwendig ist, um eine unbillige Härte
zu vermeiden. Eine unbillige Härte kann auch dann gegeben sein, wenn das Wohl von im Haushalt lebenden
Kindern beeinträchtigt ist. Steht einem Ehegatten allein oder gemeinsam mit einem Dritten das Eigentum, das
Erbbaurecht oder der Nießbrauch an dem Grundstück zu, auf dem sich die Ehewohnung befindet, so ist dies
besonders zu berücksichtigen; Entsprechendes gilt für das Wohnungseigentum, das Dauerwohnrecht und das
dingliche Wohnrecht.

(2) Hat der Ehegatte, gegen den sich der Antrag richtet, den anderen Ehegatten widerrechtlich und vorsätzlich
am Körper, an der Gesundheit, der Freiheit oder der sexuellen Selbstbestimmung verletzt oder mit einer solchen
Verletzung oder der Verletzung des Lebens widerrechtlich gedroht, ist in der Regel die gesamte Wohnung zur
alleinigen Benutzung zu überlassen. Der Anspruch auf Wohnungsüberlassung ist nur dann ausgeschlossen,
wenn keine weiteren Verletzungen und widerrechtlichen Drohungen zu besorgen sind, es sei denn, dass
dem verletzten Ehegatten das weitere Zusammenleben mit dem anderen wegen der Schwere der Tat nicht
zuzumuten ist.

(3) Wurde einem Ehegatten die Ehewohnung ganz oder zum Teil überlassen, so hat der andere alles zu
unterlassen, was geeignet ist, die Ausübung dieses Nutzungsrechts zu erschweren oder zu vereiteln. Er kann
von dem nutzungsberechtigten Ehegatten eine Vergütung für die Nutzung verlangen, soweit dies der Billigkeit
entspricht.

(4) Ist nach der Trennung der Ehegatten im Sinne des § 1567 Abs. 1 ein Ehegatte aus der Ehewohnung
ausgezogen und hat er binnen sechs Monaten nach seinem Auszug eine ernstliche Rückkehrabsicht dem
anderen Ehegatten gegenüber nicht bekundet, so wird unwiderleglich vermutet, dass er dem in der Ehewohnung
verbliebenen Ehegatten das alleinige Nutzungsrecht überlassen hat.

§ 1362 Eigentumsvermutung

(1) Zugunsten der Gläubiger eines der Ehegatten wird vermutet, dass die im Besitz eines oder beider Ehegatten
befindlichen beweglichen Sachen dem Schuldner gehören. Diese Vermutung gilt nicht, wenn die Ehegatten
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getrennt leben und sich die Sachen im Besitz des Ehegatten befinden, der nicht Schuldner ist. Inhaberpapiere
und Orderpapiere, die mit Blankoindossament versehen sind, stehen den beweglichen Sachen gleich.

(2) Für die ausschließlich zum persönlichen Gebrauch eines Ehegatten bestimmten Sachen wird im Verhältnis der
Ehegatten zueinander und zu den Gläubigern vermutet, dass sie dem Ehegatten gehören, für dessen Gebrauch
sie bestimmt sind.

Titel 6
Eheliches Güterrecht

Untertitel 1
Gesetzliches Güterrecht
§ 1363 Zugewinngemeinschaft

(1) Die Ehegatten leben im Güterstand der Zugewinngemeinschaft, wenn sie nicht durch Ehevertrag etwas
anderes vereinbaren.

(2) Das jeweilige Vermögen der Ehegatten wird nicht deren gemeinschaftliches Vermögen; dies gilt auch für
Vermögen, das ein Ehegatte nach der Eheschließung erwirbt. Der Zugewinn, den die Ehegatten in der Ehe
erzielen, wird jedoch ausgeglichen, wenn die Zugewinngemeinschaft endet.

§ 1364 Vermögensverwaltung

Jeder Ehegatte verwaltet sein Vermögen selbständig; er ist jedoch in der Verwaltung seines Vermögens nach
Maßgabe der folgenden Vorschriften beschränkt.

§ 1365 Verfügung über Vermögen im Ganzen

(1) Ein Ehegatte kann sich nur mit Einwilligung des anderen Ehegatten verpflichten, über sein Vermögen
im Ganzen zu verfügen. Hat er sich ohne Zustimmung des anderen Ehegatten verpflichtet, so kann er die
Verpflichtung nur erfüllen, wenn der andere Ehegatte einwilligt.

(2) Entspricht das Rechtsgeschäft den Grundsätzen einer ordnungsmäßigen Verwaltung, so kann das
Familiengericht auf Antrag des Ehegatten die Zustimmung des anderen Ehegatten ersetzen, wenn dieser sie
ohne ausreichenden Grund verweigert oder durch Krankheit oder Abwesenheit an der Abgabe einer Erklärung
verhindert und mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist.

§ 1366 Genehmigung von Verträgen

(1) Ein Vertrag, den ein Ehegatte ohne die erforderliche Einwilligung des anderen Ehegatten schließt, ist
wirksam, wenn dieser ihn genehmigt.

(2) Bis zur Genehmigung kann der Dritte den Vertrag widerrufen. Hat er gewusst, dass der vertragsschließende
Ehegatte verheiratet ist, so kann er nur widerrufen, wenn der Ehegatte wahrheitswidrig behauptet hat, der
andere Ehegatte habe eingewilligt; er kann auch in diesem Fall nicht widerrufen, wenn ihm beim Abschluss des
Vertrags bekannt war, dass der andere Ehegatte nicht eingewilligt hatte.

(3) Fordert der Dritte den Ehegatten auf, die erforderliche Genehmigung des anderen Ehegatten zu beschaffen,
so kann dieser sich nur dem Dritten gegenüber über die Genehmigung erklären; hat er sich bereits vor der
Aufforderung seinem Ehegatten gegenüber erklärt, so wird die Erklärung unwirksam. Die Genehmigung kann
nur innerhalb von zwei Wochen seit dem Empfang der Aufforderung erklärt werden; wird sie nicht erklärt, so
gilt sie als verweigert. Ersetzt das Familiengericht die Genehmigung, so ist sein Beschluss nur wirksam, wenn
der Ehegatte ihn dem Dritten innerhalb der zweiwöchigen Frist mitteilt; andernfalls gilt die Genehmigung als
verweigert.

(4) Wird die Genehmigung verweigert, so ist der Vertrag unwirksam.

§ 1367 Einseitige Rechtsgeschäfte

Ein einseitiges Rechtsgeschäft, das ohne die erforderliche Einwilligung vorgenommen wird, ist unwirksam.

§ 1368 Geltendmachung der Unwirksamkeit



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz sowie des Bundesamts für
Justiz ‒ www.gesetze-im-internet.de

- Seite 318 von 466 -

Verfügt ein Ehegatte ohne die erforderliche Zustimmung des anderen Ehegatten über sein Vermögen, so ist auch
der andere Ehegatte berechtigt, die sich aus der Unwirksamkeit der Verfügung ergebenden Rechte gegen den
Dritten gerichtlich geltend zu machen.

§ 1369 Verfügungen über Haushaltsgegenstände

(1) Ein Ehegatte kann über ihm gehörende Gegenstände des ehelichen Haushalts nur verfügen und sich zu einer
solchen Verfügung auch nur verpflichten, wenn der andere Ehegatte einwilligt.

(2) Das Familiengericht kann auf Antrag des Ehegatten die Zustimmung des anderen Ehegatten ersetzen, wenn
dieser sie ohne ausreichenden Grund verweigert oder durch Krankheit oder Abwesenheit verhindert ist, eine
Erklärung abzugeben.

(3) Die Vorschriften der §§ 1366 bis 1368 gelten entsprechend.

§ 1370 (weggefallen)

-

§ 1371 Zugewinnausgleich im Todesfall

(1) Wird der Güterstand durch den Tod eines Ehegatten beendet, so wird der Ausgleich des Zugewinns dadurch
verwirklicht, dass sich der gesetzliche Erbteil des überlebenden Ehegatten um ein Viertel der Erbschaft erhöht;
hierbei ist unerheblich, ob die Ehegatten im einzelnen Falle einen Zugewinn erzielt haben.

(2) Wird der überlebende Ehegatte nicht Erbe und steht ihm auch kein Vermächtnis zu, so kann er Ausgleich
des Zugewinns nach den Vorschriften der §§ 1373 bis 1383, 1390 verlangen; der Pflichtteil des überlebenden
Ehegatten oder eines anderen Pflichtteilsberechtigten bestimmt sich in diesem Falle nach dem nicht erhöhten
gesetzlichen Erbteil des Ehegatten.

(3) Schlägt der überlebende Ehegatte die Erbschaft aus, so kann er neben dem Ausgleich des Zugewinns den
Pflichtteil auch dann verlangen, wenn dieser ihm nach den erbrechtlichen Bestimmungen nicht zustünde; dies
gilt nicht, wenn er durch Vertrag mit seinem Ehegatten auf sein gesetzliches Erbrecht oder sein Pflichtteilsrecht
verzichtet hat.

(4) Sind erbberechtigte Abkömmlinge des verstorbenen Ehegatten, welche nicht aus der durch den Tod
dieses Ehegatten aufgelösten Ehe stammen, vorhanden, so ist der überlebende Ehegatte verpflichtet, diesen
Abkömmlingen, wenn und soweit sie dessen bedürfen, die Mittel zu einer angemessenen Ausbildung aus dem
nach Absatz 1 zusätzlich gewährten Viertel zu gewähren.

§ 1372 Zugewinnausgleich in anderen Fällen

Wird der Güterstand auf andere Weise als durch den Tod eines Ehegatten beendet, so wird der Zugewinn nach
den Vorschriften der §§ 1373 bis 1390 ausgeglichen.

§ 1373 Zugewinn

Zugewinn ist der Betrag, um den das Endvermögen eines Ehegatten das Anfangsvermögen übersteigt.

§ 1374 Anfangsvermögen

(1) Anfangsvermögen ist das Vermögen, das einem Ehegatten nach Abzug der Verbindlichkeiten beim Eintritt des
Güterstands gehört.

(2) Vermögen, das ein Ehegatte nach Eintritt des Güterstands von Todes wegen oder mit Rücksicht auf ein
künftiges Erbrecht, durch Schenkung oder als Ausstattung erwirbt, wird nach Abzug der Verbindlichkeiten dem
Anfangsvermögen hinzugerechnet, soweit es nicht den Umständen nach zu den Einkünften zu rechnen ist.

(3) Verbindlichkeiten sind über die Höhe des Vermögens hinaus abzuziehen.

§ 1375 Endvermögen
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(1) Endvermögen ist das Vermögen, das einem Ehegatten nach Abzug der Verbindlichkeiten bei der Beendigung
des Güterstands gehört. Verbindlichkeiten sind über die Höhe des Vermögens hinaus abzuziehen.

(2) Dem Endvermögen eines Ehegatten wird der Betrag hinzugerechnet, um den dieses Vermögen dadurch
vermindert ist, dass ein Ehegatte nach Eintritt des Güterstands
1.   unentgeltliche Zuwendungen gemacht hat, durch die er nicht einer sittlichen Pflicht oder einer auf den

Anstand zu nehmenden Rücksicht entsprochen hat,
 

2.   Vermögen verschwendet hat oder
 

3.   Handlungen in der Absicht vorgenommen hat, den anderen Ehegatten zu benachteiligen.
 

Ist das Endvermögen eines Ehegatten geringer als das Vermögen, das er in der Auskunft zum
Trennungszeitpunkt angegeben hat, so hat dieser Ehegatte darzulegen und zu beweisen, dass die
Vermögensminderung nicht auf Handlungen im Sinne des Satzes 1 Nummer 1 bis 3 zurückzuführen ist.

(3) Der Betrag der Vermögensminderung wird dem Endvermögen nicht hinzugerechnet, wenn sie mindestens
zehn Jahre vor Beendigung des Güterstands eingetreten ist oder wenn der andere Ehegatte mit der
unentgeltlichen Zuwendung oder der Verschwendung einverstanden gewesen ist.

§ 1376 Wertermittlung des Anfangs- und Endvermögens

(1) Der Berechnung des Anfangsvermögens wird der Wert zugrunde gelegt, den das beim Eintritt des
Güterstands vorhandene Vermögen in diesem Zeitpunkt, das dem Anfangsvermögen hinzuzurechnende
Vermögen im Zeitpunkt des Erwerbs hatte.

(2) Der Berechnung des Endvermögens wird der Wert zugrunde gelegt, den das bei Beendigung des Güterstands
vorhandene Vermögen in diesem Zeitpunkt, eine dem Endvermögen hinzuzurechnende Vermögensminderung in
dem Zeitpunkt hatte, in dem sie eingetreten ist.

(3) Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für die Bewertung von Verbindlichkeiten.

(4) Ein land- oder forstwirtschaftlicher Betrieb, der bei der Berechnung des Anfangsvermögens und des
Endvermögens zu berücksichtigen ist, ist mit dem Ertragswert anzusetzen, wenn der Eigentümer nach § 1378
Abs. 1 in Anspruch genommen wird und eine Weiterführung oder Wiederaufnahme des Betriebs durch den
Eigentümer oder einen Abkömmling erwartet werden kann; die Vorschrift des § 2049 Abs. 2 ist anzuwenden.

Fußnote

§ 1376 Abs. 4: Wegen der Vereinbarkeit mit dem GG vgl. BVerfGE v. 16.10.1984; 1985 I 99 (1 BvL 17/80)

§ 1377 Verzeichnis des Anfangsvermögens

(1) Haben die Ehegatten den Bestand und den Wert des einem Ehegatten gehörenden Anfangsvermögens und
der diesem Vermögen hinzuzurechnenden Gegenstände gemeinsam in einem Verzeichnis festgestellt, so wird im
Verhältnis der Ehegatten zueinander vermutet, dass das Verzeichnis richtig ist.

(2) Jeder Ehegatte kann verlangen, dass der andere Ehegatte bei der Aufnahme des Verzeichnisses mitwirkt. Auf
die Aufnahme des Verzeichnisses sind die für den Nießbrauch geltenden Vorschriften des § 1035 anzuwenden.
Jeder Ehegatte kann den Wert der Vermögensgegenstände und der Verbindlichkeiten auf seine Kosten durch
Sachverständige feststellen lassen.

(3) Soweit kein Verzeichnis aufgenommen ist, wird vermutet, dass das Endvermögen eines Ehegatten seinen
Zugewinn darstellt.

§ 1378 Ausgleichsforderung

(1) Übersteigt der Zugewinn des einen Ehegatten den Zugewinn des anderen, so steht die Hälfte des
Überschusses dem anderen Ehegatten als Ausgleichsforderung zu.

(2) Die Höhe der Ausgleichsforderung wird durch den Wert des Vermögens begrenzt, das nach Abzug der
Verbindlichkeiten bei Beendigung des Güterstands vorhanden ist. Die sich nach Satz 1 ergebende Begrenzung
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der Ausgleichsforderung erhöht sich in den Fällen des § 1375 Absatz 2 Satz 1 um den dem Endvermögen
hinzuzurechnenden Betrag.

(3) Die Ausgleichsforderung entsteht mit der Beendigung des Güterstands und ist von diesem Zeitpunkt an
vererblich und übertragbar. Eine Vereinbarung, die die Ehegatten während eines Verfahrens, das auf die
Auflösung der Ehe gerichtet ist, für den Fall der Auflösung der Ehe über den Ausgleich des Zugewinns treffen,
bedarf der notariellen Beurkundung; § 127a findet auch auf eine Vereinbarung Anwendung, die in einem
Verfahren in Ehesachen vor dem Prozessgericht protokolliert wird. Im Übrigen kann sich kein Ehegatte vor der
Beendigung des Güterstands verpflichten, über die Ausgleichsforderung zu verfügen.

(4) (weggefallen)

§ 1379 Auskunftspflicht

(1) Ist der Güterstand beendet oder hat ein Ehegatte die Scheidung, die Aufhebung der Ehe, den vorzeitigen
Ausgleich des Zugewinns bei vorzeitiger Aufhebung der Zugewinngemeinschaft oder die vorzeitige Aufhebung
der Zugewinngemeinschaft beantragt, kann jeder Ehegatte von dem anderen Ehegatten
1.   Auskunft über das Vermögen zum Zeitpunkt der Trennung verlangen;

 

2.   Auskunft über das Vermögen verlangen, soweit es für die Berechnung des Anfangs- und Endvermögens
maßgeblich ist.
 

Auf Anforderung sind Belege vorzulegen. Jeder Ehegatte kann verlangen, dass er bei der Aufnahme des ihm
nach § 260 vorzulegenden Verzeichnisses zugezogen und dass der Wert der Vermögensgegenstände und der
Verbindlichkeiten ermittelt wird. Er kann auch verlangen, dass das Verzeichnis auf seine Kosten durch die
zuständige Behörde oder durch einen zuständigen Beamten oder Notar aufgenommen wird.

(2) Leben die Ehegatten getrennt, kann jeder Ehegatte von dem anderen Ehegatten Auskunft über das Vermögen
zum Zeitpunkt der Trennung verlangen. Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.

§ 1380 Anrechnung von Vorausempfängen

(1) Auf die Ausgleichsforderung eines Ehegatten wird angerechnet, was ihm von dem anderen Ehegatten durch
Rechtsgeschäft unter Lebenden mit der Bestimmung zugewendet ist, dass es auf die Ausgleichsforderung
angerechnet werden soll. Im Zweifel ist anzunehmen, dass Zuwendungen angerechnet werden sollen, wenn ihr
Wert den Wert von Gelegenheitsgeschenken übersteigt, die nach den Lebensverhältnissen der Ehegatten üblich
sind.

(2) Der Wert der Zuwendung wird bei der Berechnung der Ausgleichsforderung dem Zugewinn des Ehegatten
hinzugerechnet, der die Zuwendung gemacht hat. Der Wert bestimmt sich nach dem Zeitpunkt der Zuwendung.

§ 1381 Leistungsverweigerung wegen grober Unbilligkeit

(1) Der Schuldner kann die Erfüllung der Ausgleichsforderung verweigern, soweit der Ausgleich des Zugewinns
nach den Umständen des Falles grob unbillig wäre.

(2) Grobe Unbilligkeit kann insbesondere dann vorliegen, wenn der Ehegatte, der den geringeren Zugewinn
erzielt hat, längere Zeit hindurch die wirtschaftlichen Verpflichtungen, die sich aus dem ehelichen Verhältnis
ergeben, schuldhaft nicht erfüllt hat.

§ 1382 Stundung

(1) Das Familiengericht stundet auf Antrag eine Ausgleichsforderung, soweit sie vom Schuldner nicht bestritten
wird, wenn die sofortige Zahlung auch unter Berücksichtigung der Interessen des Gläubigers zur Unzeit erfolgen
würde. Die sofortige Zahlung würde auch dann zur Unzeit erfolgen, wenn sie die Wohnverhältnisse oder
sonstigen Lebensverhältnisse gemeinschaftlicher Kinder nachhaltig verschlechtern würde.

(2) Eine gestundete Forderung hat der Schuldner zu verzinsen.

(3) Das Familiengericht kann auf Antrag anordnen, dass der Schuldner für eine gestundete Forderung Sicherheit
zu leisten hat.

(4) Über Höhe und Fälligkeit der Zinsen und über Art und Umfang der Sicherheitsleistung entscheidet das
Familiengericht nach billigem Ermessen.
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(5) Soweit über die Ausgleichsforderung ein Rechtsstreit anhängig wird, kann der Schuldner einen Antrag auf
Stundung nur in diesem Verfahren stellen.

(6) Das Familiengericht kann eine rechtskräftige Entscheidung auf Antrag aufheben oder ändern, wenn sich die
Verhältnisse nach der Entscheidung wesentlich geändert haben.

§ 1383 Übertragung von Vermögensgegenständen

(1) Das Familiengericht kann auf Antrag des Gläubigers anordnen, dass der Schuldner bestimmte Gegenstände
seines Vermögens dem Gläubiger unter Anrechnung auf die Ausgleichsforderung zu übertragen hat, wenn
dies erforderlich ist, um eine grobe Unbilligkeit für den Gläubiger zu vermeiden, und wenn dies dem Schuldner
zugemutet werden kann; in der Entscheidung ist der Betrag festzusetzen, der auf die Ausgleichsforderung
angerechnet wird.

(2) Der Gläubiger muss die Gegenstände, deren Übertragung er begehrt, in dem Antrag bezeichnen.

(3) § 1382 Abs. 5 gilt entsprechend.

§ 1384 Berechnungszeitpunkt des Zugewinns und Höhe der Ausgleichsforderung bei Scheidung

Wird die Ehe geschieden, so tritt für die Berechnung des Zugewinns und für die Höhe der Ausgleichsforderung an
die Stelle der Beendigung des Güterstandes der Zeitpunkt der Rechtshängigkeit des Scheidungsantrags.

§ 1385 Vorzeitiger Zugewinnausgleich des ausgleichsberechtigten Ehegatten bei vorzeitiger
Aufhebung der Zugewinngemeinschaft

Der ausgleichsberechtigte Ehegatte kann vorzeitigen Ausgleich des Zugewinns bei vorzeitiger Aufhebung der
Zugewinngemeinschaft verlangen, wenn
1.   die Ehegatten seit mindestens drei Jahren getrennt leben,

 

2.   Handlungen der in § 1365 oder § 1375 Absatz 2 bezeichneten Art zu befürchten sind und dadurch eine
erhebliche Gefährdung der Erfüllung der Ausgleichsforderung zu besorgen ist,
 

3.   der andere Ehegatte längere Zeit hindurch die wirtschaftlichen Verpflichtungen, die sich aus dem ehelichen
Verhältnis ergeben, schuldhaft nicht erfüllt hat und anzunehmen ist, dass er sie auch in Zukunft nicht
erfüllen wird, oder
 

4.   der andere Ehegatte sich ohne ausreichenden Grund beharrlich weigert oder sich ohne ausreichenden
Grund bis zur Stellung des Antrags auf Auskunft beharrlich geweigert hat, ihn über den Bestand seines
Vermögens zu unterrichten.
 

§ 1386 Vorzeitige Aufhebung der Zugewinngemeinschaft

Jeder Ehegatte kann unter entsprechender Anwendung des § 1385 die vorzeitige Aufhebung der
Zugewinngemeinschaft verlangen.

§ 1387 Berechnungszeitpunkt des Zugewinns und Höhe der Ausgleichsforderung bei vorzeitigem
Ausgleich oder vorzeitiger Aufhebung

In den Fällen der §§ 1385 und 1386 tritt für die Berechnung des Zugewinns und für die Höhe der
Ausgleichsforderung an die Stelle der Beendigung des Güterstands der Zeitpunkt, in dem die entsprechenden
Anträge gestellt sind.

§ 1388 Eintritt der Gütertrennung

Mit der Rechtskraft der Entscheidung, die die Zugewinngemeinschaft vorzeitig aufhebt, tritt Gütertrennung ein.

§ 1389 (weggefallen)

-

§ 1390 Ansprüche des Ausgleichsberechtigten gegen Dritte
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(1) Der ausgleichsberechtigte Ehegatte kann von einem Dritten Ersatz des Wertes einer unentgeltlichen
Zuwendung des ausgleichspflichtigen Ehegatten an den Dritten verlangen, wenn
1.   der ausgleichspflichtige Ehegatte die unentgeltliche Zuwendung an den Dritten in der Absicht gemacht hat,

den ausgleichsberechtigten Ehegatten zu benachteiligen und
 

2.   die Höhe der Ausgleichsforderung den Wert des nach Abzug der Verbindlichkeiten bei Beendigung des
Güterstands vorhandenen Vermögens des ausgleichspflichtigen Ehegatten übersteigt.
 

Der Ersatz des Wertes des Erlangten erfolgt nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten
Bereicherung. Der Dritte kann die Zahlung durch Herausgabe des Erlangten abwenden. Der ausgleichspflichtige
Ehegatte und der Dritte haften als Gesamtschuldner.

(2) Das Gleiche gilt für andere Rechtshandlungen, wenn die Absicht, den Ehegatten zu benachteiligen, dem
Dritten bekannt war.

(3) Die Verjährungsfrist des Anspruchs beginnt mit der Beendigung des Güterstands. Endet der Güterstand
durch den Tod eines Ehegatten, so wird die Verjährung nicht dadurch gehemmt, dass der Anspruch erst geltend
gemacht werden kann, wenn der Ehegatte die Erbschaft oder ein Vermächtnis ausgeschlagen hat.

(4) (weggefallen)

§§ 1391 bis 1407 (weggefallen)

Untertitel 2
Vertragliches Güterrecht

Kapitel 1
Allgemeine Vorschriften
§ 1408 Ehevertrag, Vertragsfreiheit

(1) Die Ehegatten können ihre güterrechtlichen Verhältnisse durch Vertrag (Ehevertrag) regeln, insbesondere
auch nach der Eingehung der Ehe den Güterstand aufheben oder ändern.

(2) Schließen die Ehegatten in einem Ehevertrag Vereinbarungen über den Versorgungsausgleich, so sind
insoweit die §§ 6 und 8 des Versorgungsausgleichsgesetzes anzuwenden.

§ 1409 Beschränkung der Vertragsfreiheit

Der Güterstand kann nicht durch Verweisung auf nicht mehr geltendes oder ausländisches Recht bestimmt
werden.

§ 1410 Form

Der Ehevertrag muss bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Teile zur Niederschrift eines Notars geschlossen
werden.

§ 1411 Eheverträge Betreuter

(1) Ein Betreuter kann einen Ehevertrag nur mit Zustimmung seines Betreuers schließen, soweit für diese
Angelegenheit ein Einwilligungsvorbehalt angeordnet ist. Die Zustimmung des Betreuers bedarf der
Genehmigung des Betreuungsgerichts, wenn der Ausgleich des Zugewinns ausgeschlossen oder eingeschränkt
oder wenn Gütergemeinschaft vereinbart oder aufgehoben wird. Für einen geschäftsfähigen Betreuten kann der
Betreuer keinen Ehevertrag schließen.

(2) Für einen geschäftsunfähigen Ehegatten schließt der Betreuer den Ehevertrag; Gütergemeinschaft
kann er nicht vereinbaren oder aufheben. Der Betreuer kann den Ehevertrag nur mit Genehmigung des
Betreuungsgerichts schließen.

§ 1412 Wirkungen gegenüber Dritten
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Haben die Ehegatten den gesetzlichen Güterstand ausgeschlossen oder geändert oder haben sie eine
Vereinbarung über den Güterstand aufgehoben oder geändert, so können sie hieraus einem Dritten gegenüber
Einwendungen
1.   gegen ein Rechtsgeschäft, das zwischen einem der Ehegatten und dem Dritten vorgenommen worden ist,

nur herleiten, wenn das Vorhandensein eines Ehevertrages dem Dritten bei Vornahme des Rechtsgeschäfts
bekannt gewesen oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist, oder
 

2.   gegen ein rechtskräftiges Urteil, das zwischen einem der Ehegatten und dem Dritten ergangen ist, nur
herleiten, wenn das Vorhandensein eines Ehevertrages dem Dritten bei dem Eintritt der Rechtshängigkeit
des Rechtsstreits bekannt gewesen oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist.
 

§ 1413 Widerruf der Überlassung der Vermögensverwaltung

Überlässt ein Ehegatte sein Vermögen der Verwaltung des anderen Ehegatten, so kann das Recht, die
Überlassung jederzeit zu widerrufen, nur durch Ehevertrag ausgeschlossen oder eingeschränkt werden; ein
Widerruf aus wichtigem Grunde bleibt gleichwohl zulässig.

Kapitel 2
Gütertrennung
§ 1414 Eintritt der Gütertrennung

Schließen die Ehegatten den gesetzlichen Güterstand aus oder heben sie ihn auf, so tritt Gütertrennung ein,
falls sich nicht aus dem Ehevertrag etwas anderes ergibt. Das Gleiche gilt, wenn der Ausgleich des Zugewinns
ausgeschlossen oder die Gütergemeinschaft aufgehoben wird.

Kapitel 3
Gütergemeinschaft

Unterkapitel 1
Allgemeine Vorschriften
§ 1415 Vereinbarung durch Ehevertrag

Vereinbaren die Ehegatten durch Ehevertrag Gütergemeinschaft, so gelten die nachstehenden Vorschriften.

§ 1416 Gesamtgut

(1) Das jeweilige Vermögen der Ehegatten wird durch die Gütergemeinschaft gemeinschaftliches Vermögen
beider Ehegatten (Gesamtgut). Zu dem Gesamtgut gehört auch das Vermögen, das einer der Ehegatten während
der Gütergemeinschaft erwirbt.

(2) Die einzelnen Gegenstände werden gemeinschaftlich; sie brauchen nicht durch Rechtsgeschäft übertragen zu
werden.

(3) Wird ein Recht gemeinschaftlich, das im Grundbuch eingetragen ist oder in das Grundbuch eingetragen
werden kann, so kann jeder Ehegatte von dem anderen verlangen, dass er zur Berichtigung des Grundbuchs
mitwirke. Entsprechendes gilt, wenn ein Recht gemeinschaftlich wird, das im Schiffsregister oder im
Schiffsbauregister eingetragen ist.

§ 1417 Sondergut

(1) Vom Gesamtgut ist das Sondergut ausgeschlossen.

(2) Sondergut sind die Gegenstände, die nicht durch Rechtsgeschäft übertragen werden können.

(3) Jeder Ehegatte verwaltet sein Sondergut selbständig. Er verwaltet es für Rechnung des Gesamtguts.

§ 1418 Vorbehaltsgut

(1) Vom Gesamtgut ist das Vorbehaltsgut ausgeschlossen.
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(2) Vorbehaltsgut sind die Gegenstände,
1.   die durch Ehevertrag zum Vorbehaltsgut eines Ehegatten erklärt sind,

 

2.   die ein Ehegatte von Todes wegen erwirbt oder die ihm von einem Dritten unentgeltlich zugewendet
werden, wenn der Erblasser durch letztwillige Verfügung, der Dritte bei der Zuwendung bestimmt hat, dass
der Erwerb Vorbehaltsgut sein soll,
 

3.   die ein Ehegatte auf Grund eines zu seinem Vorbehaltsgut gehörenden Rechts oder als Ersatz für die
Zerstörung, Beschädigung oder Entziehung eines zum Vorbehaltsgut gehörenden Gegenstands oder durch
ein Rechtsgeschäft erwirbt, das sich auf das Vorbehaltsgut bezieht.
 

(3) Jeder Ehegatte verwaltet das Vorbehaltsgut selbständig. Er verwaltet es für eigene Rechnung.

(4) Gehören Vermögensgegenstände zum Vorbehaltsgut, so ist dies Dritten gegenüber nur nach Maßgabe des §
1412 wirksam.

§ 1419 Gesamthandsgemeinschaft

(1) Ein Ehegatte kann nicht über seinen Anteil am Gesamtgut und an den einzelnen Gegenständen verfügen, die
zum Gesamtgut gehören; er ist nicht berechtigt, Teilung zu verlangen.

(2) Gegen eine Forderung, die zum Gesamtgut gehört, kann der Schuldner nur mit einer Forderung aufrechnen,
deren Berichtigung er aus dem Gesamtgut verlangen kann.

§ 1420 Verwendung zum Unterhalt

Die Einkünfte, die in das Gesamtgut fallen, sind vor den Einkünften, die in das Vorbehaltsgut fallen, der Stamm
des Gesamtguts ist vor dem Stamm des Vorbehaltsguts oder des Sonderguts für den Unterhalt der Familie zu
verwenden.

§ 1421 Verwaltung des Gesamtguts

Die Ehegatten sollen in dem Ehevertrag, durch den sie die Gütergemeinschaft vereinbaren, bestimmen, welcher
der Ehegatten das Gesamtgut verwaltet oder ob es von ihnen gemeinschaftlich verwaltet wird. Enthält der
Ehevertrag keine Bestimmung hierüber, so verwalten die Ehegatten das Gesamtgut gemeinschaftlich.

Unterkapitel 2
Verwaltung des Gesamtguts durch einen Ehegatten
§ 1422 Inhalt des Verwaltungsrechts

Der Ehegatte, der das Gesamtgut verwaltet, ist insbesondere berechtigt, die zum Gesamtgut gehörenden
Sachen in Besitz zu nehmen und über das Gesamtgut zu verfügen; er führt Rechtsstreitigkeiten, die sich auf das
Gesamtgut beziehen, im eigenen Namen. Der andere Ehegatte wird durch die Verwaltungshandlungen nicht
persönlich verpflichtet.

§ 1423 Verfügung über das Gesamtgut im Ganzen

Der Ehegatte, der das Gesamtgut verwaltet, kann sich nur mit Einwilligung des anderen Ehegatten verpflichten,
über das Gesamtgut im Ganzen zu verfügen. Hat er sich ohne Zustimmung des anderen Ehegatten verpflichtet,
so kann er die Verpflichtung nur erfüllen, wenn der andere Ehegatte einwilligt.

§ 1424 Verfügung über Grundstücke, Schiffe oder Schiffsbauwerke

Der Ehegatte, der das Gesamtgut verwaltet, kann nur mit Einwilligung des anderen Ehegatten über ein zum
Gesamtgut gehörendes Grundstück verfügen; er kann sich zu einer solchen Verfügung auch nur mit Einwilligung
seines Ehegatten verpflichten. Dasselbe gilt, wenn ein eingetragenes Schiff oder Schiffsbauwerk zum Gesamtgut
gehört.

§ 1425 Schenkungen

(1) Der Ehegatte, der das Gesamtgut verwaltet, kann nur mit Einwilligung des anderen Ehegatten Gegenstände
aus dem Gesamtgut verschenken; hat er ohne Zustimmung des anderen Ehegatten versprochen, Gegenstände
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aus dem Gesamtgut zu verschenken, so kann er dieses Versprechen nur erfüllen, wenn der andere Ehegatte
einwilligt. Das Gleiche gilt von einem Schenkungsversprechen, das sich nicht auf das Gesamtgut bezieht.

(2) Ausgenommen sind Schenkungen, durch die einer sittlichen Pflicht oder einer auf den Anstand zu nehmenden
Rücksicht entsprochen wird.

§ 1426 Ersetzung der Zustimmung des anderen Ehegatten

Ist ein Rechtsgeschäft, das nach den §§ 1423, 1424 nur mit Einwilligung des anderen Ehegatten vorgenommen
werden kann, zur ordnungsmäßigen Verwaltung des Gesamtguts erforderlich, so kann das Familiengericht auf
Antrag die Zustimmung des anderen Ehegatten ersetzen, wenn dieser sie ohne ausreichenden Grund verweigert
oder durch Krankheit oder Abwesenheit an der Abgabe einer Erklärung verhindert und mit dem Aufschub Gefahr
verbunden ist.

§ 1427 Rechtsfolgen fehlender Einwilligung

(1) Nimmt der Ehegatte, der das Gesamtgut verwaltet, ein Rechtsgeschäft ohne die erforderliche Einwilligung
des anderen Ehegatten vor, so gelten die Vorschriften des § 1366 Abs. 1, 3, 4 und des § 1367 entsprechend.

(2) Einen Vertrag kann der Dritte bis zur Genehmigung widerrufen. Hat er gewusst, dass der Ehegatte in
Gütergemeinschaft lebt, so kann er nur widerrufen, wenn dieser wahrheitswidrig behauptet hat, der andere
Ehegatte habe eingewilligt; er kann auch in diesem Falle nicht widerrufen, wenn ihm beim Abschluss des
Vertrags bekannt war, dass der andere Ehegatte nicht eingewilligt hatte.

§ 1428 Verfügungen ohne Zustimmung

Verfügt der Ehegatte, der das Gesamtgut verwaltet, ohne die erforderliche Zustimmung des anderen Ehegatten
über ein zum Gesamtgut gehörendes Recht, so kann dieser das Recht gegen Dritte gerichtlich geltend machen;
der Ehegatte, der das Gesamtgut verwaltet, braucht hierzu nicht mitzuwirken.

§ 1429 Notverwaltungsrecht

Ist der Ehegatte, der das Gesamtgut verwaltet, durch Krankheit oder durch Abwesenheit verhindert, ein
Rechtsgeschäft vorzunehmen, das sich auf das Gesamtgut bezieht, so kann der andere Ehegatte das
Rechtsgeschäft vornehmen, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist; er kann hierbei im eigenen Namen
oder im Namen des verwaltenden Ehegatten handeln. Das Gleiche gilt für die Führung eines Rechtsstreits, der
sich auf das Gesamtgut bezieht.

§ 1430 Ersetzung der Zustimmung des Verwalters

Verweigert der Ehegatte, der das Gesamtgut verwaltet, ohne ausreichenden Grund die Zustimmung zu einem
Rechtsgeschäft, das der andere Ehegatte zur ordnungsmäßigen Besorgung seiner persönlichen Angelegenheiten
vornehmen muss, aber ohne diese Zustimmung nicht mit Wirkung für das Gesamtgut vornehmen kann, so kann
das Familiengericht die Zustimmung auf Antrag ersetzen.

§ 1431 Selbständiges Erwerbsgeschäft

(1) Hat der Ehegatte, der das Gesamtgut verwaltet, darin eingewilligt, dass der andere Ehegatte selbständig
ein Erwerbsgeschäft betreibt, so ist seine Zustimmung zu solchen Rechtsgeschäften und Rechtsstreitigkeiten
nicht erforderlich, die der Geschäftsbetrieb mit sich bringt. Einseitige Rechtsgeschäfte, die sich auf das
Erwerbsgeschäft beziehen, sind dem Ehegatten gegenüber vorzunehmen, der das Erwerbsgeschäft betreibt.

(2) Weiß der Ehegatte, der das Gesamtgut verwaltet, dass der andere Ehegatte ein Erwerbsgeschäft betreibt,
und hat er hiergegen keinen Einspruch eingelegt, so steht dies einer Einwilligung gleich.

(3) Dritten gegenüber ist ein Einspruch und der Widerruf der Einwilligung nur nach Maßgabe des § 1412 wirksam.

§ 1432 Annahme einer Erbschaft; Ablehnung von Vertragsantrag oder Schenkung

(1) Ist dem Ehegatten, der das Gesamtgut nicht verwaltet, eine Erbschaft oder ein Vermächtnis angefallen, so
ist nur er berechtigt, die Erbschaft oder das Vermächtnis anzunehmen oder auszuschlagen; die Zustimmung
des anderen Ehegatten ist nicht erforderlich. Das Gleiche gilt von dem Verzicht auf den Pflichtteil oder auf den
Ausgleich eines Zugewinns sowie von der Ablehnung eines Vertragsantrags oder einer Schenkung.
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(2) Der Ehegatte, der das Gesamtgut nicht verwaltet, kann ein Inventar über eine ihm angefallene Erbschaft
ohne Zustimmung des anderen Ehegatten errichten.

§ 1433 Fortsetzung eines Rechtsstreits

Der Ehegatte, der das Gesamtgut nicht verwaltet, kann ohne Zustimmung des anderen Ehegatten einen
Rechtsstreit fortsetzen, der beim Eintritt der Gütergemeinschaft anhängig war.

§ 1434 Ungerechtfertigte Bereicherung des Gesamtguts

Wird durch ein Rechtsgeschäft, das ein Ehegatte ohne die erforderliche Zustimmung des anderen Ehegatten
vornimmt, das Gesamtgut bereichert, so ist die Bereicherung nach den Vorschriften über die ungerechtfertigte
Bereicherung aus dem Gesamtgut herauszugeben.

§ 1435 Pflichten des Verwalters

Der Ehegatte hat das Gesamtgut ordnungsmäßig zu verwalten. Er hat den anderen Ehegatten über die
Verwaltung zu unterrichten und ihm auf Verlangen über den Stand der Verwaltung Auskunft zu erteilen. Mindert
sich das Gesamtgut, so muss er zu dem Gesamtgut Ersatz leisten, wenn er den Verlust verschuldet oder durch
ein Rechtsgeschäft herbeigeführt hat, das er ohne die erforderliche Zustimmung des anderen Ehegatten
vorgenommen hat.

§ 1436 Verwaltung durch einen Betreuer

Fällt die Verwaltung des Gesamtguts in den Aufgabenkreis des Betreuers eines Ehegatten, so hat der Betreuer
diesen in den Rechten und Pflichten zu vertreten, die sich aus der Verwaltung des Gesamtguts ergeben. Dies gilt
auch dann, wenn der andere Ehegatte zum Betreuer bestellt ist.

§ 1437 Gesamtgutsverbindlichkeiten; persönliche Haftung

(1) Aus dem Gesamtgut können die Gläubiger des Ehegatten, der das Gesamtgut verwaltet, und, soweit sich aus
den §§ 1438 bis 1440 nichts anderes ergibt, auch die Gläubiger des anderen Ehegatten Befriedigung verlangen
(Gesamtgutsverbindlichkeiten).

(2) Der Ehegatte, der das Gesamtgut verwaltet, haftet für die Verbindlichkeiten des anderen Ehegatten,
die Gesamtgutsverbindlichkeiten sind, auch persönlich als Gesamtschuldner. Die Haftung erlischt mit der
Beendigung der Gütergemeinschaft, wenn die Verbindlichkeiten im Verhältnis der Ehegatten zueinander dem
anderen Ehegatten zur Last fallen.

§ 1438 Haftung des Gesamtguts

(1) Das Gesamtgut haftet für eine Verbindlichkeit aus einem Rechtsgeschäft, das während der
Gütergemeinschaft vorgenommen wird, nur dann, wenn der Ehegatte, der das Gesamtgut verwaltet, das
Rechtsgeschäft vornimmt oder wenn er ihm zustimmt oder wenn das Rechtsgeschäft ohne seine Zustimmung für
das Gesamtgut wirksam ist.

(2) Für die Kosten eines Rechtsstreits haftet das Gesamtgut auch dann, wenn das Urteil dem Gesamtgut
gegenüber nicht wirksam ist.

§ 1439 Keine Haftung bei Erwerb einer Erbschaft

Das Gesamtgut haftet nicht für Verbindlichkeiten, die durch den Erwerb einer Erbschaft entstehen, wenn der
Ehegatte, der Erbe ist, das Gesamtgut nicht verwaltet und die Erbschaft während der Gütergemeinschaft als
Vorbehaltsgut oder als Sondergut erwirbt; das Gleiche gilt beim Erwerb eines Vermächtnisses.

§ 1440 Haftung für Vorbehalts- oder Sondergut

Das Gesamtgut haftet nicht für eine Verbindlichkeit, die während der Gütergemeinschaft infolge eines zum
Vorbehaltsgut oder Sondergut gehörenden Rechts oder des Besitzes einer dazu gehörenden Sache in der Person
des Ehegatten entsteht, der das Gesamtgut nicht verwaltet. Das Gesamtgut haftet jedoch, wenn das Recht
oder die Sache zu einem Erwerbsgeschäft gehört, das der Ehegatte mit Einwilligung des anderen Ehegatten
selbständig betreibt, oder wenn die Verbindlichkeit zu den Lasten des Sonderguts gehört, die aus den Einkünften
beglichen zu werden pflegen.
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§ 1441 Haftung im Innenverhältnis

Im Verhältnis der Ehegatten zueinander fallen folgende Gesamtgutsverbindlichkeiten dem Ehegatten zur Last, in
dessen Person sie entstehen:
1.   die Verbindlichkeiten aus einer unerlaubten Handlung, die er nach Eintritt der Gütergemeinschaft begeht,

oder aus einem Strafverfahren, das wegen einer solchen Handlung gegen ihn gerichtet wird;
 

2.   die Verbindlichkeiten aus einem sich auf sein Vorbehaltsgut oder sein Sondergut beziehenden
Rechtsverhältnis, auch wenn sie vor Eintritt der Gütergemeinschaft oder vor der Zeit entstanden sind, zu
der das Gut Vorbehaltsgut oder Sondergut geworden ist;
 

3.   die Kosten eines Rechtsstreits über eine der in den Nummern 1 und 2 bezeichneten Verbindlichkeiten.
 

§ 1442 Verbindlichkeiten des Sonderguts und eines Erwerbsgeschäfts

Die Vorschrift des § 1441 Nr. 2, 3 gilt nicht, wenn die Verbindlichkeiten zu den Lasten des Sonderguts
gehören, die aus den Einkünften beglichen zu werden pflegen. Die Vorschrift gilt auch dann nicht, wenn die
Verbindlichkeiten durch den Betrieb eines für Rechnung des Gesamtguts geführten Erwerbsgeschäfts oder
infolge eines zu einem solchen Erwerbsgeschäft gehörenden Rechts oder des Besitzes einer dazu gehörenden
Sache entstehen.

§ 1443 Prozesskosten

(1) Im Verhältnis der Ehegatten zueinander fallen die Kosten eines Rechtsstreits, den die Ehegatten miteinander
führen, dem Ehegatten zur Last, der sie nach allgemeinen Vorschriften zu tragen hat.

(2) Führt der Ehegatte, der das Gesamtgut nicht verwaltet, einen Rechtsstreit mit einem Dritten, so fallen
die Kosten des Rechtsstreits im Verhältnis der Ehegatten zueinander diesem Ehegatten zur Last. Die Kosten
fallen jedoch dem Gesamtgut zur Last, wenn das Urteil dem Gesamtgut gegenüber wirksam ist oder wenn der
Rechtsstreit eine persönliche Angelegenheit oder eine Gesamtgutsverbindlichkeit des Ehegatten betrifft und die
Aufwendung der Kosten den Umständen nach geboten ist; § 1441 Nr. 3 und § 1442 bleiben unberührt.

§ 1444 Kosten der Ausstattung eines Kindes

(1) Verspricht oder gewährt der Ehegatte, der das Gesamtgut verwaltet, einem gemeinschaftlichen Kind aus
dem Gesamtgut eine Ausstattung, so fällt ihm im Verhältnis der Ehegatten zueinander die Ausstattung zur Last,
soweit sie das Maß übersteigt, das dem Gesamtgut entspricht.

(2) Verspricht oder gewährt der Ehegatte, der das Gesamtgut verwaltet, einem nicht gemeinschaftlichen Kind
eine Ausstattung aus dem Gesamtgut, so fällt sie im Verhältnis der Ehegatten zueinander dem Vater oder der
Mutter zur Last; für den Ehegatten, der das Gesamtgut nicht verwaltet, gilt dies jedoch nur insoweit, als er
zustimmt oder die Ausstattung nicht das Maß übersteigt, das dem Gesamtgut entspricht.

§ 1445 Ausgleichung zwischen Vorbehalts-, Sonder- und Gesamtgut

(1) Verwendet der Ehegatte, der das Gesamtgut verwaltet, Gesamtgut in sein Vorbehaltsgut oder in sein
Sondergut, so hat er den Wert des Verwendeten zum Gesamtgut zu ersetzen.

(2) Verwendet er Vorbehaltsgut oder Sondergut in das Gesamtgut, so kann er Ersatz aus dem Gesamtgut
verlangen.

§ 1446 Fälligkeit des Ausgleichsanspruchs

(1) Was der Ehegatte, der das Gesamtgut verwaltet, zum Gesamtgut schuldet, braucht er erst nach der
Beendigung der Gütergemeinschaft zu leisten; was er aus dem Gesamtgut zu fordern hat, kann er erst nach der
Beendigung der Gütergemeinschaft fordern.

(2) Was der Ehegatte, der das Gesamtgut nicht verwaltet, zum Gesamtgut oder was er zum Vorbehaltsgut oder
Sondergut des anderen Ehegatten schuldet, braucht er erst nach der Beendigung der Gütergemeinschaft zu
leisten; er hat die Schuld jedoch schon vorher zu berichtigen, soweit sein Vorbehaltsgut und sein Sondergut
hierzu ausreichen.

§ 1447 Aufhebungsantrag des nicht verwaltenden Ehegatten
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Der Ehegatte, der das Gesamtgut nicht verwaltet, kann die Aufhebung der Gütergemeinschaft beantragen,
1.   wenn seine Rechte für die Zukunft dadurch erheblich gefährdet werden können, dass der andere Ehegatte

zur Verwaltung des Gesamtguts unfähig ist oder sein Recht, das Gesamtgut zu verwalten, missbraucht,
 

2.   wenn der andere Ehegatte seine Verpflichtung, zum Familienunterhalt beizutragen, verletzt hat und für die
Zukunft eine erhebliche Gefährdung des Unterhalts zu besorgen ist,
 

3.   wenn das Gesamtgut durch Verbindlichkeiten, die in der Person des anderen Ehegatten entstanden sind,
in solchem Maße überschuldet ist, dass ein späterer Erwerb des Ehegatten, der das Gesamtgut nicht
verwaltet, erheblich gefährdet wird,
 

4.   wenn die Verwaltung des Gesamtguts in den Aufgabenkreis des Betreuers des anderen Ehegatten fällt.
 

§ 1448 Aufhebungsantrag des Verwalters

Der Ehegatte, der das Gesamtgut verwaltet, kann die Aufhebung der Gütergemeinschaft beantragen, wenn
das Gesamtgut infolge von Verbindlichkeiten des anderen Ehegatten, die diesem im Verhältnis der Ehegatten
zueinander zur Last fallen, in solchem Maße überschuldet ist, dass ein späterer Erwerb erheblich gefährdet wird.

§ 1449 Wirkung der richterlichen Aufhebungsentscheidung

(1) Mit der Rechtskraft der richterlichen Entscheidung ist die Gütergemeinschaft aufgehoben; für die Zukunft gilt
Gütertrennung.

(2) Dritten gegenüber ist die Aufhebung der Gütergemeinschaft nur nach Maßgabe des § 1412 wirksam.

Unterkapitel 3
Gemeinschaftliche Verwaltung des Gesamtguts durch die Ehegatten
§ 1450 Gemeinschaftliche Verwaltung durch die Ehegatten

(1) Wird das Gesamtgut von den Ehegatten gemeinschaftlich verwaltet, so sind die Ehegatten insbesondere
nur gemeinschaftlich berechtigt, über das Gesamtgut zu verfügen und Rechtsstreitigkeiten zu führen, die sich
auf das Gesamtgut beziehen. Der Besitz an den zum Gesamtgut gehörenden Sachen gebührt den Ehegatten
gemeinschaftlich.

(2) Ist eine Willenserklärung den Ehegatten gegenüber abzugeben, so genügt die Abgabe gegenüber einem
Ehegatten.

§ 1451 Mitwirkungspflicht beider Ehegatten

Jeder Ehegatte ist dem anderen gegenüber verpflichtet, zu Maßregeln mitzuwirken, die zur ordnungsmäßigen
Verwaltung des Gesamtguts erforderlich sind.

§ 1452 Ersetzung der Zustimmung

(1) Ist zur ordnungsmäßigen Verwaltung des Gesamtguts die Vornahme eines Rechtsgeschäfts oder die Führung
eines Rechtsstreits erforderlich, so kann das Familiengericht auf Antrag eines Ehegatten die Zustimmung des
anderen Ehegatten ersetzen, wenn dieser sie ohne ausreichenden Grund verweigert.

(2) Die Vorschrift des Absatzes 1 gilt auch, wenn zur ordnungsmäßigen Besorgung der persönlichen
Angelegenheiten eines Ehegatten ein Rechtsgeschäft erforderlich ist, das der Ehegatte mit Wirkung für das
Gesamtgut nicht ohne Zustimmung des anderen Ehegatten vornehmen kann.

§ 1453 Verfügung ohne Einwilligung

(1) Verfügt ein Ehegatte ohne die erforderliche Einwilligung des anderen Ehegatten über das Gesamtgut, so
gelten die Vorschriften des § 1366 Abs. 1, 3, 4 und des § 1367 entsprechend.

(2) Einen Vertrag kann der Dritte bis zur Genehmigung widerrufen. Hat er gewusst, dass der Ehegatte in
Gütergemeinschaft lebt, so kann er nur widerrufen, wenn dieser wahrheitswidrig behauptet hat, der andere
Ehegatte habe eingewilligt; er kann auch in diesem Falle nicht widerrufen, wenn ihm beim Abschluss des
Vertrags bekannt war, dass der andere Ehegatte nicht eingewilligt hatte.
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§ 1454 Notverwaltungsrecht

Ist ein Ehegatte durch Krankheit oder Abwesenheit verhindert, bei einem Rechtsgeschäft mitzuwirken, das
sich auf das Gesamtgut bezieht, so kann der andere Ehegatte das Rechtsgeschäft vornehmen, wenn mit dem
Aufschub Gefahr verbunden ist; er kann hierbei im eigenen Namen oder im Namen beider Ehegatten handeln.
Das Gleiche gilt für die Führung eines Rechtsstreits, der sich auf das Gesamtgut bezieht.

§ 1455 Verwaltungshandlungen ohne Mitwirkung des anderen Ehegatten

Jeder Ehegatte kann ohne Mitwirkung des anderen Ehegatten
1.   eine ihm angefallene Erbschaft oder ein ihm angefallenes Vermächtnis annehmen oder ausschlagen,

 

2.   auf seinen Pflichtteil oder auf den Ausgleich eines Zugewinns verzichten,
 

3.   ein Inventar über eine ihm oder dem anderen Ehegatten angefallene Erbschaft errichten, es sei denn,
dass die dem anderen Ehegatten angefallene Erbschaft zu dessen Vorbehaltsgut oder Sondergut gehört,
 

4.   einen ihm gemachten Vertragsantrag oder eine ihm gemachte Schenkung ablehnen,
 

5.   ein sich auf das Gesamtgut beziehendes Rechtsgeschäft gegenüber dem anderen Ehegatten vornehmen,
 

6.   ein zum Gesamtgut gehörendes Recht gegen den anderen Ehegatten gerichtlich geltend machen,
 

7.   einen Rechtsstreit fortsetzen, der beim Eintritt der Gütergemeinschaft anhängig war,
 

8.   ein zum Gesamtgut gehörendes Recht gegen einen Dritten gerichtlich geltend machen, wenn der andere
Ehegatte ohne die erforderliche Zustimmung über das Recht verfügt hat,
 

9.   ein Widerspruchsrecht gegenüber einer Zwangsvollstreckung in das Gesamtgut gerichtlich geltend
machen,
 

10.   die zur Erhaltung des Gesamtguts notwendigen Maßnahmen treffen, wenn mit dem Aufschub Gefahr
verbunden ist.
 

§ 1456 Selbständiges Erwerbsgeschäft

(1) Hat ein Ehegatte darin eingewilligt, dass der andere Ehegatte selbständig ein Erwerbsgeschäft betreibt,
so ist seine Zustimmung zu solchen Rechtsgeschäften und Rechtsstreitigkeiten nicht erforderlich, die der
Geschäftsbetrieb mit sich bringt. Einseitige Rechtsgeschäfte, die sich auf das Erwerbsgeschäft beziehen, sind
dem Ehegatten gegenüber vorzunehmen, der das Erwerbsgeschäft betreibt.

(2) Weiß ein Ehegatte, dass der andere ein Erwerbsgeschäft betreibt, und hat er hiergegen keinen Einspruch
eingelegt, so steht dies einer Einwilligung gleich.

(3) Dritten gegenüber ist ein Einspruch und der Widerruf der Einwilligung nur nach Maßgabe des § 1412 wirksam.

§ 1457 Ungerechtfertigte Bereicherung des Gesamtguts

Wird durch ein Rechtsgeschäft, das ein Ehegatte ohne die erforderliche Zustimmung des anderen Ehegatten
vornimmt, das Gesamtgut bereichert, so ist die Bereicherung nach den Vorschriften über die ungerechtfertigte
Bereicherung aus dem Gesamtgut herauszugeben.

§ 1458 (weggefallen)

§ 1459 Gesamtgutsverbindlichkeiten; persönliche Haftung

(1) Die Gläubiger eines Ehegatten können, soweit sich aus den §§ 1460 bis 1462 nichts anderes ergibt, aus dem
Gesamtgut Befriedigung verlangen (Gesamtgutsverbindlichkeiten).

(2) Für die Gesamtgutsverbindlichkeiten haften die Ehegatten auch persönlich als Gesamtschuldner. Fallen
die Verbindlichkeiten im Verhältnis der Ehegatten zueinander einem der Ehegatten zur Last, so erlischt die
Verbindlichkeit des anderen Ehegatten mit der Beendigung der Gütergemeinschaft.

§ 1460 Haftung des Gesamtguts
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(1) Das Gesamtgut haftet für eine Verbindlichkeit aus einem Rechtsgeschäft, das ein Ehegatte während der
Gütergemeinschaft vornimmt, nur dann, wenn der andere Ehegatte dem Rechtsgeschäft zustimmt oder wenn
das Rechtsgeschäft ohne seine Zustimmung für das Gesamtgut wirksam ist.

(2) Für die Kosten eines Rechtsstreits haftet das Gesamtgut auch dann, wenn das Urteil dem Gesamtgut
gegenüber nicht wirksam ist.

§ 1461 Keine Haftung bei Erwerb einer Erbschaft

Das Gesamtgut haftet nicht für Verbindlichkeiten eines Ehegatten, die durch den Erwerb einer Erbschaft
oder eines Vermächtnisses entstehen, wenn der Ehegatte die Erbschaft oder das Vermächtnis während der
Gütergemeinschaft als Vorbehaltsgut oder als Sondergut erwirbt.

§ 1462 Haftung für Vorbehalts- oder Sondergut

Das Gesamtgut haftet nicht für eine Verbindlichkeit eines Ehegatten, die während der Gütergemeinschaft infolge
eines zum Vorbehaltsgut oder zum Sondergut gehörenden Rechts oder des Besitzes einer dazu gehörenden
Sache entsteht. Das Gesamtgut haftet jedoch, wenn das Recht oder die Sache zu einem Erwerbsgeschäft gehört,
das ein Ehegatte mit Einwilligung des anderen Ehegatten selbständig betreibt, oder wenn die Verbindlichkeit zu
den Lasten des Sonderguts gehört, die aus den Einkünften beglichen zu werden pflegen.

§ 1463 Haftung im Innenverhältnis

Im Verhältnis der Ehegatten zueinander fallen folgende Gesamtgutsverbindlichkeiten dem Ehegatten zur Last, in
dessen Person sie entstehen:
1.   die Verbindlichkeiten aus einer unerlaubten Handlung, die er nach Eintritt der Gütergemeinschaft begeht,

oder aus einem Strafverfahren, das wegen einer solchen Handlung gegen ihn gerichtet wird,
 

2.   die Verbindlichkeiten aus einem sich auf sein Vorbehaltsgut oder sein Sondergut beziehenden
Rechtsverhältnis, auch wenn sie vor Eintritt der Gütergemeinschaft oder vor der Zeit entstanden sind, zu
der das Gut Vorbehaltsgut oder Sondergut geworden ist,
 

3.   die Kosten eines Rechtsstreits über eine der in den Nummern 1 und 2 bezeichneten Verbindlichkeiten.
 

§ 1464 Verbindlichkeiten des Sonderguts und eines Erwerbsgeschäfts

Die Vorschriften des § 1463 Nr. 2, 3 gelten nicht, wenn die Verbindlichkeiten zu den Lasten des Sonderguts
gehören, die aus den Einkünften beglichen zu werden pflegen. Die Vorschriften gelten auch dann nicht, wenn
die Verbindlichkeiten durch den Betrieb eines für Rechnung des Gesamtguts geführten Erwerbsgeschäfts oder
infolge eines zu einem solchen Erwerbsgeschäft gehörenden Rechts oder des Besitzes einer dazu gehörenden
Sache entstehen.

§ 1465 Prozesskosten

(1) Im Verhältnis der Ehegatten zueinander fallen die Kosten eines Rechtsstreits, den die Ehegatten miteinander
führen, dem Ehegatten zur Last, der sie nach allgemeinen Vorschriften zu tragen hat.

(2) Führt ein Ehegatte einen Rechtsstreit mit einem Dritten, so fallen die Kosten des Rechtsstreits im Verhältnis
der Ehegatten zueinander dem Ehegatten zur Last, der den Rechtsstreit führt. Die Kosten fallen jedoch dem
Gesamtgut zur Last, wenn das Urteil dem Gesamtgut gegenüber wirksam ist oder wenn der Rechtsstreit eine
persönliche Angelegenheit oder eine Gesamtgutsverbindlichkeit des Ehegatten betrifft und die Aufwendung der
Kosten den Umständen nach geboten ist; § 1463 Nr. 3 und § 1464 bleiben unberührt.

§ 1466 Kosten der Ausstattung eines nicht gemeinschaftlichen Kindes

Im Verhältnis der Ehegatten zueinander fallen die Kosten der Ausstattung eines nicht gemeinschaftlichen Kindes
dem Vater oder der Mutter des Kindes zur Last.

§ 1467 Ausgleichung zwischen Vorbehalts-, Sonder- und Gesamtgut

(1) Verwendet ein Ehegatte Gesamtgut in sein Vorbehaltsgut oder in sein Sondergut, so hat er den Wert des
Verwendeten zum Gesamtgut zu ersetzen.
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(2) Verwendet ein Ehegatte Vorbehaltsgut oder Sondergut in das Gesamtgut, so kann er Ersatz aus dem
Gesamtgut verlangen.

§ 1468 Fälligkeit des Ausgleichsanspruchs

Was ein Ehegatte zum Gesamtgut oder was er zum Vorbehaltsgut oder Sondergut des anderen Ehegatten
schuldet, braucht er erst nach Beendigung der Gütergemeinschaft zu leisten; soweit jedoch das Vorbehaltsgut
und das Sondergut des Schuldners ausreichen, hat er die Schuld schon vorher zu berichtigen.

§ 1469 Aufhebungsantrag

Jeder Ehegatte kann die Aufhebung der Gütergemeinschaft beantragen,
1.   wenn seine Rechte für die Zukunft dadurch erheblich gefährdet werden können, dass der andere Ehegatte

ohne seine Mitwirkung Verwaltungshandlungen vornimmt, die nur gemeinschaftlich vorgenommen werden
dürfen,
 

2.   wenn der andere Ehegatte sich ohne ausreichenden Grund beharrlich weigert, zur ordnungsmäßigen
Verwaltung des Gesamtguts mitzuwirken,
 

3.   wenn der andere Ehegatte seine Verpflichtung, zum Familienunterhalt beizutragen, verletzt hat und für die
Zukunft eine erhebliche Gefährdung des Unterhalts zu besorgen ist,
 

4.   wenn das Gesamtgut durch Verbindlichkeiten, die in der Person des anderen Ehegatten entstanden sind
und diesem im Verhältnis der Ehegatten zueinander zur Last fallen, in solchem Maße überschuldet ist, dass
sein späterer Erwerb erheblich gefährdet wird,
 

5.   wenn die Wahrnehmung eines Rechts des anderen Ehegatten, das sich aus der Gütergemeinschaft ergibt,
vom Aufgabenkreis eines Betreuers erfasst wird.
 

§ 1470 Wirkung der richterlichen Aufhebungsentscheidung

(1) Mit der Rechtskraft der richterlichen Entscheidung ist die Gütergemeinschaft aufgehoben; für die Zukunft gilt
Gütertrennung.

(2) Dritten gegenüber ist die Aufhebung der Gütergemeinschaft nur nach Maßgabe des § 1412 wirksam.

Unterkapitel 4
Auseinandersetzung des Gesamtguts
§ 1471 Beginn der Auseinandersetzung

(1) Nach der Beendigung der Gütergemeinschaft setzen sich die Ehegatten über das Gesamtgut auseinander.

(2) Bis zur Auseinandersetzung gelten für das Gesamtgut die Vorschriften des § 1419.

§ 1472 Gemeinschaftliche Verwaltung des Gesamtguts

(1) Bis zur Auseinandersetzung verwalten die Ehegatten das Gesamtgut gemeinschaftlich.

(2) Jeder Ehegatte darf das Gesamtgut in derselben Weise wie vor der Beendigung der Gütergemeinschaft
verwalten, bis er von der Beendigung Kenntnis erlangt oder sie kennen muss. Ein Dritter kann sich hierauf nicht
berufen, wenn er bei der Vornahme eines Rechtsgeschäfts weiß oder wissen muss, dass die Gütergemeinschaft
beendet ist.

(3) Jeder Ehegatte ist dem anderen gegenüber verpflichtet, zu Maßregeln mitzuwirken, die zur ordnungsmäßigen
Verwaltung des Gesamtguts erforderlich sind; die zur Erhaltung notwendigen Maßregeln kann jeder Ehegatte
allein treffen.

(4) Endet die Gütergemeinschaft durch den Tod eines Ehegatten, so hat der überlebende Ehegatte die
Geschäfte, die zur ordnungsmäßigen Verwaltung erforderlich sind und nicht ohne Gefahr aufgeschoben werden
können, so lange zu führen, bis der Erbe anderweit Fürsorge treffen kann. Diese Verpflichtung besteht nicht,
wenn der verstorbene Ehegatte das Gesamtgut allein verwaltet hat.
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§ 1473 Unmittelbare Ersetzung

(1) Was auf Grund eines zum Gesamtgut gehörenden Rechtes oder als Ersatz für die Zerstörung, Beschädigung
oder Entziehung eines zum Gesamtgut gehörenden Gegenstands oder durch ein Rechtsgeschäft erworben wird,
das sich auf das Gesamtgut bezieht, wird Gesamtgut.

(2) Gehört eine Forderung, die durch Rechtsgeschäft erworben ist, zum Gesamtgut, so braucht der Schuldner
dies erst dann gegen sich gelten zu lassen, wenn er erfährt, dass die Forderung zum Gesamtgut gehört; die
Vorschriften der §§ 406 bis 408 sind entsprechend anzuwenden.

§ 1474 Durchführung der Auseinandersetzung

Die Ehegatten setzen sich, soweit sie nichts anderes vereinbaren, nach den §§ 1475 bis 1481 auseinander.

§ 1475 Berichtigung der Gesamtgutsverbindlichkeiten

(1) Die Ehegatten haben zunächst die Gesamtgutsverbindlichkeiten zu berichtigen. Ist eine Verbindlichkeit
noch nicht fällig oder ist sie streitig, so müssen die Ehegatten zurückbehalten, was zur Berichtigung dieser
Verbindlichkeit erforderlich ist.

(2) Fällt eine Gesamtgutsverbindlichkeit im Verhältnis der Ehegatten zueinander einem der Ehegatten allein zur
Last, so kann dieser nicht verlangen, dass die Verbindlichkeit aus dem Gesamtgut berichtigt wird.

(3) Das Gesamtgut ist in Geld umzusetzen, soweit dies erforderlich ist, um die Gesamtgutsverbindlichkeiten zu
berichtigen.

§ 1476 Teilung des Überschusses

(1) Der Überschuss, der nach der Berichtigung der Gesamtgutsverbindlichkeiten verbleibt, gebührt den
Ehegatten zu gleichen Teilen.

(2) Was einer der Ehegatten zum Gesamtgut zu ersetzen hat, muss er sich auf seinen Teil anrechnen lassen.
Soweit er den Ersatz nicht auf diese Weise leistet, bleibt er dem anderen Ehegatten verpflichtet.

§ 1477 Durchführung der Teilung

(1) Der Überschuss wird nach den Vorschriften über die Gemeinschaft geteilt.

(2) Jeder Ehegatte kann gegen Ersatz des Wertes die Sachen übernehmen, die ausschließlich zu seinem
persönlichen Gebrauch bestimmt sind, insbesondere Kleider, Schmucksachen und Arbeitsgeräte. Das
Gleiche gilt für die Gegenstände, die ein Ehegatte in die Gütergemeinschaft eingebracht oder während der
Gütergemeinschaft durch Erbfolge, durch Vermächtnis oder mit Rücksicht auf ein künftiges Erbrecht, durch
Schenkung oder als Ausstattung erworben hat.

§ 1478 Auseinandersetzung nach Scheidung

(1) Ist die Ehe geschieden, bevor die Auseinandersetzung beendet ist, so ist auf Verlangen eines Ehegatten
jedem von ihnen der Wert dessen zurückzuerstatten, was er in die Gütergemeinschaft eingebracht hat; reicht
hierzu der Wert des Gesamtguts nicht aus, so ist der Fehlbetrag von den Ehegatten nach dem Verhältnis des
Wertes des von ihnen Eingebrachten zu tragen.

(2) Als eingebracht sind anzusehen
1.   die Gegenstände, die einem Ehegatten beim Eintritt der Gütergemeinschaft gehört haben,

 

2.   die Gegenstände, die ein Ehegatte von Todes wegen oder mit Rücksicht auf ein künftiges Erbrecht, durch
Schenkung oder als Ausstattung erworben hat, es sei denn, dass der Erwerb den Umständen nach zu den
Einkünften zu rechnen war,
 

3.   die Rechte, die mit dem Tode eines Ehegatten erlöschen oder deren Erwerb durch den Tod eines Ehegatten
bedingt ist.
 

(3) Der Wert des Eingebrachten bestimmt sich nach der Zeit der Einbringung.
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§ 1479 Auseinandersetzung nach richterlicher Aufhebungsentscheidung

Wird die Gütergemeinschaft auf Grund der §§ 1447, 1448 oder des § 1469 durch richterliche Entscheidung
aufgehoben, so kann der Ehegatte, der die richterliche Entscheidung erwirkt hat, verlangen, dass die
Auseinandersetzung so erfolgt, wie wenn der Anspruch auf Auseinandersetzung in dem Zeitpunkt rechtshängig
geworden wäre, in dem der Antrag auf Aufhebung der Gütergemeinschaft gestellt ist.

§ 1480 Haftung nach der Teilung gegenüber Dritten

Wird das Gesamtgut geteilt, bevor eine Gesamtgutsverbindlichkeit berichtigt ist, so haftet dem Gläubiger auch
der Ehegatte persönlich als Gesamtschuldner, für den zur Zeit der Teilung eine solche Haftung nicht besteht.
Seine Haftung beschränkt sich auf die ihm zugeteilten Gegenstände; die für die Haftung des Erben geltenden
Vorschriften der §§ 1990, 1991 sind entsprechend anzuwenden.

§ 1481 Haftung der Ehegatten untereinander

(1) Wird das Gesamtgut geteilt, bevor eine Gesamtgutsverbindlichkeit berichtigt ist, die im Verhältnis der
Ehegatten zueinander dem Gesamtgut zur Last fällt, so hat der Ehegatte, der das Gesamtgut während der
Gütergemeinschaft allein verwaltet hat, dem anderen Ehegatten dafür einzustehen, dass dieser weder über die
Hälfte der Verbindlichkeit noch über das aus dem Gesamtgut Erlangte hinaus in Anspruch genommen wird.

(2) Haben die Ehegatten das Gesamtgut während der Gütergemeinschaft gemeinschaftlich verwaltet, so hat
jeder Ehegatte dem anderen dafür einzustehen, dass dieser von dem Gläubiger nicht über die Hälfte der
Verbindlichkeit hinaus in Anspruch genommen wird.

(3) Fällt die Verbindlichkeit im Verhältnis der Ehegatten zueinander einem der Ehegatten zur Last, so hat dieser
dem anderen dafür einzustehen, dass der andere Ehegatte von dem Gläubiger nicht in Anspruch genommen
wird.

§ 1482 Eheauflösung durch Tod

Wird die Ehe durch den Tod eines Ehegatten aufgelöst, so gehört der Anteil des verstorbenen Ehegatten am
Gesamtgut zum Nachlass. Der verstorbene Ehegatte wird nach den allgemeinen Vorschriften beerbt.

Unterkapitel 5
Fortgesetzte Gütergemeinschaft
§ 1483 Eintritt der fortgesetzten Gütergemeinschaft

(1) Die Ehegatten können durch Ehevertrag vereinbaren, dass die Gütergemeinschaft nach dem Tod eines
Ehegatten zwischen dem überlebenden Ehegatten und den gemeinschaftlichen Abkömmlingen fortgesetzt wird.
Treffen die Ehegatten eine solche Vereinbarung, so wird die Gütergemeinschaft mit den gemeinschaftlichen
Abkömmlingen fortgesetzt, die bei gesetzlicher Erbfolge als Erben berufen sind. Der Anteil des verstorbenen
Ehegatten am Gesamtgut gehört nicht zum Nachlass; im Übrigen wird der Ehegatte nach den allgemeinen
Vorschriften beerbt.

(2) Sind neben den gemeinschaftlichen Abkömmlingen andere Abkömmlinge vorhanden, so bestimmen sich ihr
Erbrecht und ihre Erbteile so, wie wenn fortgesetzte Gütergemeinschaft nicht eingetreten wäre.

§ 1484 Ablehnung der fortgesetzten Gütergemeinschaft

(1) Der überlebende Ehegatte kann die Fortsetzung der Gütergemeinschaft ablehnen.

(2) Auf die Ablehnung finden die für die Ausschlagung einer Erbschaft geltenden Vorschriften der §§ 1943 bis
1947, 1950, 1952, 1954 bis 1957, 1959 entsprechende Anwendung. Bei einer Ablehnung durch den Betreuer des
überlebenden Ehegatten ist die Genehmigung des Betreuungsgerichts erforderlich.

(3) Lehnt der Ehegatte die Fortsetzung der Gütergemeinschaft ab, so gilt das Gleiche wie im Falle des § 1482.

§ 1485 Gesamtgut

(1) Das Gesamtgut der fortgesetzten Gütergemeinschaft besteht aus dem ehelichen Gesamtgut, soweit es
nicht nach § 1483 Abs. 2 einem nicht anteilsberechtigten Abkömmling zufällt, und aus dem Vermögen, das der
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überlebende Ehegatte aus dem Nachlass des verstorbenen Ehegatten oder nach dem Eintritt der fortgesetzten
Gütergemeinschaft erwirbt.

(2) Das Vermögen, das ein gemeinschaftlicher Abkömmling zur Zeit des Eintritts der fortgesetzten
Gütergemeinschaft hat oder später erwirbt, gehört nicht zu dem Gesamtgut.

(3) Auf das Gesamtgut finden die für die eheliche Gütergemeinschaft geltende Vorschrift des § 1416 Abs. 2 und 3
entsprechende Anwendung.

§ 1486 Vorbehaltsgut; Sondergut

(1) Vorbehaltsgut des überlebenden Ehegatten ist, was er bisher als Vorbehaltsgut gehabt hat oder was er nach §
1418 Abs. 2 Nr. 2, 3 als Vorbehaltsgut erwirbt.

(2) Sondergut des überlebenden Ehegatten ist, was er bisher als Sondergut gehabt hat oder was er als Sondergut
erwirbt.

§ 1487 Rechtsstellung des Ehegatten und der Abkömmlinge

(1) Die Rechte und Verbindlichkeiten des überlebenden Ehegatten sowie der anteilsberechtigten Abkömmlinge
in Ansehung des Gesamtguts der fortgesetzten Gütergemeinschaft bestimmen sich nach den für die eheliche
Gütergemeinschaft geltenden Vorschriften der §§ 1419, 1422 bis 1428, 1434, des § 1435 Satz 1, 3 und der §§
1436, 1445; der überlebende Ehegatte hat die rechtliche Stellung des Ehegatten, der das Gesamtgut allein
verwaltet, die anteilsberechtigten Abkömmlinge haben die rechtliche Stellung des anderen Ehegatten.

(2) Was der überlebende Ehegatte zu dem Gesamtgut schuldet oder aus dem Gesamtgut zu fordern hat, ist erst
nach der Beendigung der fortgesetzten Gütergemeinschaft zu leisten.

§ 1488 Gesamtgutsverbindlichkeiten

Gesamtgutsverbindlichkeiten der fortgesetzten Gütergemeinschaft sind die Verbindlichkeiten des überlebenden
Ehegatten sowie solche Verbindlichkeiten des verstorbenen Ehegatten, die Gesamtgutsverbindlichkeiten der
ehelichen Gütergemeinschaft waren.

§ 1489 Persönliche Haftung für die Gesamtgutsverbindlichkeiten

(1) Für die Gesamtgutsverbindlichkeiten der fortgesetzten Gütergemeinschaft haftet der überlebende Ehegatte
persönlich.

(2) Soweit die persönliche Haftung den überlebenden Ehegatten nur infolge des Eintritts der fortgesetzten
Gütergemeinschaft trifft, finden die für die Haftung des Erben für die Nachlassverbindlichkeiten geltenden
Vorschriften entsprechende Anwendung; an die Stelle des Nachlasses tritt das Gesamtgut in dem Bestand, den
es zur Zeit des Eintritts der fortgesetzten Gütergemeinschaft hat.

(3) Eine persönliche Haftung der anteilsberechtigten Abkömmlinge für die Verbindlichkeiten des verstorbenen
oder des überlebenden Ehegatten wird durch die fortgesetzte Gütergemeinschaft nicht begründet.

§ 1490 Tod eines Abkömmlings

Stirbt ein anteilsberechtigter Abkömmling, so gehört sein Anteil an dem Gesamtgut nicht zu seinem Nachlass.
Hinterlässt er Abkömmlinge, die anteilsberechtigt sein würden, wenn er den verstorbenen Ehegatten nicht
überlebt hätte, so treten die Abkömmlinge an seine Stelle. Hinterlässt er solche Abkömmlinge nicht, so wächst
sein Anteil den übrigen anteilsberechtigten Abkömmlingen und, wenn solche nicht vorhanden sind, dem
überlebenden Ehegatten an.

§ 1491 Verzicht eines Abkömmlings

(1) Ein anteilsberechtigter Abkömmling kann auf seinen Anteil an dem Gesamtgut verzichten. Der Verzicht
erfolgt durch Erklärung gegenüber dem für den Nachlass des verstorbenen Ehegatten zuständigen Gericht;
die Erklärung ist in öffentlich beglaubigter Form abzugeben. Das Nachlassgericht soll die Erklärung dem
überlebenden Ehegatten und den übrigen anteilsberechtigten Abkömmlingen mitteilen.

(2) Der Verzicht kann auch durch Vertrag mit dem überlebenden Ehegatten und den übrigen anteilsberechtigten
Abkömmlingen erfolgen. Der Vertrag bedarf der notariellen Beurkundung.
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(3) Steht der Abkömmling unter elterlicher Sorge oder unter Vormundschaft, so ist zu dem Verzicht die
Genehmigung des Familiengerichts erforderlich. Bei einem Verzicht durch den Betreuer des Abkömmlings ist die
Genehmigung des Betreuungsgerichts erforderlich.

(4) Der Verzicht hat die gleichen Wirkungen, wie wenn der Verzichtende zur Zeit des Verzichts ohne
Hinterlassung von Abkömmlingen gestorben wäre.

§ 1492 Aufhebung durch den überlebenden Ehegatten

(1) Der überlebende Ehegatte kann die fortgesetzte Gütergemeinschaft jederzeit aufheben. Die Aufhebung
erfolgt durch Erklärung gegenüber dem für den Nachlass des verstorbenen Ehegatten zuständigen Gericht;
die Erklärung ist in öffentlich beglaubigter Form abzugeben. Das Nachlassgericht soll die Erklärung den
anteilsberechtigten Abkömmlingen und, wenn der überlebende Ehegatte gesetzlicher Vertreter eines der
Abkömmlinge ist, dem Familiengericht, wenn eine Betreuung besteht, dem Betreuungsgericht mitteilen.

(2) Die Aufhebung kann auch durch Vertrag zwischen dem überlebenden Ehegatten und den anteilsberechtigten
Abkömmlingen erfolgen. Der Vertrag bedarf der notariellen Beurkundung.

(3) Bei einer Aufhebung durch den Betreuer des überlebenden Ehegatten ist die Genehmigung des
Betreuungsgerichts erforderlich.

§ 1493 Wiederverheiratung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft des überlebenden
Ehegatten

(1) Die fortgesetzte Gütergemeinschaft endet, wenn der überlebende Ehegatte wieder heiratet oder eine
Lebenspartnerschaft begründet.

(2) Der überlebende Ehegatte hat, wenn ein anteilsberechtigter Abkömmling minderjährig ist, die Absicht
der Wiederverheiratung dem Familiengericht anzuzeigen, ein Verzeichnis des Gesamtguts einzureichen,
die Gütergemeinschaft aufzuheben und die Auseinandersetzung herbeizuführen. Das Familiengericht kann
gestatten, dass die Aufhebung der Gütergemeinschaft bis zur Eheschließung unterbleibt und dass die
Auseinandersetzung erst später erfolgt. Die Sätze 1 und 2 gelten auch, wenn die Sorge für das Vermögen eines
anteilsberechtigten Abkömmlings zum Aufgabenkreis eines Betreuers gehört; in diesem Fall tritt an die Stelle des
Familiengerichts das Betreuungsgericht.

(3) Das Standesamt, bei dem die Eheschließung angemeldet worden ist, teilt dem Familiengericht die Anmeldung
mit.

§ 1494 Tod des überlebenden Ehegatten

(1) Die fortgesetzte Gütergemeinschaft endet mit dem Tode des überlebenden Ehegatten.

(2) Wird der überlebende Ehegatte für tot erklärt oder wird seine Todeszeit nach den Vorschriften des
Verschollenheitsgesetzes festgestellt, so endet die fortgesetzte Gütergemeinschaft mit dem Zeitpunkt, der als
Zeitpunkt des Todes gilt.

§ 1495 Aufhebungsantrag eines Abkömmlings

Ein anteilsberechtigter Abkömmling kann gegen den überlebenden Ehegatten die Aufhebung der fortgesetzten
Gütergemeinschaft beantragen,
1.   wenn seine Rechte für die Zukunft dadurch erheblich gefährdet werden können, dass der überlebende

Ehegatte zur Verwaltung des Gesamtguts unfähig ist oder sein Recht, das Gesamtgut zu verwalten,
missbraucht,
 

2.   wenn der überlebende Ehegatte seine Verpflichtung, dem Abkömmling Unterhalt zu gewähren, verletzt hat
und für die Zukunft eine erhebliche Gefährdung des Unterhalts zu besorgen ist,
 

3.   wenn die Verwaltung des Gesamtguts in den Aufgabenkreis des Betreuers des überlebenden Ehegatten
fällt,
 

4.   wenn der überlebende Ehegatte die elterliche Sorge für den Abkömmling verwirkt hat oder, falls sie ihm
zugestanden hätte, verwirkt haben würde.
 



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz sowie des Bundesamts für
Justiz ‒ www.gesetze-im-internet.de

- Seite 336 von 466 -

§ 1496 Wirkung der richterlichen Aufhebungsentscheidung

Die Aufhebung der fortgesetzten Gütergemeinschaft tritt in den Fällen des § 1495 mit der Rechtskraft der
richterlichen Entscheidung ein. Sie tritt für alle Abkömmlinge ein, auch wenn die richterliche Entscheidung auf
den Antrag eines der Abkömmlinge ergangen ist.

§ 1497 Rechtsverhältnis bis zur Auseinandersetzung

(1) Nach der Beendigung der fortgesetzten Gütergemeinschaft setzen sich der überlebende Ehegatte und die
Abkömmlinge über das Gesamtgut auseinander.

(2) Bis zur Auseinandersetzung bestimmt sich ihr Rechtsverhältnis am Gesamtgut nach den §§ 1419, 1472, 1473.

§ 1498 Durchführung der Auseinandersetzung

Auf die Auseinandersetzung sind die Vorschriften der §§ 1475, 1476, des § 1477 Abs. 1, der §§ 1479, 1480 und
des § 1481 Abs. 1, 3 anzuwenden; an die Stelle des Ehegatten, der das Gesamtgut allein verwaltet hat, tritt der
überlebende Ehegatte, an die Stelle des anderen Ehegatten treten die anteilsberechtigten Abkömmlinge. Die in §
1476 Abs. 2 Satz 2 bezeichnete Verpflichtung besteht nur für den überlebenden Ehegatten.

§ 1499 Verbindlichkeiten zu Lasten des überlebenden Ehegatten

Bei der Auseinandersetzung fallen dem überlebenden Ehegatten zur Last:
1.   die ihm bei dem Eintritt der fortgesetzten Gütergemeinschaft obliegenden Gesamtgutsverbindlichkeiten,

für die das eheliche Gesamtgut nicht haftete oder die im Verhältnis der Ehegatten zueinander ihm zur Last
fielen;
 

2.   die nach dem Eintritt der fortgesetzten Gütergemeinschaft entstandenen Gesamtgutsverbindlichkeiten, die,
wenn sie während der ehelichen Gütergemeinschaft in seiner Person entstanden wären, im Verhältnis der
Ehegatten zueinander ihm zur Last gefallen sein würden;
 

3.   eine Ausstattung, die er einem anteilsberechtigten Abkömmling über das dem Gesamtgut entsprechende
Maß hinaus oder die er einem nicht anteilsberechtigten Abkömmling versprochen oder gewährt hat.
 

§ 1500 Verbindlichkeiten zu Lasten der Abkömmlinge

(1) Die anteilsberechtigten Abkömmlinge müssen sich Verbindlichkeiten des verstorbenen Ehegatten, die diesem
im Verhältnis der Ehegatten zueinander zur Last fielen, bei der Auseinandersetzung auf ihren Anteil insoweit
anrechnen lassen, als der überlebende Ehegatte nicht von dem Erben des verstorbenen Ehegatten Deckung hat
erlangen können.

(2) In gleicher Weise haben sich die anteilsberechtigten Abkömmlinge anrechnen zu lassen, was der verstorbene
Ehegatte zu dem Gesamtgut zu ersetzen hatte.

§ 1501 Anrechnung von Abfindungen

(1) Ist einem anteilsberechtigten Abkömmling für den Verzicht auf seinen Anteil eine Abfindung aus dem
Gesamtgut gewährt worden, so wird sie bei der Auseinandersetzung in das Gesamtgut eingerechnet und auf die
den Abkömmlingen gebührende Hälfte angerechnet.

(2) Der überlebende Ehegatte kann mit den übrigen anteilsberechtigten Abkömmlingen schon vor der Aufhebung
der fortgesetzten Gütergemeinschaft eine abweichende Vereinbarung treffen. Die Vereinbarung bedarf der
notariellen Beurkundung; sie ist auch denjenigen Abkömmlingen gegenüber wirksam, welche erst später in die
fortgesetzte Gütergemeinschaft eintreten.

§ 1502 Übernahmerecht des überlebenden Ehegatten

(1) Der überlebende Ehegatte ist berechtigt, das Gesamtgut oder einzelne dazu gehörende Gegenstände gegen
Ersatz des Wertes zu übernehmen. Das Recht geht nicht auf den Erben über.

(2) Wird die fortgesetzte Gütergemeinschaft auf Grund des § 1495 durch Urteil aufgehoben, so steht dem
überlebenden Ehegatten das im Absatz 1 bestimmte Recht nicht zu. Die anteilsberechtigten Abkömmlinge
können in diesem Falle diejenigen Gegenstände gegen Ersatz des Wertes übernehmen, welche der
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verstorbene Ehegatte nach § 1477 Abs. 2 zu übernehmen berechtigt sein würde. Das Recht kann von ihnen nur
gemeinschaftlich ausgeübt werden.

§ 1503 Teilung unter den Abkömmlingen

(1) Mehrere anteilsberechtigte Abkömmlinge teilen die ihnen zufallende Hälfte des Gesamtguts nach dem
Verhältnis der Anteile, zu denen sie im Falle der gesetzlichen Erbfolge als Erben des verstorbenen Ehegatten
berufen sein würden, wenn dieser erst zur Zeit der Beendigung der fortgesetzten Gütergemeinschaft gestorben
wäre.

(2) Das Vorempfangene kommt nach den für die Ausgleichung unter Abkömmlingen geltenden Vorschriften
zur Ausgleichung, soweit nicht eine solche bereits bei der Teilung des Nachlasses des verstorbenen Ehegatten
erfolgt ist.

(3) Ist einem Abkömmling, der auf seinen Anteil verzichtet hat, eine Abfindung aus dem Gesamtgut gewährt
worden, so fällt sie den Abkömmlingen zur Last, denen der Verzicht zustatten kommt.

§ 1504 Haftungsausgleich unter Abkömmlingen

Soweit die anteilsberechtigten Abkömmlinge nach § 1480 den Gesamtgutsgläubigern haften, sind sie im
Verhältnis zueinander nach der Größe ihres Anteils an dem Gesamtgut verpflichtet. Die Verpflichtung beschränkt
sich auf die ihnen zugeteilten Gegenstände; die für die Haftung des Erben geltenden Vorschriften der §§ 1990,
1991 finden entsprechende Anwendung.

§ 1505 Ergänzung des Anteils des Abkömmlings

Die Vorschriften über das Recht auf Ergänzung des Pflichtteils finden zugunsten eines anteilsberechtigten
Abkömmlings entsprechende Anwendung; an die Stelle des Erbfalls tritt die Beendigung der fortgesetzten
Gütergemeinschaft; als gesetzlicher Erbteil gilt der dem Abkömmling zur Zeit der Beendigung gebührende Anteil
an dem Gesamtgut, als Pflichtteil gilt die Hälfte des Wertes dieses Anteils.

§ 1506 Anteilsunwürdigkeit

Ist ein gemeinschaftlicher Abkömmling erbunwürdig, so ist er auch des Anteils an dem Gesamtgut unwürdig. Die
Vorschriften über die Erbunwürdigkeit finden entsprechende Anwendung.

§ 1507 Zeugnis über Fortsetzung der Gütergemeinschaft

Das Nachlassgericht hat dem überlebenden Ehegatten auf Antrag ein Zeugnis über die Fortsetzung der
Gütergemeinschaft zu erteilen. Die Vorschriften über den Erbschein finden entsprechende Anwendung.

§ 1508  

(weggefallen)

§ 1509 Ausschließung der fortgesetzten Gütergemeinschaft durch letztwillige Verfügung

Jeder Ehegatte kann für den Fall, dass die Ehe durch seinen Tod aufgelöst wird, die Fortsetzung der
Gütergemeinschaft durch letztwillige Verfügung ausschließen, wenn er berechtigt ist, dem anderen Ehegatten
den Pflichtteil zu entziehen oder die Aufhebung der Gütergemeinschaft zu beantragen. Das Gleiche gilt,
wenn der Ehegatte berechtigt ist, die Aufhebung der Ehe zu beantragen, und den Antrag gestellt hat. Auf die
Ausschließung finden die Vorschriften über die Entziehung des Pflichtteils entsprechende Anwendung.

§ 1510 Wirkung der Ausschließung

Wird die Fortsetzung der Gütergemeinschaft ausgeschlossen, so gilt das Gleiche wie im Falle des § 1482.

§ 1511 Ausschließung eines Abkömmlings

(1) Jeder Ehegatte kann für den Fall, dass die Ehe durch seinen Tod aufgelöst wird, einen gemeinschaftlichen
Abkömmling von der fortgesetzten Gütergemeinschaft durch letztwillige Verfügung ausschließen.

(2) Der ausgeschlossene Abkömmling kann, unbeschadet seines Erbrechts, aus dem Gesamtgut der
fortgesetzten Gütergemeinschaft die Zahlung des Betrags verlangen, der ihm von dem Gesamtgut der ehelichen
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Gütergemeinschaft als Pflichtteil gebühren würde, wenn die fortgesetzte Gütergemeinschaft nicht eingetreten
wäre. Die für den Pflichtteilsanspruch geltenden Vorschriften finden entsprechende Anwendung.

(3) Der dem ausgeschlossenen Abkömmling gezahlte Betrag wird bei der Auseinandersetzung den
anteilsberechtigten Abkömmlingen nach Maßgabe des § 1501 angerechnet. Im Verhältnis der Abkömmlinge
zueinander fällt er den Abkömmlingen zur Last, denen die Ausschließung zustatten kommt.

§ 1512 Herabsetzung des Anteils

Jeder Ehegatte kann für den Fall, dass mit seinem Tode die fortgesetzte Gütergemeinschaft eintritt, den einem
anteilsberechtigten Abkömmling nach der Beendigung der fortgesetzten Gütergemeinschaft gebührenden Anteil
an dem Gesamtgut durch letztwillige Verfügung bis auf die Hälfte herabsetzen.

§ 1513 Entziehung des Anteils

(1) Jeder Ehegatte kann für den Fall, dass mit seinem Tod die fortgesetzte Gütergemeinschaft eintritt, einem
anteilsberechtigten Abkömmling den diesem nach der Beendigung der fortgesetzten Gütergemeinschaft
gebührenden Anteil an dem Gesamtgut durch letztwillige Verfügung entziehen, wenn er berechtigt ist,
dem Abkömmling den Pflichtteil zu entziehen. Die Vorschrift des § 2336 Abs. 2 und 3 findet entsprechende
Anwendung.

(2) Der Ehegatte kann, wenn er nach § 2338 berechtigt ist, das Pflichtteilsrecht des Abkömmlings zu
beschränken, den Anteil des Abkömmlings am Gesamtgut einer entsprechenden Beschränkung unterwerfen.

§ 1514 Zuwendung des entzogenen Betrags

Jeder Ehegatte kann den Betrag, den er nach § 1512 oder nach § 1513 Abs. 1 einem Abkömmling entzieht, auch
einem Dritten durch letztwillige Verfügung zuwenden.

§ 1515 Übernahmerecht eines Abkömmlings und des Ehegatten

(1) Jeder Ehegatte kann für den Fall, dass mit seinem Tode die fortgesetzte Gütergemeinschaft eintritt, durch
letztwillige Verfügung anordnen, dass ein anteilsberechtigter Abkömmling das Recht haben soll, bei der Teilung
das Gesamtgut oder einzelne dazu gehörende Gegenstände gegen Ersatz des Wertes zu übernehmen.

(2) Gehört zu dem Gesamtgut ein Landgut, so kann angeordnet werden, dass das Landgut mit dem Ertragswert
oder mit einem Preis, der den Ertragswert mindestens erreicht, angesetzt werden soll. Die für die Erbfolge
geltende Vorschrift des § 2049 findet Anwendung.

(3) Das Recht, das Landgut zu dem in Absatz 2 bezeichneten Werte oder Preis zu übernehmen, kann auch dem
überlebenden Ehegatten eingeräumt werden.

§ 1516 Zustimmung des anderen Ehegatten

(1) Zur Wirksamkeit der in den §§ 1511 bis 1515 bezeichneten Verfügungen eines Ehegatten ist die Zustimmung
des anderen Ehegatten erforderlich.

(2) Die Zustimmung kann nicht durch einen Vertreter erteilt werden. Die Zustimmungserklärung bedarf der
notariellen Beurkundung. Die Zustimmung ist unwiderruflich.

(3) Die Ehegatten können die in den §§ 1511 bis 1515 bezeichneten Verfügungen auch in einem
gemeinschaftlichen Testament treffen.

§ 1517 Verzicht eines Abkömmlings auf seinen Anteil

(1) Zur Wirksamkeit eines Vertrags, durch den ein gemeinschaftlicher Abkömmling einem der Ehegatten
gegenüber für den Fall, dass die Ehe durch dessen Tod aufgelöst wird, auf seinen Anteil am Gesamtgut der
fortgesetzten Gütergemeinschaft verzichtet oder durch den ein solcher Verzicht aufgehoben wird, ist die
Zustimmung des anderen Ehegatten erforderlich. Für die Zustimmung gilt die Vorschrift des § 1516 Abs. 2 Absatz
2 Satz 2 und 3 entsprechend.

(2) Die für den Erbverzicht geltenden Vorschriften finden entsprechende Anwendung.

§ 1518 Zwingendes Recht
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Anordnungen, die mit den Vorschriften der §§ 1483 bis 1517 in Widerspruch stehen, können von den Ehegatten
weder durch letztwillige Verfügung noch durch Vertrag getroffen werden. Das Recht der Ehegatten, den Vertrag,
durch den sie die Fortsetzung der Gütergemeinschaft vereinbart haben, durch Ehevertrag aufzuheben, bleibt
unberührt.

Kapitel 4
Wahl-Zugewinngemeinschaft
§ 1519 Vereinbarung durch Ehevertrag

Vereinbaren die Ehegatten durch Ehevertrag den Güterstand der Wahl-Zugewinngemeinschaft, so gelten
die Vorschriften des Abkommens vom 4. Februar 2010 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der
Französischen Republik über den Güterstand der Wahl-Zugewinngemeinschaft. § 1368 gilt entsprechend. § 1412
ist nicht anzuwenden.

§§ 1520 bis 1557 (weggefallen)

Untertitel 3
(weggefallen)
§§ 1558 bis 1563 (weggefallen)

Titel 7
Scheidung der Ehe

Untertitel 1
Scheidungsgründe
§ 1564 Scheidung durch richterliche Entscheidung

Eine Ehe kann nur durch richterliche Entscheidung auf Antrag eines oder beider Ehegatten geschieden werden.
Die Ehe ist mit der Rechtskraft der Entscheidung aufgelöst. Die Voraussetzungen, unter denen die Scheidung
begehrt werden kann, ergeben sich aus den folgenden Vorschriften.

§ 1565 Scheitern der Ehe

(1) Eine Ehe kann geschieden werden, wenn sie gescheitert ist. Die Ehe ist gescheitert, wenn die
Lebensgemeinschaft der Ehegatten nicht mehr besteht und nicht erwartet werden kann, dass die Ehegatten sie
wiederherstellen.

(2) Leben die Ehegatten noch nicht ein Jahr getrennt, so kann die Ehe nur geschieden werden, wenn die
Fortsetzung der Ehe für den Antragsteller aus Gründen, die in der Person des anderen Ehegatten liegen, eine
unzumutbare Härte darstellen würde.

Fußnote

§ 1565 Abs. 1 Satz 1: Mit dem GG vereinbar, BVerfGE v. 28.2.1980 I 283 - 1 BvL 136/78 u. a. -

§ 1566 Vermutung für das Scheitern

(1) Es wird unwiderlegbar vermutet, dass die Ehe gescheitert ist, wenn die Ehegatten seit einem Jahr getrennt
leben und beide Ehegatten die Scheidung beantragen oder der Antragsgegner der Scheidung zustimmt.

(2) Es wird unwiderlegbar vermutet, dass die Ehe gescheitert ist, wenn die Ehegatten seit drei Jahren getrennt
leben.

Fußnote

§ 1566 Abs. 2: Mit dem GG vereinbar, BVerfGE v. 28.2.1980 I 283 - 1 BvL 136/78 u. a. -

§ 1567 Getrenntleben
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(1) Die Ehegatten leben getrennt, wenn zwischen ihnen keine häusliche Gemeinschaft besteht und ein Ehegatte
sie erkennbar nicht herstellen will, weil er die eheliche Lebensgemeinschaft ablehnt. Die häusliche Gemeinschaft
besteht auch dann nicht mehr, wenn die Ehegatten innerhalb der ehelichen Wohnung getrennt leben.

(2) Ein Zusammenleben über kürzere Zeit, das der Versöhnung der Ehegatten dienen soll, unterbricht oder
hemmt die in § 1566 bestimmten Fristen nicht.

§ 1568 Härteklausel

(1) Die Ehe soll nicht geschieden werden, obwohl sie gescheitert ist, wenn und solange die Aufrechterhaltung
der Ehe im Interesse der aus der Ehe hervorgegangenen minderjährigen Kinder aus besonderen Gründen
ausnahmsweise notwendig ist oder wenn und solange die Scheidung für den Antragsgegner, der sie ablehnt, auf
Grund außergewöhnlicher Umstände eine so schwere Härte darstellen würde, dass die Aufrechterhaltung der Ehe
auch unter Berücksichtigung der Belange des Antragstellers ausnahmsweise geboten erscheint.

(2) (weggefallen)

Untertitel 1a
Behandlung der Ehewohnung und der Haushaltsgegenstände anlässlich der
Scheidung
§ 1568a Ehewohnung

(1) Ein Ehegatte kann verlangen, dass ihm der andere Ehegatte anlässlich der Scheidung die Ehewohnung
überlässt, wenn er auf deren Nutzung unter Berücksichtigung des Wohls der im Haushalt lebenden Kinder und
der Lebensverhältnisse der Ehegatten in stärkerem Maße angewiesen ist als der andere Ehegatte oder die
Überlassung aus anderen Gründen der Billigkeit entspricht.

(2) Ist einer der Ehegatten allein oder gemeinsam mit einem Dritten Eigentümer des Grundstücks, auf dem sich
die Ehewohnung befindet, oder steht einem Ehegatten allein oder gemeinsam mit einem Dritten ein Nießbrauch,
das Erbbaurecht oder ein dingliches Wohnrecht an dem Grundstück zu, so kann der andere Ehegatte die
Überlassung nur verlangen, wenn dies notwendig ist, um eine unbillige Härte zu vermeiden. Entsprechendes gilt
für das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht.

(3) Der Ehegatte, dem die Wohnung überlassen wird, tritt
1.   zum Zeitpunkt des Zugangs der Mitteilung der Ehegatten über die Überlassung an den Vermieter oder

 

2.   mit Rechtskraft der Endentscheidung im Wohnungszuweisungsverfahren
 

an Stelle des zur Überlassung verpflichteten Ehegatten in ein von diesem eingegangenes Mietverhältnis ein oder
setzt ein von beiden eingegangenes Mietverhältnis allein fort. § 563 Absatz 4 gilt entsprechend.

(4) Ein Ehegatte kann die Begründung eines Mietverhältnisses über eine Wohnung, die die Ehegatten auf Grund
eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses innehaben, das zwischen einem von ihnen und einem Dritten besteht, nur
verlangen, wenn der Dritte einverstanden oder dies notwendig ist, um eine schwere Härte zu vermeiden.

(5) Besteht kein Mietverhältnis über die Ehewohnung, so kann sowohl der Ehegatte, der Anspruch auf deren
Überlassung hat, als auch die zur Vermietung berechtigte Person die Begründung eines Mietverhältnisses zu
ortsüblichen Bedingungen verlangen. Unter den Voraussetzungen des § 575 Absatz 1 oder wenn die Begründung
eines unbefristeten Mietverhältnisses unter Würdigung der berechtigten Interessen des Vermieters unbillig ist,
kann der Vermieter eine angemessene Befristung des Mietverhältnisses verlangen. Kommt eine Einigung über
die Höhe der Miete nicht zustande, kann der Vermieter eine angemessene Miete, im Zweifel die ortsübliche
Vergleichsmiete, verlangen.

(6) In den Fällen der Absätze 3 und 5 erlischt der Anspruch auf Eintritt in ein Mietverhältnis oder auf seine
Begründung ein Jahr nach Rechtskraft der Endentscheidung in der Scheidungssache, wenn er nicht vorher
rechtshängig gemacht worden ist.

§ 1568b Haushaltsgegenstände

(1) Jeder Ehegatte kann verlangen, dass ihm der andere Ehegatte anlässlich der Scheidung die im gemeinsamen
Eigentum stehenden Haushaltsgegenstände überlässt und übereignet, wenn er auf deren Nutzung unter
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Berücksichtigung des Wohls der im Haushalt lebenden Kinder und der Lebensverhältnisse der Ehegatten in
stärkerem Maße angewiesen ist als der andere Ehegatte oder dies aus anderen Gründen der Billigkeit entspricht.

(2) Haushaltsgegenstände, die während der Ehe für den gemeinsamen Haushalt angeschafft wurden, gelten für
die Verteilung als gemeinsames Eigentum der Ehegatten, es sei denn, das Alleineigentum eines Ehegatten steht
fest.

(3) Der Ehegatte, der sein Eigentum nach Absatz 1 überträgt, kann eine angemessene Ausgleichszahlung
verlangen.

Untertitel 2
Unterhalt des geschiedenen Ehegatten

Kapitel 1
Grundsatz
§ 1569 Grundsatz der Eigenverantwortung

Nach der Scheidung obliegt es jedem Ehegatten, selbst für seinen Unterhalt zu sorgen. Ist er dazu außerstande,
hat er gegen den anderen Ehegatten einen Anspruch auf Unterhalt nur nach den folgenden Vorschriften.

Kapitel 2
Unterhaltsberechtigung
§ 1570 Unterhalt wegen Betreuung eines Kindes

(1) Ein geschiedener Ehegatte kann von dem anderen wegen der Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen
Kindes für mindestens drei Jahre nach der Geburt Unterhalt verlangen. Die Dauer des Unterhaltsanspruchs
verlängert sich, solange und soweit dies der Billigkeit entspricht. Dabei sind die Belange des Kindes und die
bestehenden Möglichkeiten der Kinderbetreuung zu berücksichtigen.

(2) Die Dauer des Unterhaltsanspruchs verlängert sich darüber hinaus, wenn dies unter Berücksichtigung
der Gestaltung von Kinderbetreuung und Erwerbstätigkeit in der Ehe sowie der Dauer der Ehe der Billigkeit
entspricht.

§ 1571 Unterhalt wegen Alters

Ein geschiedener Ehegatte kann von dem anderen Unterhalt verlangen, soweit von ihm im Zeitpunkt
1.   der Scheidung,

 

2.   der Beendigung der Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes oder
 

3.   des Wegfalls der Voraussetzungen für einen Unterhaltsanspruch nach den §§ 1572 und 1573
 

wegen seines Alters eine Erwerbstätigkeit nicht mehr erwartet werden kann.

§ 1572 Unterhalt wegen Krankheit oder Gebrechen

Ein geschiedener Ehegatte kann von dem anderen Unterhalt verlangen, solange und soweit von ihm vom
Zeitpunkt
1.   der Scheidung,

 

2.   der Beendigung der Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes,
 

3.   der Beendigung der Ausbildung, Fortbildung oder Umschulung oder
 

4.   des Wegfalls der Voraussetzungen für einen Unterhaltsanspruch nach § 1573
 

an wegen Krankheit oder anderer Gebrechen oder Schwäche seiner körperlichen oder geistigen Kräfte eine
Erwerbstätigkeit nicht erwartet werden kann.

§ 1573 Unterhalt wegen Erwerbslosigkeit und Aufstockungsunterhalt

(1) Soweit ein geschiedener Ehegatte keinen Unterhaltsanspruch nach den §§ 1570 bis 1572 hat, kann er
gleichwohl Unterhalt verlangen, solange und soweit er nach der Scheidung keine angemessene Erwerbstätigkeit
zu finden vermag.
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(2) Reichen die Einkünfte aus einer angemessenen Erwerbstätigkeit zum vollen Unterhalt (§ 1578) nicht
aus, kann er, soweit er nicht bereits einen Unterhaltsanspruch nach den §§ 1570 bis 1572 hat, den
Unterschiedsbetrag zwischen den Einkünften und dem vollen Unterhalt verlangen.

(3) Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn Unterhalt nach den §§ 1570 bis 1572, 1575 zu gewähren war, die
Voraussetzungen dieser Vorschriften aber entfallen sind.

(4) Der geschiedene Ehegatte kann auch dann Unterhalt verlangen, wenn die Einkünfte aus einer angemessenen
Erwerbstätigkeit wegfallen, weil es ihm trotz seiner Bemühungen nicht gelungen war, den Unterhalt durch
die Erwerbstätigkeit nach der Scheidung nachhaltig zu sichern. War es ihm gelungen, den Unterhalt teilweise
nachhaltig zu sichern, so kann er den Unterschiedsbetrag zwischen dem nachhaltig gesicherten und dem vollen
Unterhalt verlangen.

(5) (weggefallen)

Fußnote

§ 1573 Abs. 2: Mit dem GG vereinbar, BVerfGE v. 14.7.1981 I 826 - 1 BvL 28/77 u. a. -

§ 1574 Angemessene Erwerbstätigkeit

(1) Dem geschiedenen Ehegatten obliegt es, eine angemessene Erwerbstätigkeit auszuüben.

(2) Angemessen ist eine Erwerbstätigkeit, die der Ausbildung, den Fähigkeiten, einer früheren Erwerbstätigkeit,
dem Lebensalter und dem Gesundheitszustand des geschiedenen Ehegatten entspricht, soweit eine solche
Tätigkeit nicht nach den ehelichen Lebensverhältnissen unbillig wäre. Bei den ehelichen Lebensverhältnissen
sind insbesondere die Dauer der Ehe sowie die Dauer der Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes
zu berücksichtigen.

(3) Soweit es zur Aufnahme einer angemessenen Erwerbstätigkeit erforderlich ist, obliegt es dem geschiedenen
Ehegatten, sich ausbilden, fortbilden oder umschulen zu lassen, wenn ein erfolgreicher Abschluss der Ausbildung
zu erwarten ist.

§ 1575 Ausbildung, Fortbildung oder Umschulung

(1) Ein geschiedener Ehegatte, der in Erwartung der Ehe oder während der Ehe eine Schul- oder
Berufsausbildung nicht aufgenommen oder abgebrochen hat, kann von dem anderen Ehegatten Unterhalt
verlangen, wenn er diese oder eine entsprechende Ausbildung sobald wie möglich aufnimmt, um eine
angemessene Erwerbstätigkeit, die den Unterhalt nachhaltig sichert, zu erlangen und der erfolgreiche Abschluss
der Ausbildung zu erwarten ist. Der Anspruch besteht längstens für die Zeit, in der eine solche Ausbildung im
Allgemeinen abgeschlossen wird; dabei sind ehebedingte Verzögerungen der Ausbildung zu berücksichtigen.

(2) Entsprechendes gilt, wenn sich der geschiedene Ehegatte fortbilden oder umschulen lässt, um Nachteile
auszugleichen, die durch die Ehe eingetreten sind.

(3) Verlangt der geschiedene Ehegatte nach Beendigung der Ausbildung, Fortbildung oder Umschulung Unterhalt
nach § 1573, so bleibt bei der Bestimmung der ihm angemessenen Erwerbstätigkeit (§ 1574 Abs. 2) der erreichte
höhere Ausbildungsstand außer Betracht.

§ 1576 Unterhalt aus Billigkeitsgründen

Ein geschiedener Ehegatte kann von dem anderen Unterhalt verlangen, soweit und solange von ihm aus
sonstigen schwerwiegenden Gründen eine Erwerbstätigkeit nicht erwartet werden kann und die Versagung von
Unterhalt unter Berücksichtigung der Belange beider Ehegatten grob unbillig wäre. Schwerwiegende Gründe
dürfen nicht allein deswegen berücksichtigt werden, weil sie zum Scheitern der Ehe geführt haben.

§ 1577 Bedürftigkeit

(1) Der geschiedene Ehegatte kann den Unterhalt nach den §§ 1570 bis 1573, 1575 und 1576 nicht verlangen,
solange und soweit er sich aus seinen Einkünften und seinem Vermögen selbst unterhalten kann.
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(2) Einkünfte sind nicht anzurechnen, soweit der Verpflichtete nicht den vollen Unterhalt (§§ 1578 und
1578b) leistet. Einkünfte, die den vollen Unterhalt übersteigen, sind insoweit anzurechnen, als dies unter
Berücksichtigung der beiderseitigen wirtschaftlichen Verhältnisse der Billigkeit entspricht.

(3) Den Stamm des Vermögens braucht der Berechtigte nicht zu verwerten, soweit die Verwertung
unwirtschaftlich oder unter Berücksichtigung der beiderseitigen wirtschaftlichen Verhältnisse unbillig wäre.

(4) War zum Zeitpunkt der Ehescheidung zu erwarten, dass der Unterhalt des Berechtigten aus seinem
Vermögen nachhaltig gesichert sein würde, fällt das Vermögen aber später weg, so besteht kein Anspruch auf
Unterhalt. Dies gilt nicht, wenn im Zeitpunkt des Vermögenswegfalls von dem Ehegatten wegen der Pflege oder
Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes eine Erwerbstätigkeit nicht erwartet werden kann.

§ 1578 Maß des Unterhalts

(1) Das Maß des Unterhalts bestimmt sich nach den ehelichen Lebensverhältnissen. Der Unterhalt umfasst den
gesamten Lebensbedarf.

(2) Zum Lebensbedarf gehören auch die Kosten einer angemessenen Versicherung für den Fall der Krankheit
und der Pflegebedürftigkeit sowie die Kosten einer Schul- oder Berufsausbildung, einer Fortbildung oder einer
Umschulung nach den §§ 1574, 1575.

(3) Hat der geschiedene Ehegatte einen Unterhaltsanspruch nach den §§ 1570 bis 1573 oder § 1576, so
gehören zum Lebensbedarf auch die Kosten einer angemessenen Versicherung für den Fall des Alters sowie der
verminderten Erwerbsfähigkeit.

§ 1578a Deckungsvermutung bei schadensbedingten Mehraufwendungen

Für Aufwendungen infolge eines Körper- oder Gesundheitsschadens gilt § 1610a.

§ 1578b Herabsetzung und zeitliche Begrenzung des Unterhalts wegen Unbilligkeit

(1) Der Unterhaltsanspruch des geschiedenen Ehegatten ist auf den angemessenen Lebensbedarf
herabzusetzen, wenn eine an den ehelichen Lebensverhältnissen orientierte Bemessung des
Unterhaltsanspruchs auch unter Wahrung der Belange eines dem Berechtigten zur Pflege oder Erziehung
anvertrauten gemeinschaftlichen Kindes unbillig wäre. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, inwieweit
durch die Ehe Nachteile im Hinblick auf die Möglichkeit eingetreten sind, für den eigenen Unterhalt zu
sorgen, oder eine Herabsetzung des Unterhaltsanspruchs unter Berücksichtigung der Dauer der Ehe unbillig
wäre. Nachteile im Sinne des Satzes 2 können sich vor allem aus der Dauer der Pflege oder Erziehung eines
gemeinschaftlichen Kindes sowie aus der Gestaltung von Haushaltsführung und Erwerbstätigkeit während der
Ehe ergeben.

(2) Der Unterhaltsanspruch des geschiedenen Ehegatten ist zeitlich zu begrenzen, wenn ein zeitlich unbegrenzter
Unterhaltsanspruch auch unter Wahrung der Belange eines dem Berechtigten zur Pflege oder Erziehung
anvertrauten gemeinschaftlichen Kindes unbillig wäre. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(3) Herabsetzung und zeitliche Begrenzung des Unterhaltsanspruchs können miteinander verbunden werden.

§ 1579 Beschränkung oder Versagung des Unterhalts wegen grober Unbilligkeit

Ein Unterhaltsanspruch ist zu versagen, herabzusetzen oder zeitlich zu begrenzen, soweit die Inanspruchnahme
des Verpflichteten auch unter Wahrung der Belange eines dem Berechtigten zur Pflege oder Erziehung
anvertrauten gemeinschaftlichen Kindes grob unbillig wäre, weil
1.   die Ehe von kurzer Dauer war; dabei ist die Zeit zu berücksichtigen, in welcher der Berechtigte wegen der

Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes nach § 1570 Unterhalt verlangen kann,
 

2.   der Berechtigte in einer verfestigten Lebensgemeinschaft lebt,
 

3.   der Berechtigte sich eines Verbrechens oder eines schweren vorsätzlichen Vergehens gegen den
Verpflichteten oder einen nahen Angehörigen des Verpflichteten schuldig gemacht hat,
 

4.   der Berechtigte seine Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat,
 

5.   der Berechtigte sich über schwerwiegende Vermögensinteressen des Verpflichteten mutwillig
hinweggesetzt hat,
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6.   der Berechtigte vor der Trennung längere Zeit hindurch seine Pflicht, zum Familienunterhalt beizutragen,
gröblich verletzt hat,
 

7.   dem Berechtigten ein offensichtlich schwerwiegendes, eindeutig bei ihm liegendes Fehlverhalten gegen den
Verpflichteten zur Last fällt oder
 

8.   ein anderer Grund vorliegt, der ebenso schwer wiegt wie die in den Nummern 1 bis 7 aufgeführten Gründe.
 

§ 1580 Auskunftspflicht

Die geschiedenen Ehegatten sind einander verpflichtet, auf Verlangen über ihre Einkünfte und ihr Vermögen
Auskunft zu erteilen. § 1605 ist entsprechend anzuwenden.

Kapitel 3
Leistungsfähigkeit und Rangfolge
§ 1581 Leistungsfähigkeit

Ist der Verpflichtete nach seinen Erwerbs- und Vermögensverhältnissen unter Berücksichtigung seiner sonstigen
Verpflichtungen außerstande, ohne Gefährdung des eigenen angemessenen Unterhalts dem Berechtigten
Unterhalt zu gewähren, so braucht er nur insoweit Unterhalt zu leisten, als es mit Rücksicht auf die Bedürfnisse
und die Erwerbs- und Vermögensverhältnisse der geschiedenen Ehegatten der Billigkeit entspricht. Den
Stamm des Vermögens braucht er nicht zu verwerten, soweit die Verwertung unwirtschaftlich oder unter
Berücksichtigung der beiderseitigen wirtschaftlichen Verhältnisse unbillig wäre.

§ 1582 Rang des geschiedenen Ehegatten bei mehreren Unterhaltsberechtigten

Sind mehrere Unterhaltsberechtigte vorhanden, richtet sich der Rang des geschiedenen Ehegatten nach § 1609.

§ 1583 Einfluss des Güterstands

Lebt der Verpflichtete im Falle der Wiederheirat mit seinem neuen Ehegatten im Güterstand der
Gütergemeinschaft, so ist § 1604 entsprechend anzuwenden.

§ 1584 Rangverhältnisse mehrerer Unterhaltsverpflichteter

Der unterhaltspflichtige geschiedene Ehegatte haftet vor den Verwandten des Berechtigten. Soweit jedoch der
Verpflichtete nicht leistungsfähig ist, haften die Verwandten vor dem geschiedenen Ehegatten. § 1607 Abs. 2 und
4 gilt entsprechend.

Kapitel 4
Gestaltung des Unterhaltsanspruchs
§ 1585 Art der Unterhaltsgewährung

(1) Der laufende Unterhalt ist durch Zahlung einer Geldrente zu gewähren. Die Rente ist monatlich im Voraus
zu entrichten. Der Verpflichtete schuldet den vollen Monatsbetrag auch dann, wenn der Unterhaltsanspruch im
Laufe des Monats durch Wiederheirat oder Tod des Berechtigten erlischt.

(2) Statt der Rente kann der Berechtigte eine Abfindung in Kapital verlangen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt
und der Verpflichtete dadurch nicht unbillig belastet wird.

§ 1585a Sicherheitsleistung

(1) Der Verpflichtete hat auf Verlangen Sicherheit zu leisten. Die Verpflichtung, Sicherheit zu leisten, entfällt,
wenn kein Grund zu der Annahme besteht, dass die Unterhaltsleistung gefährdet ist oder wenn der Verpflichtete
durch die Sicherheitsleistung unbillig belastet würde. Der Betrag, für den Sicherheit zu leisten ist, soll den
einfachen Jahresbetrag der Unterhaltsrente nicht übersteigen, sofern nicht nach den besonderen Umständen des
Falles eine höhere Sicherheitsleistung angemessen erscheint.

(2) Die Art der Sicherheitsleistung bestimmt sich nach den Umständen; die Beschränkung des § 232 gilt nicht.

§ 1585b Unterhalt für die Vergangenheit

(1) Wegen eines Sonderbedarfs (§ 1613 Abs. 2) kann der Berechtigte Unterhalt für die Vergangenheit verlangen.
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(2) Im Übrigen kann der Berechtigte für die Vergangenheit Erfüllung oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung
nur entsprechend § 1613 Abs. 1 fordern.

(3) Für eine mehr als ein Jahr vor der Rechtshängigkeit liegende Zeit kann Erfüllung oder Schadensersatz wegen
Nichterfüllung nur verlangt werden, wenn anzunehmen ist, dass der Verpflichtete sich der Leistung absichtlich
entzogen hat.

§ 1585c Vereinbarungen über den Unterhalt

Die Ehegatten können über die Unterhaltspflicht für die Zeit nach der Scheidung Vereinbarungen treffen. Eine
Vereinbarung, die vor der Rechtskraft der Scheidung getroffen wird, bedarf der notariellen Beurkundung. § 127a
findet auch auf eine Vereinbarung Anwendung, die in einem Verfahren in Ehesachen vor dem Prozessgericht
protokolliert wird.

Kapitel 5
Ende des Unterhaltsanspruchs
§ 1586 Wiederverheiratung, Begründung einer Lebenspartnerschaft oder Tod des Berechtigten

(1) Der Unterhaltsanspruch erlischt mit der Wiederheirat, der Begründung einer Lebenspartnerschaft oder dem
Tode des Berechtigten.

(2) Ansprüche auf Erfüllung oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung für die Vergangenheit bleiben bestehen.
Das Gleiche gilt für den Anspruch auf den zur Zeit der Wiederheirat, der Begründung einer Lebenspartnerschaft
oder des Todes fälligen Monatsbetrag.

§ 1586a Wiederaufleben des Unterhaltsanspruchs

(1) Geht ein geschiedener Ehegatte eine neue Ehe oder Lebenspartnerschaft ein und wird die Ehe oder
Lebenspartnerschaft wieder aufgelöst, so kann er von dem früheren Ehegatten Unterhalt nach § 1570 verlangen,
wenn er ein Kind aus der früheren Ehe oder Lebenspartnerschaft zu pflegen oder zu erziehen hat.

(2) Der Ehegatte der später aufgelösten Ehe haftet vor dem Ehegatten der früher aufgelösten Ehe. Satz 1 findet
auf Lebenspartnerschaften entsprechende Anwendung.

§ 1586b Kein Erlöschen bei Tod des Verpflichteten

(1) Mit dem Tode des Verpflichteten geht die Unterhaltspflicht auf den Erben als Nachlassverbindlichkeit über.
Die Beschränkungen nach § 1581 fallen weg. Der Erbe haftet jedoch nicht über einen Betrag hinaus, der dem
Pflichtteil entspricht, welcher dem Berechtigten zustände, wenn die Ehe nicht geschieden worden wäre.

(2) Für die Berechnung des Pflichtteils bleiben Besonderheiten auf Grund des Güterstands, in dem die
geschiedenen Ehegatten gelebt haben, außer Betracht.

Untertitel 3
Versorgungsausgleich
§ 1587 Verweis auf das Versorgungsausgleichsgesetz

Nach Maßgabe des Versorgungsausgleichsgesetzes findet zwischen den geschiedenen Ehegatten ein Ausgleich
von im In- oder Ausland bestehenden Anrechten statt, insbesondere aus der gesetzlichen Rentenversicherung,
aus anderen Regelsicherungssystemen wie der Beamtenversorgung oder der berufsständischen Versorgung, aus
der betrieblichen Altersversorgung oder aus der privaten Alters- und Invaliditätsvorsorge.

Titel 8
Kirchliche Verpflichtungen
§ 1588 (keine Überschrift)

Die kirchlichen Verpflichtungen in Ansehung der Ehe werden durch die Vorschriften dieses Abschnitts nicht
berührt.
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Abschnitt 2
Verwandtschaft

Titel 1
Allgemeine Vorschriften
§ 1589 Verwandtschaft

(1) Personen, deren eine von der anderen abstammt, sind in gerader Linie verwandt. Personen, die nicht in
gerader Linie verwandt sind, aber von derselben dritten Person abstammen, sind in der Seitenlinie verwandt. Der
Grad der Verwandtschaft bestimmt sich nach der Zahl der sie vermittelnden Geburten.

(2) (weggefallen)

§ 1590 Schwägerschaft

(1) Die Verwandten eines Ehegatten sind mit dem anderen Ehegatten verschwägert. Die Linie und der Grad der
Schwägerschaft bestimmen sich nach der Linie und dem Grade der sie vermittelnden Verwandtschaft.

(2) Die Schwägerschaft dauert fort, auch wenn die Ehe, durch die sie begründet wurde, aufgelöst ist.

Titel 2
Abstammung
§ 1591 Mutterschaft

Mutter eines Kindes ist die Frau, die es geboren hat.

§ 1592 Vaterschaft

Vater eines Kindes ist der Mann,
1.   der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter des Kindes verheiratet ist,

 

2.   der die Vaterschaft anerkannt hat oder
 

3.   dessen Vaterschaft nach § 1600d oder § 182 Abs. 1 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und
in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit gerichtlich festgestellt ist.
 

§ 1593 Vaterschaft bei Auflösung der Ehe durch Tod

§ 1592 Nr. 1 gilt entsprechend, wenn die Ehe durch Tod aufgelöst wurde und innerhalb von 300 Tagen nach
der Auflösung ein Kind geboren wird. Steht fest, dass das Kind mehr als 300 Tage vor seiner Geburt empfangen
wurde, so ist dieser Zeitraum maßgebend. Wird von einer Frau, die eine weitere Ehe geschlossen hat, ein Kind
geboren, das sowohl nach den Sätzen 1 und 2 Kind des früheren Ehemanns als auch nach § 1592 Nr. 1 Kind des
neuen Ehemanns wäre, so ist es nur als Kind des neuen Ehemanns anzusehen. Wird die Vaterschaft angefochten
und wird rechtskräftig festgestellt, dass der neue Ehemann nicht Vater des Kindes ist, so ist es Kind des früheren
Ehemanns.

§ 1594 Anerkennung der Vaterschaft

(1) Die Rechtswirkungen der Anerkennung können, soweit sich nicht aus dem Gesetz anderes ergibt, erst von
dem Zeitpunkt an geltend gemacht werden, zu dem die Anerkennung wirksam wird.

(2) Eine Anerkennung der Vaterschaft ist nicht wirksam, solange die Vaterschaft eines anderen Mannes besteht.

(3) Eine Anerkennung unter einer Bedingung oder Zeitbestimmung ist unwirksam.

(4) Die Anerkennung ist schon vor der Geburt des Kindes zulässig.

§ 1595 Zustimmungsbedürftigkeit der Anerkennung

(1) Die Anerkennung bedarf der Zustimmung der Mutter.



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz sowie des Bundesamts für
Justiz ‒ www.gesetze-im-internet.de

- Seite 347 von 466 -

(2) Die Anerkennung bedarf auch der Zustimmung des Kindes, wenn der Mutter insoweit die elterliche Sorge
nicht zusteht.

(3) Für die Zustimmung gilt § 1594 Abs. 3 und 4 entsprechend.

§ 1596 Anerkennung und Zustimmung bei fehlender oder beschränkter Geschäftsfähigkeit

(1) Wer in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist, kann nur selbst anerkennen. Die Zustimmung des gesetzlichen
Vertreters ist erforderlich. Für einen Geschäftsunfähigen kann der gesetzliche Vertreter mit Genehmigung
des Familiengerichts anerkennen; ist der gesetzliche Vertreter ein Betreuer, ist die Genehmigung des
Betreuungsgerichts erforderlich. Für die Zustimmung der Mutter gelten die Sätze 1 bis 3 entsprechend.

(2) Für ein Kind, das geschäftsunfähig oder noch nicht 14 Jahre alt ist, kann nur der gesetzliche Vertreter der
Anerkennung zustimmen. Im Übrigen kann ein Kind, das in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist, nur selbst
zustimmen; es bedarf hierzu der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters.

(3) Ein geschäftsfähiger Betreuter kann nur selbst anerkennen oder zustimmen; § 1825 bleibt unberührt.

(4) Anerkennung und Zustimmung können nicht durch einen Bevollmächtigten erklärt werden.

§ 1597 Formerfordernisse; Widerruf

(1) Anerkennung und Zustimmung müssen öffentlich beurkundet werden.

(2) Beglaubigte Abschriften der Anerkennung und aller Erklärungen, die für die Wirksamkeit der Anerkennung
bedeutsam sind, sind dem Vater, der Mutter und dem Kind sowie dem Standesamt zu übersenden.

(3) Der Mann kann die Anerkennung widerrufen, wenn sie ein Jahr nach der Beurkundung noch nicht wirksam
geworden ist. Für den Widerruf gelten die Absätze 1 und 2 sowie § 1594 Abs. 3 und § 1596 Abs. 1, 3 und 4
entsprechend.

§ 1597a Verbot der missbräuchlichen Anerkennung der Vaterschaft

(1) Die Vaterschaft darf nicht gezielt gerade zu dem Zweck anerkannt werden, die rechtlichen Voraussetzungen
für die erlaubte Einreise oder den erlaubten Aufenthalt des Kindes, des Anerkennenden oder der Mutter zu
schaffen, auch nicht, um die rechtlichen Voraussetzungen für die erlaubte Einreise oder den erlaubten Aufenthalt
des Kindes durch den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit des Kindes nach § 4 Absatz 1 oder Absatz 3
Satz 1 des Staatsangehörigkeitsgesetzes zu schaffen (missbräuchliche Anerkennung der Vaterschaft).

(2) Bestehen konkrete Anhaltspunkte für eine missbräuchliche Anerkennung der Vaterschaft, hat die
beurkundende Behörde oder die Urkundsperson dies der nach § 85a des Aufenthaltsgesetzes zuständigen
Behörde nach Anhörung des Anerkennenden und der Mutter mitzuteilen und die Beurkundung auszusetzen. Ein
Anzeichen für das Vorliegen konkreter Anhaltspunkte ist insbesondere:
1.   das Bestehen einer vollziehbaren Ausreisepflicht des Anerkennenden oder der Mutter oder des Kindes,

 

2.   wenn der Anerkennende oder die Mutter oder das Kind einen Asylantrag gestellt hat und die
Staatsangehörigkeit eines sicheren Herkunftsstaates nach § 29a des Asylgesetzes besitzt,
 

3.   das Fehlen von persönlichen Beziehungen zwischen dem Anerkennenden und der Mutter oder dem Kind,
 

4.   der Verdacht, dass der Anerkennende bereits mehrfach die Vaterschaft von Kindern verschiedener
ausländischer Mütter anerkannt hat und jeweils die rechtlichen Voraussetzungen für die erlaubte Einreise
oder den erlaubten Aufenthalt des Kindes oder der Mutter durch die Anerkennung geschaffen hat, auch
wenn das Kind durch die Anerkennung die deutsche Staatsangehörigkeit erworben hat, oder
 

5.   der Verdacht, dass dem Anerkennenden oder der Mutter ein Vermögensvorteil für die Anerkennung der
Vaterschaft oder die Zustimmung hierzu gewährt oder versprochen worden ist.
 

Die beurkundende Behörde oder die Urkundsperson hat die Aussetzung dem Anerkennenden, der Mutter und
dem Standesamt mitzuteilen. Hat die nach § 85a des Aufenthaltsgesetzes zuständige Behörde gemäß § 85a
Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes das Vorliegen einer missbräuchlichen Anerkennung der Vaterschaft festgestellt
und ist diese Entscheidung unanfechtbar, so ist die Beurkundung abzulehnen.
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(3) Solange die Beurkundung gemäß Absatz 2 Satz 1 ausgesetzt ist, kann die Anerkennung auch nicht wirksam
von einer anderen beurkundenden Behörde oder Urkundsperson beurkundet werden. Das Gleiche gilt, wenn die
Voraussetzungen des Absatzes 2 Satz 4 vorliegen.

(4) Für die Zustimmung der Mutter nach § 1595 Absatz 1 gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend.

(5) Eine Anerkennung der Vaterschaft kann nicht missbräuchlich sein, wenn der Anerkennende der leibliche Vater
des anzuerkennenden Kindes ist.

§ 1598 Unwirksamkeit von Anerkennung, Zustimmung und Widerruf

(1) Anerkennung, Zustimmung und Widerruf sind nur unwirksam, wenn sie den Erfordernissen nach § 1594
Absatz 2 bis 4 und der §§ 1595 bis 1597 nicht genügen. Anerkennung und Zustimmung sind auch im Fall des §
1597a Absatz 3 und im Fall des § 1597a Absatz 4 in Verbindung mit Absatz 3 unwirksam.

(2) Sind seit der Eintragung in ein deutsches Personenstandsregister fünf Jahre verstrichen, so ist die
Anerkennung wirksam, auch wenn sie den Erfordernissen der vorstehenden Vorschriften nicht genügt.

§ 1598a Anspruch auf Einwilligung in eine genetische Untersuchung zur Klärung der leiblichen
Abstammung

(1) Zur Klärung der leiblichen Abstammung des Kindes können
1.   der Vater jeweils von Mutter und Kind,

 

2.   die Mutter jeweils von Vater und Kind und
 

3.   das Kind jeweils von beiden Elternteilen
 

verlangen, dass diese in eine genetische Abstammungsuntersuchung einwilligen und die Entnahme einer für die
Untersuchung geeigneten genetischen Probe dulden. Die Probe muss nach den anerkannten Grundsätzen der
Wissenschaft entnommen werden.

(2) Auf Antrag eines Klärungsberechtigten hat das Familiengericht eine nicht erteilte Einwilligung zu ersetzen und
die Duldung einer Probeentnahme anzuordnen.

(3) Das Gericht setzt das Verfahren aus, wenn und solange die Klärung der leiblichen Abstammung eine
erhebliche Beeinträchtigung des Wohls des minderjährigen Kindes begründen würde, die auch unter
Berücksichtigung der Belange des Klärungsberechtigten für das Kind unzumutbar wäre.

(4) Wer in eine genetische Abstammungsuntersuchung eingewilligt und eine genetische Probe abgegeben hat,
kann von dem Klärungsberechtigten, der eine Abstammungsuntersuchung hat durchführen lassen, Einsicht
in das Abstammungsgutachten oder Aushändigung einer Abschrift verlangen. Über Streitigkeiten aus dem
Anspruch nach Satz 1 entscheidet das Familiengericht.

§ 1599 Nichtbestehen der Vaterschaft

(1) § 1592 Nr. 1 und 2 und § 1593 gelten nicht, wenn auf Grund einer Anfechtung rechtskräftig festgestellt ist,
dass der Mann nicht der Vater des Kindes ist.

(2) § 1592 Nr. 1 und § 1593 gelten auch nicht, wenn das Kind nach Anhängigkeit eines Scheidungsantrags
geboren wird und ein Dritter spätestens bis zum Ablauf eines Jahres nach Rechtskraft des dem Scheidungsantrag
stattgebenden Beschlusses die Vaterschaft anerkennt; § 1594 Abs. 2 ist nicht anzuwenden. Neben den nach
den §§ 1595 und 1596 notwendigen Erklärungen bedarf die Anerkennung der Zustimmung des Mannes, der im
Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter des Kindes verheiratet ist; für diese Zustimmung gelten § 1594 Abs. 3 und 4,
§ 1596 Abs. 1 Satz 1 bis 3, Abs. 3 und 4, § 1597 Abs. 1 und 2 und § 1598 Abs. 1 entsprechend. Die Anerkennung
wird frühestens mit Rechtskraft des dem Scheidungsantrag stattgebenden Beschlusses wirksam.

§ 1600 Anfechtungsberechtigte

(1) Berechtigt, die Vaterschaft anzufechten, sind:
1.   der Mann, dessen Vaterschaft nach § 1592 Nr. 1 und 2, § 1593 besteht,
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2.   der Mann, der an Eides statt versichert, der Mutter des Kindes während der Empfängniszeit beigewohnt zu
haben,
 

3.   die Mutter und
 

4.   das Kind.
 

(2) Die Anfechtung nach Absatz 1 Nr. 2 setzt voraus, dass zwischen dem Kind und seinem Vater im Sinne von
Absatz 1 Nr. 1 keine sozial-familiäre Beziehung besteht oder im Zeitpunkt seines Todes bestanden hat und dass
der Anfechtende leiblicher Vater des Kindes ist.

(3) Eine sozial-familiäre Beziehung nach Absatz 2 besteht, wenn der Vater im Sinne von Absatz 1 Nr. 1 zum
maßgeblichen Zeitpunkt für das Kind tatsächliche Verantwortung trägt oder getragen hat. Eine Übernahme
tatsächlicher Verantwortung liegt in der Regel vor, wenn der Vater im Sinne von Absatz 1 Nr. 1 mit der Mutter
des Kindes verheiratet ist oder mit dem Kind längere Zeit in häuslicher Gemeinschaft zusammengelebt hat.

(4) Ist das Kind mit Einwilligung des Mannes und der Mutter durch künstliche Befruchtung mittels Samenspende
eines Dritten gezeugt worden, so ist die Anfechtung der Vaterschaft durch den Mann oder die Mutter
ausgeschlossen.

§ 1600a Persönliche Anfechtung; Anfechtung bei fehlender oder beschränkter Geschäftsfähigkeit

(1) Die Anfechtung kann nicht durch einen Bevollmächtigten erfolgen.

(2) Die Anfechtungsberechtigten im Sinne von § 1600 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 können die Vaterschaft nur selbst
anfechten. Dies gilt auch, wenn sie in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind; sie bedürfen hierzu nicht der
Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters. Sind sie geschäftsunfähig, so kann nur ihr gesetzlicher Vertreter
anfechten.

(3) Für ein geschäftsunfähiges oder in der Geschäftsfähigkeit beschränktes Kind kann nur der gesetzliche
Vertreter anfechten.

(4) Die Anfechtung durch den gesetzlichen Vertreter ist nur zulässig, wenn sie dem Wohl des Vertretenen dient.

(5) Ein geschäftsfähiger Betreuter kann die Vaterschaft nur selbst anfechten.

§ 1600b Anfechtungsfristen

(1) Die Vaterschaft kann binnen zwei Jahren gerichtlich angefochten werden. Die Frist beginnt mit dem
Zeitpunkt, in dem der Berechtigte von den Umständen erfährt, die gegen die Vaterschaft sprechen; das
Vorliegen einer sozial-familiären Beziehung im Sinne des § 1600 Abs. 2 erste Alternative hindert den Lauf der
Frist nicht.

(1a) (weggefallen)

(2) Die Frist beginnt nicht vor der Geburt des Kindes und nicht, bevor die Anerkennung wirksam geworden ist. In
den Fällen des § 1593 Satz 4 beginnt die Frist nicht vor der Rechtskraft der Entscheidung, durch die festgestellt
wird, dass der neue Ehemann der Mutter nicht der Vater des Kindes ist.

(3) Hat der gesetzliche Vertreter eines minderjährigen Kindes die Vaterschaft nicht rechtzeitig angefochten, so
kann das Kind nach dem Eintritt der Volljährigkeit selbst anfechten. In diesem Falle beginnt die Frist nicht vor
Eintritt der Volljährigkeit und nicht vor dem Zeitpunkt, in dem das Kind von den Umständen erfährt, die gegen
die Vaterschaft sprechen.

(4) Hat der gesetzliche Vertreter eines Geschäftsunfähigen die Vaterschaft nicht rechtzeitig angefochten, so kann
der Anfechtungsberechtigte nach dem Wegfall der Geschäftsunfähigkeit selbst anfechten. Absatz 3 Satz 2 gilt
entsprechend.

(5) Die Frist wird durch die Einleitung eines Verfahrens nach § 1598a Abs. 2 gehemmt; § 204 Abs. 2 gilt
entsprechend. Die Frist ist auch gehemmt, solange der Anfechtungsberechtigte widerrechtlich durch Drohung an
der Anfechtung gehindert wird. Im Übrigen sind § 204 Absatz 1 Nummer 4, 8, 13, 14 und Absatz 2 sowie die §§
206 und 210 entsprechend anzuwenden.
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(6) Erlangt das Kind Kenntnis von Umständen, auf Grund derer die Folgen der Vaterschaft für es unzumutbar
werden, so beginnt für das Kind mit diesem Zeitpunkt die Frist des Absatzes 1 Satz 1 erneut.

§ 1600c Vaterschaftsvermutung im Anfechtungsverfahren

(1) In dem Verfahren auf Anfechtung der Vaterschaft wird vermutet, dass das Kind von dem Mann abstammt,
dessen Vaterschaft nach § 1592 Nr. 1 und 2, § 1593 besteht.

(2) Die Vermutung nach Absatz 1 gilt nicht, wenn der Mann, der die Vaterschaft anerkannt hat, die Vaterschaft
anficht und seine Anerkennung unter einem Willensmangel nach § 119 Abs. 1, § 123 leidet; in diesem Falle ist §
1600d Abs. 2 und 3 entsprechend anzuwenden.

§ 1600d Gerichtliche Feststellung der Vaterschaft

(1) Besteht keine Vaterschaft nach § 1592 Nr. 1 und 2, § 1593, so ist die Vaterschaft gerichtlich festzustellen.

(2) Im Verfahren auf gerichtliche Feststellung der Vaterschaft wird als Vater vermutet, wer der Mutter während
der Empfängniszeit beigewohnt hat. Die Vermutung gilt nicht, wenn schwerwiegende Zweifel an der Vaterschaft
bestehen.

(3) Als Empfängniszeit gilt die Zeit von dem 300. bis zu dem 181. Tage vor der Geburt des Kindes, mit Einschluss
sowohl des 300. als auch des 181. Tages. Steht fest, dass das Kind außerhalb des Zeitraums des Satzes 1
empfangen worden ist, so gilt dieser abweichende Zeitraum als Empfängniszeit.

(4) Ist das Kind durch eine ärztlich unterstützte künstliche Befruchtung in einer Einrichtung der medizinischen
Versorgung im Sinne von § 1a Nummer 9 des Transplantationsgesetzes unter heterologer Verwendung von
Samen gezeugt worden, der vom Spender einer Entnahmeeinrichtung im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 des
Samenspenderregistergesetzes zur Verfügung gestellt wurde, so kann der Samenspender nicht als Vater dieses
Kindes festgestellt werden.

(5) Die Rechtswirkungen der Vaterschaft können, soweit sich nicht aus dem Gesetz anderes ergibt, erst vom
Zeitpunkt ihrer Feststellung an geltend gemacht werden.

Titel 3
Unterhaltspflicht

Untertitel 1
Allgemeine Vorschriften
§ 1601 Unterhaltsverpflichtete

Verwandte in gerader Linie sind verpflichtet, einander Unterhalt zu gewähren.

§ 1602 Bedürftigkeit

(1) Unterhaltsberechtigt ist nur, wer außerstande ist, sich selbst zu unterhalten.

(2) Ein minderjähriges Kind kann von seinen Eltern, auch wenn es Vermögen hat, die Gewährung des Unterhalts
insoweit verlangen, als die Einkünfte seines Vermögens und der Ertrag seiner Arbeit zum Unterhalt nicht
ausreichen.

§ 1603 Leistungsfähigkeit

(1) Unterhaltspflichtig ist nicht, wer bei Berücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen außerstande ist, ohne
Gefährdung seines angemessenen Unterhalts den Unterhalt zu gewähren.

(2) Befinden sich Eltern in dieser Lage, so sind sie ihren minderjährigen Kindern gegenüber verpflichtet, alle
verfügbaren Mittel zu ihrem und der Kinder Unterhalt gleichmäßig zu verwenden. Den minderjährigen Kindern
stehen volljährige unverheiratete Kinder bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gleich, solange sie im Haushalt
der Eltern oder eines Elternteils leben und sich in der allgemeinen Schulausbildung befinden. Diese Verpflichtung
tritt nicht ein, wenn ein anderer unterhaltspflichtiger Verwandter vorhanden ist; sie tritt auch nicht ein gegenüber
einem Kind, dessen Unterhalt aus dem Stamme seines Vermögens bestritten werden kann.
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§ 1604 Einfluss des Güterstands

Lebt der Unterhaltspflichtige in Gütergemeinschaft, bestimmt sich seine Unterhaltspflicht Verwandten
gegenüber so, als ob das Gesamtgut ihm gehörte. Haben beide in Gütergemeinschaft lebende Personen
bedürftige Verwandte, ist der Unterhalt aus dem Gesamtgut so zu gewähren, als ob die Bedürftigen zu beiden
Unterhaltspflichtigen in dem Verwandtschaftsverhältnis stünden, auf dem die Unterhaltspflicht des Verpflichteten
beruht.

§ 1605 Auskunftspflicht

(1) Verwandte in gerader Linie sind einander verpflichtet, auf Verlangen über ihre Einkünfte und ihr Vermögen
Auskunft zu erteilen, soweit dies zur Feststellung eines Unterhaltsanspruchs oder einer Unterhaltsverpflichtung
erforderlich ist. Über die Höhe der Einkünfte sind auf Verlangen Belege, insbesondere Bescheinigungen des
Arbeitgebers, vorzulegen. Die §§ 260, 261 sind entsprechend anzuwenden.

(2) Vor Ablauf von zwei Jahren kann Auskunft erneut nur verlangt werden, wenn glaubhaft gemacht wird, dass
der zur Auskunft Verpflichtete später wesentlich höhere Einkünfte oder weiteres Vermögen erworben hat.

§ 1606 Rangverhältnisse mehrerer Pflichtiger

(1) Die Abkömmlinge sind vor den Verwandten der aufsteigenden Linie unterhaltspflichtig.

(2) Unter den Abkömmlingen und unter den Verwandten der aufsteigenden Linie haften die näheren vor den
entfernteren.

(3) Mehrere gleich nahe Verwandte haften anteilig nach ihren Erwerbs- und Vermögensverhältnissen. Der
Elternteil, der ein minderjähriges Kind betreut, erfüllt seine Verpflichtung, zum Unterhalt des Kindes beizutragen,
in der Regel durch die Pflege und die Erziehung des Kindes.

§ 1607 Ersatzhaftung und gesetzlicher Forderungsübergang

(1) Soweit ein Verwandter auf Grund des § 1603 nicht unterhaltspflichtig ist, hat der nach ihm haftende
Verwandte den Unterhalt zu gewähren.

(2) Das Gleiche gilt, wenn die Rechtsverfolgung gegen einen Verwandten im Inland ausgeschlossen oder
erheblich erschwert ist. Der Anspruch gegen einen solchen Verwandten geht, soweit ein anderer nach Absatz 1
verpflichteter Verwandter den Unterhalt gewährt, auf diesen über.

(3) Der Unterhaltsanspruch eines Kindes gegen einen Elternteil geht, soweit unter den Voraussetzungen des
Absatzes 2 Satz 1 anstelle des Elternteils ein anderer, nicht unterhaltspflichtiger Verwandter oder der Ehegatte
des anderen Elternteils Unterhalt leistet, auf diesen über. Satz 1 gilt entsprechend, wenn dem Kind ein Dritter als
Vater Unterhalt gewährt.

(4) Der Übergang des Unterhaltsanspruchs kann nicht zum Nachteil des Unterhaltsberechtigten geltend gemacht
werden.

§ 1608 Haftung des Ehegatten oder Lebenspartners

(1) Der Ehegatte des Bedürftigen haftet vor dessen Verwandten. Soweit jedoch der Ehegatte bei
Berücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen außerstande ist, ohne Gefährdung seines angemessenen
Unterhalts den Unterhalt zu gewähren, haften die Verwandten vor dem Ehegatten. § 1607 Abs. 2 und 4 gilt
entsprechend. Der Lebenspartner des Bedürftigen haftet in gleicher Weise wie ein Ehegatte.

(2) (weggefallen)

§ 1609 Rangfolge mehrerer Unterhaltsberechtigter

Sind mehrere Unterhaltsberechtigte vorhanden und ist der Unterhaltspflichtige außerstande, allen Unterhalt zu
gewähren, gilt folgende Rangfolge:
1.   minderjährige Kinder und Kinder im Sinne des § 1603 Abs. 2 Satz 2,

 

2.   Elternteile, die wegen der Betreuung eines Kindes unterhaltsberechtigt sind oder im Fall einer
Scheidung wären, sowie Ehegatten und geschiedene Ehegatten bei einer Ehe von langer Dauer; bei der
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Feststellung einer Ehe von langer Dauer sind auch Nachteile im Sinne des § 1578b Abs. 1 Satz 2 und 3 zu
berücksichtigen,
 

3.   Ehegatten und geschiedene Ehegatten, die nicht unter Nummer 2 fallen,
 

4.   Kinder, die nicht unter Nummer 1 fallen,
 

5.   Enkelkinder und weitere Abkömmlinge,
 

6.   Eltern,
 

7.   weitere Verwandte der aufsteigenden Linie; unter ihnen gehen die Näheren den Entfernteren vor.
 

§ 1610 Maß des Unterhalts

(1) Das Maß des zu gewährenden Unterhalts bestimmt sich nach der Lebensstellung des Bedürftigen
(angemessener Unterhalt).

(2) Der Unterhalt umfasst den gesamten Lebensbedarf einschließlich der Kosten einer angemessenen Vorbildung
zu einem Beruf, bei einer der Erziehung bedürftigen Person auch die Kosten der Erziehung.

§ 1610a Deckungsvermutung bei schadensbedingten Mehraufwendungen

Werden für Aufwendungen infolge eines Körper- oder Gesundheitsschadens Sozialleistungen in Anspruch
genommen, wird bei der Feststellung eines Unterhaltsanspruchs vermutet, dass die Kosten der Aufwendungen
nicht geringer sind als die Höhe dieser Sozialleistungen.

§ 1611 Beschränkung oder Wegfall der Verpflichtung

(1) Ist der Unterhaltsberechtigte durch sein sittliches Verschulden bedürftig geworden, hat er seine eigene
Unterhaltspflicht gegenüber dem Unterhaltspflichtigen gröblich vernachlässigt oder sich vorsätzlich einer
schweren Verfehlung gegen den Unterhaltspflichtigen oder einen nahen Angehörigen des Unterhaltspflichtigen
schuldig gemacht, so braucht der Verpflichtete nur einen Beitrag zum Unterhalt in der Höhe zu leisten, die der
Billigkeit entspricht. Die Verpflichtung fällt ganz weg, wenn die Inanspruchnahme des Verpflichteten grob unbillig
wäre.

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 sind auf die Unterhaltspflicht von Eltern gegenüber ihren minderjährigen
Kindern nicht anzuwenden.

(3) Der Bedürftige kann wegen einer nach diesen Vorschriften eintretenden Beschränkung seines Anspruchs
nicht andere Unterhaltspflichtige in Anspruch nehmen.

§ 1612 Art der Unterhaltsgewährung

(1) Der Unterhalt ist durch Entrichtung einer Geldrente zu gewähren. Der Verpflichtete kann verlangen, dass ihm
die Gewährung des Unterhalts in anderer Art gestattet wird, wenn besondere Gründe es rechtfertigen.

(2) Haben Eltern einem unverheirateten Kind Unterhalt zu gewähren, können sie bestimmen, in welcher Art und
für welche Zeit im Voraus der Unterhalt gewährt werden soll, sofern auf die Belange des Kindes die gebotene
Rücksicht genommen wird. Ist das Kind minderjährig, kann ein Elternteil, dem die Sorge für die Person des Kindes
nicht zusteht, eine Bestimmung nur für die Zeit treffen, in der das Kind in seinen Haushalt aufgenommen ist.

(3) Eine Geldrente ist monatlich im Voraus zu zahlen. Der Verpflichtete schuldet den vollen Monatsbetrag auch
dann, wenn der Berechtigte im Laufe des Monats stirbt.

§ 1612a Mindestunterhalt minderjähriger Kinder; Verordnungsermächtigung

(1) Ein minderjähriges Kind kann von einem Elternteil, mit dem es nicht in einem Haushalt lebt, den Unterhalt als
Prozentsatz des jeweiligen Mindestunterhalts verlangen. Der Mindestunterhalt richtet sich nach dem steuerfrei
zu stellenden sächlichen Existenzminimum des minderjährigen Kindes. Er beträgt monatlich entsprechend dem
Alter des Kindes
1.   für die Zeit bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahrs (erste Altersstufe) 87 Prozent,

 

2.   für die Zeit vom siebten bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahrs (zweite Altersstufe) 100 Prozent und
 

3.   für die Zeit vom 13. Lebensjahr an (dritte Altersstufe) 117 Prozent
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des steuerfrei zu stellenden sächlichen Existenzminimums des minderjährigen Kindes.

(2) Der Prozentsatz ist auf eine Dezimalstelle zu begrenzen; jede weitere sich ergebende Dezimalstelle wird nicht
berücksichtigt. Der sich bei der Berechnung des Unterhalts ergebende Betrag ist auf volle Euro aufzurunden.

(3) Der Unterhalt einer höheren Altersstufe ist ab dem Beginn des Monats maßgebend, in dem das Kind das
betreffende Lebensjahr vollendet.

(4) Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat den Mindestunterhalt erstmals zum 1.
Januar 2016 und dann alle zwei Jahre durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates
bedarf, festzulegen.

(5) (weggefallen)

§ 1612b Deckung des Barbedarfs durch Kindergeld

(1) Das auf das Kind entfallende Kindergeld ist zur Deckung seines Barbedarfs zu verwenden:
1.   zur Hälfte, wenn ein Elternteil seine Unterhaltspflicht durch Betreuung des Kindes erfüllt (§ 1606 Abs. 3 Satz

2);
 

2.   in allen anderen Fällen in voller Höhe.
 

In diesem Umfang mindert es den Barbedarf des Kindes.

(2) Ist das Kindergeld wegen der Berücksichtigung eines nicht gemeinschaftlichen Kindes erhöht, ist es im
Umfang der Erhöhung nicht bedarfsmindernd zu berücksichtigen.

§ 1612c Anrechnung anderer kindbezogener Leistungen

§ 1612b gilt entsprechend für regelmäßig wiederkehrende kindbezogene Leistungen, soweit sie den Anspruch auf
Kindergeld ausschließen.

§ 1613 Unterhalt für die Vergangenheit

(1) Für die Vergangenheit kann der Berechtigte Erfüllung oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung nur von dem
Zeitpunkt an fordern, zu welchem der Verpflichtete zum Zwecke der Geltendmachung des Unterhaltsanspruchs
aufgefordert worden ist, über seine Einkünfte und sein Vermögen Auskunft zu erteilen, zu welchem der
Verpflichtete in Verzug gekommen oder der Unterhaltsanspruch rechtshängig geworden ist. Der Unterhalt wird
ab dem Ersten des Monats, in den die bezeichneten Ereignisse fallen, geschuldet, wenn der Unterhaltsanspruch
dem Grunde nach zu diesem Zeitpunkt bestanden hat.

(2) Der Berechtigte kann für die Vergangenheit ohne die Einschränkung des Absatzes 1 Erfüllung verlangen
1.   wegen eines unregelmäßigen außergewöhnlich hohen Bedarfs (Sonderbedarf); nach Ablauf eines Jahres

seit seiner Entstehung kann dieser Anspruch nur geltend gemacht werden, wenn vorher der Verpflichtete in
Verzug gekommen oder der Anspruch rechtshängig geworden ist;
 

2.   für den Zeitraum, in dem er
a)   aus rechtlichen Gründen oder

 

b)   aus tatsächlichen Gründen, die in den Verantwortungsbereich des Unterhaltspflichtigen fallen,
 

an der Geltendmachung des Unterhaltsanspruchs gehindert war.
 

(3) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 kann Erfüllung nicht, nur in Teilbeträgen oder erst zu einem späteren
Zeitpunkt verlangt werden, soweit die volle oder die sofortige Erfüllung für den Verpflichteten eine unbillige
Härte bedeuten würde. Dies gilt auch, soweit ein Dritter vom Verpflichteten Ersatz verlangt, weil er anstelle des
Verpflichteten Unterhalt gewährt hat.

§ 1614 Verzicht auf den Unterhaltsanspruch; Vorausleistung

(1) Für die Zukunft kann auf den Unterhalt nicht verzichtet werden.
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(2) Durch eine Vorausleistung wird der Verpflichtete bei erneuter Bedürftigkeit des Berechtigten nur für den im §
760 Abs. 2 bestimmten Zeitabschnitt oder, wenn er selbst den Zeitabschnitt zu bestimmen hatte, für einen den
Umständen nach angemessenen Zeitabschnitt befreit.

§ 1615 Erlöschen des Unterhaltsanspruchs

(1) Der Unterhaltsanspruch erlischt mit dem Tode des Berechtigten oder des Verpflichteten, soweit er nicht
auf Erfüllung oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung für die Vergangenheit oder auf solche im Voraus zu
bewirkende Leistungen gerichtet ist, die zur Zeit des Todes des Berechtigten oder des Verpflichteten fällig sind.

(2) Im Falle des Todes des Berechtigten hat der Verpflichtete die Kosten der Beerdigung zu tragen, soweit ihre
Bezahlung nicht von dem Erben zu erlangen ist.

Untertitel 2
Besondere Vorschriften für das Kind und seine nicht miteinander verheirateten
Eltern
§ 1615a Anwendbare Vorschriften

Besteht für ein Kind keine Vaterschaft nach § 1592 Nr. 1, § 1593 und haben die Eltern das Kind auch nicht
während ihrer Ehe gezeugt oder nach seiner Geburt die Ehe miteinander geschlossen, gelten die allgemeinen
Vorschriften, soweit sich nichts anderes aus den folgenden Vorschriften ergibt.

§§ 1615b bis 1615k (weggefallen)

§ 1615l Unterhaltsanspruch von Mutter und Vater aus Anlass der Geburt

(1) Der Vater hat der Mutter für die Dauer von sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt des
Kindes Unterhalt zu gewähren. Dies gilt auch hinsichtlich der Kosten, die infolge der Schwangerschaft oder der
Entbindung außerhalb dieses Zeitraums entstehen.

(2) Soweit die Mutter einer Erwerbstätigkeit nicht nachgeht, weil sie infolge der Schwangerschaft oder einer
durch die Schwangerschaft oder die Entbindung verursachten Krankheit dazu außerstande ist, ist der Vater
verpflichtet, ihr über die in Absatz 1 Satz 1 bezeichnete Zeit hinaus Unterhalt zu gewähren. Das Gleiche gilt,
soweit von der Mutter wegen der Pflege oder Erziehung des Kindes eine Erwerbstätigkeit nicht erwartet werden
kann. Die Unterhaltspflicht beginnt frühestens vier Monate vor der Geburt und besteht für mindestens drei Jahre
nach der Geburt. Sie verlängert sich, solange und soweit dies der Billigkeit entspricht. Dabei sind insbesondere
die Belange des Kindes und die bestehenden Möglichkeiten der Kinderbetreuung zu berücksichtigen.

(3) Die Vorschriften über die Unterhaltspflicht zwischen Verwandten sind entsprechend anzuwenden. Die
Verpflichtung des Vaters geht der Verpflichtung der Verwandten der Mutter vor. § 1613 Abs. 2 gilt entsprechend.
Der Anspruch erlischt nicht mit dem Tode des Vaters.

(4) Wenn der Vater das Kind betreut, steht ihm der Anspruch nach Absatz 2 Satz 2 gegen die Mutter zu. In
diesem Falle gilt Absatz 3 entsprechend.

§ 1615m Beerdigungskosten für die Mutter

Stirbt die Mutter infolge der Schwangerschaft oder der Entbindung, so hat der Vater die Kosten der Beerdigung
zu tragen, soweit ihre Bezahlung nicht von dem Erben der Mutter zu erlangen ist.

§ 1615n Kein Erlöschen bei Tod des Vaters oder Totgeburt

Die Ansprüche nach den §§ 1615l, 1615m bestehen auch dann, wenn der Vater vor der Geburt des Kindes
gestorben oder wenn das Kind tot geboren ist. Bei einer Fehlgeburt gelten die Vorschriften der §§ 1615l, 1615m
sinngemäß.

Titel 4
Rechtsverhältnis zwischen den Eltern und dem Kind im Allgemeinen
§ 1616 Geburtsname bei Eltern mit Ehenamen
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Das Kind erhält den Ehenamen seiner Eltern als Geburtsnamen.

§ 1617 Geburtsname bei Eltern ohne Ehenamen und gemeinsamer Sorge

(1) Führen die Eltern keinen Ehenamen und steht ihnen die Sorge gemeinsam zu, so bestimmen sie durch
Erklärung gegenüber dem Standesamt den Namen, den der Vater oder die Mutter zur Zeit der Erklärung führt,
zum Geburtsnamen des Kindes. Eine nach der Beurkundung der Geburt abgegebene Erklärung muss öffentlich
beglaubigt werden. Die Bestimmung der Eltern gilt auch für ihre weiteren Kinder.

(2) Treffen die Eltern binnen eines Monats nach der Geburt des Kindes keine Bestimmung, überträgt
das Familiengericht das Bestimmungsrecht einem Elternteil. Absatz 1 gilt entsprechend. Das Gericht
kann dem Elternteil für die Ausübung des Bestimmungsrechts eine Frist setzen. Ist nach Ablauf der Frist
das Bestimmungsrecht nicht ausgeübt worden, so erhält das Kind den Namen des Elternteils, dem das
Bestimmungsrecht übertragen ist.

(3) Ist ein Kind nicht im Inland geboren, so überträgt das Gericht einem Elternteil das Bestimmungsrecht nach
Absatz 2 nur dann, wenn ein Elternteil oder das Kind dies beantragt oder die Eintragung des Namens des Kindes
in ein deutsches Personenstandsregister oder in ein amtliches deutsches Identitätspapier erforderlich wird.

Fußnote

§ 1617 Abs. 1 Satz 1: Nach Maßgabe der Entscheidungsformel mit GG (100-1) vereinbar gem. BVerfGE v.
30.1.2002 I 950 (1 BvL 23/96)

§ 1617a Geburtsname bei Eltern ohne Ehenamen und Alleinsorge

(1) Führen die Eltern keinen Ehenamen und steht die elterliche Sorge nur einem Elternteil zu, so erhält das Kind
den Namen, den dieser Elternteil im Zeitpunkt der Geburt des Kindes führt.

(2) Der Elternteil, dem die elterliche Sorge für ein Kind allein zusteht, kann dem Kind durch Erklärung gegenüber
dem Standesamt den Namen des anderen Elternteils erteilen. Die Erteilung des Namens bedarf der Einwilligung
des anderen Elternteils und, wenn das Kind das fünfte Lebensjahr vollendet hat, auch der Einwilligung des
Kindes. Die Erklärungen müssen öffentlich beglaubigt werden. Für die Einwilligung des Kindes gilt § 1617c Abs. 1
entsprechend.

§ 1617b Name bei nachträglicher gemeinsamer Sorge oder Scheinvaterschaft

(1) Wird eine gemeinsame Sorge der Eltern erst begründet, wenn das Kind bereits einen Namen führt, so
kann der Name des Kindes binnen drei Monaten nach der Begründung der gemeinsamen Sorge neu bestimmt
werden. Die Frist endet, wenn ein Elternteil bei Begründung der gemeinsamen Sorge seinen gewöhnlichen
Aufenthalt nicht im Inland hat, nicht vor Ablauf eines Monats nach Rückkehr in das Inland. Hat das Kind das
fünfte Lebensjahr vollendet, so ist die Bestimmung nur wirksam, wenn es sich der Bestimmung anschließt. §
1617 Abs. 1 und § 1617c Abs. 1 Satz 2 und 3 und Abs. 3 gelten entsprechend.

(2) Wird rechtskräftig festgestellt, dass ein Mann, dessen Familienname Geburtsname des Kindes geworden ist,
nicht der Vater des Kindes ist, so erhält das Kind auf seinen Antrag oder, wenn das Kind das fünfte Lebensjahr
noch nicht vollendet hat, auch auf Antrag des Mannes den Namen, den die Mutter im Zeitpunkt der Geburt des
Kindes führt, als Geburtsnamen. Der Antrag erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Standesamt, die öffentlich
beglaubigt werden muss. Für den Antrag des Kindes gilt § 1617c Abs. 1 Satz 2 und 3 entsprechend.

§ 1617c Name bei Namensänderung der Eltern

(1) Bestimmen die Eltern einen Ehenamen oder Lebenspartnerschaftsnamen, nachdem das Kind das fünfte
Lebensjahr vollendet hat, so erstreckt sich der Ehename oder Lebenspartnerschaftsname auf den Geburtsnamen
des Kindes nur dann, wenn es sich der Namensgebung anschließt. Ein in der Geschäftsfähigkeit beschränktes
Kind, welches das 14. Lebensjahr vollendet hat, kann die Erklärung nur selbst abgeben; es bedarf hierzu der
Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters. Die Erklärung ist gegenüber dem Standesamt abzugeben; sie muss
öffentlich beglaubigt werden.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend,
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1.   wenn sich der Ehename oder Lebenspartnerschaftsname, der Geburtsname eines Kindes geworden ist,
ändert oder
 

2.   wenn sich in den Fällen der §§ 1617, 1617a und 1617b der Familienname eines Elternteils, der
Geburtsname eines Kindes geworden ist, auf andere Weise als durch Eheschließung oder Begründung einer
Lebenspartnerschaft ändert.
 

(3) Eine Änderung des Geburtsnamens erstreckt sich auf den Ehenamen oder den Lebenspartnerschaftsnamen
des Kindes nur dann, wenn sich auch der Ehegatte oder der Lebenspartner der Namensänderung anschließt;
Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 1618 Einbenennung

Der Elternteil, dem die elterliche Sorge für ein Kind allein oder gemeinsam mit dem anderen Elternteil zusteht,
und sein Ehegatte, der nicht Elternteil des Kindes ist, können dem Kind, das sie in ihren gemeinsamen Haushalt
aufgenommen haben, durch Erklärung gegenüber dem Standesamt ihren Ehenamen erteilen. Sie können diesen
Namen auch dem von dem Kind zur Zeit der Erklärung geführten Namen voranstellen oder anfügen; ein bereits
zuvor nach Halbsatz 1 vorangestellter oder angefügter Ehename entfällt. Die Erteilung, Voranstellung oder
Anfügung des Namens bedarf der Einwilligung des anderen Elternteils, wenn ihm die elterliche Sorge gemeinsam
mit dem den Namen erteilenden Elternteil zusteht oder das Kind seinen Namen führt, und, wenn das Kind das
fünfte Lebensjahr vollendet hat, auch der Einwilligung des Kindes. Das Familiengericht kann die Einwilligung des
anderen Elternteils ersetzen, wenn die Erteilung, Voranstellung oder Anfügung des Namens zum Wohl des Kindes
erforderlich ist. Die Erklärungen müssen öffentlich beglaubigt werden. § 1617c gilt entsprechend.

§ 1618a Pflicht zu Beistand und Rücksicht

Eltern und Kinder sind einander Beistand und Rücksicht schuldig.

§ 1619 Dienstleistungen in Haus und Geschäft

Das Kind ist, solange es dem elterlichen Hausstand angehört und von den Eltern erzogen oder unterhalten
wird, verpflichtet, in einer seinen Kräften und seiner Lebensstellung entsprechenden Weise den Eltern in ihrem
Hauswesen und Geschäft Dienste zu leisten.

§ 1620 Aufwendungen des Kindes für den elterlichen Haushalt

Macht ein dem elterlichen Hausstand angehörendes volljähriges Kind zur Bestreitung der Kosten des Haushalts
aus seinem Vermögen eine Aufwendung oder überlässt es den Eltern zu diesem Zwecke etwas aus seinem
Vermögen, so ist im Zweifel anzunehmen, dass die Absicht fehlt, Ersatz zu verlangen.

§§ 1621 bis 1623 (weggefallen)

§ 1624 Ausstattung aus dem Elternvermögen

(1) Was einem Kind mit Rücksicht auf seine Verheiratung, auf seine Begründung einer Lebenspartnerschaft
oder auf die Erlangung einer selbständigen Lebensstellung zur Begründung oder zur Erhaltung der Wirtschaft
oder der Lebensstellung von dem Vater oder der Mutter zugewendet wird (Ausstattung), gilt, auch wenn eine
Verpflichtung nicht besteht, nur insoweit als Schenkung, als die Ausstattung das den Umständen, insbesondere
den Vermögensverhältnissen des Vaters oder der Mutter, entsprechende Maß übersteigt.

(2) Die Verpflichtung des Ausstattenden zur Gewährleistung wegen eines Mangels im Recht oder wegen eines
Fehlers der Sache bestimmt sich, auch soweit die Ausstattung nicht als Schenkung gilt, nach den für die
Gewährleistungspflicht des Schenkers geltenden Vorschriften.

§ 1625 Ausstattung aus dem Kindesvermögen

Gewährt der Vater einem Kind, dessen Vermögen kraft elterlicher Sorge, Vormundschaft oder Betreuung seiner
Verwaltung unterliegt, eine Ausstattung, so ist im Zweifel anzunehmen, dass er sie aus diesem Vermögen
gewährt. Diese Vorschrift findet auf die Mutter entsprechende Anwendung.

Titel 5
Elterliche Sorge
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§ 1626 Elterliche Sorge, Grundsätze

(1) Die Eltern haben die Pflicht und das Recht, für das minderjährige Kind zu sorgen (elterliche Sorge). Die
elterliche Sorge umfasst die Sorge für die Person des Kindes (Personensorge) und das Vermögen des Kindes
(Vermögenssorge).

(2) Bei der Pflege und Erziehung berücksichtigen die Eltern die wachsende Fähigkeit und das wachsende
Bedürfnis des Kindes zu selbständigem verantwortungsbewusstem Handeln. Sie besprechen mit dem Kind,
soweit es nach dessen Entwicklungsstand angezeigt ist, Fragen der elterlichen Sorge und streben Einvernehmen
an.

(3) Zum Wohl des Kindes gehört in der Regel der Umgang mit beiden Elternteilen. Gleiches gilt für den Umgang
mit anderen Personen, zu denen das Kind Bindungen besitzt, wenn ihre Aufrechterhaltung für seine Entwicklung
förderlich ist.

§ 1626a Elterliche Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern; Sorgeerklärungen

(1) Sind die Eltern bei der Geburt des Kindes nicht miteinander verheiratet, so steht ihnen die elterliche Sorge
gemeinsam zu,
1.   wenn sie erklären, dass sie die Sorge gemeinsam übernehmen wollen (Sorgeerklärungen),

 

2.   wenn sie einander heiraten oder
 

3.   soweit ihnen das Familiengericht die elterliche Sorge gemeinsam überträgt.
 

(2) Das Familiengericht überträgt gemäß Absatz 1 Nummer 3 auf Antrag eines Elternteils die elterliche Sorge
oder einen Teil der elterlichen Sorge beiden Eltern gemeinsam, wenn die Übertragung dem Kindeswohl nicht
widerspricht. Trägt der andere Elternteil keine Gründe vor, die der Übertragung der gemeinsamen elterlichen
Sorge entgegenstehen können, und sind solche Gründe auch sonst nicht ersichtlich, wird vermutet, dass die
gemeinsame elterliche Sorge dem Kindeswohl nicht widerspricht.

(3) Im Übrigen hat die Mutter die elterliche Sorge.

§ 1626b Besondere Wirksamkeitsvoraussetzungen der Sorgeerklärung

(1) Eine Sorgeerklärung unter einer Bedingung oder einer Zeitbestimmung ist unwirksam.

(2) Die Sorgeerklärung kann schon vor der Geburt des Kindes abgegeben werden.

(3) Eine Sorgeerklärung ist unwirksam, soweit eine gerichtliche Entscheidung über die elterliche Sorge nach den
§ 1626a Absatz 1 Nummer 3 oder § 1671 getroffen oder eine solche Entscheidung nach § 1696 Absatz 1 Satz 1
geändert wurde.

§ 1626c Persönliche Abgabe; beschränkt geschäftsfähiger Elternteil

(1) Die Eltern können die Sorgeerklärungen nur selbst abgeben.

(2) Die Sorgeerklärung eines beschränkt geschäftsfähigen Elternteils bedarf der Zustimmung seines gesetzlichen
Vertreters. Die Zustimmung kann nur von diesem selbst abgegeben werden; § 1626b Abs. 1 und 2 gilt
entsprechend. Das Familiengericht hat die Zustimmung auf Antrag des beschränkt geschäftsfähigen Elternteils
zu ersetzen, wenn die Sorgeerklärung dem Wohl dieses Elternteils nicht widerspricht.

§ 1626d Form; Mitteilungspflicht

(1) Sorgeerklärungen und Zustimmungen müssen öffentlich beurkundet werden.

(2) Die beurkundende Stelle teilt die Abgabe von Sorgeerklärungen und Zustimmungen unter Angabe des
Geburtsdatums und des Geburtsorts des Kindes sowie des Namens, den das Kind zur Zeit der Beurkundung
seiner Geburt geführt hat, dem nach § 87c Abs. 6 Satz 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch zuständigen
Jugendamt zu den in § 58 des Achten Buches Sozialgesetzbuch genannten Zwecken unverzüglich mit.

§ 1626e Unwirksamkeit
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Sorgeerklärungen und Zustimmungen sind nur unwirksam, wenn sie den Erfordernissen der vorstehenden
Vorschriften nicht genügen.

§ 1627 Ausübung der elterlichen Sorge

Die Eltern haben die elterliche Sorge in eigener Verantwortung und in gegenseitigem Einvernehmen zum Wohl
des Kindes auszuüben. Bei Meinungsverschiedenheiten müssen sie versuchen, sich zu einigen.

§ 1628 Gerichtliche Entscheidung bei Meinungsverschiedenheiten der Eltern

Können sich die Eltern in einer einzelnen Angelegenheit oder in einer bestimmten Art von Angelegenheiten
der elterlichen Sorge, deren Regelung für das Kind von erheblicher Bedeutung ist, nicht einigen, so kann das
Familiengericht auf Antrag eines Elternteils die Entscheidung einem Elternteil übertragen. Die Übertragung kann
mit Beschränkungen oder mit Auflagen verbunden werden.

§ 1629 Vertretung des Kindes

(1) Die elterliche Sorge umfasst die Vertretung des Kindes. Die Eltern vertreten das Kind gemeinschaftlich;
ist eine Willenserklärung gegenüber dem Kind abzugeben, so genügt die Abgabe gegenüber einem Elternteil.
Ein Elternteil vertritt das Kind allein, soweit er die elterliche Sorge allein ausübt oder ihm die Entscheidung
nach § 1628 übertragen ist. Bei Gefahr im Verzug ist jeder Elternteil dazu berechtigt, alle Rechtshandlungen
vorzunehmen, die zum Wohl des Kindes notwendig sind; der andere Elternteil ist unverzüglich zu unterrichten.

(2) Der Vater und die Mutter können das Kind insoweit nicht vertreten, als nach § 1824 ein Betreuer von der
Vertretung des Betreuten ausgeschlossen ist. Steht die elterliche Sorge für ein Kind den Eltern gemeinsam zu, so
kann der Elternteil, in dessen Obhut sich das Kind befindet, Unterhaltsansprüche des Kindes gegen den anderen
Elternteil geltend machen. Das Familiengericht kann dem Vater und der Mutter nach § 1789 Absatz 2 Satz 3 und
4 die Vertretung entziehen; dies gilt nicht für die Feststellung der Vaterschaft.

(2a) Der Vater und die Mutter können das Kind in einem gerichtlichen Verfahren nach § 1598a Abs. 2 nicht
vertreten.

(3) Sind die Eltern des Kindes miteinander verheiratet oder besteht zwischen ihnen eine Lebenspartnerschaft, so
kann ein Elternteil Unterhaltsansprüche des Kindes gegen den anderen Elternteil nur im eigenen Namen geltend
machen, solange
1.   die Eltern getrennt leben oder

 

2.   eine Ehesache oder eine Lebenspartnerschaftssache im Sinne von § 269 Absatz 1 Nummer 1 oder 2 des
Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
zwischen ihnen anhängig ist.
 

Eine von einem Elternteil erwirkte gerichtliche Entscheidung und ein zwischen den Eltern geschlossener
gerichtlicher Vergleich wirken auch für und gegen das Kind.

§ 1629a Beschränkung der Minderjährigenhaftung

(1) Die Haftung für Verbindlichkeiten, die die Eltern im Rahmen ihrer gesetzlichen Vertretungsmacht oder
sonstige vertretungsberechtigte Personen im Rahmen ihrer Vertretungsmacht durch Rechtsgeschäft oder
eine sonstige Handlung mit Wirkung für das Kind begründet haben, oder die auf Grund eines während der
Minderjährigkeit erfolgten Erwerbs von Todes wegen entstanden sind, beschränkt sich auf den Bestand
des bei Eintritt der Volljährigkeit vorhandenen Vermögens des Kindes; dasselbe gilt für Verbindlichkeiten
aus Rechtsgeschäften, die der Minderjährige gemäß §§ 107, 108 oder § 111 mit Zustimmung seiner Eltern
vorgenommen hat oder für Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, zu denen die Eltern die Genehmigung des
Familiengerichts erhalten haben. Beruft sich der volljährig Gewordene auf die Beschränkung der Haftung, so
finden die für die Haftung des Erben geltenden Vorschriften der §§ 1990, 1991 entsprechende Anwendung.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Verbindlichkeiten aus dem selbständigen Betrieb eines Erwerbsgeschäfts, soweit der
Minderjährige hierzu nach § 112 ermächtigt war, und für Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die allein der
Befriedigung seiner persönlichen Bedürfnisse dienten.

(3) Die Rechte der Gläubiger gegen Mitschuldner und Mithaftende sowie deren Rechte aus einer für die
Forderung bestellten Sicherheit oder aus einer deren Bestellung sichernden Vormerkung werden von Absatz 1
nicht berührt.
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(4) Hat das volljährig gewordene Mitglied einer Erbengemeinschaft oder Gesellschaft nicht binnen drei
Monaten nach Eintritt der Volljährigkeit die Auseinandersetzung des Nachlasses verlangt oder die Kündigung
der Gesellschaft erklärt, ist im Zweifel anzunehmen, dass die aus einem solchen Verhältnis herrührende
Verbindlichkeit nach dem Eintritt der Volljährigkeit entstanden ist; Entsprechendes gilt für den volljährig
gewordenen Inhaber eines Handelsgeschäfts, der dieses nicht binnen drei Monaten nach Eintritt der Volljährigkeit
einstellt. Unter den in Satz 1 bezeichneten Voraussetzungen wird ferner vermutet, dass das gegenwärtige
Vermögen des volljährig Gewordenen bereits bei Eintritt der Volljährigkeit vorhanden war.

§ 1630 Elterliche Sorge bei Pflegerbestellung oder Familienpflege

(1) Die elterliche Sorge erstreckt sich nicht auf Angelegenheiten des Kindes, für die ein Pfleger bestellt ist.

(2) Steht die Personensorge oder die Vermögenssorge einem Pfleger zu, so entscheidet das Familiengericht, falls
sich die Eltern und der Pfleger in einer Angelegenheit nicht einigen können, die sowohl die Person als auch das
Vermögen des Kindes betrifft.

(3) Geben die Eltern das Kind für längere Zeit in Familienpflege, so kann das Familiengericht auf Antrag der
Eltern oder der Pflegeperson Angelegenheiten der elterlichen Sorge auf die Pflegeperson übertragen. Für die
Übertragung auf Antrag der Pflegeperson ist die Zustimmung der Eltern erforderlich. Im Umfang der Übertragung
hat die Pflegeperson die Rechte und Pflichten eines Pflegers.

§ 1631 Inhalt und Grenzen der Personensorge

(1) Die Personensorge umfasst insbesondere die Pflicht und das Recht, das Kind zu pflegen, zu erziehen, zu
beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen.

(2) Das Kind hat ein Recht auf Pflege und Erziehung unter Ausschluss von Gewalt, körperlichen Bestrafungen,
seelischen Verletzungen und anderen entwürdigenden Maßnahmen.

(3) Das Familiengericht hat die Eltern auf Antrag bei der Ausübung der Personensorge in geeigneten Fällen zu
unterstützen.

§ 1631a Ausbildung und Beruf

In Angelegenheiten der Ausbildung und des Berufs nehmen die Eltern insbesondere auf Eignung und Neigung
des Kindes Rücksicht. Bestehen Zweifel, so soll der Rat eines Lehrers oder einer anderen geeigneten Person
eingeholt werden.

§ 1631b Freiheitsentziehende Unterbringung und freiheitsentziehende Maßnahmen

(1) Eine Unterbringung des Kindes, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist, bedarf der Genehmigung des
Familiengerichts. Die Unterbringung ist zulässig, solange sie zum Wohl des Kindes, insbesondere zur Abwendung
einer erheblichen Selbst- oder Fremdgefährdung, erforderlich ist und der Gefahr nicht auf andere Weise, auch
nicht durch andere öffentliche Hilfen, begegnet werden kann. Ohne die Genehmigung ist die Unterbringung nur
zulässig, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist; die Genehmigung ist unverzüglich nachzuholen.

(2) Die Genehmigung des Familiengerichts ist auch erforderlich, wenn dem Kind, das sich in einem Krankenhaus,
einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung aufhält, durch mechanische Vorrichtungen, Medikamente oder auf
andere Weise über einen längeren Zeitraum oder regelmäßig in nicht altersgerechter Weise die Freiheit entzogen
werden soll. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 1631c Verbot der Sterilisation

Die Eltern können nicht in eine Sterilisation des Kindes einwilligen. Auch das Kind selbst kann nicht in die
Sterilisation einwilligen. § 1809 findet keine Anwendung.

§ 1631d Beschneidung des männlichen Kindes

(1) Die Personensorge umfasst auch das Recht, in eine medizinisch nicht erforderliche Beschneidung des nicht
einsichts- und urteilsfähigen männlichen Kindes einzuwilligen, wenn diese nach den Regeln der ärztlichen Kunst
durchgeführt werden soll. Dies gilt nicht, wenn durch die Beschneidung auch unter Berücksichtigung ihres
Zwecks das Kindeswohl gefährdet wird.
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(2) In den ersten sechs Monaten nach der Geburt des Kindes dürfen auch von einer Religionsgesellschaft dazu
vorgesehene Personen Beschneidungen gemäß Absatz 1 durchführen, wenn sie dafür besonders ausgebildet
und, ohne Arzt zu sein, für die Durchführung der Beschneidung vergleichbar befähigt sind.

§ 1631e Behandlung von Kindern mit Varianten der Geschlechtsentwicklung

(1) Die Personensorge umfasst nicht das Recht, in eine Behandlung eines nicht einwilligungsfähigen Kindes
mit einer Variante der Geschlechtsentwicklung einzuwilligen oder selbst diese Behandlung durchzuführen,
die, ohne dass ein weiterer Grund für die Behandlung hinzutritt, allein in der Absicht erfolgt, das körperliche
Erscheinungsbild des Kindes an das des männlichen oder des weiblichen Geschlechts anzugleichen.

(2) In operative Eingriffe an den inneren oder äußeren Geschlechtsmerkmalen des nicht einwilligungsfähigen
Kindes mit einer Variante der Geschlechtsentwicklung, die eine Angleichung des körperlichen Erscheinungsbilds
des Kindes an das des männlichen oder des weiblichen Geschlechts zur Folge haben könnten und für die nicht
bereits nach Absatz 1 die Einwilligungsbefugnis fehlt, können die Eltern nur einwilligen, wenn der Eingriff
nicht bis zu einer selbstbestimmten Entscheidung des Kindes aufgeschoben werden kann. § 1809 ist nicht
anzuwenden.

(3) Die Einwilligung nach Absatz 2 Satz 1 bedarf der Genehmigung des Familiengerichts, es sei denn, der
operative Eingriff ist zur Abwehr einer Gefahr für das Leben oder für die Gesundheit des Kindes erforderlich
und kann nicht bis zur Erteilung der Genehmigung aufgeschoben werden. Die Genehmigung ist auf Antrag der
Eltern zu erteilen, wenn der geplante Eingriff dem Wohl des Kindes am besten entspricht. Legen die Eltern dem
Familiengericht eine den Eingriff befürwortende Stellungnahme einer interdisziplinären Kommission nach Absatz
4 vor, wird vermutet, dass der geplante Eingriff dem Wohl des Kindes am besten entspricht.

(4) Einer interdisziplinären Kommission sollen zumindest die folgenden Personen angehören:
1.   der das Kind Behandelnde gemäß § 630a,

 

2.   mindestens eine weitere ärztliche Person,
 

3.   eine Person, die über eine psychologische, kinder- und jugendlichenpsychotherapeutische oder kinder- und
jugendpsychiatrische Berufsqualifikation verfügt, und
 

4.   eine in Ethik aus-, weiter- oder fortgebildete Person.
 

Die ärztlichen Kommissionsmitglieder müssen unterschiedliche kinderheilkundliche Spezialisierungen aufweisen.
Unter ihnen muss ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit dem Schwerpunkt Kinderendokrinologie
und -diabetologie sein. Ein Kommissionsmitglied nach Satz 1 Nummer 2 darf nicht in der Einrichtung
der medizinischen Versorgung beschäftigt sein, in der der operative Eingriff durchgeführt werden
soll. Sämtliche Kommissionsmitglieder müssen Erfahrung im Umgang mit Kindern mit Varianten der
Geschlechtsentwicklung haben. Auf Wunsch der Eltern soll die Kommission eine Beratungsperson mit einer
Variante der Geschlechtsentwicklung beteiligen.

(5) Die den operativen Eingriff nach Absatz 2 Satz 1 befürwortende Stellungnahme der interdisziplinären
Kommission hat insbesondere folgende Angaben zu enthalten:
1.   die Bezeichnung der Mitglieder der Kommission und Informationen zu ihrer Befähigung,

 

2.   das Alter des Kindes und ob und welche Variante der Geschlechtsentwicklung es aufweist,
 

3.   die Bezeichnung des geplanten Eingriffs und welche Indikation für diesen besteht,
 

4.   warum die Kommission den Eingriff unter Berücksichtigung des Kindeswohls befürwortet und ob er aus
ihrer Sicht dem Wohl des Kindes am besten entspricht, insbesondere welche Risiken mit diesem Eingriff,
mit einer anderen Behandlung oder mit dem Verzicht auf einen Eingriff bis zu einer selbstbestimmten
Entscheidung des Kindes verbunden sind,
 

5.   ob und durch welche Kommissionsmitglieder ein Gespräch mit den Eltern und dem Kind geführt wurde und
ob und durch welche Kommissionsmitglieder die Eltern und das Kind zum Umgang mit dieser Variante der
Geschlechtsentwicklung aufgeklärt und beraten wurden,
 

6.   ob eine Beratung der Eltern und des Kindes durch eine Beratungsperson mit einer Variante der
Geschlechtsentwicklung stattgefunden hat,
 

7.   inwieweit das Kind in der Lage ist, sich eine Meinung zu bilden und zu äußern und ob der geplante Eingriff
seinem Willen entspricht, sowie
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8.   ob die nach Absatz 4 Satz 6 beteiligte Beratungsperson mit einer Variante der Geschlechtsentwicklung die
befürwortende Stellungnahme mitträgt.
 

Die Stellungnahme muss von allen Mitgliedern der interdisziplinären Kommission unterschrieben sein.

(6) Der Behandelnde gemäß § 630a hat, wenn eine Behandlung an den inneren oder äußeren
Geschlechtsmerkmalen erfolgt ist, die Patientenakte bis zu dem Tag aufzubewahren, an dem die behandelte
Person ihr 48. Lebensjahr vollendet.

§ 1632 Herausgabe des Kindes; Bestimmung des Umgangs; Verbleibensanordnung bei
Familienpflege

(1) Die Personensorge umfasst das Recht, die Herausgabe des Kindes von jedem zu verlangen, der es den Eltern
oder einem Elternteil widerrechtlich vorenthält.

(2) Die Personensorge umfasst ferner das Recht, den Umgang des Kindes auch mit Wirkung für und gegen Dritte
zu bestimmen.

(3) Über Streitigkeiten, die eine Angelegenheit nach Absatz 1 oder 2 betreffen, entscheidet das Familiengericht
auf Antrag eines Elternteils.

(4) Lebt das Kind seit längerer Zeit in Familienpflege und wollen die Eltern das Kind von der Pflegeperson
wegnehmen, so kann das Familiengericht von Amts wegen oder auf Antrag der Pflegeperson anordnen, dass das
Kind bei der Pflegeperson verbleibt, wenn und solange das Kindeswohl durch die Wegnahme gefährdet würde.
Das Familiengericht kann in Verfahren nach Satz 1 von Amts wegen oder auf Antrag der Pflegeperson zusätzlich
anordnen, dass der Verbleib bei der Pflegeperson auf Dauer ist, wenn
1.   sich innerhalb eines im Hinblick auf die Entwicklung des Kindes vertretbaren Zeitraums trotz angebotener

geeigneter Beratungs- und Unterstützungsmaßnahmen die Erziehungsverhältnisse bei den Eltern nicht
nachhaltig verbessert haben und eine derartige Verbesserung mit hoher Wahrscheinlichkeit auch zukünftig
nicht zu erwarten ist und
 

2.   die Anordnung zum Wohl des Kindes erforderlich ist.
 

§ 1633 (weggefallen)

§§ 1634 bis 1637 (weggefallen)

§ 1638 Beschränkung der Vermögenssorge

(1) Die Vermögenssorge erstreckt sich nicht auf das Vermögen, welches das Kind von Todes wegen, durch
unentgeltliche Zuwendung auf den Todesfall oder unter Lebenden erwirbt, wenn der Erblasser durch letztwillige
Verfügung, der Zuwendende bei der Zuwendung bestimmt hat, dass die Eltern das Vermögen nicht verwalten
sollen.

(2) Was das Kind auf Grund eines zu einem solchen Vermögen gehörenden Rechts oder als Ersatz für die
Zerstörung, Beschädigung oder Entziehung eines zu dem Vermögen gehörenden Gegenstands oder durch ein
Rechtsgeschäft erwirbt, das sich auf das Vermögen bezieht, können die Eltern gleichfalls nicht verwalten.

(3) Ist durch letztwillige Verfügung oder bei der Zuwendung bestimmt, dass ein Elternteil das Vermögen nicht
verwalten soll, so verwaltet es der andere Elternteil. Insoweit vertritt dieser das Kind.

§ 1639 Anordnungen des Erblassers oder Zuwendenden

(1) Was das Kind von Todes wegen, durch unentgeltliche Zuwendung auf den Todesfall oder unter Lebenden
erwirbt, haben die Eltern nach den Anordnungen zu verwalten, die durch letztwillige Verfügung oder bei der
Zuwendung getroffen worden sind.

(2) § 1837 Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 1640 Vermögensverzeichnis

(1) Die Eltern haben das ihrer Verwaltung unterliegende Vermögen, welches das Kind von Todes wegen erwirbt,
zu verzeichnen, das Verzeichnis mit der Versicherung der Richtigkeit und Vollständigkeit zu versehen und dem
Familiengericht einzureichen. Gleiches gilt für Vermögen, welches das Kind sonst anlässlich eines Sterbefalls
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erwirbt, sowie für Abfindungen, die anstelle von Unterhalt gewährt werden, und unentgeltliche Zuwendungen.
Bei Haushaltsgegenständen genügt die Angabe des Gesamtwerts.

(2) Absatz 1 gilt nicht,
1.   wenn der Wert eines Vermögenserwerbs 15.000 Euro nicht übersteigt oder

 

2.   soweit der Erblasser durch letztwillige Verfügung oder der Zuwendende bei der Zuwendung eine
abweichende Anordnung getroffen hat.
 

(3) Reichen die Eltern entgegen Absatz 1, 2 ein Verzeichnis nicht ein oder ist das eingereichte Verzeichnis
ungenügend, so kann das Familiengericht anordnen, dass das Verzeichnis durch eine zuständige Behörde oder
einen zuständigen Beamten oder Notar aufgenommen wird.

§ 1641 Schenkungsverbot

Die Eltern können nicht in Vertretung des Kindes Schenkungen machen. Ausgenommen sind Schenkungen, durch
die einer sittlichen Pflicht oder einer auf den Anstand zu nehmenden Rücksicht entsprochen wird.

§ 1642 Anlegung von Geld

Die Eltern haben das ihrer Verwaltung unterliegende Geld des Kindes nach den Grundsätzen einer
wirtschaftlichen Vermögensverwaltung anzulegen, soweit es nicht zur Bestreitung von Ausgaben bereitzuhalten
ist.

§ 1643 Genehmigungsbedürftige Rechtsgeschäfte

(1) Die Eltern bedürfen der Genehmigung des Familiengerichts in den Fällen, in denen ein Betreuer nach den
§§ 1850 bis 1854 der Genehmigung des Betreuungsgerichts bedarf, soweit sich nicht aus den Absätzen 2 bis 5
etwas anderes ergibt.

(2) Nicht genehmigungsbedürftig gemäß § 1850 sind Verfügungen über Grundpfandrechte sowie Verpflichtungen
zu einer solchen Verfügung.

(3) Tritt der Anfall einer Erbschaft oder eines Vermächtnisses an das Kind erst infolge der Ausschlagung eines
Elternteils ein, der das Kind allein oder gemeinsam mit dem anderen Elternteil vertritt, ist die Genehmigung
abweichend von § 1851 Nummer 1 nur dann erforderlich, wenn der Elternteil neben dem Kind berufen war. Ein
Auseinandersetzungsvertrag und eine Vereinbarung, mit der das Kind aus einer Erbengemeinschaft ausscheidet,
bedarf keiner Genehmigung.

(4) Die Eltern bedürfen abweichend von § 1853 Satz 1 Nummer 1 der Genehmigung zum Abschluss eines Miet-
oder Pachtvertrags oder eines anderen Vertrags, durch den das Kind zu wiederkehrenden Leistungen verpflichtet
wird, wenn das Vertragsverhältnis länger als ein Jahr nach dem Eintritt der Volljährigkeit des Kindes fortdauern
soll. Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn
1.   es sich um einen Ausbildungs-, Dienst- oder Arbeitsvertrag handelt,

 

2.   der Vertrag geringe wirtschaftliche Bedeutung für das Kind hat oder
 

3.   das Vertragsverhältnis von dem Kind nach Eintritt der Volljährigkeit spätestens zum Ablauf des 19.
Lebensjahres ohne eigene Nachteile gekündigt werden kann.
 

§ 1853 Satz 1 Nummer 2 ist nicht anzuwenden.

(5) § 1854 Nummer 6 bis 8 ist nicht anzuwenden.

§ 1644 Ergänzende Vorschriften für genehmigungsbedürftige Rechtsgeschäfte

(1) Das Familiengericht erteilt die Genehmigung, wenn das Rechtsgeschäft dem Wohl des Kindes unter
Berücksichtigung der Grundsätze einer wirtschaftlichen Vermögensverwaltung nicht widerspricht.

(2) § 1860 Absatz 2 gilt entsprechend.

(3) Für die Erteilung der Genehmigung gelten die §§ 1855 bis 1856 Absatz 2 sowie die §§ 1857 und 1858
entsprechend. Ist das Kind volljährig geworden, so tritt seine Genehmigung an die Stelle der Genehmigung des
Familiengerichts.
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§ 1645 Anzeigepflicht für Erwerbsgeschäfte

Die Eltern haben Beginn, Art und Umfang eines neuen Erwerbsgeschäfts im Namen des Kindes beim
Familiengericht anzuzeigen.

§ 1646 Erwerb mit Mitteln des Kindes

(1) Erwerben die Eltern mit Mitteln des Kindes bewegliche Sachen, so geht mit dem Erwerb das Eigentum auf das
Kind über, es sei denn, dass die Eltern nicht für Rechnung des Kindes erwerben wollen. Dies gilt insbesondere
auch von Inhaberpapieren und von Orderpapieren, die mit Blankoindossament versehen sind.

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 sind entsprechend anzuwenden, wenn die Eltern mit Mitteln des Kindes
ein Recht an Sachen der bezeichneten Art oder ein anderes Recht erwerben, zu dessen Übertragung der
Abtretungsvertrag genügt.

§ 1647  

(weggefallen)

§ 1648 Ersatz von Aufwendungen

Machen die Eltern bei der Ausübung der Personensorge oder der Vermögenssorge Aufwendungen, die sie den
Umständen nach für erforderlich halten dürfen, so können sie von dem Kind Ersatz verlangen, sofern nicht die
Aufwendungen ihnen selbst zur Last fallen.

§ 1649 Verwendung der Einkünfte des Kindesvermögens

(1) Die Einkünfte des Kindesvermögens, die zur ordnungsmäßigen Verwaltung des Vermögens nicht benötigt
werden, sind für den Unterhalt des Kindes zu verwenden. Soweit die Vermögenseinkünfte nicht ausreichen,
können die Einkünfte verwendet werden, die das Kind durch seine Arbeit oder durch den ihm nach § 112
gestatteten selbständigen Betrieb eines Erwerbsgeschäfts erwirbt.

(2) Die Eltern können die Einkünfte des Vermögens, die zur ordnungsmäßigen Verwaltung des Vermögens
und für den Unterhalt des Kindes nicht benötigt werden, für ihren eigenen Unterhalt und für den Unterhalt der
minderjährigen Geschwister des Kindes verwenden, soweit dies unter Berücksichtigung der Vermögens- und
Erwerbsverhältnisse der Beteiligten der Billigkeit entspricht.

§§ 1650 bis 1663 (weggefallen)

§ 1664 Beschränkte Haftung der Eltern

(1) Die Eltern haben bei der Ausübung der elterlichen Sorge dem Kind gegenüber nur für die Sorgfalt
einzustehen, die sie in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegen.

(2) Sind für einen Schaden beide Eltern verantwortlich, so haften sie als Gesamtschuldner.

§ 1665  

(weggefallen)

§ 1666 Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls

(1) Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen gefährdet und sind die
Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so hat das Familiengericht die Maßnahmen zu
treffen, die zur Abwendung der Gefahr erforderlich sind.

(2) In der Regel ist anzunehmen, dass das Vermögen des Kindes gefährdet ist, wenn der Inhaber der
Vermögenssorge seine Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind oder seine mit der Vermögenssorge verbundenen
Pflichten verletzt oder Anordnungen des Gerichts, die sich auf die Vermögenssorge beziehen, nicht befolgt.

(3) Zu den gerichtlichen Maßnahmen nach Absatz 1 gehören insbesondere
1.   Gebote, öffentliche Hilfen wie zum Beispiel Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe und der

Gesundheitsfürsorge in Anspruch zu nehmen,
 



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz sowie des Bundesamts für
Justiz ‒ www.gesetze-im-internet.de

- Seite 364 von 466 -

2.   Gebote, für die Einhaltung der Schulpflicht zu sorgen,
 

3.   Verbote, vorübergehend oder auf unbestimmte Zeit die Familienwohnung oder eine andere Wohnung zu
nutzen, sich in einem bestimmten Umkreis der Wohnung aufzuhalten oder zu bestimmende andere Orte
aufzusuchen, an denen sich das Kind regelmäßig aufhält,
 

4.   Verbote, Verbindung zum Kind aufzunehmen oder ein Zusammentreffen mit dem Kind herbeizuführen,
 

5.   die Ersetzung von Erklärungen des Inhabers der elterlichen Sorge,
 

6.   die teilweise oder vollständige Entziehung der elterlichen Sorge.
 

(4) In Angelegenheiten der Personensorge kann das Gericht auch Maßnahmen mit Wirkung gegen einen Dritten
treffen.

§ 1666a Grundsatz der Verhältnismäßigkeit; Vorrang öffentlicher Hilfen

(1) Maßnahmen, mit denen eine Trennung des Kindes von der elterlichen Familie verbunden ist, sind nur
zulässig, wenn der Gefahr nicht auf andere Weise, auch nicht durch öffentliche Hilfen, begegnet werden
kann. Dies gilt auch, wenn einem Elternteil vorübergehend oder auf unbestimmte Zeit die Nutzung der
Familienwohnung untersagt werden soll. Wird einem Elternteil oder einem Dritten die Nutzung der vom Kind
mitbewohnten oder einer anderen Wohnung untersagt, ist bei der Bemessung der Dauer der Maßnahme auch
zu berücksichtigen, ob diesem das Eigentum, das Erbbaurecht oder der Nießbrauch an dem Grundstück zusteht,
auf dem sich die Wohnung befindet; Entsprechendes gilt für das Wohnungseigentum, das Dauerwohnrecht, das
dingliche Wohnrecht oder wenn der Elternteil oder Dritte Mieter der Wohnung ist.

(2) Die gesamte Personensorge darf nur entzogen werden, wenn andere Maßnahmen erfolglos geblieben sind
oder wenn anzunehmen ist, dass sie zur Abwendung der Gefahr nicht ausreichen.

§ 1667 Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindesvermögens

(1) Das Familiengericht kann anordnen, dass die Eltern ein Verzeichnis des Vermögens des Kindes einreichen
und über die Verwaltung Rechnung legen. Die Eltern haben das Verzeichnis mit der Versicherung der Richtigkeit
und Vollständigkeit zu versehen. Ist das eingereichte Verzeichnis ungenügend, so kann das Familiengericht
anordnen, dass das Verzeichnis durch eine zuständige Behörde oder durch einen zuständigen Beamten oder
Notar aufgenommen wird.

(2) Das Familiengericht kann anordnen, dass das Geld des Kindes in bestimmter Weise anzulegen und zur
Abhebung seine Genehmigung erforderlich ist. Gehören Wertpapiere oder Wertgegenstände zum Vermögen des
Kindes, so kann das Familiengericht dem Elternteil, der das Kind vertritt, die gleichen Verpflichtungen auferlegen,
die nach den §§ 1843 bis 1845 einem Betreuer obliegen; die §§ 1842 und 1849 Absatz 1 sind entsprechend
anzuwenden.

(3) Das Familiengericht kann dem Elternteil, der das Vermögen des Kindes gefährdet, Sicherheitsleistung für
das seiner Verwaltung unterliegende Vermögen auferlegen. Die Art und den Umfang der Sicherheitsleistung
bestimmt das Familiengericht nach seinem Ermessen. Bei der Bestellung und Aufhebung der Sicherheit wird
die Mitwirkung des Kindes durch die Anordnung des Familiengerichts ersetzt. Die Sicherheitsleistung darf nur
dadurch erzwungen werden, dass die Vermögenssorge gemäß § 1666 Abs. 1 ganz oder teilweise entzogen wird.

(4) Die Kosten der angeordneten Maßnahmen trägt der Elternteil, der sie veranlasst hat.

§§ 1668 bis 1670 (weggefallen)

§ 1671 Übertragung der Alleinsorge bei Getrenntleben der Eltern

(1) Leben Eltern nicht nur vorübergehend getrennt und steht ihnen die elterliche Sorge gemeinsam zu, so kann
jeder Elternteil beantragen, dass ihm das Familiengericht die elterliche Sorge oder einen Teil der elterlichen
Sorge allein überträgt. Dem Antrag ist stattzugeben, soweit
1.   der andere Elternteil zustimmt, es sei denn, das Kind hat das 14. Lebensjahr vollendet und widerspricht der

Übertragung, oder
 

2.   zu erwarten ist, dass die Aufhebung der gemeinsamen Sorge und die Übertragung auf den Antragsteller
dem Wohl des Kindes am besten entspricht.
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(2) Leben Eltern nicht nur vorübergehend getrennt und steht die elterliche Sorge nach § 1626a Absatz 3 der
Mutter zu, so kann der Vater beantragen, dass ihm das Familiengericht die elterliche Sorge oder einen Teil der
elterlichen Sorge allein überträgt. Dem Antrag ist stattzugeben, soweit
1.   die Mutter zustimmt, es sei denn, die Übertragung widerspricht dem Wohl des Kindes oder das Kind hat das

14. Lebensjahr vollendet und widerspricht der Übertragung, oder
 

2.   eine gemeinsame Sorge nicht in Betracht kommt und zu erwarten ist, dass die Übertragung auf den Vater
dem Wohl des Kindes am besten entspricht.
 

(3) Ruht die elterliche Sorge der Mutter nach § 1751 Absatz 1 Satz 1, so gilt der Antrag des Vaters auf
Übertragung der gemeinsamen elterlichen Sorge nach § 1626a Absatz 2 als Antrag nach Absatz 2. Dem Antrag
ist stattzugeben, soweit die Übertragung der elterlichen Sorge auf den Vater dem Wohl des Kindes nicht
widerspricht.

(4) Den Anträgen nach den Absätzen 1 und 2 ist nicht stattzugeben, soweit die elterliche Sorge auf Grund
anderer Vorschriften abweichend geregelt werden muss.

§ 1672 (weggefallen)

§ 1673 Ruhen der elterlichen Sorge bei rechtlichem Hindernis

(1) Die elterliche Sorge eines Elternteils ruht, wenn er geschäftsunfähig ist.

(2) Das Gleiche gilt, wenn er in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist. Die Personensorge für das Kind steht ihm
neben dem gesetzlichen Vertreter des Kindes zu; zur Vertretung des Kindes ist er nicht berechtigt. Bei einer
Meinungsverschiedenheit geht die Meinung des minderjährigen Elternteils vor, wenn der gesetzliche Vertreter
des Kindes ein Vormund oder Pfleger ist; andernfalls gelten § 1627 Satz 2 und § 1628.

§ 1674 Ruhen der elterlichen Sorge bei tatsächlichem Hindernis

(1) Die elterliche Sorge eines Elternteils ruht, wenn das Familiengericht feststellt, dass er auf längere Zeit die
elterliche Sorge tatsächlich nicht ausüben kann.

(2) Die elterliche Sorge lebt wieder auf, wenn das Familiengericht feststellt, dass der Grund des Ruhens nicht
mehr besteht.

§ 1674a Ruhen der elterlichen Sorge für ein vertraulich geborenes Kind

Die elterliche Sorge der Eltern für ein nach § 25 Absatz 1 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes vertraulich
geborenes Kind ruht. Die elterliche Sorge lebt wieder auf, wenn das Familiengericht feststellt, dass ein Elternteil
ihm gegenüber die für den Geburtseintrag des Kindes erforderlichen Angaben gemacht hat.

§ 1675 Wirkung des Ruhens

Solange die elterliche Sorge ruht, ist ein Elternteil nicht berechtigt, sie auszuüben.

§ 1676  

(weggefallen)

§ 1677 Beendigung der Sorge durch Todeserklärung

Die elterliche Sorge eines Elternteils endet, wenn er für tot erklärt oder seine Todeszeit nach den Vorschriften
des Verschollenheitsgesetzes festgestellt wird, mit dem Zeitpunkt, der als Zeitpunkt des Todes gilt.

§ 1678 Folgen der tatsächlichen Verhinderung oder des Ruhens für den anderen Elternteil

(1) Ist ein Elternteil tatsächlich verhindert, die elterliche Sorge auszuüben, oder ruht seine elterliche Sorge, so
übt der andere Teil die elterliche Sorge allein aus; dies gilt nicht, wenn die elterliche Sorge dem Elternteil nach §
1626a Absatz 3 oder § 1671 allein zustand.
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(2) Ruht die elterliche Sorge des Elternteils, dem sie gemäß § 1626a Absatz 3 oder § 1671 allein zustand, und
besteht keine Aussicht, dass der Grund des Ruhens wegfallen werde, so hat das Familiengericht die elterliche
Sorge dem anderen Elternteil zu übertragen, wenn dies dem Wohl des Kindes nicht widerspricht.

§ 1679  

(weggefallen)

§ 1680 Tod eines Elternteils oder Entziehung des Sorgerechts

(1) Stand die elterliche Sorge den Eltern gemeinsam zu und ist ein Elternteil gestorben, so steht die elterliche
Sorge dem überlebenden Elternteil zu.

(2) Ist ein Elternteil, dem die elterliche Sorge gemäß § 1626a Absatz 3 oder § 1671 allein zustand, gestorben, so
hat das Familiengericht die elterliche Sorge dem überlebenden Elternteil zu übertragen, wenn dies dem Wohl des
Kindes nicht widerspricht.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, soweit einem Elternteil die elterliche Sorge entzogen wird.

§ 1681 Todeserklärung eines Elternteils

(1) § 1680 Abs. 1 und 2 gilt entsprechend, wenn die elterliche Sorge eines Elternteils endet, weil er für tot erklärt
oder seine Todeszeit nach den Vorschriften des Verschollenheitsgesetzes festgestellt worden ist.

(2) Lebt dieser Elternteil noch, so hat ihm das Familiengericht auf Antrag die elterliche Sorge in dem Umfang
zu übertragen, in dem sie ihm vor dem nach § 1677 maßgebenden Zeitpunkt zustand, wenn dies dem Wohl des
Kindes nicht widerspricht.

§ 1682 Verbleibensanordnung zugunsten von Bezugspersonen

Hat das Kind seit längerer Zeit in einem Haushalt mit einem Elternteil und dessen Ehegatten gelebt und will der
andere Elternteil, der nach den §§ 1678, 1680, 1681 den Aufenthalt des Kindes nunmehr allein bestimmen kann,
das Kind von dem Ehegatten wegnehmen, so kann das Familiengericht von Amts wegen oder auf Antrag des
Ehegatten anordnen, dass das Kind bei dem Ehegatten verbleibt, wenn und solange das Kindeswohl durch die
Wegnahme gefährdet würde. Satz 1 gilt entsprechend, wenn das Kind seit längerer Zeit in einem Haushalt mit
einem Elternteil und dessen Lebenspartner oder einer nach § 1685 Abs. 1 umgangsberechtigten volljährigen
Person gelebt hat.

§ 1683 (weggefallen)

-

§ 1684 Umgang des Kindes mit den Eltern

(1) Das Kind hat das Recht auf Umgang mit jedem Elternteil; jeder Elternteil ist zum Umgang mit dem Kind
verpflichtet und berechtigt.

(2) Die Eltern haben alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum jeweils anderen Elternteil
beeinträchtigt oder die Erziehung erschwert. Entsprechendes gilt, wenn sich das Kind in der Obhut einer anderen
Person befindet.

(3) Das Familiengericht kann über den Umfang des Umgangsrechts entscheiden und seine Ausübung, auch
gegenüber Dritten, näher regeln. Es kann die Beteiligten durch Anordnungen zur Erfüllung der in Absatz 2
geregelten Pflicht anhalten. Wird die Pflicht nach Absatz 2 dauerhaft oder wiederholt erheblich verletzt, kann
das Familiengericht auch eine Pflegschaft für die Durchführung des Umgangs anordnen (Umgangspflegschaft).
Die Umgangspflegschaft umfasst das Recht, die Herausgabe des Kindes zur Durchführung des Umgangs zu
verlangen und für die Dauer des Umgangs dessen Aufenthalt zu bestimmen. Die Anordnung ist zu befristen.
Für den Ersatz von Aufwendungen und die Vergütung des Umgangspflegers gilt § 277 des Gesetzes über das
Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend.

(4) Das Familiengericht kann das Umgangsrecht oder den Vollzug früherer Entscheidungen über das
Umgangsrecht einschränken oder ausschließen, soweit dies zum Wohl des Kindes erforderlich ist. Eine
Entscheidung, die das Umgangsrecht oder seinen Vollzug für längere Zeit oder auf Dauer einschränkt oder
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ausschließt, kann nur ergehen, wenn andernfalls das Wohl des Kindes gefährdet wäre. Das Familiengericht kann
insbesondere anordnen, dass der Umgang nur stattfinden darf, wenn ein mitwirkungsbereiter Dritter anwesend
ist. Dritter kann auch ein Träger der Jugendhilfe oder ein Verein sein; dieser bestimmt dann jeweils, welche
Einzelperson die Aufgabe wahrnimmt.

§ 1685 Umgang des Kindes mit anderen Bezugspersonen

(1) Großeltern und Geschwister haben ein Recht auf Umgang mit dem Kind, wenn dieser dem Wohl des Kindes
dient.

(2) Gleiches gilt für enge Bezugspersonen des Kindes, wenn diese für das Kind tatsächliche Verantwortung
tragen oder getragen haben (sozial-familiäre Beziehung). Eine Übernahme tatsächlicher Verantwortung ist in der
Regel anzunehmen, wenn die Person mit dem Kind längere Zeit in häuslicher Gemeinschaft zusammengelebt
hat.

(3) § 1684 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend. Eine Umgangspflegschaft nach § 1684 Abs. 3 Satz 3 bis 5 kann das
Familiengericht nur anordnen, wenn die Voraussetzungen des § 1666 Abs. 1 erfüllt sind.

§ 1686 Auskunft über die persönlichen Verhältnisse des Kindes

Jeder Elternteil kann vom anderen Elternteil bei berechtigtem Interesse Auskunft über die persönlichen
Verhältnisse des Kindes verlangen, soweit dies dem Wohl des Kindes nicht widerspricht.

§ 1686a Rechte des leiblichen, nicht rechtlichen Vaters

(1) Solange die Vaterschaft eines anderen Mannes besteht, hat der leibliche Vater, der ernsthaftes Interesse an
dem Kind gezeigt hat,
1.   ein Recht auf Umgang mit dem Kind, wenn der Umgang dem Kindeswohl dient, und

 

2.   ein Recht auf Auskunft von jedem Elternteil über die persönlichen Verhältnisse des Kindes, soweit er ein
berechtigtes Interesse hat und dies dem Wohl des Kindes nicht widerspricht.
 

(2) Hinsichtlich des Rechts auf Umgang mit dem Kind nach Absatz 1 Nummer 1 gilt § 1684 Absatz 2 bis 4
entsprechend. Eine Umgangspflegschaft nach § 1684 Absatz 3 Satz 3 bis 5 kann das Familiengericht nur
anordnen, wenn die Voraussetzungen des § 1666 Absatz 1 erfüllt sind.

§ 1687 Ausübung der gemeinsamen Sorge bei Getrenntleben

(1) Leben Eltern, denen die elterliche Sorge gemeinsam zusteht, nicht nur vorübergehend getrennt, so ist
bei Entscheidungen in Angelegenheiten, deren Regelung für das Kind von erheblicher Bedeutung ist, ihr
gegenseitiges Einvernehmen erforderlich. Der Elternteil, bei dem sich das Kind mit Einwilligung des anderen
Elternteils oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich aufhält, hat die Befugnis zur alleinigen
Entscheidung in Angelegenheiten des täglichen Lebens. Entscheidungen in Angelegenheiten des täglichen
Lebens sind in der Regel solche, die häufig vorkommen und die keine schwer abzuändernden Auswirkungen
auf die Entwicklung des Kindes haben. Solange sich das Kind mit Einwilligung dieses Elternteils oder auf Grund
einer gerichtlichen Entscheidung bei dem anderen Elternteil aufhält, hat dieser die Befugnis zur alleinigen
Entscheidung in Angelegenheiten der tatsächlichen Betreuung. § 1629 Abs. 1 Satz 4 und § 1684 Abs. 2 Satz 1
gelten entsprechend.

(2) Das Familiengericht kann die Befugnisse nach Absatz 1 Satz 2 und 4 einschränken oder ausschließen, wenn
dies zum Wohl des Kindes erforderlich ist.

§ 1687a Entscheidungsbefugnisse des nicht sorgeberechtigten Elternteils

Für jeden Elternteil, der nicht Inhaber der elterlichen Sorge ist und bei dem sich das Kind mit Einwilligung des
anderen Elternteils oder eines sonstigen Inhabers der Sorge oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung
aufhält, gilt § 1687 Abs. 1 Satz 4 und 5 und Abs. 2 entsprechend.

§ 1687b Sorgerechtliche Befugnisse des Ehegatten

(1) Der Ehegatte eines allein sorgeberechtigten Elternteils, der nicht Elternteil des Kindes ist, hat im
Einvernehmen mit dem sorgeberechtigten Elternteil die Befugnis zur Mitentscheidung in Angelegenheiten des
täglichen Lebens des Kindes. § 1629 Abs. 2 Satz 1 gilt entsprechend.
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(2) Bei Gefahr im Verzug ist der Ehegatte dazu berechtigt, alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die zum Wohl
des Kindes notwendig sind; der sorgeberechtigte Elternteil ist unverzüglich zu unterrichten.

(3) Das Familiengericht kann die Befugnisse nach Absatz 1 einschränken oder ausschließen, wenn dies zum Wohl
des Kindes erforderlich ist.

(4) Die Befugnisse nach Absatz 1 bestehen nicht, wenn die Ehegatten nicht nur vorübergehend getrennt leben.

§ 1688 Entscheidungsbefugnisse der Pflegeperson

(1) Lebt ein Kind für längere Zeit in Familienpflege, so ist die Pflegeperson berechtigt, in Angelegenheiten
des täglichen Lebens zu entscheiden sowie den Inhaber der elterlichen Sorge in solchen Angelegenheiten
zu vertreten. Sie ist befugt, den Arbeitsverdienst des Kindes zu verwalten sowie Unterhalts-, Versicherungs-,
Versorgungs- und sonstige Sozialleistungen für das Kind geltend zu machen und zu verwalten. § 1629 Abs. 1 Satz
4 gilt entsprechend.

(2) Der Pflegeperson steht eine Person gleich, die im Rahmen der Hilfe nach den §§ 34, 35 und 35a Absatz 2
Nummer 3 und 4 des Achten Buches Sozialgesetzbuch die Erziehung und Betreuung eines Kindes übernommen
hat.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn der Inhaber der elterlichen Sorge etwas anderes erklärt. Das
Familiengericht kann die Befugnisse nach den Absätzen 1 und 2 einschränken oder ausschließen, wenn dies zum
Wohl des Kindes erforderlich ist.

(4) Für eine Person, bei der sich das Kind auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung nach § 1632 Abs. 4
oder § 1682 aufhält, gelten die Absätze 1 und 3 mit der Maßgabe, dass die genannten Befugnisse nur das
Familiengericht einschränken oder ausschließen kann.

§§ 1689 bis 1692 (weggefallen)

§ 1693 Gerichtliche Maßnahmen bei Verhinderung der Eltern

Sind die Eltern verhindert, die elterliche Sorge auszuüben, so hat das Familiengericht die im Interesse des Kindes
erforderlichen Maßregeln zu treffen.

§§ 1694 und 1695 (weggefallen)

§ 1696 Abänderung gerichtlicher Entscheidungen und gerichtlich gebilligter Vergleiche

(1) Eine Entscheidung zum Sorge- oder Umgangsrecht oder ein gerichtlich gebilligter Vergleich ist zu ändern,
wenn dies aus triftigen, das Wohl des Kindes nachhaltig berührenden Gründen angezeigt ist. Entscheidungen
nach § 1626a Absatz 2 können gemäß § 1671 Absatz 1 geändert werden; § 1671 Absatz 4 gilt entsprechend. §
1678 Absatz 2, § 1680 Absatz 2 sowie § 1681 Absatz 1 und 2 bleiben unberührt.

(2) Eine Maßnahme nach den §§ 1666 bis 1667 oder einer anderen Vorschrift des Bürgerlichen Gesetzbuchs, die
nur ergriffen werden darf, wenn dies zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung oder zum Wohl des Kindes
erforderlich ist (kindesschutzrechtliche Maßnahme), ist aufzuheben, wenn eine Gefahr für das Wohl des Kindes
nicht mehr besteht oder die Erforderlichkeit der Maßnahme entfallen ist.

(3) Eine Anordnung nach § 1632 Absatz 4 ist auf Antrag der Eltern aufzuheben, wenn die Wegnahme des Kindes
von der Pflegeperson das Kindeswohl nicht gefährdet.

§ 1697 (weggefallen)

-

§ 1697a Kindeswohlprinzip

(1) Soweit nichts anderes bestimmt ist, trifft das Gericht in Verfahren über die in diesem Titel geregelten
Angelegenheiten diejenige Entscheidung, die unter Berücksichtigung der tatsächlichen Gegebenheiten und
Möglichkeiten sowie der berechtigten Interessen der Beteiligten dem Wohl des Kindes am besten entspricht.
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(2) Lebt das Kind in Familienpflege, so hat das Gericht, soweit nichts anderes bestimmt ist, in Verfahren über
die in diesem Titel geregelten Angelegenheiten auch zu berücksichtigen, ob und inwieweit sich innerhalb
eines im Hinblick auf die Entwicklung des Kindes vertretbaren Zeitraums die Erziehungsverhältnisse bei den
Eltern derart verbessert haben, dass diese das Kind selbst erziehen können. Liegen die Voraussetzungen des
§ 1632 Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 vor, so hat das Gericht bei seiner Entscheidung auch das Bedürfnis des
Kindes nach kontinuierlichen und stabilen Lebensverhältnissen zu berücksichtigen. Die Sätze 1 und 2 gelten
entsprechend, wenn das Kind im Rahmen einer Hilfe nach § 34 oder 35a Absatz 2 Nummer 4 des Achten Buches
Sozialgesetzbuch erzogen und betreut wird.

§ 1698 Herausgabe des Kindesvermögens; Rechnungslegung

(1) Endet oder ruht die elterliche Sorge der Eltern oder hört aus einem anderen Grunde ihre Vermögenssorge
auf, so haben sie dem Kind das Vermögen herauszugeben und auf Verlangen über die Verwaltung Rechenschaft
abzulegen.

(2) Über die Nutzungen des Kindesvermögens brauchen die Eltern nur insoweit Rechenschaft abzulegen, als
Grund zu der Annahme besteht, dass sie die Nutzungen entgegen den Vorschriften des § 1649 verwendet haben.

§ 1698a Fortführung der Geschäfte in Unkenntnis der Beendigung der elterlichen Sorge

(1) Die Eltern dürfen die mit der Personensorge und mit der Vermögenssorge für das Kind verbundenen
Geschäfte fortführen, bis sie von der Beendigung der elterlichen Sorge Kenntnis erlangen oder sie kennen
müssen. Ein Dritter kann sich auf diese Befugnis nicht berufen, wenn er bei der Vornahme eines Rechtsgeschäfts
die Beendigung kennt oder kennen muss.

(2) Diese Vorschriften sind entsprechend anzuwenden, wenn die elterliche Sorge ruht.

§ 1698b Fortführung dringender Geschäfte nach Tod des Kindes

Endet die elterliche Sorge durch den Tod des Kindes, so haben die Eltern die Geschäfte, die nicht ohne Gefahr
aufgeschoben werden können, zu besorgen, bis der Erbe anderweit Fürsorge treffen kann.

§§ 1699 bis 1711 (weggefallen)

Titel 6
Beistandschaft
§ 1712 Beistandschaft des Jugendamts; Aufgaben

(1) Auf schriftlichen Antrag eines Elternteils wird das Jugendamt Beistand des Kindes für folgende Aufgaben:
1.   die Feststellung der Vaterschaft,

 

2.   die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen sowie die Verfügung über diese Ansprüche; ist das Kind
bei einem Dritten entgeltlich in Pflege, so ist der Beistand berechtigt, aus dem vom Unterhaltspflichtigen
Geleisteten den Dritten zu befriedigen.
 

(2) Der Antrag kann auf einzelne der in Absatz 1 bezeichneten Aufgaben beschränkt werden.

§ 1713 Antragsberechtigte

(1) Den Antrag kann ein Elternteil stellen, dem für den Aufgabenkreis der beantragten Beistandschaft die
alleinige elterliche Sorge zusteht oder zustünde, wenn das Kind bereits geboren wäre. Steht die elterliche Sorge
für das Kind den Eltern gemeinsam zu, kann der Antrag von dem Elternteil gestellt werden, in dessen Obhut sich
das Kind befindet. Der Antrag kann auch von einem ehrenamtlichen Vormund, sowie von einer Pflegeperson, der
nach § 1630 Absatz 3 Angelegenheiten der elterlichen Sorge übertragen wurden, gestellt werden. Er kann nicht
durch einen Vertreter gestellt werden.

(2) Vor der Geburt des Kindes kann die werdende Mutter den Antrag auch dann stellen, wenn das Kind, sofern
es bereits geboren wäre, unter Vormundschaft stünde. Ist die werdende Mutter in der Geschäftsfähigkeit
beschränkt, so kann sie den Antrag nur selbst stellen; sie bedarf hierzu nicht der Zustimmung ihres gesetzlichen
Vertreters. Für eine geschäftsunfähige werdende Mutter kann nur ihr gesetzlicher Vertreter den Antrag stellen.
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§ 1714 Eintritt der Beistandschaft

Die Beistandschaft tritt ein, sobald der Antrag dem Jugendamt zugeht. Dies gilt auch, wenn der Antrag vor der
Geburt des Kindes gestellt wird.

§ 1715 Beendigung der Beistandschaft

(1) Die Beistandschaft endet, wenn der Antragsteller dies schriftlich verlangt. § 1712 Abs. 2 und § 1714 gelten
entsprechend.

(2) Die Beistandschaft endet auch, sobald der Antragsteller keine der in § 1713 genannten Voraussetzungen
mehr erfüllt.

§ 1716 Wirkungen der Beistandschaft

Durch die Beistandschaft wird die elterliche Sorge nicht eingeschränkt. Im Übrigen gelten die Vorschriften
über die Pflegschaft für Minderjährige mit Ausnahme derjenigen über die Aufsicht des Familiengerichts und die
Rechnungslegung sinngemäß.

§ 1717 Erfordernis des gewöhnlichen Aufenthalts im Inland

Die Beistandschaft tritt nur ein, wenn das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat; sie endet, wenn
das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland begründet. Dies gilt für die Beistandschaft vor der Geburt
des Kindes entsprechend.

§§ 1718 bis 1740 (weggefallen)

Titel 7
Annahme als Kind

Untertitel 1
Annahme Minderjähriger
§ 1741 Zulässigkeit der Annahme

(1) Die Annahme als Kind ist zulässig, wenn sie dem Wohl des Kindes dient und zu erwarten ist, dass zwischen
dem Annehmenden und dem Kind ein Eltern-Kind-Verhältnis entsteht. Wer an einer gesetzes- oder sittenwidrigen
Vermittlung oder Verbringung eines Kindes zum Zwecke der Annahme mitgewirkt oder einen Dritten hiermit
beauftragt oder hierfür belohnt hat, soll ein Kind nur dann annehmen, wenn dies zum Wohl des Kindes
erforderlich ist.

(2) Wer nicht verheiratet ist, kann ein Kind nur allein annehmen. Ein Ehepaar kann ein Kind nur gemeinschaftlich
annehmen. Ein Ehegatte kann ein Kind seines Ehegatten allein annehmen. Er kann ein Kind auch dann allein
annehmen, wenn der andere Ehegatte das Kind nicht annehmen kann, weil er geschäftsunfähig ist oder das 21.
Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

§ 1742 Annahme nur als gemeinschaftliches Kind

Ein angenommenes Kind kann, solange das Annahmeverhältnis besteht, bei Lebzeiten eines Annehmenden nur
von dessen Ehegatten angenommen werden.

§ 1743 Mindestalter

Der Annehmende muss das 25., in den Fällen des § 1741 Abs. 2 Satz 3 das 21. Lebensjahr vollendet haben.
In den Fällen des § 1741 Abs. 2 Satz 2 muss ein Ehegatte das 25. Lebensjahr, der andere Ehegatte das 21.
Lebensjahr vollendet haben.

§ 1744 Probezeit

Die Annahme soll in der Regel erst ausgesprochen werden, wenn der Annehmende das Kind eine angemessene
Zeit in Pflege gehabt hat.

§ 1745 Verbot der Annahme
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Die Annahme darf nicht ausgesprochen werden, wenn ihr überwiegende Interessen der Kinder des
Annehmenden oder des Anzunehmenden entgegenstehen oder wenn zu befürchten ist, dass Interessen des
Anzunehmenden durch Kinder des Annehmenden gefährdet werden. Vermögensrechtliche Interessen sollen nicht
ausschlaggebend sein.

§ 1746 Einwilligung des Kindes

(1) Zur Annahme ist die Einwilligung des Kindes erforderlich. Für ein Kind, das geschäftsunfähig oder noch nicht
14 Jahre alt ist, kann nur sein gesetzlicher Vertreter die Einwilligung erteilen. Im Übrigen kann das Kind die
Einwilligung nur selbst erteilen; es bedarf hierzu der Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters.

(2) Hat das Kind das 14. Lebensjahr vollendet und ist es nicht geschäftsunfähig, so kann es die Einwilligung bis
zum Wirksamwerden des Ausspruchs der Annahme gegenüber dem Familiengericht widerrufen. Der Widerruf
bedarf der öffentlichen Beurkundung. Eine Zustimmung des gesetzlichen Vertreters ist nicht erforderlich.

(3) Verweigert der Vormund oder Pfleger die Einwilligung oder Zustimmung ohne triftigen Grund, so kann das
Familiengericht sie ersetzen; einer Erklärung nach Absatz 1 durch die Eltern bedarf es nicht, soweit diese nach
den §§ 1747, 1750 unwiderruflich in die Annahme eingewilligt haben oder ihre Einwilligung nach § 1748 durch
das Familiengericht ersetzt worden ist.

§ 1747 Einwilligung der Eltern des Kindes

(1) Zur Annahme eines Kindes ist die Einwilligung der Eltern erforderlich. Sofern kein anderer Mann nach § 1592
als Vater anzusehen ist, gilt im Sinne des Satzes 1 und des § 1748 Abs. 4 als Vater, wer die Voraussetzung des §
1600d Abs. 2 Satz 1 glaubhaft macht.

(2) Die Einwilligung kann erst erteilt werden, wenn das Kind acht Wochen alt ist. Sie ist auch dann wirksam, wenn
der Einwilligende die schon feststehenden Annehmenden nicht kennt.

(3) Steht nicht miteinander verheirateten Eltern die elterliche Sorge nicht gemeinsam zu, so
1.   kann die Einwilligung des Vaters bereits vor der Geburt erteilt werden;

 

2.   kann der Vater durch öffentlich beurkundete Erklärung darauf verzichten, die Übertragung der Sorge nach
§ 1626a Absatz 2 und § 1671 Absatz 2 zu beantragen; § 1750 gilt sinngemäß mit Ausnahme von Absatz 1
Satz 2 und Absatz 4 Satz 1;
 

3.   darf, wenn der Vater die Übertragung der Sorge nach § 1626a Absatz 2 oder § 1671 Absatz 2 beantragt hat,
eine Annahme erst ausgesprochen werden, nachdem über den Antrag des Vaters entschieden worden ist.
 

(4) Die Einwilligung eines Elternteils ist nicht erforderlich, wenn er zur Abgabe einer Erklärung dauernd
außerstande oder sein Aufenthalt dauernd unbekannt ist. Der Aufenthalt der Mutter eines gemäß § 25 Absatz
1 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes vertraulich geborenen Kindes gilt als dauernd unbekannt, bis sie
gegenüber dem Familiengericht die für den Geburtseintrag ihres Kindes erforderlichen Angaben macht.

§ 1748 Ersetzung der Einwilligung eines Elternteils

(1) Das Familiengericht hat auf Antrag des Kindes die Einwilligung eines Elternteils zu ersetzen, wenn dieser
seine Pflichten gegenüber dem Kind anhaltend gröblich verletzt hat oder durch sein Verhalten gezeigt hat,
dass ihm das Kind gleichgültig ist, und wenn das Unterbleiben der Annahme dem Kind zu unverhältnismäßigem
Nachteil gereichen würde. Die Einwilligung kann auch ersetzt werden, wenn die Pflichtverletzung zwar nicht
anhaltend, aber besonders schwer ist und das Kind voraussichtlich dauernd nicht mehr der Obhut des Elternteils
anvertraut werden kann.

(2) Wegen Gleichgültigkeit, die nicht zugleich eine anhaltende gröbliche Pflichtverletzung ist, darf die
Einwilligung nicht ersetzt werden, bevor der Elternteil vom Jugendamt über die Möglichkeit ihrer Ersetzung
belehrt und nach Maßgabe des § 51 Abs. 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch beraten worden ist und
seit der Belehrung wenigstens drei Monate verstrichen sind; in der Belehrung ist auf die Frist hinzuweisen.
Der Belehrung bedarf es nicht, wenn der Elternteil seinen Aufenthaltsort ohne Hinterlassung seiner neuen
Anschrift gewechselt hat und der Aufenthaltsort vom Jugendamt während eines Zeitraums von drei Monaten
trotz angemessener Nachforschungen nicht ermittelt werden konnte; in diesem Falle beginnt die Frist mit der
ersten auf die Belehrung und Beratung oder auf die Ermittlung des Aufenthaltsorts gerichteten Handlung des
Jugendamts. Die Fristen laufen frühestens fünf Monate nach der Geburt des Kindes ab.
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(3) Die Einwilligung eines Elternteils kann ferner ersetzt werden, wenn er wegen einer besonders schweren
psychischen Krankheit oder einer besonders schweren geistigen oder seelischen Behinderung zur Pflege und
Erziehung des Kindes dauernd unfähig ist und wenn das Kind bei Unterbleiben der Annahme nicht in einer
Familie aufwachsen könnte und dadurch in seiner Entwicklung schwer gefährdet wäre.

(4) In den Fällen des § 1626a Absatz 3 hat das Familiengericht die Einwilligung des Vaters zu ersetzen, wenn das
Unterbleiben der Annahme dem Kind zu unverhältnismäßigem Nachteil gereichen würde.

§ 1749 Einwilligung des Ehegatten

(1) Zur Annahme eines Kindes durch einen Ehegatten allein ist die Einwilligung des anderen Ehegatten
erforderlich. Das Familiengericht kann auf Antrag des Annehmenden die Einwilligung ersetzen. Die Einwilligung
darf nicht ersetzt werden, wenn berechtigte Interessen des anderen Ehegatten und der Familie der Annahme
entgegenstehen.

(2) Die Einwilligung des Ehegatten ist nicht erforderlich, wenn er zur Abgabe der Erklärung dauernd außerstande
oder sein Aufenthalt dauernd unbekannt ist.

§ 1750 Einwilligungserklärung

(1) Die Einwilligung nach §§ 1746, 1747 und 1749 ist dem Familiengericht gegenüber zu erklären. Die
Erklärung bedarf der notariellen Beurkundung. Die Einwilligung wird in dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie dem
Familiengericht zugeht.

(2) Die Einwilligung kann nicht unter einer Bedingung oder einer Zeitbestimmung erteilt werden. Sie ist
unwiderruflich; die Vorschrift des § 1746 Abs. 2 bleibt unberührt.

(3) Die Einwilligung kann nicht durch einen Vertreter erteilt werden. Ist der Einwilligende in der
Geschäftsfähigkeit beschränkt, so bedarf seine Einwilligung nicht der Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters.
Die Vorschrift des § 1746 Abs. 1 Satz 2, 3 bleibt unberührt.

(4) Die Einwilligung verliert ihre Kraft, wenn der Antrag zurückgenommen oder die Annahme versagt wird. Die
Einwilligung eines Elternteils verliert ferner ihre Kraft, wenn das Kind nicht innerhalb von drei Jahren seit dem
Wirksamwerden der Einwilligung angenommen wird.

§ 1751 Wirkung der elterlichen Einwilligung, Verpflichtung zum Unterhalt

(1) Mit der Einwilligung eines Elternteils in die Annahme ruht die elterliche Sorge dieses Elternteils; die Befugnis
zum persönlichen Umgang mit dem Kind darf nicht ausgeübt werden. Das Jugendamt wird Vormund; dies gilt
nicht, wenn der andere Elternteil die elterliche Sorge allein ausübt oder wenn bereits ein Vormund bestellt ist.
Eine bestehende Pflegschaft bleibt unberührt. Für den Annehmenden gilt während der Zeit der Adoptionspflege §
1688 Abs. 1 und 3 entsprechend.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf einen Ehegatten, dessen Kind vom anderen Ehegatten angenommen wird.

(3) Hat die Einwilligung eines Elternteils ihre Kraft verloren, so hat das Familiengericht die elterliche Sorge dem
Elternteil zu übertragen, wenn und soweit dies dem Wohl des Kindes nicht widerspricht.

(4) Der Annehmende ist dem Kind vor den Verwandten des Kindes zur Gewährung des Unterhalts verpflichtet,
sobald die Eltern des Kindes die erforderliche Einwilligung erteilt haben und das Kind in die Obhut des
Annehmenden mit dem Ziel der Annahme aufgenommen ist. Will ein Ehegatte ein Kind seines Ehegatten
annehmen, so sind die Ehegatten dem Kind vor den anderen Verwandten des Kindes zur Gewährung des
Unterhalts verpflichtet, sobald die erforderliche Einwilligung der Eltern des Kindes erteilt und das Kind in die
Obhut der Ehegatten aufgenommen ist.

§ 1752 Beschluss des Familiengerichts, Antrag

(1) Die Annahme als Kind wird auf Antrag des Annehmenden vom Familiengericht ausgesprochen.

(2) Der Antrag kann nicht unter einer Bedingung oder einer Zeitbestimmung oder durch einen Vertreter gestellt
werden. Er bedarf der notariellen Beurkundung.
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§ 1753 Annahme nach dem Tode

(1) Der Ausspruch der Annahme kann nicht nach dem Tode des Kindes erfolgen.

(2) Nach dem Tode des Annehmenden ist der Ausspruch nur zulässig, wenn der Annehmende den Antrag beim
Familiengericht eingereicht oder bei oder nach der notariellen Beurkundung des Antrags den Notar damit betraut
hat, den Antrag einzureichen.

(3) Wird die Annahme nach dem Tode des Annehmenden ausgesprochen, so hat sie die gleiche Wirkung, wie
wenn sie vor dem Tode erfolgt wäre.

§ 1754 Wirkung der Annahme

(1) Nimmt ein Ehepaar ein Kind an oder nimmt ein Ehegatte ein Kind des anderen Ehegatten an, so erlangt das
Kind die rechtliche Stellung eines gemeinschaftlichen Kindes der Ehegatten.

(2) In den anderen Fällen erlangt das Kind die rechtliche Stellung eines Kindes des Annehmenden.

(3) Die elterliche Sorge steht in den Fällen des Absatzes 1 den Ehegatten gemeinsam, in den Fällen des Absatzes
2 dem Annehmenden zu.

Fußnote

§ 1754 Abs. 1 u. Abs. 2: Nach Maßgabe der Entscheidungsformel mit Art. 3 Abs. 1 GG (100-1) unvereinbar
gem. Nr. 1 BVerfGE v. 26.3.2019 I 737 - 1 BvR 673/17 - ; Gem. Nr. 2 ist der Gesetzgeber verpflichtet, bis zum
31.3.2020 eine verfassungsgemäße Regelung zu treffen. Bis zur gesetzlichen Neuregelung ist das geltende
Recht auf nichteheliche Stiefkindfamilien nicht anwendbar; Verfahren sind insoweit bis zu dieser Neuregelung
auszusetzen. Zur Umsetzung der Anforderungen des BVerfG vgl. G v. 19.3.2020 I 541 mWv 31.3.2020.

§ 1755 Erlöschen von Verwandtschaftsverhältnissen

(1) Mit der Annahme erlöschen das Verwandtschaftsverhältnis des Kindes und seiner Abkömmlinge zu den
bisherigen Verwandten und die sich aus ihm ergebenden Rechte und Pflichten. Ansprüche des Kindes, die bis zur
Annahme entstanden sind, insbesondere auf Renten, Waisengeld und andere entsprechende wiederkehrende
Leistungen, werden durch die Annahme nicht berührt; dies gilt nicht für Unterhaltsansprüche.

(2) Nimmt ein Ehegatte das Kind seines Ehegatten an, so tritt das Erlöschen nur im Verhältnis zu dem anderen
Elternteil und dessen Verwandten ein.

Fußnote

§ 1755 Abs. 1 Satz 1 u. Abs. 2: Nach Maßgabe der Entscheidungsformel mit Art. 3 Abs. 1 GG (100-1) unvereinbar
gem. Nr. 1 BVerfGE v. 26.3.2019 I 737 - 1 BvR 673/17 - ; Gem. Nr. 2 ist der Gesetzgeber verpflichtet, bis zum
31.3.2020 eine verfassungsgemäße Regelung zu treffen. Bis zur gesetzlichen Neuregelung ist das geltende
Recht auf nichteheliche Stiefkindfamilien nicht anwendbar; Verfahren sind insoweit bis zu dieser Neuregelung
auszusetzen. Zur Umsetzung der Anforderungen des BVerfG vgl. G v. 19.3.2020 I 541 mWv 31.3.2020.

§ 1756 Bestehenbleiben von Verwandtschaftsverhältnissen

(1) Sind die Annehmenden mit dem Kind im zweiten oder dritten Grad verwandt oder verschwägert, so erlöschen
nur das Verwandtschaftsverhältnis des Kindes und seiner Abkömmlinge zu den Eltern des Kindes und die sich aus
ihm ergebenden Rechte und Pflichten.

(2) Nimmt ein Ehegatte das Kind seines Ehegatten an, so erlischt das Verwandtschaftsverhältnis nicht im
Verhältnis zu den Verwandten des anderen Elternteils, wenn dieser die elterliche Sorge hatte und verstorben ist.

§ 1757 Name des Kindes

(1) Das Kind erhält als Geburtsnamen den Familiennamen des Annehmenden. Als Familienname gilt nicht
der dem Ehenamen oder dem Lebenspartnerschaftsnamen hinzugefügte Name (§ 1355 Abs. 4; § 3 Abs. 2 des
Lebenspartnerschaftsgesetzes).
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(2) Nimmt ein Ehepaar ein Kind an oder nimmt ein Ehegatte ein Kind des anderen Ehegatten an und führen die
Ehegatten keinen Ehenamen, so bestimmen sie den Geburtsnamen des Kindes vor dem Ausspruch der Annahme
durch Erklärung gegenüber dem Familiengericht; § 1617 Abs. 1 gilt entsprechend. Hat das Kind das fünfte
Lebensjahr vollendet, so ist die Bestimmung nur wirksam, wenn es sich der Bestimmung vor dem Ausspruch der
Annahme durch Erklärung gegenüber dem Familiengericht anschließt; § 1617c Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Das Familiengericht kann auf Antrag des Annehmenden mit Einwilligung des Kindes mit dem Ausspruch der
Annahme
1.   Vornamen des Kindes ändern oder ihm einen oder mehrere neue Vornamen beigeben, wenn dies dem Wohl

des Kindes entspricht;
 

2.   dem neuen Familiennamen des Kindes den bisherigen Familiennamen voranstellen oder anfügen, wenn dies
aus schwerwiegenden Gründen zum Wohl des Kindes erforderlich ist.
 

§ 1746 Abs. 1 Satz 2, 3, Abs. 3 erster Halbsatz ist entsprechend anzuwenden.

§ 1758 Offenbarungs- und Ausforschungsverbot

(1) Tatsachen, die geeignet sind, die Annahme und ihre Umstände aufzudecken, dürfen ohne Zustimmung des
Annehmenden und des Kindes nicht offenbart oder ausgeforscht werden, es sei denn, dass besondere Gründe
des öffentlichen Interesses dies erfordern.

(2) Absatz 1 gilt sinngemäß, wenn die nach § 1747 erforderliche Einwilligung erteilt ist. Das Familiengericht kann
anordnen, dass die Wirkungen des Absatzes 1 eintreten, wenn ein Antrag auf Ersetzung der Einwilligung eines
Elternteils gestellt worden ist.

§ 1759 Aufhebung des Annahmeverhältnisses

Das Annahmeverhältnis kann nur in den Fällen der §§ 1760, 1763 aufgehoben werden.

§ 1760 Aufhebung wegen fehlender Erklärungen

(1) Das Annahmeverhältnis kann auf Antrag vom Familiengericht aufgehoben werden, wenn es ohne Antrag
des Annehmenden, ohne die Einwilligung des Kindes oder ohne die erforderliche Einwilligung eines Elternteils
begründet worden ist.

(2) Der Antrag oder eine Einwilligung ist nur dann unwirksam, wenn der Erklärende
a)   zur Zeit der Erklärung sich im Zustand der Bewusstlosigkeit oder vorübergehenden Störung der

Geistestätigkeit befand, wenn der Antragsteller geschäftsunfähig war oder das geschäftsunfähige oder
noch nicht 14 Jahre alte Kind die Einwilligung selbst erteilt hat,
 

b)   nicht gewusst hat, dass es sich um eine Annahme als Kind handelt, oder wenn er dies zwar gewusst
hat, aber einen Annahmeantrag nicht hat stellen oder eine Einwilligung zur Annahme nicht hat abgeben
wollen oder wenn sich der Annehmende in der Person des anzunehmenden Kindes oder wenn sich das
anzunehmende Kind in der Person des Annehmenden geirrt hat,
 

c)   durch arglistige Täuschung über wesentliche Umstände zur Erklärung bestimmt worden ist,
 

d)   widerrechtlich durch Drohung zur Erklärung bestimmt worden ist,
 

e)   die Einwilligung vor Ablauf der in § 1747 Abs. 2 Satz 1 bestimmten Frist erteilt hat.
 

(3) Die Aufhebung ist ausgeschlossen, wenn der Erklärende nach Wegfall der Geschäftsunfähigkeit, der
Bewusstlosigkeit, der Störung der Geistestätigkeit, der durch die Drohung bestimmten Zwangslage, nach der
Entdeckung des Irrtums oder nach Ablauf der in § 1747 Abs. 2 Satz 1 bestimmten Frist den Antrag oder die
Einwilligung nachgeholt oder sonst zu erkennen gegeben hat, dass das Annahmeverhältnis aufrechterhalten
werden soll. Die Vorschriften des § 1746 Abs. 1 Satz 2, 3 und des § 1750 Abs. 3 Satz 1, 2 sind entsprechend
anzuwenden.

(4) Die Aufhebung wegen arglistiger Täuschung über wesentliche Umstände ist ferner ausgeschlossen, wenn
über Vermögensverhältnisse des Annehmenden oder des Kindes getäuscht worden ist oder wenn die Täuschung
ohne Wissen eines Antrags- oder Einwilligungsberechtigten von jemand verübt worden ist, der weder antrags-
noch einwilligungsberechtigt noch zur Vermittlung der Annahme befugt war.
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(5) Ist beim Ausspruch der Annahme zu Unrecht angenommen worden, dass ein Elternteil zur Abgabe
der Erklärung dauernd außerstande oder sein Aufenthalt dauernd unbekannt sei, so ist die Aufhebung
ausgeschlossen, wenn der Elternteil die Einwilligung nachgeholt oder sonst zu erkennen gegeben hat, dass das
Annahmeverhältnis aufrechterhalten werden soll. Die Vorschrift des § 1750 Abs. 3 Satz 1, 2 ist entsprechend
anzuwenden.

§ 1761 Aufhebungshindernisse

(1) Das Annahmeverhältnis kann nicht aufgehoben werden, weil eine erforderliche Einwilligung nicht eingeholt
worden oder nach § 1760 Abs. 2 unwirksam ist, wenn die Voraussetzungen für die Ersetzung der Einwilligung
beim Ausspruch der Annahme vorgelegen haben oder wenn sie zum Zeitpunkt der Entscheidung über den
Aufhebungsantrag vorliegen; dabei ist es unschädlich, wenn eine Belehrung oder Beratung nach § 1748 Abs. 2
nicht erfolgt ist.

(2) Das Annahmeverhältnis darf nicht aufgehoben werden, wenn dadurch das Wohl des Kindes erheblich
gefährdet würde, es sei denn, dass überwiegende Interessen des Annehmenden die Aufhebung erfordern.

§ 1762 Antragsberechtigung; Antragsfrist, Form

(1) Antragsberechtigt ist nur derjenige, ohne dessen Antrag oder Einwilligung das Kind angenommen worden
ist. Für ein Kind, das geschäftsunfähig oder noch nicht 14 Jahre alt ist, und für den Annehmenden, der
geschäftsunfähig ist, können die gesetzlichen Vertreter den Antrag stellen. Im Übrigen kann der Antrag nicht
durch einen Vertreter gestellt werden. Ist der Antragsberechtigte in der Geschäftsfähigkeit beschränkt, so ist die
Zustimmung des gesetzlichen Vertreters nicht erforderlich.

(2) Der Antrag kann nur innerhalb eines Jahres gestellt werden, wenn seit der Annahme noch keine drei Jahre
verstrichen sind. Die Frist beginnt
a)   in den Fällen des § 1760 Abs. 2 Buchstabe a mit dem Zeitpunkt, in dem der Erklärende zumindest die

beschränkte Geschäftsfähigkeit erlangt hat oder in dem dem gesetzlichen Vertreter des geschäftsunfähigen
Annehmenden oder des noch nicht 14 Jahre alten oder geschäftsunfähigen Kindes die Erklärung bekannt
wird;
 

b)   in den Fällen des § 1760 Abs. 2 Buchstaben b, c mit dem Zeitpunkt, in dem der Erklärende den Irrtum oder
die Täuschung entdeckt;
 

c)   in dem Falle des § 1760 Abs. 2 Buchstabe d mit dem Zeitpunkt, in dem die Zwangslage aufhört;
 

d)   in dem Falle des § 1760 Abs. 2 Buchstabe e nach Ablauf der in § 1747 Abs. 2 Satz 1 bestimmten Frist;
 

e)   in den Fällen des § 1760 Abs. 5 mit dem Zeitpunkt, in dem dem Elternteil bekannt wird, dass die Annahme
ohne seine Einwilligung erfolgt ist.
 

Die für die Verjährung geltenden Vorschriften der §§ 206, 210 sind entsprechend anzuwenden.

(3) Der Antrag bedarf der notariellen Beurkundung.

§ 1763 Aufhebung von Amts wegen

(1) Während der Minderjährigkeit des Kindes kann das Familiengericht das Annahmeverhältnis von Amts wegen
aufheben, wenn dies aus schwerwiegenden Gründen zum Wohl des Kindes erforderlich ist.

(2) Ist das Kind von einem Ehepaar angenommen, so kann auch das zwischen dem Kind und einem Ehegatten
bestehende Annahmeverhältnis aufgehoben werden.

(3) Das Annahmeverhältnis darf nur aufgehoben werden,
a)   wenn in dem Falle des Absatzes 2 der andere Ehegatte oder wenn ein leiblicher Elternteil bereit ist, die

Pflege und Erziehung des Kindes zu übernehmen, und wenn die Ausübung der elterlichen Sorge durch ihn
dem Wohl des Kindes nicht widersprechen würde oder
 

b)   wenn die Aufhebung eine erneute Annahme des Kindes ermöglichen soll.
 

§ 1764 Wirkung der Aufhebung
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(1) Die Aufhebung wirkt nur für die Zukunft. Hebt das Familiengericht das Annahmeverhältnis nach dem Tode
des Annehmenden auf dessen Antrag oder nach dem Tode des Kindes auf dessen Antrag auf, so hat dies die
gleiche Wirkung, wie wenn das Annahmeverhältnis vor dem Tode aufgehoben worden wäre.

(2) Mit der Aufhebung der Annahme als Kind erlöschen das durch die Annahme begründete
Verwandtschaftsverhältnis des Kindes und seiner Abkömmlinge zu den bisherigen Verwandten und die sich aus
ihm ergebenden Rechte und Pflichten.

(3) Gleichzeitig leben das Verwandtschaftsverhältnis des Kindes und seiner Abkömmlinge zu den leiblichen
Verwandten des Kindes und die sich aus ihm ergebenden Rechte und Pflichten, mit Ausnahme der elterlichen
Sorge, wieder auf.

(4) Das Familiengericht hat den leiblichen Eltern die elterliche Sorge zurückzuübertragen, wenn und soweit dies
dem Wohl des Kindes nicht widerspricht; andernfalls bestellt es einen Vormund oder Pfleger.

(5) Besteht das Annahmeverhältnis zu einem Ehepaar und erfolgt die Aufhebung nur im Verhältnis zu einem
Ehegatten, so treten die Wirkungen des Absatzes 2 nur zwischen dem Kind und seinen Abkömmlingen und
diesem Ehegatten und dessen Verwandten ein; die Wirkungen des Absatzes 3 treten nicht ein.

§ 1765 Name des Kindes nach der Aufhebung

(1) Mit der Aufhebung der Annahme als Kind verliert das Kind das Recht, den Familiennamen des Annehmenden
als Geburtsnamen zu führen. Satz 1 ist in den Fällen des § 1754 Abs. 1 nicht anzuwenden, wenn das Kind einen
Geburtsnamen nach § 1757 Abs. 1 führt und das Annahmeverhältnis zu einem Ehegatten allein aufgehoben wird.
Ist der Geburtsname zum Ehenamen oder Lebenspartnerschaftsnamen des Kindes geworden, so bleibt dieser
unberührt.

(2) Auf Antrag des Kindes kann das Familiengericht mit der Aufhebung anordnen, dass das Kind den
Familiennamen behält, den es durch die Annahme erworben hat, wenn das Kind ein berechtigtes Interesse an
der Führung dieses Namens hat. § 1746 Abs. 1 Satz 2, 3 ist entsprechend anzuwenden.

(3) Ist der durch die Annahme erworbene Name zum Ehenamen oder Lebenspartnerschaftsnamen geworden,
so hat das Familiengericht auf gemeinsamen Antrag der Ehegatten oder Lebenspartner mit der Aufhebung
anzuordnen, dass die Ehegatten oder Lebenspartner als Ehenamen oder Lebenspartnerschaftsnamen den
Geburtsnamen führen, den das Kind vor der Annahme geführt hat.

§ 1766 Ehe zwischen Annehmendem und Kind

Schließt ein Annehmender mit dem Angenommenen oder einem seiner Abkömmlinge den eherechtlichen
Vorschriften zuwider die Ehe, so wird mit der Eheschließung das durch die Annahme zwischen ihnen begründete
Rechtsverhältnis aufgehoben. §§ 1764, 1765 sind nicht anzuwenden.

§ 1766a Annahme von Kindern des nichtehelichen Partners

(1) Für zwei Personen, die in einer verfestigten Lebensgemeinschaft in einem gemeinsamen Haushalt leben,
gelten die Vorschriften dieses Untertitels über die Annahme eines Kindes des anderen Ehegatten entsprechend.

(2) Eine verfestigte Lebensgemeinschaft im Sinne des Absatzes 1 liegt in der Regel vor, wenn die Personen
1.   seit mindestens vier Jahren oder

 

2.   als Eltern eines gemeinschaftlichen Kindes mit diesem
 

eheähnlich zusammenleben. Sie liegt in der Regel nicht vor, wenn ein Partner mit einem Dritten verheiratet ist.

(3) Ist der Annehmende mit einem Dritten verheiratet, so kann er das Kind seines Partners nur allein annehmen.
Die Einwilligung des Dritten in die Annahme ist erforderlich. § 1749 Absatz 1 Satz 2 und 3 und Absatz 2 gilt
entsprechend.

Untertitel 2
Annahme Volljähriger
§ 1767 Zulässigkeit der Annahme, anzuwendende Vorschriften
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(1) Ein Volljähriger kann als Kind angenommen werden, wenn die Annahme sittlich gerechtfertigt ist; dies ist
insbesondere anzunehmen, wenn zwischen dem Annehmenden und dem Anzunehmenden ein Eltern-Kind-
Verhältnis bereits entstanden ist.

(2) Für die Annahme Volljähriger gelten die Vorschriften über die Annahme Minderjähriger sinngemäß, soweit
sich aus den folgenden Vorschriften nichts anderes ergibt. Zur Annahme eines Verheirateten oder einer
Person, die eine Lebenspartnerschaft führt, ist die Einwilligung seines Ehegatten oder ihres Lebenspartners
erforderlich. Die Änderung des Geburtsnamens erstreckt sich auf den Ehe- oder Lebenspartnerschaftsnamen
des Angenommenen nur dann, wenn sich auch der Ehegatte oder Lebenspartner der Namensänderung vor
dem Ausspruch der Annahme durch Erklärung gegenüber dem Familiengericht anschließt; die Erklärung muss
öffentlich beglaubigt werden.

§ 1768 Antrag

(1) Die Annahme eines Volljährigen wird auf Antrag des Annehmenden und des Anzunehmenden vom
Familiengericht ausgesprochen. §§ 1742, 1744, 1745, 1746 Abs. 1, 2, § 1747 sind nicht anzuwenden.

(2) Für einen Anzunehmenden, der geschäftsunfähig ist, kann der Antrag nur von seinem gesetzlichen Vertreter
gestellt werden.

§ 1769 Verbot der Annahme

Die Annahme eines Volljährigen darf nicht ausgesprochen werden, wenn ihr überwiegende Interessen der Kinder
des Annehmenden oder des Anzunehmenden entgegenstehen.

§ 1770 Wirkung der Annahme

(1) Die Wirkungen der Annahme eines Volljährigen erstrecken sich nicht auf die Verwandten des Annehmenden.
Der Ehegatte oder Lebenspartner des Annehmenden wird nicht mit dem Angenommenen, dessen Ehegatte oder
Lebenspartner wird nicht mit dem Annehmenden verschwägert.

(2) Die Rechte und Pflichten aus dem Verwandtschaftsverhältnis des Angenommenen und seiner Abkömmlinge
zu ihren Verwandten werden durch die Annahme nicht berührt, soweit das Gesetz nichts anderes vorschreibt.

(3) Der Annehmende ist dem Angenommenen und dessen Abkömmlingen vor den leiblichen Verwandten des
Angenommenen zur Gewährung des Unterhalts verpflichtet.

§ 1771 Aufhebung des Annahmeverhältnisses

Das Familiengericht kann das Annahmeverhältnis, das zu einem Volljährigen begründet worden ist, auf Antrag
des Annehmenden und des Angenommenen aufheben, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Im Übrigen kann das
Annahmeverhältnis nur in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften des § 1760 Abs. 1 bis 5 aufgehoben werden.
An die Stelle der Einwilligung des Kindes tritt der Antrag des Anzunehmenden.

§ 1772 Annahme mit den Wirkungen der Minderjährigenannahme

(1) Das Familiengericht kann beim Ausspruch der Annahme eines Volljährigen auf Antrag des Annehmenden
und des Anzunehmenden bestimmen, dass sich die Wirkungen der Annahme nach den Vorschriften über die
Annahme eines Minderjährigen oder eines verwandten Minderjährigen richten (§§ 1754 bis 1756), wenn
a)   ein minderjähriger Bruder oder eine minderjährige Schwester des Anzunehmenden von dem Annehmenden

als Kind angenommen worden ist oder gleichzeitig angenommen wird oder
 

b)   der Anzunehmende bereits als Minderjähriger in die Familie des Annehmenden aufgenommen worden ist
oder
 

c)   der Annehmende das Kind seines Ehegatten annimmt oder
 

d)   der Anzunehmende in dem Zeitpunkt, in dem der Antrag auf Annahme bei dem Familiengericht eingereicht
wird, noch nicht volljährig ist.
 

Eine solche Bestimmung darf nicht getroffen werden, wenn ihr überwiegende Interessen der Eltern des
Anzunehmenden entgegenstehen.
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(2) Das Annahmeverhältnis kann in den Fällen des Absatzes 1 nur in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften
des § 1760 Abs. 1 bis 5 aufgehoben werden. An die Stelle der Einwilligung des Kindes tritt der Antrag des
Anzunehmenden.

Abschnitt 3
Vormundschaft, Pflegschaft für Minderjährige, rechtliche Betreuung, sonstige
Pflegschaft

Titel 1
Vormundschaft

Untertitel 1
Begründung der Vormundschaft

Kapitel 1
Bestellte Vormundschaft

Unterkapitel 1
Allgemeine Vorschriften
§ 1773 Voraussetzungen der Vormundschaft; Bestellung des Vormunds

(1) Das Familiengericht hat die Vormundschaft für einen Minderjährigen anzuordnen und ihm einen Vormund zu
bestellen, wenn
1.   er nicht unter elterlicher Sorge steht,

 

2.   seine Eltern nicht berechtigt sind, ihn in den seine Person und sein Vermögen betreffenden
Angelegenheiten zu vertreten, oder
 

3.   sein Familienstand nicht zu ermitteln ist.
 

(2) Ist anzunehmen, dass ein Kind mit seiner Geburt einen Vormund benötigt, so kann schon vor der Geburt des
Kindes eine Vormundschaft angeordnet und ein Vormund bestellt werden. Die Bestellung wird mit der Geburt des
Kindes wirksam.

§ 1774 Vormund

(1) Zum Vormund kann bestellt werden:
1.   eine natürliche Person, die die Vormundschaft ehrenamtlich führt,

 

2.   eine natürliche Person, die die Vormundschaft beruflich selbständig führt (Berufsvormund),
 

3.   ein Mitarbeiter eines vom überörtlichen Träger der Jugendhilfe anerkannten Vormundschaftsvereins, wenn
der Mitarbeiter dort ausschließlich oder teilweise als Vormund tätig ist (Vereinsvormund), oder
 

4.   das Jugendamt.
 

(2) Zum vorläufigen Vormund kann bestellt werden:
1.   ein vom überörtlichen Träger der Jugendhilfe anerkannter Vormundschaftsverein,

 

2.   das Jugendamt.
 

§ 1775 Mehrere Vormünder

(1) Ehegatten können gemeinschaftlich zu Vormündern bestellt werden.

(2) Für Geschwister soll nur ein Vormund bestellt werden, es sei denn, es liegen besondere Gründe vor, jeweils
einen Vormund für einzelne Geschwister zu bestellen.

§ 1776 Zusätzlicher Pfleger
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(1) Das Familiengericht kann bei Bestellung eines ehrenamtlichen Vormunds mit dessen Einverständnis einzelne
Sorgeangelegenheiten oder eine bestimmte Art von Sorgeangelegenheiten auf einen Pfleger übertragen, wenn
die Übertragung dieser Angelegenheiten dem Wohl des Mündels dient. Die Übertragung ist auch nachträglich
möglich, wenn der Vormund zustimmt.

(2) Die Übertragung ist ganz oder teilweise aufzuheben,
1.   wenn sie dem Wohl des Mündels widerspricht,

 

2.   auf Antrag des Vormunds oder des Pflegers, wenn der jeweils andere Teil zustimmt und die Aufhebung dem
Wohl des Mündels nicht widerspricht, oder
 

3.   auf Antrag des Mündels, der das 14. Lebensjahr vollendet hat, wenn Vormund und Pfleger der Aufhebung
zustimmen.
 

Die Zustimmung gemäß Satz 1 Nummer 2 und 3 ist entbehrlich, wenn ein wichtiger Grund für die Aufhebung
vorliegt.

(3) Im Übrigen gelten die Vorschriften über die Pflegschaft für Minderjährige entsprechend. Neben einem Pfleger
nach § 1809 oder § 1777 kann ein Pfleger nach Absatz 1 nicht bestellt werden.

§ 1777 Übertragung von Sorgeangelegenheiten auf die Pflegeperson als Pfleger

(1) Das Familiengericht überträgt auf Antrag des Vormunds oder der Pflegeperson einzelne
Sorgeangelegenheiten oder eine bestimmte Art von Sorgeangelegenheiten auf die Pflegeperson als Pfleger,
wenn
1.   der Mündel seit längerer Zeit bei der Pflegeperson lebt oder bereits bei Begründung des Pflegeverhältnisses

eine persönliche Bindung zwischen dem Mündel und der Pflegeperson besteht,
 

2.   die Pflegeperson oder der Vormund dem Antrag des jeweils anderen auf Übertragung zustimmt und
 

3.   die Übertragung dem Wohl des Mündels dient.
 

Ein entgegenstehender Wille des Mündels ist zu berücksichtigen.

(2) Sorgeangelegenheiten, deren Regelung für den Mündel von erheblicher Bedeutung ist, werden der
Pflegeperson nur zur gemeinsamen Wahrnehmung mit dem Vormund übertragen.

(3) Den Antrag auf Übertragung nach Absatz 1 Satz 1 kann auch der Mündel stellen, wenn er das 14. Lebensjahr
vollendet hat. Für die Übertragung ist die Zustimmung des Vormunds und der Pflegeperson erforderlich.

(4) § 1776 Absatz 2 gilt entsprechend. Im Übrigen gelten die Vorschriften über die Pflegschaft für Minderjährige
entsprechend. Neben einem Pfleger nach § 1809 oder § 1776 kann die Pflegeperson nicht zum Pfleger bestellt
werden.

Unterkapitel 2
Auswahl des Vormunds
§ 1778 Auswahl des Vormunds durch das Familiengericht

(1) Ist die Vormundschaft nicht einem nach § 1782 Benannten zu übertragen, hat das Familiengericht den
Vormund auszuwählen, der am besten geeignet ist, für die Person und das Vermögen des Mündels zu sorgen.

(2) Bei der Auswahl sind insbesondere zu berücksichtigen:
1.   der Wille des Mündels, seine familiären Beziehungen, seine persönlichen Bindungen, sein religiöses

Bekenntnis und sein kultureller Hintergrund,
 

2.   der wirkliche oder mutmaßliche Wille der Eltern und
 

3.   die Lebensumstände des Mündels.
 

§ 1779 Eignung der Person; Vorrang des ehrenamtlichen Vormunds

(1) Eine natürliche Person muss nach
1.   ihren Kenntnissen und Erfahrungen,
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2.   ihren persönlichen Eigenschaften,
 

3.   ihren persönlichen Verhältnissen und ihrer Vermögenslage sowie
 

4.   ihrer Fähigkeit und Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den anderen an der Erziehung des Mündels
beteiligten Personen
 

geeignet sein, die Vormundschaft so zu führen, wie es das Wohl des Mündels erfordert.

(2) Eine natürliche Person, die geeignet und bereit ist, die Vormundschaft ehrenamtlich zu führen, hat gegenüber
den in § 1774 Absatz 1 Nummer 2 bis 4 genannten Vormündern Vorrang. Von ihrer Eignung ist auch dann
auszugehen, wenn ein zusätzlicher Pfleger nach § 1776 bestellt wird.

§ 1780 Berücksichtigung der beruflichen Belastung des Berufs- und Vereinsvormunds

Soll ein Berufsvormund oder ein Vereinsvormund bestellt werden, ist seine berufliche Arbeitsbelastung,
insbesondere die Anzahl und der Umfang der bereits zu führenden Vormundschaften und Pflegschaften zu
berücksichtigen. Er ist dem Familiengericht zur Auskunft hierüber verpflichtet.

§ 1781 Bestellung eines vorläufigen Vormunds

(1) Sind die erforderlichen Ermittlungen zur Auswahl des geeigneten Vormunds insbesondere im persönlichen
Umfeld des Mündels im Zeitpunkt der Anordnung der Vormundschaft noch nicht abgeschlossen oder besteht
ein vorübergehendes Hindernis für die Bestellung des Vormunds, bestellt das Familiengericht einen vorläufigen
Vormund.

(2) Der Vormundschaftsverein überträgt die Aufgaben des vorläufigen Vormunds einzelnen seiner Mitarbeiter;
§ 1784 gilt entsprechend. Der Vormundschaftsverein hat dem Familiengericht alsbald, spätestens binnen zwei
Wochen nach seiner Bestellung zum vorläufigen Vormund mitzuteilen, welchem Mitarbeiter die Ausübung der
Aufgaben des vorläufigen Vormunds übertragen worden sind.

(3) Das Familiengericht hat den Vormund alsbald, längstens aber binnen drei Monaten ab Bestellung des
vorläufigen Vormunds zu bestellen. Die Frist kann durch Beschluss des Gerichts nach Anhörung der Beteiligten
um höchstens weitere drei Monate verlängert werden, wenn trotz eingeleiteter Ermittlungen des Familiengerichts
der für den Mündel am besten geeignete Vormund noch nicht bestellt werden konnte.

(4) Die Bestellung des Jugendamtes oder eines Vereinsmitarbeiters zum Vormund ist auch erforderlich, wenn das
Familiengericht das Jugendamt oder einen Vormundschaftsverein zuvor als vorläufigen Vormund ausgewählt hat.

(5) Mit der Bestellung des Vormunds endet das Amt des vorläufigen Vormunds.

§ 1782 Benennung und Ausschluss als Vormund durch die Eltern

(1) Die Eltern können durch letztwillige Verfügung eine natürliche Person als Vormund oder Ehegatten als
gemeinschaftliche Vormünder benennen oder von der Vormundschaft ausschließen, wenn ihnen zur Zeit ihres
Todes die Sorge für die Person und das Vermögen des Kindes zusteht. Die Benennung und der Ausschluss
können schon vor der Geburt des Kindes erfolgen, wenn dem jeweiligen Elternteil die Sorge für die Person und
das Vermögen des Kindes zustünde, falls es vor dem Tod des Elternteils geboren wäre.

(2) Haben die Eltern widersprüchliche letztwillige Verfügungen zur Benennung oder zum Ausschluss von
Vormündern getroffen, so gilt die Verfügung durch den zuletzt verstorbenen Elternteil.

§ 1783 Übergehen der benannten Person

(1) Die benannte Person darf als Vormund ohne ihre Zustimmung nur übergangen werden, wenn
1.   sie nach § 1784 nicht zum Vormund bestellt werden kann oder soll,

 

2.   ihre Bestellung dem Wohl des Mündels widersprechen würde,
 

3.   der Mündel, der das 14. Lebensjahr vollendet hat, der Bestellung widerspricht,
 

4.   sie aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen an der Übernahme der Vormundschaft verhindert ist oder
 

5.   sie sich nicht binnen vier Wochen ab der Aufforderung des Familiengerichts zur Übernahme der
Vormundschaft bereit erklärt hat.
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(2) Wurde die benannte Person gemäß Absatz 1 Nummer 4 übergangen und war sie nur vorübergehend
verhindert, so ist sie auf ihren Antrag anstelle des bisherigen Vormunds zum Vormund zu bestellen, wenn
1.   sie den Antrag innerhalb von sechs Monaten nach der Bestellung des bisherigen Vormunds gestellt hat,

 

2.   die Entlassung des bisherigen Vormunds dem Wohl des Mündels nicht widerspricht und
 

3.   der Mündel, der das 14. Lebensjahr vollendet hat, der Entlassung des bisherigen Vormunds nicht
widerspricht.
 

§ 1784 Ausschlussgründe

(1) Nicht zum Vormund bestellt werden kann, wer geschäftsunfähig ist.

(2) Nicht zum Vormund bestellt werden soll in der Regel eine Person,
1.   die minderjährig ist,

 

2.   für die ein Betreuer bestellt ist, sofern die Betreuung die für die Führung der Vormundschaft wesentlichen
Angelegenheiten umfasst, oder für die ein Einwilligungsvorbehalt nach § 1825 angeordnet ist,
 

3.   die die Eltern gemäß § 1782 als Vormund ausgeschlossen haben, oder
 

4.   die zu einer Einrichtung, in der der Mündel lebt, in einem Abhängigkeitsverhältnis oder in einer anderen
engen Beziehung steht.
 

§ 1785 Übernahmepflicht; weitere Bestellungsvoraussetzungen

(1) Die vom Familiengericht ausgewählte Person ist verpflichtet, die Vormundschaft zu übernehmen, wenn ihr die
Übernahme unter Berücksichtigung ihrer familiären, beruflichen und sonstigen Verhältnisse zugemutet werden
kann.

(2) Die ausgewählte Person darf erst dann zum Vormund bestellt werden, wenn sie sich zur Übernahme der
Vormundschaft bereit erklärt hat.

(3) Der Vormundschaftsverein und der Vereinsvormund dürfen nur mit Einwilligung des Vereins bestellt werden.

Kapitel 2
Gesetzliche Amtsvormundschaft
§ 1786 Amtsvormundschaft bei Fehlen eines sorgeberechtigten Elternteils

Mit der Geburt eines Kindes, dessen Eltern nicht miteinander verheiratet sind und das eines Vormunds bedarf,
wird das Jugendamt Vormund, wenn das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat. Dies gilt nicht, wenn
bereits vor der Geburt des Kindes ein Vormund bestellt ist. Wurde die Vaterschaft nach § 1592 Nummer 1 oder
2 durch Anfechtung beseitigt und bedarf das Kind eines Vormunds, so wird das Jugendamt in dem Zeitpunkt
Vormund, in dem die Entscheidung rechtskräftig wird.

§ 1787 Amtsvormundschaft bei vertraulicher Geburt

Wird ein Kind vertraulich geboren (§ 25 Absatz 1 Satz 2 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes), wird das
Jugendamt mit der Geburt des Kindes Vormund.

Untertitel 2
Führung der Vormundschaft

Kapitel 1
Allgemeine Vorschriften
§ 1788 Rechte des Mündels

Der Mündel hat insbesondere das Recht auf
1.   Förderung seiner Entwicklung und Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen

Persönlichkeit,
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2.   Pflege und Erziehung unter Ausschluss von Gewalt, körperlichen Bestrafungen, seelischen Verletzungen und
anderen entwürdigenden Maßnahmen,
 

3.   persönlichen Kontakt mit dem Vormund,
 

4.   Achtung seines Willens, seiner persönlichen Bindungen, seines religiösen Bekenntnisses und kulturellen
Hintergrunds sowie
 

5.   Beteiligung an ihn betreffenden Angelegenheiten, soweit es nach seinem Entwicklungsstand angezeigt ist.
 

§ 1789 Sorge des Vormunds; Vertretung und Haftung des Mündels

(1) Der Vormund hat die Pflicht und das Recht, für die Person und das Vermögen des Mündels zu sorgen.
Ausgenommen sind Angelegenheiten, für die ein Pfleger bestellt ist, es sei denn, die Angelegenheiten sind dem
Pfleger mit dem Vormund zur gemeinsamen Wahrnehmung übertragen.

(2) Der Vormund vertritt den Mündel. § 1824 gilt entsprechend. Das Familiengericht kann dem Vormund die
Vertretung für einzelne Angelegenheiten entziehen. Die Entziehung soll nur erfolgen, wenn das Interesse des
Mündels zu dem Interesse des Vormunds, eines von diesem vertretenen Dritten oder einer der in § 1824 Absatz 1
Nummer 1 bezeichneten Personen in erheblichem Gegensatz steht.

(3) Für Verbindlichkeiten, die im Rahmen der Vertretungsmacht nach Absatz 2 gegenüber dem Mündel
begründet werden, haftet der Mündel entsprechend § 1629a.

§ 1790 Amtsführung des Vormunds; Auskunftspflicht

(1) Der Vormund ist unabhängig und hat die Vormundschaft im Interesse des Mündels zu dessen Wohl zu führen.

(2) Der Vormund hat die wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Mündels zu selbständigem und
verantwortungsbewusstem Handeln zu berücksichtigen und zu fördern. Der Vormund hat Angelegenheiten der
Personen- und der Vermögenssorge mit dem Mündel zu besprechen und ihn an Entscheidungen zu beteiligen,
soweit es nach dessen Entwicklungsstand angezeigt ist; Einvernehmen ist anzustreben. Der Vormund soll bei
seiner Amtsführung im Interesse des Mündels zu dessen Wohl die Beziehung des Mündels zu seinen Eltern
einbeziehen.

(3) Der Vormund ist zum persönlichen Kontakt mit dem Mündel verpflichtet und berechtigt. Er soll den Mündel in
der Regel einmal im Monat in dessen üblicher Umgebung aufsuchen, es sei denn, im Einzelfall sind kürzere oder
längere Besuchsabstände oder ein anderer Ort geboten.

(4) Der Vormund hat bei berechtigtem Interesse nahestehenden Angehörigen oder sonstigen
Vertrauenspersonen auf Verlangen Auskunft über die persönlichen Verhältnisse des Mündels zu erteilen, soweit
dies dem Wohl des Mündels nicht widerspricht und dem Vormund zuzumuten ist.

(5) Wird der gewöhnliche Aufenthalt eines Mündels in den Bezirk eines anderen Jugendamts verlegt, so hat der
Vormund dem Jugendamt des bisherigen gewöhnlichen Aufenthalts die Verlegung mitzuteilen. Satz 1 gilt nicht
für den Vereinsvormund und den Vormundschaftsverein.

§ 1791 Aufnahme des Mündels in den Haushalt des Vormunds

Der Vormund kann den Mündel zur Pflege und Erziehung in seinen Haushalt aufnehmen. In diesem Fall sind
Vormund und Mündel einander Beistand und Rücksicht schuldig; § 1619 gilt entsprechend.

§ 1792 Gemeinschaftliche Führung der Vormundschaft, Zusammenarbeit von Vormund und Pfleger

(1) Ehegatten führen die ihnen übertragene Vormundschaft gemeinschaftlich.

(2) Vormünder und Pfleger sind zur gegenseitigen Information und Zusammenarbeit im Interesse des Mündels zu
dessen Wohl verpflichtet.

(3) Der nach § 1776 bestellte Pfleger hat bei seinen Entscheidungen die Auffassung des Vormunds
einzubeziehen.

(4) Der nach § 1777 bestellte Pfleger und der Vormund entscheiden in Angelegenheiten, für die ihnen die Sorge
gemeinsam zusteht, in gegenseitigem Einvernehmen.
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(5) In den Fällen der Absätze 1 und 4 gilt § 1629 Absatz 1 Satz 2 und 4 entsprechend.

§ 1793 Entscheidung bei Meinungsverschiedenheiten

(1) Das Familiengericht entscheidet auf Antrag über die hinsichtlich einer Sorgeangelegenheit bestehenden
Meinungsverschiedenheiten zwischen
1.   gemeinschaftlichen Vormündern,

 

2.   mehreren Vormündern bei Sorgeangelegenheiten, die Geschwister gemeinsam betreffen,
 

3.   dem Vormund und dem nach § 1776 oder § 1777 bestellten Pfleger.
 

(2) Antragsberechtigt sind der Vormund, der Pfleger und der Mündel, der das 14. Lebensjahr vollendet hat.

§ 1794 Haftung des Vormunds

(1) Der Vormund ist dem Mündel für den aus einer Pflichtverletzung entstehenden Schaden verantwortlich. Dies
gilt nicht, wenn der Vormund die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Im Übrigen gilt § 1826 entsprechend.

(2) Ist der Mündel zur Pflege und Erziehung in den Haushalt des Vormunds, der die Vormundschaft ehrenamtlich
führt, aufgenommen, gilt § 1664 entsprechend.

Kapitel 2
Personensorge
§ 1795 Gegenstand der Personensorge; Genehmigungspflichten

(1) Die Personensorge umfasst insbesondere die Bestimmung des Aufenthalts sowie die Pflege, Erziehung und
Beaufsichtigung des Mündels unter Berücksichtigung seiner Rechte aus § 1788. Der Vormund ist auch dann für
die Personensorge verantwortlich und hat die Pflege und Erziehung des Mündels persönlich zu fördern und zu
gewährleisten, wenn er den Mündel nicht in seinem Haushalt pflegt und erzieht. Die §§ 1631a bis 1632 Absatz 4
Satz 1 gelten entsprechend.

(2) Der Vormund bedarf der Genehmigung des Familiengerichts
1.   zu einem Ausbildungsvertrag, der für längere Zeit als ein Jahr geschlossen wird,

 

2.   zu einem auf die Eingehung eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses gerichteten Vertrag, wenn der Mündel
zu persönlichen Leistungen für längere Zeit als ein Jahr verpflichtet werden soll, und
 

3.   zum Wechsel des gewöhnlichen Aufenthalts des Mündels ins Ausland.
 

(3) Das Familiengericht erteilt die Genehmigung nach Absatz 2, wenn das Rechtsgeschäft oder der
Aufenthaltswechsel unter Berücksichtigung der Rechte des Mündels aus § 1788 dem Wohl des Mündels nicht
widerspricht.

(4) Für die Erteilung der Genehmigung gelten die §§ 1855 bis 1856 Absatz 2 sowie die §§ 1857 und 1858
entsprechend. Ist der Mündel volljährig geworden, so tritt seine Genehmigung an die Stelle der Genehmigung
des Familiengerichts.

§ 1796 Verhältnis zwischen Vormund und Pflegeperson

(1) Der Vormund hat auf die Belange der Pflegeperson Rücksicht zu nehmen. Bei Entscheidungen der
Personensorge soll er die Auffassung der Pflegeperson einbeziehen.

(2) Für das Zusammenwirken von Vormund und Pflegeperson gilt § 1792 Absatz 2 entsprechend.

(3) Der Pflegeperson steht eine Person gleich, die
1.   den Mündel

a)   in einer Einrichtung über Tag und Nacht oder
 

b)   in sonstigen Wohnformen
 

betreut und erzieht oder
 



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz sowie des Bundesamts für
Justiz ‒ www.gesetze-im-internet.de

- Seite 384 von 466 -

2.   die intensive sozialpädagogische Betreuung des Mündels übernommen hat.
 

§ 1797 Entscheidungsbefugnis der Pflegeperson

(1) Lebt der Mündel für längere Zeit bei der Pflegeperson, ist diese berechtigt, in Angelegenheiten des täglichen
Lebens zu entscheiden und den Vormund insoweit zu vertreten. § 1629 Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend.

(2) Absatz 1 ist auf die Person gemäß § 1796 Absatz 3 entsprechend anzuwenden.

(3) Der Vormund kann die Befugnisse nach den Absätzen 1 und 2 durch Erklärung gegenüber der Pflegeperson
einschränken oder ausschließen, wenn dies zum Wohl des Mündels erforderlich ist.

Kapitel 3
Vermögenssorge
§ 1798 Grundsätze und Pflichten des Vormunds in der Vermögenssorge

(1) Der Vormund hat die Vermögenssorge zum Wohl des Mündels unter Berücksichtigung der Grundsätze einer
wirtschaftlichen Vermögensverwaltung und der wachsenden Bedürfnisse des Mündels zu selbständigem und
verantwortungsbewusstem Handeln wahrzunehmen. Er ist dabei zum Schutz und Erhalt des Mündelvermögens
verpflichtet.

(2) Für die Pflichten des Vormunds bei der Vermögenssorge gelten im Übrigen § 1835 Absatz 1 bis 5 sowie
die §§ 1836, 1837 und 1839 bis 1847 entsprechend. Das Vermögensverzeichnis soll das bei Anordnung der
Vormundschaft vorhandene Vermögen erfassen. Das Familiengericht hat das Vermögensverzeichnis dem Mündel
zur Kenntnis zu geben, soweit dies dem Wohl des Mündels nicht widerspricht und der Mündel aufgrund seines
Entwicklungsstands in der Lage ist, das Verzeichnis zur Kenntnis zu nehmen.

(3) Der Vormund kann nicht in Vertretung des Mündels Schenkungen machen. Ausgenommen sind Schenkungen,
durch die einer sittlichen Pflicht oder einer auf den Anstand zu nehmenden Rücksicht entsprochen wird.

§ 1799 Genehmigungsbedürftige Rechtsgeschäfte

(1) Der Vormund bedarf der Genehmigung des Familiengerichts in den Fällen, in denen ein Betreuer nach den
§§ 1848 bis 1854 Nummer 1 bis 7 der Genehmigung des Betreuungsgerichts bedarf, soweit sich nicht aus Absatz
2 etwas anderes ergibt.

(2) Der Vormund bedarf abweichend von § 1853 Satz 1 Nummer 1 der Genehmigung des Familiengerichts
zum Abschluss eines Miet- oder Pachtvertrags oder eines anderen Vertrags, durch den der Mündel zu
wiederkehrenden Leistungen verpflichtet wird, wenn das Vertragsverhältnis länger als ein Jahr nach dem Eintritt
seiner Volljährigkeit fortdauern soll. Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn
1.   der Vertrag geringe wirtschaftliche Bedeutung für den Mündel hat oder

 

2.   das Vertragsverhältnis von dem Mündel nach Eintritt der Volljährigkeit spätestens zum Ablauf des 19.
Lebensjahres ohne eigene Nachteile gekündigt werden kann.
 

§ 1800 Erteilung der Genehmigung

(1) Das Familiengericht erteilt die Genehmigung, wenn das Rechtgeschäft den Grundsätzen nach § 1798 Absatz 1
nicht widerspricht.

(2) Für die Erteilung der Genehmigung gelten die §§ 1855 bis 1856 Absatz 2 sowie die §§ 1857 und 1858
entsprechend. Ist der Mündel volljährig geworden, so tritt seine Genehmigung an die Stelle der Genehmigung
des Familiengerichts.

§ 1801 Befreite Vormundschaft

(1) Für das Jugendamt, den Vereinsvormund und den Vormundschaftsverein als Vormund gilt § 1859 Absatz 1
entsprechend.

(2) Das Familiengericht kann auf Antrag Vormünder von den Beschränkungen bei der Vermögenssorge befreien,
wenn eine Gefährdung des Mündelvermögens nicht zu besorgen ist. § 1860 Absatz 1 bis 3 gilt entsprechend.
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(3) Eltern können unter Beachtung der Voraussetzungen des § 1782 einen von ihnen benannten Vormund von
den Beschränkungen nach den §§ 1845, 1848 und 1849 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2, Satz 2 sowie § 1865
Absatz 1 befreien. § 1859 Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(4) Das Familiengericht hat die Befreiungen aufzuheben, wenn ihre Voraussetzungen nicht mehr vorliegen oder
bei ihrer Fortgeltung eine Gefährdung des Mündelvermögens zu besorgen wäre.

Untertitel 3
Beratung und Aufsicht durch das Familiengericht
§ 1802 Allgemeine Vorschriften

(1) Das Familiengericht unterstützt den Vormund und berät ihn über seine Rechte und Pflichten bei der
Wahrnehmung seiner Aufgaben. § 1861 Absatz 2 gilt entsprechend.

(2) Das Familiengericht führt über die gesamte Tätigkeit des Vormunds die Aufsicht. Es hat dabei insbesondere
auf die Einhaltung der Pflichten der Amtsführung des Vormunds unter Berücksichtigung der Rechte des Mündels
sowie der Grundsätze und Pflichten des Vormunds in der Personen- und Vermögenssorge zu achten. § 1862
Absatz 3 und 4 sowie die §§ 1863 bis 1867, 1666, 1666a und 1696 gelten entsprechend. Das Familiengericht
kann dem Vormund aufgeben, eine Versicherung gegen Schäden, die er dem Mündel zufügen kann, einzugehen.

§ 1803 Persönliche Anhörung; Besprechung mit dem Mündel

In geeigneten Fällen und soweit es nach dem Entwicklungsstand des Mündels angezeigt ist,
1.   hat das Familiengericht den Mündel persönlich anzuhören, wenn Anhaltspunkte bestehen, dass der

Vormund pflichtwidrig die Rechte des Mündels nicht oder nicht in geeigneter Weise beachtet oder seinen
Pflichten als Vormund in anderer Weise nicht nachkommt,
 

2.   soll das Familiengericht den Anfangs- und Jahresbericht des Vormunds über die persönlichen Verhältnisse
des Mündels, die Rechnungslegung des Vormunds, wenn der Umfang des zu verwaltenden Vermögens
dies rechtfertigt, sowie wesentliche Änderungen der persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse des
Mündels mit dem Mündel persönlich besprechen; der Vormund kann hinzugezogen werden.
 

Untertitel 4
Beendigung der Vormundschaft
§ 1804 Entlassung des Vormunds

(1) Das Familiengericht hat den Vormund zu entlassen, wenn
1.   die Fortführung des Amtes durch ihn, insbesondere wegen Verletzung seiner Pflichten, das Interesse oder

Wohl des Mündels gefährden würde,
 

2.   er als Vormund gemäß § 1774 Absatz 1 Nummer 2 bis 4 bestellt wurde und jetzt eine andere Person
geeignet und bereit ist, die Vormundschaft ehrenamtlich zu führen, es sei denn, die Entlassung widerspricht
dem Wohl des Mündels,
 

3.   er als Vereinsvormund bestellt wurde und aus dem Arbeitsverhältnis mit dem Verein ausscheidet,
 

4.   nach seiner Bestellung Umstände bekannt werden oder eintreten, die seiner Bestellung gemäß § 1784
entgegenstehen oder
 

5.   ein sonstiger wichtiger Grund für die Entlassung vorliegt.
 

(2) Das Familiengericht hat den Vormund außerdem zu entlassen, wenn
1.   nach dessen Bestellung Umstände eintreten, aufgrund derer ihm die Fortführung des Amtes nicht mehr

zugemutet werden kann, und der Vormund seine Entlassung beantragt oder
 

2.   er als Vereinsvormund bestellt wurde und der Verein seine Entlassung beantragt.
 

(3) Das Familiengericht soll auf Antrag den bisherigen Vormund entlassen, wenn der Wechsel des Vormunds
dem Wohl des Mündels dient. Ein entgegenstehender Wille des Mündels und der Vorrang des ehrenamtlichen
Vormunds sind zu berücksichtigen. Den Antrag nach Satz 1 können stellen:
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1.   der Vormund,
 

2.   derjenige, der sich im Interesse des Mündels als neuer Vormund anbietet,
 

3.   der Mündel, der das 14. Lebensjahr vollendet hat, sowie
 

4.   jeder andere, der ein berechtigtes Interesse des Mündels geltend macht.
 

§ 1805 Bestellung eines neuen Vormunds

(1) Wird der Vormund entlassen oder verstirbt er, hat das Familiengericht unverzüglich einen neuen Vormund zu
bestellen. Die §§ 1778 bis 1785 gelten entsprechend.

(2) Wird der Vereinsvormund gemäß § 1804 Absatz 1 Nummer 3 oder Absatz 2 Nummer 2 entlassen, kann das
Familiengericht statt der Entlassung des Vereinsvormunds feststellen, dass dieser die Vormundschaft künftig als
Privatperson weiterführt, wenn dies dem Wohl des Mündels dient.

§ 1806 Ende der Vormundschaft

Die Vormundschaft endet, wenn die Voraussetzungen für ihre Begründung gemäß § 1773 nicht mehr gegeben
sind.

§ 1807 Vermögensherausgabe, Schlussrechnungslegung und Fortführung der Geschäfte

Bei Beendigung der Vormundschaft finden die §§ 1872 bis 1874 mit der Maßgabe entsprechende Anwendung,
dass § 1872 Absatz 5 für Vormünder gilt, die bei Beendigung ihres Amtes gemäß § 1801 Absatz 1 und 3 befreit
waren.

Untertitel 5
Vergütung und Aufwendungsersatz
§ 1808 Vergütung und Aufwendungsersatz

(1) Die Vormundschaft wird grundsätzlich unentgeltlich geführt.

(2) Der ehrenamtliche Vormund kann vom Mündel für seine zur Führung der Vormundschaft erforderlichen
Aufwendungen Vorschuss oder Ersatz gemäß § 1877 oder stattdessen die Aufwandspauschale gemäß § 1878
verlangen; die §§ 1879 und 1880 gelten entsprechend. Das Familiengericht kann ihm abweichend von Absatz 1
eine angemessene Vergütung bewilligen. § 1876 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Die Vormundschaft wird ausnahmsweise berufsmäßig geführt. Die Berufsmäßigkeit sowie Ansprüche
des berufsmäßig tätigen Vormunds und des Vormundschaftsvereins auf Vergütung und Aufwendungsersatz
bestimmen sich nach dem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz.

Titel 2
Pflegschaft für Minderjährige
§ 1809 Ergänzungspflegschaft

(1) Wer unter elterlicher Sorge oder unter Vormundschaft steht, erhält für Angelegenheiten, an deren Besorgung
die Eltern oder der Vormund verhindert sind, einen Pfleger. Der Pfleger hat die Pflicht und das Recht, die ihm
übertragenen Angelegenheiten im Interesse des Pfleglings zu dessen Wohl zu besorgen und diesen zu vertreten.

(2) Wird eine Pflegschaft erforderlich, so haben die Eltern oder der Vormund dies dem Familiengericht
unverzüglich anzuzeigen.

§ 1810 Pflegschaft für ein ungeborenes Kind

Für ein bereits gezeugtes Kind kann zur Wahrung seiner künftigen Rechte ein Pfleger bestellt werden, sofern die
Eltern an der Ausübung der elterlichen Sorge verhindert wären, wenn das Kind bereits geboren wäre. Mit der
Geburt des Kindes endet die Pflegschaft.

§ 1811 Zuwendungspflegschaft

(1) Der Minderjährige erhält einen Zuwendungspfleger, wenn
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1.   der Minderjährige von Todes wegen, durch unentgeltliche Zuwendung auf den Todesfall oder unter
Lebenden Vermögen erwirbt und
 

2.   der Erblasser durch letztwillige Verfügung, der Zuwendende bei der Zuwendung bestimmt hat, dass die
Eltern oder der Vormund das Vermögen nicht verwalten sollen.
 

(2) Der Erblasser kann durch letztwillige Verfügung, der Zuwendende bei der Zuwendung
1.   einen Zuwendungspfleger benennen,

 

2.   den Zuwendungspfleger von den Beschränkungen gemäß den §§ 1843, 1845, 1846, 1848, 1849 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 und 2 und Satz 2 sowie § 1865 befreien.
 

In den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 gilt § 1783 entsprechend. In den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 gilt § 1859
Absatz 1 Satz 2 und 3 entsprechend.

(3) Das Familiengericht hat die Befreiungen nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 aufzuheben, wenn sie das
Vermögen des Pfleglings erheblich gefährden. Solange der Zuwendende lebt, ist zu einer Abweichung der von
ihm erteilten Befreiungen seine Zustimmung erforderlich und genügend. Ist er zur Abgabe einer Erklärung
dauerhaft außerstande oder ist sein Aufenthalt dauerhaft unbekannt, so hat das Familiengericht unter Beachtung
der Voraussetzung des Satzes 1 die Zustimmung zu ersetzen.

(4) Sofern der Pflegling nicht mittellos ist, bestimmt sich die Höhe des Stundensatzes des Zuwendungspflegers
nach seinen für die Führung der Pflegschaftsgeschäfte nutzbaren Fachkenntnissen sowie nach dem Umfang und
der Schwierigkeit der Pflegschaftsgeschäfte. § 1881 gilt entsprechend.

§ 1812 Aufhebung und Ende der Pflegschaft

(1) Die Pflegschaft ist aufzuheben, wenn der Grund für die Anordnung der Pflegschaft weggefallen ist.

(2) Die Pflegschaft endet mit der Beendigung der elterlichen Sorge oder der Vormundschaft, im Falle der
Pflegschaft zur Besorgung einer einzelnen Angelegenheit mit deren Erledigung.

§ 1813 Anwendung des Vormundschaftsrechts

(1) Auf die Pflegschaften nach diesem Titel finden die für die Vormundschaft geltenden Vorschriften
entsprechende Anwendung, soweit sich aus dem Gesetz nichts anderes ergibt.

(2) Für Pflegschaften nach § 1809 Absatz 1 Satz 1 gelten die §§ 1782 und 1783 nicht.

Titel 3
Rechtliche Betreuung

Untertitel 1
Betreuerbestellung
§ 1814 Voraussetzungen

(1) Kann ein Volljähriger seine Angelegenheiten ganz oder teilweise rechtlich nicht besorgen und beruht dies
auf einer Krankheit oder Behinderung, so bestellt das Betreuungsgericht für ihn einen rechtlichen Betreuer
(Betreuer).

(2) Gegen den freien Willen des Volljährigen darf ein Betreuer nicht bestellt werden.

(3) Ein Betreuer darf nur bestellt werden, wenn dies erforderlich ist. Die Bestellung eines Betreuers ist
insbesondere nicht erforderlich, soweit die Angelegenheiten des Volljährigen
1.   durch einen Bevollmächtigten, der nicht zu den in § 1816 Absatz 6 bezeichneten Personen gehört,

gleichermaßen besorgt werden können oder
 

2.   durch andere Hilfen, bei denen kein gesetzlicher Vertreter bestellt wird, erledigt werden können,
insbesondere durch solche Unterstützung, die auf sozialen Rechten oder anderen Vorschriften beruht.
 

(4) Die Bestellung eines Betreuers erfolgt auf Antrag des Volljährigen oder von Amts wegen. Soweit der
Volljährige seine Angelegenheiten lediglich aufgrund einer körperlichen Krankheit oder Behinderung nicht
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besorgen kann, darf ein Betreuer nur auf Antrag des Volljährigen bestellt werden, es sei denn, dass dieser seinen
Willen nicht kundtun kann.

(5) Ein Betreuer kann auch für einen Minderjährigen, der das 17. Lebensjahr vollendet hat, bestellt werden, wenn
anzunehmen ist, dass die Bestellung eines Betreuers bei Eintritt der Volljährigkeit erforderlich sein wird. Die
Bestellung des Betreuers wird erst mit dem Eintritt der Volljährigkeit wirksam.

§ 1815 Umfang der Betreuung

(1) Der Aufgabenkreis eines Betreuers besteht aus einem oder mehreren Aufgabenbereichen. Diese sind vom
Betreuungsgericht im Einzelnen anzuordnen. Ein Aufgabenbereich darf nur angeordnet werden, wenn und soweit
dessen rechtliche Wahrnehmung durch einen Betreuer erforderlich ist.

(2) Folgende Entscheidungen darf der Betreuer nur treffen, wenn sie als Aufgabenbereich vom Betreuungsgericht
ausdrücklich angeordnet worden sind:
1.   eine mit Freiheitsentziehung verbundene Unterbringung des Betreuten nach § 1831 Absatz 1,

 

2.   eine freiheitsentziehende Maßnahme im Sinne des § 1831 Absatz 4, unabhängig davon, wo der Betreute
sich aufhält,
 

3.   die Bestimmung des gewöhnlichen Aufenthalts des Betreuten im Ausland,
 

4.   die Bestimmung des Umgangs des Betreuten,
 

5.   die Entscheidung über die Telekommunikation des Betreuten einschließlich seiner elektronischen
Kommunikation,
 

6.   die Entscheidung über die Entgegennahme, das Öffnen und das Anhalten der Post des Betreuten.
 

(3) Einem Betreuer können unter den Voraussetzungen des § 1820 Absatz 3 auch die Aufgabenbereiche
der Geltendmachung von Rechten des Betreuten gegenüber seinem Bevollmächtigten sowie zusätzlich der
Geltendmachung von Auskunfts- und Rechenschaftsansprüchen des Betreuten gegenüber Dritten übertragen
werden (Kontrollbetreuer).

§ 1816 Eignung und Auswahl des Betreuers; Berücksichtigung der Wünsche des Volljährigen

(1) Das Betreuungsgericht bestellt einen Betreuer, der geeignet ist, in dem gerichtlich angeordneten
Aufgabenkreis die Angelegenheiten des Betreuten nach Maßgabe des § 1821 rechtlich zu besorgen und
insbesondere in dem hierfür erforderlichen Umfang persönlichen Kontakt mit dem Betreuten zu halten.

(2) Wünscht der Volljährige eine Person als Betreuer, so ist diesem Wunsch zu entsprechen, es sei denn, die
gewünschte Person ist zur Führung der Betreuung nach Absatz 1 nicht geeignet. Lehnt der Volljährige eine
bestimmte Person als Betreuer ab, so ist diesem Wunsch zu entsprechen, es sei denn, die Ablehnung bezieht
sich nicht auf die Person des Betreuers, sondern auf die Bestellung eines Betreuers als solche. Die Sätze 1 und 2
gelten auch für Wünsche, die der Volljährige vor Einleitung des Betreuungsverfahrens geäußert hat, es sei denn,
dass er an diesen erkennbar nicht festhalten will. Wer von der Einleitung eines Verfahrens über die Bestellung
eines Betreuers für einen Volljährigen Kenntnis erlangt und ein Dokument besitzt, in dem der Volljährige für den
Fall, dass für ihn ein Betreuer bestellt werden muss, Wünsche zur Auswahl des Betreuers oder zur Wahrnehmung
der Betreuung geäußert hat (Betreuungsverfügung), hat die Betreuungsverfügung dem Betreuungsgericht zu
übermitteln.

(3) Schlägt der Volljährige niemanden vor, der zum Betreuer bestellt werden kann oder ist die gewünschte
Person nicht geeignet, so sind bei der Auswahl des Betreuers die familiären Beziehungen des Volljährigen,
insbesondere zum Ehegatten, zu Eltern und zu Kindern, seine persönlichen Bindungen sowie die Gefahr von
Interessenkonflikten zu berücksichtigen.

(4) Eine Person, die keine familiäre Beziehung oder persönliche Bindung zu dem Volljährigen hat,
soll nur dann zum ehrenamtlichen Betreuer bestellt werden, wenn sie mit einem nach § 14 des
Betreuungsorganisationsgesetzes anerkannten Betreuungsverein oder mit der zuständigen Behörde eine
Vereinbarung über eine Begleitung und Unterstützung gemäß § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 oder § 5 Absatz 2
Satz 3 des Betreuungsorganisationsgesetzes geschlossen hat.

(5) Ein beruflicher Betreuer nach § 19 Absatz 2 des Betreuungsorganisationsgesetzes soll nur dann zum Betreuer
bestellt werden, wenn keine geeignete Person für die ehrenamtliche Führung der Betreuung zur Verfügung steht.
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Bei der Entscheidung, ob ein bestimmter beruflicher Betreuer bestellt wird, sind die Anzahl und der Umfang der
bereits von diesem zu führenden Betreuungen zu berücksichtigen.

(6) Eine Person, die zu einem Träger von Einrichtungen oder Diensten, der in der Versorgung des Volljährigen
tätig ist, in einem Abhängigkeitsverhältnis oder in einer anderen engen Beziehung steht, darf nicht zum Betreuer
bestellt werden. Dies gilt nicht, wenn im Einzelfall die konkrete Gefahr einer Interessenkollision nicht besteht.

§ 1817 Mehrere Betreuer; Verhinderungsbetreuer; Ergänzungsbetreuer

(1) Das Betreuungsgericht kann mehrere Betreuer bestellen, wenn die Angelegenheiten des Betreuten hierdurch
besser besorgt werden können. In diesem Falle bestimmt es, welcher Betreuer mit welchem Aufgabenbereich
betraut wird. Mehrere berufliche Betreuer werden außer in den in den Absätzen 2, 4 und 5 geregelten Fällen
nicht bestellt.

(2) Für die Entscheidung über die Einwilligung in eine Sterilisation des Betreuten ist stets ein besonderer
Betreuer zu bestellen (Sterilisationsbetreuer).

(3) Sofern mehrere Betreuer mit demselben Aufgabenbereich betraut werden, können sie diese Angelegenheiten
des Betreuten nur gemeinsam besorgen, es sei denn, dass das Betreuungsgericht etwas anderes bestimmt hat
oder mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist.

(4) Das Betreuungsgericht kann auch vorsorglich einen Verhinderungsbetreuer bestellen, der die
Angelegenheiten des Betreuten zu besorgen hat, soweit der Betreuer aus tatsächlichen Gründen verhindert ist.
Für diesen Fall kann auch ein anerkannter Betreuungsverein zum Verhinderungsbetreuer bestellt werden, ohne
dass die Voraussetzungen des § 1818 Absatz 1 Satz 1 vorliegen.

(5) Soweit ein Betreuer aus rechtlichen Gründen gehindert ist, einzelne Angelegenheiten des Betreuten zu
besorgen, hat das Betreuungsgericht hierfür einen Ergänzungsbetreuer zu bestellen.

§ 1818 Betreuung durch Betreuungsverein oder Betreuungsbehörde

(1) Das Betreuungsgericht bestellt einen anerkannten Betreuungsverein zum Betreuer, wenn der Volljährige dies
wünscht, oder wenn er durch eine oder mehrere natürliche Personen nicht hinreichend betreut werden kann. Die
Bestellung bedarf der Einwilligung des Betreuungsvereins.

(2) Der Betreuungsverein überträgt die Wahrnehmung der Betreuung einzelnen Personen. Vorschlägen des
Volljährigen hat er hierbei zu entsprechen, wenn nicht wichtige Gründe entgegenstehen. Der Betreuungsverein
teilt dem Betreuungsgericht alsbald, spätestens binnen zwei Wochen nach seiner Bestellung, mit, wem er die
Wahrnehmung der Betreuung übertragen hat. Die Sätze 2 und 3 gelten bei einem Wechsel der Person, die die
Betreuung für den Betreuungsverein wahrnimmt, entsprechend.

(3) Werden dem Betreuungsverein Umstände bekannt, aus denen sich ergibt, dass der Volljährige durch eine
oder mehrere natürliche Personen hinreichend betreut werden kann, so hat er dies dem Betreuungsgericht
mitzuteilen.

(4) Kann der Volljährige weder durch eine oder mehrere natürliche Personen noch durch einen Betreuungsverein
hinreichend betreut werden, so bestellt das Betreuungsgericht die zuständige Betreuungsbehörde zum Betreuer.
Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend.

(5) Die Entscheidung über die Einwilligung in eine Sterilisation darf weder einem Betreuungsverein noch einer
Betreuungsbehörde übertragen werden.

§ 1819 Übernahmepflicht; weitere Bestellungsvoraussetzungen

(1) Die vom Betreuungsgericht ausgewählte Person ist verpflichtet, die Betreuung zu übernehmen, wenn ihr die
Übernahme unter Berücksichtigung ihrer familiären, beruflichen und sonstigen Verhältnisse zugemutet werden
kann.

(2) Die ausgewählte Person darf erst dann zum Betreuer bestellt werden, wenn sie sich zur Übernahme der
Betreuung bereit erklärt hat.
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(3) Ein Mitarbeiter eines anerkannten Betreuungsvereins, der dort ausschließlich oder teilweise als Betreuer tätig
ist (Vereinsbetreuer), darf nur mit Einwilligung des Betreuungsvereins bestellt werden. Entsprechendes gilt für
den Mitarbeiter einer Betreuungsbehörde, der als Betreuer bestellt wird (Behördenbetreuer).

§ 1820 Vorsorgevollmacht und Kontrollbetreuung

(1) Wer von der Einleitung eines Verfahrens über die Bestellung eines Betreuers für einen Volljährigen Kenntnis
erlangt und ein Dokument besitzt, in dem der Volljährige eine andere Person mit der Wahrnehmung seiner
Angelegenheiten bevollmächtigt hat, hat das Betreuungsgericht hierüber unverzüglich zu unterrichten. Das
Betreuungsgericht kann die Vorlage einer Abschrift verlangen.

(2) Folgende Maßnahmen eines Bevollmächtigten setzen voraus, dass die Vollmacht schriftlich erteilt ist und
diese Maßnahmen ausdrücklich umfasst:
1.   die Einwilligung sowie ihr Widerruf oder die Nichteinwilligung in Maßnahmen nach § 1829 Absatz 1 Satz 1

und Absatz 2,
 

2.   die Unterbringung nach § 1831 und die Einwilligung in Maßnahmen nach § 1831 Absatz 4,
 

3.   die Einwilligung in eine ärztliche Zwangsmaßnahme nach § 1832 und die Verbringung nach § 1832 Absatz 4.
 

(3) Das Betreuungsgericht bestellt einen Kontrollbetreuer, wenn die Bestellung erforderlich ist, weil
1.   der Vollmachtgeber aufgrund einer Krankheit oder Behinderung nicht mehr in der Lage ist, seine Rechte

gegenüber dem Bevollmächtigten auszuüben, und
 

2.   aufgrund konkreter Anhaltspunkte davon auszugehen ist, dass der Bevollmächtigte die Angelegenheiten
des Vollmachtgebers nicht entsprechend der Vereinbarung oder dem erklärten oder mutmaßlichen Willen
des Vollmachtgebers besorgt.
 

(4) Das Betreuungsgericht kann anordnen, dass der Bevollmächtigte die ihm erteilte Vollmacht nicht ausüben
darf und die Vollmachtsurkunde an den Betreuer herauszugeben hat, wenn
1.   die dringende Gefahr besteht, dass der Bevollmächtigte nicht den Wünschen des Vollmachtgebers

entsprechend handelt und dadurch die Person des Vollmachtgebers oder dessen Vermögen erheblich
gefährdet oder
 

2.   der Bevollmächtigte den Betreuer bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben behindert.
 

Liegen die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht mehr vor, hat das Betreuungsgericht die Anordnung aufzuheben
und den Betreuer zu verpflichten, dem Bevollmächtigten die Vollmachtsurkunde herauszugeben, wenn die
Vollmacht nicht erloschen ist.

(5) Der Betreuer darf eine Vollmacht oder einen Teil einer Vollmacht, die den Bevollmächtigten zu Maßnahmen
der Personensorge oder zu Maßnahmen in wesentlichen Bereichen der Vermögenssorge ermächtigt, nur
widerrufen, wenn das Festhalten an der Vollmacht eine künftige Verletzung der Person oder des Vermögens
des Betreuten mit hinreichender Wahrscheinlichkeit und in erheblicher Schwere befürchten lässt und mildere
Maßnahmen nicht zur Abwehr eines Schadens für den Betreuten geeignet erscheinen. Der Widerruf bedarf
der Genehmigung des Betreuungsgerichts. Mit der Genehmigung des Widerrufs einer Vollmacht kann das
Betreuungsgericht die Herausgabe der Vollmachtsurkunde an den Betreuer anordnen.

Untertitel 2
Führung der Betreuung

Kapitel 1
Allgemeine Vorschriften
§ 1821 Pflichten des Betreuers; Wünsche des Betreuten

(1) Der Betreuer nimmt alle Tätigkeiten vor, die erforderlich sind, um die Angelegenheiten des Betreuten
rechtlich zu besorgen. Er unterstützt den Betreuten dabei, seine Angelegenheiten rechtlich selbst zu besorgen,
und macht von seiner Vertretungsmacht nach § 1823 nur Gebrauch, soweit dies erforderlich ist.

(2) Der Betreuer hat die Angelegenheiten des Betreuten so zu besorgen, dass dieser im Rahmen seiner
Möglichkeiten sein Leben nach seinen Wünschen gestalten kann. Hierzu hat der Betreuer die Wünsche des



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz sowie des Bundesamts für
Justiz ‒ www.gesetze-im-internet.de

- Seite 391 von 466 -

Betreuten festzustellen. Diesen hat der Betreuer vorbehaltlich des Absatzes 3 zu entsprechen und den Betreuten
bei deren Umsetzung rechtlich zu unterstützen. Dies gilt auch für die Wünsche, die der Betreute vor der
Bestellung des Betreuers geäußert hat, es sei denn, dass er an diesen Wünschen erkennbar nicht festhalten will.

(3) Den Wünschen des Betreuten hat der Betreuer nicht zu entsprechen, soweit
1.   die Person des Betreuten oder dessen Vermögen hierdurch erheblich gefährdet würde und der Betreute

diese Gefahr aufgrund seiner Krankheit oder Behinderung nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht
handeln kann oder
 

2.   dies dem Betreuer nicht zuzumuten ist.
 

(4) Kann der Betreuer die Wünsche des Betreuten nicht feststellen oder darf er ihnen nach Absatz 3 Nummer 1
nicht entsprechen, hat er den mutmaßlichen Willen des Betreuten aufgrund konkreter Anhaltspunkte zu ermitteln
und ihm Geltung zu verschaffen. Zu berücksichtigen sind insbesondere frühere Äußerungen, ethische oder
religiöse Überzeugungen und sonstige persönliche Wertvorstellungen des Betreuten. Bei der Feststellung des
mutmaßlichen Willens soll nahen Angehörigen und sonstigen Vertrauenspersonen des Betreuten Gelegenheit zur
Äußerung gegeben werden.

(5) Der Betreuer hat den erforderlichen persönlichen Kontakt mit dem Betreuten zu halten, sich regelmäßig einen
persönlichen Eindruck von ihm zu verschaffen und dessen Angelegenheiten mit ihm zu besprechen.

(6) Der Betreuer hat innerhalb seines Aufgabenkreises dazu beizutragen, dass Möglichkeiten genutzt werden, die
Fähigkeit des Betreuten, seine eigenen Angelegenheiten zu besorgen, wiederherzustellen oder zu verbessern.

§ 1822 Auskunftspflicht gegenüber nahestehenden Angehörigen

Der Betreuer hat nahestehenden Angehörigen und sonstigen Vertrauenspersonen des Betreuten auf Verlangen
Auskunft über dessen persönliche Lebensumstände zu erteilen, soweit dies einem nach § 1821 Absatz 2 bis 4 zu
beachtenden Wunsch oder dem mutmaßlichen Willen des Betreuten entspricht und dem Betreuer zuzumuten ist.

§ 1823 Vertretungsmacht des Betreuers

In seinem Aufgabenkreis kann der Betreuer den Betreuten gerichtlich und außergerichtlich vertreten.

§ 1824 Ausschluss der Vertretungsmacht

(1) Der Betreuer kann den Betreuten nicht vertreten:
1.   bei einem Rechtsgeschäft zwischen seinem Ehegatten oder einem seiner Verwandten in gerader Linie

einerseits und dem Betreuten andererseits, es sei denn, dass das Rechtsgeschäft ausschließlich in der
Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht,
 

2.   bei einem Rechtsgeschäft, das die Übertragung oder Belastung einer durch Pfandrecht, Hypothek,
Schiffshypothek oder Bürgschaft gesicherten Forderung des Betreuten gegen den Betreuer oder die
Aufhebung oder Minderung dieser Sicherheit zum Gegenstand hat oder die Verpflichtung des Betreuten zu
einer solchen Übertragung, Belastung, Aufhebung oder Minderung begründet,
 

3.   bei einem Rechtsstreit zwischen den in Nummer 1 bezeichneten Personen sowie bei einem Rechtsstreit
über eine Angelegenheit der in Nummer 2 bezeichneten Art.
 

(2) § 181 bleibt unberührt.

§ 1825 Einwilligungsvorbehalt

(1) Soweit dies zur Abwendung einer erheblichen Gefahr für die Person oder das Vermögen des Betreuten
erforderlich ist, ordnet das Betreuungsgericht an, dass der Betreute zu einer Willenserklärung, die einen
Aufgabenbereich des Betreuers betrifft, dessen Einwilligung bedarf (Einwilligungsvorbehalt). Gegen den freien
Willen des Volljährigen darf ein Einwilligungsvorbehalt nicht angeordnet werden. Die §§ 108 bis 113, 131 Absatz
2 und § 210 gelten entsprechend.

(2) Ein Einwilligungsvorbehalt kann sich nicht erstrecken
1.   auf Willenserklärungen, die auf Eingehung einer Ehe gerichtet sind,

 

2.   auf Verfügungen von Todes wegen,
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3.   auf die Anfechtung eines Erbvertrags,
 

4.   auf die Aufhebung eines Erbvertrags durch Vertrag und
 

5.   auf Willenserklärungen, zu denen ein beschränkt Geschäftsfähiger nach den Vorschriften dieses Buches und
des Buches 5 nicht der Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters bedarf.
 

(3) Ist ein Einwilligungsvorbehalt angeordnet, so bedarf der Betreute dennoch nicht der Einwilligung seines
Betreuers, wenn die Willenserklärung dem Betreuten lediglich einen rechtlichen Vorteil bringt. Soweit das
Gericht nichts anderes anordnet, gilt dies auch, wenn die Willenserklärung eine geringfügige Angelegenheit des
täglichen Lebens betrifft.

(4) Auch für einen Minderjährigen, der das 17. Lebensjahr vollendet hat, kann das Betreuungsgericht einen
Einwilligungsvorbehalt anordnen, wenn anzunehmen ist, dass ein solcher bei Eintritt der Volljährigkeit
erforderlich wird.

§ 1826 Haftung des Betreuers

(1) Der Betreuer ist dem Betreuten für den aus einer Pflichtverletzung entstehenden Schaden verantwortlich.
Dies gilt nicht, wenn der Betreuer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.

(2) Sind für den Schaden mehrere Betreuer nebeneinander verantwortlich, so haften sie als Gesamtschuldner.

(3) Ist ein Betreuungsverein als Betreuer bestellt, so ist er dem Betreuten für ein Verschulden des Mitglieds oder
des Mitarbeiters in gleicher Weise verantwortlich wie für ein Verschulden eines verfassungsmäßig berufenen
Vertreters.

Kapitel 2
Personenangelegenheiten
§ 1827 Patientenverfügung; Behandlungswünsche oder mutmaßlicher Wille des Betreuten

(1) Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall seiner Einwilligungsunfähigkeit schriftlich
festgelegt, ob er in bestimmte, zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht unmittelbar bevorstehende
Untersuchungen seines Gesundheitszustands, Heilbehandlungen oder ärztliche Eingriffe einwilligt oder sie
untersagt (Patientenverfügung), prüft der Betreuer, ob diese Festlegungen auf die aktuelle Lebens- und
Behandlungssituation des Betreuten zutreffen. Ist dies der Fall, hat der Betreuer dem Willen des Betreuten
Ausdruck und Geltung zu verschaffen. Eine Patientenverfügung kann jederzeit formlos widerrufen werden.

(2) Liegt keine Patientenverfügung vor oder treffen die Festlegungen einer Patientenverfügung nicht auf die
aktuelle Lebens- und Behandlungssituation des Betreuten zu, hat der Betreuer die Behandlungswünsche oder
den mutmaßlichen Willen des Betreuten festzustellen und auf dieser Grundlage zu entscheiden, ob er in eine
ärztliche Maßnahme nach Absatz 1 einwilligt oder sie untersagt. Der mutmaßliche Wille ist aufgrund konkreter
Anhaltspunkte zu ermitteln. Zu berücksichtigen sind insbesondere frühere Äußerungen, ethische oder religiöse
Überzeugungen und sonstige persönliche Wertvorstellungen des Betreuten.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten unabhängig von Art und Stadium einer Erkrankung des Betreuten.

(4) Der Betreuer soll den Betreuten in geeigneten Fällen auf die Möglichkeit einer Patientenverfügung hinweisen
und ihn auf dessen Wunsch bei der Errichtung einer Patientenverfügung unterstützen.

(5) Niemand kann zur Errichtung einer Patientenverfügung verpflichtet werden. Die Errichtung oder Vorlage einer
Patientenverfügung darf nicht zur Bedingung eines Vertragsschlusses gemacht werden.

(6) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Bevollmächtigte entsprechend.

§ 1828 Gespräch zur Feststellung des Patientenwillens

(1) Der behandelnde Arzt prüft, welche ärztliche Maßnahme im Hinblick auf den Gesamtzustand und die
Prognose des Patienten indiziert ist. Er und der Betreuer erörtern diese Maßnahme unter Berücksichtigung des
Patientenwillens als Grundlage für die nach § 1827 zu treffende Entscheidung.
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(2) Bei der Feststellung des Patientenwillens nach § 1827 Absatz 1 oder der Behandlungswünsche oder des
mutmaßlichen Willens nach § 1827 Absatz 2 soll nahen Angehörigen und sonstigen Vertrauenspersonen des
Betreuten Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden, sofern dies ohne erhebliche Verzögerung möglich ist.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Bevollmächtigte entsprechend.

§ 1829 Genehmigung des Betreuungsgerichts bei ärztlichen Maßnahmen

(1) Die Einwilligung des Betreuers in eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder
einen ärztlichen Eingriff bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts, wenn die begründete Gefahr besteht,
dass der Betreute aufgrund der Maßnahme stirbt oder einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen
Schaden erleidet. Ohne die Genehmigung darf die Maßnahme nur durchgeführt werden, wenn mit dem Aufschub
Gefahr verbunden ist.

(2) Die Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung des Betreuers in eine Untersuchung des
Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff bedarf der Genehmigung des
Betreuungsgerichts, wenn die Maßnahme medizinisch angezeigt ist und die begründete Gefahr besteht, dass der
Betreute aufgrund des Unterbleibens oder des Abbruchs der Maßnahme stirbt oder einen schweren und länger
dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet.

(3) Die Genehmigung nach den Absätzen 1 und 2 ist zu erteilen, wenn die Einwilligung, die Nichteinwilligung oder
der Widerruf der Einwilligung dem Willen des Betreuten entspricht.

(4) Eine Genehmigung nach den Absätzen 1 und 2 ist nicht erforderlich, wenn zwischen Betreuer und
behandelndem Arzt Einvernehmen darüber besteht, dass die Erteilung, die Nichterteilung oder der Widerruf der
Einwilligung dem nach § 1827 festgestellten Willen des Betreuten entspricht.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nach Maßgabe des § 1820 Absatz 2 Nummer 1 für einen Bevollmächtigten
entsprechend.

§ 1830 Sterilisation

(1) Die Einwilligung eines Sterilisationsbetreuers in eine Sterilisation des Betreuten, in die dieser nicht selbst
einwilligen kann, ist nur zulässig, wenn
1.   die Sterilisation dem natürlichen Willen des Betreuten entspricht,

 

2.   der Betreute auf Dauer einwilligungsunfähig bleiben wird,
 

3.   anzunehmen ist, dass es ohne die Sterilisation zu einer Schwangerschaft kommen würde,
 

4.   infolge dieser Schwangerschaft eine Gefahr für das Leben oder die Gefahr einer schwerwiegenden
Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustands der Schwangeren zu erwarten
wäre, die nicht auf zumutbare Weise abgewendet werden könnte, und
 

5.   die Schwangerschaft nicht durch andere zumutbare Mittel verhindert werden kann.
 

(2) Die Einwilligung bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts. Die Sterilisation darf erst zwei Wochen
nach Wirksamkeit der Genehmigung durchgeführt werden. Bei der Sterilisation ist stets der Methode der Vorzug
zu geben, die eine Refertilisierung zulässt.

§ 1831 Freiheitsentziehende Unterbringung und freiheitsentziehende Maßnahmen

(1) Eine Unterbringung des Betreuten durch den Betreuer, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist, ist nur
zulässig, solange sie erforderlich ist, weil
1.   aufgrund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen Behinderung des Betreuten die Gefahr

besteht, dass er sich selbst tötet oder erheblichen gesundheitlichen Schaden zufügt, oder
 

2.   zur Abwendung eines drohenden erheblichen gesundheitlichen Schadens eine Untersuchung des
Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder ein ärztlicher Eingriff notwendig ist, die Maßnahme
ohne die Unterbringung des Betreuten nicht durchgeführt werden kann und der Betreute aufgrund einer
psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen Behinderung die Notwendigkeit der Unterbringung
nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht handeln kann.
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(2) Die Unterbringung ist nur mit Genehmigung des Betreuungsgerichts zulässig. Ohne die Genehmigung ist die
Unterbringung nur zulässig, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist; die Genehmigung ist unverzüglich
nachzuholen.

(3) Der Betreuer hat die Unterbringung zu beenden, wenn ihre Voraussetzungen weggefallen sind. Er hat die
Beendigung der Unterbringung dem Betreuungsgericht unverzüglich anzuzeigen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn dem Betreuten, der sich in einem Krankenhaus, einem Heim
oder einer sonstigen Einrichtung aufhält, durch mechanische Vorrichtungen, Medikamente oder auf andere Weise
über einen längeren Zeitraum oder regelmäßig die Freiheit entzogen werden soll.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nach Maßgabe des § 1820 Absatz 2 Nummer 2 für einen Bevollmächtigten
entsprechend.

§ 1832 Ärztliche Zwangsmaßnahmen

(1) Widerspricht eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder ein ärztlicher Eingriff
dem natürlichen Willen des Betreuten (ärztliche Zwangsmaßnahme), so kann der Betreuer in die ärztliche
Zwangsmaßnahme nur einwilligen, wenn
1.   die ärztliche Zwangsmaßnahme notwendig ist, um einen drohenden erheblichen gesundheitlichen Schaden

vom Betreuten abzuwenden,
 

2.   der Betreute aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer geistigen oder seelischen Behinderung die
Notwendigkeit der ärztlichen Maßnahme nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht handeln kann,
 

3.   die ärztliche Zwangsmaßnahme dem nach § 1827 zu beachtenden Willen des Betreuten entspricht,
 

4.   zuvor ernsthaft, mit dem nötigen Zeitaufwand und ohne Ausübung unzulässigen Drucks versucht wurde,
den Betreuten von der Notwendigkeit der ärztlichen Maßnahme zu überzeugen,
 

5.   der drohende erhebliche gesundheitliche Schaden durch keine andere den Betreuten weniger belastende
Maßnahme abgewendet werden kann,
 

6.   der zu erwartende Nutzen der ärztlichen Zwangsmaßnahme die zu erwartenden Beeinträchtigungen
deutlich überwiegt und
 

7.   die ärztliche Zwangsmaßnahme im Rahmen eines stationären Aufenthalts in einem Krankenhaus, in dem
die gebotene medizinische Versorgung des Betreuten einschließlich einer erforderlichen Nachbehandlung
sichergestellt ist, durchgeführt wird.
 

§ 1867 ist nur anwendbar, wenn der Betreuer an der Erfüllung seiner Pflichten verhindert ist.

(2) Die Einwilligung in die ärztliche Zwangsmaßnahme bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts.

(3) Der Betreuer hat die Einwilligung in die ärztliche Zwangsmaßnahme zu widerrufen, wenn ihre
Voraussetzungen weggefallen sind. Er hat den Widerruf dem Betreuungsgericht unverzüglich anzuzeigen.

(4) Kommt eine ärztliche Zwangsmaßnahme in Betracht, so gilt für die Verbringung des Betreuten gegen seinen
natürlichen Willen zu einem stationären Aufenthalt in ein Krankenhaus § 1831 Absatz 1 Nummer 2, Absatz 2 und
3 Satz 1 entsprechend.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nach Maßgabe des § 1820 Absatz 2 Nummer 3 für einen Bevollmächtigten
entsprechend.

§ 1833 Aufgabe von Wohnraum des Betreuten

(1) Eine Aufgabe von Wohnraum, der vom Betreuten selbst genutzt wird, durch den Betreuer ist nur nach
Maßgabe des § 1821 Absatz 2 bis 4 zulässig. Eine Gefährdung im Sinne des § 1821 Absatz 3 Nummer 1 liegt
insbesondere dann vor, wenn eine Finanzierung des Wohnraums trotz Ausschöpfung aller dem Betreuten
zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht möglich ist oder eine häusliche Versorgung trotz umfassender
Zuhilfenahme aller ambulanten Dienste zu einer erheblichen gesundheitlichen Gefährdung des Betreuten führen
würde.

(2) Beabsichtigt der Betreuer, vom Betreuten selbst genutzten Wohnraum aufzugeben, so hat er dies unter
Angabe der Gründe und der Sichtweise des Betreuten dem Betreuungsgericht unverzüglich anzuzeigen. Ist mit
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einer Aufgabe des Wohnraums aus anderen Gründen zu rechnen, so hat der Betreuer auch dies sowie die von
ihm beabsichtigten Maßnahmen dem Betreuungsgericht unverzüglich anzuzeigen, wenn sein Aufgabenkreis die
entsprechende Angelegenheit umfasst.

(3) Der Betreuer bedarf bei vom Betreuten selbst genutzten Wohnraum der Genehmigung des
Betreuungsgerichts
1.   zur Kündigung des Mietverhältnisses,

 

2.   zu einer Willenserklärung, die auf die Aufhebung des Mietverhältnisses gerichtet ist,
 

3.   zur Vermietung solchen Wohnraums und
 

4.   zur Verfügung über ein Grundstück oder über ein Recht an einem Grundstück, sofern dies mit der Aufgabe
des Wohnraums verbunden ist.
 

Die §§ 1855 bis 1858 gelten entsprechend.

§ 1834 Bestimmung des Umgangs und des Aufenthalts des Betreuten

(1) Den Umgang des Betreuten mit anderen Personen darf der Betreuer mit Wirkung für und gegen Dritte nur
bestimmen, wenn der Betreute dies wünscht oder ihm eine konkrete Gefährdung im Sinne des § 1821 Absatz 3
Nummer 1 droht.

(2) Die Bestimmung des Aufenthalts umfasst das Recht, den Aufenthalt des Betreuten auch mit Wirkung für und
gegen Dritte zu bestimmen und, falls erforderlich, die Herausgabe des Betreuten zu verlangen.

(3) Über Streitigkeiten, die eine Angelegenheit nach Absatz 1 oder 2 betreffen, entscheidet das
Betreuungsgericht auf Antrag.

Kapitel 3
Vermögensangelegenheiten

Unterkapitel 1
Allgemeine Vorschriften
§ 1835 Vermögensverzeichnis

(1) Soweit die Verwaltung des Vermögens des Betreuten zum Aufgabenkreis des Betreuers gehört, hat
er zum Zeitpunkt seiner Bestellung ein Verzeichnis über das Vermögen des Betreuten zu erstellen und
dieses dem Betreuungsgericht mit der Versicherung der Richtigkeit und Vollständigkeit einzureichen. Das
Vermögensverzeichnis soll auch Angaben zu den regelmäßigen Einnahmen und Ausgaben des Betreuten
enthalten. Der Betreuer hat das Vermögensverzeichnis um dasjenige Vermögen zu ergänzen, das der Betreute
später hinzuerwirbt. Mehrere Betreuer haben das Vermögensverzeichnis gemeinsam zu erstellen, soweit sie das
Vermögen gemeinsam verwalten.

(2) Der Betreuer hat seine Angaben im Vermögensverzeichnis in geeigneter Weise zu belegen.

(3) Soweit es für die ordnungsgemäße Erstellung des Vermögensverzeichnisses erforderlich und mit Rücksicht
auf das Vermögen des Betreuten angemessen ist, kann der Betreuer die zuständige Betreuungsbehörde, einen
zuständigen Beamten, einen Notar oder einen Sachverständigen zur Erstellung des Verzeichnisses hinzuziehen.

(4) Bestehen nach den Umständen des Einzelfalls konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die Kontrolle
der Richtigkeit und Vollständigkeit des Vermögensverzeichnisses durch eine dritte Person zum Schutz
des Vermögens des Betreuten oder zur Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten erforderlich ist, kann das
Betreuungsgericht eine dritte Person als Zeuge bei der Erstellung des Vermögensverzeichnisses, insbesondere
bei einer Inaugenscheinnahme von Vermögensgegenständen, hinzuziehen. Für die Erstattung der Aufwendungen
der dritten Person sind die Vorschriften über die Entschädigung von Zeugen nach dem Justizvergütungs- und -
entschädigungsgesetz anzuwenden. Der Betreuer hat der dritten Person die Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu
ermöglichen. Die dritte Person hat dem Betreuungsgericht über die Erstellung des Vermögensverzeichnisses und
insbesondere das Ergebnis der Inaugenscheinnahme zu berichten.

(5) Ist das eingereichte Vermögensverzeichnis ungenügend, so kann das Betreuungsgericht anordnen, dass das
Vermögensverzeichnis durch die zuständige Betreuungsbehörde oder einen Notar aufgenommen wird.
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(6) Das Betreuungsgericht hat das Vermögensverzeichnis dem Betreuten zur Kenntnis zu geben, es sei denn,
dadurch sind erhebliche Nachteile für dessen Gesundheit zu besorgen oder er ist offensichtlich nicht in der Lage,
das Vermögensverzeichnis zur Kenntnis zu nehmen.

§ 1836 Trennungsgebot; Verwendung des Vermögens für den Betreuer

(1) Der Betreuer hat das Vermögen des Betreuten getrennt von seinem eigenen Vermögen zu halten. Dies
gilt nicht für das bei Bestellung des Betreuers bestehende und das während der Betreuung hinzukommende
gemeinschaftliche Vermögen des Betreuers und des Betreuten, wenn das Betreuungsgericht nichts anderes
anordnet.

(2) Der Betreuer darf das Vermögen des Betreuten nicht für sich verwenden. Dies gilt nicht, wenn die
Betreuung ehrenamtlich geführt wird und zwischen dem Betreuten und dem Betreuer eine Vereinbarung über
die Verwendung getroffen wurde. Verwendungen nach Satz 2 sind unter Darlegung der Vereinbarung dem
Betreuungsgericht anzuzeigen.

(3) Absatz 2 Satz 1 gilt nicht für Haushaltsgegenstände und das Verfügungsgeld im Sinne des § 1839, wenn
der Betreuer mit dem Betreuten einen gemeinsamen Haushalt führt oder geführt hat und die Verwendung dem
Wunsch oder mutmaßlichen Willen des Betreuten entspricht.

§ 1837 Vermögensverwaltung durch den Betreuer bei Erbschaft und Schenkung

(1) Der Betreuer hat das Vermögen des Betreuten, das dieser von Todes wegen erwirbt, das ihm unentgeltlich
durch Zuwendung auf den Todesfall oder unter Lebenden von einem Dritten zugewendet wird, nach den
Anordnungen des Erblassers oder des Zuwendenden, soweit diese sich an den Betreuer richten, zu verwalten,
wenn die Anordnungen von dem Erblasser durch letztwillige Verfügung oder von dem Dritten bei der Zuwendung
getroffen worden sind.

(2) Das Betreuungsgericht kann die Anordnungen des Erblassers oder des Zuwendenden aufheben, wenn
ihre Befolgung das Vermögen des Betreuten erheblich gefährden würde. Solange der Zuwendende lebt, ist zu
einer Abweichung von den Anordnungen seine Zustimmung erforderlich und genügend. Ist er zur Abgabe einer
Erklärung dauerhaft außerstande oder ist sein Aufenthalt dauerhaft unbekannt, so kann das Betreuungsgericht
unter Beachtung der Voraussetzungen von Satz 1 die Zustimmung ersetzen.

Unterkapitel 2
Verwaltung von Geld, Wertpapieren und Wertgegenständen
§ 1838 Pflichten des Betreuers in Vermögensangelegenheiten

(1) Der Betreuer hat die Vermögensangelegenheiten des Betreuten nach Maßgabe des § 1821 wahrzunehmen.
Es wird vermutet, dass eine Wahrnehmung der Vermögensangelegenheiten nach den §§ 1839 bis 1843 dem
mutmaßlichen Willen des Betreuten nach § 1821 Absatz 4 entspricht, wenn keine hinreichenden konkreten
Anhaltspunkte für einen hiervon abweichenden mutmaßlichen Willen bestehen.

(2) Soweit die nach Absatz 1 Satz 1 gebotene Wahrnehmung der Vermögensangelegenheiten von den in den
§§ 1839 bis 1843 festgelegten Grundsätzen abweicht, hat der Betreuer dies dem Betreuungsgericht unverzüglich
unter Darlegung der Wünsche des Betreuten anzuzeigen. Das Betreuungsgericht kann die Anwendung der
§§ 1839 bis 1843 oder einzelner Vorschriften ausdrücklich anordnen, wenn andernfalls eine Gefährdung im Sinne
des § 1821 Absatz 3 Nummer 1 zu besorgen wäre.

§ 1839 Bereithaltung von Verfügungsgeld

(1) Geld des Betreuten, das der Betreuer für dessen Ausgaben benötigt (Verfügungsgeld), hat er auf einem
Girokonto des Betreuten bei einem Kreditinstitut bereitzuhalten. Ausgenommen ist Bargeld im Sinne von § 1840
Absatz 2.

(2) Absatz 1 steht einer Bereithaltung von Verfügungsgeld auf einem gesonderten zur verzinslichen Anlage
geeigneten Konto des Betreuten im Sinne von § 1841 Absatz 2 nicht entgegen.

§ 1840 Bargeldloser Zahlungsverkehr
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(1) Der Betreuer hat den Zahlungsverkehr für den Betreuten bargeldlos unter Verwendung des gemäß § 1839
Absatz 1 Satz 1 zu unterhaltenden Girokontos durchzuführen.

(2) Von Absatz 1 sind ausgenommen
1.   im Geschäftsverkehr übliche Barzahlungen und

 

2.   Auszahlungen an den Betreuten.
 

§ 1841 Anlagepflicht

(1) Geld des Betreuten, das nicht für Ausgaben nach § 1839 benötigt wird, hat der Betreuer anzulegen
(Anlagegeld).

(2) Der Betreuer soll das Anlagegeld auf einem zur verzinslichen Anlage geeigneten Konto des Betreuten bei
einem Kreditinstitut (Anlagekonto) anlegen.

§ 1842 Voraussetzungen für das Kreditinstitut

Das Kreditinstitut muss bei Anlagen nach den §§ 1839 und 1841 Absatz 2 einer für die jeweilige Anlage
ausreichenden Sicherungseinrichtung angehören.

§ 1843 Depotverwahrung und Hinterlegung von Wertpapieren

(1) Der Betreuer hat Wertpapiere des Betreuten im Sinne des § 1 Absatz 1 und 2 des Depotgesetzes bei einem
Kreditinstitut in Einzel- oder Sammelverwahrung verwahren zu lassen.

(2) Sonstige Wertpapiere des Betreuten hat der Betreuer in einem Schließfach eines Kreditinstituts zu
hinterlegen.

(3) Die Pflicht zur Depotverwahrung oder zur Hinterlegung besteht nicht, wenn diese nach den Umständen des
Einzelfalls unter Berücksichtigung der Art der Wertpapiere zur Sicherung des Vermögens des Betreuten nicht
geboten ist.

§ 1844 Hinterlegung von Wertgegenständen auf Anordnung des Betreuungsgerichts

Das Betreuungsgericht kann anordnen, dass der Betreuer Wertgegenstände des Betreuten bei einer
Hinterlegungsstelle oder einer anderen geeigneten Stelle hinterlegt, wenn dies zur Sicherung des Vermögens des
Betreuten geboten ist.

§ 1845 Sperrvereinbarung

(1) Für Geldanlagen des Betreuten im Sinne von § 1841 Absatz 2 hat der Betreuer mit dem Kreditinstitut zu
vereinbaren, dass er über die Anlage nur mit Genehmigung des Betreuungsgerichts verfügen kann. Anlagen von
Verfügungsgeld gemäß § 1839 Absatz 2 bleiben unberührt.

(2) Für Wertpapiere im Sinne von § 1843 Absatz 1 hat der Betreuer mit dem Verwahrer zu vereinbaren, dass
er über die Wertpapiere und die Rechte aus dem Depotvertrag mit Ausnahme von Zinsen und Ausschüttungen
nur mit Genehmigung des Betreuungsgerichts verfügen kann. Der Betreuer hat mit dem Kreditinstitut zu
vereinbaren, dass er die Öffnung des Schließfachs für Wertpapiere im Sinne des § 1843 Absatz 2 und die
Herausgabe von nach § 1844 hinterlegten Wertgegenständen nur mit Genehmigung des Betreuungsgerichts
verlangen kann.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden, wenn ein Anlagekonto, ein Depot oder eine
Hinterlegung des Betreuten bei der Bestellung des Betreuers unversperrt ist. Der Betreuer hat dem
Betreuungsgericht die Sperrvereinbarung anzuzeigen.

Unterkapitel 3
Anzeigepflichten
§ 1846 Anzeigepflichten bei der Geld- und Vermögensverwaltung

(1) Der Betreuer hat dem Betreuungsgericht unverzüglich anzuzeigen, wenn er
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1.   ein Girokonto für den Betreuten eröffnet,
 

2.   ein Anlagekonto für den Betreuten eröffnet,
 

3.   ein Depot eröffnet oder Wertpapiere des Betreuten hinterlegt,
 

4.   Wertpapiere des Betreuten gemäß § 1843 Absatz 3 nicht in einem Depot verwahrt oder hinterlegt.
 

(2) Die Anzeige hat insbesondere Angaben zu enthalten
1.   zur Höhe des Guthabens auf dem Girokonto nach Absatz 1 Nummer 1,

 

2.   zu Höhe und Verzinsung der Anlage gemäß Absatz 1 Nummer 2 sowie ihrer Bestimmung als Anlage- oder
Verfügungsgeld,
 

3.   zu Art, Umfang und Wert der depotverwahrten oder hinterlegten Wertpapiere gemäß Absatz 1 Nummer 3
sowie zu den sich aus ihnen ergebenden Aufwendungen und Nutzungen,
 

4.   zu den Gründen, aus denen der Betreuer die Depotverwahrung oder Hinterlegung gemäß Absatz 1 Nummer
4 für nicht geboten erachtet, und wie die Wertpapiere verwahrt werden sollen,
 

5.   zur Sperrvereinbarung.
 

§ 1847 Anzeigepflicht für Erwerbsgeschäfte

Der Betreuer hat Beginn, Art und Umfang eines neuen Erwerbsgeschäfts im Namen des Betreuten und die
Aufgabe eines bestehenden Erwerbsgeschäfts des Betreuten beim Betreuungsgericht anzuzeigen.

Unterkapitel 4
Genehmigungsbedürftige Rechtsgeschäfte
§ 1848 Genehmigung einer anderen Anlegung von Geld

Der Betreuer bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts, wenn er Anlagegeld anders als auf einem
Anlagekonto gemäß § 1841 Absatz 2 anlegt.

§ 1849 Genehmigung bei Verfügung über Rechte und Wertpapiere

(1) Der Betreuer bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts zu einer Verfügung über
1.   ein Recht, kraft dessen der Betreute eine Geldleistung oder die Leistung eines Wertpapiers verlangen kann,

 

2.   ein Wertpapier des Betreuten,
 

3.   einen hinterlegten Wertgegenstand des Betreuten.
 

Das gleiche gilt für die Eingehung der Verpflichtung zu einer solchen Verfügung.

(2) Einer Genehmigung bedarf es nicht,
1.   im Fall einer Geldleistung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, wenn der aus dem Recht folgende

Zahlungsanspruch
a)   nicht mehr als 3 000 Euro beträgt,

 

b)   das Guthaben auf einem Girokonto des Betreuten betrifft,
 

c)   das Guthaben auf einem vom Betreuer für Verfügungsgeld ohne Sperrvereinbarung eröffneten
Anlagekonto betrifft,
 

d)   zu den Nutzungen des Vermögens des Betreuten gehört oder
 

e)   auf Nebenleistungen gerichtet ist,
 

 

2.   im Fall von Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, wenn die Verfügung über das Wertpapier
a)   eine Nutzung des Vermögens des Betreuten darstellt,

 

b)   eine Umschreibung des Wertpapiers auf den Namen des Betreuten darstellt,
 

 

3.   im Fall einer Verfügung nach Absatz 1 Satz 1, wenn die Eingehung der Verpflichtung zu einer solchen
Verfügung bereits durch das Betreuungsgericht genehmigt worden ist.
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Satz 1 Nummer 2 gilt entsprechend für die Eingehung einer Verpflichtung zu einer solchen Verfügung.

(3) Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a ist nicht anzuwenden auf eine Verfügung über einen sich aus einer
Geldanlage ergebenden Zahlungsanspruch, soweit er einer Sperrvereinbarung unterliegt, sowie über den sich
aus der Einlösung eines Wertpapiers ergebenden Zahlungsanspruch. Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe d ist nicht
anzuwenden auf eine Verfügung über einen Zahlungsanspruch, der einer Sperrvereinbarung unterliegt und eine
Kapitalnutzung betrifft.

(4) Die vorstehenden Absätze gelten entsprechend für die Annahme der Leistung.

§ 1850 Genehmigung für Rechtsgeschäfte über Grundstücke und Schiffe

Der Betreuer bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts
1.   zur Verfügung über ein Grundstück oder über ein Recht an einem Grundstück, sofern die Genehmigung

nicht bereits nach § 1833 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 erforderlich ist,
 

2.   zur Verfügung über eine Forderung, die auf Übertragung des Eigentums an einem Grundstück, auf
Begründung oder Übertragung eines Rechts an einem Grundstück oder auf Befreiung eines Grundstücks
von einem solchen Recht gerichtet ist,
 

3.   zur Verfügung über ein eingetragenes Schiff oder Schiffsbauwerk oder über eine Forderung, die auf
Übertragung des Eigentums an einem eingetragenen Schiff oder Schiffsbauwerk gerichtet ist,
 

4.   zu einem Rechtsgeschäft, durch das der Betreute unentgeltlich Wohnungs- oder Teileigentum erwirbt,
 

5.   zur Eingehung einer Verpflichtung zu einer der in den Nummern 1 bis 3 bezeichneten Verfügungen oder des
in Nummer 4 bezeichneten Erwerbs sowie
 

6.   zu einem Rechtsgeschäft, durch das der Betreute zum entgeltlichen Erwerb eines Grundstücks, eines
eingetragenen Schiffes oder Schiffsbauwerks oder eines Rechts an einem Grundstück verpflichtet wird,
sowie zur Verpflichtung zum entgeltlichen Erwerb einer Forderung auf Übertragung des Eigentums an
einem Grundstück, an einem eingetragenen Schiff oder Schiffsbauwerk oder auf Übertragung eines Rechts
an einem Grundstück.
 

§ 1851 Genehmigung für erbrechtliche Rechtsgeschäfte

Der Betreuer bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts
1.   zur Ausschlagung einer Erbschaft oder eines Vermächtnisses, zum Verzicht auf die Geltendmachung eines

Vermächtnisses oder Pflichtteilsanspruchs sowie zu einem Auseinandersetzungsvertrag,
 

2.   zu einem Rechtsgeschäft, durch das der Betreute zu einer Verfügung über eine ihm angefallene Erbschaft,
über seinen künftigen gesetzlichen Erbteil oder seinen künftigen Pflichtteil verpflichtet wird,
 

3.   zu einer Verfügung über den Anteil des Betreuten an einer Erbschaft oder zu einer Vereinbarung, mit der
der Betreute aus der Erbengemeinschaft ausscheidet,
 

4.   zu einer Anfechtung eines Erbvertrags für den geschäftsunfähigen Betreuten als Erblasser gemäß § 2282
Absatz 2,
 

5.   zum Abschluss eines Vertrags mit dem Erblasser über die Aufhebung eines Erbvertrags oder einer einzelnen
vertragsmäßigen Verfügung gemäß § 2290,
 

6.   zu einer Zustimmung zur testamentarischen Aufhebung einer in einem Erbvertrag mit dem Erblasser
geregelten vertragsmäßigen Anordnung eines Vermächtnisses, einer Auflage sowie einer Rechtswahl
gemäß § 2291,
 

7.   zur Aufhebung eines zwischen Ehegatten oder Lebenspartnern geschlossenen Erbvertrags durch
gemeinschaftliches Testament der Ehegatten oder Lebenspartner gemäß § 2292,
 

8.   zu einer Rücknahme eines mit dem Erblasser geschlossenen Erbvertrags, der nur Verfügungen von Todes
wegen enthält, aus der amtlichen oder notariellen Verwahrung gemäß § 2300 Absatz 2,
 

9.   zum Abschluss oder zur Aufhebung eines Erb- oder Pflichtteilsverzichtsvertrags gemäß den §§ 2346, 2351
sowie zum Abschluss eines Zuwendungsverzichtsvertrags gemäß § 2352.
 

§ 1852 Genehmigung für handels- und gesellschaftsrechtliche Rechtsgeschäfte

Der Betreuer bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts
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1.   zu einer Verfügung und zur Eingehung der Verpflichtung zu einer solchen Verfügung, durch die der Betreute
a)   ein Erwerbsgeschäft oder

 

b)   einen Anteil an einer Personen- oder Kapitalgesellschaft, die ein Erwerbsgeschäft betreibt,
 

erwirbt oder veräußert,
 

2.   zu einem Gesellschaftsvertrag, der zum Betrieb eines Erwerbsgeschäfts eingegangen wird, und
 

3.   zur Erteilung einer Prokura.
 

§ 1853 Genehmigung bei Verträgen über wiederkehrende Leistungen

Der Betreuer bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts
1.   zum Abschluss eines Miet- oder Pachtvertrags oder zu einem anderen Vertrag, durch den der Betreute zu

wiederkehrenden Leistungen verpflichtet wird, wenn das Vertragsverhältnis länger als vier Jahre dauern
soll, und
 

2.   zu einem Pachtvertrag über einen gewerblichen oder land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb.
 

Satz 1 Nummer 1 gilt nicht, wenn der Betreute das Vertragsverhältnis ohne eigene Nachteile vorzeitig kündigen
kann.

§ 1854 Genehmigung für sonstige Rechtsgeschäfte

Der Betreuer bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts
1.   zu einem Rechtsgeschäft, durch das der Betreute zu einer Verfügung über sein Vermögen im Ganzen

verpflichtet wird,
 

2.   zur Aufnahme von Geld auf den Kredit des Betreuten mit Ausnahme einer eingeräumten
Überziehungsmöglichkeit für das auf einem Girokonto des Betreuten bei einem Kreditinstitut
bereitzuhaltende Verfügungsgeld (§ 1839 Absatz 1),
 

3.   zur Ausstellung einer Schuldverschreibung auf den Inhaber oder zur Eingehung einer Verbindlichkeit aus
einem Wechsel oder einem anderen Papier, das durch Indossament übertragen werden kann,
 

4.   zu einem Rechtsgeschäft, das auf Übernahme einer fremden Verbindlichkeit gerichtet ist,
 

5.   zur Eingehung einer Bürgschaft,
 

6.   zu einem Vergleich oder einer auf ein Schiedsverfahren gerichteten Vereinbarung, es sei denn, dass der
Gegenstand des Streites oder der Ungewissheit in Geld schätzbar ist und den Wert von 6 000 Euro nicht
übersteigt oder der Vergleich einem schriftlichen oder protokollierten gerichtlichen Vergleichsvorschlag
entspricht,
 

7.   zu einem Rechtsgeschäft, durch das die für eine Forderung des Betreuten bestehende Sicherheit
aufgehoben oder gemindert oder die Verpflichtung dazu begründet wird, und
 

8.   zu einer Schenkung oder unentgeltlichen Zuwendung, es sei denn, diese ist nach den Lebensverhältnissen
des Betreuten angemessen oder als Gelegenheitsgeschenk üblich.
 

Unterkapitel 5
Genehmigungserklärung
§ 1855 Erklärung der Genehmigung

Das Betreuungsgericht kann die Genehmigung zu einem Rechtsgeschäft nur dem Betreuer gegenüber erklären.

§ 1856 Nachträgliche Genehmigung

(1) Schließt der Betreuer einen Vertrag ohne die erforderliche Genehmigung des Betreuungsgerichts, so
hängt die Wirksamkeit des Vertrags von der nachträglichen Genehmigung des Betreuungsgerichts ab. Die
Genehmigung sowie deren Verweigerung wird dem anderen Teil gegenüber erst wirksam, wenn ihm die wirksam
gewordene Genehmigung oder Verweigerung durch den Betreuer mitgeteilt wird.
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(2) Fordert der andere Teil den Betreuer zur Mitteilung darüber auf, ob die Genehmigung erteilt sei, so kann
die Mitteilung der Genehmigung nur bis zum Ablauf des zweiten Monats nach dem Empfang der Aufforderung
erfolgen; wird die Genehmigung nicht mitgeteilt, so gilt sie als verweigert.

(3) Soweit die Betreuung aufgehoben oder beendet ist, tritt die Genehmigung des Betreuten an die Stelle der
Genehmigung des Betreuungsgerichts.

§ 1857 Widerrufsrecht des Vertragspartners

Hat der Betreuer dem anderen Teil gegenüber wahrheitswidrig die Genehmigung des Betreuungsgerichts
behauptet, so ist der andere Teil bis zur Mitteilung der nachträglichen Genehmigung des Betreuungsgerichts zum
Widerruf berechtigt, es sei denn, dass ihm das Fehlen der Genehmigung bei dem Abschluss des Vertrags bekannt
war.

§ 1858 Einseitiges Rechtsgeschäft

(1) Ein einseitiges Rechtsgeschäft, das der Betreuer ohne die erforderliche Genehmigung des Betreuungsgerichts
vornimmt, ist unwirksam.

(2) Nimmt der Betreuer mit Genehmigung des Betreuungsgerichts ein einseitiges Rechtsgeschäft einem anderen
gegenüber vor, so ist das Rechtsgeschäft unwirksam, wenn der Betreuer die Genehmigung nicht vorlegt und der
andere das Rechtsgeschäft aus diesem Grunde unverzüglich zurückweist.

(3) Nimmt der Betreuer ein einseitiges Rechtsgeschäft gegenüber einem Gericht oder einer Behörde
ohne die erforderliche Genehmigung des Betreuungsgerichts vor, so hängt die Wirksamkeit des
Rechtsgeschäfts von der nachträglichen Genehmigung des Betreuungsgerichts ab. Das Rechtsgeschäft wird
mit Rechtskraft der Genehmigung wirksam. Der Ablauf einer gesetzlichen Frist wird während der Dauer des
Genehmigungsverfahrens gehemmt. Die Hemmung endet mit Rechtskraft des Beschlusses über die Erteilung der
Genehmigung. Das Betreuungsgericht teilt dem Gericht oder der Behörde nach Rechtskraft des Beschlusses die
Erteilung oder Versagung der Genehmigung mit.

Unterkapitel 6
Befreiungen
§ 1859 Gesetzliche Befreiungen

(1) Befreite Betreuer sind entbunden
1.   von der Pflicht zur Sperrvereinbarung nach § 1845,

 

2.   von den Beschränkungen nach § 1849 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2, Satz 2 und
 

3.   von der Pflicht zur Rechnungslegung nach § 1865.
 

Sie haben dem Betreuungsgericht jährlich eine Übersicht über den Bestand des ihrer Verwaltung unterliegenden
Vermögens des Betreuten (Vermögensübersicht) einzureichen. Das Betreuungsgericht kann anordnen, dass die
Vermögensübersicht in längeren, höchstens fünfjährigen Zeiträumen einzureichen ist.

(2) Befreite Betreuer sind
1.   Verwandte in gerader Linie,

 

2.   Geschwister,
 

3.   Ehegatten,
 

4.   der Betreuungsverein oder ein Vereinsbetreuer,
 

5.   die Betreuungsbehörde oder ein Behördenbetreuer.
 

Das Betreuungsgericht kann andere als die in Satz 1 genannten Betreuer von den in Absatz 1 Satz 1 genannten
Pflichten befreien, wenn der Betreute dies vor der Bestellung des Betreuers schriftlich verfügt hat. Dies gilt nicht,
wenn der Betreute erkennbar an diesem Wunsch nicht festhalten will.

(3) Das Betreuungsgericht hat die Befreiungen aufzuheben, wenn bei ihrer Fortgeltung eine Gefährdung im Sinne
des § 1821 Absatz 3 Nummer 1 zu besorgen wäre.
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§ 1860 Befreiungen auf Anordnung des Gerichts

(1) Das Betreuungsgericht kann den Betreuer auf dessen Antrag von den Beschränkungen nach den §§ 1841,
1845, 1848 und 1849 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 sowie Satz 2 ganz oder teilweise befreien, wenn der Wert
des Vermögens des Betreuten ohne Berücksichtigung von Immobilien und Verbindlichkeiten 6 000 Euro nicht
übersteigt.

(2) Das Betreuungsgericht kann den Betreuer auf dessen Antrag von den Beschränkungen nach den §§ 1848,
1849 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 sowie Satz 2 und nach § 1854 Nummer 2 bis 5 befreien, soweit mit
der Vermögensverwaltung der Betrieb eines Erwerbsgeschäfts verbunden ist oder besondere Gründe der
Vermögensverwaltung dies erfordern.

(3) Das Betreuungsgericht kann den Betreuer auf dessen Antrag von den Beschränkungen nach § 1845 Absatz
2, den §§ 1848 und 1849 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 sowie Satz 2 befreien, wenn ein Wertpapierdepot des
Betreuten häufige Wertpapiergeschäfte erfordert und der Betreuer über hinreichende Kapitalmarktkenntnis und
Erfahrung verfügt.

(4) Eine Befreiung gemäß den Absätzen 1 bis 3 kann das Betreuungsgericht nur anordnen, wenn eine
Gefährdung im Sinne des § 1821 Absatz 3 Nummer 1 nicht zu besorgen ist.

(5) Das Betreuungsgericht hat eine Befreiung aufzuheben, wenn ihre Voraussetzungen nicht mehr vorliegen.

Untertitel 3
Beratung und Aufsicht durch das Betreuungsgericht
§ 1861 Beratung; Verpflichtung des Betreuers

(1) Das Betreuungsgericht berät den Betreuer über dessen Rechte und Pflichten bei der Wahrnehmung seiner
Aufgaben.

(2) Der ehrenamtliche Betreuer wird alsbald nach seiner Bestellung mündlich verpflichtet, über seine
Aufgaben unterrichtet und auf Beratungs- und Unterstützungsangebote hingewiesen. Das gilt nicht für solche
ehrenamtlichen Betreuer, die mehr als eine Betreuung führen oder in den letzten zwei Jahren geführt haben.

§ 1862 Aufsicht durch das Betreuungsgericht

(1) Das Betreuungsgericht führt über die gesamte Tätigkeit des Betreuers die Aufsicht. Es hat dabei auf
die Einhaltung der Pflichten des Betreuers zu achten und insbesondere bei Anordnungen nach Absatz 3,
der Erteilung von Genehmigungen und einstweiligen Maßnahmen nach § 1867 den in § 1821 Absatz 2 bis 4
festgelegten Maßstab zu beachten.

(2) Das Betreuungsgericht hat den Betreuten persönlich anzuhören, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass
der Betreuer pflichtwidrig den Wünschen des Betreuten nicht oder nicht in geeigneter Weise entspricht oder
seinen Pflichten gegenüber dem Betreuten in anderer Weise nicht nachkommt, es sei denn, die persönliche
Anhörung ist nicht geeignet oder nicht erforderlich, um die Pflichtwidrigkeit aufzuklären.

(3) Das Betreuungsgericht hat gegen Pflichtwidrigkeiten des Betreuers durch geeignete Gebote und Verbote
einzuschreiten. Zur Befolgung seiner Anordnungen kann es den Betreuer durch die Festsetzung von Zwangsgeld
anhalten. Gegen die Betreuungsbehörde, einen Behördenbetreuer oder einen Betreuungsverein wird kein
Zwangsgeld festgesetzt.

(4) Durch Landesrecht kann bestimmt werden, dass Vorschriften, welche die Aufsicht des Betreuungsgerichts in
vermögensrechtlicher Hinsicht sowie beim Abschluss von Ausbildungs-, Dienst- oder Arbeitsverträgen betreffen,
gegenüber der Betreuungsbehörde außer Anwendung bleiben.

§ 1863 Berichte über die persönlichen Verhältnisse des Betreuten

(1) Mit Übernahme der Betreuung hat der Betreuer einen Bericht über die persönlichen Verhältnisse
(Anfangsbericht) zu erstellen. Der Anfangsbericht hat insbesondere Angaben zu folgenden Sachverhalten zu
enthalten:
1.   persönliche Situation des Betreuten,
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2.   Ziele der Betreuung, bereits durchgeführte und beabsichtigte Maßnahmen, insbesondere im Hinblick auf §
1821 Absatz 6, und
 

3.   Wünsche des Betreuten hinsichtlich der Betreuung.
 

Sofern ein Vermögensverzeichnis gemäß § 1835 zu erstellen ist, ist dieses dem Anfangsbericht beizufügen.
Der Anfangsbericht soll dem Betreuungsgericht innerhalb von drei Monaten nach Bestellung des Betreuers
übersandt werden. Das Betreuungsgericht kann den Anfangsbericht mit dem Betreuten und dem Betreuer in
einem persönlichen Gespräch erörtern.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Betreuung ehrenamtlich von einer Person mit einer familiären Beziehung oder
persönlichen Bindung zum Betreuten geführt wird. In diesem Fall führt das Betreuungsgericht mit dem Betreuten
auf dessen Wunsch oder in anderen geeigneten Fällen ein Anfangsgespräch zur Ermittlung der Sachverhalte
nach Absatz 1 Satz 2. Der ehrenamtliche Betreuer soll an dem Gespräch teilnehmen. Die Pflicht zur Erstellung
eines Vermögensverzeichnisses gemäß § 1835 bleibt unberührt.

(3) Der Betreuer hat dem Betreuungsgericht über die persönlichen Verhältnisse des Betreuten mindestens
einmal jährlich zu berichten (Jahresbericht). Er hat den Jahresbericht mit dem Betreuten zu besprechen,
es sei denn, davon sind erhebliche Nachteile für die Gesundheit des Betreuten zu besorgen oder dieser ist
offensichtlich nicht in der Lage, den Inhalt des Jahresberichts zur Kenntnis zu nehmen. Der Jahresbericht hat
insbesondere Angaben zu folgenden Sachverhalten zu enthalten:
1.   Art, Umfang und Anlass der persönlichen Kontakte zum Betreuten und der persönliche Eindruck vom

Betreuten,
 

2.   Umsetzung der bisherigen Betreuungsziele und Darstellung der bereits durchgeführten und beabsichtigten
Maßnahmen, insbesondere solcher gegen den Willen des Betreuten,
 

3.   Gründe für die weitere Erforderlichkeit der Betreuung und des Einwilligungsvorbehalts, insbesondere auch
hinsichtlich des Umfangs,
 

4.   bei einer beruflich geführten Betreuung die Mitteilung, ob die Betreuung zukünftig ehrenamtlich geführt
werden kann, und
 

5.   die Sichtweise des Betreuten zu den Sachverhalten nach den Nummern 1 bis 4.
 

(4) Nach Beendigung der Betreuung hat der Betreuer einen abschließenden Bericht (Schlussbericht) zu erstellen,
in dem die seit dem letzten Jahresbericht eingetretenen Änderungen der persönlichen Verhältnisse mitzuteilen
sind. Der Schlussbericht ist dem Betreuungsgericht zu übersenden. Er hat Angaben zur Herausgabe des der
Verwaltung des Betreuers unterliegenden Vermögens des Betreuten und aller im Rahmen der Betreuung
erlangten Unterlagen zu enthalten.

§ 1864 Auskunfts- und Mitteilungspflichten des Betreuers

(1) Der Betreuer hat dem Betreuungsgericht auf dessen Verlangen jederzeit über die Führung der Betreuung und
über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Betreuten Auskunft zu erteilen.

(2) Der Betreuer hat dem Betreuungsgericht wesentliche Änderungen der persönlichen und wirtschaftlichen
Verhältnisse des Betreuten unverzüglich mitzuteilen. Dies gilt auch für solche Umstände,
1.   die eine Aufhebung der Betreuung oder des Einwilligungsvorbehalts ermöglichen,

 

2.   die eine Einschränkung des Aufgabenkreises des Betreuers ermöglichen,
 

3.   die die Erweiterung des Aufgabenkreises des Betreuers erfordern,
 

4.   die die Bestellung eines weiteren Betreuers erfordern,
 

5.   die die Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts erfordern und
 

6.   aus denen sich bei einer beruflich geführten Betreuung ergibt, dass die Betreuung zukünftig ehrenamtlich
geführt werden kann.
 

§ 1865 Rechnungslegung

(1) Der Betreuer hat dem Betreuungsgericht über die Vermögensverwaltung Rechnung zu legen, soweit sein
Aufgabenkreis die Vermögensverwaltung umfasst.

(2) Die Rechnung ist jährlich zu legen. Das Rechnungsjahr wird vom Betreuungsgericht bestimmt.
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(3) Die Rechnung soll eine geordnete Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben enthalten und über
den Ab- und Zugang des vom Betreuer verwalteten Vermögens Auskunft geben. Das Betreuungsgericht
kann Einzelheiten zur Erstellung der geordneten Zusammenstellung nach Satz 1 bestimmen. Es kann in
geeigneten Fällen auf die Vorlage von Belegen verzichten. Verwaltet der Betreute im Rahmen des dem
Betreuer übertragenen Aufgabenkreises einen Teil seines Vermögens selbst, so hat der Betreuer dies dem
Betreuungsgericht mitzuteilen. Der Betreuer hat die Richtigkeit dieser Mitteilung durch eine Erklärung des
Betreuten nachzuweisen oder, falls eine solche nicht beigebracht werden kann, die Richtigkeit an Eides statt zu
versichern.

(4) Wird vom Betreuten ein Erwerbsgeschäft mit kaufmännischer Buchführung betrieben, so genügt als
Rechnung ein aus den Büchern gezogener Jahresabschluss. Das Betreuungsgericht kann Vorlage der Bücher und
sonstigen Belege verlangen.

§ 1866 Prüfung der Rechnung durch das Betreuungsgericht

(1) Das Betreuungsgericht hat die Rechnung sachlich und rechnerisch zu prüfen und, soweit erforderlich, ihre
Berichtigung und Ergänzung durch den Betreuer herbeizuführen.

(2) Die Möglichkeit der Geltendmachung streitig gebliebener Ansprüche zwischen Betreuer und Betreutem im
Rechtsweg bleibt unberührt. Die Ansprüche können schon vor der Beendigung der Betreuung geltend gemacht
werden.

§ 1867 Einstweilige Maßnahmen des Betreuungsgerichts

Bestehen dringende Gründe für die Annahme, dass die Voraussetzungen für die Bestellung eines Betreuers
gegeben sind, und konnte ein Betreuer noch nicht bestellt werden oder ist der Betreuer an der Erfüllung seiner
Pflichten gehindert, so hat das Betreuungsgericht die dringend erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

Untertitel 4
Beendigung, Aufhebung oder Änderung von Betreuung und Einwilligungsvorbehalt
§ 1868 Entlassung des Betreuers

(1) Das Betreuungsgericht hat den Betreuer zu entlassen, wenn dessen Eignung, die Angelegenheiten des
Betreuten zu besorgen, nicht oder nicht mehr gewährleistet ist oder ein anderer wichtiger Grund für die
Entlassung vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn der Betreuer eine erforderliche Abrechnung
vorsätzlich falsch erteilt oder den erforderlichen persönlichen Kontakt zum Betreuten nicht gehalten hat.

(2) Das Betreuungsgericht hat den beruflichen Betreuer zu entlassen, wenn dessen Registrierung nach § 27
Absatz 1 und 2 des Betreuungsorganisationsgesetzes widerrufen oder zurückgenommen wurde.

(3) Das Betreuungsgericht soll den beruflichen Betreuer, den Betreuungsverein, den Behördenbetreuer oder die
Betreuungsbehörde entlassen, wenn der Betreute zukünftig ehrenamtlich betreut werden kann.

(4) Das Betreuungsgericht entlässt den Betreuer auf dessen Verlangen, wenn nach dessen Bestellung Umstände
eingetreten sind, aufgrund derer ihm die Führung der Betreuung nicht mehr zugemutet werden kann.

(5) Das Betreuungsgericht kann den Betreuer entlassen, wenn der Betreute eine mindestens gleich geeignete
Person, die zur Übernahme der Betreuung bereit ist, als neuen Betreuer vorschlägt.

(6) Der Vereinsbetreuer ist auch dann zu entlassen, wenn der Betreuungsverein dies beantragt. Wünscht der
Betreute die Fortführung der Betreuung durch den bisherigen Vereinsbetreuer, so kann das Betreuungsgericht
statt der Entlassung des Vereinsbetreuers mit dessen Einverständnis feststellen, dass dieser die Betreuung
künftig als Privatperson weiterführt. Die Sätze 1 und 2 gelten für den Behördenbetreuer entsprechend.

(7) Der Betreuungsverein oder die Betreuungsbehörde ist als Betreuer zu entlassen, sobald der Betreute durch
eine oder mehrere natürliche Personen hinreichend betreut werden kann. Dies gilt für den Betreuungsverein
nicht, wenn der Wunsch des Betreuten dem entgegensteht.

§ 1869 Bestellung eines neuen Betreuers

Mit der Entlassung des Betreuers oder nach dessen Tod ist ein neuer Betreuer zu bestellen.
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§ 1870 Ende der Betreuung

Die Betreuung endet mit der Aufhebung der Betreuung durch das Betreuungsgericht oder mit dem Tod des
Betreuten.

§ 1871 Aufhebung oder Änderung von Betreuung und Einwilligungsvorbehalt

(1) Die Betreuung ist aufzuheben, wenn ihre Voraussetzungen wegfallen. Fallen die Voraussetzungen nur für
einen Teil der Aufgabenbereiche des Betreuers weg, so ist dessen Aufgabenkreis einzuschränken.

(2) Ist der Betreuer auf Antrag des Betreuten bestellt, so ist die Betreuung auf dessen Antrag wieder aufzuheben,
es sei denn, die Aufrechterhaltung der Betreuung ist auch unter Berücksichtigung von § 1814 Absatz 2
erforderlich. Dies gilt für die Einschränkung des Aufgabenkreises des Betreuers entsprechend.

(3) Der Aufgabenkreis des Betreuers ist zu erweitern, wenn dies erforderlich wird. Die Vorschriften über die
Bestellung des Betreuers gelten hierfür entsprechend.

(4) Für den Einwilligungsvorbehalt gelten die Absätze 1 und 3 entsprechend.

§ 1872 Herausgabe von Vermögen und Unterlagen; Schlussrechnungslegung

(1) Endet die Betreuung, hat der Betreuer das seiner Verwaltung unterliegende Vermögen und alle im
Rahmen der Betreuung erlangten Unterlagen an den Betreuten, dessen Erben oder sonstigen Berechtigten
herauszugeben.

(2) Eine Schlussrechnung über die Vermögensverwaltung hat der Betreuer nur zu erstellen, wenn der Berechtigte
nach Absatz 1 dies verlangt. Auf dieses Recht ist der Berechtigte durch den Betreuer vor Herausgabe der
Unterlagen hinzuweisen. Die Frist zur Geltendmachung des Anspruchs beträgt sechs Wochen nach Zugang des
Hinweises. Der Berechtigte hat dem Betreuungsgericht sein Verlangen gegenüber dem Betreuer mitzuteilen.

(3) Ist der Betreute sechs Monate nach Ende der Betreuung unbekannten Aufenthalts oder sind dessen Erben
nach Ablauf dieser Frist unbekannt oder unbekannten Aufenthalts und ist auch kein sonstiger Berechtigter
vorhanden, hat der Betreuer abweichend von Absatz 2 eine Schlussrechnung zu erstellen.

(4) Bei einem Wechsel des Betreuers hat der bisherige Betreuer das seiner Verwaltung unterliegende Vermögen
und alle im Rahmen der Betreuung erlangten Unterlagen an den neuen Betreuer herauszugeben. Über die
Verwaltung seit der letzten beim Betreuungsgericht eingereichten Rechnungslegung hat er Rechenschaft durch
eine Schlussrechnung abzulegen.

(5) War der Betreuer bei Beendigung seines Amtes gemäß § 1859 befreit, genügt zur Erfüllung der
Verpflichtungen aus den Absätzen 2 und 4 Satz 2 die Erstellung einer Vermögensübersicht mit einer Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben seit der letzten Vermögensübersicht. Die Richtigkeit und Vollständigkeit der
Vermögensübersicht ist an Eides statt zu versichern.

§ 1873 Rechnungsprüfung

(1) Der Betreuer hat eine nach § 1872 von ihm zu erstellende Schlussrechnung oder Vermögensübersicht beim
Betreuungsgericht einzureichen. Das Betreuungsgericht übersendet diese an den Berechtigten, soweit dieser
bekannt ist oder rechtlich vertreten wird und kein Fall des § 1872 Absatz 3 vorliegt.

(2) Das Betreuungsgericht hat die Schlussrechnung oder die Vermögensübersicht sachlich und rechnerisch zu
prüfen und, soweit erforderlich, ihre Ergänzung herbeizuführen. Das Betreuungsgericht übersendet das Ergebnis
seiner Prüfung nach Satz 1 an den Berechtigten.

(3) Endet die Betreuung und liegt kein Fall des § 1872 Absatz 3 vor, so gilt Absatz 2 nur dann, wenn der
Berechtigte binnen sechs Wochen nach Zugang der Schlussrechnung oder der Vermögensübersicht deren
Prüfung verlangt. Über dieses Recht ist der Berechtigte bei der Übersendung nach Absatz 1 Satz 2 zu belehren.
Nach Ablauf der Frist kann eine Prüfung durch das Betreuungsgericht nicht mehr verlangt werden.

§ 1874 Besorgung der Angelegenheiten des Betreuten nach Beendigung der Betreuung
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(1) Der Betreuer darf die Besorgung der Angelegenheiten des Betreuten fortführen, bis er von der Beendigung
der Betreuung Kenntnis erlangt oder diese kennen muss. Ein Dritter kann sich auf diese Befugnis nicht berufen,
wenn er bei der Vornahme des Rechtsgeschäfts die Beendigung kennt oder kennen muss.

(2) Endet die Betreuung durch den Tod des Betreuten, so hat der Betreuer im Rahmen des ihm übertragenen
Aufgabenkreises die Angelegenheiten, die keinen Aufschub dulden, zu besorgen, bis der Erbe diese besorgen
kann.

Untertitel 5
Vergütung und Aufwendungsersatz
§ 1875 Vergütung und Aufwendungsersatz

(1) Vergütung und Aufwendungsersatz des ehrenamtlichen Betreuers bestimmen sich nach den Vorschriften
dieses Untertitels.

(2) Vergütung und Aufwendungsersatz des beruflichen Betreuers, des Betreuungsvereins, des
Behördenbetreuers und der Betreuungsbehörde bestimmen sich nach dem Vormünder- und
Betreuervergütungsgesetz.

§ 1876 Vergütung

Dem ehrenamtlichen Betreuer steht grundsätzlich kein Anspruch auf Vergütung zu. Das Betreuungsgericht kann
ihm abweichend von Satz 1 eine angemessene Vergütung bewilligen, wenn
1.   der Umfang oder die Schwierigkeit der Wahrnehmung der Angelegenheiten des Betreuten dies rechtfertigen

und
 

2.   der Betreute nicht mittellos ist.
 

§ 1877 Aufwendungsersatz

(1) Macht der Betreuer zur Führung der Betreuung Aufwendungen, so kann er nach den für den Auftrag
geltenden Vorschriften der §§ 669 und 670 vom Betreuten Vorschuss oder Ersatz verlangen. Für den Ersatz von
Fahrtkosten des Betreuers gilt die in § 5 des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes für Sachverständige
getroffene Regelung entsprechend.

(2) Zu den Aufwendungen gehören auch die Kosten einer angemessenen Versicherung gegen Schäden, die
1.   dem Betreuten durch den Betreuer zugefügt werden können oder

 

2.   dem Betreuer dadurch entstehen können, dass er einem Dritten zum Ersatz eines durch die Führung der
Betreuung verursachten Schadens verpflichtet ist.
 

Kosten für die Haftpflichtversicherung des Halters eines Kraftfahrzeugs gehören nicht zu diesen Aufwendungen.

(3) Als Aufwendungen gelten auch solche Dienste des Betreuers, die zu seinem Gewerbe oder Beruf gehören.

(4) Der Anspruch auf Aufwendungsersatz erlischt, wenn er nicht binnen 15 Monaten nach seiner Entstehung
gerichtlich geltend gemacht wird. Die Geltendmachung beim Betreuungsgericht gilt als Geltendmachung gegen
den Betreuten. Die Geltendmachung gegen den Betreuten gilt auch als Geltendmachung gegen die Staatskasse.

(5) Das Betreuungsgericht kann eine von Absatz 4 Satz 1 abweichende kürzere oder längere Frist für das
Erlöschen des Anspruchs bestimmen sowie diese gesetzte Frist auf Antrag verlängern. Mit der Fristbestimmung
ist über das Erlöschen des Ersatzanspruchs bei Versäumung der Frist zu belehren. Der Anspruch ist innerhalb der
Frist zu beziffern.

§ 1878 Aufwandspauschale

(1) Zur Abgeltung seines Anspruchs auf Aufwendungsersatz kann der Betreuer für die Führung jeder Betreuung,
für die er keine Vergütung erhält, vom Betreuten einen pauschalen Geldbetrag verlangen (Aufwandspauschale).
Dieser entspricht für ein Jahr dem 17fachen dessen, was einem Zeugen als Höchstbetrag der Entschädigung für
eine Stunde versäumter Arbeitszeit (§ 22 des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes) gewährt werden
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kann. Hat der Betreuer für solche Aufwendungen bereits Vorschuss oder Ersatz erhalten, so verringert sich die
Aufwandspauschale entsprechend.

(2) Sind mehrere Betreuer bestellt, kann jeder Betreuer den Anspruch auf Aufwandspauschale geltend machen.
In den Fällen der Bestellung eines Verhinderungsbetreuers nach § 1817 Absatz 4 kann jeder Betreuer den
Anspruch auf Aufwandspauschale nur für den Zeitraum geltend machen, in dem er tatsächlich tätig geworden ist.

(3) Die Aufwandspauschale ist jährlich zu zahlen, erstmals ein Jahr nach Bestellung des Betreuers. Endet das
Amt des Betreuers, ist die Aufwandspauschale anteilig nach den Monaten des bis zur Beendigung des Amtes
laufenden Betreuungsjahres zu zahlen; ein angefangener Monat gilt als voller Monat.

(4) Der Anspruch erlischt, wenn er nicht binnen sechs Monaten nach Ablauf des Jahres, in dem der Anspruch
entstanden ist, gerichtlich geltend gemacht wird. § 1877 Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Ist der
Anspruch einmalig ausdrücklich gerichtlich geltend gemacht worden, so gilt in den Folgejahren die Einreichung
des Jahresberichts jeweils als Antrag, es sei denn, der Betreuer verzichtet ausdrücklich auf eine weitere
Geltendmachung.

§ 1879 Zahlung aus der Staatskasse

Gilt der Betreute als mittellos im Sinne von § 1880, so kann der Betreuer den Vorschuss, den Aufwendungsersatz
nach § 1877 oder die Aufwandspauschale nach § 1878 aus der Staatskasse verlangen.

§ 1880 Mittellosigkeit des Betreuten

(1) Der Betreute gilt als mittellos, wenn er den Vorschuss, den Aufwendungsersatz oder die Aufwandspauschale
aus seinem einzusetzenden Vermögen nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann.

(2) Der Betreute hat sein Vermögen nach Maßgabe des § 90 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch einzusetzen.

§ 1881 Gesetzlicher Forderungsübergang

Soweit die Staatskasse den Betreuer befriedigt, gehen Ansprüche des Betreuers gegen den Betreuten auf die
Staatskasse über. Nach dem Tode des Betreuten haftet sein Erbe nur mit dem Wert des im Zeitpunkt des Erbfalls
vorhandenen Nachlasses; § 102 Absatz 3 und 4 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend, § 1880
Absatz 2 ist auf den Erben nicht anzuwenden.

Titel 4
Sonstige Pflegschaft
§ 1882 Pflegschaft für unbekannte Beteiligte

Ist unbekannt oder ungewiss, wer bei einer Angelegenheit der Beteiligte ist, so kann dem Beteiligten für diese
Angelegenheit, soweit eine Fürsorge erforderlich ist, ein Pfleger bestellt werden. Insbesondere kann für einen
Nacherben, der noch nicht gezeugt ist oder dessen Persönlichkeit erst durch ein künftiges Ereignis bestimmt
wird, für die Zeit bis zum Eintritt der Nacherbfolge ein Pfleger bestellt werden.

§ 1883 Pflegschaft für gesammeltes Vermögen

Ist durch öffentliche Sammlung Vermögen für einen vorübergehenden Zweck zusammengebracht worden, so
kann zum Zwecke der Verwaltung und Verwendung des Vermögens ein Pfleger bestellt werden, wenn die zu der
Verwaltung und Verwendung berufenen Personen weggefallen sind.

§ 1884 Abwesenheitspflegschaft

(1) Ein abwesender Volljähriger, dessen Aufenthalt unbekannt ist, erhält für seine Vermögensangelegenheiten,
soweit sie der Fürsorge bedürfen, einen Abwesenheitspfleger. Ein solcher Abwesenheitspfleger ist ihm
insbesondere auch dann zu bestellen, wenn er durch Erteilung eines Auftrags oder einer Vollmacht Fürsorge
getroffen hat, aber Umstände eingetreten sind, die zum Widerruf des Auftrags oder der Vollmacht Anlass geben.

(2) Das Gleiche gilt für einen Abwesenden, dessen Aufenthalt bekannt, der aber an der Rückkehr und der
Besorgung seiner Vermögensangelegenheiten verhindert ist.

§ 1885 Bestellung des sonstigen Pflegers
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Das Betreuungsgericht oder im Falle der Nachlasspflegschaft das Nachlassgericht ordnet die Pflegschaft an,
wählt einen geeigneten Pfleger aus und bestellt ihn, nachdem er sich zur Übernahme des Amtes bereit erklärt
hat.

§ 1886 Aufhebung der Pflegschaft

(1) Die Pflegschaft für einen Abwesenden ist aufzuheben,
1.   wenn der Abwesende an der Besorgung seiner Vermögensangelegenheiten nicht mehr verhindert ist,

 

2.   wenn der Abwesende stirbt.
 

(2) Im Übrigen ist eine Pflegschaft aufzuheben, wenn der Grund für ihre Anordnung weggefallen ist.

§ 1887 Ende der Pflegschaft kraft Gesetzes

(1) Wird der Abwesende für tot erklärt oder wird seine Todeszeit nach den Vorschriften des
Verschollenheitsgesetzes festgestellt, so endet die Pflegschaft mit der Rechtskraft des Beschlusses über die
Todeserklärung oder die Feststellung der Todeszeit.

(2) Im Übrigen endet die Pflegschaft zur Besorgung einer einzelnen Angelegenheit mit deren Erledigung.

§ 1888 Anwendung des Betreuungsrechts

(1) Die Vorschriften des Betreuungsrechts sind auf sonstige Pflegschaften entsprechend anwendbar, soweit sich
nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt.

(2) Die Ansprüche des berufsmäßig tätigen Pflegers auf Vergütung und Aufwendungsersatz richten
sich nach den §§ 1 bis 6 des Vormünder- und Betreuervergütungsgesetzes. Sofern der Pflegling nicht
mittellos ist, bestimmt sich die Höhe des Stundensatzes des Pflegers jedoch nach den für die Führung der
Pflegschaftsgeschäfte nutzbaren Fachkenntnissen des Pflegers sowie nach dem Umfang und der Schwierigkeit
der Pflegschaftsgeschäfte.

§§ 1889 bis 1921 (weggefallen)

Buch 5
Erbrecht

Abschnitt 1
Erbfolge
§ 1922 Gesamtrechtsnachfolge

(1) Mit dem Tode einer Person (Erbfall) geht deren Vermögen (Erbschaft) als Ganzes auf eine oder mehrere
andere Personen (Erben) über.

(2) Auf den Anteil eines Miterben (Erbteil) finden die sich auf die Erbschaft beziehenden Vorschriften Anwendung.

§ 1923 Erbfähigkeit

(1) Erbe kann nur werden, wer zur Zeit des Erbfalls lebt.

(2) Wer zur Zeit des Erbfalls noch nicht lebte, aber bereits gezeugt war, gilt als vor dem Erbfall geboren.

§ 1924 Gesetzliche Erben erster Ordnung

(1) Gesetzliche Erben der ersten Ordnung sind die Abkömmlinge des Erblassers.

(2) Ein zur Zeit des Erbfalls lebender Abkömmling schließt die durch ihn mit dem Erblasser verwandten
Abkömmlinge von der Erbfolge aus.

(3) An die Stelle eines zur Zeit des Erbfalls nicht mehr lebenden Abkömmlings treten die durch ihn mit dem
Erblasser verwandten Abkömmlinge (Erbfolge nach Stämmen).
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(4) Kinder erben zu gleichen Teilen.

§ 1925 Gesetzliche Erben zweiter Ordnung

(1) Gesetzliche Erben der zweiten Ordnung sind die Eltern des Erblassers und deren Abkömmlinge.

(2) Leben zur Zeit des Erbfalls die Eltern, so erben sie allein und zu gleichen Teilen.

(3) Lebt zur Zeit des Erbfalls der Vater oder die Mutter nicht mehr, so treten an die Stelle des Verstorbenen
dessen Abkömmlinge nach den für die Beerbung in der ersten Ordnung geltenden Vorschriften. Sind
Abkömmlinge nicht vorhanden, so erbt der überlebende Teil allein.

(4) In den Fällen des § 1756 sind das angenommene Kind und die Abkömmlinge der leiblichen Eltern oder des
anderen Elternteils des Kindes im Verhältnis zueinander nicht Erben der zweiten Ordnung.

§ 1926 Gesetzliche Erben dritter Ordnung

(1) Gesetzliche Erben der dritten Ordnung sind die Großeltern des Erblassers und deren Abkömmlinge.

(2) Leben zur Zeit des Erbfalls die Großeltern, so erben sie allein und zu gleichen Teilen.

(3) Lebt zur Zeit des Erbfalls von einem Großelternpaar der Großvater oder die Großmutter nicht mehr, so treten
an die Stelle des Verstorbenen dessen Abkömmlinge. Sind Abkömmlinge nicht vorhanden, so fällt der Anteil des
Verstorbenen dem anderen Teil des Großelternpaars und, wenn dieser nicht mehr lebt, dessen Abkömmlingen
zu.

(4) Lebt zur Zeit des Erbfalls ein Großelternpaar nicht mehr und sind Abkömmlinge der Verstorbenen nicht
vorhanden, so erben die anderen Großeltern oder ihre Abkömmlinge allein.

(5) Soweit Abkömmlinge an die Stelle ihrer Eltern oder ihrer Voreltern treten, finden die für die Beerbung in der
ersten Ordnung geltenden Vorschriften Anwendung.

§ 1927 Mehrere Erbteile bei mehrfacher Verwandtschaft

Wer in der ersten, der zweiten oder der dritten Ordnung verschiedenen Stämmen angehört, erhält den in jedem
dieser Stämme ihm zufallenden Anteil. Jeder Anteil gilt als besonderer Erbteil.

§ 1928 Gesetzliche Erben vierter Ordnung

(1) Gesetzliche Erben der vierten Ordnung sind die Urgroßeltern des Erblassers und deren Abkömmlinge.

(2) Leben zur Zeit des Erbfalls Urgroßeltern, so erben sie allein; mehrere erben zu gleichen Teilen, ohne
Unterschied, ob sie derselben Linie oder verschiedenen Linien angehören.

(3) Leben zur Zeit des Erbfalls Urgroßeltern nicht mehr, so erbt von ihren Abkömmlingen derjenige, welcher mit
dem Erblasser dem Grade nach am nächsten verwandt ist; mehrere gleich nahe Verwandte erben zu gleichen
Teilen.

§ 1929 Fernere Ordnungen

(1) Gesetzliche Erben der fünften Ordnung und der ferneren Ordnungen sind die entfernteren Voreltern des
Erblassers und deren Abkömmlinge.

(2) Die Vorschrift des § 1928 Abs. 2, 3 findet entsprechende Anwendung.

§ 1930 Rangfolge der Ordnungen

Ein Verwandter ist nicht zur Erbfolge berufen, solange ein Verwandter einer vorhergehenden Ordnung vorhanden
ist.

§ 1931 Gesetzliches Erbrecht des Ehegatten

(1) Der überlebende Ehegatte des Erblassers ist neben Verwandten der ersten Ordnung zu einem Viertel, neben
Verwandten der zweiten Ordnung oder neben Großeltern zur Hälfte der Erbschaft als gesetzlicher Erbe berufen.
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Treffen mit Großeltern Abkömmlinge von Großeltern zusammen, so erhält der Ehegatte auch von der anderen
Hälfte den Anteil, der nach § 1926 den Abkömmlingen zufallen würde.

(2) Sind weder Verwandte der ersten oder der zweiten Ordnung noch Großeltern vorhanden, so erhält der
überlebende Ehegatte die ganze Erbschaft.

(3) Die Vorschrift des § 1371 bleibt unberührt.

(4) Bestand beim Erbfall Gütertrennung und sind als gesetzliche Erben neben dem überlebenden Ehegatten ein
oder zwei Kinder des Erblassers berufen, so erben der überlebende Ehegatte und jedes Kind zu gleichen Teilen; §
1924 Abs. 3 gilt auch in diesem Falle.

§ 1932 Voraus des Ehegatten

(1) Ist der überlebende Ehegatte neben Verwandten der zweiten Ordnung oder neben Großeltern gesetzlicher
Erbe, so gebühren ihm außer dem Erbteil die zum ehelichen Haushalt gehörenden Gegenstände, soweit sie
nicht Zubehör eines Grundstücks sind, und die Hochzeitsgeschenke als Voraus. Ist der überlebende Ehegatte
neben Verwandten der ersten Ordnung gesetzlicher Erbe, so gebühren ihm diese Gegenstände, soweit er sie zur
Führung eines angemessenen Haushalts benötigt.

(2) Auf den Voraus sind die für Vermächtnisse geltenden Vorschriften anzuwenden.

§ 1933 Ausschluss des Ehegattenerbrechts

Das Erbrecht des überlebenden Ehegatten sowie das Recht auf den Voraus ist ausgeschlossen, wenn zur Zeit
des Todes des Erblassers die Voraussetzungen für die Scheidung der Ehe gegeben waren und der Erblasser
die Scheidung beantragt oder ihr zugestimmt hatte. Das Gleiche gilt, wenn der Erblasser berechtigt war, die
Aufhebung der Ehe zu beantragen, und den Antrag gestellt hatte. In diesen Fällen ist der Ehegatte nach Maßgabe
der §§ 1569 bis 1586b unterhaltsberechtigt.

§ 1934 Erbrecht des verwandten Ehegatten

Gehört der überlebende Ehegatte zu den erbberechtigten Verwandten, so erbt er zugleich als Verwandter. Der
Erbteil, der ihm auf Grund der Verwandtschaft zufällt, gilt als besonderer Erbteil.

§ 1935 Folgen der Erbteilserhöhung

Fällt ein gesetzlicher Erbe vor oder nach dem Erbfall weg und erhöht sich infolgedessen der Erbteil eines
anderen gesetzlichen Erben, so gilt der Teil, um welchen sich der Erbteil erhöht, in Ansehung der Vermächtnisse
und Auflagen, mit denen dieser Erbe oder der wegfallende Erbe beschwert ist, sowie in Ansehung der
Ausgleichungspflicht als besonderer Erbteil.

§ 1936 Gesetzliches Erbrecht des Staates

Ist zur Zeit des Erbfalls kein Verwandter, Ehegatte oder Lebenspartner des Erblassers vorhanden, erbt das Land,
in dem der Erblasser zur Zeit des Erbfalls seinen letzten Wohnsitz oder, wenn ein solcher nicht feststellbar ist,
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Im Übrigen erbt der Bund.

§ 1937 Erbeinsetzung durch letztwillige Verfügung

Der Erblasser kann durch einseitige Verfügung von Todes wegen (Testament, letztwillige Verfügung) den Erben
bestimmen.

§ 1938 Enterbung ohne Erbeinsetzung

Der Erblasser kann durch Testament einen Verwandten, den Ehegatten oder den Lebenspartner von der
gesetzlichen Erbfolge ausschließen, ohne einen Erben einzusetzen.

§ 1939 Vermächtnis

Der Erblasser kann durch Testament einem anderen, ohne ihn als Erben einzusetzen, einen Vermögensvorteil
zuwenden (Vermächtnis).

§ 1940 Auflage
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Der Erblasser kann durch Testament den Erben oder einen Vermächtnisnehmer zu einer Leistung verpflichten,
ohne einem anderen ein Recht auf die Leistung zuzuwenden (Auflage).

§ 1941 Erbvertrag

(1) Der Erblasser kann durch Vertrag einen Erben einsetzen, Vermächtnisse und Auflagen anordnen sowie das
anzuwendende Erbrecht wählen (Erbvertrag).

(2) Als Erbe (Vertragserbe) oder als Vermächtnisnehmer kann sowohl der andere Vertragschließende als ein
Dritter bedacht werden.

Abschnitt 2
Rechtliche Stellung des Erben

Titel 1
Annahme und Ausschlagung der Erbschaft, Fürsorge des Nachlassgerichts
§ 1942 Anfall und Ausschlagung der Erbschaft

(1) Die Erbschaft geht auf den berufenen Erben unbeschadet des Rechts über, sie auszuschlagen (Anfall der
Erbschaft).

(2) Der Fiskus kann die ihm als gesetzlichem Erben angefallene Erbschaft nicht ausschlagen.

§ 1943 Annahme und Ausschlagung der Erbschaft

Der Erbe kann die Erbschaft nicht mehr ausschlagen, wenn er sie angenommen hat oder wenn die für die
Ausschlagung vorgeschriebene Frist verstrichen ist; mit dem Ablauf der Frist gilt die Erbschaft als angenommen.

§ 1944 Ausschlagungsfrist

(1) Die Ausschlagung kann nur binnen sechs Wochen erfolgen.

(2) Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem der Erbe von dem Anfall und dem Grund der Berufung
Kenntnis erlangt. Ist der Erbe durch Verfügung von Todes wegen berufen, beginnt die Frist nicht vor
Bekanntgabe der Verfügung von Todes wegen durch das Nachlassgericht. Auf den Lauf der Frist finden die für die
Verjährung geltenden Vorschriften der §§ 206, 210 entsprechende Anwendung.

(3) Die Frist beträgt sechs Monate, wenn der Erblasser seinen letzten Wohnsitz nur im Ausland gehabt hat oder
wenn sich der Erbe bei dem Beginn der Frist im Ausland aufhält.

§ 1945 Form der Ausschlagung

(1) Die Ausschlagung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Nachlassgericht; die Erklärung ist zur Niederschrift
des Nachlassgerichts oder in öffentlich beglaubigter Form abzugeben.

(2) Die Niederschrift des Nachlassgerichts wird nach den Vorschriften des Beurkundungsgesetzes errichtet.

(3) Ein Bevollmächtigter bedarf einer öffentlich beglaubigten Vollmacht. Die Vollmacht muss der Erklärung
beigefügt oder innerhalb der Ausschlagungsfrist nachgebracht werden.

§ 1946 Zeitpunkt für Annahme oder Ausschlagung

Der Erbe kann die Erbschaft annehmen oder ausschlagen, sobald der Erbfall eingetreten ist.

§ 1947 Bedingung und Zeitbestimmung

Die Annahme und die Ausschlagung können nicht unter einer Bedingung oder einer Zeitbestimmung erfolgen.

§ 1948 Mehrere Berufungsgründe
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(1) Wer durch Verfügung von Todes wegen als Erbe berufen ist, kann, wenn er ohne die Verfügung als
gesetzlicher Erbe berufen sein würde, die Erbschaft als eingesetzter Erbe ausschlagen und als gesetzlicher Erbe
annehmen.

(2) Wer durch Testament und durch Erbvertrag als Erbe berufen ist, kann die Erbschaft aus dem einen
Berufungsgrund annehmen und aus dem anderen ausschlagen.

§ 1949 Irrtum über den Berufungsgrund

(1) Die Annahme gilt als nicht erfolgt, wenn der Erbe über den Berufungsgrund im Irrtum war.

(2) Die Ausschlagung erstreckt sich im Zweifel auf alle Berufungsgründe, die dem Erben zur Zeit der Erklärung
bekannt sind.

§ 1950 Teilannahme; Teilausschlagung

Die Annahme und die Ausschlagung können nicht auf einen Teil der Erbschaft beschränkt werden. Die Annahme
oder Ausschlagung eines Teils ist unwirksam.

§ 1951 Mehrere Erbteile

(1) Wer zu mehreren Erbteilen berufen ist, kann, wenn die Berufung auf verschiedenen Gründen beruht, den
einen Erbteil annehmen und den anderen ausschlagen.

(2) Beruht die Berufung auf demselben Grund, so gilt die Annahme oder Ausschlagung des einen Erbteils auch
für den anderen, selbst wenn der andere erst später anfällt. Die Berufung beruht auf demselben Grund auch
dann, wenn sie in verschiedenen Testamenten oder vertragsmäßig in verschiedenen zwischen denselben
Personen geschlossenen Erbverträgen angeordnet ist.

(3) Setzt der Erblasser einen Erben auf mehrere Erbteile ein, so kann er ihm durch Verfügung von Todes wegen
gestatten, den einen Erbteil anzunehmen und den anderen auszuschlagen.

§ 1952 Vererblichkeit des Ausschlagungsrechts

(1) Das Recht des Erben, die Erbschaft auszuschlagen, ist vererblich.

(2) Stirbt der Erbe vor dem Ablauf der Ausschlagungsfrist, so endigt die Frist nicht vor dem Ablauf der für die
Erbschaft des Erben vorgeschriebenen Ausschlagungsfrist.

(3) Von mehreren Erben des Erben kann jeder den seinem Erbteil entsprechenden Teil der Erbschaft
ausschlagen.

§ 1953 Wirkung der Ausschlagung

(1) Wird die Erbschaft ausgeschlagen, so gilt der Anfall an den Ausschlagenden als nicht erfolgt.

(2) Die Erbschaft fällt demjenigen an, welcher berufen sein würde, wenn der Ausschlagende zur Zeit des Erbfalls
nicht gelebt hätte; der Anfall gilt als mit dem Erbfall erfolgt.

(3) Das Nachlassgericht soll die Ausschlagung demjenigen mitteilen, welchem die Erbschaft infolge der
Ausschlagung angefallen ist. Es hat die Einsicht der Erklärung jedem zu gestatten, der ein rechtliches Interesse
glaubhaft macht.

§ 1954 Anfechtungsfrist

(1) Ist die Annahme oder die Ausschlagung anfechtbar, so kann die Anfechtung nur binnen sechs Wochen
erfolgen.

(2) Die Frist beginnt im Falle der Anfechtbarkeit wegen Drohung mit dem Zeitpunkt, in welchem die
Zwangslage aufhört, in den übrigen Fällen mit dem Zeitpunkt, in welchem der Anfechtungsberechtigte von dem
Anfechtungsgrund Kenntnis erlangt. Auf den Lauf der Frist finden die für die Verjährung geltenden Vorschriften
der §§ 206, 210, 211 entsprechende Anwendung.
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(3) Die Frist beträgt sechs Monate, wenn der Erblasser seinen letzten Wohnsitz nur im Ausland gehabt hat oder
wenn sich der Erbe bei dem Beginn der Frist im Ausland aufhält.

(4) Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn seit der Annahme oder der Ausschlagung 30 Jahre verstrichen sind.

§ 1955 Form der Anfechtung

Die Anfechtung der Annahme oder der Ausschlagung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Nachlassgericht.
Für die Erklärung gelten die Vorschriften des § 1945.

§ 1956 Anfechtung der Fristversäumung

Die Versäumung der Ausschlagungsfrist kann in gleicher Weise wie die Annahme angefochten werden.

§ 1957 Wirkung der Anfechtung

(1) Die Anfechtung der Annahme gilt als Ausschlagung, die Anfechtung der Ausschlagung gilt als Annahme.

(2) Das Nachlassgericht soll die Anfechtung der Ausschlagung demjenigen mitteilen, welchem die Erbschaft
infolge der Ausschlagung angefallen war. Die Vorschrift des § 1953 Abs. 3 Satz 2 findet Anwendung.

§ 1958 Gerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen gegen den Erben

Vor der Annahme der Erbschaft kann ein Anspruch, der sich gegen den Nachlass richtet, nicht gegen den Erben
gerichtlich geltend gemacht werden.

§ 1959 Geschäftsführung vor der Ausschlagung

(1) Besorgt der Erbe vor der Ausschlagung erbschaftliche Geschäfte, so ist er demjenigen gegenüber, welcher
Erbe wird, wie ein Geschäftsführer ohne Auftrag berechtigt und verpflichtet.

(2) Verfügt der Erbe vor der Ausschlagung über einen Nachlassgegenstand, so wird die Wirksamkeit der
Verfügung durch die Ausschlagung nicht berührt, wenn die Verfügung nicht ohne Nachteil für den Nachlass
verschoben werden konnte.

(3) Ein Rechtsgeschäft, das gegenüber dem Erben als solchem vorgenommen werden muss, bleibt, wenn es vor
der Ausschlagung dem Ausschlagenden gegenüber vorgenommen wird, auch nach der Ausschlagung wirksam.

§ 1960 Sicherung des Nachlasses; Nachlasspfleger

(1) Bis zur Annahme der Erbschaft hat das Nachlassgericht für die Sicherung des Nachlasses zu sorgen, soweit
ein Bedürfnis besteht. Das Gleiche gilt, wenn der Erbe unbekannt oder wenn ungewiss ist, ob er die Erbschaft
angenommen hat.

(2) Das Nachlassgericht kann insbesondere die Anlegung von Siegeln, die Hinterlegung von Geld, Wertpapieren
und Kostbarkeiten sowie die Aufnahme eines Nachlassverzeichnisses anordnen und für denjenigen, welcher Erbe
wird, einen Pfleger (Nachlasspfleger) bestellen.

(3) Die Vorschrift des § 1958 findet auf den Nachlasspfleger keine Anwendung.

§ 1961 Nachlasspflegschaft auf Antrag

Das Nachlassgericht hat in den Fällen des § 1960 Abs. 1 einen Nachlasspfleger zu bestellen, wenn die Bestellung
zum Zwecke der gerichtlichen Geltendmachung eines Anspruchs, der sich gegen den Nachlass richtet, von dem
Berechtigten beantragt wird.

§ 1962 Zuständigkeit des Nachlassgerichts

Für die Nachlasspflegschaft tritt an die Stelle des Familiengerichts oder Betreuungsgerichts das Nachlassgericht.

§ 1963 Unterhalt der werdenden Mutter eines Erben

Ist zur Zeit des Erbfalls die Geburt eines Erben zu erwarten, so kann die Mutter, falls sie außerstande ist, sich
selbst zu unterhalten, bis zur Entbindung angemessenen Unterhalt aus dem Nachlass oder, wenn noch andere
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Personen als Erben berufen sind, aus dem Erbteil des Kindes verlangen. Bei der Bemessung des Erbteils ist
anzunehmen, dass nur ein Kind geboren wird.

§ 1964 Erbvermutung für den Fiskus durch Feststellung

(1) Wird der Erbe nicht innerhalb einer den Umständen entsprechenden Frist ermittelt, so hat das
Nachlassgericht festzustellen, dass ein anderer Erbe als der Fiskus nicht vorhanden ist.

(2) Die Feststellung begründet die Vermutung, dass der Fiskus gesetzlicher Erbe sei.

§ 1965 Öffentliche Aufforderung zur Anmeldung der Erbrechte

(1) Der Feststellung hat eine öffentliche Aufforderung zur Anmeldung der Erbrechte unter Bestimmung einer
Anmeldungsfrist vorauszugehen; die Art der Bekanntmachung und die Dauer der Anmeldungsfrist bestimmen
sich nach den für das Aufgebotsverfahren geltenden Vorschriften. Die Aufforderung darf unterbleiben, wenn die
Kosten dem Bestand des Nachlasses gegenüber unverhältnismäßig groß sind.

(2) Ein Erbrecht bleibt unberücksichtigt, wenn nicht dem Nachlassgericht binnen drei Monaten nach dem Ablauf
der Anmeldungsfrist nachgewiesen wird, dass das Erbrecht besteht oder dass es gegen den Fiskus im Wege der
Klage geltend gemacht ist. Ist eine öffentliche Aufforderung nicht ergangen, so beginnt die dreimonatige Frist mit
der gerichtlichen Aufforderung, das Erbrecht oder die Erhebung der Klage nachzuweisen.

§ 1966 Rechtsstellung des Fiskus vor Feststellung

Von dem Fiskus als gesetzlichem Erben und gegen den Fiskus als gesetzlichen Erben kann ein Recht erst
geltend gemacht werden, nachdem von dem Nachlassgericht festgestellt worden ist, dass ein anderer Erbe nicht
vorhanden ist.

Titel 2
Haftung des Erben für die Nachlassverbindlichkeiten

Untertitel 1
Nachlassverbindlichkeiten
§ 1967 Erbenhaftung, Nachlassverbindlichkeiten

(1) Der Erbe haftet für die Nachlassverbindlichkeiten.

(2) Zu den Nachlassverbindlichkeiten gehören außer den vom Erblasser herrührenden Schulden die den
Erben als solchen treffenden Verbindlichkeiten, insbesondere die Verbindlichkeiten aus Pflichtteilsrechten,
Vermächtnissen und Auflagen.

§ 1968 Beerdigungskosten

Der Erbe trägt die Kosten der Beerdigung des Erblassers.

§ 1969 Dreißigster

(1) Der Erbe ist verpflichtet, Familienangehörigen des Erblassers, die zur Zeit des Todes des Erblassers zu dessen
Hausstand gehören und von ihm Unterhalt bezogen haben, in den ersten 30 Tagen nach dem Eintritt des Erbfalls
in demselben Umfang, wie der Erblasser es getan hat, Unterhalt zu gewähren und die Benutzung der Wohnung
und der Haushaltsgegenstände zu gestatten. Der Erblasser kann durch letztwillige Verfügung eine abweichende
Anordnung treffen.

(2) Die Vorschriften über Vermächtnisse finden entsprechende Anwendung.

Untertitel 2
Aufgebot der Nachlassgläubiger
§ 1970 Anmeldung der Forderungen

Die Nachlassgläubiger können im Wege des Aufgebotsverfahrens zur Anmeldung ihrer Forderungen aufgefordert
werden.
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§ 1971 Nicht betroffene Gläubiger

Pfandgläubiger und Gläubiger, die im Insolvenzverfahren den Pfandgläubigern gleichstehen, sowie Gläubiger, die
bei der Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen ein Recht auf Befriedigung aus diesem Vermögen
haben, werden, soweit es sich um die Befriedigung aus den ihnen haftenden Gegenständen handelt, durch das
Aufgebot nicht betroffen. Das Gleiche gilt von Gläubigern, deren Ansprüche durch eine Vormerkung gesichert
sind oder denen im Insolvenzverfahren ein Aussonderungsrecht zusteht, in Ansehung des Gegenstands ihres
Rechts.

§ 1972 Nicht betroffene Rechte

Pflichtteilsrechte, Vermächtnisse und Auflagen werden durch das Aufgebot nicht betroffen, unbeschadet der
Vorschrift des § 2060 Nr. 1.

§ 1973 Ausschluss von Nachlassgläubigern

(1) Der Erbe kann die Befriedigung eines im Aufgebotsverfahren ausgeschlossenen Nachlassgläubigers
insoweit verweigern, als der Nachlass durch die Befriedigung der nicht ausgeschlossenen Gläubiger erschöpft
wird. Der Erbe hat jedoch den ausgeschlossenen Gläubiger vor den Verbindlichkeiten aus Pflichtteilsrechten,
Vermächtnissen und Auflagen zu befriedigen, es sei denn, dass der Gläubiger seine Forderung erst nach der
Berichtigung dieser Verbindlichkeiten geltend macht.

(2) Einen Überschuss hat der Erbe zum Zwecke der Befriedigung des Gläubigers im Wege der
Zwangsvollstreckung nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung
herauszugeben. Er kann die Herausgabe der noch vorhandenen Nachlassgegenstände durch Zahlung des Wertes
abwenden. Die rechtskräftige Verurteilung des Erben zur Befriedigung eines ausgeschlossenen Gläubigers wirkt
einem anderen Gläubiger gegenüber wie die Befriedigung.

§ 1974 Verschweigungseinrede

(1) Ein Nachlassgläubiger, der seine Forderung später als fünf Jahre nach dem Erbfall dem Erben gegenüber
geltend macht, steht einem ausgeschlossenen Gläubiger gleich, es sei denn, dass die Forderung dem Erben
vor dem Ablauf der fünf Jahre bekannt geworden oder im Aufgebotsverfahren angemeldet worden ist. Wird
der Erblasser für tot erklärt oder wird seine Todeszeit nach den Vorschriften des Verschollenheitsgesetzes
festgestellt, so beginnt die Frist nicht vor dem Eintritt der Rechtskraft des Beschlusses über die Todeserklärung
oder die Feststellung der Todeszeit.

(2) Die dem Erben nach § 1973 Abs. 1 Satz 2 obliegende Verpflichtung tritt im Verhältnis von Verbindlichkeiten
aus Pflichtteilsrechten, Vermächtnissen und Auflagen zueinander nur insoweit ein, als der Gläubiger im Falle des
Nachlassinsolvenzverfahrens im Range vorgehen würde.

(3) Soweit ein Gläubiger nach § 1971 von dem Aufgebot nicht betroffen wird, finden die Vorschriften des
Absatzes 1 auf ihn keine Anwendung.

Untertitel 3
Beschränkung der Haftung des Erben
§ 1975 Nachlassverwaltung; Nachlassinsolvenz

Die Haftung des Erben für die Nachlassverbindlichkeiten beschränkt sich auf den Nachlass, wenn eine
Nachlasspflegschaft zum Zwecke der Befriedigung der Nachlassgläubiger (Nachlassverwaltung) angeordnet oder
das Nachlassinsolvenzverfahren eröffnet ist.

§ 1976 Wirkung auf durch Vereinigung erloschene Rechtsverhältnisse

Ist die Nachlassverwaltung angeordnet oder das Nachlassinsolvenzverfahren eröffnet, so gelten die infolge
des Erbfalls durch Vereinigung von Recht und Verbindlichkeit oder von Recht und Belastung erloschenen
Rechtsverhältnisse als nicht erloschen.

§ 1977 Wirkung auf eine Aufrechnung

(1) Hat ein Nachlassgläubiger vor der Anordnung der Nachlassverwaltung oder vor der Eröffnung des
Nachlassinsolvenzverfahrens seine Forderung gegen eine nicht zum Nachlass gehörende Forderung des Erben
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ohne dessen Zustimmung aufgerechnet, so ist nach der Anordnung der Nachlassverwaltung oder der Eröffnung
des Nachlassinsolvenzverfahrens die Aufrechnung als nicht erfolgt anzusehen.

(2) Das Gleiche gilt, wenn ein Gläubiger, der nicht Nachlassgläubiger ist, die ihm gegen den Erben zustehende
Forderung gegen eine zum Nachlass gehörende Forderung aufgerechnet hat.

§ 1978 Verantwortlichkeit des Erben für bisherige Verwaltung, Aufwendungsersatz

(1) Ist die Nachlassverwaltung angeordnet oder das Nachlassinsolvenzverfahren eröffnet, so ist der Erbe
den Nachlassgläubigern für die bisherige Verwaltung des Nachlasses so verantwortlich, wie wenn er von der
Annahme der Erbschaft an die Verwaltung für sie als Beauftragter zu führen gehabt hätte. Auf die vor der
Annahme der Erbschaft von dem Erben besorgten erbschaftlichen Geschäfte finden die Vorschriften über die
Geschäftsführung ohne Auftrag entsprechende Anwendung.

(2) Die den Nachlassgläubigern nach Absatz 1 zustehenden Ansprüche gelten als zum Nachlass gehörend.

(3) Aufwendungen sind dem Erben aus dem Nachlass zu ersetzen, soweit er nach den Vorschriften über den
Auftrag oder über die Geschäftsführung ohne Auftrag Ersatz verlangen könnte.

§ 1979 Berichtigung von Nachlassverbindlichkeiten

Die Berichtigung einer Nachlassverbindlichkeit durch den Erben müssen die Nachlassgläubiger als für Rechnung
des Nachlasses erfolgt gelten lassen, wenn der Erbe den Umständen nach annehmen durfte, dass der Nachlass
zur Berichtigung aller Nachlassverbindlichkeiten ausreiche.

§ 1980 Antrag auf Eröffnung des Nachlassinsolvenzverfahrens

(1) Hat der Erbe von der Zahlungsunfähigkeit oder der Überschuldung des Nachlasses Kenntnis erlangt, so hat
er unverzüglich die Eröffnung des Nachlassinsolvenzverfahrens zu beantragen. Verletzt er diese Pflicht, so ist er
den Gläubigern für den daraus entstehenden Schaden verantwortlich. Bei der Bemessung der Zulänglichkeit des
Nachlasses bleiben die Verbindlichkeiten aus Vermächtnissen und Auflagen außer Betracht.

(2) Der Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit oder der Überschuldung steht die auf Fahrlässigkeit beruhende
Unkenntnis gleich. Als Fahrlässigkeit gilt es insbesondere, wenn der Erbe das Aufgebot der Nachlassgläubiger
nicht beantragt, obwohl er Grund hat, das Vorhandensein unbekannter Nachlassverbindlichkeiten anzunehmen;
das Aufgebot ist nicht erforderlich, wenn die Kosten des Verfahrens dem Bestand des Nachlasses gegenüber
unverhältnismäßig groß sind.

§ 1981 Anordnung der Nachlassverwaltung

(1) Die Nachlassverwaltung ist von dem Nachlassgericht anzuordnen, wenn der Erbe die Anordnung beantragt.

(2) Auf Antrag eines Nachlassgläubigers ist die Nachlassverwaltung anzuordnen, wenn Grund zu der Annahme
besteht, dass die Befriedigung der Nachlassgläubiger aus dem Nachlass durch das Verhalten oder die
Vermögenslage des Erben gefährdet wird. Der Antrag kann nicht mehr gestellt werden, wenn seit der Annahme
der Erbschaft zwei Jahre verstrichen sind.

(3) (weggefallen)

§ 1982 Ablehnung der Anordnung der Nachlassverwaltung mangels Masse

Die Anordnung der Nachlassverwaltung kann abgelehnt werden, wenn eine den Kosten entsprechende Masse
nicht vorhanden ist.

§ 1983 Bekanntmachung

Das Nachlassgericht hat die Anordnung der Nachlassverwaltung durch das für seine Bekanntmachungen
bestimmte Blatt zu veröffentlichen.

§ 1984 Wirkung der Anordnung

(1) Mit der Anordnung der Nachlassverwaltung verliert der Erbe die Befugnis, den Nachlass zu verwalten und
über ihn zu verfügen. Die Vorschriften der §§ 81 und 82 der Insolvenzordnung finden entsprechende Anwendung.
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Ein Anspruch, der sich gegen den Nachlass richtet, kann nur gegen den Nachlassverwalter geltend gemacht
werden.

(2) Zwangsvollstreckungen und Arreste in den Nachlass zugunsten eines Gläubigers, der nicht Nachlassgläubiger
ist, sind ausgeschlossen.

§ 1985 Pflichten und Haftung des Nachlassverwalters

(1) Der Nachlassverwalter hat den Nachlass zu verwalten und die Nachlassverbindlichkeiten aus dem Nachlass zu
berichtigen.

(2) Der Nachlassverwalter ist für die Verwaltung des Nachlasses auch den Nachlassgläubigern verantwortlich. Die
Vorschriften des § 1978 Abs. 2 und der §§ 1979, 1980 finden entsprechende Anwendung.

§ 1986 Herausgabe des Nachlasses

(1) Der Nachlassverwalter darf den Nachlass dem Erben erst ausantworten, wenn die bekannten
Nachlassverbindlichkeiten berichtigt sind.

(2) Ist die Berichtigung einer Verbindlichkeit zur Zeit nicht ausführbar oder ist eine Verbindlichkeit streitig, so
darf die Ausantwortung des Nachlasses nur erfolgen, wenn dem Gläubiger Sicherheit geleistet wird. Für eine
bedingte Forderung ist Sicherheitsleistung nicht erforderlich, wenn die Möglichkeit des Eintritts der Bedingung
eine so entfernte ist, dass die Forderung einen gegenwärtigen Vermögenswert nicht hat.

§ 1987 Vergütung des Nachlassverwalters

Der Nachlassverwalter kann für die Führung seines Amts eine angemessene Vergütung verlangen.

§ 1988 Ende und Aufhebung der Nachlassverwaltung

(1) Die Nachlassverwaltung endigt mit der Eröffnung des Nachlassinsolvenzverfahrens.

(2) Die Nachlassverwaltung kann aufgehoben werden, wenn sich ergibt, dass eine den Kosten entsprechende
Masse nicht vorhanden ist.

§ 1989 Erschöpfungseinrede des Erben

Ist das Nachlassinsolvenzverfahren durch Verteilung der Masse oder durch einen Insolvenzplan beendet, so
findet auf die Haftung des Erben die Vorschrift des § 1973 entsprechende Anwendung.

§ 1990 Dürftigkeitseinrede des Erben

(1) Ist die Anordnung der Nachlassverwaltung oder die Eröffnung des Nachlassinsolvenzverfahrens
wegen Mangels einer den Kosten entsprechenden Masse nicht tunlich oder wird aus diesem Grunde die
Nachlassverwaltung aufgehoben oder das Insolvenzverfahren eingestellt, so kann der Erbe die Befriedigung
eines Nachlassgläubigers insoweit verweigern, als der Nachlass nicht ausreicht. Der Erbe ist in diesem Fall
verpflichtet, den Nachlass zum Zwecke der Befriedigung des Gläubigers im Wege der Zwangsvollstreckung
herauszugeben.

(2) Das Recht des Erben wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Gläubiger nach dem Eintritt des Erbfalls im
Wege der Zwangsvollstreckung oder der Arrestvollziehung ein Pfandrecht oder eine Hypothek oder im Wege der
einstweiligen Verfügung eine Vormerkung erlangt hat.

§ 1991 Folgen der Dürftigkeitseinrede

(1) Macht der Erbe von dem ihm nach § 1990 zustehenden Recht Gebrauch, so finden auf seine
Verantwortlichkeit und den Ersatz seiner Aufwendungen die Vorschriften der §§ 1978, 1979 Anwendung.

(2) Die infolge des Erbfalls durch Vereinigung von Recht und Verbindlichkeit oder von Recht und Belastung
erloschenen Rechtsverhältnisse gelten im Verhältnis zwischen dem Gläubiger und dem Erben als nicht erloschen.

(3) Die rechtskräftige Verurteilung des Erben zur Befriedigung eines Gläubigers wirkt einem anderen Gläubiger
gegenüber wie die Befriedigung.
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(4) Die Verbindlichkeiten aus Pflichtteilsrechten, Vermächtnissen und Auflagen hat der Erbe so zu berichtigen,
wie sie im Falle des Insolvenzverfahrens zur Berichtigung kommen würden.

§ 1992 Überschuldung durch Vermächtnisse und Auflagen

Beruht die Überschuldung des Nachlasses auf Vermächtnissen und Auflagen, so ist der Erbe, auch wenn
die Voraussetzungen des § 1990 nicht vorliegen, berechtigt, die Berichtigung dieser Verbindlichkeiten
nach den Vorschriften der §§ 1990, 1991 zu bewirken. Er kann die Herausgabe der noch vorhandenen
Nachlassgegenstände durch Zahlung des Wertes abwenden.

Untertitel 4
Inventarerrichtung, unbeschränkte Haftung des Erben
§ 1993 Inventarerrichtung

Der Erbe ist berechtigt, ein Verzeichnis des Nachlasses (Inventar) bei dem Nachlassgericht einzureichen
(Inventarerrichtung).

§ 1994 Inventarfrist

(1) Das Nachlassgericht hat dem Erben auf Antrag eines Nachlassgläubigers zur Errichtung des Inventars eine
Frist (Inventarfrist) zu bestimmen. Nach dem Ablauf der Frist haftet der Erbe für die Nachlassverbindlichkeiten
unbeschränkt, wenn nicht vorher das Inventar errichtet wird.

(2) Der Antragsteller hat seine Forderung glaubhaft zu machen. Auf die Wirksamkeit der Fristbestimmung ist es
ohne Einfluss, wenn die Forderung nicht besteht.

§ 1995 Dauer der Frist

(1) Die Inventarfrist soll mindestens einen Monat, höchstens drei Monate betragen. Sie beginnt mit der
Zustellung des Beschlusses, durch den die Frist bestimmt wird.

(2) Wird die Frist vor der Annahme der Erbschaft bestimmt, so beginnt sie erst mit der Annahme der Erbschaft.

(3) Auf Antrag des Erben kann das Nachlassgericht die Frist nach seinem Ermessen verlängern.

§ 1996 Bestimmung einer neuen Frist

(1) War der Erbe ohne sein Verschulden verhindert, das Inventar rechtzeitig zu errichten, die nach den
Umständen gerechtfertigte Verlängerung der Inventarfrist zu beantragen oder die in Absatz 2 bestimmte Frist
von zwei Wochen einzuhalten, so hat ihm auf seinen Antrag das Nachlassgericht eine neue Inventarfrist zu
bestimmen.

(2) Der Antrag muss binnen zwei Wochen nach der Beseitigung des Hindernisses und spätestens vor dem Ablauf
eines Jahres nach dem Ende der zuerst bestimmten Frist gestellt werden.

(3) Vor der Entscheidung soll der Nachlassgläubiger, auf dessen Antrag die erste Frist bestimmt worden ist, wenn
tunlich gehört werden.

§ 1997 Hemmung des Fristablaufs

Auf den Lauf der Inventarfrist und der im § 1996 Abs. 2 bestimmten Frist von zwei Wochen finden die für die
Verjährung geltenden Vorschriften des § 210 entsprechende Anwendung.

§ 1998 Tod des Erben vor Fristablauf

Stirbt der Erbe vor dem Ablauf der Inventarfrist oder der in § 1996 Abs. 2 bestimmten Frist von zwei Wochen, so
endigt die Frist nicht vor dem Ablauf der für die Erbschaft des Erben vorgeschriebenen Ausschlagungsfrist.

§ 1999 Mitteilung an das Gericht
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Steht der Erbe unter elterlicher Sorge oder unter Vormundschaft, so soll das Nachlassgericht dem
Familiengericht von der Bestimmung der Inventarfrist Mitteilung machen. Fällt die Nachlassangelegenheit in den
Aufgabenkreis eines Betreuers des Erben, tritt an die Stelle des Familiengerichts das Betreuungsgericht.

§ 2000 Unwirksamkeit der Fristbestimmung

Die Bestimmung einer Inventarfrist wird unwirksam, wenn eine Nachlassverwaltung angeordnet oder
das Nachlassinsolvenzverfahren eröffnet wird. Während der Dauer der Nachlassverwaltung oder des
Nachlassinsolvenzverfahrens kann eine Inventarfrist nicht bestimmt werden. Ist das Nachlassinsolvenzverfahren
durch Verteilung der Masse oder durch einen Insolvenzplan beendet, so bedarf es zur Abwendung der
unbeschränkten Haftung der Inventarerrichtung nicht.

§ 2001 Inhalt des Inventars

(1) In dem Inventar sollen die bei dem Eintritt des Erbfalls vorhandenen Nachlassgegenstände und die
Nachlassverbindlichkeiten vollständig angegeben werden.

(2) Das Inventar soll außerdem eine Beschreibung der Nachlassgegenstände, soweit eine solche zur Bestimmung
des Wertes erforderlich ist, und die Angabe des Wertes enthalten.

§ 2002 Aufnahme des Inventars durch den Erben

Der Erbe muss zu der Aufnahme des Inventars eine zuständige Behörde oder einen zuständigen Beamten oder
Notar zuziehen.

§ 2003 Amtliche Aufnahme des Inventars

(1) Die amtliche Aufnahme des Inventars erfolgt auf Antrag des Erben durch einen vom Nachlassgericht
beauftragten Notar. Durch die Stellung des Antrags wird die Inventarfrist gewahrt.

(2) Der Erbe ist verpflichtet, die zur Aufnahme des Inventars erforderliche Auskunft zu erteilen.

(3) Das Inventar ist von dem Notar bei dem Nachlassgericht einzureichen.

§ 2004 Bezugnahme auf ein vorhandenes Inventar

Befindet sich bei dem Nachlassgericht schon ein den Vorschriften der §§ 2002, 2003 entsprechendes Inventar,
so genügt es, wenn der Erbe vor dem Ablauf der Inventarfrist dem Nachlassgericht gegenüber erklärt, dass das
Inventar als von ihm eingereicht gelten soll.

§ 2005 Unbeschränkte Haftung des Erben bei Unrichtigkeit des Inventars

(1) Führt der Erbe absichtlich eine erhebliche Unvollständigkeit der im Inventar enthaltenen Angabe der
Nachlassgegenstände herbei oder bewirkt er in der Absicht, die Nachlassgläubiger zu benachteiligen, die
Aufnahme einer nicht bestehenden Nachlassverbindlichkeit, so haftet er für die Nachlassverbindlichkeiten
unbeschränkt. Das Gleiche gilt, wenn er im Falle des § 2003 die Erteilung der Auskunft verweigert oder
absichtlich in erheblichem Maße verzögert.

(2) Ist die Angabe der Nachlassgegenstände unvollständig, ohne dass ein Fall des Absatzes 1 vorliegt, so kann
dem Erben zur Ergänzung eine neue Inventarfrist bestimmt werden.

§ 2006 Eidesstattliche Versicherung

(1) Der Erbe hat auf Verlangen eines Nachlassgläubigers zu Protokoll des Nachlassgerichts an Eides statt zu
versichern,
   dass er nach bestem Wissen die Nachlassgegenstände so vollständig angegeben habe, als er dazu imstande

sei.
 

(2) Der Erbe kann vor der Abgabe der eidesstattlichen Versicherung das Inventar vervollständigen.

(3) Verweigert der Erbe die Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, so haftet er dem Gläubiger, der den
Antrag gestellt hat, unbeschränkt. Das Gleiche gilt, wenn er weder in dem Termin noch in einem auf Antrag
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des Gläubigers bestimmten neuen Termin erscheint, es sei denn, dass ein Grund vorliegt, durch den das
Nichterscheinen in diesem Termin genügend entschuldigt wird.

(4) Eine wiederholte Abgabe der eidesstattlichen Versicherung kann derselbe Gläubiger oder ein anderer
Gläubiger nur verlangen, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass dem Erben nach der Abgabe der
eidesstattlichen Versicherung weitere Nachlassgegenstände bekannt geworden sind.

§ 2007 Haftung bei mehreren Erbteilen

Ist ein Erbe zu mehreren Erbteilen berufen, so bestimmt sich seine Haftung für die Nachlassverbindlichkeiten in
Ansehung eines jeden der Erbteile so, wie wenn die Erbteile verschiedenen Erben gehörten. In den Fällen der
Anwachsung und des § 1935 gilt dies nur dann, wenn die Erbteile verschieden beschwert sind.

§ 2008 Inventar für eine zum Gesamtgut gehörende Erbschaft

(1) Ist ein in Gütergemeinschaft lebender Ehegatte Erbe und gehört die Erbschaft zum Gesamtgut, so ist die
Bestimmung der Inventarfrist nur wirksam, wenn sie auch dem anderen Ehegatten gegenüber erfolgt, sofern
dieser das Gesamtgut allein oder mit seinem Ehegatten gemeinschaftlich verwaltet. Solange die Frist diesem
gegenüber nicht verstrichen ist, endet sie auch nicht dem Ehegatten gegenüber, der Erbe ist. Die Errichtung des
Inventars durch den anderen Ehegatten kommt dem Ehegatten, der Erbe ist, zustatten.

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 gelten auch nach der Beendigung der Gütergemeinschaft.

§ 2009 Wirkung der Inventarerrichtung

Ist das Inventar rechtzeitig errichtet worden, so wird im Verhältnis zwischen dem Erben und den
Nachlassgläubigern vermutet, dass zur Zeit des Erbfalls weitere Nachlassgegenstände als die angegebenen nicht
vorhanden gewesen seien.

§ 2010 Einsicht des Inventars

Das Nachlassgericht hat die Einsicht des Inventars jedem zu gestatten, der ein rechtliches Interesse glaubhaft
macht.

§ 2011 Keine Inventarfrist für den Fiskus als Erben

Dem Fiskus als gesetzlichem Erben kann eine Inventarfrist nicht bestimmt werden. Der Fiskus ist den
Nachlassgläubigern gegenüber verpflichtet, über den Bestand des Nachlasses Auskunft zu erteilen.

§ 2012 Keine Inventarfrist für den Nachlasspfleger und Nachlassverwalter

(1) Einem nach den §§ 1960, 1961 bestellten Nachlasspfleger kann eine Inventarfrist nicht bestimmt werden. Der
Nachlasspfleger ist den Nachlassgläubigern gegenüber verpflichtet, über den Bestand des Nachlasses Auskunft
zu erteilen. Der Nachlasspfleger kann nicht auf die Beschränkung der Haftung des Erben verzichten.

(2) Diese Vorschriften gelten auch für den Nachlassverwalter.

§ 2013 Folgen der unbeschränkten Haftung des Erben

(1) Haftet der Erbe für die Nachlassverbindlichkeiten unbeschränkt, so finden die Vorschriften der §§ 1973
bis 1975, 1977 bis 1980, 1989 bis 1992 keine Anwendung; der Erbe ist nicht berechtigt, die Anordnung einer
Nachlassverwaltung zu beantragen. Auf eine nach § 1973 oder nach § 1974 eingetretene Beschränkung der
Haftung kann sich der Erbe jedoch berufen, wenn später der Fall des § 1994 Abs. 1 Satz 2 oder des § 2005 Abs. 1
eintritt.

(2) Die Vorschriften der §§ 1977 bis 1980 und das Recht des Erben, die Anordnung einer Nachlassverwaltung
zu beantragen, werden nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Erbe einzelnen Nachlassgläubigern gegenüber
unbeschränkt haftet.

Untertitel 5
Aufschiebende Einreden
§ 2014 Dreimonatseinrede
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Der Erbe ist berechtigt, die Berichtigung einer Nachlassverbindlichkeit bis zum Ablauf der ersten drei Monate
nach der Annahme der Erbschaft, jedoch nicht über die Errichtung des Inventars hinaus, zu verweigern.

§ 2015 Einrede des Aufgebotsverfahrens

(1) Hat der Erbe den Antrag auf Einleitung des Aufgebotsverfahrens der Nachlassgläubiger innerhalb eines
Jahres nach der Annahme der Erbschaft gestellt und ist der Antrag zugelassen, so ist der Erbe berechtigt, die
Berichtigung einer Nachlassverbindlichkeit bis zur Beendigung des Aufgebotsverfahrens zu verweigern.

(2) (weggefallen)

(3) Wird der Ausschließungsbeschluss erlassen oder der Antrag auf Erlass des Ausschließungsbeschlusses
zurückgewiesen, so ist das Aufgebotsverfahren erst dann als beendet anzusehen, wenn der Beschluss
rechtskräftig ist.

§ 2016 Ausschluss der Einreden bei unbeschränkter Erbenhaftung

(1) Die Vorschriften der §§ 2014, 2015 finden keine Anwendung, wenn der Erbe unbeschränkt haftet.

(2) Das Gleiche gilt, soweit ein Gläubiger nach § 1971 von dem Aufgebot der Nachlassgläubiger nicht betroffen
wird, mit der Maßgabe, dass ein erst nach dem Eintritt des Erbfalls im Wege der Zwangsvollstreckung oder der
Arrestvollziehung erlangtes Recht sowie eine erst nach diesem Zeitpunkt im Wege der einstweiligen Verfügung
erlangte Vormerkung außer Betracht bleibt.

§ 2017 Fristbeginn bei Nachlasspflegschaft

Wird vor der Annahme der Erbschaft zur Verwaltung des Nachlasses ein Nachlasspfleger bestellt, so beginnen die
in § 2014 und in § 2015 Abs. 1 bestimmten Fristen mit der Bestellung.

Titel 3
Erbschaftsanspruch
§ 2018 Herausgabepflicht des Erbschaftsbesitzers

Der Erbe kann von jedem, der auf Grund eines ihm in Wirklichkeit nicht zustehenden Erbrechts etwas aus der
Erbschaft erlangt hat (Erbschaftsbesitzer), die Herausgabe des Erlangten verlangen.

§ 2019 Unmittelbare Ersetzung

(1) Als aus der Erbschaft erlangt gilt auch, was der Erbschaftsbesitzer durch Rechtsgeschäft mit Mitteln der
Erbschaft erwirbt.

(2) Die Zugehörigkeit einer in solcher Weise erworbenen Forderung zur Erbschaft hat der Schuldner erst dann
gegen sich gelten zu lassen, wenn er von der Zugehörigkeit Kenntnis erlangt; die Vorschriften der §§ 406 bis 408
finden entsprechende Anwendung.

§ 2020 Nutzungen und Früchte

Der Erbschaftsbesitzer hat dem Erben die gezogenen Nutzungen herauszugeben; die Verpflichtung zur
Herausgabe erstreckt sich auch auf Früchte, an denen er das Eigentum erworben hat.

§ 2021 Herausgabepflicht nach Bereicherungsgrundsätzen

Soweit der Erbschaftsbesitzer zur Herausgabe außerstande ist, bestimmt sich seine Verpflichtung nach den
Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung.

§ 2022 Ersatz von Verwendungen und Aufwendungen

(1) Der Erbschaftsbesitzer ist zur Herausgabe der zur Erbschaft gehörenden Sachen nur gegen Ersatz
aller Verwendungen verpflichtet, soweit nicht die Verwendungen durch Anrechnung auf die nach § 2021
herauszugebende Bereicherung gedeckt werden. Die für den Eigentumsanspruch geltenden Vorschriften der §§
1000 bis 1003 finden Anwendung.
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(2) Zu den Verwendungen gehören auch die Aufwendungen, die der Erbschaftsbesitzer zur Bestreitung von
Lasten der Erbschaft oder zur Berichtigung von Nachlassverbindlichkeiten macht.

(3) Soweit der Erbe für Aufwendungen, die nicht auf einzelne Sachen gemacht worden sind, insbesondere für
die im Absatz 2 bezeichneten Aufwendungen, nach den allgemeinen Vorschriften in weiterem Umfang Ersatz zu
leisten hat, bleibt der Anspruch des Erbschaftsbesitzers unberührt.

§ 2023 Haftung bei Rechtshängigkeit, Nutzungen und Verwendungen

(1) Hat der Erbschaftsbesitzer zur Erbschaft gehörende Sachen herauszugeben, so bestimmt sich von dem
Eintritt der Rechtshängigkeit an der Anspruch des Erben auf Schadensersatz wegen Verschlechterung,
Untergangs oder einer aus einem anderen Grund eintretenden Unmöglichkeit der Herausgabe nach den
Vorschriften, die für das Verhältnis zwischen dem Eigentümer und dem Besitzer von dem Eintritt der
Rechtshängigkeit des Eigentumsanspruchs an gelten.

(2) Das Gleiche gilt von dem Anspruch des Erben auf Herausgabe oder Vergütung von Nutzungen und von dem
Anspruch des Erbschaftsbesitzers auf Ersatz von Verwendungen.

§ 2024 Haftung bei Kenntnis

Ist der Erbschaftsbesitzer bei dem Beginn des Erbschaftsbesitzes nicht in gutem Glauben, so haftet er so, wie
wenn der Anspruch des Erben zu dieser Zeit rechtshängig geworden wäre. Erfährt der Erbschaftsbesitzer später,
dass er nicht Erbe ist, so haftet er in gleicher Weise von der Erlangung der Kenntnis an. Eine weitergehende
Haftung wegen Verzugs bleibt unberührt.

§ 2025 Haftung bei unerlaubter Handlung

Hat der Erbschaftsbesitzer einen Erbschaftsgegenstand durch eine Straftat oder eine zur Erbschaft gehörende
Sache durch verbotene Eigenmacht erlangt, so haftet er nach den Vorschriften über den Schadensersatz wegen
unerlaubter Handlungen. Ein gutgläubiger Erbschaftsbesitzer haftet jedoch wegen verbotener Eigenmacht nach
diesen Vorschriften nur, wenn der Erbe den Besitz der Sache bereits tatsächlich ergriffen hatte.

§ 2026 Keine Berufung auf Ersitzung

Der Erbschaftsbesitzer kann sich dem Erben gegenüber, solange nicht der Erbschaftsanspruch verjährt ist, nicht
auf die Ersitzung einer Sache berufen, die er als zur Erbschaft gehörend im Besitz hat.

§ 2027 Auskunftspflicht des Erbschaftsbesitzers

(1) Der Erbschaftsbesitzer ist verpflichtet, dem Erben über den Bestand der Erbschaft und über den Verbleib der
Erbschaftsgegenstände Auskunft zu erteilen.

(2) Die gleiche Verpflichtung hat, wer, ohne Erbschaftsbesitzer zu sein, eine Sache aus dem Nachlass in Besitz
nimmt, bevor der Erbe den Besitz tatsächlich ergriffen hat.

§ 2028 Auskunftspflicht des Hausgenossen

(1) Wer sich zur Zeit des Erbfalls mit dem Erblasser in häuslicher Gemeinschaft befunden hat, ist verpflichtet,
dem Erben auf Verlangen Auskunft darüber zu erteilen, welche erbschaftlichen Geschäfte er geführt hat und was
ihm über den Verbleib der Erbschaftsgegenstände bekannt ist.

(2) Besteht Grund zu der Annahme, dass die Auskunft nicht mit der erforderlichen Sorgfalt erteilt worden ist, so
hat der Verpflichtete auf Verlangen des Erben zu Protokoll an Eides statt zu versichern, dass er seine Angaben
nach bestem Wissen so vollständig gemacht habe, als er dazu imstande sei.

(3) Die Vorschriften des § 259 Abs. 3 und des § 261 finden Anwendung.

§ 2029 Haftung bei Einzelansprüchen des Erben

Die Haftung des Erbschaftsbesitzers bestimmt sich auch gegenüber den Ansprüchen, die dem Erben in Ansehung
der einzelnen Erbschaftsgegenstände zustehen, nach den Vorschriften über den Erbschaftsanspruch.

§ 2030 Rechtsstellung des Erbschaftserwerbers
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Wer die Erbschaft durch Vertrag von einem Erbschaftsbesitzer erwirbt, steht im Verhältnis zu dem Erben einem
Erbschaftsbesitzer gleich.

§ 2031 Herausgabeanspruch des für tot Erklärten

(1) Überlebt eine Person, die für tot erklärt oder deren Todeszeit nach den Vorschriften des
Verschollenheitsgesetzes festgestellt ist, den Zeitpunkt, der als Zeitpunkt ihres Todes gilt, so kann sie die
Herausgabe ihres Vermögens nach den für den Erbschaftsanspruch geltenden Vorschriften verlangen. Solange
sie noch lebt, wird die Verjährung ihres Anspruchs nicht vor dem Ablauf eines Jahres nach dem Zeitpunkt
vollendet, in welchem sie von der Todeserklärung oder der Feststellung der Todeszeit Kenntnis erlangt.

(2) Das Gleiche gilt, wenn der Tod einer Person ohne Todeserklärung oder Feststellung der Todeszeit mit Unrecht
angenommen worden ist.

Titel 4
Mehrheit von Erben

Untertitel 1
Rechtsverhältnis der Erben untereinander
§ 2032 Erbengemeinschaft

(1) Hinterlässt der Erblasser mehrere Erben, so wird der Nachlass gemeinschaftliches Vermögen der Erben.

(2) Bis zur Auseinandersetzung gelten die Vorschriften der §§ 2033 bis 2041.

§ 2033 Verfügungsrecht des Miterben

(1) Jeder Miterbe kann über seinen Anteil an dem Nachlass verfügen. Der Vertrag, durch den ein Miterbe über
seinen Anteil verfügt, bedarf der notariellen Beurkundung.

(2) Über seinen Anteil an den einzelnen Nachlassgegenständen kann ein Miterbe nicht verfügen.

§ 2034 Vorkaufsrecht gegenüber dem Verkäufer

(1) Verkauft ein Miterbe seinen Anteil an einen Dritten, so sind die übrigen Miterben zum Vorkauf berechtigt.

(2) Die Frist für die Ausübung des Vorkaufsrechts beträgt zwei Monate. Das Vorkaufsrecht ist vererblich.

§ 2035 Vorkaufsrecht gegenüber dem Käufer

(1) Ist der verkaufte Anteil auf den Käufer übertragen, so können die Miterben das ihnen nach § 2034 dem
Verkäufer gegenüber zustehende Vorkaufsrecht dem Käufer gegenüber ausüben. Dem Verkäufer gegenüber
erlischt das Vorkaufsrecht mit der Übertragung des Anteils.

(2) Der Verkäufer hat die Miterben von der Übertragung unverzüglich zu benachrichtigen.

§ 2036 Haftung des Erbteilkäufers

Mit der Übertragung des Anteils auf die Miterben wird der Käufer von der Haftung für die
Nachlassverbindlichkeiten frei. Seine Haftung bleibt jedoch bestehen, soweit er den Nachlassgläubigern nach den
§§ 1978 bis 1980 verantwortlich ist; die Vorschriften der §§ 1990, 1991 finden entsprechende Anwendung.

§ 2037 Weiterveräußerung des Erbteils

Überträgt der Käufer den Anteil auf einen anderen, so finden die Vorschriften der §§ 2033, 2035, 2036
entsprechende Anwendung.

§ 2038 Gemeinschaftliche Verwaltung des Nachlasses

(1) Die Verwaltung des Nachlasses steht den Erben gemeinschaftlich zu. Jeder Miterbe ist den anderen
gegenüber verpflichtet, zu Maßregeln mitzuwirken, die zur ordnungsmäßigen Verwaltung erforderlich sind; die
zur Erhaltung notwendigen Maßregeln kann jeder Miterbe ohne Mitwirkung der anderen treffen.
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(2) Die Vorschriften der §§ 743, 745, 746, 748 finden Anwendung. Die Teilung der Früchte erfolgt erst bei der
Auseinandersetzung. Ist die Auseinandersetzung auf längere Zeit als ein Jahr ausgeschlossen, so kann jeder
Miterbe am Schluss jedes Jahres die Teilung des Reinertrags verlangen.

§ 2039 Nachlassforderungen

Gehört ein Anspruch zum Nachlass, so kann der Verpflichtete nur an alle Erben gemeinschaftlich leisten und
jeder Miterbe nur die Leistung an alle Erben fordern. Jeder Miterbe kann verlangen, dass der Verpflichtete die zu
leistende Sache für alle Erben hinterlegt oder, wenn sie sich nicht zur Hinterlegung eignet, an einen gerichtlich
zu bestellenden Verwahrer abliefert.

§ 2040 Verfügung über Nachlassgegenstände, Aufrechnung

(1) Die Erben können über einen Nachlassgegenstand nur gemeinschaftlich verfügen.

(2) Gegen eine zum Nachlass gehörende Forderung kann der Schuldner nicht eine ihm gegen einen einzelnen
Miterben zustehende Forderung aufrechnen.

§ 2041 Unmittelbare Ersetzung

Was auf Grund eines zum Nachlass gehörenden Rechts oder als Ersatz für die Zerstörung, Beschädigung oder
Entziehung eines Nachlassgegenstands oder durch ein Rechtsgeschäft erworben wird, das sich auf den Nachlass
bezieht, gehört zum Nachlass. Auf eine durch ein solches Rechtsgeschäft erworbene Forderung findet die
Vorschrift des § 2019 Abs. 2 Anwendung.

§ 2042 Auseinandersetzung

(1) Jeder Miterbe kann jederzeit die Auseinandersetzung verlangen, soweit sich nicht aus den §§ 2043 bis 2045
ein anderes ergibt.

(2) Die Vorschriften des § 749 Abs. 2, 3 und der §§ 750 bis 758 finden Anwendung.

§ 2043 Aufschub der Auseinandersetzung

(1) Soweit die Erbteile wegen der zu erwartenden Geburt eines Miterben noch unbestimmt sind, ist die
Auseinandersetzung bis zur Hebung der Unbestimmtheit ausgeschlossen.

(2) Das Gleiche gilt, soweit die Erbteile deshalb noch unbestimmt sind, weil die Entscheidung über einen Antrag
auf Annahme als Kind, über die Aufhebung des Annahmeverhältnisses oder über die Anerkennung einer vom
Erblasser errichteten Stiftung als rechtsfähig noch aussteht.

§ 2044 Ausschluss der Auseinandersetzung

(1) Der Erblasser kann durch letztwillige Verfügung die Auseinandersetzung in Ansehung des Nachlasses oder
einzelner Nachlassgegenstände ausschließen oder von der Einhaltung einer Kündigungsfrist abhängig machen.
Die Vorschriften des § 749 Abs. 2, 3, der §§ 750, 751 und des § 1010 Abs. 1 finden entsprechende Anwendung.

(2) Die Verfügung wird unwirksam, wenn 30 Jahre seit dem Eintritt des Erbfalls verstrichen sind. Der Erblasser
kann jedoch anordnen, dass die Verfügung bis zum Eintritt eines bestimmten Ereignisses in der Person eines
Miterben oder, falls er eine Nacherbfolge oder ein Vermächtnis anordnet, bis zum Eintritt der Nacherbfolge oder
bis zum Anfall des Vermächtnisses gelten soll. Ist der Miterbe, in dessen Person das Ereignis eintreten soll, eine
juristische Person, so bewendet es bei der dreißigjährigen Frist.

§ 2045 Aufschub der Auseinandersetzung

Jeder Miterbe kann verlangen, dass die Auseinandersetzung bis zur Beendigung des nach § 1970 zulässigen
Aufgebotsverfahrens oder bis zum Ablauf der in § 2061 bestimmten Anmeldungsfrist aufgeschoben wird. Ist der
Antrag auf Einleitung des Aufgebotsverfahrens noch nicht gestellt oder die öffentliche Aufforderung nach § 2061
noch nicht erlassen, so kann der Aufschub nur verlangt werden, wenn unverzüglich der Antrag gestellt oder die
Aufforderung erlassen wird.

§ 2046 Berichtigung der Nachlassverbindlichkeiten
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(1) Aus dem Nachlass sind zunächst die Nachlassverbindlichkeiten zu berichtigen. Ist eine
Nachlassverbindlichkeit noch nicht fällig oder ist sie streitig, so ist das zur Berichtigung Erforderliche
zurückzubehalten.

(2) Fällt eine Nachlassverbindlichkeit nur einigen Miterben zur Last, so können diese die Berichtigung nur aus
dem verlangen, was ihnen bei der Auseinandersetzung zukommt.

(3) Zur Berichtigung ist der Nachlass, soweit erforderlich, in Geld umzusetzen.

§ 2047 Verteilung des Überschusses

(1) Der nach der Berichtigung der Nachlassverbindlichkeiten verbleibende Überschuss gebührt den Erben nach
dem Verhältnis der Erbteile.

(2) Schriftstücke, die sich auf die persönlichen Verhältnisse des Erblassers, auf dessen Familie oder auf den
ganzen Nachlass beziehen, bleiben gemeinschaftlich.

§ 2048 Teilungsanordnungen des Erblassers

Der Erblasser kann durch letztwillige Verfügung Anordnungen für die Auseinandersetzung treffen. Er kann
insbesondere anordnen, dass die Auseinandersetzung nach dem billigen Ermessen eines Dritten erfolgen soll. Die
von dem Dritten auf Grund der Anordnung getroffene Bestimmung ist für die Erben nicht verbindlich, wenn sie
offenbar unbillig ist; die Bestimmung erfolgt in diesem Falle durch Urteil.

§ 2049 Übernahme eines Landguts

(1) Hat der Erblasser angeordnet, dass einer der Miterben das Recht haben soll, ein zum Nachlass gehörendes
Landgut zu übernehmen, so ist im Zweifel anzunehmen, dass das Landgut zu dem Ertragswert angesetzt werden
soll.

(2) Der Ertragswert bestimmt sich nach dem Reinertrag, den das Landgut nach seiner bisherigen wirtschaftlichen
Bestimmung bei ordnungsmäßiger Bewirtschaftung nachhaltig gewähren kann.

§ 2050 Ausgleichungspflicht für Abkömmlinge als gesetzliche Erben

(1) Abkömmlinge, die als gesetzliche Erben zur Erbfolge gelangen, sind verpflichtet, dasjenige, was sie von dem
Erblasser bei dessen Lebzeiten als Ausstattung erhalten haben, bei der Auseinandersetzung untereinander zur
Ausgleichung zu bringen, soweit nicht der Erblasser bei der Zuwendung ein anderes angeordnet hat.

(2) Zuschüsse, die zu dem Zwecke gegeben worden sind, als Einkünfte verwendet zu werden, sowie
Aufwendungen für die Vorbildung zu einem Beruf sind insoweit zur Ausgleichung zu bringen, als sie das den
Vermögensverhältnissen des Erblassers entsprechende Maß überstiegen haben.

(3) Andere Zuwendungen unter Lebenden sind zur Ausgleichung zu bringen, wenn der Erblasser bei der
Zuwendung die Ausgleichung angeordnet hat.

§ 2051 Ausgleichungspflicht bei Wegfall eines Abkömmlings

(1) Fällt ein Abkömmling, der als Erbe zur Ausgleichung verpflichtet sein würde, vor oder nach dem Erbfall weg,
so ist wegen der ihm gemachten Zuwendungen der an seine Stelle tretende Abkömmling zur Ausgleichung
verpflichtet.

(2) Hat der Erblasser für den wegfallenden Abkömmling einen Ersatzerben eingesetzt, so ist im Zweifel
anzunehmen, dass dieser nicht mehr erhalten soll, als der Abkömmling unter Berücksichtigung der
Ausgleichungspflicht erhalten würde.

§ 2052 Ausgleichungspflicht für Abkömmlinge als gewillkürte Erben

Hat der Erblasser die Abkömmlinge auf dasjenige als Erben eingesetzt, was sie als gesetzliche Erben erhalten
würden, oder hat er ihre Erbteile so bestimmt, dass sie zueinander in demselben Verhältnis stehen wie die
gesetzlichen Erbteile, so ist im Zweifel anzunehmen, dass die Abkömmlinge nach den §§ 2050, 2051 zur
Ausgleichung verpflichtet sein sollen.
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§ 2053 Zuwendung an entfernteren oder angenommenen Abkömmling

(1) Eine Zuwendung, die ein entfernterer Abkömmling vor dem Wegfall des ihn von der Erbfolge ausschließenden
näheren Abkömmlings oder ein an die Stelle eines Abkömmlings als Ersatzerbe tretender Abkömmling von dem
Erblasser erhalten hat, ist nicht zur Ausgleichung zu bringen, es sei denn, dass der Erblasser bei der Zuwendung
die Ausgleichung angeordnet hat.

(2) Das Gleiche gilt, wenn ein Abkömmling, bevor er die rechtliche Stellung eines solchen erlangt hatte, eine
Zuwendung von dem Erblasser erhalten hat.

§ 2054 Zuwendung aus dem Gesamtgut

(1) Eine Zuwendung, die aus dem Gesamtgut der Gütergemeinschaft erfolgt, gilt als von jedem der Ehegatten
zur Hälfte gemacht. Die Zuwendung gilt jedoch, wenn sie an einen Abkömmling erfolgt, der nur von einem der
Ehegatten abstammt, oder wenn einer der Ehegatten wegen der Zuwendung zu dem Gesamtgut Ersatz zu leisten
hat, als von diesem Ehegatten gemacht.

(2) Diese Vorschriften sind auf eine Zuwendung aus dem Gesamtgut der fortgesetzten Gütergemeinschaft
entsprechend anzuwenden.

§ 2055 Durchführung der Ausgleichung

(1) Bei der Auseinandersetzung wird jedem Miterben der Wert der Zuwendung, die er zur Ausgleichung zu
bringen hat, auf seinen Erbteil angerechnet. Der Wert der sämtlichen Zuwendungen, die zur Ausgleichung
zu bringen sind, wird dem Nachlass hinzugerechnet, soweit dieser den Miterben zukommt, unter denen die
Ausgleichung stattfindet.

(2) Der Wert bestimmt sich nach der Zeit, zu der die Zuwendung erfolgt ist.

§ 2056 Mehrempfang

Hat ein Miterbe durch die Zuwendung mehr erhalten, als ihm bei der Auseinandersetzung zukommen würde,
so ist er zur Herauszahlung des Mehrbetrags nicht verpflichtet. Der Nachlass wird in einem solchen Falle unter
den übrigen Erben in der Weise geteilt, dass der Wert der Zuwendung und der Erbteil des Miterben außer Ansatz
bleiben.

§ 2057 Auskunftspflicht

Jeder Miterbe ist verpflichtet, den übrigen Erben auf Verlangen Auskunft über die Zuwendungen zu erteilen,
die er nach den §§ 2050 bis 2053 zur Ausgleichung zu bringen hat. Die Vorschriften der §§ 260, 261 über die
Verpflichtung zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung finden entsprechende Anwendung.

§ 2057a Ausgleichungspflicht bei besonderen Leistungen eines Abkömmlings

(1) Ein Abkömmling, der durch Mitarbeit im Haushalt, Beruf oder Geschäft des Erblassers während längerer Zeit,
durch erhebliche Geldleistungen oder in anderer Weise in besonderem Maße dazu beigetragen hat, dass das
Vermögen des Erblassers erhalten oder vermehrt wurde, kann bei der Auseinandersetzung eine Ausgleichung
unter den Abkömmlingen verlangen, die mit ihm als gesetzliche Erben zur Erbfolge gelangen; § 2052 gilt
entsprechend. Dies gilt auch für einen Abkömmling, der den Erblasser während längerer Zeit gepflegt hat.

(2) Eine Ausgleichung kann nicht verlangt werden, wenn für die Leistungen ein angemessenes Entgelt gewährt
oder vereinbart worden ist oder soweit dem Abkömmling wegen seiner Leistungen ein Anspruch aus anderem
Rechtsgrund zusteht. Der Ausgleichungspflicht steht es nicht entgegen, wenn die Leistungen nach den §§ 1619,
1620 erbracht worden sind.

(3) Die Ausgleichung ist so zu bemessen, wie es mit Rücksicht auf die Dauer und den Umfang der Leistungen und
auf den Wert des Nachlasses der Billigkeit entspricht.

(4) Bei der Auseinandersetzung wird der Ausgleichungsbetrag dem Erbteil des ausgleichungsberechtigten
Miterben hinzugerechnet. Sämtliche Ausgleichungsbeträge werden vom Wert des Nachlasses abgezogen, soweit
dieser den Miterben zukommt, unter denen die Ausgleichung stattfindet.

Untertitel 2
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Rechtsverhältnis zwischen den Erben und den Nachlassgläubigern
§ 2058 Gesamtschuldnerische Haftung

Die Erben haften für die gemeinschaftlichen Nachlassverbindlichkeiten als Gesamtschuldner.

§ 2059 Haftung bis zur Teilung

(1) Bis zur Teilung des Nachlasses kann jeder Miterbe die Berichtigung der Nachlassverbindlichkeiten
aus dem Vermögen, das er außer seinem Anteil an dem Nachlass hat, verweigern. Haftet er für eine
Nachlassverbindlichkeit unbeschränkt, so steht ihm dieses Recht in Ansehung des seinem Erbteil entsprechenden
Teils der Verbindlichkeit nicht zu.

(2) Das Recht der Nachlassgläubiger, die Befriedigung aus dem ungeteilten Nachlass von sämtlichen Miterben zu
verlangen, bleibt unberührt.

§ 2060 Haftung nach der Teilung

Nach der Teilung des Nachlasses haftet jeder Miterbe nur für den seinem Erbteil entsprechenden Teil einer
Nachlassverbindlichkeit:
1.   wenn der Gläubiger im Aufgebotsverfahren ausgeschlossen ist; das Aufgebot erstreckt sich insoweit auch

auf die in § 1972 bezeichneten Gläubiger sowie auf die Gläubiger, denen der Miterbe unbeschränkt haftet;
 

2.   wenn der Gläubiger seine Forderung später als fünf Jahre nach dem in § 1974 Abs. 1 bestimmten Zeitpunkt
geltend macht, es sei denn, dass die Forderung vor dem Ablauf der fünf Jahre dem Miterben bekannt
geworden oder im Aufgebotsverfahren angemeldet worden ist; die Vorschrift findet keine Anwendung,
soweit der Gläubiger nach § 1971 von dem Aufgebot nicht betroffen wird;
 

3.   wenn das Nachlassinsolvenzverfahren eröffnet und durch Verteilung der Masse oder durch einen
Insolvenzplan beendigt worden ist.
 

§ 2061 Aufgebot der Nachlassgläubiger

(1) Jeder Miterbe kann die Nachlassgläubiger öffentlich auffordern, ihre Forderungen binnen sechs Monaten bei
ihm oder bei dem Nachlassgericht anzumelden. Ist die Aufforderung erfolgt, so haftet nach der Teilung jeder
Miterbe nur für den seinem Erbteil entsprechenden Teil einer Forderung, soweit nicht vor dem Ablauf der Frist die
Anmeldung erfolgt oder die Forderung ihm zur Zeit der Teilung bekannt ist.

(2) Die Aufforderung ist durch den Bundesanzeiger und durch das für die Bekanntmachungen des
Nachlassgerichts bestimmte Blatt zu veröffentlichen. Die Frist beginnt mit der letzten Einrückung. Die Kosten
fallen dem Erben zur Last, der die Aufforderung erlässt.

§ 2062 Antrag auf Nachlassverwaltung

Die Anordnung einer Nachlassverwaltung kann von den Erben nur gemeinschaftlich beantragt werden; sie ist
ausgeschlossen, wenn der Nachlass geteilt ist.

§ 2063 Errichtung eines Inventars, Haftungsbeschränkung

(1) Die Errichtung des Inventars durch einen Miterben kommt auch den übrigen Erben zustatten, soweit nicht
ihre Haftung für die Nachlassverbindlichkeiten unbeschränkt ist.

(2) Ein Miterbe kann sich den übrigen Erben gegenüber auf die Beschränkung seiner Haftung auch dann berufen,
wenn er den anderen Nachlassgläubigern gegenüber unbeschränkt haftet.

Abschnitt 3
Testament

Titel 1
Allgemeine Vorschriften
§ 2064 Persönliche Errichtung

Der Erblasser kann ein Testament nur persönlich errichten.
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§ 2065 Bestimmung durch Dritte

(1) Der Erblasser kann eine letztwillige Verfügung nicht in der Weise treffen, dass ein anderer zu bestimmen hat,
ob sie gelten oder nicht gelten soll.

(2) Der Erblasser kann die Bestimmung der Person, die eine Zuwendung erhalten soll, sowie die Bestimmung des
Gegenstands der Zuwendung nicht einem anderen überlassen.

§ 2066 Gesetzliche Erben des Erblassers

Hat der Erblasser seine gesetzlichen Erben ohne nähere Bestimmung bedacht, so sind diejenigen, welche zur
Zeit des Erbfalls seine gesetzlichen Erben sein würden, nach dem Verhältnis ihrer gesetzlichen Erbteile bedacht.
Ist die Zuwendung unter einer aufschiebenden Bedingung oder unter Bestimmung eines Anfangstermins
gemacht und tritt die Bedingung oder der Termin erst nach dem Erbfall ein, so sind im Zweifel diejenigen als
bedacht anzusehen, welche die gesetzlichen Erben sein würden, wenn der Erblasser zur Zeit des Eintritts der
Bedingung oder des Termins gestorben wäre.

§ 2067 Verwandte des Erblassers

Hat der Erblasser seine Verwandten oder seine nächsten Verwandten ohne nähere Bestimmung bedacht, so
sind im Zweifel diejenigen Verwandten, welche zur Zeit des Erbfalls seine gesetzlichen Erben sein würden, als
nach dem Verhältnis ihrer gesetzlichen Erbteile bedacht anzusehen. Die Vorschrift des § 2066 Satz 2 findet
Anwendung.

§ 2068 Kinder des Erblassers

Hat der Erblasser seine Kinder ohne nähere Bestimmung bedacht und ist ein Kind vor der Errichtung des
Testaments mit Hinterlassung von Abkömmlingen gestorben, so ist im Zweifel anzunehmen, dass die
Abkömmlinge insoweit bedacht sind, als sie bei der gesetzlichen Erbfolge an die Stelle des Kindes treten würden.

§ 2069 Abkömmlinge des Erblassers

Hat der Erblasser einen seiner Abkömmlinge bedacht und fällt dieser nach der Errichtung des Testaments weg,
so ist im Zweifel anzunehmen, dass dessen Abkömmlinge insoweit bedacht sind, als sie bei der gesetzlichen
Erbfolge an dessen Stelle treten würden.

§ 2070 Abkömmlinge eines Dritten

Hat der Erblasser die Abkömmlinge eines Dritten ohne nähere Bestimmung bedacht, so ist im Zweifel
anzunehmen, dass diejenigen Abkömmlinge nicht bedacht sind, welche zur Zeit des Erbfalls oder, wenn die
Zuwendung unter einer aufschiebenden Bedingung oder unter Bestimmung eines Anfangstermins gemacht ist
und die Bedingung oder der Termin erst nach dem Erbfall eintritt, zur Zeit des Eintritts der Bedingung oder des
Termins noch nicht gezeugt sind.

§ 2071 Personengruppe

Hat der Erblasser ohne nähere Bestimmung eine Klasse von Personen oder Personen bedacht, die zu ihm in
einem Dienst- oder Geschäftsverhältnis stehen, so ist im Zweifel anzunehmen, dass diejenigen bedacht sind,
welche zur Zeit des Erbfalls der bezeichneten Klasse angehören oder in dem bezeichneten Verhältnis stehen.

§ 2072 Die Armen

Hat der Erblasser die Armen ohne nähere Bestimmung bedacht, so ist im Zweifel anzunehmen, dass die
öffentliche Armenkasse der Gemeinde, in deren Bezirk er seinen letzten Wohnsitz gehabt hat, unter der Auflage
bedacht ist, das Zugewendete unter Arme zu verteilen.

§ 2073 Mehrdeutige Bezeichnung

Hat der Erblasser den Bedachten in einer Weise bezeichnet, die auf mehrere Personen passt, und lässt sich nicht
ermitteln, wer von ihnen bedacht werden sollte, so gelten sie als zu gleichen Teilen bedacht.

§ 2074 Aufschiebende Bedingung
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Hat der Erblasser eine letztwillige Zuwendung unter einer aufschiebenden Bedingung gemacht, so ist im Zweifel
anzunehmen, dass die Zuwendung nur gelten soll, wenn der Bedachte den Eintritt der Bedingung erlebt.

§ 2075 Auflösende Bedingung

Hat der Erblasser eine letztwillige Zuwendung unter der Bedingung gemacht, dass der Bedachte während eines
Zeitraums von unbestimmter Dauer etwas unterlässt oder fortgesetzt tut, so ist, wenn das Unterlassen oder
das Tun lediglich in der Willkür des Bedachten liegt, im Zweifel anzunehmen, dass die Zuwendung von der
auflösenden Bedingung abhängig sein soll, dass der Bedachte die Handlung vornimmt oder das Tun unterlässt.

§ 2076 Bedingung zum Vorteil eines Dritten

Bezweckt die Bedingung, unter der eine letztwillige Zuwendung gemacht ist, den Vorteil eines Dritten, so gilt sie
im Zweifel als eingetreten, wenn der Dritte die zum Eintritt der Bedingung erforderliche Mitwirkung verweigert.

§ 2077 Unwirksamkeit letztwilliger Verfügungen bei Auflösung der Ehe oder Verlobung

(1) Eine letztwillige Verfügung, durch die der Erblasser seinen Ehegatten bedacht hat, ist unwirksam, wenn die
Ehe vor dem Tode des Erblassers aufgelöst worden ist. Der Auflösung der Ehe steht es gleich, wenn zur Zeit
des Todes des Erblassers die Voraussetzungen für die Scheidung der Ehe gegeben waren und der Erblasser
die Scheidung beantragt oder ihr zugestimmt hatte. Das Gleiche gilt, wenn der Erblasser zur Zeit seines Todes
berechtigt war, die Aufhebung der Ehe zu beantragen, und den Antrag gestellt hatte.

(2) Eine letztwillige Verfügung, durch die der Erblasser seinen Verlobten bedacht hat, ist unwirksam, wenn das
Verlöbnis vor dem Tode des Erblassers aufgelöst worden ist.

(3) Die Verfügung ist nicht unwirksam, wenn anzunehmen ist, dass der Erblasser sie auch für einen solchen Fall
getroffen haben würde.

§ 2078 Anfechtung wegen Irrtums oder Drohung

(1) Eine letztwillige Verfügung kann angefochten werden, soweit der Erblasser über den Inhalt seiner Erklärung
im Irrtum war oder eine Erklärung dieses Inhalts überhaupt nicht abgeben wollte und anzunehmen ist, dass er
die Erklärung bei Kenntnis der Sachlage nicht abgegeben haben würde.

(2) Das Gleiche gilt, soweit der Erblasser zu der Verfügung durch die irrige Annahme oder Erwartung des Eintritts
oder Nichteintritts eines Umstands oder widerrechtlich durch Drohung bestimmt worden ist.

(3) Die Vorschrift des § 122 findet keine Anwendung.

§ 2079 Anfechtung wegen Übergehung eines Pflichtteilsberechtigten

Eine letztwillige Verfügung kann angefochten werden, wenn der Erblasser einen zur Zeit des Erbfalls
vorhandenen Pflichtteilsberechtigten übergangen hat, dessen Vorhandensein ihm bei der Errichtung der
Verfügung nicht bekannt war oder der erst nach der Errichtung geboren oder pflichtteilsberechtigt geworden ist.
Die Anfechtung ist ausgeschlossen, soweit anzunehmen ist, dass der Erblasser auch bei Kenntnis der Sachlage
die Verfügung getroffen haben würde.

§ 2080 Anfechtungsberechtigte

(1) Zur Anfechtung ist derjenige berechtigt, welchem die Aufhebung der letztwilligen Verfügung unmittelbar
zustatten kommen würde.

(2) Bezieht sich in den Fällen des § 2078 der Irrtum nur auf eine bestimmte Person und ist diese
anfechtungsberechtigt oder würde sie anfechtungsberechtigt sein, wenn sie zur Zeit des Erbfalls gelebt hätte, so
ist ein anderer zur Anfechtung nicht berechtigt.

(3) Im Falle des § 2079 steht das Anfechtungsrecht nur dem Pflichtteilsberechtigten zu.

§ 2081 Anfechtungserklärung
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(1) Die Anfechtung einer letztwilligen Verfügung, durch die ein Erbe eingesetzt, ein gesetzlicher Erbe von der
Erbfolge ausgeschlossen, ein Testamentsvollstrecker ernannt oder eine Verfügung solcher Art aufgehoben wird,
erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Nachlassgericht.

(2) Das Nachlassgericht soll die Anfechtungserklärung demjenigen mitteilen, welchem die angefochtene
Verfügung unmittelbar zustatten kommt. Es hat die Einsicht der Erklärung jedem zu gestatten, der ein
rechtliches Interesse glaubhaft macht.

(3) Die Vorschrift des Absatzes 1 gilt auch für die Anfechtung einer letztwilligen Verfügung, durch die ein Recht
für einen anderen nicht begründet wird, insbesondere für die Anfechtung einer Auflage.

§ 2082 Anfechtungsfrist

(1) Die Anfechtung kann nur binnen Jahresfrist erfolgen.

(2) Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem der Anfechtungsberechtigte von dem Anfechtungsgrund
Kenntnis erlangt. Auf den Lauf der Frist finden die für die Verjährung geltenden Vorschriften der §§ 206, 210, 211
entsprechende Anwendung.

(3) Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn seit dem Erbfall 30 Jahre verstrichen sind.

§ 2083 Anfechtbarkeitseinrede

Ist eine letztwillige Verfügung, durch die eine Verpflichtung zu einer Leistung begründet wird, anfechtbar, so
kann der Beschwerte die Leistung verweigern, auch wenn die Anfechtung nach § 2082 ausgeschlossen ist.

§ 2084 Auslegung zugunsten der Wirksamkeit

Lässt der Inhalt einer letztwilligen Verfügung verschiedene Auslegungen zu, so ist im Zweifel diejenige Auslegung
vorzuziehen, bei welcher die Verfügung Erfolg haben kann.

§ 2085 Teilweise Unwirksamkeit

Die Unwirksamkeit einer von mehreren in einem Testament enthaltenen Verfügungen hat die Unwirksamkeit
der übrigen Verfügungen nur zur Folge, wenn anzunehmen ist, dass der Erblasser diese ohne die unwirksame
Verfügung nicht getroffen haben würde.

§ 2086 Ergänzungsvorbehalt

Ist einer letztwilligen Verfügung der Vorbehalt einer Ergänzung beigefügt, die Ergänzung aber unterblieben, so
ist die Verfügung wirksam, sofern nicht anzunehmen ist, dass die Wirksamkeit von der Ergänzung abhängig sein
sollte.

Titel 2
Erbeinsetzung
§ 2087 Zuwendung des Vermögens, eines Bruchteils oder einzelner Gegenstände

(1) Hat der Erblasser sein Vermögen oder einen Bruchteil seines Vermögens dem Bedachten zugewendet, so ist
die Verfügung als Erbeinsetzung anzusehen, auch wenn der Bedachte nicht als Erbe bezeichnet ist.

(2) Sind dem Bedachten nur einzelne Gegenstände zugewendet, so ist im Zweifel nicht anzunehmen, dass er
Erbe sein soll, auch wenn er als Erbe bezeichnet ist.

§ 2088 Einsetzung auf Bruchteile

(1) Hat der Erblasser nur einen Erben eingesetzt und die Einsetzung auf einen Bruchteil der Erbschaft
beschränkt, so tritt in Ansehung des übrigen Teils die gesetzliche Erbfolge ein.

(2) Das Gleiche gilt, wenn der Erblasser mehrere Erben unter Beschränkung eines jeden auf einen Bruchteil
eingesetzt hat und die Bruchteile das Ganze nicht erschöpfen.

§ 2089 Erhöhung der Bruchteile
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Sollen die eingesetzten Erben nach dem Willen des Erblassers die alleinigen Erben sein, so tritt, wenn jeder
von ihnen auf einen Bruchteil der Erbschaft eingesetzt ist und die Bruchteile das Ganze nicht erschöpfen, eine
verhältnismäßige Erhöhung der Bruchteile ein.

§ 2090 Minderung der Bruchteile

Ist jeder der eingesetzten Erben auf einen Bruchteil der Erbschaft eingesetzt und übersteigen die Bruchteile das
Ganze, so tritt eine verhältnismäßige Minderung der Bruchteile ein.

§ 2091 Unbestimmte Bruchteile

Sind mehrere Erben eingesetzt, ohne dass die Erbteile bestimmt sind, so sind sie zu gleichen Teilen eingesetzt,
soweit sich nicht aus den §§ 2066 bis 2069 ein anderes ergibt.

§ 2092 Teilweise Einsetzung auf Bruchteile

(1) Sind von mehreren Erben die einen auf Bruchteile, die anderen ohne Bruchteile eingesetzt, so erhalten die
letzteren den freigebliebenen Teil der Erbschaft.

(2) Erschöpfen die bestimmten Bruchteile die Erbschaft, so tritt eine verhältnismäßige Minderung der Bruchteile
in der Weise ein, dass jeder der ohne Bruchteile eingesetzten Erben so viel erhält wie der mit dem geringsten
Bruchteil bedachte Erbe.

§ 2093 Gemeinschaftlicher Erbteil

Sind einige von mehreren Erben auf einen und denselben Bruchteil der Erbschaft eingesetzt (gemeinschaftlicher
Erbteil), so finden in Ansehung des gemeinschaftlichen Erbteils die Vorschriften der §§ 2089 bis 2092
entsprechende Anwendung.

§ 2094 Anwachsung

(1) Sind mehrere Erben in der Weise eingesetzt, dass sie die gesetzliche Erbfolge ausschließen, und fällt einer
der Erben vor oder nach dem Eintritt des Erbfalls weg, so wächst dessen Erbteil den übrigen Erben nach dem
Verhältnis ihrer Erbteile an. Sind einige der Erben auf einen gemeinschaftlichen Erbteil eingesetzt, so tritt die
Anwachsung zunächst unter ihnen ein.

(2) Ist durch die Erbeinsetzung nur über einen Teil der Erbschaft verfügt und findet in Ansehung des übrigen Teils
die gesetzliche Erbfolge statt, so tritt die Anwachsung unter den eingesetzten Erben nur ein, soweit sie auf einen
gemeinschaftlichen Erbteil eingesetzt sind.

(3) Der Erblasser kann die Anwachsung ausschließen.

§ 2095 Angewachsener Erbteil

Der durch Anwachsung einem Erben anfallende Erbteil gilt in Ansehung der Vermächtnisse und Auflagen, mit
denen dieser Erbe oder der wegfallende Erbe beschwert ist, sowie in Ansehung der Ausgleichungspflicht als
besonderer Erbteil.

§ 2096 Ersatzerbe

Der Erblasser kann für den Fall, dass ein Erbe vor oder nach dem Eintritt des Erbfalls wegfällt, einen anderen als
Erben einsetzen (Ersatzerbe).

§ 2097 Auslegungsregel bei Ersatzerben

Ist jemand für den Fall, dass der zunächst berufene Erbe nicht Erbe sein kann, oder für den Fall, dass er nicht
Erbe sein will, als Ersatzerbe eingesetzt, so ist im Zweifel anzunehmen, dass er für beide Fälle eingesetzt ist.

§ 2098 Wechselseitige Einsetzung als Ersatzerben

(1) Sind die Erben gegenseitig oder sind für einen von ihnen die übrigen als Ersatzerben eingesetzt, so ist im
Zweifel anzunehmen, dass sie nach dem Verhältnis ihrer Erbteile als Ersatzerben eingesetzt sind.
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(2) Sind die Erben gegenseitig als Ersatzerben eingesetzt, so gehen Erben, die auf einen gemeinschaftlichen
Erbteil eingesetzt sind, im Zweifel als Ersatzerben für diesen Erbteil den anderen vor.

§ 2099 Ersatzerbe und Anwachsung

Das Recht des Ersatzerben geht dem Anwachsungsrecht vor.

Titel 3
Einsetzung eines Nacherben
§ 2100 Nacherbe

Der Erblasser kann einen Erben in der Weise einsetzen, dass dieser erst Erbe wird, nachdem zunächst ein
anderer Erbe geworden ist (Nacherbe).

§ 2101 Noch nicht gezeugter Nacherbe

(1) Ist eine zur Zeit des Erbfalls noch nicht gezeugte Person als Erbe eingesetzt, so ist im Zweifel anzunehmen,
dass sie als Nacherbe eingesetzt ist. Entspricht es nicht dem Willen des Erblassers, dass der Eingesetzte
Nacherbe werden soll, so ist die Einsetzung unwirksam.

(2) Das Gleiche gilt von der Einsetzung einer juristischen Person, die erst nach dem Erbfall zur Entstehung
gelangt; die Vorschrift des § 84 bleibt unberührt.

§ 2102 Nacherbe und Ersatzerbe

(1) Die Einsetzung als Nacherbe enthält im Zweifel auch die Einsetzung als Ersatzerbe.

(2) Ist zweifelhaft, ob jemand als Ersatzerbe oder als Nacherbe eingesetzt ist, so gilt er als Ersatzerbe.

§ 2103 Anordnung der Herausgabe der Erbschaft

Hat der Erblasser angeordnet, dass der Erbe mit dem Eintritt eines bestimmten Zeitpunkts oder Ereignisses die
Erbschaft einem anderen herausgeben soll, so ist anzunehmen, dass der andere als Nacherbe eingesetzt ist.

§ 2104 Gesetzliche Erben als Nacherben

Hat der Erblasser angeordnet, dass der Erbe nur bis zu dem Eintritt eines bestimmten Zeitpunkts oder
Ereignisses Erbe sein soll, ohne zu bestimmen, wer alsdann die Erbschaft erhalten soll, so ist anzunehmen, dass
als Nacherben diejenigen eingesetzt sind, welche die gesetzlichen Erben des Erblassers sein würden, wenn
er zur Zeit des Eintritts des Zeitpunkts oder des Ereignisses gestorben wäre. Der Fiskus gehört nicht zu den
gesetzlichen Erben im Sinne dieser Vorschrift.

§ 2105 Gesetzliche Erben als Vorerben

(1) Hat der Erblasser angeordnet, dass der eingesetzte Erbe die Erbschaft erst mit dem Eintritt eines bestimmten
Zeitpunkts oder Ereignisses erhalten soll, ohne zu bestimmen, wer bis dahin Erbe sein soll, so sind die
gesetzlichen Erben des Erblassers die Vorerben.

(2) Das Gleiche gilt, wenn die Persönlichkeit des Erben durch ein erst nach dem Erbfall eintretendes Ereignis
bestimmt werden soll oder wenn die Einsetzung einer zur Zeit des Erbfalls noch nicht gezeugten Person oder
einer zu dieser Zeit noch nicht entstandenen juristischen Person als Erbe nach § 2101 als Nacherbeinsetzung
anzusehen ist.

§ 2106 Eintritt der Nacherbfolge

(1) Hat der Erblasser einen Nacherben eingesetzt, ohne den Zeitpunkt oder das Ereignis zu bestimmen, mit dem
die Nacherbfolge eintreten soll, so fällt die Erbschaft dem Nacherben mit dem Tode des Vorerben an.

(2) Ist die Einsetzung einer noch nicht gezeugten Person als Erbe nach § 2101 Abs. 1 als Nacherbeinsetzung
anzusehen, so fällt die Erbschaft dem Nacherben mit dessen Geburt an. Im Falle des § 2101 Abs. 2 tritt der Anfall
mit der Entstehung der juristischen Person ein.
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§ 2107 Kinderloser Vorerbe

Hat der Erblasser einem Abkömmling, der zur Zeit der Errichtung der letztwilligen Verfügung keinen Abkömmling
hat oder von dem der Erblasser zu dieser Zeit nicht weiß, dass er einen Abkömmling hat, für die Zeit nach dessen
Tode einen Nacherben bestimmt, so ist anzunehmen, dass der Nacherbe nur für den Fall eingesetzt ist, dass der
Abkömmling ohne Nachkommenschaft stirbt.

§ 2108 Erbfähigkeit; Vererblichkeit des Nacherbrechts

(1) Die Vorschrift des § 1923 findet auf die Nacherbfolge entsprechende Anwendung.

(2) Stirbt der eingesetzte Nacherbe vor dem Eintritt des Falles der Nacherbfolge, aber nach dem Eintritt des
Erbfalls, so geht sein Recht auf seine Erben über, sofern nicht ein anderer Wille des Erblassers anzunehmen
ist. Ist der Nacherbe unter einer aufschiebenden Bedingung eingesetzt, so bewendet es bei der Vorschrift des §
2074.

§ 2109 Unwirksamwerden der Nacherbschaft

(1) Die Einsetzung eines Nacherben wird mit dem Ablauf von 30 Jahren nach dem Erbfall unwirksam, wenn nicht
vorher der Fall der Nacherbfolge eingetreten ist. Sie bleibt auch nach dieser Zeit wirksam,
1.   wenn die Nacherbfolge für den Fall angeordnet ist, dass in der Person des Vorerben oder des Nacherben

ein bestimmtes Ereignis eintritt, und derjenige, in dessen Person das Ereignis eintreten soll, zur Zeit des
Erbfalls lebt,
 

2.   wenn dem Vorerben oder einem Nacherben für den Fall, dass ihm ein Bruder oder eine Schwester geboren
wird, der Bruder oder die Schwester als Nacherbe bestimmt ist.
 

(2) Ist der Vorerbe oder der Nacherbe, in dessen Person das Ereignis eintreten soll, eine juristische Person, so
bewendet es bei der dreißigjährigen Frist.

§ 2110 Umfang des Nacherbrechts

(1) Das Recht des Nacherben erstreckt sich im Zweifel auf einen Erbteil, der dem Vorerben infolge des Wegfalls
eines Miterben anfällt.

(2) Das Recht des Nacherben erstreckt sich im Zweifel nicht auf ein dem Vorerben zugewendetes
Vorausvermächtnis.

§ 2111 Unmittelbare Ersetzung

(1) Zur Erbschaft gehört, was der Vorerbe auf Grund eines zur Erbschaft gehörenden Rechts oder als Ersatz für
die Zerstörung, Beschädigung oder Entziehung eines Erbschaftsgegenstands oder durch Rechtsgeschäft mit
Mitteln der Erbschaft erwirbt, sofern nicht der Erwerb ihm als Nutzung gebührt. Die Zugehörigkeit einer durch
Rechtsgeschäft erworbenen Forderung zur Erbschaft hat der Schuldner erst dann gegen sich gelten zu lassen,
wenn er von der Zugehörigkeit Kenntnis erlangt; die Vorschriften der §§ 406 bis 408 finden entsprechende
Anwendung.

(2) Zur Erbschaft gehört auch, was der Vorerbe dem Inventar eines erbschaftlichen Grundstücks einverleibt.

§ 2112 Verfügungsrecht des Vorerben

Der Vorerbe kann über die zur Erbschaft gehörenden Gegenstände verfügen, soweit sich nicht aus den
Vorschriften der §§ 2113 bis 2115 ein anderes ergibt.

§ 2113 Verfügungen über Grundstücke, Schiffe und Schiffsbauwerke; Schenkungen

(1) Die Verfügung des Vorerben über ein zur Erbschaft gehörendes Grundstück oder Recht an einem Grundstück
oder über ein zur Erbschaft gehörendes eingetragenes Schiff oder Schiffsbauwerk ist im Falle des Eintritts der
Nacherbfolge insoweit unwirksam, als sie das Recht des Nacherben vereiteln oder beeinträchtigen würde.

(2) Das Gleiche gilt von der Verfügung über einen Erbschaftsgegenstand, die unentgeltlich oder zum Zwecke der
Erfüllung eines von dem Vorerben erteilten Schenkungsversprechens erfolgt. Ausgenommen sind Schenkungen,
durch die einer sittlichen Pflicht oder einer auf den Anstand zu nehmenden Rücksicht entsprochen wird.
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(3) Die Vorschriften zugunsten derjenigen, welche Rechte von einem Nichtberechtigten herleiten, finden
entsprechende Anwendung.

§ 2114 Verfügungen über Hypothekenforderungen, Grund- und Rentenschulden

Gehört zur Erbschaft eine Hypothekenforderung, eine Grundschuld, eine Rentenschuld oder eine
Schiffshypothekenforderung, so steht die Kündigung und die Einziehung dem Vorerben zu. Der Vorerbe kann
jedoch nur verlangen, dass das Kapital an ihn nach Beibringung der Einwilligung des Nacherben gezahlt oder
dass es für ihn und den Nacherben hinterlegt wird. Auf andere Verfügungen über die Hypothekenforderung,
die Grundschuld, die Rentenschuld oder die Schiffshypothekenforderung finden die Vorschriften des § 2113
Anwendung.

§ 2115 Zwangsvollstreckungsverfügungen gegen Vorerben

Eine Verfügung über einen Erbschaftsgegenstand, die im Wege der Zwangsvollstreckung oder der
Arrestvollziehung oder durch den Insolvenzverwalter erfolgt, ist im Falle des Eintritts der Nacherbfolge
insoweit unwirksam, als sie das Recht des Nacherben vereiteln oder beeinträchtigen würde. Die Verfügung ist
unbeschränkt wirksam, wenn der Anspruch eines Nachlassgläubigers oder ein an einem Erbschaftsgegenstand
bestehendes Recht geltend gemacht wird, das im Falle des Eintritts der Nacherbfolge dem Nacherben gegenüber
wirksam ist.

§ 2116 Hinterlegung von Wertpapieren

(1) Der Vorerbe hat auf Verlangen des Nacherben die zur Erbschaft gehörenden Inhaberpapiere nebst den
Erneuerungsscheinen bei einer Hinterlegungsstelle mit der Bestimmung zu hinterlegen, dass die Herausgabe nur
mit Zustimmung des Nacherben verlangt werden kann. Die Hinterlegung von Inhaberpapieren, die nach § 92 zu
den verbrauchbaren Sachen gehören, sowie von Zins-, Renten- oder Gewinnanteilscheinen kann nicht verlangt
werden. Den Inhaberpapieren stehen Orderpapiere gleich, die mit Blankoindossament versehen sind.

(2) Über die hinterlegten Papiere kann der Vorerbe nur mit Zustimmung des Nacherben verfügen.

§ 2117 Umschreibung; Umwandlung

Der Vorerbe kann die Inhaberpapiere, statt sie nach § 2116 zu hinterlegen, auf seinen Namen mit der
Bestimmung umschreiben lassen, dass er über sie nur mit Zustimmung des Nacherben verfügen kann. Sind
die Papiere vom Bund oder von einem Land ausgestellt, so kann er sie mit der gleichen Bestimmung in
Buchforderungen gegen den Bund oder das Land umwandeln lassen.

§ 2118 Sperrvermerk im Schuldbuch

Gehören zur Erbschaft Buchforderungen gegen den Bund oder ein Land, so ist der Vorerbe auf Verlangen des
Nacherben verpflichtet, in das Schuldbuch den Vermerk eintragen zu lassen, dass er über die Forderungen nur
mit Zustimmung des Nacherben verfügen kann.

§ 2119 Anlegung von Geld

Geld, das nach den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft dauernd anzulegen ist, darf der Vorerbe nur der
Rechtsverordnung nach § 240a entsprechend anlegen.

§ 2120 Einwilligungspflicht des Nacherben

Ist zur ordnungsmäßigen Verwaltung, insbesondere zur Berichtigung von Nachlassverbindlichkeiten, eine
Verfügung erforderlich, die der Vorerbe nicht mit Wirkung gegen den Nacherben vornehmen kann, so ist der
Nacherbe dem Vorerben gegenüber verpflichtet, seine Einwilligung zu der Verfügung zu erteilen. Die Einwilligung
ist auf Verlangen in öffentlich beglaubigter Form zu erklären. Die Kosten der Beglaubigung fallen dem Vorerben
zur Last.

§ 2121 Verzeichnis der Erbschaftsgegenstände

(1) Der Vorerbe hat dem Nacherben auf Verlangen ein Verzeichnis der zur Erbschaft gehörenden Gegenstände
mitzuteilen. Das Verzeichnis ist mit der Angabe des Tages der Aufnahme zu versehen und von dem Vorerben zu
unterzeichnen; der Vorerbe hat auf Verlangen die Unterzeichnung öffentlich beglaubigen zu lassen.
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(2) Der Nacherbe kann verlangen, dass er bei der Aufnahme des Verzeichnisses zugezogen wird.

(3) Der Vorerbe ist berechtigt und auf Verlangen des Nacherben verpflichtet, das Verzeichnis durch die
zuständige Behörde oder durch einen zuständigen Beamten oder Notar aufnehmen zu lassen.

(4) Die Kosten der Aufnahme und der Beglaubigung fallen der Erbschaft zur Last.

§ 2122 Feststellung des Zustands der Erbschaft

Der Vorerbe kann den Zustand der zur Erbschaft gehörenden Sachen auf seine Kosten durch Sachverständige
feststellen lassen. Das gleiche Recht steht dem Nacherben zu.

§ 2123 Wirtschaftsplan

(1) Gehört ein Wald zur Erbschaft, so kann sowohl der Vorerbe als der Nacherbe verlangen, dass das Maß der
Nutzung und die Art der wirtschaftlichen Behandlung durch einen Wirtschaftsplan festgestellt werden. Tritt eine
erhebliche Änderung der Umstände ein, so kann jeder Teil eine entsprechende Änderung des Wirtschaftsplans
verlangen. Die Kosten fallen der Erbschaft zur Last.

(2) Das Gleiche gilt, wenn ein Bergwerk oder eine andere auf Gewinnung von Bodenbestandteilen gerichtete
Anlage zur Erbschaft gehört.

§ 2124 Erhaltungskosten

(1) Der Vorerbe trägt dem Nacherben gegenüber die gewöhnlichen Erhaltungskosten.

(2) Andere Aufwendungen, die der Vorerbe zum Zwecke der Erhaltung von Erbschaftsgegenständen den
Umständen nach für erforderlich halten darf, kann er aus der Erbschaft bestreiten. Bestreitet er sie aus seinem
Vermögen, so ist der Nacherbe im Falle des Eintritts der Nacherbfolge zum Ersatz verpflichtet.

§ 2125 Verwendungen; Wegnahmerecht

(1) Macht der Vorerbe Verwendungen auf die Erbschaft, die nicht unter die Vorschrift des § 2124 fallen, so ist der
Nacherbe im Falle des Eintritts der Nacherbfolge nach den Vorschriften über die Geschäftsführung ohne Auftrag
zum Ersatz verpflichtet.

(2) Der Vorerbe ist berechtigt, eine Einrichtung, mit der er eine zur Erbschaft gehörende Sache versehen hat,
wegzunehmen.

§ 2126 Außerordentliche Lasten

Der Vorerbe hat im Verhältnis zu dem Nacherben nicht die außerordentlichen Lasten zu tragen, die als auf den
Stammwert der Erbschaftsgegenstände gelegt anzusehen sind. Auf diese Lasten findet die Vorschrift des § 2124
Abs. 2 Anwendung.

§ 2127 Auskunftsrecht des Nacherben

Der Nacherbe ist berechtigt, von dem Vorerben Auskunft über den Bestand der Erbschaft zu verlangen, wenn
Grund zu der Annahme besteht, dass der Vorerbe durch seine Verwaltung die Rechte des Nacherben erheblich
verletzt.

§ 2128 Sicherheitsleistung

(1) Wird durch das Verhalten des Vorerben oder durch seine ungünstige Vermögenslage die Besorgnis einer
erheblichen Verletzung der Rechte des Nacherben begründet, so kann der Nacherbe Sicherheitsleistung
verlangen.

(2) Die für die Verpflichtung des Nießbrauchers zur Sicherheitsleistung geltenden Vorschriften des § 1052 finden
entsprechende Anwendung.

§ 2129 Wirkung einer Entziehung der Verwaltung

(1) Wird dem Vorerben die Verwaltung nach der Vorschrift des § 1052 entzogen, so verliert er das Recht, über
Erbschaftsgegenstände zu verfügen.
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(2) Die Vorschriften zugunsten derjenigen, welche Rechte von einem Nichtberechtigten herleiten, finden
entsprechende Anwendung. Für die zur Erbschaft gehörenden Forderungen ist die Entziehung der Verwaltung
dem Schuldner gegenüber erst wirksam, wenn er von der getroffenen Anordnung Kenntnis erlangt oder wenn
ihm eine Mitteilung von der Anordnung zugestellt wird. Das Gleiche gilt von der Aufhebung der Entziehung.

§ 2130 Herausgabepflicht nach dem Eintritt der Nacherbfolge, Rechenschaftspflicht

(1) Der Vorerbe ist nach dem Eintritt der Nacherbfolge verpflichtet, dem Nacherben die Erbschaft in dem Zustand
herauszugeben, der sich bei einer bis zur Herausgabe fortgesetzten ordnungsmäßigen Verwaltung ergibt. Auf die
Herausgabe eines landwirtschaftlichen Grundstücks findet die Vorschrift des § 596a, auf die Herausgabe eines
Landguts finden die Vorschriften der §§ 596a, 596b entsprechende Anwendung.

(2) Der Vorerbe hat auf Verlangen Rechenschaft abzulegen.

§ 2131 Umfang der Sorgfaltspflicht

Der Vorerbe hat dem Nacherben gegenüber in Ansehung der Verwaltung nur für diejenige Sorgfalt einzustehen,
welche er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt.

§ 2132 Keine Haftung für gewöhnliche Abnutzung

Veränderungen oder Verschlechterungen von Erbschaftssachen, die durch ordnungsmäßige Benutzung
herbeigeführt werden, hat der Vorerbe nicht zu vertreten.

§ 2133 Ordnungswidrige oder übermäßige Fruchtziehung

Zieht der Vorerbe Früchte den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft zuwider oder zieht er Früchte
deshalb im Übermaß, weil dies infolge eines besonderen Ereignisses notwendig geworden ist, so gebührt ihm
der Wert der Früchte nur insoweit, als durch den ordnungswidrigen oder den übermäßigen Fruchtbezug die
ihm gebührenden Nutzungen beeinträchtigt werden und nicht der Wert der Früchte nach den Regeln einer
ordnungsmäßigen Wirtschaft zur Wiederherstellung der Sache zu verwenden ist.

§ 2134 Eigennützige Verwendung

Hat der Vorerbe einen Erbschaftsgegenstand für sich verwendet, so ist er nach dem Eintritt der Nacherbfolge
dem Nacherben gegenüber zum Ersatz des Wertes verpflichtet. Eine weitergehende Haftung wegen
Verschuldens bleibt unberührt.

§ 2135 Miet- und Pachtverhältnis bei der Nacherbfolge

Hat der Vorerbe ein zur Erbschaft gehörendes Grundstück oder eingetragenes Schiff vermietet oder verpachtet,
so findet, wenn das Miet- oder Pachtverhältnis bei dem Eintritt der Nacherbfolge noch besteht, die Vorschrift des
§ 1056 entsprechende Anwendung.

§ 2136 Befreiung des Vorerben

Der Erblasser kann den Vorerben von den Beschränkungen und Verpflichtungen des § 2113 Abs. 1 und der §§
2114, 2116 bis 2119, 2123, 2127 bis 2131, 2133, 2134 befreien.

§ 2137 Auslegungsregel für die Befreiung

(1) Hat der Erblasser den Nacherben auf dasjenige eingesetzt, was von der Erbschaft bei dem Eintritt der
Nacherbfolge übrig sein wird, so gilt die Befreiung von allen in § 2136 bezeichneten Beschränkungen und
Verpflichtungen als angeordnet.

(2) Das Gleiche ist im Zweifel anzunehmen, wenn der Erblasser bestimmt hat, dass der Vorerbe zur freien
Verfügung über die Erbschaft berechtigt sein soll.

§ 2138 Beschränkte Herausgabepflicht

(1) Die Herausgabepflicht des Vorerben beschränkt sich in den Fällen des § 2137 auf die bei ihm noch
vorhandenen Erbschaftsgegenstände. Für Verwendungen auf Gegenstände, die er infolge dieser Beschränkung
nicht herauszugeben hat, kann er nicht Ersatz verlangen.
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(2) Hat der Vorerbe der Vorschrift des § 2113 Abs. 2 zuwider über einen Erbschaftsgegenstand verfügt oder hat
er die Erbschaft in der Absicht, den Nacherben zu benachteiligen, vermindert, so ist er dem Nacherben zum
Schadensersatz verpflichtet.

§ 2139 Wirkung des Eintritts der Nacherbfolge

Mit dem Eintritt des Falles der Nacherbfolge hört der Vorerbe auf, Erbe zu sein, und fällt die Erbschaft dem
Nacherben an.

§ 2140 Verfügungen des Vorerben nach Eintritt der Nacherbfolge

Der Vorerbe ist auch nach dem Eintritt des Falles der Nacherbfolge zur Verfügung über Nachlassgegenstände in
dem gleichen Umfang wie vorher berechtigt, bis er von dem Eintritt Kenntnis erlangt oder ihn kennen muss. Ein
Dritter kann sich auf diese Berechtigung nicht berufen, wenn er bei der Vornahme eines Rechtsgeschäfts den
Eintritt kennt oder kennen muss.

§ 2141 Unterhalt der werdenden Mutter eines Nacherben

Ist bei dem Eintritt des Falles der Nacherbfolge die Geburt eines Nacherben zu erwarten, so findet auf den
Unterhaltsanspruch der Mutter die Vorschrift des § 1963 entsprechende Anwendung.

§ 2142 Ausschlagung der Nacherbschaft

(1) Der Nacherbe kann die Erbschaft ausschlagen, sobald der Erbfall eingetreten ist.

(2) Schlägt der Nacherbe die Erbschaft aus, so verbleibt sie dem Vorerben, soweit nicht der Erblasser ein anderes
bestimmt hat.

§ 2143 Wiederaufleben erloschener Rechtsverhältnisse

Tritt die Nacherbfolge ein, so gelten die infolge des Erbfalls durch Vereinigung von Recht und Verbindlichkeit
oder von Recht und Belastung erloschenen Rechtsverhältnisse als nicht erloschen.

§ 2144 Haftung des Nacherben für Nachlassverbindlichkeiten

(1) Die Vorschriften über die Beschränkung der Haftung des Erben für die Nachlassverbindlichkeiten gelten auch
für den Nacherben; an die Stelle des Nachlasses tritt dasjenige, was der Nacherbe aus der Erbschaft erlangt, mit
Einschluss der ihm gegen den Vorerben als solchen zustehenden Ansprüche.

(2) Das von dem Vorerben errichtete Inventar kommt auch dem Nacherben zustatten.

(3) Der Nacherbe kann sich dem Vorerben gegenüber auf die Beschränkung seiner Haftung auch dann berufen,
wenn er den übrigen Nachlassgläubigern gegenüber unbeschränkt haftet.

§ 2145 Haftung des Vorerben für Nachlassverbindlichkeiten

(1) Der Vorerbe haftet nach dem Eintritt der Nacherbfolge für die Nachlassverbindlichkeiten noch insoweit, als
der Nacherbe nicht haftet. Die Haftung bleibt auch für diejenigen Nachlassverbindlichkeiten bestehen, welche im
Verhältnis zwischen dem Vorerben und dem Nacherben dem Vorerben zur Last fallen.

(2) Der Vorerbe kann nach dem Eintritt der Nacherbfolge die Berichtigung der Nachlassverbindlichkeiten, sofern
nicht seine Haftung unbeschränkt ist, insoweit verweigern, als dasjenige nicht ausreicht, was ihm von der
Erbschaft gebührt. Die Vorschriften der §§ 1990, 1991 finden entsprechende Anwendung.

§ 2146 Anzeigepflicht des Vorerben gegenüber Nachlassgläubigern

(1) Der Vorerbe ist den Nachlassgläubigern gegenüber verpflichtet, den Eintritt der Nacherbfolge unverzüglich
dem Nachlassgericht anzuzeigen. Die Anzeige des Vorerben wird durch die Anzeige des Nacherben ersetzt.

(2) Das Nachlassgericht hat die Einsicht der Anzeige jedem zu gestatten, der ein rechtliches Interesse glaubhaft
macht.

Titel 4
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Vermächtnis
§ 2147 Beschwerter

Mit einem Vermächtnis kann der Erbe oder ein Vermächtnisnehmer beschwert werden. Soweit nicht der Erblasser
ein anderes bestimmt hat, ist der Erbe beschwert.

§ 2148 Mehrere Beschwerte

Sind mehrere Erben oder mehrere Vermächtnisnehmer mit demselben Vermächtnis beschwert, so sind im
Zweifel die Erben nach dem Verhältnis der Erbteile, die Vermächtnisnehmer nach dem Verhältnis des Wertes der
Vermächtnisse beschwert.

§ 2149 Vermächtnis an die gesetzlichen Erben

Hat der Erblasser bestimmt, dass dem eingesetzten Erben ein Erbschaftsgegenstand nicht zufallen soll, so gilt
der Gegenstand als den gesetzlichen Erben vermacht. Der Fiskus gehört nicht zu den gesetzlichen Erben im
Sinne dieser Vorschrift.

§ 2150 Vorausvermächtnis

Das einem Erben zugewendete Vermächtnis (Vorausvermächtnis) gilt als Vermächtnis auch insoweit, als der Erbe
selbst beschwert ist.

§ 2151 Bestimmungsrecht des Beschwerten oder eines Dritten bei mehreren Bedachten

(1) Der Erblasser kann mehrere mit einem Vermächtnis in der Weise bedenken, dass der Beschwerte oder ein
Dritter zu bestimmen hat, wer von den mehreren das Vermächtnis erhalten soll.

(2) Die Bestimmung des Beschwerten erfolgt durch Erklärung gegenüber demjenigen, welcher das Vermächtnis
erhalten soll; die Bestimmung des Dritten erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Beschwerten.

(3) Kann der Beschwerte oder der Dritte die Bestimmung nicht treffen, so sind die Bedachten Gesamtgläubiger.
Das Gleiche gilt, wenn das Nachlassgericht dem Beschwerten oder dem Dritten auf Antrag eines der Beteiligten
eine Frist zur Abgabe der Erklärung bestimmt hat und die Frist verstrichen ist, sofern nicht vorher die Erklärung
erfolgt. Der Bedachte, der das Vermächtnis erhält, ist im Zweifel nicht zur Teilung verpflichtet.

§ 2152 Wahlweise Bedachte

Hat der Erblasser mehrere mit einem Vermächtnis in der Weise bedacht, dass nur der eine oder der andere
das Vermächtnis erhalten soll, so ist anzunehmen, dass der Beschwerte bestimmen soll, wer von ihnen das
Vermächtnis erhält.

§ 2153 Bestimmung der Anteile

(1) Der Erblasser kann mehrere mit einem Vermächtnis in der Weise bedenken, dass der Beschwerte oder ein
Dritter zu bestimmen hat, was jeder von dem vermachten Gegenstand erhalten soll. Die Bestimmung erfolgt
nach § 2151 Abs. 2.

(2) Kann der Beschwerte oder der Dritte die Bestimmung nicht treffen, so sind die Bedachten zu gleichen Teilen
berechtigt. Die Vorschrift des § 2151 Abs. 3 Satz 2 findet entsprechende Anwendung.

§ 2154 Wahlvermächtnis

(1) Der Erblasser kann ein Vermächtnis in der Art anordnen, dass der Bedachte von mehreren Gegenständen
nur den einen oder den anderen erhalten soll. Ist in einem solchen Falle die Wahl einem Dritten übertragen, so
erfolgt sie durch Erklärung gegenüber dem Beschwerten.

(2) Kann der Dritte die Wahl nicht treffen, so geht das Wahlrecht auf den Beschwerten über. Die Vorschrift des §
2151 Abs. 3 Satz 2 findet entsprechende Anwendung.

§ 2155 Gattungsvermächtnis

(1) Hat der Erblasser die vermachte Sache nur der Gattung nach bestimmt, so ist eine den Verhältnissen des
Bedachten entsprechende Sache zu leisten.
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(2) Ist die Bestimmung der Sache dem Bedachten oder einem Dritten übertragen, so finden die nach § 2154 für
die Wahl des Dritten geltenden Vorschriften Anwendung.

(3) Entspricht die von dem Bedachten oder dem Dritten getroffene Bestimmung den Verhältnissen des
Bedachten offenbar nicht, so hat der Beschwerte so zu leisten, wie wenn der Erblasser über die Bestimmung der
Sache keine Anordnung getroffen hätte.

§ 2156 Zweckvermächtnis

Der Erblasser kann bei der Anordnung eines Vermächtnisses, dessen Zweck er bestimmt hat, die Bestimmung
der Leistung dem billigen Ermessen des Beschwerten oder eines Dritten überlassen. Auf ein solches Vermächtnis
finden die Vorschriften der §§ 315 bis 319 entsprechende Anwendung.

§ 2157 Gemeinschaftliches Vermächtnis

Ist mehreren derselbe Gegenstand vermacht, so finden die Vorschriften der §§ 2089 bis 2093 entsprechende
Anwendung.

§ 2158 Anwachsung

(1) Ist mehreren derselbe Gegenstand vermacht, so wächst, wenn einer von ihnen vor oder nach dem Erbfall
wegfällt, dessen Anteil den übrigen Bedachten nach dem Verhältnis ihrer Anteile an. Dies gilt auch dann, wenn
der Erblasser die Anteile der Bedachten bestimmt hat. Sind einige der Bedachten zu demselben Anteil berufen,
so tritt die Anwachsung zunächst unter ihnen ein.

(2) Der Erblasser kann die Anwachsung ausschließen.

§ 2159 Selbständigkeit der Anwachsung

Der durch Anwachsung einem Vermächtnisnehmer anfallende Anteil gilt in Ansehung der Vermächtnisse und
Auflagen, mit denen dieser oder der wegfallende Vermächtnisnehmer beschwert ist, als besonderes Vermächtnis.

§ 2160 Vorversterben des Bedachten

Ein Vermächtnis ist unwirksam, wenn der Bedachte zur Zeit des Erbfalls nicht mehr lebt.

§ 2161 Wegfall des Beschwerten

Ein Vermächtnis bleibt, sofern nicht ein anderer Wille des Erblassers anzunehmen ist, wirksam, wenn der
Beschwerte nicht Erbe oder Vermächtnisnehmer wird. Beschwert ist in diesem Falle derjenige, welchem der
Wegfall des zunächst Beschwerten unmittelbar zustatten kommt.

§ 2162 Dreißigjährige Frist für aufgeschobenes Vermächtnis

(1) Ein Vermächtnis, das unter einer aufschiebenden Bedingung oder unter Bestimmung eines Anfangstermins
angeordnet ist, wird mit dem Ablauf von 30 Jahren nach dem Erbfall unwirksam, wenn nicht vorher die
Bedingung oder der Termin eingetreten ist.

(2) Ist der Bedachte zur Zeit des Erbfalls noch nicht gezeugt oder wird seine Persönlichkeit durch ein erst nach
dem Erbfall eintretendes Ereignis bestimmt, so wird das Vermächtnis mit dem Ablauf von 30 Jahren nach dem
Erbfall unwirksam, wenn nicht vorher der Bedachte gezeugt oder das Ereignis eingetreten ist, durch das seine
Persönlichkeit bestimmt wird.

§ 2163 Ausnahmen von der dreißigjährigen Frist

(1) Das Vermächtnis bleibt in den Fällen des § 2162 auch nach dem Ablauf von 30 Jahren wirksam:
1.   wenn es für den Fall angeordnet ist, dass in der Person des Beschwerten oder des Bedachten ein

bestimmtes Ereignis eintritt, und derjenige, in dessen Person das Ereignis eintreten soll, zur Zeit des
Erbfalls lebt,
 

2.   wenn ein Erbe, ein Nacherbe oder ein Vermächtnisnehmer für den Fall, dass ihm ein Bruder oder eine
Schwester geboren wird, mit einem Vermächtnis zugunsten des Bruders oder der Schwester beschwert ist.
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(2) Ist der Beschwerte oder der Bedachte, in dessen Person das Ereignis eintreten soll, eine juristische Person, so
bewendet es bei der dreißigjährigen Frist.

§ 2164 Erstreckung auf Zubehör und Ersatzansprüche

(1) Das Vermächtnis einer Sache erstreckt sich im Zweifel auf das zur Zeit des Erbfalls vorhandene Zubehör.

(2) Hat der Erblasser wegen einer nach der Anordnung des Vermächtnisses erfolgten Beschädigung der Sache
einen Anspruch auf Ersatz der Minderung des Wertes, so erstreckt sich im Zweifel das Vermächtnis auf diesen
Anspruch.

§ 2165 Belastungen

(1) Ist ein zur Erbschaft gehörender Gegenstand vermacht, so kann der Vermächtnisnehmer im Zweifel nicht die
Beseitigung der Rechte verlangen, mit denen der Gegenstand belastet ist. Steht dem Erblasser ein Anspruch auf
die Beseitigung zu, so erstreckt sich im Zweifel das Vermächtnis auf diesen Anspruch.

(2) Ruht auf einem vermachten Grundstück eine Hypothek, Grundschuld oder Rentenschuld, die dem Erblasser
selbst zusteht, so ist aus den Umständen zu entnehmen, ob die Hypothek, Grundschuld oder Rentenschuld als
mitvermacht zu gelten hat.

§ 2166 Belastung mit einer Hypothek

(1) Ist ein vermachtes Grundstück, das zur Erbschaft gehört, mit einer Hypothek für eine Schuld des Erblassers
oder für eine Schuld belastet, zu deren Berichtigung der Erblasser dem Schuldner gegenüber verpflichtet ist,
so ist der Vermächtnisnehmer im Zweifel dem Erben gegenüber zur rechtzeitigen Befriedigung des Gläubigers
insoweit verpflichtet, als die Schuld durch den Wert des Grundstücks gedeckt wird. Der Wert bestimmt sich nach
der Zeit, zu welcher das Eigentum auf den Vermächtnisnehmer übergeht; er wird unter Abzug der Belastungen
berechnet, die der Hypothek im Range vorgehen.

(2) Ist dem Erblasser gegenüber ein Dritter zur Berichtigung der Schuld verpflichtet, so besteht die Verpflichtung
des Vermächtnisnehmers im Zweifel nur insoweit, als der Erbe die Berichtigung nicht von dem Dritten erlangen
kann.

(3) Auf eine Hypothek der in § 1190 bezeichneten Art finden diese Vorschriften keine Anwendung.

§ 2167 Belastung mit einer Gesamthypothek

Sind neben dem vermachten Grundstück andere zur Erbschaft gehörende Grundstücke mit der Hypothek
belastet, so beschränkt sich die in § 2166 bestimmte Verpflichtung des Vermächtnisnehmers im Zweifel auf
den Teil der Schuld, der dem Verhältnis des Wertes des vermachten Grundstücks zu dem Werte der sämtlichen
Grundstücke entspricht. Der Wert wird nach § 2166 Abs. 1 Satz 2 berechnet.

§ 2168 Belastung mit einer Gesamtgrundschuld

(1) Besteht an mehreren zur Erbschaft gehörenden Grundstücken eine Gesamtgrundschuld oder eine
Gesamtrentenschuld und ist eines dieser Grundstücke vermacht, so ist der Vermächtnisnehmer im Zweifel dem
Erben gegenüber zur Befriedigung des Gläubigers in Höhe des Teils der Grundschuld oder der Rentenschuld
verpflichtet, der dem Verhältnis des Wertes des vermachten Grundstücks zu dem Wert der sämtlichen
Grundstücke entspricht. Der Wert wird nach § 2166 Abs. 1 Satz 2 berechnet.

(2) Ist neben dem vermachten Grundstück ein nicht zur Erbschaft gehörendes Grundstück mit einer
Gesamtgrundschuld oder einer Gesamtrentenschuld belastet, so finden, wenn der Erblasser zur Zeit des Erbfalls
gegenüber dem Eigentümer des anderen Grundstücks oder einem Rechtsvorgänger des Eigentümers zur
Befriedigung des Gläubigers verpflichtet ist, die Vorschriften des § 2166 Abs. 1 und des § 2167 entsprechende
Anwendung.

§ 2168a Anwendung auf Schiffe, Schiffsbauwerke und Schiffshypotheken

§ 2165 Abs. 2, §§ 2166, 2167 gelten sinngemäß für eingetragene Schiffe und Schiffsbauwerke und für
Schiffshypotheken.
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§ 2169 Vermächtnis fremder Gegenstände

(1) Das Vermächtnis eines bestimmten Gegenstands ist unwirksam, soweit der Gegenstand zur Zeit des Erbfalls
nicht zur Erbschaft gehört, es sei denn, dass der Gegenstand dem Bedachten auch für den Fall zugewendet sein
soll, dass er nicht zur Erbschaft gehört.

(2) Hat der Erblasser nur den Besitz der vermachten Sache, so gilt im Zweifel der Besitz als vermacht, es sei
denn, dass er dem Bedachten keinen rechtlichen Vorteil gewährt.

(3) Steht dem Erblasser ein Anspruch auf Leistung des vermachten Gegenstands oder, falls der Gegenstand nach
der Anordnung des Vermächtnisses untergegangen oder dem Erblasser entzogen worden ist, ein Anspruch auf
Ersatz des Wertes zu, so gilt im Zweifel der Anspruch als vermacht.

(4) Zur Erbschaft gehört im Sinne des Absatzes 1 ein Gegenstand nicht, wenn der Erblasser zu dessen
Veräußerung verpflichtet ist.

§ 2170 Verschaffungsvermächtnis

(1) Ist das Vermächtnis eines Gegenstands, der zur Zeit des Erbfalls nicht zur Erbschaft gehört, nach § 2169 Abs.
1 wirksam, so hat der Beschwerte den Gegenstand dem Bedachten zu verschaffen.

(2) Ist der Beschwerte zur Verschaffung außerstande, so hat er den Wert zu entrichten. Ist die Verschaffung nur
mit unverhältnismäßigen Aufwendungen möglich, so kann sich der Beschwerte durch Entrichtung des Wertes
befreien.

§ 2171 Unmöglichkeit, gesetzliches Verbot

(1) Ein Vermächtnis, das auf eine zur Zeit des Erbfalls für jedermann unmögliche Leistung gerichtet ist oder
gegen ein zu dieser Zeit bestehendes gesetzliches Verbot verstößt, ist unwirksam.

(2) Die Unmöglichkeit der Leistung steht der Gültigkeit des Vermächtnisses nicht entgegen, wenn die
Unmöglichkeit behoben werden kann und das Vermächtnis für den Fall zugewendet ist, dass die Leistung möglich
wird.

(3) Wird ein Vermächtnis, das auf eine unmögliche Leistung gerichtet ist, unter einer anderen aufschiebenden
Bedingung oder unter Bestimmung eines Anfangstermins zugewendet, so ist das Vermächtnis gültig, wenn die
Unmöglichkeit vor dem Eintritt der Bedingung oder des Termins behoben wird.

§ 2172 Verbindung, Vermischung, Vermengung der vermachten Sache

(1) Die Leistung einer vermachten Sache gilt auch dann als unmöglich, wenn die Sache mit einer anderen Sache
in solcher Weise verbunden, vermischt oder vermengt worden ist, dass nach den §§ 946 bis 948 das Eigentum
an der anderen Sache sich auf sie erstreckt oder Miteigentum eingetreten ist, oder wenn sie in solcher Weise
verarbeitet oder umgebildet worden ist, dass nach § 950 derjenige, welcher die neue Sache hergestellt hat,
Eigentümer geworden ist.

(2) Ist die Verbindung, Vermischung oder Vermengung durch einen anderen als den Erblasser erfolgt und hat der
Erblasser dadurch Miteigentum erworben, so gilt im Zweifel das Miteigentum als vermacht; steht dem Erblasser
ein Recht zur Wegnahme der verbundenen Sache zu, so gilt im Zweifel dieses Recht als vermacht. Im Falle der
Verarbeitung oder Umbildung durch einen anderen als den Erblasser bewendet es bei der Vorschrift des § 2169
Abs. 3.

§ 2173 Forderungsvermächtnis

Hat der Erblasser eine ihm zustehende Forderung vermacht, so ist, wenn vor dem Erbfall die Leistung erfolgt und
der geleistete Gegenstand noch in der Erbschaft vorhanden ist, im Zweifel anzunehmen, dass dem Bedachten
dieser Gegenstand zugewendet sein soll. War die Forderung auf die Zahlung einer Geldsumme gerichtet, so
gilt im Zweifel die entsprechende Geldsumme als vermacht, auch wenn sich eine solche in der Erbschaft nicht
vorfindet.

§ 2174 Vermächtnisanspruch
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Durch das Vermächtnis wird für den Bedachten das Recht begründet, von dem Beschwerten die Leistung des
vermachten Gegenstands zu fordern.

§ 2175 Wiederaufleben erloschener Rechtsverhältnisse

Hat der Erblasser eine ihm gegen den Erben zustehende Forderung oder hat er ein Recht vermacht, mit dem eine
Sache oder ein Recht des Erben belastet ist, so gelten die infolge des Erbfalls durch Vereinigung von Recht und
Verbindlichkeit oder von Recht und Belastung erloschenen Rechtsverhältnisse in Ansehung des Vermächtnisses
als nicht erloschen.

§ 2176 Anfall des Vermächtnisses

Die Forderung des Vermächtnisnehmers kommt, unbeschadet des Rechts, das Vermächtnis auszuschlagen, zur
Entstehung (Anfall des Vermächtnisses) mit dem Erbfall.

§ 2177 Anfall bei einer Bedingung oder Befristung

Ist das Vermächtnis unter einer aufschiebenden Bedingung oder unter Bestimmung eines Anfangstermins
angeordnet und tritt die Bedingung oder der Termin erst nach dem Erbfall ein, so erfolgt der Anfall des
Vermächtnisses mit dem Eintritt der Bedingung oder des Termins.

§ 2178 Anfall bei einem noch nicht erzeugten oder bestimmten Bedachten

Ist der Bedachte zur Zeit des Erbfalls noch nicht gezeugt oder wird seine Persönlichkeit durch ein erst nach dem
Erbfall eintretendes Ereignis bestimmt, so erfolgt der Anfall des Vermächtnisses im ersteren Falle mit der Geburt,
im letzteren Falle mit dem Eintritt des Ereignisses.

§ 2179 Schwebezeit

Für die Zeit zwischen dem Erbfall und dem Anfall des Vermächtnisses finden in den Fällen der §§ 2177, 2178
die Vorschriften Anwendung, die für den Fall gelten, dass eine Leistung unter einer aufschiebenden Bedingung
geschuldet wird.

§ 2180 Annahme und Ausschlagung

(1) Der Vermächtnisnehmer kann das Vermächtnis nicht mehr ausschlagen, wenn er es angenommen hat.

(2) Die Annahme sowie die Ausschlagung des Vermächtnisses erfolgt durch Erklärung gegenüber dem
Beschwerten. Die Erklärung kann erst nach dem Eintritt des Erbfalls abgegeben werden; sie ist unwirksam, wenn
sie unter einer Bedingung oder einer Zeitbestimmung abgegeben wird.

(3) Die für die Annahme und die Ausschlagung einer Erbschaft geltenden Vorschriften des § 1950, des § 1952
Abs. 1, 3 und des § 1953 Abs. 1, 2 finden entsprechende Anwendung.

§ 2181 Fälligkeit bei Beliebigkeit

Ist die Zeit der Erfüllung eines Vermächtnisses dem freien Belieben des Beschwerten überlassen, so wird die
Leistung im Zweifel mit dem Tode des Beschwerten fällig.

§ 2182 Haftung für Rechtsmängel

(1) Ist ein nur der Gattung nach bestimmter Gegenstand vermacht, so hat der Beschwerte die gleichen
Verpflichtungen wie ein Verkäufer nach den Vorschriften des § 433 Abs. 1 Satz 1, der §§ 436, 452 und 453. Er
hat den Gegenstand dem Vermächtnisnehmer frei von Rechtsmängeln im Sinne des § 435 zu verschaffen. § 444
findet entsprechende Anwendung.

(2) Dasselbe gilt im Zweifel, wenn ein bestimmter nicht zur Erbschaft gehörender Gegenstand vermacht ist,
unbeschadet der sich aus dem § 2170 ergebenden Beschränkung der Haftung.

(3) Ist ein Grundstück Gegenstand des Vermächtnisses, so haftet der Beschwerte im Zweifel nicht für die Freiheit
des Grundstücks von Grunddienstbarkeiten, beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten und Reallasten.

§ 2183 Haftung für Sachmängel
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Ist eine nur der Gattung nach bestimmte Sache vermacht, so kann der Vermächtnisnehmer, wenn die geleistete
Sache mangelhaft ist, verlangen, dass ihm anstelle der mangelhaften Sache eine mangelfreie geliefert wird.
Hat der Beschwerte einen Sachmangel arglistig verschwiegen, so kann der Vermächtnisnehmer anstelle der
Lieferung einer mangelfreien Sache Schadensersatz statt der Leistung verlangen, ohne dass er eine Frist zur
Nacherfüllung setzen muss. Auf diese Ansprüche finden die für die Sachmängelhaftung beim Kauf einer Sache
geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung.

§ 2184 Früchte; Nutzungen

Ist ein bestimmter zur Erbschaft gehörender Gegenstand vermacht, so hat der Beschwerte dem
Vermächtnisnehmer auch die seit dem Anfall des Vermächtnisses gezogenen Früchte sowie das sonst auf Grund
des vermachten Rechts Erlangte herauszugeben. Für Nutzungen, die nicht zu den Früchten gehören, hat der
Beschwerte nicht Ersatz zu leisten.

§ 2185 Ersatz von Verwendungen und Aufwendungen

Ist eine bestimmte zur Erbschaft gehörende Sache vermacht, so kann der Beschwerte für die nach dem Erbfall
auf die Sache gemachten Verwendungen sowie für Aufwendungen, die er nach dem Erbfall zur Bestreitung von
Lasten der Sache gemacht hat, Ersatz nach den Vorschriften verlangen, die für das Verhältnis zwischen dem
Besitzer und dem Eigentümer gelten.

§ 2186 Fälligkeit eines Untervermächtnisses oder einer Auflage

Ist ein Vermächtnisnehmer mit einem Vermächtnis oder einer Auflage beschwert, so ist er zur Erfüllung erst dann
verpflichtet, wenn er die Erfüllung des ihm zugewendeten Vermächtnisses zu verlangen berechtigt ist.

§ 2187 Haftung des Hauptvermächtnisnehmers

(1) Ein Vermächtnisnehmer, der mit einem Vermächtnis oder einer Auflage beschwert ist, kann die Erfüllung
auch nach der Annahme des ihm zugewendeten Vermächtnisses insoweit verweigern, als dasjenige, was er aus
dem Vermächtnis erhält, zur Erfüllung nicht ausreicht.

(2) Tritt nach § 2161 ein anderer an die Stelle des beschwerten Vermächtnisnehmers, so haftet er nicht weiter,
als der Vermächtnisnehmer haften würde.

(3) Die für die Haftung des Erben geltenden Vorschriften des § 1992 finden entsprechende Anwendung.

§ 2188 Kürzung der Beschwerungen

Wird die einem Vermächtnisnehmer gebührende Leistung auf Grund der Beschränkung der Haftung des Erben,
wegen eines Pflichtteilsanspruchs oder in Gemäßheit des § 2187 gekürzt, so kann der Vermächtnisnehmer,
sofern nicht ein anderer Wille des Erblassers anzunehmen ist, die ihm auferlegten Beschwerungen
verhältnismäßig kürzen.

§ 2189 Anordnung eines Vorrangs

Der Erblasser kann für den Fall, dass die dem Erben oder einem Vermächtnisnehmer auferlegten Vermächtnisse
und Auflagen auf Grund der Beschränkung der Haftung des Erben, wegen eines Pflichtteilsanspruchs oder
in Gemäßheit der §§ 2187, 2188 gekürzt werden, durch Verfügung von Todes wegen anordnen, dass ein
Vermächtnis oder eine Auflage den Vorrang vor den übrigen Beschwerungen haben soll.

§ 2190 Ersatzvermächtnisnehmer

Hat der Erblasser für den Fall, dass der zunächst Bedachte das Vermächtnis nicht erwirbt, den Gegenstand
des Vermächtnisses einem anderen zugewendet, so finden die für die Einsetzung eines Ersatzerben geltenden
Vorschriften der §§ 2097 bis 2099 entsprechende Anwendung.

§ 2191 Nachvermächtnisnehmer

(1) Hat der Erblasser den vermachten Gegenstand von einem nach dem Anfall des Vermächtnisses eintretenden
bestimmten Zeitpunkt oder Ereignis an einem Dritten zugewendet, so gilt der erste Vermächtnisnehmer als
beschwert.
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(2) Auf das Vermächtnis finden die für die Einsetzung eines Nacherben geltenden Vorschriften des § 2102, des §
2106 Abs. 1, des § 2107 und des § 2110 Abs. 1 entsprechende Anwendung.

Titel 5
Auflage
§ 2192 Anzuwendende Vorschriften

Auf eine Auflage finden die für letztwillige Zuwendungen geltenden Vorschriften der §§ 2065, 2147, 2148, 2154
bis 2156, 2161, 2171, 2181 entsprechende Anwendung.

§ 2193 Bestimmung des Begünstigten, Vollziehungsfrist

(1) Der Erblasser kann bei der Anordnung einer Auflage, deren Zweck er bestimmt hat, die Bestimmung der
Person, an welche die Leistung erfolgen soll, dem Beschwerten oder einem Dritten überlassen.

(2) Steht die Bestimmung dem Beschwerten zu, so kann ihm, wenn er zur Vollziehung der Auflage rechtskräftig
verurteilt ist, von dem Kläger eine angemessene Frist zur Vollziehung bestimmt werden; nach dem Ablauf der
Frist ist der Kläger berechtigt, die Bestimmung zu treffen, wenn nicht die Vollziehung rechtzeitig erfolgt.

(3) Steht die Bestimmung einem Dritten zu, so erfolgt sie durch Erklärung gegenüber dem Beschwerten. Kann
der Dritte die Bestimmung nicht treffen, so geht das Bestimmungsrecht auf den Beschwerten über. Die Vorschrift
des § 2151 Abs. 3 Satz 2 findet entsprechende Anwendung; zu den Beteiligten im Sinne dieser Vorschrift gehören
der Beschwerte und diejenigen, welche die Vollziehung der Auflage zu verlangen berechtigt sind.

§ 2194 Anspruch auf Vollziehung

Die Vollziehung einer Auflage können der Erbe, der Miterbe und derjenige verlangen, welchem der Wegfall
des mit der Auflage zunächst Beschwerten unmittelbar zustatten kommen würde. Liegt die Vollziehung im
öffentlichen Interesse, so kann auch die zuständige Behörde die Vollziehung verlangen.

§ 2195 Verhältnis von Auflage und Zuwendung

Die Unwirksamkeit einer Auflage hat die Unwirksamkeit der unter der Auflage gemachten Zuwendung nur zur
Folge, wenn anzunehmen ist, dass der Erblasser die Zuwendung nicht ohne die Auflage gemacht haben würde.

§ 2196 Unmöglichkeit der Vollziehung

(1) Wird die Vollziehung einer Auflage infolge eines von dem Beschwerten zu vertretenden Umstands unmöglich,
so kann derjenige, welchem der Wegfall des zunächst Beschwerten unmittelbar zustatten kommen würde, die
Herausgabe der Zuwendung nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung
insoweit fordern, als die Zuwendung zur Vollziehung der Auflage hätte verwendet werden müssen.

(2) Das Gleiche gilt, wenn der Beschwerte zur Vollziehung einer Auflage, die nicht durch einen Dritten vollzogen
werden kann, rechtskräftig verurteilt ist und die zulässigen Zwangsmittel erfolglos gegen ihn angewendet
worden sind.

Titel 6
Testamentsvollstrecker
§ 2197 Ernennung des Testamentsvollstreckers

(1) Der Erblasser kann durch Testament einen oder mehrere Testamentsvollstrecker ernennen.

(2) Der Erblasser kann für den Fall, dass der ernannte Testamentsvollstrecker vor oder nach der Annahme des
Amts wegfällt, einen anderen Testamentsvollstrecker ernennen.

§ 2198 Bestimmung des Testamentsvollstreckers durch einen Dritten

(1) Der Erblasser kann die Bestimmung der Person des Testamentsvollstreckers einem Dritten überlassen. Die
Bestimmung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Nachlassgericht; die Erklärung ist in öffentlich beglaubigter
Form abzugeben.
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(2) Das Bestimmungsrecht des Dritten erlischt mit dem Ablauf einer ihm auf Antrag eines der Beteiligten von
dem Nachlassgericht bestimmten Frist.

§ 2199 Ernennung eines Mitvollstreckers oder Nachfolgers

(1) Der Erblasser kann den Testamentsvollstrecker ermächtigen, einen oder mehrere Mitvollstrecker zu
ernennen.

(2) Der Erblasser kann den Testamentsvollstrecker ermächtigen, einen Nachfolger zu ernennen.

(3) Die Ernennung erfolgt nach § 2198 Abs. 1 Satz 2.

§ 2200 Ernennung durch das Nachlassgericht

(1) Hat der Erblasser in dem Testament das Nachlassgericht ersucht, einen Testamentsvollstrecker zu ernennen,
so kann das Nachlassgericht die Ernennung vornehmen.

(2) Das Nachlassgericht soll vor der Ernennung die Beteiligten hören, wenn es ohne erhebliche Verzögerung und
ohne unverhältnismäßige Kosten geschehen kann.

§ 2201 Unwirksamkeit der Ernennung

Die Ernennung des Testamentsvollstreckers ist unwirksam, wenn er zu der Zeit, zu welcher er das Amt
anzutreten hat, geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist oder nach § 1814 zur Besorgung
seiner Vermögensangelegenheiten einen Betreuer erhalten hat.

§ 2202 Annahme und Ablehnung des Amts

(1) Das Amt des Testamentsvollstreckers beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem der Ernannte das Amt
annimmt.

(2) Die Annahme sowie die Ablehnung des Amts erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Nachlassgericht. Die
Erklärung kann erst nach dem Eintritt des Erbfalls abgegeben werden; sie ist unwirksam, wenn sie unter einer
Bedingung oder einer Zeitbestimmung abgegeben wird.

(3) Das Nachlassgericht kann dem Ernannten auf Antrag eines der Beteiligten eine Frist zur Erklärung über die
Annahme bestimmen. Mit dem Ablauf der Frist gilt das Amt als abgelehnt, wenn nicht die Annahme vorher erklärt
wird.

§ 2203 Aufgabe des Testamentsvollstreckers

Der Testamentsvollstrecker hat die letztwilligen Verfügungen des Erblassers zur Ausführung zu bringen.

§ 2204 Auseinandersetzung unter Miterben

(1) Der Testamentsvollstrecker hat, wenn mehrere Erben vorhanden sind, die Auseinandersetzung unter ihnen
nach Maßgabe der §§ 2042 bis 2057a zu bewirken.

(2) Der Testamentsvollstrecker hat die Erben über den Auseinandersetzungsplan vor der Ausführung zu hören.

§ 2205 Verwaltung des Nachlasses, Verfügungsbefugnis

Der Testamentsvollstrecker hat den Nachlass zu verwalten. Er ist insbesondere berechtigt, den Nachlass in
Besitz zu nehmen und über die Nachlassgegenstände zu verfügen. Zu unentgeltlichen Verfügungen ist er nur
berechtigt, soweit sie einer sittlichen Pflicht oder einer auf den Anstand zu nehmenden Rücksicht entsprechen.

§ 2206 Eingehung von Verbindlichkeiten

(1) Der Testamentsvollstrecker ist berechtigt, Verbindlichkeiten für den Nachlass einzugehen, soweit die
Eingehung zur ordnungsmäßigen Verwaltung erforderlich ist. Die Verbindlichkeit zu einer Verfügung über einen
Nachlassgegenstand kann der Testamentsvollstrecker für den Nachlass auch dann eingehen, wenn er zu der
Verfügung berechtigt ist.
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(2) Der Erbe ist verpflichtet, zur Eingehung solcher Verbindlichkeiten seine Einwilligung zu erteilen, unbeschadet
des Rechts, die Beschränkung seiner Haftung für die Nachlassverbindlichkeiten geltend zu machen.

§ 2207 Erweiterte Verpflichtungsbefugnis

Der Erblasser kann anordnen, dass der Testamentsvollstrecker in der Eingehung von Verbindlichkeiten für
den Nachlass nicht beschränkt sein soll. Der Testamentsvollstrecker ist auch in einem solchen Falle zu einem
Schenkungsversprechen nur nach Maßgabe des § 2205 Satz 3 berechtigt.

§ 2208 Beschränkung der Rechte des Testamentsvollstreckers, Ausführung durch den Erben

(1) Der Testamentsvollstrecker hat die in den §§ 2203 bis 2206 bestimmten Rechte nicht, soweit anzunehmen
ist, dass sie ihm nach dem Willen des Erblassers nicht zustehen sollen. Unterliegen der Verwaltung des
Testamentsvollstreckers nur einzelne Nachlassgegenstände, so stehen ihm die in § 2205 Satz 2 bestimmten
Befugnisse nur in Ansehung dieser Gegenstände zu.

(2) Hat der Testamentsvollstrecker Verfügungen des Erblassers nicht selbst zur Ausführung zu bringen, so kann
er die Ausführung von dem Erben verlangen, sofern nicht ein anderer Wille des Erblassers anzunehmen ist.

§ 2209 Dauervollstreckung

Der Erblasser kann einem Testamentsvollstrecker die Verwaltung des Nachlasses übertragen, ohne ihm
andere Aufgaben als die Verwaltung zuzuweisen; er kann auch anordnen, dass der Testamentsvollstrecker
die Verwaltung nach der Erledigung der ihm sonst zugewiesenen Aufgaben fortzuführen hat. Im Zweifel ist
anzunehmen, dass einem solchen Testamentsvollstrecker die in § 2207 bezeichnete Ermächtigung erteilt ist.

§ 2210 Dreißigjährige Frist für die Dauervollstreckung

Eine nach § 2209 getroffene Anordnung wird unwirksam, wenn seit dem Erbfall 30 Jahre verstrichen sind. Der
Erblasser kann jedoch anordnen, dass die Verwaltung bis zum Tode des Erben oder des Testamentsvollstreckers
oder bis zum Eintritt eines anderen Ereignisses in der Person des einen oder des anderen fortdauern soll. Die
Vorschrift des § 2163 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.

§ 2211 Verfügungsbeschränkung des Erben

(1) Über einen der Verwaltung des Testamentsvollstreckers unterliegenden Nachlassgegenstand kann der Erbe
nicht verfügen.

(2) Die Vorschriften zugunsten derjenigen, welche Rechte von einem Nichtberechtigten herleiten, finden
entsprechende Anwendung.

§ 2212 Gerichtliche Geltendmachung von der Testamentsvollstreckung unterliegenden Rechten

Ein der Verwaltung des Testamentsvollstreckers unterliegendes Recht kann nur von dem Testamentsvollstrecker
gerichtlich geltend gemacht werden.

§ 2213 Gerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen gegen den Nachlass

(1) Ein Anspruch, der sich gegen den Nachlass richtet, kann sowohl gegen den Erben als gegen den
Testamentsvollstrecker gerichtlich geltend gemacht werden. Steht dem Testamentsvollstrecker nicht die
Verwaltung des Nachlasses zu, so ist die Geltendmachung nur gegen den Erben zulässig. Ein Pflichtteilsanspruch
kann, auch wenn dem Testamentsvollstrecker die Verwaltung des Nachlasses zusteht, nur gegen den Erben
geltend gemacht werden.

(2) Die Vorschrift des § 1958 findet auf den Testamentsvollstrecker keine Anwendung.

(3) Ein Nachlassgläubiger, der seinen Anspruch gegen den Erben geltend macht, kann den Anspruch auch gegen
den Testamentsvollstrecker dahin geltend machen, dass dieser die Zwangsvollstreckung in die seiner Verwaltung
unterliegenden Nachlassgegenstände dulde.

§ 2214 Gläubiger des Erben

Gläubiger des Erben, die nicht zu den Nachlassgläubigern gehören, können sich nicht an die der Verwaltung des
Testamentsvollstreckers unterliegenden Nachlassgegenstände halten.
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§ 2215 Nachlassverzeichnis

(1) Der Testamentsvollstrecker hat dem Erben unverzüglich nach der Annahme des Amts ein Verzeichnis
der seiner Verwaltung unterliegenden Nachlassgegenstände und der bekannten Nachlassverbindlichkeiten
mitzuteilen und ihm die zur Aufnahme des Inventars sonst erforderliche Beihilfe zu leisten.

(2) Das Verzeichnis ist mit der Angabe des Tages der Aufnahme zu versehen und von dem
Testamentsvollstrecker zu unterzeichnen; der Testamentsvollstrecker hat auf Verlangen die Unterzeichnung
öffentlich beglaubigen zu lassen.

(3) Der Erbe kann verlangen, dass er bei der Aufnahme des Verzeichnisses zugezogen wird.

(4) Der Testamentsvollstrecker ist berechtigt und auf Verlangen des Erben verpflichtet, das Verzeichnis durch die
zuständige Behörde oder durch einen zuständigen Beamten oder Notar aufnehmen zu lassen.

(5) Die Kosten der Aufnahme und der Beglaubigung fallen dem Nachlass zur Last.

§ 2216 Ordnungsmäßige Verwaltung des Nachlasses, Befolgung von Anordnungen

(1) Der Testamentsvollstrecker ist zur ordnungsmäßigen Verwaltung des Nachlasses verpflichtet.

(2) Anordnungen, die der Erblasser für die Verwaltung durch letztwillige Verfügung getroffen hat, sind von dem
Testamentsvollstrecker zu befolgen. Sie können jedoch auf Antrag des Testamentsvollstreckers oder eines
anderen Beteiligten von dem Nachlassgericht außer Kraft gesetzt werden, wenn ihre Befolgung den Nachlass
erheblich gefährden würde. Das Gericht soll vor der Entscheidung, soweit tunlich, die Beteiligten hören.

§ 2217 Überlassung von Nachlassgegenständen

(1) Der Testamentsvollstrecker hat Nachlassgegenstände, deren er zur Erfüllung seiner Obliegenheiten offenbar
nicht bedarf, dem Erben auf Verlangen zur freien Verfügung zu überlassen. Mit der Überlassung erlischt sein
Recht zur Verwaltung der Gegenstände.

(2) Wegen Nachlassverbindlichkeiten, die nicht auf einem Vermächtnis oder einer Auflage beruhen, sowie wegen
bedingter und betagter Vermächtnisse oder Auflagen kann der Testamentsvollstrecker die Überlassung der
Gegenstände nicht verweigern, wenn der Erbe für die Berichtigung der Verbindlichkeiten oder für die Vollziehung
der Vermächtnisse oder Auflagen Sicherheit leistet.

§ 2218 Rechtsverhältnis zum Erben; Rechnungslegung

(1) Auf das Rechtsverhältnis zwischen dem Testamentsvollstrecker und dem Erben finden die für den Auftrag
geltenden Vorschriften der §§ 664, 666 bis 668, 670, des § 673 Satz 2 und des § 674 entsprechende Anwendung.

(2) Bei einer länger dauernden Verwaltung kann der Erbe jährlich Rechnungslegung verlangen.

§ 2219 Haftung des Testamentsvollstreckers

(1) Verletzt der Testamentsvollstrecker die ihm obliegenden Verpflichtungen, so ist er, wenn ihm ein Verschulden
zur Last fällt, für den daraus entstehenden Schaden dem Erben und, soweit ein Vermächtnis zu vollziehen ist,
auch dem Vermächtnisnehmer verantwortlich.

(2) Mehrere Testamentsvollstrecker, denen ein Verschulden zur Last fällt, haften als Gesamtschuldner.

§ 2220 Zwingendes Recht

Der Erblasser kann den Testamentsvollstrecker nicht von den ihm nach den §§ 2215, 2216, 2218, 2219
obliegenden Verpflichtungen befreien.

§ 2221 Vergütung des Testamentsvollstreckers

Der Testamentsvollstrecker kann für die Führung seines Amts eine angemessene Vergütung verlangen, sofern
nicht der Erblasser ein anderes bestimmt hat.

§ 2222 Nacherbenvollstrecker
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Der Erblasser kann einen Testamentsvollstrecker auch zu dem Zwecke ernennen, dass dieser bis zu dem Eintritt
einer angeordneten Nacherbfolge die Rechte des Nacherben ausübt und dessen Pflichten erfüllt.

§ 2223 Vermächtnisvollstrecker

Der Erblasser kann einen Testamentsvollstrecker auch zu dem Zwecke ernennen, dass dieser für die Ausführung
der einem Vermächtnisnehmer auferlegten Beschwerungen sorgt.

§ 2224 Mehrere Testamentsvollstrecker

(1) Mehrere Testamentsvollstrecker führen das Amt gemeinschaftlich; bei einer Meinungsverschiedenheit
entscheidet das Nachlassgericht. Fällt einer von ihnen weg, so führen die übrigen das Amt allein. Der Erblasser
kann abweichende Anordnungen treffen.

(2) Jeder Testamentsvollstrecker ist berechtigt, ohne Zustimmung der anderen Testamentsvollstrecker
diejenigen Maßregeln zu treffen, welche zur Erhaltung eines der gemeinschaftlichen Verwaltung unterliegenden
Nachlassgegenstands notwendig sind.

§ 2225 Erlöschen des Amts des Testamentsvollstreckers

Das Amt des Testamentsvollstreckers erlischt, wenn er stirbt oder wenn ein Fall eintritt, in welchem die
Ernennung nach § 2201 unwirksam sein würde.

§ 2226 Kündigung durch den Testamentsvollstrecker

Der Testamentsvollstrecker kann das Amt jederzeit kündigen. Die Kündigung erfolgt durch Erklärung gegenüber
dem Nachlassgericht. Die Vorschrift des § 671 Abs. 2, 3 findet entsprechende Anwendung.

§ 2227 Entlassung des Testamentsvollstreckers

Das Nachlassgericht kann den Testamentsvollstrecker auf Antrag eines der Beteiligten entlassen, wenn ein
wichtiger Grund vorliegt; ein solcher Grund ist insbesondere grobe Pflichtverletzung oder Unfähigkeit zur
ordnungsmäßigen Geschäftsführung.

§ 2228 Akteneinsicht

Das Nachlassgericht hat die Einsicht der nach § 2198 Abs. 1 Satz 2, § 2199 Abs. 3, § 2202 Abs. 2, § 2226 Satz 2
abgegebenen Erklärungen jedem zu gestatten, der ein rechtliches Interesse glaubhaft macht.

Titel 7
Errichtung und Aufhebung eines Testaments
§ 2229 Testierfähigkeit Minderjähriger, Testierunfähigkeit

(1) Ein Minderjähriger kann ein Testament erst errichten, wenn er das 16. Lebensjahr vollendet hat.

(2) Der Minderjährige bedarf zur Errichtung eines Testaments nicht der Zustimmung seines gesetzlichen
Vertreters.

(3) (weggefallen)

(4) Wer wegen krankhafter Störung der Geistestätigkeit, wegen Geistesschwäche oder wegen
Bewusstseinsstörung nicht in der Lage ist, die Bedeutung einer von ihm abgegebenen Willenserklärung
einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln, kann ein Testament nicht errichten.

§ 2230  

(weggefallen)

§ 2231 Ordentliche Testamente

Ein Testament kann in ordentlicher Form errichtet werden
1.   zur Niederschrift eines Notars,
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2.   durch eine vom Erblasser nach § 2247 abgegebene Erklärung.
 

§ 2232 Öffentliches Testament

Zur Niederschrift eines Notars wird ein Testament errichtet, indem der Erblasser dem Notar seinen letzten Willen
erklärt oder ihm eine Schrift mit der Erklärung übergibt, dass die Schrift seinen letzten Willen enthalte. Der
Erblasser kann die Schrift offen oder verschlossen übergeben; sie braucht nicht von ihm geschrieben zu sein.

§ 2233 Sonderfälle

(1) Ist der Erblasser minderjährig, so kann er das Testament nur durch eine Erklärung gegenüber dem Notar oder
durch Übergabe einer offenen Schrift errichten.

(2) Ist der Erblasser nach seinen Angaben oder nach der Überzeugung des Notars nicht im Stande,
Geschriebenes zu lesen, so kann er das Testament nur durch eine Erklärung gegenüber dem Notar errichten.

§§ 2234 bis 2246 (weggefallen)

§ 2247 Eigenhändiges Testament

(1) Der Erblasser kann ein Testament durch eine eigenhändig geschriebene und unterschriebene Erklärung
errichten.

(2) Der Erblasser soll in der Erklärung angeben, zu welcher Zeit (Tag, Monat und Jahr) und an welchem Ort er sie
niedergeschrieben hat.

(3) Die Unterschrift soll den Vornamen und den Familiennamen des Erblassers enthalten. Unterschreibt der
Erblasser in anderer Weise und reicht diese Unterzeichnung zur Feststellung der Urheberschaft des Erblassers
und der Ernstlichkeit seiner Erklärung aus, so steht eine solche Unterzeichnung der Gültigkeit des Testaments
nicht entgegen.

(4) Wer minderjährig ist oder Geschriebenes nicht zu lesen vermag, kann ein Testament nicht nach obigen
Vorschriften errichten.

(5) Enthält ein nach Absatz 1 errichtetes Testament keine Angabe über die Zeit der Errichtung und ergeben
sich hieraus Zweifel über seine Gültigkeit, so ist das Testament nur dann als gültig anzusehen, wenn sich die
notwendigen Feststellungen über die Zeit der Errichtung anderweit treffen lassen. Dasselbe gilt entsprechend für
ein Testament, das keine Angabe über den Ort der Errichtung enthält.

§ 2248 Verwahrung des eigenhändigen Testaments

Ein nach § 2247 errichtetes Testament ist auf Verlangen des Erblassers in besondere amtliche Verwahrung zu
nehmen.

§ 2249 Nottestament vor dem Bürgermeister

(1) Ist zu besorgen, dass der Erblasser früher sterben werde, als die Errichtung eines Testaments vor einem
Notar möglich ist, so kann er das Testament zur Niederschrift des Bürgermeisters der Gemeinde, in der er
sich aufhält, errichten. Der Bürgermeister muss zu der Beurkundung zwei Zeugen zuziehen. Als Zeuge kann
nicht zugezogen werden, wer in dem zu beurkundenden Testament bedacht oder zum Testamentsvollstrecker
ernannt wird; die Vorschriften der §§ 7 und 27 des Beurkundungsgesetzes gelten entsprechend. Für die
Errichtung gelten die Vorschriften der §§ 2232, 2233 sowie die Vorschriften der §§ 2, 4, 5 Abs. 1, §§ 6 bis 10, 11
Abs. 1 Satz 2, Abs. 2, § 13 Abs. 1, 3, §§ 16, 17, 23, 24, 26 Abs. 1 Nr. 3, 4, Abs. 2, §§ 27, 28, 30, 32, 34, 35 des
Beurkundungsgesetzes; der Bürgermeister tritt an die Stelle des Notars. Die Niederschrift muss auch von den
Zeugen unterschrieben werden. Vermag der Erblasser nach seinen Angaben oder nach der Überzeugung des
Bürgermeisters seinen Namen nicht zu schreiben, so wird die Unterschrift des Erblassers durch die Feststellung
dieser Angabe oder Überzeugung in der Niederschrift ersetzt.

(2) Die Besorgnis, dass die Errichtung eines Testaments vor einem Notar nicht mehr möglich sein werde, soll in
der Niederschrift festgestellt werden. Der Gültigkeit des Testaments steht nicht entgegen, dass die Besorgnis
nicht begründet war.
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(3) Der Bürgermeister soll den Erblasser darauf hinweisen, dass das Testament seine Gültigkeit verliert,
wenn der Erblasser den Ablauf der in § 2252 Abs. 1, 2 vorgesehenen Frist überlebt. Er soll in der Niederschrift
feststellen, dass dieser Hinweis gegeben ist.

(4)(weggefallen)

(5) Das Testament kann auch vor demjenigen errichtet werden, der nach den gesetzlichen Vorschriften zur
Vertretung des Bürgermeisters befugt ist. Der Vertreter soll in der Niederschrift angeben, worauf sich seine
Vertretungsbefugnis stützt.

(6) Sind bei Abfassung der Niederschrift über die Errichtung des in den vorstehenden Absätzen vorgesehenen
Testaments Formfehler unterlaufen, ist aber dennoch mit Sicherheit anzunehmen, dass das Testament eine
zuverlässige Wiedergabe der Erklärung des Erblassers enthält, so steht der Formverstoß der Wirksamkeit der
Beurkundung nicht entgegen.

§ 2250 Nottestament vor drei Zeugen

(1) Wer sich an einem Ort aufhält, der infolge außerordentlicher Umstände dergestalt abgesperrt ist, dass die
Errichtung eines Testaments vor einem Notar nicht möglich oder erheblich erschwert ist, kann das Testament in
der durch § 2249 bestimmten Form oder durch mündliche Erklärung vor drei Zeugen errichten.

(2) Wer sich in so naher Todesgefahr befindet, dass voraussichtlich auch die Errichtung eines Testaments nach §
2249 nicht mehr möglich ist, kann das Testament durch mündliche Erklärung vor drei Zeugen errichten.

(3) Wird das Testament durch mündliche Erklärung vor drei Zeugen errichtet, so muss hierüber eine Niederschrift
aufgenommen werden. Auf die Zeugen sind die Vorschriften des § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, der §§ 7, 26 Abs. 2 Nr.
2 bis 5 und des § 27 des Beurkundungsgesetzes; auf die Niederschrift sind die Vorschriften der §§ 8 bis 10, 11
Abs. 1 Satz 2, Abs. 2, § 13 Abs. 1, 3 Satz 1, §§ 23, 28 des Beurkundungsgesetzes sowie die Vorschriften des
§ 2249 Abs. 1 Satz 5, 6, Abs. 2, 6 entsprechend anzuwenden. Die Niederschrift kann außer in der deutschen
auch in einer anderen Sprache aufgenommen werden. Der Erblasser und die Zeugen müssen der Sprache der
Niederschrift hinreichend kundig sein; dies soll in der Niederschrift festgestellt werden, wenn sie in einer anderen
als der deutschen Sprache aufgenommen wird.

§ 2251 Nottestament auf See

Wer sich während einer Seereise an Bord eines deutschen Schiffes außerhalb eines inländischen Hafens befindet,
kann ein Testament durch mündliche Erklärung vor drei Zeugen nach § 2250 Abs. 3 errichten.

§ 2252 Gültigkeitsdauer der Nottestamente

(1) Ein nach § 2249, § 2250 oder § 2251 errichtetes Testament gilt als nicht errichtet, wenn seit der Errichtung
drei Monate verstrichen sind und der Erblasser noch lebt.

(2) Beginn und Lauf der Frist sind gehemmt, solange der Erblasser außerstande ist, ein Testament vor einem
Notar zu errichten.

(3) Tritt im Falle des § 2251 der Erblasser vor dem Ablauf der Frist eine neue Seereise an, so wird die Frist mit der
Wirkung unterbrochen, dass nach Beendigung der neuen Reise die volle Frist von neuem zu laufen beginnt.

(4) Wird der Erblasser nach dem Ablauf der Frist für tot erklärt oder wird seine Todeszeit nach den Vorschriften
des Verschollenheitsgesetzes festgestellt, so behält das Testament seine Kraft, wenn die Frist zu der Zeit, zu
welcher der Erblasser nach den vorhandenen Nachrichten noch gelebt hat, noch nicht verstrichen war.

§ 2253 Widerruf eines Testaments

Der Erblasser kann ein Testament sowie eine einzelne in einem Testament enthaltene Verfügung jederzeit
widerrufen.

§ 2254 Widerruf durch Testament

Der Widerruf erfolgt durch Testament.
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§ 2255 Widerruf durch Vernichtung oder Veränderungen

Ein Testament kann auch dadurch widerrufen werden, dass der Erblasser in der Absicht, es aufzuheben, die
Testamentsurkunde vernichtet oder an ihr Veränderungen vornimmt, durch die der Wille, eine schriftliche
Willenserklärung aufzuheben, ausgedrückt zu werden pflegt. Hat der Erblasser die Testamentsurkunde vernichtet
oder in der bezeichneten Weise verändert, so wird vermutet, dass er die Aufhebung des Testaments beabsichtigt
habe.

§ 2256 Widerruf durch Rücknahme des Testaments aus der amtlichen Verwahrung

(1) Ein vor einem Notar oder nach § 2249 errichtetes Testament gilt als widerrufen, wenn die in amtliche
Verwahrung genommene Urkunde dem Erblasser zurückgegeben wird. Die zurückgebende Stelle soll den
Erblasser über die in Satz 1 vorgesehene Folge der Rückgabe belehren, dies auf der Urkunde vermerken und
aktenkundig machen, dass beides geschehen ist.

(2) Der Erblasser kann die Rückgabe jederzeit verlangen. Das Testament darf nur an den Erblasser persönlich
zurückgegeben werden.

(3) Die Vorschriften des Absatzes 2 gelten auch für ein nach § 2248 hinterlegtes Testament; die Rückgabe ist auf
die Wirksamkeit des Testaments ohne Einfluss.

§ 2257 Widerruf des Widerrufs

Wird der durch Testament erfolgte Widerruf einer letztwilligen Verfügung widerrufen, so ist im Zweifel die
Verfügung wirksam, wie wenn sie nicht widerrufen worden wäre.

§ 2258 Widerruf durch ein späteres Testament

(1) Durch die Errichtung eines Testaments wird ein früheres Testament insoweit aufgehoben, als das spätere
Testament mit dem früheren in Widerspruch steht.

(2) Wird das spätere Testament widerrufen, so ist im Zweifel das frühere Testament in gleicher Weise wirksam,
wie wenn es nicht aufgehoben worden wäre.

§§ 2258a und 2258b (weggefallen)

§ 2259 Ablieferungspflicht

(1) Wer ein Testament, das nicht in besondere amtliche Verwahrung gebracht ist, im Besitz hat, ist verpflichtet,
es unverzüglich, nachdem er von dem Tode des Erblassers Kenntnis erlangt hat, an das Nachlassgericht
abzuliefern.

(2) Befindet sich ein Testament bei einer anderen Behörde als einem Gericht in amtlicher Verwahrung, so ist es
nach dem Tode des Erblassers an das Nachlassgericht abzuliefern. Das Nachlassgericht hat, wenn es von dem
Testament Kenntnis erlangt, die Ablieferung zu veranlassen.

§ 2260 (weggefallen)

-

§ 2261 (weggefallen)

-

§ 2262 (weggefallen)

-

§ 2263 Nichtigkeit eines Eröffnungsverbots

Eine Anordnung des Erblassers, durch die er verbietet, das Testament alsbald nach seinem Tod zu eröffnen, ist
nichtig.

§ 2264 (weggefallen)
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Titel 8
Gemeinschaftliches Testament
§ 2265 Errichtung durch Ehegatten

Ein gemeinschaftliches Testament kann nur von Ehegatten errichtet werden.

§ 2266 Gemeinschaftliches Nottestament

Ein gemeinschaftliches Testament kann nach den §§ 2249, 2250 auch dann errichtet werden, wenn die dort
vorgesehenen Voraussetzungen nur bei einem der Ehegatten vorliegen.

§ 2267 Gemeinschaftliches eigenhändiges Testament

Zur Errichtung eines gemeinschaftlichen Testaments nach § 2247 genügt es, wenn einer der Ehegatten das
Testament in der dort vorgeschriebenen Form errichtet und der andere Ehegatte die gemeinschaftliche Erklärung
eigenhändig mitunterzeichnet. Der mitunterzeichnende Ehegatte soll hierbei angeben, zu welcher Zeit (Tag,
Monat und Jahr) und an welchem Ort er seine Unterschrift beigefügt hat.

§ 2268 Wirkung der Ehenichtigkeit oder -auflösung

(1) Ein gemeinschaftliches Testament ist in den Fällen des § 2077 seinem ganzen Inhalt nach unwirksam.

(2) Wird die Ehe vor dem Tode eines der Ehegatten aufgelöst oder liegen die Voraussetzungen des § 2077 Abs. 1
Satz 2 oder 3 vor, so bleiben die Verfügungen insoweit wirksam, als anzunehmen ist, dass sie auch für diesen Fall
getroffen sein würden.

§ 2269 Gegenseitige Einsetzung

(1) Haben die Ehegatten in einem gemeinschaftlichen Testament, durch das sie sich gegenseitig als Erben
einsetzen, bestimmt, dass nach dem Tode des Überlebenden der beiderseitige Nachlass an einen Dritten fallen
soll, so ist im Zweifel anzunehmen, dass der Dritte für den gesamten Nachlass als Erbe des zuletzt versterbenden
Ehegatten eingesetzt ist.

(2) Haben die Ehegatten in einem solchen Testament ein Vermächtnis angeordnet, das nach dem Tode des
Überlebenden erfüllt werden soll, so ist im Zweifel anzunehmen, dass das Vermächtnis dem Bedachten erst mit
dem Tode des Überlebenden anfallen soll.

§ 2270 Wechselbezügliche Verfügungen

(1) Haben die Ehegatten in einem gemeinschaftlichen Testament Verfügungen getroffen, von denen
anzunehmen ist, dass die Verfügung des einen nicht ohne die Verfügung des anderen getroffen sein würde, so
hat die Nichtigkeit oder der Widerruf der einen Verfügung die Unwirksamkeit der anderen zur Folge.

(2) Ein solches Verhältnis der Verfügungen zueinander ist im Zweifel anzunehmen, wenn sich die Ehegatten
gegenseitig bedenken oder wenn dem einen Ehegatten von dem anderen eine Zuwendung gemacht und für den
Fall des Überlebens des Bedachten eine Verfügung zugunsten einer Person getroffen wird, die mit dem anderen
Ehegatten verwandt ist oder ihm sonst nahe steht.

(3) Auf andere Verfügungen als Erbeinsetzungen, Vermächtnisse, Auflagen und die Wahl des anzuwendenden
Erbrechts findet Absatz 1 keine Anwendung.

§ 2271 Widerruf wechselbezüglicher Verfügungen

(1) Der Widerruf einer Verfügung, die mit einer Verfügung des anderen Ehegatten in dem in § 2270 bezeichneten
Verhältnis steht, erfolgt bei Lebzeiten der Ehegatten nach den für den Rücktritt von einem Erbvertrag geltenden
Vorschrift des § 2296. Durch eine neue Verfügung von Todes wegen kann ein Ehegatte bei Lebzeiten des
anderen seine Verfügung nicht einseitig aufheben.
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(2) Das Recht zum Widerruf erlischt mit dem Tode des anderen Ehegatten; der Überlebende kann jedoch seine
Verfügung aufheben, wenn er das ihm Zugewendete ausschlägt. Auch nach der Annahme der Zuwendung ist der
Überlebende zur Aufhebung nach Maßgabe des § 2294 und des § 2336 berechtigt.

(3) Ist ein pflichtteilsberechtigter Abkömmling der Ehegatten oder eines der Ehegatten bedacht, so findet die
Vorschrift des § 2289 Abs. 2 entsprechende Anwendung.

§ 2272 Rücknahme aus amtlicher Verwahrung

Ein gemeinschaftliches Testament kann nach § 2256 nur von beiden Ehegatten zurückgenommen werden.

§ 2273 (weggefallen)

-

Abschnitt 4
Erbvertrag
§ 2274 Persönlicher Abschluss

Der Erblasser kann einen Erbvertrag nur persönlich schließen.

§ 2275 Voraussetzungen

Einen Erbvertrag kann als Erblasser nur schließen, wer unbeschränkt geschäftsfähig ist.

§ 2276 Form

(1) Ein Erbvertrag kann nur zur Niederschrift eines Notars bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Teile
geschlossen werden. Die Vorschriften der § 2231 Nr. 1 und der §§ 2232, 2233 sind anzuwenden; was nach diesen
Vorschriften für den Erblasser gilt, gilt für jeden der Vertragschließenden.

(2) Für einen Erbvertrag zwischen Ehegatten oder zwischen Verlobten, der mit einem Ehevertrag in derselben
Urkunde verbunden wird, genügt die für den Ehevertrag vorgeschriebene Form.

§ 2277 (weggefallen)

-

§ 2278 Zulässige vertragsmäßige Verfügungen

(1) In einem Erbvertrag kann jeder der Vertragschließenden vertragsmäßige Verfügungen von Todes wegen
treffen.

(2) Andere Verfügungen als Erbeinsetzungen, Vermächtnisse, Auflagen und die Wahl des anzuwendenden
Erbrechts können vertragsmäßig nicht getroffen werden.

§ 2279 Vertragsmäßige Zuwendungen und Auflagen; Anwendung von § 2077

(1) Auf vertragsmäßige Zuwendungen und Auflagen finden die für letztwillige Zuwendungen und Auflagen
geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung.

(2) Die Vorschrift des § 2077 gilt für einen Erbvertrag zwischen Ehegatten, Lebenspartnern oder Verlobten auch
insoweit, als ein Dritter bedacht ist.

§ 2280 Anwendung von § 2269

Haben Ehegatten oder Lebenspartner in einem Erbvertrag, durch den sie sich gegenseitig als Erben einsetzen,
bestimmt, dass nach dem Tode des Überlebenden der beiderseitige Nachlass an einen Dritten fallen soll, oder
ein Vermächtnis angeordnet, das nach dem Tode des Überlebenden zu erfüllen ist, so findet die Vorschrift des §
2269 entsprechende Anwendung.

§ 2281 Anfechtung durch den Erblasser
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(1) Der Erbvertrag kann auf Grund der §§ 2078, 2079 auch von dem Erblasser angefochten werden; zur
Anfechtung auf Grund des § 2079 ist erforderlich, dass der Pflichtteilsberechtigte zur Zeit der Anfechtung
vorhanden ist.

(2) Soll nach dem Tode des anderen Vertragschließenden eine zugunsten eines Dritten getroffene Verfügung
von dem Erblasser angefochten werden, so ist die Anfechtung dem Nachlassgericht gegenüber zu erklären. Das
Nachlassgericht soll die Erklärung dem Dritten mitteilen.

§ 2282 Vertretung, Form der Anfechtung

(1) Die Anfechtung kann nicht durch einen Vertreter des Erblassers erfolgen.

(2) Für einen geschäftsunfähigen Erblasser kann sein Betreuer den Erbvertrag anfechten.

(3) Die Anfechtungserklärung bedarf der notariellen Beurkundung.

§ 2283 Anfechtungsfrist

(1) Die Anfechtung durch den Erblasser kann nur binnen Jahresfrist erfolgen.

(2) Die Frist beginnt im Falle der Anfechtbarkeit wegen Drohung mit dem Zeitpunkt, in welchem die Zwangslage
aufhört, in den übrigen Fällen mit dem Zeitpunkt, in welchem der Erblasser von dem Anfechtungsgrund
Kenntnis erlangt. Auf den Lauf der Frist finden die für die Verjährung geltenden Vorschriften der §§ 206, 210
entsprechende Anwendung.

(3) Hat im Falle des § 2282 Abs. 2 der gesetzliche Vertreter den Erbvertrag nicht rechtzeitig angefochten,
so kann nach dem Wegfall der Geschäftsunfähigkeit der Erblasser selbst den Erbvertrag in gleicher Weise
anfechten, wie wenn er ohne gesetzlichen Vertreter gewesen wäre.

§ 2284 Bestätigung

Die Bestätigung eines anfechtbaren Erbvertrags kann nur durch den Erblasser persönlich erfolgen.

§ 2285 Anfechtung durch Dritte

Die in § 2080 bezeichneten Personen können den Erbvertrag auf Grund der §§ 2078, 2079 nicht mehr anfechten,
wenn das Anfechtungsrecht des Erblassers zur Zeit des Erbfalls erloschen ist.

§ 2286 Verfügungen unter Lebenden

Durch den Erbvertrag wird das Recht des Erblassers, über sein Vermögen durch Rechtsgeschäft unter Lebenden
zu verfügen, nicht beschränkt.

§ 2287 Den Vertragserben beeinträchtigende Schenkungen

(1) Hat der Erblasser in der Absicht, den Vertragserben zu beeinträchtigen, eine Schenkung gemacht, so
kann der Vertragserbe, nachdem ihm die Erbschaft angefallen ist, von dem Beschenkten die Herausgabe des
Geschenks nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung fordern.

(2) Die Verjährungsfrist des Anspruchs beginnt mit dem Erbfall.

§ 2288 Beeinträchtigung des Vermächtnisnehmers

(1) Hat der Erblasser den Gegenstand eines vertragsmäßig angeordneten Vermächtnisses in der Absicht, den
Bedachten zu beeinträchtigen, zerstört, beiseite geschafft oder beschädigt, so tritt, soweit der Erbe dadurch
außerstande gesetzt ist, die Leistung zu bewirken, an die Stelle des Gegenstands der Wert.

(2) Hat der Erblasser den Gegenstand in der Absicht, den Bedachten zu beeinträchtigen, veräußert oder belastet,
so ist der Erbe verpflichtet, dem Bedachten den Gegenstand zu verschaffen oder die Belastung zu beseitigen;
auf diese Verpflichtung findet die Vorschrift des § 2170 Abs. 2 entsprechende Anwendung. Ist die Veräußerung
oder die Belastung schenkweise erfolgt, so steht dem Bedachten, soweit er Ersatz nicht von dem Erben erlangen
kann, der im § 2287 bestimmte Anspruch gegen den Beschenkten zu.



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz sowie des Bundesamts für
Justiz ‒ www.gesetze-im-internet.de

- Seite 455 von 466 -

§ 2289 Wirkung des Erbvertrags auf letztwillige Verfügungen; Anwendung von § 2338

(1) Durch den Erbvertrag wird eine frühere letztwillige Verfügung des Erblassers aufgehoben, soweit sie das
Recht des vertragsmäßig Bedachten beeinträchtigen würde. In dem gleichen Umfang ist eine spätere Verfügung
von Todes wegen unwirksam, unbeschadet der Vorschrift des § 2297.

(2) Ist der Bedachte ein pflichtteilsberechtigter Abkömmling des Erblassers, so kann der Erblasser durch eine
spätere letztwillige Verfügung die nach § 2338 zulässigen Anordnungen treffen.

§ 2290 Aufhebung durch Vertrag

(1) Ein Erbvertrag sowie eine einzelne vertragsmäßige Verfügung kann durch Vertrag von den Personen
aufgehoben werden, die den Erbvertrag geschlossen haben. Nach dem Tode einer dieser Personen kann die
Aufhebung nicht mehr erfolgen.

(2) Der Erblasser kann den Vertrag nur persönlich schließen.

(3) Der Vertrag bedarf der in § 2276 für den Erbvertrag vorgeschriebenen Form.

§ 2291 Aufhebung durch Testament

(1) Eine vertragsmäßige Verfügung, durch die ein Vermächtnis oder eine Auflage angeordnet sowie eine
Rechtswahl getroffen ist, kann von dem Erblasser durch Testament aufgehoben werden. Zur Wirksamkeit der
Aufhebung ist die Zustimmung des anderen Vertragschließenden erforderlich.

(2) Die Zustimmungserklärung bedarf der notariellen Beurkundung; die Zustimmung ist unwiderruflich.

§ 2292 Aufhebung durch gemeinschaftliches Testament

Ein zwischen Ehegatten oder Lebenspartnern geschlossener Erbvertrag kann auch durch ein gemeinschaftliches
Testament der Ehegatten oder Lebenspartner aufgehoben werden.

§ 2293 Rücktritt bei Vorbehalt

Der Erblasser kann von dem Erbvertrag zurücktreten, wenn er sich den Rücktritt im Vertrag vorbehalten hat.

§ 2294 Rücktritt bei Verfehlungen des Bedachten

Der Erblasser kann von einer vertragsmäßigen Verfügung zurücktreten, wenn sich der Bedachte einer Verfehlung
schuldig macht, die den Erblasser zur Entziehung des Pflichtteils berechtigt oder, falls der Bedachte nicht zu den
Pflichtteilsberechtigten gehört, zu der Entziehung berechtigen würde, wenn der Bedachte ein Abkömmling des
Erblassers wäre.

§ 2295 Rücktritt bei Aufhebung der Gegenverpflichtung

Der Erblasser kann von einer vertragsmäßigen Verfügung zurücktreten, wenn die Verfügung mit Rücksicht auf
eine rechtsgeschäftliche Verpflichtung des Bedachten, dem Erblasser für dessen Lebenszeit wiederkehrende
Leistungen zu entrichten, insbesondere Unterhalt zu gewähren, getroffen ist und die Verpflichtung vor dem Tode
des Erblassers aufgehoben wird.

§ 2296 Vertretung, Form des Rücktritts

(1) Der Rücktritt kann nicht durch einen Vertreter erfolgen.

(2) Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem anderen Vertragschließenden. Die Erklärung bedarf der
notariellen Beurkundung.

§ 2297 Rücktritt durch Testament

Soweit der Erblasser zum Rücktritt berechtigt ist, kann er nach dem Tode des anderen Vertragschließenden die
vertragsmäßige Verfügung durch Testament aufheben. In den Fällen des § 2294 findet die Vorschrift des § 2336
Abs. 2 und 3 entsprechende Anwendung.

§ 2298 Gegenseitiger Erbvertrag
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(1) Sind in einem Erbvertrag von beiden Teilen vertragsmäßige Verfügungen getroffen, so hat die Nichtigkeit
einer dieser Verfügungen die Unwirksamkeit des ganzen Vertrags zur Folge.

(2) Ist in einem solchen Vertrag der Rücktritt vorbehalten, so wird durch den Rücktritt eines der
Vertragschließenden der ganze Vertrag aufgehoben. Das Rücktrittsrecht erlischt mit dem Tode des anderen
Vertragschließenden. Der Überlebende kann jedoch, wenn er das ihm durch den Vertrag Zugewendete
ausschlägt, seine Verfügung durch Testament aufheben.

(3) Die Vorschriften des Absatzes 1 und des Absatzes 2 Sätze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn ein anderer
Wille der Vertragschließenden anzunehmen ist.

§ 2299 Einseitige Verfügungen

(1) Jeder der Vertragschließenden kann in dem Erbvertrag einseitig jede Verfügung treffen, die durch Testament
getroffen werden kann.

(2) Für eine Verfügung dieser Art gilt das Gleiche, wie wenn sie durch Testament getroffen worden wäre.
Die Verfügung kann auch in einem Vertrag aufgehoben werden, durch den eine vertragsmäßige Verfügung
aufgehoben wird.

(3) Wird der Erbvertrag durch Ausübung des Rücktrittsrechts oder durch Vertrag aufgehoben, so tritt die
Verfügung außer Kraft, sofern nicht ein anderer Wille des Erblassers anzunehmen ist.

§ 2300 Anwendung der §§ 2259 und 2263; Rücknahme aus der amtlichen oder notariellen
Verwahrung

(1) Die §§ 2259 und 2263 sind auf den Erbvertrag entsprechend anzuwenden.

(2) Ein Erbvertrag, der nur Verfügungen von Todes wegen enthält, kann aus der amtlichen oder notariellen
Verwahrung zurückgenommen und den Vertragsschließenden zurückgegeben werden. Die Rückgabe kann nur
an alle Vertragsschließenden gemeinschaftlich erfolgen; § 2290 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 gilt entsprechend.
Wird ein Erbvertrag nach den Sätzen 1 und 2 zurückgenommen, gilt § 2256 Abs. 1 entsprechend.

§ 2301 Schenkungsversprechen von Todes wegen

(1) Auf ein Schenkungsversprechen, welches unter der Bedingung erteilt wird, dass der Beschenkte den
Schenker überlebt, finden die Vorschriften über Verfügungen von Todes wegen Anwendung. Das Gleiche gilt für
ein schenkweise unter dieser Bedingung erteiltes Schuldversprechen oder Schuldanerkenntnis der in den §§ 780,
781 bezeichneten Art.

(2) Vollzieht der Schenker die Schenkung durch Leistung des zugewendeten Gegenstands, so finden die
Vorschriften über Schenkungen unter Lebenden Anwendung.

§ 2302 Unbeschränkbare Testierfreiheit

Ein Vertrag, durch den sich jemand verpflichtet, eine Verfügung von Todes wegen zu errichten oder nicht zu
errichten, aufzuheben oder nicht aufzuheben, ist nichtig.

Abschnitt 5
Pflichtteil
§ 2303 Pflichtteilsberechtigte; Höhe des Pflichtteils

(1) Ist ein Abkömmling des Erblassers durch Verfügung von Todes wegen von der Erbfolge ausgeschlossen, so
kann er von dem Erben den Pflichtteil verlangen. Der Pflichtteil besteht in der Hälfte des Wertes des gesetzlichen
Erbteils.

(2) Das gleiche Recht steht den Eltern und dem Ehegatten des Erblassers zu, wenn sie durch Verfügung von
Todes wegen von der Erbfolge ausgeschlossen sind. Die Vorschrift des § 1371 bleibt unberührt.

§ 2304 Auslegungsregel

Die Zuwendung des Pflichtteils ist im Zweifel nicht als Erbeinsetzung anzusehen.
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§ 2305 Zusatzpflichtteil

Ist einem Pflichtteilsberechtigten ein Erbteil hinterlassen, der geringer ist als die Hälfte des gesetzlichen
Erbteils, so kann der Pflichtteilsberechtigte von den Miterben als Pflichtteil den Wert des an der Hälfte fehlenden
Teils verlangen. Bei der Berechnung des Wertes bleiben Beschränkungen und Beschwerungen der in § 2306
bezeichneten Art außer Betracht.

§ 2306 Beschränkungen und Beschwerungen

(1) Ist ein als Erbe berufener Pflichtteilsberechtigter durch die Einsetzung eines Nacherben, die Ernennung eines
Testamentsvollstreckers oder eine Teilungsanordnung beschränkt oder ist er mit einem Vermächtnis oder einer
Auflage beschwert, so kann er den Pflichtteil verlangen, wenn er den Erbteil ausschlägt; die Ausschlagungsfrist
beginnt erst, wenn der Pflichtteilsberechtigte von der Beschränkung oder der Beschwerung Kenntnis erlangt.

(2) Einer Beschränkung der Erbeinsetzung steht es gleich, wenn der Pflichtteilsberechtigte als Nacherbe
eingesetzt ist.

§ 2307 Zuwendung eines Vermächtnisses

(1) Ist ein Pflichtteilsberechtigter mit einem Vermächtnis bedacht, so kann er den Pflichtteil verlangen, wenn er
das Vermächtnis ausschlägt. Schlägt er nicht aus, so steht ihm ein Recht auf den Pflichtteil nicht zu, soweit der
Wert des Vermächtnisses reicht; bei der Berechnung des Wertes bleiben Beschränkungen und Beschwerungen
der in § 2306 bezeichneten Art außer Betracht.

(2) Der mit dem Vermächtnis beschwerte Erbe kann den Pflichtteilsberechtigten unter Bestimmung einer
angemessenen Frist zur Erklärung über die Annahme des Vermächtnisses auffordern. Mit dem Ablauf der Frist
gilt das Vermächtnis als ausgeschlagen, wenn nicht vorher die Annahme erklärt wird.

§ 2308 Anfechtung der Ausschlagung

(1) Hat ein Pflichtteilsberechtigter, der als Erbe oder als Vermächtnisnehmer in der in § 2306 bezeichneten Art
beschränkt oder beschwert ist, die Erbschaft oder das Vermächtnis ausgeschlagen, so kann er die Ausschlagung
anfechten, wenn die Beschränkung oder die Beschwerung zur Zeit der Ausschlagung weggefallen und der
Wegfall ihm nicht bekannt war.

(2) Auf die Anfechtung der Ausschlagung eines Vermächtnisses finden die für die Anfechtung der Ausschlagung
einer Erbschaft geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung. Die Anfechtung erfolgt durch Erklärung
gegenüber dem Beschwerten.

§ 2309 Pflichtteilsrecht der Eltern und entfernteren Abkömmlinge

Entferntere Abkömmlinge und die Eltern des Erblassers sind insoweit nicht pflichtteilsberechtigt, als ein
Abkömmling, der sie im Falle der gesetzlichen Erbfolge ausschließen würde, den Pflichtteil verlangen kann oder
das ihm Hinterlassene annimmt.

§ 2310 Feststellung des Erbteils für die Berechnung des Pflichtteils

Bei der Feststellung des für die Berechnung des Pflichtteils maßgebenden Erbteils werden diejenigen mitgezählt,
welche durch letztwillige Verfügung von der Erbfolge ausgeschlossen sind oder die Erbschaft ausgeschlagen
haben oder für erbunwürdig erklärt sind. Wer durch Erbverzicht von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen ist,
wird nicht mitgezählt.

§ 2311 Wert des Nachlasses

(1) Der Berechnung des Pflichtteils wird der Bestand und der Wert des Nachlasses zur Zeit des Erbfalls zugrunde
gelegt. Bei der Berechnung des Pflichtteils eines Abkömmlings und der Eltern des Erblassers bleibt der dem
überlebenden Ehegatten gebührende Voraus außer Ansatz.

(2) Der Wert ist, soweit erforderlich, durch Schätzung zu ermitteln. Eine vom Erblasser getroffene
Wertbestimmung ist nicht maßgebend.

§ 2312 Wert eines Landguts
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(1) Hat der Erblasser angeordnet oder ist nach § 2049 anzunehmen, dass einer von mehreren Erben das Recht
haben soll, ein zum Nachlass gehörendes Landgut zu dem Ertragswert zu übernehmen, so ist, wenn von dem
Recht Gebrauch gemacht wird, der Ertragswert auch für die Berechnung des Pflichtteils maßgebend. Hat der
Erblasser einen anderen Übernahmepreis bestimmt, so ist dieser maßgebend, wenn er den Ertragswert erreicht
und den Schätzungswert nicht übersteigt.

(2) Hinterlässt der Erblasser nur einen Erben, so kann er anordnen, dass der Berechnung des Pflichtteils der
Ertragswert oder ein nach Absatz 1 Satz 2 bestimmter Wert zugrunde gelegt werden soll.

(3) Diese Vorschriften finden nur Anwendung, wenn der Erbe, der das Landgut erwirbt, zu den in § 2303
bezeichneten pflichtteilsberechtigten Personen gehört.

§ 2313 Ansatz bedingter, ungewisser oder unsicherer Rechte; Feststellungspflicht des Erben

(1) Bei der Feststellung des Wertes des Nachlasses bleiben Rechte und Verbindlichkeiten, die von einer
aufschiebenden Bedingung abhängig sind, außer Ansatz. Rechte und Verbindlichkeiten, die von einer
auflösenden Bedingung abhängig sind, kommen als unbedingte in Ansatz. Tritt die Bedingung ein, so hat die der
veränderten Rechtslage entsprechende Ausgleichung zu erfolgen.

(2) Für ungewisse oder unsichere Rechte sowie für zweifelhafte Verbindlichkeiten gilt das Gleiche wie für
Rechte und Verbindlichkeiten, die von einer aufschiebenden Bedingung abhängig sind. Der Erbe ist dem
Pflichtteilsberechtigten gegenüber verpflichtet, für die Feststellung eines ungewissen und für die Verfolgung
eines unsicheren Rechts zu sorgen, soweit es einer ordnungsmäßigen Verwaltung entspricht.

§ 2314 Auskunftspflicht des Erben

(1) Ist der Pflichtteilsberechtigte nicht Erbe, so hat ihm der Erbe auf Verlangen über den Bestand des Nachlasses
Auskunft zu erteilen. Der Pflichtteilsberechtigte kann verlangen, dass er bei der Aufnahme des ihm nach § 260
vorzulegenden Verzeichnisses der Nachlassgegenstände zugezogen und dass der Wert der Nachlassgegenstände
ermittelt wird. Er kann auch verlangen, dass das Verzeichnis durch die zuständige Behörde oder durch einen
zuständigen Beamten oder Notar aufgenommen wird.

(2) Die Kosten fallen dem Nachlass zur Last.

§ 2315 Anrechnung von Zuwendungen auf den Pflichtteil

(1) Der Pflichtteilsberechtigte hat sich auf den Pflichtteil anrechnen zu lassen, was ihm von dem Erblasser
durch Rechtsgeschäft unter Lebenden mit der Bestimmung zugewendet worden ist, dass es auf den Pflichtteil
angerechnet werden soll.

(2) Der Wert der Zuwendung wird bei der Bestimmung des Pflichtteils dem Nachlass hinzugerechnet. Der Wert
bestimmt sich nach der Zeit, zu welcher die Zuwendung erfolgt ist.

(3) Ist der Pflichtteilsberechtigte ein Abkömmling des Erblassers, so findet die Vorschrift des § 2051 Abs. 1
entsprechende Anwendung.

§ 2316 Ausgleichungspflicht

(1) Der Pflichtteil eines Abkömmlings bestimmt sich, wenn mehrere Abkömmlinge vorhanden sind und unter
ihnen im Falle der gesetzlichen Erbfolge eine Zuwendung des Erblassers oder Leistungen der in § 2057a
bezeichneten Art zur Ausgleichung zu bringen sein würden, nach demjenigen, was auf den gesetzlichen Erbteil
unter Berücksichtigung der Ausgleichungspflichten bei der Teilung entfallen würde. Ein Abkömmling, der durch
Erbverzicht von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen ist, bleibt bei der Berechnung außer Betracht.

(2) Ist der Pflichtteilsberechtigte Erbe und beträgt der Pflichtteil nach Absatz 1 mehr als der Wert des
hinterlassenen Erbteils, so kann der Pflichtteilsberechtigte von den Miterben den Mehrbetrag als Pflichtteil
verlangen, auch wenn der hinterlassene Erbteil die Hälfte des gesetzlichen Erbteils erreicht oder übersteigt.

(3) Eine Zuwendung der in § 2050 Abs. 1 bezeichneten Art kann der Erblasser nicht zum Nachteil eines
Pflichtteilsberechtigten von der Berücksichtigung ausschließen.
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(4) Ist eine nach Absatz 1 zu berücksichtigende Zuwendung zugleich nach § 2315 auf den Pflichtteil anzurechnen,
so kommt sie auf diesen nur mit der Hälfte des Wertes zur Anrechnung.

§ 2317 Entstehung und Übertragbarkeit des Pflichtteilsanspruchs

(1) Der Anspruch auf den Pflichtteil entsteht mit dem Erbfall.

(2) Der Anspruch ist vererblich und übertragbar.

§ 2318 Pflichtteilslast bei Vermächtnissen und Auflagen

(1) Der Erbe kann die Erfüllung eines ihm auferlegten Vermächtnisses soweit verweigern, dass die Pflichtteilslast
von ihm und dem Vermächtnisnehmer verhältnismäßig getragen wird. Das Gleiche gilt von einer Auflage.

(2) Einem pflichtteilsberechtigten Vermächtnisnehmer gegenüber ist die Kürzung nur soweit zulässig, dass ihm
der Pflichtteil verbleibt.

(3) Ist der Erbe selbst pflichtteilsberechtigt, so kann er wegen der Pflichtteilslast das Vermächtnis und die Auflage
soweit kürzen, dass ihm sein eigener Pflichtteil verbleibt.

§ 2319 Pflichtteilsberechtigter Miterbe

Ist einer von mehreren Erben selbst pflichtteilsberechtigt, so kann er nach der Teilung die Befriedigung eines
anderen Pflichtteilsberechtigten soweit verweigern, dass ihm sein eigener Pflichtteil verbleibt. Für den Ausfall
haften die übrigen Erben.

§ 2320 Pflichtteilslast des an die Stelle des Pflichtteilsberechtigten getretenen Erben

(1) Wer anstelle des Pflichtteilsberechtigten gesetzlicher Erbe wird, hat im Verhältnis zu Miterben die
Pflichtteilslast und, wenn der Pflichtteilsberechtigte ein ihm zugewendetes Vermächtnis annimmt, das
Vermächtnis in Höhe des erlangten Vorteils zu tragen.

(2) Das Gleiche gilt im Zweifel von demjenigen, welchem der Erblasser den Erbteil des Pflichtteilsberechtigten
durch Verfügung von Todes wegen zugewendet hat.

§ 2321 Pflichtteilslast bei Vermächtnisausschlagung

Schlägt der Pflichtteilsberechtigte ein ihm zugewendetes Vermächtnis aus, so hat im Verhältnis der Erben und
der Vermächtnisnehmer zueinander derjenige, welchem die Ausschlagung zustatten kommt, die Pflichtteilslast in
Höhe des erlangten Vorteils zu tragen.

§ 2322 Kürzung von Vermächtnissen und Auflagen

Ist eine von dem Pflichtteilsberechtigten ausgeschlagene Erbschaft oder ein von ihm ausgeschlagenes
Vermächtnis mit einem Vermächtnis oder einer Auflage beschwert, so kann derjenige, welchem die
Ausschlagung zustatten kommt, das Vermächtnis oder die Auflage soweit kürzen, dass ihm der zur Deckung der
Pflichtteilslast erforderliche Betrag verbleibt.

§ 2323 Nicht pflichtteilsbelasteter Erbe

Der Erbe kann die Erfüllung eines Vermächtnisses oder einer Auflage auf Grund des § 2318 Abs. 1 insoweit nicht
verweigern, als er die Pflichtteilslast nach den §§ 2320 bis 2322 nicht zu tragen hat.

§ 2324 Abweichende Anordnungen des Erblassers hinsichtlich der Pflichtteilslast

Der Erblasser kann durch Verfügung von Todes wegen die Pflichtteilslast im Verhältnis der Erben zueinander
einzelnen Erben auferlegen und von den Vorschriften des § 2318 Abs. 1 und der §§ 2320 bis 2323 abweichende
Anordnungen treffen.

§ 2325 Pflichtteilsergänzungsanspruch bei Schenkungen

(1) Hat der Erblasser einem Dritten eine Schenkung gemacht, so kann der Pflichtteilsberechtigte als Ergänzung
des Pflichtteils den Betrag verlangen, um den sich der Pflichtteil erhöht, wenn der verschenkte Gegenstand dem
Nachlass hinzugerechnet wird.
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(2) Eine verbrauchbare Sache kommt mit dem Werte in Ansatz, den sie zur Zeit der Schenkung hatte. Ein
anderer Gegenstand kommt mit dem Werte in Ansatz, den er zur Zeit des Erbfalls hat; hatte er zur Zeit der
Schenkung einen geringeren Wert, so wird nur dieser in Ansatz gebracht.

(3) Die Schenkung wird innerhalb des ersten Jahres vor dem Erbfall in vollem Umfang, innerhalb jedes weiteren
Jahres vor dem Erbfall um jeweils ein Zehntel weniger berücksichtigt. Sind zehn Jahre seit der Leistung des
verschenkten Gegenstandes verstrichen, bleibt die Schenkung unberücksichtigt. Ist die Schenkung an den
Ehegatten erfolgt, so beginnt die Frist nicht vor der Auflösung der Ehe.

§ 2326 Ergänzung über die Hälfte des gesetzlichen Erbteils

Der Pflichtteilsberechtigte kann die Ergänzung des Pflichtteils auch dann verlangen, wenn ihm die Hälfte des
gesetzlichen Erbteils hinterlassen ist. Ist dem Pflichtteilsberechtigten mehr als die Hälfte hinterlassen, so ist der
Anspruch ausgeschlossen, soweit der Wert des mehr Hinterlassenen reicht.

§ 2327 Beschenkter Pflichtteilsberechtigter

(1) Hat der Pflichtteilsberechtigte selbst ein Geschenk von dem Erblasser erhalten, so ist das Geschenk in
gleicher Weise wie das dem Dritten gemachte Geschenk dem Nachlass hinzuzurechnen und zugleich dem
Pflichtteilsberechtigten auf die Ergänzung anzurechnen. Ein nach § 2315 anzurechnendes Geschenk ist auf den
Gesamtbetrag des Pflichtteils und der Ergänzung anzurechnen.

(2) Ist der Pflichtteilsberechtigte ein Abkömmling des Erblassers, so findet die Vorschrift des § 2051 Abs. 1
entsprechende Anwendung.

§ 2328 Selbst pflichtteilsberechtigter Erbe

Ist der Erbe selbst pflichtteilsberechtigt, so kann er die Ergänzung des Pflichtteils soweit verweigern, dass ihm
sein eigener Pflichtteil mit Einschluss dessen verbleibt, was ihm zur Ergänzung des Pflichtteils gebühren würde.

§ 2329 Anspruch gegen den Beschenkten

(1) Soweit der Erbe zur Ergänzung des Pflichtteils nicht verpflichtet ist, kann der Pflichtteilsberechtigte
von dem Beschenkten die Herausgabe des Geschenks zum Zwecke der Befriedigung wegen des fehlenden
Betrags nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung fordern. Ist der
Pflichtteilsberechtigte der alleinige Erbe, so steht ihm das gleiche Recht zu.

(2) Der Beschenkte kann die Herausgabe durch Zahlung des fehlenden Betrags abwenden.

(3) Unter mehreren Beschenkten haftet der früher Beschenkte nur insoweit, als der später Beschenkte nicht
verpflichtet ist.

§ 2330 Anstandsschenkungen

Die Vorschriften der §§ 2325 bis 2329 finden keine Anwendung auf Schenkungen, durch die einer sittlichen Pflicht
oder einer auf den Anstand zu nehmenden Rücksicht entsprochen wird.

§ 2331 Zuwendungen aus dem Gesamtgut

(1) Eine Zuwendung, die aus dem Gesamtgut der Gütergemeinschaft erfolgt, gilt als von jedem der Ehegatten
zur Hälfte gemacht. Die Zuwendung gilt jedoch, wenn sie an einen Abkömmling, der nur von einem der
Ehegatten abstammt, oder an eine Person, von der nur einer der Ehegatten abstammt, erfolgt, oder wenn
einer der Ehegatten wegen der Zuwendung zu dem Gesamtgut Ersatz zu leisten hat, als von diesem Ehegatten
gemacht.

(2) Diese Vorschriften sind auf eine Zuwendung aus dem Gesamtgut der fortgesetzten Gütergemeinschaft
entsprechend anzuwenden.

§ 2331a Stundung

(1) Der Erbe kann Stundung des Pflichtteils verlangen, wenn die sofortige Erfüllung des gesamten Anspruchs
für den Erben wegen der Art der Nachlassgegenstände eine unbillige Härte wäre, insbesondere wenn sie ihn
zur Aufgabe des Familienheims oder zur Veräußerung eines Wirtschaftsguts zwingen würde, das für den Erben
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und seine Familie die wirtschaftliche Lebensgrundlage bildet. Die Interessen des Pflichtteilsberechtigten sind
angemessen zu berücksichtigen.

(2) Für die Entscheidung über eine Stundung ist, wenn der Anspruch nicht bestritten wird, das Nachlassgericht
zuständig. § 1382 Abs. 2 bis 6 gilt entsprechend; an die Stelle des Familiengerichts tritt das Nachlassgericht.

§ 2332 Verjährung

(1) Die Verjährungsfrist des dem Pflichtteilsberechtigten nach § 2329 gegen den Beschenkten zustehenden
Anspruchs beginnt mit dem Erbfall.

(2) Die Verjährung des Pflichtteilsanspruchs und des Anspruchs nach § 2329 wird nicht dadurch gehemmt, dass
die Ansprüche erst nach der Ausschlagung der Erbschaft oder eines Vermächtnisses geltend gemacht werden
können.

§ 2333 Entziehung des Pflichtteils

(1) Der Erblasser kann einem Abkömmling den Pflichtteil entziehen, wenn der Abkömmling
1.   dem Erblasser, dem Ehegatten des Erblassers, einem anderen Abkömmling oder einer dem Erblasser

ähnlich nahe stehenden Person nach dem Leben trachtet,
 

2.   sich eines Verbrechens oder eines schweren vorsätzlichen Vergehens gegen eine der in Nummer 1
bezeichneten Personen schuldig macht,
 

3.   die ihm dem Erblasser gegenüber gesetzlich obliegende Unterhaltspflicht böswillig verletzt oder
 

4.   wegen einer vorsätzlichen Straftat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr ohne Bewährung
rechtskräftig verurteilt wird und die Teilhabe des Abkömmlings am Nachlass deshalb für den Erblasser
unzumutbar ist. Gleiches gilt, wenn die Unterbringung des Abkömmlings in einem psychiatrischen
Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt wegen einer ähnlich schwerwiegenden vorsätzlichen Tat
rechtskräftig angeordnet wird.
 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Entziehung des Eltern- oder Ehegattenpflichtteils.

§ 2334 (weggefallen)

-

§ 2335 (weggefallen)

-

§ 2336 Form, Beweislast, Unwirksamwerden

(1) Die Entziehung des Pflichtteils erfolgt durch letztwillige Verfügung.

(2) Der Grund der Entziehung muss zur Zeit der Errichtung bestehen und in der Verfügung angegeben werden.
Für eine Entziehung nach § 2333 Absatz 1 Nummer 4 muss zur Zeit der Errichtung die Tat begangen sein und der
Grund für die Unzumutbarkeit vorliegen; beides muss in der Verfügung angegeben werden.

(3) Der Beweis des Grundes liegt demjenigen ob, welcher die Entziehung geltend macht.

(4) (weggefallen)

§ 2337 Verzeihung

Das Recht zur Entziehung des Pflichtteils erlischt durch Verzeihung. Eine Verfügung, durch die der Erblasser die
Entziehung angeordnet hat, wird durch die Verzeihung unwirksam.

§ 2338 Pflichtteilsbeschränkung

(1) Hat sich ein Abkömmling in solchem Maße der Verschwendung ergeben oder ist er in solchem Maße
überschuldet, dass sein späterer Erwerb erheblich gefährdet wird, so kann der Erblasser das Pflichtteilsrecht
des Abkömmlings durch die Anordnung beschränken, dass nach dem Tode des Abkömmlings dessen
gesetzliche Erben das ihm Hinterlassene oder den ihm gebührenden Pflichtteil als Nacherben oder als
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Nachvermächtnisnehmer nach dem Verhältnis ihrer gesetzlichen Erbteile erhalten sollen. Der Erblasser kann
auch für die Lebenszeit des Abkömmlings die Verwaltung einem Testamentsvollstrecker übertragen; der
Abkömmling hat in einem solchen Falle Anspruch auf den jährlichen Reinertrag.

(2) Auf Anordnungen dieser Art finden die Vorschriften des § 2336 Abs. 1 bis 3 entsprechende Anwendung.
Die Anordnungen sind unwirksam, wenn zur Zeit des Erbfalls der Abkömmling sich dauernd von dem
verschwenderischen Leben abgewendet hat oder die den Grund der Anordnung bildende Überschuldung nicht
mehr besteht.

Abschnitt 6
Erbunwürdigkeit
§ 2339 Gründe für Erbunwürdigkeit

(1) Erbunwürdig ist:
1.   wer den Erblasser vorsätzlich und widerrechtlich getötet oder zu töten versucht oder in einen Zustand

versetzt hat, infolge dessen der Erblasser bis zu seinem Tode unfähig war, eine Verfügung von Todes wegen
zu errichten oder aufzuheben,
 

2.   wer den Erblasser vorsätzlich und widerrechtlich verhindert hat, eine Verfügung von Todes wegen zu
errichten oder aufzuheben,
 

3.   wer den Erblasser durch arglistige Täuschung oder widerrechtlich durch Drohung bestimmt hat, eine
Verfügung von Todes wegen zu errichten oder aufzuheben,
 

4.   wer sich in Ansehung einer Verfügung des Erblassers von Todes wegen einer Straftat nach den §§ 267, 271
bis 274 des Strafgesetzbuchs schuldig gemacht hat.
 

(2) Die Erbunwürdigkeit tritt in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3, 4 nicht ein, wenn vor dem Eintritt des Erbfalls die
Verfügung, zu deren Errichtung der Erblasser bestimmt oder in Ansehung deren die Straftat begangen worden
ist, unwirksam geworden ist, oder die Verfügung, zu deren Aufhebung er bestimmt worden ist, unwirksam
geworden sein würde.

§ 2340 Geltendmachung der Erbunwürdigkeit durch Anfechtung

(1) Die Erbunwürdigkeit wird durch Anfechtung des Erbschaftserwerbs geltend gemacht.

(2) Die Anfechtung ist erst nach dem Anfall der Erbschaft zulässig. Einem Nacherben gegenüber kann die
Anfechtung erfolgen, sobald die Erbschaft dem Vorerben angefallen ist.

(3) Die Anfechtung kann nur innerhalb der in § 2082 bestimmten Fristen erfolgen.

§ 2341 Anfechtungsberechtigte

Anfechtungsberechtigt ist jeder, dem der Wegfall des Erbunwürdigen, sei es auch nur bei dem Wegfall eines
anderen, zustatten kommt.

§ 2342 Anfechtungsklage

(1) Die Anfechtung erfolgt durch Erhebung der Anfechtungsklage. Die Klage ist darauf zu richten, dass der Erbe
für erbunwürdig erklärt wird.

(2) Die Wirkung der Anfechtung tritt erst mit der Rechtskraft des Urteils ein.

§ 2343 Verzeihung

Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn der Erblasser dem Erbunwürdigen verziehen hat.

§ 2344 Wirkung der Erbunwürdigerklärung

(1) Ist ein Erbe für erbunwürdig erklärt, so gilt der Anfall an ihn als nicht erfolgt.

(2) Die Erbschaft fällt demjenigen an, welcher berufen sein würde, wenn der Erbunwürdige zur Zeit des Erbfalls
nicht gelebt hätte; der Anfall gilt als mit dem Eintritt des Erbfalls erfolgt.
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§ 2345 Vermächtnisunwürdigkeit; Pflichtteilsunwürdigkeit

(1) Hat sich ein Vermächtnisnehmer einer der in § 2339 Abs. 1 bezeichneten Verfehlungen schuldig gemacht, so
ist der Anspruch aus dem Vermächtnis anfechtbar. Die Vorschriften der §§ 2082, 2083, 2339 Abs. 2 und der §§
2341, 2343 finden Anwendung.

(2) Das Gleiche gilt für einen Pflichtteilsanspruch, wenn der Pflichtteilsberechtigte sich einer solchen Verfehlung
schuldig gemacht hat.

Abschnitt 7
Erbverzicht
§ 2346 Wirkung des Erbverzichts, Beschränkungsmöglichkeit

(1) Verwandte sowie der Ehegatte des Erblassers können durch Vertrag mit dem Erblasser auf ihr gesetzliches
Erbrecht verzichten. Der Verzichtende ist von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen, wie wenn er zur Zeit des
Erbfalls nicht mehr lebte; er hat kein Pflichtteilsrecht.

(2) Der Verzicht kann auf das Pflichtteilsrecht beschränkt werden.

§ 2347 Persönliche Anforderungen, Vertretung

Der Erblasser kann den Vertrag nach § 2346 nur persönlich schließen; ist er in der Geschäftsfähigkeit beschränkt,
so bedarf er nicht der Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters. Ist der Erblasser geschäftsunfähig, so kann
der Vertrag durch den gesetzlichen Vertreter geschlossen werden.

§ 2348 Form

Der Vertrag nach § 2346 bedarf der notariellen Beurkundung.

§ 2349 Erstreckung auf Abkömmlinge

Verzichtet ein Abkömmling oder ein Seitenverwandter des Erblassers auf das gesetzliche Erbrecht, so erstreckt
sich die Wirkung des Verzichts auf seine Abkömmlinge, sofern nicht ein anderes bestimmt wird.

§ 2350 Verzicht zugunsten eines anderen

(1) Verzichtet jemand zugunsten eines anderen auf das gesetzliche Erbrecht, so ist im Zweifel anzunehmen, dass
der Verzicht nur für den Fall gelten soll, dass der andere Erbe wird.

(2) Verzichtet ein Abkömmling des Erblassers auf das gesetzliche Erbrecht, so ist im Zweifel anzunehmen, dass
der Verzicht nur zugunsten der anderen Abkömmlinge und des Ehegatten oder Lebenspartners des Erblassers
gelten soll.

§ 2351 Aufhebung des Erbverzichts

Auf einen Vertrag, durch den ein Erbverzicht aufgehoben wird, findet die Vorschrift des § 2348 und in Ansehung
des Erblassers auch die Vorschrift des § 2347 Satz 1 erster Halbsatz, Satz 2 Anwendung.

§ 2352 Verzicht auf Zuwendungen

Wer durch Testament als Erbe eingesetzt oder mit einem Vermächtnis bedacht ist, kann durch Vertrag mit dem
Erblasser auf die Zuwendung verzichten. Das Gleiche gilt für eine Zuwendung, die in einem Erbvertrag einem
Dritten gemacht ist. Die Vorschriften der §§ 2347 bis 2349 finden Anwendung.

Abschnitt 8
Erbschein
§ 2353 Zuständigkeit des Nachlassgerichts, Antrag

Das Nachlassgericht hat dem Erben auf Antrag ein Zeugnis über sein Erbrecht und, wenn er nur zu einem Teil der
Erbschaft berufen ist, über die Größe des Erbteils zu erteilen (Erbschein).



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz sowie des Bundesamts für
Justiz ‒ www.gesetze-im-internet.de

- Seite 464 von 466 -

§§ 2354 bis 2359 (weggefallen)

(weggefallen)

§ 2360 (weggefallen)

-

§ 2361 Einziehung oder Kraftloserklärung des unrichtigen Erbscheins

Ergibt sich, dass der erteilte Erbschein unrichtig ist, so hat ihn das Nachlassgericht einzuziehen. Mit der
Einziehung wird der Erbschein kraftlos.

§ 2362 Herausgabe- und Auskunftsanspruch des wirklichen Erben

(1) Der wirkliche Erbe kann von dem Besitzer eines unrichtigen Erbscheins die Herausgabe an das
Nachlassgericht verlangen.

(2) Derjenige, welchem ein unrichtiger Erbschein erteilt worden ist, hat dem wirklichen Erben über den Bestand
der Erbschaft und über den Verbleib der Erbschaftsgegenstände Auskunft zu erteilen.

§ 2363 Herausgabeanspruch des Nacherben und des Testamentsvollstreckers

Dem Nacherben sowie dem Testamentsvollstrecker steht das in § 2362 Absatz 1 bestimmte Recht zu.

§ 2364 (weggefallen)

§ 2365 Vermutung der Richtigkeit des Erbscheins

Es wird vermutet, dass demjenigen, welcher in dem Erbschein als Erbe bezeichnet ist, das in dem Erbschein
angegebene Erbrecht zustehe und dass er nicht durch andere als die angegebenen Anordnungen beschränkt sei.

§ 2366 Öffentlicher Glaube des Erbscheins

Erwirbt jemand von demjenigen, welcher in einem Erbschein als Erbe bezeichnet ist, durch Rechtsgeschäft einen
Erbschaftsgegenstand, ein Recht an einem solchen Gegenstand oder die Befreiung von einem zur Erbschaft
gehörenden Recht, so gilt zu seinen Gunsten der Inhalt des Erbscheins, soweit die Vermutung des § 2365 reicht,
als richtig, es sei denn, dass er die Unrichtigkeit kennt oder weiß, dass das Nachlassgericht die Rückgabe des
Erbscheins wegen Unrichtigkeit verlangt hat.

§ 2367 Leistung an Erbscheinserben

Die Vorschrift des § 2366 findet entsprechende Anwendung, wenn an denjenigen, welcher in einem Erbschein als
Erbe bezeichnet ist, auf Grund eines zur Erbschaft gehörenden Rechts eine Leistung bewirkt oder wenn zwischen
ihm und einem anderen in Ansehung eines solchen Rechts ein nicht unter die Vorschrift des § 2366 fallendes
Rechtsgeschäft vorgenommen wird, das eine Verfügung über das Recht enthält.

§ 2368 Testamentsvollstreckerzeugnis

Einem Testamentsvollstrecker hat das Nachlassgericht auf Antrag ein Zeugnis über die Ernennung zu erteilen.
Die Vorschriften über den Erbschein finden auf das Zeugnis entsprechende Anwendung; mit der Beendigung des
Amts des Testamentsvollstreckers wird das Zeugnis kraftlos.

§ 2369 (weggefallen)

§ 2370 Öffentlicher Glaube bei Todeserklärung

(1) Hat eine Person, die für tot erklärt oder deren Todeszeit nach den Vorschriften des Verschollenheitsgesetzes
festgestellt ist, den Zeitpunkt überlebt, der als Zeitpunkt ihres Todes gilt, oder ist sie vor diesem Zeitpunkt
gestorben, so gilt derjenige, welcher auf Grund der Todeserklärung oder der Feststellung der Todeszeit Erbe sein
würde, in Ansehung der in den §§ 2366, 2367 bezeichneten Rechtsgeschäfte zugunsten des Dritten auch ohne
Erteilung eines Erbscheins als Erbe, es sei denn, dass der Dritte die Unrichtigkeit der Todeserklärung oder der
Feststellung der Todeszeit kennt oder weiß, dass sie aufgehoben worden sind.
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(2) Ist ein Erbschein erteilt worden, so stehen demjenigen, der für tot erklärt oder dessen Todeszeit nach den
Vorschriften des Verschollenheitsgesetzes festgestellt ist, wenn er noch lebt, die im § 2362 bestimmten Rechte
zu. Die gleichen Rechte hat eine Person, deren Tod ohne Todeserklärung oder Feststellung der Todeszeit mit
Unrecht angenommen worden ist.

Abschnitt 9
Erbschaftskauf
§ 2371 Form

Ein Vertrag, durch den der Erbe die ihm angefallene Erbschaft verkauft, bedarf der notariellen Beurkundung.

§ 2372 Dem Käufer zustehende Vorteile

Die Vorteile, welche sich aus dem Wegfall eines Vermächtnisses oder einer Auflage oder aus der
Ausgleichungspflicht eines Miterben ergeben, gebühren dem Käufer.

§ 2373 Dem Verkäufer verbleibende Teile

Ein Erbteil, der dem Verkäufer nach dem Abschluss des Kaufs durch Nacherbfolge oder infolge des Wegfalls eines
Miterben anfällt, sowie ein dem Verkäufer zugewendetes Vorausvermächtnis ist im Zweifel nicht als mitverkauft
anzusehen. Das Gleiche gilt von Familienpapieren und Familienbildern.

§ 2374 Herausgabepflicht

Der Verkäufer ist verpflichtet, dem Käufer die zur Zeit des Verkaufs vorhandenen Erbschaftsgegenstände mit
Einschluss dessen herauszugeben, was er vor dem Verkauf auf Grund eines zur Erbschaft gehörenden Rechts
oder als Ersatz für die Zerstörung, Beschädigung oder Entziehung eines Erbschaftsgegenstands oder durch ein
Rechtsgeschäft erlangt hat, das sich auf die Erbschaft bezog.

§ 2375 Ersatzpflicht

(1) Hat der Verkäufer vor dem Verkauf einen Erbschaftsgegenstand verbraucht, unentgeltlich veräußert
oder unentgeltlich belastet, so ist er verpflichtet, dem Käufer den Wert des verbrauchten oder veräußerten
Gegenstands, im Falle der Belastung die Wertminderung zu ersetzen. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der
Käufer den Verbrauch oder die unentgeltliche Verfügung bei dem Abschluss des Kaufs kennt.

(2) Im Übrigen kann der Käufer wegen Verschlechterung, Untergangs oder einer aus einem anderen Grunde
eingetretenen Unmöglichkeit der Herausgabe eines Erbschaftsgegenstands nicht Ersatz verlangen.

§ 2376 Haftung des Verkäufers

(1) Die Haftung des Verkäufers für Rechtsmängel beschränkt sich darauf, dass ihm das Erbrecht zusteht, dass
es nicht durch das Recht eines Nacherben oder durch die Ernennung eines Testamentsvollstreckers beschränkt
ist, dass nicht Vermächtnisse, Auflagen, Pflichtteilslasten, Ausgleichungspflichten oder Teilungsanordnungen
bestehen und dass nicht unbeschränkte Haftung gegenüber den Nachlassgläubigern oder einzelnen von ihnen
eingetreten ist.

(2) Für Sachmängel eines zur Erbschaft gehörenden Gegenstands haftet der Verkäufer nicht, es sei denn, dass
er einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit des Gegenstands übernommen
hat.

§ 2377 Wiederaufleben erloschener Rechtsverhältnisse

Die infolge des Erbfalls durch Vereinigung von Recht und Verbindlichkeit oder von Recht und Belastung
erloschenen Rechtsverhältnisse gelten im Verhältnis zwischen dem Käufer und dem Verkäufer als nicht
erloschen. Erforderlichenfalls ist ein solches Rechtsverhältnis wiederherzustellen.

§ 2378 Nachlassverbindlichkeiten

(1) Der Käufer ist dem Verkäufer gegenüber verpflichtet, die Nachlassverbindlichkeiten zu erfüllen, soweit nicht
der Verkäufer nach § 2376 dafür haftet, dass sie nicht bestehen.
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(2) Hat der Verkäufer vor dem Verkauf eine Nachlassverbindlichkeit erfüllt, so kann er von dem Käufer Ersatz
verlangen.

§ 2379 Nutzungen und Lasten vor Verkauf

Dem Verkäufer verbleiben die auf die Zeit vor dem Verkauf fallenden Nutzungen. Er trägt für diese Zeit
die Lasten, mit Einschluss der Zinsen der Nachlassverbindlichkeiten. Den Käufer treffen jedoch die von der
Erbschaft zu entrichtenden Abgaben sowie die außerordentlichen Lasten, welche als auf den Stammwert der
Erbschaftsgegenstände gelegt anzusehen sind.

§ 2380 Gefahrübergang, Nutzungen und Lasten nach Verkauf

Der Käufer trägt von dem Abschluss des Kaufs an die Gefahr des zufälligen Untergangs und einer zufälligen
Verschlechterung der Erbschaftsgegenstände. Von diesem Zeitpunkt an gebühren ihm die Nutzungen und trägt
er die Lasten.

§ 2381 Ersatz von Verwendungen und Aufwendungen

(1) Der Käufer hat dem Verkäufer die notwendigen Verwendungen zu ersetzen, die der Verkäufer vor dem
Verkauf auf die Erbschaft gemacht hat.

(2) Für andere vor dem Verkauf gemachte Aufwendungen hat der Käufer insoweit Ersatz zu leisten, als durch sie
der Wert der Erbschaft zur Zeit des Verkaufs erhöht ist.

§ 2382 Haftung des Käufers gegenüber Nachlassgläubigern

(1) Der Käufer haftet von dem Abschluss des Kaufs an den Nachlassgläubigern, unbeschadet der Fortdauer der
Haftung des Verkäufers. Dies gilt auch von den Verbindlichkeiten, zu deren Erfüllung der Käufer dem Verkäufer
gegenüber nach den §§ 2378, 2379 nicht verpflichtet ist.

(2) Die Haftung des Käufers den Gläubigern gegenüber kann nicht durch Vereinbarung zwischen dem Käufer und
dem Verkäufer ausgeschlossen oder beschränkt werden.

§ 2383 Umfang der Haftung des Käufers

(1) Für die Haftung des Käufers gelten die Vorschriften über die Beschränkung der Haftung des Erben. Er haftet
unbeschränkt, soweit der Verkäufer zur Zeit des Verkaufs unbeschränkt haftet. Beschränkt sich die Haftung des
Käufers auf die Erbschaft, so gelten seine Ansprüche aus dem Kauf als zur Erbschaft gehörend.

(2) Die Errichtung des Inventars durch den Verkäufer oder den Käufer kommt auch dem anderen Teil zustatten,
es sei denn, dass dieser unbeschränkt haftet.

§ 2384 Anzeigepflicht des Verkäufers gegenüber Nachlassgläubigern, Einsichtsrecht

(1) Der Verkäufer ist den Nachlassgläubigern gegenüber verpflichtet, den Verkauf der Erbschaft und den Namen
des Käufers unverzüglich dem Nachlassgericht anzuzeigen. Die Anzeige des Verkäufers wird durch die Anzeige
des Käufers ersetzt.

(2) Das Nachlassgericht hat die Einsicht der Anzeige jedem zu gestatten, der ein rechtliches Interesse glaubhaft
macht.

§ 2385 Anwendung auf ähnliche Verträge

(1) Die Vorschriften über den Erbschaftskauf finden entsprechende Anwendung auf den Kauf einer von dem
Verkäufer durch Vertrag erworbenen Erbschaft sowie auf andere Verträge, die auf die Veräußerung einer dem
Veräußerer angefallenen oder anderweit von ihm erworbenen Erbschaft gerichtet sind.

(2) Im Falle einer Schenkung ist der Schenker nicht verpflichtet, für die vor der Schenkung verbrauchten oder
unentgeltlich veräußerten Erbschaftsgegenstände oder für eine vor der Schenkung unentgeltlich vorgenommene
Belastung dieser Gegenstände Ersatz zu leisten. Die in § 2376 bestimmte Verpflichtung zur Gewährleistung
wegen eines Mangels im Recht trifft den Schenker nicht; hat der Schenker den Mangel arglistig verschwiegen, so
ist er verpflichtet, dem Beschenkten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.
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(Gesetzgebungsakte)

VERORDNUNGEN

VERORDNUNG (EU) 2022/1925 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 14. September 2022

über bestreitbare und faire Märkte im digitalen Sektor und zur Änderung der Richtlinien (EU) 
2019/1937 und (EU) 2020/1828 (Gesetz über digitale Märkte) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 114,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (1),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (2),

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Digitale Dienste im Allgemeinen und Online-Plattformen im Besonderen spielen eine immer wichtigere Rolle in der 
Wirtschaft, vor allem im Binnenmarkt, da sie es Unternehmen ermöglichen, Nutzer in der gesamten Union zu 
erreichen, den grenzüberschreitenden Handel erleichtern und einer großen Zahl von Unternehmen in der Union 
völlig neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen, was Verbrauchern in der Union zugutekommt.

(2) Zugleich weisen die zentralen Plattformdienste unter diesen digitalen Diensten eine Reihe von Merkmalen auf, die 
von den Unternehmen, die sie bereitstellen, zu ihrem eigenen Vorteil genutzt werden können. Ein Beispiel für solche 
Merkmale zentraler Plattformdienste sind extreme Größenvorteile, die in vielen Fällen darauf zurückzuführen sind, 
dass für die Bedienung weiterer gewerblicher Nutzer oder Endnutzer fast keine Grenzkosten entstehen. Weitere 
solcher Merkmale zentraler Plattformdienste sind die sehr starken Netzwerkeffekte, die durch die Mehrseitigkeit 

(1) ABl. C 286 vom 16.7.2021, S. 64.
(2) ABl. C 440 vom 29.10.2021, S. 67.
(3) Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 5. Juli 2022 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom 

18. Juli 2022.
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dieser Dienste bedingte Fähigkeit, viele gewerbliche Nutzer mit vielen Endnutzern in Verbindung zu bringen, die 
beträchtliche Abhängigkeit sowohl der gewerblichen Nutzer als auch der Endnutzer, Bindungseffekte (lock-in 
effects), fehlende Parallelverwendung mehrerer Dienste (multi-homing) der Endnutzer für denselben Zweck, 
vertikale Integration sowie Datenvorteile. All diese Merkmale können in Verbindung mit unfairen Praktiken von 
Unternehmen, die die zentralen Plattformdienste bereitstellen, dazu führen, dass die Bestreitbarkeit zentraler 
Plattformdienste beträchtlich untergraben wird und die Fairness der Geschäftsbeziehungen zwischen den 
Unternehmen, die diese Dienste bereitstellen, und ihren gewerblichen Nutzern und Endnutzern beeinträchtigt wird. 
Dies führt in der Praxis rasch zu einer möglicherweise weitreichenden Verringerung der Auswahl der gewerblichen 
Nutzer und Endnutzer und kann deshalb dem Betreiber dieser Dienste die Position eines sogenannten Torwächters 
verschaffen. Zugleich sollte anerkannt werden, dass nicht gewinnorientierte Dienste wie etwa kollaborative Projekte 
für die Zwecke dieser Verordnung nicht als zentrale Plattformdienste gelten sollten.

(3) Einige wenige große Unternehmen, die zentrale Plattformdienste bereitstellen, haben beträchtliche wirtschaftliche 
Macht erlangt, die sie für eine Benennung als Torwächter im Sinne dieser Verordnung qualifizieren könnte. Sie 
können durch ihre Dienste in der Regel viele gewerbliche Nutzer mit vielen Endnutzern in Verbindung bringen, was 
es ihnen ermöglicht, ihre in einem Tätigkeitsbereich erworbenen Vorteile, z. B. ihren Zugang zu großen 
Datenmengen, in anderen Tätigkeitsbereichen für sich zu nutzen. Einige dieser Unternehmen kontrollieren ganze 
Plattformökosysteme in der digitalen Wirtschaft, und angesichts dieses strukturellen Vorteils ist es selbst für sehr 
innovative und effiziente bestehende oder neue Marktteilnehmer extrem schwierig, mit diesen Unternehmen in 
Wettbewerb zu treten oder ihnen ihre Position streitig zu machen. Die Bestreitbarkeit ist insbesondere aufgrund der 
sehr hohen Schranken für einen Markteintritt oder -austritt, darunter hohe Ausgaben für Investitionskosten, die bei 
einem Marktaustritt nicht oder nicht leicht zurückerlangt werden können, und des fehlenden oder schlechteren 
Zugangs zu einigen in der digitalen Wirtschaft entscheidenden Inputs wie Daten beschränkt. Dadurch erhöht sich 
die Wahrscheinlichkeit, dass die zugrunde liegenden Märkte nicht gut funktionieren oder in naher Zukunft nicht 
mehr gut funktionieren werden.

(4) Zusammengenommen dürften diese Merkmale von Torwächtern in vielen Fällen zu schwerwiegenden 
Ungleichgewichten bei der Verhandlungsmacht und folglich zu unfairen Praktiken und Bedingungen für gewerbliche 
Nutzer und für Endnutzer der von Torwächtern angebotenen zentralen Plattformdienste führen, was sich nachteilig 
auf Preise, Qualität, fairen Wettbewerb, Auswahl und Innovation im digitalen Sektor auswirken würde.

(5) Daher können die Marktprozesse im Bereich der zentralen Plattformdienste oft keine fairen wirtschaftlichen 
Ergebnisse gewährleisten. Die Artikel 101 und 102 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) sind zwar auf das Verhalten von Torwächtern anwendbar, jedoch nur auf bestimmte Arten von Marktmacht, 
z. B. eine beherrschende Stellung auf spezifischen Märkten, und von wettbewerbswidrigem Verhalten, und werden 
erst im Nachhinein durchgesetzt und erst nach einer umfassenden Untersuchung oft sehr komplexer Fakten in 
konkreten Fällen. Außerdem wirft das Verhalten von Torwächtern, die nicht zwangsläufig über eine 
marktbeherrschende Stellung im wettbewerbsrechtlichen Sinne verfügen müssen, mit Blick auf das wirksame 
Funktionieren des Binnenmarkts Herausforderungen auf, denen das geltende Unionsrecht nicht oder nicht wirksam 
Rechnung trägt.

(6) Torwächter haben erheblichen Einfluss auf den Binnenmarkt, da sie vielen gewerblichen Nutzern als Zugangstor zu 
Endnutzern in der ganzen Union und auf verschiedenen Märkten dienen. Die nachteiligen Auswirkungen unfairer 
Praktiken auf den Binnenmarkt und die besonders geringe Bestreitbarkeit zentraler Plattformdienste, einschließlich 
der negativen Auswirkungen solcher unfairer Praktiken auf Wirtschaft und Gesellschaft, haben nationale 
Gesetzgeber und sektorale Regulierungsbehörden dazu veranlasst, tätig zu werden. Auf nationaler Ebene wurde 
bereits eine Reihe von Regulierungsvorschriften für digitale Dienste oder zumindest bestimmte solcher Dienste 
erlassen oder vorgeschlagen, um unfairen Praktiken zu begegnen und die Bestreitbarkeit dieser Dienste zu erhöhen. 
Dies hat jedoch zu uneinheitlichen Regulierungsvorschriften und damit zu einer Fragmentierung des Binnenmarkts 
geführt, sodass die Befolgungskosten aufgrund unterschiedlicher nationaler Vorschriften steigen könnten.

(7) Zweck dieser Verordnung ist es daher, zum reibungslosen Funktionieren des Binnenmarkts beizutragen, indem 
Vorschriften festgelegt werden, die die Bestreitbarkeit und Fairness der Märkte im digitalen Sektor im Allgemeinen 
und für gewerbliche Nutzer und Endnutzer zentraler Plattformdienste, die von Torwächtern bereitgestellt werden, 
im Besonderen gewährleisten. Es sollten geeignete regulatorische Maßnahmen getroffen werden, um gewerbliche 
Nutzer und Endnutzer der von Torwächtern bereitgestellten zentralen Plattformdienste in der gesamten Union vor 
unfairen Praktiken von Torwächtern zu schützen, um grenzüberschreitende Geschäfte innerhalb der Union zu 
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erleichtern und auf diese Weise das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts zu verbessern und eine bestehende 
oder mit Wahrscheinlichkeit entstehende Fragmentierung in den unter diese Verordnung fallenden Bereichen zu 
beseitigen. Wenngleich Torwächter meist weltweit oder europaweit ausgerichtete Geschäftsmodelle und 
algorithmische Strukturen zugrunde legen, können sie in verschiedenen Mitgliedstaaten unterschiedliche 
Konditionen und Geschäftspraktiken anwenden und haben das in einigen Fällen auch getan; dies kann ungleiche 
Wettbewerbsbedingungen für die Nutzer ihrer zentralen Plattformdienste zur Folge haben, was die Integration des 
Binnenmarkts beeinträchtigt.

(8) Durch eine gewisse Angleichung unterschiedlich gestalteter nationaler Rechtsvorschriften können Hindernisse 
ausgeräumt werden, die der freien Erbringung und dem freien Empfang von Dienstleistungen wie Einzelhandels
dienstleistungen im Binnenmarkt entgegenstehen. Auf der Ebene der Union sollten daher gezielte harmonisierte 
rechtliche Verpflichtungen festgelegt werden, um zum Vorteil der Wirtschaft der Union insgesamt und letztlich der 
Verbraucher in der Union bestreitbare und faire digitale Märkte, auf denen Torwächter tätig sind, im Binnenmarkt 
sicherzustellen.

(9) Eine Fragmentierung des Binnenmarkts kann nur dann wirksam abgewendet werden, wenn die Mitgliedstaaten daran 
gehindert werden, nationale Vorschriften anzuwenden, die in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen und 
dieselben Ziele wie diese Verordnung verfolgen. Dies schließt nicht die Möglichkeit aus, auf Torwächter im Sinne 
dieser Verordnung andere nationale Vorschriften, mit denen andere legitime Ziele des öffentlichen Interesses im 
Sinne des AEUV oder in der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (im Folgenden „Gerichtshof“) 
anerkannte zwingende Gründe des öffentlichen Interesses verfolgt werden, anzuwenden.

(10) Da diese Verordnung die Vorschriften über die Durchsetzung des Wettbewerbsrechts ergänzen soll, sollte sie zugleich 
unbeschadet der Artikel 101 und 102 AEUV, unbeschadet der entsprechenden nationalen Wettbewerbsvorschriften 
und anderes einseitiges Verhalten betreffender nationaler Wettbewerbsvorschriften, nach denen Marktstellungen 
und Verhaltensweisen einschließlich ihrer tatsächlichen oder möglichen Auswirkungen und des genauen 
Gegenstands der verbotenen Verhaltensweisen im Einzelfall zu prüfen sind und nach denen Unternehmen Effizienz 
und objektive Rechtsfertigungsgründe als Argumente für derartige Verhaltensweisen anführen können, und 
unbeschadet nationaler Vorschriften über die Fusionskontrolle gelten. Die Anwendung der genannten Vorschriften 
sollte jedoch nicht die Verpflichtungen, die Torwächtern nach dieser Verordnung auferlegt werden, und ihre 
einheitliche und wirksame Anwendung im Binnenmarkt berühren.

(11) Die Artikel 101 und 102 AEUV und die entsprechenden nationalen Wettbewerbsvorschriften in Bezug auf mehr- 
und einseitiges wettbewerbswidriges Verhalten und die Fusionskontrolle sollen den unverfälschten Wettbewerb auf 
dem Markt schützen. Diese Verordnung verfolgt ein Ziel, das das im Wettbewerbsrecht definierte Ziel, den 
unverfälschten Wettbewerb auf bestimmten Märkten zu schützen, ergänzt, aber sich davon unterscheidet; sie soll 
sicherstellen, dass Märkte, auf denen Torwächter tätig sind, bestreitbar und fair sind und bleiben – ungeachtet der 
tatsächlichen, möglichen oder vermuteten Auswirkungen des unter diese Verordnung fallenden Verhaltens eines 
Torwächters auf einem Markt. Diese Verordnung soll daher ein anderes rechtliches Interesse als das durch jene 
Vorschriften Geschützte schützen und unbeschadet ihrer Anwendung gelten.

(12) Zudem sollte diese Verordnung unbeschadet der Vorschriften gelten, die sich aus anderen Rechtsakten der Union zur 
Regelung bestimmter Aspekte der unter diese Verordnung fallenden Dienstleistungen ergeben, insbesondere der 
Verordnungen (EU) 2016/679 (4) und (EU) 2019/1150 (5) des Europäischen Parlaments und des Rates und einer 

(4) Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz- 
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1).

(5) Verordnung (EU) 2019/1150 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Förderung von Fairness und 
Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten (ABl. L 186 vom 11.7.2019, S. 57).
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Verordnung über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und der Richtlinien 2002/58/EG (6), 2005/29/EG (7), 
2010/13/EU (8), (EU) 2015/2366 (9), (EU) 2019/790 (10) und (EU) 2019/882 (11) des Europäischen Parlaments und 
des Rates und der Richtlinie 93/13/EWG des Rates (12) sowie nationaler Vorschriften zur Durchsetzung oder 
Durchführung dieser Rechtsakte der Union.

(13) Eine geringe Bestreitbarkeit und unfaire Praktiken im digitalen Sektor sind bei bestimmten digitalen Diensten 
häufiger und stärker ausgeprägt als bei anderen. Dies ist insbesondere bei weitverbreiteten und allgemein genutzten 
digitalen Diensten der Fall, die meistens direkt zwischen gewerblichen Nutzern und Endnutzern vermitteln und bei 
denen Merkmale wie extreme Größenvorteile, sehr starke Netzwerkeffekte, die durch die Mehrseitigkeit dieser 
Dienste bedingte Fähigkeit, viele gewerbliche Nutzer mit vielen Endnutzern in Verbindung zu bringen, 
Bindungseffekte, fehlende Parallelverwendung mehrerer Dienste oder eine vertikale Integration besonders stark 
ausgeprägt sind. Oft gibt es nur ein oder sehr wenige große Unternehmen, die solche digitalen Dienste bereitstellen. 
Diese Unternehmen haben sich am häufigsten zu Torwächtern für gewerbliche Nutzer und Endnutzer entwickelt, 
was weitreichende Auswirkungen hat. Insbesondere haben sie die Fähigkeit erlangt, leicht zum Nachteil ihrer 
gewerblichen Nutzer und Endnutzer einseitig Geschäftsbedingungen festzulegen. Daher ist es erforderlich, nur auf 
diejenigen digitalen Dienste abzustellen, die von gewerblichen Nutzern und Endnutzern am stärksten in Anspruch 
genommen werden und bei denen Bedenken hinsichtlich einer geringen Bestreitbarkeit und unfairer Praktiken von 
Torwächtern eindeutiger angebracht sind und dies mit Blick auf den Binnenmarkt dringend angegangen werden 
muss.

(14) Insbesondere Online-Vermittlungsdienste, Online-Suchmaschinen, Betriebssysteme, Online-Dienste sozialer 
Netzwerke, Video-Sharing-Plattform-Dienste, nummernunabhängige interpersonelle Kommunikationsdienste, 
Cloud-Computing-Dienste, virtuelle Assistenten, Webbrowser und Online-Werbedienste, einschließlich 
Werbevermittlungsdiensten, können allesamt Auswirkungen auf viele Endnutzer und viele Unternehmen haben, 
sodass das Risiko besteht, dass auf unfaire Geschäftspraktiken zurückgegriffen wird. Sie sollten deshalb in die 
Bestimmung des Begriffs „zentrale Plattformdienste“ eingeschlossen werden und unter diese Verordnung fallen. 
Online-Vermittlungsdienste können auch im Bereich Finanzdienstleistungen tätig sein und die in Anhang II der 
Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates (13) nicht erschöpfend aufgeführten Dienste 
vermitteln oder für die Erbringung solcher Dienste genutzt werden. Für die Zwecke dieser Verordnung sollte die 
Bestimmung des Begriffs „zentrale Plattformdienste“ technologieneutral sein und so verstanden werden, dass sie 
Dienste umfasst, die auf verschiedenen Medien oder Geräten oder über solche Medien und Geräte bereitgestellt 
werden, z. B. verbundene Fernsehgeräte oder eingebettete digitale Dienste in Fahrzeugen. Unter bestimmten 
Umständen sollte der Begriff „Endnutzer“ Nutzer einschließen, die üblicherweise als gewerbliche Nutzer angesehen 
werden, die aber in einer bestimmten Situation zentrale Plattformdienste nicht für die Bereitstellung von Waren 
oder Dienstleistungen für Endnutzer nutzen; dies wäre z. B. bei Unternehmen der Fall, die Cloud-Computing- 
Dienste für eigene Zwecke nutzen.

(6) Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten 
und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37).

(7) Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken von 
Unternehmen gegenüber Verbrauchern im Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der Richtlinien 
97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken) (ABl. L 149 vom 11.6.2005, S. 22).

(8) Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle 
Mediendienste) (ABl. L 95 vom 15.4.2010, S. 1).

(9) Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über Zahlungsdienste im 
Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 
sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG (ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 35).

(10) Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über das Urheberrecht und die verwandten 
Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG (ABl. L 130 vom 17.5.2019, 
S. 92).

(11) Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über die Barrierefreiheitsanforderungen für 
Produkte und Dienstleistungen (ABl. L 151 vom 7.6.2019, S. 70).

(12) Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen (ABl. L 95 vom 
21.4.1993, S. 29).

(13) Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf 
dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 
17.9.2015, S. 1).
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(15) Wenn digitale Dienste als zentrale Plattformdienste einzustufen sind, so gibt das allein noch keinen Anlass zu 
hinreichend ernsten Bedenken bezüglich der Bestreitbarkeit oder unfairer Praktiken. Anlass zu solchen Bedenken 
besteht nur dann, wenn ein zentraler Plattformdienst ein wichtiges Zugangstor darstellt und von einem 
Unternehmen betrieben wird, das erheblichen Einfluss auf den Binnenmarkt hat und über eine gefestigte und 
dauerhafte Position verfügt oder voraussichtlich in naher Zukunft eine solche erlangen wird. Folglich sollten die 
angestrebten harmonisierten Vorschriften dieser Verordnung nur für Unternehmen gelten, die auf der Grundlage 
dieser drei objektiven Kriterien benannt werden, und nur für diejenigen ihrer zentralen Plattformdienste, die für sich 
genommen für gewerbliche Nutzer ein wichtiges Zugangstor zu Endnutzern darstellen. Die Tatsache, dass ein 
Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, möglicherweise nicht nur zwischen gewerblichen Nutzern 
und Endnutzern, sondern auch zwischen Endnutzern und Endnutzern vermittelt, z. B. im Fall nummernunab
hängiger interpersoneller Kommunikationsdienste, sollte der Schlussfolgerung nicht entgegenstehen, dass ein 
solches Unternehmen für gewerbliche Nutzer ein wichtiges Zugangstor zu Endnutzern ist oder sein könnte.

(16) Um die wirksame Anwendung dieser Verordnung auf diejenigen Unternehmen, die zentrale Plattformdienste 
bereitstellen, zu gewährleisten, bei denen die Erfüllung dieser objektiven Anforderungen am wahrscheinlichsten ist 
und bei denen unfaire Praktiken, die die Bestreitbarkeit verringern, am häufigsten sind und die stärksten 
Auswirkungen haben, sollte die Kommission Unternehmen, die zentrale Plattformdienste bereitstellen und 
bestimmte quantitative Schwellenwerte erreichen, unmittelbar als Torwächter benennen können. Für solche 
Unternehmen sollte auf jeden Fall ein zügiges Benennungsverfahren durchgeführt werden, das nach dem 
Geltungsbeginn dieser Verordnung beginnen sollte.

(17) Die Tatsache, dass ein Unternehmen einen sehr hohen Umsatz in der Union erzielt und einen zentralen 
Plattformdienst in mindestens drei Mitgliedstaaten bereitstellt, ist ein dringender Anhaltspunkt dafür, dass es 
erheblichen Einfluss auf den Binnenmarkt hat. Dies trifft auch zu, wenn die Marktkapitalisierung bzw. der 
entsprechende Marktwert eines Unternehmens, das einen zentralen Plattformdienst in mindestens drei 
Mitgliedstaaten bereitstellt, sehr hoch ist. Deshalb sollte davon ausgegangen werden, dass ein Unternehmen, das 
einen zentralen Plattformdienst bereitstellt, erheblichen Einfluss auf den Binnenmarkt hat, wenn es in mindestens 
drei Mitgliedstaaten einen zentralen Plattformdienst bereitstellt und entweder der Umsatz seiner 
Unternehmensgruppe in der Union mindestens einem bestimmten hohen Schwellenwert entspricht oder die 
Marktkapitalisierung der Gruppe mindestens einem bestimmten hohen absoluten Wert entspricht. Bei 
Unternehmen, die zentrale Plattformdienste bereitstellen und nichtbörsennotierten Unternehmen angehören, sollte 
der entsprechende Marktwert als Referenzwert herangezogen werden. Die Kommission sollte die Möglichkeit 
haben, von ihrer Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte Gebrauch zu machen, um eine objektive Methode zur 
Berechnung dieses Wertes festzulegen.

Wenn ein Unternehmen über einen hohen in der Union erzielten Gruppenumsatz verfügt und den Schwellenwert 
für die Zahl der Nutzer zentraler Plattformdienste in der Union erreicht, ist davon auszugehen, dass es recht gut in 
der Lage ist, seine Nutzer zu monetarisieren. Bei einer hohen Marktkapitalisierung in Bezug auf denselben 
Schwellenwert für die Zahl der Nutzer in der Union ist davon auszugehen, dass es über ein verhältnismäßig hohes 
Potenzial verfügt, diese Nutzer in naher Zukunft zu monetarisieren. Dieses Monetarisierungspotenzial gibt 
wiederum grundsätzlich Aufschluss darüber, inwieweit die betreffenden Unternehmen als Zugangstor fungieren. 
Beide Indikatoren spiegeln zudem die finanziellen Möglichkeiten dieser Unternehmen sowie ihre Fähigkeit wider, 
ihren Zugang zu Finanzmärkten zur Stärkung ihrer Position einzusetzen. Dies kann beispielsweise der Fall sein, 
wenn dieser bessere Zugang für den Erwerb anderer Unternehmen genutzt wird, wobei sich gezeigt hat, dass diese 
Fähigkeit negative Auswirkungen auf die Innovationstätigkeit haben kann. Die Marktkapitalisierung kann auch die 
Erwartungen hinsichtlich der künftigen Position und Auswirkungen der betreffenden Unternehmen im 
Binnenmarkt widerspiegeln, auch wenn diese möglicherweise gerade einen relativ geringen Umsatz erzielen. Der 
Marktkapitalisierungswert sollte auf der durchschnittlichen Marktkapitalisierung der größten börsennotierten 
Unternehmen in der Union während eines geeigneten Zeitraums beruhen.

(18) Während eine Marktkapitalisierung, die im vergangenen Geschäftsjahr mindestens dem Schwellenwert entspricht, 
Anlass zu der Vermutung geben sollte, dass ein Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, erheblichen 
Einfluss auf den Binnenmarkt hat, sollte eine Marktkapitalisierung, die mindestens drei Jahre lang mindestens dem 
Schwellenwert entspricht, als Bestätigung dieser Annahme angesehen werden.
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(19) Zur Klärung der Frage, ob ein Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, als Unternehmen mit 
erheblichem Einfluss auf den Binnenmarkt angesehen werden sollte, könnte hingegen eine eingehende Prüfung 
mehrerer die Marktkapitalisierung betreffender Faktoren erforderlich sein. Dies könnte der Fall sein, wenn die 
Marktkapitalisierung des Unternehmens, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, in vorausgehenden 
Geschäftsjahren deutlich unter dem Schwellenwert lag und die Volatilität seiner Marktkapitalisierung während des 
beobachteten Zeitraums in keinem angemessenen Verhältnis zur allgemeinen Volatilität des Aktienmarkts stand 
oder wenn die Entwicklung seiner Marktkapitalisierung im Verhältnis zu den Markttrends im Widerspruch zu 
einem raschen und stetigen Anstieg stand.

(20) Wenn eine sehr große Zahl gewerblicher Nutzer auf einen zentralen Plattformdienst angewiesen ist, um eine sehr 
große Zahl von monatlich aktiven Endnutzern zu erreichen, kann das Unternehmen, das diesen Dienst bereitstellt, 
die Tätigkeiten eines wesentlichen Teils der gewerblichen Nutzer zu seinem Vorteil beeinflussen; dies ist 
grundsätzlich ein Hinweis darauf, dass jenes Unternehmen ein wichtiges Zugangstor darstellt. Der festzulegende 
Schwellenwert für die Zahl der Endnutzer sollte einem erheblichen Prozentsatz der Gesamtbevölkerung der Union 
entsprechen, während für den Schwellenwert für die gewerblichen Nutzer ein erheblicher Prozentsatz der 
Unternehmen, zentrale Plattformdienste nutzen, zugrunde gelegt werden sollte. Die Zahl der aktiven Endnutzer und 
gewerblichen Nutzer sollte so ermittelt und berechnet werden, dass sie die Rolle und Reichweite des betreffenden 
zentralen Plattformdienstes angemessen wiedergibt. Um Rechtssicherheit für Torwächter zu schaffen, sollten die 
Faktoren zur Bestimmung der Zahl der aktiven Endnutzer und gewerblichen Nutzer je zentralem Plattformdienst in 
einem Anhang dieser Verordnung festgelegt werden. Diese Faktoren können durch technologische und sonstige 
Entwicklungen beeinflusst werden. Der Kommission sollte daher die Befugnis übertragen werden, delegierte 
Rechtsakte zur Änderung dieser Verordnung durch Aktualisierung der Methode und der Liste der Indikatoren, die 
zur Bestimmung der Zahl der aktiven Endnutzer und der aktiven gewerblichen Nutzer verwendet werden, zu 
erlassen.

(21) Ein Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, verfügt insbesondere dann über eine gefestigte und 
dauerhafte Position hinsichtlich seiner Tätigkeiten bzw. wird eine solche voraussichtlich in naher Zukunft erlangen, 
wenn die Bestreitbarkeit seiner Position beschränkt ist. Dies ist wahrscheinlich der Fall, wenn das Unternehmen über 
einen Zeitraum von mindestens drei Jahren lang in mindestens drei Mitgliedstaaten einen zentralen Plattformdienst 
für eine sehr große Zahl von gewerblichen Nutzern und Endnutzern bereitgestellt hat.

(22) Solche Schwellenwerte können durch Marktentwicklungen und technische Entwicklungen beeinflusst werden. Der 
Kommission sollte daher die Befugnis übertragen werden, delegierte Rechtsakte zu erlassen, mit denen sie die 
Methode festlegt, anhand deren bestimmt wird, ob die quantitativen Schwellenwerte erreicht sind, und diese 
Methode, falls nötig, regelmäßig an Marktentwicklungen und technologische Entwicklungen anpasst. Die in dieser 
Verordnung festgelegten quantitativen Schwellenwerte sollten durch diese delegierten Rechtsakte nicht geändert 
werden.

(23) Ein Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, sollte die Vermutung, dass es erheblichen Einfluss auf 
den Binnenmarkt hat, unter außergewöhnlichen Umständen widerlegen können, indem es nachweist, dass es zwar 
die in dieser Verordnung festgelegten quantitativen Schwellenwerte erreicht, aber nicht die Anforderungen für die 
Benennung als Torwächter erfüllt. Die Beweislast dafür, dass die auf der Erfüllung der quantitativen Schwellenwerte 
beruhende Vermutung nicht anwendbar sein sollte, sollte von dem Unternehmen getragen werden. Die Kommission 
sollte bei ihrer Beurteilung der vorgebrachten Belege und Argumente nur die Elemente berücksichtigen, die sich 
unmittelbar auf die quantitativen Kriterien beziehen, nämlich die Auswirkungen des Unternehmens, das zentrale 
Plattformdienste bereitstellt, auf den Binnenmarkt jenseits von Einnahmen und Marktkapitalisierung, wie etwa seine 
absolute Größe, und die Zahl der Mitgliedstaaten, in denen es tätig ist, das Ausmaß, um das die Zahl der 
tatsächlichen gewerblichen Nutzer und Endnutzer die Schwellenwerte überschreitet, und die Bedeutung des 
Unternehmens, das zentrale Plattformdienste betreibt, unter Berücksichtigung des Gesamtumfangs der Tätigkeiten 
des jeweiligen zentralen Plattformdienstes sowie die Zahl der Jahre, in denen die Schwellenwerte erreicht wurden.

Rechtfertigungen auf Basis wirtschaftlicher Gründe, durch die eine Marktdefinition vorgenommen oder 
nachgewiesen werden soll, dass ein bestimmtes Verhalten eines Unternehmens, das zentrale Plattformdienste 
bereitstellt, Effizienzgewinne hervorbringt, sollten nicht berücksichtigt werden, da dies für die Benennung als 
Torwächter nicht relevant ist. Wenn die vorgebrachten Argumente nicht hinreichend substanziiert sind, weil sie die 
Vermutung nicht eindeutig entkräften, so sollte die Kommission die Möglichkeit haben, die Argumente innerhalb 
der für die Benennung vorgesehenen Frist von 45 Arbeitstagen zurückzuweisen. Wenn das Unternehmen, das 
zentrale Plattformdienste bereitstellt, die Untersuchung behindert, indem es den Untersuchungsmaßnahmen der 
Kommission nicht nachkommt, sollte die Kommission auf der Grundlage verfügbarer Informationen über die 
quantitativen Schwellenwerte eine Entscheidung treffen können.
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(24) Auch bei Unternehmen, die zentrale Plattformdienste bereitstellen und nicht alle quantitativen Schwellenwerte 
erreichen, sollte anhand der allgemeinen objektiven Anforderungen – ihrem erheblichen Einfluss auf den 
Binnenmarkt, ihrer Funktion als wichtiges Zugangstor gewerblicher Nutzer zu Endnutzern und ihrer aktuellen oder 
für die nahe Zukunft absehbaren gefestigten und dauerhaften Position hinsichtlich ihrer Tätigkeiten – geprüft 
werden, ob sie als Torwächter einzustufen sind. Handelt es sich bei dem Unternehmen, das zentrale Plattformdienste 
bereitstellt, um ein mittleres, kleines oder Kleinstunternehmen, so sollte bei der Prüfung sorgfältig berücksichtigt 
werden, ob ein solches Unternehmen in der Lage wäre, die Bestreitbarkeit der zentralen Plattformdienste 
beträchtlich zu untergraben, da diese Verordnung in erster Linie auf große Unternehmen mit beträchtlicher 
wirtschaftlicher Macht anstatt auf mittlere, kleine oder Kleinstunternehmen abzielt.

(25) Eine solche Prüfung kann nur im Rahmen einer Marktuntersuchung erfolgen, bei der die quantitativen 
Schwellenwerte berücksichtigt werden. Die Kommission sollte bei dieser Prüfung das Ziel verfolgen, die Innovations
tätigkeit und die Qualität digitaler Produkte und Dienstleistungen, faire und wettbewerbsbestimmte Preise sowie die 
gewerblichen Nutzern und Endnutzern gebotene Qualität und Auswahl zu erhalten und zu fördern. Zudem können 
für die betreffenden Unternehmen, die zentrale Plattformdienste bereitstellen, spezifische Aspekte wie extreme 
Größen- oder Verbundvorteile, sehr starke Netzwerkeffekte, Datenvorteile, die durch die Mehrseitigkeit dieser 
Dienste bedingte Fähigkeit, viele gewerbliche Nutzer mit vielen Endnutzern in Verbindung zu bringen, 
Bindungseffekte, fehlende Parallelverwendung mehrerer Dienste, eine konglomeratsartige Unternehmensstruktur 
oder eine vertikale Integration berücksichtigt werden. Zudem können eine sehr hohe Marktkapitalisierung, ein im 
Verhältnis zum Gewinn sehr hohes Eigenkapital oder ein sehr hoher durch Endnutzer eines einzigen zentralen 
Plattformdienstes erzielter Umsatz als Indikatoren für das Potenzial solcher Unternehmen, Marktmacht zu 
übertragen, sowie für das Kippen des Marktes zu ihren Gunsten herangezogen werden. Neben der Marktkapita
lisierung sind hohe Raten relativen Wachstums Beispiele für dynamische Parameter, die für die Ermittlung von 
Unternehmen, die zentrale Plattformdienste bereitstellen und für die abzusehen ist, dass sie eine gefestigte und 
dauerhafte Position erlangen werden, besonders relevant sind. Wenn das Unternehmen, das zentrale 
Plattformdienste bereitstellt, den Untersuchungsmaßnahmen der Kommission nicht nachkommt und dadurch die 
Untersuchung erheblich behindert, sollte die Kommission aus den verfügbaren Informationen für das Unternehmen 
nachteilige Schlüsse ziehen und ihre Entscheidung darauf stützen können.

(26) Eine bestimmte Teilmenge an Bestimmungen sollten für jene Unternehmen gelten, die zentrale Plattformdienste 
bereitstellen und voraussichtlich in naher Zukunft eine gefestigte und dauerhafte Position erlangen werden. 
Aufgrund der spezifischen Merkmale zentraler Plattformdienste besteht auch durch sie die Gefahr eines Kippens: 
Sobald ein Unternehmen, das den zentralen Plattformdienst bereitstellt, in Bezug auf die Größe oder 
Vermittlungsmacht einen gewissen Vorteil gegenüber Wettbewerbern oder potenziellen Wettbewerbern erlangt, 
könnte seine Position unangreifbar werden, sodass es möglicherweise in naher Zukunft eine dauerhafte und 
gefestigte Position erlangen könnte. Unternehmen können versuchen, dieses Kippen herbeizuführen, und durch 
Anwendung einiger unfairer Bedingungen und Praktiken, die Gegenstand dieser Verordnung sind, zu Torwächtern 
werden. In einer solchen Situation sollte eingegriffen werden, bevor der Markt kippt und dies nicht mehr rückgängig 
zu machen ist.

(27) Gleichwohl sollte sich ein solcher frühzeitiger Eingriff darauf beschränken, nur die Verpflichtungen aufzuerlegen, die 
erforderlich und geeignet sind, um sicherzustellen, dass die betreffenden Dienste bestreitbar bleiben, und um der 
ermittelten Gefahr unfairer Bedingungen und Praktiken vorzubeugen. Verpflichtungen, durch die verhindert wird, 
dass die betreffenden Unternehmen, die zentrale Plattformdienste bereitstellen, hinsichtlich ihrer Tätigkeiten eine 
gefestigte und dauerhafte Position erlangen, z. B. Verpflichtungen, die der Übertragung von Marktmacht vorbeugen, 
und Verpflichtungen, die Anbieterwechsel und Parallelverwendung mehrerer Dienste erleichtern, sind gezielter auf 
diesen Zweck ausgerichtet. Im Hinblick auf die Wahrung der Verhältnismäßigkeit sollte die Kommission zudem nur 
jene Verpflichtungen auswählen, die erforderlich und angemessen sind, um die Ziele dieser Verordnung zu erreichen, 
und regelmäßig überprüfen, ob diese Verpflichtungen aufrechterhalten, aufgehoben oder angepasst werden sollten.

(28) Die Anwendung nur derjenigen Verpflichtungen, die erforderlich und angemessen sind, um die Ziele dieser 
Verordnung zu erreichen, sollte der Kommission die Möglichkeit bieten, rechtzeitig und wirksam einzugreifen, und 
dabei die Verhältnismäßigkeit der in Betracht gezogenen Maßnahmen umfassend zu wahren. Ferner sollte es das 
Vertrauen der tatsächlichen oder potenziellen Marktteilnehmer in die Bestreitbarkeit und Fairness der betreffenden 
Dienste stärken.

(29) Torwächter sollten die in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen in Bezug auf jeden in dem entsprechenden 
Benennungsbeschluss aufgeführten zentralen Plattformdienst einhalten. Im Rahmen der Anwendung der 
Verpflichtungen sollte eine etwaige Konglomeratsposition von Torwächtern berücksichtigt werden. Darüber hinaus 
sollte es der Kommission möglich sein, dem Torwächter per Beschluss Durchführungsmaßnahmen aufzuerlegen. 
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Diese Durchführungsmaßnahmen sollten so konzipiert sein, dass sie möglichst große Wirkung entfalten; sie sollten 
den Merkmalen zentraler Plattformdienste und etwaigen Umgehungsrisiken Rechnung tragen und mit dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und den Grundrechten sowohl der betreffenden Unternehmen als auch Dritter 
im Einklang stehen.

(30) Angesichts der sich äußerst rasch wandelnden und komplexen technologischen Beschaffenheit zentraler 
Plattformdienste muss der Status von Torwächtern – auch derjenigen, die voraussichtlich in naher Zukunft 
hinsichtlich ihrer Tätigkeiten eine gefestigte und dauerhafte Position erlangen werden – regelmäßig überprüft 
werden. Um allen Marktteilnehmern einschließlich der Torwächter die erforderliche Rechtssicherheit bezüglich der 
anwendbaren rechtlichen Verpflichtungen zu bieten, müssen diese regelmäßigen Überprüfungen zeitlich begrenzt 
sein. Außerdem ist es wichtig, solche Überprüfungen regelmäßig, und zwar mindestens alle drei Jahre, 
durchzuführen. Darüber hinaus ist es wichtig klarzustellen, dass nicht jede Änderung der Sachlage, auf deren 
Grundlage ein Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, als Torwächter benannt wurde, eine 
Änderung des Benennungsbeschlusses erfordern sollte. Eine Änderung ist nur dann erforderlich, wenn die 
Änderung der Sachlage auch zu einer Änderung der Bewertung führt. Die Feststellung, ob dies der Fall ist oder 
nicht, sollte auf einer Einzelfallbewertung der Sachlage und der Umstände beruhen.

(31) Um die Bestreitbarkeit und Fairness der von Torwächtern bereitgestellten zentralen Plattformdienste zu 
gewährleisten, ist es erforderlich, harmonisierte Vorschriften in Bezug auf diese Dienste klar und eindeutig 
festzulegen. Solche Regeln werden benötigt, um dem Risiko vorzubeugen, dass Praktiken von Torwächtern 
nachteilige Auswirkungen haben, und kämen dem Geschäftsumfeld der betreffenden Dienste, den Nutzern und 
letztlich der Gesellschaft insgesamt zugute. Die Verpflichtungen beziehen sich auf diejenigen Praktiken, die unter 
Berücksichtigung der Merkmale des digitalen Sektors als die Bestreitbarkeit untergrabend oder als unfair angesehen 
werden – oder beides – und die besonders negative unmittelbare Auswirkungen auf gewerbliche Nutzer und 
Endnutzer haben. Die in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen sollten insbesondere der Art der 
bereitgestellte zentralen Plattformdienste Rechnung tragen können. Die Verpflichtungen aus dieser Verordnung 
sollten die Bestreitbarkeit und Fairness nicht nur hinsichtlich der im Benennungsbeschluss aufgeführten zentralen 
Plattformdienste, sondern auch hinsichtlich anderer digitaler Produkte und Dienstleistungen gewährleisten, bei 
denen Torwächter ihre Funktion als Zugangstor für sich nutzen und die häufig zusammen mit den zentralen 
Plattformdiensten oder zu deren Unterstützung bereitgestellt werden.

(32) Für die Zwecke dieser Verordnung sollte sich „Bestreitbarkeit“ auf die Fähigkeit von Unternehmen beziehen, 
Hindernisse für einen Markteintritt oder eine Expansion wirksam zu überwinden und den Torwächter aufgrund der 
Vorzüge ihrer Produkte und Dienstleistungen herauszufordern. Die Merkmale zentraler Plattformdienste im 
digitalen Sektor wie etwa Netzwerkeffekte, ausgeprägte Größenvorteile und Datenvorteile haben die Bestreitbarkeit 
dieser Dienste und der damit verbundenen Ökosysteme eingeschränkt. Eine solche geringe Bestreitbarkeit verringert 
die Anreize zur Innovation und Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen für den Torwächter, seine 
gewerblichen Nutzer, seine Herausforderer und Kunden und wirkt sich somit negativ auf das Innovationspotenzial 
der gesamten Online-Plattformwirtschaft aus. Die Bestreitbarkeit der Dienste im digitalen Sektor kann auch 
eingeschränkt sein, wenn es mehr als einen Torwächter für einen zentralen Plattformdienst gibt. Mit dieser 
Verordnung sollten daher bestimmte Praktiken von Torwächtern verboten werden, die geeignet sind, Hindernisse für 
einen Markteintritt oder eine Expansion zu vergrößern, und sollten Torwächtern bestimmte Verpflichtungen 
auferlegt werden, die diese Hindernisse tendenziell verringern. Mit den Verpflichtungen sollte auch auf Situationen 
eingegangen werden, in denen die Position des Torwächters womöglich so gefestigt ist, dass der Wettbewerb 
zwischen Plattformen kurzfristig nicht wirksam ist, sodass ein plattforminterner Wettbewerb geschaffen oder 
verstärkt werden muss.

(33) Für die Zwecke dieser Verordnung sollte sich „unfair“ auf ein Ungleichgewicht zwischen den Rechten und Pflichten 
gewerblicher Nutzer beziehen, durch das der Torwächter einen unverhältnismäßigen Vorteil erlangt. 
Marktteilnehmer, einschließlich gewerblicher Nutzer zentraler Plattformdienste und alternativer Anbieter von 
Diensten, die zusammen mit solchen zentralen Plattformdiensten oder zu deren Unterstützung erbracht werden, 
sollten die Möglichkeit haben, die aus ihren innovativen oder sonstigen Bemühungen entstehenden Erträge 
angemessen abzuschöpfen. Aufgrund ihrer Funktion als Zugangstor und ihrer überragenden Verhandlungsmacht ist 
es möglich, dass Torwächter Verhaltensweisen an den Tag legen, die es anderen nicht ermöglichen, die Erträge aus 
ihren eigenen Beiträgen in vollem Umfang abzuschöpfen, und einseitig unausgewogene Bedingungen für die 
Nutzung ihrer zentralen Plattformdienste oder Dienste, die zusammen mit ihren zentralen Plattformdiensten oder 
zu deren Unterstützung erbracht werden, festlegen. Ein solches Ungleichgewicht wird nicht dadurch ausgeschlossen, 
dass der Torwächter einer bestimmten Gruppe von Nutzern einen bestimmten Dienst kostenlos anbietet, und kann 
auch darin bestehen, dass gewerbliche Nutzer ausgeschlossen oder diskriminiert werden, insbesondere wenn diese 
mit den vom Torwächter erbrachten Diensten im Wettbewerb stehen. Daher sollten Torwächtern mit dieser 
Verordnung Verpflichtungen auferlegt werden, die auf solche Verhaltensweisen abstellen.
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(34) Bestreitbarkeit und Fairness sind miteinander verknüpft. Die fehlende oder geringe Bestreitbarkeit eines bestimmten 
Dienstes kann es einem Torwächter ermöglichen, unfaire Praktiken anzuwenden. Ebenso können unfaire Praktiken 
eines Torwächters die Möglichkeiten gewerblicher Nutzer oder Dritter einschränken, die Position des Torwächters 
anzufechten. Eine bestimmte Verpflichtung in dieser Verordnung kann sich daher auf beide Elemente beziehen.

(35) Die in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen sind daher erforderlich, um konkrete Probleme bezüglich der 
öffentlichen Ordnung anzugehen, zumal im Hinblick auf die Notwendigkeit, die öffentliche Ordnung zu wahren, die 
Privatsphäre zu schützen und betrügerische und irreführende Geschäftspraktiken zu bekämpfen, dasselbe Ergebnis 
nicht durch andere, weniger restriktive Maßnahmen erzielt werden kann.

(36) Torwächter erheben häufig in unmittelbarer Weise personenbezogene Daten von Endnutzern für die Zwecke der 
Erbringung von Online-Werbediensten, wenn Endnutzer Internetseiten und Software-Anwendungen Dritter nutzen. 
Zudem stellen Dritte Torwächtern personenbezogene Daten ihrer Endnutzer zur Verfügung, um bestimmte von den 
Torwächtern im Rahmen ihrer zentralen Plattformdienste erbrachten Dienste nutzen zu können, z. B. 
maßgeschneiderte Zielgruppen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten von Dritten, die zentrale 
Plattformdienste nutzen, für die Zwecke der Erbringung von Online-Werbediensten verschafft Torwächtern 
hinsichtlich der Anhäufung von Daten potenzielle Vorteile, wodurch Markteintrittsschranken entstehen. Dies liegt 
daran, dass Torwächter personenbezogene Daten von deutlich mehr Dritten verarbeiten als andere Unternehmen. 
Ähnliche Vorteile ergeben sich daraus, dass i) personenbezogene Daten von Endnutzern, die über einen zentralen 
Plattformdienst erhoben wurden, mit Daten zusammengeführt werden, die über andere Dienste erhoben wurden, 
ii) personenbezogene Daten aus einem zentralen Plattformdienst in anderen Diensten weiterverwendet werden, die 
der Torwächter getrennt erbringt, insbesondere in Diensten, die nicht zusammen mit dem betreffenden zentralen 
Plattformdienst oder zu dessen Unterstützung erbracht werden, und umgekehrt oder iii) Endnutzer in verschiedenen 
Diensten von Torwächtern angemeldet werden, um personenbezogene Daten zusammenzuführen. Damit 
sichergestellt ist, dass Torwächter die Bestreitbarkeit zentraler Plattformdienste nicht auf unfaire Weise untergraben, 
sollten Torwächter Endnutzern ermöglichen, frei zu entscheiden, ob sie solchen Datenverarbeitungs- und 
Anmeldungspraktiken zustimmen, indem sie eine weniger personalisierte, aber gleichwertige Alternative anbieten, 
ohne die Nutzung des zentralen Plattformdienstes oder bestimmter Funktionen davon von der Einwilligung des 
Endnutzers abhängig zu machen. Dies sollte unbeschadet einer Verarbeitung personenbezogener Daten oder einer 
Anmeldung von Endnutzern in einem Dienst durch den Torwächter gelten, die sich auf die Rechtsgrundlage des 
Artikels 6 Absatz 1 Buchstaben c, d und e der Verordnung (EU) 2016/679, nicht aber auf Artikel 6 Absatz 1 
Buchstaben b und f der genannten Verordnung, stützt.

(37) Die weniger personalisierte Alternative sollte sich nicht von dem Dienst, der den Endnutzern, die ihre Einwilligung 
erteilen, erbracht wird, unterscheiden oder von geringerer Qualität sein, es sei denn, eine Qualitätsminderung ist 
eine unmittelbare Folge davon, dass der Torwächter nicht in der Lage ist, solche personenbezogenen Daten zu 
verarbeiten oder Endnutzer in einem Dienst anzumelden. Die Verweigerung der Einwilligung sollte nicht 
aufwendiger sein als die Erteilung der Einwilligung. Wenn der Torwächter um Einwilligung ersucht, sollte er dem 
Endnutzer proaktiv eine nutzerfreundliche Lösung für die explizite, klare und unkomplizierte Erteilung, Änderung 
oder Widerrufung der Einwilligung präsentieren. Insbesondere sollte die Einwilligung durch eine klare bestätigende 
Handlung oder Erklärung erteilt werden, die eine freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und 
unmissverständlich abgegebene Willensbekundung des Endnutzers im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 
darstellt. Zum Zeitpunkt der Einwilligung und nur soweit zutreffend sollte der Endnutzer darüber informiert 
werden, dass eine Verweigerung der Einwilligung zu einem weniger personalisierten Angebot führen kann, dass der 
zentrale Plattformdienst aber ansonsten unverändert bleibt und keine Funktionen vorenthalten werden. Kann die 
Einwilligung dem zentralen Plattformdienst des Torwächters nicht unmittelbar erteilt werden, so sollten Endnutzer 
ausnahmsweise über jeden Dienst eines Dritten, der diesen zentralen Plattformdienst nutzt, ihre Einwilligung 
erteilen können, dass der Torwächter personenbezogene Daten für die Zwecke der Erbringung von Online- 
Werbediensten verarbeiten darf.

Zudem sollte es ebenso einfach sein, die Einwilligung zu widerrufen wie sie zu erteilen. Torwächter sollten ihre 
Online-Schnittstellen nicht so gestalten, organisieren oder betreiben, dass Endnutzer getäuscht, manipuliert oder 
anderweitig in ihrer Fähigkeit, ihre Einwilligung frei zu erteilen, maßgeblich beeinträchtigt oder behindert werden. 
Insbesondere sollte es Torwächtern nicht gestattet sein, Endnutzer mehr als einmal jährlich aufzufordern, ihre 
Einwilligung für denselben Verarbeitungszweck zu erteilen, für den sie ursprünglich keine Einwilligung erteilt oder 
ihre Einwilligung widerrufen haben. Diese Verordnung lässt die Verordnung (EU) 2016/679, einschließlich ihres 
Durchsetzungsrahmens, unberührt, die auf alle Ansprüche betroffener Personen im Zusammenhang mit einer 
Verletzung ihrer Rechte nach der genannten Verordnung in vollem Umfang anwendbar bleibt.
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(38) Kinder verdienen in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten besonderen Schutz, insbesondere im Hinblick auf die 
Verwendung ihrer personenbezogenen Daten für die Zwecke kommerzieller Kommunikation oder der Erstellung 
von Nutzerprofilen. Der Schutz von Kindern im Internet ist ein wichtiges Ziel der Union und sollte im einschlägigen 
Unionsrecht Niederschlag finden. In diesem Zusammenhang sollte die Verordnung über einen Binnenmarkt für 
digitale Dienste gebührend berücksichtigt werden. Die vorliegende Verordnung entbindet Torwächter in keiner 
Weise von der im anwendbaren Unionsrecht verankerten Verpflichtung zum Schutz von Kindern.

(39) In bestimmten Fällen, z. B. durch die Auferlegung vertraglicher Bedingungen, können Torwächter die Möglichkeiten 
gewerblicher Nutzer ihrer Online-Vermittlungsdienste beschränken, Endnutzern über andere Online- 
Vermittlungsdienste oder über direkte Online-Vertriebskanäle Produkte oder Dienstleistungen zu günstigeren 
Bedingungen, einschließlich günstigerer Preise, anzubieten. Beziehen sich solche Beschränkungen auf Online- 
Vermittlungsdienste Dritter, so schränken sie die Bestreitbarkeit durch andere Plattformen und damit die Auswahl 
anderer Online-Vermittlungsdienste für Endnutzer ein. Beziehen sich solche Beschränkungen auf direkte Online- 
Vertriebskanäle, so schränken sie die Freiheit gewerblicher Nutzer, solche Kanäle zu nutzen, auf unfaire Weise ein. 
Damit gewerbliche Nutzer der von Torwächtern betriebenen Online-Vermittlungsdienste andere Online- 
Vermittlungsdienste oder direkte Online-Vertriebskanäle frei wählen und den Endnutzern ihre Produkte oder 
Dienstleistungen zu differenzierten Konditionen anbieten können, sollte nicht hingenommen werden, dass 
Torwächter die Möglichkeiten gewerblicher Nutzer, sich für eine Differenzierung der Geschäftsbedingungen 
einschließlich des Preises zu entscheiden, einschränken. Dies sollte für jede Maßnahme mit gleicher Wirkung gelten, 
z. B. für erhöhte Provisionssätze oder die Auslistung der Angebote gewerblicher Nutzer.

(40) Um eine weitere Verstärkung ihrer Abhängigkeit von den zentralen Plattformdiensten von Torwächtern zu 
verhindern und um Parallelverwendung mehrerer Dienste zu fördern, sollten gewerbliche Nutzer dieser Torwächter 
den Vertriebskanal frei wählen und bewerben können, der sich ihrer Ansicht nach am besten für die Zwecke von 
Interaktionen mit Endnutzern eignet, die diese gewerblichen Nutzer bereits über die zentralen Plattformdienste des 
Torwächters oder über andere Kanäle akquiriert haben. Dies sollte für die Bewerbung von Angeboten, auch über 
eine Software-Anwendung des gewerblichen Nutzers, und jegliche Form der Kommunikation und des Vertragsab
schlusses zwischen gewerblichen Nutzern und Endnutzern gelten. Ein akquirierter Endnutzer ist ein Endnutzer, der 
bereits eine Geschäftsbeziehung mit dem gewerblichen Nutzer eingegangen ist und für die Erleichterung von dessen 
ursprünglicher Akquirierung durch den gewerblichen Nutzer der Torwächter gegebenenfalls unmittelbar oder 
mittelbar durch den gewerblichen Nutzer vergütet wurde. Solche Geschäftsbeziehungen können entweder mit einer 
Vergütung einhergehen oder kostenfrei sein, wie etwa kostenlose Testversionen oder Gratisversionen, und können 
entweder über den zentralen Plattformdienst des Torwächters oder über einen beliebigen anderen Kanal 
eingegangen worden sein. Auch die Endnutzer sollten frei sein, Angebote solcher gewerblichen Nutzer zu wählen 
und mit diesen Verträge zu schließen – entweder über etwaige zentrale Plattformdienste des Torwächters oder über 
einen direkten Vertriebskanal des gewerblichen Nutzers oder einen anderen indirekten Kanal, den der gewerbliche 
Nutzer nutzt.

(41) Die Fähigkeit von Endnutzern, außerhalb der zentralen Plattformdienste des Torwächters Inhalte, Abonnements, 
Funktionen oder andere Elemente zu erwerben, sollte weder untergraben noch eingeschränkt werden. Insbesondere 
sollte eine Situation vermieden werden, in der Torwächter den Zugang von Endnutzern zu solchen Diensten und die 
Nutzung solcher Dienste über eine Software-Anwendung beschränken, die auf dem zentralen Plattformdienst des 
Torwächters ausgeführt wird. So sollten beispielsweise Abonnenten von Online-Inhalten, die außerhalb einer 
Software-Anwendung, eines Geschäfts für Software-Anwendungen oder eines virtuellen Assistenten erworben 
wurden, nicht allein aus dem Grund, dass die Online-Inhalte nicht über eine Software-Anwendung, ein Geschäft für 
Software-Anwendungen oder einen virtuellen Assistenten erworben wurden, daran gehindert werden, über eine 
Software-Anwendung auf dem zentralen Plattformdienst des Torwächters auf diese Online-Inhalte zuzugreifen.

(42) Zur Wahrung eines fairen Geschäftsumfelds und der Bestreitbarkeit des digitalen Sektors ist es wichtig, das Recht der 
gewerblichen Nutzer und Endnutzer, einschließlich Hinweisgebern, zu schützen, Bedenken wegen unfairer Praktiken 
von Torwächtern, die Fragen der Nichteinhaltung des einschlägigen Unionsrechts oder nationalen Rechts aufwerfen, 
bei den zuständigen Verwaltungsstellen oder Behörden einschließlich nationaler Gerichte geltend zu machen. So ist 
es beispielsweise möglich, dass sich gewerbliche Nutzer oder Endnutzer wegen verschiedener unfairer Praktiken 
beschweren möchten, z. B. wegen diskriminierender Zugangsbedingungen, einer ungerechtfertigten Schließung von 
Konten gewerblicher Nutzer oder unklarer Gründe für die Auslistung von Produkten. Daher sollte jede Praktik, die 
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diese Nutzer – beispielsweise durch Vertraulichkeitsklauseln in Vereinbarungen oder andere schriftliche 
Bedingungen – auf irgendeine Weise es ihnen erschwert oder daran hindert, ihre Bedenken geltend zu machen oder 
bestehende Rechtsmittel einzulegen, verboten werden. Dieses Verbot sollte das Recht von gewerblichen Nutzern 
und Torwächtern unberührt lassen, in ihren Vereinbarungen die Nutzungsbedingungen einschließlich gültiger 
Mechanismen für die Behandlung von Beschwerden, darunter Mechanismen für eine außergerichtliche Beilegung 
von Rechtsstreitigkeiten oder die Zuständigkeit spezifischer Gerichte, im Einklang mit dem einschlägigen 
Unionsrecht und nationalen Recht festzulegen. Dies sollte auch die Rolle von Torwächtern bei der Bekämpfung 
illegaler Online-Inhalte unberührt lassen.

(43) Bestimmte Dienste, die zusammen mit oder zur Unterstützung einschlägiger zentraler Plattformdienste des 
Torwächters erbracht werden, wie etwa Identifizierungsdienste, Webbrowser-Engines, Zahlungsdienste oder 
technische Dienste zur Unterstützung der Erbringung von Zahlungsdiensten, z. B. Zahlungssysteme für in der 
Software-Anwendung integrierte Käufe (in-app purchase), sind für gewerbliche Nutzer für die Führung ihrer 
Geschäfte von entscheidender Bedeutung und ermöglichen ihnen die Optimierung von Diensten. Insbesondere 
beruht jeder Browser auf einer Webbrowser-Engine, die für Schlüsselfunktionen des Browsers wie Geschwindigkeit, 
Zuverlässigkeit und Webkompatibilität maßgeblich ist. Wenn Torwächter Webbrowser-Engines betreiben und 
vorgeben, sind sie in der Lage, die Funktionen und Standards zu bestimmen, die nicht nur für ihre eigenen 
Webbrowser, sondern auch für konkurrierende Webbrowser und damit für Web-Software-Anwendungen gelten. 
Deshalb sollten Torwächter ihre Position nicht einsetzen, um von ihren abhängigen gewerblichen Nutzern zu 
verlangen, dass sie im Rahmen der Bereitstellung von Diensten oder Produkten einen der vom Torwächter selbst 
bereitgestellten Dienste, die zusammen mit oder zur Unterstützung von zentralen Plattformdiensten erbracht 
werden, nutzen. Um zu vermeiden, dass Torwächter gewerblichen Nutzern ihre eigenen Dienste, die zusammen mit 
oder zur Unterstützung von zentralen Plattformdiensten erbracht werden, indirekt aufzwingen, sollte es Torwächtern 
auch untersagt sein, Endnutzern die Nutzung solcher Dienste vorzugeben, wenn eine solche Anforderung im 
Zusammenhang mit dem Dienst auferlegt würde, den der gewerbliche Nutzer, der den zentralen Plattformdienst des 
Torwächters nutzt, für Endnutzer erbringt. Dieses Verbot zielt darauf ab, die Freiheit des gewerblichen Nutzers zu 
schützen, andere Dienste als diejenigen des Torwächters zu wählen, sollte jedoch nicht als Verpflichtung des 
gewerblichen Nutzers ausgelegt werden, seinen Endnutzern solche Alternativen anzubieten.

(44) Das Verhalten, von gewerblichen Nutzern oder Endnutzern als Bedingung für die Nutzung von, den Zugang zu, die 
Anmeldung in oder die Registrierung bei einem im Benennungsbeschluss aufgeführten zentralen Plattformdienst 
eines im Benennungsbeschluss aufgeführten Torwächters oder eines Torwächters, der die in dieser Verordnung 
festgelegten Schwellenwerte für aktive Endnutzer und gewerbliche Nutzer erreicht, zu verlangen, einen anderen 
zentralen Plattformdienst zu abonnieren oder sich bei diesem zu registrieren, ermöglicht den Torwächtern, neue 
gewerbliche Nutzer und Endnutzer für seine zentralen Plattformdienste zu gewinnen und zu binden, indem er dafür 
sorgt, dass gewerbliche Nutzer nur dann Zugang zu einem zentralen Plattformdienst haben, wenn sie sich zumindest 
auch für einen zweiten zentralen Plattformdienst registrieren oder ein entsprechendes Konto einrichten. Dieses 
Verhalten verschafft Torwächtern auch aufgrund der Anhäufung von Daten einen potenziellen Vorteil. Daher ist 
dieses Verhalten geeignet, Markteintrittsschranken zu schaffen, und sollte verboten werden.

(45) Die Bedingungen, zu denen Torwächter Online-Werbedienste für gewerbliche Nutzer, darunter Werbetreibende 
sowie Herausgeber, erbringen, sind oft intransparent und undurchsichtig. Diese Intransparenz hängt zum Teil mit 
den Praktiken einiger weniger Plattformen zusammen, ist aber auch durch die Komplexität der heutigen 
programmatischen Werbung bedingt. Die Transparenz in dieser Branche hat offenbar nach der Einführung neuer 
Datenschutzvorschriften abgenommen. Dies führt dazu, dass Werbetreibende und Herausgeber in vielen Fällen 
nicht über genügend Informationen und Kenntnisse über die Bedingungen der von ihnen bezogenen Online- 
Werbedienste verfügen und ihre Fähigkeit beeinträchtigt wird, zwischen Unternehmen, die Online-Werbedienste 
erbringen, zu wechseln. Außerdem dürften die Kosten für Online-Werbedienste unter diesen Bedingungen höher 
sein als in einem faireren, transparenteren und bestreitbareren Plattformumfeld. Diese höheren Kosten dürften sich 
in den Preisen niederschlagen, die Endnutzer für viele täglich genutzte Produkte und Dienstleistungen zahlen, die 
auf der Nutzung von Online-Werbediensten beruhen. Daher sollten Transparenzverpflichtungen vorsehen, dass 
Torwächter Werbetreibenden und Herausgebern, für die sie Online-Werbedienste erbringen, auf Anfrage kostenlos 
Informationen zur Verfügung stellen müssen, anhand deren beide Seiten den Preis der einzelnen Online- 
Werbedienste nachvollziehen können, die im Rahmen der betreffenden Werbewertschöpfungskette erbracht wurden.

Diese Informationen sollten einem Werbetreibenden auf Anfrage auf Ebene einer einzelnen Anzeige zur Verfügung 
gestellt werden, und zwar in Bezug auf den Preis und die Gebühren, die diesem Werbetreibenden in Rechnung 
gestellt werden, sowie – vorbehaltlich der Zustimmung des Herausgebers, der Eigentümer des Inventars ist, in dem 
die Anzeige angezeigt wird – die Vergütung, die dieser zustimmende Herausgeber erhält. Die Bereitstellung dieser 
Informationen auf täglicher Basis wird es Werbetreibenden ermöglichen, Informationen zu erhalten, die eine 
ausreichende Granularität aufweisen, um die Kosten der Nutzung der Online-Werbedienste von Torwächtern mit 
den Kosten der Nutzung von Online-Werbediensten anderer Unternehmen zu vergleichen. Wenn einige 
Herausgeber der Weitergabe der einschlägigen Informationen an den Werbetreibenden nicht zustimmen, sollte der 
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Torwächter dem Werbetreibenden die Informationen über die durchschnittliche tägliche Vergütung, die diese 
Herausgeber für die betreffenden Anzeigen erhalten, zur Verfügung stellen. Die gleiche Verpflichtung und die 
gleichen Grundsätze für die Weitergabe der einschlägigen Informationen über die Erbringung von Online- 
Werbediensten sollten für Anfragen von Herausgebern gelten. Da Torwächter für die Erbringung von Online- 
Werbediensten für Werbetreibende und Herausgeber unterschiedliche Preismodelle verwenden können, z. B. einen 
pro Werbeansicht (impression), pro Abruf oder aufgrund eines anderen Kriteriums berechneten Preis, sollten 
Torwächter auch die Methode angeben, nach der die einzelnen Preise und Vergütungen berechnet werden.

(46) Unter bestimmten Umständen hat ein Torwächter als Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, eine 
Doppelrolle, indem es zum einen für seine gewerblichen Nutzer einen zentralen Plattformdienst bereitstellt und 
möglicherweise zusammen mit diesem zentralen Plattformdienst oder zu dessen Unterstützung andere Dienste 
erbringt und zum anderen als Anbieter derselben oder ähnlicher Dienstleistungen oder Produkte für dieselben 
Endkunden mit ebendiesen gewerblichen Nutzern im Wettbewerb steht oder im Wettbewerb zu stehen beabsichtigt. 
Unter diesen Umständen kann ein Torwächter einen Vorteil aus seiner Doppelrolle ziehen, indem er Daten, die von 
seinen gewerblichen Nutzern im Rahmen ihrer Tätigkeiten bei der Nutzung der zentralen Plattformdienste oder der 
zusammen mit diesen zentralen Plattformdiensten oder zu deren Unterstützung erbrachten Dienste generiert oder 
bereitgestellt werden, für die Zwecke seiner eigenen Dienstleistungen oder Produkte verwendet. Die Daten des 
gewerblichen Nutzers können auch Daten umfassen, die von seinen Endnutzern generiert oder bei deren Tätigkeiten 
bereitgestellt werden. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn ein Torwächter gewerblichen Nutzern einen 
Online-Marktplatz oder ein Geschäft für Software-Anwendungen bereitstellt und zugleich als Unternehmen auftritt, 
das Online-Einzelhandelsdienstleistungen oder Software-Anwendungen anbietet. Um zu verhindern, dass 
Torwächter unfaire Vorteile aus dieser Doppelrolle ziehen, ist es erforderlich sicherzustellen, dass sie keine 
aggregierten oder nichtaggregierten Daten, die nicht öffentlich zugängliche anonymisierte und personenbezogene 
Daten umfassen könnten, nutzen, um ähnliche Dienstleistungen zu erbringen wie ihre gewerblichen Nutzer. Diese 
Verpflichtung sollte für den Torwächter als Ganzen gelten, d. h. einschließlich des Geschäftsbereichs, in dem er mit 
den gewerblichen Nutzern eines zentralen Plattformdienstes im Wettbewerb steht, aber nicht nur für diesen 
Geschäftsbereich.

(47) Gewerbliche Nutzer können auch Online-Werbedienste von einem Unternehmen, das zentrale Plattformdienste 
bereitstellt, erwerben, um Waren und Dienstleistungen für Endnutzer anzubieten. In diesem Fall kann es 
vorkommen, dass die Daten nicht auf dem zentralen Plattformdienst generiert werden, sondern dem zentralen 
Plattformdienst von dem gewerblichen Nutzer bereitgestellt werden oder auf der Grundlage seiner über den 
betreffenden zentralen Plattformdienst durchgeführten Tätigkeiten generiert werden. Unter bestimmten Umständen 
kann der zentrale Plattformdienst, der Werbedienste erbringt, eine Doppelrolle haben, nämlich als Unternehmen, 
das Online-Werbedienste erbringt, sowie als Unternehmen, das Dienste erbringt, die im Wettbewerb mit 
gewerblichen Nutzern stehen. Folglich sollte die Verpflichtung, nach der ein Torwächter, der eine Doppelrolle hat, 
keine Daten gewerblicher Nutzer verwenden darf, auch für die Daten gelten, die ein zentraler Plattformdienst von 
Unternehmen für die Zwecke der Erbringung von Online-Werbediensten auf dem betreffenden zentralen 
Plattformdienst erhalten hat.

(48) Im Hinblick auf Cloud-Computing-Dienste sollte die Verpflichtung, keine Daten gewerblicher Nutzer zu verwenden, 
auf Daten ausgeweitet werden, die gewerbliche Nutzer des Torwächters bereitstellen oder generieren, wenn sie den 
Cloud-Computing-Dienst des Torwächters oder dessen Geschäft für Software-Anwendungen nutzen, über den 
Endnutzer von Cloud-Computing-Diensten auf Software-Anwendungen zugreifen können. Diese Verpflichtung 
sollte das Recht des Torwächters unberührt lassen, aggregierte Daten für die Erbringung anderer Dienste, die 
zusammen mit seinem zentralen Plattformdienst oder zu dessen Unterstützung erbracht werden, z. B. Datenanalyse- 
Dienste, zu nutzen, sofern dabei die Vorgaben der Verordnung (EU) 2016/679 und der Richtlinie 2002/58/EG sowie 
die in der vorliegenden Verordnung festgelegten Verpflichtungen in Bezug auf solche Dienste eingehalten werden.

(49) Ein Torwächter kann verschiedene Mittel einsetzen, um seine eigenen Dienstleistungen oder Produkte oder jene eines 
Dritten auf seinem Betriebssystem, virtuellen Assistenten oder Webbrowser zum Nachteil derselben oder ähnlicher 
Dienstleistungen, die Endnutzer über andere Dritte erhalten könnten, zu begünstigen. Dies kann beispielsweise 
vorkommen, wenn ein Torwächter bestimmte Software-Anwendungen oder Dienste vorinstalliert. Um den 
Endnutzern eine echte Auswahl zu ermöglichen, sollten Torwächter Endnutzer nicht daran hindern, Software- 
Anwendungen auf ihrem Betriebssystem zu deinstallieren. Der Torwächter sollte solche Deinstallationen nur dann 
einschränken können, wenn diese Software-Anwendungen für das Funktionieren des Betriebssystems oder des 
Geräts unabdingbar sind. Torwächter sollten es den Endnutzern ferner ermöglichen, die Standardeinstellungen des 
Betriebssystems, virtuellen Assistenten oder Webbrowsers auf einfache Weise zu ändern, wenn diese Standardein

DE Amtsblatt der Europäischen Union L 265/12 12.10.2022  



stellungen ihre eigenen Software-Anwendungen und Dienste begünstigen. Dazu gehört, dass automatisch ein 
Auswahlbildschirm angezeigt wird, wenn die Nutzer erstmalig auf eine Online-Suchmaschine, einen virtuellen 
Assistenten oder einen Webbrowser des Torwächters, die bzw. der im Benennungsbeschluss aufgeführt ist, 
zugreifen, und dass es den Endnutzern gestattet wird, einen alternativen standardmäßig eingestellten Dienst 
auszuwählen, wenn das Betriebssystem des Torwächters die Endnutzer zu dieser Online-Suchmaschine, diesem 
virtuellen Assistenten oder diesem Webbrowser lenkt und wenn der virtuelle Assistent oder der Webbrowser des 
Torwächters die Nutzer zu der im Benennungsbeschluss aufgeführten Online-Suchmaschine lenkt.

(50) Die von einem Torwächter für den Vertrieb von Software-Anwendungen festgelegten Regeln können unter 
bestimmten Umständen die Möglichkeiten der Endnutzer in zweierlei Hinsicht einschränken: zum einen in Bezug 
auf die Installation und effektive Nutzung von Software-Anwendungen Dritter oder deren Geschäfte für Software- 
Anwendungen auf Hardware oder Betriebssystemen dieses Torwächters und zum anderen in Bezug auf den Zugriff 
auf solche Software-Anwendungen oder Geschäfte für Software-Anwendungen außerhalb der zentralen 
Plattformdienste dieses Torwächters. Solche Beschränkungen können die Möglichkeiten von Anwendungsent
wicklern zur Nutzung anderer Vertriebskanäle und die Möglichkeiten von Endnutzern, zwischen Software- 
Anwendungen verschiedener Vertriebskanäle zu wählen, begrenzen und sollten als unfaire Maßnahmen, die die 
Bestreitbarkeit zentraler Plattformdienste schwächen könnten, verboten werden. Um die Bestreitbarkeit zu 
gewährleisten, sollte der Torwächter darüber hinaus zulassen, dass die Software-Anwendungen Dritter oder 
Geschäfte für Software-Anwendungen Dritter den Endnutzer auffordern, zu entscheiden, ob dieser Dienst 
standardmäßig eingestellt werden soll, und es ermöglichen, dass diese Änderung auf einfache Weise vorgenommen 
werden kann.

Der Torwächter sollte angemessene technische oder vertragliche Maßnahmen ergreifen können, um sicherzustellen, 
dass Software-Anwendungen Dritter und Geschäfte für Software-Anwendungen Dritter nicht die Integrität der von 
ihm bereitgestellten Hardware oder des von ihm bereitgestellten Betriebssystems gefährden, sofern er nachweist, 
dass diese Maßnahmen erforderlich und gerechtfertigt sind und die Integrität der Hardware bzw. des 
Betriebssystems nicht durch weniger restriktive Mittel geschützt werden kann. Die Integrität der Hardware oder des 
Betriebssystems sollte alle Gestaltungsoptionen umfassen, die umgesetzt und erhalten werden müssen, damit die 
Hardware oder das Betriebssystem gegen unbefugten Zugriff geschützt ist, indem sichergestellt wird, dass die für die 
betreffende Hardware oder das betreffende Betriebssystem geltenden Sicherheitseinstellungen nicht beeinträchtigt 
werden können. Damit sichergestellt ist, dass Software-Anwendungen Dritter oder Geschäfte für Software- 
Anwendungen Dritter die Sicherheit der Endnutzer nicht untergraben, sollte der Torwächter darüber hinaus 
unbedingt erforderliche und angemessene Maßnahmen und Einstellungen, bei denen es sich nicht um Standardein
stellungen handelt, umsetzen können, die es den Endnutzern ermöglichen, ihre Sicherheit in Bezug auf Software- 
Anwendungen Dritter oder Geschäfte für Software-Anwendungen Dritter wirksam zu schützen, sofern der 
Torwächter nachweist, dass diese Maßnahmen und Einstellungen unbedingt erforderlich und gerechtfertigt sind und 
dieses Ziel nicht durch weniger restriktive Mittel erreicht werden kann. Der Torwächter sollte solche Maßnahmen 
nicht als Standardeinstellung oder durch eine Vorinstallation umsetzen können.

(51) Da Torwächter in vielen Fällen vertikal integriert sind und Endnutzern Produkte oder Dienstleistungen über ihre 
eigenen zentralen Plattformdienste oder über gewerbliche Nutzer anbieten, über die sie Kontrolle ausüben, kommt 
es häufig zu Interessenkonflikten. Dazu kann gehören, dass ein Torwächter seine eigenen Online- 
Vermittlungsdienste über eine Online-Suchmaschine bereitstellt. Wenn Torwächter diese Produkte oder 
Dienstleistungen auf dem zentralen Plattformdienst anbieten, können sie ihr eigenes Angebot durch Ranking sowie 
damit verbundene Indexierung und damit verbundenes Auffinden (crawling) besser positionieren als die Produkte 
oder Dienstleistungen Dritter, die ebenfalls auf diesem zentralen Plattformdienst tätig sind. Dies kann beispielsweise 
beim Ranking von Produkten oder Dienstleistungen – einschließlich anderer zentraler Plattformdienste – in den 
Ergebnissen von Online-Suchmaschinen erfolgen oder wenn diese ganz oder teilweise in Ergebnisse von Online- 
Suchmaschinen oder thematischen Gruppen von Ergebnissen integriert sind und zusammen mit den Ergebnissen 
einer Online-Suchmaschine angezeigt werden, die von bestimmten Endnutzern als von der Online-Suchmaschine 
getrennter oder zusätzlicher Dienst angesehen oder genutzt werden.

Es kann auch bei Software-Anwendungen erfolgen, die über Geschäfte für Software-Anwendungen vertrieben 
werden, oder bei Videos, die über eine Video-Sharing-Plattform vertrieben werden, oder bei Produkten und 
Dienstleistungen, die im Newsfeed eines Online-Dienstes eines sozialen Netzwerks hervorgehoben oder in den 
Suchergebnissen oder auf einem Online-Marktplatz angezeigt werden, oder bei Produkten und Dienstleistungen, die 
über einen virtuellen Assistenten angeboten werden. Eine solche bessere Positionierung des eigenen Angebots des 
Torwächters kann auch bereits vor dem Ranking infolge einer Abfrage erfolgen, etwa beim Auffinden oder bei der 
Indexierung. Der Torwächter kann beispielsweise bereits beim Auffinden (crawling), einem Verfahren zum 
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Auffinden neuer und aktualisierter Inhalte, oder bei der Indexierung, die das Speichern und Ordnen der beim 
Auffinden gefundenen Inhalte umfasst, seine eigenen Inhalte gegenüber jenen von Dritten bevorzugen. Unter diesen 
Umständen spielt der Torwächter eine Doppelrolle, denn er ist sowohl Vermittler für Drittunternehmen als auch ein 
Unternehmen, das Produkte oder Dienstleistungen direkt anbietet. Folglich können solche Torwächter die 
Bestreitbarkeit in Bezug auf diese Produkte oder Dienstleistungen auf diesen zentralen Plattformdiensten direkt zum 
Nachteil der nicht unter der Kontrolle des Torwächters stehenden gewerblichen Nutzer untergraben.

(52) In solchen Situationen sollten die Torwächter die Produkte oder Dienstleistungen, die sie selbst oder über einen von 
ihnen kontrollierten gewerblichen Nutzer anbieten, beim Ranking auf dem zentralen Plattformdienst und bei der 
damit verbundenen Indexierung und dem damit verbundenen Auffinden weder durch rechtliche noch durch 
kommerzielle oder technische Mittel anders oder bevorzugt behandeln. Um sicherzustellen, dass diese Verpflichtung 
wirksam ist, sollten auch die für ein solches Ranking geltenden Bedingungen generell fair und transparent sein. Unter 
„Ranking“ ist in diesem Zusammenhang jedwede relative Hervorhebung zu verstehen, auch das Anzeigen, die 
Beurteilung, das Verlinken oder die Sprachausgabe von Ergebnissen, und es sollte auch Fälle umfassen, in denen ein 
zentraler Plattformdienst dem Endnutzer nur ein einziges Ergebnis darstellt oder kommuniziert. Um sicherzustellen, 
dass diese Verpflichtung wirksam ist und nicht umgangen werden kann, sollte sie auch für jede Maßnahme gelten, 
die die gleiche Wirkung wie eine Differenzierung oder Vorzugsbehandlung beim Ranking hat. Die nach Artikel 5 
der Verordnung (EU) 2019/1150 erlassenen Leitlinien sollten auch die Um- und Durchsetzung dieser Verpflichtung 
erleichtern.

(53) Torwächter sollten die freie Auswahl von Endnutzern nicht dadurch beschränken oder verhindern, dass sie sie 
technisch oder auf andere Weise daran hindern, zwischen verschiedenen Software-Anwendungen und Diensten zu 
wechseln oder solche zu abonnieren. So hätten mehr Unternehmen die Möglichkeit, ihre Dienste anzubieten, was 
letztlich eine größere Auswahl für die Endnutzer zur Folge hätte. Torwächter sollten ungeachtet dessen, ob sie 
Hardware für den Zugang zu solchen Software-Anwendungen oder Diensten herstellen, eine freie Auswahl 
sicherstellen und sollten keine künstlichen technischen oder sonstigen Hindernisse errichten, um einen 
Anbieterwechsel unmöglich oder unwirksam zu machen. Das reine Anbieten eines bestimmten Produkts oder einer 
bestimmten Dienstleistung für Endnutzer (z. B. durch eine Vorinstallation) oder die Verbesserung des Angebots für 
Endnutzer (z. B. durch Preisermäßigungen oder höhere Qualität) sollten für sich genommen nicht als verbotenes 
Hindernis für einen Anbieterwechsel gelten.

(54) Torwächter können den Zugriff von Endnutzern auf Online-Inhalte und -Dienste einschließlich Software- 
Anwendungen beeinträchtigen. Daher sollten Regeln festgelegt werden, um sicherzustellen, dass das Recht der 
Endnutzer auf Zugang zu einem offenen Internet nicht durch das Verhalten von Torwächtern beeinträchtigt wird. 
Torwächter können insbesondere durch ihre Kontrolle über Hardware oder Betriebssysteme auch die Möglichkeiten 
von Endnutzern, effektiv zwischen verschiedenen Unternehmen, die Internetzugangsdienste bereitstellen, zu 
wechseln, technisch beschränken. Dies verfälscht die Wettbewerbsbedingungen für Internetzugangsdienste und 
schadet letztlich den Endnutzern. Daher sollte sichergestellt werden, dass Torwächter Endnutzer bei der Auswahl 
des Unternehmens, das ihnen den Internetzugangsdienst bereitstellt, nicht unangemessen einschränken.

(55) Ein Torwächter kann Dienste oder Hardware, wie z. B. direkt am Körper tragbare Geräte (wearable devices), 
bereitstellen, die auf Hardware- oder Software-Funktionen eines Geräts zurückgreifen, auf das über ein 
Betriebssystem oder einen virtuellen Assistenten zugegriffen wird oder das durch diese gesteuert wird, um 
Endnutzern spezifische Funktionen anzubieten. In diesem Fall müssen konkurrierende Anbieter von Diensten oder 
Hardware, wie z. B. Anbieter von direkt am Körper tragbaren Geräten, über eine gleichermaßen wirksame 
Interoperabilität mit – und Zugang zu Zwecken der Interoperabilität zu – denselben Hardware- oder Software- 
Funktionen verfügen, damit sie den Endnutzern ein konkurrenzfähiges Angebot bereitstellen können.

(56) Torwächter können auch als Entwickler von Betriebssystemen und Hersteller von Geräten, einschließlich der 
technischen Funktionen solcher Geräte, eine Doppelrolle spielen. So kann zum Beispiel ein Torwächter, der ein 
Gerät herstellt, den Zugang zu einigen Funktionen dieses Geräts wie der Nahfeldkommunikationstechnologie, 
sicheren Elementen und Prozessoren, Authentifizierungsmechanismen oder der Software für den Betrieb dieser 
Technologien beschränken, die für die wirksame Erbringung eines Dienstes, der zusammen mit dem zentralen 
Plattformdienst oder zu dessen Unterstützung erbracht wird, durch den Torwächter sowie jedes potenzielle 
Drittunternehmen, das einen solchen Dienst erbringt, erforderlich sein könnte.
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(57) Wenn Doppelrollen in einer Weise verwendet werden, dass alternative Anbieter von Diensten und Hardware daran 
gehindert werden, zu gleichen Bedingungen auf dieselben Betriebssystem-, Hardware- oder Software-Funktionen 
zuzugreifen, die der Torwächter für die Erbringung seiner eigenen Ergänzungs- oder Unterstützungsdienste oder 
Hardware zur Verfügung hat oder verwendet, könnte dies die Innovationen seitens der alternativen Anbieter sowie 
die Auswahl für die Endnutzer erheblich beeinträchtigen. Daher sollten die Torwächter verpflichtet sein, kostenlos 
eine wirksame Interoperabilität mit – und Zugang zu Zwecken der Interoperabilität zu – denselben Betriebssystem-, 
Hardware- oder Software-Funktionen zu gewährleisten, die sie für die Bereitstellung ihrer eigenen Ergänzungs- und 
Unterstützungsdienste und Hardware zur Verfügung haben. Ein derartiger Zugang kann auch für Software- 
Anwendungen im Zusammenhang mit den einschlägigen Diensten, die zusammen mit dem zentralen 
Plattformdienst oder zu dessen Unterstützung erbracht werden, erforderlich sein, um wirksam Funktionen zu 
entwickeln und bereitzustellen, bei denen Interoperabilität mit den von Torwächtern bereitgestellten Funktionen 
gegeben ist. Ziel der Verpflichtungen ist es, konkurrierenden Dritten eine Interkonnektivität mit den jeweiligen 
Funktionen durch Schnittstellen oder ähnliche Lösungen zu gestatten, die ebenso wirksam ist wie bei den eigenen 
Diensten oder der eigenen Hardware des Torwächters.

(58) Die Bedingungen, zu denen Torwächter Online-Werbedienste für gewerbliche Nutzer wie z. B. Werbetreibende oder 
Herausgeber erbringen, sind oft intransparent und undurchsichtig. Daher verfügen Werbetreibende und 
Herausgeber oft nicht über genügend Informationen über die Wirkung einer konkreten Werbemaßnahme. Zur 
Förderung der Fairness, Transparenz und Bestreitbarkeit der im Benennungsbeschluss aufgeführten Online- 
Werbedienste sowie der in andere zentrale Plattformdienste desselben Unternehmens vollständig integrierten 
Online-Werbedienste, sollten Torwächter Werbetreibenden und Herausgebern sowie von Werbetreibenden und 
Herausgebern bevollmächtigten Dritten auf Antrag kostenlos Zugang zu den Instrumenten zur Leistungsmessung 
der Torwächter und zu den – aggregierten und nichtaggregierten – Daten gewähren, die Werbetreibende, 
bevollmächtigte Dritte wie Werbeagenturen, die im Auftrag eines Unternehmens Werbung platzieren, und 
Herausgeber für ihre eigene unabhängige Überprüfung der Erbringung der relevanten Online-Werbedienste 
benötigen.

(59) Torwächter profitieren von ihrem Zugang zu großen Datenmengen, die sie im Zuge des Betriebs der zentralen 
Plattformdienste sowie anderer digitaler Dienste erheben. Um sicherzustellen, dass Torwächter nicht die 
Bestreitbarkeit zentraler Plattformdienste oder das Innovationspotenzial des dynamischen digitalen Sektors 
untergraben, indem sie den Anbieterwechsel oder Parallelverwendung mehrerer Dienste beschränken, sollten 
Endnutzer sowie von einem Endnutzer bevollmächtigte Dritte wirksam und unmittelbar Zugang zu den Daten 
erhalten, die sie bereitgestellt haben bzw. die durch ihre Tätigkeit im Zusammenhang mit den relevanten zentralen 
Plattformdiensten des Torwächters generiert wurden. Die Daten sollten in einem Format bereitgestellt werden, auf 
das unmittelbar und wirksam zugegriffen werden kann und das vom Endnutzer oder dem betreffenden vom 
Endnutzer bevollmächtigten Dritten, auf den die Daten übertragen werden, verwendet werden kann. Die 
Torwächter sollten auch durch geeignete und hochwertige technische Maßnahmen wie Anwendungsprogrammier
schnittstellen sicherstellen, dass Endnutzer oder von Endnutzern bevollmächtigte Dritte die Daten unbeschränkt 
kontinuierlich und in Echtzeit übertragen können. Dies sollte auch für alle anderen Daten verschiedener 
Aggregationsebenen gelten, die für eine wirksame Übertragbarkeit erforderlich sind. Zur Vermeidung von Zweifeln 
ergänzt die Verpflichtung des Torwächters nach dieser Verordnung, die wirksame Übertragbarkeit von Daten zu 
gewährleisten, das Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß der Verordnung (EU) 2016/679. Die Vereinfachung des 
Anbieterwechsels oder Parallelverwendung mehrerer Dienste sollte wiederum zu einer größeren Auswahl für 
Endnutzer führen und dient als Innovationsanreiz für Torwächter und gewerbliche Nutzer.

(60) Gewerbliche Nutzer, die zentrale Plattformdienste von Torwächtern nutzen, sowie die Endnutzer solcher 
gewerblichen Nutzer stellen große Datenmengen bereit und generieren sie. Um sicherzustellen, dass gewerbliche 
Nutzer Zugang zu den auf diese Weise generierten Daten haben, sollte der Torwächter ihnen auf Anfrage kostenlos 
einen wirksamen Zugang dazu bereitstellen. Auch Dritte, die der gewerbliche Nutzer mit der Verarbeitung seiner 
Daten beauftragt hat, sollten für diese Verarbeitung einen solchen Zugang erhalten. Der Zugang sollte den Zugang 
zu Daten umfassen, die dieselben gewerblichen Nutzer und dieselben Endnutzer dieser gewerblichen Nutzer im 
Rahmen anderer Dienste desselben Torwächters bereitgestellt oder generiert haben, einschließlich Diensten, die 
zusammen mit zentralen Plattformdiensten oder zu deren Unterstützung bereitgestellt werden, sofern sie 
untrennbar mit der relevanten Anfrage verbunden sind. In diesem Zusammenhang sollte ein Torwächter keine 
vertraglichen oder sonstigen Beschränkungen anwenden, um gewerbliche Nutzer am Zugang zu relevanten Daten 
zu hindern; ferner sollte er es gewerblichen Nutzern ermöglichen, die Einwilligung ihrer Endnutzer für den Zugang 
zu solchen Daten und Datenabfragen zu erhalten, wenn eine solche Einwilligung nach der Verordnung (EU) 
2016/679 und der Richtlinie 2002/58/EG erforderlich ist. Torwächter sollten auch den kontinuierlichen 
Echtzeitzugang zu diesen Daten durch geeignete technische Maßnahmen sicherstellen, indem sie beispielsweise 
hochwertige Programmierschnittstellen oder integrierte Tools für gewerbliche Nutzer mit geringem Volumen 
einrichten.
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(61) Der Wert von Online-Suchmaschinen für ihre gewerblichen Nutzer und Endnutzer steigt in dem Maße, wie die 
Gesamtzahl der Nutzer steigt. Unternehmen, die Online-Suchmaschinen bereitstellen, erheben und speichern 
aggregierte Datensätze, die Informationen über den Gegenstand von Suchanfragen sowie die Interaktionen des 
Nutzers mit den ihnen bereitgestellten Ergebnissen enthalten. Unternehmen, die Online-Suchmaschinen 
bereitstellen, erheben diese Daten bei Suchanfragen, die über ihre Online-Suchmaschinen und ggf. auf den 
Plattformen ihrer nachgelagerten Geschäftspartner durchgeführt werden. Der Zugang von Torwächtern zu solchen 
Ranking-, Anfrage-, Klick- und Ansichtsdaten stellt ein beträchtliches Hindernis für einen Markteintritt oder eine 
Expansion dar, das die Bestreitbarkeit von Online-Suchmaschinen untergräbt. Daher sollte von Torwächtern 
verlangt werden, dass sie anderen Unternehmen, die solche Dienste bereitstellen, zu fairen, zumutbaren und 
diskriminierungsfreien Bedingungen Zugang zu diesen im Zusammenhang mit unbezahlten und bezahlten 
Ergebnissen von Suchanfragen von Verbrauchern erhobenen Ranking-, Anfrage-, Klick- und Ansichtsdaten 
gewähren, sodass diese Drittunternehmen ihre Dienste optimieren können und die Position der relevanten zentralen 
Plattformdienste angreifen können. Auch Dritte, die der Betreiber einer Online-Suchmaschine mit der Verarbeitung 
dieser Daten für diese Online-Suchmaschine beauftragt hat, sollten einen solchen Zugang erhalten. Bei der 
Bereitstellung des Zugangs zu seinen Suchdaten sollte ein Torwächter den Schutz der personenbezogenen Daten 
von Endnutzern, auch vor möglichen Risiken einer erneuten Identifizierung, durch geeignete Mittel wie die 
Anonymisierung solcher personenbezogenen Daten sicherstellen, ohne die Qualität oder die Nutzbarkeit der Daten 
wesentlich zu beeinträchtigen. Die betreffenden Daten gelten als anonymisiert, wenn personenbezogene Daten 
irreversibel so verändert wurden, dass sich die Informationen nicht mehr auf eine identifizierte oder identifizierbare 
natürliche Person beziehen, oder wenn personenbezogene Daten in einer Weise anonymisiert wurden, dass die 
betroffene Person nicht oder nicht mehr identifiziert werden kann.

(62) Für im Benennungsbeschluss aufgeführte Geschäfte für Software-Anwendungen, Online-Suchmaschinen und 
Online-Dienste sozialer Netzwerke sollten die Torwächter allgemeine Zugangsbedingungen veröffentlichen und 
anwenden, die fair, zumutbar und diskriminierungsfrei sein sollten. Diese allgemeinen Bedingungen sollten einen 
unionsbasierten alternativen Streitbeilegungsmechanismus vorsehen, der leicht zugänglich, unparteiisch, 
unabhängig und für den gewerblichen Nutzer gebührenfrei ist, unbeschadet der Eigenkosten des gewerblichen 
Nutzers sowie angemessener Maßnahmen zur Verhinderung von Missbrauch des Streitbeilegungsmechanismus 
durch die gewerblichen Nutzer. Der Streitbeilegungsmechanismus sollte das Recht der gewerblichen Nutzer 
unberührt lassen, im Einklang mit dem Unionsrecht und dem nationalen Recht Rechtsmittel bei Justizbehörden 
einzulegen. Insbesondere Torwächter, die Zugang zu Geschäften für Software-Anwendungen bieten, sind ein 
wichtiges Zugangstor für gewerbliche Nutzer, die Endnutzer erreichen wollen. In Anbetracht der ungleichen 
Verteilung der Verhandlungsmacht zwischen diesen Torwächtern und gewerblichen Nutzern ihrer Geschäfte für 
Software-Anwendungen sollte es diesen Torwächtern untersagt sein, allgemeine Bedingungen, einschließlich 
preislicher Bedingungen, aufzuerlegen, die unfair wären oder zu einer ungerechtfertigten Ungleichbehandlung 
führen würden.

Preisliche oder andere allgemeine Zugangsbedingungen sollten als unfair angesehen werden, wenn sie zu einem 
Ungleichgewicht zwischen den gewerblichen Nutzern auferlegten Rechten und Pflichten führen oder dem 
Torwächter einen Vorteil verschaffen, der in Anbetracht seiner Dienstleistung für die gewerblichen Nutzer unverhält
nismäßig ist, oder wenn durch sie gewerbliche Nutzer, die dieselben oder ähnliche Dienstleistungen wie der 
Torwächter erbringen, benachteiligt werden. Die folgenden Kenngrößen können als Maßstab für die Bewertung der 
Fairness der allgemeinen Zugangsbedingungen herangezogen werden: die Preise oder Bedingungen, die andere 
Betreiber von Geschäften für Software-Anwendungen für dieselben oder ähnliche Dienstleistungen erheben bzw. 
auferlegen; die Preise oder Bedingungen, die der Betreiber eines Geschäfts für Software-Anwendungen für 
verschiedene verbundene oder ähnliche Dienstleistungen erhebt bzw. auferlegt oder von verschiedenen Arten von 
Endnutzern erhebt bzw. diesen auferlegt; die Preise oder Bedingungen, die der Betreiber eines Geschäfts für 
Software-Anwendungen für dieselbe Dienstleistung in unterschiedlichen Regionen erhebt bzw. auferlegt; die Preise 
oder Bedingungen, die der Betreiber eines Geschäfts für Software-Anwendungen für dieselbe Dienstleistung erhebt 
bzw. auferlegt, die der Torwächter für sich selbst erbringt. Diese Verpflichtung sollte kein Zugangsrecht begründen 
und nicht die Möglichkeiten der Betreiber von Geschäften für Software-Anwendungen, Online-Suchmaschinen und 
Online-Diensten sozialer Netzwerke beschneiden, ihrer Verantwortung im Hinblick auf die Bekämpfung illegaler 
und unerwünschter Inhalte gemäß der Verordnung über einen Binnenmarkt für digitale Dienste ordnungsgemäß 
nachzukommen.

(63) Torwächter können es gewerblichen Nutzern und Endnutzern erschweren, einen zentralen Plattformdienst zu 
kündigen, den sie zuvor abonniert haben. Daher sollten Vorschriften festgelegt werden, um Situationen zu 
verhindern, in denen Torwächter die Rechte von gewerblichen Nutzern und Endnutzern untergraben, eine freie 
Wahl darüber zu treffen, welchen zentralen Plattformdienst sie nutzen. Um die Wahlfreiheit von gewerblichen 
Nutzern und Endnutzern zu gewährleisten, sollte es einem Torwächter nicht gestattet sein, die Kündigung eines 
zentralen Plattformdienstes durch gewerbliche Nutzer oder Endnutzer unnötig schwierig oder kompliziert zu 
gestalten. Die Schließung eines Kontos oder die Kündigung eines Abonnements sollte nicht komplizierter gestaltet 
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werden als das Anlegen eines Kontos oder das Abonnieren desselben Dienstes. Torwächter sollten bei der 
Beendigung von Verträgen mit ihren Endnutzern oder gewerblichen Nutzern keine zusätzlichen Gebühren 
verlangen. Torwächter sollten sicherstellen, dass die Bedingungen für die Beendigung von Verträgen stets 
verhältnismäßig sind und von den Endnutzern ohne übermäßige Schwierigkeiten eingehalten werden können, 
beispielsweise hinsichtlich der Kündigungsgründe, der Kündigungsfrist oder der Form einer solchen Kündigung. 
Dies gilt unbeschadet nationaler Rechtsvorschriften, die im Einklang mit dem Unionsrecht zur Festlegung von 
Rechten und Pflichten hinsichtlich der Bedingungen für die Beendigung der Bereitstellung zentraler Plattformdienste 
durch Endnutzer anwendbar sind.

(64) Der Mangel an Interoperabilität ermöglicht es Torwächtern, die nummernunabhängige interpersonelle Kommunika
tionsdienste erbringen, von starken Netzwerkeffekten zu profitieren, was zur Schwächung der Bestreitbarkeit 
beiträgt. Darüber hinaus bieten Torwächter oft – unabhängig davon, ob Endnutzer Parallelverwendung mehrerer 
Dienste betreiben – nummernunabhängige interpersonelle Kommunikationsdienste als Teil ihres Plattformö
kosystems an, und dies verstärkt die Markteintrittsschranken für alternative Anbieter solcher Dienste noch weiter 
und erhöht die Kosten der Endnutzer für einen Anbieterwechsel. Unbeschadet der Richtlinie (EU) 2018/1972 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (14) und insbesondere der in Artikel 61 der genannten Richtlinie festgelegten 
Bedingungen und Verfahren sollten Torwächter daher – gebührenfrei und auf Antrag – die Interoperabilität mit 
bestimmten grundlegenden Funktionen ihrer nummernunabhängigen interpersonellen Kommunikationsdienste, die 
sie für ihre eigenen Endnutzer erbringen, für Drittanbieter solcher Dienste sicherstellen.

Torwächter sollten Interoperabilität für Drittanbieter nummernunabhängiger interpersoneller Kommunika
tionsdienste sicherstellen, die ihre nummernunabhängigen interpersonellen Kommunikationsdienste an Endnutzer 
und gewerbliche Nutzer in der Union anbieten oder anbieten möchten. Um die praktische Durchführung dieser 
Interoperabilität zu erleichtern, sollte von dem betreffenden Torwächter verlangt werden, ein Referenzangebot zu 
veröffentlichen, in dem die technischen Einzelheiten und die allgemeinen Bedingungen der Interoperabilität mit 
seinen nummernunabhängigen interpersonellen Kommunikationsdiensten dargelegt sind. Die Kommission sollte 
gegebenenfalls das Gremium europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation konsultieren 
können, um festzustellen, ob die in dem Referenzangebot, das der Torwächter verwenden möchte oder verwendet 
hat, veröffentlichten technischen Einzelheiten und allgemeinen Bedingungen die Einhaltung dieser Verpflichtung 
gewährleisten.

In jedem Fall sollten der Torwächter und der antragstellende Anbieter im Einklang mit ihren Verpflichtungen gemäß 
dieser Verordnung und dem anwendbaren Unionsrecht, insbesondere der Verordnung (EU) 2016/679 und der 
Richtlinie 2002/58/EG, sicherstellen, dass die Interoperabilität ein hohes Maß an Sicherheit und Datenschutz nicht 
untergräbt. Die Verpflichtung im Zusammenhang mit der Interoperabilität sollte die Informationen und 
Wahlmöglichkeiten unberührt lassen, die den Endnutzern nummernunabhängiger interpersoneller Kommunika
tionsdienste des Torwächters und des antragstellenden Anbieters gemäß dieser Verordnung und anderen Rechtsvor
schriften der Union, insbesondere der Verordnung (EU) 2016/679, zur Verfügung zu stellen sind.

(65) Um die Wirksamkeit der in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen zu gewährleisten und gleichzeitig 
sicherzustellen, dass diese Verpflichtungen auf das Maß beschränkt sind, das erforderlich ist, um die Bestreitbarkeit 
zu gewährleisten und den schädlichen Auswirkungen der unfairen Praktiken von Torwächtern zu begegnen, müssen 
diese Verpflichtungen klar definiert und umrissen werden, damit die Torwächter sie unter uneingeschränkter 
Einhaltung des anwendbaren Rechts, insbesondere der Verordnung (EU) 2016/679 und der Richtlinie 2002/58/EG 
sowie der Rechtsvorschriften über Anforderungen des Verbraucherschutzes, der Cybersicherheit, der Produktsi
cherheit und der Zugänglichkeit, einschließlich der Richtlinie (EU) 2019/882 und der Richtlinie (EU) 2016/2102 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (15), vollständig einhalten können. Die Torwächter sollten durch 
entsprechende Gestaltung dafür sorgen, dass die Vorgaben dieser Verordnung eingehalten werden. Daher sollten die 
erforderlichen Maßnahmen so weit wie möglich in die Gestaltung der von den Torwächtern genutzten Technik 
einfließen.

(14) Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über den europäischen Kodex für die 
elektronische Kommunikation (ABl. L 321 vom 17.12.2018, S. 36).

(15) Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2016 über den barrierefreien Zugang zu den 
Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen (ABl. L 327 vom 2.12.2016, S. 1).
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In bestimmten Fällen kann es angezeigt sein, dass die Kommission, im Anschluss an einen Dialog mit dem 
betreffenden Torwächter und nachdem Dritten die Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben wurde, einige der 
Maßnahmen präzisiert, die der betreffende Torwächter ergreifen sollte, um möglicherweise noch näher 
auszuführende Verpflichtungen oder – im Falle der Umgehung – alle Verpflichtungen wirksam zu erfüllen. Eine 
solche Präzisierung sollte insbesondere dann möglich sein, wenn die Umsetzung einer möglicherweise noch näher 
auszuführenden Verpflichtung durch Unterschiede zwischen Diensten innerhalb einer einzigen Kategorie zentraler 
Plattformdienste beeinflusst werden kann. Zu diesem Zweck sollte der Torwächter die Kommission um die 
Aufnahme eines Verfahrens ersuchen können, mit dem die Kommission einige der Maßnahmen präzisieren kann, 
die der betreffende Torwächter ergreifen sollte, um diese Verpflichtungen wirksam zu erfüllen.

Ob und wann eine solche Präzisierung erfolgen sollte, sollte im Ermessen der Kommission liegen, wobei die 
Grundsätze der Gleichbehandlung, der Verhältnismäßigkeit und der guten Verwaltungspraxis zu wahren sind. Dabei 
sollte die Kommission die wichtigsten Gründe für ihre Einschätzung angeben, einschließlich von Prioritäten für die 
Durchsetzung. Dieses Verfahren sollte nicht dazu genutzt werden, die Wirksamkeit dieser Verordnung zu 
untergraben. Darüber hinaus berührt dieses Verfahren nicht die Befugnisse der Kommission, einen Beschluss zu 
erlassen, mit dem die Nichteinhaltung einer der in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen durch einen 
Torwächter festgestellt wird, einschließlich der Möglichkeit, Geldbußen oder Zwangsgelder zu verhängen. Die 
Kommission sollte Verfahren wiederaufnehmen können, unter anderem wenn die präzisierten Maßnahmen sich als 
nicht wirksam erweisen. Eine Wiederaufnahme aufgrund einer im Wege eines Beschlusses angenommenen 
unwirksamen Präzisierung sollte es der Kommission ermöglichen, die Präzisierung vorausschauend zu ändern. Die 
Kommission sollte auch eine angemessene Frist festlegen können, innerhalb derer das Verfahren wiederauf
genommen werden kann, wenn die präzisierten Maßnahmen sich als nicht wirksam erweisen.

(66) Als zusätzliches Element zur Gewährleistung der Verhältnismäßigkeit sollten Torwächter die Möglichkeit erhalten, 
die Aussetzung einer bestimmten Verpflichtung in dem erforderlichen Umfang zu beantragen, wenn 
außergewöhnliche Umstände vorliegen, auf die der Torwächter keinen Einfluss hat, wie etwa ein unvorhergesehener 
externer Schock, durch den ein erheblicher Teil der Nachfrage der Endnutzer nach dem betreffenden zentralen 
Plattformdienst vorübergehend weggefallen ist; in diesem Falle müsste der Torwächter nachweisen, dass die 
Erfüllung der betreffenden Verpflichtung die Rentabilität der Geschäftstätigkeit des betreffenden Torwächters in der 
Union gefährden würde. Die Kommission sollte die außergewöhnlichen Umstände, die die Aussetzung rechtfertigen, 
ermitteln und diese regelmäßig überprüfen, um zu beurteilen, ob die Voraussetzungen für die Gewährung der 
Aussetzung noch vorliegen.

(67) Unter außergewöhnlichen Umständen, die ausschließlich im Zusammenhang mit der Wahrung der öffentlichen 
Gesundheit oder der öffentlichen Sicherheit – im Sinne des Unionsrechts und der Auslegung durch den 
Gerichtshof – vorliegen können, sollte die Kommission einen bestimmten zentralen Plattformdienst per Beschluss 
von einer bestimmten Verpflichtung befreien können. Werden diese öffentlichen Interessen beeinträchtigt, so 
könnte dies darauf hindeuten, dass die gesamtgesellschaftlichen Kosten, die infolge der Durchsetzung einer 
bestimmten Verpflichtung entstünden, in einem bestimmten Ausnahmefall zu hoch und somit unverhältnismäßig 
sind. Gegebenenfalls sollte die Kommission die Einhaltung erleichtern können, indem sie bewertet, ob eine 
begrenzte und hinreichend begründete Aussetzung oder Befreiung gerechtfertigt ist. Dies sollte gewährleisten, dass 
die in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen verhältnismäßig sind ohne die beabsichtigten Ex-ante- 
Auswirkungen im Hinblick auf Fairness und Bestreitbarkeit zu untergraben. Wird eine entsprechende Befreiung 
eingeräumt, so sollte die Kommission ihre Entscheidung jedes Jahr überprüfen.

(68) Torwächter sollten die Kommission innerhalb des Zeitrahmens für die Einhaltung ihrer Verpflichtungen nach dieser 
Verordnung im Wege einer obligatorischen Berichterstattung über die Maßnahmen informieren, deren Umsetzung 
sie planen oder die sie umgesetzt haben, um die wirksame Einhaltung dieser Verpflichtungen sicherzustellen, 
einschließlich jener Maßnahmen, die die Einhaltung der Verordnung (EU) 2016/679 betreffen, soweit sie für die 
Einhaltung der in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Verpflichtungen relevant sind, womit die 
Kommission in die Lage versetzt werden sollte, ihre Aufgaben nach der vorliegenden Verordnung zu erfüllen. 
Außerdem sollte eine klare und verständliche nichtvertrauliche Zusammenfassung dieser Informationen öffentlich 
zugänglich gemacht werden, wobei dem berechtigten Interesse der Torwächter an der Wahrung ihrer Geschäftsge
heimnisse und anderer vertraulicher Informationen Rechnung zu tragen ist. Diese nichtvertrauliche 
Veröffentlichung sollte es Dritten ermöglichen, zu bewerten, ob die Torwächter die in dieser Verordnung 
festgelegten Verpflichtungen einhalten. Eine solche Berichterstattung sollte etwaigen Durchsetzungsmaßnahmen, 
die die Kommission zu einem beliebigen Zeitpunkt nach der Berichterstattung ergreift, nicht vorgreifen. Die 
Kommission sollte einen Link zu der nichtvertraulichen Zusammenfassung des Berichts sowie alle anderen auf 
Informationspflichten gemäß dieser Verordnung beruhenden öffentlichen Informationen online veröffentlichen, 
damit der Zugang zu diesen Informationen in nutzbarer und umfassender Weise, insbesondere für kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU), gewährleistet ist.
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(69) Die Verpflichtungen der Torwächter sollten nur aktualisiert werden, wenn nach einer gründlichen Untersuchung der 
Art und Auswirkungen bestimmter Praktiken festgestellt wird, dass diese Praktiken nunmehr als unfair einzustufen 
sind oder die Bestreitbarkeit ebenso beschränken wie die in dieser Verordnung dargelegten unfairen Praktiken, aber 
möglicherweise nicht unter die Verpflichtungen dieser Verordnung fallen. Die Kommission sollte entweder von 
Amts wegen oder auf begründeten Antrag von mindestens drei Mitgliedstaaten eine Untersuchung einleiten können, 
um festzustellen, ob die bestehenden Verpflichtungen aktualisiert werden müssen. Die Mitgliedstaaten sollten bei der 
Vorlage solcher begründeter Anträge Informationen über neu eingeführte Angebote von Produkten, 
Dienstleistungen, Software oder Funktionen aufnehmen können, die Bedenken hinsichtlich der Bestreitbarkeit oder 
Fairness aufwerfen, unabhängig davon, ob sie im Zusammenhang mit bestehenden zentralen Plattformdiensten 
oder auf andere Weise umgesetzt werden. Hält es die Kommission im Anschluss an eine Marktuntersuchung für 
erforderlich, wesentliche Elemente dieser Verordnung zu ändern, etwa durch die Aufnahme neuer Verpflichtungen, 
die von den in dieser Verordnung behandelten Fragen der Bestreitbarkeit oder Fairness abweichen, so sollte die 
Kommission einen Vorschlag zur Änderung dieser Verordnung vorlegen.

(70) Angesichts der beträchtlichen wirtschaftlichen Macht von Torwächtern ist es wichtig, dass die Verpflichtungen 
wirksam angewendet und nicht umgangen werden. Zu diesem Zweck sollten die in Rede stehenden Vorschriften auf 
alle Praktiken eines Torwächters angewendet werden, ungeachtet der Form dieser Praktiken und unabhängig davon, 
ob sie vertraglicher, geschäftlicher, technischer oder anderer Art sind, solange die Praktik dem Praktiktypus 
entspricht, der von einer der in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen erfasst ist. Torwächter sollten kein 
Verhalten an den Tag legen, das die Wirksamkeit der in dieser Verordnung festgelegten Verbote und Verpflichtungen 
untergraben würde. Zu solchem Verhalten gehören die vom Torwächter verwendete Gestaltung, die Darstellung der 
Wahlmöglichkeiten des Endnutzers in einer nicht neutralen Weise oder die Nutzung der Struktur, der Funktion oder 
der Art und Weise der Bedienung einer Benutzerschnittstelle oder eines Teils davon, um die Nutzerautonomie, die 
Entscheidungsfindung oder die Wahlmöglichkeit zu beeinträchtigen oder einzuschränken. Darüber hinaus sollte es 
Torwächtern nicht erlaubt sein, ein Verhalten an den Tag zu legen, das die im Rahmen dieser Verordnung geforderte 
Interoperabilität untergräbt, beispielsweise durch ungerechtfertigte technische Schutzmaßnahmen, diskriminierende 
Nutzungsbedingungen, unrechtmäßige Inanspruchnahme eines Urheberrechts in Bezug auf Anwendungsprogram
mierschnittstellen oder Bereitstellung irreführender Informationen. Torwächtern sollte es nicht erlaubt sein, ihre 
Benennung zu umgehen, indem sie ihre zentralen Plattformdienste künstlich segmentieren, aufteilen, unterteilen, 
fragmentieren oder aufspalten, um die in dieser Verordnung festgelegten quantitativen Schwellenwerte zu umgehen.

(71) Die Torwächter sollten der Kommission alle geplanten Übernahmen anderer Unternehmen, die zentrale 
Plattformdienste oder andere Dienste im digitalen Sektor oder andere Dienste, die die Erhebung von Daten 
ermöglichen, bereitstellen, im Voraus mitteilen, damit der Torwächter-Status wirksam überprüft und die Liste der 
zentralen Plattformdienste eines Torwächters angepasst werden können. Solche Informationen sollten nicht nur der 
Überprüfung des Status einzelner Torwächter dienen; sie sind auch für die Beobachtung breiterer Bestreitbarkeits
tendenzen im digitalen Sektor sehr wichtig und können deshalb ein nützlicher zu berücksichtigender Faktor im 
Rahmen der in dieser Verordnung vorgesehenen Marktuntersuchungen sein. Darüber hinaus sollte die Kommission 
die Mitgliedstaaten über diese Informationen unterrichten, da sie diese Informationen für die Zwecke der nationalen 
Fusionskontrolle verwenden können und da die zuständige nationale Behörde diese Übernahmen unter bestimmten 
Umständen zum Zwecke der Fusionskontrolle an die Kommission verweisen kann. Die Kommission sollte ferner 
jährlich eine Liste der Übernahmen, über die sie vom Torwächter informiert wurde, veröffentlichen. Um die 
notwendige Transparenz und Nützlichkeit dieser Unterrichtung zu den verschiedenen in dieser Verordnung 
vorgesehenen Zwecken zu gewährleisten, sollten die Torwächter mindestens Informationen über die an dem 
Zusammenschluss beteiligten Unternehmen, ihren unionsweiten und weltweiten Jahresumsatz, ihren 
Tätigkeitsbereich, einschließlich der unmittelbar mit dem Zusammenschluss in Verbindung stehenden Tätigkeiten, 
den Transaktionswert oder eine Schätzung desselben, eine zusammenfassende Beschreibung des 
Zusammenschlusses, einschließlich seiner Art und der ihm zugrunde liegenden Beweggründe, sowie eine 
Aufstellung der von dem Vorhaben betroffenen Mitgliedstaaten bereitstellen.

(72) Bei der Bewertung möglicher negativer Auswirkungen der beobachteten Praktik der Torwächter zur Erhebung und 
Sammlung großer Datenmengen von Endnutzern müssen die Interessen der Endnutzer hinsichtlich des Schutzes 
ihrer Daten und ihrer Privatsphäre berücksichtigt werden. Die Gewährleistung eines angemessenen Maßes an 
Transparenz bei den Profiling-Praktiken der Torwächter – unter anderem, aber nicht begrenzt auf, Profiling im 
Sinne von Artikel 4 Nummer 4 der Verordnung (EU) 2016/679 – fördert die Bestreitbarkeit der zentralen 
Plattformdienste. Durch Transparenzanforderungen wird von außen Druck auf Torwächter ausgeübt, tiefgreifendes 
Verbraucher-Profiling nicht zum Branchenstandard zu machen, zumal potenzielle Markteinsteiger oder 
neugegründete Unternehmen nicht im gleichen Umfang, mit der gleichen Tiefe und in ähnlicher Größenordnung auf 
Daten zugreifen können. Eine größere Transparenz dürfte es anderen Unternehmen, die zentrale Plattformdienste 
bereitstellen, ermöglichen, sich durch anspruchsvollere Garantien für den Schutz der Privatsphäre wirksamer von 
den etablierten Diensten abzusetzen.
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Damit diese Transparenzpflicht ein Mindestmaß an Wirksamkeit entfaltet, sollten die Torwächter zumindest eine 
unabhängig geprüfte Beschreibung der Grundlage darlegen, auf der das Profiling durchgeführt wird, und dabei unter 
anderem erläutern, ob auf personenbezogene Daten und Daten aus Nutzeraktivitäten im Einklang mit der 
Verordnung (EU) 2016/679 zurückgegriffen wird, wie diese Daten verarbeitet werden, zu welchem Zweck das Profil 
erstellt und letztlich genutzt wird, über welchen Zeitraum das Profiling erfolgt, welche Auswirkungen das Profiling 
auf die Dienste des Torwächters hat, mit welchen Maßnahmen die Endnutzer auf die einschlägige Nutzung eines 
solchen Profilings wirksam hingewiesen werden und mit welchen Maßnahmen sie um Einwilligung ersucht werden 
bzw. ihnen die Möglichkeit gegeben wird, ihre Einwilligung zu verweigern oder zu widerrufen. Die Kommission 
sollte die geprüfte Beschreibung dem Europäischen Datenschutzausschuss übermitteln, damit sie in die 
Durchsetzung der Datenschutzvorschriften der Union einfließen kann. Die Kommission sollte ermächtigt werden, 
die Methodik und das Verfahren für die geprüfte Beschreibung zu entwickeln, und zwar in Abstimmung mit dem 
Europäischen Datenschutzbeauftragten, dem Europäischen Datenschutzausschuss, der Zivilgesellschaft und 
Sachverständigen, im Einklang mit den Verordnungen (EU) Nr. 182/2011 (16) und (EU) 2018/1725 (17) des 
Europäischen Parlaments und des Rates.

(73) Damit die Ziele dieser Verordnung vollständig und dauerhaft erreicht werden, sollte die Kommission darüber 
befinden können, ob ein Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, auch dann als Torwächter zu 
benennen ist, wenn es die in dieser Verordnung festgelegten quantitativen Schwellenwerte nicht erreicht, ob einem 
Torwächter, der die Vorgaben systematisch nicht einhält, zusätzliche Abhilfemaßnahmen aufzuerlegen sind, ob 
zusätzliche Dienste des digitalen Sektors in die Liste der zentralen Plattformdienste aufgenommen werden sollten 
und ob zusätzliche Praktiken, die in ähnlicher Weise unfair sind und die Bestreitbarkeit digitaler Märkte 
beschränken, untersucht werden müssen. Wenn die Kommission darüber befindet, sollte sie sich auf Marktunter
suchungen stützen, die innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens auf der Grundlage klarer Verfahren und Fristen 
durchzuführen sind, um die Ex-ante-Auswirkungen dieser Verordnung auf die Bestreitbarkeit und Fairness im 
digitalen Sektor zu gewährleisten und für die erforderliche Rechtssicherheit zu sorgen.

(74) Die Kommission sollte nach einer Marktuntersuchung feststellen können, dass ein Unternehmen, das einen zentralen 
Plattformdienst bereitstellt, alle grundlegenden qualitativen Kriterien erfüllt, um als Torwächter eingestuft zu werden. 
Wenn das der Fall ist, sollte das betreffende Unternehmen grundsätzlich alle einschlägigen Verpflichtungen dieser 
Verordnung erfüllen. Einem Unternehmen, das von der Kommission als Torwächter benannt wurde, weil abzusehen 
ist, dass es in naher Zukunft eine gefestigte und dauerhafte Position erlangen wird, sollte die Kommission jedoch nur 
diejenigen Verpflichtungen auferlegen, die erforderlich und geeignet sind, um zu verhindern, dass der betreffende 
Torwächter hinsichtlich seiner Tätigkeiten eine gefestigte und dauerhafte Position erlangt. In Bezug auf solche neu 
entstehenden Torwächter sollte die Kommission berücksichtigen, dass dieser Status grundsätzlich vorübergehender 
Natur ist; daher sollte zu einem bestimmten Zeitpunkt abschließend geprüft werden, ob ein solches Unternehmen, 
das zentrale Plattformdienste bereitstellt, nunmehr eine gefestigte und dauerhafte Position erlangt hat, sodass ihm 
alle Verpflichtungen auferlegt werden sollten, oder ob die Benennungsvoraussetzungen letztlich nicht erfüllt sind, 
sodass alle zuvor auferlegten Verpflichtungen aufgehoben werden sollten.

(75) Die Kommission sollte untersuchen und darüber befinden, ob durch zusätzliche verhaltensbezogene oder 
gegebenenfalls strukturelle Abhilfemaßnahmen sichergestellt werden sollte, dass der Torwächter die Ziele dieser 
Verordnung nicht unterlaufen kann, indem er eine oder mehrere der in dieser Verordnung festgelegten 
Verpflichtungen systematisch nicht erfüllt. Dies ist der Fall, wenn die Kommission gegen einen Torwächter 
innerhalb eines Zeitraums von acht Jahren mindestens drei Nichteinhaltungsbeschlüsse erlassen hat, die 
verschiedene zentrale Plattformdienste und verschiedene in dieser Verordnung festgelegte Verpflichtungen betreffen 
können, und wenn der Torwächter seine Auswirkungen auf den Binnenmarkt, die wirtschaftliche Abhängigkeit 
seiner gewerblichen Nutzer und Endnutzer von den zentralen Plattformdiensten des Torwächters oder die Festigung 
seiner Position aufrechterhalten, ausgeweitet oder weiter verstärkt hat. Es sollte davon ausgegangen werden, dass ein 
Torwächter seine Position als Torwächter aufrechterhalten, ausgeweitet oder verstärkt hat, wenn er trotz der von der 
Kommission ergriffenen Durchsetzungsmaßnahmen seine Bedeutung für gewerbliche Nutzer als Zugangstor zu 
Endnutzern beibehalten oder weiter konsolidiert oder gefestigt hat.

(16) Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen 
Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 
kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13).

(17) Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 
21.11.2018, S. 39).
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In solchen Fällen sollte die Kommission befugt sein, unter gebührender Beachtung des Grundsatzes der Verhältnis
mäßigkeit eine verhaltensbezogene oder strukturelle Abhilfemaßnahme zu verhängen. Sofern eine derartige 
Abhilfemaßnahme angemessen und erforderlich ist, um die durch die systematische Nichteinhaltung beeinträchtigte 
Fairness und Bestreitbarkeit aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen, sollte die Kommission in diesem 
Zusammenhang befugt sein, dem Torwächter für einen begrenzten Zeitraum zu untersagen, einen 
Zusammenschluss bezüglich dieser zentralen Plattformdienste oder der anderen im digitalen Sektor erbrachten 
Dienste oder der die Datenerhebung ermöglichenden Dienste, die durch die systematische Nichteinhaltung betroffen 
sind, einzugehen. Um eine wirksame Beteiligung Dritter zu ermöglichen und damit Abhilfemaßnahmen vor ihrer 
Anwendung getestet werden können, sollte die Kommission eine detaillierte nichtvertrauliche Zusammenfassung 
des Falls und der zu ergreifenden Maßnahmen veröffentlichen. Die Kommission sollte Verfahren wiederaufnehmen 
können, unter anderem wenn die präzisierten Abhilfemaßnahmen sich als nicht wirksam erweisen. Eine 
Wiederaufnahme aufgrund im Wege eines Beschlusses angenommener unwirksamer Abhilfemaßnahmen sollte es 
der Kommission ermöglichen, die Abhilfemaßnahmen vorausschauend zu ändern. Die Kommission sollte auch eine 
angemessene Frist festlegen können, innerhalb derer es möglich sein sollte, das Verfahren wiederaufzunehmen, wenn 
die Abhilfemaßnahmen sich als nicht wirksam erweisen.

(76) Wenn ein Torwächter der Kommission im Zuge einer Untersuchung in Bezug auf systematische Nichteinhaltung 
Verpflichtungszusagen anbietet, sollte die Kommission die Möglichkeit haben, diese Verpflichtungszusagen per 
Beschluss für den betreffenden Torwächter für bindend zu erklären, wenn sie feststellt, dass durch diese Verpflich
tungszusagen die wirksame Einhaltung der in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen gewährleistet wird. In 
dem betreffenden Beschluss sollte auch festgestellt werden, dass für ein Tätigwerden der Kommission in Bezug auf 
die systematische Nichteinhaltung, die Gegenstand der Untersuchung ist, kein Anlass mehr besteht. Wenn die 
Kommission bewertet, ob die vom Torwächter angebotenen Verpflichtungszusagen ausreichend sind, um die 
wirksame Einhaltung der Verpflichtungen nach dieser Verordnung sicherzustellen, sollte sie die Möglichkeit haben, 
vom Torwächter durchgeführte Tests zum Nachweis der Wirksamkeit der angebotenen Verpflichtungszusagen in 
der Praxis zu berücksichtigen. Die Kommission sollte überprüfen, ob der Beschluss über die Verpflichtungszusagen 
uneingeschränkt geachtet wird und die damit verfolgten Ziele erreicht werden, und sie sollte befugt sein, den 
Beschluss wiederaufzunehmen, wenn sie feststellt, dass die Verpflichtungszusagen nicht wirksam sind.

(77) Die Dienste im digitalen Sektor und die Arten von Praktiken im Zusammenhang mit diesen Diensten können sich 
innerhalb kurzer Zeit stark ändern. Um sicherzustellen, dass diese Verordnung auf dem aktuellen Stand bleibt und 
eine wirksame und ganzheitliche regulatorische Lösung zur Bewältigung der im Zusammenhang mit Torwächtern 
auftretenden Probleme darstellt, sollten die mit dieser Verordnung eingeführten Listen der zentralen 
Plattformdienste und die in dieser Verordnung vorgesehenen Verpflichtungen regelmäßig überprüft werden. Dies ist 
insbesondere wichtig um sicherzustellen, dass eine Verhaltensweise, die wahrscheinlich die Bestreitbarkeit zentraler 
Plattformdienste beschränkt oder unfair ist, aufgedeckt wird. Angesichts des dynamischen Wandels im digitalen 
Sektor sollte zwar regelmäßig eine Überprüfung durchgeführt werden, solche Überprüfungen sollten jedoch in 
einem angemessenen zeitlichen Rahmen erfolgen, um hinsichtlich der regulatorischen Rahmenbedingungen 
Rechtssicherheit zu gewährleisten. Außerdem sollte durch Marktuntersuchungen sichergestellt werden, dass die 
Kommission auf Basis einer soliden Beweisgrundlage beurteilen kann, ob sie vorschlagen sollte, diese Verordnung 
dahin gehend zu ändern, dass die Listen der zentralen Plattformdienste überarbeitet, ergänzt oder weiter präzisiert 
werden. Zudem sollte durch Marktuntersuchungen sichergestellt werden, dass die Kommission auf Basis einer 
soliden Faktengrundlage beurteilen kann, ob sie vorschlagen sollte, die mit dieser Verordnung festgelegten 
Verpflichtungen zu ändern, oder ob sie einen delegierten Rechtsakt zur Aktualisierung der Verpflichtungen erlassen 
sollte.

(78) In Bezug auf Verhaltensweisen von Torwächtern, die nicht unter die in dieser Verordnung festgelegten 
Verpflichtungen fallen, sollte die Kommission eine Marktuntersuchung zu neuen Dienstleistungen und neuen 
Praktiken einleiten können, um festzustellen, ob die in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen durch einen 
delegierten Rechtsakt, der in den in der Verordnung für delegierte Rechtsakte festgelegten Geltungsbereich der 
Ermächtigung fällt, oder durch die Vorlage eines Vorschlags zur Änderung dieser Verordnung ergänzt werden 
sollten. Dies berührt nicht die Möglichkeit der Kommission, in geeigneten Fällen ein Verfahren nach Artikel 101 
oder 102 AEUV einzuleiten. Ein solches Verfahren sollte gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates (18)
durchgeführt werden. In dringenden Fällen, in denen die Gefahr eines schweren und nicht wiedergutzumachenden 
Schadens für den Wettbewerb besteht, sollte die Kommission den Erlass einstweiliger Maßnahmen gemäß Artikel 8 
der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 in Erwägung ziehen.

(18) Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags 
niedergelegten Wettbewerbsregeln (ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1).
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(79) Falls Torwächter unfaire oder die Bestreitbarkeit von im Rahmen dieser Verordnung benannten zentralen Plattform
diensten beschränkende Praktiken an den Tag legen und diese Praktiken nicht ausdrücklich von den in dieser 
Verordnung festgelegten Verpflichtungen erfasst werden, sollte die Kommission diese Verordnung durch delegierte 
Rechtsakte aktualisieren können. Solche Aktualisierungen im Wege delegierter Rechtsakte sollten denselben 
Untersuchungsstandards genügen und ihnen sollte daher eine Marktuntersuchung vorausgegangen sein. Ferner 
sollte die Kommission bei der Ermittlung solcher Arten von Praktiken einen vordefinierten Standard zugrunde 
legen. Dieser rechtliche Standard sollte dafür sorgen, dass hinreichend vorhersehbar ist, welche Arten von 
Verpflichtungen Torwächtern nach dieser Verordnung jederzeit auferlegt werden könnten.

(80) Mit Blick auf eine wirksame Durchführung und Einhaltung dieser Verordnung sollte die Kommission über 
umfangreiche Untersuchungs- und Durchsetzungsbefugnisse verfügen, sodass sie die Einhaltung der in dieser 
Verordnung festgelegten Vorschriften untersuchen, durchsetzen und überwachen kann und gleichzeitig das 
Grundrecht auf Anhörung und Akteneinsicht im Rahmen des Durchsetzungsverfahrens gewahrt ist. Die 
Kommission sollte über diese Untersuchungsbefugnisse auch in Bezug auf die Durchführung von Marktunter
suchungen verfügen, unter anderem im Hinblick auf die Aktualisierung und Überprüfung dieser Verordnung.

(81) Die Kommission sollte die Befugnis erhalten, die für die Zwecke dieser Verordnung erforderlichen Auskünfte zu 
verlangen. Insbesondere sollte die Kommission Zugang zu allen relevanten Unterlagen, Daten, Datenbanken, 
Algorithmen und Informationen haben, die für die Einleitung und Durchführung von Untersuchungen und die 
Überwachung der Einhaltung der in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen erforderlich sind, unabhängig 
davon, wer diese Informationen besitzt, und unabhängig von ihrer Form, ihrem Format, dem Speichermedium oder 
dem Ort ihrer Speicherung.

(82) Die Kommission sollte von Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen direkt verlangen können, sachdienliche 
Beweismittel, Daten und Informationen vorzulegen. Darüber hinaus sollte die Kommission von zuständigen 
Behörden eines Mitgliedstaats sowie von jeder natürlichen oder juristischen Person alle für die Zwecke dieser 
Verordnung erforderlichen Informationen verlangen können. Im Zusammenhang mit der Einhaltung der Vorgaben 
eines Beschlusses der Kommission müssen Unternehmen Fragen zum Sachverhalt beantworten und Unterlagen 
vorlegen.

(83) Ferner sollte die Kommission die Befugnis erhalten, Nachprüfungen bei allen Unternehmen oder Unternehmensver
einigungen durchzuführen und Personen zu befragen, die über sachdienliche Informationen verfügen könnten, und 
die abgegebenen Erklärungen aufzuzeichnen.

(84) Einstweilige Maßnahmen können ein wichtiges Instrument sein, um sicherzustellen, dass die untersuchte 
Zuwiderhandlung nicht während einer laufenden Untersuchung zu einem schweren und nicht wiedergutzu
machenden Schaden für gewerbliche Nutzer oder Endnutzer von Torwächtern führt. Sie sind ein wichtiges Mittel, 
um Entwicklungen zu vermeiden, die durch einen Beschluss der Kommission am Ende des Verfahrens nur sehr 
schwer wieder rückgängig zu machen wären. Die Kommission sollte daher befugt sein, im Rahmen eines 
Verfahrens, das im Hinblick auf den möglichen Erlass eines Nichteinhaltungsbeschlusses eingeleitet wurde, 
einstweilige Maßnahmen anzuordnen. Diese Befugnis sollte in Fällen gelten, in denen die Kommission prima facie 
eine Zuwiderhandlung gegen Verpflichtungen durch Torwächter festgestellt hat und in denen die Gefahr eines 
schweren und nicht wiedergutzumachenden Schadens für gewerbliche Nutzer oder Endnutzer von Torwächtern 
besteht. Einstweilige Maßnahmen sollen nur eine befristete Geltungsdauer haben, entweder ein Zeitraum, der mit 
dem Abschluss des Verfahrens durch die Kommission endet, oder für einen festgelegten Zeitraum, der sofern 
erforderlich und angemessen verlängerbar ist.

(85) Die Kommission sollte geeignete Maßnahmen ergreifen können, um die wirksame Umsetzung und Einhaltung der in 
dieser Verordnung genannten Verpflichtungen zu überwachen. So sollte die Kommission unabhängige externe 
Sachverständige und Rechnungsprüfer bestellen können, die die Kommission bei dieser Aufgabe unterstützen – 
gegebenenfalls auch Sachverständige zuständiger Behörden der Mitgliedstaaten wie Datenschutz- oder Verbraucher
schutzbehörden. Bei der Bestellung der Rechnungsprüfer sollte die Kommission für ausreichend Rotation sorgen.
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(86) Die Einhaltung der in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen sollte durch Geldbußen und Zwangsgelder 
durchgesetzt werden können. Zu diesem Zweck sollten die Nichteinhaltung von Verpflichtungen sowie Verstöße 
gegen Verfahrensregeln mit angemessenen Geldbußen und Zwangsgeldern belegt und angemessene 
Verjährungsfristen festgelegt werden; dabei sollten die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und des Verbots der 
doppelten Strafverfolgung beachtet werden. Die Kommission und die einschlägigen nationalen Behörden sollten 
ihre Durchsetzungsbemühungen abstimmen, damit sichergestellt ist, dass diese Grundsätze beachtet werden. 
Insbesondere sollte die Kommission allen Geldbußen und Zwangsgeldern Rechnung tragen, die im Wege einer 
endgültigen Entscheidung in einem Verfahren wegen einer Zuwiderhandlung gegen andere Vorschriften der Union 
oder nationale Vorschriften wegen desselben Sachverhalts gegen dieselbe juristische Person verhängt wurden, damit 
sichergestellt ist, dass die insgesamt verhängten Geldbußen und Zwangsgelder der Schwere der begangenen 
Zuwiderhandlung entsprechen.

(87) Um zu gewährleisten, dass die Geldbußen, die Unternehmensvereinigungen wegen Zuwiderhandlungen auferlegt 
werden, auch tatsächlich gezahlt werden, müssen die Voraussetzungen festgelegt werden, unter denen die 
Kommission die Möglichkeit haben sollte, die Zahlung der Geldbuße von den Mitgliedern der betreffenden 
Unternehmensvereinigung zu verlangen, wenn die Unternehmensvereinigung selbst zahlungsunfähig ist.

(88) Im Rahmen von Verfahren nach dieser Verordnung sollte dem betroffenen Unternehmen das Recht eingeräumt 
werden, von der Kommission gehört zu werden, und die erlassenen Beschlüsse sollten auf breiter Ebene bekannt 
gemacht werden. Vertrauliche Informationen müssen unter Wahrung des Rechts auf eine gute Verwaltung, des 
Rechts auf Akteneinsicht und des Anspruchs auf rechtliches Gehör geschützt werden. Darüber hinaus sollte die 
Kommission unter Wahrung der Vertraulichkeit der Informationen sicherstellen, dass alle Informationen, auf denen 
der Beschluss beruht, in einem Umfang offengelegt werden, der es den Adressaten des Beschlusses ermöglicht, den 
Sachverhalt und die Erwägungen, die dem Beschluss zugrunde liegen, nachzuvollziehen. Außerdem muss 
sichergestellt werden, dass die Kommission nur Informationen verwendet, die gemäß dieser Verordnung für die 
Zwecke dieser Verordnung erhoben wurden, es sei denn, es ist ausdrücklich etwas anderes vorgesehen. Schließlich 
sollte es unter bestimmten Voraussetzungen möglich sein, dass bestimmte Geschäftsunterlagen, wie etwa die 
Kommunikation zwischen Rechtsanwälten und ihren Mandanten, unter bestimmten Voraussetzungen als 
vertraulich angesehen werden.

(89) Bei der Erstellung nichtvertraulicher Zusammenfassungen, die veröffentlicht werden, damit interessierte Dritte 
wirksam Stellung nehmen können, sollte die Kommission dem berechtigten Interesse von Unternehmen an der 
Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse und anderer vertraulicher Informationen gebührend Rechnung tragen.

(90) Die kohärente, wirksame und komplementäre Durchsetzung der verfügbaren Rechtsinstrumente gegenüber 
Torwächtern erfordert eine Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen der Kommission und nationalen 
Behörden im Rahmen ihrer Zuständigkeiten. Die Kommission und die nationalen Behörden sollten 
zusammenarbeiten und ihre Maßnahmen koordinieren, die für die Durchsetzung der verfügbaren Rechtsinstrumente 
gegenüber Torwächtern im Sinne dieser Verordnung erforderlich sind, und den in Artikel 4 des Vertrags über die 
Europäische Union (EUV) verankerten Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit achten. Die Unterstützung der 
Kommission durch nationale Behörden sollte auch darin bestehen können, dass sie der Kommission alle 
erforderlichen in ihrem Besitz befindlichen Informationen zur Verfügung stellen oder der Kommission auf Anfrage 
bei der Ausübung ihrer Befugnisse behilflich sind, damit diese die ihr durch diese Verordnung übertragenen 
Aufgaben besser wahrnehmen kann.

(91) Die Kommission ist die einzige Behörde, die zur Durchsetzung dieser Verordnung befugt ist. Zur Unterstützung der 
Kommission sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, ihre für die Durchsetzung von Wettbewerbsvor
schriften zuständigen nationalen Behörden zu ermächtigen, Untersuchungen zur möglichen Nichteinhaltung von 
bestimmten Verpflichtungen nach dieser Verordnung durch Torwächter durchzuführen. Dies könnte insbesondere 
in Fällen von Bedeutung sein, in denen nicht von vornherein festgestellt werden kann, ob das Verhalten eines 
Torwächters eine Zuwiderhandlung gegen diese Verordnung, gegen Wettbewerbsvorschriften, zu deren 
Durchsetzung die zuständige nationale Behörde befugt ist, oder gegen beides darstellen könnte. Die für die 
Durchsetzung von Wettbewerbsvorschriften zuständige nationale Behörde sollte der Kommission über mögliche 
Nichteinhaltung von bestimmten Verpflichtungen nach dieser Verordnung durch Torwächter Bericht erstatten, 
damit die Kommission als alleinige Durchsetzungsbehörde ein Verfahren zur Untersuchung einer etwaigen 
Nichteinhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung einleiten kann.
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Die Kommission sollte nach freiem Ermessen über die Einleitung dieser Verfahren entscheiden können. Um sich 
überschneidende Untersuchungen im Rahmen dieser Verordnung zu vermeiden, sollte die betreffende zuständige 
nationale Behörde die Kommission unterrichten, bevor sie ihre erste Untersuchungsmaßnahme wegen einer 
möglichen Nichteinhaltung von bestimmten Verpflichtungen nach dieser Verordnung durch Torwächter ergreift. 
Die zuständigen nationalen Behörden sollten ferner eng mit der Kommission zusammenarbeiten und sich mit ihr 
abstimmen, wenn sie nationale Wettbewerbsvorschriften gegen Torwächter durchsetzen, auch mit Blick auf die 
Festlegung von Geldbußen. Zu diesem Zweck sollten sie die Kommission informieren, wenn sie ein Verfahren auf 
der Grundlage nationaler Wettbewerbsvorschriften gegen Torwächter einleiten, und auch bevor sie in einem solchen 
Verfahren Torwächtern Verpflichtungen auferlegen. Um Doppelarbeit zu vermeiden, sollte es möglich sein, dass die 
Unterrichtung über den Entwurf einer Entscheidung gemäß Artikel 11 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 
gegebenenfalls als Notifizierung im Sinne der vorliegenden Verordnung dient.

(92) Um die einheitliche Anwendung und Durchsetzung dieser Verordnung zu gewährleisten, muss sichergestellt werden, 
dass nationale Behörden, einschließlich nationaler Gerichte, über alle erforderlichen Informationen verfügen, um 
sicherstellen zu können, dass ihre Entscheidungen nicht im Widerspruch zu einem von der Kommission im Rahmen 
dieser Verordnung erlassenen Beschluss stehen. Die nationalen Gerichte sollten die Kommission ersuchen dürfen, 
ihnen Informationen oder Stellungnahmen zu Fragen der Anwendung dieser Verordnung zu übermitteln. 
Gleichzeitig sollte die Kommission gegenüber den nationalen Gerichten mündliche oder schriftliche 
Stellungnahmen abgeben können. Dies berührt nicht die Möglichkeit nationaler Gerichte, gemäß Artikel 267 AEUV 
um eine Vorabentscheidung zu ersuchen.

(93) Um eine kohärente, wirksame und komplementäre Durchführung dieser Verordnung und anderer sektorspezifischer 
Vorschriften, die für Torwächter gelten, zu gewährleisten, sollte die Kommission auf das Fachwissen einer eigens 
eingerichteten hochrangigen Gruppe zurückgreifen können. Diese hochrangige Gruppe sollte die Kommission 
gegebenenfalls auch durch Beratung, Fachwissen und Empfehlungen zu allgemeinen Angelegenheiten im 
Zusammenhang mit der Durchführung oder Durchsetzung dieser Verordnung unterstützen können. Die 
hochrangige Gruppe sollte sich aus den einschlägigen europäischen Gremien und Netzwerken zusammensetzen; 
dabei sollte auf ein hohes Maß an Fachwissen und auf geografische Ausgewogenheit geachtet werden. Die Mitglieder 
der hochrangigen Gruppe sollten den Gremien und Netzwerken, die sie vertreten, über die im Rahmen der Gruppe 
ausgeübten Aufgaben regelmäßig Bericht erstatten und sie hierzu konsultieren.

(94) Da die auf der Grundlage dieser Verordnung getroffenen Beschlüsse der Kommission der Prüfung durch den 
Gerichtshof im Einklang mit dem AEUV unterliegen, sollte der Gerichtshof gemäß Artikel 261 AEUV über die 
Befugnis zur unbeschränkten Ermessensnachprüfung von Geldbußen und Zwangsgeldern verfügen.

(95) Die Kommission sollte Leitlinien ausarbeiten können, um weitere Orientierungshilfen zu verschiedenen Aspekten 
dieser Verordnung zu geben oder um Unternehmen, die zentrale Plattformdienste bereitstellen, bei der Umsetzung 
der Verpflichtungen aus dieser Verordnung zu unterstützen. Diese Orientierungshilfen sollten sich insbesondere auf 
die Erfahrungen stützen können, die die Kommission bei der Überwachung der Einhaltung dieser Verordnung 
gewinnt. Die Herausgabe von Leitlinien im Rahmen dieser Verordnung ist ein Vorrecht und unterliegt dem 
alleinigen Ermessen der Kommission, und sie sollte nicht als konstitutives Element betrachtet werden, um 
sicherzustellen, dass die betreffenden Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen die Verpflichtungen aus 
dieser Verordnung einhalten.

(96) Die Umsetzung einiger Verpflichtungen der Torwächter, wie etwa jener im Zusammenhang mit dem Zugang zu 
Daten und der Übertragbarkeit von Daten oder der Interoperabilität könnte durch den Rückgriff auf technische 
Normen erleichtert werden. In diesem Zusammenhang sollte die Kommission – sofern angemessen und 
erforderlich – europäische Normungsorganisationen ersuchen können, solche Normen auszuarbeiten.

(97) Um dafür zu sorgen, dass die digitalen Märkte, auf denen Torwächter tätig sind, in der gesamten Union bestreitbar 
und fair sind, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu 
erlassen, um die in einem Anhang dieser Verordnung enthaltene Methode zur Feststellung, ob die quantitativen 
Schwellenwerte für aktive Endnutzer und aktive gewerbliche Nutzer für die Benennung von Torwächtern erreicht 
sind, zu ändern, um die nicht in dem genannten Anhang enthaltenen zusätzlichen Elemente der Methode zur 
Feststellung, ob die quantitativen Schwellenwerte für die Benennung von Torwächtern erreicht sind, zu präzisieren 
und um die in dieser Verordnung festgelegten bestehenden Verpflichtungen zu ergänzen, wenn die Kommission auf 
der Grundlage einer Marktuntersuchung festgestellt hat, dass die Verpflichtungen in Bezug auf unfaire oder die 
Bestreitbarkeit zentraler Plattformdienste beschränkende Praktiken aktualisiert werden müssen, und die in Betracht 
gezogene Aktualisierung in den in dieser Verordnung festgelegten Anwendungsbereich der Ermächtigung für solche 
delegierten Rechtsakte fällt.
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(98) Beim Erlass delegierter Rechtsakte ist es von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit 
den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 
Rechtsetzung (19) niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung 
delegierter Rechtsakte zu sorgen, sollten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit 
wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten erhalten, und ihre Sachverständigen sollten systematisch Zugang zu 
den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission haben, die mit der Vorbereitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind.

(99) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen werden, um Maßnahmen festzulegen, die von Torwächtern umzusetzen sind, 
damit sie die Verpflichtungen nach dieser Verordnung wirksam einhalten; um eine bestimmte einem Torwächter 
auferlegte Verpflichtung ganz oder teilweise auszusetzen; um einen Torwächter ganz oder teilweise von einer 
bestimmten Verpflichtung zu befreien; um die Maßnahmen festzulegen, die von einem Torwächter bei Umgehung 
der Verpflichtungen nach dieser Verordnung umzusetzen sind; um eine Marktuntersuchung zur Benennung von 
Torwächtern oder zur Untersuchung einer systematischen Nichteinhaltung abzuschließen; um bei einer 
systematischen Nichteinhaltung Abhilfemaßnahmen zu verhängen; um einstweilige Maßnahmen gegen einen 
Torwächter anzuordnen; um Verpflichtungszusagen für einen Torwächter bindend zu machen; um ihre Feststellung 
einer Nichteinhaltung darzulegen; um die endgültige Höhe der Zwangsgelder festzusetzen; um Form, Inhalt und 
sonstige Einzelheiten der von Torwächtern übermittelten Mitteilungen, Schriftsätze, mit Gründen versehenen 
Anträge und Berichte über die Regulierungsmaßnahmen festzulegen; um operative und technische Vorkehrungen 
im Hinblick auf die Umsetzung von Interoperabilität sowie die Methodik und das Verfahren für die geprüfte 
Beschreibung der Techniken zum Verbraucher-Profiling festzulegen; um praktische Modalitäten für Verfahren, die 
Verlängerung von Fristen, die Ausübung von Rechten während des Verfahrens, die Offenlegungsbedingungen sowie 
die Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen der Kommission und den nationalen Behörden bereitzustellen. 
Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden.

(100) Für den Erlass eines Durchführungsrechtsakts über die praktischen Modalitäten der Zusammenarbeit und 
Koordinierung zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten sollte das Prüfverfahren Anwendung finden. Für 
die übrigen in dieser Verordnung vorgesehenen Durchführungsrechtsakte sollte das Beratungsverfahren 
Anwendung finden. Dies ist dadurch gerechtfertigt, dass die genannten übrigen Durchführungsrechtsakte praktische 
Aspekte der in dieser Verordnung festgelegten Verfahren wie etwa Form, Inhalt und andere Einzelheiten 
verschiedener Verfahrensschritte, die praktischen Modalitäten verschiedener Verfahrensschritte wie etwa die 
Verlängerung von Verfahrensfristen oder den Anspruch auf rechtliches Gehör, sowie an Torwächter gerichtete 
individuelle Durchführungsbeschlüsse betreffen.

(101) Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 sollte jeder Mitgliedstaat im beratenden Ausschuss vertreten sein und 
über die Zusammensetzung seiner Delegation entscheiden. Diese Delegation kann unter anderem Sachverständige 
der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten umfassen, die über das einschlägige Fachwissen für eine bestimmte 
Frage verfügen, die dem beratenden Ausschuss vorgelegt wird.

(102) Hinweisgeber können den zuständigen Behörden neue Informationen zur Kenntnis bringen, die die zuständigen 
Behörden bei der Aufdeckung von Verstößen gegen diese Verordnung unterstützen und es ihnen ermöglichen 
können, Sanktionen zu verhängen. Es sollte sichergestellt werden, dass angemessene Vorkehrungen bestehen, um 
Hinweisgeber zur Unterrichtung der zuständigen Behörden über tatsächliche oder mögliche Verstöße gegen diese 
Verordnung zu befähigen und die Hinweisgeber vor Vergeltungsmaßnahmen zu schützen. Zu diesem Zweck sollte 
in dieser Verordnung vorgesehen werden, dass die Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (20) für die Meldung von Verstößen gegen diese Verordnung und für den Schutz von Personen, die solche 
Verstöße melden, gilt.

(103) Um die Rechtssicherheit zu erhöhen, sollte in der Richtlinie (EU) 2019/1937 widergespiegelt werden, dass sie gemäß 
dieser Verordnung für die Meldung von Verstößen gegen diese Verordnung und für den Schutz der Personen, die 
solche Verstöße melden, gilt. Der Anhang der Richtlinie (EU) 2019/1937 sollte daher entsprechend geändert 
werden. Es obliegt den Mitgliedstaaten, dafür zu sorgen, dass diese Änderung in den Umsetzungsmaßnahmen, die 
sie gemäß der Richtlinie (EU) 2019/1937 erlassen, widergespiegelt wird, wenngleich der Erlass nationaler 
Umsetzungsmaßnahmen keine Bedingung dafür ist, dass die genannte Richtlinie ab dem Geltungsbeginn dieser 
Verordnung für die Meldung von Verstößen gegen diese Verordnung und für den Schutz der Personen, die solche 
Verstöße melden, gilt.

(19) ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.
(20) Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2019 zum Schutz von Personen, die 

Verstöße gegen das Unionsrecht melden (ABl. L 305 vom 26.11.2019, S. 17).
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(104) Verbraucher sollten ihre Rechte im Zusammenhang mit den gemäß dieser Verordnung für Torwächter geltenden 
Verpflichtungen im Wege von Verbandsklagen gemäß der Richtlinie (EU) 2020/1828 des Europäischen Parlaments 
und des Rates (21) durchsetzen können. Zu diesem Zweck sollte in dieser Verordnung vorgesehen werden, dass die 
Richtlinie (EU) 2020/1828 Anwendung auf Verbandsklagen findet, die wegen Verstößen der Torwächter gegen 
Bestimmungen dieser Verordnung, die die Kollektivinteressen der Verbraucher beeinträchtigen oder beeinträchtigen 
können, angestrengt werden. Der Anhang der genannten Richtlinie sollte daher entsprechend geändert werden. Es 
obliegt den Mitgliedstaaten, dafür zu sorgen, dass diese Änderung in den Umsetzungsmaßnahmen, die sie gemäß 
der Richtlinie (EU) 2020/1828 erlassen, widergespiegelt wird, wenngleich der Erlass diesbezüglicher nationaler 
Umsetzungsmaßnahmen keine Bedingung dafür ist, dass die genannte Richtlinie auf diese Verbandsklagen 
Anwendung findet. Die Anwendbarkeit der Richtlinie (EU) 2020/1828 auf Verbandsklagen wegen Verstößen der 
Torwächter gegen Bestimmungen dieser Verordnung, die die Kollektivinteressen der Verbraucher beeinträchtigen 
oder beeinträchtigen können, sollte ab dem Geltungsbeginn der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten, die für die Umsetzung der genannten Richtlinie erforderlich sind, oder ab dem Geltungsbeginn 
dieser Verordnung beginnen, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist.

(105) Die Kommission sollte diese Verordnung regelmäßig bewerten und ihre Auswirkungen auf die Bestreitbarkeit und 
Fairness der Geschäftsbeziehungen in der Online-Plattformwirtschaft genau überwachen; dabei sollte sie 
insbesondere der Frage nachgehen, inwieweit angesichts der einschlägigen technologischen oder geschäftlichen 
Entwicklungen Änderungen notwendig geworden sind. Im Zuge dieser Bewertung sollte sie die Liste der zentralen 
Plattformdienste und der den Torwächtern auferlegten Verpflichtungen sowie deren Durchsetzung regelmäßig 
überprüfen, um sicherzustellen, dass die digitalen Märkte in der gesamten Union bestreitbar und fair sind. In diesem 
Kontext sollte die Kommission auch die Tragweite der Verpflichtung bezüglich der Interoperabilität von 
nummernunabhängigen elektronischen Kommunikationsdiensten bewerten. Um einen umfassenden Überblick über 
die Entwicklungen im digitalen Sektor zu erhalten, sollten im Rahmen der Bewertung die einschlägigen Erfahrungen 
der Mitgliedstaaten und der betreffenden Interessenträger berücksichtigt werden. Die Kommission sollte in diesem 
Zusammenhang auch die Stellungnahmen und Berichte berücksichtigen können, die ihr von der durch den Beschluss 
C(2018) 2393 der Kommission vom 26. April 2018 eingerichteten Beobachtungsstelle für die Online-Plattform
wirtschaft vorgelegt wurden. Im Anschluss an die Bewertung sollte die Kommission geeignete Maßnahmen 
ergreifen. Die Kommission sollte bei der Bewertung und Überprüfung der in dieser Verordnung genannten 
Praktiken und Verpflichtungen ein hohes Maß an Schutz und Achtung der gemeinsamen Rechte und Werte, 
insbesondere der Gleichheit und Nichtdiskriminierung, gewährleisten.

(106) Unbeschadet des Haushaltsverfahrens sollte die Kommission im Wege der bestehenden Finanzinstrumente mit 
angemessenen personellen, finanziellen und technischen Ressourcen ausgestattet werden, damit sichergestellt ist, 
dass sie im Hinblick auf die Durchsetzung dieser Verordnung ihre Pflichten wirksam erfüllen und ihre Befugnisse 
effektiv ausüben kann.

(107) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich einen bestreitbaren und fairen digitalen Sektor im Allgemeinen und 
bestreitbare und faire zentrale Plattformdienste im Besonderen zu gewährleisten, um für Innovationen, eine hohe 
Qualität digitaler Produkte und Dienste, faire und wettbewerbsbasierte Preise sowie eine hohe Qualität und Auswahl 
für die Endnutzer im digitalen Sektor zu sorgen, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht hinreichend verwirklicht werden 
kann, sondern vielmehr in Anbetracht des Geschäftsmodells und der Tätigkeiten der Torwächter sowie des Umfangs 
und der Auswirkungen ihrer Tätigkeiten auf Ebene der Union besser zu verwirklichen ist, kann die Union im 
Einklang mit dem in Artikel 5 EUV verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben 
Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Verwirklichung 
dieser Ziele erforderliche Maß hinaus.

(108) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 42 der Verordnung (EU) 2018/1725 angehört und 
hat am 10. Februar 2021 eine Stellungnahme (22) abgegeben.

(109) Diese Verordnung wahrt die Grundrechte und Grundsätze, wie sie in der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union verankert sind, insbesondere deren Artikel 16, 47 und 50. Dementsprechend sollten diese Rechte und 
Grundsätze bei der Auslegung und Anwendung dieser Verordnung gewahrt werden —

(21) Richtlinie (EU) 2020/1828 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2020 über Verbandsklagen zum Schutz 
der Kollektivinteressen der Verbraucher und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/22/EG (ABl. L 409 vom 4.12.2020, S. 1).

(22) ABl. C 147 vom 26.4.2021, S. 4.
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HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I

GEGENSTAND, ANWENDUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel 1

Gegenstand und Anwendungsbereich

(1) Zweck dieser Verordnung ist es, zum reibungslosen Funktionieren des Binnenmarkts beizutragen, indem 
harmonisierte Vorschriften festgelegt werden, die in der gesamten Union zum Nutzen von gewerblichen Nutzern und 
Endnutzern für alle Unternehmen bestreitbare und faire Märkte im digitalen Sektor, auf denen Torwächter tätig sind, 
gewährleisten.

(2) Diese Verordnung gilt für zentrale Plattformdienste, die Torwächter für in der Union niedergelassene gewerbliche 
Nutzer oder in der Union niedergelassene oder aufhältige Endnutzer bereitstellen oder anbieten, ungeachtet des Niederlas
sungsorts und Standorts der Torwächter und ungeachtet des sonstigen auf die Erbringung von Dienstleistungen 
anwendbaren Rechts.

(3) Diese Verordnung gilt nicht für Märkte im Zusammenhang mit

a) elektronischen Kommunikationsnetzen im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 der Richtlinie (EU) 2018/1972;

b) elektronischen Kommunikationsdiensten im Sinne des Artikels 2 Nummer 4 der Richtlinie (EU) 2018/1972, 
ausgenommen nummernunabhängige interpersonelle Kommunikationsdienste.

(4) Was interpersonelle Kommunikationsdienste im Sinne des Artikels 2 Nummer 5 der Richtlinie (EU) 2018/1972 
betrifft, so berührt diese Verordnung nicht die Befugnisse und Zuständigkeiten, die den nationalen Regulierungsbehörden 
und anderen zuständigen Behörden nach Artikel 61 der genannten Richtlinie übertragen werden.

(5) Um eine Fragmentierung des Binnenmarkts zu vermeiden, erlegen die Mitgliedstaaten Torwächtern keine weiteren 
Verpflichtungen im Wege von Rechts- oder Verwaltungsvorschriften auf, um bestreitbare und faire Märkte zu 
gewährleisten. Diese Verordnung hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, Unternehmen – einschließlich solcher, die 
zentrale Plattformdienste bereitstellen – für Angelegenheiten, die nicht in den Anwendungsbereich dieser Verordnung 
fallen, Verpflichtungen aufzuerlegen, sofern diese Verpflichtungen mit dem Unionsrecht vereinbar sind und nicht darauf 
zurückzuführen sind, dass die betreffenden Unternehmen den Status eines Torwächters im Sinne dieser Verordnung haben.

(6) Diese Verordnung berührt nicht die Anwendung der Artikel 101 und 102 AEUV. Sie lässt auch die Anwendung der 
folgenden Vorschriften unberührt:

a) nationaler Wettbewerbsvorschriften zum Verbot von wettbewerbswidrigen Vereinbarungen, Beschlüssen von 
Unternehmensvereinigungen, aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen und der missbräuchlichen Ausnutzung 
einer beherrschenden Stellung,

b) nationaler Wettbewerbsvorschriften, mit denen andere Formen einseitiger Verhaltensweisen verboten werden, soweit sie 
auf andere Unternehmen als Torwächter angewandt werden oder Torwächtern damit weitere Verpflichtungen auferlegt 
werden, und

c) der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates (23) und nationaler Fusionskontrollvorschriften.

(23) Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen 
(„EG-Fusionskontrollverordnung“) (ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1).
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(7) Die nationalen Behörden erlassen keine Entscheidungen, die einem von der Kommission nach dieser Verordnung 
erlassenen Beschluss zuwiderlaufen. Die Kommission und die Mitgliedstaaten arbeiten eng zusammen und koordinieren 
ihre Durchsetzungsmaßnahmen auf der Grundlage der in den Artikeln 37 und 38 genannten Grundsätze.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

1. „Torwächter“ ein Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt und nach Artikel 3 benannt worden ist;

2. „zentraler Plattformdienst“ die folgenden Dienste:

a) Online-Vermittlungsdienste,

b) Online-Suchmaschinen,

c) Online-Dienste sozialer Netzwerke,

d) Video-Sharing-Plattform-Dienste,

e) nummernunabhängige interpersonelle Kommunikationsdienste,

f) Betriebssysteme,

g) Webbrowser,

h) virtuelle Assistenten,

i) Cloud-Computing-Dienste,

j) Online-Werbedienste, einschließlich Werbenetzwerken, Werbebörsen und sonstiger Werbevermittlungsdienste, die 
von einem Unternehmen, das einen der unter den Buchstaben a bis i genannten zentralen Plattformdienste 
bereitstellt, bereitgestellt werden;

3. „Dienst der Informationsgesellschaft“ einen Dienst im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 
(EU) 2015/1535;

4. „digitaler Sektor“ den Sektor der Produkte und Dienstleistungen, die durch Dienste der Informationsgesellschaft 
bereitgestellt werden;

5. „Online-Vermittlungsdienste“ Online-Vermittlungsdienste im Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der Verordnung 
(EU) 2019/1150;

6. „Online-Suchmaschine“ eine Online-Suchmaschine im Sinne des Artikels 2 Nummer 5 der Verordnung 
(EU) 2019/1150;

7. „Online-Dienst eines sozialen Netzwerks“ eine Plattform, auf der Endnutzer mit unterschiedlichen Geräten 
insbesondere durch Unterhaltungen, Beiträge, Videos und Empfehlungen miteinander in Kontakt treten und 
kommunizieren sowie Inhalte teilen und andere Nutzer und Inhalte entdecken können;

8. „Video-Sharing-Plattform-Dienst“ einen Video-Sharing-Plattform-Dienst im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 Buchstabe aa 
der Richtlinie 2010/13/EU;

9. „nummernunabhängiger interpersoneller Kommunikationsdienst“ einen nummernunabhängigen interpersonellen 
Kommunikationsdienst im Sinne des Artikels 2 Nummer 7 der Richtlinie (EU) 2018/1972;

10. „Betriebssystem“ eine Systemsoftware, die die Grundfunktionen der Hardware oder Software steuert und die 
Ausführung von Software-Anwendungen ermöglicht;

11. „Webbrowser“ eine Software-Anwendung, die Endnutzern den Zugriff auf und die Interaktion mit Web-Inhalten 
ermöglicht, die auf Servern gehostet werden, welche mit Netzwerken wie dem Internet verbunden sind, einschließlich 
eigenständiger Webbrowser sowie in Software integrierter oder eingebetteter oder vergleichbarer Webbrowser;
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12. „virtueller Assistent“ eine Software, die Aufträge, Aufgaben oder Fragen verarbeiten kann, auch aufgrund von Eingaben 
in Ton-, Bild- und Schriftform, Gesten oder Bewegungen, und die auf der Grundlage dieser Aufträge, Aufgaben oder 
Fragen den Zugang zu anderen Diensten ermöglicht oder angeschlossene physische Geräte steuert;

13. „Cloud-Computing-Dienst“ einen Cloud-Computing-Dienst im Sinne des Artikels 4 Nummer 19 der Richtlinie 
(EU) 2016/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates (24);

14. „Geschäfte für Software-Anwendungen“ Online-Vermittlungsdienste, durch die in erster Linie Software-Anwendungen 
als Produkt oder Dienstleistung vermittelt werden;

15. „Software-Anwendung“ ein digitales Produkt oder eine digitale Dienstleistung, das bzw. die über ein Betriebssystem 
genutzt wird;

16. „Zahlungsdienst“ einen Zahlungsdienst im Sinne des Artikels 4 Nummer 3 der Richtlinie (EU) 2015/2366;

17. „technischer Dienst zur Unterstützung von Zahlungsdiensten“ einen Dienst im Sinne des Artikels 3 Buchstabe j der 
Richtlinie (EU) 2015/2366;

18. „Zahlungsdienst für in der Software-Anwendung integrierte Käufe“ eine Software-Anwendung, einen Dienst oder eine 
Benutzeroberfläche, die den Kauf digitaler Inhalte oder digitaler Dienste innerhalb einer Software-Anwendung, 
einschließlich Inhalten, Abonnements, Merkmalen oder Funktionen, und die Zahlungen für solche Käufe ermöglicht;

19. „Identifizierungsdienst“ einen Dienst, der zusammen mit oder zur Unterstützung von zentralen Plattformdiensten 
erbracht wird und unabhängig von der verwendeten Technologie eine Überprüfung der Identität von Endnutzern oder 
gewerblichen Nutzern ermöglicht;

20. „Endnutzer“ eine natürliche oder juristische Person, die zentrale Plattformdienste nutzt und nicht als gewerblicher 
Nutzer auftritt;

21. „gewerblicher Nutzer“ eine natürliche oder juristische Person, die im Rahmen einer geschäftlichen oder beruflichen 
Tätigkeit zentrale Plattformdienste zum Zweck oder im Zuge der Bereitstellung von Waren oder Dienstleistungen für 
Endnutzer nutzt;

22. „Ranking“ die relative Hervorhebung von Waren und Dienstleistungen, die über Online-Vermittlungsdienste, Online- 
Dienste sozialer Netzwerke, Video-Sharing-Plattform-Dienste oder virtuelle Assistenten angeboten werden, oder die 
Relevanz, die den Suchergebnissen von Online-Suchmaschinen mittels entsprechender Darstellung, Organisation oder 
Kommunikation durch die Unternehmen, die Online-Vermittlungsdienste, Online-Dienste sozialer Netzwerke, Video- 
Sharing-Plattform-Dienste, virtuelle Assistenten oder Online-Suchmaschinen anbieten, zugemessen wird, unabhängig 
von den für diese Darstellung, Organisation oder Kommunikation verwendeten technischen Mitteln und unabhängig 
davon, ob nur ein einziges Ergebnis dargestellt oder kommuniziert wird;

23. „Suchergebnisse“ alle Informationen in beliebigem Format, darunter in Text-, grafischer, gesprochener oder sonstiger 
Form, die als Antwort auf eine Suchanfrage ausgegeben werden und sich auf diese beziehen, unabhängig davon, ob es 
sich bei den ausgegebenen Informationen um ein bezahltes oder ein unbezahltes Ergebnis, eine direkte Antwort oder 
ein Produkt, eine Dienstleistung oder eine Information handelt, das bzw. die in Verbindung mit den organischen 
Ergebnissen angeboten oder zusammen mit diesen angezeigt wird oder teilweise oder vollständig in diese eingebettet 
ist;

24. „Daten“ jegliche digitale Darstellung von Handlungen, Tatsachen oder Informationen sowie jegliche Zusammenstellung 
solcher Handlungen, Tatsachen oder Informationen, auch in Form von Ton-, Bild- oder audiovisuellem Material;

25. „personenbezogene Daten“ personenbezogene Daten im Sinne des Artikels 4 Nummer 1 der Verordnung 
(EU) 2016/679;

26. „nicht personenbezogene Daten“ Daten, bei denen es sich nicht um personenbezogene Daten handelt;

27. „Unternehmen“ eine Einheit, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, unabhängig von ihrer Rechtsform und der Art 
ihrer Finanzierung, einschließlich aller verbundenen Unternehmen, die durch die unmittelbare oder mittelbare 
Kontrolle eines Unternehmens durch ein anderes Unternehmen eine Gruppe bilden;

(24) Richtlinie (EU) 2016/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2016 über Maßnahmen zur Gewährleistung eines 
hohen gemeinsamen Sicherheitsniveaus von Netz- und Informationssystemen in der Union (ABl. L 194 vom 19.7.2016, S. 1).
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28. „Kontrolle“ die Möglichkeit, im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 bestimmenden 
Einfluss auf ein Unternehmen auszuüben;

29. „Interoperabilität“ die Fähigkeit, Informationen auszutauschen und die über Schnittstellen oder andere Lösungen 
ausgetauschten Informationen beiderseitig zu nutzen, sodass alle Hardware- oder Softwarekomponenten mit anderer 
Hardware und Software auf die vorgesehene Weise zusammenwirken und bei Nutzern auf die vorgesehene Weise 
funktionieren;

30. „Umsatz“ den von einem Unternehmen erzielten Umsatz im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 139/2004;

31. „Profiling“ ein Profiling im Sinne des Artikels 4 Nummer 4 der Verordnung (EU) 2016/679;

32. „Einwilligung“ eine Einwilligung im Sinne des Artikels 4 Nummer 11 der Verordnung (EU) 2016/679;

33. „nationales Gericht“ ein Gericht eines Mitgliedstaats im Sinne des Artikels 267 AEUV.

KAPITEL II

TORWÄCHTER

Artikel 3

Benennung von Torwächtern

(1) Ein Unternehmen wird als Torwächter benannt, wenn es

a) erheblichen Einfluss auf den Binnenmarkt hat,

b) einen zentralen Plattformdienst bereitstellt, der gewerblichen Nutzern als wichtiges Zugangstor zu Endnutzern dient, 
und

c) hinsichtlich seiner Tätigkeiten eine gefestigte und dauerhafte Position innehat oder absehbar ist, dass es eine solche 
Position in naher Zukunft erlangen wird.

(2) Es wird davon ausgegangen, dass ein Unternehmen die jeweiligen Anforderungen des Absatzes 1 erfüllt, wenn es

a) in Bezug auf Absatz 1 Buchstabe a in jedem der vergangenen drei Geschäftsjahre in der Union einen Jahresumsatz von 
mindestens 7,5 Mrd. EUR erzielt hat oder wenn seine durchschnittliche Marktkapitalisierung oder sein entsprechender 
Marktwert im vergangenen Geschäftsjahr mindestens 75 Mrd. EUR betrug und es in mindestens drei Mitgliedstaaten 
denselben zentralen Plattformdienst bereitstellt;

b) in Bezug auf Absatz 1 Buchstabe b einen zentralen Plattformdienst bereitstellt, der im vergangenen Geschäftsjahr 
mindestens 45 Millionen in der Union niedergelassene oder aufhältige monatlich aktive Endnutzer und mindestens 
10 000 in der Union niedergelassene jährlich aktive gewerbliche Nutzer hatte, wobei die Ermittlung und Berechnung 
gemäß der Methode und den Indikatoren im Anhang erfolgt;

c) in Bezug auf Absatz 1 Buchstabe c die unter Buchstabe b des vorliegenden Absatzes genannten Schwellenwerte in jedem 
der vergangenen drei Geschäftsjahre erreicht hat.

(3) Wenn ein Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, alle in Absatz 2 genannten Schwellenwerte 
erreicht, teilt es dies der Kommission unverzüglich, in jedem Fall aber innerhalb von zwei Monaten nach Erreichen der 
Schwellenwerte mit und übermittelt ihr die in Absatz 2 genannten einschlägigen Angaben. Die entsprechende Mitteilung 
muss die in Absatz 2 genannten einschlägigen Angaben für jeden zentralen Plattformdienst des Unternehmens enthalten, 
der die in Absatz 2 Buchstabe b genannten Schwellenwerte erreicht. Erreicht ein weiterer zentraler Plattformdienst, der von 
dem zuvor als Torwächter benannten Unternehmen erbracht wird, die in Absatz 2 Buchstaben b und c genannten 
Schwellenwerte, so teilt das Unternehmen dies der Kommission innerhalb von zwei Monaten nach Erreichen dieser 
Schwellenwerte mit.
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Versäumt es das Unternehmen, das den zentralen Plattformdienst bereitstellt, die Kommission gemäß Unterabsatz 1 des 
vorliegenden Absatzes zu benachrichtigen und innerhalb der von der Kommission in dem Auskunftsverlangen gemäß 
Artikel 21 gesetzten Frist alle einschlägigen Angaben zu übermitteln, die die Kommission benötigt, um das betroffene 
Unternehmen gemäß Absatz 4 des vorliegenden Artikels als Torwächter zu benennen, so ist die Kommission dennoch 
berechtigt, das Unternehmen auf der Grundlage der ihr vorliegenden Angaben als Torwächter zu benennen.

Kommt das Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, dem Auskunftsverlangen gemäß Unterabsatz 2 des 
vorliegenden Absatzes nach oder werden die Informationen übermittelt nachdem die in jenem Unterabsatz genannte Frist 
abgelaufen ist, so wendet die Kommission das Verfahren nach Absatz 4 an.

(4) Die Kommission benennt ein Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt und alle in Absatz 2 genannten 
Schwellenwerte erreicht, unverzüglich und spätestens innerhalb von 45 Arbeitstagen nach Erhalt der vollständigen 
Angaben nach Absatz 3 als Torwächter.

(5) Das Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, kann im Rahmen seiner Mitteilung hinreichend 
substanziierte Argumente dafür vorbringen, dass es in Anbetracht der Umstände, unter denen der betreffende zentrale 
Plattformdienst bereitgestellt wird, die in Absatz 1 aufgeführten Anforderungen ausnahmsweise nicht erfüllt, obwohl es 
alle in Absatz 2 genannten Schwellenwerte erreicht.

Ist die Kommission der Auffassung, dass die von dem Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, gemäß 
Unterabsatz 1 vorgebrachten Argumente nicht hinreichend substanziiert sind, weil sie die Vermutungen nach Absatz 2 
dieses Artikels nicht eindeutig entkräften, so kann sie diese Argumente innerhalb der in Absatz 4 genannten Frist 
zurückweisen, ohne das Verfahren nach Artikel 17 Absatz 3 anzuwenden.

Bringt das Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, solche hinreichend substanziierten Argumente vor, die 
die Vermutungen nach Absatz 2 des vorliegenden Artikels eindeutig entkräften, so kann die Kommission ungeachtet des 
Unterabsatzes 1 des vorliegenden Absatzes innerhalb der in Absatz 4 dieses Artikels genannten Frist das Verfahren nach 
Artikel 17 Absatz 3 eröffnen.

Kommt die Kommission zu dem Schluss, dass das Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, nicht 
nachweisen konnte, dass die von ihm erbrachten einschlägigen zentralen Plattformdienste die Anforderungen des 
Absatzes 1 des vorliegenden Artikels nicht erfüllen, so benennt sie dieses Unternehmen gemäß dem Verfahren nach 
Artikel 17 Absatz 3 als Torwächter.

(6) Der Kommission wird gemäß Artikel 49 die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch Festlegung der Methode zu ergänzen, anhand deren bestimmt wird, ob die in Absatz 2 des vorliegenden 
Artikels genannten quantitativen Schwellenwerte erreicht sind, und um diese Methode bei Bedarf regelmäßig an 
Marktentwicklungen und technologische Entwicklungen anzupassen.

(7) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 49 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch Aktualisierung der Methode und der Liste der Indikatoren im Anhang zu ändern.

(8) Die Kommission benennt jedes Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt und sämtliche in Absatz 1 
des vorliegenden Artikels genannten Anforderungen erfüllt, aber nicht jeden der in Absatz 2 des vorliegenden Artikels 
genannten Schwellenwerte erreicht, nach dem Verfahren des Artikels 17 als Torwächter.

Dafür berücksichtigt die Kommission einige oder alle der folgenden Aspekte, soweit sie für das betreffende Unternehmen, 
das zentrale Plattformdienste bereitstellt, relevant sind:

a) die Größe dieses Unternehmens, einschließlich seines Umsatzes, seiner Marktkapitalisierung, seiner Tätigkeiten und 
seiner Position,

b) die Zahl der gewerblichen Nutzer, die den zentralen Plattformdienst nutzen, um Endnutzer zu erreichen, und die Zahl 
der Endnutzer,
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c) Netzwerkeffekte und Datenvorteile, insbesondere im Zusammenhang mit dem Zugang des Unternehmens zu 
personenbezogenen und nicht personenbezogenen Daten und deren Erhebung sowie Analysefähigkeiten,

d) etwaige Skalen- und Verbundeffekte, von denen das Unternehmen profitiert, auch in Bezug auf Daten und 
gegebenenfalls auf seine Tätigkeiten außerhalb der Union,

e) die Bindung von gewerblichen Nutzern und Endnutzern, einschließlich Kosten für einen Wechsel und Verhaltensver
zerrungen, die die Fähigkeit von gewerblichen Nutzern und Endnutzern zum Wechsel oder zur Parallelverwendung 
mehrerer Dienste einschränken,

f) eine konglomeratsartige Unternehmensstruktur oder vertikale Integration des Unternehmens, die es ihm beispielsweise 
ermöglicht, Quersubventionen vorzunehmen, Daten aus verschiedenen Quellen zusammenzuführen oder seine Position 
zu seinem Vorteil zu nutzen, oder

g) sonstige strukturelle Geschäfts- oder Dienstmerkmale.

Bei ihrer Bewertung nach diesem Absatz trägt die Kommission auch der absehbaren Entwicklung in Bezug auf die in 
Unterabsatz 2 aufgeführten Aspekte Rechnung, einschließlich etwaiger geplanter Zusammenschlüsse, an denen ein 
weiteres Unternehmen beteiligt ist, das zentrale Plattformdienste oder andere Dienste im digitalen Sektor bereitstellt oder 
die Erhebung von Daten ermöglicht.

Wenn ein Unternehmen, das einen zentralen Plattformdienst bereitstellt und die in Absatz 2 genannten quantitativen 
Schwellenwerte nicht erreicht, den von der Kommission angeordneten Untersuchungsmaßnahmen nicht hinreichend 
nachkommt und dieser Verstoß andauert, nachdem das Unternehmen aufgefordert wurde, den Maßnahmen innerhalb 
einer angemessenen Frist nachzukommen und dazu Stellung zu nehmen, darf die Kommission das Unternehmen auf der 
Grundlage der ihr vorliegenden Informationen als Torwächter benennen.

(9) Bei jedem Unternehmen, das gemäß Absatz 4 oder 8 als Torwächter benannt wurde, führt die Kommission im 
Benennungsbeschluss die einschlägigen zentralen Plattformdienste auf, die von dem Unternehmen bereitgestellt werden 
und für sich genommen gemäß Absatz 1 Buchstabe b gewerblichen Nutzern als wichtiges Zugangstor zu Endnutzern 
dienen.

(10) Der Torwächter muss die in den Artikeln 5, 6 und 7 genannten Verpflichtungen spätestens sechs Monate, nachdem 
einer seiner zentralen Plattformdienste im Benennungsbeschluss nach Absatz 9 des vorliegenden Artikels aufgeführt wurde, 
erfüllen.

Artikel 4

Überprüfung des Torwächter-Status

(1) Die Kommission kann auf Antrag oder von Amts wegen jederzeit einen nach Artikel 3 erlassenen Benennungs
beschluss überprüfen, ändern oder aufheben,

a) wenn sich der Sachverhalt, auf den sich der Benennungsbeschluss stützte, in einem wesentlichen Punkt geändert hat 
oder

b) wenn der Benennungsbeschluss auf unvollständigen, unrichtigen oder irreführenden Angaben beruhte.

(2) Die Kommission überprüft regelmäßig, mindestens jedoch alle drei Jahre, ob die Torwächter die in Artikel 3 Absatz 1 
genannten Anforderungen nach wie vor erfüllen. Diese Überprüfung prüft, ob die Liste der zentralen Plattformdienste des 
Torwächters, die jeweils für sich genommen gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b gewerblichen Nutzern als wichtiges 
Zugangstor zu Endnutzern dienen, geändert werden muss. Diese Überprüfungen haben keine aufschiebende Wirkung auf 
die Verpflichtungen des Torwächters.

Die Kommission überprüft außerdem mindestens einmal jährlich, ob neue Unternehmen, die zentrale Plattformdienste 
bereitstellen, die genannten Anforderungen erfüllen.
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Stellt die Kommission anhand der Überprüfungen nach Unterabsatz 1 fest, dass sich der Sachverhalt, auf den sich die 
Benennung der Unternehmen, die zentrale Plattformdienste bereitstellen, als Torwächter stützte, geändert hat, so erlässt sie 
einen Beschluss zur Bestätigung, Änderung oder Aufhebung des Benennungsbeschlusses.

(3) Die Kommission veröffentlicht und aktualisiert laufend eine Liste der Torwächter und die Liste der zentralen 
Plattformdienste, in Bezug auf welche die Torwächter die in Kapitel III genannten Verpflichtungen einhalten müssen.

KAPITEL III

UNFAIRE ODER DIE BESTREITBARKEIT BESCHRÄNKENDE PRAKTIKEN VON TORWÄCHTERN

Artikel 5

Verpflichtungen von Torwächtern

(1) Der Torwächter hält alle Verpflichtungen nach diesem Artikel in Bezug auf jeden seiner zentralen Plattformdienste 
ein, die im Benennungsbeschluss nach Artikel 3 Absatz 9 aufgeführt sind.

(2) Der Torwächter darf

a) personenbezogene Daten von Endnutzern, die Dienste Dritter nutzen, welche zentrale Plattformdienste des Torwächters 
in Anspruch nehmen, nicht zum Zweck des Betriebs von Online-Werbediensten verarbeiten,

b) personenbezogene Daten aus dem betreffenden zentralen Plattformdienst nicht mit personenbezogenen Daten aus 
weiteren zentralen Plattformdiensten oder aus anderen vom Torwächter bereitgestellten Diensten oder mit 
personenbezogenen Daten aus Diensten Dritter zusammenführen,

c) personenbezogene Daten aus dem betreffenden zentralen Plattformdienst nicht in anderen vom Torwächter getrennt 
bereitgestellten Diensten, einschließlich anderer zentraler Plattformdienste, weiterverwenden und umgekehrt und

d) Endnutzer nicht in anderen Diensten des Torwächters anmelden, um personenbezogene Daten zusammenzuführen,

außer wenn dem Endnutzer die spezifische Wahl gegeben wurde und er im Sinne des Artikels 4 Nummer 11 und des 
Artikels 7 der Verordnung (EU) 2016/679 eingewilligt hat.

Wurde die für die Zwecke des Unterabsatz 1 gegebene Einwilligung vom Endnutzer verweigert oder widerrufen, so darf der 
Torwächter sein Ersuchen um Einwilligung für denselben Zweck innerhalb eines Jahres nicht mehr als einmal wiederholen.

Dieser Absatz berührt nicht die Möglichkeit des Torwächters, sich gegebenenfalls auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben c, d 
und e der Verordnung (EU) 2016/679 zu berufen.

(3) Der Torwächter darf die gewerbliche Nutzer nicht daran hindern, Endnutzern dieselben Produkte oder 
Dienstleistungen über Online-Vermittlungsdienste Dritter oder über ihre eigenen direkten Online-Vertriebskanäle zu 
anderen Preisen oder Bedingungen anzubieten als über die Online-Vermittlungsdienste des Torwächters.

(4) Der Torwächter gibt gewerblichen Nutzern die Möglichkeit n, Angebote gegenüber Endnutzern, die über seinen 
zentralen Plattformdienst oder über andere Kanäle akquiriert wurden, kostenlos zu kommunizieren und zu bewerben – 
auch zu anderen Bedingungen – und mit diesen Endnutzern Verträge zu schließen, unabhängig davon, ob sie zu diesem 
Zweck die zentralen Plattformdienste des Torwächters nutzen.

(5) Der Torwächter gibt Endnutzern die Möglichkeit, über seine zentralen Plattformdienste durch Nutzung der Software- 
Anwendung eines gewerblichen Nutzers auf Inhalte, Abonnements, Funktionen oder andere Elemente zuzugreifen und 
diese zu nutzen, auch wenn diese Endnutzer diese Elemente bei dem betreffenden gewerblichen Nutzer ohne Nutzung der 
zentralen Plattformdienste des Torwächters erworben haben.
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(6) Der Torwächter darf gewerbliche Nutzer oder Endnutzer nicht direkt oder indirekt daran hindern, einer zuständigen 
Behörde, einschließlich nationaler Gerichte, eine etwaige Nichteinhaltung des einschlägigen Unionsrechts oder nationalen 
Rechts durch den Torwächter im Zusammenhang mit den Praktiken des Torwächters mitzuteilen, oder sie in dieser 
Hinsicht einschränken. Dies berührt nicht das Recht von gewerblichen Nutzern und Torwächtern, in ihren Vereinbarungen 
die Nutzungsbedingungen von Mechanismen für die Behandlung von rechtmäßigen Beschwerden festzulegen.

(7) Der Torwächter darf von Endnutzern oder gewerblichen Nutzern nicht verlangen, dass sie einen Identifizie
rungsdienst, eine Webbrowser-Engine oder einen Zahlungsdienst, oder technische Dienste zur Unterstützung der 
Erbringung von Zahlungsdiensten, beispielsweise Zahlungssysteme für in der Software-Anwendung integrierte Käufe, des 
Torwächters im Zusammenhang mit Diensten, die von den gewerblichen Nutzern, die zentrale Plattformdienste des 
Torwächters nutzen, erbracht werden, nutzen bzw. – im Falle von gewerblichen Nutzern – nutzen, anbieten oder mit ihnen 
interoperieren.

(8) Der Torwächter darf von gewerblichen Nutzern oder Endnutzern nicht verlangen, dass sie weitere zentrale 
Plattformdienste, die im Benennungsbeschluss nach Artikel 3 Absatz 9 aufgeführt sind oder die die in Artikel 3 Absatz 2 
Buchstabe b genannten Schwellenwerte erreichen, abonnieren oder sich bei diesen registrieren, um gemäß dem genannten 
Artikel aufgeführte zentrale Plattformdienste des Torwächters nutzen, darauf zugreifen, sich bei diesen anmelden oder sich 
bei diesen registrieren zu können.

(9) Der Torwächter gibt jedem Werbetreibenden, für den er Online-Werbedienste erbringt, oder von Werbetreibenden 
bevollmächtigten Dritten auf Anfrage des Werbetreibenden hin täglich kostenlos Auskunft über jede vom 
Werbetreibenden geschaltete Anzeige, und zwar über

a) die vom Werbetreibenden gezahlten Preise und Gebühren, einschließlich etwaiger Abzüge und Aufschläge, für jede der 
vom Torwächter bereitgestellten einschlägigen Online-Werbedienste,

b) die vom Herausgeber erhaltene Vergütung, einschließlich etwaiger Abzüge und Aufschläge, vorbehaltlich der 
Zustimmung des Herausgebers, und

c) die Kennzahlen, anhand deren die einzelnen Preise, Gebühren und Vergütungen berechnet werden.

Stimmt ein Herausgeber der Weitergabe von Informationen über die erhaltene Vergütung gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe b 
nicht zu, so gibt der Torwächter jedem Werbetreibenden kostenlos Auskunft über die durchschnittliche tägliche Vergütung, 
die dieser Herausgeber für die betreffenden Anzeigen erhält, einschließlich etwaiger Abzüge und Aufschläge.

(10) Der Torwächter gibt jedem Herausgeber, für den er Online-Werbedienste erbringt, oder von Herausgebern 
bevollmächtigten Dritten auf Anfrage des Herausgebers hin täglich kostenlos Auskunft über jede auf dem Inventar des 
Herausgebers angezeigte Anzeige, und zwar über

a) die vom Herausgeber erhaltene Vergütung und die von ihm gezahlten Gebühren, einschließlich etwaiger Abzüge und 
Aufschläge, für jede der vom Torwächter bereitgestellten einschlägigen Online-Werbedienste,

b) den vom Werbetreibendem gezahlten Preis, einschließlich etwaiger Abzüge und Aufschläge, vorbehaltlich der 
Zustimmung des Werbetreibenden, und

c) die Kennzahlen, anhand dessen die einzelnen Preise und Vergütungen berechnet werden.

Stimmt ein Werbetreibender der Weitergabe von Informationen nicht zu, so gibt der Torwächter jedem Herausgeber 
kostenlos Auskunft über den durchschnittlichen täglichen Preis, den dieser Werbetreibende für die betreffenden Anzeigen 
zahlt, einschließlich etwaiger Abzüge und Aufschläge.

Artikel 6

Verpflichtungen von Torwächtern, die möglicherweise noch durch Artikel 8 näher ausgeführt werden

(1) Der Torwächter hält alle Verpflichtungen nach diesem Artikel in Bezug auf jeden seiner zentralen Plattformdienste 
ein, die im Benennungsbeschluss nach Artikel 3 Absatz 9 aufgeführt sind.
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(2) Der Torwächter darf im Wettbewerb mit gewerblichen Nutzern keine nicht öffentlich zugänglichen Daten 
verwenden, die von diesen gewerblichen Nutzern im Zusammenhang mit der Nutzung der betreffenden zentralen 
Plattformdienste oder der zusammen mit den betreffenden zentralen Plattformdiensten oder zu deren Unterstützung 
erbrachten Dienste generiert oder bereitgestellt werden, einschließlich der von den Kunden dieser gewerblichen Nutzer 
generierten oder bereitgestellten Daten.

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 umfassen die nicht öffentlich zugänglichen Daten alle von gewerblichen Nutzern 
generierten aggregierten und nichtaggregierten Daten, die aus den kommerziellen Tätigkeiten gewerblicher Nutzer oder 
ihrer Kunden auf den betreffenden zentralen Plattformdiensten oder auf Diensten, die zusammen mit den betreffenden 
zentralen Plattformdiensten des Torwächters oder zu deren Unterstützung erbracht werden, abgeleitet oder durch diese 
erhoben werden können, einschließlich Klick-, Anfrage-, Ansichts- und Sprachdaten.

(3) Der Torwächter gestattet es Endnutzern und ermöglicht es ihnen technisch, Software-Anwendungen auf dem 
Betriebssystem des Torwächters auf einfache Weise zu deinstallieren; dies gilt unbeschadet der Möglichkeit des 
Torwächters, die Deinstallation von Software-Anwendungen zu beschränken, die für das Funktionieren des 
Betriebssystems oder des Geräts unabdingbar sind und die aus technischen Gründen nicht von Dritten eigenständig 
angeboten werden können.

Der Torwächter gestattet es Endnutzern und ermöglicht es ihnen technisch, Standardeinstellungen des Betriebssystems, 
virtuellen Assistenten und Webbrowsers des Torwächters, die Endnutzer zu vom Torwächter angebotenen Produkten oder 
Dienstleistungen leiten oder lenken, auf einfache Weise zu ändern. Dazu gehört, dass Endnutzer bei der ersten Nutzung 
einer Online-Suchmaschine, eines virtuellen Assistenten oder eines Webbrowsers des Torwächters, die bzw. der im 
Benennungsbeschluss nach Artikel 3 Absatz 9 aufgeführt sind, aufgefordert werden, aus einer Liste der wesentlichen 
verfügbaren Diensteanbieter die Online-Suchmaschine, den virtuellen Assistenten oder den Webbrowser, auf die bzw. den 
das Betriebssystem des Torwächters Nutzer standardmäßig leitet oder lenkt, sowie die Online-Suchmaschine, auf die der 
virtuelle Assistent und der Webbrowser des Torwächters Nutzer standardmäßig leitet oder lenkt, auszuwählen.

(4) Der Torwächter gestattet es und ermöglicht es technisch, Software-Anwendungen Dritter und von Dritten betriebene 
Geschäfte für Software-Anwendungen, die sein Betriebssystem nutzen oder mit diesem interoperieren, zu installieren und 
effektiv zu nutzen und auf diese Software-Anwendungen bzw. Geschäfte für Software-Anwendungen auf anderem Wege 
als über die betreffenden zentralen Plattformdienste des Torwächters zuzugreifen. Der Torwächter darf gegebenenfalls 
nicht verhindern, dass die heruntergeladenen Software-Anwendungen Dritter oder von Dritten betriebenen Geschäfte für 
Software-Anwendungen Endnutzer auffordern, zu entscheiden, ob sie die heruntergeladene Software-Anwendung oder das 
heruntergeladene Geschäft für Software-Anwendungen als Standard festlegen wollen. Der Torwächter muss es Endnutzern, 
die beschließen, die heruntergeladene Software-Anwendung oder das heruntergeladene Geschäft für Software- 
Anwendungen als Standard festzulegen, technisch ermöglichen, diese Änderung auf einfache Weise vorzunehmen.

Der Torwächter wird nicht daran gehindert, Maßnahmen zu ergreifen, soweit sie unbedingt erforderlich und angemessen 
sind, um sicherzustellen, dass Software-Anwendungen Dritter oder von Dritten betriebene Geschäfte für Software- 
Anwendungen die Integrität der vom Torwächter bereitgestellten Hardware oder des vom Torwächter bereitgestellten 
Betriebssystems nicht gefährden, sofern die Maßnahmen vom Torwächter hinreichend begründet werden.

Darüber hinaus wird der Torwächter nicht daran gehindert, Maßnahmen und Einstellungen, die keine Standardein
stellungen sind, vorzunehmen, soweit sie unbedingt erforderlich und angemessen sind, die es Endnutzern ermöglichen, die 
Sicherheit in Bezug auf Software-Anwendungen Dritter oder von Dritten betriebene Geschäfte für Software-Anwendungen 
wirksam zu schützen, sofern die Maßnahmen und Einstellungen keine Standardeinstellungen sind und vom Torwächter 
hinreichend begründet werden.

(5) Der Torwächter darf von ihm selbst angebotene Dienstleistungen und Produkte beim Ranking sowie bei der damit 
verbundenen Indexierung und dem damit verbundenen Auffinden gegenüber ähnlichen Dienstleistungen oder Produkten 
eines Dritten nicht bevorzugen. Der Torwächter muss das Ranking anhand transparenter, fairer und diskriminierungsfreier 
Bedingungen vornehmen.

(6) Der Torwächter darf die Möglichkeiten der Endnutzer, zwischen verschiedenen Software-Anwendungen und 
Diensten, auf die über die zentralen Plattformdienste des Torwächters zugegriffen wird, zu wechseln oder solche zu 
abonnieren, weder technisch noch anderweitig beschränken; dies gilt auch für die Wahl der Internetzugangsdienste für 
Endnutzer.
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(7) Der Torwächter ermöglicht Diensteanbietern und Anbietern von Hardware kostenlos wirksame Interoperabilität 
mit – und Zugang für Zwecke der Interoperabilität zu – denselben über das Betriebssystem oder den virtuellen Assistenten, 
das bzw. der im Benennungsbeschluss nach Artikel 3 Absatz 9 aufgeführt ist, zugegriffenen oder gesteuerten Hardware- 
und Software-Funktionen, die für die vom Torwächter bereitgestellten Dienste oder die von ihm bereitgestellte Hardware 
zur Verfügung stehen. Darüber hinaus ermöglicht der Torwächter gewerblichen Nutzern und alternativen Anbietern von 
Diensten, die zusammen mit zentralen Plattformdiensten oder zu deren Unterstützung erbracht werden, kostenlos 
wirksame Interoperabilität mit – und Zugang für Zwecke der Interoperabilität zu – denselben Betriebssystem-, Hardware- 
oder Software-Funktionen, die der Torwächter bei der Erbringung solcher Dienste zur Verfügung hat oder verwendet, 
unabhängig davon, ob die Funktionen Teil des Betriebssystems sind.

Der Torwächter wird nicht daran gehindert, unbedingt erforderliche und angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um 
sicherzustellen, dass die Integrität des Betriebssystems, des virtuellen Assistenten, der Hardware oder der Software- 
Funktionen, die vom Torwächter bereitgestellt werden, durch Interoperabilität nicht beeinträchtigt werden, sofern der 
Torwächter solche Maßnahmen hinreichend begründet.

(8) Der Torwächter gewährt Werbetreibenden und Herausgebern sowie von Werbetreibenden und Herausgebern 
beauftragten Dritten auf ihren Antrag hin kostenlos Zugang zu seinen Instrumenten zur Leistungsmessung und zu den 
Daten, die sie benötigen, um ihre eigene unabhängige Überprüfung des Werbeinventars vorzunehmen, einschließlich 
aggregierter und nichtaggregierter Daten. Diese Daten werden so bereitgestellt, dass Werbetreibende und Herausgeber ihre 
eigenen Überprüfungs- und Messinstrumente einsetzen können, um die Leistung der von den Torwächtern bereitgestellten 
zentralen Plattformdienste zu bewerten.

(9) Der Torwächter ermöglicht Endnutzern und von ihnen beauftragten Dritten auf ihren Antrag hin kostenlos die 
effektive Übertragbarkeit der Daten, die vom Endnutzer bereitgestellt oder durch die Tätigkeit des Endnutzers im 
Zusammenhang mit der Nutzung des betreffenden zentralen Plattformdienstes generiert werden, auch indem kostenlos 
Instrumente bereitgestellt werden, die die effektive Nutzung dieser Datenübertragbarkeit erleichtern, und indem unter 
anderem ein permanenter Echtzeitzugang zu diesen Daten gewährleistet wird.

(10) Der Torwächter gewährt gewerblichen Nutzern und von einem gewerblichen Nutzer zugelassenen Dritten auf ihren 
Antrag hin kostenlos einen effektiven, hochwertigen und permanenten Echtzeitzugang zu aggregierten und 
nichtaggregierten Daten, einschließlich personenbezogener Daten, die im Zusammenhang mit der Nutzung der 
betreffenden zentralen Plattformdienste oder von Diensten, die zusammen mit den betreffenden zentralen Plattform
diensten oder zu deren Unterstützung erbracht werden, durch diese gewerblichen Nutzer und die Endnutzer, die die 
Produkte oder Dienstleistungen dieser gewerblichen Nutzer in Anspruch nehmen, bereitgestellt oder generiert werden, und 
ermöglicht die Nutzung solcher Daten. In Bezug auf personenbezogene Daten darf der Torwächter diesen Zugang zu den 
und die Nutzung von personenbezogenen Daten nur dann gewähren bzw. ermöglichen, wenn sie unmittelbar mit der 
Nutzung der vom betreffenden gewerblichen Nutzer über den betreffenden zentralen Plattformdienst angebotenen 
Produkte oder Dienstleistungen durch die Endnutzer im Zusammenhang stehen und sofern die Endnutzer einer solchen 
Weitergabe durch eine Einwilligung zustimmt.

(11) Der Torwächter gewährt Drittunternehmen, die Online-Suchmaschinen bereitstellen, auf ihren Antrag hin zu 
fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen Zugang zu Ranking-, Anfrage-, Klick- und Ansichtsdaten in 
Bezug auf unbezahlte und bezahlte Suchergebnisse, die von Endnutzern über seine Online-Suchmaschinen generiert 
werden. Alle derartigen Anfrage-, Klick- und Ansichtsdaten, bei denen es sich um personenbezogene Daten handelt, 
werden anonymisiert.

(12) Der Torwächter wendet für den Zugang gewerblicher Nutzer zu seinen im Benennungsbeschluss nach Artikel 3 
Absatz 9 aufgeführten Geschäften für Software-Anwendungen, Online-Suchmaschinen und Online-Diensten sozialer 
Netzwerke faire, zumutbare und diskriminierungsfreie allgemeine Bedingungen an.

Zu diesem Zweck veröffentlicht der Torwächter allgemeine Zugangsbedingungen, einschließlich eines alternativen Streitbei
legungsmechanismus.

Die Kommission prüft, ob die veröffentlichten allgemeinen Zugangsbedingungen dem vorliegenden Absatz entsprechen.

(13) Die allgemeinen Bedingungen des Torwächters für die Kündigung eines zentralen Plattformdienstes dürfen nicht 
unverhältnismäßig sein. Der Torwächter stellt sicher, dass die Kündigungsbedingungen ohne übermäßige Schwierigkeiten 
eingehalten werden können.
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Artikel 7

Verpflichtung von Torwächtern zur Interoperabilität nummernunabhängiger interpersoneller 
Kommunikationsdienste

(1) Erbringt ein Torwächter nummernunabhängige interpersonelle Kommunikationsdienste, die im Benennungs
beschluss nach Artikel 3 Absatz 9 aufgeführt sind, so sorgt er für die Interoperabilität der grundlegenden Funktionen 
seiner nummernunabhängigen interpersonellen Kommunikationsdienste mit den nummernunabhängigen interpersonellen 
Kommunikationsdiensten anderer Anbieter, die solche Dienste in der Union anbieten oder anzubieten beabsichtigen, indem 
er auf Antrag kostenlos die im Sinne der Interoperabilität erforderlichen technischen Schnittstellen oder ähnliche Lösungen 
bereitstellt.

(2) Der Torwächter sorgt, wenn er diese Funktionen für die eigenen Endnutzer selbst bereitstellt, zumindest für die 
Interoperabilität der folgenden grundlegenden Funktionen nach Absatz 1:

a) im Anschluss an die Aufführung im Benennungsbeschluss nach Artikel 3 Absatz 9:

i) Ende-zu-Ende-Textnachrichten zwischen zwei einzelnen Endnutzern;

ii) Austausch von Bildern, Sprachnachrichten, Videos und anderen angehängten Dateien bei der Ende-zu-Ende- 
Kommunikation zwischen zwei einzelnen Endnutzern;

b) innerhalb von zwei Jahren nach der Benennung:

i) Ende-zu-Ende-Textnachrichten innerhalb von Gruppen einzelner Endnutzer;

ii) Austausch von Bildern, Sprachnachrichten, Videos und anderen angehängten Dateien bei der Ende-zu-Ende- 
Kommunikation zwischen einer Gruppenunterhaltung und einem einzelnen Endnutzer;

c) innerhalb von vier Jahren nach der Benennung:

i) Ende-zu-Ende-Sprachanrufe zwischen zwei einzelnen Endnutzern;

ii) Ende-zu-Ende-Videoanrufe zwischen zwei einzelnen Endnutzern;

iii) Ende-zu-Ende-Sprachanrufe zwischen einer Gruppenunterhaltung und einem einzelnen Endnutzer;

iv) Ende-zu-Ende-Videoanrufe zwischen einer Gruppenunterhaltung und einem einzelnen Endnutzer.

(3) Das Sicherheitsniveau, gegebenenfalls einschließlich der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, das der Torwächter seinen 
eigenen Endnutzern bietet, muss bei allen interoperablen Diensten beibehalten werden.

(4) Der Torwächter veröffentlicht ein Referenzangebot mit den technischen Einzelheiten und allgemeinen Bedingungen 
für die Interoperabilität mit seinen nummernunabhängigen interpersonellen Kommunikationsdiensten, einschließlich der 
erforderlichen Einzelheiten zum Sicherheitsniveau und zur Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Der Torwächter veröffentlicht 
dieses Referenzangebot innerhalb der in Artikel 3 Absatz 10 festgelegten Frist und aktualisiert es erforderlichenfalls.

(5) Nach der Veröffentlichung des Referenzangebots gemäß Absatz 4 kann jeder Anbieter nummernunabhängiger 
interpersoneller Kommunikationsdienste, der solche Dienste in der Union anbietet oder anzubieten beabsichtigt, 
Interoperabilität mit den vom Torwächter erbrachten nummernunabhängigen interpersonellen Kommunikationsdiensten 
beantragen. Ein solcher Antrag kann sich auf einige oder alle der in Absatz 2 aufgeführten grundlegenden Funktionen 
erstrecken. Der Torwächter kommt jedem zumutbaren Antrag auf Interoperabilität innerhalb von drei Monaten nach 
Eingang des Antrags nach, indem er die beantragten grundlegenden Funktionen bereitstellt.

(6) Die Kommission kann die Fristen für die Einhaltung der Verpflichtungen nach Absatz 2 oder 5 auf begründeten 
Antrag des Torwächters ausnahmsweise verlängern, wenn der Torwächter nachweist, dass dies zur Gewährleistung 
wirksamer Interoperabilität und zur Aufrechterhaltung des erforderlichen Sicherheitsniveaus, gegebenenfalls einschließlich 
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, erforderlich ist.

DE Amtsblatt der Europäischen Union 12.10.2022 L 265/37  



(7) Den Endnutzern der nummernunabhängigen interpersonellen Kommunikationsdienste des Torwächters und des 
antragstellenden Anbieters nummernunabhängiger interpersoneller Kommunikationsdienste bleibt freigestellt, ob sie sich 
für die Nutzung der interoperablen grundlegenden Funktionen, die der Torwächter gemäß Absatz 1 bereitstellen kann, 
entscheiden.

(8) Nur diejenigen personenbezogenen Daten von Endnutzern, die für wirksame Interoperabilität unbedingt erforderlich 
sind, werden vom Torwächter erhoben und mit dem Anbieter nummernunabhängiger interpersoneller Kommunika
tionsdienste, der einen Antrag auf Interoperabilität stellt, ausgetauscht. Bei der Erhebung und dem Austausch der 
personenbezogenen Daten von Endnutzern sind die Verordnung (EU) 2016/679 und die Richtlinie 2002/58/EG 
vollumfänglich einzuhalten.

(9) Der Torwächter wird nicht daran gehindert, Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass Dritte, die 
nummernunabhängige interpersonelle Kommunikationsdienste erbringen und Interoperabilität beantragen, die Integrität, 
die Sicherheit und den Schutz der Privatsphäre seiner Dienste nicht gefährden, sofern diese Maßnahmen unbedingt 
erforderlich und angemessen sind und vom Torwächter hinreichend begründet werden.

Artikel 8

Einhaltung der Verpflichtungen durch Torwächter

(1) Der Torwächter hat die Einhaltung der Verpflichtungen aus den Artikeln 5, 6 und 7 dieser Verordnung 
sicherzustellen und weist diese nach. Die Maßnahmen, die der Torwächter ergreift, um die Einhaltung der genannten 
Artikel sicherzustellen, müssen dazu führen, dass die Zielsetzungen dieser Verordnung und der jeweiligen Verpflichtung 
wirksam erreicht werden. Der Torwächter stellt sicher, dass diese Maßnahmen im Einklang mit dem anwendbaren Recht, 
insbesondere der Verordnung (EU) 2016/679, der Richtlinie 2002/58/EG, den Rechtsvorschriften in Bezug auf 
Cybersicherheit, Verbraucherschutz, Produktsicherheit sowie den Anforderungen an die Barrierefreiheit durchgeführt 
werden.

(2) Die Kommission kann von Amts wegen oder auf Antrag des Torwächters gemäß Absatz 3 des vorliegenden Artikels 
ein Verfahren nach Artikel 20 einleiten.

Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte erlassen, in denen die Maßnahmen festgelegt werden, die der betreffende 
Torwächter zu ergreifen hat, um den Verpflichtungen aus Artikel 6 und 7 wirksam nachzukommen. Dieser Durchführungs
rechtsakt wird gemäß dem in Artikel 50 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren erlassen innerhalb von sechs Monaten 
nach Einleitung des Verfahrens nach Artikel 20.

Leitet die Kommission von Amts wegen ein Verfahren wegen Umgehung nach Artikel 13 ein, so können diese Maßnahmen 
die Verpflichtungen aus den Artikeln 5, 6 und 7 betreffen.

(3) Ein Torwächter kann die Kommission ersuchen, ein Verfahren einzuleiten, um festzustellen, ob das Ziel der 
betreffenden Verpflichtung durch die Maßnahmen, die der Torwächter zur Gewährleistung der Einhaltung der Artikel 6 
und 7 zu ergreifen beabsichtigt oder ergriffen hat, in Anbetracht der besonderen Umstände des Torwächters wirksam 
erreicht wird. Die Kommission entscheidet nach eigenem Ermessen über die Einleitung eines solchen Verfahrens, unter 
Wahrung der Grundsätze der Gleichbehandlung, der Verhältnismäßigkeit und der guten Verwaltungspraxis.

Der Torwächter fügt seinem Ersuchen einen mit Gründen versehenen Schriftsatz bei, in dem er die Maßnahmen erläutert, 
die er zu ergreifen beabsichtigt oder ergriffen hat. Darüber hinaus stellt der Torwächter eine nichtvertrauliche Fassung 
seines mit Gründen versehenen Schriftsatzes zur Verfügung, die gemäß Absatz 6 an Dritte weitergegeben werden kann.

(4) Die Absätze 2 und 3 des vorliegenden Artikels lassen die Befugnisse der Kommission nach den Artikeln 29, 30 
und 31 unberührt.

(5) Im Hinblick auf den Erlass eines Beschlusses nach Absatz 2 gibt die Kommission dem Torwächter innerhalb von drei 
Monaten nach Einleitung des Verfahrens nach Artikel 20 ihre vorläufige Beurteilung bekannt. In dieser vorläufigen 
Beurteilung erläutert die Kommission, welche Maßnahmen sie zu ergreifen beabsichtigt bzw. der betreffende Torwächter 
ihrer Ansicht nach ergreifen sollte, um der vorläufigen Beurteilung wirksam Rechnung zu tragen.

DE Amtsblatt der Europäischen Union L 265/38 12.10.2022  



(6) Um interessierten Dritten wirksam Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, veröffentlicht die Kommission bei 
Mitteilung ihrer vorläufigen Beurteilung an den Torwächter nach Absatz 5 oder so bald wie möglich danach eine nichtvert
rauliche Zusammenfassung des Falls und der Maßnahmen, die sie zu ergreifen beabsichtigt oder die der betreffende 
Torwächter ihrer Ansicht nach ergreifen sollte. Die Kommission legt für die Abgabe der Stellungnahmen einen 
angemessenen Zeitraum fest.

(7) Bei der Festlegung der Maßnahmen nach Absatz 2 stellt die Kommission sicher, dass die Ziele dieser Verordnung und 
der betreffenden Verpflichtung durch diese Maßnahmen wirksam erreicht werden und die Maßnahmen in Anbetracht der 
besonderen Umstände des Torwächters und der betreffenden Dienstleistung verhältnismäßig sind.

(8) Für die Zwecke der Festlegung der Verpflichtungen nach Artikel 6 Absätze 11 und 12 prüft die Kommission auch, 
ob die beabsichtigten bzw. durchgeführten Maßnahmen sicherstellen, dass kein Ungleichgewicht zwischen den Rechten 
und Pflichten der gewerblichen Nutzer mehr besteht und dass die Maßnahmen dem Torwächter keinen Vorteil verschaffen, 
der in Anbetracht seiner Dienstleistung für die gewerblichen Nutzer unverhältnismäßig wäre.

(9) Bei Verfahren nach Absatz 2 kann die Kommission auf Antrag oder von Amts wegen beschließen, das Verfahren 
wieder aufzunehmen, wenn

a) sich der Sachverhalt, auf den sich der Beschluss stützte, in einem wesentlichen Punkt geändert hat oder

b) der Beschluss auf unvollständigen, unrichtigen oder irreführenden Angaben beruhte oder

c) die im Beschluss genannten Maßnahmen nicht wirksam sind.

Artikel 9

Aussetzung

(1) Weist der Torwächter in einem mit Gründen versehenen Antrag nach, dass die Einhaltung einer bestimmten 
Verpflichtung nach den Artikeln 5, 6 oder 7 für einen im Benennungsbeschluss nach Artikel 3 Absatz 9 aufgeführten 
zentralen Plattformdienst aufgrund außergewöhnlicher Umstände, auf die der Torwächter keinen Einfluss hat, die 
Rentabilität der Geschäftstätigkeit des Torwächters in der Union gefährden würde, so kann die Kommission einen 
Durchführungsrechtsakt erlassen, mit dem sie beschließt, die in dem mit Gründen versehenen Antrag genannte bestimmte 
Verpflichtung ausnahmsweise ganz oder teilweise auszusetzen. In diesem Durchführungsrechtsakt begründet die 
Kommission ihren Aussetzungsbeschluss, indem sie die außergewöhnlichen Umstände angibt, die die Aussetzung 
rechtfertigen. Dieser Durchführungsrechtsakt wird auf den Umfang und die Geltungsdauer beschränkt, die für die 
Beseitigung der Gefährdung der Rentabilität des Torwächters erforderlich sind. Die Kommission bemüht sich, diesen 
Durchführungsrechtsakt unverzüglich, spätestens jedoch drei Monate nach Eingang eines vollständigen mit Gründen 
versehenen Antrags, zu erlassen. Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 50 Absatz 2 genannten 
Beratungsverfahren erlassen.

(2) Wird eine Aussetzung nach Absatz 1 gewährt, so überprüft die Kommission ihren Aussetzungsbeschluss jedes Jahr, 
es sei denn, in dem Beschluss ist ein kürzerer Zeitraum festgelegt. Infolge einer solchen Überprüfung hebt die Kommission 
die Aussetzung ganz oder teilweise auf oder beschließt, dass die Voraussetzungen des Absatzes 1 nach wie vor erfüllt sind.

(3) In dringenden Fällen kann die Kommission auf mit Gründen versehenen Antrag eines Torwächters die Anwendung 
einer bestimmten Verpflichtung nach Absatz 1 auf einen oder mehrere einzelne zentrale Plattformdienste bereits vor dem 
Erlass eines Beschlusses nach dem genannten Absatz vorläufig aussetzen. Ein solcher Antrag kann jederzeit gestellt und 
bewilligt werden, bis die Kommission über den Antrag nach Absatz 1 befunden hat.

(4) Bei der Prüfung eines Antrags nach den Absätzen 1 und 3 berücksichtigt die Kommission insbesondere die 
Auswirkungen der Einhaltung der betreffenden Verpflichtung auf die Rentabilität der Geschäftstätigkeit des Torwächters in 
der Union sowie auf Dritte, insbesondere KMU und Verbraucher. Die Kommission kann die Aussetzung von geeigneten 
Bedingungen und Auflagen abhängig machen, um ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen diesen Interessen und den 
Zielen der vorliegenden Verordnung zu erreichen.
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Artikel 10

Befreiung aus Gründen der öffentlichen Gesundheit und der öffentlichen Sicherheit

(1) Die Kommission kann auf einen mit Gründen versehenen Antrag eines Torwächters hin oder von Amts wegen einen 
Durchführungsrechtsakt erlassen, in dem sie ihren Beschluss darlegt, den Torwächter ganz oder teilweise von einer 
bestimmten Verpflichtung nach den Artikeln 5, 6 oder 7 in Bezug auf einen im Benennungsbeschluss nach Artikel 3 
Absatz 9 aufgeführten zentralen Plattformdienst zu befreien, falls die Befreiung aus den in Absatz 3 des vorliegenden 
Artikels genannten Gründen gerechtfertigt ist (im Folgenden „Befreiungsbeschluss“). Die Kommission erlässt einen solchen 
Befreiungsbeschluss innerhalb von drei Monaten nach Eingang eines vollständigen mit Gründen versehenen Antrags und 
legt eine Begründung vor, in der die Gründe für die Befreiung erläutert werden. Dieser Durchführungsrechtsakt wird 
gemäß dem in Artikel 50 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren erlassen.

(2) Wird eine Befreiung gemäß Absatz 1 gewährt, so überprüft die Kommission ihren Befreiungsbeschluss, falls der 
Grund für die Befreiung nicht mehr besteht, mindestens aber einmal jährlich. Infolge einer solchen Überprüfung hebt die 
Kommission die Befreiung entweder ganz oder teilweise auf oder beschließt, dass die Voraussetzungen des Absatzes 1 nach 
wie vor erfüllt sind.

(3) Eine Befreiung nach Absatz 1 kann ausschließlich aus Gründen der öffentlichen Gesundheit oder der öffentlichen 
Sicherheit gewährt werden.

(4) In dringenden Fällen kann die Kommission auf einen mit Gründen versehenen Antrag eines Torwächters oder von 
Amts wegen die Anwendung einer bestimmten Verpflichtung nach Absatz 1 auf einen oder mehrere einzelne zentrale 
Plattformdienste bereits vor dem Erlass eines Beschlusses nach dem genannten Absatz vorläufig aussetzen. Ein solcher 
Antrag kann jederzeit gestellt und bewilligt werden, bis die Kommission über den Antrag nach Absatz 1 befunden hat.

(5) Bei der Prüfung eines Antrags nach den Absätzen 1 und 4 berücksichtigt die Kommission insbesondere die 
Auswirkungen der Einhaltung der betreffenden Verpflichtung auf die in Absatz 3 genannten Gründe sowie die 
Auswirkungen auf den betreffenden Torwächter und auf Dritte. Die Kommission kann die Aussetzung von Bedingungen 
und Auflagen abhängig machen, um ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen den Zielen hinter den in Absatz 3 
genannten Gründen und den Zielen der vorliegenden Verordnung zu erreichen.

Artikel 11

Berichterstattung

(1) Innerhalb von sechs Monaten nach seiner Benennung gemäß Artikel 3 und im Einklang mit Artikel 3 Absatz 10 legt 
der Torwächter der Kommission einen Bericht vor, in dem er ausführlich und transparent beschreibt, welche Maßnahmen er 
ergriffen hat, um die Einhaltung der Verpflichtungen aus den Artikeln 5, 6 und 7 sicherzustellen.

(2) Innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist veröffentlicht der Torwächter eine nichtvertrauliche Zusammenfassung 
des Berichts und übermittelt sie der Kommission.

Der Torwächter aktualisiert diesen Bericht und diese nichtvertrauliche Zusammenfassung mindestens einmal jährlich.

Die Kommission stellt auf ihrer Internetseite einen Link zu der nichtvertraulichen Zusammenfassung bereit.

Artikel 12

Aktualisierung der Verpflichtungen der Torwächter

(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 49 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung in Bezug auf die in den Artikeln 5 und 6 festgelegten Verpflichtungen zu ergänzen. Diese delegierten 
Rechtsakte stützen sich auf eine Marktuntersuchung nach Artikel 19, in deren Rahmen festgestellt wurde, dass diese 
Verpflichtungen aktualisiert werden müssen, um Praktiken zu begegnen, die die Bestreitbarkeit zentraler Plattformdienste 
beschränken oder in gleicher Weise unfair sind wie die Praktiken, denen mit den in den Artikeln 5 und 6 genannten 
Verpflichtungen begegnet werden soll.
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(2) Der Anwendungsbereich eines delegierten Rechtsakts, der gemäß Absatz 1 erlassen wird, ist auf Folgendes 
beschränkt:

a) die Ausweitung einer Verpflichtung, die nur für bestimmte zentrale Plattformdienste gilt, auf andere in Artikel 2 
Nummer 2 aufgeführte zentrale Plattformdienste,

b) die Ausweitung einer Verpflichtung, die bestimmten gewerblichen Nutzern oder Endnutzern zugutekommt, sodass sie 
auch anderen gewerblichen Nutzern oder Endnutzern zugutekommt,

c) die Festlegung der Art und Weise, in der Torwächter die in den Artikeln 5 und 6 festgelegten Verpflichtungen erfüllen 
müssen, um die wirksame Einhaltung dieser Verpflichtungen zu gewährleisten,

d) die Ausweitung einer Verpflichtung, die nur für bestimmte Dienste gilt, die zusammen mit oder zur Unterstützung von 
zentralen Plattformdiensten erbracht werden, auf andere Dienste, die zusammen mit oder zur Unterstützung von 
zentralen Plattformdiensten erbracht werden,

e) die Ausweitung einer Verpflichtung, die nur für bestimmte Arten von Daten gilt, auf andere Arten von Daten,

f) die Aufnahme weiterer Bedingungen, wenn durch eine Verpflichtung bestimmte Bedingungen für das Verhalten eines 
Torwächters festgelegt werden, oder

g) die Anwendung einer Verpflichtung, die das Verhältnis zwischen mehreren zentralen Plattformdiensten des Torwächters 
regelt, auf das Verhältnis zwischen einem zentralen Plattformdienst und anderen Diensten des Torwächters.

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 49 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung in Bezug auf die Liste grundlegender Funktionen nach Artikel 7 Absatz 2 zu ändern, indem Funktionen 
nummernunabhängiger interpersoneller Kommunikationsdienste aufgenommen oder gestrichen werden.

Diese delegierten Rechtsakte stützen sich auf eine Marktuntersuchung nach Artikel 19, in deren Rahmen festgestellt wurde, 
dass diese Verpflichtungen aktualisiert werden müssen, um Praktiken zu begegnen, die die Bestreitbarkeit zentraler 
Plattformdienste beschränken oder in gleicher Weise unfair sind wie die Praktiken, denen mit den in Artikel 7 festgelegten 
Verpflichtungen begegnet werden soll.

(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 49 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung in Bezug auf die Verpflichtungen aus Artikel 7 zu ergänzen, indem sie festlegt, auf welche Art und Weise diese 
Verpflichtungen zu erfüllen sind, damit ihre wirksame Einhaltung gewährleistet ist. Diese delegierten Rechtsakte stützen 
sich auf eine Marktuntersuchung nach Artikel 19, in deren Rahmen festgestellt wurde, dass diese Verpflichtungen 
aktualisiert werden müssen, um Praktiken zu begegnen, die die Bestreitbarkeit zentraler Plattformdienste beschränken oder 
in gleicher Weise unfair sind wie die Praktiken, denen mit den in Artikel 7 festgelegten Verpflichtungen begegnet werden 
soll.

(5) Eine Praktik nach den Absätzen 1, 3 und 4 gilt als die Bestreitbarkeit zentraler Plattformdienste beschränkend oder 
unfair, wenn

a) sie von Torwächtern angewandt wird und Innovationen behindern und die Wahlmöglichkeiten für gewerbliche Nutzer 
und Endnutzer einschränken kann, da sie

i) die Bestreitbarkeit eines zentralen Plattformdienstes oder anderer Dienste im digitalen Sektor dauerhaft 
beeinträchtigt oder zu beeinträchtigen droht, indem Hindernisse geschaffen oder verstärkt werden, die anderen 
Unternehmen den Markteintritt oder eine Expansion als Anbieter eines zentralen Plattformdienstes oder anderer 
Dienste im digitalen Sektor erschweren, oder

ii) andere Betreiber daran hindert, denselben Zugang zu entscheidendem Input zu haben wie der Torwächter, oder

b) ein Ungleichgewicht zwischen den Rechten und Pflichten der gewerblichen Nutzer besteht und der Torwächter von den 
gewerblichen Nutzern einen Vorteil erhält, der in Anbetracht seiner Dienstleistung für diese gewerblichen Nutzer 
unverhältnismäßig wäre, oder
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Artikel 13

Umgehungsverbot

(1) Ein Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, darf diese Dienste nicht auf vertraglichem, 
kommerziellem, technischem oder anderem Wege segmentieren, aufteilen, unterteilen, fragmentieren oder aufspalten, um 
dadurch die quantitativen Schwellenwerte nach Artikel 3 Absatz 2 zu umgehen. Eine solche Praktik eines Unternehmens 
hindert die Kommission nicht daran, es gemäß Artikel 3 Absatz 4 als Torwächter zu benennen.

(2) Hat die Kommission den Verdacht, dass ein Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, eine in Absatz 1 
genannte Praktik anwendet, so kann sie von diesem Unternehmen alle Informationen verlangen, die sie für erforderlich hält, 
um feststellen zu können, ob das Unternehmen eine solche Praktik angewandt hat.

(3) Der Torwächter stellt sicher, dass die Verpflichtungen aus den Artikeln 5, 6 und 7 vollständig und wirksam 
eingehalten werden.

(4) Der Torwächter darf kein Verhalten an den Tag legen, das die wirksame Einhaltung der Verpflichtungen aus den 
Artikeln 5, 6 und 7 untergräbt, unabhängig davon, ob das Verhalten vertraglicher, kommerzieller, technischer oder 
sonstiger Art ist oder in der Verwendung von Verhaltenslenkungsmethoden oder Schnittstellengestaltung besteht.

(5) Wenn eine Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung, Weiterverwendung und Weitergabe personenbezogener Daten 
erforderlich ist, um die Einhaltung der vorliegenden Verordnung zu gewährleisten, trifft der Torwächter geeignete 
Maßnahmen, damit gewerbliche Nutzer die für ihre Verarbeitung erforderliche Einwilligung unmittelbar erhalten können, 
sofern eine solche Einwilligung nach der Verordnung (EU) 2016/679 oder der Richtlinie 2002/58/EG erforderlich ist, oder 
damit er die Vorschriften und Grundsätze der Union in Bezug auf den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre auf 
andere Weise einhalten kann, beispielsweise indem er den gewerblichen Nutzern gegebenenfalls ordnungsgemäß 
anonymisierte Daten zur Verfügung stellt. Der Torwächter darf die Einholung dieser Einwilligung durch den gewerblichen 
Nutzer nicht aufwendiger machen, als sie es bei seinen eigenen Diensten ist.

(6) Der Torwächter darf weder die Bedingungen oder die Qualität der zentralen Plattformdienste für gewerbliche Nutzer 
oder Endnutzer, die von den in den Artikeln 5, 6 und 7 festgelegten Rechten bzw. Möglichkeiten Gebrauch machen, 
verschlechtern noch die Ausübung dieser Rechte bzw. Möglichkeiten übermäßig erschweren, auch nicht dadurch, dass er 
dem Endnutzer Wahlmöglichkeiten in einer nicht neutralen Weise anbietet oder die Autonomie, Entscheidungsfreiheit oder 
freie Auswahl von Endnutzern oder gewerblichen Nutzern durch die Struktur, Gestaltung, Funktion oder Art der Bedienung 
einer Benutzerschnittstelle oder eines Teils davon untergräbt.

(7) Umgeht der Torwächter eine der Verpflichtungen aus Artikel 5, 6 oder 7 in einer in den Absätzen 4, 5 und 6 des 
vorliegenden Artikels beschriebenen Weise oder versucht er, sie derart zu umgehen, so kann die Kommission ein Verfahren 
nach Artikel 20 einleiten und einen Durchführungsrechtsakt nach Artikel 8 Absatz 2 erlassen, um die Maßnahmen 
festzulegen, die der Torwächter zu ergreifen hat.

(8) Absatz 6 des vorliegenden Artikels lässt die Befugnisse der Kommission nach den Artikeln 29, 30 und 31 unberührt.

Artikel 14

Verpflichtung zur Unterrichtung über Zusammenschlüsse

(1) Der Torwächter unterrichtet die Kommission über jeden geplanten Zusammenschluss im Sinne des Artikels 3 der 
Verordnung (EG) Nr. 139/2004, wenn die sich zusammenschließenden Unternehmen oder das Zielunternehmen zentrale 
Plattformdienste bereitstellen oder sonstige Dienste im digitalen Sektor erbringen oder die Erhebung von Daten 
ermöglichen; dies gilt unabhängig davon, ob der Zusammenschluss nach jener Verordnung bei der Kommission oder nach 
den nationalen Fusionskontrollvorschriften bei einer zuständigen nationalen Wettbewerbsbehörde anmeldepflichtig ist.

Der Torwächter unterrichtet die Kommission vor Vollzug des Zusammenschlusses und nach Vertragsabschluss, 
Veröffentlichung des Übernahmeangebots oder Erwerb einer die Kontrolle begründenden Beteiligung über den 
Zusammenschluss.
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(2) Die vom Torwächter bereitgestellten Informationen nach Absatz 1 umfassen mindestens eine Beschreibung der an 
dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen, ihre unionsweiten und weltweiten Jahresumsätze, ihre Tätigkeitsbereiche, 
einschließlich der unmittelbar mit dem Zusammenschluss in Verbindung stehenden Tätigkeiten, und der Transaktionswert 
des Vertrags oder einen entsprechenden Schätzwert sowie eine zusammenfassende Beschreibung des Zusammenschlusses, 
einschließlich seiner Art und der ihm zugrunde liegenden Beweggründe und einer Aufstellung der von dem 
Zusammenschluss betroffenen Mitgliedstaaten.

Die vom Torwächter bereitgestellten Informationen umfassen auch den unionsweiten Jahresumsatz, die Zahl der jährlich 
aktiven gewerblichen Nutzer und die Zahl der monatlich aktiven Endnutzer jedes betreffenden zentralen Plattformdienstes.

(3) Erreichen infolge eines Zusammenschlusses nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels weitere zentrale 
Plattformdienste für sich genommen die in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b genannten Schwellenwerte, so teilt der 
betreffende Torwächter dies der Kommission innerhalb von zwei Monaten nach Vollzug des Zusammenschlusses mit und 
übermittelt ihr die in Artikel 3 Absatz 2 genannten Angaben.

(4) Die Kommission unterrichtet die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten über alle nach Absatz 1 erhaltenen 
Informationen und veröffentlicht jährlich die Liste der Übernahmen, über die sie von Torwächtern gemäß dem genannten 
Absatz unterrichtet wurde.

Die Kommission trägt den berechtigten Interessen der Unternehmen an der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse 
Rechnung.

(5) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten können die nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels erhaltenen 
Informationen verwenden, um die Kommission gemäß Artikel 22 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 um Prüfung des 
Zusammenschlusses zu ersuchen.

Artikel 15

Prüfungspflicht

(1) Der Torwächter legt der Kommission innerhalb von sechs Monaten nach seiner Benennung gemäß Artikel 3 eine von 
unabhängiger Stelle geprüfte Beschreibung aller Techniken zum Verbraucher-Profiling vor, die er für einzelne oder alle 
seiner im Benennungsbeschluss nach Artikel 3 Absatz 9 aufgeführten zentralen Plattformdienste verwendet. Die 
Kommission übermittelt diese geprüfte Beschreibung dem Europäischen Datenschutzausschuss.

(2) Die Kommission kann einen Durchführungsrechtsakt nach Artikel 46 Absatz 1 Buchstabe g erlassen, um die 
Methodik und das Verfahren für die Prüfung auszugestalten.

(3) Der Torwächter veröffentlicht eine Übersicht über die geprüfte Beschreibung nach Absatz 1. Dabei ist der Torwächter 
berechtigt, der Notwendigkeit der Wahrung seiner Geschäftsgeheimnisse Rechnung zu tragen. Der Torwächter aktualisiert 
die Beschreibung und die Übersicht mindestens einmal jährlich.

KAPITEL IV

MARKTUNTERSUCHUNG

Artikel 16

Einleitung einer Marktuntersuchung

(1) Beabsichtigt die Kommission, eine Marktuntersuchung im Hinblick auf den möglichen Erlass von Beschlüssen nach 
Artikel 17, 18 oder 19 einzuleiten, so erlässt sie einen Beschluss zur Einleitung einer Marktuntersuchung.

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 kann die Kommission ihre Untersuchungsbefugnisse nach dieser Verordnung ausüben, 
bevor sie eine Marktuntersuchung gemäß dem genannten Absatz einleitet.
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(3) In dem in Absatz 1 genannten Beschluss wird Folgendes festgelegt:

a) der Tag der Einleitung der Marktuntersuchung;

b) der Gegenstand der Marktuntersuchung;

c) der Zweck der Marktuntersuchung.

(4) Die Kommission kann eine von ihr abgeschlossene Marktuntersuchung wieder aufnehmen, wenn

a) sich der Sachverhalt, auf den sich ein nach Artikel 17, 18 oder 19 erlassener Beschluss stützte, in einem wesentlichen 
Punkt geändert hat, oder

b) der nach Artikel 17, 18 oder 19 erlassene Beschluss auf unvollständigen, unrichtigen oder irreführenden Angaben 
beruhte.

(5) Die Kommission kann eine oder mehrere zuständige nationale Behörden um Hilfe bei ihrer Marktuntersuchung 
ersuchen.

Artikel 17

Marktuntersuchung zur Benennung von Torwächtern

(1) Die Kommission kann eine Marktuntersuchung durchführen, um zu prüfen, ob ein Unternehmen, das zentrale 
Plattformdienste bereitstellt, nach Artikel 3 Absatz 8 als Torwächter zu benennen ist, oder um die zentralen 
Plattformdienste zu ermitteln, die in dem Benennungsbeschluss nach Artikel 3 Absatz 9 aufzuführen sind. Die 
Kommission bemüht sich, ihre Marktuntersuchung innerhalb von zwölf Monaten nach dem in Artikel 16 Absatz 3 
Buchstabe a genannten Zeitpunkt abzuschließen. Zum Abschluss ihrer Marktuntersuchung erlässt die Kommission einen 
Durchführungsrechtsakt, in dem ihre Entscheidung dargelegt wird. Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in 
Artikel 50 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren erlassen.

(2) Im Zuge einer Marktuntersuchung nach Absatz 1 dieses Artikels bemüht sich die Kommission, dem betreffenden 
Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, innerhalb von sechs Monaten nach dem in Artikel 16 Absatz 3 
Buchstabe a genannten Zeitpunkt ihre vorläufige Beurteilung mitzuteilen. In der vorläufigen Beurteilung erläutert die 
Kommission, ob sie der vorläufigen Auffassung ist, dass es angezeigt ist, dieses Unternehmen als Torwächter im Sinne des 
Artikels 3 Absatz 8 zu benennen und die relevanten zentralen Plattformdienste in der Liste nach Artikel 3 Absatz 9 zu 
führen.

(3) Wenn das Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, die in Artikel 3 Absatz 2 genannten 
Schwellenwerte erreicht, aber hinreichend substanziierte Argumente nach Artikel 3 Absatz 5 vorgebracht hat, die die 
Vermutung nach Artikel 3 Absatz 2 eindeutig entkräften, bemüht sich die Kommission, die Marktuntersuchung innerhalb 
von fünf Monaten nach dem in Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe a genannten Zeitpunkt zum Abschluss zu bringen.

In diesem Fall bemüht sich die Kommission, dem betreffenden Unternehmen innerhalb von drei Monaten nach dem in 
Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe a genannten Zeitpunkt ihre vorläufige Beurteilung nach Absatz 2 des vorliegenden Artikels 
mitzuteilen.

(4) Benennt die Kommission nach Artikel 3 Absatz 8 ein Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, als 
Torwächter, das hinsichtlich seiner Tätigkeiten noch keine gefestigte und dauerhafte Position innehat, bei dem aber 
absehbar ist, dass es eine solche Position in naher Zukunft erlangen wird, so kann sie lediglich eine oder mehrere der 
Verpflichtungen des Artikels 5 Absätze 3 bis 6 und des Artikels 6 Absätze 4, 7, 9, 10 und 13, die im Benennungsbeschluss 
aufgeführt werden, für diesen Torwächter für anwendbar erklären. Die Kommission erklärt nur diejenigen Verpflichtungen 
für anwendbar, die angemessen und erforderlich sind, um zu verhindern, dass der betreffende Torwächter auf unfaire Weise 
hinsichtlich seiner Tätigkeiten eine gefestigte und dauerhafte Position erlangt. Die Kommission überprüft solche 
Benennungen im Einklang mit dem in Artikel 4 dargelegten Verfahren.
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Artikel 18

Marktuntersuchung bei systematischer Nichteinhaltung

(1) Die Kommission kann eine Marktuntersuchung durchführen, um zu prüfen, ob ein Torwächter seine 
Verpflichtungen systematisch nicht einhält. Die Kommission schließt diese Marktuntersuchung innerhalb von zwölf 
Monaten nach dem in Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe a genannten Zeitpunkt ab. Ergibt die Marktuntersuchung, dass ein 
Torwächter eine oder mehrere der in den Artikeln 5, 6 und 7 festgelegten Verpflichtungen systematisch nicht einhält und 
seine Torwächter-Position im Hinblick auf die in Artikel 3 Absatz 1 genannten Anforderungen beibehalten, gestärkt oder 
ausgeweitet hat, so kann die Kommission Durchführungsrechtsakte erlassen, mit denen verhaltensbezogenen oder 
strukturellen Abhilfemaßnahmen gegen den Torwächter verhängt werden, die angemessen und erforderlich sind, um die 
wirksame Einhaltung der Vorgaben dieser Verordnung zu gewährleisten. Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem 
in Artikel 50 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren erlassen.

(2) Die nach Absatz 1 dieses Artikels verhängte Abhilfemaßnahme kann, insofern sie angemessen und erforderlich ist, 
zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der durch die systematische Nichteinhaltung beeinträchtigten Fairness und 
Bestreitbarkeit das für einen begrenzten Zeitraum geltende Verbot für den Torwächter beinhalten, einen Zusammenschluss 
im Sinne des Artikels 3 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 bezüglich der zentralen Plattformdienste oder der anderen im 
digitalen Sektor erbrachten oder die Datenerhebung ermöglichenden Dienste einzugehen, die durch die systematische 
Nichteinhaltung betroffen sind.

(3) Es ist davon auszugehen, dass ein Torwächter Verpflichtungen des Artikels 5, 6 oder 7 systematisch nicht einhält, 
wenn die Kommission in einem Zeitraum von acht Jahren vor Erlass des Beschlusses zur Einleitung einer 
Marktuntersuchung im Hinblick auf den möglichen Erlass eines Beschlusses nach diesem Artikel mindestens drei 
Nichteinhaltungsbeschlüsse nach Artikel 29 gegen den Torwächter bezüglich eines seiner zentralen Plattformdienste 
erlassen hat.

(4) Die Kommission teilt dem betreffenden Torwächter ihre vorläufige Beurteilung innerhalb von sechs Monaten nach 
dem in Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe a genannten Zeitpunkt mit. In ihrer vorläufigen Beurteilung erläutert die 
Kommission, ob sie die vorläufige Auffassung vertritt, dass die Voraussetzungen des Absatzes 1 dieses Artikels erfüllt sind, 
und welche Abhilfemaßnahme(n) sie vorläufig für erforderlich und angemessen erachtet.

(5) Damit interessierte Dritte wirksam Stellung nehmen können, veröffentlicht die Kommission zeitgleich mit der 
Mitteilung ihrer vorläufigen Beurteilung an den Torwächter nach Absatz 4 oder so bald wie möglich danach eine nichtvert
rauliche Zusammenfassung des Falls und der Abhilfemaßnahmen, deren Verhängung sie in Erwägung zieht. Die 
Kommission legt einen angemessenen Zeitraum fest, in dem diese Stellungnahmen abzugeben sind.

(6) Beabsichtigt die Kommission, einen Beschluss nach Absatz 1 dieses Artikels zu erlassen, indem sie die vom 
Torwächter nach Artikel 25 angebotenen Verpflichtungszusagen für bindend erklärt, so veröffentlicht sie eine nichtvert
rauliche Zusammenfassung des Falls und der wichtigsten Inhalte der Verpflichtungszusagen. Interessierte Dritte können 
ihre Stellungnahmen innerhalb eines von der Kommission festzulegenden angemessenen Zeitraums abgeben.

(7) Während der Marktuntersuchung kann die Kommission deren Dauer jederzeit verlängern, wenn dies aus objektiven 
Gründen gerechtfertigt und angemessen ist. Die Verlängerung kann sich auf die Frist beziehen, innerhalb deren die 
Kommission ihre vorläufige Beurteilung mitteilen muss, oder auf die Frist für den Erlass des abschließenden Beschlusses. 
Verlängerungen im Sinne dieses Absatzes dürfen zusammengenommen die Dauer von sechs Monaten nicht übersteigen.

(8) Die Kommission überprüft regelmäßig die nach den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels verhängten 
Abhilfemaßnahmen, um sicherzustellen, dass der Torwächter seinen Verpflichtungen nach den Artikeln 5, 6 und 7 
tatsächlich nachkommt. Die Kommission ist berechtigt, diese Abhilfemaßnahmen zu ändern, wenn sie nach einer neuen 
Marktuntersuchung feststellt, dass sie nicht wirksam sind.

DE Amtsblatt der Europäischen Union 12.10.2022 L 265/45  



Artikel 19

Marktuntersuchung in Bezug auf neue Dienste und neue Praktiken

(1) Die Kommission kann eine Marktuntersuchung durchführen, um zu prüfen, ob ein oder mehrere Dienste des 
digitalen Sektors in die Liste der zentralen Plattformdienste nach Artikel 2 Nummer 2 aufgenommen werden sollten, oder 
um Praktiken aufzudecken, die die Bestreitbarkeit zentraler Plattformdienste beschränken oder unfair sind, und denen 
durch diese Verordnung nicht wirksam begegnet wird. In ihrer Bewertung berücksichtigt die Kommission alle 
einschlägigen Ergebnisse der Verfahren nach den Artikeln 101 und 102 AEUV in Bezug auf digitale Märkte sowie alle 
sonstigen relevanten Entwicklungen.

(2) Die Kommission kann bei der Durchführung einer Marktuntersuchung nach Absatz 1 Dritte konsultieren, unter 
anderem gewerbliche Nutzer und Endnutzer von Diensten des digitalen Sektors, die Gegenstand der Untersuchung sind, 
sowie gewerbliche Nutzer und Endnutzer, die Praktiken unterliegen, die Gegenstand der Untersuchung sind.

(3) Die Kommission veröffentlicht ihre Beurteilung innerhalb von 18 Monaten nach dem in Artikel 16 Absatz 3 
Buchstabe a genannten Zeitpunkt in einem Bericht.

Dieser Bericht wird gegebenenfalls dem Europäischen Parlament und dem Rat zusammen mit Folgendem übermittelt:

a) einem Gesetzgebungsvorschlag zur Änderung dieser Verordnung, um zusätzliche Dienste des digitalen Sektors in die 
Liste der zentralen Plattformdienste nach Artikel 2 Nummer 2 oder neue Verpflichtungen in Kapitel III aufzunehmen, 
oder

b) einem Entwurf eines delegierten Rechtsakts zur Ergänzung dieser Verordnung in Bezug auf die in den Artikeln 5 und 6 
festgelegten Verpflichtungen, oder einem Entwurf eines delegierten Rechtsakts zur Änderung oder Ergänzung dieser 
Verordnung in Bezug auf die in Artikel 7 festgelegten Verpflichtungen, wie in Artikel 12 vorgesehen.

Gegebenenfalls kann in dem unter Unterabsatz 2 Buchstabe a genannten Gesetzgebungsvorschlag zur Änderung dieser 
Verordnung auch vorgeschlagen werden, bestehende Dienste aus der Liste der zentralen Plattformdienste nach Artikel 2 
Nummer 2 zu streichen oder bestehende Verpflichtungen aus Artikel 5, 6 oder 7 zu streichen.

KAPITEL V

UNTERSUCHUNGS-, DURCHSETZUNGS- UND ÜBERWACHUNGSBEFUGNISSE

Artikel 20

Einleitung eines Verfahrens

(1) Beabsichtigt die Kommission, ein Verfahren im Hinblick auf den möglichen Erlass von Beschlüssen nach Artikel 8, 
29 oder 30 einzuleiten, so erlässt sie einen Beschluss zur Einleitung eines Verfahrens.

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 kann die Kommission ihre Untersuchungsbefugnisse nach dieser Verordnung ausüben, 
bevor sie ein Verfahren gemäß dem genannten Absatz einleitet.

Artikel 21

Auskunftsverlangen

(1) Die Kommission kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dieser Verordnung Unternehmen und Unternehmensverei
nigungen durch einfaches Auskunftsverlangen oder im Wege eines Beschlusses auffordern, alle erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen. Die Kommission kann durch einfaches Auskunftsverlangen oder im Wege eines Beschlusses auch Zugang zu allen 
Daten und Algorithmen von Unternehmen und Informationen über Tests verlangen sowie diesbezügliche Erläuterungen 
anfordern.
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(2) Bei der Übermittlung eines einfachen Auskunftsverlangens an ein Unternehmen oder eine Unternehmensvereinigung 
gibt die Kommission die Rechtsgrundlage und den Zweck des Auskunftsverlangens an, führt auf, welche Auskünfte 
erforderlich sind, legt die Frist für die Übermittlung der Auskünfte fest und weist auf die in Artikel 30 vorgesehenen 
Geldbußen hin, die für den Fall der Erteilung unvollständiger, unrichtiger oder irreführender Auskünfte oder Erläuterungen 
gelten.

(3) Wenn die Kommission Unternehmen und Unternehmensvereinigungen im Wege eines Beschlusses zur Erteilung von 
Auskünften verpflichtet, gibt sie die Rechtsgrundlage und den Zweck des Auskunftsverlangens an, führt auf, welche 
Auskünfte erforderlich sind, und legt die Frist für die Übermittlung der Auskünfte fest. Verpflichtet sie Unternehmen dazu, 
Zugang zu allen Daten, Algorithmen und Informationen über Tests zu gewähren, so gibt sie den Zweck des Verlangens an 
und legt die Frist für die Gewährung des Zugangs fest. Ferner weist sie auf die in Artikel 30 vorgesehenen Geldbußen 
sowie auf die in Artikel 31 vorgesehenen Zwangsgelder hin oder erlegt letztere auf. Außerdem weist sie auf das Recht hin, 
den Beschluss vom Gerichtshof überprüfen zu lassen.

(4) Die Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen oder ihre Vertreter erteilen die verlangten Auskünfte im Namen 
des betreffenden Unternehmens oder der betreffenden Unternehmensvereinigung. Ordnungsgemäß bevollmächtigte 
Rechtsanwälte können die Auskünfte im Namen ihrer Mandanten erteilen. Letztere bleiben in vollem Umfang dafür 
verantwortlich, dass die erteilten Auskünfte vollständig, sachlich richtig und nicht irreführend sind.

(5) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten erteilen der Kommission auf Verlangen alle ihnen vorliegenden 
Auskünfte, die sie für die Erfüllung der ihr mit dieser Verordnung übertragenen Aufgaben benötigt.

Artikel 22

Befugnis zur Befragung und zur Aufnahme von Aussagen

(1) Die Kommission kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dieser Verordnung jede natürliche oder juristische Person 
befragen, die in die Befragung zum Zweck der Einholung von Informationen, die mit dem Gegenstand einer Untersuchung 
im Zusammenhang stehen, einwilligt. Die Kommission ist berechtigt, diese Befragungen mit beliebigen technischen Mitteln 
aufzuzeichnen.

(2) Wird eine Befragung gemäß Absatz 1 dieses Artikels in den Räumlichkeiten eines Unternehmens durchgeführt, so 
unterrichtet die Kommission die für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständige 
nationale Behörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Befragung stattfindet. Auf Verlangen dieser Behörde 
können deren Bedienstete die Bediensteten der Kommission und die anderen von der Kommission ermächtigten 
Begleitpersonen bei der Durchführung der Befragung unterstützen.

Artikel 23

Befugnis zur Durchführung von Nachprüfungen

(1) Die Kommission kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dieser Verordnung alle erforderlichen Nachprüfungen 
bezüglich Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen durchführen.

(2) Die mit den Nachprüfungen beauftragten Bediensteten der Kommission und die anderen von ihr ermächtigten 
Begleitpersonen sind befugt,

a) alle Räumlichkeiten, Grundstücke und Transportmittel der Unternehmen und Unternehmensvereinigungen zu betreten,

b) die Bücher und sonstigen Geschäftsunterlagen, unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, zu prüfen,

c) Kopien oder Auszüge gleich in welcher Form aus diesen Büchern und Geschäftsunterlagen anzufertigen oder zu 
verlangen,

d) von dem Unternehmen oder der Unternehmensvereinigung Erläuterungen zu der Organisation, der Funktionsweise, 
dem IT-System, den Algorithmen, der Datenverwaltung und dem Geschäftsgebaren sowie einen entsprechenden 
Zugang zu verlangen sowie die abgegebenen Erläuterungen mit beliebigen technischen Mitteln aufzuzeichnen oder zu 
dokumentieren,

e) betriebliche Räumlichkeiten und Bücher oder Unterlagen jeder Art für die Dauer der Nachprüfung in dem hierfür 
erforderlichen Ausmaß zu versiegeln,
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f) von allen Vertretern oder Beschäftigten des Unternehmens oder der Unternehmensvereinigung Erläuterungen zu Fakten 
oder Unterlagen zu verlangen, die mit Gegenstand und Zweck der Nachprüfung in Zusammenhang stehen, und ihre 
Antworten mit beliebigen technischen Mitteln zu Protokoll zu nehmen.

(3) Zur Durchführung von Nachprüfungen kann die Kommission die Unterstützung von nach Artikel 26 Absatz 2 
benannten Prüfern oder Sachverständigen anfordern sowie die Unterstützung der für die Durchsetzung der in Artikel 1 
Absatz 6 genannten Vorschriften zuständigen nationalen Behörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die 
Nachprüfung durchgeführt werden soll.

(4) Bei Nachprüfungen können die Kommission und die von ihr benannten Prüfer oder Sachverständigen und die für die 
Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständige nationale Behörde des Mitgliedstaats, in dessen 
Hoheitsgebiet die Nachprüfung durchgeführt werden soll, von dem Unternehmen oder der Unternehmensvereinigung 
Erläuterungen zur Organisation, der Funktionsweise, dem IT-System, den Algorithmen, der Datenverwaltung und dem 
Geschäftsgebaren sowie einen entsprechenden Zugang verlangen. Die Kommission und die von ihr benannten Prüfer oder 
Sachverständigen und die für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständige nationale 
Behörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung durchgeführt werden soll, können alle Vertreter oder 
Beschäftigten des Unternehmens befragen.

(5) Die mit Nachprüfungen beauftragten Bediensteten der Kommission und die anderen von ihr ermächtigten 
Begleitpersonen üben ihre Befugnisse unter Vorlage eines schriftlichen Auftrags aus, in dem der Gegenstand und der 
Zweck der Nachprüfung bezeichnet sind und auf die in Artikel 30 vorgesehenen Geldbußen für den Fall hingewiesen wird, 
dass die angeforderten Bücher oder sonstigen Geschäftsunterlagen nicht vollständig vorgelegt werden oder die Antworten 
auf die nach den Absätzen 2 und 4 des vorliegenden Artikels gestellten Fragen unrichtig oder irreführend sind. Die 
Kommission unterrichtet die für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständige nationale 
Behörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung durchgeführt werden soll, über die Nachprüfung 
rechtzeitig vor deren Beginn.

(6) Die Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen sind verpflichtet, Nachprüfungen zu dulden, die durch einen 
Beschluss der Kommission angeordnet wurden. In diesem Beschluss werden Gegenstand und Zweck der Nachprüfung 
genannt, das Datum des Beginns der Nachprüfung festgelegt und auf die in den Artikeln 30 bzw. 31 vorgesehenen 
Geldbußen und Zwangsgelder sowie auf das Recht hingewiesen, diesen Beschluss vom Gerichtshof überprüfen zu lassen.

(7) Bedienstete der für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständigen nationalen 
Behörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung durchgeführt werden soll, sowie die von dieser 
Behörde ermächtigten oder benannten Personen unterstützen auf Ersuchen dieser Behörde oder der Kommission die 
Bediensteten und die anderen von der Kommission ermächtigten Begleitpersonen aktiv. Sie verfügen hierzu über die in den 
Absätzen 2 und 4 des vorliegenden Artikels genannten Befugnisse.

(8) Stellen die beauftragten Bediensteten der Kommission und die anderen von ihr ermächtigten Begleitpersonen fest, 
dass sich ein Unternehmen oder eine Unternehmensvereinigung einer nach Maßgabe dieses Artikels angeordneten 
Nachprüfung widersetzt, so gewährt der betreffende Mitgliedstaat die erforderliche Unterstützung, gegebenenfalls unter 
Einsatz von Polizeikräften oder einer entsprechenden vollziehenden Behörde, damit die Bediensteten der Kommission 
ihren Nachprüfungsauftrag erfüllen können.

(9) Setzt die Amtshilfe nach Absatz 8 dieses Artikels nach nationalen Vorschriften eine gerichtliche Genehmigung 
voraus, so ist diese von der Kommission oder der für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften 
zuständigen nationalen Behörde des Mitgliedstaats oder von von diesen Behörden dazu ermächtigen Bediensteten zu 
beantragen. Die Genehmigung kann auch vorsorglich beantragt werden.

(10) Wird die in Absatz 9 dieses Artikels genannte Genehmigung beantragt, so überprüft das nationale Gericht, ob der 
Beschluss der Kommission echt ist und die beantragten Zwangsmaßnahmen weder willkürlich noch, gemessen am 
Gegenstand der Nachprüfung, unverhältnismäßig sind. Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Zwangsmaßnahmen 
kann das nationale Gericht die Kommission direkt oder über die für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten 
Vorschriften zuständige nationale Behörde des Mitgliedstaats, um ausführliche Erläuterungen ersuchen, insbesondere zu 
den Gründen, aus denen die Kommission eine Zuwiderhandlung gegen diese Verordnung vermutet, sowie zur Schwere des 
mutmaßlichen Verstoßes und zur Art der Beteiligung des betreffenden Unternehmens. Das nationale Gericht darf jedoch 
weder die Notwendigkeit der Nachprüfung in Frage stellen noch Auskünfte aus den Akten der Kommission verlangen. Die 
Prüfung der Rechtmäßigkeit des Kommissionsbeschlusses ist dem Gerichtshof vorbehalten.
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Artikel 24

Einstweilige Maßnahmen

Die Kommission kann in dringenden Fällen, wenn die Gefahr eines schweren und nicht wiedergutzumachenden Schadens 
für gewerbliche Nutzer oder Endnutzer von Torwächtern besteht, auf der Grundlage einer prima facie festgestellten 
Zuwiderhandlung gegen Artikel 5, 6 oder 7 einen Durchführungsrechtsakt zur Anordnung einstweiliger Maßnahmen 
gegen einen Torwächter erlassen. Dieser Durchführungsrechtsakt wird ausschließlich im Rahmen eines Verfahrens erlassen, 
das im Hinblick auf den möglichen Erlass eines Nichteinhaltungsbeschlusses nach Artikel 29 Absatz 1 eingeleitet wurde. Er 
hat nur eine befristete Geltungsdauer und kann verlängert werden, soweit dies erforderlich und angemessen ist. Dieser 
Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 50 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren erlassen.

Artikel 25

Verpflichtungszusagen

(1) Bietet der betreffende Torwächter während eines Verfahrens nach Artikel 18 Verpflichtungszusagen in Bezug auf die 
betreffenden zentralen Plattformdienste an, um die Einhaltung der in den Artikeln 5, 6 und 7 festgelegten Verpflichtungen 
zu gewährleisten, so kann die Kommission einen Durchführungsrechtsakt erlassen, mit dem diese Verpflichtungszusagen 
für den Torwächter für bindend erklärt werden, und feststellen, dass für ein Tätigwerden der Kommission kein Anlass mehr 
besteht. Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 50 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren erlassen.

(2) Die Kommission kann das Verfahren auf Antrag oder von Amts wegen per Beschluss wieder aufnehmen, wenn

a) sich der Sachverhalt, auf den sich der Beschluss stützte, in einem wesentlichen Punkt geändert hat,

b) der betreffende Torwächter seine Verpflichtungszusagen nicht einhält,

c) der Beschluss auf unvollständigen, unrichtigen oder irreführenden Angaben der beteiligten Unternehmen beruhte, oder

d) die Verpflichtungszusagen sich nicht als wirksam erweisen.

(3) Ist die Kommission der Auffassung, dass die von dem betreffenden Torwächter angebotenen Verpflichtungszusagen 
nicht geeignet sind, die wirksame Einhaltung der in den Artikeln 5, 6 und 7 festgelegten Verpflichtungen sicherzustellen, 
so erläutert sie in dem Beschluss, mit dem das Verfahren abgeschlossen wird, weshalb sie die Verpflichtungszusagen nicht 
für bindend erklärt.

Artikel 26

Überwachung von Verpflichtungen und Maßnahmen

(1) Die Kommission ergreift die erforderlichen Maßnahmen, um die wirksame Umsetzung und Einhaltung der in den 
Artikeln 5, 6 und 7 genannten Verpflichtungen und der nach den Artikeln 8, 18, 24, 25 und 29 erlassenen Beschlüsse zu 
überwachen. Zu diesen Maßnahmen kann insbesondere gehören, dass dem Torwächter die Verpflichtung auferlegt wird, 
alle Dokumente aufzubewahren, die für die Bewertung der Umsetzung und Einhaltung dieser Verpflichtungen und 
Beschlüsse als relevant erachtet werden.

(2) Die Maßnahmen nach Absatz 1 können die Benennung unabhängiger externer Sachverständiger und Prüfer sowie 
die Benennung von Bediensteten der zuständigen nationalen Behörden der Mitgliedstaaten umfassen, die die Kommission 
bei der Überwachung der Verpflichtungen und Maßnahmen unterstützen und ihr mit spezifischem Fachwissen oder 
Kenntnissen zur Seite stehen.

Artikel 27

Informationen von Dritten

(1) Dritte – einschließlich gewerbliche Nutzer, Wettbewerber oder Endnutzer der in dem Benennungsbeschluss gemäß 
Artikel 3 Absatz 9 aufgeführten zentralen Plattformdienste sowie ihre Vertreter – können die für die Durchsetzung der in 
Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständige nationale Behörde des Mitgliedstaats oder direkt die Kommission 
über Praktiken oder Verhaltensweisen von Torwächtern informieren, die in den Anwendungsbereich dieser Verordnung 
fallen.
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(2) Die für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständige nationale Behörde des 
Mitgliedstaats und die Kommission können nach freiem Ermessen über geeignete Maßnahmen entscheiden und sind in 
keiner Weise verpflichtet, Folgemaßnahmen zu den erhaltenen Informationen zu ergreifen.

(3) Kommt die für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständige nationale Behörde des 
Mitgliedstaats auf der Grundlage der nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels erhaltenen Informationen zu dem Schluss, 
dass möglicherweise eine Nichteinhaltung dieser Verordnung vorliegt, so übermittelt sie diese Informationen der 
Kommission.

Artikel 28

Compliance-Funktion

(1) Torwächter führen eine Compliance-Funktion ein, die unabhängig von den operativen Funktionen des Torwächters 
ist und aus einem oder mehreren Compliance-Beauftragten besteht, einschließlich des Leiters der Compliance-Funktion.

(2) Der Torwächter stellt sicher, dass die in Absatz 1 genannte Compliance-Funktion über ausreichend Befugnisse, Status 
und Ressourcen sowie über Zugang zum Leitungsorgan des Torwächters verfügt, um die Einhaltung dieser Verordnung 
durch den Torwächter zu überwachen.

(3) Das Leitungsorgan des Torwächters stellt sicher, dass die nach Absatz 1 benannten Compliance-Beauftragten über die 
zur Erfüllung der in Absatz 5 genannten Aufgaben erforderlichen beruflichen Qualifikationen, Kenntnisse, Erfahrungen 
und Fähigkeiten verfügen.

Das Leitungsorgan des Torwächters stellt ferner sicher, dass es sich beim Leiter der Compliance-Funktion um eine 
unabhängige Führungskraft handelt, die eigens für die Compliance-Funktion zuständig ist.

(4) Der Leiter der Compliance-Funktion untersteht direkt dem Leitungsorgan des Torwächters und kann Bedenken 
äußern und dieses Organ warnen, falls die Gefahr einer Nichteinhaltung dieser Verordnung besteht, unbeschadet der 
Zuständigkeiten des Leitungsorgans in seinen Aufsichts- und Leitungsfunktionen.

Der Leiter der Compliance-Funktion darf nicht ohne vorherige Zustimmung des Leitungsorgans des Torwächters abgelöst 
werden.

(5) Die vom Torwächter gemäß Absatz 1 ernannten Compliance-Beauftragten haben folgende Aufgaben:

a) Organisation, Überwachung und Beaufsichtigung der Maßnahmen und Tätigkeiten des Torwächters, mit denen die 
Einhaltung dieser Verordnung sichergestellt werden soll;

b) Information und Beratung des Managements und der Mitarbeiter des Torwächters über die einschlägigen 
Verpflichtungen aus dieser Verordnung;

c) gegebenenfalls Überwachung der Einhaltung der gemäß Artikel 25 für bindend erklärten Verpflichtungszusagen, 
unbeschadet der Möglichkeit der Kommission, gemäß Artikel 26 Absatz 2 unabhängige externe Sachverständige zu 
benennen;

d) Zusammenarbeit mit der Kommission für die Zwecke dieser Verordnung.

(6) Die Torwächter teilen der Kommission den Namen und die Kontaktdaten des Leiters der Compliance-Funktion mit.

(7) Das Leitungsorgan des Torwächters übernimmt die Festlegung, Beaufsichtigung und Haftung der bzw. für die 
Umsetzung der Unternehmensführungsregelungen des Torwächters, die für die Unabhängigkeit der Compliance-Funktion 
sorgen, einschließlich der Kompetenzaufteilung in der Organisation des Torwächters und der Vermeidung von Interessen
konflikten.

(8) Das Leitungsorgan billigt und überprüft regelmäßig, mindestens jedoch einmal jährlich, die Strategien und 
Maßnahmen für das Angehen, das Management und die Überwachung der Einhaltung dieser Verordnung.
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(9) Das Leitungsorgan widmet dem Management und der Überwachung der Einhaltung dieser Verordnung ausreichend 
Zeit. Es beteiligt sich aktiv an den Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Management und der Durchsetzung dieser 
Verordnung und sorgt dafür, dass angemessene Ressourcen dafür zugewiesen werden.

Artikel 29

Nichteinhaltung

(1) Die Kommission erlässt einen Durchführungsrechtsakt, in dem ihre Feststellung der Nichteinhaltung dargelegt wird 
(im Folgenden „Nichteinhaltungsbeschluss“), wenn sie feststellt, dass ein Torwächter

a) eine der in den Artikeln 5, 6 oder 7 genannten Verpflichtungen nicht erfüllt,

b) den von der Kommission durch einen nach Artikel 8 Absatz 2 erlassenen Beschluss festgelegten Maßnahmen nicht 
nachkommt,

c) nach Artikel 18 Absatz 1 verhängten Abhilfemaßnahmen nicht nachkommt,

d) nach Artikel 24 angeordneten einstweiligen Maßnahmen nicht nachkommt, oder

e) Verpflichtungszusagen, die nach Artikel 25 für bindend erklärt wurden, nicht einhält.

Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 50 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren erlassen.

(2) Die Kommission bemüht sich, ihren Nichteinhaltungsbeschluss innerhalb von zwölf Monaten nach Einleitung des 
Verfahrens gemäß Artikel 20 zu erlassen.

(3) Vor Erlass des Nichteinhaltungsbeschlusses teilt die Kommission dem betreffenden Torwächter ihre vorläufige 
Beurteilung mit. In dieser vorläufigen Beurteilung erläutert die Kommission, welche Maßnahmen sie zu ergreifen 
beabsichtigt bzw. der Torwächter ergreifen sollte, um der vorläufigen Beurteilung wirksam Rechnung zu tragen.

(4) Die Kommission kann Dritte konsultieren, wenn sie beabsichtigt, einen Nichteinhaltungsbeschluss zu erlassen.

(5) In dem Nichteinhaltungsbeschluss fordert die Kommission den Torwächter auf, die Nichteinhaltung innerhalb einer 
angemessenen Frist abzustellen und zu erläutern, wie er diesem Beschluss nachzukommen gedenkt.

(6) Der Torwächter übermittelt der Kommission eine Beschreibung der Maßnahmen, die er ergriffen hat, um die 
Einhaltung des Nichteinhaltungsbeschlusses sicherzustellen.

(7) Entscheidet die Kommission, keinen Nichteinhaltungsbeschluss zu erlassen, so schließt sie das Verfahren im Wege 
eines Beschlusses ab.

Artikel 30

Geldbußen

(1) In ihrem Nichteinhaltungsbeschluss kann die Kommission gegen den betreffenden Torwächter Geldbußen bis zu 
einem Höchstbetrag von 10 % seines im vorausgegangenen Geschäftsjahr weltweit erzielten Gesamtumsatzes verhängen, 
wenn sie feststellt, dass der Torwächter vorsätzlich oder fahrlässig

a) eine der in den Artikeln 5, 6 und 7 genannten Verpflichtungen nicht erfüllt,

b) den von der Kommission durch einen nach Artikel 8 Absatz 2 erlassenen Beschluss festgelegten Maßnahmen nicht 
nachkommt,

c) nach Artikel 18 Absatz 1 verhängten Abhilfemaßnahmen nicht nachkommt,

d) nach Artikel 24 angeordneten einstweiligen Maßnahmen nicht nachkommt, oder

e) Verpflichtungszusagen, die nach Artikel 25 für bindend erklärt wurden, nicht einhält.
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(2) Ungeachtet des Absatzes 1 dieses Artikels kann die Kommission im Nichteinhaltungsbeschluss gegen einen 
Torwächter Geldbußen in Höhe von bis zu 20 % seines im vorausgegangenen Geschäftsjahr weltweit erzielten 
Gesamtumsatzes verhängen, wenn sie feststellt, dass der Torwächter eine identische oder ähnliche Zuwiderhandlung gegen 
eine in Artikel 5, 6 oder 7 festgelegte Verpflichtung in Bezug auf denselben zentralen Plattformdienst begangen hat wie eine 
bereits im Wege eines in den vorangegangenen acht Jahren erlassenen Nichteinhaltungsbeschlusses festgestellte von ihm 
begangene Zuwiderhandlung.

(3) Die Kommission kann einen Beschluss erlassen, mit dem gegen Unternehmen, einschließlich gegebenenfalls 
Torwächter, und Unternehmensvereinigungen Geldbußen bis zu einem Höchstbetrag von 1 % ihres im vorausgegangenen 
Geschäftsjahr weltweit erzielten Gesamtumsatzes verhängt werden, wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig

a) die für die Beurteilung ihrer Benennung als Torwächter nach Artikel 3 erforderlichen Auskünfte nicht innerhalb der 
gesetzten Frist erteilen oder unrichtige, unvollständige oder irreführende Angaben machen,

b) der Verpflichtung zur Mitteilung an die Kommission gemäß Artikel 3 Absatz 3 nicht nachkommen,

c) die nach Artikel 14 erforderlichen Auskünfte nicht erteilen oder unrichtige, unvollständige oder irreführende Angaben 
machen,

d) die nach Artikel 15 erforderliche Beschreibung nicht übermitteln oder unrichtige, unvollständige oder irreführende 
Angaben machen,

e) als Antwort auf einen Antrag nach Artikel 21 Absatz 3 den verlangten Zugang zu Daten, Algorithmen und 
Informationen über Tests nicht erteilen,

f) die nach Artikel 21 Absatz 3 verlangten Angaben nicht innerhalb der gesetzten Frist erteilen oder unrichtige, 
unvollständige oder irreführende Angaben und Erläuterungen machen, die nach Artikel 21 verlangt wurden oder im 
Rahmen einer Befragung nach Artikel 22 gegeben wurden;

g) unrichtige, unvollständige oder irreführende Angaben eines Vertreters oder Beschäftigten des Unternehmens nicht 
innerhalb der von der Kommission gesetzten Frist berichtigen oder in Bezug auf Sachverhalte, die mit dem Gegenstand 
und dem Zweck einer Nachprüfung nach Artikel 23 im Zusammenhang stehen, keine vollständigen Auskünfte erteilen 
oder die Erteilung vollständiger Auskünfte verweigern,

h) eine Nachprüfung nach Artikel 23 nicht dulden,

i) die von der Kommission gemäß Artikel 26 verhängten Verpflichtungen nicht einhalten,

j) eine Compliance-Funktion gemäß Artikel 28 nicht einführen, oder

k) die Bedingungen für die Einsicht in die Akten der Kommission gemäß Artikel 34 Absatz 4 nicht erfüllen.

(4) Bei der Festsetzung der Höhe einer Geldbuße berücksichtigt die Kommission die Schwere, die Dauer und eine 
etwaige Wiederholung der Zuwiderhandlung sowie bei nach Absatz 3 verhängten Geldbußen die im Verfahren verursachte 
Verzögerung.

(5) Wird gegen eine Unternehmensvereinigung eine Geldbuße unter Berücksichtigung des weltweit erzielten Umsatzes 
ihrer Mitglieder verhängt und ist diese Unternehmensvereinigung selbst nicht zahlungsfähig, so ist sie verpflichtet, von 
ihren Mitgliedern Beiträge zur Deckung des Betrags dieser Geldbuße zu fordern.

Werden diese Beiträge innerhalb einer von der Kommission gesetzten Frist nicht geleistet, so kann die Kommission die 
Zahlung der Geldbuße unmittelbar von jedem Unternehmen verlangen, dessen Vertreter Mitglieder in den betreffenden 
Entscheidungsgremien dieser Unternehmensvereinigung waren.

Nachdem die Kommission die Zahlung nach Unterabsatz 2 verlangt hat, kann sie die Zahlung des Restbetrags von jedem 
Mitglied der Unternehmensvereinigung verlangen, soweit dies für die vollständige Zahlung der Geldbuße erforderlich ist.
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Die Kommission darf jedoch Zahlungen nach Unterabsatz 2 oder 3 nicht von Unternehmen verlangen, die nachweisen, dass 
sie den Beschluss der Unternehmensvereinigung, mit dem gegen diese Verordnung verstoßen wurde, nicht umgesetzt haben 
und entweder von dessen Existenz keine Kenntnis hatten oder sich aktiv davon distanziert haben, noch ehe die Kommission 
das Verfahren nach Artikel 20 eingeleitet hat.

Die finanzielle Haftung eines Unternehmens für die Zahlung der Geldbuße darf 20 % seines im vorausgegangenen 
Geschäftsjahr weltweit erzielten Gesamtumsatzes nicht übersteigen.

Artikel 31

Zwangsgelder

(1) Die Kommission kann einen Beschluss erlassen, mit dem gegen Unternehmen, einschließlich gegebenenfalls 
Torwächter, und Unternehmensvereinigungen tägliche Zwangsgelder bis zu einem Höchstbetrag von 5 % des im 
vorausgegangenen Geschäftsjahr weltweit erzielten durchschnittlichen Tagesumsatzes, berechnet ab dem im Beschluss 
genannten Tag, verhängt werden, um sie dazu zu zwingen,

a) den von der Kommission durch einen nach Artikel 8 Absatz 2 erlassenen Beschluss festgelegten Maßnahmen 
nachzukommen,

b) einem Beschluss nach Artikel 18 Absatz 1 nachzukommen,

c) in Beantwortung eines im Wege eines Beschlusses nach Artikel 21 ergangenen Auskunftsverlangens innerhalb der 
gesetzten Frist richtige und vollständige Auskünfte zu erteilen,

d) im den Zugang zu Daten, Algorithmen und Informationen über Tests als Antwort auf einen Antrag nach Artikel 21 
Absatz 3 zu gewährleisten und diesbezügliche Erläuterungen zu geben, wie in einem Beschlusses nach Artikel 21 
verlangt,

e) eine Nachprüfung zu dulden, die mit einem Beschluss nach Artikel 23 angeordnet wurde,

f) einem nach Artikel 24 erlassenen Beschluss zur Anordnung einstweiliger Maßnahmen nachzukommen,

g) per Beschluss nach Artikel 25 Absatz 1 für bindend erklärte Verpflichtungszusagen einzuhalten, oder

h) einem Beschluss nach Artikel 29 Absatz 1 nachzukommen.

(2) Sind die Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen der Verpflichtung nachgekommen, die mit dem 
Zwangsgeld durchgesetzt werden sollte, so kann die Kommission einen Durchführungsrechtsakt erlassen, mit dem die 
endgültige Höhe des Zwangsgelds auf einen niedrigeren Betrag festgesetzt wird als den, der sich aus dem ursprünglichen 
Beschluss ergeben würde. Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 50 Absatz 2 genannten Beratungs
verfahren erlassen.

Artikel 32

Verjährungsfrist für die Verhängung von Sanktionen

(1) Für die der Kommission mit den Artikeln 30 und 31 übertragenen Befugnisse gilt eine Verjährungsfrist von fünf 
Jahren.

(2) Die Frist läuft ab dem Tag, an dem die Zuwiderhandlung begangen worden ist. Im Fall andauernder oder 
wiederholter Zuwiderhandlungen läuft die Frist jedoch erst ab dem Tag, an dem die Zuwiderhandlung beendet wird.

(3) Jede Handlung der Kommission zum Zwecke einer Marktuntersuchung oder Verfolgung einer Zuwiderhandlung 
unterbricht die Verjährungsfrist für die Verhängung von Geldbußen oder Zwangsgeldern. Die Unterbrechung tritt mit dem 
Tag ein, an dem die Handlung mindestens einem an der Zuwiderhandlung beteiligten Unternehmen oder einer beteiligten 
Unternehmensvereinigung bekannt gegeben wird. Die Verjährung wird unter anderem unterbrochen durch
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a) Auskunftsverlangen der Kommission,

b) schriftliche Nachprüfungsaufträge, die die Kommission ihren Bediensteten erteilt hat,

c) die Einleitung eines Verfahrens nach Artikel 20 durch die Kommission.

(4) Nach jeder Unterbrechung beginnt die Frist von Neuem. Die Verjährung tritt jedoch spätestens mit dem Tag ein, an 
dem die doppelte Verjährungsfrist verstrichen ist, ohne dass die Kommission eine Geldbuße oder ein Zwangsgeld verhängt 
hat. Diese Frist verlängert sich um den Zeitraum, in dem die Verjährung nach Absatz 5 ruht.

(5) Die Verjährungsfrist für die Verhängung von Geldbußen oder Zwangsgeldern ruht, solange zu dem Beschluss der 
Kommission ein Verfahren vor dem Gerichtshof anhängig ist.

Artikel 33

Verjährungsfrist für die Durchsetzung von Sanktionen

(1) Für die Befugnis der Kommission zur Durchsetzung von nach Artikel 30 oder Artikel 31 erlassenen Beschlüssen gilt 
eine Verjährungsfrist von fünf Jahren.

(2) Die Frist läuft ab dem Tag, an dem der Beschluss rechtskräftig wird.

(3) Die Verjährungsfrist für die Durchsetzung von Sanktionen wird unterbrochen durch

a) die Bekanntgabe eines Beschlusses, durch den der ursprüngliche Betrag der Geldbuße oder des Zwangsgelds geändert 
oder ein Antrag auf eine solche Änderung abgelehnt wird, oder

b) jede auf zwangsweise Beitreibung der Geldbuße oder des Zwangsgelds gerichtete Maßnahme der Kommission oder eines 
Mitgliedstaats, der auf Ersuchen der Kommission handelt.

(4) Nach jeder Unterbrechung beginnt die Frist von Neuem.

(5) Die Verjährungsfrist für die Durchsetzung von Sanktionen ruht, solange

a) eine Zahlungsfrist bewilligt ist oder

b) die Zwangsvollstreckung durch eine Entscheidung des Gerichtshofs oder eine Entscheidung eines nationalen Gerichts 
ausgesetzt ist.

Artikel 34

Anspruch auf rechtliches Gehör und Recht auf Akteneinsicht

(1) Vor Erlass eines Beschlusses nach Artikel 8, Artikel 9 Absatz 1, Artikel 10 Absatz 1, den Artikeln 17, 18, 24, 25, 29, 
30 oder Artikel 31 Absatz 2 gibt die Kommission dem Torwächter oder dem betreffenden Unternehmen bzw. der 
betreffenden Unternehmensvereinigung Gelegenheit, sich zu Folgendem zu äußern:

a) der vorläufigen Beurteilung der Kommission, einschließlich der Beschwerdepunkte, und

b) den Maßnahmen, die die Kommission in Anbetracht der vorläufigen Beurteilung nach Buchstabe a dieses Absatzes zu 
treffen beabsichtigt.

(2) Der Torwächter, das Unternehmen oder die Unternehmensvereinigung kann der Kommission seine bzw. ihre 
Stellungnahme zu der vorläufigen Beurteilung der Kommission innerhalb einer von der Kommission in ihrer vorläufigen 
Beurteilung festgesetzten Frist, die mindestens 14 Tage betragen muss, übermitteln.
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(3) Die Kommission stützt ihre Beschlüsse nur auf vorläufige Beurteilungen, einschließlich der Beschwerdepunkte, zu 
denen sich der Torwächter, das Unternehmen bzw. die Unternehmensvereinigung äußern konnte.

(4) Die Verteidigungsrechte des Torwächters, des Unternehmens oder der Unternehmensvereinigung müssen während 
des Verfahrens in vollem Umfang gewahrt werden. Der Torwächter, das Unternehmen oder die Unternehmensvereinigung 
hat vorbehaltlich des berechtigten Interesses von Unternehmen an der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse das Recht auf 
Einsicht in die Akte der Kommission im Rahmen der Offenlegungsbedingungen. Im Falle von Meinungsverschiedenheiten 
zwischen den Parteien kann die Kommission Beschlüsse erlassen, in denen diese Offenlegungsbedingungen festgelegt 
werden. Von der Einsicht in die Akte der Kommission ausgenommen sind vertrauliche Informationen sowie interne 
Schriftstücke der Kommission und der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten. Insbesondere die Korrespondenz 
zwischen der Kommission und den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten ist von der Akteneinsicht ausgenommen. 
Dieser Absatz steht der Offenlegung und Nutzung der für den Nachweis einer Zuwiderhandlung notwendigen 
Informationen durch die Kommission in keiner Weise entgegen.

Artikel 35

Jährliche Berichterstattung

(1) Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament und dem Rat einen jährlichen Bericht über die Umsetzung 
dieser Verordnung und die Fortschritte bei der Erreichung ihrer Ziele.

(2) Der in Absatz 1 genannte Bericht enthält Folgendes:

a) eine Zusammenfassung der Tätigkeiten der Kommission, einschließlich etwaiger angenommener Maßnahmen oder 
Beschlüsse und laufender Marktuntersuchungen im Zusammenhang mit dieser Verordnung;

b) die Ergebnisse aus der Überwachung der Umsetzung der Verpflichtungen nach dieser Verordnung durch die Torwächter;

c) eine Bewertung der in Artikel 15 genannten geprüften Beschreibung;

d) eine Übersicht über die Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den nationalen Behörden im Zusammenhang 
mit dieser Verordnung;

e) eine Übersicht über die Tätigkeiten und Aufgaben der hochrangigen Gruppe digitaler Regulierungsbehörden, 
einschließlich der Art und Weise, wie ihre Empfehlungen bezüglich der Durchsetzung dieser Verordnung umzusetzen 
sind.

(3) Die Kommission veröffentlicht den Bericht auf ihrer Internetseite.

Artikel 36

Berufsgeheimnis

(1) Die nach dieser Verordnung erhobenen Informationen werden für die Zwecke dieser Verordnung verwendet.

(2) Die gemäß Artikel 14 erhobenen Informationen werden für die Zwecke dieser Verordnung, der Verordnung (EG) 
Nr. 139/2004 und der nationalen Fusionskontrollvorschriften verwendet.

(3) Die gemäß Artikel 15 erhobenen Informationen werden für die Zwecke dieser Verordnung und der Verordnung 
(EU) 2016/679 verwendet.

(4) Unbeschadet des Austauschs und der Verwendung der Informationen, die für die in den Artikeln 38, 39, 41 und 43 
genannten Zwecke bereitgestellt werden, dürfen die Kommission, die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten und ihre 
Beamten, Bediensteten und andere unter ihrer Aufsicht tätige Personen sowie sonstige beteiligte natürliche oder juristische 
Personen einschließlich der nach Artikel 26 Absatz 2 benannten Prüfer und Sachverständigen keine Informationen 
preisgeben, die sie im Rahmen der Anwendung dieser Verordnung erlangt oder ausgetauscht haben und die ihrem Wesen 
nach unter das Berufsgeheimnis fallen.
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Artikel 37

Zusammenarbeit mit nationalen Behörden

(1) Die Kommission und die Mitgliedstaaten arbeiten eng zusammen und koordinieren ihre Durchsetzungsmaßnahmen, 
um eine kohärente, wirksame und komplementäre Durchsetzung von Rechtsinstrumenten, die auf Torwächter im Sinne 
dieser Verordnung angewendet werden, zu gewährleisten.

(2) Die Kommission kann soweit erforderlich nationale Behörden zu allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der 
Anwendung dieser Verordnung konsultieren.

Artikel 38

Zusammenarbeit und Koordinierung mit für die Durchsetzung von Wettbewerbsvorschriften zuständigen 
nationalen Behörden

(1) Die Kommission und die für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständigen 
nationalen Behörden der Mitgliedstaaten arbeiten zusammen und unterrichten einander über das Europäische 
Wettbewerbsnetz (ECN) über ihre jeweiligen Durchsetzungsmaßnahmen. Sie sind befugt, einander alle Informationen über 
tatsächliche oder rechtliche Umstände, einschließlich vertraulicher Informationen, mitzuteilen. Ist die zuständige Behörde 
nicht Mitglied des ECN, so trifft die Kommission die erforderlichen Vorkehrungen für die Zusammenarbeit und den 
Informationsaustausch in Fällen im Zusammenhang mit der Durchsetzung dieser Verordnung und der Durchsetzung der 
in Artikel 1 Absatz 6 genannten Fälle durch diese Behörden. Die Kommission kann diese Vorkehrungen in einem 
Durchführungsrechtsakt gemäß Artikel 46 Absatz 1 Buchstabe l festlegen.

(2) Beabsichtigt eine für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständige nationale 
Behörde eines Mitgliedstaats eine Untersuchung von Torwächtern auf der Grundlage der in Artikel 1 Absatz 6 genannten 
nationalen Rechtsvorschriften einzuleiten, so unterrichtet sie die Kommission vor oder unmittelbar nach dem Beginn einer 
solchen Maßnahme schriftlich über die erste förmliche Untersuchungsmaßnahme. Diese Informationen können auch den 
für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständigen nationalen Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden.

(3) Beabsichtigt eine für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständige nationale 
Behörde eines Mitgliedstaats, Torwächtern Verpflichtungen aufzuerlegen, die sich auf die in Artikel 1 Absatz 6 genannten 
nationalen Rechtsvorschriften stützen, so teilt sie der Kommission den Entwurf der Maßnahme spätestens 30 Tage vor 
deren Erlass unter Angabe der Gründe für die Maßnahme mit. Im Falle einstweiliger Maßnahmen teilt die für die 
Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständige nationale Behörde eines Mitgliedstaats der 
Kommission einen Entwurf der beabsichtigten Maßnahmen so bald wie möglich und spätestens unmittelbar nach dem 
Erlass dieser Maßnahmen mit. Diese Informationen können auch den für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 
genannten Vorschriften zuständigen nationalen Behörden der anderen Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden.

(4) Die in den Absätzen 2 und 3 vorgesehenen Informationsmechanismen gelten nicht für beabsichtigte Beschlüsse 
gemäß den nationalen Fusionskontrollvorschriften.

(5) Die gemäß den Absätzen 1 bis 3 dieses Artikels ausgetauschten Informationen dürfen ausschließlich für die Zwecke 
der Koordinierung der Durchsetzung dieser Verordnung und der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften ausgetauscht 
und verwendet werden.

(6) Die Kommission kann die für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständigen 
nationalen Behörden der Mitgliedstaaten ersuchen, ihre Marktuntersuchungen gemäß dieser Verordnung zu unterstützen.

(7) Eine für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständige nationale Behörde eines 
Mitgliedstaats kann bei einer möglichen Nichteinhaltung der Artikel 5, 6 und 7 dieser Verordnung von Amts wegen eine 
Untersuchung in ihrem Hoheitsgebiet durchführen, wenn sie nach nationalem Recht hierfür zuständig ist und 
entsprechende Untersuchungsbefugnisse besitzt. Bevor sie eine erste förmliche Untersuchungsmaßnahme ergreift, 
unterrichtet sie die Kommission schriftlich.
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Die Einleitung eines Verfahrens durch die Kommission nach Artikel 20 entbindet die für die Durchsetzung der in Artikel 1 
Absatz 6 genannten Vorschriften zuständigen nationalen Behörden der Mitgliedstaaten von der Möglichkeit, eine solche 
Untersuchung durchzuführen, oder beendet eine solche Untersuchung, wenn sie bereits läuft. Diese Behörden erstatten der 
Kommission Bericht über die Ergebnisse dieser Untersuchung, um die Kommission in ihrer Rolle als alleinige 
Durchsetzungsbehörde dieser Verordnung zu unterstützen.

Artikel 39

Zusammenarbeit mit nationalen Gerichten

(1) Im Rahmen von Verfahren zur Anwendung dieser Verordnung können die nationalen Gerichte die Kommission um 
die Übermittlung von Informationen, die sich in ihrem Besitz befinden, oder um Stellungnahmen zu Fragen im 
Zusammenhang mit der Anwendung dieser Verordnung bitten.

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission eine Kopie jedes schriftlichen Urteils eines nationalen Gerichtes 
betreffend die Anwendung dieser Verordnung. Die betreffende Kopie wird unverzüglich übermittelt, nachdem das 
vollständige schriftliche Urteil den Parteien zugestellt wurde.

(3) Wenn die kohärente Anwendung dieser Verordnung dies erfordert, kann die Kommission von Amts wegen den 
nationalen Gerichten eine schriftliche Stellungnahme übermitteln. Sie kann mit Erlaubnis des betreffenden Gerichts auch 
mündlich Stellung nehmen.

(4) Die Kommission kann ausschließlich für die Ausarbeitung ihrer Stellungnahmen das betreffende nationale Gericht 
ersuchen, ihr alle zur Beurteilung des Falls notwendigen Schriftstücke zu übermitteln oder für deren Übermittlung zu 
sorgen.

(5) Die nationalen Gerichte erlassen keine Entscheidungen, die einem von der Kommission nach dieser Verordnung 
erlassenen Beschluss zuwiderlaufen. Sie vermeiden es auch, Entscheidungen zu erlassen, die einer Entscheidung 
zuwiderlaufen, die die Kommission in einem von ihr nach dieser Verordnung eingeleiteten Verfahren zu erlassen 
beabsichtigt. Zu diesem Zweck kann das nationale Gericht prüfen, ob es notwendig ist, das vor ihm anhängige Verfahren 
auszusetzen. Dies berührt nicht die Möglichkeit nationaler Gerichte, gemäß Artikel 267 AEUV um eine Vorabentscheidung 
zu ersuchen.

Artikel 40

Hochrangige Gruppe

(1) Die Kommission richtet eine hochrangige Gruppe für das Gesetz über digitale Märkte (im Folgenden „hochrangige 
Gruppe“) ein.

(2) Die hochrangige Gruppe setzt sich aus den folgenden europäischen Gremien und Netzwerken zusammen:

a) Gremium europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation;

b) Europäischer Datenschutzbeauftragter und Europäischer Datenschutzausschuss;

c) Europäisches Wettbewerbsnetz;

d) Netzwerk für die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz;

e) Gruppe europäischer Regulierungsstellen für audiovisuelle Mediendienste.

(3) Die in Absatz 2 genannten europäischen Gremien und Netzwerke verfügen jeweils über die gleiche Zahl von 
Vertretern in der hochrangigen Gruppe. Die Gesamtzahl der Mitglieder der hochrangigen Gruppe darf 30 nicht 
überschreiten.

(4) Die Kommission stellt Sekretariatsdienste für die hochrangige Gruppe bereit, um ihre Arbeit zu erleichtern. Die 
Kommission führt den Vorsitz der hochrangigen Gruppe und nimmt an ihren Sitzungen teil. Die hochrangige Gruppe tagt 
mindestens einmal pro Kalenderjahr auf Ersuchen der Kommission. Die Kommission beruft ferner eine Sitzung der Gruppe 
ein, wenn dies von einer Mehrheit der Mitglieder der Gruppe beantragt wird, um eine spezifische Frage zu erörtern.
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(5) Die hochrangige Gruppe kann der Kommission Beratung und Fachwissen in den Bereichen, die in die Zuständigkeit 
ihrer Mitglieder fallen, bereitstellen; dazu gehören unter anderem:

a) Beratung und Empfehlungen innerhalb ihres Fachbereichs, die für alle allgemeinen Fragen im Zusammenhang mit der 
Anwendung oder Durchsetzung dieser Verordnung von Belang sind; oder

b) Beratung und Fachwissen zur Förderung eines einheitlichen Regulierungsansatzes in Bezug auf verschiedene 
Regulierungsinstrumente.

(6) Die hochrangige Gruppe kann insbesondere die bestehenden und potenziellen Wechselwirkungen zwischen dieser 
Verordnung und den sektorspezifischen Vorschriften, die von den nationalen Behörden, aus denen die in Absatz 2 
genannten europäischen Gremien und Netzwerke zusammengesetzt sind, angewandt werden, ermitteln und beurteilen 
und der Kommission einen jährlichen Bericht vorlegen, in dem diese Beurteilung dargelegt wird und potenzielle 
regulierungsübergreifende Fragen ermittelt werden. Diesem Bericht können Empfehlungen beigefügt werden, die auf 
einheitliche fachübergreifende Ansätze und Synergien zwischen der Anwendung dieser Verordnung und anderer sektorspe
zifischer Vorschriften abzielen. Der Bericht wird dem Europäischen Parlament und dem Rat übermittelt.

(7) Im Kontext von Marktuntersuchungen in Bezug auf neue Dienste und neue Praktiken kann die hochrangige Gruppe 
der Kommission Fachwissen zur Notwendigkeit der Änderung, Ergänzung oder Streichung von Bestimmungen dieser 
Verordnung bereitstellen, damit sichergestellt wird, dass die digitalen Märkte in der gesamten Union bestreitbar und fair 
sind.

Artikel 41

Ersuchen um Einleitung einer Marktuntersuchung

(1) Drei oder mehr Mitgliedstaaten können die Kommission ersuchen, eine Marktuntersuchung nach Artikel 17 
einzuleiten, weil ihres Erachtens hinreichende Gründe dafür sprechen, dass ein Unternehmen als Torwächter benannt 
werden sollte.

(2) Ein oder mehrere Mitgliedstaaten können die Kommission ersuchen, eine Marktuntersuchung nach Artikel 18 
einzuleiten, weil ihres Erachtens hinreichende Gründe dafür sprechen, dass ein Torwächter eine oder mehrere der in den 
Artikeln 5, 6 und 7 festgelegten Verpflichtungen systematisch nicht einhält und seine Torwächter-Position im Hinblick auf 
die in Artikel 3 Absatz 1 genannten Anforderungen beibehalten, gestärkt oder ausgeweitet hat.

(3) Drei oder mehr Mitgliedstaaten können die Kommission ersuchen, eine Marktuntersuchung nach Artikel 19 
durchzuführen, weil ihres Erachtens hinreichende Gründe dafür sprechen, dass

a) ein oder mehrere Dienste des digitalen Sektors in die Liste der zentralen Plattformdienste nach Artikel 2 Nummer 2 
aufgenommen werden sollten oder

b) eine oder mehrere Praktiken nicht wirksam durch diese Verordnung angegangen werden und die Bestreitbarkeit 
zentraler Plattformdienste beschränken oder unfair sein könnten.

(4) Die Mitgliedstaaten legen Belege zur Untermauerung ihres Ersuchens nach den Absätzen 1, 2 und 3 vor. Bei Ersuchen 
nach Absatz 3 können diese Belege Informationen über neu eingeführte Angebote von Produkten, Diensten, Software oder 
Merkmalen umfassen, die Bedenken hinsichtlich der Bestreitbarkeit oder Fairness aufwerfen, unabhängig davon, ob sie im 
Zusammenhang mit bestehenden zentralen Plattformdiensten oder auf andere Weise umgesetzt werden.

(5) Innerhalb von vier Monaten nach Erhalt eines Ersuchens gemäß diesem Artikel prüft die Kommission, ob 
hinreichende Gründe dafür sprechen, eine Marktuntersuchung nach den Absätzen 1, 2 oder 3 einzuleiten. Die Kommission 
veröffentlicht die Ergebnisse ihrer Bewertung.

Artikel 42

Verbandsklagen

Richtlinie (EU) 2020/1828 findet Anwendung auf Verbandsklagen gegen Zuwiderhandlungen durch Torwächter gegen 
Bestimmungen dieser Verordnung, die die Kollektivinteressen der Verbraucher beeinträchtigen oder zu beeinträchtigen 
drohen.
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Artikel 43

Meldung von Verstößen und Schutz von Hinweisgebern

Für die Meldung von Verstößen gegen diese Verordnung und den Schutz von Personen, die solche Verstöße melden, gilt die 
Richtlinie (EU) 2019/1937.

KAPITEL VI

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 44

Veröffentlichung von Beschlüssen

(1) Die Kommission veröffentlicht die Beschlüsse, die sie nach Artikel 3, Artikel 4, Artikel 8 Absatz 2, Artikel 9, 
Artikel 10, Artikel 16 bis 20, Artikel 24, Artikel 25 Absatz 1, Artikel 29, Artikel 30 und Artikel 31 erlässt. In dieser 
Veröffentlichung sind die Namen der beteiligten Unternehmen und der wesentliche Inhalt des Beschlusses, einschließlich 
der gegebenenfalls verhängten Sanktionen, anzugeben.

(2) Bei der Veröffentlichung ist dem berechtigten Interesse der Torwächter oder Dritter am Schutz ihrer vertraulichen 
Informationen Rechnung zu tragen.

Artikel 45

Ermessensnachprüfung durch den Gerichtshof

Nach Artikel 261 AEUV hat der Gerichtshof die Befugnis zu unbeschränkter Ermessensnachprüfung von Beschlüssen, mit 
denen die Kommission Geldbußen oder Zwangsgelder verhängt hat. Er kann die verhängten Geldbußen oder 
Zwangsgelder aufheben, herabsetzen oder erhöhen.

Artikel 46

Durchführungsvorschriften

(1) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte zur Festlegung detaillierter Regelungen für die Anwendung von 
Folgendem erlassen:

a) Form, Inhalt und sonstigen Einzelheiten der nach Artikel 3 zu übermittelnden Mitteilungen und Schriftsätze;

b) Form, Inhalt und sonstigen Einzelheiten der technischen Maßnahmen, die von den Torwächtern durchzuführen sind, 
um die Einhaltung der Vorgaben des Artikels 5, 6 oder 7 zu gewährleisten;

c) operativen und technischen Vorkehrungen im Hinblick auf die Umsetzung der Interoperabilität nummernunab
hängiger interpersoneller Kommunikationsdienste nach Artikel 7;

d) Form, Inhalt und sonstigen Einzelheiten der mit Gründen versehenen Anträge nach Artikel 8 Absatz 3;

e) Form, Inhalt und sonstigen Einzelheiten der mit Gründen versehenen Anträge nach den Artikeln 9 und 10;

f) Form, Inhalt und sonstigen Einzelheiten der nach Artikel 11 vorzulegenden Berichte über die Regulierungs
maßnahmen;

g) Methodik und Verfahren der in Artikel 15 Absatz 1 vorgesehenen geprüften Beschreibung der Techniken zum 
Verbraucher-Profiling; bei der Ausarbeitung des Entwurfs eines Durchführungsrechtsakts für diesen Zweck konsultiert 
die Kommission den Europäischen Datenschutzbeauftragten, und sie kann den Europäischen Datenschutzausschuss, 
die Zivilgesellschaft und andere einschlägige Sachverständige konsultieren;

h) Form, Inhalt und sonstigen Einzelheiten der nach den Artikeln 14 und 15 zu übermittelnden Mitteilungen und 
Schriftsätze;
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i) der praktischen Modalitäten der Einleitung von Verfahren zum Zwecke von Marktuntersuchungen im Sinne der 
Artikel 17, 18 und 19 sowie von Verfahren nach den Artikeln 24, 25 und 29;

j) der praktischen Modalitäten der Ausübung des Anspruchs auf rechtliches Gehör nach Artikel 34;

k) der praktischen Modalitäten der Offenlegungsbedingungen nach Artikel 34;

l) der praktischen Modalitäten der Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen der Kommission und den nationalen 
Behörden nach den Artikeln 37 und 38; und

m) der praktischen Modalitäten für die Berechnung und Verlängerung von Fristen.

(2) Die Durchführungsrechtsakte im Sinne von Absatz 1 Buchstaben a bis k und m dieses Artikels werden gemäß dem in 
Artikel 50 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren erlassen.

Der Durchführungsrechtsakt im Sinne von Absatz 1 Buchstabe l dieses Artikels wird gemäß dem in Artikel 50 Absatz 3 
genannten Prüfverfahren erlassen.

(3) Vor dem Erlass von Durchführungsrechtsakten nach Absatz 1 veröffentlicht die Kommission einen Entwurf davon 
und fordert alle Beteiligten auf, innerhalb einer Frist, die mindestens einen Monat betragen muss, zu dem Entwurf Stellung 
zu nehmen.

Artikel 47

Leitlinien

Die Kommission kann Leitlinien zu allen Aspekten dieser Verordnung erlassen, um ihre wirksame Durchführung und 
Durchsetzung zu erleichtern.

Artikel 48

Festlegung von Normen

Soweit angemessen und erforderlich, kann die Kommission die europäischen Normungsgremien beauftragen, die 
Umsetzung der in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen durch die Entwicklung geeigneter Normen zu 
erleichtern.

Artikel 49

Ausübung der Befugnisübertragung

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten 
Bedingungen übertragen.

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 Absätze 6 und 7 und Artikel 12 Absätze 1, 3 und 4 
wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem 1. November 2022 übertragen. Die Kommission erstellt 
spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament 
oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums.

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3 Absätze 6 und 7und Artikel 12 Absätze 1, 3 und 4 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den einzelnen Mitgliedstaaten 
benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über 
bessere Rechtsetzung enthaltenen Grundsätzen.
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(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat.

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 Absätze 6 und 7 und Artikel 12 Absätze 1, 3 und 4 erlassen wurde, 
tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 
Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 
erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.

Artikel 50

Ausschussverfahren

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss („Beratender Ausschuss für digitale Märkte“) unterstützt. Dieser 
Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

Wird die Stellungnahme des Ausschusses im schriftlichen Verfahren eingeholt, so wird das Verfahren ohne Ergebnis 
abgeschlossen, wenn der Vorsitz des Ausschusses dies innerhalb der Frist zur Abgabe der Stellungnahme beschließt oder 
eine einfache Mehrheit der Ausschussmitglieder dies verlangt.

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

(4) Die Kommission übermittelt dem Adressaten eines Einzelbeschlusses zusammen mit diesem Beschluss die 
Stellungnahme des Ausschusses. Sie veröffentlicht die Stellungnahme zusammen mit dem Einzelbeschluss unter 
Berücksichtigung der berechtigten Interessen an der Wahrung von Geschäftsgeheimnissen.

Artikel 51

Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937

In Teil I Abschnitt J des Anhangs der Richtlinie (EU) 2019/1937 wird folgende Ziffer angefügt:

„iv) Verordnung (EU) 2022/1925 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. September 2022 über bestreitbare 
und faire Märkte im digitalen Sektor und zur Änderung der Richtlinien (EU) 2019/1937 und (EU) 2020/1828 (Gesetz 
über digitale Märkte) (ABl. L 265 vom 21.9.2022, S. 1).“

Artikel 52

Änderung der Richtlinie (EU) 2020/1828

In Anhang I der Richtlinie (EU) 2020/1828 wird folgende Nummer angefügt:

„67. Verordnung (EU) 2022/1925 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. September 2022 über bestreitbare 
und faire Märkte im digitalen Sektor und zur Änderung der Richtlinien (EU) 2019/1937 und (EU) 2020/1828 (Gesetz 
über digitale Märkte) (ABl. L 265 vom 21.9.2022, S. 1).“

Artikel 53

Evaluierung

(1) Bis zum 3. Mai 2026 und danach alle drei Jahre wird die Kommission diese Verordnung evaluieren und dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss einen Bericht vorlegen.
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(2) In den Evaluierungen wird beurteilt, ob das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Gewährleistung bestreitbarer und 
fairer Märkte, erreicht wurde, und ferner werden die Auswirkungen dieser Verordnung auf gewerbliche Nutzer, 
insbesondere KMU, und Endnutzer beurteilt. Darüber hinaus evaluiert die Kommission, ob der Geltungsbereich des 
Artikels 7 auf Online-Dienste sozialer Netzwerke ausgeweitet werden kann.

(3) Im Rahmen der Evaluierungen wird ermittelt, ob Vorschriften geändert werden müssen, etwa in Bezug auf die in 
Artikel 2 Nummer 2 aufgeführte Liste zentraler Plattformdienste und die in den Artikeln 5, 6 und 7 genannten 
Verpflichtungen und deren Durchsetzung, um sicherzustellen, dass die digitalen Märkte in der gesamten Union bestreitbar 
und fair sind. Im Anschluss an die Evaluierungen ergreift die Kommission geeignete Maßnahmen, wozu auch 
Gesetzgebungsvorschläge gehören können.

(4) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alle ihnen vorliegenden einschlägigen 
Informationen, die diese für die Ausarbeitung des in Absatz 1 genannten Berichts benötigt.

Artikel 54

Inkrafttreten und Geltungsbeginn

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 2. Mai 2023.

Artikel 3 Absätze 6 und 7 und die Artikel 40, 46, 47, 48, 49 und 50 gelten jedoch ab dem 1. November 2022, und die 
Artikel 42 und 43 gelten ab dem 25. Juni 2023.

Liegt das Datum des 25. Juni 2023 jedoch vor dem in Unterabsatz 2 des vorliegenden Artikels genannten Datum des 
Geltungsbeginns, so wird die Anwendung der Artikel 42 und 43 bis zu dem in Unterabsatz 2 des vorliegenden Artikels 
genannten Datum des Geltungsbeginns verschoben.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Straßburg am 14. September 2022.

Im Namen des Europäischen Parlaments
Die Präsidentin
R. METSOLA

Im Namen des Rates
Der Präsident

M. BEK
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ANHANG 

A. „Allgemeines“

1. In diesem Anhang soll die Methode zur Ermittlung und Berechnung der „aktiven Endnutzer“ und der „aktiven 
gewerblichen Nutzer“ für jeden in Artikel 2 Nummer 2 aufgeführten zentralen Plattformdienst festgelegt werden. Er 
bietet einen Bezugsrahmen, der es den Unternehmen ermöglicht, zu beurteilen, ob ihre zentralen Plattformdienste die 
in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b festgelegten quantitativen Schwellenwerte erreichen, sodass davon ausgegangen 
werden kann, dass sie die Anforderung nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b erfüllen. Daher wird dieser Bezugsrahmen 
auch für jede umfassendere Bewertung nach Artikel 3 Absatz 8 von Bedeutung sein. Es liegt in der Verantwortung der 
Unternehmen, im Einklang mit den gemeinsamen Grundsätzen und der spezifischen Methode, die in diesem Anhang 
dargelegt sind, eine möglichst weitgehende Annäherung vorzunehmen. Die Bestimmungen dieses Anhangs hindern die 
Kommission nicht daran, innerhalb der in den einschlägigen Bestimmungen dieser Verordnung festgelegten Fristen von 
Unternehmen, die zentrale Plattformdienste bereitstellen, die Bereitstellung aller Informationen zu verlangen, die zur 
Ermittlung und Berechnung der „aktiven Endnutzer“ und der „aktiven gewerblichen Nutzer“ erforderlich sind. Dieser 
Anhang sollte in keiner Weise eine Rechtsgrundlage für das Tracking von Nutzern darstellen. Die in diesem Anhang 
beschriebene Methode lässt auch die im Rahmen dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen unberührt, 
insbesondere diejenigen, die in Artikel 3 Absätze 3 und 8 und Artikel 13 Absatz 3 festgelegt sind. Insbesondere 
bedeutet die geforderte Einhaltung von Artikel 13 Absatz 3 auch, dass die „aktiven Endnutzer“ und „aktiven 
gewerblichen Nutzer“ auf der Grundlage einer genauen Messung oder der besten verfügbaren Annäherung – im 
Einklang mit den tatsächlichen Ermittlungs- und Berechnungskapazitäten, die das Unternehmen, das zentrale 
Plattformdienste bereitstellt, zum relevanten Zeitpunkt besitzt – ermittelt und berechnet werden müssen. Diese 
Messungen oder die beste verfügbare Annäherung müssen mit den gemäß Artikel 15 gemeldeten Messungen im 
Einklang stehen und diese umfassen.

2. In Artikel 2 Nummern 20 und 21 sind die Begriffsbestimmungen für „Endnutzer“ und „gewerbliche Nutzer“ festgelegt, 
die allen zentralen Plattformdiensten gemeinsam sind.

3. Zur Ermittlung und Berechnung der Zahl der „aktiven Endnutzer“ und „aktiven gewerblichen Nutzer“ wird in diesem 
Anhang auf das Konzept der „eindeutiger Nutzer“ verwiesen. Der Begriff „eindeutiger Nutzer“ umfasst „aktive 
Endnutzer“ und „aktive gewerbliche Nutzer“, die für den betreffenden zentralen Plattformdienst während eines 
bestimmten Zeitraums (d. h. ein Monat bei „aktiven Endnutzern“ und ein Jahr bei „aktiven gewerblichen Nutzern“) nur 
einmal gezählt werden, unabhängig davon, wie oft sie in diesem Zeitraum den betreffenden zentralen Plattformdienst 
genutzt haben. Dies gilt unbeschadet der Tatsache, dass dieselbe natürliche oder juristische Person gleichzeitig ein 
„aktiver Endnutzer“ oder ein „aktiver gewerblicher Nutzer“ verschiedener zentraler Plattformdienste sein kann.

B. „Aktive Endnutzer“

1. Die Zahl der „eindeutigen Nutzer“ in Bezug auf „aktive Endnutzer“ wird anhand der genauesten Metrik ermittelt, die von 
dem Unternehmen, das einen der zentralen Plattformdienste bereitstellt, angegeben wird; insbesondere gilt dabei 
Folgendes:

a. Es ist anzunehmen, dass die Erhebung von Daten über die Nutzung von zentralen Plattformdiensten in 
Umgebungen, bei denen sich Nutzer registrieren oder anmelden müssen, auf den ersten Blick das geringste Risiko 
einer Doppelerfassung birgt, beispielsweise in Bezug auf das Nutzerverhalten über Geräte oder Plattformen hinweg. 
Daher müssen die Unternehmen aggregierte anonymisierte Daten über die Zahl der eindeutigen Endnutzer pro 
zentralem Plattformdienst übermitteln, die auf Umgebungen, bei denen sich Nutzer registrieren oder anmelden 
müssen, beruhen, sofern solche Daten vorhanden sind.

b. Im Falle von zentralen Plattformdiensten, die (auch) von Endnutzern außerhalb von Umgebungen, bei denen sich 
Nutzer registrieren oder anmelden müssen, genutzt werden, übermittelt das Unternehmen zusätzlich aggregierte 
anonymisierte Daten über die Zahl der eindeutigen Nutzer des jeweiligen zentralen Plattformdienstes auf der 
Grundlage einer alternativen Metrik, die auch Endnutzer außerhalb von Umgebungen, bei denen sich Nutzer 
registrieren oder anmelden müssen, erfasst, wie Internet-Protokoll-Adressen, Cookie-Kennungen oder sonstige 
Kennungen wie Funkfrequenzkennzeichnungen, sofern diese Adressen oder Kennungen objektiv für die 
Bereitstellung der zentralen Plattformdienste erforderlich sind.

2. Die Zahl der „monatlich aktiven Endnutzer“ muss auf der durchschnittlichen Zahl der Endnutzer beruhen, die während 
des überwiegenden Teils des Geschäftsjahres monatlich aktiv waren. Die Formulierung „überwiegender Teil des 
Geschäftsjahres“ soll es Unternehmen, die zentrale Plattformdienste bereitstellen, ermöglichen, Ausreißer innerhalb 
eines gegebenen Jahres zu vernachlässigen. Ausreißer sind naturgemäß Zahlen, die deutlich außerhalb der normalen 
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und absehbaren Zahlen liegen. Ein Beispiel eines Ausreißers ist ein unvorhergesehener Anstieg oder Rückgang der 
Nutzung, der in einem einzigen Monat des Geschäftsjahres aufgetreten ist. Zahlen im Zusammenhang mit jährlich 
auftretenden Ereignissen, wie z. B. jährlichen Verkaufsaktionen, sind keine Ausreißer.

C. „Aktive gewerbliche Nutzer“

Die Zahl der „eindeutigen Nutzer“ in Bezug auf „aktive gewerbliche Nutzer“ wird gegebenenfalls auf Kontoebene 
bestimmt, wobei jedes einzelne gewerbliche Konto, das mit der Nutzung eines von dem Unternehmen bereitgestellten 
zentralen Plattformdienstes in Verbindung gebracht wird, einen eindeutigen gewerblichen Nutzer des jeweiligen 
zentralen Plattformdienstes darstellt. Gilt der Begriff „gewerbliches Konto“ nicht für einen bestimmten zentralen 
Plattformdienst, bestimmt das relevante Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, die Zahl der 
eindeutigen gewerblichen Nutzer unter Bezugnahme auf das betreffende Unternehmen.

D. „Vorlage von Informationen“

1. Das Unternehmen, das der Kommission gemäß Artikel 3 Absatz 3 Informationen über die Zahl der aktiven Endnutzer 
und aktiven gewerblichen Nutzer pro zentralem Plattformdienst übermittelt, ist dafür verantwortlich, die 
Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Informationen sicherzustellen. In diesem Zusammenhang gilt Folgendes:

a. Das Unternehmen ist für die Übermittlung von Daten für den jeweiligen zentralen Plattformdienst verantwortlich, 
wobei verhindert wird, dass die aktiven Endnutzer und aktiven gewerblichen Nutzer untererfasst bzw. mehrfach 
erfasst werden (z. B. wenn Nutzer über verschiedene Plattformen oder Geräte auf die zentralen Plattformdienste 
zugreifen).

b. Das Unternehmen ist dafür verantwortlich, präzise und prägnante Erläuterungen zu der Methode zu geben, die 
angewandt wurde, um die Informationen zu erhalten, sowie zu etwaigen Risiken einer Unter- oder 
Mehrfacherfassung der aktiven Endnutzer und aktiven gewerblichen Nutzer für den jeweiligen zentralen 
Plattformdienst und zu den zur Bewältigung dieses Risikos gewählten Lösungen.

c. Das Unternehmen stellt Daten bereit, die auf einer alternativen Metrik beruhen, wenn die Kommission Bedenken 
hinsichtlich der Richtigkeit der Daten hat, die das Unternehmen, das die zentralen Plattformdienste bereitstellt, 
bereitgestellt hat.

2. Für die Zwecke der Berechnung der Zahl der „aktiven Endnutzer“ und „aktiven gewerblichen Nutzer“ gilt Folgendes:

a. Das Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, darf zentrale Plattformdienste, die zur selben Kategorie 
von zentralen Plattformdiensten gemäß Artikel 2 Nummer 2 gehören, vor allem aufgrund der Tatsache, dass sie 
unter Verwendung unterschiedlicher Domänennamen – seien es länderspezifische Top-Level-Domains (ccTLD) oder 
generische Top-Level-Domains (gTLD) – oder geografischer Attribute erbracht werden, nicht als eigenständige 
Dienste führen.

b. Das Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, betrachtet als eigenständige zentrale Plattformdienste 
die zentralen Plattformdienste, die entweder von ihren Endnutzern oder ihren gewerblichen Nutzern oder von 
beiden für unterschiedliche Zwecke genutzt werden, auch wenn deren Endnutzer oder gewerbliche Nutzer 
dieselben sein können und auch wenn sie zur selben Kategorie von zentralen Plattformdiensten gemäß Artikel 2 
Nummer 2 gehören.

c. Das Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, betrachtet als eigenständige zentrale Plattformdienste 
die Dienste, die das betreffende Unternehmen in integrierter Weise anbietet, die

i) aber nicht zur selben Kategorie von zentralen Plattformdiensten gemäß Artikel 2 Nummer 2 gehören, oder

ii) die entweder von ihren Endnutzern oder ihren gewerblichen Nutzern oder von beiden für unterschiedliche 
Zwecke genutzt werden, auch wenn deren Endnutzer und gewerbliche Nutzer dieselben sein können und auch 
wenn sie zur selben Kategorie von zentralen Plattformdiensten gemäß Artikel 2 Nummer 2 gehören.

E. „Besondere Begriffsbestimmungen“

Die nachstehende Tabelle enthält besondere Begriffsbestimmungen für „aktive Endnutzer“ und „aktive gewerbliche 
Nutzer“ für die einzelnen zentralen Plattformdienste.
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Zentrale Plattformdienste Aktive Endnutzer Aktive gewerbliche Nutzer

Online-Vermittlungsdienste Zahl der eindeutigen Endnutzer, die den Online-Vermittlungsdienst 
mindestens einmal im Monat genutzt haben, beispielsweise durch aktives 
Einloggen, Eingeben einer Abfrage, Klicken oder Scrollen, oder die 
mindestens einmal im Monat eine Transaktion über den Online- 
Vermittlungsdienst abgewickelt haben.

Zahl der eindeutigen gewerblichen Nutzer, die während des gesamten Jahres 
mindestens einen Artikel bei dem Online-Vermittlungsdienst gelistet hatten 
oder die während des Jahres eine durch den Online-Vermittlungsdienst 
ermöglichte Transaktion abgewickelt haben.

Online-Suchmaschinen Zahl der eindeutigen Endnutzer, die die Online-Suchmaschine mindestens 
einmal im Monat genutzt haben, beispielsweise durch Eingeben einer 
Abfrage.

Zahl der eindeutigen gewerblichen Nutzer mit gewerblichen Internetseiten 
(d. h. Internetseiten, die im Rahmen einer geschäftlichen oder beruflichen 
Tätigkeit genutzt werden), die während des Jahres durch die Online- 
Suchmaschine indexiert wurden oder Teil des Indexes der Online- 
Suchmaschine waren.

Online-Dienste sozialer 
Netzwerke

Zahl der eindeutigen Endnutzer, die den Online-Dienst eines sozialen 
Netzwerks mindestens einmal im Monat genutzt haben, beispielsweise 
durch aktives Einloggen, Öffnen einer Seite, Scrollen, Klicken, Liken, 
Eingeben einer Abfrage, Veröffentlichen von Beiträgen oder Kommentieren.

Zahl der eindeutigen gewerblichen Nutzer, deren Geschäft gelistet ist oder 
ein Geschäftskonto im Online-Dienst eines sozialen Netzwerks haben und 
die den Dienst mindestens einmal im Jahr in irgendeiner Weise genutzt 
haben, beispielsweise durch aktives Einloggen, Öffnen einer Seite, Scrollen, 
Klicken, Liken, Eingeben einer Abfrage, Veröffentlichen von Beiträgen, 
Kommentieren oder Nutzen der für Unternehmen angebotenen 
Instrumente.

Video-Sharing-Plattform- 
Dienste

Zahl der eindeutigen Endnutzer, die den Video-Sharing-Plattform-Dienst 
mindestens einmal im Monat genutzt haben, beispielsweise durch 
Abspielen eines Segments eines audiovisuellen Inhalts, Eingeben einer 
Abfrage oder Hochladen eines audiovisuellen Inhalts, einschließlich 
insbesondere nutzergenerierter Videos.

Zahl der eindeutigen gewerblichen Nutzer, die während des Jahres 
mindestens einen auf dem Video-Sharing-Plattform-Dienst hochgeladenen 
oder abgespielten audiovisuellen Inhalt bereitgestellt haben.

Nummernunabhängige 
interpersonelle 
Kommunikationsdienste

Zahl der eindeutigen Endnutzer, die mindestens einmal im Monat eine 
Kommunikation über den nummernunabhängigen interpersonellen 
Kommunikationsdienst eingeleitet oder in irgendeiner Weise daran 
teilgenommen haben.

Zahl der eindeutigen gewerblichen Nutzer, die mindestens einmal während 
des Jahres ein Geschäftskonto genutzt oder in anderer Weise eine 
Kommunikation über den nummernunabhängigen interpersonellen 
Kommunikationsdienst eingeleitet oder in irgendeiner Weise daran 
teilgenommen haben, um direkt mit einem Endnutzer zu kommunizieren.

Betriebssysteme Zahl der eindeutigen Endnutzer, die mindestens einmal im Monat ein Gerät 
mit dem Betriebssystem, das aktiviert, aktualisiert oder genutzt wurde, 
verwendet haben.

Zahl der eindeutigen Entwickler, die während des Jahres mindestens eine 
Softwareanwendung oder ein Softwareprogramm, die bzw. das die 
Programmiersprache oder beliebige Software-Entwicklungstools des 
Betriebssystems verwendet oder die bzw. das in irgendeiner Weise auf dem 
Betriebssystem läuft, veröffentlicht, aktualisiert oder angeboten haben.
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Zentrale Plattformdienste Aktive Endnutzer Aktive gewerbliche Nutzer

Virtueller Assistent Zahl der eindeutigen Endnutzer, die den virtuellen Assistenten mindestens 
einmal im Monat in irgendeiner Weise genutzt haben, beispielsweise durch 
Aktivieren, Stellen einer Frage, Zugriff auf einen Dienst durch einen Befehl 
oder Steuerung eines Smart-Home-Geräts.

Zahl der eindeutigen Entwickler, die während des Jahres mindestens eine 
Softwareanwendung für einen virtuellen Assistenten oder eine 
Funktionalität angeboten haben, um eine bestehende Softwareanwendung 
durch den virtuellen Assistenten zugänglich zu machen.

Webbrowser Zahl der eindeutigen Endnutzer, die den Webbrowser mindestens einmal im 
Monat genutzt haben, beispielsweise durch Eingeben einer Abfrage oder 
einer Adresse einer Internetseite im URL-Eingabefeld des Webbrowsers.

Zahl der eindeutigen gewerblichen Nutzer, auf deren gewerbliche 
Internetseiten (d. h. Internetseiten, die im Rahmen einer geschäftlichen oder 
beruflichen Tätigkeit genutzt werden) mindestens einmal während des Jahres 
über den Webbrowser zugegriffen wurde oder die ein Plug-in, eine 
Erweiterung oder ein Add-on zur Verwendung im Webbrowser angeboten 
haben.

Cloud-Computing-Dienste Zahl der eindeutigen Endnutzer, die mindestens einmal im Monat beliebige 
Cloud-Computing-Dienste des betreffenden Betreibers von Cloud- 
Computing-Diensten gegen irgendeine Art von Vergütung genutzt haben, 
unabhängig davon, ob diese Vergütung im selben Monat erfolgt.

Zahl der eindeutigen gewerblichen Nutzer, die während des Jahres beliebige 
Cloud-Computing-Dienste erbracht haben, die in der Cloud-Infrastruktur 
des betreffenden Betreibers von Cloud-Computing-Diensten gehostet sind.

Online-Werbedienste Für Eigenverkäufe von Werbefläche:
Zahl der eindeutigen Endnutzer, die mindestens einmal im Monat einer 
Werbeansicht ausgesetzt waren.
Für Werbevermittlungsdienste (einschließlich Werbenetzwerke, 
Werbebörsen und sonstige Werbevermittlungsdienste):
Zahl der eindeutigen Endnutzer, die mindestens einmal im Monat einer 
Werbeansicht ausgesetzt waren, der den Werbevermittlungsdienst ausgelöst 
hat.

Für Eigenverkäufe von Werbefläche:
Zahl der eindeutige Werbetreibende, die während des Jahres mindestens eine 
Werbeansicht angezeigt haben.
Für Werbevermittlungsdienste (einschließlich Werbenetzwerke, 
Werbebörsen und sonstige Werbevermittlungsdienste):
Zahl der eindeutigen gewerblichen Nutzer (einschließlich Werbetreibende, 
Herausgeber oder sonstige Vermittler), die während des Jahres über den 
Werbevermittlungsdienst interagiert haben oder seine Dienste genutzt 
haben.
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Gesetzentwurf 

der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen und anderer Gesetze 

A. Problem und Ziel 

Das Instrument der Sektoruntersuchung ermöglicht den Kartellbehörden die Gewinnung 
wichtiger Erkenntnisse über die Wettbewerbsverhältnisse auf den untersuchten Märkten. 
Aktuell haben viele Untersuchungen jedoch eine lange Verfahrensdauer. Dies wirkt sich 
negativ auf die Aktualität und Verwertbarkeit der gewonnenen Erkenntnisse aus und er-
schwert es, auf die festgestellten Wettbewerbsprobleme zu reagieren. 

Zudem enden Sektoruntersuchungen bisher in der Regel nur mit einem Bericht der Kartell-
behörde; die Ergreifung von Abhilfemaßnahmen ist nicht vorgesehen. Dabei setzen die der-
zeit existierenden kartellrechtlichen Instrumente im Wesentlichen am Verhalten der Unter-
nehmen an. Voraussetzung für einen kartellbehördlichen Eingriff ist in der Regel ein Rechts-
verstoß oder ein zur Fusionskontrolle anmeldepflichtiges Zusammenschlussvorhaben. Be-
stehende wettbewerbslose oder in ihrer Funktionsfähigkeit gestörte wettbewerbliche Struk-
turen sind bislang nicht Gegenstand kartellbehördlicher Maßnahmen. Stark konzentrierte 
bzw. oligopolistische Märkte, die etwa durch fusionskontrollfreie Unternehmenskäufe, 
Marktaustritte oder internes Wachstum entstanden sind, oder ein geringer (potentieller) 
Wettbewerb aufgrund erheblicher Marktzutrittsschranken können mit den vorhandenen kar-
tellrechtlichen Mitteln nicht angemessen adressiert werden. 

Um weitere Anreize gegen Kartellrechtsverstöße zu setzen, wurde 1999 das Instrument der 
kartellrechtlichen behördlichen Vorteilsabschöpfung eingeführt. Die derzeitigen rechtlichen 
Hürden für die Vorteilsabschöpfung sind gemessen am gesamtwirtschaftlichen Schaden 
der Verstöße sehr hoch. In der Praxis kommt die Norm daher nicht zur Anwendung. 

Mit der Verordnung (EU) Nr. 2022/1925 des Parlaments und des Rates vom 14. September 
2022 über bestreitbare und faire Märkte im digitalen Sektor und zur Änderung der Richtli-
nien (EU) 2019/1937 und (EU) 2020/1828 (Gesetz über digitale Märkte) (ABl. L 265 vom 
12.10.2022, S. 1)) wurde ein Regelwerk geschaffen, das darauf abzielt, bestreitbare und 
faire Märkte im digitalen Sektor im Binnenmarkt zu sichern. Die Durchsetzung dieser Ver-
ordnung obliegt grundsätzlich der Europäischen Kommission als alleiniger Durchsetzungs-
behörde. Zugleich eröffnet die Verordnung (EU) 2022/1925 gewisse Spielräume für den 
nationalen Gesetzgeber, um im Sinne des effet utile einen ergänzenden Beitrag zur effek-
tiven Durchsetzung der Verordnung zu leisten. 

B. Lösung 

Dem Instrument der Sektoruntersuchung soll zu einer höheren Wirksamkeit verholfen wer-
den. Neben einer zeitlichen Straffung des Verfahrens soll dies insbesondere dadurch er-
reicht werden, dass das Bundeskartellamt die Befugnis erhält, im Anschluss an eine Sek-
toruntersuchung eine erhebliche und fortwährende Störung des Wettbewerbs festzustellen 
und auf dieser Grundlage verhaltensbezogene und strukturelle Abhilfemaßnahmen anzu-
ordnen. 
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Die Anwendbarkeit der kartellbehördlichen Vorteilsabschöpfung für die Kartellbehörden 
wird vereinfacht. Dazu werden die Nachweisanforderungen im Hinblick auf den konkret er-
langten Vorteil abgesenkt. Damit können Kartellbehörden wirtschaftliche Vorteile, die durch 
Kartellrechtsverstöße erlangt wurden, leichter abschöpfen, damit die Vorteile nicht bei den 
Unternehmen verbleiben, welche die Verstöße begangen haben. 

Um die effektive Durchsetzung der Verordnung (EU) 2022/1925 zu unterstützen, erhält das 
Bundeskartellamt die Befugnis, Untersuchungen mit Blick auf Verstöße gegen die Artikel 5, 
6 und 7 der Verordnung (EU) 2022/1925 durchzuführen. Darüber hinaus werden insbeson-
dere die Vorschriften zur Erleichterung der privaten Rechtsdurchsetzung in Kartellsachen 
dort, wo es geboten erscheint, auf diese Artikel der Verordnung (EU) 2022/1925 für an-
wendbar erklärt. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Durch den Gesetzentwurf entsteht ein erheblicher Erfüllungsaufwand beim Bundeskartell-
amt. In der Summe ist voraussichtlich ein zusätzlicher jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe 
von circa 1,97 Mio. Euro zu erwarten. Der Mehrbedarf an Personal- und Sachmitteln soll 
finanziell und stellenmäßig im Einzelplan 09 ausgeglichen werden. 

Mit dem Einsatz der neuen Eingriffsmöglichkeiten nach abgeschlossenen Sektoruntersu-
chungen ist für das Bundeskartellamt ein zusätzlicher Erfüllungsaufwand verbunden, der 
auf eine Höhe von rund 712 800 Euro jährlich beziffert werden kann. Durch die Befristung 
sowie die voraussichtlich steigende Anzahl der Sektoruntersuchungen ergibt sich ein jähr-
licher Aufwand beim Bundeskartellamt von 805 280 Euro. 

Für die Durchführung der Abschöpfungsverfahren entsteht voraussichtlich ein Erfüllungs-
aufwand von jährlich 300 000 Euro. Die Einführung einer widerleglichen Vermutung hin-
sichtlich der Entstehung eines wirtschaftlichen Vorteils sowie einer pauschalen Mindest-
höhe soll zu einem Anstieg von Abschöpfungsverfahren führen. 

Durch die Schaffung einer eigenen Ermittlungsbefugnis des Bundeskartellamts hinsichtlich 
möglicher Verstöße nach Artikel 5 bis 7 der Verordnung (EU) 2022/1925 erhält das Bun-
deskartellamt ein neues Instrument, um gegen große Digitalkonzerne zu ermitteln. Zudem 
sieht die Verordnung (EU) 2022/1925 an verschiedenen Stellen eine aktive Mitwirkung der 
nationalen Wettbewerbsbehörden an Untersuchungen der Europäischen Kommission vor. 
Hinzu kommt ein Koordinationsaufwand für den Austausch von Informationen zwischen 
dem Bundeskartellamt und den Behörden anderer Mitgliedstaaten sowie der Europäischen 
Kommission bezüglich geplanter und laufender Ermittlungen sowie für die Koordination der 
Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Kommission und den nationalen Gerichten 
sowie ggf. den Landeskartellbehörden. Insgesamt kann der Aufwand mit rund 150 000 Euro 
jährlich beziffert werden. 

Die dauerhaften Belastungen des Bundeskartellamts sind in folgender Tabelle im Überblick 
dargestellt: 

Bereich Stellen hD Stellen gD Stellen mD Summe in 
EUR 
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Befristung und höhere 
Anzahl der Sektorunter-
suchungen 

6 1 1 805 280 

Eingriffsmöglichkeiten 
nach Sektoruntersu-
chungen 

5 2 - 712 800 

Erleichterte Vorteilsab-
schöpfung 

2 1 - 300 000 

Verordnung (EU) 
2022/1925 

1 0,5 - 150 000 

Summe 14 4,5 1 1 968 080 

 

Durch den Gesetzentwurf ergeben sich keine zusätzlichen Haushaltsausgaben ohne Erfül-
lungsaufwand. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Der Gesetzentwurf führt nicht zu einem Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft  

Der Gesetzentwurf führt insgesamt zu einem Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft in Höhe 
von 1 744 880 Euro jährlich. Davon entfallen 233 600 Euro jährlich auf Bürokratiekosten 
aus Informationspflichten. Sonstige Kosten fallen für gesetzeskonform handelnde Unter-
nehmen nicht an. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Durch den Gesetzentwurf entsteht ein erheblicher Erfüllungsaufwand beim Bundeskartell-
amt. In der Summe ist voraussichtlich ein zusätzlicher jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe 
von circa 1,97 Mio. Euro zu erwarten. Der Mehrbedarf an Personal- und Sachmitteln soll 
finanziell und stellenmäßig im Einzelplan 09 ausgeglichen werden. 

Mit dem Einsatz der neuen Eingriffsmöglichkeiten nach abgeschlossenen Sektoruntersu-
chungen ist für das Bundeskartellamt ein zusätzlicher Erfüllungsaufwand verbunden, der 
auf eine Höhe von rund 712 800 Euro jährlich beziffert werden kann. Durch die Befristung 
sowie die voraussichtlich steigende Anzahl der Sektoruntersuchungen ergibt sich ein jähr-
licher Aufwand beim Bundeskartellamt von 805 280 Euro. 

Für die Durchführung der Abschöpfungsverfahren entsteht voraussichtlich ein Erfüllungs-
aufwand von jährlich 300 000 Euro. Die Einführung einer widerleglichen Vermutung hin-
sichtlich der Entstehung eines wirtschaftlichen Vorteils sowie einer pauschalen Mindest-
höhe soll zu einem Anstieg von Abschöpfungsverfahren führen. 
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Durch die Schaffung einer eigenen Ermittlungsbefugnis des Bundeskartellamts hinsichtlich 
möglicher Verstöße gegen Artikel 5 bis 7 der Verordnung (EU) 2022/1925 erhält das Bun-
deskartellamt ein neues Instrument, um gegen große Digitalkonzerne zu ermitteln. Zudem 
sieht die Verordnung (EU) 2022/1925 an verschiedenen Stellen eine aktive Mitwirkung der 
nationalen Wettbewerbsbehörden an Untersuchungen der Europäischen Kommission vor. 
Hinzu kommt ein Koordinationsaufwand für den Austausch von Informationen zwischen 
dem Bundeskartellamt und den Behörden anderer Mitgliedstaaten sowie der Europäischen 
Kommission bezüglich geplanter und laufender Ermittlungen sowie für die Koordination der 
Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Kommission und den nationalen Gerichten 
sowie ggf. den Landeskartellbehörden. Insgesamt kann der Aufwand mit rund 150 000 Euro 
jährlich beziffert werden. 

Die dauerhaften Belastungen des Bundeskartellamts sind in folgender Tabelle im Überblick 
dargestellt: 

Bereich Stellen hD Stellen gD Stellen mD Summe in 
EUR 

Befristung und höhere 
Anzahl der Sektorun-
tersuchungen 

6 1 1 805 280 

Eingriffsmöglichkeiten 
nach Sektoruntersu-
chungen 

5 2 - 712 800 

Erleichterte Vorteils-
abschöpfung 

2 1 - 300 000 

Verordnung (EU) 
2022/1925 

1 0,5 - 150 000 

Summe 14 4,5 1 1 968 080 

F. Weitere Kosten 

Es sind keine sonstigen direkten oder indirekten Kosten für die Wirtschaft und insbesondere 
für mittelständische Unternehmen zu erwarten. Grundsätzlich dürfte eine Senkung der Ein-
zelpreise und des Preisniveaus eintreten, weil die verbesserte Durchsetzung des Wettbe-
werbsrechts zu einem wirksameren Wettbewerb führt. 
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Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen und anderer Gesetze1) 

Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1750, 3245), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
19. Juli 2022 (BGBl. I S. 1214) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe zu § 32e werden folgende Angaben zu § 32f und § 32g eingefügt: 

„§ 32f Maßnahmen nach einer Sektoruntersuchung“ 

„§ 32g Untersuchung von Verstößen gegen die Verordnung (EU) Nr. 2022/1925 
(Digital Markets Act)“ 

b) Die Angabe zu § 39a wird wie folgt gefasst: 

„§ 39a (weggefallen)“ 

2. § 32e wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Lassen Umstände vermuten, dass der Wettbewerb im Inland möglicherweise 
eingeschränkt oder verfälscht ist, können das Bundeskartellamt und die obersten 
Landesbehörden die Untersuchung eines bestimmten Wirtschaftszweiges oder – 
Sektor übergreifend – einer bestimmten Art von Vereinbarungen oder Verhaltens-
weisen durchführen (Sektoruntersuchung).“ 

b) In Absatz 2 werden die Wörter „dieser Untersuchung“ durch die Wörter „der Sek-
toruntersuchung“ ersetzt. 

c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 

                                                

1) Artikel 1 Nummer 23 dieses Gesetzes dient der Umsetzung der Richtlinie 2014/23/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die Konzessionsvergabe (ABl. L 
94 vom 28.03.2014, S. 1), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 2021/1951 (ABl. L 398 
vom 11.11.2021, S. 21) geändert worden ist. 
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(3) „ Das Bundeskartellamt soll die Sektoruntersuchung innerhalb von 18 Mo-
naten nach der Einleitung abschließen.“ 

d) Die bisherigen Absätze 3 bis 6 werden die Absätze 4 bis 7. 

e) Der neue Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

(4) „ Das Bundeskartellamt veröffentlicht einen Bericht über die Ergebnisse der 
Sektoruntersuchung, die obersten Landesbehörden können einen solchen Bericht 
veröffentlichen. Das Bundeskartellamt und die obersten Landesbehörden können 
Dritte um Stellungnahme bitten. Das Bundeskartellamt kann in dem Bericht nach 
Satz 1 wettbewerbspolitische Empfehlungen aussprechen; es leitet in diesem Fall 
den Bericht der Bundesregierung zu.“ 

f) Im neuen Absatz 5 wird die Angabe „§§ 57, 59, 59a, 59b und 61“ durch die Angabe 
„§§ 57 bis 59b und 61“ ersetzt. 

g) Der neue Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Die Absätze 1 bis 3“ durch die Wörter „Absätze 
1 bis 3, Absatz 4 Satz 1 und 2 und Absatz 5“ ersetzt. 

bb) In Satz 3 wird die Angabe „Absatz 4“ durch die Angabe „Absatz 5“ ersetzt und 
werden nach den Wörtern „sowie die Regelungen“ die Wörter „zur Beschlag-
nahme nach § 58,“ eingefügt. 

h) Im neuen Absatz 7 wird die Angabe „Absatz 5“ durch die Angabe „Absatz 6“ er-
setzt. 

3. Nach § 32e werden folgende §§ 32f und 32g eingefügt: 

„§ 32f 

Maßnahmen nach einer Sektoruntersuchung 

(1) Nach der Veröffentlichung eines Berichts nach § 32e Absatz 4 zu einer Sek-
toruntersuchung nach § 32e Absatz 1 hat das Bundeskartellamt unbeschadet seiner 
sonstigen Befugnisse die weiteren Befugnisse gemäß den Absätzen 2 bis 4. Dies gilt 
nicht in Fällen des § 32e Absatz 6. 

(2) Wenn objektiv nachvollziehbare Anhaltspunkte dafür bestehen, dass durch 
künftige Zusammenschlüsse der wirksame Wettbewerb im Inland in einem oder meh-
reren der in dem Bericht nach § 32e Absatz 4 untersuchten Wirtschaftszweige im Sinne 
von § 36 Absatz 1 erheblich behindert werden könnte, kann das Bundeskartellamt Un-
ternehmen durch Verfügung verpflichten, jeden Zusammenschluss im Sinne von § 37 
in einem oder mehreren dieser Wirtschaftszweige innerhalb eines Zeitraums von drei 
Jahren ab Zustellung der Verfügung nach § 39 anzumelden. Die Anmeldepflicht nach 
Satz 1 gilt nur für Zusammenschlüsse, bei denen der Erwerber im letzten Geschäftsjahr 
Umsatzerlöse im Inland von mehr als 50 Millionen Euro und das zu erwerbende Unter-
nehmen im letzten Geschäftsjahr mehr als 500 000 Euro Umsatz erzielt hat. § 36 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 2 ist auf von dem Unternehmen in den untersuchten Wirtschafts-
zweigen angemeldete Zusammenschlüsse nicht anzuwenden. Im Übrigen gelten die 
auf Zusammenschlüsse im Sinne des Kapitels 7 anwendbaren Vorschriften dieses Ge-
setzes. Sofern die Voraussetzungen nach Satz 1 nach Ablauf des Zeitraums von drei 
Jahren fortbestehen, kann das Bundeskartellamt die Anmeldeverpflichtung um drei 
Jahre verlängern; wiederholte Verlängerungen um jeweils drei Jahre sind zulässig. 
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(3) Das Bundeskartellamt kann durch Verfügung feststellen, dass eine erhebliche 
und fortwährende Störung des Wettbewerbs auf mindestens einem mindestens bun-
desweiten Markt, mehreren einzelnen Märkten oder marktübergreifend vorliegt, soweit 
die Anwendung der sonstigen Befugnisse nach Teil 1 dieses Gesetzes nach den im 
Zeitpunkt der Entscheidung beim Bundeskartellamt vorliegenden Erkenntnissen vo-
raussichtlich nicht ausreicht, um der festgestellten Störung des Wettbewerbs angemes-
sen entgegenzuwirken. Die Verfügung nach Satz 1 ergeht gegenüber einem oder meh-
reren Unternehmen, die als Adressaten von Maßnahmen nach Satz 6 oder Absatz 4 in 
Betracht kommen. Adressaten von Maßnahmen können Unternehmen sein, die durch 
ihr Verhalten zur Störung des Wettbewerbs wesentlich beitragen. Bei der Auswahl der 
Adressaten und der Abhilfemaßnahmen ist insbesondere auch die Marktstellung des 
Unternehmens zu berücksichtigen. Das Bundeskartellamt kann die Verfügung nach 
Satz 1 durch Beschluss zu einem späteren Zeitpunkt auf weitere Unternehmen aus-
dehnen. Das Bundeskartellamt kann im Falle einer Feststellung nach Satz 1 den be-
troffenen Unternehmen alle Abhilfemaßnahmen verhaltensorientierter oder strukturel-
ler Art vorschreiben, die zur Beseitigung oder Verringerung der Störung des Wettbe-
werbs erforderlich sind. Die Abhilfemaßnahmen können insbesondere Folgendes zum 
Gegenstand haben: 

1. die Gewährung des Zugangs zu Daten, Schnittstellen, Netzen oder sonstigen Ein-
richtungen, 

2. Vorgaben zu den Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen auf den unter-
suchten Märkten und auf verschiedenen Marktstufen, 

3. Verpflichtung zur Etablierung transparenter, diskriminierungsfreier und offener 
Normen und Standards durch Unternehmen, 

4. Vorgaben zu bestimmten Vertragsformen oder Vertragsgestaltungen einschließ-
lich vertraglicher Regelungen zur Informationsoffenlegung, 

5. das Verbot der einseitigen Offenlegung von Informationen, die ein Parallelverhal-
ten von Unternehmen begünstigen, 

6. die organisatorische Trennung von Unternehmens- oder Geschäftsbereichen. 

§ 32 Absatz 2 gilt entsprechend. 

(4) Das Bundeskartellamt kann unter den Voraussetzungen des Absatzes 3 
marktbeherrschende Unternehmen sowie Unternehmen mit einer überragenden markt-
übergreifenden Bedeutung für den Wettbewerb nach § 19a Absatz 1 durch Verfügung 
dazu verpflichten, Unternehmensanteile oder Vermögen zu veräußern, wenn zu erwar-
ten ist, dass durch diese Maßnahme die erhebliche und fortwährende Störung des 
Wettbewerbs beseitigt oder erheblich verringert wird. Abhilfemaßnahmen nach Satz 1 
dürfen nur angeordnet werden, wenn Abhilfemaßnahmen nach Absatz 3 Satz 6 nicht 
möglich sind, nicht von gleicher Wirksamkeit oder im Vergleich zu Abhilfemaßnahmen 
nach Satz 1 mit einer größeren Belastung für das Unternehmen verbunden wären. Vor 
Erlass der Verfügung ist der Monopolkommission und den nach § 48 Absatz 1 zustän-
digen obersten Landesbehörden, in deren Gebiet das Unternehmen seinen Sitz hat, 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Verfügung nach Satz 1 ist im Bundes-
anzeiger bekannt zu machen. § 43 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden mit der 
Maßgabe, dass nur die Angaben nach § 39 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 und 2 bekannt 
zu machen sind. Die Verfügung kann mit Nebenbestimmungen verbunden werden. 
§ 41 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 gelten entsprechend. Der Vermögensteil muss nur 
veräußert werden, wenn der Erlös mindestens 50 Prozent desjenigen Wertes beträgt, 
den ein vom Bundeskartellamt zu beauftragender Wirtschaftsprüfer festgestellt hat. So-
weit der tatsächliche Verkaufserlös den vom zu beauftragenden Wirtschaftsprüfer 
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festgestellten Wert unterschreitet, erhält das veräußernde Unternehmen eine zusätzli-
che Zahlung in Höhe der Hälfte der Differenz zwischen dem festgestellten Wert und 
dem tatsächlichen Verkaufserlös. Erstreckt sich die Verfügung auf Vermögensteile, die 
vor der Einleitung eines Verfahrens nach diesem Absatz Gegenstand einer bestands-
kräftigen Freigabe eines Zusammenschlusses durch das Bundeskartellamt oder die 
Europäische Kommission waren oder nach der Erteilung einer bestandskräftigen Mi-
nistererlaubnis erworben wurden, so ist die Verfügung nur zulässig, wenn der Zeitraum 
zwischen ihrer Zustellung und der Zustellung der fusionskontrollrechtlichen Verfügung 
größer als zehn Jahre ist. Ist kein Hauptprüfverfahren eingeleitet worden, so tritt an die 
Stelle der Zustellung der Verfügung der Ablauf der Frist nach § 40 Absatz 1 Satz 1. 
Teile des Vermögens, die ein Unternehmen aufgrund einer Verpflichtung nach diesem 
Absatz oder aufgrund einer Verpflichtungszusage nach Absatz 6 veräußert hat, darf 
das Unternehmen innerhalb von fünf Jahren nach der Veräußerung nicht zurückerwer-
ben, es sei denn, es weist nach, dass sich die Marktverhältnisse so geändert haben, 
dass eine erhebliche und fortwährende Störung des Wettbewerbs nicht mehr vorliegt. 

(5) Eine Störung des Wettbewerbs kann insbesondere in folgenden Fällen vorlie-
gen:  

1. unilaterale Angebots- oder Nachfragemacht, 

2. Beschränkungen des Marktzutritts, des Marktaustritts oder der Kapazitäten von 
Unternehmen oder des Wechsels zu einem anderen Anbieter oder Nachfrager, 

3. gleichförmiges oder koordiniertes Verhalten, oder 

4. Abschottung von Einsatzfaktoren oder Kunden durch vertikale Beziehungen. 

Bei der Prüfung, ob eine Störung des Wettbewerbs vorliegt, soll insbesondere Folgen-
des berücksichtigt werden: 

1. Anzahl, Größe, Finanzkraft und Umsätze der auf den betroffenen Märkten oder 
marktübergreifend tätigen Unternehmen, die Marktanteilsverhältnisse sowie der 
Grad der Unternehmenskonzentration, 

2. Verflechtungen der Unternehmen auf den betroffenen, den vor- und nachgelager-
ten oder in sonstiger Weise miteinander verbundenen Märkten,  

3. Preise, Mengen, Auswahl und Qualität der angebotenen Produkte oder Dienstleis-
tungen auf den betroffenen Märkten, 

4. Transparenz und Homogenität der Güter auf den betroffenen Märkten, 

5. Verträge und Vereinbarungen zwischen Unternehmen auf den betroffenen Märk-
ten, 

6. Grad der Dynamik auf den betroffenen Märkten sowie 

7. dargelegte Effizienzvorteile, insbesondere Kosteneinsparungen oder Innovatio-
nen, bei angemessener Beteiligung der Verbraucher. 

Eine Störung des Wettbewerbs ist fortwährend, wenn diese über einen Zeitraum von 
drei Jahren dauerhaft vorgelegen hat oder wiederholt aufgetreten ist und zum Zeitpunkt 
der Verfügung nach Absatz 3 keine Anhaltspunkte bestehen, dass die Störung inner-
halb von zwei Jahren mit überwiegender Wahrscheinlichkeit entfallen wird. 

(6) § 32b gilt für Verfahren nach den Absätzen 3 und 4 entsprechend. 
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(7) Verfügungen nach den Absätzen 2 bis 4 sollen innerhalb von 18 Monaten nach 
der Veröffentlichung des Berichts nach § 32e Absatz 4 ergehen. 

(8) Auf Märkten in den von der Bundesnetzagentur regulierten Sektoren Eisen-
bahn, Post und Telekommunikation, für die sektorspezifisches Wettbewerbsrecht gilt, 
sowie den regulierten Elektrizitäts- und Gasversorgungsnetzen gemäß Energiewirt-
schaftsgesetz, bedarf das Bundeskartellamt zur Ergreifung von Abhilfemaßnahmen 
nach den Absätzen 3 und 4 des Einvernehmens der Bundesnetzagentur; die Bundes-
netzagentur veröffentlicht hierzu jeweils eine Stellungnahme. Mögliche Abhilfemaß-
nahmen nach den Absätzen 3 und 4 sind bei der Prüfung im Rahmen der Marktanalyse 
nach § 11 Absatz 2 Nummer 3 des Telekommunikationsgesetzes nicht zu berücksich-
tigen. 

 § 32g 

Untersuchung von möglichen Verstößen gegen die Verordnung (EU) Nr. 2022/1925 
(Digital Markets Act) 

(1) Das Bundeskartellamt kann eine Untersuchung bei einer möglichen Nichtein-
haltung der Artikel 5, 6 oder 7 der Verordnung (EU) Nr. 2022/1925 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über bestreitbare Märkte im digitalen Sektor (ABl. L 265 
vom 12.10.2022, S. 1) durch ein nach Artikel 3 der Verordnung benanntes Unterneh-
men durchführen. 

(2) Das Bundeskartellamt kann alle für die Untersuchung nach Absatz 1 erforder-
lichen Ermittlungen durchführen. Die §§ 57 bis 59b und 61 gelten entsprechend. Sofern 
die Ermittlungen einen möglichen Verstoß gegen Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 
2022/1925 zum Gegenstand haben, gibt das Bundeskartellamt der Bundesnetzagentur 
die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

(3) Das Bundeskartellamt erstattet der Europäischen Kommission Bericht über 
die Ergebnisse der Untersuchung nach Absatz 1. Es kann einen Bericht über die Er-
gebnisse der Untersuchung veröffentlichen.“ 

4. § 33b Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach den Wörtern „Arbeitsweise der Europäischen Union“ werden die Wörter „o-
der wegen eines Verstoßes gegen Artikel 5, 6 oder 7 der Verordnung (EU) Nr. 
2022/1925“ eingefügt. 

b) Nach den Wörtern „so ist das Gericht“ werden die Wörter „an den bestandskräfti-
gen Benennungsbeschluss der Europäischen Kommission nach Artikel 3 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 2022/1925 und“ eingefügt. 

5. § 33g wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „Wettbewerbshörde“ durch das Wort „Wettbe-
werbsbehörde“ ersetzt. 

b) In Absatz 5 werden nach den Wörtern „Abschluss des wettbewerbsbehördlichen 
Verfahrens“ die Wörter „oder des Verfahrens zur Durchsetzung der Verordnung 
(EU) Nr. 2022/1925“ eingefügt. 

6. § 33h Absatz 6 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 wird das Wort „oder“ am Ende durch ein Semikolon ersetzt. 
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b) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 eingefügt: 

„3. die Europäische Kommission oder eine Behörde, die die in Artikel 1 Absatz 6 
der Verordnung (EU) Nr. 2022/1925 genannten Vorschriften anwendet, Maßnah-
men im Hinblick auf eine Untersuchung oder auf ihr Verfahren wegen eines Ver-
stoßes gegen Artikel 5, 6 oder 7 der Verordnung (EU) Nr. 2022/1925 trifft, oder“ 

c) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4. 

7. § 34 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

(4) „ Es wird vermutet, dass ein Verstoß gegen Vorschriften der Kapitel 1, 2 
oder 5 dieses Teils, gegen Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die Arbeits-
weise der Europäischen Union oder gegen eine Verfügung der Kartellbehörde 
nach § 19a oder nach Kapitel 6 dieses Teils einen wirtschaftlichen Vorteil verur-
sacht hat. Die Höhe des wirtschaftlichen Vorteils kann geschätzt werden. Für die 
Schätzung der Vorteilshöhe gilt § 287 der Zivilprozessordnung entsprechend mit 
der Maßgabe, dass eine überwiegende Wahrscheinlichkeit genügt. Es wird vermu-
tet, dass der wirtschaftliche Vorteil nach Satz 1 mindestens 1 Prozent der Umsätze 
beträgt, die im Inland mit den Produkten oder Dienstleistungen, die mit der Zuwi-
derhandlung in Zusammenhang stehen, erzielt wurden. Der Vermutung nach Satz 
4 ist der Abschöpfungszeitraum nach Absatz 5 Satz 1 zugrunde zu legen. Gegen 
die Vermutung nach Satz 1 in Verbindung mit Satz 4 kann nicht vorgebracht wer-
den, dass kein wirtschaftlicher Vorteil oder ein Vorteil in nur geringer Höhe ange-
fallen ist. Sie kann nur widerlegt werden, soweit das Unternehmen nachweist, dass 
weder die am Verstoß unmittelbar beteiligte juristische Person oder Personenver-
einigung noch das Unternehmen im Abschöpfungszeitraum einen Gewinn in ent-
sprechender Höhe erzielt hat. Bei der Ermittlung des Gewinns des Unternehmens 
nach Satz 7 ist der weltweite Gewinn aller natürlichen und juristischen Personen 
sowie Personenvereinigungen zugrunde zu legen, die als wirtschaftliche Einheit 
operieren. Die Vermutung nach Satz 1 in Verbindung mit Satz 4 gilt nicht, wenn 
die Erlangung eines Vorteils aufgrund der besonderen Natur des Verstoßes aus-
geschlossen ist. Der abzuführende Geldbetrag ist zahlenmäßig zu bestimmen und 
darf 10 Prozent des Gesamtumsatzes des Unternehmens oder der Unternehmens-
vereinigung, der in dem der Behördenentscheidung vorausgegangenen Ge-
schäftsjahr erzielt worden ist, nicht übersteigen.“ 

b) In Absatz 5 Satz 1 wird nach den Wörtern „fünf Jahren“ das Wort „(Abschöpfungs-
zeitraum)“ eingefügt. 

8. In § 39 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 werden nach den Wörtern „das besondere elektro-
nische Behördenpostfach“ die Wörter „gegen ein elektronisches oder ein mit Datum 
und Unterschrift versehenes schriftliches Empfangsbekenntnis“ eingefügt. 

9. § 39a wird aufgehoben. 

10. Dem § 44 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

(5) „ In ihren Gutachten kann die Monopolkommission Empfehlungen für die Durch-
führung von Sektoruntersuchungen nach § 32e Absatz 1 aussprechen. Soweit das 
Bundeskartellamt der Empfehlung für eine Sektoruntersuchung nach § 32e Absatz 1 
innerhalb von zwölf Monaten nach der Veröffentlichung des Gutachtens nicht gefolgt 
ist, nimmt es Stellung zu der Empfehlung.“ 



 - 11 -   

 

11. In § 50 Absatz 2 Satz 1 werden nach den Wörtern „des Vertrages über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union“ die Wörter „sowie für die Mitwirkung bei der Anwendung der 
Verordnung (EU) Nr. 2022/1925 durch die Europäische Kommission“ eingefügt. 

12. In § 50f Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 werden nach dem Wort „Gesetzes“ ein Komma und 
die Wörter „nach der Verordnung (EU) Nr. 2022/1925“ eingefügt. 

13. § 56 Absatz 7 wird wie folgt neugefasst: 

„(7) Auf Antrag eines Beteiligten oder von Amtswegen kann die Kartellbehörde eine 
öffentliche mündliche Verhandlung durchführen. Für die Verhandlung oder einen Teil 
davon ist die Öffentlichkeit auszuschließen, wenn sie eine Gefährdung der öffentlichen 
Ordnung insbesondere des Wohls des Bundes oder eines Landes, oder die Gefähr-
dung eines wichtigen Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisses besorgen lässt. In den 
Fällen des § 32f Absatz 3 Satz 6 und § 32f Absatz 4 hat das Bundeskartellamt nach 
Einleitung des Verfahrens eine öffentliche mündliche Verhandlung durchzuführen. Mit 
Einverständnis der Beteiligten kann in den Fällen des § 32f Absatz 3 Satz 6 und § 32f 
Absatz 4 sowie des § 42 ohne mündliche Verhandlung entschieden werden. In der 
öffentlichen mündlichen Verhandlung hat die Monopolkommission in den Fällen des 
§ 32f Absatz 3 Satz 6 und Absatz 4 sowie des § 42 das Recht, gehört zu werden; in 
den Fällen des § 42 hat sie das Recht die Stellungnahme, die sie nach § 42 Absatz 5 
erstellt hat, zu erläutern.“ 

14. § 59 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 4 werden folgende Sätze eingefügt: 

„Die Verpflichtung gilt auch für die näheren Umstände des Postverkehrs. Das Post-
geheimnis nach Artikel 10 des Grundgesetzes wird insoweit eingeschränkt.“ 

b) Im neuen Satz 9 wird die Angabe „1 bis 6“ durch die Angabe „1 bis 8“ ersetzt. 

15. In § 66 Absatz 1 Nummer 1 werden nach der Angabe „§ 32 Absatz 2a Satz 1“ ein 
Komma und die Angabe „§ 32f Absatz 4“ eingefügt. 

16. § 81 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 Buchstabe a werden die Wörter „§ 32b Absatz 1 Satz 1 oder“ durch 
die Wörter „§ 32b Absatz 1 Satz 1, § 32f Absatz 3 Satz 6 oder Absatz 4 Satz 1,“ 
ersetzt. 

b) In Nummer 7 wird die Angabe „Satz 6“ durch die Angabe „Satz 8“ ersetzt. 

17. In § 87 Satz 1 und 2 werden jeweils nach dem Wort „Wirtschaftsraum“ die Wörter „oder 
der Artikel 5, 6 oder 7 der Verordnung (EU) Nr. 2022/1925“ eingefügt. 

18. In § 89 Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „Rechtspflege in Kartellsachen“ die 
Wörter „oder der kohärenten Durchsetzung der Verordnung (EU) Nr. 2022/1925“ ein-
gefügt. 

19. In § 33 Absatz 1 und § 89b Absatz 5 Satz 1 werden jeweils nach dem Wort „Union“ die 
Wörter „oder gegen Artikel 5, 6 oder 7 der Verordnung (EU) Nr. 2022/1925“ eingefügt. 

20. In § 89c Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 werden nach dem Wort „Kartellrechts“ die Wörter 
„oder der Verordnung (EU) Nr. 2022/1925“ eingefügt. 

21. Dem § 89e Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 
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„Im Rahmen der Anwendung der §§ 33g und 89b bis 89d auf Verstöße nach der Ver-
ordnung (EU) Nr. 2022/1925 gelten als Wettbewerbsbehörden die Europäische Kom-
mission sowie Behörden, die die in Artikel 1 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 
2022/1925 genannten Vorschriften anwenden.“ 

22. In § 90 Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Wirtschaftsraum“ die Wörter „oder von 
der Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 2022/1925“ eingefügt. 

23. § 90a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Union“ die Wörter „oder die Verordnung 
(EU) Nr. 2022/1925“ eingefügt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 werden nach der Angabe „Nr. 1/2003“ die Wörter „oder nach 
Artikel 39 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 2022/1925“ eingefügt. 

c) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Union“ die Wörter „oder der Verordnung 
(EU) Nr. 2022/1925“ eingefügt. 

24. § 154 Nummer 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Buchstabe a wird das Wort „und“ am Ende durch ein Komma ersetzt. 

b) In Buchstabe b wird das Komma am Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 

c) Folgender Buchstabe c wird angefügt: 

„c) bei Fehlen einer vertraglichen Indexierungsklausel im Sinne des § 132 Absatz 
4 der aktualisierte Wert unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Inflations-
rate in Deutschland berechnet wird,“. 

25. Dem § 187 wird folgender Absatz 11 angefügt: 

„(11) Das Bundeskartellamt kann eine Verfügung nach § 32f Absatz 2 auch auf der 
Grundlage einer Sektoruntersuchung nach § 32e erlassen, die am … [Einsetzen: Tag 
des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach Artikel 7] bereits abgeschlossen war, wenn 
die Veröffentlichung des Berichts nach § 32e Absatz 4 zu diesem Zeitpunkt weniger 
als ein Jahr zurücklag. In den Fällen des Satzes 1 ist § 32f Absatz 7 mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass die Frist am … [Einsetzen: Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
nach Artikel 7] zu laufen beginnt.“ 

Artikel 2 

Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes 

In § 95 Absatz 2 Nummer 1 und 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), das zuletzt durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I S.2606) geändert worden ist, wird wie folgt 
gefasst: 

„1. Die Rechtsstreitigkeiten, in denen sich die Zuständigkeit des Landgerichts nach § 246 
Absatz 3 Satz 1, § 396 Absatz 1 Satz 2 des Aktiengesetzes, § 51 Absatz 3 Satz 3 oder 
nach § 81 Absatz 1 Satz 2 des Genossenschaftsgesetzes oder § 87 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen, es sei denn, es handelt sich um kartellrechtliche Auskunfts- 
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oder Schadensersatzansprüche oder um Auskunfts- und Schadensersatzansprüche wegen 
eines Verstoßes gegen Artikel 5, 6 oder 7 der Verordnung (EU) 2022/1925 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über bestreitbare Märkte im digitalen Sektor (ABl. L 265 
vom 12.10.2022, S. 1), und § 13 Absatz 4 des EU-Verbraucherschutzdurchführungsgeset-
zes richtet, 

2. die in § 71 Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe b bis f genannten Verfahren.“ 

Artikel 3 

Änderung des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbu-
che 

Das Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21. September 1994 (BGBl. I S. 2494; 1997 I S. 1061), das zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 31. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1966) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. In Artikel 247 § 3 Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „§ 6“ durch die Angabe „§ 16“ ersetzt. 

2. In Anlage 6 Teil B Abschnitt „4. Zinssatz und andere Kosten“ Absatz 2 Satz 11 und 
Absatz 3 Unterabsatz 2 Satz 1 wird jeweils die Angabe „§ 6“ durch die Angabe „§ 16“ 
ersetzt. 

Artikel 4 

Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

In § 491 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt 
durch Artikel 14 des Gesetzes vom 14. März 2023 (BGBl. 2023 I S. 72) geändert worden 
ist, wird die Angabe „§ 6“ durch die Angabe „§ 16“ ersetzt. 

Artikel 5 

Änderung des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes 

In § 2a Satz 2 Nummer 2 und § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 8 des Altersvorsorgever-
träge-Zertifizierungsgesetzes vom 26. Juni 2001 (BGBl. I S. 1310, 1322), das zuletzt durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 9. Juni 2021 (BGBl. I S. 1666) geändert worden ist, wird jeweils 
die Angabe „§ 6“ durch die Angabe „§ 16“ ersetzt. 
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Artikel 6 

Änderung des Verpackungsgesetzes 

In § 32 Absatz 5 des Verpackungsgesetzes vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2234), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. September 2021 (BGBl. I S. 4363) geändert 
worden ist, werden die Wörter „§ 9 Absatz 4 Nummer 3 bis 5 der Preisangabenverordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4197), die zuletzt 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2394) geändert worden ist,“ 
durch die Wörter „§ 4 Absatz 3 Nummer 3 bis 5 der Preisangabenverordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 12. November 2021 (BGBl. I S. 4921),“ ersetzt. 

Artikel 7 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

1.) Beschleunigung der Sektoruntersuchungen 

Bereits seit der 7. GWB-Novelle im Jahr 2005 können das Bundeskartellamt und die obers-
ten Landesbehörden Untersuchungen eines bestimmten Wirtschaftszweiges oder – Sektor 
übergreifend – einer bestimmten Art von Vereinbarungen oder Verhaltensweisen vorneh-
men, wenn starre Preise oder andere Umstände vermuten lassen, dass der Wettbewerb im 
Inland möglicherweise eingeschränkt oder verfälscht ist (sog. Sektoruntersuchung). Das 
Instrument der Sektoruntersuchung wurde aus dem europäischen Recht übernommen, in 
dem es bereits in Artikel 12 der Verordnung (EWG) Nr. 17/1962 des Rates vom 6. Februar 
1962 über die Durchführung zu den Artikeln 85 und 96 des Vertrages (ABl. L 13 vom 
21.2.1962, S. 204) (inzwischen Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 
16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niederge-
legten Wettbewerbsregeln (ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1) angelegt war. Seitdem hat das 
Bundeskartellamt von dieser Befugnis regelmäßig Gebrauch gemacht. Insgesamt wurden 
vom Bundeskartellamt bislang Ergebnis- oder Sachstandsberichte zu 20 Sektoruntersu-
chungen veröffentlicht, davon fünf aus dem Bereich Verbraucherschutz. Weitere Untersu-
chungen sind gegenwärtig in Arbeit. Auch mehrere Landeskartellbehörden haben Sek-
toruntersuchungen durchgeführt und veröffentlicht, hauptsächlich im Bereich der Wärme- 
und Wasserversorgung. Sektoruntersuchungen sind somit zu einem festen Bestandteil des 
kartellrechtlichen Instrumentariums geworden und leisten einen wichtigen Beitrag zum bes-
seren Verständnis der Wettbewerbsverhältnisse in einem Wirtschaftszweig, der Wirkungs-
weise bestimmter Arten von Vereinbarungen oder Verhaltensweisen oder verbraucher-
rechtlicher Problemlagen. Jedoch waren bei einigen Sektoruntersuchungen in der Vergan-
genheit mitunter sehr lange Zeiträume von der Einleitung einer Sektoruntersuchung bis zu 
ihrem Abschluss und zur Veröffentlichung der Ergebnisberichte zu beobachten. Die Be-
schleunigung der Sektoruntersuchung erlaubt es nicht nur dem Gesetzgeber, zeitnah auf 
festgestellte Wettbewerbsprobleme zu reagieren, sondern erhöht auch die Aktualität und 
damit die Verwertbarkeit der gewonnenen Erkenntnisse. 

2.) Ausweitung der Eingriffsmöglichkeiten nach abgeschlossenen Sektoruntersu-
chungen 

Sektoruntersuchungen enden bisher in der Regel mit einem Bericht der Kartellbehörde. 
Nach Abschluss einer Sektoruntersuchung und beim Vorliegen weiterer in § 39a spezifi-
zierter Bedingungen kann das Bundeskartellamt Unternehmen zur Anmeldung künftiger Zu-
sammenschlüsse auffordern. Konkrete Abhilfemaßnahmen gegen im Rahmen einer Sek-
toruntersuchung ermittelte Wettbewerbsbeschränkungen setzen jedoch an kartellrechts-
widrigen Verhaltensweisen an. Ergeben sich aus einer Sektoruntersuchung nach § 32e Er-
kenntnisse über Verstöße gegen das Kartellverbot oder gegen das Verbot des Marktmacht-
missbrauchs, kann die Kartellbehörde Ergebnisse der Sektoruntersuchung nutzen, um Ver-
waltungsverfahren gegen einzelne Unternehmen mit dem Ziel der Abstellungsverfügung 
einzuleiten. Etwas anderes gilt für verbraucherrechtliche Sektoruntersuchungen nach § 32e 
Absatz 5. Dieses Instrument wurde im Zuge der 9. GWB-Novelle ergänzt, ohne jedoch dem 
Bundeskartellamt entsprechende Eingriffsbefugnisse einzuräumen. 

Eine Störung des Wettbewerbs auf einem Markt mehreren einzelnen Märkten oder markt-
übergreifend kann, muss aber nicht zwangsläufig durch einen Kartellrechtsverstoß 



 - 16 -   

 

begründet sein. Auch wenn sich die Unternehmen auf einem Markt kartellrechtskonform 
verhalten, können die dort herrschenden Rahmenbedingungen den Wettbewerb erheblich 
stören und zu einer geringen Wettbewerbsintensität führen, was sich in der Regel in den 
Marktergebnissen widerspiegelt. In der Folge sehen sich die Verbraucherinnen und Ver-
braucher sowie gewerbliche Unternehmen u.a. mit hohen Preisen, geringer Produktaus-
wahl oder niedriger Qualität konfrontiert. Zudem entstehen häufig Fehlanreize, die sich ne-
gativ auf nachhaltiges Wirtschaften, effizienten Ressourceneinsatz und die Innovationstä-
tigkeit der Marktteilnehmer auswirken. 

Während wettbewerbsbeschränkende Absprachen (§ 1), der Missbrauch einer marktbe-
herrschenden Stellung (§§ 19, 20) und Verhaltensweisen von Unternehmen mit überragen-
der marktübergreifender Bedeutung für den Wettbewerb (§ 19a) also bereits erfasst sind, 
existieren im Kartellrecht Lücken hinsichtlich solcher Wettbewerbsstörungen, die nicht an 
eine kartellrechtswidrige Verhaltensweise anknüpfen, sondern zu weiten Teilen auf struk-
turellen Ursachen oder auf nicht zwingend von §§ 1, 19, 19a oder 20 erfassten Verhaltens-
weisen beruhen. Solche Wettbewerbsstörungen können derzeit nicht ausreichend durch 
die Wettbewerbsbehörden aufgegriffen und behoben werden. In Hinblick auf die Marktstruk-
tur existiert mit der kartellrechtlichen Zusammenschlusskontrolle (§§ 35ff.) zwar ein Instru-
ment, das die Entstehung wettbewerbsschädlicher Strukturen verhindert und somit präven-
tiv wirkt. Ist jedoch bereits eine Situation eingetreten, in der strukturelle Faktoren in einem 
Markt oder Wirtschaftszweig wirksamen Wettbewerb auch ohne Absprachen oder nachge-
wiesenen Marktmachtmissbrauch verhindern, existiert bislang kein kartellrechtliches Instru-
ment, um dies ausreichend zu adressieren. 

Dies gilt auch für Märkte und Wirtschaftszweige, in denen internes Unternehmenswachs-
tum, Marktaustritte oder andere Entwicklungen zu Strukturen geführt haben, die den Wett-
bewerbsprozess einschränken bzw. Wettbewerbsdruck abschwächen. Obwohl es für die 
Wirksamkeit des Wettbewerbs und die Funktionsfähigkeit von Märkten unerheblich ist, ob 
hohe Konzentrationen durch internes oder externes Unternehmenswachstum entstanden 
sind, wird internes Wachstum in der Regel positiver bewertet, da es als Ausdruck erfolgreich 
geführten Leistungswettbewerbs gesehen wird. Der Anreiz für Unternehmen, starke Markt-
stellungen zu erlangen und dadurch Gewinne zu erwirtschaften, ist für die Funktionsweise 
einer Marktwirtschaft zentral. Dieser Anreiz fördert hohe Eigeninitiative und erfolgreiche In-
novationstätigkeit. Gleichzeitig müssen Marktpositionen aber angreifbar für Wettbewerber 
bleiben. 

Merkmale einer Wettbewerbsordnung als Kernelement der sozial-ökologischen Marktwirt-
schaft sind Wettbewerbsvorstöße durch innovative Produkte oder Verfahren oder durch 
Optimierung der betrieblichen Prozesse und anschließende Nachahmung durch nachzie-
hende Wettbewerber. Effektiver Wettbewerb ermöglicht den Unternehmen marktgerechte 
Reaktionen auf Preissignale, setzt damit starke Anreize für effizientes und nachhaltiges 
Wirtschaften und fördert technologischen Fortschritt. Sind auf einem Markt oder in einem 
Wirtschaftszweig dauerhaft hohe Unternehmenskonzentrationen und verfestigte Strukturen 
zu beobachten, kann dies dagegen auf eine anhaltende Störung dieses Prinzips hindeuten. 
Deshalb muss eine erfolgreiche Wettbewerbspolitik einerseits unternehmerische Freiheit 
fördern und starke Marktpositionen oder Gewinne ermöglichen; andererseits muss sie bei 
eingeschränktem oder verfälschtem Wettbewerb eingreifen können. Die Europäische Kom-
mission hat daher die Schaffung eines sog. New Competition Tools in Erwägung gezogen 
und im Juni 2020 eine Folgenabschätzung in der Anfangsphase (sog. Inception Impact As-
sessment) veröffentlicht (Europäische Kommission, Ares(2020)2877634 - 04/06/2020). Ein 
in diesem Kontext für die Europäische Kommission erstelltes Gutachten nennt als Faktoren, 
die den Wettbewerb anhaltend stören und eine frühzeitige Intervention nötig machen kön-
nen, insbesondere Skalenerträge, Netzwerkeffekte, Wechselkosten sowie asymmetrische 
und beschränkte Information (Europäische Kommission, Generaldirektion Wettbewerb, 
Motta, Peitz, Intervention triggers and underlying theories of harm: expert advice for the 
impact assessment of a new competition tool: expert study, Publications Office, 2020). Als 
unzureichend vom EU-Kartellrecht erfasst nennt das Gutachten insbesondere 
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stillschweigende Kollusion (tacit collusion), wettbewerbsschädigende Geschäftsstrategien 
und Verträge von nicht-marktbeherrschenden Unternehmen, Marktzutrittsschranken sowie 
vom Missbrauchsverbot nur in Randbereichen erfasste oder schwer nachweisbare Verhal-
tensweisen. Nach Auffassung der Autoren können bislang nicht vom Kartellrecht adressier-
bare Wettbewerbsbeschränkungen auch aus sog. common und cross ownership oder al-
gorithmischer Kollusion resultieren (ebenda, S. 23f., 26f.). Die Aussagen des Gutachtens 
lassen sich zu großen Teilen auf das deutsche Kartellrecht übertragen, mit der Einschrän-
kung, dass manche der dort aufgeführten Problemlagen in Deutschland inzwischen über 
die Marktbeherrschungskriterien des § 18 Absatz 3a und das Missbrauchsverbot für Unter-
nehmen mit überragender marktübergreifender Bedeutung für den Wettbewerb in § 19a 
erfasst werden können. 

Die Vorteile der Aufrechterhaltung wettbewerblicher Strukturen werden zudem mit Blick auf 
die makroökonomischen Auswirkungen einer hohen Marktkonzentration deutlich. So zeigen 
zahlreiche Studien, dass eine hohe Konzentration in verschiedenen Wirtschaftszweigen 
nicht nur mit erheblich gestiegenen Preisaufschlägen auf die Grenzkosten (sog. Markups) 
und zunehmender Profitabilität einhergeht, sondern auch zu weiteren negativen makroöko-
nomischen Auswirkungen führt (siehe u.a. De Loecker, Eeckhout, Unger, The Rise of Mar-
ket Power and the Macroeconomic Implications, Quarterly Journal of Economics, 135 (2), 
2020, S. 561-644.). Dazu können insbesondere zu geringe Investitionen, eine sinkende 
Produktivität, fehlende Innovation sowie eine sinkende Arbeitsmarktdynamik gehören. 

Vor diesem Hintergrund bedarf es eines Instruments, das die dargestellte Lücke im kartell-
rechtlichen Rahmen schließt und dem Bundeskartellamt ermöglicht, Wettbewerbsstörun-
gen zu beseitigen oder zu verringern, die mit dem herkömmlichen Instrumentarium nicht 
adressiert werden können. Diese neuen Kompetenzen des Bundeskartellamts stehen im 
Einklang mit etablierten ordnungspolitischen Grundsätzen, die den Wettbewerbsschutz ins 
Zentrum stellen. Dieser Schutz beschränkt sich nicht auf die Bekämpfung wettbewerbsbe-
schränkender Absprachen oder von Behinderungs- und Ausbeutungsmissbräuchen, son-
dern beinhaltet insbesondere eine kritische Prüfung der Auswirkungen langfristig hoher Un-
ternehmenskonzentrationen und die Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung kompetiti-
ver Strukturen. Die Offenhaltung von Märkten als konstituierendes Prinzip einer Wettbe-
werbsordnung ist Voraussetzung für die Wirksamkeit des Wettbewerbs bei der Allokation 
eingesetzter Ressourcen. Wirksamer Wettbewerb setzt Unternehmen starke Anreize, durch 
hohe Eigeninitiative, effizientes Wirtschaften sowie qualitativ hochwertige und innovative 
Produkte und Leistungen wirtschaftlichen Erfolg zu haben, Preise niedrig zu halten und 
Kostensenkungen an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiterzugeben. Strukturell 
bedingte Störungen des Wettbewerbs bergen ein hohes Risiko, die Funktionsfähigkeit des 
Wettbewerbs einzuschränken. 

3.) Erleichterte Vorteilsabschöpfung 

Der bestehende Rahmen zur Abschöpfung der durch Kartellrechtsverstöße erzielten Vor-
teile führt zu erheblichen Problemen, durch die die Anwendung des § 34 derzeit unnötig 
erschwert ist. Für den erzielten Vorteil aus einer Wettbewerbsbeschränkung soll daher künf-
tig eine Vermutung gelten. 

4.) Durchsetzung der Verordnung (EU) Nr. 2022/1925 

Der Gesetzentwurf dient zugleich der Unterstützung der Durchsetzung der Verordnung 
(EU) Nr. 2022/1925. Ziel ist es, eine effektive Durchsetzung der Verordnung in Deutschland 
zu gewährleisten und einen Beitrag zur effektiven Durchsetzung der Verordnung durch die 
Europäische Kommission zu leisten. Zudem soll auch die private Rechtsdurchsetzung der 
Verpflichtungen aus der Verordnung gestärkt werden. 
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II. Wesentlicher Inhalt des Gesetzentwurfs 

1.) Beschleunigung der Sektoruntersuchungen 

Das Instrument der kartellrechtlichen Sektoruntersuchung hat sich grundsätzlich bewährt 
und wird deshalb nur geringfügig angepasst. Für verbraucherrechtliche Sektoruntersuchun-
gen ist die Prüfung, wie das Bundeskartellamt im Einzelnen gestärkt werden kann, noch 
nicht abgeschlossen. Um die mitunter langen Zeiträume zwischen Einleitung einer Sek-
toruntersuchung und ihrem Abschluss zu reduzieren, wird im bestehenden § 32e eine Re-
geldauer von maximal 18 Monaten ergänzt. Die Einführung einer Sollfrist dient der Verfah-
rensbeschleunigung und – im Hinblick auf die künftigen Eingriffsbefugnisse nach § 32f – 
der Sicherstellung einer hinreichend aktuellen Datengrundlage; Datenaktualisierungen in 
Verfahren nach § 32f beschränken sich dann – soweit erforderlich – nur auf einen kurzen 
Zeithorizont. Die Ermittlungsakte der Sektoruntersuchung kann zu Verfahren nach § 32f 
beigezogen werden. 

2.) Ausweitung der Eingriffsmöglichkeiten nach abgeschlossenen Sektoruntersu-
chungen 

Die bislang in § 39a vorgesehene Möglichkeit zur Verpflichtung von Unternehmen im kar-
tellrechtlichen Sinne zur Anmeldung von Zusammenschlüssen unterhalb der Anmelde-
schwellen des § 35 wird auf der Basis bisheriger Erfahrungen in den § 32f überführt. Die 
Verpflichtung kann sich je nach Ergebnissen der Sektoruntersuchung und der ggf. anschlie-
ßenden Ermittlungen nach § 32f Absatz 2 an ein oder mehrere Unternehmen richten. Ins-
besondere werden die Anforderung an eine bundesweit starke Marktposition der betroffe-
nen Unternehmen aufgehoben und die Umsatzschwellen reduziert, um auch drohende 
Wettbewerbsprobleme etwa auf regionalen vermachteten Märkten adressieren zu können. 
Das Bundeskartellamt kann die Anmeldepflicht in seiner Verfügung in räumlicher Hinsicht 
(nur in bestimmten Kommunen, Ländern, Marktgebieten) oder in sachlicher Hinsicht (nur 
bestimmte Produkte, Leistungen) einschränken. 

Zusätzlich wird ein neues Instrument eingeführt, das dem Bundeskartellamt in Fällen er-
heblicher und fortwährender Störungen des Wettbewerbs auf mindestens einem mindes-
tens bundesweiten Markt, mehreren einzelnen Märkten oder marktübergreifend ein Eingrei-
fen außerhalb des Kartellverbots und der Missbrauchsaufsicht erlaubt. Dieses Instrument 
ermöglicht es dem Bundeskartellamt, die im Rahmen einer kartellrechtlichen Sektorunter-
suchung gewonnenen Erkenntnisse effektiver zu nutzen. Dazu werden in § 32f verschie-
dene Eingriffsmöglichkeiten für das Bundeskartellamt normiert. Im Anschluss an eine Sek-
toruntersuchung nach § 32e kann das Bundeskartellamt zunächst feststellen, dass eine er-
hebliche und fortwährende Störung des Wettbewerbs vorliegt. Die Verfügung ergeht ge-
genüber denjenigen Unternehmen, die als Adressaten von Maßnahmen nach § 32f in Be-
tracht kommen, wenn sie durch ihr Verhalten zur Störung wesentlich beigetragen haben. 
Anschließend können Maßnahmen zur Beseitigung oder Verringerung von erheblichen und 
fortwährenden Störungen des Wettbewerbs ergriffen werden. Der Ursprung der Störungen 
muss abweichend von Maßnahmen nach § 32 nicht in verbotenen Verhaltensweisen von 
Unternehmen liegen. Störungen des Wettbewerbs können vielmehr auch in strukturellen 
Merkmalen von Märkten liegen oder einen nicht durch §§ 1, 19 ff. adressierbaren Verhal-
tensbezug haben. 

Der dem deutschen Kartellrecht bisher unbekannte Begriff der „Störung des Wettbewerbs“ 
wird anhand klarer und ausführlich begründeter Regelbeispiele sowie einer ebenfalls aus-
führlich erläuterten Liste von Prüfkriterien für das Vorliegen einer Wettbewerbsstörung kon-
kretisiert. Demnach kann eine Störung des Wettbewerbs insbesondere bei unilateraler An-
gebots- oder Nachfragemacht, Markzutritts-, Marktaustritts- oder Kapazitätsschranken, 
Wechselhemmnissen (bzgl. Anbieter oder Nachfrager), gleichförmigem oder koordiniertem 
Verhalten oder Abschottungseffekten durch vertikale Beziehungen (input/customer 
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foreclosure) vorliegen. Diese Konstellationen stellen wesentliche Anwendungsfälle dar und 
entsprechen üblichen kartellrechtlichen Schadenstheorien. 

Als ultima ratio ist in § 32f Absatz 4 die Möglichkeit einer eigentumsrechtlichen Entflechtung 
bei marktbeherrschenden Unternehmen sowie Unternehmen mit einer überragenden 
marktübergreifenden Bedeutung für den Wettbewerb nach § 19a Absatz 1 vorgesehen, so-
fern eine erhebliche und fortwährende Störung des Wettbewerbs vorliegt und zu erwarten 
ist, dass die festgestellte Störung des Wettbewerbs durch die Maßnahme beseitigt oder 
erheblich verringert wird. Das Kriterium der „erheblichen Verringerung“ trägt dabei gemes-
sen an der Schwere des eigentumsrechtlichen Eingriffs dem Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit Rechnung. Eigentumsrechtliche Maßnahmen sollen nur dann ergriffen werden, 
wenn keine Abhilfemaßnahmen nach Absatz 3 mit gleicher Wirksamkeit zur Verfügung ste-
hen oder diese die größere Belastung für die Unternehmen darstellen würden. Unterneh-
mensteile müssen nur veräußert werden, wenn der Verkaufserlös mindestens 50 Prozent 
des ermittelten Unternehmenswerts beträgt. Sofern der tatsächlich erzielte Verkaufserlös 
den Unternehmenswert unterschreitet, erhält das betroffene Unternehmen zusätzlich eine 
Zahlung aus Bundesmitteln. 

Für Maßnahmen nach § 32f Absatz 3 und 4 sieht der Gesetzentwurf vor, dass Unterneh-
men ihrerseits Verpflichtungen eingehen können, die geeignet sind, vom Bundeskartellamt 
mitgeteilte wettbewerbliche Bedenken auszuräumen; das Bundeskartellamt kann diese Zu-
sagen für bindend erklären. Dadurch wird sichergestellt, dass die Unternehmen auf der 
Basis ihrer besonderen Kenntnis des eigenen Unternehmens genauso geeignete und ggf. 
weniger einschneidende Maßnahmen vorschlagen können, um identifizierte Störungen des 
Wettbewerbs zu beseitigen. Zugleich können durch eine konsensuale Lösung erhebliche 
Effizienzgewinne im weiteren Verfahrensablauf erzielt werden. 

Die Abstellungsverfügung nach § 32f Absatz 2 bis 4 soll spätestens 18 Monate nach Ver-
öffentlichung des Berichts zu der vorangegangenen Sektoruntersuchung erlassen werden. 
Dadurch wird auch sichergestellt, dass die in der vorangegangenen Sektoruntersuchung 
gewonnenen Erkenntnisse über die Wettbewerbsverhältnisse auf den betroffenen Märkten 
oder Wirtschaftszweigen als Grundlage der Entscheidung hinreichend aktuell sind. Eine 
Aktualisierung der Daten im Rahmen des Verfahrens nach § 32f sollte nur im Ausnahmefall 
erforderlich sein. Im Rahmen dieses Verwaltungsverfahrens werden die Rechte der Betei-
ligten und betroffenen Wirtschaftskreise im Rahmen der Anhörungsrechte nach § 56 um-
fassend gewahrt. 

Die in § 32f vorgesehene Regelung weist zahlreiche Parallelen zu Instrumenten auf, die 
sich in anderen Staaten bewährt haben. So hat die britische Competition & Markets Autho-
rity (CMA) seit 2002, noch während der britischen EU-Mitgliedschaft, auf der Grundlage des 
Kriteriums der „adverse effects on competition“ den Wettbewerb z.B. in den Sektoren Ban-
ken und Großhandel verbessert (vgl. Europäische Kommission, Generaldirektion Wettbe-
werb, Whish, New competition tool: legal comparative study of existing competition tools 
aimed at addressing structural competition problems with a particular focus on the UK’s 
market investigation tool, Publications Office, 2020, Annex V mit detaillierter Übersicht zu 
den durchgeführten Verfahren). Anders als § 32f sieht der britische Prüfungsmaßstab aller-
dings keine gesetzliche Erheblichkeitsschwelle vor, sondern die Prüfung der Erheblichkeit 
erfolgt inzident im Rahmen der Verhältnismäßigkeit der Abhilfemaßnahme. Dennoch be-
stehen eine Vielzahl von Parallelen der beiden Instrumente: Wie das britische Modell sieht 
auch der vorliegende Gesetzentwurf eine klare Trennung zwischen der Untersuchung des 
Marktes bzw. des Wirtschaftszweiges einerseits und einer nachgelagerten Abhilfephase 
andererseits vor. Eine weitere Parallele der beiden Modelle besteht in der jeweiligen Re-
geldauer von maximal drei Jahren. Beide Wettbewerbsbehörden können Empfehlungen an 
die jeweiligen Gesetzgeber aussprechen. Auch das Abhilfeinstrumentarium des § 32f 
gleicht dem britischen Vorbild. 
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Als ultima ratio kommen jeweils Entflechtungsmaßnahmen in Betracht – auch wenn diese 
im Fall des § 32f Absatz 4 an strengere Voraussetzungen geknüpft sind. Die CMA hat von 
dieser Befugnis u.a. Gebrauch gemacht, nachdem sie ernsthafte Wettbewerbsprobleme im 
Bereich des Flughafenbetriebs festgestellt hatte. Zur Abhilfe wurde die Veräußerung von 
drei Flughäfen angeordnet (vgl. BAA airports market investigation, final report, Competition 
Commission, 19. März 2009). Zudem bestehen große Überschneidungen zur Konzeption 
des New Competition Tool, das die Europäische Kommission im Vorfeld der Arbeiten zur 
Verordnung (EU) 2022/1925 in Erwägung gezogen hatte (für einen Vergleich von ähnlichen 
Wettbewerbsinstrumenten mit einem besonderen Fokus auf Großbritannien vgl. Whish, 
a.a.O.). In der Folgenabschätzung des New Competition Tool stützte die Europäische Kom-
mission diese Initiative auf strukturelle Wettbewerbsprobleme insbesondere auf digitalen 
Märkten, die existierende Instrumente nicht ausreichend beheben könnten. Insbesondere 
die damals in der Folgenabschätzung in der Anfangsphase diskutierte Option 3, die ein 
marktstruktur-basiertes Wettbewerbsinstrument mit einem horizontalen Anwendungsbe-
reich vorsah, ähnelt dem vorliegenden Gesetzentwurf. Diese knüpfte nicht an die Marktbe-
herrschung an, sondern an strukturelle Risiken für den Wettbewerb an. Beispiele waren 
hohe Marktzutrittsschranken oder auch oligopolistische Strukturen. Analog zum neu vorge-
sehenen § 32f sollte für die Anwendung des New Competition Tool nach dieser Option 
keine vorherige Feststellung eines Verstoßes gegen das Missbrauchsverbot erforderlich 
sein. Zudem waren auch strukturelle Abhilfemaßnahmen umfasst. Die Europäische Kom-
mission hat nachfolgend die Verordnung (EU) 2022/1925 vorgeschlagen und die Initiative 
für ein New Competition Tool bislang nicht weiterverfolgt. 

3.) Erleichterte Vorteilsabschöpfung 

In § 34 wird mit Blick auf die Vorteilsabschöpfung die Anwendbarkeit der Norm für die Kar-
tellbehörden vereinfacht bzw. werden die Nachweisanforderungen im Hinblick auf den kon-
kret erlangten Vorteil abgesenkt, damit wirtschaftliche Vorteile, die durch Kartellrechtsver-
stöße erlangt wurden, nicht bei den Unternehmen verbleiben, die die Verstöße begangen 
haben. 

Es handelt sich hierbei um ein verwaltungsrechtliches und nicht um ein straf- oder bußgeld-
rechtliches Instrument. Die Vorteilsabschöpfung soll sicherstellen, dass die durch den Kar-
tellrechtsverstoß erlangten wirtschaftlichen Vorteile nicht beim Verursacher verbleiben. Ins-
gesamt kann nicht mehr als der erzielte oder vermutete wirtschaftliche Vorteil in einmaliger 
Höhe eingefordert werden (s. bereits Begründung der Bundesregierung zum Gesetzentwurf 
für ein Siebtes Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, 
BT-Drs. 15/3640, S. 36). Um eine unverhältnismäßige Abschöpfung zu vermeiden, sieht 
der Gesetzentwurf insbesondere eine Deckelung auf maximal zehn Prozent des Konzer-
numsatzes im abgeschlossenen Geschäftsjahr vor. 

4.) Durchsetzung der Verordnung (EU) Nr. 2022/1925 

Zur Sicherstellung einer effektiven Durchsetzung des der Verordnung (EU) 2022/1925 wer-
den dem Bundeskartellamt diejenigen Ermittlungsbefugnisse eingeräumt, die nach der Ver-
ordnung nationalen Wettbewerbsbehörden eröffnet werden können. 

Die Verordnung (EU) 2022/1925 hat zum Ziel, bestimmte Verhaltensweisen von Anbietern 
zentraler Plattformdienste (sog. Torwächter) zu adressieren, die die Bestreitbarkeit und 
Fairness von Märkten im digitalen Sektor betreffen und dabei erhebliche Auswirkungen auf 
den Binnenmarkt haben. Torwächter dienen gewerblichen Nutzern als wichtiges Zugangs-
tor zu Endnutzern. Dabei verfügen sie nicht zwangsläufig über eine marktbeherrschende 
Stellung im wettbewerbsrechtlichen Sinne, so dass missbräuchliche Praktiken mit dem gel-
tenden Unionsrecht nicht immer oder nicht immer wirksam erfasst werden können. Die Re-
gelungen der Verordnung (EU) 2022/1925 gelten für benannte Torwächter unmittelbar und 
sind direkt anwendbar. Dennoch muss ihre Einhaltung durch die Torwächter behördlich 
überwacht werden. Die Europäische Kommission ist hierfür grundsätzlich die „alleinige 
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Durchsetzungsbehörde“ (Erwägungsgrund 91, Artikel 38 Absatz 7der Verordnung (EU) 
2022/1925). Die nationalen Wettbewerbsbehörden können sie hierbei jedoch in einem be-
grenzten Umfang unterstützen. 

Die Verordnung (EU) 2022/1925 ist der privaten Rechtsdurchsetzung zugänglich, soweit 
sich hieraus Rechte und Pflichten einzelner Betroffener ableiten. Artikel 39 der Verordnung 
(EU) 2022/1925 regelt die Zusammenarbeit der nationalen Gerichte mit der Europäischen 
Kommission. Die private Rechtsdurchsetzung ist somit eine zweite Säule neben der be-
hördlichen Durchsetzung durch die Europäische Kommission und leistet so einen wichtigen 
Beitrag zur effektiven Implementierung der Verordnung (EU) 2022/1925. Die Regelungen 
tragen somit dem europäischen Effektivitätsgrundsatz Rechnung. 

Im Rahmen des GWB sind die folgenden wesentlichen Anpassungen zielführend: Zunächst 
setzt Artikel 38 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2022/1925 eine nationale Befugnisnorm vo-
raus, damit nationale Wettbewerbsbehörden eigene Ermittlungen im Hinblick auf Artikel 5, 
6 und 7 Verordnung (EU) 2022/1925 vornehmen können. Weiterhin bedarf es einer Rege-
lung, nach der das Bundeskartellamt zur Mitwirkung an Verfahren der Europäischen Kom-
mission zuständig ist. Darüber hinaus erfordert die Verordnung (EU) 2022/1925 Anpassun-
gen der GWB-Vorschriften für die Behördenzusammenarbeit. Die Verordnung (EU) 
2022/1925 setzt in Artikel 39 die Möglichkeit der privaten Rechtsdurchsetzung voraus. In 
Anlehnung an die Umsetzung der Kartellschadensersatzrichtlinie werden die Vorschriften 
zur Erleichterung der privaten Rechtsdurchsetzung in Kartellsachen, dort wo es geboten 
ist, im Kontext der Verordnung (EU) 2022/1925 für anwendbar erklärt. Erstens werden ei-
nige der für kartellrechtliche Privatklagen geltenden Erleichterungen für anwendbar erklärt. 
Zweitens wird wie im Kartellrecht eine Zuständigkeitskonzentration herbeigeführt, so dass 
die Kartellspruchkörper auch für Streitigkeiten zur Verordnung (EU) 2022/1925 zuständig 
sind (§§ 87, 89). Drittens wird für das Bundeskartellamt die Möglichkeit geschaffen, sich in 
Gerichtsverfahren mit Bezug zur Verordnung (EU) 2022/1925 als amicus curiae in die Ver-
fahren einzubringen. Schließlich sind Regelungen zur Zusammenarbeit der nationalen Ge-
richte mit der Europäischen Kommission zweckmäßig. 

III. Alternativen 

Keine. 

Es sind keine gleichermaßen geeigneten und angemessenen Alternativen verfügbar, um 
die angestrebten Ziele zu erreichen. 

IV. Gesetzgebungskompetenz 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes beruht auf Artikel 74 Absatz 1 Nummer 16 und 
Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 Grundgesetz. 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Ver-
trägen, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar. Insbesondere 
stärkt der Gesetzentwurf die Durchsetzung europäischen Rechts in Form der Verordnung 
(EU) 2022/1925. 
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VI. Gesetzesfolgen 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Der Gesetzentwurf vereinfacht die Arbeit des Bundeskartellamts, indem die Regelungen zu 
kartellrechtlichen Sektoruntersuchungen um neue Befugnisse ergänzt und die Regelungen 
zur Abschöpfung wirtschaftlicher Vorteile vereinfacht werden. Das Bundeskartellamt wird 
somit in die Lage versetzt, in wettbewerblich problematischen Fällen noch zielgerichteter 
zu handeln. 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Die Regelungen des Gesetzentwurfs dienen den Zielen der Deutschen Nachhaltigkeitsstra-
tegie 2021 in dem einschlägigen Politikfeld. Insbesondere soll der Entwurf zu einem steti-
gen und angemessenen Wirtschaftswachstum (vgl. Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie der 
Bundesregierung, S. 238 ff., 2021) beitragen, indem die Voraussetzungen für wirksamen 
Wettbewerb gestärkt werden. Außerdem soll die Stärkung der Voraussetzungen für wirksa-
men Wettbewerb insbesondere im digitalen Bereich auch die Innovationsfähigkeit der 
Märkte erhalten (Nachhaltigkeitsstrategie, Indikator 9.1). 

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Durch den Gesetzentwurf entsteht ein jährlicher Erfüllungsaufwand beim Bundeskartellamt 
in Höhe von rund 1,97 Mio. Euro. Der Mehrbedarf an Personalmitteln soll im Einzelplan 09 
ausgeglichen werden. 

Die dauerhaften Be- und Entlastungen des Bundeskartellamts sind in folgender Tabelle im 
Überblick dargestellt: 

Bereich Stellen hD Stellen gD Stellen mD Summe in 
EUR 

Befristung und hö-
here Anzahl der 
Sektoruntersuchun-
gen 

6 1 1 805 280 

Eingriffsmöglichkei-
ten nach Sektorun-
tersuchungen 

5 2 - 712 800 

Erleichterte Vorteils-
abschöpfung 

2 1 - 300 000 

Verordnung (EU) 
2022/1925 

1 0,5 - 150 000 

Summe 14 4,5 1 1 968 080 

  

4. Erfüllungsaufwand 

a. Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Der Gesetzentwurf führt nicht zu einem Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger. 
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b. Erfüllungsaufwand für die Verwaltung 

Durch den Gesetzentwurf entsteht ein jährlicher Erfüllungsaufwand des Bundeskartellamts 
in Höhe von rund 1,97 Mio. Euro. Der Mehrbedarf an Personalmitteln soll im Einzelplan 09 
ausgeglichen werden. 

Die dauerhaften Be- und Entlastungen des Bundeskartellamts sind in folgender Tabelle im 
Überblick dargestellt: 

Bereich Stellen hD Stellen gD Stellen mD Summe in 
EUR 

Befristung und hö-
here Anzahl der 
Sektoruntersuchun-
gen 

6 1 1 805 280 

Eingriffsmöglichkei-
ten nach Sektorun-
tersuchungen 

5 2 - 712 800 

Erleichterte Vorteils-
abschöpfung 

2 1 - 300 000 

Verordnung (EU) 
2022/1925 

1 0,5 - 150 000 

Summe 14 4,5 1 1 968 080 

 

aa. Zeitliche Begrenzung für Sektoruntersuchungen 

Bei den 2005 in der 7. GWB-Novelle eingeführten Sektoruntersuchungen waren in der Ver-
gangenheit mitunter sehr lange Zeiträume von der Einleitung einer Sektoruntersuchung bis 
zu ihrem Abschluss und zur Veröffentlichung zu beobachten. Um dieses Verfahren in Zu-
kunft zu beschleunigen, wird im bestehenden § 32e GWB eine Regeldauer von maximal 
18 Monaten ergänzt. In diesem Zeitraum müssen tragfähige Ermittlungskonzepte entwi-
ckelt, eine Vielzahl von Unternehmen befragt und große Datenmengen erfasst sowie tat-
sächlich und rechtlich ausgewertet werden. Zudem ist nicht auszuschließen, dass die Ko-
operationsbereitschaft einzelner Unternehmen mit Blick auf die sich ggf. anschließenden 
Verfahren abnimmt und – anders als bisher – auch Rechtsbehelfe gegen einzelne Ermitt-
lungsmaßnahmen eingelegt werden. Eine parallele Befassung der jeweiligen Bearbeiterin-
nen und Bearbeiter mit anderen typischerweise in einer Beschlussabteilung anfallenden 
Aufgaben kommt daher nicht in Betracht. In den Beschlussabteilungen wird daher in der 
Regel ein festes Kernteam für die Durchführung des jeweiligen Verfahrens gebildet werden, 
das von anderen Aufgaben (wie bspw. fristgebundenen Fusionskontrollverfahren) freige-
stellt werden muss. 

Die neu eingeführte Frist, liegt deutlich unter der bisherigen durchschnittlichen Bearbei-
tungsdauer. Es wird schätzungsweise zu einer Sektoruntersuchung mehr im Jahr kommen, 
als bisher. Dadurch entsteht beim Bundeskartellamt ein dauerhafter Personalmehraufwand 
von 3 hD- sowie 1 gD- und 1 mD-Stellen jährlich. 

Hinzu kommt jeweils eine Vollzeitstelle (hD) zur Begleitung der Sektoruntersuchung und 
der sich anschließenden Verfahren nach § 32f auf Seiten der Grundsatz- und später auch 
der Prozessabteilung sowie in der IT (gesamt 3 hD). 
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Daraus ergibt sich ein jährlicher Aufwand von ca. 1200 Arbeitstage (hD) x 8 Stunden x 70,50 
Euro + 200 Arbeitstage (gD) x 8 Stunden x 46,50 Euro + 200 Arbeitstage (mD) x 8 Stunden 
x 33,80 Euro = 676 800 + 74 400 + 54 080 = 805 280 Euro. 

bb. Eingriffsmöglichkeiten nach Sektoruntersuchungen 

Die Möglichkeit, Unternehmen nach Durchführung einer Sektoruntersuchung zur Anmel-
dung jedes Zusammenschlusses auch unterhalb der Kriterien des § 35 zu verpflichten, wird 
aus dem bisherigen § 39a auf § 32f Absatz 2 übergeleitet. Der im Rahmen der 10. GWB-
Novelle mitgeteilte Mehraufwand in Höhe von 95 434,78 Euro gilt mithin fort. Ein neuer 
Mehraufwand aufseiten des Bundeskartellamts entsteht nicht. 

Durch die Ausweitung der Eingriffsmöglichkeiten nach abgeschlossenen kartellrechtlichen 
Sektoruntersuchungen erhält das Bundeskartellamt ein neues Instrument, um erhebliche 
und fortwährende Wettbewerbsstörungen zu beseitigen oder zu verringern. Der Einsatz der 
neuen Instrumente wird den Einsatz zusätzlicher personeller Ressourcen erfordern und 
bringt insofern einen Erfüllungsaufwand der Verwaltung von schätzungsweise insgesamt 
712 800 Euro jährlich mit sich. Der Aufwand für die Durchsetzung des neuen Instruments 
kann überschlägig geschätzt werden. Wird im Anschluss an eine kartellrechtliche Sektorun-
tersuchung ein Verfahren nach § 32f Absatz 3 oder 4 eingeleitet, müssen innerhalb einer 
sehr begrenzten Zeit komplexe Abwägungsentscheidungen getroffen und Abhilfemaßnah-
men im Dialog mit den betroffenen Unternehmen und Wirtschaftskreisen erwogen werden. 
Es kann davon ausgegangen werden, dass das Bundeskartellamt durchschnittlich zwei 
Verfahren zusätzlich führen wird. Dabei erscheint eine durchschnittliche Auslastung von 2,5 
Vollzeitstellen (hD) sowie 1 Backoffice-Stelle (gD) pro Verfahren realistisch. Daraus ergibt 
sich ein jährlicher Aufwand von ca. 

1000 Arbeitstage (hD) x 8 Stunden x 70,50 Euro + 400 Arbeitstage (gD) x 8 Stunden x 46,50 
Euro) = 564 000 Euro + 148 800 Euro = 712 800 Euro. 

Die Häufigkeit von Entflechtungen nach § 32f Absatz 4 und damit auch das Anfallen von 
Kompensationszahlung aus dem Bundeshaushalt ist aufgrund deren Seltenheit als ultima 
ratio nicht prognostizierbar. Daneben lässt sich auch die Höhe einer eventuellen Zahlung 
nicht genau bestimmen, da diese abhängig vom Verkaufserlös sowie dem festgestellten 
Wert des betroffenen Unternehmensteils ist. Daher kann der aus Zahlungen resultierende 
Erfüllungsaufwand für die Verwaltung hier nicht genau abgeschätzt werden. 

cc.  Erleichterung der Vorteilsabschöpfung 

Die Änderungen in § 34 werden ebenfalls mit einem erhöhten Personalaufwand verbunden 
sein. Dies führt zu einem jährlichen Mehraufwand in Höhe von 300.000 Euro. Die bisherige 
Regelung des § 34 wurde auch aufgrund der restriktiven Anwendungsvoraussetzungen in 
der Praxis bislang nicht vom Bundeskartellamt angewendet. Die Einführung einer Vermu-
tung hinsichtlich der Entstehung eines wirtschaftlichen Vorteils sowie einer pauschalen Min-
desthöhe soll zu einem Anstieg von Abschöpfungsverfahren führen. Grob geschätzt wird 
es nach Inkrafttreten der Regelung erstmals zu zwei Abschöpfungsverfahren pro Jahr kom-
men. Dabei ist zu unterstellen, dass der weit überwiegende Teil der Verfahren im Anschluss 
an Verwaltungsverfahren durchgeführt werden wird, während Stand-alone Abschöpfungs-
verfahren, in denen gleichzeitig der Verstoß festgestellt wird, die Ausnahme bleiben wer-
den. Der Aufwand für solche Abschöpfungsverfahren ist sehr unterschiedlich und kann von 
wenigen Wochen bis hin zu einem Zeitaufwand, der mit der Führung eines vollständigen 
Verfahrens annähernd vergleichbar ist, reichen. Es werden schätzungsweise zwei Verfah-
ren jährlich durchgeführt, mit einer personellen Auslastung von 1 hD- sowie 0,5 gD-Stellen 
pro Verfahren. 

Der Erfüllungsaufwand des Bundeskartellamts wird sich deswegen voraussichtlich folgen-
dermaßen erhöhen: 2 x (200 Arbeitstage (hD) x 8 Stunden x 70,50 Euro + 100 Arbeitstage 



 - 25 -   

 

(gD) x 8 Stunden x 46,50 Euro) = 2 x (112 800,00 Euro + 37 200,00 Euro) 
= 300 000,00 Euro. 

dd. Unterstützung bei der Durchsetzung der Verordnung (EU) 2022/1925 

Mit der Einführung der Verordnung (EU) 2022/1925 auf EU-Ebene entstehen auch ver-
schiedene neue Aufgaben für das Bundeskartellamt. Hiermit ist ein zusätzlicher Erfüllungs-
aufwand in Höhe von rund 150 000 Euro jährlich verbunden. 

Durch die Schaffung einer eigenen Ermittlungsbefugnis des Bundeskartellamts hinsichtlich 
möglicher Verstöße gegen die Artikel 5 bis 7 der Verordnung (EU) 2022/1925 erhält das 
Bundeskartellamt ein neues Instrument, um in Bezug auf große Digitalkonzerne zu ermit-
teln. Die Verordnung (EU) 2022/1925 sieht zudem an verschiedenen Stellen eine aktive 
Mitwirkung der nationalen Wettbewerbsbehörden an Marktuntersuchungen der Europäi-
schen Kommission vor. Mit Zuweisung der ausschließlichen Zuständigkeit an das Bundes-
kartellamt ist ein zusätzlicher Erfüllungsaufwand verbunden, dessen Umfang sehr von dem 
Grad der zukünftigen Einbindung durch die Europäische Kommission und den hierfür zur 
Verfügung stehenden Ressourcen innerhalb des Bundeskartellamts abhängt. 

Hinzu kommt ein Koordinationsaufwand für den Austausch von Informationen zwischen 
dem Bundeskartellamt und den anderen Behörden der Mitgliedstaaten sowie der Europäi-
schen Kommission bezüglich geplanter und laufender Ermittlungen gegen Torwächter nach 
nationalem sowie EU-Recht. Zusätzlich entsteht ein Erfüllungsaufwand für die Koordinie-
rung der Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Kommission und den nationalen Ge-
richten sowie ggf. den Landeskartellbehörden. Insgesamt wird für die Unterstützung durch 
das Bundeskartellamt bei der Durchsetzung der Verordnung (EU) 2022/1925 durch die Eu-
ropäische Kommission von einem Personalmehraufwand von 1 hD- sowie 0,5 gD-Stellen 
ausgegangen. 

Der Erfüllungsaufwand des Bundeskartellamts berechnet sich deswegen wie folgt: 200 Ar-
beitstage (hD) x 8 Stunden x 70,50 Euro + 100 Arbeitstage (gD) x 8 Stunden x 46,50 Euro 
= 112 800,00 Euro + 37 200,00 Euro = 150 000,00 Euro. 

c. Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Der Gesetzentwurf führt insgesamt zu einem Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft in Höhe 
von 1 744 880 Euro jährlich. Davon entstehen 233 600 Euro jährlich an Bürokratiekosten 
aus Informationspflichten. Sonstige Kosten fallen für gesetzeskonform handelnde Unter-
nehmen nicht an. 

aa. Zeitliche Begrenzung für Sektoruntersuchungen 

Durch die Änderungen im § 32e wird es schätzungsweise zu einer Sektoruntersuchung 
mehr im Jahr kommen, als bisher. Um das Ziel der Sektoruntersuchung – umfassende 
Kenntnisse über die untersuchten Märkte zu gewinnen – zu erreichen, ist das Bundeskar-
tellamt auf die Mitwirkung der Unternehmen angewiesen. Hierbei stellen Fragebögen sowie 
eventuell weitergehende Gespräche den Hauptanteil der Informationsbeschaffung des 
Bundeskartellamts dar. Bei einer Sektoruntersuchung werden durchschnittlich schätzungs-
weise 100 Unternehmen befragt. In dem einzelnen Unternehmen dürfte die Bearbeitung 
des Fragebogens eine Vollzeitstelle mit hohem Qualifikationsniveau nicht länger als eine 
Woche beanspruchen. Daher wird hier schätzungsweise von einem Erfüllungsaufwand in 
Höhe von (58,40 Euro x 8 Stunden x 5 Arbeitstage) x 100 Unternehmen = 233 600 Euro 
ausgegangen. Diese Kosten stellen Bürokratiekosten zum Zweck der Erfüllung einer Infor-
mationspflicht dar. 

bb. Eingriffsmöglichkeiten nach Sektoruntersuchungen 
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Die neuen Eingriffsmöglichkeiten des Bundeskartellamts nach Sektoruntersuchungen füh-
ren zu einem Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft in Höhe von 1 511 280 Euro jährlich. 

Die Möglichkeit des Bundeskartellamts, Unternehmen nach Durchführung einer Sektorun-
tersuchung zur Anmeldung jedes Zusammenschlusses auch unterhalb der Kriterien des 
§ 35 zu verpflichten, wird aus dem bisherigen § 39a in § 32f Absatz 2 übergeleitet. Im Rah-
men der 10. GWB-Novelle wurde von einem Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft in Höhe 
von 90 000 Euro durch ein Aufforderungs- sowie ein Hauptprüfungsverfahren ausgegan-
gen. Durch die Anpassung der Umsatzkriterien im neuen § 32f Absatz 2 erweitert sich der 
Anwendungsbereich, die Zahl der Verfahren dürfte sich verdoppeln. Somit entsteht neben 
dem im GWB-Digitalisierungsgesetz bereits genannten 90 000 Euro ein zusätzlicher Erfül-
lungsaufwand von ebenfalls 90 000 Euro. 

Im Rahmen der Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsbedingungen nach einer 
Sektoruntersuchung können die betroffenen Unternehmen das Verfahren begleiten, indem 
sie zum Beispiel Stellungnahmen abgeben oder dem Bundeskartellamt Vorschläge für kon-
krete Verpflichtungszusagen unterbreiten. Der exakte Mehraufwand für die Wirtschaft kann 
aufgrund der Neuartigkeit des Instruments nur überschlägig geschätzt werden. Die Dauer 
bis zum Ergehen der Verfügungen nach § 32f soll gemäß Absatz 7 maximal 18 Monate 
betragen. Folgend wird dies als Zeitansatz verwendet, es wird mit 2 Verfahren nach § 32f 
pro Jahr kalkuliert. Pro erheblicher und fortwährender Störung gemäß § 32f wird von durch-
schnittlich vier betroffenen Unternehmen ausgegangen. Der Personalaufwand pro Verfah-
ren sowie pro Unternehmen wird auf eine Vollzeitstelle mit hohem Qualifikationsniveau ge-
schätzt. Es ergibt sich ein Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft in Höhe von (58,40 Euro x 
8 Stunden x 300 Arbeitstage x 4 Unternehmen x 2 Verfahren) = 1 121 280 Euro. 

Aufgrund der neuen Eingriffsmöglichkeiten und der wirtschaftlichen Bedeutung möglicher 
Fälle ist davon auszugehen, dass die beteiligten Unternehmen im Regelfall einen Rechts-
beistand konsultieren werden. Die Vergütung eines Rechtsanwalts wird in aller Regel indi-
viduell vereinbart. Wie nach aktueller Rechtslage wird die Höhe der Vergütung maßgeblich 
von der Komplexität der Abhilfemaßnahme abhängen, zum Beispiel Anzahl und Größe der 
beteiligten Unternehmen, Art der Abhilfemaßnahme, der Kompetenz der Rechtsanwälte, 
etc. 

Da Orientierungswerte für die entstehenden Rechtsanwaltskosten – auch aufgrund der Viel-
zahl der möglichen Abhilfemaßnahmen – fehlen, wird der Erfüllungsaufwand hier auf 150 
000 Euro pro Fall geschätzt. 

cc. Erleichterung der Vorteilsabschöpfung 

Eine Vorteilsabschöpfung durch die Kartellbehörde ist auch mit der Gesetzesänderung wei-
terhin nur möglich, wenn Unternehmen gegen Kartellrecht verstoßen und der Verstoß fest-
gestellt wurde. Kosten aus nicht gesetzeskonformem Verhalten sowie des Verfahrens zur 
Vorteilsabschöpfung sind nicht Bestandteil des Erfüllungsaufwands. 

dd. Unterstützung bei der Durchsetzung der Verordnung (EU) 2022/1925 

Das Bundeskartellamt soll mit den Neuregelungen die Europäische Kommission bei der 
Durchsetzung der Verordnung (EU) 2022/1925 unterstützen. Neue Kosten entstehen auf-
seiten der Wirtschaft dadurch nicht, damit besteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. 

5. Weitere Kosten 

Es sind keine sonstigen direkten oder indirekten Kosten für die Wirtschaft und insbesondere 
für mittelständische Unternehmen zu erwarten. Grundsätzlich dürfte eine Senkung der Ein-
zelpreise und des Preisniveaus eintreten, weil die verbesserte Durchsetzung des Wettbe-
werbsrechts zu einem wirksameren Wettbewerb führt. 
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6. Weitere Gesetzesfolgen 

Von der Stärkung der Voraussetzungen wirksamen Wettbewerbs werden die Verbrauche-
rinnen und Verbraucher mittelbar profitieren. 

VII. Befristung; Evaluierung 

Der Gesetzentwurf sieht keine Befristung und keine Evaluierung vor. 

Das Bundeskartellamt hat bereits umfangreiche Berichtspflichten. So wird alle zwei Jahre 
gemäß § 53 GWB ein Tätigkeitsbericht durch das Bundeskartellamt –  mit anschließender 
Stellungnahme durch die Bundesregierung –  erstellt, in dem über die Tätigkeit sowie die 
Lage und Entwicklung im Aufgabengebiet des Bundeskartellamts berichtet wird. Zusätzlich 
veröffentlicht das Bundeskartellamt einen Jahresbericht. Hier werden wichtige Verfahren, 
Daten und Fakten sowie die Arbeit des Bundeskartellamts in den Mittelpunkt gestellt. 

Aufgrund dieser bereits bestehenden Berichtspflichten durch das Bundeskartellamt wird 
von einer zusätzlichen Evaluierung abgesehen. Sollte das Bundeskartellamt auf Grundlage 
der neuen Regelungen, insbesondere nach §§ 32f und 34 GWB, Maßnahmen erlassen, 
wird das Bundeskartellamt diese in den oben genannten Berichten umfangreich vorstellen, 
erläutern sowie auswerten. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen) 

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 

Mit der Änderung wird das Inhaltsverzeichnis aktualisiert. 

Zu Nummer 2 (§ 32e GWB-E) 

Zu Buchstabe a 

Durch das Instrument der Sektoruntersuchung konnten schon bisher wichtige Erkenntnisse 
zu den verschiedenen Ursachen von Wettbewerbsproblemen gesammelt werden. Vor die-
sem Hintergrund erscheint es nicht sachgerecht, das Vorliegen starrer Preise gegenüber 
anderen Kriterien hervorzuheben, die ebenfalls auf Wettbewerbsprobleme hinweisen. Ge-
rade in oligopolistischen Märkten können auch sich auffällig parallel entwickelnde Preise 
bzw. starke Preiserhöhungen, die nicht kosteninduziert sind, auf Wettbewerbsprobleme hin-
weisen, so dass vielfältige Preismuster und zahlreiche weitere relevante Kriterien die Ver-
mutung eines möglicherweise eingeschränkten oder verfälschten Wettbewerbs begründen 
können. Daher erfolgt die Streichung des Kriteriums der „starren Preise“. Zudem wird der 
Begriff „Sektoruntersuchung“ nun legaldefiniert. Somit ist eine Sektoruntersuchung eine Un-
tersuchung eines bestimmten Wirtschaftszweiges oder – Sektor übergreifend – einer be-
stimmten Art von Vereinbarungen oder Verhaltensweisen.  

Zu Buchstabe b 

Vor dem Hintergrund der in Absatz 1 aufgenommenen Legaldefinition wird in Absatz 2 die 
Bezeichnung „Untersuchung“ durch „Sektoruntersuchung“ ersetzt. 
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Zu Buchstabe bc 

Der Absatz 3 wird neu gefasst. Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass kartell-
rechtliche Sektoruntersuchungen häufig lange Bearbeitungszeiten hatten, bis zu deren Ab-
schluss sich Märkte unter Umständen schon weiterentwickelt haben. Zur zeitlichen Straf-
fung des Verfahrens soll das Bundeskartellamt die Sektoruntersuchung daher künftig 18 
Monate nach Eröffnung abschließen. Die Frist von 18 Monaten bietet dem Bundeskartell-
amt einen angemessenen Zeitraum für die Durchführung von Ermittlungen und die Auswer-
tung der Ergebnisse. Es handelt sich insofern um eine Soll-Vorschrift. Von der Regeldauer 
sollte daher nur in Ausnahmefällen abgewichen werden. Allerdings sind mit einem Verstoß 
gegen die Regeldauer keine Rechtsfolgen verbunden. Die Verfahrenseröffnung wird zur 
Erhöhung der Transparenz über das Verfahren künftig auf der Internetseite des Bundes-
kartellamts veröffentlicht. Die Verfahrenseröffnung stellt gleichwohl auch weiterhin keine 
anfechtbare Entscheidung dar (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 08. Mai 2007, VI-Kart 
5/07 [V], WuW/E DE-R 1993). Im Falle einer längeren Verfahrensdauer oder im Falle einer 
Einstellung ohne Ergebnis gibt das Bundeskartellamt die Gründe hierfür bekannt. 

Zu Buchstabe d 

Infolge des neuen Absatzes 3 (s. Buchstabe c) werden die bisherigen Absätze neu num-
meriert. 

Zu Buchstabe de 

Das Bundeskartellamt veröffentlicht nach Abschluss von Sektoruntersuchungen regelmä-
ßig Berichte über die Ergebnisse auf seiner Internetseite; in Einzelfällen wurden auch Zwi-
schenberichte mit vorläufigen Ergebnissen veröffentlicht. Das Bundeskartellamt verfügt im 
Rahmen seiner Sektoruntersuchungen über weitreichende Ermittlungsbefugnisse bei den 
Marktteilnehmern, welche detaillierte Einblicke in die Funktionsweise und die Wettbewerbs-
landschaft der untersuchten Märkte oder Wirtschaftszweige erlauben. Aufgrund der häufig 
weitreichenden Bedeutung der durch das Bundeskartellamt gewonnenen Erkenntnisse und 
des damit verbundenen großen Interesses seitens der Öffentlichkeit bzw. der betroffenen 
Fachwelt wird die bisherige Praxis künftig als Regelfall ins Gesetz aufgenommen. Im Falle 
einer Einstellung der Sektoruntersuchung ohne Abschlussbericht werden die Gründe für die 
Einstellung vom Bundeskartellamt bekannt gegeben. Gemäß Absatz 4 Satz 2 können das 
Bundeskartellamt und die obersten Landesbehörden Dritte um Stellungnahme zu den in 
den Zwischen- oder Abschlussberichten enthaltenen Feststellungen bitten. Das Bundes-
kartellamt veröffentlicht die entsprechenden Stellungnahmen in der Regel auf seiner Inter-
netseite. Auf Antrag des Unternehmens kann das Bundeskartellamt die Stellungnahmen 
vertraulich behandeln. 

Die Feststellungen in Zwischen- oder Abschlussberichten sind jedoch nicht isoliert anfecht-
bar, da es ihnen an einer Regelungswirkung und an der individuellen Beschwer fehlt. Die 
Berichte beschreiben die vorgefundenen Wettbewerbsbedingungen auf den Märkten oder 
den untersuchten Wirtschaftszweigen und identifizieren etwaige wettbewerbliche Prob-
leme. Aus diesen allgemeinen Ausführungen ergibt sich jedoch regelmäßig keine individu-
elle Beschwer für auf diesen Märkten tätige Unternehmen, zumal das Bundeskartellamt 
konkrete Maßnahmen erst auf Grundlage der Feststellung einer Störung des Wettbewerbs 
in einem Anschlussverfahren nach § 32f oder aufgrund eines Verstoßes gegen andere kar-
tellrechtliche Vorschriften ergreifen kann. Innerhalb einer laufenden Sektoruntersuchung ist 
Rechtschutz daher nur gegen konkrete Ermittlungsmaßnahmen gegeben. Ein Vorgehen 
gegen die in den Berichten enthaltenen Aussagen ist erst im Zuge von Rechtsmitteln gegen 
die Verfügungen im Anschlussverfahren statthaft. 

Ergeben die durch das Bundeskartellamt ermittelten Ergebnisse Anhaltspunkte für regula-
torischen Anpassungsbedarf durch den Gesetzgeber, können künftig im Bericht 
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entsprechende Empfehlungen an die Bundesregierung ausgesprochen werden. In diesen 
Fällen ist der Bericht der Bundesregierung zuzuleiten. 

Die zuständigen obersten Landesbehörden behalten aufgrund der üblicherweise auf das 
jeweilige Bundesland begrenzten Zuständigkeiten und im Hinblick auf schlanke Verwal-
tungsprozesse weiterhin ein Veröffentlichungsermessen. 

Zu Buchstabe ef 

Künftig sollen die Kartellbehörden im Rahmen ihrer Ermittlungen zu Sektoruntersuchungen 
auch Beschlagnahmen nach § 58 durchführen können. 

Zu Buchstabe fg 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Folgeänderung. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Folgeänderung. 

Zu Buchstabe gh 

Folgeänderung. 

Zu Nummer 3 (§§ 32f, 32g GWB-E) 

Die im Kartellrecht verankerten Instrumente haben sich über einen langen Zeitraum bei der 
Verhinderung der Entstehung von Marktmacht im Rahmen der Fusionskontrolle und bei der 
Bekämpfung wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen sowie des Missbrauchs von 
Marktmacht durch marktbeherrschende oder marktstarke Unternehmen grundsätzlich be-
währt. Das Kartellrecht adressiert bislang präventiv drohende Behinderungen wirksamen 
Wettbewerbs durch Zusammenschlüsse oberhalb der fusionskontrollrechtlichen Aufgreif-
schwellen. Im Nachhinein können bestimmte Ausprägungen wettbewerbsschädlichen Ver-
haltens in Verwaltungs- und Bußgeldverfahren abgestellt und sanktioniert werden. Störun-
gen des Wettbewerbs und die damit ggf. verbundenen negativen Auswirkungen, die weder 
im Rahmen der Fusionskontrolle aufgegriffen werden konnten noch ihren wettbewerbsbe-
schränkenden Charakter aus wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen bzw. abge-
stimmten Verhaltensweisen oder Marktmachtmissbrauch ziehen, konnten bislang nicht 
adressiert werden. Auch nach entsprechenden Feststellungen in den Sektoruntersuchun-
gen konnten solche Störungen nicht in gesonderten Verfahren aufgegriffen werden. Dem 
wird mit der Einführung des § 32f Rechnung getragen. 

Eine hohe Unternehmenskonzentration kann den Wettbewerb beeinträchtigen und unter-
schiedliche Ursachen haben, die häufig nicht der Fusionskontrolle unterliegen. Starkes in-
ternes Wachstum kann zu Marktmacht einzelner Unternehmen führen. Auch Marktaustritte 
können zu Machtkonzentration bei wenigen verbleibenden Unternehmen führen. Schließ-
lich greift die Fusionskontrolle mit ihren Aufgreifschwellen nur bei Zusammenschlüssen ein, 
für die der Gesetzgeber eine hinreichende gesamtwirtschaftliche Bedeutung annimmt. Hier-
durch können allerdings Konzentrationen in kleineren regionalen Märkten entstehen, die 
bislang keinem ausreichenden Wettbewerbsschutz unterliegen. 

Erhebliche Störungen des Wettbewerbs können aus verschiedenen Gründen auch ohne 
missbräuchliches Verhalten oder wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen gesamtwirt-
schaftliche Schäden hohen Ausmaßes verursachen. In engen Märkten mit wenigen Markt-
teilnehmern können auch nicht explizit abgestimmte Verhaltensweisen der Marktteilnehmer 
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zu einem hohen Preisniveau führen, wenn die wenigen verbliebenen Wettbewerber wech-
selseitig Wettbewerbsvorstöße beobachten und antizipieren und ein geringes Interesse an 
Wettbewerbsvorstößen haben. Ohne den Wettbewerbsdruck ist dann der – auch legale – 
Spielraum für hohe Preise größer. Geringer oder abnehmender Wettbewerb kann also nicht 
nur zu im missbräuchlichen Sinne überhöhten Preisen oder unbilligen Geschäftsbedingun-
gen und Lieferbeziehungen führen. Negative Folgen drohen auch durch niedrige oder rück-
läufige Anreize für einen effizienten Ressourceneinsatz und geringen oder abnehmenden 
Druck zur Entwicklung neuer oder verbesserter Produkte und Dienstleistungen. Die Folgen 
sind nicht nur unmittelbar beim Verbraucher spürbar; derartige Störungen des Wettbewerbs 
führen auch dazu, dass natürliche Ressourcen, Arbeitskräfte und Investitionen nicht in die 
besten Verwendungen fließen und erforderliche wirtschaftliche Transformationsprozesse 
gestört werden. 

Mit der Einführung des § 32f wird daher ein neues Instrument im Kartellrecht etabliert. Stellt 
das Bundeskartellamt eine erhebliche und fortwährende Störung des Wettbewerbs auf min-
destens einem mindestens bundesweiten Markt, mehreren einzelnen Märkten oder markt-
übergreifend fest, kann es künftig strukturelle und verhaltensbezogene Maßnahmen anord-
nen. Durch die Abgrenzung vom auf fusionsbedingte Veränderungen von Marktstrukturen 
und -verhaltensweisen zielenden SIEC-Test in § 36 Absatz 1 wird mit dem Kriterium der 
Störung des Wettbewerbs eine Störungslage hervorgehoben, die fortwähren muss. § 32f 
liegt nicht im Regelungsbereich des Artikels 101 AEUV. Er regelt nicht Vereinbarungen zwi-
schen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abge-
stimmte Verhaltensweisen im Sinne des Artikels 101 AEUV, sondern nur Störungen des 
Wettbewerbs struktureller oder verhaltensbedingter Natur, die Artikel 101 AEUV gerade 
nicht erfasst. § 32f fällt daher auch nicht unter Artikel 3 Absatz 2 Satz 1 VO 1/2003. Sollte 
im Rahmen einer Sektoruntersuchung nach § 32e oder einem Verfahren nach § 32f ein 
Verstoß gegen Artikel 101 AEUV festgestellt werden, ist eine Anwendung von § 32f insoweit 
ausgeschlossen. Dies entspricht der Anwendung des vergleichbaren Marktuntersuchungs-
instruments im britischen Wettbewerbsrecht, welches von 2002 bis zum EU-Austritt Groß-
britanniens ebenfalls parallel zum europäischen Recht existierte (vgl. Office of Fair Trading, 
Market investigation references, Guidance about the making of references under Part 4 of 
the Enterprise Act, 2003, S. 12, Rn. 2.14). 

Um sicherzustellen, dass die jeweiligen in den Folgeabsätzen vorgesehenen Maßnahmen 
auf einer soliden und aktuellen Kenntnis der betroffenen Wirtschaftszweige getroffen wer-
den können, ist ihre Anordnung – wie bislang im in Absatz 2 überführten § 39a – erst im 
Anschluss an eine abgeschlossene Sektoruntersuchung nach § 32e möglich. Die im Rah-
men der Sektoruntersuchung gewonnenen Erkenntnisse kann das Bundeskartellamt im An-
schlussverfahren nach § 32f – beispielsweise durch Beiziehung der Akten – heranziehen. 

Während des gesamten Verfahrens nach § 32f werden die Rechte der Beteiligten und die 
Interessen der betroffenen Wirtschaftskreise umfassend gewahrt. Nach § 56 Absatz 1 gibt 
das Bundeskartellamt insbesondere den Adressaten der geplanten Maßnahmen Gelegen-
heit zur Stellungnahme. Daneben kann das Bundeskartellamt vor allem in Verfahren nach 
Absatz 3 Satz 6 und Absatz 4 natürliche und juristische Personen sowie deren Vereinigun-
gen beiladen, wenn deren Interessen durch die Entscheidung erheblich berührt werden (vgl. 
§ 54 Absatz 2 Nummer 3 GWB). Soweit die Entscheidung unmittelbar rechtsgestaltend in 
Verträge eingreift und Dritte dadurch in eigenen Rechten verletzt werden könnten, können 
z.B. die Vertragspartner eines von einer Maßnahme betroffenen Unternehmens notwendig 
beizuladen sein (BGH, EuGH-Vorlage vom 19.01.1993, KVR 25/91, WuW/E BGH 2875 
(2876) – Herstellerleasing; BGH, Beschluss vom 22.01.2005, KVZ 20/04, WuW/E DE-R 
1544-1545 – Zeiss/Leica; BGH, Beschluss vom 04.07.2009, KVR 34/08, WuW 2009, 1286-
1290 – Versicherergemeinschaft). Bei Maßnahmen mit besonders breiter Marktwirkung 
sollte – zusätzlich zur künftig nach § 56 Absatz 7 vorgeschriebenen mündlichen Verhand-
lung zu Beginn des Verfahrens nach Absatz 3 Satz 6 und Absatz 4 – von der in § 56 Ab-
satz 2 vorgesehenen Möglichkeit der Anhörung Gebrauch gemacht und Vertretern der von 
dem Verfahren berührten Wirtschaftskreise und sonstigen Dritten wie Behörden und 
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wissenschaftlichen Instituten Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. Der Begriff 
Wirtschaftskreise beschränkt sich dabei nicht auf Marktbeteiligte oder Unternehmensbran-
chen, sondern erfasst z. B. auch Verbraucher oder Arbeitnehmer. In der Praxis setzt sich 
das Bundeskartellamt mit den im Rahmen der Anhörung vorgebrachten wesentlichen Ar-
gumenten im Rahmen der Entscheidung auseinander. Zudem besteht schon vor Einleitung 
eines Verfahrens nach § 32f für interessierte Dritte die Möglichkeit, zu den im Zwischen- 
oder Abschlussbericht der vorangegangenen Sektoruntersuchung enthaltenen Feststellun-
gen Stellung zu nehmen. Diese Stellungnahmen veröffentlicht das Bundeskartellamt grund-
sätzlich auf seiner Internetseite, soweit im Einzelfall keine vertrauliche Behandlung geboten 
ist. 

Die Möglichkeit, Unternehmen nach Durchführung einer Sektoruntersuchung zur Anmel-
dung jedes Zusammenschlusses unterhalb der Kriterien des § 35 zu verpflichten, wurde in 
Absatz 2 verankert. Die bisherige Beschränkung der Maßnahme auf Unternehmen, denen 
bundesweit eine hohe wirtschaftliche Bedeutung zukommt, wurde durch die Streichung des 
bisherigen § 39a Absatz 1 Nummer 3 sowie mit einer Anpassung der Umsatzkriterien ab-
geschafft. Künftig sollen in Fällen der Verpflichtung zur Anmeldung Fusionen anmelde-
pflichtig sein, wenn der Erwerber im Vorjahr einen Inlandsumsatz von 50 Mio. Euro und die 
Zielgesellschaft einen Inlandsumsatz von 500.000 Euro erzielte. Das weltweite Umsatzkri-
terium sowie die Bagatellmarktschwelle des § 36 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 sind für diese 
Fälle entfallen. Diese Änderungen gegenüber § 39a wurden vorgenommen, um auch Kon-
zentrationstendenzen auf kleineren regionalen Märkten besser adressieren zu können. So 
dürfte der bisherige § 39a beispielsweise ungeeignet sein, identifizierten drohenden Kon-
zentrationen auf regionalen Gesundheitsmärkten effektiv entgegenzuwirken. Bereits der 
erste Entwurf des § 39a sah niedrigere Voraussetzungen vor, welche im Zuge des weiteren 
Verfahrens angehoben wurden. Anmeldungen von Zusammenschlüssen, zu denen Unter-
nehmen auf Grundlage einer Verfügung nach Absatz 2 verpflichtet werden, erfolgen 
(ebenso wie Anmeldungen auf Grundlage der Kriterien des § 35) gemäß § 39. 

Nach § 32 Absatz 2 können die Kartellbehörden Unternehmen oder Vereinigungen von Un-
ternehmen alle erforderlichen Abhilfemaßnahmen verhaltensorientierter oder struktureller 
Art aufgeben, die zur wirksamen Abstellung einer Zuwiderhandlung gegen das Kartell- und 
Missbrauchsverbot im deutschen oder europäischen Wettbewerbsrecht erforderlich und ge-
genüber dem festgestellten Verstoß verhältnismäßig sind. § 32f Absatz 3 erweitert diese 
Kompetenz für das Bundeskartellamt auf Fälle, in denen eine erhebliche Störung des Wett-
bewerbs auf mindestens (a) einem mindestens bundesweiten Markt, (b) mehreren einzel-
nen Märkten oder (c) marktübergreifend fortwährt. Das Bundeskartellamt wird somit in die 
Lage versetzt, unabhängig von einem Kartellrechtsverstoß Abhilfemaßnahmen anzuord-
nen. An die Stelle der Voraussetzung einer festgestellten Zuwiderhandlung tritt das Vorlie-
gen einer erheblichen und fortwährenden Störung des Wettbewerbs. Der räumlich relevante 
Markt kann über das Bundesgebiet hinausreichen.  

Erheblich ist eine Störung, sofern diese mehr als nur geringfügig negative Effekte auf den 
Wettbewerb auf mindestens einem mindestens bundesweiten Markt, mehreren einzelnen 
Märkten oder marktübergreifend hat. Die Begriffe der „Störung des Wettbewerbs“ sowie 
das Kriterium „fortwährend“ werden in Absatz 5 definiert. 

Die Befugnisse zu Abhilfemaßnahmen verhaltensorientierter oder struktureller Art nach Ab-
satz 3 gehen der Befugnis zur eigentumsrechtlichen Entflechtung in Absatz 4 vor. Sie er-
möglichen dem Bundeskartellamt die Anordnung von Maßnahmen, die im Allgemeinen we-
niger eingriffsintensiv sind als die Entflechtung, und stellen damit die Verhältnismäßigkeit 
des Entflechtungsinstruments sicher. Entsprechend sind die Maßnahmen nach Absatz 3 
und 4 hinsichtlich ihrer Eingriffsintensität abgestuft. Maßnahmen nach Absatz 3 Satz 6 er-
fordern, dass die festgestellte erhebliche und fortwährende Störung des Wettbewerbs durch 
die angeordnete Maßnahme beseitigt oder verringert werden kann. Bei eigentumsrechtli-
chen Maßnahmen nach Absatz 4 muss zu erwarten sein, dass diese die Störung zumindest 
erheblich verringern (wenn nicht sogar vollständig beseitigen). Darüber hinaus können sich 
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Maßnahmen nach Absatz 4 nur gegen Unternehmen mit einer marktbeherrschenden Stel-
lung oder Unternehmen mit einer überragenden marktübergreifenden Bedeutung für den 
Wettbewerb nach § 19a Absatz 1 richten. 

Das Bundeskartellamt kann eine erhebliche und fortwährende Störung des Wettbewerbs 
feststellen, soweit die Anwendung der Befugnisse nach Teil 1 dieses Gesetzes in punktu-
ellen Einzelverfahren nach den im Zeitpunkt der Entscheidung beim Bundeskartellamt vor-
liegenden Erkenntnissen anhand der gebotenen kursorischen Prüfung voraussichtlich nicht 
ausreicht, um der festgestellten Störung des Wettbewerbs angemessen entgegenzuwirken. 
Das Bundeskartellamt darf bei der Prognose („voraussichtlich“) auf die beim Bundeskartell-
amt zum Zeitpunkt der Feststellung vorliegenden Erkenntnisse zurückgreifen und muss 
keine weiteren Ermittlungen anstellen.  

Absatz 3 gestaltet das Verfahren zweistufig aus. Bei Vorliegen einer erheblichen und fort-
währenden Störung des Wettbewerbs, stellt das Bundeskartellamt diese in einem ersten 
Schritt durch Verfügung fest. Die Verfügung ergeht gegenüber den Unternehmen, gegen 
die konkrete Maßnahmen nach Satz 6 oder eine Entflechtung nach Absatz 4 in Betracht 
kommen. Dies ermöglicht betroffenen Unternehmen im Zusammenspiel mit § 54 Absatz 2 
Nummer 2 und § 73 Absatz 1 Satz 1 eine gerichtliche Überprüfung der Feststellung der 
Störung des Wettbewerbs. Rechtsbehelfe gegen die Feststellung der Störung haben keine 
aufschiebende Wirkung.  
 
Als Adressaten einer Abhilfemaßnahme nach Absatz 3 oder Absatz 4 kommen gemäß 
Satz 3 Unternehmen in Betracht, die durch ihr Verhalten zur Störung des Wettbewerbs in 
ihrer konkreten Ausprägung wesentlich beitragen. Dabei ist eine Verletzung des Wettbe-
werbsrechts durch das entsprechende Unternehmen nicht erforderlich. Ein wesentlicher 
Beitrag liegt bereits in jedem am Markt spürbaren Verhalten. Das Kriterium der Wesentlich-
keit soll dazu dienen, solche Unternehmen aus dem Kreis der möglichen Adressaten einer 
Verfügung nach Satz 6 herauszunehmen, die offensichtlich keinen oder nur einen ganz 
entfernten oder geringfügigen Beitrag zu der Wettbewerbsstörung geleistet haben. Das 
Bundeskartellamt kann die Verfügung nach Satz 1 durch Beschluss zu einem späteren Zeit-
punkt auf weitere Unternehmen ausdehnen. 
 
Das Bundeskartellamt muss bei Ausübung seines Ermessens hinsichtlich der Auswahl der 
Adressaten, der Art der Abhilfemaßnahmen und ihrer Eingriffsintensität die Stellung des 
adressierten Unternehmens auf dem betroffenen Markt oder marktübergreifend berücksich-
tigen. Je stärker die Stellung des adressierten Unternehmens auf dem betroffenen Markt, 
desto eingriffsintensivere Abhilfemaßnahmen kann das Bundeskartellamt anordnen. 

Weiterhin führt Absatz 3 exemplarisch eine Reihe von Maßnahmen auf, die geeignet sein 
können, festgestellte Störungen des Wettbewerbs zu beseitigen oder zu verringern. Viele 
der möglichen Abhilfemaßnahmen haben einen Abbau von Marktzutrittsschranken zum 
Ziel; dies kann beispielsweise durch einen besseren Zugang zu essentiellen Inputfaktoren, 
dem Verbot marktverschließender Praktiken oder der Möglichkeit, behördliche oder ver-
gleichbare Zulassungen zu erhalten, erfolgen. Die Aufstellung in Satz 7 ist nicht als ab-
schließend, sondern lediglich als beispielhafte Auflistung von Fallkonstellationen zu verste-
hen. Einer abschließenden, begrifflich fixierten Auflistung aller in Betracht kommenden kon-
kreten Abhilfemaßnahmen steht die Vielgestaltigkeit der denkbaren Störungslagen entge-
gen. 

Der Zugang zu Daten, Schnittstellen, Netzen oder sonstigen Einrichtungen kann sowohl für 
potentielle als auch für etablierte Wettbewerber erforderlich sein, um überhaupt effektiv am 
Markt agieren zu können. Die Gewährung eines Zugangs für Wettbewerber kann geeignet 
sein, den Wettbewerbsdruck auf den betroffenen Märkten spürbar zu erhöhen. Handelt es 
sich hierbei um personenbezogene Daten, sind die datenschutzrechtlichen Anforderungen 
für die mit dem Zugang verbundene Verarbeitung personenbezogener Daten zu beachten. 

Lieferbeziehungen zwischen Unternehmen sowie gemeinsame Normen und Standards 
können ambivalent wirken. Abhilfemaßnahmen im Sinne des Absatzes 3 können sowohl 
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durch Lieferverpflichtungen als auch durch Verpflichtungen zur Etablierung offener, trans-
parenter und nichtdiskriminierender Normen und Standards effektiven Wettbewerb fördern. 
Dies kann erforderlich sein, da Lieferbeziehungen und Standards unternehmensseitig auch 
derart ausgestaltet werden können, dass sie den Wettbewerb durch Marktzutrittsschranken 
oder Abhängigkeiten stören (z.B. durch exklusive Lieferbeziehungen oder intransparente 
und exklusive Standards). 
Die anzuordnenden Maßnahmen können daher in bestimmten Fällen – etwa bei Netzen 
gegenseitiger Lieferbeziehungen, durch die der Wettbewerb erheblich gestört wird – bis hin 
zur Anordnung einer Aufgabe bestimmter Lieferbeziehungen gehen.  
Zudem kann das Bundeskartellamt Unternehmen verpflichten, (ggf. auch mehrstufige) Pro-
zesse durchzuführen oder Vereinbarungen zu treffen, deren Ziel die Entwicklung und Etab-
lierung transparenter, offener und nichtdiskriminierender Standards ist. 

Vorgaben zu konkreten Vertragsformen oder Vertragsgestaltungen können Störungen des 
Wettbewerbs beseitigen, wenn sie beispielsweise einer höheren Markttransparenz für die 
Kunden dienen, ohne gleichzeitig eine Koordination der Marktergebnisse durch die Wett-
bewerber zu ermöglichen. Vertragsbezogene Vorgaben können durch die sich daraus er-
gebenden Rechte und Pflichten im Außenverhältnis auch bestimmte, aus Kundenperspek-
tive relevante Geschäftsprozesse – etwa im Sinne der Einrichtung eines wirksamen Be-
schwerdemanagements – sicherstellen und dadurch mögliche Störungen des Wettbe-
werbs beseitigen oder verringern. Ebenso können beispielsweise Eingriffe in (maximale) 
Laufzeiten von Verträgen geboten sein, wenn lange Vertragslaufzeiten, ggf. in Kombination 
mit anderen Faktoren, den Wettbewerb erheblich stören. 

Implizite Kollusion oder unabgestimmtes Parallelverhalten von Unternehmen (ohne direkte 
Kommunikation der betroffenen Unternehmen, sog. tacit collusion) bedarf oft stabilisieren-
der Strukturen oder stabilisierenden Verhaltens. Ein Weg, eine stabile tacit collusion zu 
erreichen, besteht in der einseitigen Informationsoffenlegung eines Wettbewerbers, wel-
che für andere Unternehmen eine Orientierung darstellen kann. Die relevanten Informati-
onen können sehr vielfältig sein und u.a. Ankündigungen zu Preisen, Mengen, Produkti-
onskapazitäten, aber auch die Verwendung von Dienstleistungen (z.B. Algorithmen) be-
treffen. Ein Verbot der Offenlegung derartiger kollusionserleichternder bzw. -fördernder In-
formationen kann wettbewerbslose Oligopole destabilisieren. 

In manchen Fällen, etwa wenn es das mildere, gleich wirksame Mittel ist, kann die organi-
satorische Trennung von Unternehmensteilen oder Geschäftsbereichen geeignet und er-
forderlich sein, um eine festgestellte Störung des Wettbewerbs zu beseitigen oder zu ver-
ringern. 

In Fällen erheblicher und fortwährender Störungen des Wettbewerbs, die durch strukturelle 
oder verhaltensorientierte Abhilfemaßnahmen nach Absatz 3 nicht ausreichend adressiert 
werden können, kann es erforderlich sein, eigentumsrechtliche Maßnahmen zu ergreifen. 
Aus diesem Grund gibt Absatz 4 dem Bundeskartellamt die Befugnis, ein oder mehrere 
marktbeherrschende Unternehmen oder Unternehmen mit einer überragenden marktüber-
greifenden Bedeutung für den Wettbewerb nach § 19a Absatz 1 zur Veräußerung von Un-
ternehmensanteilen oder Vermögen zu verpflichten. 

Da die Entflechtung von Unternehmen einen erheblichen Eingriff in die unternehmerische 
Autonomie und die Strukturen eines Wirtschaftszweigs darstellt und in Fällen des § 32f un-
abhängig von Verstößen gegen kartellrechtliche Normen angeordnet werden kann, ist diese 
Maßnahme lediglich als ultima ratio vorgesehen, was sich zum einen im begrenzten Adres-
satenkreis (marktbeherrschende Unternehmen oder Unternehmen mit einer überragenden 
marktübergreifenden Bedeutung für den Wettbewerb nach § 19a) und zum anderen in der 
strengeren Voraussetzung für eine Anwendung ausdrückt. Dementsprechend erfordert die 
Maßnahme, dass die festgestellte Störung des Wettbewerbs beseitigt oder erheblich ver-
ringert wird. Die Anforderung, dass mindestens eine erhebliche Verringerung der Störung 
des Wettbewerbs erreicht werden muss, stellt im Vergleich zu Maßnahmen nach Absatz 3 
eine weitere Verschärfung dar. Während es zweckmäßig sein kann, Maßnahmen nach 
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Absatz 3, die im Einzelfall eine niedrige Eingriffsintensität aufweisen können, auch zu er-
greifen, wenn die Störung des Wettbewerbs dadurch nur in begrenztem Umfang verringert 
wird, wird dies bei Maßnahmen nach Absatz 4 ausgeschlossen, da diese stets einen 
schweren Eingriff darstellen. 

Im Hinblick auf den Umfang des zu veräußernden Unternehmensteils enthält der Gesetz-
entwurf keine Vorgaben, um die mildeste Form des Eingriffs zu ermöglichen. Orientiert an 
den jeweiligen Umständen des Einzelfalls ordnet das Bundeskartellamt die für die Entflech-
tung erforderlichen Maßnahmen in der Verfügung an. Zudem kann die Verfügung mit Be-
dingungen und Auflagen verbunden werden (siehe Begründung zu Absatz 6).  

Die zusätzliche Befugnis des Bundeskartellamts in Absatz 4 stellt einen verhältnismäßigen 
Ausgleich zwischen den grundrechtlich geschützten Interessen der betroffenen Unterneh-
men und dem Normzweck, funktionsfähigen Wettbewerb zu gewährleisten, dar. Auch die 
Monopolkommission sieht sowohl in ihrem 2010 erschienen 58. Sondergutachten als auch 
im 2022 erschienen XXIV. Hauptgutachten missbrauchsunabhängige Maßnahmen zur Ent-
flechtung von Unternehmen als grundsätzlich mit den verfassungsrechtlichen Grenzen ver-
einbar an. 

Obwohl bei einer Maßnahme nach Absatz 4 der Veräußerungserlös als Ausgleich für den 
entflochtenen Unternehmensteil grundsätzlich ausreichend wäre (Engel, Die verfassungs-
rechtliche Zulässigkeit eines Entflechtungstatbestands im Kartellgesetz, 2008, S. 73 f.), ent-
hält der Absatz eine Regelung, die unter anderem zu einer zusätzlichen Zahlung aus Bun-
desmitteln führen kann. So muss zum Schutz der Eigentumsposition des Unternehmens 
bzw. der Unternehmenseigentümer der Vermögensteil nur veräußert werden, wenn der 
Verkaufserlös mindestens 50 Prozent desjenigen Wertes beträgt, den ein vom Bundeskar-
tellamt zu beauftragender Wirtschaftsprüfer auf der Basis anerkannter Methoden der Un-
ternehmensbewertung ermittelt hat. Soweit der tatsächliche Verkaufserlös den vom Wirt-
schaftsprüfer ermittelten Unternehmenswert unterschreitet, erhalten die bisherigen Eigen-
tümer zusätzlich eine Zahlung aus Bundesmitteln. Die Höhe dieser Zahlung beträgt die 
Hälfte der Differenz zwischen dem ermittelten Wert des Vermögensteils und dem erzielten 
Verkaufserlös. Die Kosten für das Wertgutachten trägt ebenfalls der Bund. 

Dadurch wird zum einen ein Mindesterlös für eine Veräußerungspflicht vorgesehen und 
zum anderen festgelegt, dass ein Mindererlös gegenüber dem festgestellten Wert des Un-
ternehmensteils teilweise ausgeglichen wird. Von einer Zahlung, die einen sich möglicher-
weise ergebenden Abstand zwischen festgestelltem Unternehmenswert und Verkaufserlös 
vollständig ausgleicht, wurde vor allem aus wirtschaftspolitischen Gründen abgesehen. 
Zwar kann dieser Abstand zum einen im Verlust von Effizienzen (z.B. Skalen- oder Ver-
bundvorteilen) oder im Wertverlust spezifischer Investitionen (die für Dritte aufgrund der 
Spezifität einen geringen Wert aufweisen) begründet liegen. Diesbezüglich ließe sich eine 
Zahlung zum Ausgleich dieser Verluste rechtfertigen. Zum anderen ist jedoch davon aus-
zugehen, dass die infolge der Störung des Wettbewerbs bestehende wettbewerbsarme 
Marktstellung des Unternehmens ebenfalls in dessen Wert eingepreist ist. Insofern wäre 
eine Zahlung, die dies ausgleicht, kaum zu rechtfertigen. So würden bei einer Zahlung, die 
den Abstand zwischen Unternehmenswert und Verkaufserlös vollständig ausgleicht, auch 
die Erträge aus der Störung des Wettbewerbs dem betreffenden Unternehmen vollumfäng-
lich zufallen – in diesem Fall nicht direkt durch die Verbraucher (z.B. durch überhöhte 
Preise), sondern über den Weg der Zahlung aus dem Bundeshaushalt. Die Monopolkom-
mission hebt diese unterschiedlichen möglichen Ursachen für ein Auseinanderfallen des 
festgestellten Unternehmenswertes und des erzielten Verkaufserlöses in ihrem Sondergut-
achten explizit hervor (Monopolkommission, 58. Sondergutachten, 2010, Rn. 51f.). Darüber 
hinaus stellt sie klar, dass eine genaue Quantifizierung der verschiedenen Ursachen kaum 
möglich ist und deshalb die Kartellbehörde vor enorme Herausforderungen stellen würde 
(ebenda, Rn. 59ff.). Die in Absatz 4 enthaltene Regelung zur Bestimmung der Höhe der 
Zahlung stellt somit eine angemessene und gut handhabbare Lösung dar, welche sich weit-
gehend am Vorschlag der Monopolkommission orientiert. Im Ergebnis erhält das 
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Unternehmen im Falle der Veräußerungspflicht somit mindestens 75% des Unternehmens-
wertes (Verkaufserlös von 50% des Wertes zuzüglich einer Zahlung aus Bundesmitteln im 
Wert von 25% des Unternehmenswertes). 

Vor Erlass der Verfügung ist der Monopolkommission und den obersten Landesbehörden, 
in deren Gebiet die betroffenen Unternehmen ihren Sitz haben, Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben. Die Stellungnahmen dienen der Unterstützung der Arbeit des Bundes-
kartellamts durch die Beiziehung zusätzlicher marktbezogener Kenntnisse und sind nicht 
bindend. Bei Bedarf kann das Bundeskartellamt weiteren fachlichen Rat einholen. 

Die Bekanntmachung von Entflechtungsverfügungen im Bundesanzeiger ist angemessen, 
da die Entscheidungen in ihrer Tragweite und mit Blick auf das öffentliche Interesse mit den 
in § 43 Absatz 2 genannten Entscheidungen vergleichbar sind. Bekanntzumachen sind die 
Angaben nach § 39 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 und 2. 

Entsprechend einer Entflechtung im Rahmen der Zusammenschlusskontrolle kann das 
Bundeskartellamt zur Durchsetzung der Maßnahme nach Absatz 4 die Befugnisse nach 
§ 41 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 nutzen. Dies beinhaltet die Bestellung eines Treuhän-
ders zur Herbeiführung der Veräußerung bzw. einer vorangehenden Verselbstständigung 
von Vermögensteilen zur Ermöglichung der Veräußerung. Gegebenenfalls durch die Be-
stellung eines Treuhänders entstehende Kosten trägt der Bund. 

Absatz 4 enthält einen Vertrauensschutztatbestand. Die Veräußerung von Vermögenstei-
len, die in den letzten zehn Jahren vor Zustellung der Verfügung nach Absatz 4 Gegenstand 
einer bestandskräftigen fusionskontrollrechtlichen Freigabe durch das Bundeskartellamt, 
die Europäische Kommission oder einer Ministererlaubnis war, darf nicht angeordnet wer-
den. Dies dient der Rechtssicherheit und wahrt den Abstand des Instruments zur Zusam-
menschlusskontrolle. Das Verhältnis zur Europäischen Fusionskontrolle regelt im Übrigen 
Artikel 21 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über die 
Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen ("EG-Fusionskontrollverordnung") (ABl. 
L 24 vom 29.1.2004, S. 1). 

Absatz 5 legt anhand von Regelbeispielen konkret dar, wann eine Störung des Wettbe-
werbs vorliegt und welche Faktoren bei der Prüfung berücksichtigt werden sollen. So enthält 
Satz 1 einen nichtabschließenden Katalog typischer Konstellationen, in denen eine Störung 
des Wettbewerbs vorliegen kann und die mit dem aktuellen wettbewerbsrechtlichen Instru-
mentarium unzureichend adressiert werden können. Die aufgelisteten Konstellationen stel-
len wesentliche Anwendungsfälle dar und umreißen somit gut erkennbar, unter welchen 
Bedingungen eine Störung des Wettbewerbs vorliegen und wann das Bundeskartellamt die 
neuen Kompetenzen in § 32f nutzen kann. Satz 1 enthält Regelbeispiele, da die Vielschich-
tigkeit der möglichen Störungslagen erstens keine abschließende Aufzählung zulässt und 
zweitens zwischen den verschiedenen Störungslagen wesentliche Überschneidungen vor-
liegen können, die eine unterschiedliche Kategorisierung ermöglichen. Dennoch zeigen 
sich bei Auswertung der bereits existierenden Studien und Leitlinien Gemeinsamkeiten, die 
den Stand der Forschung bzw. einen wissenschaftlichen Konsens vorzeichnen. Hier sind 
insbesondere die Studie von Motta und Peitz 2020 für die Europäische Kommission (Euro-
päische Kommission, Generaldirektion Wettbewerb, Motta, Peitz,  Intervention triggers and 
underlying theories of harm: expert advice for the impact assessment of a new competition 
tool: expert study, Publications Office, 2020) sowie die Leitlinien der britischen Wettbe-
werbsbehörde CMA (damals Competition Commission – Competition Commission, Guide-
lines for market investigations: Their role, procedures, assessment and remedies, 2013) zu 
nennen. Die folgenden vier Konstellationen entsprechen üblichen kartellrechtlichen Scha-
denstheorien. Zwischen den Konstellationen können mitunter Interdependenzen bestehen. 
So können Marktzutrittsschranken beispielsweise unilaterale Angebots- oder Nachfrage-
macht absichern bzw. verstärken. 



 - 36 -   

 

Nummer 1 bezieht sich auf Fälle unilateraler Angebots- oder Nachfragemacht. Unilaterale 
Angebots- oder Nachfragemacht zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass der Wett-
bewerbsdruck auf mindestens einen Anbieter oder Nachfrager derart verringert ist, dass 
diese bzw. dieser über nicht hinreichend begrenzte Verhaltensspielräume hinsichtlich rele-
vanter Wettbewerbsparameter wie Preise, Mengen, Auswahl oder Qualität der Produkte 
oder Leistungen verfügen bzw. verfügt. Dies kann mit einer marktbeherrschenden Stellung 
zusammenfallen, muss jedoch nicht auf diese begrenzt sein. So gibt es auch Fälle unilate-
raler Angebots- oder Nachfragemacht unterhalb der Marktbeherrschung, oder in einigen 
Fällen lässt sich eine potentiell marktbeherrschende Stellung nur schwer nachweisen. Die 
zentrale Rolle der Unternehmenskonzentration findet sich auch in den Prüffaktoren in 
Satz 2. 

Aus der obigen Definition wird jedoch bereits ersichtlich, dass unilaterale Angebots- oder 
Nachfragemacht nicht bedeutet, dass dies nur einen Marktakteur betrifft. So können in wett-
bewerbsarmen Oligopolen durchaus mehrere Unternehmen über unilaterale Marktmacht 
verfügen. Der Begriff „unilateral“ bezieht sich auf die Abwesenheit expliziter oder impliziter 
Koordination. Unilaterale Marktmacht kann auch ohne deren missbräuchliche Ausnutzung 
den Wettbewerb erheblich stören und zu ineffizienten Marktergebnissen führen. Beispiels-
weise haben im Einzelhandel – und dies betrifft verschiedene Güter – einige Handelsketten 
eine erhebliche Nachfragemacht, die auf mitunter sehr kleine Anbieter bzw. Zulieferer trifft. 
In einigen Wirtschaftszweigen existieren wenige große Anbieter, die ebenfalls über unilate-
rale Marktmacht verfügen. Ein denkbares Beispiel sind hier (stark spezialisierte) digitale 
Vermittlungsplattformen, die von den Nachfragern der Vermittlungsleistung sehr hohe Pro-
visionen fordern. 

Nummer 2 nennt Beschränkungen des Marktzutritts, des Marktaustritts oder der Kapazitä-
ten von Unternehmen oder des Wechsels zu einem anderen Anbieter oder Nachfrager als 
weitere mögliche Anwendungsfälle. Ein wesentlicher Teil der Abhilfemaßnahmen des Bun-
deskartellamtes dürfte diesen Bereich adressieren, da diese Arten der Wettbewerbsstörung 
relativ häufig vorliegen und gleichzeitig in der Regel mit Maßnahmen von geringer oder 
mittlerer Eingriffsintensität zu beheben oder nennenswert zu reduzieren sind. Dieser 
Gruppe der Anwendungsfälle kommt somit eine große Bedeutung zu. Vor diesem Hinter-
grund existiert eine Vielzahl von konkreten Beispielen möglicher Anwendungsfälle. Fol-
gende technische, regulatorische bzw. administrative, vertragliche oder sonstige Marktzu-
trittsschranken könnten – wenn mitunter nur teilweise – abgebaut werden: 

• Produkte oder Leistungen müssen regelmäßig technische Voraussetzungen erfül-
len, so dass dies eine notwendige Bedingung darstellt, um auf einem Markt über-
haupt aktiv zu sein und das Produkt bzw. die Leistung anbieten zu können. Deshalb 
ist es wichtig, dass etablierte Standards transparent und für Dritte offen sind. Ebenso 
muss ein Zugang zu für ein Angebot zwingend notwendigen Einrichtungen oder In-
formationen wie zentralen technischen Schnittstellen für Wettbewerber möglich 
sein. Dies drückt sich in der beispielhaften Auflistung möglicher Abhilfemaßnahmen 
in Absatz 3 Satz 7 aus. 

• Auch regulatorische bzw. administrative Marktzugangsvoraussetzungen können – 
neben dem primär beabsichtigten Regelungszweck (wie z.B. Qualitätssicherung, 
Immissionsschutz oder baurechtliche Vorgaben), welcher weiterhin erfüllt bleiben 
muss – wettbewerbsbeschränkende Wirkungen haben. Besonders negativ wirken 
sich administrative Marktzugangsbeschränkungen aus, wenn es sich um behördli-
che oder vergleichbare Zulassungen oder Genehmigungen handelt, die hinsichtlich 
ihrer Anzahl beschränkt sind, deren Anzahl sich also bei einer Zunahme möglicher 
kompetenter Marktteilnehmer nicht erhöht. In solchen Fällen kann die Bündelung 
bei einzelnen Unternehmen im Zeitablauf zu erheblicher Marktkonzentration führen. 

• Zudem kann die Ausgestaltung bilateraler Verträge, insbesondere wenn diese 
markt- bzw. sektorweit sehr verbreitet ist, den Marktzutritt Dritter oder eine Ausdeh-
nung der Produktionskapazität von bereits auf dem Markt befindlichen Wettbewer-
bern erheblich behindern. Ein Beispiel sind langfristige Lieferverträge (mit Vertrags-
klauseln, die oft die Handlungsoptionen der Vertragspartner stark begrenzen). Diese 
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Verträge können ambivalent wirken. Zum einen bieten sie Effizienzvorteile durch 
den Schutz spezifischer Investitionen. Zum anderen haben sie die beschriebene 
wettbewerbsbeschränkende Wirkung. 

• Bestimmte auf einem Markt vorherrschende Kostenstrukturen können ein wesentli-
ches strukturelles Zugangshindernis für potentielle Wettbewerber sein und somit als 
de facto-Marktzutrittsschranken wirken: Sofern eine Tätigkeit auf einem Markt hohe 
Fixkosten verursacht, können Unternehmen insbesondere dann vom Markteintritt 
abgehalten sein, wenn diese Kosten irreversibel sind, d.h. auch durch einen evtl. 
später erfolgenden Marktaustritt nicht gesenkt werden können. Zudem können Ska-
len- oder Netzwerkeffekte Unternehmen mit hohen Marktanteilen vor Konkurrenz 
durch neue Wettbewerber schützen. Denn potentielle Wettbewerber antizipieren, 
dass etablierte Anbieter durch diese Effizienzvorteile im Wettbewerb stärker sein 
werden, so dass ein Marktzutritt für den potentiellen Wettbewerber voraussichtlich 
mit Verlusten einhergeht. 

Ähnlich wie Marktzutrittsschranken können Marktaustrittsbeschränkungen wirken. Die Un-
terscheidung lässt sich hier häufig nicht trennscharf vornehmen. So können auch Markt-
austrittsbeschränkungen nicht nur in Verbindung mit irreversiblen Kosten das Funktionieren 
des Wettbewerbs negativ beeinflussen. Auch in anderen Zusammenhängen können Markt-
austrittsbeschränkungen Marktprozesse behindern (vgl. z.B. OECD, Barriers to Exit – Back-
ground Note, 2019, [DAF/COMP(2019)15]). 

Faktoren, die den Wechsel von Marktteilnehmern zu einem anderen Anbieter oder Nach-
frager begrenzen, haben häufig ebenfalls erhebliche wettbewerbsbeschränkende Auswir-
kungen. Diesen kommt in der öffentlichen Diskussion mitunter nicht die hohe Bedeutung 
zu, die sie für den Wettbewerb haben. Ein Beispiel ist mangelnde Interoperabilität von Pro-
dukten. Dies wirkt sich bei streng komplementären Gütern so aus, dass Produkte von Wett-
bewerbern nicht in Frage kommen. Aber auch bei Gütern, die im Verbund verschiedene 
kleinere Vorteile aufweisen (von sehr umfassenden zusätzlichen Funktionen bis hin zu ge-
ringen Vorteilen wie eine ähnliche Bedienweise), kann mangelnde Interoperabilität die An-
zahl alternativer Anbieter beschränken. Grundsätzlich kann man den Kauf von einge-
schränkt interoperablen Gütern oder Zahlungen, die nicht zurückerstattet werden, als spe-
zifische Investitionen betrachten, die ein lock-in der Nachfrager zur Folge haben. Darüber 
hinaus können Anbieter (oder teilweise Nachfrager) bewusst Verträge so ausgestalten, 
dass ein Anbieter- bzw. Nachfragerwechsel für die Marktgegenseite mit enormen Transak-
tionskosten (erschwerte Kündigungsmöglichkeiten, komplizierte Tarifsysteme etc.) einher-
geht und den Wechsel somit faktisch begrenzt. 

Nummer 3 beschreibt den Fall des gleichförmigen oder koordinierten Verhaltens, welches 
eine Störung des Wettbewerbs darstellen kann. Dies ist eine weitere bedeutsame Rege-
lungslücke, die der Gesetzentwurf schließt. Derzeit ist implizite Koordination nicht kartell-
rechtswidrig und daher nur indirekt adressierbar. Zudem haben politisch intensiv geführte 
Diskussionen zu einzelnen gesamtwirtschaftlich bedeutenden Sektoren gezeigt, dass auch 
auf oligopolistischen Märkten der Nachweis einer kollektiven Marktbeherrschung nicht ein-
fach zu führen ist. Der Tatbestand der Störung des Wettbewerbs ist jedoch unabhängig von 
der Marktbeherrschung und kann auch Sachverhalte unterhalb dieser Schwelle erfassen. 
So ist es für Unternehmen auf einigen Märkten möglich, implizit – d.h. ohne direkten Aus-
tausch, welcher kartellrechtlich verboten ist – ein Marktergebnis zu erreichen, welches dem 
Ergebnis bei expliziten Absprachen oder abgestimmten Verhaltensweisen ähnelt; mit allen 
damit verbundenen negativen gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen. Diese implizite Koor-
dination kann einerseits dadurch gelingen, dass die strukturellen Eigenschaften des Mark-
tes für die Unternehmen so vorteilhaft sind, dass ein regelmäßiges Beobachten der Aktivi-
täten der Wettbewerber leicht möglich ist und somit stillschweigend ein gesamtwirtschaftlich 
ineffizientes Ergebnis erreicht wird. Zwei im Regelfall wichtige Voraussetzungen hierfür sind 
eine hohe Markttransparenz und Homogenität der angebotenen Güter (siehe hierzu auch 
Satz 2 Nummer 4). Andererseits können die in Absatz 3 Satz 7 Nummer 5 aufgegriffenen 
sog. facilitating practices eine implizite Koordination ermöglichen und ein kollusives Ergeb-
nis stabilisieren. Diese Praktiken können in einseitigen Informationsoffenlegungen eines 
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Wettbewerbers (z.B. zu Preisen oder der Entwicklung von Produktionskapazitäten) beste-
hen. Auch die Verwendung von Algorithmen oder für Dritte leicht nachvollziehbare Preis-
schemata können entsprechend wirken. 

Ein weiterer Anwendungsfall wird in Nummer 4 mit der Störung des Wettbewerbs in Form 
einer Abschottung von Einsatzfaktoren oder Kunden durch vertikale Beziehungen genannt. 
Diese Formulierung entspricht den internationalen bzw. auf EU-Ebene gebräuchlichen Be-
griffen input foreclosure und customer foreclosure. In diesem Fall können vertikale Bezie-
hungen – d.h. entweder vertikale Verflechtungen bzw. Unternehmensbeteiligungen oder 
vertikale (langfristige) Verträge – eine Abschottung von Einsatzfaktoren ermöglichen. Dies 
muss keine vollumfängliche Abschottung sein, welche bewirken würde, dass ein Angebot 
auf dem Markt für Wettbewerber nicht mehr möglich ist. Vielmehr besteht das wesentliche 
Ziel dieser Strategie darin, die Kosten für Wettbewerber zu erhöhen, um einen Wettbe-
werbsvorsprung zu erhalten. Zwar konnten in der Vergangenheit Pilotverfahren, die unter 
anderem diese Form der Störung des Wettbewerbs adressierten, (auf Grundlage von Art. 
101 oder 102 AEUV) durchgeführt werden, jedoch konnten die wettbewerbspolitischen 
Ziele dadurch nur unvollständig erreicht werden. Darüber hinaus können vertikale Bezie-
hungen in einem Wirtschaftszweig bzw. Markt zu einem Geflecht aus Beteiligungen und 
Verträgen führen, welches deutlich wettbewerbsdämpfende Effekte hat. Denn die potenti-
ellen Vorteile, die für Unternehmen durch aggressive Wettbewerbsstrategien erreichbar 
sind, können aufgrund der gegenseitigen Beziehungen und Abhängigkeiten deutlich redu-
ziert werden. 

Wie die oben dargestellten Konstellationen verdeutlichen, dürfte die Wettbewerbsstörung 
häufig darauf beruhen, dass ein strukturelles wettbewerbliches Defizit des Marktes ein wett-
bewerbsschädliches Verhalten eines oder mehrerer Marktteilnehmer erleichtert oder er-
möglicht. Regelmäßig dürften daher beide Aspekte gleichzeitig vorliegen und somit gewisse 
Überschneidungen existieren. 

Eine erhebliche und fortwährende Störung des Wettbewerbs kann sich in den in Absatz 5 
Satz 2 benannten Faktoren widerspiegeln, welche bei einer Prüfung nach den Absätzen 3 
und 4 Berücksichtigung finden sollen. Dabei kann insbesondere das Zusammenwirken 
mehrerer Kriterien zu einer Störung des Wettbewerbs führen. Gleichzeitig müssen weder 
alle im Folgenden genannten Kriterien für das Vorliegen einer erheblichen Wettbewerbs-
störung kumulativ tragend sein, noch ist eine hohe Relevanz einzelner Kriterien in jedem 
Fall hinreichend für eine Wettbewerbsstörung. Dies führt dazu, dass sich weder notwendige 
Kriterien nennen lassen, die stets bei einer Störung des Wettbewerbs vorliegen müssen, 
noch existieren hinreichende Kriterien, aus deren Vorliegen direkt das Vorliegen einer Stö-
rung geschlussfolgert werden könnte. Da das Zusammenspiel mehrerer Faktoren in der 
Regel zu einer Störung des Wettbewerbs führt, ist eine Sektoruntersuchung nach § 32e 
Absatz 1, welche diese Zusammenhänge analysiert, zwingende Voraussetzung für Abhil-
femaßnahmen. 

Aufgrund der unterschiedlichen Marktstrukturen und Rahmenbedingungen für den Wettbe-
werb ist die Auswahl der jeweiligen Kriterien stets an den Einzelfall anzupassen. Erst in der 
Gesamtschau der Analyseergebnisse lassen sich Rückschlüsse auf das Vorliegen und die 
Art der Wettbewerbsstörung ziehen. Ähnlich den Konzepten zur Feststellung einer Markt-
beherrschung (§ 18) oder einer überragenden marktübergreifenden Bedeutung für den 
Wettbewerb (§ 19a Absatz 1) wurde Absatz 5 als Aufzählung von Regelbeispielen und eine 
daran anschließende Soll-Vorschrift ausgestaltet. Die in Absatz 5 Satz 2 aufgeführten Kri-
terien sind nicht kumulativ, sie müssen vom Bundeskartellamt nur aufgegriffen werden, so-
weit sie für die statische oder dynamische Analyse der Wettbewerbsbedingungen auf den 
betroffenen Märkten oder marktübergreifend im Einzelfall geeignet sind. Die Aufzählung der 
Kriterien ist nicht abschließend; das Bundeskartellamt kann weitere relevante Faktoren in 
die Prüfung einbeziehen. 

Nach Nummer 1 sollen Anzahl, Größe, Finanzkraft und Umsätze der betreffenden Unter-
nehmen berücksichtigt werden. Zudem können die Marktanteile bzw. die 
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Unternehmenskonzentration wichtige Hinweise zu den Wettbewerbsbedingungen auf den 
betroffenen Märkten oder marktübergreifend liefern. Diese Faktoren spiegeln wesentliche 
Aspekte der Stellung und der Entwicklung eines Unternehmens im Verhältnis zu seinen 
Wettbewerbern bzw. der Verteilung der ökonomischen Macht auf einem Markt oder markt-
übergreifend wider. Beispielsweise können Märkte, die stark verfestigt sind und konstante 
Marktanteile über einen langen Zeitraum aufweisen, durch einen niedrigen Wettbewerbs-
druck gekennzeichnet sein. Auch für das in Satz 1 Nummer 1 genannte Regelbeispiel der 
unilateralen Marktmacht sind die Marktanteilsverhältnisse ein zentraler Indikator. Eine im 
Vergleich zu tatsächlichen oder potentiellen Wettbewerbern besonders hohe Finanzkraft 
kann es Unternehmen ermöglichen, in Phasen intensiven (Preis-) Wettbewerbs die eigene 
Marktposition zu Lasten weniger finanzstarker Wettbewerber auszubauen und diese von 
einem dauerhaft intensiven Wettbewerbsverhalten abzuhalten. Auf investitionsintensiven 
Märkten kann eine im Vergleich zu Wettbewerbern besonders hohe Finanzkraft den Ausbau 
der eigenen Marktposition erleichtern oder schnelle Reaktionen auf Wettbewerbsvorstöße 
anderer Unternehmen ermöglichen. Dies kann auf dem Markt befindliche Wettbewerber 
von einem intensiven Wettbewerb abschrecken und für potentielle Wettbewerber den An-
reiz für einen Marktzutritt senken, wenn sie mögliche folgende Preiskämpfe antizipieren 
oder ein vorübergehender Wettbewerbsvorsprung zu schnell verloren geht. 

Nummer 2 unterstreicht die Bedeutung von horizontalen und vertikalen Verflechtungen so-
wie Unternehmensbeteiligungen auch über Wirtschaftszweige hinweg (z.B. konglomerate 
Strukturen), die einen negativen Einfluss auf die Wettbewerbsintensität haben können. Da 
gesamtwirtschaftlich betrachtet indirekte Horizontalverflechtungen durch institutionelle In-
vestoren (sog. common ownership) zunehmen, können auch diese Verflechtungen in Ein-
zelfällen relevant sein. Sind mehrere Unternehmen eines Marktes über gemeinsame An-
teilseigner miteinander verflochten, kann dies unter Umständen koordiniertes Verhalten 
vereinfachen oder die Anreize der Unternehmen, einen intensiven Wettbewerb zu betrei-
ben, senken (siehe hierzu u.a. OECD, Common Ownership by Institutional Investors and 
its Impact on Competition, Background Note by the Secretariat, 2017, 
[DAF/COMP(2017)10] sowie Monopolkommission, XXII. Hauptgutachten, Wettbewerb 
2018, 176ff.). Mit Blick auf die verschiedenen Störungslagen in Satz 1 können vertikale Be-
teiligungen und Verflechtungen insbesondere bei den Nummern 3 und 4 relevant sein. So 
kann z.B. implizite Koordination hierdurch stabilisiert werden. 

Nummer 3 führt aus, dass die Marktergebnisse ebenfalls zu den zentralen Prüfungspara-
metern für das Vorliegen einer Störung des Wettbewerbs zählen. So können anhaltend 
starre Preise, andere Preisentwicklungen oder auffällige Preismuster auf Wettbewerbsstö-
rungen hindeuten. In oligopolistischen Märkten können z.B. gleichlaufende Preise, die sich 
nicht durch Veränderungen auf der Kostenseite erklären lassen, ein wichtiger Indikator sein. 
Eine verglichen mit ähnlichen Märkten rückläufige bzw. geringe Auswahl oder abnehmende 
bzw. niedrige Qualität der angebotenen Produkte und Dienstleistungen kann auf mangeln-
den Wettbewerbsdruck hinweisen. Eingeschränkte Möglichkeiten zur Anpassung der Pro-
duktionskapazität (siehe Satz 1 Nummer 2) können bewirken, dass die Angebotselastizität 
im Markt gering ist und Wettbewerber im Fall von Preiserhöhungen oder Auswahl- bzw. 
Qualitätsreduktion eines anderen Unternehmens nur eingeschränkt als Alternative für die 
Marktgegenseite in Frage kommen. In solchen Situationen kann auch eine Strategie darin 
bestehen, Angebotsmengen absichtlich zu reduzieren. Auch über die in Nummer 3 aufge-
zählten Faktoren hinaus können weitere Marktergebnisse Hinweise auf Störungen des 
Wettbewerbs liefern. Eine über einen langen Zeitraum außergewöhnlich gute Ertragslage 
der Unternehmen auf einem Markt kann ein Indiz dafür sein, dass Markteintritte Dritter nur 
eingeschränkt bzw. mit hohen Hürden möglich sind und die realisierten Gewinne nicht Aus-
druck erfolgreich geführten Leistungswettbewerbs sind. Auch eine asymmetrische Informa-
tionsverteilung in Verbindung mit hohen Transaktionskosten (z.B. Such-, Informationskos-
ten) kann die Marktergebnisse wesentlich beeinflussen. 

Nummer 4 bezieht sich auf die in Nummer 3 bereits genannten Strukturmerkmale. Eine 
hohe Markttransparenz kann verbunden mit homogenen Gütern (und weitgehend ähnlichen 
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Kostenstrukturen der Unternehmen) stillschweigende Absprachen (tacit collusion) erheblich 
erleichtern. In diesem Kontext können sich eine hohe Transaktionshäufigkeit sowie ausge-
prägte Sanktionsmöglichkeiten (siehe z.B. das Kriterium der Finanzkraft in Nummer 1) zu-
dem kollusionsstabilisierend auswirken. 

Nummer 5 hebt die Bedeutung von Verträgen oder Vereinbarungen zwischen den betroffe-
nen Unternehmen für die Prüfung einer Störung des Wettbewerbs hervor. Vertragsbedin-
gungen, die eine Seite deutlich ungünstiger stellen, indem sie ein erhebliches und unge-
rechtfertigtes Missverhältnis der vertraglichen Rechte und Pflichten der Vertragspartner ver-
ursachen, können Ausdruck einer asymmetrischen Verhandlungsmacht bzw. stark unter-
schiedlicher Marktmacht sein. Verträge oder Vereinbarungen können diese asymmetrische 
Machtverteilung noch ausweiten oder verfestigen, indem sie beispielsweise weitere 
Markteintritts- oder Marktaustrittsbarrieren errichten oder einzelne Parameter dem Wettbe-
werb entziehen. 

Offene Märkte und ein funktionsfähiger Wettbewerb gewährleisten in der Regel ein hohes 
Maß an Marktdynamik und Innovation. Nummer 6 ist in der Liste der Prüfkriterien enthalten, 
da sich fehlender Wettbewerbsdruck umgekehrt häufig durch eine nachlassende Dynamik 
auf den jeweiligen Märkten bemerkbar macht. Mangels konkurrierender Angebote oder hin-
reichender Kapazitäten von Wettbewerbern sinkt die Notwendigkeit, sich immer wieder 
durch wettbewerbliche Vorstöße oder betriebliche Optimierungen Vorsprünge vor anderen 
Marktteilnehmern zu erarbeiten und zu sichern. Wenn auf Märkten ein unerwarteter und 
fortwährender Rückgang des Grads der Dynamik (z.B. selten werdende oder keine Wech-
sel der Marktstellungen zwischen Unternehmen) festzustellen ist, kann das ein Anhalts-
punkt für eine vorliegende Störung des Wettbewerbs sein. 

Bei der Prüfung, ob eine Störung des Wettbewerbs vorliegt, sind neben den (insbesondere 
in Nummern 1 bis 6 ausgeführten) negativ wirkenden Aspekten auch jene Aspekte zu be-
rücksichtigen, die mit der potentiellen Störungslage direkt oder indirekt verbunden, aber 
vorteilhaft sein können. Nummer 7 hebt deshalb mögliche Effizienzvorteile hervor. Das Bun-
deskartellamt soll diese bei seiner Prüfung qualitativ berücksichtigen. Eine quantitative Ab-
wägung ist nicht erforderlich. Vielmehr wird im Zuge der Prüfung u.a. berücksichtigt, inwie-
fern positive Effekte kausal mit der Störung des Wettbewerbs bzw. den Marktstrukturen und 
Verhaltensweisen, die diese Störung begründen oder verstärken, verbunden sind. Effizi-
enzvorteile können sich vor allem in Kosteneinsparungen (z.B. infolge von Größen- oder 
Verbundvorteilen) äußern. Aus Innovationen können ebenfalls erhebliche Effizienzvorteile 
resultieren, so dass dieser Aspekt explizit in den Gesetzestext aufgenommen wurde. Vo-
raussetzung für die Berücksichtigung von Effizienzvorteilen ist jedoch stets, dass diese in 
angemessenem Umfang (auch) den Verbrauchern zu Gute kommen. 

Da Abhilfemaßnahmen nach den Absätzen 3 und 4 das Fortwähren einer Störung des Wett-
bewerbs erfordern, ist diese Voraussetzung – ebenso wie der Störungsbegriff selbst – zu 
konkretisieren. Dies erfolgt in Satz 3. Demnach ist eine Störung des Wettbewerbs fortwäh-
rend, wenn diese über einen Zeitraum von drei Jahren dauerhaft vorgelegen hat oder in 
diesem Zeitraum wiederholt aufgetreten ist und keine überwiegenden Anhaltspunkte beste-
hen, dass die Störung innerhalb von zwei Jahren entfallen wird. Nach dieser Definition kön-
nen – neben dauerhaften Störungen – auch wiederkehrende Störungen des Wettbewerbs 
aufgegriffen werden, die durch Reaktionen anderer Marktteilnehmer nicht dauerhaft und in 
hinreichender Weise ausgeglichen werden. 

Auch wiederkehrende Störungen des Wettbewerbs nach ähnlichen Mustern können auf ein 
generelles, strukturelles oder verhaltensbedingtes Problem hinweisen. 

Aufgrund der Voraussetzung der fortwährenden Störung stehen Start-Ups bei Maßnahmen 
nach den Absätzen 3 und 4 nicht im Fokus. Start-ups, die infolge von Innovationsleistungen 
sehr kurzzeitig einen geringeren Wettbewerbsdruck erfahren und zeitlich begrenzt first mo-
ver-Vorteile (i.d.R. in Form hoher Gewinne) realisieren können, dürften somit nicht adres-
siert werden. Diese Vorteile sind i.d.R. nicht Ausdruck einer fortwährenden Störung des 
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Wettbewerbs, sondern Resultat des üblichen Zyklus von Innovation, damit verbundener, 
zeitlich eng begrenzter Wettbewerbsvorteile und wieder zunehmenden Wettbewerbsdrucks 
durch Nachahmer bzw. Markteintritte. 

Absatz 6 erklärt § 32b auf Verfügungen nach den Absätzen 3 und 4 für entsprechend an-
wendbar. Das Bundeskartellamt kann somit Verpflichtungszusagen betroffener Unterneh-
men nach den allgemeinen Grundsätzen für verbindlich erklären, wenn es diese als geeig-
net erachtet, um eine Verbesserung der Wettbewerbssituation herbeizuführen. Durch die 
Anwendbarkeit des § 32b wird auch dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rechnung ge-
tragen. Denn Verpflichtungserklärungen sind für betroffene Unternehmen mit nicht uner-
heblichen Vorteilen verbunden (Spiecker, in Münchener Kommentar zum Wettbewerbs-
recht, 4. Auflage 2022, § 32 b GWB Rn. 4). Insbesondere kann durch die aktive Einbezie-
hung der Adressaten den wirtschaftlichen Gegebenheiten und der jeweiligen Marktsituation 
in angemessener Weise Rechnung getragen werden (ebenda). 

Absatz 7 sieht für Verfahren nach § 32f eine Regelverfahrensdauer vor. Verfügungen nach 
den Absätzen 2 bis 4 sollen spätestens 18 Monate nach Veröffentlichung des Berichts zum 
Abschluss der Sektoruntersuchung nach § 32e ergehen. Es handelt sich um eine Soll-Vor-
schrift, daher sollte von der Regeldauer nur in Ausnahmefällen abgewichen werden. Aller-
dings sind mit einem Verstoß gegen die Regeldauer keine Rechtsfolgen verbunden. Viel-
mehr kann das Bundeskartellamt Verfügungen auch zu einem späteren Zeitpunkt erlassen. 
Die Vorschrift dient damit dem Ziel der Verfahrensbeschleunigung vor dem Hintergrund des 
Bedarfs effektiver und zeitiger Abhilfe bei Störungen des Wettbewerbs. Der zeitliche Rah-
men von 18 Monaten orientiert sich an der allgemeinen Frist für Marktuntersuchungen der 
CMA in Großbritannien (vgl. Section 137 (1) UK Enterprise Act 2002, in der durch den 
Enterprise and Regulatory Reform Act 2013 geänderten Fassung).  

§ 32f gilt für alle Wirtschaftszweige. Mit Blick auf sektorspezifisches Regulierungsrecht be-
stimmter Netzwirtschaften, das der Durchsetzung durch die Bundesnetzagentur unterliegt, 
bleibt es wie bislang grundsätzlich bei der parallelen Geltung von sektorspezifischem Re-
gulierungsrecht und allgemeinem Wettbewerbsrecht. Absatz 8 Satz 1 regelt, dass das Bun-
deskartellamt Abhilfemaßnahmen nach den Absätzen 3 und 4 auf Märkten, in den von der 
Bundesnetzagentur regulierten Sektoren Eisenbahn, Post und Telekommunikation, für die 
sektorspezifisches Wettbewerbsrecht gilt, sowie der nach EnWG regulierten Elektrizitäts- 
und Gasversorgungsnetze, im Einvernehmen mit der Bundesnetzagentur trifft. Um größt-
mögliche Transparenz über das Verfahren zu gewährleisten, veröffentlicht die Bundesnetz-
agentur diesbezüglich eine Stellungnahme. Aus dieser soll insbesondere hervorgehen, aus 
welchen Gründen die Bundesnetzagentur ihr Einvernehmen erteilt bzw. versagt. 

Absatz 8 Satz 2 stellt klar, dass mit den auf der Grundlage von § 32f Absatz 3 und 4 ermög-
lichten Abhilfemaßnahmen keine grundsätzlich neue Bewertung des dritten Kriteriums des 
sog. Drei-Kriterien-Tests der Marktanalyse durch die Bundesnetzagentur nach § 11 Ab-
satz 2 Nummer 3 des Telekommunikationsgesetzes einhergeht. Danach muss zur Begrün-
dung der Regulierungsbedürftigkeit eines Telekommunikationsmarktes die Anwendung des 
allgemeinen Wettbewerbsrechts nicht ausreichend sein, um Marktversagen angemessen 
entgegen wirken zu können. Mit der Einführung von § 32f Absatz 3 und 4 wird aber nicht 
das Ziel verfolgt, die etablierten Maßstäbe zur Regulierungsbedürftigkeit von Märkten (i.S. 
des Drei-Kriterien-Tests nach dem Telekommunikationsgesetz) zu ändern. 

Der neu eingefügte § 32g enthält eine Ermittlungsbefugnis des Bundeskartellamts bei mög-
lichen Verstößen gegen die Artikel 5 bis 7 der Verordnung (EU) 2022/1925. Die Möglichkeit 
der Einräumung einer solchen Ermittlungsbefugnis ergibt sich aus Artikel 38 Absatz 7 Ver-
ordnung (EU) 2022/1925. 

Absatz 1 gibt den in Artikel 38 Absatz 7 Verordnung (EU) 2022/1925 festgelegten Ermitt-
lungszweck wieder und orientiert sich eng an dessen Wortlaut. Der Verweis auf Artikel 3 
Verordnung (EU) 2022/1925 dient der Klarstellung, dass Ermittlungen bei möglichen 
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Verstößen gegen Artikel 5 bis 7 Verordnung (EU) 2022/1925 sich nur auf bereits benannte 
Torwächter beziehen können. Wie durch die Verordnung (EU) 2022/1925 vorgesehen, wird 
die Aufnahme von Ermittlungen zudem in das Ermessen des Bundeskartellamts gestellt 
(„kann“). Eine Aufforderung zum Tätigwerden durch die Europäische Kommission oder Er-
mächtigung im Einzelfall ist nicht erforderlich. Die Europäische Kommission ist nach Arti-
kel 38 Absatz 7 Satz 2 Verordnung (EU) 2022/1925 vor der ersten förmlichen Untersu-
chungsmaßnahme zu unterrichten. 

Eine Ermittlungsbefugnis wird ausschließlich für das Bundeskartellamt begründet. Aufgrund 
des Anwendungsbereiches der Verordnung (EU) 2022/1925 ist § 32g für erforderliche Ab-
grenzungsfragen insbesondere im Verhältnis der Verordnung (EU) 2022/1925 zu § 19a re-
levant. Für § 19a besteht ebenfalls eine alleinige Zuständigkeit des Bundeskartellamts. 

§ 185 Absatz 2 beschränkt die Ermittlungsbefugnis auf Konstellationen, in denen sich et-
waige Verstöße im Bundesgebiet auswirken. 

Eine Untersuchung nach § 32g kann parallel zu einem Verwaltungsfahren zur Untersu-
chung möglicher Verstöße gegen kartellrechtliche Vorschriften, u.a. nach § 19a geführt wer-
den. Artikel 7 Verordnung (EU) 2022/1925 verpflichtet Torwächter unter bestimmten Vo-
raussetzungen zur Interoperabilität nummernunabhängiger interpersoneller Kommunikati-
onsdienste. Die Bundesnetzagentur hat in diesem Bereich aufgrund ihrer Regulierungsbe-
fugnisse nach dem Telekommunikationsgesetz Kenntnisse, die sie im Rahmen ihrer Stel-
lungnahmemöglichkeit in die Ermittlungen einbringen kann. 

Der Verweis auf die Vorschriften der §§ 57 bis 59b, 61 in Absatz 2 stellt klar, dass die re-
gulären Ermittlungsbefugnisse auch in diesem Zusammenhang gelten und insoweit die ge-
nannten Bestimmungen Anwendung finden. 

Die in Absatz 3 enthaltene Pflicht des Bundeskartellamts, der Europäischen Kommission 
Bericht über ihre Ermittlungsergebnisse zu erstatten, ergibt sich unmittelbar aus Artikel 38 
Absatz 7 Verordnung (EU) 2022/1925. Die Regelung in Absatz 3 dient der Klarstellung und 
ist für die nachfolgende Vorschrift zur Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse rele-
vant. 

Die Verordnung (EU) 2022/1925 enthält keine Vorgaben zu einer etwaigen Veröffentlichung 
der nationalen Ermittlungsergebnisse nach Artikel 38 Absatz 7 Verordnung (EU) 2022/1925 
und ermöglicht es insoweit, die Veröffentlichung in das Ermessen der zuständigen Behörde 
zu stellen. Da die Veröffentlichung im Einzelfall zu einem Grundrechtseingriff und damit 
einer Beschwer für das betroffene Unternehmen führen kann, ist eine gesetzliche Regelung 
erforderlich. Dem betroffenen Unternehmen ist im Falle der Veröffentlichung ggf. rechtliches 
Gehör zu gewähren. Um die klare Kompetenzverteilung zwischen den nationalen Wettbe-
werbsbehörden und der Europäischen Kommission als alleinige Durchsetzungsbehörde 
der Verordnung (EU) 2022/1925 zu wahren, ist im Rahmen der Veröffentlichung klarzustel-
len, dass es sich um ein vorläufiges Ermittlungsergebnis des Bundeskartellamts handelt, 
welches an die Europäische Kommission übermittelt wird, der sodann die Entscheidung 
obliegt, ein Verfahren nach der Verordnung (EU) 2022/1925 zu eröffnen. 

Das Bundeskartellamt berücksichtigt bei der Veröffentlichung seines Berichts über die vor-
läufigen Ergebnisse der Ermittlung die Ermittlungsinteressen der Europäischen Kommis-
sion. 

Zu Nummer 4 (§ 33b GWB-E) 

Auch die Änderung des § 33b dient der Erhöhung der praktischen Wirksamkeit der Verord-
nung (EU) 2022/1925. Eine gleichförmige Auslegung der Verordnung (EU) 2022/1925 wird 
gefördert, die Rechtssicherheit erhöht und Klagen auf Schadensersatz und Unterlassung – 
wie im Kartellrecht – erleichtert. 
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Zu Buchstabe a 

Die Bindung der Gerichte an bestandskräftige Entscheidungen der Europäischen Kommis-
sion, soweit es um die Feststellung eines Verstoßes geht, soll zukünftig auch für Entschei-
dungen zu etwaigen Verstößen gegen die Verordnung (EU) 2022/1925 gelten. Hat ein Ge-
richt die Entscheidung zur Verordnung (EU) 2022/1925 zu überprüfen, dann kommt den 
Feststellungen der Europäischen Kommission hinsichtlich des Verstoßes zukünftig Bin-
dungswirkung zu. 

Zu Buchstabe b 

Darüber hinaus wird die Bindungswirkung auch auf den Benennungsbeschluss der Euro-
päischen Kommission nach Artikel 3 der Verordnung (EU) 2022/1925 erstreckt. Die Benen-
nung von Torwächtern ist daher durch ein Gericht nicht eigenständig zu prüfen. 

Zu Nummer 5 (§ 33g GWB-E) 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung korrigiert eine offensichtliche Unrichtigkeit. 

Zu Buchstabe b 

Damit § 33g Absatz 5 auf Verfahren nach der Verordnung (EU) 2022/1925 in gleicher 
Weise Anwendung finden kann, wie auf kartellbehördliche Verfahren, wird dieser entspre-
chend ergänzt. 

Zu Nummer 6 (§ 33h Absatz 6 GWB-E) 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung dient der redaktionellen Anpassung. 

Zu Buchstabe b 

Alle Ansprüche nach § 33 und § 33a sollen unabhängig von ihrem Rechtsgrund mit Blick 
auf die Verjährung gleichbehandelt werden. Damit § 33h auf Verfahren nach der Verord-
nung (EU) 2022/1925 in gleicher Weise Anwendung finden kann, wie auf Kartellverfahren, 
erfolgt in Absatz 6 Nummer 3 eine entsprechende Ergänzung. 

Zu Buchstabe c 

Folgeänderung zu Buchstabe b. 

Zu Nummer 7 (§ 34 GWB-E) 

Zu Buchstabe a 

 

Eine wesentliche Schwierigkeit der Vorteilsabschöpfung nach § 34 liegt in der Ermittlung 
des wirtschaftlichen Vorteils. Um die Höhe eines erzielten wirtschaftlichen Vorteils zu ermit-
teln, müssen zum Teil sehr komplexe ökonometrische Analysetechniken eingesetzt wer-
den. Die hierfür erforderliche Datenbasis wird im Zuge von Verfahren zum Nachweis des 
Verstoßes selbst nicht benötigt und muss separat bei den betroffenen Unternehmen ermit-
telt werden (Begründung der Bundesregierung zum Gesetzentwurf für ein Neuntes Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, BT-Drs. 18/10207, S. 
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70). Dies erfordert erhebliche Ressourcen, sowohl auf Seiten des Bundeskartellamtes, aber 
auch auf Seiten der Unternehmen. 

Bei der Bestimmung des wirtschaftlichen Vorteils müssen die Geschehnisse, wie sie sich 
infolge des Wettbewerbsverstoßes gestaltet haben, mit einem rein hypothetischen Alterna-
tivszenario verglichen werden. Es liegt in der Natur der Sache, dass bei der Ermittlung der 
kontrafaktischen Marktsituation stets eine Unsicherheit verbleibt. Hinzu tritt regelmäßig eine 
hohe Informationsasymmetrie zugunsten des Rechtsverletzers, die § 33g anerkennt. Auf-
grund der angeführten Erwägungen wird daher in dem neu eingefügten § 34 Absatz 4 
Satz 3 das Maß der notwendigen Überzeugungsbildung auf die überwiegende Wahrschein-
lichkeit festgelegt. In entsprechender Anwendung des § 287 ZPO ist folglich bei der Fest-
stellung der konkreten Höhe des wirtschaftlichen Vorteils der wahrscheinlichste Wert zu 
ermitteln. Damit treffen Schätzunsicherheiten die Unternehmen, die für den Kartellrechts-
verstoß verantwortlich sind und die naturgemäß eher über diejenigen Informationen verfü-
gen, die Rückschlüsse von den Auswirkungen des Verstoßes auf die Marktsituation zulas-
sen (vgl. zum Kartellschadensersatzrecht BGH, Urteil vom 10. Februar 2021, KZR 63/18, 
juris Rn. 41 – Schienenkartell VI = BGHZ 229, 1-27; Schweitzer/Woeste, ZWeR 2022, 46, 
56 ff., 78). 

Angesichts dieser Unsicherheiten bei der Schätzung, die auch durch erheblichen Darle-
gungs- und Nachweisaufwand nicht wirksam ohne langwierige und kostenträchtige Verfah-
ren beseitigt werden können, ist mit Blick auf den Verursachergedanken (vgl. zum Kartell-
schadensersatzrecht BGH, Urteil vom 10. Februar 2021, KZR 63/18, juris Rn. 41 – Schie-
nenkartell VI = BGHZ 229, 1-27; Isikay, Schadensschätzung bei Kartellverstößen, 2020, S. 
180 f.) sowie den Aspekt positiver Generalprävention (vgl. zum erweiterten Verfall BVerfG, 
Beschluss vom 14. Januar 2004, 2 BvR 564/95, BVerfGE 110, 1-33, juris Rn. 75 f.; zum 
„Bruttoprinzip“ der strafrechtlichen Verfallsvorschriften BGH, Urteil vom 21. August 2002, 1 
StR 115/02, juris Rn. 24 = BGHSt 47, 369-378) im Lichte des unionsrechtlichen Gebots der 
effektiven Durchsetzung der Wettbewerbsregeln zusätzliches gesetzgeberisches Handeln 
geboten. So wird durch die neu eingefügten § 34 Absatz 4 Sätze 1 und 4 eine Vermutung 
hinsichtlich der Entstehung eines wirtschaftlichen Vorteils sowie eine Vermutung einer pau-
schalen Mindesthöhe eines solchen Vorteils eingeführt. Die Vermutung gilt ausschließlich 
für die kartellrechtliche Vorteilsabschöpfung; eine Mindestschadensvermutung oder Rück-
schlüsse auf die Höhe des Schadensersatzes bei Kartellverstößen sind mit der Regelung 
nicht beabsichtigt, denn Schäden breiten sich – anders als Vorteile – in einem Markt in alle 
Richtungen und dabei oft über mehrere Marktstufen aus. 

In der Praxis des Bundeskartellamts hat sich gezeigt, dass es eine Vielzahl von Fallkons-
tellationen gibt, die zweifellos – jedenfalls mittelbar – einen wirtschaftlichen Vorteil generie-
ren, in denen die konkrete Bezifferung des Vorteils aber äußerst schwerfällt oder gar un-
möglich in Geld auszudrücken ist. Beispiele sind bestimmte Formen von Ausbeutungsmiss-
bräuchen u.a. zu Lasten von Verbrauchern, aber auch verschiedene Arten von Behinde-
rungsmissbräuchen. Die Pauschalierung gibt dem Bundeskartellamt gerade auch für solche 
Fälle ein effektives Instrument an die Hand. Abschöpfungsverfahren im Anschluss an Buß-
geldverfahren nach dem OWiG dürften in der Praxis des Bundeskartellamts hingegen die 
Ausnahme bleiben. Zwar verzichtet das Bundeskartellamt im Rahmen seines Ermessens 
nach § 81d Absatz 3 Satz 1 in der Regel auf die Festsetzung eines abschöpfenden Teils 
bei der Bußgeldbemessung (vgl. Bundeskartellamt, Leitlinien für die Bußgeldzumessung in 
Kartellordnungswidrigkeitenverfahren, 2021, Ziffer 5), so dass § 34 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 einer parallelen Vorteilsabschöpfung nicht entgegensteht. Allerdings schließen sich 
erfahrungsgemäß regelmäßig private Kartellschadensersatzklagen an Bußgeldentschei-
dungen an. Da Schadensersatzleistungen nach Absatz 2 Satz 2 nachträglich mit der be-
hördlichen Vorteilsabschöpfung zu verrechnen sind, erscheinen anschließende Abschöp-
fungsverfahren mit Blick auf die Effektivität der Verwaltung im Regelfall nicht geboten. Zu-
dem kann eine Rückerstattung der aus dem kartellrechtswidrigen Verhalten erwirtschafte-
ten Vorteile gemäß § 32 Absatz 2a GWB der Vorteilsabschöpfung ggf. vorzuziehen sein 
und wäre dann ebenfalls mit ihr zu verrechnen. 
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Der Bundesgerichtshof hat wegen der Schwierigkeiten bei der Bezifferung des Schadens 
vertragliche Pauschalierungsklauseln für Schäden durch Kartellabsprachen für sachge-
recht erachtet (vgl. zuletzt i. H. v. 15 Prozent des Auftragswertes BGH, Urteil vom 10. Feb-
ruar 2021, KZR 94/18, juris Rn. 30 – Schadenspauschalierung = WuW 2021, 465, bzw. fünf 
Prozent des Auftragswertes BGH, Urteil vom 10. Februar 2021, KZR 63/18, juris Rn. 43 – 
Schienenkartell VI = BGHZ 229, 1-27; zu einer zulässigen Pauschalierung i. H. v. drei Pro-
zent der Auftragssumme s. bereits BGH, Urteil vom 21. Dezember 1995, VII ZR 286/94, 
juris Rn. 16-19 = BGHZ 131, 356-361). Die Erwägungen sind mit Blick auf die vergleichba-
ren Schwierigkeiten bei der Ermittlung der Vorteilshöhe übertragbar. Um insbesondere die 
Verhältnismäßigkeit der Vermutungsregelung in Satz 4 zu gewährleisten, beträgt die ver-
mutete Mindesthöhe ein Prozent der Umsätze, die im Inland mit den Produkten oder Dienst-
leistungen, die mit der Zuwiderhandlung in Zusammenhang stehen (tatbezogener Umsatz), 
erzielt wurden. Auf mehrseitigen Märkten können dabei die auf mehreren Marktseiten er-
zielten Umsätze einbezogen werden. Dabei wurde die vermutete Vorteilshöhe so bemes-
sen, dass sie bei einer branchenübergreifenden typisierenden Betrachtung einen unabhän-
gig von der konkreten Art des Verstoßes und sonstigen Besonderheiten des Einzelfalls zu 
erwartenden Mindestvorteil abbildet. Damit wird insbesondere den erheblichen Unterschie-
den in der Wertschöpfung Rechnung getragen. 

Ohnehin sind Pauschalierungen der Rechtsordnung nicht fremd; dem Gesetzgeber kommt 
insofern im Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit ein beträchtlicher Spielraum zu (Grzeszick, 
in Dürig/Herzog/Scholz, 98. EL März 2022, GG Artikel 20 Rn. 124). So erlaubt etwa das 
Schadensersatzrecht in gewissen Fällen Pauschalierungen und sonstige Vereinfachungen 
in der Berechnung der Höhe des Schadensersatzes oder lässt die Heranziehung des Ge-
winns als Maß für den Schadensersatz zu (s. z. B. Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 
261/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über eine 
gemeinsame Regelung für Ausgleichs und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall 
der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen und zur 
Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 295/91; Artikel 6 der Richtlinie 2011/7/EU des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Bekämpfung von Zahlungs-
verzug im Geschäftsverkehr; hierzu Janssen, Präventive Gewinnabschöpfung, 2016, S. 
233 f.; s. auch die Berücksichtigung des Verletzergewinns gem. § 97 Absatz 2 Satz 2 UrhG 
sowie den GEMA-Zuschlag, hierzu grundlegend BGH, Urteil vom 10. März 1972, I ZR 
160/70, NJW 1973, 96, 96 ff. – Doppelte Tarifgebühr; unter Hinweis auf das Interesse eines 
möglichst geringen Verwaltungsaufwandes und das wirtschaftliche Gebot der Verhältnis-
mäßigkeit BGH, Beschluss vom 3. März 1988, KVR 4/87, GRUR 1988, 782, 783 – GEMA-
Wertungsverfahren; zur Berücksichtigungsfähigkeit der Wirtschaftsmacht bei der Bemes-
sung der Entschädigung wegen einer Persönlichkeitsrechtsverletzung BGH, Urteil vom 5. 
Oktober 2004, VI ZR 255/03, NJW 2005, 215, 218); dadurch wird der Schadensersatz als 
Präventionsinstrument wirksam gemacht. Da die aufgrund des Verstoßes erzielten Vorteile 
zumindest teilweise die Kehrseite des von der Marktgegenseite erlittenen Schadens bilden 
dürften und auch die Vorteilsabschöpfung mittelbar der Prävention dient, sind die pragma-
tischen Überlegungen zur Pauschalierung zwecks Effektivität der Regelung übertragbar. 
Unter anderem für diesen Zweck erkennt der Gesetzgeber in der Rechtsordnung zudem 
grundsätzlich auch eingeschränkt widerlegliche oder unwiderlegliche Vermutungen an (vgl. 
zur Unwiderleglichkeit der Vermutung in § 39 a Absatz 3 Satz 3 WpÜG die Aufzählung bei 
OLG Stuttgart, Beschluss vom 5. Mai 2009, 20 W 13/08, juris-Rn. 43 ff.). 

Die Vermutung gilt für den Abschöpfungszeitraum nach Absatz 5 Satz 1; dabei können alle 
diejenigen Geschäftsjahre einbezogen werden, in denen der Verstoß bereits begonnen hat 
und noch nicht beendet war. Die Höhe von nach Beendigung anfallenden Vorteilen kann 
ausgehend von der Vermutung nach Satz 2 und 3 geschätzt werden. 

Die Vermutung hinsichtlich der Mindesthöhe des erlangten wirtschaftlichen Vorteils kann 
nur widerlegt werden, soweit das Unternehmen nachweist, dass weder die am Verstoß un-
mittelbar beteiligte juristische Person noch das Unternehmen im Abschöpfungszeitraum ei-
nen Gewinn in entsprechender Höhe erzielt hat. Dabei ist der im gesamten 
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Abschöpfungszeitraum erzielte Gewinn mit dem für den gesamten Abschöpfungszeitraum 
vermuteten Vorteil zu vergleichen. Diese Modifikation der Widerleglichkeit dient der Effek-
tivierung der Kartellrechtsdurchsetzung und beschränkt die Abschöpfung auf dem Unter-
nehmen zugeflossene Vorteile, die zu Gewinnen des Unternehmens beigetragen haben. 
Zwar ist damit eine Widerlegung der Vermutung auf Ebene des Vorteils nicht möglich. Eine 
solche würde jedoch die bestehenden Nachweisschwierigkeiten hinsichtlich der konkreten 
Vorteilshöhe lediglich auf die Widerleglichkeitsebene verlagern. Die Begrenzung der Wider-
leglichkeit verhindert dies, indem sie die Prüfung auf den Konzerngewinn und damit auf 
eine eindeutige und für das Unternehmen einfach in Erfahrung zu bringende Tatsache be-
schränkt. Es entspricht der allgemeinen Lebenserfahrung, dass sich der erlangte Vorteil im 
Konzernergebnis niederschlägt. Denn der wirtschaftliche Vorteil ist im Vergleich zu der ver-
mögensrechtlichen Gesamtsituation des Betroffenen zu errechnen, wie sie sich durch die 
Zuwiderhandlung ergeben hat und wie sie ohne diese für ihn eingetreten wäre. Dabei ist zu 
bedenken, dass der Begriff des wirtschaftlichen Vorteils weiter ist als der des Gewinns, weil 
der wirtschaftliche Vorteil auch eine nicht über zusätzliche Umsatzerlöse eintretende Ver-
mögensmehrung erfasst, wie etwa die Verbesserung der Marktposition oder eine Steige-
rung des Unternehmenswerts. Der Gewinn im Sinne zusätzlicher Umsatzerlöse macht je-
doch den Kern des bezifferbaren und damit für die in Geld zu leistende Vorteilsabschöpfung 
relevanten Betrags aus. Die Regelung stellt dabei sicher, dass keine pauschalierte Vorteils-
abschöpfung in Fällen erfolgt, in denen der Vorteil nicht zu Gewinnen des Unternehmens 
beigetragen hat. Soweit das Unternehmen nachweist, dass der Konzerngewinn im Ab-
schöpfungszeitraum tatsächlich unter einem Prozent des tatbezogenen Umsatzes lag, ist 
es gerechtfertigt, eine darüberhinausgehende Vorteilshöhe ggf. im Einzelfall konkret zu er-
mitteln. Die verhältnismäßig niedrig angesetzte Vorteilshöhe im Zusammenspiel mit den 
Sicherungsmechanismen in Absatz 3 und Absatz 4 Satz 9 verhindert zudem, dass ein Un-
ternehmen aufgrund der Vermutung einer überhöhten Vorteilsabschöpfung unterliegt. Bei 
der Gewinnermittlung ist der weltweite Gewinn aller natürlichen und juristischen Personen 
sowie Personenvereinigungen zugrunde zu legen, die als wirtschaftliche Einheit operieren; 
dies gilt auch, soweit im Rahmen von Satz 7 auf die unmittelbar beteiligte juristische Person 
abgestellt wird. Hierdurch wird dem Risiko begegnet, dass etwaige Vorteile innerhalb des 
Konzerns verschoben werden, um den Gewinn künstlich niedrig darzustellen, obwohl bei 
der unmittelbar beteiligten juristischen Person ein entsprechender Gewinn angefallen ist. 

Bei Anwendung der Vermutung nach Satz 4 kann nicht eingewendet werden, dass kein 
Vorteil oder ein Vorteil in nur geringerer Höhe angefallen ist. Für diesen Fall kann auch die 
Vermutung nach Satz 1 bei Anwendung der Vermutung nach Satz 4 nicht entkräftet wer-
den, da dies die Wirksamkeit der eingeschränkten Widerleglichkeit nach Satz 7 sonst rela-
tivieren würde. Demgegenüber kann die Vermutung nach Satz 1 widerlegt werden, wenn 
die Vermutung nach Satz 4 nicht angewendet wird. 

Satz 9 schließt die Vermutungen der Sätze 1 und 4 hinsichtlich des Ob und der Mindest-
höhe des erlangten Vorteils für solche Fälle aus, in denen die Erlangung eines Vorteils 
aufgrund der besonderen Natur des Verstoßes denklogisch ausgeschlossen ist. Für diese 
Fälle ist eine gesetzliche Klarstellung nötig, um Überreichweiten der Norm auszuschließen. 

Im Falle von Marktmachtmissbrauch bei der Vergabe von Wegenutzungsrechten oder Kon-
zessionen durch Kommunen kann dies etwa der Fall sein, wenn das Bundeskartellamt die 
Fortsetzung des Vergabeverfahrens auf Grundlage einer wettbewerbswidrigen Ausschrei-
bung untersagt und weder der Kommune selbst noch einem mit ihr verbundenen Unterneh-
men aus der hierdurch verursachten Verfahrensverlängerung Vorteile, bspw. aufgrund der 
faktischen Verlängerung des Altvertrages bis zur erfolgreichen Neuvergabe, zufließen (eine 
ähnliche Konstellation lag dem Fall B8-101/11 Kreisstadt Mettmann zugrunde). Entspre-
chendes gilt, wenn das Bundeskartellamt die ordnungsgemäße Wiederholung der als wett-
bewerbswidrig festgestellten Ausschreibung anordnet und ausgeschlossen werden kann, 
dass die Kommune oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen in der Zwischenzeit Vorteile 
aus der Umsetzung der wettbewerbswidrigen Ausschreibung gezogen haben. Dies kann 
insbesondere auch der Fall sein, wenn sich die wettbewerbswidrige Ausschreibung 
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ausschließlich zu Gunsten eines Dritten, also eines Unternehmens, das nicht mit der Kom-
mune als ausschreibender Stelle verbunden ist, auswirkt und diesem Drittunternehmen Vor-
teile (etwa in Form des vorübergehenden Eintritts in die Marktposition des Konzessionärs) 
zufließen. Denn § 34 sieht ausschließlich die Abschöpfung von Vorteilen vor, die dem Un-
ternehmen entstanden sind, das den Kartellrechtsverstoß begangen hat. Ein weiterer An-
wendungsfall können bspw. auf eine einzelne Ausschreibung beschränkte Submissionsab-
sprachen sein, wenn weder das betroffene Unternehmen noch eines der an der Absprache 
beteiligten Unternehmen den Zuschlag erhält. Da in diesen Fällen offensichtlich weder ein 
finanzieller Vorteil erzielt worden noch eine Verbesserung der Wettbewerbsposition erlangt 
worden ist, wäre eine Vorteilsvermutung überschießend. Entsprechendes gilt, soweit sich 
der Verstoß gegen das Boykottverbot gem. § 21 Absatz 1 GWB im „Auffordern“ erschöpft, 
ohne dass dieser Aufforderung Folge geleistet wurde. Mit Blick auf die Verschärfung des 
Instruments durch die eingeschränkte Widerlegbarkeit der Vermutung nach Satz 4 ist ferner 
zu berücksichtigen, dass auch insoweit die Härtefallregel aus Absatz 3 Satz 1 zur Anwen-
dung kommt. Die Regelung in Absatz 3 Satz 2, wonach eine Vorteilsabschöpfung unterblei-
ben soll, wenn der wirtschaftliche Vorteil gering ist, dient angesichts der auf einen bloßen 
Mindestvorteil von 1 Prozent gerichteten Vermutung nach Absatz 4 Satz 4 nunmehr nur 
noch der Effizienz des Verwaltungshandels. Danach soll die Abschöpfung unterbleiben, so-
fern der Abschöpfungsbetrag den Verfahrensaufwand der Kartellbehörde nicht oder nur un-
wesentlich überschreitet. Die der Betrachtung zugrunde zu legende Vorteilshöhe ergibt sich 
ggf. aus dem Ergebnis der Vermutung nach Absatz 4 Satz 4. Zudem gilt die Vermutungs-
regelung in Absatz 4 nur bei Verstößen gegen Vorschriften der Kapitel 1, 2 oder 5 dieses 
Teils, gegen Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union oder gegen eine Verfügung der Kartellbehörde nach § 19a oder nach Kapitel 6 die-
ses Teils. 

Je nach Dauer des Verstoßes, Höhe der erlangten Vorteile und Zeitraum, für den die Ab-
schöpfung angeordnet wird, kann der Abschöpfungsbetrag eine wirtschaftlich hohe Belas-
tung für das betroffene Unternehmen darstellen. Daher ist es erforderlich, für den abschöpf-
baren Betrag eine Deckelung vorzusehen. Der Abschöpfungsbetrag darf daher 10 Prozent 
des in dem der Behördenentscheidung vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten Gesam-
tumsatzes des Unternehmens oder der Unternehmensvereinigung nicht übersteigen. Eine 
solche Deckelung steht dem Grundgedanken der Vorteilsabschöpfung, die beim Unterneh-
men tatsächlich angefallene Kartellrendite möglichst vollständig zu entziehen, nicht entge-
gen. Sie trägt vielmehr dem Gedanken Rechnung, dass Unternehmen vor einer Vorteilsab-
schöpfung geschützt werden sollen, die zwar dem tatsächlich vereinnahmten Vorteil ent-
spricht bzw. diesem auf Grundlage der Schätzung jedenfalls nahekommt, aber dennoch 
unverhältnismäßig hoch ist. Eine übermäßige Belastung könnte eine höhenmäßig unbe-
grenzte Abschöpfung in solchen Fällen darstellen, in denen beispielsweise die tatbezoge-
nen Inlandsumsätze einen wesentlichen Teil des gesamten Konzernumsatzes ausmachen. 
Der Höhe nach orientiert sich die Deckelung an der Bußgeldzumessungsregelung in § 81c 
Absatz 2 Satz 2 und entspricht damit der etablierten Praxis in Deutschland und der Euro-
päischen Union. Die Übernahme für die Vorteilsabschöpfung ist sachgerecht. Denn diese 
soll einerseits die Vorteile möglichst umfassend abschöpfen und andererseits angesichts 
des fehlenden Sanktionscharakters nicht tiefer in den Geschäftsbetrieb eingreifen als ein 
Bußgeld. Für Verstöße, die keinen oder nur einen geringen wirtschaftlichen Vorteil verursa-
chen, greift ergänzend Absatz 3. 

Die Norm ist komplementär zu den Bußgeldregelungen dieses Gesetzes, die die pönale 
Reaktion auf ein früheres normwidriges Verhalten betroffener Unternehmen regeln. In die-
sem Sinne erschöpft sich die Norm in einer Korrektur einer gegenwärtigen Störung der Ver-
mögensordnung durch einen korrigierenden und normstabilisierenden Eingriff. Anknüp-
fungspunkt der Norm ist die kartellrechtswidrige Bereicherung von Unternehmen zu Lasten 
anderer Marktteilnehmer und der öffentlichen Interessen an einem funktionierenden Wett-
bewerbsprozess; sie reagiert darauf jedoch nur im Hinblick auf die dadurch geschaffene 
objektive Vermögenslage. Der vermögensordnende Eingriff soll die Unverbrüchlichkeit und 
die Gerechtigkeit der Rechtsordnung erweisen und so die Rechtstreue der Marktteilnehmer 
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stärken. Diese zukunftsbezogen präventiv-ordnende Zielsetzung der Abschöpfung deckt 
sich mit einem alle Rechtsgebiete übergreifenden Grundsatz, wonach eine mit der Rechts-
ordnung nicht übereinstimmende Vermögenslage auszugleichen ist (so zum erweiterten 
Verfall BVerfG, Beschluss vom 14. Januar 2004 – 2 BvR 564/95 –, BVerfGE 110, 1-33, 
juris-Rn. 74 ff.; s. auch zur Einordnung als Strafe und Verfassungskonformität des § 661a 
BGB BGH, Urteil vom 16. Oktober 2003 – III ZR 106/03 –, NJW 2003, 3620; die Auffassung 
des BGH bestätigend BVerfG, Beschluss vom 5. Januar 2004 – 1 BvR 2518/03 –, NJW 
2004, 762; zusammenfassend zur Abgrenzung und zur Legitimität präventiver Verhaltens-
steuerung in Bezug auf die Schadenshaftung Franck, Marktordnung durch Haftung, 2016, 
S. 69 ff., 78 f.). 

Zu Buchstabe cb 

Der in Absatz 4 Satz 5 verwandte Begriff wird durch eine Legaldefinition erläutert und zu 
Absatz 5 in Beziehung gesetzt. 

Zu Nummer 8 (§ 39 Absatz 1 satz 2 Nummer 3 GWB-E) 

Bei der Anmeldung von Zusammenschlüssen ist aufgrund der gesetzlichen Freigabefiktion 
des § 40 Absatz 1 Satz 1 sicherzustellen, dass der Lauf der kurz bemessenen Monatsfrist 
erst dann beginnt, wenn das Bundeskartellamt Kenntnis vom Eingang der Anmeldung er-
halten hat. Dies gilt auch bei der Übermittlung von elektronischen Anmeldungen über das 
besondere elektronische Behördenpostfach. Insofern ist für diesen Zugang auszuschlie-
ßen, dass der Fristenlauf auch ohne Kenntnis der Behörde schon mit der Abgabe einer 
automatisch generierten Eingangsbestätigung gegenüber dem Absender beginnt. Maßgeb-
lich für den Fristlauf ist daher nunmehr das in einem elektronischen oder schriftlichen Emp-
fangsbekenntnis genannte Eingangsdatum. Fordert der Absender bei der Übermittlung der 
Anmeldung ein elektronisches Empfangsbekenntnis an, so wird die Behörde den Empfang 
regelmäßig auch in dieser Form bestätigen, sofern dies ohne Verzögerung möglich ist. 

Zu Nummer 9 (§ 39a GWB-E) 

§ 39a wird durch die neue Regelung in § 32f Absatz 2 ersetzt und deshalb aufgehoben. 

Zu 10 (§ 44 Absatz 3 GWB-E) 

Um das Potential der Sektoruntersuchungen nach § 32e Absatz 1 sowie evtl. anschließen-
der Abhilfemaßnahmen nach § 32f voll auszuschöpfen, ist es von großer Bedeutung, dass 
die für eine Sektoruntersuchung infrage kommenden Märkte und Wirtschaftszweige früh-
zeitig identifiziert werden. Hierzu sollen unter anderem auch die wirtschafts- und wettbe-
werbspolitischen Analysen der Monopolkommission genutzt werden. Die Monopolkommis-
sion kann auf der Basis ihrer Untersuchungsergebnisse in ihren Gutachten (dies können 
insbesondere Haupt-, Sektor- oder auch Sondergutachten sein) explizit an das Bundeskar-
tellamt gerichtete Empfehlungen für die Durchführung von Sektoruntersuchungen nach 
§ 32e aussprechen. Das Bundeskartellamt prüft die Empfehlung und leitet innerhalb von 
zwölf Monaten eine Sektoruntersuchung nach §32e ein oder legt in einer Stellungnahme 
dar, weshalb dies nicht erfolgt ist. 

Zu Nummer 10 (§ 50 Absatz 2 GWB-E) 

Die Verordnung (EU) 2022/1925 sieht über Artikel 38 Absatz 7 hinaus an verschiedenen 
Stellen eine Mitwirkung der Mitgliedstaaten an den Verfahren der Europäischen Kommis-
sion vor. Der Umfang der geforderten Mitwirkung der in Artikel 1 Absatz 6 der Verordnung 
(EU) 2022/1925 genannten Behörden reicht von der Unterstützung bei Durchsuchungen 
oder Vernehmungen (siehe z.B. Artikel 22 Absatz 2 Verordnung (EU) 2022/1925) bis zur 
Vornahme von Unterstützungshandlungen im Rahmen von Marktuntersuchungen der Eu-
ropäischen Kommission (Artikel 38 Absatz 6 Verordnung (EU) 2022/1925). 
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Die Aufnahme einer Zuständigkeit für die Unterstützung von bzw. Mitwirkung an Verfahren 
der Europäischen Kommission nach der Verordnung (EU) 2022/1925 ist vor diesem Hinter-
grund erforderlich, um das Bundeskartellamt in die Lage zu versetzen, eine angefragte Un-
terstützung ggf. auch leisten zu können. 

Die Änderung des § 50 Absatz 2 enthält hierbei eine ausschließliche Zuständigkeitszuwei-
sung an das Bundeskartellamt für die Mitwirkung an Verfahren der Europäischen Kommis-
sion soweit die Verordnung (EU) 2022/1925 auf nationale Behörden nach Artikel 1 Absatz 6 
Verordnung (EU) 2022/1925 verweist. Die Regelung fügt sich in die bestehende Geset-
zeslogik ein: Das Bundeskartellamt ist nach den bestehenden Normen bereits ausschließ-
lich für Verfahren nach § 19a sowie nach § 50 für die Anwendung von Artikel 101 und 102 
AEUV zuständig. 

Zu Nummer 122 (§ 50f Absatz 2 GWB-E) 

Die Änderung erklärt § 50f, welcher die Zusammenarbeit der Kartellbehörden mit anderen 
nationalen Behörden regelt, auch im Rahmen der Kooperation unter der Verordnung (EU) 
2022/1925 für anwendbar. Die Regelung ist notwendig, um eine effektive Zusammenarbeit 
sicherzustellen. Die Verordnung (EU) 2022/1925 enthält insoweit keine unmittelbar an-
wendbaren Vorschriften. 

Zu Nummer 133 (§ 56 Absatz 7 GWB-E) 

Abweichend von den üblichen Kartellverwaltungsverfahren hat das Bundeskartellamt künf-
tig nach Absatz 7 in den Fällen des § 32f Absatz 3 Satz 6 und § 32f Absatz 4 in einem frü-
hen Verfahrensstadium eine mündliche Verhandlung durchzuführen. Die mündliche Ver-
handlung ist eine spezielle Ausprägung des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs. Die zwin-
gende Durchführung einer mündlichen Verhandlung ist vor dem Hintergrund des öffentli-
chen Interesses an der Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs und der Vielzahl möglicher 
Betroffener angemessen. Die Anhörung dient insbesondere der Herstellung von Transpa-
renz (Publikationsfunktion). Darüber hinaus soll sie durch direkten Austausch zwischen 
Marktteilnehmern und sonstigen Betroffenen einen Beitrag zur möglichen Identifikation we-
sentlicher Problemfelder und geeigneter Abhilfemaßnahmen leisten. 

Zu Nummer 13 (§ 59 Absatz 1 GWB-E) 

Zu Buchstabe a 

Buchstabe a fügt einen neuen Satz 5 ein. Die Regelung dient dazu, eine wirkungsvolle Auf-
gabenerfüllung der Kartellbehörden im Hinblick auf die Ermittlungen im Bereich des Post-
verkehrs zu gewährleisten. Der dazu zählende Logistiksektor wird wegen des zunehmen-
den Paketaufkommens immer bedeutsamer, Angaben von Sendungsmengen sind für die 
Ermittlung der Wettbewerbsverhältnisse und ein umfassendes Verständnis von Post- und 
Paketmärkten daher unerlässlich. Allerdings dürfen Kenntnisse über Tatsachen, die dem 
Postgeheimnis unterliegen, von Postdienstleistern nach § 39 Absatz 3 PostG grundsätzlich 
nur für die Erbringung der Postdienste verwendet werden. Um seinen Aufgaben auch im 
Postbereich nachkommen zu können, ist die Kartellbehörde zur Informationsbeschaffung 
auf die Mithilfe der Erbringer von Postdiensten angewiesen, die ggf. zur Wahrung des Post-
geheimnisses verpflichtet sind. Sofern z.B. die Anzahl erhaltener oder abgesandter Post-
sendungen (eines oder bestimmter Kunden) vom Postgeheimnis erfasst ist, bedarf es einer 
Öffnung des Postgeheimnisses, soweit der Schutz im Konflikt mit erforderlichen kartellbe-
hördlichen Ermittlungen steht. Da das Postgeheimnis nur dann zurücktritt, wenn sich die 
Befugnisnorm ausdrücklich auf Postsendungen oder den Postverkehr bezieht, ist die Er-
mächtigungsbefugnis in § 59 Absatz 1 GWB insoweit zu ergänzen. Der notwendige Ge-
heimnisschutz wird durch die Geheimhaltungspflicht der Kartellbehörden sichergestellt. Ei-
ner Ergänzung steht auch nicht § 39 Absatz 1 PostG entgegen, weil die Verwendung der 
Kenntnisse für andere Zwecke gem. § 39 Absatz 3 Satz 3 PostG zulässig ist, wenn dafür 
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eine spezielle gesetzliche Ermächtigung gegeben ist, die sich ausdrücklich auf Postsen-
dungen oder den Postverkehr beziehen muss. Hauptanwendungsfall des Satzes 3 ist ins-
besondere die Weitergabe der Kenntnisse an staatliche Stellen, die Auskunft über den 
Postverkehr begehren (Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein Postgesetz, BT-Drs. 
13/7774, S. 30). Es bedarf einer dem Zitiergebot genügenden Einschränkung von Artikel 10 
des Grundgesetzes, um die Kartellbehörden zu ermächtigen, diejenigen Unternehmen zur 
Erteilung von Auskünften über die Umstände des Postverkehrs zu verpflichten, die ge-
schäftsmäßig Postdienste erbringen oder daran mitwirken, und die erteilten Auskünfte für 
die Erfüllung der den Kartellbehörden übertragenen gesetzlichen Aufgaben zu verwenden. 

Zu Nummer 14 (§ 66 Absatz 1 GWB-E) 

Die Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde gegen Maßnahmen nach 
§ 32f Absatz 4 trägt dem besonderen Charakter der Entflechtung Rechnung.  
 

Zu Nummer 15 (§ 81 Absatz 2 GWB-E) 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung ergänzt die bisherigen Regelungen zu Zuwiderhandlungen gegen vollzieh-
bare Anordnungen um die erweiterten missbrauchsunabhängigen Eingriffsbefugnisse. 

Zu Buchstabe b 

Buchstabe b ist eine redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Nummer 16 (§ 87 GWB-E) 

Die Ergänzungen in § 87 dienen der Zuständigkeitskonzentration für Verfahren mit Bezug 
zur Verordnung (EU) 2022/1925 bei den Landgerichten. Durch die Zuständigkeitskonzent-
ration sollen die Kartellspruchkörper auch für Verfahren nach der Verordnung (EU) 
2022/1925 zuständig werden. Ein Gleichlauf mit den kartellrechtlichen Zuständigkeiten bie-
tet sich zum einen an, um Expertise in diesem komplexen und technischen Bereich zu kon-
zentrieren, der in seinen Grundüberlegungen dem Kartellrecht zumindest stark ähnelt. Bei-
spielsweise sind mehrere der Verpflichtungen der Artikel 5 und 6 an die Kartellrechtspre-
chung angelehnt. Zum anderen sind in der Zukunft parallele Klagen nach Wettbewerbsrecht 
und der Verordnung (EU) 2022/1925 denkbar, so dass es auch vor diesem Hintergrund 
sinnvoll ist, beide Bereiche bei den bestehenden Kartellspruchkörpern anzusiedeln. 

Zu Nummer 17 (§ 89 Absatz 1 GWB-E) 

Die Ergänzung des § 89 Absatz 1 dient ebenfalls der Zuständigkeitskonzentration. 

Zu Nummer 18 (§ 33 Absatz 1, § 89b Absatz 5 GWB-E) 

Um die Durchsetzung der Verordnung (EU) 2022/1925 in Deutschland zu erleichtern, wird 
§ 33 um Verstöße gegen die Verpflichtungen der Artikel 5, 6 und 7 der Verordnung (EU) 
2022/1925 erweitert. Diese Artikel der Verordnung (EU) 2022/1925 begründen Rechte und 
Pflichten für den Einzelnen, sie sind somit vor den ordentlichen Gerichten durchsetzbar. Die 
Betroffenen haben mithin auch in diesen Fällen einen Beseitigungs- und Unterlassungsan-
spruch gegen den Rechtsverletzer. Durch die Bezugnahme auf § 33 Absatz 1 in § 33a Ab-
satz 1 finden auch die Regelungen zu Schadensersatzklagen in § 33a Absatz 1, 3 und 4 
auf Verstöße gegen die Verpflichtungen der Artikel 5, 6 und 7 der Verordnung (EU) 
2022/1925 Anwendung. Für Verstöße gegen das Kartellrecht und die Verordnung (EU) 
2022/1925 bestehen somit die gleichen zivilrechtlichen Ansprüche. Die Änderung dient der 
Sicherung der praktischen Wirksamkeit der Verordnung (EU) 2022/1925 im Sinne des eu-
ropäischen Effektivitätsgrundsatzes. 
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Damit § 89b Absatz 5 auf Verfahren nach der Verordnung (EU) 2022/1925 in gleicher 
Weise Anwendung finden kann, wie auf kartellbehördliche Verfahren, wird dieser entspre-
chend ergänzt. 

Zu Nummer 19 (§ 89c Absatz 3 GWB-E) 

Damit § 89c Absatz 3 auf Verfahren nach der Verordnung (EU) 2022/1925 in gleicher Weise 
Anwendung finden kann, wie auf kartellbehördliche Verfahren, wird dieser entsprechend 
ergänzt. 

Zu Nummer 20 (§ 89e Absatz 1 GWB-E) 

Durch die Ergänzung in § 89e Absatz 1 wird klargestellt, dass im Rahmen der Anwendung 
der §§ 33g, 89b bis 89d auf Verstöße nach der Verordnung (EU) 2022/1925 Wettbewerbs-
behörden nur die nach der Verordnung (EU) 2022/1925 berechtigten Behörden sind. Dies 
sind die Europäische Kommission sowie Behörden, die die in Artikel 1 Absatz 6 der Verord-
nung (EU) 2022/1925 genannten Vorschriften anwenden. 

Zu Nummer 21 (§ 90 Absatz 1 GWB-E) 

Das Bundeskartellamt sollte auch über Rechtsstreitigkeiten, deren Entscheidung ganz oder 
teilweise von der Anwendung der Vorschriften der Verordnung (EU) 2022/1925 abhängt, 
von den Gerichten informiert werden und im Einzelfall die Möglichkeit haben, sich als sog. 
amicus curiae hieran zu beteiligen. Zwar setzt das Bundeskartellamt selbst die Verordnung 
(EU) 2022/1925 nicht behördlich durch, es ist aber an der Durchsetzung durch die Europä-
ische Kommission ggf. beteiligt. Zudem dürften sich Fragen im Bereich der Auslegung der 
Verordnung (EU) 2022/1925 typischerweise in identischer oder ähnlicher Form parallel im 
Kartellrecht im Rahmen der Anwendung von Artikel 101, 102 AEUV bzw. §§ 1, 19 ff. GWB 
stellen. Hinzu kommt, dass das Bundeskartellamt den Gerichten ggf. seine Marktkenntnisse 
oder Einschätzungen dazu, welche Marktwirkungen eine bestimmte Auslegung der Tatbe-
stände der Verordnung (EU) 2022/1925 haben kann, zur Verfügung stellen kann. 

Die Verordnung (EU) 2022/1925 sieht ein amicus-curiae-Recht zwar in Artikel 39 Absatz 3 
nur für die Europäische Kommission vor, enthält jedoch keine Vorgaben für die Ausgestal-
tung der Verfahren vor den nationalen Gerichten und überlässt es damit den Mitgliedstaa-
ten, diesbezügliche Regelungen für eine effektive Durchsetzung der Verordnung (EU) 
2022/1925 zu treffen. 

Zu Nummer 22 (§ 90a GWB-E) 

Zu Buchstabe a bis c 

Die vorgeschlagene Änderung dient der Durchsetzung des Artikels 39 der Verordnung (EU) 
2022/1925, welcher Vorgaben bezüglich der Zusammenarbeit zwischen der Europäischen 
Kommission und den nationalen Gerichten enthält. Die Ausführungen entsprechen im We-
sentlichen Artikel 15 VO 1/2003, welcher im Rahmen des aktuellen § 90a in das nationale 
Recht inkorporiert wurde. 

Um einen schnellen und effektiven Informationsfluss zu gewährleisten, ist es zweckmäßig, 
das bewährte System in § 90a beizubehalten und das Bundeskartellamt auch für Verfahren 
nach der Verordnung (EU) 2022/1925 als Scharnierbehörde für den Informationsaustausch 
vorzusehen. 
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Zu Nummer 23 (§ 154 Nummer 3 GWB-E) 

Die Änderung dient der Umsetzung der Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die Konzessionsvergabe (ABl. L 94 vom 
28. März 2014, S. 1). 

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Vergaberechts (Vergaberechtsmodernisierungs-
gesetz – VergRModG) vom 17. Februar 2016 (BGBl. 2016 Teil I Nr. 8, Seite 203 ff.) wurden 
die wesentlichen Regelungen der 2014 erlassenen EU-Vergaberichtlinien einschließlich der 
Richtlinie 2014/23/EU in deutsches Recht umgesetzt. Es besteht jedoch ergänzender Re-
gelungsbedarf, da Artikel 43 Absatz 3 Satz 2 der Richtlinie bisher nicht ausdrücklich umge-
setzt ist. 

§ 132 setzt die europarechtlichen Vorgaben für Vertragsänderungen während der Vertrags-
laufzeit um. § 154 Nummer 3 regelt die entsprechende Anwendung von § 132 auf Konzes-
sionsverträge. Artikel 43 Absatz 3 Satz 2 der Richtlinie 2014/23/EU sieht anders als die 
allgemeine Vergaberichtlinie 2014/24/EU bei Vertragsänderungen von Konzessionen eine 
spezielle Regelung für den Fall vor, dass der Konzessionsvertrag keine Indexierungsklau-
sel enthält. In diesem Fall gibt die Konzessionsrichtlinie vor, dass der aktualisierte Wert 
unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Inflationsrate im Mitgliedstaat des öffentli-
chen Auftraggebers oder des Auftraggebers berechnet wird. Diese Richtlinienbestimmung 
wird für Konzessionsverträge entsprechend ergänzend zu § 132 Absatz 4, der die Vertrags-
änderung von Verträgen mit Indexierungsklausel regelt, in § 154 Nummer 3 Buchstabe c 
umgesetzt. Die Inflationsrate als Veränderung des Verbraucherpreisindex binnen Jahres-
frist in Deutschland wird monatlich vom Statistischen Bundesamt ermittelt und veröffentlicht. 
Mit den Zeitreihen des Statistischen Bundesamtes kann eine durchschnittliche Rate für den 
vertragsbezogen relevanten Zeitraum ermittelt werden. 

Zu Buchstabe c 

Zu Nummer 24 (§ 187 GWB-E) 

Durch den Übergang des bisherigen § 39a in den neuen § 32f Absatz 2 wurde eine Über-
gangsregelung erforderlich, durch die gewährleistet wird, dass Sektoruntersuchungen, die 
im Hinblick auf eine anschließende Verfügung nach § 39a eingeleitet wurden, auch nach 
Inkrafttreten des § 32f als Grundlage für eine entsprechende Verfügung gelten können. So-
weit die Veröffentlichung von Berichten zu Sektoruntersuchungen bei Inkrafttreten des § 32f 
Absatz 2 nicht länger als ein Jahr zurückliegt, können Verfügungen nach § 32f Absatz 2 
daher auch auf diese Sektoruntersuchungen gestützt werden. Die zeitliche Beschränkung 
stellt sicher, dass nur Sektoruntersuchungen mit einer hinreichend aktuellen Datenbasis als 
Grundlage für eine Verfügung nach § 32f Absatz 2 dienen. 
 

Zu Artikel 2 (Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes) 

Um Expertise zu Kartellschadenersatzfällen auch für entsprechende Verfahren wegen ei-
nes Verstoßes gegen die Artikel 5, 6 oder 7 der Verordnung (EU) 2022/1925 nutzbar zu 
machen, wird im Gerichtsverfassungsgesetz Parallelität mit Kartellzivilverfahren hergestellt 
und die Zuständigkeit ebenfalls einem Kollegialspruchkörper der allgemeinen Zivilkammern 
zugewiesen. Diese können die mit den Schadenersatzansprüchen regelmäßig verbunde-
nen komplexen sachlichen, ökonomischen und rechtlichen Fragen besser bewältigen als 
die meist mit nur einem Berufsrichter besetzten Kammern für Handelssachen. 

Durch die übrigen Änderungen in § 95 Absatz 2 GVG werden Abkürzungen ausformuliert, 
so dass diese Änderungen lediglich der Rechtsförmlichkeit dienen. 

Zu Artikel 43 (Änderung des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche) 
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Die Gesetzesänderung ist eine Folgeänderung zur Novellierung der Preisangabenverord-
nung (PAngV) durch die Verordnung vom 12. November 2021 (BGBl. I S. 4921). Im Rah-
men der Novellierung wurde die PAngV insgesamt umstrukturiert, so dass die einzelnen 
Vorschriften der PAngV nunmehr in anderen Vorschriften geregelt sind. Durch die Folge-
änderung werden im Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche Normverweisun-
gen auf die PAngV angepasst. 

Zu Artikel 4 (Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs) 

Die Gesetzesänderung ist eine Folgeänderung zur Novellierung der Preisangabenverord-
nung (PAngV) durch die Verordnung vom 12. November 2021 (BGBl. I S. 4921). Im Rah-
men der Novellierung wurde die PAngV insgesamt umstrukturiert, so dass die einzelnen 
Vorschriften der PAngV nunmehr in anderen Vorschriften geregelt sind. Durch die Folge-
änderungen wird im Bürgerlichen Gesetzbuch die Normverweisung auf die PAngV ange-
passt. 

 Zu Artikel 5 (Änderung des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes) 

Die Gesetzänderung ist eine Folgeänderung zur Novellierung der Preisangabenverordnung 
(PAngV) durch die Verordnung vom 12. November 2021 (BGBl. I S. 4921). Im Rahmen der 
Novellierung wurde die PAngV insgesamt umstrukturiert, so dass die einzelnen Vorschriften 
der PAngV nunmehr in anderen Vorschriften geregelt sind. Durch die Folgeänderung wird 
im Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz die Normverweisung auf die PAngV ange-
passt. 

Zu Artikel 6 (Änderung des Verpackungsgesetzes) 

Die Gesetzesänderung ist eine Folgeänderung zur Novellierung der Preisangabenverord-
nung (PAngV) durch die Verordnung vom 12. November 2021 (BGBl. I S. 4921). Im Rah-
men der Novellierung wurde die PAngV insgesamt umstrukturiert, so dass die einzelnen 
Vorschriften der PAngV nunmehr in anderen Vorschriften geregelt sind. Durch die Folge-
änderung wird im Verpackungsgesetz die Normverweisung auf die PAngV angepasst. 

Zu Artikel 7 (Inkrafttreten) 

Artikel 7 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 



I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 139/2004 DES RATES
vom 20. Januar 2004

über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen
(„EG-Fusionskontrollverordnung“)

(Text von Bedeutung für den EWR)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf die Artikel 83 und 308,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates vom 21.
Dezember 1989 über die Kontrolle von Unternehmens-
zusammenschlüssen (4) ist in wesentlichen Punkten
geändert worden. Es empfiehlt sich daher aus Gründen
der Klarheit, im Rahmen der jetzt anstehenden
Änderungen eine Neufassung dieser Verordnung vorzu-
nehmen.

(2) Zur Verwirklichung der allgemeinen Ziele des Vertrags
ist der Gemeinschaft in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe g)
die Aufgabe übertragen worden, ein System zu errichten,
das den Wettbewerb innerhalb des Binnenmarkts vor
Verfälschungen schützt. Nach Artikel 4 Absatz 1 des
Vertrags ist die Tätigkeit der Mitgliedstaaten und der
Gemeinschaft dem Grundsatz einer offenen Marktwirt-
schaft mit freiem Wettbewerb verpflichtet. Diese
Grundsätze sind für die Fortentwicklung des Binnen-
markts wesentlich.

(3) Die Vollendung des Binnenmarkts und der Wirtschafts-
und Währungsunion, die Erweiterung der Europäischen
Union und die Reduzierung der internationalen Handels-
und Investitionshemmnisse werden auch weiterhin
erhebliche Strukturveränderungen bei den Unternehmen,
insbesondere durch Zusammenschlüsse, bewirken.

(4) Diese Strukturveränderungen sind zu begrüßen, soweit
sie den Erfordernissen eines dynamischen Wettbewerbs
entsprechen und geeignet sind, zu einer Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie, zu
einer Verbesserung der Wachstumsbedingungen sowie
zur Anhebung des Lebensstandards in der Gemeinschaft
zu führen.

(5) Allerdings ist zu gewährleisten, dass der Umstrukturie-
rungsprozess nicht eine dauerhafte Schädigung des Wett-
bewerbs verursacht. Das Gemeinschaftsrecht muss
deshalb Vorschriften für solche Zusammenschlüsse
enthalten, die geeignet sind, wirksamen Wettbewerb im
Gemeinsamen Markt oder in einem wesentlichen Teil
desselben erheblich zu beeinträchtigen.

(6) Daher ist ein besonderes Rechtsinstrument erforderlich,
das eine wirksame Kontrolle sämtlicher Zusammen-
schlüsse im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die
Wettbewerbsstruktur in der Gemeinschaft ermöglicht
und das zugleich das einzige auf derartige Zusammen-
schlüsse anwendbare Instrument ist. Mit der Verordnung
(EWG) Nr. 4064/89 konnte eine Gemeinschaftspolitik in
diesem Bereich entwickelt werden. Es ist jedoch
nunmehr an der Zeit, vor dem Hintergrund der gewon-
nenen Erfahrung die genannte Verordnung neu zu
fassen, um den Herausforderungen eines stärker inte-
grierten Markts und der künftigen Erweiterung der
Europäischen Union besser gerecht werden. Im Einklang
mit dem Subsidiaritätsprinzip und dem Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit nach Artikel 5 des Vertrags geht die
vorliegende Verordnung nicht über das zur Erreichung
ihres Ziels, der Gewährleistung eines unverfälschten
Wettbewerbs im Gemeinsamen Markt entsprechend dem
Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem
Wettbewerb, erforderliche Maß hinaus.

(7) Die Artikel 81 und 82 des Vertrags sind zwar nach der
Rechtsprechung des Gerichtshofs auf bestimmte Zusam-
menschlüsse anwendbar, reichen jedoch nicht aus, um
alle Zusammenschlüsse zu erfassen, die sich als unver-
einbar mit dem vom Vertrag geforderten System des
unverfälschten Wettbewerbs erweisen könnten. Diese
Verordnung ist daher nicht nur auf Artikel 83, sondern
vor allem auf Artikel 308 des Vertrags zu stützen,
wonach sich die Gemeinschaft für die Verwirklichung
ihrer Ziele zusätzliche Befugnisse geben kann; dies gilt
auch für Zusammenschlüsse auf den Märkten für land-
wirtschaftliche Erzeugnisse im Sinne des Anhangs I des
Vertrags.
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(8) Die Vorschriften dieser Verordnung sollten für bedeut-
same Strukturveränderungen gelten, deren Auswir-
kungen auf den Markt die Grenzen eines Mitgliedstaats
überschreiten. Solche Zusammenschlüsse sollten
grundsätzlich nach dem Prinzip der einzigen Anlaufstelle
und im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip
ausschließlich auf Gemeinschaftsebene geprüft werden.
Unternehmenszusammenschlüsse, die nicht im Anwen-
dungsbereich dieser Verordnung liegen, fallen grundsätz-
lich in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten.

(9) Der Anwendungsbereich dieser Verordnung sollte
anhand des geografischen Tätigkeitsbereichs der betei-
ligten Unternehmen bestimmt und durch Schwellenwerte
eingegrenzt werden, damit Zusammenschlüsse von
gemeinschaftsweiter Bedeutung erfasst werden können.
Die Kommission sollte dem Rat über die Anwendung
der Schwellenwerte und Kriterien Bericht erstatten, damit
dieser sie ebenso wie die Vorschriften für Verweisungen
vor einer Anmeldung gemäß Artikel 202 des Vertrags
regelmäßig anhand der gewonnenen Erfahrungen über-
prüfen kann. Hierzu ist es erforderlich, dass die Mitglied-
staaten der Kommission statistische Angaben übermit-
teln, auf deren Grundlage die Kommission ihre Berichte
erstellen und etwaige Änderungen vorschlagen kann. Die
Berichte und Vorschläge der Kommission sollten sich auf
die von den Mitgliedstaaten regelmäßig übermittelten
Angaben stützen.

(10) Ein Zusammenschluss von gemeinschaftsweiter Bedeu-
tung sollte dann als gegeben gelten, wenn der Gesamt-
umsatz der beteiligten Unternehmen die festgelegten
Schwellenwerte überschreitet und sie in erheblichem
Umfang in der Gemeinschaft tätig sind, unabhängig
davon, ob der Sitz der beteiligten Unternehmen sich in
der Gemeinschaft befindet oder diese dort ihr Haupt-
geschäft ausüben.

(11) Die Regeln für die Verweisung von Zusammenschlüssen
von der Kommission an die Mitgliedstaaten und von den
Mitgliedstaaten an die Kommission sollten angesichts des
Subsidiaritätsprinzips als wirksames Korrektiv wirken.
Diese Regeln wahren in angemessener Weise die Wettbe-
werbsinteressen der Mitgliedstaaten und tragen dem
Bedürfnis nach Rechtssicherheit sowie dem Grundsatz
einer einzigen Anlaufstelle Rechnung.

(12) Zusammenschlüsse können in den Zuständigkeitsbereich
mehrerer nationaler Fusionskontrollregelungen fallen,
wenn sie die in dieser Verordnung genannten Schwellen-
werte nicht erreichen. Die mehrfache Anmeldung
desselben Vorhabens erhöht die Rechtsunsicherheit, die
Arbeitsbelastung und die Kosten der beteiligten Unter-
nehmen und kann zu widersprüchlichen Beurteilungen
führen. Das System, nach dem die betreffenden Mitglied-
staaten Zusammenschlüsse an die Kommission verweisen
können, sollte daher weiterentwickelt werden.

(13) Die Kommission sollte in enger und stetiger Verbindung
mit den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten
handeln und deren Bemerkungen und Mitteilungen
entgegennehmen.

(14) Die Kommission sollte gemeinsam mit den zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten ein Netz von Behörden
bilden, die ihre jeweiligen Zuständigkeiten in enger
Zusammenarbeit durch effiziente Regelungen für Infor-
mationsaustausch und Konsultation wahrnehmen, um
sicherzustellen, dass jeder Fall unter Beachtung des
Subsidiaritätsprinzips von der für ihn am besten geeig-
neten Behörde behandelt wird und um Mehrfachanmel-
dungen weitestgehend auszuschließen. Verweisungen
von Zusammenschlüssen von der Kommission an die
Mitgliedstaaten und von den Mitgliedstaaten an die
Kommission sollten in einer effizienten Weise erfolgen,
die weitestgehend ausschließt, dass ein Zusammenschluss
sowohl vor als auch nach seiner Anmeldung von einer
Stelle an eine andere verwiesen wird.

(15) Die Kommission sollte einen angemeldeten Zusammen-
schluss mit gemeinschaftsweiter Bedeutung an einen
Mitgliedstaat verweisen können, wenn er den Wettbe-
werb in einem Markt innerhalb dieses Mitgliedstaats, der
alle Merkmale eines gesonderten Marktes aufweist,
erheblich zu beeinträchtigen droht. Beeinträchtigt der
Zusammenschluss den Wettbewerb auf einem solchen
Markt und stellt dieser keinen wesentlichen Teil des
gemeinsamen Marktes dar, sollte die Kommission
verpflichtet sein, den Fall ganz oder teilweise auf Antrag
an den betroffenen Mitgliedstaat zu verweisen. Ein
Mitgliedstaat sollte einen Zusammenschluss ohne
gemeinschaftsweite Bedeutung an die Kommission
verweisen können, wenn er den Handel zwischen den
Mitgliedstaaten beeinträchtigt und den Wettbewerb in
seinem Hoheitsgebiet erheblich zu beeinträchtigen droht.
Weitere Mitgliedstaaten, die für die Prüfung des Zusam-
menschlusses ebenfalls zuständig sind, sollten die
Möglichkeit haben, dem Antrag beizutreten. In diesem
Fall sollten nationale Fristen ausgesetzt werden, bis eine
Entscheidung über die Verweisung des Falles getroffen
wurde, um die Effizienz und Berechenbarkeit des
Systems sicherzustellen. Die Kommission sollte befugt
sein, einen Zusammenschluss für einen antragstellenden
Mitgliedstaat oder mehrere antragstellende Mitglied-
staaten zu prüfen und zu behandeln.

(16) Um das System der Fusionskontrolle innerhalb der
Gemeinschaft noch effizienter zu gestalten, sollten die
beteiligten Unternehmen die Möglichkeit erhalten, vor
Anmeldung eines Zusammenschlusses die Verweisung
an die Kommission oder an einen Mitgliedstaat zu bean-
tragen. Um die Effizienz des Systems sicherzustellen,
sollten die Kommission und die einzelstaatlichen Wettbe-
werbsbehörden in einem solchen Fall innerhalb einer
kurzen, genau festgelegten Frist entscheiden, ob der Fall
an die Kommission oder an den betreffenden Mitglied-
staat verwiesen werden sollte. Auf Antrag der beteiligten
Unternehmen sollte die Kommission einen Zusammen-
schluss mit gemeinschaftsweiter Bedeutung an einen
Mitgliedstaat verweisen können, wenn der Zusammen-
schluss den Wettbewerb auf einem Markt innerhalb
dieses Mitgliedstaats, der alle Merkmale eines geson-
derten Marktes aufweist, erheblich beeinträchtigen
könnte, ohne dass dazu von den beteiligten Unter-
nehmen der Nachweis verlangt werden sollte, dass die
Auswirkungen des Zusammenschlusses wettbe-
werbsschädlich sein würden. Die Kommission sollte
einen Zusammenschluss nicht an einen Mitgliedstaat
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verweisen dürfen, wenn dieser eine solche Verweisung
abgelehnt hat. Die beteiligten Unternehmen sollten
ferner vor der Anmeldung bei einer einzelstaatlichen
Behörde beantragen dürfen, dass ein Zusammenschluss
ohne gemeinschaftsweite Bedeutung, der nach dem
innerstaatlichen Wettbewerbsrecht mindestens dreier
Mitgliedstaaten geprüft werden könnte, an die Kommis-
sion verwiesen wird. Solche Anträge auf eine Verweisung
vor der Anmeldung an die Kommission wären insbeson-
dere dann angebracht, wenn der betreffende Zusammen-
schluss den Wettbewerb über das Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats hinaus beeinträchtigen würde. Wird ein
Zusammenschluss, der nach dem Wettbewerbsrecht
mindestens dreier Mitgliedstaaten geprüft werden
könnte, vor seiner Anmeldung bei einer einzelstaatlichen
Behörde an die Kommission verwiesen, so sollte die
ausschließliche Zuständigkeit für die Prüfung dieses
Zusammenschlusses auf die Kommission übergehen,
wenn keiner der für die Prüfung des betreffenden Falls
zuständigen Mitgliedstaaten sich dagegen ausspricht; für
diesen Zusammenschluss sollte dann die Vermutung der
gemeinschaftsweiten Bedeutung gelten. Ein Zusammen-
schluss sollte jedoch nicht vor seiner Anmeldung von
den Mitgliedstaaten an die Kommission verwiesen
werden, wenn mindestens einer der für die Prüfung des
Falles zuständigen Mitgliedstaaten eine solche Verwei-
sung abgelehnt hat.

(17) Der Kommission ist vorbehaltlich der Nachprüfung ihrer
Entscheidungen durch den Gerichtshof die ausschließ-
liche Zuständigkeit für die Anwendung dieser Verord-
nung zu übertragen.

(18) Die Mitgliedstaaten dürfen auf Zusammenschlüsse von
gemeinschaftsweiter Bedeutung ihr innerstaatliches Wett-
bewerbsrecht nur anwenden, soweit es in dieser Verord-
nung vorgesehen ist. Die entsprechenden Befugnisse der
einzelstaatlichen Behörden sind auf die Fälle zu
beschränken, in denen ohne ein Tätigwerden der
Kommission wirksamer Wettbewerb im Gebiet eines
Mitgliedstaats erheblich behindert werden könnte und
die Wettbewerbsinteressen dieses Mitgliedstaats sonst
durch diese Verordnung nicht hinreichend geschützt
würden. Die betroffenen Mitgliedstaaten müssen in
derartigen Fällen so schnell wie möglich handeln. Diese
Verordnung kann jedoch wegen der Unterschiede
zwischen den innerstaatlichen Rechtsvorschriften keine
einheitliche Frist für den Erlass endgültiger Entschei-
dungen nach innerstaatlichem Recht vorschreiben.

(19) Im Übrigen hindert die ausschließliche Anwendung
dieser Verordnung auf Zusammenschlüsse von gemein-
schaftsweiter Bedeutung die Mitgliedstaaten unbeschadet
des Artikels 296 des Vertrags nicht daran, geeignete
Maßnahmen zum Schutz anderer berechtigter Interessen
als derjenigen zu ergreifen, die in dieser Verordnung
berücksichtigt werden, sofern diese Maßnahmen mit den
allgemeinen Grundsätzen und den sonstigen Bestim-
mungen des Gemeinschaftsrechts vereinbar sind.

(20) Der Begriff des Zusammenschlusses ist so zu definieren,
dass er Vorgänge erfasst, die zu einer dauerhaften Verän-
derung der Kontrolle an den beteiligten Unternehmen
und damit an der Marktstruktur führen. In den Anwen-
dungsbereich dieser Verordnung sollten daher auch alle
Gemeinschaftsunternehmen einbezogen werden, die auf
Dauer alle Funktionen einer selbstständigen wirtschaftli-
chen Einheit erfüllen. Ferner sollten Erwerbsvorgänge,

die eng miteinander verknüpft sind, weil sie durch eine
Bedingung miteinander verbunden sind oder in Form
einer Reihe von innerhalb eines gebührend kurzen Zeit-
raums getätigten Rechtsgeschäften mit Wertpapieren
stattfinden, als ein einziger Zusammenschluss behandelt
werden.

(21) Diese Verordnung ist auch dann anwendbar, wenn die
beteiligten Unternehmen sich Einschränkungen unter-
werfen, die mit der Durchführung des Zusammen-
schlusses unmittelbar verbunden und dafür notwendig
sind. Eine Entscheidung der Kommission, mit der ein
Zusammenschluss in Anwendung dieser Verordnung für
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklärt wird,
sollte automatisch auch alle derartigen Einschränkungen
abdecken, ohne dass die Kommission diese im Einzelfall
zu prüfen hätte. Auf Antrag der beteiligten Unternehmen
sollte die Kommission allerdings im Fall neuer oder
ungelöster Fragen, die zu ernsthafter Rechtsunsicherheit
führen können, gesondert prüfen, ob eine Einschränkung
mit der Durchführung des Zusammenschlusses unmit-
telbar verbunden und dafür notwendig ist. Ein Fall wirft
dann eine neue oder ungelöste Frage auf, die zu ernst-
hafter Rechtsunsicherheit führen kann, wenn sie nicht
durch die entsprechende Bekanntmachung der Kommis-
sion oder eine veröffentlichte Entscheidung der Kommis-
sion geregelt ist.

(22) Bei der Regelung der Kontrolle von Unternehmenszu-
sammenschlüssen ist unbeschadet des Artikels 86 Absatz
2 des Vertrags der Grundsatz der Nichtdiskriminierung
zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor zu
beachten. Daher sind im öffentlichen Sektor bei der
Berechnung des Umsatzes eines am Zusammenschluss
beteiligten Unternehmens unabhängig von den Eigen-
tumsverhältnissen oder von den für sie geltenden Regeln
der verwaltungsmäßigen Zuordnung die Unternehmen
zu berücksichtigen, die eine mit einer autonomen
Entscheidungsbefugnis ausgestattete wirtschaftliche
Einheit bilden.

(23) Es ist festzustellen, ob die Zusammenschlüsse von
gemeinschaftsweiter Bedeutung mit dem Gemeinsamen
Markt vereinbar sind; dabei ist von dem Erfordernis
auszugehen, im Gemeinsamen Markt wirksamen Wettbe-
werb aufrechtzuerhalten und zu entwickeln. Die
Kommission muss sich bei ihrer Beurteilung an dem
allgemeinen Rahmen der Verwirklichung der grundle-
genden Ziele der Gemeinschaft gemäß Artikel 2 des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
und Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union
orientieren.

(24) Zur Gewährleistung eines unverfälschten Wettbewerbs
im Gemeinsamen Markt im Rahmen der Fortführung
einer Politik, die auf dem Grundsatz einer offenen Markt-
wirtschaft mit freiem Wettbewerb beruht, muss diese
Verordnung eine wirksame Kontrolle sämtlicher Zusam-
menschlüsse entsprechend ihren Auswirkungen auf den
Wettbewerb in der Gemeinschaft ermöglichen. Entspre-
chend wurde in der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 der
Grundsatz aufgestellt, dass Zusammenschlüsse von
gemeinschaftsweiter Bedeutung, die eine beherrschende
Stellung begründen oder verstärken, durch welche ein
wirksamer Wettbewerb im Gemeinsamen Markt oder in
einem wesentlichen Teil desselben in erheblichem
Ausmaß behindert wird, für mit dem Gemeinsamen
Markt unvereinbar zu erklären sind.
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(25) In Anbetracht der Auswirkungen, die Zusammenschlüsse
in oligopolistischen Marktstrukturen haben können, ist
die Aufrechterhaltung wirksamen Wettbewerbs in
solchen Märkten umso mehr geboten. Viele oligopolisti-
sche Märkte lassen ein gesundes Maß an Wettbewerb
erkennen. Unter bestimmten Umständen können Zusam-
menschlüsse, in deren Folge der beträchtliche Wettbe-
werbsdruck beseitigt wird, den die fusionierenden Unter-
nehmen aufeinander ausgeübt haben, sowie der Wettbe-
werbsdruck auf die verbleibenden Wettbewerber gemin-
dert wird, zu einer erheblichen Behinderung wirksamen
Wettbewerbs führen, auch wenn eine Koordinierung
zwischen Oligopolmitgliedern unwahrscheinlich ist. Die
Gerichte der Gemeinschaft haben jedoch bisher die
Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 nicht ausdrücklich
dahingehend ausgelegt, dass Zusammenschlüsse, die
solche nicht koordinierten Auswirkungen haben, für mit
dem Gemeinsamen Markt unvereinbar zu erklären sind.
Daher sollte im Interesse der Rechtssicherheit klargestellt
werden, dass diese Verordnung eine wirksame Kontrolle
solcher Zusammenschlüsse dadurch vorsieht, dass
grundsätzlich jeder Zusammenschluss, der einen wirk-
samen Wettbewerb im Gemeinsamen Markt oder einem
wesentlichen Teil desselben erheblich behindern würde,
für mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar zu
erklären ist. Für die Anwendung der Bestimmungen des
Artikels 2 Absätze 2 und 3 wird beabsichtigt, den Begriff
„erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs“ dahin
gehend auszulegen, dass er sich über das Konzept der
Marktbeherrschung hinaus ausschließlich auf diejenigen
wettbewerbsschädigenden Auswirkungen eines Zusam-
menschlusses erstreckt, die sich aus nicht koordiniertem
Verhalten von Unternehmen ergeben, die auf dem jewei-
ligen Markt keine beherrschende Stellung haben würden.

(26) Eine erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs
resultiert im Allgemeinen aus der Begründung oder
Stärkung einer beherrschenden Stellung. Im Hinblick
darauf, dass frühere Urteile der europäischen Gerichte
und die Entscheidungen der Kommission gemäß der
Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 weiterhin als Orientie-
rung dienen sollten und gleichzeitig die Übereinstim-
mung mit den Kriterien für einen Wettbewerbsschaden,
die die Kommission und die Gerichte der Gemeinschaft
bei der Prüfung der Vereinbarkeit eines Zusammen-
schlusses mit dem Gemeinsamen Markt angewendet
haben, gewahrt werden sollte, sollte diese Verordnung
dementsprechend den Grundsatz aufstellen, dass Zusam-
menschlüsse von gemeinschaftsweiter Bedeutung, die
wirksamen Wettbewerb im Gemeinsamen Markt oder in
einem wesentlichen Teil desselben erheblich behindern
würden, insbesondere infolge der Begründung oder
Stärkung einer beherrschenden Stellung, für mit dem
Gemeinsamen Markt unvereinbar zu erklären sind.

(27) Außerdem sollten die Kriterien in Artikel 81 Absätze 1
und 3 des Vertrags auf Gemeinschaftsunternehmen, die
auf Dauer alle Funktionen einer selbstständigen wirt-
schaftlichen Einheit erfüllen, insoweit angewandt
werden, als ihre Gründung eine spürbare Einschränkung
des Wettbewerbs zwischen unabhängig bleibenden
Unternehmen zur Folge hat.

(28) Um deutlich zu machen und zu erläutern, wie die
Kommission Zusammenschlüsse nach dieser Verordnung
beurteilt, sollte sie Leitlinien veröffentlichen, die einen
soliden wirtschaftlichen Rahmen für die Beurteilung der
Vereinbarkeit von Zusammenschlüssen mit dem
Gemeinsamen Markt bieten sollten.

(29) Um die Auswirkungen eines Zusammenschlusses auf
den Wettbewerb im Gemeinsamen Markt bestimmen zu
können, sollte begründeten und wahrscheinlichen Effi-
zienzvorteilen Rechnung getragen werden, die von den
beteiligten Unternehmen dargelegt werden. Es ist
möglich, dass die durch einen Zusammenschluss
bewirkten Effizienzvorteile die Auswirkungen des
Zusammenschlusses auf den Wettbewerb, insbesondere
den möglichen Schaden für die Verbraucher, ausglei-
chen, so dass durch den Zusammenschluss wirksamer
Wettbewerb im Gemeinsamen Markt oder in einem
wesentlichen Teil desselben, insbesondere durch Begrün-
dung oder Stärkung einer beherrschenden Stellung, nicht
erheblich behindert würde. Die Kommission sollte Leitli-
nien veröffentlichen, in denen sie die Bedingungen
darlegt, unter denen sie Effizienzvorteile bei der Prüfung
eines Zusammenschlusses berücksichtigen kann.

(30) Ändern die beteiligten Unternehmen einen angemeldeten
Zusammenschluss, indem sie insbesondere anbieten,
Verpflichtungen einzugehen, die den Zusammenschluss
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar machen, sollte
die Kommission den Zusammenschluss in seiner
geänderten Form für mit dem Gemeinsamen Markt
vereinbar erklären können. Diese Verpflichtungen
müssen in angemessenem Verhältnis zu dem Wettbe-
werbsproblem stehen und dieses vollständig beseitigen.
Es ist ebenfalls zweckmäßig, Verpflichtungen vor der
Einleitung des Verfahrens zu akzeptieren, wenn das
Wettbewerbsproblem klar umrissen ist und leicht gelöst
werden kann. Es sollte ausdrücklich vorgesehen werden,
dass die Kommission ihre Entscheidung an Bedingungen
und Auflagen knüpfen kann, um sicherzustellen, dass die
beteiligten Unternehmen ihren Verpflichtungen so
effektiv und rechtzeitig nachkommen, dass der Zusam-
menschluss mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar
wird. Während des gesamten Verfahrens sollte für Trans-
parenz und eine wirksame Konsultation der Mitglied-
staaten und betroffener Dritter gesorgt werden.

(31) Die Kommission sollte über geeignete Instrumente
verfügen, damit sie die Durchsetzung der Verpflich-
tungen sicherstellen und auf Situationen reagieren kann,
in denen die Verpflichtungen nicht eingehalten werden.
Wird eine Bedingung nicht erfüllt, unter der die
Entscheidung über die Vereinbarkeit des Zusammen-
schlusses mit dem Gemeinsamen Markt ergangen ist, so
tritt der Zustand der Vereinbarkeit des Zusammen-
schlusses mit dem Gemeinsamen Markt nicht ein, so
dass der Zusammenschluss damit in der vollzogenen
Form von der Kommission nicht genehmigt ist. Wird der
Zusammenschluss vollzogen, sollte er folglich ebenso
behandelt werden wie ein nicht angemeldeter und ohne
Genehmigung vollzogener Zusammenschluss. Außerdem
sollte die Kommission die Auflösung eines Zusammen-
schlusses direkt anordnen dürfen, um den vor dem
Vollzug des Zusammenschlusses bestehenden Zustand
wieder herzustellen, wenn sie bereits zu dem Ergebnis
gekommen ist, dass der Zusammenschluss ohne die
Bedingung mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar
wäre. Wird eine Auflage nicht erfüllt, mit der die
Entscheidung über die Vereinbarkeit eines Zusammen-
schlusses mit dem Gemeinsamen Markt ergangen ist,
sollte die Kommission ihre Entscheidung widerrufen
können. Ferner sollte die Kommission angemessene
finanzielle Sanktionen verhängen können, wenn Bedin-
gungen oder Auflagen nicht eingehalten werden.
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(32) Bei Zusammenschlüssen, die wegen des begrenzten
Marktanteils der beteiligten Unternehmen nicht geeignet
sind, wirksamen Wettbewerb zu behindern, kann davon
ausgegangen werden, dass sie mit dem Gemeinsamen
Markt vereinbar sind. Unbeschadet der Artikel 81 und
82 des Vertrags besteht ein solches Indiz insbesondere
dann, wenn der Marktanteil der beteiligten Unternehmen
im Gemeinsamen Markt oder in einem wesentlichen Teil
desselben 25 % nicht überschreitet.

(33) Der Kommission ist die Aufgabe zu übertragen, alle
Entscheidungen über die Vereinbarkeit oder Unverein-
barkeit der Zusammenschlüsse von gemeinschaftsweiter
Bedeutung mit dem Gemeinsamen Markt sowie Entschei-
dungen, die der Wiederherstellung des Zustands vor dem
Vollzug eines für mit dem Gemeinsamen Markt unver-
einbar erklärten Zusammenschlusses dienen, zu treffen.

(34) Um eine wirksame Überwachung zu gewährleisten, sind
die Unternehmen zu verpflichten, Zusammenschlüsse
von gemeinschaftsweiter Bedeutung nach Vertragsab-
schluss, Veröffentlichung des Übernahmeangebots oder
des Erwerbs einer die Kontrolle begründenden Beteili-
gung und vor ihrem Vollzug anzumelden. Eine Anmel-
dung sollte auch dann möglich sein, wenn die beteiligten
Unternehmen der Kommission gegenüber ihre Absicht
glaubhaft machen, einen Vertrag über einen beabsich-
tigten Zusammenschluss zu schließen und ihr beispiels-
weise anhand einer von allen beteiligten Unternehmen
unterzeichneten Grundsatzvereinbarung, Übereinkunft
oder Absichtserklärung darlegen, dass der Plan für den
beabsichtigten Zusammenschluss ausreichend konkret
ist, oder im Fall eines Übernahmeangebots öffentlich ihre
Absicht zur Abgabe eines solchen Angebots bekundet
haben, sofern der beabsichtigte Vertrag oder das beab-
sichtigte Angebot zu einem Zusammenschluss von
gemeinschaftsweiter Bedeutung führen würde. Der
Vollzug eines Zusammenschlusses sollte bis zum Erlass
der abschließenden Entscheidung der Kommission ausge-
setzt werden. Auf Antrag der beteiligten Unternehmen
sollte es jedoch gegebenenfalls möglich sein, hiervon
abzuweichen. Bei der Entscheidung hierüber sollte die
Kommission alle relevanten Faktoren, wie die Art und
die Schwere des Schadens für die beteiligten Unter-
nehmen oder Dritte sowie die Bedrohung des Wettbe-
werbs durch den Zusammenschluss, berücksichtigen. Im
Interesse der Rechtssicherheit ist die Wirksamkeit von
Rechtsgeschäften zu schützen, soweit dies erforderlich
ist.

(35) Es ist eine Frist festzulegen, innerhalb derer die Kommis-
sion wegen eines angemeldeten Zusammenschlusses das
Verfahren einzuleiten hat; ferner sind Fristen vorzusehen,
innerhalb derer die Kommission abschließend zu
entscheiden hat, ob ein Zusammenschluss mit dem
Gemeinsamen Markt vereinbar oder unvereinbar ist.
Wenn die beteiligten Unternehmen anbieten, Verpflich-
tungen einzugehen, um den Zusammenschluss mit dem
Gemeinsamen Markt vereinbar zu machen, sollten diese
Fristen verlängert werden, damit ausreichend Zeit für die
Prüfung dieser Angebote, den Markttest und für die
Konsultation der Mitgliedstaaten und interessierter
Dritter bleibt. Darüber hinaus sollte in begrenztem
Umfang eine Verlängerung der Frist, innerhalb derer die
Kommission abschließend entscheiden muss, möglich
sein, damit ausreichend Zeit für die Untersuchung des
Falls und für die Überprüfung der gegenüber der
Kommission vorgetragenen Tatsachen und Argumente
zur Verfügung steht.

(36) Die Gemeinschaft achtet die Grundrechte und
Grundsätze, die insbesondere mit der Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union (1) anerkannt wurden.
Diese Verordnung sollte daher im Einklang mit diesen
Rechten und Grundsätzen ausgelegt und angewandt
werden.

(37) Die beteiligten Unternehmen müssen das Recht erhalten,
von der Kommission gehört zu werden, sobald das
Verfahren eingeleitet worden ist. Auch den Mitgliedern
der geschäftsführenden und aufsichtsführenden Organe
sowie den anerkannten Vertretern der Arbeitnehmer der
beteiligten Unternehmen und betroffenen Dritten ist
Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

(38) Um Zusammenschlüsse ordnungsgemäß beurteilen zu
können, sollte die Kommission alle erforderlichen
Auskünfte einholen und alle erforderlichen Nachprü-
fungen in der Gemeinschaft vornehmen können. Zu
diesem Zweck und im Interesse eines wirksamen Wett-
bewerbsschutzes müssen die Untersuchungsbefugnisse
der Kommission ausgeweitet werden. Die Kommission
sollte insbesondere alle Personen, die eventuell über
sachdienliche Informationen verfügen, befragen und
deren Aussagen zu Protokoll nehmen können.

(39) Wenn beauftragte Bedienstete der Kommission Nachprü-
fungen vornehmen, sollten sie alle Auskünfte im Zusam-
menhang mit Gegenstand und Zweck der Nachprüfung
einholen dürfen. Sie sollten ferner bei Nachprüfungen
Versiegelungen vornehmen dürfen, insbesondere wenn
triftige Gründe für die Annahme vorliegen, dass ein
Zusammenschluss ohne vorherige Anmeldung vollzogen
wurde, dass der Kommission unrichtige, unvollständige
oder irreführende Angaben gemacht wurden oder dass
die betreffenden Unternehmen oder Personen Bedin-
gungen oder Auflagen einer Entscheidung der Kommis-
sion nicht eingehalten haben. Eine Versiegelung sollte in
jedem Fall nur unter außergewöhnlichen Umständen
und nur während der für die Nachprüfung unbedingt
erforderlichen Dauer, d. h. normalerweise nicht länger
als 48 Stunden, vorgenommen werden.

(40) Unbeschadet der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist es
auch zweckmäßig, den Umfang der Kontrolle zu
bestimmen, die ein einzelstaatliches Gericht ausüben
kann, wenn es nach Maßgabe des einzelstaatlichen
Rechts vorsorglich die Unterstützung durch die Vollzugs-
organe für den Fall genehmigt, dass ein Unternehmen
sich weigern sollte, eine durch Entscheidung der
Kommission angeordnete Nachprüfung oder Versiege-
lung zu dulden. Nach ständiger Rechtsprechung kann
das einzelstaatliche Gericht die Kommission insbeson-
dere um weitere Auskünfte bitten, die für die Ausübung
seiner Kontrolle erforderlich sind und in Ermangelung
dieser Auskünfte die Genehmigung verweigern. Des
Weiteren sind die einzelstaatlichen Gerichte nach
ständiger Rechtsprechung für die Kontrolle der Anwen-
dung der einzelstaatlichen Vorschriften für die
Vollstreckung von Zwangsmaßnahmen zuständig. Die
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten sollten bei der
Ausübung der Untersuchungsbefugnisse der Kommission
aktiv mitwirken.
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(41) Wenn Unternehmen oder natürliche Personen Entschei-
dungen der Kommission nachkommen, können sie nicht
gezwungen werden, Zuwiderhandlungen einzugestehen;
sie sind jedoch in jedem Fall verpflichtet, Sachfragen zu
beantworten und Unterlagen beizubringen, auch wenn
diese Informationen gegen sie oder gegen andere als
Beweis für eine begangene Zuwiderhandlung verwendet
werden können.

(42) Im Interesse der Transparenz sollten alle Entscheidungen
der Kommission, die nicht rein verfahrensrechtlicher Art
sind, auf breiter Ebene bekannt gemacht werden. Ebenso
unerlässlich wie die Wahrung der Verteidigungsrechte
der beteiligten Unternehmen, insbesondere des Rechts
auf Akteneinsicht, ist der Schutz von Geschäftsgeheim-
nissen. Die Vertraulichkeit der innerhalb des Netzes
sowie mit den zuständigen Behörden von Drittländern
ausgetauschten Informationen sollte gleichfalls gewahrt
werden.

(43) Die Einhaltung dieser Verordnung sollte, soweit erforder-
lich, durch Geldbußen und Zwangsgelder sichergestellt
werden. Dabei sollte dem Gerichtshof nach Artikel 229
des Vertrags die Befugnis zu unbeschränkter Ermes-
sensnachprüfung übertragen werden.

(44) Die Bedingungen, unter denen Zusammenschlüsse in
Drittländern durchgeführt werden, an denen Unter-
nehmen beteiligt sind, die ihren Sitz oder ihr Haupt-
geschäft in der Gemeinschaft haben, sollten aufmerksam
verfolgt werden; es sollte die Möglichkeit vorgesehen
werden, dass die Kommission vom Rat ein Verhand-
lungsmandat mit dem Ziel erhalten kann, eine nicht-
diskriminierende Behandlung für solche Unternehmen
zu erreichen.

(45) Diese Verordnung berührt in keiner Weise die in den
beteiligten Unternehmen anerkannten kollektiven Rechte
der Arbeitnehmer, insbesondere im Hinblick auf die
nach Gemeinschaftsrecht oder nach innerstaatlichem
Recht bestehende Pflicht, die anerkannten Arbeitnehmer-
vertreter zu unterrichten oder anzuhören.

(46) Die Kommission sollte ausführliche Vorschriften für die
Durchführung dieser Verordnung entsprechend den Mo-
dalitäten für die Ausübung der der Kommission übertra-
genen Durchführungsbefugnisse festlegen können. Beim
Erlass solcher Durchführungsbestimmungen sollte sie
durch einen Beratenden Ausschuss unterstützt werden,
der gemäß Artikel 23 aus Vertretern der Mitgliedstaaten
besteht —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anwendungsbereich

(1) Unbeschadet des Artikels 4 Absatz 5 und des Artikels 22
gilt diese Verordnung für alle Zusammenschlüsse von gemein-
schaftsweiter Bedeutung im Sinne dieses Artikels.

(2) Ein Zusammenschluss hat gemeinschaftsweite Bedeu-
tung, wenn folgende Umsätze erzielt werden:

a) ein weltweiter Gesamtumsatz aller beteiligten Unternehmen
zusammen von mehr als 5 Mrd. EUR und

b) ein gemeinschaftsweiter Gesamtumsatz von mindestens zwei
beteiligten Unternehmen von jeweils mehr als 250 Mio.
EUR;

dies gilt nicht, wenn die beteiligten Unternehmen jeweils mehr
als zwei Drittel ihres gemeinschaftsweiten Gesamtumsatzes in
ein und demselben Mitgliedstaat erzielen.

(3) Ein Zusammenschluss, der die in Absatz 2 vorgesehenen
Schwellen nicht erreicht, hat gemeinschaftsweite Bedeutung,
wenn

a) der weltweite Gesamtumsatz aller beteiligten Unternehmen
zusammen mehr als 2,5 Mrd. EUR beträgt,

b) der Gesamtumsatz aller beteiligten Unternehmen in
mindestens drei Mitgliedstaaten jeweils 100 Mio. EUR über-
steigt,

c) in jedem von mindestens drei von Buchstabe b) erfassten
Mitgliedstaaten der Gesamtumsatz von mindestens zwei
beteiligten Unternehmen jeweils mehr als 25 Mio. EUR
beträgt und

d) der gemeinschaftsweite Gesamtumsatz von mindestens zwei
beteiligten Unternehmen jeweils 100 Mio. EUR übersteigt;

dies gilt nicht, wenn die beteiligten Unternehmen jeweils mehr
als zwei Drittel ihres gemeinschaftsweiten Gesamtumsatzes in
ein und demselben Mitgliedstaat erzielen.

(4) Vor dem 1. Juli 2009 erstattet die Kommission dem Rat
auf der Grundlage statistischer Angaben, die die Mitgliedstaaten
regelmäßig übermitteln können, über die Anwendung der in
den Absätzen 2 und 3 vorgesehenen Schwellen und Kriterien
Bericht, wobei sie Vorschläge gemäß Absatz 5 unterbreiten
kann.

(5) Der Rat kann im Anschluss an den in Absatz 4
genannten Bericht auf Vorschlag der Kommission mit qualifi-
zierter Mehrheit die in Absatz 3 aufgeführten Schwellen und
Kriterien ändern.

Artikel 2

Beurteilung von Zusammenschlüssen

(1) Zusammenschlüsse im Sinne dieser Verordnung sind
nach Maßgabe der Ziele dieser Verordnung und der folgenden
Bestimmungen auf ihre Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen
Markt zu prüfen.

Bei dieser Prüfung berücksichtigt die Kommission:

a) die Notwendigkeit, im Gemeinsamen Markt wirksamen
Wettbewerb aufrechtzuerhalten und zu entwickeln, insbe-
sondere im Hinblick auf die Struktur aller betroffenen
Märkte und den tatsächlichen oder potenziellen Wettbewerb
durch innerhalb oder außerhalb der Gemeinschaft ansässige
Unternehmen;
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b) die Marktstellung sowie die wirtschaftliche Macht und die
Finanzkraft der beteiligten Unternehmen, die Wahlmöglich-
keiten der Lieferanten und Abnehmer, ihren Zugang zu den
Beschaffungs- und Absatzmärkten, rechtliche oder tatsäch-
liche Marktzutrittsschranken, die Entwicklung des Angebots
und der Nachfrage bei den jeweiligen Erzeugnissen und
Dienstleistungen, die Interessen der Zwischen- und Endver-
braucher sowie die Entwicklung des technischen und wirt-
schaftlichen Fortschritts, sofern diese dem Verbraucher dient
und den Wettbewerb nicht behindert.

(2) Zusammenschlüsse, durch die wirksamer Wettbewerb im
Gemeinsamen Markt oder in einem wesentlichen Teil desselben
nicht erheblich behindert würde, insbesondere durch Begrün-
dung oder Verstärkung einer beherrschenden Stellung, sind für
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar zu erklären.

(3) Zusammenschlüsse, durch die wirksamer Wettbewerb im
Gemeinsamen Markt oder in einem wesentlichen Teil desselben
erheblich behindert würde, insbesondere durch Begründung
oder Verstärkung einer beherrschenden Stellung, sind für mit
dem Gemeinsamen Markt unvereinbar zu erklären.

(4) Soweit die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens,
das einen Zusammenschluss gemäß Artikel 3 darstellt, die
Koordinierung des Wettbewerbsverhaltens unabhängig blei-
bender Unternehmen bezweckt oder bewirkt, wird eine solche
Koordinierung nach den Kriterien des Artikels 81 Absätze 1
und 3 des Vertrags beurteilt, um festzustellen, ob das Vorhaben
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar ist.

(5) Bei dieser Beurteilung berücksichtigt die Kommission
insbesondere, ob

— es auf dem Markt des Gemeinschaftsunternehmens oder auf
einem diesem vor- oder nachgelagerten Markt oder auf
einem benachbarten oder eng mit ihm verknüpften Markt
eine nennenswerte und gleichzeitige Präsenz von zwei oder
mehr Gründerunternehmen gibt;

— die unmittelbar aus der Gründung des Gemeinschaftsunter-
nehmens erwachsende Koordinierung den beteiligten Unter-
nehmen die Möglichkeit eröffnet, für einen wesentlichen
Teil der betreffenden Waren und Dienstleistungen den
Wettbewerb auszuschalten.

Artikel 3

Definition des Zusammenschlusses

(1) Ein Zusammenschluss wird dadurch bewirkt, dass eine
dauerhafte Veränderung der Kontrolle in der Weise stattfindet,
dass

a) zwei oder mehr bisher voneinander unabhängige Unter-
nehmen oder Unternehmensteile fusionieren oder dass

b) eine oder mehrere Personen, die bereits mindestens ein
Unternehmen kontrollieren, oder ein oder mehrere Unter-
nehmen durch den Erwerb von Anteilsrechten oder
Vermögenswerten, durch Vertrag oder in sonstiger Weise
die unmittelbare oder mittelbare Kontrolle über die Gesamt-
heit oder über Teile eines oder mehrerer anderer Unter-
nehmen erwerben.

(2) Die Kontrolle wird durch Rechte, Verträge oder andere
Mittel begründet, die einzeln oder zusammen unter Berücksich-
tigung aller tatsächlichen oder rechtlichen Umstände die
Möglichkeit gewähren, einen bestimmenden Einfluss auf die
Tätigkeit eines Unternehmens auszuüben, insbesondere durch:

a) Eigentums — oder Nutzungsrechte an der Gesamtheit oder
an Teilen des Vermögens des Unternehmens;

b) Rechte oder Verträge, die einen bestimmenden Einfluss auf
die Zusammensetzung, die Beratungen oder Beschlüsse der
Organe des Unternehmens gewähren.

(3) Die Kontrolle wird für die Personen oder Unternehmen
begründet,

a) die aus diesen Rechten oder Verträgen selbst berechtigt sind,
oder

b) die, obwohl sie aus diesen Rechten oder Verträgen nicht
selbst berechtigt sind, die Befugnis haben, die sich daraus
ergebenden Rechte auszuüben.

(4) Die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens, das
auf Dauer alle Funktionen einer selbstständigen wirtschaftlichen
Einheit erfüllt, stellt einen Zusammenschluss im Sinne von
Absatz 1 Buchstabe b) dar.

(5) Ein Zusammenschluss wird nicht bewirkt,

a) wenn Kreditinstitute, sonstige Finanzinstitute oder Versiche-
rungsgesellschaften, deren normale Tätigkeit Geschäfte und
den Handel mit Wertpapieren für eigene oder fremde Rech-
nung einschließt, vorübergehend Anteile an einem Unter-
nehmen zum Zweck der Veräußerung erwerben, sofern sie
die mit den Anteilen verbundenen Stimmrechte nicht
ausüben, um das Wettbewerbsverhalten des Unternehmens
zu bestimmen, oder sofern sie die Stimmrechte nur ausüben,
um die Veräußerung der Gesamtheit oder von Teilen des
Unternehmens oder seiner Vermögenswerte oder die Ver-
äußerung der Anteile vorzubereiten, und sofern die Ver-
äußerung innerhalb eines Jahres nach dem Zeitpunkt des
Erwerbs erfolgt; diese Frist kann von der Kommission auf
Antrag verlängert werden, wenn die genannten Institute
oder Gesellschaften nachweisen, dass die Veräußerung inner-
halb der vorgeschriebenen Frist unzumutbar war;

b) wenn der Träger eines öffentlichen Mandats aufgrund der
Gesetzgebung eines Mitgliedstaats über die Auflösung von
Unternehmen, die Insolvenz, die Zahlungseinstellung, den
Vergleich oder ähnliche Verfahren die Kontrolle erwirbt;
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c) wenn die in Absatz 1 Buchstabe b) bezeichneten Hand-
lungen von Beteiligungsgesellschaften im Sinne von Artikel
5 Absatz 3 der Vierten Richtlinie 78/660/EWG des Rates
vom 25. Juli 1978 aufgrund von Artikel 54 Absatz 3
Buchstabe g) des Vertrages über den Jahresabschluss von
Gesellschaften bestimmter Rechtsformen (1) vorgenommen
werden, jedoch mit der Einschränkung, dass die mit den
erworbenen Anteilen verbundenen Stimmrechte, insbeson-
dere wenn sie zur Ernennung der Mitglieder der
geschäftsführenden oder aufsichtsführenden Organe der
Unternehmen ausgeübt werden, an denen die Beteiligungs-
gesellschaften Anteile halten, nur zur Erhaltung des vollen
Wertes der Investitionen und nicht dazu benutzt werden,
unmittelbar oder mittelbar das Wettbewerbsverhalten dieser
Unternehmen zu bestimmen.

Artikel 4

Vorherige Anmeldung von Zusammenschlüssen und
Verweisung vor der Anmeldung auf Antrag der Anmelder

(1) Zusammenschlüsse von gemeinschaftsweiter Bedeutung
im Sinne dieser Verordnung sind nach Vertragsabschluss,
Veröffentlichung des Übernahmeangebots oder Erwerb einer
die Kontrolle begründenden Beteiligung und vor ihrem Vollzug
bei der Kommission anzumelden.

Eine Anmeldung ist auch dann möglich, wenn die beteiligten
Unternehmen der Kommission gegenüber glaubhaft machen,
dass sie gewillt sind, einen Vertrag zu schließen, oder im Fall
eines Übernahmeangebots öffentlich ihre Absicht zur Abgabe
eines solchen Angebots bekundet haben, sofern der beabsich-
tigte Vertrag oder das beabsichtigte Angebot zu einem Zusam-
menschluss von gemeinschaftsweiter Bedeutung führen würde.

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck „ange-
meldeter Zusammenschluss“ auch beabsichtigte Zusammen-
schlüsse, die nach Unterabsatz 2 angemeldet werden. Für die
Zwecke der Absätze 4 und 5 bezeichnet der Ausdruck „Zusam-
menschluss“ auch beabsichtigte Zusammenschlüsse im Sinne
von Unterabsatz 2.

(2) Zusammenschlüsse in Form einer Fusion im Sinne des
Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe a) oder in Form der Begründung
einer gemeinsamen Kontrolle im Sinne des Artikels 3 Absatz 1
Buchstabe b) sind von den an der Fusion oder der Begründung
der gemeinsamen Kontrolle Beteiligten gemeinsam anzumelden.
In allen anderen Fällen ist die Anmeldung von der Person oder
dem Unternehmen vorzunehmen, die oder das die Kontrolle
über die Gesamtheit oder über Teile eines oder mehrerer Unter-
nehmen erwirbt.

(3) Stellt die Kommission fest, dass ein Zusammenschluss
unter diese Verordnung fällt, so veröffentlicht sie die Tatsache
der Anmeldung unter Angabe der Namen der beteiligten Unter-
nehmen, ihres Herkunftslands, der Art des Zusammenschlusses
sowie der betroffenen Wirtschaftszweige. Die Kommission trägt
den berechtigten Interessen der Unternehmen an der Wahrung
ihrer Geschäftsgeheimnisse Rechnung.

(4) Vor der Anmeldung eines Zusammenschlusses gemäß
Absatz 1 können die Personen oder Unternehmen im Sinne des
Absatzes 2 der Kommission in einem begründeten Antrag

mitteilen, dass der Zusammenschluss den Wettbewerb in einem
Markt innerhalb eines Mitgliedstaats, der alle Merkmale eines
gesonderten Marktes aufweist, erheblich beeinträchtigen könnte
und deshalb ganz oder teilweise von diesem Mitgliedstaat
geprüft werden sollte.

Die Kommission leitet diesen Antrag unverzüglich an alle
Mitgliedstaaten weiter. Der in dem begründeten Antrag
genannte Mitgliedstaat teilt innerhalb von 15 Arbeitstagen nach
Erhalt dieses Antrags mit, ob er der Verweisung des Falles
zustimmt oder nicht. Trifft der betreffende Mitgliedstaat eine
Entscheidung nicht innerhalb dieser Frist, so gilt dies als
Zustimmung.

Soweit dieser Mitgliedstaat der Verweisung nicht widerspricht,
kann die Kommission, wenn sie der Auffassung ist, dass ein
gesonderter Markt besteht und der Wettbewerb in diesem
Markt durch den Zusammenschluss erheblich beeinträchtigt
werden könnte, den gesamten Fall oder einen Teil des Falles an
die zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats
verweisen, damit das Wettbewerbsrecht dieses Mitgliedstaats
angewandt wird.

Die Entscheidung über die Verweisung oder Nichtverweisung
des Falls gemäß Unterabsatz 3 ergeht innerhalb von 25 Arbeits-
tagen nach Eingang des begründeten Antrags bei der Kommis-
sion. Die Kommission teilt ihre Entscheidung den übrigen
Mitgliedstaaten und den beteiligten Personen oder Unter-
nehmen mit. Trifft die Kommission innerhalb dieser Frist keine
Entscheidung, so gilt der Fall entsprechend dem von den betei-
ligten Personen oder Unternehmen gestellten Antrag als
verwiesen.

Beschließt die Kommission die Verweisung des gesamten Falles
oder gilt der Fall gemäß den Unterabsätzen 3 und 4 als
verwiesen, erfolgt keine Anmeldung gemäß Absatz 1, und das
Wettbewerbsrecht des betreffenden Mitgliedstaats findet
Anwendung. Artikel 9 Absätze 6 bis 9 finden entsprechend
Anwendung.

(5) Im Fall eines Zusammenschlusses im Sinne des Artikels
3, der keine gemeinschaftsweite Bedeutung im Sinne von
Artikel 1 hat und nach dem Wettbewerbsrecht mindestens
dreier Mitgliedstaaten geprüft werden könnte, können die in
Absatz 2 genannten Personen oder Unternehmen vor einer
Anmeldung bei den zuständigen Behörden der Kommission in
einem begründeten Antrag mitteilen, dass der Zusammen-
schluss von der Kommission geprüft werden sollte.

Die Kommission leitet diesen Antrag unverzüglich an alle
Mitgliedstaaten weiter.

Jeder Mitgliedstaat, der nach seinem Wettbewerbsrecht für die
Prüfung des Zusammenschlusses zuständig ist, kann innerhalb
von 15 Arbeitstagen nach Erhalt dieses Antrags die beantragte
Verweisung ablehnen.

Lehnt mindestens ein Mitgliedstaat gemäß Unterabsatz 3 inner-
halb der Frist von 15 Arbeitstagen die beantragte Verweisung
ab, so wird der Fall nicht verwiesen. Die Kommission unter-
richtet unverzüglich alle Mitgliedstaaten und die beteiligten
Personen oder Unternehmen von einer solchen Ablehnung.
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Hat kein Mitgliedstaat gemäß Unterabsatz 3 innerhalb von 15
Arbeitstagen die beantragte Verweisung abgelehnt, so wird die
gemeinschaftsweite Bedeutung des Zusammenschlusses
vermutet und er ist bei der Kommission gemäß den Absätzen 1
und 2 anzumelden. In diesem Fall wendet kein Mitgliedstaat
sein innerstaatliches Wettbewerbsrecht auf den Zusammen-
schluss an.

(6) Die Kommission erstattet dem Rat spätestens bis 1. Juli
2009 Bericht über das Funktionieren der Absätze 4 und 5. Der
Rat kann im Anschluss an diesen Bericht auf Vorschlag der
Kommission die Absätze 4 und 5 mit qualifizierter Mehrheit
ändern.

Artikel 5

Berechnung des Umsatzes

(1) Für die Berechnung des Gesamtumsatzes im Sinne dieser
Verordnung sind die Umsätze zusammenzuzählen, welche die
beteiligten Unternehmen im letzten Geschäftsjahr mit Waren
und Dienstleistungen erzielt haben und die dem normalen
geschäftlichen Tätigkeitsbereich der Unternehmen zuzuordnen
sind, unter Abzug von Erlösschmälerungen, der Mehrwertsteuer
und anderer unmittelbar auf den Umsatz bezogener Steuern.
Bei der Berechnung des Gesamtumsatzes eines beteiligten
Unternehmens werden Umsätze zwischen den in Absatz 4
genannten Unternehmen nicht berücksichtigt.

Der in der Gemeinschaft oder in einem Mitgliedstaat erzielte
Umsatz umfasst den Umsatz, der mit Waren und Dienstleis-
tungen für Unternehmen oder Verbraucher in der Gemeinschaft
oder in diesem Mitgliedstaat erzielt wird.

(2) Wird der Zusammenschluss durch den Erwerb von
Teilen eines oder mehrerer Unternehmen bewirkt, so ist
unabhängig davon, ob diese Teile eigene Rechtspersönlichkeit
besitzen, abweichend von Absatz 1 aufseiten des Veräußerers
nur der Umsatz zu berücksichtigen, der auf die veräußerten
Teile entfällt.

Zwei oder mehr Erwerbsvorgänge im Sinne von Unterabsatz 1,
die innerhalb von zwei Jahren zwischen denselben Personen
oder Unternehmen getätigt werden, werden hingegen als ein
einziger Zusammenschluss behandelt, der zum Zeitpunkt des
letzten Erwerbsvorgangs stattfindet.

(3) An die Stelle des Umsatzes tritt

a) bei Kredit- und sonstigen Finanzinstituten die Summe der
folgenden in der Richtlinie 86/635/EWG des Rates (1) defi-
nierten Ertragsposten gegebenenfalls nach Abzug der Mehr-
wertsteuer und sonstiger direkt auf diese Erträge erhobener
Steuern:

i) Zinserträge und ähnliche Erträge,

ii) Erträge aus Wertpapieren:

— Erträge aus Aktien, anderen Anteilsrechten und nicht
festverzinslichen Wertpapieren,

— Erträge aus Beteiligungen,

— Erträge aus Anteilen an verbundenen Unternehmen,

iii) Provisionserträge,

iv) Nettoerträge aus Finanzgeschäften,

v) sonstige betriebliche Erträge.

Der Umsatz eines Kredit- oder Finanzinstituts in der
Gemeinschaft oder in einem Mitgliedstaat besteht aus den
vorerwähnten Ertragsposten, die die in der Gemeinschaft
oder dem betreffenden Mitgliedstaat errichtete Zweig- oder
Geschäftsstelle des Instituts verbucht;

b) bei Versicherungsunternehmen die Summe der Bruttoprä-
mien; diese Summe umfasst alle vereinnahmten sowie alle
noch zu vereinnahmenden Prämien aufgrund von Versiche-
rungsverträgen, die von diesen Unternehmen oder für ihre
Rechnung abgeschlossen worden sind, einschließlich
etwaiger Rückversicherungsprämien und abzüglich der
aufgrund des Betrags der Prämie oder des gesamten
Prämienvolumens berechneten Steuern und sonstigen
Abgaben. Bei der Anwendung von Artikel 1 Absatz 2 Buch-
stabe b) und Absatz 3 Buchstaben b), c) und d) sowie den
letzten Satzteilen der genannten beiden Absätze ist auf die
Bruttoprämien abzustellen, die von in der Gemeinschaft
bzw. in einem Mitgliedstaat ansässigen Personen gezahlt
werden.

(4) Der Umsatz eines beteiligten Unternehmens im Sinne
dieser Verordnung setzt sich unbeschadet des Absatzes 2
zusammen aus den Umsätzen

a) des beteiligten Unternehmens;

b) der Unternehmen, in denen das beteiligte Unternehmen
unmittelbar oder mittelbar entweder

i) mehr als die Hälfte des Kapitals oder des Betriebsver-
mögens besitzt oder

ii) über mehr als die Hälfte der Stimmrechte verfügt oder

iii) mehr als die Hälfte der Mitglieder des Aufsichtsrats, des
Verwaltungsrats oder der zur gesetzlichen Vertretung
berufenen Organe bestellen kann oder

iv) das Recht hat, die Geschäfte des Unternehmens zu
führen;

c) der Unternehmen, die in dem beteiligten Unternehmen die
unter Buchstabe b) bezeichneten Rechte oder Einfluss-
möglichkeiten haben;

d) der Unternehmen, in denen ein unter Buchstabe c)
genanntes Unternehmen die unter Buchstabe b) bezeich-
neten Rechte oder Einflussmöglichkeiten hat;

e) der Unternehmen, in denen mehrere der unter den Buch-
staben a) bis d) genannten Unternehmen jeweils gemeinsam
die in Buchstabe b) bezeichneten Rechte oder Einfluss-
möglichkeiten haben.
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(5) Haben an dem Zusammenschluss beteiligte Unternehmen
gemeinsam die in Absatz 4 Buchstabe b) bezeichneten Rechte
oder Einflussmöglichkeiten, so gilt für die Berechnung des
Umsatzes der beteiligten Unternehmen im Sinne dieser Verord-
nung folgende Regelung:

a) Nicht zu berücksichtigen sind die Umsätze mit Waren und
Dienstleistungen zwischen dem Gemeinschaftsunternehmen
und jedem der beteiligten Unternehmen oder mit einem
Unternehmen, das mit diesen im Sinne von Absatz 4 Buch-
staben b) bis e) verbunden ist.

b) Zu berücksichtigen sind die Umsätze mit Waren und Dienst-
leistungen zwischen dem Gemeinschaftsunternehmen und
jedem dritten Unternehmen. Diese Umsätze sind den betei-
ligten Unternehmen zu gleichen Teilen zuzurechnen.

Artikel 6

Prüfung der Anmeldung und Einleitung des Verfahrens

(1) Die Kommission beginnt unmittelbar nach dem Eingang
der Anmeldung mit deren Prüfung.

a) Gelangt sie zu dem Schluss, dass der angemeldete Zusam-
menschluss nicht unter diese Verordnung fällt, so stellt sie
dies durch Entscheidung fest.

b) Stellt sie fest, dass der angemeldete Zusammenschluss zwar
unter diese Verordnung fällt, jedoch keinen Anlass zu ernst-
haften Bedenken hinsichtlich seiner Vereinbarkeit mit dem
Gemeinsamen Markt gibt, so trifft sie die Entscheidung,
keine Einwände zu erheben und erklärt den Zusammen-
schluss für vereinbar mit dem Gemeinsamen Markt.

Durch eine Entscheidung, mit der ein Zusammenschluss für
vereinbar erklärt wird, gelten auch die mit seiner Durchfüh-
rung unmittelbar verbundenen und für sie notwendigen
Einschränkungen als genehmigt.

c) Stellt die Kommission unbeschadet des Absatzes 2 fest, dass
der angemeldete Zusammenschluss unter diese Verordnung
fällt und Anlass zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich seiner
Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt gibt, so trifft sie
die Entscheidung, das Verfahren einzuleiten. Diese Verfahren
werden unbeschadet des Artikels 9 durch eine Entscheidung
nach Artikel 8 Absätze 1 bis 4 abgeschlossen, es sei denn,
die beteiligten Unternehmen haben der Kommission gegen-
über glaubhaft gemacht, dass sie den Zusammenschluss
aufgegeben haben.

(2) Stellt die Kommission fest, dass der angemeldete Zusam-
menschluss nach Änderungen durch die beteiligten Unter-
nehmen keinen Anlass mehr zu ernsthaften Bedenken im Sinne
des Absatzes 1 Buchstabe c) gibt, so erklärt sie gemäß Absatz 1
Buchstabe b) den Zusammenschluss für vereinbar mit dem
Gemeinsamen Markt.

Die Kommission kann ihre Entscheidung gemäß Absatz 1
Buchstabe b) mit Bedingungen und Auflagen verbinden, um
sicherzustellen, dass die beteiligten Unternehmen den Verpflich-
tungen nachkommen, die sie gegenüber der Kommission
hinsichtlich einer mit dem Gemeinsamen Markt zu vereinba-
renden Gestaltung des Zusammenschlusses eingegangen sind.

(3) Die Kommission kann eine Entscheidung gemäß
Absatz 1 Buchstabe a) oder b) widerrufen, wenn

a) die Entscheidung auf unrichtigen Angaben, die von einem
beteiligten Unternehmen zu vertreten sind, beruht oder
arglistig herbeigeführt worden ist

oder

b) die beteiligten Unternehmen einer in der Entscheidung
vorgesehenen Auflage zuwiderhandeln.

(4) In den in Absatz 3 genannten Fällen kann die Kommis-
sion eine Entscheidung gemäß Absatz 1 treffen, ohne an die in
Artikel 10 Absatz 1 genannten Fristen gebunden zu sein.

(5) Die Kommission teilt ihre Entscheidung den beteiligten
Unternehmen und den zuständigen Behörden der Mitglied-
staaten unverzüglich mit.

Artikel 7

Aufschub des Vollzugs von Zusammenschlüssen

(1) Ein Zusammenschluss von gemeinschaftsweiter Bedeu-
tung im Sinne des Artikels 1 oder ein Zusammenschluss, der
von der Kommission gemäß Artikel 4 Absatz 5 geprüft werden
soll, darf weder vor der Anmeldung noch so lange vollzogen
werden, bis er aufgrund einer Entscheidung gemäß Artikel 6
Absatz 1 Buchstabe b) oder Artikel 8 Absätze 1 oder 2 oder
einer Vermutung gemäß Artikel 10 Absatz 6 für vereinbar mit
dem Gemeinsamen Markt erklärt worden ist.

(2) Absatz 1 steht der Verwirklichung von Vorgängen nicht
entgegen, bei denen die Kontrolle im Sinne von Artikel 3 von
mehreren Veräußerern entweder im Wege eines öffentlichen
Übernahmeangebots oder im Wege einer Reihe von Rechts-
geschäften mit Wertpapieren, einschließlich solchen, die in
andere zum Handel an einer Börse oder an einem ähnlichen
Markt zugelassene Wertpapiere konvertierbar sind, erworben
wird, sofern

a) der Zusammenschluss gemäß Artikel 4 unverzüglich bei der
Kommission angemeldet wird und

b) der Erwerber die mit den Anteilen verbundenen Stimm-
rechte nicht ausübt oder nur zur Erhaltung des vollen
Wertes seiner Investition aufgrund einer von der Kommis-
sion nach Absatz 3 erteilten Freistellung ausübt.

(3) Die Kommission kann auf Antrag eine Freistellung von
den in Absatz 1 oder Absatz 2 bezeichneten Pflichten erteilen.
Der Antrag auf Freistellung muss mit Gründen versehen sein.
Die Kommission beschließt über den Antrag unter besonderer
Berücksichtigung der möglichen Auswirkungen des Aufschubs
des Vollzugs auf ein oder mehrere an dem Zusammenschluss
beteiligte Unternehmen oder auf Dritte sowie der möglichen
Gefährdung des Wettbewerbs durch den Zusammenschluss. Die
Freistellung kann mit Bedingungen und Auflagen verbunden
werden, um die Voraussetzungen für einen wirksamen Wettbe-
werb zu sichern. Sie kann jederzeit, auch vor der Anmeldung
oder nach Abschluss des Rechtsgeschäfts, beantragt und erteilt
werden.

(4) Die Wirksamkeit eines unter Missachtung des Absatzes 1
abgeschlossenen Rechtsgeschäfts ist von einer nach Artikel 6
Absatz 1 Buchstabe b) oder nach Artikel 8 Absätze 1, 2 oder 3
erlassenen Entscheidung oder von dem Eintritt der in Artikel
10 Absatz 6 vorgesehenen Vermutung abhängig.
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Dieser Artikel berührt jedoch nicht die Wirksamkeit von
Rechtsgeschäften mit Wertpapieren, einschließlich solcher, die
in andere Wertpapiere konvertierbar sind, wenn diese Wertpa-
piere zum Handel an einer Börse oder an einem ähnlichen
Markt zugelassen sind, es sei denn, dass die Käufer und die
Verkäufer wussten oder hätten wissen müssen, dass das betref-
fende Rechtsgeschäft unter Missachtung des Absatzes 1
geschlossen wurde.

Artikel 8

Entscheidungsbefugnisse der Kommission

(1) Stellt die Kommission fest, dass ein angemeldeter Zusam-
menschluss dem in Artikel 2 Absatz 2 festgelegten Kriterium
und — in den in Artikel 2 Absatz 4 genannten Fällen — den
Kriterien des Artikels 81 Absatz 3 des Vertrags entspricht, so
erlässt sie eine Entscheidung, mit der der Zusammenschluss für
vereinbar mit dem Gemeinsamen Markt erklärt wird.

Durch eine Entscheidung, mit der ein Zusammenschluss für
vereinbar erklärt wird, gelten auch die mit seiner Durchführung
unmittelbar verbundenen und für sie notwendigen
Einschränkungen als genehmigt.

(2) Stellt die Kommission fest, dass ein angemeldeter Zusam-
menschluss nach entsprechenden Änderungen durch die betei-
ligten Unternehmen dem in Artikel 2 Absatz 2 festgelegten
Kriterium und — in den in Artikel 2 Absatz 4 genannten Fällen
— den Kriterien des Artikels 81 Absatz 3 des Vertrags
entspricht, so erlässt sie eine Entscheidung, mit der der Zusam-
menschluss für vereinbar mit dem Gemeinsamen Markt erklärt
wird.

Die Kommission kann ihre Entscheidung mit Bedingungen und
Auflagen verbinden, um sicherzustellen, dass die beteiligten
Unternehmen den Verpflichtungen nachkommen, die sie gegen-
über der Kommission hinsichtlich einer mit dem Gemeinsamen
Markt zu vereinbarenden Gestaltung des Zusammenschlusses
eingegangen sind.

Durch eine Entscheidung, mit der ein Zusammenschluss für
vereinbar erklärt wird, gelten auch die mit seiner Durchführung
unmittelbar verbundenen und für sie notwendigen
Einschränkungen als genehmigt.

(3) Stellt die Kommission fest, dass ein Zusammenschluss
dem in Artikel 2 Absatz 3 festgelegten Kriterium entspricht
oder — in den in Artikel 2 Absatz 4 genannten Fällen — den
Kriterien des Artikels 81 Absatz 3 des Vertrags nicht entspricht,
so erlässt sie eine Entscheidung, mit der der Zusammenschluss
für unvereinbar mit dem Gemeinsamen Markt erklärt wird.

(4) Stellt die Kommission fest, dass ein Zusammenschluss

a) bereits vollzogen wurde und dieser Zusammenschluss für
unvereinbar mit dem Gemeinsamen Markt erklärt worden
ist oder

b) unter Verstoß gegen eine Bedingung vollzogen wurde, unter
der eine Entscheidung gemäß Absatz 2 ergangen ist, in der
festgestellt wird, dass der Zusammenschluss bei Nichteinhal-
tung der Bedingung das Kriterium des Artikels 2 Absatz 3
erfüllen würde oder — in den in Artikel 2 Absatz 4
genannten Fällen — die Kriterien des Artikels 81 Absatz 3
des Vertrags nicht erfüllen würde,

kann sie die folgenden Maßnahmen ergreifen:

— Sie kann den beteiligten Unternehmen aufgeben, den
Zusammenschluss rückgängig zu machen, insbesondere
durch die Auflösung der Fusion oder die Veräußerung aller
erworbenen Anteile oder Vermögensgegenstände, um den
Zustand vor dem Vollzug des Zusammenschlusses wieder-
herzustellen. Ist es nicht möglich, den Zustand vor dem
Vollzug des Zusammenschlusses dadurch wiederherzu-
stellen, dass der Zusammenschluss rückgängig gemacht
wird, so kann die Kommission jede andere geeignete
Maßnahme treffen, um diesen Zustand soweit wie möglich
wiederherzustellen.

— Sie kann jede andere geeignete Maßnahme anordnen, um
sicherzustellen, dass die beteiligten Unternehmen den
Zusammenschluss rückgängig machen oder andere
Maßnahmen zur Wiederherstellung des früheren Zustands
nach Maßgabe ihrer Entscheidung ergreifen.

In den in Unterabsatz 1 Buchstabe a) genannten Fällen können
die dort genannten Maßnahmen entweder durch eine Entschei-
dung nach Absatz 3 oder durch eine gesonderte Entscheidung
auferlegt werden.

(5) Die Kommission kann geeignete einstweilige
Maßnahmen anordnen, um wirksamen Wettbewerb wieder-
herzustellen oder aufrecht zu erhalten, wenn ein Zusammen-
schluss

a) unter Verstoß gegen Artikel 7 vollzogen wurde und noch
keine Entscheidung über die Vereinbarkeit des Zusammen-
schlusses mit dem Gemeinsamen Markt ergangen ist;

b) unter Verstoß gegen eine Bedingung vollzogen wurde, unter
der eine Entscheidung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe
b) oder Absatz 2 des vorliegenden Artikels ergangen ist;

c) bereits vollzogen wurde und für mit dem Gemeinsamen
Markt unvereinbar erklärt wird.

(6) Die Kommission kann eine Entscheidung gemäß Absatz
1 oder Absatz 2 widerrufen, wenn

a) die Vereinbarkeitserklärung auf unrichtigen Angaben beruht,
die von einem der beteiligten Unternehmen zu vertreten
sind, oder arglistig herbeigeführt worden ist oder

b) die beteiligten Unternehmen einer in der Entscheidung
vorgesehenen Auflage zuwiderhandeln.

(7) Die Kommission kann eine Entscheidung gemäß den
Absätzen 1 bis 3 treffen, ohne an die in Artikel 10 Absatz 3
genannten Fristen gebunden zu sein, wenn

a) sie feststellt, dass ein Zusammenschluss vollzogen wurde

i) unter Verstoß gegen eine Bedingung, unter der eine
Entscheidung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b)
ergangen ist oder

ii) unter Verstoß gegen eine Bedingung, unter der eine
Entscheidung gemäß Absatz 2 ergangen ist, mit der in
Einklang mit Artikel 10 Absatz 2 festgestellt wird, dass
der Zusammenschluss bei Nichterfüllung der Bedingung
Anlass zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich seiner
Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt geben würde
oder

b) eine Entscheidung gemäß Absatz 6 widerrufen wurde.
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(8) Die Kommission teilt ihre Entscheidung den beteiligten
Unternehmen und den zuständigen Behörden der Mitglied-
staaten unverzüglich mit.

Artikel 9

Verweisung an die zuständigen Behörden der Mitglied-
staaten

(1) Die Kommission kann einen angemeldeten Zusammen-
schluss durch Entscheidung unter den folgenden Vorausset-
zungen an die zuständigen Behörden des betreffenden Mitglied-
staats verweisen; sie unterrichtet die beteiligten Unternehmen
und die zuständigen Behörden der übrigen Mitgliedstaaten
unverzüglich von dieser Entscheidung.

(2) Ein Mitgliedstaat kann der Kommission, die die betei-
ligten Unternehmen entsprechend unterrichtet, von Amts
wegen oder auf Aufforderung durch die Kommission binnen
15 Arbeitstagen nach Erhalt der Kopie der Anmeldung
mitteilen, dass

a) ein Zusammenschluss den Wettbewerb auf einem Markt in
diesem Mitgliedstaat, der alle Merkmale eines gesonderten
Marktes aufweist, erheblich zu beeinträchtigen droht oder

b) ein Zusammenschluss den Wettbewerb auf einem Markt in
diesem Mitgliedstaat beeinträchtigen würde, der alle Merk-
male eines gesonderten Marktes aufweist und keinen
wesentlichen Teil des Gemeinsamen Marktes darstellt.

(3) Ist die Kommission der Auffassung, dass unter Berück-
sichtigung des Marktes der betreffenden Waren oder Dienstleis-
tungen und des räumlichen Referenzmarktes im Sinne des
Absatzes 7 ein solcher gesonderter Markt und eine solche
Gefahr bestehen,

a) so behandelt sie entweder den Fall nach Maßgabe dieser
Verordnung selbst oder

b) verweist die Gesamtheit oder einen Teil des Falls an die
zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats, damit
das Wettbewerbsrecht dieses Mitgliedstaats angewandt wird.

Ist die Kommission dagegen der Auffassung, dass ein solcher
gesonderter Markt oder eine solche Gefahr nicht besteht, so
stellt sie dies durch Entscheidung fest, die sie an den betref-
fenden Mitgliedstaat richtet, und behandelt den Fall nach
Maßgabe dieser Verordnung selbst.

In Fällen, in denen ein Mitgliedstaat der Kommission gemäß
Absatz 2 Buchstabe b) mitteilt, dass ein Zusammenschluss in
seinem Gebiet einen gesonderten Markt beeinträchtigt, der
keinen wesentlichen Teil des Gemeinsamen Marktes darstellt,
verweist die Kommission den gesamten Fall oder den Teil des
Falls, der den gesonderten Markt betrifft, an die zuständigen
Behörden des betreffenden Mitgliedstaats, wenn sie der Auffas-
sung ist, dass ein gesonderter Markt betroffen ist.

(4) Die Entscheidung über die Verweisung oder Nichtverwei-
sung nach Absatz 3 ergeht

a) in der Regel innerhalb der in Artikel 10 Absatz 1 Unterab-
satz 2 genannten Frist, falls die Kommission das Verfahren
nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) nicht eingeleitet hat;
oder

b) spätestens 65 Arbeitstage nach der Anmeldung des Zusam-
menschlusses, wenn die Kommission das Verfahren nach
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) eingeleitet, aber keine
vorbereitenden Schritte zum Erlass der nach Artikel 8
Absätze 2, 3 oder 4 erforderlichen Maßnahmen unter-
nommen hat, um wirksamen Wettbewerb auf dem betrof-
fenen Markt aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen.

(5) Hat die Kommission trotz Erinnerung durch den betref-
fenden Mitgliedstaat innerhalb der in Absatz 4 Buchstabe b)
bezeichneten Frist von 65 Arbeitstagen weder eine Entschei-
dung gemäß Absatz 3 über die Verweisung oder Nichtverwei-
sung erlassen noch die in Absatz 4 Buchstabe b) bezeichneten
vorbereitenden Schritte unternommen, so gilt die unwiderleg-
bare Vermutung, dass sie den Fall nach Absatz 3 Buchstabe b)
an den betreffenden Mitgliedstaat verwiesen hat.

(6) Die zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats
entscheiden ohne unangemessene Verzögerung über den Fall.

Innerhalb von 45 Arbeitstagen nach der Verweisung von der
Kommission teilt die zuständige Behörde des betreffenden
Mitgliedstaats den beteiligten Unternehmen das Ergebnis einer
vorläufigen wettbewerbsrechtlichen Prüfung sowie die gegeben-
enfalls von ihr beabsichtigten Maßnahmen mit. Der betreffende
Mitgliedstaat kann diese Frist ausnahmsweise hemmen, wenn
die beteiligten Unternehmen die nach seinem innerstaatlichen
Wettbewerbsrecht zu übermittelnden erforderlichen Angaben
nicht gemacht haben.

Schreibt das einzelstaatliche Recht eine Anmeldung vor, so
beginnt die Frist von 45 Arbeitstagen an dem Arbeitstag, der
auf den Eingang der vollständigen Anmeldung bei der
zuständigen Behörde des betreffenden Mitgliedstaats folgt.

(7) Der räumliche Referenzmarkt besteht aus einem Gebiet,
auf dem die beteiligten Unternehmen als Anbieter oder Nach-
frager von Waren oder Dienstleistungen auftreten, in dem die
Wettbewerbsbedingungen hinreichend homogen sind und das
sich von den benachbarten Gebieten unterscheidet; dies trifft
insbesondere dann zu, wenn die in ihm herrschenden Wettbe-
werbsbedingungen sich von denen in den letztgenannten
Gebieten deutlich unterscheiden. Bei dieser Beurteilung ist
insbesondere auf die Art und die Eigenschaften der betreffenden
Waren oder Dienstleistungen abzustellen, ferner auf das
Vorhandensein von Zutrittsschranken, auf Verbrauchergewohn-
heiten sowie auf das Bestehen erheblicher Unterschiede bei den
Marktanteilen der Unternehmen oder auf nennenswerte Preis-
unterschiede zwischen dem betreffenden Gebiet und den
benachbarten Gebieten.

(8) In Anwendung dieses Artikels kann der betreffende
Mitgliedstaat nur die Maßnahmen ergreifen, die zur Aufrecht-
erhaltung oder Wiederherstellung wirksamen Wettbewerbs auf
dem betreffenden Markt unbedingt erforderlich sind.

(9) Zwecks Anwendung seines innerstaatlichen Wettbe-
werbsrechts kann jeder Mitgliedstaat nach Maßgabe der
einschlägigen Vorschriften des Vertrags beim Gerichtshof Klage
erheben und insbesondere die Anwendung des Artikels 243 des
Vertrags beantragen.
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Artikel 10

Fristen für die Einleitung des Verfahrens und für
Entscheidungen

(1) Unbeschadet von Artikel 6 Absatz 4 ergehen die
Entscheidungen nach Artikel 6 Absatz 1 innerhalb von
höchstens 25 Arbeitstagen. Die Frist beginnt mit dem
Arbeitstag, der auf den Tag des Eingangs der Anmeldung folgt,
oder, wenn die bei der Anmeldung zu erteilenden Auskünfte
unvollständig sind, mit dem Arbeitstag, der auf den Tag des
Eingangs der vollständigen Auskünfte folgt.

Diese Frist beträgt 35 Arbeitstage, wenn der Kommission ein
Antrag eines Mitgliedstaats gemäß Artikel 9 Absatz 2 zugeht
oder wenn die beteiligten Unternehmen gemäß Artikel 6
Absatz 2 anbieten, Verpflichtungen einzugehen, um den
Zusammenschluss in einer mit dem Gemeinsamen Markt zu
vereinbarenden Weise zu gestalten.

(2) Entscheidungen nach Artikel 8 Absatz 1 oder 2 über
angemeldete Zusammenschlüsse sind zu erlassen, sobald offen-
kundig ist, dass die ernsthaften Bedenken im Sinne des Artikels
6 Absatz 1 Buchstabe c) — insbesondere durch von den
beteiligten Unternehmen vorgenommene Änderungen —
ausgeräumt sind, spätestens jedoch vor Ablauf der nach Absatz
3 festgesetzten Frist.

(3) Unbeschadet des Artikels 8 Absatz 7 müssen die in
Artikel 8 Absätze 1 bis 3 bezeichneten Entscheidungen über
angemeldete Zusammenschlüsse innerhalb einer Frist von
höchstens 90 Arbeitstagen nach der Einleitung des Verfahrens
erlassen werden. Diese Frist erhöht sich auf 105 Arbeitstage,
wenn die beteiligten Unternehmen gemäß Artikel 8 Absatz 2
Unterabsatz 2 anbieten, Verpflichtungen einzugehen, um den
Zusammenschluss in einer mit dem Gemeinsamen Markt zu
vereinbarenden Weise zu gestalten, es sei denn, dieses Angebot
wurde weniger als 55 Arbeitstage nach Einleitung des Verfah-
rens unterbreitet.

Die Fristen gemäß Unterabsatz 1 werden ebenfalls verlängert,
wenn die Anmelder dies spätestens 15 Arbeitstage nach Einlei-
tung des Verfahrens gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c)
beantragen. Die Anmelder dürfen eine solche Fristverlängerung
nur einmal beantragen. Ebenso kann die Kommission die
Fristen gemäß Unterabsatz 1 jederzeit nach Einleitung des
Verfahrens mit Zustimmung der Anmelder verlängern. Die
Gesamtdauer aller etwaigen Fristverlängerungen nach diesem
Unterabsatz darf 20 Arbeitstage nicht übersteigen.

(4) Die in den Absätzen 1 und 3 genannten Fristen werden
ausnahmsweise gehemmt, wenn die Kommission durch
Umstände, die von einem an dem Zusammenschluss beteiligten
Unternehmen zu vertreten sind, eine Auskunft im Wege einer
Entscheidung nach Artikel 11 anfordern oder im Wege einer
Entscheidung nach Artikel 13 eine Nachprüfung anordnen
musste.

Unterabsatz 1 findet auch auf die Frist gemäß Artikel 9 Absatz
4 Buchstabe b) Anwendung.

(5) Wird eine Entscheidung der Kommission, die einer in
diesem Artikel festgesetzten Frist unterliegt, durch Urteil des
Gerichtshofs ganz oder teilweise für nichtig erklärt, so wird der

Zusammenschluss erneut von der Kommission geprüft; die
Prüfung wird mit einer Entscheidung nach Artikel 6 Absatz 1
abgeschlossen.

Der Zusammenschluss wird unter Berücksichtigung der
aktuellen Marktverhältnisse erneut geprüft.

Ist die ursprüngliche Anmeldung nicht mehr vollständig, weil
sich die Marktverhältnisse oder die in der Anmeldung enthal-
tenen Angaben geändert haben, so legen die Anmelder unver-
züglich eine neue Anmeldung vor oder ergänzen ihre ursprüng-
liche Anmeldung. Sind keine Änderungen eingetreten, so
bestätigen die Anmelder dies unverzüglich.

Die in Absatz 1 festgelegten Fristen beginnen mit dem
Arbeitstag, der auf den Tag des Eingangs der vollständigen
neuen Anmeldung, der Anmeldungsergänzung oder der Bestäti-
gung im Sinne von Unterabsatz 3 folgt.

Die Unterabsätze 2 und 3 finden auch in den in Artikel 6
Absatz 4 und Artikel 8 Absatz 7 bezeichneten Fällen Anwen-
dung.

(6) Hat die Kommission innerhalb der in Absatz 1 bezie-
hungsweise Absatz 3 genannten Fristen keine Entscheidung
nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) oder c) oder nach Artikel
8 Absätze 1, 2 oder 3 erlassen, so gilt der Zusammenschluss
unbeschadet des Artikels 9 als für mit dem Gemeinsamen
Markt vereinbar erklärt.

Artikel 11

Auskunftsverlangen

(1) Die Kommission kann zur Erfüllung der ihr durch diese
Verordnung übertragenen Aufgaben von den in Artikel 3
Absatz 1 Buchstabe b) bezeichneten Personen sowie von Unter-
nehmen und Unternehmensvereinigungen durch einfaches
Auskunftsverlangen oder durch Entscheidung verlangen, dass
sie alle erforderlichen Auskünfte erteilen.

(2) Richtet die Kommission ein einfaches Auskunftsver-
langen an eine Person, ein Unternehmen oder eine Unterneh-
mensvereinigung, so gibt sie darin die Rechtsgrundlagen und
den Zweck des Auskunftsverlangens, die Art der benötigten
Auskünfte und die Frist für die Erteilung der Auskünfte an und
weist auf die in Artikel 14 für den Fall der Erteilung einer
unrichtigen oder irreführenden Auskunft vorgesehenen Sank-
tionen hin.

(3) Verpflichtet die Kommission eine Person, ein Unter-
nehmen oder eine Unternehmensvereinigung durch Entschei-
dung zur Erteilung von Auskünften, so gibt sie darin die
Rechtsgrundlage, den Zweck des Auskunftsverlangens, die Art
der benötigten Auskünfte und die Frist für die Erteilung der
Auskünfte an. In der Entscheidung ist ferner auf die in Artikel
14 beziehungsweise Artikel 15 vorgesehenen Sanktionen
hinzuweisen; gegebenenfalls kann auch ein Zwangsgeld gemäß
Artikel 15 festgesetzt werden. Außerdem enthält die Entschei-
dung einen Hinweis auf das Recht, vor dem Gerichtshof gegen
die Entscheidung Klage zu erheben.
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(4) Zur Erteilung der Auskünfte sind die Inhaber der Unter-
nehmen oder deren Vertreter, bei juristischen Personen, Gesell-
schaften und nicht rechtsfähigen Vereinen die nach Gesetz oder
Satzung zur Vertretung berufenen Personen verpflichtet.
Ordnungsgemäß bevollmächtigte Personen können die
Auskünfte im Namen ihrer Mandanten erteilen. Letztere bleiben
in vollem Umfang dafür verantwortlich, dass die erteilten
Auskünfte vollständig, sachlich richtig und nicht irreführend
sind.

(5) Die Kommission übermittelt den zuständigen Behörden
des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet sich der Wohnsitz
der Person oder der Sitz des Unternehmens oder der Unterneh-
mensvereinigung befindet, sowie der zuständigen Behörde des
Mitgliedstaats, dessen Hoheitsgebiet betroffen ist, unverzüglich
eine Kopie der nach Absatz 3 erlassenen Entscheidung. Die
Kommission übermittelt der zuständigen Behörde eines
Mitgliedstaats auch die Kopien einfacher Auskunftsverlangen in
Bezug auf einen angemeldeten Zusammenschluss, wenn die
betreffende Behörde diese ausdrücklich anfordert.

(6) Die Regierungen und zuständigen Behörden der Mitglied-
staaten erteilen der Kommission auf Verlangen alle Auskünfte,
die sie zur Erfüllung der ihr durch diese Verordnung übertra-
genen Aufgaben benötigt.

(7) Zur Erfüllung der ihr durch diese Verordnung übertra-
genen Aufgaben kann die Kommission alle natürlichen und
juristischen Personen befragen, die dieser Befragung zum
Zweck der Einholung von Informationen über einen Untersu-
chungsgegenstand zustimmen. Zu Beginn der Befragung, die
telefonisch oder mit anderen elektronischen Mitteln erfolgen
kann, gibt die Kommission die Rechtsgrundlage und den Zweck
der Befragung an.

Findet eine Befragung weder in den Räumen der Kommission
noch telefonisch oder mit anderen elektronischen Mitteln statt,
so informiert die Kommission zuvor die zuständige Behörde
des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Befragung
erfolgt. Auf Verlangen der zuständigen Behörde dieses Mitglied-
staats können deren Bedienstete die Bediensteten der Kommis-
sion und die anderen von der Kommission zur Durchführung
der Befragung ermächtigten Personen unterstützen.

Artikel 12

Nachprüfungen durch Behörden der Mitgliedstaaten

(1) Auf Ersuchen der Kommission nehmen die zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten diejenigen Nachprüfungen vor,
die die Kommission gemäß Artikel 13 Absatz 1 für angezeigt
hält oder die sie in einer Entscheidung gemäß Artikel 13
Absatz 4 angeordnet hat. Die mit der Durchführung der Nach-
prüfungen beauftragten Bediensteten der zuständigen Behörden
der Mitgliedstaaten sowie die von ihnen ermächtigten oder
benannten Personen üben ihre Befugnisse nach Maßgabe ihres
innerstaatlichen Rechts aus.

(2) Die Bediensteten der Kommission und andere von ihr
ermächtigte Begleitpersonen können auf Anweisung der
Kommission oder auf Ersuchen der zuständigen Behörde des
Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung vorge-
nommen werden soll, die Bediensteten dieser Behörde unter-
stützen.

Artikel 13

Nachprüfungsbefugnisse der Kommission

(1) Die Kommission kann zur Erfüllung der ihr durch diese
Verordnung übertragenen Aufgaben bei Unternehmen und
Unternehmensvereinigungen alle erforderlichen Nachprüfungen
vornehmen.

(2) Die mit den Nachprüfungen beauftragten Bediensteten
der Kommission und die anderen von ihr ermächtigten Begleit-
personen sind befugt,

a) alle Räumlichkeiten, Grundstücke und Transportmittel der
Unternehmen und Unternehmensvereinigungen zu betreten,

b) die Bücher und sonstigen Geschäftsunterlagen, unabhängig
davon, in welcher Form sie vorliegen, zu prüfen,

c) Kopien oder Auszüge gleich in welcher Form aus diesen
Büchern und Geschäftsunterlagen anzufertigen oder zu
verlangen,

d) alle Geschäftsräume und Bücher oder Unterlagen für die
Dauer der Nachprüfung in dem hierfür erforderlichen
Ausmaß zu versiegeln,

e) von allen Vertretern oder Beschäftigten des Unternehmens
oder der Unternehmensvereinigung Erläuterungen zu Sach-
verhalten oder Unterlagen zu verlangen, die mit Gegenstand
und Zweck der Nachprüfung in Zusammenhang stehen,
und ihre Antworten aufzuzeichnen.

(3) Die mit der Nachprüfung beauftragten Bediensteten der
Kommission und die anderen von ihr ermächtigten Begleitper-
sonen üben ihre Befugnisse unter Vorlage eines schriftlichen
Auftrags aus, in dem der Gegenstand und der Zweck der Nach-
prüfung bezeichnet sind und in dem auf die in Artikel 14
vorgesehenen Sanktionen für den Fall hingewiesen wird, dass
die angeforderten Bücher oder sonstigen Geschäftsunterlagen
nicht vollständig vorgelegt werden oder die Antworten auf die
nach Absatz 2 gestellten Fragen unrichtig oder irreführend sind.
Die Kommission unterrichtet die zuständige Behörde des
Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung vorge-
nommen werden soll, rechtzeitig vor deren Beginn über den
Prüfungsauftrag.

(4) Unternehmen und Unternehmensvereinigungen sind
verpflichtet, die Nachprüfungen zu dulden, die die Kommission
durch Entscheidung angeordnet hat. Die Entscheidung
bezeichnet den Gegenstand und den Zweck der Nachprüfung,
bestimmt den Zeitpunkt des Beginns der Nachprüfung und
weist auf die in Artikel 14 und Artikel 15 vorgesehenen Sank-
tionen sowie auf das Recht hin, vor dem Gerichtshof Klage
gegen die Entscheidung zu erheben. Die Kommission erlässt
diese Entscheidung nach Anhörung der zuständigen Behörde
des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung
vorgenommen werden soll.

(5) Die Bediensteten der zuständigen Behörde des Mitglied-
staats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung vorgenommen
werden soll, sowie die von dieser Behörde ermächtigten oder
benannten Personen unterstützen auf Anweisung dieser
Behörde oder auf Ersuchen der Kommission die Bediensteten
der Kommission und die anderen von ihr ermächtigten Begleit-
personen aktiv. Sie verfügen hierzu über die in Absatz 2
genannten Befugnisse.
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(6) Stellen die Bediensteten der Kommission oder die
anderen von ihr ermächtigten Begleitpersonen fest, dass sich
ein Unternehmen einer aufgrund dieses Artikels angeordneten
Nachprüfung, einschließlich der Versiegelung der
Geschäftsräume, Bücher oder Geschäftsunterlagen, widersetzt,
so leistet der betreffende Mitgliedstaat die erforderliche Amts-
hilfe, gegebenenfalls unter Einsatz der Polizei oder anderer
gleichwertiger Vollzugsorgane, damit die Bediensteten der
Kommission und die anderen von ihr ermächtigten Begleitper-
sonen ihren Nachprüfungsauftrag erfüllen können.

(7) Setzt die Amtshilfe nach Absatz 6 nach einzelstaatlichem
Recht eine gerichtliche Genehmigung voraus, so ist diese zu
beantragen. Die Genehmigung kann auch vorsorglich beantragt
werden.

(8) Wurde eine gerichtliche Genehmigung gemäß Absatz 7
beantragt, prüft das einzelstaatliche Gericht die Echtheit der
Kommissionsentscheidung und vergewissert sich, dass die beab-
sichtigten Zwangsmaßnahmen weder willkürlich noch —
gemessen am Gegenstand der Nachprüfung — unverhältnis-
mäßig sind. Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit der
Zwangsmaßnahmen kann das einzelstaatliche Gericht die
Kommission unmittelbar oder über die zuständige Behörde des
betreffenden Mitgliedstaats um ausführliche Erläuterungen zum
Gegenstand der Nachprüfung ersuchen. Das einzelstaatliche
Gericht darf jedoch weder die Notwendigkeit der Nachprüfung
in Frage stellen noch Auskünfte aus den Akten der Kommission
verlangen. Die Prüfung der Rechtmäßigkeit der Kommissions-
entscheidung ist dem Gerichtshof vorbehalten.

Artikel 14

Geldbußen

(1) Die Kommission kann gegen die in Artikel 3 Absatz 1
Buchstabe b) bezeichneten Personen, gegen Unternehmen und
Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung Geldbußen
bis zu einem Höchstbetrag von 1 % des von dem beteiligten
Unternehmen oder der beteiligten Unternehmensvereinigung
erzielten Gesamtumsatzes im Sinne von Artikel 5 festsetzen,
wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig

a) in einem Antrag, einer Bestätigung, einer Anmeldung oder
Anmeldungsergänzung nach Artikel 4, Artikel 10 Absatz 5
oder Artikel 22 Absatz 3 unrichtige oder irreführende
Angaben machen,

b) bei der Erteilung einer nach Artikel 11 Absatz 2 verlangten
Auskunft unrichtige oder irreführende Angaben machen,

c) bei der Erteilung einer durch Entscheidung gemäß Artikel
11 Absatz 3 verlangten Auskunft unrichtige, unvollständige
oder irreführende Angaben machen oder die Auskunft nicht
innerhalb der gesetzten Frist erteilen,

d) bei Nachprüfungen nach Artikel 13 die angeforderten
Bücher oder sonstigen Geschäftsunterlagen nicht vollständig
vorlegen oder die in einer Entscheidung nach Artikel 13
Absatz 4 angeordneten Nachprüfungen nicht dulden,

e) in Beantwortung einer nach Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe
e) gestellten Frage

— eine unrichtige oder irreführende Antwort erteilen,

— eine von einem Beschäftigten erteilte unrichtige,
unvollständige oder irreführende Antwort nicht inner-
halb einer von der Kommission gesetzten Frist berich-
tigen oder

— in Bezug auf Fakten im Zusammenhang mit dem Gegen-
stand und dem Zweck einer durch Entscheidung nach
Artikel 13 Absatz 4 angeordneten Nachprüfung keine
vollständige Antwort erteilen oder eine vollständige
Antwort verweigern,

f) die von den Bediensteten der Kommission oder den anderen
von ihr ermächtigten Begleitpersonen nach Artikel 13
Absatz 2 Buchstabe d) angebrachten Siegel gebrochen
haben.

(2) Die Kommission kann gegen die in Artikel 3 Absatz 1
Buchstabe b) bezeichneten Personen oder die beteiligten Unter-
nehmen durch Entscheidung Geldbußen in Höhe von bis zu
10 % des von den beteiligten Unternehmen erzielten Gesamt-
umsatzes im Sinne von Artikel 5 festsetzen, wenn sie vorsätz-
lich oder fahrlässig

a) einen Zusammenschluss vor seinem Vollzug nicht gemäß
Artikel 4 oder gemäß Artikel 22 Absatz 3 anmelden, es sei
denn, dies ist ausdrücklich gemäß Artikel 7 Absatz 2 oder
aufgrund einer Entscheidung gemäß Artikel 7 Absatz 3
zulässig,

b) einen Zusammenschluss unter Verstoß gegen Artikel 7 voll-
ziehen,

c) einen durch Entscheidung nach Artikel 8 Absatz 3 für
unvereinbar mit dem Gemeinsamen Markt erklärten Zusam-
menschluss vollziehen oder den in einer Entscheidung nach
Artikel 8 Absatz 4 oder 5 angeordneten Maßnahmen nicht
nachkommen,

d) einer durch Entscheidung nach Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe b), Artikel 7 Absatz 3 oder Artikel 8 Absatz 2 Unter-
absatz 2 auferlegten Bedingung oder Auflage zuwiderhan-
deln.

(3) Bei der Festsetzung der Höhe der Geldbuße ist die Art,
die Schwere und die Dauer der Zuwiderhandlung zu berück-
sichtigen.

(4) Die Entscheidungen aufgrund der Absätze 1, 2 und 3
sind nicht strafrechtlicher Art.

Artikel 15

Zwangsgelder

(1) Die Kommission kann gegen die in Artikel 3 Absatz 1
Buchstabe b) bezeichneten Personen, gegen Unternehmen oder
Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung ein Zwangs-
geld bis zu einem Höchstbetrag von 5 % des durchschnittlichen
täglichen Gesamtumsatzes des beteiligten Unternehmens oder
der beteiligten Unternehmensvereinigung im Sinne von Artikel
5 für jeden Arbeitstag des Verzugs von dem in ihrer Entschei-
dung bestimmten Zeitpunkt an festsetzen, um sie zu zwingen,

a) eine Auskunft, die sie in einer Entscheidung nach Artikel 11
Absatz 3 angefordert hat, vollständig und sachlich richtig zu
erteilen,

b) eine Nachprüfung zu dulden, die sie in einer Entscheidung
nach Artikel 13 Absatz 4 angeordnet hat,
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c) einer durch Entscheidung nach Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe b), Artikel 7 Absatz 3 oder Artikel 8 Absatz 2 Unter-
absatz 2 auferlegten Auflage nachzukommen oder

d) den in einer Entscheidung nach Artikel 8 Absatz 4 oder 5
angeordneten Maßnahmen nachzukommen.

(2) Sind die in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) bezeichneten
Personen, Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen der
Verpflichtung nachgekommen, zu deren Erfüllung das Zwangs-
geld festgesetzt worden war, so kann die Kommission die
endgültige Höhe des Zwangsgeldes auf einen Betrag festsetzen,
der unter dem Betrag liegt, der sich aus der ursprünglichen
Entscheidung ergeben würde.

Artikel 16

Kontrolle durch den Gerichtshof

Bei Klagen gegen Entscheidungen der Kommission, in denen
eine Geldbuße oder ein Zwangsgeld festgesetzt ist, hat der
Gerichtshof die Befugnis zu unbeschränkter Ermessensnachprü-
fung der Entscheidung im Sinne von Artikel 229 des Vertrags;
er kann die Geldbuße oder das Zwangsgeld aufheben, herab-
setzen oder erhöhen.

Artikel 17

Berufsgeheimnis

(1) Die bei Anwendung dieser Verordnung erlangten Kennt-
nisse dürfen nur zu dem mit der Auskunft, Ermittlung oder
Anhörung verfolgten Zweck verwertet werden.

(2) Unbeschadet des Artikels 4 Absatz 3 sowie der Artikel
18 und 20 sind die Kommission und die zuständigen Behörden
der Mitgliedstaaten sowie ihre Beamten und sonstigen
Bediensteten, alle sonstigen, unter Aufsicht dieser Behörden
handelnden Personen und die Beamten und Bediensteten
anderer Behörden der Mitgliedstaaten verpflichtet, Kenntnisse
nicht preiszugeben, die sie bei Anwendung dieser Verordnung
erlangt haben und die ihrem Wesen nach unter das Berufsge-
heimnis fallen.

(3) Die Absätze 1 und 2 stehen der Veröffentlichung von
Übersichten oder Zusammenfassungen, die keine Angaben über
einzelne Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen
enthalten, nicht entgegen.

Artikel 18

Anhörung Beteiligter und Dritter

(1) Vor Entscheidungen nach Artikel 6 Absatz 3, Artikel 7
Absatz 3, Artikel 8 Absätze 2 bis 6, Artikel 14 und Artikel 15
gibt die Kommission den betroffenen Personen, Unternehmen

und Unternehmensvereinigungen Gelegenheit, sich zu den
ihnen gegenüber geltend gemachten Einwänden in allen
Abschnitten des Verfahrens bis zur Anhörung des Beratenden
Ausschusses zu äußern.

(2) Abweichend von Absatz 1 können Entscheidungen nach
Artikel 7 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 5 vorläufig erlassen
werden, ohne den betroffenen Personen, Unternehmen oder
Unternehmensvereinigungen zuvor Gelegenheit zur Äußerung
zu geben, sofern die Kommission dies unverzüglich nach dem
Erlass ihrer Entscheidung nachholt.

(3) Die Kommission stützt ihre Entscheidungen nur auf die
Einwände, zu denen die Betroffenen Stellung nehmen konnten.
Das Recht der Betroffenen auf Verteidigung während des
Verfahrens wird in vollem Umfang gewährleistet. Zumindest
die unmittelbar Betroffenen haben das Recht der Akteneinsicht,
wobei die berechtigten Interessen der Unternehmen an der
Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse zu berücksichtigen sind.

(4) Sofern die Kommission oder die zuständigen Behörden
der Mitgliedstaaten es für erforderlich halten, können sie auch
andere natürliche oder juristische Personen anhören. Wenn
natürliche oder juristische Personen, die ein hinreichendes Inte-
resse darlegen, und insbesondere Mitglieder der Leitungsorgane
der beteiligten Unternehmen oder rechtlich anerkannte
Vertreter der Arbeitnehmer dieser Unternehmen einen Antrag
auf Anhörung stellen, so ist ihrem Antrag stattzugeben.

Artikel 19

Verbindung mit den Behörden der Mitgliedstaaten

(1) Die Kommission übermittelt den zuständigen Behörden
der Mitgliedstaaten binnen dreier Arbeitstage eine Kopie der
Anmeldungen und sobald wie möglich die wichtigsten Schrift-
stücke, die in Anwendung dieser Verordnung bei ihr einge-
reicht oder von ihr erstellt werden. Zu diesen Schriftstücken
gehören auch die Verpflichtungszusagen, die die beteiligten
Unternehmen der Kommission angeboten haben, um den
Zusammenschluss gemäß Artikel 6 Absatz 2 oder Artikel 8
Absatz 2 Unterabsatz 2 in einer mit dem Gemeinsamen Markt
zu vereinbarenden Weise zu gestalten.

(2) Die Kommission führt die in dieser Verordnung vorgese-
henen Verfahren in enger und stetiger Verbindung mit den
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten durch; diese sind
berechtigt, zu diesen Verfahren Stellung zu nehmen. Im
Hinblick auf die Anwendung des Artikels 9 nimmt sie die in
Artikel 9 Absatz 2 bezeichneten Mitteilungen der zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten entgegen; sie gibt ihnen Gelegen-
heit, sich in allen Abschnitten des Verfahrens bis zum Erlass
einer Entscheidung nach Artikel 9 Absatz 3 zu äußern und
gewährt ihnen zu diesem Zweck Akteneinsicht.
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(3) Ein Beratender Ausschuss für die Kontrolle von Unter-
nehmenszusammenschlüssen ist vor jeder Entscheidung nach
Artikel 8 Absätze 1 bis 6 und Artikel 14 oder 15, ausgenom-
men vorläufige Entscheidungen nach Artikel 18 Absatz 2, zu
hören.

(4) Der Beratende Ausschuss setzt sich aus Vertretern der
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zusammen. Jeder
Mitgliedstaat bestimmt einen oder zwei Vertreter, die im Fall
der Verhinderung durch jeweils einen anderen Vertreter ersetzt
werden können. Mindestens einer dieser Vertreter muss für
Kartell- und Monopolfragen zuständig sein.

(5) Die Anhörung erfolgt in einer gemeinsamen Sitzung, die
die Kommission anberaumt und in der sie den Vorsitz führt.
Der Einladung zur Sitzung sind eine Darstellung des Sachver-
halts unter Angabe der wichtigsten Schriftstücke sowie ein
Entscheidungsentwurf für jeden zu behandelnden Fall beizu-
fügen. Die Sitzung findet frühestens zehn Arbeitstage nach
Versendung der Einladung statt. Die Kommission kann diese
Frist in Ausnahmefällen entsprechend verkürzen, um schweren
Schaden von einem oder mehreren an dem Zusammenschluss
beteiligten Unternehmen abzuwenden.

(6) Der Beratende Ausschuss gibt seine Stellungnahme zu
dem Entscheidungsentwurf der Kommission — erforderlichen-
falls durch Abstimmung — ab. Der Beratende Ausschuss kann
seine Stellungnahme abgeben, auch wenn Mitglieder des
Ausschusses und ihre Vertreter nicht anwesend sind. Diese Stel-
lungnahme ist schriftlich niederzulegen und dem Entschei-
dungsentwurf beizufügen. Die Kommission berücksichtigt
soweit wie möglich die Stellungnahme des Ausschusses. Sie
unterrichtet den Ausschuss darüber, inwieweit sie seine Stel-
lungnahme berücksichtigt hat.

(7) Die Kommission übermittelt den Adressaten der
Entscheidung die Stellungnahme des Beratenden Ausschusses
zusammen mit der Entscheidung. Sie veröffentlicht die Stel-
lungnahme zusammen mit der Entscheidung unter Berücksich-
tigung der berechtigten Interessen der Unternehmen an der
Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse.

Artikel 20

Veröffentlichung von Entscheidungen

(1) Die Kommission veröffentlicht die nach Artikel 8
Absätze 1 bis 6 sowie Artikel 14 und 15 erlassenen Entschei-
dungen, ausgenommen vorläufige Entscheidungen nach Artikel
18 Absatz 2, zusammen mit der Stellungnahme des Beratenden
Ausschusses im Amtsblatt der Europäischen Union.

(2) Die Veröffentlichung erfolgt unter Angabe der Beteiligten
und des wesentlichen Inhalts der Entscheidung; sie muss den
berechtigten Interessen der Unternehmen an der Wahrung ihrer
Geschäftsgeheimnisse Rechnung tragen.

Artikel 21

Anwendung dieser Verordnung und Zuständigkeit

(1) Diese Verordnung gilt allein für Zusammenschlüsse im
Sinne des Artikels 3; die Verordnungen (EG) Nr. 1/2003 (1),
(EWG) Nr. 1017/68 (2), (EWG) Nr. 4056/86 (3) und (EWG) Nr.
3975/87 (4) des Rates gelten nicht, außer für Gemeinschaftsun-
ternehmen, die keine gemeinschaftsweite Bedeutung haben und
die Koordinierung des Wettbewerbsverhaltens unabhängig blei-
bender Unternehmen bezwecken oder bewirken.

(2) Vorbehaltlich der Nachprüfung durch den Gerichtshof ist
die Kommission ausschließlich dafür zuständig, die in dieser
Verordnung vorgesehenen Entscheidungen zu erlassen.

(3) Die Mitgliedstaaten wenden ihr innerstaatliches Wettbe-
werbsrecht nicht auf Zusammenschlüsse von gemeinschafts-
weiter Bedeutung an.

Unterabsatz 1 berührt nicht die Befugnis der Mitgliedstaaten,
die zur Anwendung des Artikels 4 Absatz 4 oder des Artikels 9
Absatz 2 erforderlichen Ermittlungen vorzunehmen und nach
einer Verweisung gemäß Artikel 9 Absatz 3 Unterabsatz 1
Buchstabe b) oder Artikel 9 Absatz 5 die in Anwendung des
Artikels 9 Absatz 8 unbedingt erforderlichen Maßnahmen zu
ergreifen.

(4) Unbeschadet der Absätze 2 und 3 können die Mitglied-
staaten geeignete Maßnahmen zum Schutz anderer berechtigter
Interessen als derjenigen treffen, welche in dieser Verordnung
berücksichtigt werden, sofern diese Interessen mit den allge-
meinen Grundsätzen und den übrigen Bestimmungen des
Gemeinschaftsrechts vereinbar sind.

Im Sinne des Unterabsatzes 1 gelten als berechtigte Interessen
die öffentliche Sicherheit, die Medienvielfalt und die Aufsichts-
regeln.

Jedes andere öffentliche Interesse muss der betreffende Mitglied-
staat der Kommission mitteilen; diese muss es nach Prüfung
seiner Vereinbarkeit mit den allgemeinen Grundsätzen und den
sonstigen Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts vor Anwen-
dung der genannten Maßnahmen anerkennen. Die Kommission
gibt dem betreffenden Mitgliedstaat ihre Entscheidung binnen
25 Arbeitstagen nach der entsprechenden Mitteilung bekannt.
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Artikel 22

Verweisung an die Kommission

(1) Auf Antrag eines oder mehrerer Mitgliedstaaten kann die
Kommission jeden Zusammenschluss im Sinne von Artikel 3
prüfen, der keine gemeinschaftsweite Bedeutung im Sinne von
Artikel 1 hat, aber den Handel zwischen Mitgliedstaaten
beeinträchtigt und den Wettbewerb im Hoheitsgebiet des bezie-
hungsweise der antragstellenden Mitgliedstaaten erheblich zu
beeinträchtigen droht.

Der Antrag muss innerhalb von 15 Arbeitstagen, nachdem der
Zusammenschluss bei dem betreffenden Mitgliedstaat ange-
meldet oder, falls eine Anmeldung nicht erforderlich ist, ihm
anderweitig zur Kenntnis gebracht worden ist, gestellt werden.

(2) Die Kommission unterrichtet die zuständigen Behörden
der Mitgliedstaaten und die beteiligten Unternehmen unverzüg-
lich von einem nach Absatz 1 gestellten Antrag.

Jeder andere Mitgliedstaat kann sich dem ersten Antrag inner-
halb von 15 Arbeitstagen, nachdem er von der Kommission
über diesen informiert wurde, anschließen.

Alle einzelstaatlichen Fristen, die den Zusammenschluss
betreffen, werden gehemmt, bis nach dem Verfahren dieses
Artikels entschieden worden ist, durch wen der Zusammen-
schluss geprüft wird. Die Hemmung der einzelstaatlichen
Fristen endet, sobald der betreffende Mitgliedstaat der Kommis-
sion und den beteiligten Unternehmen mitteilt, dass er sich
dem Antrag nicht anschließt.

(3) Die Kommission kann spätestens zehn Arbeitstage nach
Ablauf der Frist gemäß Absatz 2 beschließen, den Zusammen-
schluss zu prüfen, wenn dieser ihrer Ansicht nach den Handel
zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigt und den Wettbewerb
im Hoheitsgebiet des bzw. der Antrag stellenden Mitglied-
staaten erheblich zu beeinträchtigen droht. Trifft die Kommis-
sion innerhalb der genannten Frist keine Entscheidung, so gilt
dies als Entscheidung, den Zusammenschluss gemäß dem
Antrag zu prüfen.

Die Kommission unterrichtet alle Mitgliedstaaten und die betei-
ligten Unternehmen von ihrer Entscheidung. Sie kann eine
Anmeldung gemäß Artikel 4 verlangen.

Das innerstaatliche Wettbewerbsrecht des bzw. der Mitglied-
staaten, die den Antrag gestellt haben, findet auf den Zusam-
menschluss nicht mehr Anwendung.

(4) Wenn die Kommission einen Zusammenschluss gemäß
Absatz 3 prüft, finden Artikel 2, Artikel 4 Absätze 2 und 3, die
Artikel 5 und 6 sowie die Artikel 8 bis 21 Anwendung. Artikel
7 findet Anwendung, soweit der Zusammenschluss zu dem
Zeitpunkt, zu dem die Kommission den beteiligten Unter-
nehmen mitteilt, dass ein Antrag eingegangen ist, noch nicht
vollzogen worden ist.

Ist eine Anmeldung nach Artikel 4 nicht erforderlich, beginnt
die Frist für die Einleitung des Verfahrens nach Artikel 10
Absatz 1 an dem Arbeitstag, der auf den Arbeitstag folgt, an
dem die Kommission den beteiligten Unternehmen ihre
Entscheidung mitteilt, den Zusammenschluss gemäß Absatz 3
zu prüfen.

(5) Die Kommission kann einem oder mehreren Mitglied-
staaten mitteilen, dass ein Zusammenschluss nach ihrem Dafür-
halten die Kriterien des Absatzes 1 erfüllt. In diesem Fall kann
die Kommission diesen Mitgliedstaat beziehungsweise diese
Mitgliedstaaten auffordern, einen Antrag nach Absatz 1 zu
stellen.

Artikel 23

Durchführungsbestimmungen

(1) Die Kommission ist ermächtigt, nach dem Verfahren des
Absatzes 2 Folgendes festzulegen:

a) Durchführungsbestimmungen über Form, Inhalt und andere
Einzelheiten der Anmeldungen und Anträge nach Artikel 4,

b) Durchführungsbestimmungen zu den in Artikel 4 Absätze 4
und 5 und den Artikeln 7, 9, 10 und 22 bezeichneten
Fristen,

c) das Verfahren und die Fristen für das Angebot und die
Umsetzung von Verpflichtungszusagen gemäß Artikel 6
Absatz 2 und Artikel 8 Absatz 2,

d) Durchführungsbestimmungen für Anhörungen nach Arti-
kel 18.

(2) Die Kommission wird von einem Beratenden Ausschuss
unterstützt, der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusam-
mensetzt.

a) Die Kommission hört den Beratenden Ausschuss, bevor sie
einen Entwurf von Durchführungsvorschriften veröffentlicht
oder solche Vorschriften erlässt.

b) Die Anhörung erfolgt in einer Sitzung, die die Kommission
anberaumt und in der sie den Vorsitz führt. Der Einladung
zur Sitzung ist ein Entwurf der Durchführungsbestim-
mungen beizufügen. Die Sitzung findet frühestens zehn
Arbeitstage nach Versendung der Einladung statt.

c) Der Beratende Ausschuss gibt seine Stellungnahme zu dem
Entwurf der Durchführungsbestimmungen — erforderli-
chenfalls durch Abstimmung — ab. Die Kommission
berücksichtigt die Stellungnahme des Ausschusses in
größtmöglichem Umfang.

Artikel 24

Beziehungen zu Drittländern

(1) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über
die allgemeinen Schwierigkeiten, auf die ihre Unternehmen bei
Zusammenschlüssen gemäß Artikel 3 in einem Drittland
stoßen.

(2) Die Kommission erstellt erstmals spätestens ein Jahr nach
Inkrafttreten dieser Verordnung und in der Folge regelmäßig
einen Bericht, in dem die Behandlung von Unternehmen, die
ihren Sitz oder ihr Hauptgeschäft in der Gemeinschaft haben,
im Sinne der Absätze 3 und 4 bei Zusammenschlüssen in
Drittländern untersucht wird. Die Kommission übermittelt diese
Berichte dem Rat und fügt ihnen gegebenenfalls Empfehlungen
bei.
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(3) Stellt die Kommission anhand der in Absatz 2 genannten
Berichte oder aufgrund anderer Informationen fest, dass ein
Drittland Unternehmen, die ihren Sitz oder ihr Hauptgeschäft
in der Gemeinschaft haben, nicht eine Behandlung zugesteht,
die derjenigen vergleichbar ist, die die Gemeinschaft den Unter-
nehmen dieses Drittlands zugesteht, so kann sie dem Rat
Vorschläge unterbreiten, um ein geeignetes Mandat für
Verhandlungen mit dem Ziel zu erhalten, für Unternehmen, die
ihren Sitz oder ihr Hauptgeschäft in der Gemeinschaft haben,
eine vergleichbare Behandlung zu erreichen.

(4) Die nach diesem Artikel getroffenen Maßnahmen müssen
mit den Verpflichtungen der Gemeinschaft oder der Mitglied-
staaten vereinbar sein, die sich — unbeschadet des Artikels 307
des Vertrags — aus internationalen bilateralen oder multilate-
ralen Vereinbarungen ergeben.

Artikel 25

Aufhebung

(1) Die Verordnungen (EWG) Nr. 4064/89 und (EG) Nr.
1310/97 werden unbeschadet des Artikels 26 Absatz 2 mit
Wirkung vom 1. Mai 2004 aufgehoben.

(2) Bezugnahmen auf die aufgehobenen Verordnungen
gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende Verordnung und
sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle im Anhang zu
lesen.

Artikel 26

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

(1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Mai 2004.

(2) Die Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 findet vorbehaltlich
insbesondere der Vorschriften über ihre Anwendbarkeit gemäß
ihrem Artikel 25 Absätze 2 und 3 sowie vorbehaltlich des Arti-
kels 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1310/97 weiterhin Anwen-
dung auf Zusammenschlüsse, die vor dem Zeitpunkt der
Anwendbarkeit der vorliegenden Verordnung Gegenstand eines
Vertragsabschlusses oder einer Veröffentlichung im Sinne von
Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89
gewesen oder durch einen Kontrollerwerb im Sinne derselben
Vorschrift zustande gekommen sind.

(3) Für Zusammenschlüsse, auf die diese Verordnung infolge
des Beitritts eines neuen Mitgliedstaats anwendbar ist, wird das
Datum der Geltung dieser Verordnung durch das Beitrittsdatum
ersetzt.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 20. Januar 2004.

Im Namen des Rates

Der Präsident
C. McCREEVY
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Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
GWB

Ausfertigungsdatum: 26.08.1998

Vollzitat:

"Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S.
1750, 3245), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juli 2022 (BGBl. I S. 1214) geändert worden ist"

Stand: Neugefasst durch Bek. v. 26.6.2013 I 1750, 3245;
  zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 19.7.2022 I 1214
Änderung durch Art. 20 Nr. 1 G v. 9.12.2004 I 3220 war nicht ausführbar, da zu diesem Zeitpunkt keine amtliche
Inhaltsübersicht existierte

Fußnote

(+++ Textnachweis ab: 1.1.1999 +++)
(+++ Zur Anwendung d. § 47k vgl. § 186 +++)
(+++ Zur Anwendung d. Teil 4 vgl. § 41 MessbG +++)
(+++ Zur Anwendung d. § 90 Abs. 1 u. 2 vgl. § 110 Abs. 2 VGG +++)
(+++ Zur Anwendung d. § 128 Abs. 1 vgl. § 33 Abs. 5 KonzVgV +++)
(+++ Zur Anwendung d. § 152 Abs. 4 vgl. § 33 Abs. 5 KonzVgV +++)
(+++ Amtlicher Hinweis des Normgebers auf EG-Recht:
     Umsetzung der
       EURL 48/2013            (CELEX Nr: 32013L0048) vgl.
                                G v. 27.8.2017 I 3295
       EGRL 81/2009            (CELEX Nr: 32009L0081) vgl. 
                                Art. 1 d. G v. 25.3.2020 I 674
       EURL 23/2014            (CELEX Nr: 32014L0023) vgl. 
                                Art. 1 d. G v. 25.3.2020 I 674
       EURL 24/2014            (CELEX Nr: 32014L0024) vgl. 
                                Art. 1 d. G v. 25.3.2020 I 674 
       EURL 25/2014            (CELEX Nr: 32014L0025) vgl. 
                                Art. 1 d. G v. 25.3.2020 I 674
       EWGRL 665/89            (CELEX Nr: 31989L0665) vgl. 
                                Art. 1 d. G v. 25.3.2020 I 674
       EWGRL 13/92             (CELEX Nr: 392L0013) vgl. 
                                Art. 1 d. G v. 25.3.2020 I 674 
       EURL 2019/1             (CELEX Nr: 32019L0001) vgl.
                                Art. 1 d. G v. 18.1.2021 I 2 
       EURL 104/2014           (CELEX Nr: 32014L0104) vgl.
                                Art. 1 d. G v. 18.1.2021 I 2 +++)            
        
 
 
 
Das G wurde als Artikel 1 G 703-4/1 v. 26.8.1998 I 2521 (WettbewGÄndG 6) vom Bundestag mit Zustimmung des
Bundesrates beschlossen. Es ist gem. Art. 4 dieses G am 1.1.1999 in Kraft getreten.

Inhaltsübersicht  

Teil 1
 Wettbewerbsbeschränkungen

Kapitel 1
Wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen, Beschlüsse und abgestimmte Verhaltensweisen

 
§ 1 Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen
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§ 2 Freigestellte Vereinbarungen
§ 3 Mittelstandskartelle
§§ 4 bis 17 (weggefallen)
 

 Kapitel 2
Marktbeherrschung, sonstiges wettbewerbsbeschränkendes Verhalten

 
§ 18 Marktbeherrschung
§ 19 Verbotenes Verhalten von marktbeherrschenden Unternehmen
§ 19a Missbräuchliches Verhalten von Unternehmen mit überragender marktübergreifender

Bedeutung für den Wettbewerb
§ 20 Verbotenes Verhalten von Unternehmen mit relativer oder überlegener Marktmacht
§ 21 Boykottverbot, Verbot sonstigen wettbewerbsbeschränkenden Verhaltens
 

Kapitel 3
Anwendung des europäischen Wettbewerbsrechts

 
§ 22 Verhältnis dieses Gesetzes zu den Artikeln 101 und 102 des Vertrages über die

Arbeitsweise der Europäischen Union
§ 23 (weggefallen)
 

Kapitel 4
Wettbewerbsregeln

 
§ 24 Begriff, Antrag auf Anerkennung
§ 25 Stellungnahme Dritter
§ 26 Anerkennung
§ 27 Veröffentlichung von Wettbewerbsregeln, Bekanntmachungen
 

Kapitel 5
Sonderregeln für bestimmte Wirtschaftsbereiche

 
§ 28 Landwirtschaft
§ 29 Energiewirtschaft
§ 30 Presse
§ 31 Verträge der Wasserwirtschaft
§ 31a Wasserwirtschaft, Meldepflicht
§ 31b Wasserwirtschaft, Aufgaben und Befugnisse der Kartellbehörde, Sanktionen
 

 Kapitel 6
Befugnisse der Kartellbehörden, Schadensersatz und Vorteilsabschöpfung

Abschnitt 1
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Befugnisse der Kartellbehörden
 

§ 32 Abstellung und nachträgliche Feststellung von Zuwiderhandlungen
§ 32a Einstweilige Maßnahmen
§ 32b Verpflichtungszusagen
§ 32c Kein Anlass zum Tätigwerden
§ 32d Entzug der Freistellung
§ 32e Untersuchungen einzelner Wirtschaftszweige und einzelner Arten von Vereinbarungen
 

Abschnitt 2
Schadensersatz und Vorteilsabschöpfung

 
§ 33 Unterlassungsanspruch, Schadensersatzpflicht
§ 33a Schadensersatzpflicht
§ 33b Bindungswirkung von Entscheidungen einer Wettbewerbsbehörde
§ 33c Schadensabwälzung
§ 33d Gesamtschuldnerische Haftung
§ 33e Kronzeuge
§ 33f Wirkungen des Vergleichs
§ 33g Anspruch auf Herausgabe von Beweismitteln und Erteilung von Auskünften
§ 33h Verjährung
§ 34 Vorteilsabschöpfung durch die Kartellbehörde
§ 34a Vorteilsabschöpfung durch Verbände
 

Kapitel 7
 Zusammenschlusskontrolle

 
§ 35 Geltungsbereich der Zusammenschlusskontrolle
§ 36 Grundsätze für die Beurteilung von Zusammenschlüssen
§ 37 Zusammenschluss
§ 38 Berechnung der Umsatzerlöse und der Marktanteile und des Wertes der Gegenleistung
§ 39 Anmelde- und Anzeigepflicht
§ 39a Aufforderung zur Anmeldung künftiger Zusammenschlüsse
§ 40 Verfahren der Zusammenschlusskontrolle
§ 41 Vollzugsverbot, Entflechtung
§ 42 Ministererlaubnis
§ 43 Bekanntmachungen
§ 43a Evaluierung
 

Kapitel 8
Monopolkommission
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§ 44 Aufgaben
§ 45 Mitglieder
§ 46 Beschlüsse, Organisation, Rechte und Pflichten der Mitglieder
§ 47 Übermittlung statistischer Daten
 

Kapitel 9
Markttransparenzstellen für den Großhandel mit Strom und Gas und für Kraftstoffe

Abschnitt 1
Markttransparenzstelle für den Großhandel im Bereich Strom und Gas

 
§ 47a Einrichtung, Zuständigkeit, Organisation
§ 47b Aufgaben
§ 47c Datenverwendung
§ 47d Befugnisse
§ 47e Mitteilungspflichten
§ 47f Verordnungsermächtigung
§ 47g Festlegungsbereiche
§ 47h Berichtspflichten, Veröffentlichungen
§ 47i Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Aufsichtsstellen
§ 47j Vertrauliche Informationen, operationelle Zuverlässigkeit, Datenschutz
 

Abschnitt 2
Markttransparenzstelle für Kraftstoffe

 
§ 47k Marktbeobachtung im Bereich Kraftstoffe
 

Abschnitt 3
Evaluierung

 
§ 47l Evaluierung der Markttransparenzstellen
 

Teil 2
Kartellbehörden

Kapitel 1
Allgemeine Vorschriften

 
§ 48 Zuständigkeit
§ 49 Bundeskartellamt und oberste Landesbehörde
§ 50 Vollzug des europäischen Rechts
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Kapitel 2
Behördenzusammenarbeit

 
§ 50a Ermittlungen im Netzwerk der europäischen Wettbewerbsbehörden
§ 50b Zustellung im Netzwerk der europäischen Wettbewerbsbehörden
§ 50c Vollstreckung im Netzwerk der europäischen Wettbewerbsbehörden
§ 50d Informationsaustausch im Netzwerk der europäischen Wettbewerbsbehörden
§ 50e Sonstige Zusammenarbeit mit ausländischen Wettbewerbsbehörden
§ 50f Zusammenarbeit mit anderen Behörden
 

Kapitel 3
Bundeskartellamt

 
§ 51 Sitz, Organisation
§ 52 Veröffentlichung allgemeiner Weisungen
§ 53 Tätigkeitsbericht und Monitoringberichte
 

Teil 3
Verfahren
Kapitel 1

 Verwaltungssachen
Abschnitt 1

Verfahren vor den Kartellbehörden
 

§ 54 Einleitung des Verfahrens, Beteiligte, Beteiligtenfähigkeit
§ 55 Vorabentscheidung über Zuständigkeit
§ 56 Anhörung, Akteneinsicht, mündliche Verhandlung
§ 57 Ermittlungen, Beweiserhebung
§ 58 Beschlagnahme
§ 59 Auskunftsverlangen
§ 59a Prüfung von geschäftlichen Unterlagen
§ 59b Durchsuchungen
§ 60 Einstweilige Anordnungen
§ 61 Verfahrensabschluss, Begründung der Verfügung, Zustellung
§ 62 Gebührenpflichtige Handlungen
 

Abschnitt 2
Gemeinsame Bestimmungen für Rechtsbehelfsverfahren

 
§ 63 Beteiligte am Rechtsbehelfsverfahren, Beteiligtenfähigkeit
§ 64 Anwaltszwang
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§ 65 Mündliche Verhandlung
§ 66 Aufschiebende Wirkung
§ 67 Anordnung der sofortigen Vollziehung
§ 68 Einstweilige Anordnungen im Rechtsbehelfsverfahren
§ 69 Abhilfe bei Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör
§ 70 Akteneinsicht
§ 71 Kostentragung und -festsetzung
§ 72 Geltung von Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes und der Zivilprozessordnung
 

Abschnitt 3
Beschwerde

 
§ 73 Zulässigkeit, Zuständigkeit
§ 74 Frist und Form
§ 75 Untersuchungsgrundsatz
§ 76 Beschwerdeentscheidung
 

Abschnitt 4
Rechtsbeschwerde und Nichtzulassungsbeschwerde

 
§ 77 Zulassung, absolute Rechtsbeschwerdegründe
§ 78 Nichtzulassungsbeschwerde
§ 79 Rechtsbeschwerdeberechtigte, Form und Frist
§ 80 Rechtsbeschwerdeentscheidung
 

Kapitel 2
Bußgeldsachen

Abschnitt 1
Bußgeldvorschriften

 
§ 81 Bußgeldtatbestände
§ 81a Geldbußen gegen Unternehmen
§ 81b Geldbußen gegen Unternehmensvereinigungen
§ 81c Höhe der Geldbuße
§ 81d Zumessung der Geldbuße
§ 81e Ausfallhaftung im Übergangszeitraum
§ 81f Verzinsung der Geldbuße
§ 81g Verjährung der Geldbuße
 

Abschnitt 2
Kronzeugenprogramm
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§ 81h Ziel und Anwendungsbereich
§ 81i Antrag auf Kronzeugenbehandlung
§ 81j Allgemeine Voraussetzungen für die Kronzeugenbehandlung
§ 81k Erlass der Geldbuße
§ 81l Ermäßigung der Geldbuße
§ 81m Marker
§ 81n Kurzantrag
 

Abschnitt 3
Bußgeldverfahren

 
§ 82 Zuständigkeiten in Kartellbußgeldsachen
§ 82a Befugnisse und Zuständigkeiten im Verfahren nach Einspruchseinlegung
§ 82b Besondere Ermittlungsbefugnisse
§ 83 Zuständigkeit des Oberlandesgerichts im gerichtlichen Verfahren
§ 84 Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof
§ 85 Wiederaufnahmeverfahren gegen Bußgeldbescheid
§ 86 Gerichtliche Entscheidung bei der Vollstreckung

 
Kapitel 3

Vollstreckung
 

§ 86a Vollstreckung
 

Kapitel 4
 Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten

 
§ 87 Ausschließliche Zuständigkeit der Landgerichte
§ 88 Klageverbindung
§ 89 Zuständigkeit eines Landgerichts für mehrere Gerichtsbezirke
§ 89a Streitwertanpassung, Kostenerstattung
§ 89b Verfahren
§ 89c Offenlegung aus der Behördenakte
§ 89d Beweisregeln
§ 89e Gemeinsame Vorschriften für die §§ 33g und 89b bis 89d
 

 Kapitel 5
 Gemeinsame Bestimmungen

 
§ 90 Benachrichtigung und Beteiligung der Kartellbehörden
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§ 90a Zusammenarbeit der Gerichte mit der Europäischen Kommission und den Kartellbehörden
§ 91 Kartellsenat beim Oberlandesgericht
§ 92 Zuständigkeit eines Oberlandesgerichts oder des Obersten Landesgerichts für mehrere

Gerichtsbezirke in Verwaltungs- und Bußgeldsachen
§ 93 Zuständigkeit für Berufung und Beschwerde
§ 94 Kartellsenat beim Bundesgerichtshof
§ 95 Ausschließliche Zuständigkeit
§ 96 (weggefallen)
 

Teil 4
Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen

Kapitel 1
Vergabeverfahren

Abschnitt 1
Grundsätze, Definitionen und Anwendungsbereich

 
§ 97 Grundsätze der Vergabe
§ 98 Auftraggeber
§ 99 Öffentliche Auftraggeber
§ 100 Sektorenauftraggeber
§ 101 Konzessionsgeber
§ 102 Sektorentätigkeiten
§ 103 Öffentliche Aufträge, Rahmenvereinbarungen und Wettbewerbe
§ 104 Verteidigungs- oder sicherheitsspezifische öffentliche Aufträge
§ 105 Konzessionen
§ 106 Schwellenwerte
§ 107 Allgemeine Ausnahmen
§ 108 Ausnahmen bei öffentlich-öffentlicher Zusammenarbeit
§ 109 Ausnahmen für Vergaben auf der Grundlage internationaler Verfahrensregeln
§ 110 Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen, die verschiedene Leistungen zum

Gegenstand haben
§ 111 Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen, deren Teile unterschiedlichen

rechtlichen Regelungen unterliegen
§ 112 Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen, die verschiedene Tätigkeiten

umfassen
§ 113 Verordnungsermächtigung
§ 114 Monitoring und Vergabestatistik
 

Abschnitt 2
Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch öffentliche Auftraggeber

Unterabschnitt 1
Anwendungsbereich
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§ 115 Anwendungsbereich
§ 116 Besondere Ausnahmen
§ 117 Besondere Ausnahmen für Vergaben, die Verteidigungs- oder Sicherheitsaspekte

umfassen
§ 118 Bestimmten Auftragnehmern vorbehaltene öffentliche Aufträge
 

Unterabschnitt 2
Vergabeverfahren und Auftragsausführung

 
§ 119 Verfahrensarten
§ 120 Besondere Methoden und Instrumente in Vergabeverfahren
§ 121 Leistungsbeschreibung
§ 122 Eignung
§ 123 Zwingende Ausschlussgründe
§ 124 Fakultative Ausschlussgründe
§ 125 Selbstreinigung
§ 126 Zulässiger Zeitraum für Ausschlüsse
§ 127 Zuschlag
§ 128 Auftragsausführung
§ 129 Zwingend zu berücksichtigende Ausführungsbedingungen
§ 130 Vergabe von öffentlichen Aufträgen über soziale und andere besondere Dienstleistungen
§ 131 Vergabe von öffentlichen Aufträgen über Personenverkehrsleistungen im

Eisenbahnverkehr
§ 132 Auftragsänderungen während der Vertragslaufzeit
§ 133 Kündigung von öffentlichen Aufträgen in besonderen Fällen
§ 134 Informations- und Wartepflicht
§ 135 Unwirksamkeit
 

Abschnitt 3
Vergabe von öffentlichen Aufträgen in besonderen Bereichen und von Konzessionen

Unterabschnitt 1
Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch Sektorenauftraggeber

 
§ 136 Anwendungsbereich
§ 137 Besondere Ausnahmen
§ 138 Besondere Ausnahme für die Vergabe an verbundene Unternehmen
§ 139 Besondere Ausnahme für die Vergabe durch oder an ein Gemeinschaftsunternehmen
§ 140 Besondere Ausnahme für unmittelbar dem Wettbewerb ausgesetzte Tätigkeiten
§ 141 Verfahrensarten
§ 142 Sonstige anwendbare Vorschriften
§ 143 Regelung für Auftraggeber nach dem Bundesberggesetz
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Unterabschnitt 2

Vergabe von verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen öffentlichen Aufträgen
 

§ 144 Anwendungsbereich
§ 145 Besondere Ausnahmen für die Vergabe von verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen

öffentlichen Aufträgen
§ 146 Verfahrensarten
§ 147 Sonstige anwendbare Vorschriften
 

Unterabschnitt 3
Vergabe von Konzessionen

 
§ 148 Anwendungsbereich
§ 149 Besondere Ausnahmen
§ 150 Besondere Ausnahmen für die Vergabe von Konzessionen in den Bereichen Verteidigung

und Sicherheit
§ 151 Verfahren
§ 152 Anforderungen im Konzessionsvergabeverfahren
§ 153 Vergabe von Konzessionen über soziale und andere besondere Dienstleistungen
§ 154 Sonstige anwendbare Vorschriften
 

Kapitel 2
Nachprüfungsverfahren

Abschnitt 1
Nachprüfungsbehörden

 
§ 155 Grundsatz
§ 156 Vergabekammern
§ 157 Besetzung, Unabhängigkeit
§ 158 Einrichtung, Organisation
§ 159 Abgrenzung der Zuständigkeit der Vergabekammern
 

Abschnitt 2
Verfahren vor der Vergabekammer

 
§ 160 Einleitung, Antrag
§ 161 Form, Inhalt
§ 162 Verfahrensbeteiligte, Beiladung
§ 163 Untersuchungsgrundsatz
§ 164 Aufbewahrung vertraulicher Unterlagen
§ 165 Akteneinsicht
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§ 166 Mündliche Verhandlung
§ 167 Beschleunigung
§ 168 Entscheidung der Vergabekammer
§ 169 Aussetzung des Vergabeverfahrens
§ 170 Ausschluss von abweichendem Landesrecht
 

Abschnitt 3
Sofortige Beschwerde

 
§ 171 Zulässigkeit, Zuständigkeit
§ 172 Frist, Form, Inhalt
§ 173 Wirkung
§ 174 Beteiligte am Beschwerdeverfahren
§ 175 Verfahrensvorschriften
§ 176 Vorabentscheidung über den Zuschlag
§ 177 Ende des Vergabeverfahrens nach Entscheidung des Beschwerdegerichts
§ 178 Beschwerdeentscheidung
§ 179 Bindungswirkung und Vorlagepflicht
§ 180 Schadensersatz bei Rechtsmissbrauch
§ 181 Anspruch auf Ersatz des Vertrauensschadens
§ 182 Kosten des Verfahrens vor der Vergabekammer
§ 183 Korrekturmechanismus der Kommission
§ 184 Unterrichtungspflichten der Nachprüfungsinstanzen
 

Teil 5
Anwendungsbereich der Teile 1 bis 3

 
§ 185 Unternehmen der öffentlichen Hand, Geltungsbereich
 

Teil 6
Übergangs- und Schlussbestimmungen

 
§ 186 Anwendungsbestimmung zu § 47k
§ 187 Übergangs- und Schlussbestimmungen

Teil 1
Wettbewerbsbeschränkungen

Kapitel 1
Wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen, Beschlüsse und abgestimmte
Verhaltensweisen
§ 1 Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen
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Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander
abgestimmte Verhaltensweisen, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs
bezwecken oder bewirken, sind verboten.

§ 2 Freigestellte Vereinbarungen

(1) Vom Verbot des § 1 freigestellt sind Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von
Unternehmensvereinigungen oder aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die unter angemessener
Beteiligung der Verbraucher an dem entstehenden Gewinn zur Verbesserung der Warenerzeugung oder -
verteilung oder zur Förderung des technischen oder wirtschaftlichen Fortschritts beitragen, ohne dass den
beteiligten Unternehmen
1.   Beschränkungen auferlegt werden, die für die Verwirklichung dieser Ziele nicht unerlässlich sind, oder

 

2.   Möglichkeiten eröffnet werden, für einen wesentlichen Teil der betreffenden Waren den Wettbewerb
auszuschalten.
 

(2) Bei der Anwendung von Absatz 1 gelten die Verordnungen des Rates oder der Europäischen Kommission
über die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union
auf bestimmte Gruppen von Vereinbarungen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander
abgestimmte Verhaltensweisen (Gruppenfreistellungsverordnungen) entsprechend. Dies gilt auch, soweit die
dort genannten Vereinbarungen, Beschlüsse und Verhaltensweisen nicht geeignet sind, den Handel zwischen den
Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu beeinträchtigen.

§ 3 Mittelstandskartelle

Vereinbarungen zwischen miteinander im Wettbewerb stehenden Unternehmen und Beschlüsse von
Unternehmensvereinigungen, die die Rationalisierung wirtschaftlicher Vorgänge durch zwischenbetriebliche
Zusammenarbeit zum Gegenstand haben, erfüllen die Voraussetzungen des § 2 Absatz 1, wenn
1.   dadurch der Wettbewerb auf dem Markt nicht wesentlich beeinträchtigt wird und

 

2.   die Vereinbarung oder der Beschluss dazu dient, die Wettbewerbsfähigkeit kleiner oder mittlerer
Unternehmen zu verbessern.
 

§§ 4 bis 17 (weggefallen)

Kapitel 2
Marktbeherrschung, sonstiges wettbewerbsbeschränkendes Verhalten
§ 18 Marktbeherrschung

(1) Ein Unternehmen ist marktbeherrschend, soweit es als Anbieter oder Nachfrager einer bestimmten Art von
Waren oder gewerblichen Leistungen auf dem sachlich und räumlich relevanten Markt
1.   ohne Wettbewerber ist,

 

2.   keinem wesentlichen Wettbewerb ausgesetzt ist oder
 

3.   eine im Verhältnis zu seinen Wettbewerbern überragende Marktstellung hat.
 

(2) Der räumlich relevante Markt kann weiter sein als der Geltungsbereich dieses Gesetzes.

(2a) Der Annahme eines Marktes steht nicht entgegen, dass eine Leistung unentgeltlich erbracht wird.

(3) Bei der Bewertung der Marktstellung eines Unternehmens im Verhältnis zu seinen Wettbewerbern ist
insbesondere Folgendes zu berücksichtigen:
1.   sein Marktanteil,

 

2.   seine Finanzkraft,
 

3.   sein Zugang zu wettbewerbsrelevanten Daten,
 

4.   sein Zugang zu den Beschaffungs- oder Absatzmärkten,
 

5.   Verflechtungen mit anderen Unternehmen,
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6.   rechtliche oder tatsächliche Schranken für den Marktzutritt anderer Unternehmen,
 

7.   der tatsächliche oder potenzielle Wettbewerb durch Unternehmen, die innerhalb oder außerhalb des
Geltungsbereichs dieses Gesetzes ansässig sind,
 

8.   die Fähigkeit, sein Angebot oder seine Nachfrage auf andere Waren oder gewerbliche Leistungen
umzustellen, sowie
 

9.   die Möglichkeit der Marktgegenseite, auf andere Unternehmen auszuweichen.
 

(3a) Insbesondere bei mehrseitigen Märkten und Netzwerken sind bei der Bewertung der Marktstellung eines
Unternehmens auch zu berücksichtigen:
1.   direkte und indirekte Netzwerkeffekte,

 

2.   die parallele Nutzung mehrerer Dienste und der Wechselaufwand für die Nutzer,
 

3.   seine Größenvorteile im Zusammenhang mit Netzwerkeffekten,
 

4.   sein Zugang zu wettbewerbsrelevanten Daten,
 

5.   innovationsgetriebener Wettbewerbsdruck.
 

(3b) Bei der Bewertung der Marktstellung eines Unternehmens, das als Vermittler auf mehrseitigen Märkten tätig
ist, ist insbesondere auch die Bedeutung der von ihm erbrachten Vermittlungsdienstleistungen für den Zugang
zu Beschaffungs- und Absatzmärkten zu berücksichtigen.

(4) Es wird vermutet, dass ein Unternehmen marktbeherrschend ist, wenn es einen Marktanteil von mindestens
40 Prozent hat.

(5) Zwei oder mehr Unternehmen sind marktbeherrschend, soweit
1.   zwischen ihnen für eine bestimmte Art von Waren oder gewerblichen Leistungen ein wesentlicher

Wettbewerb nicht besteht und
 

2.   sie in ihrer Gesamtheit die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllen.
 

(6) Eine Gesamtheit von Unternehmen gilt als marktbeherrschend, wenn sie
1.   aus drei oder weniger Unternehmen besteht, die zusammen einen Marktanteil von 50 Prozent erreichen,

oder
 

2.   aus fünf oder weniger Unternehmen besteht, die zusammen einen Marktanteil von zwei Dritteln erreichen.
 

(7) Die Vermutung des Absatzes 6 kann widerlegt werden, wenn die Unternehmen nachweisen, dass
1.   die Wettbewerbsbedingungen zwischen ihnen wesentlichen Wettbewerb erwarten lassen oder

 

2.   die Gesamtheit der Unternehmen im Verhältnis zu den übrigen Wettbewerbern keine überragende
Marktstellung hat.
 

(8) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie berichtet den gesetzgebenden Körperschaften nach Ablauf
von drei Jahren nach Inkrafttreten der Regelungen in den Absätzen 2a und 3a über die Erfahrungen mit den
Vorschriften.

§ 19 Verbotenes Verhalten von marktbeherrschenden Unternehmen

(1) Der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch ein oder mehrere Unternehmen ist verboten.

(2) Ein Missbrauch liegt insbesondere vor, wenn ein marktbeherrschendes Unternehmen als Anbieter oder
Nachfrager einer bestimmten Art von Waren oder gewerblichen Leistungen
1.   ein anderes Unternehmen unmittelbar oder mittelbar unbillig behindert oder ohne sachlich gerechtfertigten

Grund unmittelbar oder mittelbar anders behandelt als gleichartige Unternehmen;
 

2.   Entgelte oder sonstige Geschäftsbedingungen fordert, die von denjenigen abweichen, die sich bei
wirksamem Wettbewerb mit hoher Wahrscheinlichkeit ergeben würden; hierbei sind insbesondere
die Verhaltensweisen von Unternehmen auf vergleichbaren Märkten mit wirksamem Wettbewerb zu
berücksichtigen;
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3.   ungünstigere Entgelte oder sonstige Geschäftsbedingungen fordert, als sie das marktbeherrschende
Unternehmen selbst auf vergleichbaren Märkten von gleichartigen Abnehmern fordert, es sei denn, dass der
Unterschied sachlich gerechtfertigt ist;
 

4.   sich weigert, ein anderes Unternehmen gegen angemessenes Entgelt mit einer solchen Ware oder
gewerblichen Leistung zu beliefern, insbesondere ihm Zugang zu Daten, zu Netzen oder anderen
Infrastruktureinrichtungen zu gewähren, und die Belieferung oder die Gewährung des Zugangs objektiv
notwendig ist, um auf einem vor- oder nachgelagerten Markt tätig zu sein und die Weigerung den
wirksamen Wettbewerb auf diesem Markt auszuschalten droht, es sei denn, die Weigerung ist sachlich
gerechtfertigt;
 

5.   andere Unternehmen dazu auffordert, ihm ohne sachlich gerechtfertigten Grund Vorteile zu gewähren;
hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, ob die Aufforderung für das andere Unternehmen
nachvollziehbar begründet ist und ob der geforderte Vorteil in einem angemessenen Verhältnis zum Grund
der Forderung steht.
 

(3) Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1 und Nummer 5 gilt auch für Vereinigungen von miteinander
im Wettbewerb stehenden Unternehmen im Sinne der §§ 2, 3 und 28 Absatz 1, § 30 Absatz 2a, 2b und § 31
Absatz 1 Nummer 1, 2 und 4. Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1 gilt auch für Unternehmen, die
Preise nach § 28 Absatz 2 oder § 30 Absatz 1 Satz 1 oder § 31 Absatz 1 Nummer 3 binden.

§ 19a Missbräuchliches Verhalten von Unternehmen mit überragender marktübergreifender
Bedeutung für den Wettbewerb

(1) Das Bundeskartellamt kann durch Verfügung feststellen, dass einem Unternehmen, das in erheblichem
Umfang auf Märkten im Sinne des § 18 Absatz 3a tätig ist, eine überragende marktübergreifende Bedeutung
für den Wettbewerb zukommt. Bei der Feststellung der überragenden marktübergreifenden Bedeutung eines
Unternehmens für den Wettbewerb sind insbesondere zu berücksichtigen:
1.   seine marktbeherrschende Stellung auf einem oder mehreren Märkten,

 

2.   seine Finanzkraft oder sein Zugang zu sonstigen Ressourcen,
 

3.   seine vertikale Integration und seine Tätigkeit auf in sonstiger Weise miteinander verbundenen Märkten,
 

4.   sein Zugang zu wettbewerbsrelevanten Daten,
 

5.   die Bedeutung seiner Tätigkeit für den Zugang Dritter zu Beschaffungs- und Absatzmärkten sowie sein
damit verbundener Einfluss auf die Geschäftstätigkeit Dritter.
 

Die Verfügung nach Satz 1 ist auf fünf Jahre nach Eintritt der Bestandskraft zu befristen.

(2) Das Bundeskartellamt kann im Falle einer Feststellung nach Absatz 1 dem Unternehmen untersagen,
1.   beim Vermitteln des Zugangs zu Beschaffungs- und Absatzmärkten die eigenen Angebote gegenüber denen

von Wettbewerbern bevorzugt zu behandeln, insbesondere
a)   die eigenen Angebote bei der Darstellung zu bevorzugen;

 

b)   ausschließlich eigene Angebote auf Geräten vorzuinstallieren oder in anderer Weise in Angebote des
Unternehmens zu integrieren;
 

 

2.   Maßnahmen zu ergreifen, die andere Unternehmen in ihrer Geschäftstätigkeit auf Beschaffungs- oder
Absatzmärkten behindern, wenn die Tätigkeit des Unternehmens für den Zugang zu diesen Märkten
Bedeutung hat, insbesondere
a)   Maßnahmen zu ergreifen, die zu einer ausschließlichen Vorinstallation oder Integration von Angeboten

des Unternehmens führen;
 

b)   andere Unternehmen daran zu hindern oder es ihnen zu erschweren, ihre eigenen Angebote zu
bewerben oder Abnehmer auch über andere als die von dem Unternehmen bereitgestellten oder
vermittelten Zugänge zu erreichen;
 

 

3.   Wettbewerber auf einem Markt, auf dem das Unternehmen seine Stellung, auch ohne marktbeherrschend
zu sein, schnell ausbauen kann, unmittelbar oder mittelbar zu behindern, insbesondere
a)   die Nutzung eines Angebots des Unternehmens mit einer dafür nicht erforderlichen automatischen

Nutzung eines weiteren Angebots des Unternehmens zu verbinden, ohne dem Nutzer des Angebots
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ausreichende Wahlmöglichkeiten hinsichtlich des Umstands und der Art und Weise der Nutzung des
anderen Angebots einzuräumen;
 

b)   die Nutzung eines Angebots des Unternehmens von der Nutzung eines anderen Angebots des
Unternehmens abhängig zu machen;
 

 

4.   durch die Verarbeitung wettbewerbsrelevanter Daten, die das Unternehmen gesammelt hat,
Marktzutrittsschranken zu errichten oder spürbar zu erhöhen, oder andere Unternehmen in sonstiger Weise
zu behindern, oder Geschäftsbedingungen zu fordern, die eine solche Verarbeitung zulassen, insbesondere
a)   die Nutzung von Diensten davon abhängig zu machen, dass Nutzer der Verarbeitung von Daten aus

anderen Diensten des Unternehmens oder eines Drittanbieters zustimmen, ohne den Nutzern eine
ausreichende Wahlmöglichkeit hinsichtlich des Umstands, des Zwecks und der Art und Weise der
Verarbeitung einzuräumen;
 

b)   von anderen Unternehmen erhaltene wettbewerbsrelevante Daten zu anderen als für die Erbringung
der eigenen Dienste gegenüber diesen Unternehmen erforderlichen Zwecken zu verarbeiten, ohne
diesen Unternehmen eine ausreichende Wahlmöglichkeit hinsichtlich des Umstands, des Zwecks und
der Art und Weise der Verarbeitung einzuräumen;
 

 

5.   die Interoperabilität von Produkten oder Leistungen oder die Portabilität von Daten zu verweigern oder zu
erschweren und damit den Wettbewerb zu behindern;
 

6.   andere Unternehmen unzureichend über den Umfang, die Qualität oder den Erfolg der erbrachten oder
beauftragten Leistung zu informieren oder ihnen in anderer Weise eine Beurteilung des Wertes dieser
Leistung zu erschweren;
 

7.   für die Behandlung von Angeboten eines anderen Unternehmens Vorteile zu fordern, die in keinem
angemessenen Verhältnis zum Grund der Forderung stehen, insbesondere
a)   für deren Darstellung die Übertragung von Daten oder Rechten zu fordern, die dafür nicht zwingend

erforderlich sind;
 

b)   die Qualität der Darstellung dieser Angebote von der Übertragung von Daten oder Rechten abhängig
zu machen, die hierzu in keinem angemessenen Verhältnis stehen.
 

 

Dies gilt nicht, soweit die jeweilige Verhaltensweise sachlich gerechtfertigt ist. Die Darlegungs- und Beweislast
obliegt insoweit dem Unternehmen. § 32 Absatz 2 und 3, die §§ 32a und 32b gelten entsprechend. Die Verfügung
nach Absatz 2 kann mit der Feststellung nach Absatz 1 verbunden werden.

(3) Die §§ 19 und 20 bleiben unberührt.

(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie berichtet den gesetzgebenden Körperschaften nach
Ablauf von vier Jahren nach Inkrafttreten der Regelungen in den Absätzen 1 und 2 über die Erfahrungen mit der
Vorschrift.

§ 20 Verbotenes Verhalten von Unternehmen mit relativer oder überlegener Marktmacht

(1) § 19 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1 gilt auch für Unternehmen und Vereinigungen von
Unternehmen, soweit von ihnen andere Unternehmen als Anbieter oder Nachfrager einer bestimmten Art
von Waren oder gewerblichen Leistungen in der Weise abhängig sind, dass ausreichende und zumutbare
Möglichkeiten, auf dritte Unternehmen auszuweichen, nicht bestehen und ein deutliches Ungleichgewicht
zur Gegenmacht der anderen Unternehmen besteht (relative Marktmacht). § 19 Absatz 1 in Verbindung
mit Absatz 2 Nummer 1 gilt ferner auch für Unternehmen, die als Vermittler auf mehrseitigen Märkten tätig
sind, soweit andere Unternehmen mit Blick auf den Zugang zu Beschaffungs- und Absatzmärkten von ihrer
Vermittlungsleistung in der Weise abhängig sind, dass ausreichende und zumutbare Ausweichmöglichkeiten
nicht bestehen. Es wird vermutet, dass ein Anbieter einer bestimmten Art von Waren oder gewerblichen
Leistungen von einem Nachfrager abhängig im Sinne des Satzes 1 ist, wenn dieser Nachfrager bei ihm
zusätzlich zu den verkehrsüblichen Preisnachlässen oder sonstigen Leistungsentgelten regelmäßig besondere
Vergünstigungen erlangt, die gleichartigen Nachfragern nicht gewährt werden.

(1a) Eine Abhängigkeit nach Absatz 1 kann sich auch daraus ergeben, dass ein Unternehmen für die eigene
Tätigkeit auf den Zugang zu Daten angewiesen ist, die von einem anderen Unternehmen kontrolliert werden.
Die Verweigerung des Zugangs zu solchen Daten gegen angemessenes Entgelt kann eine unbillige Behinderung
nach Absatz 1 in Verbindung mit § 19 Absatz 1, Absatz 2 Nummer 1 darstellen. Dies gilt auch dann, wenn ein
Geschäftsverkehr für diese Daten bislang nicht eröffnet ist.
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(2) § 19 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 5 gilt auch für Unternehmen und Vereinigungen von
Unternehmen im Verhältnis zu den von ihnen abhängigen Unternehmen.

(3) Unternehmen mit gegenüber kleinen und mittleren Wettbewerbern überlegener Marktmacht dürfen ihre
Marktmacht nicht dazu ausnutzen, solche Wettbewerber unmittelbar oder mittelbar unbillig zu behindern. Eine
unbillige Behinderung im Sinne des Satzes 1 liegt insbesondere vor, wenn ein Unternehmen
1.   Lebensmittel im Sinne des Artikels 2 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und

des Rates zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur
Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur
Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2019/1381
(ABl. L 231 vom 6.9.2019, S. 1) geändert worden ist, unter Einstandspreis oder
 

2.   andere Waren oder gewerbliche Leistungen nicht nur gelegentlich unter Einstandspreis oder
 

3.   von kleinen oder mittleren Unternehmen, mit denen es auf dem nachgelagerten Markt beim Vertrieb von
Waren oder gewerblichen Leistungen im Wettbewerb steht, für deren Lieferung einen höheren Preis fordert,
als es selbst auf diesem Markt
 

anbietet, es sei denn, dies ist jeweils sachlich gerechtfertigt. Einstandspreis im Sinne des Satzes 2 ist der
zwischen dem Unternehmen mit überlegener Marktmacht und seinem Lieferanten vereinbarte Preis für die
Beschaffung der Ware oder Leistung, auf den allgemein gewährte und im Zeitpunkt des Angebots bereits
mit hinreichender Sicherheit feststehende Bezugsvergünstigungen anteilig angerechnet werden, soweit
nicht für bestimmte Waren oder Leistungen ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. Das Anbieten von
Lebensmitteln unter Einstandspreis ist sachlich gerechtfertigt, wenn es geeignet ist, den Verderb oder die
drohende Unverkäuflichkeit der Waren beim Händler durch rechtzeitigen Verkauf zu verhindern sowie in
vergleichbar schwerwiegenden Fällen. Werden Lebensmittel an gemeinnützige Einrichtungen zur Verwendung im
Rahmen ihrer Aufgaben abgegeben, liegt keine unbillige Behinderung vor.

(3a) Eine unbillige Behinderung im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 liegt auch vor, wenn ein Unternehmen mit
überlegener Marktmacht auf einem Markt im Sinne des § 18 Absatz 3a die eigenständige Erzielung von
Netzwerkeffekten durch Wettbewerber behindert und hierdurch die ernstliche Gefahr begründet, dass der
Leistungswettbewerb in nicht unerheblichem Maße eingeschränkt wird.

(4) Ergibt sich auf Grund bestimmter Tatsachen nach allgemeiner Erfahrung der Anschein, dass ein Unternehmen
seine Marktmacht im Sinne des Absatzes 3 ausgenutzt hat, so obliegt es diesem Unternehmen, den Anschein
zu widerlegen und solche anspruchsbegründenden Umstände aus seinem Geschäftsbereich aufzuklären, deren
Aufklärung dem betroffenen Wettbewerber oder einem Verband nach § 33 Absatz 4 nicht möglich, dem in
Anspruch genommenen Unternehmen aber leicht möglich und zumutbar ist.

(5) Wirtschafts- und Berufsvereinigungen sowie Gütezeichengemeinschaften dürfen die Aufnahme eines
Unternehmens nicht ablehnen, wenn die Ablehnung eine sachlich nicht gerechtfertigte ungleiche Behandlung
darstellen und zu einer unbilligen Benachteiligung des Unternehmens im Wettbewerb führen würde.

§ 21 Boykottverbot, Verbot sonstigen wettbewerbsbeschränkenden Verhaltens

(1) Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen dürfen nicht ein anderes Unternehmen oder
Vereinigungen von Unternehmen in der Absicht, bestimmte Unternehmen unbillig zu beeinträchtigen, zu
Liefersperren oder Bezugssperren auffordern.

(2) Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen dürfen anderen Unternehmen keine Nachteile androhen
oder zufügen und keine Vorteile versprechen oder gewähren, um sie zu einem Verhalten zu veranlassen, das
nach folgenden Vorschriften nicht zum Gegenstand einer vertraglichen Bindung gemacht werden darf:
1.   nach diesem Gesetz,

 

2.   nach Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union oder
 

3.   nach einer Verfügung der Europäischen Kommission oder der Kartellbehörde, die auf Grund dieses Gesetzes
oder auf Grund der Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union
ergangen ist.
 

(3) Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen dürfen andere Unternehmen nicht zwingen,
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1.   einer Vereinbarung oder einem Beschluss im Sinne der §§ 2, 3, 28 Absatz 1 oder § 30 Absatz 2a oder Absatz
2b beizutreten oder
 

2.   sich mit anderen Unternehmen im Sinne des § 37 zusammenzuschließen oder
 

3.   in der Absicht, den Wettbewerb zu beschränken, sich im Markt gleichförmig zu verhalten.
 

(4) Es ist verboten, einem Anderen wirtschaftlichen Nachteil zuzufügen, weil dieser ein Einschreiten der
Kartellbehörde beantragt oder angeregt hat.

Kapitel 3
Anwendung des europäischen Wettbewerbsrechts
§ 22 Verhältnis dieses Gesetzes zu den Artikeln 101 und 102 des Vertrages über die Arbeitsweise
der Europäischen Union

(1) Auf Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander
abgestimmte Verhaltensweisen im Sinne des Artikels 101 Absatz 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der
Europäischen Union, die den Handel zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Sinne dieser
Bestimmung beeinträchtigen können, können auch die Vorschriften dieses Gesetzes angewandt werden.
Ist dies der Fall, ist daneben gemäß Artikel 3 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates
vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrages niedergelegten
Wettbewerbsregeln (ABl. EG 2003 Nr. L 1 S. 1) auch Artikel 101 des Vertrages über die Arbeitsweise der
Europäischen Union anzuwenden.

(2) Die Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes darf gemäß Artikel 3 Absatz 2 Satz 1 der Verordnung
(EG) Nr. 1/2003 nicht zum Verbot von Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüssen von
Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen führen, welche zwar den Handel
zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu beeinträchtigen geeignet sind, aber
1.   den Wettbewerb im Sinne des Artikels 101 Absatz 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen

Union nicht beschränken oder
 

2.   die Bedingungen des Artikels 101 Absatz 3 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union
erfüllen oder
 

3.   durch eine Verordnung zur Anwendung des Artikels 101 Absatz 3 des Vertrages über die Arbeitsweise der
Europäischen Union erfasst sind.
 

Die Vorschriften des Kapitels 2 bleiben unberührt. In anderen Fällen richtet sich der Vorrang von Artikel 101
des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union nach dem insoweit maßgeblichen Recht der
Europäischen Union.

(3) Auf Handlungen, die einen nach Artikel 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union
verbotenen Missbrauch darstellen, können auch die Vorschriften dieses Gesetzes angewandt werden. Ist dies der
Fall, ist daneben gemäß Artikel 3 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 auch Artikel 102 des Vertrages
über die Arbeitsweise der Europäischen Union anzuwenden. Die Anwendung weitergehender Vorschriften dieses
Gesetzes bleibt unberührt.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten unbeschadet des Rechts der Europäischen Union nicht, soweit die Vorschriften
über die Zusammenschlusskontrolle angewandt werden. Vorschriften, die überwiegend ein von den Artikeln 101
und 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union abweichendes Ziel verfolgen, bleiben von
den Vorschriften dieses Abschnitts unberührt.

§ 23 (weggefallen)

Kapitel 4
Wettbewerbsregeln
§ 24 Begriff, Antrag auf Anerkennung

(1) Wirtschafts- und Berufsvereinigungen können für ihren Bereich Wettbewerbsregeln aufstellen.

(2) Wettbewerbsregeln sind Bestimmungen, die das Verhalten von Unternehmen im Wettbewerb regeln zu
dem Zweck, einem den Grundsätzen des lauteren oder der Wirksamkeit eines leistungsgerechten Wettbewerbs
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zuwiderlaufenden Verhalten im Wettbewerb entgegenzuwirken und ein diesen Grundsätzen entsprechendes
Verhalten im Wettbewerb anzuregen.

(3) Wirtschafts- und Berufsvereinigungen können bei der Kartellbehörde die Anerkennung von
Wettbewerbsregeln beantragen.

(4) Der Antrag auf Anerkennung von Wettbewerbsregeln hat zu enthalten:
1.   Name, Rechtsform und Anschrift der Wirtschafts- oder Berufsvereinigung;

 

2.   Name und Anschrift der Person, die sie vertritt;
 

3.   die Angabe des sachlichen und örtlichen Anwendungsbereichs der Wettbewerbsregeln;
 

4.   den Wortlaut der Wettbewerbsregeln.
 

Dem Antrag sind beizufügen:
1.   die Satzung der Wirtschafts- oder Berufsvereinigung;

 

2.   der Nachweis, dass die Wettbewerbsregeln satzungsmäßig aufgestellt sind;
 

3.   eine Aufstellung von außenstehenden Wirtschafts- oder Berufsvereinigungen und Unternehmen
der gleichen Wirtschaftsstufe sowie der Lieferanten- und Abnehmervereinigungen und der
Bundesorganisationen der beteiligten Wirtschaftsstufen des betreffenden Wirtschaftszweiges.
 

In dem Antrag dürfen keine unrichtigen oder unvollständigen Angaben gemacht oder benutzt werden, um für den
Antragsteller oder einen anderen die Anerkennung einer Wettbewerbsregel zu erschleichen.

(5) Änderungen und Ergänzungen anerkannter Wettbewerbsregeln sind der Kartellbehörde mitzuteilen.

§ 25 Stellungnahme Dritter

Die Kartellbehörde hat nichtbeteiligten Unternehmen der gleichen Wirtschaftsstufe, Wirtschafts- und
Berufsvereinigungen der durch die Wettbewerbsregeln betroffenen Lieferanten und Abnehmer sowie den
Bundesorganisationen der beteiligten Wirtschaftsstufen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Gleiches
gilt für Verbraucherzentralen und andere Verbraucherverbände, die mit öffentlichen Mitteln gefördert werden,
wenn die Interessen der Verbraucher erheblich berührt sind. Die Kartellbehörde kann eine öffentliche mündliche
Verhandlung über den Antrag auf Anerkennung durchführen, in der es jedermann freisteht, Einwendungen gegen
die Anerkennung zu erheben.

§ 26 Anerkennung

(1) Die Anerkennung erfolgt durch Verfügung der Kartellbehörde. Sie hat zum Inhalt, dass die Kartellbehörde von
den ihr nach Kapitel 6 zustehenden Befugnissen keinen Gebrauch machen wird.

(2) Soweit eine Wettbewerbsregel gegen das Verbot des § 1 verstößt und nicht nach den §§ 2 und 3 freigestellt
ist oder andere Bestimmungen dieses Gesetzes, des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb oder eine
andere Rechtsvorschrift verletzt, hat die Kartellbehörde den Antrag auf Anerkennung abzulehnen.

(3) Wirtschafts- und Berufsvereinigungen haben die Außerkraftsetzung von ihnen aufgestellter, anerkannter
Wettbewerbsregeln der Kartellbehörde mitzuteilen.

(4) Die Kartellbehörde hat die Anerkennung zurückzunehmen oder zu widerrufen, wenn sie nachträglich
feststellt, dass die Voraussetzungen für die Ablehnung der Anerkennung nach Absatz 2 vorliegen.

§ 27 Veröffentlichung von Wettbewerbsregeln, Bekanntmachungen

(1) Anerkannte Wettbewerbsregeln sind im Bundesanzeiger zu veröffentlichen.

(2) Im Bundesanzeiger sind bekannt zu machen
1.   die Anträge nach § 24 Absatz 3;

 

2.   die Anberaumung von Terminen zur mündlichen Verhandlung nach § 25 Satz 3;
 

3.   die Anerkennung von Wettbewerbsregeln, ihrer Änderungen und Ergänzungen;
 

4.   die Ablehnung der Anerkennung nach § 26 Absatz 2, die Rücknahme oder der Widerruf der Anerkennung
von Wettbewerbsregeln nach § 26 Absatz 4.
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(3) Mit der Bekanntmachung der Anträge nach Absatz 2 Nummer 1 ist darauf hinzuweisen, dass die
Wettbewerbsregeln, deren Anerkennung beantragt ist, bei der Kartellbehörde zur öffentlichen Einsichtnahme
ausgelegt sind.

(4) Soweit die Anträge nach Absatz 2 Nummer 1 zur Anerkennung führen, genügt für die Bekanntmachung der
Anerkennung eine Bezugnahme auf die Bekanntmachung der Anträge.

(5) Die Kartellbehörde erteilt zu anerkannten Wettbewerbsregeln, die nicht nach Absatz 1 veröffentlicht worden
sind, auf Anfrage Auskunft über die Angaben nach § 24 Absatz 4 Satz 1.

Kapitel 5
Sonderregeln für bestimmte Wirtschaftsbereiche
§ 28 Landwirtschaft

(1) § 1 gilt nicht für Vereinbarungen von landwirtschaftlichen Erzeugerbetrieben sowie für Vereinbarungen und
Beschlüsse von Vereinigungen von landwirtschaftlichen Erzeugerbetrieben und Vereinigungen von solchen
Erzeugervereinigungen über
1.   die Erzeugung oder den Absatz landwirtschaftlicher Erzeugnisse oder

 

2.   die Benutzung gemeinschaftlicher Einrichtungen für die Lagerung, Be- oder Verarbeitung
landwirtschaftlicher Erzeugnisse,
 

sofern sie keine Preisbindung enthalten und den Wettbewerb nicht ausschließen. Als landwirtschaftliche
Erzeugerbetriebe gelten auch Pflanzen- und Tierzuchtbetriebe und die auf der Stufe dieser Betriebe tätigen
Unternehmen.

(2) Für vertikale Preisbindungen, die die Sortierung, Kennzeichnung oder Verpackung von landwirtschaftlichen
Erzeugnissen betreffen, gilt § 1 nicht.

(3) Landwirtschaftliche Erzeugnisse sind die in Anhang I des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen
Union aufgeführten Erzeugnisse sowie die durch Be- oder Verarbeitung dieser Erzeugnisse gewonnenen Waren,
deren Be- oder Verarbeitung durch landwirtschaftliche Erzeugerbetriebe oder ihre Vereinigungen durchgeführt zu
werden pflegt.

§ 29 Energiewirtschaft

Einem Unternehmen ist es verboten, als Anbieter von Elektrizität, Fernwärme oder leitungsgebundenem
Gas (Versorgungsunternehmen) auf einem Markt, auf dem es allein oder zusammen mit anderen
Versorgungsunternehmen eine marktbeherrschende Stellung hat, diese Stellung missbräuchlich auszunutzen,
indem es
1.   Entgelte oder sonstige Geschäftsbedingungen fordert, die ungünstiger sind als diejenigen anderer

Versorgungsunternehmen oder von Unternehmen auf vergleichbaren Märkten, es sei denn, das
Versorgungsunternehmen weist nach, dass die Abweichung sachlich gerechtfertigt ist, wobei die Umkehr
der Darlegungs- und Beweislast nur in Verfahren vor den Kartellbehörden gilt, oder
 

2.   Entgelte fordert, die die Kosten in unangemessener Weise überschreiten.
 

Kosten, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb nicht einstellen würden, dürfen bei der Feststellung eines
Missbrauchs im Sinne des Satzes 1 nicht berücksichtigt werden. Die §§ 19 und 20 bleiben unberührt.

§ 30 Presse

(1) § 1 gilt nicht für vertikale Preisbindungen, durch die ein Unternehmen, das Zeitungen oder Zeitschriften
herstellt, die Abnehmer dieser Erzeugnisse rechtlich oder wirtschaftlich bindet, bei der Weiterveräußerung
bestimmte Preise zu vereinbaren oder ihren Abnehmern die gleiche Bindung bis zur Weiterveräußerung an
den letzten Verbraucher aufzuerlegen. Zu Zeitungen und Zeitschriften zählen auch Produkte, die Zeitungen
oder Zeitschriften reproduzieren oder substituieren und bei Würdigung der Gesamtumstände als überwiegend
verlagstypisch anzusehen sind, sowie kombinierte Produkte, bei denen eine Zeitung oder eine Zeitschrift im
Vordergrund steht.
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(2) Vereinbarungen der in Absatz 1 bezeichneten Art sind, soweit sie Preise und Preisbestandteile betreffen,
schriftlich abzufassen. Es genügt, wenn die Beteiligten Urkunden unterzeichnen, die auf eine Preisliste oder auf
Preismitteilungen Bezug nehmen. § 126 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs findet keine Anwendung.

(2a) § 1 gilt nicht für Branchenvereinbarungen zwischen Vereinigungen von Unternehmen, die nach Absatz
1 Preise für Zeitungen oder Zeitschriften binden (Presseverlage), einerseits und Vereinigungen von deren
Abnehmern, die im Preis gebundene Zeitungen und Zeitschriften mit Remissionsrecht beziehen und
mit Remissionsrecht an Letztveräußerer verkaufen (Presse-Grossisten), andererseits für die von diesen
Vereinigungen jeweils vertretenen Unternehmen, soweit in diesen Branchenvereinbarungen der flächendeckende
und diskriminierungsfreie Vertrieb von Zeitungs- und Zeitschriftensortimenten durch die Presse-Grossisten,
insbesondere dessen Voraussetzungen und dessen Vergütungen sowie die dadurch abgegoltenen Leistungen
geregelt sind. Insoweit sind die in Satz 1 genannten Vereinigungen und die von ihnen jeweils vertretenen
Presseverlage und Presse-Grossisten zur Sicherstellung eines flächendeckenden und diskriminierungsfreien
Vertriebs von Zeitungen und Zeitschriften im stationären Einzelhandel im Sinne von Artikel 106 Absatz 2 des
Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse betraut. Die §§ 19 und 20 bleiben unberührt.

(2b) § 1 gilt nicht für Vereinbarungen zwischen Zeitungs- oder Zeitschriftenverlagen über eine
verlagswirtschaftliche Zusammenarbeit, soweit die Vereinbarung den Beteiligten ermöglicht, ihre wirtschaftliche
Basis für den intermedialen Wettbewerb zu stärken. Satz 1 gilt nicht für eine Zusammenarbeit im redaktionellen
Bereich. Die Unternehmen haben auf Antrag einen Anspruch auf eine Entscheidung der Kartellbehörde nach §
32c, wenn
1.   bei einer Vereinbarung nach Satz 1 die Voraussetzungen für ein Verbot nach Artikel 101 Absatz 1 des

Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union nach den der Kartellbehörde vorliegenden
Erkenntnissen nicht gegeben sind und
 

2.   die Antragsteller ein erhebliches rechtliches und wirtschaftliches Interesse an dieser Entscheidung haben.
 

Die §§ 19 und 20 bleiben unberührt.

(3) Das Bundeskartellamt kann von Amts wegen oder auf Antrag eines gebundenen Abnehmers die Preisbindung
für unwirksam erklären und die Anwendung einer neuen gleichartigen Preisbindung verbieten, wenn
1.   die Preisbindung missbräuchlich gehandhabt wird oder

 

2.   die Preisbindung oder ihre Verbindung mit anderen Wettbewerbsbeschränkungen geeignet ist, die
gebundenen Waren zu verteuern oder ein Sinken ihrer Preise zu verhindern oder ihre Erzeugung oder ihren
Absatz zu beschränken.
 

Soweit eine Branchenvereinbarung nach Absatz 2a oder eine Vereinbarung nach Absatz 2b einen Missbrauch der
Freistellung darstellt, kann das Bundeskartellamt diese ganz oder teilweise für unwirksam erklären.

(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie berichtet den gesetzgebenden Körperschaften nach Ablauf
von fünf Jahren nach Inkrafttreten der Regelung in den Absätzen 2b und 3 Satz 2 über die Erfahrungen mit der
Vorschrift.

§ 31 Verträge der Wasserwirtschaft

(1) Das Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen nach § 1 gilt nicht für Verträge von Unternehmen
der öffentlichen Versorgung mit Wasser (Wasserversorgungsunternehmen) mit
1.   anderen Wasserversorgungsunternehmen oder mit Gebietskörperschaften, soweit sich damit ein

Vertragsbeteiligter verpflichtet, in einem bestimmten Gebiet eine öffentliche Wasserversorgung über feste
Leitungswege zu unterlassen;
 

2.   Gebietskörperschaften, soweit sich damit eine Gebietskörperschaft verpflichtet, die Verlegung und
den Betrieb von Leitungen auf oder unter öffentlichen Wegen für eine bestehende oder beabsichtigte
unmittelbare öffentliche Wasserversorgung von Letztverbrauchern im Gebiet der Gebietskörperschaft
ausschließlich einem Versorgungsunternehmen zu gestatten;
 

3.   Wasserversorgungsunternehmen der Verteilungsstufe, soweit sich damit ein
Wasserversorgungsunternehmen der Verteilungsstufe verpflichtet, seine Abnehmer mit Wasser über feste
Leitungswege nicht zu ungünstigeren Preisen oder Bedingungen zu versorgen, als sie das zuliefernde
Wasserversorgungsunternehmen seinen vergleichbaren Abnehmern gewährt;
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4.   anderen Wasserversorgungsunternehmen, soweit sie zu dem Zweck abgeschlossen sind, bestimmte
Versorgungsleistungen über feste Leitungswege einem oder mehreren Versorgungsunternehmen
ausschließlich zur Durchführung der öffentlichen Versorgung zur Verfügung zu stellen.
 

(2) Verträge nach Absatz 1 sowie ihre Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform.

(3) Durch Verträge nach Absatz 1 oder die Art ihrer Durchführung darf die durch die Freistellung von den
Vorschriften dieses Gesetzes erlangte Stellung im Markt nicht missbraucht werden.

(4) Ein Missbrauch liegt insbesondere vor, wenn
1.   das Marktverhalten eines Wasserversorgungsunternehmens den Grundsätzen zuwiderläuft, die für das

Marktverhalten von Unternehmen bei wirksamem Wettbewerb bestimmend sind, oder
 

2.   ein Wasserversorgungsunternehmen von seinen Abnehmern ungünstigere Preise oder
Geschäftsbedingungen fordert als gleichartige Wasserversorgungsunternehmen, es sei denn, das
Wasserversorgungsunternehmen weist nach, dass der Unterschied auf abweichenden Umständen beruht,
die ihm nicht zurechenbar sind, oder
 

3.   ein Wasserversorgungsunternehmen Entgelte fordert, die die Kosten in unangemessener Weise
überschreiten; anzuerkennen sind die Kosten, die bei einer rationellen Betriebsführung anfallen.
 

(5) Ein Missbrauch liegt nicht vor, wenn ein Wasserversorgungsunternehmen sich insbesondere aus technischen
oder hygienischen Gründen weigert, mit einem anderen Unternehmen Verträge über die Einspeisung von Wasser
in sein Versorgungsnetz abzuschließen, und eine damit verbundene Entnahme (Durchleitung) verweigert.

§ 31a Wasserwirtschaft, Meldepflicht

(1) Verträge nach § 31 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 4 sowie ihre Änderungen und Ergänzungen bedürfen zu ihrer
Wirksamkeit der vollständigen Anmeldung bei der Kartellbehörde. Bei der Anmeldung sind für jedes beteiligte
Unternehmen anzugeben:
1.   Firma oder sonstige Bezeichnung,

 

2.   Ort der Niederlassung oder Sitz,
 

3.   Rechtsform und Anschrift sowie
 

4.   Name und Anschrift des bestellten Vertreters oder des sonstigen Bevollmächtigten, bei juristischen
Personen des gesetzlichen Vertreters.
 

(2) Die Beendigung oder Aufhebung der in § 31 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 4 genannten Verträge ist der
Kartellbehörde mitzuteilen.

§ 31b Wasserwirtschaft, Aufgaben und Befugnisse der Kartellbehörde, Sanktionen

(1) Die Kartellbehörde erteilt zu den nach § 31 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 4 freigestellten Verträgen auf Anfrage
Auskunft über
1.   Angaben nach § 31a und

 

2.   den wesentlichen Inhalt der Verträge und Beschlüsse, insbesondere Angaben über den Zweck, über die
beabsichtigten Maßnahmen und über Geltungsdauer, Kündigung, Rücktritt und Austritt.
 

(2) Die Kartellbehörde erlässt Verfügungen nach diesem Gesetz, die die öffentliche Versorgung mit Wasser über
feste Leitungswege betreffen, im Benehmen mit der Fachaufsichtsbehörde.

(3) Die Kartellbehörde kann in Fällen des Missbrauchs nach § 31 Absatz 4
1.   die beteiligten Unternehmen verpflichten, einen beanstandeten Missbrauch abzustellen,

 

2.   die beteiligten Unternehmen verpflichten, die Verträge oder Beschlüsse zu ändern, oder
 

3.   die Verträge und Beschlüsse für unwirksam erklären.
 

(4) Bei einer Entscheidung über eine Maßnahme nach Absatz 3 berücksichtigt die Kartellbehörde Sinn und Zweck
der Freistellung und insbesondere das Ziel einer möglichst sicheren und preisgünstigen Versorgung.
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(5) Absatz 3 gilt entsprechend, soweit ein Wasserversorgungsunternehmen eine marktbeherrschende Stellung
innehat.

(6) § 19 bleibt unberührt.

Kapitel 6
Befugnisse der Kartellbehörden, Schadensersatz und Vorteilsabschöpfung

Abschnitt 1
Befugnisse der Kartellbehörden
§ 32 Abstellung und nachträgliche Feststellung von Zuwiderhandlungen

(1) Die Kartellbehörde kann Unternehmen oder Vereinigungen von Unternehmen verpflichten, eine
Zuwiderhandlung gegen eine Vorschrift dieses Teils oder gegen Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die
Arbeitsweise der Europäischen Union abzustellen.

(2) Sie kann ihnen hierzu alle erforderlichen Abhilfemaßnahmen verhaltensorientierter oder struktureller Art
vorschreiben, die gegenüber der festgestellten Zuwiderhandlung verhältnismäßig und für eine wirksame
Abstellung der Zuwiderhandlung erforderlich sind. Abhilfemaßnahmen struktureller Art können nur in
Ermangelung einer verhaltensorientierten Abhilfemaßnahme von gleicher Wirksamkeit festgelegt werden,
oder wenn letztere im Vergleich zu Abhilfemaßnahmen struktureller Art mit einer größeren Belastung für die
beteiligten Unternehmen verbunden wäre.

(2a) In der Abstellungsverfügung kann die Kartellbehörde eine Rückerstattung der aus dem kartellrechtswidrigen
Verhalten erwirtschafteten Vorteile anordnen. Die in den erwirtschafteten Vorteilen enthaltenen Zinsvorteile
können geschätzt werden. Nach Ablauf der in der Abstellungsverfügung bestimmten Frist für die Rückerstattung
sind die bis zu diesem Zeitpunkt erwirtschafteten Vorteile entsprechend § 288 Absatz 1 Satz 2 und § 289 Satz 1
des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu verzinsen.

(3) Soweit ein berechtigtes Interesse besteht, kann die Kartellbehörde auch eine Zuwiderhandlung feststellen,
nachdem diese beendet ist.

§ 32a Einstweilige Maßnahmen

(1) Die Kartellbehörde kann von Amts wegen einstweilige Maßnahmen anordnen, wenn eine Zuwiderhandlung
im Sinne des § 32 Absatz 1 überwiegend wahrscheinlich erscheint und die einstweilige Maßnahme zum Schutz
des Wettbewerbs oder aufgrund einer unmittelbar drohenden, schwerwiegenden Beeinträchtigung eines anderen
Unternehmens geboten ist. Dies gilt nicht, sofern das betroffene Unternehmen Tatsachen glaubhaft macht, nach
denen die Anordnung eine unbillige, nicht durch überwiegende öffentliche Interessen gebotene Härte zur Folge
hätte.

(2) Die Anordnung gemäß Absatz 1 ist zu befristen. Die Frist kann verlängert werden. Sie soll insgesamt ein Jahr
nicht überschreiten.

§ 32b Verpflichtungszusagen

(1) Bieten Unternehmen im Rahmen eines Verfahrens nach § 30 Absatz 3, § 31b Absatz 3 oder § 32
an, Verpflichtungen einzugehen, die geeignet sind, die ihnen von der Kartellbehörde nach vorläufiger
Beurteilung mitgeteilten Bedenken auszuräumen, so kann die Kartellbehörde für diese Unternehmen die
Verpflichtungszusagen durch Verfügung für bindend erklären. Die Verfügung hat zum Inhalt, dass die
Kartellbehörde vorbehaltlich des Absatzes 2 von ihren Befugnissen nach den § 30 Absatz 3, § 31b Absatz 3, §§ 32
und 32a keinen Gebrauch machen wird. Sie kann befristet werden.

(2) Die Kartellbehörde kann die Verfügung nach Absatz 1 aufheben und das Verfahren wieder aufnehmen, wenn
1.   sich die tatsächlichen Verhältnisse in einem für die Verfügung wesentlichen Punkt nachträglich geändert

haben,
 

2.   die beteiligten Unternehmen ihre Verpflichtungen nicht einhalten oder
 

3.   die Verfügung auf unvollständigen, unrichtigen oder irreführenden Angaben der Parteien beruht.
 



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz sowie des Bundesamts für
Justiz ‒ www.gesetze-im-internet.de

- Seite 23 von 122 -

§ 32c Kein Anlass zum Tätigwerden

(1) Sind die Voraussetzungen für ein Verbot nach den §§ 1, 19 bis 21 und 29, nach Artikel 101 Absatz 1
oder Artikel 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union nach den der Kartellbehörde
vorliegenden Erkenntnissen nicht gegeben, so kann sie entscheiden, dass für sie kein Anlass besteht, tätig zu
werden. Die Entscheidung hat zum Inhalt, dass die Kartellbehörde vorbehaltlich neuer Erkenntnisse von ihren
Befugnissen nach den §§ 32 und 32a keinen Gebrauch machen wird. Sie hat keine Freistellung von einem Verbot
im Sinne des Satzes 1 zum Inhalt.

(2) Unabhängig von den Voraussetzungen nach Absatz 1 kann die Kartellbehörde auch mitteilen, dass sie im
Rahmen ihres Aufgreifermessens von der Einleitung eines Verfahrens absieht.

(3) Das Bundeskartellamt kann allgemeine Verwaltungsgrundsätze über die Ausübung seines nach Absatz 1 und
2 bestehenden Ermessens festlegen.

(4) Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen haben auf Antrag gegenüber dem Bundeskartellamt einen
Anspruch auf eine Entscheidung nach Absatz 1, wenn im Hinblick auf eine Zusammenarbeit mit Wettbewerbern
ein erhebliches rechtliches und wirtschaftliches Interesse an einer solchen Entscheidung besteht. Das
Bundeskartellamt soll innerhalb von sechs Monaten über einen Antrag nach Satz 1 entscheiden.

§ 32d Entzug der Freistellung

Haben Vereinbarungen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen oder aufeinander abgestimmte
Verhaltensweisen, die unter eine Gruppenfreistellungsverordnung fallen, in einem Einzelfall Wirkungen, die
mit § 2 Absatz 1 oder mit Artikel 101 Absatz 3 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union
unvereinbar sind und auf einem Gebiet im Inland auftreten, das alle Merkmale eines gesonderten räumlichen
Marktes aufweist, so kann die Kartellbehörde den Rechtsvorteil der Gruppenfreistellung in diesem Gebiet
entziehen.

§ 32e Untersuchungen einzelner Wirtschaftszweige und einzelner Arten von Vereinbarungen

(1) Lassen starre Preise oder andere Umstände vermuten, dass der Wettbewerb im Inland möglicherweise
eingeschränkt oder verfälscht ist, können das Bundeskartellamt und die obersten Landesbehörden die
Untersuchung eines bestimmten Wirtschaftszweiges oder – Sektor übergreifend – einer bestimmten Art von
Vereinbarungen oder Verhaltensweisen durchführen.

(2) Im Rahmen dieser Untersuchung können das Bundeskartellamt und die obersten Landesbehörden die zur
Anwendung der Vorschriften dieses Teils oder des Artikels 101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise
der Europäischen Union erforderlichen Ermittlungen durchführen. Sie können dabei von den betreffenden
Unternehmen und Vereinigungen Auskünfte verlangen, insbesondere die Unterrichtung über sämtliche
Vereinbarungen, Beschlüsse und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen.

(3) Das Bundeskartellamt und die obersten Landesbehörden können einen Bericht über die Ergebnisse der
Untersuchung nach Absatz 1 veröffentlichen und Dritte um Stellungnahme bitten.

(4) § 49 Absatz 1 sowie die §§ 57, 59, 59a, 59b und 61 gelten entsprechend.

(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend bei begründetem Verdacht des Bundeskartellamts auf erhebliche,
dauerhafte oder wiederholte Verstöße gegen verbraucherrechtliche Vorschriften, die nach ihrer Art oder ihrem
Umfang die Interessen einer Vielzahl von Verbraucherinnen und Verbrauchern beeinträchtigen. Dies gilt nicht,
wenn die Durchsetzung der Vorschriften nach Satz 1 in die Zuständigkeit anderer Bundesbehörden fällt. Absatz
4 gilt mit der Maßgabe, dass die Regelungen zum Betreten von Räumlichkeiten der Betroffenen zum Zweck der
Einsichtnahme und Prüfung von Unterlagen gemäß § 59a sowie die Regelungen zu Durchsuchungen nach § 59b
keine Anwendung finden.

(6) Der Anspruch auf Ersatz der Aufwendungen einer Abmahnung nach § 13 Absatz 3 des Gesetzes gegen den
unlauteren Wettbewerb ist ab der Veröffentlichung eines Abschlussberichts über eine Sektoruntersuchung nach
Absatz 5 für vier Monate ausgeschlossen.

Abschnitt 2
Schadensersatz und Vorteilsabschöpfung
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§ 33 Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch

(1) Wer gegen eine Vorschrift dieses Teils oder gegen Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise
der Europäischen Union verstößt (Rechtsverletzer) oder wer gegen eine Verfügung der Kartellbehörde verstößt,
ist gegenüber dem Betroffenen zur Beseitigung der Beeinträchtigung und bei Wiederholungsgefahr zur
Unterlassung verpflichtet.

(2) Der Unterlassungsanspruch besteht bereits dann, wenn eine Zuwiderhandlung droht.

(3) Betroffen ist, wer als Mitbewerber oder sonstiger Marktbeteiligter durch den Verstoß beeinträchtigt ist.

(4) Die Ansprüche aus Absatz 1 können auch geltend gemacht werden von
1.   rechtsfähigen Verbänden zur Förderung gewerblicher oder selbstständiger beruflicher Interessen, wenn

a)   ihnen eine erhebliche Anzahl betroffener Unternehmen im Sinne des Absatzes 3 angehört und
 

b)   sie insbesondere nach ihrer personellen, sachlichen und finanziellen Ausstattung imstande sind, ihre
satzungsmäßigen Aufgaben der Verfolgung gewerblicher oder selbstständiger beruflicher Interessen
tatsächlich wahrzunehmen;
 

 

2.   Einrichtungen, die nachweisen, dass sie eingetragen sind in
a)   die Liste qualifizierter Einrichtungen nach § 4 des Unterlassungsklagengesetzes oder

 

b)   das Verzeichnis der Europäischen Kommission nach Artikel 4 Absatz 3 der Richtlinie 2009/22/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über Unterlassungsklagen zum Schutz der
Verbraucherinteressen (ABl. L 110 vom 1.5.2009, S. 30) in der jeweils geltenden Fassung.
 

 

§ 33a Schadensersatzpflicht

(1) Wer einen Verstoß nach § 33 Absatz 1 vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist zum Ersatz des daraus
entstehenden Schadens verpflichtet.

(2) Es wird widerleglich vermutet, dass ein Kartell einen Schaden verursacht. Ein Kartell im Sinne dieses
Abschnitts ist eine Absprache oder abgestimmte Verhaltensweise zwischen zwei oder mehr Wettbewerbern
zwecks Abstimmung ihres Wettbewerbsverhaltens auf dem Markt oder Beeinflussung der relevanten
Wettbewerbsparameter. Zu solchen Absprachen oder Verhaltensweisen gehören unter anderem
1.   die Festsetzung oder Koordinierung der An- oder Verkaufspreise oder sonstiger Geschäftsbedingungen,

 

2.   die Aufteilung von Produktions- oder Absatzquoten,
 

3.   die Aufteilung von Märkten und Kunden einschließlich Angebotsabsprachen, Einfuhr- und
Ausfuhrbeschränkungen oder
 

4.   gegen andere Wettbewerber gerichtete wettbewerbsschädigende Maßnahmen.
 

Es wird widerleglich vermutet, dass Rechtsgeschäfte über Waren oder Dienstleistungen mit kartellbeteiligten
Unternehmen, die sachlich, zeitlich und räumlich in den Bereich eines Kartells fallen, von diesem Kartell erfasst
waren.

(3) Für die Bemessung des Schadens gilt § 287 der Zivilprozessordnung. Dabei kann insbesondere der anteilige
Gewinn, den der Rechtsverletzer durch den Verstoß gegen Absatz 1 erlangt hat, berücksichtigt werden.

(4) Geldschulden nach Absatz 1 hat der Schuldner ab Eintritt des Schadens zu verzinsen. Die §§ 288 und 289 Satz
1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs finden entsprechende Anwendung.

§ 33b Bindungswirkung von Entscheidungen einer Wettbewerbsbehörde

Wird wegen eines Verstoßes gegen eine Vorschrift dieses Teils oder gegen Artikel 101 oder 102 des Vertrages
über die Arbeitsweise der Europäischen Union Schadensersatz gefordert, so ist das Gericht an die Feststellung
des Verstoßes gebunden, wie sie in einer bestandskräftigen Entscheidung der Kartellbehörde, der Europäischen
Kommission oder der Wettbewerbsbehörde oder des als solche handelnden Gerichts in einem anderen
Mitgliedstaat der Europäischen Union getroffen wurde. Das Gleiche gilt für entsprechende Feststellungen in
rechtskräftigen Gerichtsentscheidungen, die infolge der Anfechtung von Entscheidungen nach Satz 1 ergangen
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sind. Diese Verpflichtung gilt unbeschadet der Rechte und Pflichten nach Artikel 267 des Vertrages über die
Arbeitsweise der Europäischen Union.

§ 33c Schadensabwälzung

(1) Wird eine Ware oder Dienstleistung zu einem überteuerten Preis bezogen (Preisaufschlag), so ist der
Schaden nicht deshalb ausgeschlossen, weil die Ware oder Dienstleistung weiterveräußert wurde. Der
Schaden des Abnehmers ist ausgeglichen, soweit der Abnehmer einen Preisaufschlag, der durch einen Verstoß
nach § 33 Absatz 1 verursacht worden ist, an seine Abnehmer (mittelbare Abnehmer) weitergegeben hat
(Schadensabwälzung). Davon unberührt bleibt der Anspruch des Geschädigten auf Ersatz seines entgangenen
Gewinns nach § 252 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, soweit der entgangene Gewinn durch die Weitergabe des
Preisaufschlags verursacht worden ist.

(2) Dem Grunde nach wird zugunsten eines mittelbaren Abnehmers vermutet, dass der Preisaufschlag auf ihn
abgewälzt wurde, wenn
1.   der Rechtsverletzer einen Verstoß gegen § 1 oder 19 oder Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die

Arbeitsweise der Europäischen Union begangen hat,
 

2.   der Verstoß einen Preisaufschlag für den unmittelbaren Abnehmer des Rechtsverletzers zur Folge hatte und
 

3.   der mittelbare Abnehmer Waren oder Dienstleistungen erworben hat, die
a)   Gegenstand des Verstoßes waren,

 

b)   aus Waren oder Dienstleistungen hervorgegangen sind, die Gegenstand des Verstoßes waren, oder
 

c)   Waren oder Dienstleistungen enthalten haben, die Gegenstand des Verstoßes waren.
 

 

(3) Die Vermutung einer Schadensabwälzung nach Absatz 2 findet keine Anwendung, wenn glaubhaft gemacht
wird, dass der Preisaufschlag nicht oder nicht vollständig an den mittelbaren Abnehmer weitergegeben wurde.
Für mittelbare Abnehmer gilt § 33a Absatz 2 Satz 4 in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen nach Absatz 2 Satz
1 Nummer 3 entsprechend.

(4) Die Absätze 1 bis 3 finden entsprechende Anwendung für den Fall, dass der Verstoß gegen § 1 oder 19
oder Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union die Belieferung des
Rechtsverletzers betrifft.

(5) Bei der Entscheidung über den Umfang der Schadensabwälzung findet § 287 der Zivilprozessordnung
entsprechende Anwendung.

§ 33d Gesamtschuldnerische Haftung

(1) Begehen mehrere gemeinschaftlich einen Verstoß im Sinne des § 33a Absatz 1, sind sie als Gesamtschuldner
zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Im Übrigen finden die §§ 830 und 840 Absatz 1 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs Anwendung.

(2) Das Verhältnis, in dem die Gesamtschuldner untereinander für die Verpflichtung zum Ersatz und den Umfang
des zu leistenden Ersatzes haften, hängt von den Umständen ab, insbesondere davon, in welchem Maß sie den
Schaden verursacht haben. Im Übrigen finden die §§ 421 bis 425 sowie 426 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs Anwendung.

(3) Verstoßen mehrere Unternehmen gegen § 1 oder 19 oder gegen Artikel 101 oder 102 des Vertrages über
die Arbeitsweise der Europäischen Union, so ist die Verpflichtung eines kleinen oder mittleren Unternehmens
im Sinne der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der
Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36) zum
Schadensersatz nach § 33a Absatz 1 auf den Ersatz des Schadens beschränkt, der seinen unmittelbaren und
mittelbaren Abnehmern oder Lieferanten aus dem Verstoß entsteht, wenn
1.   sein Anteil an dem relevanten Markt während des Zeitraums, in dem der Verstoß begangen wurde, stets

weniger als 5 Prozent betrug und
 

2.   die regelmäßige Ersatzpflicht nach Absatz 1 seine wirtschaftliche Lebensfähigkeit unwiederbringlich
gefährden und seine Aktiva jeden Werts berauben würde.
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Anderen Geschädigten ist das kleine oder mittlere Unternehmen nur zum Ersatz des aus dem Verstoß gemäß §
33a Absatz 1 entstehenden Schadens verpflichtet, wenn sie von den übrigen Rechtsverletzern mit Ausnahme des
Kronzeugen keinen vollständigen Ersatz erlangen konnten. § 33e Absatz 2 findet entsprechende Anwendung.

(4) Die übrigen Rechtsverletzer können von dem kleinen oder mittleren Unternehmen im Sinne von Absatz 3 Satz
1 Ausgleichung nach Absatz 2 nur bis zur Höhe des Schadens verlangen, den dieses seinen unmittelbaren und
mittelbaren Abnehmern oder Lieferanten verursacht hat. Satz 1 gilt nicht für die Ausgleichung von Schäden, die
anderen als den unmittelbaren oder mittelbaren Abnehmern oder Lieferanten der beteiligten Rechtsverletzer aus
dem Verstoß entstehen.

(5) Die Beschränkung der Haftung nach den Absätzen 3 und 4 ist ausgeschlossen, wenn
1.   das kleine oder mittlere Unternehmen den Verstoß organisiert oder

 

2.   das kleine oder mittlere Unternehmen die anderen Rechtsverletzer zur Teilnahme an dem Verstoß
gezwungen hat oder
 

3.   in der Vergangenheit bereits die Beteiligung des kleinen oder mittleren Unternehmens an einem sonstigen
Verstoß gegen § 1 oder 19 oder Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen
Union oder gegen Wettbewerbsrecht im Sinne des § 89e Absatz 2 behördlich oder gerichtlich festgestellt
worden ist.
 

§ 33e Kronzeuge

(1) Abweichend von § 33a Absatz 1 ist ein an einem Kartell beteiligtes Unternehmen oder eine an dem Kartell
beteiligte natürliche Person, dem oder der im Rahmen eines Kronzeugenprogramms der vollständige Erlass
der Geldbuße gewährt wurde (Kronzeuge), nur zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der seinen oder ihren
unmittelbaren und mittelbaren Abnehmern oder Lieferanten aus dem Verstoß entsteht. Anderen Geschädigten ist
der Kronzeuge nur zum Ersatz des aus dem Verstoß gemäß § 33a Absatz 1 entstehenden Schadens verpflichtet,
wenn sie von den übrigen Rechtsverletzern keinen vollständigen Ersatz erlangen konnten.

(2) In Fällen nach Absatz 1 Satz 2 ist der Kronzeuge nicht zum Ersatz des Schadens verpflichtet, soweit die
Schadensersatzansprüche gegen die übrigen Rechtsverletzer bereits verjährt sind.

(3) Die übrigen Rechtsverletzer können von dem Kronzeugen Ausgleichung nach § 33d Absatz 2 nur bis zur
Höhe des Schadens verlangen, den dieser seinen unmittelbaren und mittelbaren Abnehmern oder Lieferanten
verursacht hat. Diese Beschränkung gilt nicht für die Ausgleichung von Schäden, die anderen als den
unmittelbaren oder mittelbaren Abnehmern oder Lieferanten der an dem Kartell beteiligten Unternehmen aus
dem Verstoß entstehen.

§ 33f Wirkungen des Vergleichs

(1) Wenn nicht anders vereinbart, wird im Falle einer durch einvernehmliche Streitbeilegung erzielten Einigung
(Vergleich) über einen Schadensersatzanspruch nach § 33a Absatz 1 der sich vergleichende Gesamtschuldner
in Höhe seines Anteils an dem Schaden von seiner Haftung gegenüber dem sich vergleichenden Geschädigten
befreit. Die übrigen Gesamtschuldner sind nur zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der nach Abzug des
Anteils des sich vergleichenden Gesamtschuldners verbleibt. Den Ersatz des verbliebenen Schadens kann der
sich vergleichende Geschädigte von dem sich vergleichenden Gesamtschuldner nur verlangen, wenn der sich
vergleichende Geschädigte von den übrigen Gesamtschuldnern insoweit keinen vollständigen Ersatz erlangen
konnte. Satz 3 findet keine Anwendung, wenn die Vergleichsparteien dies in dem Vergleich ausgeschlossen
haben.

(2) Gesamtschuldner, die nicht an dem Vergleich nach Absatz 1 beteiligt sind, können von dem sich
vergleichenden Gesamtschuldner keine Ausgleichung nach § 33d Absatz 2 für den Ersatz des Schadens des sich
vergleichenden Geschädigten verlangen, der nach Abzug des Anteils des sich vergleichenden Gesamtschuldners
verblieben ist.

§ 33g Anspruch auf Herausgabe von Beweismitteln und Erteilung von Auskünften

(1) Wer im Besitz von Beweismitteln ist, die für die Erhebung eines auf Schadensersatz gerichteten Anspruchs
nach § 33a Absatz 1 erforderlich sind, ist verpflichtet, sie demjenigen herauszugeben, der glaubhaft macht, einen
solchen Schadensersatzanspruch zu haben, wenn dieser die Beweismittel so genau bezeichnet, wie dies auf
Grundlage der mit zumutbarem Aufwand zugänglichen Tatsachen möglich ist.
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(2) Wer im Besitz von Beweismitteln ist, die für die Verteidigung gegen einen auf Schadensersatz gerichteten
Anspruch nach § 33a Absatz 1 erforderlich sind, ist verpflichtet, sie demjenigen herauszugeben, gegen den
ein Rechtsstreit über den Anspruch nach Absatz 1 oder den Anspruch auf Schadensersatz nach § 33a Absatz 1
rechtshängig ist, wenn dieser die Beweismittel so genau bezeichnet, wie dies auf Grundlage der mit zumutbarem
Aufwand zugänglichen Tatsachen möglich ist. Der Anspruch nach Satz 1 besteht auch, wenn jemand Klage auf
Feststellung erhoben hat, dass ein anderer keinen Anspruch nach § 33a Absatz 1 gegen ihn hat, und er den der
Klage zugrunde liegenden Verstoß im Sinne des § 33a Absatz 1 nicht bestreitet.

(3) Die Herausgabe von Beweismitteln nach den Absätzen 1 und 2 ist ausgeschlossen, soweit sie unter
Berücksichtigung der berechtigten Interessen der Beteiligten unverhältnismäßig ist. Bei der Abwägung sind
insbesondere zu berücksichtigen:
1.   in welchem Umfang der Antrag auf zugängliche Informationen und Beweismittel gestützt wird,

 

2.   der Umfang der Beweismittel und die Kosten der Herausgabe, insbesondere, wenn die Beweismittel von
einem Dritten verlangt werden,
 

3.   der Ausschluss der Ausforschung von Tatsachen, die für den Anspruch nach § 33a Absatz 1 oder für die
Verteidigung gegen diesen Anspruch nicht erheblich sind,
 

4.   die Bindungswirkung von Entscheidungen nach § 33b,
 

5.   die Wirksamkeit der öffentlichen Durchsetzung des Kartellrechts und
 

6.   der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen und sonstiger vertraulicher Informationen und welche
Vorkehrungen zu deren Schutz bestehen.
 

Das Interesse desjenigen, gegen den der Anspruch nach § 33a Absatz 1 geltend gemacht wird, die Durchsetzung
des Anspruchs zu vermeiden, ist nicht zu berücksichtigen.

(4) Ausgeschlossen ist die Herausgabe eines Dokuments oder einer Aufzeichnung, auch über den Inhalt einer
Vernehmung im wettbewerbsbehördlichen Verfahren, wenn und soweit darin eine freiwillige Erklärung seitens
oder im Namen eines Unternehmens oder einer natürlichen Person gegenüber einer Wettbewerbsbehörde
enthalten ist,
1.   in der das Unternehmen oder die natürliche Person die Kenntnis von einem Kartell und seine

beziehungsweise ihre Beteiligung daran darlegt und die eigens zu dem Zweck formuliert wurde, im Rahmen
eines Kronzeugenprogramms bei der Wettbewerbsbehörde den Erlass oder die Ermäßigung der Geldbuße
zu erwirken (Kronzeugenerklärung) oder
 

2.   die ein Anerkenntnis oder den Verzicht auf das Bestreiten seiner Beteiligung an einer Zuwiderhandlung
gegen das Kartellrecht und seiner Verantwortung für diese Zuwiderhandlung enthält und die eigens für den
Zweck formuliert wurde, der Wettbewerbsbehörde die Anwendung eines vereinfachten oder beschleunigten
Verfahrens zu ermöglichen (Vergleichsausführungen).
 

Nicht von der Kronzeugenerklärung umfasst sind Beweismittel, die unabhängig von einem
wettbewerbsbehördlichen Verfahren vorliegen, unabhängig davon, ob diese Informationen in den Akten einer
Wettbewerbsbehörde enthalten sind oder nicht. Behauptet ein Verpflichteter, ein Beweismittel oder Teile davon
seien nach Satz 1 von der Herausgabe ausgeschlossen, kann der Anspruchsteller insoweit die Herausgabe an das
zuständige Gericht nach § 89b Absatz 8 allein zum Zweck der Prüfung verlangen.

(5) Bis zum vollständigen Abschluss des wettbewerbsbehördlichen Verfahrens gegen alle Beteiligten ist die
Herausgabe von Beweismitteln ausgeschlossen, soweit sie Folgendes enthalten:
1.   Informationen, die von einer natürlichen oder juristischen Person oder Personenvereinigung eigens für das

wettbewerbsbehördliche Verfahren erstellt wurden,
 

2.   Mitteilungen der Wettbewerbsbehörde an die Beteiligten in dem Verfahren oder
 

3.   Vergleichsausführungen, die zurückgezogen wurden.
 

(6) Die Herausgabe von Beweismitteln nach den Absätzen 1 und 2 kann verweigert werden, soweit der
Besitzer in einem Rechtsstreit über einen Anspruch nach § 33a Absatz 1 dieses Gesetzes gemäß § 383 Absatz
1 Nummer 4 bis 6 oder gemäß § 384 Nummer 3 der Zivilprozessordnung zur Zeugnisverweigerung berechtigt
wäre. In diesem Fall kann der Anspruchsteller die Herausgabe der Beweismittel an das zuständige Gericht zur
Entscheidung nach § 89b Absatz 6 verlangen. Satz 2 ist nicht anzuwenden auf
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1.   Personen im Sinne des § 383 Absatz 1 Nummer 4 und 5 der Zivilprozessordnung, soweit sie nach dieser
Vorschrift zur Zeugnisverweigerung berechtigt wären, und
 

2.   Personen im Sinne des § 203 Absatz 1 Nummer 1 bis 5, Absatz 2 und 3 des Strafgesetzbuchs, soweit sie
nach § 383 Absatz 1 Nummer 6 der Zivilprozessordnung zur Zeugnisverweigerung berechtigt wären.
 

Geistlichen stehen ihre berufsmäßig tätigen Gehilfen und die Personen gleich, die bei ihnen zur Vorbereitung auf
den Beruf tätig sind.

(7) Macht der nach Absatz 1 oder Absatz 2 Verpflichtete zu der Herausgabe der Beweismittel Aufwendungen,
die er den Umständen nach für erforderlich halten darf, kann er von dem anderen Teil den Ersatz dieser
Aufwendungen verlangen.

(8) Erteilt der Verpflichtete nach Absatz 1 oder 2 die Auskunft vorsätzlich oder grob fahrlässig falsch,
unvollständig oder gar nicht oder gibt er Beweismittel vorsätzlich oder grob fahrlässig fehlerhaft, unvollständig
oder gar nicht heraus, ist er dem Anspruchsteller zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

(9) Die von dem Verpflichteten nach den Absätzen 1 und 2 erteilten Auskünfte oder herausgegebenen
Beweismittel dürfen in einem Strafverfahren oder in einem Verfahren nach dem Gesetz über
Ordnungswidrigkeiten wegen einer vor der Erteilung der Auskunft oder der Herausgabe eines Beweismittels
begangenen Tat gegen den Verpflichteten oder gegen einen in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung
bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung des Verpflichteten verwertet werden. Dies gilt auch, wenn die
Auskunft im Rahmen einer Zeugen- oder Parteivernehmung erteilt oder wiederholt wird. Die Sätze 1 und 2 finden
keine Anwendung in Verfahren gegen Unternehmen.

(10) Die Absätze 1 bis 9 sowie die §§ 89b bis 89d über die Herausgabe von Beweismitteln gelten für die Erteilung
von Auskünften entsprechend.

Fußnote

§ 33g Abs. 4 Kursivdruck: Das Wort "Wettbewerbshörde" wurde wegen offensichtlicher Unrichtigkeit korrigiert zu
"Wettbewerbsbehörde"

§ 33h Verjährung

(1) Ansprüche aus § 33 Absatz 1 und § 33a Absatz 1 verjähren in fünf Jahren.

(2) Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem
1.   der Anspruch entstanden ist,

 

2.   der Anspruchsberechtigte Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen
a)   von den Umständen, die den Anspruch begründen, und davon, dass sich daraus ein Verstoß nach § 33

Absatz 1 ergibt, sowie
 

b)   von der Identität des Rechtsverletzers und
 

 

3.   der den Anspruch begründende Verstoß nach § 33 Absatz 1 beendet worden ist.
 

(3) Ansprüche aus § 33 Absatz 1 und § 33a Absatz 1 verjähren ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob
fahrlässige Unkenntnis von den Umständen nach Absatz 2 Nummer 2 in zehn Jahren von dem Zeitpunkt an, in
dem
1.   der Anspruch entstanden ist und

 

2.   der Verstoß nach § 33 Absatz 1 beendet wurde.
 

(4) Im Übrigen verjähren die Ansprüche in 30 Jahren nach dem Verstoß nach § 33 Absatz 1, der den Schaden
ausgelöst hat.

(5) Verjährung tritt ein, wenn eine der Fristen nach den Absätzen 1, 3 oder 4 abgelaufen ist.

(6) Die Verjährung eines Anspruchs nach § 33 Absatz 1 oder nach § 33a Absatz 1 wird gehemmt, wenn
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1.   eine Kartellbehörde Maßnahmen im Hinblick auf eine Untersuchung oder auf ihr Verfahren wegen eines
Verstoßes im Sinne des § 33 Absatz 1 trifft;
 

2.   die Europäische Kommission oder eine Wettbewerbsbehörde eines anderen Mitgliedstaates der
Europäischen Union oder das als solche handelnde Gericht Maßnahmen im Hinblick auf eine Untersuchung
oder auf ihr Verfahren wegen eines Verstoßes gegen Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die
Arbeitsweise der Europäischen Union oder gegen eine Bestimmung des nationalen Wettbewerbsrechts
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union im Sinne des § 89e Absatz 2 trifft oder
 

3.   der Anspruchsberechtigte gegen den Rechtsverletzer Klage auf Auskunft oder Herausgabe von
Beweismitteln nach § 33g erhoben hat.
 

Die Hemmung endet ein Jahr nach der bestands- und rechtskräftigen Entscheidung oder der anderweitigen
Erledigung des Verfahrens. § 204 Absatz 2 Satz 3 und 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs findet entsprechende
Anwendung.

(7) Die Verjährungsfrist eines Anspruchs auf Ausgleichung nach § 33d Absatz 2 wegen der Befriedigung eines
Schadensersatzanspruchs nach § 33a Absatz 1 beginnt mit der Befriedigung dieses Schadensersatzanspruchs.

(8) Abweichend von Absatz 2 beginnt die Verjährungsfrist des Schadensersatzanspruchs nach § 33a Absatz 1 von
Geschädigten,
1.   die nicht unmittelbare oder mittelbare Abnehmer oder Lieferanten des Kronzeugen sind, gegen den

Kronzeugen mit dem Schluss des Jahres, in dem der Geschädigte von den übrigen Rechtsverletzern keinen
vollständigen Ersatz seines aus dem Verstoß entstehenden Schadens erlangen konnte;
 

2.   die nicht unmittelbare oder mittelbare Abnehmer oder Lieferanten eines kleinen oder mittleren
Unternehmens nach § 33d Absatz 3 Satz 1 sind, gegen dieses Unternehmen mit dem Schluss des Jahres,
in dem der Geschädigte nach § 33d Absatz 3 Satz 2 von den übrigen Rechtsverletzern mit Ausnahme des
Kronzeugen keinen vollständigen Ersatz seines aus dem Verstoß entstehenden Schadens erlangen konnte.
 

Absatz 3 findet keine Anwendung auf Schadensersatzansprüche, deren Verjährungsfrist nach Maßgabe dieses
Absatzes beginnt.

§ 34 Vorteilsabschöpfung durch die Kartellbehörde

(1) Hat ein Unternehmen vorsätzlich oder fahrlässig gegen eine Vorschrift dieses Teils, gegen Artikel 101 oder
102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union oder eine Verfügung der Kartellbehörde
verstoßen und dadurch einen wirtschaftlichen Vorteil erlangt, kann die Kartellbehörde die Abschöpfung des
wirtschaftlichen Vorteils anordnen und dem Unternehmen die Zahlung eines entsprechenden Geldbetrags
auferlegen.

(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit der wirtschaftliche Vorteil abgeschöpft ist durch
1.   Schadensersatzleistungen,

 

2.   Festsetzung der Geldbuße,
 

3.   Anordnung der Einziehung von Taterträgen oder
 

4.   Rückerstattung.
 

Soweit das Unternehmen Leistungen nach Satz 1 erst nach der Vorteilsabschöpfung erbringt, ist der abgeführte
Geldbetrag in Höhe der nachgewiesenen Zahlungen an das Unternehmen zurückzuerstatten.

(3) Wäre die Durchführung der Vorteilsabschöpfung eine unbillige Härte, soll die Anordnung auf einen
angemessenen Geldbetrag beschränkt werden oder ganz unterbleiben. Sie soll auch unterbleiben, wenn der
wirtschaftliche Vorteil gering ist.

(4) Die Höhe des wirtschaftlichen Vorteils kann geschätzt werden. Der abzuführende Geldbetrag ist zahlenmäßig
zu bestimmen.

(5) Die Vorteilsabschöpfung kann nur innerhalb einer Frist von bis zu sieben Jahren seit Beendigung der
Zuwiderhandlung und längstens für einen Zeitraum von fünf Jahren angeordnet werden. § 33h Absatz 6
gilt entsprechend. Im Falle einer bestandskräftigen Entscheidung im Sinne des § 33b Satz 1 oder einer
rechtskräftigen Gerichtsentscheidung im Sinne des § 33b Satz 2 beginnt die Frist nach Satz 1 erneut.
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§ 34a Vorteilsabschöpfung durch Verbände

(1) Wer einen Verstoß im Sinne des § 34 Absatz 1 vorsätzlich begeht und hierdurch zu Lasten einer Vielzahl
von Abnehmern oder Anbietern einen wirtschaftlichen Vorteil erlangt, kann von den gemäß § 33 Absatz 4 zur
Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs Berechtigten auf Herausgabe dieses wirtschaftlichen Vorteils
an den Bundeshaushalt in Anspruch genommen werden, soweit nicht die Kartellbehörde die Abschöpfung
des wirtschaftlichen Vorteils durch Verhängung einer Geldbuße, durch Einziehung von Taterträgen, durch
Rückerstattung oder nach § 34 Absatz 1 anordnet.

(2) Auf den Anspruch sind Leistungen anzurechnen, die das Unternehmen auf Grund des Verstoßes erbracht hat.
§ 34 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Beanspruchen mehrere Gläubiger die Vorteilsabschöpfung, gelten die §§ 428 bis 430 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs entsprechend.

(4) Die Gläubiger haben dem Bundeskartellamt über die Geltendmachung von Ansprüchen nach Absatz 1
Auskunft zu erteilen. Sie können vom Bundeskartellamt Erstattung der für die Geltendmachung des Anspruchs
erforderlichen Aufwendungen verlangen, soweit sie vom Schuldner keinen Ausgleich erlangen können. Der
Erstattungsanspruch ist auf die Höhe des an den Bundeshaushalt abgeführten wirtschaftlichen Vorteils
beschränkt.

(5) Ansprüche nach Absatz 1 verjähren in fünf Jahren. Die §§ 33b und 33h Absatz 6 gelten entsprechend.

Kapitel 7
Zusammenschlusskontrolle
§ 35 Geltungsbereich der Zusammenschlusskontrolle

(1) Die Vorschriften über die Zusammenschlusskontrolle finden Anwendung, wenn im letzten Geschäftsjahr vor
dem Zusammenschluss
1.   die beteiligten Unternehmen insgesamt weltweit Umsatzerlöse von mehr als 500 Millionen Euro und

 

2.   im Inland mindestens ein beteiligtes Unternehmen Umsatzerlöse von mehr als 50 Millionen Euro und ein
anderes beteiligtes Unternehmen Umsatzerlöse von mehr als 17,5 Millionen Euro
 

erzielt haben.

(1a) Die Vorschriften über die Zusammenschlusskontrolle finden auch Anwendung, wenn
1.   die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nummer 1 erfüllt sind,

 

2.   im Inland im letzten Geschäftsjahr vor dem Zusammenschluss
a)   ein beteiligtes Unternehmen Umsatzerlöse von mehr als 50 Millionen Euro erzielt hat und

 

b)   weder das zu erwerbende Unternehmen noch ein anderes beteiligtes Unternehmen Umsatzerlöse von
jeweils mehr als 17,5 Millionen Euro erzielt haben,
 

 

3.   der Wert der Gegenleistung für den Zusammenschluss mehr als 400 Millionen Euro beträgt und
 

4.   das zu erwerbende Unternehmen nach Nummer 2 in erheblichem Umfang im Inland tätig ist.
 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Zusammenschlüsse durch die Zusammenlegung öffentlicher Einrichtungen und
Betriebe, die mit einer kommunalen Gebietsreform einhergehen. Die Absätze 1 und 1a gelten nicht, wenn alle
am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen
1.   Mitglied einer kreditwirtschaftlichen Verbundgruppe im Sinne des § 8b Absatz 4 Satz 8 des

Körperschaftsteuergesetzes sind,
 

2.   im Wesentlichen für die Unternehmen der kreditwirtschaftlichen Verbundgruppe, deren Mitglied sie sind,
Dienstleistungen erbringen und
 

3.   bei der Tätigkeit nach Nummer 2 keine eigenen vertraglichen Endkundenbeziehungen unterhalten.
 

Satz 2 gilt nicht für Zusammenschlüsse von Zentralbanken und Girozentralen im Sinne des § 21 Absatz 2
Nummer 2 des Kreditwesengesetzes.
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(3) Die Vorschriften dieses Gesetzes finden keine Anwendung, soweit die Europäische Kommission
nach der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle von
Unternehmenszusammenschlüssen in ihrer jeweils geltenden Fassung ausschließlich zuständig ist.

§ 36 Grundsätze für die Beurteilung von Zusammenschlüssen

(1) Ein Zusammenschluss, durch den wirksamer Wettbewerb erheblich behindert würde, insbesondere von dem
zu erwarten ist, dass er eine marktbeherrschende Stellung begründet oder verstärkt, ist vom Bundeskartellamt
zu untersagen. Dies gilt nicht, wenn
1.   die beteiligten Unternehmen nachweisen, dass durch den Zusammenschluss auch Verbesserungen

der Wettbewerbsbedingungen eintreten und diese Verbesserungen die Behinderung des Wettbewerbs
überwiegen, oder
 

2.   die Untersagungsvoraussetzungen ausschließlich auf Märkten vorliegen, auf denen seit mindestens fünf
Jahren Waren oder gewerbliche Leistungen angeboten werden und auf denen im letzten Kalenderjahr im
Inland insgesamt weniger als 20 Millionen Euro umgesetzt wurden, es sei denn, es handelt sich um Märkte
im Sinne des § 18 Absatz 2a oder einen Fall des § 35 Absatz 1a, oder
 

3.   die marktbeherrschende Stellung eines Zeitungs- oder Zeitschriftenverlags verstärkt wird, der einen
kleinen oder mittleren Zeitungs- oder Zeitschriftenverlag übernimmt, falls nachgewiesen wird, dass
der übernommene Verlag in den letzten drei Jahren jeweils in der Gewinn- und Verlustrechnung nach §
275 des Handelsgesetzbuchs einen erheblichen Jahresfehlbetrag auszuweisen hatte und er ohne den
Zusammenschluss in seiner Existenz gefährdet wäre. Ferner muss nachgewiesen werden, dass vor dem
Zusammenschluss kein anderer Erwerber gefunden wurde, der eine wettbewerbskonformere Lösung
sichergestellt hätte.
 

(2) Ist ein beteiligtes Unternehmen ein abhängiges oder herrschendes Unternehmen im Sinne des § 17 des
Aktiengesetzes oder ein Konzernunternehmen im Sinne des § 18 des Aktiengesetzes, sind die so verbundenen
Unternehmen als einheitliches Unternehmen anzusehen. Wirken mehrere Unternehmen derart zusammen, dass
sie gemeinsam einen beherrschenden Einfluss auf ein anderes Unternehmen ausüben können, gilt jedes von
ihnen als herrschendes.

(3) Steht einer Person oder Personenvereinigung, die nicht Unternehmen ist, die Mehrheitsbeteiligung an einem
Unternehmen zu, gilt sie als Unternehmen.

§ 37 Zusammenschluss

(1) Ein Zusammenschluss liegt in folgenden Fällen vor:
1.   Erwerb des Vermögens eines anderen Unternehmens ganz oder zu einem wesentlichen Teil; das gilt auch,

wenn ein im Inland tätiges Unternehmen, dessen Vermögen erworben wird, noch keine Umsatzerlöse erzielt
hat;
 

2.   Erwerb der unmittelbaren oder mittelbaren Kontrolle durch ein oder mehrere Unternehmen über die
Gesamtheit oder Teile eines oder mehrerer anderer Unternehmen. Die Kontrolle wird durch Rechte,
Verträge oder andere Mittel begründet, die einzeln oder zusammen unter Berücksichtigung aller
tatsächlichen und rechtlichen Umstände die Möglichkeit gewähren, einen bestimmenden Einfluss auf die
Tätigkeit eines Unternehmens auszuüben, insbesondere durch
a)   Eigentums- oder Nutzungsrechte an einer Gesamtheit oder an Teilen des Vermögens des

Unternehmens,
 

b)   Rechte oder Verträge, die einen bestimmenden Einfluss auf die Zusammensetzung, die Beratungen
oder Beschlüsse der Organe des Unternehmens gewähren;
 

das gilt auch, wenn ein im Inland tätiges Unternehmen noch keine Umsatzerlöse erzielt hat;
 

3.   Erwerb von Anteilen an einem anderen Unternehmen, wenn die Anteile allein oder zusammen mit
sonstigen, dem Unternehmen bereits gehörenden Anteilen
a)   50 vom Hundert oder

 

b)   25 vom Hundert
 

des Kapitals oder der Stimmrechte des anderen Unternehmens erreichen. Zu den Anteilen, die dem
Unternehmen gehören, rechnen auch die Anteile, die einem anderen für Rechnung dieses Unternehmens
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gehören und, wenn der Inhaber des Unternehmens ein Einzelkaufmann ist, auch die Anteile, die sonstiges
Vermögen des Inhabers sind. Erwerben mehrere Unternehmen gleichzeitig oder nacheinander Anteile im
vorbezeichneten Umfang an einem anderen Unternehmen, gilt dies hinsichtlich der Märkte, auf denen
das andere Unternehmen tätig ist, auch als Zusammenschluss der sich beteiligenden Unternehmen
untereinander;
 

4.   jede sonstige Verbindung von Unternehmen, auf Grund deren ein oder mehrere Unternehmen unmittelbar
oder mittelbar einen wettbewerblich erheblichen Einfluss auf ein anderes Unternehmen ausüben können.
 

(2) Ein Zusammenschluss liegt auch dann vor, wenn die beteiligten Unternehmen bereits vorher
zusammengeschlossen waren, es sei denn, der Zusammenschluss führt nicht zu einer wesentlichen Verstärkung
der bestehenden Unternehmensverbindung.

(3) Erwerben Kreditinstitute, Finanzinstitute oder Versicherungsunternehmen Anteile an einem anderen
Unternehmen zum Zwecke der Veräußerung, gilt dies nicht als Zusammenschluss, solange sie das Stimmrecht
aus den Anteilen nicht ausüben und sofern die Veräußerung innerhalb eines Jahres erfolgt. Diese Frist kann vom
Bundeskartellamt auf Antrag verlängert werden, wenn glaubhaft gemacht wird, dass die Veräußerung innerhalb
der Frist unzumutbar war.

§ 38 Berechnung der Umsatzerlöse, der Marktanteile und des Wertes der Gegenleistung

(1) Für die Ermittlung der Umsatzerlöse gilt § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs. Verwendet ein
Unternehmen für seine regelmäßige Rechnungslegung ausschließlich einen anderen international anerkannten
Rechnungslegungsstandard, so ist für die Ermittlung der Umsatzerlöse dieser Standard maßgeblich.
Umsatzerlöse aus Lieferungen und Leistungen zwischen verbundenen Unternehmen (Innenumsatzerlöse) sowie
Verbrauchsteuern bleiben außer Betracht.

(2) Für den Handel mit Waren sind nur drei Viertel der Umsatzerlöse in Ansatz zu bringen.

(3) Für den Verlag, die Herstellung und den Vertrieb von Zeitungen, Zeitschriften und deren Bestandteilen
ist das Vierfache der Umsatzerlöse und für die Herstellung, den Vertrieb und die Veranstaltung von
Rundfunkprogrammen und den Absatz von Rundfunkwerbezeiten ist das Achtfache der Umsatzerlöse in Ansatz
zu bringen.

(4) An die Stelle der Umsatzerlöse tritt bei Kreditinstituten, Finanzinstituten, Bausparkassen sowie bei externen
Kapitalverwaltungsgesellschaften im Sinne des § 17 Absatz 2 Nummer 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs
der Gesamtbetrag der in § 34 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a bis e der Kreditinstituts-
Rechnungslegungsverordnung in der jeweils geltenden Fassung genannten Erträge abzüglich der Umsatzsteuer
und sonstiger direkt auf diese Erträge erhobener Steuern. Bei Versicherungsunternehmen sind die
Prämieneinnahmen des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres maßgebend. Prämieneinnahmen sind die
Einnahmen aus dem Erst- und Rückversicherungsgeschäft einschließlich der in Rückdeckung gegebenen Anteile.

(4a) Die Gegenleistung nach § 35 Absatz 1a umfasst
1.   alle Vermögensgegenstände und sonstigen geldwerten Leistungen, die der Veräußerer vom Erwerber im

Zusammenhang mit dem Zusammenschluss nach § 37 Absatz 1 erhält, (Kaufpreis) und
 

2.   den Wert etwaiger vom Erwerber übernommener Verbindlichkeiten.
 

(5) Wird ein Zusammenschluss durch den Erwerb von Teilen eines oder mehrerer Unternehmen bewirkt, so ist
unabhängig davon, ob diese Teile eigene Rechtspersönlichkeit besitzen, auf Seiten des Veräußerers nur der
Umsatz oder der Marktanteil zu berücksichtigen, der auf die veräußerten Teile entfällt. Dies gilt nicht, sofern
beim Veräußerer die Kontrolle im Sinne des § 37 Absatz 1 Nummer 2 oder 25 Prozent oder mehr der Anteile
verbleiben. Zwei oder mehr Erwerbsvorgänge im Sinne von Satz 1, die innerhalb von zwei Jahren zwischen
denselben Personen oder Unternehmen getätigt werden, werden als ein einziger Zusammenschluss behandelt,
wenn dadurch die Umsatzschwellen des § 35 Absatz 1 erreicht oder die Voraussetzungen des § 35 Absatz 1a
erfüllt werden; als Zeitpunkt des Zusammenschlusses gilt der letzte Erwerbsvorgang.

§ 39 Anmelde- und Anzeigepflicht

(1) Zusammenschlüsse sind vor dem Vollzug beim Bundeskartellamt gemäß den Absätzen 2 und 3 anzumelden.
Elektronische Anmeldungen sind zulässig über:
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1.   die vom Bundeskartellamt eingerichtete zentrale De-Mail-Adresse im Sinne des De-Mail-Gesetzes,
 

2.   die vom Bundeskartellamt eingerichtete zentrale E-Mail-Adresse für Dokumente mit qualifizierter
elektronischer Signatur,
 

3.   das besondere elektronische Behördenpostfach sowie
 

4.   eine hierfür bestimmte Internetplattform.
 

(2) Zur Anmeldung sind verpflichtet:
1.   die am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen,

 

2.   in den Fällen des § 37 Absatz 1 Nummer 1 und 3 auch der Veräußerer.
 

(3) In der Anmeldung ist die Form des Zusammenschlusses anzugeben. Die Anmeldung muss ferner über jedes
beteiligte Unternehmen folgende Angaben enthalten:
1.   die Firma oder sonstige Bezeichnung und den Ort der Niederlassung oder den Sitz;

 

2.   die Art des Geschäftsbetriebes;
 

3.   die Umsatzerlöse im Inland, in der Europäischen Union und weltweit; anstelle der Umsatzerlöse sind bei
Kreditinstituten, Finanzinstituten, Bausparkassen sowie bei externen Kapitalverwaltungsgesellschaften
im Sinne des § 17 Absatz 2 Nummer 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs der Gesamtbetrag der Erträge
gemäß § 38 Absatz 4, bei Versicherungsunternehmen die Prämieneinnahmen anzugeben; im Fall des § 35
Absatz 1a ist zusätzlich auch der Wert der Gegenleistung für den Zusammenschluss nach § 38 Absatz 4a,
einschließlich der Grundlagen für seine Berechnung, anzugeben;
 

3a.   im Fall des § 35 Absatz 1a Angaben zu Art und Umfang der Tätigkeit im Inland;
 

4.   die Marktanteile einschließlich der Grundlagen für ihre Berechnung oder Schätzung, wenn diese
im Geltungsbereich dieses Gesetzes oder in einem wesentlichen Teil desselben für die beteiligten
Unternehmen zusammen mindestens 20 vom Hundert erreichen;
 

5.   beim Erwerb von Anteilen an einem anderen Unternehmen die Höhe der erworbenen und der insgesamt
gehaltenen Beteiligung;
 

6.   eine zustellungsbevollmächtigte Person im Inland, sofern sich der Sitz des Unternehmens nicht im
Geltungsbereich dieses Gesetzes befindet.
 

In den Fällen des § 37 Absatz 1 Nummer 1 oder 3 sind die Angaben nach Satz 2 Nummer 1 und 6 auch für den
Veräußerer zu machen. Ist ein beteiligtes Unternehmen ein verbundenes Unternehmen, sind die Angaben nach
Satz 2 Nummer 1 und 2 auch über die verbundenen Unternehmen und die Angaben nach Satz 2 Nummer 3 und
Nummer 4 über jedes am Zusammenschluss beteiligte Unternehmen und die mit ihm verbundenen Unternehmen
insgesamt zu machen sowie die Konzernbeziehungen, Abhängigkeits- und Beteiligungsverhältnisse zwischen
den verbundenen Unternehmen mitzuteilen. In der Anmeldung dürfen keine unrichtigen oder unvollständigen
Angaben gemacht oder benutzt werden, um die Kartellbehörde zu veranlassen, eine Untersagung nach § 36
Absatz 1 oder eine Mitteilung nach § 40 Absatz 1 zu unterlassen.

(4) Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, wenn die Europäische Kommission einen Zusammenschluss an
das Bundeskartellamt verwiesen hat und dem Bundeskartellamt die nach Absatz 3 erforderlichen Angaben
in deutscher Sprache vorliegen. Das Bundeskartellamt teilt den beteiligten Unternehmen unverzüglich den
Zeitpunkt des Eingangs der Verweisungsentscheidung mit und unterrichtet sie zugleich darüber, inwieweit die
nach Absatz 3 erforderlichen Angaben in deutscher Sprache vorliegen.

(5) Das Bundeskartellamt kann von jedem beteiligten Unternehmen Auskunft über Marktanteile einschließlich der
Grundlagen für die Berechnung oder Schätzung sowie über den Umsatzerlös bei einer bestimmten Art von Waren
oder gewerblichen Leistungen, den das Unternehmen im letzten Geschäftsjahr vor dem Zusammenschluss
erzielt hat, sowie über die Tätigkeit eines Unternehmens im Inland einschließlich von Angaben zu Zahlen und
Standorten seiner Kunden sowie der Orte, an denen seine Angebote erbracht und bestimmungsgemäß genutzt
werden, verlangen.

(6) Anmeldepflichtige Zusammenschlüsse, die entgegen Absatz 1 Satz 1 nicht vor dem Vollzug angemeldet
wurden, sind von den beteiligten Unternehmen unverzüglich beim Bundeskartellamt anzuzeigen. § 41 bleibt
unberührt.
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§ 39a Aufforderung zur Anmeldung künftiger Zusammenschlüsse

(1) Das Bundeskartellamt kann ein Unternehmen durch Verfügung verpflichten, jeden Zusammenschluss des
Unternehmens mit anderen Unternehmen in einem oder mehreren bestimmten Wirtschaftszweigen anzumelden,
wenn
1.   das Unternehmen im letzten Geschäftsjahr weltweit Umsatzerlöse von mehr als 500 Millionen Euro erzielt

hat,
 

2.   objektiv nachvollziehbare Anhaltspunkte dafür bestehen, dass durch künftige Zusammenschlüsse der
wirksame Wettbewerb im Inland in den genannten Wirtschaftszweigen erheblich behindert werden könnte
und
 

3.   das Unternehmen in den genannten Wirtschaftszweigen einen Anteil von mindestens 15 Prozent am
Angebot oder an der Nachfrage von Waren oder Dienstleistungen in Deutschland hat.
 

(2) Die Anmeldepflicht nach Absatz 1 gilt nur für Zusammenschlüsse bei denen
1.   das zu erwerbende Unternehmen im letzten Geschäftsjahr Umsatzerlöse von mehr als 2 Millionen Euro

erzielt hat und
 

2.   mehr als zwei Drittel seiner Umsatzerlöse im Inland erzielt hat.
 

(3) Eine Verfügung nach Absatz 1 setzt voraus, dass das Bundeskartellamt auf einem der betroffenen
Wirtschaftszweige zuvor eine Untersuchung nach § 32e durchgeführt hat.

(4) Die Anmeldepflicht nach Absatz 1 gilt für drei Jahre ab Zustellung der Entscheidung. In der Verfügung sind die
relevanten Wirtschaftszweige anzugeben.

§ 40 Verfahren der Zusammenschlusskontrolle

(1) Das Bundeskartellamt darf einen Zusammenschluss, der ihm angemeldet worden ist, nur untersagen,
wenn es den anmeldenden Unternehmen innerhalb einer Frist von einem Monat seit Eingang der vollständigen
Anmeldung mitteilt, dass es in die Prüfung des Zusammenschlusses (Hauptprüfverfahren) eingetreten ist. Das
Hauptprüfverfahren soll eingeleitet werden, wenn eine weitere Prüfung des Zusammenschlusses erforderlich ist.

(2) Im Hauptprüfverfahren entscheidet das Bundeskartellamt durch Verfügung, ob der Zusammenschluss
untersagt oder freigegeben wird. Wird die Verfügung nicht innerhalb von fünf Monaten nach Eingang der
vollständigen Anmeldung den anmeldenden Unternehmen zugestellt, gilt der Zusammenschluss als freigegeben.
Die Verfahrensbeteiligten sind unverzüglich über den Zeitpunkt der Zustellung der Verfügung zu unterrichten.
Dies gilt nicht, wenn
1.   die anmeldenden Unternehmen einer Fristverlängerung zugestimmt haben,

 

2.   das Bundeskartellamt wegen unrichtiger Angaben oder wegen einer nicht rechtzeitig erteilten Auskunft
nach § 39 Absatz 5 oder § 59 die Mitteilung nach Absatz 1 oder die Untersagung des Zusammenschlusses
unterlassen hat,
 

3.   eine zustellungsbevollmächtigte Person im Inland entgegen § 39 Absatz 3 Satz 2 Nummer 6 nicht mehr
benannt ist.
 

Die Frist nach Satz 2 wird gehemmt, wenn das Bundeskartellamt von einem am Zusammenschluss beteiligten
Unternehmen eine Auskunft nach § 59 erneut anfordern muss, weil das Unternehmen ein vorheriges
Auskunftsverlangen nach § 59 aus Umständen, die von ihm zu vertreten sind, nicht rechtzeitig oder nicht
vollständig beantwortet hat. Die Hemmung endet, wenn das Unternehmen dem Bundeskartellamt die Auskunft
vollständig übermittelt hat. Die Frist verlängert sich um einen Monat, wenn ein anmeldendes Unternehmen in
einem Verfahren dem Bundeskartellamt erstmals Vorschläge für Bedingungen oder Auflagen nach Absatz 3
unterbreitet.

(3) Die Freigabe kann mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden, um sicherzustellen, dass die beteiligten
Unternehmen den Verpflichtungen nachkommen, die sie gegenüber dem Bundeskartellamt eingegangen
sind, um eine Untersagung abzuwenden. Die Bedingungen und Auflagen dürfen sich nicht darauf richten, die
beteiligten Unternehmen einer laufenden Verhaltenskontrolle zu unterstellen.
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(3a) Die Freigabe kann widerrufen oder geändert werden, wenn sie auf unrichtigen Angaben beruht, arglistig
herbeigeführt worden ist oder die beteiligten Unternehmen einer mit ihr verbundenen Auflage zuwiderhandeln.
Im Falle der Nichterfüllung einer Auflage gilt § 41 Absatz 4 entsprechend.

(4) Vor einer Untersagung ist den obersten Landesbehörden, in deren Gebiet die beteiligten Unternehmen
ihren Sitz haben, Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. In Verfahren nach § 172a des Fünften Buches
Sozialgesetzbuch ist vor einer Untersagung das Benehmen mit den zuständigen Aufsichtsbehörden nach § 90
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch herzustellen. Vor einer Untersagung in Verfahren, die den Bereich der
bundesweiten Verbreitung von Fernsehprogrammen durch private Veranstalter betreffen, ist das Benehmen mit
der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich herzustellen.

(5) Die Fristen nach den Absätzen 1 und 2 Satz 2 beginnen in den Fällen des § 39 Absatz 4 Satz 1, wenn die
Verweisungsentscheidung beim Bundeskartellamt eingegangen ist und die nach § 39 Absatz 3 erforderlichen
Angaben in deutscher Sprache vorliegen.

(6) Wird eine Freigabe des Bundeskartellamts durch gerichtlichen Beschluss rechtskräftig ganz oder teilweise
aufgehoben, beginnt die Frist nach Absatz 2 Satz 2 mit Eintritt der Rechtskraft von Neuem.

§ 41 Vollzugsverbot, Entflechtung

(1) Die Unternehmen dürfen einen Zusammenschluss, der vom Bundeskartellamt nicht freigegeben ist,
nicht vor Ablauf der Fristen nach § 40 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 2 vollziehen oder am Vollzug dieses
Zusammenschlusses mitwirken. Rechtsgeschäfte, die gegen dieses Verbot verstoßen, sind unwirksam. Dies gilt
nicht
1.   für Verträge über Grundstücksgeschäfte, sobald sie durch Eintragung in das Grundbuch rechtswirksam

geworden sind,
 

2.   für Verträge über die Umwandlung, Eingliederung oder Gründung eines Unternehmens und für
Unternehmensverträge im Sinne der §§ 291 und 292 des Aktiengesetzes, sobald sie durch Eintragung in das
zuständige Register rechtswirksam geworden sind, sowie
 

3.   für andere Rechtsgeschäfte, wenn der nicht angemeldete Zusammenschluss nach Vollzug angezeigt und
das Entflechtungsverfahren nach Absatz 3 eingestellt wurde, weil die Untersagungsvoraussetzungen nicht
vorlagen, oder die Wettbewerbsbeschränkung infolge einer Auflösungsanordnung nach Absatz 3 Satz 2 in
Verbindung mit Satz 3 beseitigt wurde oder eine Ministererlaubnis nach § 42 erteilt worden ist.
 

(1a) Absatz 1 steht der Verwirklichung von Erwerbsvorgängen nicht entgegen, bei denen die Kontrolle, Anteile
oder wettbewerblich erheblicher Einfluss im Sinne von § 37 Absatz 1 oder 2 von mehreren Veräußerern
entweder im Wege eines öffentlichen Übernahmeangebots oder im Wege einer Reihe von Rechtsgeschäften mit
Wertpapieren, einschließlich solchen, die in andere zum Handel an einer Börse oder an einem ähnlichen Markt
zugelassene Wertpapiere konvertierbar sind, über eine Börse erworben werden, sofern der Zusammenschluss
gemäß § 39 unverzüglich beim Bundeskartellamt angemeldet wird und der Erwerber die mit den Anteilen
verbundenen Stimmrechte nicht oder nur zur Erhaltung des vollen Wertes seiner Investition auf Grund einer vom
Bundeskartellamt nach Absatz 2 erteilten Befreiung ausübt.

(2) Das Bundeskartellamt kann auf Antrag Befreiungen vom Vollzugsverbot erteilen, wenn die beteiligten
Unternehmen hierfür wichtige Gründe geltend machen, insbesondere um schweren Schaden von einem
beteiligten Unternehmen oder von Dritten abzuwenden. Die Befreiung kann jederzeit, auch vor der Anmeldung,
erteilt und mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden. § 40 Absatz 3a gilt entsprechend.

(3) Ein vollzogener Zusammenschluss, der die Untersagungsvoraussetzungen nach § 36 Absatz 1 erfüllt,
ist aufzulösen, wenn nicht die Bundesministerin oder der Bundesminister für Wirtschaft und Energie nach
§ 42 die Erlaubnis zu dem Zusammenschluss erteilt. Das Bundeskartellamt ordnet die zur Auflösung des
Zusammenschlusses erforderlichen Maßnahmen an. Die Wettbewerbsbeschränkung kann auch auf andere Weise
als durch Wiederherstellung des früheren Zustands beseitigt werden.

(4) Zur Durchsetzung seiner Anordnung kann das Bundeskartellamt insbesondere
1.   (weggefallen)

 

2.   die Ausübung des Stimmrechts aus Anteilen an einem beteiligten Unternehmen, die einem anderen
beteiligten Unternehmen gehören oder ihm zuzurechnen sind, untersagen oder einschränken,
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3.   einen Treuhänder bestellen, der die Auflösung des Zusammenschlusses herbeiführt.
 

§ 42 Ministererlaubnis

(1) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Wirtschaft und Energie erteilt auf Antrag die Erlaubnis zu
einem vom Bundeskartellamt untersagten Zusammenschluss, wenn im Einzelfall die Wettbewerbsbeschränkung
von gesamtwirtschaftlichen Vorteilen des Zusammenschlusses aufgewogen wird oder der Zusammenschluss
durch ein überragendes Interesse der Allgemeinheit gerechtfertigt ist. Hierbei ist auch die Wettbewerbsfähigkeit
der beteiligten Unternehmen auf Märkten außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes zu berücksichtigen.
Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn durch das Ausmaß der Wettbewerbsbeschränkung die
marktwirtschaftliche Ordnung nicht gefährdet wird. Weicht die Entscheidung vom Votum der Stellungnahme ab,
die die Monopolkommission nach Absatz 5 Satz 1 erstellt hat, ist dies in der Verfügung gesondert zu begründen.

(2) Die Erlaubnis kann mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden. § 40 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 3a gilt
entsprechend.

(3) Der Antrag ist innerhalb einer Frist von einem Monat seit Zustellung der Untersagung oder einer
Auflösungsanordnung nach § 41 Absatz 3 Satz 1 ohne vorherige Untersagung beim Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie schriftlich zu stellen. Wird die Untersagung angefochten, beginnt die Frist in dem
Zeitpunkt, in dem die Untersagung unanfechtbar wird. Wird die Auflösungsanordnung nach § 41 Absatz 3 Satz 1
angefochten, beginnt die Frist zu dem Zeitpunkt, zu dem die Auflösungsanordnung unanfechtbar wird.

(4) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Wirtschaft und Energie soll über den Antrag innerhalb
von vier Monaten entscheiden. Wird die Entscheidung nicht innerhalb dieser Frist getroffen, teilt das
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Gründe hierfür dem Deutschen Bundestag unverzüglich
schriftlich mit. Wird die Verfügung den antragstellenden Unternehmen nicht innerhalb von sechs Monaten
nach Eingang des vollständigen Antrags zugestellt, gilt der Antrag auf die Ministererlaubnis als abgelehnt.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kann die Frist nach Satz 3 auf Antrag der antragstellenden
Unternehmen um bis zu zwei Monate verlängern. In diesem Fall ist Satz 3 nicht anzuwenden und die Verfügung
ist den antragstellenden Unternehmen innerhalb der Frist nach Satz 4 zuzustellen.

(5) Vor der Entscheidung nach Absatz 4 Satz 1 ist eine Stellungnahme der Monopolkommission einzuholen und
den obersten Landesbehörden, in deren Gebiet die beteiligten Unternehmen ihren Sitz haben, Gelegenheit
zur Stellungnahme zu geben. Im Fall eines Antrags auf Erlaubnis eines untersagten Zusammenschlusses im
Bereich der bundesweiten Verbreitung von Fernsehprogrammen durch private Veranstalter ist zusätzlich
eine Stellungnahme der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich einzuholen. Die
Monopolkommission soll ihre Stellungnahme innerhalb von zwei Monaten nach Aufforderung durch das
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie abgeben.

(6) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie erlässt Leitlinien über die Durchführung des Verfahrens.

§ 43 Bekanntmachungen

(1) Die Einleitung des Hauptprüfverfahrens durch das Bundeskartellamt nach § 40 Absatz 1 Satz 1 und der Antrag
auf Erteilung einer Ministererlaubnis sind unverzüglich im Bundesanzeiger bekannt zu machen.

(2) Im Bundesanzeiger sind bekannt zu machen
1.   die Verfügung des Bundeskartellamts nach § 40 Absatz 2,

 

2.   die Ministererlaubnis, deren Widerruf, Änderung oder Ablehnung,
 

3.   die Rücknahme, der Widerruf oder die Änderung der Freigabe des Bundeskartellamts,
 

4.   die Auflösung eines Zusammenschlusses und die sonstigen Anordnungen des Bundeskartellamts nach § 41
Absatz 3 und 4.
 

(3) Bekannt zu machen nach Absatz 1 und 2 sind jeweils die Angaben nach § 39 Absatz 3 Satz 1 sowie Satz 2
Nummer 1 und 2.

§ 43a Evaluierung
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Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie berichtet den gesetzgebenden Körperschaften nach Ablauf
von drei Jahren nach Inkrafttreten der Vorschrift über die Erfahrungen mit den Regelungen von § 35 Absatz 1a, §
37 Absatz 1 Nummer 1 und § 38 Absatz 4a.

Kapitel 8
Monopolkommission
§ 44 Aufgaben

(1) Die Monopolkommission erstellt alle zwei Jahre ein Gutachten, in dem sie den Stand und die absehbare
Entwicklung der Unternehmenskonzentration in der Bundesrepublik Deutschland beurteilt, die Anwendung
der wettbewerbsrechtlichen Vorschriften anhand abgeschlossener Verfahren würdigt, sowie zu sonstigen
aktuellen wettbewerbspolitischen Fragen Stellung nimmt. Das Gutachten soll bis zum 30. Juni des Jahres
abgeschlossen sein, in dem das Gutachten zu erstellen ist. Die Bundesregierung kann die Monopolkommission
mit der Erstattung zusätzlicher Gutachten beauftragen. Darüber hinaus kann die Monopolkommission nach ihrem
Ermessen Gutachten oder andere Stellungnahmen erstellen. Die Möglichkeit zur Stellungnahme nach § 75 Absatz
5 bleibt unberührt.

(2) Die Monopolkommission ist nur an den durch dieses Gesetz begründeten Auftrag gebunden und in ihrer
Tätigkeit unabhängig. Vertritt eine Minderheit bei der Abfassung der Gutachten eine abweichende Auffassung, so
kann sie diese in dem Gutachten zum Ausdruck bringen.

(3) Die Monopolkommission leitet ihre Gutachten der Bundesregierung zu. Die Bundesregierung legt Gutachten
nach Absatz 1 den gesetzgebenden Körperschaften unverzüglich vor. Die Bundesregierung nimmt zu den
Gutachten nach Absatz 1 Satz 1 in angemessener Frist Stellung, zu sonstigen Gutachten nach Absatz 1
kann sie Stellung nehmen, wenn und soweit sie dies für angezeigt hält. Die jeweiligen fachlich zuständigen
Bundesministerien und die Monopolkommission tauschen sich auf Verlangen zu den Inhalten der Gutachten aus.
Die Gutachten werden von der Monopolkommission veröffentlicht. Bei Gutachten nach Absatz 1 Satz 1 erfolgt
dies zu dem Zeitpunkt, zu dem sie von der Bundesregierung der gesetzgebenden Körperschaft vorgelegt werden.

§ 45 Mitglieder

(1) Die Monopolkommission besteht aus fünf Mitgliedern, die über besondere volkswirtschaftliche,
betriebswirtschaftliche, sozialpolitische, technologische oder wirtschaftsrechtliche Kenntnisse und Erfahrungen
verfügen müssen. Die Monopolkommission wählt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden.

(2) Die Mitglieder der Monopolkommission werden auf Vorschlag der Bundesregierung durch den
Bundespräsidenten für die Dauer von vier Jahren berufen. Wiederberufungen sind zulässig. Die Bundesregierung
hört die Mitglieder der Kommission an, bevor sie neue Mitglieder vorschlägt. Die Mitglieder sind berechtigt, ihr
Amt durch Erklärung gegenüber dem Bundespräsidenten niederzulegen. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, so
wird ein neues Mitglied für die Dauer der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds berufen.

(3) Die Mitglieder der Monopolkommission dürfen weder der Regierung oder einer gesetzgebenden Körperschaft
des Bundes oder eines Landes noch dem öffentlichen Dienst des Bundes, eines Landes oder einer sonstigen
juristischen Person des öffentlichen Rechts, es sei denn als Hochschullehrer oder als Mitarbeiter eines
wissenschaftlichen Instituts, angehören. Ferner dürfen sie weder einen Wirtschaftsverband noch eine
Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerorganisation repräsentieren oder zu diesen in einem ständigen Dienst- oder
Geschäftsbesorgungsverhältnis stehen. Sie dürfen auch nicht während des letzten Jahres vor der Berufung zum
Mitglied der Monopolkommission eine derartige Stellung innegehabt haben.

§ 46 Beschlüsse, Organisation, Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Die Beschlüsse der Monopolkommission bedürfen der Zustimmung von mindestens drei Mitgliedern.

(2) Die Monopolkommission hat eine Geschäftsordnung und verfügt über eine Geschäftsstelle. Diese hat die
Aufgabe, die Monopolkommission wissenschaftlich, administrativ und technisch zu unterstützen.

(2a) Die Monopolkommission kann Einsicht in die von der Kartellbehörde geführten Akten einschließlich
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und personenbezogener Daten nehmen, soweit dies zur ordnungsgemäßen
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Dies gilt auch für die Erstellung der Gutachten nach § 78 des
Eisenbahnregulierungsgesetzes, § 62 des Energiewirtschaftsgesetzes, § 44 des Postgesetzes sowie nach § 195
Absatz 2 des Telekommunikationsgesetzes.
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(2b) Im Rahmen der Akteneinsicht kann die Monopolkommission bei der Kartellbehörde in elektronischer
Form vorliegende Daten, einschließlich Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen und personenbezogener
Daten, selbstständig auswerten, soweit dies zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich
ist. Dies gilt auch für die Erstellung der Gutachten nach § 78 des Eisenbahnregulierungsgesetzes, § 62 des
Energiewirtschaftsgesetzes, § 44 des Postgesetzes sowie nach § 195 Absatz 2 des Telekommunikationsgesetzes.

(3) Die Mitglieder der Monopolkommission und die Angehörigen der Geschäftsstelle sind zur Verschwiegenheit
über die Beratungen und die von der Monopolkommission als vertraulich bezeichneten Beratungsunterlagen
verpflichtet. Die Pflicht zur Verschwiegenheit bezieht sich auch auf Informationen und Daten, die der
Monopolkommission gegeben und als vertraulich bezeichnet werden oder die gemäß Absatz 2a oder 2b erlangt
worden sind.

(4) Die Mitglieder der Monopolkommission erhalten eine pauschale Entschädigung sowie Ersatz ihrer
Reisekosten. Diese werden vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie festgesetzt. Die Kosten der
Monopolkommission trägt der Bund.

§ 47 Übermittlung statistischer Daten

(1) Für die Begutachtung der Entwicklung der Unternehmenskonzentration werden der Monopolkommission
vom Statistischen Bundesamt aus Wirtschaftsstatistiken (Statistik im produzierenden Gewerbe,
Handwerksstatistik, Außenhandelsstatistik, Steuerstatistik, Verkehrsstatistik, Statistik im Handel und
Gastgewerbe, Dienstleistungsstatistik) und dem Statistikregister zusammengefasste Einzelangaben über die
Vomhundertanteile der größten Unternehmen, Betriebe oder fachlichen Teile von Unternehmen des jeweiligen
Wirtschaftsbereichs
a)   am Wert der zum Absatz bestimmten Güterproduktion,

 

b)   am Umsatz,
 

c)   an der Zahl der tätigen Personen,
 

d)   an den Lohn- und Gehaltssummen,
 

e)   an den Investitionen,
 

f)   am Wert der gemieteten und gepachteten Sachanlagen,
 

g)   an der Wertschöpfung oder dem Rohertrag,
 

h)   an der Zahl der jeweiligen Einheiten
 

übermittelt. Satz 1 gilt entsprechend für die Übermittlung von Angaben über die Vomhundertanteile der
größten Unternehmensgruppen. Für die Zuordnung der Angaben zu Unternehmensgruppen übermittelt
die Monopolkommission dem Statistischen Bundesamt Namen und Anschriften der Unternehmen, deren
Zugehörigkeit zu einer Unternehmensgruppe sowie Kennzeichen zur Identifikation. Die zusammengefassten
Einzelangaben dürfen nicht weniger als drei Unternehmensgruppen, Unternehmen, Betriebe oder fachliche
Teile von Unternehmen betreffen. Durch Kombination oder zeitliche Nähe mit anderen übermittelten oder
allgemein zugänglichen Angaben darf kein Rückschluss auf zusammengefasste Angaben von weniger als drei
Unternehmensgruppen, Unternehmen, Betrieben oder fachlichen Teile von Unternehmen möglich sein. Für die
Berechnung von summarischen Konzentrationsmaßen, insbesondere Herfindahl-Indizes und Gini-Koeffizienten,
gilt dies entsprechend. Die statistischen Ämter der Länder stellen die hierfür erforderlichen Einzelangaben dem
Statistischen Bundesamt zur Verfügung.

(2) Personen, die zusammengefasste Einzelangaben nach Absatz 1 erhalten sollen, sind vor der Übermittlung
zur Geheimhaltung besonders zu verpflichten, soweit sie nicht Amtsträger oder für den öffentlichen Dienst
besonders Verpflichtete sind. § 1 Absatz 2, 3 und 4 Nummer 2 des Verpflichtungsgesetzes gilt entsprechend.
Personen, die nach Satz 1 besonders verpflichtet worden sind, stehen für die Anwendung der Vorschriften des
Strafgesetzbuches über die Verletzung von Privatgeheimnissen (§ 203 Absatz 2, 5 und 6; §§ 204, 205) und des
Dienstgeheimnisses (§ 353b Absatz 1) den für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten gleich.

(3) Die zusammengefassten Einzelangaben dürfen nur für die Zwecke verwendet werden, für die sie übermittelt
wurden. Sie sind zu löschen, sobald der in Absatz 1 genannte Zweck erfüllt ist.

(4) Bei der Monopolkommission muss durch organisatorische und technische Maßnahmen sichergestellt sein,
dass nur Amtsträger, für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete oder Verpflichtete nach Absatz 2 Satz 1
Empfänger von zusammengefassten Einzelangaben sind.
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(5) Die Übermittlungen sind nach Maßgabe des § 16 Absatz 9 des Bundesstatistikgesetzes aufzuzeichnen. Die
Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren.

(6) Bei der Durchführung der Wirtschaftsstatistiken nach Absatz 1 sind die befragten Unternehmen
schriftlich oder elektronisch zu unterrichten, dass die zusammengefassten Einzelangaben nach Absatz 1 der
Monopolkommission übermittelt werden dürfen.

Kapitel 9
Markttransparenzstellen für den Großhandel mit Strom und Gas und für Kraftstoffe

Abschnitt 1
Markttransparenzstelle für den Großhandel im Bereich Strom und Gas
§ 47a Einrichtung, Zuständigkeit, Organisation

(1) Zur Sicherstellung einer wettbewerbskonformen Bildung der Großhandelspreise von Elektrizität und Gas
wird eine Markttransparenzstelle bei der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und
Eisenbahnen (Bundesnetzagentur) eingerichtet. Sie beobachtet laufend die Vermarktung und den Handel mit
Elektrizität und Erdgas auf der Großhandelsstufe.

(2) Die Aufgaben der Markttransparenzstelle nehmen die Bundesnetzagentur und das Bundeskartellamt
einvernehmlich wahr.

(3) Die Einzelheiten der einvernehmlichen Zusammenarbeit werden in einer vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie zu genehmigenden Kooperationsvereinbarung zwischen dem Bundeskartellamt und der
Bundesnetzagentur näher geregelt. In der Vereinbarung ist insbesondere Folgendes zu regeln:
1.   die Besetzung und Geschäftsverteilung sowie

 

2.   eine Koordinierung der Datenerhebung und des Daten- und Informationsaustausches.
 

(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vorgaben zur
Ausgestaltung der Kooperationsvereinbarung zu erlassen.

(5) Entscheidungen der Markttransparenzstelle trifft die Person, die sie leitet. § 51 Absatz 5 gilt für alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Markttransparenzstelle entsprechend.

§ 47b Aufgaben

(1) Die Markttransparenzstelle beobachtet laufend den gesamten Großhandel mit Elektrizität und Erdgas,
unabhängig davon, ob er auf physikalische oder finanzielle Erfüllung gerichtet ist, um Auffälligkeiten
bei der Preisbildung aufzudecken, die auf Missbrauch von Marktbeherrschung, Insiderinformationen
oder auf Marktmanipulation beruhen können. Die Markttransparenzstelle beobachtet zu diesem Zweck
auch die Erzeugung, den Kraftwerkseinsatz und die Vermarktung von Elektrizität und Erdgas durch
die Erzeugungsunternehmen sowie die Vermarktung von Elektrizität und Erdgas als Regelenergie. Die
Markttransparenzstelle kann Wechselwirkungen zwischen den Großhandelsmärkten für Elektrizität und Erdgas
und dem Emissionshandelssystem berücksichtigen.

(2) Die Markttransparenzstelle überwacht als nationale Marktüberwachungsstelle gemäß Artikel 7 Absatz 2
Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober
2011 über die Integrität und Transparenz des Energiegroßhandelsmarkts (ABl. L 326 vom 8.12.2011, S. 1)
zusammen mit der Bundesnetzagentur den Großhandel mit Elektrizität und Erdgas. Sie arbeitet dabei mit der
Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden nach Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 10 der
Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 zusammen.

(3) Die Markttransparenzstelle erhebt und sammelt die Daten und Informationen, die sie zur Erfüllung ihrer
Aufgaben benötigt. Dabei berücksichtigt sie Meldepflichten der Mitteilungsverpflichteten gegenüber den in § 47i
genannten Behörden oder Aufsichtsstellen sowie Meldepflichten, die von der Europäischen Kommission nach
Artikel 8 Absatz 2 und 6 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 festzulegen sind. Für die Datenerfassung sind nach
Möglichkeit bestehende Quellen und Meldesysteme zu nutzen.
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(4) Die Bundesnetzagentur kann die Markttransparenzstelle mit der Erhebung und Auswertung von Daten
beauftragen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 erforderlich ist.

(5) Die Markttransparenzstelle gibt vor Erlass von Festlegungen nach § 47g in Verbindung mit der nach § 47f
zu erlassenden Rechtsverordnung betroffenen Behörden, Interessenvertretern und Marktteilnehmern vorab
Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb einer festgesetzten Frist. Zur Vorbereitung dieser Konsultationen
erstellt und ergänzt die Markttransparenzstelle bei Bedarf eine detaillierte Liste aller Daten und Kategorien von
Daten, die ihr die in § 47e Absatz 1 genannten Mitteilungspflichtigen auf Grund der §§ 47e und 47g und der
nach § 47f zu erlassenden Rechtsverordnung laufend mitzuteilen haben, einschließlich des Zeitpunkts, an dem
die Daten zu übermitteln sind, des Datenformats und der einzuhaltenden Übertragungswege sowie möglicher
alternativer Meldekanäle. Die Markttransparenzstelle ist nicht an die Stellungnahmen gebunden.

(6) Die Markttransparenzstelle wertet die erhaltenen Daten und Informationen kontinuierlich aus, um
insbesondere festzustellen, ob Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen die §§ 1, 19, 20 oder 29 dieses
Gesetzes, die Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union, das
Wertpapierhandelsgesetz, das Börsengesetz oder die Verbote nach den Artikeln 3 und 5 der Verordnung (EU) Nr.
1227/2011 vorliegen.

(7) Gibt es Anhaltspunkte dafür, dass eine natürliche oder juristische Person gegen die in Absatz 6 genannten
gesetzlichen Bestimmungen verstößt, muss die Markttransparenzstelle umgehend die zuständigen Behörden
informieren und den Vorgang an sie abgeben. Bei Verdacht eines Verstoßes gegen die §§ 1, 19, 20 und 29
dieses Gesetzes oder gegen die Artikel 101 und 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen
Union informiert die Markttransparenzstelle die zuständige Beschlussabteilung im Bundeskartellamt. Kommt die
Prüfzuständigkeit mehrerer Behörden in Betracht, so informiert die Markttransparenzstelle jede dieser Behörden
über den Verdachtsfall und über die Benachrichtigung der anderen Behörden. Die Markttransparenzstelle leitet
alle von den Behörden benötigten oder angeforderten Informationen und Daten unverzüglich an diese gemäß §
47i weiter.

(8) Die Absätze 1 bis 3 können auch Anwendung finden auf die Erzeugung und Vermarktung im Ausland und auf
Handelsgeschäfte, die im Ausland stattfinden, sofern sie sich auf die Preisbildung von Elektrizität und Erdgas im
Geltungsbereich dieses Gesetzes auswirken.

§ 47c Datenverwendung

(1) Die Markttransparenzstelle stellt die nach § 47b Absatz 3 erhaltenen Daten ferner folgenden Stellen zur
Verfügung:
1.   dem Bundeskartellamt für die Durchführung des Monitorings nach § 48 Absatz 3,

 

2.   der Bundesnetzagentur für die Durchführung des Monitorings nach § 35 des Energiewirtschaftsgesetzes,
 

3.   der zuständigen Beschlussabteilung im Bundeskartellamt für Fusionskontrollverfahren nach den §§ 35 bis 41
und für Sektoruntersuchungen nach § 32e sowie
 

4.   der Bundesnetzagentur zur Erfüllung ihrer weiteren Aufgaben nach dem Energiewirtschaftsgesetz,
insbesondere zur Überwachung von Transparenzverpflichtungen nach den Anhängen der folgenden
Verordnungen:
a)   Verordnung (EG) Nr. 714/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über

die Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden Stromhandel und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 1228/2003 (ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 15),
 

b)   Verordnung (EG) Nr. 715/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die
Bedingungen für den Zugang zu den Erdgasfernleitungsnetzen und zur Aufhebung der Verordnung
(EG) Nr. 1775/2005 (ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 36) und
 

c)   Verordnung (EU) Nr. 994/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010
über Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren Erdgasversorgung und zur Aufhebung der Richtlinie
2004/67/EG des Rates (ABl. L 295 vom 12.11.2010, S. 1).
 

 

(2) Die Markttransparenzstelle stellt die Daten ferner dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und der
Bundesnetzagentur zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 54a des Energiewirtschaftsgesetzes zur Verfügung.
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(3) Die Daten können dem Statistischen Bundesamt für dessen Aufgaben nach dem Energiestatistikgesetz und
nach § 2 des Gesetzes über die Preisstatistik und der Monopolkommission für deren Aufgaben nach diesem
Gesetz und nach § 62 des Energiewirtschaftsgesetzes zur Verfügung gestellt werden.

(4) Die Markttransparenzstelle darf die Daten in anonymisierter Form ferner Bundesministerien für eigene
oder in deren Auftrag durchzuführende wissenschaftliche Studien zur Verfügung stellen, wenn die Daten zur
Erreichung dieser Zwecke erforderlich sind. Daten, die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse darstellen, dürfen
von der Markttransparenzstelle nur herausgegeben werden, wenn ein Bezug zu einem Unternehmen nicht
mehr hergestellt werden kann. Die Bundesministerien dürfen die nach Satz 1 von der Markttransparenzstelle
erhaltenen Daten auch Dritten zur Durchführung wissenschaftlicher Studien im Auftrag zur Verfügung stellen,
wenn diese ihnen gegenüber die Fachkunde nachgewiesen und die vertrauliche Behandlung der Daten
zugesichert haben.

§ 47d Befugnisse

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Markttransparenzstelle die Befugnisse nach §§ 59, 59a und 59b
gegenüber natürlichen und juristischen Personen. Sie kann nach Maßgabe des § 47f Festlegungen gegenüber
einzelnen, einer Gruppe oder allen der in § 47e Absatz 1 genannten Personen und Unternehmen in den
in § 47g genannten Festlegungsbereichen treffen zur Datenkategorie, zum Zeitpunkt und zur Form der
Übermittlung. Die Markttransparenzstelle ist nach Maßgabe des § 47f befugt, die Festlegung bei Bedarf zu
ändern, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Sie kann insbesondere vorgeben, dass eine
Internetplattform zur Eingabe der angeforderten Auskünfte sowie der Mitteilungen verwendet werden muss.
Die Markttransparenzstelle kann nach Maßgabe des § 47f darüber hinaus vorgeben, dass Auskünfte und Daten
an einen zur Datenerfassung beauftragten Dritten geliefert werden; Auswertung und Nutzung findet allein
bei der Markttransparenzstelle statt. Die §§ 48 und 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes bleiben unberührt.
Die §§ 50f, 54, 56 bis 58, 61 Absatz 1 und 2, die §§ 63, 64, 66, 67, 70, 73 bis 80, 82a, 83, 85, 91 und 92 gelten
entsprechend. Für Entscheidungen, die die Markttransparenzstelle durch Festlegungen trifft, kann die Zustellung
nach § 61 durch eine öffentliche Bekanntgabe im Bundesanzeiger ersetzt werden. Für Auskunftspflichten nach
Satz 1 und Mitteilungspflichten nach § 47e gilt § 55 der Strafprozessordnung entsprechend.

(2) Die Markttransparenzstelle hat als nationale Marktüberwachungsstelle im Sinne des Artikels 7 Absatz 2
Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 zudem die Rechte gemäß Artikel 7 Absatz 2 Unterabsatz 1,
Absatz 3 Unterabsatz 2 Satz 2, Artikel 4 Absatz 2 Satz 2, Artikel 8 Absatz 5 Satz 1 und Artikel 16 der Verordnung
(EU) Nr. 1227/2011. Absatz 1 gilt entsprechend.

(3) Die Markttransparenzstelle kann bei der Behörde, an die sie einen Verdachtsfall nach § 47b Absatz 7 Satz 1
abgegeben hat, eine Mitteilung über den Abschluss der Untersuchung anfordern.

§ 47e Mitteilungspflichten

(1) Folgende Personen und Unternehmen unterliegen neben den in § 47g genannten Mitteilungspflichtigen der
Mitteilungspflicht nach den Absätzen 2 bis 5:
1.   Großhändler im Sinne des § 3 Nummer 21 des Energiewirtschaftsgesetzes,

 

2.   Energieversorgungsunternehmen im Sinne des § 3 Nummer 18 des Energiewirtschaftsgesetzes,
 

3.   Betreiber von Energieanlagen im Sinne des § 3 Nummer 15 des Energiewirtschaftsgesetzes, ausgenommen
Betreiber von Verteileranlagen der Letztverbraucher oder bei der Gasversorgung Betreiber der letzten
Absperrvorrichtungen von Verbrauchsanlagen,
 

4.   Kunden im Sinne des § 3 Nummer 24 des Energiewirtschaftsgesetzes, ausgenommen Haushaltskunden im
Sinne des § 3 Nummer 22 des Energiewirtschaftsgesetzes und
 

5.   Handelsplattformen.
 

(2) Die Mitteilungspflichtigen haben der Markttransparenzstelle die nach Maßgabe des § 47f in Verbindung mit
§ 47g konkretisierten Handels-, Transport-, Kapazitäts-, Erzeugungs- und Verbrauchsdaten aus den Märkten zu
übermitteln, auf denen sie tätig sind. Dazu gehören Angaben
1.   zu den Transaktionen an den Großhandelsmärkten, an denen mit Elektrizität und Erdgas gehandelt

wird, einschließlich der Handelsaufträge, mit genauen Angaben über die erworbenen und veräußerten
Energiegroßhandelsprodukte, die vereinbarten Preise und Mengen, die Tage und Uhrzeiten der Ausführung,
die Parteien und Begünstigten der Transaktionen,
 



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz sowie des Bundesamts für
Justiz ‒ www.gesetze-im-internet.de

- Seite 42 von 122 -

2.   zur Kapazität und Auslastung von Anlagen zur Erzeugung und Speicherung, zum Verbrauch oder zur
Übertragung oder Fernleitung von Strom oder Erdgas oder über die Kapazität und Auslastung von Anlagen
für verflüssigtes Erdgas (LNG-Anlagen), einschließlich der geplanten oder ungeplanten Nichtverfügbarkeit
dieser Anlagen oder eines Minderverbrauchs,
 

3.   im Bereich der Elektrizitätserzeugung, die eine Identifikation einzelner Erzeugungseinheiten ermöglichen,
 

4.   zu Kosten, die im Zusammenhang mit dem Betrieb der meldepflichtigen Erzeugungseinheiten entstehen,
insbesondere zu Grenzkosten, Brennstoffkosten, CO2-Kosten, Opportunitätskosten und Anfahrkosten,
 

5.   zu technischen Informationen, die für den Betrieb der meldepflichtigen Erzeugungsanlagen relevant sind,
insbesondere zu Mindeststillstandszeiten, Mindestlaufzeiten und zur Mindestproduktion,
 

6.   zu geplanten Stilllegungen oder Kaltreserven,
 

7.   zu Bezugsrechtsverträgen,
 

8.   zu Investitionsvorhaben sowie
 

9.   zu Importverträgen und zur Regelenergie im Bereich Erdgashandel.
 

(3) Die Daten sind der Markttransparenzstelle nach Maßgabe der §§ 47f und 47g im Wege der
Datenfernübertragung und, soweit angefordert, laufend zu übermitteln. Stellt die Markttransparenzstelle
Formularvorlagen bereit, sind die Daten in dieser Form elektronisch zu übermitteln.

(4) Die jeweilige Mitteilungspflicht gilt als erfüllt, wenn
1.   Meldepflichtige nach Absatz 1 die zu meldenden oder angeforderten Informationen entsprechend

Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 gemeldet haben und ein zeitnaher Datenzugriff durch die
Markttransparenzstelle gesichert ist oder
 

2.   Dritte die zu meldenden oder angeforderten Informationen im Namen eines Meldepflichtigen nach Absatz
1 auch in Verbindung mit § 47f Nummer 3 und 4 übermittelt haben und dies der Markttransparenzstelle
mitgeteilt wird oder
 

3.   Meldepflichtige nach Absatz 1 auch in Verbindung mit § 47f Nummer 3 und 4 die zu meldenden oder
angeforderten Informationen an einen nach § 47d Absatz 1 Satz 5 in Verbindung mit § 47f Nummer 2
beauftragten Dritten übermittelt haben oder
 

4.   Meldepflichtige nach Absatz 1 Nummer 3 in Verbindung mit § 47g Absatz 6 die zu meldenden oder
angeforderten Informationen entsprechend den Anforderungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes oder
einer auf dieses Gesetz gestützten Rechtsverordnung an den Netzbetreiber gemeldet haben, dies der
Markttransparenzstelle mitgeteilt wird und ein zeitnaher Datenzugriff durch die Markttransparenzstelle
gesichert ist.
 

(5) Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 4 gelten für Unternehmen, wenn sie an einer inländischen Börse
zur Teilnahme am Handel zugelassen sind oder wenn sich ihre Tätigkeiten im Geltungsbereich dieses Gesetzes
auswirken. Übermittelt ein Unternehmen mit Sitz außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes die verlangten
Informationen nicht, so kann die Markttransparenzstelle zudem die zuständige Behörde des Sitzstaates ersuchen,
geeignete Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs zu diesen Informationen zu treffen.

§ 47f Verordnungsermächtigung

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird ermächtigt, im Wege der Rechtsverordnung, die nicht
der Zustimmung des Bundesrates bedarf, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen unter
Berücksichtigung der Anforderungen von Durchführungsrechtsakten nach Artikel 8 Absatz 2 oder Absatz 6 der
Verordnung (EU) Nr. 1227/2011
1.   nähere Bestimmungen zu Art, Inhalt und Umfang derjenigen Daten und Informationen, die die

Markttransparenzstelle nach § 47d Absatz 1 Satz 2 durch Festlegungen von den zur Mitteilung
Verpflichteten anfordern kann, zu erlassen sowie zum Zeitpunkt und zur Form der Übermittlung dieser
Daten,
 

2.   nähere Bestimmungen zu Art, Inhalt und Umfang derjenigen Daten und Informationen, die nach § 47d
Absatz 1 Satz 5 an beauftragte Dritte geliefert werden sollen, zu erlassen sowie zum Zeitpunkt und zur
Form der Übermittlung und zu den Adressaten dieser Daten,
 

3.   vorzusehen, dass folgende Stellen der Markttransparenzstelle laufend Aufzeichnungen der
Energiegroßhandelstransaktionen übermitteln:
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a)   organisierte Märkte,
 

b)   Systeme zur Zusammenführung von Kauf- und Verkaufsaufträgen oder Meldesysteme,
 

c)   Handelsüberwachungsstellen an Börsen, an denen mit Strom und Gas gehandelt wird, sowie
 

d)   die in § 47i genannten Behörden,
 

 

4.   vorzusehen, dass eine Börse oder ein geeigneter Dritter die Angaben nach § 47e Absatz 2 in Verbindung
mit § 47g auf Kosten der Mitteilungsverpflichteten übermitteln darf oder zu übermitteln hat, und die
Einzelheiten hierzu festzulegen oder die Markttransparenzstelle zu entsprechenden Festlegungen zu
ermächtigen,
 

5.   angemessene Bagatellgrenzen für die Meldung von Transaktionen und Daten festzulegen und
Übergangsfristen für den Beginn der Mitteilungspflichten vorzusehen sowie
 

6.   eine Registrierungspflicht für die Meldepflichtigen vorzusehen und die Markttransparenzstelle zu
ermächtigen, den Meldepflichtigen hierfür ein zu nutzendes Registrierungsportal vorzugeben und die
inhaltlichen und technischen Details der Registrierung festzulegen.
 

§ 47g Festlegungsbereiche

(1) Die Markttransparenzstelle entscheidet nach Maßgabe von § 47d Absatz 1 und § 47e sowie der nach § 47f
zu erlassenden Rechtsverordnung durch Festlegungen zu den in den Absätzen 2 bis 12 genannten Bereichen,
welche Daten und Kategorien von Daten wie zu übermitteln sind.

(2) (weggefallen)

(3) Die Markttransparenzstelle kann festlegen, dass Betreiber von Erzeugungseinheiten mit mehr als 1 Megawatt
und bis zu 10 Megawatt installierter Erzeugungskapazität je Einheit jährlich die Gesamtsumme der installierten
Erzeugungskapazität aller Erzeugungseinheiten in der jeweiligen Regelzone, getrennt nach Erzeugungsart,
angeben.

(4) Die Markttransparenzstelle kann festlegen, dass Betreiber von Verbrauchseinheiten von Elektrizität Angaben
zu den folgenden Daten und Kategorien von Daten übermitteln:
1.   der geplante und ungeplante Minderverbrauch bei Verbrauchseinheiten mit mehr als 25 Megawatt

maximaler Verbrauchskapazität je Verbrauchseinheit und
 

2.   die Vorhaltung und Einspeisung von Regelenergie.
 

(5) Die Markttransparenzstelle kann festlegen, dass Betreiber von Übertragungsnetzen im Sinne des § 3 Nummer
10 des Energiewirtschaftsgesetzes Angaben zu den folgenden Daten und Kategorien von Daten übermitteln:
1.   die Übertragungskapazität an Grenzkuppelstellen auf stündlicher Basis,

 

2.   die Im- und Exportdaten auf stündlicher Basis,
 

3.   die prognostizierte und die tatsächliche Einspeisung von Anlagen, die nach dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz vergütet werden, auf stündlicher Basis,
 

4.   die Verkaufsangebote, die im Rahmen der Verordnung zur Weiterentwicklung des bundesweiten
Ausgleichsmechanismus getätigt wurden, auf stündlicher Basis und
 

5.   die Angebote und Ergebnisse der Regelenergieauktionen.
 

(6) Die Markttransparenzstelle kann festlegen, dass Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus
erneuerbaren Energien mit mehr als 10 Megawatt installierter Erzeugungskapazität Angaben zu den folgenden
Daten und Kategorien von Daten übermitteln:
1.   die erzeugten Mengen nach Anlagentyp und

 

2.   die Wahl der Veräußerungsform im Sinne des § 21b Absatz 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und die
auf die jeweilige Veräußerungsform entfallenden Mengen.
 

(7) Die Markttransparenzstelle kann festlegen, dass Handelsplattformen für den Handel mit Strom und Erdgas
Angaben zu den folgenden Daten und Kategorien von Daten übermitteln:
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1.   die Angebote, die auf den Plattformen getätigt wurden,
 

2.   die Handelsergebnisse und
 

3.   die außerbörslichen, nicht standardisierten Handelsgeschäfte, bei denen die Vertragspartner individuell
bilaterale Geschäfte aushandeln (OTC-Geschäfte), deren geld- und warenmäßige Besicherung (Clearing)
über die Handelsplattform erfolgt.
 

(8) Die Markttransparenzstelle kann festlegen, dass Großhändler im Sinne des § 3 Nummer 21 des
Energiewirtschaftsgesetzes, die mit Strom handeln, Angaben zu den in § 47e Absatz 2 Nummer 1 genannten
Transaktionen übermitteln, soweit diese Transaktionen nicht von Absatz 7 erfasst sind. Beim Handel mit Strom
aus erneuerbaren Energien kann die Markttransparenzstelle auch festlegen, dass Großhändler nach Satz 1
Angaben zur Form der Direktvermarktung im Sinne des § 3 Nummer 16 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
sowie zu den danach gehandelten Strommengen übermitteln.

(9) Die Markttransparenzstelle kann festlegen, dass Großhändler im Sinne des § 3 Nummer 21 des
Energiewirtschaftsgesetzes, die mit Erdgas handeln, Angaben zu den folgenden Daten und Kategorien von Daten
übermitteln:
1.   die Grenzübergangsmengen und -preise und einen Abgleich von Import- und Exportmengen,

 

2.   die im Inland geförderten Gasmengen und ihre Erstabsatzpreise,
 

3.   die Importverträge (Grenzübergangsverträge),
 

4.   die Liefermengen getrennt nach Distributionsstufe im Bereich der Verteilung,
 

5.   die getätigten Transaktionen mit Großhandelskunden und Fernleitungsnetzbetreibern sowie mit
Betreibern von Speicheranlagen und Anlagen für verflüssigtes Erdgas (LNG-Anlagen) im Rahmen von
Gasversorgungsverträgen und Energiederivate nach § 3 Nummer 15a des Energiewirtschaftsgesetzes, die
auf Gas bezogen sind, einschließlich Laufzeit, Menge, Datum und Uhrzeit der Ausführung, Laufzeit-, Liefer-
und Abrechnungsbestimmungen und Transaktionspreisen,
 

6.   die Angebote und Ergebnisse eigener Erdgasauktionen,
 

7.   die bestehenden Gasbezugs- und Gaslieferverträge und
 

8.   die sonstigen Gashandelsaktivitäten, die als OTC-Geschäfte durchgeführt werden.
 

(10) Die Markttransparenzstelle kann festlegen, dass Betreiber von Fernleitungsnetzen im Sinne des § 3 Nummer
5 des Energiewirtschaftsgesetzes Angaben zu folgenden Daten und Kategorien von Daten übermitteln:
1.   die bestehenden Kapazitätsverträge,

 

2.   die vertraglichen Vereinbarungen mit Dritten über Lastflusszusagen und
 

3.   die Angebote und Ergebnisse von Ausschreibungen über Lastflusszusagen.
 

(11) Die Markttransparenzstelle kann festlegen, dass Marktgebietsverantwortliche im Sinne des § 2 Nummer 11
der Gasnetzzugangsverordnung Angaben zu folgenden Daten und Kategorien von Daten übermitteln:
1.   die bestehenden Regelenergieverträge,

 

2.   die Angebote und Ergebnisse von Regelenergieauktionen und -ausschreibungen,
 

3.   die getätigten Transaktionen an Handelsplattformen und
 

4.   die sonstigen Gashandelsaktivitäten, die als OTC-Geschäfte durchgeführt werden.
 

(12) Die Markttransparenzstelle kann festlegen, dass im Bereich der Regelenergie und von Biogas Angaben
über die Beschaffung externer Regelenergie, über Ausschreibungsergebnisse sowie über die Einspeisung und
Vermarktung von Biogas übermittelt werden.

§ 47h Berichtspflichten, Veröffentlichungen

(1) Die Markttransparenzstelle unterrichtet das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie über die
Übermittlung von Informationen nach § 47b Absatz 7 Satz 1.

(2) Die Markttransparenzstelle erstellt alle zwei Jahre einen Bericht über ihre Tätigkeit. Soweit der Großhandel
mit Elektrizität und Erdgas betroffen ist, erstellt sie ihn im Einvernehmen mit dem Bundeskartellamt.
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Geschäftsgeheimnisse, von denen die Markttransparenzstelle bei der Durchführung ihrer Aufgaben Kenntnis
erhalten hat, werden aus dem Bericht entfernt. Der Bericht wird auf der Internetseite der Markttransparenzstelle
veröffentlicht. Der Bericht kann zeitgleich mit dem Bericht des Bundeskartellamts nach § 53 Absatz 3 erfolgen
und mit diesem verbunden werden.

(3) Die Markttransparenzstelle veröffentlicht die nach § 47b Absatz 5 erstellten Listen und deren Entwürfe auf
ihrer Internetseite.

(4) Die Markttransparenzstelle kann im Einvernehmen mit dem Bundeskartellamt zur Verbesserung der
Transparenz im Großhandel diejenigen Erzeugungs- und Verbrauchsdaten veröffentlichen, die bisher auf der
Transparenzplattform der European Energy Exchange AG und der Übertragungsnetzbetreiber veröffentlicht
werden, sobald diese Veröffentlichung eingestellt wird. Die nach dem Energiewirtschaftsgesetz und darauf
basierenden Rechtsverordnungen sowie die nach europäischem Recht bestehenden Veröffentlichungspflichten
der Marktteilnehmer zur Verbesserung der Transparenz auf den Strom- und Gasmärkten bleiben unberührt.

§ 47i Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Aufsichtsstellen

(1) Das Bundeskartellamt und die Bundesnetzagentur arbeiten bei der Wahrnehmung der Aufgaben der
Markttransparenzstelle nach § 47b mit folgenden Stellen zusammen:
1.   der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,

 

2.   den Börsenaufsichtsbehörden sowie Handelsüberwachungsstellen derjenigen Börsen, an denen Elektrizität
und Gas sowie Energiederivate im Sinne des § 3 Nummer 15a des Energiewirtschaftsgesetzes gehandelt
werden,
 

3.   der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden und der Europäischen Kommission,
soweit diese Aufgaben nach der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 wahrnehmen, und
 

4.   den Regulierungsbehörden anderer Mitgliedstaaten.
 

Diese Stellen können unabhängig von der jeweils gewählten Verfahrensart untereinander Informationen
einschließlich personenbezogener Daten und Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse austauschen, soweit dies zur
Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben erforderlich ist. Sie können diese Informationen in ihren Verfahren verwerten.
Beweisverwertungsverbote bleiben unberührt. Die Regelungen über die Rechtshilfe in Strafsachen sowie Amts-
und Rechtshilfeabkommen bleiben unberührt.

(2) Die Markttransparenzstelle kann mit Zustimmung des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie Kooperationsvereinbarungen mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, den
Börsenaufsichtsbehörden sowie Handelsüberwachungsstellen derjenigen Börsen, an denen Elektrizität und Gas
sowie Energiederivate im Sinne des § 3 Nummer 15a des Energiewirtschaftsgesetzes gehandelt werden, und der
Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden schließen.

§ 47j Vertrauliche Informationen, operationelle Zuverlässigkeit, Datenschutz

(1) Informationen, die die Markttransparenzstelle bei ihrer Aufgabenerfüllung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr
erlangt oder erstellt hat, unterliegen der Vertraulichkeit. Die Beschäftigten bei der Markttransparenzstelle sind
zur Verschwiegenheit über die vertraulichen Informationen im Sinne des Satzes 1 verpflichtet. Andere Personen,
die vertrauliche Informationen erhalten sollen, sind vor der Übermittlung besonders zur Geheimhaltung zu
verpflichten, soweit sie nicht Amtsträger oder für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete sind. § 1 Absatz
2, 3 und 4 Nummer 2 des Verpflichtungsgesetzes gilt entsprechend.

(2) Die Markttransparenzstelle stellt zusammen mit der Bundesnetzagentur die operationelle Zuverlässigkeit
der Datenbeobachtung sicher und gewährleistet Vertraulichkeit, Integrität und Schutz der eingehenden
Informationen. Die Markttransparenzstelle ist dabei an dasselbe Maß an Vertraulichkeit gebunden wie die
übermittelnde Stelle oder die Stelle, welche die Informationen erhoben hat. Die Markttransparenzstelle
ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, um den Missbrauch der in ihren Systemen verwalteten Informationen
und den nicht autorisierten Zugang zu ihnen zu verhindern. Die Markttransparenzstelle ermittelt Quellen
betriebstechnischer Risiken und minimiert diese Risiken durch die Entwicklung geeigneter Systeme, Kontrollen
und Verfahren.

(3) Für Personen, die Daten nach § 47d Absatz 1 Satz 5 erhalten sollen oder die nach § 47c Absatz 4 Daten
erhalten, gilt Absatz 1 entsprechend.
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(4) Die Markttransparenzstelle darf personenbezogene Daten, die ihr zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 47b
mitgeteilt werden, nur speichern, verändern und nutzen, soweit dies zur Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit
liegenden Aufgaben und für die Zwecke der Zusammenarbeit nach Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 16 der
Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 erforderlich ist.

(5) Die Akteneinsicht der von den Entscheidungen der Markttransparenzstelle nach § 47b Absatz 5 und 7, § 47d
Absatz 1 und 2, den §§ 47e und 47g sowie nach § 81 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe c und d, Nummer 5a und 6
in eigenen Rechten Betroffenen ist beschränkt auf die Unterlagen, die allein dem Rechtsverhältnis zwischen dem
Betroffenen und der Markttransparenzstelle zuzuordnen sind.

Abschnitt 2
Markttransparenzstelle für Kraftstoffe
§ 47k Marktbeobachtung im Bereich Kraftstoffe

(1) Beim Bundeskartellamt wird eine Markttransparenzstelle für Kraftstoffe eingerichtet. Sie beobachtet die
Wertschöpfungsstufen der Herstellung von und des Handels mit Kraftstoffen, um den Kartellbehörden die
Aufdeckung und Sanktionierung von Verstößen gegen die §§ 1, 19 und 20 dieses Gesetzes und die Artikel 101
und 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu erleichtern. Sie nimmt ihre Aufgaben
nach Maßgabe der Absätze 2 bis 9 wahr.

(2) Betreiber von öffentlichen Tankstellen, die Letztverbrauchern Kraftstoffe zu selbst festgesetzten Preisen
anbieten, sind verpflichtet, nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach Absatz 8
1.   bei jeder Änderung ihrer Kraftstoffpreise diese in Echtzeit und unterschieden nach der jeweiligen

Kraftstoffsorte sowie
 

2.   die im Laufe eines bestimmten Zeitraums abgegebenen Kraftstoffmengen unterschieden nach der
jeweiligen Kraftstoffsorte
 

an die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe zu übermitteln. Werden dem Betreiber die Verkaufspreise von
einem anderen Unternehmen vorgegeben, so ist das Unternehmen, das über die Preissetzungshoheit verfügt, zur
Übermittlung verpflichtet.

(3) Kraftstoffe im Sinne dieser Vorschrift sind Ottokraftstoffe und Dieselkraftstoffe. Öffentliche Tankstellen sind
Tankstellen, die sich an öffentlich zugänglichen Orten befinden und die ohne Beschränkung des Personenkreises
aufgesucht werden können.

(4) Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass ein Unternehmen gegen die in Absatz 1 genannten gesetzlichen
Bestimmungen verstößt, muss die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe umgehend die zuständige
Kartellbehörde informieren und den Vorgang an sie abgeben. Hierzu oder auf Anfrage einer Kartellbehörde leitet
sie alle von dieser für deren Aufgaben nach diesem Gesetz benötigten oder angeforderten Informationen und
Daten unverzüglich an diese weiter. Die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe stellt die von ihr nach Absatz 2
erhobenen Daten ferner den folgenden Behörden und Stellen zur Verfügung:
1.   dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie für statistische Zwecke und zu Evaluierungszwecken

sowie
 

2.   der Monopolkommission für deren Aufgaben nach diesem Gesetz.
 

Standortinformationen, aggregierte oder ältere Daten kann die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe auch an
weitere Behörden und Stellen der unmittelbaren Bundes- und Landesverwaltung für deren gesetzliche Aufgaben
weitergeben, Mengendaten jedoch nur derart aggregiert, dass die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der
einzelnen Betreiber gewahrt bleiben.

(5) Die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe wird nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach Absatz
8 ermächtigt, die nach Absatz 2 erhobenen Preisdaten elektronisch an Anbieter von Verbraucher-
Informationsdiensten zum Zweck der Verbraucherinformation weiterzugeben. Bei der Veröffentlichung oder
Weitergabe dieser Preisdaten an Verbraucherinnen und Verbraucher müssen die Anbieter von Verbraucher-
Informationsdiensten die in der Rechtsverordnung nach Absatz 8 Nummer 5 näher geregelten Vorgaben
einhalten. Die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe ist befugt, bei Nichteinhaltung dieser Vorgaben von einer
Weitergabe der Daten abzusehen.
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(6) Die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe stellt die operationelle Zuverlässigkeit der Datenbeobachtung
sicher und gewährleistet Vertraulichkeit, Integrität und Schutz der eingehenden Informationen.

(7) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe die Befugnisse nach §§ 59, 59a und
59b.

(8) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird ermächtigt, im Wege der Rechtsverordnung, die nicht
der Zustimmung des Bundesrates bedarf, Vorgaben zu den Meldepflichten nach Absatz 2 und zur Weitergabe der
Preisdaten nach Absatz 5 zu erlassen, insbesondere
1.   nähere Bestimmungen zum genauen Zeitpunkt oder Zeitraum sowie zur Art und Form der Übermittlung der

Daten nach Absatz 2 zu erlassen,
 

2.   angemessene Bagatellgrenzen für die Meldepflicht nach Absatz 2 vorzusehen und unterhalb dieser Schwelle
für den Fall einer freiwilligen Unterwerfung unter die Meldepflichten nach Absatz 2 nähere Bestimmungen
zu erlassen,
 

3.   nähere Bestimmungen zu den Anforderungen an die Anbieter von Verbraucher-Informationsdiensten nach
Absatz 5 zu erlassen,
 

4.   nähere Bestimmungen zu Inhalt, Art, Form und Umfang der Weitergabe der Preisdaten durch die
Markttransparenzstelle für Kraftstoffe an die Anbieter nach Absatz 5 zu erlassen sowie
 

5.   nähere Bestimmungen zu Inhalt, Art, Form und Umfang der Veröffentlichung oder Weitergabe der
Preisdaten an Verbraucherinnen und Verbraucher durch die Anbieter von Verbraucher-Informationsdiensten
nach Absatz 5 zu erlassen.
 

Die Rechtsverordnung ist dem Bundestag vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zuzuleiten. Sie
kann durch Beschluss des Bundestages geändert oder abgelehnt werden. Änderungen oder die Ablehnung sind
dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom Bundestag zuzuleiten. Hat sich der Bundestag nach
Ablauf von drei Sitzungswochen nach Eingang der Rechtsverordnung nicht mit ihr befasst, gilt die Zustimmung
des Bundestages als erteilt.

(9) Entscheidungen der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe trifft die Person, die sie leitet. § 51 Absatz 5 gilt für
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe entsprechend.

Fußnote

(+++ § 47k: Zur Anwendung vgl. § 186 Abs. 2 +++)

Abschnitt 3
Evaluierung
§ 47l Evaluierung der Markttransparenzstellen

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie berichtet den gesetzgebenden Körperschaften über
die Ergebnisse der Arbeit der Markttransparenzstellen und die hieraus gewonnenen Erfahrungen. Die
Berichterstattung für den Großhandel mit Strom und Gas erfolgt fünf Jahre nach Beginn der Mitteilungspflichten
nach § 47e Absatz 2 bis 5 in Verbindung mit der Rechtsverordnung nach § 47f. Die Berichterstattung für den
Kraftstoffbereich erfolgt drei Jahre nach Beginn der Meldepflicht nach § 47k Absatz 2 in Verbindung mit der
Rechtsverordnung nach § 47k Absatz 8 und soll insbesondere auf die Preisentwicklung und die Situation der
mittelständischen Mineralölwirtschaft eingehen.

Teil 2
Kartellbehörden

Kapitel 1
Allgemeine Vorschriften
§ 48 Zuständigkeit

(1) Kartellbehörden sind das Bundeskartellamt, das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und die nach
Landesrecht zuständigen obersten Landesbehörden.
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(2) Weist eine Vorschrift dieses Gesetzes eine Zuständigkeit nicht einer bestimmten Kartellbehörde zu, so
nimmt das Bundeskartellamt die in diesem Gesetz der Kartellbehörde übertragenen Aufgaben und Befugnisse
wahr, wenn die Wirkung des wettbewerbsbeschränkenden oder diskriminierenden Verhaltens oder einer
Wettbewerbsregel über das Gebiet eines Landes hinausreicht. In allen übrigen Fällen nimmt diese Aufgaben und
Befugnisse die nach Landesrecht zuständige oberste Landesbehörde wahr.

(3) Das Bundeskartellamt führt ein Monitoring durch über den Grad der Transparenz, auch der
Großhandelspreise, sowie den Grad und die Wirksamkeit der Marktöffnung und den Umfang des Wettbewerbs
auf Großhandels- und Endkundenebene auf den Strom- und Gasmärkten sowie an Elektrizitäts- und Gasbörsen.
Das Bundeskartellamt wird die beim Monitoring gewonnenen Daten der Bundesnetzagentur unverzüglich zur
Verfügung stellen.

§ 49 Bundeskartellamt und oberste Landesbehörde

(1) Leitet das Bundeskartellamt ein Verfahren ein oder führt es Ermittlungen durch, so benachrichtigt es
gleichzeitig die oberste Landesbehörde, in deren Gebiet die betroffenen Unternehmen ihren Sitz haben.
Leitet eine oberste Landesbehörde ein Verfahren ein oder führt sie Ermittlungen durch, so benachrichtigt sie
gleichzeitig das Bundeskartellamt.

(2) Die oberste Landesbehörde hat eine Sache an das Bundeskartellamt abzugeben, wenn nach § 48 Absatz 2
Satz 1 oder nach § 50 Absatz 1 die Zuständigkeit des Bundeskartellamts begründet ist. Das Bundeskartellamt
hat eine Sache an die oberste Landesbehörde abzugeben, wenn nach § 48 Absatz 2 Satz 2 die Zuständigkeit der
obersten Landesbehörde begründet ist.

(3) Auf Antrag des Bundeskartellamts kann die oberste Landesbehörde eine Sache, für die nach § 48 Absatz 2
Satz 2 ihre Zuständigkeit begründet ist, an das Bundeskartellamt abgeben, wenn dies aufgrund der Umstände
der Sache angezeigt ist. Mit der Abgabe wird das Bundeskartellamt zuständige Kartellbehörde.

(4) Auf Antrag der obersten Landesbehörde kann das Bundeskartellamt eine Sache, für die nach § 48 Absatz
2 Satz 1 seine Zuständigkeit begründet ist, an die oberste Landesbehörde abgeben, wenn dies aufgrund der
Umstände der Sache angezeigt ist. Mit der Abgabe wird die oberste Landesbehörde zuständige Kartellbehörde.
Vor der Abgabe benachrichtigt das Bundeskartellamt die übrigen betroffenen obersten Landesbehörden. Die
Abgabe erfolgt nicht, sofern ihr eine betroffene oberste Landesbehörde innerhalb einer vom Bundeskartellamt zu
setzenden Frist widerspricht.

§ 50 Vollzug des europäischen Rechts

(1) Abweichend von § 48 Absatz 2 ist das Bundeskartellamt für die Anwendung der Artikel 101 und 102 des
Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union zuständige Wettbewerbsbehörde im Sinne des Artikels
35 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003.

(2) Zuständige Wettbewerbsbehörde für die Mitwirkung an Verfahren der Europäischen Kommission oder der
Wettbewerbsbehörden der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zur Anwendung der Artikel 101 und
102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union ist das Bundeskartellamt. Es gelten die bei der
Anwendung dieses Gesetzes maßgeblichen Verfahrensvorschriften.

(3) Die Bediensteten der Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaates der Europäischen Union und andere von
dieser Wettbewerbsbehörde ermächtigte oder benannte Begleitpersonen sind befugt, an Durchsuchungen und
Vernehmungen mitzuwirken, die das Bundeskartellamt im Namen und für Rechnung dieser Wettbewerbsbehörde
nach Artikel 22 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 durchführt.

(4) In anderen als in den Absätzen 1 bis 3 bezeichneten Fällen nimmt das Bundeskartellamt die Aufgaben
wahr, die den Behörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union in den Artikeln 104 und 105 des Vertrages
über die Arbeitsweise der Europäischen Union sowie in Verordnungen nach Artikel 103 des Vertrages über die
Arbeitsweise der Europäischen Union, auch in Verbindung mit Artikel 43 Absatz 2, Artikel 100 Absatz 2, Artikel
105 Absatz 3 und Artikel 352 Absatz 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union, übertragen
sind. Im Beratenden Ausschuss für die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen nach Artikel 19 der
Verordnung (EG) Nr. 139/2004 wird die Bundesrepublik Deutschland durch das Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie oder das Bundeskartellamt vertreten. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

Kapitel 2
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Behördenzusammenarbeit
§ 50a Ermittlungen im Netzwerk der europäischen Wettbewerbsbehörden

(1) Das Bundeskartellamt darf im Namen und für Rechnung der Wettbewerbsbehörde eines anderen
Mitgliedstaates der Europäischen Union und nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts Durchsuchungen
und sonstige Maßnahmen zur Sachverhaltsaufklärung durchführen, um festzustellen, ob Unternehmen oder
Unternehmensvereinigungen im Rahmen von Verfahren zur Durchsetzung von Artikel 101 oder 102 des
Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union die ihnen bei Ermittlungsmaßnahmen obliegenden
Pflichten verletzt oder Entscheidungen der ersuchenden Behörde nicht befolgt haben. Das Bundeskartellamt
kann von der ersuchenden Behörde die Erstattung aller im Zusammenhang mit diesen Ermittlungsmaßnahmen
entstandenen vertretbaren Kosten, einschließlich Übersetzungs-, Personal- und Verwaltungskosten, verlangen,
sofern nicht im Rahmen der Gegenseitigkeit auf eine Erstattung verzichtet wurde.

(2) Das Bundeskartellamt kann die Wettbewerbsbehörde eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen
Union ersuchen, Ermittlungsmaßnahmen nach Absatz 1 durchzuführen. Alle im Zusammenhang mit diesen
Ermittlungsmaßnahmen entstandenen vertretbaren zusätzlichen Kosten, einschließlich Übersetzungs-, Personal-
und Verwaltungskosten, werden auf Antrag der ersuchten Behörde vom Bundeskartellamt erstattet, sofern nicht
im Rahmen der Gegenseitigkeit auf eine Erstattung verzichtet wurde.

(3) Die erhobenen Informationen werden in entsprechender Anwendung des § 50d ausgetauscht und verwendet.

§ 50b Zustellung im Netzwerk der europäischen Wettbewerbsbehörden

(1) Auf Ersuchen der Wettbewerbsbehörde eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union stellt das
Bundeskartellamt in deren Namen einem Unternehmen, einer Unternehmensvereinigung oder einer natürlichen
Person im Inland folgende Unterlagen zu:
1.   jede Art vorläufiger Beschwerdepunkte zu mutmaßlichen Verstößen gegen Artikel 101 oder 102 des

Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union;
 

2.   Entscheidungen, die Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union zur
Anwendung bringen;
 

3.   sonstige Verfahrensakte, die in Verfahren zur Durchsetzung der Artikel 101 oder 102 des Vertrages über
die Arbeitsweise der Europäischen Union erlassen wurden und nach den Vorschriften des nationalen Rechts
zuzustellen sind sowie
 

4.   sonstige Unterlagen, die mit der Anwendung der Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise
der Europäischen Union, einschließlich der Vollstreckung von verhängten Geldbußen oder Zwangsgeldern,
in Zusammenhang stehen.
 

(2) Das Ersuchen um Zustellung von Unterlagen nach Absatz 1 an einen Empfänger, der im Anwendungsbereich
dieses Gesetzes ansässig ist, erfolgt durch Übermittlung eines einheitlichen Titels in deutscher Sprache, dem die
zuzustellende Unterlage beizufügen ist. Der einheitliche Titel enthält:
1.   den Namen und die Anschrift sowie gegebenenfalls weitere Informationen, durch die der Empfänger

identifiziert werden kann,
 

2.   eine Zusammenfassung der relevanten Fakten und Umstände,
 

3.   eine Zusammenfassung des Inhalts der zuzustellenden Unterlage,
 

4.   Name, Anschrift und sonstige Kontaktinformationen der ersuchten Behörde und
 

5.   die Zeitspanne, innerhalb derer die Zustellung erfolgen sollte, beispielsweise gesetzliche Fristen oder
Verjährungsfristen.
 

(3) Das Bundeskartellamt kann die Zustellung verweigern, wenn das Ersuchen den Anforderungen nach
Absatz 2 nicht entspricht oder die Durchführung der Zustellung der öffentlichen Ordnung offensichtlich
widersprechen würde. Will das Bundeskartellamt die Zustellung verweigern oder werden weitere Informationen
benötigt, informiert es die ersuchende Behörde hierüber. Anderenfalls stellt es die entsprechenden Unterlagen
unverzüglich zu.
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(4) Die Zustellung richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungszustellungsgesetzes. § 5 Absatz 4 des
Verwaltungszustellungsgesetzes sowie § 178 Absatz 1 Nummer 2 der Zivilprozessordnung sind auf die Zustellung
an Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen entsprechend anzuwenden.

(5) Das Bundeskartellamt ist befugt, die Zustellung seiner Entscheidungen und sonstiger Unterlagen im Sinne
des Absatzes 1 durch die Wettbewerbsbehörde eines anderen Mitgliedstaates in seinem Namen zu bewirken. Das
Ersuchen um Zustellung ist in Form eines einheitlichen Titels entsprechend Absatz 2 nebst einer Übersetzung
dieses einheitlichen Titels in die Amtssprache oder eine der Amtssprachen des ersuchten Mitgliedstaates
unter Beifügung der zuzustellenden Unterlage an die dort zuständige Wettbewerbsbehörde zu richten. Eine
Übersetzung der zuzustellenden Unterlage in die Amtssprache oder in eine der Amtssprachen des Mitgliedstaates
der ersuchten Behörde ist nur dann erforderlich, wenn das nationale Recht des ersuchten Mitgliedstaates dies
vorschreibt. Zum Nachweis der Zustellung genügt das Zeugnis der ersuchten Behörde.

(6) Auf Verlangen der ersuchten Behörde erstattet das Bundeskartellamt die der ersuchten Behörde
infolge der Zustellung entstandenen Kosten, insbesondere für benötigte Übersetzungen oder Personal- und
Verwaltungsaufwand, soweit diese Kosten vertretbar sind. Das Bundeskartellamt kann ein entsprechendes
Verlangen an eine ersuchende Behörde stellen, wenn dem Bundeskartellamt bei der Zustellung für die
ersuchende Behörde solche Kosten entstanden sind.

(7) Über Streitigkeiten in Bezug auf die Rechtmäßigkeit einer durch das Bundeskartellamt erstellten und im
Hoheitsgebiet einer anderen Wettbewerbsbehörde zuzustellenden Unterlage sowie über Streitigkeiten in Bezug
auf die Wirksamkeit einer Zustellung, die das Bundeskartellamt im Namen der Wettbewerbsbehörde eines
anderen Mitgliedstaates übernimmt, entscheidet das nach diesem Gesetz zuständige Gericht. Es gilt deutsches
Recht.

§ 50c Vollstreckung im Netzwerk der europäischen Wettbewerbsbehörden

(1) Auf Ersuchen der Wettbewerbsbehörde eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union vollstreckt
das Bundeskartellamt Entscheidungen, durch die in Verfahren zur Anwendung von Artikel 101 oder 102
des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union Geldbußen oder Zwangsgelder festgesetzt
werden, sofern die zu vollstreckende Entscheidung bestandskräftig ist und die ersuchende Behörde aufgrund
hinreichender Bemühungen, die Entscheidung in ihrem Hoheitsgebiet zu vollstrecken, mit Sicherheit feststellen
konnte, dass das Unternehmen oder die Unternehmensvereinigung dort über keine zur Einziehung der Geldbuße
bzw. des Zwangsgeldes ausreichenden Vermögenswerte verfügt.

(2) Auf Ersuchen der Wettbewerbsbehörde eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union kann das
Bundeskartellamt auch in anderen, von Absatz 1 nicht erfassten Fällen bestandskräftige Entscheidungen, durch
die in Verfahren zur Anwendung von Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen
Union Geldbußen oder Zwangsgelder festgesetzt werden, vollstrecken. Dies gilt insbesondere, wenn das
Unternehmen oder die Vereinigung von Unternehmen, gegen die die Entscheidung vollstreckbar ist, über keine
Niederlassung im Mitgliedstaat der ersuchenden Wettbewerbsbehörde verfügt.

(3) Für das Ersuchen nach Absatz 1 oder Absatz 2 gilt § 50b Absatz 2 mit der Maßgabe, dass die Unterlage, aus
der die Vollstreckung begehrt wird, an die Stelle der zuzustellenden Unterlage tritt. Der einheitliche Titel umfasst
neben den in § 50b Absatz 2 Satz 2 genannten Inhalten:
1.   Informationen über die Entscheidung, die die Vollstreckung im Mitgliedstaat der ersuchenden Behörde

erlaubt, sofern diese nicht bereits im Rahmen des § 50b Absatz 2 Nummer 3 vorgelegt wurden,
 

2.   den Zeitpunkt, zu dem die Entscheidung bestandskräftig wurde,
 

3.   die Höhe der Geldbuße oder des Zwangsgeldes, sowie
 

4.   im Fall des Absatzes 1 Nachweise, dass die ersuchende Behörde ausreichende Anstrengungen
unternommen hat, die Forderung in ihrem Hoheitsgebiet zu vollstrecken.
 

Die Vollstreckung erfolgt auf Grundlage des einheitlichen Titels, der zur Vollstreckung im ersuchten Mitgliedstaat
ermächtigt, ohne dass es eines Anerkennungsaktes bedarf.

(4) Das Bundeskartellamt kann die Vollstreckung im Fall des Absatzes 1 nur verweigern, wenn das Ersuchen den
Anforderungen nach Absatz 3 nicht entspricht oder die Durchführung der Vollstreckung der öffentlichen Ordnung
offensichtlich widersprechen würde. Will das Bundeskartellamt die Vollstreckung verweigern oder benötigt es
weitere Informationen, informiert es die ersuchende Behörde hierüber. Anderenfalls leitet es unverzüglich die
Vollstreckung ein.



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz sowie des Bundesamts für
Justiz ‒ www.gesetze-im-internet.de

- Seite 51 von 122 -

(5) Soweit dieses Gesetz keine abweichenden Regelungen trifft, richtet sich die Vollstreckung von Bußgeldern
nach §§ 89 ff. des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten und die Vollstreckung von Zwangsgeldern nach den
Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes. Geldbußen oder Zwangsgelder, die in einer anderen
Währung verhängt wurden, werden vom Bundeskartellamt nach dem im Zeitpunkt der ausländischen
Entscheidung maßgeblichen Kurswert in Euro umgerechnet. Der Erlös aus der Vollstreckung fließt der
Bundeskasse zu.

(6) Das Bundeskartellamt macht die im Zusammenhang mit der Vollstreckung nach dieser Vorschrift
entstandenen Kosten gemeinsam mit dem Buß- oder Zwangsgeld bei dem Unternehmen beziehungsweise
der Unternehmensvereinigung geltend, gegen das oder gegen die die Entscheidung vollstreckbar ist. Reicht
der Vollstreckungserlös nicht aus, um die im Zusammenhang mit der Vollstreckung entstandenen Kosten
zu decken, so kann das Bundeskartellamt von der ersuchenden Behörde verlangen, die nach Abzug des
Vollstreckungserlöses verbleibenden Kosten zu tragen.

(7) Das Bundeskartellamt ist befugt, die Wettbewerbsbehörde eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen
Union um die Vollstreckung von Entscheidungen, durch die in Verfahren zur Anwendung von Artikel 101 oder
102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union Geldbußen oder Zwangsgelder festgesetzt
werden, zu ersuchen. § 50b Absatz 5 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Für den Inhalt des einheitlichen Titels gilt
darüber hinaus Absatz 3 Satz 2. Gelingt es der ersuchten Behörde nicht, die ihr im Zusammenhang mit der
Vollstreckung entstandenen Kosten, einschließlich Übersetzungs-, Personal- und Verwaltungskosten, aus den
beigetriebenen Buß- oder Zwangsgeldern zu decken, so werden diese Kosten auf Antrag der ersuchten Behörde
vom Bundeskartellamt erstattet.

(8) Über Streitigkeiten in Bezug auf die Rechtmäßigkeit einer durch das Bundeskartellamt erlassenen und
im Hoheitsgebiet einer anderen Wettbewerbsbehörde zu vollstreckenden Entscheidung sowie über die
Rechtmäßigkeit des einheitlichen Titels, der zur Vollstreckung einer Entscheidung in einem anderen Mitgliedstaat
berechtigt, entscheidet das nach diesem Gesetz zuständige Gericht. Es gilt deutsches Recht. Gleiches
gilt für Streitigkeiten in Bezug auf die Durchführung einer Vollstreckung, die das Bundeskartellamt für die
Wettbewerbsbehörde eines anderen Mitgliedstaates vornimmt.

§ 50d Informationsaustausch im Netzwerk der europäischen Wettbewerbsbehörden

(1) Das Bundeskartellamt ist nach Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 befugt, der Europäischen
Kommission und den Wettbewerbsbehörden der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zum Zweck
der Anwendung der Artikel 101 und 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union und
vorbehaltlich Absatz 2
1.   tatsächliche und rechtliche Umstände, einschließlich vertraulicher Angaben, insbesondere Betriebs- und

Geschäftsgeheimnisse, mitzuteilen und entsprechende Dokumente und Daten zu übermitteln sowie
 

2.   diese Wettbewerbsbehörden um die Übermittlung von Informationen nach Nummer 1 zu ersuchen, diese zu
empfangen und als Beweismittel zu verwenden.
 

(2) Kronzeugenerklärungen dürfen der Wettbewerbsbehörde eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen
Union nur übermittelt werden, wenn
1.   der Steller eines Antrags auf Kronzeugenbehandlung der Übermittlung seiner Kronzeugenerklärung an die

andere Wettbewerbsbehörde zustimmt oder
 

2.   bei der anderen Wettbewerbsbehörde von demselben Antragsteller ein Antrag auf Kronzeugenbehandlung
eingegangen ist und dieser sich auf ein und dieselbe Zuwiderhandlung bezieht, sofern es dem Antragsteller
zu dem Zeitpunkt, zu dem die Kronzeugenerklärung weitergeleitet wird, nicht freisteht, die der anderen
Wettbewerbsbehörde vorgelegten Informationen zurückzuziehen.
 

(3) Das Bundeskartellamt darf die empfangenen Informationen nur zum Zweck der Anwendung von
Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union sowie in Bezug auf den
Untersuchungsgegenstand als Beweismittel verwenden, für den sie von der übermittelnden Behörde erhoben
wurden. Werden Vorschriften dieses Gesetzes jedoch nach Maßgabe des Artikels 12 Absatz 2 Satz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 angewandt, so können nach Absatz 1 ausgetauschte Informationen auch für die
Anwendung dieses Gesetzes verwendet werden.
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(4) Informationen, die das Bundeskartellamt nach Absatz 1 erhalten hat, können zum Zweck der Verhängung
von Sanktionen gegen natürliche Personen nur als Beweismittel verwendet werden, wenn das Recht der
übermittelnden Behörde ähnlich geartete Sanktionen in Bezug auf Verstöße gegen Artikel 101 oder 102 des
Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union vorsieht. Falls die Voraussetzungen des Satzes 1
nicht erfüllt sind, ist eine Verwendung als Beweismittel auch dann möglich, wenn die Informationen in einer
Weise erhoben worden sind, die hinsichtlich der Wahrung der Verteidigungsrechte natürlicher Personen
das gleiche Schutzniveau wie nach dem für das Bundeskartellamt geltenden Recht gewährleistet. Das
Beweisverwertungsverbot nach Satz 1 steht einer Verwendung der Beweise gegen juristische Personen oder
Personenvereinigungen nicht entgegen. Die Beachtung verfassungsrechtlich begründeter Verwertungsverbote
bleibt unberührt.

§ 50e Sonstige Zusammenarbeit mit ausländischen Wettbewerbsbehörden

(1) Das Bundeskartellamt hat die in § 50d Absatz 1 genannten Befugnisse auch in anderen Fällen, in denen
es zum Zweck der Anwendung kartellrechtlicher Vorschriften mit der Europäischen Kommission oder den
Wettbewerbsbehörden anderer Staaten zusammenarbeitet.

(2) Das Bundeskartellamt darf Informationen nach § 50d Absatz 1 nur unter dem Vorbehalt übermitteln, dass die
empfangende Wettbewerbsbehörde
1.   die Informationen nur zum Zweck der Anwendung kartellrechtlicher Vorschriften sowie in Bezug auf den

Untersuchungsgegenstand als Beweismittel verwendet, für den sie das Bundeskartellamt erhoben hat, und
 

2.   den Schutz vertraulicher Informationen wahrt und diese nur an Dritte übermittelt, wenn das
Bundeskartellamt der Übermittlung zustimmt; das gilt auch für die Offenlegung von vertraulichen
Informationen in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren.
 

Vertrauliche Angaben, einschließlich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, aus Verfahren der
Zusammenschlusskontrolle dürfen durch das Bundeskartellamt nur mit Zustimmung des Unternehmens
übermittelt werden, das diese Angaben vorgelegt hat.

(3) Die Regelungen über die Rechtshilfe in Strafsachen sowie Amts- und Rechtshilfeabkommen bleiben
unberührt.

§ 50f Zusammenarbeit mit anderen Behörden

(1) Die Kartellbehörden, Regulierungsbehörden, die oder der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit und die Landesbeauftragten für Datenschutz sowie die zuständigen Behörden im Sinne des §
2 des EU-Verbraucherschutzdurchführungsgesetzes können unabhängig von der jeweils gewählten Verfahrensart
untereinander Informationen einschließlich personenbezogener Daten und Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse
austauschen, soweit dies zur Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben erforderlich ist, sowie diese in ihren Verfahren
verwerten. Beweisverwertungsverbote bleiben unberührt.

(2) Die Kartellbehörden arbeiten im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben mit der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht, der Deutschen Bundesbank, den zuständigen Aufsichtsbehörden nach § 90 des
Vierten Buches Sozialgesetzbuch und den Landesmedienanstalten sowie der Kommission zur Ermittlung der
Konzentration im Medienbereich zusammen. Die Kartellbehörden tauschen mit den Landesmedienanstalten und
der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich gegenseitig Erkenntnisse aus, soweit dies für
die Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben erforderlich ist; mit den übrigen in Satz 1 genannten Behörden können sie
entsprechend auf Anfrage Erkenntnisse austauschen. Dies gilt nicht
1.   für vertrauliche Informationen, insbesondere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, sowie

 

2.   für Informationen, die nach § 50d dieses Gesetzes oder nach Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003
erlangt worden sind.
 

Die Sätze 2 und 3 Nummer 1 lassen die Regelungen des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes sowie des
Gesetzes über den Wertpapierhandel über die Zusammenarbeit mit anderen Behörden unberührt.

(3) Das Bundeskartellamt kann Angaben der an einem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen, die
ihm nach § 39 Absatz 3 gemacht worden sind, an andere Behörden übermitteln, soweit dies zur Verfolgung
der in § 4 Absatz 1 Nummer 1 bzw. Nummern 4, 4a und § 5 Absatz 2, 3 des Außenwirtschaftsgesetzes
genannten Zwecke erforderlich ist. Bei Zusammenschlüssen mit gemeinschaftsweiter Bedeutung im Sinne des
Artikels 1 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle von
Unternehmenszusammenschlüssen in ihrer jeweils geltenden Fassung steht dem Bundeskartellamt die Befugnis
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nach Satz 1 nur hinsichtlich solcher Angaben zu, welche von der Europäischen Kommission nach Artikel 4 Absatz
3 dieser Verordnung veröffentlicht worden sind.

Kapitel 3
Bundeskartellamt
§ 51 Sitz, Organisation

(1) Das Bundeskartellamt ist eine selbstständige Bundesoberbehörde mit dem Sitz in Bonn. Es gehört zum
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.

(2) Die Entscheidungen des Bundeskartellamts werden von den Beschlussabteilungen getroffen, die nach
Bestimmung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie gebildet werden. Im Übrigen regelt der
Präsident die Verteilung und den Gang der Geschäfte des Bundeskartellamts durch eine Geschäftsordnung; sie
bedarf der Bestätigung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.

(3) Die Beschlussabteilungen entscheiden in der Besetzung mit einem oder einer Vorsitzenden und zwei
Beisitzenden.

(4) Vorsitzende und Beisitzende der Beschlussabteilungen müssen Beamte auf Lebenszeit sein und die
Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst haben.

(5) Die Mitglieder des Bundeskartellamts dürfen weder ein Unternehmen innehaben oder leiten noch dürfen sie
Mitglied des Vorstandes oder des Aufsichtsrates eines Unternehmens, eines Kartells oder einer Wirtschafts- oder
Berufsvereinigung sein.

§ 52 Veröffentlichung allgemeiner Weisungen

Soweit das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie dem Bundeskartellamt allgemeine Weisungen
für den Erlass oder die Unterlassung von Verfügungen nach diesem Gesetz erteilt, sind diese Weisungen im
Bundesanzeiger zu veröffentlichen.

§ 53 Tätigkeitsbericht und Monitoringberichte

(1) Das Bundeskartellamt veröffentlicht alle zwei Jahre einen Bericht über seine Tätigkeit sowie über die
Lage und Entwicklung auf seinem Aufgabengebiet. In den Bericht sind die allgemeinen Weisungen des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie nach § 52 aufzunehmen. Es veröffentlicht ferner fortlaufend seine
Verwaltungsgrundsätze.

(2) Die Bundesregierung leitet den Bericht des Bundeskartellamts dem Bundestag unverzüglich mit ihrer
Stellungnahme zu.

(3) Das Bundeskartellamt erstellt einen Bericht über seine Monitoringtätigkeit nach § 48 Absatz 3 Satz 1
im Einvernehmen mit der Bundesnetzagentur, soweit Aspekte der Regulierung der Leitungsnetze betroffen
sind, und leitet ihn der Bundesnetzagentur zu. Das Bundeskartellamt erstellt als Teil des Monitorings nach
§ 48 Absatz 3 Satz 1 mindestens alle zwei Jahre einen Bericht über seine Monitoringergebnisse zu den
Wettbewerbsverhältnissen im Bereich der Erzeugung elektrischer Energie. Das Bundeskartellamt kann den
Bericht unabhängig von dem Monitoringbericht nach Satz 1 veröffentlichen.

(4) Das Bundeskartellamt kann der Öffentlichkeit auch fortlaufend über seine Tätigkeit sowie über die Lage und
Entwicklung auf seinem Aufgabengebiet berichten.

(5) Das Bundeskartellamt soll jede Bußgeldentscheidung wegen eines Verstoßes gegen § 1 oder 19 bis 21 oder
Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union spätestens nach Abschluss
des behördlichen Bußgeldverfahrens auf seiner Internetseite mitteilen. Die Mitteilung soll mindestens Folgendes
enthalten:
1.   Angaben zu dem in der Bußgeldentscheidung festgestellten Sachverhalt,

 

2.   Angaben zu der Art des Verstoßes und dem Zeitraum, in dem der Verstoß begangen wurde,
 

3.   Angaben zu den Unternehmen, gegen die Geldbußen festgesetzt oder Geldbußen im Rahmen eines
Kronzeugenprogramms vollständig erlassen wurden,
 

4.   Angaben zu den betroffenen Waren und Dienstleistungen,
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5.   den Hinweis, dass Personen, denen aus dem Verstoß ein Schaden entstanden ist, den Ersatz dieses
Schadens verlangen können, sowie,
 

6.   wenn die Bußgeldentscheidung bereits rechtskräftig ist, den Hinweis auf die Bindungswirkung von
Entscheidungen einer Wettbewerbsbehörde nach § 33b.
 

Teil 3
Verfahren

Kapitel 1
Verwaltungssachen

Abschnitt 1
Verfahren vor den Kartellbehörden
§ 54 Einleitung des Verfahrens, Beteiligte, Beteiligtenfähigkeit

(1) Die Kartellbehörde leitet ein Verfahren von Amts wegen oder auf Antrag ein. Die Kartellbehörde kann auf
entsprechendes Ersuchen zum Schutz eines Beschwerdeführers ein Verfahren von Amts wegen einleiten. Soweit
sich nicht aus den besonderen Bestimmungen dieses Gesetzes Abweichungen ergeben, sind für das Verfahren
die allgemeinen Vorschriften der Verwaltungsverfahrensgesetze anzuwenden.

(2) An dem Verfahren vor der Kartellbehörde ist oder sind beteiligt:
1.   wer die Einleitung eines Verfahrens beantragt hat;

 

2.   Kartelle, Unternehmen, Wirtschafts- oder Berufsvereinigungen, gegen die sich das Verfahren richtet;
 

3.   Personen und Personenvereinigungen, deren Interessen durch die Entscheidung erheblich berührt
werden und die die Kartellbehörde auf ihren Antrag zu dem Verfahren beigeladen hat; Interessen der
Verbraucherzentralen und anderer Verbraucherverbände, die mit öffentlichen Mitteln gefördert werden,
werden auch dann erheblich berührt, wenn sich die Entscheidung auf eine Vielzahl von Verbrauchern
auswirkt und dadurch die Interessen der Verbraucher insgesamt erheblich berührt werden;
 

4.   in den Fällen des § 37 Absatz 1 Nummer 1 oder 3 auch der Veräußerer.
 

(3) An Verfahren vor obersten Landesbehörden ist auch das Bundeskartellamt beteiligt.

(4) Fähig, am Verfahren vor der Kartellbehörde beteiligt zu sein, sind außer natürlichen und juristischen Personen
auch nichtrechtsfähige Personenvereinigungen.

§ 55 Vorabentscheidung über Zuständigkeit

(1) Macht ein Beteiligter die örtliche oder sachliche Unzuständigkeit der Kartellbehörde geltend, so kann die
Kartellbehörde über die Zuständigkeit vorab entscheiden. Die Verfügung kann selbstständig mit der Beschwerde
angefochten werden; die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung.

(2) Hat ein Beteiligter die örtliche oder sachliche Unzuständigkeit der Kartellbehörde nicht geltend gemacht,
so kann eine Beschwerde nicht darauf gestützt werden, dass die Kartellbehörde ihre Zuständigkeit zu Unrecht
angenommen hat.

§ 56 Anhörung, Akteneinsicht, mündliche Verhandlung

(1) Die Kartellbehörde hat den Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Über die Form der Anhörung
entscheidet die Kartellbehörde nach pflichtgemäßem Ermessen. Die Kartellbehörde kann die Anhörung auch
mündlich durchführen, wenn die besonderen Umstände des Falles dies erfordern.

(2) Vertretern der von dem Verfahren berührten Wirtschaftskreise kann die Kartellbehörde in geeigneten Fällen
Gelegenheit zur Stellungnahme geben.

(3) Die Beteiligten können bei der Kartellbehörde die das Verfahren betreffenden Akten einsehen, soweit deren
Kenntnis zur Geltendmachung oder Verteidigung ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist. Die Einsicht
erfolgt durch Übersendung von Kopien aus der Verfahrensakte, durch Ausdruck der betreffenden Teile der
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Verfahrensakte oder durch Übersendung entsprechender elektronischer Dokumente an den Beteiligten auf seine
Kosten.

(4) Die Behörde hat die Einsicht in die Unterlagen zu versagen, soweit dies aus wichtigen Gründen, insbesondere
zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben der Behörde sowie zur Wahrung des
Geheimschutzes oder von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen oder sonstigen schutzwürdigen Interessen des
Betroffenen, geboten ist. In Entwürfe zu Entscheidungen, die Arbeiten zu ihrer Vorbereitung und die Dokumente,
die Abstimmungen betreffen, wird Akteneinsicht nicht gewährt.

(5) Die Kartellbehörde kann Dritten Auskünfte aus den ein Verfahren betreffenden Akten erteilen oder Einsicht in
diese gewähren, soweit diese hierfür ein berechtigtes Interesse darlegen. Absatz 4 gilt entsprechend. Soweit die
Akteneinsicht oder die Auskunft der Erhebung eines Schadensersatzanspruchs wegen eines Verstoßes nach § 33
Absatz 1 oder der Vorbereitung dieser Erhebung dienen soll, ist sie auf Einsicht in Entscheidungen nach den §§ 32
bis 32d sowie 60 begrenzt.

(6) Die Kartellbehörde kann von den Beteiligten sowie von Dritten verlangen, mit der Übersendung von
Anmeldungen, Stellungnahmen, Unterlagen oder sonstigen Auskünften oder im Anschluss an die Übersendung
auf die in Absatz 4 genannten Geheimnisse hinzuweisen und diese in den Unterlagen entsprechend kenntlich zu
machen. Erfolgt dies trotz entsprechenden Verlangens nicht, darf die Kartellbehörde von der Zustimmung zur
Offenlegung im Rahmen der Gewährung von Akteneinsicht ausgehen.

(7) Auf Antrag eines Beteiligten oder von Amts wegen kann die Kartellbehörde eine öffentliche mündliche
Verhandlung durchführen. Für die Verhandlung oder für einen Teil davon ist die Öffentlichkeit auszuschließen,
wenn sie eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung, insbesondere des Wohls des Bundes oder eines Landes,
oder die Gefährdung eines wichtigen Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisses besorgen lässt. In den Fällen des §
42 hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie eine öffentliche mündliche Verhandlung durchzuführen;
mit Einverständnis der Beteiligten kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden. In der öffentlichen
mündlichen Verhandlung hat die Monopolkommission in den Fällen des § 42 das Recht, gehört zu werden und die
Stellungnahme, die sie nach § 42 Absatz 5 erstellt hat, zu erläutern.

(8) Die §§ 45 und 46 des Verwaltungsverfahrensgesetzes sind anzuwenden.

§ 57 Ermittlungen, Beweiserhebung

(1) Die Kartellbehörde kann alle Ermittlungen führen und alle Beweise erheben, die erforderlich sind.

(2) Für den Beweis durch Augenschein, Zeugen und Sachverständige sind § 372 Absatz 1, die §§ 376, 377,
378, 380 bis 387, 390, 395 bis 397, 398 Absatz 1 und die §§ 401, 402, 404, 404a, 406 bis 409, 411 bis 414 der
Zivilprozessordnung sinngemäß anzuwenden; Haft darf nicht verhängt werden. Für die Entscheidung über die
Beschwerde ist das Oberlandesgericht zuständig.

(3) Über die Zeugenaussage soll eine Niederschrift aufgenommen werden, die von dem ermittelnden Mitglied
der Kartellbehörde und, wenn ein Urkundsbeamter zugezogen ist, auch von diesem zu unterschreiben ist. Die
Niederschrift soll Ort und Tag der Verhandlung sowie die Namen der Mitwirkenden und Beteiligten ersehen
lassen.

(4) Die Niederschrift ist dem Zeugen zur Genehmigung vorzulesen oder zur eigenen Durchsicht vorzulegen. Die
erteilte Genehmigung ist zu vermerken und von dem Zeugen zu unterschreiben. Unterbleibt die Unterschrift, so
ist der Grund hierfür anzugeben.

(5) Bei der Vernehmung von Sachverständigen sind die Bestimmungen der Absätze 3 und 4 entsprechend
anzuwenden.

(6) Die Kartellbehörde kann das Amtsgericht um die Beeidigung von Zeugen ersuchen, wenn sie die Beeidigung
zur Herbeiführung einer wahrheitsgemäßen Aussage für notwendig erachtet. Über die Beeidigung entscheidet
das Gericht.

§ 58 Beschlagnahme

(1) Die Bediensteten der Kartellbehörde können Gegenstände, die als Beweismittel für die Ermittlung von
Bedeutung sein können, beschlagnahmen. Die Beschlagnahme ist dem davon Betroffenen unverzüglich bekannt
zu machen.
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(2) Die Kartellbehörde soll binnen drei Tagen die gerichtliche Bestätigung bei dem Amtsgericht, in dessen Bezirk
sie ihren Sitz hat, beantragen, wenn bei der Beschlagnahme weder der davon Betroffene noch ein erwachsener
Angehöriger anwesend war oder wenn der Betroffene und im Fall seiner Abwesenheit ein erwachsener
Angehöriger des Betroffenen gegen die Beschlagnahme ausdrücklich Widerspruch erhoben hat.

(3) Der Betroffene kann gegen die Beschlagnahme jederzeit die richterliche Entscheidung nachsuchen. Hierüber
ist er zu belehren. Über den Antrag entscheidet das nach Absatz 2 zuständige Gericht.

(4) Gegen die richterliche Entscheidung ist die Beschwerde zulässig. Die §§ 306 bis 310 und 311a der
Strafprozessordnung gelten entsprechend.

§ 59 Auskunftsverlangen

(1) Soweit es zur Erfüllung der in diesem Gesetz der Kartellbehörde übertragenen Aufgaben erforderlich
ist, kann die Kartellbehörde bis zum Eintritt der Bestandskraft ihrer Entscheidung von Unternehmen und
Unternehmensvereinigungen die Erteilung von Auskünften sowie die Herausgabe von Unterlagen verlangen. Die
Unternehmen und Unternehmensvereinigungen sind verpflichtet, diese innerhalb einer angemessenen Frist zu
erteilen oder herauszugeben. Die Verpflichtung erstreckt sich auf alle Informationen und Unterlagen, die dem
Unternehmen oder der Unternehmensvereinigung zugänglich sind. Dies umfasst auch allgemeine Marktstudien,
die der Einschätzung oder Analyse der Wettbewerbsbedingungen oder der Marktlage dienen und sich im Besitz
des Unternehmens oder der Unternehmensvereinigung befinden. Die Kartellbehörde kann vorgeben, in welcher
Form die Auskünfte zu erteilen sind; insbesondere kann sie vorgeben, dass eine Internetplattform zur Eingabe
der Informationen verwendet werden muss. Vertreter des Unternehmens oder der Unternehmensvereinigung
können von der Kartellbehörde zu einer Befragung bestellt werden. Gegenüber juristischen Personen sowie
Personenvereinigungen, die keine Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen sind, gelten die Sätze 1 bis 6
entsprechend.

(2) Die Inhaber der Unternehmen und ihre Vertretung sowie bei juristischen Personen und
Personenvereinigungen auch die zur Vertretung berufenen Personen sind verpflichtet, die verlangten
Auskünfte im Namen des Unternehmens, der Unternehmensvereinigung oder der juristischen Person oder
Personenvereinigung zu erteilen und die verlangten Unterlagen herauszugeben. Gegenüber der Kartellbehörde
ist eine für die Erteilung der Auskünfte verantwortliche Leitungsperson zu benennen.

(3) Das Auskunftsverlangen muss verhältnismäßig sein. Es darf den Adressaten nicht zum Geständnis einer
Straftat, einer Ordnungswidrigkeit oder einer Zuwiderhandlung gegen eine Vorschrift dieses Gesetzes oder gegen
Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union zwingen. Soweit natürliche
Personen aufgrund von Auskunftsverlangen nach den Absätzen 1 und 2 zur Mitwirkung in Form der Erteilung von
Auskünften oder der Herausgabe von Unterlagen verpflichtet sind, müssen sie, falls die Informationserlangung
auf andere Weise wesentlich erschwert oder nicht zu erwarten ist, auch Tatsachen offenbaren, die geeignet sind,
eine Verfolgung wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit herbeizuführen. Jedoch darf eine Auskunft,
die die natürliche Person infolge ihrer Verpflichtung nach Absatz 1 und 2 erteilt, in einem Strafverfahren oder
in einem Verfahren nach diesem Gesetz oder dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten nur mit Zustimmung der
betreffenden natürlichen Person gegen diese oder einen in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung bezeichneten
Angehörigen verwendet werden.

(4) Absatz 1 Satz 1 bis 6 und Absatz 3 Satz 1 gelten entsprechend für Auskunftsverlangen, die an natürliche
Personen gerichtet werden. Insoweit ist § 55 der Strafprozessordnung entsprechend anzuwenden, es sei denn,
dass die Auskunft nur die Gefahr der Verfolgung im kartellbehördlichen Bußgeldverfahren begründet und die
Kartellbehörde der natürlichen Person im Rahmen ihres pflichtgemäßen Ermessens eine Nichtverfolgungszusage
erteilt hat.

(5) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie oder die oberste Landesbehörde fordert die Auskunft
durch schriftliche Einzelverfügung, das Bundeskartellamt fordert sie durch Beschluss an. Darin sind die
Rechtsgrundlage, der Gegenstand und der Zweck des Auskunftsverlangens anzugeben und eine angemessene
Frist zur Erteilung der Auskunft ist zu bestimmen.

§ 59a Prüfung von geschäftlichen Unterlagen

(1) Soweit es zur Erfüllung der in diesem Gesetz der Kartellbehörde übertragenen Aufgaben erforderlich
ist, kann die Kartellbehörde bis zum Eintritt der Bestandskraft ihrer Entscheidung bei Unternehmen und
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Unternehmensvereinigungen innerhalb der üblichen Geschäftszeiten die geschäftlichen Unterlagen einsehen und
prüfen.

(2) Die Inhaber der Unternehmen und ihre Vertretung sowie bei juristischen Personen und
Personenvereinigungen auch die zur Vertretung berufenen Personen sind verpflichtet, die geschäftlichen
Unterlagen zur Einsichtnahme und Prüfung vorzulegen und die Prüfung dieser geschäftlichen Unterlagen sowie
das Betreten von Geschäftsräumen und -grundstücken zu dulden.

(3) Personen, die von der Kartellbehörde mit der Vornahme von Prüfungen beauftragt werden, dürfen die Räume
der Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen betreten.

(4) Das Grundrecht des Artikels 13 des Grundgesetzes wird durch die Absätze 2 und 3 eingeschränkt.

(5) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie oder die oberste Landesbehörde ordnet die Prüfung durch
schriftliche Einzelverfügung, das Bundeskartellamt ordnet sie durch Beschluss mit Zustimmung des Präsidenten
an. In der Anordnung sind Zeitpunkt, Rechtsgrundlage, Gegenstand und Zweck der Prüfung anzugeben.

§ 59b Durchsuchungen

(1) Zur Erfüllung der ihr in diesem Gesetz übertragenen Aufgaben kann die Kartellbehörde Geschäftsräume,
Wohnungen, Grundstücke und Sachen durchsuchen, wenn zu vermuten ist, dass sich dort Unterlagen befinden,
die die Kartellbehörde nach den §§ 59 und 59a einsehen, prüfen oder herausverlangen darf. Das Grundrecht des
Artikels 13 des Grundgesetzes wird insofern eingeschränkt. § 104 Absatz 1 und 3 der Strafprozessordnung gilt
entsprechend.

(2) Durchsuchungen können nur auf Anordnung des Amtsrichters des Gerichts, in dessen Bezirk die
Kartellbehörde ihren Sitz hat, vorgenommen werden. Auf die Anfechtung dieser Anordnung sind die §§ 306 bis
310 und 311a der Strafprozessordnung entsprechend anzuwenden. Bei Gefahr im Verzuge können die von der
Kartellbehörde mit der Durchsuchung beauftragten Personen während der Geschäftszeit die erforderlichen
Durchsuchungen ohne richterliche Anordnung vornehmen.

(3) Die Bediensteten der Kartellbehörde sowie von dieser ermächtigte oder benannte Personen sind
insbesondere befugt,
1.   sämtliche Bücher und Geschäftsunterlagen, unabhängig davon, in welcher Form sie vorhanden oder

gespeichert sind, zu prüfen und Zugang zu allen Informationen zu erlangen, die für den von der
Durchsuchung Betroffenen zugänglich sind,
 

2.   betriebliche Räumlichkeiten, Bücher und Unterlagen jeder Art für die Dauer und in dem Ausmaß zu
versiegeln, wie es für den Zweck der Durchsuchung erforderlich ist, und
 

3.   bei der Durchsuchung von Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen von allen Vertretern oder
Mitarbeitern des Unternehmens oder der Unternehmensvereinigung Informationen, die den Zugang
zu Beweismitteln ermöglichen könnten, sowie Erläuterungen zu Fakten oder Unterlagen, die mit dem
Gegenstand und dem Zweck der Durchsuchung in Verbindung stehen könnten, zu verlangen und ihre
Antworten zu Protokoll zu nehmen; das Verlangen muss unter ausdrücklichem Hinweis auf die Pflicht zur
Mitwirkung erfolgen und ist in das Protokoll aufzunehmen.
 

Soweit natürliche Personen nach Satz 1 Nummer 3 zur Mitwirkung in Form der Erteilung von Informationen
verpflichtet sind, müssen sie, falls die Informationserlangung auf andere Weise wesentlich erschwert oder
nicht zu erwarten ist, auch Tatsachen offenbaren, die geeignet sind, eine Verfolgung wegen einer Straftat oder
einer Ordnungswidrigkeit herbeizuführen. Jedoch darf eine Auskunft, die die natürliche Person infolge ihrer
Verpflichtung nach Satz 1 Nummer 3 erteilt, in einem Strafverfahren oder in einem Verfahren nach diesem
Gesetz oder dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten nur mit Zustimmung der betreffenden natürlichen Person
gegen diese oder einen in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen verwendet werden.

(4) An Ort und Stelle ist eine Niederschrift über die Durchsuchung und ihr wesentliches Ergebnis aufzunehmen,
aus der sich, falls keine richterliche Anordnung ergangen ist, auch die Tatsachen ergeben, die zur Annahme einer
Gefahr im Verzuge geführt haben.

(5) § 108 Absatz 1 und § 110 der Strafprozessordnung gelten entsprechend. Die Betroffenen haben die
Durchsuchung zu dulden. Die Duldung kann im Fall der Durchsuchung von Geschäftsräumen sowie geschäftlich
genutzten Grundstücken und Sachen gegenüber Unternehmen und Unternehmensvereinigungen mit einem
Zwangsgeld entsprechend § 86a durchgesetzt werden.
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§ 60 Einstweilige Anordnungen

Die Kartellbehörde kann bis zur endgültigen Entscheidung über
1.   eine Verfügung nach § 31b Absatz 3, § 40 Absatz 2, § 41 Absatz 3 oder einen Widerruf oder eine Änderung

einer Freigabe nach § 40 Absatz 3a,
 

2.   eine Erlaubnis nach § 42 Absatz 1, ihren Widerruf oder ihre Änderung nach § 42 Absatz 2 Satz 2 in
Verbindung mit § 40 Absatz 3a,
 

3.   eine Verfügung nach § 26 Absatz 4, § 30 Absatz 3 oder § 34 Absatz 1
 

einstweilige Anordnungen zur Regelung eines einstweiligen Zustandes treffen.

§ 61 Verfahrensabschluss, Begründung der Verfügung, Zustellung

(1) Verfügungen der Kartellbehörde sind zu begründen und mit einer Belehrung über das zulässige
Rechtsmittel den Beteiligten nach den Vorschriften des Verwaltungszustellungsgesetzes zuzustellen. §
5 Absatz 4 des Verwaltungszustellungsgesetzes und § 178 Absatz 1 Nummer 2 der Zivilprozessordnung
sind auf Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen sowie auf Auftraggeber im Sinne des § 98
entsprechend anzuwenden. Verfügungen, die gegenüber einem Unternehmen mit Sitz außerhalb des
Geltungsbereichs dieses Gesetzes ergehen, stellt die Kartellbehörde der im Inland ansässigen Person zu, die das
Unternehmen dem Bundeskartellamt als zustellungsbevollmächtigt benannt hat. Hat das Unternehmen keine
zustellungsbevollmächtigte Person benannt und ist bei Unternehmen oder Vereinigungen von Unternehmen mit
Sitz innerhalb der Europäischen Union keine Zustellung nach § 50b möglich oder verspricht diese keinen Erfolg,
so stellt die Kartellbehörde die Verfügungen durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger zu.

(2) Soweit ein Verfahren nicht mit einer Verfügung abgeschlossen wird, die den Beteiligten nach Absatz 1
zugestellt wird, ist seine Beendigung den Beteiligten schriftlich oder elektronisch mitzuteilen.

(3) Verfügungen der Kartellbehörde nach § 30 Absatz 3, § 31b Absatz 3, den §§ 32 bis 32b und 32d sind im
Bundesanzeiger bekannt zu machen. Entscheidungen nach § 32c Absatz 1 können von der Kartellbehörde
veröffentlicht werden.

§ 62 Gebührenpflichtige Handlungen

(1) Im Verfahren vor der Kartellbehörde werden Kosten (Gebühren und Auslagen) zur Deckung des
Verwaltungsaufwandes erhoben. Als individuell zurechenbare öffentliche Leistungen sind gebührenpflichtig
(gebührenpflichtige Handlungen):
1.   Anmeldungen nach § 31a Absatz 1 und § 39 Absatz 1; bei von der Europäischen Kommission an das

Bundeskartellamt verwiesenen Zusammenschlüssen steht der Verweisungsantrag an die Europäische
Kommission oder die Anmeldung bei der Europäischen Kommission der Anmeldung nach § 39 Absatz 1
gleich;
 

2.   Amtshandlungen aufgrund der §§ 19a, 26, 30 Absatz 3, des § 31b Absatz 1 und 3, der §§ 32 bis 32d, 34 –
jeweils auch in Verbindung mit den §§ 50 bis 50f – und der §§ 36, 39, 40, 41, 42 und 60;
 

3.   Einstellungen des Entflechtungsverfahrens nach § 41 Absatz 3;
 

4.   Erteilung von beglaubigten Abschriften aus den Akten der Kartellbehörde;
 

5.   Gewährung von Einsicht in kartellbehördliche Akten oder die Erteilung von Auskünften daraus nach § 56
Absatz 5 oder nach § 406e oder 475 der Strafprozessordnung.
 

Daneben werden als Auslagen die Kosten der Veröffentlichungen, der öffentlichen Bekanntmachungen und von
weiteren Ausfertigungen, Kopien und Auszügen sowie die in entsprechender Anwendung des Justizvergütungs-
und -entschädigungsgesetzes zu zahlenden Beträge erhoben. Auf die Gebühr für die Freigabe oder Untersagung
eines Zusammenschlusses nach § 36 Absatz 1 sind die Gebühren für die Anmeldung eines Zusammenschlusses
nach § 39 Absatz 1 anzurechnen.

(2) Die Höhe der Gebühren bestimmt sich nach dem personellen und sachlichen Aufwand der Kartellbehörde
unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Bedeutung, die der Gegenstand der gebührenpflichtigen Handlung
hat. Die Gebührensätze dürfen jedoch nicht übersteigen:
1.   50 000 Euro in den Fällen der §§ 36, 39, 40, 41 Absatz 3 und 4 und des § 42;

 



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz sowie des Bundesamts für
Justiz ‒ www.gesetze-im-internet.de

- Seite 59 von 122 -

2.   25 000 Euro in den Fällen der §§ 19a, 31b Absatz 3, der §§ 32 und 32b Absatz 1 sowie des § 32c Absatz 1
und der §§ 32d, 34 und 41 Absatz 2 Satz 1 und 2;
 

3.   5 000 Euro in den Fällen der Gewährung von Einsicht in kartellbehördliche Akten oder der Erteilung von
Auskünften daraus nach § 56 Absatz 5 oder nach § 406e oder 475 der Strafprozessordnung;
 

4.   5 000 Euro in den Fällen des § 26 Absatz 1 und 2, des § 30 Absatz 3, des § 31a Absatz 1 und des § 31b
Absatz 1;
 

5.   17,50 Euro für die Erteilung beglaubigter Abschriften nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 sowie
 

6.   folgende Beträge:
a)   in den Fällen des § 40 Absatz 3a auch in Verbindung mit § 41 Absatz 2 Satz 3 und § 42 Absatz 2 Satz 2

den Betrag für die Freigabe, Befreiung oder Erlaubnis,
 

b)   250 Euro für Verfügungen in Bezug auf Vereinbarungen oder Beschlüsse der in § 28 Absatz 1
bezeichneten Art,
 

c)   im Fall des § 26 Absatz 4 den Betrag für die Entscheidung nach § 26 Absatz 1,
 

d)   in den Fällen der §§ 32a und 60 ein Fünftel der Gebühr in der Hauptsache.
 

 

Ist der personelle oder sachliche Aufwand der Kartellbehörde unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Wertes
der gebührenpflichtigen Handlung im Einzelfall außergewöhnlich hoch, kann die Gebühr bis auf das Doppelte
erhöht werden. Aus Gründen der Billigkeit kann die unter Berücksichtigung der Sätze 1 bis 3 ermittelte Gebühr
bis auf ein Zehntel ermäßigt werden.

(3) Zur Abgeltung mehrfacher gleichartiger Amtshandlungen oder gleichartiger Anmeldungen desselben
Gebührenschuldners können Pauschgebührensätze, die den geringen Umfang des Verwaltungsaufwandes
berücksichtigen, vorgesehen werden.

(4) Gebühren dürfen nicht erhoben werden
1.   für mündliche und schriftliche Auskünfte und Anregungen;

 

2.   wenn sie bei richtiger Behandlung der Sache nicht entstanden wären;
 

3.   in den Fällen des § 42, wenn die vorangegangene Verfügung des Bundeskartellamts nach § 36 Absatz 1
oder § 41 Absatz 3 aufgehoben worden ist.
 

Nummer 1 findet keine Anwendung, soweit Auskünfte aus einer kartellbehördlichen Akte nach § 56 Absatz 5 oder
nach § 406e oder 475 der Strafprozessordnung erteilt werden.

(5) Wird ein Antrag zurückgenommen, bevor darüber entschieden ist, so ist die Hälfte der Gebühr zu
entrichten. Das gilt auch, wenn die Anmeldung eines Zusammenschlusses zurückgenommen wird, bevor ein
Hauptprüfverfahren eingeleitet wurde.

(6) Kostenschuldner ist
1.   in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 1, wer eine Anmeldung oder einen Verweisungsantrag

eingereicht hat;
 

2.   in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 2, wer durch einen Antrag oder eine Anmeldung die Tätigkeit
der Kartellbehörde veranlasst hat, oder derjenige, gegen den eine Verfügung der Kartellbehörde ergangen
ist;
 

3.   in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 3, wer nach § 39 Absatz 2 zur Anmeldung verpflichtet war;
 

4.   in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 4, wer die Herstellung der Abschriften veranlasst hat;
 

5.   in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 5, wer die Gewährung von Einsicht in kartellbehördliche
Akten oder die Erteilung von Auskünften daraus nach § 56 Absatz 5 oder nach § 406e oder 475 der
Strafprozessordnung beantragt hat.
 

Kostenschuldner ist auch, wer die Zahlung der Kosten durch eine vor der Kartellbehörde abgegebene oder ihr
mitgeteilte Erklärung übernommen hat oder wer für die Kostenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet.
Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner.

(7) Der Anspruch auf Zahlung der Gebühren verjährt in vier Jahren nach der Gebührenfestsetzung. Der Anspruch
auf Erstattung der Auslagen verjährt in vier Jahren nach ihrer Entstehung.
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(8) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die der Zustimmung des Bundesrates bedarf,
die Gebührensätze und die Erhebung der Gebühren vom Kostenschuldner in Durchführung der Vorschriften
der Absätze 1 bis 6 sowie die Erstattung von Auslagen nach Absatz 1 Satz 3 zu regeln. Sie kann dabei auch
Vorschriften über die Kostenbefreiung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, über die Verjährung
sowie über die Kostenerhebung erlassen.

(9) Durch Rechtsverordnung der Bundesregierung, die der Zustimmung des Bundesrates bedarf, wird das Nähere
über die Erstattung der durch das Verfahren vor der Kartellbehörde entstehenden Kosten nach den Grundsätzen
des § 71 bestimmt.

Abschnitt 2
Gemeinsame Bestimmungen für Rechtsbehelfsverfahren
§ 63 Beteiligte am Rechtsbehelfsverfahren, Beteiligtenfähigkeit

(1) An dem Rechtsbehelfsverfahren sind beteiligt:
1.   der Rechtsbehelfsführer,

 

2.   die Kartellbehörde, deren Verfügung angefochten wird,
 

3.   Personen und Personenvereinigungen, deren Interessen durch die Entscheidung erheblich berührt werden
und die die Kartellbehörde auf ihren Antrag zu dem Verfahren beigeladen hat.
 

(2) Richtet sich der Rechtsbehelf gegen eine Verfügung einer obersten Landesbehörde oder einen Beschluss
des Beschwerdegerichts, der eine solche Verfügung betrifft, ist auch das Bundeskartellamt an dem Verfahren
beteiligt.

(3) Fähig, am Rechtsbehelfsverfahren beteiligt zu sein, sind außer natürlichen und juristischen Personen auch
nichtrechtsfähige Personenvereinigungen.

§ 64 Anwaltszwang

Die Beteiligten müssen sich durch einen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten vertreten lassen. Die Kartellbehörde
kann sich durch ein Mitglied der Behörde vertreten lassen.

§ 65 Mündliche Verhandlung

(1) Das Gericht entscheidet über die Beschwerde und über die Rechtsbeschwerde aufgrund mündlicher
Verhandlung; mit Einverständnis der Beteiligten kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden.

(2) Sind die Beteiligten in dem Verhandlungstermin trotz rechtzeitiger Ladung nicht erschienen oder
ordnungsgemäß vertreten, so kann gleichwohl in der Sache verhandelt und entschieden werden.

§ 66 Aufschiebende Wirkung

(1) Rechtsbehelfe haben aufschiebende Wirkung, soweit durch die angefochtene Verfügung
1.   eine Verfügung nach § 26 Absatz 4, § 30 Absatz 3, § 31b Absatz 3, § 32 Absatz 2a Satz 1 oder § 34 Absatz 1

getroffen wird oder
 

2.   eine Erlaubnis nach § 42 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit § 40 Absatz 3a widerrufen oder geändert wird,
 

oder soweit der angefochtene Beschluss des Beschwerdegerichts eine solche Verfügung betrifft.

(2) Wird eine Verfügung, durch die eine einstweilige Anordnung nach § 60 getroffen wurde, angefochten, so kann
das Gericht im Rechtsbehelfsverfahren anordnen, dass die Vollziehung der angefochtenen Verfügung ganz oder
teilweise ausgesetzt wird. Die Anordnung kann jederzeit aufgehoben oder geändert werden.

§ 67 Anordnung der sofortigen Vollziehung

(1) Die Kartellbehörde kann in den Fällen des § 66 Absatz 1 die sofortige Vollziehung der Verfügung anordnen,
wenn dies im öffentlichen Interesse oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten geboten ist.

(2) Die Anordnung nach Absatz 1 kann bereits vor der Einreichung der Beschwerde getroffen werden.
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(3) Auf Antrag kann das Gericht der Hauptsache die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise wiederherstellen,
wenn
1.   die Voraussetzungen für die Anordnung nach Absatz 1 nicht vorgelegen haben oder nicht mehr vorliegen

oder
 

2.   ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der angefochtenen Verfügung bestehen oder
 

3.   die Vollziehung für den Betroffenen eine unbillige, nicht durch überwiegende öffentliche Interessen
gebotene Härte zur Folge hätte.
 

In den Fällen, in denen der Rechtsbehelf keine aufschiebende Wirkung hat, kann die Kartellbehörde die
Vollziehung aussetzen; die Aussetzung soll erfolgen, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 3
vorliegen. Das Gericht der Hauptsache kann auf Antrag die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise
anordnen, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 2 oder 3 vorliegen. Hat ein Dritter einen
Rechtsbehelf gegen eine Verfügung nach § 40 Absatz 2 eingelegt, ist der Antrag des Dritten auf Erlass einer
Anordnung nach Satz 3 nur zulässig, wenn dieser geltend macht, durch die Verfügung in seinen Rechten verletzt
zu sein.

(4) Der Antrag nach Absatz 3 Satz 1 oder 3 ist schon vor Einreichung der Beschwerde zulässig. Die Tatsachen,
auf die der Antrag gestützt wird, sind vom Antragsteller glaubhaft zu machen. Ist die Verfügung im Zeitpunkt
der Entscheidung schon vollzogen, kann das Gericht auch die Aufhebung der Vollziehung anordnen. Die
Wiederherstellung und die Anordnung der aufschiebenden Wirkung können von der Leistung einer Sicherheit
oder von anderen Auflagen abhängig gemacht werden. Sie können auch befristet werden.

(5) Beschlüsse über Anträge nach Absatz 3 können jederzeit geändert oder aufgehoben werden.

§ 68 Einstweilige Anordnungen im Rechtsbehelfsverfahren

§ 60 gilt für Rechtsbehelfsverfahren entsprechend. Dies gilt nicht für die Fälle des § 67. Für den Erlass
einstweiliger Anordnungen im Rechtsbehelfsverfahren ist das Gericht der Hauptsache zuständig.

§ 69 Abhilfe bei Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör

(1) Auf die Rüge eines durch eine gerichtliche Entscheidung beschwerten Beteiligten ist das Verfahren
fortzuführen, wenn
1.   ein Rechtsmittel oder ein anderer Rechtsbehelf gegen die Entscheidung nicht gegeben ist und

 

2.   das Gericht den Anspruch dieses Beteiligten auf rechtliches Gehör in entscheidungserheblicher Weise
verletzt hat.
 

Gegen eine der Endentscheidung vorausgehende Entscheidung findet die Rüge nicht statt.

(2) Die Rüge ist innerhalb von zwei Wochen nach Kenntnis von der Verletzung des rechtlichen Gehörs
zu erheben; der Zeitpunkt der Kenntniserlangung ist glaubhaft zu machen. Nach Ablauf eines Jahres seit
Bekanntgabe der angegriffenen Entscheidung kann die Rüge nicht mehr erhoben werden. Formlos mitgeteilte
Entscheidungen gelten mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gegeben. Die Rüge ist
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle bei dem Gericht zu erheben, dessen
Entscheidung angegriffen wird. Die Rüge soll die angegriffene Entscheidung bezeichnen und das Vorliegen der in
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 genannten Voraussetzung darlegen.

(3) Den übrigen Beteiligten ist, soweit erforderlich, Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

(4) Ist die Rüge nicht statthaft oder nicht in der gesetzlichen Form oder Frist erhoben, so ist sie als unzulässig
zu verwerfen. Ist die Rüge unbegründet, weist das Gericht sie zurück. Die Entscheidung ergeht durch
unanfechtbaren Beschluss. Der Beschluss soll kurz begründet werden.

(5) Ist die Rüge begründet, so hilft ihr das Gericht ab, indem es das Verfahren fortführt, soweit dies aufgrund der
Rüge geboten ist. Das Verfahren wird in die Lage zurückversetzt, in der es sich vor dem Schluss der mündlichen
Verhandlung befand. Im schriftlichen Verfahren tritt an die Stelle des Schlusses der mündlichen Verhandlung
der Zeitpunkt, bis zu dem Schriftsätze eingereicht werden können. Für den Ausspruch des Gerichts ist § 343 der
Zivilprozessordnung anzuwenden.

(6) § 149 Absatz 1 Satz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung ist entsprechend anzuwenden.
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§ 70 Akteneinsicht

(1) Die in § 63 Absatz 1 Nummer 1 und 2 und Absatz 2 bezeichneten Beteiligten können die Akten des Gerichts
einsehen und sich durch die Geschäftsstelle auf ihre Kosten Ausfertigungen, Auszüge und Abschriften erstellen
lassen. § 299 Absatz 3 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend.

(2) Einsicht in Vorakten, Beiakten, Gutachten und Auskünfte ist nur mit Zustimmung der Stellen zulässig, denen
die Akten gehören oder die die Äußerung eingeholt haben. Die Kartellbehörde hat die Zustimmung zur Einsicht
in die ihr gehörenden Unterlagen zu versagen, soweit dies aus wichtigen Gründen, insbesondere zur Wahrung
von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen, geboten ist. Wird die Einsicht abgelehnt oder ist sie unzulässig,
dürfen diese Unterlagen der Entscheidung nur insoweit zugrunde gelegt werden, als ihr Inhalt vorgetragen
worden ist. Das Gericht kann die Offenlegung von Tatsachen oder Beweismitteln, deren Geheimhaltung aus
wichtigen Gründen, insbesondere zur Wahrung von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen, verlangt wird, nach
Anhörung des von der Offenlegung Betroffenen durch Beschluss anordnen, soweit es für die Entscheidung auf
diese Tatsachen oder Beweismittel ankommt, andere Möglichkeiten der Sachaufklärung nicht bestehen und nach
Abwägung aller Umstände des Einzelfalles die Bedeutung der Sache für die Sicherung des Wettbewerbs das
Interesse des Betroffenen an der Geheimhaltung überwiegt. Der Beschluss ist zu begründen. In dem Verfahren
nach Satz 4 muss sich der Betroffene nicht anwaltlich vertreten lassen.

(3) Den in § 63 Absatz 1 Nummer 3 bezeichneten Beteiligten kann das Gericht nach Anhörung des
Verfügungsberechtigten Akteneinsicht in gleichem Umfang gewähren.

§ 71 Kostentragung und -festsetzung

Das Gericht kann anordnen, dass die Kosten, die zur zweckentsprechenden Erledigung der Angelegenheit
notwendig waren, von einem Beteiligten ganz oder teilweise zu erstatten sind, wenn dies der Billigkeit entspricht.
Hat ein Beteiligter Kosten durch ein unbegründetes Rechtsmittel oder durch grobes Verschulden veranlasst,
so sind ihm die Kosten aufzuerlegen. Im Übrigen gelten die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das
Kostenfestsetzungsverfahren und die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen entsprechend.

§ 72 Geltung von Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes und der Zivilprozessordnung

Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten entsprechend
1.   die Vorschriften der §§ 169 bis 201 des Gerichtsverfassungsgesetzes über Öffentlichkeit, Sitzungspolizei,

Gerichtssprache, Beratung und Abstimmung sowie über den Rechtsschutz bei überlangen
Gerichtsverfahren;
 

2.   die Vorschriften der Zivilprozessordnung über Ausschließung und Ablehnung eines Richters, über
Prozessbevollmächtigte und Beistände, über die Zustellung von Amts wegen, über Ladungen, Termine und
Fristen, über die Anordnung des persönlichen Erscheinens der Parteien, über die Verbindung mehrerer
Prozesse, über die Erledigung des Zeugen- und Sachverständigenbeweises sowie über die sonstigen Arten
des Beweisverfahrens, über die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung einer Frist
sowie über den elektronischen Rechtsverkehr.
 

Abschnitt 3
Beschwerde
§ 73 Zulässigkeit, Zuständigkeit

(1) Gegen Verfügungen der Kartellbehörde ist die Beschwerde zulässig. Sie kann auch auf neue Tatsachen und
Beweismittel gestützt werden.

(2) Die Beschwerde steht den am Verfahren vor der Kartellbehörde Beteiligten im Sinne des § 54 Absatz 2 und
3 zu. Gegen eine Verfügung, durch die eine Erlaubnis nach § 42 erteilt wird, steht die Beschwerde einem Dritten
nur zu, wenn er geltend macht, durch die Verfügung in seinen Rechten verletzt zu sein.

(3) Die Beschwerde ist auch gegen die Unterlassung einer beantragten Verfügung der Kartellbehörde zulässig,
auf deren Vornahme der Antragsteller ein Recht zu haben behauptet. Als Unterlassung gilt es auch, wenn die
Kartellbehörde den Antrag auf Vornahme der Verfügung ohne zureichenden Grund in angemessener Frist nicht
beschieden hat. Die Unterlassung ist dann einer Ablehnung gleichzuachten.
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(4) Über die Beschwerde entscheidet das für den Sitz der Kartellbehörde zuständige Oberlandesgericht,
in den Fällen der §§ 35 bis 42 das für den Sitz des Bundeskartellamts zuständige Oberlandesgericht, und
zwar auch dann, wenn sich die Beschwerde gegen eine Verfügung des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Energie richtet. § 36 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend. Für Streitigkeiten über Entscheidungen
des Bundeskartellamts, die die freiwillige Vereinigung von Krankenkassen nach § 158 des Fünften Buches
Sozialgesetzbuch betreffen, gilt § 202 Satz 3 des Sozialgerichtsgesetzes.

(5) Der Bundesgerichtshof entscheidet als Beschwerdegericht im ersten und letzten Rechtszug über sämtliche
Streitigkeiten gegen Verfügungen des Bundeskartellamts
1.   nach § 19a, auch in Verbindung mit §§ 19, 20 und Artikel 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der

Europäischen Union sowie § 32 Absatz 1, 2 und 3,
 

2.   nach den §§ 32a und 32b, soweit diese Vorschriften auf Sachverhalte im Sinne des § 19a angewendet
werden,
 

jeweils einschließlich aller selbständig anfechtbaren Verfahrenshandlungen.

§ 74 Frist und Form

(1) Die Beschwerde ist binnen einer Frist von einem Monat bei der Kartellbehörde, deren Verfügung angefochten
wird, schriftlich einzureichen. Die Frist beginnt mit der Zustellung der Verfügung der Kartellbehörde. Wird
in den Fällen des § 36 Absatz 1 Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 42 gestellt, so beginnt die Frist
für die Beschwerde gegen die Verfügung des Bundeskartellamts mit der Zustellung der Verfügung des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Es genügt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist bei dem
Beschwerdegericht eingeht.

(2) Ergeht entsprechend § 73 Absatz 3 Satz 2 auf einen Antrag keine Verfügung, so ist die Beschwerde an keine
Frist gebunden.

(3) Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der angefochtenen Verfügung zu begründen.
Im Fall des Absatzes 1 Satz 3 beginnt die Frist mit der Zustellung der Verfügung des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Energie. Wird diese Verfügung angefochten, beginnt die Frist zu dem Zeitpunkt, zu dem
die Untersagung unanfechtbar wird. Im Fall des Absatzes 2 beträgt die Frist einen Monat; sie beginnt mit der
Einlegung der Beschwerde. Die Frist kann auf Antrag von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts
verlängert werden.

(4) Die Beschwerdebegründung muss enthalten:
1.   die Erklärung, inwieweit die Verfügung angefochten und ihre Abänderung oder Aufhebung beantragt wird,

 

2.   die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt.
 

(5) Die Beschwerdeschrift und die Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein;
dies gilt nicht für Beschwerden der Kartellbehörden.

§ 75 Untersuchungsgrundsatz

(1) Das Beschwerdegericht erforscht den Sachverhalt von Amts wegen.

(2) Der oder die Vorsitzende hat darauf hinzuwirken, dass Formfehler beseitigt, unklare Anträge erläutert,
sachdienliche Anträge gestellt, ungenügende tatsächliche Angaben ergänzt, ferner alle für die Feststellung und
Beurteilung des Sachverhalts wesentlichen Erklärungen abgegeben werden.

(3) Das Beschwerdegericht kann den Beteiligten aufgeben, sich innerhalb einer zu bestimmenden Frist
über aufklärungsbedürftige Punkte zu äußern, Beweismittel zu bezeichnen und in ihren Händen befindliche
Urkunden sowie andere Beweismittel vorzulegen. Bei Versäumung der Frist kann nach Lage der Sache ohne
Berücksichtigung der nicht beigebrachten Beweismittel entschieden werden.

(4) Wird die Anforderung nach § 59 Absatz 5 oder die Anordnung nach § 59a Absatz 5 mit der Beschwerde
angefochten, hat die Kartellbehörde die tatsächlichen Anhaltspunkte glaubhaft zu machen. § 294 Absatz
1 der Zivilprozessordnung findet Anwendung. Eine Glaubhaftmachung ist nicht erforderlich, soweit § 20
voraussetzt, dass Unternehmen von Unternehmen in der Weise abhängig sind, dass ausreichende und
zumutbare Ausweichmöglichkeiten nicht bestehen.
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(5) Der Bundesgerichtshof kann in Verfahren nach § 73 Absatz 5 eine Stellungnahme der Monopolkommission
einholen.

§ 76 Beschwerdeentscheidung

(1) Das Beschwerdegericht entscheidet durch Beschluss nach seiner freien, aus dem Gesamtergebnis des
Verfahrens gewonnenen Überzeugung. Der Beschluss darf nur auf Tatsachen und Beweismittel gestützt
werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Das Beschwerdegericht kann hiervon abweichen, soweit
Beigeladenen aus wichtigen Gründen, insbesondere zur Wahrung von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen,
Akteneinsicht nicht gewährt und der Akteninhalt aus diesen Gründen auch nicht vorgetragen worden ist. Dies gilt
nicht für solche Beigeladene, die an dem streitigen Rechtsverhältnis derart beteiligt sind, dass die Entscheidung
auch ihnen gegenüber nur einheitlich ergehen kann.

(2) Hält das Beschwerdegericht die Verfügung der Kartellbehörde für unzulässig oder unbegründet, so hebt es
diese auf. Hat sich die Verfügung vorher durch Zurücknahme oder auf andere Weise erledigt, so spricht das
Beschwerdegericht auf Antrag aus, dass die Verfügung der Kartellbehörde unzulässig oder unbegründet gewesen
ist, wenn der Beschwerdeführer ein berechtigtes Interesse an dieser Feststellung hat.

(3) Hat sich eine Verfügung nach den §§ 32 bis 32b oder § 32d wegen nachträglicher Änderung der tatsächlichen
Verhältnisse oder auf andere Weise erledigt, so spricht das Beschwerdegericht auf Antrag aus, ob, in welchem
Umfang und bis zu welchem Zeitpunkt die Verfügung begründet gewesen ist.

(4) Hält das Beschwerdegericht die Ablehnung oder Unterlassung der Verfügung für unzulässig oder
unbegründet, so spricht es die Verpflichtung der Kartellbehörde aus, die beantragte Verfügung vorzunehmen.

(5) Die Verfügung ist auch dann unzulässig oder unbegründet, wenn die Kartellbehörde von ihrem Ermessen
fehlsamen Gebrauch gemacht hat, insbesondere, wenn sie die gesetzlichen Grenzen des Ermessens
überschritten oder durch die Ermessensentscheidung Sinn und Zweck dieses Gesetzes verletzt hat. Die
Würdigung der gesamtwirtschaftlichen Lage und Entwicklung ist hierbei der Nachprüfung des Gerichts entzogen.

(6) Der Beschluss ist zu begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung den Beteiligten zuzustellen.

Abschnitt 4
Rechtsbeschwerde und Nichtzulassungsbeschwerde
§ 77 Zulassung, absolute Rechtsbeschwerdegründe

(1) Gegen Beschlüsse der Oberlandesgerichte findet die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof statt,
wenn das Oberlandesgericht die Rechtsbeschwerde zugelassen hat. Für Beschlüsse des Landessozialgerichts
in Streitigkeiten, die die freiwillige Vereinigung von Krankenkassen nach § 158 des Fünften Buches
Sozialgesetzbuch betreffen, gilt § 202 Satz 3 des Sozialgerichtsgesetzes.

(2) Die Rechtsbeschwerde ist zuzulassen, wenn
1.   eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist oder

 

2.   die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des
Bundesgerichtshofs erfordert.
 

(3) Über die Zulassung oder Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde ist in der Entscheidung des
Oberlandesgerichts zu befinden. Die Nichtzulassung ist zu begründen.

(4) Einer Zulassung zur Einlegung der Rechtsbeschwerde gegen Entscheidungen des Beschwerdegerichts bedarf
es nicht, wenn einer der folgenden Mängel des Verfahrens vorliegt und gerügt wird:
1.   wenn das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

 

2.   wenn bei der Entscheidung ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft
Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
 

3.   wenn einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
 

4.   wenn ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der
Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
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5.   wenn die Entscheidung aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über
die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
 

6.   wenn die Entscheidung nicht mit Gründen versehen ist.
 

§ 78 Nichtzulassungsbeschwerde

(1) Die Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde kann von den am Beschwerdeverfahren Beteiligten durch
Nichtzulassungsbeschwerde angefochten werden.

(2) Über die Nichtzulassungsbeschwerde entscheidet der Bundesgerichtshof durch Beschluss, der zu begründen
ist. Der Beschluss kann ohne mündliche Verhandlung ergehen.

(3) Die Nichtzulassungsbeschwerde ist binnen einer Frist von einem Monat schriftlich bei dem Oberlandesgericht
einzulegen. Die Frist beginnt mit der Zustellung der angefochtenen Entscheidung.

(4) Die Nichtzulassungsbeschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung des
Beschwerdegerichts zu begründen. Die Frist kann auf Antrag von dem oder der Vorsitzenden verlängert werden.
In der Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde müssen die Zulassungsgründe des § 77 Absatz 2 dargelegt
werden.

(5) Die Nichtzulassungsbeschwerdeschrift und -begründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet
sein; dies gilt nicht für Nichtzulassungsbeschwerden der Kartellbehörden.

(6) Wird die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen, so wird die Entscheidung des Oberlandesgerichts mit der
Zustellung des Beschlusses des Bundesgerichtshofs rechtskräftig. Wird die Rechtsbeschwerde zugelassen, so
wird das Verfahren als Rechtsbeschwerdeverfahren fortgesetzt. In diesem Fall gilt die form- und fristgerechte
Einlegung der Nichtzulassungsbeschwerde als Einlegung der Rechtsbeschwerde. Mit der Zustellung der
Entscheidung beginnt die Frist für die Begründung der Rechtsbeschwerde.

§ 79 Rechtsbeschwerdeberechtigte, Form und Frist

(1) Die Rechtsbeschwerde steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten zu.

(2) Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden, dass die Entscheidung auf einer Verletzung des
Rechts beruht; die §§ 546 und 547 der Zivilprozessordnung gelten entsprechend. Die Rechtsbeschwerde kann
nicht darauf gestützt werden, dass die Kartellbehörde unter Verletzung des § 48 oder des § 50 Absatz 1 ihre
Zuständigkeit zu Unrecht angenommen hat.

(3) Die Rechtsbeschwerde ist binnen einer Frist von einem Monat schriftlich bei dem Oberlandesgericht
einzulegen. Die Frist beginnt mit der Zustellung der angefochtenen Entscheidung.

(4) Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung des
Beschwerdegerichts zu begründen. Die Frist kann auf Antrag von dem oder der Vorsitzenden verlängert
werden. Die Begründung muss die Erklärung enthalten, inwieweit die Entscheidung des Beschwerdegerichts
angefochten und ihre Abänderung oder Aufhebung beantragt wird. Ist die Rechtsbeschwerde aufgrund
einer Nichtzulassungsbeschwerde zugelassen worden, kann zur Begründung der Rechtsbeschwerde auf die
Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde Bezug genommen werden.

(5) Die Rechtsbeschwerdeschrift und -begründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein; dies gilt
nicht für Rechtsbeschwerden der Kartellbehörden.

(6) Der Bundesgerichtshof ist an die in der angefochtenen Entscheidung getroffenen tatsächlichen Feststellungen
gebunden, außer, wenn in Bezug auf diese Feststellungen zulässige und begründete Rechtsbeschwerdegründe
vorgebracht sind.

§ 80 Rechtsbeschwerdeentscheidung

(1) Der Bundesgerichtshof entscheidet durch Beschluss.

(2) Ist die Rechtsbeschwerde unzulässig, so verwirft sie der Bundesgerichtshof.

(3) Ist die Rechtsbeschwerde unbegründet, so weist der Bundesgerichtshof die Rechtsbeschwerde zurück.
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(4) Ist die Rechtsbeschwerde begründet, so kann der Bundesgerichtshof
1.   in der Sache entsprechend § 76 Absatz 2 bis 5 selbst entscheiden,

 

2.   den angefochtenen Beschluss aufheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung
zurückverweisen.
 

Der Bundesgerichtshof verweist den Rechtsstreit zurück, wenn der im Rechtsbeschwerdeverfahren entsprechend
§ 142 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 65 Absatz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung Beigeladene ein
berechtigtes Interesse daran hat.

(5) Ergibt die Begründung der Beschwerdeentscheidung zwar eine Rechtsverletzung, stellt sich die
Beschwerdeentscheidung selbst aber aus anderen Gründen als richtig dar, so ist die Rechtsbeschwerde
zurückzuweisen.

(6) Das Beschwerdegericht hat seiner Entscheidung nach einer Zurückverweisung die rechtliche Beurteilung des
Bundesgerichtshofs zugrunde zu legen.

(7) Der Beschluss ist zu begründen und den Beteiligten zuzustellen.

Kapitel 2
Bußgeldsachen

Abschnitt 1
Bußgeldvorschriften
§ 81 Bußgeldtatbestände

(1) Ordnungswidrig handelt, wer gegen den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union in der Fassung
der Bekanntmachung vom 9. Mai 2008 (ABl. C 115 vom 9.5.2008, S. 47) verstößt, indem er vorsätzlich oder
fahrlässig
1.   entgegen Artikel 101 Absatz 1 eine Vereinbarung trifft, einen Beschluss fasst oder Verhaltensweisen

aufeinander abstimmt oder
 

2.   entgegen Artikel 102 Satz 1 eine beherrschende Stellung missbräuchlich ausnutzt.
 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1.   einer Vorschrift der §§ 1, 19, 20 Absatz 1 bis 3 Satz 1, Absatz 3a oder Absatz 5, des § 21 Absatz 3 oder 4,

des § 29 Satz 1 oder des § 41 Absatz 1 Satz 1 über das Verbot einer dort genannten Vereinbarung, eines
dort genannten Beschlusses, einer aufeinander abgestimmten Verhaltensweise, des Missbrauchs einer
marktbeherrschenden Stellung, des Missbrauchs einer Marktstellung oder einer überlegenen Marktmacht,
einer unbilligen Behinderung oder unterschiedlichen Behandlung, der Ablehnung der Aufnahme eines
Unternehmens, der Ausübung eines Zwangs, der Zufügung eines wirtschaftlichen Nachteils oder des
Vollzugs eines Zusammenschlusses zuwiderhandelt,
 

2.   einer vollziehbaren Anordnung nach
a)   § 19a Absatz 2, § 30 Absatz 3, § 31b Absatz 3 Nummer 1 und 3, § 32 Absatz 1, § 32a Absatz 1, § 32b

Absatz 1 Satz 1 oder § 41 Absatz 4 Nummer 2, auch in Verbindung mit § 40 Absatz 3a Satz 2, auch in
Verbindung mit § 41 Absatz 2 Satz 3 oder § 42 Absatz 2 Satz 2, oder § 60 oder
 

b)   § 39 Absatz 5 oder
 

c)   § 47d Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 47f Nummer 1 oder
 

d)   § 47d Absatz 1 Satz 5 erster Halbsatz in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 47f Nummer
2 zuwiderhandelt,
 

 

3.   entgegen § 39 Absatz 1 einen Zusammenschluss nicht richtig oder nicht vollständig anmeldet,
 

4.   entgegen § 39 Absatz 6 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet,
 

5.   einer vollziehbaren Auflage nach § 40 Absatz 3 Satz 1 oder § 42 Absatz 2 Satz 1 zuwiderhandelt,
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5a.   einer Rechtsverordnung nach § 47f Nummer 3 Buchstabe a, b oder c oder einer vollziehbaren Anordnung
aufgrund einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen
bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist,
 

5b.   entgegen § 47k Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, jeweils in Verbindung mit einer
Rechtsverordnung nach § 47k Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2, eine dort genannte Änderung
oder Mengenangabe nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig übermittelt,
 

6.   entgegen § 59 Absatz 2 oder Absatz 4, auch in Verbindung mit § 47d Absatz 1 Satz 1, § 47k Absatz 7
oder § 82b Absatz 1, ein Auskunftsverlangen nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
beantwortet oder Unterlagen nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig herausgibt,
 

7.   entgegen § 59 Absatz 1 Satz 6, auch in Verbindung mit § 82b Absatz 1, nicht zu einer Befragung erscheint,
 

8.   entgegen § 59a Absatz 2, auch in Verbindung mit § 47d Absatz 1 Satz 1 und § 47k Absatz 7, geschäftliche
Unterlagen nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig zur Einsichtnahme und Prüfung vorlegt oder die
Prüfung von geschäftlichen Unterlagen sowie das Betreten von Geschäftsräumen und -grundstücken nicht
duldet,
 

9.   entgegen § 59b Absatz 5 Satz 2, auch in Verbindung mit § 82b Absatz 1, eine Durchsuchung von
Geschäftsräumen oder geschäftlich genutzten Grundstücken oder Sachen nicht duldet,
 

10.   ein Siegel bricht, das von den Bediensteten der Kartellbehörde oder von einer von diesen Bediensteten
ermächtigten oder benannten Person gemäß § 59b Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, auch in Verbindung mit §
82b Absatz 1, angebracht worden ist, oder
 

11.   ein Verlangen nach § 59b Absatz 3 Satz 1 Nummer 3, auch in Verbindung mit § 82b Absatz 1, nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig beantwortet.
 

(3) Ordnungswidrig handelt, wer
1.   entgegen § 21 Absatz 1 zu einer Liefersperre oder Bezugssperre auffordert,

 

2.   entgegen § 21 Absatz 2 einen Nachteil androht oder zufügt oder einen Vorteil verspricht oder gewährt oder
 

3.   entgegen § 24 Absatz 4 Satz 3 oder § 39 Absatz 3 Satz 5 eine Angabe macht oder benutzt.
 

§ 81a Geldbußen gegen Unternehmen

(1) Hat jemand als Leitungsperson im Sinne des § 30 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten eine Ordnungswidrigkeit nach § 81 begangen, durch die Pflichten, welche das
Unternehmen treffen, verletzt worden sind oder das Unternehmen bereichert worden ist oder werden sollte,
so kann auch gegen weitere juristische Personen oder Personenvereinigungen, die das Unternehmen zum
Zeitpunkt der Begehung der Ordnungswidrigkeit gebildet haben und die auf die juristische Person oder
Personenvereinigung, deren Leitungsperson die Ordnungswidrigkeit begangen hat, unmittelbar oder mittelbar
einen bestimmenden Einfluss ausgeübt haben, eine Geldbuße festgesetzt werden.

(2) Im Fall einer Gesamtrechtsnachfolge oder einer partiellen Gesamtrechtsnachfolge durch Aufspaltung
(§ 123 Absatz 1 des Umwandlungsgesetzes) kann die Geldbuße nach Absatz 1 auch gegen den oder
die Rechtsnachfolger festgesetzt werden. Im Bußgeldverfahren tritt der Rechtsnachfolger oder treten
die Rechtsnachfolger in die Verfahrensstellung ein, in der sich der Rechtsvorgänger zum Zeitpunkt
des Wirksamwerdens der Rechtsnachfolge befunden hat. § 30 Absatz 2a Satz 2 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten findet insoweit keine Anwendung. Satz 3 gilt auch für die Rechtsnachfolge nach § 30
Absatz 2a Satz 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten, soweit eine Ordnungswidrigkeit nach § 81 zugrunde
liegt.

(3) Die Geldbuße nach § 30 Absatz 1 und 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sowie nach Absatz 1 kann
auch gegen die juristischen Personen oder Personenvereinigungen festgesetzt werden, die das Unternehmen
in wirtschaftlicher Kontinuität fortführen (wirtschaftliche Nachfolge). Für das Verfahren gilt Absatz 2 Satz 2
entsprechend.

(4) In den Fällen der Absätze 1 bis 3 bestimmen sich das Höchstmaß der Geldbuße und die Verjährung nach dem
für die Ordnungswidrigkeit geltenden Recht. Die Geldbuße nach Absatz 1 kann selbstständig festgesetzt werden.

(5) Soweit in den Fällen der Absätze 1 bis 3 gegen mehrere juristische Personen oder Personenvereinigungen
wegen derselben Ordnungswidrigkeit Geldbußen festgesetzt werden, finden die Vorschriften zur Gesamtschuld
entsprechende Anwendung.
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§ 81b Geldbußen gegen Unternehmensvereinigungen

(1) Wird gegen eine Unternehmensvereinigung als juristische Person oder Personenvereinigung im Sinne des
§ 30 des Gesetzes gegen Ordnungswidrigkeiten eine Geldbuße nach § 81c Absatz 4 festgesetzt und ist die
Unternehmensvereinigung selbst nicht zahlungsfähig, so setzt die Kartellbehörde eine angemessene Frist, binnen
derer die Unternehmensvereinigung von ihren Mitgliedern Beiträge zur Zahlung der Geldbuße verlangt.

(2) Sind die Beiträge zur Zahlung der Geldbuße innerhalb der nach Absatz 1 gesetzten Frist nicht in voller Höhe
entrichtet worden, so kann die Kartellbehörde die Zahlung des ausstehenden Betrags der Geldbuße direkt von
jedem Unternehmen verlangen, dessen Vertreter den Entscheidungsgremien der Unternehmensvereinigung zum
Zeitpunkt der Begehung der Ordnungswidrigkeit angehört haben.

(3) Soweit dies nach einem Verlangen nach Absatz 2 zur vollständigen Zahlung der Geldbuße notwendig ist,
kann die Kartellbehörde die Zahlung des ausstehenden Betrags der Geldbuße auch von jedem Mitglied der
Unternehmensvereinigung verlangen, das auf dem von der Ordnungswidrigkeit betroffenen Markt tätig war.

(4) Eine Zahlung nach den Absätzen 2 und 3 kann nicht von Unternehmen verlangt werden, die darlegen, dass
sie
1.   entweder von der Existenz dieses Beschlusses keine Kenntnis hatten oder sich vor Einleitung des

Verfahrens der Kartellbehörde aktiv davon distanziert haben und
 

2.   den die Geldbuße nach § 81 begründenden Beschluss der Unternehmensvereinigung nicht umgesetzt
haben.
 

(5) Das Verlangen nach Zahlung des ausstehenden Betrags der Geldbuße darf für ein einzelnes Unternehmen 10
Prozent des in dem der Behördenentscheidung vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten Gesamtumsatzes des
jeweiligen Unternehmens nicht übersteigen.

(6) Die Absätze 1 bis 5 finden keine Anwendung in Bezug auf Mitglieder der Unternehmensvereinigung,
1.   gegen die im Zusammenhang mit der Ordnungswidrigkeit eine Geldbuße festgesetzt wurde oder

 

2.   denen nach § 81k ein Erlass der Geldbuße gewährt wurde.
 

§ 81c Höhe der Geldbuße

(1) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des § 81 Absatz 1, 2 Nummer 1, 2 Buchstabe a und Nummer 5 und
Absatz 3 mit einer Geldbuße bis zu einer Million Euro geahndet werden. In den übrigen Fällen des § 81 kann die
Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu einhunderttausend Euro geahndet werden.

(2) Im Fall eines Unternehmens oder einer Unternehmensvereinigung kann bei Verstößen nach § 81 Absatz 1, 2
Nummer 1, 2 Buchstabe a und Nummer 5 sowie Absatz 3 über Absatz 1 hinaus eine höhere Geldbuße verhängt
werden. Die Geldbuße darf 10 Prozent des in dem der Behördenentscheidung vorausgegangenen Geschäftsjahr
erzielten Gesamtumsatzes des Unternehmens oder der Unternehmensvereinigung nicht übersteigen.

(3) Im Fall eines Unternehmens oder einer Unternehmensvereinigung kann bei Verstößen nach § 81 Absatz 2
Nummer 2 Buchstabe b, Nummer 3 sowie 6 bis 11 über Absatz 1 hinaus eine höhere Geldbuße verhängt werden.
Die Geldbuße darf 1 Prozent des in dem der Behördenentscheidung vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten
Gesamtumsatzes des Unternehmens oder der Unternehmensvereinigung nicht übersteigen.

(4) Wird gegen eine Unternehmensvereinigung eine Geldbuße wegen einer Ordnungswidrigkeit gemäß § 81
Absatz 1 festgesetzt, die mit den Tätigkeiten ihrer Mitglieder im Zusammenhang steht, so darf diese abweichend
von Absatz 2 Satz 2 10 Prozent der Summe des in dem der Behördenentscheidung vorausgegangenen
Geschäftsjahr erzielten Gesamtumsatzes derjenigen Mitglieder, die auf dem von der Ordnungswidrigkeit
betroffenen Markt tätig waren, nicht übersteigen. Dabei bleiben die Umsätze von solchen Mitgliedern
unberücksichtigt, gegen die im Zusammenhang mit der Ordnungswidrigkeit bereits eine Geldbuße festgesetzt
wurde oder denen nach § 81k ein Erlass der Geldbuße gewährt wurde.

(5) Bei der Ermittlung des Gesamtumsatzes ist der weltweite Umsatz aller natürlichen und juristischen Personen
sowie Personenvereinigungen zugrunde zu legen, die als wirtschaftliche Einheit operieren. Die Höhe des
Gesamtumsatzes kann geschätzt werden.
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§ 81d Zumessung der Geldbuße

(1) Bei der Festsetzung der Höhe der Geldbuße ist sowohl die Schwere der Zuwiderhandlung als auch deren
Dauer zu berücksichtigen. Bei Geldbußen, die gegen Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen wegen
wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen, Beschlüssen oder abgestimmter Verhaltensweisen nach § 1 dieses
Gesetzes oder Artikel 101 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union oder wegen verbotener
Verhaltensweisen nach den §§ 19, 20 oder 21 oder nach Artikel 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der
Europäischen Union festgesetzt werden, kommen als abzuwägende Umstände insbesondere in Betracht:
1.   die Art und das Ausmaß der Zuwiderhandlung, insbesondere die Größenordnung der mit der

Zuwiderhandlung in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehenden Umsätze,
 

2.   die Bedeutung der von der Zuwiderhandlung betroffenen Produkte und Dienstleistungen,
 

3.   die Art der Ausführung der Zuwiderhandlung,
 

4.   vorausgegangene Zuwiderhandlungen des Unternehmens sowie vor der Zuwiderhandlung getroffene,
angemessene und wirksame Vorkehrungen zur Vermeidung und Aufdeckung von Zuwiderhandlungen und
 

5.   das Bemühen des Unternehmens, die Zuwiderhandlung aufzudecken und den Schaden wiedergutzumachen
sowie nach der Zuwiderhandlung getroffene Vorkehrungen zur Vermeidung und Aufdeckung von
Zuwiderhandlungen.
 

Bei der Berücksichtigung des Ausmaßes, der Größenordnung und der Bedeutung im Sinne des Satzes 2 Nummer
1 und 2 können Schätzungen zugrunde gelegt werden.

(2) Bei der Zumessung der Geldbuße sind die wirtschaftlichen Verhältnisse des Unternehmens oder der
Unternehmensvereinigung maßgeblich. Haben sich diese während oder nach der Tat infolge des Erwerbs
durch einen Dritten verändert, so ist eine geringere Höhe der gegenüber dem Unternehmen oder der
Unternehmensvereinigung zuvor angemessenen Geldbuße zu berücksichtigen.

(3) § 17 Absatz 4 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten findet mit der Maßgabe Anwendung, dass der
wirtschaftliche Vorteil, der aus der Ordnungswidrigkeit gezogen wurde, durch die Geldbuße nach § 81c
abgeschöpft werden kann. Dient die Geldbuße allein der Ahndung, ist dies bei der Zumessung entsprechend zu
berücksichtigen.

(4) Das Bundeskartellamt kann allgemeine Verwaltungsgrundsätze über die Ausübung seines Ermessens bei der
Bemessung der Geldbuße, insbesondere für die Feststellung der Bußgeldhöhe und für die Zusammenarbeit mit
ausländischen Wettbewerbsbehörden, festlegen.

§ 81e Ausfallhaftung im Übergangszeitraum

(1) Erlischt die nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten verantwortliche juristische Person oder
Personenvereinigung nach der Bekanntgabe der Einleitung des Bußgeldverfahrens oder wird Vermögen
verschoben mit der Folge, dass ihr oder ihrem Rechtsnachfolger gegenüber eine nach den §§ 81c und 81d in
Bezug auf das Unternehmen angemessene Geldbuße nicht festgesetzt oder voraussichtlich nicht vollstreckt
werden kann, so kann gegen juristische Personen oder Personenvereinigungen, die zum Zeitpunkt der
Bekanntgabe der Einleitung des Bußgeldverfahrens das Unternehmen gebildet und auf die verantwortliche
juristische Person oder Personenvereinigung oder ihren Rechtsnachfolger unmittelbar oder mittelbar einen
bestimmenden Einfluss ausgeübt haben oder die nach der Bekanntgabe der Einleitung des Bußgeldverfahrens
Rechtsnachfolger im Sinne des § 81a Absatz 2 oder wirtschaftlicher Nachfolger im Sinne des § 81a Absatz 3
werden, ein Haftungsbetrag in Höhe der nach den §§ 81c und 81d in Bezug auf das Unternehmen angemessenen
Geldbuße festgesetzt werden.

(2) § 81a Absatz 2 und 3 gilt für die Haftung nach Absatz 1 entsprechend.

(3) Für das Verfahren zur Festsetzung und Vollstreckung des Haftungsbetrages gelten die Vorschriften über
die Festsetzung und Vollstreckung einer Geldbuße entsprechend. Für die Verjährungsfrist gilt das für die
Ordnungswidrigkeit geltende Recht entsprechend. § 31 Absatz 3 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten gilt mit
der Maßgabe entsprechend, dass die Verjährung mit Eintritt der Voraussetzungen nach Absatz 1 beginnt.

(4) Sofern gegen mehrere juristische Personen oder Personenvereinigungen eines Unternehmens
wegen derselben Ordnungswidrigkeit Geldbußen und Haftungsbeträge festgesetzt werden, darf im
Vollstreckungsverfahren diesen gegenüber insgesamt nur eine Beitreibung bis zur Erreichung des höchsten
festgesetzten Einzelbetrages erfolgen.
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§ 81f Verzinsung der Geldbuße

Im Bußgeldbescheid festgesetzte Geldbußen gegen juristische Personen und Personenvereinigungen sind zu
verzinsen; die Verzinsung beginnt vier Wochen nach Zustellung des Bußgeldbescheides. § 288 Absatz 1 Satz 2
und § 289 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind entsprechend anzuwenden. Die Verjährungsfrist beträgt drei
Jahre und beginnt mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem die festgesetzte Geldbuße vollständig gezahlt oder
beigetrieben wurde.

§ 81g Verjährung der Geldbuße

(1) Die Verjährung der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach § 81 bestimmt sich nach den Vorschriften des
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten auch dann, wenn die Tat durch Verbreiten von Druckschriften begangen
wird. Die Verfolgung der Ordnungswidrigkeiten nach § 81 Absatz 1, 2 Nummer 1 und Absatz 3 verjährt in fünf
Jahren.

(2) Eine Unterbrechung der Verjährung nach § 33 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
wird auch durch den Erlass des ersten an den Betroffenen gerichteten Auskunftsverlangens nach § 82b Absatz
1 in Verbindung mit § 59 bewirkt, sofern es binnen zwei Wochen zugestellt wird, ansonsten durch dessen
Zustellung.

(3) Die Verjährung ruht, solange die Europäische Kommission oder die Wettbewerbsbehörde eines anderen
Mitgliedstaates der Europäischen Union aufgrund einer Beschwerde oder von Amts wegen mit einem
Verfahren wegen eines Verstoßes gegen Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der
Europäischen Union gegen dieselbe Vereinbarung, denselben Beschluss oder dieselbe Verhaltensweise wie
die Kartellbehörde befasst ist. Das Ruhen der Verjährung beginnt mit den § 33 Absatz 1 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten sowie Absatz 2 entsprechenden Handlungen dieser Wettbewerbsbehörden. Das Ruhen
der Verjährung dauert fort bis zu dem Tag, an dem die andere Wettbewerbsbehörde ihr Verfahren vollständig
beendet, indem sie eine abschließende Entscheidung erlässt oder zu dem Schluss gelangt, dass zu weiteren
Maßnahmen ihrerseits kein Anlass besteht. Das Ruhen der Verjährung wirkt gegenüber allen Unternehmen oder
Unternehmensvereinigungen, die an der Zuwiderhandlung beteiligt waren.

(4) Die Verjährung tritt spätestens mit dem Tag ein, an dem die doppelte Verjährungsfrist verstrichen ist. Diese
Frist verlängert sich abweichend von § 33 Absatz 3 Satz 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten um den
Zeitraum, in dem die Bußgeldentscheidung Gegenstand eines Verfahrens ist, das bei einer gerichtlichen Instanz
anhängig ist.

Abschnitt 2
Kronzeugenprogramm
§ 81h Ziel und Anwendungsbereich

(1) Die Kartellbehörde kann an Kartellen beteiligten natürlichen Personen, Unternehmen und
Unternehmensvereinigungen (Kartellbeteiligte), die durch ihre Kooperation mit der Kartellbehörde dazu
beitragen, ein Kartell aufzudecken, die Geldbuße erlassen oder reduzieren (Kronzeugenbehandlung).

(2) Die Regelungen dieses Abschnitts gelten für Bußgeldverfahren der Kartellbehörden zur Ahndung von
Kartellen in Anwendung des § 81 Absatz 1 Nummer 1 dieses Gesetzes in Verbindung mit Artikel 101 des
Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union und § 81 Absatz 2 Nummer 1 in Verbindung mit § 1
dieses Gesetzes.

(3) Das Bundeskartellamt kann allgemeine Verwaltungsgrundsätze über die Ausübung seines Ermessens
bei der Anwendung des Kronzeugenprogramms sowie der Gestaltung des Verfahrens festlegen. Die
Verwaltungsgrundsätze sind im Bundesanzeiger zu veröffentlichen.

§ 81i Antrag auf Kronzeugenbehandlung

(1) Eine Kronzeugenbehandlung ist nur auf Antrag möglich. Kartellbeteiligte können wegen einer verfolgbaren
Tat einen Antrag auf Kronzeugenbehandlung bei der zuständigen Kartellbehörde stellen. Der Antrag muss
detaillierte Informationen zu allen in § 81m Absatz 1 Satz 2 aufgelisteten Angaben enthalten und zusammen mit
den entsprechenden Beweismitteln eingereicht werden.
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(2) Ein Antrag auf Kronzeugenbehandlung, der für ein Unternehmen abgegeben wird, gilt, soweit nicht
ausdrücklich etwas anderes erklärt wird, für alle juristischen Personen oder Personenvereinigungen, die im
Zeitpunkt der Antragstellung das Unternehmen bilden. Er gilt auch für deren derzeitige sowie frühere Mitglieder
von Aufsichts- und Leitungsorganen und Mitarbeiter.

(3) Der Antrag kann schriftlich oder nach § 32a der Strafprozessordnung elektronisch in deutscher, in englischer
Sprache oder, nach Absprache zwischen der Kartellbehörde und dem Antragsteller, in einer anderen Sprache
der Europäischen Union gestellt werden. Nimmt die Kartellbehörde einen Antrag in einer anderen als der
deutschen Sprache entgegen, so kann sie vom Antragsteller verlangen, unverzüglich eine deutsche Übersetzung
beizubringen. In Absprache mit der Kartellbehörde kann ein Antrag auch in Textform oder mündlich gestellt
werden.

(4) Auf Ersuchen des Antragstellers bestätigt die Kartellbehörde den Eingang des Antrags mit Datum und Uhrzeit.

§ 81j Allgemeine Voraussetzungen für die Kronzeugenbehandlung

(1) Die Kronzeugenbehandlung kann nur gewährt werden, wenn der Antragsteller
1.   seine Kenntnis von dem Kartell und seine Beteiligung daran in dem Antrag auf Kronzeugenbehandlung

gegenüber der Kartellbehörde offenlegt oder ein Kartellbeteiligter im Fall eines zu seinen Gunsten
geltenden Antrags umfassend an der Aufklärung des Sachverhalts mitwirkt;
 

2.   seine Beteiligung an dem Kartell unmittelbar nach Stellung des Antrags auf Kronzeugenbehandlung
beendet, soweit nicht einzelne Handlungen nach Auffassung der Kartellbehörde möglicherweise erforderlich
sind, um die Integrität ihrer Untersuchung zu wahren;
 

3.   ab dem Zeitpunkt der Stellung des Antrags auf Kronzeugenbehandlung bis zur Beendigung des
kartellbehördlichen Verfahrens gegenüber allen Kartellbeteiligten der Pflicht zur ernsthaften, fortgesetzten
und zügigen Kooperation genügt; diese beinhaltet insbesondere, dass er
a)   unverzüglich alle ihm zugänglichen Informationen über und Beweise für das Kartell zur Verfügung

stellt,
 

b)   jede Anfrage beantwortet, die zur Feststellung des Sachverhalts beitragen kann,
 

c)   dafür sorgt, dass Mitglieder der Aufsichts- und Leitungsorgane sowie sonstige Mitarbeiter für
Befragungen zur Verfügung stehen; bei früheren Mitgliedern der Aufsichts- und Leitungsorgane sowie
sonstigen früheren Mitarbeitern genügt es, hierauf hinzuwirken,
 

d)   Informationen über und Beweise für das Kartell nicht vernichtet, verfälscht oder unterdrückt und
 

e)   weder die Tatsache der Stellung eines Antrags auf Kronzeugenbehandlung noch dessen Inhalt
offenlegt, bis die Kartellbehörde ihn von dieser Pflicht entbindet;
 

 

4.   während er die Stellung des Antrags auf Kronzeugenbehandlung erwogen hat,
a)   Informationen über oder Beweise für das Kartell weder vernichtet, noch verfälscht oder unterdrückt

und
 

b)   weder die beabsichtigte Stellung des Antrags auf Kronzeugenbehandlung noch dessen
beabsichtigten Inhalt offengelegt hat; dies gilt mit Ausnahme der Offenlegung gegenüber anderen
Wettbewerbsbehörden.
 

 

(2) Die Voraussetzungen des Absatzes 1 finden entsprechend Anwendung auf diejenigen Kartellbeteiligten, zu
deren Gunsten der Antrag auf Kronzeugenbehandlung gemäß § 81i Absatz 2 gestellt ist.

§ 81k Erlass der Geldbuße

(1) Die Kartellbehörde sieht von der Verhängung einer Geldbuße gegenüber einem Kartellbeteiligten ab, wenn er
1.   die in § 81j genannten Voraussetzungen erfüllt und

 

2.   als Erster Beweismittel vorlegt, die die Kartellbehörde zu dem Zeitpunkt, zu dem sie den Antrag auf
Kronzeugenbehandlung erhält, erstmals in die Lage versetzen, einen Durchsuchungsbeschluss zu erwirken.
 

(2) Von der Verhängung einer Geldbuße gegenüber einem Kartellbeteiligten ist in der Regel abzusehen, wenn er
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1.   die in § 81j genannten Voraussetzungen erfüllt und
 

2.   als Erster Beweismittel vorlegt, die, wenn die Kartellbehörde bereits in der Lage ist, einen
Durchsuchungsbeschluss zu erwirken, erstmals den Nachweis der Tat ermöglichen und kein anderer
Kartellbeteiligter bereits die Voraussetzungen für einen Erlass nach Absatz 1 erfüllt hat.
 

(3) Ein Erlass der Geldbuße kommt nicht in Betracht, wenn der Kartellbeteiligte Schritte unternommen hat, um
andere Kartellbeteiligte zur Beteiligung am oder zum Verbleib im Kartell zu zwingen.

§ 81l Ermäßigung der Geldbuße

(1) Die Kartellbehörde kann gegenüber einem Kartellbeteiligten die Geldbuße ermäßigen, wenn er
1.   die in § 81j genannten Voraussetzungen erfüllt und

 

2.   Beweismittel für das Kartell vorlegt, die im Hinblick auf den Nachweis der Tat gegenüber den Informationen
und Beweismitteln, die der Kartellbehörde bereits vorliegen, einen erheblichen Mehrwert aufweisen.
 

(2) Der Umfang der Ermäßigung richtet sich insbesondere nach dem Nutzen der Informationen und Beweismittel
sowie nach dem Zeitpunkt der Anträge auf Kronzeugenbehandlung.

(3) Übermittelt ein Antragsteller als Erster stichhaltige Beweise, die die Kartellbehörde zur Feststellung
zusätzlicher Tatsachen heranzieht und zur Festsetzung höherer Geldbußen gegenüber anderen Kartellbeteiligten
verwendet, oder wirkt ein Kartellbeteiligter im Fall eines Antrags zu seinen Gunsten an deren erstmaliger
Übermittlung umfassend mit, so werden diese Tatsachen bei der Festsetzung der Geldbuße gegen den
Antragsteller beziehungsweise gegen den begünstigten Kartellbeteiligten nicht berücksichtigt.

§ 81m Marker

(1) Ein Kartellbeteiligter kann sich an die Kartellbehörde wenden, um zunächst die Bereitschaft zur
Zusammenarbeit zu erklären (Marker), um einen Rang in der Reihenfolge des Eingangs der Anträge auf
Kronzeugenbehandlung zu erhalten. Ein Marker soll mindestens die folgenden Angaben in Kurzform enthalten:
1.   den Namen und die Anschrift des Antragstellers,

 

2.   die Namen der übrigen Kartellbeteiligten,
 

3.   die betroffenen Produkte und Gebiete,
 

4.   die Dauer und die Art der Tat, insbesondere auch betreffend die eigene Beteiligung, und
 

5.   Informationen über alle bisherigen oder über etwaige künftige Anträge auf Kronzeugenbehandlung im
Zusammenhang mit dem Kartell bei anderen Kartellbehörden, anderen europäischen Wettbewerbsbehörden
oder sonstigen ausländischen Wettbewerbsbehörden.
 

(2) Ein Marker kann mündlich oder in Textform erklärt werden. § 81i Absatz 2, 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 gilt
entsprechend.

(3) Die Kartellbehörde setzt eine angemessene Frist, vor deren Ablauf der Antragsteller einen Antrag auf
Kronzeugenbehandlung, einschließlich detaillierter Informationen zu allen in Absatz 1 Satz 2 aufgelisteten
Angaben zusammen mit den entsprechenden Beweismitteln, einzureichen hat. Für den Rang des
ausgearbeiteten Antrags auf Kronzeugenbehandlung nach Satz 1 ist der Zeitpunkt des Markers nach Absatz 1
maßgeblich, soweit der Antragsteller die ihm obliegenden Pflichten fortwährend erfüllt. In diesem Fall gelten alle
ordnungsgemäß bis zum Ablauf der nach Satz 1 gesetzten Frist beigebrachten Informationen und Beweismittel
als zum Zeitpunkt des Markers vorgelegt.

§ 81n Kurzantrag

(1) Die Kartellbehörde nimmt von Kartellbeteiligten, die bei der Europäischen Kommission in Bezug auf dasselbe
Kartell einen Antrag auf Kronzeugenbehandlung stellen, einen Kurzantrag an. Dies gilt nur, wenn sich der Antrag
auf mehr als drei Mitgliedstaaten als von dem Kartell betroffene Gebiete bezieht.

(2) Für Kurzanträge gilt § 81m Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und 3 Satz 3 und 4 entsprechend. Zusätzlich sind
Angaben über die Mitgliedstaaten zu machen, in denen sich die Beweismittel für das Kartell wahrscheinlich
befinden.
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(3) Die Kartellbehörde verlangt die Vorlage eines vollständigen Antrags auf Kronzeugenbehandlung, sobald ihr
die Europäische Kommission mitgeteilt hat, dass sie den Fall weder insgesamt noch in Teilen weiterverfolgt, oder
wenn weitere Angaben für die Abgrenzung oder die Zuweisung des Falles notwendig sind.

(4) Reicht der Antragsteller den vollständigen Antrag auf Kronzeugenbehandlung innerhalb der von der
Kartellbehörde festgesetzten Frist ein, gilt der vollständige Antrag als zum Zeitpunkt des Eingangs des
Kurzantrags vorgelegt, soweit der Kurzantrag dieselbe Tat, dieselben betroffenen Produkte, Gebiete und
Kartellbeteiligten sowie dieselbe Dauer des Kartells erfasst wie der bei der Europäischen Kommission gestellte
Antrag auf Kronzeugenbehandlung.

Abschnitt 3
Bußgeldverfahren
§ 82 Zuständigkeiten in Kartellbußgeldsachen

(1) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind
1.   die Bundesnetzagentur als Markttransparenzstelle für Strom und Gas bei Ordnungswidrigkeiten nach § 81

Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe c und d, Nummer 5a, 6, soweit ein Verstoß gegen § 47d Absatz 1 Satz 1 in
Verbindung mit § 59 Absatz 2 oder Absatz 4 vorliegt, und Nummer 8, soweit ein Verstoß gegen § 47d Absatz
1 Satz 1 in Verbindung mit § 59a Absatz 2 vorliegt,
 

2.   das Bundeskartellamt als Markttransparenzstelle für Kraftstoffe bei Ordnungswidrigkeiten nach § 81 Absatz
2 Nummer 5b, 6, soweit ein Verstoß gegen § 47k Absatz 7 in Verbindung mit § 59 Absatz 2 oder Absatz 4
vorliegt, und Nummer 8, soweit ein Verstoß gegen § 47k Absatz 7 in Verbindung mit § 59a Absatz 2 vorliegt,
und
 

3.   in den übrigen Fällen von § 81 das Bundeskartellamt und die nach Landesrecht zuständige oberste
Landesbehörde jeweils für ihren Geschäftsbereich.
 

(2) Die Kartellbehörde ist für Verfahren wegen der Festsetzung einer Geldbuße gegen eine juristische Person
oder Personenvereinigung nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Fällen ausschließlich zuständig,
denen
1.   eine Straftat, die auch den Tatbestand des § 81 Absatz 1, 2 Nummer 1 und Absatz 3 verwirklicht, oder

 

2.   eine vorsätzliche oder fahrlässige Ordnungswidrigkeit nach § 130 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten,
bei der eine mit Strafe bedrohte Pflichtverletzung auch den Tatbestand des § 81 Absatz 1, 2 Nummer 1 und
Absatz 3 verwirklicht,
 

zugrunde liegt. Dies gilt nicht, wenn die Behörde das § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten betreffende
Verfahren an die Staatsanwaltschaft abgibt. In den Fällen des Satzes 1 sollen sich die Staatsanwaltschaft und die
Kartellbehörde gegenseitig frühzeitig über geplante Ermittlungsschritte mit Außenwirkung, insbesondere über
Durchsuchungen, unterrichten.

§ 82a Befugnisse und Zuständigkeiten im Verfahren nach Einspruchseinlegung

(1) Im Verfahren nach Einspruch gegen eine Bußgeldentscheidung ist § 69 Absatz 4 und 5 Satz 1 zweiter Halbsatz
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten nicht anzuwenden. Die Staatsanwaltschaft hat die Akten an das
nach § 83 zuständige Gericht zu übersenden. Im gerichtlichen Bußgeldverfahren verfügt die Kartellbehörde
über dieselben Rechte wie die Staatsanwaltschaft; im Verfahren vor dem Bundesgerichtshof vertritt allein
der Generalbundesanwalt das öffentliche Interesse. § 76 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist nicht
anzuwenden.

(2) Sofern das Bundeskartellamt als Verwaltungsbehörde des Vorverfahrens tätig war, erfolgt die Vollstreckung
der Geldbuße und des Geldbetrages, dessen Einziehung nach § 29a des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
angeordnet wurde, durch das Bundeskartellamt als Vollstreckungsbehörde aufgrund einer von dem
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Gerichts zu erteilenden, mit der Bescheinigung der Vollstreckbarkeit
versehenen beglaubigten Abschrift der Urteilsformel entsprechend den Vorschriften über die Vollstreckung
von Bußgeldbescheiden. Die Geldbußen und die Geldbeträge, deren Einziehung nach § 29a des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten angeordnet wurde, fließen der Bundeskasse zu, die auch die der Staatskasse auferlegten
Kosten trägt.

§ 82b Besondere Ermittlungsbefugnisse
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(1) In Verfahren zur Festsetzung einer Geldbuße nach § 81 oder zur Festsetzung eines Haftungsbetrages nach
§ 81e sind über § 46 Absatz 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten hinaus § 59 Absatz 1, 2, 3 Satz 1 und
2, Absatz 4 und 5 und im Rahmen von Durchsuchungen § 59b Absatz 3 Satz 1 und Absatz 5 Satz 2 und 3
entsprechend anzuwenden. § 59 Absatz 4 Satz 2 ist bei Auskunftsverlangen und Herausgabeverlangen nach
§ 59 Absatz 1 und 2 oder Verlangen nach § 59b Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 in Bezug auf natürliche Personen
entsprechend anzuwenden.

(2) Absatz 1 Satz 2 und § 59 Absatz 1, 2, 3 Satz 1 und 2, Absatz 4 und 5 gelten für die Erteilung einer Auskunft
oder die Herausgabe von Unterlagen an das Gericht entsprechend.

(3) Schriftliche oder protokollierte Auskünfte, die aufgrund von Auskunftsverlangen nach Absatz 1 in Verbindung
mit § 59 erteilt wurden, sowie Protokolle nach Absatz 1 in Verbindung mit § 59b Absatz 3 Satz 1 Nummer 3
können als Urkunden in das gerichtliche Verfahren eingebracht werden. § 250 der Strafprozessordnung ist
insoweit nicht anzuwenden.

§ 83 Zuständigkeit des Oberlandesgerichts im gerichtlichen Verfahren

(1) Im gerichtlichen Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit nach § 81 entscheidet das Oberlandesgericht,
in dessen Bezirk die zuständige Kartellbehörde ihren Sitz hat; es entscheidet auch über einen Antrag auf
gerichtliche Entscheidung (§ 62 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten) in den Fällen des § 52 Absatz 2 Satz
3 und des § 69 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sowie gegen Maßnahmen, die die
Kartellbehörde während des gerichtlichen Bußgeldverfahrens getroffen hat. § 140 Absatz 1 Nummer 1 der
Strafprozessordnung in Verbindung mit § 46 Absatz 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten findet keine
Anwendung.

(2) Das Oberlandesgericht entscheidet in der Besetzung von drei Mitgliedern mit Einschluss des vorsitzenden
Mitglieds.

§ 84 Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof

Über die Rechtsbeschwerde (§ 79 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten) entscheidet der Bundesgerichtshof.
Hebt er die angefochtene Entscheidung auf, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, so verweist er die Sache an
das Oberlandesgericht, dessen Entscheidung aufgehoben wird, zurück.

§ 85 Wiederaufnahmeverfahren gegen Bußgeldbescheid

Im Wiederaufnahmeverfahren gegen den Bußgeldbescheid der Kartellbehörde (§ 85 Absatz 4 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten) entscheidet das nach § 83 zuständige Gericht.

§ 86 Gerichtliche Entscheidungen bei der Vollstreckung

Die bei der Vollstreckung notwendig werdenden gerichtlichen Entscheidungen (§ 104 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten) werden von dem nach § 83 zuständigen Gericht erlassen.

Kapitel 3
Vollstreckung
§ 86a Vollstreckung

Die Kartellbehörde kann ihre Anordnungen nach den für die Vollstreckung von Verwaltungsmaßnahmen
geltenden Vorschriften durchsetzen. Die Höhe des Zwangsgeldes gegen Unternehmen oder
Unternehmensvereinigungen kann für jeden Tag des Verzugs ab dem in der Androhung bestimmten
Zeitpunkt bis zu 5 Prozent des im vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten durchschnittlichen weltweiten
Tagesgesamtumsatzes des Unternehmens oder der Unternehmensvereinigung betragen.

Kapitel 4
Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten
§ 87 Ausschließliche Zuständigkeit der Landgerichte

Für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten, die die Anwendung von Vorschriften des Teils 1, des Artikels 101 oder
102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union oder des Artikels 53 oder 54 des Abkommens
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über den Europäischen Wirtschaftsraum betreffen, sind ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstands die
Landgerichte ausschließlich zuständig. Satz 1 gilt auch, wenn die Entscheidung eines Rechtsstreits ganz oder
teilweise von einer Entscheidung, die nach diesem Gesetz zu treffen ist, oder von der Anwendbarkeit des Artikels
101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union oder des Artikels 53 oder 54 des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum abhängt.

§ 88 Klageverbindung

Mit der Klage nach § 87 kann die Klage wegen eines anderen Anspruchs verbunden werden, wenn dieser im
rechtlichen oder unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem Anspruch steht, der bei dem nach
§ 87 zuständigen Gericht geltend zu machen ist; dies gilt auch dann, wenn für die Klage wegen des anderen
Anspruchs eine ausschließliche Zuständigkeit gegeben ist.

§ 89 Zuständigkeit eines Landgerichts für mehrere Gerichtsbezirke

(1) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung bürgerliche Rechtsstreitigkeiten,
für die nach § 87 ausschließlich die Landgerichte zuständig sind, einem Landgericht für die Bezirke mehrerer
Landgerichte zuzuweisen, wenn eine solche Zusammenfassung der Rechtspflege in Kartellsachen, insbesondere
der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung, dienlich ist. Die Landesregierungen können die Ermächtigung
auf die Landesjustizverwaltungen übertragen.

(2) Durch Staatsverträge zwischen Ländern kann die Zuständigkeit eines Landgerichts für einzelne Bezirke oder
das gesamte Gebiet mehrerer Länder begründet werden.

(3) Die Parteien können sich vor den nach den Absätzen 1 und 2 bestimmten Gerichten auch anwaltlich durch
Personen vertreten lassen, die bei dem Gericht zugelassen sind, vor das der Rechtsstreit ohne die Regelung nach
den Absätzen 1 und 2 gehören würde.

§ 89a Streitwertanpassung, Kostenerstattung

(1) Macht in einer Rechtsstreitigkeit, in der ein Anspruch nach den §§ 33, 33a Absatz 1 oder § 34a geltend
gemacht wird, eine Partei glaubhaft, dass die Belastung mit den Prozesskosten nach dem vollen Streitwert
ihre wirtschaftliche Lage erheblich gefährden würde, so kann das Gericht auf ihren Antrag anordnen, dass die
Verpflichtung dieser Partei zur Zahlung von Gerichtskosten sich nach einem ihrer Wirtschaftslage angepassten
Teil des Streitwerts bemisst. Das Gericht kann die Anordnung davon abhängig machen, dass die Partei
glaubhaft macht, dass die von ihr zu tragenden Kosten des Rechtsstreits weder unmittelbar noch mittelbar von
einem Dritten übernommen werden. Die Anordnung hat zur Folge, dass die begünstigte Partei die Gebühren
ihres Rechtsanwalts ebenfalls nur nach diesem Teil des Streitwerts zu entrichten hat. Soweit ihr Kosten des
Rechtsstreits auferlegt werden oder soweit sie diese übernimmt, hat sie die von dem Gegner entrichteten
Gerichtsgebühren und die Gebühren seines Rechtsanwalts nur nach dem Teil des Streitwerts zu erstatten. Soweit
die außergerichtlichen Kosten dem Gegner auferlegt oder von ihm übernommen werden, kann der Rechtsanwalt
der begünstigten Partei seine Gebühren von dem Gegner nach dem für diesen geltenden Streitwert beitreiben.

(2) Der Antrag nach Absatz 1 kann vor der Geschäftsstelle des Gerichts zur Niederschrift erklärt werden. Er ist
vor der Verhandlung zur Hauptsache anzubringen. Danach ist er nur zulässig, wenn der angenommene oder
festgesetzte Streitwert später durch das Gericht heraufgesetzt wird. Vor der Entscheidung über den Antrag ist
der Gegner zu hören.

(3) Ist in einer Rechtsstreitigkeit, in der ein Anspruch nach § 33a Absatz 1 geltend gemacht wird, ein
Nebenintervenient einer Hauptpartei beigetreten, hat der Gegner, soweit ihm Kosten des Rechtsstreits
auferlegt werden oder soweit er sie übernimmt, die Rechtsanwaltskosten der Nebenintervention nur
nach dem Gegenstandswert zu erstatten, den das Gericht nach freiem Ermessen festsetzt. Bei mehreren
Nebeninterventionen darf die Summe der Gegenstandswerte der einzelnen Nebeninterventionen den Streitwert
der Hauptsache nicht übersteigen.

§ 89b Verfahren

(1) Für die Erteilung von Auskünften gemäß § 33g gilt § 142 der Zivilprozessordnung entsprechend.

(2) § 142 Absatz 2 der Zivilprozessordnung findet mit der Maßgabe Anwendung, dass sich die Zumutbarkeit nach
§ 33g Absatz 3 bis 6 bestimmt.



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz sowie des Bundesamts für
Justiz ‒ www.gesetze-im-internet.de

- Seite 76 von 122 -

(3) Über den Anspruch nach § 33g Absatz 1 oder 2 kann das Gericht durch Zwischenurteil entscheiden, wenn er
in dem Rechtsstreit über den Anspruch auf Ersatz des Schadens nach § 33a Absatz 1 gegen die andere Partei
erhoben wird. Ergeht ein Zwischenurteil, so ist es in Betreff der Rechtsmittel als Endurteil anzusehen.

(4) Das Gericht kann den Rechtsstreit über den auf Schadensersatz gerichteten Anspruch nach § 33a Absatz 1
auf Antrag aussetzen
1.   bis zur Erledigung des wegen des Anspruchs nach § 33g Absatz 1 oder 2 geführten Rechtsstreits oder

 

2.   für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren, wenn und solange die Parteien sich an einem Verfahren
beteiligen, das zum Ziel hat, den Rechtsstreit über den Schadensersatzanspruch außergerichtlich
beizulegen.
 

(5) Gegen denjenigen, dessen Verstoß gegen eine Vorschrift des Teils 1 oder gegen Artikel 101 oder 102 des
Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union durch eine gemäß § 33b bindende Entscheidung der
Wettbewerbsbehörde festgestellt wurde, kann die Herausgabe dieser Entscheidung der Wettbewerbsbehörde
bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 33g im Wege der einstweiligen Verfügung auch ohne die Darlegung
und Glaubhaftmachung der in den §§ 935 und 940 der Zivilprozessordnung bezeichneten Voraussetzungen
angeordnet werden. Eine Anordnung nach Satz 1 setzt keine Eilbedürftigkeit voraus. Der Antragsgegner ist vor
der Anordnung anzuhören.

(6) Auf Antrag kann das Gericht nach Anhörung der Betroffenen durch Beschluss die Offenlegung von
Beweismitteln oder die Erteilung von Auskünften anordnen, deren Geheimhaltung aus wichtigen Gründen
verlangt wird oder deren Offenlegung beziehungsweise Erteilung nach § 33g Absatz 6 verweigert wird, soweit
1.   es diese für die Durchsetzung eines Anspruchs nach § 33a Absatz 1 oder die Verteidigung gegen diesen

Anspruch als sachdienlich erachtet und
 

2.   nach Abwägung aller Umstände des Einzelfalles das Interesse des Anspruchstellers an der Offenlegung das
Interesse des Betroffenen an der Geheimhaltung überwiegt.
 

Der Beschluss ist zu begründen. Gegen den Beschluss findet sofortige Beschwerde statt.

(7) Das Gericht trifft die erforderlichen Maßnahmen, um den im Einzelfall gebotenen Schutz von Betriebs- und
Geschäftsgeheimnissen und anderen vertraulichen Informationen zu gewährleisten. Insbesondere kann das
Gericht einen öffentlich bestellten Sachverständigen mit einem Gutachten zu dem erforderlichen Umfang des im
Einzelfall gebotenen Schutzes beauftragen, sofern dieser Sachverständige berufsrechtlich zur Verschwiegenheit
verpflichtet worden ist.

(8) Auf begründeten Antrag einer Partei in einem Rechtsstreit über den Anspruch nach § 33a Absatz 1, § 33g
Absatz 1 oder 2 prüft das Gericht die ihm aufgrund des Anspruchs nach § 33g Absatz 4 allein zum Zweck der
Prüfung vorgelegten Beweismittel darauf, ob sie Kronzeugenerklärungen oder Vergleichsausführungen, die nicht
zurückgezogen wurden, enthalten. Das Gericht legt die Beweismittel den Parteien vor, soweit
1.   sie keine Kronzeugenerklärungen oder Vergleichsausführungen, die nicht zurückgezogen wurden, enthalten

und
 

2.   im Übrigen die Voraussetzungen für die Herausgabe nach § 33g vorliegen.
 

Hierüber entscheidet das Gericht durch Beschluss. Vor Beschlüssen nach diesem Absatz ist die
Wettbewerbsbehörde anzuhören, gegenüber der die Kronzeugenerklärung oder Vergleichsausführung abgegeben
worden ist. Die Mitglieder des Gerichts sind zur Geheimhaltung verpflichtet; die Entscheidungsgründe dürfen den
Inhalt der geheim gehaltenen Beweismittel nicht erkennen lassen. Gegen Beschlüsse nach diesem Absatz findet
sofortige Beschwerde statt.

§ 89c Offenlegung aus der Behördenakte

(1) In einem Rechtsstreit wegen eines Anspruchs nach § 33a Absatz 1 oder nach § 33g Absatz 1 oder 2 kann das
Gericht auf Antrag einer Partei bei der Wettbewerbsbehörde die Vorlegung von Urkunden und Gegenständen
ersuchen, die sich in deren Akten zu einem Verfahren befinden oder in einem Verfahren amtlich verwahrt
werden, wenn der Antragsteller glaubhaft macht, dass er
1.   einen Anspruch auf Schadensersatz nach § 33a Absatz 1 gegen eine andere Partei hat und

 

2.   die in der Akte vermuteten Informationen nicht mit zumutbarem Aufwand von einer anderen Partei oder
einem Dritten erlangen kann.
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Das Gericht entscheidet über den Antrag durch Beschluss. Gegen den Beschluss findet sofortige Beschwerde
statt.

(2) Das Gericht kann dem Antragsteller die vorgelegten Urkunden und Gegenstände zugänglich machen oder
ihm Auskünfte daraus erteilen, soweit
1.   es seinem Antrag entspricht,

 

2.   die Tatsachen oder Beweismittel zur Erhebung eines Anspruchs nach § 33a Absatz 1 oder zur Verteidigung
gegen diesen Anspruch erforderlich sind und
 

3.   die Zugänglichmachung oder Auskunftserteilung nicht unverhältnismäßig ist.
 

Das Gericht hat von der Offenlegung Betroffene und die Wettbewerbsbehörde vor der Zugänglichmachung
oder Auskunftserteilung anzuhören. Tatsachen und Beweismittel, deren Geheimhaltung aus wichtigen Gründen
verlangt wird, sind von der Zugänglichmachung oder Auskunftserteilung auszunehmen. § 89b Absatz 6 findet
entsprechende Anwendung.

(3) Das Ersuchen nach Absatz 1 oder um die Erteilung amtlicher Auskünfte von der Wettbewerbsbehörde
ist ausgeschlossen, soweit es unverhältnismäßig ist. Bei der Entscheidung über das Ersuchen nach Absatz
1, über das Ersuchen um die Erteilung amtlicher Auskünfte von der Wettbewerbsbehörde sowie über die
Zugänglichmachung oder Auskunftserteilung nach Absatz 2 berücksichtigt das Gericht neben § 33g Absatz 3
insbesondere auch
1.   die Bestimmtheit des Antrags hinsichtlich der in der Akte der Wettbewerbsbehörde erwarteten Beweismittel

nach deren Art, Gegenstand und Inhalt,
 

2.   die Anhängigkeit des Anspruchs nach § 33a Absatz 1,
 

3.   die Wirksamkeit der öffentlichen Durchsetzung des Kartellrechts, insbesondere den Einfluss der
Offenlegung auf laufende Verfahren und auf die Funktionsfähigkeit von Kronzeugenprogrammen und
Vergleichsverfahren.
 

(4) Die Wettbewerbsbehörde kann die Vorlegung von Urkunden und Gegenständen, die sich in ihren Akten zu
einem Verfahren befinden oder in einem Verfahren amtlich verwahrt werden, ablehnen, soweit sie Folgendes
enthalten:
1.   Kronzeugenerklärungen,

 

2.   Vergleichsausführungen, die nicht zurückgezogen wurden,
 

3.   interne Vermerke der Behörden oder
 

4.   Kommunikation der Wettbewerbsbehörden untereinander oder mit der Generalstaatsanwaltschaft am Sitz
des für die Wettbewerbsbehörde zuständigen Oberlandesgerichts oder dem Generalbundesanwalt beim
Bundesgerichtshof.
 

§ 33g Absatz 5 und § 89b Absatz 8 finden entsprechende Anwendung; letztere Regelung mit der Maßgabe, dass
sie auch für die Überprüfung von Urkunden und Gegenständen im Sinne des Satzes 1 Nummer 3 und 4 gilt.

(5) Die §§ 406e und 475 der Strafprozessordnung finden neben den Absätzen 1 bis 3 keine Anwendung, soweit
die Einsicht in die kartellbehördliche Akte oder die Auskunft der Erhebung eines Schadensersatzanspruchs
wegen eines Verstoßes nach § 33 Absatz 1 oder der Vorbereitung dieser Erhebung dienen soll. Das Recht,
aufgrund dieser Vorschriften Einsicht in Bußgeldbescheide zu begehren, die eine Kartellbehörde erlassen hat,
bleibt unberührt. § 33g Absatz 1 und 2 findet keine Anwendung auf Wettbewerbsbehörden, die im Besitz von
Beweismitteln sind.

(6) Die Regelungen der Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend für Behörden und Gerichte, die Akten, Bestandteile
oder Kopien von Akten einer Wettbewerbsbehörde in ihren Akten haben. Die Wettbewerbsbehörde, die die Akte
führt oder geführt hat, ist nach Absatz 2 Satz 2 zu beteiligen.

§ 89d Beweisregeln

(1) Beweismittel, die allein durch Einsicht in die Akten einer Wettbewerbsbehörde oder nach § 89c erlangt
worden sind, können nur Beweis für Tatsachen in einem Rechtsstreit über einen Anspruch auf Schadensersatz
wegen eines Verstoßes nach § 33 Absatz 1 erbringen, wenn derjenige, dem die Einsicht gewährt worden ist, oder
dessen Rechtsnachfolger Partei in dem Rechtsstreit ist.
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(2) Kronzeugenerklärungen und Vergleichsausführungen, die allein durch Einsicht in die Akten einer Behörde
oder eines Gerichts oder nach § 89c erlangt worden sind, können keinen Beweis für Tatsachen in einem
Rechtsstreit über einen Anspruch auf Schadensersatz wegen eines Verstoßes nach § 33 Absatz 1 erbringen.

(3) Beweismittel im Sinne von § 33g Absatz 5, die allein durch Einsicht in die Akten einer Behörde oder eines
Gerichts oder nach § 89c erlangt worden sind, können keinen Beweis für Tatsachen in einem Rechtsstreit
über einen Anspruch auf Schadensersatz wegen eines Verstoßes nach § 33 Absatz 1 erbringen, bis die
Wettbewerbsbehörde ihr Verfahren vollständig durch Erlass einer Entscheidung oder in anderer Weise gegen
jeden Beteiligten beendet hat.

(4) Die §§ 142, 144, § 371 Absatz 2, § 371a Absatz 1 Satz 1, die §§ 421, 422, 428, 429 und 432 der
Zivilprozessordnung finden in einem Rechtsstreit über einen Anspruch auf Schadensersatz wegen eines
Verstoßes nach § 33 Absatz 1 oder über einen Anspruch nach § 33g Absatz 1 oder Absatz 2 nur Anwendung,
soweit in Bezug auf die vorzulegende Urkunde oder den vorzulegenden Gegenstand auch ein Anspruch auf
Herausgabe von Beweismitteln nach § 33g gegen den zur Vorlage Verpflichteten besteht, es sei denn, es besteht
ein vertraglicher Anspruch auf Vorlage gegen den Verpflichteten. Satz 1 gilt entsprechend für die Vorlage durch
Behörden bei Urkunden und Gegenständen, die sich in der Akte einer Wettbewerbsbehörde befinden oder in
einem Verfahren amtlich verwahrt werden, mit der Maßgabe, dass in Bezug auf das betreffende Beweismittel
auch die Voraussetzungen für eine Vorlage nach § 89c Absatz 1 bis 4 und 6 vorliegen müssen.

§ 89e Gemeinsame Vorschriften für die §§ 33g und 89b bis 89d

(1) Wettbewerbsbehörden im Sinne der §§ 33g und 89b bis 89d sind
1.   das Bundeskartellamt,

 

2.   die nach Landesrecht zuständigen obersten Landesbehörden,
 

3.   die Europäische Kommission und
 

4.   die Wettbewerbsbehörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union.
 

(2) Absatz 1 sowie die §§ 33g, 89b bis 89d finden entsprechende Anwendung auf die Durchsetzung von
Schadensersatzansprüchen oder Verteidigung gegen Schadensersatzansprüche wegen Zuwiderhandlungen
gegen Bestimmungen des nationalen Rechts eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union,
1.   mit denen überwiegend das gleiche Ziel verfolgt wird wie mit den Artikeln 101 und 102 des Vertrages über

die Arbeitsweise der Europäischen Union und
 

2.   die nach Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 auf denselben Fall und parallel zum
Wettbewerbsrecht der Europäischen Union angewandt werden.
 

Davon ausgenommen sind nationale Rechtsvorschriften, mit denen natürlichen Personen strafrechtliche
Sanktionen auferlegt werden, es sei denn, solche strafrechtlichen Sanktionen dienen als Mittel, um das für
Unternehmen geltende Wettbewerbsrecht durchzusetzen.

Kapitel 5
Gemeinsame Bestimmungen
§ 90 Benachrichtigung und Beteiligung der Kartellbehörden

(1) Die deutschen Gerichte unterrichten das Bundeskartellamt über alle Rechtsstreitigkeiten, deren Entscheidung
ganz oder teilweise von der Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes, von einer Entscheidung, die nach
diesen Vorschriften zu treffen ist, oder von der Anwendung von Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die
Arbeitsweise der Europäischen Union oder von Artikel 53 oder 54 des Abkommens über den europäischen
Wirtschaftsraum abhängt. Dies gilt auch in den Fällen einer entsprechenden Anwendung der genannten
Vorschriften. Satz 1 gilt nicht für Rechtsstreitigkeiten über Entscheidungen nach § 42. Das Gericht hat
dem Bundeskartellamt auf Verlangen Abschriften von allen Schriftsätzen, Protokollen, Verfügungen und
Entscheidungen zu übersenden.

(2) Der Präsident des Bundeskartellamts kann, wenn er es zur Wahrung des öffentlichen Interesses als
angemessen erachtet, aus den Mitgliedern des Bundeskartellamts eine Vertretung bestellen, die befugt ist,
dem Gericht schriftliche Erklärungen abzugeben, auf Tatsachen und Beweismittel hinzuweisen, den Terminen
beizuwohnen, in ihnen Ausführungen zu machen und Fragen an Parteien, Zeugen und Sachverständige zu
richten. Schriftliche Erklärungen der vertretenden Person sind den Parteien von dem Gericht mitzuteilen.



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz sowie des Bundesamts für
Justiz ‒ www.gesetze-im-internet.de

- Seite 79 von 122 -

(3) Reicht die Bedeutung des Rechtsstreits nicht über das Gebiet eines Landes hinaus, so tritt im Rahmen des
Absatzes 1 Satz 4 und des Absatzes 2 die oberste Landesbehörde an die Stelle des Bundeskartellamts.

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Rechtsstreitigkeiten, die die Durchsetzung eines nach §
30 gebundenen Preises gegenüber einem gebundenen Abnehmer oder einem anderen Unternehmen zum
Gegenstand haben.

(5) Das Bundeskartellamt kann auf Antrag eines Gerichts, das über einen Schadensersatzanspruch nach § 33a
Absatz 1 Satz 1 zu entscheiden hat, eine Stellungnahme zur Höhe des Schadens abgeben, der durch den Verstoß
entstanden ist. Die Rechte des Präsidenten des Bundeskartellamts nach Absatz 2 bleiben unberührt.

(6) Absatz 1 Satz 4 und Absatz 2 gelten entsprechend für Streitigkeiten vor Gericht, die erhebliche, dauerhafte
oder wiederholte Verstöße gegen verbraucherrechtliche Vorschriften zum Gegenstand haben, die nach ihrer Art
oder ihrem Umfang die Interessen einer Vielzahl von Verbraucherinnen und Verbrauchern beeinträchtigen. Dies
gilt nicht, wenn die Durchsetzung der Vorschriften nach Satz 1 in die Zuständigkeit anderer Bundesbehörden
fällt.

Fußnote

(+++ § 90 Abs. 1 u. 2: Zur Anwendung vgl. § 110 Abs. 2 VGG +++)

§ 90a Zusammenarbeit der Gerichte mit der Europäischen Kommission und den Kartellbehörden

(1) In allen gerichtlichen Verfahren, in denen der Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der
Europäischen Union zur Anwendung kommt, übermittelt das Gericht der Europäischen Kommission über das
Bundeskartellamt eine Abschrift jeder Entscheidung unverzüglich nach deren Zustellung an die Parteien. Das
Bundeskartellamt darf der Europäischen Kommission die Unterlagen übermitteln, die es nach § 90 Absatz 1 Satz
4 erhalten hat.

(2) Die Europäische Kommission kann in Verfahren nach Absatz 1 aus eigener Initiative dem Gericht schriftliche
Stellungnahmen übermitteln. Das Gericht übermittelt der Europäischen Kommission alle zur Beurteilung des Falls
notwendigen Schriftstücke, wenn diese darum nach Artikel 15 Absatz 3 Satz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003
ersucht. Das Gericht übermittelt dem Bundeskartellamt und den Parteien eine Kopie einer Stellungnahme der
Europäischen Kommission nach Artikel 15 Absatz 3 Satz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003. Die Europäische
Kommission kann in der mündlichen Verhandlung auch mündlich Stellung nehmen.

(3) Das Gericht kann in Verfahren nach Absatz 1 die Europäische Kommission um die Übermittlung ihr
vorliegender Informationen oder um Stellungnahmen zu Fragen bitten, die die Anwendung des Artikels 101 oder
102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union betreffen. Das Gericht unterrichtet die Parteien
über ein Ersuchen nach Satz 1 und übermittelt diesen und dem Bundeskartellamt eine Kopie der Antwort der
Europäischen Kommission.

(4) In den Fällen der Absätze 2 und 3 kann der Geschäftsverkehr zwischen dem Gericht und der Europäischen
Kommission auch über das Bundeskartellamt erfolgen.

§ 91 Kartellsenat beim Oberlandesgericht

Bei den Oberlandesgerichten wird ein Kartellsenat gebildet. Er entscheidet über die ihm gemäß § 57 Absatz 2
Satz 2, § 73 Absatz 4, §§ 83, 85 und 86 zugewiesenen Rechtssachen sowie über die Berufung gegen Endurteile
und die Beschwerde gegen sonstige Entscheidungen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten nach § 87.

§ 92 Zuständigkeit eines Oberlandesgerichts oder des Obersten Landesgerichts für mehrere
Gerichtsbezirke in Verwaltungs- und Bußgeldsachen

(1) Sind in einem Land mehrere Oberlandesgerichte errichtet, so können die Rechtssachen, für die nach § 57
Absatz 2 Satz 2, § 73 Absatz 4, §§ 83, 85 und 86 ausschließlich die Oberlandesgerichte zuständig sind, von den
Landesregierungen durch Rechtsverordnung einem oder einigen der Oberlandesgerichte oder dem Obersten
Landesgericht zugewiesen werden, wenn eine solche Zusammenfassung der Rechtspflege in Kartellsachen,
insbesondere der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung, dienlich ist. Die Landesregierungen können die
Ermächtigung auf die Landesjustizverwaltungen übertragen.
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(2) Durch Staatsverträge zwischen Ländern kann die Zuständigkeit eines Oberlandesgerichts oder Obersten
Landesgerichts für einzelne Bezirke oder das gesamte Gebiet mehrerer Länder begründet werden.

§ 93 Zuständigkeit für Berufung und Beschwerde

§ 92 Absatz 1 und 2 gilt entsprechend für die Entscheidung über die Berufung gegen Endurteile und die
Beschwerde gegen sonstige Entscheidungen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten nach § 87.

§ 94 Kartellsenat beim Bundesgerichtshof

(1) Beim Bundesgerichtshof wird ein Kartellsenat gebildet; er entscheidet im ersten und letzten Rechtszug über
die in § 73 Absatz 5 genannten Verfügungen des Bundeskartellamts und über folgende Rechtsmittel:
1.   in Verwaltungssachen über die Rechtsbeschwerde gegen Entscheidungen der Oberlandesgerichte (§§ 77,

79, 80) und über die Nichtzulassungsbeschwerde (§ 78);
 

2.   in Bußgeldverfahren über die Rechtsbeschwerde gegen Entscheidungen der Oberlandesgerichte (§ 84);
 

3.   in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten nach § 87
a)   über die Revision einschließlich der Nichtzulassungsbeschwerde gegen Endurteile der

Oberlandesgerichte,
 

b)   über die Sprungrevision gegen Endurteile der Landgerichte,
 

c)   über die Rechtsbeschwerde gegen Beschlüsse der Oberlandesgerichte in den Fällen des § 574 Absatz
1 der Zivilprozessordnung.
 

 

(2) Der Kartellsenat gilt im Sinne des § 132 des Gerichtsverfassungsgesetzes in Bußgeldsachen als Strafsenat, in
allen übrigen Sachen als Zivilsenat.

§ 95 Ausschließliche Zuständigkeit

Die Zuständigkeit der nach diesem Gesetz zur Entscheidung berufenen Gerichte ist ausschließlich.

§ 96 (weggefallen)

Teil 4
Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen

Fußnote

(+++ Teil 4: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

Kapitel 1
Vergabeverfahren

Fußnote

(+++ Kapitel 1: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

Abschnitt 1
Grundsätze, Definitionen und Anwendungsbereich

Fußnote

(+++ Abschnitt 1: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 97 Grundsätze der Vergabe

(1) Öffentliche Aufträge und Konzessionen werden im Wettbewerb und im Wege transparenter Verfahren
vergeben. Dabei werden die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und der Verhältnismäßigkeit gewahrt.

(2) Die Teilnehmer an einem Vergabeverfahren sind gleich zu behandeln, es sei denn, eine Ungleichbehandlung
ist aufgrund dieses Gesetzes ausdrücklich geboten oder gestattet.
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(3) Bei der Vergabe werden Aspekte der Qualität und der Innovation sowie soziale und umweltbezogene Aspekte
nach Maßgabe dieses Teils berücksichtigt.

(4) Mittelständische Interessen sind bei der Vergabe öffentlicher Aufträge vornehmlich zu berücksichtigen.
Leistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt nach Art oder Fachgebiet (Fachlose) zu vergeben.
Mehrere Teil- oder Fachlose dürfen zusammen vergeben werden, wenn wirtschaftliche oder technische Gründe
dies erfordern. Wird ein Unternehmen, das nicht öffentlicher Auftraggeber oder Sektorenauftraggeber ist, mit der
Wahrnehmung oder Durchführung einer öffentlichen Aufgabe betraut, verpflichtet der öffentliche Auftraggeber
oder Sektorenauftraggeber das Unternehmen, sofern es Unteraufträge vergibt, nach den Sätzen 1 bis 3 zu
verfahren.

(5) Für das Senden, Empfangen, Weiterleiten und Speichern von Daten in einem Vergabeverfahren verwenden
Auftraggeber und Unternehmen grundsätzlich elektronische Mittel nach Maßgabe der aufgrund des § 113
erlassenen Verordnungen.

(6) Unternehmen haben Anspruch darauf, dass die Bestimmungen über das Vergabeverfahren eingehalten
werden.

Fußnote

(+++ § 97: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 98 Auftraggeber

Auftraggeber im Sinne dieses Teils sind öffentliche Auftraggeber im Sinne des § 99, Sektorenauftraggeber im
Sinne des § 100 und Konzessionsgeber im Sinne des § 101.

Fußnote

(+++ § 98: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 99 Öffentliche Auftraggeber

Öffentliche Auftraggeber sind
1.   Gebietskörperschaften sowie deren Sondervermögen,

 

2.   andere juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts, die zu dem besonderen Zweck
gegründet wurden, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nichtgewerblicher Art zu erfüllen, sofern
a)   sie überwiegend von Stellen nach Nummer 1 oder 3 einzeln oder gemeinsam durch Beteiligung oder

auf sonstige Weise finanziert werden,
 

b)   ihre Leitung der Aufsicht durch Stellen nach Nummer 1 oder 3 unterliegt oder
 

c)   mehr als die Hälfte der Mitglieder eines ihrer zur Geschäftsführung oder zur Aufsicht berufenen
Organe durch Stellen nach Nummer 1 oder 3 bestimmt worden sind;
 

dasselbe gilt, wenn diese juristische Person einer anderen juristischen Person des öffentlichen oder privaten
Rechts einzeln oder gemeinsam mit anderen die überwiegende Finanzierung gewährt, über deren Leitung
die Aufsicht ausübt oder die Mehrheit der Mitglieder eines zur Geschäftsführung oder Aufsicht berufenen
Organs bestimmt hat,
 

3.   Verbände, deren Mitglieder unter Nummer 1 oder 2 fallen,
 

4.   natürliche oder juristische Personen des privaten Rechts sowie juristische Personen des öffentlichen
Rechts, soweit sie nicht unter Nummer 2 fallen, in den Fällen, in denen sie für Tiefbaumaßnahmen, für die
Errichtung von Krankenhäusern, Sport-, Erholungs- oder Freizeiteinrichtungen, Schul-, Hochschul- oder
Verwaltungsgebäuden oder für damit in Verbindung stehende Dienstleistungen und Wettbewerbe von
Stellen, die unter die Nummern 1, 2 oder 3 fallen, Mittel erhalten, mit denen diese Vorhaben zu mehr als 50
Prozent subventioniert werden.
 

Fußnote

(+++ § 99: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)
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§ 100 Sektorenauftraggeber

(1) Sektorenauftraggeber sind
1.   öffentliche Auftraggeber gemäß § 99 Nummer 1 bis 3, die eine Sektorentätigkeit gemäß § 102 ausüben,

 

2.   natürliche oder juristische Personen des privaten Rechts, die eine Sektorentätigkeit gemäß § 102 ausüben,
wenn
a)   diese Tätigkeit auf der Grundlage von besonderen oder ausschließlichen Rechten ausgeübt wird, die

von einer zuständigen Behörde gewährt wurden, oder
 

b)   öffentliche Auftraggeber gemäß § 99 Nummer 1 bis 3 auf diese Personen einzeln oder gemeinsam
einen beherrschenden Einfluss ausüben können.
 

 

(2) Besondere oder ausschließliche Rechte im Sinne von Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a sind Rechte, die dazu
führen, dass die Ausübung dieser Tätigkeit einem oder mehreren Unternehmen vorbehalten wird und dass die
Möglichkeit anderer Unternehmen, diese Tätigkeit auszuüben, erheblich beeinträchtigt wird. Keine besonderen
oder ausschließlichen Rechte in diesem Sinne sind Rechte, die aufgrund eines Verfahrens nach den Vorschriften
dieses Teils oder aufgrund eines sonstigen Verfahrens gewährt wurden, das angemessen bekannt gemacht
wurde und auf objektiven Kriterien beruht.

(3) Die Ausübung eines beherrschenden Einflusses im Sinne von Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b wird vermutet,
wenn ein öffentlicher Auftraggeber gemäß § 99 Nummer 1 bis 3
1.   unmittelbar oder mittelbar die Mehrheit des gezeichneten Kapitals des Unternehmens besitzt,

 

2.   über die Mehrheit der mit den Anteilen am Unternehmen verbundenen Stimmrechte verfügt oder
 

3.   mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans des Unternehmens
bestellen kann.
 

Fußnote

(+++ § 100: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 101 Konzessionsgeber

(1) Konzessionsgeber sind
1.   öffentliche Auftraggeber gemäß § 99 Nummer 1 bis 3, die eine Konzession vergeben,

 

2.   Sektorenauftraggeber gemäß § 100 Absatz 1 Nummer 1, die eine Sektorentätigkeit gemäß § 102 Absatz 2
bis 6 ausüben und eine Konzession zum Zweck der Ausübung dieser Tätigkeit vergeben,
 

3.   Sektorenauftraggeber gemäß § 100 Absatz 1 Nummer 2, die eine Sektorentätigkeit gemäß § 102 Absatz 2
bis 6 ausüben und eine Konzession zum Zweck der Ausübung dieser Tätigkeit vergeben.
 

(2) § 100 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend.

Fußnote

(+++ § 101: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 102 Sektorentätigkeiten

(1) Sektorentätigkeiten im Bereich Wasser sind
1.   die Bereitstellung oder das Betreiben fester Netze zur Versorgung der Allgemeinheit im Zusammenhang mit

der Gewinnung, der Fortleitung und der Abgabe von Trinkwasser,
 

2.   die Einspeisung von Trinkwasser in diese Netze.
 

Als Sektorentätigkeiten gelten auch Tätigkeiten nach Satz 1, die im Zusammenhang mit Wasserbau-,
Bewässerungs- oder Entwässerungsvorhaben stehen, sofern die zur Trinkwasserversorgung bestimmte
Wassermenge mehr als 20 Prozent der Gesamtwassermenge ausmacht, die mit den entsprechenden Vorhaben
oder Bewässerungs- oder Entwässerungsanlagen zur Verfügung gestellt wird oder die im Zusammenhang mit der
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Abwasserbeseitigung oder -behandlung steht. Die Einspeisung von Trinkwasser in feste Netze zur Versorgung der
Allgemeinheit durch einen Sektorenauftraggeber nach § 100 Absatz 1 Nummer 2 gilt nicht als Sektorentätigkeit,
sofern die Erzeugung von Trinkwasser durch den betreffenden Auftraggeber erfolgt, weil dessen Verbrauch für
die Ausübung einer Tätigkeit erforderlich ist, die keine Sektorentätigkeit nach den Absätzen 1 bis 4 ist, und die
Einspeisung in das öffentliche Netz nur von dem Eigenverbrauch des betreffenden Auftraggebers abhängt und
bei Zugrundelegung des Durchschnitts der letzten drei Jahre einschließlich des laufenden Jahres nicht mehr als
30 Prozent der gesamten Trinkwassererzeugung des betreffenden Auftraggebers ausmacht.

(2) Sektorentätigkeiten im Bereich Elektrizität sind
1.   die Bereitstellung oder das Betreiben fester Netze zur Versorgung der Allgemeinheit im Zusammenhang mit

der Erzeugung, der Fortleitung und der Abgabe von Elektrizität,
 

2.   die Einspeisung von Elektrizität in diese Netze, es sei denn,
a)   die Elektrizität wird durch den Sektorenauftraggeber nach § 100 Absatz 1 Nummer 2 erzeugt, weil

ihr Verbrauch für die Ausübung einer Tätigkeit erforderlich ist, die keine Sektorentätigkeit nach den
Absätzen 1 bis 4 ist, und
 

b)   die Einspeisung hängt nur von dem Eigenverbrauch des Sektorenauftraggebers ab und macht bei
Zugrundelegung des Durchschnitts der letzten drei Jahre einschließlich des laufenden Jahres nicht
mehr als 30 Prozent der gesamten Energieerzeugung des Sektorenauftraggebers aus.
 

 

(3) Sektorentätigkeiten im Bereich von Gas und Wärme sind
1.   die Bereitstellung oder das Betreiben fester Netze zur Versorgung der Allgemeinheit im Zusammenhang mit

der Erzeugung, der Fortleitung und der Abgabe von Gas und Wärme,
 

2.   die Einspeisung von Gas und Wärme in diese Netze, es sei denn,
a)   die Erzeugung von Gas oder Wärme durch den Sektorenauftraggeber nach § 100 Absatz 1 Nummer

2 ergibt sich zwangsläufig aus der Ausübung einer Tätigkeit, die keine Sektorentätigkeit nach den
Absätzen 1 bis 4 ist, und
 

b)   die Einspeisung zielt nur darauf ab, diese Erzeugung wirtschaftlich zu nutzen und macht bei
Zugrundelegung des Durchschnitts der letzten drei Jahre einschließlich des laufenden Jahres nicht
mehr als 20 Prozent des Umsatzes des Sektorenauftraggebers aus.
 

 

(4) Sektorentätigkeiten im Bereich Verkehrsleistungen sind die Bereitstellung oder das Betreiben von Netzen zur
Versorgung der Allgemeinheit mit Verkehrsleistungen per Eisenbahn, automatischen Systemen, Straßenbahn,
Trolleybus, Bus oder Seilbahn; ein Netz gilt als vorhanden, wenn die Verkehrsleistung gemäß den von einer
zuständigen Behörde festgelegten Bedingungen erbracht wird; dazu gehören die Festlegung der Strecken, die
Transportkapazitäten und die Fahrpläne.

(5) Sektorentätigkeiten im Bereich Häfen und Flughäfen sind Tätigkeiten im Zusammenhang
mit der Nutzung eines geografisch abgegrenzten Gebiets mit dem Zweck, für Luft-, See- oder
Binnenschifffahrtsverkehrsunternehmen Flughäfen, See- oder Binnenhäfen oder andere Terminaleinrichtungen
bereitzustellen.

(6) Sektorentätigkeiten im Bereich fossiler Brennstoffe sind Tätigkeiten zur Nutzung eines geografisch
abgegrenzten Gebiets zum Zweck
1.   der Förderung von Öl oder Gas oder

 

2.   der Exploration oder Förderung von Kohle oder anderen festen Brennstoffen.
 

(7) Für die Zwecke der Absätze 1 bis 3 umfasst der Begriff „Einspeisung“ die Erzeugung und Produktion sowie
den Groß- und Einzelhandel. Die Erzeugung von Gas fällt unter Absatz 6.

Fußnote

(+++ § 102: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 103 Öffentliche Aufträge, Rahmenvereinbarungen und Wettbewerbe
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(1) Öffentliche Aufträge sind entgeltliche Verträge zwischen öffentlichen Auftraggebern oder
Sektorenauftraggebern und Unternehmen über die Beschaffung von Leistungen, die die Lieferung von Waren, die
Ausführung von Bauleistungen oder die Erbringung von Dienstleistungen zum Gegenstand haben.

(2) Lieferaufträge sind Verträge zur Beschaffung von Waren, die insbesondere Kauf oder Ratenkauf oder
Leasing, Mietverhältnisse oder Pachtverhältnisse mit oder ohne Kaufoption betreffen. Die Verträge können auch
Nebenleistungen umfassen.

(3) Bauaufträge sind Verträge über die Ausführung oder die gleichzeitige Planung und Ausführung
1.   von Bauleistungen im Zusammenhang mit einer der Tätigkeiten, die in Anhang II der Richtlinie 2014/24/EU

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die öffentliche Auftragsvergabe
und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 65) und Anhang I der Richtlinie
2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die Vergabe von
Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der
Postdienste und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/17/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 243) genannt sind,
oder
 

2.   eines Bauwerkes für den öffentlichen Auftraggeber oder Sektorenauftraggeber, das Ergebnis von Tief- oder
Hochbauarbeiten ist und eine wirtschaftliche oder technische Funktion erfüllen soll.
 

Ein Bauauftrag liegt auch vor, wenn ein Dritter eine Bauleistung gemäß den vom öffentlichen Auftraggeber
oder Sektorenauftraggeber genannten Erfordernissen erbringt, die Bauleistung dem Auftraggeber unmittelbar
wirtschaftlich zugutekommt und dieser einen entscheidenden Einfluss auf Art und Planung der Bauleistung hat.

(4) Als Dienstleistungsaufträge gelten die Verträge über die Erbringung von Leistungen, die nicht unter die
Absätze 2 und 3 fallen.

(5) Rahmenvereinbarungen sind Vereinbarungen zwischen einem oder mehreren öffentlichen Auftraggebern
oder Sektorenauftraggebern und einem oder mehreren Unternehmen, die dazu dienen, die Bedingungen für
die öffentlichen Aufträge, die während eines bestimmten Zeitraums vergeben werden sollen, festzulegen,
insbesondere in Bezug auf den Preis. Für die Vergabe von Rahmenvereinbarungen gelten, soweit nichts anderes
bestimmt ist, dieselben Vorschriften wie für die Vergabe entsprechender öffentlicher Aufträge.

(6) Wettbewerbe sind Auslobungsverfahren, die dem Auftraggeber aufgrund vergleichender Beurteilung durch
ein Preisgericht mit oder ohne Verteilung von Preisen zu einem Plan oder einer Planung verhelfen sollen.

Fußnote

(+++ § 103: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 104 Verteidigungs- oder sicherheitsspezifische öffentliche Aufträge

(1) Verteidigungs- oder sicherheitsspezifische öffentliche Aufträge sind öffentliche Aufträge, deren
Auftragsgegenstand mindestens eine der folgenden Leistungen umfasst:
1.   die Lieferung von Militärausrüstung, einschließlich dazugehöriger Teile, Bauteile oder Bausätze,

 

2.   die Lieferung von Ausrüstung, die im Rahmen eines Verschlusssachenauftrags vergeben wird, einschließlich
der dazugehörigen Teile, Bauteile oder Bausätze,
 

3.   Liefer-, Bau- und Dienstleistungen in unmittelbarem Zusammenhang mit der in den Nummern 1 und 2
genannten Ausrüstung in allen Phasen des Lebenszyklus der Ausrüstung oder
 

4.   Bau- und Dienstleistungen speziell für militärische Zwecke oder Bau- und Dienstleistungen, die im Rahmen
eines Verschlusssachenauftrags vergeben werden.
 

(2) Militärausrüstung ist jede Ausrüstung, die eigens zu militärischen Zwecken konzipiert oder für militärische
Zwecke angepasst wird und zum Einsatz als Waffe, Munition oder Kriegsmaterial bestimmt ist.

(3) Ein Verschlusssachenauftrag im Sinne dieser Vorschrift ist ein Auftrag im speziellen Bereich der nicht-
militärischen Sicherheit, der ähnliche Merkmale aufweist und ebenso schutzbedürftig ist wie ein Auftrag über die
Lieferung von Militärausrüstung im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 oder wie Bau- und Dienstleistungen speziell
für militärische Zwecke im Sinne des Absatzes 1 Nummer 4, und
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1.   bei dessen Erfüllung oder Erbringung Verschlusssachen nach § 4 des Gesetzes über die Voraussetzungen
und das Verfahren von Sicherheitsüberprüfungen des Bundes oder nach den entsprechenden
Bestimmungen der Länder verwendet werden oder
 

2.   der Verschlusssachen im Sinne der Nummer 1 erfordert oder beinhaltet.
 

Fußnote

(+++ § 104: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 105 Konzessionen

(1) Konzessionen sind entgeltliche Verträge, mit denen ein oder mehrere Konzessionsgeber ein oder mehrere
Unternehmen
1.   mit der Erbringung von Bauleistungen betrauen (Baukonzessionen); dabei besteht die Gegenleistung

entweder allein in dem Recht zur Nutzung des Bauwerks oder in diesem Recht zuzüglich einer Zahlung;
oder
 

2.   mit der Erbringung und der Verwaltung von Dienstleistungen betrauen, die nicht in der Erbringung von
Bauleistungen nach Nummer 1 bestehen (Dienstleistungskonzessionen); dabei besteht die Gegenleistung
entweder allein in dem Recht zur Verwertung der Dienstleistungen oder in diesem Recht zuzüglich einer
Zahlung.
 

(2) In Abgrenzung zur Vergabe öffentlicher Aufträge geht bei der Vergabe einer Bau- oder
Dienstleistungskonzession das Betriebsrisiko für die Nutzung des Bauwerks oder für die Verwertung der
Dienstleistungen auf den Konzessionsnehmer über. Dies ist der Fall, wenn
1.   unter normalen Betriebsbedingungen nicht gewährleistet ist, dass die Investitionsaufwendungen oder

die Kosten für den Betrieb des Bauwerks oder die Erbringung der Dienstleistungen wieder erwirtschaftet
werden können, und
 

2.   der Konzessionsnehmer den Unwägbarkeiten des Marktes tatsächlich ausgesetzt ist, sodass potenzielle
geschätzte Verluste des Konzessionsnehmers nicht vernachlässigbar sind.
 

Das Betriebsrisiko kann ein Nachfrage- oder Angebotsrisiko sein.

Fußnote

(+++ § 105: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 106 Schwellenwerte

(1) Dieser Teil gilt für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen sowie die Ausrichtung von
Wettbewerben, deren geschätzter Auftrags- oder Vertragswert ohne Umsatzsteuer die jeweils festgelegten
Schwellenwerte erreicht oder überschreitet. § 114 Absatz 2 bleibt unberührt.

(2) Der jeweilige Schwellenwert ergibt sich
1.   für öffentliche Aufträge und Wettbewerbe, die von öffentlichen Auftraggebern vergeben werden, aus

Artikel 4 der Richtlinie 2014/24/EU in der jeweils geltenden Fassung; der sich hieraus für zentrale
Regierungsbehörden ergebende Schwellenwert ist von allen obersten Bundesbehörden sowie allen oberen
Bundesbehörden und vergleichbaren Bundeseinrichtungen anzuwenden,
 

2.   für öffentliche Aufträge und Wettbewerbe, die von Sektorenauftraggebern zum Zweck der Ausübung einer
Sektorentätigkeit vergeben werden, aus Artikel 15 der Richtlinie 2014/25/EU in der jeweils geltenden
Fassung,
 

3.   für verteidigungs- oder sicherheitsspezifische öffentliche Aufträge aus Artikel 8 der Richtlinie 2009/81/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die Koordinierung der Verfahren zur
Vergabe bestimmter Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit
und zur Änderung der Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG (ABl. L 216 vom 20.8.2009, S. 76) in der
jeweils geltenden Fassung,
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4.   für Konzessionen aus Artikel 8 der Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom
26. Februar 2014 über die Konzessionsvergabe (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 1) in der jeweils geltenden
Fassung.
 

(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gibt die geltenden Schwellenwerte unverzüglich, nachdem
sie im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden sind, im Bundesanzeiger bekannt.

Fußnote

(+++ § 106: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 107 Allgemeine Ausnahmen

(1) Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf die Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen
1.   zu Schiedsgerichts- und Schlichtungsdienstleistungen,

 

2.   für den Erwerb, die Miete oder die Pacht von Grundstücken, vorhandenen Gebäuden oder anderem
unbeweglichem Vermögen sowie Rechten daran, ungeachtet ihrer Finanzierung,
 

3.   zu Arbeitsverträgen,
 

4.   zu Dienstleistungen des Katastrophenschutzes, des Zivilschutzes und der Gefahrenabwehr, die von
gemeinnützigen Organisationen oder Vereinigungen erbracht werden und die unter die Referenznummern
des Common Procurement Vocabulary 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7,
75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 und 85143000-3 mit Ausnahme des Einsatzes von Krankenwagen
zur Patientenbeförderung fallen; gemeinnützige Organisationen oder Vereinigungen im Sinne dieser
Nummer sind insbesondere die Hilfsorganisationen, die nach Bundes- oder Landesrecht als Zivil- und
Katastrophenschutzorganisationen anerkannt sind.
 

(2) Dieser Teil ist ferner nicht auf öffentliche Aufträge und Konzessionen anzuwenden,
1.   bei denen die Anwendung dieses Teils den Auftraggeber dazu zwingen würde, im Zusammenhang mit dem

Vergabeverfahren oder der Auftragsausführung Auskünfte zu erteilen, deren Preisgabe seiner Ansicht nach
wesentlichen Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland im Sinne des Artikels 346 Absatz 1
Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union widerspricht, oder
 

2.   die dem Anwendungsbereich des Artikels 346 Absatz 1 Buchstabe b des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union unterliegen.
 

Wesentliche Sicherheitsinteressen im Sinne des Artikels 346 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union können insbesondere berührt sein, wenn der öffentliche Auftrag oder die Konzession
verteidigungsindustrielle Schlüsseltechnologien betrifft. Ferner können im Fall des Satzes 1 Nummer 1
wesentliche Sicherheitsinteressen im Sinne des Artikels 346 Absatz 1 Buchstabe a des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union insbesondere berührt sein, wenn der öffentliche Auftrag oder die
Konzession
1.   sicherheitsindustrielle Schlüsseltechnologien betreffen oder

 

2.   Leistungen betreffen, die
a)   für den Grenzschutz, die Bekämpfung des Terrorismus oder der organisierten Kriminalität oder für

verdeckte Tätigkeiten der Polizei oder der Sicherheitskräfte bestimmt sind, oder
 

b)   Verschlüsselung betreffen
 

und soweit ein besonders hohes Maß an Vertraulichkeit erforderlich ist.
 

Fußnote

(+++ § 107: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 108 Ausnahmen bei öffentlich-öffentlicher Zusammenarbeit

(1) Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf die Vergabe von öffentlichen Aufträgen, die von einem öffentlichen
Auftraggeber im Sinne des § 99 Nummer 1 bis 3 an eine juristische Person des öffentlichen oder privaten Rechts
vergeben werden, wenn
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1.   der öffentliche Auftraggeber über die juristische Person eine ähnliche Kontrolle wie über seine eigenen
Dienststellen ausübt,
 

2.   mehr als 80 Prozent der Tätigkeiten der juristischen Person der Ausführung von Aufgaben dienen, mit
denen sie von dem öffentlichen Auftraggeber oder von einer anderen juristischen Person, die von diesem
kontrolliert wird, betraut wurde, und
 

3.   an der juristischen Person keine direkte private Kapitalbeteiligung besteht, mit Ausnahme nicht
beherrschender Formen der privaten Kapitalbeteiligung und Formen der privaten Kapitalbeteiligung ohne
Sperrminorität, die durch gesetzliche Bestimmungen vorgeschrieben sind und die keinen maßgeblichen
Einfluss auf die kontrollierte juristische Person vermitteln.
 

(2) Die Ausübung einer Kontrolle im Sinne von Absatz 1 Nummer 1 wird vermutet, wenn der öffentliche
Auftraggeber einen ausschlaggebenden Einfluss auf die strategischen Ziele und die wesentlichen
Entscheidungen der juristischen Person ausübt. Die Kontrolle kann auch durch eine andere juristische Person
ausgeübt werden, die von dem öffentlichen Auftraggeber auf gleiche Weise kontrolliert wird.

(3) Absatz 1 gilt auch für die Vergabe öffentlicher Aufträge, die von einer kontrollierten juristischen Person, die
zugleich öffentlicher Auftraggeber im Sinne des § 99 Nummer 1 bis 3 ist, an den kontrollierenden öffentlichen
Auftraggeber oder an eine von diesem öffentlichen Auftraggeber kontrollierte andere juristische Person vergeben
werden. Voraussetzung ist, dass keine direkte private Kapitalbeteiligung an der juristischen Person besteht, die
den öffentlichen Auftrag erhalten soll. Absatz 1 Nummer 3 zweiter Halbsatz gilt entsprechend.

(4) Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf die Vergabe von öffentlichen Aufträgen, bei denen der öffentliche
Auftraggeber im Sinne des § 99 Nummer 1 bis 3 über eine juristische Person des privaten oder öffentlichen
Rechts zwar keine Kontrolle im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 ausübt, aber
1.   der öffentliche Auftraggeber gemeinsam mit anderen öffentlichen Auftraggebern über die juristische Person

eine ähnliche Kontrolle ausübt wie jeder der öffentlichen Auftraggeber über seine eigenen Dienststellen,
 

2.   mehr als 80 Prozent der Tätigkeiten der juristischen Person der Ausführung von Aufgaben dienen, mit
denen sie von den öffentlichen Auftraggebern oder von einer anderen juristischen Person, die von diesen
Auftraggebern kontrolliert wird, betraut wurde, und
 

3.   an der juristischen Person keine direkte private Kapitalbeteiligung besteht; Absatz 1 Nummer 3 zweiter
Halbsatz gilt entsprechend.
 

(5) Eine gemeinsame Kontrolle im Sinne von Absatz 4 Nummer 1 besteht, wenn
1.   sich die beschlussfassenden Organe der juristischen Person aus Vertretern sämtlicher teilnehmender

öffentlicher Auftraggeber zusammensetzen; ein einzelner Vertreter kann mehrere oder alle teilnehmenden
öffentlichen Auftraggeber vertreten,
 

2.   die öffentlichen Auftraggeber gemeinsam einen ausschlaggebenden Einfluss auf die strategischen Ziele und
die wesentlichen Entscheidungen der juristischen Person ausüben können und
 

3.   die juristische Person keine Interessen verfolgt, die den Interessen der öffentlichen Auftraggeber
zuwiderlaufen.
 

(6) Dieser Teil ist ferner nicht anzuwenden auf Verträge, die zwischen zwei oder mehreren öffentlichen
Auftraggebern im Sinne des § 99 Nummer 1 bis 3 geschlossen werden, wenn
1.   der Vertrag eine Zusammenarbeit zwischen den beteiligten öffentlichen Auftraggebern begründet oder

erfüllt, um sicherzustellen, dass die von ihnen zu erbringenden öffentlichen Dienstleistungen im Hinblick auf
die Erreichung gemeinsamer Ziele ausgeführt werden,
 

2.   die Durchführung der Zusammenarbeit nach Nummer 1 ausschließlich durch Überlegungen im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Interesse bestimmt wird und
 

3.   die öffentlichen Auftraggeber auf dem Markt weniger als 20 Prozent der Tätigkeiten erbringen, die durch die
Zusammenarbeit nach Nummer 1 erfasst sind.
 

(7) Zur Bestimmung des prozentualen Anteils nach Absatz 1 Nummer 2, Absatz 4 Nummer 2 und Absatz 6
Nummer 3 wird der durchschnittliche Gesamtumsatz der letzten drei Jahre vor Vergabe des öffentlichen Auftrags
oder ein anderer geeigneter tätigkeitsgestützter Wert herangezogen. Ein geeigneter tätigkeitsgestützter Wert
sind zum Beispiel die Kosten, die der juristischen Person oder dem öffentlichen Auftraggeber in dieser Zeit in
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Bezug auf Liefer-, Bau- und Dienstleistungen entstanden sind. Liegen für die letzten drei Jahre keine Angaben
über den Umsatz oder einen geeigneten alternativen tätigkeitsgestützten Wert wie zum Beispiel Kosten vor oder
sind sie nicht aussagekräftig, genügt es, wenn der tätigkeitsgestützte Wert insbesondere durch Prognosen über
die Geschäftsentwicklung glaubhaft gemacht wird.

(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten entsprechend für Sektorenauftraggeber im Sinne des § 100 Absatz 1 Nummer 1
hinsichtlich der Vergabe von öffentlichen Aufträgen sowie für Konzessionsgeber im Sinne des § 101 Absatz 1
Nummer 1 und 2 hinsichtlich der Vergabe von Konzessionen.

Fußnote

(+++ § 108: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 109 Ausnahmen für Vergaben auf der Grundlage internationaler Verfahrensregeln

(1) Dieser Teil ist nicht anzuwenden, wenn öffentliche Aufträge, Wettbewerbe oder Konzessionen
1.   nach Vergabeverfahren zu vergeben oder durchzuführen sind, die festgelegt werden durch

a)   ein Rechtsinstrument, das völkerrechtliche Verpflichtungen begründet, wie eine im Einklang mit
den EU-Verträgen geschlossene internationale Übereinkunft oder Vereinbarung zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und einem oder mehreren Staaten, die nicht Vertragsparteien des
Übereinkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, oder ihren Untereinheiten über Liefer-
, Bau- oder Dienstleistungen für ein von den Unterzeichnern gemeinsam zu verwirklichendes oder zu
nutzendes Projekt, oder
 

b)   eine internationale Organisation oder
 

 

2.   gemäß den Vergaberegeln einer internationalen Organisation oder internationalen Finanzierungseinrichtung
bei vollständiger Finanzierung der öffentlichen Aufträge und Wettbewerbe durch diese Organisation oder
Einrichtung zu vergeben sind; für den Fall einer überwiegenden Kofinanzierung öffentlicher Aufträge und
Wettbewerbe durch eine internationale Organisation oder eine internationale Finanzierungseinrichtung
einigen sich die Parteien auf die anwendbaren Vergabeverfahren.
 

(2) Für verteidigungs- oder sicherheitsspezifische öffentliche Aufträge ist § 145 Nummer 7 und für Konzessionen
in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit ist § 150 Nummer 7 anzuwenden.

Fußnote

(+++ § 109: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 110 Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen, die verschiedene Leistungen zum
Gegenstand haben

(1) Öffentliche Aufträge, die verschiedene Leistungen wie Liefer-, Bau- oder Dienstleistungen zum Gegenstand
haben, werden nach den Vorschriften vergeben, denen der Hauptgegenstand des Auftrags zuzuordnen ist.
Dasselbe gilt für die Vergabe von Konzessionen, die sowohl Bau- als auch Dienstleistungen zum Gegenstand
haben.

(2) Der Hauptgegenstand öffentlicher Aufträge und Konzessionen, die
1.   teilweise aus Dienstleistungen, die den Vorschriften zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen über soziale

und andere besondere Dienstleistungen im Sinne des § 130 oder Konzessionen über soziale und andere
besondere Dienstleistungen im Sinne des § 153 unterfallen, und teilweise aus anderen Dienstleistungen
bestehen oder
 

2.   teilweise aus Lieferleistungen und teilweise aus Dienstleistungen bestehen,
 

wird danach bestimmt, welcher geschätzte Wert der jeweiligen Liefer- oder Dienstleistungen am höchsten ist.

Fußnote

(+++ § 110: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)
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§ 111 Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen, deren Teile unterschiedlichen
rechtlichen Regelungen unterliegen

(1) Sind die verschiedenen Teile eines öffentlichen Auftrags, die jeweils unterschiedlichen rechtlichen
Regelungen unterliegen, objektiv trennbar, so dürfen getrennte Aufträge für jeden Teil oder darf ein
Gesamtauftrag vergeben werden.

(2) Werden getrennte Aufträge vergeben, so wird jeder einzelne Auftrag nach den Vorschriften vergeben, die auf
seine Merkmale anzuwenden sind.

(3) Wird ein Gesamtauftrag vergeben,
1.   kann der Auftrag ohne Anwendung dieses Teils vergeben werden, wenn ein Teil des Auftrags die

Voraussetzungen des § 107 Absatz 2 Nummer 1 oder 2 erfüllt und die Vergabe eines Gesamtauftrags aus
objektiven Gründen gerechtfertigt ist,
 

2.   kann der Auftrag nach den Vorschriften über die Vergabe von verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen
Aufträgen vergeben werden, wenn ein Teil des Auftrags diesen Vorschriften unterliegt und die Vergabe
eines Gesamtauftrags aus objektiven Gründen gerechtfertigt ist,
 

3.   sind die Vorschriften zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch Sektorenauftraggeber anzuwenden,
wenn ein Teil des Auftrags diesen Vorschriften unterliegt und der Wert dieses Teils den geltenden
Schwellenwert erreicht oder überschreitet; dies gilt auch dann, wenn der andere Teil des Auftrags den
Vorschriften über die Vergabe von Konzessionen unterliegt,
 

4.   sind die Vorschriften zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch öffentliche Auftraggeber anzuwenden,
wenn ein Teil des Auftrags den Vorschriften zur Vergabe von Konzessionen und ein anderer Teil des
Auftrags den Vorschriften zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch öffentliche Auftraggeber unterliegt
und wenn der Wert dieses Teils den geltenden Schwellenwert erreicht oder überschreitet,
 

5.   sind die Vorschriften dieses Teils anzuwenden, wenn ein Teil des Auftrags den Vorschriften dieses Teils und
ein anderer Teil des Auftrags sonstigen Vorschriften außerhalb dieses Teils unterliegt; dies gilt ungeachtet
des Wertes des Teils, der sonstigen Vorschriften außerhalb dieses Teils unterliegen würde und ungeachtet
ihrer rechtlichen Regelung.
 

(4) Sind die verschiedenen Teile eines öffentlichen Auftrags, die jeweils unterschiedlichen rechtlichen
Regelungen unterliegen, objektiv nicht trennbar,
1.   wird der Auftrag nach den Vorschriften vergeben, denen der Hauptgegenstand des Auftrags zuzuordnen

ist; enthält der Auftrag Elemente einer Dienstleistungskonzession und eines Lieferauftrags, wird der
Hauptgegenstand danach bestimmt, welcher geschätzte Wert der jeweiligen Dienst- oder Lieferleistungen
höher ist,
 

2.   kann der Auftrag ohne Anwendung der Vorschriften dieses Teils oder gemäß den Vorschriften über die
Vergabe von verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen öffentlichen Aufträgen vergeben werden, wenn der
Auftrag Elemente enthält, auf die § 107 Absatz 2 Nummer 1 oder 2 anzuwenden ist.
 

(5) Die Entscheidung, einen Gesamtauftrag oder getrennte Aufträge zu vergeben, darf nicht zu dem Zweck
getroffen werden, die Auftragsvergabe von den Vorschriften zur Vergabe öffentlicher Aufträge und Konzessionen
auszunehmen.

(6) Auf die Vergabe von Konzessionen sind die Absätze 1, 2 und 3 Nummer 1 und 2 sowie die Absätze 4 und 5
entsprechend anzuwenden.

Fußnote

(+++ § 111: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 112 Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen, die verschiedene Tätigkeiten umfassen

(1) Umfasst ein öffentlicher Auftrag mehrere Tätigkeiten, von denen eine Tätigkeit eine Sektorentätigkeit im
Sinne des § 102 darstellt, dürfen getrennte Aufträge für die Zwecke jeder einzelnen Tätigkeit oder darf ein
Gesamtauftrag vergeben werden.
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(2) Werden getrennte Aufträge vergeben, so wird jeder einzelne Auftrag nach den Vorschriften vergeben, die auf
seine Merkmale anzuwenden sind.

(3) Wird ein Gesamtauftrag vergeben, unterliegt dieser Auftrag den Bestimmungen, die für die Tätigkeit gelten,
für die der Auftrag hauptsächlich bestimmt ist. Ist der Auftrag sowohl für eine Sektorentätigkeit im Sinne des §
102 als auch für eine Tätigkeit bestimmt, die Verteidigungs- oder Sicherheitsaspekte umfasst, ist § 111 Absatz 3
Nummer 1 und 2 entsprechend anzuwenden.

(4) Die Entscheidung, einen Gesamtauftrag oder getrennte Aufträge zu vergeben, darf nicht zu dem Zweck
getroffen werden, die Auftragsvergabe von den Vorschriften dieses Teils auszunehmen.

(5) Ist es objektiv unmöglich, festzustellen, für welche Tätigkeit der Auftrag hauptsächlich bestimmt ist,
unterliegt die Vergabe
1.   den Vorschriften zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch öffentliche Auftraggeber, wenn eine der

Tätigkeiten, für die der Auftrag bestimmt ist, unter diese Vorschriften fällt,
 

2.   den Vorschriften zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch Sektorenauftraggeber, wenn der Auftrag
sowohl für eine Sektorentätigkeit im Sinne des § 102 als auch für eine Tätigkeit bestimmt ist, die in den
Anwendungsbereich der Vorschriften zur Vergabe von Konzessionen fallen würde,
 

3.   den Vorschriften zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch Sektorenauftraggeber, wenn der Auftrag
sowohl für eine Sektorentätigkeit im Sinne des § 102 als auch für eine Tätigkeit bestimmt ist, die weder in
den Anwendungsbereich der Vorschriften zur Vergabe von Konzessionen noch in den Anwendungsbereich
der Vorschriften zur Vergabe öffentlicher Aufträge durch öffentliche Auftraggeber fallen würde.
 

(6) Umfasst eine Konzession mehrere Tätigkeiten, von denen eine Tätigkeit eine Sektorentätigkeit im Sinne des
§ 102 darstellt, sind die Absätze 1 bis 4 entsprechend anzuwenden. Ist es objektiv unmöglich, festzustellen, für
welche Tätigkeit die Konzession hauptsächlich bestimmt ist, unterliegt die Vergabe
1.   den Vorschriften zur Vergabe von Konzessionen durch Konzessionsgeber im Sinne des § 101 Absatz 1

Nummer 1, wenn eine der Tätigkeiten, für die die Konzession bestimmt ist, diesen Bestimmungen und die
andere Tätigkeit den Bestimmungen für die Vergabe von Konzessionen durch Konzessionsgeber im Sinne
des § 101 Absatz 1 Nummer 2 oder Nummer 3 unterliegt,
 

2.   den Vorschriften zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch öffentliche Auftraggeber, wenn eine der
Tätigkeiten, für die die Konzession bestimmt ist, unter diese Vorschriften fällt,
 

3.   den Vorschriften zur Vergabe von Konzessionen, wenn eine der Tätigkeiten, für die die Konzession bestimmt
ist, diesen Vorschriften und die andere Tätigkeit weder den Vorschriften zur Vergabe von öffentlichen
Aufträgen durch Sektorenauftraggeber noch den Vorschriften zur Vergabe öffentlicher Aufträge durch
öffentliche Auftraggeber unterliegt.
 

Fußnote

(+++ § 112: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 113 Verordnungsermächtigung

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnungen mit Zustimmung des Bundesrates
die Einzelheiten zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen sowie zur Ausrichtung von
Wettbewerben zu regeln. Diese Ermächtigung umfasst die Befugnis zur Regelung von Anforderungen an den
Auftragsgegenstand und an das Vergabeverfahren, insbesondere zur Regelung
1.   der Schätzung des Auftrags- oder Vertragswertes,

 

2.   der Leistungsbeschreibung, der Bekanntmachung, der Verfahrensarten und des Ablaufs des
Vergabeverfahrens, der Nebenangebote, der Vergabe von Unteraufträgen sowie der Vergabe öffentlicher
Aufträge und Konzessionen, die soziale und andere besondere Dienstleistungen betreffen,
 

3.   der besonderen Methoden und Instrumente in Vergabeverfahren und für Sammelbeschaffungen
einschließlich der zentralen Beschaffung,
 

4.   des Sendens, Empfangens, Weiterleitens und Speicherns von Daten einschließlich der Regelungen zum
Inkrafttreten der entsprechenden Verpflichtungen,
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5.   der Auswahl und Prüfung der Unternehmen und Angebote sowie des Abschlusses des Vertrags,
 

6.   der Aufhebung des Vergabeverfahrens,
 

7.   der verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen Anforderungen im Hinblick auf den Geheimschutz, auf die
allgemeinen Regelungen zur Wahrung der Vertraulichkeit, auf die Versorgungssicherheit sowie auf die
besonderen Regelungen für die Vergabe von Unteraufträgen,
 

8.   der Voraussetzungen, nach denen Sektorenauftraggeber, Konzessionsgeber oder Auftraggeber nach
dem Bundesberggesetz von der Verpflichtung zur Anwendung dieses Teils befreit werden können,
sowie des dabei anzuwendenden Verfahrens einschließlich der erforderlichen Ermittlungsbefugnisse des
Bundeskartellamtes und der Einzelheiten der Kostenerhebung; Vollstreckungserleichterungen dürfen
vorgesehen werden.
 

Die Rechtsverordnungen sind dem Bundestag zuzuleiten. Die Zuleitung erfolgt vor der Zuleitung an den
Bundesrat. Die Rechtsverordnungen können durch Beschluss des Bundestages geändert oder abgelehnt werden.
Der Beschluss des Bundestages wird der Bundesregierung zugeleitet. Hat sich der Bundestag nach Ablauf von
drei Sitzungswochen seit Eingang der Rechtsverordnungen nicht mit ihnen befasst, so werden die unveränderten
Rechtsverordnungen dem Bundesrat zugeleitet.

Fußnote

(+++ § 113: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 114 Monitoring und Vergabestatistik

(1) Die obersten Bundesbehörden und die Länder erstatten in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich dem
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie über die Anwendung der Vorschriften dieses Teils und der
aufgrund des § 113 erlassenen Rechtsverordnungen bis zum 15. Februar 2017 und danach auf Anforderung
schriftlich Bericht. Zu berichten ist regelmäßig über die jeweils letzten drei Kalenderjahre, die der Anforderung
vorausgegangen sind.

(2) Das Statistische Bundesamt erstellt im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie eine
Vergabestatistik. Zu diesem Zweck übermitteln Auftraggeber im Sinne des § 98 an das Statistische Bundesamt
Daten zu öffentlichen Aufträgen im Sinne des § 103 Absatz 1 unabhängig von deren geschätzten Auftragswert
und zu Konzessionen im Sinne des § 105. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird ermächtigt,
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat durch Rechtsverordnung
mit Zustimmung des Bundesrates die Einzelheiten der Vergabestatistik sowie der Datenübermittlung durch
die meldende Stelle einschließlich des technischen Ablaufs, des Umfangs der zu übermittelnden Daten, der
Wertgrenzen für die Erhebung sowie den Zeitpunkt des Inkrafttretens und der Anwendung der entsprechenden
Verpflichtungen zu regeln.

Fußnote

(+++ § 114: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

Abschnitt 2
Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch öffentliche Auftraggeber

Fußnote

(+++ Abschnitt 2: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

Unterabschnitt 1
Anwendungsbereich

Fußnote

(+++ Unterabschnitt 1: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 115 Anwendungsbereich

Dieser Abschnitt ist anzuwenden auf die Vergabe von öffentlichen Aufträgen und die Ausrichtung von
Wettbewerben durch öffentliche Auftraggeber.
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Fußnote

(+++ § 115: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 116 Besondere Ausnahmen

(1) Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf die Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch öffentliche Auftraggeber,
wenn diese Aufträge Folgendes zum Gegenstand haben:
1.   Rechtsdienstleistungen, die eine der folgenden Tätigkeiten betreffen:

a)   Vertretung eines Mandanten durch einen Rechtsanwalt in
aa)   Gerichts- oder Verwaltungsverfahren vor nationalen oder internationalen Gerichten, Behörden

oder Einrichtungen,
 

bb)   nationalen oder internationalen Schiedsgerichts- oder Schlichtungsverfahren,
 

 

b)   Rechtsberatung durch einen Rechtsanwalt, sofern diese zur Vorbereitung eines Verfahrens im
Sinne von Buchstabe a dient oder wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen und eine hohe
Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Angelegenheit, auf die sich die Rechtsberatung bezieht,
Gegenstand eines solchen Verfahrens werden wird,
 

c)   Beglaubigungen und Beurkundungen, sofern sie von Notaren vorzunehmen sind,
 

d)   Tätigkeiten von gerichtlich bestellten Betreuern, Vormündern, Pflegern, Verfahrensbeiständen,
Sachverständigen oder Verwaltern oder sonstige Rechtsdienstleistungen, deren Erbringer durch ein
Gericht dafür bestellt oder durch Gesetz dazu bestimmt werden, um bestimmte Aufgaben unter der
Aufsicht dieser Gerichte wahrzunehmen, oder
 

e)   Tätigkeiten, die zumindest teilweise mit der Ausübung von hoheitlichen Befugnissen verbunden sind,
 

 

2.   Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen, es sei denn, es handelt sich um Forschungs- und
Entwicklungsdienstleistungen, die unter die Referenznummern des Common Procurement Vocabulary
73000000-2 bis 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 und 73430000-5 fallen und bei denen
a)   die Ergebnisse ausschließlich Eigentum des Auftraggebers für seinen Gebrauch bei der Ausübung

seiner eigenen Tätigkeit werden und
 

b)   die Dienstleistung vollständig durch den Auftraggeber vergütet wird,
 

 

3.   den Erwerb, die Entwicklung, die Produktion oder die Koproduktion von Sendematerial für audiovisuelle
Mediendienste oder Hörfunkmediendienste, wenn diese Aufträge von Anbietern von audiovisuellen
Mediendiensten oder Hörfunkmediendiensten vergeben werden, die Ausstrahlungszeit oder die
Bereitstellung von Sendungen, wenn diese Aufträge an Anbieter von audiovisuellen Mediendiensten oder
Hörfunkmediendiensten vergeben werden,
 

4.   finanzielle Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Ausgabe, dem Verkauf, dem Ankauf oder der
Übertragung von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten, Dienstleistungen der Zentralbanken
sowie mit der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität und dem Europäischen Stabilitätsmechanismus
durchgeführte Transaktionen,
 

5.   Kredite und Darlehen, auch im Zusammenhang mit der Ausgabe, dem Verkauf, dem Ankauf oder der
Übertragung von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten oder
 

6.   Dienstleistungen, die an einen öffentlichen Auftraggeber nach § 99 Nummer 1 bis 3 vergeben werden, der
ein auf Gesetz oder Verordnung beruhendes ausschließliches Recht hat, die Leistungen zu erbringen.
 

(2) Dieser Teil ist ferner nicht auf öffentliche Aufträge und Wettbewerbe anzuwenden, die hauptsächlich
den Zweck haben, dem öffentlichen Auftraggeber die Bereitstellung oder den Betrieb öffentlicher
Kommunikationsnetze oder die Bereitstellung eines oder mehrerer elektronischer Kommunikationsdienste für die
Öffentlichkeit zu ermöglichen.

Fußnote

(+++ § 116: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)
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§ 117 Besondere Ausnahmen für Vergaben, die Verteidigungs- oder Sicherheitsaspekte umfassen

Bei öffentlichen Aufträgen und Wettbewerben, die Verteidigungs- oder Sicherheitsaspekte umfassen, ohne
verteidigungs- oder sicherheitsspezifische Aufträge zu sein, ist dieser Teil nicht anzuwenden,
1.   soweit der Schutz wesentlicher Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland nicht durch weniger

einschneidende Maßnahmen gewährleistet werden kann, zum Beispiel durch Anforderungen, die auf den
Schutz der Vertraulichkeit der Informationen abzielen, die der öffentliche Auftraggeber im Rahmen eines
Vergabeverfahrens zur Verfügung stellt,
 

2.   soweit die Voraussetzungen des Artikels 346 Absatz 1 Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union erfüllt sind,
 

3.   wenn die Vergabe und die Ausführung des Auftrags für geheim erklärt werden oder nach den Rechts-
oder Verwaltungsvorschriften besondere Sicherheitsmaßnahmen erfordern; Voraussetzung hierfür ist eine
Feststellung darüber, dass die betreffenden wesentlichen Interessen nicht durch weniger einschneidende
Maßnahmen gewährleistet werden können, zum Beispiel durch Anforderungen, die auf den Schutz der
Vertraulichkeit der Informationen abzielen,
 

4.   wenn der öffentliche Auftraggeber verpflichtet ist, die Vergabe oder Durchführung nach anderen
Vergabeverfahren vorzunehmen, die festgelegt sind durch
a)   eine im Einklang mit den EU-Verträgen geschlossene internationale Übereinkunft oder Vereinbarung

zwischen der Bundesrepublik Deutschland und einem oder mehreren Staaten, die nicht
Vertragsparteien des Übereinkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, oder ihren
Untereinheiten über Liefer-, Bau- oder Dienstleistungen für ein von den Unterzeichnern gemeinsam zu
verwirklichendes oder zu nutzendes Projekt,
 

b)   eine internationale Übereinkunft oder Vereinbarung im Zusammenhang mit der Stationierung von
Truppen, die Unternehmen betrifft, die ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland oder einem Staat
haben, der nicht Vertragspartei des Übereinkommens über den Europäischen Wirtschaftsraums ist,
oder
 

c)   eine internationale Organisation oder
 

 

5.   wenn der öffentliche Auftraggeber gemäß den Vergaberegeln einer internationalen Organisation oder
internationalen Finanzierungseinrichtung einen öffentlichen Auftrag vergibt oder einen Wettbewerb
ausrichtet und dieser öffentliche Auftrag oder Wettbewerb vollständig durch diese Organisation oder
Einrichtung finanziert wird. Im Falle einer überwiegenden Kofinanzierung durch eine internationale
Organisation oder eine internationale Finanzierungseinrichtung einigen sich die Parteien auf die
anwendbaren Vergabeverfahren.
 

Fußnote

(+++ § 117: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 118 Bestimmten Auftragnehmern vorbehaltene öffentliche Aufträge

(1) Öffentliche Auftraggeber können das Recht zur Teilnahme an Vergabeverfahren Werkstätten für Menschen
mit Behinderungen und Unternehmen vorbehalten, deren Hauptzweck die soziale und berufliche Integration von
Menschen mit Behinderungen oder von benachteiligten Personen ist, oder bestimmen, dass öffentliche Aufträge
im Rahmen von Programmen mit geschützten Beschäftigungsverhältnissen durchzuführen sind.

(2) Voraussetzung ist, dass mindestens 30 Prozent der in diesen Werkstätten oder Unternehmen Beschäftigten
Menschen mit Behinderungen oder benachteiligte Personen sind.

Fußnote

(+++ § 118: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

Unterabschnitt 2
Vergabeverfahren und Auftragsausführung

Fußnote
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(+++ Unterabschnitt 2: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 119 Verfahrensarten

(1) Die Vergabe von öffentlichen Aufträgen erfolgt im offenen Verfahren, im nicht offenen Verfahren, im
Verhandlungsverfahren, im wettbewerblichen Dialog oder in der Innovationspartnerschaft.

(2) Öffentlichen Auftraggebern stehen das offene Verfahren und das nicht offene Verfahren, das stets einen
Teilnahmewettbewerb erfordert, nach ihrer Wahl zur Verfügung. Die anderen Verfahrensarten stehen nur zur
Verfügung, soweit dies aufgrund dieses Gesetzes gestattet ist.

(3) Das offene Verfahren ist ein Verfahren, in dem der öffentliche Auftraggeber eine unbeschränkte Anzahl von
Unternehmen öffentlich zur Abgabe von Angeboten auffordert.

(4) Das nicht offene Verfahren ist ein Verfahren, bei dem der öffentliche Auftraggeber nach vorheriger
öffentlicher Aufforderung zur Teilnahme eine beschränkte Anzahl von Unternehmen nach objektiven,
transparenten und nichtdiskriminierenden Kriterien auswählt (Teilnahmewettbewerb), die er zur Abgabe von
Angeboten auffordert.

(5) Das Verhandlungsverfahren ist ein Verfahren, bei dem sich der öffentliche Auftraggeber mit oder ohne
Teilnahmewettbewerb an ausgewählte Unternehmen wendet, um mit einem oder mehreren dieser Unternehmen
über die Angebote zu verhandeln.

(6) Der wettbewerbliche Dialog ist ein Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge mit dem Ziel der Ermittlung
und Festlegung der Mittel, mit denen die Bedürfnisse des öffentlichen Auftraggebers am besten erfüllt werden
können. Nach einem Teilnahmewettbewerb eröffnet der öffentliche Auftraggeber mit den ausgewählten
Unternehmen einen Dialog zur Erörterung aller Aspekte der Auftragsvergabe.

(7) Die Innovationspartnerschaft ist ein Verfahren zur Entwicklung innovativer, noch nicht auf dem Markt
verfügbarer Liefer-, Bau- oder Dienstleistungen und zum anschließenden Erwerb der daraus hervorgehenden
Leistungen. Nach einem Teilnahmewettbewerb verhandelt der öffentliche Auftraggeber in mehreren Phasen mit
den ausgewählten Unternehmen über die Erst- und Folgeangebote.

Fußnote

(+++ § 119: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 120 Besondere Methoden und Instrumente in Vergabeverfahren

(1) Ein dynamisches Beschaffungssystem ist ein zeitlich befristetes, ausschließlich elektronisches Verfahren
zur Beschaffung marktüblicher Leistungen, bei denen die allgemein auf dem Markt verfügbaren Merkmale den
Anforderungen des öffentlichen Auftraggebers genügen.

(2) Eine elektronische Auktion ist ein sich schrittweise wiederholendes elektronisches Verfahren zur Ermittlung
des wirtschaftlichsten Angebots. Jeder elektronischen Auktion geht eine vollständige erste Bewertung aller
Angebote voraus.

(3) Ein elektronischer Katalog ist ein auf der Grundlage der Leistungsbeschreibung erstelltes Verzeichnis der
zu beschaffenden Liefer-, Bau- und Dienstleistungen in einem elektronischen Format. Er kann insbesondere
beim Abschluss von Rahmenvereinbarungen eingesetzt werden und Abbildungen, Preisinformationen und
Produktbeschreibungen umfassen.

(4) Eine zentrale Beschaffungsstelle ist ein öffentlicher Auftraggeber, der für andere öffentliche Auftraggeber
dauerhaft Liefer- und Dienstleistungen beschafft, öffentliche Aufträge vergibt oder Rahmenvereinbarungen
abschließt (zentrale Beschaffungstätigkeit). Öffentliche Auftraggeber können Liefer- und Dienstleistungen
von zentralen Beschaffungsstellen erwerben oder Liefer-, Bau- und Dienstleistungsaufträge mittels zentraler
Beschaffungsstellen vergeben. Öffentliche Aufträge zur Ausübung zentraler Beschaffungstätigkeiten können an
eine zentrale Beschaffungsstelle vergeben werden, ohne ein Vergabeverfahren nach den Vorschriften dieses
Teils durchzuführen. Derartige Dienstleistungsaufträge können auch Beratungs- und Unterstützungsleistungen
bei der Vorbereitung oder Durchführung von Vergabeverfahren umfassen. Die Teile 1 bis 3 bleiben unberührt.
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Fußnote

(+++ § 120: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 121 Leistungsbeschreibung

(1) In der Leistungsbeschreibung ist der Auftragsgegenstand so eindeutig und erschöpfend wie möglich
zu beschreiben, sodass die Beschreibung für alle Unternehmen im gleichen Sinne verständlich ist und die
Angebote miteinander verglichen werden können. Die Leistungsbeschreibung enthält die Funktions- oder
Leistungsanforderungen oder eine Beschreibung der zu lösenden Aufgabe, deren Kenntnis für die Erstellung des
Angebots erforderlich ist, sowie die Umstände und Bedingungen der Leistungserbringung.

(2) Bei der Beschaffung von Leistungen, die zur Nutzung durch natürliche Personen vorgesehen sind, sind bei der
Erstellung der Leistungsbeschreibung außer in ordnungsgemäß begründeten Fällen die Zugänglichkeitskriterien
für Menschen mit Behinderungen oder die Konzeption für alle Nutzer zu berücksichtigen.

(3) Die Leistungsbeschreibung ist den Vergabeunterlagen beizufügen.

Fußnote

(+++ § 121: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 122 Eignung

(1) Öffentliche Aufträge werden an fachkundige und leistungsfähige (geeignete) Unternehmen vergeben, die
nicht nach den §§ 123 oder 124 ausgeschlossen worden sind.

(2) Ein Unternehmen ist geeignet, wenn es die durch den öffentlichen Auftraggeber im Einzelnen zur
ordnungsgemäßen Ausführung des öffentlichen Auftrags festgelegten Kriterien (Eignungskriterien) erfüllt. Die
Eignungskriterien dürfen ausschließlich Folgendes betreffen:
1.   Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung,

 

2.   wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit,
 

3.   technische und berufliche Leistungsfähigkeit.
 

(3) Der Nachweis der Eignung und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen nach den §§ 123 und 124 kann
ganz oder teilweise durch die Teilnahme an Präqualifizierungssystemen erbracht werden.

(4) Eignungskriterien müssen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung und zu diesem in einem
angemessenen Verhältnis stehen. Sie sind in der Auftragsbekanntmachung, der Vorinformation oder der
Aufforderung zur Interessensbestätigung aufzuführen.

Fußnote

(+++ § 122: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 123 Zwingende Ausschlussgründe

(1) Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von
der Teilnahme aus, wenn sie Kenntnis davon haben, dass eine Person, deren Verhalten nach Absatz 3 dem
Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach:
1.   § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs (Bildung

terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und terroristische
Vereinigungen im Ausland),
 

2.   § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer solchen
Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese
finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine Tat
nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen,
 

3.   § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche),
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4.   § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union
oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,
 

5.   § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der
Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag
verwaltet werden,
 

6.   § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr), §§ 299a und
299b des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im Gesundheitswesen),
 

7.   § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern),
 

8.   den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch in
Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale Bedienstete),
 

9.   Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer
Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr) oder
 

10.   den §§ 232, 232a Absatz 1 bis 5, den §§ 232b bis 233a des Strafgesetzbuches (Menschenhandel,
Zwangsprostitution, Zwangsarbeit, Ausbeutung der Arbeitskraft, Ausbeutung unter Ausnutzung einer
Freiheitsberaubung).
 

(2) Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße im Sinne des Absatzes 1 stehen eine Verurteilung
oder die Festsetzung einer Geldbuße nach den vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich.

(3) Das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzurechnen, wenn diese
Person als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehört auch die Überwachung
der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung.

(4) Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der
Teilnahme an einem Vergabeverfahren aus, wenn
1.   das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur

Sozialversicherung nicht nachgekommen ist und dies durch eine rechtskräftige Gerichts- oder
bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde oder
 

2.   die öffentlichen Auftraggeber auf sonstige geeignete Weise die Verletzung einer Verpflichtung nach
Nummer 1 nachweisen können.
 

Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass
es die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung
einschließlich Zinsen, Säumnis- und Strafzuschlägen verpflichtet hat.

(5) Von einem Ausschluss nach Absatz 1 kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingenden Gründen des
öffentlichen Interesses geboten ist. Von einem Ausschluss nach Absatz 4 Satz 1 kann abgesehen werden,
wenn dies aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses geboten ist oder ein Ausschluss offensichtlich
unverhältnismäßig wäre. § 125 bleibt unberührt.

Fußnote

(+++ § 123: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 124 Fakultative Ausschlussgründe

(1) Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren
ausschließen, wenn
1.   das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende umwelt-, sozial-

oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat,
 

2.   das Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens ein Insolvenzverfahren oder
ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens
mangels Masse abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet oder
seine Tätigkeit eingestellt hat,
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3.   das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere Verfehlung begangen
hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird; § 123 Absatz 3 ist entsprechend
anzuwenden,
 

4.   der öffentliche Auftraggeber über hinreichende Anhaltspunkte dafür verfügt, dass das Unternehmen mit
anderen Unternehmen Vereinbarungen getroffen oder Verhaltensweisen aufeinander abgestimmt hat, die
eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken,
 

5.   ein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens besteht, der die Unparteilichkeit
und Unabhängigkeit einer für den öffentlichen Auftraggeber tätigen Person bei der Durchführung des
Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte und der durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen
nicht wirksam beseitigt werden kann,
 

6.   eine Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass das Unternehmen bereits in die Vorbereitung des
Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung nicht durch andere, weniger
einschneidende Maßnahmen beseitigt werden kann,
 

7.   das Unternehmen eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren öffentlichen Auftrags
oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt hat und dies zu einer vorzeitigen
Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt hat,
 

8.   das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien eine schwerwiegende Täuschung
begangen oder Auskünfte zurückgehalten hat oder nicht in der Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu
übermitteln, oder
 

9.   das Unternehmen
a)   versucht hat, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers in unzulässiger Weise zu

beeinflussen,
 

b)   versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige Vorteile beim
Vergabeverfahren erlangen könnte, oder
 

c)   fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt hat, die die Vergabeentscheidung
des öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen könnten, oder versucht hat, solche
Informationen zu übermitteln.
 

 

(2) § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, § 98c des Aufenthaltsgesetzes, § 19 des Mindestlohngesetzes, § 21
des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes und § 22 des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes vom 16. Juli 2021
(BGBl. I S. 2959) bleiben unberührt.

Fußnote

(+++ § 124: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 125 Selbstreinigung

(1) Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen, bei dem ein Ausschlussgrund nach § 123 oder § 124
vorliegt, nicht von der Teilnahme an dem Vergabeverfahren aus, wenn das Unternehmen dem öffentlichen
Auftraggeber oder nach § 8 des Wettbewerbsregistergesetzes dem Bundeskartellamt nachgewiesen hat, dass es
1.   für jeden durch eine Straftat oder ein Fehlverhalten verursachten Schaden einen Ausgleich gezahlt oder

sich zur Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet hat,
 

2.   die Tatsachen und Umstände, die mit der Straftat oder dem Fehlverhalten und dem dadurch verursachten
Schaden in Zusammenhang stehen, durch eine aktive Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden und
dem öffentlichen Auftraggeber umfassend geklärt hat und
 

3.   konkrete technische, organisatorische und personelle Maßnahmen ergriffen hat, die geeignet sind, weitere
Straftaten oder weiteres Fehlverhalten zu vermeiden.
 

§ 123 Absatz 4 Satz 2 bleibt unberührt.

(2) Bei der Bewertung der von dem Unternehmen ergriffenen Selbstreinigungsmaßnahmen sind die Schwere
und die besonderen Umstände der Straftat oder des Fehlverhaltens zu berücksichtigen. Die Entscheidung, dass
die Selbstreinigungsmaßnahmen des Unternehmens als unzureichend bewertet werden, ist gegenüber dem
Unternehmen zu begründen.
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Fußnote

(+++ § 125: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 126 Zulässiger Zeitraum für Ausschlüsse

Wenn ein Unternehmen, bei dem ein Ausschlussgrund vorliegt, keine oder keine ausreichenden
Selbstreinigungsmaßnahmen nach § 125 ergriffen hat, darf es
1.   bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes nach § 123 höchstens fünf Jahre ab dem Tag der rechtskräftigen

Verurteilung von der Teilnahme an Vergabeverfahren ausgeschlossen werden,
 

2.   bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes nach § 124 höchstens drei Jahre ab dem betreffenden Ereignis von
der Teilnahme an Vergabeverfahren ausgeschlossen werden.
 

Fußnote

(+++ § 126: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 127 Zuschlag

(1) Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Grundlage dafür ist eine Bewertung des
öffentlichen Auftraggebers, ob und inwieweit das Angebot die vorgegebenen Zuschlagskriterien erfüllt. Das
wirtschaftlichste Angebot bestimmt sich nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Zu dessen Ermittlung
können neben dem Preis oder den Kosten auch qualitative, umweltbezogene oder soziale Aspekte berücksichtigt
werden.

(2) Verbindliche Vorschriften zur Preisgestaltung sind bei der Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots zu
beachten.

(3) Die Zuschlagskriterien müssen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen. Diese Verbindung ist
auch dann anzunehmen, wenn sich ein Zuschlagskriterium auf Prozesse im Zusammenhang mit der Herstellung,
Bereitstellung oder Entsorgung der Leistung, auf den Handel mit der Leistung oder auf ein anderes Stadium im
Lebenszyklus der Leistung bezieht, auch wenn sich diese Faktoren nicht auf die materiellen Eigenschaften des
Auftragsgegenstandes auswirken.

(4) Die Zuschlagskriterien müssen so festgelegt und bestimmt sein, dass die Möglichkeit eines wirksamen
Wettbewerbs gewährleistet wird, der Zuschlag nicht willkürlich erteilt werden kann und eine wirksame
Überprüfung möglich ist, ob und inwieweit die Angebote die Zuschlagskriterien erfüllen. Lassen öffentliche
Auftraggeber Nebenangebote zu, legen sie die Zuschlagskriterien so fest, dass sie sowohl auf Hauptangebote als
auch auf Nebenangebote anwendbar sind.

(5) Die Zuschlagskriterien und deren Gewichtung müssen in der Auftragsbekanntmachung oder den
Vergabeunterlagen aufgeführt werden.

Fußnote

(+++ § 127: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 128 Auftragsausführung

(1) Unternehmen haben bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags alle für sie geltenden rechtlichen
Verpflichtungen einzuhalten, insbesondere Steuern, Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung zu entrichten,
die arbeitsschutzrechtlichen Regelungen einzuhalten und den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
wenigstens diejenigen Mindestarbeitsbedingungen einschließlich des Mindestentgelts zu gewähren, die
nach dem Mindestlohngesetz, einem nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag oder einer nach § 7, § 7a oder § 11 des
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder einer nach § 3a des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes erlassenen
Rechtsverordnung für die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben werden.

(2) Öffentliche Auftraggeber können darüber hinaus besondere Bedingungen für die Ausführung eines Auftrags
(Ausführungsbedingungen) festlegen, sofern diese mit dem Auftragsgegenstand entsprechend § 127 Absatz 3
in Verbindung stehen. Die Ausführungsbedingungen müssen sich aus der Auftragsbekanntmachung oder den
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Vergabeunterlagen ergeben. Sie können insbesondere wirtschaftliche, innovationsbezogene, umweltbezogene,
soziale oder beschäftigungspolitische Belange oder den Schutz der Vertraulichkeit von Informationen umfassen.

Fußnote

(+++ § 128: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)
(+++ § 128 Abs. 1: Zur Anwendung vgl. § 33 Abs. 5 KonzVgV +++)

§ 129 Zwingend zu berücksichtigende Ausführungsbedingungen

Ausführungsbedingungen, die der öffentliche Auftraggeber dem beauftragten Unternehmen verbindlich
vorzugeben hat, dürfen nur aufgrund eines Bundes- oder Landesgesetzes festgelegt werden.

Fußnote

(+++ § 129: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 130 Vergabe von öffentlichen Aufträgen über soziale und andere besondere Dienstleistungen

(1) Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen über soziale und andere besondere Dienstleistungen im Sinne
des Anhangs XIV der Richtlinie 2014/24/EU stehen öffentlichen Auftraggebern das offene Verfahren, das nicht
offene Verfahren, das Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb, der wettbewerbliche Dialog und die
Innovationspartnerschaft nach ihrer Wahl zur Verfügung. Ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb
steht nur zur Verfügung, soweit dies aufgrund dieses Gesetzes gestattet ist.

(2) Abweichend von § 132 Absatz 3 ist die Änderung eines öffentlichen Auftrags über soziale und andere
besondere Dienstleistungen im Sinne des Anhangs XIV der Richtlinie 2014/24/EU ohne Durchführung eines
neuen Vergabeverfahrens zulässig, wenn der Wert der Änderung nicht mehr als 20 Prozent des ursprünglichen
Auftragswertes beträgt.

Fußnote

(+++ § 130: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 131 Vergabe von öffentlichen Aufträgen über Personenverkehrsleistungen im Eisenbahnverkehr

(1) Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen, deren Gegenstand Personenverkehrsleistungen im
Eisenbahnverkehr sind, stehen öffentlichen Auftraggebern das offene und das nicht offene Verfahren, das
Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb, der wettbewerbliche Dialog und die Innovationspartnerschaft
nach ihrer Wahl zur Verfügung. Ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb steht nur zur Verfügung,
soweit dies aufgrund dieses Gesetzes gestattet ist.

(2) Anstelle des § 108 Absatz 1 ist Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und
Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315
vom 3.12.2007, S. 1) anzuwenden. Artikel 5 Absatz 5 und Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007
bleiben unberührt.

(3) Öffentliche Auftraggeber, die öffentliche Aufträge im Sinne von Absatz 1 vergeben, sollen gemäß Artikel
4 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 verlangen, dass bei einem Wechsel des Betreibers der
Personenverkehrsleistung der ausgewählte Betreiber die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die beim
bisherigen Betreiber für die Erbringung dieser Verkehrsleistung beschäftigt waren, übernimmt und ihnen die
Rechte gewährt, auf die sie Anspruch hätten, wenn ein Übergang gemäß § 613a des Bürgerlichen Gesetzbuchs
erfolgt wäre. Für den Fall, dass ein öffentlicher Auftraggeber die Übernahme von Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern im Sinne von Satz 1 verlangt, beschränkt sich das Verlangen auf diejenigen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer, die für die Erbringung der übergehenden Verkehrsleistung unmittelbar erforderlich sind. Der
öffentliche Auftraggeber soll Regelungen vorsehen, durch die eine missbräuchliche Anpassung tarifvertraglicher
Regelungen zu Lasten des neuen Betreibers zwischen der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung und
der Übernahme des Betriebes ausgeschlossen wird. Der bisherige Betreiber ist nach Aufforderung durch den
öffentlichen Auftraggeber verpflichtet, alle hierzu erforderlichen Angaben zu machen.

Fußnote



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz sowie des Bundesamts für
Justiz ‒ www.gesetze-im-internet.de

- Seite 100 von 122 -

(+++ § 131: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 132 Auftragsänderungen während der Vertragslaufzeit

(1) Wesentliche Änderungen eines öffentlichen Auftrags während der Vertragslaufzeit erfordern ein neues
Vergabeverfahren. Wesentlich sind Änderungen, die dazu führen, dass sich der öffentliche Auftrag erheblich von
dem ursprünglich vergebenen öffentlichen Auftrag unterscheidet. Eine wesentliche Änderung liegt insbesondere
vor, wenn
1.   mit der Änderung Bedingungen eingeführt werden, die, wenn sie für das ursprüngliche Vergabeverfahren

gegolten hätten,
a)   die Zulassung anderer Bewerber oder Bieter ermöglicht hätten,

 

b)   die Annahme eines anderen Angebots ermöglicht hätten oder
 

c)   das Interesse weiterer Teilnehmer am Vergabeverfahren geweckt hätten,
 

 

2.   mit der Änderung das wirtschaftliche Gleichgewicht des öffentlichen Auftrags zugunsten des
Auftragnehmers in einer Weise verschoben wird, die im ursprünglichen Auftrag nicht vorgesehen war,
 

3.   mit der Änderung der Umfang des öffentlichen Auftrags erheblich ausgeweitet wird oder
 

4.   ein neuer Auftragnehmer den Auftragnehmer in anderen als den in Absatz 2 Satz 1 Nummer 4
vorgesehenen Fällen ersetzt.
 

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 ist die Änderung eines öffentlichen Auftrags ohne Durchführung eines neuen
Vergabeverfahrens zulässig, wenn
1.   in den ursprünglichen Vergabeunterlagen klare, genaue und eindeutig formulierte Überprüfungsklauseln

oder Optionen vorgesehen sind, die Angaben zu Art, Umfang und Voraussetzungen möglicher
Auftragsänderungen enthalten, und sich aufgrund der Änderung der Gesamtcharakter des Auftrags nicht
verändert,
 

2.   zusätzliche Liefer-, Bau- oder Dienstleistungen erforderlich geworden sind, die nicht in den ursprünglichen
Vergabeunterlagen vorgesehen waren, und ein Wechsel des Auftragnehmers
a)   aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht erfolgen kann und

 

b)   mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten für den öffentlichen Auftraggeber
verbunden wäre,
 

 

3.   die Änderung aufgrund von Umständen erforderlich geworden ist, die der öffentliche Auftraggeber
im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht nicht vorhersehen konnte, und sich aufgrund der Änderung der
Gesamtcharakter des Auftrags nicht verändert oder
 

4.   ein neuer Auftragnehmer den bisherigen Auftragnehmer ersetzt
a)   aufgrund einer Überprüfungsklausel im Sinne von Nummer 1,

 

b)   aufgrund der Tatsache, dass ein anderes Unternehmen, das die ursprünglich festgelegten
Anforderungen an die Eignung erfüllt, im Zuge einer Unternehmensumstrukturierung, wie zum
Beispiel durch Übernahme, Zusammenschluss, Erwerb oder Insolvenz, ganz oder teilweise an die
Stelle des ursprünglichen Auftragnehmers tritt, sofern dies keine weiteren wesentlichen Änderungen
im Sinne des Absatzes 1 zur Folge hat, oder
 

c)   aufgrund der Tatsache, dass der öffentliche Auftraggeber selbst die Verpflichtungen des
Hauptauftragnehmers gegenüber seinen Unterauftragnehmern übernimmt.
 

 

In den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 und 3 darf der Preis um nicht mehr als 50 Prozent des Wertes des
ursprünglichen Auftrags erhöht werden. Bei mehreren aufeinander folgenden Änderungen des Auftrags gilt diese
Beschränkung für den Wert jeder einzelnen Änderung, sofern die Änderungen nicht mit dem Ziel vorgenommen
werden, die Vorschriften dieses Teils zu umgehen.

(3) Die Änderung eines öffentlichen Auftrags ohne Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens ist ferner
zulässig, wenn sich der Gesamtcharakter des Auftrags nicht ändert und der Wert der Änderung
1.   die jeweiligen Schwellenwerte nach § 106 nicht übersteigt und

 



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz sowie des Bundesamts für
Justiz ‒ www.gesetze-im-internet.de

- Seite 101 von 122 -

2.   bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen nicht mehr als 10 Prozent und bei Bauaufträgen nicht mehr als 15
Prozent des ursprünglichen Auftragswertes beträgt.
 

Bei mehreren aufeinander folgenden Änderungen ist der Gesamtwert der Änderungen maßgeblich.

(4) Enthält der Vertrag eine Indexierungsklausel, wird für die Wertberechnung gemäß Absatz 2 Satz 2 und 3
sowie gemäß Absatz 3 der höhere Preis als Referenzwert herangezogen.

(5) Änderungen nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3 sind im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt zu
machen.

Fußnote

(+++ § 132: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 133 Kündigung von öffentlichen Aufträgen in besonderen Fällen

(1) Unbeschadet des § 135 können öffentliche Auftraggeber einen öffentlichen Auftrag während der
Vertragslaufzeit kündigen, wenn
1.   eine wesentliche Änderung vorgenommen wurde, die nach § 132 ein neues Vergabeverfahren erfordert

hätte,
 

2.   zum Zeitpunkt der Zuschlagserteilung ein zwingender Ausschlussgrund nach § 123 Absatz 1 bis 4 vorlag
oder
 

3.   der öffentliche Auftrag aufgrund einer schweren Verletzung der Verpflichtungen aus dem Vertrag über
die Arbeitsweise der Europäischen Union oder aus den Vorschriften dieses Teils, die der Europäische
Gerichtshof in einem Verfahren nach Artikel 258 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
festgestellt hat, nicht an den Auftragnehmer hätte vergeben werden dürfen.
 

(2) Wird ein öffentlicher Auftrag gemäß Absatz 1 gekündigt, kann der Auftragnehmer einen seinen bisherigen
Leistungen entsprechenden Teil der Vergütung verlangen. Im Fall des Absatzes 1 Nummer 2 steht dem
Auftragnehmer ein Anspruch auf Vergütung insoweit nicht zu, als seine bisherigen Leistungen infolge der
Kündigung für den öffentlichen Auftraggeber nicht von Interesse sind.

(3) Die Berechtigung, Schadensersatz zu verlangen, wird durch die Kündigung nicht ausgeschlossen.

Fußnote

(+++ § 133: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 134 Informations- und Wartepflicht

(1) Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, über den
Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die Gründe der vorgesehenen
Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich
in Textform zu informieren. Dies gilt auch für Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer
Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die
betroffenen Bieter ergangen ist.

(2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1 geschlossen
werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet, verkürzt sich die Frist auf zehn
Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den
Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an.

(3) Die Informationspflicht entfällt in Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb
wegen besonderer Dringlichkeit gerechtfertigt ist. Im Fall verteidigungs- oder sicherheitsspezifischer Aufträge
können öffentliche Auftraggeber beschließen, bestimmte Informationen über die Zuschlagserteilung oder
den Abschluss einer Rahmenvereinbarung nicht mitzuteilen, soweit die Offenlegung den Gesetzesvollzug
behindert, dem öffentlichen Interesse, insbesondere Verteidigungs- oder Sicherheitsinteressen, zuwiderläuft,
berechtigte geschäftliche Interessen von Unternehmen schädigt oder den lauteren Wettbewerb zwischen ihnen
beeinträchtigen könnte.
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Fußnote

(+++ § 134: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 135 Unwirksamkeit

(1) Ein öffentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber
1.   gegen § 134 verstoßen hat oder

 

2.   den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union
vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist,
 

und dieser Verstoß in einem Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist.

(2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb
von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen
Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss
geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen
Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach
Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union.

(3) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 Nummer 2 tritt nicht ein, wenn
1.   der öffentliche Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Auftragsvergabe ohne vorherige Veröffentlichung

einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union zulässig ist,
 

2.   der öffentliche Auftraggeber eine Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht hat,
mit der er die Absicht bekundet, den Vertrag abzuschließen, und
 

3.   der Vertrag nicht vor Ablauf einer Frist von mindestens zehn Kalendertagen, gerechnet ab dem Tag nach
der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung, abgeschlossen wurde.
 

Die Bekanntmachung nach Satz 1 Nummer 2 muss den Namen und die Kontaktdaten des öffentlichen
Auftraggebers, die Beschreibung des Vertragsgegenstands, die Begründung der Entscheidung des
Auftraggebers, den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europäischen Union zu vergeben, und den Namen und die Kontaktdaten des Unternehmens, das den Zuschlag
erhalten soll, umfassen.

Fußnote

(+++ § 135: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

Abschnitt 3
Vergabe von öffentlichen Aufträgen in besonderen Bereichen und von
Konzessionen

Fußnote

(+++ Abschnitt 3: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

Unterabschnitt 1
Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch Sektorenauftraggeber

Fußnote

(+++ Unterabschnitt 1: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 136 Anwendungsbereich

Dieser Unterabschnitt ist anzuwenden auf die Vergabe von öffentlichen Aufträgen und die Ausrichtung von
Wettbewerben durch Sektorenauftraggeber zum Zweck der Ausübung einer Sektorentätigkeit.

Fußnote
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(+++ § 136: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 137 Besondere Ausnahmen

(1) Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf die Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch Sektorenauftraggeber zum
Zweck der Ausübung einer Sektorentätigkeit, wenn die Aufträge Folgendes zum Gegenstand haben:
1.   Rechtsdienstleistungen im Sinne des § 116 Absatz 1 Nummer 1,

 

2.   Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen im Sinne des § 116 Absatz 1 Nummer 2,
 

3.   Ausstrahlungszeit oder Bereitstellung von Sendungen, wenn diese Aufträge an Anbieter von audiovisuellen
Mediendiensten oder Hörfunkmediendiensten vergeben werden,
 

4.   finanzielle Dienstleistungen im Sinne des § 116 Absatz 1 Nummer 4,
 

5.   Kredite und Darlehen im Sinne des § 116 Absatz 1 Nummer 5,
 

6.   Dienstleistungen im Sinne des § 116 Absatz 1 Nummer 6, wenn diese Aufträge aufgrund eines
ausschließlichen Rechts vergeben werden,
 

7.   die Beschaffung von Wasser im Rahmen der Trinkwasserversorgung,
 

8.   die Beschaffung von Energie oder von Brennstoffen zur Energieerzeugung im Rahmen der
Energieversorgung oder
 

9.   die Weiterveräußerung oder Vermietung an Dritte, wenn
a)   dem Sektorenauftraggeber kein besonderes oder ausschließliches Recht zum Verkauf oder zur

Vermietung des Auftragsgegenstandes zusteht und
 

b)   andere Unternehmen die Möglichkeit haben, den Auftragsgegenstand unter den gleichen
Bedingungen wie der betreffende Sektorenauftraggeber zu verkaufen oder zu vermieten.
 

 

(2) Dieser Teil ist ferner nicht anzuwenden auf die Vergabe von öffentlichen Aufträgen und die Ausrichtung von
Wettbewerben, die Folgendes zum Gegenstand haben:
1.   Liefer-, Bau- und Dienstleistungen sowie die Ausrichtung von Wettbewerben durch Sektorenauftraggeber

nach § 100 Absatz 1 Nummer 2, soweit sie anderen Zwecken dienen als einer Sektorentätigkeit, oder
 

2.   die Durchführung von Sektorentätigkeiten außerhalb des Gebietes der Europäischen Union, wenn der
Auftrag in einer Weise vergeben wird, die nicht mit der tatsächlichen Nutzung eines Netzes oder einer
Anlage innerhalb dieses Gebietes verbunden ist.
 

Fußnote

(+++ § 137: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 138 Besondere Ausnahme für die Vergabe an verbundene Unternehmen

(1) Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf die Vergabe von öffentlichen Aufträgen,
1.   die ein Sektorenauftraggeber an ein verbundenes Unternehmen vergibt oder

 

2.   die ein Gemeinschaftsunternehmen, das ausschließlich mehrere Sektorenauftraggeber zur
Durchführung einer Sektorentätigkeit gebildet haben, an ein Unternehmen vergibt, das mit einem dieser
Sektorenauftraggeber verbunden ist.
 

(2) Ein verbundenes Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 ist
1.   ein Unternehmen, dessen Jahresabschluss mit dem Jahresabschluss des Auftraggebers in einem

Konzernabschluss eines Mutterunternehmens entsprechend § 271 Absatz 2 des Handelsgesetzbuchs nach
den Vorschriften über die Vollkonsolidierung einzubeziehen ist, oder
 

2.   ein Unternehmen, das
a)   mittelbar oder unmittelbar einem beherrschenden Einfluss nach § 100 Absatz 3 des

Sektorenauftraggebers unterliegen kann,
 

b)   einen beherrschenden Einfluss nach § 100 Absatz 3 auf den Sektorenauftraggeber ausüben kann oder
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c)   gemeinsam mit dem Auftraggeber aufgrund der Eigentumsverhältnisse, der finanziellen Beteiligung
oder der für das Unternehmen geltenden Bestimmungen dem beherrschenden Einfluss nach § 100
Absatz 3 eines anderen Unternehmens unterliegt.
 

 

(3) Absatz 1 gilt für Liefer-, Bau- oder Dienstleistungsaufträge, sofern unter Berücksichtigung aller Liefer-,
Bau- oder Dienstleistungen, die von dem verbundenen Unternehmen während der letzten drei Jahre in der
Europäischen Union erbracht wurden, mindestens 80 Prozent des im jeweiligen Leistungssektor insgesamt
erzielten durchschnittlichen Umsatzes dieses Unternehmens aus der Erbringung von Liefer-, Bau- oder
Dienstleistungen für den Sektorenauftraggeber oder andere mit ihm verbundene Unternehmen stammen.

(4) Werden gleiche oder gleichartige Liefer-, Bau- oder Dienstleistungen von mehr als einem mit dem
Sektorenauftraggeber verbundenen und mit ihm wirtschaftlich zusammengeschlossenen Unternehmen erbracht,
so werden die Prozentsätze nach Absatz 3 unter Berücksichtigung des Gesamtumsatzes errechnet, den diese
verbundenen Unternehmen mit der Erbringung der jeweiligen Liefer-, Dienst- oder Bauleistung erzielen.

(5) Liegen für die letzten drei Jahre keine Umsatzzahlen vor, genügt es, wenn das Unternehmen etwa durch
Prognosen über die Tätigkeitsentwicklung glaubhaft macht, dass die Erreichung des nach Absatz 3 geforderten
Umsatzziels wahrscheinlich ist.

Fußnote

(+++ § 138: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 139 Besondere Ausnahme für die Vergabe durch oder an ein Gemeinschaftsunternehmen

(1) Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf die Vergabe von öffentlichen Aufträgen,
1.   die ein Gemeinschaftsunternehmen, das mehrere Sektorenauftraggeber ausschließlich zur Durchführung

von Sektorentätigkeiten gebildet haben, an einen dieser Auftraggeber vergibt oder
 

2.   die ein Sektorenauftraggeber, der einem Gemeinschaftsunternehmen im Sinne der Nummer 1 angehört, an
dieses Gemeinschaftsunternehmen vergibt.
 

(2) Voraussetzung ist, dass
1.   das Gemeinschaftsunternehmen im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 gebildet wurde, um die betreffende

Sektorentätigkeit während eines Zeitraums von mindestens drei Jahren durchzuführen, und
 

2.   in dem Gründungsakt des Gemeinschaftsunternehmens festgelegt wird, dass die das
Gemeinschaftsunternehmen bildenden Sektorenauftraggeber dem Gemeinschaftsunternehmen mindestens
während desselben Zeitraums angehören werden.
 

Fußnote

(+++ § 139: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 140 Besondere Ausnahme für unmittelbar dem Wettbewerb ausgesetzte Tätigkeiten

(1) Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf öffentliche Aufträge, die zum Zweck der Ausübung einer
Sektorentätigkeit vergeben werden, wenn die Sektorentätigkeit unmittelbar dem Wettbewerb auf Märkten
ausgesetzt ist, die keiner Zugangsbeschränkung unterliegen. Dasselbe gilt für Wettbewerbe, die im
Zusammenhang mit der Sektorentätigkeit ausgerichtet werden.

(2) Für Gutachten und Stellungnahmen, die aufgrund der nach § 113 Satz 2 Nummer 8 erlassenen
Rechtsverordnung vorgenommen werden, erhebt das Bundeskartellamt Kosten (Gebühren und Auslagen) zur
Deckung des Verwaltungsaufwands. § 62 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 Satz 1, Satz 2 Nummer 1, Satz 3 und 4,
Absatz 5 Satz 1 sowie Absatz 6 Satz 1 Nummer 2, Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Hinsichtlich der Möglichkeit zur
Beschwerde über die Kostenentscheidung gilt § 73 Absatz 1 und 4 entsprechend.

Fußnote

(+++ § 140: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)
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§ 141 Verfahrensarten

(1) Sektorenauftraggebern stehen das offene Verfahren, das nicht offene Verfahren, das Verhandlungsverfahren
mit Teilnahmewettbewerb und der wettbewerbliche Dialog nach ihrer Wahl zur Verfügung.

(2) Das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb und die Innovationspartnerschaft stehen nur zur
Verfügung, soweit dies aufgrund dieses Gesetzes gestattet ist.

Fußnote

(+++ § 141: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 142 Sonstige anwendbare Vorschriften

Im Übrigen gelten für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch Sektorenauftraggeber zum Zweck der
Ausübung von Sektorentätigkeiten die §§ 118 und 119, soweit in § 141 nicht abweichend geregelt, die §§ 120
bis 129, 130 in Verbindung mit Anhang XVII der Richtlinie 2014/25/EU sowie die §§ 131 bis 135 mit der Maßgabe
entsprechend, dass
1.   Sektorenauftraggeber abweichend von § 122 Absatz 1 und 2 die Unternehmen anhand objektiver Kriterien

auswählen, die allen interessierten Unternehmen zugänglich sind,
 

2.   Sektorenauftraggeber nach § 100 Absatz 1 Nummer 2 ein Unternehmen nach § 123 ausschließen können,
aber nicht ausschließen müssen,
 

3.   § 132 Absatz 2 Satz 2 und 3 nicht anzuwenden ist.
 

Fußnote

(+++ § 142: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 143 Regelung für Auftraggeber nach dem Bundesberggesetz

(1) Sektorenauftraggeber, die nach dem Bundesberggesetz berechtigt sind, Erdöl, Gas, Kohle oder
andere feste Brennstoffe aufzusuchen oder zu gewinnen, müssen bei der Vergabe von Liefer-, Bau- oder
Dienstleistungsaufträgen oberhalb der Schwellenwerte nach § 106 Absatz 2 Nummer 2 zur Durchführung
der Aufsuchung oder Gewinnung von Erdöl, Gas, Kohle oder anderen festen Brennstoffen die Grundsätze der
Nichtdiskriminierung und der wettbewerbsorientierten Auftragsvergabe beachten. Insbesondere müssen sie
Unternehmen, die ein Interesse an einem solchen Auftrag haben können, ausreichend informieren und bei
der Auftragsvergabe objektive Kriterien zugrunde legen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für die Vergabe von
Aufträgen, deren Gegenstand die Beschaffung von Energie oder Brennstoffen zur Energieerzeugung ist.

(2) Die Auftraggeber nach Absatz 1 erteilen der Europäischen Kommission über das Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie Auskunft über die Vergabe der unter diese Vorschrift fallenden Aufträge nach Maßgabe
der Entscheidung 93/327/EWG der Kommission vom 13. Mai 1993 zur Festlegung der Voraussetzungen, unter
denen die öffentlichen Auftraggeber, die geographisch abgegrenzte Gebiete zum Zwecke der Suche oder
Förderung von Erdöl, Gas, Kohle oder anderen Festbrennstoffen nutzen, der Kommission Auskunft über die von
ihnen vergebenen Aufträge zu erteilen haben (ABl. L 129 vom 27.5.1993, S. 25). Sie können über das Verfahren
gemäß der Rechtsverordnung nach § 113 Satz 2 Nummer 8 unter den dort geregelten Voraussetzungen eine
Befreiung von der Pflicht zur Anwendung dieser Bestimmung erreichen.

Fußnote

(+++ § 143: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

Unterabschnitt 2
Vergabe von verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen öffentlichen Aufträgen

Fußnote

(+++ Unterabschnitt 2: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 144 Anwendungsbereich



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz sowie des Bundesamts für
Justiz ‒ www.gesetze-im-internet.de

- Seite 106 von 122 -

Dieser Unterabschnitt ist anzuwenden auf die Vergabe von verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen
öffentlichen Aufträgen durch öffentliche Auftraggeber und Sektorenauftraggeber.

Fußnote

(+++ § 144: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 145 Besondere Ausnahmen für die Vergabe von verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen
öffentlichen Aufträgen

Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf die Vergabe von verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen öffentlichen
Aufträgen, die
1.   den Zwecken nachrichtendienstlicher Tätigkeiten dienen,

 

2.   im Rahmen eines Kooperationsprogramms vergeben werden, das
a)   auf Forschung und Entwicklung beruht und

 

b)   mit mindestens einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union für die Entwicklung eines neuen
Produkts und gegebenenfalls die späteren Phasen des gesamten oder eines Teils des Lebenszyklus
dieses Produkts durchgeführt wird;
 

beim Abschluss eines solchen Abkommens teilt die Europäische Kommission den Anteil der Forschungs- und
Entwicklungsausgaben an den Gesamtkosten des Programms, die Vereinbarung über die Kostenteilung und
gegebenenfalls den geplanten Anteil der Beschaffungen je Mitgliedstaat mit,
 

3.   in einem Staat außerhalb der Europäischen Union vergeben werden; zu diesen Aufträgen gehören auch
zivile Beschaffungen im Rahmen des Einsatzes von Streitkräften oder von Polizeien des Bundes oder der
Länder außerhalb des Gebiets der Europäischen Union, wenn der Einsatz es erfordert, dass im Einsatzgebiet
ansässige Unternehmen beauftragt werden; zivile Beschaffungen sind Beschaffungen nicht-militärischer
Produkte und Beschaffungen von Bau- oder Dienstleistungen für logistische Zwecke,
 

4.   die Bundesregierung, eine Landesregierung oder eine Gebietskörperschaft an eine andere Regierung oder
an eine Gebietskörperschaft eines anderen Staates vergibt und die Folgendes zum Gegenstand haben:
a)   die Lieferung von Militärausrüstung im Sinne des § 104 Absatz 2 oder die Lieferung von Ausrüstung,

die im Rahmen eines Verschlusssachenauftrags im Sinne des § 104 Absatz 3 vergeben wird,
 

b)   Bau- und Dienstleistungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Ausrüstung stehen,
 

c)   Bau- und Dienstleistungen speziell für militärische Zwecke oder
 

d)   Bau- und Dienstleistungen, die im Rahmen eines Verschlusssachenauftrags im Sinne des § 104 Absatz
3 vergeben werden,
 

 

5.   Finanzdienstleistungen mit Ausnahme von Versicherungsdienstleistungen zum Gegenstand haben,
 

6.   Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen zum Gegenstand haben, es sei denn, die Ergebnisse werden
ausschließlich Eigentum des Auftraggebers für seinen Gebrauch bei der Ausübung seiner eigenen Tätigkeit
und die Dienstleistung wird vollständig durch den Auftraggeber vergütet, oder
 

7.   besonderen Verfahrensregeln unterliegen,
a)   die sich aus einem internationalen Abkommen oder einer internationalen Vereinbarung ergeben,

das oder die zwischen einem oder mehreren Mitgliedstaaten der Europäischen Union und einem
oder mehreren Staaten, die nicht Vertragsparteien des Übereinkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum sind, geschlossen wurde,
 

b)   die sich aus einem internationalen Abkommen oder einer internationalen Vereinbarung im
Zusammenhang mit der Stationierung von Truppen ergeben, das oder die Unternehmen eines
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Staates betrifft, oder
 

c)   die für eine internationale Organisation gelten, wenn diese für ihre Zwecke Beschaffungen tätigt oder
wenn ein Mitgliedstaat öffentliche Aufträge nach diesen Regeln vergeben muss.
 

 

Fußnote

(+++ § 145: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)
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§ 146 Verfahrensarten

Bei der Vergabe von verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen öffentlichen Aufträgen stehen öffentlichen
Auftraggebern und Sektorenauftraggebern das nicht offene Verfahren und das Verhandlungsverfahren mit
Teilnahmewettbewerb nach ihrer Wahl zur Verfügung. Das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb
und der wettbewerbliche Dialog stehen nur zur Verfügung, soweit dies aufgrund dieses Gesetzes gestattet ist.

Fußnote

(+++ § 146: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 147 Sonstige anwendbare Vorschriften

Im Übrigen gelten für die Vergabe von verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen öffentlichen Aufträgen die §§
119, 120, 121 Absatz 1 und 3 sowie die §§ 122 bis 135 mit der Maßgabe entsprechend, dass ein Unternehmen
gemäß § 124 Absatz 1 auch dann von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausgeschlossen werden kann,
wenn das Unternehmen nicht die erforderliche Vertrauenswürdigkeit aufweist, um Risiken für die nationale
Sicherheit auszuschließen. Der Nachweis, dass Risiken für die nationale Sicherheit nicht auszuschließen sind,
kann auch mit Hilfe geschützter Datenquellen erfolgen.

Fußnote

(+++ § 147: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

Unterabschnitt 3
Vergabe von Konzessionen

Fußnote

(+++ Unterabschnitt 3: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 148 Anwendungsbereich

Dieser Unterabschnitt ist anzuwenden auf die Vergabe von Konzessionen durch Konzessionsgeber.

Fußnote

(+++ § 148: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 149 Besondere Ausnahmen

Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf die Vergabe von:
1.   Konzessionen zu Rechtsdienstleistungen im Sinne des § 116 Absatz 1 Nummer 1,

 

2.   Konzessionen zu Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen im Sinne des § 116 Absatz 1 Nummer 2,
 

3.   Konzessionen zu audiovisuellen Mediendiensten oder Hörfunkmediendiensten im Sinne des § 116 Absatz 1
Nummer 3,
 

4.   Konzessionen zu finanziellen Dienstleistungen im Sinne des § 116 Absatz 1 Nummer 4,
 

5.   Konzessionen zu Krediten und Darlehen im Sinne des § 116 Absatz 1 Nummer 5,
 

6.   Dienstleistungskonzessionen, die an einen Konzessionsgeber nach § 101 Absatz 1 Nummer 1 oder
Nummer 2 aufgrund eines auf Gesetz oder Verordnung beruhenden ausschließlichen Rechts vergeben
werden,
 

7.   Dienstleistungskonzessionen, die an ein Unternehmen aufgrund eines ausschließlichen Rechts vergeben
werden, das diesem im Einklang mit den nationalen und unionsrechtlichen Rechtsvorschriften über
den Marktzugang für Tätigkeiten nach § 102 Absatz 2 bis 6 gewährt wurde; ausgenommen hiervon sind
Dienstleistungskonzessionen für Tätigkeiten, für die die Unionsvorschriften keine branchenspezifischen
Transparenzverpflichtungen vorsehen; Auftraggeber, die einem Unternehmen ein ausschließliches Recht
im Sinne dieser Vorschrift gewähren, setzen die Europäische Kommission hierüber binnen eines Monats
nach Gewährung dieses Rechts in Kenntnis,
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8.   Konzessionen, die hauptsächlich dazu dienen, dem Konzessionsgeber im Sinne des § 101 Absatz 1
Nummer 1 die Bereitstellung oder den Betrieb öffentlicher Kommunikationsnetze oder die Bereitstellung
eines oder mehrerer elektronischer Kommunikationsdienste für die Öffentlichkeit zu ermöglichen,
 

9.   Konzessionen im Bereich Wasser, die
a)   die Bereitstellung oder das Betreiben fester Netze zur Versorgung der Allgemeinheit im

Zusammenhang mit der Gewinnung, dem Transport oder der Verteilung von Trinkwasser oder die
Einspeisung von Trinkwasser in diese Netze betreffen oder
 

b)   mit einer Tätigkeit nach Buchstabe a im Zusammenhang stehen und einen der nachfolgend
aufgeführten Gegenstände haben:
aa)   Wasserbau-, Bewässerungs- und Entwässerungsvorhaben, sofern die zur

Trinkwasserversorgung bestimmte Wassermenge mehr als 20 Prozent der
Gesamtwassermenge ausmacht, die mit den entsprechenden Vorhaben oder Bewässerungs-
oder Entwässerungsanlagen zur Verfügung gestellt wird, oder
 

bb)   Abwasserbeseitigung oder -behandlung,
 

 

 

10.   Dienstleistungskonzessionen zu Lotteriedienstleistungen, die unter die Referenznummer des Common
Procurement Vocabulary 92351100-7 fallen, und die einem Unternehmen auf der Grundlage eines
ausschließlichen Rechts gewährt werden,
 

11.   Konzessionen, die Konzessionsgeber im Sinne des § 101 Absatz 1 Nummer 2 und 3 zur Durchführung
ihrer Tätigkeiten in einem nicht der Europäischen Union angehörenden Staat in einer Weise vergeben,
die nicht mit der physischen Nutzung eines Netzes oder geografischen Gebiets in der Europäischen Union
verbunden ist, oder
 

12.   Konzessionen, die im Bereich der Luftverkehrsdienste auf der Grundlage der Erteilung einer
Betriebsgenehmigung im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 24. September 2008 über gemeinsame Vorschriften für die Durchführung von
Luftverkehrsdiensten in der Gemeinschaft (ABl. L 293 vom 31.10.2008, S. 3) vergeben werden, oder von
Konzessionen, die die Beförderung von Personen im Sinne des § 1 des Personenbeförderungsgesetzes
betreffen.
 

Fußnote

(+++ § 149: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 150 Besondere Ausnahmen für die Vergabe von Konzessionen in den Bereichen Verteidigung und
Sicherheit

Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf die Vergabe von Konzessionen in den Bereichen Verteidigung und
Sicherheit,
1.   bei denen die Anwendung der Vorschriften dieses Teils den Konzessionsgeber verpflichten würde,

Auskünfte zu erteilen, deren Preisgabe seines Erachtens den wesentlichen Sicherheitsinteressen der
Bundesrepublik Deutschland zuwiderläuft, oder wenn die Vergabe und Durchführung der Konzession als
geheim zu erklären sind oder von besonderen Sicherheitsmaßnahmen gemäß den geltenden Rechts- oder
Verwaltungsvorschriften begleitet sein müssen, sofern der Konzessionsgeber festgestellt hat, dass die
betreffenden wesentlichen Interessen nicht durch weniger einschneidende Maßnahmen gewahrt werden
können, wie beispielsweise durch Anforderungen, die auf den Schutz der Vertraulichkeit der Informationen
abzielen, die Konzessionsgeber im Rahmen eines Konzessionsvergabeverfahrens zur Verfügung stellen,
 

2.   die im Rahmen eines Kooperationsprogramms vergeben werden, das
a)   auf Forschung und Entwicklung beruht und

 

b)   mit mindestens einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union für die Entwicklung eines neuen
Produkts und gegebenenfalls die späteren Phasen des gesamten oder eines Teils des Lebenszyklus
dieses Produkts durchgeführt wird,
 

 

3.   die die Bundesregierung an eine andere Regierung für in unmittelbarem Zusammenhang mit
Militärausrüstung oder sensibler Ausrüstung stehende Bau- und Dienstleistungen oder für Bau- und
Dienstleistungen speziell für militärische Zwecke oder für sensible Bau- und Dienstleistungen vergibt,
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4.   die in einem Staat, der nicht Vertragspartei des Übereinkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
ist, im Rahmen des Einsatzes von Truppen außerhalb des Gebiets der Europäischen Union vergeben
werden, wenn der Einsatz erfordert, dass diese Konzessionen an im Einsatzgebiet ansässige Unternehmen
vergeben werden,
 

5.   die durch andere Ausnahmevorschriften dieses Teils erfasst werden,
 

6.   die nicht bereits gemäß den Nummern 1 bis 5 ausgeschlossen sind, wenn der Schutz wesentlicher
Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland nicht durch weniger einschneidende Maßnahmen
garantiert werden kann, wie beispielsweise durch Anforderungen, die auf den Schutz der Vertraulichkeit
der Informationen abzielen, die Konzessionsgeber im Rahmen eines Konzessionsvergabeverfahrens zur
Verfügung stellen, oder
 

7.   die besonderen Verfahrensregeln unterliegen,
a)   die sich aus einem internationalen Abkommen oder einer internationalen Vereinbarung ergeben,

das oder die zwischen einem oder mehreren Mitgliedstaaten der Europäischen Union und einem
oder mehreren Staaten, die nicht Vertragsparteien des Übereinkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum sind, geschlossen wurde,
 

b)   die sich aus einem internationalen Abkommen oder einer internationalen Vereinbarung im
Zusammenhang mit der Stationierung von Truppen ergeben, das oder die Unternehmen eines
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Staates betrifft, oder
 

c)   die für eine internationale Organisation gelten, wenn diese für ihre Zwecke Beschaffungen tätigt oder
wenn ein Mitgliedstaat der Europäischen Union Aufträge nach diesen Regeln vergeben muss.
 

 

Fußnote

(+++ § 150: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 151 Verfahren

Konzessionsgeber geben die Absicht bekannt, eine Konzession zu vergeben. Auf die Veröffentlichung der
Konzessionsvergabeabsicht darf nur verzichtet werden, soweit dies aufgrund dieses Gesetzes zulässig ist. Im
Übrigen dürfen Konzessionsgeber das Verfahren zur Vergabe von Konzessionen vorbehaltlich der aufgrund dieses
Gesetzes erlassenen Verordnung zu den Einzelheiten des Vergabeverfahrens frei ausgestalten.

Fußnote

(+++ § 151: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 152 Anforderungen im Konzessionsvergabeverfahren

(1) Zur Leistungsbeschreibung ist § 121 Absatz 1 und 3 entsprechend anzuwenden.

(2) Konzessionen werden an geeignete Unternehmen im Sinne des § 122 vergeben.

(3) Der Zuschlag wird auf der Grundlage objektiver Kriterien erteilt, die sicherstellen, dass die Angebote unter
wirksamen Wettbewerbsbedingungen bewertet werden, sodass ein wirtschaftlicher Gesamtvorteil für den
Konzessionsgeber ermittelt werden kann. Die Zuschlagskriterien müssen mit dem Konzessionsgegenstand in
Verbindung stehen und dürfen dem Konzessionsgeber keine uneingeschränkte Wahlfreiheit einräumen. Sie
können qualitative, umweltbezogene oder soziale Belange umfassen. Die Zuschlagskriterien müssen mit einer
Beschreibung einhergehen, die eine wirksame Überprüfung der von den Bietern übermittelten Informationen
gestatten, damit bewertet werden kann, ob und inwieweit die Angebote die Zuschlagskriterien erfüllen.

(4) Die Vorschriften zur Auftragsausführung nach § 128 und zu den zwingend zu berücksichtigenden
Ausführungsbedingungen nach § 129 sind entsprechend anzuwenden.

Fußnote

(+++ § 152: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)
(+++ § 152 Abs. 4: Zur Anwendung vgl. § 33 Abs. 5 KonzVgV +++)

§ 153 Vergabe von Konzessionen über soziale und andere besondere Dienstleistungen
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Für das Verfahren zur Vergabe von Konzessionen, die soziale und andere besondere Dienstleistungen im Sinne
des Anhangs IV der Richtlinie 2014/23/EU betreffen, sind die §§ 151 und 152 anzuwenden.

Fußnote

(+++ § 153: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 154 Sonstige anwendbare Vorschriften

Im Übrigen sind für die Vergabe von Konzessionen einschließlich der Konzessionen nach § 153 folgende
Vorschriften entsprechend anzuwenden:
1.   § 118 hinsichtlich vorbehaltener Konzessionen,

 

2.   die §§ 123 bis 126 mit der Maßgabe, dass
a)   Konzessionsgeber nach § 101 Absatz 1 Nummer 3 ein Unternehmen unter den Voraussetzungen des §

123 ausschließen können, aber nicht ausschließen müssen,
 

b)   Konzessionsgeber im Fall einer Konzession in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit ein
Unternehmen von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen können, wenn das
Unternehmen nicht die erforderliche Vertrauenswürdigkeit aufweist, um Risiken für die nationale
Sicherheit auszuschließen; der Nachweis kann auch mithilfe geschützter Datenquellen erfolgen,
 

 

3.   § 131 Absatz 2 und 3 und § 132 mit der Maßgabe, dass
a)   § 132 Absatz 2 Satz 2 und 3 für die Vergabe von Konzessionen, die Tätigkeiten nach § 102 Absatz 2 bis

6 betreffen, nicht anzuwenden ist und
 

b)   die Obergrenze des § 132 Absatz 3 Nummer 2 für Bau- und Dienstleistungskonzessionen einheitlich 10
Prozent des Wertes der ursprünglichen Konzession beträgt,
 

 

4.   die §§ 133 bis 135,
 

5.   § 138 hinsichtlich der Vergabe von Konzessionen durch Konzessionsgeber im Sinne des § 101 Absatz 1
Nummer 2 und 3 an verbundene Unternehmen,
 

6.   § 139 hinsichtlich der Vergabe von Konzessionen durch Konzessionsgeber im Sinne des § 101 Absatz 1
Nummer 2 und 3 an ein Gemeinschaftsunternehmen oder durch Gemeinschaftsunternehmen an einen
Konzessionsgeber im Sinne des § 101 Absatz 1 Nummer 2 und 3 und
 

7.   § 140 hinsichtlich der Vergabe von Konzessionen durch Konzessionsgeber im Sinne des § 101 Absatz 1
Nummer 2 und 3 für unmittelbar dem Wettbewerb ausgesetzte Tätigkeiten.
 

Fußnote

(+++ § 154: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

Kapitel 2
Nachprüfungsverfahren

Fußnote

(+++ Kapitel 2: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

Abschnitt 1
Nachprüfungsbehörden

Fußnote

(+++ Abschnitt 1: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 155 Grundsatz

Unbeschadet der Prüfungsmöglichkeiten von Aufsichtsbehörden unterliegt die Vergabe öffentlicher Aufträge und
von Konzessionen der Nachprüfung durch die Vergabekammern.
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Fußnote

(+++ § 155: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 156 Vergabekammern

(1) Die Nachprüfung der Vergabe öffentlicher Aufträge und der Vergabe von Konzessionen nehmen die
Vergabekammern des Bundes für die dem Bund zuzurechnenden öffentlichen Aufträge und Konzessionen, die
Vergabekammern der Länder für die diesen zuzurechnenden öffentlichen Aufträge und Konzessionen wahr.

(2) Rechte aus § 97 Absatz 6 sowie sonstige Ansprüche gegen Auftraggeber, die auf die Vornahme oder das
Unterlassen einer Handlung in einem Vergabeverfahren gerichtet sind, können nur vor den Vergabekammern
und dem Beschwerdegericht geltend gemacht werden.

(3) Die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte für die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen und
die Befugnisse der Kartellbehörden zur Verfolgung von Verstößen insbesondere gegen die §§ 19 und 20 bleiben
unberührt.

Fußnote

(+++ § 156: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 157 Besetzung, Unabhängigkeit

(1) Die Vergabekammern üben ihre Tätigkeit im Rahmen der Gesetze unabhängig und in eigener Verantwortung
aus.

(2) Die Vergabekammern entscheiden in der Besetzung mit einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern, von denen
einer ein ehrenamtlicher Beisitzer ist. Der Vorsitzende und der hauptamtliche Beisitzer müssen Beamte auf
Lebenszeit mit der Befähigung zum höheren Verwaltungsdienst oder vergleichbar fachkundige Angestellte
sein. Der Vorsitzende oder der hauptamtliche Beisitzer muss die Befähigung zum Richteramt haben; in der
Regel soll dies der Vorsitzende sein. Die Beisitzer sollen über gründliche Kenntnisse des Vergabewesens, die
ehrenamtlichen Beisitzer auch über mehrjährige praktische Erfahrungen auf dem Gebiet des Vergabewesens
verfügen. Bei der Überprüfung der Vergabe von verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen Aufträgen im Sinne
des § 104 können die Vergabekammern abweichend von Satz 1 auch in der Besetzung mit einem Vorsitzenden
und zwei hauptamtlichen Beisitzern entscheiden.

(3) Die Kammer kann das Verfahren dem Vorsitzenden oder dem hauptamtlichen Beisitzer ohne mündliche
Verhandlung durch unanfechtbaren Beschluss zur alleinigen Entscheidung übertragen. Diese Übertragung ist nur
möglich, sofern die Sache keine wesentlichen Schwierigkeiten in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht aufweist
und die Entscheidung nicht von grundsätzlicher Bedeutung sein wird.

(4) Die Mitglieder der Kammer werden für eine Amtszeit von fünf Jahren bestellt. Sie entscheiden unabhängig
und sind nur dem Gesetz unterworfen.

Fußnote

(+++ § 157: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 158 Einrichtung, Organisation

(1) Der Bund richtet die erforderliche Anzahl von Vergabekammern beim Bundeskartellamt ein. Einrichtung und
Besetzung der Vergabekammern sowie die Geschäftsverteilung bestimmt der Präsident des Bundeskartellamts.
Ehrenamtliche Beisitzer und deren Stellvertreter ernennt er auf Vorschlag der Spitzenorganisationen der
öffentlich-rechtlichen Kammern. Der Präsident des Bundeskartellamts erlässt nach Genehmigung durch
das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie eine Geschäftsordnung und veröffentlicht diese im
Bundesanzeiger.

(2) Die Einrichtung, Organisation und Besetzung der in diesem Abschnitt genannten Stellen
(Nachprüfungsbehörden) der Länder bestimmen die nach Landesrecht zuständigen Stellen, mangels einer
solchen Bestimmung die Landesregierung, die die Ermächtigung weiter übertragen kann. Die Länder können
gemeinsame Nachprüfungsbehörden einrichten.
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Fußnote

(+++ § 158: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 159 Abgrenzung der Zuständigkeit der Vergabekammern

(1) Die Vergabekammer des Bundes ist zuständig für die Nachprüfung der Vergabeverfahren
1.   des Bundes;

 

2.   von öffentlichen Auftraggebern im Sinne des § 99 Nummer 2, von Sektorenauftraggebern im Sinne des
§ 100 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 99 Nummer 2 und Konzessionsgebern im Sinne des § 101
Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 99 Nummer 2, sofern der Bund die Beteiligung überwiegend
verwaltet oder die sonstige Finanzierung überwiegend gewährt hat oder über die Leitung überwiegend
die Aufsicht ausübt oder die Mitglieder des zur Geschäftsführung oder zur Aufsicht berufenen Organs
überwiegend bestimmt hat, es sei denn, die an dem Auftraggeber Beteiligten haben sich auf die
Zuständigkeit einer anderen Vergabekammer geeinigt;
 

3.   von Sektorenauftraggebern im Sinne des § 100 Absatz 1 Nummer 2 und von Konzessionsgebern im
Sinne des § 101 Absatz 1 Nummer 3, sofern der Bund auf sie einen beherrschenden Einfluss ausübt; ein
beherrschender Einfluss liegt vor, wenn der Bund unmittelbar oder mittelbar die Mehrheit des gezeichneten
Kapitals des Auftraggebers besitzt oder über die Mehrheit der mit den Anteilen des Auftraggebers
verbundenen Stimmrechte verfügt oder mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder
Aufsichtsorgans des Auftraggebers bestellen kann;
 

4.   von Auftraggebern im Sinne des § 99 Nummer 4, sofern der Bund die Mittel überwiegend bewilligt hat;
 

5.   die im Rahmen der Organleihe für den Bund durchgeführt werden;
 

6.   in Fällen, in denen sowohl die Vergabekammer des Bundes als auch eine oder mehrere Vergabekammern
der Länder zuständig sind.
 

(2) Wird das Vergabeverfahren von einem Land im Rahmen der Auftragsverwaltung für den Bund durchgeführt,
ist die Vergabekammer dieses Landes zuständig. Ist in entsprechender Anwendung des Absatzes 1 Nummer 2 bis
5 ein Auftraggeber einem Land zuzuordnen, ist die Vergabekammer des jeweiligen Landes zuständig.

(3) In allen anderen Fällen wird die Zuständigkeit der Vergabekammern nach dem Sitz des Auftraggebers
bestimmt. Bei länderübergreifenden Beschaffungen benennen die Auftraggeber in der Vergabebekanntmachung
nur eine zuständige Vergabekammer.

Fußnote

(+++ § 159: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

Abschnitt 2
Verfahren vor der Vergabekammer

Fußnote

(+++ Abschnitt 2: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 160 Einleitung, Antrag

(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein.

(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession
hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften
geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.

(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit
1.   der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des

Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn
Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,
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2.   Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens
bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe
gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
 

3.   Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens
bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt
werden,
 

4.   mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind.
 

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer
2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

Fußnote

(+++ § 160: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 161 Form, Inhalt

(1) Der Antrag ist schriftlich bei der Vergabekammer einzureichen und unverzüglich zu begründen. Er soll ein
bestimmtes Begehren enthalten. Ein Antragsteller ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder
Geschäftsleitung im Geltungsbereich dieses Gesetzes hat einen Empfangsbevollmächtigten im Geltungsbereich
dieses Gesetzes zu benennen.

(2) Die Begründung muss die Bezeichnung des Antragsgegners, eine Beschreibung der behaupteten
Rechtsverletzung mit Sachverhaltsdarstellung und die Bezeichnung der verfügbaren Beweismittel enthalten
sowie darlegen, dass die Rüge gegenüber dem Auftraggeber erfolgt ist; sie soll, soweit bekannt, die sonstigen
Beteiligten benennen.

Fußnote

(+++ § 161: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 162 Verfahrensbeteiligte, Beiladung

Verfahrensbeteiligte sind der Antragsteller, der Auftraggeber und die Unternehmen, deren Interessen durch die
Entscheidung schwerwiegend berührt werden und die deswegen von der Vergabekammer beigeladen worden
sind. Die Entscheidung über die Beiladung ist unanfechtbar.

Fußnote

(+++ § 162: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 163 Untersuchungsgrundsatz

(1) Die Vergabekammer erforscht den Sachverhalt von Amts wegen. Sie kann sich dabei auf das beschränken,
was von den Beteiligten vorgebracht wird oder ihr sonst bekannt sein muss. Zu einer umfassenden
Rechtmäßigkeitskontrolle ist die Vergabekammer nicht verpflichtet. Sie achtet bei ihrer gesamten Tätigkeit
darauf, dass der Ablauf des Vergabeverfahrens nicht unangemessen beeinträchtigt wird.

(2) Die Vergabekammer prüft den Antrag darauf, ob er offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist.
Dabei berücksichtigt die Vergabekammer auch einen vorsorglich hinterlegten Schriftsatz (Schutzschrift)
des Auftraggebers. Sofern der Antrag nicht offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist, übermittelt
die Vergabekammer dem Auftraggeber eine Kopie des Antrags und fordert bei ihm die Akten an, die das
Vergabeverfahren dokumentieren (Vergabeakten). Der Auftraggeber hat die Vergabeakten der Kammer sofort
zur Verfügung zu stellen. Die §§ 57 bis 59 Absatz 1 bis 4, § 59a Absatz 1 bis 3 und § 59b sowie § 61 gelten
entsprechend.

Fußnote

(+++ § 163: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 164 Aufbewahrung vertraulicher Unterlagen
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(1) Die Vergabekammer stellt die Vertraulichkeit von Verschlusssachen und anderen vertraulichen Informationen
sicher, die in den von den Parteien übermittelten Unterlagen enthalten sind.

(2) Die Mitglieder der Vergabekammern sind zur Geheimhaltung verpflichtet; die Entscheidungsgründe dürfen Art
und Inhalt der geheim gehaltenen Urkunden, Akten, elektronischen Dokumente und Auskünfte nicht erkennen
lassen.

Fußnote

(+++ § 164: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 165 Akteneinsicht

(1) Die Beteiligten können die Akten bei der Vergabekammer einsehen und sich durch die Geschäftsstelle auf
ihre Kosten Ausfertigungen, Auszüge oder Abschriften erteilen lassen.

(2) Die Vergabekammer hat die Einsicht in die Unterlagen zu versagen, soweit dies aus wichtigen Gründen,
insbesondere des Geheimschutzes oder zur Wahrung von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen, geboten ist.

(3) Jeder Beteiligte hat mit Übersendung seiner Akten oder Stellungnahmen auf die in Absatz 2 genannten
Geheimnisse hinzuweisen und diese in den Unterlagen entsprechend kenntlich zu machen. Erfolgt dies nicht,
kann die Vergabekammer von seiner Zustimmung auf Einsicht ausgehen.

(4) Die Versagung der Akteneinsicht kann nur im Zusammenhang mit der sofortigen Beschwerde in der
Hauptsache angegriffen werden.

Fußnote

(+++ § 165: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 166 Mündliche Verhandlung

(1) Die Vergabekammer entscheidet aufgrund einer mündlichen Verhandlung, die sich auf einen Termin
beschränken soll. Alle Beteiligten haben Gelegenheit zur Stellungnahme. Mit Zustimmung der Beteiligten oder
bei Unzulässigkeit oder bei offensichtlicher Unbegründetheit des Antrags kann nach Lage der Akten entschieden
werden.

(2) Auch wenn die Beteiligten in dem Verhandlungstermin nicht erschienen oder nicht ordnungsgemäß vertreten
sind, kann in der Sache verhandelt und entschieden werden.

Fußnote

(+++ § 166: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 167 Beschleunigung

(1) Die Vergabekammer trifft und begründet ihre Entscheidung schriftlich innerhalb einer Frist von fünf Wochen
ab Eingang des Antrags. Bei besonderen tatsächlichen oder rechtlichen Schwierigkeiten kann der Vorsitzende
im Ausnahmefall die Frist durch Mitteilung an die Beteiligten um den erforderlichen Zeitraum verlängern. Dieser
Zeitraum soll nicht länger als zwei Wochen dauern. Er begründet diese Verfügung schriftlich.

(2) Die Beteiligten haben an der Aufklärung des Sachverhalts mitzuwirken, wie es einem auf Förderung und
raschen Abschluss des Verfahrens bedachten Vorgehen entspricht. Den Beteiligten können Fristen gesetzt
werden, nach deren Ablauf weiterer Vortrag unbeachtet bleiben kann.

Fußnote

(+++ § 167: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 168 Entscheidung der Vergabekammer

(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeigneten
Maßnahmen, um eine Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu
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verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die Rechtmäßigkeit des
Vergabeverfahrens einwirken.

(2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben werden. Hat sich das Nachprüfungsverfahren durch
Erteilung des Zuschlags, durch Aufhebung oder durch Einstellung des Vergabeverfahrens oder in sonstiger Weise
erledigt, stellt die Vergabekammer auf Antrag eines Beteiligten fest, ob eine Rechtsverletzung vorgelegen hat. §
167 Absatz 1 gilt in diesem Fall nicht.

(3) Die Entscheidung der Vergabekammer ergeht durch Verwaltungsakt. Die Vollstreckung richtet sich, auch
gegen einen Hoheitsträger, nach den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen des Bundes und der Länder. Die Höhe
des Zwangsgeldes beträgt mindestens 1 000 Euro und höchstens 10 Millionen Euro. § 61 Absatz 1 und 2 gilt
entsprechend.

Fußnote

(+++ § 168: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 169 Aussetzung des Vergabeverfahrens

(1) Informiert die Vergabekammer den Auftraggeber in Textform über den Antrag auf Nachprüfung, darf dieser
vor einer Entscheidung der Vergabekammer und dem Ablauf der Beschwerdefrist nach § 172 Absatz 1 den
Zuschlag nicht erteilen.

(2) Die Vergabekammer kann dem Auftraggeber auf seinen Antrag oder auf Antrag des Unternehmens, das
nach § 134 vom Auftraggeber als das Unternehmen benannt ist, das den Zuschlag erhalten soll, gestatten,
den Zuschlag nach Ablauf von zwei Wochen seit Bekanntgabe dieser Entscheidung zu erteilen, wenn unter
Berücksichtigung aller möglicherweise geschädigten Interessen sowie des Interesses der Allgemeinheit an
einem raschen Abschluss des Vergabeverfahrens die nachteiligen Folgen einer Verzögerung der Vergabe
bis zum Abschluss der Nachprüfung die damit verbundenen Vorteile überwiegen. Bei der Abwägung ist
das Interesse der Allgemeinheit an einer wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben des Auftraggebers zu
berücksichtigen; bei verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen Aufträgen im Sinne des § 104 sind zusätzlich
besondere Verteidigungs- und Sicherheitsinteressen zu berücksichtigen. Die besonderen Verteidigungs-
und Sicherheitsinteressen überwiegen in der Regel, wenn der öffentliche Auftrag oder die Konzession im
unmittelbaren Zusammenhang steht mit
1.   einer Krise,

 

2.   einem mandatierten Einsatz der Bundeswehr,
 

3.   einer einsatzgleichen Verpflichtung der Bundeswehr oder
 

4.   einer Bündnisverpflichtung.
 

Die Vergabekammer berücksichtigt dabei auch die allgemeinen Aussichten des Antragstellers im
Vergabeverfahren, den Auftrag oder die Konzession zu erhalten. Die Erfolgsaussichten des Nachprüfungsantrags
müssen nicht in jedem Fall Gegenstand der Abwägung sein. Das Beschwerdegericht kann auf Antrag das
Verbot des Zuschlags nach Absatz 1 wiederherstellen; § 168 Absatz 2 Satz 1 bleibt unberührt. Wenn die
Vergabekammer den Zuschlag nicht gestattet, kann das Beschwerdegericht auf Antrag des Auftraggebers
unter den Voraussetzungen der Sätze 1 bis 4 den sofortigen Zuschlag gestatten. Für das Verfahren vor dem
Beschwerdegericht gilt § 176 Absatz 2 Satz 1 und 2 und Absatz 3 entsprechend. Eine sofortige Beschwerde nach
§ 171 Absatz 1 ist gegen Entscheidungen der Vergabekammer nach diesem Absatz nicht zulässig.

(3) Sind Rechte des Antragstellers aus § 97 Absatz 6 im Vergabeverfahren auf andere Weise als durch den
drohenden Zuschlag gefährdet, kann die Kammer auf besonderen Antrag mit weiteren vorläufigen Maßnahmen
in das Vergabeverfahren eingreifen. Sie legt dabei den Beurteilungsmaßstab des Absatzes 2 Satz 1 zugrunde.
Diese Entscheidung ist nicht selbständig anfechtbar. Die Vergabekammer kann die von ihr getroffenen weiteren
vorläufigen Maßnahmen nach den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen des Bundes und der Länder durchsetzen;
die Maßnahmen sind sofort vollziehbar. § 86a Satz 2 gilt entsprechend.

(4) Macht der Auftraggeber das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 117 Nummer 1 bis 3 oder § 150 Nummer
1 oder 6 geltend, entfällt das Verbot des Zuschlags nach Absatz 1 fünf Werktage nach Zustellung eines
entsprechenden Schriftsatzes an den Antragsteller; die Zustellung ist durch die Vergabekammer unverzüglich
nach Eingang des Schriftsatzes vorzunehmen. Auf Antrag kann das Beschwerdegericht das Verbot des Zuschlags
wiederherstellen. § 176 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 sowie Absatz 3 und 4 ist entsprechend anzuwenden.
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Fußnote

(+++ § 169: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 170 Ausschluss von abweichendem Landesrecht

Soweit dieser Abschnitt Regelungen zum Verwaltungsverfahren enthält, darf hiervon durch Landesrecht nicht
abgewichen werden.

Fußnote

(+++ § 170: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

Abschnitt 3
Sofortige Beschwerde

Fußnote

(+++ Abschnitt 3: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 171 Zulässigkeit, Zuständigkeit

(1) Gegen Entscheidungen der Vergabekammer ist die sofortige Beschwerde zulässig. Sie steht den am
Verfahren vor der Vergabekammer Beteiligten zu.

(2) Die sofortige Beschwerde ist auch zulässig, wenn die Vergabekammer über einen Antrag auf Nachprüfung
nicht innerhalb der Frist des § 167 Absatz 1 entschieden hat; in diesem Fall gilt der Antrag als abgelehnt.

(3) Über die sofortige Beschwerde entscheidet ausschließlich das für den Sitz der Vergabekammer zuständige
Oberlandesgericht. Bei den Oberlandesgerichten wird ein Vergabesenat gebildet.

(4) Rechtssachen nach den Absätzen 1 und 2 können von den Landesregierungen durch Rechtsverordnung
anderen Oberlandesgerichten oder dem Obersten Landesgericht zugewiesen werden. Die Landesregierungen
können die Ermächtigung auf die Landesjustizverwaltungen übertragen.

Fußnote

(+++ § 171: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)
(+++ § 171 Abs. 3: Zur Anwendung vgl. § 11 Abs. 1 WRegG +++)

§ 172 Frist, Form, Inhalt

(1) Die sofortige Beschwerde ist binnen einer Notfrist von zwei Wochen, die mit der Zustellung der Entscheidung,
im Fall des § 171 Absatz 2 mit dem Ablauf der Frist beginnt, schriftlich bei dem Beschwerdegericht einzulegen.

(2) Die sofortige Beschwerde ist zugleich mit ihrer Einlegung zu begründen. Die Beschwerdebegründung muss
enthalten:
1.   die Erklärung, inwieweit die Entscheidung der Vergabekammer angefochten und eine abweichende

Entscheidung beantragt wird,
 

2.   die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt.
 

(3) Die Beschwerdeschrift muss durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. Dies gilt nicht für Beschwerden
von juristischen Personen des öffentlichen Rechts.

(4) Mit der Einlegung der Beschwerde sind die anderen Beteiligten des Verfahrens vor der Vergabekammer vom
Beschwerdeführer durch Übermittlung einer Ausfertigung der Beschwerdeschrift zu unterrichten.

Fußnote

(+++ § 172: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)
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§ 173 Wirkung

(1) Die sofortige Beschwerde hat aufschiebende Wirkung gegenüber der Entscheidung der Vergabekammer.
Die aufschiebende Wirkung entfällt zwei Wochen nach Ablauf der Beschwerdefrist. Hat die Vergabekammer
den Antrag auf Nachprüfung abgelehnt, so kann das Beschwerdegericht auf Antrag des Beschwerdeführers die
aufschiebende Wirkung bis zur Entscheidung über die Beschwerde verlängern.

(2) Das Gericht lehnt den Antrag nach Absatz 1 Satz 3 ab, wenn unter Berücksichtigung aller möglicherweise
geschädigten Interessen die nachteiligen Folgen einer Verzögerung der Vergabe bis zur Entscheidung über die
Beschwerde die damit verbundenen Vorteile überwiegen. Bei der Abwägung ist das Interesse der Allgemeinheit
an einer wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben des Auftraggebers zu berücksichtigen; bei verteidigungs-
oder sicherheitsspezifischen Aufträgen im Sinne des § 104 sind zusätzlich besondere Verteidigungs- und
Sicherheitsinteressen zu berücksichtigen. Die besonderen Verteidigungs- und Sicherheitsinteressen überwiegen
in der Regel, wenn der öffentliche Auftrag oder die Konzession im unmittelbaren Zusammenhang steht mit
1.   einer Krise,

 

2.   einem mandatierten Einsatz der Bundeswehr,
 

3.   einer einsatzgleichen Verpflichtung der Bundeswehr oder
 

4.   einer Bündnisverpflichtung.
 

Das Gericht berücksichtigt bei seiner Entscheidung auch die Erfolgsaussichten der Beschwerde, die allgemeinen
Aussichten des Antragstellers im Vergabeverfahren, den öffentlichen Auftrag oder die Konzession zu erhalten,
und das Interesse der Allgemeinheit an einem raschen Abschluss des Vergabeverfahrens.

(3) Hat die Vergabekammer dem Antrag auf Nachprüfung durch Untersagung des Zuschlags stattgegeben, so
unterbleibt dieser, solange nicht das Beschwerdegericht die Entscheidung der Vergabekammer nach § 176 oder §
178 aufhebt.

Fußnote

(+++ § 173: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 174 Beteiligte am Beschwerdeverfahren

An dem Verfahren vor dem Beschwerdegericht beteiligt sind die an dem Verfahren vor der Vergabekammer
Beteiligten.

Fußnote

(+++ § 174: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 175 Verfahrensvorschriften

(1) Vor dem Beschwerdegericht müssen sich die Beteiligten durch einen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten
vertreten lassen. Juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich durch Beamte oder Angestellte mit
Befähigung zum Richteramt vertreten lassen.

(2) Die §§ 65, 69 bis 72 mit Ausnahme der Verweisung auf § 227 Absatz 3 der Zivilprozessordnung, § 75 Absatz 1
bis 3, § 76 Absatz 1 und 6, die §§ 165 und 167 Absatz 2 Satz 1 sind entsprechend anzuwenden.

Fußnote

(+++ § 175: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 176 Vorabentscheidung über den Zuschlag

(1) Auf Antrag des Auftraggebers oder auf Antrag des Unternehmens, das nach § 134 vom Auftraggeber
als das Unternehmen benannt ist, das den Zuschlag erhalten soll, kann das Gericht den weiteren Fortgang
des Vergabeverfahrens und den Zuschlag gestatten, wenn unter Berücksichtigung aller möglicherweise
geschädigten Interessen die nachteiligen Folgen einer Verzögerung der Vergabe bis zur Entscheidung über die
Beschwerde die damit verbundenen Vorteile überwiegen. Bei der Abwägung ist das Interesse der Allgemeinheit
an einer wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben des Auftraggebers zu berücksichtigen; bei verteidigungs-



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz sowie des Bundesamts für
Justiz ‒ www.gesetze-im-internet.de

- Seite 118 von 122 -

oder sicherheitsspezifischen Aufträgen im Sinne des § 104 sind zusätzlich besondere Verteidigungs- und
Sicherheitsinteressen zu berücksichtigen. Die besonderen Verteidigungs- und Sicherheitsinteressen überwiegen
in der Regel, wenn der öffentliche Auftrag oder die Konzession im unmittelbaren Zusammenhang steht mit
1.   einer Krise,

 

2.   einem mandatierten Einsatz der Bundeswehr,
 

3.   einer einsatzgleichen Verpflichtung der Bundeswehr oder
 

4.   einer Bündnisverpflichtung.
 

Das Gericht berücksichtigt bei seiner Entscheidung auch die Erfolgsaussichten der sofortigen Beschwerde, die
allgemeinen Aussichten des Antragstellers im Vergabeverfahren, den öffentlichen Auftrag oder die Konzession zu
erhalten, und das Interesse der Allgemeinheit an einem raschen Abschluss des Vergabeverfahrens.

(2) Der Antrag ist schriftlich zu stellen und gleichzeitig zu begründen. Die zur Begründung des Antrags
vorzutragenden Tatsachen sowie der Grund für die Eilbedürftigkeit sind glaubhaft zu machen. Bis zur
Entscheidung über den Antrag kann das Verfahren über die Beschwerde ausgesetzt werden.

(3) Die Entscheidung ist unverzüglich, längstens innerhalb von fünf Wochen nach Eingang des Antrags zu
treffen und zu begründen; bei besonderen tatsächlichen oder rechtlichen Schwierigkeiten kann der Vorsitzende
im Ausnahmefall die Frist durch begründete Mitteilung an die Beteiligten um den erforderlichen Zeitraum
verlängern. Die Entscheidung kann ohne mündliche Verhandlung ergehen. Ihre Begründung erläutert
Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit des Vergabeverfahrens. § 175 ist anzuwenden.

(4) Gegen eine Entscheidung nach dieser Vorschrift ist ein Rechtsmittel nicht zulässig.

Fußnote

(+++ § 176: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 177 Ende des Vergabeverfahrens nach Entscheidung des Beschwerdegerichts

Ist der Auftraggeber mit einem Antrag nach § 176 vor dem Beschwerdegericht unterlegen, gilt das
Vergabeverfahren nach Ablauf von zehn Tagen nach Zustellung der Entscheidung als beendet, wenn der
Auftraggeber nicht die Maßnahmen zur Herstellung der Rechtmäßigkeit des Verfahrens ergreift, die sich aus der
Entscheidung ergeben; das Verfahren darf nicht fortgeführt werden.

Fußnote

(+++ § 177: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 178 Beschwerdeentscheidung

Hält das Gericht die Beschwerde für begründet, so hebt es die Entscheidung der Vergabekammer auf. In diesem
Fall entscheidet das Gericht in der Sache selbst oder spricht die Verpflichtung der Vergabekammer aus, unter
Berücksichtigung der Rechtsauffassung des Gerichts über die Sache erneut zu entscheiden. Auf Antrag stellt
es fest, ob das Unternehmen, das die Nachprüfung beantragt hat, durch den Auftraggeber in seinen Rechten
verletzt ist. § 168 Absatz 2 gilt entsprechend.

Fußnote

(+++ § 178: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 179 Bindungswirkung und Vorlagepflicht

(1) Wird wegen eines Verstoßes gegen Vergabevorschriften Schadensersatz begehrt und hat ein Verfahren
vor der Vergabekammer stattgefunden, ist das ordentliche Gericht an die bestandskräftige Entscheidung
der Vergabekammer und die Entscheidung des Oberlandesgerichts sowie gegebenenfalls des nach Absatz 2
angerufenen Bundesgerichtshofs über die Beschwerde gebunden.

(2) Will ein Oberlandesgericht von einer Entscheidung eines anderen Oberlandesgerichts oder des
Bundesgerichtshofs abweichen, so legt es die Sache dem Bundesgerichtshof vor. Der Bundesgerichtshof
entscheidet anstelle des Oberlandesgerichts. Der Bundesgerichtshof kann sich auf die Entscheidung der
Divergenzfrage beschränken und dem Beschwerdegericht die Entscheidung in der Hauptsache übertragen, wenn



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz sowie des Bundesamts für
Justiz ‒ www.gesetze-im-internet.de

- Seite 119 von 122 -

dies nach dem Sach- und Streitstand des Beschwerdeverfahrens angezeigt scheint. Die Vorlagepflicht gilt nicht
im Verfahren nach § 173 Absatz 1 Satz 3 und nach § 176.

Fußnote

(+++ § 179: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 180 Schadensersatz bei Rechtsmissbrauch

(1) Erweist sich der Antrag nach § 160 oder die sofortige Beschwerde nach § 171 als von Anfang an
ungerechtfertigt, ist der Antragsteller oder der Beschwerdeführer verpflichtet, dem Gegner und den Beteiligten
den Schaden zu ersetzen, der ihnen durch den Missbrauch des Antrags- oder Beschwerderechts entstanden ist.

(2) Ein Missbrauch des Antrags- oder Beschwerderechts ist es insbesondere,
1.   die Aussetzung oder die weitere Aussetzung des Vergabeverfahrens durch vorsätzlich oder grob fahrlässig

vorgetragene falsche Angaben zu erwirken;
 

2.   die Überprüfung mit dem Ziel zu beantragen, das Vergabeverfahren zu behindern oder Konkurrenten zu
schädigen;
 

3.   einen Antrag in der Absicht zu stellen, ihn später gegen Geld oder andere Vorteile zurückzunehmen.
 

(3) Erweisen sich die von der Vergabekammer entsprechend einem besonderen Antrag nach § 169 Absatz 3
getroffenen vorläufigen Maßnahmen als von Anfang an ungerechtfertigt, hat der Antragsteller dem Auftraggeber
den aus der Vollziehung der angeordneten Maßnahme entstandenen Schaden zu ersetzen.

Fußnote

(+++ § 180: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 181 Anspruch auf Ersatz des Vertrauensschadens

Hat der Auftraggeber gegen eine den Schutz von Unternehmen bezweckende Vorschrift verstoßen und hätte
das Unternehmen ohne diesen Verstoß bei der Wertung der Angebote eine echte Chance gehabt, den Zuschlag
zu erhalten, die aber durch den Rechtsverstoß beeinträchtigt wurde, so kann das Unternehmen Schadensersatz
für die Kosten der Vorbereitung des Angebots oder der Teilnahme an einem Vergabeverfahren verlangen.
Weiterreichende Ansprüche auf Schadensersatz bleiben unberührt.

Fußnote

(+++ § 181: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 182 Kosten des Verfahrens vor der Vergabekammer

(1) Für Amtshandlungen der Vergabekammern werden Kosten (Gebühren und Auslagen) zur Deckung des
Verwaltungsaufwandes erhoben. Das Verwaltungskostengesetz vom 23. Juni 1970 (BGBl. I S. 821) in der am 14.
August 2013 geltenden Fassung ist anzuwenden.

(2) Die Gebühr beträgt mindestens 2 500 Euro; dieser Betrag kann aus Gründen der Billigkeit bis auf ein Zehntel
ermäßigt werden. Die Gebühr soll den Betrag von 50 000 Euro nicht überschreiten; sie kann im Einzelfall, wenn
der Aufwand oder die wirtschaftliche Bedeutung außergewöhnlich hoch ist, bis zu einem Betrag von 100 000
Euro erhöht werden.

(3) Soweit ein Beteiligter im Verfahren unterliegt, hat er die Kosten zu tragen. Mehrere Kostenschuldner haften
als Gesamtschuldner. Kosten, die durch Verschulden eines Beteiligten entstanden sind, können diesem auferlegt
werden. Hat sich der Antrag vor Entscheidung der Vergabekammer durch Rücknahme oder anderweitig erledigt,
ist die Hälfte der Gebühr zu entrichten. Die Entscheidung, wer die Kosten zu tragen hat, erfolgt nach billigem
Ermessen. Aus Gründen der Billigkeit kann von der Erhebung von Gebühren ganz oder teilweise abgesehen
werden.

(4) Soweit ein Beteiligter im Nachprüfungsverfahren unterliegt, hat er die zur zweckentsprechenden
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendigen Aufwendungen des Antragsgegners zu tragen. Die
Aufwendungen der Beigeladenen sind nur erstattungsfähig, soweit sie die Vergabekammer aus Billigkeit der
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unterlegenen Partei auferlegt. Hat sich der Antrag durch Rücknahme oder anderweitig erledigt, erfolgt die
Entscheidung, wer die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendigen
Aufwendungen anderer Beteiligter zu tragen hat, nach billigem Ermessen; in Bezug auf die Erstattung der
Aufwendungen der Beigeladenen gilt im Übrigen Satz 2 entsprechend. § 80 Absatz 1, 2 und 3 Satz 2 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes und die entsprechenden Vorschriften der Verwaltungsverfahrensgesetze der
Länder gelten entsprechend. Ein gesondertes Kostenfestsetzungsverfahren findet nicht statt.

Fußnote

(+++ § 182: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 183 Korrekturmechanismus der Kommission

(1) Erhält die Bundesregierung im Laufe eines Vergabeverfahrens vor Abschluss des Vertrags eine Mitteilung
der Europäischen Kommission, dass diese der Auffassung ist, es liege ein schwerer Verstoß gegen das Recht der
Europäischen Union zur Vergabe öffentlicher Aufträge oder zur Vergabe von Konzessionen vor, der zu beseitigen
sei, teilt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie dies dem Auftraggeber mit.

(2) Der Auftraggeber ist verpflichtet, innerhalb von 14 Kalendertagen nach Eingang dieser Mitteilung dem
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie eine umfassende Darstellung des Sachverhalts zu geben und
darzulegen, ob der behauptete Verstoß beseitigt wurde, oder zu begründen, warum er nicht beseitigt wurde, ob
das Vergabeverfahren Gegenstand eines Nachprüfungsverfahrens ist oder aus sonstigen Gründen ausgesetzt
wurde.

(3) Ist das Vergabeverfahren Gegenstand eines Nachprüfungsverfahrens oder wurde es ausgesetzt, so ist der
Auftraggeber verpflichtet, das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie unverzüglich über den Ausgang des
Verfahrens zu informieren.

Fußnote

(+++ § 183: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 184 Unterrichtungspflichten der Nachprüfungsinstanzen

Die Vergabekammern und die Oberlandesgerichte unterrichten das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie bis zum 31. Januar eines jeden Jahres über die Anzahl der Nachprüfungsverfahren des Vorjahres und
deren Ergebnisse.

Fußnote

(+++ § 184: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

Teil 5
Anwendungsbereich der Teile 1 bis 3
§ 185 Unternehmen der öffentlichen Hand, Geltungsbereich

(1) Die Vorschriften des Ersten bis Dritten Teils dieses Gesetzes sind auch auf Unternehmen anzuwenden,
die ganz oder teilweise im Eigentum der öffentlichen Hand stehen oder die von ihr verwaltet oder betrieben
werden. Die §§ 19, 20 und 31b Absatz 5 sind nicht anzuwenden auf öffentlich-rechtliche Gebühren oder Beiträge.
Die Vorschriften des Ersten bis Dritten Teils dieses Gesetzes sind nicht auf die Deutsche Bundesbank und die
Kreditanstalt für Wiederaufbau anzuwenden.

(2) Die Vorschriften des Ersten bis Dritten Teils dieses Gesetzes sind auf alle Wettbewerbsbeschränkungen
anzuwenden, die sich im Geltungsbereich dieses Gesetzes auswirken, auch wenn sie außerhalb des
Geltungsbereichs dieses Gesetzes veranlasst werden.

(3) Die Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes stehen der Anwendung der §§ 19, 20 und 29 nicht entgegen,
soweit in § 111 des Energiewirtschaftsgesetzes keine andere Regelung getroffen ist.

(4) Die Vorschriften des Ersten bis Dritten Teils dieses Gesetzes sind nicht auf Treuhandverwaltungen oder
Enteignungen nach dem ersten Abschnitt des zweiten Kapitels des Energiesicherungsgesetzes anzuwenden. Satz
1 gilt nicht für Privatisierungen nach § 20 Absatz 3 des Energiesicherungsgesetzes.
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Teil 6
Übergangs- und Schlussbestimmungen
§ 186 Anwendungsbestimmung zu § 47k

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat
1.   das Vorliegen der erforderlichen technischen Voraussetzungen für eine Übermittlung der abgegebenen

Mengen nach § 47k Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 in Verbindung mit der Rechtsverordnung nach § 47k Absatz
8 festzustellen und
 

2.   die Feststellung nach Nummer 1 im Bundesanzeiger bekannt zu machen.
 

(2) § 47k Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 ist nach Ablauf des Monats, der auf den Monat folgt, in dem die
Bekanntmachung nach Absatz 1 Nummer 2 erfolgt, anzuwenden; dieser Tag ist vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Klimaschutz unverzüglich im Bundesanzeiger bekannt zu machen.

§ 187 Übergangs- und Schlussbestimmungen

(1) § 29 ist nach dem 31. Dezember 2027 nicht mehr anzuwenden.

(2) Vergabeverfahren, die vor dem 18. April 2016 begonnen haben, einschließlich der sich an diese
anschließenden Nachprüfungsverfahren sowie am 18. April 2016 anhängige Nachprüfungsverfahren werden nach
dem Recht zu Ende geführt, das zum Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens galt.

(3) Mit Ausnahme von § 33c Absatz 5 sind die §§ 33a bis 33f nur auf Schadensersatzansprüche anwendbar,
die nach dem 26. Dezember 2016 entstanden sind. § 33h ist auf nach dem 26. Dezember 2016 entstandene
Ansprüche nach § 33 Absatz 1 oder § 33a Absatz 1 sowie auf vor dem 27. Dezember 2016 entstandene
Unterlassungs-, Beseitigungs- und Schadensersatzansprüche wegen eines Verstoßes gegen eine Vorschrift im
Sinne des § 33 Absatz 1 oder gegen eine Verfügung der Kartellbehörde anzuwenden, die am 9. Juni 2017 noch
nicht verjährt waren. Der Beginn, die Hemmung, die Ablaufhemmung und der Neubeginn der Verjährung der
Ansprüche, die vor dem 27. Dezember 2016 entstanden sind, bestimmen sich jedoch für die Zeit bis zum 8. Juni
2017 nach den bisher für diese Ansprüche jeweils geltenden Verjährungsvorschriften.

(4) § 33c Absatz 5 und die §§ 33g sowie 89b bis 89e sind unabhängig vom Zeitpunkt der Entstehung der
Schadensersatzansprüche nur in Rechtsstreiten anzuwenden, in denen nach dem 26. Dezember 2016 Klage
erhoben worden ist.

(5) § 81a findet Anwendung, wenn das Erlöschen der nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
verantwortlichen juristischen Person oder Personenvereinigung oder die Verschiebung von Vermögen nach dem
9. Juni 2017 erfolgt. War die Tat zu diesem Zeitpunkt noch nicht beendet, gehen die Regelungen des § 81 Absatz
3a bis 3e vor.

(6) § 30 Absatz 2b findet nur Anwendung auf Vereinbarungen, die nach dem 9. Juni 2017 und vor dem 31.
Dezember 2027 wirksam geworden sind.

(7) Für einen Zusammenschluss, für den die Anmeldung nach § 39 zwischen dem 1. März 2020 und dem Ablauf
des 31. Mai 2020 beim Bundeskartellamt eingegangen ist, beträgt die Frist nach § 40 Absatz 1 Satz 1 zwei
Monate und die Frist nach § 40 Absatz 2 Satz 2 sechs Monate. Satz 1 gilt auch im Fall des § 40 Absatz 5. Die
Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn am 29. Mai 2020
1.   die Frist nach § 40 Absatz 1 Satz 1 abgelaufen war, ohne dass das Bundeskartellamt den anmeldenden

Unternehmen mitgeteilt hat, dass es in die Prüfung des Zusammenschlusses (Hauptprüfverfahren)
eingetreten ist,
 

2.   die Frist nach § 40 Absatz 2 Satz 2 abgelaufen war oder
 

3.   der Zusammenschluss vom Bundeskartellamt freigegeben worden war.
 

(8) § 81f Satz 1 ist in der Zeit bis zum Ablauf des 30. Juni 2021 nicht anzuwenden, soweit für die Zahlung einer
Geldbuße Zahlungserleichterungen nach § 18 oder § 93 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten gewährt sind.

(9) Die §§ 35 bis 41 sind nicht anzuwenden auf einen Zusammenschluss im Krankenhausbereich, soweit
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1.   der Zusammenschluss eine standortübergreifende Konzentration von mehreren Krankenhäusern oder
einzelnen Fachrichtungen mehrerer Krankenhäuser zum Gegenstand hat,
 

2.   dem Zusammenschluss keine anderen wettbewerbsrechtlichen Vorschriften entgegenstehen und dies
das Land bei Antragstellung nach § 14 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe a der Krankenhausstrukturfonds-
Verordnung bestätigt hat,
 

3.   das Vorliegen der weiteren Voraussetzungen für eine Förderung nach § 12a Absatz 1 Satz
4 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes in Verbindung mit § 11 Absatz 1 Nummer 2
der Krankenhausstrukturfonds-Verordnung in einem Auszahlungsbescheid nach § 15 der
Krankenhausstrukturfonds-Verordnung festgestellt wurde und
 

4.   der Zusammenschluss bis zum 31. Dezember 2027 vollzogen wird.
 

Ein Zusammenschluss im Sinne des Satzes 1 ist dem Bundeskartellamt nach Vollzug anzuzeigen. Für die
Evaluierung dieser Regelung sind die §§ 32e und 21 Absatz 3 Satz 8 des Krankenhausentgeltgesetzes
entsprechend anzuwenden. Für die Zwecke der Evaluierung und zur Untersuchung der Auswirkungen dieser
Regelung auf die Wettbewerbsverhältnisse und die Versorgungsqualität können Daten aus der amtlichen
Krankenhausstatistik zusammengeführt werden.

(10) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne
Zustimmung des Bundesrates im Hinblick auf das Abkommen zwischen dem Bundesministerium für Wirtschaft
und Klimaschutz der Bundesrepublik Deutschland und dem Eidgenössischen Departement für Wirtschaft,
Bildung und Forschung der Schweizerischen Eidgenossenschaft über Zusammenarbeit und Koordinierung der
Wettbewerbsbehörden, zu bestimmen, dass
1.   Informationen ausschließlich in kartellbehördlichen Verfahren und sich daran anschließenden

Rechtsbehelfsverfahren sowie nur für die Zwecke, für die sie von der schweizerischen Wettbewerbsbehörde
übermittelt wurden, verwendet werden dürfen und
 

2.   eine Pflicht zur Wahrung der Vertraulichkeit sowie ein Ausschluss der Offenlegung gegenüber anderen
staatlichen Stellen sowie Dritten zu beachten ist,
 

soweit sich die in dem Abkommen von der Bundesrepublik Deutschland übernommenen Verpflichtungen und
gewährten Rechte im Rahmen der nach den §§ 50a bis 50f zulässigen zwischenbehördlichen Zusammenarbeit
halten. Bestimmungen einer Rechtsverordnung nach Satz 1 sind erst ab dem Tag anzuwenden, ab dem das in
Satz 1 bezeichnete Abkommen wirksam geworden ist. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
gibt den Tag unter Angabe der Bezeichnung des Abkommens zwischen dem Bundesministerium für Wirtschaft
und Klimaschutz der Bundesrepublik Deutschland und dem Eidgenössischen Departement für Wirtschaft,
Bildung und Forschung der Schweizerischen Eidgenossenschaft über Zusammenarbeit und Koordinierung der
Wettbewerbsbehörden und dessen Fundstelle im Bundesgesetzblatt bekannt.
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Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
UWG

Ausfertigungsdatum: 03.07.2004

Vollzitat:

"Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. März 2010 (BGBl. I S.
254), das zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes vom 24. Juni 2022 (BGBl. I S. 959) geändert worden ist"

Stand: Neugefasst durch Bek. v. 3.3.2010 I 254;
  zuletzt geändert durch Art. 20 G v. 24.6.2022 I 959

Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken von Unternehmen gegenüber Verbrauchern im Binnenmarkt
und zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments
und des Rates (ABl. L 149 vom 11.6.2005, S. 22; berichtigt im ABl. L 253 vom 25.9.2009, S. 18) sowie der
Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende
und vergleichende Werbung (kodifizierte Fassung) (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21). Es dient ferner der
Umsetzung von Artikel 13 der Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli
2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen
Kommunikation (ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37), der zuletzt durch Artikel 2 Nummer 7 der Richtlinie 2009/136/
EG (ABl. L 337 vom 18.12.2009, S. 11) geändert worden ist.

Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998
über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften
für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 204 vom 21.7.1998, S. 37), die zuletzt durch die Richtlinie
2006/96/EG (ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 81) geändert worden ist, sind beachtet worden.

Fußnote

(+++ Textnachweis ab: 8.7.2004 +++)
(+++ Amtlicher Hinweis des Normgebers auf EG-Recht:
     Umsetzung der
       EGRL  55/97   (CELEX Nr: 397L0055)
       EGRL  58/2002 (CELEX Nr: 302L0058)
     Beachtung der
       EGRL  34/98   (CELEX Nr: 398L0034) 
     Umsetzung der
       EGRL  29/2005 (CELEX Nr: 305L0029) vgl. G v. 22.12.2008 I 2949
       EGRL 114/2006 (CELEX Nr: 306L0114) vgl. Bek. v. 3.3.2010 I 254 +++) 

Kapitel 1
Allgemeine Bestimmungen
§ 1 Zweck des Gesetzes; Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz dient dem Schutz der Mitbewerber, der Verbraucher sowie der sonstigen Marktteilnehmer
vor unlauteren geschäftlichen Handlungen. Es schützt zugleich das Interesse der Allgemeinheit an einem
unverfälschten Wettbewerb.

(2) Vorschriften zur Regelung besonderer Aspekte unlauterer geschäftlicher Handlungen gehen bei der
Beurteilung, ob eine unlautere geschäftliche Handlung vorliegt, den Regelungen dieses Gesetzes vor.

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne dieses Gesetzes ist
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1.   „geschäftliche Entscheidung“ jede Entscheidung eines Verbrauchers oder sonstigen Marktteilnehmers
darüber, ob, wie und unter welchen Bedingungen er ein Geschäft abschließen, eine Zahlung leisten,
eine Ware oder Dienstleistung behalten oder abgeben oder ein vertragliches Recht im Zusammenhang
mit einer Ware oder Dienstleistung ausüben will, unabhängig davon, ob der Verbraucher oder sonstige
Marktteilnehmer sich entschließt, tätig zu werden;
 

2.   „geschäftliche Handlung“ jedes Verhalten einer Person zugunsten des eigenen oder eines fremden
Unternehmens vor, bei oder nach einem Geschäftsabschluss, das mit der Förderung des Absatzes
oder des Bezugs von Waren oder Dienstleistungen oder mit dem Abschluss oder der Durchführung
eines Vertrags über Waren oder Dienstleistungen unmittelbar und objektiv zusammenhängt; als Waren
gelten auch Grundstücke und digitale Inhalte, Dienstleistungen sind auch digitale Dienstleistungen, als
Dienstleistungen gelten auch Rechte und Verpflichtungen;
 

3.   „Marktteilnehmer“ neben Mitbewerber und Verbraucher auch jede weitere Person, die als Anbieter oder
Nachfrager von Waren oder Dienstleistungen tätig ist;
 

4.   „Mitbewerber“ jeder Unternehmer, der mit einem oder mehreren Unternehmern als Anbieter oder
Nachfrager von Waren oder Dienstleistungen in einem konkreten Wettbewerbsverhältnis steht;
 

5.   „Nachricht“ jede Information, die zwischen einer endlichen Zahl von Beteiligten über einen öffentlich
zugänglichen elektronischen Kommunikationsdienst ausgetauscht oder weitergeleitet wird; nicht umfasst
sind Informationen, die als Teil eines Rundfunkdienstes über ein elektronisches Kommunikationsnetz
an die Öffentlichkeit weitergeleitet werden, soweit diese Informationen nicht mit dem identifizierbaren
Teilnehmer oder Nutzer, der sie erhält, in Verbindung gebracht werden können;
 

6.   „Online-Marktplatz“ ein Dienst, der es Verbrauchern ermöglicht, durch die Verwendung von Software, die
von einem Unternehmer oder in dessen Namen betrieben wird, einschließlich einer Website, eines Teils
einer Website oder einer Anwendung, Fernabsatzverträge (§ 312c des Bürgerlichen Gesetzbuchs) mit
anderen Unternehmern oder Verbrauchern abzuschließen;
 

7.   „Ranking“ die von einem Unternehmer veranlasste relative Hervorhebung von Waren oder
Dienstleistungen, unabhängig von den hierfür verwendeten technischen Mitteln;
 

8.   „Unternehmer“ jede natürliche oder juristische Person, die geschäftliche Handlungen im Rahmen ihrer
gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit vornimmt, und jede Person, die im Namen oder
Auftrag einer solchen Person handelt;
 

9.   „unternehmerische Sorgfalt“ der Standard an Fachkenntnissen und Sorgfalt, von dem billigerweise
angenommen werden kann, dass ein Unternehmer ihn in seinem Tätigkeitsbereich gegenüber
Verbrauchern nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung der anständigen Marktgepflogenheiten
einhält;
 

10.   „Verhaltenskodex“ jede Vereinbarung oder Vorschrift über das Verhalten von Unternehmern, zu welchem
diese sich in Bezug auf Wirtschaftszweige oder einzelne geschäftliche Handlungen verpflichtet haben,
ohne dass sich solche Verpflichtungen aus Gesetzes- oder Verwaltungsvorschriften ergeben;
 

11.   „wesentliche Beeinflussung des wirtschaftlichen Verhaltens des Verbrauchers“ die Vornahme einer
geschäftlichen Handlung, um die Fähigkeit des Verbrauchers, eine informierte Entscheidung zu treffen,
spürbar zu beeinträchtigen und damit den Verbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung zu
veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte.
 

(2) Für den Verbraucherbegriff ist § 13 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend anwendbar.

§ 3 Verbot unlauterer geschäftlicher Handlungen

(1) Unlautere geschäftliche Handlungen sind unzulässig.

(2) Geschäftliche Handlungen, die sich an Verbraucher richten oder diese erreichen, sind unlauter, wenn sie
nicht der unternehmerischen Sorgfalt entsprechen und dazu geeignet sind, das wirtschaftliche Verhalten des
Verbrauchers wesentlich zu beeinflussen.

(3) Die im Anhang dieses Gesetzes aufgeführten geschäftlichen Handlungen gegenüber Verbrauchern sind stets
unzulässig.

(4) Bei der Beurteilung von geschäftlichen Handlungen gegenüber Verbrauchern ist auf den durchschnittlichen
Verbraucher oder, wenn sich die geschäftliche Handlung an eine bestimmte Gruppe von Verbrauchern
wendet, auf ein durchschnittliches Mitglied dieser Gruppe abzustellen. Geschäftliche Handlungen, die für den
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Unternehmer vorhersehbar das wirtschaftliche Verhalten nur einer eindeutig identifizierbaren Gruppe von
Verbrauchern wesentlich beeinflussen, die auf Grund von geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen, Alter
oder Leichtgläubigkeit im Hinblick auf diese geschäftlichen Handlungen oder die diesen zugrunde liegenden
Waren oder Dienstleistungen besonders schutzbedürftig sind, sind aus der Sicht eines durchschnittlichen
Mitglieds dieser Gruppe zu beurteilen.

§ 3a Rechtsbruch

Unlauter handelt, wer einer gesetzlichen Vorschrift zuwiderhandelt, die auch dazu bestimmt ist, im Interesse der
Marktteilnehmer das Marktverhalten zu regeln, und der Verstoß geeignet ist, die Interessen von Verbrauchern,
sonstigen Marktteilnehmern oder Mitbewerbern spürbar zu beeinträchtigen.

§ 4 Mitbewerberschutz

Unlauter handelt, wer
1.   die Kennzeichen, Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten oder persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse

eines Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft;
 

2.   über die Waren, Dienstleistungen oder das Unternehmen eines Mitbewerbers oder über den Unternehmer
oder ein Mitglied der Unternehmensleitung Tatsachen behauptet oder verbreitet, die geeignet sind,
den Betrieb des Unternehmens oder den Kredit des Unternehmers zu schädigen, sofern die Tatsachen
nicht erweislich wahr sind; handelt es sich um vertrauliche Mitteilungen und hat der Mitteilende oder der
Empfänger der Mitteilung an ihr ein berechtigtes Interesse, so ist die Handlung nur dann unlauter, wenn die
Tatsachen der Wahrheit zuwider behauptet oder verbreitet wurden;
 

3.   Waren oder Dienstleistungen anbietet, die eine Nachahmung der Waren oder Dienstleistungen eines
Mitbewerbers sind, wenn er
a)   eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft herbeiführt,

 

b)   die Wertschätzung der nachgeahmten Ware oder Dienstleistung unangemessen ausnutzt oder
beeinträchtigt oder
 

c)   die für die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse oder Unterlagen unredlich erlangt hat;
 

 

4.   Mitbewerber gezielt behindert.
 

§ 4a Aggressive geschäftliche Handlungen

(1) Unlauter handelt, wer eine aggressive geschäftliche Handlung vornimmt, die geeignet ist, den
Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die dieser
andernfalls nicht getroffen hätte. Eine geschäftliche Handlung ist aggressiv, wenn sie im konkreten Fall unter
Berücksichtigung aller Umstände geeignet ist, die Entscheidungsfreiheit des Verbrauchers oder sonstigen
Marktteilnehmers erheblich zu beeinträchtigen durch
1.   Belästigung,

 

2.   Nötigung einschließlich der Anwendung körperlicher Gewalt oder
 

3.   unzulässige Beeinflussung.
 

Eine unzulässige Beeinflussung liegt vor, wenn der Unternehmer eine Machtposition gegenüber dem
Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer zur Ausübung von Druck, auch ohne Anwendung oder Androhung
von körperlicher Gewalt, in einer Weise ausnutzt, die die Fähigkeit des Verbrauchers oder sonstigen
Marktteilnehmers zu einer informierten Entscheidung wesentlich einschränkt.

(2) Bei der Feststellung, ob eine geschäftliche Handlung aggressiv im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 ist, ist
abzustellen auf
1.   Zeitpunkt, Ort, Art oder Dauer der Handlung;

 

2.   die Verwendung drohender oder beleidigender Formulierungen oder Verhaltensweisen;
 

3.   die bewusste Ausnutzung von konkreten Unglückssituationen oder Umständen von solcher Schwere, dass
sie das Urteilsvermögen des Verbrauchers oder sonstigen Marktteilnehmers beeinträchtigen, um dessen
Entscheidung zu beeinflussen;
 

4.   belastende oder unverhältnismäßige Hindernisse nichtvertraglicher Art, mit denen der Unternehmer den
Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer an der Ausübung seiner vertraglichen Rechte zu hindern
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versucht, wozu auch das Recht gehört, den Vertrag zu kündigen oder zu einer anderen Ware oder
Dienstleistung oder einem anderen Unternehmer zu wechseln;
 

5.   Drohungen mit rechtlich unzulässigen Handlungen.
 

Zu den Umständen, die nach Nummer 3 zu berücksichtigen sind, zählen insbesondere geistige und körperliche
Beeinträchtigungen, das Alter, die geschäftliche Unerfahrenheit, die Leichtgläubigkeit, die Angst und die
Zwangslage von Verbrauchern.

§ 5 Irreführende geschäftliche Handlungen

(1) Unlauter handelt, wer eine irreführende geschäftliche Handlung vornimmt, die geeignet ist, den Verbraucher
oder sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht
getroffen hätte.

(2) Eine geschäftliche Handlung ist irreführend, wenn sie unwahre Angaben enthält oder sonstige zur Täuschung
geeignete Angaben über folgende Umstände enthält:
1.   die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung wie Verfügbarkeit, Art, Ausführung, Vorteile,

Risiken, Zusammensetzung, Zubehör, Verfahren oder Zeitpunkt der Herstellung, Lieferung oder
Erbringung, Zwecktauglichkeit, Verwendungsmöglichkeit, Menge, Beschaffenheit, Kundendienst und
Beschwerdeverfahren, geographische oder betriebliche Herkunft, von der Verwendung zu erwartende
Ergebnisse oder die Ergebnisse oder wesentlichen Bestandteile von Tests der Waren oder Dienstleistungen;
 

2.   den Anlass des Verkaufs wie das Vorhandensein eines besonderen Preisvorteils, den Preis oder die Art
und Weise, in der er berechnet wird, oder die Bedingungen, unter denen die Ware geliefert oder die
Dienstleistung erbracht wird;
 

3.   die Person, Eigenschaften oder Rechte des Unternehmers wie Identität, Vermögen einschließlich der Rechte
des geistigen Eigentums, den Umfang von Verpflichtungen, Befähigung, Status, Zulassung, Mitgliedschaften
oder Beziehungen, Auszeichnungen oder Ehrungen, Beweggründe für die geschäftliche Handlung oder die
Art des Vertriebs;
 

4.   Aussagen oder Symbole, die im Zusammenhang mit direktem oder indirektem Sponsoring stehen oder sich
auf eine Zulassung des Unternehmers oder der Waren oder Dienstleistungen beziehen;
 

5.   die Notwendigkeit einer Leistung, eines Ersatzteils, eines Austauschs oder einer Reparatur;
 

6.   die Einhaltung eines Verhaltenskodexes, auf den sich der Unternehmer verbindlich verpflichtet hat, wenn er
auf diese Bindung hinweist, oder
 

7.   Rechte des Verbrauchers, insbesondere solche auf Grund von Garantieversprechen oder
Gewährleistungsrechte bei Leistungsstörungen.
 

(3) Eine geschäftliche Handlung ist auch irreführend, wenn
1.   sie im Zusammenhang mit der Vermarktung von Waren oder Dienstleistungen einschließlich vergleichender

Werbung eine Verwechslungsgefahr mit einer anderen Ware oder Dienstleistung oder mit der Marke oder
einem anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers hervorruft oder
 

2.   mit ihr eine Ware in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union als identisch mit einer in anderen
Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf dem Markt bereitgestellten Ware vermarktet wird, obwohl sich
diese Waren in ihrer Zusammensetzung oder in ihren Merkmalen wesentlich voneinander unterscheiden,
sofern dies nicht durch legitime und objektive Faktoren gerechtfertigt ist.
 

(4) Angaben im Sinne von Absatz 1 Satz 2 sind auch Angaben im Rahmen vergleichender Werbung sowie
bildliche Darstellungen und sonstige Veranstaltungen, die darauf zielen und geeignet sind, solche Angaben zu
ersetzen.

(5) Es wird vermutet, dass es irreführend ist, mit der Herabsetzung eines Preises zu werben, sofern der Preis
nur für eine unangemessen kurze Zeit gefordert worden ist. Ist streitig, ob und in welchem Zeitraum der Preis
gefordert worden ist, so trifft die Beweislast denjenigen, der mit der Preisherabsetzung geworben hat.

§ 5a Irreführung durch Unterlassen

(1) Unlauter handelt auch, wer einen Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer irreführt, indem er ihm eine
wesentliche Information vorenthält,
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1.   die der Verbraucher oder der sonstige Marktteilnehmer nach den jeweiligen Umständen benötigt, um eine
informierte geschäftliche Entscheidung zu treffen, und
 

2.   deren Vorenthalten dazu geeignet ist, den Verbraucher oder den sonstigen Marktteilnehmer zu einer
geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte.
 

(2) Als Vorenthalten gilt auch
1.   das Verheimlichen wesentlicher Informationen,

 

2.   die Bereitstellung wesentlicher Informationen in unklarer, unverständlicher oder zweideutiger Weise sowie
 

3.   die nicht rechtzeitige Bereitstellung wesentlicher Informationen.
 

(3) Bei der Beurteilung, ob wesentliche Informationen vorenthalten wurden, sind zu berücksichtigen:
1.   räumliche oder zeitliche Beschränkungen durch das für die geschäftliche Handlung gewählte

Kommunikationsmittel sowie
 

2.   alle Maßnahmen des Unternehmers, um dem Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer
die Informationen auf andere Weise als durch das für die geschäftliche Handlung gewählte
Kommunikationsmittel zur Verfügung zu stellen.
 

(4) Unlauter handelt auch, wer den kommerziellen Zweck einer geschäftlichen Handlung nicht kenntlich macht,
sofern sich dieser nicht unmittelbar aus den Umständen ergibt, und das Nichtkenntlichmachen geeignet ist,
den Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er
andernfalls nicht getroffen hätte. Ein kommerzieller Zweck liegt bei einer Handlung zugunsten eines fremden
Unternehmens nicht vor, wenn der Handelnde kein Entgelt oder keine ähnliche Gegenleistung für die Handlung
von dem fremden Unternehmen erhält oder sich versprechen lässt. Der Erhalt oder das Versprechen einer
Gegenleistung wird vermutet, es sei denn der Handelnde macht glaubhaft, dass er eine solche nicht erhalten hat.

§ 5b Wesentliche Informationen

(1) Werden Waren oder Dienstleistungen unter Hinweis auf deren Merkmale und Preis in einer dem verwendeten
Kommunikationsmittel angemessenen Weise so angeboten, dass ein durchschnittlicher Verbraucher das
Geschäft abschließen kann, so gelten die folgenden Informationen als wesentlich im Sinne des § 5a Absatz 1,
sofern sie sich nicht unmittelbar aus den Umständen ergeben:
1.   alle wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung in dem der Ware oder Dienstleistung und dem

verwendeten Kommunikationsmittel angemessenen Umfang,
 

2.   die Identität und Anschrift des Unternehmers, gegebenenfalls die Identität und Anschrift desjenigen
Unternehmers, für den er handelt,
 

3.   der Gesamtpreis oder in Fällen, in denen ein solcher Preis auf Grund der Beschaffenheit der Ware oder
Dienstleistung nicht im Voraus berechnet werden kann, die Art der Preisberechnung sowie gegebenenfalls
alle zusätzlichen Fracht-, Liefer- und Zustellkosten oder in Fällen, in denen diese Kosten nicht im Voraus
berechnet werden können, die Tatsache, dass solche zusätzlichen Kosten anfallen können,
 

4.   Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen, soweit diese von den Erfordernissen unternehmerischer
Sorgfalt abweichen,
 

5.   das Bestehen des Rechts auf Rücktritt oder Widerruf und
 

6.   bei Waren oder Dienstleistungen, die über einen Online-Marktplatz angeboten werden, die Information, ob
es sich bei dem Anbieter der Waren oder Dienstleistungen nach dessen eigener Erklärung gegenüber dem
Betreiber des Online-Marktplatzes um einen Unternehmer handelt.
 

(2) Bietet ein Unternehmer Verbrauchern die Möglichkeit, nach Waren oder Dienstleistungen zu suchen, die von
verschiedenen Unternehmern oder von Verbrauchern angeboten werden, so gelten unabhängig davon, wo das
Rechtsgeschäft abgeschlossen werden kann, folgende allgemeine Informationen als wesentlich:
1.   die Hauptparameter zur Festlegung des Rankings der dem Verbraucher als Ergebnis seiner Suchanfrage

präsentierten Waren oder Dienstleistungen sowie
 

2.   die relative Gewichtung der Hauptparameter zur Festlegung des Rankings im Vergleich zu anderen
Parametern.
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Die Informationen nach Satz 1 müssen von der Anzeige der Suchergebnisse aus unmittelbar und leicht
zugänglich sein. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Betreiber von Online-Suchmaschinen im Sinne des Artikels 2
Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/1150 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur
Förderung von Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten (ABl. L 186
vom 11.7.2019, S. 57).

(3) Macht ein Unternehmer Bewertungen zugänglich, die Verbraucher im Hinblick auf Waren oder
Dienstleistungen vorgenommen haben, so gelten als wesentlich Informationen darüber, ob und wie der
Unternehmer sicherstellt, dass die veröffentlichten Bewertungen von solchen Verbrauchern stammen, die die
Waren oder Dienstleistungen tatsächlich genutzt oder erworben haben.

(4) Als wesentlich im Sinne des § 5a Absatz 1 gelten auch solche Informationen, die dem Verbraucher auf Grund
unionsrechtlicher Verordnungen oder nach Rechtsvorschriften zur Umsetzung unionsrechtlicher Richtlinien für
kommerzielle Kommunikation einschließlich Werbung und Marketing nicht vorenthalten werden dürfen.

§ 5c Verbotene Verletzung von Verbraucherinteressen durch unlautere geschäftliche Handlungen

(1) Die Verletzung von Verbraucherinteressen durch unlautere geschäftliche Handlungen ist verboten, wenn
es sich um einen weitverbreiteten Verstoß gemäß Artikel 3 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2017/2394 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2017 über die Zusammenarbeit zwischen den für
die Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 (ABl. L 345 vom 27.12.2017, S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2019/771
(ABl. L 136 vom 22.5.2019, S. 28; L 305 vom 26.11.2019, S. 66) geändert worden ist, oder einen weitverbreiteten
Verstoß mit UnionsDimension gemäß Artikel 3 Nummer 4 der Verordnung (EU) 2017/2394 handelt.

(2) Eine Verletzung von Verbraucherinteressen durch unlautere geschäftliche Handlungen im Sinne des Absatzes
1 liegt vor, wenn
1.   eine unlautere geschäftliche Handlung nach § 3 Absatz 3 in Verbindung mit den Nummern 1 bis 31 des

Anhangs vorgenommen wird,
 

2.   eine aggressive geschäftliche Handlung nach § 4a Absatz 1 Satz 1 vorgenommen wird,
 

3.   eine irreführende geschäftliche Handlung nach § 5 Absatz 1 oder § 5a Absatz 1 vorgenommen wird oder
 

4.   eine unlautere geschäftliche Handlung nach § 3 Absatz 1 fortgesetzt vorgenommen wird, die durch eine
vollziehbare Anordnung der zuständigen Behörde im Sinne des Artikels 3 Nummer 6 der Verordnung (EU)
2017/2394 oder durch eine vollstreckbare Entscheidung eines Gerichts untersagt worden ist, sofern die
Handlung nicht bereits von den Nummern 1 bis 3 erfasst ist.
 

(3) Eine Verletzung von Verbraucherinteressen durch unlautere geschäftliche Handlungen im Sinne des Absatzes
1 liegt auch vor, wenn
1.   eine geschäftliche Handlung die tatsächlichen Voraussetzungen eines der in Absatz 2 geregelten Fälle

erfüllt und
 

2.   auf die geschäftliche Handlung das nationale Recht eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen
Union anwendbar ist, welches eine Vorschrift enthält, die der jeweiligen in Absatz 2 genannten Vorschrift
entspricht.
 

§ 6 Vergleichende Werbung

(1) Vergleichende Werbung ist jede Werbung, die unmittelbar oder mittelbar einen Mitbewerber oder die von
einem Mitbewerber angebotenen Waren oder Dienstleistungen erkennbar macht.

(2) Unlauter handelt, wer vergleichend wirbt, wenn der Vergleich
1.   sich nicht auf Waren oder Dienstleistungen für den gleichen Bedarf oder dieselbe Zweckbestimmung

bezieht,
 

2.   nicht objektiv auf eine oder mehrere wesentliche, relevante, nachprüfbare und typische Eigenschaften oder
den Preis dieser Waren oder Dienstleistungen bezogen ist,
 

3.   im geschäftlichen Verkehr zu einer Gefahr von Verwechslungen zwischen dem Werbenden und einem
Mitbewerber oder zwischen den von diesen angebotenen Waren oder Dienstleistungen oder den von ihnen
verwendeten Kennzeichen führt,
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4.   den Ruf des von einem Mitbewerber verwendeten Kennzeichens in unlauterer Weise ausnutzt oder
beeinträchtigt,
 

5.   die Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten oder persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse eines
Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft oder
 

6.   eine Ware oder Dienstleistung als Imitation oder Nachahmung einer unter einem geschützten Kennzeichen
vertriebenen Ware oder Dienstleistung darstellt.
 

§ 7 Unzumutbare Belästigungen

(1) Eine geschäftliche Handlung, durch die ein Marktteilnehmer in unzumutbarer Weise belästigt wird, ist
unzulässig. Dies gilt insbesondere für Werbung, obwohl erkennbar ist, dass der angesprochene Marktteilnehmer
diese Werbung nicht wünscht.

(2) Eine unzumutbare Belästigung ist stets anzunehmen
1.   bei Werbung mit einem Telefonanruf gegenüber einem Verbraucher ohne dessen vorherige ausdrückliche

Einwilligung oder gegenüber einem sonstigen Marktteilnehmer ohne dessen zumindest mutmaßliche
Einwilligung,
 

2.   bei Werbung unter Verwendung einer automatischen Anrufmaschine, eines Faxgerätes oder elektronischer
Post, ohne dass eine vorherige ausdrückliche Einwilligung des Adressaten vorliegt, oder
 

3.   bei Werbung mit einer Nachricht,
a)   bei der die Identität des Absenders, in dessen Auftrag die Nachricht übermittelt wird, verschleiert oder

verheimlicht wird oder
 

b)   bei der gegen § 6 Absatz 1 des Telemediengesetzes verstoßen wird oder in der der Empfänger
aufgefordert wird, eine Website aufzurufen, die gegen diese Vorschrift verstößt, oder
 

c)   bei der keine gültige Adresse vorhanden ist, an die der Empfänger eine Aufforderung zur Einstellung
solcher Nachrichten richten kann, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den
Basistarifen entstehen.
 

 

(3) Abweichend von Absatz 2 Nummer 2 ist eine unzumutbare Belästigung bei einer Werbung unter Verwendung
elektronischer Post nicht anzunehmen, wenn
1.   ein Unternehmer im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware oder Dienstleistung von dem Kunden

dessen elektronische Postadresse erhalten hat,
 

2.   der Unternehmer die Adresse zur Direktwerbung für eigene ähnliche Waren oder Dienstleistungen
verwendet,
 

3.   der Kunde der Verwendung nicht widersprochen hat und
 

4.   der Kunde bei Erhebung der Adresse und bei jeder Verwendung klar und deutlich darauf hingewiesen
wird, dass er der Verwendung jederzeit widersprechen kann, ohne dass hierfür andere als die
Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.
 

§ 7a Einwilligung in Telefonwerbung

(1) Wer mit einem Telefonanruf gegenüber einem Verbraucher wirbt, hat dessen vorherige ausdrückliche
Einwilligung in die Telefonwerbung zum Zeitpunkt der Erteilung in angemessener Form zu dokumentieren und
gemäß Absatz 2 Satz 1 aufzubewahren.

(2) Die werbenden Unternehmen müssen den Nachweis nach Absatz 1 ab Erteilung der Einwilligung sowie nach
jeder Verwendung der Einwilligung fünf Jahre aufbewahren. Die werbenden Unternehmen haben der nach § 20
Absatz 3 zuständigen Verwaltungsbehörde den Nachweis nach Absatz 1 auf Verlangen unverzüglich vorzulegen.

Kapitel 2
Rechtsfolgen
§ 8 Beseitigung und Unterlassung
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(1) Wer eine nach § 3 oder § 7 unzulässige geschäftliche Handlung vornimmt, kann auf Beseitigung und bei
Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch auf Unterlassung besteht
bereits dann, wenn eine derartige Zuwiderhandlung gegen § 3 oder § 7 droht.

(2) Werden die Zuwiderhandlungen in einem Unternehmen von einem Mitarbeiter oder Beauftragten begangen,
so sind der Unterlassungsanspruch und der Beseitigungsanspruch auch gegen den Inhaber des Unternehmens
begründet.

(3) Die Ansprüche aus Absatz 1 stehen zu:
1.   jedem Mitbewerber, der Waren oder Dienstleistungen in nicht unerheblichem Maße und nicht nur

gelegentlich vertreibt oder nachfragt,
 

2.   denjenigen rechtsfähigen Verbänden zur Förderung gewerblicher oder selbstständiger beruflicher
Interessen, die in der Liste der qualifizierten Wirtschaftsverbände nach § 8b eingetragen sind, soweit
ihnen eine erhebliche Zahl von Unternehmern angehört, die Waren oder Dienstleistungen gleicher oder
verwandter Art auf demselben Markt vertreiben, und die Zuwiderhandlung die Interessen ihrer Mitglieder
berührt,
 

3.   den qualifizierten Einrichtungen, die in der Liste der qualifizierten Einrichtungen nach § 4 des
Unterlassungsklagengesetzes eingetragen sind, oder den qualifizierten Einrichtungen aus anderen
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die in dem Verzeichnis der Europäischen Kommission nach Artikel
4 Absatz 3 der Richtlinie 2009/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über
Unterlassungsklagen zum Schutz der Verbraucherinteressen (ABl. L 110 vom 1.5.2009, S. 30), die zuletzt
durch die Verordnung (EU) 2018/302 (ABl. L 60I vom 2.3.2018, S. 1) geändert worden ist, eingetragen sind,
 

4.   den Industrie- und Handelskammern, den nach der Handwerksordnung errichteten Organisationen und
anderen berufsständischen Körperschaften des öffentlichen Rechts im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben
sowie den Gewerkschaften im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben bei der Vertretung selbstständiger
beruflicher Interessen.
 

(4) Stellen nach Absatz 3 Nummer 2 und 3 können die Ansprüche nicht geltend machen, solange ihre Eintragung
ruht.

(5) § 13 des Unterlassungsklagengesetzes ist entsprechend anzuwenden; in § 13 Absatz 1 und
3 Satz 2 des Unterlassungsklagengesetzes treten an die Stelle der dort aufgeführten Ansprüche
nach dem Unterlassungsklagengesetz die Ansprüche nach dieser Vorschrift. Im Übrigen findet
das Unterlassungsklagengesetz keine Anwendung, es sei denn, es liegt ein Fall des § 4e des
Unterlassungsklagengesetzes vor.

§ 8a Anspruchsberechtigte bei einem Verstoß gegen die Verordnung (EU) 2019/1150

Anspruchsberechtigt nach § 8 Absatz 1 sind bei einem Verstoß gegen die Verordnung (EU) 2019/1150 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Förderung von Fairness und Transparenz für
gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten (ABl. L 186 vom 11.7.2019, S. 57) abweichend von § 8
Absatz 3 die Verbände, Organisationen und öffentlichen Stellen, die die Voraussetzungen des Artikels 14 Absatz
3 und 4 der Verordnung (EU) 2019/1150 erfüllen.

§ 8b Liste der qualifizierten Wirtschaftsverbände

(1) Das Bundesamt für Justiz führt eine Liste der qualifizierten Wirtschaftsverbände und veröffentlicht sie in der
jeweils aktuellen Fassung auf seiner Internetseite.

(2) Ein rechtsfähiger Verband, zu dessen satzungsmäßigen Aufgaben es gehört, gewerbliche oder selbstständige
berufliche Interessen zu verfolgen und zu fördern sowie zu Fragen des lauteren Wettbewerbs zu beraten und zu
informieren, wird auf seinen Antrag in die Liste eingetragen, wenn
1.   er mindestens 75 Unternehmer als Mitglieder hat,

 

2.   er zum Zeitpunkt der Antragstellung seit mindestens einem Jahr seine satzungsmäßigen Aufgaben
wahrgenommen hat,
 

3.   auf Grund seiner bisherigen Tätigkeit sowie seiner personellen, sachlichen und finanziellen Ausstattung
gesichert erscheint, dass er
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a)   seine satzungsmäßigen Aufgaben auch künftig dauerhaft wirksam und sachgerecht erfüllen wird und
 

b)   seine Ansprüche nicht vorwiegend geltend machen wird, um für sich Einnahmen aus Abmahnungen
oder Vertragsstrafen zu erzielen,
 

 

4.   seinen Mitgliedern keine Zuwendungen aus dem Verbandsvermögen gewährt werden und Personen, die
für den Verband tätig sind, nicht durch unangemessen hohe Vergütungen oder andere Zuwendungen
begünstigt werden.
 

(3) § 4 Absatz 3 und 4 sowie die §§ 4a bis 4d des Unterlassungsklagengesetzes sind entsprechend anzuwenden.

§ 8c Verbot der missbräuchlichen Geltendmachung von Ansprüchen; Haftung

(1) Die Geltendmachung der Ansprüche aus § 8 Absatz 1 ist unzulässig, wenn sie unter Berücksichtigung der
gesamten Umstände missbräuchlich ist.

(2) Eine missbräuchliche Geltendmachung ist im Zweifel anzunehmen, wenn
1.   die Geltendmachung der Ansprüche vorwiegend dazu dient, gegen den Zuwiderhandelnden einen Anspruch

auf Ersatz von Aufwendungen oder von Kosten der Rechtsverfolgung oder die Zahlung einer Vertragsstrafe
entstehen zu lassen,
 

2.   ein Mitbewerber eine erhebliche Anzahl von Verstößen gegen die gleiche Rechtsvorschrift durch
Abmahnungen geltend macht, wenn die Anzahl der geltend gemachten Verstöße außer Verhältnis zum
Umfang der eigenen Geschäftstätigkeit steht oder wenn anzunehmen ist, dass der Mitbewerber das
wirtschaftliche Risiko seines außergerichtlichen oder gerichtlichen Vorgehens nicht selbst trägt,
 

3.   ein Mitbewerber den Gegenstandswert für eine Abmahnung unangemessen hoch ansetzt,
 

4.   offensichtlich überhöhte Vertragsstrafen vereinbart oder gefordert werden,
 

5.   eine vorgeschlagene Unterlassungsverpflichtung offensichtlich über die abgemahnte Rechtsverletzung
hinausgeht,
 

6.   mehrere Zuwiderhandlungen, die zusammen hätten abgemahnt werden können, einzeln abgemahnt
werden oder
 

7.   wegen einer Zuwiderhandlung, für die mehrere Zuwiderhandelnde verantwortlich sind, die Ansprüche
gegen die Zuwiderhandelnden ohne sachlichen Grund nicht zusammen geltend gemacht werden.
 

(3) Im Fall der missbräuchlichen Geltendmachung von Ansprüchen kann der Anspruchsgegner vom
Anspruchsteller Ersatz der für seine Rechtsverteidigung erforderlichen Aufwendungen fordern. Weitergehende
Ersatzansprüche bleiben unberührt.

§ 9 Schadensersatz

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig eine nach § 3 oder § 7 unzulässige geschäftliche Handlung vornimmt, ist den
Mitbewerbern zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

(2) Wer vorsätzlich oder fahrlässig eine nach § 3 unzulässige geschäftliche Handlung vornimmt und hierdurch
Verbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung veranlasst, die sie andernfalls nicht getroffen hätten, ist
ihnen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Dies gilt nicht für unlautere geschäftliche
Handlungen nach den §§ 3a, 4 und 6 sowie nach Nummer 32 des Anhangs.

(3) Gegen verantwortliche Personen von periodischen Druckschriften kann der Anspruch auf Schadensersatz
nach den Absätzen 1 und 2 nur bei einer vorsätzlichen Zuwiderhandlung geltend gemacht werden.

§ 10 Gewinnabschöpfung

(1) Wer vorsätzlich eine nach § 3 oder § 7 unzulässige geschäftliche Handlung vornimmt und hierdurch zu
Lasten einer Vielzahl von Abnehmern einen Gewinn erzielt, kann von den gemäß § 8 Absatz 3 Nummer 2 bis
4 zur Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs Berechtigten auf Herausgabe dieses Gewinns an den
Bundeshaushalt in Anspruch genommen werden.

(2) Auf den Gewinn sind die Leistungen anzurechnen, die der Schuldner auf Grund der Zuwiderhandlung an Dritte
oder an den Staat erbracht hat. Soweit der Schuldner solche Leistungen erst nach Erfüllung des Anspruchs nach
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Absatz 1 erbracht hat, erstattet die zuständige Stelle des Bundes dem Schuldner den abgeführten Gewinn in
Höhe der nachgewiesenen Zahlungen zurück.

(3) Beanspruchen mehrere Gläubiger den Gewinn, so gelten die §§ 428 bis 430 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
entsprechend.

(4) Die Gläubiger haben der zuständigen Stelle des Bundes über die Geltendmachung von Ansprüchen nach
Absatz 1 Auskunft zu erteilen. Sie können von der zuständigen Stelle des Bundes Erstattung der für die
Geltendmachung des Anspruchs erforderlichen Aufwendungen verlangen, soweit sie vom Schuldner keinen
Ausgleich erlangen können. Der Erstattungsanspruch ist auf die Höhe des an den Bundeshaushalt abgeführten
Gewinns beschränkt.

(5) Zuständige Stelle im Sinn der Absätze 2 und 4 ist das Bundesamt für Justiz.

§ 11 Verjährung

(1) Die Ansprüche aus den §§ 8, 9 Absatz 1 und § 13 Absatz 3 verjähren in sechs Monaten und der Anspruch aus §
9 Absatz 2 Satz 1 verjährt in einem Jahr.

(2) Die Verjährungsfrist beginnt, wenn
1.   der Anspruch entstanden ist und

 

2.   der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
 

(3) Schadensersatzansprüche verjähren ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in
zehn Jahren von ihrer Entstehung, spätestens in 30 Jahren von der den Schaden auslösenden Handlung an.

(4) Andere Ansprüche verjähren ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in drei Jahren
von der Entstehung an.

Kapitel 3
Verfahrensvorschriften
§ 12 Einstweiliger Rechtsschutz; Veröffentlichungsbefugnis; Streitwertminderung

(1) Zur Sicherung der in diesem Gesetz bezeichneten Ansprüche auf Unterlassung können einstweilige
Verfügungen auch ohne die Darlegung und Glaubhaftmachung der in den §§ 935 und 940 der
Zivilprozessordnung bezeichneten Voraussetzungen erlassen werden.

(2) Ist auf Grund dieses Gesetzes Klage auf Unterlassung erhoben worden, so kann das Gericht der obsiegenden
Partei die Befugnis zusprechen, das Urteil auf Kosten der unterliegenden Partei öffentlich bekannt zu machen,
wenn sie ein berechtigtes Interesse dartut. Art und Umfang der Bekanntmachung werden im Urteil bestimmt. Die
Befugnis erlischt, wenn von ihr nicht innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft Gebrauch gemacht
worden ist. Der Ausspruch nach Satz 1 ist nicht vorläufig vollstreckbar.

(3) Macht eine Partei in Rechtsstreitigkeiten, in denen durch Klage ein Anspruch aus einem der in diesem Gesetz
geregelten Rechtsverhältnisse geltend gemacht wird, glaubhaft, dass die Belastung mit den Prozesskosten
nach dem vollen Streitwert ihre wirtschaftliche Lage erheblich gefährden würde, so kann das Gericht auf ihren
Antrag anordnen, dass die Verpflichtung dieser Partei zur Zahlung von Gerichtskosten sich nach einem ihrer
Wirtschaftslage angepassten Teil des Streitwerts bemisst. Die Anordnung hat zur Folge, dass
1.   die begünstigte Partei die Gebühren ihres Rechtsanwalts ebenfalls nur nach diesem Teil des Streitwerts zu

entrichten hat,
 

2.   die begünstigte Partei, soweit ihr Kosten des Rechtsstreits auferlegt werden oder soweit sie diese
übernimmt, die von dem Gegner entrichteten Gerichtsgebühren und die Gebühren seines Rechtsanwalts
nur nach dem Teil des Streitwerts zu erstatten hat und
 

3.   der Rechtsanwalt der begünstigten Partei, soweit die außergerichtlichen Kosten dem Gegner auferlegt oder
von ihm übernommen werden, seine Gebühren von dem Gegner nach dem für diesen geltenden Streitwert
beitreiben kann.
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(4) Der Antrag nach Absatz 3 kann vor der Geschäftsstelle des Gerichts zur Niederschrift erklärt werden. Er ist
vor der Verhandlung zur Hauptsache anzubringen. Danach ist er nur zulässig, wenn der angenommene oder
festgesetzte Streitwert später durch das Gericht heraufgesetzt wird. Vor der Entscheidung über den Antrag ist
der Gegner zu hören.

§ 13 Abmahnung; Unterlassungsverpflichtung; Haftung

(1) Die zur Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs Berechtigten sollen den Schuldner vor der Einleitung
eines gerichtlichen Verfahrens abmahnen und ihm Gelegenheit geben, den Streit durch Abgabe einer mit einer
angemessenen Vertragsstrafe bewehrten Unterlassungsverpflichtung beizulegen.

(2) In der Abmahnung muss klar und verständlich angegeben werden:
1.   Name oder Firma des Abmahnenden sowie im Fall einer Vertretung zusätzlich Name oder Firma des

Vertreters,
 

2.   die Voraussetzungen der Anspruchsberechtigung nach § 8 Absatz 3,
 

3.   ob und in welcher Höhe ein Aufwendungsersatzanspruch geltend gemacht wird und wie sich dieser
berechnet,
 

4.   die Rechtsverletzung unter Angabe der tatsächlichen Umstände,
 

5.   in den Fällen des Absatzes 4, dass der Anspruch auf Aufwendungsersatz ausgeschlossen ist.
 

(3) Soweit die Abmahnung berechtigt ist und den Anforderungen des Absatzes 2 entspricht, kann der
Abmahnende vom Abgemahnten Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen.

(4) Der Anspruch auf Ersatz der erforderlichen Aufwendungen nach Absatz 3 ist für Anspruchsberechtigte nach §
8 Absatz 3 Nummer 1 ausgeschlossen bei
1.   im elektronischen Geschäftsverkehr oder in Telemedien begangenen Verstößen gegen gesetzliche

Informations- und Kennzeichnungspflichten oder
 

2.   sonstigen Verstößen gegen die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom
4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) und das Bundesdatenschutzgesetz
durch Unternehmen sowie gewerblich tätige Vereine, sofern sie in der Regel weniger als 250 Mitarbeiter
beschäftigen.
 

(5) Soweit die Abmahnung unberechtigt ist oder nicht den Anforderungen des Absatzes 2 entspricht oder soweit
entgegen Absatz 4 ein Anspruch auf Aufwendungsersatz geltend gemacht wird, hat der Abgemahnte gegen
den Abmahnenden einen Anspruch auf Ersatz der für seine Rechtsverteidigung erforderlichen Aufwendungen.
Der Anspruch nach Satz 1 ist beschränkt auf die Höhe des Aufwendungsersatzanspruchs, die der Abmahnende
geltend macht. Bei einer unberechtigten Abmahnung ist der Anspruch nach Satz 1 ausgeschlossen, wenn die
fehlende Berechtigung der Abmahnung für den Abmahnenden zum Zeitpunkt der Abmahnung nicht erkennbar
war. Weitergehende Ersatzansprüche bleiben unberührt.

§ 13a Vertragsstrafe

(1) Bei der Festlegung einer angemessenen Vertragsstrafe nach § 13 Absatz 1 sind folgende Umstände zu
berücksichtigen:
1.   Art, Ausmaß und Folgen der Zuwiderhandlung,

 

2.   Schuldhaftigkeit der Zuwiderhandlung und bei schuldhafter Zuwiderhandlung die Schwere des
Verschuldens,
 

3.   Größe, Marktstärke und Wettbewerbsfähigkeit des Abgemahnten sowie
 

4.   wirtschaftliches Interesse des Abgemahnten an erfolgten und zukünftigen Verstößen.
 

(2) Die Vereinbarung einer Vertragsstrafe nach Absatz 1 ist für Anspruchsberechtigte nach § 8 Absatz 3 Nummer
1 bei einer erstmaligen Abmahnung bei Verstößen nach § 13 Absatz 4 ausgeschlossen, wenn der Abgemahnte in
der Regel weniger als 100 Mitarbeiter beschäftigt.
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(3) Vertragsstrafen dürfen eine Höhe von 1 000 Euro nicht überschreiten, wenn die Zuwiderhandlung angesichts
ihrer Art, ihres Ausmaßes und ihrer Folgen die Interessen von Verbrauchern, Mitbewerbern und sonstigen
Marktteilnehmern in nur unerheblichem Maße beeinträchtigt und wenn der Abgemahnte in der Regel weniger als
100 Mitarbeiter beschäftigt.

(4) Verspricht der Abgemahnte auf Verlangen des Abmahnenden eine unangemessen hohe Vertragsstrafe,
schuldet er lediglich eine Vertragsstrafe in angemessener Höhe.

(5) Ist lediglich eine Vertragsstrafe vereinbart, deren Höhe noch nicht beziffert wurde, kann der Abgemahnte bei
Uneinigkeit über die Höhe auch ohne Zustimmung des Abmahnenden eine Einigungsstelle nach § 15 anrufen.
Das Gleiche gilt, wenn der Abgemahnte nach Absatz 4 nur eine Vertragsstrafe in angemessener Höhe schuldet.
Ist ein Verfahren vor der Einigungsstelle anhängig, so ist eine erst nach Anrufung der Einigungsstelle erhobene
Klage nicht zulässig.

§ 14 Sachliche und örtliche Zuständigkeit; Verordnungsermächtigung

(1) Für alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, mit denen ein Anspruch auf Grund dieses Gesetzes geltend
gemacht wird, sind die Landgerichte ausschließlich zuständig.

(2) Für alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, mit denen ein Anspruch auf Grund dieses Gesetzes geltend
gemacht wird, ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Beklagte seinen allgemeinen Gerichtsstand hat. Für
alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, mit denen ein Anspruch auf Grund dieses Gesetzes geltend gemacht wird,
ist außerdem das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Zuwiderhandlung begangen wurde. Satz 2 gilt nicht für
1.   Rechtsstreitigkeiten wegen Zuwiderhandlungen im elektronischen Geschäftsverkehr oder in Telemedien

oder
 

2.   Rechtsstreitigkeiten, die von den nach § 8 Absatz 3 Nummer 2 bis 4 zur Geltendmachung eines
Unterlassungsanspruchs Berechtigten geltend gemacht werden,
 

es sei denn, der Beklagte hat im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand.

(3) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung für die Bezirke mehrerer Landgerichte
eines von ihnen als Gericht für Wettbewerbsstreitsachen zu bestimmen, wenn dies der Rechtspflege in
Wettbewerbsstreitsachen dienlich ist. Die Landesregierungen können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung
auf die Landesjustizverwaltungen übertragen. Die Länder können außerdem durch Vereinbarung die den
Gerichten eines Landes obliegenden Klagen nach Absatz 1 insgesamt oder teilweise dem zuständigen Gericht
eines anderen Landes übertragen.

(4) Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 richtet sich die Zuständigkeit für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten, mit
denen ein Anspruch nach § 9 Absatz 2 Satz 1 geltend gemacht wird, nach den allgemeinen Vorschriften.

§ 15 Einigungsstellen

(1) Die Landesregierungen errichten bei Industrie- und Handelskammern Einigungsstellen zur Beilegung von
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, in denen ein Anspruch auf Grund dieses Gesetzes geltend gemacht wird
(Einigungsstellen).

(2) Die Einigungsstellen sind mit einer vorsitzenden Person, die die Befähigung zum Richteramt nach dem
Deutschen Richtergesetz hat, und beisitzenden Personen zu besetzen. Als beisitzende Personen werden im Falle
einer Anrufung durch eine nach § 8 Absatz 3 Nummer 3 zur Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs
berechtigte qualifizierte Einrichtung Unternehmer und Verbraucher in gleicher Anzahl tätig, sonst mindestens
zwei sachverständige Unternehmer. Die vorsitzende Person soll auf dem Gebiet des Wettbewerbsrechts erfahren
sein. Die beisitzenden Personen werden von der vorsitzenden Person für den jeweiligen Streitfall aus einer
alljährlich für das Kalenderjahr aufzustellenden Liste berufen. Die Berufung soll im Einvernehmen mit den
Parteien erfolgen. Für die Ausschließung und Ablehnung von Mitgliedern der Einigungsstelle sind die §§ 41 bis
43 und § 44 Absatz 2 bis 4 der Zivilprozessordnung entsprechend anzuwenden. Über das Ablehnungsgesuch
entscheidet das für den Sitz der Einigungsstelle zuständige Landgericht (Kammer für Handelssachen oder, falls
es an einer solchen fehlt, Zivilkammer).

(3) Die Einigungsstellen können bei bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, in denen ein Anspruch auf Grund dieses
Gesetzes geltend gemacht wird, angerufen werden, wenn der Gegner zustimmt. Soweit die geschäftlichen
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Handlungen Verbraucher betreffen, können die Einigungsstellen von jeder Partei zu einer Aussprache mit dem
Gegner über den Streitfall angerufen werden; einer Zustimmung des Gegners bedarf es nicht.

(4) Für die Zuständigkeit der Einigungsstellen ist § 14 entsprechend anzuwenden.

(5) Die der Einigungsstelle vorsitzende Person kann das persönliche Erscheinen der Parteien anordnen. Gegen
eine unentschuldigt ausbleibende Partei kann die Einigungsstelle ein Ordnungsgeld festsetzen. Gegen die
Anordnung des persönlichen Erscheinens und gegen die Festsetzung des Ordnungsgeldes findet die sofortige
Beschwerde nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung an das für den Sitz der Einigungsstelle zuständige
Landgericht (Kammer für Handelssachen oder, falls es an einer solchen fehlt, Zivilkammer) statt.

(6) Die Einigungsstelle hat einen gütlichen Ausgleich anzustreben. Sie kann den Parteien einen schriftlichen, mit
Gründen versehenen Einigungsvorschlag machen. Der Einigungsvorschlag und seine Begründung dürfen nur mit
Zustimmung der Parteien veröffentlicht werden.

(7) Kommt ein Vergleich zustande, so muss er in einem besonderen Schriftstück niedergelegt und unter Angabe
des Tages seines Zustandekommens von den Mitgliedern der Einigungsstelle, welche in der Verhandlung
mitgewirkt haben, sowie von den Parteien unterschrieben werden. Aus einem vor der Einigungsstelle
geschlossenen Vergleich findet die Zwangsvollstreckung statt; § 797a der Zivilprozessordnung ist entsprechend
anzuwenden.

(8) Die Einigungsstelle kann, wenn sie den geltend gemachten Anspruch von vornherein für unbegründet oder
sich selbst für unzuständig erachtet, die Einleitung von Einigungsverhandlungen ablehnen.

(9) Durch die Anrufung der Einigungsstelle wird die Verjährung in gleicher Weise wie durch Klageerhebung
gehemmt. Kommt ein Vergleich nicht zustande, so ist der Zeitpunkt, zu dem das Verfahren beendet ist, von der
Einigungsstelle festzustellen. Die vorsitzende Person hat dies den Parteien mitzuteilen.

(10) Ist ein Rechtsstreit der in Absatz 3 Satz 2 bezeichneten Art ohne vorherige Anrufung der Einigungsstelle
anhängig gemacht worden, so kann das Gericht auf Antrag den Parteien unter Anberaumung eines neuen
Termins aufgeben, vor diesem Termin die Einigungsstelle zur Herbeiführung eines gütlichen Ausgleichs
anzurufen. In dem Verfahren über den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist diese Anordnung nur
zulässig, wenn der Gegner zustimmt. Absatz 8 ist nicht anzuwenden. Ist ein Verfahren vor der Einigungsstelle
anhängig, so ist eine erst nach Anrufung der Einigungsstelle erhobene Klage des Antragsgegners auf
Feststellung, dass der geltend gemachte Anspruch nicht bestehe, nicht zulässig.

(11) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung die zur Durchführung der vorstehenden
Bestimmungen und zur Regelung des Verfahrens vor den Einigungsstellen erforderlichen Vorschriften zu
erlassen, insbesondere über die Aufsicht über die Einigungsstellen, über ihre Besetzung unter angemessener
Beteiligung der nicht den Industrie- und Handelskammern angehörenden Unternehmern (§ 2 Absatz 2 bis 6 des
Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern in der im Bundesgesetzblatt
Teil III, Gliederungsnummer 701-1, veröffentlichten bereinigten Fassung) und über die Vollstreckung von
Ordnungsgeldern sowie Bestimmungen über die Erhebung von Auslagen durch die Einigungsstelle zu treffen.
Bei der Besetzung der Einigungsstellen sind die Vorschläge der für ein Bundesland errichteten, mit öffentlichen
Mitteln geförderten Verbraucherzentralen zur Bestimmung der in Absatz 2 Satz 2 genannten Verbraucher zu
berücksichtigen.

(12) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 kann in den Ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen die Einigungsstelle auch mit einem Rechtskundigen als Vorsitzendem besetzt
werden, der die Befähigung zum Berufsrichter nach dem Recht der Deutschen Demokratischen Republik
erworben hat.

§ 15a Überleitungsvorschrift zum Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs

(1) § 8 Absatz 3 Nummer 2 ist nicht anzuwenden auf Verfahren, die am 1. September 2021 bereits rechtshängig
sind.

(2) Die §§ 13 und 13a Absatz 2 und 3 sind nicht anzuwenden auf Abmahnungen, die vor dem 2. Dezember 2020
bereits zugegangen sind.

Kapitel 4
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Straf- und Bußgeldvorschriften
§ 16 Strafbare Werbung

(1) Wer in der Absicht, den Anschein eines besonders günstigen Angebots hervorzurufen, in öffentlichen
Bekanntmachungen oder in Mitteilungen, die für einen größeren Kreis von Personen bestimmt sind, durch
unwahre Angaben irreführend wirbt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Wer es im geschäftlichen Verkehr unternimmt, Verbraucher zur Abnahme von Waren, Dienstleistungen oder
Rechten durch das Versprechen zu veranlassen, sie würden entweder vom Veranstalter selbst oder von einem
Dritten besondere Vorteile erlangen, wenn sie andere zum Abschluss gleichartiger Geschäfte veranlassen, die
ihrerseits nach der Art dieser Werbung derartige Vorteile für eine entsprechende Werbung weiterer Abnehmer
erlangen sollen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

§§ 17 u. 18 (weggefallen)

§ 19 Bußgeldvorschriften bei einem weitverbreiteten Verstoß und einem weitverbreiteten Verstoß
mit Unions-Dimension

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 5c Absatz 1 Verbraucherinteressen
verletzt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden. Gegenüber
einem Unternehmer, der in den von dem Verstoß betroffenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union in dem der
Behördenentscheidung vorausgegangenen Geschäftsjahr mehr als eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro
Jahresumsatz erzielt hat, kann eine höhere Geldbuße verhängt werden; diese darf 4 Prozent des Jahresumsatzes
nicht übersteigen. Die Höhe des Jahresumsatzes kann geschätzt werden. Liegen keine Anhaltspunkte für eine
Schätzung des Jahresumsatzes vor, so beträgt das Höchstmaß der Geldbuße zwei Millionen Euro. Abweichend
von den Sätzen 2 bis 4 gilt gegenüber einem Täter oder einem Beteiligten, der im Sinne des § 9 des Gesetzes
über Ordnungswidrigkeiten für einen Unternehmer handelt, und gegenüber einem Beteiligten im Sinne des § 14
Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten, der kein Unternehmer ist, der Bußgeldrahmen des
Satzes 1. Das für die Ordnungswidrigkeit angedrohte Höchstmaß der Geldbuße im Sinne des § 30 Absatz 2 Satz 2
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist das nach den Sätzen 1 bis 4 anwendbare Höchstmaß.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann nur im Rahmen einer koordinierten Durchsetzungsmaßnahme nach Artikel 21
der Verordnung (EU) 2017/2394 geahndet werden.

(4) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind
1.   das Umweltbundesamt,

 

2.   die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht bei einer Zuwiderhandlung, die sich auf die Tätigkeit
eines Unternehmens im Sinne des § 2 Nummer 2 des EU-Verbraucherschutzdurchführungsgesetzes bezieht,
und
 

3.   die nach Landesrecht zuständige Behörde bei einer Zuwiderhandlung, die sich auf die Tätigkeit eines
Unternehmens im Sinne des § 2 Nummer 4 des EU-Verbraucherschutzdurchführungsgesetzes bezieht.
 

§ 20 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1.   entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1 oder 2 mit einem Telefonanruf oder

unter Verwendung einer automatischen Anrufmaschine gegenüber einem Verbraucher ohne dessen
vorherige ausdrückliche Einwilligung wirbt,
 

2.   entgegen § 7a Absatz 1 eine dort genannte Einwilligung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig dokumentiert oder nicht oder nicht mindestens fünf Jahre aufbewahrt,
 

3.   entgegen § 8b Absatz 3 in Verbindung mit § 4b Absatz 1 des Unterlassungsklagengesetzes, auch in
Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 4d Nummer 2 des Unterlassungsklagengesetzes, einen dort
genannten Bericht nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet oder
 

4.   einer Rechtsverordnung nach § 8b Absatz 3 in Verbindung mit § 4d Nummer 1 des
Unterlassungsklagengesetzes oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen
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Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf
diese Bußgeldvorschrift verweist.
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 mit einer Geldbuße bis zu
dreihunderttausend Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro
und in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu hunderttausend Euro geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist in
den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 und 2 die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post
und Eisenbahnen, in den übrigen Fällen das Bundesamt für Justiz.

Anhang (zu § 3 Absatz 3)

(Fundstelle: BGBl. I 2021, 3508 - 3510)

Folgende geschäftliche Handlungen sind gegenüber Verbrauchern stets unzulässig:
 
 

Irreführende geschäftliche Handlungen
 
 

1.   unwahre Angabe über die Unterzeichnung eines Verhaltenskodexes
die unwahre Angabe eines Unternehmers, zu den Unterzeichnern eines Verhaltenskodexes zu gehören;
 

2.   unerlaubte Verwendung von Gütezeichen und Ähnlichem
die Verwendung von Gütezeichen, Qualitätskennzeichen oder Ähnlichem ohne die erforderliche
Genehmigung;
 

3.   unwahre Angabe über die Billigung eines Verhaltenskodexes
die unwahre Angabe, ein Verhaltenskodex sei von einer öffentlichen oder anderen Stelle gebilligt;
 

4.   unwahre Angabe über Anerkennungen durch Dritte
die unwahre Angabe,
a)   ein Unternehmer, eine von ihm vorgenommene geschäftliche Handlung oder eine Ware oder

Dienstleistung sei von einer öffentlichen oder privaten Stelle bestätigt, gebilligt oder genehmigt
worden, oder
 

b)   den Bedingungen für die Bestätigung, Billigung oder Genehmigung werde entsprochen;
 

 

5.   Lockangebote ohne Hinweis auf Unangemessenheit der Bevorratungsmenge
Waren- oder Dienstleistungsangebote im Sinne des § 5b Absatz 1 zu einem bestimmten Preis, wenn
der Unternehmer nicht darüber aufklärt, dass er hinreichende Gründe für die Annahme hat, er werde
nicht in der Lage sein, diese oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen für einen angemessenen
Zeitraum in angemessener Menge zum genannten Preis bereitzustellen oder bereitstellen zu lassen; ist
die Bevorratung kürzer als zwei Tage, obliegt es dem Unternehmer, die Angemessenheit nachzuweisen;
 

6.   Lockangebote zum Absatz anderer Waren oder Dienstleistungen
Waren- oder Dienstleistungsangebote im Sinne des § 5b Absatz 1 zu einem bestimmten Preis, wenn der
Unternehmer sodann in der Absicht, stattdessen eine andere Ware oder Dienstleistung abzusetzen,
a)   eine fehlerhafte Ausführung der Ware oder Dienstleistung vorführt,

 

b)   sich weigert zu zeigen, was er beworben hat, oder
 

c)   sich weigert, Bestellungen dafür anzunehmen oder die beworbene Leistung innerhalb einer
vertretbaren Zeit zu erbringen;
 

 

7.   unwahre Angabe über zeitliche Begrenzung des Angebots
die unwahre Angabe, bestimmte Waren oder Dienstleistungen seien allgemein oder zu bestimmten
Bedingungen nur für einen sehr begrenzten Zeitraum verfügbar, um den Verbraucher zu einer
sofortigen geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, ohne dass dieser Zeit und Gelegenheit hat, sich
auf Grund von Informationen zu entscheiden;
 

8.   Sprachenwechsel für Kundendienstleistungen bei einer in einer Fremdsprache geführten
Vertragsverhandlung
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Kundendienstleistungen in einer anderen Sprache als derjenigen, in der die Verhandlungen vor
dem Abschluss des Geschäfts geführt worden sind, wenn die ursprünglich verwendete Sprache
nicht Amtssprache desjenigen Mitgliedstaats der Europäischen Union ist, in dem der Unternehmer
niedergelassen ist; dies gilt nicht, soweit Verbraucher vor dem Abschluss des Geschäfts darüber
aufgeklärt werden, dass diese Leistungen in einer anderen als der ursprünglich verwendeten Sprache
erbracht werden;
 

9.   unwahre Angabe über die Verkehrsfähigkeit
die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, eine Ware oder Dienstleistung
sei verkehrsfähig;
 

10.   Darstellung gesetzlicher Verpflichtungen als Besonderheit eines Angebots
die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, gesetzlich bestehende Rechte
stellten eine Besonderheit des Angebots dar;
 

11.   als Information getarnte Werbung
der vom Unternehmer finanzierte Einsatz redaktioneller Inhalte zu Zwecken der Verkaufsförderung,
ohne dass sich dieser Zusammenhang aus dem Inhalt oder aus der Art der optischen oder akustischen
Darstellung eindeutig ergibt;
 

11a.   verdeckte Werbung in Suchergebnissen
die Anzeige von Suchergebnissen aufgrund der Online-Suchanfrage eines Verbrauchers, ohne dass
etwaige bezahlte Werbung oder spezielle Zahlungen, die dazu dienen, ein höheres Ranking der
jeweiligen Waren oder Dienstleistungen im Rahmen der Suchergebnisse zu erreichen, eindeutig
offengelegt werden;
 

12.   unwahre Angabe über Gefahren für die persönliche Sicherheit
unwahre Angaben über Art und Ausmaß einer Gefahr für die persönliche Sicherheit des Verbrauchers
oder seiner Familie für den Fall, dass er die angebotene Ware nicht erwirbt oder die angebotene
Dienstleistung nicht in Anspruch nimmt;
 

13.   Täuschung über betriebliche Herkunft
Werbung für eine Ware oder Dienstleistung, die der Ware oder Dienstleistung eines bestimmten
Herstellers ähnlich ist, wenn in der Absicht geworben wird, über die betriebliche Herkunft der
beworbenen Ware oder Dienstleistung zu täuschen;
 

14.   Schneeball- oder Pyramidensystem
die Einführung, der Betrieb oder die Förderung eines Systems zur Verkaufsförderung, bei dem vom
Verbraucher ein finanzieller Beitrag für die Möglichkeit verlangt wird, eine Vergütung allein oder
zumindest hauptsächlich durch die Einführung weiterer Teilnehmer in das System zu erlangen;
 

15.   unwahre Angabe über Geschäftsaufgabe
die unwahre Angabe, der Unternehmer werde demnächst sein Geschäft aufgeben oder seine
Geschäftsräume verlegen;
 

16.   Angaben über die Erhöhung der Gewinnchancen bei Glücksspielen
die Angabe, durch eine bestimmte Ware oder Dienstleistung ließen sich die Gewinnchancen bei einem
Glücksspiel erhöhen;
 

17.   unwahre Angaben über die Heilung von Krankheiten
die unwahre Angabe, eine Ware oder Dienstleistung könne Krankheiten, Funktionsstörungen oder
Missbildungen heilen;
 

18.   unwahre Angabe über Marktbedingungen oder Bezugsquellen
eine unwahre Angabe über die Marktbedingungen oder Bezugsquellen, um den Verbraucher dazu
zu bewegen, eine Ware oder Dienstleistung zu weniger günstigen Bedingungen als den allgemeinen
Marktbedingungen abzunehmen oder in Anspruch zu nehmen;
 

19.   Nichtgewährung ausgelobter Preise
das Angebot eines Wettbewerbs oder Preisausschreibens, wenn weder die in Aussicht gestellten Preise
noch ein angemessenes Äquivalent vergeben werden;
 

20.   unwahre Bewerbung als kostenlos
das Angebot einer Ware oder Dienstleistung als „gratis“, „umsonst“, „kostenfrei“ oder dergleichen,
wenn für die Ware oder Dienstleistung gleichwohl Kosten zu tragen sind; dies gilt nicht für Kosten,
die im Zusammenhang mit dem Eingehen auf das Waren- oder Dienstleistungsangebot oder für die
Abholung oder Lieferung der Ware oder die Inanspruchnahme der Dienstleistung unvermeidbar sind;
 

21.   Irreführung über das Vorliegen einer Bestellung
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die Übermittlung von Werbematerial unter Beifügung einer Zahlungsaufforderung, wenn damit der
unzutreffende Eindruck vermittelt wird, die beworbene Ware oder Dienstleistung sei bereits bestellt;
 

22.   Irreführung über Unternehmereigenschaft
die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, der Unternehmer sei
Verbraucher oder nicht für Zwecke seines Geschäfts, Handels, Gewerbes oder Berufs tätig;
 

23.   Irreführung über Kundendienst in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union
die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, es sei im Zusammenhang mit
Waren oder Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union als dem des
Warenverkaufs oder der Dienstleistung ein Kundendienst verfügbar;
 

23a.   Wiederverkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen
der Wiederverkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen an Verbraucher, wenn der Unternehmer diese
Eintrittskarten unter Verwendung solcher automatisierter Verfahren erworben hat, die dazu dienen,
Beschränkungen zu umgehen in Bezug auf die Zahl der von einer Person zu erwerbenden Eintrittskarten
oder in Bezug auf andere für den Verkauf der Eintrittskarten geltende Regeln;
 

23b.   Irreführung über die Echtheit von Verbraucherbewertungen
die Behauptung, dass Bewertungen einer Ware oder Dienstleistung von solchen Verbrauchern stammen,
die diese Ware oder Dienstleistung tatsächlich erworben oder genutzt haben, ohne dass angemessene
und verhältnismäßige Maßnahmen zur Überprüfung ergriffen wurden, ob die Bewertungen tatsächlich
von solchen Verbrauchern stammen;
 

23c.   gefälschte Verbraucherbewertungen
die Übermittlung oder Beauftragung gefälschter Bewertungen oder Empfehlungen von Verbrauchern
sowie die falsche Darstellung von Bewertungen oder Empfehlungen von Verbrauchern in sozialen
Medien zu Zwecken der Verkaufsförderung;
 

 
 

Aggressive geschäftliche Handlungen
 
 

24.   räumliches Festhalten des Verbrauchers
das Erwecken des Eindrucks, der Verbraucher könne bestimmte Räumlichkeiten nicht ohne vorherigen
Vertragsabschluss verlassen;
 

25.   Nichtverlassen der Wohnung des Verbrauchers trotz Aufforderung
bei persönlichem Aufsuchen des Verbrauchers in dessen Wohnung die Nichtbeachtung seiner
Aufforderung, die Wohnung zu verlassen oder nicht zu ihr zurückzukehren, es sei denn, das Aufsuchen ist
zur rechtmäßigen Durchsetzung einer vertraglichen Verpflichtung gerechtfertigt;
 

26.   unzulässiges hartnäckiges Ansprechen über Fernabsatzmittel
hartnäckiges und unerwünschtes Ansprechen des Verbrauchers mittels Telefonanrufen, unter
Verwendung eines Faxgerätes, elektronischer Post oder sonstiger für den Fernabsatz geeigneter Mittel der
kommerziellen Kommunikation, es sei denn, dieses Verhalten ist zur rechtmäßigen Durchsetzung einer
vertraglichen Verpflichtung gerechtfertigt;
 

27.   Verhinderung der Durchsetzung vertraglicher Rechte im Versicherungsverhältnis
Maßnahmen, durch die der Verbraucher von der Durchsetzung seiner vertraglichen Rechte aus einem
Versicherungsverhältnis dadurch abgehalten werden soll, dass
a)   von ihm bei der Geltendmachung eines Anspruchs die Vorlage von Unterlagen verlangt wird, die

zum Nachweis dieses Anspruchs nicht erforderlich sind, oder
 

b)   Schreiben zur Geltendmachung eines Anspruchs systematisch nicht beantwortet werden;
 

 

28.   Kaufaufforderung an Kinder
die in eine Werbung einbezogene unmittelbare Aufforderung an Kinder, selbst die beworbene Ware
zu erwerben oder die beworbene Dienstleistung in Anspruch zu nehmen oder ihre Eltern oder andere
Erwachsene dazu zu veranlassen;
 

29.   Aufforderung zur Bezahlung nicht bestellter Waren oder Dienstleistungen
die Aufforderung zur Bezahlung nicht bestellter, aber gelieferter Waren oder erbrachter Dienstleistungen
oder eine Aufforderung zur Rücksendung oder Aufbewahrung nicht bestellter Waren;
 

30.   Angaben über die Gefährdung des Arbeitsplatzes oder des Lebensunterhalts
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die ausdrückliche Angabe, dass der Arbeitsplatz oder der Lebensunterhalt des Unternehmers gefährdet
sei, wenn der Verbraucher die Ware oder Dienstleistung nicht abnehme;
 

31.   Irreführung über Preis oder Gewinn
die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, der Verbraucher habe bereits
einen Preis gewonnen oder werde ihn gewinnen oder werde durch eine bestimmte Handlung einen Preis
gewinnen oder einen sonstigen Vorteil erlangen, wenn
a)   es einen solchen Preis oder Vorteil tatsächlich nicht gibt oder

 

b)   die Möglichkeit, einen solchen Preis oder Vorteil zu erlangen, von der Zahlung eines Geldbetrags
oder der Übernahme von Kosten abhängig gemacht wird.
 

 

32.   Aufforderung zur Zahlung bei unerbetenen Besuchen in der Wohnung eines Verbrauchers am Tag des
Vertragsschlusses
bei einem im Rahmen eines unerbetenen Besuchs in der Wohnung eines Verbrauchers geschlossenen
Vertrag die an den Verbraucher gerichtete Aufforderung zur Bezahlung der Ware oder Dienstleistung vor
Ablauf des Tages des Vertragsschlusses; dies gilt nicht, wenn der Verbraucher einen Betrag unter 50 Euro
schuldet.
 



VERORDNUNG (EU) 2022/720 DER KOMMISSION 

vom 10. Mai 2022

über die Anwendung des Artikels 101 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und abgestimmten Verhaltensweisen 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung Nr. 19/65/EWG des Rates vom 2. März 1965 über die Anwendung von Artikel 85 Absatz 3 des 
Vertrages auf Gruppen von Vereinbarungen und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen (1), insbesondere auf 
Artikel 1,

nach Veröffentlichung des Entwurfs dieser Verordnung (2),

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für Kartell- und Monopolfragen,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach der Verordnung Nr. 19/65/EWG ist die Kommission ermächtigt, Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (im Folgenden „AEUV“) durch Verordnung auf bestimmte Gruppen von 
vertikalen Vereinbarungen und entsprechenden abgestimmten Verhaltensweisen anzuwenden, die unter Artikel 101 
Absatz 1 AEUV fallen.

(2) In der Verordnung (EU) Nr. 330/2010 der Kommission (3) ist eine Gruppe von vertikalen Vereinbarungen 
beschrieben, bei der die Kommission davon ausging, dass die Voraussetzungen des Artikels 101 Absatz 3 AEUV in 
der Regel erfüllt waren. Die Erfahrungen mit der Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 330/2010, deren 
Geltungsdauer am 31. Mai 2022 endet, waren, wie in der Evaluierung der Verordnung festgestellt, insgesamt positiv. 
In Anbetracht dieser Erfahrungen sowie neuer Marktentwicklungen wie des stark wachsenden elektronischen 
Handels und neuer oder an Bedeutung gewinnender Arten vertikaler Vereinbarungen ist es angezeigt, eine neue 
Gruppenfreistellungsverordnung zu erlassen.

(3) Die Gruppe von Vereinbarungen, die in der Regel die Voraussetzungen des Artikels 101 Absatz 3 AEUV erfüllen, 
umfasst vertikale Vereinbarungen über den Bezug oder Verkauf von Waren oder Dienstleistungen, die zwischen 
nicht miteinander im Wettbewerb stehenden Unternehmen, zwischen bestimmten Wettbewerbern oder von 
bestimmten Vereinigungen des Wareneinzelhandels geschlossen werden. Diese Gruppe umfasst ferner vertikale 
Vereinbarungen, die Nebenabreden über die Übertragung oder Nutzung von Rechten des geistigen Eigentums 
enthalten. Der Begriff „vertikale Vereinbarungen“ sollte so verstanden werden, dass er auch entsprechende 
abgestimmte Verhaltensweisen einschließt.

(4) Für die Anwendung des Artikels 101 Absatz 3 AEUV durch Verordnung ist es nicht erforderlich, die vertikalen 
Vereinbarungen zu definieren, die unter Artikel 101 Absatz 1 AEUV fallen können. Bei der Prüfung einzelner 
Vereinbarungen nach Artikel 101 Absatz 1 AEUV sind mehrere Faktoren, insbesondere die Marktstruktur auf der 
Angebots- und Nachfrageseite, zu berücksichtigen.

(5) Die durch diese Verordnung bewirkte Gruppenfreistellung sollte nur vertikalen Vereinbarungen zugutekommen, bei 
denen mit hinreichender Sicherheit anzunehmen ist, dass sie die Voraussetzungen des Artikels 101 Absatz 3 AEUV 
erfüllen.

(6) Bestimmte Arten von vertikalen Vereinbarungen können die wirtschaftliche Effizienz innerhalb einer Produktions- 
oder Vertriebskette erhöhen, indem sie eine bessere Koordinierung zwischen den beteiligten Unternehmen 
ermöglichen. Insbesondere können sie dazu beitragen, die Transaktions- und Vertriebskosten der beteiligten 
Unternehmen zu verringern und deren Verkäufe und Investitionen zu optimieren.

(1) ABl. 36 vom 6.3.1965.
(2) ABl. C 359 vom 7.9.2021, S. 1.
(3) Verordnung (EU) Nr. 330/2010 der Kommission vom 20. April 2010 über die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und abgestimmten Verhaltensweisen 
(ABl. L 102 vom 23.4.2010, S. 1).
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(7) Die Wahrscheinlichkeit, dass derartige effizienzsteigernde Auswirkungen stärker ins Gewicht fallen als etwaige von 
Beschränkungen in vertikalen Vereinbarungen ausgehende wettbewerbswidrige Auswirkungen, hängt von der 
Marktmacht der an der Vereinbarung beteiligten Unternehmen ab und insbesondere von dem Maß, in dem diese 
Unternehmen dem Wettbewerb anderer Anbieter von Waren oder Dienstleistungen ausgesetzt sind, die von ihren 
Kunden aufgrund der Eigenschaften, der Preise und des Verwendungszwecks der Produkte als austauschbar oder 
substituierbar angesehen werden.

(8) Solange der auf jedes an der Vereinbarung beteiligten Unternehmen entfallende Anteil am relevanten Markt 30 % 
nicht übersteigt, kann davon ausgegangen werden, dass vertikale Vereinbarungen, die nicht bestimmte Arten 
schwerwiegender Wettbewerbsbeschränkungen enthalten, im Allgemeinen zu einer Verbesserung der Produktion 
oder des Vertriebs und zu einer angemessenen Beteiligung der Verbraucher an dem daraus entstehenden Gewinn 
führen.

(9) Oberhalb dieser Marktanteilsschwelle von 30 % kann nicht davon ausgegangen werden, dass vertikale 
Vereinbarungen, die unter Artikel 101 Absatz 1 AEUV fallen, stets objektive Vorteile mit sich bringen, die in Art 
und Umfang ausreichen, um die Nachteile für den Wettbewerb auszugleichen. Es kann allerdings auch nicht davon 
ausgegangen werden, dass diese vertikalen Vereinbarungen entweder unter Artikel 101 Absatz 1 AEUV fallen oder 
die Voraussetzungen des Artikels 101 Absatz 3 AEUV nicht erfüllen.

(10) Die Online-Plattformwirtschaft spielt eine immer wichtigere Rolle im Vertrieb von Waren und Dienstleistungen. In 
der Online-Plattformwirtschaft tätige Unternehmen ermöglichen neue Geschäftsmodelle, die anhand der mit 
vertikalen Beziehungen in der traditionellen Wirtschaft verbundenen Konzepte nicht immer einfach zu 
kategorisieren sind. Insbesondere Online-Vermittlungsdienste ermöglichen es Unternehmen, anderen Unternehmen 
oder Endverbrauchern Waren oder Dienstleistungen anzubieten, indem sie die Einleitung direkter Transaktionen 
zwischen Unternehmen oder zwischen Unternehmen und Endverbrauchern vermitteln. Vereinbarungen über die 
Bereitstellung von Online-Vermittlungsdiensten sind vertikale Vereinbarungen und sollten daher unter die 
Gruppenfreistellung auf der Grundlage dieser Verordnung fallen können, sofern die in dieser Verordnung 
festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind.

(11) Die in der Verordnung (EU) 2019/1150 des Europäischen Parlaments und des Rates (4) verwendete Begriffsbe
stimmung von Online-Vermittlungsdiensten sollte für die Zwecke dieser Verordnung angepasst werden. 
Insbesondere um dem Anwendungsbereich des Artikels 101 AEUV Rechnung zu tragen, sollte sich die in dieser 
Verordnung verwendete Begriffsbestimmung auf Unternehmen beziehen. Sie sollte sowohl Online- 
Vermittlungsdienste umfassen, die die Einleitung direkter Transaktionen zwischen Unternehmen vermitteln, als 
auch Online-Vermittlungsdienste, die die Einleitung direkter Transaktionen zwischen Unternehmen und 
Endverbrauchern vermitteln.

(12) Im Falle des zweigleisigen Vertriebs verkauft ein Anbieter Waren oder Dienstleistungen nicht nur auf der 
vorgelagerten, sondern auch auf der nachgelagerten Stufe und steht somit mit seinen unabhängigen Händlern im 
Wettbewerb. Falls keine Kernbeschränkungen vorliegen und der Abnehmer nicht auf der vorgelagerten Stufe mit 
dem Anbieter im Wettbewerb steht, sind bei diesem Szenario die potenziellen negativen Auswirkungen der 
vertikalen Vereinbarung auf die Wettbewerbsbeziehungen zwischen dem Anbieter und dem Abnehmer auf der 
nachgelagerten Stufe weniger bedeutend als die potenziellen positiven Auswirkungen der vertikalen Vereinbarung 
auf den Wettbewerb im Allgemeinen auf der vor- oder der nachgelagerten Stufe. Daher sollten vertikale 
Vereinbarungen, die in solchen Szenarios des zweigleisigen Vertriebs geschlossen werden, durch diese Verordnung 
freigestellt werden.

(13) Der Informationsaustausch zwischen einem Anbieter und einem Abnehmer kann zu den wettbewerbsfördernden 
Auswirkungen vertikaler Vereinbarungen beitragen, insbesondere zur Optimierung der Produktions- und Vertriebs
prozesse. Im Falle des zweigleisigen Vertriebs kann der Austausch bestimmter Arten von Informationen jedoch 
horizontale Bedenken aufwerfen. Aus diesem Grund sollte mit dieser Verordnung nur der Informationsaustausch 
zwischen einem Anbieter und einem Abnehmer in einem Szenario des zweigleisigen Vertriebs freigestellt werden, in 
dem die ausgetauschten Informationen einen direkten Bezug zur Umsetzung der vertikalen Vereinbarung haben und 
zur Verbesserung der Herstellung oder des Vertriebs der Vertragswaren oder -dienstleistungen erforderlich sind.

(14) Die Begründung für die Freistellung vertikaler Vereinbarungen bei zweigleisigem Vertrieb gilt nicht für vertikale 
Vereinbarungen über die Bereitstellung von Online-Vermittlungsdiensten, bei denen der Anbieter der Online- 
Vermittlungsdienste auch ein Wettbewerber auf dem relevanten Markt für den Verkauf der vermittelten Waren oder 

(4) Verordnung (EU) 2019/1150 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Förderung von Fairness und 
Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten (ABl. L 186 vom 11.7.2019, S. 57).

DE Amtsblatt der Europäischen Union 11.5.2022 L 134/5  



Dienstleistungen ist. Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten mit einer solchen Hybridstellung können die 
Fähigkeit und den Anreiz haben, das Ergebnis des Wettbewerbs auf dem relevanten Markt für den Verkauf der 
vermittelten Waren oder Dienstleistungen zu beeinflussen. Daher sollten solche vertikalen Vereinbarungen durch 
diese Verordnung nicht freigestellt werden.

(15) Diese Verordnung sollte keine vertikalen Vereinbarungen freistellen, die Beschränkungen enthalten, die 
wahrscheinlich den Wettbewerb beschränken und den Verbrauchern schaden oder die für die Herbeiführung der 
effizienzsteigernden Auswirkungen nicht unerlässlich sind. Insbesondere sollte die Gruppenfreistellung nach dieser 
Verordnung nicht für vertikale Vereinbarungen gelten, die bestimmte Arten schwerwiegender Wettbewerbsbe
schränkungen enthalten, wie Mindest- und Festpreise für den Weiterverkauf und bestimmte Arten des 
Gebietsschutzes einschließlich der Verhinderung der wirksamen Nutzung des Internets für den Verkauf oder 
bestimmter Beschränkungen der Online-Werbung. Dementsprechend sollten Beschränkungen des Online-Verkaufs 
und der Online-Werbung unter die Gruppenfreistellung nach dieser Verordnung fallen, wenn sie nicht unmittelbar 
oder mittelbar, für sich allein oder in Verbindung mit anderen Umständen unter der Kontrolle der beteiligten 
Unternehmen darauf abzielen, die wirksame Nutzung des Internets durch den Abnehmer oder dessen Kunden zum 
Verkauf der Vertragswaren oder -dienstleistungen in bestimmte Gebiete oder an bestimmte Kundengruppen zu 
verhindern oder die Nutzung eines ganzen Online-Werbekanals wie Preisvergleichsdienste oder Suchmaschi
nenwerbung zu verhindern. Beispielsweise sollten Beschränkungen des Online-Verkaufs nicht unter die Gruppenfrei
stellung nach dieser Verordnung fallen, wenn ihr Ziel darin besteht, das Gesamtvolumen des Online-Verkaufs der 
Vertragswaren oder -dienstleistungen auf dem betreffenden Markt oder die Möglichkeit für Verbraucher, die 
Vertragswaren oder -dienstleistungen online zu kaufen, erheblich zu verringern. Bei der Einstufung einer 
Beschränkung als Kernbeschränkung im Sinne des Artikels 4 Buchstabe e können Inhalt und Kontext der 
Beschränkung berücksichtigt werden, sie sollte jedoch nicht von den marktspezifischen Umständen oder den 
individuellen Eigenschaften der beteiligten Unternehmen abhängen.

(16) Durch diese Verordnung sollten keine Beschränkungen freigestellt werden, bei denen nicht mit hinreichender 
Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass sie die Voraussetzungen des Artikels 101 Absatz 3 AEUV erfüllen. 
Die Gruppenfreistellung sollte insbesondere an bestimmte Voraussetzungen geknüpft werden, die den Zugang zum 
relevanten Markt gewährleisten und Kollusion auf diesem Markt vorbeugen. Zu diesem Zweck sollte die Freistellung 
von Wettbewerbsverboten auf Verbote mit einer Höchstdauer von fünf Jahren beschränkt werden. Ferner sollten 
Verpflichtungen, die die Mitglieder eines selektiven Vertriebssystems veranlassen, die Marken bestimmter 
konkurrierender Anbieter nicht zu verkaufen, vom Rechtsvorteil dieser Verordnung ausgeschlossen werden. Der 
Rechtsvorteil dieser Verordnung sollte nicht für Paritätsverpflichtungen gelten, die Abnehmer von Online- 
Vermittlungsdiensten veranlassen, Endverbrauchern Waren oder Dienstleistungen nicht über konkurrierende 
Online-Vermittlungsdienste zu günstigeren Bedingungen anzubieten, zu verkaufen oder weiterzuverkaufen.

(17) Durch die Begrenzung des Marktanteils, den Ausschluss bestimmter vertikaler Vereinbarungen von der Gruppenfrei
stellung und die in dieser Verordnung festgelegten Voraussetzungen ist in der Regel sichergestellt, dass 
Vereinbarungen, auf die die Gruppenfreistellung Anwendung findet, die beteiligten Unternehmen nicht in die Lage 
versetzen, den Wettbewerb in Bezug auf einen wesentlichen Teil der betreffenden Waren oder Dienstleistungen 
auszuschalten.

(18) Nach Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates (5) kann die Kommission den Rechtsvorteil der 
vorliegenden Verordnung entziehen, wenn sie in einem bestimmten Fall feststellt, dass eine Vereinbarung, für die die 
Gruppenfreistellung nach dieser Verordnung gilt, dennoch Wirkungen hat, die mit Artikel 101 Absatz 3 AEUV 
unvereinbar sind. Die Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats kann den aus dieser Verordnung erwachsenden 
Rechtsvorteil entziehen, wenn die Voraussetzungen nach Artikel 29 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 
erfüllt sind.

(19) Entzieht die Kommission oder eine mitgliedstaatliche Wettbewerbsbehörde den Rechtsvorteil der vorliegenden 
Verordnung, so trägt sie die Beweislast dafür, dass die betreffende vertikale Vereinbarung in den Anwendungsbereich 
des Artikels 101 Absatz 1 AEUV fällt und dass diese Vereinbarung mindestens eine der vier Voraussetzungen des 
Artikels 101 Absatz 3 AEUV nicht erfüllt.

(20) Bei der Entscheidung, ob der Rechtsvorteil der vorliegenden Verordnung nach Artikel 29 der Verordnung (EG) 
Nr. 1/2003 entzogen werden sollte, sind die wettbewerbswidrigen Auswirkungen, die sich daraus ergeben, dass der 
Zugang zu einem relevanten Markt oder der Wettbewerb auf diesem Markt durch gleichartige Auswirkungen 
paralleler Netze vertikaler Vereinbarungen erheblich eingeschränkt werden, von besonderer Bedeutung. Derartige 
kumulative Auswirkungen können sich insbesondere aus Alleinvertriebssystemen, Alleinbelieferungsverein
barungen, selektiven Vertriebssystemen, Paritätsverpflichtungen oder Wettbewerbsverboten ergeben.

(5) Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags 
niedergelegten Wettbewerbsregeln (ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1).
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(21) Um die Überwachung paralleler Netze vertikaler Vereinbarungen, die gleichartige wettbewerbswidrige 
Auswirkungen haben und mehr als 50 % eines Marktes abdecken, zu verbessern, kann die Kommission durch 
Verordnung erklären, dass die vorliegende Verordnung auf vertikale Vereinbarungen, die bestimmte auf den 
betroffenen Markt bezogene Beschränkungen enthalten, keine Anwendung findet, und dadurch die volle 
Anwendbarkeit des Artikels 101 AEUV auf diese Vereinbarungen wiederherstellen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Begriffsbestimmungen

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen:

a) „vertikale Vereinbarung“ ist eine Vereinbarung oder abgestimmte Verhaltensweise zwischen zwei oder mehr 
Unternehmen, die für die Zwecke der Vereinbarung oder der abgestimmten Verhaltensweise jeweils auf einer anderen 
Stufe der Produktions- oder Vertriebskette tätig sind und die die Bedingungen betrifft, zu denen die beteiligten 
Unternehmen Waren oder Dienstleistungen beziehen, verkaufen oder weiterverkaufen dürfen;

b) „vertikale Beschränkung“ ist eine Wettbewerbsbeschränkung in einer vertikalen Vereinbarung, die unter Artikel 101 
Absatz 1 AEUV fällt;

c) „Wettbewerber“ ist ein tatsächlicher oder potenzieller Wettbewerber; „tatsächlicher Wettbewerber“ ist ein Unternehmen, 
das auf demselben relevanten Markt tätig ist; „potenzieller Wettbewerber“ ist ein Unternehmen, bei dem realistisch und 
nicht nur hypothetisch davon ausgegangen werden kann, dass es ohne die vertikale Vereinbarung wahrscheinlich 
innerhalb kurzer Zeit die zusätzlichen Investitionen tätigen oder andere Kosten auf sich nehmen würde, die 
erforderlich wären, um in den relevanten Markt einzutreten;

d) „Anbieter“ ist auch ein Unternehmen, das Online-Vermittlungsdienste erbringt;

e) „Online-Vermittlungsdienste“ sind Dienste der Informationsgesellschaft im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 Buchstabe b 
der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates (6), die es Unternehmen ermöglichen, 
Waren oder Dienstleistungen anzubieten,

i) indem sie die Einleitung direkter Transaktionen mit anderen Unternehmen vermitteln oder

ii) indem sie die Einleitung direkter Transaktionen zwischen diesen Unternehmen und Endverbrauchern vermitteln,

unabhängig davon, ob und wo die Transaktionen letztlich abgeschlossen werden;

f) „Wettbewerbsverbot“ ist eine unmittelbare oder mittelbare Verpflichtung, die den Abnehmer veranlasst, keine Waren 
oder Dienstleistungen herzustellen, zu beziehen, zu verkaufen oder weiterzuverkaufen, die mit den Vertragswaren 
oder -dienstleistungen im Wettbewerb stehen, oder eine unmittelbare oder mittelbare Verpflichtung des Abnehmers, 
auf dem relevanten Markt mehr als 80 % seines Gesamtbezugs an Vertragswaren oder -dienstleistungen und ihren 
Substituten, der anhand des Werts des Bezugs oder, falls in der Branche üblich, am bezogenen Volumen im 
vorangehenden Kalenderjahr berechnet wird, vom Anbieter oder von einem anderen vom Anbieter benannten 
Unternehmen zu beziehen;

g) „selektive Vertriebssysteme“ sind Vertriebssysteme, in denen sich der Anbieter verpflichtet, die Vertragswaren oder 
-dienstleistungen unmittelbar oder mittelbar nur an Händler zu verkaufen, die anhand festgelegter Merkmale 
ausgewählt werden, und in denen sich diese Händler verpflichten, die betreffenden Waren oder Dienstleistungen nicht 
an Händler zu verkaufen, die innerhalb des vom Anbieter für den Betrieb dieses Systems festgelegten Gebiets nicht 
zum Vertrieb zugelassen sind;

h) „Alleinvertriebssysteme“ sind Vertriebssysteme, in denen der Anbieter ein Gebiet oder eine Kundengruppe sich selbst 
oder höchstens fünf Abnehmern exklusiv zuweist und allen anderen Abnehmern Beschränkungen in Bezug auf den 
aktiven Verkauf in das exklusiv zugewiesene Gebiet oder an die exklusiv zugewiesene Kundengruppe auferlegt;

(6) Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf 
dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 
17.9.2015, S. 1).
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i) „Rechte des geistigen Eigentums“ umfassen unter anderem gewerbliche Schutzrechte, Know-how, Urheberrechte und 
verwandte Schutzrechte;

j) „Know-how“ ist eine Gesamtheit nicht patentgeschützter praktischer Kenntnisse, die der Anbieter durch Erfahrung und 
Erprobung gewonnen hat und die geheim, wesentlich und identifiziert sind; in diesem Zusammenhang bedeutet 
„geheim“, dass das Know-how nicht allgemein bekannt oder leicht zugänglich ist; „wesentlich“ bedeutet, dass das 
Know-how für den Abnehmer bei der Verwendung, dem Verkauf oder dem Weiterverkauf der Vertragswaren oder 
-dienstleistungen bedeutsam und nützlich ist; „identifiziert“ bedeutet, dass das Know-how so umfassend beschrieben 
ist, dass überprüft werden kann, ob die Merkmale „geheim“ und „wesentlich“ erfüllt sind;

k) „Abnehmer“ ist auch ein Unternehmen, das auf der Grundlage einer unter Artikel 101 Absatz 1 AEUV fallenden 
Vereinbarung Waren oder Dienstleistungen für Rechnung eines anderen Unternehmens verkauft;

l) „aktiver Verkauf“ ist die gezielte Ansprache von Kunden durch Besuche, Schreiben, E-Mails, Anrufe oder sonstige 
Formen der direkten Kommunikation oder durch gezielte Werbung und Absatzförderung, offline oder online, 
beispielsweise durch Printmedien oder digitale Medien, einschließlich Online-Medien, Preisvergleichsdiensten oder 
Suchmaschinenwerbung, die auf Kunden in bestimmten Gebieten oder aus bestimmten Kundengruppen ausgerichtet 
sind, durch den Betrieb einer Website mit einer Top-Level-Domain, die bestimmten Gebieten entspricht, oder durch 
das Angebot von in bestimmten Gebieten üblichen Sprachoptionen auf einer Website, sofern diese Sprachen sich von 
denen unterscheiden, die in dem Gebiet, in dem der Abnehmer niedergelassen ist, üblicherweise verwendet werden;

m) „passiver Verkauf“ ist ein auf unaufgeforderte Anfragen einzelner Kunden zurückgehender Verkauf, einschließlich der 
Lieferung von Waren an oder der Erbringung von Dienstleistungen für solche Kunden, der nicht durch gezielte 
Ansprache der betreffenden Kunden, Kundengruppen oder Kunden in den betreffenden Gebieten ausgelöst wurde und 
den Verkauf infolge der Teilnahme an öffentlichen Vergabeverfahren oder privaten Aufforderungen zur Interessen
sbekundung einschließt.

(2) Für die Zwecke dieser Verordnung schließen die Begriffe „Unternehmen“, „Anbieter“ und „Abnehmer“ die jeweils mit 
diesen verbundenen Unternehmen ein.

„Verbundene Unternehmen“ sind:

a) Unternehmen, in denen ein an der Vereinbarung beteiligtes Unternehmen unmittelbar oder mittelbar

i) die Befugnis hat, mehr als die Hälfte der Stimmrechte auszuüben, oder

ii) die Befugnis hat, mehr als die Hälfte der Mitglieder des Leitungs- oder Aufsichtsorgans oder der zur gesetzlichen 
Vertretung berufenen Organe zu bestellen, oder

iii) das Recht hat, die Geschäfte des Unternehmens zu führen, oder

b) Unternehmen, die in einem an der Vereinbarung beteiligten Unternehmen unmittelbar oder mittelbar die unter 
Buchstabe a aufgeführten Rechte oder Befugnisse haben, oder

c) Unternehmen, in denen ein unter Buchstabe b genanntes Unternehmen unmittelbar oder mittelbar die unter 
Buchstabe a aufgeführten Rechte oder Befugnisse hat, oder

d) Unternehmen, in denen ein an der Vereinbarung beteiligtes Unternehmen gemeinsam mit einem oder mehreren der 
unter den Buchstaben a, b und c genannten Unternehmen oder in denen zwei oder mehr der zuletzt genannten 
Unternehmen gemeinsam die unter Buchstabe a aufgeführten Rechte oder Befugnisse haben, oder

e) Unternehmen, in denen die folgenden Unternehmen gemeinsam die unter Buchstabe a aufgeführten Rechte oder 
Befugnisse haben:

i) an der Vereinbarung beteiligte Unternehmen oder mit ihnen jeweils verbundene Unternehmen im Sinne der 
Buchstaben a bis d, oder

ii) eines oder mehrere der an der Vereinbarung beteiligten Unternehmen oder eines oder mehrere der mit ihnen 
verbundenen Unternehmen im Sinne der Buchstaben a bis d und ein oder mehrere dritte Unternehmen.

Artikel 2

Freistellung

(1) Nach Artikel 101 Absatz 3 AEUV und nach Maßgabe dieser Verordnung gilt Artikel 101 Absatz 1 AEUV nicht für 
vertikale Vereinbarungen. Diese Freistellung gilt, soweit solche Vereinbarungen vertikale Beschränkungen enthalten.
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(2) Die Freistellung nach Absatz 1 gilt nur dann für vertikale Vereinbarungen zwischen einer Unternehmensvereinigung 
und einem ihrer Mitglieder oder zwischen einer solchen Vereinigung und einem einzelnen Anbieter, wenn alle Mitglieder 
der Vereinigung Wareneinzelhändler sind und wenn keines ihrer Mitglieder zusammen mit seinen verbundenen 
Unternehmen einen jährlichen Gesamtumsatz von mehr als 50 Mio. EUR erwirtschaftet. Vertikale Vereinbarungen solcher 
Vereinigungen werden von dieser Verordnung unbeschadet der Anwendbarkeit des Artikels 101 AEUV auf horizontale 
Vereinbarungen zwischen den Mitgliedern einer solchen Vereinigung sowie auf Beschlüsse der Vereinigung erfasst.

(3) Die Freistellung nach Absatz 1 gilt für vertikale Vereinbarungen, die Bestimmungen enthalten, die die Übertragung 
von Rechten des geistigen Eigentums an den Abnehmer oder die Nutzung solcher Rechte durch den Abnehmer betreffen, 
sofern diese Bestimmungen nicht Hauptgegenstand der Vereinbarung sind und sofern sie sich unmittelbar auf die Nutzung, 
den Verkauf oder den Weiterverkauf von Waren oder Dienstleistungen durch den Abnehmer oder seine Kunden beziehen. 
Die Freistellung gilt unter der Voraussetzung, dass diese Bestimmungen für die Vertragswaren oder -dienstleistungen keine 
Wettbewerbsbeschränkungen enthalten, die denselben Zweck verfolgen wie vertikale Beschränkungen, die durch diese 
Verordnung nicht freigestellt sind.

(4) Die Freistellung nach Absatz 1 gilt nicht für vertikale Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern. Diese Freistellung 
gilt jedoch für zwischen konkurrierenden Unternehmen geschlossene, nicht wechselseitige vertikale Vereinbarungen, wenn

a) der Anbieter auf der vorgelagerten Stufe als Hersteller, Importeur oder Großhändler und zugleich auf der nachgelagerten 
Stufe als Importeur, Großhändler oder Einzelhändler von Waren tätig ist, während der Abnehmer ein auf der 
nachgelagerten Stufe tätiger Importeur, Großhändler oder Einzelhändler, jedoch kein Wettbewerber auf der 
vorgelagerten Stufe ist, auf der er die Vertragswaren bezieht, oder

b) der Anbieter ein auf mehreren Handelsstufen tätiger Dienstleister ist, der Abnehmer demgegenüber Dienstleistungen auf 
der Einzelhandelsstufe anbietet und auf der Handelsstufe, auf der er die Vertragsdienstleistungen bezieht, kein 
Wettbewerber ist.

(5) Die Ausnahmen nach Absatz 4 Buchstaben a und b gelten nicht für den Informationsaustausch zwischen Anbietern 
und Abnehmern, der entweder nicht direkt die Umsetzung der vertikalen Vereinbarung betrifft oder nicht zur Verbesserung 
der Produktion oder des Vertriebs der Vertragswaren oder -dienstleistungen erforderlich ist oder keine dieser beiden 
Voraussetzungen erfüllt.

(6) Die Ausnahmen nach Absatz 4 Buchstaben a und b gelten nicht für vertikale Vereinbarungen in Bezug auf die 
Bereitstellung von Online-Vermittlungsdiensten, wenn der Anbieter der Online-Vermittlungsdienste ein Wettbewerber auf 
dem relevanten Markt für den Verkauf der vermittelten Waren oder Dienstleistungen ist.

(7) Diese Verordnung gilt nicht für vertikale Vereinbarungen, deren Gegenstand in den Geltungsbereich einer anderen 
Gruppenfreistellungsverordnung fällt, außer wenn dies in einer solchen Verordnung vorgesehen ist.

Artikel 3

Marktanteilsschwelle

(1) Die Freistellung nach Artikel 2 gilt nur, wenn der Anteil des Anbieters an dem relevanten Markt, auf dem er die 
Vertragswaren oder -dienstleistungen anbietet, und der Anteil des Abnehmers an dem relevanten Markt, auf dem er die 
Vertragswaren oder -dienstleistungen bezieht, jeweils nicht mehr als 30 % beträgt.

(2) Bezieht ein Unternehmen im Rahmen einer Mehrparteienvereinbarung die Vertragswaren oder -dienstleistungen von 
einem an der Vereinbarung beteiligten Unternehmen und verkauft es sie anschließend an ein anderes, ebenfalls an der 
Vereinbarung beteiligtes Unternehmen, so gilt die Freistellung nach Artikel 2 nur, wenn es die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 als Abnehmer wie auch als Anbieter erfüllt.
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Artikel 4

Beschränkungen, die zum Ausschluss des Rechtsvorteils der Gruppenfreistellung führen – Kernbeschränkungen

Die Freistellung nach Artikel 2 gilt nicht für vertikale Vereinbarungen, die unmittelbar oder mittelbar, für sich allein oder in 
Verbindung mit anderen Umständen unter der Kontrolle der beteiligten Unternehmen Folgendes bezwecken:

a) die Beschränkung der Möglichkeit des Abnehmers, seinen Verkaufspreis selbst festzusetzen; dies gilt unbeschadet der 
Möglichkeit des Anbieters, Höchstverkaufspreise festzusetzen oder Preisempfehlungen auszusprechen, sofern sich diese 
nicht infolge der Ausübung von Druck oder der Gewährung von Anreizen durch eines der beteiligten Unternehmen 
tatsächlich wie Fest- oder Mindestverkaufspreise auswirken;

b) wenn der Anbieter ein Alleinvertriebssystem betreibt, die Beschränkung des Gebiets oder der Kunden, in das bzw. an die 
der Alleinvertriebshändler die Vertragswaren oder -dienstleistungen aktiv oder passiv verkaufen darf, mit Ausnahme

i) der Beschränkung des aktiven Verkaufs durch den Alleinvertriebshändler und durch seine Direktkunden in ein 
Gebiet oder an eine Kundengruppe, das bzw. die dem Anbieter vorbehalten ist oder von dem Anbieter höchstens 
fünf weiteren Alleinvertriebshändlern exklusiv zugewiesen wurde,

ii) der Beschränkung des aktiven oder passiven Verkaufs durch den Alleinvertriebshändler und durch seine Kunden an 
nicht zugelassene Händler in einem Gebiet, in dem der Anbieter ein selektives Vertriebssystem für die Vertragswaren 
oder -dienstleistungen betreibt,

iii) der Beschränkung des Niederlassungsorts des Alleinvertriebshändlers,

iv) der Beschränkung des aktiven oder passiven Verkaufs an Endverbraucher durch einen Alleinvertriebshändler, der 
auf der Großhandelsstufe tätig ist,

v) der Beschränkung der Möglichkeit des Alleinvertriebshändlers, Teile, die zur Weiterverwendung geliefert werden, 
aktiv oder passiv an Kunden zu verkaufen, die diese Teile für die Herstellung derselben Art von Waren verwenden 
würden, wie sie der Anbieter herstellt;

c) wenn der Anbieter ein selektives Vertriebssystem betreibt,

i) die Beschränkung der Gebiete oder Kunden, in bzw. an die die Mitglieder des selektiven Vertriebssystems die 
Vertragswaren oder -dienstleistungen aktiv oder passiv verkaufen dürfen, mit Ausnahme

1. der Beschränkung des aktiven Verkaufs durch Mitglieder des selektiven Vertriebssystems und durch ihre 
Direktkunden in ein Gebiet oder an eine Kundengruppe, das bzw. die dem Anbieter vorbehalten ist oder von 
dem Anbieter höchstens fünf Alleinvertriebshändlern exklusiv zugewiesen wurde,

2. der Beschränkung des aktiven oder passiven Verkaufs durch Mitglieder des selektiven Vertriebssystems und 
durch ihre Kunden an nicht zugelassene Händler in dem Gebiet, in dem das selektive Vertriebssystem betrieben 
wird,

3. der Beschränkung des Niederlassungsorts der Mitglieder des selektiven Vertriebssystems,

4. der Beschränkung des aktiven oder passiven Verkaufs an Endverbraucher durch auf der Großhandelsstufe tätige 
Mitglieder des selektiven Vertriebssystems,

5. der Beschränkung der Möglichkeit, Teile, die zur Weiterverwendung geliefert werden, aktiv oder passiv an 
Kunden zu verkaufen, die diese Teile für die Herstellung derselben Art von Waren verwenden würden, wie sie 
der Anbieter herstellt;

ii) die Beschränkung von Querlieferungen zwischen Mitgliedern des selektiven Vertriebssystems, die auf derselben 
Handelsstufe oder unterschiedlichen Handelsstufen tätig sind;

iii) die Beschränkung des aktiven oder passiven Verkaufs an Endverbraucher durch auf der Einzelhandelsstufe tätige 
Mitglieder des selektiven Vertriebssystems, unbeschadet Buchstabe c Ziffer i Nummern 1 und 3;
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d) wenn der Anbieter weder ein Alleinvertriebssystem noch ein selektives Vertriebssystem betreibt, die Beschränkung der 
Gebiete oder Kunden, in bzw. an die der Abnehmer die Vertragswaren oder -dienstleistungen aktiv oder passiv 
verkaufen darf, mit Ausnahme

i) der Beschränkung des aktiven Verkaufs durch den Abnehmer und durch seine Direktkunden in ein Gebiet oder an 
eine Kundengruppe, das bzw. die dem Anbieter vorbehalten ist oder von dem Anbieter höchstens fünf Alleinvert
riebshändlern exklusiv zugewiesen wurde,

ii) der Beschränkung des aktiven oder passiven Verkaufs durch den Abnehmer und durch seine Kunden an nicht 
zugelassene Händler in einem Gebiet, in dem der Anbieter ein selektives Vertriebssystem für die Vertragswaren 
oder -dienstleistungen betreibt,

iii) der Beschränkung des Niederlassungsorts des Abnehmers,

iv) der Beschränkung des aktiven oder passiven Verkaufs an Endverbraucher durch einen Abnehmer, der auf der 
Großhandelsstufe tätig ist,

v) der Beschränkung der Möglichkeit des Abnehmers, Teile, die zur Weiterverwendung geliefert werden, aktiv oder 
passiv an Kunden zu verkaufen, die diese Teile für die Herstellung derselben Art von Waren verwenden würden, 
wie sie der Anbieter herstellt;

e) die Verhinderung der wirksamen Nutzung des Internets zum Verkauf der Vertragswaren oder -dienstleistungen durch 
den Abnehmer oder seine Kunden, da dies eine Beschränkung des Gebiets oder der Kunden, in das bzw. an die die 
Vertragswaren oder -dienstleistungen verkauft werden dürfen, im Sinne der Buchstaben b, c oder d darstellt, 
unbeschadet der Möglichkeit, dem Abnehmer Folgendes aufzuerlegen:

i) andere Beschränkungen des Online-Verkaufs oder

ii) Beschränkungen der Online-Werbung, die nicht darauf abzielen, die Nutzung eines ganzen Online-Werbekanals zu 
verhindern;

f) die zwischen einem Anbieter von Teilen und einem Abnehmer, der diese Teile weiterverwendet, vereinbarte 
Beschränkung der Möglichkeit des Anbieters, die Teile als Ersatzteile an Endverbraucher, Reparaturbetriebe, 
Großhändler oder andere Dienstleister zu verkaufen, die der Abnehmer nicht mit der Reparatur oder Wartung seiner 
Waren betraut hat.

Artikel 5

Nicht freigestellte Beschränkungen

(1) Die Freistellung nach Artikel 2 gilt nicht für die folgenden, in vertikalen Vereinbarungen enthaltenen 
Verpflichtungen:

a) unmittelbare oder mittelbare Wettbewerbsverbote, die für eine unbestimmte Dauer oder für eine Dauer von mehr als 
5 Jahren gelten,

b) unmittelbare oder mittelbare Verpflichtungen, die den Abnehmer veranlassen, Waren oder Dienstleistungen nach 
Beendigung der Vereinbarung nicht herzustellen, zu beziehen, zu verkaufen oder weiterzuverkaufen,

c) unmittelbare oder mittelbare Verpflichtungen, die die Mitglieder eines selektiven Vertriebssystems veranlassen, Marken 
bestimmter konkurrierender Anbieter nicht zu verkaufen,

d) unmittelbare oder mittelbare Verpflichtungen, die einen Abnehmer von Online-Vermittlungsdiensten veranlassen, 
Endverbrauchern Waren oder Dienstleistungen nicht über konkurrierende Online-Vermittlungsdienste zu günstigeren 
Bedingungen anzubieten, zu verkaufen oder weiterzuverkaufen.

(2) Abweichend von Absatz 1 Buchstabe a gilt die Begrenzung auf fünf Jahre nicht, wenn die Vertragswaren oder 
-dienstleistungen vom Abnehmer in Räumlichkeiten und auf Grundstücken verkauft werden, die im Eigentum des 
Anbieters stehen oder von diesem von nicht mit dem Abnehmer verbundenen Dritten gemietet oder gepachtet worden 
sind, und das Wettbewerbsverbot nicht über den Zeitraum hinausreicht, in dem der Abnehmer diese Räumlichkeiten und 
Grundstücke nutzt.

(3) Abweichend von Absatz 1 Buchstabe b gilt die Freistellung nach Artikel 2 für unmittelbare oder mittelbare 
Verpflichtungen, die den Abnehmer veranlassen, Waren oder Dienstleistungen nach Beendigung der Vereinbarung nicht 
herzustellen, zu beziehen, zu verkaufen oder weiterzuverkaufen, sofern sämtliche folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

a) die Verpflichtungen beziehen sich auf Waren oder Dienstleistungen, die mit den Vertragswaren oder -dienstleistungen 
im Wettbewerb stehen;
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b) die Verpflichtungen beschränken sich auf Räumlichkeiten und Grundstücke, von denen aus der Abnehmer während der 
Vertragslaufzeit seine Geschäfte betrieben hat;

c) das Wettbewerbsverbot ist unerlässlich, um Know-how, das dem Abnehmer vom Anbieter übertragen wurde, zu 
schützen;

d) die Dauer der Verpflichtungen ist auf höchstens ein Jahr nach Beendigung der Vereinbarung begrenzt.

Absatz 1 Buchstabe b gilt unbeschadet der Möglichkeit, Nutzung und Offenlegung von nicht allgemein zugänglichem 
Know-how unbefristeten Beschränkungen zu unterwerfen.

Artikel 6

Entzug des Rechtsvorteils im Einzelfall

(1) Nach Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates kann die Kommission den Rechtsvorteil der 
vorliegenden Verordnung entziehen, wenn sie in einem bestimmten Fall feststellt, dass eine vertikale Vereinbarung, für die 
die Freistellung nach Artikel 2 der vorliegenden Verordnung gilt, dennoch Wirkungen hat, die mit Artikel 101 Absatz 3 
AEUV unvereinbar sind. Solche Wirkungen können beispielsweise auftreten, wenn der relevante Markt für die 
Bereitstellung von Online-Vermittlungsdiensten stark konzentriert ist und der Wettbewerb zwischen den Anbietern solcher 
Dienste durch die kumulative Wirkung paralleler Netze ähnlicher Vereinbarungen beschränkt wird, die die Möglichkeiten 
von Abnehmern von Online-Vermittlungsdiensten beschränken, Waren oder Dienstleistungen über ihre Direktvert
riebskanäle Endnutzern zu günstigeren Bedingungen anzubieten, zu verkaufen oder weiterzuverkaufen.

(2) Die Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats kann den aus dieser Verordnung erwachsenden Rechtsvorteil 
entziehen, wenn die Voraussetzungen nach Artikel 29 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 erfüllt sind.

Artikel 7

Nichtanwendung dieser Verordnung

Nach Artikel 1a der Verordnung Nr. 19/65/EWG kann die Kommission durch Verordnung erklären, dass in Fällen, in denen 
mehr als 50 % des relevanten Marktes von parallelen Netzen gleichartiger vertikaler Beschränkungen abgedeckt werden, die 
vorliegende Verordnung auf vertikale Vereinbarungen, die bestimmte Beschränkungen des Wettbewerbs auf diesem Markt 
enthalten, keine Anwendung findet.

Artikel 8

Anwendung der Marktanteilsschwelle

Für die Anwendung der Marktanteilsschwellen im Sinne des Artikels 3 gelten folgende Vorschriften:

a) der Marktanteil des Anbieters wird anhand des Absatzwerts und der Marktanteil des Abnehmers anhand des 
Bezugswerts berechnet. Liegen keine Angaben über den Absatz- bzw. Bezugswert vor, so können zur Ermittlung des 
Marktanteils des betreffenden Unternehmens Schätzungen vorgenommen werden, die auf anderen verlässlichen 
Marktdaten einschließlich der Absatz- und Bezugsmengen beruhen;

b) die Marktanteile werden anhand der Angaben für das vorangegangene Kalenderjahr ermittelt;

c) der Marktanteil des Anbieters schließt Waren oder Dienstleistungen ein, die zum Zweck des Verkaufs an vertikal 
integrierte Händler geliefert werden;

d) beträgt ein Marktanteil ursprünglich nicht mehr als 30 % und überschreitet er anschließend diese Schwelle, so gilt die 
Freistellung nach Artikel 2 im Anschluss an das Jahr, in dem die Schwelle von 30 % erstmals überschritten wurde, noch 
für zwei weitere Kalenderjahre;

e) der Marktanteil der in Artikel 1 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe e genannten Unternehmen wird zu gleichen Teilen 
jedem Unternehmen zugerechnet, das die in Buchstabe a des genannten Unterabsatzes aufgeführten Rechte oder 
Befugnisse hat.
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Artikel 9

Anwendung der Umsatzschwelle

(1) Für die Berechnung des jährlichen Gesamtumsatzes im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 sind die Umsätze zu addieren, 
die das jeweilige an der vertikalen Vereinbarung beteiligte Unternehmen und die mit ihm verbundenen Unternehmen im 
vorangegangenen Geschäftsjahr mit allen Waren und Dienstleistungen ohne Steuern und sonstige Abgaben erzielt haben. 
Dabei werden Umsätze zwischen dem an der vertikalen Vereinbarung beteiligten Unternehmen und den mit ihm 
verbundenen Unternehmen oder zwischen den mit ihm verbundenen Unternehmen nicht mitgerechnet.

(2) Die Freistellung nach Artikel 2 bleibt bestehen, wenn der jährliche Gesamtumsatz im Zeitraum von zwei 
aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren die Schwelle um nicht mehr als 10 % übersteigt.

Artikel 10

Übergangszeitraum

Das Verbot nach Artikel 101 Absatz 1 AEUV gilt in der Zeit vom 1. Juni 2022 bis zum 31. Mai 2023 nicht für bereits am 
31. Mai 2022 in Kraft befindliche Vereinbarungen, die zwar die Freistellungskriterien dieser Verordnung nicht erfüllen, 
aber am 31. Mai 2022 die Freistellungskriterien der Verordnung (EU) Nr. 330/2010 erfüllt haben.

Artikel 11

Geltungsdauer

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2022 in Kraft.

Ihre Geltungsdauer endet am 31. Mai 2034.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 10. Mai 2022

Für die Kommission
Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN
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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 1/2003 DES RATES
vom 16. Dezember 2002

zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln

(Text von Bedeutung für den EWR)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 83,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Zur Schaffung eines Systems, das gewährleistet, dass der Wettbewerb im Gemeinsamen Markt nicht
verfälscht wird, muss für eine wirksame und einheitliche Anwendung der Artikel 81 und 82 des
Vertrags in der Gemeinschaft gesorgt werden. Mit der Verordnung Nr. 17 des Rates vom 6. Februar
1962, Erste Durchführungsverordnung zu den Artikeln 81 und 82 (*) des Vertrags (4), wurden die
Voraussetzungen für die Entwicklung einer Gemeinschaftspolitik im Bereich des Wettbewerbsrechts
geschaffen, die zur Verbreitung einer Wettbewerbskultur in der Gemeinschaft beigetragen hat. Es ist
nunmehr jedoch an der Zeit, vor dem Hintergrund der gewonnenen Erfahrung die genannte Verord-
nung zu ersetzen und Regeln vorzusehen, die den Herausforderungen des Binnenmarkts und einer
künftigen Erweiterung der Gemeinschaft gerecht werden.

(2) Zu überdenken ist insbesondere die Art und Weise, wie die in Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags
enthaltene Ausnahme vom Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen anzuwenden ist.
Dabei ist nach Artikel 83 Absatz 2 Buchstabe b) des Vertrags dem Erfordernis einer wirksamen
Überwachung bei möglichst einfacher Verwaltungskontrolle Rechnung zu tragen.

(3) Das durch die Verordnung Nr. 17 geschaffene zentralisierte System ist nicht mehr imstande, diesen
beiden Zielsetzungen in ausgewogener Weise gerecht zu werden. Dieses System schränkt die
Gerichte und die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten bei der Anwendung der gemeinschaftli-
chen Wettbewerbsregeln ein, und das mit ihm verbundene Anmeldeverfahren hindert die Kommis-
sion daran, sich auf die Verfolgung der schwerwiegendsten Verstöße zu konzentrieren. Darüber
hinaus entstehen den Unternehmen durch dieses System erhebliche Kosten.

(4) Das zentralisierte Anmeldesystem sollte daher durch ein Legalausnahmesystem ersetzt werden, bei
dem die Wettbewerbsbehörden und Gerichte der Mitgliedstaaten nicht nur zur Anwendung der nach
der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften direkt anwendbaren Artikel
81 Absatz 1 und Artikel 82 des Vertrags befugt sind, sondern auch zur Anwendung von Artikel 81
Absatz 3 des Vertrags.

4.1.2003 L 1/1Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE

(1) ABl. C 365 E vom 19.12.2000, S. 284.
(2) ABl. C 72 E vom 21.03.2002, S. 305.
(3) ABl. C 155 vom 29.5.2001, S. 73.
(*) Der Titel der Verordnung Nr. 17 wurde angepasst, um der Umnummerierung der Artikel des EG-Vertrags gemäß

Artikel 12 des Vertrags von Amsterdam Rechnung zu tragen; ursprünglich wurde auf die Artikel 85 und 86 Bezug
genommen.

(4) ABl. 13 vom 21.2.1962, S. 204/62. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1216/1999 (ABl. L 148 vom
15.6.1999, S. 5).



(5) Um für die wirksame Durchsetzung der Wettbewerbsvorschriften der Gemeinschaft zu sorgen und
zugleich die Achtung der grundlegenden Verteidigungsrechte zu gewährleisten, muss in dieser
Verordnung die Beweislast für die Artikel 81 und 82 des Vertrags geregelt werden. Der Partei oder
Behörde, die den Vorwurf einer Zuwiderhandlung gegen Artikel 81 Absatz 1 oder Artikel 82 des
Vertrags erhebt, sollte es obliegen, diese Zuwiderhandlung gemäß den einschlägigen rechtlichen
Anforderungen nachzuweisen. Den Unternehmen oder Unternehmensverbänden, die sich gegenüber
der Feststellung einer Zuwiderhandlung auf eine Rechtfertigung berufen möchten, sollte es obliegen,
im Einklang mit den einschlägigen rechtlichen Anforderungen den Nachweis zu erbringen, dass die
Voraussetzungen für diese Rechtfertigung erfüllt sind. Diese Verordnung berührt weder die natio-
nalen Rechtsvorschriften über das Beweismaß noch die Verpflichtung der Wettbewerbsbehörden
und Gerichte der Mitgliedstaaten, zur Aufklärung rechtserheblicher Sachverhalte beizutragen, sofern
diese Rechtsvorschriften und Anforderungen im Einklang mit den allgemeinen Grundsätzen des
Gemeinschaftsrechts stehen.

(6) Die wirksame Anwendung der Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft setzt voraus, dass die Wettbe-
werbsbehörden der Mitgliedstaaten stärker an der Anwendung beteiligt werden. Dies wiederum
bedeutet, dass sie zur Anwendung des Gemeinschaftsrechts befugt sein sollten.

(7) Die einzelstaatlichen Gerichte erfüllen eine wesentliche Aufgabe bei der Anwendung der gemein-
schaftlichen Wettbewerbsregeln. In Rechtsstreitigkeiten zwischen Privatpersonen schützen sie die
sich aus dem Gemeinschaftsrecht ergebenden subjektiven Rechte, indem sie unter anderem den
durch die Zuwiderhandlung Geschädigten Schadenersatz zuerkennen. Sie ergänzen in dieser Hinsicht
die Aufgaben der einzelstaatlichen Wettbewerbsbehörden. Ihnen sollte daher gestattet werden, die
Artikel 81 und 82 des Vertrags in vollem Umfang anzuwenden.

(8) Um die wirksame Durchsetzung der Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft und das reibungslose
Funktionieren der in dieser Verordnung enthaltenen Formen der Zusammenarbeit zu gewährleisten,
müssen die Wettbewerbsbehörden und die Gerichte in den Mitgliedstaaten verpflichtet sein, auch die
Artikel 81 und 82 des Vertrags anzuwenden, wenn sie innerstaatliches Wettbewerbsrecht auf Verein-
barungen und Verhaltensweisen, die den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen
können, anwenden. Um für Vereinbarungen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und
aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen gleiche Bedingungen im Binnenmarkt zu schaffen, ist es
ferner erforderlich, auf der Grundlage von Artikel 83 Absatz 2 Buchstabe e) des Vertrags das
Verhältnis zwischen dem innerstaatlichen Recht und dem Wettbewerbsrecht der Gemeinschaft zu
bestimmen. Dazu muss gewährleistet werden, dass die Anwendung innerstaatlichen Wettbewerbs-
rechts auf Vereinbarungen, Beschlüsse und abgestimmte Verhaltensweisen im Sinne von Artikel 81
Absatz 1 des Vertrags nur dann zum Verbot solcher Vereinbarungen, Beschlüsse und abgestimmten
Verhaltensweisen führen darf, wenn sie auch nach dem Wettbewerbsrecht der Gemeinschaft
verboten sind. Die Begriffe Vereinbarungen, Beschlüsse und abgestimmte Verhaltensweisen sind
autonome Konzepte des Wettbewerbsrechts der Gemeinschaft für die Erfassung eines koordinierten
Verhaltens von Unternehmen am Markt im Sinne der Auslegung dieser Begriffe durch die Gerichte
der Gemeinschaft. Nach dieser Verordnung darf den Mitgliedstaaten nicht das Recht verwehrt
werden, in ihrem Hoheitsgebiet strengere innerstaatliche Wettbewerbsvorschriften zur Unterbindung
oder Ahndung einseitiger Handlungen von Unternehmen zu erlassen oder anzuwenden. Diese stren-
geren einzelstaatlichen Rechtsvorschriften können Bestimmungen zum Verbot oder zur Ahndung
missbräuchlichen Verhaltens gegenüber wirtschaftlich abhängigen Unternehmen umfassen. Ferner
gilt die vorliegende Verordnung nicht für innerstaatliche Rechtsvorschriften, mit denen natürlichen
Personen strafrechtliche Sanktionen auferlegt werden, außer wenn solche Sanktionen als Mittel
dienen, um die für Unternehmen geltenden Wettbewerbsregeln durchzusetzen.

(9) Ziel der Artikel 81 und 82 des Vertrags ist der Schutz des Wettbewerbs auf dem Markt. Diese
Verordnung, die der Durchführung dieser Vertragsbestimmungen dient, verwehrt es den Mitglied-
staaten nicht, in ihrem Hoheitsgebiet innerstaatliche Rechtsvorschriften zu erlassen, die andere legi-
time Interessen schützen, sofern diese Rechtsvorschriften im Einklang mit den allgemeinen
Grundsätzen und übrigen Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts stehen. Sofern derartige Rechts-
vorschriften überwiegend auf ein Ziel gerichtet sind, das von dem des Schutzes des Wettbewerbs auf
dem Markt abweicht, dürfen die Wettbewerbsbehörden und Gerichte in den Mitgliedstaaten solche
Rechtsvorschriften in ihrem Hoheitsgebiet anwenden. Dementsprechend dürfen die Mitgliedstaaten
im Rahmen dieser Verordnung in ihrem Hoheitsgebiet innerstaatliche Rechtsvorschriften anwenden,
mit denen unlautere Handelspraktiken — unabhängig davon, ob diese einseitig ergriffen oder
vertraglich vereinbart wurden — untersagt oder geahndet werden. Solche Rechtsvorschriften
verfolgen ein spezielles Ziel, das die tatsächlichen oder vermuteten Wirkungen solcher Handlungen
auf den Wettbewerb auf dem Markt unberücksichtigt lässt. Das trifft insbesondere auf Rechtsvor-
schriften zu, mit denen Unternehmen untersagt wird, bei ihren Handelspartnern ungerechtfertigte,
unverhältnismäßige oder keine Gegenleistungen umfassende Bedingungen zu erzwingen, zu erhalten
oder den Versuch hierzu zu unternehmen.
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(10) Aufgrund von Verordnungen des Rates wie 19/65/EWG (1), (EWG) Nr. 2821/71 (2), (EWG) Nr.
3976/87 (3), (EWG) Nr. 1534//91 (4) oder (EWG) Nr. 479/92 (5) ist die Kommission befugt, Artikel
81 Absatz 3 des Vertrags durch Verordnung auf bestimmte Gruppen von Vereinbarungen,
Beschlüssen von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen
anzuwenden. In den durch derartige Verordnungen bestimmten Bereichen hat die Kommission so
genannte Gruppenfreistellungsverordnungen erlassen, mit denen sie Artikel 81 Absatz 1 des Vertrags
auf Gruppen von Vereinbarungen, Beschlüssen oder aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen für
nicht anwendbar erklärt, und sie kann dies auch weiterhin tun. Soweit Vereinbarungen, Beschlüsse
oder aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, auf die derartige Verordnungen Anwendung finden,
dennoch Wirkungen haben, die mit Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags unvereinbar sind, sollten die
Kommission und die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten die Befugnis haben, in einem
bestimmten Fall den Rechtsvorteil der Gruppenfreistellungsverordnung zu entziehen.

(11) Zur Erfüllung ihrer Aufgabe, für die Anwendung des Vertrags Sorge zu tragen, sollte die Kommis-
sion an Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen Entscheidungen mit dem Ziel richten
können, Zuwiderhandlungen gegen die Artikel 81 und 82 des Vertrags abzustellen. Sie sollte, sofern
ein berechtigtes Interesse besteht, auch dann Entscheidungen zur Feststellung einer Zuwiderhandlung
erlassen können, wenn die Zuwiderhandlung beendet ist, selbst wenn sie keine Geldbuße auferlegt.
Außerdem sollte der Kommission in dieser Verordnung ausdrücklich die ihr vom Gerichtshof zuer-
kannte Befugnis übertragen werden, Entscheidungen zur Anordnung einstweiliger Maßnahmen zu
erlassen.

(12) Mit dieser Verordnung sollte der Kommission ausdrücklich die Befugnis übertragen werden, unter
Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit alle strukturellen oder auf das Verhalten abzie-
lenden Maßnahmen festzulegen, die zur effektiven Abstellung einer Zuwiderhandlung erforderlich
sind. Maßnahmen struktureller Art sollten nur in Ermangelung einer verhaltensorientierten
Maßnahme von gleicher Wirksamkeit festgelegt werden, oder wenn letztere im Vergleich zu
Maßnahmen struktureller Art mit einer größeren Belastung für das betroffene Unternehmen
verbunden wäre. Änderungen an der Unternehmensstruktur, wie sie vor der Zuwiderhandlung
bestand, sind nur dann verhältnismäßig, wenn ein erhebliches, durch die Struktur eines Unterneh-
mens als solcher bedingtes Risiko anhaltender oder wiederholter Zuwiderhandlungen gegeben ist.

(13) Bieten Unternehmen im Rahmen eines Verfahrens, das auf eine Verbotsentscheidung gerichtet ist,
der Kommission an, Verpflichtungen einzugehen, die geeignet sind, die Bedenken der Kommission
auszuräumen, so sollte die Kommission diese Verpflichtungszusagen durch Entscheidung für die
Unternehmen bindend erklären können. Ohne die Frage zu beantworten, ob eine Zuwiderhandlung
vorgelegen hat oder noch vorliegt, sollte in solchen Entscheidungen festgestellt werden, dass für ein
Tätigwerden der Kommission kein Anlass mehr besteht. Entscheidungen bezüglich Verpflichtungszu-
sagen lassen die Befugnisse der Wettbewerbsbehörden und der Gerichte der Mitgliedstaaten, das
Vorliegen einer Zuwiderhandlung festzustellen und über den Fall zu entscheiden, unberührt.
Entscheidungen bezüglich Verpflichtungszusagen sind für Fälle ungeeignet, in denen die Kommission
eine Geldbuße aufzuerlegen beabsichtigt.
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(14) In Ausnahmefällen, wenn es das öffentliche Interesse der Gemeinschaft gebietet, kann es auch
zweckmäßig sein, dass die Kommission eine Entscheidung deklaratorischer Art erlässt, mit der die
Nichtanwendung des in Artikel 81 oder Artikel 82 des Vertrags verankerten Verbots festgestellt
wird, um die Rechtslage zu klären und eine einheitliche Rechtsanwendung in der Gemeinschaft
sicherzustellen; dies gilt insbesondere in Bezug auf neue Formen von Vereinbarungen oder Verhal-
tensweisen, deren Beurteilung durch die bisherige Rechtsprechung und Verwaltungspraxis noch
nicht geklärt ist.

(15) Die Kommission und die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten sollen gemeinsam ein Netz von
Behörden bilden, die die EG-Wettbewerbsregeln in enger Zusammenarbeit anwenden. Zu diesem
Zweck müssen Informations- und Konsultationsverfahren eingeführt werden. Nähere Einzelheiten
betreffend die Zusammenarbeit innerhalb des Netzes werden von der Kommission in enger Abstim-
mung mit den Mitgliedstaaten festgelegt und überarbeitet.

(16) Der Austausch von Informationen, auch solchen vertraulicher Art, und die Verwendung solcher
Informationen zwischen den Mitgliedern des Netzwerks sollte ungeachtet anders lautender einzel-
staatlicher Vorschriften zugelassen werden. Diese Informationen dürfen für die Anwendung der
Artikel 81 und 82 des Vertrags sowie für die parallel dazu erfolgende Anwendung des nationalen
Wettbewerbsrechts verwendet werden, sofern letztere Anwendung den gleichen Fall betrifft und
nicht zu einem anderen Ergebnis führt. Werden die ausgetauschten Informationen von der empfan-
genden Behörde dazu verwendet, Unternehmen Sanktionen aufzuerlegen, so sollte für die Verwen-
dung der Informationen keine weitere Beschränkung als nur die Verpflichtung gelten, dass sie
ausschließlich für den Zweck eingesetzt werden, für den sie zusammengetragen worden sind, da
Sanktionen, mit denen Unternehmen belegt werden können, in allen Systemen von derselben Art
sind. Die Verteidigungsrechte, die Unternehmen in den einzelnen Systemen zustehen, können als
hinreichend gleichwertig angesehen werden. Bei natürlichen Personen dagegen können Sanktionen
in den verschiedenen Systemen erheblich voneinander abweichen. In solchen Fällen ist dafür Sorge
zu tragen, dass die Informationen nur dann verwendet werden, wenn sie in einer Weise erhoben
wurden, die hinsichtlich der Wahrung der Verteidigungsrechte natürlicher Personen das gleiche
Schutzniveau wie nach dem für die empfangende Behörde geltenden innerstaatlichen Recht
gewährleistet.

(17) Um eine einheitliche Anwendung der Wettbewerbsregeln und gleichzeitig ein optimales Funktio-
nieren des Netzwerks zu gewährleisten, muss die Regel beibehalten werden, dass die Wettbewerbs-
behörden der Mitgliedstaaten automatisch ihre Zuständigkeit verlieren, sobald die Kommission ein
Verfahren einleitet. Ist eine Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats in einem Fall bereits tätig und
beabsichtigt die Kommission, ein Verfahren einzuleiten, sollte sie sich bemühen, dies so bald wie
möglich zu tun. Vor der Einleitung eines Verfahrens sollte die Kommission die betreffende nationale
Behörde konsultieren.

(18) Um eine optimale Verteilung der Fälle innerhalb des Netzwerks sicherzustellen, sollte eine allgemeine
Bestimmung eingeführt werden, wonach eine Wettbewerbsbehörde ein Verfahren mit der Begrün-
dung aussetzen oder einstellen kann, dass sich eine andere Behörde mit demselben Fall befasst hat
oder noch befasst. Ziel ist es, dass jeder Fall nur von einer Behörde bearbeitet wird. Diese Bestim-
mung sollte nicht der der Kommission durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs zuerkannten
Möglichkeit entgegenstehen, eine Beschwerde wegen fehlenden Gemeinschaftsinteresses abzuweisen,
selbst wenn keine andere Wettbewerbsbehörde die Absicht bekundet hat, sich des Falls anzu-
nehmen.

(19) Die Arbeitsweise des durch die Verordnung Nr. 17 eingesetzten Beratenden Ausschusses für Kartell-
und Monopolfragen hat sich als sehr befriedigend erwiesen. Dieser Ausschuss fügt sich gut in das
neue System einer dezentralen Anwendung des Wettbewerbsrechts ein. Es gilt daher, auf der Grund-
lage der Bestimmungen der Verordnung Nr. 17 aufzubauen und gleichzeitig die Arbeit effizienter zu
gestalten. Hierzu ist es zweckmäßig, die Möglichkeit eines schriftlichen Verfahrens für die Stellung-
nahme vorzusehen. Der Beratende Ausschuss sollte darüber hinaus als Diskussionsforum für die von
den Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten gerade bearbeiteten Fälle dienen können, um auf
diese Weise dazu beizutragen, dass die Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft einheitlich angewandt
werden.

(20) Der Beratende Ausschuss sollte sich aus Vertretern der Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten
zusammensetzen. In Sitzungen, in denen allgemeine Fragen zur Erörterung stehen, sollten die
Mitgliedstaaten einen weiteren Vertreter entsenden dürfen. Unbeschadet hiervon können sich die
Mitglieder des Ausschusses durch andere Experten des jeweiligen Mitgliedstaats unterstützen lassen.
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(21) Die einheitliche Anwendung der Wettbewerbsregeln erfordert außerdem, Formen der Zusammenar-
beit zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten und der Kommission vorzusehen. Dies gilt für alle
Gerichte der Mitgliedstaaten, die die Artikel 81 und 82 des Vertrags zur Anwendung bringen,
unabhängig davon, ob sie die betreffenden Regeln in Rechtsstreitigkeiten zwischen Privatparteien
anzuwenden haben oder ob sie als Wettbewerbsbehörde oder als Rechtsmittelinstanz tätig werden.
Insbesondere sollten die einzelstaatlichen Gerichte die Möglichkeit erhalten, sich an die Kommission
zu wenden, um Informationen oder Stellungnahmen zur Anwendung des Wettbewerbsrechts der
Gemeinschaft zu erhalten. Der Kommission und den Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten
wiederum muss die Möglichkeit gegeben werden, sich mündlich oder schriftlich vor einzelstaatlichen
Gerichten zu äußern, wenn Artikel 81 oder 82 des Vertrags zur Anwendung kommt. Diese Stellung-
nahmen sollten im Einklang mit den einzelstaatlichen Verfahrensregeln und Gepflogenheiten,
einschließlich derjenigen, die die Wahrung der Rechte der Parteien betreffen, erfolgen. Hierzu sollte
dafür gesorgt werden, dass die Kommission und die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten über
ausreichende Informationen über Verfahren vor einzelstaatlichen Gerichten verfügen.

(22) In einem System paralleler Zuständigkeiten müssen im Interesse der Rechtssicherheit und der
einheitlichen Anwendung der Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft einander widersprechende
Entscheidungen vermieden werden. Die Wirkungen von Entscheidungen und Verfahren der Kommis-
sion auf Gerichte und Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten müssen daher im Einklang mit der
Rechtsprechung des Gerichtshofs geklärt werden. Von der Kommission angenommene Entschei-
dungen bezüglich Verpflichtungszusagen berühren nicht die Befugnis der Gerichte und der Wettbe-
werbsbehörden der Mitgliedstaaten, die Artikel 81 und 82 des Vertrags anzuwenden.

(23) Die Kommission sollte die Befugnis haben, im gesamten Bereich der Gemeinschaft die Auskünfte zu
verlangen, die notwendig sind, um gemäß Artikel 81 des Vertrags verbotene Vereinbarungen,
Beschlüsse und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen sowie die nach Artikel 82 des Vertrags
untersagte missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung aufzudecken. Unternehmen,
die einer Entscheidung der Kommission nachkommen, können nicht gezwungen werden, eine Zuwi-
derhandlung einzugestehen; sie sind auf jeden Fall aber verpflichtet, Fragen nach Tatsachen zu beant-
worten und Unterlagen vorzulegen, auch wenn die betreffenden Auskünfte dazu verwendet werden
können, den Beweis einer Zuwiderhandlung durch die betreffenden oder andere Unternehmen zu
erbringen.

(24) Die Kommission sollte außerdem die Befugnis haben, die Nachprüfungen vorzunehmen, die
notwendig sind, um gemäß Artikel 81 des Vertrags verbotene Vereinbarungen, Beschlüsse und
aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen sowie die nach Artikel 82 des Vertrags untersagte
missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung aufzudecken. Die Wettbewerbsbehörden
der Mitgliedstaaten sollten bei der Ausübung dieser Befugnisse aktiv mitwirken.

(25) Da es zunehmend schwieriger wird, Verstöße gegen die Wettbewerbsregeln aufzudecken, ist es für
einen wirksamen Schutz des Wettbewerbs notwendig, die Ermittlungsbefugnisse der Kommission zu
ergänzen. Die Kommission sollte insbesondere alle Personen, die eventuell über sachdienliche Infor-
mationen verfügen, befragen und deren Aussagen zu Protokoll nehmen können. Ferner sollten die
von der Kommission beauftragten Bediensteten im Zuge einer Nachprüfung für die hierfür erforder-
liche Zeit eine Versiegelung vornehmen dürfen. Die Dauer der Versiegelung sollte in der Regel 72
Stunden nicht überschreiten. Die von der Kommission beauftragten Bediensteten sollten außerdem
alle Auskünfte im Zusammenhang mit Gegenstand und Ziel der Nachprüfung einholen dürfen.

(26) Die Erfahrung hat gezeigt, dass in manchen Fällen Geschäftsunterlagen in der Wohnung von Führ-
ungskräften und Mitarbeitern der Unternehmen aufbewahrt werden. Im Interesse effizienter Nach-
prüfungen sollten daher die Bediensteten der Kommission und die anderen von ihr ermächtigten
Personen zum Betreten aller Räumlichkeiten befugt sein, in denen sich Geschäftsunterlagen befinden
können, einschließlich Privatwohnungen. Die Ausübung der letztgenannten Befugnis sollte jedoch
eine entsprechende gerichtliche Entscheidung voraussetzen.

(27) Unbeschadet der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist es sinnvoll, die Tragweite der Kontrolle darzu-
legen, die das nationale Gericht ausüben kann, wenn es, wie im innerstaatlichen Recht vorgesehen
und als vorsorgliche Maßnahme, die Unterstützung durch Verfolgungsbehörden genehmigt, um sich
über einen etwaigen Widerspruch des betroffenen Unternehmens hinwegzusetzen, oder wenn es die
Vollstreckung einer Entscheidung zur Nachprüfung in anderen als Geschäftsräumen gestattet. Aus
der Rechtsprechung ergibt sich, dass das nationale Gericht insbesondere von der Kommission
weitere Klarstellungen anfordern kann, die es zur Ausübung seiner Kontrolle benötigt und bei deren
Fehlen es die Genehmigung verweigern könnte. Ferner bestätigt die Rechtsprechung die Befugnis der
nationalen Gerichte, die Einhaltung der für die Durchführung von Zwangsmaßnahmen geltenden
Vorschriften des innerstaatlichen Rechts zu kontrollieren.
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(28) Damit die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten mehr Möglichkeiten zu einer wirksamen
Anwendung der Artikel 81 und 82 des Vertrags erhalten, sollten sie einander im Rahmen von Nach-
prüfungen und anderen Maßnahmen zur Sachaufklärung Unterstützung gewähren können.

(29) Die Beachtung der Artikel 81 und 82 des Vertrags und die Erfüllung der den Unternehmen und
Unternehmensvereinigungen in Anwendung dieser Verordnung auferlegten Pflichten sollten durch
Geldbußen und Zwangsgelder sichergestellt werden können. Hierzu sind auch für Verstöße gegen
Verfahrensvorschriften Geldbußen in angemessener Höhe vorzusehen.

(30) Um für eine tatsächliche Einziehung der Geldbußen zu sorgen, die Unternehmensvereinigungen
wegen von ihnen begangener Zuwiderhandlungen auferlegt werden, müssen die Bedingungen festge-
legt werden, unter denen die Kommission von den Mitgliedern der Vereinigung die Zahlung der
Geldbuße verlangen kann, wenn die Vereinigung selbst zahlungsunfähig ist. Dabei sollte die
Kommission der relativen Größe der der Vereinigung angehörenden Unternehmen und insbesondere
der Lage der kleinen und mittleren Unternehmen Rechnung tragen. Die Zahlung der Geldbuße durch
eines oder mehrere der Mitglieder einer Vereinigung erfolgt unbeschadet der einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften, die einen Rückgriff auf andere Mitglieder der Vereinigung zur Erstattung des
gezahlten Betrags ermöglichen.

(31) Die Regeln über die Verjährung bei der Auferlegung von Geldbußen und Zwangsgeldern sind in der
Verordnung (EWG) Nr. 2988/74 des Rates (1) enthalten, die darüber hinaus Sanktionen im Verkehrs-
bereich zum Gegenstand hat. In einem System paralleler Zuständigkeiten müssen zu den Hand-
lungen, die die Verjährung unterbrechen können, auch eigenständige Verfahrenshandlungen der
Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten gerechnet werden. Im Interesse einer klareren Gestaltung
des Rechtsrahmens empfiehlt es sich daher, die Verordnung (EWG) Nr. 2988/74 so zu ändern, dass
sie im Anwendungsbereich der vorliegenden Verordnung keine Anwendung findet, und die Verjäh-
rung in der vorliegenden Verordnung zu regeln.

(32) Das Recht der beteiligten Unternehmen, von der Kommission gehört zu werden, sollte bestätigt
werden. Dritten, deren Interessen durch eine Entscheidung betroffen sein können, sollte vor Erlass
der Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden, und die erlassenen Entscheidungen
sollten auf breiter Ebene bekannt gemacht werden. Ebenso unerlässlich wie die Wahrung der Vertei-
digungsrechte der beteiligten Unternehmen, insbesondere des Rechts auf Akteneinsicht, ist der
Schutz der Geschäftsgeheimnisse. Es sollte sichergestellt werden, dass die innerhalb des Netzwerks
ausgetauschten Informationen vertraulich behandelt werden.

(33) Da alle Entscheidungen, die die Kommission nach Maßgabe dieser Verordnung erlässt, unter den im
Vertrag festgelegten Voraussetzungen der Überwachung durch den Gerichtshof unterliegen, sollte
der Gerichtshof gemäß Artikel 229 des Vertrags die Befugnis zu unbeschränkter Ermessensnachprü-
fung bei Entscheidungen der Kommission über die Auferlegung von Geldbußen oder Zwangsgeldern
erhalten.

(34) Nach den Regeln der Verordnung Nr. 17 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des
Vertrags niedergelegten Grundsätze kommt den Organen der Gemeinschaft eine zentrale Stellung
zu. Diese gilt es zu bewahren, doch müssen gleichzeitig die Mitgliedstaaten stärker an der Anwen-
dung der Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft beteiligt werden. Im Einklang mit dem in Artikel 5
des Vertrags niedergelegten Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsprinzip geht die vorliegende
Verordnung nicht über das zur Erreichung ihres Ziels einer wirksamen Anwendung der Wettbe-
werbsregeln der Gemeinschaft Erforderliche hinaus.

(35) Um eine ordnungsgemäße Anwendung des gemeinschaftlichen Wettbewerbsrechts zu erreichen,
sollten die Mitgliedstaaten Behörden bestimmen, die sie ermächtigen, Artikel 81 und 82 des Vertrags
im öffentlichen Interesse anzuwenden. Sie sollten die Möglichkeit erhalten, sowohl Verwaltungs-
behörden als auch Gerichte mit der Erfüllung der den Wettbewerbsbehörden in dieser Verordnung
übertragenen Aufgaben zu betrauen. Mit der vorliegenden Verordnung wird anerkannt, dass für die
Durchsetzung der Wettbewerbsregeln im öffentlichen Interesse in den Mitgliedstaaten sehr unter-
schiedliche Systeme bestehen. Die Wirkung von Artikel 11 Absatz 6 dieser Verordnung sollte sich
auf alle Wettbewerbsbehörden erstrecken. Als Ausnahme von dieser allgemeinen Regel sollte, wenn
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eine mit der Verfolgung von Zuwiderhandlungen betraute Verwaltungsbehörde einen Fall vor ein
von ihr getrenntes Gericht bringt, Artikel 11 Absatz 6 für die verfolgende Behörde nach Maßgabe
der Bedingungen in Artikel 35 Absatz 4 dieser Verordnung gelten. Sind diese Bedingungen nicht
erfüllt, sollte die allgemeine Regel gelten. Auf jeden Fall sollte Artikel 11 Absatz 6 nicht für Gerichte
gelten, soweit diese als Rechtsmittelinstanzen tätig werden.

(36) Nachdem der Gerichtshof in seiner Rechtsprechung klargestellt hat, dass die Wettbewerbsregeln
auch für den Verkehr gelten, muss dieser Sektor den Verfahrensvorschriften der vorliegenden
Verordnung unterworfen werden. Daher sollte die Verordnung Nr. 141 des Rates vom 26.
November 1962 über die Nichtanwendung der Verordnung Nr. 17 des Rates auf den Verkehr (1)
aufgehoben werden und die Verordnungen des Rates (EWG) Nr. 1017/68 (2), (EWG) Nr. 4056/86 (3)
und (EWG) Nr. 3975/87 (4) sollten so geändert werden, dass die darin enthaltenen speziellen Verfah-
rensvorschriften aufgehoben werden.

(37) Diese Verordnung wahrt die Grundrechte und steht im Einklang mit den Prinzipien, die insbeson-
dere in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert sind. Demzufolge ist diese
Verordnung in Übereinstimmung mit diesen Rechten und Prinzipien auszulegen und anzuwenden.

(38) Rechtssicherheit für die nach den Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft tätigen Unternehmen trägt
zur Förderung von Innovation und Investition bei. In Fällen, in denen ernsthafte Rechtsunsicherheit
entsteht, weil neue oder ungelöste Fragen in Bezug auf die Anwendung dieser Regeln auftauchen,
können einzelne Unternehmen den Wunsch haben, mit der Bitte um informelle Beratung an die
Kommission heranzutreten. Diese Verordnung lässt das Recht der Kommission, informelle Beratung
zu leisten, unberührt —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I

GRUNDSÄTZE

Artikel 1

Anwendung der Artikel 81 und 82 des Vertrags

(1) Vereinbarungen, Beschlüsse und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen im Sinne von Artikel 81
Absatz 1 des Vertrags, die nicht die Voraussetzungen des Artikels 81 Absatz 3 des Vertrags erfüllen, sind
verboten, ohne dass dies einer vorherigen Entscheidung bedarf.

(2) Vereinbarungen, Beschlüsse und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen im Sinne von Artikel 81
Absatz 1 des Vertrags, die die Voraussetzungen des Artikels 81 Absatz 3 des Vertrags erfüllen, sind nicht
verboten, ohne dass dies einer vorherigen Entscheidung bedarf.

(3) Die missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung im Sinne von Artikel 82 des
Vertrags ist verboten, ohne dass dies einer vorherigen Entscheidung bedarf.
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Artikel 2

Beweislast

In allen einzelstaatlichen und gemeinschaftlichen Verfahren zur Anwendung der Artikel 81 und 82 des
Vertrags obliegt die Beweislast für eine Zuwiderhandlung gegen Artikel 81 Absatz 1 oder Artikel 82 des
Vertrags der Partei oder der Behörde, die diesen Vorwurf erhebt. Die Beweislast dafür, dass die Vorausset-
zungen des Artikels 81 Absatz 3 des Vertrags vorliegen, obliegt den Unternehmen oder Unternehmensver-
einigungen, die sich auf diese Bestimmung berufen.

Artikel 3

Verhältnis zwischen den Artikeln 81 und 82 des Vertrags und dem einzelstaatlichen Wettbewerbs-
recht

(1) Wenden die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten oder einzelstaatliche Gerichte das einzelstaat-
liche Wettbewerbsrecht auf Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereini-
gungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen im Sinne des Artikels 81 Absatz 1 des Vertrags an,
welche den Handel zwischen Mitgliedstaaten im Sinne dieser Bestimmung beeinträchtigen können, so
wenden sie auch Artikel 81 des Vertrags auf diese Vereinbarungen, Beschlüsse und aufeinander abge-
stimmten Verhaltensweisen an. Wenden die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten oder einzelstaatliche
Gerichte das einzelstaatliche Wettbewerbsrecht auf nach Artikel 82 des Vertrags verbotene Missbräuche an,
so wenden sie auch Artikel 82 des Vertrags an.

(2) Die Anwendung des einzelstaatlichen Wettbewerbsrechts darf nicht zum Verbot von Vereinbarungen
zwischen Unternehmen, Beschlüssen von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmten
Verhaltensweisen führen, welche den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen geeignet sind,
aber den Wettbewerb im Sinne des Artikels 81 Absatz 1 des Vertrags nicht einschränken oder die Bedin-
gungen des Artikels 81 Absatz 3 des Vertrags erfüllen oder durch eine Verordnung zur Anwendung von
Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags erfasst sind. Den Mitgliedstaaten wird durch diese Verordnung nicht
verwehrt, in ihrem Hoheitsgebiet strengere innerstaatliche Vorschriften zur Unterbindung oder Ahndung
einseitiger Handlungen von Unternehmen zu erlassen oder anzuwenden.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten unbeschadet der allgemeinen Grundsätze und sonstigen Vorschriften des
Gemeinschaftsrechts nicht, wenn die Wettbewerbsbehörden und Gerichte der Mitgliedstaaten einzelstaat-
liche Gesetze über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen anwenden, und stehen auch nicht
der Anwendung von Bestimmungen des einzelstaatlichen Rechts entgegen, die überwiegend ein von den
Artikeln 81 und 82 des Vertrags abweichendes Ziel verfolgen.

KAPITEL II

ZUSTÄNDIGKEIT

Artikel 4

Zuständigkeit der Kommission

Zur Anwendung der Artikel 81 und 82 des Vertrags verfügt die Kommission über die in dieser Verordnung
vorgesehenen Befugnisse.

Artikel 5

Zuständigkeit der Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten

Die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten sind für die Anwendung der Artikel 81 und 82 des Vertrags
in Einzelfällen zuständig. Sie können hierzu von Amts wegen oder aufgrund einer Beschwerde Entschei-
dungen erlassen, mit denen

— die Abstellung von Zuwiderhandlungen angeordnet wird,

— einstweilige Maßnahmen angeordnet werden,
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— Verpflichtungszusagen angenommen werden oder

— Geldbußen, Zwangsgelder oder sonstige im innerstaatlichen Recht vorgesehene Sanktionen verhängt
werden.

Sind die Voraussetzungen für ein Verbot nach den ihnen vorliegenden Informationen nicht gegeben, so
können sie auch entscheiden, dass für sie kein Anlass besteht, tätig zu werden.

Artikel 6

Zuständigkeit der Gerichte der Mitgliedstaaten

Die einzelstaatlichen Gerichte sind für die Anwendung der Artikel 81 und 82 des Vertrags zuständig.

KAPITEL III

ENTSCHEIDUNGEN DER KOMMISSION

Artikel 7

Feststellung und Abstellung von Zuwiderhandlungen

(1) Stellt die Kommission auf eine Beschwerde hin oder von Amts wegen eine Zuwiderhandlung gegen
Artikel 81 oder Artikel 82 des Vertrags fest, so kann sie die beteiligten Unternehmen und Unternehmens-
vereinigungen durch Entscheidung verpflichten, die festgestellte Zuwiderhandlung abzustellen. Sie kann
ihnen hierzu alle erforderlichen Abhilfemaßnahmen verhaltensorientierter oder struktureller Art
vorschreiben, die gegenüber der festgestellten Zuwiderhandlung verhältnismäßig und für eine wirksame
Abstellung der Zuwiderhandlung erforderlich sind. Abhilfemaßnahmen struktureller Art können nur in
Ermangelung einer verhaltensorientierten Abhilfemaßnahme von gleicher Wirksamkeit festgelegt werden,
oder wenn letztere im Vergleich zu Abhilfemaßnahmen struktureller Art mit einer größeren Belastung für
die beteiligten Unternehmen verbunden wäre. Soweit die Kommission ein berechtigtes Interesse hat, kann
sie auch eine Zuwiderhandlung feststellen, nachdem diese beendet ist.

(2) Zur Einreichung einer Beschwerde im Sinne von Absatz 1 befugt sind natürliche und juristische
Personen, die ein berechtigtes Interesse darlegen, sowie die Mitgliedstaaten.

Artikel 8

Einstweilige Maßnahmen

(1) Die Kommission kann in dringenden Fällen, wenn die Gefahr eines ernsten, nicht wieder gutzuma-
chenden Schadens für den Wettbewerb besteht, von Amts wegen auf der Grundlage einer prima facie fest-
gestellten Zuwiderhandlung durch Entscheidung einstweilige Maßnahmen anordnen.

(2) Die Entscheidung gemäß Absatz 1 hat eine befristete Geltungsdauer und ist — sofern erforderlich
und angemessen — verlängerbar.

Artikel 9

Verpflichtungszusagen

(1) Beabsichtigt die Kommission, eine Entscheidung zur Abstellung einer Zuwiderhandlung zu erlassen,
und bieten die beteiligten Unternehmen an, Verpflichtungen einzugehen, die geeignet sind, die ihnen von
der Kommission nach ihrer vorläufigen Beurteilung mitgeteilten Bedenken auszuräumen, so kann die
Kommission diese Verpflichtungszusagen im Wege einer Entscheidung für bindend für die Unternehmen
erklären. Die Entscheidung kann befristet sein und muss besagen, dass für ein Tätigwerden der Kommission
kein Anlass mehr besteht.
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(2) Die Kommission kann auf Antrag oder von Amts wegen das Verfahren wieder aufnehmen,

a) wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse in einem für die Entscheidung wesentlichen Punkt geändert
haben,

b) wenn die beteiligten Unternehmen ihre Verpflichtungen nicht einhalten oder

c) wenn die Entscheidung auf unvollständigen, unrichtigen oder irreführenden Angaben der Parteien
beruht.

Artikel 10

Feststellung der Nichtanwendbarkeit

Ist es aus Gründen des öffentlichen Interesses der Gemeinschaft im Bereich der Anwendung der Artikel 81
und 82 des Vertrags erforderlich, so kann die Kommission von Amts wegen durch Entscheidung feststellen,
dass Artikel 81 des Vertrags auf eine Vereinbarung, einen Beschluss einer Unternehmensvereinigung oder
eine abgestimmte Verhaltensweise keine Anwendung findet, weil die Voraussetzungen des Artikels 81
Absatz 1 des Vertrags nicht vorliegen oder weil die Voraussetzungen des Artikels 81 Absatz 3 des Vertrags
erfüllt sind.

Die Kommission kann eine solche Feststellung auch in Bezug auf Artikel 82 des Vertrags treffen.

KAPITEL IV

ZUSAMMENARBEIT

Artikel 11

Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten

(1) Die Kommission und die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten arbeiten bei der Anwendung der
Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft eng zusammen.

(2) Die Kommission übermittelt den Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten eine Kopie der wichtig-
sten Schriftstücke, die sie zur Anwendung der Artikel 7, 8, 9, 10 und 29 Absatz 1 zusammengetragen hat.
Die Kommission übermittelt der Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaates auf Ersuchen eine Kopie
anderer bestehender Unterlagen, die für die Beurteilung des Falls erforderlich sind.

(3) Werden die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten aufgrund von Artikel 81 oder Artikel 82 des
Vertrags tätig, so unterrichten sie hierüber schriftlich die Kommission vor Beginn oder unverzüglich nach
Einleitung der ersten förmlichen Ermittlungshandlung. Diese Unterrichtung kann auch den Wettbewerbs-
behörden der anderen Mitgliedstaaten zugänglich gemacht werden.

(4) Spätestens 30 Tage vor Erlass einer Entscheidung, mit der die Abstellung einer Zuwiderhandlung
angeordnet wird, Verpflichtungszusagen angenommen werden oder der Rechtsvorteil einer Gruppenfreistel-
lungsverordnung entzogen wird, unterrichten die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten die Kommis-
sion. Zu diesem Zweck übermitteln sie der Kommission eine zusammenfassende Darstellung des Falls, die
in Aussicht genommene Entscheidung oder, soweit diese Unterlage noch nicht vorliegt, jede sonstige Unter-
lage, der die geplante Vorgehensweise zu entnehmen ist. Diese Informationen können auch den Wettbe-
werbsbehörden der anderen Mitgliedstaaten zugänglich gemacht werden. Auf Ersuchen der Kommission
stellt die handelnde Wettbewerbsbehörde der Kommission sonstige ihr vorliegende Unterlagen zur Verfü-
gung, die für die Beurteilung des Falls erforderlich sind. Die der Kommission übermittelten Informationen
können den Wettbewerbsbehörden der anderen Mitgliedstaaten zugänglich gemacht werden. Die einzel-
staatlichen Wettbewerbsbehörden können zudem Informationen untereinander austauschen, die zur Beur-
teilung eines von ihnen nach Artikel 81 und 82 des Vertrags behandelten Falls erforderlich sind.

(5) Die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten können die Kommission zu jedem Fall, in dem es um
die Anwendung des Gemeinschaftsrechts geht, konsultieren.
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(6) Leitet die Kommission ein Verfahren zum Erlass einer Entscheidung nach Kapitel III ein, so entfällt
damit die Zuständigkeit der Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten für die Anwendung der Artikel 81
und 82 des Vertrags. Ist eine Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats in einem Fall bereits tätig, so leitet
die Kommission ein Verfahren erst ein, nachdem sie diese Wettbewerbsbehörde konsultiert hat.

Artikel 12

Informationsaustausch

(1) Für die Zwecke der Anwendung der Artikel 81 und 82 des Vertrags sind die Kommission und die
Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten befugt, einander tatsächliche oder rechtliche Umstände
einschließlich vertraulicher Angaben mitzuteilen und diese Informationen als Beweismittel zu verwenden.

(2) Die ausgetauschten Informationen werden nur zum Zweck der Anwendung von Artikel 81 oder 82
des Vertrags sowie in Bezug auf den Untersuchungsgegenstand als Beweismittel verwendet, für den sie von
der übermittelnden Behörde erhoben wurden. Wird das einzelstaatliche Wettbewerbsrecht jedoch im
gleichen Fall und parallel zum gemeinschaftlichen Wettbewerbsrecht angewandt und führt es nicht zu
anderen Ergebnissen, so können nach diesem Artikel ausgetauschte Informationen auch für die Anwendung
des einzelstaatlichen Wettbewerbsrechts verwendet werden.

(3) Nach Absatz 1 ausgetauschte Informationen können nur als Beweismittel verwendet werden, um
Sanktionen gegen natürliche Personen zu verhängen, wenn

— das Recht der übermittelnden Behörde ähnlich geartete Sanktionen in Bezug auf Verstöße gegen Artikel
81 oder 82 des Vertrags vorsieht oder, falls dies nicht der Fall ist, wenn

— die Informationen in einer Weise erhoben worden sind, die hinsichtlich der Wahrung der Verteidi-
gungsrechte natürlicher Personen das gleiche Schutzniveau wie nach dem für die empfangende Behörde
geltenden innerstaatlichen Recht gewährleistet. Jedoch dürfen in diesem Falle die ausgetauschten Infor-
mationen von der empfangenden Behörde nicht verwendet werden, um Haftstrafen zu verhängen.

Artikel 13

Aussetzung und Einstellung des Verfahrens

(1) Sind die Wettbewerbsbehörden mehrerer Mitgliedstaaten aufgrund einer Beschwerde oder von Amts
wegen mit einem Verfahren gemäß Artikel 81 oder Artikel 82 des Vertrags gegen dieselbe Vereinbarung,
denselben Beschluss oder dieselbe Verhaltensweise befasst, so stellt der Umstand, dass eine Behörde den Fall
bereits bearbeitet, für die übrigen Behörden einen hinreichenden Grund dar, ihr Verfahren auszusetzen
oder die Beschwerde zurückzuweisen. Auch die Kommission kann eine Beschwerde mit der Begründung
zurückweisen, dass sich bereits eine Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats mit dieser Beschwerde
befasst.

(2) Ist eine einzelstaatliche Wettbewerbsbehörde oder die Kommission mit einer Beschwerde gegen eine
Vereinbarung, einen Beschluss oder eine Verhaltensweise befasst, die bereits von einer anderen Wettbe-
werbsbehörde behandelt worden ist, so kann die Beschwerde abgewiesen werden.

Artikel 14

Beratender Ausschuss

(1) Vor jeder Entscheidung, die nach Maßgabe der Artikel 7, 8, 9, 10 und 23, Artikel 24 Absatz 2 und
Artikel 29 Absatz 1 ergeht, hört die Kommission einen Beratenden Ausschuss für Kartell- und Monopol-
fragen.

(2) Für die Erörterung von Einzelfällen setzt der Beratende Ausschuss sich aus Vertretern der Wettbe-
werbsbehörden der Mitgliedstaaten zusammen. Für Sitzungen, in denen andere Fragen als Einzelfälle zur
Erörterung stehen, kann ein weiterer für Wettbewerbsfragen zuständiger Vertreter des jeweiligen Mitglied-
staats bestimmt werden. Die Vertreter können im Falle der Verhinderung durch andere Vertreter ersetzt
werden.
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(3) Die Anhörung kann in einer von der Kommission einberufenen Sitzung, in der die Kommission den
Vorsitz führt, frühestens 14 Tage nach Absendung der Einberufung, der eine Darstellung des Sachverhalts
unter Angabe der wichtigsten Schriftstücke sowie ein vorläufiger Entscheidungsvorschlag beigefügt wird,
erfolgen. Bei Entscheidungen nach Artikel 8 kann die Sitzung sieben Tage nach Absendung des verfü-
genden Teils eines Entscheidungsentwurfs abgehalten werden. Enthält eine von der Kommission abgesen-
dete Einberufung zu einer Sitzung eine kürzere Ladungsfrist als die vorerwähnten Fristen, so kann die
Sitzung zum vorgeschlagenen Zeitpunkt stattfinden, wenn kein Mitgliedstaat einen Einwand erhebt. Der
Beratende Ausschuss nimmt zu dem vorläufigen Entscheidungsvorschlag der Kommission schriftlich Stel-
lung. Er kann seine Stellungnahme auch dann abgeben, wenn einzelne Mitglieder des Ausschusses nicht
anwesend und nicht vertreten sind. Auf Antrag eines oder mehrerer Mitglieder werden die in der Stellung-
nahme aufgeführten Standpunkte mit einer Begründung versehen.

(4) Die Anhörung kann auch im Wege des schriftlichen Verfahrens erfolgen. Die Kommission muss
jedoch eine Sitzung einberufen, wenn ein Mitgliedstaat dies beantragt. Im Fall eines schriftlichen Verfahrens
setzt die Kommission den Mitgliedstaaten eine Frist von mindestens 14 Tagen für die Übermittlung ihrer
Bemerkungen, die an die anderen Mitgliedstaaten weitergeleitet werden. In Bezug auf Entscheidungen nach
Artikel 8 gilt eine Frist von sieben anstatt von 14 Tagen. Legt die Kommission für das schriftliche
Verfahren eine kürzere Frist als die vorerwähnten Fristen fest, so gilt die vorgeschlagene Frist, sofern kein
Einwand seitens der Mitgliedstaaten erhoben wird.

(5) Die Kommission berücksichtigt soweit wie möglich die Stellungnahme des Ausschusses. Sie unter-
richtet den Ausschuss darüber, inwieweit sie seine Stellungnahme berücksichtigt hat.

(6) Gibt der Beratende Ausschuss eine schriftliche Stellungnahme ab, so wird diese Stellungnahme dem
Entscheidungsentwurf beigefügt. Empfiehlt der Beratende Ausschuss die Veröffentlichung seiner Stellung-
nahme, so trägt die Kommission bei der Veröffentlichung dem berechtigten Interesse der Unternehmen an
der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse Rechnung.

(7) Die Kommission setzt auf Antrag der Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats Fälle, die nach Artikel
81 und 82 des Vertrags von einer Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats behandelt werden, auf die
Tagesordnung des Beratenden Ausschusses. Die Kommission kann dies auch aus eigener Initiative tun. In
beiden Fällen wird die betreffende Wettbewerbsbehörde von ihr vorab unterrichtet.

Ein entsprechender Antrag kann insbesondere von der Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats gestellt
werden, wenn es sich um einen Fall handelt, bei dem die Kommission die Einleitung eines Verfahrens mit
den Wirkungen des Artikels 11 Absatz 6 beabsichtigt.

Zu den Fällen, die von den Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten behandelt werden, gibt der Beratende
Ausschuss keine Stellungnahme ab. Der Beratende Ausschuss kann auch allgemeine Fragen des gemein-
schaftlichen Wettbewerbsrechts erörtern.

Artikel 15

Zusammenarbeit mit Gerichten der Mitgliedstaaten

(1) Im Rahmen von Verfahren, in denen Artikel 81 oder 82 des Vertrags zur Anwendung kommt,
können die Gerichte der Mitgliedstaaten die Kommission um die Übermittlung von Informationen, die sich
in ihrem Besitz befinden, oder um Stellungnahmen zu Fragen bitten, die die Anwendung der Wettbewerbs-
regeln der Gemeinschaft betreffen.

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission eine Kopie jedes schriftlichen Urteils eines einzel-
staatlichen Gerichts über die Anwendung des Artikels 81 oder 82 des Vertrags. Die betreffende Kopie wird
unverzüglich übermittelt, nachdem das vollständige schriftliche Urteil den Parteien zugestellt wurde.

(3) Die einzelstaatlichen Wettbewerbsbehörden können von sich aus den Gerichten ihres Mitgliedstaats
schriftliche Stellungnahmen zur Anwendung des Artikels 81 oder 82 des Vertrags übermitteln. Mit
Erlaubnis des betreffenden Gerichts können sie vor den Gerichten ihres Mitgliedstaats auch mündlich Stel-
lung nehmen. Sofern es die kohärente Anwendung der Artikel 81 oder 82 des Vertrags erfordert, kann die
Kommission aus eigener Initiative den Gerichten der Mitgliedstaaten schriftliche Stellungnahmen übermit-
teln. Sie kann mit Erlaubnis des betreffenden Gerichts auch mündlich Stellung nehmen.

Zum ausschließlichen Zweck der Ausarbeitung ihrer Stellungnahmen können die Wettbewerbsbehörden
der Mitgliedstaaten und die Kommission das betreffende Gericht des Mitgliedstaats ersuchen, ihnen alle zur
Beurteilung des Falls notwendigen Schriftstücke zu übermitteln oder für deren Übermittlung zu sorgen.
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(4) Umfassendere Befugnisse zur Abgabe von Stellungnahmen vor einem Gericht, die den Wettbewerbs-
behörden der Mitgliedstaaten nach ihrem einzelstaatlichen Recht zustehen, werden durch diesen Artikel
nicht berührt.

Artikel 16

Einheitliche Anwendung des gemeinschaftlichen Wettbewerbsrechts

(1) Wenn Gerichte der Mitgliedstaaten nach Artikel 81 oder 82 des Vertrags über Vereinbarungen,
Beschlüsse oder Verhaltensweisen zu befinden haben, die bereits Gegenstand einer Entscheidung der
Kommission sind, dürfen sie keine Entscheidungen erlassen, die der Entscheidung der Kommission zuwider-
laufen. Sie müssen es auch vermeiden, Entscheidungen zu erlassen, die einer Entscheidung zuwiderlaufen,
die die Kommission in einem von ihr eingeleiteten Verfahren zu erlassen beabsichtigt. Zu diesem Zweck
kann das einzelstaatliche Gericht prüfen, ob es notwendig ist, das vor ihm anhängige Verfahren auszu-
setzen. Diese Verpflichtung gilt unbeschadet der Rechte und Pflichten nach Artikel 234 des Vertrags.

(2) Wenn Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten nach Artikel 81 oder 82 des Vertrags über Verein-
barungen, Beschlüsse oder Verhaltensweisen zu befinden haben, die bereits Gegenstand einer Entscheidung
der Kommission sind, dürfen sie keine Entscheidungen treffen, die der von der Kommission erlassenen
Entscheidung zuwiderlaufen würden.

KAPITEL V

ERMITTLUNGSBEFUGNISSE

Artikel 17

Untersuchung einzelner Wirtschaftszweige und einzelner Arten von Vereinbarungen

(1) Lassen die Entwicklung des Handels zwischen Mitgliedstaaten, Preisstarrheiten oder andere Umstände
vermuten, dass der Wettbewerb im Gemeinsamen Markt möglicherweise eingeschränkt oder verfälscht ist,
so kann die Kommission die Untersuchung eines bestimmten Wirtschaftszweigs oder — Sektor übergrei-
fend — einer bestimmten Art von Vereinbarungen durchführen. Im Rahmen dieser Untersuchung kann die
Kommission von den betreffenden Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen die Auskünfte
verlangen, die zur Durchsetzung von Artikel 81 und 82 des Vertrags notwendig sind, und die dazu
notwendigen Nachprüfungen vornehmen.

Die Kommission kann insbesondere von den betreffenden Unternehmen und Unternehmensvereinigungen
verlangen, sie von sämtlichen Vereinbarungen, Beschlüssen und aufeinander abgestimmten Verhal-
tensweisen zu unterrichten.

Die Kommission kann einen Bericht über die Ergebnisse ihrer Untersuchung bestimmter Wirtschaftszweige
oder — Sektor übergreifend — bestimmter Arten von Vereinbarungen veröffentlichen und interessierte
Parteien um Stellungnahme bitten.

(2) Die Artikel 14, 18, 19, 20, 22, 23 und 24 gelten entsprechend.

Artikel 18

Auskunftsverlangen

(1) Die Kommission kann zur Erfüllung der ihr durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben durch
einfaches Auskunftsverlangen oder durch Entscheidung von Unternehmen und Unternehmensvereini-
gungen verlangen, dass sie alle erforderlichen Auskünfte erteilen.

(2) Bei der Versendung eines einfachen Auskunftsverlangens an ein Unternehmen oder eine Unterneh-
mensvereinigung gibt die Kommission die Rechtsgrundlage, den Zweck des Auskunftsverlangens und die
benötigten Auskünfte an, legt die Frist für die Übermittlung der Auskünfte fest und weist auf die in Artikel
23 für den Fall der Erteilung einer unrichtigen oder irreführenden Auskunft vorgesehenen Sanktionen hin.
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(3) Wenn die Kommission durch Entscheidung von Unternehmen und Unternehmensvereinigungen zur
Erteilung von Auskünften verpflichtet, gibt sie die Rechtsgrundlage, den Zweck des Auskunftsverlangens
und die geforderten Auskünfte an und legt die Frist für die Erteilung der Auskünfte fest. Die betreffende
Entscheidung enthält ferner einen Hinweis auf die in Artikel 23 vorgesehenen Sanktionen und weist
entweder auf die in Artikel 24 vorgesehenen Sanktionen hin oder erlegt diese auf. Außerdem weist sie auf
das Recht hin, vor dem Gerichtshof gegen die Entscheidung Klage zu erheben.

(4) Die Inhaber der Unternehmen oder deren Vertreter oder — im Fall von juristischen Personen, Gesell-
schaften und Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit — die nach Gesetz oder Satzung zur Vertretung
berufenen Personen erteilen die verlangten Auskünfte im Namen des betreffenden Unternehmens bzw. der
Unternehmensvereinigung. Ordnungsgemäß bevollmächtigte Rechtsanwälte können die Auskünfte im
Namen ihrer Mandanten erteilen. Letztere bleiben in vollem Umfang dafür verantwortlich, dass die erteilten
Auskünfte vollständig, sachlich richtig und nicht irreführend sind.

(5) Die Kommission übermittelt der Wettbewerbsbehörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet
sich der Sitz des Unternehmens bzw. der Unternehmensvereinigung befindet, sowie der Wettbewerbs-
behörde des Mitgliedstaats, dessen Hoheitsgebiet betroffen ist, unverzüglich eine Kopie des einfachen
Auskunftsverlangens oder der Entscheidung.

(5) Die Regierungen und Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten erteilen der Kommission auf
Verlangen alle Auskünfte, die sie zur Erfüllung der ihr mit dieser Verordnung übertragenen Aufgaben
benötigt.

Artikel 19

Befugnis zur Befragung

(1) Zur Erfüllung der ihr durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben kann die Kommission alle
natürlichen und juristischen Personen befragen, die der Befragung zum Zweck der Einholung von Informa-
tion, die sich auf den Gegenstand einer Untersuchung bezieht, zustimmen.

(2) Findet eine Befragung nach Absatz 1 in den Räumen eines Unternehmens statt, so informiert die
Kommission die Wettbewerbsbehörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Befragung erfolgt. Auf
Verlangen der Wettbewerbsbehörde dieses Mitgliedstaats können deren Bedienstete die Bediensteten der
Kommission und die anderen von der Kommission ermächtigten Begleitpersonen bei der Durchführung
der Befragung unterstützen.

Artikel 20

Nachprüfungsbefugnisse der Kommission

(1) Die Kommission kann zur Erfüllung der ihr durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben bei
Unternehmen und Unternehmensvereinigungen alle erforderlichen Nachprüfungen vornehmen.

(2) Die mit den Nachprüfungen beauftragten Bediensteten der Kommission und die anderen von ihr
ermächtigten Begleitpersonen sind befugt,

a) alle Räumlichkeiten, Grundstücke und Transportmittel von Unternehmen und Unternehmensvereini-
gungen zu betreten;

b) die Bücher und sonstigen Geschäftsunterlagen, unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, zu
prüfen;

c) Kopien oder Auszüge gleich welcher Art aus diesen Büchern und Unterlagen anzufertigen oder zu
erlangen;

d) betriebliche Räumlichkeiten und Bücher oder Unterlagen jeder Art für die Dauer und in dem Ausmaß
zu versiegeln, wie es für die Nachprüfung erforderlich ist;

e) von allen Vertretern oder Mitgliedern der Belegschaft des Unternehmens oder der Unternehmensvereini-
gung Erläuterungen zu Tatsachen oder Unterlagen zu verlangen, die mit Gegenstand und Zweck der
Nachprüfung in Zusammenhang stehen, und ihre Antworten zu Protokoll zu nehmen.
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(3) Die mit Nachprüfungen beauftragten Bediensteten der Kommission und die anderen von ihr ermäch-
tigten Begleitpersonen üben ihre Befugnisse unter Vorlage eines schriftlichen Auftrags aus, in dem der
Gegenstand und der Zweck der Nachprüfung bezeichnet sind und auf die in Artikel 23 vorgesehenen Sank-
tionen für den Fall hingewiesen wird, dass die angeforderten Bücher oder sonstigen Geschäftsunterlagen
nicht vollständig vorgelegt werden oder die Antworten auf die nach Maßgabe von Absatz 2 des vorlie-
genden Artikels gestellten Fragen unrichtig oder irreführend sind. Die Kommission unterrichtet die Wettbe-
werbsbehörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung vorgenommen werden soll, über
die Nachprüfung rechtzeitig vor deren Beginn.

(4) Die Unternehmen und Unternehmensvereinigungen sind verpflichtet, die Nachprüfungen zu dulden,
die die Kommission durch Entscheidung angeordnet hat. Die Entscheidung bezeichnet den Gegenstand und
den Zweck der Nachprüfung, bestimmt den Zeitpunkt des Beginns der Nachprüfung und weist auf die in
Artikel 23 und Artikel 24 vorgesehenen Sanktionen sowie auf das Recht hin, vor dem Gerichtshof Klage
gegen die Entscheidung zu erheben. Die Kommission erlässt diese Entscheidungen nach Anhörung der
Wettbewerbsbehörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung vorgenommen werden
soll.

(5) Die Bediensteten der Wettbewerbsbehörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprü-
fung vorgenommen werden soll, oder von dieser Behörde entsprechend ermächtigte oder benannte
Personen unterstützen auf Ersuchen dieser Behörde oder der Kommission die Bediensteten der Kommission
und die anderen von ihr ermächtigten Begleitpersonen aktiv. Sie verfügen hierzu über die in Absatz 2
genannten Befugnisse.

(6) Stellen die beauftragten Bediensteten der Kommission und die anderen von ihr ermächtigten Begleit-
personen fest, dass sich ein Unternehmen einer nach Maßgabe dieses Artikels angeordneten Nachprüfung
widersetzt, so gewährt der betreffende Mitgliedstaat die erforderliche Unterstützung, gegebenenfalls unter
Einsatz von Polizeikräften oder einer entsprechenden vollziehenden Behörde, damit die Bediensteten der
Kommission ihren Nachprüfungsauftrag erfüllen können.

(7) Setzt die Unterstützung nach Absatz 6 nach einzelstaatlichem Recht eine Genehmigung eines
Gerichts voraus, so ist diese zu beantragen. Die Genehmigung kann auch vorsorglich beantragt werden.

(8) Wird die in Absatz 7 genannte Genehmigung beantragt, so prüft das einzelstaatliche Gericht die
Echtheit der Entscheidung der Kommission sowie, ob die beantragten Zwangsmaßnahmen nicht willkürlich
und, gemessen am Gegenstand der Nachprüfung, nicht unverhältnismäßig sind. Bei der Prüfung der
Verhältnismäßigkeit der Zwangsmaßnahmen kann das einzelstaatliche Gericht von der Kommission unmit-
telbar oder über die Wettbewerbsbehörde des betreffenden Mitgliedstaats ausführliche Erläuterungen anfor-
dern, und zwar insbesondere zu den Gründen, die die Kommission veranlasst haben, das Unternehmen
einer Zuwiderhandlung gegen Artikel 81 oder 82 des Vertrags zu verdächtigen, sowie zur Schwere der
behaupteten Zuwiderhandlung und zur Art der Beteiligung des betreffenden Unternehmens. Das einzel-
staatliche Gericht darf jedoch weder die Notwendigkeit der Nachprüfung in Frage stellen noch die
Übermittlung der in den Akten der Kommission enthaltenen Informationen verlangen. Die Prüfung der
Rechtmäßigkeit der Kommissionsentscheidung ist dem Gerichtshof vorbehalten.

Artikel 21

Nachprüfungen in anderen Räumlichkeiten

(1) Besteht ein begründeter Verdacht, dass Bücher oder sonstige Geschäftsunterlagen, die sich auf den
Gegenstand der Nachprüfung beziehen und die als Beweismittel für einen schweren Verstoß gegen Artikel
81 oder 82 des Vertrags von Bedeutung sein könnten, in anderen Räumlichkeiten, auf anderen Grund-
stücken oder in anderen Transportmitteln — darunter auch die Wohnungen von Unternehmensleitern und
Mitgliedern der Aufsichts- und Leitungsorgane sowie sonstigen Mitarbeitern der betreffenden Unternehmen
und Unternehmensvereinigungen — aufbewahrt werden, so kann die Kommission durch Entscheidung eine
Nachprüfung in diesen anderen Räumlichkeiten, auf diesen anderen Grundstücken oder in diesen anderen
Transportmitteln anordnen.

(2) Die Entscheidung bezeichnet den Gegenstand und den Zweck der Nachprüfung, bestimmt den Zeit-
punkt ihres Beginns und weist auf das Recht hin, vor dem Gerichtshof gegen die Entscheidung Klage zu
erheben. Insbesondere werden die Gründe genannt, die die Kommission zu der Annahme veranlasst haben,
dass ein Verdacht im Sinne von Absatz 1 besteht. Die Kommission trifft die Entscheidungen nach
Anhörung der Wettbewerbsbehörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung durchge-
führt werden soll.
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(3) Eine gemäß Absatz 1 getroffene Entscheidung kann nur mit der vorherigen Genehmigung des einzel-
staatlichen Gerichts des betreffenden Mitgliedstaats vollzogen werden. Das einzelstaatliche Gericht prüft die
Echtheit der Entscheidung der Kommission und dass die beabsichtigten Zwangsmaßnahmen weder willkür-
lich noch unverhältnismäßig sind — insbesondere gemessen an der Schwere der zur Last gelegten Zuwider-
handlung, der Wichtigkeit des gesuchten Beweismaterials, der Beteiligung des betreffenden Unternehmens
und der begründeten Wahrscheinlichkeit, dass Bücher und Geschäftsunterlagen, die sich auf den Gegen-
stand der Nachprüfung beziehen, in den Räumlichkeiten aufbewahrt werden, für die die Genehmigung
beantragt wird. Das einzelstaatliche Gericht kann die Kommission unmittelbar oder über die Wettbewerbs-
behörde des betreffenden Mitgliedstaats um ausführliche Erläuterungen zu den Punkten ersuchen, deren
Kenntnis zur Prüfung der Verhältnismäßigkeit der beabsichtigten Zwangsmaßnahmen erforderlich ist.

Das einzelstaatliche Gericht darf jedoch weder die Notwendigkeit der Nachprüfung in Frage stellen noch
die Übermittlung der in den Akten der Kommission enthaltenen Informationen verlangen. Die Prüfung der
Rechtmäßigkeit der Kommissionsentscheidung ist dem Gerichtshof vorbehalten.

(4) Die von der Kommission mit der Durchführung einer gemäß Absatz 1 angeordneten Nachprüfung
beauftragten Bediensteten und die anderen von ihr ermächtigten Begleitpersonen haben die in Artikel 20
Absatz 2 Buchstaben a), b) und c) aufgeführten Befugnisse. Artikel 20 Absätze 5 und 6 gilt entsprechend.

Artikel 22

Ermittlungen durch Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten

(1) Die Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats darf im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats nach
Maßgabe des innerstaatlichen Rechts im Namen und für Rechnung der Wettbewerbsbehörde eines anderen
Mitgliedstaats alle Nachprüfungen und sonstigen Maßnahmen zur Sachverhaltsaufklärung durchführen, um
festzustellen, ob eine Zuwiderhandlung gegen Artikel 81 oder 82 des Vertrags vorliegt. Der Austausch und
die Verwendung der erhobenen Informationen erfolgen gemäß Artikel 12.

(2) Auf Ersuchen der Kommission nehmen die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten die Nachprü-
fungen vor, die die Kommission gemäß Artikel 20 Absatz 1 für erforderlich hält oder die sie durch
Entscheidung gemäß Artikel 20 Absatz 4 angeordnet hat. Die für die Durchführung dieser Nachprüfungen
verantwortlichen Bediensteten der einzelstaatlichen Wettbewerbsbehörden sowie die von ihnen ermäch-
tigten oder benannten Personen üben ihre Befugnisse nach Maßgabe ihrer innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften aus.

Die Bediensteten der Kommission und andere von ihr ermächtigte Begleitpersonen können auf Verlangen
der Kommission oder der Wettbewerbsbehörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung
vorgenommen werden soll, die Bediensteten dieser Behörde unterstützen.

KAPITEL VI

SANKTIONEN

Artikel 23

Geldbußen

(1) Die Kommission kann gegen Unternehmen und Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung
Geldbußen bis zu einem Höchstbetrag von 1 % des im vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten Gesamt-
umsatzes festsetzen, wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig

a) bei der Erteilung einer nach Artikel 17 oder Artikel 18 Absatz 2 verlangten Auskunft unrichtige oder
irreführende Angaben machen;

b) bei der Erteilung einer durch Entscheidung gemäß Artikel 17 oder Artikel 18 Absatz 3 verlangten
Auskunft unrichtige, unvollständige oder irreführende Angaben machen oder die Angaben nicht inner-
halb der gesetzten Frist machen;

c) bei Nachprüfungen nach Artikel 20 die angeforderten Bücher oder sonstigen Geschäftsunterlagen nicht
vollständig vorlegen oder in einer Entscheidung nach Artikel 20 Absatz 4 angeordnete Nachprüfungen
nicht dulden;
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d) in Beantwortung einer nach Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe e) gestellten Frage

— eine unrichtige oder irreführende Antwort erteilen oder

— eine von einem Mitglied der Belegschaft erteilte unrichtige, unvollständige oder irreführende
Antwort nicht innerhalb einer von der Kommission gesetzten Frist berichtigen oder

— in Bezug auf Tatsachen, die mit dem Gegenstand und dem Zweck einer durch Entscheidung nach
Artikel 20 Absatz 4 angeordneten Nachprüfung in Zusammenhang stehen, keine vollständige
Antwort erteilen oder eine vollständige Antwort verweigern;

e) die von Bediensteten der Kommission oder anderen von ihr ermächtigten Begleitpersonen nach Artikel
20 Absatz 2 Buchstabe d) angebrachten Siegel erbrochen haben.

(2) Die Kommission kann gegen Unternehmen und Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung
Geldbußen verhängen, wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig

a) gegen Artikel 81 oder Artikel 82 des Vertrags verstoßen oder

b) einer nach Artikel 8 erlassenen Entscheidung zur Anordnung einstweiliger Maßnahmen zuwiderhandeln
oder

c) durch Entscheidung gemäß Artikel 9 für bindend erklärte Verpflichtungszusagen nicht einhalten.

Die Geldbuße für jedes an der Zuwiderhandlung beteiligte Unternehmen oder jede beteiligte Unterneh-
mensvereinigung darf 10 % seines bzw. ihres jeweiligen im vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten
Gesamtumsatzes nicht übersteigen.

Steht die Zuwiderhandlung einer Unternehmensvereinigung mit der Tätigkeit ihrer Mitglieder im Zusam-
menhang, so darf die Geldbuße 10 % der Summe der Gesamtumsätze derjenigen Mitglieder, die auf dem
Markt tätig waren, auf dem sich die Zuwiderhandlung der Vereinigung auswirkte, nicht übersteigen.

(3) Bei der Festsetzung der Höhe der Geldbuße ist sowohl die Schwere der Zuwiderhandlung als auch
deren Dauer zu berücksichtigen.

(4) Wird gegen eine Unternehmensvereinigung eine Geldbuße unter Berücksichtigung des Umsatzes
ihrer Mitglieder verhängt und ist die Unternehmensvereinigung selbst nicht zahlungsfähig, so ist sie
verpflichtet, von ihren Mitgliedern Beiträge zur Deckung des Betrags dieser Geldbuße zu fordern.

Werden diese Beiträge innerhalb einer von der Kommission gesetzten Frist nicht geleistet, so kann die
Kommission die Zahlung der Geldbuße unmittelbar von jedem Unternehmen verlangen, dessen Vertreter
Mitglieder in den betreffenden Entscheidungsgremien der Vereinigung waren.

Nachdem die Kommission die Zahlung gemäß Unterabsatz 2 verlangt hat, kann sie, soweit es zur voll-
ständigen Zahlung der Geldbuße erforderlich ist, die Zahlung des Restbetrags von jedem Mitglied der Verei-
nigung verlangen, das auf dem Markt tätig war, auf dem die Zuwiderhandlung erfolgte.

Die Kommission darf jedoch Zahlungen gemäß Unterabsatz 2 oder 3 nicht von Unternehmen verlangen,
die nachweisen, dass sie den die Zuwiderhandlung begründenden Beschluss der Vereinigung nicht umge-
setzt haben und entweder von dessen Existenz keine Kenntnis hatten oder sich aktiv davon distanziert
haben, noch ehe die Kommission mit der Untersuchung des Falls begonnen hat.

Die finanzielle Haftung eines Unternehmens für die Zahlung der Geldbuße darf 10 % seines im letzten
Geschäftsjahr erzielten Gesamtumsatzes nicht übersteigen.

(5) Die nach den Absätzen 1 und 2 getroffenen Entscheidungen haben keinen strafrechtlichen
Charakter.

Artikel 24

Zwangsgelder

(1) Die Kommission kann gegen Unternehmen und Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung
Zwangsgelder bis zu einem Höchstbetrag von 5 % des im vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten durch-
schnittlichen Tagesumsatzes für jeden Tag des Verzugs von dem in ihrer Entscheidung bestimmten Zeit-
punkt an festsetzen, um sie zu zwingen,

a) eine Zuwiderhandlung gegen Artikel 81 oder Artikel 82 des Vertrags gemäß einer nach Artikel 7 getrof-
fenen Entscheidung abzustellen;
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b) einer gemäß Artikel 8 erlassenen Entscheidung zur Anordnung einstweiliger Maßnahmen nachzu-
kommen;

c) durch Entscheidung gemäß Artikel 9 für bindend erklärte Verpflichtungszusagen einzuhalten;

d) eine Auskunft vollständig und genau zu erteilen, die die Kommission durch Entscheidung gemäß Artikel
17 oder Artikel 18 Absatz 3 angefordert hat;

e) eine Nachprüfung zu dulden, die die Kommission in einer Entscheidung nach Artikel 20 Absatz 4 ange-
ordnet hat.

(2) Sind die Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen der Verpflichtung nachgekommen, zu
deren Erfüllung das Zwangsgeld festgesetzt worden war, so kann die Kommission die endgültige Höhe des
Zwangsgelds auf einen Betrag festsetzen, der unter dem Betrag liegt, der sich aus der ursprünglichen
Entscheidung ergeben würde. Artikel 23 Absatz 4 gilt entsprechend.

KAPITEL VII

VERJÄHRUNG

Artikel 25

Verfolgungsverjährung

(1) Die Befugnis der Kommission nach den Artikeln 23 und 24 verjährt

a) in drei Jahren bei Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften über die Einholung von Auskünften oder die
Vornahme von Nachprüfungen,

b) in fünf Jahren bei den übrigen Zuwiderhandlungen.

(2) Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Tag, an dem die Zuwiderhandlung begangen worden ist. Bei
dauernden oder fortgesetzten Zuwiderhandlungen beginnt die Verjährung jedoch erst mit dem Tag, an dem
die Zuwiderhandlung beendet ist.

(3) Die Verjährung der Befugnis zur Festsetzung von Geldbußen oder Zwangsgeldern wird durch jede
auf Ermittlung oder Verfolgung der Zuwiderhandlung gerichtete Handlung der Kommission oder der Wett-
bewerbsbehörde eines Mitgliedstaats unterbrochen. Die Unterbrechung tritt mit dem Tag ein, an dem die
Handlung mindestens einem an der Zuwiderhandlung beteiligten Unternehmen oder einer beteiligten
Unternehmensvereinigung bekannt gegeben wird. Die Verjährung wird unter anderem durch folgende
Handlungen unterbrochen:

a) schriftliche Auskunftsverlangen der Kommission oder der Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats,

b) schriftliche Nachprüfungsaufträge, die die Kommission oder die Wettbewerbsbehörde eines Mitglied-
staats ihren Bediensteten erteilen,

c) die Einleitung eines Verfahrens durch die Kommission oder durch die Wettbewerbsbehörde eines
Mitgliedstaats,

d) die Mitteilung der von der Kommission oder der Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats in Betracht
gezogenen Beschwerdepunkte.

(4) Die Unterbrechung wirkt gegenüber allen an der Zuwiderhandlung beteiligten Unternehmen und
Unternehmensvereinigungen.

(5) Nach jeder Unterbrechung beginnt die Verjährung von neuem. Die Verjährung tritt jedoch spätestens
mit dem Tag ein, an dem die doppelte Verjährungsfrist verstrichen ist, ohne dass die Kommission eine
Geldbuße oder ein Zwangsgeld festgesetzt hat. Diese Frist verlängert sich um den Zeitraum, in dem die
Verjährung gemäß Absatz 6 ruht.

(6) Die Verfolgungsverjährung ruht, solange wegen der Entscheidung der Kommission ein Verfahren vor
dem Gerichtshof anhängig ist.
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Artikel 26

Vollstreckungsverjährung

(1) Die Befugnis der Kommission zur Vollstreckung von in Anwendung der Artikel 23 und 24 erlas-
senen Entscheidungen verjährt in fünf Jahren.

(2) Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Entscheidung bestandskräftig geworden ist.

(3) Die Vollstreckungsverjährung wird unterbrochen

a) durch die Bekanntgabe einer Entscheidung, durch die der ursprüngliche Betrag der Geldbuße oder des
Zwangsgelds geändert oder ein Antrag auf eine solche Änderung abgelehnt wird,

b) durch jede auf zwangsweise Beitreibung der Geldbuße oder des Zwangsgelds gerichtete Handlung der
Kommission oder eines Mitgliedstaats auf Antrag der Kommission.

(4) Nach jeder Unterbrechung beginnt die Verjährung von neuem.

(5) Die Vollstreckungsverjährung ruht,

a) solange eine Zahlungserleichterung bewilligt ist,

b) solange die Zwangsvollstreckung durch eine Entscheidung des Gerichtshofs ausgesetzt ist.

KAPITEL VIII

ANHÖRUNGEN UND BERUFSGEHEIMNIS

Artikel 27

Anhörung der Parteien, der Beschwerdeführer und sonstiger Dritter

(1) Vor einer Entscheidung gemäß den Artikeln 7, 8, 23 oder 24 Absatz 2 gibt die Kommission den
Unternehmen und Unternehmensvereinigungen, gegen die sich das von ihr betriebene Verfahren richtet,
Gelegenheit, sich zu den Beschwerdepunkten zu äußern, die sie in Betracht gezogen hat. Die Kommission
stützt ihre Entscheidung nur auf die Beschwerdepunkte, zu denen sich die Parteien äußern konnten. Die
Beschwerdeführer werden eng in das Verfahren einbezogen.

(2) Die Verteidigungsrechte der Parteien müssen während des Verfahrens in vollem Umfang gewahrt
werden. Die Parteien haben Recht auf Einsicht in die Akten der Kommission, vorbehaltlich des berechtigten
Interesses von Unternehmen an der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse. Von der Akteneinsicht ausgen-
ommen sind vertrauliche Informationen sowie interne Schriftstücke der Kommission und der Wettbewerbs-
behörden der Mitgliedstaaten. Insbesondere ist die Korrespondenz zwischen der Kommission und den
Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten oder zwischen den Letztgenannten, einschließlich der gemäß
Artikel 11 und Artikel 14 erstellten Schriftstücke, von der Akteneinsicht ausgenommen. Die Regelung
dieses Absatzes steht der Offenlegung und Nutzung der für den Nachweis einer Zuwiderhandlung notwen-
digen Informationen durch die Kommission in keiner Weise entgegen.

(3) Soweit die Kommission es für erforderlich hält, kann sie auch andere natürliche oder juristische
Personen anhören. Dem Antrag natürlicher oder juristischer Personen, angehört zu werden, ist stattzu-
geben, wenn sie ein ausreichendes Interesse nachweisen. Außerdem können die Wettbewerbsbehörden der
Mitgliedstaaten bei der Kommission die Anhörung anderer natürlicher oder juristischer Personen bean-
tragen.

(4) Beabsichtigt die Kommission eine Entscheidung gemäß Artikel 9 oder 10 zu erlassen, so veröffent-
licht sie zuvor eine kurze Zusammenfassung des Falls und den wesentlichen Inhalt der betreffenden
Verpflichtungszusagen oder der geplanten Vorgehensweise. Interessierte Dritte können ihre Bemerkungen
hierzu binnen einer Frist abgeben, die von der Kommission in ihrer Veröffentlichung festgelegt wird und
die mindestens einen Monat betragen muss. Bei der Veröffentlichung ist dem berechtigten Interesse der
Unternehmen an der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse Rechnung zu tragen.
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Artikel 28

Berufsgeheimnis

(1) Unbeschadet der Artikel 12 und 15 dürfen die gemäß den Artikeln 17 bis 22 erlangten Informa-
tionen nur zu dem Zweck verwertet werden, zu dem sie eingeholt wurden.

(2) Unbeschadet des Austauschs und der Verwendung der Informationen gemäß den Artikeln 11, 12,
14, 15 und 27 sind die Kommission und die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten und ihre Beamten,
ihre Bediensteten und andere unter ihrer Aufsicht tätigen Personen sowie die Beamten und sonstigen
Bediensteten anderer Behörden der Mitgliedstaaten verpflichtet, keine Informationen preiszugeben, die sie
bei der Anwendung dieser Verordnung erlangt oder ausgetauscht haben und die ihrem Wesen nach unter
das Berufsgeheimnis fallen. Diese Verpflichtung gilt auch für alle Vertreter und Experten der Mitglied-
staaten, die an Sitzungen des Beratenden Ausschusses nach Artikel 14 teilnehmen.

KAPITEL IX

FREISTELLUNGSVERORDNUNGEN

Artikel 29

Entzug des Rechtsvorteils in Einzelfällen

(1) Hat die Kommission aufgrund der ihr durch eine Verordnung des Rates wie z. B. den Verordnungen
Nr. 19/65/EWG, (EWG) Nr. 2821/71, (EWG) Nr. 3976/87, (EWG) Nr. 1534/91 oder (EWG) Nr. 479/92
eingeräumten Befugnis, Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags durch Verordnung anzuwenden, Artikel 81
Absatz 1 des Vertrags für nicht anwendbar auf bestimmte Gruppen von Vereinbarungen, Beschlüssen von
Unternehmensvereinigungen oder aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen erklärt, so kann sie von
Amts wegen oder auf eine Beschwerde hin den Rechtsvorteil einer entsprechenden Gruppenfreistellungsver-
ordnung entziehen, wenn sie in einem bestimmten Fall feststellt, dass eine Vereinbarung, ein Beschluss oder
eine abgestimmte Verhaltensweise, für die die Gruppenfreistellungsverordnung gilt, Wirkungen hat, die mit
Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags unvereinbar sind.

(2) Wenn Vereinbarungen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen oder aufeinander abgestimmte
Verhaltensweisen, die unter eine Verordnung der Kommission im Sinne des Absatzes 1 fallen, in einem
bestimmten Fall Wirkungen haben, die mit Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags unvereinbar sind und im
Gebiet eines Mitgliedstaats oder in einem Teilgebiet dieses Mitgliedstaats, das alle Merkmale eines geson-
derten räumlichen Marktes aufweist, auftreten, so kann die Wettbewerbsbehörde dieses Mitgliedstaats den
Rechtsvorteil der Gruppenfreistellungsverordnung in diesem Gebiet entziehen.

KAPITEL X

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 30

Veröffentlichung von Entscheidungen

(1) Die Kommission veröffentlicht die Entscheidungen, die sie nach den Artikeln 7 bis 10 sowie den
Artikeln 23 und 24 erlässt.

(2) Die Veröffentlichung erfolgt unter Angabe der Beteiligten und des wesentlichen Inhalts der Entschei-
dung einschließlich der verhängten Sanktionen. Sie muss dem berechtigten Interesse der Unternehmen an
der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse Rechnung tragen.

Artikel 31

Nachprüfung durch den Gerichtshof

Bei Klagen gegen Entscheidungen, mit denen die Kommission eine Geldbuße oder ein Zwangsgeld festge-
setzt hat, hat der Gerichtshof die Befugnis zu unbeschränkter Nachprüfung der Entscheidung. Er kann die
festgesetzte Geldbuße oder das festgesetzte Zwangsgeld aufheben, herabsetzen oder erhöhen.
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Artikel 32

Ausnahmen vom Anwendungsbereich

Die vorliegende Verordnung gilt nicht für

a) internationale Trampdienste nach Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe a) der Verordnung (EWG) Nr. 4056/86,

b) Seeverkehrsdienstleistungen, die — wie in Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 4056/86
vorgesehen — ausschließlich zwischen den Häfen ein und desselben Mitgliedstaats erbracht werden,

c) den Luftverkehr zwischen Flughäfen der Gemeinschaft und Drittländern.

Artikel 33

Erlass von Durchführungsvorschriften

(1) Die Kommission ist befugt, alle sachdienlichen Vorschriften zur Durchführung dieser Verordnung zu
erlassen. Diese können unter anderem Folgendes zum Gegenstand haben:

a) Form, Inhalt und sonstige Modalitäten der Beschwerden gemäß Artikel 7 sowie das Verfahren zur
Abweisung einer Beschwerde,

b) die praktische Durchführung des Informationsaustauschs und der Konsultation nach Artikel 11,

c) die praktische Durchführung der Anhörungen gemäß Artikel 27.

(2) Vor dem Erlass von Maßnahmen nach Absatz 1 veröffentlicht die Kommission einen Entwurf dieser
Maßnahmen und fordert alle Beteiligten auf, innerhalb einer von ihr gesetzten Frist, die einen Monat nicht
unterschreiten darf, zu dem Entwurf Stellung zu nehmen. Vor der Veröffentlichung des Entwurfs einer
Maßnahme und vor ihrem Erlass hört die Kommission den Beratenden Ausschuss für Kartell- und Mono-
polfragen.

KAPITEL XI

ÜBERGANGS-, ÄNDERUNGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 34

Übergangsbestimmungen

(1) Bei der Kommission nach Artikel 2 der Verordnung Nr. 17 gestellte Anträge, Anmeldungen gemäß
den Artikeln 4 und 5 der Verordnung Nr. 17 sowie entsprechende Anträge und Anmeldungen gemäß den
Verordnungen (EWG) Nr. 1017/68, (EWG) Nr. 4056/86 und (EWG) Nr. 3975/87 werden mit Anwendbar-
keit der vorliegenden Verordnung unwirksam.

(2) Die Wirksamkeit von nach Maßgabe der Verordnung Nr. 17 und der Verordnungen (EWG) Nr.
1017/68, (EWG) Nr. 4056/87 und (EWG) Nr. 3975/87 vorgenommenen Verfahrensschritten bleibt für die
Anwendung der vorliegenden Verordnung unberührt.

Artikel 35

Bestimmung der Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten

(1) Die Mitgliedstaaten bestimmen die für die Anwendung der Artikel 81 und 82 des Vertrags
zuständige(n) Wettbewerbsbehörde(n) so, dass die Bestimmungen dieser Verordnung wirksam angewandt
werden. Sie ergreifen vor dem 1. Mai 2004 die notwendigen Maßnahmen, um diesen Behörden die
Befugnis zur Anwendung der genannten Artikel zu übertragen. Zu den bestimmten Behörden können auch
Gerichte gehören.
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(2) Werden einzelstaatliche Verwaltungsbehörden und Gerichte mit der Durchsetzung des Wettbewerbs-
rechts der Gemeinschaft betraut, so können die Mitgliedstaaten diesen unterschiedliche Befugnisse und
Aufgaben zuweisen.

(3) Die Wirkung von Artikel 11 Absatz 6 erstreckt sich auf die von den Mitgliedstaaten bestimmten
Wettbewerbsbehörden, einschließlich der Gerichte, die Aufgaben in Bezug auf die Vorbereitung und den
Erlass der in Artikel 5 vorgesehenen Arten von Entscheidungen wahrnehmen. Die Wirkung von Artikel 11
Absatz 6 erstreckt sich nicht auf Gerichte, insoweit diese als Rechtsmittelinstanzen in Bezug auf die in
Artikel 5 vorgesehenen Arten von Entscheidungen tätig werden.

(4) Unbeschadet des Absatzes 3 ist in den Mitgliedstaaten, in denen im Hinblick auf den Erlass
bestimmter Arten von Entscheidungen nach Artikel 5 eine Behörde Fälle vor ein separates und von der
verfolgenden Behörde verschiedenes Gericht bringt, bei Einhaltung der Bestimmungen dieses Absatzes die
Wirkung von Artikel 11 Absatz 6 auf die mit der Verfolgung des betreffenden Falls betraute Behörde
begrenzt, die ihren Antrag bei dem Gericht zurückzieht, wenn die Kommission ein Verfahren eröffnet; mit
der Zurücknahme des Antrags wird das nationale Verfahren vollständig beendet.

Artikel 36

Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1017/68

Die Verordnung (EWG) Nr. 1017/68 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 2 wird aufgehoben.

2. In Artikel 3 Absatz 1 werden die Worte „Das in Artikel 2 ausgesprochene Verbot“ durch die Worte
„Das Verbot des Artikels 81 Absatz 1 des Vertrags“ ersetzt.

3. Artikel 4 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Worte „Vereinbarungen, Beschlüsse und aufeinander abgestimmte Verhalten-
sweisen der in Artikel 2 bezeichneten Art“ durch die Worte „Vereinbarungen, Beschlüsse und aufein-
ander abgestimmte Verhaltensweisen nach Artikel 81 Absatz 1 des Vertrags“ ersetzt.

b) Absatz 2 erhält folgenden Wortlaut:

„(2) Hat die Durchführung von Vereinbarungen, Beschlüssen oder aufeinander abgestimmten
Verhaltensweisen der in Absatz 1 bezeichneten Art im Einzelfall Wirkungen, die mit den in Artikel
81 Absatz 3 des Vertrags bezeichneten Voraussetzungen unvereinbar sind, so können die beteiligten
Unternehmen und Unternehmensvereinigungen verpflichtet werden, diese Wirkungen abzustellen.“

4. Die Artikel 5 bis 29 werden mit Ausnahme von Artikel 13 Absatz 3 aufgehoben, der für Entschei-
dungen, die nach Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 1017/68 vor dem Beginn der Anwendbarkeit
der vorliegenden Verordnung angenommen wurden, bis zum Ende der Gültigkeitsdauer dieser Entschei-
dungen weiterhingilt.

5. In Artikel 30 werden die Absätze 2, 3 und 4 gestrichen.

Artikel 37

Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2988/74

Folgender Artikel 7a wird in die Verordnung (EWG) Nr. 2988/74 eingefügt:

„Artikel 7a

Ausnahme vom Anwendungsbereich

Die vorliegende Verordnung gilt nicht für Maßnahmen, die nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1/
2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des
Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln (*) getroffen werden.

(*) ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1.“
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Artikel 38

Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 4056/86

Die Verordnung (EWG) Nr. 4056/86 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„1. Nichtbeachtung einer Auflage

Wenn die Beteiligten einer Auflage, die nach Artikel 5 mit der nach Artikel 3 vorgesehenen Frei-
stellung verbunden ist, nicht nachkommen, kann die Kommission zur Abstellung dieser Zuwider-
handlung nach den in der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur
Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln (*)
festgelegten Bedingungen beschließen, dass sie bestimmte Handlungen zu unterlassen oder
vorzunehmen haben, oder ihnen den Rechtsvorteil der Gruppenfreistellung entziehen.

(*) ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

i) Unter Buchstabe a) wird der Ausdruck „nach Maßgabe des Abschnitts II“ durch den Ausdruck
„nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1/2003“ ersetzt.

ii) Unter Buchstabe c) Ziffer i) Unterabsatz 2 erhält der zweite Satz folgende Fassung:

„Gleichzeitig entscheidet die Kommission, ob sie die angebotenen Verpflichtungszusagen der
betreffenden Unternehmen nach Maßgabe des Artikels 9 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003
annimmt, um unter anderem zu erreichen, dass der Konferenz nicht angehörende Reedereien
Zugang zum Markt erhalten.“

2. Artikel 8 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird gestrichen.

b) In Absatz 2 werden die Worte „gemäß Artikel 10“ durch die Worte „gemäß der Verordnung (EG) Nr.
1/2003“ ersetzt.

c) Absatz 3 wird gestrichen.

3. Artikel 9 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird der Ausdruck „den in Artikel 15 genannten Beratenden Ausschuss“ durch den
Ausdruck „den in Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003“ ersetzt.

b) In Absatz 2 wird der Ausdruck „in Artikel 15 genannten Beratenden Ausschuss“ durch den Ausdruck
„in Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003“ ersetzt.

4. Die Artikel 10 bis 25 werden mit Ausnahme von Artikel 13 Absatz 3 aufgehoben, der für Entschei-
dungen, die nach Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags vor dem Beginn der Anwendbarkeit der vorliegenden
Verordnung angenommen wurden, bis zum Ende der Gültigkeitsdauer dieser Entscheidungen weiterhin-
gilt.

5. In Artikel 26 werden die Worte „über Form, Inhalt und andere Einzelheiten der Beschwerden nach
Artikel 10, der Anträge nach Artikel 12 sowie über die Anhörung nach Artikel 23 Absätze 1 und 2“
gestrichen.

Artikel 39

Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3975/87

Die Artikel 3 bis 19 der Verordnung (EWG) Nr. 3975/87 werden mit Ausnahme von Artikel 6 Absatz 3
aufgehoben, der für Entscheidungen, die nach Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags vor dem Beginn der
Anwendbarkeit der vorliegenden Verordnung angenommen wurden, bis zum Ende der Gültigkeitsdauer
dieser Entscheidungen weiterhingilt.
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Artikel 40

Änderung der Verordnungen 19/65/EWG, (EWG) Nr. 2821/71 und (EWG) Nr. 1534/91

Artikel 7 der Verordnung 19/65/EWG, Artikel 7 der Verordnung (EWG) Nr. 2821/71 und Artikel 7 der
Verordnung (EWG) Nr. 1534/91 werden aufgehoben.

Artikel 41

Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3976/87

Die Verordnung (EWG) Nr. 3976/87 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 6 erhält folgende Fassung:

„Artikel 6

Vor Veröffentlichung des Verordnungsentwurfs und vor dem Erlass der Verordnung konsultiert die
Kommission den durch Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002
zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln (*)
eingesetzten Beratenden Ausschuss.

(*) ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1.“

2. Artikel 7 wird aufgehoben.

Artikel 42

Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 479/92

Die Verordnung (EWG) Nr. 479/92 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 5 erhält folgende Fassung:

„Artikel 5

Vor Veröffentlichung des Verordnungsentwurfs und vor dem Erlass der Verordnung konsultiert die
Kommission den durch Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002
zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln (*)
eingesetzten Beratenden Ausschuss.

(*) ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1.“

2. Artikel 6 wird aufgehoben.

Artikel 43

Aufhebung der Verordnungen Nrn. 17 und 141

(1) Die Verordnung Nr. 17 wird mit Ausnahme von Artikel 8 Absatz 3 aufgehoben, der für Entschei-
dungen, die nach Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags vor dem Beginn der Anwendbarkeit der vorliegenden
Verordnung angenommen wurden, bis zum Ende der Gültigkeitsdauer dieser Entscheidungen weiterhingilt.

(2) Die Verordnung Nr. 141 wird aufgehoben.

(3) Bezugnahmen auf die aufgehobenen Verordnungen gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende
Verordnung.

Artikel 44

Berichterstattung über die Anwendung der vorliegenden Verordnung

Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament und dem Rat fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser
Verordnung Bericht über das Funktionieren der Verordnung, insbesondere über die Anwendung von
Artikel 11 Absatz 6 und Artikel 17.

Auf der Grundlage dieses Berichts schätzt die Kommission ein, ob es zweckmäßig ist, dem Rat eine Überar-
beitung dieser Verordnung vorzuschlagen.
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Artikel 45

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Mai 2004.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 16. Dezember 2002.

Im Namen des Rates

Die Präsidentin
M. FISCHER BOEL
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1. EINLEITUNG 

1.1. Zweck der Bekanntmachung 

(1) Die Kommission verwendet den in dieser Bekanntmachung behandelten Begriff 
der Marktabgrenzung bei der Durchsetzung des Wettbewerbsrechts der Union, 
und zwar: i) bei der Durchsetzung der Kartellvorschriften nach den Artikeln 101 
und 102 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates1 (im Folgenden 
„Verordnung 1/2003“), ii) bei der Fusionskontrolle gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 139/2004 des Rates2 (im Folgenden „Fusionskontrollverordnung“) und 
iii) bei der Durchsetzung der entsprechenden Vorschriften, die im Abkommen 
über den Europäischen Wirtschaftsraum3 (im Folgenden „EWR-Abkommen“) 
enthalten sind. In wettbewerbsrechtlichen Beurteilungen, bei denen es wichtig 
ist, die relative Wettbewerbsstärke von Unternehmen4 in einem bestimmten 
Gebiet5 zu ermitteln, nimmt die Kommission in der Regel eine Abgrenzung des 
relevanten Marktes vor.  

                                                 
1 Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den 

Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln (ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1). 
2 Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle von 

Unternehmenszusammenschlüssen (ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1). 
3 In dieser Bekanntmachung gelten Bezugnahmen auf die Artikel 101 und 102 AEUV und auf die 

Fusionskontrollverordnung, insbesondere auf deren Artikel 2, als Bezugnahmen auf die 
entsprechenden Bestimmungen des EWR-Abkommens (siehe die Artikel 53 und 54 sowie 
Anhang XIV des EWR-Abkommens). 

4 Im Wettbewerbsrecht der Union umfasst der Begriff des Unternehmens jede Einheit, die eine 
wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, d. h. eine Tätigkeit, die darin besteht, Güter oder Dienstleistungen auf 
einem bestimmten Markt anzubieten, unabhängig von der Rechtsform der Einheit und der Art ihrer 
Finanzierung. Siehe Urteil des Gerichtshofs vom 23. April 1991, Höfner und Elser/Macrotron, C-
41/90, ECLI:EU:C:1991:161, Rn. 21, und Urteil des Gerichts vom 12. Dezember 2006, SELEX 
Sistemi Integrati/Kommission, T-155/04, ECLI:EU:T-2006:387, Rn. 50. 

5 Im Allgemeinen spielt die Marktabgrenzung nur eine untergeordnete Rolle, wenn die Kommission das 
Beihilfenrecht nach Artikel 107 AEUV durchsetzt, da sich die wettbewerbsrechtliche Beurteilung auf 
den Beihilfeempfänger und den betreffenden Wirtschaftszweig/Sektor konzentriert und weniger auf 
die Ermittlung des Wettbewerbsdrucks, mit dem der Beihilfeempfänger konfrontiert ist. Allerdings 
kann es in bestimmten Beihilfesachen erforderlich sein, Märkte abzugrenzen, um zu beurteilen, ob 
i) die betreffende staatliche Beihilfe geeignet ist, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu 
beeinträchtigen oder den Wettbewerb zu verfälschen, und ob ii) Artikel 107 Absatz 3 AEUV 
Anwendung findet. Siehe z. B. Urteil des Gerichtshofs vom 13. März 1985, Niederlande und 
Leeuwarder Papierwarenfabriek/Kommission, C-296/82, ECLI:EU:C:1985:113; Urteil des 
Gerichtshofs vom 14. Januar 1997, Spanien/Kommission, C-169/95, ECLI:EU:C:1997:10; Urteil des 
Gerichts vom 7. Juli 1999, Wirtschaftsvereinigung Stahl/Kommission, T-106/96, 
ECLI:EU:T:1999:137; Beschluss (EU) 2016/2007 der Kommission vom 1. Februar 2016 in der 
Beihilfesache SA.36754-2014/C. Ebenso kann die Marktabgrenzung – und damit die vorliegende 
Bekanntmachung – auch für nach Artikel 106 AEUV geprüfte Wettbewerbssachen eine Rolle spielen. 
Siehe z. B. Urteile des Gerichts vom 15. Dezember 2016, DEI/Kommission, T-169/08 RENV, 
ECLI:EU:T:2016:733 und DEI/Kommission, T-421/09 RENV, ECLI:EU:T:2016:748. Ist aber die 
Beurteilung der Marktmacht und damit des relevanten Marktes in einer bestimmten Wettbewerbssache 
von Bedeutung, so könnten Elemente des in dieser Bekanntmachung dargelegten Ansatzes für die 
Beurteilung von staatlichen Beihilfen oder von Wettbewerbssachen nach Artikel 106 AEUV 
herangezogen werden. Angesichts der eingeschränkteren Anwendung der Marktabgrenzung bei diesen 
beiden Arten von wettbewerbsrechtlichen Beurteilungen werden die spezifischen Aspekte dieser 
beiden Arten von Beurteilungen in dieser Bekanntmachung nicht weiter erörtert. 
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(2) Mit dieser Bekanntmachung sollen Orientierungshilfen dafür gegeben werden, 
wie die Kommission den Begriff des relevanten Marktes bei der Durchsetzung 
des Wettbewerbsrechts der Union anwendet. Wettbewerbspolitik erhält gut 
funktionierende Märkte, wobei gleichzeitig relevantem Marktversagen 
entgegengewirkt wird, wodurch ein Beitrag zum grünen und zum digitalen 
Wandel und zur Resilienz des Binnenmarkts geleistet wird.6 Sie soll 
sicherstellen, dass die Märkte offen und dynamisch bleiben. Dementsprechend 
kann die Durchsetzung des Wettbewerbsrechts dazu beitragen, Abhängigkeiten 
zu verhindern und die Resilienz der EU-Wirtschaft zu stärken, indem solide und 
vielseitige Lieferketten ermöglicht werden.7 Vor diesem Hintergrund tragen die 
aktualisierten Orientierungshilfen in dieser Bekanntmachung den wesentlichen 
Entwicklungen in den vergangenen zwanzig Jahren Rechnung. Zu diesen 
Entwicklungen zählen die Digitalisierung und neue Möglichkeiten des Angebots 
von Gütern und Dienstleistungen sowie der zunehmend vernetzte und 
globalisierte Charakter des gewerblichen Austauschs.  

(3) Die Kommission hofft, dass sie die Transparenz ihrer Politik und 
Beschlussfassung bei der Anwendung des Wettbewerbsrechts der Union 
dadurch erhöhen kann, dass sie die von ihr angewendeten Verfahren 
bekanntmacht und die wichtigsten Kriterien und Anhaltspunkte, auf die sie sich 
bei der Abgrenzung eines relevanten Marktes stützt, darlegt. Die Kommission 
rechnet ferner damit, dass in ihren eigenen Dienststellen und bei externen 
Akteuren Ressourcen eingespart werden können, sodass wettbewerbsrechtliche 
Beurteilungen effizienter werden. 

(4) Mehr Transparenz und damit eine größere Vorhersehbarkeit der nach dem 
Wettbewerbsrecht der Union durchgeführten Beurteilungen der Kommission 
werden auch zu mehr Rechtssicherheit für Unternehmen und ihre Berater 
führen, die so besser beurteilen können, wie die relevanten Märkte abzugrenzen 
sind und inwieweit die Kommission in einem bestimmten Fall möglicherweise 
wettbewerbsrechtliche Bedenken feststellen kann. Sie werden diese Faktoren bei 
ihrer internen Entscheidungsfindung berücksichtigen können, wenn sie 
beispielsweise den Erwerb anderer Unternehmen, die Gründung von 
Gemeinschaftsunternehmen, den Abschluss bestimmter Vereinbarungen oder 
ein bestimmtes einseitiges Verhalten in Betracht ziehen. Mithilfe der 
Orientierungshilfen in dieser Bekanntmachung werden Unternehmen auch 
leichter voraussehen können, welche Art von Informationen die Kommission für 
die Zwecke der Marktabgrenzung für relevant hält. 

1.2. Rolle der Marktabgrenzung 

(5) Die Marktabgrenzung ist ein Instrument, das die Kommission nutzt, um einen 
Bereich zu ermitteln und abzugrenzen, auf dem Unternehmen miteinander im 
Wettbewerb stehen. Der Hauptzweck der Marktabgrenzung besteht darin, in 
systematischer Weise zu ermitteln, welchem unmittelbaren Wettbewerbsdruck 

                                                 
6 Siehe Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen „Eine Wettbewerbspolitik für 
neue Herausforderungen“ (COM(2021) 713 vom 18. November 2021, S. 6). 

7 Ebd., S. 16. 
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das/die beteiligte(n) Unternehmen8 beim Angebot bestimmter Produkte9 in 
einem bestimmten Gebiet ausgesetzt ist/sind. Bei der Marktabgrenzung werden 
die relevanten Wettbewerber des/der beteiligten Unternehmen(s) beim Angebot 
der jeweiligen Produkte sowie die relevanten Kunden ermittelt.  

(6) Dieselben Erwägungen gelten, wenn die relevanten Märkte für den Erwerb 
bestimmter Produkte in einem bestimmten Gebiet (im Folgenden 
„Einkaufsmärkte“)10 abgegrenzt werden, indem systematisch ermittelt wird, 
welchem unmittelbaren Wettbewerbsdruck das/die beteiligte(n) Unternehmen 
beim Erwerb dieser Produkte ausgesetzt ist/sind. In dem Fall werden bei der 
Marktabgrenzung die relevanten Wettbewerber des/der beteiligten 
Unternehmen(s) beim Erwerb der Produkte sowie die relevanten Anbieter 
ermittelt. Im verbleibenden Teil dieser Bekanntmachung werden die 
Einkaufsmärkte nicht weiter erörtert, aber die in dieser Bekanntmachung 
enthaltenen Orientierungshilfen gelten auch für Einkaufsmärkte.  

(7) Die Kommission stützt sich in der Regel auf die Marktabgrenzung, wenn die 
Notwendigkeit besteht, die relative Wettbewerbsstärke von Unternehmen in 
einem bestimmten Gebiet im Rahmen der wettbewerbsrechtlichen Würdigung11 
zu beurteilen, und insbesondere die Frage zu beantworten, ob ein Unternehmen 
in dem jeweiligen Gebiet über Marktmacht verfügt. Die Marktabgrenzung ist 
somit ein Instrument, mit dem in geeigneten Fällen die wettbewerbsrechtliche 
Würdigung strukturiert und erleichtert werden kann; sie stellt jedoch keinen 
obligatorischen Schritt bei allen Beurteilungen nach dem Wettbewerbsrecht der 
Union dar.  

(8) Die Verwendung der Marktabgrenzung durch die Kommission steht in engem 
Zusammenhang mit den Zielen, die mit den verschiedenen Instrumenten des 
Wettbewerbsrechts der Union verfolgt werden:  

– Bei Beurteilungen nach Artikel 102 AEUV grenzt die Kommission die 
relevanten Märkte ab, wenn sie das Vorliegen einer marktbeherrschenden 

                                                 
8 Für die Zwecke dieser Bekanntmachung ist unter einem „beteiligten Unternehmen“ ein Unternehmen 

zu verstehen, dessen Wettbewerbsstärke beurteilt wird. Die beteiligten Unternehmen sind in der Regel 
die Parteien einer Vereinbarung bei Untersuchungen nach Artikel 101 AEUV, das/die Unternehmen, 
das/die Gegenstand eines Verfahrens nach Artikel 102 AEUV ist/sind, oder die an einem 
Zusammenschluss beteiligten Unternehmen bei Untersuchungen nach der Fusionskontrollverordnung. 
Je nach Fall kann es sich auch um den Beschwerdeführer in einem Wettbewerbsverfahren, ein 
Unternehmen auf vor- oder nachgelagerten Märkten oder jedes andere für das jeweilige 
Wettbewerbsverfahren relevante Unternehmen handeln. 

9 Für die Zwecke dieser Bekanntmachung umfasst der Begriff „Produkt“ gegebenenfalls auch 
Dienstleistungen oder Technologien. Der Begriff „Produktion“ umfasst dementsprechend auch die 
Erbringung oder Bereitstellung solcher Dienstleistungen oder Technologien.  

10 Zu Beispielen für Einkaufsmärkte siehe Wettbewerbssache M.10201 – Ahold Delhaize/Deen Assets, 
Erwägungsgründe 20-25, und die dort zitierten Wettbewerbssachen; M.9847 – Aldi/FPLPH Assets, 
Erwägungsgründe 19-22, und M.9409 – Aurubis/Metallo, Abschnitt 7.1. 

11 Für die Zwecke dieser Bekanntmachung umfasst der Begriff „wettbewerbsrechtliche Würdigung“ die 
sich nicht auf die Marktabgrenzung beziehenden Teile der inhaltlichen wettbewerbsrechtlichen 
Beurteilung einer Wettbewerbssache durch die Kommission. Dazu gehört insbesondere die 
Beurteilung des Vorliegens einer marktbeherrschenden Stellung und gegebenenfalls die Beurteilung 
der voraussichtlichen Auswirkungen des Verhaltens des/der beteiligten Unternehmen(s) oder die 
voraussichtlichen Auswirkungen eines Zusammenschlusses auf den Wettbewerb. 
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Stellung beurteilt, was im Allgemeinen anhand des relevanten Marktes 
geschieht.12 

– Bei wettbewerbsrechtlichen Prüfungen nach der Fusionskontrollverordnung 
grenzt die Kommission die relevanten Märkte in der Regel ab, wenn sie die 
Auswirkungen eines Zusammenschlusses auf den Wettbewerb beurteilt.13  

– Bei wettbewerbsrechtlichen Prüfungen nach Artikel 101 AEUV stützt sich die 
Kommission insbesondere auf die Marktabgrenzung, um festzustellen, ob eine 
spürbare Beschränkung des Wettbewerbs vorliegt, oder um festzustellen, ob die 
Voraussetzung des Artikels 101 Absatz 3 Buchstabe b AEUV für eine 
Freistellung von der Anwendung des Artikels 101 Absatz 1 AEUV erfüllt ist.14 
In der Praxis tendiert die Kommission dazu, bei der wettbewerbsrechtlichen 
Beurteilung von Vereinbarungen, die eine Verhinderung, Einschränkung oder 
Verfälschung des Wettbewerbs bewirken, die Marktabgrenzung zugrunde zu 
legen. Dagegen nimmt die Kommission bei der wettbewerbsrechtlichen Prüfung 
von Vereinbarungen, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung 
des Wettbewerbs bezwecken, wie z. B. Kartellvereinbarungen, in der Regel keine 
Abgrenzung des relevanten Marktes vor und ist auch nicht dazu verpflichtet.15 

(9) Die Marktabgrenzung ermöglicht die Berechnung der Marktanteile, die die 
Kommission zur Beurteilung der Wettbewerbsstärke eines Unternehmens für die 
Zwecke der wettbewerbsrechtlichen Würdigung heranziehen kann. Die 
Kommission kann die Marktanteile auch als erstes Screening-Instrument 
einsetzen, um zu beurteilen, ob wettbewerbsrechtliche Bedenken auftreten 
können. Marktanteilsschwellenwerte zählen zu den Elementen, die den 
Anwendungsbereich der Gruppenfreistellungsverordnungen in Bezug auf 
Artikel 101 AEUV bestimmen16, sie bilden eines der Elemente für die 

                                                 
12  Urteil des Gerichtshofs vom 21. Februar 1973, Europemballage und Continental Can/Kommission, C-

6/72, ECLI:EU:C:1973:22, Rn. 32; Urteil des Gerichts vom 24. Mai 2012, MasterCard 
u. a./Kommission, T-111/08, ECLI:EU:T:2012:260, Rn. 171. 

13 Urteil des Gerichtshofs vom 21. Februar 1973, Europemballage und Continental Can/Kommission, C-
6/72, ECLI:EU:C:1973:22, Rn. 32; Urteil des Gerichtshofs vom 31. März 1998, Frankreich 
u. a./Kommission („Kali & Salz“), verbundene Rechtssachen C-68/94 und C-30/95, 
ECLI:EU:C:1998:148, Rn. 143; Urteil des Gerichts vom 6. Juni 2002, Airtours/Kommission, T-
342/99, ECLI:EU:T:2002:146, Rn. 19; Urteil des Gerichts vom 7. Mai 2009, NVV u. a./Kommission, 
T-151/05, ECLI:EU:T:2009:144, Rn. 51. 

14 Die Unionsgerichte haben in diesem Zusammenhang festgestellt, dass die Kommission die 
Marktabgrenzung verwenden kann, „wenn ohne eine solche Abgrenzung nicht bestimmt werden kann, 
ob die ... Verhaltensweise, um die es geht, ... eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung 
des Wettbewerbs innerhalb des [Binnenmarktes] bezweckt oder bewirkt“ (Urteil des Gerichts vom 
6. Juli 2000, Volkswagen/Kommission, T-62/98, ECLI:EU:T:2000:180, Rn. 230; Urteil des Gerichts 
vom 8. Juli 2004, Mannesmannröhren-Werke/Kommission, T-44/00, ECLI:EU:T:2004:218, Rn. 132). 
Weitere Beispiele für Fälle, in denen die Marktabgrenzung nach Artikel 101 AEUV relevant wäre, 
finden sich auch unter Randnummer (9)dieser Bekanntmachung. 

15 Urteil des Gerichts vom 8. Juli 2004, Mannesmannröhren-Werke/Kommission, T-44/00, 
ECLI:EU:T:2004:218, Rn. 132; Urteil des Gerichts vom 28. Juni 2016, Telefónica/Kommission, T-
216/13, ECLI:EU:T:2016:369, Rn. 214. 

16 Marktanteilsschwellenwerte beschränken die Anwendbarkeit des geschützten Bereichs (Safe Harbour) 
auf Vereinbarungen zwischen Unternehmen, die einen Anteil an dem relevanten Markt bzw. den 
relevanten Märkten halten, der die in den Verordnungen festgelegten Schwellenwerte nicht 
überschreitet. Siehe Artikel 3 der Verordnung (EU) 2022/720 der Kommission vom 10. Mai 2022 über 
die Anwendung des Artikels 101 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
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Beurteilung der Frage, ob eine Beeinträchtigung des Handels nach den 
Artikeln 101 und 102 AEUV vorliegen könnte17, und sie sind eines der 
Elemente für die Ermittlung von Zusammenschlüssen, bei denen in Bezug auf 
sämtliche oder bestimmte Märkte von vornherein davon ausgegangen wird, dass 
es nach der Fusionskontrollverordnung keinen Anlass zu 
wettbewerbsrechtlichen Bedenken gibt, es sei denn, es liegen besondere 
Umstände vor.18  

1.3. Allgemeine Grundsätze der Marktabgrenzung 

(10) Für die Marktabgrenzung im Rahmen der Durchsetzung des Wettbewerbsrechts 
der Union durch die Kommission gelten eine Reihe von Grundsätzen. Dazu 
zählen die folgenden: 

(11) Erstens beruht die Marktabgrenzung auf dem jeweiligen Sachverhalt.19 
Relevante Märkte im Sinne des Wettbewerbsrechts der Union unterscheiden 
sich von einem Wirtschaftszweig zum anderen, auf verschiedenen Stufen der 
Lieferkette und möglicherweise auch nach geografischem Gebiet. Das Ergebnis 
der Marktabgrenzung in einer bestimmten Wettbewerbssache bleibt in der Regel 
davon unberührt, ob die Abgrenzung im Rahmen der Fusionskontrolle oder der 
Durchsetzung des Kartellrechts vorgenommen wird.20 Liegen frühere 

                                                                                                                                                 
auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und abgestimmten Verhaltensweisen, C/2022/3015 (ABl. 
L 134 vom 11.5.2022, S. 4), Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 1217/2010 der Kommission und 
Artikel 3 der Verordnung Nr. 1218/210 der Kommission [zu aktualisieren, sobald die neuen 
Horizontal-GVO in Kraft sind]. 

17 Bekanntmachung der Kommission: Leitlinien über den Begriff der Beeinträchtigung des 
zwischenstaatlichen Handels in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags (im Folgenden „Leitlinien über 
den Begriff der Beeinträchtigung des Handels“) (ABl. C 101 vom 27.4.2004, S. 81), Abschnitt 2.4. Die 
Kommission kann bei der Beurteilung der Frage, ob eine Beeinträchtigung des Handels vorliegen 
könnte, Marktanteile zugrunde legen, doch erfordert die Prüfung der Spürbarkeit nicht unbedingt eine 
Abgrenzung der relevanten Märkte und eine Errechnung der Marktanteile (siehe Randnummer 48 der 
Leitlinien über den Begriff der Beeinträchtigung des Handels), und die Kommission ist hierzu nicht 
verpflichtet. 

18 Siehe hierzu die Definition des Begriffs „betroffene Märkte“ in Anhang I Abschnitt 6.3 der 
Verordnung (EG) Nr. 802/2004 der Kommission vom 21. April 2004 zur Durchführung der 
Fusionskontrollverordnung (im Folgenden: „Durchführungsverordnung zur 
Fusionskontrollverordnung“) (ABl. L 133 vom 30.4.2004, S. 1), zuletzt geändert durch die 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1269/2013 der Kommission vom 5. Dezember 2013 zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 802/2004 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates 
über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (ABl. L 336 vom 14.12.2013, S. 1 [nach 
Inkrafttreten der neuen Durchführungsverordnung zur Fusionskontrollverordnung zu aktualisieren], 
und die Bekanntmachung der Kommission über ein vereinfachtes Verfahren für bestimmte 
Zusammenschlüsse gemäß der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates (ABl. 366 vom 14.12.2013, 
S. 5, Rn. 5 und 6). 

19 Siehe Urteil des EFTA-Gerichtshofs vom 5. Mai 2022, Telenor und Telenor Norge/EFTA-
Überwachungsbehörde, E-12/20, Rn. 173, demzufolge die Marktabgrenzung fallweise erfolgen muss. 

20 In einigen Fällen kann die Marktabgrenzung jedoch je nach Art der durchgeführten Analyse zu 
unterschiedlichen Ergebnissen führen. Insbesondere kann der unmittelbare Wettbewerbsdruck, der mit 
der Marktabgrenzung ermittelt werden soll, davon abhängen, ob der Schwerpunkt auf einer 
Veränderung der Marktmacht unter Betrachtung der vorherrschenden Bedingungen liegt oder ob der 
Schwerpunkt auf der Frage liegt, ob die derzeitige oder frühere Situation eine Position der Marktmacht 
unter Betrachtung einer wettbewerbsbestimmten Situation widerspiegelt. So ergibt z. B. eine 
Marktabgrenzung im Rahmen der Beurteilung der Veränderung der Marktmacht infolge eines 
Zusammenschlusses, bei dem es zu horizontalen Überschneidungen kommt, nicht notwendigerweise 
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Beschlüsse der Kommission in Bezug auf einen bestimmten Markt vor, so kann 
die Kommission bei ihrer Analyse von diesen früheren Beschlüssen ausgehen 
und prüfen, ob die Abgrenzung des relevanten Marktes in diesen früheren 
Beschlüssen auf die jeweils vorliegende Wettbewerbssache angewandt werden 
kann. Die Kommission ist jedoch nicht verpflichtet, die in früheren 
Kommissionsbeschlüssen erfolgte Abgrenzung eines relevanten Marktes auf 
spätere Wettbewerbssachen anzuwenden.21  

(12) Zweitens beinhaltet die Abgrenzung des relevanten Marktes sowohl die 
Abgrenzung des sachlich relevanten Marktes als auch die Abgrenzung des 
räumlich relevanten Marktes.22 Bei der Abgrenzung des relevanten Marktes 
berücksichtigt die Kommission die verschiedenen Wettbewerbsparameter, die 
die Kunden in dem untersuchten Gebiet und Zeitraum für relevant halten. Zu 
diesen Parametern können der Preis des Produkts, aber auch sein 
Innovationsniveau, verschiedene Qualitätsaspekte – z. B. seine Haltbarkeit, 
Nachhaltigkeit, der Wert und die Vielfalt der durch das Produkt gebotenen 
Nutzungsmöglichkeiten, das vermittelte Bild oder die gebotene Sicherheit und 
der gebotene Schutz der Privatsphäre – sowie seine Verfügbarkeit, auch in 
Bezug auf Vorlaufzeiten, Widerstandsfähigkeit der Lieferketten, Zuverlässigkeit 
der Lieferung und Transportkosten, gehören.  

(13) Drittens ist die Marktabgrenzung, sofern sie erforderlich ist, nur ein Schritt bei 
der durch die Kommission vorgenommene Prüfung nach dem Wettbewerbsrecht 
der Union. Die Kommission entscheidet erst nach Vornahme einer 
wettbewerbsrechtlichen Würdigung, ob wettbewerbsrechtliche Bedenken 
bestehen.23 Die Marktabgrenzung greift daher dem Ergebnis der Prüfung der 
Kommission nach dem Wettbewerbsrecht der Union nicht vor. 

(14) Viertens kann bei der Marktabgrenzung zwischen Wettbewerbsdruck, der vom 
Markt selbst ausgeht, und Wettbewerbsdruck, der von anderen Märkten ausgeht, 
unterschieden werden, indem nur der unmittelbare Wettbewerbsdruck auf dem 
relevanten Markt berücksichtigt wird. Bei der wettbewerbsrechtlichen 

                                                                                                                                                 
denselben relevanten Markt wie eine Marktabgrenzung im Rahmen der Beurteilung einer 
marktbeherrschenden Stellung nach Artikel 102 AEUV. Siehe auch Fußnote 48, in der die zugrunde 
liegende Argumentation näher erläutert wird.   

21 Das Gericht stellte in dieser Hinsicht in seinem Urteil vom 7. Mai 2009, NVV u. a./Kommission, T-
151/05, ECLI:EU: T:2009:144, Rn. 136, Folgendes klar: „Insbesondere können die Kläger nicht 
deswegen ein berechtigtes Vertrauen haben, weil die Kommission in einer früheren Entscheidung 
Märkte in bestimmter Weise definiert hat, da die in einer solchen Entscheidung getroffenen 
Feststellungen weder die Kommission noch gar das Gericht binden“. Siehe auch Urteil des Gerichts 
vom 14. Dezember 2005, General Electric/Kommission, T-210/01, ECLI:EU:T:2005:456, Rn. 120; 
Urteil des Gerichts vom 18. Mai 2022, Wieland-Werke/Kommission, T-251/19, ECLI:EU:T:2022:296, 
Rn. 79; Urteil des Gerichts vom 13. Mai 2015, Niki Luftfahrt/Kommission, T-162/10, 
ECLI:EU:T:2015:283, Rn. 144; Urteil des Gerichts vom 25. März 2015, Slovenská pošta/Kommission, 
T-556/08, ECLI:EU:T:2015:189, Rn. 197; Urteil des Gerichts vom 23. Mai 2019, KPN/Kommission, 
T-370/17, ECLI:EU:T:2019:354, Rn. 79. Siehe auch Urteil des EFTA-Gerichtshofs vom 5. Mai 2022, 
Telenor und Telenor Norge/EFTA-Überwachungsbehörde, E-12/20, Rn. 97.  

22 Urteil des Gerichtshofs vom 14. Februar 1978, United Brands/Kommission, C-27/76, 
ECLI:EU:C:1978:22, Rn. 10 und 11. 

23 Siehe Fußnote 11.  
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Würdigung berücksichtigt die Kommission jedoch alle Arten von 
Wettbewerbsdruck (unmittelbar und mittelbar).  

(15) Fünftens werden bei verschiedenen Wettbewerbssachen und im Rahmen 
unterschiedlicher wettbewerbsrechtlicher Beurteilungen häufig die gleichen 
Märkte abgegrenzt, wenn es sich hinsichtlich der Produkte und des räumlichen 
Gebiets um dieselbe wirtschaftliche Tätigkeit handelt.24 In Abhängigkeit von 
den nachfolgend aufgeführten Faktoren kann das Ergebnis der Marktabgrenzung 
jedoch auch dann unterschiedlich ausfallen, wenn es sich um dieselben Produkte 
und dasselbe räumliche Gebiet handelt.  

– Die Wettbewerbsparameter: Wie in Randnummer (12) dargelegt, können 
Unternehmen auf der Grundlage verschiedener Wettbewerbsparameter mit 
anderen Unternehmen konkurrieren. So kann sich beispielsweise der auf die 
Preise der Produkte des/der beteiligten Unternehmen(s) einwirkende 
Wettbewerbsdruck von dem Wettbewerbsdruck unterscheiden, der mit Blick auf 
Investitionen desselben Unternehmens bzw. derselben Unternehmen in 
Produktverbesserungen besteht, was zu unterschiedlichen sachlich und räumlich 
relevanten Märkten führen kann.25 

– Das/die beteiligte(n) Unternehmen: Da die Tätigkeiten des/der beteiligten 
Unternehmen(s) den Ausgangspunkt für die Substitutionsanalyse bilden, können 
die Märkte je nach beteiligten Unternehmen unterschiedlich abgegrenzt werden. 
Dies kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn der zwischen Unternehmen 

                                                 
24 So wurde beispielsweise im Luftverkehrssektor der sachlich relevante Markt für Passagierflüge auf der 

Grundlage des Ansatzes „Städtepaar Ausgangsort/Zielort (O & D)“ abgegrenzt. Dieser Ansatz wurde 
in der Folge auch auf andere Wettbewerbssachen angewandt. Siehe z. B. Fusionskontrollsachen 
M.3280 – Air France/KLM, Erwägungsgründe 9 und 16; M.3770 – Lufthansa/Swiss, 
Erwägungsgründe 12 ff.; M.6447 – IAG/bmi, Erwägungsgrund 31; M.7333 – Alitalia/Etihad, 
Erwägungsgrund 63; M.7541 – IAG/Aer Lingus, Erwägungsgrund 14; Kartellsachen AT.36201 – 
PO/Lufthansa+SAS+United (Artikel 85); AT.39596 – British Airways/American Airlines/Iberia und 
Urteil des Gerichtshofs vom 11. April 1989, Ahmed Saeed Flugreisen u. a./Zentrale zur Bekämpfung 
unlauteren Wettbewerbs, C-66/86, ECLI:EU:C:1989:140, Rn. 40; Urteil des Gerichts vom 19. Mai 
1994, Air France/Kommission, T-2/93, ECLI:EU:T:1994:55, Rn. 84; Urteil des Gerichts vom 4. Juli 
2006, easyJet/Kommission, T-177/04, ECLI:EU:T:2006:187, Rn. 56. Ein weiteres Beispiel sind 
Märkte für Online-Werbedienste, bei denen der sachlich relevante Markt durchweg als separater, von 
Offline-Werbeflächen getrennter Markt für die Bereitstellung von Online-Werbeflächen abgegrenzt 
wurde, während der räumlich relevante Markt durchweg landesweit oder entlang von Sprachgrenzen 
innerhalb des EWR abgegrenzt wurde (siehe z. B. M.4731 – Google/DoubleClick, 
Erwägungsgründe 56 und 83-84; M.5727 – Microsoft/Yahoo! Search Business, Erwägungsgründe 61 
und 91-93; M.7217 – Facebook/Whatsapp, Erwägungsgründe 79 und 81-83). 

25 So grenzte die Kommission in der Sache M.7932 – Dow/DuPont zunächst nationale Märkte für 
formulierte Pflanzenschutzmittel ab, um den Produkt- und Preiswettbewerb zu beurteilen 
(Erwägungsgründe 319 und 332). Bei dieser Beurteilung stützte sich die Kommission auf 
Marktanteile, die auf der Ebene von Kombinationen aus Pflanzen und Schädlingen auf nationaler 
Ebene berechnet wurden, verwendete aber auch die Marktanteile für Gruppen von Kombinationen aus 
Pflanzen und Schädlingen auf EWR-Ebene, da diese über die Stärke der Marktteilnehmer auf der 
Ebene ihres Wirkstoffportfolios Aufschluss geben, sowie die weltweiten Marktanteile der FuE-
Anbieter, die Informationen über die relative Stärke der Anbieter liefern, die neue Wirkstoffe auf den 
Markt bringen (Erwägungsgrund 362). Anschließend analysierte die Kommission den 
Innovationswettbewerb in der gesamten Branche und in Innovationsräumen, die aus Gruppen von 
Kombinationen aus Pflanzen und Schädlingen auf globaler oder zumindest EWR-Ebene bestehen, um 
zu beurteilen, wie Agrochemieunternehmen miteinander konkurrieren, um neue Wirkstoffe zu finden 
und zu entwickeln (Erwägungsgründe 352 und 361).  
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herrschende Wettbewerbsdruck asymmetrisch ist.26 In diesem Fall kann die 
Heranziehung der Produkte verschiedener Unternehmen als Ausgangspunkt für 
die Substitutionsanalyse – z. B. weil die am Zusammenschluss beteiligten 
Unternehmen unterschiedlich sind oder weil das Verhalten eines anderen 
Unternehmens Gegenstand der Untersuchung ist – zu unterschiedlichen 
Ergebnissen hinsichtlich der Marktabgrenzung führen. 

– Der Bezugszeitraum: Die Kommission berücksichtigt die Umstände zum 
Zeitpunkt des jeweils geprüften Verhaltens oder Zusammenschlusses. 
Dementsprechend können sich die Ergebnisse der Marktabgrenzung im Laufe der 
Zeit ändern, wenn sich die Wettbewerbsdynamik ändert. Dies kann 
beispielsweise der Fall sein, wenn sich die Wettbewerbsbedingungen in 
verschiedenen geografischen Gebieten mit der Zeit annähern und hinreichend 
homogen werden, sodass Gebiete, die ursprünglich Teil unterschiedlicher 
räumlicher Märkte waren, zu einem späteren Zeitpunkt in denselben räumlichen 
Markt einbezogen werden.27 

(16) Sechstens kann die Kommission voraussichtliche Veränderungen der Struktur 
eines Marktes berücksichtigen, wenn die Wettbewerbssache eine 
vorausschauende Beurteilung erfordert. Strukturelle Marktveränderungen 
unterscheiden sich insofern von Erwägungen im Zusammenhang mit dem 
Markteintritt potenzieller Wettbewerber („potenzieller Wettbewerb“)28, als sie 
sich auf die allgemeine Dynamik von Angebot und Nachfrage auf einem Markt 
und damit auf die allgemeinen Reaktionen auf Veränderungen der jeweiligen 
Angebotsbedingungen auswirken. Solche strukturellen Marktveränderungen 
sind von Veränderungen zu unterscheiden, die nur einzelne Unternehmen oder 
Verbraucher betreffen, die Produkte auf den relevanten Märkten anbieten oder 

                                                 
26 Siehe Wettbewerbssachen M.6497 – Hutchison 3G Austria/Orange Austria und M.8808 – T-Mobile 

Austria/UPC Austria. In der ersten Sache ging die Kommission von einem Mobilfunk-Datendienste 
umfassenden Kandidatenmarkt aus und stellte fest, dass Mobilfunk-Datendienste nur begrenzt durch 
Festnetz-Internetzugangsdienste substituierbar sind (Erwägungsgrund 57). In der zweiten Sache prüfte 
die Kommission, ob mobile Internetzugangsdienste in gleicher Weise wie Festnetzanschlüsse für den 
Internet-Zugang zu Hause genutzt werden könnten, und kam zu dem Schluss, dass der sachlich 
relevante Markt sowohl Festnetz- als auch Mobilfunktechnologien für Privatkunden umfasste 
(Erwägungsgrund 39). Siehe auch Urteil des Gerichts vom 30. Januar 2007, France 
Télécom/Kommission, T-340/03, ECLI:EU:T-2007:22, Rn. 88-89, Urteil des Gerichts vom 1. Juli 
2010, AstraZeneca/Kommission, T-321/05, ECLI:EU:T:2010:266, Rn. 96-97, und Urteil des EFTA-
Gerichtshofs vom 5. Mai 2022, Telenor und Telenor Norge/EFTA-Überwachungsbehörde, E-12/20, 
Rn. 117. 

27 So grenzte die Kommission in der Wettbewerbssache M.2033 – Metso/Svedala aus dem Jahr 2001 den 
räumlichen Markt für Brecher, bei denen es sich um Investitionsgüter für den Bergbau handelt, EWR-
weit ab (siehe Erwägungsgrund 114). In der späteren Sache M.9585 – Outotec/Metso 
(Mineraliensparte) aus dem Jahr 2020 grenzte die Kommission den räumlich relevanten Markt für das 
Angebot von Investitionsgütern für den Bergbau, d. h. Mahl-, Flotations-, Filtrations- und 
Eisenerzpelletierungsausrüstung, weltweit ab (siehe Erwägungsgründe 258-261). Darüber hinaus 
stellte die Kommission in der Sache M.580 – ABB/Daimler-Benz aus dem Jahr 1995 fest, dass auf 
dem Markt für Eisenbahntechnik nationale oder regionale Spezifikationen bestanden, die 
Marktzutrittsschranken für Ausfuhren außerhalb der Heimatregion darstellten, und dass die Kunden 
Lieferanten mit Sitz in derselben Region oder in demselben Mitgliedstaat bevorzugten 
(Erwägungsgründe 22-41). Später kam die Kommission in der Sache M.5754 – Alstom 
Holdings/Areva T&D aus dem Jahr 2010 jedoch zu dem Schluss, dass der Markt mindestens den 
gesamten EWR umfasste (Erwägungsgrund 35). 

28 Siehe Randnummer (25) dieser Bekanntmachung. 
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nachfragen. Strukturelle Marktveränderungen können sich auf die Abgrenzung 
des sachlich relevanten Markts auswirken, z. B. wenn mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit festgestellt werden kann, dass die Markteinführung neuer 
Arten von Produkten unmittelbar bevorsteht,29 oder auf die Abgrenzung des 
räumlich relevanten Marktes, z. B. bei bevorstehenden technologischen 
Veränderungen oder bevorstehenden Änderungen des Rechtsrahmens.30 Die 
Kommission berücksichtigt die erwarteten kurz- oder mittelfristigen 
strukturellen Marktveränderungen, wenn sie innerhalb des für die 
wettbewerbsrechtliche Beurteilung der Kommission relevanten Zeitraums zu 
effektiven Veränderungen der allgemeinen Dynamik von Angebot und 
Nachfrage führen würden.31 Die Kommission kann diese Veränderungen nur 
dann berücksichtigen, wenn es deutliche Hinweise darauf gibt, dass die 
erwarteten strukturellen Veränderungen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit 
stattfinden werden. Die Anhaltspunkte müssen zuverlässig sein32 und über bloße 
Annahmen hinausgehen, dass beobachtete Trends anhalten oder bestimmte 
Unternehmen ihr Verhalten ändern werden. 

(17) Siebtens wird der Begriff „relevanter Markt“ im Wettbewerbsrecht der Union 
anders verwendet als der Begriff „Markt“ in anderen Zusammenhängen, 
insbesondere im geschäftlichen Kontext. Unternehmen verwenden häufig den 
Begriff „Markt“ für das Gebiet oder den Ort, wo sie ihre Produkte verkaufen, 
oder allgemein für die Branche oder den Wirtschaftszweig, der bzw. dem sie 
zugehören. So können Unternehmen z. B. angeben, auf einem globalen Markt 
tätig zu sein, wenn sie der Ansicht sind, dass sie weltweit mit Unternehmen aus 
allen Kontinenten um Einnahmen konkurrieren. Dies bedeutet jedoch nicht, dass 

                                                 
29 So kann beispielsweise im Zusammenhang mit der wettbewerbsrechtlichen Prüfung von Arzneimitteln 

der sachlich relevante Markt, wie in Randnummer (90) näher erläutert, um in der Entwicklung 
befindliche Produkte (im Folgenden „Pipeline-Produkte“) erweitert werden, die sich in klinischer 
Prüfung befinden, oder er kann angesichts des bevorstehenden Markteintritts des Generikums eines 
Originalpräparats auf ein bestimmtes Molekül beschränkt werden (siehe Urteil des Gerichtshofs vom 
30. Januar 2020, Generics (UK) u. a., C-307/18, ECLI:EU:C:2020:52, Rn. 131). 

30 In der Sache M.2478 – IBM/Italia/Business Solutions/JV führte die Kommission aus, dass sie in der 
Vergangenheit, etwa in der Sache M.2195 – Cap Gemini/Vodafone, davon ausgegangen war, dass IT-
Dienstleistungen auf nationaler Ebene erbracht wurden. Sie stellte jedoch fest, dass bei IT-
Dienstleistungen ein Trend zur Internationalisierung von Angebot und Nachfrage zu beobachten sei, 
der zum Teil auf die Nutzung des Internets zurückzuführen sei, das die Leistungserbringung aus der 
Ferne ermögliche (Erwägungsgrund 25). Dieser Trend zur Internationalisierung wurde auch in der 
späteren Wettbewerbssache M.6237 – Computer Sciences Corporation/iSOFT Group bestätigt, in der 
die Kommission feststellte, dass große Anbieter von IT-Diensten weltweit tätig sind und Kunden 
häufig weltweite/EWR-weite Ausschreibungen durchführen (Erwägungsgründe 17-18). In diesen 
Fällen wurde die Abgrenzung des räumlich relevanten Marktes offengelassen.  

31 Siehe Urteil des Gerichtshofs vom 30. Januar 2020, Generics (UK) u. a., C-307/18, 
ECLI:EU:C:2020:52, Rn. 134-135, in dem der Gerichtshof festgestellt hat, dass der Markt angesichts 
des bevorstehenden Markteintritts des Generikums eines Originalpräparats auf ein bestimmtes 
Molekül beschränkt werden könne, weil „die Generikahersteller ... in der Lage [seien], sofort oder 
kurzfristig in den Markt einzutreten, insbesondere wenn sie vorher eine erfolgversprechende Strategie 
für den Eintritt in den Markt entwickelt [hätten] und die für deren Umsetzung erforderlichen Schritte 
unternommen [hätten], z. B. eine Genehmigung für das Inverkehrbringen beantragt oder schon erlangt 
oder Bezugsverträge mit Dritthändlern abgeschlossen [hätten]“ und unter der Voraussetzung, dass 
Umstände vorliegen, „die erkennen lassen, für wie unmittelbar bevorstehend der Hersteller des 
Originalpräparats den drohenden Markteintritt von Generikaherstellern gehalten hat“. 

32 Siehe Abschnitt 3.4 für weitere Einzelheiten dazu, wie die Kommission Beweismittel zur 
Marktabgrenzung zusammenträgt und bewertet. 
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die Produkte aller weltweit tätigen Unternehmen für Kunden im Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) substituierbar sind oder dass die Kunden weltweit mit 
hinreichend homogenen Wettbewerbsbedingungen konfrontiert sind, was für die 
Marktabgrenzung der Kommission nach dem Wettbewerbsrecht der Union der 
relevante Aspekt ist (siehe nähere Erläuterung in Abschnitt 2). Auch der Begriff 
„Markt“ oder die Abgrenzung eines „Marktes“ in anderen Rechtsbereichen als 
dem Wettbewerbsrecht, wie z. B. im Bereich der elektronischen 
Kommunikation33, ist für die Zwecke des Wettbewerbsrechts der Union nicht 
ausschlaggebend.  

(18) Achtens braucht die Kommission keine endgültige Schlussfolgerung zum 
genauen Umfang des Marktes zu ziehen, wenn das Ergebnis der 
wettbewerbsrechtlichen Beurteilung der Kommission bei unterschiedlichen 
plausiblen Marktabgrenzungen gleich bliebe. In solchen Fällen kann die 
Kommission die Frage der Marktabgrenzung offen lassen, wodurch ihre 
wettbewerbsrechtliche Beurteilung in Bezug auf die Marktabgrenzung 
effizienter wird. Sowohl in Fällen, in denen unabhängig von der angewandten 
Marktabgrenzung Wettbewerbsbedenken bestehen34, als auch in Fällen, in 
denen unabhängig von der angewandten Marktabgrenzung keine 
Wettbewerbsbedenken bestehen35, kann die Kommission die Marktabgrenzung 

                                                 
33 Siehe insbesondere die Empfehlung (EU) 2020/2245 der Kommission vom 18. Dezember 2020 über 

relevante Produkt- und Dienstmärkte des elektronischen Kommunikationssektors, die gemäß der 
Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europäischen Parlaments und des Rates über den europäischen Kodex 
für die elektronische Kommunikation für eine Vorabregulierung in Betracht kommen (Bekannt 
gegeben unter Aktenzeichen C(2020) 8750) (ABl. L 439 vom 29.12.2020, S. 23). 

34  Siehe z. B. den Beschluss in der Sache M.10078 – Cargotec/Konecranes, in dem die Kommission in 
Bezug auf Portalhubwagen (straddle carriers) und Shuttle-Portalhubwagen (shuttle carriers) sowohl die 
Abgrenzung des sachlich relevanten Marktes (der entweder als Gesamtmarkt abgegrenzt oder in 
Portalhubwagen und Shuttle-Portalhubwagen unterteilt werden könnte) als auch die des räumlich 
relevanten Marktes (EWR-weit oder weltweit) offen ließ, da das Vorhaben bei all diesen plausiblen 
Marktabgrenzungen Anlass zu Bedenken gab (Erwägungsgründe 126 und 376).  

Darüber hinaus kann die Kommission bei wettbewerbsrechtlichen Beurteilungen nach der 
Fusionskontrollverordnung die Marktabgrenzung in Fällen offen lassen, in denen im Zuge einer ersten 
Untersuchung nur in Bezug auf einen von mehreren plausiblen relevanten Märkten ernsthafte 
Bedenken auftreten, die beteiligten Unternehmen aber anbieten, Verpflichtungen einzugehen, die 
geeignet sind, den Zusammenschluss mit dem Binnenmarkt vereinbar zu machen. Siehe z. B. 
Wettbewerbssache M.8785 – The Walt Disney Company/Twenty-First Century Fox, 
Erwägungsgrund 85.  

In Verpflichtungsbeschlüssen nach Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 kann die Kommission 
die Marktabgrenzung auch dann offen lassen, wenn das/die beteiligte(n) Unternehmen nach einer 
ersten Untersuchung anbieten, Verpflichtungen einzugehen, die geeignet sind, die anfänglichen 
Bedenken auszuräumen. Siehe z. B. Sache AT.37966 – Distrigaz, Erwägungsgrund 11, und Sache 
AT.40153 – E-Book-Vertriebsvereinbarungen und damit verbundene Angelegenheiten (Amazon), 
Erwägungsgrund 48. 

35 Siehe z. B. Urteil des Gerichts vom 26. Oktober 2017, KPN/Kommission, T-394/15, 
ECLI:EU:T:2017:756, Rn. 60, und Urteil des Gerichts vom 8. Juli 2003, Verband der freien 
Rohrwerke u. a./Kommission, T-374/00, ECLI:EU:T:2003:188, Rn. 107 und 110. Siehe beispielsweise 
auch den Beschluss in der Sache M.9695 – LVMH/Tiffany, in dem die Kommission die genaue 
Abgrenzung des sachlich und räumlich relevanten Marktes für verschiedene Kategorien von 
Luxusgütern offen ließ, da unabhängig von der genauen Abgrenzung des sachlich und räumlich 
relevanten Marktes keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken bestanden (Erwägungsgründe 25, 31, 46, 
52, 57, 58 und 72).  
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offen lassen36. Wird die Marktabgrenzung offengelassen, so nimmt die 
Kommission in der Regel die wettbewerbsrechtliche Würdigung für alle 
plausiblen alternativen Marktabgrenzungen vor, doch kann der Umfang ihrer 
Wettbewerbsanalyse in Abhängigkeit von den beurteilten alternativen Märkten 
variieren.37  

2. BEGRIFF DES RELEVANTEN MARKTES UND ALLGEMEINE 
METHODIK 

2.1. Begriff des sachlich und des räumlich relevanten Marktes 

(19) Im Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs bzw. des Gerichts der 
Europäischen Union (im Folgenden „Unionsgerichte“) und der Beschlusspraxis 
der Kommission wird der relevante Markt, auf dem die Kommission die 
Wettbewerbsdynamik beurteilt, in der Regel in einer sachlichen und einer 
räumlichen Dimension abgegrenzt.  

(20) Der sachlich relevante Markt umfasst alle Produkte, die die Kunden angesichts 
der Eigenschaften der fraglichen Produkte, ihrer Preise und ihres 
Verwendungszwecks unter Berücksichtigung der Wettbewerbsbedingungen und 
der Struktur des Angebots und der Nachfrage auf dem Markt als mit dem 
Produkt bzw. den Produkten des/der beteiligten Unternehmen(s) austauschbar 
oder substituierbar ansehen.38 

(21) Der räumlich relevante Markt ist das Gebiet, in dem das/die beteiligte(n) 
Unternehmen als Anbieter oder Nachfrager von relevanten Produkten auftreten, 
in dem die Wettbewerbsbedingungen hinreichend homogen sind und das sich 

                                                 
36 Bei differenzierten Produktmärkten berührt die Abgrenzung eines relevanten Gesamtmarktes nicht die 

Möglichkeit, in bestimmten Marktsegmenten unterschiedliche Wettbewerbsdynamiken zu ermitteln, 
aber dennoch die genaue Abgrenzung der Segmente offen zu lassen. Die wettbewerbsrechtliche 
Analyse eines angemeldeten Zusammenschlusses kann zu der Feststellung führen, dass der 
Zusammenschluss den Wettbewerb nicht in allen Teilen des relevanten Marktes in gleicher Weise 
beeinträchtigt, ohne dass dies die Abgrenzung dieses Marktes selbst berührt oder infrage stellt (siehe 
Urteil des Gerichts vom 18. Mai 2022, Wieland-Werke/Kommission, T-251/19, ECLI:EU:T:2022:296, 
Rn. 40-41, 64 ff). 

37 Beispielsweise kann die Kommission ihre wettbewerbsrechtliche Würdigung bei Zusammenschlüssen, 
bei denen es zu horizontalen Überschneidungen kommt, auf die alternativen Märkte konzentrieren, auf 
denen die Überschneidungen zwischen den beteiligten Unternehmen am größten sind und auf denen 
der vom Markt selbst ausgehende unmittelbare Wettbewerbsdruck geringer ist. Die Kommission kann 
dann unter Umständen feststellen, dass die Überschneidungen, wenn sie auf diesem Markt keine 
wettbewerbsrechtlichen Bedenken aufwerfen, auch auf den alternativen Märkten keine 
wettbewerbsrechtlichen Bedenken aufwerfen. Siehe z. B. die Wettbewerbssache M.10339 – 
KKR/Landal, in der sich die wettbewerbsrechtliche Beurteilung der Kommission auf den engsten 
alternativen Produktmarkt konzentrierte, der als Markt für Ferienparks abgegrenzt wurde und auf dem 
die Überschneidungen zwischen den Tätigkeiten der beteiligten Unternehmen am größten waren 
(Erwägungsgründe 23 ff.). 

38 Siehe Urteil des Gerichtshofs vom 30. Januar 2020, Generics (UK) u. a., C-307/18, 
ECLI:EU:C:2020:52, Rn. 129, und Urteil des Gerichtshofs vom 13. Februar 1979, Hoffmann-La 
Roche/Kommission, C-85/76, ECLI:EU:C:1979:36, Rn. 51. Diese Abgrenzung spiegelt sich auch in 
Anhang I Abschnitt 6.1 der Durchführungsverordnung zur Fusionskontrollverordnung wider [Verweis 
ist zu prüfen, sobald die neue Durchführungsverordnung zur Fusionskontrollverordnung in Kraft tritt]. 
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von benachbarten Gebieten unterscheidet, und zwar insbesondere durch deutlich 
unterschiedliche Wettbewerbsbedingungen.39 

(22) In bestimmten Fällen können auch zeitliche Erwägungen bei der Abgrenzung 
des sachlich und des räumlich relevanten Marktes von Bedeutung sein, z. B. 
wenn Faktoren wie Saisonabhängigkeit oder Erwägungen zur Spitzen- und 
Nebenzeit die Kundenpräferenzen oder die Angebotsstruktur beeinflussen.40   

(23) In dieser Bekanntmachung wird erläutert, wie die Kommission die unter den 
Randnummern (20) und (21) dargelegten Begriffsbestimmungen anwendet.  

2.2. Allgemeine Methode der Marktabgrenzung 

(24) Wie in Abschnitt 1.2 erläutert, besteht der Hauptzweck der Marktabgrenzung 
darin, einen Rahmen für die Strukturierung und Erleichterung der 
wettbewerbsrechtlichen Würdigung zu bieten, indem systematisch der 
unmittelbare Wettbewerbsdruck ermittelt wird, dem die beteiligten 
Unternehmen ausgesetzt sind, wenn sie Kunden in einem bestimmten Gebiet 
bestimmte Produkte anbieten.  

(25) Der Wettbewerbsdruck, dem die Unternehmen ausgesetzt sind, hat 
hauptsächlich drei Ursachen: Nachfragesubstitution, Angebotssubstitution und 
potenzieller Wettbewerb. Die Nachfragesubstitution stellt die unmittelbarste und 
wirksamste disziplinierende Kraft dar, die auf die Anbieter eines gegebenen 
Produkts einwirkt.41 Der Einfluss eines Unternehmens auf die vorherrschenden 
Verkaufsbedingungen, wie z. B. die Preise, hängt davon ab, inwieweit seine 
Kunden ohne Weiteres zu verfügbaren Produkten wechseln können, die die 
Kunden als Substitute betrachten.42 Auch die Angebotssubstitution kann in 
bestimmten Fällen für die Abgrenzung des relevanten Marktes relevant sein, und 
zwar dann, wenn sie ebenso unmittelbar und wirksam ist wie die 
Nachfragesubstitution. Dagegen erfordert ein weniger direkter 
Wettbewerbsdruck, der die Kriterien der Angebotssubstitution im Hinblick auf 

                                                 
39 Siehe Urteil des Gerichts vom 30. September 2003, Cableuropa u. a./Kommission, T-346/02 und T-

347/02, ECLI:EU:T:2003:256, Rn. 115, Urteil des Gerichts vom 7. Mai 2009, NVV u. a./Kommission, 
T-151/05, ECLI:EU:T:2009:144, Rn. 52 und Urteil des Gerichtshofs vom 14. Februar 1978, United 
Brands/Kommission, C-27/76, ECLI:EU:C:1978:22, Rn. 11. Diese Definition spiegelt sich auch in 
Artikel 9 Absatz 7 der Fusionskontrollverordnung und in Anhang I Abschnitt 6.2 der 
Durchführungsverordnung zur Fusionskontrollverordnung wider.  

40 Für die Marktabgrenzung relevant waren zeitliche Erwägungen beispielsweise in der Sache M.5467 – 
RWE/Essent, in der die Kommission zwischen Spitzen- und Nebenzeiten für die Stromerzeugung und 
den Stromgroßhandel unterschieden hat (siehe Erwägungsgrund 32), und in der Sache M.8869 – 
Ryanair/Laudamotion, in der die Kommission zwischen der Sommer- und der Wintersaison auf dem 
Markt im Fluggastverkehr unterschied (siehe Erwägungsgründe 96-97). 

41 Urteil des Gerichts vom 4. Juli 2006, easyJet/Kommission, T-177/04, ECLI:EU:T:2006:187, Rn. 99. 
42 Auf bestimmten Märkten wird die Nachfrage möglicherweise nicht – oder nicht nur – vom 

Endverbraucher eines Produkts bestimmt, sondern (auch) von anderen Akteuren geprägt, deren 
Interessen nicht notwendigerweise mit denen des Endverbrauchers übereinstimmen. Auf den 
Arzneimittelmärkten beispielsweise sind Patienten die Endverbraucher von Arzneimitteln, Ärzte 
wählen das verschreibungspflichtige Arzneimittel aus oder beraten Patienten, welches nicht 
verschreibungspflichtige Arzneimittel sie verwenden sollen, und Versicherungssysteme decken in der 
Regel die Gesamtheit oder einen Teil der Kosten für das verabreichte Arzneimittel ab. Die 
Kommission berücksichtigt solche Besonderheiten bei der Abgrenzung des relevanten Marktes. 
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Unmittelbarkeit und Wirksamkeit nicht erfüllt, eine Analyse zusätzlicher 
Faktoren, einschließlich der Umstände im Zusammenhang mit den 
Markteintrittsbedingungen, und wird bei der wettbewerbsrechtlichen Würdigung 
als sich aus potenziellem Wettbewerb ergebender Wettbewerbsdruck 
berücksichtigt.43  

(26) Die wettbewerbsrechtliche Beurteilung der Nachfrage- und 
Angebotssubstitution trägt zur Ermittlung der Produkte auf dem relevanten 
Markt und damit der auf dem Markt tätigen Anbieter bei. Damit die 
Marktabgrenzung einen geeigneten Rahmen für die wettbewerbsrechtliche 
Würdigung bietet, müssen bei der Marktabgrenzung auch die Kunden ermittelt 
werden, die wahrscheinlich mit ähnlichen Auswirkungen des betreffenden 
Verhaltens oder Zusammenschlusses konfrontiert sei werden. Dementsprechend 
konzentriert sich die Kommission bei ihrer Entscheidung, welche Kunden dem 
relevanten Markt zuzurechnen sind, auf die Frage, inwieweit die Kunden mit 
ähnlichen oder unterschiedlichen Wettbewerbsbedingungen konfrontiert sind. 
Dies ist in räumlicher Hinsicht relevant, wenn die Kommission diese Gebiete in 
den räumlich relevanten Markt einbezieht, auf dem die Kunden mit hinreichend 
homogenen Wettbewerbsbedingungen konfrontiert sind. Die Kommission kann 
auch zwischen Kundengruppen unterscheiden, die in unterschiedlichen 
Kontexten mit sachlich unterschiedlichen Wettbewerbsbedingungen konfrontiert 
sind, z. B. wenn eine Preisdifferenzierung zwischen verschiedenen 
Kundengruppen vorliegt.44 

2.2.1. Allgemeine Methodik zur Abgrenzung der sachlich relevanten 
Märkte 

2.2.1.1. Nachfragesubstitution 

(27) Wie in den Randnummern (20) und (25) dargelegt, verfolgt die Kommission bei 
der Abgrenzung des sachlich relevanten Marktes hauptsächlich den Ansatz, die 
Substituierbarkeit von Produkten aus Sicht des Kunden zu beurteilen 
(Nachfragesubstitution). Eine ausreichend starke Nachfragesubstituierbarkeit 
besteht, wenn die Kunden ohne Weiteres zu leicht verfügbaren alternativen 
Produkten wechseln können. Besteht eine ausreichende 
Nachfragesubstituierbarkeit zwischen den Produkten verschiedener Anbieter, so 
bezieht die Kommission diese Produkte in denselben sachlich relevanten Markt 
ein. 

(28) Die Kommission bestimmt die Palette der Produkte, die die Kunden des/der 
beteiligten Unternehmen(s) als effektive Substitute ansehen, sowie den Grad 
ihrer Substituierbarkeit durch die Produkte des/der beteiligten Unternehmen(s) 
unter Berücksichtigung einer Vielzahl von Anhaltspunkten. Zu diesen 

                                                 
43 Das Gericht hat Folgendes erklärt: „Obwohl der potenzielle Wettbewerb und die Angebotssubstitution 

begrifflich zwei verschiedene Fragen betreffen, ... überschneiden sich diese Fragen doch teilweise, da 
der Unterschied vor allem in der – vorhandenen oder aber nicht vorhandenen – Unmittelbarkeit der 
Wettbewerbsbeschränkung liegt“(Urteil des Gerichts vom 30. September 2003, Atlantic Container 
Line u. a./Kommission, verbundene Rechtssachen T-191/98, T-212/98 bis T-214/98, 
ECLI:EU:T:2003:245, Rn. 834). 

44 Weitere Einzelheiten dazu, wie die Kommission die Marktabgrenzung im Falle von 
Preisdifferenzierung vornimmt, sind Abschnitt 4.2 zu entnehmen. 
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Anhaltspunkten gehören je nach den Erfordernissen und Besonderheiten des 
jeweiligen Falls Indikatoren für die Gründe, aus denen Kunden ein Produkt 
durch ein anderes ersetzen würden bzw. nicht ersetzen würden, wie etwa 
Kundenpräferenzen in Bezug auf Produktmerkmale, Preise, Verwendungszweck 
und Hindernisse für einen Anbieterwechsel sowie die Kosten eines 
Anbieterwechsels. Sie umfassen auch direkte Indikatoren für die 
Substituierbarkeit, wie Anhaltspunkte im Zusammenhang mit einer früheren 
oder hypothetischen Substitution. Weitere Einzelheiten zu den Anhaltspunkten, 
auf die sich die Kommission bei der wettbewerbsrechtlichen Beurteilung der 
Nachfragesubstitution stützt, sind Abschnitt 3.2 zu entnehmen. 

(29) Die Hauptfrage, die es bei der Prüfung dieser Anhaltspunkte zu beantworten 
gilt, lautet: In welchem Umfang und zu welchen leicht verfügbaren alternativen 
Produkten (falls vorhanden) würden die Kunden des/der beteiligten 
Unternehmen(s) bei einer Verschlechterung der Angebotsbedingungen für die 
Produkte des/der beteiligten Unternehmen(s) im Vergleich zu anderen 
Produkten wechseln?45 Für operative und praktische Zwecke konzentriert sich 
diese wettbewerbsrechtliche Beurteilung in der Regel auf Reaktionen auf 
Preiserhöhungen, kann aber auch Änderungen anderer Wettbewerbsparameter 
wie Qualität oder Innovationsgrad berücksichtigen, wie in Randnummer (12) 
dargelegt.  

(30) Konzeptionell bedeutet dieser Ansatz, dass einem als Ausgangspunkt dienenden 
Kandidatenmarkt, der anfänglich das bzw. die Produkte oder Produkttypen 
des/der von der wettbewerbsrechtlichen Würdigung betroffenen 
Unternehmen(s), umfasst, in der Folge alternative Produkte hinzugefügt werden, 
und zwar in abnehmender Reihenfolge, in der die Kunden die Produkte des/der 
beteiligten Unternehmen(s) durch diese alternativen Produkte ersetzen würden. 
Dieses Verfahren wird fortgesetzt, bis alle leicht verfügbaren Substitute ermittelt 
worden sind, die einen hinreichenden Wettbewerbsdruck auf die 
Angebotsbedingungen der Produkte des/der Unternehmen(s) ausüben. Der 
relevante Markt umfasst alle dieser ermittelten Produkte. 

(31) Das theoretische Kriterium für die Feststellung, ob alle hinreichend engen 
Substitute ermittelt wurden, ist die Frage, ob ein hypothetischer Monopolist auf 
dem Kandidatenmarkt Marktmacht ausüben könnte. Dies kann durch die 
Fragestellung beurteilt werden, ob es für einen hypothetischen Monopolisten auf 
dem Kandidatenmarkt rentabel wäre, eine geringfügige, aber signifikante und 
anhaltende Preiserhöhung (small but significant non-transitory price increase) 
vorzunehmen (im Folgenden „SSNIP-Test“).46 Ist eine solche Preiserhöhung für 

                                                 
45 Die gleiche Analyse wird bei der Ermittlung der Einkaufsmärkte angewandt: Hierbei ist der 

Ausgangspunkt für die Analyse von Anbieterwechseln der Anbieter, und mithilfe des Tests wird 
ermittelt, welche alternativen Vertriebswege und Verkaufsstellen es für die Produkte des Anbieters 
gibt. 

46 Bei der im Rahmen des SSNIP-Tests betrachteten Preiserhöhung handelt es sich in der Regel um eine 
Erhöhung um 5 % bis 10 %, die bei einem oder mehreren Produkten auf dem Kandidatenmarkt, 
einschließlich mindestens eines Produkts des/der beteiligten Unternehmen(s), vorgenommen wird. Der 
Umfang der Preiserhöhung und wie sie angewendet wird können jedoch vom konkreten Fall abhängen. 
Erwirtschaften die beteiligten Unternehmen beispielsweise nur einen vergleichsweise geringen 
Mehrwert in der Lieferkette (da Rohstoffe oder gekaufte Komponenten einen hohen Anteil am 
Gesamtpreis ausmachen), kann es besser sein, die Frage, ob ein hypothetischer Monopolist 
Marktmacht ausüben kann, in Bezug auf seinen Einfluss auf diesen Mehrwert zu beurteilen. Daher 
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den hypothetischen Monopolisten nicht rentabel, wird das Verfahren der 
Hinzufügung zusätzlicher Substitute auf dem Kandidatenmarkt mit der 
Hinzufügung des nächsten Substituts fortgesetzt. Ist die Preiserhöhung für den 
hypothetischen Monopolisten rentabel, wird das Verfahren beendet, und die 
Produkte auf dem Kandidatenmarkt bilden den relevanten Markt.  

(32) Wenn Unternehmen in Bezug auf andere Parameter als den Preis konkurrieren, 
wie z. B. Qualität oder Innovationsniveau, erschwert dies die Anwendung des 
SSNIP-Tests, insbesondere wenn es sich um zu einem monetären Nullpreis47 
angebotene Produkte und um hochinnovative Branchen handelt. Je nach Art der 
durchgeführten Beurteilung ergeben sich weitere Schwierigkeiten. Konzentriert 
sich die Beurteilung beispielsweise bei der Analyse von Zusammenschlüssen, 
bei denen es zu horizontalen Überschneidungen kommt, auf die Veränderung 
der Marktmacht des/der beteiligten Unternehmen(s), kann der SSNIP-Test in der 
Regel anhand des geltenden Marktpreises vorgenommen werden. Dies ist jedoch 
möglicherweise nicht der Fall, wenn der Schwerpunkt auf der Beurteilung der 
bestehenden Marktmacht des/der beteiligten Unternehmen(s) liegt, z. B. bei der 
Abgrenzung von Märkten bei der Beurteilung des Vorliegens einer 
marktbeherrschenden Stellung nach Artikel 102 AEUV.48 Darüber hinaus 

                                                                                                                                                 
kann die Kommission den SSNIP-Test in solchen Fällen auf den Mehrwert statt auf den Verkaufspreis 
anwenden. In der Sache M.6541 – Glencore/Xstrata hat die Kommission dieses Konzept angewendet 
und sich bei der Beurteilung von Anhaltspunkten für Einfuhren auf den Mehrwert (oder die 
„regionalen Prämien“) sowie auf die Entwicklung der Preise und Margen für Zink in verschiedenen 
Regionen konzentriert (siehe die Erwägungsgründe 135-140 und 144). 

47 In der Sache AT.40099 – Google Android, hat die Kommission geprüft, ob Hersteller, Nutzer und 
Anwendungsentwickler im Falle einer bei Android-App-Stores eintretenden geringfügigen, aber 
signifikanten und anhaltenden Qualitätsminderung (small but significant non-transitory decrease of 
quality – SSNDQ) von Android-App-Stores zu App-Stores für andere lizenzpflichtige Betriebssysteme 
für intelligente Mobilgeräte wechseln würden (siehe Erwägungsgründe 284-305). Im Allgemeinen 
wird der SSNDQ-Test als Rahmenkonzept für eine qualitative Beurteilung des Wettbewerbsdrucks 
verwendet. Die Kommission nimmt in der Regel keine quantitative Anwendung des SSNDQ-Tests 
vor, da dies mit verschiedenen Schwierigkeiten, auch in Bezug auf die Quantifizierung der Qualität, 
verbunden ist. In seinem Urteil vom 14. September 2022 – Google und Alphabet/Kommission, T-
604/18, ECLI:EU:T:2022:541, Rn. 177 und 180, bestätigte das Gericht, dass der SSNDQ-Test keinen 
relevanten Anhaltspunkt für die Zwecke der Abgrenzung des relevanten Marktes darstelle, und stellte 
gleichzeitig fest, dass die Festlegung eines präzisen quantitativen Standards für die 
Qualitätsminderung des Zielprodukts keine Voraussetzung für die Anwendung des SSNDQ-Tests sein 
könne. Es komme einzig und allein darauf an, dass die Qualitätsminderung gering, aber signifikant und 
anhaltend sei. 

48 Umfasst der Kandidatenmarkt (im Wesentlichen) das Produkt bzw. die Produkte eines einzigen 
Unternehmens, so wird ein anhand des geltenden Marktpreises durchgeführter SSNIP-Test in der 
Regel darauf hindeuten, dass der relevante Markt größer sein muss als der Kandidatenmarkt, da es für 
ein Unternehmen mit Gewinnmaximierungsabsicht per definitionem nicht rentabel ist, den Preis über 
seinen geltenden (gewinnmaximierenden) Preis anzuheben.  

Dies kann zum sogenannten „Zellophan-Fehlschluss“ (cellophane fallacy) führen, der nach der vom 
Obersten Gerichtshof der USA vorgenommenen Abgrenzung des Marktes für Cellophan und andere 
Verpackungsmaterialien benannt wurde (Vereinigte Staaten/E. I. du Pont de Nemours & Co., 
351 U.S. 377 (1956)). Der Begriff bezeichnet den Umstand, dass auf der Grundlage eines anhand des 
geltenden Preises vorgenommenen SSNIP-Tests zu Unrecht der Schluss gezogen wird, dass der 
relevante Markt mehr umfassen muss als das Produkt bzw. die Produkte eines marktbeherrschenden 
Unternehmens (vgl. die Erläuterungen zu diesem Begriff in den Erwägungsgründen 158 bis 171 des 
Beschlusses der Kommission in der Sache AT.39523 – Slovak Telekom). Dieser Fehlschluss kann 
auch dann auftreten, wenn die Preise aufgrund der gemeinsamen Gewinnmaximierung durch eine 
Unternehmensgruppe über dem Wettbewerbsniveau liegen.  
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können praktische Sachzwänge die empirische Anwendung des SSNIP-Tests bei 
der Abgrenzung des sachlichen relevanten Marktes in realen Fällen erschweren. 
So mag es unter Umständen nicht möglich sein, bei der Durchführung des 
SSNIP-Tests zuverlässige Informationen über die Höhe der Verluste zu erheben, 
die einem hypothetischen Monopolisten entstehen würden.  

(33) Daher kann sich die Kommission bei der Beurteilung des relevanten Marktes 
zwar auf die Grundsätze des SSNIP-Tests stützen, doch ist sie nicht verpflichtet, 
den SSNIP-Test empirisch anzuwenden; für die Marktabgrenzung können 
andere Arten von Nachweisen ebenso relevant sein, wie in Abschnitt 3 näher 
beschrieben.49 In vielen Fällen dient der SSNIP-Test nur als Rahmenkonzept für 
die Auslegung verfügbarer qualitativer Beweismittel. 

2.2.1.2. Angebotssubstitution 

(34) Die Kommission kann auch die Substituierbarkeit von Produkten aus der Sicht 
der Anbieter berücksichtigen (Angebotssubstitution). Die Angebotssubstitution 
kann für die Abgrenzung des relevanten Marktes von Bedeutung sein, wenn 
Anbieter dieselben Vermögenswerte und Verfahren zur Herstellung verwandter 
Produkte einsetzen, die für die Kunden keine Substitute darstellen, und wenn 
dies zu ähnlichen Wettbewerbsbedingungen für die gesamte Palette dieser 
verwandten Produkte führt. Dann kann es angebracht sein, solche verwandte 
Produkte in den sachlich relevanten Markt einzubeziehen, sofern die 
Angebotssubstitution über die gesamte Produktpalette hinweg einen ebenso 
wirksamen und unmittelbaren Wettbewerbsdruck bewirkt wie die 
Nachfragesubstitution.  

                                                                                                                                                 
Wird die Marktabgrenzung in einem Fall vorgenommen, der eine Beurteilung des Umfangs der 
bestehenden Marktmacht erfordert, wie z. B. im Rahmen einer wettbewerbsrechtlichen Beurteilung der 
marktbeherrschenden Stellung in einem Fall nach Artikel 102, ist daher zu berücksichtigen, wenn der 
geltende Preis bereits über dem Wettbewerbsniveau liegt. In solchen Fällen kann die Kommission den 
SSNIP-Test auf der Grundlage eines kontrafaktischen Preises durchführen, der bei einem 
wirksame(re)n Wettbewerb gelten würde, oder sie kann sich bei ihrer Abgrenzung des relevanten 
Marktes auf andere Anhaltspunkte stützen.  

 In Fällen, in denen der Schwerpunkt auf der Beurteilung einer Veränderung der Marktmacht liegt, 
insbesondere der Veränderung der Marktmacht infolge der Ausschaltung des Wettbewerbs zwischen 
den an einem Zusammenschluss mit horizontalen Überschneidungen beteiligten Unternehmen, umfasst 
der Kandidatenmarkt hingegen mindestens die relevanten Produkte der sich zusammenschließenden 
Unternehmen, und der SSNIP-Test kann in der Regel anhand des geltenden Preises vorgenommen 
werden. Daher ergibt sich bei der Beurteilung einer Veränderung der Marktmacht nicht immer 
derselbe relevante Markt wie bei der Beurteilung der bestehenden Marktmacht.  

49 In seinem Urteil vom 11. Januar 2017, Topps Europe/Kommission, T-699/14, ECLI:EU:T:2017:2, 
Rn. 82, führte das Gericht aus, dass die Kommission keinen offensichtlichen Beurteilungsfehler 
begangen habe, als sie ihre Schlussfolgerungen zum relevanten Markt auf ihre wettbewerbsrechtliche 
Beurteilung der gesammelten Erkenntnisse gestützt hat, ohne einen SSNIP-Test vorzunehmen. Ebenso 
stellte das Gericht in seinem Urteil vom 5. Oktober 2020, HeidelbergCement und Schwenk 
Zement/Kommission, T-380/17, ECLI:EU:T:2020:471, Rn. 331, in Bezug auf die Abgrenzung des 
räumlichen Marktes fest, dass der SSNIP-Test, wie die Kommission in Randnummer 143 der 
Klageerwiderung zu Recht feststelle, nicht die einzige ihr zur Verfügung stehende Methode für die 
Abgrenzung räumlich relevanter Märkte sei. Siehe auch das Urteil des Gerichts vom 22. Juni 2022, 
thyssenkrupp/Kommission, T-584/19, ECLI:EU:T:2022:386, Rn. 76 und 155, sowie das Urteil des 
EFTA-Gerichtshofs vom 5. Mai 2022, Telenor und Telenor Norge/EFTA-Überwachungsbehörde, E-
12/20, Rn. 95. 
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(35) Die notwendigen Voraussetzungen für eine Erweiterung des Marktes auf der 
Grundlage einer Angebotssubstitution bestehen darin, dass die meisten, wenn 
nicht alle Anbieter in der Lage sind, die Produktion auf andere verwandte 
Produkte umzustellen50 und dabei nur unbedeutende zusätzliche verlorene 
Kosten oder Risiken tragen müssen, dass sie bei Änderungen der relativen 
Preise oder der relativen Nachfrage den Anreiz haben, dies zu tun, und dass sie 
die Produkte tatsächlich innerhalb kurzer Zeit51 verkaufen können.  

(36) Eine hinreichend starke Angebotssubstitution zeigt sich typischerweise in 
Fällen, in denen Unternehmen verschiedene Sorten oder Güteklassen eines 
Produktes verkaufen. Die Kommission hat das Konzept der 
Angebotssubstitution beispielsweise bei einer Würdigung hinsichtlich des 
Marktes für Brammen aus nichtrostendem Stahl herangezogen.52 Sie stellte in 
der betreffenden Wettbewerbssache bezüglich der Nachfrage fest, dass die 
Kunden nicht unterschiedliche Sorten oder Sortenfamilien für denselben Zweck 
verwenden konnten. Es war jedoch möglich, die Produktion in kurzer Zeit von 
einer Sortenfamilie auf eine andere umzustellen und mit begrenzten zusätzlichen 
Kosten dieselbe Ausrüstung zu verwenden. Da es keine besonderen 
Vertriebsschwierigkeiten gab, konnten die Hersteller von nichtrostendem Stahl 
deshalb mit anderen um Aufträge für die verschiedenen Sorten konkurrieren. 
Die Kommission bezog daher die verschiedenen Sorten von nichtrostendem 
Stahl in denselben relevanten Markt ein. 

(37) Die Angebotssubstitution kann für die Marktabgrenzung auch dann relevant 
sein, wenn Kunden maßgeschneiderte Produkte kaufen, z. B. wenn sie 
Ausschreibungen für Bauvorhaben oder die Beschaffung von Zügen oder 
Gasturbinen durchführen. In solchen Fällen besteht möglicherweise keine oder 
nur eine begrenzte Substituierbarkeit der Nachfrage nach den 
maßgeschneiderten Produkten für verschiedene Kunden. Der Wettbewerbsdruck 
ergibt sich stattdessen aus der Fähigkeit anderer Anbieter, das spezifische 
Produkt herzustellen, das den Bedürfnissen des Kunden entspricht. Wenn ein 
und derselbe Anbieter für die Spezifikationen unterschiedlicher Kunden 
Angebote abgeben kann und im Allgemeinen auch abgibt, können die 
maßgeschneiderten Produkte in denselben sachlich relevanten Markt einbezogen 
werden.  

(38) Wenn lediglich einige Anbieter die oben genannten Voraussetzungen für eine 
Angebotssubstitution erfüllen, ist es nicht angebracht, die Produktpalette in 
denselben relevanten Markt einzubeziehen.53 Bei der wettbewerbsrechtlichen 

                                                 
50 Urteil des EFTA-Gerichtshofs vom 5. Mai 2022, Telenor und Telenor Norge/EFTA-

Überwachungsbehörde, E-12/20, Rn. 160. 
51 D. h. in einem Zeitraum, der es dem Hersteller ermöglicht, dem Kunden das Produkt innerhalb eines 

Zeitraums zu verkaufen, der nicht wesentlich länger ist als der Zeitraum, den der Kunde für den 
Wechsel zu einem anderen Produkt/anderen Produkten auf dem Kandidatenmarkt benötigt. Diese 
Beurteilung hängt von den jeweils untersuchten Produkten ab.  

52 Siehe Sache M.6471 – Outokumpu/INOXUM, Erwägungsgründe 120 und 121.  
53 Siehe Urteil des Gerichts vom 28. April 2010, Amann & Söhne und Cousin Filterie /Kommission, T-

446/05, ECLI:EU:T:2010:165, Rn. 79; siehe auch die Wettbewerbssache M.5046 – Friesland 
Foods/Campina, Erwägungsgrund 159; siehe auch Urteil des EFTA-Gerichtshofs vom 5. Mai 2022, 
Telenor und Telenor Norge/EFTA-Überwachungsbehörde, E-12/20, Rn. 160. 
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Würdigung berücksichtigt die Kommission jedoch den Wettbewerbsdruck durch 
solche Anbieter, die die Voraussetzungen erfüllen; wenn der Fall eine 
vorausschauende Prüfung erfordert, berücksichtig sie auch, ob zu erwarten ist, 
dass diese Anbieter ihren Absatz der betreffenden Produkte in Zukunft steigern 
werden. Die Kommission hat diesen Ansatz beispielsweise bei einer Würdigung 
hinsichtlich des Marktes für metallbeschichteten Stahl herangezogen.54 Die 
Kommission legte in diesem Fall keine Angebotssubstitution in Bezug auf 
Weißblech und elektrolytisch beschichteten Chromstahl zugrunde, da nur ein 
Konkurrenzanbieter in der Lage war, diese Produkte auf derselben 
Fertigungslinie herzustellen, und die Herstellung beider Produkte auf 
umstellbaren Fertigungslinien auf dem Markt keine wesentliche Rolle spielte. 
Bei ihrer wettbewerbsrechtlichen Würdigung berücksichtigte die Kommission 
jedoch den Wettbewerbsdruck durch den Anbieter, der in der Lage war, 
Weißblech und elektrolytisch beschichteten Chromstahl auf umstellbaren 
Fertigungslinien herzustellen.  

(39) Wenn eine Angebotssubstitution es erforderlich machen würde, vorhandene 
materielle und immaterielle Vermögenswerte außerhalb des normalen 
Geschäftsverlaufs erheblich anzupassen, mehr als geringfügige zusätzliche 
Investitionen, verlorene Kosten oder Risiken zu tragen, dauerhafte strategische 
Entscheidungen zu treffen oder Zeitverzögerungen hinzunehmen, erweitert die 
Kommission den relevanten Markt nicht auf der Grundlage einer 
Angebotssubstitution. Dies kann auch der Fall sein, wenn die Hersteller bereits 
in der Herstellung der gesamten Palette verwandter Produkte tätig sind. So 
können Käsehersteller zwar grundsätzlich unterschiedliche Käsesorten 
herstellen, doch bevor ein Hersteller einer bestimmten Käsesorte seine 
Produktion umstellen und mit dem Verkauf einer anderen Käsesorte beginnen 
kann, können erhebliche Kosten und Vorlaufzeiten anfallen.55 In diesen Fällen 
berücksichtigt die Kommission die Auswirkungen einer solchen Umstellung in 
der wettbewerbsrechtlichen Würdigung als Wettbewerbsdruck durch 
potenziellen Wettbewerb. 

2.2.2. Allgemeine Methodik zur Abgrenzung der räumlich relevanten 
Märkte  

(40) Wie in den Randnummern (21) und (26) dargelegt, verfolgt die Kommission bei 
der Abgrenzung des räumlich relevanten Marktes hauptsächlich den Ansatz, die 
Wettbewerbsbedingungen zu prüfen. Ein üblicher Ausgangspunkt ist die 
Analyse des Standorts der Kunden, die wahrscheinlich von dem betreffenden 
Verhalten oder Zusammenschluss betroffen wären. Zur Ermittlung der Kunden, 
auf die das Verhalten oder der Zusammenschluss ähnliche Auswirkungen haben 
dürfte, untersucht die Kommission dann, ob die Wettbewerbsbedingungen in 
einem bestimmten Gebiet, in dem die Kunden ansässig sind, hinreichend 

                                                 
54 Siehe Sache M.8713 – Tata Steel/ThyssenKrupp/JV, Erwägungsgründe 276-278 und 1287-1293 zur 

wettbewerbsrechtlichen Beurteilung des Marktes für Weißblech.  
55 So ergab die Marktuntersuchung in der Sache M.9413 – Lactalis/Nuova Castelli, dass Mozzarella-

Hersteller weder ohne erhebliche Kosten noch innerhalb kurzer Zeit die Herstellung von Ricotta 
aufnehmen könnten und Ricotta-Hersteller nicht ohne erhebliche Kosten und Verzögerungen die 
Herstellung und den Verkauf von Mascarpone aufnehmen könnten (siehe Erwägungsgründe 47-48). 
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homogen56 sind und ob das Gebiet von benachbarten Gebieten unterschieden 
werden kann, weil sich die Wettbewerbsbedingungen in diesen Gebieten 
erheblich unterscheiden. Räumlich relevante Märkte können je nach den 
Wettbewerbsbedingungen, mit denen die Kunden konfrontiert sind, von lokalen 
bis hin zu weltweiten Märkten reichen. 

(41) Die Kommission beurteilt die Wettbewerbsbedingungen anhand einer Vielzahl 
von Anhaltspunkten. Je nach den Erfordernissen und Besonderheiten des 
konkreten Falls kann es sich dabei um die Präsenz unterschiedlicher oder 
derselben Anbieter in verschiedenen geografischen Gebieten, Ähnlichkeiten 
oder Unterschiede bei ihren Marktanteilen und Preisen, Ähnlichkeiten oder 
Unterschiede bei Kundenpräferenzen und Kaufverhalten, Hindernisse und 
Kosten im Zusammenhang mit der Belieferung von Kunden in einem anderen 
Gebiet, entfernungsbedingte Faktoren, die sich auf die Kosten, die verfügbaren 
Mengen oder die Zuverlässigkeit der Belieferung auswirken, Handelsströme und 
die Lieferstruktur handeln. Weitere Einzelheiten zu den Anhaltspunkten, auf die 
sich die Kommission bei der Prüfung räumlich relevanter Märkte stützt, sind 
Abschnitt 3.3 zu entnehmen.  

(42) Bei der Abgrenzung der räumlich relevanten Märkte analysiert die Kommission 
in der Regel auch Nachfragesubstitutionsmuster wie den Wechsel zu Importen, 
um die den Kunden zur Verfügung stehenden alternativen Angebotsoptionen zu 
ermitteln.57 Wenn Kunden in zwei Gebieten meist dieselben Anbieter als 
Alternativen betrachten und die Einkaufsmengen leicht von einem auf den 
anderen verlagern können, kann dies zusammen mit anderen Faktoren darauf 
hindeuten, dass die Wettbewerbsbedingungen in den beiden Gebieten 
hinreichend homogen sind und die beiden Gebiete daher Teil desselben 
räumlich relevanten Marktes sein dürften. Wenn Kunden in zwei Gebieten 
hingegen unterschiedliche Anbieter als Alternativen ansehen oder wenn die 
Mengen, bei denen zu Importen gewechselt werden kann und wird (z. B. 
aufgrund von Kundenpräferenzen oder begrenzten verfügbaren Importmengen), 
deutet dies darauf hin, dass die Wettbewerbsbedingungen in den beiden 
Gebieten nicht hinreichend homogen sind.58 

                                                 
56 In der Rechtsprechung der Unionsgerichte werden durchgängig „hinreichend homogene“ – im 

Gegensatz zu identischen – Wettbewerbsbedingungen als Kriterium für die Abgrenzung des räumlich 
relevanten Marktes genannt. Siehe Urteil des Gerichtshofs vom 14. Februar 1978, United 
Brands/Kommission, C-27/76, ECLI:EU:C:1978:22, Rn. 11 und 44; Urteil des Gerichts vom 8. Juli 
2003, Verband der freien Rohrwerke u. a./Kommission, T-374/00, ECLI:EU:T:2003:188, Rn. 141; 
Urteil des Gerichts vom 30. September 2003, Cableuropa u. a./Kommission, T-346/02 und T-347/02, 
ECLI:EU:T:2003:256, Rn. 115; Urteil des Gerichts vom 7. Mai 2009, NVV u. a./Kommission, T-
151/05, ECLI:EU:T:2009:144, Rn. 52; Urteil des Gerichts vom 5. Oktober 2020, HeidelbergCement 
und Schwenk Zement /Kommission, T-380/17, ECLI:EU:T:2020:471, Rn. 294. 

57 Diese Beurteilung kann dem in Abschnitt 2.2.1.1 dargelegten Ansatz folgen, die Anbieter zu ermitteln, 
zu denen Kunden im Falle einer Änderung des relativen Angebots wechseln würden, und den SSNIP-
Test durchzuführen. 

58 In der Sache M.7278 – General Electric/Alstom (Thermal Power – Renewable Power & Grid 
Business) grenzte die Kommission den Markt für Hochleistungsgasturbinen mit einer Frequenz von 
50 Hz als weltweiten Markt ohne China und Iran ab, da es für einige weltweit tätige Anbieter 
Hindernisse für die Belieferung von Kunden in diesen beiden Gebieten gab (siehe 
Erwägungsgründe 162-191). In der Sache AT.40099 – Google Android grenzte die Kommission den 
Markt für die Lizenzierung von Betriebssystemen für intelligente Mobilgeräte und Android-App-
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(43) Folglich führt das bloße Vorhandensein oder die Möglichkeit von Importen in 
ein bestimmtes geografisches Gebiet nicht zwangsläufig dazu, den räumlichen 
Markt auf das Gebiet auszuweiten, aus dem die Importe stammen. Kunden, die 
in dem Gebiet ansässig sind, aus dem die Importe stammen, können von anderen 
Wettbewerbsbedingungen betroffen sein als Kunden, die in dem Gebiet ansässig 
sind, in das die Importe gehen. Unter diesen Umständen können bei einer weiten 
Abgrenzung der räumlichen Märkte, die die Ursprungs- und Zielgebiete der 
importierten Waren umfasst, fälschlicherweise Kunden in den relevanten Markt 
einbezogen werden, die von dem betreffenden Verhalten oder Zusammenschluss 
wahrscheinlich in unterschiedlicher Weise betroffen wären. Dies würde die 
wettbewerbsrechtliche Würdigung eher behindern als erleichtern. 

(44) Wenn zwar erhebliche Importe zu verzeichnen sind, aber der Handel zwischen 
bestimmten geografischen Gebieten oder andere Angebots- und 
Nachfrageerwägungen nicht ausreichen, um auf hinreichend homogene 
Wettbewerbsbedingungen zu schließen, weitet die Kommission den räumlich 
relevanten Markt nicht auf das Gebiet aus, aus dem diese Importe stammen. Im 
Rahmen der wettbewerbsrechtlichen Würdigung berücksichtigt die Kommission 
die Importe in den räumlich relevanten Markt aber bei der Berechnung der 
Marktanteile. Der Wettbewerbsdruck, der von Importen in den relevanten Markt 
ausgeht, wird von der Kommission auch auf andere Weise bei der 
wettbewerbsrechtlichen Würdigung berücksichtigt, beispielsweise indem in 
Fällen, die eine vorausschauende Prüfung erfordern, geprüft wird, ob die 
Importe in Zukunft wahrscheinlich steigen werden.59 

(45) Ein Beispiel dafür, wie die Kommission die Handelsströme bei der Abgrenzung 
des räumlich relevanten Marktes und in der wettbewerbsrechtlichen Würdigung 
berücksichtigt, ist ihre wettbewerbsrechtliche Beurteilung des Marktes für 
fertige Flacherzeugnisse aus Karbonstahl.60 Die Kommission kam zu dem 
Schluss, dass die räumlich relevanten Märkte für mehrere Arten fertiger 
Flacherzeugnisse aus Karbonstahl nicht über den EWR hinausgingen, da sich 
die Marktstrukturen in verschiedenen Regionen der Welt unterschieden, die 

                                                                                                                                                 
Stores als weltweiten Markt ohne China ab, da die Geschäftstätigkeit des Unternehmens in China 
durch Regulierung eingeschränkt wurde (Erwägungsgründe 406-410).  

59 In der Sache M.9592 – Freudenberg/L&B stellte die Kommission fest, dass die Märkte für Vliesstoffe 
und andere Gewebe mindestens EWR-weit abzugrenzen sind (Erwägungsgründe 50-53). Sie 
genehmigte den Zusammenschluss, da die asiatischen Konkurrenten weiterhin ausreichenden 
Wettbewerbsdruck auf die beteiligten Unternehmen ausüben würden (siehe Erwägungsgründe 98-137 
für Vliesstoff-Erstträger für Teppiche für Bauanwendungen und Erwägungsgründe 152-180 für 
Vliesstoff-Erstträger für Teppiche für Automobilanwendungen).  

60 Siehe M.8444 – ArcelorMittal/Ilva, Abschnitt 7.2.4 (Erwägungsgründe 320-326) für die Abgrenzung 
des räumlichen Marktes und Abschnitte 9.4.5.2 bis 9.4.5.9 (Erwägungsgründe 637-750) für die 
Würdigung des durch Importe bewirkten Wettbewerbsdrucks. Die Kommission führte eine detaillierte 
Analyse des durch Importe bewirkten Wettbewerbsdrucks durch und stellte fest, dass erhebliche 
Importmengen als solche kein Indikator für einen ausreichenden Preisdruck seien, dass die nicht im 
EWR ansässigen Hersteller kleine Unternehmen seien und einzeln nur begrenzten Einfluss auf die 
Preise im EWR hätten, dass Importe für Kunden im EWR eine weniger zuverlässige Bezugsquelle als 
inländische Produkte darstellten, dass empirische Nachweise darauf hindeuteten, dass Importe als 
Reaktion auf Preiserhöhungen wahrscheinlich nicht ausreichten, um Preiserhöhungen zu verhindern, 
dass die Fähigkeit der Importe, Wettbewerbsdruck auf die Hersteller im EWR auszuüben, erheblich 
zurückgegangen sei, dass Importe nur einen Teil der Nachfrage der Kunden im EWR decken könnten 
und dass die EWR-Anbieter bis zu einem gewissen Grad auch Gatekeeper für Importe seien. 
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Beschaffung zu einem sehr großen Teil auf regionaler Ebene erfolgte und die 
Preise der Waren von Region zu Region sehr unterschiedlich waren. Dennoch 
wurde der von den Importen ausgehende Wettbewerbsdruck im Rahmen der 
wettbewerbsrechtlichen Würdigung eingehend geprüft. 

3. VORGEHENSWEISE BEI DER MARKTABGRENZUNG 

3.1. Allgemeiner Ansatz für die Marktabgrenzung in der Praxis 

(46) In der Praxis kann die Kommission die plausibelsten sachlichen und räumlichen 
Märkte, die für die Prüfung eines bestimmten Zusammenschlusses oder 
Verhaltens relevant sind, in der Regel auf der Grundlage leicht zugänglicher 
Informationen, der in früheren Kommissionsbeschlüssen in denselben oder 
ähnlichen Wirtschaftszweigen ermittelten relevanten Märkte oder der von 
dem/den beteiligten Unternehmen übermittelten Informationen vorläufig 
bestimmen. Oft wird die Anzahl solcher plausibler alternativer relevanter 
Märkte begrenzt sein. Anschließend passt die Kommission ihre ersten 
Arbeitshypothesen bezüglich der sachlich und räumlich relevanten Märkte 
gegebenenfalls unter Berücksichtigung der bei ihrer Untersuchung 
zusammengetragenen Nachweise an. In vielen Fällen reicht eine oberflächliche 
Prüfung der alternativen plausiblen Marktabgrenzungen aus, um die 
wettbewerbsrechtliche Würdigung im Beschluss der Kommission zu 
strukturieren und zu erleichtern, sodass keine detaillierte Analyse zur 
Abgrenzung jedes einzelnen relevanten Marktes erforderlich ist. Die 
Kommission kann in ihren Beschlüssen alternative Marktabgrenzungen darlegen 
und prüfen; dabei kann sie je nach den Merkmalen der Sache mit potenziellen 
weiter oder enger abgegrenzten Märkten beginnen. 

(47) In den folgenden Abschnitten 3.2 und 3.3 werden verschiedene Faktoren 
beschrieben, die für die Abgrenzung sachlich und räumlich relevanter Märkte 
von Bedeutung sein können. In Abschnitt 3.4 wird dargelegt, wie die 
Kommission Nachweise für diese verschiedenen Faktoren zusammenträgt und 
bewertet. Das heißt aber nicht, dass die Kommission in jedem einzelnen Fall für 
alle genannten Faktoren Nachweise einholen und alle Faktoren bewerten muss. 
In der Praxis reichen häufig Nachweise für einige dieser Faktoren aus, damit die 
Kommission Schlüsse auf den relevanten Markt ziehen kann. 

3.2. Anhaltspunkte für die Abgrenzung sachlich relevanter Märkte 

(48) Im Einklang mit den in Abschnitt 2 dargelegten Grundsätzen stellt die 
Kommission bei der Abgrenzung des sachlich relevanten Marktes in erster Linie 
auf Anhaltspunkte für die Nachfragesubstitution ab. Sie kann aber auch 
Anhaltspunkte für eine Angebotssubstitution berücksichtigen, wenn die in 
Abschnitt 2.2.1.2 genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Die nachstehenden 
Kategorien von Anhaltspunkten können von Bedeutung sein, um die Nachfrage- 
und Angebotssubstitution für die Zwecke der Abgrenzung des sachlich 
relevanten Marktes zu prüfen. 

3.2.1. Anhaltspunkte für eine Nachfragesubstitution 

(49) Produktmerkmale, Preise, vorgesehener Verwendungszweck und allgemeine 
Kundenpräferenzen: Anhaltspunkte wie Produktmerkmale (einschließlich 
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Produktqualität oder Innovationsgrad), Preise, Verwendungszweck u. ä., die in 
vielen Fällen ohne Weiteres zur Verfügung stehen, sind in der Regel hilfreich, 
um das Spektrum möglicher Substitute zu ermitteln, die den Kunden des/der 
beteiligten Unternehmen(s) zur Verfügung stehen. 

(50) Zur Feststellung, ob zwei Produkte Nachfragesubstitute sind, reicht es aber 
möglicherweise nicht aus, zu prüfen, ob die Produkte aufgrund beobachtbarer 
Merkmale ähnlich sind, ob ihre Preise vergleichbar61 sind oder ob sie demselben 
Verwendungszweck62 dienen. Dies liegt daran, dass solche Erwägungen 
möglicherweise nicht genau widerspiegeln, welchen Wert die Kunden den 
Produkteigenschaften beimessen und wie die Kunden auf Veränderungen des 
relativen Angebots (z. B. Preiserhöhungen) reagieren würden. Umgekehrt 
reichen Unterschiede bei den Produktmerkmalen, den Preisen und dem 
Verwendungszweck für sich genommen möglicherweise nicht immer aus, um 
festzustellen, dass zwei Produkte unterschiedlichen sachlich relevanten Märkten 
angehören.63 

(51) Die Kommission prüft daher die Gründe, aus denen Kunden ein Produkt durch 
ein anderes ersetzen bzw. nicht ersetzen würden, indem sie die wichtigsten 
Parameter für die Entscheidung der Kunden ermittelt. Wie in Randnummer (12) 
dargelegt, kann die Entscheidung der Kunden nicht nur durch den Preis, sondern 
durch viele weitere Parameter wie das Innovationsniveau des Produkts oder 
verschiedene Qualitätsaspekte bestimmt werden. Unterschiede zwischen 
Vertriebskanälen (z. B. online und offline)64 oder der Rechtsrahmen65 können 
ebenfalls zum Tragen kommen. Die Ermittlung der Parameter, die für die 

                                                 
61 Was Anhaltspunkte für die Preisentwicklung im Laufe der Zeit betrifft, so können viele verschiedene 

Faktoren, die nichts mit der Substituierbarkeit der Nachfrage zu tun haben, zu gleichgerichteten 
Preisbewegungen führen. Liegt jedoch keine gleichgerichtete oder eine abweichende Preisentwicklung 
vor, deutet dies in der Regel darauf hin, dass die Produkte keine Nachfragesubstitute sein dürften. 
Daher sind Analysen gleichgerichteter Preisbewegungen (z. B. quantitative Techniken wie 
Preiskorrelations- oder Stationaritätsanalysen) grundsätzlich aussagekräftiger, wenn sie darauf 
hindeuten, dass zwei Produkte nicht demselben Markt angehören. 

62 Die Kommission hat beispielsweise für bestimmte Lebensmittel, obwohl sie denselben 
Verwendungszweck (menschliche Ernährung) haben, getrennte Märkte abgegrenzt. In der Sache 
M.7220 – Chiquita Brands International/Fyffes hat die Kommission den Markt für Bananen als einen 
von anderem frischen Obst getrennten sachlich relevanten Markt abgegrenzt (Erwägungsgründe 29-
34). 

63 So deuteten beispielsweise die in der Sache AT.38477 – British Airways/SN Brussels verfügbaren 
Anhaltspunkte trotz der Unterschiede bei den Produktmerkmalen von Schienen- und 
Luftverkehrsdiensten auf der Strecke Brüssel-London auf einen intermodalen Wettbewerb hin, 
weshalb die Kommission zu der Schlussfolgerung gelangte, dass der relevante Markt über die direkten 
Luftverkehrsdienste hinausging und auch Schienenverkehrsdienste umfasste (Erwägungsgründe 18-21 
und 23). 

64 Um festzustellen, ob Online- und Offline-Vertriebskanäle demselben sachlich relevanten Markt 
angehören, kann die Kommission prüfen, ob die Kunden der Auffassung sind, dass diese Kanäle 
unterschiedliche Merkmale aufweisen (z. B. in Bezug auf Preisniveau, Kundendienstqualität, 
Lieferzeiten und Logistikkosten, Öffnungszeiten, Notwendigkeit, das Produkt vor dem Kauf zu 
erleben) und Unterschiede bei den über diese beiden Kanäle angebotenen Produktpaletten bestehen. 
Siehe z. B. Sache M.8394 – Essilor/Luxottica, in der die Kommission prüfte, ob der Markt für den 
Augenoptik-Einzelhandel nach Online- und Offline-Handel unterteilt werden sollte 
(Erwägungsgründe 83-89 und 139). 

65 Beispielsweise könnten Apotheker aufgrund von Vorschriften verpflichtet sein, unter bestimmten 
Voraussetzungen anstelle des Originalpräparats automatisch ein billigeres Generikum abzugeben. 
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Entscheidung der Kunden die größte Bedeutung haben, ermöglicht es der 
Kommission, die Produkte anhand dieser Parameter zu vergleichen und dadurch 
Erkenntnisse für die Beurteilung des Grads ihrer Substituierbarkeit zu gewinnen.  

(52) Anhaltspunkte im Zusammenhang mit einer früheren Substitution: In 
bestimmten Fällen kann es Anhaltspunkte für eine Substitution zwischen 
verschiedenen Produkten geben, die durch in der Vergangenheit eingetretene 
Veränderungen, Ereignisse oder Schocks auf dem Markt bedingt ist. Solche 
Anhaltspunkte geben in der Regel Aufschluss über Kundenpräferenzen, 
insbesondere wenn die Substitution auf eine exogene66 Veränderung des 
relativen Angebots des/der beteiligten Unternehmen(s) (z. B. einen unerwarteten 
Kostenschock) oder ein ähnliches Ereignis zurückzuführen ist. Auch die 
Einführung neuer Produkte kann aufschlussreich sein, wenn sich genau 
ermitteln lässt, bei welchen Produkten eine Absatzverschiebung in Richtung des 
neuen Produkts eingetreten ist.67 Ebenso können Mengenänderungen, die auf 
den Marktaustritt eines Anbieters oder die (vorübergehende) Nichtverfügbarkeit 
bestimmter Produkte (z. B. aufgrund von Produktionsausfällen) zurückzuführen 
sind, Aufschluss über Substitutionsmuster geben.68 In jedem Fall prüft die 
Kommission, ob die Reaktionen auf eine erhebliche Veränderung wie etwa die 
vollständige Nichtverfügbarkeit eines Produkts, als Hinweis auf Reaktionen auf 
vergleichsweise geringe Veränderungen des relativen Angebots angesehen 
werden können. In einigen Fällen können Unternehmen auch im normalen 
Geschäftsverlauf relevante Informationen über Nachfragesubstitute erhalten. Sie 
verfügen möglicherweise über Daten über verlorene oder hinzugewonnene 
Kunden und wissen, welche Wettbewerber diese Kunden gewonnen oder 
verloren haben. Dagegen sind Anhaltspunkte dafür, dass sich Kunden aufgrund 
von Faktoren, die nichts mit Veränderungen des relativen Angebots zu tun 
haben, von einem Produkt abwenden, weniger aussagekräftig für die 
Nachfragesubstitution, da solche Verschiebungen eher den Produktwechsel 
widerspiegeln können, d. h., auf Veränderungen der Verbrauchsmuster und -
präferenzen im Laufe der Zeit zurückzuführen sind.69 

(53) Liegen ausreichende Daten über eine frühere Substitution vor, können 
möglicherweise quantitative Messgrößen für die Substituierbarkeit 
verschiedener Produkte abgeleitet werden. So kann möglicherweise eine 

                                                 
66 Eine exogene Veränderung des Angebots oder ein exogener Angebotsschock sind auf unerwartete 

Ereignisse zurückzuführen, die sich nicht unmittelbar auf die Nachfrage auswirken. 
67 In der Sache M.5335 – Lufthansa/SN Airholding prüfte die Kommission, ob der Flughafen Antwerpen 

und der Flughafen Brüssel substituierbar sind. In diesem Zusammenhang untersuchte die Kommission 
den Einstieg von VLM Airlines auf der Strecke Antwerpen – Manchester, mit dem die 
Fluggesellschaft den Wettbewerb mit den Flügen von SN auf der Strecke Brüssel-Manchester aufnahm 
(vgl. Erwägungsgründe 96 und 100-101). 

68 In der Sache M.6576 – Munksjö/Ahlstrom berücksichtigte die Kommission bei der Prüfung des 
sachlich relevanten Marktes für vorimprägniertes Papier, dass ein Wettbewerber die Produktion von 
vorimprägniertem Papier eingestellt hatte, und untersuchte, welche Wettbewerber dessen Kunden 
hinzugewonnen hatten (siehe Erwägungsgrund 189).  

69 In der Sache M.6576 – Munksjö/Ahlstrom stellte die Kommission fest, dass eine in der Möbelindustrie 
beobachtete Verschiebung von Standard-Dekorpapier hin zu vorimprägniertem Papier weitgehend auf 
strategische Investitionsentscheidungen eines weiter unten in der Wertschöpfungskette tätigen 
Großkunden zurückzuführen war und daher nicht durch kurzfristige Änderungen der relativen Preise 
für vorimprägniertes Papier bewirkt oder verstärkt wurde (siehe Erwägungsgrund 248). 
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Umlenkungsquote (diversion ratio) zwischen den in Betracht kommenden 
Substituten abgeleitet werden, d. h. der Anteil des Absatzes, der von einem 
Produkt auf die einzelnen möglichen Substitute umgelenkt wird, berechnet oder 
die Preiselastizität und die Kreuzpreiselastizität70 der Nachfrage nach einem 
Produkt mithilfe ökonometrischer Methoden71 geschätzt werden.72 Derartige 
quantitative Anhaltspunkte müssen hinreichend belastbar sein. 

(54) Anhaltspunkte im Zusammenhang mit einer hypothetischen Substitution: Die 
Kommission kann sich auch auf Informationen darüber stützen, wie die Kunden 
wahrscheinlich auf hypothetische Veränderungen des relativen Angebots 
reagieren würden („hypothetische Substitution“). Antworten, die Kunden und 
Wettbewerber auf Fragen zu einer solchen hypothetischen Substitution geben, 
und ihre Begründungen, können für die Ermittlung von Substituten 
aufschlussreich sein. In einigen Fällen können Anhaltspunkte im 
Zusammenhang mit einer hypothetischen Substitution auch aus Befragungen 
einer repräsentativen Kundenstichprobe stammen. In bestimmten Fällen können 
Anhaltspunkte im Zusammenhang mit einer hypothetischen Substitution der 
einzige direkte Anhaltspunkt für die Substituierbarkeit sein, z. B. in Fällen, in 
denen eine vorausschauende Bewertung erforderlich ist. Gleichwohl können 
Anhaltspunkte im Zusammenhang mit einer hypothetischen Substitution 
weniger zuverlässig sein als Anhaltspunkte im Zusammenhang mit einer 
tatsächlichen Substitution, da eine hypothetische Nachfragesubstitution keine 
tatsächlichen Folgen für die Kunden hat. Insbesondere die Einschätzung von 
Marktteilnehmern bezüglich der Wahrscheinlichkeit oder der Größenordnung 
eines hypothetischen Wechsels zu einem alternativen Produkt ist 
möglicherweise nicht zuverlässig, umfassend oder genau genug, um der 
Kommission eine Schätzung der Preiselastizitäten der Nachfrage zu 
ermöglichen. Dies ist jedoch im konkreten Fall zu beurteilen und hängt von der 
Aussagekraft der verfügbaren Anhaltspunkte ab.  

(55) In Wirtschaftszweigen, die sich rasch verändern, insbesondere jenen, die durch 
schnelle technologische Fortschritte gekennzeichnet sind, können neue oder neu 
entwickelte Produkte oder Verfahren sowie technologische oder regulatorische 

                                                 
70 Die Preiselastizität der Nachfrage nach einem Produkt X gibt an, wie sich die Änderung des Preises 

von X um 1 Prozent auf die Nachfrage nach X auswirkt (d. h. die erwartete prozentuale Veränderung 
der nachgefragten Menge). Die Kreuzpreiselastizität zwischen den Produkten X und Y gibt an, wie die 
Nachfrage nach X auf eine Änderung des Preises von Y um 1 Prozent reagiert. 

71 In der Sache M.5658 – Unilever/Sara Lee beispielsweise verwendete die Kommission ökonometrische 
Schätzungen der aus Scanner-Daten abgeleiteten Nachfrageelastizitäten für einen SSNIP-Test, um 
festzustellen, ob Deodorants für Männer und andere Deodorants demselben sachlich relevanten Markt 
angehören. 

Die Kommission kann Anhaltspunkte im Zusammenhang mit einer früheren Substitution nicht nur für 
die Marktabgrenzung, sondern auch für die wettbewerbsrechtliche Würdigung heranziehen, 
insbesondere um festzustellen, ob die beteiligten Unternehmen enge Wettbewerber sind, oder um eine 
quantitative Bewertung der voraussichtlichen Auswirkungen durchzuführen (siehe z. B. Sache M.8792 
– T-Mobile NL/Tele2 NL, Erwägungsgründe 704-720 und 798-823).  

72 Nachweise für Umlenkungsquoten oder (Kreuz-)Preiselastizitäten der Nachfrage können für die 
Ermittlung der nächsten Substitute, die für die Einbeziehung in den Kandidatenmarkt in Betracht 
kommen, und für die Anwendung des SSNIP-Tests relevant sein. Hohe Umlenkungsquoten auf 
Produkte außerhalb des Kandidatenmarktes oder hohe (Kreuz-)Preiselastizitäten mit solchen 
Produkten bedeuten jedoch nicht zwangsläufig, dass der relevante Markt diese Produkte einschließt. 

This
 dr

aft
 is

 no
t a

do
pte

d o
r e

nd
ors

ed
 by

 th
e E

uro
pe

an
 C

om
miss

ion
.  

 

Any
 vi

ew
s e

xp
res

se
d a

re 
pre

lim
ina

ry 
an

d m
ay

 no
t in

 an
y c

irc
um

sta
nc

es
 be

 re
ga

rde
d a

s s
tat

ing
 an

 of
fic

ial
 po

sit
ion

 of
 th

e C
om

miss
ion

. 



 

26 

Veränderungen zu strukturellen Veränderungen des Marktes führen, die sich auf 
die bestehende Wettbewerbsdynamik und die allgemeinen Reaktionen auf das 
relative Angebot auswirken. In solchen Fällen kann die Kommission die 
erwarteten Änderungen der Substitutionsmöglichkeiten, die sich aus der 
Veränderung der Wettbewerbsdynamik ergeben, unter den unter 
Randnummer (16) genannten Voraussetzungen berücksichtigen.  

(56) Anhaltspunkte im Zusammenhang mit Wettbewerbsdruck auf der Grundlage der 
Einschätzungen von Branchenakteuren: Unternehmen beobachten den 
Wettbewerb in der Regel im Zuge ihrer normalen Geschäftstätigkeit. Der 
Wettbewerb kann aber auch von Branchenverbänden oder Experten beobachtet 
werden. Auch wenn solche Einschätzungen von Branchenakteuren zu den 
Marktgrenzen nicht unbedingt dem Begriff des relevanten Marktes im Sinne des 
Wettbewerbsrechts der Union entsprechen, können Informationen darüber, 
welche Unternehmen einander als (enge) Wettbewerber betrachten, sowie die 
Einschätzungen anderer Marktteilnehmer und Branchenexperten bezüglich des 
Wettbewerbsdrucks nützliche Informationen für die Beurteilung der 
Nachfragesubstitution liefern. Dies gilt insbesondere dann, wenn für die 
Wahrnehmung bestimmter Unternehmen als (enge) Wettbewerber Gründe 
angegeben werden, die den Kriterien der Kommission für die Marktabgrenzung 
entsprechen, d. h. dass sie damit begründet wird, dass Kunden die Produkte der 
Unternehmen als Substitute ansehen. 

(57) Verlagerung der Nachfrage auf potenzielle Substitute: Hindernisse und Kosten. 
Es kann verschiedene Hindernisse für eine Substitution geben und sie kann mit 
verschiedenen Kosten verbunden sein. Diese Hindernisse und Kosten können 
unterschiedlichste Ursachen haben, z. B. vertragliche Verpflichtungen, Kosten 
der Suche nach alternativen Produkten, Unsicherheit hinsichtlich der Qualität 
und der Reputation alternativer Produkte, Kosten des für die Nutzung anderer 
Produkte erforderlichen Lernprozesses oder Kosten der Anpassung eigener 
Produktionsprozesse, Markenbekanntheit, regulatorische Hindernisse oder 
andere Formen staatlicher Eingriffe, direkte und indirekte Netzwerkeffekte73, 
Kosten der Datenübertragbarkeit oder Grad der Interoperabilität74 mit anderen 
Produkten.  

(58) Ein Wechsel kann auch dadurch behindert werden, dass Kunden nicht zwischen 
verschiedenen Vertriebskanälen wechseln können. So kann sich beispielsweise 
der Wettbewerbsdruck auf Anbieter von Kfz-Bauteilen für den 
Erstausrüstungsmarkt vom Wettbewerbsdruck auf Anbieter solcher Bauteile für 
den Ersatzteilmarkt unterscheiden, da die Abnehmer von Bauteilen für den 
Ersatzteilmarkt die Bauteile nicht zu den Konditionen erhalten können, die den 
Erstausrüstern geboten werden. Dies kann dazu führen, dass zwei getrennte 
sachlich relevante Märkte abgegrenzt werden. 

                                                 
73 Direkte Netzwerkeffekte sind gegeben, wenn sich der Wert eines Produkts, das ein Nutzer erhält, 

aufgrund der Änderung der Zahl der Nutzer dieses Produkts (in dieselbe oder die umgekehrte Richtung 
gehend) ändert. Indirekte Netzwerkeffekte sind gegeben, wenn sich eine Änderung der Zahl der Nutzer 
eines Produkts auf die Nachfrage nach einem komplementären Produkt auswirkt und dies zu einer 
Änderung des Werts des ersten Produkts führt.  

74 Dies wäre z. B. der Fall, wenn eine Gruppe von Produkten nicht in Kombination mit einem anderen 
Produkt funktioniert, sodass ein Wechsel zusätzliche Kosten für die Kunden nach sich zieht. 
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(59) Durchführung des SSNIP-Tests: In einigen Fällen kann der relevante Markt 
auch auf der Grundlage einer quantitativen Beurteilung abgegrenzt werden, 
durch die festgestellt wird, ob eine SSNIP für einen hypothetischen 
Monopolisten profitabel wäre.75 Der SSNIP-Test kann z. B. im Rahmen einer 
„Critical-Loss-Analyse“76 durchgeführt werden. Bei einer solchen Analyse wird 
in der Regel der maximale Rückgang der Absatzmenge im Anschluss an eine 
auf Produkte auf dem Kandidatenmarkt angewandte SSNIP ermittelt, bei dem 
eine solche Preiserhöhung für einen hypothetischen Monopolisten noch 
profitabel ist. Dann wird dieser kritische Absatzrückgang („critical loss“) mit 
einer Schätzung des erwarteten tatsächlichen Absatzrückgangs („actual loss“) 
infolge der Preiserhöhung verglichen. Ist der kritische Absatzrückgang größer 
als der erwartete tatsächliche Absatzrückgang, wäre eine SSNIP profitabel, was 
darauf hindeutet, dass die Produkte auf dem Kandidatenmarkt einen sachlich 
relevanten Markt bilden. Im gegenteiligen Fall muss der Kandidatenmarkt 
möglicherweise erweitert werden. Die Einzelheiten der Analyse hängen von den 
konkreten Umständen des Einzelfalls ab. Bei der Bewertung der Critical-Loss-
Analyse berücksichtigt die Kommission auch, dass eine hohe prozentuale 
Gewinnspanne nicht nur einen geringen kritischen Absatzrückgang impliziert, 
sondern auch darauf hindeuten kann, dass die tatsächliche Nachfrageelastizität – 
und damit der tatsächliche Absatzrückgang – wahrscheinlich gering ist und 
umgekehrt.77  

3.2.2. Für die Angebotssubstitution relevante Anhaltspunkte 

(60) Anhaltspunkte für eine frühere Substitution: Bei der Prüfung der 
Angebotssubstitution kann die Kommission Anhaltspunkte für das Bestehen von 
Überkapazitäten sowie die Fähigkeit und den Anreiz von Unternehmen, 
Produktion und Angebot kurzfristig umzustellen, berücksichtigen. Besonders 
aussagekräftig sind Anhaltspunkte dafür, dass bereits früher als Reaktion auf 
exogene Veränderungen des Angebots oder der Nachfrage eine Umstellung der 
Produktion oder des Angebots auf die betreffenden Produkte erfolgt ist. Ohne 
Anhaltspunkte für eine frühere Angebotssubstitution kann die Kommission es 
hingegen für weniger wahrscheinlich halten, dass sich eine solche Substitution 
genauso wirksam und unmittelbar auswirkt wie eine Nachfragesubstitution.  

(61) Umstellung des Angebots auf potenzielle Substitute: Hindernisse und Kosten. 
Bei der Prüfung der Möglichkeit, den Markt auf der Grundlage einer 
Angebotssubstitution zu erweitern, berücksichtigt die Kommission mehrere 
Hindernisse und Kosten. So untersucht sie beispielsweise, ob Unternehmen zur 
Umstellung ihrer Produktion oder ihres Angebots spezifische 

                                                 
75 Die Kommission wandte den SSNIP-Test in der Sache M.5658 – Unilever/Sara Lee, 

Erwägungsgründe 92-94 und Abschnitt 5.3 des Technischen Anhangs an. 
76 Siehe z. B. Sache M.9076 – Novelis/Aleris, Anhang I Abschnitt 2.1.2. Die Kommission nahm auch in 

der Sache M.4734 – Ineos/Kerling eine Critical-Loss-Analyse vor, stellte aber letztlich fest, dass die 
Ergebnisse nicht aussagekräftig waren (Erwägungsgründe 95-105). 

77 Wenn die beobachteten prozentualen Gewinnspannen hoch sind, führt der Mengenrückgang zu einem 
relativ hohen Gewinnverlust bei den entgangenen Mengen. Dies impliziert, dass ein geringer kritischer 
Rückgang der Menge eine Preiserhöhung durch den hypothetischen Monopolisten unprofitabel macht. 
Andererseits können beobachtete hohe Gewinnspannen bedeuten, dass auch der tatsächliche Rückgang 
relativ gering sein dürfte, da die Unternehmen andernfalls die Preise nicht auf das beobachtete Niveau 
angehoben hätten und eine Senkung der Preise als profitabel erachten würden.   
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Kapitalinvestitionen oder spezifische Investitionen in Produktionsprozesse, Aus- 
und Fortbildung, Humankapital, in die Etablierung von Marken(namen), den 
Zugang zu Daten und die Umrüstung oder andere Investitionen tätigen müssen. 
Informationen über rechtliche oder administrative Hindernisse wie die 
Erforderlichkeit bestimmter Lizenzen oder über strategische Hindernisse, die die 
Umstellung der Produktion oder des Angebots betreffen können, wie 
vertragliche Bindungen oder Ausschließlichkeitsvereinbarungen, können 
ebenfalls relevant sein. Ferner prüft die Kommission die Anreize für 
Unternehmen und ihre Bereitschaft, ihre Produktion oder ihr Angebot 
umzustellen, einschließlich der Frage, ob eine solche Umstellung bei anderen 
Produkten einen Absatzrückgang zur Folge hätte. Wenn solche Hindernisse oder 
Kosten nicht unbedeutend sind, berücksichtigt die Kommission, wie unter 
Randnummer (39) erläutert, den (etwaigen) Wettbewerbsdruck, den diese 
Unternehmen ausüben, anstatt den relevanten Markt zu erweitern. 

3.3. Anhaltspunkte für die Abgrenzung des räumlich relevanten Marktes 

(62) Die Kommission ist in der Regel in der Lage, auf der Grundlage vorläufiger 
Informationen über das Kaufverhalten und die Präferenzen der Kunden der 
relevanten Produkte vorläufig zu beurteilen, ob es sich um einen lokalen, 
nationalen, regionalen, EWR-weiten78, über den EWR hinausgehenden oder 
weltweiten Markt handelt. Anschließend prüft die Kommission, ob die 
Wettbewerbsbedingungen auf dem gesamten Kandidatenmarkt hinreichend 
homogen sind und ob der Kandidatenmarkt von anderen Gebieten unterschieden 
werden kann, weil sich die Wettbewerbsbedingungen in diesen Gebieten 
erheblich unterscheiden.  

(63) Die nachstehenden Kategorien von Anhaltspunkten können für die Beurteilung 
des räumlich relevanten Marktes von Bedeutung sein.  

(64) Identität der verfügbaren Anbieter, Marktanteile und Preise: Wenn Kunden in 
verschiedenen geografischen Gebieten Zugang zu denselben tatsächlichen und 
potenziellen Anbietern haben und diese Anbieter in den verschiedenen Gebieten 
über ähnliche Marktanteile verfügen, ist dies in der Regel ein erster Hinweis 
darauf, dass die Wettbewerbsbedingungen hinreichend homogen sind, um diese 
Gebiete in denselben räumlich relevanten Markt einzubeziehen. Wenn sich die 
Marktanteile dieser Anbieter in den einzelnen Gebieten aber erheblich 
unterscheiden, deutet dies in der Regel darauf hin, dass die 
Wettbewerbsbedingungen in diesen Gebieten nicht hinreichend homogen sind.  

(65) Die Marktanteile allein reichen jedoch unter Umständen nicht aus, um 
festzustellen, ob Wettbewerbsbedingungen hinreichend homogen sind. So 
können beispielsweise Unternehmen aus historischen Gründen hohe Anteile auf 
ihren Inlandsmärkten halten, und umgekehrt kann eine durchgängige Präsenz 
von Unternehmen im EWR mit nationalen oder regionalen räumlichen Märkten 
zu vereinbaren sein.  

                                                 
78  Aus praktischen Gründen legt die Kommission bei der wettbewerbsrechtlichen Würdigung in der 

Regel die Arbeitshypothese zugrunde, dass Märkte, bei denen es starke Anzeichen dafür gibt, dass sie 
weiter als nationale, aber enger als weltweite Märkte abzugrenzen sind, EWR-weite Märkte sind. 
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(66) Eine vorläufige Analyse der Preise und der Preisunterschiede kann ebenfalls 
nützliche Anhaltspunkte liefern. Homogene Wettbewerbsbedingungen in 
verschiedenen Gebieten dürften im Allgemeinen zu einem ähnlichen 
Preisniveau für dieselben Produkte führen. Eine solche Ähnlichkeit kann auch 
das Ergebnis einer funktionierenden Arbitrage zwischen verschiedenen Gebieten 
sein, d. h. des Prozesses, bei dem höhere Preise in einem Gebiet Arbitrageure 
veranlassen können, in dem Gebiet mit niedrigen Preisen zu kaufen und in dem 
Gebiet mit hohen Preisen weiterzuverkaufen, bis sich die Preise so weit 
angenähert haben, dass eine solche Arbitrage unprofitabel wird. Analysen der 
Preisniveaus sind jedoch für sich genommen selten entscheidend für die 
Abgrenzung des räumlich relevanten Marktes.79  

(67) Daher untersucht die Kommission die Gründe für eine bestimmte Marktanteils- 
oder Preisstruktur und bewertet auch andere Indikatoren. 

(68) Präferenzen und Kaufverhalten der Kunden: Unterschiede in Kultur, Sprache, 
Lebensstil, Demografie oder im sozioökonomischen Hintergrund können zu 
lokalen, nationalen oder regionalen Präferenzen für bestimmte Produkte oder 
Marken führen.80 Dies kann sich auf die Wettbewerbsposition verschiedener 
Unternehmen in verschiedenen Gebieten auswirken. Unterschiede bei den 
Kundenpräferenzen in den verschiedenen Gebieten dürften zu unterschiedlichem 
Kaufverhalten führen und somit ein erhebliches Potenzial haben, die Grenzen 
des räumlichen relevanten Markts zu bestimmen.  

(69) Insbesondere wenn die Gruppe von Produkten, die die Kunden als Substitute für 
die Produkte des/der beteiligten Unternehmen(s) ansehen, je nach 
geografischem Gebiet unterschiedlich ist, deutet dies im Allgemeinen stark 
darauf hin, dass die Wettbewerbsbedingungen nicht homogen genug sind, um 
davon auszugehen, dass die jeweiligen Gebiete demselben räumlichen Markt 
angehören.  

(70) Die Untersuchung der geografischen Struktur des Kaufverhaltens der Kunden 
kann nützliche Hinweise auf Ähnlichkeiten oder Unterschiede der 
Kundenpräferenzen und Wettbewerbsbedingungen liefern. Wenn beispielsweise 

                                                 
79 Dies gilt auch für quantitative Verfahren zur Bewertung gleichgerichteter Preisbewegungen wie z. B. 

Preiskorrelationen oder Stationaritätsanalysen. Wie in Fußnote 61 dargelegt, können viele andere 
Faktoren als funktionierende Arbitrage zu gleichgerichteten Preisbewegungen führen. Daher könnten 
gleichgerichtete Preisbewegungen fälschlicherweise darauf hindeuten, dass zwei Gebiete demselben 
räumlich relevanten Markt angehören, obwohl die Wettbewerbsbedingungen in diesen Gebieten nicht 
hinreichend homogen sind. Allerdings deutet das Fehlen eines Gleichlaufs der Preise in der Regel 
darauf hin, dass die Wettbewerbsbedingungen nicht hinreichend homogen sind. Die Analyse 
gleichgerichteter Preisbewegungen ist deshalb grundsätzlich aussagekräftiger, wenn sie darauf 
hindeutet, dass verschiedene Gebiete nicht demselben Markt angehören. 

80 In der Sache AT.39740 – Google-Suche (Shopping) beispielsweise grenzte die Kommission den Markt 
für allgemeine Suchdienste aufgrund von Sprachpräferenzen als national ab, obwohl diese Dienste für 
Nutzer in aller Welt zugänglich sind (siehe Erwägungsgründe 253-254). In der Sache M.7220 – 
Chiquita/Fyffes grenzte die Kommission den Markt aufgrund von nationalen Präferenzen auf 
nationaler Ebene ab, obwohl sie einräumte, dass Bananen überwiegend von außerhalb des EWR 
ansässigen Unternehmen angeboten werden (siehe Erwägungsgründe 119-131). Dies zeigt auch, dass 
die Präsenz eines bestimmten Anbieters oder derselben Anbieter im EWR oder weltweit mit einer 
Abgrenzung der räumlich relevanten Märkte auf nationaler Ebene vereinbar sein kann (siehe auch 
Randnummer (65)). 
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Kunden im gesamten EWR unabhängig von ihrem Standort zu ähnlichen 
Bedingungen Zugang zu denselben Anbietern haben (z. B. wenn sie von 
Unternehmen mit Sitz an einem beliebigen Ort im EWR zu ähnlichen 
Bedingungen kaufen oder wenn sie ihren Bedarf im Wege von Ausschreibungen 
decken, bei denen dieselbe Gruppe von Unternehmen zur Teilnahme 
aufgefordert wird und Angebote abgibt) wird der räumliche Markt 
wahrscheinlich als EWR-weit betrachtet.81 Wenn Kunden in aller Welt 
unabhängig von ihrem Standort zu ähnlichen Bedingungen Zugang zu denselben 
Anbietern haben, dürfte der räumlich relevante Markt weltweit sein.82 83  

(71) Hindernisse und Kosten im Zusammenhang mit der Belieferung von Kunden in 
verschiedenen Gebieten: Die Kommission prüft, ob Anbieter in der Lage und 
willens sind, ihre Produkte auf dem gesamten Kandidatenmarkt zu 
wettbewerbsfähigen Bedingungen anzubieten, oder ob es Hindernisse oder 
Kosten gibt, aufgrund deren es für einen Anbieter unmöglich oder unattraktiv 
ist, Kunden in Gebieten, die aktuell nicht zu seinen Liefergebieten zählen, zu 
wettbewerbsfähigen Bedingungen zu beliefern. Im Rahmen dieser Prüfung wird 
untersucht, ob die Anbieter aufgrund von Kundenpräferenzen eine lokale 
Präsenz oder einen Zugang zu einem Vertriebsnetz oder zu relevanten 
Vertriebskanälen benötigen, um ihre Produkte auf dem gesamten 
Kandidatenmarkt zu verkaufen. Dies umfasst auch eine Untersuchung des 
Rechtsrahmens, d. h. aller Arten von Hindernissen, die durch staatliche 
Maßnahmen entstehen und sich auf Anbieter aus anderen Gebieten auswirken 
können. Solche Hindernisse können Vorschriften für die Vergabe öffentlicher 

                                                 
81 Beispiele dafür sind Abgrenzungen von Märkten für die Herstellung und Lieferung von 

Grundmetallerzeugnissen wie Aluminium oder Stahl. In der Sache M.9076 – Novelis/Aleris bestätigte 
die Untersuchung der Kommission, dass bei den Kunden eine allgemeine Präferenz für den Bezug von 
Aluminiumkarosserieblechen aus dem EWR festzustellen war, sodass der räumlich relevante Markt für 
Aluminiumkarosseriebleche als EWR-weiter Markt abgegrenzt wurde. Beispielsweise in den Sachen 
M.8444 – ArcelorMittal/Ilva und M.8713 – Tata Steel/ThyssenKrupp/JV wurde der räumlich relevante 
Markt für fertige Flacherzeugnisse aus Karbonstahl als EWR-weiter Markt angesehen und innerhalb 
des EWR räumlich differenziert (was in der letztgenannten Sache durch das Urteil des Gerichts vom 
22. Juni 2022, thyssenkrupp/Kommission, T-584/19, ECLI:EU:T:2022:386, Rn. 145-258 bestätigt 
wurde). Auch für feuerfeste Produkte wurde u. a. aufgrund der starken allgemeinen Präferenz der 
Kunden für den Bezug von Anbietern mit Sitz im EWR ein EWR-weiter Markt abgegrenzt (siehe 
M.8286 – RHI/Magnesita Refratarios, Erwägungsgründe 55-57 und 61). 

82 Auf Märkten für zivile Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt beziehen Kunden 
Originalausrüstung für Luftfahrzeuge sowie Luft- und Raumfahrtsysteme und -komponenten weltweit 
von denselben Anbietern. Die Kommission stellte daher fest, dass der räumlich relevante Markt für 
diese Produkte weltweit abzugrenzen ist (z. B. in den Sachen M.8658 – UTC/Rockwell Collins, 
Erwägungsgründe 204-205 und 207, M.8425 – Safran/Zodiac Aerospace, Erwägungsgrund 298, 
M.8948 – Spirit/Asco, Erwägungsgründe 37-38).  

83 Die Kommission kann wie in der in Fußnote 58 beschriebenen Sache M.7278 – General 
Electric/Alstom (Thermal Power – Renewable Power & Grid Business) auch einen weltweiten Markt 
abgrenzen und davon nur bestimmte Gebiete mit unterschiedlichen Wettbewerbsbedingungen 
ausschließen. In der Sache M.8677 – Siemens/Alstom stellte die Kommission fest, dass der räumlich 
relevante Markt sowohl für Hochgeschwindigkeitszüge als auch für Höchstgeschwindigkeitszüge ein 
weltweiter Markt ohne China, Südkorea und Japan sein könnte, da es in diesen drei Ländern 
unüberwindbare Zutrittsschranken für ausländische Anbieter gab (siehe Erwägungsgrund 133). Siehe 
auch Sache M.6541 – Glencore/Xstrata, in der die Kommission potenzielle räumlich relevante Märkte 
bewertete, die als weltweite Märkte ohne China abgegrenzt wurden, weil die Ausfuhren aus China 
begrenzt waren, Branchenanalysten Zahlen für China und die übrige Welt getrennt meldeten und eine 
Reihe von Marktteilnehmern eine solche Unterteilung befürwortete (siehe Erwägungsgründe 43-45). 
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Aufträge, staatliche Subventionen, Preisregulierung, Kontingente und Zölle, die 
den Handel oder die Produktion beschränken, technische Normen, sprachliche 
Anforderungen, gesetzliche Monopole, Beschränkungen der 
Niederlassungsfreiheit, Anforderungen hinsichtlich behördlicher 
Genehmigungen (z. B. Lizenzen und Genehmigungen) oder andere 
sektorspezifische Vorschriften umfassen. Sie können wirksam das Ausmaß 
begrenzen, in dem Anbieter in einem bestimmten geografischen Gebiet dem 
Wettbewerbsdruck von nicht in diesem Gebiet ansässigen Anbietern ausgesetzt 
sind, und somit zu unterschiedlichen Wettbewerbsbedingungen führen. 
Dieselben Hindernisse können Kunden auch daran hindern, Produkte bei 
Anbietern in verschiedenen Gebieten zu kaufen.  

(72) Umgekehrt kann der Rechtsrahmen, insbesondere die Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften, z. B. auf Ebene der Union oder weltweit, 
Handelshemmnisse verringern und darauf hindeuten, dass räumliche Märkte 
weiter sind oder in Zukunft sein dürften. Die Kommission berücksichtigt bei der 
Abgrenzung räumlich relevanter Märkte den Prozess der Marktintegration. 
Wenn rechtliche Hindernisse beseitigt werden, bewertet die Kommission 
einschlägige Anhaltspunkte für strukturelle Veränderungen des Marktes, z. B. in 
Bezug auf Preise, Marktanteile oder Handelsstrukturen. 

(73) Entfernungsabhängige Faktoren, Transportkosten und Einzugsgebiete: Auf 
einigen Märkten kann die Wettbewerbsposition der Anbieter von der Entfernung 
zwischen den einzelnen Anbietern und dem Kunden abhängen. So können 
beispielsweise die Transportkosten einen erheblichen Teil der Kosten für 
bestimmte Produkte ausmachen, was dazu führen kann, dass in größerer 
Entfernung vom Kunden ansässige Anbieter einen erheblichen 
Wettbewerbsnachteil gegenüber näher gelegenen Anbietern haben. Andere 
Faktoren wie Erwägungen bezüglich der Versorgungssicherheit, Nachhaltigkeit, 
Verderblichkeit von Produkten oder Zugänglichkeit können ähnliche 
Auswirkungen haben. Darüber hinaus kann auf Verbrauchermärkten die 
Entfernung zum Anbieter oder die Zeit, die benötigt wird, um zu ihm zu 
gelangen, eine wichtige Rolle spielen. Dies ist in der Regel beispielsweise bei 
Flughäfen, Supermärkten oder Tankstellen der Fall.  

(74) In solchen Situationen dürften die Märkte in dem Sinne in räumlicher Hinsicht 
differenziert sein, dass sich die Wettbewerbsbedingungen in Abhängigkeit von 
der Entfernung zwischen den jeweiligen Anbietern und dem Kunden verändern. 
Die Kommission kann dann räumlich relevante Märkte auf der Grundlage von 
Einzugsgebieten abgrenzen, die die Entfernung widerspiegeln, die im 
Allgemeinen zwischen Kunden und Anbietern liegt. Je nach den Besonderheiten 
des Falles können Einzugsgebiete ausgehend von den Kunden oder den 
Anbietern abgegrenzt werden. Auch wenn es oft vorzuziehen ist, die 
Wettbewerbsbedingungen an jedem Kundenstandort zu bewerten, ist es unter 
Umständen nicht möglich, Einzugsgebiete von Kundenstandorten abzugrenzen, 
weil es z. B. zahlreiche Kunden an verstreuten Standorten gibt oder keine 
Informationen über den Standort der Kunden von Wettbewerbern zur Verfügung 
stehen. Aus praktischen Gründen kann die Kommission daher Einzugsgebiete 
ausgehend von Anbieterstandorten abgrenzen.84 Einzugsgebiete werden in der 

                                                 
84 Unter solchen Umständen ist die Kommission bei der Abgrenzung von Einzugsgebieten bereits von 

einem hypothetischen Kunden ausgegangen, der sich in der Mitte zwischen den Standorten der am 
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Regel entweder anhand der Fahrentfernung oder Fahrzeit der Kunden (in diesem 
Fall werden sie als Isochrone bezeichnet) oder anhand der Lieferentfernung oder 
-zeit ab einem Standort als Gebiete abgegrenzt, in denen ein bestimmter Anteil 
des Absatzes erzielt wird. Die Größe der Einzugsgebiete sollte repräsentativ für 
das Kaufverhalten der meisten Kunden sein, das sich aus der tatsächlichen 
Verteilung der Entfernungen oder Zeiten für Lieferungen oder Fahrten ableiten 
lässt, und/oder auf der Grundlage der Einschätzungen der Marktteilnehmer 
festgestellt werden kann. Die Kommission legt deshalb in der Regel Gebiete, auf 
die 80 % des Absatzes oder der Kunden entfallen, als Einzugsgebiete 
zugrunde.85 Um Sensitivitätsanalysen durchzuführen oder marktspezifische 
Erwägungen zu berücksichtigen, kann die Kommission jedoch von dieser 
Vorgehensweise abweichen. Die Kommission hat räumliche Märkte mitunter 
bereits auf der Grundlage von Einzugsgebieten abgegrenzt, auf die 70 % 
und/oder 90 % des Absatzes entfallen.86 

(75) Handelsströme und Lieferstruktur: Eine Analyse der Struktur und der 
Entwicklung von Liefer- und Handelsströmen sowie der Triebkräfte dieser 
Ströme kann auf das Nichtbestehen bzw. auf das Bestehen von Hindernisse 
hindeuten. Die Reaktion solcher Ströme auf Veränderungen des relativen 
Angebots kann auch einen Hinweis darauf geben, wie stark der 
Wettbewerbsdruck ist, den Anbieter, die außerhalb des räumlichen 
Kandidatenmarktes ansässig sind, auf das/die beteiligte(n) Unternehmen 
ausüben. In einigen Fällen kann es möglich sein, diesen Druck zu quantifizieren, 
z. B. durch eine ökonometrische Schätzung der Importelastizitäten oder durch 
Ereignisstudien, die belegen, dass Importe auf Preisänderungen reagieren.87 Die 
bloße Existenz von Handelsströmen oder ihre Reaktion auf Veränderungen des 
relativen Angebots bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass die 
Wettbewerbsbedingungen in dem Gebiet, von dem die Handelsströme ausgehen, 
und die Bedingungen auf dem in Betracht gezogenen räumlichen Markt 
hinreichend homogen sind, um eine Ausweitung des räumlich relevanten 
Marktes zu rechtfertigen. Ist dies nicht der Fall, berücksichtigt die Kommission 
bei ihrer wettbewerbsrechtlichen Würdigung, wie in Randnummer (42) erläutert, 
den von Importeuren auf das/die beteiligte(n) Unternehmen ausgeübten 
(etwaigen) Wettbewerbsdruck (auch in Bezug auf Marktanteile und eine 
mögliche künftige Expansion), anstatt den räumlich relevanten Markt zu 
erweitern. 

                                                                                                                                                 
Zusammenschluss beteiligten Unternehmen befindet, d. h. auf der Mitte einer zwischen den Standorten 
gezogenen geraden Linie (siehe Sache M.7252 – Holcim/Lafarge (Erwägungsgrund 73). 

85 So z. B. in der Sache M.7408 – Cargill/ADM Chocolate Business in Bezug auf den Markt für 
Industrieschokolade (Erwägungsgründe 63-78) oder in der Sache M.7567 – Ball/Rexam in Bezug auf 
den Markt für Getränkedosen (Erwägungsgründe. 248). 

86 In der Sache M.7878 – Heidelberg Cement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia stellte die 
Kommission beispielsweise fest, dass kreisförmige Einzugsgebiete der Werke der beteiligten 
Unternehmen, auf die 90 % der Lieferungen entfielen, sinnvoller waren als Einzugsgebiete, auf die 
70 % der Lieferungen entfielen (Erwägungsgrund 182); sie berücksichtigte aber auch abgewandelte 
Einzugsgebiete, die auf Straßenentfernungen und Lieferstrukturen basierten (Erwägungsgründe 189-
190). 

87 Siehe z. B. Sache M.6541 – Glencore/Xstrata, in der die Kommission die Reaktion der Importe auf 
relative Preisänderungen für Zinkmetall im EWR bewertete (siehe Erwägungsgründe 141-148). 
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3.4. Erhebung und Auswertung von Nachweisen 

(76) Die Kommission stützt sich bei der Abgrenzung der relevanten Märkte auf 
verschiedene Nachweiskategorien und -quellen und kann sich sowohl auf 
qualitative als auch auf quantitative Informationen stützen. Bestimmte Arten 
von Nachweisen können in einem Fall entscheidend sein, in anderen Fällen, die 
einen anderen Wirtschaftszweig, ein anderes Produkt oder andere Umstände 
betreffen, jedoch nur von begrenzter Bedeutung oder unerheblich sein. In den 
meisten Fällen, insbesondere in Fällen, in denen eine eingehende Prüfung 
erforderlich ist, berücksichtigt die Kommission bei ihren Beschlüssen eine 
Reihe von Faktoren (siehe Abschnitte 3.2 und 3.3) und verschiedene Quellen. 
Die Kommission ist empirischen Nachweisen gegenüber offen, um alle 
verfügbaren Informationen zu nutzen, die im konkreten Fall von Bedeutung sein 
können, und nimmt auf der Grundlage dieser Nachweise eine umfassende 
Beurteilung vor.88 Sie folgt keiner starren Rangordnung für die verschiedenen 
Informationsquellen und Nachweisarten.89  

(77) Die von der Kommission zur Abgrenzung der Märkte herangezogenen 
Nachweise sollten zuverlässig sein.90 Dies dürfte z. B. der Fall sein, wenn die 
Nachweise von Behörden stammen oder durch verschiedene Quellen gestützt 
werden, unter anderem durch Marktteilnehmer mit widerstreitenden Interessen 
wie Anbieter und ihre direkten Kunden. Ferner sollte die Kommission möglichst 
Nachweise mit geringem zeitlichem Abstand zum untersuchten Zeitraum 
heranziehen; dies gilt insbesondere für die Prüfung von Märkten in einem sich 
wandelnden Wirtschaftszweig. Erfordert der Fall eine vorausschauende 
Bewertung und beruht die Marktabgrenzung auf Veränderungen der 
Wettbewerbsdynamik im untersuchten Zeitraum, so müssen solche 
Veränderungen durch zuverlässige Nachweise untermauert werden, die mit 
hinreichender Sicherheit belegen, dass die erwarteten Veränderungen tatsächlich 
eintreten werden. Nachweise haben eine größere Beweiskraft, wenn festgestellt 
werden kann, dass sie nicht durch die Untersuchung der Kommission beeinflusst 
werden konnten, z. B. Nachweise aus der Zeit vor den Gesprächen über einen 

                                                 
88 In seinem Urteil vom 6. Juli 2010, Ryanair/Kommission, T-342/07, ECLI:EU:T:2010:280, Rn. 136, 

erklärte das Gericht: „Es ist Sache der Kommission, das Ergebnis des zur Beurteilung der 
Wettbewerbssituation herangezogenen Indizienbündels insgesamt zu bewerten. Dabei kann es sein, 
dass bestimmte Umstände privilegiert und andere außer Acht gelassen werden.“ Dasselbe gilt mutatis 
mutandis für die Marktabgrenzung.  

89 In seinem Urteil vom 11. Januar 2017, Topps Europe/Kommission, T-699/14, ECLI:EU:T:2017:2, 
Rn. 82, führte das Gericht aus, die Kommission müsse bei der Marktabgrenzung keiner starren 
Rangordnung für die verschiedenen Informationsquellen und Arten von Nachweisen folgen. Dies 
wurde im Urteil des Gerichts vom 22. Juni 2022, thyssenkrupp/Kommission, T-584/19, 
ECLI:EU:T:2022:386, Rn. 78 und 156, bestätigt. 

90  Was den Beweiswert der verschiedenen Nachweise anbelangt, ist das alleinige Kriterium für die 
Beurteilung der beigebrachten Nachweise ihre Glaubhaftigkeit (siehe z. B. Urteil vom 13. September 
2013, Total Raffinage Marketing/Kommission, T-566/08, EU:T:2013:423, Rn. 43). Auch die Art des 
jeweiligen Verfahrens spielt eine Rolle. Insbesondere in Bezug auf die Fusionskontrolle wird in der 
Rechtsprechung der EU-Gerichte festgestellt, dass die Kommission angesichts des 
Beschleunigungsgebots und der strengen Fristen, die sie einhalten muss, nicht verpflichtet sein kann, 
alle bei ihr eingehenden Informationen zu überprüfen, sofern keine Indizien für die Unrichtigkeit der 
mitgeteilten Informationen vorliegen. Siehe Urteil vom 20. Oktober 2021, Polskie Linie Lotnicze 
“LOT”/Kommission, T-240/18, ECLI:EU:T:2021:723, Rn. 87 und 88, und die darin zitierte 
Rechtsprechung.  
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Zusammenschluss oder ein Verhalten und vor der Untersuchung der 
Kommission. 

(78) Die Kommission stützt sich gegebenenfalls nicht nur auf die Vorbringen des/der 
beteiligten Unternehmen(s), sondern erhebt Nachweise, indem sie schriftliche 
Auskunftsverlangen an die Marktteilnehmer richtet und/oder sie befragt. In 
diesem Zusammenhang tritt die Kommission an die wichtigsten Wettbewerber 
und Kunden in der Branche heran, um empirische Nachweise zu erhalten und 
deren Einschätzungen bezüglich der Grenzen der sachlich und räumlich 
relevanten Märkte in Erfahrung zu bringen. Die Kommission kann auch 
einschlägige Handels- oder Kundenverbände, auf vorgelagerten oder 
verbundenen Märkten tätige Unternehmen und andere wichtige Interessenträger 
wie Behörden oder Nichtregierungsorganisationen kontaktieren.  

(79) Zur Abgrenzung des relevanten Marktes kann die Kommission auch interne 
Unterlagen von den betreffenden Einheiten anfordern, insbesondere von 
dem/den beteiligten Unternehmen. Interne Unterlagen sind besonders relevant, 
wenn sie – im Gegensatz zu Unterlagen, die im Hinblick auf die Untersuchung 
oder während der Untersuchung der Kommission erstellt wurden – im normalen 
Geschäftsverlauf erstellt wurden, da sie möglicherweise besser zeigen, wie die 
jeweiligen Unternehmen den Markt/die Märkte sehen. Dazu können auch 
Marketingstudien zählen, die Unternehmen in der Vergangenheit als Grundlage 
für Entscheidungen über die Preisgestaltung für ihre Produkte oder über 
Marketingmaßnahmen u. ä. in Auftrag gegeben haben. Befragungen der Kunden 
zu ihrem Nutzungsverhalten und ihren Einstellungen, Daten über das 
Kaufverhalten der Kunden, Einschätzungen der Anbieter und 
Marktforschungsstudien, die von dem/den beteiligten Unternehmen und 
seinen/ihren Wettbewerbern vorgelegt wurden, können berücksichtigt werden, 
um festzustellen, ob ein wirtschaftlich signifikanter Teil der Kunden zwei 
Produkte als substituierbar ansieht. Nachweise dafür, dass ein Unternehmen das 
Verhalten bestimmter Wettbewerber beobachtet, oder strategische Unterlagen, 
auf die das Unternehmen Geschäftsentscheidungen stützt (z. B. Geschäftspläne 
oder Bewertungen von Stärken, Schwächen, Chancen oder Risiken), können 
ebenfalls Hinweise auf die Stärke des von verschiedenen konkurrierenden 
Unternehmen ausgeübten Wettbewerbsdrucks geben.91  

(80) In einigen Fällen können Ad-hoc-Umfragen bei einer repräsentativen Stichprobe 
von Kunden oder Anbietern nützliche Informationen über den relevanten Markt 
liefern.92 Nach Maßgabe des Sachverhalts, den verfügbaren Nachweisen aus 

                                                 
91 In der Sache M.7902 – Marriott International/Starwood Hotels & Resorts Worldwide beispielsweise 

stützte die Kommission ihre Schlussfolgerung, dass Kettenhotels und unabhängige Hotels auf 
demselben Markt tätig waren, darauf, dass sich die beteiligten Unternehmen mit beiden Arten von 
Hotels verglichen (siehe Erwägungsgrund 28). In der Sache M.6663 – Ryanair/Aer Lingus III zog die 
Kommission die Preisbeobachtung, die Ryanair und Aer Lingus für Passagierflugstrecken vornahmen, 
bei der Beurteilung der Frage, ob verschiedene Flughäfen in denselben Städten substituierbar waren 
(siehe Erwägungsgründe 98-103), als Nachweis heran.  

92 In der Sache M.4439 – Ryanair/Aer Lingus beauftragte die Kommission einen unabhängigen Berater 
mit der Durchführung einer Kundenbefragung am Flughafen Dublin. Die Kommission zog die 
Ergebnisse dieser Umfrage als indirekte Nachweise heran, um zu beurteilen, ob bestimmte Flughäfen 
für Kunden substituierbar sind (siehe Erwägungsgründe 36 und 94, Erwägungsgrund 99 Absatz 9 und 
Anhang I).  
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anderen Quellen und unter Berücksichtigung administrativer Zwänge (z. B. des 
Zeitrahmens der Untersuchung) kann die Kommission beschließen, in einem 
konkreten Fall eine Erhebung durchzuführen oder in Auftrag zu geben. 
Erhebungen müssen sorgfältig konzipiert werden, um zu gewährleisten, dass die 
Befragten aussagekräftige Antworten geben. So ist es beispielsweise 
grundsätzlich vorzuziehen, nach vor Kurzem getroffenen Entscheidungen anstatt 
nach hypothetischen Entscheidungen zu fragen. Die Fragen sollten klar sein und 
die Antworten nicht in eine bestimmte Richtung lenken. Außerdem sollten 
genügend Antwortmöglichkeiten angeboten werden.  

(81) Die Kommission kann sich auch auf öffentlich zugängliche Informationen, 
Markt- oder Branchenberichte sowie Marktstatistiken oder Wirtschaftsstudien 
stützen, auch solche, die von externen Beratern der/des beteiligten 
Unternehmen(s) erstellt wurden.93 In Fällen, in denen regulierte Märkte 
betroffen sind, z. B. in den Bereichen Telekommunikation, Energie oder 
Gesundheitsversorgung, kann die Kommission auch Daten und Einschätzungen 
der für den jeweiligen Bereich zuständigen Regulierungsbehörden einholen.  

(82) Falls erforderlich, kann die Kommission auch bei beteiligten Unternehmen, 
deren Kunden und/oder deren Wettbewerbern informelle Besuche oder offizielle 
Nachprüfungen vor Ort durchführen, um mehr Erkenntnisse über die 
Herstellung oder Lieferung von Produkten zu gewinnen. 

4. MARKTABGRENZUNG UNTER BESONDEREN UMSTÄNDEN 

(83) In diesem Abschnitt wird auf gewisse Aspekte der Marktabgrenzung 
eingegangen, die bei bestimmten Industrie- oder Wirtschaftszweigen oder 
bestimmten Arten von Märkten zum Tragen kommen. Sofern in diesem 
Abschnitt nichts anderes bestimmt ist, gelten die in dieser Bekanntmachung 
enthaltenen allgemeinen Grundsätze für die Abgrenzung des sachlich und des 
räumlich relevanten Marktes auch weiterhin.  

4.1. Marktabgrenzung bei erheblicher Differenzierung 

(84) Produkte können differenziert sein, sodass bestimmte Produkte engere 
Substitute als andere sind. Die Differenzierung kann auf Produkt- oder 
geografischer Ebene erfolgen. Produktdifferenzierung liegt vor, wenn 
Produkteigenschaften wie Design, Markenimage, technische Spezifikationen, 
Haltbarkeit, Serviceniveau oder andere spezifische Merkmale94 die Wahl des 

                                                 
93 Die Quelle und der Kontext, in dem solche Studien erstellt werden, sind ebenfalls relevant. 

Insbesondere Studien, die im Zusammenhang mit einem bestimmten Fall erstellt wurden, werden 
besonders genau geprüft, da Nachweise weniger Beweiskraft haben, wenn sie durch die Untersuchung 
der Kommission beeinflusst wurden. 

94 Zum Beispiel in der Telekommunikationsbranche, in der unterschiedliche Arten von Kunden 
unterschiedliche Verbrauchsgewohnheiten haben können, die sich auf ihre Wahl des Anbieters 
auswirken. In der Sache M.8792 – T-Mobile NL/Tele2 NL stützte sich die Kommission auf eine weit 
gefasste Marktabgrenzung mit Produktdifferenzierung nach Kundengruppen aufgrund von 
Unterschieden bei den monatlichen Ausgaben, dem Vertragsabschluss und der Vertragsdauer, der 
Vertragsausführung und den Bedürfnissen der Kunden. In diesem speziellen Fall kam die Kommission 
zu dem Schluss, dass zwar ein Gesamtmarkt für die Erbringung von Mobilfunkdiensten für alle 
Endkunden besteht, der jedoch zwei getrennte Kundengruppen umfasst: Privat- und Geschäftskunden. 
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Kunden beeinflussen95. Geografische Differenzierung liegt vor, wenn der 
Standort des einzelnen Kunden und der des Anbieters die Wahl des Kunden 
beeinflussen.96 

(85) Die Anwendung des Grundsatzes, die den Kunden tatsächlich zur Verfügung 
stehenden Substitute zu analysieren, um den relevanten Markt abzugrenzen, 
kann dazu führen, dass die Kommission innerhalb eines Kontinuums 
differenzierter Produkte getrennte relevante Märkte ermittelt. In anderen Fällen 
wiederum ist es möglich, dass die Kommission einen relativ weit gefassten 
relevanten Markt abgrenzt, der differenzierte Produkte einbezieht.97  

(86) Im Falle differenzierter Produkte liefern die Marktanteile mitunter einen 
weniger zuverlässigen Indikator für die Marktmacht, sodass die Kommission im 
Rahmen ihrer wettbewerbsrechtlichen Würdigung in der Regel prüft, ob das/die 
beteiligte(n) Unternehmen und andere Anbieter enge Wettbewerber sind. Eine 
eingehende wettbewerbsrechtliche Würdigung der wettbewerblichen Nähe 
zwischen den einzelnen Anbietern kann dazu führen, dass die Marktanteile und 
damit die Marktabgrenzung an Bedeutung verlieren. Obwohl die 
Marktabgrenzung nach wie vor ein wichtiger Schritt ist, kann eine Analyse der 
wettbewerblichen Nähe zwischen den einzelnen Anbietern bei der 
wettbewerbsrechtlichen Würdigung differenzierter Märkte relevanter sein.98  

                                                 
95 Siehe z. B. das Urteil des Gerichts vom 18. Mai 2022, Wieland-Werke/Kommission, T-251/19, 

ECLI:EU:T:2022:296 bezüglich des Marktes für Walzprodukte aus Kupfer und Kupferlegierungen, in 
dem das Gericht in Randnummer 39 feststellte, dass der Kläger nicht bestreitet, dass es sich bei 
Walzerzeugnissen nicht um homogene Produkte handelt, sondern um Produkte, die nach einer 
Vielzahl von Kriterien (Zusammensetzung, Grad der Veredelung, Endanwendungen usw.) 
differenziert sind. Jedes dieser Kriterien ermögliche eine Segmentierung des Gesamtmarktes für 
Walzerzeugnisse, doch keines von ihnen sei von vornherein von übergeordneter Bedeutung oder 
rechtfertige die Abgrenzung eines separaten sachlich relevanten Marktes. 

96 In der Sache M.7155 – SSAB/Rautaruukki vertrat die Kommission die Auffassung, dass die starke 
geografische Differenzierung bei Flachstahlerzeugnissen, die sich durch eine Analyse der 
unterschiedlichen Preise zwischen den nordischen Ländern, dem europäischen Festland und dem 
Vereinigten Königreich nachweisen ließ, eine Prüfung der Auswirkungen des Zusammenschlusses auf 
die nordischen Länder rechtfertigte (siehe Erwägungsgrund 102). 

97 In solchen Fällen kann die Kommission in ihrer Beurteilung die Wettbewerbsdynamik in bestimmten 
Marktsegmenten berücksichtigen. Siehe das Urteil des Gerichts vom 18. Mai 2022, Wieland-
Werke/Kommission, T-251/19, ECLI:EU:T:2022:296 bezüglich des Marktes für Walzprodukte aus 
Kupfer und Kupferlegierungen, in dem das Gericht in Randnummer 40 erläuterte, dass darüber hinaus 
im Kontext differenzierter Produktmärkte zu berücksichtigen sei, dass das Bestehen eines 
Gesamtmarktes nicht die Möglichkeit beeinträchtige, in einigen Marktsegmenten eine unterschiedliche 
Wettbewerbsdynamik festzustellen. 

98 Beispielsweise kann die Kommission die Intensität des Wettbewerbs zwischen Unternehmen 
beurteilen, indem sie ihre Analyse auf die Anteile der Unternehmen an dem betreffenden 
Marktsegment, die Häufigkeit eines Anbieterwechsels, die Preise, die Marktanteile oder auf 
quantitative Messgrößen der Substituierbarkeit zwischen verschiedenen Produkten wie 
Umlenkungsquoten oder geschätzte Nachfrageelastizitäten stützt. Eine solche Analyse wurde zum 
Beispiel in der Sache M.5658 – Unilever/Sara Lee durchgeführt, in der die Kommission eine 
erhebliche Differenzierung auf dem Markt für Deodorants feststellte und im Rahmen ihrer 
wettbewerbsrechtlichen Würdigung auf der Grundlage geschätzter Nachfrageelastizitäten eine 
quantitative Bewertung wahrscheinlicher Preiseffekte vornahm. Siehe auch Fußnote 71.  
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(87) In bestimmten Fällen kann das Vorhandensein von Substitutionsketten99 zur 
Folge haben, dass die Kommission einen relevanten Markt abgrenzt, bei dem die 
Produkte oder geografischen Gebiete an den Randzonen des Marktes nicht 
direkt gegeneinander substituierbar sind.100 Ihre Analyse des Sachverhalts 
veranlasst die Kommission aber in der Regel dazu, solche weiter gefassten 
Marktabgrenzungen abzulehnen, insbesondere wenn Unterbrechungen in der 
Substitutionskette vorliegen.101 

4.2. Marktabgrenzung im Falle von Preisdiskriminierung  

(88) Preisdiskriminierung liegt vor, wenn verschiedenen Kunden (oder 
Kundengruppen) aus nicht kostenbezogenen Gründen für ein und dasselbe 
Produkt unterschiedliche Preise in Rechnung gestellt werden. Dies kann dazu 
führen, dass eine bestimmte Gruppe von Kunden des betreffenden Produkts 
einen enger gefassten, eigenständigen Markt bildet. Dies ist in der Regel dann 
der Fall, wenn drei Voraussetzungen erfüllt sind102: a) Zum Zeitpunkt des 
Verkaufs des betreffenden Produkts ist eindeutig feststellbar, welcher Gruppe 
der jeweilige Kunde angehört, b) Handel zwischen Kunden oder Arbitrage durch 
Dritte ist unwahrscheinlich, und c) die Preisdiskriminierung ist von Dauer. In 
solchen Fällen können die Wettbewerbsbedingungen für die verschiedenen 
Kundengruppen voneinander abweichen, sodass das in Rede stehende Verhalten 
oder die in Rede stehende Transaktion unterschiedliche Auswirkungen auf die 
verschiedenen Kundengruppen haben kann. Preisdiskriminierung aufgrund des 
Standorts der Kunden kann auch ein Grund für die Abgrenzung des räumlich 
relevanten Marktes in Abhängigkeit vom jeweiligen Standort sein.103 

                                                 
99 Auch wenn die Kunden von Produkt A das Produkt C möglicherweise nicht als Nachfragealternative 

betrachten, kann eine Substitutionskette vorliegen, wenn die Kunden von Produkt A das Produkt B 
und die Kunden von Produkt B das Produkt C als Substitut ansehen. Produkt A kann dann über eine 
solche Substitutionskette unter von Produkt C ausgehendem indirektem Wettbewerbsdruck stehen.  

100 In der Sache M.9413 – Lactalis/Nuova Castelli stellte die Kommission fest, dass es Anhaltspunkte für 
das Vorliegen einer Substitutionskette zwischen Markenkäse und Käse von Eigenmarken (siehe 
Erwägungsgrund 89) und für einen Wettbewerb zwischen diesen Produkten gab; sie konnte aber nicht 
ausschließen, dass Markenprodukte in erster Linie auf einem anderen Markt miteinander konkurrieren, 
und ließ die Marktabgrenzung offen. 

101 In der Sache M.5335 – Lufthansa/SN Airholding wies die Kommission die Existenz einer 
Substitutionskette zwischen verschiedenen Tickettypen zurück, da dies nicht durch Nachweise 
bestätigt wurde. Die Preisanalyse der Kommission zeigte, dass die Preise an den gegenüberliegenden 
Enden der angeblichen Substitutionskette sehr unterschiedlich waren und nicht voneinander abhingen 
(siehe Erwägungsgrund 33). In der Sache M.6905 – Ineos/Solvay/JV wies die Kommission das 
Vorliegen von Überschneidungen zwischen den Liefergebieten der wichtigsten S-PVC-Anbieter und 
somit die Existenz einer Substitutionskette im gesamten EWR zurück; dabei stützte sie sich auf eine 
quantitative Analyse, die einen Mangel an Arbitrage und unterschiedlichen Preistrends zwischen den 
verschiedenen sich überschneidenden Einzugsgebieten aufzeigte (siehe Erwägungsgründe 260-262 
und 338). 

102 Es kann auch dann der Fall sein, wenn diese Voraussetzungen erst in Zukunft erfüllt sein werden, z. B. 
aufgrund von Veränderungen der Wettbewerbsbedingungen durch den geprüften Zusammenschluss.   

103 Beispiele für durch Preisdiskriminierung beeinflusste Abgrenzungen des sachlich und räumlich 
relevanten Marktes finden sich in den Sachen M.5830 – Olympic/Aegean Airlines (siehe 
Erwägungsgrund 58) und M.7155 – SSAB/Rautaruukki (siehe Erwägungsgründe 101-102). 
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4.3. Marktabgrenzung bei erheblichen Investitionen in FuE 

(89) Die Kommission kann bei hochinnovativen Wirtschaftszweigen, die durch 
häufige und erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung (FuE) 
gekennzeichnet sind, spezifische Faktoren berücksichtigen. 

(90) Ein gutes Beispiel für Fälle, in denen die Kommission diesen Ansatz verfolgen 
könnte, sind sogenannte Pipeline-Produkte. Auch wenn diese Produkte den 
Kunden vielleicht noch nicht zur Verfügung stehen, ist an ihrem FuE-Prozess 
oftmals hinreichend absehbar, welchem Markt diese Produkte voraussichtlich 
angehören werden, wenn ihre Entwicklung erfolgreich abgeschlossen wird und 
sie auf den Markt gebracht werden. Die Kommission kann feststellen, dass 
solche Pipeline-Produkte Teil eines bestehenden sachlich und räumlich 
relevanten Marktes sind104 oder aber eines neuen Marktes, der sich auf die 
Pipeline-Produkte und ihre Substitute105 beschränkt und die Gebiete umfasst, in 
denen diese Produkte voraussichtlich verkauft werden. Der vorgesehene 
Verwendungszweck des Pipeline-Produkts und seine voraussichtliche 
Substituierbarkeit durch andere Produkte spielen bei der Bestimmung des 
relevanten Marktes eine besondere Rolle.  

(91) In einigen Fällen hingegen sind FuE-Prozesse nicht unbedingt eng mit einem 
bestimmten Produkt verknüpft106, sondern erfolgen in frühen Forschungsstadien, 
die verschiedenen Zwecken dienen können oder noch nicht auf ein spezifisches 
Ziel ausgerichtet sind; dann können sie längerfristig in verschiedene Produkte 
einfließen. Auch wenn der Umstand, dass solche frühen 
Innovationsanstrengungen nicht unmittelbar zu handelbaren Produkten führen, 
die Abgrenzung eines sachlich relevanten Markt im engeren Sinne erschweren 
kann, kann es dennoch angezeigt sein, die Grenzen zu ermitteln, innerhalb deren 
die Unternehmen bei ihren frühen Innovationsanstrengungen miteinander in 
Wettbewerb stehen.107 Für eine solche Prüfung können Faktoren wie die Art und 
der Umfang der Innovationsanstrengungen, die Ziele der verschiedenen 
Forschungsansätze, die Spezialisierung der einzelnen beteiligten Teams oder die 

                                                 
104 Insbesondere zusammen mit Produkten mit demselben Verwendungszweck. Einschlägige Beispiele 

sind in der pharmazeutischen Industrie zu finden. Beispielsweise war die Kommission bei ihrer 
Prüfung der Sache M.7275 – Novartis/GlaxoSmithKline Oncology Business der Auffassung, dass die 
bei den beteiligten Unternehmen in der Entwicklung befindlichen BRAF- und MEK-Hemmer dem 
Markt für gezielte Therapien zur Behandlung fortgeschrittener Melanome angehörten, auf dem bereits 
bestehende Produkte vermarktet wurden (Erwägungsgründe 23-31). 

105 Insbesondere in Fällen, in denen verschiedene Unternehmen dieselben oder vergleichbare Pipeline-
Produkte entwickeln oder diese Produkte die Dynamik der Branche aufgrund ihrer Merkmale 
erheblich verändern dürften. So ermittelte die Kommission beispielsweise in der Sache M.9461 – 
AbbVie/Allergan einen plausiblen auf IL-23-Hemmer beschränkten Markt für die Behandlung von 
Colitis ulcerosa und Morbus Crohn; die noch in der Entwicklung befindlichen IL-23-Hemmer wurden 
damals noch von keinem Unternehmen vermarktet, galten aber als sehr vielversprechend (siehe 
Erwägungsgründe 48-54 und 56-60). 

106 Wie in Fußnote 9 angemerkt, erstreckt sich der Begriff „Produkt“ auch auf Technologien. Dieser 
Abschnitt ist auch für die Abgrenzung von Märkten, auf denen solche Technologien zum Einsatz 
kommen, von besonderer Bedeutung. Technologien können unabhängig von materiellen Gütern oder 
Dienstleistungen als Rechte des geistigen Eigentums lizenziert oder verkauft werden und somit für die 
Zwecke dieser Bekanntmachung als Produkte angesehen werden. 

107 In der Sache M.7932 – Dow/Dupont legte die Kommission diese Grenzen anhand von 
„Innovationsbereichen“ fest (siehe insbesondere Abschnitt 4.4). 
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Ergebnisse früherer Innovationsanstrengungen des Unternehmens relevant sein, 
um die Grenzen festlegen zu können, innerhalb deren der 
Innovationswettbewerb stattfindet.  

(92) Zwischen FuE-Prozessen, die eng mit einem bestimmten Produkt oder Pipeline-
Produkt verknüpft sind, und frühen Innovationsanstrengungen, bei denen dies 
nicht der Fall ist, kann ein Kontinuum bestehen. Dies kann insbesondere in der 
Phase der Fall sein, in der FuE-Prozesse zielgerichteter werden, aber noch 
immer multiple und alternative potenzielle Ergebnisse hervorbringen, die noch 
nicht präzise genug sind, um als spezifische Pipeline-Produkte mit einem 
bestimmten Verwendungszweck angesehen werden zu können. Dann kann die 
Kommission bei der Marktabgrenzung – je nachdem, an welcher Stelle des 
Kontinuums der betreffende FuE-Prozess angesiedelt ist – eher auf einen Markt 
für Pipeline-Produkte oder auf einen Markt für frühe Innovationsanstrengungen 
schließen.  

(93) Innovation ist ein zentraler Wettbewerbsparameter, und künftige 
Produktentwicklungen sind per definitionem weitgehend ungewiss. Folglich 
kann die Kommission alle potenziellen Ergebnisse von FuE-Prozessen 
berücksichtigen und insbesondere die Szenarien prüfen, in denen der 
Wettbewerb durch das fragliche Verhalten oder Rechtsgeschäft erheblich 
beeinträchtigt würde.  

4.4. Marktabgrenzung bei mehrseitigen Plattformen 

(94) Mehrseitige Plattformen ermöglichen Interaktionen zwischen verschiedenen 
Nutzergruppen und führen zu einer Situation, in der die Nachfrage einer 
Nutzergruppe die Nachfrage der anderen Nutzergruppen beeinflusst.108 So kann 
sich die Reaktion einer Gruppe auf eine Änderung der Angebotsbedingungen 
auch auf andere Gruppen auswirken, was zu Rückkopplungen (Feedback Loops) 
zwischen den verschiedenen Seiten der Plattform, d. h. zu indirekten 
Netzwerkeffekten, führt.109 Plattformen internalisieren diese indirekten 
Netzwerkeffekte zwischen verschiedenen Gruppen in der Regel, wenn sie ihre 
Angebotsbedingungen festlegen. Die Kommission berücksichtigt bei der 
Abgrenzung der relevanten Märkte und/oder in ihrer wettbewerbsrechtlichen 
Würdigung die indirekten Netzwerkeffekte zwischen Nutzergruppen auf 
verschiedenen Seiten der jeweiligen Plattform. 

(95) Im Falle von mehrseitigen Plattformen kann die Kommission einen sachlich 
relevanten Markt für sämtliche von einer Plattform angebotenen Produkte 
abgrenzen, der alle (oder mehrere) Nutzergruppen umfasst110, oder sie kann für 

                                                 
108 Typische Beispiele für mehrseitige Plattformen sind Zahlungskartensysteme (siehe Sache AT.34579 – 

Mastercard) und werbefinanzierte Plattformen (siehe Sache M.8124 – Microsoft/LinkedIn).  
109 So verringert beispielsweise ein Preisanstieg auf Seite A der Plattform die Nachfrage bei den Nutzern 

auf dieser Seite. Der Nachfragerückgang auf Seite A beeinflusst dann die Nachfrage bei den Nutzern 
auf Seite B, was wiederum die Nachfrage bei den Nutzern auf Seite A (oder auf einer dritten Seite C) 
beeinflussen könnte. Siehe z. B. die Sachen AT.39740 – Google Search (Shopping) 
(Erwägungsgrund 159) und AT.40099 – Google Android (Erwägungsgründe 464, 469 und 638). 

110 In der Sache M.8124 – Microsoft/LinkedIn grenzte die Kommission einen einzigen Markt für Online-
Rekrutierungsdienste ab, der sowohl Arbeitsuchende als auch Personalverantwortliche umfasst (siehe 
Abschnitt 3.7). 
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die auf jeder Seite der Plattform angebotenen Produkte getrennte sachlich 
relevante Märkte abgrenzen111. Je nach Sachverhalt kann es zweckmäßiger sein, 
getrennte Märkte abzugrenzen, wenn auf den verschiedenen Seiten der Plattform 
erhebliche Unterschiede bei den Substitutionsmöglichkeiten bestehen. Um zu 
prüfen, ob solche Unterschiede bestehen, kann die Kommission verschiedene 
Faktoren berücksichtigen wie z. B. die Frage, ob verschiedene Unternehmen 
substituierbare Produkte für jede Nutzergruppe anbieten, den Grad der 
Produktdifferenzierung auf jeder Seite (oder die diesbezügliche Wahrnehmung 
jeder Nutzergruppe), verhaltensbezogene Faktoren wie Homing-
Entscheidungen112 jeder Nutzergruppe und die Art der Plattform (z. B. ob es 
sich um eine Transaktions- oder um eine Matching-Plattform handelt). In Fällen, 
in denen für die auf jeder Seite der Plattform angebotenen Produkte getrennte 
Märkte abgegrenzt wurden, können Netzwerkeffekte und Wettbewerbsdruck, 
die von der anderen Seite der Plattform ausgehen, bei der 
wettbewerbsrechtlichen Würdigung dennoch berücksichtigt werden. 

(96) In der Praxis kann das Vorhandensein indirekter Netzwerkeffekte die 
Beurteilung der Nachfragesubstitution und insbesondere die Anwendung des 
SSNIP-Tests schwieriger machen als in Situationen, in denen keine solche 
Nachfrageinterdependenz zwischen Nutzergruppen besteht. 

(97) Mehrseitige Plattformen bieten einer Nutzergruppe oft ein Produkt zum 
monetären Nullpreis an, um Nutzer für auf den anderen Seiten der Plattform 
angebotene Produkte zu gewinnen und ihre Produkte auf diesen Seiten zu 
monetarisieren. Monetäre Nullpreise sind integraler Bestandteil der 
Geschäftsstrategie mehrseitiger Plattformen; somit bedeutet die Bereitstellung 
eines Produkts zum Nullpreis nicht, dass es für dieses Produkt keinen relevanten 
Markt gibt.  

(98) In solchen Fällen sind nichtpreisliche Elemente für die Substitutionsprüfung 
besonders relevant. So konzentriert sich die Kommission auf Elemente wie 
Produktfunktionen113, Verwendungszweck114, Anhaltspunkte für eine 
hypothetische Substitution und Wettbewerbsdruck basierend auf 
Einschätzungen von Branchenakteuren115, Hindernisse für einen Wechsel wie 
Interoperabilität mit anderen Produkten oder die mit einem Wechsel 
verbundenen Kosten und Lizenzierungsaspekte116. Die Kommission kann auch 

                                                 
111 In der Sache AT.34579 – Mastercard, die Zahlungskartensysteme betraf, sah die Kommission das 

Issuing und das Acquiring als getrennte sachlich relevante Märkte an (siehe Abschnitte 6.2.3 und 
6.2.4). 

112 Nutzer können entscheiden, für ein bestimmtes Produkt eine Plattform (Single-Homing) oder mehrere 
Plattformen parallel zu nutzen (Multiple-Homing). 

113 Siehe z. B. die Marktabgrenzung bei Kommunikationsdiensten für Endkunden und sozialen 
Netzwerkdiensten in der Sache M.7217 – Facebook/WhatsApp (Erwägungsgründe 24-33 und 51-61). 

114 Siehe z. B. die Marktabgrenzung bei allgemeinen Suchdiensten in der Sache AT.39740 – Google 
Search (Shopping) (Erwägungsgründe 163-183). 

115 Siehe z. B. die Marktabgrenzung bei Karrierenetzwerkdiensten in der Sache M.8124 – 
Microsoft/LinkedIn (Erwägungsgründe 106-110). 

116 Siehe z. B. die Sache AT.40099 – Google Android und insbesondere die Marktabgrenzung bei 
Android-App-Stores (Erwägungsgründe 284-305) und lizenzpflichtigen Betriebssystemen für 
intelligente Mobilgeräte (Erwägungsgrund 239). 
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Alternativen zum SSNIP-Test in Betracht ziehen, d. h. sie kann insbesondere die 
Wechselbereitschaft von Kunden als Reaktion auf eine geringfügige, aber 
signifikante und anhaltende Qualitätsminderung (small but significant non-
transitory decrease of quality – SSNDQ) prüfen.117 

4.5. Marktabgrenzung bei Anschlussmärkten, gebündelten Produkten und 
digitalen Ökosystemen 

(99) Unter bestimmten Umständen führt der Verbrauch eines langlebigen Produkts 
(Primärprodukt) zum Verbrauch eines anderen verbundenen Produkts 
(Sekundärprodukt) (häufig als „Anschlussmarkt“ bezeichnet). Unter diesen 
Umständen berücksichtigt die Kommission bei der Abgrenzung der relevanten 
Märkte für die Primär- und Sekundärprodukte und/oder bei der 
wettbewerbsrechtlichen Würdigung auch den von den Marktbedingungen auf 
den jeweiligen verbundenen Märkten ausgehenden Wettbewerbsdruck. 

(100) Es gibt im Allgemeinen drei Möglichkeiten zur Abgrenzung der sachlich 
relevanten Märkte bei Primär- und Sekundärprodukten: i) als Systemmarkt, der 
sowohl das Primär- als auch das Sekundärprodukt umfasst118, ii) als mehrere 
Märkte, d. h. einen Markt für das Primärprodukt und jeweils getrennte Märkte 
für die mit den einzelnen Marken des Primärprodukts verbundenen 
Sekundärprodukte119, oder iii) als duale Märkte, d. h. den Markt für das 
Primärprodukt einerseits und den Markt für das Sekundärprodukt 
andererseits120.  

(101) Die Abgrenzung eines Systemmarkts könnte geeigneter sein, i) je größer die 
Wahrscheinlichkeit ist, dass die Kunden beim Kauf des Primärprodukts die 
Lebensdauerkosten berücksichtigen, ii) je höher die Ausgaben für das 
Sekundärprodukt bzw. die Sekundärprodukte (oder der Wert des 
Sekundärprodukts bzw. der Sekundärprodukte) im Vergleich zu den Ausgaben 
für das Primärprodukt (oder dem Wert des Primärprodukts) sind, iii) je höher 
der Grad der Substituierbarkeit zwischen Primärprodukten ist und je niedriger 
die Kosten eines Wechsels zwischen verschiedenen Primärprodukten sind und 
iv) wenn es keine oder nur wenige Anbieter gibt, die sich nur auf das 
Sekundärprodukt bzw. die Sekundärprodukte spezialisiert haben121. Ist die 
Wahrscheinlichkeit geringer, dass diese Umstände gegeben sind, kann es 

                                                 
117 Siehe Fußnote 47, in der ein Beispiel für eine solche Bewertung einer geringfügigen, aber 

signifikanten und anhaltenden Qualitätsminderung angeführt ist. 
118 In der Sache M.7278 – General Electric/Alstom (Thermal Power – Renewable Power & Grid 

Business) grenzte die Kommission einen Markt für den Verkauf von Gasturbinen und die 
anschließende Wartung ab (siehe Abschnitt 7.2.3.3). 

119 In der Sache AT.39097 – Uhrenreparatur grenzte die Kommission mehrere getrennte Märkte für 
jeweils mit einer bestimmten Uhrenmarke verbundene Ersatzteile ab (siehe Erwägungsgründe 86-91). 

120 In der Sache M.9408 – Assa Abloy/Agta Record grenzte die Kommission einen einzigen Markt für 
Kundendienstleistungen ab, ohne nach den einzelnen Dienstleistungserbringern zu unterscheiden 
(siehe Erwägungsgrund 127).  

121 Siehe in diesem Zusammenhang das Urteil vom 15. Dezember 2010, CEAHR/Kommission, T-427/08, 
ECLI:EU:T:2010:517, Rn. 78-109, insbesondere Rn. 79, 95 und 108, sowie die Wettbewerbssache 
M.7278 – General Electric/Alstom (Thermal Power – Renewable Power & Grid Business), 
Erwägungsgrund 95. 
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zweckmäßiger sein, duale oder mehrere Märkte abzugrenzen; dies hängt vor 
allem vom Grad der Substituierbarkeit der Sekundärprodukte der verschiedenen 
Anbieter ab. Wenn beispielsweise die Sekundärprodukte verschiedener Anbieter 
mit allen oder den meisten Primärprodukten kompatibel sind, könnte die 
Abgrenzung dualer Märkten geeigneter sein, während in Fällen, in denen die 
Kunden des Primärprodukts an die Verwendung einer nur begrenzten Anzahl 
von Sekundärprodukten gebunden sind, die Abgrenzung mehrerer Märkte 
zweckmäßiger sein könnte. 

(102) In anderen Fällen, in denen der Verbrauch eines oder mehrerer Produkte nicht 
von einem Primärprodukt abhängig ist, können Kunden es dennoch vorziehen, 
mehrere Produkte gebündelt zu konsumieren. Unter solchen Umständen kann 
die Kommission prüfen, ob es einen sachlich relevanten Markt für die 
gebündelten Produkte gibt, der sich von den Märkten für die einzelnen Produkte 
unterscheidet.122 

(103) Bei digitalen Ökosystemen kann unter bestimmten Umständen davon 
ausgegangen werden, dass sie ein primäres Kernprodukt und mehrere (digitale) 
Sekundärprodukte umfassen, deren Verwendung mit dem Kernprodukt 
verbunden ist, z. B. aus technologischen Gründen oder Gründen der 
Interoperabilität.123 Bei der Prüfung digitaler Ökosysteme kann die Kommission 
daher ähnliche Grundsätze wie bei Anschlussmärkten anwenden, um den 
sachlich relevanten Markt bzw. die sachlich relevanten Märkte abzugrenzen.124 
Wenn die (digitalen) Sekundärprodukte gebündelt angeboten werden, kann die 
Kommission auch prüfen, ob die gebündelten Produkte einen eigenen relevanten 
Markt bilden. Obwohl eine von einem Anschlussmarkt oder gebündelten 
Produkten ausgehende Marktabgrenzung nicht auf alle digitalen Ökosysteme 
anwendbar ist, kann die Kommission in jedem Fall Elemente wie 
Netzwerkeffekte, Wechselkosten und (Einzel- und/oder Multi-)Homing-
Entscheidungen bei der Abgrenzung des sachlich relevanten Marktes bzw. der 
sachlich relevanten Märkte berücksichtigen. 

                                                 
122 Siehe die Sache M.5462 – Thomas Cook Group/Gold Metal International, in der die Kommission die 

Frage offenließ, ob Pauschalreisen und Urlaubsreisen, bei denen der Verbraucher die verschiedenen 
Reisebausteine einzeln kauft, getrennte Märkte bilden (siehe Erwägungsgründe 9-16). 

123 In seinem Urteil vom 14. September 2022, Google und Alphabet/Kommission, T-604/18, 
ECLI:EU:T:2022:541, führte das Gericht in Randnummer 116 aus, dass in einem digitalen Ökosystem 
die Produkte oder Dienstleistungen, die Teil der relevanten Märkte sind, aus denen dieses Ökosystem 
besteht, sich aufgrund ihrer horizontalen oder vertikalen Komplementarität überschneiden oder 
miteinander verbunden sein können. Angesichts des Systems, das die einzelnen Komponenten vereint, 
und innerhalb dieses Systems bestehendem oder von anderen Systemen ausgehendem 
Wettbewerbsdruck können die relevanten Märkte zusammengenommen auch eine globale Dimension 
haben. Ein Beispiel für ein digitales Ökosystem wäre ein Ökosystem, das sich aus Produkten für ein 
mobiles Betriebssystem zusammensetzt und Hardware, einen Store für Software-Anwendungen und 
Software-Anwendungen umfasst.  

124 Siehe Erwägungsgrund 299 des Beschlusses in der Sache AT.40099 – Google Android zur 
Abgrenzung des Marktes für Stores für Software-Anwendungen, in dem die Kommission zu dem 
Schluss kam, dass die Voraussetzungen für die Abgrenzung eines Systemmarkts, der Stores für 
Software-Anwendungen und Betriebssysteme für intelligente Mobilgeräte umfasst, nicht gegeben 
waren. 
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5. MARKTANTEILE 

(104) Die Marktabgrenzung ermöglicht es der Kommission, die auf jedem relevanten 
Markt tätigen Anbieter und Kunden zu ermitteln. Anschließend kann sie die 
Gesamtgröße des Marktes und den Marktanteil jedes Anbieters auf der 
Grundlage der Verkäufe (und bei Kunden der Käufe) der relevanten Produkte in 
dem relevanten geografischen Gebiet, in dem die Kunden ansässig sind, 
berechnen. 

(105) Die Marktanteile spiegeln die relative Stellung der Anbieter auf dem Markt 
wider und können somit bei der Beurteilung der Marktmacht äußerst nützlich 
sein. Die Marktanteile sind jedoch nicht der einzige Indikator für die 
Marktstärke eines Unternehmens.125 Andere Faktoren wie 
Marktzutrittsschranken, Zugang zu bestimmten Vermögenswerten und Inputs 
sowie Produktdifferenzierung und Grad der Substituierbarkeit können je nach 
Fall ebenfalls relevant sein. Dies wird in verschiedenen Leitlinien der 
Kommission zur materiellrechtlichen Würdigung in Wettbewerbsverfahren 
näher erläutert.126 

(106) Die Kommission stützt sich in der Regel auf Marktanteile, die anhand der 
Verkäufe bestimmt werden. Bei Beschaffungsmärkten hingegen stützt sie sich in 
der Regel auf anhand der Einkäufe ermittelte Marktanteile. Im Allgemeinen 
liefern sowohl der Wert als auch die Menge der Ein- oder Verkäufe nützliche 
Informationen.  

(107) Zusätzlich zu den Ein- oder Verkäufen können je nach Produkt oder Branche 
auch andere Parameter ergänzende oder nützlichere Informationen für die 
Bestimmung der Marktanteile liefern. Hierzu gehören unter anderem: die 
Kapazität127 oder die Produktionsmengen (insbesondere bei Märkten, bei denen 
die Kapazität von strategischer Bedeutung ist), die Zahl der Anbieter 
(insbesondere auf Märkten mit offiziellen Ausschreibungen oder bei innovativen 
Produkte in der Entwicklungsphase), die Zahl der bei Ausschreibungen erteilten 
Zuschläge128; Nutzungsdaten wie die Zahl der (aktiven) Nutzer129, die Zahl der 

                                                 
125  Siehe z. B. Urteil des Gerichts vom 9. Juli 2007, Sun Chemical Group u. a./Kommission, T-282/06, 

ECLI:EU:T:2007:203, Rn. 140. Siehe auch Urteil des Gerichts vom 6. Juli 2010, 
Ryanair/Kommission, T-342/07, ECLI:EU:T:2010:280, Rn. 42.  

126  Siehe z. B. die Leitlinien der Kommission zur Bewertung horizontaler Zusammenschlüsse gemäß der 
Ratsverordnung über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (ABl. C 31 vom 5.2.2004, 
S. 5), Abschnitte III und IV. Siehe auch die Leitlinien der Kommission zur Anwendbarkeit von 
Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Vereinbarungen über 
horizontale Zusammenarbeit (ABl. C 11 vom 14.1.2011, S. 1), Rn. 45. 

127 Siehe z. B. den Beschluss in der Sache M.8674 – BASF/Solvay’s Polyamide Business in Bezug auf die 
Nylonwertschöpfungskette (Erwägungsgrund 455 Buchstabe b), den Beschluss in der Sache M.7744 – 
HeidelbergCement/Italcementi über einen Zusammenschluss auf dem Grauzementmarkt 
(Erwägungsgrund 61) sowie den Beschluss in der Sache M.4000 – Inco/Falconbridge über einen 
Zusammenschluss auf dem Nickelmarkt (Erwägungsgründe 315 ff.). Siehe auch Sache M.8713 – Tata 
Steel/ThyssenKrupp/JV (Erwägungsgründe 474 bis 481) sowie das Urteil des Gerichts vom 22. Juni 
2022, thyssenkrupp/Kommission, T-584/19, ECLI:EU:T:2022:386, Rn. 591. 

128 Siehe z. B. den Beschluss in der Sache M.8134 – Siemens/Gamesa (Erwägungsgründe 75-80), in dem 
erläutert wird, dass die Zahl der im Rahmen von Ausschreibungen für Windkraftanlagen erteilten 
Zuschläge in diesem Fall aufgrund der zeitlichen Verzögerung zwischen der Zuschlagserteilung und 
der Installation eine aussagekräftigere Messgröße war als die installierte Basis an Windkraftanlagen.  
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Besuche130, die verbrachte Zeit oder Zuschauerzahlen131, die Zahl der 
Downloads132 und Aktualisierungen, die Zahl der Interaktionen133 oder das 
Volumen oder der Wert der über eine Plattform abgewickelten Transaktionen 
(insbesondere wenn der Zugang zu den Produkten überwiegend kostenlos 
gewährt wird, wie dies z. B. auf digitalen Märkten oder ganz allgemein bei 
mehrseitigen Plattformen der Fall sein kann), Flotteneinheiten, 
Sitzplatzkapazität, Zahl der Flüge oder Zugangsrechte wie Zeitnischen auf 
bestimmten Flughäfen (z. B. auf den Verkehrsmärkten)134 und/oder Reserven 
(z. B. im Bergbausektor)135. Auf Märkten, die durch häufige und erhebliche 
FuE-Investitionen gekennzeichnet sind, können die Höhe der FuE-Ausgaben 
oder die Zahl der Patente oder Patentzitate als relevante Messgrößen für die 
Beurteilung der relativen Wettbewerbsposition von Unternehmen herangezogen 
werden.136  

(108) Auf Märkten, die durch ein erhebliches Maß an Produktdifferenzierung 
gekennzeichnet sind, können die Marktanteile, je nachdem, ob sie anhand des 
Werts oder der Menge der Verkäufe bestimmt werden, sehr unterschiedlich 
ausfallen. In solchen Fällen vertritt die Kommission in der Regel die 
Auffassung, dass der Verkaufswert die Heterogenität der verschiedenen 
Produkte besser widerspiegelt.137 Die Verkaufsmengen werden ergänzend zum 
Verkaufswert herangezogen und können in einigen Fällen die 
Wettbewerbsstärke der Unternehmen besser widerspiegeln. So ist es z. B. 
möglich, dass bei einem Zusammenschluss, an dem zwei Unternehmen beteiligt 
sind, die ein Produkt zu einem wesentlich niedrigeren Preis als andere anbieten, 
auf die aber ein erheblicher Teil der Kunden entfällt, die Bedeutung der 
Unternehmen im Wettbewerb und ihre Wettbewerbsinteraktionen unterbewertet 
werden, wenn allein der Wert der Verkäufe herangezogen wird.138 

                                                                                                                                                 
129 Siehe z. B. Sache M.7217 – Facebook/WhatsApp (Erwägungsgründe 95-98). 
130 Siehe z. B. Sache AT.39740 – Google Search (Shopping) (Erwägungsgründe 273-284). 
131 Siehe z. B. Sache M.9064 – Telia Company/Bonnier Broadcasting Holding in Bezug auf den 

Vorleistungsmarkt für frei empfangbare und Standard-Pay-TV-Kanäle (Fußnoten 315, 316, 324, 327, 
333 und 339). 

132 Siehe z. B. Sache AT.40099 – Google Android (Erwägungsgründe 591-593). 
133 Siehe z. B. Sache M.10262 – Facebook/Kustomer in Bezug auf den Markt für B2C-

Kommunikationsdienste (die Erwägungsgründe 176-179). 
134 Siehe z. B. die Sachen M.4439 – Ryanair/Aer Lingus (Erwägungsgründe 340-347), M.8869 – 

Ryanair/LaudaMotion (Erwägungsgründe 303-306) und M.9287 – Connect Airways/Flybe 
(Erwägungsgründe 447-453). 

135 Siehe z. B. Sache M.4000 – Inco/Falconbridge (Erwägungsgründe 490-494) und Sache M.8713 – Tata 
Steel/ThyssenKrupp/JV (Erwägungsgründe 472-481). 

136 Siehe z. B. Sache M.7932 – Dow/DuPont (Anhang 1 des Beschlusses) und Sache M.8084 – 
Bayer/Monsanto (Erwägungsgründe 1153 ff.). 

137  Siehe z. B. Sache M.7278 – General Electric/Alstom (Thermal Power – Renewable Power & Grid 
Business), Erwägungsgrund 426.  

138  Der Wettbewerb zwischen Anbietern von nicht differenzierten Eigenmarkenprodukten kann z. B. 
besser anhand der auf den Verkaufsmengen basierenden Marktanteile erfasst werden. Siehe Sache 
M.9413 – Lactalis/Nuova Castelli, Erwägungsgrund 137. 
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(109) Wie in Abschnitt 4.1 erläutert, sind die Marktanteile im Falle einer erheblichen 
Produktdifferenzierung oder geografischen Differenzierung oftmals weniger 
aussagekräftig, sodass es sich als relevanter erweisen kann, im Rahmen der 
wettbewerbsrechtlichen Würdigung den Grad der Substituierbarkeit zu 
bewerten. Die Kommission kann sich gegebenenfalls auf die Anteile an 
Segmenten des relevanten Marktes stützen und diese bei der Prüfung der 
wettbewerblichen Nähe zwischen den beteiligten Unternehmen sowie zwischen 
diesen Unternehmen und ihren Wettbewerbern berücksichtigen.139  

(110) Die Angaben zu den Marktanteilen können von dem/den beteiligten 
Unternehmen in Form von Schätzungen übermittelt werden, wenn ihm/ihnen 
keine genauen diesbezüglichen Informationen vorliegen. Die Kommission kann 
zusätzlich oder alternativ auch auf andere Informationsquellen zur Marktgröße 
und den Marktanteilen zurückgreifen. Dazu können Studien oder Berichte von 
Behörden, Wirtschaftsberatern oder Handelsverbänden, interne Unterlagen 
des/der beteiligten Unternehmen(s) oder Schätzungen von Marktteilnehmern 
gehören. Insbesondere wenn das/die beteiligte(n) Unternehmen keine 
zuverlässigen Schätzungen vorgelegt hat/haben oder keine zuverlässigen 
Informationen aus anderen Quellen verfügbar sind, kann die Kommission eine 
vollständige oder teilweise Marktrekonstruktion vornehmen, indem sie 
Auskunftsverlangen an die relevanten Marktteilnehmer richtet und die Anbieter 
oder Kunden auf dem relevanten Markt auffordert, Daten über Menge oder Wert 
ihrer Verkäufe oder Einkäufe oder andere relevante Angaben zu übermitteln. 

(111) In der Regel stützt sich die Kommission auf Marktanteile, die für einjährige 
Referenzzeiträume in drei aufeinanderfolgenden Jahren berechnet werden. Der 
Zeitraum, für den die Marktanteile berechnet werden, kann jedoch in 
Abhängigkeit von den Merkmalen des relevanten Marktes unterschiedlich lang 
sein. Insbesondere auf Märkten, die durch eine sporadische oder unstete 
Nachfrage oder durch die Saisonabhängigkeit von Angebot und/oder Nachfrage 
gekennzeichnet sind, kann es angezeigt sein, längere oder kürzere 
Bezugszeiträume für die Berechnung der Marktanteile zugrunde zu legen.140 

                                                 
139  In der Sache M.9409 – Aurubis/Metallo Group Holding stellte die Kommission beispielsweise fest, 

dass der relevante Markt für zur Schmelzung und Raffination bestimmten Kupferschrott insbesondere 
im Hinblick auf Materialzusammensetzung und Ursprung stark differenziert ist und aus mehreren 
Segmenten besteht. Daher zog die Kommission die Marktanteile in diesen spezifischen Segmenten für 
die Beurteilung der wettbewerblichen Nähe zwischen den an dem Zusammenschluss beteiligten 
Unternehmen sowie zwischen diesen Unternehmen und ihren Wettbewerbern heran (siehe 
Erwägungsgründe 227 und 468). 

140 Beispiele für längere Bezugszeiträume aufgrund sporadischer Nachfrage sind auf den 
Ausschreibungsmärkten zu finden. So wurden z. B. in der Sache M.7278 – General Electric/Alstom 
(Thermal Power – Renewable Power & Grid Business) die Marktanteile für einen Zeitraum von fünf 
bzw. zehn Jahren berechnet (siehe Erwägungsgründe 420-422), während in der Sache M.8677 – 
Siemens/Alstom ein Bezugszeitraum von zehn Jahren zugrunde gelegt wurde (siehe 
Erwägungsgrund 141). Daten für kürzere Bezugszeiträume (die relevante Saison) aus mehreren Jahren 
wurden beispielsweise in Zusammenschlussvorhaben von Fluggesellschaften verwendet wie in der 
Sache M.8869 – Ryanair/Laudamotion (siehe Erwägungsgrund 304).   
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6. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

(112) Die Kommission wird ihre Auslegung der Begriffe des sachlich und des 
räumlich relevanten Marktes in ihrer Beschlusspraxis weiterentwickeln und 
dabei den Marktentwicklungen und der Wettbewerbsdynamik, der 
Rechtsprechung der Unionsgerichte sowie den Entwicklungen im Bereich der 
bewährten Verfahren zur Marktabgrenzung Rechnung tragen. 

(113) Die Auslegung des Begriffs „relevanter Markt“ durch die Kommission in dieser 
Bekanntmachung lässt die Auslegung dieses Begriffs durch die Unionsgerichte 
in konkreten Fällen unberührt. 
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